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Vorwort. 

Indem ich den geehrten Fachgenoffen und Allen denen, 

welche der Entwickelung des Culturlebens in unferem Vater- 

lande warmes Inreiie fchenken, diefen erften Band einer Ge- 

fchichte des Waldeigenthums, der Waldwirthfchaft und Forft- 

wiffenfchaft in Deutfchland vorlege, thue ich dies nicht ohne 

das Bewufstfein, nur Unvollkommenes geleiftet, die Löfung einer 

fo grofsen Aufgabe nur theilweife erreicht zu haben. 

Diefer Ueberzeugung gegenüber drängten jedoch für mich 

fchwerwiegende Gründe zur Veröffentlichung deffen, was als die 

Frucht vieljähriger Arbeit mir vorlag; zunächft die Erwägung, 

dafs die Unzulänglichkeit der forfthiftorifchen Vorarbeiten, deren 

unfere Literatur zwar eine grofse Zahl aufweift, welche jedoch 

noch manchen wichtigen Punkt unaufgehellt gelaffen haben, eine 

ganz vollkommene, die gefammte hiftorifche Entwickelung auf 

unferem Gebiete umfaffende Arbeit kaum durchführbar erfchei- 

nen laffe, dafs es dagegen an der Zeit fei, das vorhandene hier 

und dort in Büchern und Zeitfchriften zerftreute forfthiftorifche 

Material einmal zu fammeln, kritifch zu fichten und geordnet 

zufammenzuftellen, um den Arbeiten fpäterer Forfcher eine 

Grundlage zu verleihen, auf der fie fortbauen, mit deren Hülfe 

fie das Beffere leichter erreichen können; fodann die Wahr- 

nehmung, dafs es den Studirenden der Forftwiffenfchaften an 

einem brauchbaren Handbuche der Forftgefchichte fehlt, deren 
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Kenntnifs von dem wiffenfchaftlich gebildeten Forftmanne doch 

gefordert werden mufs, während die Fülle des in kurzer Studien- 

zeit zu. bewältigenden Wiffensftoffes die eigene Forfchung nach 

den hiftorifchen Gründen des Werdens von Wirthfchaft und 

Wiffenfchaft ganz ausfchliefst. — In. diefen Erwägungen, welche 

mir Beweggrund wurden zur Herausgabe einer Forftgefchichte, 

lag zugleich der Hinweis auf den Plan, welcher bei Bearbeitung 

des Buches zu befolgen war. Sollte auf der einen Seite der . 

Lehrzweck erreicht werden, andererfeits an der für alle fpäteren 

Forfthiftoriker unentbehrlichen wiffenfchaftlichen Tiefe der Arbeit 

Nichts verloren gehen, fo war es geboten, die hiftorifche Dar- 

ftellung, welche fich auf dasjenige zu befchränken hatte, was 

allgemein-bedeutend, für den gefammten Gang der Entwickelung 

beftimmend ift, fcharf zu fondern von der hiftorifchen Beweis- 

führung und demjenigen Theile der Darftellung, welcher als nur 

in zweiter Linie wichtig zu erachten war, die erftere in den 

Text, die letzteren in die Noten und Excurfe aufzunehmen. 

Dem Studirenden wird vor Allem der Text, dem Hiftoriker das 

in den Noten, fowie in einigen Excurfen, welche den einzelnen 

Büchern als Anhang beigegeben find, niedergelegte Beweis- 

material von Bedeutung fein. Durch die fcharfe Trennung von 

Text und Noten mufste zudem das Buch an Ueberfichtlichkeit 

und Gebrauchsfähigkeit für Jeden gewinnen. j 

Die von mir benutzten Bücher find überall getreulich eitirt. 

Sie laffen fich leicht in drei grofse Gruppen theilen, in allgemein 

gefchichtliche, wohin auch die Urkundenfammlungen zu rechnen 

find, in allgemein-forfigefchichtliche und endlich in local- forft- 

gefchichtliche. 

Bei Nennung der Werke, welche der erfteren Reihe an- 

sehören, ftehen als Meifterwerke erften Ranges die Arbeiten 

von Eichhorn,!) Waitz?) und von Maurer?) weitaus in erfter 

Linie. Wie viel ich ihnen verdanke, bekenne ich gern und laut, 

ja ich mufs es hier ausfprechen, dafs ich ohne die Werke diefer 

Männer es nie unternommen haben würde, eine Gefchichte des 

Waldeigenthums zu fchreiben. An der Spitze der Urkunden- 
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fammler fteht unfer grofser Jacob Grimm!) der in der Sammlung 

der Weisthümer fowohl, als in den «Deutfchen Rechtsalter- 

thümern» Werke von höchfter wiffenfchaftlicher und nationaler 

Bedeutung gefchaffen hat. Ihm reihen fich Kindlinger,’) Schöpf- 

lin,6) Hontheim,?) Seibertz 8) Wigand,°?) Lacomblet, !%) Böhmer, ) 

Fidicin,'?2) u. A. an. Hierher gehören ferner die Sammlungen 

von Forftordnungen, welche im Texte näher bezeichnet find. 

Die gefammte Forftgefchichte behandeln die Schriften von 

Stiffer,13) Anton, '#) Walther,!°) Behlen,!#, Stieglitz (Gefchichte 

des Waldeigenthums),!”") Widenmann,!s) Smoler,!1?) Laurop,?® 

Theodor Hartig,?!) Fraas??) und von Berg.??) In gewiffem Sinne 

gehören hierher auch die knappen Aufzeichnungen Wächters 

aus der «Urgefchichte der Wälder» 4) und Niemanns «Wald- 

berichte».) Alle diefe Werke leiden jedoch an erheblichen 

Mängeln. Der gröfsere Theil hat lediglich den Zweck vor Augen, 

einen kurzen Leitfaden für den forftlichen Unterricht zu geben 

und enthält das hiftorifche Beweismaterial in unzureichender 

Menge. So Walther, Behlen, Widenmann, Smoler, Laurop, Har- 

tig. Stiffer giebt von der Gefchichte der Waldwirthfchaft ebenfo, 

wie Stieglitz Nichts. Anton betrachtet die Forftwirthfchaft als 

eine Filiale der Landwirthfchaft, ihre Lehre als einen Anhang 

zur Landwirthfchaftslehre, und ift zudem, ebenfo wie Stiffer, 

Wächter und Stieglitz vollftändig veraltet. Von den Neueren 

endlich hat von Berg ein überaus werthvolles Material gefam- 

melt, von deffen fleifsiger Benutzung mein Buch Zeugnifs ablegt, 

aber er hat keine Gefchichte. gefchrieben, und Fraas, deffen 

Werk die Gefchichte der Forftwiffenfchaft im Anhange zu der 

der Landbauwiffenfchaft enthält, ift zu wenig vertraut mit dem 

Wefen und den Zielen der Waldwirthfchaft, als dafs es ihm 

hätte gelingen können, ihre Entwickelung richtig darzuftellen. 

Auch fehlt feiner Darftellung alle Bezugnahme auf die politifche 

und fociale Entwickelung, ohne welche die Gefchichte der 

Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft überhaupt nicht verftanden 

werden kann, umfafst nur die neuere Zeit und berückfichtigt 

die Gefchichte des Waldeigenthums gar nicht. — 



VII 

Sehr grofs ıft die Zahl derjenigen Schriften, welche das 

forfthiftorifche Material von localer Bedeutung enthalten. Hier 

find Pfeil?) für Preufsen, Kius?”) für Thüringen, Meyer®) für 

die Reichsforften, Tfcherning??) für Würtemberg, Schultze 3) für 

Braunfchweig, Behlen und Laurop°®!) für Baiern, Baden und 

Naffau neben vielen Anderen zu nennen. Von den Neueren 

haben befonders Roth,??) Leo®3) und Löffelholz-Colberg ’*) 

werthvolle Beiträge geliefert. Alle unfere Zeitfchriften von 

Stahls Forftmagazin bis zu den neueften enthalten eine Fülle 

hiftorifchen Stoffes,®) der zu fammeln, zu fichten und zu ver- 

arbeiten war. — 

Die Aufzählung fo zahlreicher Schriften giebt einen Hinweis 

auf die Weite des Arbeitsfeldes, welches bei Ausarbeitung einer 

Forftgefchichte Deutfchlands zu beherrfchen war. Befchränkung 

auf das Bedeutungsvolle, Charakteriftifche und die Gefammt- 

entwickelung Beftimmende fchien mir Erfordernifs, follte anders 

meine Arbeit für einen grofsen Theil des forftlichen Leferkreifes, * 

namentlich für die Forftakademiker zugänglich und benutzbar 

bleiben. In diefem Gefichtspunkte fand ich das Motiv, die 

Gefchichte der Jagd nur foweit zu berückfichtigen, als fie in 

unmittelbarer Beziehung zur Gefchichte des Waldeigenthums 

und der Waldwirthfchaft fteht; darüber hinauszugehen, verbot 

mir fchon die Erkenntnifs, dafs meine Arbeitskraft nicht- aus- 

reichend fein würde, auch noch diefes ganze Gebiet zu durch- 

forfchen. 

So lege ich diefen erften Band, dem, fo Gott Gefundheit 

und Kraft giebt, der Schlufsband mit einem beide Bände um- 

laffenden Regifter binnen Jahresfrift nachfolgen foll, meinen 

Lefern vor als einen Verfuch, der Entwickelung des Wald- 

eigenthums, der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft in unferem 

Vaterlande Schritt um Schritt zu folgen, die tieferen Urfachen 

des Werdens zu ergründen, diefes Stück fpecialer Cultur- 

gefchichte einzufügen in das grofse hiftorifche Gefammtbild, 

welches uns die raftlofe Arbeit des Menfchengefchlechtes zur 

Erreichung feiner Ziele auf allen Gebieten darftellt. 
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Wo mein Wiffen nicht ausreichend, meine Anfchauung 

irrig befunden werden follte, da bitte ich um Berichtigung mit 

Beibringung des hiftorifchen Beweismateriales. Solche Belehrung 

werde ich mit Dank entgegennehmen. 

Gefchrieben zu Neuftadt-Eberswalde, 

im Juni 1872. 

August Bernhardt. 



Zur Literatur der Forstgeschichte im Anschluss an die 
Notennummern der Vorrede. 

1) K. F. Eichhorn, deutfche Staats- und Rechtsgefchichte. 4. Ausg. 

Göttingen 1834— 1836. 4 Bde. 

2) Georg Waitz, deutfche Verfaffungsgefchichte. 4 Bde. ı. Band 

Kiel 1844, 2. Bd. 1847, 3. 1860, 4. 1861. 

3) Georg Ludwig von Maurer, Einleitung zur Gefchichte der 

Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfaffung und der öffentlichen 

Gewalt. München 1354. 

Deffelben V. Gefchichte der Markenverfaffung in Döntchland 

Erlangen 1856. 

Deffelben V. Gefchichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der 

Hofverfaffung in Deutfchland. Erlangen 1862— 1863. 4 Bde. 

Deffelben V. Gefchichte der Städteverfaffung in Deutfchland. 

Erlangen 1869. 4 Bde. 

) Weisthümer, gefammelt von Jakob Grimm. Göttingen 1840— 1866. 

5 Bde. - 

Deff. V. Deutfche Rechtsalterthümer. 2. Ausg. Göttingen 1854. 

5) Münflerifche Beiträge zur Gefchichte Deutfchlands, hauptfächlich 

Weflfalens. Münfter 1787— 1793. 4 Thle. 

6) Schöpflin, Alfatia diplomatica. Manhemii 1772. 2 Thle. 

7) Hontheim, hiftoria Trevirenfis diplomatica. Auguflae Vindel. 1750. 

*, Joh. Suibert Seibertz, Landes- und Rechtsgefchichte des 

Herzogthums Weflfalen. Arnsberg 1860. 2 'Thle. Der 2. Theil,» 

das Urkundenbuch, ift 1839 erfchienen. 

°) Wigand, Archiv für Gefchichte und Alterthumskunde Weftfalens. 

Hamm 1825 — 1835. 8 Thle, 

0) J,acomblet, Archiv für die Gefchichte des Niederrheins. Düffel- 

dorf 1840 — 1353. 

') Böhmer, fontes rerum germanicarum. Stuttgart 1834 — 1853 

3 Thle. 
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Fidicin, Kaifer Karls IV. Landbuch der Mark Brandenburg 

nach den handfchriftlichen Quellen. Berlin 1856. 

Stiffer, Forft- und Jagdhiftorie der Teutfchen. Jena 1737. 
Das jetzt veraltete Buch enthält im Anhange viele vorher ungedruckte Ur- 

kunden. 

Anton, Gefchichte der deutfchen Landwirthfchaft von den älteflen 

Zeiten bis zum ı5. Jahrh. Görlitz 1799— 1804. 3 Thle. 
Eine für ihre Zeit vortreffliche Arbeit, welche jedoch die Gefchichte der 

Waldwirthfchaft ihrer Tendenz nach nur anhangsweife behandeln konnte und 

heute gänzlich veraltet ift. 

Walther, Grundlinien der deutfchen Forft-Gefchichte etc. 

Giefsen 1816. 
Eine werthlofe Compilation ohne alle Originalität. 

Behlen, Lehrbuch der deutfchen Forft- und Jagdgefchichte. 

Frankfurt a/M. 1831. 
Excerpt aus Anton’s Gefchichte der Landwirthfchaft (14), ohne allen Werth. 

Stieglitz, gefchichtliche Darftellung der Eigenthums-Verhältniffe 

an Wald und Jagd in Deutfchland. Leipzig 1832. | 
Eine fehr tüchtige Arbeit, durch die neueren Forfchungen zwar überholt, 

doch für die Gefchichte des Waldeigenthums namentlich im frühen Mittel- 

alter heute noch von Bedeutung. 

Widenmann, gefchichtliche Einleitung in die. Forftwiffenfchaft. 

Tübingen 1837. 
Auf 58 Seiten enthält die kleine Schrift eine geiftvolle Darftellung des all- 

gemeinen Entwickelungsganges der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft. 

Smoler, hiflorifche Blicke auf das Forfl- und Jagdwefen, feine 

Gefetzgebung etc. bis zu Ende des ı8. Jahrh. Prag 1847. 
Eine Compilation, welche heute werthlos ift, ihre Bedeutung auch vorzugs- 

weife für Oefterreich hatte. 

Laurop, das Forfl- und Jagdwefen und die Forft- und Jagd- 

Literatur Deutfchlands in gefchichtlichen allgemeinen Umriffen. 

Stuttgart 1843. 
Fleifsig gearbeitet und gut gefchrieben, jedoch zu wenig eingehend. 

Theodor Hartig, Syflem und Anleitung zum Studium der 

Forftwirthfchaftslehre. Leipzig 1858. 
Im I. Abfchn. die „Entwickelungsgefchichte der Wälder und Waldwirthfchaft“, 

welche auf 75 Seiten eine: Reihe intereffanter Gefichtspunkte zum Studium 

der Forftgefchichte giebt. 

Fraas, Gefchichte der Landbau- und Forftwifienfchaft feit dem 

fechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. München 1865. 
Die Gefchichte der Forftwiffenfchaft, von S. 483—668, enthält manches 

treffende Urtheil, ift aber im Ganzen nicht glücklich disponirt und vernach- 

läffigt die Gefchichte der Waldwirthfchaft faft ganz, die des Waldeigenthums 
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gänzlich. Dennoch ift die Fraas’fche Gefchichte der Forftwiffenfchaft bis 

heute die befte Leiftung auf diefem Gebiete. 

Von Berg, Gefchichte der deutfchen Wälder bis- zum Schluffe 

des Mittelalters. Dresden 1871. 
Eine Menge von Stoff, nur theilweife von dem Verf. kritifch gefichtet und 

richtig verftanden; Baufteine, doch kein Bau; gefchichtliche Collektaneen, 

doch keine Gefchichte. > 

Wächter, Blicke in die Urgefchichte unferer Wälder. Im han- 

növerfchen Magazin Nr. 28 fgde. 1839. 

Niemann, vaterländifche Waldberichte nebft Blicken in die 

allgemeine Wälderkunde und in die Gefchichte und Literatur der 

Forftwirthfchatft. 
Mir hat nur das in Altona 1820 erfchienene 3. Stück vorgelegen. Daffelbe 

enthält manches werthvolle Material für die ältere Forftgefchichte namentlich 

von Schleswig-Holftein. 

Pfeil, die Forftgefchichte Preufsens bis zum Jahre 1806. Leipzig 1839. 
So fehr fich der glänzende Geift Pfeils auch in diefem Buche kundgiebt, fo 

tritt doch auch hier das Fehlen einer fcharfen Dispofition über den ver- 

arbeiteten Stoff, welches dem bedeutenden Manne eigen war, zu Tage. Jeder 

hiftorifchen Darftellung aber, welcher das fyftematifche Skelett fehlt, mangelt 

ein Haupt-Erfordernifs. - 

Dr. Otto Kius, das Forftwefen Thüringens im 16. Jahrhundert. 

Jena 1869. 

Eine treffliche hiftorifche Studie, auf eingehender Quellenkenntnifs beruhend. 

Meyer, der frühere und dermalige Stand der flaatswirthfchaft- 

lichen forftlichen und rechtlichen Verhältniffe bei den Forften 

und Jagden in Deutfchland und namentlich bei den dafigen 

Reichsforften. Nürnberg 1851. 2 Thle. 
Das Buch ift hier aufgeführt, weil der allgemeine forftgefchichtliche Theil 

ohne allen Werth und nur der die Reichsforften betreffende Abfchnitt von einiger 

Bedeutung ift. Hier findet fich fchätzenswerthes Urkundenmaterial. 

Tfcherning, Beiträge zur Forftgefchichte Würtembergs. Ein 

Programm. 1854. 
(Nicht im Buchhandel erfchienen.) 

J. ©. L. Schultze, aktenmäfsige Gefchichte der Forftwirthfchaft 

und befonders der Forftbetriebs-Regulirung im Herzogthum 

Braunfchweig feit dem ı6. Jahrhundert bis auf die neuefle Zeit. 

in v. Wedekinds neuen Jahrbüchern 1837. ı3. Heft.) 
Eine gut gefchriebene Abhandlung, welche auf Grund von Akten-Material 

die Entwickelung der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft in Braunfchweig 

befonders in der zweiten Hälfte des ı$8. Jahrhunderts fchildert. 

St. Behlen und C. P. Laurop, Syftematifche Sammlung der 

Forft- und Jagdgefetze der deutfchen Bundesflaaten von der 

älteften bis auf die neuefle Zeit. 3 Bde. ı. Band: Handbuch 
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der Forft- und Jagdgefetzgebung des Grofsherzogthums Baden. 

Mannheim 1827. 2. Band: Daffelbe für Naffau 1828. 3. Band: 

Daffelbe für Baiern. Karlsruhe und Baden 1331. 
Ein werthvolles Quellenwerk mit kurzer gefchichtlicher Einleitung für jedes 

ehemals fouveräne Territorium und jede Periode. 

In der Forfl- und Jagdzeitung von C. und G. Heyer u. a. a. ©. 

In der Forft- und Jagdzeitung von C. und G. Heyer, der 

Baur’fchen Monatsfchrift und den forftlichen Blättern von Grunert 

und;Leo, a. a. OÖ. 

Friedrich Freiherr von Löffelholz-Colberg, forftliche 

Chreftomathie, Beitrag zu einer fyflematifch-kritifchen Nachweifung 

und Beleuchtung der Literatur der Einleitung in die Forftwiffen- 

fchaft, der Forftgefchichte, Forftftatiftik und Forftliteratur. 

Berlin 1866. 

Das Buch erfchien als erfter Band eines breitangelegten Werkes, welches 

die Literatur der gefammten Forftwiffenfchaften einfchliefslich der Grund- und- 

Hülfswiffenfchaften umfaffen foll, bisher aber nur kleinften Theiles vollendet ift. 

Die koloffale Arbeit, welche der Verf. unternommen, verdient alle An- 

erkennung. Der erfte Band ift gut gearbeitet und enthält fehr werthvolles 

Material befonders gefchichtlicher und ftatiftifcher Art. 

Von den forftlichen 'Zeitfchriften enthält befonders die allgemeine 

Forft- und Jagdzeitung in allen Bänden werthvolles forfthiftorifches 

Material, nicht minder die von Pfeil begründeten kritifchen 

Blätter für Forft- und Jagdwifienfchaft. Pfeil gab fchon 1824 

(krit. Bl. I. S. 257 fgde.) den Entfchlufs kund, eine Gefchichte 

der Holzwirthfchaft aller kultivirten Länder zu fchreiben und 

übernahm damit eine Aufgabe, deren Tragweite er fich wohl 

kaum ganz klar gemacht hatte. Er begann ihre Löfung mit 

einer Abhandlung «über die Holzwirthfchaft der Perfer, Griechen 

und Römer» (im II. Bde. a. a. O.), welcher er ı825 (a. a. O. 

IM. ı. S. 162— 195) eine Gefchichte der Forftkultur im 16. bis 

zur Mitte des 17. Jahrhunderts folgen liefs, welche als die erfte 

wiffenfchaftliche Bearbeitung der Forftwirthfchaftsgefchichte des 

fpäten Mittelalters zu betrachten ifl. Fafl alle fpäteren Bände 

der kritifchen Blätter enthalten forftgefchichtliche Auffätze und 

Notizen. Von den älteren forfllichen Zeitfchriften ift befonders 

das. Forflarchiv von Mofer und Gatterer reich an forftgefchicht- 

lichen Abhandlungen und Regeften. ° Neben demfelben und dem 

Stahl’fchen Forflmagazin ift als eine für die Forflgefchichte nicht 

unwichtige Quelle auch die 1770—ı807 von Johann Beckmann 

in Göttingen herausgegebene phyfikalifch-ökonomifche Bibliothek 

zu nennen; das Eine und Andere von forftgefchichtlichem Interefte 
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(bef. für Preufsen) findet fich auch in Hartig’s Forft- und Jagd- 

archiv, für Baiern in Behlen’s Zeitfchrift für das Forft- und Jagd- 

wefen (u. a. Beiträge von v. d. Borch, Zierl, Guimbel, Meyer), 

für Sachfen in Denglers Monatsfchrift und dem Tharander Jahr- 

buche (Beiträge von v. Berlepfch und v. Berg), für die weft- 

deutfchen Gebiete in v. Wedekinds neuen Jahrbüchern der Forft- 

kunde, für Baden a. a. O. in der forftlichen Zeitfchrift für Baden 

(Beiträge von Gebhardt u. A.) 
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EINLEITUNG, 

Die Kulturentwickelung eines Volkes, eines Gemeinwefens 

errichtet von Stufe zu Stufe ihre Merkzeichen. Fortfchritt und 

Rückfchritt, Wahrheit und Irrthum, Auffteigen und Verfall, fie 

alle prägen fich aus im Leben und Treiben, in dem Wollen und 
Können der Generationen, die vor dem Auge des Hiftorikers 

nichts anderes find, als die Werkzeuge in der Hand des All- 
mächtigen zur Erfüllung der Gefetze Seiner fittlichen Weltordnung; 
in der grofsen Arbeit des Menfchengefchlechtes, welche ihre 
Ziele niemals ganz erreicht, aber den Raum, welcher fie von 
diefen trennt, ftetig verringert, ob er gleich vorübergehend fich 

vergröfsert, wenn ein Irrweg von der rechten Bahn ablenkt. 

Jene Merkzeichen aufzufinden, zu deuten und in objektiver 

Ruhe nach ihrer Bedeutung abzuwägen, den taufendfach ver- 
fchlungenen Wegen zu folgen, auf welchen die Vorfehung das 

Menfchengeichlecht führt, unermüdet Zeit um Zeit zu durch- 

forfchen nach dem Urfprung von Irrthum und Wahrheit, felbft 
da noch, wo nur in fchattenhaften Umriffen das Bild längft 

verfünkener Tage, längft vergeffener Generationen in das farben- 
reiche Leben der Gegenwart hineinragt, felbft da noch, wo nur 
die ftummen fteinernen Siegel uns von Völkern reden, deren 
Namen im Sturme der Zeiten verklungen find, ift ein Theil der 

grofsen und hohen Aufgabe der hiftorifchen Forfchung. — Als 
prägnantefter Ausdruck für die Art und Gefittung eines Volkes, 
für den Charakter einer Epoche tritt uns überall die Individualität 
hervorragend begabter Menfchen entgegen. Wir Alle find Kinder 
der Zeit, in welcher wir leben; nur krankhafte Mifsbildung des 

Geiftes löft fich los von dem Leben der Gegenwart, zurück- 

bleibend hinter ihren Beftrebungen, ihren Erfolgen, fich abwendend 
von ihrem Kampfe oder gar zurückfinkend in die todte, .über- 

Bernhardt, Forstgeschichte, I. 1 
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wundene Vergangenheit. Die Beften und Tüchtigften des 
Menfchengefchlechtes haben ftets den Kampf und die Mitte des 
bewegten Stromes gefucht, indem fie denfelben bald zu lenken, 

bald aufzuhalten oder zu mäfsigen, bald auchihn zu befchleunigen, 

zu energifcherem Drange zu beleben trachteten. Jndem fie fo 

mit der ihnen eigenen Energie überall die Eigenart der Zeit 

nicht allein felbft voll und ganz in fich aufnahmen, fondern auch 

den Minderbegabten klar entgegenhielten, indem fie überall die 
Gegenfätze fchärften, um die Entfcheidung zu befchleunigen, die 

oft verhüllten Ziele immer wieder gleich leitenden Sternen Allen 
fichtbar emporleuchten liefsen, aber nicht felten auch durch das 
Irrlicht der Täufchung Generation um Generation fortriffen in 

die rückläufigen Wege des Irrthums — wurden fie felbft zu 

Typen ihrer Zeit, menfchlich unvollkommen wie wir Alle es fein 
und bleiben müffen, abhängig von der Entwickelungsftufe, welcher 

fie angehörten, aber an der oberften Grenze derfelben ftehend, 

vor allen Anderen fähig, eine höhere Stufe zu erklimmen. 
So treten uns zu allen Zeiten fcharf ausgeprägte Menfchen- 

geftalten als Träger der Idee und Kraft einer Epoche entgegen, 

Geftalten voll menfchlicher Gröfse in Irrthum und Wahrheit, 

gottbegnadete Söhne der grofsen Menfchenfamilie, welche in 
dem kurzen Raume ihres Dafeins mehr fruchtbringende Arbeit, 

mehr geiftigen Fortfchritt vereinten, als fonft das Leben von 

Taufenden enthält oder Träger eines grofsen, verhängnifsvollen 
Irrthums, welche—fo fcheint es—diefen Irrthum um defswillen in fich 

zurhöchften Entwickelung bringen müffen, damit das ernft gemahnte 

Menfchengefchlecht ihm das Auge erfchliefse und ihn überwinde. 

Aber nicht in dem Menfchen allein, unmittelbar und indi- 

viduell, treten uns die Merkzeichen der Kulturentwickelung 

entgegen. Ueberall auf der bewohnten Erde findet fie der 
Forfcher, vor Allem in dem, was der Menfch fchafft, in den 

Früchten feiner Arbeit, in dem Zuftande des Bodens, den er 

bebaut, in dem Gefammtftande feiner Wirthfchaftsthätigkeit, in 
den Rechtsinftitutionen, die er errichtet, um dem unvergänglichen 
Bewufstfein feiner fittlichen Beftimmung Ausdruck zu verleihen 

und das Verhältnifs vom Menfchen zum Menfchen zu regeln, 

in hervorragendfter Weife auch in der Form feines Gottbewufst- 

feins, in dem Ausdrucke, welchen in ihm und in feiner Zeit 

dies Bewufstfein erlangt hat. 

Mag die Gefchichtsforfchung irgend einem diefer Gebiete 

fich zuwenden — ihre Ziele, die Mittel, fie zu erreichen, werden 
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ftets diefelben fein. Sie hat nicht ftehen zu bleiben bei der 

Erhellung der hiftorifchen Merkzeichen, möge fie als folche 
Menfchengeftalten, Geftaltung des Wirthfchafts-, Rechts- oder 
Glaubenslebens anfehen; überall hat fie in Erfüllung ihrer weiteren 
und höchften Aufgabe das Gefetz zu ergründen, nach welchem 
die Entwickelung erfolgte, gleichfam die Curve zu konftruiren 

mit ihren fteigenden, fallenden und wiederum fteigenden Linien, 
auf welchen das Menfchengefchlecht durch die Jahrtaufende 

emporfteigt zu feinen gottgegebenen Zielen. 

Jede Forfchung auf einem der genannten Gebiete ift ein 

Bauftein zu dem grofsen Baue, an dem Alle fchaffen. Aber fo 
wie der einzelne Stein werthlos ift, fo lange er nicht dem Ganzen 

eingefügt wird, fowie er nach feiner wahren Bedeutung nur 

erkannt werden kann, wenn er uns in feinem Zufammenhange, 

feiner Relativität mit allen anderen entgegentritt, fo mufs jede 

Sonderforfchung fich einfügen in die gemeinfchaftliche Gefammt- 
arbeit, fo mufs fie ausgehen von der Beziehung, in welcher das 
zu durchforfchende Gebiet zur Gefammtheit des hiftorifchen 
Wiffens fteht, von der Stelle, an welcher der zu formende Bau- 

ftein eingefügt werden fol. Der Menfch ift überall eins, ein 
Ganzes, Untheilbares. Ihn einfeitig nach einer Lebensbeziehung 

betrachten, hiefse aller Wiffenfchaftlichkeit Hohn fprechen, hiefse 
alle Wahrheit verleugnen. 

Es war ein verhängnifsvoller Irrtthum einer uns nicht fern- 
liegenden Zeit, dafs man den wirthfchaftenden Menfchen als 

folchen, abgelöft von allen anderen Lebensbethätigungen betrachten 

könne, dafs für das Wirthfchaftsgebiet in manchen Punkten 

Gefetze beftehen und beftehen müffen, welche dem widerfprechen, 
was wir auf anderen Gebieten als Gefetz erkannt haben. Es 

würde ein nicht minder fchwerer Irrthum fein, wenn Jemand es 

unternehmen wollte, eine Gefchichte der Wirthfchaft oder eines 

Wirthfchaftszweiges zu fchreiben, ohne auf jeder Entwickelungs- 

ftufe den Menfchen als von allen den geiftigen und materiellen 
Impulfen beeinflufst und erzogen darzuftellen, welche in ihrer 

Gefammtheit feine Entwickelung beftimmen. 
Ohne die Herrfchaft eines fittlichen Princips ift kein Eigen- 

thum, ‘ohne Eigenthum keine Wirthfchaft nach moderner Auf- 

faffung möglich. Wer nur den Weg durchforfcht, den der 
wirthfchaftende Menfch als folcher zurückgelegt hat, wer die 

hiftorifchen Merkzeichen auffucht nur auf dem rein wirthfchaft- 

lichen Gebiete, wird immer im Dunkeln wandeln. Urfprung von 
1* 
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Wahrheit und Irrthum, die tieferen Urfachen des Steigens und 
Fallens der Entwickelungscurve liegen oft nicht auf diefem 
Gebiete. Sie kommen uns erft dann zum Bewufstfein, wenn wir 
überall den Menfchen auch als Rechtsfubjekt, auch -als den 

Träger fittlicher und religiöfer Ideen betrachten, wenn wir fomit 
in allen Fällen den ganzen Menfchen auf dem Wege begleiten, 
den er durch die Jahrtaufende zurücklegt. — 

In Anwendung der kurz angedeuteten Gefichtspunkte auf 
die Gefchichte der Waldwirthfchaft erhellt es ohne Weiteres, 

dafs eine folche ohne eine Gefchichte des Waldeigenthums . 

überhaupt nicht gedacht werden kann. Letztere kann ohne 
Heranziehung der politifchen Gefchichte wenigftens in ihren 

grofsen Zügen nicht bearbeitet werden. Ueberall entwickeln 

fich die Rechtseinrichtungen auf dem Boden der ftaatlichen 

Geftaltung, angelehnt an das Verhältnifs der Gefammtheit zu 
dem Einzelnen, des fittlichen Wollens Aller zu dem Wollen und 

Thun der Individuen. 

Auch gegen die übrigen Wirthfchafts- und Gewerbegebiete 

darf fich der Forfthiftoriker nicht indifferent verhalten. Das 

wirthfchaftliche Bild einer Zeit fetzt fich zufammen aus den 

Bildern aller Wirthfchaftsgebiete, ift nur in diefer Gefammtheit 

verftändlich und wahr. Es darf nur daran erinnert werden, von 

welcher fundamentalen Bedeutung für die Waldwirthfchaft in 

Deutfchland die Geftaltung der Landwirthfchaft feit den älteften 
Zeiten, die Entwickelung des Gewerbelebens in der Neuzeit 

gewefen find. 

So wächft die Aufgabe des Forfthiftorikers zu faft ab- 
fchreckenden Dimenfionen an. So aber gewinnt fie auch erft 

jene hohe Bedeutung, welche für jede ernfte Arbeit als fchönfter 

Lohn fich darbietet. Nicht ein von dem grofsen Gange der 

Kulturentwickelung abgefonderter Nebenweg ift es, den ‚der 

Forfthiftoriker zu durchforfchen hat; nein, auch er greift mit der 

fichtenden Hand in die Fülle des hiftorifchen Lebens überhaupt, 

auch er durchforfcht den ganzen Weg, den das vorwärts- 

ftrebende Menfchengefchlecht zurückgelegt hat. 



DIES BECHE 

Die älteste Zeit. 

$. 1. Geschichtlicher Rückblick. 

Jede wirthfchaftsgefchichtliche Entwickelungsreihe führt uns 
naturgemäfs auf eine Anfangsftufe zurück, wo die Aneignung 
deffen, was die Natur giebt, uns als die einzige menfchliche 

Thätigkeit entgegentritt, jenem Urzuftande menfchlichen Dafeins 
entfprechend, welcher im Ueberflufs vorfand, was zur Befriedigung 
der leiblichen Bedürfniffe dient, welchem deshalb das tieffittliche 

vorwärtstreibende Motiv, die Noth fehlt. 

Kein Stoff war in den älteften Zeiten in gröfserer Menge 
vorhanden, als das Holz; gleichmäfsig die Bergländer und die 
Tiefebene bedeckend, mag der Wald nur da von Anfang an 
den gefellig lebenden Graspflanzen gewichen fein, wo periodifche 

Ueberfchwemmung und ftauende Bodennäffe ihn verdrängten. 
Herabfteigend von den Bergplatten, fand das Menfchengefchlecht 
des centralen Europas bei zurückweichenden Fluthen!) wohl in 

den Tiefländern zuerft grasreiche Fluren und war in dem wald- 
bedeckten Berglande fein Dafein nur ein Kampf gewefen gegen 

!) Bei zurückweichenden Fluthen. Wie Noah vom Ararat, fo ftiegen 

keltifche Familien wohl aus den Bergländern in die Marfchen nieder. Vergl. 

Frans, Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft. Einleitung. Auch Carey 

(Lehrbuch der Volkswirthfchaft und Sozialwiffenfchaft. Deutfch von Dr. Adler. 

1866) nimmt an, dafs die Urbarung des Bodens auf dem leichter zu bearbeitenden 

Höhenboden begonnen habe, dehnt aber irrigerweife diefe an fich gewifs richtige 

Annahme bis zu einer gänzlich unhaltbaren Hypothefe über das Colonifations- 

gefetz aus. Um der falfchen Malthus’fchen Theorie mit ihren troftlofen Confequenzen 

entgegenzutreten, ftellt Carey nämlich die Behauptung auf, dafs der befte Boden 

überhaupt zuletzt unter den Pflug genommen werde. Dies ift wohl abfolut irrig. 

In Deutfchland wenigftens find in den älteflen Zeiten grade die fruchtbarften 

Niederungen zuerft mit Anfiedelungen bedeckt worden. 
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feindliche Naturkräfte, gegen reifsende Thiere, kaum etwas 
anderes als eine animalifche Exiftenz, fo bereitete fich nun?) 

der Uebergang zu partieller Beherrfchung der Naturkräfte vor, 
fei es durch die Zähmung der Thiere, durch die mit der Jagd 
Hand in Hand gehende rohe Weidewirthfchaft, fei es fchon auf 

jener unterften Stufe durch den fittenmildernden Ackerbau. 

Keine fichere Spur leitet unfere gefchichtliche Forfchung 

in diefe Urzeit unferes Vaterlandes; keine unzweifelhafte Kunde 

wird uns, zu welcher Zeit eingeborene Glieder jenes über das 
ganze Nordwefteuropa verbreiteten Völkerflammes, Gälen oder 
Kelten, von den waldbedeckten Gebirgen hinabftiegen in das 
grasreiche ebene Land, in jene weiten Sumpfgegenden, welche, 
wie es fcheint, zuerft den Pflug fahen; von jenen Urbewohnern 

Deutfchlands blieben nur wenige Zeichen, Steinwälle und Ringe, 

rohe Waffen und Afchenkrüge, Kunde gebend von fchattenhaft 
erbleichten Tagen, in deren Dunkel menfchliches Wiffen nicht 

einzudringen vermag. °) 
Unfere Nachrichten über Land und Leute in Deutfchland 

2) Abftrakt-philofophifch «denken wir uns, wie Rofcher (Syftem der Volks- 

wirthfchaft II. 49) anführt, immer ein Auffteigen von der roheften Einfachheit 

zur vollkommeneren Wirthfchaftsform und beginnen dann logifcherweife mit den 

roheften Arten der reinen Okkupation, mit Jagd und Fifcherei, fortfchreitend zur 

Viehzucht und zum Ackerbau. In intereffantefter Weife wird dies auch beftätigt 

durch die neueften Sprachforfchungen, welche nachweifen, dafs in den Ausdrücken | 

aus dem Gebiete der Viehzucht die Verwandtfchaft der europäifchen Sprachen 

mit dem Sanskrit fich vielmehr offenbart, als in denen für Ackerbau. Letztere 

find jedoch auch im Deutfchen, Slavifchen, Griechifchen und Lateinifchen gleich- 

lautend, alfo der Ackerbau jedenfalls fehr alt. Vergl. Grimm, Gefch. d. .deutfch. 

Sprache I. 53. 69. Kühn in Webers indifchen Studien I. 321. Indogermanifch 

„ar“ pflügen, griechifch «goüv, lat. arare, flavifch orati, althochdtfch erran (arjan). 

Arbeit ift urfprünglich fynonym mit Ackern, Pflügen, Erbe mit Grund- 

eigenthum (Grimm, Gefch. d. deutfchen Spr. I. 54.) : Noch heute bezeichnet die 

Volksfprache im Siegenerlande (Weftfalen), wo in den fog. Haubergsgenoffen- 

fchaften fich ein Stück altgermanifcher Agrarverfaffung erhalten hat, die Haubergs- 

Befitzer kurzweg als Erben. Mit „ar“ hängt auch agsotog zufammen (vollkommen 

Rechtsfähiger, weil Grundbefitzender). 

3) So wenig arm auch die Literatur über das Keltenthum ift, fo wenig hat 

fie bis heute fichere Ergebniffe gewinnen können. Befonders die keltifche Sprach- 

forfchung ift überaus fchwierig und unficher. Vergl. Dieffenbach, Celtica. Stuttgart 

1839. v. Görres, über die drei Grundwurzeln des keltifchen Stammes. München 

1844. — Nach Keferftein (Anficht über das keltifche Alterthum etc. I. Bd. Halle 

1846) foll Halle keltifchen Urfprungs fein. — Dr. C. F. Rinicke „Die Urbewohner N 

und Alterthümer Deutfchlands, Nordhaufen 1868.“ Zur Literatur vergl. ferner 

Philipps, deutfche Reichs- und Rechtsgefchichte. 4. Aufl. S. 54. 
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find viel jüngeren Urfprungs; fie gehören einer Zeit an, in 

welcher ein von den Kelten durch feine Kulturftufe, durch 

Urfprung und Sitte verfchiedenes Volk von Südoften her 
Deutfchlands Gaue überfchwemmend hier fchon mehr als ein 

Jahrhundert herrfchte,?) taufendfältig gemifcht mit den Autoch- 

thonen, ackerbautreibend,>) feft angefeffen, doch jagdluftig und 
kriegsbereit. 

*) Einwanderung der Germanen, wahrfcheinlich durch Rufsland nach 

dem fkandinavifchen Norden, von da über das baltifche Meer nach Polen und 

Deutfchland. Germani wurden fie wohl von den Kelten genannt, den Namen 

„Deutfche“ (nicht Teutfche f. Grimm, deutfche Gramm. Bd. I. [2. Aufl.) S. 108. 

Note.) gab fich das Volk felbft. (German nach Grimm, Gramm. Bd. 1. S. ıo d. 

3. Aufl. nach feiner Etymologie zweifelhaft, in der Gefch. d. deutfchen Spr. 

Bd. II. S. 787 nimmt Grimm an, dafs das Wort gallifchen Urfprungs und von 

gairm, Ruf, Schrei herzuleiten fei. German alfo „ftarker Rufer“). Von mancher 

Seite wird die Herkunft der Germanen aus Afıen geleugnet. S. W. Lindenfchmitt, 

die Räthfel der Vorwelt oder: Sind die Deutfchen eingewandert? Mainz 1846- 

Wir finden den Namen wieder in „Ingermannland“. 

Die Stammfagen der Deutfchen geben keinen Auffchluß. Nach diefen ftammt 

das Volk von dem Gotte Tuisko (Thiuda, das Volk, nach Grimm, Gefch. d. d. 

Spr. Bd. II. S. 789) und deffen Sohne Mann. Tuisko ift identifch mit Wuotau. 

Nach den drei Söhnen Manns nannten fich drei grofse Stammgruppen der Deutfchen, 

die Iscävonen (vielleicht anklingend an die den Nordvölkern heilige Efche) 

welche am Rhein, die Herminonen an der Meeresküfte, die Jngävonen im 

übrigen Deutfchland. So bei Tacitus Germ. cap. 2. 

Es darf angenommen werden, dafs die Ausbreitung germanifcher Volkstämme 

nicht viel über ein Jahrhundert vor Cäfars Zeit erfolgte. Die Belgier find ein 

kelto-germanifcher Stamm gewefen, nicht eigentliche Germanen. Tacitus fchrieb 

etwa Ioo Jahre nach Cäfar. Mit des Letzteren Nachrichten beginnt der allgemeine 

Sprachgebrauch der Römer, die Völker des deutfchen Stammes Germanen zu 

nennen. Deutfche Sprache hiefs noch den Franken fermo Theodiscus (Grimm, 

deutfche Gramm. 2. Ausg. I. 108.) 

5) Alter des Ackerbaues der Germanen. Das bei Simrock (Handb. 

d. deutfchen Mythol. 1855. S. 289) erzählte Märchen deutet auf ein fehr hohes 

Alter des Ackerbaues, auch darduf, dafs er zuerft im Berglande geübt wurde. 

„Der Bauer, der als Bergbewohner das fteinige Gelände urbar machen follte, war 

mit den Seinigen zu Thörs Tifche geladen (Thör ift der Gott des Eigenthums, 

der Ehe und Familie; fein Hammerwurf begrenzet die Feldflur); fie wollten aber 

allzuleichten Kaufes zur Marke kommen; der Bauer mufs nun felbft herhalten; 

er mufs feine Kinder Thiälfi und Röskwa, feine eigene Arbeit in Thörs Dienfte 

geben.“ Göttliche Kraft (Naturkraft) und menfchliche Arbeit müffen zufammen- 

wirken, um der Erde Früchte abzugewinnen. So die fchöne Deutung diefer Sage. 

Die Wenden (Slaven) kennen fchon bei Herodot (IV. -ı08) alfo um 428 v. 

Chr. (nach Kirchhoff in den Abhandl. d. Berliner Akademie d. Wiff. 1868) 

Ackerbau und Städtewefen. Als Nomaden treten fie nirgends in der Gefchichte 

auf (Schaffarik, flavifche Alterthümer I. S. 537.) 



P2 

N 

Diefe Nachrichten find uns ausfchliefslich von den Römern®) 

überliefert; ohne eigentliche Schriftfprache fehlte es jenen ein- 

gewanderten Stämmen an der Fähigkeit, von eigener Sitte Kunde 
zu geben; die Deutung ihrer Zeichenfprache, welche in wenigen 

Reften unferer Zeit überliefert wurde, ift bis heute der Forfchung 
nur unvollftändig gelungen.”) 

Als zuverläfig können die Aufzeichnungen des Cäfar und 
Tacitus nur gelten, foweit fie Stämme betreffen, welche nahe 

den römifchen Grenzprovinzen wohnten; alle Nachrichten über 
jene Völker, welche des Landes Inneres bewohnten zwifchen Wefer 
und Elbe, zwifchen Donau und Böhmerwald, fowie im Centrum 

des herkynifchen Waldes find mit grofser Vorficht aufzunehmen. ®) 
Hier zeichnen unfere Quellen nur das auf, was von Mund zu 
Munde ging, ohne dafs ein Römer das Land felbft gefehen hätte. 

Ohne fchweren Kampf fcheint die Unterjochung der Kelten 
durch germanifche Stämme nicht bewirkt worden zu fein. In 
kriegerifcher Kraft den erfteren wohl weit überlegen, daher von 
den Kelten mit kriegerifchem Namen gefchmückt,?) drängten 
die Germanen das Keltenthum aus den alten Sitzen; mit ihnen 

vermengt und den weicheren Kelten die eigene Rauhheit und 
Kraft einimpfend, ziehen fie dann weiter füdlich und wir haben 
wohl in den Kimbren und Teutonen, welche gegen das alternde 
Römerthum den erften erfchreckenden Stofs führen, Kelten 

(Kimri) und Germanen zu erkennen.!%) Soll der Charakter diefer 

6) Cäfar de bello Gallico; Tacitus Germania und die Annalen deffelben 

Schriftftellers bieten die älteften gefchichtlichen Ueberlieferungen über Deutfchland. 

An fie reihen fich, ohne jedoch diefelbe Bedeutung zu haben, Caffius Dio; röm. 

Gefch. Buch 54, 56 u. a. m.; Suetonius, Leben des Tiberius; Strabo, Geographie, 

Buch IV, VII; Jofephus, vom Kriege in Judäa, Buch VIl.; der ältere Plinius, 

hiftoria naturalis, Buch IV. — Ich citire im Folgenden vielfach nach Pertz, 

Grimm, Lachmann, Ranke und Ritter, die Gefchichtfchreiber der deutfchen Vorzeit 

in deutfcher Bearbeitung. Berlin 1847. ’ 

7) Runenfchrift, Runen, vielleicht von den Kelten den Germanen fchon über- 

liefert. Sie findet fich wenigftens überall auch bei den Kelten. Vergl. W. Grimm, 

über deutfche Runen. Gött. 1821. und Zur Literatur der Runen, Wien 1828. 

Nordifche Runen find auch an einem Marmorlöwen auf dem Piräus gefunden 

worden, worüber der Engländer Rafn berichtet hat. Auch bei den Slaven finden 

fich Runen, vergl. Mafsmann über den Bukarefter Runenring (in Pfeiffers Germania) 

S. d. Lit. bei Philipps, d. Reichs- und Rechtsgefch. S. 9. 10. 

#) Dies gilt felbft von dem fo nüchternen Tacitus. 

?) S. Anm. 4. 

1%) Vergl. hierüber u. A. die einleitende Darftellung in Pertz etc. Gefchicht- 
fchreiber der deutichen Vorzeit, Bd. I. 
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früheften Epoche kurz bezeichnet werden, fo ift es der Kampf 
Aller gegen Alle, der uns fofort in die Augen fpringt. Wir 
fehen, wenn auch in unbeftimmten Umriffen, vor uns den grofsen 

Streit der Völker, in welchem bald hier, bald dort Namen auf- 

tauchen, die in rafcher Folge entftehen und verfchwinden, fo 
wie fich die Stämme auf kurze Zeit vereinigen, um fich dann 

wieder zu trennen.!!) Nirgends noch ift hiftorifche Sicherheit 
bei Beftimmung der Wohnfitze germanifcher, keltifcher und 
kelto-germanifcher Volksgemeinden, nirgends treten uns fefte 

politifche Geftaltungen entgegen, nirgends ein auf bürgerliche 

Ordnung gegründetes Sondereigenthum am Grund und Boden. 
Doch kennen die Römer die Germanen nur als ein acker- 

bautreibendes Volk, dem Jagd und Fifcherei daneben willkom- 
mene Befchäftiguhg war. Auch von den wendifchen (flovenifchen) 

Stämmen des Oftens und Südoftens vom heutigen Deutfchlagd 
wiffen wir, dafs fie feit unvordenklichen Zeiten angefeffen und 

ackerbautreibend waren. 

’1) Völkernamen und Völkergruppen zu Cäfar und Tacitus Zeit. 

1. Ifcävonifche Völker am rechten Rheinufer. 

Ubier an Lahn und Wied, gingen wohl beim Andrängen fuevifcher 

Stämme über den Rhein (36 v. Chr.), Sigambrer zw. Lippe und Sieg 

(Name nicht vom Fluffe Sieg, fondern von Sieg [victoria] nach Grimm Gefch. 
d. di Spr: Bd. L S..525). 

Bructerer, Chamaven, Tubanten, Canninefaten an der Ruhr, 

Lippe, Yffel (fpäter Hamaland, Twente, Kenmerland.) 

Ueber die Namen f. d. Lit. bei Philipps a. a. O. S. 64. Hierher ge- 

hören vielleicht noch die Bataver und die im heffifchen Berglande wohnenden 

Chatten. 

2. Ingävonifche Völker an der Nordfee von d. Rheinmündung oftwätrts. 

Friefen zw. Rhein und Ems, 

Chauken bis zur Wefer, 

Sachfen, zu denen 

die Marfen im Osnabrückfchen, Cherusker an der Lippe und Wefer, Angri- 

varier nördlich davon gehören. 

3. Herminonifche Völker (Sueven), die zahlreichfte Völkergruppe, unter 

ihnen die Hermunduren oder Thüringer im fpäteren Franken und Thüringen 

bis über” Halberftadt hinaus (Hermun-Duren nach Grimm Gramm. II. 175). 

Angeln und Warner an der Unftrut und Werra, Longobarden an der 

unteren Elbe, Markomannen in Böhmen, Quaden in Mähren und einem 

Theile von Ungarn. 

Philipps rechnet (Deutfche Reichs- und Rechtsgefchichte S. 69) mit 

Grimm, Afchbach, Müllenhoff u. A. auch noch die Vandalen, Gepiden, 

Burgunder, Heruler etc. zu der herminonifchen Gruppe. Alle diefe Völker 

wohnten zu Tacitus Zeit oftwärts der Elbe, gehörten dem grofsen gothifchen 

Volksftamme an, die Nachrichten über fie find aber fehr unficher, 
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Ueberall war es in dem rauhen Lande der Wald, der als 

Kulturhindernifs auftrat. Seine Zerftörung ging allerorts mit 
Naturnothwendigkeit der Ausbreitung des Ackerbaues vorher. 2) 
Gab er Holz zum Bauen und Brennen in ungefchätzter Menge, 

gewährte er für die erfte Kulturftufe wichtige Nutzungen an 
Maft, Weide, durch die Jagd, an wildem Obft und Honig, fo 
liefs doch die kühlfeuchte Atmofphäre des Waldlandes wohl 

nur wenige Kulturgewächfe gedeihen, während das ununter- 

brochene Walddickicht den grimmen Feinden des Menfchen, 

den Raubthieren, Schutz und Obdach gewährte. 

Ueber die Bewaldung des Landes fehlen natürlich alle 
Zahlenangaben. Was die Römer unter ihrem Collektivnamen 
Sylva hercynia13) verflanden, war wohl’ das ganze deutfche 
Waldland, deffen einzelne Theile fich unferer Kenntnifs entziehen. 

Nur das fcheint feftzuftehen, dafs die Niederungen Nordwelt- 

deutfchlands, das Geeftland!4) zwifchen Elbe, Wefer und Ems 

und der daffelbe umfäumende und durchziehende Marfchboden ®) 

12) Anhalt gewähren vielfach die Ortsnamen. Die «Endfilbe „hall“ „holl“ 

oder „hole“ foll überall keltifch fein (vergl. Leo, Vorlefungen über die Gefch. 

d. deutfchen Volkes und Reiches Bd. I. S. 194); — „rode‘‘ — „rott“ — „roth‘ 

— „rade‘ deutet wohl immer auf das alte Waldland (im Harz, in Thüringen, im 

naffau-heffifchen Berglande); in den Tiefländern mit uralter Dorfwirthfchaft finden 

wir die Endfilben — „heim“ — „dorf“ — „leben“ — „ow“ (flavifch) — „au“, 

im Hügellande vielfach — „weiler“. 

13) Silva hercynia, latinifirt aus „Hart“ „Harz“ ift der Kollektivname der 

Römer für das deutfche Centralwaldland, geographifch jedoch nicht zu fixiren. 

Stiffer, Forft- und Jagd-Hiftorie d. Teutfchen S. 40 rechnet zu der Silva hercynia 

ohne jede Begründung: den Harz, Schwarzwald, die Tyroler und Salzburger 

Wälder, den Steuerwald, Freiburger, Ansbacher Wald, Speffart, Odenwald, Steiger- 

wald, Thüringerwald, Böhmerwald, Erzgebirge, voigtländifches Gebirge. Neben 

der Silva hercynia erfcheint bei Cäfar (de b. G. VI. 4.) die Silva Bacenis zw. 

dem Gebiete der Cherusker und Sueven (alfo in Heffen). Auch der Ardennerwald 

wird unterfchieden. 

Eichhorn (deutfche Staats- und Rechtsgefch. S. 40 fgde.) unterfcheidet nach 

den römifchen Benennungen die einzelnen Theile der Silva hercynia, glaubt aber 

in der Silva Bacenis fpeziell das Edergebirge finden zu müffen. Alle diefe Unter- 

fuchungen find ohne erheblichen Werth. 

“) Geeft (niederfächfifch) bedeutet „güft“ „wüf“ „dürr“ und ift ein uraltes 

Wort. Es wird kaum daran zu denken fein, dafs das zwifchen Niederelbe und 

Niederwefer gelegene, von Marfchboden umfäumte Geeftland jemals bewaldet 

gewefen fei. Vergl. Riehl, Wanderbuch 2. 70 fgde., obwohl Burckhardt, der 
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aber wohl mehr die Innerheidgegenden im Auge haben dürfte, dies anzunehmen % 

fcheint (Forftl. Verh. v. Hannover. 1864. 5. 12). 

15) Marfchboden, fruchtbar und frifch (holl. moeras) zw. d. unteren Wefer 
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niemals bewaldet waren. Hier fcheint der Pflug unmittelbar 

und ohne Waldrodung von dem wafferfrei gewordenen Boden 
Befitz genommen zu haben. 

8.2. Land und Leute der ältesten Zeit in Deutschland.') 

Aus der Familie wächft der Stamm empor, aus dem Stamme 

das Volk. Alle fociale Entwickelung wurzelt in der patriarcha- 
lifchen Verfaffung der Familie; aber erft dann, wenn diefe Ent- 
wickelung bereits zu der breiten Grundlage gelangt ift, auf 
welcher die Vereinigung mehrerer verwandten Stämme zu macht- 
vollerer Gemeinfchaft ftattfindet, tritt das Volk auf den 

Schauplatz der Gefchichte. 
Der Grad in welchem nunmehr die focialen Elemente, 

Familie und Stamm zurücktreten neben der focialen Gefammtkeit, 

ift oft mafsgebend für das gefammte Verhalten des Volkes auf 
dem politifchen Gebiete; er wird bei den Völkern durchaus 

verfchieden gefunden. 
Faft am zäheften von allen Völkern hat das deutfche feft- 

gehalten an der fundamentalen Inftitution der Familie, an der 

fcharf ausgeprägten Eigenart des Stammes. So fehr zuzugeben 

ift, dafs dies einer an und für fich charaktervollen und darum 

edelen Volkeseigenfchaft entfprungene Beftreben, krankhaft über- 
trieben, die gemeinfamen Intereffen in fpäterer Zeit fchwer 

gefchädigt hat, fo fehr ift doch anzuerkennen, dafs der Menfch 
nur dann fich ganz und normal zu entwickeln vermag, wenn er 

feine Eigenart bis zu einer gewiffen Grenze bewahrt und dafs 
das zähe Fefthalten der Stammeseigenthümlichkeit eine ganz 
andere Kraft erzeugt, als das charakterlofe Weltbürgerthum. — 

Wir finden das deutfche Volk, foweit unfere Quellen uns 
das Dunkel alter Zeit erhellen, hinausgewachfen über Familie 
und Stamm. Nebeneinander wohnten die Stämme, doch mit 

dem vollen Gefühle der Zufammengehörigkeit, der Einheit nach 

Abftammung, Sprache, Sitte und Glauben. 

Nicht Barbaren und rohe Wilde finden wir in den Germanen, 

und Ems dominirend und hier nur von infelartigen Geefthügeln unterbrochen, 

ift der eigentliche Niederungsboden. Er war wohl, periodifchen Inundationen 

ausgefetzt, niemals bewaldet, wie dies auch von dem holländifchen Tieflande 

behauptet werden kann. 

!) Vergl. zu diefem 2. die treflliche Darftelung von Waitz, deutfche Ver- 

faffungsgefchichte. Kiel 1844. S. 6. fgde, 
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wie Einige der Anfıcht find,?2) auch nicht ein Volk, welches 

reiner und beffer gewefen, wie alle anderen der Gefchichte, 

wie Andere meinen.?) 

Stark und grofs von Körper, einfach in Sitten, an das rauhe 

Waldklima gewöhnt, von aller Verfeinerung entfernt, entbehrte 

der Deutfche doch nicht aller Genüffe des Lebens. Wohnte er 

auch nicht in Städten, fondern einfam oder im kleinen Weiler 

im hölzernen, einfach weifsgeftrichenen Haufe,*) fo wufsten fie 

doch Alles zu fertigen, was zum Krieg, zur Jagd, zum Ackerbau 

erforderlich war,°) früher aus Stein, dann aus Bronze, fpäter 

aus dem allerdings feltenen Eifen,®) fo war ihnen der Krieg 
doch hoher Mannesgenufs, die Jagd”) ein edles Werk und wenn 

2) Vergl. die 2. Beilage in Löbells „Gregor von Tours.“ 2. Aufl., bearbeitet 

von Th. Bernhardt. Leipzig 1869. S. 362. Zu denen, welche die Frage: Waren 

die Deutfchen Barbaren? geradezu bejahen, gehört von hervorragenden Hiftorikern 

befonders der Engländer Gibbon, deffen kritifches Talent fich bei diefer Ge- 

legenheit nicht eben glänzend bewährt hat. Auch Rühs (Ausführliche Erläuterung 

der zehn erften Kapitel der Schrift des Tacitus. Fragment. S. 47) fällt daffelbe 

Urtheil, wird jedoch von Loebell a. a. OÖ. gebührend zurechtgewiefen u. fachlich 

vollftändig widerlegt. 

3) So Friedrich Schlegel (Vorlefungen über die neuere Gefchichte. S. 32). 

Die Frage darf wohl durch Waitz und Loebell als zum Abfchluffe gebracht an- 

gefehen werden. 

#) Germ. 16. „Hier und da zerftreut, haufen fie weit von einander, wie ihnen 

gerade eine Quelle, ein Feld, eine Waldung behagt hat. Dörfer legen fie nicht 

nach unferer Weife an, fo dafs die Gebäude aneinanderftofsen; Jeder umgiebt 

fein Haus mit einem leeren Raume, fei es zur Sicherung gegen Feuersgefahr, fei 

es, weil fie des Bauens wenig kundig find. Auch find Mauerfteine oder Ziegel 

bei ihnen nicht im Gebrauch; zu Allem wenden fie unbehauene Baumftämme 

an... . Einige Stellen beftreichen fie forgfältig mit einer fo reinen und glänzenden 

Erdart, dafs es wie Malerei und bunte Linien ausfieht.“ WUeberf. nach Pertz, 

Gefchichtsfchr. d. d. Vorzeit. I. 655. 

5) Germ. 17. „Die Weiber hüllen fich oft in leinene Gewänder, die fie bunt 

mit Purpur verbrämen .... ..“ Vergl. auch Plinius Hift. nat. XIX. ı. 2. 

6) Germ. 6. „Selbft Eifen haben fie nicht in Ueberflufs, wie aus der Art 

ihrer Waffen zu fchliefsen ift. Wenige brauchen Schwerter oder gröfsere Lanzen; 

Speere oder wie fie fie nennen Frameen führen fie mit einer Eifenfpitze . . .“ 

7) Germ. 15. „So oft fie nicht zum Kriege ausziehen, wenden fie nicht viel 

Zeit auf die Jagd, mehr auf Ruhe...“ Diefer etwas auffallenden Stelle der 

Germania des Tacitus gegenüber mufs auf die Aeufserung Cäfars (de b. g. VI. 2ı) 

hingewiefen werden, der fagt, ihr ganzes Leben drehe fich um Krieg und Jagd. 

Auch bei den Sueven hebt er die Jagdluft hervor. Es mufs die Jagd in dem 

germanifchen Waldlande unabweisbares Bedürfnifs gewefen fein und Tacitus felbft 

nennt (Germ. 23) frifches Wild unter den Hauptuahrungsmitteln der Deutichen 
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Nichts im Kriege, auf der Jagd oder in der Volksverfammlung 

zu thun war, das Gelage ein begehrter Zeitvertreib, freilich oft 

auch Anlafs zu roher Trunkenheit und gewaltfamer That.®) 
Nicht minder liebten fie das Spiel, von dem Viele in un- 

würdiger Weife zu blinder Leidenfchaft aufgeftachelt wurden, 
fo dafs fie das höchfte Gut, die perfönliche Freiheit, hinweg- 
warfen.?) 

Mehr, als bei anderen Völkern war das Weib geehrt, 

Keufchheit eine Tugend Aller; ganz abfolut gebietet der Vater 
über die Familie. Gaftfreundfchaft war des Haufes Ehre. — 

Einfach und erhaben ift ihre Verehrung der Götter.10) Selten 

(„Feldfrüchte, frifches Wildpret oder geronnene Milch“). Es fcheint obige Stelle 

wohl mehr aus rhetorifchen, als thatfächlichen Gründen herzuleiten fein. 

Cäfar nennt einzelne Hauptjagdthiere, den Auerochfen vor Allen (d. b. g. 

VI. 28), das hirfchähnliche Einhorn (l. c. 26) von dem er fagt: „Es giebt dort 

ein Thier von der Geftalt eines Hirfches, auf deffen Stirn in der Mitte, zwifchen 

den Ohren, ein Horn fich erhebt, höher und gerader als die Hörner, welche uns 

bekannt find. Von feiner Spitze aus verbreiten fich, wie bei einer Palme, un- 

gemein breite Zweige. Das männliche und das weibliche haben gleiche Natur, 

gleiche Geftalt und Gröfse der Hörner.‘ Von den Alcen fagt Cäfar: Ihre Geftalt 

erinnert an Rehe, auch ihr fleckiges Fell; doch an Gröfse find fie ihnen etwas 

überlegen; fie haben ftumpfe Hörner, Beine ohne Gelenkknoten und Gliederung. 

Die fonftige Schilderung ift in Betreff diefes Thieres überaus fabelhaft. 

Was wir uns unter diefen Thieren vorzuftellen haben, ift nicht mehr zu 

entfcheiden. Cäfar hatte das Alles wohl von Hörenfagen. Es mag fich da Mythe 

und Wahrheit vermifchen. Vielleicht ift unter dem Einhorn und dem Alces 

daffelbe Thier, nämlich der Elchhirfch zu verftehen. 

Plinius, Naturgefch. XI. 37 erzählt, dafs die nördlichen Barbaren aus den 

Hörnern der Auerochfen tranken. An einer anderen Stelle (VII. ı5) fagt er: 

„Scythien bringt fehr wenige Thiere hervor, weil es dort am Bufchwerk fehlt. 

Wenige auch das ihm benachbarte Germanien.‘‘ Er nennt fodann das Wifent, 

den Auerochfen, wilde Pferde und Alcen; in Skandinavien, fügt er hinzu, lebe 

ein Thier, Achlis genannt, das eben fo gelenklos fei, wie der Alces (wohl das 

Rennthier). - 

Gelegentlich (Naturgefch. X. 24) erzählt Plinius, dafs „fich hauptfächlich im 

Winter Droffeln in Deutfchland fehen laffen,‘“ an einer anderen Stelle (X. 47): 

„In Germanien, im hercynifchen Waldgebirge, giebt es ungewöhnliche Arten 

Vögel, deren Gefieder des Nachts wie Feuer leuchten foll.“ 

8) Germ. 22. Hie die meifterhafte, überaus anmuthige Schilderung des Tacitus 

des täglichen Lebens „des Volkes ohne Falfch und Lift,“ daneben aber, wie 

überall in der Germania Licht und Schatten dicht neben einander ftehen, die 

Stelle: „Zwiftigkeiten verlaufen felten in Schimpfreden, öfter in Mord und 

Wunden.“ 

9) Germ. 24. „Sklaven aus diefem Verhältnifs fchaffen fie durch den Handel 

fort, um auch fich felbft von der Scham über den Sieg loszumachen.“ 

10) Gerin. 9. „Die Götter in Tempelwände einzufchliefsen, oder der Menfchen- 
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finden wir graufame Rohheit der Menfchenopfer, 1!) nirgends 
groben Bilderdienft oder liftige Priefterherrfchaft.12) In der 
herrlichen Schöpfung verehrten die Germanen den Schöpfer, in 

den grofsartigften Pflanzengebilden unferer klimatifchen Zone 
trat ihnen die Schöpferkraft überwältigend entgegen und der 
Wald wurde ihr Tempel. — 

Das Volk ift ftändifch gegliedert: Edle,13) Freie,1#) Frei- 

gelaffene,15) Sklaven.16) Die Freien find der Kern des Volkes, 

das Volk felbfl. Die Kinder der Sklaven (Hörigen) wachfen 
mit denen des Herrn auf.!) Von der Unmenfchlichkeit, mit 

welcher fpäter chriftliche Völker ihre Sklaven behandelten und 

heute behandeln, findet fich bei den Germanen keine Spur. 18) 

In engfter Beziehung ftanden bei den Germanen Volk und 
Heer; das letztere, wenn es auszieht zum Streite, ift das ganze 

geftalt irgend ähnlich zu bilden, das, meinen fie, fei unverträglich mit der Gröfse 

der Himmlifchen. Wälder und Haine weihen fie ihnen und mit dem Namen 

der Götter bezeichnen fie jenes Geheimnifs, das fie nur im Glauben fchauen.“ 

Letztere Stelle ift häufig mifsverftanden worden. Ihr Sinn ift wohl nur der: 

In ihrem kindlichen Glauben erblicken fie in dem heiligen Haine Etwas Geheim- 

nifsvolles, was der Wald an und für fich nicht birgt. Vergl. Waitz, Verfaffungs- 

gefch. I. 16. und Grimm, deutfche Myth. 2. Aufl. S. 70. 

'!) Dann wohl nur geopferte (in heiligen Hainen an Bäume gehängte) Ver- 

brecher. 

'?) Die Zahl der Priefter fcheint keine grofse gewefen zu fein. Germ. 10 

fpricht zwar von „Gemeindeprieftern‘‘ deutet aber auch die priefterliche Funktion 

der Fürften (Gemeindevorfteher) an. 

'”) In diefem Punkte befonders ift die Ueberlieferung ungemein unklar. 

Wenn von fpäteren Verhältniffen ein Rückfchlufs zuläffig ift, fo darf hier auf die 

Klaffifikation hingewiefen werden, ‘welche die lex Salica betreffs des Wergeldes 

giebt. Hiernach find (Grimm, Rechtsalterth. 269) die Stände folgendermafsen 

geordnet: 

I) Ueber alles Wergeld erhaben: reges. 2) ingenuus in trufte (Adel?) 

3) litus in trufte (im Hofdienft.) 4) ingenuus in hofte (im Heerdienft.) 5) litus 

in hofte. 6) ingenuus. 7) litus. 8) Servus in hofte. 9) blofser fervus. Grimm 

l. c. ift nicht abgeneigt, die ad 3 und 5 genannten Liten für Edle zu halten. 

Das burgundifche Gefetz hat nur 4 Klaffen: Optimates nobiles, mediocres, minores, 

fervi. Vergl. Waitz, I. 65 fgde. 

| “) Von Freien geboren, waffen- und rechtsfähig. Sie können echtes Eigen- 

thum am Grund und Boden erwerben, zahlen zwar Abgaben, doch weniger als 

die Knechte. 

5) Germ. 25. 

16) Gründe der Knechtfchaft waren: Kriegsgefangenfchaft, freiwillige Ueber- 

nahme der Knechtfchaft, Unfähigkeit das Wergeld zu zahlen. 

'") Germ. 25. 

"*) Germ. 25. — Grimm, Rechtsalterth. 350. 
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Volk. In Gruppen von je hundert (unter dem centenarius der 

Römer, dem „hundafaths“ des Ulfila) war das Heer eingetheilt. 1?) 

Die hundert waren ftets aus einem Diftrikt, den man auch 

Hundertfchaft nannte (huntari der Alamanen, hundrede der 

Angelfachfen, centenae in den fränkifchen Gefetzen,) ob deshalb, 

weil jene Heereseintheilung auf den Grund und Boden über- 

tragen wurde oder weil das Land von vorneherein in Diftrikte 

von je 100 Hufen Land getheilt wurde, welche dann jeder 
hundert Mann zum Heere zu geftellen hatte, bleibt zweifelhaft. 

Volle Rechtsfähigkeit fcheint zu allen Zeiten nur dem Grund- 
befitzenden eigen gewefen zu fein. Hiermit ftehen alle Ver- 

hältniffe des deutfchen Rechtes in voller Uebereinftimmung.?*) 

Ueber der Einheit der Hundertfchaft fteht die höhere Ein- 

heit des Gaues, welcher einen Stamm umfafst, während erftere 

wohl dem focialen Begriffe der erweiterten Familie entfprech&n 
dürfte. Die uns überlieferten Völkernamen find die Bezeich- 

nungen für Stämme und Gaue. Volksverfammlungen hatte 

jede Hundertfchaft (Thinge); diefelben waren zugleich das Ge- 

richt; nicht minder gab es Gauverfammlungen. Hier wurden in 
freier Verhandlung alle öffentlichen Dinge geregelt. Jeder fprach, 

wie Stand, Alter, Erfahrung: oder Beredfamkeit es ihm eingab. 
Von concurrirender Gewalt der Fürften und des Volkes, von 

einer Sonderung der Stände in dem Thinge findet fich nichts. 
Doch gab es einen adeligen Stand bei den Germanen, bei 

vielen Stämmen auch ein erbliches Königthum, bei anderen ein 
Wahlfürftenthum, letzteres vielleicht bei allen, auch neben dem 

Königthum. 
Welche Vorrechte dem adeligen Stande zu Theil geworden, 

ob, wie Einige meinen, der Adel fich nur aus den Königs- 
familien, deren ein Theil bei der häufigen Verfchmelzung der 

Stämme feiner Königswürde verluftig gegangen feien, zufammen- 

19) Tacitus nennt die Hundertfchaft „Gau.“ Germ. 6. „Feft beftimmt ift 

auch ihre Zahl; je hundert find es aus jedem Gau (ex fingulis pagis) und eben 

diefe Bezeichnung führen fie unter den Ihrigen. Was zuerft Zahl war, ift nun 

fchon Ehrentitel und Rang.“ Waitz, I. 32 fgde. 

2) Waitz, I. 39 fgde. So lange der Sohn nicht eigenen Grundbefitz hatte, 

blieb er im Mundium des Vaters, freilich nicht als Unmündiger — denn die 

Wehrhaftmachung vor verfammelter Gemeinde vertrat wohl die Mündigkeits- 

erklärung der fpäteren Zeit — aber als ein unter der väterlichen Gewalt ftehender. 

Zur vollen Rechtsfähigkeit gelangte der Sohn erft durch Uebernahme eigenen 

Grundbefitzes. 
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gefetzt oder ob es ganz unabhängig vom Königthum einen Stand 
der Edeln gegeben, bleibt dunkel. Die priefterliche Function 

tritt wohl immer in Verbindung‘ mit dem Königthum und dem 

Fürften-Amte auf. In dem Wahlfürftenthum aber haben wir 
wohl nur — und dies ift auch die Anficht von Waitz?l) — eine 

Obrigkeit, vielleicht den Vorfteher der Volksgemeinde des Gaues 
zu erkennen. Sie waren dann naturgemäfs auch die Führer 
einer Gefolgfchaft. Adel war zur Erlangung der Fürftenwürde 

nicht nothwendig. 

$. 3. Ackerbau und Grundbesitz. 

Spärlich fliefsen die Quellen der Staatsgefchichte jener Zeit, 
da zuerft Römer das rechte Rheinufer betraten; nur in grofsen 

Umriffen tritt uns das hiftorifche Bild des grofsen Völkerkampfes 
entgegen, welcher die erften Jahrhunderte der chriftlichen Zeit- 
rechnung erfüllt, ohne dafs es der Forfchung bis heute gelungen 
wäre, dies Bild in allen feinen Einzelheiten treu und lebensvoll 

auszumalen; noch viel dürftiger aber ift das, was wir über die 

Art der Bodenkultur, über die Geftaltung der Rechtsverhältniffe 

wiffen, welche auf das Eigenthum am Grund und Boden Bezug 
haben. 

Auch hier find uns römifche Autoren Führer, vor Allen 

Cäfar und Tacitus; allein die knappen Aufzeichnungen Beider 

find mannigfach zu deuten und verfchieden gedeutet worden und 
es fcheint nur an der Hand der aus viel fpäterer Zeit zu 

fchöpfenden Kenntnifs von der Natur einiger wenigen felbft in 

unfere Zeit hineinragenden, der altdeutfchen Agrarverfaffung 

entftammenden Wirthfchaftsfyfteme möglich zu fein, das Dunkel 

der Taciteifchen und Caefarianifchen Schilderung zu lichten. Dies 

ift in neuerer Zeit denn auch mehrfach verfucht worden. 

Es ift nothwendig, auf den Stand diefer Frage einen Blick 
zu werfen. 

Zu Cäfars Zeit und in den Theilen von Deutfchland, welche 

Cäfar kennen gelernt, fcheint ausgefondertes Ackerland über- 
haupt noch nicht beftanden zu haban („feparati agri apud eos 

nihil eft, nec quisquam agri modum certum aut fines habet 

proprios; fed magiftratus ac principes in annos fingulos gentibus 

cognationibusque, qui una coierint, Quantum et quo loco vifum 

2) 1. 86 fgde. 
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eft, agri attribuunt atque anno poft alio tranfıre cogunt,}!) 
wenigftens bei dem Stamme der Sueven nicht, von welchem 

Cäfar an einer anderen Stelle?) fagt, dafs fie alle Jahre ihr 
Ackerland wechfeln.. Dem gegenüber läfst die Hauptftelle des 

Tacitus?) «Agri pro numero cultorum ab univerfis (in vices) 
occupantur, quos mox inter fe fecundum dignationem partiuntur; 

facilitatem partiendi camporum fpatia präftant. Arva per annos 

mutant et fupereft ager»® jedenfalls einen bedeutenden Fortfchritt 
erkennen. Dort Gleichheit des vorübergehenden Belfitzes Aller, 

hier Theilung nach Rang und Würden. Dort entfchieden 
Wechfel der ganzen Feldflur in jedem Jahre, hier wahrfcheinlich 

nur jährlicher Wechfel der Anbaufläche in der bleibend im Ge- 

fammtbefitze der Gemeinde befindlichen Feldflur (Wechfel der 

Gewanne.) 

Es ift hierbei nicht zu überfehen, dafs Cäfar nur Völker 

kannte, bei welchen lange Kriegsübung die urfprünglichen Ein- 

richtungen verändert hatte, dafs die Schilderung des Tacitus 
überall zuverläfiger ift, als die des Cäfar, wo fie fich auf Land 
und Leute im deutfchen Gebiete bezieht. 

Es gab zu Tacitus Zeit Privatgrundbefitz, das dürfen wir 
wohl als erwiefen annehmen; neben diefem gab es gemeinfamen 
Grundbefitz, in den die einzelnen Gemeindemitglieder nach ihrer 

durch Rang und Würde beftimmten Berechtigung fich theilten. 
Privatbefitz mag beftanden haben an Haus, Bering und 

Garten; im gemeinfamen Befitze mögen Acker, Weide und 
Wald geftanden haben. Alljährlich mag dann das Pflugland 
gewechfelt haben und das nicht befäete Land blieb wohl als 

Weide liegen. 

Anderer Anfıcht find Eichhorn®) und Waitz,’) welche die 

1) De b. Gall. VL. 22. 

2) Daf. IV. ı. 

3) Germ. 26. Ich laffe hier die in „Gefchichtfchreiber der deutfchen Vorzeit‘ 

von Dr. Horkel gegebene Ueberfetzung folgen: „Die Ländereien werden je nach 

der Zahl der Bebauer wechfelsweife von Allen insgefammt in Befitz genommen, 

die fie dann unter fich nach Rang und Würde vertheilen. Erleichtert wird die 

Vertheilung durch die weite Ausdehnung der Ebenen. Die Felder bewirthfchaften 

fie jährlich wechfelnd; und dennoch ift Land übrig. Denn keineswegs wetteifert 

die Beftellung mit der Fruchtbarkeit und dem Umfange des Bodens, fo dafs fie 

etwa Obftpflanzungen anlegten und Wiefen abgrenzten oder Gärten künftlich be- 

wäfferten: blofs Getreide mufs ihnen das Land liefern. 

“) Deutfche Staats- und Rechtsgefchichte. I. 58. 

5) Deutfche Verfaffungsgefchichte. I. 27. 

Bernhardt, Forstgeschichte. I. tv 
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obige Stelle etwas gezwungen auf die Dreifelderwirthfchaft be- 
zogen haben «fie wechfeln mit Winter- und Sommerfrucht- 
beftellung und Brache ab und ftets bleibt ein Theil der Fläche 

als Brache liegen,» während Rofcher®) meint, dafs Tacitus nur 

von den Befitzverhältniffen am Grund und Boden reden könne 
«ihr Pflugland vertaufchen fie von Zeit zu Zeit und es ift Ueber- 

flufs an Boden» und Maurer”) unter ager die gemeine Mark 

verfteht. «das Ackerland wechfeln fie jährlich und eine gemeine 

unvertheilte Mark bleibt übrig.» 

Achenbach®) ift der Anfıcht, dafs Tacitus ausgefondertes, 
aber gemeinfchaftlich befeffenes und nur zur Beftellung jedesmal 
getheiltes Ackerland vorgefunden habe, Sondereigenthum da- 

gegen an Hof und Bering. Hennings?) hat neuefter Zeit unter 
ager alles anbaufähige Land, unter arva dagegen das jeweilig 

unter dem Pflug ftehende, welches nur einen Theil der agri 
ausmache, verftanden. Unter ager fällt dann: Alles, was aufser 

der Wechfelflur noch blieb, Oedung, Wald, Moor u. f. w. Wären 

die Worte «in vices® nicht vorhanden (Nic. Bach in f. Schul- 

ausgabe de 1825 lieft übrigens mit dem Bamberger Codex «ab 

univerfis vicis occupantur,» was auf die Befitzergreifung zum ge- 

meinfchaftlichen Eigenthume ohne Zwang bezogen werden kann), 

fo könnte occupantur auf die erfte Befitzergreifung, partiuntur 
auf die Theilung zu Privateigenthum — allerdings fprachlich 

nicht ungezwungen — bezogen werden. Vergleicht man jedoch 
Germ. 16 «colunt discreti, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. 
Vicos locant non in noftrum morem, connexis et cohaerentibus 

aedificiis, fuam quisque domum fpatio circumdat» fo erhellt, 

dafs es fchon damals Einödhöfe und Dörfer!®) gab, dafs aufser- 

6) Anfıchten der Volkswirthfchaft aus dem gefchichtlichen Standpunkte, 1861. 

?) Einleitung zur Gefchichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfaffung. 

1854. S. 6. 

#) In feiner vortrefllichen Schrift: Die Haubergsgenoflenfchaften des Sieger- 

landes. 1863. 

9) „Ueber die agrarifche Verfaffung der alten Deutfchen nach Cäfar und 

Tacitus.“ Vergl. Roth in der allgem. Forft- und Jagdzeit. Oktober 1869 und 

2 Suppl. 1868 — 69. 

10) Einödhöfe und Dörfer. Die Chronologie diefer Verhältniffe ift noch 

wenig bearbeitet. Die wenigen Ueberrefte keltifcher Pfahlbauten geben keinen 

Anhalt für Bemeffung der Kulturftufe diefes Stammes und zeigen denfelben nur 

als ein die Niederungen bewohnendes Volk. Rofcher (Syftem d. Volkswirthfchaft 

II. 212 fgde.) glaubt, dafs auf den niederen Wirthichaftsftufen das Hoffyftem nur 

Ausnahme fei, da vorkommend, wo die Fruchtbarkeit des Bodens zu gering, die 
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halb der gemeinen Mark, in welcher nur die markberechtigten 

Hofftätten (legitimi curtiferi der fpäteren Urkunden)") zu Ein- 

hegungen und Occupationen berechtigt waren, Jeder fich frei 
anfıedeln konnte und obige Stelle fich nicht auf die Befitzer- 

greifung, auch nicht auf irgend eine Fruchtfolge, fondern auf 

die jährlich wiederkehrende Inangriffnahme des nach verfchieden 

grofsen Antheilen der freien Gemeindebürger (cultores)12) befef- 

fenen, jährlich zu theilenden Pfluglandes (arvum) bezieht. Henning 
und auch Roth ftehen wefentlich auf dem von mir oben nach 

Achenbach vorgetragenen Standpunkte. 

fruchtbaren Stellen zu dünn zerftreut feien, um ohne Gewerbfleifs eine dichte Be- 

völkerung zu ernähren. Schwerz (rheinifch-weftfälifche Landwirthfchaft. II. 3) 

weift dagegen mit Recht darauf hin, dafs ein erkennbares Gefetz überhaupt nicht 

vorliege, da das Hoffyftem fowohl in den Hochgebirgen, als im Hügel- nd 

Flachlande (Weftfalen und Niederfachfen) vorkomme. Nach Waitz (deutfche 

Verf. Gefch. I. 21) war die Dorfwirthfchaft zur Zeit der Entftehung der 

fränkifchen Volksrechte, namentlich der lex falica, herrfchend. Zufall, Laune 

des Einzelnen, Tradition des Stammes fcheinen beftimmend gewirkt zu haben. 

Die Grenze der weftdeutfchen Einzelhöfe gegen Often ift folgende: Im 

Norden von den bremer Marfchen der Wefer folgend bis Rinteln, von hier über 

Lemgo und Lippfpringe zur Lippe, über Hamm, Camen, Plettenberg, Attendorn, 

Olpe, Drolshagen gegen Siegburg und Mülheim zum rechten Rheinufer. Den 

Rhein überfchreitet fie bei Neufs und zieht fich über Erkelenz und Heinsberg 

zur Maafs. Vergl. v. Maurer, Einl. z. Gefch. d. Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt- 

Verfaffung 1854. und deff. Verf. Gefch. d. Markenverfaffung in Deutfchland 1856. 

— Meitzen, der Boden und die landwirthfchaftlichen Verhältniffe des preuff. 

Staates. 1869. S. 344 fgde. 

In den Marfchen der Ems und Wefer finden fich ebenfalls vorherrfchend 

Einzelhöfe. Man weifs aber, dafs dies Syftem hier fpäteren Urfprunges ift und 

früher die Dörfer zum Schutze gegen Ueberfluthungen auf fogenannten Warfen, 

d. h. grofsen, künftlich aufgeworfenen oder natürlichen Hügeln erbaut waren. 

Nach der Eindeichung der Niederungen bauten fich dann viele Wirthe auf Ein- 

zelwarfen an. (Meitzen S. 347.) 

Im baierifchen Alpen-Berglande kommen neben den Dörfern Einödhöfe vor, 

fo in der Abtei Benedictbeuern, zu welcher 4 Dörfer und die fog. Jachenau, ein 

Thal mit Einzelhöfen, gehörten. S. Hartter, die Guts- und Gemeindewaldungen etc. 

im ehemaligen Kloftergerichtsbezirke Benediktbeuern. München 1869. S. 3. 

amR.oth,. ara. 10% 

12) Unter cultores find freie Leute zu verftehen, welche einen Idealantheil 

am Ackerlande befafsen. Es ift dies auch mit der Stelle der Germ. 25 vereinbar: 

Ceteris fervis non in noftrum morem defcriptis per familiam minifteriis utuntur; 

fuam quisque fedem, fuas penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris 

aut veftis, ut colono, injungit et hactenus paret. Die Leibeigenen bauten eben 

den ganzen Antheil ihres Herrn an der Feldmark oder einen Theil deffelben. 

(Roth in der F. und I. Z. Oktbr. 1869.) 
2” 
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In den Rahmen deffen, was uns die allerdings wenig klare 

ältefte Ueberlieferung darftellt, dürfen wir das Bild der Bewirth- 

fchaftung unzertrennter Feldmarken, welches uns noch heute die 

Gehöferfchaften!3) des Regierungs-Bezirks Trier, die Hauberge !#) 
des Kreifes Siegen darbieten, vergleichend hineinhalten. Diefe 
werden nach Idealantheilen befeffen und es erfolgt eine Real- 

theilung nur vor der Benutzung des Schlages durch die Vor- 
fteher und Intereffenten. Das Pflugland wechfelt mit lang- 

dauernder Brache und Weide (fupereft ager). Mit der Occupation 

einer neuen Ackerflur war in jenen alten Zeiten (wie heute in - 

den Haubergen) neue Theilung verbunden (quos mox partiuntur), 

d. h. die körperliche Ausfcheidung der Idealantheile. So werden 

wir uns im Grofsen und Ganzen die deutfche Agrarverfaffung 
da zu denken haben, wo Dorfwirthfchaften freier Grundbelfitzer 

zufammenlagen und Privateigenthum wohl nur an Hof und 

Bering beftand. Anders bei den Einödhöfen, welche fchon 
damals mit Acker und Wiefen im Privateigenthum ftanden, 
während gemeinfchaftliches Eigenthum nur an der gemeinen 

Mark ftatthatte. e 
Der Wald erfcheint nirgends als felbftändiges Wirthfchafts- 

objekt, war jedoch unzweifelhaft fchon zur Zeit der Entftehung 

der weftgothifchen und fränkifchen Volksrechte'’) theilweife im 

Privateigenthum. Gegenftand kindlich frommer Verehrung ift 

13) Zur Literatur der Gehöferfchaften vergl. G. Hanffen, die‘Gehöferfchaften. 

1863. und O. Beck, Befchreibung des Reg. Bez. Trier, 1868. I 345 fgde. Unter 

dem Namen Gehöferfchaften, Gehöberfchaften, Erbgenoffenfchaften oder Erben- 

fchaften beftanden bis vor wenigen Jahrzehnten in den Kreifen Trier” (Land) 

Saarburg, Merzig, OÖttweiler, St. Wendel und Daun in grofser Ausdehnung 

agrarifche Genoffenfchaften mit dem Gefammteigenthum ihres ganzen Grundbefitzes 

an Feldgärten, Aeckern, Wiefen, Oed- und Wildländereien, fowie Waldungen 

unter periodifchem Wechfel der Intereffenten im Befitze der Ländereien auf Grund 

von erneuter Verloofung. Urkunden exiftiren felten, der Allen bekannte Gehöfer- 

fchaftsgebrauch entfcheidet. Die ideellen Eigenthumsquoten find frei theilbar und 

können ohne befondere Befchränkung belaftet und veräufsert werden. Die Ge- 

höferfchaftshäufer haben befondere Hausmarken, Zeichen, welche die berechtigten 

Sohlftätten erkennbar machen. Diefelben find durch O. Beck im Kreife Saarburg 

gefammelt und in d. o. b. Buche zufammengeftellt. Intereffant ift die häufige 

Wiederkehr des Zeichens T, der Rune Tyrs (Simrock deutfche Mythologie. 1855. 

S. 317), vielleicht das hohe Alter der Gehöferfchaften andeutend. 

'%) Achenbach a, a. OÖ. und Bernhardt, Haubergswirthfchaft im Kreife 

Siegen, 1867. 

5) Lex Vifig. VIII. 4. 27: Silvae dominus; daf. VII. 2. 2: filva aliena; 

lex falica 8. 4: filva alterius; lex Vifig. X. 1. 9: filvae indivifae, 
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dem germanifchen Stamme in jener grauen Vorzeit Baum und 
Wald gewefen, Objekt der Nutzung nur in fehr befchränktem 

Maafse. Das Wenige, deffen eine wenig zahlreiche Bevölkerung 
an Holz, Maft, Waldfrüchten, Weide, Wild bedurfte, gab der 

reiche Ueberflufs des Urwaldes, ohne dadurch vermindert zu 

werden.16) (Vergl. S. 5.) 

$. 4. Die heiligen Haine. 

Der Gröfse der Himmlifchen erfchien es dem germanischen 

Stamme unwürdig, sie in Mauern einzuzwängen.!) Tempel ift 
ihm Hain und Wald. Daher heifst ihnen jener auch wih, haruc 

16) Nähere Nachrichten über das, was die deutfche Erde damals hetvor- 

brachte, geben uns, allerdings nur bruchftücksweife, die Aufzeichnungen des 

Tacitus und Plinius. Germ. 17 laffen die leinenen Kleider Flachsbau vermuthen; 

Gerfte wird Kap. 23 genannt. Plinius fagt (Naturgefch. 18, 17) dafs die ger- 

manifchen Völker Hafer fäeten, von Haferbrei lebten, dafs aber ihr Hafer entartet 

fe. An einer anderen, etwas dunkeln Stelle (a. a. O. 17, 8) wird von den 

Übiern gefagt, dafs fie Erde drei Fufs unter der Oberfläche ausgruben und mit 

ihr fufsdick das Land bedeckten.- Der Erfolg fei günftig, die Wirkfamkeit einer 

folchen Schicht währe ıo Jahre. Wir haben es hier fchon mit recht energifcher 

Bodenkultur zu thun. (Ob eine Lehm- oder Mergelfchicht herausgefördert oder 

Ortftein ausgebrochen wurde?) 

Rettige und Gelberüben nennt Plinius als Erzeugniffe deutfchen Bodens, 

letztere von Tiberius fo gefchätzt, dafs er eine Quantität alljährlich nach Rom 

kommen liefs (a. a. O. 19, 5). Sie wuchfen befonders gut bei Gelduba (Gegend 

von Neufs). Von einem fpargelähnlichen Gewächfe, welches im oberen Germanien 

die Felder bedeckte, fpricht Plinius Naturgefch. 19, 8. Die. Stelle ift dunkel. 

Bier nennt Plinius Naturg. 22, 24 am Schlufs: Aus Getreidefrucht wird auch 

Getränk gemacht: Zythum in Aegypten, Cälia und Ceria in Hispanien, Cervifia 

in Gallien und anderen Provinzen. Wild wachfende Früchte werden (de b. g. 

VI. 22) als Nahrung der Germanen genannt, aber nicht näher bezeichnet. 

Das Holz der deutfchen Wälder, namentlich der Nadelholzriefen der Alpen, 

waren in Rom bekannt und gefchätzt, wie wir aus den Aufzeichnungen des 

Plinius wiffen. Er erzählt von jener riefenhaften Lärche, welche unter Tiberius 

aus den rhätifchen Alpen über Ravenna nach Rom (geflöfst?) transportirt wurde: 

Fuit autem trabs e larice, longus pedes CXX. bipedali craffitudine aequalis 

"(35,7 Meter lang und 0,6 Meter kantig = 12,8 FMeter Inhalt). 
Dafs unter den Waldnutzungen die Maftung der Schweine oben an ftand, 

ift unzweifelhaft. Schon zur Zeit der Abfaffung der Volksrechtsbücher errichtete 

man Schweinebuchten im Eichwalde (buricae genannt). Es geht dies aus einer 

Stelle des allemannifchen Gefetzbuches hervor, welche das Anzünden derfelben 

mit Strafe bedroht. (Lex Allem. 97. 1.) 

!) Tacitus, Germ. 9. 
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(altn. hörgr) forst, paro (altn. barr, barri), Worte,?) die auf den 

Wald deuten. Erft fpäter finden wir den Ausdruck «Hof» für 
den erbauten, im Innerften des Waldes befindlichen Tempel, 
unter dem wir uns jedoch nicht etwa einen Steinbau nach fpä- 
terer Art, fondern wohl nur einen primitiven Holzbau vorzu- 
ftellen haben.?) Auf einen folchen heiligen Hof deutet wohl die 
Stelle in den Annalen des Tacitus,®) welche von dem hoch- 

berühmten Tempel der marfifchen Völker fpricht «quod Tanfa- 
nae dicunt? und die Stelle der Germania (40), welche fagt, dafs 

der Priefter die des Umgangs mit den Sterblichen erfättigte 
Göttin Nerthus dem Heiligthume (templo) zurückgegeben habe. 

In einzelnen Fällen mochte das Heiligthum auch im Garten 

fein; in der Mitte ftand dann ein heiliger Baum, in manchen 

Fällen, wie in Hildesheim, ein heiliger Rofenftrauch.5). Bei 

chriftlichen Kirchen finden wir Hof und Rofengarten dann fpä- 
ter wieder. 

Unter den Tempeln haben wir uns wohl immer Holzgebäude 

um den heiligen Baum zu denken. Sie heifsen Hof, Petapür 
(Bedburg).®) Heilige Bäume find Eiche,"Linde, Efche, unter den 

Sträuchern Weifsdorn und Rofe.”) Die Frage, wieviel ‘heilige 
Haine in Deutfchland zur Zeit des Tacitus beftanden und wo 

2) Simrock, deutfche Mythologie. 1855. S. 523. Leider ohne genaue Quellen- 

angaben, welche namentlich betreffs des Wortes „Forft““ sehr erwünfcht gewefen 

wären. 

3) Aehnliches bei den Wenden, wenn man der etwas mythifchen Darftellung 

des Bifchofs Othelricus von Halberftadt in der Chronica Slavorum Glauben zu 

fchenken geneigt ift. 

AN An LOST. z 

5) Grimm, deutfche Sagen. S. 457. Simrock, deutfche Mythologie. S. 523. 

6) Simrock a. a. O. 

7) Dem Germanen ift wohl die Linde in erfter Linie heilig. Die Dorf- 

linde ift das Centrum des ländlichen Gemeinwefens. Lindenblätter finden fich in 

vielen adeligen Wappen. Walther von der Vogelweide, Wolfram von Efchen- 

bach, Gottfried von Strafsburg befingen in zahlreichen Liedern die Linde, nicht 

die Eiche. Es mag dahingeftellt bleiben, ob, wie Schleiden (‚für Baum und 

Wald“ 1870) annimmt, in der Verehrung der Linde ein Anklang an die Ver- 

ehrung der Feige (ficus religiofa L.) zu finden, ob der indogermanifche Stamm, 

losgelöft von dem indifchen Mutterlande, nach langer Wanderung in den lithaui- 

fchen Linden Beaftung und Blattform der altverehrten Feige wiederfand und auf 

die Linde den heimathlichen Baumkultus übertrug; foviel fteht feft, dafs in dem 

religiöfen Leben der Germanen der Linde ein vornehmer Platz gebührt. An der 

Gerichtsftätte ftehen wohl fieben Eichen, öfter noch eine Linde (Grimm Rechts- 

alterthümer 215). 

Der Linde zunächft ftand die Eiche, wohl den Kelten befonders heilig. 
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fie lagen, ift vielfach erörtert worden, aber nicht zu löfen. Von 
den Römern haben wir glaubhafte Mittheilungen nicht zu er- 
warten. Sie drangen nicht hinein in das Innerfte der deutfchen 
Waldheiligthümer. 

An die uralte Donnerseiche hat Winfried ®) die Axt gelegt; 
von dem Haine der Semnonen erzählt uns Tacitus;?) über eine 

grofse Zahl anderer heiliger Haine ift viel gefabelt und gefafelt 

worden. 

Man wird gut thun, alles das mit Vorficht aufzunehmen. 

Wenn in neuefter Zeit v. Berg !®) noch eine grofse Zahl heiliger 

Nach Bader (bei Schleiden a. a. ©. S. 33) bezeichnete das Lindenblatt den 

Stand des freien Grundbefitzers, die Eichel den des befitzlofen Knechtes. 

Der Wende hängt an der Weide, die ihm bis in den fernften Weften gefolgt 

ift (Ziehen, wendifche Weiden 1854. Vorwort bei Schleiden a. a. O. S. 32). Den 

Nordgermanen ift die Efche heilig (Simrock a. a. O.). R 

Als geheiligte Gerichtsbäume kommen übrigens vereinzelt auch Birke, Nufs- 

baum, Hagedorn, Flieder vor (Grimm Rechtsalterth. S. 793 fgde.). Die heiligen 

Haine waren Freiftätten vor dem peinlichen Gerichte. Diefe Qualität ift fpäter 

auf die chriftlichen Kirchen und Altäre übergegangen. 

®) Einzelne Baumriefen, welche jener alten Zeit noch angehört zu haben 

fcheinen, ragen noch heute in unfere Tage hinein, ehrwürdige Denkmäler der 

fchaffenden Natur, heilige Zeichen faft vergeffener Tage. So die Linde von 

Neuftadt an der Kocher, wohl über 1ooo Jahre alt, die Linde bei Donndorf, 

bei Chaillee etc. (beide über 1200 Jahre alt), über welche Schleiden (,‚für Baum 

und Wald S. 26“) überaus intereffante Nachrichten zufammengeftellt hat. 

°) Tacitus führt mehrere heilige Haine an: den der Semnonen Germ. 39; 

den Herthahain a, a. O. 40; den Hain der Naharvalen a. a. O. 43; den oben 

genannten Tankanifchen Ann. I. 41; den herculifchen Hain a. a. O. II. ı2; den 

Baduhennifchen a. a. O. IV. 73; den batavifchen a. a. O.IV. 14. Wo alle diefe 

Haine gelegen haben, ift nicht mehr aufzuhellen. Mit den blofsen Namen ift 

Nichts gewonnen. 

10) Gefchichte der deutfchen Wälder bis zum Schluffe des Mittelalters. Dres- 

den 1871. S. 64. 

Von Berg führt aufser den genannten noch folgende heilige Haine auf: 

a) zwei Haine in Holftein (im Lande Stormarn) und Jütland (bei Ahlborg) nach 

Arnikiel (Propft in Apenrade), Cimbrifches Heidenthum. 1703. 

b) einen heiligen Hain (Eichenwald) in Pommern (bei Stargard?) nach der 

Merfeburgifchen Chronik von Dittmar (576— 1015). 

c) einen heiligen Hain im Lande Oldenburg nach der flavifchen Chronik des 

Helmhold. 

d) einen folchen im Amte Hoya (Hannover) nach Wächter, Blicke in die Ur- 

gefchichte unferer Wälder. Im hann. Mag. 1839. 

u. a. m. 

Wie unzuverläffig die hier angezogenen Quellen find, bedarf kaum der Er- 

örterung. Was Stiffer (Forft- und Jagd-Hiftoria der Teutfchen. 1737) vom Harze 

u. f. w. anführt, ift reine Fabel. 
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Haine aufzählt, fo thut er dies nach ziemlich unficheren Quellen; 
mit Sicherheit kennen wir nur die Namen weniger den Göttern 
geweihter Waldftücke, die Lage keines einzigen. 

Es mag der heiligen Haine viele in deutfchen Gauen ge- 

geben haben, für die Centen, die Gaue, für den Stamm; wo 

die freie Volksgemeinde fich verfammelte, um in eigenen Dingen 
zu berathen und Recht zu finden, da ftand wohl, auch wenn 

der Gerichtsort nicht im Walde lag, ein heiliger Baum; bei der 
engen Verbindung der Priefterfunktion und Magiftratur mag fich 
religiöfe Gemeinfchaft und Volksgemeinde vielfach gedeckt 

haben. Waldorte von befonderer Heiligkeit, von höherer religiö- 
fer Weihe vereinten dann wohl von Zeit zu Zeit, in den Maien- 

gedingen und Sonnenwendfeften den ganzen Stamm. 

Ueber das Reich der Vermuthungen hinaus ist es uns nicht 

vergönnt hier vorzudringen. Es ift Pflicht des Hiftorikers, dies 
einfach und unumwunden zu erklären. 

$. 5. Der deutsche Urwald der ältesten Zeit. ') 

Von dem Umfange und der Befchaffenheit des Urwaldes, 

welcher in ältefter Zeit den gröfsten Theil des deutfchen Bodens 

bedeckte, melden unfere Quellen nichts, was auf unbedingten 
Glauben Anfpruch machen könnte. Es geftattete einerfeits die 
mangelhafte Kenntnifs der Römer von der Befchaffenheit des 

deutfchen Landes, andererfeits der niedrige Stand- ihres natur- 

wiffenfchaftlichen Wiffens ihnen nicht, ihren Schilderungen fta- 

tififche Genauigkeit, dem von ihnen entworfenen Bilde Farben 

zu geben, welche vor dem Lichte modernen Wiffens nicht er- 
blaffen. Von Eichenwäldern an der friefifchen Küfte berichtet 
Plinius;?) er befchreibt die verfchiedenen Eichenarten zutreffend) 

und erzählt von den ftaunenerregenden Dimenfionen der deut- 

fchen Riefenbäume. Auch die übrigen Laubbäume und die 

, meiften Nadelholzarten, welche in Deutfchland heimifch find, 
nennt und befchreibt er. Damit ift jedoch für die uns befchäf- 
tigende Frage wenig oder Nichts gewonnen. Wir müffen, foll 

uns irgend ein Auffchlufs werden über die Holzarten, welche 

') Vergl. zu diefem 2. die ausführliche Darftellung bei v. Berg Gefchichte 

der deutfchen Wälder. S. 31 fgde. 

2) Hift,. nat. XVI. ı. 

%) A. a. O. XVI. 6. 
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im deutfchen Urwalde der vorhiftorifchen Zeit ihre Stätte fan- 

den, hinabfteigen zu den Gräbern uralter Anfiedelungen, welche 
die neuefte Forfchung wiedergeöffnet hat. 

Von hervorragender Bedeutung in diefer Hinficht find die 
Pfahlbauten der Schweizer- und füddeutfchen Seen. Sie gehören 
der Steinzeit, Bronzezeit und älteften Eifenzeit an und geben in 
ihren mächtigen, in den Seegrund eingerammten Pfählen Proben 
von den Stämmen, welche in jener Zeit in der Umgebung der 

Seen wuchfen. Dafs fie darüber hinaus für uns von gar keiner 

Bedeutung find, liegt auf der Hand, weil uns jede Kenntnifs 
fehlt, wo jene Stämme gewachfen find, ob auf der Thal- 

fohle, an den Berggehängen oder auf den höheren Berggelän- 

den. ®) 

Da finden wir vor Allem Eichen, auch Buchen, Ahorn, 

Efchen, Ulmen, Wildapfelbaum, Birken, Erlen, auch Tannen, 5) 

In den Küchenabfällen finden fich neben Getreidekörnern wilde 

Aepfel und Birnen, Eicheln, Bucheln, Hafelnüffe, Himbeeren, 

Brombeeren, Kiefern- und Tannenzapfen; Geräthe (Meffer) aus 

Eibenholz, Gefäfse aus Ahornholz, Stricke aus Lindenbaft, Kähne 

aus Eichenftämmen von oft koloffalen Längen,®) Keulen von 
Eichen-, Bogen aus Eibenholz deuten die Verwendung aller 
diefer Holzarten an. 

Das mit allem dem gewonnene Material für eine hiftorifch 

treue Darftellung der Urbewaldung Deutfchlands ift jedoch fo 

dürftig, dafs vorläufig darauf verzichtet werden mufs, daffelbe 

zur Herftellung eines hiftorifch-ftatiftifchen Bildes diefer Bewal- 

dung zu benutzen. Wir dürfen nur konftatiren, dafs die Forfchung 
auf diefem Gebiete bisher nicht zu der Annahme des gänzlichen 

Ausfterbens einzelner Holzarten in Deutfchland oder einer durch- 

greifenden Veränderung feiner Baumvegetation geführt hat. Das 

Zurückweichen der Eiche und Buche vor den Nadelhölzern ge- 

hört einer fpäteren Zeit an und ift hiftorifch nachweisbar. 

“) Die Schilderung, welche Herr v. Berg vom deutfchen Urwalde entwirft 

(Gefch. S. 30) ift Phantafıe. 

5) So in dem Pfahldorfe im Unterfee (Baden) bei Wangen. Im Genferfee 

finden fich Eichenpfähle, bei Moosfeedorf (Bern) folche von Eichen-, Birken-, 

Afpen- und Tannenholz. 

6) Im Bieler See ein folcher von 50 Fufs Länge. v. Berg Gefch. S. 32. 
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Das Frankenreich bis zum Tode Karls des 

Grossen (814). 

$. 6. Politische Geschichte. 

Eine gewaltige Völkerbewegung, Stofs um Stofs andringen- 
der Stämme aus dem Often, der fich fortpflanzt von Land zu 
Land und in feinen letzten Schwingungen das ganze mittel- 

europäifche Gebiet durchzitterte, Kampf um das Dafein, erbitter- 
ter Streit Aller gegen Alle — das war der Charakter des zwei- 

ten und dritten Jahrhunderts chriftlicher Zeitrechnung. Hier ift 

nirgends zu reden von feften ftaatlichen Organifationen, von 
gefichertem Erwerb, von emporblühender Kultur. Hier haben 
wir vielmehr nur die der Neubildung vorhergehende Zerftörung 

ins Auge zu faffen und die fchwachen Keime der neuen Ele- 
mente, welche dazu beftimmt find, den Gang der europäifchen 

Gefittung nun ferner zu beftimmen. 
Nur ganz allmählig tauchen feftere Geftaltungen aus dem 

Völkerchaos empor. Wir finden fie zuerft in den von den Rö- 
mern beherrfchten Territorien!) und zu jener Zeit, als die welt- 

beherrfchende Nation, an weiterem Vordringen in Deutfchland 
durch die Hermannsfchlacht gehindert, aus dem Angriffe in die 

!) Südl. d. Donau Rhaetia, Noricum, Pannonia mit überwiegend keltifcher 

Bevölkerung; ferner Germania prima (Elfafs, Pfalz), G. fecunda (Niederrhein), 

Belgica prima (Mofelland), B. fecunda (obere Maas); füdlich von Germania prima 

die provincia maxima Sequanorum, auch G. tertia. Diefe Theile, nach der Ein- 

theilung Conftantins, erhielten vollftändige römifche Provinzialeinrichtungen (Eich- 

horn, deutfche Staats- und Reehtsgefch. I. # 20; über die Literatur nachzufehen 

Phillips, deutfche Reichs- und Rechtsgefch. 1859..S. 59 fgde.), ohne dafs jedoch 

durch fie die deutfchen Inftitutionen ganz aufgehoben worden wären. Die Mark- ie 

genoffenfchaften namentlich blieben vielfach beftehen. Auf dem rechten Rhein- 

ufer waren alle römifchen Einrichtungen rein militärifcher Natur. 



Vertheidigung übergehend, ihre Befeftigungskette?2) am Rheine 
und an der Donau anlegte. Hier haben fich dann allmählig 
jene aus deutfcher und römifcher Rechtsgewohnheit zufammen- 

gefetzten Rechtsnormen gebildet, welche noch heute vielfach 

den dort geltenden Gefetzen zu Grunde liegen. 
Aber diefer Schutz, welchen das alternde Römerthum gegen 

das jugendkräftige und thatenluftige Germanenthum errichtete, 
war nur bis zum 2. Jahrhundert der chriftlichen Zeitrechnung 
wirkfam; fchon im 3. Jahrhundert gingen die Vorländer zwifchen 
Rhein und Donau den Römern verloren, und im 4. drängten 

fich deutfche Stämme in das Land füdlich der Donau, weft- 

lich des Rheines, denen Land und Sold bewilligt werden 
mufste, um fie als Bundesgenoffen zu erhalten. Kaum hun- 

dert Jahre fpäter ergiefst fich ein Strom germanifcher Völker- 
fchaften in den römifchen Süden und Weften, dort unab- 

hängige Reiche bildend. Neue Namen tauchen aus dem Dunkel 

jener Tage empor, Alamannen,3) Gothen,*) Franken’) und 

2) Vergl. Eichhorn, I. 96 fgde. Die Befeftigungen lagen bis Cöln auf der 

linken, von da bis zur Rheinmündung auf der rechten Rheinfeite. Die Grenz- 

länder wurden vielfach nur mit Hülfe germanifcher Völkerfchaften behauptet. 

Diefer Umftand führte eine fortdauernde Vermengung römifcher und germanifcher 

_ Elemente herbei und legte den Grund zu allmähliger Präponderanz der letzteren, 

welche nunmehr die ihnen eigene Kraft mit römifcher Bildung vereinigten. 

3) Alamannen wohl von Allmend, Allmende oder Allmeinde, gemeinfchaft- 

liches Eigenthum am Boden, Mark. Allmende ift die in der Schweiz noch heute 

geltende Benennung (vergl. Becker, die Allmeinde. Bafel 1868). Die Alamannen 

erfcheinen in diefer Zeit noch in mehreren Stämmen unter einheimifchen Fürften 

zwifchen den feften Plätzen angefiedelt und im ächten Eigenthum am Grund und 

Boden (Mittelrhein, Schwarzwald). 

#) Die Gothen tauchen um 250 an der unteren Donau bis zum fchwarzen 

Meere auf. Ihre Macht gründet fich auf die Dienftherrfchaft ihrer Könige über 

die Stammesfürften. Um 376 unterlagen fie den Hunnen. Nach dem Verfall der 

Macht des Hunnenvolkes (mit dem Tode Attilas oder Etzels) um 450 findet man 

. den burgundifchen Stamm zu beiden Seiten des Juragebirges zwifchen Aar, 

ö Rhone, Durance, Doubs bis Zur Marne, gothifche Stämme (Weftgothen) von 

deren Grenzen um das Jahr 500 bis zur Loire. (Vergl. die Akten der Synode zu 

Epaona bei Eichhorn I. 119.) 

5) Vop. Aurelianus Cap. 7. Als Frankenftäimme erfcheinen: Chamaven, 

Tubanten, Amfivarier, Chattuarier, Bructerer, Chatten. Auf der Pentinger’fchen 

Tafel heifst das rechte Rheinufer von Cöln abwärts Francia, von Cöln aufwärts 

Land der Bructerer. 

Ueber den Urfprung der Franken find die verfchiedenartigften Meinungen 

laut geworden. Fredegarius, der Epitomator und Fortfetzer Gregor’s von Tours 

(Hist. Francorum c. 2; v. Löbell, Gregor von Tours. 2. Aufl. v. Th. Bernhardt 



Sachfen®) betreten die hiftorifche Bühne. Der Name der Heeres- 

gefolgfchaft wird der Name des Volkes; die alten Völkernamen 
verklingen. 

Der Zug Odoachers”) nach Italien bezeichnet die Zeit,. in 
welcher in den Donauländern die militärifche Befetzung des 

Landes (hofpitalitas) der Römer feften Anfiedelungen weicht. ®) 

Bald beugt fich das Römerthum überall dem gewaltigen Drucke 
des Germanenthums, an deffen Spitze mehr und mehr die Fran- 
ken treten. Um 250 fällt die römifche Befeftigungskette (limes). 

Salifche?) und ripuarifche 1%) Franken erfcheinen nun getrennt, 

erftere im Sallande am Ausflufs des Rheines, letztere am Mittel- 

rhein. Sie Alle vereinigt um 486 ein König aus dem Stamme 
der falifchen Franken, deffen Dienftpflicht die Stammesfürften 

freiwillig annehmen. Der Kern eines einigen ftarken Staats- 
wefens ift gegeben; der politifche Kryftallifationsprozefs beginnt; 

einem auch im Leben der Völker wirkfamen Naturgefetze fol- 

S. 376) berichtet, fie feien aus Troja gekommen. Diefe Fabel findet man bis 

zum 16. Jahrhundert in den Gefchichtsbüchern in mannigfachen Väriationen wie- 

der. Auch fpäter fehlt es an Fabeln aller Art nicht. Die neuere Forfchung 

nimmt jetzt übereinftimmend an, dafs der Name „Franken“ das einzig Neue an 

dem Volke ift, dafs die Vorfahren der Franken eben jene Germanen find, welche 

Tacitus gekannt hat, dafs der Kern derfelben wohl die Sigambren gewefen find. 

Zu kompakter Maffe vereinigt, nahm das Volk einen neuen Gefammtnamen an, 

neben welchem die Stammesbezeichnungen verfchwanden. e 

6) Die Sachfen, zuerft von Ptolemäus (Geogr. II. 2) als auf dem rechten 

Elbufer fitzend aufgeführt, werden oft zu den Normannen (Dänen) gerechnet, 

welche im 5. Jahrhundert Britannien eroberten. Die Sachfen mifchen fich von 

der Ems bis zur Eider mit den Friefen, nur ein fchmaler Strich am Meere 

blieb rein friefifch (die fpäteren Bauernrepubliken im Lande Hameln, im Stedinger- 

lande etc... Vergl. Eichhorn II. 144. 

7) Nach dem Anonymus Valefii, hinter Ammianus Marcell. in der Zwei- 

brücker Ausg. S. 305 ift Odoacher ein Sohn des Eticho, Fürften der Scyren, der 

mit feinem Bruder Welf bei Attila in grofsem Anfehen ftand. Die bedeutenden 

Allodien der Welfen zwifchen Lech und Donau laffen vermuthen, dafs jene 

Gegenden fcyrifchen Stämmen zu Theil wurden, von denen die Welfen ab- 

ftammen, 

8) Hierbei erfolgte die Landvertheilung wahrfcheinlich der Art, dafs die 

deutfchen Hülfsvölker bei Weitem den meisten Grund und Boden erhielten und 

nach ihrem Range unter fich theilten, während die Römer dasjenige Land, wel- 

ches fie bereits bebauten, ungefchmälert jedoch zinspflichtig behielten. 

®) Terra salica, Land im vollen und ächten Eigenthum. g 

1) Ripuarier (Riparienfes) nach Eichhorn nicht nach ihren Wohnfitzen am 

Ufer des Rheines fo benannt,‘ fondern als verbündetes „Grenzvolk“ nach dem 

Sprachgebrauche der römifchen Provinzialen fo bezeichnet. 
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gend, fügen fich mehr und mehr jene lofen Glieder des deut- 
fchen Stammes, welche, namentlich auf römifchem Gebiete hier 

und dort Staatsgemeinfchaften gebildet hatten, dem Ganzen 
ein; 496 werden die Alamannen !!) unterworfen, eines grofsen 

Theiles ihres Grundbefitzes beraubt, für den ihnen verbleiben- 

den zinspflichtig. Bis zur Lauter, dem Speyer- und Wasgau, 

bis zum Saargebiet und den Wasgaubergen dehnt fich das 

Frankenreich; am linken Donauufer fchieben Baiern, Schwaben 

(Suevi), Oftfranken und Thüringer des Reiches Marken bis nach 

Böhmen vor; gegen die andrängenden Avaren und Südflaven 

fchützte das aufftrebende Staatswefen feine Grenzen leicht. 

Die Zeit des inneren Ausbaues, ruhigerer Entwickelung 

fchien gekommen. — 

Römer und Germanen floffen in den ehemals römifchen 

Provinzen zu einem neuen Volke zufammen. Als geftaltende 

und beftimmende Macht trat das Chriftenthum zwifchen die tiefe 

Verderbtheit der überkultivirten Römer und die kraftreiche Roh- 

heit deutfcher Stämme. Kirche und Staat gehen Hand in Hand, 
um moralifche Gefittung und ftaatliche Ordnung zu erringen und 
zu pflegen, beide einander unentbehrlich, brüderlich verbündet 

zur Löfung grofser Kulturaufgaben. 
Doch fchon im 6. Jahrhundert finkt die Kraft des fränkifchen 

Staates unter unfähigen Königen. Das Majordomat reift heran 
und wird mit Pipin von Heriftall erblich; nur der dürftige Flitter- 

fchein der königlichen Macht verbleibt den Merovingern, von 
diefer Macht felbft Nichts. Sie werden dann auch des zum 

Maskenkleide gewordenen königlichen Gewandes entkleidet und 

an die Spitze des fränkifchen Reiches tritt ein kraftvolles Ge- 
fchlecht, unter deffen gröfstem Vertreter, Karl d. Gr.,!?) der- 

felbe eine Kraft und Concentration entfaltet, welche den fpäteren 

Staatswefen deutfcher Nation bis auf unfere Tage nicht wieder 

zu Theil geworden ift. 
Die Sachfen 13) werden überwunden und bekehrt, gegen 

1) Zu dem von Chlodwig eroberten alamannifchen Gebiete gehörte Elfafs 

(Diöces Strafsburg), Pfalz (Diöces Speyer), Mainland (Diöces Würzburg). 

12) Quelle bef. Einhardi vita Caroli M. Karl, Kerl bedeutet altdeutfch „Freier“. 

Grimm Rechtsalterth. 281. 

13) Der Name Sachfen wohl von Sahs, eine Steinwaffe, dann kurzes Schwert. 

(Nach dem „Frofchmäufeler“ ift Aschanes mit feinen Sachfen aus dem Harzfelfen 

im Wald bei einem Springbrunnen hervorgewachfen.) Die Sachfen wohnten in 

Oftfalen .(fpäter Diöces Hildesheim), Engern (Minden, Paderborn), Weftfalen 
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Slaven und Avaren Grenzmarken errichtet, mehr und mehr fefte 

Punkte in die feindlichen Gaue vorgefchoben. Unter dem Schutze 
diefer Burgen wandern deutfche Anfiedler in die oft entvölker- 

ten Grenzländer, dort deutfche Gefittung, deutfchen Fleifs ein- 

bürgernd. Es beginnt jener durch Jahrhunderte im Often des 
nördlichen Deutfchlands fortgeführte Affimilationsprozefs. Die 
Kulturbewegung fchreitet von Weften nach Often, entgegen der 
Zerftörung des Alten, welche von Often nach Welten, von Nor- 

den nach Süden vorgefchritten war. 
Ein ächt deutfches ftarkes Gemeinwefen hat fich aus dem 

Völkerkampfe emporgehoben. Der erfte und fchwerfte Schritt 

zu einer gedeihlichen Kulturentwickelung ift gethan. 

$. 7. Fränkisches öffentliches Recht. 

Das fränkifche Reich war feit dem 6. Jahrhundert ein theil- 
barer Einheitsftaat mit erblichem Königthum, aus drei Haupt- 
theilen: Auftrafien (OÖftfranken),!) Neuftrien (Mittelfranken) ?) und 

Burgund beftehend. Zur Zeit Karls d. Gr. werden zahlreiche, 
Provinzen unterfchieden, fo in einer von Benedikt II. 366 ab- 

gedruckten Urkunde, deren Acchtheit freilich im Uebrigen Waitz 
(Verfaffungsgefch. IH. 291) bezweifelt: 

.... tam Romani, quam Franci, Alamani, Bajowarii, Saxo- 

nes, Thuringii, Frefones, Galli, Burgundiones, Britones, Longo- 

(Dioces Cöln, theilweis Münfter füdl. Th., Osnabrück füdl. Th), auch in der 

Diöces Mainz. Letztere find wohl fchon von Pipin unterworfen worden. 

Jene drei Haupttheile des grofsen Sachfenftammes erfcheinen im Kampfe mit 

Karl d. Gr. als verbundene Stämme, von denen jeder einem Herzog gehorchte. 

Die Capitulatio de partibus Saxonum ordnete die ftaatsrechtlichen Verhältniffe des 

überwundenen Territoriums. Erbe und Recht der Sachfen blieben unangetaftet. 

Die edeln fächfifchen Gefchlechter wurden gefchont und mit Aemtern betraut. 

Des grofsen Kaifers Staatsklugheit und das über die rohefte Raubfucht hinaus ent- 

wickelte Rechtsbewufstfein der Zeit forderten mildere Behandlung. Eine neue 

Verordnung von 797 (Capitulare Saxonum) bildete die Organifation weiter aus. 

Bedeutende Maffen von Sachfen wurden auf fränkifchem Gebiete angefiedelt. 

(Einhardi Annales de 804 fprechen von: „omnes, qui trans Albium et in Whi- 

muodi habitabant‘“, dagegen Einhardi vita Caroli M. nur von 10,000 Sachfen mit 

Weib und Kind.) Mit Grenzgrafen befetzte Burgen waren zu Regensburg, Erfurt, 

Magdeburg, Altenzelle. Die Grenzgrafen hiefsen Marchiones, duces, duces limitis. 

Aus ihrer Zahl find zahlreiche fpäter fouveräne Dynaftenfamilien hervorgegangen. 

') Der Name Oftfranken nur im Verhältnifs zu den fpäteren Erwerbungen 

Chlodwigs. Auftrafien begreift das alte Ripuarien und alamannifche Gebiets- 

theile in fich. 

?) Die weftfränkifchen Länder mit Ausfchlufs von Burgund und der Provence 
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bardiı, Wascones, Beneventani, Gothi, Hifpani ceterique nobis 
fubjecti omnes .......?) Die Gewalt des Königthums war nicht 
überall gleich. Auftrafien war in Ducate, Comitate und Gaue 
(Cente) getheilt. 

Nach den perfönlichen Rechten en die Staatsange- 
hörigen in 

1) Freie?) (von Freien geborene), waffen- und rechtsfähig, 

welche eine Genoffenfchaft bildeten, die bald mit dem Gau, 

bald mit der Mark zufammenfällt. 

Die Freien entrichteten Abgaben, wenn auch in geringerem 

Betrage als die Knechte, konnten ächtes Eigenthum an Grund 
und Boden erwerben, fcheinen, auch wenn fie nicht dem Adel 

angehörten, als königliche Minifterialen fungirt zu haben. Adelige 

waren vorzugsweife das Gefolge des Königs (in. trufte) im Hof- 
dienfte und (in hofte) Kriegsdienfte, mit höherem Wergelde >) 

angefchlagen, als die Freien, hatten fonft alle Rechte mit den 
Freien gemein. 

2) Hörige (lidus,®) litus,?) weiblich lida,®) lito, fpäter man- 

fionarii,?) deutfch Eigenlüde, Laten,!®) Laffen,1t) Lazzi genannt), 

welche bedingt rechtsfähig waren. Gründe der Hörigkeit waren: 
Unfähigkeit, das Wergeld für unerlaubte Handlungen zu zahlen, 

2) Waitz, Verf. Gefch. III. 291. 299. Die Theilungsakte Karls de 806 giebt 

als Haupttheile des Reiches aufser Italien und Hifpanien, Aquitanien und Was- 

conien (Land der Basken), Septimanien oder Gothien, Burgund und Provence, 

Franzien, Auftrien, Neuftrien, Thüringen, Sachfen, Friesland, Alamannien, 

Baiern an. 

#) Grimm, Rechtsalterth. 281. 

°) Grimm 1. c. 269. Wergeld ift die an die Verwandten eines Erfchlagenen 

von dem Thäter zu zahlende Sühne, welche ihn vor der Blutrache fchützt und 

welche anzunehmen die Angehörigen des Getödteten nach fränkifchem Rechte 

verpflichtet waren. Die lex Salica giebt eine Rangordnung nach dem Wergeld. 

S. oben # 2 Anm. 13. 

6) Lex falica XIV. 6. 30. I. 2. 38. 

?) Lex fal. emend. 14. 6. In den Capitul. meift litus. 

8) Lex fal. emend. l. c. Ebenso in der lex Alam. 

9) Manfionarius an und für fich Hüfner (colonus, Bauer) ohne den Neben- 

begriff der Unfreiheit. Später verband man, ausgehend von der deutfchen Rechts- 

anfchauung, dafs Jeder, welcher Land zum Bebauen empfing, in ein Abhängig- 

keitsverhältnifs zu dem Grundeigenthümer trat, ftets den Begriff der Unfreiheit 

mit dem des landempfangenden Hüfners (Pächters). 

10) Karolingifche Urk. de 824. Grimm Rechtsalterth. 306. 

") L. c. b. Grimm Urkunde von 865: „cum familiis fexaginta, quae lingua 

eorum „lazi‘“ dicuntur.‘‘“ Grimm leitet „lazi‘‘ von laz (piger, tardus) ab im Gegen- 

fatze zu dem Edlen, Freien, der fortis oder celer genannt wird. 



Abftammung von einem Leibeigenen und einer hörigen Frau 

oder von einem hörigen Manne und einer leibeigenen Frau, Hei- 

rath mit Unfreien,12) freiwillige Uebernahme der Unfreiheit, 
Mifsbrauch endlich der Gewalt. 

3) Knechte (mancipium, fervus), Gegenftand des Sachen- 
rechtes, gänzlich rechtsunfähig, ohne Wergeld. Sehr verfchieden 

geftalteten fich diefe Verhältniffe in den verfchiedenen Theilen 
des fränkifchen Reiches. Die Römer in demfelben fcheinen 

meift freie Leute geblieben zu fein; auch bei der Unterwerfung 

der Sachfen fcheint keine eigentliche Unfreiheit über die Be- - 

fiegten verhängt worden zu fein, nur eine Grundhörigkeit; '?) 
bei der Befiegung der Älamannen wurden Grundvertheilungen 

in grofsartigem Maafsftabe vorgenommen, auf welche unten 

zurückzukommen fein wird. 

Die unverwifchte Eigenthümlichkeit der einzelnen Völker- 

fchaften des fränkifchen Reiches zeigt fich vor Allem in der 
Bewahrung des angeftammten Rechtes. Der alte Grundfatz, 

dafs Jeder im Reiche nach feinem eigenen Rechte leben 

dürfe, it von Karl d. Gr. ausdrücklich anerkannt und prak- 

tifch durchgeführt. 4) Die Rechtsgewohnheiten einzelner Stämme 
wurden jetzt erft aufgezeichnet, bei anderen erhielten die 

älteren Aufzeichnungen Zufätze.) Neben den Volksrech- 
ten der falifchen und ripuarifchen Franken,!#) der Burgun- 

12) Lex fal. XIV. 7. Lex rip. 58, ı8. Lex Burg. 35, 2. 3° 
13) Mangel aller Freizügigkeit, Verpflichtung zu Abgaben und Leiftungen an- 

den Grundherrn. 

14) Waitz Verf. Gefch. III. 293, wo zahlreiche Beweisftellen. Nach der Kaifer- 

krönung fand eine allgemeine Revifion der Volksrechte ftatt. Einhardi Vita Caroli 

M. c. 29: „Omnium tamen nationum, qui fub ejus dominatu erant jura fcripta 

non erant, defcribere et literis mandari fecit.‘“ 

15) So z. fal. ripuar. bajuvar. und longobardifchen Gefetzbuche. Waitz 

a. a. OÖ. 294. 

16) Das ältefte Volksrecht ift die lex Vifigothorum, vielleicht erlaffen unter 

König Egica, unferer Zeit nur in einer um 1250 verfafsten fpanifchen Ueber- 

fetzung erhalten, in ı2 Büchern und zahlreichen Titeln. Genaue kritifche und 

Handfchriften-Nachweifungen f. b. Eichhorn I. 233 fgde. Die Lex Vifig. ift 

wahrfcheinlich eine Sammlung von Volksrechten, welche 480 zuerft aufgezeich- 

net find. 

Die Lex Salica ift wahrfcheinlich ganz am Ende des 6. oder Anfang des 

7. Jahrhunderts verfafst. Der Verfaffer der Vorrede fcheint um 700 gelebt zu 

haben. Das Gefetz hat 95 (in einer Handfchrift 99) Titel und zahlreiche Nachträge. 

Die lex Ripuariorum foll von Theodorich herrühren. Als Verbefferer werden 

Childebert und Chlotar, die Söhne Chlodwigs, genannt, fowie König Dagobert 

1 
° 
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der,1”) der Alamannen 8) und Baiern,!?) der Sachfen, 20) Friefen?!) 

und Longobarden®?) genofs auch das römifche Recht hohen 
Anfehens und keiner der fränkifchen Könige hat es je gewagt, 
etwas wider daffelbe zu verfügen.??) Die einzelnen Theile der 

Monarchie heifsen Reiche (regna), auch wohl Herzogthümer oder 

Provinzen. Ihnen ftehen Herzöge, auch Grafen, allgemein Vor- 

fteher vor, meift edle Franken, auch oft Bifchöfe, doch im 

Sachfengebiete auch Sachfen.?*) Die Grenzgebiete hiefsen Mar- 
ken und ftanden unter Markgrafen.) 

Rechtspflege und örtliche Verwaltung ging von diefen Pro- 

vinzialbehörden aus. Unter ihnen ftanden Centenare und Vicare 

für die einzelnen Abtheilungen der Graffchaften, die Hundert- 

(622—638). In den erften 33 Titeln ift die lex Salica nicht benutzt, wohl aber 

in den folgenden. S. darüber Eichhorn I. 268. ’ 

17) Lex Burgundionum, Gundobada (loi Gombette). Entftehungszeit unficher. 

Die Sammlung der Volksrechte foll durch König Gundobald (f 515) veranlafst 

worden fein. Eichhorn I. 265. 

18) Lex Alamannorum in derfelben Zeit entftanden, wie die Lex Ripuar. 

19) Lex Bajuvariorum gleich alt mit den in Note 18 genannten. 
20) Lex Saxonum. Das Gefetz hat 2 wohl unterfcheidbare Theile (in 66 Kap.), 

ı) die von Karl d. Gr. gegebenen peinlichen Verordnungen, den fächfifchen 

Volksrechten wohl nicht angehörig. 2) die fächfifchen Volksrechte. 

21) Lex Frifionum. 

22) Von allen diefen Gefetzbüchern unterfcheidet fich wefentlich das um 500 

von Theodorich erlaffene Edikt. Germanifche und römifche Rechtsgewohnheiten 

ftanden bei gemifchter Bevölkerung in allen neuen deutfchen Gebieten gleich- 

berechtigt neben einander. Beiden Nationalitäten wurde durch eigene Richter 

das eigene Recht gefprochen; nur bei Streitigkeiten zwifchen Deutfchen und 

Römern entfchieden gemifchte Gerichtshöfe. Die Richter mufsten daher beide 

Rechte kennen und es bedurfte in allen Territorien mit gemifchter Bevölkerung 

der Aufzeichnung beider. Diefem Zwecke diente das von Alarich II. herrührende 

breviarium Alaricianum, fpäter Lex Romana genannt, das erwähnte Edikt von 

Theodorich und in Burgund eine ebenfalls Lex Romana genannte Gefetzes- 

fammlung. Eichhorn I. 279. 282. 

23) Waitz, Verf. Gefch. III. 295. 

21) So Gerold, ein Schwager des Kaifers, Vorfteher in Baiern (praefectus), 

nach ihm Andulf und Wernher; Egbert in Sachfen u. a. m. Waitz, III. 311. 

25) Die eigentliche Mark war ein urfprünglich nicht zum Reiche gehöriges, 

den Nachbarn abgewonnenes Gebiet, das durch eine in feften Plätzen liegende 

Befatzung gefchützt und dem Reiche erhalten wurde. Der Vorfteher der Mark 

heifst Graf, Markgraf, Markherzog (marchio, comes marchae, praefectus, dux 

limitis), und war höher angefehen als andere Grafen. Unter Karl d. Gr. werden 

genannt: die hifpanifche, brittanifche, fächfich-dänifche, ferbifche, avarifche oder 

pannonifche und friaulfche Mark. Aufserdem ift von thüringifchen und fächfifchen 

Marken die Rede. Waitz, Verf. Gefch. III. 314 fgde. 

Bernhardt, Forstgeschichte. TI. 3 
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fchaften oder Vicarien.?®) Die Aufficht über fie Alle führte der 
Kaifer durch Sendgrafen (miffi), welche das Reich durchzogen, 

um darnach zu fehen, dafs Jedem fein Recht werde, Unter- 

drückung und Ungerechtigkeit aber nicht unentdeckt und unbe- 
ftraft bleibe, um in. grofsen Verfammlungen der Beamten und 
des Volkes, meift viermal im Jahre, oft im Mai, mit den Grafen 

gemeinfchaftlich Recht zu fprechen und Befchwerden entgegen- 
zunehmen. ?7) 

Gerade der kaiferliche und Reichsdienft war es, welcher im 

fränkifchen Reiche die Schärfe der focialen Gliederung milderte; _ 

im Hof- und Kriegsdienft flieg nicht felten der hörige Mann, 

ja felbft der Knecht über feine urfprüngliche Stellung weit empor. 
Die Staatsklugheit Karls d. Gr. erhob oft in gerechtem Mifs- 
trauen gegen den Adel Männer niedrigen Standes zu bedeuten- 
den Aemtern und dadurch zu hoher focialer Geltung. %) | 

26) Waitz, Verf. Gefch. III. 335. Neben vicarius und centenarius auch noch 

Vicegrafen (Vicecomes), deren Stellung nicht ganz klar ift. Vielleicht Stellvertreter 

der Grafen. N 

27% Die Sendgrafen heifsen in den Quellen miffi, legati, nunci,‘ mit der Be- 

zeichnung dominicus, regalis, palatinus, auch fiscalis. Ihre Wirkfamkeit war eine 

überaus bedeutungsvolle. 

Auf einer Verfammlung, fo erzählen unfere Quellen, welche unter Karl die 

Königsboten in dem neu erworbenen Iftrien abhielten, wo der Erzbifchof, fünf 

Bifchöfe und die weltlichen Grofsen des Landes anwefend waren, erwählten die ‘ 

Königsboten angefehene Männer aus den verfchiedenen Städten und Ortfchaften, 

im Ganzen 172, welche fie in Eid und Pflicht nahmen, dafs fie über Alles, was 

fie befragt würden, die ganze Wahrheit fagen wollten, namentlich über den Zu- 

ftand der Kirchen, der Rechtspflege, über etwaige Gewaltfamkeiten und Be- 

drückungen. Die von dem fo befragten Volke vorgebrachten Klagen gegen den 

Erzbifchof, gegen die Bifchöfe und gegen den Herzog Johannes wurden mit 

Strenge unterfucht und alle Mifsftände abgeftell. Man fieht, wie hier das Volk 

eine Vertretung feiner Intereffen und kräftigen Schutz gegen die Gewaltthätigkeit 

der Kirche und des Adels erlangte. In anderen Fällen wendet fich' der Sendgraf 

auch mahnend und belehrend an das Volk. Ueberall tritt die tieffittliche Grund- 

lage des Inftituts zu Tage. Waitz, Verf. Gefch. III. 394 fgde. 

2) Es erfolgten auch Landverleihungen durch den König (Beneficien) an 

Perfonen jeden Standes, Der unfreie Knecht, der Hörige, Freie und Edle, Bi- 

fchöfe und Weltliche, Frauen fo gut als Männer erhielten Beneficien. Die karo- 

lingifchen Könige fogar haben in diefer Art Güter von den Kirchen empfangen. 

Dafs diefe allgemeine Fähigkeit, Beneficien zu empfangen, den Charakter der 

Stände wefentlich verwifchte, ift klar. Waitz, Verf. Gefch. IV. 187 fgde. 
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$. 8. Finanzverwaltung. !) 

Der Zeit, welche zu fchildern ift, fehlte die begriffliche 

Trennung von Staat und Staatsoberhaupt gänzlich. Es gab fo 
wenig Staatsland im Gegentheil zum Königsland, als Staats- 

einkünfte im Gegenfatze zum Einkommen des Königs. In dem 
Schatze des Königs flofs Alles zufammen, was einkam. Was 
verausgabt wurde zu Staatszwecken, an Beamte, zur Kriegsfüh- 

rung hatte fo fehr einen privaten Charakter, dafs ftaatliche Ge- 
fichtspunkte dabei fehr wenig hervortraten. Die Ausgaben für 

den Hofhalt, für das Vergnügen des Hofes ftanden ganz gleich- 

berechtigt neben den Ausgaben zur Erhaltung des Staates, für 
die Rechtspflege, für die Pflege der Wohlfahrt Aller. 

Grundfatz war, dafs das Volk nicht Steuern zahlte, fondern 

unmittelbar alles das leiftete, was im Staatsintereffe oder dureh 

den Willen des Königs gefordert wurde. 
Jeder hatte auf Verlangen den König und fein Gefolge zu 

beherbergen. Es mag hiervon zu Karls d. Gr. Zeit felten Ge- 
brauch gemacht worden fein, da er fowohl als Ludwig d. Fr. 

auf ihren eigenen Herrfchaften (Fronhöfen, Pfalzen) zu näch- 

tigen pflegten; aber es führte doch gerade diefe Laft fpäter zu 

argen Bedrückungen und heftigen Befchwerden. Das «Fodrum»,?) 
die Verpflichtung der Futterlieferung für die Pferde der könig- 
lichen Kriegsfchaaren, auch wohl auf Reifen der Könige, hängt 
hiermit wohl eng zufammen. Auch fremden Gefandten und den 
Königsboten ftand ein Einquartirungsrecht zu, ebenfo den Bifchö- 

fen in ihren Sprengeln. ?) 

1) Vergl. zu diefem 2. Eichhorn, d. St. u. R. G. I. 667 fgde. a. a. O. Waitz, 

deutfche Verf. Gefch. IV. Bd. S. 4— 150. 

Eichhorn führt folgende Einkünfte des Königs auf: ı) Ertrag der Kammer- 

güter. 2) Cenfus der Privatgüter mit Ausnahme der terra falica. 3) Perfönliche 

Abgaben (de capite). 4) Beiträge der Gaugenoffen. 5) Zölle. 6) Confiskationen. 

7) Ertrag der Münze. 8) Strafgelder. 
Die ad 3 aufgeführten perfönlichen Abgaben find als allgemeine Leiftung 

nicht nachweisbar. 

2) Fodrum, als annona militaris bezeichnet (Waitz, IV. 14 in Note 5), ur- 

fprünglich wohl nur in Pferdefutter beftehend, wurde fpäter wohl auch auf 

Lebensmittel übertragen. Karl d. Gr. foll diefe Leiftung im ganzen Reiche auf- ? 

gehoben haben. 

3) Waitz, IV. 17, wo die Beweisftellen. In’ dem, was geleiftet werden 

mufste, war nach dem Stande des Reifenden zu unterfcheiden. Ein Bifchof erhielt 

täglich 40 Brode, 3 Frifchlinge, ı Schwein, 3 Hühner, ı5 Eier, 3 Tonnen Ge- 

tränke und 4 Scheffel Korn (Hafer); ein Abt, Graf oder königlicher Minifterial 
3* 
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Wege-, Brücken- und Dammbauten lagen denen ob, welche 
ein Intereffe an diefen Communikationsmitteln hatten. In ein- 

zelnen Fällen bei fehr bedeutenden Bauten wurden allerdings 

die gefammten Grofsen des Reiches herangezogen. %) 
Zum Bau öffentlicher Gebäude, von Kirchen und Paläften 

mufsten Alle beitragen, befonders diejenigen, welche königliche 

Beneficien hatten. 

Die Armenpflege war Sache der Grundbefitzer. Jeder hatte 
für feine Hinterfaffen zu forgen. 

Vom Handel wurden bedeutende Zölle erhoben. Eine Salz- 

fteuer beftand feit alter Zeit, bedeutende Einnahmen gewährte 
das Münzregal.5) Gerichtsgefälle, Kriegsbeute, Tributzahlungen, 

Gefchenke, die auf den grofsen Reichsverfammlungen ®) dem 
Könige dargebracht wurden, kamen hinzu., Auch von Steuern 

(fteora) und Zins (cenfus) ift in den Quellen die Rede. Unter 

diefe Begriffe fallen eine grofse Zahl verfchiedenartiger Leiftungen, 

welche jedoch den Charakter einer Staatsfteuer durchaus nicht 

haben, fondern mehr privatrechtlicher Natur find. 
nn x 

30 Brode, 2 Frifchlinge, ı Schwein, Hühner und Eier wie vor, 2 Tonnen Ge- 

tränke und 3 Scheffel Korn u. f. w. Man fieht, es war immer auf ein ftarkes 

Gefolge gerechnet. 

4) So namentlich bei den Canalbauten zwifchen Rednitz und Altmühl, welche 

allerdings nicht zu Ende geführt wurden, bei denen aber Kaifer Karl mit feinem 

ganzen Gefolge eine Zeit lang gegenwärtig war. 

5) Früher rechnete man im fränkifchen Reiche nach Goldfolidi, deren 72, 

fpäter 84 aus dem Pfunde gefchlagen wurden (bei den Römern 72). ı Gold- 

folidus ift dann gleich 40 Silberdenarien. Der Silberfolidus wird 743 zuerft erwähnt. 

Unter Pippin hörte die Goldprägung faft ganz auf und man hatte ausfchliefs- 

lich Silberwährung. Unter Karl d. Gr. findet man eine Ausprägung von 20 Solidis 

= 240 Denarien pro Pfund. Bei den einzelnen Völkerfchaften blieben aber be- 

fondere Münzfyfteme beftehen; eine Gleichheit im Reiche wurde nicht erreicht. 

Zur Merovingifchen Zeit beftanden eine Menge Münzftätten, wo verfchiedene 

Münzer Geld mit ihrem Bilde oder Namen prägten. Dies hörte unter Karl’d. Gr. 

auf. Zwar beftanden eine Anzahl Münzftätten fort, aber nur mit Genehmigung 

des Kaifers und unter der Verpflichtung, nur Stücke mit des Kaifers Bild zu 

prägen. 

6) Ueber die Reichsverfammlungen f. Waitz, III. 462 fgde, Diefe Verfamm- 

lungen waren Heeresverfammlungen, Reichstage und Kirchenverfammlungen zu- 

gleich; das eine oder audere tritt je nach den zu behandelnden Angelegenheiten 

einmal oder das anderemal mehr in den Vordergrund. Sie fanden anfangs nach 

römifcher Sitte im März, fpäter im Mai ftatt. Die Reichstagsprotokolle heifsen 

Capitularia oder Capitula (nach der Form und Eintheilung in Capitel). Mit dem- 

felben Namen werden jedoch eine Menge anderer Schriftftücke, Inftructionen, 

Wirthfchaftsordnungen etc. bezeichnet. 
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Altgermanifcher Grundfatz war es, dafs der Freie von fei- 
ner Perfon und feinem Grundbefitze keine Abgaben zahlte. Das 
Frankenreich hat diefen Grundfatz aufrechterhalten. Die nach 

römifchen Staatseinrichtungen zu zahlende Grundfteuer mag 
unter den Merovingern noch erhoben worden fein; fpäter hören 

wir von folchen Erhebungen auch den Unterthanen römifcher 
Nationalität gegenüber Nichts mehr. 

Der Zehnte findet fich nur als kirchliche Abgabe. — Herren- 
lofes Gut gehörte dem Könige, auch unbebautes Land. Es 

wird unten von der grofsen Bedeutung zu handeln fein, welche 
dies Regalrecht hatte. — 

Mit allen Aemtern war Landbefitz und Beneficial- Nutzung 
verbunden. Baare Gehaltszahlungen waren jedenfalls nicht be- 

deutend; doch werden Geldgefchenke an treue Beamte erwähnt. 

Allein die Königsboten fcheinen kein Dienftland in Nutzung 
gehabt zu haben. 

Wir fehen nach dem Gefagten in der Finanzverwaltung des 

grofsen fränkifchen Reiches eine überrafchende Einfachheit in 

der Art der Leiftung feitens der Staatsangehörigen und doch 

eine grofse Manmnigfaltigkeit in dem, was geleiftet wurde. In 

ächt patriarchalifcher Art giebt der König von dem eigenen, 
reichen Gute Alles dahin für die Zwecke des Staates, unter- 

fcheiden die Unterthanen nicht, ob fie Das, was fie geben, dem 

Könige oder dem Staate geben. Die Familie ift längft zum 
Stamme, die Stämme find zum mächtigen Staate entwickelt, 
aber der fittliche, kindlich-einfache Familiengeift ift es, der dies 

Staatswefen erfüllt und belebt, die väterliche Gewalt ift es, die 

daffelbe zufammenhält. 

8. 9. Grundbesitz. 

Das gefammte wirthfchaftliche Leben des fränkifchen Vol- 
kes wurzelte in der oben kurz gefchilderten focialen Gliederung 
deffelben; vor Allem gilt dies vom Eigenthume am Grund und 
Boden. 

In jedem Gaue finden wir in der karolingifchen Zeit: 
1) Aechtes Eigenthum der Freien, unzertrennte Feldmarken, 

bald Bauernfchaften von Einödhöfen, bald zufammenhängende 

Niederlaffungen ; !) 

') In diefen mit der Qualität des Sallandes ausgeftatteten Ländereien haben 

wir die alten Loosgüter, welche bei der Landvertheilung den Freien zufielen, zu 

erkennen. 
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2) Feldmarken, welche ihrem ganzen Umfange nach im 
ächten Eigenthume des Königs, der Kirche oder des Adels 

ftehen ?) (villa indominicata).?) In folchen fand fich dann der 

Fronhof des Grundherren (Herrenhof, Oberhof, domus domi- 

nica). Die übrigen Höfe. (manfı veftiti)*) waren je nach dem 
örtlichen Hofesrecht mit Freien oder Unfreien befetzt (manfı in- 

genuiles und ferviles) oder auf Lebenszeit verpachtet, auch auf 
Willkühr oder Kündigung (manfı apfı.)5) Alle Inhaber folcher 
Bauernhöfe waren fchutzhörig. Auch in diefen Feldmarken gab 

es eine gemeine Mark.6) Markrichter (Obermärker) war der 

Grundherr. 

Als eigentliches Salland ”) (Hofland) verblieb feit der Völker- 

2) Dem Grundherrn ftand dann Patrimonialgerichtsbarkeit zu. Waitz IV. 263. 

3) Eichhorn a. a. O. I. 469. 

4) Das Land bei dem Fronhof (curtis) war Salland, hiefs auch terra domi- 

nica. Eichhorn fetzt übrigens (a. a. ©. S. 469) fala = curtis. Die terra falica 

wurde von dem Hofgefinde (den Hofhörigen) unter der Leitung des villicus 

(major, Meier, Meiger, auch Kellner) bebaut,‘ die Bauernhöfe leifteten Frohnden 

(Capit. de villis cap. 10). Die Ländereien des Oberhofs hiefsen im Gegenfatz 

zum Hofe felbft praedium (Maurer Frohnhöfe II. 418), auch wohl Mark, Hof- 

mark. Die Antheile der Bauernhöfe an der Feldmark heifsen manfı. 

Manfus (von manere, wohnen) nach Eichhorn I. 467 eigentlich mit Wohnung 

zu überfetzen, wird immer nur zur Bezeichnung eines Bauernhofes mit dazu ge- 

hörigem Lande und der vollen Gerechtfame, welche nach Markrecht ein Theil- 

haber an der gemeinen Mark haben follte, gebraucht. Doch können zu einem 

Hofe mehrere manfı gehören, letztere auch getheilt werden. 

Manfı veftiti find dann die nach Hofesrecht mit Freien oder Unfreien befetz- 

ten Bauernhöfe (veftire oder inveftire deutet auf ein dem Eigenthum naheftehen- 

des Verhältnifs hin, wie Erbpacht). S. Anm. 5. z 

5) Manfı apfı nach dem Cap. de villis cap. 67 die auf Widerruf, Kündigung 

oder Lebenszeit, auch pachtweife verliehenen Güter. Manfus findet fich übrigens 

erft feit Karl d. Gr. in den Capitularien, in den früheren Quellen nicht (Grimm, 

Rechtsalterth. 536). Nach Grimm find m. apfı = m. nudi, d. h. inculti, m. veftiti 

= manfı culti, beide vermeffen und eingetheilt. Im fränkifchen Reiche beftand 

im 9. Jahrhundert eine Eintheilung in manfı als Grundlage für gewiffe Leiftungen 

zu Staatszwecken. 

6) Von dem Vorhandenfein derfelben fprechen allerdings in diefer Zeit nur 

wenige Quellen. Urfprünglich ift die Mark das ungeurbarte Land zwifchen den 

Anfiedelungen. Für das hohe Alter der Mark fpricht unter anderem die übliche 

Grenzbeftimmung durch Hammerwurf (Hammer des Thör). 

7) Terra falica kommt auch in Gegenden vor, in denen von den falifchen 

Franken nicht die Rede ift. Hier ift der Ausdruck identifch mit t. indominicata, 

Man vergleiche das Breviarium rerum fiscalium Karls d. Gr. bei Eckhard, Com- 

ment. de rebus Francorum 2. Bd.: „Invenimus in illo fisco (Herrfchaft, Gut) falam 

regalem ex lapide factam.“ In vielen Fällen bedeutet terra falica nicht das ächte 
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wanderung überall das bei der Landvertheilung an Freie gefal- 
lene Land, fofern fie es felbft benutzten,®) das dem Könige 

gehörige unangebaute Oedland und die von den vertriebenen 
Völkern verlaffenen oder konfiscirten Ländereien. °) 

Alle Landübertragungen, fei es als Beneficium des Königs, 

der Kirche oder von Privatperfonen bedingte in der Regel die 

Commendation in den Schutz (mundium) des Verleihenden und 

die Vafallität. 10%) Sie wurde durch einen beftimmten fymbolifchen 

Akt ausgedrückt. Mit der alten Gefolgfchaft 1!) hat die Vafal- 
lität wohl Nichts zu thun. 

Zu den königlichen Vafallen gehören Perfonen fehr ver- 
-fchiedenen Ranges und verfchiedener Stellung. Einige haben 
die Aufficht über das Hauswefen und die Diener; andere haben 

Land empfangen, einzelne Hufen oder ganze Güter. 12) In der 
Reichsverwaltung gelangen die Vafallen des Königs zu mancher- 
lei Verwendungen, als Königsboten, zur Grenzvertheidigung, in 
eroberten Landen. Sie werden dann oft neben den eigentlichen 
Beamten genannt. Ihre Zahl war offenbar eine fehr grofse. Die 
ganze Inftitution wurzelte in der Verleihung von Land, fo wenig 
damit behauptet werden foll, dafs die Vafallität nicht auch ohne 

Verleihung von Beneficien beftanden habe. — 

Ein nicht minder bedeutungsvolles mit der Verleihung 

Eigenthum, fondern das Hofland, terra curialis, dominicalis (Grimm, Rechtsalterth. 

S. 493), Sal = curtis (a. a. O. 555), Sale — traditio, Uebergabe des Grund- 

eigenthums. Nach Maurer (Frohnhöfe II. 422. 429) und einer von ihm angeführ- 

ten Urkunde de 897 ift t. falica das unmittelbar durch den Grundherrn bebaute, 

nicht an Colonen ausgegebene Land, welches jedoch, ohne feine Qualität zu ver- 

lieren, mit Hülfe von Frohnarbeitern bewirthfchaftet werden kann. Ich halte die 

Anfıcht von Maurers für die richtige und leite falica von Sal = curtis ab. 

®) Auch der Wald in der gemeinen Mark. 

®) So lange die Ländereien nicht als Beneficium ausgegeben waren. -Vergl. 

über die fächfifch-weftfälifchen Salländer v. Haxthaufen, die Agrarverfaffung in 

Paderborn und Corvei. S. ııı fgde. 

10, Vafallität von dem wahrfcheinlich keltifchen Worte vaffus, vafallus (un- 

freier Diener). Waitz, Verf. Gefch. IV. 205. Gleichbedeutend mit vaffus ift gafın- 

dus (fchon nach einer von Waitz a. a. O. S. 206 Note 3 ‘angeführten Urkunde 

Pippins). 

11) Der Gefolgsmann, antruftio, fchwört Treue und Gefolge, d. h. Zugehörig- 

keit zu der Umgebung des Königs. Bei dem Eintritt in das Gefolge kommt die 

Darreichung der gefalteten Hände (Symbol der Commendation) nicht vor. Die 

Vafallität begründet keine Zugehörigkeit im obigen Sinne. Beiden gemein ift das 

Gelübde der Treue. Waitz IV. 2ıo. 

12) Sie heifsen cafati. Waitz IV. 214. 
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königlichen Landes in Verbindung ftehendes Rechtsverhältnifs 
ift die Immunität, d. h. Freiheit von Laften und Abgaben, 
welche urfprünglich den königlichen Gütern zuftand 13) und all- 

mählig auf Alles übertragen wurde, was in den Befitz des Kö- 
nigs eintritt. Viele Landfchenkungen an denfelben hatten wohl 

nur den Zweck, die Immunität zu erlangen. Die gefchenkten 

Ländereien wurden dann gegen Commendation vielfach an die 

Schenkenden : wiederverliehen. Dies gefchah befonders häufig 
mit Klofterland. #) Wir finden daher fpäter den Begriff der 

Immunität faft ausfchliefslich auf Kirchengut angewendet. In 

Wäldern fällt die Immunität fpäter wefentlich mit dem Forft- 

banne zufammen, nachdem der Begriff der erfteren fich dahin 

erweitert hatte, dafs innerhalb des Bereiches einer Immunität 

Jedem, auch den königlichen Beamten, der Zutritt verweigert 

werden konnte. ?°) 

$. 10. Verwaltung der königlichen Hausgüter. !) 

Sehr bedeutend war der Grundbefitz des königlichen Hau- 

fes im fränkifchen Reiche noch zu Karls d. Gr. Zeiten, wenn- 

13) Die Immunität ift fpäter zu einem Inbegriff von Hoheitsrechten für die 

Befitzer befonders geiftlichen Standes und hoher Adeliger geworden. 

4) Hierüber befitzen wir mehrere Urkunden, fo betreffs des Klofters St. Denis 

von Karl d. Kahlen. Waitz IV. 208 u. f. w. 

15) Urkunde Pippins bei Waitz IV. 263: Sylva.... fub aemunitatis nomine 

habeant ... . utnulla praefumptio judiciariae poteftatis pro quibusdam occa- 

fionibus aut aliquid exercitandum venationibus absque permiffum rectoris ipfius 

monafterii ullo unquam tempore infra ipfos terminos ibidem ingredi poenitus non 

praefumat. Es berührt hier der Begriff der Immunität auch die Ausfcheidung 

privativen Eigenthums aus der Feldgemeinfchaft. 

!) Zur Quellenkunde. In erfter Linie wichtig ift hier das Capitulare de villis 

de 805. Sammlungen der Capitularien (von denen nur zwei in der Urfchrift auf 

unfere Zeit gekommen find) u. a.: 

Baluze, Capitularia Regum Francorum. Paris 1677. 

Pertz, Monumenta Germaniae hiftor. Vol. 3. Legum Tom. 1. 

J. H. Refs, des Kaifers Karls d. Gr. Capitul. de villis. Helmftedt 1794. 

Guerard, Explication du capitulaire de villis in den M&moires de l’Inftitut im- 

perial de France. Tom. XXI. 

Eine Ueberfetzung des Capitulare de villis ift u. a. auch abgedruckt (und 

kommentirt) bei Anton, Gefchichte d. deutfchen Landwirthfchaft. Bd. I. S. 177 fg. 

Im Jahre 812 befahl Karl, eine vollftändige Befchreibung feiner Güter vor- 

zunehmen. Leider find uns nur Stücke eines folchen Güterverzeichniffes, welche 

als Mufter (Formeln) gedient zu haben fcheinen, aufbewahrt. Sie find unter den 

Leges bei Pertz I p. 176 fgde. abgedruckt, 

| 

| 
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gleich wir heute nicht mehr im Stande find, die einzelnen Be- 
fitzungen fämmtlich aufzuzählen. ?) 

Ein gröfserer Complex von Gütern oder Höfen wird fiscus 
genannt, mitunter der Ausdruck Hof (curtis) in ähnlicher um- 

faffender Bedeutung gebraucht. Der einzelne Hof heifst villa. 

An der Spitze der Verwaltung ftand ein Amtmann (judex, 
auch villicus, actor oder exactor genannt). Unter ihm ftehen 
Beamte (minifteriales) verfchiedener Stellung. Einzelnen Höfen 
find die majores vorgefetzt, welche nach gefetzlicher Vorfchrift 
keine gröfsere Fläche bewirthfchaften follen, als fie an einem 
Tage befuchen können. ?) Sie gehörten zu der mittleren Klaffe 
der hörigen Leute, den Fiskalinen.*) Neben ihnen werden Auf- 

feher über Keller und Vorrathskammer°) (cellerarii), Geftüt- 

vorfteher®) (fo ift wohl poledrarius zu überfetzen), Zöllner) 

(telonearii), Brauermeifter 8) genannt. Handwerker aller Art fafsen 

auf den Fronhöfen und es waren die Amtmänner verpflichtet, 
tüchtige Leute diefer Art heranzuziehen. °) 

Die Amtmänner, vom Kaifer ernannt, haben die Gerichts- 

barkeit über Freie und Unfreie, welche zur Herrfchaft gehören. 
In ihrer Hand fliefsen alle Einkünfte zufammen, Bufsen, Straf- 

gelder, Abgaben, Markt-, Brücken- und Schiffsgelder, Schweine- 
zins,1%) Mühlengefälle, Einnahmen aus Feldern, Weinbergen, 

Wiefen, Forften, von Brauereien, vom Bergbau, der Jagd und 

?) Ideler, Leben und Wandel Karls d. Gr. I. 248 fgde. führt 129 kaiferliche 

Pfalzen auf. Vergl. Benkard, die Reichspaläfte zu Tribur, Ingelheim und Geln- 

haufen und das Schlofs Trifels, 1857. Der gröfste Theil der Güter fcheint in 

den Rheingegenden, bei Aachen und in Franken gelegen zu haben. 

®) Cap. de villis c. 26. Die Meier waren die vornehmften Fiscalinen. 

“) L. c. c. 60. Nequaquam de potentioribus hominibus majores fiant, fed 

de mediocribus, qui fideles fin. Mitunter haben fie Beneficien und dann ihren 

Dienft durch Stellvertreter zu thun. 

>) EN EB: 10, 

6) So überfetzt Waitz, d. Verf. Gefch. IV. 124. 

7) Cap. de villis cap. 10. 

®) L. c. cap. 61. „Magiftri qui cervifam bonam ibidem facere debeant.“ 

9) L. c. cap. 45. 

10) L. c. cap. 36: ;‚Ut filvae vel foreftes noftri bene fint cuftoditae...... 

Et judices, fi eorum porcos ad faginandum in filram noftram miferint, vel ma- 

jores noftri aut homines eorum, ipfi primi illam decimam donent ad exem- 

plum bonum proferendum, qualiter in poftmodum ceteri homines illorum decimam 

pleniter perfolvent.“ 
Es mag hier noch die Ueberfetzung des Cap. 36 (des einzigen im Capitul. 

de villis befindliche, welches fich ausfchliefslich auf die Forften bezieht) nach 

Anton, Gefch. d d. Landw. I. S. 207 folgen: 
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Fifcherei. 1!) Sie haben alle Jahre in der Weihnachtszeit genaue 
Rechnung zu legen, !?2) die Ueberfchüffe in Geld aber in den 
nachfolgenden Faften an einem beftimmten Tage an den Schatz 

abzuführen. 13) Was an Naturalien für den Hof oder Kriegszug 
erforderlich war, wurde gefondert; über Vorräthe behielt fich 
Karl felbft die Beftimmung vor. 1#) Bis erften September jähr- 
lich war zu berichten, ob es Maft gab. >) 

Man baute auf den kaiferlichen Frohnhöfen wohl Körner- _ 

früchte, Weizen, Gerfte, Roggen, Hafer. Ausgedehnte Vieh- 

zucht und befonders Schweinemäftung ging daneben her.!%) In 
den Gärten hatte man Apfel-, Birn-, Pflaumenbäume, Eberefchen 

und Mispeln, Kaftanien, Pfirffich- und Quittenbäume, Feigen- 

bäume, Nufsbäume, Kirfchbäume, Hafelnufsfträucher, Lorbeer- 

bäume (?), Maulbeerbäume und Zürbelkiefern (pinos).17) Befondere 

Aufmerkfamkeit wurde dem Weinbau18) und der Bienenzucht 

gefchenkt. Auf jedem Hofe war ein befonderer Bienenwärter 
(Zeidler) angeftellt. 

Zur energifchen Vertilgung der Wölfe waren befondere 
Wolfsjäger angeftellt. Karl d. Gr. befahl wiederholt, den jungen 
Wölfen im Mai auf alle Weife Abbruch zu thun. 19) 

„36. Dafs unfere Wälder und Forften gut in Acht genommen und wo ein 

Platz zum Ausroden ift, ausgerodet werden, und dafs fie nicht zulaffen, dafs die 

Felder von Gefträuchen überzogen werden. Wo aber Wälder fein müffen, da 

follen fie nicht zugeben, dafs fie zu fehr behauen und verwüftet werden. Unfer 

Wild in den Forften follen fie gut hegen; Falken und Sperber zu unferem Nutzen 

in Obacht nehmen, auch davon unfere Zinfen fleifsig eintreiben und unfere 

Beamte, fo auch unfere Meiger und deren Leute (Anton überfetzt majores falfch 

mit „Vorgefetzte‘“) follen, wenn fie ihre Schweine zur Maft in unfere Wälder 

treiben, zuerft davon den Zehnten geben, um Anderen mit gutem Beifpiele vor- 

zugehen, damit hernach auch andere Leute ihren Zehnten völlig abführen.“ 

11) L. c. cap. 66, wo von gefalzenem Wilde,’ welches an den Hof zu liefern 

war, die Rede ift. 

12) L. c. cap. 62. 

).L.: c.Cap. 28. 

Le faPpin SR: 

>). 15, 46. ‚cap: ;28, 

16) I..c..cap. 36. 

) L. c. cap. 70. 

1#) Capit. a. 813 cap. 19. Et plantent vineas, facient pomaria et ubicunque 

invenient utiles illos homines, detur illis filva ad extirpandum ...« 

1%) Cap. de villis cap. 69. Jeder Vicarius (Vorfteher mehrerer Höfe unter 

dem Villicus) foll zwei Wolfsjäger halten. Sie follen frei fein von Kriegsdienften 

und dem Befuche der Gerichtsverfammlungen, um ihrem Berufe beffer nach- 

kommen zu können. 

le sn dm 
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$. 11. Waldeigenthum. 

So reichlich fchon in diefer Periode die Quellen zur Ge- 
fchichte der Landwirthfchaft, des Eigenthumes am Kulturboden 

zu fliefsen beginnen, fo wenig wird uns gemeldet von den Ver- 

hältniffen des Eigenthums am Walde und der Nutzung aus 
demfelben. Nur Andeutungen finden wir, hier und da in den 

Quellen zerftreut, ohne Zufammenhang, ohne felbftändige Gruppi- 
rung der Darftellung, gleichfam gelegentliche Bemerkungen über 

Gegenftände von minderer Bedeutung. 

Die Wälder find noch Kulturhindernifs. Die Kulturftufe 

charakterifirt fich durch den organifirten, geregelten Kampf 
gegen den Wald. Zu einem folchen enthalten auch die Capitu- 

larien die Aufforderung.) 
Unbeftritten ift, dafs es fchon vor der Carolingifchen Zeit 

Privateigenthum an Waldungen gab.?) Auf deutfchem Boden 
war aber bis um 700 wohl das Gefammteigenthum am Walde 

weitaus vorherrfchend. Zu Karls d. Gr. Zeit waren viele grofse 
Waldungen unter des Königs Bann geftellt und dann entweder 
überhaupt der Nutzung aller Anderen entzogen, fo dafs Schweine- 

maft und Holzeinfchlag als Zubehör des Forftes genannt werden?) 
oder, was häufiger, nur Jagd und Fifcherei bei Königsbann 

allen Anderen unterfagt war.*) 

!) Als Beleg hierfür die oben 2. 10 Note IQ angeführte Stelle aus den 

Capitul. 

2) Schon in der Lex Vifig. VII. 3. 8 „filva fua‘“ und „filva aliena“ daf. 

4, 27: „filva dominus.‘“ Lex falica 8, 4: filva alterius. Lex Vifig. X. ı, 9 auch: 

filvae indivifae. 

3) Urkunde Lothars (f 869) bei Waitz IV. 109 Note 5: „ut per totam fuam 

foreftem ..... . foras ipfos fines denominatos pafturam ad pecuniam haberet,“ 

wobei zu ergänzen, dafs die Weide innerhalb eines gefchenkten Gebietes ohne 

folche Abgabe geftattet fein foll; Urk. Ludwigs d. K. a. a. O. S. 110: „ut nulla 

perfona audeat fine confenfu et voluntate E..... pontifieis in filvis majoribus 

vel minoribus (heifst vorher: pars forefti) porcos faginare ferasque filvaticas venare, 

arbores abscindere vel ullam injuriam facere. 

#) Capitul. a. 802 c. 39: „Ut in foreftes noftras feramina noftra nemo furare 

audeat, quod jam multis vicibus contradiximus; at nunc iterum bamniamus firmiter, 

ut nemo amplius faciat. Capit. a. 803 c. 17: Utnemo pedicas in forefla dominica 

nec in quolibet loco tendere praefumant. Et hoc fi ingenui perpetraveriut, bannum 

dominicum folvant; 

Capit. a. 813 cap. 18: „De foreftis, ut foreftarii bene illas defendant, fimul 

et cuftodiant beftias et pisces. Et fi rex alicui intus forefte feramen unum aut 

magis dederit, amplius ne prendat, quam illi datum fit. 

Hierzu c. 36 capit. de villis f. oben 2. 10 Note 10. 



BR 2 

Die Forften?) erfcheinen dann im Gegenfatze zu den ge- 
meinfchaftlich befeffenen Waldungen, aber auch zum Privat- 
walde;®) felbft die Capitularien und karolingifchen Urkunden 
fetzen filva et foreftis.”) An dem Walde in der gemeinen Mark 

haben die kaiferlichen Fronhöfe oft Antheil; vielfach gehören 

Waldungen, welche der Kaifer privativ befitzt, zu diefen Höfen, 

oft auch Forften.®) 

In ähnlicher Weife nahmen die Kirche und der adelige 
Grundbefitz Theil am Waldeigenthum: Forften, Privatwaldungen 
und Antheile an dem gemeinfchaftlich befeffenen Walde ftehen 
auch hier neben einander. Das Recht, Bannforften zu errichten, 

wurde vom Könige verliehen. Dafs fchon unter Ludwig d. Fr. 

dies Recht mifsbräuchlich ausgedehnt und unrechtmäfsig aus- 

geübt wurde, wiffen wir.?) 

5) Ueber die Etymologie des Wortes Forft, f. den Nachtrag zum 2. Buche. 

6) Vergl. die bei Waitz, Verf. Gefch. IV. S. ııı Note 3. abgedruckte Urkunde 

Zwentibold’s (nach Beyer, mittelrheinifches Urkundenbuch S. 205): „ut quandam 

filvam..... in bannum mitteremus et ex ea ficut Franci dicunt 

foreftem faceremus,..... ut fub banno noftro fit quicquid filvarum abbatia 

. . inter fubfcriptos fines ... . . omnem ergo filvam, quae eft inter fupradictos 

terminos per bannum noftrum omnibus prohibemus et ex ea foreftem facimus 

. ne deinceps ullus hominum in ipfa befliam capere quacunque venationis 

arte absque poffefforis ejus licentia prefumat; quos fi quis fecerit, bannum noftrum 

folvere cogatur. — Silva foreftum und communis ftehen wiederholt im Gegenfatz. 

7) So in einer Urkunde Karls (Waitz. IV. ııo Note 2): ‘,Silva et forefte 

noftra.““ 
8) Urk. Ludwigs (Waitz, a. a. O.) Der König fchenkt einen Fiskus mit 

Wald und fährt dann fort: Cetera vero, quae reftant, et filva et pascua_utantur 

et comes et habitatores civitatis A., ficut antiquitus ufus fuit. 

In einer anderen Urkunde, welche eine Entfcheidung in einem Rechtsftreit 

zw. d. actor fisci und einem Klofter enthält (abgedr. b. Waitz a. a. O. S. 110. 

Note ı) wird entfchieden, dafs beide den ftreitigen Wald gemeinfchaftlich haben 

follen „in pafcuis animalium et porcorum utendis cum in materiaminibus faciendis 

et pifcationibus exercendis .... dimiffa fibi invicem paftionatici folutionem .... 

et noftra pars nullatenus ..... . filvam ultra extirpare aut manfioniles in ea facere 

praefumat.‘ 
In anderen Fällen heifst es: cum forefte ad eas (fcil. villas) pertinente (Waitz 

a. a. ©. S. ııo Note 2) oder: „abbatiam cum forefte noftra indominicata (zum 

eigenen Gebrauche) oder: „partem quandam de forefte noftra, ..... quae ad 

fiscum noftrum nomine N. afpicere videtur,‘“ dann aber auch wieder: „filvis ibi 

noftris communibus.‘ 

Die Zahl der hier noch als Belege anzuführenden Urkunden ift fehr grofs. 

9) Capitul. a. 817. c. 7: „De foreftibus noviter inftitutis. Ut quicunque illas 

habet dimittat, nifi forte indicio veraci oftendere poffit, quod per juffionem five 

permiffionem d Karoli genitoris noftri eas inftituiffet; praeter illas, quae ad noftrum 



Offenbar war das Eigenthum am Walde in diefer Periode 

vielfachem Wechfel unterworfen. Ungeheuere Landftriche fielen 
dem Könige durch Austreibung der feindlichen Einwohner, 
durch ausgedehnte Confiskationen,!%) wie wir wiffen, zu. Was 
dann am längften im Befitze der Könige blieb, war wohl der 
Wald. Das Kulturland wurde, fchon aus allgemeinen Rück- 

fichten auf das Staatsintereffe, welches die Wiederbebauung der 
verödeten Grenzmarken forderte, bald an Colonen ausgegeben. 

Wo ihnen auch Nutzungsrechte in den Waldungen eingeräumt 

wurden, behielten fich die Könige, Prälaten oder Grafen doch 

den Wildbann vor. Wir finden dann Forften in gemeinfchaft- 
licher Benutzung aller berechtigten Markgenoffen, aber in Bezug 
auf Jagd und Fifcherei befriedet. 

Allen königlichen Waldungen ftand Immunität zu. Auch 
für die Wälder der Klöfter und angefehenen Weltlichen mag 
fie vielfach gewährt worden fein. Es war dies felbftverftändlich 

in allen Fällen, wo fie als königliche Beneficien erfcheinen. 

In allen diefen Fällen geftaltet fich dann die Immunität 

bald zu dem Rechte, jedem Unbefugten das Betreten des Waldes 

opus pertinent, unde nos decernere volumus quiequid nobis placuerit.‘“ und eine 

andere Stelle: ‚De foreftibus noftris,.. ..... ut (miffi) comitibus denuncient, ne 

ullam foreftem noviter inftituant, et ubi noviter inftitutas fine noftra juffione in- 

venerint, dimittere praecipiant.“ 

10) Ausgedehnte Confiscationen haben in Sachfen, Aquitanien, und Baiern 

ftattgefunden, bei der Unterwerfung der Alamannen auch wohl im Gebiete diefer 

Völkerfchaft. In Baiern wurde, ebenfo wie in Aquitanien, der Grundbefitz des 

treubrüchichen Herzogs konfiscirt, in Sachfen wendete fich die Schärfe diefer 

Mafsregel gegen das ganze treuvergeffene Land. Viele Theile des Sachfenlandes 

wurden durch maffenhafte gezwungene Auswanderung entvölkert und von [lavifchen 

Völkerfchaften eingenommen; alle diefe Slaven wurden dann hörige Leute des 

Königs. Der Grund und Boden wurde vielfach auch unter die Getreuen des 

Königs vertheil. Ob damals alle Sachfen das Recht, Grundeigenthum zu haben, 

verloren, wie die Aufzeichnung eines Gefchichtsfchreibers (Lebensgefchichte Hlu- 

dowichs) annehmen läfst, ift nicht klar. Es wird nämlich berichtet, dafs Ludwig, 

Karls Sohn, den Sachfen und Friefen das Recht väterlichen Erbes wiedergegeben 

habe. Man hat bald angenommen, dafs Ludwig den ihres Grundbefitzes beraubten 

Sachfen diefes wiedergegeben habe (fo Eichhorn, Hahn, ganz ähnlich auch 

Seibertz) bald die Stelle fo aufgefafst, dafs den Sachfen wegen ihres Treubruches 

überhaupt das „ächte Erbe“ d. h. das erbliche Recht am Grund und Boden ab- 

gefprochen und nun wiedergegeben worden fei. Dafs bei diefen Confiskationen 

auch ausgedehnte Waldungen in den Befitz des Kaifers gelangten, ift ficher. 

Freilich hören wir fpäter nur von drei Bannforften in Sachfen; aber es darf nicht 

überfehen werden, dafs die fpäteren Karolinger ihre Befitzthümer fehr verringert 

haben, indem fie fehr zahlreiche Beneficien ausgaben. 
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zur Ausübung des Jagdrechtes zu unterfagen und mag häufig 
dazu benutzt worden fein, Wälder mit dem Wildbanne zu be- 

legen. 

$. 12. Entstehung der Bannforsten aus den heiligen Hainen. 

Es ift eine vielfach unterfuchte Frage, ob die erften Bann- 
forften aus den heiligen Hainen gebildet worden feien und das 

Recht, zu befrieden oder zu bannen, abzuleiten fei von der 

priefterlichen Funktion der altgermanifchen Könige. 
War letztere vorhanden, vertrat der König dem Volke 

gegenüber die in dem heiligen Haine wohnende Gottheit, fo lag 
in diefer Seite des Königthums die Befugnifs, den heiligen Ort 
zu befrieden, Jedem den Zutritt zu verweigern, alle occupatorifchen 

Handlungen zu verbieten, bereits hoch entwickelt vor und es 

war bei der Entwickelung des monarchifchen Princips im chrift- 
lichen Staate, welcher die heiligen Haine ihrer Qualität als 
Gotteshaus entkleidete, nur ein kleiner Schritt zu dem ächten 

Eigenthum des Königs an allen den Wäldern, welche des Königs 

Macht zu aller Zeit gefchützt und befriedet hatte. 
Allein ganz fo einfach liegt die Sache nicht. An quellen- 

mäfsigen Beweifen für die Anfiıcht, dafs das Recht zu bannen 

aus der priefterlichen Qualität der Könige hervorgegangen fei, 
fehlt es gänzlich. Bei dem Mangel an zuverläffigen Nachrichten 
über die Zahl und Lage der heiligen Haine fowohl, als der 
fpäteren Bannforften ift es nur in wenigen Fällen möglich, die 
Identität von Bannforften mit heiligen Hainen nachzuweifen. Es 
erfcheint auch immerhin nicht unbedenklich, aus den Auf- 

zeichnungen der Römer ein Priefterthum der Könige heraus- 
zulefen. Alles ift hier dunkel und der Vermuthung reichlich 
Raum gegeben. Ein ftarkes Gewicht legt Grimm!) in die Wag- 
fchale, welcher mit Möfer der Anfıcht ift, dafs aus den heiligen 
Hainen, Quellen und Strömen der germanifchen Heiden feit der 
Bekehrung Bannforften und Bannftröme wurden, die gemeinem 

Gebrauche entzogen blieben. Simrock?) führt an einer einzigen 

Stelle, leider ohne Quellenangabe, an, dafs bei germanifchen 
Stämmen «Forft» als Bezeichnung für Tempel vorkomme. Dies 
würde, wenn näher nachgewiefen, allerdings einen bedeutfamen 

!) Rechtsalterth. S. 247. 

2) Deutfche Mythologie $. 523. 
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fprachlichen Hinweis auf den Zufammenhang der befriedeten 
Wälder und heiligen Haine geben. Waitz behandelt die ganze 

Frage nicht, Eichhorn?) nimmt an, dafs urfprünglich alle Wal- 
dungen gemeinfchaftlicher Benutzung unterworfen, Bannforften 
erft fpäter (alfo nicht bei den urfprünglichen Landvertheilungen) 

begründet worden feien, hat aber dabei die heiligen Haine über- 
haupt nicht im Auge, welche ja doch gemeinfchaftlicher Be- 
nutzung in diefem Sinne nicht unterlegen haben können. 

Es ift die ganze Frage nicht von hervorragender Bedeutung. 

Es genügt für das Verftändnifs der fpäteren Entwickelung des 
Waldeigenthums im fränkifchen Reiche, zu konftatiren, dafs uns 
von dem Augenblicke an, wo die Franken die hiftorifche Bühne 

betreten, das königliche Recht, zu bannen, zu hegen und zu 

befrieden, als ein ächtes Hoheitsrecht entgegentritt, wohl ver- 

einbar mit altgermanifcher Rechtsanfchauung, welche dem Könige* 
geftattete, bei jeder Landvertheilung das meifte Land für fich 
zu nehmen. Von diefem Rechte bis zu der Befugnifs, einzelne 

Nutzungen vom Boden auch auf den in Anderer Eigenthum 
ftehenden Grundftücken für fich zu referviren, ift der Schritt nicht 

gar zu weit. 

So aber haben wir uns wohl zunächft den Bann, der ja 
nicht auf Wälder allein, noch auf die Jagd, fondern auch häufig 
genug auf die Fifcherei bezogen wurde, zu denken. Es war 
dann die Jagd und Fifcherei, welche dem Könige allein zuftand 

und Forft bedeutet ja auch in feiner urfprünglichen Auffaffung 

nicht Wald, fondern den einer privativen Benutzung unterliegenden, 

dem allgemeinen Gebrauche entzogenen Bezirk überhaupt, fei es, 

dafs es fich um eigentliche Wald-, um Jagd- oder Fifcherei- 
Nutzungen handelt.%) 

Die Entftehung der Bannforften aus den heiligen Hainen ift fomit 
nicht wahrfcheinlich, zum mindeften hiftorifch nicht nachweisbar. 

$. 13. Bewirthschaftung der Kaiserlichen Waldungen. 

Es darf angenommen werden, dafs zu faft allen Kaiferlichen 

Pfalzen und Fronhöfen Wald gehörte. Die Verwaltung deffelben 
ftand, gleich allen anderen Grundftücken, dem Amtmanne der 

®) Deutfche Staats- und Rechtsgefchichte I. S. 456 fgde. 
*) Vergl. den Exkurs im Anhange des 2. Buches über die Etymologie des 

Wortes Fortt. 
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Herrfchaft, dem Vicarius, wo folche fungirten, unter ihnen be- 

fonderen Forftbeamten (foreftarii!) zu. Letztere fcheinen den 

Meigern der einzelnen Fronhöfe coordinirt gewefen zu fein, 

waren Freie, Hörige, in einzelnen Fällen auch Knechte.?) Sie 

hatten, wie alle Beamte, Dienftland (Forfthufen), bisweilen auch 

eigentliche Beneficien und übten dann ihre Funktion durch Stell- 

vertreter aus. Mit der Jagd?) hatten fie nichts zu thun; zum 

Schutze und der Ausübung derfelben wurden befondere Jagd- 
hüter (venatores) angeftellt, die jedoch zur kaiferlichen Hof- 

haltung, nicht zum Fronhofsgefinde gehörten und nur zeitweilig 

auf die Villen entfendet wurden, wie aus dem Cap. de villis 
(Cap. 47.) hervorgeht. Forfthüter (cuftodes nemoris) werden 

ebenfalls genannt. Ihre Funktion ift wohl eine rein fchützende 
gewefen, während die Förfter das Einfehmen der Schweine, den 

Holzfchlag, die Weidenutzung zu überwachen und zu beforgen | 

hatten. 

Den Forftbeamten ftand Immunität zu.*) Bei gröfseren 

1) Von v. Berg, Gefch. d. deutfchen Wälder. S. 85 unbegreiflicher Weife 

mit Forftmeifter überfetzt und zu den oberen Hofbeamten gerechnet, in gänzlich 

falfcher Auffaffung der fo einfachen Stelle des Capitul. de villis cap. Io: 

3»... Ut majores noftri et foreftarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii vel 

ceteri minifteriales rega faciant et fogales donent de manfıs eorum, pro manno- 

pera vero eorum minifteria bene praevideaut. Et qualiscumque major habuerit 

beneficium, fuum vicarium mittere faciat ... ., wo Herr v. Berg ‚‚majores“ mit 

„Oberbeamten‘“ überfetzt. Ich verweife noch auf die Stelle ?. 10 Note 4. 

2) Mit den Wäldern wird oft auch über die Förfter verfügt. So in mehreren 

v. Waitz IV. 124 angeführten Urkunden Karls und Arnulfs, wo es heifst: „Gut 

cum foreftis, foreftariis;‘“ „foreftis omnibusque foreftariis et venatoribus, quorum 

princeps F. vocatur“ u. f. w. In einer Urkunde Pippins (Waitz a. a. Q. Note 5 

heifst es: fervi vero foreftarii tam ecclefiaftici quam fiscalini de eorum manfıs 

fuperioribus, de quorum beneficia funt, rogas (rega im capit. de villis cap. 10) 

faciant atque cenfum five caeteras functiones quae ex mancipiis fuis de eorum 

manfiıs exhibere debent, perfolvant, et nec paravereda donent nec opera faciant.“ 

3) Jagd und Fifcherei erfcheinen auf allen nicht inbannirten, alfo dem höheren 

Aneignungsrechte des Königs unterliegenden Grundftücken in der karolingifchen 

Zeit als Recht des Grundeigenthümers. Es ift aber ein Fall bekannt, wo das 

ausfchliefsliche Recht, Bären und Keuler zu erlegen, dem Könige durch Ent- 

fcheidung des Volkes für eine gewiffe Zeit des Jahres zuerkannt wurde (Urkunde 

Arnulfs, b. Waitz IV. 113: „Venacionem in dulcis vallibus, quam populus cum 

facramentis in poteftatem noftram affırmavit, id eft epdomados tres ante equinoc- 

tium autumnale ac poftea usque in natalem f. Martini ad venandos urfus et apros.‘‘) 

Vogelfang und Biberfang werden befonders hervorgehoben, Ueber die forefta 

pifcationis fiehe im Anhang z. d. B. 

*) Waitz IV, 249. „Foreftarios noftros. . . . immunes conftituimus a quibus- 

dam publicis junctionibus. 

} 
. 



ee 

Waldkomplexen waren den Förftern Meifter?) vorgefetzt, welche 
Gerichtsbarkeit über fie in nicht kriminellen Sachen ausübten. 

Von einer Erblichkeit des Forftamtes, wie fie fpäter Regel ge- 
worden, findet fich noch keine Spur. 

Ob die Förfter-Meifter oder auch die Förfter vom Kaifer 

ernannt wurden, ift nicht beftimmt aus den Quellen zu entfcheiden, 

aber im Hinblick auf ihren oft niederen Stand und ihre unter- 

geordnete Stellung nicht wahrfcheinlich. Vielleicht ernannte fie 
der Amtmann. 

Dafs an der Spitze der kaiferlichen Forftverwaltung ein 
Beamter ftand, ift nach den Quellen nicht wahrfcheinlich. Wir 

lefen von dem vornehmften der Hofbeamten, dem Majordomus 
und dem Mundfchenk (buticularius, magifter pincernarum), von 

dem Stallgrafen, Kämmerer (früher Schatzmeifter), dem Ober-, 

thürwart (oftiarius, fcario oder aedilis), dem Quartiermeifter auf 

Reifen (manfionarius,) von Jägermeiftern und Falkenmeiftern, auch 

von dem vielbefchäftigten Pfalzgrafen (oberften Richter), von 
Kanzlern und Notarien, fowie von manchen geiftlichen Hofämtern), 

Nichts aber von einem oberften Forftbeamten. 

Es bedurfte auch eines folchen oberften Forftamtes nicht. 

Die Controle über die Forftbeamten auf den Höfen übten die 

Königsboten; von einer auf technifcher Grundlage beruhenden 

Forftwirthfchaft war nicht entfernt die Rede. Uebrigens war 
die Verwaltung in keiner Weife centralifirt; faft alle oberften 

Hofämter waren für verfchiedene Landestheile mit verfchiedenen 

Perfonen befetzt. Nur in der Perfon des Kaifers vereinigten fich 

alle Zweige der Verwaltung. — 

Von den Waldnutzungen ift wenig zu berichten. Die Maft 
ftand bei fehr ftarker Schweinezucht in erfter Linie. Die Schweine 

der Bauern wurden gegen einen Zehnten®) zur Fehme zugelaffen. 
Nicht minder wichtig war die Weide. Auch hier wurde fremdem 

Vieh gegen Weidegeld der Zutritt zu den kaiferlichen Waldungen 

geftattet. Die Holznutzung ftand weit, wohl noch hinter der 
ZeidlereiÄ, dem Bienenfang, zurück. Ueber die damalige Wald- 

beftockung, über die herrfchenden Holzarten, über den Gefammt- 

5) Waitz a. a. O. S. 125, Note 6: ... cuilibet tulerint clamorem (tam liberi 

foreftarii, quam fervi ecclefiaftici aut fifcalini) coram magiftris foreftariorum illorum 

juftitiam faciant.“ In diefer Urkunde heifst es dann vorher: „exceptis crimina- 

libus caufis.“ 

6) S. oben 2. 10, Note 10, wo die Urkunde abgedr. 

Bernhardt, Forstgeschichte. I. 4 
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zuftand der Waldungen wiffen wir Nichts. Man hat über diefe 
Dinge viel phantafırt; mit der F antafıe aber fchreibt man keine- 
Gefchichten. Ar neh Cr 2 ch e\ UHR 

Dafs befondere ehe Thiergärten Be wiffen 
wir. Gebäude zu Jagdzwecken und zum Aufenthalte des Kaifers 

werden dabei genannt.”) 

Anhang. 

I. Zur Etymologie des Wortes „Forst.“!) | 

Die Etymologie des Wortes «Forft» ift von verfchiedenen 

Schriftftellern verfchieden aufgefafst worden. Stiffer,?2) Du Frefne,?) 

Seibertz,*) und nach ihm wohl Tramnitz°) leiten Forft von 

Forefta ab und betrachten letzteres Wort als eine Contraction 

aus ferarum ftatio. Eine andere Ableitung deutet der Verfaffer 

eines in der allgemeinen Forft- und Jagdzeitung de 1850 S. 393 

fgde. abgedruckten, aus den Annales Foreftieres übernommenen 

Artikels an, indem er auf die Gemeinfamkeit der Abftammung 

für die Ausdrücke «Fürft», «Furfter», «Förfter», «Forft» hinweift. 

Es wäre dann die gemeinfame Wurzel «vor», woraus der alt- 

7) Capitul. de villis cap. 46: Ut lucos noftros, quos vulgus brogilos (Brühl) 

vocat, bene cuftodire faciant et ad tempus femper emendent et nullatenus exfpec- 

tent ut neceffe fit a novo aedificare ..... . fimiliter faciant et de omne aedificio.“ 
!) Vergl. meinen Auffatz in der Zeitfchrift für Forft- und Jagdwefen von 

Danckelmann II. ı15. fgde. Dafs derfelbe hier reproduzirt wird, gefchieht ein- 

mal, weil er in die gegenwärtige Arbeit unmittelbar hineingehört und, weil ich 

meine (uellenkenntnifs in neuefter Zeit wefentlich vermehrt, meine Anfichten auch 

modifizirt habe. 

*) Forft- und Jagd-Hiftorie der Teutfchen. Jena 1737. S. 3. 

») II. 482 voce Forefta: Forefta eft tuta ferarum manfio. Es mag hier 

eine Stelle aus dem Gloffarium von Du Cange zur Lex Longob. I. Tit. 22 Platz 

finden. Es heifst darin ad vocem: Forefta dominicum: „Silvae ad regem perti- 

nentes, filvae fcilicet majores, quos principes fibi refervabant, quo in iis certis 

anni tempeftatibus venatione indulgerent, quae aliis prorfus interdicta.‘“ 

*) Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Weftfalen. 1860. $. 278: 

„Die befriedeten Wälder nannte man fereftas (diefe Form kommt nirgends in 

richtigen Abfchriften vor,) wahrfcheinlich von ferarum ftatio, 

5) Die weftfälifchen Wälder. 1861. 



u.” 

Re 

hochdeutfche Superlativ furifta abgeleitet und zu unferem «Fürft» 
geworden ift. Mit diefer Ableitung hängt diejenige eng zu- 
fammen, welche der Kanzler v. Ludwig®) giebt. Er betont den 

Zufammenhang von «Firft» (höchfte Stelle eines Bergrückens 

oder Daches) mit «Forft,» und meint, dafs Forft einfach «Hoch» 

bedeute (ab arboribus in altitudinem falientibus»). 

Von A. von Berenger”) ift es verfucht worden, aus dem 

angelfächfifchen Foreftel (Wegfperre) das Wort «Forft» ab- 

zuleiten. Th. Hartig®) ift der Anficht, dafs vielleicht ein Zu- 

fammenhang zwifchen «Forft? und foreftieri (Fremde) deshalb 

anzunehmen fei, weil in den Bannwaldungen der eroberten 

italienifchen Provinzen vielfach fremde Auffeher angeftellt ge- 

wefen feien. Der etymologifche Zufammenhang endlich von 

Forft und dem lateinifchen foris (draufsen) und foreftare (aus- 

fchliefsen) ift neuerdings mehrfach betont worden, fo von Prof. 

Roth in München.®®) 

Zunächft mag konftatirt werden, dafs wir es nicht mit einem 

germanifirten lateinifchen, fondern mit einem urfprünglich deutfchen, 

fpeziell fränkifchen, fpäter latinifirten Worte zu thun haben. 

Hierüber kann eben fo wenig Streit fein, als über die Bedeutung 

des Wortes «Forft», welches überall in den alten Urkunden den 

Bann, welcher auf Wald und Gewäffer gelegt wurde und dem- 

nächft das gehegte, befriedete, der allgemeinen Benutzung 

entzogene Object felbft, Wald oder Fifchwaffer?) (den Bannwald 

oder das Bannwaffer) bezeichnet. Der Gegenfatz gegen Forft 

ift dann ftets die gemeine Mark. 

6) Disputatio de venatu ejusque regaliy bei Stiffer S. 3. 

7) Archeologia Foreftate. Del antiqua ftoria e giurisprudenza foreftale in 

Italia. Parte I. Trevifo 1859. Ich eitire nach der Befprechung diefes Buches, 

welches mir nicht zur Hand ift, in d. allg. Forft- u. J. Z. de 1860. S. 192—199. 

8) Syftem und Anleitung zum Studium der Forftwirthfchaftslehre. 1858. S. 55- 

82) In d. Auffatze: Ueber die Entwickelung des Jagdrechtes in Deutfchland, 

in den Suppl. z. Forft- und Jagd-Z. 1869. S. ır8. 

9) Forefta piscationis. Belegftellen aus karolingifchen Urkunden: 

I) Urkunde Carls des Kahlen (Bouquet VIII. S. 308): „foreftam piscationis 

atque venationis.‘ ; 

2) a. a. O. S. 618: „Foreftem piscium in aqua a ponte D. caftri usque ad RZ 

3) a. a. O. S. 629: „Foreftem aquaticam a fluvio S. usque C. cum ripaticis.“ 

Aus merovingifcher Zeit liegt vor: 

4) Diploma Childeberti pro Abbatia S. Germani (Stiffer S. 9): „Has omnes 

piscationes, quae funt et fieri poffunt in utraque parte fluminis, ficut nos te- 

nemus et noftra foreftis eft, tradimus ad ipfum locum.“ 4% 



Alle Zweifel über Urfprung und Bedeutung des Wortes 
befeitigt eine Urkunde Zwentibold’s, die ich nach Waitz!P) citire: 

I 2 
m 

«ut quandum filvram in bannum mitteremus et ex ea ficut 

Franci dicunt, foreftem faceremus.» Hier ift die beftimmte 

Unterfcheidung von filva ‚und foreftis, hier die ausdrückliche 

Hinweifung auf den fränkifchen Urfprung des Wortes. 

Hätten wir es mit einem urfprünglich lateinifchen Ausdrucke 

zu thun, fo würde diefer, wie mit Sicherheit anzunehmen, denn 

doch irgendwo bei den römifchen Schriftftellern oder in den 
Gefetzbüchern des frühen Mittelalters bei denjenigen Völkern 
erfcheinen, welche in der Machtfphäre des römifchen Reiches 

lebten und ihre eigenen Unterfuchungen am früheften nach 

römifchem Mufter umformten. 
Da dies aber nicht der Fall ift, auch die lateinifche Form 

in ihrer Bildung aufserordentlich fchwankt (es findet fich aufser 

der älteften Form forefta noch foreftis, foreftus, forefte, foreftum), 

fo wird auch aus fprachlichen Gründen mit Sicherheit anzunehmen 
fein, dafs wir es nicht mit einem lateinifchen, fondern ächt 

deutfchen Worte zu thun haben. 

Hiermit fallen ohne Weiteres die Etymologieen von Stiffer, 

du Fresne, Seibertz und Tramnitz zu Boden. Die Ableitung 
von furifta, aus welchem Worte nach fprachkundigem Urtheile 

und den Umlautgefetzen nur «Fürft», aber niemals «Forft» werden 
konnte, ift fprachlich unhaltbar. Auch die Berenger’fche Ety- 
mologie ift fprachlich mindeftens fehr unwahrfcheinlich. Prof. 
Hildebrandt, dem ich einige Notizen verdanke, hält auch ein 

Zufammenbringen von «Forft» mit dem lateinifchen «foris» «foras» 

für unangängig, da das fpäte und lokalifirte Vorkommen des 
erfteren Wortes dem widerfpreche, auch die Bedeutung zu grofse 
Schwierigkeiten mache, indem auch das italienifche forefto (öde, 
wild) erft nach forefta gebildet fcheine. Ift es begründet, was 

Simrock!!) andeutet, dafs altgermanifch «Forft» einen Tempel 
oder ein Heiligthum bedeutet habe, fo ergiebt dies ein weit 

höheres Alter des Wortes, als die Urkunden der merovingifchen 
und karolingifchen Zeit vermuthen laffen. 

In den alten Volksrechten findet fich das Wort nicht. 2) 

'0) Verfaffungsgefchichte IV. III. Note 3. 

1) Deutfche Mythologie. $. 523. 

2) Lex Ripuariorum Tit. 78. 2. 1: „in fylva communi feu Regis vel ali- 

eHids., u „4° 

> 



Grimm führt als ältefte Urkunde, in welcher daffelbe vorkommt, 

eine folche von 643 an (Chlotar IV.) in welcher die Form «forefta» 

vorkommt; fernere von 667: «de ipfa forefte dominica», 3) «per 
mediam foreftem» und 673: «de forefte» etc. Aus diefen Ur- 

kunden ergiebt fich die Bedeutung Herrenwald, Bannwald 
für den fpeziellen Fall zwar unzweifelhaft; allein die Bezeichnung 
«forefte dominica» läfst erkennen, dafs «forefte» allein nicht 

Herrenwald bedeutete, weil fonft das Epitheton «dominica» über- 

flüfig gewefen wäre. Viel fpäter findet fich allerdings noch 

eine Urkunde (f. oben $. ı0, Note 8,) in welcher es heifst: 

«forefte noftra indominicata» Hier bedeutet «indominicata» 

wohl «zum eigenen Gebrauche» und oben kann «dominica» eine 
ähnliche Bedeutung gehabt haben. 

Die deutfchen Wortformen find aufser «Forftv auch «Vorft» 

«Furft» und «forfter, die bereits althochdeutfche Form «Forft» ' 

auch wechfelnd mit «foreft» (franz. foret, altfranz. foreft.) Mittel- 

hochdeutfch kommt ferner «foreis® (als gallifirende Form bei 

den höfifchen Dichtern) und ‚«foreht» vor. 
Auf letztere Form ftützt Grimm feine Etymologie. Er er- 

klärt «Forft» als Collektivum von dem althochdeutfchen «foraha» 

(pinus,) mittelhochdeutfch vorhe, neuhochdeutfch Fohre (Föhre) 

verwandt dem altnordifchen fura. Dabei nimmt er an, dafs aus 

dem althochdeutfchen Collectivum «forahahi» «forahah» das 

mittelhochdeutfche «foreht» entftanden fei, wie aus «Sa «Saft» 

aus «Habich» Habicht.» Er giebt neben Analogieen aus den 
flavifchen Sprachen (bor und borfcht, genau entfprechend fosa 
und foreft, bei regelmäfsiger Vertretung des f. durch b) eine 
für die Entwickelung der Bedeutung fchwerwiegende Analogie, 
dafs nämlich mittelhochdeutfch «tan» (eigentlich Tanne, dann 

. Tannenwald) fpäter überhaupt Wald bedeutet, ohne dafs man 

dabei an Tanne denkt. 

Wenn hiernach ebenfogut die Bedeutung von «Forft», 

Schwarz- oder Föhren-Wald fich fpäter verallgemeinern konnte 

Lex Bajuvar. Cap. 30. 2. 1: „Si quis aliena nemora praeciderit.“ 

Lex Longobard. Tit. 101. 2. 62: Si quis roborem aut cerrum, aut quercum 

. aut glandem .... inter agrum alienum aut inter culturam vel claufuram 

(Befriedigung, Hecke?) inciderit, componet cum arbore tremiffes duos.... 

dagegen im 22. Titel I. Buch des Longob. Gefetzes: „forefte dominicum.“ 

Lex Vifi goth. VII. 3, 8: Silva fua und filva aliena u. f. w. 

1) Die Urk. v. 643 bei Bouquet 4, 642; die Urk. v. 667 bei Pardeffus II. 

146, daf. II. 157 die von 673 u. [. w. 
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und die Annahme, dafs der gemeinen Mark gegenüber, in 

welcher die gewehrten Leute zur Maft- und Weidenutzung in 

erfter Linie befugt waren, welche auch wohl durchgehends aus 

Laubholz beftand, die Nadelwälder zuerft eingehegt wurden und 

privativer Benutzung unterlagen, nicht widerfinnig ift, fo hat doch 

die Grimmfche Etymologie immerhin ein grofses Bedenken gegen 

fich, dafs nämlich urkundlich nirgends feftfteht, dafs die älteften 

«Forften» Nadelwälder waren, ja dafs fogar das Vorhandenfein 

gröfserer Nadelwälder im gallifch-fränkifchen Rheingebiete in 

der vormerovingifchen Zeit nur für den Schwarzwald nachweisbar 

ift, für den Harz gemuthmafst werden darf. Zieht man freilich 

in Betracht, dafs folche Bedeutungsübertragungen oft zunächft 

nur in einer Gegend entftehen und fich dann erft weiter ver- 

breiten, dafs die Franken möglicherweife den Begriff «Forft» 

mit dem Worte mitbrachten, dafs das letztere überhaupt viel 

älter ift, als gewöhnlich angenommen wird, wie dies die An- 

führung Simrocks vermuthen läfst, fo fchwindet allerdings ein 

Theil jener Bedenken, ohne dafs jedoch Licht in die ganze 

Frage käme. 

Dafs das Wort «Forft» durch das nahe verwandte «borfcht» 
in den flavifchen Sprachen erfetzt ift, deutet vielleicht an, dafs 

es fich hier gar nicht um ein urfprünglich germanifches, fondern 

ein keltifches Wort handelt; doch das Alles liegt im Reiche 

der Vermuthungen und beweift Nichts. Es wird nach dem 

Gefagten dabei ftehen zu bleiben fein, dafs die Etymologie des 

Wortes «Forft» dunkel bleibt, dunkel wie der Urfprung des 

Volksftammes, welcher daffelbe in die deutfche Sprache einge- 

fügt hat. b 

II. Ueber die kaiserlichen Land-Güter und Bannforsten 

unter den Karolingern. 

Ausgedehnte Güterkomplexe befanden fich zur merovin- 

gifchen und karolingifchen Zeit im Befitze der Könige; weite 
Waldftriche gehörten zu denfelben; in nicht minder ausgedehnten 

Waldungen und Landftrichen ftand der Wildbann den Königen 

zu, wenn auch die gefammte land- und waldwirthfchaftliche 



Nutzung aufser der Jagd den mit Benefizien ausgeftatteten 
Minifterialen und den Landeseinwohnern zuftanden. 

Zu allen Zeiten haben fich die Forfthiftoriker bemüht, Auf- 

zählungen der kaiferlichen Befitzungen vornehmlich zur Zeit 

Karls d. Gr. zufammenzutragen, nicht immer mit ausreichender 
Schärfe der Kritik, oft ohne genügenden Quellennachweis, meift 
ohne fcharfe Unterfcheidung der befonderen Rechtsverhältniffe 

diefer nach fehr verfchiedenen Titeln von den fränkifchen Königen 
befeffenen oder benutzten Liegenfchaften. 

Solche hiftorifche Kritiklofigkeit und Ungenauigkeit hat in 

neuefter Zeit auch Herr von Berg!) nicht vermieden. Werth- 

vollere Beiträge zur Gefchichte der Königshöfe und Bannforften, 
als alle Früheren, hat neuefter Zeit Profeffor Roth?) geliefert. 

Recht Brauchbares haben v. Löffelholz-Colberg?) und betreffs 
des Nürnberger Reichswaldes Meyer!) zufammengeftellt. Einige 

ircthümliche Auffaffungen des letzteren Schriftftellerss hat Dr. 

Leo) berichtigt. 

Es bedarf zunächft einer fcharfen Sichtung der Quellen, je 

nachdem diefelben fich auf kaiferliche Privatgüter, von welchen 
alle Nutzungen dem Könige zufloffen, oder auf Bannforften, d. h. 

auf Güterkomplexe, Wald und Feld, beziehen, welche lediglich 

dem ausfchliefslichen Jagdrechte der Könige unterlagen, im 

Uebrigen aber von den Befitzern land- oder waldwirthfchaftlich 

benutzt wurden. Es bedeutet ja in diefer Zeit «Bannforft» aller- 
meift nur Wildbann und es find die Wildbann-Diftrikte vorzüglich, 

von denen die Quellen reden. Ueber die königlichen Privatgüter, 

welche fich unter den Karolingern fchon in der zweiten Hälfte 

des 9. Jahrhunderts durch Schenkungen an die Kirchen, Klöfter 

und Minifterialen aufserordentlich vermindert hatten und im 
fpäteren Mittelalter ganz verfchwinden, hören wir wenig. Nur 

felten haben fie fpäter die Qualität als Reichsgut erlangt. Die 

allermeiften find frühzeitig in den Befitz der Grafen und Bifchöfe 
übergegangen und erfcheinen im fpäten Mittelalter als landes- 

herrliche Befitzungen (Domainen) wieder, um dann in der neuelten 

}) Gefch. d. d. Wälder S. 272 fgde. 

2) In der Forft- und Jagd-Ztg. 1869. Suppl. 

3) In der forftlichen Chreftomathie. Bd. I. 

#) Der frühere und dermalige Stand der ftaatswirthfchaftlichen, forftlichen 

und rechtlichen Verhältniffe bei den Waldungen und Jagden in Deutfchland und 

namentlich bei den dafigen Reichsforften. Nürnberg 1851. 

5) Forft- und Jagd-Ztg. 1871. S. 357. 

” 
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Zeit bei endgültiger Trennung des Staatseigenthums von dem 
Privateigenthume der Fürften der einen oder anderen Kategorie 

hinzuzutreten. 

Es foll im Nachftehenden verfucht werden, das mir bekannt 

gewordene Material zur vorliegenden Frage nach den ange- 

deuteten Gefichtspunkten zu ordnen. 

ı. Karolingifche Wildbann-Diftrikte. (Bannforften.) 

I. Ein alter (merovingifcher) Bannforft umfafste das Wasgau- 
gebirge, wie wir aus dem Gefchichtswerke des Gregor v. 
Tours®) wiffen. Der Kämmerer des Königs Gunthram, 

Gundo, war von einem königlichen Wildhüter (cuftos nemoris) 

angefchuldigt, im Wasgauwalde einen Wildftier ohne des 
Königs Erlaubnifs erlegt zu haben. Gundo mufste fich 

demzufolge auf des Königs Geheifs dem Gottesurtheile 
des Zweikampfes mit dem ihn, befchuldigenden Waldhüter 

unterwerfen. 

Ob im Wasgaugebirge auch Privatwaldungen der 
fränkifchen Könige lagen, ift unficher. 

I. Im Hochwalde zwifchen Nahe, Mofel und Saar lag ein 

ausgedehnter Wildbann. In dem Gebiete deffelben lagen 

neben vielen den zahlreichen Markgenoffenfchaften, Kirchen 
und Klöftern gehörigen Feld- und Waldländereien auch 

mehrere königliche Landgüter und ein königlicher Privat- 
wald (fpäter Forft oder Kammerforft genannt f. unten). 

Zwei königliche Güter nebft dem Wildbanne wurden nach 
einer allerdings nicht unanfechtbaren Urkunde von 802 an 
den .Erzbifchof von Trier abgetreten.”) 

6) Buch X. Kap. 10. Stiffer, Forft- und Jagdhiftorie, S. 47. 

?7) Roth a. a. OÖ. S. 135 rechnet den Hochwald zum alten Vofagus mons, 

wie ich meine, ohne Grund, Zwei Urkunden fprechen über Lage und Grenzen 

des Wildbannes, ftimmen jedoch nicht genau überein. Die eine de 8o2 bezeichnet 

die Grenze folgendermafsen: Vom Einflufs der Prims bis Merzig an der Saar, 

diefer nach bis zur Mofel, der Mofel nach, Trier jedoch ausfchliefsend, bis Leuwen 

a. d. Mofel, von da bis zur Quelle der Prims auf dem Hochwalde, von dort mit 

der Prims. Aus diefer Grenzbefchreibung geht hervor, dafs nur der weltliche 

Theil des Hochwaldes und weder der öftliche Hochwald noch der Idarwald zu 

dem Hochwälder Wildbanne gerechnet wurden. Es flimmt dies mit den über 

die Winterhauch fprechenden Urkunden überein; zu letzterer wurde das Wald- 

gebiet beiderfeits der Nahe bis zu den Wafferfcheiden gerechnet. 
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II. In dem heutigen Haardtgebirge (Rheinpfalz) lag der Wild- 

bann Lutara. Es ift wahrfcheinlich, dafs zu der Kaiferpfalz 
in Lautern (Kaiferslautern) auch ein Privatwald der Könige 
gehörte, jedoch nicht quellenmäfsig nachweisbar. ®) 

IV. Die fogenannte Winterhauch, zu welcher nach einem Güter- 
verzeichniffe von 1196°) auch Theile des heutigen Idar- 

und Hochwaldes, alfo das gefammte Waldgebiet der oberen 

Nahe gerechnet wurde, ift ein karolingifcher Wildbann ge- 

wefen, fchon 961 von einem Wild- und Rheingrafen verwaltet.1) 

Die Urkunde von 802 betrifft eine Schenkung des Wildbannes an den Erz- 

bifchof von Trier; eine andere von 895, von König Zwentibold von Lothringen 

ausgegangen, läfst annehmen, dafs erft in diefem Jahre der Wildbann errichtet 

worden fei. Eine Urkunde. Ottos I. v. 949 beftätigt jene Schenkung. Nun ift 

aber (vergl. Hontheim, hift. Trevir. I. S. 153) die Aechtheit jener Urkunde von 

-802 nicht unangefochten, in welcher ausdrücklich von einer „forefte regia‘“ die 

Rede ift. Betr. der Urkunde Zwentibolds vergl. Anh. I. Note 10. 

Ueber die fpäteren Rechtsverhältniffe des Hochwälder Wildbannes führt Roth 

a. a. OÖ. S. 137 nach dem liber annalium jurium archiepiscopi et ecclefiae Trevi- 

renfis aus dem Anf. d. 13. Jahrh. intereffante Einzelheiten an. 

Das Forftmeifter--Amt war hier kein Lehen, fondern ein wahres Amt: „hoc 

offieium ..... non eft enim officium.‘“ Sieben Förfter fafsen auf Forfthufen, 

Zeidler auf Zeidelhufen. Auch die Jäger waren zum Forftfchutz verpflichtet 

„venatores ficut foreftarii vadia fumunt.“ Auch hier waren die Förfter eigenhörige 

Leute. 

®) v. Berg vermengt den Bannforft Vofagus (von ihm unrichtig Vogafus ge- 

fchrieben) a. a. OÖ. S. 287 fgde. mit dem Bannforfte Lutara. Sie werden aber 

doch auseinander zu halten fein. Die Lage des letzteren ift aus einer Urkunde 

Otto’s I. a. 945 bekannt. Der Wald gehörte jedenfalls zur Pfalz in Lautern und 

umfafste wohl das ganze Waldgebiet an der Alfenz und Lauter, nördlich von 

Kaiferslautern bis zum Glanfluffe, fowie das eigentliche Haardtgebirge mit dem 

Donnersberg, deffen Name vielleicht auf Thör oder Donar der alten Germanen 

zu deuten ift. 

Lauterecken wird in einer fpäten Urkunde (a. 1417 bei v. Mofer, Forftarchiv 

Bd. IX. S. 214, 215) als Weftgrenze des Lutara-Forftes bezeichnet. 

Die Urkunde von 945 bei v. Mofer a. a. O. Bd. IX. S. 214. Note 6: „Qualiter 

nos cuidam fideli noftro Franco nominato in Forefto noftro Lutara etc. Ebendaf. 

find noch zahlreiche Urkunden aus dem 9. und 10. Jahrh. berührt. 

®) Vergl. diplomatifche Nachricht v. d. Winterhauch v. G. F. Schott (in 

Mofers Forftarchiv IX. 209 fgde.) Von der Winterhauch hören wir Zuverläffiges 

in einem Güterverzeichniffe des Rheingrafen Wolfram von 1196. Waldgrafen 

(die Bez. ift comes fylveftris, comes Salvagii, auch comes hirfutus, Raugraf) waren 

nach Schott feit 961 die Wildgrafen des Nahegaus. Befondere Holzgerichte be- 

ftanden zu allen Zeiten; fie kamen als Lehen fpäter von den Wildgrafen an 

Churpfalz mit dem Marfchalamte. 

10) Bei Schott a. a. O. auch Anm. 57, 58. 

Ed 
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Die zu dem Wildbanne gehörigen Waldungen aber waren 
Markenwälder. 1!) 

V. Der fog. Reichswald bei Speier, zur Pfalz in diefer Stadt 
gehörig, war, wie eine Urkunde von 10861?) annehmen 

läfst, ein alter fränkifcher Wildbanndiftrikt. 

VI. Die Wildbanndiftrikte bei Aachen werden in einem Capi- 
tulare von 804 erwähnt («foreftum Aquisgranum») fpäter 

(132413) näher befchrieben. Ob diefer fog. Reichswald 
Markwald oder Königsforft war, bleibt dunkel. '%) 

VII. Auf der rechten Rheinfeite, zwifchen Rhein, Main und 

Neckar befafsen die fränkifchen Könige ausgedehnte Kron- 
ländereien, zu denen auch Waldungen gehörten. Die 

Königshöfe von Frankfurt, Tribur, Gernsheim, Gerau und 

Heppenheim lagen hier. Allein von diefen Befitzungen 
hören wir fpäter wenig, wohl aber von zwei grofsen Wild- 

banndiftrikten, dem 

VII. Dreieicher Wildbanne1#°) (nördlich vom Main) und 

IX. Dem Forahahi (Föhrenwald) füdlich vom Neckar, identifch 

mit dem fpäteren Lorfcher Wildbann, wie Roth nachge- 

wiefen hat. In dem Bezirke deffelben lagen die Marken 
von Gernsheim, Birftadt, Virnheim, Lempertsheim. Gerns- 

heim war ein Königshof, zu dem jedenfalls, wenn nicht die 

ganze Waldmark Gernsheim, fo doch ein bedeutender An- 
theil an derfelben gehörte. Die genannten .Waldmarken 

mögen den Kern des Wildbannes gebildet haben. Später 

11) Im 13. und 14. Jahrh. waren die meiften Winterhauch-Waldungen Marken- 

wälder; fie gehören heute den Gemeinden. x 

12) v. Berg nach Kremer a. a. O. S. 259: „fitum in pago.... . qui dieitur 

Spirichowe ... . 

13) Ueber die Aachener Bannforften kenne ich keine alten Urkunden. Spätere 

Aufzeichnungen müffen aushelfen. Schon 1342 war der Reichswald bei Montjoie 

(Weisth. d. Förfter auf dem Reichswalde bei Grimm Weisth. III. 772 fgde.) 

im Eigenthum der Territorialherren v. Jülich und Montjoie. Auch der Wehr- 

meiftereiwald (Weisth, d. Wehrmeiftereiwaldungen ohne Jahreszahl, wohl aus dem 

14. Jahrh. bei Grimm a. a. O. III. 791) war nicht mehr Königsforft. Diefe 

beiden Waldmaffen aber müfsten den Aachener Bannforft wohl gebildet haben. 

4) Aus den Weisthümern erhellt, dafs die Bauernhöfe der ganzen Gegend 

zahlreiche Nutzungsrechte in allen diefen Waldungen hatten und die Vermuthung 

ift geftattet, dafs wir es hier nur mit einem karolingifchen Bannforfte zu thun haben. 

“a) Der Wildbann umfafste den nordöftl. Theil der hefl. Provinz Starken- 

burg. Die Pfalzen, welche in demfelben lagen, find oben (XVIII.) genannt. 

Vergl. d. in rechtshift. Beziehung befonders intereffante Reichshofraths-Conclufum 

vom 14. XII. 1635 in Mofers Forftarchiv IX. 5. fgde. 
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hat das Klofter Lorfch durch Schenkung den Wildbann 
und einen grofsen Theil des Grundeigentkums im Bezirke 
deffelben erworben. !>) 

X. In welcher Qualität der Büdinger Reichswald, auch Reichs- 
fchirmwald von Gelnhaufen genannt, ftand, ift nicht nach- 

weisbar. Die Grenzen deffelben find nur nach dem Beftande 

von 1380 bekannt.16) Urfprünglich fcheint er jedoch Wild- 
bannforft gewefen zu fein. Holz-, Weide- und Maftnutzung 
ftand fpäter den Markgenoffen zu.!”) 

XI. In dem wohl noch zur karolingifchen Zeit dicht mit Wald 

bedeckten heffifchen Berglande, der alten Buchonia, finden 

wir fpäter zwei Bannforften, den Zanderhart und den Königs- 

forft bei der Burg zu Friedberg.1#) Ob diefelben jedoch 

zur karolingifchen Zeit in diefer Weife beftanden, ift zweifel- 

haft. Der Zanderhart wurde 1013 dem Klofter Fulda 

durch königliche Schenkung übergeben. 

Das Buchonifche Wald-Gebiet wurde 742 bei der 

Gründung des Klofters Fulda noch als ganz im Eigenthume 
des Kaifers ftehend betrachtet; denn als Bonifazius feinen 

Schüler Sturm nach Buchonien entfendete, um eine Stelle 

für ein zu errichtendes Klofter aufzufuchen, fo wurde, als 

Sturm den geeigneten Ort gefunden hatte, das Eigenthum 
an dem Orte durch den König an Bonifacius verliehen. 

Daffelbe gefchah bei der Niederlaffung zweier vornehmen 
Sachfen in Buchonien, denen Karl d. Gr. ebenfalls Land 

und Wald verlieh. 1?) 

XI. Ein alter kaiferlicher Wildbann lag in Schwaben bei Hall 

und Babenhaufen, bekannt durch den Lehenbrief von 1251, 

durch welchen Kaifer Conrad dem Schenken von Limpurg 

denfelben übertrug. ?0) 

15) Urk. v. 1002 nach Böhmer, Urkunden der römifchen Kaifer und Könige 

S. 46:... . conceffimus regium bannum foreftu Forehahi nuncupato a villa 

Elmersbach nominata juxta Rhenum fita inde usque Heriveldon (Erfelden?). Vergl. 

über den Forahahi, Roth in d. Forft- und Jagd-Ztg. 1872. S. 91. 

16) v. Berg a. a. O. S. 302 fgde. 
1) S. darüber das Weisthum b. Grimm III. 426. 

18) v. Berg S. 304 fgde. 
'%) Roth „über Grundeigenthumserwerb durch Waldrodung“ in den Suppl. 

z. Forft- und Jagd-Ztg. 1869. S. 141 fgde. 

20) Stiffer, Forft- und Jagd-Hift. Anh. S. 86. Beil. KK. Später hatten hier 
die Fugger Waldbefitzungen. 
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XII. Der Speffart war wahrfcheinlich ein karolingifcher Wild- 
bann,?!) ebenfo der 

XIV. Steigerwald, wie eine Urkunde von 1023 anzunehmen ge- 
ftattet.22) 

Im nördlichen Deutfchland hat uns der Sachfenfpiegel 
eine fpäte und zweifelhafte Kunde von. drei Wildbann- 

diftrikten (Bannforften) überliefert, von 

XV. Der Heide zu Koyne, 

XVI Dem Harz, 

XVL. Der Magetheide. 
Die Angabe des Sachfenfpiegels?) (um 1220) geftattet 

nicht, die Exiftenz diefer Bannforften zur karolingifchen 

Zeit mit Sicherheit anzunehmen. Die Gründe, welche von 

Berg dafür ins Treffen führt, dafs wenigftens im Harze ein 

fchon von Karl d. Gr. errichteter Wildbann beftanden 

habe, find nicht ftichhaltig. Urkundlich erfahren wir erft 

1157 von dem Harzer Wildbanne**) und find höchftens zu 

der Vermuthung berechtigt, dafs derfelbe fchon länger be- 

ftanden habe. 
Die Heide zu Koyne ift an verfchiedenen Orten ge- 

fucht worden. Stiffer?) meint, dafs fie wohl in Thüringen 
gelegen habe, wo noch ein Ort gleichen Namens exiftire. 

Neumann) verlegt fie in die Niederlaufitz, wo bei Kottbus 

ein Ort Koyne liegt. v. Berg ift der Anficht, dafs die 
Heide von Koyne bei Kaina (Kreis Zeitz) zu fuchen fei 

und bringt nicht unintereffantes, wenn auch nicht ftreng 
beweifendes Urkunden-Material bei. Meiner Anfiıcht nach 
ift die Frage überhaupt unlösbar. - 

21) Spechteshardt, filva picaria. Die ältere Gefchichte des Speflart ift dunkel. 

22) 1023 fchenkte Heinrich II. den Wildbann im Steigerwalde dem Stifte 

Würzburg. S. Joh. Ad. v. Schultes, hift. Schriften. I. Abth. 1798. S. 127. 228. 

23) Sachfenfpiegel (Ausg. v. Weiske 1840 nach der Leipziger Handfchrift) 

B. II. Art. 61. 2. 2: „Doch fint dri heide binnen deme lande zu fachfen, dä den 

wilden tieren vrede geworcht ift bi kunges banne, funder beren unde wolfen und 

vuchfen; daz heizen banvorfte. „ Daz eine ift die heyde zu Koyne, daz andre der 

Harcz; daz drite die Magetheide. Swer fö hi binnen wilt veht, der fal’ wetten 

des kunges ban, daz fint fechzig fchillinge.“ 

*) Die Kaiferpfalz zu Goslar ift erft 1050 durch Heinrich III. erbaut. 

v. Berg a. a. O. $. 309. Heineccius, Antiquitates Goslarienfes Lib. IL, 5. 157. 

Hohnemann, Altertbümer des Harzes. 1754. 

25) Forft- und J.-Hiftorie. S. 103. 

26) Verfuch einer Gefchichte der Nieder laufitzifchen Landvoigte. 1832. 1. S. 27. 

} 
- 

j 
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Die Lage der Magetheide ift heute eben fo wenig 

nachweisbar. Alles, was darüber beigebracht worden ift, 

entbehrt der Beweiskraft.?7) 

2. Karolingifche Königsgüter und Waldungen. 

Die Zahl der kaiferlichen Fronhöfe und Pfalzen aus der 
karolingifchen Zeit ift offenbar fehr grofs; nur für eine geringe 
Zahl jedoch ift es mir gelungen, einen urkundlichen Beweis für 

diefe ihre Qualität zu finden. 
XVII. Im Dreieicher Wildbann lagen die Königshöfe zu Frank- 

furt, Tribur, Gerau, Heppenheim; im Lorfcher Wildbann 
der zu Gernsheim. Zum Fronhofe Frankfurt gehörte ein 

kaiferlicher Sonderwald, der fpätere Frankfurter Stadtwald.28)* 

XIX. Zu Heppenheim gehörte als Königswald ein Theil des 

Odenwaldes. 282) 

XX. In Kreuznach und Ingelheim lagen nach Urkunden von 882 
und 974 karolingifche Königshöfe. Zu Kreuznach gehörte 
der Königsforft Soon. 1065 kam das ganze Königsgut an 

Speier, II25 an die Grafen von Sponheim.?®) Bei Ab- 

faffung des Kreuznacher Weisthums war der Soonwald 

herzoglicher Kammerforft. 30) 
XXI In Hagenau war eine Königspfalz, zu welcher ausgedehnte 

Waldungen gehörten. Ich werde auf die intereffante Ge- 

fchichte diefes Waldes fpäter zurückkommen. ?!) 

27) v. Berg,. Gefch. S. 313, 315. 

28) Beil, Frankfurts Stadtwaldung, eine forftftatifche Skizze. 1840. Forft- u. 

Jagd-Ztg. 1840. S. 337. 

28a) S. Roth i. d. Forft- und Jagd-Ztg. 1872. S. 92. Eine Grenzbefchreibung 

der Mark Heppenheim findet fich im Cod. Lauresh.: „haec eft defcriptio marchae, 

five terminus filvae, quae pertinet ad Hephenheim, ficut femper ex tempore antiquo 

fub ducibus et regibusad eandem villam tenebatur, usque dum Carolus 

imperator tradidit ad S. Nazarium (Kl. Lorfch) pro remedio animae fuae.“ 

Der von Heinrich II. dem Klofter Lorfch verliehene Wildbann im Odenwald 

hatte viel weitere Grenzen. 

®) Vergl. Roth a. a. O. S. 138. 

%) Grimm, Weisth. II. 153, Schlufs des Weisthums, deffen Jahreszahl Grimm 

nicht angiebt: ‚wir theilen auch vorgenannten herren einen wildfang uf des her- 

zogen walt, den man den fon nennt.“ 
31) Schöpflin, Alfatia Illuftrata Germanica 1761. II. S. 363. v Berg a. a. O. 

S. 290. 
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XXI Zahlreiche Königshöfe fcheinen an der Saar und Mofel 
gelegen zu haben. In Cröve z. B. lag ein karolingifcher 

Königshof, zu welchem grofse Forften gehörten. Derfelbe 
verblieb bis ins 13. Jahrhundert mit mehreren Dörfern 
Reichsland. .Neben den eigentlichen Königsforften (Kondel- 
wald), welche Hochwaldungen waren, lagen dort ausgedehnte 
Niederwaldungen (Rotthecken), die zum Cröver Wildbanne 

gehörten, jedoch eine gemeine Mark bildeten und mit pe- 
riodifcher Fruchtnutzung bewirthfchaftet wurden. Schon 

752 fchenkte Pippin einen Theil des Kondelwaldes dem 
Klofter Echternach. Die Infaffen des fog. Cröver Reiches 

hatten auch im Kondelwalde Nutzungsrechte. 32) 

XXIII. Von den Fronhöfen und Königsforften im Hochwälder 
Wildbanne ift oben die Rede gewefen. 

XXIV. Ausgedehnte karolingifche Befitzungen ‘haben wahr- 

fcheinlich bei Nürnberg gelegen. Die Gefchichte des 
Nürnberger Reichswaldes wird fpäter noch berührt werden.33) 

XXV. Weifsenburg am Sand im Nördgau (in pago Sualafeld 
genauer) war eine alte curtis regia mit einem grofsen 

Walde, dem fpäteren Weifsenburger Reichswald. Schon 
Pippin hielt fich zeitweife der Jagd wegen dort auf und 
gründete 764 auf dem Wildsburger Berge eine Kapelle. 

Karl d. Gr. machte bei Weifsenburg den Verfuch, Donau 
und Rhein durch einen Kanal zu verbinden. %#) 
Die von v. Berg als Reichsforften aufgeführten Wallenberger 

und Schönbucher Waldungen, der fog. Reichswald bei Altdorf 

Der Hagenauer Wald (,„olmi forefta fancta“ der Urkunden) ift muthmafslich 

ein alter heiliger Hain gewefen, eben fo wie der Donnersberg. 

32) Roth a. a. O. S. 138. Grimm, Weisthümer II. 370: „Das Cröver Reich, 

ein mit befonderen Markfteinen bezeichnetes Ländchen zwifchen Uerzig und Bün- 

derich am linken Mofelufer, war bis zum 13. Jahrh, dem Reiche unmittelbar 

zuftändig.* 

Betr. d. Holzberechtigung der Einwohner im Kondelwalde, vergl. d. Weisth. 

b. Grimm II. 377: ,„Nota, weifet der fcheffen vf dem hobe, fo welich man in 

diefem reich gefeffen ift vnd holtz bedarff zu bawen vf dem walde Contel der 

fall es heifchen des lehenherrn amptmann, der fal es ime geben... . .“ 

#) Vergl. die oben citirte Schrift v. Meyer und „Befchreibung des Reichs- 

waldes bei Nürnberg“ in gefchichtlicher und wirthfchaftlicher Beziehung. Feft- 

gabe für die 16. Verf. deutfcher Land- und Forftwirthe. 1853. Urkundliche 

Nachrichten kenne ich erft aus dem 13. Jahrh. Vergl. Löffelholz-Colberg, Chrefto- 

mathie I. S. 65. 

*) Roth i. d. Forft- und Jagd-Ztg. de 1872. $. 93. 
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und Weingarten waren in der karolingifchen Zeit welfifches 
Allodium.) 

35) Gefch. d. d. Wälder S. 294. Aus einer Stiftungs-Urkunde de 1090 (aus- 

geftellt v. Welf IV. s. b. Löffelholz-Colberg a. a. O. I. 72.) erhellt, dafs der 

Altdorfer Wald zu diefer Zeit nicht Königsgut, alfo wohl nie karolingifches Kron- 

gut war. Er wird in diefer Urkunde auch einfach als „Sylva Altdorfenfis“ nicht 

als Forft aufgeführt. 

Es mögen hier noch zum Schlufs diejenigen noch nicht genannten Königs- 

höfe aufgeführt werden, welche Schott in der „diplomatifchen Nachricht v. d. 

Winterhauch‘“‘ (Mofer, Forftarchiv IX. S. 209 fgde.) nennt, freilich, ohne aus- 

reichendes Beweismaterial herbeizubringen. 

a) Pfalz Ofterburg mit dem Soonwald (?) Nach einer Urk. v. 996, die ich nicht 

gefehen habe, foll Otto II. einen Wald zwifchen dem Gültenbach und Rhein 

an den Erzbifchof Villigis zu Mainz gefchenkt haben, Wenn diefe Nachricht 

genau ift, fo betraf diefe Schenkung wohl denjenigen Theil des Hunsrückens, 

der heute den Binger und Bacharacher Wald bilde. Wenn die Pfalz zu 

Ofterburg nicht identifch ift mit der Pfalz zu Kreuznach, fo gehörte zur 

letzteren wohl der füdweftliche Theil des Soonwaldes (Oberf. Entenpfuhl), 

zu erfterer die Oberf. Neupfalz. 

b) Albisheim a. d. Pfrüm. 

c) Freimersheim bei Alzey. 

d) Gülheim bei Kirchheim. Hier lagen, wie urkundlich zu erweifen, alte me- 

rovingifche Güter. Nach der elfäfffchen Chronik v. Königshoven S. 236 

verlieh König Dagobert dem h. Florentinus (f 676) foviel Land um Kirch- 

heim „was du mit deine Efelin magt umbgefarn, unz ich us dem bade gange 

u. mine Kleidere angetue, das fol alles zu dir u. deine Wohnunge gehören.“ 

e) Odernheim bei Kreuznach (am Glan). 

f) Mainz. 

g) Nierftein. 



DRITEFS. BUCH. 

Vom Tode Karls des Grossen bis auf Rudolf 

von Habsburg (814—1273). 

$. 14. Allgemeine historische Uebersicht. 

Die innere Kraft des Frankenreiches war mit der Perfon 
des Regenten eng verknüpft. Hervorgegangen aus dem chaoti- 

fchen Gewirre der Völkerftrömungen in den feiner Gründung 

vorhergehenden Jahrhunderten, erhob fich der Staat Karls des 

Grofsen in nie gekannter Majeftät über die zahlreichen Stammes- 
vereinigungen, welche vorher die einzigen ftaatlichen Gebilde 
Deutfchlands gewefen waren. Der erbitterte Kampf um das 

Dafein, den Stamm gegen Stamm, Heergefolge gegen Heer- 
gefolge gekämpft hatte, fchwieg, als über die Häupter der 

Stammeskönige, der Heerführer, eine Autorität emporftieg, welche 

einem weit höheren Principe dienend, als jene, den Kampf fchlich- 

tete, indem fie alle die freien Volksgemeinden friedlich neben 

einander wohnen hiefs und mit gewaltiger Hand jeden Friedens- 

bruch ftrafte. 

Aber jene Autorität war etwas rein Perfönliches; nicht aus 

dem übereinftimmenden Bewufstfein Aller von der Berechtigung 

der ftaatlichen Ordnung war die letztere hervorgewachfen, nicht 
aus einer Alle erfüllenden Staatsidee fand der Staat feinen An- 
fang, feine Kraft. Der Familie ähnlich, wurde er durch den 

feften, kraftvollen Willen des Familienhauptes zufammengehalten; 

die Völker, welche ihn zufammenfetzten, ftanden auf der Stufe 

der Kindheit. An widerftrebenden, ungefügigen Elementen fehlte 
es nicht im Reiche. Gegen die Grenzmarken ftürmten feindliche 

Stämme oft genug heran. Es fehlte noch Vieles an der Einheit 
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des Ganzen, an der dauernden Verkettung der Intereffen Aller, 

Vieles an Gefittung, an ruhiger wirthfchaftlicher Arbeit.” Es 
hatte Karl d. Gr. Alles geleiftet, was von einer Menfchenkraft 
geleiftet werden konnte. Sobald er das Reich errichtet und die 
Widerftrebenden gebeugt hatte, wendete er feine ganze Kraft 

dem intellectuellen und wirthfchaftlichen Fortfchritte zu, fuchte 

er jene Bürgertugenden, deren leuchtendes Vorbild er felber 
war, allen den rohen Elementen, aus denen er den kühnen Bau 

‚gefügt hatte, einzuflöfsen, erkannte er mit einem feiner Zeit weit 

vorauseilenden Seherblicke, dafs das Schwert nur zerftört, nie- 

mals aufbaut, dafs zur Errichtung eines feften ftaatlichen Baues 

Gefittung und die ftille Arbeit des Friedens die Eckfteine bil- 
den müffen. 

Ueber der freien Volksgemeinde ftand diefer einzige Mann, 
er allein das Princip des Rechtsfchutzes und der Verkehrsordnung 

repräfentirend, er der Gefetzgeber und der Wächter der Gefetze. 
Eine Staatswirthfchaft im modernen Sinne des Wortes gab 

es nicht; eine Wirthfchaft des Kaifers war vorhanden und war 
aller anderen Wirthfchaften Vorbild. 

Rein perfönlich tritt auch hier der erfte Mann des Reiches 

allen Anderen gegenüber; wir fehen ihn heute den Grund zur 

Volksfchule legen, !) morgen Vorfchriften über die Bewirthfchaf- 
tung feiner Güter geben, welche bis in die letzten Einzelheiten 
gehen; ?) wir fehen ihn auf feinen Fronhöfen felbft den Betrieb 
leiten oder überwachen, ihn, den Kriegshelden, der die mann- 

haften Sachfen niederwarf, den ritterlichen Vorkämpfer für die 
neue Lehre der Verföhnung des Menfchen .mit Gott. Weil aber 
bei fo perfönlichem Regimente der Staat fich begrifflich noch 
nicht fo weit entwickelt hatte, dafs feine ewige Natur als eines 
unabhängig von dem fterblichen Träger der höchften Macht 

daftehenden Organismus zur Erfcheinung gelangen konnte, fo 
war das Steigen und Fallen feiner Kraft und Confiitenz allein 

abhängig von der Kraft und Fähigkeit des Regenten. 
Es ift denn auch nach des grofsen Kaifers Tode unter 

feinen unfähigen und fchwachen Nachfolgern der Verfall des 
Reiches bald deutlich fühlbar geworden. Centrifugale Tendenzen 

1) Vergl. das hochintereffante Capit. de fcholis per fingula episcopia vel 

monafteria inftituendis (abgedr. bei Walter S. 62). 
2) Vergl. Capit. de villis vel curtis Imperatoris, bei Bruns, Beiträge zu den 

deutfchen Rechten des Mittelalters, Helmftedt 1799, und meine Citate zu 2. 9, 

Note 1. 
Bernhardt, Forstgeschichte. I. 5 
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der kaiferlichen Hofbeamten rüttelten an der ftraffen Organi- 

fation des Staates; unter fteter Hinausfchiebung der Reichs- 

grenzen ftrebten die Machthaber in den Marken, die Gaugrafen 
und Grenzgrafen mehr und mehr nach Selbftändigkeit, indefs 

die kaiferliche Machtfphäre fich mehr und mehr verengerte; 
felbft die Königsboten fcheinen hier und da an diefem Streben 

mit Erfolg Theil genommen zu haben. 
Nicht minder begann jener Antagonismus zwifchen Kirche 

und Staat fich zu entwickeln, der aus der Herrfchfucht der 

erfteren entfprungen, den letzteren allmählig in eine Oppofition 

hineintrieb, welche an und für fich fehr wohl geeignet, feine 

Kraft zu ftählen, in Wahrheit den entgegengefetzten Erfolg ge- 

habt hat, weil die weit überwiegende Kraft auf kirchlicher 

Seite war. 
Hatte der Staat Karls d. Gr. feine befte Kraft der Aus- 

breitung des Chriftenthums gewidmet, fo erftrebte und erreichte 
nun die Kirche, welche mit dem Chriftenthume fich felbft iden- _ 

tifizirte, die völlige Unterwerfung des ftreitenden Staates unter 
ihre Herrfchaft. Es lag ja in dem Verhältniffe des römifchen 

Kaifers zum Papfte eine Gefahr, weiche dahin führen konnte. 

Von Gott unmittelbar mit Macht bekleidet war nur der Stell- 
vertreter Chrifti auf Erden; ihm fchuldete der Träger des im- 

perium mundi Ehrerbietung; er war ja in erfter Linie advocatus 

ecclefiae. So hielt er dem Papfte, wie ein Vafall, den Stegreif 
(officium ftrepae) und führte fein Rofs (officium ftratoris); fo 

fchwor er ihm Huld (juramentum fidelitatis). In folchem Unter- 

ordnungsverhältniffe bedurfte es ganzer Männer auf dem Kaifer- 
throne, um nicht Vafall des Oberpriefters zu werden. — 

Schon Ludwig dem Frommen (814—840) fehlte folche 

Manneskraft, der Bruderftreit feiner Söhne zerrifs das Reich, 

deffen fpätere Wiedervereinigung unter Karl dem Dicken (881 
gekrönt) war ohne Dauer; Normannen und Sarazenen verwülte- 

ten die reichften Provinzen, der anfcheinend lebensunfähig ge- 

wordene Staat Karls d. Gr. zerfiel. 
Es war faft zufällig zu nennen, dafs die Baiern, Schwaben, 

Franken, Sachfen und Lothringer Arnulf als ihren König aner- 
kannten und fo ein deutfches Staatswefen von einiger Macht- 

fülle aus dem chaotifchen Zuftande emporftieg. Aber den Stür- 
men jener Zeit war daffelbe nicht gewachfen. Das Gefchlecht 
der Karolinger fand keinen Platz mehr auf der Höhe, welche 

ihm einft zu Theil geworden war. In Ludwig dem Kinde er- 
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lofch dies Gefchlecht, welches Karl den Grofsen feinen Ahn- 

herrn nennt (gIT). 

Zu hohem Anfehn waren unterdefs die Gaugrafen in Sach- 

fen durch die Unterwerfung der Slaven auf dem rechten Elb- 

und Saale-Ufer gelangt. Der Weg zum Throne konnte ihnen 

nicht verfchloffen bleiben. 

Polen, Ungarn und Pommern treten als Reichsfeinde auf; 

neue Marken entftehen (Brandenburg). Das Reich zerfplittert 

feine Kraft in unfruchtbaren Unternehmungen der Kronpräten- 
denten gegen einander; die Kaifer find meift ängftlich bedacht, 

ihre Familienmacht zu heben, nicht des Reiches Kraft zu ftär- 

ken. Die Landftände ftrebten fort und fort nach Macht und 

Selbftändigkeit, unterftützt von dem krankhaft fich entwickeln- * 

den Partikularismus der deutfchen Stämme. Dem mehr und 

mehr fich lockernden ftaatlichen Verbande gegenüber fchlofs 
fich fefter und fefter die Organifation der Kirche zu kompakter 

Centralifirung. Es konnte nicht fehlen, dafs der Staat in dem 

Kampfe mit der Kirche unterlag. 
Es fchien bisweilen, als ob es anders werden follte. Kraft- 

volle Königsgeftalten treten uns in Heinrich dem Sachfen (919 — 

936) und Otto dem Grofsen (936— 974) entgegen. Mit dem 
zuerft rite gewählten Conrad dem Salier (1024— 1039) fchien 

eine neue und fefte Ordnung der Dinge gefunden zu fein. Aber 
. das Grundübel blieb, an’dem das deutfche Staatswefen krankte, 

der Partikularismus der Stämme, die centrifugale Tendenz der 

Territorialherren, die Vergeudung der Reichskraft in Italien. 
Seit 1056 (dem Tode Heinrichs IL) gab das Reich den 

‚Kampf gegen die Kirche auf und unterwarf fich. Wenn auch 
der Inveftiturftreit durch den Vergleich zu Worms 1122 in einer 

für das Kaiferthum nicht ungünftigen Weife befchloffen wurde, 
fo waren doch die Kreuzzüge nur zu fehr geeignet, die päpft- 

liche Macht zu ftärken und das Vergiefsen deutfchen Blutes in 

fernem Lande für eine mindeftens nicht nationale Sache wenig 

dazu angethan, die wirthfchaftliche Blüthe des Landes zu be- 

fördern. 

Nichts defto weniger behielt das Land Kraft genug, feine 
Grenzen hinauszufchieben über Mecklenburg und einen Theil 
von Pommern. Auch in Preufsen drang das Deutfchthum ein. 

‘ Seit 1228 bereitete dort der deutfche Orden eine fichere Stätte 

für deutfchen Fleifs; in dem bis 1283 eroberten Lande, deffen 

Einwohner faft ausgerottet wurden, fchritt die Colonifation rüftig 
5* 
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voran. Nicht minder eroberte der deutfche Handel im öftlichen 

und nördlichen Europa (Efthland, Livland) neue Gebiete. Die 

Hanfa erhob fich zur Weltmacht. 

Ein neues Element fügte fich dem Feudalftaate ein — das 

Städtewefen. Aus den römifchen civitates des Rheingebietes 

mögen fich die erften ftädtifchen Gemeinwefen entwickelt haben. 

Gegen den Schlufs unferer Periode aber blühen überall auf 

deutfcher Erde zahlreiche Städte empor, in deren bürgerlichem 

Fleifse und wackeren Bürgerfinn ein Gegengewicht gegen die 

Vergewaltigung weltlicher und geiftlicher Feudalherren liegt, 

deren Bevölkerung rafch anwächft durch den Zuzug der gemifs- 

handelten Landbevölkerung, welche das hörige Erbe verlaffend, 

innerhalb der ftädtifchen Ringmauern Schutz und Arbeit findet, 

Arbeit, deren Früchte nicht dem Grund- und Schutzherren 

gehören. 

Des Schutzes bedurfte ja der geringe Mann in Deutfchiand 

bei der Anarchie, welche den Schlufs diefer Periode kennzeich- 

net, in erhöhtem Maafse. 

Das römifche Reich deutfcher Nation war kein Staat mehr, 

nicht einmal in dem Sinne, wie es einft das Reich Karls d. Gr. 

gewefen war. Ein lofes Conglomerat zahllofer ganz oder halb 

autonomer Territorien, in unwürdiger Abhängigkeit von Rom, 

fchien das Reich dem Zerfall nahe, als die ftarke Hand des 

erften Habsburgers die widerftrebenden, desorganifirten Kräfte 

wieder zufammenfafste und das zerfetzte Reichsbanner hoch 

empor flattern liefs. 

Mit ihm tritt Oefterreich als erfte Reichsmacht in die Ge- 

fchichte ein, um erft nach mehr als fünf Jahrhunderten aus der- 

felben zu verfchwinden. — Die aufkeimende Souveränität der 

Territorialherren aber entwickelte fich trotz der Energie eines 
Rudolf von Habsburg. Noch immer ftand Stamm gegen Stamm, 

Heergefolge gegen Heergefolge. Dem deutfchen Volke fehlte 
das Haupterfordernifs des Einheitsftaates — das nationale Be- 

wufstfein. 

$. 15. Rechtsquellen. 

| Ungefchriebenes Recht tritt vielfach an die Stelle der frän- 

kifchen Gefetze, der Volksrechte und der Capitularien, welche 
ihre Geltung verlieren. Die Kraftlofigkeit des Reiches drückt . 

fich prägnant genug in dem Mangel an Reichsgefetzen aus. 

Man hatte keine Staatseinheit und keine Einheit des Rechtes. 

$ > 
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Allerdings beriethen und vereinbarten die Reichstage Reichs- 
gefetze; allein fie betrafen faft ausfchliefslich Privilegien einzel- 
ner Reichsftände oder Strafen gegen den Landfriedensbruch. 

In der letzteren defenfiven Richtung liefen die Intereffen aller 
Splitterftaaten und Stäätchen parallel; Allen that Friede und 
Sicherheit noth. 

Bezeichnend für folche Staatszuftände ift es, dafs rein aus 

der Initiative der Rechtskenner, ohne Zuthun der Staatsgewalt, 
in diefer Periode des Stillftandes einige Rechtsbücher entftanden, 
welche in ihrem Urfprunge auf zwei zurückzuführen find, auf 
das Sachfenrecht und das Kaiferrecht. 

Das Sachfenrecht, der Sachfenfpiegel, !) das Landrecht, auch 

Land- und Lehenrecht genannt, wahrfcheinlich von einem nord- 

thüringifchen Gerichtsfchöffen, Eike von Repgow um 1215 ver- 
fafst, enthält durchaus nicht ausfchliefslich fächfifches Landrecht, 

fondern Alles, was dem Verfaffer von deutfchem Rechte bekannt 

geworden und in Deutfchland in Geltung war; doch ift die ganze 
Arbeit mit fächfifchen Rechtsanfchauungen gefärbt. Ein Theil 

des Sachfenfpiegels wurde 1261 in ein Magdeburgifches Rechts- 

buch übertragen; 1330 entftand von einem unbekannten Ver- 

faffer 2) eine Gloffe zum Sachfenfpiegel. 

Wie fehr bei der Verwirrung aller politifchen und recht- 
lichen Verhältniffe in Deutfchland das Bedürfnifs nach feften 

und gemeingültigen Rechtsnormen empfunden wurde, zeigt die 
rafche Verbreitung des deutfch gefchriebenen Sachfenfpiegels 

im ganzen Reiche, ja über das germanifirte Preufsen, über Liv- 

land und Efthland.?) In Holland?) diente daffelbe als Mufter 

für die Bearbeitung eines befonderen Kaiferrechtes, in Deutfch- 

land für die Zufammenftellung eines zweiten Rechtsbuches, des 

fogenannten Richtfteig (des Richtes ftigh), auch Schevencloet 
(gloffa Scabinorum, diefe Benennung jedoch wohl durch einen 

Schreib- oder Druckfehler) genannt. °) 

1) „Spiegel der Sachfen“ in einer fehr alten rhythmifchen Vorrede zu d. 

Gefetze. Vergl. Eichhorn d. R. u. St. Gefch. II. S. 285 fgde. 

2) Verf. ift wahrfcheinlich Ritter Joh. v. Buch, Kanzler Ludwigs von Bran- 

denburg; er hat die Gloffe wohl um 1325 gefchrieben. Vergl. Homeier, d. Prolog 

z. Gloffe des fächfifchen Landrechts. S. 5. 

3) In diefen Ländern in lat. Ueberf. 

%) Wahrfcheinlich 1479. Eichhorn a. a. O. IL S. 306. 

5) Zweck des „Richtfteig“ war wohl, über das gerichtliche Verfahren und 

die Anwendung des Sachfenfpiegels im Gericht eine Norm zu geben. In der 
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Unverkennbar ift in diefen Rechtsaufzeichnungen das Be- 

ftreben, dem deutfchen gefchriebenen Rechte eine wiffenfchaft- 

liche Form, der Rechtsmaterie felbft aber eine ihrer Würde an- 

gemeffene Selbftändigkeit und Unabhängigkeit vom römifchen 

und kanonifchen Rechte zu verleihen. An entgegenftrebenden 

Bemühungen namentlich feitens der kirchlichen Machthaber, 

welche eine abfolute Unterordnung der bürgerlichen Rechts- 

normen unter die Oberherrfchaft des kanonifchen Rechtes woll- 

ten, fehlte es nicht. ®) 

Das Kaiferrecht ift wohl nur eine Ergänzung des Sachfen- 

fpiegels und hat aus diefem Rechtsbuche gefchöpft.?7) Die Be- 
nennung «Schwabenfpiegel» oder fchwäbifches Land- und Lehen- 

recht ift allgemein gebräuchlich zur Bezeichnung des Kaifer- 

rechtes, obwohl die Herkunft deffelben aus Schwaben durchaus 

unerwiefen ift.®) | 
Eine kürzere Bearbeitung des Schwabenfpiegels ift das 

Senkenberg’fche (lütke) kleine Kaiferrecht.?) Im Anfchlufs an 

diefe Rechtsbücher entftanden nun+ in Deutfchland zahlreiche 

Rechtsaufzeichnungen von mehr lokaler Bedeutung, Stadtrechts- 
bücher, Bauernfprachen, Weisthümer. 

Sie find für die hiftorifche Forfchung überhaupt und fpeziell 

auch für die Gefchichte der Waldwirthfchaft und des Wald- 
eigenthums von hervorragender Bedeutung. 

Weisthum,!%) d. h. Aufzeichnung des vor der Volks- 

urfprünglichen Faffung des Gefetzbuches ift vorzugsweife auf die Verhältniffe der 

Mark Brandenburg Rückficht genommen; fpätere Handfchriften find wohl Bearbei- 

tungen für andere Gegenden. Später entftand von unbekanntem Verfaffer der 

Richtfteig des Lehenrechtes. 

6) So fchrieb Johann Klenke, Provinzial der Auguftiner in Sachfen und Thü- 

ringen im 14. Jahrhundert ein eigenes Buch gegen die vermeintlichen Irrthümer 

des Sachfenfpiegels: Dedadicon Magiftri Joannis Klenckock contra 21 errores 

fpeculi Saxonum. Eichhorn a. a. O. II. S. 308. 

7) Eichhorn a. a. OÖ. II. 314. Auch das römifche Recht, die Capitularien 

und der Reichstagsabfchied de 1235 haben Stoff zum Schwabenfpiegel geliefert, 

vielleicht auch die alemannifchen und bairifchen Volksrechte. 

8) Eichhorn a. a. OÖ. II, 327 beftreitet diefe Anficht. Uebrigens ift im 

Schwabenfpiegel auf das kanonifche Recht ganz befondere Rückficht genommen. 

°) Aus dem 14. Jahrhundert. 

'%) Weisthümer, herausg. v. Jakob Grimm, 5 Thle. I. u. I. Theil herausg. 

v Ernft Dronke u. H. Beyer. Göttingen 1840. Dritter Theil (v. Grimm allein). 

Gött. 1842. Vierter Th. daf. 1863. Fünfter Th. daf. 1866, die beiden letzten 

Theile durch die hiftorifche Kommiffion b, d. k. Akad. d. Wiffenfch. zu München, 

der 4. Th. durch Richard Schrödter (unter Oberleitung v. G. L, v. Maurer). Das 
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gemeinde, auf die Fragen des Gerichtsherrn von den Schöffen 
und ortsrechtskundigen Männern «geweifeten» örtlichen Gewohn- 

heitsrechtes, ift eine Collektivbezeichnung für jene zahlreichen 
\ 

unter den Benennungen: Hofrodel, 1) Öfnung, 12) Rechtung, 13) 

Hofrecht, 1%) Herrfchaftsrecht, '°) Meiergeding, 16) Dingrotel, 17) 

Dingrecht, 1) Kundfchaft, 1?) Centweisthum, 2%) Landgerichtswei- 

fung, ?!) Sendweisthum, ??) Forftordnung, ®?) Dinghofrotel, 2%) 

Jahrfpruch, ®) Heimgereite, ?%) Hundgeding,?”) Blutrecht, 28) Schef- 

fenbuch, ??) Vogtgeding, ?%) Waldordnung;, 3") Bewisthum, 3?) Hofs- 

rolle, 33) Veftenrecht, ®*) Heidenrecht, #) Herwede und Gerade, 3%) 

Werk enthält ca 2000 Weisthümer und führt noch eine grofse Zahl folcher an, 

welche anderwärts abgedruckt find. Die Noten I2—352 beziehen fich nur auf 

diefes Werk. Weisthum heifsen diefe Aufzeichnungen faft ausfchliefsliich am 

Rhein, der Mofel, Saar, zwifchen Neckar, Rhein und Main, auch in Franken. 

11) Hofrotel in der Schweiz (Einfiedeln. Engelberg). I. 149. 

2) Öfnung in der Schweiz in zahlreichen Fällen. 

’3) Rechtung im Ufterbach (Schweiz). I. 23. 

14) Hofrecht in der Schweiz (Egari I. 159. Emmen I. 166). 

15) Herrfchaftsrecht (z. B. zu Rufeck in der Schweiz). I. 171. 

16) Meiergeding (Schweiz) v. Ermnlisbach. I. 173. 
17) Dingrotel (Schwarzwald) v. Kirchzarten. I. 331. 

18) Dingrecht (Schwarzwald) zu Wyler. I. 358. 

19) Kundfchaft über d. Wald im Hägbach (Kinzigthal). I. 397. 

20) Centweisthum (Mörfelder C.) b. Darmftadt. I. 488. 

21) Landgerichtsweifung zum Hain (Dreieicherhain). I. 497. 

22) Sendweisthum (Seligenftädter S. i. Odenwald). I. 503. ' 

3) Forftordnung heifst ein Weisthum nur in einem Falle (Forftordnung im 

Rheingau. Alt Forftordnung für die waldt im Rhyngaw bey herrn Johann von 

Breyttenbach ritter, vitzthum, uffgericht 1487, erneuert durch Ritter Brömfer, 

Vitzthum 1521) und wir haben es hier felbftverftändlich nicht mit einer Forft- 

ordnung im fpäteren Sinne des Wortes zu thun, fondern mit einer Märkerordnung, 

welche jedoch vom Territorialherrn erlaffen ift. 

2‘) Dinghofrotel (fo im Elsafs). I. 726. 

25) Jahrfpruch im Unterelfafs (z. B. Hohenfrankenheim). I. 742. 

26) Heimgereite. So in der Pfalz zu Landau. I. 766. 

7”) Hundgeding (Etym. dunkel; Maafs- u. Gewichtsfatzung). II. 174. 

8) Blutrecht (zu Bacharach). II. 211. 

29) Scheffenbuch (zu Neumagen). II. 325. 

30) Vogtgeding (zu Graach). II. 359. 

- 3») Waldordnung. So in einem Falle an der Mofel (Kondelwald dort Kirft 

und Thirn gen.) II. 434. 

2) Bewisthum (der Scheffen zu Engelgauw). II. 575. 

33) Hofsrolle (zu Barmen). III. 11. 
3) Veftenrecht zu Schwelm (III. 27) und Hagen (II. 34). 

5) Heidenrecht (Benker Heidenrecht, Weftfalen). III. 40. 

3) Herwede und Gerade (in’der Freiheit Wefthofen. Weftf.). III. 43. 
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Landfefte, 3”) Holting, #8) Landgeding, 3?) Gaugericht, 4%) Hof- 

fprache, #1) Holzordnung, 42) Ordele und Rechtswifonge, #3) Freie- 

ding, *#) Forftding, #5) Märkerding, #) Ehhaft, Ehehäfting, Ehe- 

hafding,#”) Elich Täding, 4%) Pantading, i?) Pergtäding,’®) Re- 

cord 51) auf uns gekommenen Rechtsfchriften, welche in neuefter 
Zeit befonders von Jakob Grimm gefammelt und nach Land- 
fchaften geordnet worden find. Die meiften derfelben gehören 

dem 14. bis 16. Jahrhunderte und der Schweiz, Baden, ElIfafs, 

dem Rheingebiete, Weftfalen und Niederfachfen an. Aus Fran- 

ken, Schwaben, Baiern, Tyrol und Oefterreich find nicht wenige, 

aus Thüringen nur einzelne Weisthümer bekannt geworden; im 

nordöftlichen Deutfchland, wo die Befitzergreifung am Boden 
nach dem Rechte der Eroberer ftattfand und zur Entwickelung 

der freien Volksgemeinde kein Raum blieb, fehlen die Weis- 
thümer ganz. 

Aufzeichnungen von Stadtrechten finden wir am Schlufs 
unferer Periode an vielen Orten. Berühmt if das Cölnifche 

Recht, welches am Niederrhein und in Weftfalen, durch Ver- 

mittelung von Freiburg im Breisgau auch im Elfafs und der 
Schweiz Verbreitung gefunden hat, das Soefter Stadtrecht, 
welches fich fchon im 13. Jahrhundert über Magdeburg, über 

Thüringen, Sachfen, die Laufitz, Böhmen, Mähren, Schlefien 52) 

97) Landfefte- (v. Hattnegge, Hattingen a. d. Ruhr), III. 45. 

3) Holting, fo häufig in Weftfalen. III. 8ı u. viele a. St. 

39) Landgeding (zu Wiedenbrügge). II. 107. 

#0) Gaugericht (zu Warendorf). III. 121. 

“") Hoffprache (z. B. der Wetterfreien) in Weftfalen. III. 190. 

2) Holzordnung (Raesfelder H. Weftfalen). II. 171. 

3) Speller Wolde Ordele und Rechtswifonge. III. 180. 
“%) Freieding (zu Nienburg, Niederfachfen). III. 213. 

“5) Forftding (auf dem Harz zu Goslar). III. 260. 

“) Märkerding (z. B. zu Oberkleen). III. 498. 

") So in Baiern in vielen Fällen. III. 635 fgde. 

‘#) Elich Täding (fo einmal in Werdenfels, Baiern). III. 657. 

“%) Pantading (zu Wimburg). III. 689. 

%) Pergtäding, fo einigemal in Oefterreich. III. 705. 

51) Record (nach dem Franzöfifchen) bisweilen in der Maasgegend, fo in 

Borne. III. 857. 

#2) Eichhorn II. 334 fgde. Das Magdeburger Recht ift uns durch Mit- 

theilungen diefes Rechtes nach Schlefien de 1261 (Breslau) und 1304 (im letzteren 

Jahre nach Görlitz) aufbewahrt. Eine andere Redaktion des Magdeburgifchen 

Stadtrechtes findet fich im „alten Culmifchen Rechte“, der Stadt Culm wahr- 

fcheinlich von Breslau mitgetheilt. 
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bis nach Preufsen verbreitete; das in Holftein, Mecklenburg, 

Pommern, Preufsen bis Livland eingeführte Recht von Lübeck 

und die Stadtrechte von Hamburg, Goslar, Bremen, Frankfurt 

a. M., Strafsburg, Augsburg, München und Regensburg. 5) Ab- 

weichend vom übrigen Deutfchland entwickelte fich das friefifche 

Recht. In Friesland erhielten fich als ächt germanifche freie 
Volksgemeinden auch im Feudalftaate die zehn fogenannten 

freien Seelande. Sie waren nur dem Reiche unterthan (Bauern- 

republiken) und ordneten ihre Angelegenheiten in freien Land- 
gedingen. So wurde das friefifche Recht in feiner nationalen 

Geftaltung fortgebildet und wir fehen hier neben dem undeut- 

fchen Feudalftaate ächt deutfche kleine Staatswefen in Dith- 

marfchen, Butjadingerland, Stedingerland u. a. m. ihre Selbftän- 
digkeit bis in das 16. Jahrhundert bewahren. 5%) 

$. 16. Deutsches öffentliches Recht. 

Das römifche Reich deutfcher Nation war in diefer und der 

folgenden Periode ein Feudalftaat!) unter der oberften Herrlich- 

53) Betreffs der weftfälifchen Städte vergl. Seibertz, Urkundenbuch z. Landes- 

u. Rechtsgefchichte des Herzogthums Weftfalen. Arnsberg 1839. I. 48 (Soeft) 

N. 166 (Attendorn) I. 60 (Medebach). Literatur der Stadtrechte f. b. Philipps 
deutfche Reichs- und Rechtsgefchichte S. 2I fgde. 

51) Eichhorn a. a. O. II. 350 fgde. 

1) Feudalftaat. Die ganze Chriftenheit fteht unter der geiftlichen Gewalt 

des Pabftes, welchem als weltlicher Herr durch Gottes Willen der Kaifer bei- 

geordnet ift, doch der Art, dafs der Pabft von den beiden Schwertern, welche 

er von Gott erhalten hat, das weltliche dem Kaifer übergiebt. Alle Gewalt 

wird fo von einem Höheren lehensweife befeffen und geht nicht von dem Auf- 

trage Derer aus, die ihr unterworfen find, wenngleich diefe das Wahlrecht haben 

und nach hergebrachten Gefetzen regiert werden müffen. Theile der geiftlichen 

und weltlichen Gewalt werden an andere fubordinirte Machtträger lehensweife 

abgegeben, welche nunmehr kraft eigenen, aber nur lehensweife befeffenen Rech- 

tes Theil an der Regierung nehmen und ihre Oberen kontroliren. Die Gewalt 

eines Oberen in jeder Abftufung ift alfo nicht die eines öffentlichen Beamten, 

fondern fein Eigenthum, über das er, wie über anderes Eigenthum, verfügt. 

Nicht nur Rechte der öffentlichen Gewalt, fondern alle Gegenftände des Eigen- 

thums können lehensweife, d. i. dergeftalt befeffen werden, dafs mit dem (nutz- 

baren) Eigenthume gewiffe Verbindlichkeiten gegen den Obereigenthümer über- 

nommen und Befchränkungen des Eigenthumsrechtes durch die Rechte deffelben 

geduldet werden müffen. 

Scharfe foziale (ftändifche) Gliederung, ungleiche Rechtsfähigkeit der Reichs- 

angehörigen war unmittelbare Folge des Feudalfyftems, der ungleichen Rechts- 
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keit Gottes und des Pabftes (dominium mundi), unter der Herr- 

fchaft des feit 1024 von den Reichsftänden ?) gewählten, vorher 
wenigftens von allen Stämmen anerkannten, ?) aber erft durch 
die Krönung in Rom?) in alle feine Rechte und Pflichten ein- 

gefetzten Königs, welcher durch die Wahl ein Franke) wird, 
welchem Stamme er auch fonft angehöre, dem Reiche Huld 
(homagium) fchwören und Schutz verheifsen mufs. Sein Eigen- 
thum ift von des Reiches Eigenthum verfchieden und wird ver- 

waltet, wie das eines anderen Mannes. 6) 

Befchlüffe über öffentliche Angelegenheiten wurden auf den 

Reichstagen gefafst; vor diefe gehörte auch die Errichtung von 
Reichsgefetzen. Auf den Hoftagen fprach der Kaifer oder 

fein Hofrichter Recht. Sein dominium übt derfelbe durch die 

Reichsftände”?) aus, welche einen Theil der Hoheitsrechte in 

qualität des Grundbefitzes, der Verfchmelzung alter Hörigkeitsverhältniffe mit dem 

neuen Lehensverhältnifs, der Uebertragung der Gewalt an gewiffe Stände als 

lehensweife befeffenes Eigenthum. Stand „und Rechtsfähigkeit bedingten fich. 

Vergl. Eichhorn, d. R. u. St. Gefch. II. S. 356 fgde. 

2) Die fieben Kurfürften (principes Electores) hatten zu wählen (Schwäb. LR. 

Art. 31); es waren dies die geiftlichen Kurfürften zu Mainz (Erzkanzler), Trier, 

Köln; der Pfalzgraf bei Rhein (Erztruchfefs), ferner Sachfen (Erzmarfchall), 

Brandenburg (Erzkämmerer), Böhmen (Erzfchenk). Die Wahl gefchah auf frän- 

kifcher Erde (zu Frankfurt a. M.), die Krönung zu Aachen. Es leifteten dann 

die Träger der Erzämter die entfprechenden Dienfte. 

Um das Jahr 1000 gab es in Deutfchland 7 Herzogthümer: Franken, Sachfen 

(mit Thüringen), Baiern, Kärnthen, Schwaben, Ober- und Niederlothringen. 

Vergl. über den Uebergang der Erzämter an Brandenburg und Böhmen, fowie 

über ihre daraus abgeleitete Qualität als Wahlfürften Philipps a. a. O. S. 307 fgde. 

®) Eine eigentliche Wahl erft feit 1024. Bis dahin ftanden die einzelnen 

Stämme gar nicht in einem feften ftaatsrechtlichen Verbande. 

*) Die übrigens vom Pabfte nicht verweigert werden konnte bei rite voll- 

zogener Wahl. 

5) Sachfenfp. B. 3, Art. 54, 2. 4: „Der kung fal hebben vrenkifch recht 

fvenne he gekoren is, von wilcher gebort fo her fie.“ 

6) Schwäb. Landr. Art. 25. 
7) Reichsflände waren 

a) Fürften des Reichs. Ihnen war ein Fabnenlehen zu Theil geworden 

und fie ftanden deshalb unmittelbar unter dem Kaifer. Staatsrechtlich 

hatten weltliche und geiftliche Fürften faft genau diefelbe Stellung. 

Alle Graffchaften waren ihnen mitverliehen und fie beliehen mit den- 

felben ihrerfeits die Grafen (Vicegrafen der karolingifchen Zeit). 

b) Grafen und Herren, deren Territorien zu dem Fahnenlehen eines 

Fürften gehörten. War dies nicht der Fall, waren die Grafen und 

Herren alfo Reichsunmittelbare, fo gehörten fie zu den Fürften (welcher 

Ausdruck jedoch im 13. Jahrhundert noch nicht üblich war). 

. 
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ihren Territorien lehensweife doch zu eigen befafsen und fchon 

in diefer Periode eigentlich reichsunmittelbare Landesherren find. 

Wo kein Territorialherr mit der öffentlichen Gewalt beliehen 
war, übten Reichsvögte®) (advocati imperi) die kaiferlichen 

Rechte. 

Oberfter Richter ift der König, der jedoch die Reichsgefetze 
mit dem Reichstage vereinbart. Auch Krieg und Friede wird 

hier befchloffen. 

Die Gaugemeinden löften fich auf, als ihre Grundlage, 
die Volksgemeinde, mehr und mehr in Verfall kam. Hierzu 
hatten fchon die Immunitäten der Territorialherren frühzeitig den 
Grund gelegt. Viele Gemeinden unterftellten fich freiwillig den 
Reichsvogteien oder andern Schutzherrfchaften. Die Immunitäten 

der geiftlichen Grundbefitzer dagegen wurden vielfach ihrer feit- 

herigen Schutzherrfchaft durch kaiferliche Verordnung entzogen. 

Die königlichen Einkünfte fanken in diefer Periode bedeu- 
tend, fo dafs nur die mit bedeutendem Familiengute ausgeftat- 

teten Regenten im Stande waren, ranggemäfs zu leben. 

Das Reichsgut, welches der Kaifer durch Vögte und Amt- 

leute verwalten liefs, gewährte bis zum Beginn des 13. Jahrhun- 

derts noch beträchtliche Einkünfte, fchmolz aber von da ab 

rafch zufammen. Verpfändungen von Vogteien und Städten find 

häufig. Die Vögte felbft und benachbarte Herren griffen auch 

wohl in den fried- und ordnungslofen Zeiten zu und fuchten 

fich Reichsgut anzumafsen, vor Allen aber fuchten die Kaifer 

felbft ihrem Familiengute fo viel zuzufügen als möglich; nie- 
mals aber wurde das Familiengut derfelben Reichsgut. 

Der Rechtsbegriff der Regalien bildete fich aus. Die fıs- 
kalifchen Einkünfte des Kaifers beftanden in Zöllen, der Münze, ®) 

Schon das Priviligium Kaifer Friedrichs II. (de 1232) nennt \diefe beiden 

Klaffen Landesherren (,„domini terrae‘‘). Die Reichsftandfchaft ift rein per- 

fönlich. 

8) Die Vogtei ging als Lehen vielfach auf geiftliche und weltliche Herren 

über. Urfprünglich waren wohl alle Städte Reichsftädte, d. h. fie ftanden unter 

kaiferlichen Vögten. Mit dem Uebergang des Vogteirechtes auf die Fürften ver- 

wirrte fich das Verhältnifs und eine landesherrliche Vogtei wurde in vielen Städten 

errichtet, damit die landesherrliche Oberherrlichkeit an Stelle der Reichsgewalt 

gefetzt. Gegen 1300 hatte fich die Zahl der Reichsftädte und Reichsdörfer 

(deren es auch noch in viel fpäteren Zeiten gab) ftark vermindert. 

®) Der Kaifer hatte jedoch das Münzregal nur noch in den Reichsftädten, 

allerdings die Oberaufüicht über alle Münzftätten im Reiche, aber nicht das Recht 

neue dergleichen anzulegen. Bekanntlich führte die fortfchreitende Verringerung 
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Abgaben der kleineren Stiftungen und Abteien, welche der Kai- 
fer als Lehnsherr erhob (Königsfteuer, fervifium, fubfidium regi- 
num), in den Erträgen der Judenfteuer, des Bergregals u. f. w. 

Allgemeine Reichsfteuern (cenfus) gab es nicht. 

Die Einkünfte der Landesherren beftanden neben den Be- 

den 10) aus den Erträgen der ihnen vom Kaifer verliehenen nutz- 
baren Regalien, Münzzoll, Bergregal, Judenfchutz, Gerichtsbar- 
keit und aus denjenigen der Domänen, !!) zu welchen auch die 

dem Landesherrn als Grundherrn zuftehenden Waldungen, Ge- 

wäffer und Mühlen gehörten. 12) 
Die Hofhaltungen waren noch fehr einfach, eine Regie- 

rungskanzlei meift nicht vorhanden. Der Burgkaplan und wenige 

Schreiber beforgten alle fchriftlichen Regierungsgefchäfte. 
Die perfönlichen Rechte der klaffifiziren 

fich nun dergeftalt, dafs 
ı) Prälaten, 2) Ritter und Herren, 3) Bürger zufammen als 

Freie (Landfaffen) erfcheinen, während Voigteileute der Landes- 

herren, Prälaten, Ritter und Städte (Hinterfaffen) ihnen als Un- 

freie gegenüberftehen. 13) 

des Feingehaltes der Münzen durch die Münzherren im Mittelalter zu grofsen 

Verwirrungen und Nachtheilen und rief das unehrliche Gewerbe der „Kipper und 

Wipper“ ins Leben. 

10) Eine Art Grundfteuer, welche von den Gütern der nicht Ritterbürtigen 

entrichtet wurde. Eichhorn a. a. OÖ. II. 479. 

11) Schon in diefer Periode kommen Verpachtungen von Domänen vor. Vgl. 

Struben, de jure villicorum Cap. I. 2. ıı; Eichhorn a. a. O. II. 482. Wurden 

diefelben durch Vögte verwaltet, fo bezogen diefe einen grofsen Theil des Er- 

trages; ein anderer Theil war oft den Befehlshabern'der Truppen in dem Burgen 

zur Erhaltung der Burgmannen angewiefen. 

12) Dafs Waldungen, Mühlen und Gewäffer nicht Kaiferregal waren, erhellt 

für Brandenburg aus dem Landbuche der Mark Brandenburg (13. Jahrhundert), 

wo die Einkünfte aus denfelben als gewöhnliches gutsherrliches Einkommen auf- 

geführt find, 

In diefem Landbuche (Verzeichnifs aller Güter und Einkünfte des Landes- 

herrn) fteht eine dispofitio caftrorum fub a. d. 1376 per D. Imp. facta“, wo die 

für die einzelnen Burgvögte ausgefetzten Güter und Gefälle aufgezählt werden. 

Bei Botzow (Oranienburg) heifst es: „Hermann. Schaff. advocatus (Vogt) habebit 

8 perfonas ..... Item allodium (Domäne) cum piscatura et pratis. Dominus 

refervabit fibi orbetam, filvas et judiciorum proventus.“ Hier erhielt der Burg- 

vogt alfo Alles, aufser den Waldrevenüen, Gerichtsgefällen und der Bede. 

13) Fürften und Herren (Ritter), letztere den erfteren ebenbürtig, heifsen 

Semperfreie (Schwabenfpiegel). Den freien Herren ftellt der Sachfenfpiegel die 

„fchöffenbar Freien‘‘ (‚des Reichs Schöffen“) gegenüber. Es macht grofse Schwie- 

rigkeiten, dafs die Rechtsbücher die perfönlichen Verhältniffe der Reichsangehö- 
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Bürgern und Bauern wird die Lehenfähigkeit (Lehenrecht) 
abgefprochen; es findet aber nicht felten eine Erhebung aus 
diefen Ständen zur Ritterbürtigkeit und Lehenfähigkeit und zwar 
ohne Standeserhöhung ftatt. Die Bemühungen der Ritterbürtigen, 

fich zu einem gefchloffenen Stande zu organifiren, find erft fpä- 
ter mit Erfolg gekrönt worden. 

Unfreie, d. h. im Eigenthume eines Anderen ftehende 
Leute finden wir befonders im Bauernftande. Gründe der Un- 

freiheit find Geburt von unfreien Eltern, Ergebung (Heirath mit 

Unfreien, Uebernahme eigenpflichtiger Güter), Verjährung (dauern- 

der Aufenthalt in einer Gemeinde von Unfreien). Sache ift der 

Unfreie in keinem Falle mehr; ohne Schuld und Gericht darf 

ihn der Herr nicht tödten; er kann wahres Eigenthum befitzen, 
eine wahre Ehe eingehen, zu welcher er freilich die Einwilligung 
des Herrn durch eine Abgabe gewinnen mufs. 1%) 

Schutzhörige!5) find diejenigen, welche perfönlich frei, 
den Schutz eines Anderen durch Abgaben und Leiftungen er- 

kaufen. 
Vafallen!6) endlich find Alle, die einem Anderen nach 

Feudalrecht (jure feudi) und wohl ftets auf Grund von Feudal- 

befitz, zur Treue verbunden find. Dies Verhältnifs ift rein ding- 

lich und kann von dem Vafallen durch Aufgabe des Lehens 
gelöft werden. 

Minifterialen heifsen bis zum ıı. Jahrhundert alle Hof- 

beamtete von oben bis unten. 17) Seit diefer Zeit jedoch erhebt 
fich ein Theil der Hofdiener über die anderen zu dem eigent- 

rigen verfchieden darftellen. Eichhorn (a. a. ©. II. S. 540) ift der Anficht, dafs 

der Schwabenfpiegel die ftändifche Gliederung des 13. Jahrhunderts genau dar- 

ftellte, während der Sachfenfpiegel mehr die älteren, allmählig verfchwindenden 

Verhältniffe im Auge habe und glaubt dies aus Buch 2, Art. 2 des Sachfen- 

fpiegels fchliefsen zu dürfen. 

14) Sachfenfpiegel Buch 3, Art. 73 2. 3: „bumete“, fonft heifst die Abgabe 

„bedemund‘“. 

15) Eichhorn a. a. OÖ. II. 596 fgde. 

16) Eichhorn a. a. O. II. 616. Auch der Kaifer war für das Königreich 

beider Sicilien Vafall des Pabftes und leiftete ihm den Vafalleneid (homagium, 

juramentum fidelitatis).. Eichhorn leitet feudum von fides ab. Vergl. Maurer, 

Fronhöfe II. Bd. Eingang, wo die ftändifche Gliederung etwas anders auf- 

gefafst ift. 

7) Auch die Förfter, foreftarii, welche nach einem Diplom de anno 1035 

(„Hanffelmann, weiter vertheidigte Landeshoheit v. Hohenlohe“ S. 161) auch 

damals hauptfächlich aus den verheiratheten eigenen Leuten entnommen wurden. 
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lichen Stande der Minifterialen, während die niedern Chargen 
nunmehr Officialen heifsen. 

8. 17. Städtewesen.'!) 

Der Feudalftaat baut fich nach einem überaus klaren und 

logifchen Gefetze auf; gleichfam mathematifch konftruirt erhebt . 
fich auf der breiten Bafıs des nur bedingt rechtsfähigen Volkes 
das fich regelmäfsig verjüngende Gebäude, deffen Spitze der 

Statthalter Chrifti auf Erden einnimmt. Hier giebt es ein Neben- 
einander nur im befchränkteften Sinne; Gleichheit vor dem 

Gefetze ift eben fo unmöglich, wie die Anerkennung der Menfchen- _ 
würde als folcher. Wahrhaft frei ift nur die von Gott mit allen 
Rechten beliehene Spitze. 

Es konnte nicht ausbleiben, dafs gegen ein folches Syftem 

bald eine erbitterte Oppofition erftand. Sie hatte ein Doppeltes 

zu ihrer Vorausfetzung: Wachfende Intelligenz und empor- 
blühende wirthfchaftliche Kraft. Beides fand feine Heimftätte 
zuerft in den Städten. 

Die Gebundenheit des Grundbefitzes auf dem platten Lande 
liefs dort Alles verfumpfen und verkommen. Hier mufste der 

Schutz eines knechtifchen Dafeins durch Abhängigkeit von dem 
Grund- oder Schutzherrn erkauft werden. Mit dem Untergange 
der Gaugemeinde erftarb -dort alles politifche Leben. — 

Anders in den rafch emporblühenden Städten. Hier bildeten 

fich Gemeinwefen, welche, wenngleich felbft ftändifch gegliedert, 

doch auf ganz anderen Grundlagen beruhten, als der Feudal- 
ftaat, dem fie als Glieder angehörten. Hier war es der freie 

Bürgerftand, welcher auf Grund vollftändiger Gleichberechtigung 
aller feiner Glieder darnach ftrebte, in eigener Sache felbft zu 

entfcheiden und fich loszulöfen aus jenem kunftvollen Stufenbau, 
welcher das Wefen des Feudalftaates ausmacht. Ueber fich 
wollte das Bürgerthum »ur Gott haben und den Kaifer. In 

mächtiger Entfaltung ihrer wirthfchaftlichen Kraft übten die 
_ Städte eine mächtige Anziehung aus auf Alle, die hinausftrebten 

über die Unfreiheit der Feudalverfaffung, welche in Wiffenfchaft, 

') Vergl. zu diefem Abfchnitte das treffiche Werk von G. L. v. Maurer, 

Gefchichte der Städteverfaffung in Deutfchland. 4 Bde. Erlangen 1869; ferner 

Eichhorn, d. St.- und Rechtsgefchichte II. S. 74 fgde. — S. ferner Eichhorn: 

„Ueber den Urfprung der flädtifchen Verfaffung“ in d. Zeitfchr. f. gefchichtl. 

Rechtswiff. I. Bd. S. 147, II. Bd. S. ı65. — 
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Kunft und Gewerbe Tüchtiges leifteten und ein Thätigkeitsfeld 
auffuchten, welches in ungehemmter Verbindung ftand mit dem 

grofsen Verkehre; Alle, welche von fich abfchütteln wollten das 
Joch der Unfreiheit und Hörigkeit. 

So wurden die Städte die Träger ganz neuer Zeitideen; in 
ihnen bereitete fich der Geift einer neuen Zeit vor. — 

Die Entftehung der Städte geht in die Taciteifche Zeit 
zurück; ja fchon Cäfar hat wohl Städte vorgefunden. Wir wiffen 

wenigftens, dafs bei der Ausbreitung germanifcher Stämme am 

Rhein, Main, der Mofel und Saar zahlreiche römifche Städte 

von den Germanen zerftört wurden, fo Argentoratum (Strafsburg) 

Tabernä (Zabern) Salifo (Selz) Nemetä (Speier) Vangionae 

(Worms) Moguntiacum (Mainz) Colonia Aggripina (Cöln) Augufta 
Trevirorum (Trier) Brigantia (Bregenz) u. v. a. Die germanifchen 

Stämme pflegten fich dann nicht in den zerftörten Städten, 

fondern in der Nähe derfelben anzufiedeln.?) 

Seit dem 6. Jahrhundert hören wir von dem Wiederaufbau 

vieler Städte, von Cöln, Ladenburg (Lupodunum) Lorch (Lauri- 

acum).?) 

Karl der Grofse, welcher im ganzen Lande zahlreiche Burgen 
(caftella) errichtete, hat dadurch den Grund zu manchen Städten 

gelegt, fo in Lippftadt, einer zerftörten römifchen Fefte; auch 
fonft geben Urkunden aus dem 8., 9. und Io. Jahrhundert uns 

viele Orte als befeftigte Städte zu erkennen, fo Würzburg fchon 

752, Halle 8066, Hamburg (Hammaburg) 837, Meppen 850, 

Bamberg 890, Eichftädt 908, Meifsen und Merfeburg um 930, 

Corvey um 950, Afchaffenburg 976, Soeft um das Jahr 1000.%) 
Zahlreiche Städte find aus Dörfern entftanden, welche mit 

Erlaubnifs des Landes- oder Grundherrn ummauert und fo zur 

Stadt erhoben wurden. Das Recht, Städte zu erbauen (auch 

das Befeftigen von Dörfern heifst oppidum conftruere) wurde 
den Territorialherren auf dem Reichstage zu Worms 1231 zu- 

erkannt. 

Schon im 13. Jahrhundert wurden zahlreiche Orte in der 
Mark Brandenburg, Pommern, Schlefien und Preuffen zu Städten 

nach deutfchem Rechte erhoben. Die Erbauung der Stadtmauer 

2) v. Maurer a. a. OÖ. 1. S. 4 fgde. 
3) Köln heifst feit d. 6. Jahrh. civitas, Ladenburg und Lorch feit dem 7. 

Trier wurde, wieder aufgebaut, 882 zum zweitenmal durch die Normannen zerftört. 

4) Von Lippftadt reden fchon die Ann. d. Tacitus II. 7: „caftellum Lupiae 

flumini oppofitum,‘ fpäter Ann. St. Amandi bei v. Maurer I. 12. 
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wurde dann befonderen Unternehmern (locatores oder poffeffores) 

übergeben, die Stadt mit Land zur Vertheilung und ee 

auch mit einer gemeinen Mark ausgeftattet. 
Dies gefchah in Frankfurt a/O. 1253, in Gollnow 1268, 

Gartz und Prenzlau 1240, in Oels 1225, in Trachenberg Lan 

Brieg 1250.°) 
Auch bereits beftehende flawifche Städte wurden nach 

deutfcher Art eingerichtet, fo Glogau 1253, ÖOttmachau und 

Liegnitz, Cöslin, Colberg, Stralfund, Pyritz, diefe fämmtlich im 

13. Jahrhundert.6) Neue Stadtanlagen, welche fich an keinen 
fchon beftehenden Ort anlehnten, waren wohl fehr felten. Viele 

Städte entftanden allerdings nicht aus Dörfern, fondern durch 

die Niederlaffungen von Dienern und Schutzbedürftigen bei den 
Fronhöfen und Pfalzen der karolingifchen Könige (fo Kreuznach, 

Aachen, Kaiferslautern, Frankfurt a/M., Nierftein, Ingolheim u. 
a. m.) oder der geiftlichen und weltlichen Grundherren (Heidel- 

berg im 12. Jahrhundert, Weinheim, Soeft fchon im 10. Jahrh.); 
aber in allen diefen Fällen war doch ein Kern vorhanden, um 

den die Stadt fich anlegte. In anderen Fällen entftand die 

Stadt durch Vereinigung verfchiedener Fronhöfe und Bauernhöfe, 

fo in Wefthofen.”) 

5) Frankfurt a/O. erhielt 124 Manfen Feld und Wiefen zur Vertheilung und 

aufserdem das zum gemeinen Gebrauche nöthige Land (,„Reliqua in communes 

ufus civitatis rediganda“ v. Maurer I. 39.) Gollnow war ebenfalls ein Dorf, als 

der Ort 1268 von dem Slavenherzoge zur Stadt erhoben, d. h. befeftigt und mit 

Waffer, Wald, Weide und 120 Manfen Land zur Vertheilung ausgeftattet- wurde. 

Gartz und Prenzlau erhob Barnim I. zu Städten und gab ihnen Wald und Weide 

(Diplom v. 1240 vergl. v. Maurer I. 39: „Conferimus ipfi civitati filvam et granica 

infra eandem filvam“). 

6) Intereffant ift folgende Stelle aus einem Diplom von 1347 (v. Maurer I. 

41): Opidum noftrum Ottmuchow (Ottmachau) dudum ab antiquis retroactis 

temporibus jure Polonico locatum et poffeffum, ex nunc id opidum, prout foflato- 

rum circumferencialium continebitur ambitu, collocandum in jus theutonicum duxi- 

mus ac eciam (ransmutandum.“ 

?) Der Reichshof Wefthofen gehörte in alten Zeiten dem Kaifer (Burghaus). 

In der dazu gehörigen ausgedehnten Wald- und Feldmark waren reichsfreie Leute 

angefiedelt, deren Fronhöfe befeftigt waren und welche bis auf einige Hofdienfte 

und einen Hofpfennig freie Leute waren [„ryckslude oder barone (Burgmannen)“]. 

Dem „overften hofe‘‘ ftand ein Reichsvogt vor, der Rentmeifter und Richter in 

Hofangelegenheiten war. Aufserdem fiedelten fich nach und nach in der Mark 

Wefthofen 4 zinspflichtige Bauerfchaften an. Alle diefe Burgmannen und Bauern 

bildeten zufammen eine „Gemeinte,“ hatten gemeinfchaftliche Nutzungen an der 

Feld- und Waldmark, Weide und Beholzigung; aber nur die Burgmannen hiefsen 
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Die Städteverfaffung der älteren Zeit ift, wie Maurer neuer- 

dings klar nachgewiefen hat, eine Stadtmarkverfaffung gewefen.®) 
Auf diefem Grunde hat fich das Gemeinwefen aufgebaut und 
ift dann erft mit jenen befonderen Rechten ausgeftattet-worden, 

welche die Städte bald ungleich freier und felbftändiger werden 
liefsen, als dies die Dörfer zu werden vermochten. 

Für die Landesherren lagen ftarke Motive vor, Städte zu 
begründen und mit befonderen Rechten auszuftatten, namentlich 

mit dem befonderen Stadtfrieden (Marktfrieden), mit Verkehrs- 

freiheit und der perfönlichen Freiheit aller welche ein Jahr und 

einen Tag unangefochten in der Stadt gelebt hatten, oft auch 

mit dem Münzrechte, Zollrechte u. a. m. In erfter Linie lockte 

fie der hohe Grundzins, den fie den wohlhabenden Städtern auf- 

erlegen konnten, fodann fanden fie in der wehrhaften Kraft der 

Bürger ein willkommenes Mittel zur Aufrechterhaltung des Land- 

friedens, ein fchätzbares Gegengewicht gegen den unbändigen, 
landgefeffenen Adel. 

Freie d. h. Reichsftädte mag es anfänglich wenige gegeben 

haben; vielleicht ftanden Cöln, Worms, Meppen, Soeft, Lübeck 

in diefer Qualität, auch Dortmund lag auf Reichsboden. Grofs 
war dagegen die Zahl der landesherrlichen und bifchöflichen 
Städte. 

So wie das ganze Staatswefen auf ftändifcher Gliederung 
ruhte, fo fchloffen fich auch in den Städten die Stände korporativ 

zufammen. Es fafsen anfänglich in den Städten freie und hörige 

Leute, Ackerbauer, Handwerker, Künftler, Kaufleute und Beamte 

(Minifterialen) zufammen. Auch nachdem Alle frei geworden 

waren, blieb ein Unterfchied beftehen zwifchen den mark- 

berechtigten Bürgern, welche in der Mark eigenen Rauch hatten 

und den Beifaffen, Ausmärkern und anderen ihnen Gleich- 

ftehenden. Die einzelnen Handwerke wohnten meift in befonderen 

Strafsen, die in älterer Zeit noch durch Thore verfchliefsbar 

„borger‘‘ und fie hatten das Recht, aus ihrer Mitte einen Bürgermeifter zu wählen 

(„eenen borgemeifter uyt den erven to keyfen,‘) einen Rath aber aus den Bürgern 

und der Gemeinde zu beftellen. Bürgermeifter und Rath fchlichteten zufammen 

die Angelegenheiten der Mark, befonders der Gemeinweide. Sie konnten Steuern 

und Fronden auferlegen, hatten aber keine öffentliche Gerichtsbarkeit. Wefthofen 

bietet fomit ein Beifpiel ftädtifcher Rechte, welche fich aus der Feldgemeinfchaft 

unter dem Einfluffe des Hofrechtes entwickelten. Die Quellen f. bei v. Maurer, 

Fronhöfe I. 445. 

®) v. Maurer, Gefch. d. Städteverf. I. S. 198 fgde. 
Bernhardt, Forstgeschichte. I. 6 
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waren. Die Stände fchloffen fich überhaupt zu Corporationen 

an einander, fei es zur Erreichung beftimmter Zwecke, fei es 

zur bleibenden gegenfeitigen Unterftützung in den ruhe- und 

rechtslofen Zeiten. 

Weit zurück reichen die erften Keime folcher Vereinigungen. 
Schon zur karolingifchen Zeit waren die Handwerke auf den 
Fronhöfen unter befondere Obermeifter?) geftellt und in den 

Handelsgefellfchaften, welche fich zu Karls d. Gr. Zeiten um die 

vom Kaifer zu Regensburg, Bardewick, Magdeburg, Erfurt u. a. 

a. ©. angeftellten Handelsbeamten!®) (eine Art von Confuln) 

fammelten, erkennen wir bereits Kaufmannsgilden oder Hanfen. 

Zur allgemeinen Durchführung gelangten die Innungen in allen 

Städten dann Anfangs des 13. Jahrhunderts. Gleichzeitig ent- 
brannte an vielen Orten ein erbitterter Kampf der alten ftädtifchen 
Gefchlechter gegen die neue Zunftgemeinde, welche mit dem 

Siege der letzteren, dem Untergange vieler alten Gefchlechter 
oder ihrem Aufgehen in der Zunftg&meinde endete. 

Hiermit war denn gleichzeitig das während des Mittelalters 

bemerkbare Zurückdrängen der Landwirthfchaft in den Städten 
durch Handel, Handwerk und Gewerbebetrieb eingeleitet und 
der Uebergang aus der Stadtmarkverfaffung in eine reine Städte- 
verfaffung begründet. 

$. 18. Grundbesitz. 

Wie in politifcher Beziehung diefe Periode die der ent- 
ftehenden Selbftändigkeit der Landesherrn genannt werden kann, 

wie alfo die territoriale Zerfplitterung-zur Zerreifsung des Reiches 

in zahlreiche, felbftändigen politifchen Lebens unfähige, dennoch 

aber centrifugal aus der Reichsherrlichkeit hinausftrebende 
Gebiete führte, fo geht auch das früher überall im Reiche vor- 
handene Reichsgut mehr und mehr an die Territorialherren 

über und das Reichsoberhaupt hört auf, der gröfste Grundbefitzer 

zu fein. Neben den kaiferlichen Fronhöfen erfcheinen die grund- 
herrlichen, !) erftere bald an Zahl und Ausdehnung übertreffend. 

Die Territorialherren geiftlichen und weltlichen Standes find nun 
die gröfsten Grundbefitzer des Reiches und die Kaifer felbft 

®) Ein Nutzungsrecht in der Stadtmark hatten nur die Marktgenoffen, welche 

in der Mark Haus und eigenen Rauch hatten. 

10) v. Maurer a..a. O. I. 278. 

') v. Maurer, Fronhöfe II. S. 119 fgde. 
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geben durch ihr Beftreben, das noch gebliebene Reichsgut ihrem 
Privatbefitze einzufügen, ein böfes Beifpiel. 

Neben den Fronhöfen des Kaifers, der geiftlichen und welt- 

lichen Herren fitzen auf der unfreien Scholle die Bauern, erhält 

fich aber auch noch hier und dort die freie Markgenoffenfchaft, 
in welche allerdings die Uebermacht der Territorialherren mehr 

und mehr einzudringen fucht. 
Die Verfaffung der landesherrlichen Fronhöfe ift überall 

der der kaiferlichen nachgebildet;?) die Befitzer der terra falica 

finken vielfach in ihrer rechtlichen Stellung, weil fie fich nach 

einer Grund- oder Schutzherrfchaft umfehen müffen, um in einer 

Zeit ohne ftaatlichen Rechtsfchutz Beiftand und Sicherheit des 
Befitzes zu erlangen. Ihre Fronhöfe wurden, wenn fie fich nicht 
zur Ritterbürtigkeit emporfchwingen konnten, Bauernhöfe.) 

Auch an der Spitze landesherrlicher Fronhöfe ftand ein 

Oberhof.2) Kaiferliche Pfalzen gingen vielfach an die Terri- 
torialherren, auch an Städte über.) Blofse Schutzherren oder 

Vogteiinhaber find urfprünglich keine Grundherren; doch er- 

langten auch fie, fofern fie Landesherren wurden, bald eine Art 

von (Staats-)Obereigenthum über Grundftücke, welchefie (wenigftens 
im römifch-rechtlichen Sinne) nicht befafsen, ein dominium eminens, 

das fich befonders in der Forfthoheit, dem Jagd- und Berg- 

regale ausdrückte. 
Dem Kolonen des Bauernhofs ftand überall nur ein abge- 

leitetes (nutzbares) Eigenthum zu, welches er vom Grundherrn 

empfing. Dem Letzteren gehörte aufser dem ächten Eigenthume 

an feinem Sallande, dem Obereigenthume an feinen Bauernhöfen 

noch das ächte Eigenthum am Walde, Waffer, an Wunne und 
Weide, auch an den gemeinfchaftlich befeffenen Wäldern (Silvae 

communes®) und an der Allmend.’) Die Kolonen aber hatten 

2) S. 2. 19. 

3) Die im Obereigenthum des Grundherrn ftanden. 
4) Kleine Pfalzen, palaciolae genannt (daher Pfalzel b. Trier. Vergl. La- 

comblet, Archiv I. 306, 333, 341, 377, 379)- 
5) So Ingelheim, Kreuznach, Kaiferslautern und Nierftein an Kurpfalz, Geln- 

haufen an die Grafen von Hanau, Speier (um 1100) an den Bifchof; die kaiferl. 

Pfalz in Aachen (das jetzige Rathhaus) im 13. Jahrh. an die Stadt. 
6) Diefer Ausdruck fchon in einer Urkunde da 833. v. Maurer, Fronhöfe II. 

29. Anm. 172. 

7) S.. d. Rechte d. Klofters St. Urban zu Roggwil, bei Grimm, Weisth. I. 

178. Dinghof zu Ebersheimmünfter (Oberelfafs) de 1320 bei Grimm a. a. O. I. 

667 fgde. u.a. a. O. - g* 



Br 1 

ausgedehnte Nutzungsrechte an Bau-, Brenn- und Gefchirrholz, 
bedurften jedoch zu folchen Holzentnahmen einer Erlaubnifs des 

Grundherren oder feiner Hofbeamten. Dagegen konnten die 

Herren Holz hauen nach Belieben, behielten fich auch vielfach 

einzelne Waldungen zur ausfchliefslichen Benutzung vor.?) Auch 
einzelne Waldnutzungen behielten fie fich vor, fo hier und da 

die Schafweide.?) Ihr Weiderecht war unbefchränkt und unab- 

hängig von der Durchwinterungskraft. 19) 
Dem Grundherrn gehört auch die Luft!!) (aqua, aer et 

pascuae) daher der Wind und das Recht, Windmühlen anzulegen; 

aufser den Vögeln auch Bienen- und Zeidelweide und was unter 

der Erde liegt, die Foffilien. 

Jagd und Fifchfang waren Ausflufs des ächten Eigenthums. 

Die Bauernhöfe?) ftammen von den Befitzungen der alten 

Liten, Laffen, Berfchalken und anderer Inhaber von Prekarien, 

auch von fonftigen freien und unfreien Manfen ab, in den ehe- 
mals römifchen Provinzen auch von den Befitzungen römifcher 

Provinzialen, denen man ihren Grundbefitz unter denfelben Be- 

dingungen beliefs, unter welchen fie ihn zur Zeit der Römer- 
herrfchaft befeffen hatten. 

Zu ihnen kamen fpäter viele Fron- und Salländereien, deren 

Befitzer fich nicht zur Ritterfchaft erheben konnten und daher 
in den Bauernftand herabgedrückt wurden. Dahin gehören die 

in Weftfalen und dem nördlichen Deutfchland fehr verbreiteten 

Br 
8) Diefe Kammerwaldungen oder eigentliche Forften pflegen dann von den | 

Gemeinde- und Hofwaldungen fchon frühe unterfchieden zu werden. E | 

®) So im Eichsfelde (vergl. Hartmann, Provinzialrechte d. Eichsfeldes S. 309,) 

im Klofter Bödeken in Weftfalen: „ad hanc curiam (vorher genannt: dey Amt- 

hoff) pertinuit jus oviumductus vel Schapedrift (Güterverzeichnifs bei Wiegand, 

Archiv IV. 278) u. a. a. St: magnam curiam, cui attinet oviumductus s. Schape- 

drift (a. a. OÖ. S. 282.) Vergl. hiermit d. preufs. allg. Landrecht Th. I. Tit. 22. 

%. 146: Die Schäfereigerechtigkeit ....... ift in der Regel, wo nicht Provinzial- 

gefetze oder Verfaffungen ein Anderes beftimmen, als ein Vorrecht der Guts- 

herrfchaften anzufehen. 

10) Weisth. v. Grenzhaufen bei Grimm II. 567. 

!) Weisth. z. Hardt de 1378 b. Grimm IH. 671: 

„Item dixerunt, recognoverunt et judicaverunt, quod aqua aer et pafcuae in 

dicto diftricto pertineant domino archiepiscopo et ecclefiae colonienfi folum et in 

folidum et quod quivis inhabitantium in ipfo diftrictu de Hardt utens aqua vel v 

pascuis ipfis folvere debeat precarias five exactiones pro tempore per dominum | 

feu ejus officiatum .. . .* 

'2) v. Maurer, Fronhöfe III. S. 105 fgde. 
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Sattelhöfe, wenn fie an Kolonen gegeben waren.13) Hierher ge- 
hören auch die an Handwerker, Hofbeamten und Diener hin- 

gegebenen Dienftgüter. *) 

Eine befondere Klaffe von Bauernhöfen bildeten zahlreiche 

Güter, deren Befitzer, ohne ritterbürtig zu werden, ihre Sal- 

ländereien nach wie vor felbft bewirthfchafteten als reichsfreie 

Leute. Wir finden fie befonders häufig in den ehemaligen Reichs- 
höfen und Reichsherrfchaften.?) Sie find in keiner Weife hörig 

und bezahlen nur einen Königszins. !6) 

$. 19. Hofverfassung. 

Die Wohnung des Grundherren hiefs Fronhof oder Herren- 

‚hof (domus dominica, manfus dominicatus, manfus in dominicatu, 

curia dominicatu, curtis dominicalis,) die Herrenwohnung curia, 

die zugehörigen Bauernhöfe manfı. Der Herrenhof heifst auch 

Salhaus (t. falica) und Bannhof, der herrfchaftliche Wald dann 

auch Bannholz.!) Die Herrenhöfe find Freihöfe (curtes liberae) 

d. h. frei von allen fchutzherrlichen und grundherrlichen Leiftungen, 

daher auch Edelhöfe genannt.?) 

Je nach dem Befitzer find zu unterfcheiden: 

1) Königshöfe (curtes regales oder regiae fchon nach einer 

Urkunde v. 950.) 

13) Sie unterfchieden fich von den eigentlichen Bauernhöfen dadurch, dafs 

ihre Rechte vertragsmäfsig feftgeftellt waren und fie entweder Erbzins-, Erbpacht-, 

Erbbeftands-, Leib-, Erbleihgewinngüter oder Emphyteufen, Meier-, Herrengunft-, 

Leibgedings-Güter genannt werden. Vergl. Kindlinger, über den Bauernhof 

S. 47. 48. 

1%) In Weftfalen Schulzenhöfe. 

15) So im Elmenhorfter Hofsrecht noch 1547: 

„Elmenhorft ift ein frie Richshoff, vnd die Lude darin hoerende find frie 

Richslude vnd toll frie gleich vnfern burgern“ (v. Dortmund). Hierher gehören 

auch die Freiftuhlgüter in Weftfalen und Hildesheim. 

16) redditus regii juris. v. Maurer, Fronh. III. 114. 

1) „Panholtz“ in Baiern und „Panhof.“ Grimm W. III. 632. 

Uebrigens hat das Wort „Bannholz‘‘ mehrere Bedeutungen. In manchen 

Weisthümern und auch im Schwabenfpiegel (169) bedeutet es offenbar „in Schonung 

gelegte Waldtheile.‘“ Im Rechtsbuch Ludwig des Baiern Kap. VII. Art. 4 ifl 

folgende Definition gegeben: „Wer Holz, es fei eigen oder lehen, bei rechter nutz 

u. gewere ohne allen rechtlichen Anfpruch (feil. Anderer) .befeffen hat, das mag 

wol Panholtz heifsen und fein.“ In fpäteren Urkunden bedeutet Bannholz Sonder- 

wald oder Privatwald im Gegenfatze zur Allmend oder Mark. Vrgl. Roth in d. 

Forft- und Jagd-Zeitung 1872. S. 89. 
2) Curtes nobilium nach einem Dipl. a. 1262 bei v. Maurer, Fronh. II. 123. 
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2) Kammerhöfe der Territorialherren (c. fiscales). 

3) Domhöfe, Bifchofshöfe (curiae episcopales). 
Die Zahl der von einem Herrn befeffenen Fronhöfe war 

fehr verfchieden. Fronhöfe ohne Ländereien gab es in diefer 

Periode wohl nicht; doch waren die Fronhofsländereien (praedium 

im Gegenfatz zum Hofe felbft) oft in der Feldmark zerftreut. 

Die Ländereien find entweder gegen Zins, Abgaben oder 

Leiftungen an Kolonen hingegeben oder in unmittelbarer Be- 

nutzung des Grundherren (Salland), wobei es keinen Unterfchied 

macht, ob er fich der Frondienfte der Kolonen zum Betriebe 

auf feinen Salländern (Wiefen, Gärten, Weinbergen, Fifchereien, 

Waldungen) bedient oder nicht. 
Die Grundherren waren Gerichtsherren und Träger der ört- 

lichen Polizeigewalt. Nur wo landesherrliche Hofverwalter mit 

der landesherrlichen Polizeigewalt ausgeftattet wurden, ergab 

fich allmählig eine Superiorität der landesherrlichen Oberhöfe 

über die grundherrlichen Fronhöfe. 

Zu den Bauernhöfen gehörte Haus und Bering (einge- 
zäunt) Garten, Feld und ein idealer (unausgefchiedener) Antheil 
an den Wald- und Weidenutzungen, an der Benutzung der Ge- 
wäffer und Wege, welche dem Grundherrn gehörten. Innerhalb 

eines jeden Fronhofes waren die Bauerngüter urfprünglich gleich, 

wurden auch noch im fpäten Mittelalter, ja in einzelnen Fällen 

im 17. Jahrhundert verlooft.?) Allmählig aber find die Bauern- 
höfe verfchiedenartig mit Rodeland ausgeftattet worden und 

haben durch Kauf und Taufch verfchiedene Flächengröfsen er- 
halten. Leerhäufer, Katen, Kotftätten (areae coffaticae) Almend- 

häufer (weil vielfach in der Almend durch Tagelöhner erbaut) 
gab es fchon feit dem 9. Jahrhundert.‘) 

Aufser den jedem Bauernhofe zugetheilten Feldern, Wiefen, 

Weinbergen und aufser den Nutzungsrechten im herrfchaftlichen 
Walde finden fich in allen alten Fronhöfen und Villicationen 
noch ungetheilte Wald- und Feldmarken im Befitze der hof- 
hörigen Leute (campi, termini, villae, marchiae), wohl die un- 

geurbarten oder als Aufsenfelder benutzten entlegenen Striche, 

gemeine Mark, Markenwald, Gemeinwald. Volle Markgerechtig- 

keit in denfelben hatten gewöhnlich nur die Kolonen, welche 

#) Im 17. Jahrh. noch in der Mark Gernbach in Naffau. 

') Grimm, Rechtsalterthümer S. 318. 

| 
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Hofgüter innehatten;?) Leerhäusler hatten gewöhnlich kein Be- 
holzigungsrecht, fondern nur ein befchränktes Weiderecht. 

Das Obereigenthum in der gemeinen Mark ftand, wie wir 

weiter unten fehen werden, dem Grundherren zu; doch hatten 

die Kolonen auch ein rechtes Eigenthum an ihren Nutzungen. 

Bei jeder Verfügung über die Subftanz der Mark war die Ein- - 
willigung des Grundherren nothwendig.6%) Nur dann, wenn der- 

felbe fein Gut felbft baute, hatte er Antheil an den Nutzungen 

aus der gemeinen Mark. Gab er es an Kolonen, fo traten diefe 

in feine Nutzungsrechte ein. 

Es geht aus diefer — wenn auch nach dem Zwecke diefer 

Schrift kurzbemeffenen — Schilderung der deutfchen Hofver- 

faffung hervor, dafs das Grundprinzip des deutfchen Agrarrechtes, 
gemeinfchaftliches Eigenthum am Grund und Boden, in diefer 
Periode zwar fchon modifizirt, aber noch keineswegs verfchwunden 

war. Noch befafsen die Bauern ihre Höfe wenigftens infofern 

zu ächtem Eigenthum, als fie das erfte und vornehmfte Nutzungs- 
recht an denfelben hatten; noch find die perfönlichen Verhält- 

niffe der Hofesgenoffen überall nach der milden germanifchen 

Sitte geordnet und die fchrofferen Anfchauungen des römifchen 
Rechtes haben noch nicht Platz gegriffen. 

Freilich, fchon in diefer Periode giebt fich der Keim der 

Zerftörung hier und da zu erkennen, welcher, langfam entwickelt, 

die Auflöfung der Hofverfaffung herbeigeführt hat. Die wirth- 

fchaftlichen Befchränkungen, welche das Hofrecht dem Einzelnen 

auferlegte, konnten bei fortfchreitender Kulturentwickelung nicht 
beftehen. Schon im 12. Jahrhundert hören wir von Bedrückungen 
hofhöriger Handwerker durch die Schulzen (villici,) von dem 

Abzug diefer fleifsigen und gefchickten Arbeiter in die rafch 

fich bevölkernden Städte mit ihrer perfönlichen Freiheit, dem 

reich entwickelten Verkehrsleben, der lockenden Erwerbs- 

gelegenheit. In anderen Fällen — und dies gefchah in Weftfalen 
fchon im 11. Jahrhundert”) — fehen wir, wie die Bauernhöfe vom 

Fronhofe getrennt, veräufsert oder zu Beneficien, Lehen, auch 

5) v. Maurer, Fronhöfe III. 206. Der Aufenthalt mufste ein Jahr und einen 

Tag gedauert haben. 

6) v. Maurer a. a. O. III. 209. 

?) So im Stifte Paderborn nach einer bei Wigand — Archiv für Gefchichte 

und Alterthumskunde Weftfalens, Hamm. 1825—1835. 8 Thle. — V. 122 abge- 

druckten Urkunde aus d. ıı. Jahrh. Vergl. auch Niefert, das Recht des Hofes 

zu Loen, S. 28. 
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zu Pachtgütern weggegeben werden. Der Bauernhöfe beraubt, 
verfchwanden nun auch die Fronhöfe im Laufe der Zeit; nur 

der Name deutet dann noch die frühere Rechtsqualität an; mit 
einem auf Nichts herabgekommenen Ertrage wurden die ehe- 
maligen Fronhöfe nun häufig an freie Meier in Pacht gegeben 
und dauern in der freien Dorfgemeinde fort.) In folchen Fällen 

blieben hier und dort einzelne Güter mit der Veräufserung ver- 

fchont, faft allgemein aber die Waldungen. Sie behaup- 
teten nach wie vor ihre Qualität als Salland, wurden von den 

Grundherren befeffen und benutzt, ungeachtet der durch die. 
Zerftückelung der Fronhöfe herbeigeführten Zerfplitterung des 

übrigen Grundeigenthums. 

$. 20. Gemeine Mark. !) 

Die Bildung der gemeinen Marken in Deutfchland reicht 

hinauf in die vorhiftorifche Zeit und das gemeinfchaftliche Eigen- 

8) v. Maurer, Fronhöfe IV. 475 zeigt dies an dem intereffanten Beifpiele von 

Barkhaufen in Weftfalen. 

Barkhaufen bildete eine alte Villication mit dem Fronhöfe (Sti. Liborü zu B.). 

Der Villicus wurde fpäter Amtmann und die Hofhörigen wurden Amthörige. 

Nach Veräufserung des Amthofes wurde das Hofesamt ein freies Amt und die 

„Amthörigen wurden freie Amtleute. Es bildete nun der Ort eine gefchloffene 

Dorfmark - Genoffenfchaft, die in Bezug auf die Aufnahme der Zuziehenden, die 

Entlaffung der Genoffen die alten Formen der Hofverfaffung beibehielt, während 

fie fich bereits zur Gemeinde im neueren Sinne entwickelt hatte. Der Freiamts- 

Vorfteher führte noch fpät den an die Hofhörigkeit erinnernden Titel eines 

„gefchworenen Fronen des Freiamtes“. 

1) Vergl. zu diefem 2.: G. L. v. Maurer, Einleitung in die Gefchithte der 

Markenverfaffung in Deutfchland. Erlangen 1856. — Grimm, deutfche Rechts- 

alterthümer. S. 491 fgde. Grimm, Weisthümer. — G. Landau, die Territorien 

in Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwickelung. Hamburg 1854. — Wigand, 

Archiv für Gefchichte und Alterthumskunde Weftfalens. Hamm 1825 — 1835. 

8 Thle. — Kindlinger, Münfterifche Beiträge zur Gefchichte Deutfchlands, haupt- 

fächlich Weftfalens. Münfter 1787—1793. 4 Thle. — Hontheim, hiftoria Tre- 

virenfis diplomatica. Auguftae Vind. 1750. — Lacomblet, Archiv für die Ge- 

fchichte des Niederrheins. Düffeldorf 1840— 1853. — Seibertz, Landes- und 

Rechtsgefchichte des Herzogthums Weftfalen. Thl. II. Das Urkundenbuch,. 1839. 

— Schoepflin, Alfatia diplomatica. Mannhemii 1772. 2 'Thle. — Böhmer, fontes 

rerum germanicarum. Stuttgart 1843 —1853. 3 Thle. — Stieglitz, gefchichtliche 

Darftellung der Eigenthumsverhältniffe an Wald und Jagd in Deutfchland. Leip- 

zig 1832. — Reinhard, tractatio de jure foreftali Germanorum. Francofurti ad 

Moenum. 1738. — v. Mofer, Forftarchiv, bef. Band 2. 1788, — Stiffer, Forft- 

und Jagdhiftorie der Teutfchen. — Lodtmann, de jure holzgravali praefertim in 

epifcopatu Ofnabrugenfi. Lemgo 1770. — 

in a A u ann EZ 



ie re 

thum der autonomen Markgenoffenfchaft an der gemeinen Mark 
darf als die ältefte Form des Grundeigenthums nicht allein im 

germanifchen, fondern auch im flavifch-wendifchen Lande be- 

trachtet wörden. ?) 
Aelter als jede politifche Verfaffung, ?) hat die Markverfaf- 

fung fich aus der Familienwirthfchaft entwickelt; mit anwachfen- 

der Familie, welche fich bald zur Sippe und zum Stamme er- 

weitert, machen fich zwei Richtungen geltend, die eine auf 

Theilung des Bodens, auf Herftellung des reinen und privaten 
Eigenthums ausgehend (Ackerbau), die andere auf Zufammen- 
haltung ausgedehnter Striche im Gefammteigenthume (Weide- 

wirthfchaft, Viehzucht). Aus den Beziehungen diefer beiden 

Tendenzen, aus der Herrfchaft der einen über die andere er- 

Benennung der gemeinen Mark: marchia communis, offene Mark, mirika am 

Niederrhein (nach einer von Lacomblet II. 411 abgedruckten Urkunde de 1277: 

„cum terra ipfum nemus circum jacente videlicet mirika“, auch merica in einer 

weftfälifchen von Anton, Gefch. d. Landwirthfch. III. 430 angeführten Urkunde 

de 1316 („ad reportandum mericam de nemore“, hier alfo merica —= Märker- 

antheil) und befonders in laufitzifchen und brandenburgifchen Urkunden. Anton 

leitet merica von dem flavifchen Mjerjti (böhmifch), miericz (wendifch), Mierzyc 

(polnifch), meffen oder theilen-(xegı{w, ich theile, der Griechen, deutfch mar- 

ken, merken, abmarken) ab. 

Ferner kommen vor: Holzmark, Waldmark, marca filvatica, marca filvae (fo 

fchon in einer Urkunde von 838, v. Maurer, Markenverf. S. 28 Note 18), Ge- 

meinland, Almenning (altnordifch almeningr, Grimm, Rechtsalterth. S. 494 fgde.) 

oder Allmeinde, Allmend (letzterer Ausdruck, wie v. Maurer, Markenverf. S. 29 

meint, erft feit dem ı2. Jahrhundert vorkommend). Der Gegenfatz gegen die 

gemeine Mark ift Schutzband (Schutzbann), Wiefen und Aecker, hemfnaat in 

Weftfalen (maat = Grenze). 
2) Nicht allein in Polen und Rufsland, fondern auch in den fpäter von den 

Deutfchen unterworfenen flavifch-wendifchen Provinzen. Vergl. Roepell, Gefchichte 

Polens. I. 615. 
Feldesgemeinfchaft findet fich bei vielen Völkern auf niederer Kulturftufe, 

bei den hifpanifchen Vaccäern nach Diodorus Siculus 5. 34; bei den Dalmatiern 

nach Strabo VIII. cap. 5; bei den Geten (Horatii carmina III. 24: „immetata 

jugera“). Heute noch giebt es bei den Inden kein Privateigenthum am Grund 

und Boden. Vergl. Keyhtley, Gefchichte Indiens I. c. 9; Thudichum, der alt- 

deutfche Staat. 1862. S. 106. 

3) Es geht dies fchon daraus hervor, dafs die Marken oft in verfchiedenen 

Gauen und Territorien lagen. Viele Marken haben als Landes- oder Gerichts- 

gemeinden fortgedauert, aus der Obermärkerfchaft hat fich nicht felten die Sou- 

veränität der Markenherren entwickelt. Die Marken haben fomit oft die territoriale 

Grundlage politifcher Organifationen gebildet, find aber gewifs vor denfelben 

vorhanden gewefen. v. Maurer, Markenverf. S. 2ı fgde., wo der urkundenmäfsige 

Nachweis. 
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klärt fich die Entwickelung der Agrarverhältniffe im Mittelalter. 
Neben der Latifundienwirthfchaft in der gemeinen Mark, welche 

nach ihrer ganzen Natur nur eine fehr extenfive fein konnte, 
entfaltet fich mehr und mehr die intenfivere Privatwirthfchaft 

auf dem Sondereigenthum. Was der gemeinfchaftlichen Benutzung 
bleibt, ift mehr und mehr der Wald, die Weidefläche, das 
Waffer. Auch diefe zerfallen mehr und mehr in Thedmarken, 

fo wie aus dem Urdorfe fich neue Anfiedelungen, Filialdör- 

fer, Tochterhöfe, entwickeln und was uns die älteften über 

die Markverfaffung fprechenden Urkunden fchildern, find wohl 
überall die Trümmer der alten, weit ausgedehnten Marken. 

Die ältefte Gefchichte der Marken ift fehr dunkel; an Quel- 
len aus der vorkarolingifchen Zeit fehlt es ganz. Die Aufzeich- 
nungen der Märkerrechte gehören nnferer Periode und dem fpä- 

teren Mittelalter an. Bei ihrer Benutzung darf nicht überfehen 
werden, dafs fie das uralte genoffenfchaftliche Gewohnheitsrecht, 
wie es von den erfahrenen Greifen geweifet wurde, verzeichnen, 

dafs fie alfo in einer Zeit wurzeln, welche lange vor derjenigen 

liegt, in welcher fie niedergefchrieben wurden. 

In unferer Periode finden wir als wefentliche Grundlage der 
Mark faft überall einen Wald. Noch hält man vielerorts in 

Bezug auf den Wald am Gefammteigenthume feft und duldet 
Sonderwaldungen nicht.%) Daneben aber kommen fchon jetzt 
Theilungen des Markwaldes vor, fei es unter die entftandenen 

Theilgemeinden,) fei es unter die einzelnen Gemeinsleute. 6) 

#) So in der Waldmark v. Berfchampe (Hannover) f. b. Grimm, Weisth. III. 

229, und in der Altenhaslauer Mark (a. a. O. III. 414), zu Erbach im Rheingau 

und a. a. OÖ. In einer Urkunde von 1173, welche Bodmann, Rheingauifche Alter- 

thümer. 1819. ı. Thl. S. 80. 453 abgedruckt hat, heifst es: „In hac filua nullus 

noftrum privatum habebat aliquid, fed communiter pertinebat ad omnes ville 

noftre incolas . . . .“. 
>) Dies gefchah fchon früh im Rheingau, wo unter dem Namen des „allge- 

meinen Landeswaldes“ nur ein Theil der früheren Markwälder verblieb, während 

die anderen Theile als Amtswaldungen an das Ober-, Mittel- und Unteramt 

vertheilt und theilweis den Einzelgemeinden als Gemeindewaldungen hingegeben 

wurden. v. Maurer, Markenverf. 13. Daffelbe gefchah in der Pfalz, im Oberamt 

Stromberg, in Franken (bei Rotenburg) u. a. a. O. Aus den Amtswaldungen find 

fpäter vielfach landesherrliche Forften geworden. 

6) Die getheilten Wälder heifsen dann Silvae fingulares (Urk. a. d. 8. Jahr- 

hundert u. v. 1126 bei Kindlinger, Münft. Beitr. II. S. 3. 157) filvae fpeciales 

(Urk. v. 927 bei Lacomblet, Urkundenbuch I. 49), foreftae fpeciales (Urk. v. 941 

bei Lacomblet I. 52), fpäterhin Sonderwaldungen, Sondern, Sundern, Sunder- 

hagen, wenn fie dem Könige gehörten, Königsfundern, Diefe Theilungen reichen in 
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Hier finden wir dann den Urfprung der Gemeindewaldungen 
und vieler bäuerlichen Privatwaldungen. 

Jeder Markgenoffe, d. h. jeder mit eigenem Rauche in der 

Mark feit Jahr und Tag angefeffene Hufenbefitzer hat einen 

ideellen Antheil an der Marknutznng, den er zu ächtem Eigen- 

thum befitzt (Gewere,?”) Achtworth, Echtworth, auch Mark ge- 

nannt).”*) Die Berechtigung Aller war wohl urfprünglich gleich 

die fränkifche Zeit hinein. Ein Theil des Waldes blieb jedoch meift ungetheilt 

als gemeine Mark oder Gemeindewald. Der Gemeindewald von Ifenkrath am 

Niederrhein wurde jedoch fchon 1283 ganz getheilt (Urk. b. Lacomblet, II. 461.) 

7) Ueber den Begriff der Gewere (Philipps deutfche Reichs- u. Rechtsgefch. 

S. 107 fchreibt Gewehre) vergl. befonders Waitz, über die altdeutfche Hufe 

(in den Abhandlungen d. hannöv. Gefellfch. d. Wiffenfch. zu Göttingen 6. Bd.); 

v. Maurer, Einleitung zur Gefchichte d. Mark-, Hof- und Stadtverf. München 

1854. — Bluntfchli, die wirthfch. Rechtsordnung der deutfchen Dörfer (in der 

krit: Ueberfchau, 2. Bd., S. 291— 320). Gewere ift das Recht, Jedem Anderen 

Eigenthumshandlungen an dem eigenen Befitzthume zu wehren; paffıv ift dann 

Gewere das fo unter die ausfchliefsliche Herrfchaft eines Einzigen geftellte Grund- 

ftück. Die gemeine Mark ftand dem Erbe (arvum), Edhal, Odhal, Uodal, Hand- 

gemal oder Loosgut, d. h. dem zum reinen Privateigenthume ausgefchiedenen 

Acker- und Wiefenland, Haus und Hofftätte, gegenüber in der gemeinfchaftlichen 

Gewere Aller, die ein Recht in derfelben hatten. 

Die Familie galt nach deutfcher Rechtsanfchauung gleichfam als mit dem 

Grundftücke verwachfen; es behielten daher alle wehrhaften Defcendenten ein 

Recht an demfelben, welches fie unter Umftänden geltend machen konnten (even- 

tuelle Gewere). Innerhalb feines Grundftückes beherrfcht und befchützt der die 

Gewere Befitzende alle Sachen und Perfonen. Es konnte daher nur der waffen- 

fähige Verwandte die Gewere erben. 
7a) Als Bezeichnungen für die Markberechtigungen und den Antheil an der 

Mark kommen vor: utilitas, ufuagium, ufus, utilitas filvatica (fo fchon in Urkun- 

den aus dem ıo. und ı1. Jahrhundert, f. v. Maurer, Markenverf. S. 49 Note 42), 

ufuagium in bofcho et plano (fo in einer Urkunde de 1213 bei Lacomblet, Arch. 

II. 24), Waldmark oder waltmarca (fo im Lorfcher Codex I. 67), Holzmark, 

holtmarka (Urk. v. 823 bei Schöpflin I. 71 und v. 1136 bei Wigand, Archiv V. 

40. 42), Waldrecht (jus filvarım (Urk. 1279 bei Lacomblet II. 436), merica (f. o.), 

Maftrecht, auch maftunga (Urk. v. 1166 bei Kindlinger, Münft. Beitr. II. 203: 

„jura nemoris, que Maftrecht vocantur“), Wer, Were, War, Wahr, wara und 

hierbei unterfchieden, duftware, Recht auf duftholt, d. i. weiches fchwammiges 

Holz, und blomware oder blumware, Recht auf Hartholz; auch Warandia und 

Warfchaft kommt vor (Urk. v. 1210 bei Wigand, Archiv VI. 199; mehrere Urk. 

v. 1210 u. 1242 bei Seibertz II. 178. 282). In Weftfalen, Niederfachfen und 

Heffen kommt meift die Benennung Echtworth, Achtworth, Achtwart u. f. w. vor. 

(In einer Urkunde von 1330, bei Seibertz II. Nr. 631 findet fich folgende Stelle: 

Arnold v. Bruwerdinghufen verkauft der Stadt Rüden feine Waldgerechtfame: in 

quatuor juribus que echtwort vulgariter nuncupatur et in uno jure, quod teutonice 

dicitur „eyn Anneval‘‘ jus proprietatis quod dicitur vulgariter „eygendom“ .... 

Der Ausdruck „Anneval“ bleibt hierbei dunkel.) 
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und erfcheint als Pertinenz der Hofftelle (Sohlftätte).8$) Zur An- 

fiedelung in der Mark war die Zuftiimmung aller Markgenoffen 

erforderlich; widerfprach Einer, fo durfte fie nicht gefchehen. 
Die Markgenoffen erhielten Bau-, Gefchirr- und Brennholz 

nach Bedarf. Die in der Mark anfäffigen Handwerker fo viel 
Werkholz, als für ihren Gefchäftsbetrieb innerhalb der Mark 

erforderlich war. Ueber diefelbe hinaus durften fie ihre Produkte 

nicht verkaufen.?) In den bairifchen Alpen gab es jedoch Mar- 

ken, in welchen den Markgenoffen das Recht zuftand, nach 

Eine weitere Benennung der Markberechtigung, wie v. Maurer Markenverf. 

S. 52 meint, befonders des Maftrechtes, ift in Weftfalen, Friesland und am 

Niederrhein fcara, fchara oder Schar. Es hiefsen dann dort die Markbeamten 

und Auffeher in den Markwaldungen fcararii, fcharatores oder Scharmanne (Schar- 

meifter); diefelbe Bezeichnung findet fich auch ganz allgemein für die Märker. 

So in einer von Seibertz a. a. O. I. 169 abgedruckten Urkunde von 1324 über 

die Urbarung eines Theiles der Gefecker Mark... . Abatiffa et capitulum ex 

parte una et heredes qui dicuntur fcarman cum omnibus coheredibus in filva quae 

Ghefeker marka vocatur ex altera.“ Aehnlich fchon in einer Münfterfchen Urk. 

de 794 (du Fresne voc. Scara): hova cum pafcuis et fcara in filva. Es fcheint 

hiernach fcara verfchieden angewendet worden zu fein, einmal für die Markwald- 

berechtigung an und für fich und dann für ein erbliches Waldauffeheramt („fchair- 

ampt‘ in einer Urk. de 1264, die Seibertz in feinem Urkundenbuche fub Nr. 330 

aufführt). Hierzu ftimmt die intereffante Stelle bei Seibertz a. a. D. Nr. 138, wo 
nach einer am 23/4 ı212 verfafsten Urkunde Graf Gottfried II. von Arnsberg 

einen Streit zwifchen dem Klofter Oelinghaufen und den Markgenoffen zu Her- 

dringen entfcheidet ‚„‚quod tercia pars tocius juris marchie in Ulinchufen et unum fca- 

rambeth et unum vorftambeth attineret (zum Klofter) cum omnibus attinentüs, 

refidue due partes marchanotis.‘“ Hier waren wahrfcheinlich mehrere Markenämter, 

von denen eins als dem Klofter zuftehend betrachtet wird. 

Scara wird von fkar, nordifch fkera, angelfächfifch fcaerna (fcheeren, fchnei- 

den, zertheilen) abzuleiten fein (jus ligna fecandi). 

8) Eine Veräufserung, Verpfändung der Markberechtigung allein war daher 

unzuläfig. Uebertragungen find jedoch mit Zuftimmung der Märker vorgekommen. 

So in Weftfalen nach Seibertz II. Urk. Nr. 125 de 1204 („et hoc pleno confenfu 

omnium markanotum‘). f 

®) Kindbetterinnen erhielten ein befonderes Brennholzdeputat, wenn fie einen 

Knaben geboren hatten mehr, wenn ein Mädchen, weniger. Auch Brautleute er- 

hielten befonderes Holz. (Vergl. Büdinger Reichswalds Weisthum de 1380 bei 

Grimm III. 426 fgde.: „Eyn iglich gefurfter man, der ein kintbette hat, ift fin kint 

eyn dochter, fo mag er eyn wagen vol bornholzes von urhulz verkeufen off den 

famftag. Ift iz ein fone, fo mag he iz tun of den dinftag und of den famftag 

von ligendem holz oder von urhulz und ful der frauwen davon, keufen win und 

fchone brot, dyewile fie kindes jnne lit.“ Holzgericht zu Goddelsheim, Grimm 

II. 78: „ein ideren eingeföfsenen was junger chrlicher braut und breudigam 

feind, zur hochzeit foll eyn fuder buichen holtz. . . . duirch den holtzknecht an 

gelegenen Orte angewifsen werden mit buifchen reine abzufuiren.“ 

ru 



Deckung ihres eigenen Bedarfes ein beftimmtes, nach der Zahl 
der Stämme bemeffenes Holzquantum aufserhalb der Mark in 

den Handel zu bringen. So in der Jachenau bei Benedikt- 
beuern. ?®). 

Eine Anweifung des Holzes vor der Fällung war urfprüng- 
lich nicht nothwendig und wurde erft vorgefchrieben, als im 
13. Jahrhundert vielfache Mifsbräuche folche polizeiliche Be- 

fchränkung der freien Nutzung nothwendig machten. 1%) Sie er- 

folgte dann durch die Markbeamten, Holzgrafen, Wehrmeifter, 11) 

Forftmeifter, 2) Waldweifer, 1?) nach vorgängiger Anzeige bei 

9a) Vergl. Dr. F. Harrtter, die Guts- und Gemeindewaldungen, dann Alpen 

im ehemaligen Kloftergerichtsbezirke Benediktbeuern. München 1869. S. 3 fgde. 

Jeder Hübner in der Jachenau hatte das Recht, im Markwalde ein Pfund Bäume 

(zu 8 Schilling, der Schilling zu 30 Stück) zu fchlagen. Dies beträgt für jede 

Hufe 240 Stämme (240 hier die fogenannte Hauszahl). Was die Hübner nicht 

felbft brauchten, durften fie in den Er Handel bringen. 

10) v. Maurer, Markenverf. S. 127. 

11) Im Walde von Montjoie (von Were, Gewere). 

12) Man mufs fich hüten, die heutige Stellung des Forftmeifters auf die da- 

maligen Verhältniffe zu übertragen. Wie in der karolingifchen Zeit find auch noch 

im ı2. und 13. Jahrhundert die Forft- oder Waldmeifter ganz untergeordnete 

Markbeamte, die Meifter der Förfter und Holzknechte. Sie haben überall nach 

dem Rechten zu fehen und meift höhere Nutzung in der Mark als die Förfter, 

denen fie fonft ziemlich gleich ftehen in Bezug auf ihr Verhältnifs zu den Märkern 

und dem Märkerrechte. Vergl. die Weisthümer der Camberger, Würgefer, Erle- 

bacher Mark und der Waldmark von Cornelismünfter, Grimm Weisth. I. 576. 

U. 785 u. a. a. O. In der erfteren Stelle werden dem Forftmeifter fo gut wie 

den Förftern Forftfchutzfunktionen zugewiefen, in der letzteren „wermeifter“ und 

„vorftmeifter“ in gleicher Stellung aufgeführt. 

Sehr oft kommen Förfter (Markförfter, Holzförfter, Laubförfter) vor. So in 

der Bibrauer Mark bei Grimm I. 513, wo der Ausdruck „Wiltfurfter“, in der 

Foffenhelde, a. a. O. I. 580 („gefchworene Furfter“) in dem Weisthum des Möh- 

ringer Waldes (,‚vier-Furfter vnd einen ‘whermeifter.“ Grimm IL 580) u. a. a. O. 

Holzfürfteher hiefsen die Markbeamten in der Graffchaft Lingen (Piper, 

hiftorifch-juridifche Befchreib. d. Markenrechts in Weftfalen. Halle 1763. S. 186 f.). 

Auf dem Wefterwald wurden die Förfter und der Holzmeifter (aus der Zahl 

der Märker) auf ein Jahr gewählt. Grimm I. 605. Weisth. v. Winden u. Weinähr: 

„diejenigen Förfter, fo noch das jahr am amt fein“, S. 606: „So dies nun ge- 

fchehen, gehet .der fchultheis, fchöffen und rath a part beyfammen, fich zu berath- 

fchlagen, wer auf das künftige Jahr holtzmeifter feyn und welche zu waldförftern 

tauglich erkannt werden, kommen dann wieder in den faal und ernennen die vor- 

gefchlagene vor d. herrm obermärker etc. Hier haben Holzmeifter und Förfter 

diefelbe Stellung, wie heute die von den Haubergsgenoffen im Kreife Siegen etc. 

gewählten Haubergsvorfteher und Haubergsfchützen. Aehnlich wird es fich mit 

den Forft- und Waldmeiftern und Förftern in den Marken meift verhalten haben. 

13) So in einem alten Liede Meifter Alexanders: 
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dem Obermärker, Markbeamten oder im Märkergeding ?) und 
‘nach gefchehener Baubefichtigung mit dem Scharbeil oder der 

Malbarde. %5) 

Auch die Weide (Grasweide, Wonne und Weide, Blum- 

befuch 6) ftand den Märkern zu, ebenfo die Maft oder Eckerung. 

Beide find Hauptwaldnutzungen. Ueber die Theilnahmerechte 
entfchied das Herkommen oder alljährlich in der Märkerverfamm- 

lung zu treffende Feftfetzung. 1”) 
Die Jagd war urfprünglich ebenfalls Eigenthum der Ge- 

noffenfchaft, fofern letztere das Grundeigenthum an der Mark 

befafs. 
Ein befonderes Recht der Märker war es endlich, Neu- 

Set, do liefe wir erthern fuochen 

von der tannen ze der buochen 

über ftoc und über ftein 

der wile, dag diu fonne fchein 

do rief ein waltwifer 

durch die rifer: 

wol dan kinder unde get hein! 

(Nach Grimm, d. Rechtsalterthümer). 

“) Märkergeding, Märkerverfammlung, analog der (politifchen) deutfchen 

Volksverfammlung, fowie fich denn die politifche Verfaffung im Kleinen wieder- 

fpiegelt in der Markverfaffung. Der Verfammlungsort der Märker war urfprünglich 

im Freien (Mahlftadt, Mahlplatz, auch Wahlftatt), später im Zimmer. In der 

Verfammlung wurde das Recht geweiset und Gericht gehegt. Jeder Märker hatte 

fich bei hoher Strafe einzufinden. Die Verfammlung befchlofs ein Gelage. Vergl. 

d. oben cit. Weisth. über die Foffenhelde (zw. Diez, Naffau und Katzenelnbogen. 

Grimm a. a. O. erklärt Foffenhelde = Fuchfenhöhle): fe 

„4. uf alle merkergedinge foll der grave von Catzenelnbogen ein ftück weins 

verfchaffen und die gefchworene Furfter mugen alles, das ruchtbar ift, rugen und 

wer geruget, den follen des graven amptleut pfenden und darmit den wein 

bezalen. 

5. Weren der rugen nicht fo vil, das der wein kunde davon bezahlt werden, 

fo follen die gemeine merker jenfeit und diffeit den wein bezalen und einen be- 

fcheiden pfennig und der grave fol andrinken und darnach die gemeine merker. 

6. Do’ auch das gedrenge fo grofs were, das man nicht konte zum zapfen 

kommen, foll man den einen boden ausfchlagen und das fafs uf den andern 

ftellen und fchüffeln darin thun das iedermann drinken kunde.“ 

15) Die Malbarde wurde mit dem Brenneifen, welches zur Bezeichnung der 

einzufehmenden Schweine diente, in einer gefchloffenen .Kifte gut aufbewahrt, in 

einzelnen Fällen fogar in der Kapelle (vergl. Sethe, urkundliche Entwickelung 

der Natur der Leibgewinnsgüter. Düffeldorf 1810. S. 122. 147). 

#) Wonne nach Grimm d. Rechtsalterth. S. 521 das gothifche vinja, althochd, 

wunna, griech. voar, latein. nemus. 

7) Man unterfchied dann gewerte und ungewerte Schweine. 

yr 
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bruchland aus der Mark zu occupiren und zu kultiviren. Die 

Form der Befitzergreifung, welche vielfach durch den Hammer- 

wurf erfolgte, leitet uns auf die Uranfänge nordifcher und ger- 
manifcher Kultur zurück.!) Zunehmende Verminderung der 
Waldmarken führte jedoch fchon im 12. und 13. Jahrhundert zu 
Rodungsverboten. 1°) 

Das Grundeigenthum an der gemeinen Mark ftand viel- 

fach den Markgenoffen zu (freie Marken); in anderen Fällen 

gehörte der Grund und Boden einem Grundherrn oder die Mark 

war fchutzpflichtig, wenn auch das Eigenthum am Boden den 
Märkern zuftand. Mit der Entwickelung der Landeshoheit haben 

dann die Landesherren, mochten fie Grund- oder Schutzherren 

der Mark gewefen fein, vielfach das Eigenthum an der Mark 

fich angeeignet und die Markgenoffen zu blofsen Nutzungs- 
berechtigten herabgedrückt. Zunächft legten fie auf den Mark- 

wald ihren Bann und entzogen den Märkern die Jagdnutzung. 2) 

Hatten die Grund- und Schutzherren, die Erbexen ?!) und 

18) Ein rechtes Zeichen für das hohe Alter der Markeneinrichtung ift die Art 

der Grenzausmittelung (vergl. Grimm Rechtsalterth. S. 56. 57. 526 fgde.). Beim 

Uebergang von Theilen der gemeinen Mark in Privateigenthum wirft der Märker 

den Harthammer unter feinem linken Beine weg. So weit er werfen kann, wird 

das Land fein Privateigenthum (vergl. Strodtmann in d. Hann. gelehrten Anz. de 

1753 S. 9). Das abgezweigte Privatland heifst Ortland (urland nach Lodt- 

mann, de jure holzgrav. S. 234). Im Osnabrückfchen galt die Rechtsregel: „ein 

jeder Märker darf vom gemeinen Grunde fo viel zur Bepflanzung einnehmen, als 

er mit dem Harthammer unter dem linken Beine her von d. Graben in die Heide 

oder Gemeinheit werfen kann.‘ Aehnliches findet fich bei Beftimmung von 

Fifcherei- und Jagd-Gerechtfamen. Grimm Rechtsalterth. S, 58. Foffenhelder 

Weisthum f. o. 

19) Rodungsverbote fchon 1226 im Rheingau (vergl. Bär, Beiträge z. Mainzer 
Gefchichte II. 84. 279) und in der Mörler Mark, welche Rudolf von Habsburg 

1291 in den Schutz der Burgmannen .zu Friedberg gab und in der er alle 

Rodungen verbot. Urk. bei Mader, fichere Nachrichten von der Reichsburg 

Friedberg. Lauterbach 1766 und 1767. I. N. 72. 

20) Bannforften wurden im ıı. und 12. Jahrhundert in grofser Zahl auch in 

Markwäldern angelegt. Vergl. 2. 21. 

2!) Erbexen, Erfexen heifsen die markberechtigten Grund- und Gutsherren 

in einzelnen weftfälifchen und niederfächfifchen Weisthümern. So im Holzgericht 

zu Diffen, Grimm III. 187: „Die malleute und markgenofsen erkhennen für einen 

holzgrauen u. oberften erbexen den landfürften“ (1582); Seibertz a. a. O. I. 169 

meint, dafs Erfexen berechtigte Markgenoffen, denen die Achtworth oder berech- 

tigte Axt angeboren fei, gewefen feien. Damit ift jedoch der Begriff zu weit 

gefafst. Der Gegenfatz ift vielmehr: Erbexen (Erfherren, Gutsherren) und gemeine 

Markgenoffen (Holzgericht zu Diffen); Erbexen (Grundherren) und Markgenoten 
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Obermärker urfprünglich keine weiteren Vorrechte vor den Ge- 
noffen vorausgehabt, ihnen vielmehr in allen Nutzungen gleich- 
geftanden, fo war fchon durch die Inforeftirung vieler Marken, 

wenn auch nur zu Jagdzwecken, die Rechtsgleichheit durch- 
brochen, mit welcher die-Markverfaffung ftand und fiel. Noch 

mehr war dies der Fall, als aus den gewählten (gekorenen) 

Markvorftehern geborene ÖObermärker wurden, welche Vor- 

rechte betreffs des Märkergerichtes, der Marknutzung und 
des Eigenthums an der Mark fich anzueignen wufsten, welche 
mit dem Begriffe des Gefammteigenthums unvereinbar waren. 

Wie aus diefen Keimen die Zerfetzung der Markverfaffung mit 

Nothwendigkeit folgen mufste, wird die fpätere Darftellung 

zeigen. 

$. 21. Bannforsten. 

Die Rechtsanfchauung,!) dafs dem Grundherren Luft, Waffer 
und Thierfang, fowie das ächte Eigenthum an dem nicht in das 
Privateigenthum übergegangenen Theile des Territoriums, alfo 

(W. d. Mark zu Wefterwald und Ofterwald (Urk. v. 1521 u. 1557 bei Niefert, 

Beitr. zu einem Münfterfchen Urkundenbuche. Münfter 1823. I. 137—143); Er- 

fexen (Gutsherrn) und Burnn in der Raesfelder Mark (Grimm III. 169). Aehnlich 

in der Öttersberger Mark (vergl. v. Maurer, Markverf. S. 90.) 

1) Vergl. Engersgauer Weisthum Grimm IV. 590: „Zum. fünften weifen wir 

zu unfern gnädigen herren (d. Kurfürften v. Trier) den hohen walt, den vogel 

in der luft, den fifch im waffer das fliefsend ift, das wilt in den hecken .... 

Vergl. v. Steinen, weftfälifche Gefch. II. 264. Grimm, Rechtsalterthümer 

S. 247 fgde. v. Maurer, Fronhöfe III. S. 63. Grimm, Weisth. III. 862; Weisthum 

v. Suefteren de 1260: „Item dicunt (fcabini, die Schöffen) quod dominus de Val- 

kenborg poteft inbannire feu ad pacem ponere filvam fuper omnes foreftarios 

(Eingeforftete?) ne aliquis fecet eam..... dicunt etiam Scabini, quod.... 

domini de V. poffunt communitates fuas ponere ad bannum feu ad pacem .. .* 

Vergl. auch a. a. OÖ. III. 425. Die Klagen des Volkes über die Vergewaltigung 

der Herren durch Inforeftirung von Wald, Waffer und Wild find uralt. Vergl. 

das bei Grimm a. a. OÖ. S. 248 abgedruckte uralte Gedicht: 

die fürften twingent mit gewalt 

feld, ftein, waffer u. walt 

darzuo beide, wilt u. zam 

fie teten luft gern alfam, 

der muog uns doch gemeine fin. 

möchten fie uns den funnen fchin 

verbieten, ouch wint u. regen 

man mueft in zins mit golde wegen, 



EN 

an Wald und Weide gehören, entwickelte fich rafch zu dem 
Bannrechte der Territorialherren («Recht zu zwingen und zu 
hegen») d. h. zu dem Anfpruche derfelben, innerhalb des Fron- 
hofes oder der Hofmark gewiffe Ländereien oder Nutzungen 

dem allgemeinen Gebrauche zu entziehen und die rechtliche 
Natur diefer Vermögensobjekte der Art zu verändern, dafs fie 

nunmehr der privativen Benutzung durch die Territorialherrn 
mit Ausfchlufs aller Andern unterliegen follen. Neben dem 
Mühlen-, Wirthshaus-, Brauhaus-, Feldbann entwickelte fich fo 

vor Allem der landesherrliche Forft- und Jagdbann. 

Die Entftehung der landesherrlichen Bannforften gehört 
vorzugsweife dem 12. Jahrhundert an. Der Bann erftreckte fich. 

nicht immer auf den ganzen Wald, auch nicht auf alle Nutzungen, 
anfänglich nur auf Jagd und Fifcherei, fpäter manchmal auf das 
hohe Holz und die hohe Jagd, während Niederholz (Unterholz) 
Trockenftämme, Afterfchlag u. f. w. den grundhörigen Bauern 
verblieben, manchmal nur der Wild- und Vogelfang,?) die Bienen- 

weide, die Fifcherei. 

Aber die königlichen und landesherrlichen Bannforften 
wurden nicht allein in den Grundherrfchaften der Könige und 

Territorialherren errichtet, fondern auch in nur fchutzpflichtigen 

Marken. Seit der Entftehung einer dem Territorialherrn zu- 

ftehenden Gerichtsbarkeit auch in Markangelegenheiten, feitdem 

faft überall die Landesherren eine Schirmherrfchaft über die 
Marken erlangt hatten, entwickelte fich das Bannrecht derfelben 
in einer bis dahin ungekannten Weife und wenn die Errichtung 
von Bannforften in den Marken anfänglich mit Zuftimmung der 
Grundherren und Markgenoffen erfolgte,?) fo wufste man doch 

2) So im Weisthum von Wehr, Grimm IV. 759 fgde.: 
Wir weifen heut zu tag.... dem herrn abten zu Steinfeld... . den 

vogel in der luft, den Fifch im waffer, das wilt im walt u. das dritte theil in 

der gemeinden, es feye in bufch, feld oder wiefen. Doch foll der herr fich nicht 

fcheiden von den unterthanen u. die unterthanen fich nicht von dem herrn in rauf 

und brand, bufchen u. wiefen u. allen gemeinden. 

®) So fchon 804, als Karl d. Gr. im Osnabrückifchen einen Bannforft „col- 

laudatione illius regionis potentum“ errichtete (Möfer, osnabr. Gefch. I. 407,) 

991 und 1029 als Otto II. und Konrad II. dem Stifte Minden den Forftbann 

verliehen ‚ob interventum et comprobationem fidelium noftrorum.“ — cum collau- 

datione ducis..... . caeterorumque civium in eadem fylva, usque modo commu- 

nionem venandi habentium in fylvis.“ (v. Maurer, Markenv. S. 430;) 1004, 

als Heinrich II. d. Kirche zu Strafsburg einen Forftbann im Elfafs ertheilte „af- 

fentiente omni populo ejusdem faltus ....“ (a. a. O.) und in vielen anderen Fällen. 

Bernhardt, Forstgeschichte. 1. 1 
1 
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bald auch hierüber hinwegzufchreiten und die im 12. und 13. 

Jahrhundert fchon mit faft allen Hoheitsrechten ausgeftatteten 
Territorialherren errichteten und beftätigten feit diefer Zeit zahl- 
reiche Bannforften, ohne dafs von einer Zuftimmung der Mark- 
genoffen die Rede war.?). Urfprünglich mögen die Letzteren 
gegen die Jnforeftationen in den Marken, welche fich wohl auf 
Jagd und Fifcherei bezogen, nicht viel eingewendet haben. Es 

verblieb ihnen ja ihre Marknutzung ungefchmälert und fie er- 
kauften den in unficherer Zeit hochzufchätzenden Schutz und 

Schirm der Grofsen gegen Hingabe einer Nutzung, welche für 
den gemeinen Märker von geringem Werthe war. Aber bald 

verbot der Forftherr auch die Rodung in der Mark,°) weil fie 

den Wildftand zu beeinträchtigen geeignet war. Die Gerichts- 

herrlichkeit®) nicht allein in Jagd- und Fifchereifachen, fondern 

Nach der Urkunde Heinrichs IV. über den Fuldaifchen Wildbann ftimmten 

die Inhaber von Lehen und Vogteirechten der Errichtung des Wildbannes zu; 

als Otto II. 974 der Trierer Kirche den Wildbann im, Kylliwalde gab ‚totum 

(den Bezirk) ergo in foreftum noftra imperiali poteftate perpetuo tenendum con- 

ceffimus‘ widerfprachen die alten Jagdberechtigten und es gab einen langen Streit. 

1003 wurde ein Wildbann zwifchen Ifar und Loifach an einen Grafen Adelbero 

gegeben und hierbei ein Abkommen mit den Grundeigenthümern, die in dem 

Wildbanne fafsen, vorbehalten (Mon. Boica 28. ı3 S. 310 und Roth, über die 

Entwickelung des Jagdrechtes in Deutfchland, in den Suppl. z. Forft- u. Jagd- 

zeitung de 1869 S. ı21.) Die Stelle lautet:.... bannum concefimus.... 

fuper..... omnium illorum hominum terras, qui in prefenti vel in futuro hujus 

modi rem cum eo collandabunt ... . 

“) So im Ösnabrückifchen und Mindenfchen. Vergl. hierüber Urk. v. 965, 

1023, 1028, 1057 bei Möfer, osnabrückifche Gefchichte II. 227, 236, 238, 245, 

261 a. a. O. . d 

5) Doch heifst es fchon in einer Urk. v. 804 (Möfer a.a. O. I. 358): „venatio, 

extirpatio fylvae vel aliquod hujus modi negotium‘“ (werden verboten) und in 

einer v. Maurer nach Senckenberg (v. Maurer, Markenv. S. 431) angeführten Urk. 

v. 1319: „Wann der wiltband ift des greffen von Nashauwe, das hee den be- 

fchirmen mag vor abefnydden kolen u. rodden, anders mag der herre von Ep- 

pinftein und were darinne gemercket ift, here fy arme ader riche, hauen als fye 

von Alders hant gethan.“ 

6%) Von der Gerichtsherrlichkeit der Landesherren haben fich jedoch einzelne 

Marken frei zu erhalten gewufst z. B. die weftfälifchen Freimarken, die Geraide- 

genoffenfchaften in der Pfalz, die Marken im Lande Delbrück, welche fich bis 

zum 16. Jahrh. ganz frei erhielten und erft dann in Schutzhörigkeit von Pader- 

born geriethen (vergl. W. Schmidt, d. Land Delbrück u. f. Bewohner in d. Zeitfch. 

f. vaterl. Gefch. u. Alterthumskunde, neue Folge. VIII. Bd. Münfter 1857.); fo 

auch in der Bibrauer Mark, Grimm I. sı2: Die Mark ift kein Lehen von Kaifer, 

König oder Fürft (1385), noch von Bürgern und Städten. Gekorener, nicht ge- 

borener Vogt ift der Herr von Falkenftein „die wile das er den merckern recht 

} 
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auch in wahren Markangelegenheiten ging an ihn über, die 
Holzgrafen, Märkermeifter, Waldmeifter und Förfter wurden feine 

Beamte, ihm fiel die Oberaufficht über die Mark zu”) und es 
war der Grund gelegt zu jener fpäter ganz abfoluten Forft- 

hoheit der Territorialherren, welche in den Forftordnungen ihren 
Ausdruck gefunden hat. 

Der überaus grofsen Zahl landesherrlicher Bannforften und 

Wildbanne”®) fteht eine mehr und mehr fich vermindernde Zahl 

königlicher Forften gegenüber. Zu den letzteren gehören der 

Nürnberger Reichswald,®) und der Reichswald (Wildbann) zu 

u. ebin tut, fo han fie ihn lieb u. wert; dede er abir den merckern nit recht u. 

ebin, fi mochten einen anderen fetzen.“ 

7) Die Oberaufficht übten dann die Landesherren bald durch befondere 

Beamte, welche den Märkergerichten vorgefetzt wurden, durch Amtleute, Vögte, 

Oberförfter, Oberforftmeifter, Jägermeifter u. f. w. Vergl. Stiffer, Forft- u. Jagd- 

hiftorie II. 24, 25. Ä 

7a) Im ı2. Jahrh. befafsen alle Bisthümer, wie die vorzugsweife in den Ar- 

chiven derfelben und der Klöfter aufbewahrten zahlreichen Urkunden beweifen, 

ausgedehnte Bannforften. So das Klofter Lorfch den Wildbann im Odenwald 

(1012 verliehen durch Heinrich II.) das Bisthum Worms denfelben im Forahahi 

(1002 verl. durch Heinrich II), daffelbe Bisthum auch den Königshof Bruchfal 

mit dem Lufsharter Forfte (1056. durch Taufch an die Salier gelangt und v. 

Heinrich d. III. an die Kirche zu Speier gefchenkt.) Kreuznach mit dem Wild- 

banne im Soonwalde kam 1065 an die Kirche zu Speier (Schenkung Heinrich IV.), 

fchon 1125 aber an die Grafen von Sponheim. Den Wildbann im Rheingau er- 

hielt Mainz unter den fächfifchen Kaifern. Otto III. fchenkte dem Bifchof von 

Metz die Burg Saarbrücken mit Wäldern und Wildbann. Schon Karl d. Gr. 

fchenkte der Kirche zu Trier den Wildbann im Hochwalde. Dafielbe Erzftift 

erhielt 1018 den Königshof Coblenz durch Heinrich II. Die Cölner Kirche erhielt 

von König Ludwig einen Wildbann zwifchen Rhein und Erft (Beftätigungsurkunden 

von Otto I. u. IL.) Das Stift Münfter befafs fchon ı152 den Wildbann im Lis- 

nerwald. Im Osning wurde unter den fächfifchen Kaifern der Wildbann an das 

Bisthum Osnabrück verliehen (Beftät. Urk. Heinrichs II. de 1023) u. f. w. Vergl. 

hierüber Roth am o. a. OÖ. Suppl. z. Forft- und Jagd-Zeit. 1869 S. ı22 fgde. 

8) Vergl. über den Nürnberger Reichswald: Stiffer, Forft- u. Jagdhift. 

S. 88—91; „die freiheit der zeidler im reichswald‘ de 1350 bei Grimm, Weis- 

thümer III. 609, 611; Befchreibung des Reichswaldes zu Nürnberg in gefchichtl. 

u. wirthfchaftl. Beziehung (Feftgabe f. d. 16. Verf. deutfcher Land- und Forft- 

wirthe 1853; v. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie I. S. 67. — Ferner die v. 

Leo in der Forft- und Jagdz. de 1871 S. 355 veröffentlichte fog. Waldordnung 

d. Burggrafen Friedrich II. ein ächtes Weisthum d. Nürnb. Waldes. Der Reichs- 

wald, durch die Pegnitz in zwei Theile, den Sebalder und Laurenzer Wald ge- 

theilt, heute 30846 H. grofs, war in unferer Periode Eigenthum des Reichs; die 

Stadt Nürnberg hatte jedoch Märkerrechte in demfelben. Mit der Würde des 

Reichs-Oberft-Forftmeifters im Laurenzer Walde, war die Patrizierfamilie Stromer 

(daher Waldftromer genannt) und zwar zuerft das Bruderpaar Heinrich und Gram- 
7* 
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Büdingen;°) die alten Reichsforften bei Montjoie und Aachen 1") 
find bereits in den Befitz der Landesherren refp. in deren Grund- 
herrfchaft übergegangen; der Reichswald zu Altdorf!!) dagegen 

lieb W. beliehen. Diefe Belehnüng hat jedoch nicht, wie die meiften Forft- 

hiftoriker annehmen, bereits 1223 oder 1224 (v. Löffelholz druckt fogar 1023, 

Chreftomathie I. S. 67) fondern, wie Leo (in der Forft- und Jagdzeitung de 

1871 S. 357 nachgewiefen hat,  erft durch Conradin am 22. Oktober 1266 ftatt- 

gefunden. 1396 verkaufte Kaifer Wenzel der Stadt Nürnberg das Reichsforft- 

meifterlehen. Unter den Oberft-Forftmeiftern fungirten Erb-Forftmeifter und Erb- 

Förfter. Die Bienenweide und Bienenzucht „in unferes richs pingarten‘“‘ (d.h. . 

demjenigen Theile des Reichswaldes, in welchem eine befonders ausgedehnte 

Bienenzucht betrieben wurde) war dem Zeidlermeifter zu Nürnberg und den im 

Reichswalde wohnenden Zeidlern erblich verliehen. Förfter und Zeidler fafsen 

auf „Vorfthuben‘ und „Zeidelhuben,‘“ bezogen Holzdeputate und Anweifegebühren. 

Sie verfammelten fich jährlich zweimal in des Waldftromers Haus zu Nürnberg, 

um ein Rügegericht zu halten. Die Forftgerichtsbarkeit hatte Letzterer im Walde 

St. Laurentii, der Zeidelmeifter aber in des Reichs Bienengarten, Weifer des 

Rechtes waren die Förfter und Zeidler. Ueber die fpätere Zufammenfetzung diefes 

Gerichtes f. Löffelholz-C. Chreftom. I. 67. Zugleich mit dem Rügegericht wurden 

alle in Waldangelegenheiten entftandenen Streitigkeiten gefchlichtet und berathen, 

was zum Beften des Waldes diene. 

%) Im Büdinger Reichswalde einem inforeftirten Markwalde (Vergl. Büdinger 

Reichswalds Weisth. de 1380 bei Grimm III. 426: „dis ift des riches recht ober 

den Budinger walt, daz di zwolf Furfter off irn eyt gedeilit hain“) war das 

Reich oberfter Märker; Erbforftmeifter fafsen zu Gelnhaufen, Büdingen, Wächters- 

bach. Befondere Rechte in der Mark betreffs der Maftnutzung hatten die Herrn 

von Trympburg und von Ifenburg "als Gutsherren; letztere find fpäter mit dem 

Erboberforftamte beliehen worden. Die Forftmeifter und zwölf Förfter hielten das 

Forftgeding. Zur Holz- und Maftnutzung berechtigt waren mehrere Ortfchaften, 

Höfe und Burgen; die Markgenoffen heifsen „gefurfte mannen“ oder „gedingte 

Mann.“ Die Jagdgerechtigkeit war den Herrn von Trympburg und .Ifenburg 

verliehen; doch war ihnen das Jagen in der Brunft- und Setz-Zeit verboten, 

Uebernachtete der Forftmeifter bei den Eingeforfteten, fo mufsten ihm zwei Maafs 

Wein und ein Huhn gereicht werden. 

'0) Ueber den Reichswald bei Montjoie find Nachrichten von 1342 (Grimm, 

U. 772) vorhanden. Aufser dem Namen „Reichswald“ ift von dem ehemaligen 

Reichsforfte fchon nichts mehr übrig. Der Markgraf von Jülich, die Herrn von 

Montjoie und Falkenberg find Grundherren der Mark. Auch hier weifen vor den 

Herrn und dem Forftmeifter die Förfter das Recht. Zahlreiche Ortfchaften und 

Höfe nehmen an den Nutzungen Theil. Der Aachener Reichswald ift fchon 1376 

(vergl. d. fehr verftümmelte und fchwer verftändliche „Weisthum der Förfter auf 

des Reichs Wald“ bei Grimm II. 778 und IV. 789) kein königlicher Wildbann 

mehr. Grundherr und Inhaber d. Jagdrechtes ift der Abt von (Cornelis-) Münfter. 

Die unvollftändige Handfchrift enthält folgenden Zufatz: „Datum et factum et 

fentencionatum per communes foreftarios a. d. MCCCLXXVI die $va menfis 
januarii etc...» 

'') Der Altdorfer Wald, noch 1090 welfifches Reichslehen (vergl. die Stiftungs- 
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ift dem Reiche SrbiieBen Von den alten Reichsforften im 

Wasgau bei Lautern, Speier und in der Winterhauch fprechen 
die Quellen nicht mehr als von Reichsforften, der Lorfcher 
Wildbann wurde 1012 durch Heinrich II. an das Klofter Lorfch 

abgetreten;1?) der Dreieicher Wildbann (in der Mark Dreieich) 

ftand noch 1338 dem Reiche zu;!3) der Königsforft Zanderhart 

Urkunde des Klofters Weingarten v. Herzog Welf IV. de 1090 bei Probft, zur 

Gefchichte des Altdorfer Waldes und der fonderbaren d. h. privativ befeffenen 

Forfte in der Chreftomathie von Löffelholz-Colberg I. S. 70 fgde.: „fylva Alt- 

dorfienfis, quae proprietatis jure perhibetur ad nos fpectare‘‘) ging ııgı an die‘ 

Hohenftaufen über und wurde mit dem Erlöfchen diefes Herrfcherhaufes zum 

Reichsgute eingezogen. Erbjägermeifter waren die Herrn v. Waldburg, Erbreichs- 

forftmeifter die Herren v. Wolfegg. Beide Minifterialen hatten Theile des Waldes 

zu Lehen. Das Kiofter Weingarten hatte ein Beholzigungsrecht (Verleihungsurk. 

v. Friedrich Barbaroffa de 1153, v. Heinrich IV. v. 1193, von Philipp II. v. 

1197 und Friedrich II. 1218.) Durch Heirath erwarben die von Waldburg 1338 

die Herrfchaft Wolfegg und wohl auch einen Theil des Altdorfer Waldes. 1366 

belehnte Kaifer Karl IV. den Wölfe Wolfegger, Sohn des Konrad Wolfegger, 

Burgers-von Ravensburg, mit dem ÖOberforftamte „das Konrad u. feine Vorderen 

vom Reiche zum Lehen gehabt hatten.“ Die Wolfegg waren alfo nun Ravens- 

burger Bürger geworden. Auch andere Ravensburger Burgmannen (Bürger) er- 

hielten Theile des Waldes zu Lehen, ein Reft aber blieb als gemeiner Wald. 

Wir haben es hier wahrfcheinlich mit einem alten inforeftirten Markwalde 

(Allmend) zu thun, in dem das Reich Grundherr war, die Herrn zu Wolfsburg, 

Wolfegg, die Burgmannen der Villication Ravensburg, mehrere Gemeinden, das 

-Klofter Weingarten und die zu demfelben gehörigen Höfe nutzungsberechtigt 

waren. Nun bildete fich aus den Fronhöfen zu Ravensburg die Stadt Ravensburg, 

der Allmendwald wurde getheilt und die einzelnen Theile zu privativer Benutzung 

an die einzelnen Herren und Bürger verliehen. Auch der als Allmend verbliebene 

Reft verfchwand. Später hat dann die Stadtgemeinde Ravensburg den gröfsten 

Theil des Waldes erworben. Zahlreiche Berechtigungen deuten auf die alten 

Rechtsverhältniffe noch. heute hin. Ich werde auf die Gefchichte des Altdorfer 

Waldes zurückkommen. 

12) Oben Buch 2. Anhang II. Note ı5. 

'3) Vergl. Landgerichtsweifung zum Hain b. Grimm I. 497. (ohne Jahr) und 

Dreieicher Wildbann v. 1338 a. a. O. 498. „wyfunge des maygerichts des wilt- 

bannes in der Dryeiche, das ein faut tzu Müntzenberg von des rychs wegen be- 

fytzen fall mit eyen fchultheiffen tzu Franckenfurdt.“ Bei Niederlegung diefer 

Rechtsweifung hatte der Vogt zu Münzenberg (fpäter Hanau-Münzenberg) den 

- Wildbann vom Reiche zum Lehen. Sechsunddreifsig Wildhufen nahmen an der 

Marknutzung Theil, nämlich: Merzfelden, Neuheim (Nuwaheim,) Tribur, Steden, 

Kelfterbach, Schweinheim, Griesheim, Bockenheim, Vilbel (Vilwille,) Riedern, 

Offenbach, Biberau, Schönfeldt, Gugiszheim, Rodau (Rodauwe) Stockftadt, Schaff- 

heim, Frankfurt, Langen, Dieppurg, Cleyntzymern (nicht mehr aufzufinden) Clingen, 

Oberau, Dilszhofen (?) Oberramftadt, Dreyfte (Treifa?) Worfelden, Arheiligen, 

Darmftadt, Pungftat (Pfungftadt.) 
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ging 1013 durch Schenkung an das Sch Fulda über;t4) der 
Friedberger Königsforft war noch 1336 in des Reichs Eigenthum;P) 

der Wildbann bei Hall und Babenhaufen ging 1241 an den 

Schenken von Limpurg als Lehen über;!%) den Wildbann im 
Steigerwalde fchenkte Heinrich IL 1023 dem Stifte Würzburg.!”) 

Das Reichsgut bei Weifsenburg mit dem dortigen Reichswalde 
war noch in der folgenden Periode beim Reiche.13) Im Ganzen 
aber ift von dem Waldbefitze der Karolinger gegen das Ende 
unferer Periode wenig mehr übrig und es ift mit der politifchen 

Macht auch der reiche Befitz des Staatsoberhauptes an die 
Landesherren übergegangen. 

8. 23. Waldeigenthum der Städte und Landgemeinden. 

Aus den urfprünglich fehr grofsen gemeinen Marken find 
die älteften ftädtifchen und Landgemeindewaldungen entftanden, 
fei es durch Ausfcheidung einzelner Theile zum Sondergebrauch 
der Städte und Dorffchaften, fei es dadurch, dafs den zu Städten 

erhobenen Dörfern eine gemeine Wald- und Weidemark befonders 

verliehen wurde. 

Diefe Vorgänge gehen bis in den Anfang unferer Periode, 

vielleicht noch weiter zurück. Sie werden häufiger gegen das 

Ende derfelben und in den folgenden Zeitabfchnitten.!) Nach 

1300 tritt dann als neue Art, Waldeigenthum zu erwerben, der 

Kauf hinzu. Im Io bis 12. Jahrhundert bildet regelmäfsig die 
gemeine Mark die Grundlage des Gemeindewaldbefitzes.?) 

14) Oben Buch 2, Anhang II. Vergl. dort auch Note 18. 

15) Buch 2, Anhang I. 

165) Buch 2, Anh. II. fub. XII. 

I) a.a. O. fub. XIV. 

18) Weifsenburg war, wie wir wiffen (Buch 2, Anh. II.) ein alter Königshof 

mit einem grofsen Kronwalde. 889 fchenkte Arnulf dem Bifchofe v. Eichftädt 

‚einen Theil des Forftes (Monum. boic. XXXI. S. 130. Roth, in d. Forft- und 

Jagd-Ztg. 1372 S. 92.) K. Konrad beftätigte die Schenkung 912. Unter Konrad 

d. Salier befafs deffen Stieffohn, Herzog Emft II. von Alemannien Weifsenburg. 

Als derfelbe die Güter 1029 an den Kaifer zurückgab, wurden die Rechts- 

verhältniffe d. dortigen Reichsminifterialen feftgeftellt, ihnen Jagd, Vogelfang, 

Fifchfang, Bienenzucht und Waldbenutzung zugeftanden. 1338 erhielt die Reichs- 

ftadt Weifsenburg 18300 H. des Reichswaldes (2. 23. Note 25.) Das Klofter 

Wülzburg erhielt 1315 die Beftätigung feiner alten Beholzigungsrechte., \ 

') Wenigftens ift gegen die vorhergehenden Jahrhunderte das 14. und 15. 

reicher an uns aufbewahrten Urkunden. 

2) Vergl. v. Maurer, Städteverfaffung I. 161 fgde: 
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Es find dabei mehrere ftreng unterfcheidbare Fälle zu fondern. 
Einzelne Städte und Dörfer nahmen mit zahlreichen Dorf- 

fchaften und Höfen an grofsen gemeinen Marken Theil. Hier 
wurde dann das befondere ftädtifche oder Gemeinde-Eigenthum 
am Walde ausgefchieden, als überhaupt die grofsen Marken in 
kleinere, diefe wiederum in Stadt- und Dorf-Einzelmarken zer- 

fielen, wie dies im Rheingau?) gefchehen ift oder durch befondere 
Verfügung der Grundherren und Schutzherren, wie dies z. B. 
bei Frankfurt a/M.,‚der Fall war.) 

Wo die alten Städte einfach befeftigte Dörfer waren, wurde 

die Dorfmark zur Stadtmark, der Markwald fpäter zum Ge- 
meindewald. So in Montzingen,?) Selz;6) ähnlich geftalteten 

fich die Verhältniffe da, wo, wie in Weftfalen, Niederfachfen, 

auch im Rheingebiet, die Städte fich an Fronhöfe des Königs, 
der Landesherren weltlichen und geiftlichen Standes anlehnten 

%) Im Rheingau wurden die fog. vorderen Waldungen als Amtswaldungen, 

im Oberamt auch als Gemeindewaldungen unter die einzelnen Ortfchaften aus- 

gefchieden und vertheilt. Nur die entlegeneren fog. Hinterwaldungen verblieben 

als gemeine Mark unter der Benennung: allgemeiner Landeswald. Vergl. v. 

Maurer, Einleitung zur Gefchichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfaffung 

und d. öffentlichen Gewalt. München 1854. S. Iı9I, 193. v. Maurer, Mark- 

verfaffung S. 13. 

%) Frankfurt hatte Märkerrechte im Dreieicher Wildbann, wie aus der oben 

eitirten Stelle des Weisthums de 1338 hervorgeht (2. 22. Note 13,) welche fich 

zunächft zwar auf feine Feldmark, dort Wildhufe genannt, wahrfcheinlich aber 

auch auf Waldnutzungen erftreckten. Zu dem Königshof in Frankfurt gehörte 

offenbar ein Forft. Im 9. Jahrhundert wurde die Stadt befeftigt und bildete nun 

ein Ganzes mit dem Königshof, an deffen Waldnutzungen fie Theil genommen 

haben wird. So bildete fich wohl das befondere Recht, welches Frankfurt an 

dem Theile des Dreieicherhains hatte, welcher zur Unterfcheidung von den im 

Wildbanne liegenden übrigen Waldungen in den Urkunden ftets foreftum genannt 

wird. 1372 hat dann Kaifer Karl IV. feine Rechte an dem Königsforfte im 

Dreieicherhain an die Stadt verkauft. 

5) v. Maurer, Städteverf. I. S. 198. Montzingen, das römifche montibus 

eincta, hatte, fo weit die Quellen Kunde geben, zu allen Zeiten eine Stadtmark 

mit gemeinem Walde. 

6) Anders waren die Verhältniffe in Selz, weil dort die Grundherrfchaft und 

auch das Eigenthum an drei Wäldern „dem Rötris, der Mülnhart und dem 

Kammerholz dem Klofter (Abtei Selz) zuftand; die Bürger hatten jedoch Holz- 

und Maftrechte in diefen Wäldern und neben diefem Klofterwalde noch eine 

befondere Allmend. (Vergl. das Weisthum von Salz de 1310 bei Grimm, Weis- 

thümer L 759 fgde.) Zu derfelben gehörten die Waldtheile „Frankenheimer walt, 

Walholz u. Semedoiwe“ in welchen das Klofter mit den berechtigten Hüfnern 

gemeinfchaftliche Nutzung hatte. 



— 404 — 

oder, wie Wefthofen, unmittelbar aus der Hofverfaffung heraus- 
wuchfen. An Fronhöfe und Burgen angelehnt entftanden z. B. 

Heidelberg,”) in Weftfalen Arnsberg,®) Attendorn,®) Schmalen- 

berg,1%) Neheim,!!) Werl,1?2) Soeft,13) Brilon, !#) Rüden,5) Olpe,1$) 

Gefecke,17) in Niederfachfen und der Elbgegend auch wohl 

Nienburg, 18) Tangermünde, vielleicht auch Brandenburg. In allen 
diefen Fällen nehmen die befeftigten Orte ihre alte Markver- 

faffung und den Markwald in das ftädtifche Wefen mit hinüber. 
In vielen Fällen blieb dann aber neben dem in das Sonder- 

7) Heidelberg war fchon im ı2. Jahrh. eine Burg. Nach einem Lehenbriefe 

v. 1225 war der Ort befeftigt. v. Maurer, Städteverf. S. 51. 

8) Seibertz, Urkundenbuch I. Nr. 2I1. 1238 erfcheint Arnsberg als alte Stadt. 

9) Seibertz a. a. ©. Nr. 166. 1222 verlieh Erzbifchof Engelbert I. Attendorn 
die Rechte von Soeft. 

10) 1242. Seibertz a. a. O. Nr. 228. s 

11) Stadtprivileg für Neheim v. 4. 9. 1263. Seibertz a. a. O. Nr. 327. 

12) Am 25. 2. 1271 erhielt Werl die Stadtrechte von Rüden. Bei Seibertz 

a. a. O. Nr. 352. k 

13) Soeft ift fehr alt als Stadt. ı1zo find feine Statutarrechte aufgezeichnet. 

Vergl. Seibertz a. a. ©. I. 48 fgde. Der Erzbifchof zu Cöln hatte ‘in der Stadt 

eine curtis, zu welcher Wald gehörte. Von demfelben gab 1166 (Urk. bei 

_Seibertz a. a. O. I. 76) Erzb. Reynald das „Altholt“ zur Rodung gegen Zins an 
Soeft, 1174 und 1177 das „Bocholt“ (Urk. bei Seibertz a. a. O. Nr. 66 u. 71.) 

1178 überliefs er der Stadt auch feine Burg, befafs aber fpäter dort noch eine 

wohl neuerbaute Pfalz. Seibertz a. a. O. S. 623. 

“) 1290 zur Stadt erhoben. Seibertz a. a. O. Nr. 434. Von den Waldungen 

der Stadt Brilon hören wir 1354 (bei Seibertz .Urkbuch II. Nr. 738) wo der Erz- 

bifchof Wilhelm diefelben für exempt von Bauholz- und anderen Holz-Beiträgen 

für den Marfchal und die Beamten des Erzbifchofs erklärt: „conceffimus, quod 

nullus videlicet marscalcus vel officiatus nofter.... . . ligna aliqua ftructibilia feu 

alia in filuis et nemoribus dictorum opidanorum ... . . fecare aut fecari facere 

poffint .. . .“ 

15) Seibertz a. a. O. verzeichnet fub. Nr. 540 die Statutarrechte der Stadt 

Rüden. Diefelbe kam fpäter (1330. Seibertz Nr 631) durch Kauf in den Befitz 

der Markberechtigung des Haufes Bruwerdinghufen, beftehend „in quatuor juribus 

que echtwort vulgariter nuncupatur et in uno jure quod teutonice dicitur „eyn 

Anneval“ jus proprietatis, quod dicitur vulgariter eygendom“. 

%) 1311 zur Stadt erhoben. Kindlinger Urk. Samml. 32 $. 205, 207. 

) Eine Urkunde v. 1326 (bei Seibertz a. a. O. U. Nr. 616 enthält einen 

Vergleich über die Theilung eines Markwaldes in der Stockemer Mark, welcher 

von dem Stadtrathe v. Gefecke (geyfeke) verlautbart wird. 

'#) Ueber Nienburg, Tangermünde und Brandenburg vergl. Riedel, die Mark 

jrandenburg II. 290—296. Von Nienburg ift uns ein Weisthum (Grimm III 213) 

aufbewahrt. Darin heifst es: ö 

21. Wen ein bürger in dem ftadhege oder ftadtwalde mit verwüftende vnd 

hauende fchaden dede, was derfelbige verbroken? Er hat die bürgerfchaft verloren, 
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eigenthum der einzelnen Städte und Dörfer übergegangenen 
Gemeindewalde noch ein Theil des alten grofsen Markwaldes 

(meift der entlegenfte) als gemeine Mark übrig, in welchen die 
fämmtlichen markberechtigten Gemeinden nach wie vor gemeine 
Nutzung hatten. So im Rheingau, im Amte Stromberg,1?) in 
der Mark auf der Hard bei Rotenburg?®) in Franken, auch in 

einigen Fällen im Herzogthum Weftfalen. Diefe Refte der alten 
grofsen Waldmarken haben fich theilweife bis in die neuefte 
Zeit erhalten. Bei ihrer endlichen Theilung find fie oft grofsen- 
theils in das Eigenthum des Staates als des Rechtsnachfolgers 

der alten Grundherren übergegangen. 
Wir fehen übrigens fchon in diefer Periode Gemeinde- 

waldungen durch Theilung in Privateigenthum übergehen. So 
in Ifenkrath am Niederrhein 1283, wie eine von Lacomblet ver- 

öffentlichte Urkunde beweift,2!) und in Leichlingen. ??) 

Ganz befondere Verhältniffe haben im Often Deutfchlands 

bei Entftehung des älteften ftädtifchen Waldeigenthums obge- 
waltet. Hier wurden, wie ich oben ausgeführt habe, im 13. und 

14. Jahrhundert in Pommern, Brandenburg?) und Schlefien zahl- 

reiche Städte begründet und mit deutfchem Rechte beliehen. 

Es gefchah dies der Art, dafs die ganze Arbeit der Ummaue- 
rung und Befeftigung an Unternehmer übergeben und die neue 

19) Daffelbe gefchah in der Pfalz in Gleisweiler und Burweiler. v. Maurer, 

Markenverf. S. 13. 

20) Hier erhielten 1404 die Ortfchaften Betwar und Gatterhofen Gemeinde- 

wald. v. Maurer, Markenverf. S. 13. 

21) Archiv II. S. 461. 

22) Dies gefchah 1303. Vergl. Roth, über Grundeigenthumserwerb durch 

Waldrodung, Suppl. z. Forft- u. Jagdz. de 1869. VII. Bd. S. 148. 

23) Zahl und Namen der brandenburgifchen Städte im Jahre 1375 (freilich 

alfo ein Jahrh. nach Schlufs unferer Periode) giebt das für die Gefchichte der 

Mark Brandenburg fo hochwichtige „Landbuch der Mark Brandenburg“ (ich citire 

nach der Ausgabe von Fidicin, Berlin 1856.) Damals gab es folgende Städte, 

deren Begründung jedoch faft ausnahmslos unferer Periode und zwar der Zeit von 

1230—1270 angehört: Frankfurt, Müncheberg, Wriezen, Eberswalde, Liebenwalde, 

Bernau, Straufsberg, Landsberg; Berlin mit Cöln, Cöpenick, Mittenwalde, Poftamp 

(Potsdam), Spandow, Nüwen, Brandenburg, Belitz, Briszen, Gorzk, Rathenow, 

Tangermünde, Gardelebe (Gardelegen), ‚Stendal, Salzwedel, (Alt und Neu), Ofter- 

burg, Schufen, Werben, Perleberg, Havelberg, Pritzwalk, Kyritz, Lentzen, Witten- 

berg, Prenslo,. Fürftenwerder, Zehdenik, Bowslenburg, Templin, Oderberg, Bysdal 

(Biefenthal), Botzow (Bützow). Leider giebt das Landbuch über die Bewaldungs- 

verhältniffe gar keine Auskunft. Nur eine kurze Notiz über die Fiskal-Einkünfte 

aus den Wäldern findet fich, auf die ich fpäter zurückkommen werde. 
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Stadt von dem fie begründenden Grund- oder Landesherren 
dann gleichzeitig mit Feld, Weide und Wald ausgeftattet wurde. 

Die Unternehmer hatten nun das Feld unter die Bürger zu vertheilen, 
Wald und Weide aber verblieben als gemeine Mark zur ge- 

meinfchaftlichen Benutzung aller berechtigten Bürger. So wurden 

Frankfurt a/O. 1253, Gartz und Prenzlau 1240, Oels 1225, Trachen- 

berg 1253, Brieg 1250 zu Städten erhoben und mit Feld, Wald 

und Weide ausgeftattet. 
Daffelbe gefchah in flavifchen Orten durch flavifche Fürften, 

fo in Gollnow 1268. 

Auch fchon vorhandene flavifche Städte wurden in diefer 

Zeit auf deutfche Art eingerichtet und traten in den Befitz einer 
Waldmark. So Glogau (1253) Ottmachau, Liegnitz, Cöslin, Col- 

berg, Stralfund, Pyritz in Pommern (fämmtlich im 13. Jahrhundert). 

Aus den Stadtmarkwäldern find in allen diefen Fällen un- 

zweifelhaft fpäter Gemeindewälder geworden. 

Die Markverfaffung war die Grundlage des uralten Stadt- 
waldbefitzes von Regensburg, von dem wir fchon 990 hören. 2%) 

In Nürnberg begründeten fich nebeneinander zwei Reichs- 

ftände, die Reichsftadt und die Burggraffchaft. Der Wildbann 

im Reichswalde kam an die Burggrafen, während die Wald- 

nutzungen an die Stadt und Burggraffchaft gemeinfchaftlich 
verliehen wurden. Wir werden fpäter fehen, wie hier allmählich 
die Stadt das volle Eigenthum am Reichswalde erwarb. 

Weifsenburg,) ein alter fpäter zur Stadt erhobener Königs- 

24) Regensburg hatte fchon 990, wie aus einer von v. Maurer, Städtever- | 

faffung I. S. 212 angeführten Urkunde (f. dort Note 27) hervorgeht, eine gemeine 

Mark, welche aus Weide (pascua), anderem unkultivirtem Lande (terra inculta) 

und einem gemeinen Walde (filva communis) beftand. 

25) Auch in Weifsenburg gab es neben dem gemeinen Walde Privatwald des 

Abtes. Vergl. Spruch über Weifsenburg de 1275 bei Grimm I. 764 fgde.: 

„Praeterea pronunciamus, quod tres montes fylveftres, feilicet bannholtz, Do- 

welberg et Bremelberg, ad abbatis cameram debent perpetuo fpecialiter pertinere. 

Sed omnes alie filve, quas monafterium Sti Petri wiffenburgenfis . . . . poffidet, 

fint communes et almeinde vulgari vocabulo, ite quod abbas fit fuper his magifter 

et dominus ... . . Cuftodes filvarum communi confilio ftatuantur. Item pecora 

gregorum pascantur in filvis predictis ...... Item omnes homines habitantes in 

territorio, plenum jus habeant .... impellendi ad glandes filvarum omnes 

porcos .. .. Item libere liceat cuivis homini civitatis ipfius . . . . in filvis ipfis 
fecare tres arbores ad torcular (?) 

Die Urkunde ift von Rudolf v. Habsburg unterzeichnet und von Hagenau 

datirt. Vergl. oben 2. 21. Note 18, 
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hof erhielt fchon 1338 einen grofsen Theil des Weifsenburger 

Reichswaldes zum Eigenthum. Hagenau,?) um ı150 zur Stadt 
(Reichsftadt) erhoben, wurde 1164 durch Friedrich I. mit Wald- 

nutzungen im Hagenauer Reichswalde belehnt und erhielt 1337 
durch Ludwig den Baier das Recht der Mitaufficht über den 
Reichswald.e. Von da ab führte der kaiferliche Landvogt diefe 
Aufficht gemeinfchaftlich mit der Stadt. Aus diefem Verhält- 
niffe hat fich das volle Miteigenthum der Stadt Hagenau an dem 
Hagenauer Walde, welches fie bis heute bewahrt hat, entwickelt. ?7) 

Von Roftock endlich wiffen wir, dafs diefe 1228 begründete 
zufolge ihrer günftigen Lage rafch zu hoher Blüthe gelangte 
Handelsftadt fchon 1252 durch Kauf in den Befitz eines aus- 

gedehnten (über 6000 Hekt. grofsen) Stadtwaldes gelangte. 
Es mag an diefen wenigen Beifpielen genügen, um dar- 

zuthun, dafs der Stadtwaldbefitz in diefer Periode faft überall 

durch Ausfcheidung privativ befeffenen Stadtgemeindewaldes 

aus der gemeinen Mark entftanden ift. Die Tendenz der neu- 
begründeten und rafch aufblühenden Städte ging übrigens, wie 
in der Natur der Sache liegt, überall auf Grunderwerb und 

namentlich Erwerbung von Waldungen. Sowohl die herrfchende 
Rechtsanfchauung, welche Rechtsfähigkeit und Grundbefitz in 
nahe Verbindung brachte, als die wirthfchaftliche Nothwendig- 

keit, felbft und in dem eigenen Weichbilde thunlichft alle noth- 
wendigen Lebensbedürfniffe zu produziren, um nicht von überaus 
unficheren auswärtigen Bezugsquellen abhängig zu fein, trieben 

dazu, vollftändige Selbftändigkeit zu erftreben. Bei fchwach 

entwickelten Kommunikationen, einer zeitweife aufs höchfte ge- 
ftiegenen Unfreiheit und Unficherheit des Verkehres in jener 
Zeit laftete auf dem gefammten Wirthfchaftsleben eine Be- 

fchränkung des Verbrauchs auf die örtliche Produktion, welche 

nur diejenigen Gemeinwefen lebensfähig bleiben liefs, die inner- 
halb der eigenen Bannmarkfteine die Nothdurft des Lebens in 

ausreichender Menge erzeugten. 
Von Gemeindewaldungen der nicht zu Städten erhobenen 

Dorffchaften und Höfe hören wir wenig. Hier war wohl noch 

26) Vergl. Hagenauer Stadtrechte de 1164 2. 9 bei v. Maurer, Städteverf. I. 

S. 798. Note 38: 

„ligna, ufui fuo neceffaria ... .. fenum, quantum fibi neceffarium fuerit. 

27) Die Stadt ift noch heute an dem ungetheilten Hagenauer Walde zur 

Hälfte: betheiligt. Die andere Hälfte gehört dem Staate. 
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überall die Markverfaffung in Kraft und die zahlreiche Bildung 
von Sonderwaldungen der Ortfchaften des platten Landes Er 

einer viel fpäteren Zeit an. 

$. 23. Waldnutzungen. 

Die karolingifche Zeit kann in Bezug auf das Verhältnifs 
der Landesbewohner zum Walde kurz charakterifirt werden als 
die Zeit des unbedingten Kampfes gegen den Wald. Derfelbe 

ift überall Kulturhindemifs, feine wirthfchaftliche Bedeutung 
überaus gering, der Werth feines Hauptproduktes gleich Null. 

Die fpärlichen Aufzeichnungen über die Benutzung der aus- 
gedehnten Waldftriche, welche Deutfchland bedeckten, aus dem 
ı0. und II. Jahrhundert, erachten es kaum der Mühe werth, 
von anderen Waldnutzungen zu reden, als von der Weide, Maft, 

Bienenzucht, der Jagd und Fifcherei. Wir erfahren kaum irgend 

Etwas über die Holzarten, welche die Holzbeftände bildeten, 

gefchweige denn über die Art der Bewirthfchaftung. In allen 
Urkunden handelt es fich jetzt noch ausfchliefslich um Feft- 
ftellung des Antheils, den die Waldeigenthümer, Grundherren, 

Markgenofien und Forftbeamten an der Weide, Eckerung, Bienen- 
zucht, Jagd und Fifcherei nehmen, um den Schutz des Waldes 
gegen Befchädigungen und Uebergriffe des Einzelnen. Man be- 
mächtigt fich im Uebrigen der Waldprodukte in rein okkupa- 
torifcher Weife. Noch ift von einer Waldwirthfchaft nirgends 
die Rede. 

Doch aber ift die Kulturentwickelung über den abfoluten 

Kampf gegen den Wald fortgefchritten. Man bedarf bereits an 
vielen Orten einer Regelung der Okkupation, einer Befchränkung 
der Waldnutzungen; wir hören von Rodungsverboten,!) von 

!) Welches Motiv die im ı2. und 13. Jahrhundert häufigen Rodungsverbote 

herbeiführte, ift nur felten klar zu erkennen; ob das ganz einfeitige Interefle des 

Jagäbefitzers, dem jede Rodung unangenehm fein mufste, oder wirklich Er- 

wägungen wirthfchaftlicher Art mitfprachen, ift von grofser Bedeutung für die 

Beurtheilung der einzelnen Fälle und der Frage überhaupt, ob fchon in diefer 

Zeit die Furcht vor Holzmangel zu Rodungsverboten geführt habe. Im Rhein- 

gau, wo ein Rodungsverbot fchon 1226 erfolgte, ging daffelbe von dem Jagd- 

bannherm, dem Mainzer Erzbifchofe aus; hier bleibt das Motiv zweifelhaft. In 

der Mörler Mark (oben #. 20 Note 19) erliefs der Kaifer das Rodungsverbot und 
hier fcheint in der fruchtbaren und wohl fchon gegen Ende des 13. Jahrhunderts 

relativ dichtbevölkerten Wetterau wohl die Beforgnifs vor Mangel an Maft und 
Weide die Burgmannen von Friedberg dazu getrieben zu haben, jenes Verbot zu 

erwirken. . 
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Befchränkung des Schweine-Eintriebs,?) der Weidenutzung, 3) 

auch der Holznutzung. Ueber den Bedarf des eigenen Hofes 

Schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts wird im Bezirke des Trierer Forft- 

amtes die Rodung verboten (das Trierer Forftamt am rechten Mofelufer von 

Trittenheim über den Hochwald nach Merzig an der Saar. Vergl. das Weisthum 

bei Lacomblet, Archiv I. S. 322 fgde. und bei,Grimm Weisthümer IV. S. 743). 

Es darf aber aus der Beweisftelle mit Sicherheit gefolgert werden, dafs das Ver- 

bot nur aus Gründen der Jagdpflege erfolgte. Vom Holze ift in dem Weisthume 

gar nicht die Rede, ein Beweis, dafs daffelbe ganz werthlos war und der dünnen 

Bevölkerung des Wildbannes in reichlicher Maffe zufiel. Von der Zeidelnutzung, 

Fifcherei und Jagd dagegen ift ausführlich die Rede und es heifst da: „Qui autun 

novale fecerit aliter aut pifcaturus aut venaturus fuerit, aut mel totum detinuerit, 

3 libras et obulum archiepifcopo componet ... . 

Hier ift es wohl ausfchliefslich das Jagdintereffe, welches das Rodungsverbot 

herbeiführt. Dafs das häufig der Fall war, erkennt man unter Anderem aus einer 

fehr alten Aufzeichnung der Rechte des kaiferlichen Vogtes zu Prüm: Ihm gegen- 

über wahrt fich der Abt ausdrücklich das Recht, in feiner Grundherrfchaft von 

denjenigen Wäldern, in denen der Vogt (advocatus) den Jagdbann nicht habe, 

nach feinem Belieben Theile zur Rodung abzugeben. Vergl. Grimm Weisthümer 

IV. 756 fub 6: „Si abbas in dominicatu fuo Siluam, ubi advocatus bannum fuper 

beftias non habet, ad noualia dederit, nihil advocatus inde habet.“ 

2) Regelung der Maftnutzung kehrt in allen Weisthümern wieder und bedarf 

es hier der Anführung von Beweisftellen überhaupt nicht. 

®) In einem von Leo im Tharander Jahrbuch 22. Bd. ı. Heft 1872 S. 85 fgde. 

veröffentlichten, aus den Monum. Boica 39. Bd. S. 277 fgde. entnommenen Weis- 

thum über den Saltzforft bei Würzburg (1326) wird die Weidenutzung, was wohl 

fo früh felten gefchah, ganz verboten: „Item ez fal auch nyman fin vihe triben 

nach lazzen hüten in dem Saltzforfte.‘“ Häufiger war es, dafs nur die Ziegen-, 

Schaf- und Efelweide verboten oder befchränkt wurde. Die Schafweide erfcheint 

häufig als ein nr dem Grundherrn zuftehendes Recht. So im Eichsfelde (Hart- 

mann, Provinzialrechte des Eichsfeldes, S. 309), im Klofter Bödeken in Weft- 

falen: „ad hunc curiam pertinuit jus oviumductus vel fchapedrift“ (Güterverzeichnifs 

bei Wigand, IV. 278) oder „magnam curiam, cui attinet oviumductus“ (a. a. O. 

S. 282). Vergl. hierzu preufs. allg. Landrecht Th. I. Tit. 22 2. 146: „Die 

Schäfereigerechtigkeit....... ift in der Regel... . als ein Vorrecht der Guts- 

herrfchaften anzufehen.“ 
Bei Ausftattung des Klofters Neuburg mit Wald und Weide wird 1158 die 

Schafweide ausgefchloffen. 1164 verlieh Friedrich I. der Stadt Hagenau Privilegien 

und Nutzungen im Hagenauer Walde, fchlofs aber die Schafweide aus (beide 

Urkunden bei Schöpflin, I. 246. 256). Weitere Urkunden von ıIgI und 1221 

fchliefsen die Schafweide, letztere (Böhmer, Codex diplomaticus Moenofranco- 

furtanus. 1836. I. 31) auch die Rindviehhude im Sachfenhaufener Königswalde 

aus. Vergl. hierzu den Artikel von Leo in der Monatsfchrift von Baur 1870, 

S. 147 fgde. In der Oftbevernfchen Mark (Weisthum de 1339 bei Grimm III. 176) 

war der Eintrieb von Ziegen verboten: „Vordmer ift dat unfe olde recht unde 

unfe olde wilkore, dat men nene kollen bernen fall in der marcke und dat man 

nene zegen hebben en mot in der marcke.“ 
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follte Keiner hinausgehen. 4) Die Handwerker in den Marken 
follen zwar das nöthige Holz zu ihrem Gewerbebetriebe em- 
pfangen, doch fie follen nur für den Bedarf der Mark arbeiten 
und über ihre Grenzen hinaus Nichts verkaufen.®) Das für den 

Bedarf der Waldnutzungsberechtigten gefällte Bauholz foll bald 
aus dem Walde gefchafft und verbaut,®) zum Brennholz follen. 
die Abfälle, der Afterfchlag, das Unterholz (Abholz und Unholz 

oder Urholz) genommen und kein Holz verkauft,”) auch das 

Holz in einer gewiffen Höhe über dem Boden abgehauen wer- 

den. 8) 

Von beftimmten Holzmaafsen hören wir noch Nichts. ®) 
« 

Im Dreieicher Wildbann durfte der Schäfer fp weit in den Wald treiben, 

als er mit feinem Stocke werfen kann. Die Stelle lautet (Grimm Weisthümer 

I. 499): „auch fo fall eyn gemeyner hirte nit ferrer faren mit fynen fchaffen und 

tziegen in den walt, dann er mit fynem ftab gewerfen mag... .“ 

#) v. Maurer, Markenverfaffung S. 55. 

5) A. a. O. S. 120. So im Dreieicher Wildbann de 1338 (Grimm I. 498): 

„auch fo fall er (der Märkervogt) weren rinden flyfzen; an (praeter) eynen fchuchart 

(Schufter) der in der margk fytzet, der fall fye flyfzen von ftucken vnder fynem 

knyehe, ader von tzimmerholtz, davon fall er fin ledder lowen, das er davon 

finen nachburen fchuwe gemache.“ Vergl. Weisthum bei Grimm I. 452, wo den 

Wagnern und Schüfslern verboten wird, das mit Allmendholz gefertigte Geräthe 

aufserhalb der Allmend zu verkaufen. Diefelbe Vorfchrift kehrt in zahlreichen 

Weisthümern wieder. 

6) Binnen einem Monat in Sachfenheim (Grimm I. 452) und der Bibrauer 

Mark u. f. w., innerhalb ı4 Tagen in Zell (in Franken). Vergl. Grimm Weis- 

thümer III. 572. An anderen Orten gelten längere Termine. Auch kommt die 

Beftimmung vor, dafs das liegen bleibende Holz, wenn es einmal während eines 

Jahres gewendet wurde, dann wieder ein Jahr liegen bleiben konnte. So in der 

Altenftedter Mark (Wetterau) nach dem bei Grimm III. 453 abgedruckten Weisthum. 

?7) Schon in der Urkunde von 1193 (Böhmer, Urkundenbuch I. 18) kommt 

der Ausdruck „Urholz“ vor: „de arboribus que fructifere non funt, in vulgari 

urhulze appellantur“. Vergl. ferner Schwanheimer Weisthum (Grimm I. 524): 

dry wagen holtz, einen eychin vnd zweyn orholtz. Vergl. v. Maurer, Marken- 

verf. S. 134. 136. Vergl. das am 14. Septbr. 1260 niedergefchriebene Weisthum 

von Suefteren in 'Holland, (Maasgegend, altes Gelderland) bei Grimm III. 863: 

„Item ramos, fi qui remanent de lignis alicui datis et fectis, poflunt deducere 

domum ad comburendum, non ad vendendum ... . .„“ 

?) Grimm Weisthümer I. 537, Forftordnung im Rheingau: „Mee ift ver- 

tragen, dafs keyner keynen ftam hoer abhauwen fal, dan knies hoch von der 

erden“ im Weisthum der Carber Mark, Grimm III. 462; „drittehalb fchuh über 
der erde“. 

®) Klaftermaafse erft um 1500 (vergl. unten 2. 36). Doch kommt fchon 1148 

in einer von Guden, Cod. diplom. I. 180 veröffentlichten Urkunde ein „Haufen 

Holz, ı2 Fufs lang und ı2 Fufs hoch“ (funiculum lignorum metitum) vor. In 



— 1 = 

Selbft von einer Flächenbeftimmung im Walde melden die Ur- 

kunden Nichts und eine Anwendung der für Acker und Wiefe 

allgemein angenommenen Flächeneinheit der »Hufe« fcheint um 
diefe Zeit noch nirgends ftattgefunden zu haben. 

Die erften Verfuche, durch Holzanbau aus der Hand ent- 

ftandene Lücken zu füllen oder Blöfsen aufzuforften, müffen 

ebenfalls als einer fpäteren Zeit angehörend angefehen werden, 
da die Quellen von folchen wirthfchaftlichen Maafsregeln Nichts 
melden. Es ift jedoch die Annahme geftattet, dafs auch fchon 
in diefer Periode folche Beftimmungen, wie wir fie fpäter in den 

Weisthümern von Dernekamp, Nortrupp, Raesfeld, in der Ösna- 
brücker, Lippinghaufer Holzordnung, im Horfeler Holting u. a. 
finden, dafs Eichelkämpe angelegt und an Stelle abgehauener 

Stämme Eichen und Buchen gepflanzt werden follen, in Uebung 
waren. Diefe Annahme wird faft zur Gewifsheit, wenn wir die 

unten $. 24 Anm. 5 citirte Stelle des Sachfenfpiegels, welche die 

Entwendung gepflanzten Holzes mit höherer Strafe bedroht, 

berückfichtigen. 9*) 
Die Natur der uns zu Gebote ftehenden Quellen bedingt 

manche Abweichung von der ftrengen Art der hiftorifchen Be- 
weisführung, welche nur aus gleichzeitig aufgezeichneten Quellen 

das hiftorifche Bild herzuleiten geftattet. Es find, wie fchon 
bemerkt, die Weisthümer, welche uns in erfter Linie als Quellen 

dienen. In ihnen ift aber ftets das alte, in einer viel früheren 

Zeit entftandene Gewohnheitsrecht niedergelegt. Viele Weis- 
thümer find auch nur fpätere Bearbeitungen fehr alter Urfchrif- 
ten. Bei alledem ift bei ihrer Anwendung als hiftorifche Beweis- 

mittel grofse Vorficht geboten und, wenn auch hier und da ein 
Rückfchlufs auf eine ältere Zeit geftattet ift, fo wird dies doch 

den Marken bezeichnete man Bau- und Nutzholz in Stämmen noch nach der 

Zahl der Stämme, das Brennholz nach Fudern (plauftrum). Im Büdinger Reichs- 

wald (Grimm III. 428) war genau beftimmt, welche Hölzer zu einem Neubau, 

welche zu Reparaturen gegeben werden follten. Die Stämme unterfchied man in 

folche, welche man tragen und nicht tragen kann, fchwache Nutzholzfortimente 

wurden nach Gebunden bezeichnet. Vergl. Grimm Rechtsalterth. S. 517. Die 

Gröfse der Waldungen wurde meift nach der Zahl der einzufehmenden Schweine 

bemeffen. So in dem Urbarium von Mauermünfter de 1120, wo es heifst: .. . 

„Ein Wald in der Mark, in welchem 250 Schweine zum Zehnten kommen (alfo 

2500 Schweine eingefehmt werden) können.“ Ferner: „Ein Wald, in dem 110 

Schweine auf die Maft getrieben werden können“ (vergl. Anton, Gefchichte der 

teutfchen Landwirthfchaft. II. S. 200). 

9a) S, meine Abhandlung darüber in Danckelmanns Zeitfchrift Bd. IV. 
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mehr bei negativen Beweifen, als bei dem pofitiven Nachweis 
beftehender Einrichtungen zuläffig fein. 

Ueber die Waldnutzungen in einigen landesherrlichen Forften 
und Klofterwaldungen geben uns eine grofse Zahl von Güter- 
verzeichniffen des Io., I1., 12. und 13. Jahrhunderts Auffchlufs. 

Das ältefte ift das der Abtei Prüm (893, erweitert 1222); ihm 

nahe fteht das des Stiftes Freckenhorft (Weftfalen. Um 1144 

wurde über die Waldungen des Stiftes Mauermünfter 1%) eine 

befondere Ordnung errichtet; um diefelbe Zeit erliefsen die Aebte 

von Korvey und Werden (12. Jahrh.) befondere Wirthfchafts- 

ordnungen. Eine folche ift uns von 1275 aus dem Eızftift Cöln, 

faft gleichzeitig vom Stifte Quedlinburg aufbewahrt. Von welt- - 
lichen Territorialherren liegen derartige Waldnutzungsordnungen 
vor von den Grafen von Falckenftein und Neuburg (1180), den 
Grafen von Dale (1188), von dem Rheingrafen Wolfram (13.Jahrh.) 

und vielen Anderen. 

Es erhellt aus diefen Ordnungen, dafs die Territorial- und 
Grundherren ihren Hinterfaffen auch in den nun fchon zu eigent- 
lichen Kammerforften 1!) gewordenen Wäldern, über welche fie 

allein verfügten (Herrenwaldungen), Nutzungen an Holz, Maft 
und Weide geftatteten, aber gegen Abgaben (Zins) und nur fo 
weit, als fie felbft oder ihre Beamten dies für zuläffiig hielten. 

Beftimmte Rechte hatten die Förfter, welche auf Forfthuben 

fafsen und z. B. in Mauermünfter alles Wipfelholz von Wind- 

fällen und Lagerholz bekamen, auch ein Viertel Wein von allen 

denen, welchen der Abt Bauholz gab. Daneben hatten fie 
Pfandgebühren. 12) 

10) Vergl. hierüber den Anhang zu diefem Buche fub 1. 

!!) Der Name Kammerforft kommt fchon jetzt in Mauermünfter (Anh. I.) u. 

a. a. OÖ. vor. 

'2) Im Trierer Forftamt bekam der Forftmeifter um 1200 (Grimm IV. 743) 

die Hälfte des gefammelten Wildhonigs aus dem Hochwalde (filva alta), er und 

die Förfter hatten Forfthufen. In Suefteren (Grimm III. 863) gehörte den Förftern 

das Lagerholz, der Bienenfang in gewiffen Fällen, der Siebente von dem zu 

liefernden Bauernhafer, zu Weihnachten ein Quantum Brennholz u. f. w. Im 

Kammerwalde von Mauermünfter gehören bei Windfällen 7 Fuls vom Stammende 

dem Abte, das Uebrige fteht dem Förfter zu. Wer Bauholz empfing, gab dem- 

felben ein Viertel Weines oder das Abfallholz. Aufserdem erhielten fie Pfandgeld. 

In Fulda, Erfurt, Prüm etc. hatten die Förfter befondere Berechtigungen im 

Herrenwalde. Die Forfthufen waren hörige Güter. Vergl. v. Maurer Fronhöfe 

Il. 497. 

EEE 



Reichlicher fliefsen die Quellen für die Schilderung der 
Waldbenutzung in den Markwäldern. 

Im ganzen weftlichen und füdweftlichen Deutfchland hören 
wir faft ausfchliefslich von Laubwäldern. Im Büdinger Reichs- 
wald !3) ift das geforftete Holz: eichinhulz, buchenhulz, arnhulze 

(ahorn), efchenhulz, arnsbäume, kirsbäume, birbäume, eppel- 

bäume, nufsbäume, hafelbäume, erlinhulz. Von Ulm und Lich- 

tenau 4) am Rhein (Baden) hören wir nur von Eichen. Noch 

im 16. Jahrhundert war man im Bezirke des Waldgedings zu 

Dornftetten ?°) bemüht, die fich überall eindrängende Buche zu 
verdrängen, wie aus einem Vergleiche Herzog Ulrichs mit den 

Waldgedings-Infaffen hervorgeht. Andererfeits hören wir aus 

dem Schwarzwaldgebiete fchon früh von Nadelholz. Es deutet 

auch der Name, der lateinifch (filva nigra) fchon 763,16) deutfch 

983 17) vorkommt, auf ein altes Nadelholzgebiet. Dafs in den 

bairifchen Alpen zu jeder Zeit Nadelholzbeftände vorherrfchten, 

ift nicht zu bezweifeln. Jener riefenhafte Lärchenftamm, den 

Rom zu Tiberius Zeit bewunderte, giebt davon Zeugnifs. 18) 
In Weftfalen und Niederfachfen fprechen die Quellen nur 

von Eichen und Buchen. Im Harz laffen die uns zu Gebote 

ftehenden älteften Quellen annehmen, dafs fchon im 15. Jahr- 

hundert Fichte und Buche neben einander beftanden haben. 

Das Forftding zu Goslar enthält hierfür mehrere Belegftellen. 19) 
Die fo. überaus zahlreichen Weisthümer aus dem ElIfafs 

laffen uns leider gänzlich im Unklaren über die dort von Alters 

13) Grimm II. 428 fgde. 

4) A. a. O. I. 428. 

15) Nach v. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie I. 429 lautet die Stelle: „Zum 

achtenden, nachdem die buchen im pfaltzgraven weiler waldt bisher und noch 

vill fchaden gethan, fo doch defshalb zu Fürkommung fchadens, beredt und 

bewilligt worden, das fürther ain Jeder walddüngseingefeffener folle gut fuog unnd 

macht habenn, die buchen in gedachtem weiller waldt abzuhawen .... Die 

Urkunde ift bei Mofer, Forftarchiv XI. S. 62 abgedruckt. 

16) Siehe die Quellen bei Löffelholz-Colberg, Chreftomathie I. S. 409, Note 332. 

17) Daf. die Stelle aus einem Schenkungsbriefe Ottos I. für das Klofter St. 

Blafien: „‚qualiter nos cellam in filva Swarzwalt etc.“ 

28115:>8% 3,,.Note 16: 

19) Grimm, Weisthümer III. 260 fgde. Man erfieht aus den zahlreichen Rechts- 

weifungen des Forftdings, welche 1421— 1490 gefammelt find, dafs Schneide- 

mühlenbetrieb am Harze häufig war, dafs auch viel Holz aus der Hand zu Bret- 

tern und Latten gefchnitten wurde. Hieraus läfst fich auf Fichtenwirthfchaft 

fchliefsen. Die Holzart ift übrigens nicht fpeziell angegeben. Von ausgedehnter 

Holzverkohlung dagegen hören wir. 

Bernhardt, Forstgeschichte. I s 
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her einheimifchen Holzarten; in der Rheinprovinz gab es in 
unferer Periode ficher nur Eichen, Buchen und Weichholz, auch 

auf der Eifel, wie uns die dortigen Urkunden beweifen. 2%) Dafs 
in der Rheinebene uralte Kiefernbeftände gewefen feien, könnte 
nach dem dort vorkommenden Namen Forahahi gefchloffen wer- 

den; doch diefer Anhalt ift ein durchaus unficherer. 

Im Erzgebirge fürchtete man noch nach 1700, wie uns 
Hans v. Carlowitz belehrt, das Verdrängen der Tangelbäume 
durch das Laubholz.?!) Der Reichthum Norddeutfchlands an. 
Eichen bis zum 18. Jahrhundert ift bekannt. 2) 

Aus diefen dürftigen Notizen geht hervor, dafs die Laub- 
hölzer in unferer Periode wohl meift herrfchend waren und ein 

Verdrängen derfelben durch Nadelholz an vielen Orten ftatt- 
gefunden hat. 

Ganz allgemein wurden, wie zweifellos feftfteht, die Wal- 

dungen Deutfchlands in regellofem Plenterhiebe benutzt. Von 
nachhaltiger oder in irgend einer Weife geregelter Nutzung ift 
nirgends die Rede. In den Marken war zwar die Holzentnahme 
im Allgemeinen auf das Bedürfnifs der Märker befchränkt, aber 

an einem Maafsftabe, um zu beurtheilen, ob Zuwachs und Ab- 

nutzung fich im Gleichgewichte befinden, fehlte es gänzlich. Die 

Waldbenutzung war noch immer blofse Occupation. Schon 1258 
hören wir von einer anfcheinend fchon länger beftehenden Holz- 
flöfserei in Sachfen. 2?) 

0) Vergl. Weisthum des Möringer Waldes, bei Grimm II. 580: „die furfter 

follen penden von eichen u. v. buechen, das alfo dick ift, da mari mach mit 

einem loeningh (Bohrer, Lünigsbohr) durchbohren. 

21) y. Carlowitz, Sylvicultura oeconomica. 1713. v. Berg in den krit. Bl. v. 

Nördlinger. 1861. 43. Bd. 2. S. 128. 

22) Nach Hennerts Anweifung zur Taxation, IL. Th. S. 654 find in den 2ı 

Jahren 1747—69 in den Revieren Badingen (Lüdersdorf), Cöpenick, Lehnin, 

Liebenwalde, Mühlenbeck, Oranienburg, Ziefar und Zinna auf einer Fläche von 

81,440 Hektaren 135,975 Stück Schweine (jährl. durchfchn. 6478 Stück) gegen 

Maftgeld eingefehmt worden, abgefehen von den fehr zahlreichen frei eingetriebe- 

nen Schweinen. In demfelben Zeitraume trat 20 Mal Eichelmaft ein (nur 1767 

blieb fie aus). Schon 1830 waren diefe Reviere überwiegend reine Kiefernreviere. 

Nur Mühlenbeck ift noch heute Buchenrevier. 

23) Pertuchii chronicon portenfe. S. 54. v. Mofer, Forftarchiv IX. S. 14 fgde.: 

Gefchichte der Flöfserei. 

Cala 25 
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$. 24. Forststrafwesen. 

Das Forftftrafwefen erlangte in fehr früher Zeit eine Durch- 
bildung, welcher das. fpätere Mittelalter wenig hinzugethan hat. 

Erft die neuere Zeit hob das auf diefem Gebiete geltende Syftem 
von Strafbeftimmungen grofsentheils auf, befeitigte namentlich 

die unmenfchlichen Strafen vieler Weisthümer, wies die forftliche 

. Strafrechtspflege den Gerichten zu, hielt aber an der uralten 
Rechtsanfchauung feft, dafs nicht vom Boden getrenntes Holz 
keine fremde, bewegliche Sache fei, an welcher ein gemeiner 

Diebftahl ftattfinden könne. | 
Nach den älteften Aufzeichnungen der Volksrechte ift das _ 

im Walde aufftehende Holz keine befeffene Sache. So im Volks- 

rechte der ripuarifchen Franken: «quia non res poffeffa eft, fed 
de ligno agitur.“!) Diefe auf die volle Gemeinfchaftlichkeit der 

Waldnutzung bafırte, kein Privateigenthum am Walde aner- 

kennende und die freie Occupation des Holzes zum rechtlichen 

Ausdruck bringende Auffaffung ftellte folgerichtig das bereits 
occupirte, gefällte Holz unter den Schutz des Gefetzes und fchon 

das ripuarifche Gefetz enthält Strafbeftimmungen gegen die Ent- 

wendung gefällten Holzes.?2) Die baierifchen Volksrechte be- 

drohen die Fällung der für die Maftnutzung fo hochwichtigen 

Eiche und Buche mit Strafe.?) Diefelbe Beftimmung enthält 
das longobardifche Gefetzbuch. *) 

Der Sachfenfpiegel fetzt für gewöhnlichen Holzdiebftahl, 

ebenfo wie für unberechtigtes Fifchen und Grasfchneiden eine 

Strafe von 3 Schillingen neben dem Erfatz des Schadens fett. 

!) Lex Ripuar. Tit. 36. 

2) Lex Ripuar. Tit. 78. 2. 1: „Si quis Ripuarius in fylva commune feu 
regis vel alicujus locata materiamina vel ligna fiffa abftulerit, XV. folidos cul- 

pabilis judicetur.‘“ 

3) Lex Bajuv. tit. XXI. 2: „Si quis aliena nemora praeciderit, fi portat escam 

et rubus eft (wohl aus robur corrumpirt, wie Roth in d. allg. Forft- u. Jagd-Ztg. 

1872 S. 89 fchon hervorgehoben hat) cum folido et fimile componat. 3. Et fi 

amplius usque ad numerum 6, per fingulos fingulum folidum reftituat. Deinde 

arborum numerofitatem reftituere cogatur; et de his, quae nondum fructum por- 

taverunt cum tremiffe et fimile reftituat. 4. De fagis vero tremiffem et fimile refti- 

tuendum cenfemus usque ad numerum fex folidorum per fingulos arbores i. e. 18. 

Et fi amplius damnum infert, non cogatur componere nifi numerum reftituendi. 

5. Si malum vel pirum vel cetera hujusmodi pari fententia ut fagi perfeverunt, 

Der Hauptgefichtspunkt bei diefer ganzen Strafbeftimmung ift die Schädlich- 

keit der Entwendung von mafttragenden Bäumen. 

‘) Lex Longobard. Tit. 101. 2. 62. 
8* 
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Auf die Entwendung von gepflanztem Holze oder von (beeren- 

den) fruchtbaren Bäumen (Eiche und Buche, fowie Wildobft- 

bäume) oder von Grenzbäumen ift die höhere Strafe von 30 

Schillingen gefetzt, auf nächtlichen Diebftahl an gefälltem Holze 
aber die Strafe des Stranges („daz fal man richten mit der 
wid“).5) Aehnlich find die Strafbeftimmungen des Schwaben- 
fpiegels und des Rechtsbuches Kaifer Ludwigs des Baiern 

(Kap. VIH. Art. 2 u. 3). Auch der Schwabenfpiegel hat 3 Schil- 

linge als Bufse des einfachen Holz-, Gras- und Fifchereidieb- 

ftahls, 30 Schillinge bei erfchwerenden Umftänden (Art. 169). 

Zu einer allgemeinen Strafrechtsnorm find jedoch diefe Be- 
fimmungen nicht geworden. Alle Weisthümer und Wirthfchafts- 
ordnungen, welche fich auf Waldmarken und Forften beziehen, 

enthalten Strafbeftimmungen über den Holzdiebftahl. 

Noch im fpäteren Mittelalter hat fich an vielen Orten die 
uralte Rechtsanfchauung erhalten, dafs der für keinen Dieb zu 
halten fei, der bei Tage in der Mark Holz haue und lade. Das 

awan einer hauet, fo ruft er, wan einer ladet, fo wartet er»,®) 

oder: «die weil er hauet, fo ruft er, die weil er leit (fährt), fo 

leit (leitet) er» ”) der Weisthümer ift der Ausdruck für die An- 

fchauung, dafs eine fo wenig heimliche Handlung, welche fo 
leicht zu erkennen und zu verfolgen ift, kein Diebftahl fein 

5) Sachfenfpiegel I. Art. 28. 2. ı: „Swer fo holz howet oder gras fnitet 

oder vifchet in eines andern mannes wazzere an wilder wage (wag = Gewäffer), 

fin wandel (nachtheilige Rechtsfolge einer Handlung) daz fin dri fchillinge, den 

fchaden gilt her uffe recht. /. 2. Vifchet her in tichen, die graben fin oder 

howet her holcz, daz gefazt ift, oder berende boume (gepflanztes “Holz und 

Früchte tragende Bäume) oder brichet her fin obez, oder howet er mal boume, 

oder grebt er uf fteine, die zu mark fteinen gefazt fin, her muz drizig fchillinge 

geben. Vint man in in der ftat, man muz in wol phanden oder uf halden ane 

des richteres urloub. 7. 3. Swer nachtes gehowen gras oder gehowen holz ftilt, 

daz fal man richten mit der wid (mit dem Strang). Stelt her des tages, ez get 

zu hut und zu hare“ (an den Leib). 

6) So auf Rügen (Grimm, Rechtsalterth. S. 47), im Melrichftädter Weisthum 

(Grimm, Weisthümer III. 890). 

?) $S. Herrenbreitinger Petersgericht (Grimm a. a. O. I. 591). Die Stelle 

lautet vollftändig: „Mer, fo einer yemants holtz fo abgehawen, entphremdt vnd 

hynwegk furt adder tregt, ob man es fur ein dieberey adder aber glich als viel, 

als ob er es von dem flamme gehauwen, rechen folle, dan fo einer heutt, fo rufft 

er, die wil er ledt, fo beidt er, vnd bringt er es enwegk, fo hat er es? Urtheill: 

gehauwen holtz genommen, dat ift ein dieberey, das vngehawen, wie vor ftet; 

aber huff holtz, das einem auff feinem erb gewachfen ift, dem mag einer nach- 

volgen bis in eynes anderen hoff.“ 
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könne, dafs auch an ungehauenem Holze, einer in keines Men- 

fchen Befitz übergegangenen Sache, ein Diebftahl überhaupt 
nicht ftattfinden könne. Die Entwendung von gefchlagenem 

Holze wird dem dann immer als Diebftahl gegenübergeftellt: 
«Gehawen holtz genommen, dat ift ein dieberey» 8) ebenfo aber 

auch die befonders vorfichtige und heimliche Entwendung von 

ftehendem Holze: «mit der exe ftelt men nicht, id were den, 

id gordelde ener einen böm, dat de exe keinen lud konde van 
fich geven.» 9) 

Aber auch der Märker wird mit Strafe belegt, wenn er 

Holz haut wider die Märkerordnung, über feinen Bedarf, am 
unrechten Orte und zum Schaden der Mark. Gewöhnlich wer- 

den ihm Geldftrafen auferlegt, fo in der Bellersheimer Mark 
5 Pfund Heller für einen Stamm, 5 Schillinge für einen Stamm, 

den man tragen kann, 3 Schillinge für einen grünen Aft, 3 Albus 

für ein Gebund Gerten !0) u. f. w. In Nienburg verlor ein Bürger, 

welcher in der Stadthage oder dem Stadtwalde durch Holzhauen 
Schaden that, das Bürgerrecht. 1!) Härter war ftets die Strafe 
der Ausmärker und Unwerigen (Unberechtigten). In Bellersheim 
betrug fie das Doppelte der Geldftrafe, welche die Märker zu 

zahlen hatten. In anderen Fällen wird «fo mancher fchricken- 

berger» (kleine Münze) gezahlt, «als das rad in der marck um- 
geht» 12) oder «fo manchen fchritt, fo manchen gulden brüche» 13) 
(Strafe). Schwer geahndet wird nächtlicher Holzdiebftahl, Brand- 

ftüftung im Walde, Entrinden der Bäume. Die unverhältnifs- 

mäfsig hohe Strafe des nächtlichen Diebftahls an gefchlagenem 

Holze, welche der Sachfenfpiegel androht, kehrt in faft allen 
Weisthümern, vielfach in geradezu fcheufslicher Geftalt wieder. 

Im Speller Walde 14) foll der mit dem Tode beftraft wer- 

den, der des Nachts Blumware (fruchtbare Bäume) entwendet. 

In Sigolzheim foll der, welcher den Wald anbrennt, gebunden 

8) S. vorftehendes Weisthum. j 

9) Rechtsfpruch aus Rügen, bei Grimm Rechtsalterth. S. 47- 

10) Grimm, Rechtsalterth. S. 517. 

11) Freieding zu Nienburg (Grimm, Weisthümer IIL. 213): „21. wen ein bürger 

in der ftadthege oder ftadtwalde mit verwüftende und hauende fchaden dede, was 

derfelbige verbroken? Er hat die bürgerfchaft verloren.“ 

12) So im Geyener Holzgericht 2. 19 (Grimm, Rechtsalterth. S. 105). 

13) So in der Hägerichtsweifung (Grimm a. a. O. S. 105). 

1) Speller wolde ordele und rechtwifonge. (Graffchaft Tecklenburg.) Das 

Weisthum ift 1465 niedergefchrieben, bei Grimm III. 180 abgedruckt. Die betr. 

Stelle S. 183. 
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und nahe an ein grofses Feuer gelegt werden, bis ihm die ver- 

brannten Sohlen von den Füfsen fallen. 15) In der Eichelberger 
Mark foll der Baumfchäler durch Herausreifsen des Darmes 
beftraft werden. 16%) In der Elbermark bei Fritzlar foll der ge- 
hängt werden, der den Wald anzündet. Wer Bäume fchält, dem G 

foll man in den gefpaltenen Baum den Nabel thun und foll ihn 
um den Baum treiben, dafs er ihn mit feinen Därmen um- 

binde. 17) Aehnliche Beftimmungen kehren in vielen Weisthümern 
wieder. . 

Unfer Rechtsbewufstfein wendet fich verletzt von folcher 
Barbarei ab. Doch wir dürfen es dabei nicht vergeffen, dafs 
das rauhe Leben des frühen Mittelalters ftarker Mittel bedurfte, 

um die Ordnung aufrecht zu erhalten, dafs die ganze wirth- 
fchaftliche Kraft der Markgenoffen in dem Markwalde wurzelte 

und jede Schädigung ihrer Rechte in diefer Richtung tief ein- 

griff in ihre Exiftenz. Zudem ift, wie dies Grimm fchon hervor- 
gehoben hat, kaum anzunehmen, dafs die ganze Härte folcher 
Strafbeftimmungen jemals zur Anwendung gekommen fei. 

Die Erhaltung der wirthfchaftlichen Ordnung in den viel- 

köpfigen Markgenoffenfchaften hatte jedenfalls grofse Schwierig- 

keiten. Bei mangelndem oder unausreichendem ftaatlichen Rechts- 
fchutze galt es, fich felbft zu helfen und man glaubte, durch 

folche fchwere Drohungen einen den Intereffen der Mark förder- 

lichen Schrecken unter den Ausmärkern und unzuverläffigen 

Markgenoffen zu verbreiten. 

Strafen wegen unbefugter Maft- und Weidenutzung kommen 
in den Weisthümern häufig vor. In allen Fällen find es Geld- 
ftrafen oder Confiskationen. i 

Die Strafrechtspflege ging entweder von dem Inhaber der 

Reichsvogtei, !$) oder von den Obermärkern, Grund- und Schutz- 
herren aus. Gewiefen wird das Recht durch die Förfter, durch die 

Schöffen oder die Märker. Vielfach hatten die Oberftforftmeifter 

und Forftmeifter die Gerichtsbarkeit, in anderen Fällen die Wald- 

botten. So waren in Nürnberg die Waldftromer Gerichtsvorfitzende, 

im Büdinger Reichswalde die Forftmeifter in Gelnhaufen, Urtheils- 
finder in beiden Fällen die Förfter. Auch der Zeidelmeifter im 

15) Sigolzheimer Hofesrecht (Elfafs) de 1320, bei Grimm I. 664. 

16) Grimm I. 565. 

17) Grimm II. 321. 

18) So im Dreieicher Wildbann, wo der Voigt von Münzenberg mit dem 

Forftmeifter und den Märkern das Gericht hegte. 

urn . 
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Nürnberger Reichswalde hatte eine Gerichtsbarkeit in Zeidel- 

fachen. 19) Die Zeidler wiefen das Recht. Im Rheingau und der 
Wetterau find vielfach Waldbotten Gerichtsvorfitzende. 20%) In 
allen diefen Fällen ift eine unferen Anfchauungen wenig ent- 
fprechende Gewalt in die Hand des Einzelnen gelegt, eine 
Macht, gleichfam in eigener Sache zu richten, die uns gefährlich 
und geradezu unfittlich erfcheint. Doch wir dürfen die Verhält- 
niffe des Mittelalters nicht nach modernen Anfchauungen beur- 
theilen. Nicht der Gerichtsherr oder fein Vertreter ift es, der 

Recht fpricht, fondern die Gefammtheit der gewerten Leute, 

vertreten durch die Schöffen, die — ja meift aus der Zahl der 

Markgenoffen gewählten oder hervorgegangenen Förfter, die 
bejahrten und in des Landes Brauch wohlerfahrenen Genoffen. 
Der Gerichtsvorfitzende ift überall nur der Frager des Rechts, 

nicht der entfcheidende Weifer deffelben. Tief im Bewufstfein 

Aller wurzelte das heimifche Recht, das alle Jahre auf den 

Dingtagen feierlich verkündet wurde. Aus diefem allgemeinen 
Bewufstfein heraus flofs das Urtheil, ergab fich die Entfcheidung, 
deren Ausführung der ftarken Hand des Schutz- und Gerichts- 

herrn oblag. 
Freilich, als die Obermärker, Grund- und Schutzherren in 

fpäterer Zeit durch römifch-juriftifch gebildete Gerichtsbeamte 

auch über Markangelegenheiten Recht fprechen liefsen, als die 
Märkergerichte durch Vogteigerichte, die Märkergedinge durch 

Vogtgedinge erfetzt wurden, da war es mit der alten Gerichts- 

barkeit in Waldfachen vorbei und die Autonomie der Genoffen- 
fchaft gebrochen. Die Durchlöcherung des alten Princips der 
genoffenfchaftlichen Strafrechtspflege hat den Untergang der 

alten Zeit mit ihrem Gemeinfinn, ihrem warmen Gefühle der 

Gemeinfamkeit der Intereffen und Zufammengehörigkeit ein- 

geleitet. — 
Neben den Markbeamten, den Wehrmeiftern, den Förftern 

und Holzknechten hatte jeder Märker in der Mark nach dem 

Rechten zu fehen. Sie follten dem Holzdieb folgen, ihn pfän- 

‘ den, ihn zur Gerichtsftelle bringen. ?!) Im Büdinger Reichswald 

19) Grimm III. 897. 
20) Vergl. Anhang zu diefem Buche, fub II., den Auffatz über das Amt des 

Waldbotten. 

2!) Grimm I. 587. Hier die Beftimmung, dafs wenn Einer todt bliebe, fo 

follen die Märker ftraflos” fein. 2 



hatten fie das Recht, dem betroffenen Uebelthäter bis an die 

Thore der vier Reichsftädte Frankfurt, Wetzlar, Friedberg und 
Gelnhaufen zu folgen und ihn aufserhalb der Thore zu pfän- 
den. 22) ! 

Befondere Beftimmüngen wurden über den Schutz der 
Grenze getroffen, von denen im folgenden $. gehandelt wer- 

den foll. 
Schwere Strafen trafen den Märker, der feine Verpflich- 

tungen dauernd nicht erfüllte, wiederholt den Markordnungen 
entgegen handelte. Ihm wurde das Feuer gelöfcht, der Brunnen: 
zugefüllt. Strafbar war Jeder, der auf dem Dingtage nicht er- 

fchien. Gnade und milde Strafe erlangte nur der, welcher felbft 

fich fchuldig bekannte. Auf folches Schuldbekenntnifs hatte die 
im Lande Delbrück und der Hülfeder Mark gebräuchliche Cere- . 

monie Bezug. Hier bildeten die Märker einen Kreis und fteck- 

ten vor fich ihre Meffer in den Boden, bis das Gericht gehegt 
und das Weisthum verlefen war. Wer fich dann frei von aller 
Schuld wufste, zog fein Meffer mit den Worten: «Ich ziehe 

mein Meffer auf Recht», die Anderen fprachen: «Ich ziehe mein 

Meffer auf Herren Gnad». Erftere, wenn fie doch fchuldig be- 

funden wurden, traf doppelte Strafe. 3) 3 

8. 25. Grenzbezeichnung und Grenzschutz in den 
Markwaldungen. 

Bei der erften Occupation wurden von den Sippen, welche 

fich zufammen anfıedelten, wohl überall natürliche Grenzen auf- 

gefucht, welche die grofsen Marken von einander fchieden. In 

den Bergländern, wo die Höfe und Dörfer vielfach in die Thäler 
gebaut wurden, waren es dann oft Bergrücken, die Mark von 

Mark fchieden. In uralten Sprüchen hat fich folche Grenzbe- 

fimmung nach ihrem Princip erhalten. «Wie Kugel rollt und 

Waffer fliefset,» «wie Schnee fchmilzt und Schlegel wälzt.» In 

ftreitigen Fällen beflimmen zwei Läufer von zwei Orten den 
Punkt, wo die Grenze fein foll, da wo fie zufammentreffen. Eine 

alte rührende Schweizerfage von zwei Hirten aus Uri und Glarus, 

von denen der letztere mit Aufbietung der letzten Kraft noch 

22) In dem mehrfach angeführten Weisthum des Büdinger Reichswaldes. 

29) v, Maurer, Markenverfaffung S. 191. 192. 

de u ai 54 m u 

» 
eV 



— 121 — 

ein Stück Land für feinen Kanton erwarb und dabei feinen Tod 

fand, giebt uns von folcher Grenzbeftimmung Kunde!) 

In anderen Fällen trennten Thalfohlen, Bachläufe oder 

Sümpfe die Marken. Bei Landverleihungen wurde zur Grenz- 

beftimmung bisweilen die Circumition angewendet. So verlieh 
König Dagobert nach alten Chroniften dem h. Florentius (+ 676) 
fo viel Land um Kirchheim, als er umreiten könne, während 

der König das Bad verlaffe und feine Kleider anlege.?) 

Von den uralten Grenzbeftimmungen durch den Hammer- 
wurf habe ich oben gehandelt. | 

Mit fo einfachen Mitteln war jedoch nur folange aus- 
zukommen, als nicht Theilungen der Marken und Markwälder 
nothwendig wurden und auch überhaupt nur da, wo fcharf aus- 

geprägte natürliche Grenzen fich fanden. Eigentliche Grenz- 
zeichen waren alfo daneben wohl zu allen Zeiten unentbehrlich. 

Als folche finden wir Bäume und Steine feit den älteften 

Zeiten, in Schlefien auch, foweit unfere Urkunden reichen, Grenz- 

hügel (Koppitzen).?) 
Die Grenzbäume (Bäume auf der Schneide, fnetboome in 

Weftfalen,*) Lachbäume, Lochbäume,5) lat. lachus,6) Malbäume,”) 

Markbäume®) genannt) waren meift Eichen,?) hier und da be- 

fonders in den Alpen auch Tannen,!®) Fichten, Lärchen, auch 

Buchen, die letzteren fämmtlich in der Schweiz.1!) Kreuze 

wurden zumeift als Grenzzeichen eingefchnitten. 

1) S. Grimm, deutfche Sagen, Nr. 287. — Becker, die Allmeinde. 1868. S. 3. 

2) Grimm, Rechtsalterth. S. 87. 

®) Von dem polnifchen Kopiec, böhmifch Kopec d. i. Hügel. Grimm a. a. O. 

S. 542. 

*) S. Vergleich der Stadt Gefecke mit den Beerbten der Stockemer Mark de 

1326 bei Seibertz, Rechtsgefch. d. Herzogth. Weftfalen II. Nr. 616: „de arboribus, 

que dicuntur fnetbome . .- 

5) So in der Kundfchaft über den Wald im Hägbach, bei Grimm L 400: 

„da führte er in zu einem lachenbom, der wäre gröfser dann ein Stubenafen.“ 

Der Ausdruck kommt fchon 814 vor. Vergl. v. Maurer, Markenverf. S. 317. 

Note 88. 

6) Im Lorfcher Codex. v. Maurer, a. a. O. Note 89. 

?) Schon 1036. v. Maurer, a. a. O. Note 93. 

8) S. Grenze d. Wefterwaldes bei Grimm, Wsthmr. II. ı25. Hier d. Ausdruck 

„Befchnadung“ für Grenze; unter den Grenzbäumen kommt auch eine Kopfweide 

vor, als Grenzzeichen auch Kiefelinge (Kiefelfteine). 

%) S. d. Urbar von Pfronten, bei v. Maurer, Markverf. im Anhange S. 458. 

Das Urbar ift aus dem ı5. Jahrh. 

10) v. Maurer, Markenverf. S. 44. Note 13. 

11) Grimm, Wsthnr. I. 125, 126. 
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Gleiches Zeichen wurde auf den häufig vorkommenden 

Mark-, Schnaat- oder Loch-Steinen angebracht. Auch Pfähle, 
Eichenfäulen, Schnatfäulen kommen vor.1?2) Grenzen und Grenz- 

zeichen waren heilig. Alljährlich wurden die erfteren feierlich 
umgangen, die zugezogenen Knaben gemaulfchellt oder auf die 
Finger geklopft, damit fie fich um fo beffer für alle Zeit des 
Ortes befinnen mögen, wo das Grenzmal fteht;!?) graufame 
Strafen wurden dem angedroht, der einen Malftein ausgräbt. 
Man foll ihn in das Loch, da der Stein geftanden, eingraben 

und ihm mit einem vierfpännigen Pfluge den Kopf abfahren. 

Von den höheren Strafen, die den trafen, welcher einen Grenz- 

baum entwendete, ift oben .die Rede gewefen. 
Eines energifchen Grenzfchutzes bedurfte man in den Mark- 

wäldern den mehr und mehr vordringenden Rodungen gegenüber 

allerdings. Doch mag ebenfo, wie bei den graufigen Strafen 
des Baumfchälens u. f. w. auch. hier eine mildere Praxis der 

drakonifchen Strafvorfchrift gegenüber geftanden haben. 

$. 26. Jagdrecht und Jagdausübung. 

Es erübrigt noch, auf die Verhältniffe der Jagd, foweit fie 

als eine Waldnutzung betrachtet werden kann, in unferer Periode 
einen Blick zu werfen. Eine erfchöpfende Darftellung der 
Gefchichte des Jagdrechtes und der Jagdausübung liegt nicht 
in der von mir zu löfenden Aufgabe und im Bereiche diefer 

Schrift. Allein es ift unmöglich, die Entwickelung der Jagd- 
verhältniffe, welche fo bedeutungsvoll in die der Waldwirthfchaft 
hinübergegriffen hat, ganz unberührt zu laffen. Das hierher 
Gehörige mag daher in grofsen Umriffen hier Platz finden. 

Es darf als unzweifelhaft angefehen werden, dafs nach altger- 
manifcher Rechtsanfchauung das Jagdrecht ein Ausflufs des 

Grundeigenthums war, dafs alfo überall die Jagd dem zuftand, 

dem der Grund und Boden gehörte, in den königlichen Hof- 
gütern dem Könige, in den Herrenhöfen den Territorialherren, 

in den Marken den Märkern. Ich habe jedoch fchon öfter 

'2) Eine Sitte, welche am Rheine an einzelnen Orten noch heute fortbefteht. 

Ich habe in der St. Johanner Gemarkung (bei Saarbrücken) in meiner Kindheit 

noch folche Umzüge gefehen (um 1845). 

'3) Herrenbreitinger Petersgericht, bei Grimm II. 585. 

N N Br nur 
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Gelegenheit gehabt, die Vorgänge zu berühren, welche zu einer 
Schmälerung diefes Rechtes namentlich in den Marken führten. 

Mit dem ächten Eigenthume am Grund und Boden ging das 

Jagdrecht an die Grund- und Schirmherren über. 

Die Inforeftationen unter den Karolingern umfafsten zunächft 
wohl nur die königlichen Hausgüter. Wo Markwaldungen in 

Bannforften verwandelt wurden, gefchah dies, wie wir wiffen, 
mit Zuftimmung der Märker. Diefer Zuftimmung bedurfte man 

fpäter nicht mehr, als mehr und mehr alles ächte Eigenthum 
an die Territorial- und Grundherren überging, als der Bauern- 

ftand in das Abhängigkeitsverhältnifs der Hofhörigkeit gerieth 
und das Jagdrecht, ein Ausflufs des vollfreien Grundeigenthums, 

felbftredend und ohne dafs es einer Veränderung des Rechts- 
princips bedurfte, ipfo jure an diejenigen überging, denen das 

ächte Eigenthum am Grund und Boden zuftand. Keine neue 

Rechtsregel entftand, als die Grundherren Jagdherren wurden, 
keine Vergewaltigung fand ftatt. Die letztere lag in dem 

Herabdrücken des Bauers in das Hörigkeits- und Hinterfaffen- 

Verhältnifs. War letzteres einmal gefchehen, fo hatte er fich 
ja eines Theils feiner freien Rechte fchon begeben. Nun ge- 

hörte dem Grund- oder Landesherrn — und fo haben fich am 
Schluffe diefer Periode die Verhältniffe fchon geftaltet — neben 
dem Rechte zu bannen und zu befrieden, auch das Recht zu 

jagen und zu hegen, der Wild- und Vogelfang, die Bienenweide, 

Fifcherei. !) 
Nur die Raubthiere und das Schwarzwild find faft überall 

noch Gegenftände des freien Thierfangs, auch oft in den Bann- 

forften.2) Von Bären und Sauen mufsten jedoch vielfach Kopf 

und Füfse, der Harft, das Schulterblatt u. f. w. dem Herrn ge- 

liefert werden.) 

1) Grimm, Weisth. I. 778. II. 28, 29, 30. (Seengau) III. 746, 767, 887- 

Vogelfang I. 384. 

2) Sachfenfpiegel II. Art. 61. 2. 2. v. Maurer, Fronhöfe III. 43. Schwäbifches 

Landrecht c. 197. Grimm, Wsthmr. I. 384, 387- 

3) So in Dornftetten, Grimm, Wsthmr. I. 387: von einem beren daz hoept 

vnd ain hant, vnd von ainem höwenden fchwin (hauenden Schwein) ain durch- 

fehlagenden fchultern mit zween rippen, daz das wiltpret fürgang vnd von ainer 

liennen (Bache?) daz höpt vnd von ainen frifsling nütz. Vergl. auch Grimm, 

» Weisth. III. 336 und eine Urk. v. 1339 bei Schöpflin, elfäff. Chronik II. 164: 

„von dem ber und von dem fchwin fol man unferen herren dem abbas den harft 

geben.“ 
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Die niedere Jagd gehörte noch vielfach den Bauern und 

hofhörigen Leuten. Es blieb dann oft dem Herrn das Wild 
vorbehalten, «was einen gefchlitten Fuess hat.»#) Oft ift nur 
Rothwild und KRothfederfpiel von dem gemeinen Jagdrechte 
ausgenommen;5) im Schwarzwald, auf dem Hundsrück, an der 

Saar durfte der Bauer noch in einer viel fpäteren Zeit mit 

eigenen Hunden einen Hafen fangen, mufste ihn aber felbft effen 

und durfte ihn nicht verkaufen;®) in Urbach durfte der Bauer 

den Hafen behalten, den er etwa beim Pflügen finge.”?) 

Unangetaftet erhielt fich das Jagdrecht der bäuerlichen 

Befitzer nur da, wo die Volksrechte überhaupt fich frei erhielten 

von der Beeinfluffung durch, Landes- und Grundherren, in den 
reichsfreien, reichsunmittelbaren Gebieten, in der Landvogtei 

Schwaben, im Schwarzwalde, am Neckar und an der Donau, 

zumal in dem hochintereffanten freien Pürfchgau zwifchen Donau, 

Rifs und Blau.®) 

In Norddeutfchland fcheint die freie Pürfch feit 1200 auf 

dem platten Lande an keinem Orte mehr beftanden zu haben. 

In den Marken an der Elbe, Havel und Spree, fowie in Schlefien 

hat fie im altgermanifchen Sinne wohl nie beftanden. Hier hat 

fich den befondern Verhältniffen der Befitzergreifung und den 

flavifchen Inftitutionen entfprechend, frühzeitig das Jagdrecht 

der Grundherren wenigftens auf dem flachen Lande entwickelt. 
In den Städten, die in allen Gegenden von Deutfchland fich 
das Jagdrecht ihrer Bürger lange bewahrten,?) finden wir auch 

in Nord- und Öftdeutfchland noch vielfach freies Jagdrecht der 

') Grimm, Wsthmr. II. 553: „hirtzen, hinden, ree vnd wilde fchwein.““ 

5) So in Dornftetten, f. obige Quelle (Note 3) in Tirol und Vorarlberg nach 

einem „Freiheitsbrief des Lechthales de 1416 in d. Zeitfchr. f. Tirol u. Vorarl- 

berg III. S. 154. In der Graffchaft Werdenfels gehörte den angefeffenen Leuten, 

welche eigenen Rauch haben, alles Wild, mit Ausnahme des Rothwildes und 

Rothfederfpieles (Fafanen?) Vergl. Grimm, Wsthmr. III. 739. v. Maurer, Fron- 

höfe III. 45. 

6) Grimm, Wsthmr. I. 384, 387, II. 26, 28, 30, 143. IV. 336. 

?) Grimm, Wsthmr. I. 626. Deff. Rechtsalterth. S. 250. 

%) Viele Urkunden hierüber f. bei Burgermeifter codex diplom. equeftr. I. 

S. 475 bis 502. 

®) Freie Pürfch und Fifcherei galt in Montzingen, Memmingen, Speier 

(noch 1431,) Worms, Weifsenburg, Zürich (noch 1496,) Münfter, Coesfeld, Mühl- 

haufen (noch 1711) u. a. a. O. vergl. wegen des Urkundennachweifes v. Maurer, 

Städteverfaffung II. S. 805 fgde. 
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ftadtmarkberechtigten Bürger, fo in Bremen, Stralfund, Lübeck,!) 

in Neuftadt-Eberswalde, Oderberg und Straufsberg u. f. w.1) 

Die Entwickelung des Jagdrechtes der Landes- und Grund- 

herren geht mit graufamen Strafen der Jagdvergehen Hand in 

Hand. Die mehr und mehr zu rohem Uebermuthe gegen den 

geringen Mann erzogene, aus dem ungefunden Feudalismus einer 

die angeborenen Menfchenrechte fchnöde verachtenden Zeit 

herausgewachfene Jägerzunft bedrückte den Bauernftand auf 

das höchfte und es ift wahr: Aller Glanz des mittelalterlichen 

Berufsjägerthums vermag die dunkelen Seiten der Wirthfchafts- 

und Kulturgefchichte Deutfchlands nicht zu verdecken, welche 
uns von der fchmähligen Ausbeutung des herrfchaftlichen Jagd- 

rechtes erzählen und es ift dem, der mit offenem Auge den 
Gang der Gefchichte verfolgt, wohl verftändlich, wie das empörte 

Rechtsgefühl der Niederen aus dem Volke fich überall mit 

fchrankenlofer Wuth gerade gegen das Jagdrecht auf fremdem 

Grund und Boden, ja gegen Wild und Jagd überhaupt wendete, 

fobald ihm auch nur vorübergehend (wie in den Bauernkriegen) 

die Macht gegeben war, die verhafste Inftitution zu befeitigen. 

Ja, wir begreifen, warum das 19. Jahrhundert in den Zuckungen 

feiner gewaltigen Umwälzungen auf dem politifchen Gebiete 

zuerft diefe lange unberührt gebliebenen Ueberrefte feudaler 

Inftitutionen zerftörte. 

Dem gegenüber ift jedoch zu konftatiren, dafs die Jagdliebe 
der Grofsen und das von ihnen in Anfpruch genommene und 

auf Grund veränderter Rechtsanfchauungen erworbene Jagd- 

recht im Mittelalter walderhaltend gewirkt hat. Die Rodungs- 
verbote laffen fich meift auf folche Gründe zurückführen und es 
lag in der Jagd ein wichtiges Entwickelungsmoment, dem in 

einer Zeit, in welcher der Kampf gegen den Wald mit 

der ganzen Rückfichtslofigkeit einer niederen Kulturftufe ge- 
führt wurde, Berechtigung und Bedeutung nicht abgefprochen 

werden darf. 

10) Nach Freibriefen v. 1188, 1204, 1226 im Lübeckifchen Urkundenbuche I. 

09, 17, 44- v. Maurer a. a. O. 

1) v. Maurer a. a. O. S. 806. Note 57. 
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Anhang. 

I. Güterverzeichnisse, Wirthschaftsordnungen, Weisthümer, 
Forstordnungen. ? 

Die wichtigften Quellen der Gefchichte des Waldeigenthumes 
und der Waldwirthfchaft im Mittelalter, foweit fie nicht in 

Schenkungsbriefen, Kauf- und Verleihungs-Urkunden u. f. w. 
beftehen, gliedern fich in ‘drei grofsen Gruppen. Sie find ent- 
weder Verfügungen der Waldbefitzer zur Ordnung ihres Waldwirth- 

fchaftsbetriebes, alfo reine Aufzeichnungen des Willens Einzelner 
in Bezug auf ihre eigene Sache und bringen dann die rechtliche 
Herrfchaft diefes Einen über den zu Privateigenthum befeffenen 

Wald zum Ausdruck. Wir können fie im Allgemeinen Eigen- 

thums-Ordnungen nennen. Sie find wiederum zu trennen in 

folche Aufzeichnungen, welche die Güter und Einkünfte des 
betreffenden Territorialherren lediglich verzeichnen — Urbarien, 

Breviarien, Güterverzeichniffe — und folche, welche Verfügung 

treffen über diefe Güter, über Gefälle und Leiftungen, deren 
Benutzung regeln und die Bewirthfchaftung vorfchreiben — 

eigentliche Wirthfchaftsordnungen. 
Die zweite Gruppe wird durch die Aufzeichnungen der- 

jenigen Rechtsregeln gebildet, welche fich in Bezug auf die 
Benutzung und Erhaltung der gemeinen Mark, namentlich der 

Markwälder herausgebildet haben. Sie verleihen dem örtlichen 

Gewohnheitsrechte in Bezug auf das Eigenthum und die Nutzung 

an der Mark einen aus dem übereinftimmenden Rechtsbewufstfein 

Vieler, die mit gleichen Rechten zur Sache ausgeftattet find, 

beglaubigten Ausdruck. In ihnen legt die Gefammtheit der 

Eigenthümer ihre Verfügung über das gemeinfchaftlich befeffene 

Object nieder. Wir nennen diefe Urkunden, welche geweifetes 
Recht enthalten, Weisthümer. In der dritten Gruppe endlich 
finden wir die Verfügungen des Inhabers der ftaatsrechtlichen 

Oberaufficht über die Waldwirthfchaft Aller, Feftftellungen eines 

Einzelnen, der der Träger der öffentlichen Gewalt ift und das 

wirthfchaftliche Intereffe der Gefammtheit vertritt, über die 

eigene und fremde Sache, zu welcher er als Träger der Forft- 

hoheit nicht in dem Verhältniffe des Eigenthümers, fondern des 



— 127 — 

Schirmherrn der öffentlichen Wohlfahrt und des wirthfchaftlichen 
Gedeihens Aller fteht — die Forftordnungen. 

Es ift unzweifelhaft zweckmäfsig, diefe drei grofsen Gruppen 

forftgefchichtlicher Quellen ftreng zu trennen, um einer Ver- 

wirrung, wie fie nicht felten auch bei Forfthiftorikern vorkommt, 
von vorneherein zu begegnen und dem Quellenftudium, welches 

uns mit einer Fülle von Stoff in Berührung bringt, Ueberficht- 
lichkeit und Klarheit zu verleihen. Noch in neuefter Zeit nennt 

Leo!) eine von ihm publicirte intereffante Urkunde von 1326, 

welche ein ächtes Weisthum ift, «Forftordnung.» Diefe Be- 

zeichnung mufs in dem Unkundigen die Vorftellung erwecken, 
als ob es fich hier um eine ähnliche Urkunde handele, wie fie 

in den Forftordnungen des 15. 16. 17. Jahrhunderts vorliegen. 

1326 aber war das den letzteren zu Grunde liegende ftaats- 

rechtliche Princip noch durchaus unentwickelt. Eine Urkunde 

jener Zeit Forftordnung zu nennen, ift alfo ein Anachronismus. 
So wird gewöhnlich die Verordnung Heinrichs VII. von 1309?) 
über den Nürnberger Reichswald, in welcher die Wieder- 

aufforftung gerodeter Theile deffelben angeordnet wird, eine 

Forftordnung genannt. Sie ift aber eine einzelne Verfügung des 
Waldeigenthümers über den eigenen Wald. Nicht als Träger 
der Forfthoheit erliefs der Kaifer diefe Verordnung, fondern als 

Eigenthümer des Reichswaldes.. Auch die von Dr. Leo in 
neuerer Zeit wieder veröffentlichte Urkunde von 1294?) über 

den Nürnberger Reichswald ift nichts anderes, als ein Weisthum. 

Der fcheinbare Widerfpruch löft fich fehr leicht, wenn man 
bedenkt, dafs die Bürger von Nürnberg Märkerrechte im Reichs- 

walde hatten, die ihnen zufliefsenden Marknutzungen und die 

!) Die Urkunde lautet im Eingang: 
„Difs find die reht des waldes, der geheiffen ift der Saltzforft die da zu hat 

myn herre von Wirtzburg und fin forftmeyfter von finnen wegen.“ 

Ez fal kentlichen fin allen den dy nu fint oder her noch kunftig werden, das 

nach gottes geburte drutzehen hundert jar darnach in dem fehs und zwenzigften 

jare an dem nehften Tage nach fancte walpurgtage ein forftding befezzen wart 

von dem forftmeyfter und allen forftmeyftern zu der Nuwenftat in gegenwertikeyt 

hern Johanfen Fuhs von Swanberg, der zu der zyt do eyn voyt (Vogt) was. Und 

wurden von in uf den eyt geteilt dife reht alz her nach ift gefchrieben. 

(Tharander Jahrbuch XXI. ı. S. 85.) Die Förfter waren alfo auch hier die 

Weifer des Rechtes, welches der Vogt fragte. Schon hieraus erhellt der Charakter 

der Urkunde ganz klar. 

2) Vergl. v. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie I. 65. 

3) Allg. Forft- und Jagd-Zeitung de 1871. S. 355 fgde. 
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von ihnen zu zahlenden Förftergefälle etc. gewohnheitsrechtlich 
feftftanden, das Recht in dem Reichswalde in diefer Beziehung 

alfo, wie in anderen Markwaldungen geweift werden konnte, 

während der Kaifer als Eigenthümer des Grund und Bodens 
feinerfeits Verfügungen über die Subftanz des Waldes zu treffen 

hatte, ohne die Markberechtigten dabei zu hören. Wir haben 

alfo hier in derfelben Zeit und in Bezug auf denfelben Wald 

eine Eigenthumsordnung und ein Weisthum. 

Die ältefte Eigenthums- oder Wirthfchaftsordnung, welche 

fich mit dem Walde befchäftigt, it das Capitulare de villis 
Karls des Grofsen. In derfelben Qualität ftehen die oben auf- 
geführten Breviarien und Urbarien mehrerer Terrritorialherren.*®) 

Auch von den in der Grimmfchen Sammlung der Weisthümer 

*) Nachweis der für die Kenntnifs der Urbarien und Wirthfchaftsordnungen 

vorhandenen Quellen: 

a) Güterverzeichnifs der Abtei Prim de 893, erneuert 1222 ift abgedruckt bei 

Hontheim, hiftoria Trevirenfis diplomatica. Auguftae Vind. 1750. I. 660. 

b) Güterverzeichnifs des Stifts Freckenhorft f. Niefert, Beiträge zu einem 

münfterfchen Urkundenbuche. Münfter 1823 u. f. J. Bd. I. Th. 2. S. 581. 

c) Wirthfchaftsordnung des Klofterss Mauermünfter (f. unten den Text) abgedr. 

bei Schöpfiin, Alfatia diplomatica. Manhemü 1772. I. 197, 225. auch bei 

Stieglitz, gefchichtl. Darftellung der Eigenthumsverhältniffe an Wald und 

Jagd in Deutfchland etc. Leipzig 1832. S. 92. 

d) Güterverzeichnifs des Stiftes Corvei (rı. Jahrh.) bei Wigand, Archiv für 

Gefchichte und Alterthumskunde Weftfalens. Hamm 1825—1835. 

e) Desgl. des Stiftes Werden (12. Jahrh.) bei Kindlinger, münfterifche Beiträge 

zur Gefchichte Deutfchlands hauptfächlich Weftfalens. Münfter 1787—1793. 

13-233: 

f) Desgl. des Trierer Forftamtes (Anf. d. 13. Jahrh.) (. Lacomblet, Archiv I. 

322 fgde.e Grimm, Wsthmr. IV. S. 743. 

g) Güterverzeichnifs von den bifchöflichen Gütern in Monre und Schonerfteden 

(im Erfurtifchen) bei Grimm, Weisthümer III. 616. (vergl. unten d. Auszug 

des Textes.) 

h) Güterverzeichnifs des Erzftifts Cöln (1275) bei Kindlinger, münfterfche 

Beiträge III. 262. 

i) Desgl. des Stiftes Quedlinburg, bei Kettner, antiquitates Quedlinb. S. 204 fgde. 

k) Güterverzeichnifs der Grafen Falkenftein und Neuburg (1180) in d. monu- 

menta Boica VII. 433. 

l) Desgl. der Grafen von Dale (1188) bei Kindlinger, münfterfche Beitr. III. $ı. 

m) Desgl. des Rheingrafen Wolfram (13. Jahrh.) bei Kremer origines Naflov. 

I. 217. 

Als Beifpiel möge hier der Text der Wirthfchaftsordnung von Mauermünfter 

und ein Güterverzeichnifs (Monre) im Auszuge folgen; ein Weisthum im Auszuge 

und eine alte Märker- u. Eigenthumsordnung (die fog. Forftordnung im Rheingau) 

find angefügt. 

\ 
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abgedruckten Urkunden gehören mehrere hierher, z. B. das 
fogenannte Weisthum des Trierer Forftamtes aus dem Anfang 

des 13. Jahrhunderts. In demfelben ift von geweifetem Rechte 

keine Rede, fondern es find lediglich grundherrliche Beftimmungen 

getroffen über einige Nutzungen in dem erzbifchöflichen Wild- 

bann zwifchen Mofel, Saar und dem Hochwaldkamme. 

Von den Forftordnungen wird im vierten Buche ausführlich 

die Rede fein. Hier handelte es fich nur darum, die forft- 

gefchichtlichen Quellen kurz zu charakterifiren und fo dem 
weniger Geübten das Quellenftudium zu erleichtern. 

A. 

Membrana Meinhardi abbatis de jure Maurimonafterii 
ac Minifterialium ejusdem circ. an. 1144. bei Schoepflin Als. 

Diplom. Tom. I. S. 225. 

Camerale nemus item fagorum mons et augia nemo debet 

incidere fine juffione abbatis, neque porcos ibi pascere. Confocii 

hoc juris habent, quod in faltu Vofago ipfi ac famuli libere 

faciunt, ligna incidere et porcos pascere. Jus cuftodum nemoris 

item foreftariorum. % 

Super omne nemus conftituet fex cuftodes, quorum unus- 

quisque in natali Domini perfolvere debet porcum unum, quatuor 

fextaria vini et octo panes, modium avene forenfis menfure cum 

una fecuri, et medietas horum pertinet ad advocatum. Cuftos 

nihil juris habet in camerali nemore, nifi ceciderit ibi arbor aut 

a rento, aut aliquo modo per fe, tunc VII. pedes in grofliori 

parte pertinent ad abbatem, reliquum eft cuftodis. Si autem 

abbas aedificialem arborem alicui dederit, hic dabit cuftodi 

nemoris quartale vini aut ligna quae abfciderit, et illi item 
cuftodes inde duos manfos habent cum omni jure, unum ad 

Vilare, alterum ad Ridenburch. Unusquisque autem, qui in hoc 

‚banno ignem ardentem habet, de filva Wafegen ante pafcha 
perfolvere debet gallinam, V. ova, exceptis confociis et eorum 
fervis. Ipfi vero exinde hanc licentiam habeant, ut aedificia fı 
a filis fuis ibi incidant et ad comburendum quantum neceffe 
eft fumant, fcilicet ultra Berebach. Si autem ifta parte incidere 

voluerit, hoc a cuftode nemoris quaerere opportet et omnes qui 

ibi aliquid ad vendendum incidere cupiunt, ex utraque parte 

‚Berebach, fimiliter a cuftode petere debent. Illo quoque anno, 

quando pleniter glandes creverint, cuftos nemoris ante feftivitatem 
Bernhardt, Forstgeschichte, I. 9 
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S. Michaelis omnibus hominibus St. Martini notificare debet, et 

omnium porcorum, qui ibi pafti fuerint, decima pars abbati pro- 

veniat. Si quis autem porcos fuos illuc ire non praemiferit a 
minifterialibus domi decimam dare cogetur. Si quis vero glandes 

fortive in filva collegerit, furti reus inde judicabitur. Pignora 
etiam, quae cuftos nemoris in camerali nemore abftulerit ante 

abbatem ferre debet. Caeterum vero ipfe retinebit et fi in eodem 

camerali nemore arbor noviter abfcifa fuerit et hoc intrunco 
apparuerit, fi cuftos abliforem non prodiderit, ipfimet reus erit. 

Si autem per veftigia eum reppererit etiam in domo fua ei 

pignus accipiet. - 

B. 

Jura in Monre. (Auszug.) 
(1264 — 1268, nach einer Abfchrift von 1442.) 

Item regiftrum bonorum prepofiture S“ Petri extra muros 
Moguntie in latino, que pertinent ad curias in Monre et in 

Schonerfteden (nördlich von Cölleda). 

Ifta bona ad iftus duas curias fpectantia, prepofito et ecclefie 
noftre communia, de quibus dantur ecclefie XXIV* libre et 

novem folidi levium et quicquid contingit fupereffe, eft prepofiti 

praeter vineam in Monre, in qua nihil habet juris prepofitus ficut 
fuperius expreffum eft. 

Item attinent predicte curie tres fertones, qui tribus vicibus 

in anno folvuntur ..... 

Item attinent de villa Petersrot de tribus exactionibus quatuor 
denarii et decem folidi .. ; 

Eft praeterea hoc jus curie de Monre, quod quicquid obvenit 

de exceflibus hominum in Monre et in Burgwinden hujusmodi 

femper dimidietas cedit curie et dimidietas de Alreftede ad- 
vocatis noftris; .... . . 

Sequitur videre filvas et jura, que dicuntur holzmarken. 

Ad curiam in Monre pertinent filve five holzmarken IX, 

quorum nomina et fitus funt ift. Primum nemus vocatur Mufelo, 

fitum in fuperiore parte ville, quafi immediate ad villam, quod 

poft octo annos refectum folvit prepofito XX. libras. Secundum 

vocatur Hergebodenholtze fitum retro Sumeberg etc. etc. 
Sequitur videre de villis decimam ad curiam in Monre 

(olventibus et funt decem, que ifte funt. Prima dicitur Nyhufen etc. 
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Praeter predicta notandum eft fingulariter, quod ecclefia 
beati Petri apıd Monre habet quandam vineam, fitam in monte, 

qui vocatur der winberck, id eft mons vini, continentem ca X. 

agros cum dimidio, qui libre attinet fratribus predicte ecclefie.... 

Sequitur videre de officiis et officiatis ecclefie et eorum 
inftitutionibus et ad quit quilibet teneatur. 

Preconem eligere tenetur univerfitas ville in Monre et hoc 
fub juramento, vel ab univerfitate deputati et dominus prepofitus 
ecclefie S“i Petri habet illi electo conferre poft illorum electionem 
officium preconis accedente voluntate advocatorum noftrorum. 

Schultetum fimiliter eligunt homines in Monre, etiam dominus 
prepofitus habet conferre .... 

(Es folgen nun die Rechte und Pflichten der einzelnen 
Beamten und das fpecielle Güterverzeichnifs von Schönerftadt). 

(= 

Aus dem Weisthum der Hülfeder Mark (bei Münder- in 

Niederfachfen) nach Grimm III. 300.?) 

I. Ob wol fo ferne zeit tages, ein frei Holzgerichte zu halten 

und zu hegen? wird eingebracht, auf befehl der mark- 

genoffen durch ja, wenn es den erben und holzgräfen be- 
liebet. 

2. Der richter fragt nun ein urtheil zu rechte, weme die 
männer daz holzgericht zuerkennen? refpond. durch den 
erben, denen von Haus. 

3. Der richter fraget ferner, ob man fothane gerichte foll 

fitzen oder ftehend halten? orthel eingebracht, man möge 
es wol fitzend halten. 

4. Ferner fraget d. richter, wie das gerichte foll gefeffen 
werden? eingebr. durch die von Haus, als erben und holz- 
gräfen und follen d. richter zur rechten und die befitzer 
(Beifitzer) zur linken Hand fitzen. 

!) In Hülfede pflegten nach einer Bemerkung bei Grimm a. oben a. O. die 

Männer bei Vorlefung des Weisthums einen Kreis zu fchliefsen und ihre Meffer 

vor fich in die Erde zu ftecken. 

Ich habe es für überflüffg gehalten, das ganze Weisthum abzudrucken, da 

manches in demfelben enthalten ift, was weder charakteriftifch für die Form der 

Rechtsweifung, noch für die zu Grunde liegende Rechtsanfchauung ift. 

- Die obige Faffung ift neueren Urfprungs, indeffen wohl nur eine neuere Ab- 

fchrift des alten Textes. 
. 9* 
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. Darauf laffen die erben u. holzgräfen die von Haus ein 
urthel fragen zu rechte, wer alle in diefe holzmarck ge- 
hören? eingebr.: Sitzende zu Hülfede, Meinfen u. beide 

mühlen. 

. Weiter wird gefraget ein urthel zu rechte, wie ferne ein 

frembder der in die mark nicht gehöret dem holzgerichte 
bleiben foll? eingebr. von rechte, fo weit man ein weifs 

pferd im felde fehen kan. 
. Urthel behuf rechtens, wenn einer in diefer Holzmark mit- 

gehörete, von diefem holzgericht wegbleibe, was feine 
brüche fein foll? refpond. derfelbe foll aus der holzmark 

gewiefen werden, bis er der erben und holzgräfen willen 
macht. 

. Ob nicht die männer fchuldig_ fein, ein wroge zu thun? 

eingebr. der holzmeifter foll feine wroge erftlich thun, dar- 
nach die männer. 

. Was denn in diefem gehägten gerichte geboten und ver- 

boten fein foll? refp. zorn, neid, häffiger muth, nichts zu 

eifern, fcheltworte, es gefchehe mit recht u. vorfprechen. 
Wann einer oder ander urthel über lang oder kurz gefraget 

were worden und von den männern were gefunden u. 

fchriftlich verfafst, ob diefelben auch noch in kraft follen 

gehen und gehalten werden? refp. man fei daffelbe zu 
halten fchuldig von rechtswegen. 
Wann einem die holzmark verboten würde und dennoch 

gleichwol daraus holzete, was deffen ftrafe? refp. fo hoch 
ihm diefelbe verboten. 

. Wann einer, der in die holzmark nicht befuget und (fie) 

gleichwol gebrauchete? refp. den foll man pfanden, fo oft 
er darin befunden, gleich einem frembden. 
weil der holtzmeifter und gefchwornen leut ihren eiden der 
mark fchaden zu verhüten und denfelben auch von fich zu 
fagen fchuldig feien und es nicht theten, was ihre brüche 

fei? refp. diefelben follen doppelt gebrüchet werden. 

holzmeifter und gefchworen laffen fragen ein urthel zu rechte, 
wie hoch man auf eine eiche pfanden foll? refp. achte 
fchilling Pfandegeld. 

Weffen die brüche auf eichenholz? refp. den erben von 
Haus fünf Thaler. 
Wie ferne und lang man auf einer eiche pfanden und 
brüchen möge? refp. wann ein fperber einen fperling darauf 

N 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

— 153 — 

efien könne und bis folange denfelben ein rehe mit den 
füffen von einander kleien könne. 

Wenn einer eine eiche muthwillig abhauete, was deffen 

brüche? refp. das fei gewalt, fo maniger fufs ab und zu, fo 
manige fechzig fchillinge. 

Wann einer eine eiche witget, was deffen ftrafe? refp. def- 

felben darme foll man wieder darum winden. 

Wann einer einer eiche den poll abhauete, was feine ftrafe? 

dem foll man den kopf abhauen und in die ftelle fetzen. 

Wann ein aufsmann hauete in der holzmark, wie man damit 

fahren foll? man foll ihm nehmen wagen und pferde und 
" auf diefen hof bringen, bis auf ankunft der erben, und das 

pfand damit er fchaden gethan. 

Wie hoch foll man pfanden und brüche auf einer büchen? 

refp. der bruch den erben ift fünf mark und dem holz- 
meifter vier fchillinge. 

Wie hoch man auf weifelbäumen?) und höltjnbäumen pfanden 
 foll? refp. drei fchillinge den gefchwornen und den erben 

29. 

32. 

34. 

35. 

41. 

42. 

fünf mark. 

Wann ein aufsmann bei nachte und nebel holz führe, wie 

man damit verfahren foll? den foll man halten als einen 

dieb, nehmen ihm wagen und pferde, dazu auf vorigen 

befcheid. 

Wann jemand holz aus der mark fuhrete und verkaufte, 
was feine brüche? refp. die brüche im gemeinen holze fein 
10 fl. münze, in heinholze 10 thaler. 

Wem eichenfall (Fallholz) oder pollholz (afterfchlag) zu- 

komme? refp. dem holzmeifter, doch fo nütze bauholz 

darunter wäre, foll er den markgenoffen, die es begehren, 

um die gewehrde zu thun fchuldig fein. 

Wie es mit büchenfallholze foll gehalten werden? refp. der 

erfte, der es findet, foll ein fuder davon haben, darnach 

feine nachbarn einer nach dem andern darzu kommen. 

womit holzmeifter und gefchworen ihre eingefetzte wrogen 
wieder löfen follen? refp. mit einem Fuder broihan. 

ein urthel zu rechte, an welchem orte und an was ende 

die Hulfeder holzmark grenze und kehre? eingebracht von 

N: (Grenzbefchreibung). 

2) Weichholz. 
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Forftordnung im Rheingau.!) 

Alt Forftordnung für die weldt im Rhyngow bey Hrn. 

Johan von Breyttenbach ritter, vitzthum, vffgericht 1487. 
Zu wiffen, dafs vff heute dato dieffer zedeln vertragen vnd 

beflofchen durch mich Johan von Breittenbach, Herr zu Olbrück, 

ritter, vitzthum im Rhyngaw vnd Conrath von Hangen landt- 
fchreiber dafelbft, von geheyfs u. beuelch fr. kurf. gn. von Mentz 
eyn ordnung des forft im Ryngaw gelegen. 

Zum erften follen die forfter wiffen zu hauwen alle die 
jenige vnfer gnedigfter herr begnadt hat vff dem Girfsborn von 
hanbuchen buregin an bis an das gebiet, das vff Grundel herus 
ftozzet, vnd fort an Grundel bifs an die fteinretz, als die forfter 

das zeigen follen vnd von dem fteinretzen bis an den weg, der 

vber Girfshorn geet. 
Wer als darüber ymants, der wyter hauwen wird, dan von 

befcheit, follen die forfter phenden, vnd folich ruge virtheidingen 
laffen vor dem vitzthumb vnd landtfchreyber. 

Nu ift vertragen, dafs der edeln knecht vnd weme in dem 
walt erleupt wird zu hauwen, dafs die felbigen, ob einer einen 
grofsen baum hauwen wird, dafs fie alsdann das gedelten def- 
felben baums zuuorn heymfuren follen vnd den ftam bekrutzigen, 
vnd kein andern mehr abhauwen, er hab dann den felben ftam 

heymgefurt. Auch fo follen alle die jhenige, fo v. uns. gn. herrn 

begnadt feyn ader wurden, fich des waldts nit wyther zu ge- 

bruchen vnd zu genifsen, wan alleyn zu fewerung irer heuffer, 

vnd were das oberfare, follen die forfter ine phenden in forft- 

maifsen?) vnd alsdann den felben nit wyther laffen faren bis vft 
abtrag. 

') Nach der Faffung von Grimm, Weisth. I. 536 fgde. Im Rheingau war 

frühzeitig ein Sonderwald des Kurfürften von Mainz, dem der Wildbann im 

Rheingau zuftand, aus den Markenwäldern ausgefchieden und Forft genannt 

worden. Aber die Markgenoffen hatten bedeutende Nutzungsrechte an dem Forft 

behalten. Diefe Nutzungen werden durch die Forftordnung geregelt. Diefelbe 

ift alfo eine Art von Märkerordnung, aber ausgegangen von dem Eigenthümer 

refp. deffen Beamten, alfo eine Zwifchenform, welche den Uebergang des Weis- 

thums in die Eigenthums-Ordnung darftell. Da der Eigenthümer der Landesherr 

ift und nur Kraft feiner Landeshoheit befitzt, fo nähert fich diefe Ordnung auch 

bereits dem Principe der eigentlichen Forftordnungen, wenngleich fie zunächft nur 

über den eigenen Wald des Landesherren Verfügung trifft. 

2) Maifs ift Schlag, Hauungsort. 
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Mee ift vertragen, dafs keyner keynen ftam hoer abhauwen 

fal, dan knies hoch von der erden: wer dafelb vherfare, fal in 

fürftmafs gephent oder geburftt (gebufst?) werden. Es follen 

auch die forfter kein nutzung vffheben oder nemen one wifsen 
oder willen des vitzthums vnd landfchreibers. vnd feint diefer 

zedel zwey gleichlautend vffer eynander gefnitten, dem landt- 
fchreyber eyner vnd den furftern der ander vbergeben ift. 

Aus der Faffung der Forftordnung von 1521?) («fo durch 
mich Henrich Brumfern vitzthumb im Ringaw vnd dem 
itzigen landtfchreyber vffgericht ift worden»): 

ae Item die aulner,*) die zu Aulhaufen wohnen, haben 

macht im forft dörr u. liegend holz vnd hanbuchen zu hauwen, 
darum geben fie dem Brömfer von jglichen rad eyn mark gelts 

vnd alle hochzyt in ir behaufsung dipen?) genug. 

Item difs ift der forfter lon. 

Die von Aulnhaufen und Hafsmanshufen giebt yglich hufs- 
gefefs den forftern 31/, Pf., heifst forftergels; lauft fich in iglichen 
dorf vff ein gulten vngefehrlich; 

Item die von Lorch, das oberft dorff, giebt iglich hufsgefefs 

den forftern 2 albus, laufft fich vff vier gulden vngeuerlich. | 
Item .... (folgen die übrigen vom Klofter Aulnhaufen, 

von den Leuten in Bremfter und Gladbach zu gebende Förfter- 

gebühren; das Klofter hatte jedem Förfter jährlich ein paar weifse 

Hofen, wöchentlich einen Imbifs und zu Neujahr einen Kuchen 
zu geben). 

Item fo giebt mein gnedigfter herr den forftern jars ein 

hofftuch, wie fein gn. Kleiden ander wechter vnd fechs malter 
korn. Item haben hieuor die einung vnd rugen im forft gehabt, 
daraus geuolget, dafs fie zu zyten holz verkauft vnd andern 
lewthen durch die finger gefehen, ift vor gut angefehen, dafs 
m. gn. herr nun hieuor die rugen zum teyl gehabt vnd die 
forfter auch eyns theyls, damit der walt nit verwüft; vnd hat 

der vitztum den forftern die rugen zu fetzen vnd was m. gn. 
herr zu feinem teyl gefellt, foll durch den landtfchreiber vff- 

®) Der Eingang ift weggelaffen, da er mit dem Texte von 1487 faft genau 

übereinftimmt, auch der ganze mittlere Theil, welcher Straf-Beftimmungen gegen 

das unberechtigte Jagen im Forft enthält. 

4) Eulner od. Aulner find Topfmacher, Häfner. 

°) Dippen= Töpfe oder Hafen. 
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gehoben werden, vnd damit die forfter des zukommen mögen, 
hat der landtfchryber iglichen forfter fechs malter korn aufs der 

kellerey zu Eltuill geben. 

II. Ueber das Amt der Waldboten. 

In der Markenverfaffung bildete fich, wie ich oben nach- 

zuweifen verfucht habe, fehr bald eine oberite Gewalt und Ge- - 

richtsherrlichkeit, Obermärkerfchaft, Schirmherrfchaft aus, welche 

häufig zur fpäteren Souverainität der Gewaltträger führte und 
fehr wefentlich dazu beitrug, die genoffenfchaftlichen Elemente 

diefer Verfaffung zu verwifchen und zu zerfetzen. Die Be- 

nennungen, unter welchen die Träger der Obermärkerfchaft in 
den Weisthümern aufgeführt werden, find fehr verfchieden. Sie 

heifsen Gaugrafen, Holzgrafen, Markenvögte, Oberherrn, oberfte 
Herrn, in Weftfalen auch Holzrichter, Erbholzrichter. Daneben 
kommen Träger einer gewiffen oberen Gewalt in den Marken 

vor, welche Waldbotten, Walpoden und Waltpoden ge- 

nannt werden und von Einigen als oberfte Wald- oder Forft- 

„ meifter aufgefafst worden find. 

Diefe Auffaffung ift eine durchaus irrige. «Bott» oder «bote» 
(miffus, nuncius) ift zunächft in den mittelalterlichen Urkunden 

ganz allgemein ein zu amtlichen Zwecken Entfendeter, mit einer 

öffentlichen Gewalt ausgeftatteter. Das Wort kehrt wieder in 

«Botmäfsigkeit? und «Bütte» (in den Rechten des Hofes zu 

Berfe bei Grimm, Weisth. I. 692/693 heifst es: «Dominus curiae, 

qui eft manfionarius, locabit fcultetum et cellerarium. Scultetus 

vero locare debet nuncium, qui dicitur buttel etc.» und vorher: 
«Alia vero placita (Verfügungen) que dicuntur botfchefte». 

Die Urk. it aus dem 13. Jahrh.) auch in '«Botfchaft» d. h. 

polizeiliche Verfügung. Es find demgemäfs, wie auch von 

Maurer!) meint, die Waldbotten Inhaber der öffentlichen Gewalt 

und das «Walt» oder «Wald» ift von Gewalt herzuleiten. Ob 

ein Zufammenhang des Amtes der Waldbotten mit den Send- 

srafen (miffi dominici) im fränkifchen Reiche vorhanden ift, laffe 
ich dahin geftellt fein. Derfelbe möchte jedenfalls fchwer nach- 

zuweifen fein. 

Mit dem Walde alfo hat an und für fich diefes Amt Nichts 

zu fchaffen. In den Marken finden wir Waldbotten da, wo, wie 

!) Markenverf. S. 381, 382. 
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in einigen wetterauifchen Marken, diefelben in verfchiedenen 

Territorien lagen. Hier mufste einer der betheiligten Grund- 
oder Territorialherren Träger der öffentlichen Gewalt fein. 

In der hohen Mark bei Homburg?) waren die Herren von 

Eppenftein «oder wer Hoenberg von finetwegen in habe» oberfte 
Herren und Waldboten (walpoden). Die Mark lag in den 

Gebieten von Solms, Hanau, Königftein, Reifenberg und Frank- 

furt, beftand aus 49 rund um den Feldberg herumliegenden 

Dörfern, Gehöften etc. und dem Waldboten ftanden im wefent- 

lichen die Rechte des Obermärkers oder Schirmherren zu. Er 

hatte die Mark zu beftellen?) und den Wildbann aufzuthun, die 

Märkergedinge. anzuberaumen.*) Er hatte höhere Nutzungsrechte 
an Holz und Maft. Unter ihm ftanden zwei Markmeifter im 

Amte, welche gewählt wurden.°) 
Ganz ähnlich waren die Verhältniffe in der Seulberger und 

Erlenbacher Mark,®) welche in den Gebieten von Heffen Hom- 

burg, Frankfurt, Solms und Ingelheim lag. «Oberherren und 
waltbotten»v waren die Grafen von Hanau, als Befitzer von 
Homberg. Sie follen zu Mittfaften die Mark beftellen;?) ein 
ausfchliefsliches Jagdrecht befitzen fie nicht, wohl aber das Recht 

dreitägiger Vorjagd.®) In der Raesfelder Mark,®) welche auf 

den Territorien von Cleve, Münfter und Raesfeld lag, kommt 

die Benennung Waldbote nicht vor. Es hat aber dort der Erb- 

holzrichter diefelben Rechte und Funktionen. Auch in der 

2) Grimm III. 488, 489. 

3) a.a. O. S. 488: „vnd d. walpode fulle jerlichs off fant Kathr. tag mit 

den merkern die marg beftellen‘‘ d. h. die Marknutzungen regeln. 

*) a. a. OÖ. S. 489: „wan... . auch den walpoden not beduncket, fo mag 

er durch den fchreyer eyn gemeyn merkerding verkonden laffen off die auwe vor 

VrfePl2!2.% 

5) a. a. ©. S. 490: „vnd fal man kiefen zu merckermeiftern usz den eteln; 

mag man der nit han, usz den prieftern; mag man der auch nit han, usz den 

lantman ... .“ 

6) Grimm, Wsthmr. III. 490, 491. 
T) a. a. O. 491: (Sie weifeten den Grafen von Hanau und nach ihm Jeden, 

der Homberg mit Ehren und Recht innehat, für einen) „obriften hern und wald- 

bothen der marke, derfelb waldbott fol kommen oder die feinen fchicken eines 

jeden jahres auf fontage mittfaften, laetare genannt... . . die mark zu beftellen 

und wie der waldbott fie beftellt mit rath der märker, alfo foll es das jahr aus- 

gehalten werden.“ 

2))a,2a110:'S.049T. 

9) Grimm, Wsthmr. III. 168, 171. 
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Speller Mark,'®) welche theils unter der Graffchaft Lingen, theils 
unter dem Stifte Münfter und der Abtei Werden ftand, gab es 
keinen Waldboten, fondern nur einen Holzrichter, der die Mark 

zu fchützen hat. Es findet fich alfo das Amt des Waldboten 

durchaus nicht in allen Fällen, wo die Mark unter verfchiedenen 

Grundherren fteht und es eines befonderen Schirmherrn bedarf. 

Ebenfo wenig handelt es fich überall da, wo Waldboten 
vorkommen, um folche in mehreren Territorien liegende Marken 

und um ein Markenamt überhaupt. In der Graffchaft Wied!) 
z. B. war der Graf zu Wied Erbgrundherr (Erfgronther), dagegen 
der Junker von Reichenftein Waldbote. Dem Grafen wird 

Glockenfchall, Waffer, Weide, Hochwald, Jagd, Fifcherei, Ge- 

richtsherrlichkeit etc. zugewiefen; an alledem nimmt der Wald- 
bote nicht Theil, doch erhält er von allen freien Leuten der 

Graffchaft den dritten Dienft, den dritten Weidehammels das 

dritte Faftnachtshuhn. Dafür ift er verpflichtet, dem Grafen zu 

Wied ftarke Hand zu leiften nicht nur im Kriege, fondern auch 

bei der Verfolgung von Uebelthätern. Wir haben alfo hier ein 
wahres Gefolgfchaftsverhältnifs vor uns. Mit der Markenverfaffung 

hat an und für fich das Amt des Waldboten gar Nichts zu 
thun, mit dem Walde eben fo wenig. Der Waldbote in der 

Graffchaft Wied ift vielmehr lediglich der Träger einer öffent- 
lichen Gewalt, hat für die Sicherheit des Landes zu forgen und 

ift dem Landesherrn im Kriegsfall zu bedeutender Leiftung ver- 
pflichtet. 

Eine ähnliche wird die Stellung der Waldboten wohl auch 
in der Wetterau gewefen fein. Hatten diefelben nun die Marken 
zu fchützen und zu fchirmen, fo war es oft unfchwer, die Ober- 

märkerfchaft gänzlich an fich zu bringen. Damit wurde denn 
der Waldbote Obermärker, behielt aber die ältere Bezeichnung. 

Wir haben es alfo hier mit einer aus den alten Gefolgfchafts- 

verhältniffen hervorgegangenen, fpäter auf die Markenverfaffung 
übertragenen ‘öffentlichen Gewalt zu thun. 

Die Semperfreien von Limburg?) (an der Lahn) hatten in 

der Mark Limburg das Waldbottenamt zu Lehen, wie aus dem 
Lehenbriefe Kaifer Konrads de 1251 hervorgeht. Später, wie 
aus dem befonders intereffanten Weisthum von 1374 hervor- 

'%) a. a. ©. II. 180 — 184. 

'') Vergl. das Weisthum von Oerbach (Urbach) bei Grimm, Wsthmr. I. 626. 

") Stiffer, Forft- und Jagdhiftorie, Beilage K. K. im Anhange S. 86. 
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geht, '?) erfcheint ein Ritter Dietherich Walpode als Frager des 
Rechtes im Märkergeding, ift alfo wohl Obermärker. Walpode 

ift fchon Name geworden, die Stellung des Trägers deffelben 
den Märkern gegenüber bleibt etwas unklar. 

Ganz klar wird die eigentliche und wohl urfprüngliche 
Stellung des Waldboten durch eine bei Grimm, Weisth. I. 532 
abgedruckte Urkunde «Rechte des Waldboten zu Mainz.» 

In Mainz war diefer Beamte der Vornehmfte von Allen. 

Im Dome ftand er vor dem Schultheifs und hatte den Vortritt 

vor allen Amtleuten. Ergriffene Diebe mufsten vor: ihn gebracht 
werden und er mufste fie hängen, wenn der Beftohlene es ver- 

langte. Sühnte der Dieb feine That (durch Geld und Gut), fo 

hatte zwar der Waldbote noch immer das Recht, ihn zu tödten, 

aber auch ihn gegen weitere Sühne, die nun er bezog, am 

Leben zu laffen. 

Die Bäcker und Weber hatten Recht zu geben und zu 
nehmen vor dem Waltboten und waren in Bezug auf ihren 
Gewerbebetrieb feiner Aufficht unterworfen. Sie waren dafür 

zu Leiftungen an Brod und Wein verpflichtet. 

Pferde- und Vieh-Diebftahl unterlagen der Jurisdiktion des 
Waldboten. 

Die Seiler ftanden ebenfo unter feiner Polizei-Aufficht und 
Jurisdietion, jedoch nicht in Ehe-, Eigenthums- und Erb-An- 
gelegenheiten. 

Hier ift der Waldbote alfo Polizeichef und Richter für ge- 
wiffe Kategorien von Bürgern und gewiffe peinliche Rechtsfachen. 

Eine ähnliche Stellung wie die Waldboten hatten am linken 

Rheinufer wohl urfprünglich die Wild- und Raugrafen. Auch 
fie waren urfprünglich Träger der Polizeigewalt und wurden 
fpäter Obermärker, oft mit dem Wildbanne beliehen und theil- 
weife im fpäteren Mittelalter fouveräne Landesherren. 

13) Grimm, Wsthmr. I. 827. 828. 
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VIERILSBUCH,. 

Von Rudolf von Habsburg bis zur Refor- 
mation (1273— 1550). 

8. 27. Allgemeiner geschichtlicher Rückblick. 

Es hatte unter der ftarken Regierung Rudolfs von Habs- 

burg den Anfchein gewonnen, als ob des deutfchen Reiches 
Herrlichkeit neu erftehen follte; aber folche Hoffnung wurde 
nicht erfüllt; auch diefe Periode zeigt als letztes Ergebnifs der 
weiteren ftaatlichen Entwickelung Deutfchlands nur finkenden 

Einflufs der kaiferlichen Gewalt, vermehrte Macht der Landes- 

herren. An die Stelle der Reichsgefetze traten, folchem Ent- 

wickelungsgange entfprechend, Landesgefetze. Der Staatsbegriff 

begann fich zwar auszubilden, aber nur in den Einzel-Territorien; 
die gefammte politifche Bewegung blieb centrifugal. 

Wurden dem Kaifer in den Landesgefetzen auch ausdrück- 

lich gewiffe Rechte vorbehalten, fo waren fie doch dem mit 

Erfolg gekrönten Streben der Territorialherren, alle Hoheits- 
rechte an fich zu reifsen, gegenüber von geringer Wirkung. 

Mehr und mehr fehwand die kaiferliche Gerichtsbarkeit und fiel 
den Landesherren zu; nur eine Art kaiferlicher Gerichte erhielt 

fich unverfehrt noch lange — die weftfälifchen Freigerichte 
(Vehmgerichte).!) Hier verblieb in der Freigraffchaft, welche 

') Vergl. Kopp, über die Verfaffung der heimlichen Gerichte in Weftfalen. 

Göttingen 1794. — Kindlinger, Münfterfche Beiträge, III. 193 fgde. — Eichhorn, 

deutfche Reichs- und Staatsgefch. III. Bd. Eingang. — Philipps, deutfche Reichs- 

und Rechtsgefch. S. 367 fgde. — Wigand, das Femgericht Weftfalens. Hamm 

1825. — Die Literatur f. b. Philipps a. a. O. Freigerichte hiefsen fie wegen der 

Reichsunmittelbarkeit, heimliche Gerichte im Gegenfatz zu den offenen, d. h. 

ungebotenen Gerichten. Im Uebrigen wurden fie bei Tage abgehalten, übten nicht 

blofs Criminaljurisdiktion, fondern nahmen auch Uebertragungen von Rechten 
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identifch ift mit der Gerichtsbarkeit im Sinne des Sachfen- 
fpiegels, ein letzter Reft der Reichsgerichtsverfaffung. 2) 

Als ein neues Element der deutfchen Staatsgefchichte tre- 
ten nun die Landftände auf. Urfprünglich politifch indifferente 
Vereinigungen gewiffer Kategorieen der Reichsangehörigen (oft 
der Prälaten, Ritter und Städte) wurden fie allmählig gegen Geld- 
leiftungen (Beden) mit Rechten ausgeftattet, welche fie über ihre 

urfprünglich rein privatrechtliche Stellung weit hinaushoben und 
der Competenz wahrer Landes-Repräfentationen entgegenführten, 
ihnen alfo eine ftaatsrechtliche Qualität verliehen. Es ift dies be- 
fonders feit dem 14. Jahrhundert gefchehen. 

Damit war ein neuer Schritt zur Sonderftellung der Terri- 

torien gefchehen. Die centrifugale Tendenz ergriff alle Glieder 
des Reiches und documentirte fich nun ebenfo zum Nachtheile 

der Landesherren, wie des Reiches. Bis zu den unterften Ele- 
menten des Staatsorganismus ging das Beftreben nach eigener 
Selbftändigkeit, fchritt das Verkennen der gemeinfchaftlich zu 
löfenden höheren Aufgaben, frafs die zerfetzende Sucht nach 
individueller Sonderart, verbreitete fich die Abneigung, für die 

Allgemeinheit irgend ein Opfer an individueller Selbftbeftimmung 
zu bringen. 

Wenn in diefer Zeit in dem Bunde der freien Städte) fich 

ein ftraff concentrirtes und überaus machtvolles Gemeinwefen 
formte, welches die Meere beherrfchte und die Handelsverkehrs- 

ordnung mit ftarker Hand regelte,#) fo konnte folche Vereinigung 

vor und nahmen erft im 14. und ı5. Jahrhundert den Charakter geheimer Cri- 

minalgerichte an, als fonft faft alle Handhabung des Rechtes in Deutfchland auf- 

hörte und in dem Freifchöffenbund, welchem viele Fürften und Grafen angehör- 

ten, alle diejenigen‘ fich vereinigten, denen es noch um Aufrechterhaltung der 

Ordnung zu thun war. Die Vehmgerichte (Femgerichte) verhängten über den 

ausbleibenden Angeklagten die Reichsacht, im Namen des Kaifers, die fogenannte 

Vehme oder Feme und führen hiervon ihren Namen. 

2) Eichhorn a. a. O. Philipps a. a. O. S. 368. 

3) Die fehr reiche Literatur f. b. Philipps, d. R. u. R. Gefch. S. 377 fgde. 

1247 fchloffen Hamburg und Lübeck einen Bündnifsvertrag, welcher als die 

Grundlage der Hanfa betrachtet werden darf. Allmählig breitete der Bund fich 

über ganz Norddeutfchland, auch die jetzt ruffifchen Oftfeeprovinzen aus (Riga). 

‚Auch Städte, "die unter Landeshoheit ftanden, traten häufig bei, ‘ohne von den 

Landesherren gehindert zu werden. 

4) Das Seerecht nahm eine ganz neue Entwickelung. Eichhorn, deutfche 

Staats- u. Rechtsgefch. III. S. 318 fgde. 
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gefunder ftaatlicher Elemente gewifs nur dazu dienen, den Zer- 
fetzungsprozefs, der im Reiche fich vollzog, zu verlangfamen; ihn 
aufzuhalten oder gar die Heilung herbeizuführen, vermochte auch 
fie nicht. Die Regeneration des Reiches konnte von den Städten 

eben fo wenig ausgehen, als von den Landesherren. Auch die 
Städte verkannten über der Erftrebung ihrer individuellen Zwecke 
die gröfseren Aufgaben des Reiches; auch fie fuchten, oft genug 

aller höheren Anfchauungen baar, in der allgemeinen Verwirrung 

aller politifchen Verhältniffe, in dem gährenden Kampfe wider- 
ftrebender Gewalten ihren eigenen Vortheil fo grofs als möglich 

zu machen und fie konnten, unabläffig um ihr Dafein kämpfend, 

meift nicht mehr thun. 
Der Staatsorganismus blieb fchwach und krank. Es fehlte 

alle Centralifation der Kräfte, es fehlten Rechtsfchutz, bürger- 
liche Ordnung, Gemeinfamkeit der Intereffen. Alle Bemühungen 

der Kaifer, einen allgemein geachteten Landfrieden zu errichten, 
waren von geringem Erfolge. Weder die goldene Bulle,5) noch 

der ewige Landfriede Maximilian’s I.) find jemals zur vollen 
Wirkung gelangt. Das, was dem deutfchen Volke vor Allem 

fehlte, war der nationale Geift, das, was jede gefunde Fort- 

bildung feiner politifchen Reife, feiner Inftitutionen, jeden die in 
dem Volke noch lebende innere Kraft documentirenden Auf- 
fchwung im Keime erfticken mufste, war das Ueberwuchern des 

Romanismus, war die römifche Politik feiner Kaifer, war die 

Präponderanz römifch-kirchlicher Autorität, war die Knechtung 
des germanifchen Geiftes durch eine aus den abgeftorbenen 
Elementen romanifcher Cultur entwickelte Wiffenfchaft. Mit der 

Reception des römifchen Rechtes, mit dem durch diefelbe be- 
dingten Zurückdrängen deutfcher Rechtsanfchauungen und der 

5) Das unter dem Namen „die goldene Bulle“ bekannte, 1356 von Karl IV. 

gegebene Reichsgefetz befteht aus 5 einzelnen Conftitutionen (Wahl und Krönung 

des Königs; Rechte der Kurfürften als Landesherren und bei der Königswahl; 

Reichsvicarius; Aufrechterhaltung des Landfriedens) und erweitert die Macht der 

Kurfürften fehr bedeutend. Diefelben Rechte erlangten dann bald auch die übrigen 

Landesherren. ’ 

®) Die im ı3. bis 15. Jahrhundert aufgerichteten Landfrieden waren meift 

für einzelne Territorien und auf eine beftimmte Zeit gegeben. 1495 gab Maximilian 

den erften allgemeinen und ewigen Landfrieden. In demfelben verpflichteten fich 

alle Reichsftände, ihre Streitigkeiten bei Vermeidung der Reichsacht nicht felbft 

auszufechten, fondern vor dem neu errichteten Reichskammergerichte zur gericht- 

lichen Entfcheidung zu bringen (Kammergerichtsordnung v. 1495). Vergl. Philipps 

a. a. O. 5. 374. 
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fundamentalen Umformung des ganzen Rechtsfyftemes, fo wohl- 

thätig diefelbe auch in gewiffer Richtung befonders in Bezug 
auf Herftellung der Rechtseinheit und die Klärung der Rechts- 
grundfätze fpäter gewirkt hat, wurde dem deutfchen Volke zu- 

nächft das Fundament feiner Exiftenz entzogen und das Rechts- 
bewufstfein in bedenklichfter Weife abgefchwächt. Nichts ver- 

mochte hiergegen die Gründung deutfcher Univerfitäten, auf 

welchen man in romanifcher Sprache redete, nach romanifcher 

Art dachte. Die Regeneration des deutfchen Volkes mufste be- 

gonnen ‚werden mit der Ueberwindung des Romanismus, der 

zunächft noch den Erdkreis beherrfchte. Es mufste jener Kampf 
begonnen werden, der noch heute nicht ausgekämpft ift, deffen 

endliche Entfcheidung aber nach den neueften Vorgängen weniger 
zweifelhaft ift, denn je zuvor und den Sieg des deutfchen Geiftes 
begründen wird. — 

Diefer Kampf wurde begonnen durch die Reformatoren, 

durch Hufs, durch Luther, durch Calvin und Zwingli. Zunächft 

allerdings führte er zu neuer Spaltung, zu tödtlichem Erkranken 
des deutfchen Staatswefens. 

Politik und Religion waren abfolut nicht mehr zu trennen. 

An der Spitze der Chriftenheit ftanden Kirche und Reich. Was 
die erftere in grofse, von Hafs erfüllte Partheien fpaltete, zerrifs 

das letztere. Es konnte fich überall für jetzt nur um die der 
Neubildung vorhergehende Zerftörung handeln. Was der nationale 
Geift auf den Trümmern des Alten zu bauen hatte, mufste einer 

fpäteren Zeit vorbehalten bleiben. 

So ift der Geift der Reformation wefentlich ein zerfetzender 
gewefen, dabei zuerft ein kirchlich-reformirender, aber bald 

auch ein politifch-umgeftaltender. Geiftige Freiheit erftrebte 

man von unten herauf, Vergröfserung der felbftändigen fürft- 

lichen Macht von oben herunter. Von beiden Polen des Staats- 

lebens aus wurde mit aller Leidenfchaft einer hocherregten Zeit 
die Berechtigung des Beftehenden geläugnet, von beiden Seiten 

forderte man Neugeftaltung zunächft der kirchlichen Inftitutionen 

nach dem reinen Geifte der Evangelien, aber bald auch des 

politifchen Syftemes. Die einmal hochaufbraufende Bewegung 
erfafste alle Lebenskreife, die ganze bürgerliche Gefellfchaft. 
Der Druck der grundherrlichen Rechte, welche, auf uralten, 

längft verdunkelten Rechtsverhältniffen beruhend, nach Art und 

Umfang vielfach unficher geworden, von den Feudalherren in 
einer den Bauer auf das Aeufserfte bedrückenden Art geübt 
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wurden, eine durch Verdunkelung der alten Rechtsverhältniffe 

begünftigte willkürliche und harte Befteuerung,. welche als Maafs- 
ftab nur das von der herrfchenden Minorität einfeitig beftimmte 

Bedürfnifs kannte, der Mangel landftändifcher Rechte, welche 
die Vergewaltigung der Mächtigen in Schranken zu halten geeignet 

gewefen wären, endlich die Unwiffenheit der Juriften im deutfchen 
Rechte, ihre einfeitig-römifche Richtung hatten des Zündftoffes 

eine folche Menge gehäuft, dafs es nur eines Funkens bedurfte, 

um den Brand hellauflodern zu laffen. 
Es blieben dern auch folche Umwälzungen dem deutfchen 

Staatswefen nicht erfpart. Schon 1525 erhoben fich die ge- 

knechteten Bauern in Schwaben und Franken. gegen alles Be- 
ftehende, indem fie, geführt von Schwärmern wie Thomas 

Münzer, der das fichtbare Reich Gottes auf communiftifcher 

Grundlage aufrichten wollte, es verfuchten, ihre Menfchenrechte 

zurückzuerwerben. Dafs fie die eiferne Fauft der Machthaber 

niederfchlug, dafs alle gleichzeitigen Beftrebungen der Bauer- 

fchaft in Tirol und der Schweiz von nicht befferem Erfolg be- 
gleitet waren, wird begreiflich, wenn man nicht vergifst, wie 

diefe gewöhnlich unter dem Collectivnamen «die Bauernkriege»”) 
zufammengefafsten Bewegungen jeder gemeinfamen Organifation 

entbehren mufsten, da die territoriale Zerriffenheit Deutfchlands 

jede Concentration der Bewegung ausfchlofs. 

Aber dennoch documentirte fich auch in diefen Vorgängen 
das Erwachen des deutfchen Geiftes, der Bildungsftufe derer, 

die ihn zum Ausdruck brachten, entfprechend rauh und roh, in 

blutiger Vernichtung alles Beftehenden, in blinder Wuth gegen 
das Gute mit dem Schlechten, in wenig klug durchdachter, 
mehr aus unmittelbarer Begeifterung und blindem Zorne, als 

ruhiger Beherrfchung der Verhältniffe hervorgegangener Durch- 

führung — aber dennoch fich einfügend in einen der gewaltigften 

Umgeftaltungsprozeffe, die die Gefchichte kennt, fcharfe Streif- 
lichter werfend auf die traurigen Zuftände unferes Vaterlandes, 
welche durch den dreifsigjährigen Krieg in fo fchreckenerregen- 

der Weife illuftrirt worden find. 

7) S. Eichhom, d. St. u. Rechtsgefch. IV. S. 5ı fgde. Wachsmuth, der 

deutfche Bauernkrieg. Leipzig 1834. — Philipps a. a. O. S. 395, wo auch aus- 

führliche Literatur-Nachw. — Vergl. über einige Forderungen der Bauern unten 

4. 32. 
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$. 28. Rechtsquellen. Reception des römischen Rechtes. ') 

Das Eindringen des römifchen Rechtes in das Rechtsdafein 
des deutfchen Volkes ift fchon oben als ein mit der Gefammt- 
richtung der Zeit im Einklang ftehendes, hochwichtiges Ereig- 
nifs bezeichnet worden. Es waren Verhältniffe fehr verfchiedener 
Art, welche die allgemeine Reception des fremden Rechtes er- 

leichterten. Ein Bedürfnifs nach fefteren, allgemeineren Rechts- 
normen war in Deutfchland überall vorhanden. Der in ganz 
neue Bahnen gelenkte Verkehr, die gefteigerte wirthfchaftliche 
und merkantile Bewegung, eine neue Zeit mit ganz neuen An- 

forderungen liefsen den Mangel konfequenter, fyftematifch aus- 

gebildeter Rechtsregeln fchwer empfinden. Man hatte entweder 

die Herausbildung eigener, deutfcher Rechtsnormen abzuwarten 
oder einem abgerundet und fertig daftehenden Rechtsfyfteme 
Eingang zu geftatten. Man entfchied fich unter dem Einfluffe, 
den der Romanismus auf allen Gebieten übte, für das letztere, 

Zunächft waren es die Landesherren, welche das ihren Intereffen 

und Anfprüchen günftigere fremde Recht einzuführen trachteten. 
Ein energifcher Widerftand der Landftände verzögerte diefe 

Einführung, vermochte fie aber nicht zu verhindern. Seit dem 
Beginn des 14. Jahrhunderts fehen wir diefen Kampf der an 
ihren althergebrachten Inftitutionen und Rechtsanfchauungen 
fefthaltenden Landftände gegen das fremde Recht und gegen 

die des deutfchen Rechtes unkundigen gelehrten Richter und 

Doctoren. Schwer in die Wagfchale fiel die Gründung der Uni- 
verfitäten, an welchen nur Lehrer des römifchen Rechtes den 

Lehrftuhl betraten. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts dringt 
daffelbe überall ein, zuerft mit den gelehrten Richtern in die 
Hofgerichte, dann in die Land- und Ortsgerichte. Unläugbar 

') Vergl. zu diefem ?#.: Grimm, Rechtsalterthümer Vorrede S. XVI. XVII. — 

v. Maurer, Fronhöfe, IV. S. 484 fgde. — Eichhorn, d. St. u. Rechtsgefch. III. 

324 fgde. — Philipps, d. Reichs- u. Rechtsgefch. S. 362 fgde. Hier auch aus- 

führliche Literatur- Nachweifungen. — Speziell zur Gefchichte der Reception des 

römifchen Rechtes f. auch: Beiträge zur Gefchichte der Reception des römifchen 

Rechtes in Deutfchland von Dr. Otto Franklin. Hannover 1863. Die Schrift ent- 

wickelt die Gefchichte des Eindringens des fremden Rechtes fpeziell für Baiern, 

Es ift aber diefe Entwickelung deshalb von befonderem Intereffe, weil in Baiern 

die Prälaten, Ritter und Städte (die Landftände) der Einführung des römifchen 

Rechtes fehr lange widerftrebt haben. Als mittlere Zeit für den allgemeinen Ge- 

brauch des römifchen Rechtes in Deutfchland kann das Jahr 1450 angenommen 

werden. 

Bernhardt, Forstzeschichte. 1. 10 
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erfüllte das neue Recht eine grofse Forderung, die der Rechts- 
einheit. Der abgeftorbene nationale Geift des deutfchen Volkes 
vermochte auf keinem anderen Wege diefer Forderung zu ge- 
nügen. Die nächfte Folge war dann freilich keine günftige. Wir 
fehen feit der Reception des römifchen Rechtes das Rechts- 

bewufstfein der grofsen Maffe des Volkes allmählig gänzlich in 
Verwirrung gerathen, die Rechtsübung erfchlaffen. Die her- 
gebrachten Rechtsnormen waren ungültig geworden, die deutfchen 

Verhältniffe des Grundeigenthums, des freien Standes und der 

Hörigkeit aber blieben zunächft erhalten; die alten Formen hatte 
man aufgegeben und die neuen nicht recht begriffen. Wir wiffen, 

wie fehr die nationale Entwickelung hierdurch gehemmt und 
gefchädigt worden ift und ftimmen in gewiffem Sinne ein in das 

Urtheil von Jacob Grimm, der die Einführung des römifchen 
Rechtes für ein Nationalunglück hält;?2) aber dem Allem gegen- 
über ift doch feftzuhalten, dafs im 14. und 15. Jahrhundert die 
deutfche Nation in fich nicht die Kraft fand, ein eigenes Rechts- 
fyftem auszubilden und dafs daher die Annahme eines fremden 

Syftemes, follte anders dem Bedürfniffe nach Rechtseinheit ge- 
nügt werden, eine Nothwendigkeit war. Ich möchte das National- 

unglück eher in dem Umftande fehen, dafs der deutfche Geift 

fich felbft bis zu folcher Nothwendigkeit verloren hatte. — 

Ueberall in diefer Periode tritt die Reichsgefetzgebung zu- 
rück, die Landesgefetzgebung in den Vordergrund. Das Be- 
ftreben der Landesherren, ihre Machtfphäre zu erweitern, richtete 

fich nach oben gegen das Reich, nach unten ebenfo gegen die 

kleineren Dynaften und die Grundherren. Die vogteiliche Ge- 
richtsbarkeit ebenfo wie die grundherrliche an fich zu bringen, 

das Bannrecht allein zu üben, Grundrechte in Regalien umzu- 
wandeln, alle diefe Beftrebungen dienten demfelben Zwecke, 
den Schwerpunkt der politifchen Gewalt in die Centren der 
zahlreichen Länder und Ländchen zu legen, in welche das deutfche 

Reich mehr und mehr zerfiel. 

Unter folchen Verhältniffen it es nur natürlich, dafs wir 

im 14. und 15. Jahrhundert von einer bemerkenswerthen Ent- 
wickelung der Reichsgefetzgebung wenig hören. Zu den wich- 

tigften Reichsgefetzen aus diefer Zeit gehören die goldene Bulle 

(1356) und die Kammergerichtsordnung (1495). 

Lebhafter fchien die Fortbildung der Reichsgefetzgebung 

2) Grimm, Rechtsalterth. a. a. ©. 

- 
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fich unter Maximilian I. und Carl V. geftalten zu wollen. Aufser 

den feit der Wahl des letzteren Kaifers (1519) von jedem Kaifer 

zu befchwörenden Wahlkapitulationen ?) find als wichtige Reichs- 
gefetze aus dem erften Viertel des 16. Jahrhunderts zu nennen: 

die Reichsnotariatsordnung (1512),%) die Reichsmünzordnung 

(1524),°) Reichspolizeiordnung (1530, fpäter erneuert 1548 und 

1577),°) endlich die 1532 zum Reichsgefetz erhobene peinliche 

Halsgerichtsordnung Kaifer Karls V. (conftitutio criminalis caro- 
lina). 7) 

Speziell wichtige Rechtsquellen für die Entwickelung des 
Waldeigenthums find die landesherrlichen Mandate über das 
Forft- und Jagdwefen, die fogenannten Forftordnungen, über 

welche unten näher zu handeln ift. 8) 

$. 29. Deutsches öffentliches Recht. 

Die in $. ı6 gefchilderten Verhältniffe haben fich in der 

Hauptfache erhalten. Die Vorftellung, dafs der Kaifer der Rechts- 

nachfolger der römifchen Imperatoren fei, tritt fchärfer hervor 

und wird als ein Motiv zur Reception des römifchen Rechtes 

betrachtet. Diefe Fiction ift nur ein weiteres Glied in jener 

logifchen Reihe von Theorieen, die fich aus der einmal aner- 

kannten Herrfchaft des Romanismus entwickelten. Man hatte 
es aufgegeben, deutfch zu fein. Rom war das Centrum der 

Culturwelt. 
Der wichtigfte Vorgang im Beginne diefer Periode ift die 

fefte Ausbildung der Landeshoheit. Durch diefe Veränderung 
des öffentlichen Rechtes, die fich langfam vollzog und, wie wir 

gefehen haben, fchon in der vorhergehenden Periode eigentlich 
ihren Abfchlufs erreicht hatte, war der Untergang des Reiches 

befiegelt. 
Die Landeshoheit entwickelte fich aus der Immunität der 

geiftlichen und weltlichen Territorialherren und aus der allmäh- 
lig überall Platz greifenden Erblichkeit der Lehen und Graf- 

3) Diefe erfte Wahlkapitulation traf befonders Beftimmung über das Reichs- 

regiment im Falle der Abwefenheit des Kaifers. 

‘) Philipps a. a. O. S. 420. 

5) Philipps a. a. O. S. 420. 

6) Eichhorn a. a. O. IV. 295 fgde. 
?) Zöpfl: Die peinliche Gerichtsordnung Kaifer Karls V. etc. Heidelberg 1841. 

8) Unten 2. 37. 
; 10* 
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fchaften. Die bisherige ftaatsrechtliche Verbindung der freien 

Landfaffen mit dem Reichsoberhaupte wurde durch diefelbe auf- 
gehoben. Es gab nun Reichsunmittelbare und Reichsmittelbare. 

Zu der erfteren Kategorie gehörten alle Freien, fowie alle Städte 
und Dörfer, welche nicht unter die unmittelbare Herrfchaft eines 

Territorialherren gerathen waren. Bunt durcheinander gewürfelt 
fand man nun reichsunmittelbare und reichsmittelbare Herren 
und Ritter, Klöfter und Stifter, Stadt- und Landgemeinden. | 

Auf die Verhältniffe der perfönlichen Freiheit hatte die 
Entftehung jenes durchgreifenden Unterfchiedes unmittelbar gar 

keinen Einflufs. Die alte Gliederung der Reichsangehörigen in 

Freie und Unfreie dauert im Principe fort; aber in Wahrheit 
hat die Gefammtentwickelung doch folche Unterfcheidung fchon 

im 14. Jahrhundert überwunden. Der Beruf beftimmt die Stellung‘ 
des Mannes. Scharf abgegrenzt treten drei Stände hervor, der 
des Adels (nun fchon in hohen, d. h. aus den Mitgliedern‘ der 

fchon längft adeligen Gefchlechtern beftehenden und den niede- 
ren Adel getheilt; zum letzteren gehören die bisher nicht ade- 
ligen, jedoch zur Ritterfchaft zählenden Perfonen, namentlich 
viele Minifterialen), welcher das Waffenhandwerk, der des Bür- 

gers, welcher Ackerbau, Handel und Gewerbe in den Städten, 
der des Bauers, der den Ackerbau auf dem Lande betreibt. | 
Innerhalb diefer drei Stände mifchen fich Freie und Unfreie, in | 

ihnen gehen die Verfchiedenheiten der Geburt auf. 

Dem Kaifer zur Seite ftand als befchliefsende Inftanz in 
Reichsangelegenheiten der Reichstag. Abgefondert beriethen hier 

die Wahlfürften, die Reichsftände, feit der Mitte des 13. Jahr- 
hunderts auch Abgeordnete der Reichsftädte. Letztere, urfprüng- 
lich zur Verhandlung über öffentliche Geldbeiträge (den fogen. 
gemeinen Pfennig) berufen, erlangten bald grofsen Einflufs auf 
die Reichsangelegenheiten überhaupt und es bildeten fich auf 

den Reichstagen drei Collegien: das Kurcollegium, der Reichs- 

fürftenrath und das reichsftädtifche Collegium. Die reichsunmit- 

telbare Ritterfchaft erlangte im Reichstag Sitz und Stimme 
noch nicht. — 

Sehr verfchieden war die Stellung, in welche die der Landes- 
hoheit unterworfenen Perfonen traten. Während die übrigen 

Landfaffen zu allen Landesfteuern herangezogen wurden, blieben 

Geiftlichkeit und Ritterfchaft meift von denfelben befreit. Die 
fteigenden Bedürfniffe der Regierungen zwangen jedoch oft die 
Landesherren, auch die beiden letzteren um aufserordentliche 
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Beiträge zu den Staatskoften anzugehen. Ueber die Höhe der- 
felben verhandelte man dann und es traten Geiftlichkeit und 
Ritterfchaft dem Landesherren als Corporationen gegenüber. 
Ein Gleiches gefchah betreffs der Städte, welche ebenfalls zu- 

nächft nur zu aufserordentlichen Steuern herangezogen wurden. 
Endlich traten auch oft die Gerichte, d. h. die Bauern corpora- 
tiv in Verhandlung mit den Landesherren über aufserordentliche 

Beiträge zu Regierungs- und Kriegskoften und machten ihre 

Bewilligung von er abhängig, welche die Fürften 
ihrerfeits machten. 

So entftand die Tari d. h. das Recht der vier 
Stände, der Geiftlichkeit, Ritterfchaft, Städte und Landgemeinden, 

überall da, wo fie mit der That helfen follten, auch ihren Rath 

zu geben. Die Befugnifs der Landftände blieb aber zunächft 
rein confultativ. 

In diefen Verhältniffen brachte das I5. und namentlich der 

Anfang des 16. Jahrhunderts manche Veränderungen hervor. 
Die Errichtung des ewigen Landfriedens und Reichskammer- 
gerichtes forderte, follte der erftere anders zur vollen Wirkung 

gelangen, ftraffere Handhabung der Executive, ein ftrengeres 
Regiment. Zu diefem Zwecke wurde zunächft 1509 dem Kaifer 

ein permanenter Rath, das fogen. Reichsregiment zur Seite 

geftellt, in welchen neun Mitglieder von den Kurfürften, Oefter- 
reich und Burgund, fechs andere von den Reichsftänden nach 

den fechs Kreifen, in welche das Reich zerfiel (dem fränkifchen, 

baierifchen, fchwäbifchen, rheinifchen, weftfälifchen und fäch- 

fifchen), gewählt werden follten. Die ganze Einrichtung war 

jedoch von keinem Beftande, Die Kreiseintheilung, ı512 dahin 

erweitert, dafs ein öfterreichifcher und burgundifcher, kurrhei- 
nifcher und kurfächfifcher Kreis hinzutraten, blieb beftehen. 

Auch die obere Juftizverwaltung des Reiches ward durch 

Maximilian L, abgefehen von der Gründung des Reichskammer- 
gerichtes, in mannigfacher Art reorganifirt. Ein von ihm 1501 
eingefetzter befonderer Rath des Kaifers, Hofrath genannt, an- 

fänglich aus acht Mitgliedern beftehend, erhielt 1512 den Titel 
Reichshofrath und wurde mit einer ausgedehnten Jurisdiktion 
betraut, war in Reichslehensfachen fogar allein competent. 

Zur Schlichtung von Streitigkeiten unter den Reichsftänden 
beftanden die fogenannten Austräge (Aufträgal-Inftanzen), be- 

fondere fchiedsrichterliche Commiffionen. — 
Mit der mehr und mehr fich befeftigenden Landeshoheit 
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war es von felbft gegeben, dafs die Gefetzgebung mit den 
übrigen Hoheitsrechten an die Landesherren überging. Es ent- 
ftand nun ein ganz neues Öffentliches Recht, das der einzelnen 
felbftändig gewordenen Territorien. ?) 

Zunächft handelte es fich meift um die Regelung der Suc- 

ceffionsverhältniffe. Das römifche Recht ftellte in Bezug auf die 

Herrfchaftsfolge die Töchter, welche nach deutfchem Rechte 
ausgefchloffen waren, den Söhnen gleich. Eine Reihe von Haus- 
gefetzen regelte in den einzelnen Territorien diefe Verhältniffe 
und meift wurde gleichzeitig den in manchen Ländern zum 
Nachtheil der Macht der Landesherren in ausgedehnter An- 

wendung ftehenden Landestheilungen auf diefem Wege vor- 

gebeugt. 
In vielen Beziehungen bildeten fich die Landesverfaffungen 

nach dem Mufter der Reichsverfaffung aus. Analog dem Reichs- 
kammergerichte entftanden die Landesgerichte; dem Reichshof- 
rathe entfprechend wurden Landeshofräthe (Minifterial-Inftanzen) 
gebildet, welche über den übrigen Verwaltungs- und Juftiz- 
behörden, den Regierungskanzleien, Hofgerichten und Finanz- 
(Hof-) Kammern ftanden. 

Der Regierungsapparat der Landesherren wurde gegen das 

Ende diefer Periode bereits ein fehr complicirter und Hand in 
Hand damit ging ein fich mehr und mehr ausbildender Luxus 

der Hofhaltung. Auch in diefer Beziehung äufserte das roma- 

nifche Ausland einen nachtheiligen Einflufs. Von der ächt 

deutfchen Einfachheit in dem Leben der Vornehmen war wenig 

mehr übrig. In vielen Territorien wurde fchon jetzt ein Heer 

unnützer Beamten und Hofdiener unterhalten, welche nur dazu 

beitrugen, die Anforderungen an die Landfaffen ungebührlich 

zu fteigern und namentlich den Bauernftand hart zu bedrücken. 

') Vergl. zu diefem ?2.: Eichhorn, deutfche Staats- u. Rechtsgefch. III. Bd. — 

Zöpfl, deutfche Rechtsgefch. S. 494 fgde. — Philipps, deutfche Reichs- und 

Rechtsgefch. S. 362 fgde. 

Das erfte Beifpiel einer eigentlichen landesherrlichen Gefetzgebung liegt 

in der Landesordnung Herzog Wilhelms von Thüringen im Jahre 1446 vor. 

Eine baierifche Landesordnung fchlofs fich 1474 an, eine fächfifche 1492, eine 

würtembergifche 1495 (Philipps a. a. O. S. 425). Einige ältere Landrechte, wie 

das Rechtsbuch Ludwigs des Baiern, das Landrecht für das Fürftenthum Breslau 

(1356), das Saarbrückifche Landrecht u. a. m. find Aufzeichnungen des Terri- 

torial-Gewohnheitsrechtes oder Umarbeitungen des Sachfen- und Schwabenfpiegels. 

(Philipps a. a. O. S. 424.) 
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$. 30. Finanzverwaltung der Landesherren. 

Der gefammte Domänenbefitz einfchliefslich der Forften 
ging im Laufe diefer Periode vom Kaifer auf die Landesherren, 
vom Reiche auf die Territorien über. Ueber die Ausdehnung 

und Lage der Domänen und Forften in den einzelnen Landes- 

gebieten fehlt es nicht an ziemlich genauen Angaben in den 

‚fogenannten Amts- und Landesbüchern, in welchen alle den 
Landesherren gehörige Realitäten, die darauf haftenden Laften 
und alle den Fürften zuftehenden Einnahmen verzeichnet wur- 

den. Eins der bekannteften und vollftändigften Landbücher 

ift das der Mark Brandenburg, welches Kaifer Karl IV. als 

Markgraf von Brandenburg 1375 und 1376 anfertigen liefs. Es 

mag deffelben hier als einer der wichtigften Quellen aus diefer 

Periode nähere Erwähnung gethan werden. !) 
Es waren, wie in allen deutfchen Territorien, fo auch in 

der Markgraffchaft Brandenburg die Güter der Landesherrfchaft 

im 13. und Anfange des 14. Jahrhunderts durch Hinausgabe an 

die Lehensleute ftark vermindert worden. Es mag bei diefen 

Veräufserungen in manchen Fällen nicht nach ftrengen Rechts- 
formen verfahren worden fein, fo dafs es nach dem Ueber- 

gang der Mark an den Kaifer diefem nothwendig erfchien, 

zu prüfen, ob fie in allen Fällen in rechtsgültiger Weife erfolgt 

feien. Hierin lag das erfte Motiv zur Zufammenftellung des 

Landbuches. 2) 

Als landesherrliche Einnahmen erfcheinen Einkünfte von 

den Städten (Orbede), aus den Zöllen, von Mühlen, Gewäffern, 

Wäldern, Schlöffern, von der Judenfteuer, dem Münzregal, aus 

Gerichtsgebühren, Abgaben für Belehnungen und einige un- 

') Kaifer Karls IV. Landbuch der Mark Brandenburg nach den handfchrift- 

lichen Quellen herausgegeben von E. Fidicin, Stadtarchivar zu Berlin. Berlin 

1856. Bei Aufnahme des Landbuches (Karl IV. liefs 1375 auch in feinem 

Stammlande Böhmen ähnliche Verzeichniffe behufs der Befteuerung anfertigen) 

reiften landesherrliche Beamte von Ort zu Ort umher und bewirkten mit Hülfe 

der Kreisvögte die Aufnahme. In der Altmark ritten die Landreiter (eine Art 

von Gendarmen) in ihren Bezirken umher und nahmen die Dorfregifter auf. Eine 

befondere Inftruction über Form und nothwendigen Inhalt der Notirungen war 

ergangen; Vermögensobjecte, welche verfchwiegen wurden, follten zur Strafe dem 

Kaifer zufallen. Vergl. Fidicin, Landbuch S. IX. und im Texte des Landbuches 

SU38, 
2) Fidiein a. a. ©. S. IX. Landbuch S. 103. 
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gewiffe 3) Einnahmen, unter den letzteren diejenigen für Holz 

aus den Waldungen, wobei der Verfaffer des Landbuches aus- 
drücklich hervorhebt, dafs zwar überall in den Waldungen 

trockenes, hier und da auch grünes Holz verkauft werde, diefer 
Verkauf aber überaus unficher fei. Als Einnahme aus den Wäl- 

®?) Landbuch $. 17 find folgende Summen angegeben: 

Orbede 88ı Mark (10,251 Thlr.) 

Zölle < 2898 Schock Grofchen (29,820 „ ) 

Mühlengefälle 434  „ r ("A466 -" ) 

(aufserdem Getreidelieferungen) 

Judenfteuer 500 Schock Grofchen ( 5,145. „ ) 

Münze 250’ 1), „ (2,058 „ ) 
Wafferrecht 71 A „ (193004) 
Wälder 13 ” „ ( 1534  » ) 

0.1. 

Man fieht, welchen verfchwindend geringen Theil der Einkünfte des Landes- 

herrn hier die Einnahmen aus den Wäldern bildeten. Diefelben werden Land- 

buch S. 19 wie folgt angegeben: ' 

De filuis feu filuarum prouentibus: 

Cöpenick III tunnas mellis que valent V fexag. (Schock) VIII choros 

avene, valent III fexag. 

Bernow IIII choros avene cum XVI modiis avene valent.... . (fehlt). 

Trebyn I tunna mellis valet II fexag. 

Spandow I tunna mellis valet II fexag. 

Werbelyn. 

Lybenwalde. 

Nüwemül (I tunna, fehlt in zwei Handfchriften). 

Bysdal (Biefenthal) I tunna et quart :... 

Rathenow. 1 

Botzow (Oranienburg). k 

Est feciendum, quod folummodo mel et auena, que datur de pafcuis, hic 

fcripta funt. Alii vero redditus filuarum ficud de vendicionibus (Holzverkäufen) 

locacionibus (Verpachtungen) et aliis, quia cafuales et incerti funt, hic non fcripfi. 

Dicam tamen aliquid de eis infra .... 

Weiter unten heifst es dann (S. 33): 

„De prouentibus incertis. De lignorum vendicionibus. Sciendum quod omni- 

bus filuis et mericis ligna ficca per totum annum venduntur et aliquando viridia, 

Et licet hujusmodi vendicio incertiffima eft, nonnulli tamen foreftatores ex ligno- 

rum vendicionibus, falue ipforum pace ditantur. Igitur non immerito rationem 

reddere tenentur.‘‘ — 

Betreffs der obigen Geldrechnung bemerke ich, dafs nach L. Brehmer (in 

der Beil. z. d. Landbuche von Fidicin S. 337 fgde.) der böhmifche Grofchen in 

der Zeit Karls IV. 5 Sgr. ı?/, Pf., ein Schock Grofchen alfo 10,29 Rthlr., eine 

Mark 11,67 Thlr. galt. Bei etwaiger Vergleichung der oben angegebenen Summen 

mit dem heutigen Stande der Staatseinnahmen ift daran zu erinnern, dafs der 

Geldwerth feit 1350 auf etwa "/s gefunken ift. 
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dern ift daher nur eine Honiglieferung und Haferabgabe auf- 
geführt. Von Einkünften aus der Jagd ift keine Rede. #) 

Ueber die Organifation der Finanzbehörden aus dem 14. 

und 15. Jahrhundert wiffen wir wenig. Erft im 16. Jahrhundert 
beginnt man zu centralifiren, landesherrliche Kammern mit be- 

ftimmten Gefchäftskreifen, welche durch Inftructionen geregelt 
waren, einzufetzen, die Leiftungen der Landesangehörigen genau 

zu beftimmen, freilich auch‘ mehr und mehr zu fteigern. Der 

fchlechte Zuftand der fürftlichen Kaffen, hervorgerufen durch 

einen übermäfsigen Luxus der Hofhaltung, durch häufige Kriege 
und durch die unfelige Zerfplitterung des Reichsgebietes in zahl- 

lofe Länder und Ländchen, welche zur Unterhaltung ebenfo 

zahllofer fouveräner Familien zwang, führte nun zu einem Sy- 

fteme der finanziellen Bedrückung, welches um fo unfittlicher 

erfcheint, als die Städte, die Geiftlichkeit und der Adel fich 

jeder Ueberbürdung wohl zu erwehren wufsten und die Haupt- 
laft von dem in allen feinen Rechten verkümmerten Bauern- 
ftande zu tragen war, der dazu noch durch die Anziehung, 

welche die eines freien Auffchwunges fich erfreuenden Städte 
ausübten, einer grofsen Menge tüchtiger Arbeitskräfte beraubt 

wurde, welche fich dem reichen Erwerbsleben der ftädtifchen 

Gemeinwefen zuwendeten. 
Die Eintreibung der landesherrlichen Einkünfte erfolgte 

meift durch die Kreisvögte, Amtmänner oder befonders ange- 

ftellte Rentmeifter (Schoffer). In uns erhaltenen Schofsregiftern 
für die Mittelmark aus den Jahren 1450, 1451, 1480, I48I nennen 

fich neben kurfürftlichen Räthen auch der markgräfliche Küchen- 
meifter und einige Kammer- oder Hoffchreiber als Verfaffer 

diefer Abgabenverzeichniffe. Küchenmeifter ift hier gleichbedeu- 

tend mit Güterverwalter oder Amtmann. 5) 

Im Anfange des 16. Jahrhunderts wird fchon von manchen 

Seiten die gänzliche Veräufserung der Domänen vorgefchlagen. 
So in Brandenburg 1531 bis 1535 unter Joachim I, dem der 

Kammerdirektor Bernd von Arnim ein ausführliches Project 

vorlegte, wie durch Zerfchlagung der Domänenvorwerke in 

kleine bäuerliche Wirthfchaften der Staatskaffe ein namhafter 
Gewinn zugeführt werden könnte. Das Project wurde jedoch 

*) Vergl. die in Note 3 angeführten Stellen. 

5) Fidicin, Landbuch S. 256. 
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feitens des Regenten nicht genehmigt, wohl aber in Kurfachfen, 
wohin fich Arnim wendete, theilweife durchgeführt. ®) 

Die landesherrlichen Forften wurden von den in diefer 

Periode aufserordentlich häufigen Veräufserungen der Domänen 
nicht berührt. In erfter Linie war es wohl die Jagdliebe der 

Fürften, welche fie von der Veräufserung der Forften abhielt, 

fodann die mehr und mehr um fich greifende Furcht vor Holz- 

mangel, welche um fo mehr begründet war, als die Holz- 
verfchwendung überall, befonders an den fürftlichen Höfen alle 
Begriffe überftieg,”) endlich der Umftand, dafs ausgedehnte Forften 
leicht und mit Hülfe eines relativ geringen Beamtenperfonals felbft 

durch die landesherrlichen Behörden verwaltet werden konnten, 

während dies bei grofsen Vorwerken nicht der Fall war, ein 
Gefichtspunkt, der in einer Zeit fehr ins Gewicht fiel, wo in 
manchen Theilen von Deutfchland nachweisbar eine Beamten- 
corruption Platz gegriffen hatte, von welcher wir heute keinen 

Begriff mehr haben. ®) 
Es kann dies allerdings demjenigen nicht verwunderlich er- 

fcheinen, der von den fittlichen Zuftänden der damaligen Zeit 

eine genauere Kenntnifs erlangt hat. Es gab keine Rechtsficher- 
heit. Die Abfchliefsung fo vieler kleiner Territorien gegeneinan- 

der begünftigte jede Unordnung, jedes Verbrechen. Die rohe 
Gewalt herrfchte und es hatte derjenige Recht, der fich Recht 
zu verfchaffen wufste. Es entblödeten fich viele Landesherren 
fogar nicht, durch Münzverfchlechterung ?) ihre Gläubiger zu 

N 
6) Bergius, Finanzwiffenfchaft. 2. Aufl. 1871. S. 322 fgde. 

”) Am Hofe zu Weimar z. B. betrug im 16. Jahrhundert der Brennholz- 

bedarf jährlich an 1900 Klafter (Hofordnung von 1563 bei Kius, das Forftwefen 

Thüringens im 16. Jahrhundert. Jena 1869. S. 41). Man wufste aber, dafs die 

Stubenheizer, um mehr Afche zu gewinnen, das Holz in Unmaffen zu verbrennen 

pflegten und die Holzfuhrleute (Fronbauern) ihre Ladung oft theilweis in den 

Häufern der Stadt abfetzten. Für die Hofhaltung auf Schlofs Heldburg, wo 

Johann Friedrich der Mittlere fich zeitweilig aufhielt, wurden jährlich über 400 

Klaftern Holz verbrannt. Es war kein Wunder, dafs in den weimarifchen Forften 

überall Holzmangel eintrat, befonders da das Wild die jungen Schläge nicht auf- 

kommen liefs (Kius a. a. O. S. 43). 

#) Intereffante Einzelheiten f. darüber in Bezug auf Thüringen bei Kius a. a. O. 

S. 19. 64 fgde. Die Betrügereien der Forftknechte wurden fo frech betrieben, 

dafs man einen befonderen Namen für diefelben im 16. Jahrhundert allgemein 

üblich findet. Man nannte „Verpartirung‘‘ den Ankauf des Holzes durch die 

Forftbeamten (natürlich zu billigen Preifen) und den Wiederverkauf an Andere. 

®) Bergius, Finanzwiffenfchaft. S. 279 fgde. — L. Brehmer a. a. O. im Land- 

buche Karls IV. — Vergl. auch oben 2. 16, Note 9. 



betrügen und jedem anderen Schuldner in ihrem Lande alfo 
das Recht zu geben, daffelbe zu thun. Da kann die Entfitt- 
lichung des Volkes dann kaum noch Wunder nehmen. Die 
Schilderungen aus jener Zeit entwerfen ein tiefdüfteres Bild von 
der gemeinen Raubfucht des Adels, von der brutalen Gewalt, 
die auf allen Lebensgebieten den Ausfchlag gab, von den alles 

fittliche Bewufstfein ertödtenden Fehden. Es bedarf in diefer 

Beziehung nur eines Hinweifes auf die für die Kulturgefchichte 
unferes Volkes hochintereffanten Aufzeichnungen des Rolewink 

von Laer über Weftfalen. 10) 

Eine folche allgemeine Verdunkelung des Rechtsgefühles 

und fittlichen Bewufstfeins konnte auch nicht ohne Rückwirkung 

auf die ohnehin kärglich befoldeten!!) Diener der Landesherren 

bleiben und es find denn auch die felbftfüchtigen Erpreffungen 
der Amtmänner, Scholtheife und Forftbeamten leider faft fprüch- 
wörtlich geworden. 1?) 

$. 31. Entwickelung des Städtewesens. 

Aus der alten Stadtmarkgemeinde, welche ihre Grundlage 

lediglich in der zur Stadt gehörigen Feld- und Waldmark fand, 
entwickelte fich die eigentliche Stadtgemeinde, aus den Zunft- 
genoffenfchaften zufammengefetzt, ihre wirthfchaftliche Exiftenz 
wefentlich im Gewerbebetriebe und Handel findend. 

Das mehr und mehr hervortretende Beftreben der Stadt- 
gemeinden, fich von den Landesherren möglichft unabhängig zu 
erhalten, namentlich in eigenen Angelegenheiten felbft zu ent- 

10) Rolewink von Laer, ein Weftfale, lebte 1490 als Karthäufermönch im 

Klofter St. Barbara in Cöln und fchrieb in diefem Jahre eine Schrift: „De weft- 

falorum fitu, moribus, virtutibus et laudibus,‘“ welche den Zweck hatte, die Weft- 

falen von dem ihnen von anderer Seite gemachten Vorwurfe der Untreue und 

Spitzbüberei zu reinigen. Im II. Buche X. Cap. „de excufanda patria noftra in 

quibusdam (S. Wigand, Archiv V. S. 404 fgde.) entfchuldigt R. die Raubfucht 

der Weftfalen mit dem unerträglichen Drucke des Raubadels und erzählt uns, 

dafs die edeln Ritter von der Landftrafse fangen: „Ruten, rowen dat en is gheyn 

fchande, dat doynt die beften von dem lande (Weftfalen.) Und die Bauern 

pflegten darauf zu antworten: „Hangen, raden, koppen, fteken en is gheyn funde, 

wern dat nit, wy en behelden nichts im munde.“ Es ift kaum irgend eine Auf- 

zeichnung aus jener Zeit mehr geeignet, die allgemeine Verwilderung mit grellerem 

Lichte zu beleuchten. 

1) Vergl. unten 2. 35- 

12) oben Note 8. 
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fcheiden, die Stadträthe felbft zu wählen, über die Verkehrs- 

und Marktfreiheit innerhalb des Weichbildes!) felbft zu wachen, 

war eine nothwendige Folge diefer Entwickelung. Sollten Ge- 
werbe und Handel emporblühen, fo mufsten Freiheit und Ord- 
nung in den Städten Hand in Hand gehen, fo durfte es nicht 
dem Landesherren freiftehen, den Gewinn fremder Arbeit fich 

felbft anzueignen, wie dies auf dem platten Lande nicht felten 

gefchah, fo mufste der Erwerb der Stadtgemeinde auch im 
ftädtifchen Intereffe verwerthet werden. Dies Alles aber war 

nur möglich, wenn ‘die Städte fich zu einer gewiffen Autonomie. 
emporfchwangen. 

Das Streben der Städte nach Unabhängigkeit führte nun 

zu jahrhundertelangen Kämpfen derfelben gegen die Landes- 
herren, befonders die Bifchöfe, welche fchon im ı2. und 13. 

Jahrhundert hier und da begannen, durch das 14, 15. und auch | 

16. Jahrhundert fich fortfetzten und meift mit der Behauptung 
ihrer Privilegien feitens der Städte, nur kleineren Theils mit 

dem Verlufte derfelben endigten. 

Die öffentliche Gewalt in den Städten ging nun vielfach an 
die Stadt felbft über, nachdem fie noch im 13. Jahrhundert 

überall von dem Grund- oder Landesherrn geübt worden war, 

fei es, dafs diefer der König felbft (wie in den Reichsftädten) 

oder ein weltlicher oder geiftlicher Territorialherr war. So 

wurde 1349 in Nürnberg das feither von den Burggrafen ver- 

waltete Burgregiment der Stadt überlaffen, die Burggrafen be- 

hielten aber eine Burg in der Stadt, die Bewachung eines ‚Thores, 

die Blutbann-Gerichtsbarkeit gemeinfchaftlich mit dem Reichs- 
fchultheifs, auch viele Abgaben und im St. Sebaldswakle das 

Oberforftamt, das dritte Stück Wildpret, den dritten Baum, alles 

Windfallholz.2) In Magdeburg erwarb fchon 1294 die Stadt 

!) Wic, Wik, Wick, Weich oder Wig ift die alte Benennung von Burg, fpäter 

von Stadt. Wig oder Wic bedeutet Kampf und auch den Ort, von dem aus ge- 

kämpft wird, alfo die Burg. In den altbaierifchen Volksrechten heifst Wic auch 

einmal ein dichter unzugänglicher Wald (Lex Bajuoar. XXI. 6.) „Si vero de mi- 

nutis (ylvis, de wic vel quecunque Kaneio“ etc. Das Stadtwappen heifst ur- 

fprünglich Wicbild, Weichbild und war an den Eingängen zum Stadt-Bering 

angebracht; daher nannte man dann auch diefen Bering felbft Weichbild. Vergl. 

v. Maurer, Städteverf. I. S. 109. 

Der Ausdruck Wic hat fich in einzelnen Städtenamen erhalten z. B. Vic im 

Kreife Chateau-Salins (Deutfch-Lothringen) und Moyen-Vic dafelbft. 

2) v. Maurer, Städteverf. Il]. S. 315, 316. 



das Schultheifenamt (Amt des königlichen Richters) und Burg- 
grafthum.?) Sehr häufig wurde das Reichsfchultheifenamt ver- 

pfändet und dann von den wohlhabenden Städten eingelöft und 
behalten. So in Efslingen, Ueberlingen, Kaufbeuern, Ulm im 

14. Jahrhundert.%) In Regensburg?) erlangte die Stadt 1360 

das verpfändete Schultheifenamt und behauptete daffelbe in 
langem Kampfe gegen die Herzöge von Baiern, freilich nur mit 
Hülfe des Kaifers, der 1492 ein Executionsheer in diefer Sache 

gegen den Herzog entfandte. Auch in den bifchöflichen und 

landesherrlichen Städten, in welchen mit der Landeshoheit die 

Landesherrn die öffentliche Gewalt erworben hatten, ging diefe 
vielfach durch Kauf an die Städte über. Die geldbedürftigen. 

Fürften veräufserten ihr Vogteirecht, oft auch ihre Zölle, Steuern, 

Münzgerechtigkeit und Nutzungen in der Stadtmark an die 

reichen Städte, deren Macht und Selbftändigkeit dadurch wefent- 
lich erhöht wurde.®) 

Mehr und mehr hoben fich diefelben zu einer hohen Be- 

deutung im Reiche. Ihre ganz eigenthümliche Stellung dem 

Kaifer und den Landesfürften gegenüber wufsten fie meift klug 
zu benutzen. Der Erftere fuchte die Macht der Städte zu kräf- 

tigen, um fich ihrer gegen die nach der vollen Landeshoheit 

ftrebenden Territorialherren zu bedienen, um diefe Honeit gleich- 

fam durch das Vorhandenfein zahlreicher reichsfreier Städte in 

dem Territorium zu durchlöchern. Die Landesherren ihrerfeits 

bedurften der Hülfe der Städte gar häufig, um fich ihren finan- 
ziellen Verlegenheiten zu entwinden und dem unruhigen land- 
fäffıgen Adel gegenüber eine Hülfe zu verfchaffen. An der 

Aufrechterhaltung des Landfriedens hatten die Städte felbft das 

allergröfste Intereffe und fie ergriffen folche Gelegenheiten gern, 

um die Burgen des Raubadels zu brechen und den adeligen 

Räuber aufzuhängen. 

Alle diefe Combinationen waren dem Emporblühen der 

Städte günftig. Sie konnten auch nur dazu dienen, den mann- 

3) v. Maurer, a. a. O. III. 350. 
*) v. Maurer, a. a. O. III. 353. 

5) v. Maurer, a. a. O. II. 355. 

6) So wurde in Augsburg die Münzgerechtigkeit im Jahre 1277 auf 4 Jahre 

der Stadt käuflich überlaffen (v. Stetten, Gefch. v. Augsburg I. 78). In Cöln 

wurden die landesherrlichen Steuern und Abgaben, welche dem Erzbifchof zu- 

ftanden, nach und nach in langem Kampfe befchränkt, auch gewiffe militärifche 

Rechte von der Stadt erworben. (v. Maurer, Städteverf. III. 541.) 
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haften Muth der Bürger, ihre Thatkraft, ihre Unternehmungsluft 
zu erhöhen. Das neuausgebildete Stadtrecht erhob über die 
perfönliche Unfreiheit, über die Gebundenheit des Hofrechtes, 
Landrechtes und der Markenverfaffung. Noch war das Innungs- 
wefen nicht, wie in fpäteren Jahrhunderten, zur todten Form 

erftarrt, fondern erfüllt von der frifchen Kraft des gemeinfamen 
“ Wollens. In den Städten wurde die alte Zeit überwunden und 

es entwickelten fich treffliche Keime bürgerlicher Freiheit und 
auch ftaatlicher Geftaltung.”) 

Handel und Wandel blühten hoch empor. Die Kreuzzüge 
eröffneten neue Verbindungen mit dem Orient, führten den 

Städten eine Fülle klaffifcher Bildung zu, welche diefelben 
zur höchften Bedeutung auf dem Gebiete der Kunft und Wiffen- 

‘ fchaft emporführte. In den Städten entftanden bürgerliche 
Volksfchulen, als der gefteigerte Verkehr Kenntniffe verlangte, 
welche die bisher allein vorhandenen Dom- und Klofterfchulen 
nicht mehr zu geben vermochten. In die einfeitige Volks- 
erziehung durch die Hierarchie wurde hierdurch Brefche gelegt. 
Welchen hervorragenden Antheil an den kirchenreformatorifchen 

Vorgängen die Städte genommen, ift allbekannt.®) 
Die Blüthezeit der mitteldeutfchen Städte liegt im 13. und 

14. Jahrhundert, die der brandenburgifchen und weftfälifchen 
Städte im 14. und 15. Jahrhundert. Gegen das Ende des 

15. Jahrhunderts erhielt der Handel eine ganz andere Richtung 
und mit der auf ihn bafırten Macht der Städte nahm es dann 
im 16. und 17. Jahrhundert ein Ende. ! 

Die Hanfa, welche mit ihren Flotten alle Erdtheile befuchte 

und zur See jahrhundertelang allgebietend war, fank von-Stufe 
zu Stufe. Sie hatte in der Zeit ihrer Blüthe aus 85 Städten be- 

ftanden und umfafste im 16. Jahrhundert nur noch die drei 

?) Unbeftreitbar wenigftens die Keime der Selbftverwaltung. 

®) Vergl. über die Reformation in Nürnberg, L. Ranke, deutfche Gefch. im 

Zeitalter d. Reformation. II. S. 364 fgde. in Bezug auf Ulm, Augsburg (1528) 

a. a. O. II. S. 368; Lüneburg dafelbft S. 368 u. f. w. Breslau ftand feit 1523 

entfchieden auf Seiten der Reformation (L. Ranke a.a. O. II. 371). Im Uebrigen 

ift nur an die reformatorifchen Vorgänge in Wittenberg (1522), Magdeburg, 

Stralfund (1524), Hamburg (1528), Bafel (1529), Lübeck (1530) zu erinnern. In 

Mainz erhob fich bekanntlich der Erzbifchof Diether v. Ifenburg felbft gegen 

die Anmafsungen des Pabftes, verlor darüber f. Erzbisthum, erhielt es aber nach 

vielen Unruhen in der Stadt und nachdem die Bürgerfchaft treu zu ihm gehalten 

hatte, wieder (1475). 
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reichsunmittelbar gebliebenen Städte Hamburg, Bremen -und 
Lübeck. Die Eroberung von Conftantinopel durch die Moham- 
medaner (1453) verfchlofs den Orient. Die Erwerbsadern der 

Städte wurden unterbunden. Das Städtewefen erftarrte in über- 

lebten Formen, in Kleinftädterei, im Krämergeifte. — 

Trotzdem der Schwerpunkt der ftädtifchen Blüthe in dem 

Betriebe von Handel und Gewerben beruhte, fo fehen wir doch 

im 14. und 15. Jahrhundert die Stadtgemeinden eifrig beftrebt, 

ihren Grundbefitz zu vergröfsern und namentlich ausgedehnte 
Waldungen zu erwerben. Es lag das Motiv hierzu nahe. Zur 

vollen wirthfchaftlichen Selbftändigkeit gehörte die Selbft- 
produktion aller Hauptlebensbedürfniffe. Auch in Bezug auf die 
waldwirthfchaftlichen Produkte wollten die reichen Städte von 

Niemanden abhängig fein. An Gelegenheit, von den geld- 

bedürftigen Landesherren Grundbefitz zu erwerben, fehlte es nicht. 

8. 32. Veränderungen des bäuerlichen Grundbesitzes. 
Bauernunruhen. 

Die Verhältniffe des Grundbefitzes erlitten in diefer und 

der folgenden Periode in mehreren Richtungen fehr erhebliche 
Veränderungen. Von der Verminderung des landesherrlichen 

Grundbefitzes durch Hinausgabe vieler Domänengüter an die 
Lehensmänner habe ich fchon gefprochen. Geringer, als im 

15. Jahrhundert, ift wohl der Domänenbefitz der Territorialherren 

weder vorher noch nachher je gewefen. Im erften Viertel des 
16. Jahrhunderts fchon wird derfelbe durch die Einziehung vieler 

geiftlichen Güter vermehrt;!) folche Einziehungen haben dann 

') Die maffenhaft angehäuften Kirchengüter wurden nicht allein in Deutfch- 

land, fondern auch in England in diefer Zeit vielfach eingezogen. Cardinal 

Wolfey in England hat 1524 und 1525 mehr als 20 Klöfter aufgehoben, um 

das neue Collegium in Oxford auszuftatten. Der Kurfürft von Mainz bedrückte 

feine Klöfter in Halle fo fehr, dafs felbft Luther fich darüber aufhält. Es ge- 

fchah die Einziehung des Kirchengutes alfo nicht allein von proteftantifcher Seite. 

Viele Klöfter wurden übrigens in denjenigen Territorien, in welchen die Reformation 

fiegte, aus eigenem Entfchlufs der Mönche aufgelöft oder verlaffen. Wollten die 

Landesherren nicht dulden, dafs der Adel überall nach dem verlaffenen Gute die 

Hand ausftreckte, fo mufsten fie felbft über daffelbe Verfügung treffen. Man 

wendete die Einkünfte der eingezogenen geiftlichen Güter meift zu den Zwecken 

der neuen Kirche und des Unterrichtes an. So in Heffen zur Dotirung der Uni- 

verfität Marburg, in Sachfen zur befferen Ausftattung der Pfarrftellen und Land- 

fchulen. Immerhin gingen hier eine Menge von Befitzveränderungen auch in 
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fpäter häufiger ftattgefunden; manche verlaffene und verftrauchte 
Feldmark ift hinzu gekommen und der landesherrliche Domänen- 
befitz hat fich fo im ı6. 17. 18. Jahrhundert bedeutend ver- 

mehrt.?2) Die Städte erwarben fortwährend Grundbefitz, jetzt 
zumeift durch Kauf, wie ich dies weiter unten in Bezug auf das 

ftädtifche Waldeigenthum an einigen Beifpielen nachweifen 

werde.?) 

Am tiefften einfchneidend aber waren die Veränderungen 

des bäuerlichen Grundbefitzes. Die erftarkenden ftädtifchen 
Gemeinwefen zogen die beften Kräfte des platten Landes an 
fich; von den Fron- und Bauernhöfen wanderten die tüchtigen 
Arbeiter offen oder heimlich hinweg, das Hörigkeitsverhältnifs 
abfchüttelnd, befferem Erwerbe, einer geficherteren und freieren 

Exiftenz zueilend. 
Die Grundherren fahen ihre Fronhöfe veröden, ohne die 

richtigen Mittel, die hörigen Arbeiter an diefelben zu feffeln, 

zu kennen oder anzuwenden. Hier und da verfuchten es zwar 

die Landftände, die Landesherrn zur Befeitigung der fchreiendften 
Mifsftände zu bewegen; es gefchah auch in diefer Richtung das 
Eine und Andere. Man zeigte den unfreien und hörigen Hinter- 
faffen den Anfang einer Art von Freiheit, fuchte fie anzuleiten, 
durch beffere Feldbeftellung den eigenen Wohlftand zu erhöhen, 
erleichterte ihnen das Heirathen, fagte neuen Anfiedlern die 
Rechte freier Landfaffen zu, beftätigte den fchon anfäffıgen 
Colonen die bisherigen Rechte; man erhöhte endlich die in ge- 
wiffem Sinne (gegen eine Auszugsfteuer) in Deutfchland immer 

zugelaffene Freizügigkeit der Hörigen, verwandelte viele Natural- 

lieferungen und Dienfte in Geld.*) 

Bezug auf die Waldungen vor fich, die zu erwähnen waren. Eine grofse Zahl 

von Univerfitäts-, Kirchen- und Schul-Waldungen find in jener Zeit entftanden, 

Vergl. Leopold Ranke, deutfche Gefch. II. S. 358 fgde. 

2) Für Brandenburg vergl. hierzu die eingehende Darftellung Pfeils in d. 

Forftgefchichte Preufsens bis zum Jahre 1806. Leipzig 1839. S. 36 fgde. 

°) 2. 34. 
') Dies gefchah namentlich in Braunfchweig-Lüneburg durch eine Verordnung 

von 1433 (abgedr. bei Schottelius, de fingularibus in Germania juribus, S. 48, 49), 

in welcher folgende charakteriftifche Stelle: (fie follen) „to Beddemunde nicht 

mehr nehmen boven dat, alfo fo von olders wegen gegeven hebben‘‘ welche 

darthut, wie fehr die Landes- und Grundherren geneigt waren, die an und für 

fich fchon überaus drückenden Laften und Abgaben (Beddemunde ift die Abgabe, 

welche der Hörige für die Erlaubnifs zu heirathen, zahlen mufs) mehr und mehr 

zu fteigern. 

u 
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Allein den Strom der nach den Freiftädten wandernden 
ländlichen Arbeiter hemmten alle diefe hinter den eifernen 

Forderungen der Zeit herhinkenden Zugeftändniffe nicht mehr 
und die Hofverfaffung ging mit der autonomen Hofgenoffenfchaft 

unter am Mangel höriger Hofleute. 
Mancherlei Umftände haben hierzu gleichmäfsig beigetragen. 

In erfter Linie das römifche Recht, welches für die in Deutfch- 

land vorhandenen Grundeigenthumsverhältniffe keine paffende 
Rechtsnorm enthielt und die beftehenden Verhältniffe nach feinen 

Anfchauungen ummodelte, das Rechtsbewufstfein der Bauern 
dabei aber trübte und verwirrte; das Umfichgreifen der Herr- 

fchaften in Wald und Feld, das Belegen des erfteren mit dem 

Wildbanne, das Heranziehen des letzteren zu nachgerade uner- 

fchwinglich gewordenen Zinfen und Zehnten; nicht minder die 
vergröfserte Hofhaltung der mit der Landeshoheit ausgeftatteten 

Territorialherren, welche Fürften und Adel in den Refidenzen 

verfammelte, indefs die Fron- und Bauernhöfe verödeten. Vor- 

ausfetzung der Hofverfaffung war das Beifammenwohnen des 
Herrn mit feinen Bauern in einfachen Verhältniffen gewefen. 

Jetzt verwalten hochmüthige Beamte, denen jedes Verftändnifs 

für die wirthfchaftlichen Intereffen des Bauernftandes mangelt, 
gelehrte Doktoren beider Rechte, welche das deutfche Recht 

jedoch nicht kennen, den Fronhof, fprechen Recht in fremder 
Sprache nach fremden Anfchauungen, entfremden fo den Bauer 
feinem Herrn. 

Zu dem Allem kam die Reformation mit ihrem alle Schichten 

der Bevölkerung durchdringenden Geifte der Freiheit. Er fand 
einen wohl vorbereiteten Boden in den deutfchen Bauerfchaften, 

trieb dann freilich die einmal erregte Menge weit hinaus über 
die Grenzen erlaubter Bethätigung ihres Dranges nach menfchen- 
würdiger Freiheit, wie denn überall da, wo der lange geknech- 

tete Menfch gegen feine Bedrücker reagirt, zunächft nur die 

böfen, zerftörenden Leidenfchaften zu .Tage treten. 
In den 1525 aufgeftellten bekannten zwölf Artikeln, welche 

die Forderungen der Bauern enthielten, wird in erfter Linie 

Freiheit der Jagd, der Fifcherei, Abftellung des Wildfchadens, 

die althergebrachte Holzungsgerechtigkeit in Anfpruch genommen, 
fodann die Abfchaffung neu auferlegter Laften, neu aufgeftellter 
Rechtsfatzungen, neu eingeführter Strafen verlangt, auch die 

Aehnliche mildernde Verordnungen ergingen im Herzogthum Jülich und 

Berg 1558 und 1570; im 17. Jahrh. folgten dann ähnliche in vielen Territorien. 

Bernhardt, Forstgeschichte. I. 11 
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Wiederhergabe der von den Herrfchaften eingezogenen Ge- 
mein-Ländereien begehrt; endlich wird perfönliche Freiheit, Be- 
freiung vom kleinen Zehnten, das Recht, die Prediger felbft zu 

wählen, gefordert.°) 

So wenig die Bauernbewegung mit Erfolg gekrönt war, fo 
wenig fie an den Verhältniffen des bäuerlichen Grundbefitzes 
irgend Etwas zu ändern vermochte, fo zeigt fie doch, wie mächtig 
der deutfche Geift in allen Schichten gegen die undeutfche 
Richtung reagirte, welche fich der ganzen Kulturentwickelung 

in Deutfchland bemächtigt hatte. Wir dürfen auch in dem 
wüften und blutigen Treiben der empörten Bauern diefe Reaktion 
nicht verkennen, nicht den gefunden Kern mifsachten, welchen 

folche Beftrebungen bargen, deren Zeit noch nicht gekommen 

war, welche jedoch eine grofse Entwickelung einleiteten, die zur 
endlichen Wiedergeburt der Nation geführt. hat. 

$. 33. Gemeine Mark. 

Die Rechtsverhältniffe, auf welchen das Eigenthum an der 

gemeinen Mark und die Nutzungsberechtigungen in derfelben 

beruhten, find oben $. 20 kurz angegeben worden. Es ift auch 

dort angedeutet worden, wie allmählig das Princip der Gleich- 
berechtigung aller gewerten Leute durchbrochen wurde und die 

Obermärker, Markenherrn, oder Erbexen über die übrigen Märker 

emporwuchfen, zuerft die Jagd, fpäter einen grofsen Theil der 
übrigen Markennutzungen für fich in Anfpruch nahmen, wie 

dann Ausfcheidungen von Kammerforften, Gemeindeforften und 

felbft Privatwaldungen aus den Marken ftattfanden, wie hierdurch 
der Arealbeftand derfelben mehr und mehr verringert und 
durchlöchert wurde. 

Nun dauern durch diefe ganze Periode zwar die gemeinen 

Marken allerorts fort; die meiften Aufzeichnungen der Märker- 

rechte gehören fogar dem 15.und 16. Jahrhundert an; aber es dauern 

auch fort jene zerftörenden Einflüffe. Sie gewinnen an Stärke 
mit der mehr und mehr fich entwickelnden Landeshoheit, mit 

der mehr und mehr finkenden focialen Stellung und Wohl- 
habenheit des Bauernftandes, mit der verminderten Rechtsfähig- 
keit der faft überall fchutzhörig gewordenen gemeinen Märker, 
mit dem Eindringen des römifchen Rechtes, das der Bauer 

°) L. Ranke, deutfche Gefch. im Zeitalt. d. Ref. IL. ı55 fgde. und die 

(Quellen f. d. Gefch. d. Bauernkrieges, die oben 2. 27. Note 7 angegeben find. 
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nicht verftand und deffen Ueberwuchern ihn zurückdrängte von 
der eigenen Rechtsweifung, die .ihn auf einer feitdem nicht 

wieder erreichten Höhe der Anfchauung und Stellung im 
Gemeindeleben gehalten hatte. 

Noch allerdings treffen wir hier und da den ftolzen Muth 
des freien Markgenoffen, der Jedem gewillt und im Stande if, 

einen Eingriff in feine Rechte zu wehren. Noch weifeten die 
Märker zu Altenftadt!) für Recht, dafs ein Fremder, der Aecker 

in der Mark kaufte, nicht mit dem Pfluge in die Mark fahren 

dürfe, er müffe ihn fchleifen; noch erklären die Wahrtmeifter 

im Vorholz?) auf die Frage, was für Gerechtigkeit dem Haufe 
. Steuerwald zuftehe auf dem grofsen Vorholze? «Wann die Herrn 

des Haufes Steuerwald dadurch reiten, mögen fie einen Reis 
brechen im Holze, dem Pferd.die Mücken dadurch abzutreiben 

und wann fie dadurch find geritten, follen fie das Reis zurück 

in das grofse Vorholz werfen, fonft find fie pfandbar.»- Achn- 
liches findet fich in anderen Weisthümern. Aber der ftolze 

Märkerfinn ift doch zumeift gebrochen, der freie Geift des 

deutfchen Bauern, der fich am längften in Weftfalen und Nieder- 
fachfen erhalten hat, ift im Erfterben. 

Ueberall werden Herrenwälder aus den Marken ausgefchieden. 
Aus dem grofsen Vorholz hatten die Herrn von Steuerwald den 
Wefterberg erhalten,®) in der Carber Mark gab es fchon 1499 

ausgefchiedene herrfchaftliche Privatforften, in denen allerdings 
den Märkern noch Abraum und Afterfchlag gehörte.*) Dafs 

im Rheingau fchon 1324 dem Kurfürften von Mainz der Wild- 

bann und die Fifcherei, auch ein abgegrenzter Kammerforft ge- 

hörte,°) ift fchon erwähnt worden, ebenfo die einer fehr frühen 

Zeit angehörigen Ausfcheidungen von Herrenwäldern auf dem 

Hochwalde.®) In vielen Fällen ging das ganze Markeigenthum 

!) 1485. Grimm, Weisth. III. 453. 

2) a.a. O. Il. 258. 

3?) Grimm II. 258: „es feye das haus fteuerwald mit dem wefterberg ab- 

geleget.“ 

#) Grimm III. 462. 

°) Rheingauer Landweisthum bei Grimm I. 534. 

6) Betrefis des Hochwaldes wird im Waldweisthum des H. 1546 geweilt, 

dafs neben dem Kammerforft, welcher dem Kurfürften zu Trier gehöre, auch der ' 

übrige Theil des Hochwaldes dem Herren zuzufprechen fei; es follen jedoch die 

Waldanwohner das Recht der Eckerung und des Holzhiebes zum eigenen Bedarfe 

in dem Walde haben. Hier ift alfo die alte Marknutzung bereits als Berechtigung 

im römifch-rechtlichen Sinne aufgefafst. Grimm, Weisth. IV. 711. 

11* 

% 
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an den T.andesherrn über; die Markwaldungen wurden landes- 
herrliche (fpäter Staats-) Waldungen, die Märker blofse Servitut- 

berechtigte. So in der Pfalz um 1450.) In anderen Fällen, 
\ 

wie in der Hägbach im Schwarzwald,®) wurde von den Herren 

auch die ganze Mark in Anfpruch genommen, jedoch ohne 
anderen Erfolg, als dafs fie den Wildbann erlangten. Vielfach 
treten geborene Obermärker an die Stelle der gekorenen; fo 
finden wir jetzt in der Camberger, Würgefer, Erlebacher Mark 

(1421) den Grafen von Diez als Obermärker,?) 1487 im Rhein- 

gau fchon eine Polizei-Verordnung in Bezug auf die Waldungen, 
welche von dem Amtmanne (Vitzthum) des Kurfürften ausging; !®) 

in der Abtei Prüm befetzte der Abt alle Märkergedinge;t!) in 

Dornftetten ift der Graf von Würtemberg ÖOberherr,1?) zu 

St. Peter bei Freiburg gebietet der Abt allein über Wald und 

Waffer,13) die Infaffen der Mark haben aber noch das Recht 

auf Bau- und Brennholz zur Nothdurft, auch einen jedoch fchon 
befchränkten Schweineeintrieb, in der Seulberger Mark waren 
die Grafen von Hanau «Oberherren und Waldbotten der Mark.» 14) 
Die Zahl diefer Beifpiele liefse fich leicht noch fehr vermehren. 

Ein kleiner Schritt war es nunmehr zu weiterer Abhängig- 
keit der Markgenoffenfchaften von den Landes-, Schirm- und 

7) v. Maurer, Markenverf. S. 440, 441. Pfalzgraf Friedrich I. erklärte die 

Centalmendwaldungen ohne Weiteres für Staatswaldungen (landesherrliche W.) 

nahm auch die übrigen Almenden als fog. Landesalmenden in Anfpruch, an denen 

dem Landesherrn das Eigenthum zuftehe. Mit der letzteren Behauptung drang 

er jedoch beim Hofgerichte in Heidelberg nicht durch. 

8) S. über diefen fehr intereffanten Rechtsftreit die ‚„Kundfchaft über den 

Wald im Hägbach.“ Grimm, Weisth. I. 397. 

9) Grimm a. a. O. I. 575. 

10) Forftordnung für die „weldt im Rhyngaw bei hrn Johan von Breyttenbach 

ritter, vitzthum, uffgericht 1487. Grimm, Wsthmr. I. 536. und „Forftordnung, fo 

durch mich Henrich brumfern, vitzthumb, im Ringaw vnd dem itzigen land- 

fchreyber uffgericht ift worden 1521.“ Daf. I. 537. Vergl. Buch III. Anhang Il. 

11) Vergl. Weisthum zu Berisborn bei Grimm II. 525; Weisth. zu Alf Il. 

529: „Auch weift der fcheffen vor recht, das ein abt von Prüm hat ein hofi- 

fcholtheiffen vnd botten zu fetzen vnd zu entfetzen ... .;* Weisthum zu Nieder- 

"prüm a. a. OÖ. II. 533 u. f. w. 

2) 1456. Verkhündigung des waldgedings: Item des erften, fo foll der.... 

graue zu Wirtemberg .. . . das gericht befetzen mit einem amptmann von Dorn- 

ftetten .. ... bei Grimm I. 380. 

13) Dingrodel von St. Peter, zw. 1453 und 1484. bei Grimm I. 346. 

'“) Märkergeding der Seulberger und Erlenbacher Mark bei Grimm V. 

316 fgde. (1484) III. 490 (1493). 
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Grundherren. Sollten diefe die Befolgung der Märkerordnungen, 
die Aufrechterhaltung des in den Weisthümern dargeftellten 
Rechtszuftandes mit ftarker Hand ficherftellen, fo mufsten fie 

auch auf die Entftehung oder Formulirung der geweifeten Rechts- 

normen einen Einflufs gewinnen. Die älteften Forftordnungen 
find dann auch nichts weiter, als landesherrlich beftätigte Märker- 

.. ordnungen und die Entftehung der Forfthoheit ift einmal aus 
der Ausbildung der Landeshoheit überhaupt, fodann aber be- 

fonders aus der Oberaufficht abzuleiten, welche die Landesherren 

über die Markwaldungen erlangten.) Noch 1585 wurde die 

Holzhaufer Markordnung von den Markgenoffen entworfen, dann 

aber dem Landesherrn (Grafen von der Mark) zur Beftätigung 
vorgelegt. Dabei wurde demfelben das Recht, die Ordnung 
abzuändern, ausdrücklich zuertheilt.1) Bei der Aufftellung der 

landesherrlichen Raesfelder Holzordnung (1575) wurden die Erb- 

exen und Gutsherrn noch zugezogen. Der Bifchof von Münfter 

aber traf nun fchon alle Feftfetzungen und zwar auf Grund der 

allgemein im Lande geltenden münfterfchen Holzgerichtsordnung. !7) 

Wir fehen alfo hier den Uebergang der wichtigften Obermärker- 

function an den Träger der Landes- und Forfthoheit fich voll- 
ziehen. Die autonome Markgenoffenfchaft hat damit zu beftehen 

aufgehört. Mit dem Uebergange der Markgerichtsherrfchaft an 

die Landesherren, welche von den Letzteren angeftrebt wurde, 

vollzog fich der Untergang der Markenverfaffung in fehr zahl- 

reichen Fällen in diefer und der folgenden Periode. Dafs die 
alten Formen der Rechtsweifungen theilweis noch beibehalten 

wurden (in einzelnen Fällen bis ins 18. Jahrhundert) ändert an 

der Sache nichts. Die Märkerordnungen waren doch nun landes- 

herrliche Forftordnungen. — Bei der hervorragenden Bedeutung, 

welche die Markenwaldungen für die Markenwirthfchaften über- 
haupt hatten — nur in feltenen Fällen fehlte in der gemeinen 

Mark der Wald ganz,18) in den meiften aber bildete er geradezu 
die wirthfchaftliche Grundlage der Mark — haben wir uns die 
Frage vorzulegen, welchen Grad von Durchbildung die Wald- 
wirthfchaft in den Marken in unferer Periode erlangt hat, nachdem 

15) S. unten 2. 37. 

16) v. Maurer, Markenverf. S. 416. 

7) Grimm, Weisth. III. 137. 

!#) Die Bensheimer Mark z. B. (Grimm I. 467) beftand nur aus Wiefen, 

Aeckern und „kappisgarten“. 
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durch die Jahrhunderte der Markenwald eines der vornehmften 

Objekte der wirthfchaftlichen Thätigkeit aller Markgenoffen 
gebildet hatte. 

Das Studium der Quellen belehrt uns, dafs es um 1500 
allerdings zu einer Art von volksthümlichen wirthfchaftlichen 
Regeln, die faft genau übereinftimmend in zahlreichen Weis- 
thümern verzeichnet wurden, gekommen war, zu etwas Weiterem 

nicht. Die Benutzung der Markwaldungen klebte nothwendiger- 
weife zu fehr am Älthergebrachten, um fich zur Waldwirthfchaft 
im modernen Sinne emporarbeiten zu können. Zudem war der 

mehr und mehr in Unwiffenheit verfinkende, focial und politifch 

aufs Aeufserfte bedrückte Bauer fehr wenig geeignet, feinen 
Wirthfchafts-Betrieb zu verbeffern und fortzubilden. Es blieb 
daher auch die Waldwirthfchaft in den Markenwaldungen weit 
zurück hinter derjenigen der landesherrlichen und ftädtifchen 
Forften, wie wir dies weiter unten fehen werden,!?) obgleich 

auch dort auf diefem Gebiete nur wenig geleiftet wurde. — 
Mit Anfang des 16. Jahrhunderts kommt es zur Einführung 

beftimmter Holzmaafse;?") neben ihnen gelten dann noch eine 

Zeitlang die älteren Maafsbeftimmungen der Weisthümer, die 
befonders wunderbar erfcheinen betreffs der Beftimmungen über 

das lofe Laden der Holzwagen. Sie follten nur fo geladen fein, 

dafs «fieben Hunde einen Hafen dadurch mögen jagen» *!) oder 

«eine Atzel aufrecht mag hindurch fliegen.» 2) Auch regelmäfsige 
Flächentheilungen finden wir im 15. Jahrhundert in den Marken- 
waldungen. Die älteften Schlagordnungen, die wir bis jetzt 
kennen, find in den rheinifchen Markenwäldern (im Niederwalde) 

eingerichtet worden und beruhten wohl auf rein geometrifchen 
Theilungen der Fläche. So in ‘den fchon damals ebenfo wie 

heute bewirthfchafteten Siegenfchen Haubergen im Jahre 1447 

#) Unten 2. 35. 

2) Dr. Leo hat nach Hegel, Chroniken der deutfchen Städte, eine Urkunde 

de 1477 veröffentlicht (Monatsfchrift f. Forft- und Jagdwefen von Baur, 1870, 

S. 316) nach welcher die Klafter von einem gew. Schwartz in der Augsburger 

Gegend zuerft angewendet worden ift. 1506 finden wir bereits in dem Weisthum 

v. Herrenbreitingen (Grimm III. 589) die Dimenfionen der Klafter angegeben: fo 

hoch, wie ein mittelmäfsiger Mann reichen kann, ebenfo weit, das Scheit 3 Fufs 

lang. Im 16. Jahrh. war nach Kius (Forftwefen Thüringens) die Klafter in 

Thüringen ganz allgemein im Gebrauche. 

*') Weisthum zu Birgel, Grimm I. 516. 

2?) Sweinheimer Vogtrecht. Grimm, Rechtsalterth. S. 93. 
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nach einem Güterverzeichnifs des Haufes Bicken.2) Noch viel 
älter ift freilich die Eintheilung der Erfurter Stadtwaldung in 

23) Die Urkunde ift von E. Manger im Intellig. Bl. f. d. Kreis Siegen. 1862. 

Nr. 64. veröffentlicht und lautet in der betreffenden Stelle: 

Item auch fo hant die vurgef. manne In der felben marcke gehauwen In 

dem vurf. Jare XLVII zu korn, dar mynen gnedigen Junchern zu czinden van 

werden folde VIII ml. korn, daz he genomen hait, vnd differ felbe hauw waz 

gehauwen In myns Junchern hongewelde, vnde wan man daz eyn Jar gehauwen 

hait, So mach man vort die neften zwey Jar vort fehin myt fomer frucht, vnde 

wat fint der zyt dauan komen ift, da van ift myr nyt kundich wie dicke he daz 

gefeget hait, So echten ich nyt me dan vur die VIII ml. korn XII Gl. vnde 

laiffen dat ander ftain, wat he des me genoffen hait, Fc. XII. Gl. 

Item den Dinft van den luden zom Haen Inne vnde Ir bede Jars van fehin, 

van ore, van hauwen, von allen Dinfte, ift Jars wol wert LXXX Gl. 

8 mar. IeIX gulden. 

Item dyt nagefchriben ift off keyn gelt gerechnet, mach myn“Juncher pruben 

wat daz dragen mach. 

Item alfolichen hauw alz In der vurf. marcke gehaluwen ift, mach man 

wol alle Jar dar Inne hauwen. In dem hoholcze dat buffen den czinden 

ift vnde draget drey werff na eyn andern, vnde dyt czuet Philips van Bicken 

allet zu fich, da myme Junchern alle Jare wol van wurde zwelff oder XIII malder 

fruchte, des en han ich In keyn gelt geprufft. 

‚Item hant myne Junchern zom Haen zwen herwagen wan myn Junchern der 

bedoörfften. 

Item die lude die zom Haen Inne wonent meynt Philips auch erfflich zu 

behalden. 
Item daz gerichte zom Haen wil he nyt laiffen folgen uwerm fcholtiffen So 

daz he den luden nyt rechts helffen mach. 

Item alz myns Junchern fcholtiffe Concze Scherczman den mennen zom Haen 

In dem Dale gebudet van myns Junchern wegen die lantwern vnde heuwhelffen 

zu machen vnde ander arbeyt, So verbudet fie fcholtiffe Heinrich vom Han den 

luden, dat fy des nyt thunen follen. 

Item auch fo enwil Philips van Bicken myns Junchern fcholtiffen nyt geftaden 

aidir gehengen daz he ymant pande zom Haen aider rechts helffe. 

Item die ecker, holcz vnd walt alz zom Haen horet, die en hait man auch 

nyt eygentlich befihen, mynt Philips allet zu haben, des waldes fal auch fere 

vyel fin. 

Item der winczappe vnde czyfe zom Haen, wan myn Juncher dy hatte, fulde 

wol van komen myne Junchern Jars virczig aider fünfczich Gl. 

Item die brochin zom Haen Inne. 

Aus dem Inhalte, verglichen mit verwandten Nachrichten, ergibt lich, dafs 

dies Verzeichnifs in die langwierigen Streitigkeiten Philipps von Bicken mit den 

Grafen von Naffau fällt, und von einem Beamten der letzteren angefertigt if. 
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fieben Schläge (Houwe 1358) von denen der zweite erft gehauen 

werden dürfte, nachdem der erfte abgetrieben war.) Es er- 
hellt aus der geringen Anzahl von Schlägen im Erfurter Stadt- 
walde, dafs es fich auch hier wohl um Niederwald handelte. 

Intereffant ift dabei, dafs — wohl proportional der Holzhaltig- 
keit — die Schläge von ungleicher Gröfse waren. Vier derfelben 
waren nämlich je 33, zwei je 50, einer 54 grofse Acker grofs. 

Wir haben es hier mit dem älteften Verfuche, die Holznutzung 

nachhaltig zu regeln, zu thun. 
Welche Bewandtnifs es mit den «Hauen» oder Schlägen . 

hatte, welche in der Forftordnung für den Rheingau 1521 vor- 
kommen, namentlich ob es fich um Jahresfchläge oder Diftrikte, 
in welchen längere Zeit geplentert wurde, handelt, ift nicht mit 

Sicherheit zu erfehen.?°) | 

Nicht zu verwechfeln mit diefen Flächentheilungen find. 
diejenigen, ‘welche vorgenommen wurden, um den einzelnen 

Markgenoffen vorübergehend oder bleibend befondere Diftricte 

zur ausfchliefslichen Holz-, Maft- oder Laub-Nutzung zuzuweifen. 

Solche ausgefchiedene Nutzungs-Diftricte finden wir in Weftfalen 
unter der Bezeichnung «Scharen» oder «Lathen» 2) nicht felten 
vor. Es führte dann diefe Theilung, wenn fie bleibend wurde, 
naturgemäfs zum Untergange des Waldes als Markwald.e. Um 

. dies zu verhindern, war es oft Märkerrecht, von Zeit zu Zeit 

mit diefen Diftricten unter den Genoffen zu wechfeln und es 

hatten dann wohl, wie in Borchen in Weftfalen (Kirchborchen) 

die Märker nur das Recht, Brennholz zum eigenen Bedarfe aus 

Der Streit drehte fich darum, dafs Philipp von Bicken befchuldigt wurde, mehrere 

dem Grafen von Naffau-Oranien zuftehende Nutzungen fich angeeignet zu haben. 

Das „Gehauen zu Korn“ bedeutet: gehauen, um dann zwei Jahre zwifchen den 

Stöcken im Niederwalde Korn zu ziehen. Ausdrücklich wird hier von gleichen 

Jahresfchlägen geredet. 

2) Anton, Gefch. d. teutfchen Landwirthfchaft III. S. 444. Walch, Beiträge 

zu dem teutfchen Rechte. II. 48. Aehnlich dürfte es fich verhalten mit der Ein- 

theilung und Einrichtung des Heidelberger Stadtwaldes, welche nach einer von 

Dr. Leo nach H. Wirth mitgetheilten Heidelberger Stadtordnung von 1471 zur 

Durchführung gelangen follte (Allg. Forft- und Jagd-Ztg. 1870 S. 406). Es ift 

wenigftens aus der mitgetheilten Urkunde durchaus nicht zu erfehen, dafs es fich 

um eine Eintheilung in Jahresfchläge handelt. 

2) Bei Grimm, Weisth. I. 537. die Stelle lautet: „Zum erften follen alle 

die jhenen, fo unfer gn. herr begnadt in d. furft zu hauwen, er fey adel oder 

burger, in dem hauw, fo man zu yder zyt ufsgiebt zu hauwen .„ . . . etc.” 

26) Grimm, Weisth. III. 174. 3. ı5. 
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dem Nutzungs-Diftrikte zu entnehmen, nicht aber Eichen-(Bau-) 

Holz, letzteres nur mit Genehmigung des Gutsherrn.?”) — Ganz 
befonderes Gewicht legte man in diefer Periode auf die Füllung 

der Lücken in den Markwaldungen durch Pflanzung. Ich habe 
fchon oben darauf hingewiefen, dafs die Pflanzung wahrfcheinlich 
viel älter ift, als gewöhnlich angenommen wird. Es ift gewifs 
ein uralter deutfcher Brauch, am Hochzeitstage Eichen zu pflanzen. 

Die Technik der Heifterpflanzung hatte bis zum 16. Jahrhundert 
bereits eine Durchbildung erfahren, welche der Neuzeit wenig 
hinzuzufügen geftattete. Man legte Eichelkämpe an und pflanzte 

die Heifter fpäter aus. Die Kämpe wurden eingehegt.?®) 

In zwei Richtungen alfo beginnt die volksthümliche Wald- 
wirthfchaft fich zu entwickeln; man macht den Verfuch, die 

Nutzungen wirthfchaftlich-nachhaltig zu regeln, indem man 
Schlagflächen für periodifche oder Jahres-Nutzungen ausfcheidet 
und man erneuert die abgenutzten Holzmaffen theilweife durch 
Pflanzung, indem man den Beftänden folche Holzarten einfügt, 

welche den wirthfchaftlichen Bedürfniffen der Zeit möglichft 
vollkommen entfprechen, namentlich Eiche und Buche, welche 
für die Einfehmung des noch immer in erfter Linie landwirth- 
fchaftlich wichtigen Schweines von befonderer Bedeutung waren. 

Im Uebrigen blieb man in dem regellofen Plenterbetriebe, 

zu deffen Ueberwindung die volksthümliche Waldwirthfchaft der 

Markgenoffen abfolut unfähig war, felbft dann noch unfähig 
blieb, als der Holzmangel im 15. Jahrhundert vielerorts als vor- 

wärtstreibendes Motiv fich geltend zu machen begann. 

7402 TH. 97. 

82) Pflanzungen in den Markwaldungen. 

In der Raesfelder Mark (Weftfalen) mufste jeder Märker für jedes ihm an- 

gewiefene Stück Zimmerholz zwei Telgen (Heifter) pflanzen. Aufserdem mufsten 

alle Markgenoffen von einem ganzen Erbe fechs, von einem halben Erbe drei, 

von einem Kotten zwei Heifter jährlich pflanzen, auch die etwa ausgehenden 

durch neue im nächften Jahre erfetzen. (Grimm, W. III. 173.) Auch follten dort 

an verfchiedenen Orten der Mark vier Heifterkämpe „aufsgefchlagen u. begraben, 

auch zum furderlichften gemiftet zugerichtet und mit eichelen befehet, auch jeder- 

zeit in guter befrechtung gehalten werden und follen hierauf fleifige achtung und 

aufficht haben die verordnete furfters und neben dem bei jedern zufchlag ein 

neftgefeffener markgenoiffe.“ (a. a. O. S. 174. ?. 12). 

In der Mark von Dernekamp im Münfterlande galten ähnliche Vorfchriften 

betreffs der Pflanzung und Anlage von Eichelkämpen (Grimm, W. III. 140, 141. 

3..13, 14, 15). Auch in der Nordtrupper Mark (a. a. O. S. 211) und an vielen 

anderen Orten. 
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$. 34. Städtische Waldungen. 

In den Städten flofs im 13., 14. und 15. Jahrhundert das 

Geld zufammen; die Städte waren es darum, bei denen die 

ftets geldbedürftigen Landesherren in allen finanziellen Nöthen 
Hülfe fuchten. Diefelbe wurde nur gegen Verpfändung von 
Liegenfchaften, Zöllen oder Gefällen anderer Art oder gegen 
Vermehrung der Stadtprivilegien gewährt. Die Macht des baaren 
Geldes begann fich in einer bisher in Deutfchland wenig ge- 
kannten Art und Weife geltend zu machen. 

Von dem Beftreben der Städte, ihr Weichbild und damit 

ihre unmittelbare Machtfphäre und das eigene Productionsgebiet 
zu vergröfsern und ausgedehnte Liegenfchaften zu erwerben, 

habe ich fchon gefprochen. Es ift jetzt aber weniger die un- 
mittelbare Verleihung, durch welche die Städte in den Befitz 

von Waldungen und Feldfluren traten, fondern Verpfändung und 
Kauf. Die Landes- und Feudalherren pflegten gegen baare 
Darlehen ihre Fronhöfe, Bergwerke, Waldungen zum Pfand zu 

geben, waren aber felten in der Lage, die empfangenen Dar- 

lehen zurückzuzahlen. Das einmal erworbene dingliche Recht 
wurde dann wohl unter begünftigenden Umftänden zum Eigen- 

thume erweitert. In anderen Fällen erfolgte von vornherein 

Eigenthumserwerb durch Kauf, wenigftens Uebergabe als Lehen. 

Keine Stadt des nördlichen Deutfchlands hat ein bedeuten- 

deres Waldeigenthum, als Görlitz. Die Gefchichte der Görlitzer 
Haide ift für die Art und Weife des Waldeigenthumserwerbs 

vieler Städte im 14. und 15. Jahrhundert, überaus charakteriftifch 

und darf hier nicht übergangen werden. 1 

Die Görlitzer Haide war im 14. Jahrhundert Eigenthum des 
Landesherrn (der Herzöge von Jauer, fpäter der Könige von 
Böhmen). Durch eine vom Sonntage nach Bartholomäi 1319 

datirte Urkunde beftätigte Herzog Heinrich von Jauer und Fürften- 

berg die Privilegien der Stadt, auch ihr Recht auf Bauholz in 
der Görlitzer Haide. Daffelbe that Johannes, König von Böh- 

Es mag hier noch mit einigen Worten der Anficht von Leo gedacht werden, 

dafs in der Görlitzer Haide fchon 1329 gepflanzt worden fei (Baur’s Monats- 

fchrift 1871. S. 78—79). Diefe Anfıcht ftützt fich auf eine Urkunde, in welcher 

es heifst: „et tercia parte proventuum de plantationibus novis, fi que facte fuerint 

in merica terre Gorlitzenfis““ etc., ift aber irrig, da hier nur von den Einkünften 

aus neuen Anfıedelungen in der Görlitzer Mark (Hufenzins) die Rede ift, nicht 

von Baumpflanzungen. &. meine Berichtigung in Danckelmanns Zeitfchr, IV. Bd. 

1872. 

ee Zu 
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men, durch eine Urkunde vom 14. Mai 1329. Am folgenden 
Tage gab der König den Brüdern von Penzig ein Privilegium 

über alles ftehende und liegende dürre Holz in der Haide, den 
Abraum, die Maftung und «Huthweider, den dritten Theil der 

Einkünfte von den neuen Anfiedelungen in der Haide, vom 

Eifenftein und Bienenzins, von der Jagd u. f. w. Diefes Privi- 
legium wurde '1356 durch Karl IV., 1408 durch König Wenzes- 

laus beftätigt. ?) 
Der Landesherr befafs alfo nun an der Haide nicht viel 

mehr, als das Obereigenthum, die Jagd und einige Regalien, 

während die meiften Waldnutzungen den Eingeforfteten, vorab 
den Herren von Penzig, fodann der Stadt Görlitz, vermuthlich 

aber auch den Infaffen der in der Mark von Görlitz durch Be- 

fiedelung von Neubruchland entftandenen Dorffchaften, zuftan- 
den. Es war hier ein ganz anderes Rechtsverhältnifs Grundlage 

der Waldbenutzung, als in der gemeinen Mark. Die Nutzungs- 
berechtigten befafsen ihre Nutzungsrechte als Lehen, nicht als 

Eigenthum. Es fand hier eine allmählige Einengung des Eigen- 
thumes durch die Rechte Anderer ftatt, nicht, wie in den Mar- 

ken, das Umgekehrte, nämlich das Herauswachfen der Ober- 

märkerfchaft und ihre Entwickelung zum Eigenthum. 
Die Herren von Penzig erwarben bis 1395 noch weitere 

Theile .der Haide zu Lehen, ebenfo die Herren von Rechenberg. 
Die Stadt Görlitz hatte fchon 1355 die ausfchliefsliche Benutzung 

des fogen. Probuswaldes, mehrerer Teiche und Steinbrüche. ?) 

Im 15. Jahrhundert (1463— 1492) kam die Familie von Penzig 

in Verfall und verkaufte nach und nach alle ihre Befitzungen 

an den Rath zu Görlitz, dem fie wohl fchon lange ftark ver- 
fchuldet gewefen fein mögen, für etwa 11,000 ungarifche Gulden 

1) Vergl. Statiftifche Befchreibung der Görlitzer Haide von W. F. C. Starcke. 

In Auszug gebracht von M. Joh. Traugott Trabert. Görlitz 1823. 

Urkunde von 1319, Sonntag nach Bartholomäi (in Abfchrift mir vorliegend) 

und von 1329, 15 cal. Junii (desgl.). Urkunde Karls IV. vom St. Mathistage 

1355 (desgl.) Urkunde Wenzeslaus’ von 1396 (desgl.) Ich verdanke diefe, wie 

die weiter aufgeführten intereffanten Urkunden der gütigen Vermittelung des Herrn 

Stadtforftmeifters Wilsky zu Görlitz. 

2) Obige Urkunde von 1355. Ueber die Waldverkäufe derer von Penzig an 

die Stadt liegen mir mehrere Urkunden von 1491 und 1493 vor. Die Ver- 

leihungsurkunde des Königs Wladislaus, betr. die Görlitzer Haide, ift vom Bar- 

tholomäustag 1499, die Beftätigungsurkunde Ferdinands ift vom Tage Philippi 

und Jacobi 1553. Beide letztgenannten Urkunden liegen mir in diplom. Ab- 

fchrift vor. 
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(ca. 33,000 Thlr... Den fo erworbenen Waldbefitz hatte die 
Stadt dann aber noch in zahlreichen Streitigkeiten mit den An- 
grenzern und dem königlichen Landvogte, 1547 fogar gegen 

König Ferdinand I. zu behaupten, der von feinem Zuge gegen 

den geächteten Kurfürften Johann Friedrich von Sachfen und 
den Landgrafen Philipp von Heffen fiegreich heimkehrend, fechs 
fchlefifche Städte, unter ihnen Görlitz, der Untreue bezüchtigte 

und ihrer Güter beraubte. Erft 1553?) erhielt die Stadt die Haide 
gegen Zahlung von. 55,000 rhein. Gulden pfandweife und mit 

einjähriger Kündigung zurück. Jagd und Öberaufficht durch 
einen dazu beftellten Förfter behielt fich der König vor, ordnete 

auch an, wie viel an Wild die Stadt jährlich für fich erlegen, 
wie viel Holz fie fällen folle.. 1556 gab jedoch der Kaifer die 
Penziger Güter der Stadt — freilich gegen nochmalige Zahlung 

von 80,000 rhein. Gulden zurück, verfprach, keinen Förfter auf 

der Haide zu halten, verzichtete auch 1558 auf die Jagd. 1701 
entfagte Friedrich Auguft I. von Sachfen feinen Anfprüchen als 

Lehensherr und nun erft befafs die Stadt die Haide zu vollem 
Eigenthume. | 

Die Stadt Grofsglogau ift ebenfalls durch Kauf in den 
Befitz ihrer. Stadtwaldungen gelangt, wie aus einem Briefe des 

Herzogs Przemko von 1474 hervorgeht. Die Stadt erwarb meh- 

rere Rittergüter mit den dazu gehörigen Waldungen. ®) 

Die Stadt Sprottau erwarb 1406 und 1407 mit mehreren 

Dörfern einen bedeutenden Waldcomplex vom Herzog Johann 

zu Glogau, 1506 und: 1565 weitere Waldtheile von der Krone 

Böhmen, 1530 das Dorf Dittersdorf mit Waldungen von einem 

Landfaffen. 1599 und noch 1731 fchloffen fich andere Wald- 
erwerbungen an.) 

Im Nürnberger Reichswalde hatten neben den Burggrafen, 

welche bedeutende Nutzungsrechte und das Oberforftmeifteramt 

in einem Theile zu Lehen hatten, auch die Bürger von Nürn- 
berg und die Infaffen mehrerer Dörfer Nutzungsrechte.®) Im 

3) S. 0. Note 2. 

*) Nach gütigen Mittheilungen des ftädtifchen Oberförfters Herrn Zimmer. 

5) Nach gütigen Mittheilungen des ftädtifchen Oberförfters Herrn Genfert. 

#) Oben ?. 30, Note 2. Dr. Chr. F. Meyer, der frühere und dermalige 

Stand der ftaatswirthfchaftlichen etc. Verhältniffe bei den Waldungen und Jagden 

in Deutfchland. Nürnberg ı851. II. Thl. Lehenbrief König Rudolfs an den 

Burggrafen Friedrich von Zollern vom 25. X. 1273 (Hiftoria diplomatica Norim- 

bergenfis Il. S. 419). 
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Jahre 1427 verkauften die Burggrafen mit kaiferlichem Confens 
ihre Rechte am Sebalderwald und Laurenzerwald an die Stadt”) 

und behielten fich nur den Wildbann vor. 1396 verkauften die 

Waldftromer ihr Oberforftmeifteramt im Laurenzerwald an die 

Stadt um 10,000 Gulden (beftätigt 1396 durch Kaifer Wenzel, 

1441 durch Kaifer Friedrich). ®$) Auch das Forftmeifterlehen des 
Otto Coler gelangte 1372 an die Stadt.) 

Die blühende, reiche Stadt befafs nun den Reichswald als 

ein Reichslehen. Ihre Rechte wurden 1476 und 1494 ausdrück- 

lich beftätigt. ') Die Stadt erliefs fchon 1516 auf Grund ihrer 
landesherrlichen Qualität eine Forftordnung. 1) 

Die Stadt Mühlhaufen (Sachfen) hat einen Theil ihrer 

Waldungen vom deutfchen Orden erworben. 1?) 

Frankfurt a. M. erwarb, wie fchon angeführt, wahrfchein- 

lich von Karl IV. feinen Stadtwald, in welchem die Bür- 

ger vorher Märkerrechte gehabt hatten. Endlofe Streitigkeiten 
zwifchen der Stadt und den Häufern Hanau und Darmftadt, 

fowie dem deutfchen Orden, dauerten, nachdem 1481 ein Ver- 

gleich zu Stande gekommen war, bis 1785. Noch 1726 übte 
der Kaifer feine Forfthoheitsrechte in dem Frankfurter Stadt- 

walde durch Anftellung eines Oberförfters. 13) 

Die Reichsftadt Wimpfen foll nach allerdings etwas ver- 
dächtigen Urkunden 1223 den Reichswald Walenberg durch 

Schenkung des Sohnes Kaifer Friedrichs II. erworben haben. !%) 

Weifsenburg im Nordgau erwarb 1338 feine ftädtifchen 

Waldungen, welche einen Theil des Weifsenburger Reichsforfts 

bildeten, durch Schenkung Kaifer Ludwigs. ®) 
Die zuletzt erwähnten Fälle, wo Schenkung als Erwerbs- 

?) Hift. dipl. Norimb. S. 569. 572. 575. Meyer a. a. 0.11. S. 18. 

®) Hift. dipl. Norimb. S. 502. 523. 639. Meyer a. a. O. S. 22. 

9) Stiffer, Forft- u. Jagdhift. S. 387. Meyer a. a. O. S. 23. 

'0) Hift. dipl. Norimb. S. 720. Meyer a. a. O. S. 30— 31. 

11) Mofer, Forftarchiv XVII. S. 231— 238. Hier find 65 reichsftädtifche 

Waldordnungen, Mandate, Publicanda etc. aufgeführt, welche bis 1800 ergangen 

find. Die ältefte ift die Waldordnung von 1516. 

2) Nach den leider in rechtshiftorifcher Beziehung fehr dürftigen Aufzeich- 

nungen von G. Lauprecht im VII. Bande der Supplemente zur Forft- und Jagd- 

zeitung S. 3. 

13) Meyer a. a. O. I. 247. — Mofer, Forftarchiv II. S. 83. Oben 2. zı, 

Note 4. 

"“) Stahl, Forftmagazin II. S. 242. — Stiffer, Forft- u. Jagdhift. S. 70. 
'5) Meyer a. a. O. I. S. 265. 267. — Stiffer a. a. O. Beil. BB. 
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grund ftädtifchen Waldeigenthums erfcheint, gehören der Zeit 
an, in welcher es ausgefprochene Tendenz der Kaifer war, die 
Macht der Reichsftädte zu kräftigen. Die Gründe hierfür habe 
ich bereits angegeben. 

Im Allgemeinen aber macht fich in unferer Periode Kauf 
und Verpfändung als Erwerbsgrund des ftädtifchen Waldbefitzes 
in erfter Linie geltend und wir fehen, wie auf diefem Wege 
ausgedehnte kaiferliche und landesherrliche Forften in den Befitz 
der Städte gelangen. 

Dabei aber mufs nochmals hervorgehoben werden, dafs bei 
weitem die meiften Stadtwaldungen in Deutfchland, im Often, 

Weften und Süden, ächte Stadtmarkwaldungen gewefen find 
und mit der Entwickelung der Stadtmarkgemeinde zur (poli- 

tifchen) Stadtgemeinde aus Markwaldungen zu wahren ftädtifchen 

Gemeindewaldungen wurden. 

$. 35. Verwaltung der landesherrlichen Forsten. 

Zu einem felbftändigen, eigene Wirthfchaftsziele auf eigenem 
fcharf abgegrenztem Gebiete verfolgenden Betriebe hat es die 
Waldwirthfchaft noch nicht gebracht. Sie ift ein Theil der 
Landwirthfchaft, welche fie mit Maftung, Weide und Streu zu 

unterftützen, der fie das Neubruchland herzugeben hat. 

Dem entfprechend finden wir auch im Anfange des 16. Jahr- 

hunderts nirgends Berufsforftleute. Waldwirthfchaft und Jagd 
find gänzlich getrennt. Die erftere liegt in der Hand der Land- 

wirthe, die Verwaltung der landesherrlichen Forften wird durch 
die Amtmänner, Vögte und Hofverwalter geführt. 

In Thüringen waren in den landesherrlichen Waldungen 

um 1350 Forftknechte (Holz-Haideknechte, Böfcher genannt) 

als Schutzbeamte angeftellt. Sie waren den Amtmännern, Schöf- 

fern (Steuererhebern) und Schultheifen einerfeits, andererfeits 

aber auch Forftmeiftern unterftell. An der Spitze der ganzen 

Forftverwaltung ftand ein Oberauffeher der Gehölze. Weder er, 

noch die Forftmeifter, waren aber technifch gebildete Forftleute. 
Als 1551 der Öberauffeher aller Gehölze und Amtmann zu 

Weida geftorben war, wurde ein neuer Oberauffeher ernannt, 

der zwar «von der Gehölze Gelegenheit und wie es mit Gehauen 
und Verkaufung ordentlich zu halten, nicht allenthalben Wiffen- 

fchaft und Bericht haben mag», aber ein «fleifsiger und müh- 
feliger Mann fein foll». Auch der Jägermeifter wurde in den 
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erneftinifchen Landen fchon im 16. Jahrhundert zur Mitaufficht 

über die Wälder herangezogen und es fehlte nicht an Competenz- 

ftreitigkeiten zwifchen ihm und dem OÖberauffeher. !) 
In den brandenburgifchen Ländern übten um 1550 Haide- 

knechte den Forftfchutz. 1551 gab es in der Neumark einen 

Oberforftmeifter. Der Holzverkauf aber wurde durch die Amts- 

hauptleute (Vorfteher der Domänenämter) und Amtsfchreiber 
beforgt.?2) Von einer technifchen Bildung der Oberforftmeifter 
ift auch hier vor 1700 keine Rede. 3) An der Spitze der Forft- 
verwaltung ftand der Oberjägermeifter. ®) 

Im Weften von Deutfchland waren überall in den landes- 

herrlichen Forften Förfter angeftellt, die bisweilen unter Forft- 

meiftern ftanden, bisweilen unter den Schultheifen und Amt- 

männern. Im Rheingau verwaltete der Vizedom (Vitzthum) des 

Erzbifchofs von Mainz deffen Kammerforften.5) In der Graffchaft 

Saarbrück hatte der Schultheis von Saarbrücken den im landes- 
herrlichen Warntwalde Berechtigten Erlaubnifs zur Holz-, Weide- 
und Maftnutzung zu ertheilen, 6) im Erzftifte Trier gab es landes- 
herrliche Forftmeifter, Jäger und Förfter, ohne dafs wir jedoch 
die Organifation vor 1600 genauer kennen. ”) 

Für die bei Erfurt belegenen Waldungen des Kurfürften 
von Mainz war noch gegen 1500 der Vorgefetzte der Holzförfter 

der kurfürftliche Küchenmeifter, d. h. Amtmann des landes- 

herrlichen Hofes zu Erfurt. Es geht dies aus einer uns auf- 
bewahrten fehr intereffanten Förfter-Inftruction, welche um 1500 

erlaffen ift, hervor.®) In Naffau follten nach einer Verordnung 

von 1489°) die Waldbefichtigungen durch die Amtleute mit 

1) S. die fehr werthvolle Schrift von Kius, das Forftwefen Thüringens im 

16. Jahrhundert. S. 16 fgde. 

®) Holzordnung für die Neumark von 1551. — Pfeil, Forftgefch. Preufsens. 

S. 59. 65. 

®) Es geht dies daraus hervor, dafs ein Fortfchreiten in Wirthfchaft und 

Wiffenfchaft von diefen Beamten in keiner Weife ausgegangen ift. 

2) Pfeil 2.a O, 

5) Grimm I. 539. 

6) Weisthum vom Warntwald bei Grimm II. 11. 

7) Weisthum des Trierer Forftamts. Grimm IV. 743. 

®) Die Inftruction ift dem fogenannten Engelmannsbuche, d. h. den Auf- 

zeichnungen des kurmainzifchen Küchenmeifters Engelmann zu Erfurt (feit 1494) 

entnommen und grofsentheils bei v. Berg, Gefchichte der deutfchen Wälder 

S. 329 fgde. abgedruckt. 

9) v. Berg a. a. O. S. 348. 
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Zuziehung der Schultheifen, der Waldförfter und Landknechte 

vorgenommen werden, woraus erhellt, dafs auch hier die Ver- 

waltung der landesherrlichen Forften in den Händen der Wirth- 
fchafts- und Polizei-, refp. Verwaltungsbeamten lag. 19) 

Ganz ähnliche Einrichtungen beftanden in der Pfalz, m) in 

Baden, 1?) Würtemberg, 13) Baiern. '*) 

Aus der Allgemeinheit diefer Einrichtung erklärt es fich, 
dafs wir über die Verwaltung der landesherrlichen Forften vor 
1550 fo fehr wenig wiffen. Es lag für die gar nicht fachverftän- 
digen Verwalter derfelben keine Veranlaffung vor, Etwas für 
die vernachläffigten Forften zu thun. Es mufste auch hier erft 
die Noth den Fortfchritt erzwingen; fie mufste zunächft darauf 

hindrängen, für die Waldungen eigene Verwalter zu beftellen, 
die in der Pflege derfelben ihren Lebensberuf erkannten. Ver- 
ftändnifs und Uebung mufste Diefen dann in natürlicher Ent- 

wickelung zu Theil werden. — 

Die Befoldungen der Förfter und Forftknechte im 15. ui 

Anfange des 16. Jahrhunderts waren bunt zufammengefetzt aus 
allerlei Accidenzen und Gebühren und beftanden zum aller- 
geringften Theile aus baarem Gelde. 

Einen Begriff von dem bunten Durcheinander von allerlei 

Einnahmen und Bezügen, welche den Forftbedienten im Kur- 

10) Es war dies noch der bei weitem günftigere Fall, der ungünftigfte der, 

dafs die oberen Forftämter an die Hoffchranzen und blofsen Gefolgsleute ver- 

liehen wurden, wie dies im 17. und ı8. Jahrhundert häufig genug gefchah. 

1) S, Behlen und Laurop, fyftematifche Sammlung der Forft- u. Jagägefetze 

der deutfchen Bundesftaaten von den älteften bis auf die neueften Zeiten. 1827— 

1831. I. 284 fgde. 371 fgde. 1439 hatte der Oberamtmann in Bruhrein (öftlicher 

Kraichgau mit dem Hauptort Bruchfal) die Leitung des Forftwefens in den rechts- 

rheinifchen Theilen des Bisthums Speyer. Neben ihm kommt ein „Waldfauth‘“ 

als Forftverwalter vor, unter diefem Holzförfter und Waldknechte. 

12) S. Behlen und Laurop a. a. O. I. 40 fgde. und „Ordnung für die Wald- 

förfter auf der Haardt“ (bei Karlsruhe) de 1483. Hier waren die Waldförfter 

dem Amtmanne untergeordnet, welcher feinerfeits unter der fürfllichen Kanz- 

lei ftand. 

13) Noch bei Erlafs der Forftordnung vom 15. April 1551 war in Würtem- 

berg Forftverwaltung und Jägerei getrennt. Waldvögte und Forftmeifter verwalte- 

ten die Forften, waren jedoch nicht technifch gebildet. Unter ihnen fungirten 

Forftknechte als Schutzbeamte. 

“) S, Behlen u. Laurop a. a. OÖ. III. Bd. Eine ÖOrganifation der Forft- 

verwaltung fand erft 1752 ftatt. 



ae 5 ee BEE ai de 
223 ap 

N ANEN —— 

fürftenthum Sachfen zuftanden, giebt das neuerdings von v. Berg") 
veröffentlichte Generale des Kammercollegiums. an die Land- 

jäger-, Oberforft- und Wildmeifter von 1733, welches zwar einer 

viel fpäteren Zeit angehört, aber doch wohl bereits feit lange 
beftehende Einrichtungen in den fächfifchen Forften zu Grunde 
legt. Da finden wir Deputate an Korn, Hafer, Wildpret, Fifchen;; 
«Auslöfungen» (d. h. Tagegelder) in allen möglichen Forft- und 

herrfchaftlichen (Jagd-) Verrichtungen; Pirfch-, Fange-, Schiefs- 

geld, Jägerrecht; freie Wohnung, Dienftland, Waldweide; Holz- 

nutzungen verfchiedenfter Art; Nutzungen von Teichen und 

wilden Fifchereien; Stamm-, Anweife- und Schreibegelder; 

Pfandgelder und Antheile an den Strafgeldern; Dohnen- und 

Lerchenftrich, Nutzungen vom Wildobft; verfchiedenartige Ein- 

nahmen aus den Nebennutzungen, befonders Brenngeld von 
den eingefehmten Schweinen; Einnahmen von der Pechfiederei 

und der Theergewinnung etc. etc. In Thüringen waren noch 

1507 die Forftknechte faft ausfchliefslich auf Naturalbezüge und 

Accidenzen angewiefen. Sie hatten Forftgüter, Deputate an 

Brod (Forftlaibe) von den Aemtern und Hafer von den Bauern, 

Holzanweifegelder, auch die Benutzung der Afterfchläge, Wind- 

brüche und des Lagerholzes.- 

Der Forftmeifter erhielt ı5 Fl. (21 Thlr.) Befoldung, 12 

Scheffel Korn, 30 Scheffel Hafer, 20 Klaftern Holz, Stammgeld 

vom Bauholze. | 

In den eifenachfchen Forften hatten bereits 1509 fämmt- 

. liche Forftbeamten kleine baare Befoldungen neben den Natural- 

bezügen. Forftgüter werden hier nicht erwähnt. Die Holzknechte 

erhielten 40 Grofchen bis 4 Schock Grofchen (2 Thlr. 20 Sgr. 

bis 16 Thlr.) Jahrgehalt. In den Jahren 1523—24 und 1550 

wurden die Befoldungen bedeutend erhöht. 
1551 erhielten die beiden Oberauffeher der Gehölze in den 

Erneftinifchen Landen 60 Fl. (84 Thlr.) baar, 8 Erfurter Malter 
Korn, 4 Malter Gerfte, ı4 Malter Hafer und Sommer- und 

Winterkleidung für zwei Perfonen aus der Hoffchneiderei. Die 

Holzbezüge diefer Beamten waren koloffal, 150 Klaftern und 

mehr. 16) 

Im Rheingau erhielten die kurmainzifchen Förfter «jars ein 

hofftuch, wie fein gn. kleiden ander wechter vnd fechs malter 

15) A. a. O. S. 1383 fgde. in der Note. 

'*) Kius, a. a. O. S. 26 fgde. 
Bernhardt, Forstgeschichte. I. 12 
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korn», die Denunciantenantheile und Anweifegelder von den 

eingeforfteten Ortfchaften. 17) 
Von einer Uniformirung der Forftbedienten hören wir um 

1500 noch Nichts, obgleich man in einigen Reichsftädten (Köln, 

Nürnberg) fchon vor diefem Jahre die reichsftädtifche Miliz in 
Uniform gekleidet hatte. Die Jagd- und Forftuniformen gehören 

einer fpäteren Zeit an. (S. unten den Nachtrag zum 5. Buche: 

Forftliche Kleiderordnungen.) 

$. 36. Die Waldwirthschaft in den landesherrlichen und 
städtischen Forsten. 

Anwachfende Bevölkerung hatte feit der karolingifchen Pe- 

riode den Kampf gegen den Wald’ unausgefetzt und unaufhalt- 
fam in den weft- und füddeutfchen Gauen geführt. Hatte zuerft 

in den gefammtwirthfchaftlichen Verhältniffen ein ftarkes Motiv 
gelegen, den Wald, welcher das hauptfächlichfte Kulturhinder- 

nifs bildete, mehr und mehr zurückzudrängen, fo hatte die fpä- 

tere Entwickelung fich doch weit entfernt von der Erfüllung 
gefunder wirthfchaftlicher Anforderungen. Man hatte die Wald- 

fläche, wie mit Sicherheit anzunehmen ift, an und für fich nicht 

übermäfsig vermindert; aber man hatte es nicht vermocht, die 

Intenfivität der Wirthfchaft im Walde in gleichem Verhältniffe 

zu erhöhen, wie man die Waldfläche vermindert hatte. Die 

occupatorifche Waldbenutzung war noch nicht überwunden durch 

eine nach dem Princip der Wirthfchaftlichkeit geleitete Thätig- : 
keit derer, welchen der Wald als Object des Gütererwerbs 
diente. So lange aber nur diefe rohefte Form des Gütererwerbs, 

der blofsen Bedürfnifsbefriedigung ohne felbftthätige Güter- 
erzeugung ein Gebiet der Urproduction beherrfcht, bedarf man 

unverhältnifsmäfsig grofser Maffen von Naturproducten und aus- 

gedehnter Nutzungsflächen. 

Beide fingen nun für die rein occupatorifche Waldbenutzung 

an zu fehlen. Die ungeregelte Plenterwirthfchaft hatte in fich 

nicht die Fähigkeit, fich zu vertiefen, fich zu einem wirklichen 
Wirthfchaftsbetriebe umzugeftalten. So lange der Bedarf an 
Waldproducten der Maffe der vorhandenen Naturproducte gegen- 

") S. die Forftordnung im Rheingau von 1521. Grimm Weisthümer 1. 537- 

539. Hier wird über die Unredlichkeit der Förfter gerade fo geklagt, wie in 
Thüringen. 
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über gering gewefen war, genügte fie. Von dem Augenblicke 
an, wo der erftere die letztere überftieg, mufste fie zunächft 

zur Aufzehrung der durch die Vorzeit aufgefpeicherten Vorräthe 

von überhaubarem Holze, dann zur Verringerung des normalen 

Holzvorrathes, zuletzt zur Devaftation, zum Holzmangel führen. 

Bei dem faft gänzlichen Fehlen der foffilen Brennftoffe, bei 

 fchwach entwickelten Communicationsmitteln barg der letztere 
eine furchtbare Gefahr, zu deren richtiger Würdigung es unferem 

Zeitalter des Weltverkehres an jedem Maafsftabe fehlt, eine 

Gefahr, welche um fo drückender auf jener Zeit laften mufste, 

als ihr fogar jedes Mittel fehlte, fie rechtzeitig zu erkennen; 

denn es fehlte die Kenntnifs der Methode, mittelft welcher man 

Abnutzung und Zuwachs vergleichen konnte, vollftändig. 

In drei Richtungen mufste die Wirthfchaft fich entwickeln, 

follte fie den gefteigerten Anfprüchen der Zeit entfprechen. 

Man mufste es lernen, Zuwachs und Abnutzung nach ihrer Re- 

lativität zu beurtheilen, ins Gleichgewicht zu fetzen, im Gleich- 

gewichte zu erhalten. Man mufste dahin gelangen, die abgenutz- 

ten (confumirten) Theile des Holzvorrathes rafch und der Art 

zu erfetzen, dafs dem wirthfchaftlichen Bedürfniffe nach Holzart 

und Maffenerzeugung entfprochen werden konnte. Man mufste 

endlich der Hauptwaldnutzung den Nebennutzungen gegenüber 

die ihr gebührende Stellung anweifen, alfo eine noch überaus 

extenfive Landwirthfchaft mehr und mehr auf die eigenen wirth- 

fchaftlichen Methoden und Hülfsmittel verweifen und mit der 
Klarftellung der waldwirthfchaftlichen Ziele auch die Sicherung 

des waldwirthfchaftlichen Gebietes gegen den fubventionsbedürf- 

tigen Ackerbau erftreben. Da lag eine Reihe von wichtigen 

Aufgaben vor, deren rafche und vollftändige Löfung dem drohen- 

den Holzmangel gegenüber geboten erfchien, die jedoch noch 
das 19. Jahrhundert grofsentheils ungelöft übernommen hat. 

Sehen wir zu, wie das 15. Jahrhundert fie zu löfen ver- 

fuchte. 
In der fchon oben kurz berührten volksthümlichen Wald- 

wirthfchaft der bäuerlichen Markgenoffen lag unläugbar ein 

fchätzbarer Kern, der Keim einer Entwickelung, der Gutes 

verfprach, wenn er gepflegt und weitergebildet wurde. Er ver- 

dorrte, als das geiftige Leben des deutfchen Bauernftandes er- 

ftarb, als mit den angeftammten Inftitutionen, der altgewohnten 

Gemeinfamkeit in Rath und That, der alte Gemeingeift zu 
Grabe getragen wurde, als mit dem gemeinfchaftlichen Eigen- 

“ 123” 



thum die Luft dahinfchwand an gemeinnütziger Arbeit, die fonft 
Einer für Alle, Alle zufammen für jeden Einzelnen freudig 
leifteten, als dann fpeziell auf dem waldwirthfchaftlichen Gebiete 
jeder Reft freier und eigener Kraftbethätigung unter dem Alp 

einer abfoluten Bevormundung durch die Organe der Staats- 
gewalt unmöglich wurde. Sollte die Wirthfchaft fortfchreiten, 
fo mufste fie nun von denen fortgebildet werden, welche die 

Vormünder des Volkes geworden waren. 
Die Landesherren und landesherrlichen Behörden begannen 

die wirthfchaftliche Reformation, indem fie die waldfchädlichen 

Nutzungen einfchränkten, einige ganz unterfagten, durch ihre 

Amtmänner und Vögte eine fcharfe Controle über alle Wal- 
dungen übten, auch hier und da mit pofitiv wirthfchaftlichen 

Einrichtungen in den eigenen Forften vorgingen. In erfter Linie 

ift hier die für jene Zeit mufterhafte Bewirthfchaftung der kur- 
mainzifchen zum Erfurter Amtshofe gehörigen Waldungen zu 

erwähnen, welche aus der bereits erwähnten im Engelmannsbuch 

verzeichneten Holzförfter-Inftruction erkennbar ift.!) In derfelben 

ift neben allgemeinen Anordnungen betreffs des durch die Holz- 

förfter zu handhabenden Forftfchutzes beftimmt, dafs den Bäckern 

und Badern zu Erfurt in dem Herbft und Faften «Ihene» 2) in 

der Wagweth (Name des Waldes) angefetzt werden follen; die 
Holzhauer follen das Holz reinlich und wohl hauen, das Ober- 
holz nicht fchneideln, die (Reifer-) Wellen recht zählen und 

jeder in feinem Holztheile 20, 30 oder wie viel Lafsreidel er 

vorfindet, ftehen laffen; fo die Bader in ihrem Holztheile lauben 

') v. Berg, Gefchichte der deutfchen Wälder. S. 339 fgde. 

?2) „Jhene‘ oder „Jhone‘“ find offenbar die einem jeden Nutzungsberechtigten 

oder einer Gruppe derfelben, z. B. den Bäckern oder Badern überwiefenen Nutzungs- 

flächen. Jahn oder in volksthümlicher Ausfprache „John“ wird in den genoffen- 

fchaftlich befeffenen und gemeinfchaftlich bewirthfchafteten Niederwäldern des 

Kreifes Siegen (preufs. Provinz Weftfalen), den fogenannten Haubergen, der all- 

jährlich im Schlage den einzelnen Haubergsgenoffen zu überweifende Realantheil 

an der Schlagfläche, welcher dem Idealantheile des Betreffenden entfpricht, genannt. 

Jeder Genoffe nutzt Holz und Eichenrinde von feinem Jahn und beftellt denfelben 

ein Jahr lang mit Winterroggen, worauf er in die Gemeinfchaft zurückfällt. Ueber 

die Lage der einzelnen Jähne entfcheidet im Kreife Siegen das Loos. Wir haben 

es hier offenbar mit einer uralten Art von Loosgütern zu thun und es mögen in 
Erfurt ähnliche Verhältniffe fich erhalten haben, nachdem das Eigenthum des — 
früher vielleicht nach Märkerrecht befeffenen — Waldes an den Landesherm 

übergegangen war. v. Berg erklärt „Jhene“ nicht ganz correct als Holztheile. 
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wollen zu Quäften, 3) follen fie fich Laub in ihren Jhonen, die 
ihnen angefagt find, hauen; hauen fie an anderen Orten, foll 

fie der Holzförfter pfänden; zum Grasholen follen Erlaubnifs- 

fcheine beim Küchenmeifter gelöft werden; fo es Zeit ift, dafs 

man die Gehaue vor*) Erfurt meffe,’) foll der Holzförfter die 

Meffer beftellen und mit des Küchenmeifters Schreiber dabei 

fein und (es foll) «jeglicher fein jhone befonders meffen und 

fchreiben laffen» ; das in Witterda®) gehauene Holz foll gemeffen 

und aufgefchrieben werden; zu Faften, wenn Zeit ift die Wei- 

den zu hauen, foll der Holzförfter die Holzhauer beftellen und 

mit den Zollnern,”) Heimknechten,®) Wiefenknechten und Holz- 

knechten dabei fein und zufehen, dafs die Weiden recht ab- 

gehauen, die Hopfenftangen, Pfähle, Setzweiden,?) Zaungerten, 
auch die groben Stangen befonders ausgelefen und das Uebrige 

zu Wellen gebunden werde, dazu foll er oben bemeldeten Leu- 
ten helfen; der Holzförfter folle auch jährlich die grofsen Bäume 

in der Wagweth fchneideln und in den Hof führen laffen, dafs der 
Küchenmeifter Tifchholz daraus hauen und auf die Küche tragen 

laffen kann; wenn die Zollner jagen, Pfähle und Hopfenftangen 

fpitzen oder zäunen und Weiden fetzen (pflanzen), foll der Holz- 

förfter ihnen helfen. 19) 

Unverkennbar hatte man fich hier — #m kurmainzifchen 

Thüringen — bereits zu einer geordneten Art der Waldbenutzung 

3) Quäften find nach v. Berg Laubbündel zum Peitfchen der Badenden in 

den Badftuben. A. a. O.S. 339, Note f. 

#) Wohl für Erfurt, für die Erfurter Nutzungsberechtigten oder vor den 

Thoren von Erfurt. 

°) Die Jähne wurden, wie dies noch heute in den Haubergen gefchieht, all- 

jährlich herausgemeffen. Eine feftftehende Schlageintheilung fcheint vorhanden 

gewefen zu fein. Das „die Gehaue meffen“ bedeutet wohl: „die Jähne in den 

Schlägen abmeffen“. In jedem Schlage erhielt jeder Nutzungsberechtigte einen 

Jahn. Diefelben werden urfprünglich, wie in den Haubergen, gleich gewefen 

fein, veränderten fich aber durch Vererbung, Theilung, Kauf u. f. w. 

6) Der heutige Schutzbezirk Witterda (nördlich von Erfurt) der Kgl. Ober- 

förfterei Erfurt. 

7) Zollner, d. i. Gelderheber. v. Berg a. a. O. S. 340. 

8) Knechte des Fronhofes, Hausknechte. 

9) Alfo Weidenheegercultur mit Setzlingen. 
!0) y. Berg a. a. O. S. 340 macht mit ‚Recht darauf aufmerkfam, eine wie 

untergeordnete Stellung die Holzförfter eingenommen haben. Die ganze Leitung 

des Betriebes lag auch hier in der Hand der Hofwirthfchaftsbeamten; der Förfter 

war reiner Schutzbeamter und daneben Waldarbeiter, auch wahrfcheinlich unfreien 

Standes. 
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nach einem mittelwaldartigen Syfteme emporgearbeitet. Wie es 

fcheint, hatten die Erfurter Bürger cine Berechtigung auf das 
Unterholz, welches ihnen nach Flächentheilen oder Jähnen, wie 

in den genoffenfchaftlichen Niederwaldungen einiger rheinifchen 

Gegenden, z. B. in den Haubergen des Kreifes Siegen zugemeffen 
und zur eigenen Benutzung überwiefen wurde. Die Oberholz- 

nutzung aber gebührte ausfchliefslich dem Amtshofe, die Ge- 

fammtholznutzung in dem Walde von Witterda, wie es fcheint, 
ebenfalls. Dafs, der ganze Wald regelrecht vermeffen und ein- . 
getheilt fei, dafs eine nachhaltige Oberholznutzung ftattgefunden 

habe, dafs endlich ein geordneter Culturbetrieb eingeführt ge- 

wefen fei, erhellt aus der Inftruction, welche nur der Pflanzung 

von Setzweiden erwähnt, nicht. 1!) 

Von dem Erfurter Stadtwalde dagegen wiffen wir, dafs er 

fchon um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Schläge eingetheilt 
war.12) Auch im Mühlhaufer Stadtwalde wurde wohl um 1500 

bereits ein ziemlich geordneter Mittelwaldbetrieb geführt, wie 

dies fehr wahrfcheinlich, wenngleich nicht beftimmt erwiefen ift. 13) 

Diefen Beftrebungen, eine geordnetere Waldbenutzung her- 

beizuführen, reihen fich nun auch Verfuche an, die Erneuerung 

der verbrauchten Holzvorrathstheile felbftthätig und in einer 

den wirthfchaftlichten Bedürfniffen entfprechenden Weife zu‘ be- 

wirken. Schon 1368 kamen im Nürnberger Reichswalde, 1423 

und 1424 im Frankfurter Stadtwalde Kiefernfaaten zur Aus- 

führung. Die neue Culturmethode hatte fomit über ein halbes 

Jahrhundert gebraucht, um von Nürnberg bis Frankfurt zu ge- 

langen. Auch dann. liefs man fich noch den Samen und die 

Säer aus erfterer Stadt kommen. Es ift wahrfcheinlich, dafs 

einer der Waldftromer (Peter Stromair nach der Chronik) die 

1) Ich habe die Inftruction felbft nicht eingefehen, fondern nur das, was 

v. Berg darüber giebt. 

’2) Zufätze zu dem alten Erfurtifchen Statute, von v. Berg a. a. O. S. 328 

nach Walch, Beiträge zum teutfchen Rechte, 1771, citirt. Das Stadtholz (wohl 

Niederwald) war in 7 Schläge, von denen 4 = 33 Acker, 2 = 50 Acker, 1 = 

54 Acker grofs waren, getheilt. Ob die Eintheilung proportional der Ertrags- 

fähigkeit erfolgt war, wie v. Berg annimmt, ift doch zweifelhaft; vielmehr 

dürfte die Holzhaltigkeit mafsgebend gewefen fein (vergl. 2. 33 Note 24). Es 

waren 3 Parzellen vorhanden, von denen die eine in 4 Schläge (zufammen 132 

Acker), die andern in 2 Sehläge (zufammen 108 Acker) eingetheilt waren, die 

dritte ungetheilt als ein Schlag blieb (50 Acker). 

'3) Vergl. G. Lauprecht über den Mühlhäufer Stadtwald im VII. Bde. der 

Supplemente zur allg. Forfl- u. Jagdzeitung. S. 3 fgde 
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Saat zuerft im Walde angewendet hat,!) zunächft, wie es 

fcheint, auf Blöfsen, zur Wiederaufforftung, nicht als eigentliche 

Beftandsfaat. Von Kahlhiebsflächen und Kahlfchlägen hören wir 
Nichts und man ift wohl in Nürnberg und Frankfurt nach wie 

vor im Plenterbetriebe geblieben. — 

Eine bedeutende Entwickelung hatte die Holzflöfserei fchon 

vor 1500 erlangt. Schon 1258 hören wir in einer Urkunde des 
Markgrafen Heinrich (des Erlauchten) von einer Saaleflöfserei 
und von dem Zoll, den das geflöfste Holz in Camburg zu zah- 
len hatte.15) 1342 wurde den Bürgern von Heilbronn die nach- 

gefuchte Erlaubnifs ertheilt, Flöfsereien auf dem Neckar und 
den Seitengewäffern anzulegen. 1410 erklärten die beiden Land- . 

grafen von Thüringen und Markgrafen zu Meifsen die Saale 

frei von allen Zöllen, «damit vnferm land und ftedten um fo 

mehr Holtz zugefuret und folches gebrechen (der Mangel an 
Holz) etwas erfüllet werde».16) 1482 und 1486 hören wir dann 

von Muldeflöfsereien; 1495 bezog die Stadt Afchersleben Holz 

zu einem Kirchenbau aus Dresden und zwar in Flöfsen auf der 

Elbe.17) Die Flöfserei fcheint anfänglich ganz in Privathänden 

gewefen zu fein; allmählig aber bemächtigten fich die landes- 

herrlichen Kammern, getreu dem herrfchenden Finanzfyfteme, 

auch diefes Erwerbszweiges, erliefsen zahlreiche Waffer- und 

Flofsordnungen und belafteten den Flofsbetrieb mit Steuern und 

Zöllen. — , 

Die Waldwirthfchaft that doch manchen, wenn auch kleinen 

Schritt vorwärts; es war die Mittelwaldwirthfchaft, welche ihre 

Entftehung in Thüringen gefunden zu haben fcheint und nicht, 

wie Einige glauben, aus Frankreich zu uns gekommen ift, gegen- 
über der ungeregelten Plenterwirthfchaft ein bedeutender Fort- 
fchritt, fo unvollkommen fie auch betreffs ihrer praktifchen 

Handhabung gewefen fein mag. Mit den Schlageintheilungen 
hatte man eine Grundlage der Wirthfchaft gewonnen, welche 

leicht weiter ausgebaut und zu einer allen wirthfchaftlichen An- 

forderungen entfprechenden Aneinanderreihung der Holzvorraths- 

maffen werden konnte. Man kannte Saat und Pflanzung zur 

4) Dr. Leo in Baur’s Monatsfchrift 1871. S 79. — Schott von Schottenftein 

ORTE: SZ. 

15) S, Gefchichte der Flöfserei in Mofers Forftarchiv IX. S. 14 fgde._ Die 

Nachricht ift „Pertuchii, chronicon Portenfe‘“* S. 54 entnommen. A 

16) Stiffer, Forft- und Jagdhiftorie, Anhang S. 61, Anlage Q. 

17) Mofers Forftarchiv a a. O. 
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zweckdienlichen Ergänzung diefer Vorrathsmaffen. Es fchien 
die Bahn geebnet, auf der die Entwickelung fich zu bewegen 
hatte. Das vorwärtsdrängende Motiv, die Noth, fehlte nicht 

und bezeichnete fcharf und beftimmt die zu erreichenden Ziele. — 
Nichtsdeftoweniger fehen wir anderthalb Jahrhunderte fpäter 

die Waldwirthfchaft nicht nennenswerth weiter entwickelt, müffen 

wir mit Staunen erkennen, dafs noch immer eine hülflofe 

Empirie den grofsen Aufgaben der Wirthfchaft rathlos gegen- 
überfteht. x 

Es find jedoch der Gründe gar manche, die diefe an und 
für fich auffallende Erfcheinung erklären. Einige derfelben ge- 
hören der fpäteren hiftorifchen Entwickelung an, wie der das 

deutfche Kulturleben vernichtende dreifsigjährige Krieg, die 

Uebernahme der Waldwirthfchaftsgefchäfte durch die zunächft 
zu folcher Arbeit wenig geeignete Jägerzunft; andere wurzeln in 
unferer Periode und in erfter Linie ftehen hier die Entwickelung 

der alles Streben der Waldwirthe hemmenden Forfthoheit und 

die Verkümmerung des geiftigen Lebens überhaupt durch das 

Ueberwuchern fremdländifcher, befonders romanifcher Wiffen- 

fchaft auf allen Gebieten. 

$. 37. Die Forsthoheit. ') 

Der Forft- und Wildbann, den man fchon im 15. Jahrhundert 

fo weit ausgedehnt hatte, dafs faft alle gröfseren Waldgebiete 

demfelben unterlagen, war anfänglich der Ausflufs der Grund- 
herrlichkeit, mit welcher nach alter Rechtsanfchauung das ächte 

’) Neben den Forftordnungen find als Quellen zu diefem 2 zu nennen (über 

die Sammlungen der erfteren wird im folgenden Buche gehandelt werden): No& 

Meurer, Jag- und Forftrecht. 2. Aufl. 1602. In diefem Buche auf 10 Seiten 

(folio) auch eine kurze Waldwirthfchaftslehre. — D. Joh. Jodoci Becks (Prof. in 

Altdorf, Hohenlohefcher Rath und Confiliar der hochl. Republik Nürnberg) 

tractatus de jurisdictione foreftali, von der forftlichen Obrigkeit, Forftgerechtigkeit 

und Wildbann. 3. Aufl. 1748. (1. 1733, 2. 1736). — Joachim Ernft von Beuft, 

tractatus de jure venandi et banno ferino, von der Jagd- und Wildbannsgerechtig- 

keit. Jena 1744. (v. Beuft war brandenburg. kulmbachifcher geh. Regierungsrath, 

Kreis-Kriegsrath des 'fränkifchen Kreifes, Hohenlohe-Neuenfteinfcher Hofmeifter 

und Ober-Amtmann zu Ohrdruff. Sein Buch ift vielfäch nur Copie des Beckfchen.) — 

Bergius, Polizei- und Cameral-Magazin. In lexikalifcher Form und zahlreichen 

Bänden, 1766 beg. 6. Band 1771. — Als Quellen benutzt find auch zahlreiche 

Abhandlungen in v. Mofers Forftarchiv,. VIII. S. 125, 153. X. S. 33; XIl. S. 327, 

362; XXI. S. 61 —132 u. f. w. 
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Eigenthum am Grund und Boden verbunden war. Allmählig 
aber verdunkelte fich die Verbindung von Grundherrlichkeit und 

Bannrecht. Die Territorialherren nahmen das letztere als einen 

Ausflufs ihres Hoheitsrechtes überall in Anfpruch, auch da, wo 

fie niemals Grundherren gewefen waren. Sie beanfpruchten dann 

auch ein Obereigenthum an allen Waldungen und leiteten aus 
ihrer Gerichtsherrlichkeit und dem Vogteirechte das Recht der 

abfoluten Oberaufficht über diefelben und der polizeilichen 

Befchränkung und Ober-Leitung des Betriebes aller Wald- 
wirthfchaften her. 

Es ift nicht unerklärlich, weshalb das Bannrecht der Landes- 

herren mit ‚fo grofser Vorliebe eben auf Wald und Jagd an- 
gewendet wurde. War es doch das Waidwerk, welches neben 
Krieg und Fehde vorzugsweife die Zeit der Mächtigen diefer 

Erde im fpäteren Mittelalter ausfüllte und im 17. und 18. Jahr- 

hundert zu jener einer Karrikatur nicht unähnlichen Uebertreibung 
wurde, die mit dem gefammten übrigen Hofluxus die wirth- 

fchaftliche Kraft der Nation ausfaugte. Die Neigung zu dem 

mannhaften Thun des Jägers, im 15. Jahrhundert in viel edlerer 

und mafsvollerer Weife ausgeprägt, wie fpäter, wo das deutfche 

Fürften- und Herrenthum einer beklagenswerthen Verflachung 
verfallen war, bildete ein mächtiges Motiv, gerade an Wald und 

Jagd die weiteftgehenden Rechte zu beanfpruchen und die 

Entwickelung der Eigenthumsverhältniffe am Grund und Boden 
in Deutfchland war überaus geeignet, folche Beftrebungen zu 

unterftützen. 

In den Markenwaldungen war fchon im 15., noch mehr im 

16. und 17. Jahrhundert, die rechtliche Natur des genoffen- 

fchaftlichen Waldbefitzes, wie ich gezeigt habe, vielfach ver- 
ändert. Faft alle Markwaldungen waren grundherrliche geworden 

und die Gerichtsherrlichkeit ging an die geborenen Obermärker 

(Landesherren) über. Der Grund- und Gerichtsherr gewann nun 

einen bedeutenden Einflufs auf die Feftftellung der genoffen- 

fchaftlichen Forftpolizei und der für die Genoffenfchaft geltenden 
Rechtsnormen. Wie wir gefehen haben, zogen die Landesherren 
bei Erlafs der alteften Forftordnungen noch die angefehenften 

Märker zu. Sie hielten auch das fpäter, nach erfolgter fcharfer 

Ausprägung des Begriffs der Forfthoheit, für überflüfig und der 

Erlafs der Forftordnungen erfolgte nun ganz ausfchliefslich auf 

dem Verordnungswege. 
Die Berechtigung der Landesherren, für den eigenen Kammer- 
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Schwierig war es allein, diefe Berechtigung nachzuweifen für 
die reinen Privatforften und in Wahrheit hat man lange Zeit 
namentlich den adeligen Privatwaldbefitzern gegenüber in diefer 

Beziehung fich grofser Vorficht und Rückfichtnahme befleifsigt. 
Auch das hat fich dann fpäter bei mehr und mehr erftarkender 

Fürftenmacht allmählig anders geftaltet, obwohl eine befondere 
Schonung des Standesbewufstfeins und der Empfindlichkeit der 
adeligen Grundbefitzer noch im 18. Jahrhundert faft überall 
bemerkbar bleibt. 

Theoretifch war die Schwierigkeit, welche ich fo eben an- 

deutete, überwunden, fobald man zu der Definition gelangt war, 

dafs die Forfthoheit (forftliche Obrigkeit) ein Regale fei, eine 

öffentliche Macht und Gewalt, in Bezug auf Jagd, Forft und 
Wald Etwas zu gebieten und zu verbieten, über die Forft- und 

Jagdftreitigkeiten zu erkennen, die Uebertreter zu beftrafen und 

allen Nutzen aus dem Forft zu geniefsen.?) Träger der öffent- 
lichen Gewalt war der Landesherr allein, ihr unterworfen waren 

Alle, die im Landesgebiete angefeffen waren und nicht un- 

mittelbar unter dem Reiche ftanden. Was kraft diefer öffent- 

lichen Gewalt und Hoheit verordnet wurde, hatte bindende 

Kraft für Alle. 

Die Promulgation der Forftordnungen pflegte auch unter 

ganz beftimmtem Hinweis auf die obrigkeitliche Gewalt zu er- 
folgen. So heifst es in der würtembergifchen Forftordnung’) 
(1551) ausdrücklich: «So ordnen Wir in Kraft Unferer 

Obrigkeit ganz ernftlich befehlend und wollen, dafs dies ober- 
zahlt Unfer Satzungen und Statuten nicht allein in Unferen, 

fondern auch allen anderen Wälden und Gehölzen, fie ftünden 

zu den Unferen Städten, Dörfern, Weilern, Kirchen, Gemeinden 

oder fonderen Perfonen, Prälaten und Schirmverwandten 

Unferes Herzogthums gehalten werden.» Das Motiv zum Erlaffe 

2) Beck tract. S. 6, 7. v. Beuft tract. $. 37, 40. 

#) In der mir vorl. amtl. Ausgabe $. 167. Im Eingange heifst es, dafs, 

obwohl fchon früher Forft- und Holzordnungen ergangen feien, fo feien diefelben 

doch vielfach umgangen, auch viel zu milde aufgefafst worden. „Dem zu be- 

gegnen, fo haben wir als der Landesfürft in Kraft landesfürftlicher Obrigkeit, 

mit ftatlichen darüber gehabten Rath, dem gemeinen Nutz und unfer Landfchaft 

Unterthanen und Schirmsverwandten zu Gnaden und Gutem, obangeregte hievor 

gedruckte und ausgegangene Forftordnungen für die Hand genommen, diefelbige 

wiederum revidirt, erneuert, gemehret und gebeffert etc.“ 
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der Forftordnungen war überall ein doppeltes: Landesväterliche 
Sorge für das Wohl der Landesangehörigen bei mehr und mehr 
einreifsendem Holzmangel und die aus rein perfönlichen Intereffen 

der Landesherren entfprungene Sorgen für die Erhaltung .der 
Wildbahnen. 

Das Landesregiment in faft allen deutfchen Territorien war 
im 15. und 16. Jahrhundert noch immer ein rein patriarchalifches, 

perfönlich von dem Landesherrn geleitetes. An dem guten 
Willen vieler deutfchen Fürften der damaligen Zeit, das materielle 
und fittliche Wohl ihrer Unterthanen zu fördern, laffen uns unfere 

Quellen durchaus nicht zweifeln. Sie wählten dazu freilich einen 

unferen Rechtsanfchauungen in keiner Weife entfprechenden 

Weg, den der abfoluten Bevormundung. Sie thaten, wie ein 

Vater für feine Kinder, Alles für ihre Unterthanen, was fie thun 

konnten, ohne, wie fie meinten, ihrer Würde und Hoheit Etwas 

zu vergeben. Ein Ausflufs diefer Gefammtrichtung, die jene 

Zeit charakterifirt, it denn auch die Forfthoheit. Sie ift nichts 

Befonderes oder Alleinftehendes; fie fügt fich ein als ein einzelnes 

Glied in das ganze Syftem der Bevormundung, deffen man fich 

bediente, un die Völker glücklich zu machen, ein Syftem, welches 

hauptfächlich deshalb zu dem entgegengefetzten Refultate führte, 
weil feine Verwirklichung vielfach unfähigen, ungetreuen und 

niedrigdenkenden Beamten anvertraut werden mufste. 

Es fehlte nicht an Oppofition gegen eine folche Ausdehnung 

der landesherrlichen Befugniffe, wie fie in der Forfthoheit vor- 
liegt. Schon 1392) legte die Lüneburgifche Landfchaft Ver- 

wahrung ein gegen die Nachtheile, welche für die Nutzungs- 

berechtigten daraus folgten, dafs die Landesherren nunmehr 

Gerechtfame beanfpruchten, welche fie fonft nur in ihren von 
Alters her befeffenen Bannforften gehabt hätten. Aber folche 

Verwahrungen und die vielfach uns überlieferten Klagen der 

Unterthanen vermochten einer die ganze Entwickelung_ diefer 
Epoche beherrfchenden Zeitrichtung gegenüber Nichts. Die 
Forfthoheit wurde in ein logifches Syftem gebracht, von den 
Juriften nach allen Richtungen principiell durchgearbeitet, aus- 
gebaut und allmählig zur vollen Anwendung gebracht. Sie fand 
ihren Ausdruck zuerft in zahlreichen Mandaten und Verordnungen 

über einzelne Gegenftände des Forft- und Jagdwefens, fpäter 

‘) Lüneburgifche Landfate de 1392. Vergl. Eichhorn, d. St. u. R. Gefch. IV. 

397 fgde. 
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und hauptfächlich von 1550 an in jenen General-Verordnungen 

der Landesherren, welche unter der Bezeichnung Forftordnungen 
bekannt find und befonders in der folgenden Periode die 

wichtigften Quellen nicht allein für die Gefchichte des Wald- 
eigenthums, fondern auch der Waldwirthfchaft bilden. 

Die begriffliche Entftehung der Forfthoheit gehört dem 
15. Jahrhunderte an, war alfo hier zu fchildern. -Der Ausbau 
des derfelben zu Grunde liegenden ftaatsrechtlichen Princips und 
die fyftematifche Ausbildung der bei der Ausübung der Forft- 
hoheit feftzuhaltenden Grundfätze find erft nach 1550 erfolgt 
und werden weiter unten kurz dargeftellt werden. Es erfcheint 

aus Zweckmäfsigkeitsgründen denn auch geboten, die meift der 

Zeit nach 1550 angehörenden Forftordnungen dort in ihrer Ge- 

fammtheit kurz zu befprechen. 

$. 38. Verbreitung römisch-italienischer Waldwirthschafts- 
regeln in Deutschland. Petrus de Crescentiis. !) 

Die römifche Bildung verfolgte in ihren beften Phafen im 
Wefentlichen praktifche Lebenszwecke. Die tüchtigften Kräfte 
des Volkes in feiner Blüthezeit wendeten fich der Löfung prak- 

tifcher Lebensaufgaben zu, welche in Staat und Haus, auf dem 
politifchen und wirthfchaftlichen Gebiete ihnen in reicher Fülle 

entgegentraten. Ein nüchterner und ruhiger Sinn war diefem 

Volke eigen, der vor allem anderen ihm die Befähigung verlieh, 

den Erdkreis zu beherrfchen, fo lange Kraft und Gefundheit 
des Körpers und Geiftes denfelben unterftützten. Als dann freilich 

ein mit jener nüchternen Art der Anfchauung in Verbindung 
ftehender Materialismus, eine aller höheren Beftrebungen ent- 

fremdete rohe Luft zu geniefsen des Volkes Kraft gebrochen 
hatte, war die hiftorifche Miffion des römifchen Weltreiches zu 

Ende, deffen Zerfall nun unaufhaltfam fich vollzog. 

Aber die ganze damalige Kulturwelt war noch immer ab- 
hängig von den Geiftesprodukten des Römervolkes, bedurfte noch 

feiner geifligen Arbeit aus befferer Zeit, genofs die Früchte 

') Vergl. Pfeil, die Forftkultur im- 16. bis z. Mitte des ı7. Jahrh. Krit. 

Bl. III. 1. S. 162 fgde. — Fraas, Gefch. d. Landbau- und Forflwiffenfchaft. 

München 1865. Betreffs der allg. Einleitung f. Th. Bernhardt, Gefchichte 

Roms I, Einl. 
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einer Kultur, deren Träger längft in dem Sturme der Zeiten 
dahingefchwunden waren. 

Ganz befonders ift dies der Fall gewefen auf den Gebieten 
der Staatsverwaltung, des Rechtes und in gewiffem Sinne auch der 
Landwirthfchaftslehre. In den beiden erfteren Richtungen ift 

das Römerthum unläugbar eminent begabt gewefen und es 

dauert denn das eigenthümlich Römifche weit über die Ver- 

nichtung Roms hinaus fort, dringt ein in das ftaatliche und fociale 

Leben gallifcher, germanifcher, keltifcher und flavifcher Völker- 
gruppen und beherrfcht namentlich ihre Rechtsanfchauungen 
durch die Kraft feiner logifchen Klarheit, fcharfen Syftematik 

und praktifchen Brauchbarkeit. 

Auch die Aufzeichnungen der Römer über die Regeln ihrer 

Landwirthfchaft haben noch im fpäteren Mittelalter Eingang in 
Deutfchland gefunden, freilich ohne zu irgend einem beftimmenden 
Einfluffe gelangen zu können. Hier fehlte die praktifche An- 

 wendbarkeit. Der rauhere Himmel Germaniens forderte andere 

Wirthfchaftsfyfteme, andere Kulturmethoden. Dafs nichtsdefto- 

weniger und mit Verkennung des Hauptprincips aller Wirth- 

fchaftsthätigkeit, welches Anlehnung an die lokalen Verhältniffe 

des Klimas und Bodens fordert, der Verfuch gemacht wurde, 

die in ein Syftem gebrachten römifchen Wirthfchaftsregeln nach 
Deutfchland zu verpflanzen, darf als der ftärkfte Beweis für die 

Kraft des römifchen und die Schwäche des deutfchen Geiftes 

betrachtet werden. 
Der römifche Freiftaat ftützte fich auf den kleinen unab- 

hängigen Grundbefitzer, der Bauer (Bürger) und Soldat war. 

Die Vereinigung vieler kleineren Befitzungen in der Hand grofser 

Grundherren, welche feit den punifchen Kriegen vor fich ging, 

veränderte die fociale Grundlage des Staates und an der Lati- 
fundienwirthfchaft it Rom wirthfchaftlich zu Grunde gegangen. 

Zu allen Zeiten ftand der Ackerbau in hohem Anfehn. Von 

den Dichtern befungen und mit unvergänglichen Blüthen ge- 
fchmückt, fand er auch nach feiner wirthfchaftlichen Seite in 

der Literatur fleifsige Bearbeitung; Männer wie Varro, Cato, 
Columella, fpäter auch Palladius ftellten das gefammte Wiffen 

ihrer Zeit auf dem landwirthfchaftlichen Gebiete zufammen und 

ihre Schriften find ein Zeugnifs für die praktifche Richtung des 
römifchen Ackerbaus, dem allerdings eine genaue Kenntnifs der 
Naturkörper, mit denen er es zu thun hatte, fehlte. 

Die Waldwirthfchaft als folche findet bei den genannten 
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Schriftftellern nur eine fehr geringe Beachtung, die Baumzucht, 

eine fehr grofse. Es lag das in den Kulturverhältniffen Italiens. 
Der milde Himmel diefes Landes forderte nur geringe Mengen 
Brennholz, die man im Baumgarten und Luft-Hain ohne eigent- 

liche Waldwirthfchaft leicht gewann. Bauholz gab der Apennin 
in Maffen; fehr ftarke Hölzer führte man aus den Alpen ein. 

Viel wichtiger war die landwirthfchaftliche Baumzucht. Das 

römifche Landgut bedurfte vor Allem des Schattens für Menfchen 

und Thiere, nicht minder der faftigen Früchte aller Art, welche 

eine Zierde jenes Landes find. An Ulmen, Efchen, Schneeball- 

bäumen zog man den Weinftock; in Hainen von Steineichen 

unterhielt man Wildgärten. 
Diejenigen wirthfchaftlichen Mafsregeln, welche im Arbuftum 

zur Erziehung und Pflege der Frucht- oder der Stütz-Bäume 

erfordert wurden, hatten eine hohe Ausbildung erlangt. Schon 
Varro unterfcheidet Saat, Pflanzung, Pfropfen, Fortpflanzung 

durch Ableger ganz genau.) Cato, der Weife genannt, der 
eifenfefte, erfahrene Staatsmann, lehrt die Anlage des Arbuftum 

fehr gut. Seine Regeln, wie man Oelbäume, Ulmen, Feigen- 

bäume, Weinftöcke, Fichten (wohl Pinien? pinus) und Cypreffen 
erziehen,?) wie man Pflanzfchulen anlegen,*) in denfelben und 

im Baumgarten den Boden recht oft lockern folle u. f. w. 

können als vollkommen richtig bezeichnet werden. Auch Colu- 

mella®) lehrt die Anlage der Saatfchule ganz rationell mit Um- 
graben im Herbfte, Vollfaat, Jäten, Verpflanzung der 3° hohen 

Sämlinge, nicht minder den Baumfchnitt. Er macht darauf 
‚aufmerkfam, dafs man den verpflanzten Stamm, nachdem er 

einmal richtig befchnitten, nun zwei Jahre lang in Ruhe laffen 

2) Varro (116—27 v. Chr.) Buch v. d. Landwirthfchaft, überfetzt und mit 

Anmerkungen aus d. Naturgefchichte und den Alterthümern verfehen durch Gottfr. 

Groffe. Halle 1788. 

3) M. Porcius Cato, der Aeltere (Sapiens) Buch von der Landwirthfchaft, 

überf. durch G. Groffe. Halle 1787. Das Werk ift nur in fpäterer Ueberarbeitung 

auf uns gekommen und am beften abgedruckt bei Schneider, Scriptores rei rufticae, 

4 Bde. (1794 — 1797.) 
') In der Groffefchen Ueberf. 2. 46. 

5) Lucius Junius Moderatus Columella, zwölf Bücher von der Landwirthfchaft, 

ins Deutfche überfetzt und mit nöthigen Anmerkungen verfehen von M. Conrad 

Curtius, Prof. in Marburg, Hamburg und Bremen, 1769. 2 Bde. Columella lebte 

im erften Jahrhunderte unferer Zeitrechnung und ift der Bedeutendfte der ökono- 

mifchen Schriftfteller Roms. Von feinem Werke „de arboribus“ find nur Frag- 

mente erhalten. 
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müffe, ehe man das Meffer wieder anlegen dürfe. Für die befte 

Pflanzzeit hält er den Herbft nach dem Aequinoctium.®) 
Palladius,”) der etwa drei Jahrhunderte nach Columella 

fchrieb, hat wohl von den Vorgenannten Vieles entnommen; in 

den 4 erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung fcheint die 
Ackerbaulehre in Italien wenig Fortfchritte gemacht zu haben. 

Ihm eigen ift ein noch im Mittelalter viel gelefenes und für 
feine Zeit gewifs recht brauchbares Calendarium. 

Solcher Art war der Stoff, welchen der Bolognefer Senator 

Petrus de Crescentiis bei Bearbeitung feiner «ruralium commo- 

dorum libr. XIL» vorfand.®) Er hat dem Wiffen der Römer 
wohl wenig hinzugethan. Das Buch ift zur Zeit Carls II. von 
Sicilien (geft. 1309) gefchrieben, zu Augsburg zuerft 1474 (alfo 

nur 18 Jahre nach der Guttenbergfchen Bibel) gedruckt, 1486, 

1518 (deutfch in Strafsburg) 1531, 1548 (zu Bafel) 1583 (daf.) 

wieder aufgelegt, italienifch erft 1478 (fpäter als in Deutfchland) 

zu Florenz gedruckt. Mir liegt die Ausgabe von 1531 vor. 

‘ Hier handelt das 7. Buch «von wyffen u. wäldten,» das 8. «von 
grünen und luftbarlichen gärten, von bäumen u. kreuttern u. 
ihren früchten etc.» Im 7. Buche I. Th. wird gelehrt, dafs man, 
wo die Wälder zu dick ftehen, die ungefchickten (Stämme) aus- 

hauen folle, «dz fye defter bafs vnd fchöner werden zu jrem 

ampt. Die wäldt aber, die nüt anders tragen, wann brennholtz 

foll man nit ändern, et wer dann, das fye von dörnern vn diftelen 

gereyniget würden, die allzeyt im fünfften oder fechften jar.... 

föllen aufsgehauwen werden.?) 
Demnächft in dem Kapitel «von wäldten, die von menfch- 

lichem fleifs gemacht werden u. gehauwen» werden für Berg- 

lehnen und Thäler mit lockerem Boden Kaftanienbäume, für 

lettigen und fteinigen Boden Eichen, «Rober® und Zyrren 

(Zürbelkiefer), in warmen und fehr warmen Lagen Mandelbäume, 

6) S. 386 fgde. in Bd. I. 
7) Natalius Taurus Aemilianus Palladius „Ueber den Landbau in 14 Büchern“ 

S. Schneider „Scriptores rei rufticae veteres Latini. Leipzig 1795. Bd. III. Pal- 

ladius lebte wahrfcheinlich im 4. Jahrh. n. Chr. 

8) Petrus de Crescentiis, vom Ackerbaw, Erdtwucher, vnd Bawleute. Von 

natur, art, gebrauch vnd nutzbarkeit aller gewechfz, Früchten, Thyeren, fammpt 

allem dem fo dem Menfchen dyenftlich in fpeyfs vnd Arzeneyung. Innehalt 

XI. Bücher, wie am nechften blatt verzeychnet. New getruckt, durch Hanffen 

Knoblouch den jungen. Nach chrifti geburt MDXXXI. 

9) Buch ‘VIE. 2. 'Thl. S; 122. 
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Apfelbäume, Oelbäume und Feigenbäume zum Anbau eier 
Wie weit fich diefe Lehre entfernt hielt von den realen Ver- 
hältniffen des deutfchen Wirthfchaftsgebietes, erhellt hieraus zur 

Genüge. Auch Palmen werden weiterhin als anbauwürdig be- 
zeichnet. Wie wenig der deutfchen Waldwirthfchaft, welche fich 

rein volksthümlich, alfo in eminentem Sinne lokal zu entwickeln 

begonnen hatte, mit folchen Wirthfchaftsregeln gedient war, 
bedarf eben fo wenig der Ausführung. Niemals in fpäterer 
Zeit it denn auch die handwerksmäfsig fortarbeitende Wirth- 
fchaft von der in ihren erften Anfängen fich entwickelnden. 

Wirthfchafts-Lehre weiter entfernt gewefen, nie hat eine breitere 

Kluft beide getrennt, als damals, als man den Petrus de Cres- 

centiisin Deutfchland kolportirte und ihn in fpäteren Bearbeitungen 

mit jenem durch und durch unpraktifchen Scholaftizismus weiter 
fortführte, der zu jenen Zeiten den Deutfchen ganz befonders 
eigen war. 

Dies gefchah um die Mitte des 16. Jahrhunderts befonders 
durch Liebhaltus und Sebizius in dem Buche «von dem Feldbau 

und recht vollkommner Wolbeftellung eines bekämmlichen Land- 
fitzes u. f. w.», welches, ein Sammelwerk, um 1559 durch einen 

franzöfifchen Arzt Etienne begonnen, durch Libault (Libaltus) 

fortgefetzt, vollendet und durch des kurfürftlich pfälzifchen Leib- 
arztes Dr. Marius «Gartenkunft» vermehrt, durch Dr. Sebizius 

zu Strafsburg 1588 herausgegeben wurde. 
Waldbau und Waldvermeffung, die letztere ganz gut und 

unter genauer Befchreibung eines Winkel-Inftrumentes werden 

anhangsweife gelehrt. Als befte Pflanzzeit wird die Zeit von 

Weihnachten bis Ende März bezeichnet und damit dem Buche 

fofort der Stempel eines praktifch hülflofen Scholaftizismus auf- 
gedrückt. Dazwifchen findet fich dann manches Richtige und 
Brauchbare betreffs der Durchforftung (die übrigens 1550 in 

Deutfchland bereits ziemlich allgemein bekannt war) und Eichel- 

faat, auch der Anlage von Pflanzgärten, der Erziehung von 
Pappeln und Weiden. 

Doch das Alles hatten die römifchen fcriptores rei rufticae 
bereits gewufst und aufgezeichnet. Die deutfchen Compilatoren 

hatten wenig oder nichts hinzugethan, was eigener Beobachtung, 

eigener Denkthätigkeit entfprang, Nichts, was ächt deutfch 

'") Buch VII. 4. Cap. S. 123 
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gewefen wäre, als ihren Aberglauben und ihre unpraktifche 
Schulweisheit. 

Anhang 

Ueber den Holzhauer-Aberglauben im Mittelalter. 

Die Menfchheit hat ihre Kindheit und ihren Kindesglauben, 

wie der einzelne Menfch. Beide gehen durch die konkrete 

Vorftellung von einer unendlichen Zahl von Einzelkräften in 

der Natur hindurch zu der Abftraktion einer einzigen das All 

erfüllenden und nur nach ihren Aeufserungen verfchieden auf- 

zufaffenden Kraft; Beiden ift Kraft und perfönliches Wefen auf 
den unteren Entwickelungsftufen identifch; erft allmählig tritt 
die Vorftellung in den Kreis ihrer Anfchauungen, dafs nur die 

Wirkung nach ihrer Form veränderlich, nicht die Urfache. 

Aus der kindlichen Anfchauung, dafs jede Wirkung als die 
Aeufserung einer befonderen, alleinftehenden Kraft aufzufaffen 

fei, entfpringt der Glaube an gute und böfe Kräfte; aus der 

Unfähigkeit des kindlichen Denkvermögens, die Abftraktion von 
der Form, von der Körperlichkeit zu vollziehen, entwickelt fich 

die Vorftellung von kraftbegabten Wefen, von guten und böfen 
Geiftern, von Hexen, Nixen und Kobolden mit jenem ganzen 

Apparat von Nebelbildern und Mondfcheingefchichten, die des 

Kindes Sinn mit wunderfamer Kraft gefangen halten und erft 
auf einer fehr hohen Kulturftufe überwunden und objektiv als 

das aufgefafst werden, was fie find, Erzeugniffe der poetifch 

fchöpferifchen Phantafıe, wohl geeignet, des Lebens nüchterne 

Alltäglichkeit durch bunte Märchen zu verfchönen, doch niemals 

berechtigt, des Menfchen Denkkraft zu verwirren. — 
Auf der Stufe der Kindheit find dem Menfchen und den 

Völkern Sonne, Mond und Sterne, Baum und Strauch, ja alle 

Naturkörper kraftbelebte Wefen, deren Kraftäufserungen dem 

Aberglauben den Beweis ihrer Exiftenz liefern. Vor allem ift es 

ftets der nächtliche Himmel mit feinem bleichen Mondlicht, mit 
der Pracht feiner Geftirne gewefen, der die Phantafie mächtig 

Bernhardt, Forstgeschichte. 1. 13 
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erregte und Vorftellungen von wunderbaren Wirkungen auf die 
Geftaltung aller Vorgänge in der organifchen Natur auf unferer 
Erde wachrief. Den Mondphafen besonders hat man zu allen 

Zeiten grofse Bedeutung zugefchrieben. 
Den alten Deutfchen!) war der Neumond günftig, um Etwas 

zu beginnen, einen Heerzug anzutreten, eine Schlacht zu fchlagen. 
In fpäteren Sprachdenkmälern heifst der Neumond «holder Herr» ;?) 

Ehen follen in ihm gefchloffen, ein neues Haus bei Neumond 

bezogen werden. Es herrfchte die Vorftellung, dafs häusliches 
und wirthfchaftliches Glück mit dem Mondlichte wachfen würden. 

Heilfame Kräuter follen im Neumond gefammelt, Haare und 

Nägel in ihm befchnitten werden. 

Bei Vollmond (Wedel, Wädel oder Wadel?) dagegen find 
folche Gefchäfte zu verrichten, die auf eine Trennung oder Ab- 
löfung, auf Fallen oder Erlegen hinausgehen. Hier liegt wohl 

die Vorftellung des Abnehmens nach dem Vollmonde zu Grunde. 

In folcher Zeit foll man eine Ehe fcheiden, ein Haus abbrechen, 

eine Seuche vertreiben. Wenn Wadel ift, foll man auch Holz 

hauen, damit es wohl austrockne; nicht minder foll man jetzt 

Wild fchiefsen. Nach Appenzeller Sagen?) fieht man im Monde, 

wenn Wedel ift, ein Reiferbündel (die fog. Flecken). Das ift 

das Reisholz des armen Mannes, der am Sonntag Holz geftohlen 

hat und zur Strafe in den Mond verfetzt wurde. 

Nirgends werden folche kindifch-abergläubifche Vorftellungen 
zäher und länger feftgehalten, als unter den Bewohnern des 

Waldgeländes, als unter den Holzknechten und Köhlern, deren 

Beruf fie täglich nahebringt den Wundern einer grofsartigen 
Pflanzenwelt, den Schauern der tiefdunkeln Nacht im Wald- 

gebirge, dem wehenden Nebelftreif im Waldthale. So finden 
wir die Waldbauern in Deutfchland während des ganzen Mittel- 

!) Grimm, deutfche Mythologie 3. Ausgabe. S. 676. Cäfar d. b. G. I. 50. 

Auch den Griechen war der Neumond heilig. In ihm wurde die Rückkehr des 

Odyffeus erwartet. Odyfl. ‚14. 162. 

2) Grimm a. a. O. 

3) Grimm a. a. O. 677 fgde. Nach altem Strafsburger Kalender „es ift gut 

holz anheben abzuhauen mit des mondes wedel.‘“ 

Wadel, Wedel bedeutet das hin und her Bewegte, Wedelnde. Angelfächfifch 

it die Form vadol; in elfäfffchen alten Poftillen etc. bedeutet das Wort un- 

zweifelhaft Vollmond oder zweites Viertel und Grimm, Myth. S. 674 weift aus 

vielen Stellen nach, dafs dies in verfchiedenen deutfchen Gegenden die Bedeutung 

des Wortes war (plenilunium.) 

') Grimm a. a. OÖ, S. 681. 
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alters erfüllt von wunderbaren Vorftellungen über die Beziehungen 

der Mondphafen zu den Waldgefchäften, zum Holzhieb, zur 

Kultur. Bauholz follte nur bei abnehmendem Monde, wo möglich 

im letzten Viertel (luna fenescens), Schlagholz dagegen bei zu- 

nehmendem Monde gefchlagen werden (damit es wieder aus- 
fchlage?). Das fei der richtige Wedel. Die Forftordnungen 

enthalten ähnliche Vorfchriften, aus der volksthümlichen Wald- 

wirthfchaft mit den älteften Wirthfchaftsregeln herübergenommen. 

Beide find dann auch in die älteften Lehrbücher übergegangen. 
Noch Colerus ift voll von folchem Mondfchein-Aberglauben und 

felbft Florinus redet noch im 18. Jahrhundert betreffs der Kultur von 
«den Aspekten der Geftirne.» Ja, der weftfälifche Waldbauer glaubt 

es noch heute, dafs das Holz im Vollmond am dichteften und fefteften 

fei, fo wie es ihm unumftöfslich wahr ift, dafs im abnehmenden 

Mondlichte der Grashalm feiner Riefelwiefen leer und hohl, im 

zunehmenden Monde aber dicht mit Zellen angefüllt fei, weshalb 

man nur im letzteren mähen folle, um ein recht grofses Gewicht 

Heu zu gewinnen. 
Jene abergläubifchen Vorftellungen von dem Wadel des 

Mondes find verfchwunden, die Bezeichnung der beften Fällungs- 

zeit ift uns geblieben. Noch heute nennen wir die letztere den 

Wadel. 

13* 



“ FÜNFTES BUCH. 

Von 1550— 1750. 

$. 39. Uebersicht der politischen Geschichte. 

Der Einflufs der kirchlichen Reformation war — dies konnte 
nicht anders fein — zunächft ein zerfetzender, zerftörender. Den 

proteftantifch gewordenen Reichsfürften gab die Verfchiedenheit 
ihres Bekenntniffes von dem des Kaifers eine neue Waffe gegen 

Kaifer und Reich in die Hand, ein neues Motiv zu centrifugalen 
Beftrebungen. Deutfchland, nicht nur kirchlich, fondern auch 

politifch jetzt fchon in zwei Lager getheilt, die fich mit bitterem 

Hafs bekämpften, trieb unaufhaltfam jenen langdauernden innern 

Kämpfen zu, welche die erfte Hälfte des 17. Jahrhunderts er- 
füllen, in die nach und nach das gefammte Europa verwickelt 

wurde. 

Schlimm genug fchon war es um das Reich beftellt, als 

Kurfürft Moritz von Sachfen, mit der Execution der Reichsacht 

gegen die Stadt Magdeburg betraut, feine Waffen‘ gegen den 

Kaifer wendete, während gleichzeitig und mit diefem fo eben 

erft zur Kurwürde erhobenen deutfchen Fürften im Einverftänd- 
nifs, Heinrich II. von Frankreich Metz, Toul und Verdun dem 

Reiche entrifs. Der folchen Raub gleichfam legalifirende Paffauer 
Vertrag (1552) war eine Schmach für Deutfchland, die der 

Kaifer Karl V., ein bigotter, unbedeutender Menfch, doch von 

gutem Willen, tief genug empfand. Bald nach dem Augsburger 

Religionsfrieden, welcher wenigftens vorläufig und an der Ober- 

fläche Frieden zwifchen den verfchiedenen Bekenntniffen an- 

hangenden Reichsftänden ftiftete, legte er die Krone nieder, um 

im Klofter Yuft feine Tage zu befchliefsen, wo er 1558 ftarb. 

Der kirchlich-politifiche Kampf entwickelte fich unter den 

nachfolgenden Kaifern, Ferdinand I. (1558— 1564), Maximilian Il. 
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(1564— 1576), Rudolf II. (1576— 1612) und Matthias (1612— 1619) 

nach innerer Nothwendigkeit und würde wahrfcheinlich viel 

rafcher zu durchfchlagenden Erfolgen des Proteftantismus ge- 

führt haben, wenn nicht einerfeits die Gründung des Jefuiten- 
ordens gegen denfelben ein Heer geiftlicher Streiter, welche einer 

meifterhaften Organifation gehorchten, ins Feld geführt, anderer- 

feits die zahllofen Spaltungen unter den Proteftanten felbft jede 
"Centralifation ihrer Kräfte verhindert hätte. Doch kam es 1608 zu 
einer Union (zu Ahaufen) zwifchen dem Kurfürften Friedrich IV. 

von der Pfalz, Pfalz-Neuburg, Brandenburg- Ansbach, Branden- 
Bayreuth, Würtemberg, Baden-Durlach, Kurbrandenburg, Hefien- 

Kaffel, den Städten Strafsburg, Nürnberg, Ulm. Ihr gegenüber 

bildete fich 1609 auf Betreiben des katholifch gebliebenen Her- 

zogs von Baiern die katholifche Liga. 
Man ftand fich gerüftet gegenüber. Es bedurfte nur des 

kleinften Funkens, um den Brand zu entfachen. Er flammte 

zuerft 1618 in Böhmen empor, um dreifsig lange Jahre Deutfch- 

lands gefegnete Fluren zu verwüften, feine Bevölkerung auf die 
Hälfte zu vermindern, feine Culturentwickelung um ein Jahr- 

hundert zurückzufchleudern. Der Friede, deffen das zum Tode 

erfchöpfte Land unter allen Bedingungen bedurfte, mufste mit 
Frankreich und Schweden, welche die Gelegenheit gern ergriffen 
hatten, um in die deutfchen Verhältniffe einzugreifen und feine 

innerfte Kraft zu brechen, abgefchloffen und durch Landabtre- 

tungen erkauft werden, welche Metz, Toul und Verdun end- 

gültig vom Reiche losriffen, die Landgraffchaft Ober- und 

Niederelfafs, den Sundgau, Breifach und die Landvogtei der 

zehn elfäffifchen Reichsftädte Frankreich, Bremen, Verden und 

Vorpommern, Wismar und einen Theil von Hinterpommern 

Schweden überlieferten. Gleichzeitig erfolgte die Loslöfung der 
fchweizerifchen Eidgenoffenfchaft und der Niederlande. 

So wurde Deutfchland auf feiner Weft- und Nordfeite wehr- 

los gemacht, die Schutzwehr der Alpen ihm entriffen, die Mün- 

dung feines Hauptftroms gefperrt. 
Auch im Innern fanden grofse Territorialveränderungen 

ihren Abfchlufs und verbriefte Anerkennung. Kurbrandenburg 

erhielt Halberftadt, Cammin, Minden und Magdeburg. An 

Mecklenburg kamen die Bisthümer Ratzeburg und Schwerin, 
die Abtei Hersfeld an Heffen-Kaffe. Der Kurfürft von der 

Pfalz erhielt die untere Pfalz zurück; Baiern hatte die Kurwürde 

erlangt; eine achte Kur wurde für die Pfalz errichtet. 
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Deutfchlands Kraft war auf Jahrhunderte gebrochen; die 
nun folgenden hundert Jahre unferer Gefchichte zeigen dies 
unwiderleglich. Deutfchland wurde vom Auslande beherrfcht. 
Die Gewaltspolitik Ludwigs XIV. verwüftete das weftdeutfche 
Grenzland und entrifs Deutfchland Gebiet um Gebiet. Im Süd- 

often drängten die Türken gegen das Reich; ohne die Hülfe 
der Polen würde das unfähige Gefchlecht der Habsburger da- 
mals feine Hauptftadt verloren haben. Die deutfchen Fürften, 
ftatt ihrer nationalen Aufgaben eingedenk zu bleiben, ftrebten 
über des Reiches Grenzen hinaus nach fremden Königskronen: 
So wurde der Kurfürft von Sachfen polnifcher König, Braun- 

fchweig-Lüneburg (Hannover, Kurfürftenthum feit 1708) beftieg 
den englifchen Thron. Aufserhalb Deutfchlands fand man feine 

Ziele, den Schwerpunkt politifcher Machtftellung; kein Wunder, 

dafs des Reiches Macht bis zur Ohnmacht ermattete. 
Ein Vorgang von gröfster Bedeutung war die Errichtung 

des preufsifchen Königsthrones am 18. Januar 1701. Als Befitzer 

des Herzogthums Preufsen liefs fich Kurfürft Friedrich II. als 

König Friedrich I. an diefem Tage in Königsberg krönen. Es 
lag auch hierin ein Hinausftreben über die Reichsgrenzen, ein 

Hinaustreten aus dem Kreife der wahren Reichsintereffen. Aber 

es hatte doch eine ganz andere Bewandtnifs um dies preufsifche 

Königthum, als um das englifche der Braunfchweiger, das pol- 
nifchs des fächfifchen Haufes. Der Schwerpunkt preufsifcher 
und brandenburgifcher Macht lag darum nicht im Herzogthum 

Preufsen, weil hier das Königthum errichtet worden war. Dem 

emporftrebenden brandenburgifch-preufsifchen Staate, der feine 
grofse deutfche Miffion zu erfüllen fich anfchickte, wuchs ein 

aufserdeutfches Land zu, feine Kraft verftärkend, feinen Einflufs 

erhöhend. Das preufsifche Königthum war ein weiterer, tödt- 
licher Stofs gegen das abgelebte Reich, gegen das ohnmächtige 
Kaiferthum; aber Reich und Kaiferthum waren bereits Leichen, 

nur noch künftlich erhalten durch die Macht der Gewöhnung, 
durch ein hiftorifches Recht, welches täglich mehr an Geltung 

verlor. Und das preufsifch-brandenburgifche Staatswefen war 

es, welches den von dem Romanismus befreiten, felbftändig 

gewordenen deutfchen Geift an erfter Stelle repräfentirte; hier 

entwickelte fich der Proteftantismus mit jener ruhigen Logik, 

die dem nüchternen Nordoftdeutfchen eigen ift. Ein tüchtiges, 
arbeitfames und genügfames Volk, geftählt durch den Kampf 

mit einem unfruchtbaren Boden, einem widrigen Klima, bildete 



die Grundlage des Staates. Ein emporftrebendes, mit Herrfcher- 
tugenden reich ausgeftattetes Regentenhaus voll frifcher Kraft 

ftand an feiner Spitze. Hier war. der Kern gebildet, um den 
des Reiches Neugeftaltung fich einft vollziehen follte. — 

Die Kraft «des preufsifchen Königthums wendete fich in 
naturgemäfser Reaction gegen die fie hemmende Feffel der 

Reichsangehörigkeit und Unterordnung unter Habsburg gegen 
diefes Haus, welches gegen das Ende unferer Periode durch 

Maria Therefia, die durch die pragmatifche Sanction zur Thron- 

folge berufene Tochter Karls VI., repräfentirt wurde. Ein kurzer 
Kampf verfchaffte Preufsens grofsem Heldenkönig, Friedrich II., 

‚den gröfsten Theil von Schlefien und die Graffchaft Glatz; hart 
bedrängt von Baiern, Sachfen und Spanien, welche Anfprüche 

auf die Thronfolge erhoben, erhielt fich Maria Therefia nur mit 

Mühe im Befitze ihrer Erblande. Die Kaiferkrone ging an Baiern 

über (auf Karl VI). 

Der Friede mit Preufsen verfchaffte der thatkräftigen jungen 

Kaiferin von Oefterreich und Königin von Ungarn freie Hand 

gegen ihre übrigen Feinde. Mit Hülfe Englands wurde das fich 
wieder einmifchende Frankreich gezüchtigt, Baiern erobert, 

Karl VI. fogar aus feinen _Erblanden vertrieben. Aber der 

zweite fchlefifche Krieg beraubte Oefterreich aller feiner Vor- 

theile.. Die Friedensfchlüffe von Dresden (mit Preufsen) und 

Füffen (mit Baiern) 1745 und Aachen (mit Frankreich) 1748 

beendigten den Krieg. Der Gemahl Maria Therefia’s, Franz L, 

wurde zum Kaifer gewählt; allein es war nur ein Waffenttill- 

ftand, den man gefchloffen hatte. Weder war Oefterreich ge- 

willt, Schlefien zu verfchmerzen, noch der grofse Preufsenkönig, 

fich auf der befchrittenen Bahn zur europäifchen Machtftellung 

aufhalten zu laffen. 

$. 40. Reichsverfassung. ') 

Die noch immer nach der alten Art vollzogene Kaiferwahl 
fank in diefer Periode allmählig zur blofsen Form herab, indem 

ftets ein Mitglied des Haufes Habsburg aus der Wahlurne her- 
vorging und von einer wahrhaft freien Wahl nicht mehr die 

Rede war. Die Macht des Kaifers verringerte fich dabei mehr 

1) Vergl. Eichhorn, d. St. u. R. Gefch. Bd. IV. — Philipps, d. Reichs- u. 

Rechtsgefch. S. 417 fgde. 
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und mehr; die Reichsftände nahmen mehr und mehr an der 

Ausübung der Hoheitsrechte auch in Reichsangelegenheiten 
Theil. Ohne ihre Einwilligung durfte der Kaifer nicht Krieg 
erklären, nicht Frieden fchliefsen. 

Die vollftändig entwickelte Landeshoheit liefs auch den 

Reichstag fehr an Bedeutung verlieren. Derfelbe war feit 1663 

fortwährend zu Regensburg verfammelt und wurde nicht, wie 
früher, periodifch zufammenberufen. Seitdem 1654 der fogenannte 
jüngfte Reichstagsabfchied erfchienen war, wurden nur noch ein- 
zelne Reichsfchlüffe erlaffen. 

Die Reichsftandfchaft befafsen 

ı) die Kurfürften, deren Zahl feit der Verleihung der Kur-. 
würde an Braunfchweig-Lüneburg (1692) und der Wiederzulaffung 
Böhmens zum Reichstage neun betrug; 

2) die Reichsfürften mit 100 Stimmen (94 Virilftimmen), feit 

1582 in alte und neue Reichsfürften getheilt. Neben jenen Viril- 

ftimmen gab es fechs Curiatftimmen, die der rheinifchen und 

fchwäbifchen Prälatenbank, den wetterauifchen, fchwäbifchen, 

fränkifchen, weftfälifchen Grafen (feit 1653), der Bank der rhei- 

nifchen (14 Städte) und fchwäbifchen Reichsftädte (37 Städte) 

zuftanden. 

Aufser den Reichsftänden waren noch mehrere Kategorieen 

von reichsfreien Leuten vorhanden, unter denen die Reichsritter, 

durch zahlreiche Privilegien ausgezeichnet, in erfter Linie zu 

nennen find. Sie theilten fich in den rheinifchen, fchwäbifchen 

und fränkifchen Kreis. Die Reichsjuftiz wird nach wie vor durch 
das 1689 nach Wetzlar verlegte Reichskammergericht und den 
1654 mit einer neuen Gefchäftsordnung verfehenen Reichshof- 

rath geübt. Mehrere kleinere kaiferliche Hofgerichte beftanden 
in Schwaben und Franken auch noch in diefer Periode. 

Auf dem Gebiete der Reichsgefetzgebung ift nichts von 

Bedeutung zu erwähnen. 

8. 41. Territorialverfassung. 

Seit dem weftfälifchen Frieden konnte der Prozefs der 

Herausbildung einer vollen Landeshoheit in den einzelnen Terri- 

torien als beendet angefehen werden. Es war damit jedoch eine 
Jen nationalen Aufgaben Deutfchlands feindliche und tief be- 
klagenswerthe Entwickelung, wie wir fie in der Zerfplitterung 

der Reichsmacht in zahllofe Souverainitäten und Souverainitätlein 
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erblicken müffen, nicht zu Ende gebracht. Sie dauerte vielmehr 

in zwei Richtungen fort, aufwärts gegen das Reich durch fort- 

fchreitende Befchränkung der kaiferlichen Hoheitsrechte, der 

Art, dafs, wie wir gefehen haben, mehr und mehr die Reichs- 

ftände an der Uebung der Reichshoheitsrechte theilnahmen; ab- 
wärts gegen die Landesangehörigen durch fortdauernde Ver- 
ftärkung der landesherrlichen Befugniffe. Die Landftände der 

Einzelterritorien verloren der wachfenden Fürftenmacht gegen- 

über mehr und mehr an Einflufs; der Geiftlichkeit — wenigftens 

der proteftantifchen — fehlte Centralifation, fefter corporativer 

Verband; die Ritterfchaft war feit der Einführung der ftehenden 

Heere ohne Bedeutung und fank zum Dienftadel herab; die 

Städte hatten ihren alten Glanz längft verloren, waren durch 
den dreifsigjährigen Krieg verarmt, ohne Grofshandel und vor 
allen Dingen jenes grofsen Bürgerfinnes baar, der fie zwei Jahr- 

hunderte früher fo fehr geziert hatte. 
Despotismus der Landesherren charakterifirt die Zeit von 

1650 an. Der franzöfifche Einflufs machte fich auf diefem, wie 

auf allen Gebieten geltend. Frankreich war an die Spitze des 

Romanenthums getreten und der Glanz feiner Hofhaltung, der 

Geift feiner Schriftfteller, die Feinheit feiner Sitte, die Eleganz 

feiner Sprache knechteten Deutfchland. Diefem Einfluffe entzog 

fich der gröfste Mann feiner Zeit nicht, Friedrich II.; fo ächt- 

deutfch er auch als Regent, als Politiker dachte und handelte, 
fo undeutfch war die Form feines Lebens, feine Sprache, feine 

Art, die Dinge des gewöhnlichen Lebens anzufehen. Noch viel 
weniger konnten fich alle die anderen Fürften folchem Einfluffe 

entziehen. An jedem Hofe und Höfchen kam das franzöfifche 
Wefen zur abfoluten Herrfchaft. Dabei wurde Alles klein und 

befchränkt in Deutfchland. Kleinftaaterei oben, Kleinbürgerthum 

und Kleinadel unten, das ganze Leben erftarrt und in der Form 

aufgegangen, das Reich eine Leiche, das Volk verarmt und 

ftumpfgeworden, fo trat Deutfchland in das 18. Jahrhundert. 

Da war denn freilich der Despotismus Bedürfnifs. Unter 
feinem Schatten mufste die erfchöpfte Nation ausruhen, um neue 

Kräfte zu fammeln, mufste der kaum erwachte deutfche Geift 

fich langfam entwickeln, langfam das Volk vorbereiten auf eine 

neue Zeit. 

Es war auch die abfolute Fürftenherrfchaft des 18. Jahr- 

hunderts in vielen Fällen ein milder und aufgeklärter Despotis- 

mus. Die Gefchichte hat in ihren Büchern viele deutfche Fürften 
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jener Zeit zu verzeichnen, welche nach beftem Wiffen das Wohl 
und Glück ihrer Unterthanen erftrebt haben. Was fie oft ihr 
Ziel verfehlen liefs, waren die Organe, deren fie fich bedienten, 

die Bureaukraten des 18. Jahrhunderts, deren zopfmäfsige Pe- 
danterie und Einfeitigkeit fprüchwörtlich geworden ift. 

Ein anderes Moment trat oft zwifchen Fürften und Volk, 

die Jagd und- das Jägerthum. Das 18. Jahrhundert ift die Zeit 

der krankhaften Jagdübertreibungen, der entfetzlichften Jagd- 

bedrückungen und des gröfsten Uebermuthes der Jägerzunft.!) — 
| Die Verwaltung der einzelnen Territorien und Länder war 

zwar fehr verfchieden, aber doch überall nach denfelben Haupt- 
principien geordnet. Ueberall war es der Regent, der perfönlich 

die Staatsgefchäfte leitete und an der Spitze der Staatsverwal- 
tung ftand. Die Beamten erfcheinen nur als die Ausführungs- 

organe; der fürftliche Wille ift in jedem einzelnen Falle nicht 
Richtfchnur allein, fondern lenkendes Motiv; es befteht keine 

allgemeine Verwaltungsnorm, fondern nur der jedesmalige Be- 
fehl des Herrn, der denn auch in einer grofsen Zahl von Fällen 

eingeholt wird, welche heute von den Verwaltungsbehörden nach 

allgemeingültigen gefetzlichen oder reglementären Normen ent- 

fchieden werden. 

Ueberall finden wir in diefer Periode vollftändig organifirte 
Staatsverwaltungen mit einem ziemlich bedeutenden Beamten- 
apparate. Die Verwaltungsämter waren meift zugleich richterliche 

Behörden, über ihnen ftanden Kammern (Finanzkammern, Hof- 

kammern, Kriegs- und Domänenkammern etc.); ein Geheimer 

Rath, Staatsrath oder Hofrath als Centralbehörde ftand unter 

dem Vorfitze des Landesherrn in den gröfseren Staaten an der 
Spitze der Gefchäfte. 

Es mag genügen, als Beifpiel für die Organifation der 

deutfchen Landesverwaltungen im 17. und 18. Jahrhundert (erfte 

Hälfte) die einfchläglichen Verhältniffe Preufsens in kurzen Zügen 

darzuftellen. 

Unter dem Kurfürften Joachim Friedrich erhielt der branden- 

burgifche Geheimerath durch eine Geheimeraths-Ordnung von 
1604 eine fefte Organifation.. Diefe Behörde trat an die Spitze 

der gefammten Staatsverwaltung; unter Johann Sigismund wurde 

1613 eine verbefferte Geheimeraths-Ordnung, welche die Grund- 

züge für die Eintheilung der oberften Landesbehörde in einzelne 

') S. unten 2. 45. 



=: 206 — 

Departements bereits enthielt, erlaffen. Durchgreifende Ver- 

änderungen erlitt der Geheimerath unter dem grofsen Kurfürften 
Friedrich Wilhelm. Derfelbe wurde in 19 Abtheilungen theils 
nach Provinzen, theils nach Gegenftänden geordnet; den Vorfitz 

behielt fich der Regent vor. Für die Verwaltung der Domänen 

und (hauptfächlich zu Kriegszwecken dienenden) Steuern wurden 
«Amtskammern» und Kriegscommiffariate errichtet. 

König Friedrich I. fetzte noch als Kurfürft 1697 eine Ge- 
neral-Domänen-Commiffion als oberfte Behörde für die Ver- 

waltung der Domänen und Regalien ein, welche neben und 

theilweife allerdings auch unter der fchon früher errichteten 

Geheimen Hofkammer ftand. 
Völlig umgeftaltet wurden die Centralbehörden Preufsens 

unter Friedrich Wilhelm I., dem Begründer der ftraffen Finanz- 

verwaltung Preufsens und jener mufterhaften Ordnung des Staats- 

wefens, welche den heutigen erften Staat Deutfchlands grofs 
gemacht hat. An die Spitze der Domänen- und Steuerverwal- 

tung (foweit die Steuern nicht zur Kriegskaffe floffen) ftellte er 

ein General-Domänen- und Finanzdirectorium, als Centralbehörde 

der Kriegscommiffariate der Provinzen errichtete er das General- 

Kriegscommiffariat. Zugleich (1714) begründete er eine General- 
Rechenkammer, eine Immediatbehörde zur Prüfung aller Staats- 

rechnungen. 

Schon 1723 erfolgte abermals eine Reorganifation der oberen 
Staatsverwaltung. Die beiden genannten Centralbehörden wur- 
den zu einem «General-OÖber-Finanz-, Kriegs- und Domänen- 

directorium» verfchmolzen, in welchem der König den Vorfitz 
führte und welches in fünf Departements getheilt war. Dem 
Generaldirectorium waren Kriegs- und Domänenkammern als 

Provinzialbehörden untergeordnet, unter denen Landräthe, die 

Steuerräthe und Magiftrate der Städte, fowie alle Kammer- 
beamten in den Provinzen standen. 

Vom Geheimen Staatsrathe wurde 1728 ein befonderes 
Cabinets-Minifterium abgetrennt zur Bearbeitung der auswärtigen, 
Standeserhöhungs- und königlichen Hausangelegenheiten und 
damit eine bureaukratifch geordnete Behörde neben den Collegial- 
behörden errichtet. 

Unter Friedrich II. erweiterte fich die Competenz des Ca- 
binets erheblich. Durch daffelbe leitete der König alle Staats- 
angelegenheiten perfönlich. 

Das Generaldirectorium erhielt 1748 eine neue Gefchäfts- 
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anweifung; die Collegialverfaffung blieb beftehen, neben den 
Abtheilungen nach Provinzen wurden nun auch folche nach 
Gegenftänden gebildet und dadurch ein Dualismus gefchaffen, 

der nur unter der fpeziellen Herrfchaft eines fo grofsen Geiftes, 
wie der Friedrichs des Einzigen ohne fchwere Nachtheile für 

die Einheit des Rechtes und Verwaltungsprincipes möglich 
2) war. —?) “ 

$. 42. Allgemeine Entwickelung der Landescultur seit dem 
westfälischen Frieden. 

Der dreifsigjährige Krieg hatte die Culturentwickelung 

Deutfchlands weit zurückgefchleudert. Nicht nur waren die fitt- 
lichen Grundlagen des Volkslebens erfchüttert, der intellectuelle 
Fortfchritt gehemmt; auch materiell war die ganze Cultur des 
Landes vernichtet. 

Der Auffchwung, welcher auf faft allen Wirthfchaftsgebieten 
im 16. Jahrhundert geherrfcht hatte, war aus manchen Gründen 
nicht von Dauer gewefen. In erfter Linie hatte die Befchränkung 
der deutfchen Handelsverbindungen in diefer Richtung gewirkt. 
Die Eroberung von Konftantinopel verfchlofs den Orient, die 

Losreifsung der Niederlande entrifs Deutfchland die Rhein- 

mündungen und drängte daffelbe von den Seehäfen der Nord- 
feeküfte zurück; daffelbe that die Losreifsung Vorpommerns 

betreffs der Oftfee. Durchfchlagend endlich wirkte die Auf- 
findung des Seeweges nach Oftindien. Der Welthandel ging an 

die Niederlande, Portugal, Spanien über. 

Zunächft wirkten diefe Verhältniffe nicht ungünftig auf die 

Urproductionszweige und namentlich auf die Landwirthfchaft ein. 
Bedeutende Capitalien wurden disponibel und fanden lohnende 
Verwendung beim Ackerbau. Seit dem ewigen Landfrieden 
Maximilians war es etwas beffer geworden um die Sicherheit 

im Reiche; eine glücklichere Zeit fchien anbrechen zu wollen, 

als feit lange gewefen war. Man begann, fich mit intenfiverer 
Bodencultur recht ernftlich zu befchäftigen. 

Die Reformation auf diefem Gebiete ging vom Welten aus. 
In der Rheinpfalz fchrieb Tabernämontanus fein grofses und 

berühmtes Kräuterbuch (Handbuch der landwirthfchaftlichen 

°) Vergl. betr. Preufsens v. Rönne, Staatsrecht d. preufs. Monarchie, Bd. II. 

Abth. I. S. 42 fgde. 



Botanik);') in Strafsburg erfchien das praedium rufticum von 

Sebizius (dies freilich eine auch in landwirthfchaftlicher Beziehung 

den Römern und Italienern kritiklos nachgefchriebene Com- 

pilation);2) der jülich’fche Rath Conrad Heresbach fchrieb fein 

gelehrtes, wenn auch ftark theoretifirendes Buch «rei rufticae 
libri quatuor»;3) in Nürnberg fchrieb Camerarius eine fcholaftifch- 

gelehrte Compilation «de re ruftica opuscula nonnulla».*) In ent- 

fcheidender Weife jedoch vollzog fich der Umfchwung der An- 
fichten auf dem landwirthfchaftlichen Gebiete, die Veränderung 

der Methode, zu forfchen und fich ein eigenes Urtheil zu bilden, 

durch Colerus, der durch fein zwar von Aberglauben und 

Arzneifchwindel ftarrendes, aber ächt deutfches und originelles 
Calendarium perpetuum,>) fpäter durch feine «Oeconomia» oder 

«Hausbuch» gegen Ende des 16. Jahrhunderts Bahn brach für 

eigene, felbftändige Forfchung, Unabhängigkeit von den Alten, 

Ermittelung von Wirthfchaftsregeln, welche ihre Berechtigung 
in localen Verhältniffen finden. 6) 

') Dr. Jacob Theodor aus Bergzabern (daher Tabernaemontanus), „neu voll- 

kommen Kräuterbuch, darinnen über 3000 Kräuter, mit fchönen und künftlichen 

Figuren, auch deren Unterfcheid und Würkung fammt ihren Namen in mancherlei 

Sprachen befchrieben. Desgleichen auch, wie diefelben in allerhand Krankheiten, 

beyde der Menfchen und des Viehes follen angewendet und gebraucht werden, 

angezeigt wird. etc. etc. ı. Aufl. 1588. 3. Aufl. 1687. 

Tabernaemontanus war Leibarzt des Bifchofs von Speier. Vgl. Fraas, Gefch. 

d. Landbau- u. Forftwiffenfchaft. S. 34 fgde. 

2) S. oben 2. 38. 

®) Conrad Heresbach war Jurift, Rath des Herzogs von Jülich-Cleve-Berg, 

ein cameraliftifch gebildeter Mann. Das Buch erfchien in Köln 1571 unter dem 

Titel: „Rei rufticae libri quatuor, univerfam rufticam disciplinam complectentes, 

una cum appendice oraculorum rufticorum Coronidis vice adjecta. Item de ve- 

natione, aucupio atque piscatione compendium in unum Heroum patrumque Fami- 

lias ruris agentinm concinnatum Autore D. D. Conradio Herresbachio juris confulto 

illuftris. Ducis Julicacenfis, Clavenfis, Montenfis etc. Conciliario. Coloniae apud 

S. Birllmannum anno MDLXXI. 

Heresbach ift Theoretiker, doch nicht ganz ohne praktifche Kenntnifs der 

Landwirthfchaft. Ich werde unten auf das Buch zurückkommen. Fraas a. a. O.S. 59. 

‘) Camerarius giebt nur das, was die Alten gelehrt hatten, dazu in fcholaftifch- 

einfeitiger Weife. 

) Calendarium perpetuum. Wittenberg 1592, deutfch 1593. Neu aufgelegt 

1662. Das Hausbuch, von dem ich unten noch handeln werde (4. 49) erfchien 

zuerft 1593— 1607. Neue Auflagen erfchienen 1623, 1632, 1645, 1656, 1665, 

1672, 1680, 1692, 1711. Eine Umarbeitung des Buches ‚‚Colerus redivivus“ er 

fchien fchon 1640. 

8) Unten 2. 49. 
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Nicht einen Schritt vorwärts that die Landwirthfchaftslehre 
in dem nun folgenden halben Jahrhundert voll Blut und Ver- 

wüftung. Alle Beftrebungen der Zeit vor dem dreifsigjährigen 

Kriege, vorwärts zu kommen, fefte, den Boden- und klimatifchen 

Verhältniffen entfprechende Wirthfchaftsfyfteme zu finden, waren 

unter dem Drucke der materiellen Noth vernichtet. Der Bauern- 

ftand, in den Bauernkriegen niedergefchlagen, durch die rohefte 
Soldateska dreifsig Jahre lang mifshandglt und ausgeplündert, 
war jeden Auffchwunges unfähig. Seine beften Kräfte waren 

mit hinausgezogen in Krieg und Raub; ganze Dörfer waren 

verbrannt, viele Feldmarken verödet und verftraucht.”) Der 

Adel war verwildert, des ruhigen Landlebens entwöhnt, zu jeder 

wirthfchaftlichen Thätigkeit unfähig. 
Die ganze Entwickelung auf dem wirthfchaftlichen Gebiete 

war rückläufig geworden. Trotzdem die Bevölkerung Deutfch- 
lands bedeutend verringert, die Fläche des Kulturlandes alfo 
mehr als früher ausreichend fein mufste zur Produktion der 

nothwendigen Lebensbedürfniffe, fo machte doch gerade jetzt 

die Landwirthfchaft mehr Anfprüche, als früher, aus den Wald- 

erträgen fubventionirt zu werden durch Weide und Streu, fo wie 

durch Neubruchland. Die Landwirthfchaftslehre fteht noch bei 

Colerus, deffen Buch fortwährend neu aufgelegt wird;®) erft 1666 

erfcheint Böclers Haus- und Feldfchule,?) 1674 Herrmanns 

?) Vergl. darüber Georgica curiofa aucta von v. Hohberg. Nürnberg 1701. 

Cap. XIII. — Nach 1. C.L. Schultze, aktenmäfsige Gefchichte d. Forftwirthfchaft 

und befonders der Forftbetriebsregulirung im Herzogthum Braunfchweig*feit dem 

16. Jahrh. in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde 1837 S. 49 fgde. war in dem 

Harzdorfe Trautenftein 1636 nur der 10. Theil der Häufer bewohnt. — Uralte 

Linden in der Rheingegend bezeichnen heute die Stelle, wo ehemals Dörfer 

ftanden; oft werden die Fundamente der Häufer herausgepflügt. In andern Fällen, 

fo in der Letzlinger Heide, find Trümmer von Kirche und Dorf von zweihundert- 

jährigen Eichen überfchattet und durchwachfen. 

9) Note 4. 

°) Das Buch hat nach der Sitte der damaligen Zeit einen fehr langen Titel, 

den anzuführen kaum einen Zweck hätte. Boecler ift ein Polyhiftor der wunder- 

barften Art; eigentlich Bautechniker, handelt er in f. Buche neben der Einrichtung 

einer Meierei, von Baumaterialien, Hausbau, Brunnengraben, vom Gefinde, von 

Aftronomie und Aftrologie, Witterungslehre und Kalendern, von Acker- und 

Wiefenbau, Waldbau, Gartenbau, von Viehzucht, Brodbacken, Kochen, Einmachen 

von Früchten, von Deftillirkunft, Hausarzneien und Uroscopie (Urindeutung), von 

Geometrie, Sonnenuhren, Tuchweberei und Traumdeutung u. f. w. u. (. w. Das 

war fo ziemlich Alles, was die Menfchheit wufste oder zu wiffen glaubte, mit 



«fchlechtes und gerechtes Haushaltungsbuch,» -1676 das epoche- 
machende Werk des J. Jac. Aquicola «Schauplatz des allgemeinen 

Haushaltens, Feld-, Acker- und Garten-Baues» (4 Thle.).19) 
Allmählig begann fich jedoch Land und Volk zu erholen. 

Der deutfche Adel fand fich felbft wieder und kehrte zurück 
zu den natürlichen und darum normalen Grundlagen feiner 

Exiftenz, zur Bodencultur. Damit trat die Landwirthfchaftslehre 

in ein neues Stadium ihrer Entwickelung. 
Daffelbe wurde eingeleitet durch von Hohbergs «Georgica 

curiofa oder adeliges Landleben» !!) (1687), fortentwickelt durch 

des Florinus!?) (Pfalzgrafen Franz Philipp) «Oeconomus prudens 
et legalis» (1702), erreichte feine Höhe aber erft, als ein ganz 
neues Element hinzutrat, die Gründung ökonomifcher Lehrftühle 

an mehreren Univerfitäten. 

In diefer Beziehung ging Preufsen voraus. Schon 1727 er- 

richtete König Friedrich Wilhelm die erften Profeffuren der 

Oekonomie-, Polizei- und Cameral-Wiffenfchaften zu Halle und 

Frankfurt a/O.13) 1742 begann in Leipzig Zink die ökonomifchen 

Wiffenfchaften zu lehren; er wurde 1745 nach Helmftedt be- 

rufen.%) Seit 1752 las der berühmte v. Jufti am Collegium 
Therefianum Collegien über ökonomifche und Cameral-Wiffen- 

fchaften. 1) 

Es war alfo nun in der Landwirthfchaftslehre bereits zur 
Aufftellung von Syftemen, zum wiffenfchaftlichen Ausbau ge- 
kommen. Ich werde weiter unten zu zeigen haben, wie weit 

hinter diefer Entwickelung die Waldwirthfchaftslehre zurück- 
blieb: Es hatte aber diefer Zweig der Produktionslehre zuvor 
noch einen harten Kampf zu beftehen, ehe es ihm gelingen 
konnte, zur felbftändigen Durchbildung zu gelangen. Die Wald- 
wirthfchaft war kein felbfländiger Zweig der Produktion, fondern 

alleiniger Ausnahme der Theologie und Jurispruden. Wir haben von einer 

folchen Compilations-Fähigkeit heutzutage keine Vorftellung mehr. 

10) Fraas Gefch. S. 73: 

") S. unten 2. 49 

12) Unten $. 49. 
13) Die Profeffuren (Profeffionen genannt) wurden in Halle durch Geheimrath 

von Gaffer, in Frankfurt durch Prof. Dithmar befetzt. 

14) Zink ift der Herausgeber einer 1751, 1752 in Leipzig erfchienenen Came- 

raliften-Bibliothek. - 

15) v. Jufti fchrieb u. A. 1755 ein Handbuch der Staatswirthfchaft. Er war 

.Jurift und Philofoph. 
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eine Filiale der ‘'Landwirthfchaft, der Wald ein Pertinenz ER 

Ackers. Es gab Landwirthe, doch keine Waldwirthe; es konnte 

darum eine Waldwirthfchafts-Lehre nicht geben. 

8. 43. Bäuerlicher Waldbesitz. Gemeine Mark. 

Es konnte für die Befeftigung der landesherrlichen Hoheits- 

rechte in Deutfchland keine günftigere Zeit geben, als die nach 

dem weftfälifchen Frieden. Die Kraft der deutfchen Nation 

war gebrochen. Der einft fo trotzige Adel war zum Dienftadel- 

geworden und fand Nahrung und Ehre im Gefolge der Fürften. 
Die Städte waren materiell ruinirt, viele aus blühenden Handels- 

und Gewerbeorten zur Qualität von Ackerftädtchen herab- 

gefunken, deren Thore, Thürme und Mauern der Ohnmacht der 

Bürger fpotteten. Die Bauern waren ftumpf und theilnahmlos 
geworden, feitdem ihre markgenoffenfchaftliche Autonomie zu 

Grabe getragen worden war. Und fie war in der Mitte des 
17. Jahrhunderts an den meiften Orten bereits verloren gegangen. 
Die Markgenoffenfchaften beftanden fort, mit den alten Formen, 
unter dem alten Namen. Aber fie waren entweder Corporationen 
im römifch-rechtlichen Sinne geworden, welche gemeinfchaft- 

liches Eigenthum befafsen jedoch ohne eigentliche Gerichtspflege, 

ohne antonome Verwaltung ihrer eigenen Sache; oder die Mark- 

genoffen waren fogar fchon zu Servitutberechtigten herabgefunken, 

denen nur noch ein dingliches Recht an fremder Sache zuftand. 

Viele Markwaldungen wurden getheilt.!) Aus denfelben gingen 
dann Staatswaldungen, Gemeindewaldungen und Privatwaldungen 

‚hervor, die erfteren überall da, wo die Landesherren Obermärker 

waren. \ 

In den bleibenden Marken ftand über dem Märkerrecht die 

Forfthoheit und fie wurde, wie ich gezeigt habe, gerade in den 

") Befonders häufig wurden die Theilungen im 18. Jahrh. 1743 wurde die 

Mörler Mark getheilt, 1760 die Mark auf der Hard bei Rotenburg. Viele welt- 

fälifche Marken haben bis ins 19. Jahrh. beftanden und find dann getheilt worden. 

Die Theilungen führten meift zum gänzlichen Ruin d. Markwaldungen. So be- 

fonders in der Graffchaft Mark und den Clevifchen Landen. S. darüber die 

* Nachrichten des Forftmeifters von Hobe „Freimüthige Gedanken über verfchiedene 

Fehler bei dem Forfthaushalte. 1805. Freilich waren in jener Gegend fchon vor 

den Theilungen viele Markwälder durch Weide, Plaggenhieb etc. ruinirt, wie 3 

Pfeil, Forftgefch. S. 185 u. fgde. richtig bemerkt. Aber die Theilungen haben 

überall Jas Werk der Zerftörung vollendet. Vergl. auch v. Maurer, Markenverf, 

S. 438 fgde. 
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Marken am fchärfften geübt. Es ift nicht zu verkennen, dafs 

hierzu ein befonders dringendes Motiv vorlag. Alle unfere 
Quellen — und als folche find in erfter Linie die Forftordnungen 
‘zu nennen — fchildern den damaligen Zuftand der Mark- 

waldungen mit fehr düfteren Farben. Es liegt in der Natur des 

Menfchen, dafs er ein Gut, welches er gemeinfchaftlich mit 
Vielen benutzt, nicht ftreng wirthfchaftlich behandelt. Von dem 

Vortheile, den er durch wirthfchaftlich-forgfame und konfer- 

vative Benutzung der Allgemeinheit fchafft, kommt ihm und 

feinen Nachkommen wenig zu Gute, das Meifte den Andern. 

Dagegen kann er fich felbft grofsen augenblicklichen Vortheil 

fchaffen, indem er fich fo viel von dem gemeinfchaftlichen 

Befitzthum aneignef, wie möglich. Gemeinfame wirthfchaftliche 

Arbeit an demfelben Objekte kann nur dann von gutem Erfolge 
fein, wenn ein hoher Grad von Gemeinfinn vorhanden ift. Auch 

dann wird fie niemals die höchften wirthfchaftlichen Erfolge 
erringen, denn diefe find nur denkbar an dem allein befeffenen Gute. 

Auch jener Gemeinfinn war unter dem deutfchen Bauern- 

ftande des 17. Jahrhunderts erlofchen. Seitdem die landes- 
herrlichen Beamten alle Macht in Händen hatten und jede 

Anordnung auch in Bezug auf die Markwaldungen trafen, feitdem 

die landesherrlichen Gerichte in Märkerangelegenheiten entfchieden, 

war an die Stelle des Gemeinfinns die Habgier, das perfönliche 
Intereffe getreten, von den Marknutzungen fo viel als möglich 

an fich zu ziehen. Bald war der genoffenfchaftliche Sinn dann 

fo weit verfchwunden, dafs die Bauern an vielen Orten die 

Märkerdinge nicht mehr befuchten und alle Anordnungen über 
den Markwald den landesherrlichen Beamten überliefsen.?) 

Jeder fuchte fo viel Vieh einzutreiben, als möglich, fo viel 
Neubruchland an fich zu reifsen, als er konnte. Eine finnlofe 

2) Dies gefchah z. B. in der Gernbacher Mark. In derfelben waren die 

Freiherrn Voigt von Elspe Obermärker, hatten die Oberaufficht in den Mark- 

waldungen, die Beftellung der Waldfchützen, Abhaltung der Märkerdinge u. f. w. 

Seit dem 17. und 18. Jahrh. legten fich die Landesherren, die Fürften von Naffau- 

Oranien, die forftliche Obrigkeit in der Mark zu. Folge war, dafs die Märker 

feit 1727 die Märkertage nicht mehr befuchten und als die Obermärker das Er- 

fcheinen derfelben durch Klage zu erzwingen fuchten, erklärten fich die Mark- 

genoffen bereit, die Märkerdinge wiederum zu befuchen, wenn die Obrigkeit (alfo 

die Landesherrfchaft) folches befehle. Soweit war der genoffenfchaftliche Sinn 

bereits erftorben, dafs fie die Erfüllung einer Ehrenpflicht abhängig machten von 

dem Befinden der Landesherrfchaft. Vergl. v. Maurer, Markenverf. S. 445- 

Bernhardt, Forstgeschichte. I, 14 
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Holzverfchwendung griff Platz und zerftörte bei anwachfender 
Bevölkerung rafch die noch bis dahin erhaltenen Holzvorräthe. 
Die Plenterwirthfchaft in ihrer Unregelmäfsigkeit und Unüber- 
fichtlichkeit begünftigte die eingeriffene Raubwirthfchaft, deren _ 
endliches Ziel, der Ruin der Bauernwaldungen, bereits in naher 

Ausficht ftand. 

Es ift gar nicht zu läugnen, dafs folchen Zuftänden gegen- 
über ein energifches Einfchreiten der Staatsgewalt geboten war. 
Daffelbe auf eine :Neugeftaltung des markgenoffenfchaftlichen 
Verbandes nach zeitgemäfsen Grundfätzen zu richten, lag in der 

Zeit der abfoluten Herrfchergewalt ganz aufserhalb des Gefichts- 
kreifes der mafsgebenden Perfonen. Man fuchte dem Uebel 

auf dem Wege des abfoluten Reglementirens entgegenzutreten, 

durch das ftrenge Regiment der landesväterlichen Gewalt über 

das unmündige Volk. 
Anders wenn auch für den Bauernftand nicht günftiger lagen 

die Verhältniffe da, wo es, wie in der Mark Brandenburg, bäuer- 

liche Markgenoffenfchaften nie gegeben hatte. Hier gab es 
demzufolge wenig bäuerlichen Waldbefitz und bei der durchaus 
unfreien Stellung des Bauernftandes dem Landesherrn und den 

adeligen Gutsherren gegenüber konnte von einer freien Benutzung 
des eigenen Waldes da, wo Bauerngehölze — meift auf aus- 

getragenen Ackerländereien — vorkamen, keine Rede fein. Herr- 

fchende Anfchauung war, dafs der Bauer nicht das Recht habe, 

das Holz von feinem Acker wegzunehmen, dafs dies Holz dem 

Landesherrn oder Grundherrn gehöre und nur mit deffen Ge- 
nehmigung und gegen Bezahlung von den Bauern genutzt werden 

dürfe.?) Eigenthum ftand ja überhaupt dem Bauer an feinem 
Grund und Boden nur in befchränkter Weife zu, war wenigftens 

mit Abgaben und Leiftungen aller Art belaftet. — Auch in der 
Mark, in Pommern und Schlefien fand gegen Ende des 16. Jahr- 
hunderts eine fchärfere Auffaffung des Abhängigkeitsverhältniffes, 
in welchem die Bauern dem Gutsherrn gegenüber ftanden, 

Geltung. Allein es wurde doch auch hier fchon früh (um 1700)#) 

°) S. Forftordnung von 1590. Pfeil, Forftgefchichte S. 40. 

') In Bezug auf die Rechtsverhältniffe des bäuerlichen Grundbefitzes müffen 

in Preufsen (nach dem Umfange vor 1566) verfchiedene Rechtsgebiete unterfchieden 

werden, 

Im Gebiete des fränkifchen Rechtes (Rheinprovinz) überwog fchon im 

17. Jahr. die Vereinzelung des bäuerlichen Grundbelfitzes und eine ziemlich weit- 

gehende Parzellirung. Gefchloffen blieb hier jedoch meift die gemeine Mark. 
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von den Herrfchern aus dem Haufe Hohenzollern mehr als in 

anderen Territorien eine freiere Stellung des Bauernftandes und 

Hebung feiner wirthfchaftlichen Kraft angeftrebt. Mehr als im 

Perfönliche Unfreiheit der Bauern war befonders in einigen geiftlichen Territorien 

lrerkömmlich. Im Geltungsbereiche des fächfifchen Rechtes (Weftfalen) ift 

innerhalb des Gebietes der Einzelhöfe der gefchloffene Befitz faft überall herrfchend 

geblieben. Betreffs der perfönlichen Verhältniffe der Bauern nahm die Ent- 

wickelung einen fehr verfchiedenen Gang. Während im Siegenfchen fchon um 

1550 die Leibeigenfchaft unter Verwandlung der Güter in Erblehn- und Erbzins- 

güter aufgehoben wurde, in Cleve-Mark, Jülich und Berg fchon 1552 bei fchwerer 

Strafe den Bauern verboten wurde, fich an irgend Jemand zu eigen zu geben, 

verblieben die hofhörigen Bauern im Bisthum Paderborn in ihrer Abhängigkeit, 

blieb das Leibeigenfchaftsverhältnifs mit Gefindezwang, Todtfall und Befthaupt 

im Münfterfchen, im Herzogthum Weftfalen, in Minden-Ravensberg, Tecklenburg- 

Lingen, in Steinfurt-und Recklinghaufen beftehen. 

In d. Prov. Sachfen fanden fich im 17. Jahrh. im füdlichen Theile (Thüringen) 

ähnliche Verhältniffe wie am Rhein. Im nördlichen Theile kamen bäuerliche 

Lehne, Lehnfchulzengüter und fog. Lafsgüter d. h. Güter, welche zur Benutzung 

auf unbeftimmte Zeit gegen Entrichtung eines jährlichen Lafszinfes auf beliebigen 

Widerruf ausgethan waren, vor. In den früher flavifehen Ländern befanden 

fich die eingeborenen Bauern in verfchiedenen Abftufungen der perfönlichen Ab- 

hängigkeit bis zur fchrofiften Leibeigenfchaft, während die deutfchen Bauern, 

welche als Koloniften in das Land ‘gekommen waren, entweder frei waren und 

freies Eigenthum befafsen oder mindeftens doch die Rechte des Erbzinsmannes 

(oder Erbpächters) hatten. 
In der Mark Brandenburg befafsen die Schulzen in den Dörfern das 

Schulzengut (oft mit dem Schäferei- und Krugrechte) meift zu freiem Eigenthume. 

Die übrigen bäuerlichen Grundbefitzer waren theils Lehnbauern, theils Freibauern, 

theils Koffäthen und Fifcher. Holzberechtigungen in den herrfchaftlichen Forften 

mufsten gegen befondern Zins erworben werden. Daneben beftanden lafitifche 

Bauerngüter. Hörig waren alle Domainen- und Gutsbauern, alfo die grofse Maffe 

der Landbevölkerung. Es ift das deutfche Recht hier, ebenfo wie in Pommern 

mehr und mehr befeitigt und das Leibeigenfchaftsverhältnifs im 16. und. 17. Jahrh. 

bedeutend ausgedehnt und verfchärft worden. In den Bauernordnungen von 1570, 

1582, 1616 (Dähnert, Sammlung pommerfcher etc. Landes-Urkunden Bd. II. 

S. 835 fgde.) werden die Bauern im Allgemeinen eigenhörige Leute, homines 

proprii et coloni glebae adfcripti, genannt. 1720 indefs wurden die Bauern-Lehne 

in Pommern in Allodial-Güter verwandelt. ’ 

In Preufsen erfolgte die Kolonifation nach kulmifchem Rechte (kulmifche 

Handfefte), d. h. Uebergabe der Bauerngüter zu freiem Eigenthume. Die unter- 

worfenen Preufsen unterlagen den mildeften Formen der Gutshörigkeit. 

In Schlefien endlich finden wir 1652 (nach d. Verordnung v. I. Oktbr. 

1652, „wie es mit den entwichenen Unterthanen gehalten werden foll“) zahlreiche 

nach deutfchem Rechte erblich und eigenthümlich von freien Bauern befeffene 

Güter, daneben laffitifiche Güter (Oppeln und Ratibor). Leibeigenfchaft und 

Hörigkeit war zu jener Zeit in Schlefien nirgends bekannt. Letztere war dagegen 

in der Laufitz allgemein. Für die noch 1573 polnifchen Landestheile (auch die 
. 

14 * 



iruchtbareren Weften war im norddeutfchen Tieflande mit feinem 

meift unfruchtbaren Boden die Hebung des Bauernftandes Lebens- 
bedingung für das kräftig aufftrebende preufsifche Staatswefen. 

Es ift in diefer Beziehung denn auch feitens der meift ftaats- 
männifch begabten hohenzollerfchen Fürften Vieles gefchehen. 

In der Natur der brandenburgifchen Verhältniffe lag es, 

dafs den Bauern, die felbft wenig oder keinen Wald befafsen, 

ausgedehnte Beholzigungs-, Weide-, Streu- und Maftrechte in 
den Domainen- und Guts-Forften eingeräumt wurden. Dies 
gefchah zu einer Zeit, als das Holz keinen Werth hatte, im 
gröfsten Ueberfluffe vorhanden war und die Waldnebennutzungen 
weitaus in erfter Linie ftanden. 

Als nun alle Verhältniffe fich geändert, die Waldnutzungen 
überhaupt und namentlich die Holznutzung einen hohen Werth 
erlangt hatten, traten die fo entftandenen Gerechtfame der 

Bauern in hohem Maafse kulturfchädigend auf. Die Einführung 
einer geregelten Waldwirthfchaft wurde durch fie nicht allein 
gehemmt, fondern theilweife geradezu unmöglich gemacht. Sie 
zu befchränken oder durch einen Machtfpruch geradezu auf- 

zuheben, wäre in der Zeit des politifchen Abfolutismus einer zu 
fklavifchem Gehorfam erzogenen Bevölkerung gegenüber ein 

Leichtes gewefen. 

Während die Machthaber des weftlichen Deutfchlands nur 

wenig Bedenken trugen, die alten Rechte des Bauernftandes zu 

fchmälern und da, wo fie kulturhemmend auftraten, ohne Weiteres 

zu befeitigen, mufs es den preufsifchen Regenten von der 

Gefchichte bezeugt werden, dafs fie von der ftrengften. Rechts- 

achtung niemals auch nur einen Finger breit abgewichen find 
und fo finden wir gegen den Schlufs unferer Periode die 

Provinz Pofen) galt nach der Konftitution von diefem Jahre für alle robot- 

pflichtigen Unterthanen der Grundfatz, dafs fie „als ein Eigenthum des Grund- 

herrn“ zu betrachten feien; hier alfo volle Leibeigenfchaft. 

Das waren in grofsen Zügen die Zuftände, welche das 18. Jahrhundert vor- 

fand. Die im Jahre 1702 ergangene allgemeine Flecken-, Dorf- und Ackerordnung 

bot allen leibeigenen Bauern auf den Domainen die perfönliche Freiheit gegen 

Reftitution der auf den Gütern genoffenen Freijahre und Remiffionen, der auf den 

Aufbau der Gehöfte verwendeten Koften, der Hofwehr und Ausfaat an. Dafs 

von diefem Anerbieten wenig Gebrauch gemacht werden konnte, lag in der 

materiellen Hülflofigkeit der hörigen Bauern, Vergl. über diefe Verhältniffe in 

Preufsen Meitzen, der-Boden- und d. landwirthfchaftl. Verhältniffe des preufs. 

Staates, 1868. Abfchn. XI. S. 344 fgde. 
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landesherrlichen und gutsherrlichen Forften, befonders aber die 

erfteren, mit zahlreichen und äufserft drückenden PerecHBEnaEen 
der Amts-, (Domainen-) und Guts-Bauern belaftet. 

Wir begegnen im weftlichen und füdlichen Deutfchland viel- 
fach derfelben Erfcheinung; allein es ift nicht zu überfehen, dafs 

hier ganz andere Rechtsverhältniffe zu Grunde liegen. Hier hat 
urfprünglich das Eigenthum am Walde überhaupt den bäuerlichen 

 Markgenoffen zugeftanden; hier find fie durch eine jahrhunderte- 

lange Entwickelung welche ich in grofsen Zügen darzulegen 
verfucht habe, zu blofsen Servitutberechtigten herabgedrückt. 

Dort, wo der Bauernftand von Anfang an feine Exiftenz auf 
dem Grund und Boden des Gutsherrn begründete, ift er zu der ° 
Stellung als Servitutberechtigter, zur Theilnahme an den Wald- 
nutzungen emporgewachfen. — 

Wenn ich oben darauf hinwies, dafs die Strömung der Zeit 

einer Reorganifation der markgenoffenfchaftlichen Verhältniffe 
nach den Anforderungen einer neuen Epoche durchaus ungünftig 

war, fo ift doch eines Falles hier befonders Erwähnung zu thun, 

in welchem uralte Markgenoffenfchaften durch Umgeftaltung der 
veralteten Rechts- und Wirthfchaftsverhältniffe zu neuer Lebens- 

fähigkeit erweckt und bis heute erhalten worden find. 

In dem naffau-oranifchen Fürftenthum Siegen beftanden feit 

uralter Zeit Waldmarkgenoffenfchaften, die heutigen Haubergs- 
genoffenfchaften. Auch dort führte anwachfende Bevölkerung, 
eine fchon früh entwickelte Eifen- und Leder-Induftrie im 16. 

und 17. Jahrhundert zu Gefährdungen des Waldbeftandes, welchen 

zahlreiche Verordnungen’) der Landesherren entgegenzuwirken 
fuchten. Es konnte auch hier naheliegen, die genoffenfchaftlichen 

Elemente zu unterdrücken und von Obrigkeitswegen die wirth- 
fchaftliche Benutzung der Bauernwaldungen zu erzwingen und 

zu leiten. 
Die naffauifchen Fürften jedoch fchlugen den entgegen- 

gefetzten Weg ein. Am ı. Mai 1711 erliefs Fürft Friedrich 

Wilhelm Adolf für das Fürftenthum evangelifchen Antheils unter 
Mitwirkung des Jägermeifters Speed von Frielingen und des 
Baudirektors Plönies eine Forftordnung, welche eine neue Ein- 

5) Siegener Rathsfchlufs v. 1553, Vorfchläge über die Erhaltung der Hauberge 

betr.; Holz- und Wald-Ordnung des Grafen Johann v. 18. I. 1562 (corp. conft. 

Naffov. I. 181/182) Gefchworene Montags-Ordnung des Amtes Siegen v. 1586 

(a. a. ©. I. 498). Naffau-Katzenelnbogifche Polizei-Ordnung v. 1597 Th. IL 

Cap. 9. Vergi. Achenbach, Haubergsgenoffenfchaften. 1863. 
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richtung der Haubergswirthfchaft unter Beibehaltung der alten 
genoffenfchaftlichen Grundlagen, Vermeffung, Schlageintheilung 
der einzelnen Waldkomplexe (Theilmarken) vorfchrieb (die fo- 

genannte güldene Jahnordnung). Die Forftordnung trat aufserdem 
der übermäfsigen Weidenutzung entgegen, beftimmte, dafs ein 

Umtrieb von’ mindeftens 16 Jahren feftgehalten werden follte und 
fchärfte alle älteren Genoffenfchafts-Obfervanzen, foweit fie 

wirthfchaftlich berechtigt erfchienen, zur ftrengften Nachachtung ein. 

Es ift dies das einzige mir bekannt gewordene Beifpiel von 
der Auffrifchung der alten genoffenfchaftlichen Inftitutionen durch 
die Gefetzgebung in der Zeit der abfoluten Herrfchergewalt. 
Es haben fich denn auch die Siegen’fchen Haubergsgenoffen- 

fchaften zum Segen des Landes bis heute erhalten; nicht minder 
ift dem Bauernftande der dortigen Gegend ein feltener Grad - 
von Gemeinfinn bewahrt geblieben.®) 

$. 44. Städtewesen') und städtischer Waldbesitz. 

Es ift fchon im Allgemeinen darauf hingewiefen worden, 

dafs auch die Städte an dem allgemeinen Verfall, der fich feit 

dem zojährigen Kriege überall in Deutfchland bemerkbar machte, 
theilnahmen. 

Die Blüthe der Städte bafırte auf dem Handel, den Ge- 

werben, daneben aber auf der neuen Freiheit, welche in ihnen 

zu einer Zeit emporkeimte, in welcher auf dem platten Lande 
unter dem Drucke des Feudalwefens alle Verhältniffe zu erftarren, 

alles Leben zu ftocken begann und nun naturgemäfs ein Abflufs 
der beften Kräfte in die Heimftätten freiheitlicher Entwickelung 
ftattfand. 

So waren alle Bedingungen frifchen Emporblühens gegeben; 

von den auswärtigen Stapelplätzen flofs der Reichthum den 

Städten zu, innerhalb ihrer Ringmauern entwickelte fich der 
ftolze Sinn der arbeitfamen Bürger, jener Gemeingeift, der überall 

da, wo er heimifch wird, Grofses fchaflt. 

®%) Achenbach a. a. O. S. 16 fgde. Die Anficht Schenks (Abh. über die 

Siegenfchen Hauberge in den Dillenburgifchen Intellig. Nachrichten 1796 S. 550), 

dafs die güldene Jahnordnung die heutige Verfaffung der Haubergsgenoffenfchaften 

erft gefchaffen habe, ift durch Achenbach widerlegt. Diefelbe hat vielmehr die 

alten genoffenfchaftlichen Grundlagen in ihrer Reinheit wiederhergeftellt. 

') Vergl. zu diefem 2. befonders: v. Maurer, Städteverfaffung IV. Bd. 

114 fgde. 
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Das Alles war nun anders geworden. Der durch die Kreuz- 

züge dem deutfchen Handel erfchloffene Orient war durch die 

Eroberung von Konftantinopel fefter denn je verfchloffen. Die 
Entdeckung von Amerika bot hierfür, was Deutfchland an- 

belangte, keinen Erfatz; denn der Schwerpunkt des europäifchen 
Welthandels verlegte fich naturgemäfs an die Weftküfte Europas, 
fobald in diefer Richtung die Haupthandelswege fich entwickelten. 

Diefe Verhältniffe führten im 17. und 18. Jahrhundert zum 

gänzlichen Darniederliegen des Gewerbswefens in den Städten 
und nun wurden die Zünfte, welche als freie Handwerksgenoffen- 

-fchaften entftanden und in den meiften Städten zur Herrfchaft 

gelangt waren, zu kleinlichen Monopol-Gefellfchaften, welche den 

gefunkenen Verkehr nicht wieder zu heben, den darnieder- 

liegenden Gewerbebetrieb nicht zu beleben vermochten, dabei 

aber alle alten Handwerksmifsbräuche konfervirten und einen 

unerträglichen Gewerbe-Zwang ausübten. Es pflegt ja mit 

allen menfchlichen Einrichtungen, welche fich überlebt haben, 

fo zu gehen, dafs fie, der natürlichen Grundlagen ihrer Exiftenz 

beraubt, durch Zwang das zu erfetzen fuchen, was ihnen früher 

eine normale Entwickelung reichlich gewährte, eine fpätere Zeit 

„ aber entzogen hat. Die natürliche Grundlage des Zunftwefens 
war ein weites Abfatzgebiet gewefen; mit der Verengerung 
deffelben, wie fie feit dem 16. Jahrhundert erfolgte, hätten die 
Zünfte einer zeitgemäfsen Reform unterzogen werden müffen; 
ftatt deffen fuchte man durch Gewerbezwang den fehlenden 

Abfatz zu paralyfıren. Erft 1731 wendete der Reichstag den 

beftehenden Mifsbräuchen feine Aufmerkfamkeit zu, aber nun 

ohne allen Erfolg, was bei der notorifchen Ohnmacht der 
Reichsgewalt nicht überrafchen kann. 

Zum Verfall der Städte trugen auch nicht wenig bei die 

wachfende Macht der Landesherrn und die mit Errichtung des 

Reichskammergerichtes allgemein erfolgte Einführung des rö- 

mifchen Rechtes. 

Früher hatte die Wehrhaftigkeit und der kriegerifche Muth 
der Bürger den Städten eine hohe allgemeine Bedeutung ver- 
liehen. Zur Erhaltung des Landfriedens gegen beuteluftige 
Wegelagerer hatten fie oft genug thätige und wirkfame Hülfe 

geleiftet und es hatte die Unterhaltung einer ftets thatbereiten 
ftädtifchen Streitmacht nicht wenig beigetragen zur innern 
Kräftigung der ftädtifchen Gemeinwefen. 

Solcher Mittel, die öffentliche Ordnung zu erhalten, bedurfte 



es nun nicht mehr. Die Landesherren unterhielten ftehende 

Truppen und erftrebten auch in den Städten die oberfte Polizei- 
gewalt, die ihnen von dem erfchlafften Bürgerthume meift gern 

 zugeftanden wurde. Grofse Intereffen hatten die Städte nicht 
mehr zu vertheidigen und der kriegerifche Geift war in ihnen 
längft erlofchen. Die Stadtmilizen wurden zu lächerlichen Zerr- 
bildern, deren Komik das Einzige ift, was die Ueberlieferungen 

des 18. Jahrhunderts uns von ihnen melden. 

Durch Einführung des römifchen Rechtes wurden die Städte 
Korporationen im römifch-rechtlichen Sinne und da nach römifchem 
Rechte die Korporationen den Minderjährigen gleich unter 
Obervormundfchaft zu ftellen find,?2) fo entwickelte fich das 

Auffichtsrecht der Staatsbehörden über die Stadt- (u. Land-) 

Gemeinden, welches der Autonomie der erfteren vollends ein 

Ende machte. Dazu kam, dafs Juftiz und Verwaltung in den 

Territorien, fowohl auf dem Lande als in den Städten 
in die Hände von Doktoren und Licenciaten des römifchen 
Rechtes gelangten und mehr und mehr eins wurden für 

alle Lebensfchichten, ein Vorgang, der aus der Tendenz 

einer neuen Zeit entfprungen, feine volle Berechtigung hatte, 

aber die bisher in abgefonderter Rechtsfphäre lebenden Städte - 
zunächft in ihrer allgemeinen Bedeutung nur fchwächen konnte. 

Die landesherrlichen Beamten erlangten ein Uebergewicht über 

das Bürgerthum. In den zahlreichen Haupt- und Refidenzftädten, 

den Sitzen glänzender Hofhaltungen, der oberen Regierungs- 

organe und wiffenfchaftlichen Körperfchaften, bildeten fich Landes- 
centren, neben denen die übrigen Städte verkamen, indem nun 

alle frifche Kraft den Hauptftädten zuftrömte, obwohl fie nicht der 
Sitz neuer Freiheit, fondern einer neuen .Herrfchergewalt waren. 

Ihr Aufblühen beruhte nicht auf wirthfchaftlichen, fondern auf 

politifchen Grundlagen. Zur Hebung des Städtewefens im Ganzen 

konnten fie alfo Nichts beitragen. 

Die Reichsftädte vermochten es eben fo wenig, dem 
allgemeinen Verfall zu entgehen, wie die landesherrlichen Städte. 

Zwar waren fie die Sitze einer Art von Bürger-Souveränität; 
aber meift ohne anderes Territorium, als eine Feld- und Wald- 

mark, vermochten fie fich den mächtigen Landesherren der 
benachbarten Territorien gegenüber auf die Dauer nicht unab- 

2) „Univerfitas cum pupillo pari ambulat paffu“ nach alter Rechtsregel. — 

v. Maurer a. a. OÖ. S. 125. — Bluntfchli, Staatsrecht II. Bd. S. 108 fgde. 
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hängig zu erhalten und wo ihnen dies auch äufserlich gelang, 
war ihre Exiftenz doch nur ein Scheinleben.. Beim Reiche 

fanden fie keinen Schutz, .oft mufsten fie ihre Scheinunab- 

hängigkeit durch Abtretung einzelner Gebietstheile erkaufen. 
Im Reichstage achtete man ihrer kaum, jede Centralifation ihrer 

noch gebliebenen politifchen Kraft fehlte; in Uneinigkeit und 
Mifsgunft zerftörte der kleinbürgerliche Geift die Bedeutung des 

Städtewefens.. Eine andersgewordene Zeit ftellte andere For- 

derungen; das Mittelalter hatte in einer grofsen Zahl genoffen- 

fchaftlich konftruirter Gemeinwefen die Schwerpunkte des wirth- 
fchaftlichen und politifchen Lebens gefunden; die neue Zeit liefs 

fie alle mehr und mehr aufgehen in grofsen Zwangsgenoffen- 

fchaften, den Staaten. Fortdauernd hat das 18. und befonders 

das 19. Jahrhundert an ihrer Verringerung, an der Herausbildung 

immer höherer politifcher Einheiten gearbeitet und diefer Ent- 

wickelung find in Deutfchland die autonomen Markgenoffen- 

fchaften ebenfo wie die autonomen Städte zum Opfer gefallen. 

Bei dem im Vorftehenden kurz gefchilderten fortfchreitenden 

Verfall des Städtewefens in materieller und politifcher Beziehung 
ift es begreiflich, dafs wir von Grund- und namentlich von 
Wald-Erwerbungen der Städte in diefer Periode wenig hören. 

Was uns in diefer Beziehung berichtet wird, gehört dem 

16. Jahrhundert an. So erwarb die Stadt Bunzlau 1565 ein 

Pfandrecht an den zur Burg in diefer Stadt gehörenden landes- 
herrlichen Forften. Als nun 1590 ein ausgedehnter Raupenfrafs 

die Bunzlauer Forften verwüftete, erhielt die Stadt die bisher 

zu Lehen (als Pfand) befeffenen Waldungen als Eigenthum. 
«Möchte doch,» fagte die kaiferliche Kammer in ihrem Berichte, 

«die Stadt zufehen, was fie mit dem überhäuften verdorbenen 

Holze machen wolle.»3) Allein folche Beifpiele von Walderwerb 

durch die Städte find felten; die Erfchöpfung der materiellen 
Hülfsmittel und die Erfchlaffung des ftädtifchen Lebens über- 
haupt waren der Vergröfserung der ftädtifchen Waldungen nicht 
günftig; an der Fortbildung der Waldwirthfchaftslehre nehmen 

von nun an die Städte eben fo wenig, wie die Markgenoffen- 
fchaften thätigen Antheil. Diefelbe bleibt vielmehr lediglich den 

landesherrlichen Forftverwaltungen überlaffen. 

®) Vergl. H. G. v. Spangenberg, Wälderfchau in die Laufitz und Schlefien, 

abgedr. in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde. 1837. 
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$. 45. Landesherrliche Forsten. 

Seit der Reformation macht fich faft in allen deutfchen 
Territorien eine Vermehrung der landesherrlichen Forften be- 
merkbar. In erfter Linie trugen hierzu die Säcularifationen von 

Waldungen der Kirchen und Klöfter bei, welche den Forften 
der Landesherren nicht unbedeutende Flächen zufügten,; auch 

manche verödete und verlaffene Feldflur wuchs nach dem dreifsig- 
jährigen Kriege als herrenlofes Gut dem Aerar zu;') nicht un- 
bedeutende Waldcomplexe endlich wurden aus den getheilten 
Markenwaldungen den Landesherren als Obermärkern zu Theil. 

Der Vermehrung der landesherrlichen Forften ftand eine 
Verminderung der landwirthfchaftlich benutzten Domänengrund- 

ftücke gegenüber. Letztere wurden bei fortwährender Geldnoth 
der Fürften in vielen Fällen veräufsert, vererbpachtet oder 

wenigftens auf lange Zeiträume verzeitpachtet. Die Verbindung, 

in welcher lange Zeit Forften und Domänenländereien geftanden 

hatten, wurde hierdurch aufgehoben. Es lag dann die Noth- 
wendigkeit vor, für die Forften befondere Verwalter zu be- 
ftellen. 

Dazu kam, dafs nun die Holznoth an alle Thüren klopfte. 

Die allgemeine Aufmerkfamkeit wendete fich dem Walde und 

feiner Bewirthfchaftung zu. Es hatten fich allmälig unerträgliche 

Verhältniffe in Bezug auf die Waldbenutzung herausgebildet. 

Der geknechtete Bauer hatte alle Liebe zu dem ihm fremd 

gewordenen Walde, an dem er früher Theil gehabt hatte, der 

nun aber dem Guts- oder Landesherrn gehörte, verloren und 

fuchte fich durch mafslofes Streurechen und übertriebene- Weide 

fchadlos zu halten für die Zerftörung feiner Feldfrüchte durch 
«des Herren Hirfche». Eine ungeregelte Wirthfchaft durchlöcherte 

die Holzbeftände, dem rafchfteigenden Holzbedarfe gegenüber 

war man rathlos, da man die Grenzen nicht zu beftimmen 

wufste, innerhalb deren fich die Ertragsfähigkeit der Waldungen 

bewegte. Ungeheure Wildftände?) verwüfteten zudem die Jung- 

') Noch um 1750 gab es in Deutfchland ungeheure Strecken Oedland, 

welche den Landesherren. gehörten und gewöhnlich mit Weidefervituten belaftet 

waren. In Hannover allein find 1750 — 1765 auf folchen Weideländereien 1008 

neue Hausftellen begründet und mit Land ausgeftattet worden. Ausgedehnte 

Flächen find in anderen Theilen von Deutfchland damals aufgeforftet worden. 

Vergl. Joh. Beckmann, phyfikalifch-ökonomifche Bibliothek I. Bd. 1770. S. 428 fgde. 

2) Vergl. Dr. G. Landau, Gefchichte der Jagd und Falknerei in beiden 

Heffen. Kaffel 1849. — J. W. Storch, Gefchichte des Forft- und Jagdwefens im 
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wüchfe, gefchützt durch die Jagdleidenfchaft der grofsen und 

kleinen Herren, welche ebenfo zum guten Tone gehörte, wie 

der Puder, der Zopf und die Maitreffen. 

Dafs es nicht fo weiter gehen könne, begriffen alle Ein- 

fichtigen. Berufsforftleute, welche die Verwaltung der landes- 

herrlichen Forften hätten übernehmen können, gab es nicht. 

Heimifch im Walde waren die Jäger, deren Beruf fie täglich in 

denfelben führte, die in gewiffen Richtungen wohl geeignet 
waren, die Wirthfchaft im Walde zu führen. Sie ftanden der 

forftlichen Empirie, der volksthümlichen Waldwirthfchaftslehre 
von Allen. am nächften; die zunftmäfsige Gliederung des Jäger- 

thums, die fefte Ordnung der Jagdverwaltung waren zudem Ele- 

mente von entfchiedenem Werthe für eine zweckmäfsige Or- 

ganifirung der Forftverwaltung. 

Das Jägerthum hatte fich wie alle übrigen Innungen ent- 

wickelt, in derfelben Gliederung der Rangftufen, mit der Lehrzeit, 
Wanderzeit und Meifterzeit, mit dem feierlichen Losfprechen des 

Lehrlings, mit Erkennungsfprüchen und Begrüfsungsformeln, 
kurz mit dem ganzen Apparate an oft bedeutungslofen For- 
men, den die allmählig erftarrenden Innungs-Genoffenfchaften im 

Grofsh. Sächf. Eifenachifchen Kreife. Eifenach 1841. — Mofers Forftarchiv an 

vielen Stellen, u. a. Bd. I. S. 6. XVI. 77. VII. 5. etc. In. Heffen war unter 

Ernft Ludwig (1688 — 1739) das ganze Land ein Wildpark; ganze Dörfer wan- 

derten aus (fo Treifa bei Darmftadt). In Würtemberg, Weimar, Zweibrücken 

war es ganz toll mit den Wildverwüftungen (vergl. die würtembergifchen Land- 

tagsabfchiede von 1565 und 1583 und die Verordnung des Herzogs Carl Alexan- 

der vom 30. XI. 1736 bei Mofer Forftarchiv I. 95). In Hohenzollern -Hechingen 

erkannte 1717 der Reichshofrath in fcharfer Weife gegen den Fürften wegen 

übermäfsigen Wildfchadens, 1739 noch einmal (Mofer a. a. O. IV. 49 und ]J. J. 

Mofer’s Zufätze zum alten Staatsrechte. S. 1107). In Sachfen verordnete Kurfürft 

Moritz in feinem Teftamente 1553: „feine Nachfolger mögen bei der Jagd der 

Armuth gedenken und es fo einrichten, dafs fie vor Gott beftehen können.“ 

(Mofer a. a. O. I. 93.) In Mecklenburg verfügte Herzog Ad. Friedrich 1654 

letztwillig Befeitigung des vielen Wildes (Mofer a. a. ©. XVI. 99). In Braun- 

fchweig antwortete 1685 der Herzog Ernft Auguft den andrängenden Landftänden, 

„dafs die Wildbahn bis zur Unfchädlichkeit eingefchränkt werde, fei wohl fchwer- 

lich praktikabel‘“ (Göttinger hift. Magazin IV. 548). Kaiferliche Refcripte, wie 

das vom 16. VI. 1585 (Mofer Forftarchiv IV. 50) und Erkenntniffe des höchften 

Reichsgerichtes, wie das 1588 für Nürnberg gegen Brandenburg-Onolzbach er- 

gangene (Mofer IV. 49) halfen Nichts. Man verlangte fogar, wie aus letzterem 

Erkenntniffe klar hervorgeht (Mofer a. a. ©. XVI. 109), dafs die Unterthanen 

ihre Felder nicht einzäunen dürften, weil dadurch dem Wilde die Nahrung ent- 

zogen würde. 
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17. Jahrhundert an die Stelle des erftorbenen wahren Genoffen- 
fchaftslebens fetzten. Aber in diefer zunftmäfsigen Organifation 
lag doch ein werthvolles Moment für die Thätigkeit der Jäger 

als Waldwirthe. Die Unterordnung: des Einen unter den Anderen, 
die ftrengen Formen der Lehrzeit, die fyftematifche Zufammen- 
ftellung der Regeln, welche bei der Jagdübung zu beobachten 
waren, das Alles war wohl übertragbar auf das Gebiet der 

Waldwirthfchaft und Forftverwaltung. Die fleifsig geübte, wenn 

auch nur einfeitig ausgebildete Naturbeobachtung der Jäger war 
endlich eine fchätzenswerthe Grundlage für die Ausbildung der 
Waldwirthfchaftslehre. 

Eins freilich fehlte dem Jägerthum zunächft faft gänzlich: 
das Verftändnifs für eine eigentlich wirthfchaftliche, productive 

Thätigkeit. Die Jagd ift doch in der Hauptfache nur Occupation, 
nicht Wirthfchaft. Man pflegt da nur zu erndten, nicht zu fäen.?) 
Das mufste ganz anders werden, follten aus den Jägern Forft- 

wirthe hervorgehen. Wir werden im Verlaufe der Darftellung‘ 
fehen, wie in diefem Punkte das Jägerthum fich allmählig felbft 

überwand, wenngleich erft in einer fpäteren Periode und nach 
vielen Jahrzehnten, nachdem von ganz anderer Seite wiederholt 
der Anftofs gegeben worden war zur freieren Entfaltung des 
Waldwirthfchaftsbetriebes. Wir werden dabei zugleich zu con-, 

ftatiren haben, dafs es dem Jägerthum nicht gelang, über eine 
handwerksmäfsige Uebung der Waldwirthfchaft hinauszukommen 

und dafs in faft allen.den zahlreichen Fällen, wo Jagd und 

Waldwirthfchaft collidirten, die letztere der erfteren geopfert 
wurde. 

Hierin lag ein fchweres Bedenken gegen die Uebertragung 
der waldwirthfchaftlichen Functionen an die Jäger. Jagd und 

Waldwirthfchaft find abfolut unverträglich, fobald die Wildftände 
eine gewiffe Stärke erreicht haben. Man hat fich dann zu ent- 

fcheiden, ob man Holz oder Wild erziehen will. Wohin die 

Entfcheidung fallen mufste, fobald zünftige Jäger fie zu geben 

hatten, bedarf weiterer Ausführung nicht. — 
Bei alledem jedoch gab es um 1600 geeignetere Perfonen 

zur Uebernahme der Waldwirthfchaft, als die Jäger, nicht. Es 

hat fich dann auch im 17. Jahrhundert allmählig, hier früher, 

dort fpäter, jener für die Entwickelung der Waldwirthfchaft 

) Pfeil, „die Forftcultur im 16. Jahrhundert“, in den kritifchen Blättern 

111: 1.8268. 
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hochwichtige Vorgang vollzogen, die Berufung des Jägerthums 

zur Leitung der Waldwirthfchaft und es ift hierdurch, wie an- 
erkannt werden mufs, der erfte Grund gelegt worden zur plan- 

 mäfsigen Ordnung des Waldwirthfchaftsbetriebes, zur Heraus- 
bildung des Forfthandwerkes. 

In Brandenburg ftand fchon 1622*) ein Oberjägermeifter 
an der Spitze der Forftverwaltung. Unter ihm fungirten Anfangs 
Oberförfter (nach 1677) fpäter Oberforftmeifter und Forftmeifter 

als wirthfchaftsleitende, Heidereiter, Hegemeifter und Heide- 

läufer®) als ausführende und fchützende Beamte. Die unteren 

Stellen wurden regelmäfsig durch Revierjäger, um 1700 auch 

oft durch ausgediente Soldaten befetzt. Eine technifche Aus- 
bildung hatte das gefammte Forftperfonal nur in fehf geringem 

Grade. Die Unterordnung der Waldwirthfchaft unter die Jagd 
ift in Brandenburg-Preufsen nie zu. einem fo hohen Maafse ge- 

diehen, wie in anderen Ländern, fo leidenfchaftlich auch einzelne 

Regenten, z. B. Friedrich Wilhelm 15°) der Jagd ergeben waren. 

Friedrich d. Gr. ordnete fogar, felbft ohne jedes Intereffe an 

der Jagd, diefe der Forftwirthfchaft abfolut unter und erklärte 
öffentlich ihre übertriebene Pflege für «eines denkenden Menfchen 
nicht anftändig.»®) Es ift nicht zu verkennen, dafs die Stellung, 

welche diefer erleuchtete Monarch dem Jägerthume gegenüber 
einnahm, zur Ueberwindung deffelben mächtig beigetragen hat. 

Im Uebrigen machte das Forftwefen in Preufsen bis 1750 
nur geringe Fortfchritte. Man erhielt die Forften zwar im All- 

*) Brandenburgifche Forftordnung von 1622. — Pfeil, Forftgefch. Preufsens 

S. 65 fgde. 

°) Heidereiter und Heideläufer gehörten einer fehr wenig geachteten und 

tiefftehenden Klaffe der bürgerlichen Gefellfchaft an. Dies geht aus einer Cabinets- 

ordre Friedrichs d. Gr. von 1746 hervor, in welcher der König erklärte, dafs er 

niemals eine fo niederträchtige Heirath, wie die eines Offiziers mit einer 

Heidereitertochter zugeben werde . . Pfeil, 'Forftgefch. S. 62. 

5a) Friedrich Wilhelm I. In der Zeit vom $. XL bis 22. XII. 1735 — fo 

meldet Hartig’s Forftarchiv I. 2. (1816) — hetzte der Monarch in der Umgegend 

von Berlin 1876 Stück Sauen, darunter 341 Hauptfchweine. Diefe Zahlen geben 

einen Begriff von dem Schaden, den folche Maffen diefer gefährlichen Wild- 

gattung angerichtet haben müffen. Pfeil, Forftgefch. S. 123. 

6) Gegen die übermäfsige Jagdliebe der Fürften hat fich fchon Luther (Lutheri 

opera Tom. II. cap. 25) energifch ausgefprochen, nicht minder Seckendorf (im 

deutfchen Fürftenftaat S. 316). Friedrich d. Gr. fagt im Antimachiavell, das 

Jagen im Uebermaafs fei „ein eines denkenden Wefens nicht anftändiges Ver- 

gnügen“. Vergl. auch Mofer, Forftarchiv XVIL 77 fgde. 
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gemeinen,?) verringerte ihren Arealbeftand aber doch durch 
zahlreiche Colonifationen, welche meift nach kurzer Zeit den 

der Ackercultur übergebenen Sandboden der Marken gänzlicher 
Verarmung entgegenführten und durch die Schaffung zahlreicher 

Zwergwirthfchaften ohne felbftändige Lebensfähigkeit die An- 
fprüche der Colonen an den Wald, an Weide- und Streunutzung, 

in bedenklicher Weife fteigerten. 

Friedrich Wilhelm I. erliefs zur Beförderung der Eichen- 

cultur zahlreiche Verordnungen, ®) that aber fonft für die Ord- 

nung der Forftwirthfchaft wenig; feine Aufmerkfamkeit und 

Fürforge wendete fich mehr der Verbefferung der Landwirth- 
fchaft auf den Domänen zu. Viel energifcher betrieb Friedrich 

d. Gr., wie ich unten darlegen werde, die Herftellung eines 

geordneten Waldzuftandes. 

In Thüringen?) war, wie wir gefehen haben, fchon im 
16. Jahrhundert der Jägermeifter zur Mitaufficht über die Forften 

berufen. Der Einflufs des Jägerthums auf die Waldbewirthfchaf- 

tung hat fich dort im 17. und Anfange des 18. Jahrhunderts 

der allgemeinen Strömung entfprechend verftärkt. 

In Baiern!P) kommt fchon 1429 eine Charge «Oberland- 

jäagermeifter» vor; die Forftordnung von 1568 beftimmt, dafs 

auch die «Jagtsperfonen» die Mitaufficht in den Forften führen 

follen und im 17. Jahrhundert überwucherte auch hier, wie in 

den meiften deutfchen Staaten die Jagdpflege das Gedeihen der 

Forften. Die Forftordnung von 1616 zeigt dies deutlich. Eine 

7) Bei der um 1700 betriebenen Vererbpachtung der Domänen in Preufsen 

handelte es fich um die Forften nicht. 1701 begann man nach dem Vorfchlage 

des Kammerraths von Luben mit der Vererbpachtung der Domänen in der Ucker-, 

Mittel- und Altmark. Die ganze Maafsregel wurde 1711 auf Betreiben des fpä- 

teren Minifters v. Görne rückgängig gemacht. S. Bergius, Finanzwiffenfchaft. 

S. 322. Durch das Edict vom ı3. VII. 1713 wurde die Unveräufserlichkeit der 

Forften neuerdings beftimmt ausgefprochen. 

8) Schon das Edict vom 19. III. 1691, gegeben von Friedrich IIl., nach- 

maligem erften König von Preufsen, ordnete die Pflanzung von Bräutigamseichen 

und Anlage von Eichelkämpen bei den Wohnungen der Amtsbauern an. Unter 

Friedrich Wilhelm I, ergingen dann in derfelben Richtung eine Menge Ver- 

fügungen. Bemerkenswerth ift die Cabinetsordre vom 19. V. 1729, welche überall 

an geeigneter Stelle die Pflanzung von Weiden, Obftbäumen, Rüftern, Efchen 

u. [. w., auch befondere Vifitationen anordnet, um feftzuftellen, ob dem Befehle 

nachgekommen worden fei. 

®) Oben 2. 35. 

'%) Fürftlich Bayerifche Jagt- und Forft-Ortnung bei Fritfch III. S. 73 fgde. 

Bw 
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nach feften Normen durchgeführte Forftorganifation war nicht 
vorhanden. Die Revierverwalter und Schutzbeamten waren Jäger, 
der Chef der ganzen Verwaltung war der Oberjägermeifter. 

Daneben beftand 1680— 1695 als eine Art Centralbehörde auch 

für die Forftverwaltung die Landes-Baudirection. 1!) 1733 fungir- 
ten unter dem ÖOberjägermeifter Oberforftmeifter, Forftmeifter, 

Förfter, Forftknechte, ohne dafs jedoch aus diefen Titeln auf 

eine technifche Qualification diefer Beamten gefchloffen wer- 
den darf. 

In Baden!2) ftanden 1686 Jägermeifter an der Spitze der 

Forftverwaltung; 1757 beftand neben dem Oberjägermeifter ein 
dirigirendes Oberforftamt. Die Verwaltung führten 1732 unter 

der Leitung von Oberforftämtern die Forftjäger. 
In Braunfchweig3) führten die befonderen Verhältniffe 

des bergwerktreibenden Harzes fchon frühe zur Unterordnung 

des Forftbetriebes unter die Bergwerksverwaltung. Schon im 

Anfange des 16. Jahrhunderts war die dirigirende Behörde für 
die ober- und unterhärzer Communionforften das Forftamt, an 

deffen Spitze der Berghauptmann ftand. Unter demfelben fun- 
girten Oberförfter und Förfter. Diefe Einrichtung hat fich bis 

in die neuefte Zeit erhalten. 
In Naffau) beftand 1711 die Forftverwaltung aus einem 

dirigirenden Oberjägermeifter, Oberförftern oder Oberjägern, 

Jägern (Amtsjägern) und Förftern. 
In der Kurpfalz!) war um 1700 ein Öberjägermeifter- 

und Oberforftamt dirigirende Behörde. — 
Es mag an diefen wenigen Anführungen genügen, um eine 

Vorftellung von der Art des allmähligen Ueberganges der forft- 
wirthfchaftlichen Thätigkeit an das Jägerthum zu gewähren. Der 
Zweck diefer Blätter kann nicht fein, diefe Darftellung weiter 
und bis in alle einzelnen Züge durchzuführen. Um 1700 beftand 
an faft allen deutfchen, wenn noch fo kleinen Höfen das Amt 

eines Jägermeifters. Je kleiner das Land, je geringer die finan- 
zielle Leiftungsfähigkeit deffelben war, um fo mehr glaubte der 

Landesherr, in der Errichtung folcher Amtsftellen feine Hoheit 

!!) Behlen und Laurop, Forftgefetze. IV. Bd. 

12) Behlen und Laurop, a. a. O. I. 40 fgde. 

13) Fürftl. Braunfchweig-Lüneburgifche Forftordnung (Anf. d. XVI. Jahrh.) 

bei Fritfch, III. 113 fgde. 

4) Behlen und Laurop, a. a. OÖ. Il. S. 16 fgde. 

15) Daf. I. 284. 371 fgde. 



bekunden zu müffen. Diefe Jägermeifter waren dann die Chefs 
der Forftverwaltungen. 

Die Befoldungen der landesherrlichen Forftbeamten beftan- 
den auch jetzt meift in Accidenzien, nur kleinften Theiles in 

baarem Gelde. Ihre technifche Durchbildung war meift eine 
fehr mangelhafte; ja, wir finden fogar hier und da in den Forft- 

ordnungen Beftimmung darüber getroffen, wie es mit der Auf- 

ftellung der amtlichen Schriftftücke gehalten werden folle, wenn 

die Forftmeifter und Förfter des Schreibens unkundig feien. 1%) 

Auch gegen die Moralität und Treue vieler damaligen Forft- - 

beamten laffen die gefchichtlichen Quellen ernfte Zweifel auf- 
kommen. !7”) Von befonderem culturhiftorifchem Intereffe ift in 

diefer Beziehung ein Promemoria des Grafen Heinrich Ernft 

Auguft von Wittgenftein von 1761, welches die Verwüftung der 
wittgenfteinfchen Forften in der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts 
durch den beftechlichen und untreuen Jägermeifter mit grellen, 
vielleicht etwas ftark aufgetragenen Farben fchildert. 18) 

16) So in „der Graffchaften Hohenloe erneuerte und verbefferte Wildbahn-, 

Forft- und Holzordnung“ de 1579 (bei Fritfch III. 229 fgde.), Art. 32: 

„Es follen die Forftmeifter dies Verzeichnifs mit eigener Hand unterfchreiben 

oder da die forftmeifter, forftknecht oder gerichtsperfonen nicht fchreiben könnten 

(fo follen fie fich) zu dem ftadtfchreiber, dorffchreiber oder fchulmeifter verfügen 

und begehren, folches von ihretwegen zu unterfchreiben (a. a. O. S. 262). 

17) Auf den moralifchen Zuftand der Forftbedienten in Preufsen wirft das 

„Reglement, welchergeftalt Seine Königl. Majeftät es hinkünftig in Dero Forften, 

Heyden und Wildbahnen gehalten wiffen wollen etc. ddto. 3. X. 1754“ eigen- 

thümliche Streiflichter. 

Es wird hier angeführt, dafs über Culturen und Pflanzungen von den Forft- 

bedienten falfche Nachweifungen eingereicht, die Culturftellen von denfelben 

widerrechtlich zur eigenen Fruchtgewinnung benutzt würden, die Forftbeamten 

auch ihr Vieh in die jungen Orte eintrieben, dafs die Feldjäger vom Corps zu 

Pferde und zu Fufse wilddiebten u. f. w. Der König befiehlt dann, dafs zu- 

künftig nur ehrliche Leute zu Forftbeamten genommen werden follen. 

Aehnliches hören wir aus anderen Gegenden. In Baden z. B. erging unterm 

ı1. IX. 1742 eine Verfügung über die Veruntreuungen der Forftbeamten. — 

#8) Das Schriftftück ift abgedruckt bei Mofer und Gatterer Forftarchiv XXVI. 

S. 1—61 (1802). 1740 waren in der Graffchaft Wittgenftein noch 40,000 M. 

Laubwald vorhanden (ca. 10,000 H.), zwei Drittel des Landes war bewaldet, 

Nadelholz fehlte faft ganz. Wer heute das durch die Entwaldung feiner Höhen 

in klimatifcher Hinficht hart gefchädigte Bergland fieht, wer es beobachtet, wie 

die letzten Trümmer des durch Unwirthfchaft, Streurechen, übertriebene Weide 

zerftörten Laubwaldes der Fichte weichen, der erkennt, wie fich hier der Väter 

Sünden an den Kindern rächen. 
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$. 46. Weitere Entwickelung der Forsthoheit. 

Es ift bereits darauf hingedeutet worden, wie die fcharfe 

Ausprägung der Forfthoheit der gefammten Richtung vollkom- 
men entfprach, welche im 17. und 18. Jahrhundert die politifche 

Entwickelung genommen hatte, wie fie nicht minder den tiefen 

Schäden gegenüber, welche die allgemeine Wohlfahrt durch die 
_ gänzlich unwirthfchaftliche Behandlung der Waldungen erlitt, 

innerhalb gewiffer Grenzen volle Berechtigung hatte, wie fie 
aber, diefe Grenzen weit überfchreitend, ausartend in ein über- 

aus drückendes Bevormundungsfyftem, die Rechte des Eigen- 

thumes am Walde faft ganz aufhob und damit die Luft ertödtete 

an productiver waldwirthfchaftlicher Arbeit. Es ift auf anderen 

Wirthfchaftsgebieten im 17. und 18. Jahrhundert daffelbe zu 
bemerken; überall Bevormundung und damit Hemmung von 

Handel und Wandel, polizeiliche Befchränkung der freien Con- 
currenz, damit verminderte Luft an der Production. Die väter- 

liche Fürforge der Regenten bekämpfte ein Uebel durch ein 

anderes, vielleicht gröfseres. — 

Die Forfthoheit wurde im 17. und 18. Jahrhundert allgemein 

zu den Regalien gezählt. «Es ift die forftliche Obrigkeit eine 

öffentliche Macht und Gewalt wegen der Jagden, Forften und 

Wälder etwas zu gebieten und zu verbieten, über die Forft- 

und Jagdftreitigkeiten zu erkennen, die Uebertreter zu beftrafen 

und allen Nutzen aus dem Forft zu geniefsen.» So die Definition 

der alten Juriften. !) 
Als ein totum integrale enthielt die forftliche Obrigkeit 

zwei befondere Rechte, den Wildbann (bannum ferinum der 

Juriften), d. h. die Befugnifs, mit Ausfchliefsung aller Anderen 

zu jagen, auch über Jagd und Wild Verfügung zu treffen und 

das Forftrecht: (Forfthoheit), d. i. das Recht der Öberaufficht 

über alle Wälder und Gehölze.2) Es erfcheint hier alfo die 

Forfthoheit als ein Theil deffen, was die Juriften forftliche Obrig- 

keit nennen. Ein Erkenntnifs des Reichskammergerichtes von 

1578 beftätigt diefe Anfchauung. ?) 

') Beck, tractatus S. 6— 7. Beuft, tractatus S. 37. 

7) Beck = a 0.8. 7. 

3) In demfelben ift ausgefprochen, dafs der Wildbann (bannum ferinum) nicht 

das jus forefti in fich fchliefse, letzteres aber wohl den erfteren. Jus forefti ift 

hier mit „forftliche Obrigkeit‘‘ zu überfetzen. Beck a. a. O. S. 7. 

Bernhardt, Forstgeschichte, I. 15 
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Beck*) theilt demnächft die forftliche Obrigkeit ein 
I) in eine immediata, vom Landesherrn felbft im eigenen 

oder in fremdem Territorium, letzteren Falles auf Grund eines 

titulus fpecialis, nicht kraft ‚der Landeshoheit ausgeübt; 
2) in die mediata, welche durch Beamte ausgeübt wird. 

Im 17. und 18. Jahrhundert ftand die Forfthoheit den Landes- 
herren und reichsunmittelbaren Städterepubliken, dem reichs- 
unmittelbaren Adel in Schwaben, Franken, am Rheine u. f. w., 

auch einigen freien Reichsdörfern zu. Durch befondere Privi- 

legien und Titel konnten nach der Anficht einiger älteren Ju- 

riften auch andere Perfonen diefelbe erwerben. 

Die ungeheure Zahl von Forftordnungen, welche uns auf- 
bewahrt find, erklärt fich aus diefen Rechtsverhältniffen zur 

Genüge. Es gehörte geradezu zum guten Tone, Forftordnungen 

fo oft als möglich zu erlaffen, in unzähligen Mandaten, Ver- 

ordnungen und Reglements über Jagd und Wald Verfügung zu 

treffen und auf diefe Weife die eigene Hoheit, welche fonft der 
Welt leicht verborgen bleiben konnte, in das hellfte Licht 
zu fetzen. 

Zahlreiche Sammlungen der Forftordnungen enthalten deren 
viele hunderte;5) eine Aufzählung nach Titeln und Jahreszahlen 

YA, 3 0,.9,,28 18 To, 

°) Sammlungen der Forftordnungen: 

a) Corpus Juris Venatorio-foreftalis tripartitum, opus tam in aulis principum, 

quam in foro perquam utile, a multis hactenus defideratum ac editum opera 

et ftudio Ahasveri Fritfchii, com.(itis) Pal.(atini) Caef.(areani) confiliarius 

Aulae Schwartzburgenfis etc. Jenae 1676. \ 

Drei Theile; im I. Th. mehrere Abhandlungen über Jagdrecht, Forfthoheit, 

Koppeljagd von verfchiedenen Autoren; im II. Th. 30 Erkenntniffe über contro- 

verfe Fragen des Forft- und Jagdrechtes; im III. Th. zahlreiche Forftordnungen, 

Mandate, Verfügungen in Forft- und Jagdfachen, befonders aus Sachfen, Thü- 

ringen, Baiern etc. Im Anhange: „Cyriaci Spangenbergii Theologi beftändiger 

und wohlgegründeter Bericht, wie fern das Jagen recht oder unrecht fei?‘“ eine 

theologifche Streitfchrift gegen die Ausfchreitungen und die Unfittlichkeit der 

Jägerzunft. Das Buch ift 1702 durch Samuel Stryk vermehrt neu herausgegeben. 

b) Müllenkampf, Franz Damian Friedrich (kurf. mainzifcher Forftrath, Lehrer 

der Forftwiffenfchaft an der hohen Schule zu Mainz etc.), Sammlung der 

Forftordnungen verfchiedener Länder, I. Th. Mainz 1791. Il. Th. 1796 

(herausgegeben von dem falzburgifchen Kammerdirector von Moll nach dem 

Tode M.'s). Enthält befonders öfterreichifche und falzburgifche Ordnungen. 

c) Bergius, Polizei- und Cameral-Magazin (1. Bd. 1766) in lexikogr. Form, — 

Deff. Verfaffers Sammlung auserlefener deutfcher Landesgefetze, welche das 

Polizei- und Cameralwefen zum Gegenftande haben. 10 Theile. 1781— 1788. 



— 27 — 

' an diefer Stelle würde nur fchon längft gedrucktes wiederholen 
und ohne Zweck fein. Eine allgemeine Darftellung der Tendenz 

und des Inhaltes der Forftordnungen jedoch fcheint unerläfslich. 

Die älteften Forftordnungen®) find meift Märkerordnungen, 
erlaffen von den Landesherren oder deren Beamten auf Grund 

der in der Landeshoheit aufgegangenen Obermärkerfchaft. So 

die Forftordnung für den Rheingau (1487, erneuert 1521).7) Sie 

unterfcheiden fich von den Weisthümern dadurch, dafs das ört- 

liche Gewohnheitsrecht nicht mehr von den Markgenoffen oder 

Schöffen geweift, fondern durch den Landesherrn kraft feiner 

Forfthoheit verkündet wird. Der materielle Inhalt ift meift ganz 

derfelbe, wie in den Weisthümern und es haben auch die fpä- 

teren Forftordnungen in Bezug auf Ausübung und Befchränkung 

der Servituten (zu welcher Qualität ja jetzt vielfach die Märker- 

rechte herabgefunken find) lediglich die alten gewohnheitsrecht- 
lichen Beftimmungen der Weisthümer codificirt. 

In anderen Fällen find die älteften Forftordnungen lediglich 
Wirthfchaftsordnungen für die landes- und grundherrlichen 

Forften, erlaffen von dem Träger der Forfthoheit, fei es, dafs 

der Letztere mit dem Waldbefitzer zufammenfällt, wie in Bran- 

denburg, wo Kurfürft Joachim 1547 eine Forftwirthfchaftsordnung 

für feine Domanialforften erliefs,$) oder dafs, wie in der Graf- 

fchaft Mansfeld, der waldbefitzende Grundherr nicht zugleich 

d) Codex Augufteus oder neu vermehrtes Corpus juris Saxonici, herausgegeben 

von Lünig. 1724. Fortgef. von v. Benningfen (1772). Spätere Fortfetzungen 

bis 1818 gehören der folgenden Periode an. 

e) Stahls Forftmagazin. 

f) v. Mofer u. Gatterer, Forftarchiv, in faft allen Bänden. Im XVIII. Bande 

S. 199 fgde. find die Titel von über 600 Forftordnungen etc. mit Quellen- 

nachweis angegeben. 

g) Behlen und Laurop, Forft- und Jagdgefetze und zahlreiche Sammlungen der 

Landesforftordnungen etc. 

6) Sehr alte Forftregulative enthalten auch die naffauifchen Landesordnungen 

von 1465 und 1472 (Corpus conftitutionum Naffav. Dillenburg 1796); zu den 

älteften Forftordnungen gehören die braunfchweigifche von 1547, die hohenlohefche 

‘ von 1551, die würtembergifche von 1552, die erneuerte oberlaufitzer Landes- 

ordnung von 1551, die bairifche Forft- und Jagdordnung von 1568. Die ältefte 

Forftordnung der freien Reichsftadt Nürnberg ift von 1535; fie ift eine von der 

fouveränen Stadt erlaffene Märkerordnung und regelt die Nutzungsverhältniffe der 

markgräflichen (Ansbachifchen) Unterthanen, welche in den Reichswäldern bei 

Nürnberg Waldrechte hatten. 

7) Oben mehrfach citir. Grimm, Weisthümer I. 536. 

9) ‚Abgedruckt in Mylius, Corpus conftitut. Marchicarum. 

15* 
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Träger der Forfthoheit ift, diefelbe vielmehr einem Anderen 
zufteht. Hier erliefs Kurfürft Auguft von Sachfen 1585 eine für 
die Forftwirthfchaftsgefchichte befonders wichtige Forftordnung 
für die Waldungen der.Grafen von Mansfeld, in Ausübung der 

ihm vertragsmäfsig zuftehenden Forfthoheitsrechte. ®) 

In beiden Fällen finden die Forftordnungen ihre Vorbilder 
in Deutfchland, nicht, wie Einige meinen, 1°) in den franzöfifchen 

Forftordonnanzen.!!) In den Weisthümern und Wirthfchafts- 

ordnungen des Mittelalters lag Stoff und Richtung der Forft- 
ordnungen vorgezeichnet. Was von Frankreich herübergenommen 
wurde, war die ftaatsrechtliche Grundlage der fpäteren Forft- 

ordnungen, das abfolute Regiment der Landesherren, war die 

Despotie und unbedingte Befchränkung des Privateigenthums, 

war endlich der Jagdluxus und die ungemeffene Jagdleidenfchaft. 
Mit dem Verfchwinden der Markwaldungen im 17. und 18. Jahr- 

hundert, welche nun theils im Privateigenthume der Fürften und 

des Adels, theils im Eigenthume der Gemeinden ftanden, ging 

der Charakter der Forftordnungen als von Märkerordnungen 

naturgemäfs verloren. Wo aber die Markwaldungen fich erhalten, 
da erhält fich auch diefer Charakter. So in der landesfürftlichen 

Ösnabrückifchen 'Markordnung de 1670, in welcher fich eine 
genaue Aufzählung deffen findet, was nun der Beftimmung des 

Trägers der Forfthoheit über die Mark unterliegt; 2) fo auch in 

9) Stiffer, Forft- und Jagdhiftorie. Anhang $. 109— 114. 

10) Auch Pfeil, Forftgefchichte S. 88 ift diefer Anfıcht. 

1) Die älteften franzöfifchen Forftordonnanzen (1610 und 1614 durch Saintyon 

und Durand gefammelt) gehen nur bis in den Anfang des 16. Jahrhünderts zu- 

rück, find alfo jüngeren Urfprunges, als die älteften deutfchen. Dabei ift feft- 

zuhalten, dafs die letzteren meift eine gröfsere Zahl älterer Mandate und Ver- 

ordnungen über Gegenftände des Forft- und Jagdwefens zur Grundlag&® haben 

und codifieiren, wie dies in der Eingangsformel vieler Forftordnungen ausdrück- 

lich ausgefprochen ift. So in der Würtembergifchen vom 15. IV. 1551. Es wird 

da gefagt, dafs früher fchon Forft- und Holzordnungen ergangen, aber vielfach 

nicht befolgt worden feien. „Dem zu begegnen, fo haben Wir als der landes- 

fürt, in Kraft landsfürftlicher Obrigkeit... ... zu Gnaden und Gutem ob- 

angeregte hievor gedruckte und ausgegangene Forftordnungen für die hand ge- 

nommen, erneuert, vermehrt und gebeffert‘“ etc. Hier alfo der beftimmte Hinweis 

darauf, dafs jene alten Forftordnungen (von 1514 u. f. w.) zu Grunde liegen. 

'2) Stiffer, Forft- u. Jagdhift. S. 485: Zur holtzbank gehöret Alles, was in 

der mark gemein u. keinem privative zuftändig, auch nicht binnen hägen, zäunen 

u. zugemachten vrechten belegen ift. So gebietet u. verbietet d. holtzgreve zu 

3erge u. Brüche über heyde, helde, weyde, über die gebüfche, höltzer u. wäl- 

der, äber Plaggen, heyde u. Torfftechen, Erde fchalen, gräben graben, Waffer 
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Naffau-Siegen, wo noch die güldene Jahnordnung von 1711 eine 

Märkerordnung, ausgegangen vom Landesherren, ift; 3) in Baden, 

wo die landesherrliche Ordnung für die Waldförfter auf der 

Hardt, 1483 erfchienen, 1495 — 1508 mehrmals erneuert, 1%) die 

Nutzungsverhältniffe diefes alten Markwaldes regelte und an 
vielen anderen Orten. 

Allmählig gingen nun mit der fich ausbildenden Forfthoheit 
die Forftordnungen in ächte Forfthoheitsordnungen über, gültig 

für alle Waldungen ohne Ausnahme, Alles dasjenige umfaffend, 

was überhaupt in Forft- und Jagdangelegenheiten auf dem Wege 
der Gefetzgebung und Verfügung zu ordnen war. 

Bis zu diefem Punkte war die Entwickelung im weftlichen 

und füdlichen Deutfchland fchon um 1600, im Nordoften erft 

um 1674 gelangt. '°) : 
Ueber die der forfthoheitlichen Beftimmung unterliegenden 

Gegenftände giebt Stiffer in feiner Forft- und Jagdhiftorie 16) aus- 

führlich Auskunft. In 77 Artikeln zählt er die Rechte des Ober- 

forftherren auf, namentlich das Recht, Ober- und Uhnterforft- 

ftaunen, Flachs röthen machen, über Stein u. Mergel graben, zimmer in der 

mark, über grofse u. kleine Viehtrifft, über Eichel- u. Buchmaft, Anzünden der 

Hirtenfeuer, über Aecker-Pfannung, Zufchläge u. Zaunrichtung, über Hagrecht 

u. Orthland, über Befamung u. Zubereitung der Eichelkämpfe, über der gemeine 

mark Bepottung (Bepflanzung), über Winnung der Jährlichen Holtzweide, über 

die in Friede gefetzte Oerter, über die Schüttung, über die Auspfändung, über 

die Streumark, Summa über- Alles, was der Mark nutz u. fchädlich ift. 

Mit Ausnahme der Jagdbeftimmungen findet man hier Alles, was Stiffer als 

Rechte des Oberforftherren aufführt. 

13) Oben 2. 43. Note 6. 

1%) Behlen und Laurop, Forftgefetze I. 40 fgde. 

15) Pfeil, Forftgefch. I. 84 fgde. Ein am 9. VII. 1674 erlaffenes Edict des 

grofsen Kurfürften wendete fich zuerft gegen die Verwüftungen in den adeligen 

Forften der Uckermark und unterfagte den Verkauf von Eichen und Kiefern zum 

Schiffsbau und Stabholz ohne landesherrliche Genehmigung. 1683 wurde dies 

Verbot auf die ganze Kurmark ausgedehnt, 1717 aber aufgehoben, durch die 

Forftordnung von 1720 zwar wieder in Kraft gefetzt, jedoch auf diejenigen 

Forften befchränkt, wo Fiscus das Maft- oder Jagdrecht zuftand. Die Bauern- 

waldungen der Mark ftanden von jeher unter fcharfer Aufficht der Gutsherren 

und Domänenämter. Nur Kiefern, Erlen und Birken wurden als das Eigenthum 

der Bauern betrachtet, während Eichen und Buchen dem Landes- oder Grund- 

herrn gehörten; das zur Unterhaltung ihrer Gebäude nöthige Holz mufsten fie in 

eifernem Beftande im Walde conferviren (Forftordn. v. 1593). Ueber die ftädtifchen 

Forften übten die Amtshauptleute eine ziemlich ftrenge Oberaufficht. 

6) Seite 174 — 169. 
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bediente zu ernennen, Forfthäufer und Jagdgebäude zu errichten, 

die Forft- und Jagdgerichtsbarkeit zu pflegen, in Jagdfachen zu 
gebieten und zu verbieten, alles Holz anzuweifen, Hude und 

Triften zu geftatten, die Köhlerei anzuordnen und zu verbieten, 

das Grasfchneiden zu erlauben und zu verbieten, die Maft- 

nutzung, den Bienen- und Vogelfang auszuüben oder Ändern 
zu übertragen, das Afchebrennen und die Anlage von Glas- 
hütten, auch die Zulaffung untüchtiger Schützen zur Jagd, das. 
Baumfchälen und aile Rodungen zu unterfagen; ferner das Recht, 

Jagdfrohnden und die Einlieferung gefundener Hirfchftangen zu 

fordern, den Rodezehnten oder die Forftgarben einzuziehen, 

die mit Holz angewachfenen Aecker und Wiefen zu hegen, die 

Beknüppelung der Hunde anzubefehlen, für die Jäger, Hunde 
und Pferde Effen und Trinken auf den Bauernhöfen zu ver- 

langen, eine gewiffe Zeit zur Holzung zu beftimmen, den Forft- 

und Hundehafer zu fordern, die Jagdfolge zu verbieten, die 

Forftverbrecher zu pfänden, die Holzmaafse und den Holzpreis 
anzuordnen, zu gebieten, dafs den Unterthanen das Vorkaufs- 
recht an allem Verkaufsholze verbleibe, fpitzige Zäune zu ver- 

bieten, Holztage für die Raff- und Lefeholznutzung anzuordnen, 

das Feueranmachen in den Wäldern, das Pechfcharren und 

Harzen, das Köpfen der Bäume, Zimmern im Walde zu unter- 

fagen, Holzflöfsen anzulegen und anzuordnen, den Anbau des 

Holzes zu gebieten, Holzhauer zu beftellen und denfelben Ord- 
nungen vorzufchreiben, Holzmärkte anzuordnen, das Landbau- 

wefen der Unterthanen zu befichtigen, das Moosrechen, Laub- 

ftreifeln, Maienhauen, Spiefsruthen- und Befenreisfchneiden und 

alle anderen Schädlichkeiten, auch das Tragen des Hirfchfängers 
und der grünen Jägertracht geringen Leuten zu verbieten u. f. w. 

Dafs bei einer folchen Ausdehnung der forftherrlichen Com- 
petenz der Beftimmung des Waldeigenthümers Nichts überlaffen 

blieb, liegt auf der Hand. Solche Competenz ift vielmehr die 

des Vormundes über das unmündige Kind. 

Ueber alle die genannten Gegenftände finden fich nun in 
den meiften Forftordnungen des 17. und 18. Jahrhunderts Be- 

fiimmungen. In einzelnen derfelben überwiegen allerdings die 

Wirthfchaftsvorfchriften,!”) in anderen die inftructionellen Ver- 

waltungsbeftimmungen, in anderen wiederum die Vorfchriften 

17) Sehr umfaffende Wirthfchaftsvorfchriften z. B. in der „Fürftlich Bayerifchen 

Forft- und Jagt-Ordnung von 1568 bei Fritfch III, 73 fgde. 
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über die Ausübung der Waldfervituten'®) oder die eigentlichen 
Forftftrafbeftimmungen, überall aber kehren die oben angegebe- 
nen Materien wieder, in gröfserer oder geringerer Vollftändigkeit, 

oft vermehrt durch befondere, den localen Verhältniffen ent- 

fprungene Vorfchriften. 19) Die älteren Forftordnungen find vor- 
herrfchend negativ, verbietend, befchränkend; die fpäteren ord- 

nen pofitiv an, gebieten, fordern beftimmte Handlungen und 

Leiftungen. 

Ueberall läfst fich der Inhalt der Forftordnungen eintheilen 

in einen die Verwaltung organifirenden (inftructionellen), einen 

die forft- und jagdftrafrechtlichen Verhältniffe regelnden (crimi- 

nellen), in einen die Wirthfchaft ordnenden und endlich einen. 

die Waldnutzungen regelnden Theil, in welchem letzteren dann 

alle polizeilichen Vorfchriften über die Ausübung der Servituten, 

der Nutzungsrechte der Miteigenthümer und unvollftändigen 
Eigenthümer etc. aufgenommen find. Ein fünfter ftets vorhan- 
dener Theil befchäftigt fich lediglich mit der Jagd. 

Die Forftordnungen enthalten meift im Eingange den Hin- 

weis auf die den Erlafs derfelben rechtlich begründende forft- 

liche Obrigkeit.2) Sie wurden, wie die Weisthümer, in den 

Holzgedingen, foweit folche unter der Leitung landesherrlicher 
Beamten noch fortbeftanden, verlefen,?!) oft auch von den Kan- 

zeln verkündet.2) Auch hierin liegt ein Hinweis darauf, dafs 

fie in jenen ihre Vorbilder gefunden haben. 

Die Forftordnungen umfaffen bis 1700 das gefammte forft- 
liche Wiffen ihrer Zeit, zugleich Alles dasjenige, was gefetzlich 

in Bezug auf das Forft- und Jagdwefen zu regeln, was in Bezug 

auf die Verwaltungs-Inftruction anzuordnen war. 

Dafs man ein fo reiches und durchaus verfchiedenartiges 

Material im 16. und 17. Jahrhundert in den Rahmen einer ein- 
zigen Verordnung einzwängen konnte, kennzeichnet mehr als 

182) Hierher gehören u. A. die fehr intereffante der braunfchweig-lüneburgifchen 

Polizei-Ördnung de 1618 fub cap. 51 eingefügte Holzordnung (1651 in Druck 

erfchienen). Ausführliche Beamten-Inftructionen enthält die braunfchweigifche 

Forftordnung aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. (Fritfch III. ı13 fgde.) 

19) So in der eben erwähnten braunfchweig-lüneburgifchen Holzordnung de 
1618 fcharfe Strafbeftimmungen gegen unvorfichtiges Abbrennen der Heide. 

20) S. als Beifpiel obige Stelle (Note ı1) aus der würtembergifchen Forft- 

ordnung de 1551. 

2") Art. 95 der braunfchweig-lüneburgifchen Holzordnung de 1618, 

22) Mansfeldifche Forftordnung de 1585. 
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alles Andere die Entwickelungsftufe jener Zeit, welche bis zum 
Beginn des 18. Jahrhunderts in Bezug auf die Waldwirthfchaft 

die Kinderfchuhe noch nicht ausgetreten hatte. 

s. 47. -Forststrafwesen und Forstpolizei. 

Die Beftrafung der gegen das Waldeigenthum gerichteten 

ftrafbaren Handlungen hatte ebenfo, wie die Feftftellung der 
Theilnahmrechte der Märker, die Befchränkung ihrer Nutzungen 
zu Gunften der Gefammtheit einen Hauptgegenftand der Rechts- 

weifungen gebildet, welche in den Weisthümern niedergelegt 
find. In beiden Beziehungen lag alfo ein reiches Material von 

Rechtsgrundfätzen und Obfervanzen vor, welches bei Errichtung 
der Forftordnungen benutzt werden konnte. 

Allerdings waren die Rechte der Miteigenthümer nun in 
vielen Fällen in blofse Servitutrechte umgewandelt; aber die 

alten Obfervanzen, auf die in den Forftordnungen oft ausdrücklich 

verwiefen wird,') waren auch auf die letzteren anwendbar und 

es hatte die Forftgefetzgebung des 16. und 17. Jahrhunderts in 

diefer Beziehung wenig Neues zu fchaffen. Die Beftimmungen 

der Forftordnungen in Bezug auf die Nutzungen der Miteigen- 

thümer und Nutzungs-Berechtigten laffen fich in mehrere Gruppen 
bringen. Sie wenden fich entweder direkt gegen die eingeriffene 
Holzverfchwendung,?) welcher man einen grofsen Theil der be- 

fürchteten Holznoth mit Recht zur Laft legte?) oder fie ordnen 
die Anweifung und Abgabe von Bau- und Brennholz an Be- 
rechtigte, gegen billige Taxe oft auch an die Unterthanen an, 

regeln die Verwendung und verbieten den Verkauf diefer Hölzer; 
oder endlich fie befchränken die Weide-, Maft- und Streunutzung. 

') Braunfchweig-Lüneb. Holzordnung von 1618. Art. 67. — Bairifche Forft- 

und Jagdordnung v. 1568. Art. 9, 10 u. a. m. 

?) Intereffant in diefer Beziehung Art. 24 der vorged. Lüneb. Holzordnung, 

welcher vorfchreibt, dafs die Stubenfitzer auf den Aemtern nicht des Afchenbezugs 

wegen unnöthig Holz verbrennen follen und dafs ihnen um folchen Mifsbrauchs 

willen der Afchebezug entzogen werden müffe. 

®) Dies fprachen faft alle Forftordnungen und Forftfchriftfteller des 17. Jahr- 

hunderts aus. Wie es um die Holzverfchwendung in Thüringen im 16. Jahrh. 

ftand, ift oben berührt. Vergl. Kius, das Forftwefen Thüringens im 16. Jahrh. 

an vielen Stellen S 4ı fgde. S. auch meine Abhandlung: Ueber die hiftorifche 

Entwickelung der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft in Deutfchland. 1871. 

Note 4. — 
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Oberfter Grundfatz bleibt auch jetzt die Befchränkung der 
Nutzungen auf das Bedürfnifs und nach der Ertragsfähigkeit des 
belafteten Waldes.!) Auf die Einführung von Sparöfen wird 
gedrungen, Wege follen nicht mit Holz gebeffert, alle Schwellen 
an den Bauernhäufern untermauert werden; Feldzäune aus Holz 

werden unterfagt; in der lüneburgifchen Holzordnung de 1618 

wird fogar angeordnet, dafs bei «Hochzeiten, Gilden, Kirmeffen 
und Faftelabents» nicht jedesmal neue Bänke von Holz gemacht, 

fondern in allen Gemeinden Bänke zu diefem Zwecke aufbewahrt 
werden follen;?) wo Lager-, Raff- und Lefeholz vorhanden ift, 

foll der Brennbedarf aus diefen Sortimenten zuerft befriedigt 

werden. ®) 

Holzanweifetage wurden durch die Forftordnungen allgemein 

eingeführt; der Bedarf der Berechtigten und Unterthanen wurde 

durch Bauvifitationen feftgeftellt, die Verwendung, welche ge- 

wöhnlich binnen Jahresfrift zu gefchehen hatte, kontrolirt, der 
Verkauf und die Holzausfuhr bei hoher Geldftrafe unterfagt.”) 

Die Weide wird allgemein eingefchränkt auf die dem 

Maule des Viehes entwachfenen Beftände und gewöhnlich auf 

Rindvieh-, Schaf- und Pferdeweide; die Ziegen, werden meift 

von der Waldweide ausgefchloffen. ®) 
In Bezug auf die Maftnutzung, welche noch im 17. Jahr- 

hundert in vielen Gegenden als Hauptwaldnutzung erfcheint,?) 

#) Braunfchweig-Lüneb. Holzordnung de 1618 Art. 28, 29. — Würtem- 
bergifche Forftordnung von 1551. — Es ift dies der alte Grundfatz aller Weis- 

thümer. 

»\;,Art 21.22. 

6) a. a. O. Art. 39. 
?) a. a. O. Art. 30, 31, 40. Braunfchweig-Lüneb. Forftordnung (aus d. Anf. 

d. 16. Jahrh. b. Fritfch III. ı13 fgde.) Cap. VIII. u. f. w. 

®) Die Ziegenweide wird durch die bairifche F. u. J. O. von 1568 verboten. 

Pferdewaldweide befteht in Baiern theilweife heute noch. Die Holzordnung des 

Kurfürften Johann von Sachfen von 1527 verbot das Hüten in den Gehauen fo 

lange, bis der junge Wald wiederum zweier Ellen hoch gewachfen fei. Nach d. 

Holzordnung von 1573 follten die Gehaue 8 Jahre lang gefchont werden. (Kius 

a. a. ©. S. 98 Note 157). Nach der braunfchw.-lüneb. Holzordnung de 1618 

follen die jungen Geheege fo lange gefchont werden, bis fie dem Vieh entwachfen 

find; in Baden war nach Verordnungen von 1712 und 1748 zwar die Ziegenweide 

armen Leuten und Wittwen geftattet, aber nur an befonders angewiefenen Orten 

(Behlen und Laurop, Forftgefetze I. 72, 73.) 

°).In einer „Topographia Haffiae et regionum vicinarum“ etc., welche 1655 

von den Marianifchen Erben in Frankfurt a/M. herausgegeben wurde, heifst es 

S. 2: „Der Reinhardswald bei Kaffel.... hat in der Länge und Breite bei 
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belaffen es die Forftordnungen meift bei dem alten Herkommen 
und den Obfervanzen der Weisthümer;!®) die Streunutzung wird 

vielfach ganz verboten. 11) 

Für den Holzdiebftahl und die Forftübertretungen werden 

in erfter Linie immer Geldftrafen, zufätzlich auch Leibesftrafen 

angedroht. Die Faffung ift dabei meift eine fo allgemeine, oft 
unbeftimmte, dafs dem Ermeffen des Richters übermäfsig viel 
überlaffen bleibt. Auch hierin offenbart fich der despotifche 
Charakter der Zeit und dies um fo mehr, als die Aburtheilung der 

gedachten ftrafbaren Handlungen vielfach in die Competenz der- 
“ Forftämter, in Jagdfachen der Jägermeifter-Aemter?2) fiel. Ueber- 

aus hart!3) find die Strafen des Wilddiebftahls und der Jagd- 
übertretungen und man kann in Wahrheit von jener Zeit fagen, 

dafs fie die Sicherheit der wilden Thiere beffer fchützte, als die 

der Menfchen. In Baiern 4) foll der Holzdieb nach der Landes- 

ordnung von 1657 an Geld oder auch mit Thurm (Gefängnifs), 

4 Meilen. Darinnen können jährlich, wenn es gute Maft giebt, 20,000 Schweine 

feift gemacht werden. Rentet alsdann an Maft- und Forftgeld jährlich 30,000 

Gulden. Können darin jährlich an allerhand Wildpret gefangen werden Roth- 

wild 800, Schwarzwildprett 1000 Stück etc... .. Nächft diefem ift fonderlich 

berühmt der Sollingswald, der allergröfste im ganzen Lande .... . daher jährlich 

viel taufend Klafter Holz darauf gehauen u. nach Allendorf zum Salzwerke ge- 

bracht werden. 

'0) Als Belegftellen die oben Note ı angegebenen. 

1) Mit befonders guter Motivirung in der bairifchen F. u. J. O. de 1568 

Art. 18. 

12) So in Baiern, Naffau, Sachfen u. f. w. 

13) In Naffau (Behlen u. Laurop II. 186 fgde.) war die Strafe des Wild- 

diebftahls ı, 4, 10 Jahre Zwangsarbeit im ı., 2. und 3. Verübungsfalle (Polizei- 

Ordnung von 1615, Verordnungen von 1708 etc.) In Baden wurde nach Ver- 

ordnungen von 1587, 1686, 1698, 1736 der Wilderer das erftemal mit 150 fl. 

Strafe oder ein Jahr Arbeit, das zweitemal mit Landesverweifung beftraft, das 

drittemal mit Leib- und Lebensftrafe belegt. Auch Galeerenftrafe war den Wild- 

dieben angedroht. In Pfalz-Zweibrücken (Forftordnung von 1785) durfte in der 

Setz- und Brunftzeit überhaupt Niemand in den Wald gehen (#. 67); wer die 

Wildgatter befchädigte, wurde zur Schubkarrenftrafe auf unbeftimmte Zeit, Weibs- 

perfonen aber zu Zuchthaus verurtheilt (2. 19). Spitzige Pallifaden an den Hof- 

zäunen, an denen das Wild fich fpiefsen könnte, waren verboten (2. 71). Schwere 

Leibes-, unter Umftänden Lebensftrafe war den Wilderern angedroht. Wer einen 

Wilddieb denuncirte, erhielt 20— 50 Thlr. Gebühr, 2 Jahre Freiheit von Abgaben 

(2. 96) Welcher Wilddieb nicht auf den erften Zuruf des Jägers fland, auf den 

durften die Jäger fchiefsen, ebenfo auf Zigeuner und Vagabunden (2. 98). Wer 

einen Wilddieb erfchofs, erhielt eine hohe Belohnung. 

“) Behlen u. Laurop, Forftgefetze IV, 77. 
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bei grofsem Schaden jedoch auch mit Landesverweifung und 
Auspeitfchen beftraft werden. Gegen Weide-, Streu- und andere 
Forftkontraventionen waren ziemlich hohe Geldftrafen aus- 
gefprochen. 

In Naffau-Dillenburg'5) wurde derjenige, der einen Grenz- 
ftein aushob oder einen Grenzbaum umhieb, nach der Hals- 
gerichtsordnung beftraft. Wer Klafterholz entwendete, zahlte 
5 fl, wer einen Eichenftamm frevelte, 10 fl., wer einen gefunden, 

fruchtbaren Baum ringelte oder fchälte, 5 fl. Nach einer 

naffauifchen Verordnung von 1498 aber follte der, welcher in 
den befriedeten Wäldern, befonders in den Landwehren Holz 

entwendete, mit Verluft der rechten Hand oder Feftungs-Bauftrafe 
beftraft werden. !6) 

In Braunfchweig-Lüneburg war 1618 das Heidebrennen ohne 

vorherige Anzeige bei den Polizeibehörden bei 50 Rthlr. Strafe 

verboten. Entftand durch das Brennen Schaden, fo follte der 

fahrläffige Anftecker erfatzpflichtig fein, auch mit Staupenfchlag, 

Landesverweifung und Gefängnifs geftraft werden. Brandftiftung 

im Walde wurde mit dem Tode beftraft. 17) 

Die Geldftrafen für den Holzdiebftahl werden in den 

Forftordnungen diefer Periode nicht durch ein mathematifches 
 Verhältnifs zum Werthe des entwendeten Objectes, fondern 

abfolut ausgedrückt, fteigen jedoch mit jenem Werthe in an- 

nähernd gleichem Verhältniffe. Erft 178518) finde ich die Strafe 

als ein Mehrfaches des Werthes , angegeben. Die Forftftraf- 

rechtspflege lag den Landesgerichten, Aemtern oder Forftämtern 

ob, die Jagdvergehen wurden meift durch die Jägermeifter ab- 

geurtheilt. Die Holzgerichte der Markgenoffenfchaften dauerten 

zwar fort, hatten aber felten noch die alte Strafbefugnifs und 

nur Feftfetzungen untergeordneter Art in Bezug auf die Nutzungen 
in den Markwaldungen zu treffen, jedoch auch dies nur foweit, 

als durch die Forftordnungen nicht generelle Beftimmung ge- 
troffen war. 

15) Behlen u. Laurop a. a. O. II. 134, 135. 

16) Behlen u. Laurop a. a. O. II. 133. 
'7) Forftordnung v. 1618. Art. 5 u. 6. 

18) In der pfalz-zweibrückifchen Forftordnung. Mofer, Forftarchiv XX. 

S. 117 fgde. Hier wird als Strafe des Holzdiebftahls der Sfache Werth des 

entwendeten Holzes feftgefetzt. 
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$. 48. Entwickelung der Waldwirthschaft. 

Die .Natur ftellt im Walde ohne Regel und in buntem 

Wechfel Altersklaffe über Altersklaffe, Holzart neben Holzart, 

es dem Dominationskampfe überlaffend, welche Baum-Individuen 
fich durchringen nach Luft und Licht, zu vollkommener Aus- 

bildung des Wurzel- und Blattvermögens, damit zur herrfchenden 

Stellung und normalen Entwickelung. Ueber den emporftrebenden 
Jungwüchfen fteht der alte Mutterftamm, deffen Samen jene er- 

zeugte, deffen Krone fie jahrelang gefchützt hat. Zufammen- 

brechend in morfche Trümmer oder vom Sturme entwurzelt, 

weicht der Oberbaum und in die entftandene Lücke wachfen 

freudig die Jungftämme, fich gegenfeitig drängend, kämpfend um 

Luft und Licht, um ihre Exiftenz; bald erheben fich die meift 

begünftigten, die kraftvollften über alle anderen empor; bald 

wieder wölbt fich das vielgeftaltige Dach über dem nun fchattigen 

Orte, an welchem wiederum Generation um Generation aus dem 

verfchwenderifch erzeugten Samen entfteht und vergeht, bis der 
lichter werdende Kronenfchirm dem einen und anderen Jung- 

ftamme geftattet, emporzuwachfen und zu gedeihen, bis endlich 
auch hier wieder Stamm um Stamm, alternd und von Fäulnifs 

ergriffen, der neuen Generation Platz macht. 

Ueberall, wo der Menfch zuerft auf niederer Kulturftufe 

hineingreift in den Wald, um fich der hier in reicher Fülle er- 

zeugten Güter zu bemächtigen, tritt er nur zerftörend auf. Die 

Neubildung überläfst er ganz der Natur. Der Stamm, der im 
natürlichen Gange der Entwickelung nach Jahrzehnten, ja nach 

Jahrhunderten der Zerftörung anheimgefallen wäre, verfällt jetzt 
der Axt des Menfchen. Nur geleitet von dem eigenen, augen- 

blicklichen Bedürfnifs entnimmt der Menfch auf diefer unterften 

Stufe der Waldbenutzung hier und dort die Stämme, deren er 

bedarf, regellos, wie die Natur, es ihrer fchaffenden Kraft über- 

laffend, die entftandene Lücke mit Jungwüchfen zu füllen, un- 
bekümmert darum, ob die Vorräthe des Urwaldes fich erfchöpfen, 

ob die Hausthiere, welche gleichzeitig mit dem Menfchen, ftets 
feine treuen Begleiter, der Erzeugniffe des Waldes bedürfen, 
durch ihre zu grofse Zahl zu Feinden deffelben werden. 

So ift die rohefte Form der Waldbenutzung, die blofse 
Occupation feiner Erzeugniffe, bafırt auf abfolute Regellofigkeit, 
kennt kein Maafs, tritt nur an die Stelle der zerftörenden Natur- 

kraft, die fie fogar bald weit überbietet. 
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Doch bald auch fchreckt der Mangel zurück von folcher un- 
wirthfchaftlichen Waldbenutzung. Die Noth fordert zur Vorficht, zur 

Pflege des Waldes, zur nachhaltigen Benutzung auf. Sie treibt 
-dazu, mit dem Vorhandenen hauszuhalten, die verödeten Stellen 

anzubauen, die Nutzungen zu bemeffen nach der Ertragsfähigkeit. 

Mit den geringen Hülfsmitteln einer wenig ausgebildeten 

Technik gelingt es nicht, die Holzvorräthe zu theilen, über fie 
zu Gunften der fämmtlichen Jahre, während welcher man mit 

ihnen haushalten mufs, zu disponiren. Was man theilen kann, 

ift die Fläche; aber man überzeugt fich bald, dafs man durch 

blofse Flächentheilung die Nachhaltigkeit nur im Niederwalde, da 

alfo, wo man es mit Beftänden von nur einer einzigen Altersklaffe und 

einer kurzen Wirthfchaftsperiode zu thun hat, fichern kann. Man ver- 
fucht es nun, Holzbeftand und Boden dadurch in Verbindung zu 

bringen, dafs man auf jeder Flächeneinheit über dem Niederholze 

eine beftimmte Anzahl von Oberbäumen ftehen läfst. Man gelangt 
fo zum Princip des Mittelwaldes. Die regellofen Altersklaffen- 
verhältniffe des Plenterwaldes find nun in eine Regel gebracht. 

Man hat über dem Brennholz-Beftande den Nutzholzbeftand in 
einer oder mehreren Altersklaffen. Wird eine derselben fo do- 

minirend, dafs fie die anderen ftark befchirmt und unterdrückt, 

was befonders bei der Buche und Tanne leicht auch im Plenter- 

walde ohne alles Zuthun des Menfchen gefchehen kann, gelangt 
alfo in diefer Weife eine einzige Altersklaffe zur faft ausfchliefs- 

lichen Herrfchaft, fo geht der vielklaffige Mittelwald in eine neue 

Beftandsform über, den einklaffigen Hochwald, der nicht mehr 

vertikal über einander, fondern horizontal nach Flächen getrennt 

und neben einander die einzelnen Altersklaffen enthält. 

Alle diefe Beftandsformen bietet auch der Plenterwald, je 

nachdem Zufall und Lage des Ortes die eine oder andere Alters- 
klaffe begünftigen. Mit dem Uebergange zur mittelwaldartigen 

Beftandsform hat die rohe Occupation, hat der regellofe Plenter- 

betrieb fein Ende erreicht. Es beginnt die productiv-wirth- 
fchaftliche Thätigkeit des Menfchen. Er tritt jetzt nicht nur an 
die Stelle der zerftörenden, fondern auch der fchaffenden Natur- 

kraft. Die Erhaltung und Erziehung einer beftimmten Anzahl 
von ÖOberbäumen pro Flächeneinheit hat regelmäfsige Cultur- 
thätigkeit zur Vorausfetzung. Die Schlageintheilung ift ein Act 

der Wirthfchaftlichkeit. An fie lehnt fich der beffere Schutz des 

Waldes gegen das Weidevieh an, fie ermöglicht eine wenigftens 

annähernd nachhaltige Nutzung. 
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Einen weiteren Fortfchritt bekundet der Uebergang zu hoch- 
waldartigen Beftandsformen. Hat man durch Begünftigung der 
älteften Altersklaffen — vielleicht ohne fich felbft Rechenfchaft 
zu geben von dem, was man wollte, dem wirthfchaftlichen In-- 
ftinkte und dem allgemeinen Beftreben, confervativ zu wirth- 

fchaften, gehorchend, — den hochwaldartigen Schlufs des Ober- 

beftandes herbeigeführt, fo handelt es fich nun darum, an die 
Stelle der abzunutzenden hiebsreifen Beftandsmaffe eine einzige 

junge, gleichwüchfige Altersklaffe zu fetzen. In den Laubholz- 
gebieten des weftlichen und füdlichen Deutfchlands zeigte die 

Natur hierzu den Weg. Man fah durch den Segen eines reichen 
Samenjahres den Jungbeftand entftehen. Man verfuchte es, ihn 

zu erhalten, den Mutterbeftand vorfichtig, aber doch rafch genug 
für das Gedeihen des Jungholzes herauszuziehen; das Princip . 
des Samenfchlagbetriebes war gefunden. Der Plenterbetrieb er- 

fcheint hier nach Fläche und Zeit befchränkt und geregelt durch 
das Lichtbedürfnifs des jungen Beftandes, in wirthfchaftlicher 

Abhängigkeit von dem Beftande der Zukunft; die heutige 

Nutzung ift in ein feftes Verhältnifs gebracht zu dem vorhande- 
nen Vorrathe; was früher auf weiten Flächen hier und dort 

gefchah, ohne Regel, ohne wirthfchaftliches Bewufstfein, das 
bewirkt die wirthfchaftliche Thätigkeit des Menfchen nun auf 
beftimmt begrenzter Fläche in freier Beherrfchung der Naturkraft. 

Auf diefer Stufe der Entwickelung ift die deutfche Laub- 
holzwirthfchaft lange Zeit ftehen geblieben. Anders die Nadel- 

holzwirthfchaft. Fichte und Kiefer wollten fich dem Samen- 

fchlagbetriebe nicht recht fügen. Man hatte es längft gelernt, 
den Jungbeftand durch Saat auf der kahlen Fläche zu begrün- 

den. Die klarfte, durchfichtigfte Wirthfchaft ift der Kahlfchlag 

mit darauf folgender Beftandsbegründung aus der Hand. Man 
fchritt an vielen Orten fofort nach Aufgabe der Plenterwirth- 
fchaft zu diefer Art der Beftandserneuerung, die noch heute 

die herrfchende in den Fichten- und Kiefernwaldungen ift. 

Es ift nicht meine Aufgabe, an diefer Stelle die kurz fkiz- 

zirte Entwickelung weiter zu verfolgen. Sie hat am Schluffe 

diefer Periode den Samenfchlag- und Kahlfchlagbetrieb erreicht; 

aber beide find noch wenig durchgebildet, gleichfam nur im 

Keime, im Princip vorhanden, noch nicht in fefte Regeln ge- 
bracht, noch nicht richtig erkannt nach ihrer Abhängigkeit von 

Holzart und Standort, nach ihrer Anwendbarkeit zur Erreichung 

beftimmter Wirthfchaftsziele. 
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Es wird Aufgabe der fpäteren Darftellung (im 2. Bande 

diefes Werkes) fein, die weitere Entwickelung klarzuftellen. Es 

wird dann darauf hinzudeuten fein,. wie der Plenterbetrieb, auf 

der unterften Entwickelungsftufe zufammenfallend mit der roheften 
occupatorifchen Waldbenutzung, wiederkehrt auf einer fehr hohen 

Wirthfchaftsftufe, wie er, der Betrieb der kleinften Fläche und 

der intenfivften Arbeit des wirthfchaftenden Menfchen, fich ver- 

feinert zur Wirthfchaft nach dem individuellen Bedürfnifs des 

Stammes oder der Stammgruppe, wie er, frei von der natur- 

widrigen ftarren Regelmäfsigkeit des Kahlfchlagbetriebes auch 

frei it von der Schädigung der wirthfchaftlichen Intereffen, 

welche unerbittlich ftrafend jeder Naturwidrigkeit folgt und jene 

Freiheit der Wirthfchaft repräfentirt, welche nur dann zuläffig 
ift und ihre fruchtbringende Kraft entfaltet, wenn die Ungebun- 

denheit der unterften, die Schulregel der mittleren (Erziehungs-) 
Stufen überwunden find. — 

Ueberall herrfchte in Deutfchland noch im Anfange des 

16. Jahrhunderts der regellofe Plenterbetrieb. Man hatte aller- 

dings, wie wir wiffen, Schlageintheilungen in den Niederwaldungen 

am Rhein, in Thüringen, nirgends aber in den Baumwaldungen. 

An den meiften Orten drängte auch noch Nichts zur fefteren 

Regelung der Wirthfchaft. Ein Impuls zu derfelben fand fich 

zuerft in den Gegenden mit fehr entwickelter Induftrie, in den 

Bergbau- und Hüttendiftricten. Hier war die ganze Exiftenz 

des Landes abhängig von dem Gewerbebetriebe, diefer wiederum 

von dem nachhaltigen Vorhandenfein grofser Maffen von Holz. 

Dort drängte zuerft die Noth zum Fortfchritt. Man bedurfte 

grofser, kaum noch zu befchaffender Maffen Grubenholz, nicht 
minder grofser Mengen Holzkohle. Der Bau- und Brennholz- 

betrieb war gleichmäfsig nothwendig. 

So war es nach 1550 in der Graffchaft Mansfeld. Starke 

Hiebe im alten Holze hatten die Maffe deffelben übermäfsig 

vermindert; es galt, die Nachhaltigkeit zu fichern, ferneren Vor- 

hieben Einhalt zu gebieten. 
Es wurde durch die Forftordnung von 1585") dem allem 

Rechnung getragen. Alle Gehölze follen nach derfelben in 12 

Schläge getheilt,?) pro Acker 16 Lafsreifer übergehalten,?) alles 

') Stiffer, Forft- und Jagdhiftorie, Anhang S. ı25 fgde. 

”) Forftordnung Art. 4. 

)uA a0 0% ‚Art.: 3. 
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brauchbare Holz zum Grubenbau verwendet,) nur das krumme 

verkohlt werden.) Die Forftordnung fchreibt ferner vor, dafs 

die Forften vermeffen, ein Holzverzeichnifs aufgeftellt, eine 
Schlagfolge hergeftellt, die Oberbäume ftreng nachhaltig genutzt 

werden follen. ®) 

Aehnliche Maafsregeln zur Regelung der Waldwirthfchaft 

ergriff man in Braunfchweig. Schon die Holzordnung Herzog 
Heinrichs des Jüngeren de 1547 enthält Vorfchriften über fchlag- 
weifen Abtrieb und Ueberhalten von Lafsreideln.”) 

In derfelben Zeit hören wir aus den füddeutfchen Nadel-- 

holzgebieten von fchlagweifem Abtriebe der hiebsreifen Beftände 

mit Ueberhalt von Mutterbäumen und gegen Weften vorftehen- 

den Holzwänden, um die Gewalt des Sturmes zu brechen.®) 
Ganz ähnliche Beftimmungen, wie in der Mansfeldifchen 

Forftordnung, finden wir 1579 im Hohenlohefchen,?) 1618 im 

Hennebergifchen geltend.!%) Die Anlegung der Schläge wird 
hier gelehrt, auf den jungen Schlägen follen 16 Hegreifer pro 
Acker ftehen bleiben; nur da, wo Fichten und Tannen-Unter- 

wuchs, foll es nicht gefchehen. Die Waldungen werden hier 

des «Landes Schatz» genannt, auf ftrenge Nachhaltigkeit wird 

gedrungen. Diefelben Vorfchriften kehren in vielen Forftordnungen 
wieder. Die Schlageintheilung war bereits um 1600 fo fehr zur 

Wirthfchaftsregel geworden, dafs fie in den Lehrbüchern, z. B. in 

6), At’ 2, 

6) Art. 16. 
?) J. C. L. Schultze, Actenmäfsige Gefchichte der Forftwirthfchaft und be- 

fonders der Forftbetriebsregulirung im Herzogthum Braunfchweig feit dem 16. Jahr- 

hundert in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde, 1837. S. 49 fgde. 

8) Forft- und Jagdordnung von 1568 bei Fritfch III. 73 fgde. Art. 19 der 

Forftordnung: „Nachdem auch an etlichen Orten die Nothdurft erfordert, ordent- 

liche Schläge zu machen, follen die Förfter u. holzhayer den Bauersleuten für- 

halten und darauf fehen, damit allweg in fünfzig Schritten ein fchön gefchlacht 

Sagreifs oder Mutterbaum ftehen bleibt, dafs auch in dem Fällen der Stammen 

diefe Ordnung gehalten wird, nehmlich dafs man hinter jeden Schlag gegen den 

Niedergang der Sonnen ein Schächtel Holz ftehen lafse, damit daffelbig den 

grofsen Gewalten des Winds, fo meiftens von dem Niedergang käme, aufhält u. 

dem bemeldten Hay u. Samenbäumen, fo auf dem Schlage ftehen, defto weniger 

Schaden zufügen mögen.“ 

®) Titel 32. 16 Lafsreifer pro Morgen follen übergehalten werden. Die Forft- 

ordnung enthält fehr beftimmte Vorfchriften über Schlageintheilung. Fritfch III. 

S. 229 fgde. £ 

10) Fritfch III. S. 55. Nr. V. (Ausg. 1676.) 
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dem «Jag- und Forftrecht» von No& Meurer!!) gelehrt wurde. 

Nicht minder gilt dies von der Nadelholzdurchforftung, die man 
in Würtemberg!2) fchon 1551, im Hennebergifchen fchon 16153) 
kannte und übte und über welche No& Meurer ebenfalls Regeln 

vorträgt.1#) 

Die Cultur der nutzbaren Holzarten machte nicht minder 

Fortfchritte. Neben den fchon feit langer Zeit in Deutfchland 
heimifchen Eichelkämpen werden jetzt auch Nadelholzkämpe 

angelegt. Es ift alfo nun auch die Nadelholzpflanzung fchon 

ebenfo wie die Nadelholzfaat, welche längft bekannt war, eine 
gebräuchliche Culturmethode. Sie wird in der braunfchweig- 

lüneburgifchen Forftordnung ausdrücklich für gewiffe Fälle vor- 
gefchrieben.5) Neue, nutzbare Holzarten werden bekannt und 

in den Wäldern angebaut, die unächte Acazie, welche von 

Vefpafian Robin 1635 zuerft im Jardin des plantes in Paris 
gepflanzt wurde und bald nach 1700 Verbreitung zu finden 

begann;16) die Lärche, welche, in den bairifchen Alpen und 

11) No@ Meurer, der Rechte Dr. (kurpfälzifcher Rath), Jag- und Forftrecht. 

2. Aufl. 1602. Das Buch hat 7 Theile; ı. Thl.: „Von allerlei nützlichen An- 

ftellungen der Wälder und Höltzer, wie diefelben zu hägen, aufzubringen und 

zu gebrauchen“; 2. Thl.: Ueber das Jus forefti; 3. Thl.: Vom Federwildpret; 

4. u. 5. Thl.: Von Fifchen und Wafferjagd; 6. Thl.: Wie die Wäld, Höltzer, 

Wildban und Fifchereien zu renoviren und zu erneuwern, (d. h. wie die Lager- 

bücher und Waldbefchreibungen (Güterverzeichniffe der älteren Zeit) zu fertigen 

find); 7. Thl.: Erkenntniffe fo in Jagdfachen ergangen. 

Der erfte forftwirthfchaftliche Theil hat nur 1o Seiten (Folio), die übrigen 

Theile 234. S. 3 findet fich die Vorfchrift zur Schlageintheilung. 

'2) Forftordnung vom 15. 4. 1551: „In den Tännenwälden, ob fie zu dick 

aufgewachfen und entfprungen, follen unfere Forftmeifter im Mayen die über- 

Nüffige Stangen zu Leitern u. fonft verkaufen und heraus hauen laffen, damit 

werden die Wäldt liecht u. gelautert und mag das übrige Holz, fo ohne das 

erftickt und am Wachfen verhindert wird, defto beffer fürfchiefsen und auf- 

wachfen. Hier ift alfo fchon der höhere wirthfchaftliche Zweck der Durchforftung 

und ihre Bedeutung für die Beftandsentwickelung hervorgehoben. 

13) Hennebergifche Forftordnung de 1615. S. 59 bei Fritfch III. 55. Nr. V. 

Die Stelle lautet fehr ähnlich, wie die Note ı2 angeführte. 

4) S. 9 des oben angeführten Werkes. Die Stelle ftiimmt wörtlich mit der 
Note 12 angeführten überein und ift wohl aus der würtembergifchen Forftordnung 

entnommen, 

15) Die mehrfach citirte Holzordnung von 1651 (1618) Art. 44. Hier ift 

vorgefchrieben, dafs von allen Städten, Dörfern und Flecken Eichen-, Buchen- 

und Tannenkämpe gepflügt und hergerichtet, mit Eicheln und Buchen, auch 

Tannen-Aepfel und -Samen befäet und gut befriedet werden follen. 

16) Der Baum im Jardin des plantes ftand 1855 noch. Allg. Forft- und 

Jagdzeitung 1855. S. 119. 

Bernhardt, Forstgeschichte. 1. 16 
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fchlefifchen Gebirgen allein heimifch,!”) ebenfalls feit 1700 in 
ganz Deutfchland Verbreitung fand.1) Beide Holzarten haben 

ihrer Schnellwüchfigkeit wegen der drohenden Holznoth gegen- 
über grofse Erwartungen erregt, wie wir fpäter fehen werden, 
und beide haben diefelben unerfüllt gelaffen. — 

Faffen wir den Stand der Waldwirthfchaft in Deutfchland 
um 1700 in wenige Worte zufammen, fo läfst fich behaupten, 
dafs die Noth allerwärts — mit einziger Ausnahme vielleicht 
des Nordoftens, obgleich auch dort, z. B. in Königsberg, bereits 
Holzmangel eingetreten war — als vorwärtstreibendes Motiv fich: 

geltend machte, dafs man durch Flächentheilung, theilweife 
auch auf Grund von Holzvorrathsermittelungen, wie in Mansfeld, 
die Nachhaltigkeit zu fichern, durch energifche Cultur die ver- 
brauchten Holzvorrathsmaffen zu erfetzen, verödete Striche wie- . 

der nutzbar zu machen begann,'?) an vielen Orten aus dem 
ungeregelten Plenterbetriebe (der blofsen Occupation) heraus- 
getreten und zu productiv-wirthfchaftlicher Thätigkeit im Walde 
übergegangen war. Der in Schläge getheilte mittelwaldartige 
Betrieb trat im weftdeutfchen Laubholzgebiete, der fchlagweife 

Kahlabtrieb im füddeutfchen Nadelholzgebiete an die Stelle des 

Plenterbetriebes. 

7) In Schlefien find alte Kirchen aus Lärcherholz erbaut, fo in Ohlau eine. 

folche, die um 1550 erbaut war, vor Kurzem abgebrochen ift. 

18) Verbreitung der Lärche in Deutfchland. 

1700 erhielt man in Niederfachfen Lärchenpflanzen aus Holland, die man 

für Libanotifche Cedern hielt und 30 Jahre lang forgfältig in Orangeriehäufern 

pflegte. 

1713 empfahl H. C. v. Carlowitz, Sylvicultura S. 281 den Anbau der Lärche, 

1731 baute man die erften Lärchen in Blankenburg a. H. an. In demfelben 

Jahre gab es im botanifchen Garten zu Altdorf bereits 2 ftarke Lärchenftämme. 

1746 wurde die Lärche in Sanssouci in einem Wäldchen angetroffen, auch 

im Thiergarten in der Lindenallee zwifchen die Linden gepflanzt; 1791 waren 

diefe Stämme 50—60° hoch, 12 — ı5“ ftark. 

1745 baute Herr v. Veltheim in Harbke viele Lärchen an, die 1770. theil- 

weis fchon 60‘ Höhe hatten. 

1779 erfchien in Preufsen eine befondere Anweifung zur Lärchenfaat, 

Vergl. v. Mofer und Gatterer Forftarchiv XXV. S. 5ı fgde. XXVI. S. 118 fgde, 

'9%) Die mehrfach citirte Braunfchweig-Lüneburgifche Holzordnung de 1651 

(1618) giebt über Wiederaufforftung der verödeten Holzgründe der Bauern (Art. 62), 

der Sandländereien (63), befonders des Flugfandes (Art. 64—66) energifche Vor- 

fchriften; die Hohenlohefche de 1579 fchreibt in Art. 24 vor, dafs die öde ge- 

bliebenen Reutländereien gegraben oder geackert und mit Eicheln, Bucheln oder 

Tannenfamen befäet, auch gut gefchont werden follen. Das Ueberwintern der 

Eicheln und Bucheln in feuchtem Sande und im kühlen Keller wird hier gut gelehrt. 
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Aber mit dem Allem blieb man doch weit hinter den For- 

derungen der Zeit zurück. Bei fo unvollkommenen Waldzuftän- 
den, wie fie das 18. Jahrhundert überall vorfand, ift geometrifche 

Schlageintheilung im vielklaffigen Plenter- und Mittelwalde wenig 
geeignet, nachhaltige Befriedigung des Holzbedürfniffes zu fichern; 

zudem blieb die grofse Maffe der Waldwirthe bäuerlichen Stan- 

des weit zurück hinter der oben fkizzirten Entwickelung, welche 
als das Höchfte betrachtet werden mufs, was erftrebt und er- 

reicht wurde. Es blieben alle die hemmenden Einwirkungen, 
die zerftörenden Einflüffe beftehen, welche am Mark des Waldes 

zehrten, die Holzverfchwendung, übertriebene Weide- und Streu- 

nutzung, die übergrofsen Wildftände und die Bevorzugung des 

Jagdintereffes. In den Marken- und Bauernwaldungen hatte man 

auch den ungeregelten Plenterbetrieb faft noch nirgends über- 

wunden; eine fo bedeutende wirthfchaftliche Reformation konnte 

fich an und für fich nur langfam vollziehen; es fehlten aber auch 

alle Organe, um fie überhaupt zur Durchführung zu bringen. 

Noch war die Tradition der Waldwirthfchaft, welche die 

Regellofigkeit war, maafsgebend und herrfchend; noch gab es 

faft nirgends Berufsforftleute, noch keine fyftemäßffche Wirth- 

fchaftslehre. 
Beinahe ein halbes Jahrhundert noch vergeht, ehe wir von 

Forftwirthen im eigentlichen Sinne des Wortes hören, noch 

längere Zeit, ehe die waldwirthfchaftlichen Regeln zufammen- 

gefafst, unter Hauptgefichtspunkte gebracht, geordnet dargeftellt 

werden. Die eriten Forftwirthe find aus dem fortgefchrittenen 
Jägerthum hervorgegangen. In einzelnen tüchtigen Perfönlich- 

keiten des Jägerftandes brach fich das wirthfchaftliche Element 

Bahn, das einfeitige Jägerthum überwindend, begleitet von der 

klaren Erkenntnifs, dafs im Walde ganz andere und viel höhere 

Aufgaben zu löfen feien, als die kunftgerechte Erlegung des Wildes. 
An der Spitze der fo fortgefchrittenen Jäger fteht der Braun- 

fchweiger Joh. Grg. v. Langen. Als er, der ehemalige Blankenburger 

Jagdpage, feine Wanderzeit antrat, war er Jäger, wie alle die 
Anderen, die an den deutfchen Höfen das edle Waidwerk be- 

trieben. Als er nach feiner Rückkehr (um 1735) Forftmeifter 
in Blankenburg wurde, hatte er das Jägerthum überwunden und 

war Forftwirth geworden. 
Wir fehen ihn dann nach 1740 die erften fyftematifchen 

Forfteinrichtungen im Harze, 1745 auch in den Weferforften 

durchführen. In einer ausführlichen Relation fchlug er dem Her- 
f 16* 
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zog von Braunfchweig vor, die Forften im Hils-, im Vogeler- 

und Sollingsdiftricte in Blöcke und je 50 Schläge zu theilen, 
einen Behütungsplan zu entwerfen, pro Waldmorgen 5 Ober- 

bäume, 5 Oberftänder und 6 Lafsreifer überzuhalten, den ganzen 
Forfthaushalt in fefte Normen zu bringen.) Seine Vorfchläge 
fanden die Genehmigung des Landesherrn.?!) 

Eine Vermeffung und Forftortsbefchreibung, ein Taxations- 

protocoll und genereller Culturplan bildeten die Grundlagen der 
Wirthfchaft; die Holzmaffenaufnahme erfolgte durch Ocular- 

fchätzung. 

Die durch die drohende Holznoth gebotene confervative 

Waldbenutzung führte dann um 1750 im Braunfchweigifchen zu 

fo reichlicher Erhaltung des Oberholzes im Mittelwalde, dafs 

der Gedanke nahe lag, den gefchloffenen Oberbeftand bis zur 

Befamung durchwachfen zu laffen. Es ift denn auch diefer 
Gedanke durch den Oberforftmeifter v. Hoyen fchon damals aus- 

gefprochen und damit dem Grundprincip des Samenfchlag- 
betriebes Ausdruck verliehen worden.) 

Unterdeffen hatte fich auch im nordöftlichen Deutfchland, 

in dem rafch emporftrebenden Preufsen, der Uebergang aus dem 

ungeregelten Plenterbetriebe in eine geregeltere Waldbenutzung 
angebahnt. Eine bald nach feinem Regierungsantritte ergangene 
Ördre Friedrichs d. Gr. (1740) ordnete eine Schlageintheilung 

und regelmäfsige Schlagwirthfchaft an, zunächft freilich der Art, 
dafs das nutzbare Nadelholz nach der Reihenfolge der Schläge 
ausgeplentert, das Eichenaltholz thunlichft gefchont, alles junge 
und wüchfige Holz von dem Drucke des Altholzes befreit und 
dadurch im Wuchfe gefördert werden folle.2?) Die fchlefifchen 

20) S, die Biographie v. Langen’s in Mofers Forftarchiv IX. S. 385. Mofer 

bezeichnet ihn nicht ohne Berechtigung als den Vater der modernen Forftwirthfchaft. 

1736 ging v. Langen mit Zanthier, Dieskau, Carlowitz, Lasberg, Lengenfeld 

und feinem Bruder nach dem damals dänifchen Norwegen, wo fie die Maffen- 

forften vermafsen, eintheilten, Köhlereien und Theerfchwelereien errichteten. 

Schon vor 1735 hatte er als reifender Jäger die Schweiz, Frankreich und England 

befucht. Die braunfchweigifche Forftordnung von 1744 ift fein Werk und enthält 

die Grundfätze feiner Forfteinrichtung. 

2!) Am 24. 3. 1745. v. Mofers Forftarchiv XIV. S. ı51 fgde. Schultze, 

Gefchichte etc. (oben Note 7) S. 63. v. Langen nennt die Blöcke: Haupttheile. 

22) Schultze, Gefchichte S. 65. 

23) Pfeil, Forftgefchichte S. 136. 145 fgde. Kropf, Syftem und Grundfätze 

bei Vermeffung, Eintheilung, Abfchätzung, Bewirthfchaftung und Cultur der 

Forften. Berlin 1807. S. 40. 
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Kriege verhinderten nun zwar zunächft die Durchführung diefer 
Maafsregeln, deren Verwirklichung der folgenden Periode an- 

gehört; es tritt aber auch hier der wirthfchaftliche Fortfchritt, 

der den Schlufs unferer Periode kennzeichnet, in unferen Ge- 

fichtskreis. Noch ift überall wenig erreicht, doch die Noth hat 
überall zu dem Bewufstfein geführt, dafs es anders werden 
müffe und dies Bewufstfein hat die Menfchheit ftets befähigt, 
fortzufchreiten. An der Schwelle einer neuen Zeit, fchickt fich 

die Waldwirthfchaft an, ihrem Begriffe ganz zu entfprechen, 

beginnen die Träger derfelben, fich loszulöfen von allen frem- 
den Intereffen, ihr Thätigkeitsgebiet abzugrenzen gegen alle 
anderen, ihrer Arbeit diejenige Zufammenfaffung zu verleihen, 

welche allein auf Erfolg rechnen darf. 

8. 49. Die Waldwirthschaftslehre im 17. Jahrhundert und 
bis auf Carlowitz. 

Die Wirthfchaftsregeln der Forftordnungen find heran- 

gewachfen aus der Empirie, gegeben ohne Begründung, ohne 

Hervorhebung allgemeiner Gefichtspunkte, nur für die localen 
Verhältniffe eines Territoriums berechnet, nur für fie geltend, 
vielfach abhängig von den traditionellen Obfervanzen und Mifs- 

bräuchen der volksthümlichen Waldwirthfchaft. Die Forftord- 

nungen geben daher keine Waldwirthfchaftslehre und wollen 

fie nicht geben. Selbft aus ihrer Gefammtheit läfst fich nur die. 
Kenntnifs deffen ableiten, was die praktifche Wirthfchaft im 

Walde erftrebte und welche Wege ihr von Obrigkeits wegen 

angewiefen wurden, nicht deffen, was als ein Gefammtausdruck 

des forftwirthfchaftlichen Wiffens jener Zeit erfcheint, der Wald- 

wirthfchaftslehre. 
Von einer folchen ift vor 1600 überhaupt nicht die Rede. 

Was über Baumzucht von den Römern, Italienern und Franzofen 

gelehrt war und in Deutfchland Verbreitung fand, blieb feines 

fcholaftifch-fophiftifchen Zufchnittes wegen ohne alle Wirkung 

auf den Gang der Waldwirthfchaft, war ja auch auf die deutfchen 

Verhältniffe faft gänzlich unanwendbar und den Empirikern un- 

verftändlich. An felbftändigen deutfchen Forfchern, welche auf 

dem waldwirthfchaftlichen Gebiete heimifch gewefen wären, fehlte 

es gänzlich. Das Jägerthum war noch nicht durchgedrungen zur 

forftwirthfchaftlichen Thätigkeit, kannte kein anderes, als das 

Jagdintereffe, entbehrte aller tieferen Bildung. Die Waldwirthfchaft 



war Pertinenz der Landwirthfchaft. Es war nur natürlich, dafs 

die Waldwirthfchaftslehre fich mit einem befcheidenen Platze in 
den Lehrbüchern der Landwirthfchaftskunde begnügen mufste. 

Ueber diefe Abhängigkeit und Befchränkung ift die Wald- 
wirthfchaftslehre des 17. Jahrhunderts nicht hinausgekommen: 

Es wurden in jener Zeit nicht eben viele Bücher gefchrieben. 
Wer aber einmal den Beruf und die Neigung zur Schriftftellerei 
in fich fühlte, der umfafste mit feinem Wiffen und feiner Lehre 

Gebiete, deren Ausdehnung uns heute mit Staunen erfüllt, uns 

Schwindel erregt. Es war auf dem literarifchen Gebiete fo gut, 

wie auf dem wirthfchaftlichen noch zu keiner Arbeitstheilung. 
gekommen. Eine enorme encyclopädifche Vielfeitigkeit ift die 

Signatur der damaligen Literatur auf dem Gebiete des Wirth- 
fchaftslebens. Alles, was man über die fämmtlichen praktifchen 
Lebensbeziehungen wufste oder zu wiffen glaubte, findet fich 
da auf‘ vielen hundert Seiten. in diefen ftattlichen Folianten, 

ächt fcholaftifch-theoretifch behandelt, ohne alle Anlehnung an 

das reale Leben, bunt gemifcht mit dem kraffen Aberglauben 
einer Zeit, welcher die Gefetze der Natur tief verhüllt waren 

unter den fchlecht beobachteten, mifskannten Wirkungen. 

In folcher Verhüllung haben wir die Waldwirthfchaftslehre 
aufzufuchen. Gleich zwei Säulen ftehen uns am Anfang und 
am Schluffe des Jahrhunderts zwei Männer, deren Schriften den 

Stand der Waldwirthfchaftslehre um 1600 und 1713 kennzeich- 

nen, Colerus') und Carlowitz.?) Was dazwifchen liegt, ift die 

') Magifter Johannes Colerus war gegen das Ende des 16. Jahrhunderts zu 

Goldberg in Schlefien geboren, ftudirte in Roftock, wo fein Vater (päter als 

Superintendent fungirte, Theologie, war dann Pfarrer in der Mark Brandenburg 

und ftarb am 23. X. 1689 zu Parchim in Mecklenburg. 

Das uns zumeift intereffirende Werk des Coler ift die Oeconomia ruralis et 

domeftica, welche nach Fraas, Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft, 

S. 64 zuerft 1593—1607 in 4. und 6 Bänden zu Wittenberg erfchienen ift; Band 

4 und 6 find dann dafelbft 1597— 1607 und 1615 in 4. erfchienen; das ganze 

allmählig mit dem Calendarium oeconomicum (zuerft 1592 zu Wittenberg, deutfch 

dafelbft 1593 erfchienen) verfchmolzene Werk ift 1623 und 1632 zu Wittenberg 

in Folio, 1645, 1656, 1665, 1672 zu Mainz, 1680 und 1692 zu Frankfurt neu 

aufgelegt und endlich 1711 erneuert (jedoch fchon fehr veraltet) und verbeffert 

erfchienen. 

Mir liegt die Ausgabe von 1692 vor, mit endlofem Titel. Im 8. Buche 

(Xylotrophia genannt) wird von der Holzzucht, im 14. von der Jagd, im ı5. 

vom Vogelfang, im 16. von der Fifcherei gehandelt. 

?) Hans Carl von Carlowitz, einem alten fächfifchen Adelsgefchlechte ent- 

fproffen, welches unter feinen Mitgliedern eine grofse Zahl hervorragender Staats- 
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Schulweisheit der Hausväter, die fich erft allmählig loslöft von 
dem fremden, befonders römifchen Wiffensftoffe und für die 

Fortentwickelung der deutfchen Waldwirthfchaftslehre ohne alle 
Bedeutung geblieben.) 

Weder Coler noch Carlowitz find Forftwirthe; Erfterer halb 

Landwirth, halb Pfarrer, Letzterer Staatsbeamter (Berghaupt- 

mann) mit tiefer cameraliftifcher Bildung. Beide tragen alfo das 
vor, was fie nicht felbft erfahren haben, aber Beide haben mit 

offenem Ohre die Empiriker belaufcht und Beide waren in dem, 

was fie als Regeln der Waldwirthfchaft erkannten und darftell- 
ten, ächt deutfch, von romanifchem Wiffen unabhängig. «Drumb 

bin ich nur ein Teutfcher Schreiber und rede in diefen Büchern. 

nur von Teutfchen Aeckern», ruft Coler feinen Lefern zu; er 

verweift fie auf die volksthümliche Waldwirthfchatt, an die Er- 

fahrung der «Heudereuter, Holzhauer, Bawersleüte und andere 

Holtzgewürme», wenn fie von dem Holzwefen Etwas lernen 
wollten; aber felbft müffe man es probiren, denn eigene Er- 

fahrung lehre Alles.*) Damit ift eine ganz neue Bahn .er- 
öffnet, in der fich die Waldwirthfchaftslehre auf dem Boden der 

Wirthfchaft zur Forftwiffenfchaft entwickeln kann; das ift das 

wahrhaft Epochemachende an Coler, dafs er auf diefen Weg 
hingewiefen hat. 

Im Uebrigen geht er in feinem forftwirthfchaftlichen Wiffen 
nicht über das hinaus, was ihm die Heidereuter und Holzhauer 

boten und wenn er darüber hinausgeht, fo verliert er feine 

Selbftändigkeit. Nadelholzfaat und Gehau-Einrichtung, von der 
erfteren befonders Kiefernfaat, auch das Ausklengen des Nadel- 

holzfamens werden gut vorgetragen; auch von Kiefernpflanzung 

männer, Beamten und Geiftlichen zählt, war königl. polnifcher und kurf. fächf. 

Kammerrath und Oberberghauptmann, ein Mann von bedeutender allgemeiner 

(claffifcher) und cameraliftifcher Bildung, jedoch ohne gründliche naturwiffenfchaft- 

liche Vorbildung. Sein Buch führt den Titel: Sylvicultura oeconomica oder Haus- 

wirthfchaftliche Nachricht und naturgemäfse Anleitung zur wilden Baumzucht, 

nebft gründlicher Darftellung, wie zuvörderft durch göttliches Benedeyen dem 

allenthalben und insgemein einreifsenden grofsen Holzmangel vermittelfl Säe-, 

Pflantz- und Verfetzung vielerhand Bäume zu profpiciren etc. aus Liebe zu Be- 

förderung des allgemeinen Beftens gefchrieben von Hannfs Carl v. C. Leipzig 

1713. II Theile. 2. mit einem 3. Theil von Julius Bernhard v. Rohr (Cameralift, 

Verfaffer einer 1716 erfchienenen Haushaltungsbibliothek) vermehrte Auflage. 

Leipzig 1732. 

3) Vergl. oben ?. 42. 

4) S. 196 der Ausgabe von 1692. 
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fpricht Coler, freilich offenbar nur von Hörenfagen.?) Den Baum- 

fchnitt beim Verpflanzen der Laubholzftäimme kennt er genau. 
Im 13. Cap. wird von Weidenhegern gehandelt, im 14. finden 

fich wunderbare Dinge über die Selbftanzündung der Wälder 
durch Reibung der Zweige bei ftarkem Winde, im 15. handelt 

Coler mit einemmal von Palmbäumen und fchreibt ohne alle 
eigene Kenntnifs der Sache natürlich das nach, was Petrus de 

Crescentiis darüber gefagt hat. 
Bei den Heidereutern und Holzhauern hat Coler ak allein 

die Regeln der Waldwirthfchaft, fondern auch den ganzen Ap-- 
parat von Wunderglauben und Aberglauben übernommen, der 
dem 17. Jahrhundert überhaupt und den Leuten im Walde ganz 
befonders eigen war. Da fpielt die Mondphafe (der Wädel) feine 

grofse Rolle, da fchimmert bei allen Verfuchen, naturwiffen- _ 

fchaftlich das zu begründen, was in der Wirthfchaft als Regel 

galt, die naivfte Kindesanfchauung durch und Coler erzählt uns 
ganz ruhig, dafs die Fichtenzapfen, fo hängen bleiben, wenn 

der Samen ausgefallen, immer wieder neuen Samen in fich er- 
zeugen, bis fie alt find und vom Winde herabgeworfen wer- 
den. 6) 

An klarer, unbefangener Beurtheilung der die Wirthfchafts- 
regeln begründenden Naturvorgänge fehlt es Coler durchaus. 

Ihm ift die Waldwirthfchaft auch noch Pertinenz der Landwirth- 
fchaft, aber beide find ihm deutfch, abhängig von den phyfifchen 
Verhältniffen des deutfchen Gebietes, zu begründen durch die 
eigene Erfahrung. — 

Einen guten Schritt weiter hat Hans Carl v. Carlowitz. 
gethan. Er hat nicht allein, wie Coler, die Feffel fremden 

Wiffens abgefchüttelt und darauf hingewiefen, wie die. wirth- 
fchaftliche Kraft und der Fortfchritt fich aus den befonderen 
Verhältniffen eines jeden Landes herausbilden müffen, fondern 

auch das Gebiet der Holzzucht losgetrennt von der Landwirth- 

fchaft, von der Jagd, von allen benachbarten Gebieten. Das ift 

der Fortfchritt, den die Waldwirthfchaftslehre in dem Jahr- 

hundert, welches Coler und Carlowitz trennt, gemacht hat, das 

die epochemachende Bedeutung des Verfaffers der Sylvicultura 
oeconomica. Steht ihm auch der Bergbau und die Induftrie in 
erfter Linie, die Holzzucht befonders deshalb in fo hoher Wichtig- 

8) 1A. 9.0. S.. 199% 

°) A, a. O.,8. 19% 
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keit, weil fie jenen unentbehrliche Verbrauchs- und Rohftoffe 

liefert, fo geht doch daneben eine Ahnung von der höheren 

Bedeutung der Wälder durch feine Darftellung im Eingange des 
genannten Werkes und, fo unvollkommen auch bei ihm noch 
die Kenntnifs der Naturkörper ift, mit denen die Waldwirthfchaft 
zu thun hat, fo fehr fich auch ihm die wirkende Naturkraft 

- verhüllt, — die ethifche Seite des Wirthfchaftslebens und ins- 

befondere der Pflege des Waldes ift ihm erfchloffen und feine 
Klagen über die fchlechte Befchaffenheit vieler Wälder in 
Deutfchland find nicht allein auf rein wirthfchaftliche, aus 

dem Erwerbsleben genommene Gründe geftützt (Cap. I. $. 1). 

Wiederaufforftung verödeter Waldftücke, Holzfaat und Pflan- 
zung, Anlage von Kämpen, Sammeln, Zubereiten, Ueberwintern 

des Samens find die Hauptgegenftände, welche die Sylvicultura 
im 9. Cap. (vom wilden Baumfamen), 10. Cap. (Einfammlung 
des Samens), ıı. Cap. (Bodenvorbereitung zur Saat), 12. Cap. 

(Ausfaat), ı5. Cap. (von der wilden Baumfchule), 16. Cap. (Aus- 
heben und Verfetzen der Pflanzen), 18. Cap. (Baumpflege) aus-. 

führlich behandelt. 
Gegen die Nachläffigkeit vieler Waldbefitzer, welche das 

alte Holz herunterhauen und die Wiederbegründung des Beftan- 

des (den Wiederwachs nach Carlowitz) vom lieben Gotte und 

dem natürlichen Samenabfall erwarten, eifert Carlowitz im 13. 

Cap. «Man foll nicht ftille fitzen, fondern mit Säen und Pflanzen 
Hand anlegen und göttliche Hülfe dabei erwarten”, ruft er feinen 
Lefern zu und ftellt hiermit eine Grundregel der Beftandsbegrün- 

dungslehre auf, welche ein Jahrhundert fpäter nach ihrer ganzen 

Bedeutung gewürdigt worden ift. 

Die ihm bekannten, noch fehr mangelhaften Regeln des 

Mittelwaldbetriebes giebt Carlowitz im 14. Cap. («Von Ober- 
und Unter- oder fogenanntem Schlag- und lebendigen Holtze»); 

von der Fortpflanzung ausländifcher Bäume in «hiefigen Landen» 
handelt er im 17. Cap., hält fie für eine nützliche und in der 

Zukunft zu vervollkommnende Sache. 

Im zweiten Theile des Werkes folgt nun eine Forftbotanik 
(Cap. I—7), welche die fchon oben berührte mangelhafte Kennt- 
nifs der Baumgewächfe klar darlegt; eine Anleitung zum Fällen 
des Holzes (Cap. 8), zur Köhlerei (Cap. 9), zum Afche- und 

Kienrufsbrennen (Cap. 10). Im ı1. Cap. fchiebt Carlowitz mit 

einemmal eine Abhandlung ein «von wunderwürdigen Seltfam- 
keiten der Bäume» und bringt eine Fülle wunderbarer Kalender- 



mährchen. Das 12. Cap. behandelt endlich den Torf und feine 
Benutzung. ”) 

Wir fehen, die Waldwirthfchaftslehre hat fich auch bei ihm 

noch nicht über die Lehre von der Waldbegründung und Wald- 
pflege entwickelt. Noch ift fie kein vollberechtigtes felbftän- 
diges Gewerbe; keine Anleitung zur Betriebseinrichtung giebt 
Carlowitz, Nichts von dem wirthfchaftlichen Effecte des wald- 

wirthfchaftlichen Betriebes finden wir bei ihm. Aber das, was 

der von Holznoth bedroheten Zeit vor Allem oblag, die Wieder- 

aufforftung der ausgedehnten Blöfsen, rafche Verjüngung, ener- _ 
gifche Cultur und verftändige Pflege des Waldes, fucht er in 

ein Syftem zu bringen, das vorhandene Wiffen zu ordnen, zu 
neuer Forfchung anzuregen. — 

Zwifchen ihm und Coler liegen die waldwirthfchaftlichen 

Aufzeichnungen der Hausväter, jener unpraktifchen Vielwiffer,. 
welche, wie ich bereits bemerkte, der Forft-Empirie fremd 

gegenüberftanden und auf die Entwickelung der Wirthfchaft im 
Walde keine Wirkung geübt haben. Allein die Georgica curiofa 

des Herrn von Hohberg verdient hier Erwähnung.®) Die Andern, 
Heresbach,?) Böcler,1%) Florinus!!) find fo wenig originell, dafs 

?) Der drohenden Holznoth gegenüber fetzt Carlowitz überhaupt feine Hoff- 

nung auf Kohlen und Torf. Die Torfgewinnung lehrt er gut. 

®) Das zuerft 1682 erfchienene Buch liegt mir in der Ausgabe von 1701 vor 

(fpäter neu aufgelegt 1715, 1716, 1749) als: Georgica curiofa aucta oder des auf 

alle in Teutfchland üblige Land- und Hauswirthfchaften gerichteten, hin und wie- 

der mit vielen untermengten raren Erfindungen und Experimenten verfehenen etc. 

adeligen Land- und Feldlebens. Hoch 4. Das aus zwei ftattlichen Folianten be- 

ftehende Buch giebt im ı2. B.: ‚Nemora et venatio“ die Forftwirthfchaftslehre 

und Jagdkunde des Verfaffers, erftere in 33 Capiteln. 

°) S. oben ?. 42 Note 3. Das Einzige, was Heresbach gut darftellt, ift die 

Lehre von der Schlageintheilung. Er verlangt, dafs man den haubaren Waldtheil 

in fo viele Schläge theilen foll, als der Nachwuchs Jahre braucht, um die ver- 

langte Stärke zu erlangen. Im Uebrigen ift H. vollfländig abhängig von den 

Römern und entbehrt aller geiftigen Originalität. 

10) Oben 2. 42 Note 9. 

!) Vergl. über Florinus Fraas Gefchichte etc. S. 80 fgde. Das Buch erfchien 

1702 zu Nürnberg unter dem Titel: „Francisci Philippi Florini Sereniffimi ad 

Rhenum Comitis Palatini Principis Solibacenfis P. in Edelsfelden et Kirmreuth, 

oeconomus prudens et legalis oder Allgemeiner klug- und rechtsverfländiger Haus- 

vatter“, und enthält 9 Bücher, von denen das 4. den Garten- und Waldbau be- 

handelt. Florinus hat nichts Neues gegeben und es ift wohl mehr fein hoher 

Stand, als der Werth des Buches gewefen, der die Verbreitung deffelben ver- 

anlafst hat. Der rechtswiffenfchaftliche Theil it von dem Rathe des Pfalzgrafen, 
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fie füglich an diefer Stelle übergangen werden können, nach- 
dem ihre Bedeutung für die Entwickelung der Landwirthfchafts- 
lehre oben kurz berührt worden ift ($. 42). Hohberg hat betreffs 

der Holzfaat aus dem Hausbuche des dänifchen Statthaiters in 

Holftein, v. Rantzau, Vieles gelernt, fchreibt übrigens wacker von 

Coler ab, fowie Florinus wieder von Hohberg abgefchrieben 
hat. Er lehrt aber den Schlagbetrieb gut (den Jahresfchlag 

nennt er «Maifs», kahl abtreiben «abmaifsen»). Seine Darftellung 
‚zeichnet fich in den erften 16 Capiteln durch eine gute fyftema- 
tifche Ordnung aus. Die Forften theilt er in «Bauholz» und 

«Brennholz», befchreibt die einzelnen Holzarten, wirft aber im 

17. und 33. Cap. Alles durcheinander und fteckt voll botanifcher 

Mährchen. Den Tannenbaum will er durch Stecklinge fortpflan- 
zen, den «Afpecten der Geftirne» fchreibt er auf den zu über- 
winternden Samen eine befondere Wirkung zu. Eine Fortent- 

wickelung der Waldwirthfchaftslehre im 17. Jahrhundert ift aus 

der Georgica,curiofa in keiner Weife zu erkennen. 

$.50. Weitere Entwickelung der Waldwirthschaftslehre 
bis 1750. 

Zweimal war von Männern, welche aufserhalb der Wald- 

wirthfchaft ftanden, der Anftofs zu eigener Forfchung, zu felb- 

ftändiger Durchbildung der Forftwirthfchaftslehre gegeben wor- 
den. Noch hatten diejenigen, welche nun im Walde das Scepter 
führten, denen Hieb und Cultur anvertraut war, die Jäger, an 

diefen Beftrebungen in keiner Weife Theil genommen. Jetzt 
aber begannen auch fie, ihre Anfchauungen und Erfahrungen 

in Schriften niederzulegen. Das Bedürfnifs, für das untere Jagd- 
und Forftperfonal eine gedruckte Anleitung zur Ausübung der 
Jagd ebenfo, wie zur Bewirthfchaftung der Forften zu befitzen, 

fcheint den oberften Jagdbeamten zuerft die Feder in die Hand 

gedrückt zu haben. Diefem Motiv verdanken wenigftens die 
«Notabilia venatoris» !) des Fürftlich Sächfifchen Oberlandjäger- 

Johann Chriftoph Donauer, bearbeitet. Florinus ift wahrfcheinlich der 1703 zu 

Nürnberg verftorbene Pfalzgraf Philipp der Sulzbachfchen Linie. 

*) Notabilia venatoris oder Jagd- und Waidwerks-Anmerkungen, wie es zeit- 

hero bei der Löbl. Jägerei gehalten, welche Dinge practicabel oder unpracticabel 

geachtet und was vor Gebräuche und Gewohnheiten theils Orthen eingeführet 

und gewiefen worden, auch wie vielerlei Arthen derer Gehölze hin und wieder 

in Waldungen fich finden, wie diefelben nutzbarlich abzuholtzen und zu ge- 
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meifters und Landrathes zu Weimar, Hermann Friedrich von 

Göchhaufen ihre Entftehung. Das Buch ift zuerft 1710 in Nord- 
haufen gedruckt, fchon 1732 zum drittenmal aufgelegt, daneben 
durch Nachdruck vielfach verbreitet worden?) und enthält gleich 
im Eingange eine Inftruction für Forft- und Jagdbediente, welche 
die vollftändige Unterordnung der Forftverwaltung unter das 
Jägerthum erkennen läfst. 

Im Uebrigen zeichnen fich diefe «Notabilia venatoris» durch 
eine arge Unordnung in der Darftellung und eine abfolute 

Syftemlofigkeit aus. Da wird vom Lerchenfang (S. 40), der 

Fifcherei (S. 46), den Requifiten eines vollkommenen Waide- 

mannes,?) vom Leithunde, dem Rothwilde, Rehwild, Schwarz- 

wild, Bären, Dachfen, Wölfen etc., von allerlei Vögeln, da- 

zwifchen (S. 164—251) von der «Mannigfaltigkeit des Gehöltzes» 

gehandelt; von da bis S. 290 finden fich dann wieder Jagd- 

regeln. Die Waldwirthfchaftslehre Göchhaufens trägt den Stempel 
eigener Naturbeobachtung. Die Befchreibung der- Holzarten ift 

bei aller Ungenauigkeit und Unwiffenfchaftlichkeit offenbar aus 
eigener Kenntnifs gefchöpft, die Ausnutzung des Holzes in den 

Schlägen wird gut gelehrt. Etwas Weiteres freilich mufs man 

in dem Buche nicht fuchen. Wenn der Verfaffer auch gegen 
den ungeregelten Plenterbetrieb feine Bedenken äufsert, fo lehrt 
er doch weder eine geordnete Schlagführung, noch fpricht er 

irgendwo von Saat oder Pflanzung. Durchforftungen kennt er 
nicht. — 

Auf einer viel höheren Stufe fteht die Waldwirthfchaftslehre 

brauchen, auch andere unterfchiedliche, einem Forftbedienten zu wiffen nöthige 

Sachen, nicht weniger aller bekandten Vögel Eigenfchafften, fo viel man aus der 

Erfahrung wahrgenommen hat, aufgezeichnet von einem der Jägerei liebenden 

Weidemann, welcher gerne in Wäldern hörete früh der Vögel Gefänge. Nord- 

haufen. 1710. Fol. 188 S. 

Die dritte mit verändertem Titel 1732 unter dem Namen des Verfaffers her- 

ausgekommene Auflage liegt mir vor. Sie ift in Octav gedruckt. Ich habe nach 

der letzteren citirt. 

?) Ein folcher 1731 zu Nürnberg in 5. Aufl. erfchienener Nachdruck liegt 

mir vor. Angefügt find zahlreiche fogenannte Jägergeheimniffe. 

°) Nach Göchhaufen foll der Waidmann fein: Gottesfürchtig, eines guten 

(sefichtes, eines guten Gehöres, fchneller Füfse, nicht gebrechlich, eines gefunden 

Athems und laut vom Halfe, dauerhaftig, wachfam, unverdroffen, unverfoffen, 

treu, von reifem judicio, aufmerkfam, gefunder und gerader Zähne, gefchwind 

in feinem Vornehmen, unverzagt und nicht furchtfam; er foll Liebe zu Hunden 

haben, die Reinlichkeit zumal an feinem Gewehre lieben, verfchwiegen und 

nicht neidifch fein. 
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Döbels, deffen 1746 zuerft erfchienene «Eröffnete Jäger-Practica» 
bald die Aufmerkfamkeit aller Jäger und Forftlleute auf fich 
zog.*) Heinrich Wilhelm Döbel entftammte einer alten fächfifchen 
Familie und war 1699 im Erzgebirge geboren. Sein Vater war 

fpäter Förfter zu Güntersberge im Unterharze. Döbel beftand 
die Jägerlehre bei feinem Grofsvater und Vater, wurde 1717 als 

Jäger wehrhaft gemacht, wanderte dann 3 Jahre lang, befonders 

um fich in der Parforcejagd auszubilden, und wurde 1723 als 

Jägerburfche in Blankenburg (Braunfchweig) angeftellt. 1725 

finden wir ihn in Deffau bei der Parforcejägerei, wo er jedoch 

— nach der Angabe des Biographen in der 4. Aufl. der Jäger- 
practica (1828) S. XVI wegen einer Liebesgefchichte — fchon 

ein Jahr fpäter entlaffen wurde. Durch feine Verheirathung 1726 
in den Befitz eines Ackergutes gelangt, widmete fich Döbel nun 

bis 1733 der Landwirthfchaft, wurde dann als Oberpiqueur in 

Hubertusburg (Sachfen) angeftellt. Dort gab er (fein Wohnfitz 
war Reckwitz) 1746 die Jägerpractica, 1747 ein umfaffendes 

Hausbuch unter dem Titel: H. W. Döbels gefchickter Hausvater 

und fleifsige Hausmutter oder kurze, doch gründliche Einleitung 

zur Haushaltung der Landwirthfchaft, heraus. Die Jägerpractica 
wurde durch eine falbungsvolle und fchwülftige Vorrede des 
Kanzlers der Univerfität Halle, Freiherrn von Wolf, beim Publi- 

cum eingeführt und begründete rafch den — heute fehr ver- 

blafsten — Ruhm Döbels. — Ueber feine letzten Lebensjahre, 

über Ort und Jahr feines Todes fehlen alle verbürgten Nach- 
richten. Döbel ift in den Stürmen des fiebenjährigen Krieges 

verfchwunden. — 

Döbel war ein Mann von bedeutender practifcher Begabung. 
Wenngleich das Jägerthum noch alle feine Anfchauungen be- 

herrfcht und der Forftwirth in ihm noch keineswegs zum Durch- 

bruch gelangt ift, fo wohnt ihm doch ein Verftändnifs inne für 

wirthfchaftliche Fragen überhaupt, fo befafs er doch ein offenes 
Auge für die forftwirthfchaftlichen Maafsregeln und dafs dies 
der Fall war, das ift ficherlich zum grofsen Theile dem Um- 

ftande zuzufchreiben, dafs er lange Zeit als Landwirth thätig war. 

Freilich, gefördert hat er die Waldwirthfchaftslehre kaum 
nennenswerth. Die Abhängigkeit des wirthfchaftlichen Elementes 

*) S. die recht fchwülftig gefchriebene Biographie Döbels in der 4. Aufl. der 

Jägerpractica. 1828. Einl. S. XVII—XXVI. Schon vor dem Erfcheinen feines 

Hauptwerkes und bald nach dem der Sylvicultura von Carlowitz hatte Döbel die 

letztere durch „praktifche Anweifungen““ commentirt. 
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von der Jagd liefs ihn zu einer. klaren Ueberzeugung von der 
Bedeutung der Waldwirthfchaft, von ihren Zielen und den Mit- 
teln, fie zu erreichen, überhaupt nicht gelangen. In diefer Be- 

ziehung fteht Carlowitz viel höher, als Döbel. 
Dazu kommt, dafs es Döbel an einer ausreichenden all- 

gemeinen Bildung fehlte, über welche Carlowitz gebot. Jener 

war Empiriker, Autodidakt, beherrfchte die Naturwiffenfchaften 

in keiner Weife, war nur Forfthandwerker. 

Aber das Handwerk hatte doch feine grofse Bedeutung. 
Man mufste es im Walde erft zu der felbftändigen und regel- 
rechten Uebung des Handwerks bringen, ehe an ‘die Heraus- 
bildung eines Syftemes der Waldwirthfchaft gedacht werden 

konnte. Es mufste fich erft die Wirthfchaft organifiren, ehe von 
einer Forftwiffenfchaft die Rede fein konnte. Da waren Männer . 

wie Döbel an ihrer Stelle. Die Jägerpractica ift denn auch der 

Ausdruck der empirifchen handwerksmäfsigen Waldwirthfchafts- 

Uebung, Döbel der Ahnherr jener Schule, welche bis in die 
neuefte Zeit hinein die wiffenfchaftliche Begründung der Forft- 

wirthfchaftslehre durch die fogenannte Erfahrung, d. h. durch 
eine Summe von ungeordneten und unvergleichbaren Beobach- 

tungen zu erfetzen wähnte. 
«Der Jäger mufs hirfch-, jagd-, holz- und forftgerecht, 

gottesfürchtig und fromm, treu und redlich gegen feinen Herrn, 
vorfichtig, verftändig, klug, wachfam und munter, unverdroffen, 

aufgeweckt, entfchloffen, unerfchrocken und von guter Leibes- 

conftitution fein, Liebe zu den Hunden haben und auf gutes 

und reinliches Gewehr halten»,5) fo lautet Döbels Definition und 

fie kennzeichnet feine Stellung zur Sache auf das Genauefte. 

Döbel kannte nur die plenter- und mittelwaldartigen Be- 
triebsfyfteme aus eigener Anfchauung genau, weniger die Nadel- 

holzwirthfchaft. So erklärt es fich, dafs er fich gegen jede Durch- 
forftung und gegen die Nadelholzpflanzung ausfpricht.5*) Schlag- 

eintheilung und Vermeflung, Baumfchätzung und Baummeffung 

lehrt er ganz gut, ift aber (wohl als ftreugieriger Landwirth 

und offenbar in vollkommener Verkennung der forftwirthfchaft- 
lichen Intereffen) der bedenklichen Anficht, dafs die Landwirthe 

zur Entnahme des Streulaubs und Moofes zu animiren feien.®) 

°) Theil III. S. 107 fgde. (Ausg. v. 1746). Th. III. S. 110. ıı1 (Ausg. v. 1754). 

5a) Th. II. S. 46—47; daf. S. 184 (Ausg. v. 1754). 

6) A. a. O, S. 69 (Ausg. v. 1754). 

Se . & > u Er, 

a ne ne ee Me 1 Beer ee ern . 
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Mit Döbel und Göchhaufen war ein bedeutungsvolles Ele- 
“ ment eingetreten in die Entwickelung, welche ich zu fchildern 

habe, die wirthfchaftliche Empirie, welche hier zum erftenmal 

ihre Anfıchten und Erfahrungen kundgiebt und von nun ab mit- 

arbeitet an der Herausbildung der Forftwirthfchaftslehre. Ift die 

Wirthfchaft auch noch Handwerk, entbehrt fie auch noch jeder 
wiffenfchaftlichen Begründung, ja fogar der Tendenz, eine folche 

* zu fuchen, fehlt alfo auch noch vollkommen jener Kreislauf von 

der Wirthfchaft zur Wiffenfchaft, von diefer zu jener zurück — 

dennoch ift ein Schritt vorwärts gefchehen. Das Jägerthum fteht 

auf dem Sprunge, feine einfeitige Befchränknng abzufchütteln 
und fich zu einer Schule practifcher Forftwirthe zu entwickeln. 

Ich werde fpäter zu zeigen haben, wie diefer Vorgang, an 

welchem auch Döbel in der folgenden Periode lebhaften Antheil 

nahm, fich vollzog und es wird erft dann das Bild des immer- 

hin bedeutenden Mannes, deffen Wirkfamkeit in zwei meiner 

Perioden fällt, abgerundet vor uns ftehen. 

Es ift auffallend, dafs Döbel in Bezug auf Holzfaat und 

Pflanzung Nichts bringt, was nicht fchon Carlowitz beffer gefagt 

hatte. Ein Fortfchritt in der Lehre vom «Säen und Pflanzen» 

ift doch noch vor 1750 durch Andere eingeleitet worden, vor 

Allen durch Chriftian Carl Scharmer, der in diefer Richtung 
entfchieden bedeutender ift, als Döbel. Seine 17397) erfchienene 

kleine Schrift: «In der Erfahrung gegründete Gedanken über 
die Confervation der alten und Anlegung neuer Holzungen, in 
einer Unterredung verfaffet. 4.» (1748 in Frankfurt und Leipzig 

neu aufgelegt) giebt in der Form des Dialogs ein aus reicher 

Erfahrung gefchöpftes kurzes Compendium der Lehre vom Säen 
und Pflanzen (rıı S.). Scharmer hat holfteinifche Verhältniffe 

und Plenterbetrieb vor Augen, lehrt Eichen- und Buchenfaat in 

Kämpen, das Schneideln der Pflanzen, das Auspflanzen etc. recht 

gut. Die 5. 74 gegebene «generale Grundregul»: «Je mehr Erde 

und je weniger Schnitte an den Wurzeln und an der Krone, 

defto ficherer die Verpflanzung», kann auch heute noch von 

Jedem unterfchrieben werden. 

Einer 1716 zuerft erfchienenen,: fpäter oft neu aufgelegten 
(u. a. 1752) marktfchreierifchen Schrift des practifchen Arztes 

Agricola in Regensburg, welche die Veredlungsmethoden der 

?) Nicht 1749, wie Fraas, Gefchichte $. 523, irrthümlich anführt. Es liegen 

mir zwei Ausgaben vor, eine von 1739 in 4., eine von 1748. 
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Bäume, fowie ihre Vermehrung durch «Wurzel und Zweige» 
(Stecklinge, Wurzelbrut etc.) vorträgt, dabei viel Fabeln und 

Schwindeleien enthält, mag hier im Vorübergehen Erwähnung 

gefchehen. 
Nicht höher fteht die Compilation eines Mannes, der lange 

Zeit hindurch eines gänzlich unverdienten Anfehens in der forft- 

lichen Welt fich erfreut hat, des Oberftlieutenants Hans Friedrich 
von Flemming. Sein zeitweife vielgelefenes, aus zwei ftattlichen 
Folianten beftehendes Werk: «Der vollkommene teutfche Jäger» 
mit dem prahlerifchen Symbolum «Arte et Marte», zuerft 1719 
und 1724 erfchienen, 1749 neu aufgelegt, ift eine Compilation 

nach Art der Hausväter, behandelt in bunter, fyftemlofer Ab- 

wechslung die allerverfchiedenartigften Gegenftände und zeigt 

deutlich, wie der durch Kränklichkeit an der Fortfetzung feiner. 
kriegerifchen Laufbahn®) verhinderte Burg- und Schlofsherr auf 
Böcke, Martentin, Zebin, auf Weifsach und Gahro, mitten 

zwifchen zahlreichen Folianten fitzend, Alles aus denfelben ab- 

fchrieb, was irgend an das von ihm zu behandelnde Gebiet 

heranftreifte. 
Wir finden in diefem «teutfchen Jäger» im erften Bande 

Mineralogifches, Geologifches, Botanifches, Chemifches und eine 

mangelhafte Zoologie, dazwifchen (I. Th. VI—XXIH auf S. 22 
bis 77) eine Encyclopädie des forftlichen Wiffens, endlich die 

Jagdkunde im II, IV. und V. Theile; im zweiten Bande lefen 
wir Allerlei über Bodenkunde, Meteorologie («von Würckung 

der Planeten», Cap. 4; von den Wolken, Cap. 6; vom Hahnen- 

®) Flemming war Oberftlieutenant in königl. polnifchen und kurf. fächfichen 

Dienften. Er hat auch ein Buch gefchrieben: „Der vollkommene teutfche Soldat“, 

Auf Weifsach führte er nach feiner Verabfchiedung ein wunderliches Leben. Seine 

5 Bedienten bildeten eine Capelle, feine 30 Bauern waren uniformirt und wurden 

von einem abgedankten Lieutenant commandirt; täglich hielt er Wachtparade. 

Als ein Jäger der Herzogin von Sachfen-Weifsenfels eines Tages auf dem Jagd- 

terrain Flemmings einen Hirfch gefchoffen hatte, erklärte er der Herzogin den 

Krieg, rückte mit feiner Mannfchaft und zwei Kanonen aus und nahm den Amt- 

mann der Herzogin gefangen. Dem kriegsluftigen Schlofsherrn wurde jedoch 

durch die fächfifche Regierung bald das Handwerk gelegt und er mufste auf den 

ftreitigen Gebietstheil verzichten. Dabei hatte er es nur der Intervention feines 

Vetters, des berühmten Feldmarfchalls von Flemming zu danken, dafs er mit 

blauem Auge davonkam. 

Wenn diefe Gefchichte wahr ift (fie wird von Otto Henne am Rhyn, Cultur- 

gefchichte der neueren Zeit. Leipzig 1871. II. Bd. S. 57 erzählt), fo wirft fie 

intereffante Schlaglichter auf den Mann und die Zeit, in der er lebte, 
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\ gefchrei und Himmelsthau, Cap. 7; von Sonnenzeiger und Schlag- 

uhr, Cap. 8; etc.), aber auch «von der Wünfchelruthe», dem 

Bergbau, der Probirkunft, dem Magnetttein, von den Gefund- 

brunnen und warmen Bädern; dann wieder von der «Wälder 

Alterthum» und von «Dianens Tempel zu Ephefus», von dem 
«wüthenden Meere» und Sturmwinden, von den «Raubfchlöffern» 

(S. 42), von Zigeunern, vergrabenen Schätzen und «Geiftern, 

- die fie bewachen follen» (S. 45—46), vom Holzverkauf, Klafter- 

fchlagen, Ziegenvieh, Moosrechen und von allerlei anderen 

Sachen. Die Darftellung ift durchweg eine fyftemlofe, unfach- 

gemäfse und entbehrt aller Originalität. Das Ganze ift eine 

jammervolle Nachahmung der Hausväter-Literatur und hat felbft- 

redend für die Fortbildung der Forftwirthfchaftslehre niemals 

irgend eine Bedeutung gehabt. 
Flemming gehört dem Jägerthume, wie ich daffelbe auf- 

faffe, alfo der durch die Jagdübung in den Wald geführten, in 
der Fortbildung zur forftlichen Empirie begriffenen, organifirten 

und geregelten Jägerpraxis nicht an. Er ift vielmehr einer jener 

Polyhiftoren und Kalendermacher, an welchen eine geiftesarme, 

in leeren Formen erftarrte Zeit Ueberflufs hatte. Sein Buch, 

von albernen Mährchen und, unfinnigen Vorftellungen ftrotzend, 

ift denn auch frühzeitig nach feinem wahren Werthe gewürdigt 

worden.) 

$. 51. Schlussbetrachtung. 

Die wirthfchaftliche Entwickelung vieler Jahrhunderte dem 

Lefer in kurzen Zügen vorzuführen, habe ich in diefen Blättern 

unternommen. Die Darftellung derfelben hatte fich anzulehnen 

an die kurze Schilderung der politifchen, focialen, rechtlichen 

und geiftigen Umwälzungen, welche von Stufe zu Stufe den 

raftlofen Kampf des Menfchengefchlechtes um bürgerliche und 

geiftige Freiheit, um Fortfchritt auf allen Gebieten, um die 

eigene Vervollkommnung, fo weit fie mit menfchlichen Mitteln 

erftrebt und erreicht werden kann, bezeichnen. 

Ich durfte darauf hinweifen, wie auf den unterften Cultur- 

ftufen alle Kraft des Menfchen erfchöpft wird durch den Kampf 

gegen die Rechtsunficherheit und die Unvollkommenheit der 

focialen Zuftände, wie hier das Wirthfchaftsleben nur dann zu 

gedeihlicher Entfaltung gelangen kann, wenn an der Spitze des 

9) Man vergleiche nur das Urtheil in Mofer und Gatterer, Forftarchiv XVIIL 

98 fgde. 
Bernhardt, Forstgeschichte. I. 17 



Gemeinwefens Männer von übermenfchlicher Kraft und wahrhaft ; 
göttlicher Miffion ftehen, wie daffelbe jahrhundertelang jeder 
Entwickelung unfähig bleibt, wenn folche Männer fehlen; wie 
die wirthfchaftliche Entwickelung ferner abhängig ift von den 
Rechtsnormen, welche das Verhältnifs des Menfchen zum Men- 

fchen, zum Grund und Boden, den wir bebauen, zu dem Staats- 

organismus, dem wir angehören, regeln; wie endlich die wirth- 

fchaftliche Kraft erzeugt, das Streben auf diefem Gebiete 

gefördert wird durch die Noth, durch das Bewufstfein, dafs 

Mangel uns treffen werde. 

Es war mir vergönnt, diefe allgemeinen Entwickelungen 

an der gefchichtlichen Geftaltung des Waldwirthfchaftsbetriebes. 

in grofsen Umriffen zu zeigen. War es auf der unterften Stufe 
der Kampf gegen den Wald, gegen eines der vornehmften 

Culturhinderniffe, welcher als die Signatur jener Zeit betrachtet 
werden mufste, fo geboten anwachfende Bevölkerung, eine 

maafslofe Occupation der Walderzeugniffe folchem Kampfe bald 
Einhalt, fo trat — in den höherentwickelten Gegenden Deutfch- 
lands früher, in den zurückgebliebenen fpäter — an feine Stelle 
bald der Kampf für den Wald, das vernünftige Beftreben, den 
für die Befriedigung fo vieler Bedürfniffe unentbehrlichen Wald 
zu fchützen. 

Regelung der Eigenthumsverhältniffe, Befchränkung der 
maafslofen Occupation ftand hier in erfter Linie, gütererzeugende 

wirthfchaftliche Arbeit in zweiter. Später, als bei allen anderen 

Ländereien, wurde das volle und reine Eigenthum am Walde 

Regel. Aber die Tendenz, daffelbe zur Regel zu erheben, ift 
im ganzen Mittelalter leicht erkennbar. Später auch,‘ als auf 
dem Gebiete der Landwirthfchaft, beginnt jene wirthfchaftliche 

Thätigkeit im Walde. Die Waldwirthfchaft kämpft noch um 
ihre Exiftenz gegen die fie erftickenden ftaatsrechtlichen Eigen- 
thumsbefchränkungen, kämpft gegen die fie ausfaugende Land- 

wirthfchaft, gegen das fie geringachtende Jägerthum. Aber es 

läfst fich fchon am Schluffe unferer Darftellung ihr endlicher 

Sieg vorausfehen; unter der energifchen Einwirkung der Noth, 
welche mehr und mehr an alle Thüren klopft, wird eine neue 

Zeit neue Mittel finden, um der Forftwirthfchaft die Stelle zu 

fichern, die ihr gebührt, die eines felbftändigen, allen anderen 

gleichberechtigten Productionszweiges. Damit wird die Fortbildung 

der Waldwirthfchaftslehre zu einer Wiffenfchaft gefichert fein. 
7 / 



Ueber forstliche Kleiderordnungen. 

Die Forftwirthe haben allgemein bis heute feftgehalten an 
dem Kleide des Jägers, trotzdem das Jagerthum als überwun- 

den, als eine veraltete Uebergangsentwickelung anzufehen ift. 
Es ift nicht ohne Intereffe, einen Blick zu werfen auf den hifto- 

rifchen Gang des Uniformwefens im Forft- und Jagdbetriebe. Für 

die Culturgefchichte haben auch diefe Aeufserlichkeiten ihre 
Bedeutung. — 

Schon im 15. Jahrhundert führten einzelne Reichsftädte Uni- 

formen bei ihren Truppen ein, fo Cöln 1474 (rothe und weifse 

Uniform), Nürnberg 1499 (rothe Uniform).!) Allgemein wurden 

die Armee-Uniformen um 1650. Bis dahin erkannten fich ‚die 

Kriegsgenoffen an der Feldbinde. 

Von Jagduniformen hören wir noch fpäter. Zwar kleideten 

fich die Jäger, um nicht vom Wilde gefehen zu werden, feit 

alten Zeiten grün, trugen auch Hirfchfänger und Hifthorn; allein 

in Bezug auf Farbenabftufung und Schnitt folgte jeder feinem 

Gefchmacke und dem feiner Zeit; von einer Einheit der Klei- 

dung war keine Rede. 
Erft dann, als viele Leute anderen Standes anfıngen, fich 

grün zu kleiden und den Hirfchfänger zu tragen, regte fich das 
Standesbewufstfein der Jäger und man erwirkte vielfach landes- 
herrliche Verordnungen, welche wenigftens unehrlichen Leuten 
den Gebrauch der Jägerkleidung unterfagten.?) Allen ehrlichen 
Leuten aber war diefelbe geftattet. 

Bald aber dehnte man diefe Kleiderverbote weiter aus. Da 

man die Jagd für eine «adelige Luftbarkeit» erklärte, fo ftellte 

man Jäger und Edelleute vielfach auf diefelbe Stufe und unter- 

fagte allen bürgerlichen Perfonen das Tragen der grünen Klei- 

der und des Hirfehfängers. Der Kaifer ging mit folchen Kleider- 

ordnungen voraus,?) die Fürften folgten. *®) 

An der Ehre, grüne Kleider und Hirfchfänger zu tragen, 
nahmen die nicht jägerzünftigen, losgefprochenen, wehrhaft ge- 

1) Hegewifch, Gefch. d. Regierung Kaifer Maximilians I. ı. Bd. S. 22. zı1. 

2) Jäger-, Hötz- und Raifs-Ordnung Kaifer Leopolds v. 18. 3. 1675; ferner: 

böhmifcher Landtagsfchlufs von 1681 etc. 

®) Kaifer Karls VI. Patent wegen der Jagd in Böhmen v. 31. 8. 1731. 

#) Heffen-Kaffelfches Edict v. 1710; braunfchweigifches Edict v. 1731; wür- 

tembergifche Edicte v. 1718 u. 1719. Mofer, Forftarchiv III. 225 fgde, 

17* 
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machten Forftleute durchaus nicht Theil. Ja, die Stellung 
diefer fogenannten Forft- oder Holzknechte war, wohl noch im 
Zufammenhange mit der früheren hörigen Qualität diefer Diener, 

fowohl dem Publicum, als den Fürften gegenüber eine fo un- 

günftige, dafs fie dem erfteren als unehrlich galten und die. 
Letzteren ihnen das Tragen der Jägerkleidung ftreng unterfag- 

ten.?) War ja doch der Stand der Forftfchutzbeamten ein fo 
verachteter, dafs ihnen in einzelnen Gegenden Deutfchlands erft 
durch‘ gefetzliche Vorfchrift ein ehrliches Begräbnifs gefichert®) 
und ebenfo die Annahme ihrer Kinder zur Handwerkslehre ge- 
fetzlich vorgefchrieben werden mufste.”) Erft um 1700 wurden 

für die höhere Jägerei Uniformen eingeführt (Jagduniform). Sie 
waren meift grün, doch auch blau, violett, gelb (in Kurfachfen 
mit blauen Sammetauffchlägen und Silberftickerei,®) felbft fchwarz, 

oft roth. An einigen Höfen uniformirte man auch die Pferde 
an Hoffeften und dann in denfelben Farben, wie die Jäger. 

In Preufsen®) erfchien 1786 ein Uniforms-Reglement für 

Forft- und Jagdbeamte aller Grade. Die Uniformen waren grün 

mit Gold- und Silberftickerei, der Kragen nach den Provinzen 

verfchieden, in Preufsen fchwarz, in der Mark incarnat, in der 

Neumark und Pommern weifs, in Magdeburg und Weftfalen 
paille. Eine weitere Declaration erfolgte 1787. 

Das Jägerthum ift überwunden, die Form ift geblieben. Der 
Hirfchfänger ift ein Werkzeug der Waldpflege geworden. Die 
prunkenden Parforce-Uniformen find mit der zünftigen Jägerei 
verfchwunden. Das einfache graue Waldkleid des Forftmannes 

ift zur Herrfchaft gelangt, entfprechend der ftillen, befcheidenen 
Thätigkeit des Waldwirthes, welcher im einfamen Walde, fern von 

dem Glanze der Städte, für die kommenden Gefchlechter arbeitet. 

5) Neue Jäger-, Hötz- und Raifs-Ordnung vom 30. 3. 1701: Und follen auch 

alle -Waldforfter, die keine Jäger feynd, abfonderlich auch die Schäffler, Scharf- 

richter, Landgerichtsdiener und dergleichen Leuth der grünen Tracht bei ı2 

Reichsthaler Strafe gänzlich enthalten (Codex Auftriacus I, 506). 

6) Mandat des Herzogs von Braunfchweig vom 6. April 1734 (abgedruckt 

Mofer, Forftarchiv III. S. 230). 

7) Reichsverordnung wegen Abftellung der Handwerks -Mifsbräuche, de 1731. 

Artikel 4. 

*) Biographie Döbels in der 4. Aufl. der Jägerpractica. Einl. S. XXU. 

®) Mofer, Forftarchiv III. 238 fgde. 

Druck von C. Grumbach in Leipzig. 
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Vorwort. 

Später, als ich bei Herausgabe des erften Bandes glaubte 

und hoffte, erfcheint diefer zweite Band der Gefchichte des Wald- 

eigenthums, der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft. Lange 

Krankheit im Jahre 1872, der unter meinen Händen fich auf- 

thürmende Stoff, deffen Bewältigung innerhalb eines kurzen Jahres 

bald als unmöglich erfchien, fobald ich mit der endgültigen 

Niederfchrift des Ganzen begonnen hatte; eine anftrengende 

amtliche Thätigkeit endlich, und das ehrenvolle Mandat zur Mit- 

arbeit an den politifchen Aufgaben Preufsens, welches das Ver- 

trauert meiner Mitbürger in meine Hand legte — Alles das zu- 

fammen geftattete mir nicht, den in der Vorrede zum erften 

Bande bezeichneten Zeitpunkt für das Erfcheinen diefes zweiten 

Bandes feftzuhalten. 

Noch in anderer Beziehung mufste ich meinen urfprünglichen 

Plan verlaffen. Der Stoff meiner Arbeit liefs fich nicht in einen 

Band von mäfsigem Umfange zufammenpreffen; fo ift der zweite 

Band nicht der Schlufsband des Werkes geworden, fondern um- 

fafst nur die Zeit von 1750 bis 1820, jene fiebzig Jahre von 

höchfter Bedeutung, welche auf allen Gebieten menfchlichen 

Strebens in unferem Vaterlande die lebensvollen Keime der mo- 

dernen Kultur entwickelt haben. 

Die neuefte Zeit felbft foll ein letzter Band fchildern, der 

fo weit vorbereitet ift, dafs er binnen Jahresfrift erfcheinen kann. 



Einen Vorwurf wegen diefer Abänderung meines früheren 

Planes erwarte ich von fachverftändiger Seite nicht. Es ift fehr 

fchwer, den Umfang eines hiftorifchen Werkes vor der letzten 

Niederfchrift richtig zu fchätzen, und meine erfte Pflicht war es, 

dafür Sorge zu tragen, dafs die Tiefe und Gründlichkeit meiner 

Arbeit nicht durch Kürze gefchädigt würde. Ob ich hätte kürzer 

fein können, ob es mir gelungen ift, eine fo grofse Fülle hiftori- 

fcher Entwicklungen überfichtlich anzuordnen und klar darzu- 

ftellen, überlaffe ich der Beurtheilung meiner Lefer. — 

Als ich den erften Band diefes Werkes der Oeffentlichkeit 

übergab, war Niemand von der Unvollkommenheit meiner Ar- 

beit mehr überzeugt, als ich felbft. Die Kritik hat derfelben 

faft ohne Ausnahme ein freundliches Willkommen entgegenge- 

rufen und damit zu erkennen gegeben, dafs fie von jenem Opti- 

mismus weit entfernt ift, welcher nur das Vollkommenfte für be- 

rechtigt hält. Mit Dank nehme ich die wohlwollenden Berich- 

tigungen entgegen, welche mir von fachverftändiger Seite zu 

Theil geworden find. Die Einleitung zum dritten Bande wird 

mir Gelegenheit geben, auf das Eine und Andere zu antworten 

und zugleich auf die Urtheile einzugehen, welche über den vor- 

liegenden zweiten Band aus den Kreifen der Sachkenner er- 

gehen werden. Möge auch diefer Theil meiner mühevollen Ar- 

beit fich einer wohlwollenden Aufnahme erfreuen! 

Neuftadt-Eberswalde, im März 1874. 

August Bernhardt. 
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ERSTES BEI. 

Von 1750 bis 1790. 

$. 1. Uebersicht der politischen Geschichte. 

In den Ereigniffen, welche um das Jahr 1750 in dem Herzen 

von Europa fich vollzogen, lagen die Keime tiefgreifender, lang 
dauernder Erfchütterungen. Das durch Friedrich den Grofsen 

als Spitze repräfentirte moderne Bewufstfein von der Nothwen- 
digkeit, einen neuen deutfchen Staat auf nationaler Grundlage 
und durch die geeinte Kraft des deutfchen Volkes aufzurichten, 

ftand dem habsburgifch-öfterreichifchen Principe der traditionellen 

Schwäche des Reiches als eines Conglomerates lebensunfähiger 
Territorien unter der faft erblich gewordenen Habsburgifchen 

Spitze fchroff gegenüber; dort ein kraftvolles. ftaatliches Gefüge 

von bewundernswerth ftraffer Zufammenfaffung aller Kräfte, der 

Kryftallkern, um den alle lebensfähigen Elemente der Nation 

fich zu fammeln begannen, hier der zerbröckelnde Bau einer 

politifchen Tradition, welchen die Jahrhunderte kunftreich ge- 
fügt hatten, die Politik des Rechtes der Vergangenheit, und des 

Stillftandes; eine Apotheofe des Gewoördenen, welche gegen 
alle Forderungen der Gegenwart die Augen verfchlofs; dort die 
gänzliche Religionslofigkeit des Staates, die vollkommenfte Ver- 
weltlichung der Politik, die Weltweisheit auf dem Throne, die 
nüchternfte Verftandesauffaffung und der thatkräftigfte Vollzug 
der politifchen Dinge; hier das fortdauernde Hereinragen theo- 
kratifcher Inftitutionen des Lehens-Reiches in die eigentliche 

Sphäre des Staates, ein politifcher Myftizismus, der das Herrfcher- 
recht lieber durch wunderbare Geheimniffe begründete, als durch 
den gottgegebenen Beruf, der Erfte zu fein im Dienfte des 

Volkswohles. 
Bernhardt, Forstgeschichte. I. 1 
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So verfchiedenartige politifche Kräfte konnten, an materieller 

Macht einander ebenbürtig, nicht nebeneinander ftehen; fie 

mufsten einander feindlich gegenübertreten. 
Der Antagonismus der beiden Gewalten, denen das Schick- 

fal Deutfchlands auf lange hinaus anheimgegeben war, brach . 
überall da hervor, wo irgend eine tiefeinfchneidende politifche 
Frage zu löfen war. Der Befitz Schlefiens mufste von dem 

grofsen Könige noch einmal erftritten werden. Das-ganze alte 

Europa, das Remanenthum und Slaventhum, das an verrotteten 

Staatsideen fefthaltende Deutfchland, ftand gegen den Herrfcher 

des winzigen Preufsens, gegen die von ihm repräfentirte mo- 
derne Staatsidee auf. Ihm verbündet war nur das politifch weit 

vorgefchrittene England. Aber Preufsens ftärkfter Bundesge- 
noffe war die Energie und das Feldherrngenie feines Königs, 
war die innere Kraft und Gefundheit des preufsifchen Staats- 
wefens. Nichts defto weniger würde dies Staatswefen, auf wel- 

chem die Zukunft Deutfchlands beruhte, im fiebenjährigen Kriege 
vielleicht erdrückt worden fein durch eine Welt in Waffen, wenn 

nicht der Tod der Kaiferin Elifabeth von Rufsland und die 

Thronbefteigung Katharinas Friedrichs gefährlichften Feind in 

einen Bundesgenoffen umgewandelt hätte. Das junge Preufsen 

hatte gefiegt. Der am 15. Februar 1763 abgefchloffene Friede 

von Hubertsburg brachte ihm den unangefochtenen Befitz aller 

bisher erworbenen Landestheile und, was viel mehr bedeuten 

wollte, die Stellung einer europäifchen Grofsmacht. Die Frie- 
densglocken von Hubertsburg hatten nicht allein für das zer- 
trümmerte deutfche Reich, fondern auch für die veraltete Habs- 

burgifche Staatsidee das Grabgeläute ertönen laffen;‘ Preufsens 

deutfcher Beruf lag klar da vor den Augen Aller, die fehen 
konnten. 

Die geiftige Herrfchaft Friedrichs des Grofsen in ganz 

Europa, die mächtige Anregung, welche durch ihn das nationale 

Element in Deutfchland empfing, haben mächtig mitgearbeitet 

an den Gefchicken der Völker; das, was nach einem Jahrhundert 

heifsen Kampfes Deutfchland zum erften Staate Europas gemacht 

hat, ift der Staatsgedanke Friedrichs des Grofsen. Der in her- 

ber Jugend für ein hartes, tiefernftes ‘Leben erzogene König, 

ohne Ideale, ohne myftifche Schwärmerei, aber reich an männ- 

licher Arbeitstüchtigkeit, an nüchterner, von rückfichtslofer Ener-- 

gie getragener Auffaffung feines Regentenberufes, zeigte fchon 
in feiner gegen das myftifche Herrfcherrecht der Abfolutiften 
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gerichteten Schrift » Anti-Macchiavelli« der erftaunten Welt, dafs 

eine neue Zeit mit mächtigen Gedankenftrömungen gegen das 

Alte und Verbrauchte heranbraufte. Hier erfchien der Werth 

des Monarchen gemeffen an dem Maafse feiner Brauchbarkeit 
im Dienfte des Volkswohles; hier war ein Princip aufgeftellt, 

gegen welches der Feudalismus fich hochaufbäumte, das Princip 

der Uebertragung der Herrfchergewalt um des Volkes willen. 

Freilich noch wurde diefe Gewalt geübt unter der Form des 

Despotismus nach dem Hauptfatze, dafs das, was dem Volke 

fromme, nur der Regent zu beftimmen habe. Allein diefer Des- 

potismus fand feine tiefe Berechtigung in der politifchen Unreife 

des Volkes, in der Nothwendigkeit, daffelbe für eine an poli- 

tifchen Anforderungen reiche Zukunft zu fchulen. Diefer Des- 
potismus war die Herrfchaft des Rechtes, der Redlichkeit, der 

Ordnung im Staatswefen. Hochbegabte Naturen, wie die Fried- 
richs des Einzigen, ertragen felbft die abfolute Herrfcherge- 

walt, ohne an ihrem fittlichen Menfchen Schaden zu leiden. 

So war das Preufsenthum dazu berufen worden, das abge- 

ftorbene nationale Leben in Deutfchland neu zu beleben, das 

Volk mit einer Fülle neuer Gedanken zu durchdringen. Die 

deutfche Po&fie empfing durch die Thaten des Heldenkönigs 
einen lange entbehrten nationalen Inhalt, die durch Friedrich 

von allen Feffeln befreite Preffe begann fich zur Weltmacht zu 
entwickeln. Die deutfche Wiffenfchaft, durch die Reformation 

von dem römifch-hierarchifchen Drucke befreit, fand neue Kräf- 

tigung in der geiftigen Freiheit, welche in Preufsen erblühte. 

Auch in der Sphäre des praktifchen Staatslebens wurde 
Preufsen zum Mufter und Führer. Die Klarheit und Redlichkeit 

der Staatsverwaltung, die ftrenge Ordnung und knappe Spar- 
famkeit des ganzen Staatswefens machte Front gegen das Be- 

amten-Unwefen und die ungerechte Bereicherung der bevor- 

zugten Stände aus den Kräften des Volkes, welche in den 

meiften deutfchen Territorien die Gefellfchaft zu entfittlichen 

drohten. So fchwer es der habsburgifchen Politik wurde, fo 
fehr alle Elemente der mächtigen oberften Gefellfchaftsfchichten 
dem Grundgedanken der Staatskunft Friedrichs abgeneigt waren, 

dennoch mufste man mit diefem Preufsen rechnen, mufste an- 

erkennen, dafs der einft fo hochmüthig verachtete Mitbewerber 

um die Herrfchaft in Deutfchland zu einer Machtftellung em- 

porgeftiegen war, welche eine europäifche genannt zu werden 

das Recht hatte. 
1? 
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Alle Fragen, welche das Gleichgewicht der politifchen 
Kräfte in Europa zu ftören geeignet waren, forderten nun die 
Mitwirkung Preufsens und wir fehen bald den grofsen König im 

Bunde mit Oefterreichs und Rufslands Kaiferinnen eine jener 

grofsen europäifchen Fragen mit dem Schwerte zerhauen.. 

An den Oftmarken Deutfchlands hatte feit lange der Krank- 
heitszuftand des Polenreiches die Aufmerkfamkeit von ganz 

Europa auf fich gezogen. Polen ftand da als ein trauriges Bei- 

fpiel, wohin eine ungezügelte Junkerherrfchaft führen mufs. Das 

polnifche Reich war feiner eigenen Tradition und feiner hiftori- 

fchen Miffion, welche von ihm die Pflege und den Schutz der 
europäifchen Gefittung gegen das Andringen des afıatifchen 

Barbarenthums forderte, fo lange und fo vollftändig untreu ge- 

worden, dafs es dem Untergange geweiht, der Vernichtung 
werth fchien. Hatte das Polenthum fich als total unfähig er- 

wiefen, eine fefte Schutzwehr zu bilden gegen das gigan- 

tifche Rufsland, fo mufste diefe Miffion Preufsen zufallen, fo 

war die Vernichtung des polnifchen Staatswefens eine jener po- 

litifchen Nothwendigkeiten, denen nur die Schwäche ausweicht, 

nur der politifche Doktrinarismus mit papiernen Argumenten in 
den Weg zu treten verfucht, während die Thatkraft des von 

klarem Selbftbewufstfein getragenen politifchen Genius fie voll 
und ganz ergreift, um aus ihnen eine möglichft grofse Kräfti- 

gung der eigenen politifchen Beftrebungen zu fchöpfen. 

Es ift gänzlich unbeftreitbar, dafs es um 1770 für Preufsen 

und Deutfchland Polen gegenüber nur die Alternative gab: 
Theil zu nehmen an der Zerträmmerung diefes Reiches oder 
unthätig zuzufehen, wie daffelbe Rufslands Beute wurde. 

Friedrich der Grofse zögerte keinen Augenblick, das Er- 

ftere zu thun. Die Theilungen Polens von 1772, 1793, 1795 

liefsen diefes Reich aus der Reihe der europäifchen Staaten ver- 
fchwinden, verbanden jene reichen Länder, welche längft fchon 
deutfcher Arbeit und Kultur aufgefchloffen und dadurch inner- 
lich das Eigenthum der deutfchen Nation geworden waren, 

während fie — zum Theile wenigftens widerwillig — feftgehalten 
wurden in der wüften Anarchie der polnifchen Adelsrepublik, 
feft und dauernd mit dem Vaterlande und eröffnete der deut- 
fchen Gefittung neue und wichtige Arbeitsgebiete. 

Sehen wir hier einen Augenblick Preufsen im Einvernehmen 
mit Oefterreich handeln, folange es galt, bei den territo- 

rialen Veränderungen, welche das Verfchwinden eines grofsen 



RE ER 

_ Reiches mit fich brachte, der zu bedrohlichen Dimenfionen anwach- 
fenden flavifchen Macht des Oftens eine gefahrdrohende Verfchie- 
bung ihrer Grenzen in weftlicher Richtung unmöglich zu machen, 
fo trat doch der Antagonismus der beiden deutfchen Mächte fo- 

fort wieder in Wirkung, fobald es fich um pofitivere Fragen und 
befonders um folche der inneren deutfchen Politik handelte. 

Die Abmachungen, welche der Sohn Maria Therefias, 
_ Jofeph I. mit dem in Bayern fuccefionsberechtigten Kurfürften 
Karl Theodor von der Pfalz beim Tode des Kurfürften Maxi- 
milian II. von Bayern 1777 traf, um diefes Land für fich zu 

gewinnen und Karl Theodor in den Niederlanden abzufinden, 
liefsen Friedrich II. fofort gegen diefe Machtvergröfserung Oefter- 
reichs die Waffen ergreifen. Dem drohenden Kampfe (bayrifchen 

Erbfolgekrieg) wurde jedoch fchon 1778, ohne dafs es zu ernften 

Actionen gekommen war, durch den Frieden zu Tefchen vor- 

gebeugt. Auch nach dem 1780 erfolgten Tode der Kaiferin 
Maria Therefia kam es bald wiederum zu Differenzen zwifchen 
Friedrich II. und Jofeph IL Der letztere Fürft, reich begabt 
und voll Verftändnifs für die Forderungen der Zeit, entbehrte 

jener praktifchen Staatsweisheit, jener Kunft der politifchen Ge- 
ftaltung, welche Friedrich II. in fo eminentem Maafse eigen war. 
Voll Begeifterung für alles Hohe und Edle, erfüllt von dem 
Bewufstfein, dafs es anders werden müffe im deutfchen Reiche, 

vergriff er fich ftets in den praktifchen Mitteln, um feine Ideen 
zu verwirklichen. Durchdrungen von der Ueberzeugung, dafs 

die Reichsverfaffiung der Reform bedürftig fei, griff er in oft 

willkürlicher Weife nicht allein in die Verfaffungen der von ihm 
‚unmittelbar beherrfchten Länder ändernd ein, fondern auch in 

die Reichsinftitutionen. Eine tiefe Mifsfimmung der Reichs- 

ftände war die Folge. Friedrich I. ergriff mit aller Energie 

auch diefe Gelegenheit, um Oefterreich’s Einflufs in Deutfchland 

zu fchädigen. Es ift keine Inconfequenz, wenn er, der des 

Reiches Zerftörung durch das eigene Vorgehen gegen die oberfte 

Reichsgewalt befchleunigt hatte, jetzt als Vertheidiger der 

Reichsinftitutionen auftrat. Nicht um ihre Erhaltung an und für 
fich handelte es fich, fondern um ihre vorläufige Sicherung den 
habsburgifchen Uebergriffen gegenüber. Das Reich follte fich 

regeneriren um Preufsen als Mittelpunkt, ja an die Stelle des 
Reiches follte der 1785 von Friedrich geftiftete Fürftenbund 
treten, durch Preufsen alfo follte Deutfchland die Neugeftal- 

tung feiner politifchen Formen finden. 
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Zum erftenmal fchloffen fich Deutfchlands Fürften um das 

von Preufsen vertretene politifche Princip der Erneuerung des 
Veralteten, der Belebung des Abgeftorbenen, der geiftigen Er- 

frifchung der politifchen Tradition. Der deutfchen Politik Preuf- 
fens war eine beftimmte Richtung gegeben und es war gewifs 

bedeutungsvoll, dafs fich ihr in erfter Linie die drei evangelifchen 

Kurhöfe tonangebend anfchloffen. Ein gemeinfchaftliches Mili- 

tair-Syftem, Militair-Conventionen, welche unter gewiffen Be- 
dingungen die Truppen der deutfchen Staaten dem Könige von 

Preufsen unterordneten, erfchienen als der vielverheifsende An- 

fang einer neuen Entwickelung, deren letzte Ziele hinanreichten 
an die fundamentale Umgeftaltung Deutfchlands mit Ausfchlufs 

von Oefterreich. 

Doch der Geift, welcher feiner Zeit weit vorauseilend, diefe 

Ziele mit wunderbarer Klarheit erfafst hatte, follte nur noch 

eine hurze Spanne Zeit Deutfchlands Gefchicke beherrfchen, 

das nationale Leben durchleuchten und befruchten. Am 17. Au- 
guft 1786 ftarb der grofse König und mit ihm ftarb die Kraft, 
welche einer fo grofsen Aufgabe gewachfen fchien. Friedrich 
Wilhelm IL, ein feingebildeter und mit Fähigkeiten reich ausge- 
ftatteter, jedoch zu myftifchen Irrgängen hinneigender, von ftar- 

ker Sinnlichkeit erfüllter Fürft, entbehrte jener Kraft der geifti- 
gen Initiative und Entfchliefsung, jenes ftählernen Wollens, 

welches eine von widerftrebenden Strömungen tief erregte Zeit 
von denen forderte, welche berufen waren, die Gefchicke der 

Völker zu lenken. 

Und felten gab es wohl eine Zeit, welche weiter von ein- 

ander entfernt liegende Extreme der politifchen, religiöfen, focia- 

len Anfchauungen dargeboten hätte; felten waren die faktifchen 

Staatszuftände in einem gröfseren Widerftreite wider die Ge- 

dankenftrömungen, welche die bürgerliche Gefellfchaft erfüllten; 

felten war die abfolute Gewalt der Herrfchenden fcheinbar 

gröfser gewefen und doch hatte man noch niemals die Berech- 
tigung der abfoluten Herrfchergewalt energifcher beftritten. 

Die politifche Welt Europas befand fich in jenem Zuftande, 

welchen man wohl der electrifchen Spannung vor der Ausgleichung 

durch das Gewitter vergleichen darf. Immer begegnet uns, wenn wir 

die Wege der hiftorifchen Entwickelungen verfolgen, die fchrofffte 

Differenz der Meinungen vor grofsen Erfchütterungen, vor tiefein- 

greifenden Veränderungen. Der herrannahende Sturm ift denen, 

welche zu fehen und hören vermögen, fchon lange vernehmbar. 
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Diefer Sturm tobte heran, um eine alte und veraltete Welt 

zu zerftören. Faft ohne den Verfuch zu machen, fich felbft zu 

retten, ftürzten die Refte des Feudalftaates zufammen. Die 

Emancipation des menfchlichen Geiftes, durch die Reformation 
begonnen, in den Kreifen der Freidenker des 18. Jahrhunderts 
gepflegt und aus der Befchränkung auf das kirchlich-dogmatifche 
Gebietherausgehoben und aufalle Lebensgebieteübertragen, begann 
in die unteren Gefellfchaftsfchichten hinabzufteigen und zerftörte 
hier die mittelalterlichen Elemente der focialen Gliederung. Da 
fchien es denn, als ob alle Grundfäulen der bürgerlichen Gefell- 

fchaft wankten, als ob die feit 1789 in Frankreich begonnenen 

Umwälzungen nur der Tendenz der rohen Vernichtung gehorchten, 
als ob die fittlichen Principien unter den Greueln blutiger Pöbel- 
herrfchaft begraben feien. 

Die tief erkrankte menfchliche Gefellfchaft lag im Paroxys- 

mus des Fiebers, war beherrfcht von den düftern Phantafieen 

deffelben. Aber in folchen Zuftänden liegt ja überall der Keim 
der Heilung. 

$. 2. Reichsverfassung. 

Es war bei der von mir verfuchten kurzen Darftellung der 
Gefchichte der Reichsverfaffung überall Gelegenheit geboten, 
darauf wieder und wieder hinzuweifen, wie verfchieden die Ten- 

denz war, nach welcher fich der reine Feudalftaat in Deutfch- 

land und in den Nachbarländern, befonders in Frankreich, fort- 

entwickelte. Ueberall hatte- der Strom der Zeit feit dem 16. Jahr- 

hundert zum abfoluten Herrfcherthum gedrängt; aber in Frankreich 

war zugleich der Gedanke der Einheit zur Verwirklichung ge- 
langt, in Deutfchland der der Zerfpaltung ; dort war die abfolutefte 

Monarchie, hier die befchränktefte entftanden; dort ein einziger 
fouveräner Wille, hier ein wunderbares Gemifch ganzer und 
halber Souveränetäten, eine Auflöfung der Reichsmacht in Atome, 
die äufserfte Befchränkung der ohnmächtigen Spitze durch die 

nach voller Territorialhoheit ftrebenden Reichsglieder. 
Wir fahen dann, wie eines diefer Glieder neben der Reichs- 

fpitze hinaufftrebte, um feinerfeits die Führung zu übernehmen, 
das Preufsen des grofsen Kurfürften und Friedrichs des Grofsen. 

Wir fahen ein neues Centrum des deutfch-nationalen Lebens 

erftehen, dem alle Hoffnungen der politifchen Einficht, des deut- 
fchen Patriotismus freudig fich zuwendeten, das die ganze poli- 
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tifche Welt der Vergangenheit, der verblafsten Tradition, des 
myftifchen Herrfcherrechtes mit tiefem Mifstrauen betrachtete. 
Es entftand jener Dualismus, aus welchem erft nach einem vollen 
Jahrhundert heifser Kämpfe das deutfche Reich in nie gewefenem 

Glanze hervorgegangen ift. — Dafs unter folchen Verhältniffen 
an einen gedeihlichen Ausbau der Reichsverfaffung, an Erfüllung 
der grofsen legislatorifchen Aufgaben, welche der Reichsgewalt 
hätten zufallen müffen, nicht gedacht werden konnte, erhellt von 
felbfl. Hatte man es in den befferen Zeiten des Reiches nicht 
zu einer Einheit des Rechtes bringen können, fo war dies in 

den Tagen der höchften Schwäche noch weniger möglich. Die 
politifche Führerfchaft des Reiches erftrebte Preufsen. Auf dem 
Gebiete der Gefetzgebung mufste daffelbe Preufsen, wollte anders 

es die Berechtigung feines Strebens darthun, nicht minder an. 

die Spitze treten. Wir werden fehen, wie auch hier ein Rück- 
fchritt jedesmal dann gemacht wurde, wenn Preufsen, feines 

deutfchen Berufes zeitweife uneingedenk war. 
Dürfte man nach der Fülle literarifcher Arbeit einen Schlufs 

machen auf die Bedeutung der behandelten Materie, fo müfste 
man annehmen, dafs das öffentliche Recht des deutfchen Reiches 

in der glücklichften Fortbildung begriffen fe. Die Zahl der 
Schriften über deutfches Staatsrecht,!) welche diefer Periode 

ihre Entftehung verdanken, ift eine überaus grofse. Es mag als 
eine geiftvolle Uebertreibung aufzufaffen fein, wenn gefagt-worden 
ift, dafs das deutfche Reich in den letzten Jahrzehnten feiner 

Exiftenz faft nur in den Büchern der Gelehrten beftanden habe; 

doch ift unbeftreitbar, dafs die verkommenen Zuftände des 

Reiches in einer fo reichen Literatur behandelt wurden, wie fie 

felten die lebenskräftigften Zuftände eines Staatswefens aufzuweifen 

haben. 

Aber folcher Vielfchreiberei gegenüber ift die Erfahrung zu 
betonen, dafs literarifche Thätigkeit und praktifche Bethätigung 
fich oft umgekehrt verhalten und es ift ficher: Hätten die Ver- 
faffer aller jener äufserft gründlichen ftaatsrechtlichen Encyclo- 

pädieen und Monographieen, unter welchen befonders J. J. Mofer ?) 

durch eine geradezu wunderbare literarifche Fruchtbarkeit her- 

vorleuchtet, in den deutfchen Duodezftaaten Gelegenheit gefunden 

1) Vergl. hierzu: R. v. Mohl, Gefchichte der Staatswiffenfchaften. 3 Bde. 

1855 — 1858. II. Bd. S. 237— 294, wo auch die Literatur- Nachweifung. 

2) Mofer hat faft 500 Bände herausgegeben, fo fein Deutfches Staatsrecht in 

80 und einigen Bänden, von denen etwa die Hälfte das Partikular - Landesftaats- 
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zum politifchen Handeln, fie würden keine Zeit und Luft gehabt 
haben zum Syftemifiren und haarfpaltenden Zufpitzen politifcher 
Doktrinen. 

Das allgemeine öffentliche Recht in Deutfchland verlor, 
während es an theoretifcher Durcharbeitung gewann, immer mehr 

an praktifcher Bedeutung. In Bezug auf letztere trat faft voll- 
ftändig das Partikularftaatsrecht der Einzelftaaten an feine Stelle. 

$. 3. Territorialgeschichte und Entwickelung der Landes- 
gesetzgebungen. 

Mit der gröfseren Selbftändigkeit der deutfchen Einzelftaaten 
gewinnt die Territorialgefchichte an Bedeutung. Nur an ihrer 

Hand ift von jetzt ab die Gefchichte des Waldeigenthums und 
der forftlichen Gefetzgebung zu verftehen und es mufs daher 

geftattet fein, auf die territorialen Veränderungen, welche von 

1750 bis gegen den.Schlufs des Jahrhunderts in Deutfchland 
vorgingen, einen Blick zu werfen. !) 

Mit der Ausbildung der Landeshoheit auf Koften der Reichs- 

centralgewalt entftand ein Ringen der Einzelftaaten nach terri- 
torialer Vergröfserung, in welchem die Energie und Tüchtigkeit 

der Regierenden in erfter Linie beftimmend wirkten. So gefchah 

es, dafs die von ftaatsklugen und thatkräftigen Fürftenhäufern 
beherrfchten deutfchen Territorien bleibend die Tendenz des 

recht behandelt. — Wen überkommt nicht ein gelindes Entfetzen, wenn er an 

die Redaction und Druckbeforgung einer folchen Bücherreihe denkt? Mit Johann 

Jakob Mofer, geb. 1701, geft. 1785, ift fein Sohn Friedrich Karl v. Mofer, geb. | 

1723, geft. 1798, mit beiden der als Herausgeber des Forftarchivs in forftlichen/ | 

Kreifen bekannte Wilhelm Gottfried v. Mofer nicht zu verwechfeln. 

1) Vergl. zur Territorialgefchichte feit 1608: C. W. v. Lancizolle, Gefchichte 

der Bildung des preufsifchen Staates. 1328 (für Preufsen). — v. Rönne, das 

Staatsrecht der preufsifchen Monarchie. 3. Aufl. 1869. I. S. 47 fgde, wo für 

Preufsen eine fehr ausführliche Nachw. d. Literatur. — Für Bayern: Behlen und 

Laurop, Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung d. Kgrchs. Baiern. 1831. 

Spruner, hiftorifcher Atlas v. Baiern. 1838. — Für Würtemberg: v. Mohl, das 

Staatsrecht d! Kgrchs. Würtemberg. 2. Aufl. 1840 und Schmidlin, Handbuch d. 

würtemb. Forftgefetzgebung. I. Thl. 1822. — Für Baden: Behlen und Laurop, 

obiges Handbuch I. Bd. 1827. — Für Naffau, daffelbe Il. Bd. 1828. — Für die 

Territorialverhältniffe überhaupt und namentlich für den Beftand von 1792: von 

Viebahn, Statiftik des zollvereinten und. nördlichen Deutfchlands. I. Bd. Berlin 

1858. S. 1ı— 34. Ferner: das Reichs- und Staatshandbuch v. 1792 (Frankfurt a. M.). 

- Häuffer, deutfche Gefchichte v. Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Gründung des 

F deutfchen Bundes. Leipzig 1854 — 1857. 
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Anwachfens bethätigten, während bei anderen der entgegenge- 

fetzte Vorgang ftattfand. Der abfolute Staat ift ja in übergrofsem 
Maafse an die perfönliche Tüchtigkeit des Regenten gebunden 
und in feiner ganzen Entwickelung und Blüthe an eine einzige .. 
Subjectivität gewiefen. 

Seit 1750 liefsen fich die Keime fpäterer territorialer Um- 
bildungen mehr und mehr klar erkennen. Im Nordoften des 

Reiches wuchs Preufsen rafch zur felbftändigen, lebensfähigen 

Macht heran; hier war die Zerfplitterung des Staatsgebietes ein 

ftarker Damm in dem entfchloffenen Willen der Regenten, die 
Staatseinheit zu erhalten, entgegengeftellt, wenngleich der noch 
geltende Geraifche Hausvertrag (ddto Onolzbach den 11. Juni 
1603) eine Theilung des Cr unter höchftens drei regierende 
Herren für zuläffig erklärt hatte. ?) 

Weitaus den bedeutendften Länderumfang befafs Ochieria 

(1792 = 3919 [_|M. deutfche Befitzungen). 

Friedrich d. Gr. übernahm bei feiner Thronbefteigung ein 

Gebiet von 2138 [_|]M. mit faft genau 2!|, Mill. Einwohnern. 

Durch den Hinzutritt Schlefiens, der polnifchen Landestheile, 
Öftfrieslands und eines Theils der Graffchaft Mansfeld wuchs 
daffelbe während feiner Regierung auf 3524 [_|M. an, welche 

1775 von 4,909,917, 1785 von 5,440,206 Einwohnern bewohnt 

waren. 1626 | |M. des preufsifchen Gebietes gehörten 1792 zu- 

Deutfchland. Die übrigen weltlichen Kurftaaten umfafsten 

ebenfalls um 1792 anfehnliche Gebiete, Kurpfalzbayern nach der 

Vereinigung von Sulzbach und Neuburg mit dem Kurfürften- 

thum und der Verfchmelzung der beiden Hauptlinien 861 [_]M,, 
Kurfachfen 686, Hannover 512 [| |M. Die geiftlichen Kurfürften 

befafsen weit geringere Gebiete, Mainz 119, Trier ıı5, Köln 
133 [JM. Die geiftlichen Reichsfürften beherrfchten im Ganzen 

1093 [_|M.; aber nur wenige Territorien erreichten 100 [_|M. 

(Fürftbisthum Münfter 184, Lüttich 108, Würzburg 102 [_|M.). 

Von den 13 altfürftlichen Staaten waren Mecklenburg (2 regierende 

Herrn mit 287 |_|M. Gebiet), Würtemberg (166 [_|M.), Heffen- 
Caffel (153 [_]M.), Holftein (154 [_JM.), Landgraffchaft Heffen- 

Darmftadt (mit Homburg 70 [_]M.), Braunfchweig (68 [_M.), 

2) L. v. Rönne, Staatsrecht I. S. 63, wo auch die Literatur - Nachweifung. ' 

Der Hausvertrag von 1603 ftützt fich auf die »Achillea« oder »Dispofitio Achillea«, 

ein von dem Kurfürften Albrecht Achilles 1473 gegebenes Hausgefetz, welches 

die Succeffion auf drei regierende Linien befchränkt. 
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Schwedifch-Pommern (83 [_|M.), Baden (62 [ !M.), die bedeu- 

tendften. Unter den I2 neufürftlichen Gebieten umfafsten nur 

wenige eine Fläche von 30 [_|M., (Naffau-Oranien 33, Fürften- 

berg 31, Naffau ä. L. 45 [_]M., aber drei regierende Herrn, 

Schwarzburg 35 [_]M., zwei Regenten). Die 66 Territorien der 
Reichsftifte und Klöfter umfafsten 80 [_|M., die Lande der 
Reichsgrafen (1792 33 Gebiete der wetterauifchen, je 26 der 

fchwäbifchen und fränkifchen, 36 der weftfälifchen Grafen) 326 

[_]M., 61 Reichsftädte und Reichsdörfer 133, 29 reichsritterfchaft- 

liche Lande und Herrfchaften 120 [_|M..?) 

Der eigentliche Heerd der traurigften Kleinftaaterei blieb 
Weftdeutfchland. Hier überftieg die Zerfplitterung des Reichs- 

gebietes gegen das Ende des 18. Jahrhunderts alle Begriffe. %) 

Auf dem Reichstage zu Regensburg (1740) waren neben dem 
Kaifer 221 Regenten mit 296 Stimmen an der Befchlufsfaffung 

betheiligt; unter Anrechnung der vorhandenen ca. 1400 reichs- 
ritterfchaftlichen Güter beftand das Reich aus beinahe 1800 ver- 
faffungsmäfsig felbftändigen Theilen, die zwar theilweife durch 

Perfonalunionen äufserlich verbunden waren, eben fo oft aber 

auch durch Theilungen und Erbverträge wieder in ihre Elemente 
zerfielen und um die fich als allgemeines Band nur der lofe 
Reichs- und Kreisverband fchlang. — 

1792 waren 288 Reichsftandfchaften vorhanden, welche 570 
Gebietstheile vertraten und mit 148 Viril- und Curiatfiimmen 

ausgeftattet waren. 282 Gebietstheile waren unvertreten. >) 

3) Behlen u. Laurop a. a. O. I. S. 16 fgde. III. S. 44 fgde. v. Viebahn, Sta- 

tiftik I. S. 29 fgde. 

*) Ein mäfsiges Gebiet, wie der Regierungsbezirk Trier der preufsifchen 

Rheinprovinz, deffen Haupttheil zudem noch aus dem alten Kurftaate Trier, alfo 

einem für deutfche Verhältniffe fehr anfehnlichen Lande befteht, enthält der einft 

reichsunmittelbaren Ländchen eine erftaunlich grofse Menge. In dem jetzigen 

durch eine Regierung und 13 Landräthe verwalteten Bezirke find die Befitzungen 

von 10 Fürften und Grafen (Naffau-Saarbrücken, Sponheim, Veldenz, Blankenheim, 

Aremberg, Salm, Wild- und Rheingraf, von der Leyen, Freudenburg, Zweibrücken), 

10 Herrfchaften (Neumagen, Saarwellingen, Dagftuhl, Lebach, Nalbach, Hochge- 

richt Hüttersdorf, Dreis, Illingen, Schwarzenholz, Theley), die Abteyen Tholey 

und Wadgaffen, Theile von Luxemburg und Lothringen, viele reichsunmittelbare 

Befitzungen der geiftlichen Ritterorden und der Reichsritterfchaft und ein Reichs- 

dorf (Michelbach) aufgegangen. 

5) Neben 3 geiftlichen Kurftaaten mit 4 Viril- und ı Curiatffimme beftanden 

feit der Erhebung Hannovers zur Kurwürde (1692) 6 weltliche Kurftaaten, nach 

dem Anfalle Bayerns an Kurpfalz 1777 noch 5, von denen Böhmen-Oefterreich 

4 Viril- und 2 Curiatftimmen, Brandenburg-Preufsen 9 Viril- und 5 Curiatflimmen, 
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Dafs die Entwickelung des öffentlichen Rechtes in einer fo 

grofsen Menge von vielfach ftreng gegen einander abgefchloffenen 
Territorien eine fehr verfchiedenartige war, ift einleuchtend. 

Doch läfst fich unfchwer die Tendenz diefer Entwickelung er- _ 
kennen. Sie ging überall auf die Herftellung des abfoluten 
Herrfcherthums und auf das Zurükdrängen der landftändifchen 

Thätigkeit. Noch beftanden die Landftände ®) faft überall, noch 

ftand ihnen formell das Recht zu, bei der Gefetzgebung mit zu 

berathen, die Steuern zu bewilligen; allein ihre Zufammenberu- 

fung erfolgte nur felten”?) und wenn fie zufammentraten, war es 

die für das politifche Leben der Deutfchen im 18. Jahrhundert 

Kurpfalz-Bayern 7 V. u. ı C. St., Kurfachfen 2 V. u. 2 c. St., Hannover 6 V. u. 

4 C. St. hatte. Die 29 geiftlichen Reichsfürften, welche Territorien befafsen, 

hatten 29 Viril- und 4 Curiatftimmen. Zum Reichsfürftenfath gehörten aufser 

ihnen noch 61 weltliche Fürften, welche Virilftimmen hatten und eine groise Zahl 

Prälaten und Reichsgrafen, letztere zufammen mit 6 Curiatftimmen. 36 Curiat- 

ftimmen ftanden den Reichsftiften und Klöftern, 51 Virilftimmen den Reichsftädten 

und Reichsdörfern zu. Die nicht in den Reichsfürftenrath berufenen reichsunmit- 

telbaren Grafen der wetterauifchen Grafenbank befafsen 22, die der fchwäbiichen 

Grafenbank 8, die der fränkifchen 12 und die der weftfälifchen 23 Curiatftimmen. 

Die reichsritterfchaftlichen Territorien und Herrfchaften waren unvertreten. v; Vie- 

bahn, Statiftik I. S. 29. 

6) In Preufsen hatte fchon der grofse Kurfürft Friedrich Wilhelm die Stände, 

welche übrigens weit davon entfernt waren, eine wahre Landes- Vertretung zu 

bilden, gänzlich bei Seite gefchoben. Diefer grofse Monarch war nicht Willens, 

fich die grofsen politifchen Ziele, denen er zuftrebte, durch die oft in den klein- 

lichften Intereffen und einer einfeitigen Junker — oder Spiefsbürger — Anfchauung 

befangenen Landftände beeinträchtigen zu laffen. Zu einer wahrhaften Theil- 

nahme des Volkes an der Regierung durch feine Vertreter aber fehlten im 18. Jahrh. 

alle Vorbedingungen. 

Auch Friedrich Wilhelm I., der einen Proteft der Adeligen gegen Auferle- 

gung des Hufenfchoffes (einer Grundfteuer), welcher mit den Worten fchlofß: 

»tout le pays fera ruine« durch eine Original-Rand-Bemerkung dahin beantwortete: 

»Tout le pays fera ruine«° Nihil Kredo, aber das Kredo, dafs die Junkers ihre 

Autorität, nie pos volam (das liberum veto) wird ruinirt werden. Ich aber ftabi- 

lire die Souverainet€ wie einen Rocher von Bronce« war noch weniger geneigt, 

den Adel — aus dem die Stände ihre befte Kraft fchöpften — drein reden zu 

laffen. Von einer Berufung der Stände, aufser zur Huldigung, war unter feiner 

und Friedrichs II. Regierung nicht die Rede. Auch Friedrich Wilhelm I. berief 

nur einmal und dies 1786 zur Huldigung die oftpreufsifchen Landftände zufammen. 

Vergl. v. Lancizolle, Königthum und Landftände in Preufsen. 1846. v. Rönne, 

Staatsrecht I. S. 9 fgde. 

?) Die alte Gliederung der Stände beftand ebenfalls fort. Unter den Prälaten 

und dem Adel (letzterer in manchen gröfseren Ländern z. B. Öefterreich, Kur- 

fachfen, Böhmen in den Herrenftand d. Fürften und Grafen und die mittelfreie 

Ritterfchaft getheilt, in anderen Staaten z. B. im Bayern, Braunfchweig, Branden- 
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bezeichnende demüthige Erfüllung des allerhöchften Willens, welche 

die Befchlüffe diktirte. ®) 

Zwifchen dem Feudalftaate des Mittelalters und dem Rechts- 

ftaate der Neuzeit fteht das »L’etat c’eft moi« Ludwigs XIV., 
jenes hiftorifche Schlagwort, welches in fo knapper Faffung die 

abfolute Herrfchergewalt des 18. Jahrhunderts fcharf bezeichnet. ®) 
Nicht der Leiter des Staates, nicht der Repräfentant der Staats- 
macht ift der Fürft, fondern der Staat felber. Sein fubjectiver 

Wille ift Gefetz; denn diefer Wille ift ja der des Staates felbft. 

Das, was das römifche Kaiferrecht in dem Satze: »Quod prin- 

burg-Preufsen, Thüringen, Pommern ohne Unterfcheidung des höheren Adels und 

d. Ritterfchaft) erfchienen die Städte überall in den Landtagen, durch die Bürger- 

meifter oder von den Magiftraten bezeichnete Vertreter, felten durch freigewählte 

Abgeordnete repräfentirt. Nur felten war der Bauernftand auf den Landtagen ver- 

treten; nur in Friesland, dem Erzbisthum Bremen, Würtemberg und Tyrol tagten 

auch Vertreter des Bauernftandes. In Würteriberg haben die Landflände am läng- 

ften ihre Bedeutung bewahrt. Vergl. Eichhorn, deutfche Staats- u. R. Gefch. 

?. 546 fgde. Bluntfchli, Staatsrecht I. S. 468 fgde. 

®) Ich verfage es mir nicht, die Schilderung anzufügen, welche Karl Fried- 

rich von Mofer, bis 1780 Minifter in Darmftadt, der erbitterte Gegner der Erbärm- 

lichkeit des »Hofgefindels« im 18. Jahrhundert, dem kein Ausdruck zu fcharf war, 

um die fchamlofe Liederlichkeit des damaligen Lebens an geiftlichen und welt- 

lichen Höfen in Deutfchland, die gemeine Gefinnung vieler Hof- und Staatsdiener 

zu geifseln, der fich das unfterbliche Verdienft erworben hat »den Deutfchen die 

Hundedemuth ausgetrieben zu haben«, in feinem 1759 erfchienenen Werke »der 

Herr und der Diener« von einer. Ständeverfammlung entworfen hat: 

»Nach diefer Charlatanspredigt (fo nennt Mofer mit einem allerdings fehr 

unparlamentarifchen Ausdrucke die landesherrliche Eröffnungsrede) geht das Nego- 

eiren an. Die Landhauptleute werden einer nach dem andern poftirt, befprochen, 

belobt, bedroht und gewonnen; die Stimmenmehrheit macht endlich den Schlufs 

„und es wird ein abermaliges Aderlaffen durch das ganze Land befchloffen. Der 

Minifter mit feinen Maklern und Bedienten kommen im Triumphe nach Hof 

zurück; Leben und Wonne breiten fich wieder über die Favoritinnen und Favoriten 

aus; der Jäger bläft noch einmal fo muthig ins Horn; die Sängerin, die feit drei- 

zehn Monaten nicht bezahlte Sängerin, fteigt fo hoch wie eine Lerche; der Par- 

forcehundeftall, welchem die Rentkammer und die Gläubiger fchon den Untergang 

dekretirt hatten, ertönt von frohem Geheul«. Vergl. die vortreffliche Biogra- 

phie K. Fr. v. Mofers bei R. v. Mohl, Gefchichte der Staatswiffenfchaften. II. 

S. 401 fgde. 
9) Bluntfchli, allgemeines Staatsrecht. 3. Aufl. 1863. I. 386 fgde. Wie fehr 

bei Ludwig XIV. eine theokratifche Idee von dem Wefen des abfoluten König- 

thums hervortrat — freilich in dem Munde des verdorbenen Wüftlings faft eine 

Blasphemie — geht aus einigen Stellen der Werke des Königs felbft hervor. 

»Wir Fürften find die lebenden Bilder deffen, der allheilig und allmächtig ift« 

ruft er den Beherrfchten mit übermüthigem Hohne zu (Oeuvres de Louis XIV. 

U. S. 137 bei Bluntfchli, Staatsrecht I. 255.) 
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cipi placuit, legis habet vigorem« zufammenfafste, tritt uns aus 
dem Worte Ludwigs XIV. wiederum entgegen; hier ift nichts 

mehr von der germanifchen Theilung des Staatslebens in zahl- 
reiche fcharf abgegränzte Rechtskreife; hier giebt es nur ein. 
Recht, das des Staates, welcher identifizirt ift mit der Perfon 

des Herrfchers. 

Diefe Doktrin hat in unferer Periode Europa mit alleiniger 
Ausnahme Englands und Preufsens beherrfcht. Die Devife Lud- 
wigs XIV. war niemals die Friedrichs II. Auch Preufsens König 
war ein abfoluter Herrfcher, mufste einem unreifen Volke gegen- 
über ein abfoluter Herrfcher fein; aber er fuchte das Volk durch 

Gefetze zu erziehen; in den Gefetzen ftellte er über den perfön- 
lichen Willen des Regenten ein höheres Princip und befchränkte 

dadurch den letzteren felbft, indem er zugleich den Weg an- 
bahnte, der zur Freiheit führt. Indem er mit feiner ganzen gei- 

ftigen Energie den Satz bekämpfte, dafs der König der Staat 
fei, fprach er es frei aus, dafs das Königthum ein Staatsamt, 
der König der erfte Diener des Staates fei und das Preufsen, 

welches die Führerfchaft Deutfchlands erftrebte, verkündete zu- 

gleich durch feinen grofsen König dem politifch verdüfterten 

Continente die Lehre einer neuen menfchenwürdigen Freiheit. 

Freilich, auch Friedrich der Grofse hat weder die alte ftän- 

difche Verfaffung Preufsens erneuert, noch eine neue repräfen- 
tative Organifation gefchaffen; der hoch über feinem Volke auf 
faft einfamer geiftiger Höhe ftehende König hat nicht zur prak- 

tifchen Geftaltung gelangen laffen, was feine unumftöfsliche 

Ueberzeugung war und fein jener Zeit weit vorauseilender Blick 

von feltener Klarheit als die wahren Bahnen politifcher Ent-+ 
wickelung erkannte; auch hier ftehen wir vor einer tiefen 
Kluft, welche den den Begebenheiten vorauseilenden Gedanken- 

ftrom von dem realen Leben trennt; aber wir dürfen, wenn uns 

ein Befremden befchleichen will, es nicht vergeffen, dafs Fried- 

rich Alles that für des Volkes Wohl, was in der beftgeordneten 

durch eine Repräfentation befchränkten Monarchie hätte ge- 
fchehen können, dafs er hinabfchauete in alle Tiefen des Volks- 

lebens, um das Recht zu fchützen, die Ordnung zu erhalten, 

Wohlftand und Gedeihen zu fördern; dafs er fömit in fich im 

Dienfte des Staates eine Fülle von Kraft und Thätigkeit ver- ' 

einigte, wie fie nur fo eminent begabten Menfchen eigen ift und 

darum zur Erfüllung auch der gröfsten politifchen Aufgaben 
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weder des Beiraths noch der Mahnung und Anregung Anderer 
bedurfte. 

Sein politifches Programm war das der Zukunft. Vielfach 

unverftanden von feinem Volke, angegeifert von Allen, die das 

Dunkel liebten, praktifch unverwendbar für eine unentwickelte 

bürgerliche Gefellfchaft, ift dies Programm erft in das öffentliche 
Recht Deutfchlands aufgenommen worden, nachdem in gewal- 
tigen Zuckungen eine neue Zeit geboren worden war. 

Was in Preufsen unter Regenten von eminenter Herrfcher- 

begabung, wie der grofse Kurfürft, Friedrich Wilhelm I. und 
Friedrich II. erträglich war, die allmählige Befeitigung aller 

Rechte der Landflände — in denen ja zudem die breite Grund- 
lage des Staates, der Bauernftand, faft unvertreten war — wurde 
in vielen anderen deutfchen Staaten zur mafslofen Bedrückung. 

Dazu kam eine Bureaukratie der fchlimmften Art, welche in 

vielen Staaten faft allmächtig, einer jeden Entwickelung der 

volksthümlichen Elemente politifchen Lebens den Kopf zertrat 
und an Fiskalität weder vorher noch nachher ihres gleichen 
gefunden hat. In der abfoluten Monarchie giebt es nur einen 

Damm gegen den verderblichften Bureaukratismus: die perfön- 
liche Tüchtigkeit des Regenten. Fehlt diefe, fo wird das Volk 
jenem rettungslos überliefert. 

Das Bild, welches uns die Gefchichtfchreibung von den 
öffentlichen Zuftänden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

entwirft, ift düfter und traurig, fo ftrahlend auch der Glanz der 

Hofhaltungen, fo finnbethörend auch die Bilder eines feinen, 

geiftvollen Luxus fein mögen, welche üns entgegentreten. Sie 
find nicht im Stande, dem Auge des Forfchers jene tiefen poli- 
tifchen und focialen Schäden zu verhüllen, welche das ftaatliche 

Leben in faft allen deutfchen Ländern zerfrafsen. Ein tiefer 
focialer Rifs zerfpaltete die bürgerliche Gefellfchaft; nicht mehr 
theilte fie fich in zahlreiche Kreife mit ganz beftimmt ausge- 

fprochenen Rechten und Pflichten, mit einem ehrenwerthen 

Standesbewufstfein, deffen der Bauer theilhaft wurde fo gut wie 

der gewerbetreibende Städter, wie der im Hof- und Kriegsdienfte 

ftehende Edelmann; für eine folche Gliederung hat die abfolute 
Monarchie, in welcher eigentlich Alle gleich tief unter dem 
Herrfcher ftehen, keinen Platz mehr. Jetzt trat durch eine durch- 
aus willkürliche Bevorzugung des Geburtsadels im Staats- und 

Hof-Dienfte, vor Allem in der Armee, jener abnorme Zuftand 
ein, der Deutfchlands Gedeihen auf eine lange Zeit hinaus ge- 
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fchädigt hat, die principiell feftgehaltene Verforgung der Söhne 

zahllofer Geburtsadels-Familien mit den Offizierftellen der Armee, 

den höheren Beamtenftellen der Verwaltung. Ein Doppeltes war 

unausbleibliche Folge: Der Adel, der den Nachweis der Tüch- 

tigkeit nicht mehr zu führen hatte, um zu angefehener Stellung - 
emporzufteigen, wurde nicht mehr angetrieben, fich durch Intel- 
ligenz und Thatkraft auszuzeichnen; das aufftrebende, fo überaus 

tüchtige Kräfte bergende Bürgerthum, ausgeftattet mit dem Be- 

wufstfein der eigenen Brauchbarkeit auch im öffentlichen- Leben, 
aber niedergedrückt durch die fchmachvolle Unfähigkeit, gewiffe 

Stellen im Staats-Dienfte zu erlangen, wurde der Unzufrieden- 

heit, radikaler politifcher Gefinnung und einem tiefen Haffe gegen 
den privilegirten Geburtsadel zugetrieben. Nicht wirkfamer konnte 

der Revolution vorgearbeitet werden. 

Wenn die kurz gefchilderten Mifsverhältniffe in den kleineren 

deutfchen Staaten zum grellften Ausdrucke gelangten und oft 

geradezu zur Carrikatur wurden, fo entgingen doch auch die 
gröfseren Staaten dem Einfluffe derfelben Strömungen nicht. 

Selbft ein Geift wie der Friedrichs II. entzog fich demfelben 
nicht ganz. Auch in Preufsen wurden nach dem fiebenjährigen 
Kriege die bürgerlichen Offiziere, deren ungewöhnliche Tüchtig- 

keit zu ihrer Beförderung auf dem Schlachtfelde Anlafs gegeben 
hatte, verabfchiedet oder geadelt; wenngleich in der eigentlichen 
Staatsverwaltung die perfönliche Tüchtigkeit ihre Geltung be- 

hielt und hier das in vielen anderen deutfchen Ländern zur 

fchärfften Ausprägung gelangte Princip, gewiffe Stellen nur mit 

Adeligen zu befetzen, niemals in Geltung kam, fo war es doch 

Friedrich I,, der den Verkauf adeliger Güter an Bürgerliche 

verbot und wo er dennoch gefchehen war, den bürgerlichen 

Befitzern mindeftens die grundherrlichen Rechte entzog. 1%) 

So bildete fich in den beiden oberen Schichten der bürger- 

lichen Gefellfchaft unter dem Einflufie des perfönlichen Regi- 
mentes der abfoluten Herrfcher ein Zwiefpalt, der von den weit- 

tragendften Folgen gewefen ift. Von alle dem wurde die breite 

Grundlage des Staates, der Bauernftand, fehr wenig berührt. In 

ihm war kaum noch das Bewufstfein befferer Tage erhalten, das 

'0%) Auch in Bezug auf die Ehefchliefsung hat das allgemeine Landrecht eine 

jene fociale Kluft zum Ausdruck bringende Beftimmung aufgenommen (Th. I. 

Tit. ı 2. 30), nach welcher »Mannsperfonen von Adel mit Weibsperfonen aus 

dem Bauer- oder geringeren Bürgerftande« keine Ehe zur rechten Hand fchliefsen 

können. 
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Verftändnifs für eine freiere, menfchenwürdigere Zukunft erftorben. 

Hier fehlte es in den meiften deutfchen Territorien an allem poli- 

tifchen Bewufstfein, an jeder Strebfamkeit; gefeffelt durch die 

Bande der Gutsunterthänigkeit, materiell und intellektuell ver- 

kommen, bot der deutfche Bauernftand das traurige Bild des 

tiefften Verfalles. Ausgefchloffen von allen höheren Intereffen 

der menfchlichen Gefellfchaft, ausgefchloffen von der freien 

Mitwerbung auf dem wirthfchaftlichen Gebiete, gering geachtet 

von. dem bevorzugten Stande des Geburtsadels und von dem 
mit merkantiliftifchen Ideen erfüllten Bureaukratismus, war der 

einft fo felbftbewufste deutfche Bauer faft zum Paria herabge- 

- funken. Damit aber war die natürliche Grundlage gefunder poli- 

tifcher Entwickelung zerftört. 

Friedrich II. erkannte diefen tiefen Mifsftand klar und war 

unabläffig beftrebt, ihn zu mildern. Sein ftaatsmännifcher Blick 

liefs ihn nicht überfehen, dafs zur Zeit die fociale Gliederung 

der ländlichen Bevölkerung im Allgemeinen fortbeftehen müffe, 
follte nicht durch eine alle Tiefen erfaffende Umgeftaltung die 

Kraft des Staates für den Augenblick erfchüttert, die Erfüllung 
feiner grofsen Aufgaben in der äufseren Politik unmöglich ge- 

macht werden. An einleitenden, eine beffere Zukunft des Bauern- 

ftandes anbahnenden und die wirthfchaftliche Kraft deffelben 

fchon jetzt ftärkenden legislatorifchen Schritten aber iR er. 65 

nicht fehlen laffen. 

Schon die von Friedrich 1 erlaffene Flecken-, Dorf- und 

Ackerordnung de 1702 hatte die Aufhebung der Leibeigenfchaft 
auf den Domänengütern verheifsen; aber die Bedingungen der- 

felben, namentlich die Reftitution der genoffenen Freijahre, er- 

fchwerten dem verarmten Bauernftande die Erlangung der ver- 
hiefsenen Freiheit. 1719 wiederum angeregt, durch Friedrich I. 
fpäter immer wieder, namentlich auch in der Cabinetsordre vom 

23. Mai 1763 als eine dringende Nothwendigkeit fpeziell für 

Pommern betont, kam die Befeitigung der Leibeigenfchaft doch 

nicht zur Ausführung. Es blieb diefelbe den das Preufsen von 
1806 zertrümmernden Erfchütterungen einer fpäteren Zeit vor- 

behalten. !1) 

11) Vergl. v. Rönne, Staatsrecht II. Th. 2. S. 273 fgde. Greiff, die preufsi- 

fchen Gefetze über Landeskultur und landwirthfchaftliche Polizei. 1866. S. 29 

Note 27. — Lette und v. Rönne, die Landeskulturgefetzgebung des preufsilchen 

Staates. 1853. — 

Bernhardt, Forstgeschichte. 1. 2 
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Befondere Sorge widmete Friedrich I. den Gemeinheits- 

theilungen und der wirthfchaftlichen Zufammenlegung der Ge- 

meindeländereien, fowie der Befchränkung kulturfchädigender 

Berechtigungen, befonders der Gemeindeweide. In diefer Rich- . 

tung ergingen das Haushaltungs- und Wirthfchaftsreglement für 

die pommerfchen Aemter vom ı. Mai 1752, die Ordres vom 

23. Mai 1763, ıı. Juni 1765, 21. Oktober 1769, 19. Mai 1770; 

für Schlefien befonders das Reglement vom 14. April 1771.12) 
Neben Preufsen ftand in Bezug auf die Förderung der Ge- 

meinheitstheilungen durch Gefetz Hannover in erfter Linie. König 

Georg Ill, der Gründer der »K. landwirthfchaftlichen Gefellfchaft« 

zu Celle (1764) widmete in England und Hannover der Theilung 
von Gemeingründen grofse Aufmerkfamkeit. Schon auf Grund 

landesherrlicher Refolutionen von 1718 wurden in Lauenburg, 
welches damals zu Hannover gehörte, bedeutende Theilungen 

und Verkoppelungen durchgeführt. Auch in anderen Landes- 

theilen wurden derartige Auseinanderfetzungen und Entlaftungen 

der Forften durch Theilung erreicht. 13) 

Auch in anderen deutfchen Staaten nahm die Landesgefetz- 
gebung die gleiche Richtung. 

In Bayern!#) hob, um nur ein Beifpiel anzuführen, der er- 

leuchtete, durch die trefflichften Eigenfchaften ausgezeichnete 
Kurfürft Carl Theodor 1779 für feine unmittelbaren Unterthanen 
die Leibeigenfchaft und Grundhörigkeit auf; für die Leibgüter 

der Kirche gefchah 1782 das Gleiche; die Frohnden wurden in 

Geldabgaben umgewandelt; durch das Kulturgefetz von 1762 

wurde die Theilung der Gemeinheiten angeordnet. , 

Das Kleinftaatenthum blieb in diefer wie in mancher ande- 

ren Beziehung zurück. Nur in Staatswefen von lebensfähiger 

Gröfse gelangen grofse politifche Gedanken zum Ausdrucke 

und zur kraftvollen Verwirklichung. Das Kleinflaatenthum wird 

überall willenlos vom Strome der Zeitideen fortgeriffen, ohne 
jemals die Initiative zu ergreifen. — 

War es im Reiche nicht zum Erlaffe eines allgemein gelten- 

den Gefetzbuches gekommen, weil es hier an der für folche 

legislatorifche Thaten nothwendigen Concentration der Intereffen 

'?) Vergl. Lette u. v. Rönne a. a. OÖ. — Greiff a. a. O. S. 250 fgde. — Allg. 

Landrecht Th. 1. Tit. 17. Abfchn. 4. — Korn, fchlefifche Ediktenfammlung. 1771. 

'") S. Burckhardt »der Forftdienft in den letzten hundert Jahren. Aus Han- 

nover.« In »aus dem Walde III. Heft.« 1872 S. 91 fgde. 

'‘) Behlen u. Laurop a. a. O. III. 44 fgde 
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fehlte; fo erftrebten nun die mächtigeren Einzelftaaten die Gel- 

tung gemeinen Rechtes für ihre Staatsgebiete. 

In Preufsen wurden feit 1746°) allgemeine Gefetzbücher 

vorbereitet, welche an die Stelle der bisher geltenden Beftim- 

mungen des gemeinen, römifchen und fächfifchen !6) Rechtes treten 

follten. Erft nach dem Tode Friedrichs Il. wurde das allge- 
‚meine Landrecht (1794) und die allgemeine Gerichtsordnung 

(1793) publicirt. 17) 

Von den dürch Cabinetsordre vom 14. April 1780 angeord- 

neten Provinzialgefetzbüchern, denen gegenüber das allgemeine 

Landrecht als fubfidiarifches Recht erfcheinf, find nur zwei und 

diefe erft in der folgenden Periode zu Stande gekommen. 

In Bayern war 1751 ein neues Strafgefetzbuch, 1755 eine 

Gerichtsordnung, 1756'3) ein neues bürgerliches Gefetzbuch zu 

Stande gekommen. In Würtemberg wurde 1765 19) eine Lan- 

desgrundverfaffung gegeben. Für den Hohenlohefchen Antheil 

des heutigen Würtemberg galt das Hohenlohefche Landrecht 
von 1737. Das Würtembergifche Landrecht gehört fchon dem 

17. Jahrhundert an.?®) In den meiften Territorien aber kam es 

zu folchen Codificationen des Landes-Rechtes für jetzt noch 

nicht; hier behauptete fich jene verworrene Maffe von Statuten, 
einzelnen Landes- und Reichsgefetzen neben dem vielfach be- 
ftrittenen Inhalte einer überaus gelehrten, aber eben fo unver- 
ftändlichen juriftifchen Literatur. Dem nicht juriftifch-gelehrten 

Theile der bürgerlichen Gefellfchaft war das Alles ein Buch mit 

fieben Siegeln, ein unbegriffenes Geheimnifs. Das orakelhafte 

Urtheil der gelehrten Juriften, in einer faft kabbaliftifchen, die 
deutfchen Laute mit lateinifchen Brocken wunderbar vermengen- 

den Sprache kundgegeben, mufsten wie das Verhängnifs, unver- 

ftanden und unergründet entgegengenommen werden. 

15) v. Rönne, Staatsrecht, I. S. 96 fgd., wo ausführliche Lit. Nachw. 

'6) Subfidiarifche Geltung hatten auch d. longobardifche Lehnsrecht und das 

päbftliche Recht. 

17) Auch eine allg. Hypothekenordnung (v. 20. XII. 1783) und eine allg. 

Depofital-Ordnung (1783) wurden erlaffen. 

8) Der fogen. Codex Maximilianeus. 

9) Schmidlin, Handbuch d. würtemb. Forftgefetzgebung. I. Eingang. 

20) Bekannt ift mir eine Ausgabe v. 1680, in Stuttgart 1710 neu abgedruckt. 

159) 



$. 4. Allgemeine kulturgeschichtliche Entwickelung. 

Jede Kulturepoche ift erfüllt von allgemeinen Gedankenftrö- -. 

mungen, welche ihren Charakter, ihre Tendenz beftimmen und 

auf die Anfchauungen jedes Einzelmenfchen mehr oder minder 

ftark einwirken. Sie find überall mächtiger, als die Idee des 
einzelnen, wenn noch fo begabten, noch fo thatkräftigen Mannes. 
Wo wir einen grofsartigen, den Gang der Entwickelung beftim- 
menden Erfolg des Einzelnen fehen, da ift er faft immer zurück- 

zuführen auf die vorhandene Uebereinftimmung feiner Ideen mit 
den Gedankenftrömungen der Epoche, auf den Umftand, dafs 
ein hervorragender Geift die letzteren rafch und vollkommen 

begriffen, fich zu eigen gemacht und zum klaren, Allen verftänd- 

lichen Ausdruck gebracht hat. 

Tede Zeit hat daneben, oft in übermächtiger und die Rich- 
tung des Hauptftromes verwirrender oder ablenkender Stärke 

ihre Gegenftrömungen, die in der Macht der Tradition, des Her- 

gebrachten, in einem ftark ausgeprägten Beharrungstriebe des 
menfchlichen Geiftes ihre Begründung, gegenüber der oft über- 

ftürzenden und leidenfchaftlichen Haft des geiftigen Fortfchrittes 

ihre Berechtigung finden. 
Nicht immer ift die einer Epoche eigene Gedankenrichtung 

erkennbar in den äufseren Einrichtungen derfelben in Staat, 
Kirche, Familie, Wirthfchaft. Oft eilt die erftere der Umände- 

rung der letzteren weit voraus. Erfafst von den geiftigen Spitzen 

der Menfchheit, allen Andern noch verhüllt durch den breit über- 

gelagerten Gegenftrom, gehemmt und weit von der urfprünglichen 

Richtung abgelenkt, ftaut fich hoch auf eine Fülle von neuen 

Gedanken und ihre Kraft wirkt, während die ganze Entwickelung 
fcheinbar ftillefteht, unaufhaltfam in der ihr immanenten Rich- 

tung, bis der Gegenftrom befiegt ift und die neuen Ideen, deren 
Kraft durch den Widerftand verhundertfacht ift,; fich feffellos 

Bahn brechen. 

Auf den Stillftand folgt fo die Umwälzung ; nicht allein auf 
dem politifchen Gebiete bewahrheitet fich dies, fondern auch auf 

allen anderen. Mit den politifchen Umwälzungen Hand in Hand 

gehen fociale Umformungen, Veränderungen auf dem kirchlichen 

Gebiete, veränderte Richtungen in Kunft, Wiffenfchaft, Wirth- 

fchaft. Die franzöfifche Revolution brachte uns die Aufhebung 

der Leibeigenfchaft, befeitigte die letzten Refte theokratifcher 
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Regierungsformen, indem fie die Politik vollkommen verweltlichte; 

ihr unmittelbar folgend blüheten die Wiffenfchaften in vorher 

ungekannter Weife empor; im Anfchlufs an fie gewann den älte- 
ren Syftemen der allgemeinen Wirthfchaftslehre gegenüber eine 
neue Lehre die faft abfolute Herrfchaft und die wirthfchaftliche 

Umwälzung, welche fich durch das Eindringen der Smithfchen 

Ideen über die Natur der Arbeit und des Kapitales und über 

die Quellen des Reichthums vollzog, fteht in ihrer Art gleich- 
werthig neben der Zerftörung veralteter politifcher Inftitutionen 

und dem Aufbaue des modernen Staates. — 

Es mag fcheinen, als ob es des Hereinziehens fo grofser 

Umwälzungen in den gefammten Gefittungs- und Lebensverhält- 
niffen des deutfchen Volkes an diefer Stelle nicht bedürfe, da 

es fich hier ja doch nur darum handelt, einen einzelnen Wirth- 

_fchaftszweig in feiner hiftorifchen Entwickelung zu verfolgen. 
Allein eine folche Annahme würde einen Irrthum enthalten, der 

ftark genug wäre, das zu gewinnende hiftorifche Bild zu trüben 

und unverftändlich zu machen. So wenig es der einzelne Menfch, 

der nicht mit der Kraft des Genies begabt ift, vermag, fich den 

allgemeinen geiftigen Impulfen feiner Zeit zu entziehen, fo wenig 

vermag dies ein einzelner Zweig der wirthfchaftlichen Thätigkeit. 
Zeigt die gefchichtliche Darftellung dort das Verhältnifs hervor- 

ragender Individuen zu den Gedankenftrömungen ihrer Epoche, 

heben fich vor unferen Augen kraftvoll und plaftifch die Bilder 

derer ab, welche mitten in dem Strome kämpften, ihn befchleu- 
nigend, hemmend oder ablenkend; fo ift es hier Ziel der For- 

fchung, das Verhältnifs der Einzelbethätigung zu dem Gefamnt- 

leben zu erkennen und fo wenig wir die Forftwirthfchaftslehre 

in ganzer Tiefe verftehen ohne die Kenntnifs der Richtungen, in 

welchen fich die allgemeine Wirthfchaftslehre entwickelt hat, fo 

wenig vermögen wir die hiftorifche Geftaltung der letzteren los- 
zulöfen von der gefammten Kulturentwickelung. — , 

Das 18. Jahrhundert ift eine Zeit des Kampfes zweier Ge- 
dankenftröme, welche einander lange das Gleichgewicht hielten 
und fo jenen Stillftand hervorbrachten, der anfcheinend jeden 

Fortfchritt ertödtet hatte. 
Den Urfprung diefer beiden ftreitenden Richtungen zu er- 

kennen, ift nicht fchwer. Ein Blick in die Kulturentwickelung 

des Mittelalters genügt, um uns die Quellen zu zeigen, aus denen 
fie floffen, um uns begreifen zu laffen, wie fie fich zu weltbeherr- 

fchender Kraft entwickeln konnten. 
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Das frühe Mittelalter war beherrfcht von dem Gedanken ° 

des Gottesftaates, von dem Idealismus der Verwirklichung des 

chriftlichen Weltreiches. Man opferte freudig Gut und Blut, um 

das Zeichen des chriftlichen Glaubens aufzupflanzen auf den 
Stätten, wo diefer Glaube entftanden war. Die Kreuzzüge 

verfolgten weder nationale, noch weltliche Zwecke überhaupt, 

fondern lediglich die Ziele einer tiefen religiöfen Schwärmerei. 

Die Erregung des religiöfen Gefühles verfchlang alle ande- 
ren Intereffen, beherrfchte die ganze Thatkraft des Volkes, 

verlieh allen Leidenfchaften eine ganz beftimmte Richtung. Die 
Kreuzzüge, fo überaus volksthümlich, in fo feltenem Grade un- 

eigennützig, waren für die nationale Entwickelung in hohem 

Grade unheilvoll, für die Herausbildung eines gefunden Staats- 
gedankens geradezu verderblich; denn ihre unausbleibliche Folge 
war eine tiefe Verwirrung in Bezug auf die Machtgebiete des 
Staates und der Kirche. | 

Bald wendeten fich neue Strömungen gegen die idealiftifch- 

theokratifchen Vorftellungen. Zuerft das Königthum, welches 
bemüht war, feine eigenen weltlichen Ziele zu fördern, indem 

es den Idealismus des Volkes auf das Gebiet der weltlichen 

Macht, der politifchen Erhebung zu ftaatlicher Kraft und Selb- 
ftändigkeit zu lenken und von der Verfolgung rein religiöfer auf 
der Grundlage des Weltbürgerthums beruhender Ziele abzuziehen 

fuchte. Die Folge war eine mehr und mehr Platz greifende 
Verweltlichung der Politik und damit ein tiefer Antagonismus 
zwifchen dem weltlichen und geiftlichen Herrfcherthum. Beide 

fuchten die abfolute Gewalt zu erreichen; ihr Widerftreit hemmte 

und verwirrte den Fortfchritt. Aber zugleich lag gerade in 
diefem Widerftreite zweier gleichberechtigten Gewalten der Ent- 

ftehungsgrund für eine ganz neue und fich machtvoll entfaltende 

Gedankenftrömung, welche nun in die Entwickelung eintrat, die 
Aufklärung. Sie wendete fich gleichmäfsig gegen das welt- 
liche und kirchliche Herrfcherthum. Sie zerftörte die abfolute 

weltliche Herrfchaft, indem fie den Begriff des Gefellfchaftsver- 
trages verkündete und die Lehre des Jefuitismus von dem Rich- 
teramte des Volkes über die pflichtvergeffenen Herrfcherr zu 
der ihrigen machte; fie vernichtete die abfolute Herrfchaft der 

Kirche, indem fie die Politik loszulöfen beftrebt war von theo- 

kratifchen und dogmatifchen Vorftellungen, indem fie, ein weites 
Gebiet rein menfchlicher Bethätigung in Staat und Wirthfchaft 
abzweigte, endlich indem fie den nationalen Gedanken ausbildete. 
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Schon lange vor der Reformation machten fich die dahin 

zielenden Gedankenftröme geltend; in der Reformation kamen 
fie zum offenen Ausdrucke; deshalb ift diefe grofse Bewegung 
als eine kirchliche und politifche Umwälzung zu betrachten; 
deshalb fehen wir gleich darnach eine bis dahin unbekannte 
Bedeutfamkeit der weltlichen Politik hervortreten; bemerken wir, 

wie in den der Reformation folgenden Kriegen weltliche und 
kirchliche Intereffen fich faft das Gleichgewicht halten. Die 

Ziele, welche erftrebt wurden, waren die der politifchen Macht; 

aber aus der Verfchiedenheit der religiöfen Bekenntniffe ergab 

fich die Scheidung der Partheien, die Begeifterung der Kämpfen- 
den. Der politifche Ehrgeiz bediente fich mit Erfolg des theo- 
logifchen Geiftes, welcher mächtig genug war, Europa aus feinen 
Fugen zu heben und mit Blut zu überfchwemmen. 

Die Aeufserungen des Volksgeiftes erwiefen fich bald als 
ohnmächtig. In Zeiten fo heifsen Kampfes, einer fo totalen Ver- 

nichtung der wirthfchaftlichen Blüthe eines Volkes findet die 
rein menfchliche Aufklärung keine Stelle. Vor der Reformation 

waren es befonders die induftriellen und handeltreibenden Klaf- 

fen der bürgerlichen Gefellfchaft, vorab in den Städten!), welche 

den Geift der Aufklärung pflegten. Mit der Vernichtung der 
Wohlhabenheit, des Handels, mit der fortfchreitenden Verküm- 

merung des ftädtifchen Lebens fchwanden jene Impulfe des Fort- 

fchrittes dahin. Die tiefe Erfchöpfung aller Volkskräfte durch 
die unerhört verderblichen Kriege des 17. Jahrhunderts kamen 

hinzu. Deutfchland war entvölkert, verwüftet, aller wirthfchaft- 

lichen Kraft beraubt. Die wirthfchaftliche Regeneration nahm 

alle Kräfte in Anfpruch. Alle bedurften der Ruhe. Man nahm 

willig das abfolute weltliche Herrfcherthum, in welchem fich 

wenigftens das Princip der öffentlichen Ordnung verkörperte, an. 

Das öffentliche Leben erftarrte. — 
Solche Zuftände überkam das 18. Jahrhundert. Zweierlei 

war für alle Zeiten erreicht: Die Politik und Wiffenfchaft waren 

losgelöft von der Religion und Kirche; die letztere hatte ihre 
abfolute Gewalt für immer verloren. Alles Uebrige blieb zu er- 

ftreben. Aber in jener gröfseren Freiheit der rein menfchlichen 

Lebensbethätigungen, in ihrer Loslöfung von dem dogmatifchen 
Gebiete lagen die Keime des modernen Staates ebenfo, wie des 
modernen Wirthfchaftslebens; beiden wurde eine befondere Sphäre, 

!) Diefes Werkes I. Bd. S. 78 fgde. 



den materiellen Intereffen aller Einzelnen volle Berechtigung zu- 
geftanden. — 

Grofse Bewegungen erfaffen in verfchiedener Art, zu ver- 

fchiedener Zeit die einzelnen Lebenskreife. Zuerft immer die 

intelligenteften Spitzen, die geifteskräftigen Männer aus den ge- 
bildeten Klaffen der bürgerlichen Gefellfchaft, zuletzt die mit 
fehr ftarkem Beharrungsvermögen ansgeftatteten Bewohner des 

ackerbautreibenden platten Landes. Beruf und tägliche Befchäf- 
tigung wirken hier beflimmend und ausgleichend. Der rafchen 

Beweglichkeit des gewerbe- oder handeltreibenden Städters, den 
feine Verbindung mit vielen andersgearteten Menfchen, feine 

ftete Berührung mit fremden Kulturelementen über die Befchränkt- 
heit der eigenen Exiftenz hinaushebt, aber auch leicht zu dem 

charakterlofen Weltbürgerthum hindrängt, in welchem jede natio- 

nale Kraft zur politifchen That verloren geht, fteht die Schwer- 
fälligkeit des Ackerbauers gegenüber, welcher an und für fich 

jeder Neuerung abhold, in localer Abgefchiedenheit feine Eigen- 
art pflegt, die ihn an die Tradition feftkettet, zum Partikularis- 

mus drängt, zugleich aber ihm eine Thatkraft bewahrt, welche 

fich überall da in nachhaltiger Wirkung bewährt hat, wo einmal 
in die ländlichen Gefellfchafts-Schichten ‚die Wellenkreife politi- 
fcher Bewegungen hineinfchlugen. 

Ablehnend gegen die praktifchen Bethätigungen der Auf- 
klärung verhalten fich meift die bevorzugten Stände; denn die 
Aufklärung hat eine nivellirende Tendenz und fteht auf dem 

letzten Grunde der angeborenen gleichen Rechte aller Menfchen, 
indem fie die Dinge fo aufzufaffen antreibt, wie fie nach natür- 

lichen Ordnungen fein follen, nicht fo, wie fie auf dem oft weit 

ab vom Ziele führenden Wegen hiftorifcher Entwickelung ge- 

worden find. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machten fich 

die gewaltigen Gedankenftröme, welche den Charakter der 
Epoche beftimmten und welche ich mich bemüht habe, in grofsen 
Umriffen zu fkizziren und genetifch abzuleiten, befonders in den 

mittleren Schichten der bürgerlichen Gefellfchaft geltend. In 

den Hofkreifen und im höheren Beamtenthum fanden fie keine 

Stätte; in den Kreifen der Kleinbürger und Bauern noch weni- 
ger. Die durch die Reformation wieder deutfch gewordene 

Wiffenfchaft rang nach geiftiger Freiheit, der religiöfe Skeptizis- 
mus ergofs fich aus den Kreifen der dem höheren Bürgerftande 

angehörigen Freidenker; der moderne Staatsbegriff wurde in 
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der Stille ausgebildet in jenen feinen und fcharfdenkenden Köpfen, 
welche an den deutfchen Hochfchulen lehrten.2) - Die Aufklä- 
rung auf allen Gebieten war das Eigenthum der mittleren Schicht 
der Gebildeten. 

An der Spitze aber ftand, wie ich bereits gezeigt habe, der 
Mann, der von der Vorfehung berufen fchien, das Deutfchland 

der Zukunft zu begründen, Preufsens Heldenkönig, der Philofoph 

von Sansfouci, Friedrich I. 

Es ift von tiefer Bedeutung, dafs eine Zeit, in der die Auf- 
klärung fo ftarke Gegner hatte, wie die rückläufige Tendenz des 
Feudal-Adels, wie das abfolute weltliche Herrfcherthum, auf dem 

Throne des kraftvollften deutfchen Staatswefens einen Mann fah, 

der mit Titanenkraft die Strömung der Zeit beherrfchte und 
leitete. Wie fehr diefelbe hierdurch an Kraft gewinnen mufste, 

ift von felbft einleuchtend. Allein neben fo glanzvollen Einzel- 
geftalten erfcheint das kulturhiftorifche Gefammtbild unferer Epoche 
um fo dunkler. 

Deutfchland hat, wie R. v. Mohl treffend bemerkt,?) un- 
glücklichere Zuftände gehabt, wie im 18. Jahrhundert, aber keine 

elenderen. Das Leben in den höheren Gefellfchaftsfchichten war 
vergiftet durch die fchamlofefte franzöfıfche Liederlichkeit. Die 

Nachahmung der franzöfifchen Vorbilder übertrafen an vielen 

kleineren deutfchen Höfen das Vorbild an Schmutz der Gefin- 
nung, Frechheit und Gemeinfchädlichkeit. Geld zu fchaffen für 

eine eben fo unfinnige als unfittliche Verfchwendung, war der 

oberfte Zweck der Staatsverwaltungen. Staats- und Volkswirth- 
fchaft, Recht und Scham wurden mit Füfsen getreten, rohe Un- 

wiffenheit und eine verächtliche Gleichgültigkeit gegen alle geifti- 
gen Intereffen hatte die Gewalt in Händen, ein fchmachvoller 

Servilismus des Beamtenthums und der Landftände bot feine 

Hand zur Vernichtung des Volkswohles. | 
Diefe ganze Fäulnifs übertünchte die Eleganz der Form, 

der Luxus der äufseren Erfcheinung, der Glanz eines kindifchen 

Soldatenfpiels. Es hat nie eine Zeit gegeben, in welcher die 
durch finnliche Ausfchweifung herbeigeführte geiftige Stupidität 

allgemeiner gewefen wäre als damals. 
So ging Deutfchland der Krifis am Schluffe des 18. Jahr- 

2) Vergl. R. v. Mohl, zwölf deutfche Staatsgelehrte in f. Gefch. d. Staats- 

wiffenfchaft. II. S. 395 fgde. 

2) a..2. O..S..414: 
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hunderts entgegen; fo ‘innerlich verfault waren die Zuftände, 

gegen welche der Strom neuer Ideen heranbraufte. Kein Wun- 
der, dafs fie ohne den Verfuch der Abwehr faft lautlos in fich 

zufammenftürzten; denn fchon lange waren fie ohne geiftigen 

Inhalt, hohl gefreffen durch den Fluch der Unfittlichkeit, fchon 
lange hatte der luxuriöfe Glanz des 18. Jahrhunderts auf thöner- 

nen Füfsen geftanden. . 

8.5. Allgemeine wirthschaftliche Entwickelung. 

Waren die Farben, mit welchen ich das Bild der politifchen 

und Kultur-Entwickelung in der letzten Hälfte des 18. Jahrhun- 
derts zu zeichnen verfucht habe, den Verhältniffen entfprechend 

in grellen Abftufungen zu wählen, fo ergeben fich bei Betrach- 

tung ‚der allgemein -wirthfchaftlichen Verhältniffe nicht minder 
tiefe und unverhüllte Gegenfätze. Nichts will fich dem Ge- 

fchichtfchreiber diefer Epoche harmonifch fügen, vergeblich fucht 
er nach einem verföhnenden, ausgleichenden Princip. Die die 
beften Köpfe beherrfchenden Gedankenftrömungen fanden nur 
da ihren Ausdruck in den faktifchen Zuftänden‘, wo fie der ab- 

foluten Macht der Herrfchenden günftig waren, entwickelten fich 
im Uebrigen ohne alle Anlehnung an das reale Leben. Neben 

der Herrlichkeit einer Fürften-Natur wie Friedrich I., neben der 

edlen Geftalt Carl Theodor’s von Bayern ftehen die Bilder jener 
kleinen liederlichen Despoten, welche in übergrofser Zahl am 
Mark des Landes zehrten, neben dem Glanz der Hofhaltungen 
das tiefe Elend der Bauern, die hoffnungslofe Verkommenheit 

der meiften Staatswefen, neben dem Freimuth eines K. Fr. v. 

Mofer die hündifche Kriecherei der grofsen Majorität der fürft- 

lichen Diener. 

Die Zuftände der Landeskultur waren durchweg traurig. 
Die Luft der produktiven Arbeit war dahingefchwunden unter 

dem Drucke focialer Mifsftände, einer ungerechten und für die 

arbeitenden Stände harten Befteuerung und des Jagdunwefens. 
Grofse Strecken unbebauten Landes zeigten den tiefen Verfall.') 

‘) In Bayern z. B. that Maximilian Jofef, ein durch vorzügliche Eigenfchaf- 

ten ausgezeichneter Fürft, Vieles zur Hebung der Volksbildung, der Gewerbe, 

auch des Ackerbaues. Schon 1748 wurde der früher beftandene Handelsvertrag 

erneuert, eine Wechfelordnung erlaffen, ein Wechfelgericht beftellt. Unter d. Ein- 

fluffe des Merkantilfyftemes verfuchte man es auch hier, einen Auffchwung der 
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So wenig es an Verfuchen der wohlwollenderen Regenten fehlte, 

die Landeskultur zu heben, fo wenig wollte dies gelingen. Die 

wirthfchaftlichen Kräfte kühnen Muthes und uneigennützigen 

Sinnes zu entfeffeln, indem man der Arbeit ihr Recht und ihre 

Freiheit gab, verfchmähte der Abfolutismus. Statt deffen ope- 
rirte man mit halben Mafsregeln; ftatt das Uebel an der Wurzel 

zu faffen, fuchte man den verdorrenden Baum durch landesherr- 

liche Mandate und die Weisheit des Cameral-Beamten zu er- 
frifchen. 

Die unzähligen Hofhaltungen mit ihrem Luxus verfchlangen 
die Produktion des Landes. Geld brauchte man, und abermals 

Geld, um die Favoritinnen mit Diamanten zu verfehen, nichts- 

nutzige Schaufpieler, eine glänzende Jagdequipage, Soldatenkar- 
rikaturen zu unterhalten. Geld zu fchaffen, war die Hauptauf- 

gabe der fürftlichen Kammern, in welchen jene Polyhiftoren 
fafsen, welche in der Gefchichte der Land- und Forftwirthfchafts- 

lehre eine fo bedeutfame Rolle gefpielt haben. 
Da war denn ein Syftem der allgemeinen Wirthfchaftslehre, 

wie es feit 1660 in Frankreich unter dem Einfluffe politifcher 

Verhältniffe, welche Deutfchland nur zu fehr zum Vorbilde ge- 

dient hatten, entftanden war, überaus conform den herrfchenden 

Anfchauungen und deshalb durchaus willkommen. 

Induftrie zu erzwingen. Der Müfsiggang ward gefetzlich mit Strafe bedroht, 

1758 die Akademie der Wiffenfchaften in München begründet, 1770 die Verbef- 

ferung d. Schulen befohlen. Doch das Alles weckte den erftorbenen Geift der 

Betriebfamkeit nicht. 

Diefelben humanen Beftrebungen fchmücken die Regierung des Kurfürften | 

Carl Theodor (1777— 1799): 1779 befahl er, die Landftrafsen mit Bäumen zu 

beflanzen und befreite alle öden Gründe 1ıo Jahre lang von Frohnden und Ab- 

gaben, wenn fie angebaut wurden. Die Austrocknung grofser Moorflächen wurde 

begonnen. Die furehtbare Noth der Mifserndten v. 1770 und 1774 hatte vor- 

übergehend eine Hebung der Landwirthfchaft bewirkt. Aber die tiefen focialen 

und politifchen Schäden auch des bayrifchen Staatswefens blieben beftehen. Das 

von 3000 Weltprieftern und 4500 Ordensgeiftlichen beherrfchte Volk verfiel tödt- 

licher Apathie. Eine ftirenge Büchercenfur vernichtete das geiftige, die Unfreiheit 

des Bauernftandes das wirthfchaftliche Leben. Kein Proteftant konnte zu einem 

höheren Staatsamte gelangen. Die herrfchenden Anfchauungen waren mächtiger 

als die perfönliche Freifinnigkeit Carl Theodors, der ein hervorragender Vertreter 

der Aufklärung war. (Vergl. Behlen u. Laurop, Forft- und Jagdgefetzgebung d. 

Kgrehs. Bayern. S. 34 fgd.) Noch unter Carl Theodor lagen hunderttaufende 

von Tagwerken unbebaut. Von den unter dem Pflug befindlichen Ländereien, 

deren Gefammtfläche zu nur 1,200,000 Tgwk. angegeben wird, lag noch ein 

Drittel nach dem herrfchenden Wirthfchaftsfyfteme in Brache. 

Aehnliches wird aus anderen deutfchen Staaten berichtet. 
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Dies Syftem gewöhnlich als Merkantilfyftem oder Syftem 
Colberts (Colbertismus) bezeichnet, war nicht eine aus forfchen- 

der Geiftesthätigkeit hervorgegangene Theorie, fondern nur die 
geordnete Zufammenftellung gewiffer wirthfchaftspolitifcher Grund- 
fätze, welche in Frankreich befonders durch Colbert, Finanzmi- 
nifter Ludwigs XIV. feit 1660, in Anwendung kamen. Das 
Syftem gipfelt in dem Satze, dafs nur die Edelmetalle realen 
Werth haben, erftrebt den Befitz von möglichft grofsen Maffen 

Gold und Silber, d. h. eine möglichft günftige Handelsbilanz. 
Als Mittel zu diefem Zwecke wendete Colbert Privilegien aller 
Art, Staatsvorfchüffe an Gewerbetreibende, genauefte Gewerbe- 

gefetze, Begünftigung des Handels, Monopole, günftige Handels- 

verträge, Ausfuhrverbote für Edelmetalle und zur Waarenfabri- 
kation im Inlande taugliche Rohftoffe, Schutzzölle und Ausfchlufs 
des freien Verkehres in den franzöfifchen Colonieen, in welchen 

nur Franzofen Handel treiben follten, an.?) 

Der Colbertismus war der Abfolutismus auf dem wirthfchaft- 

lichen Gebiete. Ein tiefer innerer Zufammenhang vereinte das 

abfolute Herrfcherthum und das Syftem wirthfchaftspolitifcher 

Staats-Omnipotenz. Auch auf dem wirthfchaftlichen Gebiete 

liefen nun alle Fäden in einer Hand zufammen und die Staats- 
gewalt follte das thun, was nur die in der freien Mitwerbung 

liegende wirthfchaftliche Kraft thun kann. 
Für die Blüthe der Urproduktionen hatte der Colbertismus 

kein Intereffe und keine Unterftützung ; denn nicht um der Wohl- 
fahrt Aller Förderung angedeihen zu laffen, erftrebte das Syftem 
Anhäufung der Edelmetalle im Lande, fondern um den König- 

lichen Kaffen reiche Einnahmen zuzuführen und das' Letztere 

war durch Unterftützung der Urproduktion nicht rafch genug zu 
erreichen. 

Die derfelben angehörigen Güterquellen vermögen fich nur 
langfam, niemals in grofsen Sprüngen, zu vermehren. Sie ver- 

mochten es im 17. Jahrhundert um fo weniger, als die unausge- 

bildete Technik der Land- und Forft- Wirthfchaft kaum mit 

Sicherheit erkennen liefs, wo die Hebel der Verbefferung einzu- 
fetzen feien. Für eine rafche Vermehrung der fürftlichen Ein- 

2) Zur Literatur des Merkantilfyftemes vergl. aufser den Lehrbüchern der 

Volkswirthfchaftslehre: R. Mohl, Gefch. d. Staatswiffenfchaften III. S. 291 fgde. 

P. Clement, Hiftoire de la vie et de l’adminiftration de Colbert. Paris 1846. — 

A. Emminghaus in dem Handwörterbuch der Volkswirthfchaftslehre von Rentzfch 

Art. Merkantilfyftem. 
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nahmen war auf diefem Wege Nichts zu hoffen und der Mer- 
kantilismus, ohne wirkliches Kultur-Intereffe, fondern nur geld- 
fchaffender Gehülfe des geldbedürftigen Abfolutismus, wendete 
fich von den Grundlagen eines gefunden Volks-Reichthumes mit 
Nichtachtung hinweg. 

Die Grundfätze Colberts erlangten im 18. Jahrhundert in 

Deutfchland allgemeine, faft unbeftrittene Geltung. Auch Fried- 
rich Il. entzog fich ihnen nicht ganz.?) Das Syftem entfprach 
den Anfchauungen der mafsgebenden Lebenskreife vollkommen. 

Kein einflufsreicher Gegner erftand demfelben. Die unmittelba- 

ren fiskalifchen Abfichten der Regierungen wurden erfüllt; der 

abfoluten Omnipotenz der Regierenden entfprachen die Sätze 
des Syftems eben fo, wie der Grundidee des zünftigen Gewer- 
bebetriebes, welcher als ein fchwacher Nachhall der politifchen 

Geftaltungen des Mittelalters fortbeftand; kein Raum war in 
dem Syfteme für freie wirthfchaftliche Bewegung, für ungehemmte 
Mitwerbung Aller; hier war nur organifirte Befchränkung; die 

unteren Schichten der bürgerlichen Gefellfchaft erlangten kein 

Anrecht auf eine menfchenwürdigere Exiftenz, welche ihnen die 

bevorzugten Klaffen zuzugeftehen nicht Willens waren. Kein 
Wunder, dafs der Merkantilismus durch diefe ganze Periode hin- 
durch fich in anerkannter Geltung erhielt. — 

Allein es machte auch im vorliegenden Falle fich jene pfycho- 
logifche Nothwendigkeit geltend, welche überall das Extrem dem 

Extreme gegenüberftellt, um fo die Ausgleichung herbeizuführen. 
Eine der merkantiliftifchen diametral entgegengefetzte Ueberzeu- 
gung von dem Wefen der Gütererzeugung und des Volks-Reich- 

thumes entftand. Diefe Ueberzeugung gelangte zum Ausdrucke 
in dem Syfteme der Phyfiokraten.‘) 

Nicht ferner, fo lehrte daffelbe, folle alle Laft des Lebens 

allein von der zahlreichen Klaffe von Staatsangehörigen getragen 

3) Schon der grofse Kurfürft begann, die Gewerbe planmäfsig und von 

Obrigkeit wegen zu leiten und zu fördern. Durch das ganze 18. Jahrhundert 

wurden die Gewerbe nach landesherrlichen Privilegien, Statuten und Herkommen 

durch Innungen, feltener auf Grund von Perfonal-Privilegien, faft ausfchliefslich 

in den Städten, betrieben. Erft das Jahr 1806 hat hierin neuen Anfchauungen 

Bahn gebrochen. Vergl. v. Rönne, Staatsrecht, II. Bd. 2. Abth. S. 358 fgde. 

*) Zur Literatur des Phyfiokratismus vergl. R. Mohl a. a. O. G. Kellner, 

zur Gefch. d. Phyfiok., Göttingen 1847; daneben das citirte Werk v. Quesnay 

und den Art. Phyfiokratismus v. A. Emminghaus in dem Handwörterbuch v. 

Rentzfch. 
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werden, welche dem Boden unmittelbar Früchte abgewinnen 
und dadurch die einzigen realen Werthe erzeugen, während die 

bevorzugten Klaffen nichts thun, als diefe Güter umformen und 

ihnen einen höheren Werth höchftens in dem Betrage zu ver- 

leihen vermögen, welcher gleich ift dem Preife der während der 
Umformung verzehrten Lebensmittel. Deshalb fei vor Allem 

der Landbau von den ihn belaftenden Feffeln zu befreien, der 

Abfatz feiner Erzeugniffe im In- und Auslande zu befördern; 

aber auch Handel und Gewerbe feien von allen Feffeln zu be- 

freien, damit die an und für fich fo unfruchtbare Umformung 

der gewonnenen Güter bei freier Mitwerbung Aller fo billig als 
möglich gefchehen könne. 

Diefe befonders von Francois Quesnay, dem geiftvollen 

Leibarzte Ludwigs XV. in feinem 1767 zu Paris erfchienenen 

Buche »La phyfiocratie ou conftitution naturelle du gouvernement 

le plus avantageux aux peuples« wiffenfchaftlich begründete und 

fpäter tüchtig durchgebildete Lehre, welcher mancher Fortfchritt 

auf dem Gebiete der allgemeinen Wirthfchaftslehre zu danken 

ift, fand in Deutfchland niemals Anerkennung und praktifche 
Verwendung. Sie ftützte fich auf keinen einflufsreichen Theil 

der bürgerlichen Gefellfchaft. Es war die breite Grundlage der- 

felben, deren Intereffen in dem Syfteme Vertretung fanden. Es 
war der wirthfchaftspolitifche Liberalismus, den das Syftem ver- 

körperte. War der Merkantilismus die Lehre der wirthfchaft- 

lichen Gebundenheit, der politifchen Stabilität, fo war der Phyfio- 
kratismus das Syftem der wirthfchaftspolitifchen Umwälzung. 

Die zunächft intereffirten Träger der Urproduktionen, die 

Bauern, waren unvermögend, das Syftem emporzuheben aus der 

Qualität einer theoretifchen Spekulation zu einer praktifchen ge- 

bieterifchen Forderung. Die höheren Gefellfchaftskreife — die 

müfsigen Verzehrer nach dem Syfteme der Phyfiokraten — wen- 
deten 'fich von der neuen Lehre, welche dem verachteten Bauer 

eine fo wichtige Stelle im Wirthfchaftsleben einräumte, mit Wider- 

willen und Hohn ab. Das Einzige, was der Phyfiokratismus in 

Frankreich vermochte, war: Hinzuzutreten den in den mittleren 

und unteren Gefellfchaftsfchichten bereits vorhandenen Motiven 

zur gewaltfamen Auflehnung gegen das Beftehende; an feiner 

Stelle mitzuwirken, um jene furchtbare Kataftrophe herbeizufüh- 
ren, welche am Schluffe des Jahrhunderts eine Welt veralteter 

Inftitutionen unter Trümmern begrub. — 



$. 6. Bäuerlicher Grundbesitz und Landwirthschaft. 

Es darf ohne Widerrede behauptet werden, dafs die Zu- 

ftände des bäuerlichen Grundbefitzes in Deutfchland niemals 

traurigere gewefen find, als in der zweiten Hälfte des 18. Jahr- 

hunderts. Die Landwirthfchaft vermochte fich unter dem Drucke 

der focialen Abhängigkeit des Bauernftandes nicht zu erheben; 
die Waldwirthfchaft war zur vollkommenen Raubwirthfchaft her- 

 abgefunken. Das noch auf dem Boden des Feudalismus ftehende 

Junkerthum, voll Mifsachtung gegen den verkommenen Bauer, 

im Bunde mit einer fervilen und von den verkehrteften merkan- 

tiliftifchen Ideen erfüllten Bureaukratie erhob die Ausfaugung 

und Bedrückung der Gutshörigen zur Doktrin. 

Es bedarf, nun dies zu beweifen, nur des Hinweifes auf de 

damalige Literatur, foweit fie von Bureaukraten jener fchlimmen 

Art ausging, z. B. auf die Oeconomia forenfis des Präfidenten 

v. Benckendorf.!) 

Da finden wir (um 1775) Sätze, wie die folgenden: 

»Zu den Werkzeugen, ohne welche die Landwirthfchaft 

nicht gehörig beftritten werden kann, gehören Menfchen und 

ee ı..., : Br 2 5: 
» Befonders en Een Landgüter einen grofsen Vor- 

zug, welche mit der erforderlichen Menge von eingeborenen 

Unterthanen, die ihren Sitz und Wohnung nicht nach Gefallen 

ändern können, fondern in allen Unternehmungen von dem Wil- 
len des Gutsherrn abhangen, verfehen find . . . . (. 53.)« 

»Der Bauer mufs, wenn er nicht auf allerhand ihm felber 

und der Herrfchaft fchädliche Ausfchweifungen verfallen, fondern 
fein von Natur widerfpänftiger Sinn gehörig gebrochen werden 

foll, durch äufsern Zwang in Ordnung gehalten werden und hier- 
zu find wiederholte und der Sache angemeffene Strafen nöthig 

(S. 54.) « 

!) Oeconomia forenfis oder kurzer Inbegriff derjenigen landwirthfchaftlichen 

Wahrheiten, welche fowohl hohen als niedrigen Gerichts-Perfonen zu wiffen nöthig. 

8 Bde. 1775—1784 (I. Bd. 1780 in 2. Aufl... Das Buch ift von ermüdender 

Breite, voll Cafuiftik und ohne eigentliche Sachkenntnifs gefchrieben. Der VII. 

u. VII. Bd. behandeln »die wirthfchaftlichen Wahrheiten, welche fowohl den 

Oekonomen, als auch den Richtern und Rechtsconfulenten wegen der beftmögli- 

chen Erhaltung und Benutzung der Waldungen, zu wiffen nöthig find.« S. dar- 

über unter # 17: Zur Würdigung Benckendorf’s vergl. Fraas, Gefchichte der 

Landbau- und Forftwiffenfchaft S. 117 fgde. 
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»Der Bauernftand, fo wie er in unferem deutfchen Vaterlande 

eingeführt ift, läfst fich nicht denken, ohne zugleich den Begriff 
einer ihm vorgefetzten Herrfchaft oder Grund-Obrigkeit damit 
zu verbinden . . . : N 

»Der Bauer hat faft TE ein fühllofes Herz. 

Nur blofs finnliche Empfindungen regieren feinen Lebenswan- 

deL nr. Weil nun alle Leibesftrafen finnliche Empfindungen 
nach fich ziehen .... . fo ift offenbar, dafs man mit diefem blofs- 

an das Sinnliche gewöhnten Gefchlechte ohne mancherlei Beftra- 

fungen nicht zu rechte kommen kann . . . . . .. (V. 51.)« 

Es wird an diefen Sätzen genügen, um klarzuftellen, wie es 

um den Humanismus und um die politifche Einficht diefer Bu- 

reaukraten und Junker des 18. Jahrhunderts beftellt war. 

Auf fo dunkelem Grunde ftrahlen befonders hell die Bilder 

der Männer, welche die freieren Strömungen einer neuen Zeit 

voll in fich aufnahmen und mannhaft vertraten; der Männer 

aus dem Gelehrtenthum, das auf den Lehrftühlen deutfcher 

Hochfchulen fafs, eines Thomafius,?) J. Möfer,?) Beckmann?) 

2) Chriftian Thomafius geb. 1655, geft. 1728, einer der hervorragendften 

Träger der Aufklärung in Deutfchland, Profeffor der Rechtswiffenfchaft und der 

Cameralien in Leipzig, fpäter in Halle, wo er auch über Landwirthfchaftslehre 

las. Schon 1687 las und fchrieb er in deutfcher Sprache, was damals unerhört 

war. Seine Tendenz war, die Verbindung der Wiffenfchaften mit dem realen 

Leben zu vermitteln; gegen die Spitzfindigkeit fcholaftifcher Weisheit und die 

Unnatur des philofophifchen Formelwefens richtete er eine fcharfe Oppofition. Sein 

Leben ift von Luden gefchrieben (1805). ; 

3) 1720 zu Osnabrück geb. 1794 geft. J. Möfer, durch eine fehr vielfeitige 

literarifche Thätigkeit allbekannt, war ein deutfcher Patriot der edelften Art. 

4) Ueber Johann Beckmann, den man den Begründer der kameraliftifchen 

Schule der Land- und Forftwirthfchaftslehre nennen kann, vergl. Erfch u. Gruber 

Encyclopädie der Wiffenfchaften etc. Art. Beckmann und Fraas Gefch. d. Land- 

bauwiffenfchaft S. 106 fgde. 

1739 zu Hoya (Hannover) geb., lehrte er feit 1765 in Göttingen. Beckmann 

war ein Mann von fehr breiter, jedoch nicht eben fo tiefer Bildung, ein Polyhiftor 

vom reinften Waffer, der mit demfelben Gefchicke Land- und Forftwirthfchafts- 

lehre, Technologie, Handlungswiffenfchaft, Polizeikunde, allgemeine Cameralwif- 

fenfchaft vortrug. Unter feinen zahlreichen Schriften intereffiren uns befonders: 

»Phyfikalifch-ökonomifche Bibliothek.« 23 Bde, 1770—1807, ‚ein Sammelwerk. 

aller möglichen »Nützlichkeiten« und : »Grundfätze der deutfchen Landwirthfchaft.« 

1769 (neu aufgelegt 1775, 1783, 1790, 1806), welche das erfte vollftändige 
Syftem der Land- und Forftwirthfchaftslehre enthält, wobei letztere allerdings 

etwas ftiefmütterlich behandelt ift (I. Th. I. Hauptftück V. Theil »von den Wald- 

bäumen und der Waldwirthfchaft.«) 
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u. v. A.; der Vertreter freier und humaner Anfchauungen, welche 
dem fortgefchrittenen höheren Beamtenthume angehörten und eine 
ehrenvolle Stelle in der Gefchichte der Aufklärung einnehmen, 
eines Stiffer,) v. Münchhaufen,®) J. J. Mofer,”) von Ludwig®); der 

wenigen Mitglieder des grundgefeffenen Adels, welche den Ver- 
fuch machten, das Uebel an der Wurzel zu faffen. — 

Die tieferen Gründe für den Verfall des deutfchen Bauern- 

ftandes habe ich an anderer Stelle auseinanderzufetzen gefucht. 
Das 17. und 18. Jahrhundert fügte einen neuen Grund hinzu, die 

Behandlung des Bauers als Paria der menfchlichen Gefellfchaft, die 
Gewöhnung deffelben an die Rolle des gutsherrlichen Laftthieres. 

Es gehört eine hochentwickelte geiftige Energie dazu, um 

nicht zum Thiere zu werden, wenn man dauernd wie ein Thier, 

um nicht tückifch und widerfpänftig zu werden, wenn man als 

ein fittlicher Auswurf der Gefellfchaft behandelt wird. 

Und diefe geiftige Energie befafs der deutfche Bauernftand 

im Allgemeinen nicht. Er, für den das Eigenthum nicht Eigen- 
thum war, für deffen perfönliche Rechtsverhältniffe man eine 

Menge juriftifcher Subtilitäten erfand, um bei jeder Gelegenheit 

zum Nachtheil des Bauers mit einer felbfterfundenen fogenannten 

Rechtsregel?) bei der Hand zu’ fein, er wurde der Gegner des 
wirthfchaftlichen Princips, deffen natürlicher Vertreter der Bauern- 

5) Braunfchweig-Lüneburgifcher Amtmann, Verfaffer einer 1735 erfchienenen 

»Einleitung zur Landwirthfchaft der Deutfchen.«e Das nationale Bewufstfein der 

. Deutfchen, damals nur Wenigen aufgegangen, fand durch Stiffer lebhaften Aus- 

druck. Fraas a. a. O. S. 112. 

6) Otto v. Münchhaufen, Landdroft zu Harburg, 1716 geb., bekannt als Ver- 

faffer des »Hausvater«, einer ftattlichen Encyclopädie der Landwirthfchaftslehre, 

welche 1765 bis 1773 in 6 Bänden erfchien und von J. Beckmann fehr gerühmt 

wird. Fraas a. a. OÖ. S. 132. 

7) S. f. Biographie bei R. Mohl, Gefch. d. Staatswiffenfchaften II. S. 401 

fgde. Er ift der Vater von Fr. K. Mofer (oben 2. 3 Note 7) und als überaus 

fruchtbarer (befonders ftaatsrechtlicher) Schriftfteller bereits genannt (?. 2 Note 2). 

Mofer ift der eifrige Vorkämpfer für die Ueberzeugung, dafs das deutfche Staats- 

recht etwas gefchichtlich Gewordenes, daher auch der Fortbildung fähiges, nicht 

ein aus einem philofophifch-wahren Syfteme hervorgegangenes Lehrgebäude fei. 

Hierdurch befonders ift er ein Apoftel der Aufklärung geworden. 

®) Kanzler der Univerfität Halle (f. 1722) und preüfsifcher Geheimrath, geb, 

1670, geft. 1743. 

®) Hierfür giebt die oben citirte Oeconomia forenfis eine reichliche Zahl von 

Belegftellen. Man vergl. VII. 303 fgde., wo von der Holzungsgerechtigkeit der 

Bauern die Rede ift; ferner d. V. Bd., wo von den Dienften der Unterthanen 

gehandelt wird. 

Bernhardt, Forstgeschichte. -I. 3 
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ftand fein mufs. Durch Nichts wird dies fchlagender bewiefen, 

als durch die mafslofe Verwüftung der herrfchaftlichen Waldun- 
gen, auf denen Servituten zu Gunften der Bauernhöfe ruhten, und 
vor Allem der bäuerlichen Waldungen felbft. 

Jeder Funke von Intereffe am Walde fchien gefchwunden. | 

Die noch vorhandenen, meift fehr devaftirten Markenwaldungen 

wurden getheilt, um dann der Verödung anheimzufallen. 
Für die Bauernwaldungen thaten die Landesbehörden wenig. 

Auch in Preufsen, wo fchon 1749 eine treffliche Städteforftord- 

nung erging (f. $. 7), gefchah für die Bauernhaiden nichts. Fried- 
rich II. befahl vielmehr, dafs die Bauern fie unter den Pflug 

nehmen follten, ein Befehl, der freilich der Armuth des Bodens 

gegenüber ohne grofse Wirkung blieb. 10) 

Nur da, wo ein Stamm freier bäuerlicher Grundbefitzer fich 

erhalten oder wo man die genoffenfchaftlichen Elemente zu be- 

wahren verftanden hatte, wie in Weftfalen und dem Lande Sie- 

gen, erhielt fich der Bauernftand frei von folchen Ausfchrei- 
tungen. 

Der Stachel einer falfchen Zeitrichtung wendete fich aber 

nicht gegen den zunächft betroffenen Bauer allein; in zweiter 

Linie auch gegen die Gutsherren felber. Das Davonlaufen der 

ausgefaugten gutshörigen Bauern war an der Tagesordnung; die 

grofsen Güter verödeten.!) Dazu kam, dafs der Adel den Ge- 

fchmack am Landleben verloren hatte. Jede kleine Refidenz 

war ein Centrum von Vergnügungen, in den Staatsverwaltungen 
hatte der Adel eine Anwartfchaft auf alle höheren Stellen. Man 

verpachtete die Güter, um am Hofe zu leben, ein Staatsamt an- 

zunehmen. Die Pächter waren fchlimmer, als die Herren; das 

Uebel wurde immer gröfser. Allen diefen verfchiedenen Ein- 
flüffen ift es wohl zuzufchreiben, dafs wir von einer namhaften 

Förderung der Landwirthfchaftslehre im 18. Jahrhundert nichts 
vernehmen. Die Empirie war lahm gelegt durch den Merkan- 

tilismus, die Abneigung des Adels gegen den Landbau, die Ver- 
ödung der Güter, die Verkommenheit des Bauernftandes. Die 

Wiffenfchaft war losgelöft von der Praxis, wurde nur von Kame- 
raliften gepflegt, die fich daneben noch mit taufenderlei anderen 

Dingen befchäftigten und bei aller fonftigen Bildung denn doch 

vom Wirthfchaftsbetriebe draufsen nicht das Mindefte verftanden. 

') Pfeil, Forftgefch, S. 163. 

1) Oeconomia forenfis Bd. I. S. 53 fgde, 

ee 
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Bei Bezeichnung der Richtungen, in welchen fich die Forft- 
wirthfchaftslehre in diefem Jahrhundert zu entwickeln begann, 
werde ich auf einen ganz ähnlichen Vorgang hinzudeuten haben 

— auf eine tiefe Kluft zwifchen der Wirthfchaftsübung im Walde 

und der Wirthfchaftslehre auf dem Lehrftuhl —, wie er fich 

hier betreffs der Landwirthfchaftslehre vollzog. Aber ein Unter- 

fchied zwifchen beiden Entwicklungen beftand doch. Die kame- 
raliftifchen Lehrer der Landwirthfchaftskunde hatten bei ihren 

Vorträgen nicht nur die Ziele des kameraliftifchen Studiums vor 
Augen, fondern fie lafen und fchrieben auch für Landwirthe. Die 
akademifchen Vertreter der Forftwirthfchaftslehre dagegen er- 
ftrebten nur eine encyclopädifche forftwirthfchaftliche Bildung 
der Kameralbeamten. Der Gedanke, dem Forftmanne eine aka- 

demifche Bildung zugänglich zu machen, alfo das Vorhandenfein 
einer felbftändigen forfttechnifchen Wiffenfchaft PRzuenBeunen, 
lag den Kameraliften fern. — 

Das in Preufsen durch die Errichtung landwirthfchaftlicher 

Lehrftühle an den Univerfitäten gegebene Beifpiel fand rafche 
und allgemeine Nachahmung. 

Schon 1730 wurde auf der Univerfität Rinteln (1619 von 
dem Fürften Ernft IH. zu Holftein und Schauenburg in Stadt- 
hagen gegründet, 1621 nach Rinteln verlegt, 1809 durch den 
König von Weftfalen aufgehoben) eine ökonomifche Profeffur 
errichtet und einem Mediziner, Dr. Fürftenau, verliehen. 1742 

beftieg der Jurift Zink, ein befonders in fyftematifcher Beziehung 
fehr tüchtiger Mann, den ökonomifchen Lehrftuhl in Leipzig, 
ward aber 1745 nach Helmftädt berufen. In Göttingen lehrten 

feit 1755 der durch v. Münchhaufen!2) aus Wien berufene von 

Jufti, der Architect Penther (Mathematik und Vermeffungskunde), 

nach deffen Tode Meyer. v. Jufti verliefs Göttingen 1757. Der 

ökonomifche Lehrftuhl wurde zunächft nicht wieder befetzt. 

Bei Errichtung der mecklenburgifchen Univerfität Bützow 
wurde der Profeffor cameralium Schreber aus Halle dorthin be- 

rufen, ging aber fchon 1764 nach Leipzig. 

In Heidelberg las Jung-Stilling von 1778—1787 über Land- 
wirthfchaft; weitere ökonomifche Profeffuren wurden zu Erfurt 

(1763), zu Erlangen und Kiel (1770), Linz, Giefsen, Marburg (1771), 

12) Nicht durch den oben genannten Otto v. Münchhaufen, fondern durch den 

hannöv. Minifter Adolf v. M., der fich befonders um die Blüthe der Göttinger 

Hochfchule verdient gemacht hat. 

3” 
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Wittenberg, Greifswalde (1785), befondere ökonomifche Fakul- 
täten in Giefsen, wo Schlettwein !?) lehrte, 1777, an der Akademie 
zu Stuttgart (f. unten $. 23), zu Landshut und München errichtet. 

Seit 1770 lehrte Johann Beckmann mit gröfstem Erfolge 

als Inhaber des wieder errichteten ökonomifchen Lehrftuhles in 

Göttingen. Er ift einer der bedeutendften Theoretiker der Land- 
wirthfchaftslehre gewefen und feine »deutfche Landwirthfchaft« 

ift noch 1806 in 6. Auflage erfchienen; aber auch er hat durch 

eine geradezu riefenhafte Polyhiftorie die eigene Gründlichkeit: 

tief gefchädigt. 
Der fchon von Schreber 4) ausgefprochene Gedanke, die 

Pflege der Wirthfchaftslehre befonderen Fachfchulen zu über- 
weifen, wurde 1774 durch Errichtung der Kameral-Schule zu 
Kaiferslautern theilweife, freilich der Zeitftrömung entfprechend 
mehr im kameraliftifchen als wirthfchaftswiffenfchaftlichen Sinne, 

verwirklicht.15) Suckow,16) Schmid und Jung - Stilling’”) lehrten 

22) Schlettwein war Anhänger des Phyfiokratismus, Nationalökonom und der 

erfte hervorragende Lehrer an der 1777 in Giefsen errichteten ftaatswirthfchaft- 

lichen Fakultät. 

1) Bekannt als Verfaffer der »zwo Schriften von der Gefchichte und Noth- 

wendigkeit der Kameralwiffenfchaften, infofern fie als Univerfitätswiffenfchaften an- 

zufehen find«, welche 1764 in Leipzig erfchienen. 

15) Die Anregung zur Errichtung der Kameralfchule zu Lautern ging von 

der ökonomifch-phyfikalifchen Gefellfchaft der Pfalz aus; der Einrichtungs-Plan 

ift von einem Frhrn. v. Hauzenberg entworfen, der kurpfälzifcher Minifter war. 

Vergl. Fraas, Gefch. d. Landbauwiff. S. 100, 114 fgde. 

16) Suckow war ein überaus fruchtbarer Schriftfteller, der über die verfchie- 

denartigften Gegenftände fchrieb. Unter feinen Schriften find »erfte Gründe der 

bürgerlichen Baukunft« (1751), »Lehrbuch der ökonomifchen Botanik« (1777), 

»Einleitung in die Forftwiffenfchaft zum akademifchen Gebrauche« (1775), »Lehr- 

buch der. technifchen und ökonomifchen Chemie« (1784) befonders bemerkens- 

werth, weil fie einft im allgemeinen Gebrauche waren. Die Einleitung in die 

Forftwiffenfchaft wurde 1798 neu aufgelegt. S. hatte für feine Zeit gute natur- 

wiffenfchaftliche Kenntniffe. 

'") Joh. Heinr. Jung, genannt Stilling, geb. 1740 zu Grund im Kreife Siegen, 

ein Mann, in welchem eine krankhaft überreizte Phantafie ftets im Kriege lag 

mit einer tüchtigen geiftigen Anlage, der deshalb, obwohl feine überfpannten 

Vorftellungen den nüchternen Verftand wenig befriedigen, dennoch unfer Intereffe 

in hohem Grade in Anfpruch nimmt, war nach einander Schneider, Schulmeifter, 

Arzt (Augenarzt), Profeffor an der Kameralhohenfchule in Lautern, fpäter in Hei- 

delberg, 1787—1804 in Marburg, von da ab wieder in Heidelberg, fpäter ohne 

Amt in Karlsruhe, wo er als badifcher Geheimrath 1817 ftarb. Seine zahlreichen 

myftifchen Schriften interefüiren uns hier nicht. Seine vielgelefene Selbfibiogra- 

phie »J. H. Jung’s Lebensgefchichte« ift 1857 von dem Prälaten v. Kapff in 

Stuttgart in 3. Aufl. herausgegeben worden. 
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dort. 1779 zur Hochfchule erhoben, wurde die Anftalt 1784 
nach Heidelberg verlegt. 

Die Landwirthfchaftslehre hat durch das erwachte wiffen- 

fchaftliche Streben an fyftematifcher Abrundung und logifcher 
Klarheit des Wiffensftoffes wefentlich gewonnen, an Vertiefung 

der Forfchung, an naturwiffenfchaftlicher Begründung fehr wenig. 
Eine den alten Fakultäten, der akademifchen Ariftokratie, gleiche 

Berechtigung vermochte fie nicht zu erringen. Die akademifchen 
Zünfte fchloffen fich gegen die anftrebende Doktrin vom Land- 

bau eben fo hermetifch, mit derfelben vornehmen Geringfchätzung 
ab, wie die Gewerbe-Zünfte gegen die phyfiokratifchen Beftre- 

bungen, wie die fociale Zunft des Adels gegen die neuen Zeit- 

ftrömungen, welche die Gleichberechtigung Aller forderten. 

Das Alles war ein einziger Gegenftrom gegen die Ideen 

einer neuen Zeit, welche die fämmtlichen bevorrechteten Klaffen 

auf allen Gebieten mit Mifstrauen und Abneigung betrachteten. 

8. 7. Städtewesen und städtischer Waldbesitz.!) 

Der Schlufs der vorigen Periode?) zeigte uns die deutfchen 

Städte im Zuftande des Verfalls, ihrer hohen Bedeutung für die 
Erringung politifcher Freiheit und intellectuellen Fortfchrittes be- 
raubt, liefs uns erkennen, wie unter dem Drucke der abfoluten 

Herrfchergewalt das öffentliche Leben auch in den Städten er- 

ftarrte und an die Stelle des thatkräftigen Bürgerfinnes eine 

fpiefsbürgerliche Befchränktheit und kleinliche Kirchthurmspolitik 
getreten war. 

Die Entwickelungsgefchichte der Städte bewegte fich auch 
nach 1750 und bis ins erfte Decennium des 19. Jahrhunderts in 

abfteigender Linie. Die Zunftordnungen äufserten fich mehr und 
mehr als blofse Befchränkungen des Handwerks- und Gewerbe- 

betriebes. Die Reichsgewalt verfuchte es wiederholt, gegen das 

Zunftunwefen, welches namentlich zu grofsen Bedrückungen der 
Gefellen durch die Meifter führte, einzufchreiten; allein der Er- 

Unter feinen kameraliftifchen Schriften intereffirt uns allein: »Verfuch eines 

Lehrbuchs der Forftwiffenfchaft, zum Gebrauche der Vorlefungen auf der Kame- 

ral-Hohenfchule zu Lautern.« 1781. 2. Aufl. 1787, welches ich weiter unten (7. 22) 

näher befprechen werde. Man vergl. allg. deutfche Bibliothek 70. Bd. f. S. 294. 

1) Vergl. v. Maurer, Gefch. d. Städteverfaffung IV. Bd. 1871. 

2) Bd. I diefes Werkes S. 214 2. 44. 
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folg war ein gar geringer. Schon das Reichsgutachten von 1731?) 
drohte mit Aufhebung der Zünfte, wenn das Publikum fernerhin 
durch die Händel der Handwerker beläftigt würde; allein es 

blieb bei diefer Drohung. Schon damals fehlte es ja der Reichs- 
gewalt an aller Kraft der Vollziehung. 

Unterdeffen wirkte das Beifpiel Frankreichs, wo 1776 die 
Zünfte aufgehoben wurden, in fo weit auf die deutfchen Ver- 

hältniffe, als die aufgeklärten Schriftfteller die Aufhebung der 
Zünfte zu fordern begannen und fo den Boden für die fpäteren 
Reformen vorbereiteten. Die herrfchende volkswirthfchaftliche 
Anfchauung jedoch verhinderte zunächft den Fortfchritt, und der 
herzlofe Egoismus der höheren Stände, welcher geradezu be- 
zeichnend für diefe Periode ift, fand keine Veranlaffung, an den 
beftehenden Zuftänden, welche den kleinlichen Intereffen der 
Bevorzugten entfprachen, irgend Etwas zu ändern. 

Auch die Reichsftädte, deren Zahl noch 1790 ziemlich 

grofs war,?) erhoben fich in ihrer politifichen Bedeutung nur 
wenig über die Landftädte. Zwar waren fie im Befitze der 
Regierungsrechte geblieben und übten. diefelben äufserlich in 
aller Art. Aber innerlich war Alles hohl. Nur wenige Reichs- 
ftädte unterhielten noch eine Stadtmiliz, und wo es gefchah, wie 
in Cöln, Mühlhaufen u. a. O., da waren diefe. Stadtfoldaten 

lächerliche Carricaturen, wie denn die cölnifchen »Funken« noch 

heute typifch gewordene Motive zu Carnevalsfcherzen abgeben. 

Mit der alten Wehrhaftigkeit der Bürger war es längft zu Ende. 

3) 4. 14 des Reichsgutachtens, v. Maurer a. a. O. IV. S. ııg Note 13. 

‘) Es hatten noch folgende Reichsftädte die Reichsftandfchaft: ı 

Rheinifche Städtebank: Worms, Speyer, Frankfurt, Friedberg, Weizlar im 

oberrheinifchen, Cöln, Aachen, Dortmund im weftfälifchen, Lübeck, Goslar, Bre- 

men, Hamburg, Mühlhaufen und Nordhaufen im niederfächfifchen Kreife. Schwä- 

bifche Städtebank: Regensburg im bayerifchen, Nürnberg, Rotenburg, Schweinfurt, 

Weifsenburg, Windsheim im fränkifchen Kreife; Kempten, Biberach, Leutkirch, 

Ifsny, Wangen, Lindau, Ravensburg, Buchhorn, Ueberlingen, Pfullendorf, Buchau 

in Oberfchwaben ; Ulm, Reutlingen, Efslingen, Gmünd, Weil, Heilbronn, Wimpfen, 

Schwäbifch-Hall, Dünkelsbühl, Bopfingen, Giengen, Aalen und Nördlingen im 

würtemb. Viertel des fchwäb. Kreifes; Rottweil, Offenburg, Gengenbach und Zell 

am Hammersbach aus dem badifchen Viertel; Augsburg, Kaufbeuern und Mem- 

mingen in Niederfchwaben. 

Reichsdörfer gab es noch einige: Im fchwäbifchen Kreife die freien Leute 

auf der leutkircher Haide und im Dorfe Altshaufen; im fränk. Kr. Althaufen, 

Gochsheim und Sennfeld; im oberrhein. Kr. Holzhaufen, Sulzbach und Soden; im 

kurrhein. Kr. Butzweiler und Michelsbach. 

Im Ganzen gab es 61 reichsfreie Gemeinden. v. Viebahn, Statiftik I. S. 24/25. 
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Eine Ausnahme von dem allgemeinen Verfall der Städte 

machten nur die Centren des transatlantifchen Handels an der 
Nord- und Oftfee, befonders Hamburg, Lübeck und Bremen. 

Ihr Weltverkehr ficherte ihnen noch immer Wohlftand, geiftige 
Bewegung. und Freiheit von der fpiefsbürgerlichen Befchränkt- 

heit; ja, in Hamburg blühte ein hochentwickeltes geiftiges Leben 
empor, als Klopftock und Leffing dort lebten und wirkten. Auch 

Nürnberg bewahrte fich eine gewiffe bürgerliche Freiheit und reges 

geiftiges Leben, welches durch die Errichtung einer Univerfität 
in der nürnbergifchen Stadt Altdorf wefentlich gefördert wurde. 

In Frankfurt endlich erhielt fich in den alten Patrizierfamilien ein 
bedeutender Reichthum und ein reiches geiftiges Leben (Göthe, 
Savigny, Feuerbach); die Kaiferwahlen verbreiteten von Zeit zu 
Zeit einen äufseren Glanz über die Stadt, die vielbefuchten Mef- 

fen führten der Bürgerfchaft reiche Quellen des Erwerbs zu. 
Aber fonft fand es auch um die alte Herrlichkeit in den 

Reichsftädten fchlimm genug. »In dem früher fo blühenden 
Cöln — fo lautet eine Schilderung aus dem Ende des 18. Jahr- 
hunderts?) — find die Häufer eingefallen, ganze Strafsen leer — 
hungernde, flehende Jammergeftalten in abgenützten Mänteln an 

den Thüren und lauernde fchmutzige weibliche Geftalten.« Man 

weifs, dafs in Cöln die Geiftlichen zuletzt die einzigen wohlftehen- 

den Leute, die Kirchen und Klöfter allein reich waren, alle Bür- 

ger verarmt. Die Heerhaufen der franzöfifchen Republik wurden 

daher von der mifshandelten Bürgerfchaft mit Begeifterung auf- 

genommen. — 
In den Landftädten war von felbftändiger Verwaltung der 

ftädtifchen Angelegenheiten wenig die Rede. Die allgemeinen 

Landesgefetze fanden auf fie eben fo gut Anwendung, wie auf 
das platte Land, und der Unterfchied zwifchen Stadt- und Land- 

gemeinden war oft kaum noch bemerkbar. 
Eine Ausnahme hiervon machte Preufsen. Das allgemeine 

. Landrecht hob die beftehenden Stadt- und Provinzialrechte nicht 

auf und unterfchied die Städte ausdrücklich als Stätten des Ge- 
werbebetriebs und Handels vom platten Lande,®) beliefs den 

Stadtgemeinden das Wahlrecht,?) die eigene Vermögensverwal- 

5) Schilderung des Ritter v. Lang in f. Memoiren. v. Maurer a. a. O. IV. 

S. 140. 

6) II. Th. Tit. 8. 2. 86. 

7) I. 8 2. 122—127. 
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tung®) und ertheilte den Städten die Rechte privilegirter Corpo- 
rationen und mit diefen die Befugnifs, unter gewiffen Befchrän- 

kungen Statuten zu machen und ihre inneren Angelegenheiten 

felbft zu ordnen, ihre desfallfigen Befchlüffe durch die Magiftrate 
zum Vollzug zu bringen.?) Die Zünfte blieben beftehen. 1%) — 

Bei dem zunehmenden Verfall der Städte hören wir von 

gröfseren Walderwerbungen derfelben in diefer Periode Nichts. 

Die Bewirthfchaftung der ftädtifchen Waldungen unterfchied fich 
jedoch meift vortheilhaft von der der bäuerlichen Waldungen. 
In vielen Städten finden wir geordnete Forftorganifationen, frei- 

lich oft auch Erblichkeit der oberen Forftämter oder wenigftens 
ein Vererben des Amtes vom Vater auf den Sohn innerhalb 

gewiffer Patricierfamilien.!) Diefe Organifationen unterfchieden 
fich jedoch nicht wefentlich von den für die landesherrlichen 

Forften eingeführten und verdienen daher eine Befprechung 
hier nicht. 

Vom Staate beftellte Auffichtsbeamte für die ftädtifchen 
Forften kommen zuerft in Preufsen vor. 

Friedrich II. wendete den ftädtifchen Forften nach den 

fchlefifchen Kriegen befondere Aufmerkfamkeit zu. Diefelben 
waren fehr ausgedehnt und bildeten ein fehr bedeutendes Ver- 
mögensobject. Nach Bratring!?) befafsen die Städte und Bürger 

1796 246,683 M. Wald, darunter 50,395 M. Eichen- und Buchen- 

beftände; daneben waren in vielen Städten noch privativ befef- 
fene fogenannte »Waldcaveln« vorhanden. 

Nachdem nun Schlefien mit feinen bedeutenden Städteforften. 
dem Staatsgebiete hinzugetreten war, ergingen 1749'?) königliche 
Befehle, welche das Städteforftwefen neu ordneten. Daffelbe 

wurde der Controle der Kammern unterftellt, jeder Kammer ein 

befonderer Städteforftmeifter zugetheilt, der die Infpection der 

ftädtifchen Forften übernahm, während die fpecielle Verwaltung 

verantwortlichen Holzfchreibern in den Städten oblag. Die 
finanzielle Seite des Städteforftwefens leitete der Steuerrath. 

Diefe Städteforftordnung hat fehr gute Früchte getragen und 

eine geordnete Verwaltung der Stadtforften herbeigeführt. 

ä ®) Daf. ?. 138. 

®) Daf. 2. 13—175 a. verfch. Stellen. 

'%) Th. II. Tit. 8, III. Abfchn. 2. 179—423 allg. L. R. 
11) So in Ulm, wo noch 1789 v. Seutter eine folche Anwartfchaft auf das 

Oberforftmeifter-Amt f. Vaters erhielt. Vergl. die Biographie Seutters unten ?. 33. 

'2) Befchreibung d. Mark Brandenburg I. 103. Pfeil, Forftgefch. S. 159. 

'3) Pfeil, Forftgefch. S. 160. 
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$. 8. Landesherrlicher Waldbesitz. !) 

Meine Darftellung der Gefchichte des Waldeigenthums hat 
das Beftreben der Territorialherren, ihren Waldbefitz zu ver- 

gröfsern, erkennen laffen. Die allmählige Auflöfung der Mar- 

kenverbände, in welchen die Landesherren zur Qualität der 
Obermärker, Grund- oder Schirmherren emporgeftiegen waren 

‘und nun an den Theilungen der Markwaldungen in bevorzugter 

Stellung theilnahmen, begünftigten dies Beftreben ebenfo, wie 
die Säkularifirung geiftlicher Stiftungen, welche feit der Refor- 

mation erfolgte; ausgedehnte öde oder herrenlofe Striche traten 

hinzu und vermehrten die landesherrlichen Forften nicht uner- 

heblich. 

Diefe ganze Entwickelung war um 1750 in der Hauptfache 
abgefchloffen. Noch erfolgten zwar in einzelnen Gebieten, z. B. 

in Bayern, zahlreiche Theilungen von Markwaldungen, und be- 

deutende Flächen fielen dem Regenten zu; aber die Waldeigen- 

thumsregelung im Grofsen und Ganzen war eine vollendete That- 

fache. Die wichtigften Veränderungen der Folgezeit wurden 

dadurch herbeigeführt, dafs ein bedeutender Theil der waldbefitzen- 
den Landesherren durch Mediatifirung ihrer Souveränetät verluftig 
gingen und nun ein entfprechender Theil des landesherrlichen 

Waldbefitzes bei der weiteren Entwickelung der ftaatsrechtlichen 
Stellung der ehemaligen Souveräne die Eigenfchaft der Privat- 
forften erlangten. 

Obwohl diefer Vorgang erft der folgenden Periode ange- 
hört, fo mufste ich ihn doch fchon hier berühren, weil er nur 

möglich war unter dem Einfluffe von Anfchauungen über die 

rechtliche Natur des landesherrlichen Waldbefitzes, welche der 

jetzt zu behandelnden Periode wenn nicht ihre Entftehung, fo 
doch ihre fchärfere Ausprägung und beflimmte Formulirung 

verdanken. 

Es ift nothwendig, auf den Stand diefer Frage in der letzten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Blick zu werfen. 

Die Kammergüter der Landesherren in Deutfchland fetzten 

fich aus folgenden Beftandtheilen zufammen: 

‘) Zur Literatur vergl.: Ueber die rechtliche Natur der Kammergüter, R. v. 

Mohl, Gefchichte d. Staatswiffenfchaften II. S. 305. — Bluntfchli, allg. Staatsrecht 

II. 378 fgde. — L. v. Rönne, Staatsrecht d. preufs. Monarchie II. 2. Abth. S. 

584 fgde. — 
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ı) Amtslehen, d. i. Reichsgüter, welche die Herzöge und 
Grafen als Reichsbeamte empfingen; 2) Reichslehen, auf welchen 
die Verpflichtung zum gemeinen Lehendienfte ruhte; 3) Allodien 
der fürftlichen Familien; 4) angefallene Reichspfandfchaften; 

5) fäkularifirte Reichs- und Kirchengüter. ?) 

Schon diefe Mamnigfaltigkeit des den Befitz der Kammer- 
güter begründenden Titels zeigt, dafs die Frage, ob diefelben 
Privateigenthum der Fürften oder Staatseigenthum ? fehr fchwierig 
und wohl kaum generell zu löfen ift. 

Was die Kammerforften anbelangt, fo hatte die Erwer- 
bung derfelben durch die Territorialherren in vielen Fällen un- 

zweifelhaft auf einem privatrechtlichen Titel beruht. Wo fie vor 
Herausbildung der Landeshoheit auf Grund der Obermärker- 

fchaft, Grund- oder Schutzherrlichkeit erfolgt, alfo aus Rechts- 

verhältniffen hervorgegangen war, welche zwar der Landeshoheit 
als Grundlage gedient, fich aber aus dem deutfchen Gefammt- 
eigenthum entwickelt hatten, da unterfchieden fich die landes- 
herrlichen Kammerforften im Wefentlichen nicht von den Privat- 

waldungen folcher Obermärker und Grundherren, welche die - 

Souveränetät nicht erlangten. Beide waren Privateigenthum. 

Anders verhielt es fich mit denjenigen Waldungen, welche 

die Landesherren beim Wechfel der Dynattie, bei Säkularifationen, 

Befitzergreifungen an herrenlofen Ländereien u. f. w. überkamen. 
Hier wurde das Eigenthum erworben auf Grund der Landes- 

hoheit felbft und es liefs fich die rechtliche Natur diefes Wald- 
befitzes nicht ohne Weiteres nach privatrechtlichen Regeln beur- 

theilen.. Es bildeten fich vielmehr frühzeitig in allen deutfchen 
Staaten zwei Kategorien landesherrlichen Grundbefitzes, welche 
nach ihrem Erwerbungstitel wohl unterfchieden waren, durch 

die ungetrennte und gleichartige Benutzung jedoch vielfach zu- 
fammenfloffen, die eigentlichen Kammerforften und die Cha- 

toullewaldungen. 

Die ganze Frage hatte keine hervorragende Bedeutung, fo 
lange nicht der Staatsbegriff fich loslöfte von der Perfon des 
Fürften. Erft dann, als dies gefchah, als auch der Staat als der 

Träger privatrechtlicher Funktionen auftrat, erlangte fie prak- 
tifche Wichtigkeit. 

2) Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, v. Domänen III. S. 162 fgde. Civil- 

lite IT. S. sı5. 
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Bis in das 17. Jahrhundert wurden die Einkünfte aus den 

fämmtlichen landesherrlichen Domänen zur Beftreitung der Ver- 
waltungs- und Hofhaltungskoften, ohne zwifchen den beiden 

Kategorien des fürftlichen Grundbefitzes einen Unterfchied zu 
machen, verwendet. Das perfönliche Regiment der Fürften 

machte eine jede Unterfcheidung überflüfig; der gröfste Theil 

der gefammten Ausgaben des Landesherrn konnte aus dem Er- 

trag der Domänen beftritten werden; der Gedanke, den Fürften 

dem Staate als folchem gegenüber zu ftellen, lag der allgemeinen 

Anfchauung fern. Allein die neuere Zeit begann andere An- 
forderungen zu ftellen. Das öffentliche Leben gewann an Viel- 
feitigkeit, die Verwaltungsorgane mehrten fich rafch, der Luxus 
der Hofhaltungen verfchlang ungeheure Summen; die direkte 

Befteuerung mufste öfter und öfter zu Hülfe genommen werden; 
das Finanzwefen aller Staaten erhielt eine fefte Ordnung und 

alle Einnahmequellen wurden forgfältiger Unterfuchung unter- 
worfen. Daneben bildete fich der Begriff des Staates aus; die 
der Lehensmonarchie eigenthümliche und für fie charakteriftifche 
Vermifchung politifcher Befugniffe mit privatrechtlichen Quali- 
täten, die erbliche Verbindung der verfchiedenen Stufen der 
Staatsgewalt mit feftem Grundbefitze verfchwand mehr und mehr; 

in der Staatseinheit gingen jene zahlreichen Rechtskreife unter, 
welche im Feudalftaate neben einander und wefentlich felbftän- 

dig beftanden hatten. 

Diefe Staatseinheit trat zunächft in der Form des Abfolu- 

tismus hervor; der Herrfcher felbft war der Staat. Der Fort- 

fchritt der politifchen Entwickelung durch den Uebergang aus 

der Zerfpaltung des Feudalftaates in zahlreiche Rechtskreife zu 

der Einheit des Staates im Fürften ift unverkennbar; jene Rechts- 

kreife haben dann durch beharrliche Oppofition ihrerfeits den 
Abfolutismus gebrochen und der moderne Staatsbegriff entftand. 
Ihn verkündete fchon Friedrich II, als er es ausfprach, dafs der 

König nicht der Eigenthümer des Landes, nicht der abfolute 

Herr des Volkes, nicht der Staat fei, fondern der oberfte Diener 

des Staats. 
Hiermit trat die Frage des landesherrlichen Grundbefitzes 

in ein neues Stadium. 
Preufsen hat von allen deutfchen Staaten zuerft diefe Frage 

im Sinne des modernen Staatsbegriffes gelöft. Schon der grofse 
. Kurfürft liefs feine doppelte Eigenfchaft als Grundbefitzer und 
Regent einfach in der letzteren aufgehen. Die Einkünfte aus 
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fämmtlichen Domänen und Regalien wurden nach Provinzen 

vereinnahmt und dagegen eine gewiffe Summe zur Chatoulle 
gezahlt, ohne jedoch fernerhin, wie dies früher gefchehen, be- 

ftimmte Chatoullegüter als Privateigenthum des Kurfürften zu 
unterfcheiden. 3) 

Durch das Edikt vom 13. Auguft 1713 hob Friedrich Wil- 
helm I den rechtlichen Unterfchied zwifchen Domänen und 

Chatoullegütern auch formell auf und erklärte beide für rechte 

und unveräufserliche Domanialgüter. Das allgemeine Landrecht®) 

wiederholt die dem obigen Edikte zu Grunde liegende Rechts- 
anfchauung, indem es feftfetzt, dafs Domänen- und Kammergüter 

diejenigen Immobilien genannt werden, deren befonderes 

Eigenthum dem Staate zufteht. 

Nicht gleichzeitig und in gleicher Weife erfolgte die Rege- 

lung der einfchläglichen Verhältniffe in den übrigen deutfchen 

Staaten. Die Anfichten der Juriften waren getheilt. Ein Theil 
derfelben erklärte die Kammergüter ganz allgemein für Privat- 

eigenthum der fürftlichen Familien, ein anderer Theil für Staats- 

gut; ein dritter Theil endlich fchrieb ihnen eine zwifchen diefen 

beiden Verhältniffen ftehende Eigenfchaft zu. Noch 18309) 
fprachen fich namhafte Rechtsgelehrte für_ die erftere Auffaffung 
aus. Endgültige Regelung fand die Frage meift erft nach dem 
Jahre 1806, in manchen Staaten noch nach 1848, ja in einzelnen 

ift fie heute noch ftreitig. 

Befäfsen wir eine gute Statiftik über die landesherrlichen 

Forften aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, fo würde 

fich — dies ift fehr wahrfcheinlich — ergeben, dafs die Aus- 
dehnung derfelben niemals vorher oder nachher gröfser gewefen 

ift. Die zahlreichen Mediatifirungen, welche der nächften Periode 

angehören, verminderten ihr Areal bedeutend, obwohl die den 

freien Städten gehörigen Forften faft in allen Fällen Staatsgut 
wurden oder blieben. Aber die fürftlichen Landesherren fetzten 

es meift durch, dafs ihnen die ehemals landesherrlichen Forften 

als Privateigenthum verblieben, und politifche Motive drängten 

3) v. Rönne,' Staatsrecht II., 2. S. 588. 

+. Th: I. Di 23T: 

5) Vergl. Schneider, über Kammergüter und Civil-Liften d. Fürften, Leipzig 

1831, und Krätzer, Urfprung und Eigenthum der Domänen in Deutfchland. 

München 1830. Beide erklären die Domänen für Privateigenthum der Fürften. 

Reyfcher (im II. Bde. der Zeitfchrift für deutfches Recht) ift der oben angeführten 

dritten Anficht: v. Mohl, Gefch, d. Staatswifl. II. S. 305. 
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dazu, diefen Beftrebungen depoffedirter Souveräne Vorfchub zu 

leiften. — 

Der allgemeine Zuftand der landesherrlichen Forften in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird uns von allen Schrift- 

ftellern jener Zeit als ein fehr herabgekommener gefchildert. 
Die mafslofe Ausübung der Servituten hatte ihren Gipfel erreicht. 

Zu den älteren Nutzungen der Weide und des Plaggenhiebes 

'gefellte fich mit fteigender Bevölkerung das Streurechen.®) Die 
neu eingeführte Schlagwirthfchaft vertrug fich namentlich mit 
der ungeordneten Weidenutzung nicht und führte zu zahlreichen 

Befchädigungen der jungen Beftände. Die Holznutzung ftand 

vielfach nicht im richtigen Verhältniffe zum Zuwachfe und noch 
um 1750 wollte es nicht gelingen, das Gleichgewicht beider 

durch die Betriebsregelung herzuftellen. Der fiebenjährige Krieg 

brachte viele Waldverwüftungen und felbft in Preufsen rodeten 

Staatsforftbeamte auf eigene Hand, weil fie glaubten, der Unter- 

gang des Staates fei gekommen.”) Die Entwaldung der Oftfee- 
Dünen gehört diefer Periode an.®?) An tüchtigen praktifchen 

Forftwirthen fehlte es, welchen die Verwaltung der landesherr- 
lichen Forften hätte anvertraut werden können; an Bildungs-An- 

ftalten für diefelben nicht minder. 

Es ift darum nicht zu verwundern, dafs der Schlufs unferer 

Periode die landesherrlichen Forften faft in demfelben traurigen 

Zuftande zeigt, wie ihr Beginn. Die Vorbedingungen einer ge- 
deihlichen Wirthfchaft fehlten und mufsten gefchaffen werden. 
Dafs dies gefchah, wird die weitere Darftellung zeigen. Wenn 

der gewaltige Fortfchritt, den wir in diefer Periode trotz der 

Ungunft des Merkantilfyftems, der Ueberlaftung der Forften mit 
Servituten, trotz des Mangels geeigneter Forftwirthe, der geringen 

Durchbildung der Forftwirthfchaftslehre zu verzeichnen haben, fich 

nicht in der Verbefferung des Zuftandes der Forften erkennen läfst, 
fo darf man ihn deshalb nicht läugnen. Man hatte ein halbes 
Jahrhundert nöthig, um die Plenterwirthfchaft zu verdrängen, die 
Technik der Kultur einigermafsen durchzubilden, die Frage der Be- 
triebseinrichtung zu löfen, tüchtige Forftwirthe aus dem Jägerthum 

hervorzubilden, die Verwaltungen zu organifiren. So lange die 

6) Ueber das Streurechen und die Ausdehnung deffelben im 18. Jahrh. vergl. 

Oeconomia forenfis im VII. u. VII. Bde. an vielen Stellen. 

?) Dies erzählt Friedrich felbft in den Oeuvres Pofth. V. S. 153 fgde. 

%) Die überaus fchwierige Wiederbewaldung hat man feit 1795 angeftrebt. 
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Entwickelung nicht bis zu diefem Punkte gediehen war, war 

kein landesherrliches Mandat im Stande, zur Verbefferung des 
wirthfchaftlichen Zuftandes der Forften Wefentliches beizutragen. ®) 
Zu allen den genannten Vorbedingungen find zum mindeften 

die Keime in diefer Periode gelegt worden und es geziemt, dies 
dankbar anzuerkennen. Nur zu leicht vergifst das Heute, welches 

den Erfolg fieht, das Geftern, auf deffen Schultern es fteht. Die 
Waldwirthfchaft vor allem mufs fich deffen erinnern. Ihr Erfolg 
wurzelt ja ftets in einer fernen Vergangenheit und die haubaren 
Beftände, mit denen wir gern prunken, find meift um 1750 be- 

gründet. — | 

8. 9. Organisation der landesherrlichen Forstverwaltungen. 

Mit der Herausbildung des Staatsbegriffes entftand auch der 
Begriff des Staatsbeamten. Bis dahin kannte man nur Diener 
des Fürften. Der Unterfchied ift kein blofs äufserlicher, liegt 
nicht im Namen, fondern tief in der Sache felbft. 

Im abfoluten Staate ift der Fürft Alles, da er ja der Staat 

felbft it. Er giebt die Gefetze, er wacht über ihre Befolgung, 
er ftraft die Uebertretung; er beftimmt, was überhaupt gefetzlich 

geregelt werden foll, was nicht. Das nicht gefetzlich Geregelte 
entfcheidet der Fürft in jedem Spezialfalle. 

Deshalb ift der Abfolutismus fo nahe verwandt der patriar- 
chalifchen Regierungsform, deshalb hat das perfönliche Regiment 

folcher Fürften, welche fich durch die fchönften Eigenfchaften 

des Geiftes und Gemüthes auszeichneten, namentlich in den 

Kleinftaaten, hier und da im Volke eine fo traute Erinnerung 
zurückgelaffen; weil ein folches Ländchen von einer halben 

Quadratmeile einen fo vorzüglichen Fürften hatte, den Jeder 

9) Nicht einmal Friedrich II., der bekanntlich eine überaus fcharfe Cabinets- 

juftiz namentlich gegen fäumige oder ungetreue Beamte übte, vermochte den Un- 

regelmäfsigkeiten der Forftbeamten wirkungsvoll zu begegnen und die Forften vor 

fchweren Schädigungen, welche in der Unwiffenheit der Forftleute ihren Grund 

hatten, zu fchützen, fuhr aber bisweilen wenigftens mit aller Energie dazwifchen. 

Auf feinen vielen Reifen fah und hörte er Vieles, was ihm in feinem Cabinet 

nicht vorgetragen wurde. Einft bemerkte er in der Neumark, dafs der Aushieb 

alten Holzes aus einer Dickung mit geringer Schonung des jungen Holzes vor- 

genommen wurde. Auf der nächften Poftftation gab der König Befehl zur Kaf- 

fation des Oberförfters und ertheilte dem Oberforftmeifter der Kriegs- und Do- 

mänenkammer zu Küftrin einen herben Verweis. Pfeil, Forftgefchichte S. 146. 
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kannte, der für jede Bitte eine freundliche Antwort hatte, fo 

umgiebt noch heute in den Augen gewiffer Leute ein ftrahlender 

Nimbus die gute alte Zeit. 

Und doch war diefe Zeit die der tiefften focialen und poli- 
tifchen Noth und Verkommenheit, die Deutfchland gefehen hat. 
Kein geringer Theil der Schuld trifft eben jenes perfönliche 

Regiment der abfoluten Herrfcher, um welches dankbare Erin- 

nerung der Greife noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts oft 
einen blühenden Kranz wand. 

Im abfoluten Staate ift das ganze Wohl und Wehe des 
Landes abhängig von der Perfönlichkeit des Fürften, von der 
fittlichen Höhe, auf welcher er fteht, von dem Maafse von In- 

telligenz und ftaatsmännifcher Einficht, welche ihm eigen find, 

von der Feftigkeit feines Charakters; die Beamten find Nichts, 
als die Ausführungsorgane des fürftlichen Willens; einen zweiten 
Willen neben diefem giebt es im Lande nicht. 

Die hierdurch dem Fürften erwachfende Aufgabe ift weitaus 

zu grofs für eine mittlere Menfchenkraft. Nur das ftaatsmän- 

nifche Genie erfüllt fie, ohne zu ermatten, ohne abzuirren. Wo 

folche befondere Begabung fehlt, tritt entweder an die Stelle 
des fürftlichen Willens die überlegene geiftige Kraft des bevor- 

zugten Minifters, von deffen perfönlichen Eigenfchaften dann das 

Glück des Landes abhängt oder, was noch fchlimmer, der Wille 

einer meift felbftfüchtige Sonderzwecke verfolgenden Camarilla, 
fei es, dafs eine gewandte Favoritin, die ihre Laufbahn vielleicht 
auf den Brettern, die die Welt bedeuten, begonnen hat, in Wahr- 

heit das Scepter führt, oder dafs jenes Schranzenthum, welches 
K. Fr. v. Mofer das »Hofgefindel« zu nennen pflegte, das Ohr 

des fchwachen Fürften befitzt. 

Die Gefchichte der Staatsverwaltungen im 18. Jahrhundert 
hat ihre Blätter mit den Berichten über das Gute und Böfe, 

über die Früchte fo fchwankender Staatszuftände, in denen die 

fchroffften Gegenfätze Regel find, angefüllt. Neben der verab- 
fcheuungswürdigen Geftalt des Juden Süfs-Oppenheimer !) in Wür- 
temberg fteht das Bild fo manches tüchtigen und ehrenwerthen 
Beamten, der die Verwaltung in fefte und gerechte Bahnen zu 
lenken fuchte. 

!) Süfs-Oppenheimer ftammte aus der Pfalz, fchwang fich 1733 zum würtem- 

bergifchen Finanzminifter empor, machte fich durch Unredlichkeiten und Gewalt- 

thätigkeiten aller Art bald fehr verhafst und wurde nach dem Tode feines Gönners, 

des Herzogs Karl Alexander, geftürzt. 
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Dafs die Vervielfältigung der Staatsverwaltungs-Gefchäfte, 
welche eine Folge der angewachfenen Bevölkerung, des reicheren 

Handels- und Gewerbelebens, der Auflöfung der zahlreichen 

einzelnen Rechtskreife des Feudalftaates, fowie der Concentration 

des ftaatlichen Lebens in einer Spitze war, zur rafchen Ver- 
mehrung der Beamten nöthigte, ift einleuchtend und bereits an- 

geführt. Es wurde ja nun Alles von Obrigkeits wegen beftimmt, 
was früher entweder Jedem überlaffen gewefen oder durch Cor- 

porationen und lokale Vereinigungen der Staatsangehörigen ge- 
regelt worden war. Selbft das, was im menfchlichen Verkehre 

durch die natürlichen wirthfchaftlichen Kräfte Regelung findet, 
Preis und Werth der Sachgüter, wurde von Öbrigkeits wegen 
feftgeftellt. 

Die Folge war, dafs man eines erftaunlich grofsen Verwal- 
tungs- Apparates bedurfte und dafs unendlich viel reglementirt 

und regiert wurde. Die territoriale Zerfplitterung Deutfchlands 

vermehrte das Beamtenheer noch weiter. Jedes kleinfte Ländchen 

hatte feine Kammer, eine Unzahl Beamte mit prunkenden Titeln. 

Jeder kleinfte Hof glaubte es dem franzöfifchen gleichthun zu 

follen an äufserem Glanze. Dazu gehörten fchimmernde Uni- 

formen, deren Träger bisweilen für des Landes Wohl nichts 

weiter leifteten, als des Herrn Hirfche kunftgerecht zu jagen 

oder die zwanzig Mann der »fürftlichen Armee« zu kommandiren. 

Dabei konnte man in allen den kleinen Ländchen doch 

nicht für jede Spezialität einen befonderen Beamten anftellen, 
und doch forderte der Abfolutismus eine äufserft komplicirte 

Verzweigung der Verwaltungsthätigkeit, der Merkantilismus die 

genauefte obrigkeitliche Regelung aller Verhältniffe des Wirth- 
fchaftslebens. So kam es, dafs in den fürftlichen Kammern die 

ganze wirthfchaftspolizeiliche Thätigkeit einem oder wenigen 
Beamten anheimfiel, die nun über alle Verhältniffe der Land- 

und Forftwirthfchaft, des Handels und Gewerbebetriebes fich zu 

unterrichten hatten. Das Vorbereitungsftudium diefer Beamten 

erlangte dadurch eine erfchreckende Breite; der juriftifchen Bil- 

dung konnten fie nicht entrathen; die Kenntnifs deffen, was po- 

fitives Recht in jedem einzelnen Falle, war bei der Zerfplitterung 

der Gefetzgebung, welche der thatfächlichen Zerftörung des 

Reiches folgte, fchwer zu erlangen; die Kenntnifs der Urproduk- 

tionen, des Handels und der Gewerbe trat hinzu, und das aus 

allen diefen Elementen zufammengefetzte fogenannte kamera- 
liftifche Studium erlangte eine Ausdehnung, die uns in der 
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Zeit der Arbeitstheilung mit ftillem Grauen erfüllt. Dafs die 
Kameraliften des 18. Jahrhunderts einen grofsen Theil deffen, 

was fie an Breite gewannen, an Tiefe verloren, verfteht fich von 

felbft. Wenn man auch nicht mit Pfeil?) fagen will, dafs fie 

Leute gewefen feien, »die von Allem Etwas, von Nichts etwas 

Rechtes wufsten«, fo wirkte doch der encyclopädifche Charakter 

des ganzen Bildungsganges offenbar verflachend und dies ift 
im Auge zu behalten, um es im weiteren Verfolg meiner Dar- 
ftellung begreiflich zu finden, dafs die Forftwirthfchaftslehre 
wenig Gewinn davon hatte, als die Kameraliften der deutfchen 

Hochfchulen diefelbe zu lehren begannen. Für die praktifchen 

Zecke der Staatsverwaltung mag fich die encyclopädifch-flache 
Bildung verwerthen laffen; für den Ausbau einer Wiffenfchaft ift 
fie abfolut unzureichend. — 

In allen höheren Verwaltungsftellen namentlich der kleineren 

Staaten fafsen in unferer Periode juriftifich oder kameraliftifch 
gebildete Männer, auch in den höheren Forftverwaltungsttellen. 
Die praktifchen Forftwirthe hatten vor 1770 noch gar keine 
Fühlung mit der Wiffenfchaft, mit der höheren Verwaltung. In 
der letzteren fand überall der Adel befondere Berückfichtigung. ?) 

2) Kritifche Blätter V. Bd. 1. Heft. S. 41. Dort ein Auffatz Pfeil’s zur Ge- 

fchichte des Forftunterrichtswefens (S. 32 fgde.). 

3) Es ift von Intereffe, an die Rangfolge zu erinnern, in welcher noch ı811 

(Rangreglement v. ı. VIII. 1811) in Würtemberg die Forft- und ‚Jagd - Beamten 

aufgeführt wurden. Der Oberjägermeifter gehörte in die ı., der Landjägermeifter 

in die 3. Klaffe; die adeligen Oberforftmeifter in die 5., (auch die Hof- 

oberforftmeifter), Oberforfträthe (bürgerl. Oberforftbeamte) in die 6., Forfträthe in die 

7., zu welcher auch die Jagdjunker gerechnet wurden; Jagdpagen in die 

8., Hofjäger in die 10. fub Nr. 5, Oberförfter in die Io. fub Nr. 5; Büch- 

fenfpanner in die 10. Nr. 44 etc. Diefe Klaffifizirung bedarf keines Kommentars. 

Vergl. Schmidlin, Handbuch der würtemb. Forftgefetzgebung. I. Th. 1822 

S: 71. 

Die oberen Stellen wurden auch faft nur vom Adel eingenommen. 1799 gab 

es in Würtemberg einen Obriftjägermeifter (v. Bose), einen Viceoberjägermeifter, 

einen Landoberjägermeifter und Vicelandoberjägermeifter, zwei Hofoberforftmeifter, 

vier Jagdjunker, drei Jagdpagen, vierzehn Oberforftmeifter, und alle diefe Beamte 

waren von Adel; dagegen waren vierzehn niedere Jagd-Beamte, ca. zweihundert 

Oberförfter, reifige Förfter, Heegreuter, fufsgehende Förfter, Beiknechte etc., 

fämmtlich bürgerlich. (Mofer, Forftarchiv XXI. S. 233). 

Im Fürftenth. Eichftädt finden fich 1798 (Mofer, Forftarchiv XXIII. S. 212) 

‚ ein Oberforft- und Jägermeifter im mittleren Hochftift, ein Oberforftmeifter im 

unteren Hochftift von Adel, dagegen fchon bürgerliche Forftmeifter und Oberförfter, 

In der Grffchft. Erbach-Erbach (a. a. O. $. 227) amtirte ein bürgerlicher 

Kammer- und Forftamts-Director, ein adeliger Oberforftmeifter; in der Graffchaft 

Bernhardt, Forstgeschichte. U. A 
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Die Verwaltungs-Organifationen waren überaus verfchieden. 
Während man in den gröfseren Staaten, vorab in Preufsen, die 

Verwaltung der Provinzen (Bezirke) einheitlich und meift nach 

dem Collegial-Syfteme regelte und mit der Einrichtung einer. 
oberften Centralverwaltungsftelle vorging, blieb in den kleineren 

Staaten vielfach noch eine grofse Zerfplitterung der Verwaltungs- 
gefchäfte in zahlreichen Behörden beftehen, und in den Reichs- 

ftädten eine ariftokratifche Patrizier- Verwaltung mit oft noch 

erblichen Aemtern. %) 
Am beften organifirt war überall die eigentliche Kammer- 

verwaltung d. h. die Verwaltung der fürftlichen Einkünfte (Finanz- 
verwaltung). N 

Allen andern deutfchen Staaten ging Preufsen 5) voran mit 
Herftellung der Verwaltungseinheit, Vereinfachung des Mechanis- 
mus, Theilung der Arbeit. Freilich machte fich auch hier na- 
mentlich in der Verwaltung der Zölle eine bald von Allen ge- 
hafste Fiskalität geltend, die aber durch die gewaltige politifche 
Aufgabe des kleinen Preufsen und feine geringen finanziellen 
Hülfsmittel erklärbar wird. 

Oberfte Behörde war, dem perfönlichen Regimente des 

Königs entfprechend, das Kabinet.*) Minifterial-Inftanz war das 

General-Direktorium, 7) in welchem 1740 eine befondere Abthei- 

lung für Poft-, Handels- und Manufaktur-Sachen, fowie eine Ab- 

theilung für Militär-Verwaltungs-Sachen, 8) 1768 ein abgefondertes 

Bergwerks- und Hütten-Departement, ?) 1771 ein eigenes Forft- 
Departements - Kollegium gebildet wurde. !0) , 

Erbach-Fürftenau gab es fchon einen bürgerlichen Forftrath und zwei bürgerliche 

Forftmeifter. 

*) So wurde noch J. G. v. Seutter, der Sohn eines reichsftädtifch Ulmifchen 

Patriziers, der das Oberforftmeifter- Amt diefer Reichsftadt bekleidete, der be- 

ftimmte Nachfolger feines Vaters, obwohl er bei deffen Tode erft 20 J. alt und 

ohne alle forfttechnifche Bildung war. Das Oberforftamt wurde für ihn 5 Jahre 

lang verwaltet, während er auf Koften der Stadt feinen Studien oblag. 

Vergl. Seutter’s Selbftbiographie in Laurop u. Fifcher’s Sylvan, 1822. 

8) Zur Literatur: v. Rönne, Staatsrecht II. Bd. ı. Abth. S. 42 fgde., wo der 

weitere Literatur- Nachweis. 

%) Namentlich wurde die äufsere Politik nur im Kabinet berathen. 

?) Inftruction v. 20. V, 1748. 

#®) Ordres v. 27. VI. 1740 für die Poft- und Handels-Abth. Die Militär- 

Verw.-Abth. bearbeitete namentlich die Proviant-, Einquartirungs- und Servis-Sachen 
(Intendantur). 

®) Kab.-Ordre v. 9. V. 1768. Zugleich wurden 4 Oberberg-Aemter errichtet. 

'") An der Spitze ftand ein Forftminifter (fpäter und bis 1806 zwei), — 
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Ein oberfter Rechnungshof, fchon 1723 errichtet und 1770 

als Ober-Kriegs- und Domänen-Rechnungskammer reorganifirt, 

war zur Prüfung aller Staatsrechnungen beftimmt. 

Provinzialbehörden waren die Kriegs- und Domänenkam- 

mern,1!) welche alle Domänen-, Polizei-, Militär- und Servis- 

Sachen, in einigen Landestheilen auch die Landes-, Hoheits-, 

Kirchen- und Schul-Sachen kollegialifch bearbeiteten. Für die 
lokale Verwaltung der Kreife waren Landräthe, in den Städten 
Kriegs- und Steuerräthe angeftellt. 1766 wurde eine befondere 

General- Accife- und Zoll- Adminiftration errichtet (für die Pro- 

vinzen diesfeits der Wefer), deren bureaukratifche Organifation 

ganz nach franzöfifchem Mufter erfolgte, welche jedoch 1787 

wieder aufgehoben wurde. 1?) An ihre Stelle trat als befondere 

Abtheilung des General-Direktoriums ein kollegialifch organifirtes 
Accife-Departement. Für das General-Direktorium erging 1786 

eine neue Inftruktion, welche das Nebeneinanderbeftehen des 

Real- und Provinzial-Syftems mit feinen Nachtheilen befeitigen 

follte. Der König blieb Chef des Direktoriums, die dirigirenden 
Minifter Vice - Präfidenten ihrer Departements. 13) Für Schlefien 

beftand ein befonderes Finanz-Departement. Die durch den 

Geift Friedrichs d. Gr. aufrechterhaltene Einheit der Verwaltung 

ging verloren. Das General-Directorium fpaltete fich in einzelne 
felbftändige Verwaltungsgruppen; das Centrum fehlte. 

Die Forftverwaltung fand ihre Spitze in der Forft-Abtheilung 

des General - Direktoriums, welcher ein Minifter vorftand, unter 

dem ein Oberlandjägermeifter 4) als technifcher Referent fungirte. 

Gegen Ende des Jahrhunderts waren dies die Grafen SOmSHhRg und Arnim. 

Pfeil, Forftgefchichte S. 209 fgde. 

D Jede Kammer erhielt 1748 eine neue Inftruktion, ‚welche jedoch geheim 

gehalten und nur jährlich einmal bei verfchloffenen Thüren vorgelefen wurde. 

v. Rönne a. a. O. S. 45 Note 2 

’2) Weftfalen behielt ‚feine älteren Einrichtungen (Accife-Erhebung durch 

die Kammern). Vergl. Verordn. v. 25: I. 1787 und Accife-Reglement v. 3. Mai 

1787 bei Mylius, Novum Corpus Conftitutionum Pruffico - Brandenburgenium Tom. 

VI. S. 255. 1114, 

13) Inftruktion v. 28. IX. 1786. v. Rönne a. a. O. S. 46. 

4) Pfeil, Forftgefchichte S. 209 fgde. Unterm 19. I. 1775 ertheilte der 

Forftminifter v. Schulenburg dem Oberlandjägermeifter eine befondere Gefchäfts- 

anweifung. Nach derfelben fielen alle Vorfchläge zur Befetzung der Oberförfter- 

und Förfterftellen, Kulturfachen, Forftpolizeifachen, die Lokal-Revifion und Con- 

trole der Forftbeamten, Holzaffignationen, Jagdfachen, Forftbaufachen, Vermef- 

fungen und Abfchätzungen innerhalb der Grenzen des Etats in feine Competenz, 

Der Entfcheidung des Minifters dagegen blieben vorbehalten: Die Vorfchläge zur 
4* 



Für einzelne Provinzen waren, zeitweife wenigftens, befon- 

dere Landjägermeifter beftellt, fo für die Mark Brandenburg 
1786 der Freiherr von Stein. 5) 

Bei den Kriegs- und Domänenkammern waren Oberforft- 
meifter technifche Referenten; die örtliche Verwaltung führten . 
Oberförfter oder Förfter (Revierförfter), ohne dafs es noch zu 

einer feften Norm in Bezug auf den praktifchen Forftdienft ge- 
kommen wäre. Forftmeifter als Controlbeamte waren für gröfsere 

Waldmaffen angeftellt. | 

In Schlefien war dem dirigirenden Minifter ein Forftreferent 
in der Perfon des Landjägermeifters v. Wedell 16) beigegeben. — 

Bayern!”) erhielt befonders bei der Thronbefteigung Carl 
Theodors (1777) veränderte und wefentlich verbefferte Staats- 
verwaltungs - Einrichtungen. 

Bei dem Regierungsantritte diefes aufgeklärten Monarchen 
war die Verwaltung aufserordentlich zerfplittert und jede Einheit 
fehlte. Ein böfer Stellenhandel war eingeriffen; die fchlecht be- 
foldeten Beamten leifteten wenig. 

Durch Errichtung einer Oberlandesregierung wurde 1779 19) 
die Einheit der Verwaltung im Centrum hergeftellt, die Polizei- 

verwaltung von der Finanzverwaltung getrennt, eine bedeutende 

Vereinfachung des Gefchäftsganges erreicht. 

Befetzung der Oberforftmeifter- und Forftmeifterftellen, Befetzung der Forftfchrei- 

ber- und Forftkaffenbeamten-Stellen, alle Etats- und Kaffenfachen, die forftliche 

Gefetzgebung, Arealveränderungen, Grenzfachen, Affignationen an die Nutz- und 

Brennholz - Adminiftration. 

»5) Vergl. Inftruktion vom 28. XII. 1786 für den Obriften Frhrn. v. Stein 

als Hof- und Land-Jägermeifter in der Mark Brandenburg (abgedruckt im »deut- 

fchen Zufchauer« v. 1787 Hft. 15 und bei Mofer, Forftarchiv I. S. 9 fgde). 

Hiernach war etc. v. Stein technifcher Chef der Forftverwaltung in der Alt- 

mark, Priegnitz, Mittel- und Uckermark und der Vorgefetzte der Oberforftmeifter. 

Seine Obliegenheit beftand hauptfächlich in der Ueberwachung des Betriebes, 

welcher im Uebrigen nach den Beftimmungen des Generaldirectoriums geführt 

wurde, als deffen Commiffarius der Landjägermeifter zu betrachten ift. 

16) Pfeil, Forftgefch. S. 197 fgde. — Regulativ, nach welchem die Königl. 

Domänenforften in Schlefien behandelt werden follen etc. als eine Deklaration dr 

unterm 19. April 1756 emanirten Holz-, Maft- und Jagdordnung für das Herzogth. 

Schlefien und die Graffchaft Glatz, de dato Berlin den 26. März 1788 (Breslau bei 

W. G. Kom) 2. 28. S. 34/35. 

7) Behlen und Laurop, Handbuch der Forft- und Jagd-Gefetzgebung d. Kgrehs. = 

Bayern. I. Bd. — Die Forftverwaltung Bayerns. 1861. Einl. 

1%) Behlen und Laurop a. a. O. I. S. 55 fgde, 
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Die Organifation der Forftverwaltung hatte fich feit 1750 

der befonderen Aufmerkfamkeit des Kurfürften zu erfreuen. 

Maximilian Jofeph errichtete 1752 als Centralforftbehörde eine 

»Forftkommiffion« mit Jurisdiktion in allen nicht criminellen 
Forft- und Jagd-Sachen.!?) 1759 trat an ihre Stelle die Forft- 
deputation der Hofkammer?0) (der Centralftelle der Landesver- 
waltung), deren kameraliftifch gebildeter Präfident dadurch der 
Chef der Forftverwaltung wurde. Daneben beftand ein Ober- 
jägermeifter-Amt. Die Jurisdiktion in Forft- und Jagd-Sachen 
verblieb den Wildmeifter- und Forftmeifter-Aemtern. Die lokale 

Betriebsführung lag in der Hand von dem Jägerthume entnom- 
menen Revierförftern. ?!) 

Diefe Organifation litt an dem grofsen Mangel, dafs es an 
einer technifchen Leitung und an technifch gefchulten Vollzugs- 
organen fehlte. Nur für die gröfseren Forftbezirke waren Forft- 
meifter angeftellt; die Revierförfter waren in erfter Linie Jäger, 

ihre Amtsthätigkeit noch dadurch vielfach gehemmt, dafs fie 
den Rentämtern (Kaffenämtern) unterftellt waren. 

Die Organifation von 17892) fuchte diefe Mängel zu be- 
feitigen. Der praktifche Forftdienft wurde durch territoriale Ein- 
theilung des Kurfürftenthums in 20 Forftmeiftereien unter eine 

technifche Leitung geftellt, auch die Centralftelle durch Verwand- 
lung der Forftdeputation in ein »Oberforftmeifter- Amt« etwas 
felbftändiger geftellt, jedoch in der Verbindung mit der Hof- 
kammer belaffen (1790). 

In Baden?) ftand feit 1757 ein Oberforftmeifter- und Ober- 
jägermeifter-Amt an der Spitze der Forft- und Jagd-Verwaltung. 

Für den Revierdienft waren an Stelle der früheren Forftknechte 

Forftjäger beftellt. 1771 wurden befondere Oberforftämter er- 
richtet, unter deren Leitung Revierförfter den Betrieb führten. 

19) Behlen und Laurop a.a. OÖ. LS. 52 und II. S. 8 fgde. Präfident der 

von 1752/59 beftandenen Forftkommiffion war der Forftinfpector Kofteletzky, ein 

intelligenter Mann. 

20) Verordnungen v. 13. V. 1759; 23. X. 1759; 9. III. 1768. Behlen und 

Laurop a. a. O. S. 8 fgde. d. II. Bds. 

2!) Beamten-Inftruktionen ergingen am 16. X. 1750 für den Forftinfpektor zu 

Aifchach und 1770 für die Revierförfter in der Oberpfalz. Die Betriebsführung 

lag lediglich in der Hand der Forftmeifter (Forftamt). Der Revierförfter war 

nur Ausführungs-Organ. Vergl. die Forftverwaltung Bayerns a. a. O. 

22) Die Eintheilung des Landes in Forftmeiftereien erfolgte durch Verord- 

nung v. 14. III. 1789. Behlen u. Laurop a. a. O. II. S. 126 fgde. 

22) Behlen u. Laurop, Handbuch der Forft- und Jagd-Gefetzgebung d. Grofs- 

herzogthums Baden. 1827. S. 46 fgde. $. 378 fgde. 
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In Würtemberg?*) beftanden 1788 unter dem Regierungs- 
Kollegium 14 Oberforfte (Oberforftmeifter), welche die technifche 

Direktion des Forftwefens und die Jurisdiktion in Forftfachen 

beforgten. Zum örtlichen Wirthfchaftsvollzug beftanden Huthe 
(Reviere), denen Förfter vorftanden, von denen die Aelteften den 

Titel Oberförfter erhielten. Eine fonft damals noch nicht be- 
kannte Verwaltungseinrichtung beftand in Würtemberg, die der 

Forftlagerbücher, welche eine Befchreibung der Forften, ihrer 
Rechtsverhältniffe und der Belaftung mit Servituten, alle auf die 
Subftanz und Benutzung der Waldungen bezüglichen Receffe, 
Verträge und die herzoglichen Geherälbefehle enthielten und 
fortwährend ergänzt wurden. 

Die fogen. kirchenräthlichen Waldungen d. i. die alten Klo- 
fterwaldungen, welche nicht eigentlich fäkularifirt, fondern intakt 

erhalten worden waren (durch Herzog Ulrich), deren Einkünfte 

zu Kirchen- und Schulzwecken, nur kleinen Theils zu allgemeinen 
Staatszwecken verwendet wurden, ftanden unter dem Kirchenrath. 

In Hannover?) ftanden 1770 vier Oberforft- und Jäger- 
meifter an der Spitze der Verwaltung der Landforften. Sie bil- 

deten mit je einem Forftfchreiber die Oberforftämter, welche der 
kurfürftlichen Kammer untergeordnet waren. Die Jagdintereffen 
hatten den Vorrang. Zur Stellung der Oberforftmeifter und Ober- 

jägermeifter gelangten nur Adelige. Für die Harzforften beftand 
zu Clausthal ein Berg- und Forftamt. Die Revierverwaltung 
wurde durch Oberförfter geführt, welche fehr grofsen Bezirken 

vorftanden, 26) die Betriebsausführung lag in der Hand von reiten- 
den und gehenden Förftern, die jedoch nur im Sinne des Jäger- 

thums Forftleute waren. 

Ein befonderes Jagdperfonal beftand neben dem Forft- 

perfonal und der Glanz der hannöverfchen Jägerei ftrahlte damals 
in der Zeit des Jagdluxus auf Koften des Bauers befonders hell. 

Bis in die neuefte Zeit hat die hannöverfche Hofjägerei be- 

ftanden. 
Centren der Jägerei waren die Jägerhöfe zu Hannover und 

Celle. Da Ding es Hofjäger, Jagdzeugmeifter, Fafanenmeifter, fo- 

24) Mofer, Forftarchiv I. S. 59 fgde. 

2) H. Burckhardt, der (hannöverfche) Forftdienft in d. letzten hundert 

Jahren in »aus d. Waldes III. Hft. 1872. S. gı fgde. 

26) Die Harzforften bildeten um 1770 mit dem damaligen Communionharze 

4 Oberförftereien a. 13.500 H., der Solling mit über 18,000 Hekt. nur eine. 

Diefe Oberförftereien find die fpäteren hannöv. Forftinfpectionen, 
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- gar Kaninchenmeifter, Federfchützen, Vogelfteller, Zeug- und 
Jagdknechte aller Art, auch zu Celle einen Parforcetrain, bei 
welchem um 1750 aufser dem Oberjägermeifter ı Oberjäger, 
5 Piqueure und 2 Befuchknechte, Jagdfchreiber, Pferdearzt, Jagd- 
chirurg u. A. m. angeftellt waren. ?”) 

Im Kurfürftenthum Trier?®) beftand ein Staatsrath (geheime 
Staatskonferenz), dem ein dirigirender Staats- und Kabinetsmini- 
fter vorftand, als oberfte Landesbehörde, eine Landesregierung 
für alle innern Angelegenheiten und die Hofkammer für die 
obere Verwaltung der Domänen. Die örtliche Verwaltung führten 
52 Amtmänner, zugleich Richter erfter Inftanz in Civilfachen. 
In Trier und Coblenz beftanden Schöffengerichte. . 

Für die Verwaltung der landesherrlichen Forften??) war das 
Forftdepartement der Hofkammer technifche Centralbehörde, 
welcher ein kameraliftifch gebildeter Hof-Kammerrath vorftand. 
Die Betriebsleitung erfolgte durch vier Forftinfpectionsbeamte 

(Forftmeifter, Forftinfpectoren oder Oberförfter), der Betriebsvoll- 

zug durch Revierjäger. Ein befonderes Oberjägermeifter- Amt 
dirigirte die Jagden. 

Eine dem hannöverfchen Berg- und Forftamte ähnliche obere 
Forftbehörde beftand in den naffauifchen Ländern der ottonifchen 

Linie (Siegen - Dillenburg).?) Das dortige Berg- und Forftamt 
wurde um 1740 als befonderes Departement mit der fürftlichen 

‘ Rentkammer vereinigt. Technifcher Referent war der Oberjäger- 

meifter mit dem Range gleich nach dem Direktor der Rentkam- 

mer. 1765 finden wir jedoch das Berg- und Hüttendepartement 

von der Rentkammer losgelöft und als »Berg- und Hüttencom- 
miffion« der Landesregierung unterftellt. Ein forfttechnifcher 
Referent verblieb bei diefer Behörde; eigentliche Forftcentralbe- 
hörde war jedoch nach wie vor die Rentkammer. 

Für die praktifche Wirthfchaft waren Oberförfter, Amts- 

jäger und Förfter angeftellt, welche anfänglich unter dem Ober- 
jägermeifter ftanden, fpäter befonderen Oberforftbeamten unter- 

ftellt waren. — 
Die vorgetragenen Einzelheiten mögen genügen, um darzu- 

27) Burckhardt a. a. O. S. 102/103. 
28) O. Beck, Befchreibung d. Reg. Bez. Trier. 1868. I. Bd. S. 35 fgd. II. Bd. 

S. 4 fgd. nach Marx, Gefchichte des Erzftifts Trier. 

muBeck Ara OHIL:8. 5, 
3%) Behlen u. Laurop, Handb. d. Forft- u. Jagdgefetzgebung d. Hrzthms. 

Naffau. 1828. 
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thun, in welchen Bahnen fich die Verwaltungsorganifationen un- 
ferer Periode bewegten. Die Forftverwaltungen litten überall 
an dem Mangel tüchtiger Techniker; das Jägerthum prävalirte 

faft in allen Staaten in dem praktifchen Betriebe, das Kamera- 
liftenthum in den oberen Stellen. Scharf fchied fich das Forft- 
wefen im Walde von dem papiernen Forftwefen der Rentkam- 

mern, deren fiskalifche Beftrebungen zudem der nachhaltigen 
Waldbenutzung gefährlich wurden. Wo, wie im Harze und den 

naffauifchen Ländern, eine weit entwickelte Montan-Induftrie von 

der gleichmäfsigen Erzeugung grofser Holzmaffen abhängig war, 

da hat die organifche Verbindung des Berg- und Forftwefens 
für die gröfsere Achtung des letzteren und für die Ordnung des 
Forftbetriebes Bedeutendes geleiftet. — 

Noch bleibt eine in mehreren deutfchen Staaten in diefer 
Periode getroffene Einrichtung, welche nicht ohne Bedeutung für 
die Fortentwickelung der Forftorganifationen bleiben konnte, zu 

erwähnen: die Hereinziehung militärifcher Elemente in die Lauf- 

bahn der unteren Forftbeamten. Solche Einrichtungen find zu- 
erft in Preufsen, fpäter auch in Würtemberg, Holftein, Hannover, 

Heffen getroffen worden. = 

Friedrich II. errichtete fchon 1740 eine Abtheilung Fufs- 

jäger, welche aus Söhnen von Förftern und Jägern ergänzt wurde. 
Sie wuchs bald zu einem Regimente von 1560 Mann in IO Com- 

pagnieen an. Die ausgedienten Jäger erhielten Unterförfter- oder 
Heegemeifter-Stellen.?!) In demfelben Jahre wurde auch eine 
Abtheilung reitender Jäger (reitendes Feldjäger-Corps) gebildet, 

welche ebenfalls Söhne von Forftbeamten und »treue Leute mit 
gutem Verftande« fein und als Colonnenführer, Ordonnanzen und 

31) Ein ausfchliefsliches Recht auf die Befetzung der Förfterftellen durch 

Fufsjäger oder der Öberförfterftellen durch reitende Feldjäger wurde übrigens 

keineswegs ertheilt. Die oben angeführte Inftruktion v. 28. XII. 1786 beftimmte 

zwar, dafs bei Befetzung der Stellen bis zum Oberförfter befonders auf das Jäger- 

corps, in fpecie auf die reitenden Feldjäger Rückficht zu nehmen fei, fügte jedoch 

hinzu, dafs es dem Oberlandjägermeifter unbenommen fei, auch audere fachkun- 

dige Leute anzuftellen, »weil künftig bei Befetzung der Forftämter fo- 

wohl auf die Verforgung der Feldjäger, als auf die Beforgung der 

Forften gefehen werden mufs« (S. ı5 d. Inftr.). 

Eine Prüfung der Feldjäger u. Fufsjäger wurde durch diefelbe Inftr. ange- 

ordnet. 6 Feldjäger und 12 Subjekte aus dem Fufscorps follen bei gefchickten 

Forftbedienten zur praktifchen Unterweifung vertheilt werden; zur Beforgung der 

Forft-Referate bei den Kammern follen Referendarien herangezogen, zu forfttech- 

nifchen Commiffionen verwendet, auch zu ihrer praktifchen Ausbildung von Zeit 

zu Zeit in die Forften gefchickt werden. (2. 4). 
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Couriere dienen follten. Im Frieden follten nach des Königs Be- 
fehl die Feldjäger bei tüchtigen Förftern fich praktifch für den 

Forftdienft ausbilden, um dann nach beendigter militärifcher 

Dienftzeit als verwaltende Forftbeamte verwendet zu werden. 32) 

In Würtemberg wurde 1783 eine Jägergarde errichtet, welche 

bis 1793 beftanden hat und aus welcher Förfter hervorgingen. 

Die fpäter errichtete Feldjäger-Schwadron war ebenfalls eine 
Pflanzfchule für die unteren Forftbeamten. 33) 

In Kiel?) wurde 1785 ein dänifches Jägercorps von 100 
Mann errichtet und demfelben die Bezeichnung »Holtfteinifches 

Jäger-Corps« beigelegt. Der erfte Commandeur deffelben war 

Oberft v. Binzer. Die Jäger wurden durch Niemann, Valentiner 
u. A. in Forftwiffenfchaft unterrichtet und fpäter als Förfter an- 

geftellt. 1790 wurde das Jägercorps in ein Feldjägercorps um- 

gewandelt und 1792 beritten gemacht. 
Die Errichtung des Feldjägercorps in Hannover und des 

kurheffifchen Jägercorps, beide in fpezieller Beziehung zur Forft- 

verwaltung, gehört dem ıg. Jahrhundert an. 
Ohne Zweifel wurde dem Bildungsgange der Forftbeamten 

durch das Hereintragen militärifcher Einrichtungen ein neues und 
bedeutungsvolles Element eingefügt. Die militärifche Ordnung 

und Pünktlichkeit find namentlich für den Schutzbeamten über- 
aus fchätzbare Eigenfchaften. Die ganze Organifation des nie- 

deren Forftdienftes erhielt zudem einen feften Rahmen und eine 

gewiffe Ordnung, welche ihr gefehlt hatten. Dem Jägerthum 
zur Seite trat ein ganz neues Element. Dafs noch etwas Anderes 

nothwendig fei neben der Jagdkunft, um Förfter zu werden, diefe 

dem jungen Forft-Afpiranten nahe tretende Ueberzeugung war 
nicht ohne Werth, die im Kriegsdienft erlangte Abhärtung und 
Fähigkeit, körperliche Anftrengungen zu ertragen, eben fo wenig. 

Freilich mufste bei längerer militärifcher Dienftzeit auch manches 
weniger Wünfchenswerthe mit in den Kauf genommen werden, 

die bedenkliche Gewöhnung an periodifche Gefchäftslofigkeit, 
die nicht eben feltene Trunkfucht, und Verwilderung im Kriegs- 
lager, die für militärifche Zwecke unerläfsliche, für jede Beam- 

tenftellung bedenkliche Mechanifirung der Einzelleiftung, die 

32) Pfeil, Forftgefch. S. 137 fgde. 
3) Forftliche Blätter f. Würtemberg V, S. 1—ı18, und Reitter in Mofers 

Forftarchiv II, S. 8 fgde. 
%) S. Laurop in dem Journal für d. Forft- und Jagdwefen v. Reitter. V. 2. 

Leipzig 1799. 
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Dreffur, welche in jener Zeit leicht des eigenen Nachdenkens 
vollftändig entwöhnen konnte. Endlich hat die Verbindung der 
forftlichen Laufbahn mit der militärifchen Dienftleiftung in: nie- 
deren Chargen bis in die neuefte Zeit nicht dazu dienen können, 
die fociale Geltung der Forftbeamten zu erhöhen. — 

Die Gehaltsverhältniffe der Forftbeamten faft aller deutfchen 
Staaten in diefer Periode laffen fich mit wenigen Worten charak- 
terifiren. Faft überall traten die Accidenzien, Anweifegelder, 

Denuncianten-Antheile, Holz-Anfuhr-Entfchädigungen u. f. w. weit- 
aus in den Vordergrund, die baaren Gehaltsbezüge zurück. Die 

Unrichtigkeit diefes Syftems in klares Licht zu ftellen, blieb der 
folgenden Periode vorbehalten, und in diefer Beziehung fteht der 
Name G. L. Hartigs in erfter Linie. 35) 

$. 10. Forsthoheit. 

Der weiteren Entwickelung und fchärfften Ausprägung der 

Forfthoheit des Staates (Regenten) über alle Waldungen waren 
alle Verhältniffe diefer Periode im höchften Maafse günftig. Der 

Abfolutismus in der Regierung, der Merkantilismus in Wirth- 
fchaft und Verkehr, die ganze Wirthfchaftspflege lediglich Sache 
der Staatsgewalt, dabei der genoffenfchaftliche Sinn der wald- 
befitzenden Bauern vollkommen erlofchen, die Holznoth vor den 

Thüren, die Waldungen grofsentheils verwüftet, Weide- und Streu- 
Nutzung in unwirthfchaftlicher Ausdehnung, heranwachfend zu 

geradezu gemeinfchäälichem Mifsbrauche; Alles fchien dahin zu 
drängen, die Aufrechterhaltung des Princips der Wirthfchaftlich- 

keit allein von der Polizeigewalt, allein durch die Kraft des 
ftaatlichen Zwanges zu erwarten. 

Dies grofse Lebensprincip der menfchlichen Wirthfchafts- 
thätigkeit fchien der Waldwirthfchaft des ı8. Jahrhunderts in 

35) Unten 2. 33, 36. Der Landjägermeifter in Preufsen erhielt 3000 Thlr. Gehalt 

(Inftr. f. v. Stein v. 1786, oben citirt). Die Oberförfter und Förfter erhielten 

aber auch in Preufsen faft nur Accidenzien. Erftere verdienten enorme Summen 

an der Holzanfuhr-Entreprife, indem fie die Anfuhr des Holzes zu den Ablagen 

und in die Magazine übernahmen und ihrerfeits an bäuerliche Gefpannhalter ver- 

dingten. Diefes Unwefen, welches bis 1816 beftanden hat, fchädigte die mora- 

lifche Integrität der Beamten und bereicherte fie unmäfsig. Man vergl. Pfeil, 

Forftgefch. S. 270 fgde. 

Auch in Bayern beftand d. Einkommen d,. Forftbeamten hauptfächlich in 

Nebenbezügen. Für jede gelungene Kultur wurde eine Prämie gezahlt (Neubur- 

ger Forftordnungen v. 1577 u. 1690; oberpfälzifche Forftordnung v. 1657. Art. 

16 etc. Behlen u. Laurop a. a. OÖ. II, S. 12). 
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Wahrheit verloren gegangen zu fein. Aber es war doch ein 
tiefer, gefährlicher Irrthum, zu glauben, dafs daffelbe erfetzt 
werden könne durch die Wirthfchaftspolitik des Staates. 

Was verloren gegangen war, das war vielmehr die natür- 
liche Grundlage der Waldwirthfchaft, das mit frifcher Luft zur 
wirthfchaftlichen Arbeit erfüllende Bewufstfein des Eigen- 

. thums; was fehlte, war die wirthfchaftliche Intelligenz, die Aus- 

bildung der Technik zu einer ficheren Kunft des Wirthfchafts- 
vollzugs, war die richtige Würdigung des Waldwirthfchaftsbe- 
triebes als eines felbftändige Zwecke der Werthserzeugung ver- 

folgenden Produktionszweiges. 
Das Eigenthum am Walde herzuftellen, foweit dies inner- 

halb einer vernünftigen Rechtsordnung in reiner Ausprägung 

möglich ift, die Technik auszubilden, die Bildung der Forftwirthe 

zu heben, vor Allem die Bedeutung der Waldwirthfchaft für das 

Gefammtwirthfchaftsleben und ihre Berechtigung klarzuftellen 
— das waren nach heutiger Auffaffung die Aufgaben jener Zeit. 

Sie zu löfen, im vollen Umfange zu löfen, war ihr unmög- 
lich, wie wir, um gerecht zu fein, anerkennen müffen. Was fie 

zur Löfung derfelben thun konnte, ehe für die Entwickelung der 

Waldwirthfchaft eine ganz neue Grundlage gewonnen war durch 
die fundamentale Umgelftaltung der focialen, politifchen und ge- 

fammtwirthfchaftlichen Verhältniffe der bürgerlichen Gefellfchaft, 

das hat fie, wie ich meine, redlich gethan. Bis zu ‘jener Umge- 
ftaltung war die abfolute Forfthoheit eine Nothwendigkeit; bis 

zur Entfeffelung der wirthfchaftlichen Kräfte mufste die Polizei- 

gewalt, fo gut es gehen wollte, an ihre Stelle treten, um die 
Gefammtheit gegen groben Mifsbrauch der Befitzrechte zu 
fchützen. Die Forfthoheit ift nun nicht allein ein Ausflufs des 

Abfolutismus in Staat und Wirthfchaft; fie ift eine Nothwendig- 

keit, fo lange diefer befteht; die Entwickelung ift fo rückläufig 
geworden, dafs, wie bei fehlerhafter Erziehung die übermäfsige 
Bevormundung die Selbftändigkeit des Charakters zerftört, die 
dadurch herbeigeführte Charakterfchwäche aber zur vorläufigen 
fchärferen Bevormundung zwingt, bis das Uebel allmählig geho- 
ben werden kann, die abfolute Forfthoheit, welche die Luft an 

wirthfchaftlicher Bethätigung vernichtet hat, nun fo lange fortbe- 

ftehen mufs, bis jenes wirkfamfte wirthfchaftliche Motiv allmählig 
widergekehrt fein wird. So ift die Forfthoheit aufzufaffen gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts — nicht mehr als etwas an und für 

fich Berechtigtes, da fie ja im Widerftreite fich befand gegen 
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die energifchen Gedankenftrömungen, welche die beften Köpfe 
bereits erfüllten; fondern als eine Aushülfe den einmal beftehen- 

den politifchen und gefammtwirthfchaftlichen Verhältniffen gegen- 
über, als ein Compromifs mit dem Abfolutismus. Und in diefer 

Rolle hat fie gute Dienfte geleiftet. In blofsen Zweckmäfsigkeits- 
gründen fand fie ihre Berechtigung; als diefe wegfielen, ver- 
fchwand auch die Forfthoheit in der älteren fcharfen Ausprägung; 
wo fie formell in das 19. Jahrhundert hinein zu Rechte fortbe- 

ftanden hat, wie in Würtemberg, da ift fie doch aufser Uebung 
gekommen, fobald mit dem Abfolutismus die Nothwendigkeit 
ihres Fortbeftehens verfchwunden war und die Kraft der Ver- 
kehrs- und Erwerbs-Intereffen an ihre Stelle treten konnte. 

Faft unüberfehbar ift die Fülle forfthoheitlicher Beftimmun- 

gen, welche diefer Periode ihre Entftehung verdanken. Sie alle 
beruhen mit wenig erheblichen Abftufungen auf dem Principe 

der abfoluten Forfthoheit, treffen genauefte Beftimmung über 
Holzanbau, Waldpflege, Schutz der Forften gegen Elementarbe- 
fchädigungen, freilebende Thiere, Hausthiere, ftrafbare Handlun- 

gen der Menfchen, Uebertretungen der Berechtigten; regeln die 
Holzanweifung, die Holzerndte, die Verwerthung der Waldpro- 

dukte, deren Transport; enthalten Inftruktionen für Beamte, Holz- 

hauer, Kulturarbeiter, Köhler ; verbreiten fich endlich über Pflege 

und Betrieb der Jagden und find faft alle ohne Ausnahme durch 
eine ermüdende Breite gekennzeichnet. 

In Preufsen beftanden bei Beginn diefer Periode Forftord- 

nungen für die Marken,!) Magdeburg und Halberftadt,?2) Minden, 

Ravensberg, Tecklenburg und Lingen.?) Neue Provinzial-Forft- 
ordnungen wurden erlaffen 1777 für Pommern,?) 1765 für Hal- 

berftadt,®) 1769 für Minden - Ravensberg,®) 1753 für die Graf- 

'!) Die Holzordnung für die Mark v. ı. I. 1622 (Mylius C. C.M. IV. Abth. 

1. cap. 9.), für die Neumark v. Tage Lucä 1590 (Mylius IV. ı. S. 490), für die 

Mittel-, Alt-, Neu- und Ukermark v. 20. V. 1720 (Mylius IV. ı. cap. 2. N. 144) 

für die Städte in der Neumark v. 17. IX. 1749 (Mylius IX. S. 278). 

2) Revidirte und verbefferte Holz-, Maft- und Jagd-Ordnung f. d. Hrzthm, 

Magdeburg, d. Fürftenthum Halberftadt und incorporirte Graffchaften v. 3. X. 

1743 (Lentze, Provinzialrecht v. Halberftadt S. 180.) 

°) V. 4. III. 1738 (Schlüter, Provinzialrecht v. Tecklenburg u. Lingen S$. 90). 

*) Mylius a. a. OÖ. VI. S. 1057. 

°) Verordnung, welchergeftalt den Verwüftungen aller den Klöftern, Stiftern 

u. f. w., den von Adel und anderen zugehörigen Waldungen und Holzungen in 

dem Fürftenthum Halberftadt in Zukunft gefteuert werden foll v. 25. V. 1765 

(Mylius IV, S. 645). 

%) Verordnung, welchergeftalt den Verwüftungen der Waldungen u. Holzungen 



fchaft Lingen, ?) 1756, 1774 u. 1777 für Schlefien®) nebft Regulativ 
von 1788, 1765 für Cleve, Geldern, Mörs und Mark,®) 1761 für 
Cleve-Jülich.!%) In einer befonderen Inftruktion vom ı. VI. 1770") 
wurden die Grundfätze niedergelegt, nach welchen die Revifion 
der Provinzialforftordnungen zu erfolgen hatte. Eine grofse An- 
zahl fpezieller forftpolizeilicher Verordnungen über einzelne Ma- 
terien fchlofs fich an.12) 

Neben diefen Verordnungen beftimmte Theil I Titel 8 
S 83—95 des allgemeinen Landrechtes »für alle Wälder und 

beträchtlichen Holzungen«, dafs fie forftwirthfchaftlich benutzt 
werden, verbot Devaftationen, ordnete eine Befchränkung der 

Dispofition des devaftirenden Waldwirthes bis zur Wiederkultur 

und nachdrückliche Strafen für Waldverwüftung und Widerfetz- 

lichkeit gegen die Landespolizei-Inftanz an, überliefs jedoch den 

Provinzial-Forftordnungen die Feftftellung, in wieweit Rodungen 
verboten werden follen, machte die Anlage holzkonfumirender 

Gewerbebetriebe von polizeilicher Genehmigung abhängig, ver- 

bot endlich Senfen und Blattficheln zur Grasnutzung im Walde, 

eiferne Harken zur Nadelftreugewinnung. 

Bayern befafs für die Oberpfalz und Neuburg Forftord- 
nungen von 1577, 1690, 1694,13?) allgemeine Landesforftordnun- 

gen von 1568 und 1616.) Vorfchriften forfthoheitlicher Art 

enthielten daneben unzählige Mandate und landesherrliche Ver- 
ordnungen, auch der Codex Maximilianeus von 1756.15) Für 

derer vom Adel und Partikuliers im Fürftenthume Minden u. d. Grffchft. Ravens- 

berg gefteuert werden folle v. ıı. V. 1769 (Mylius IV. S. 5755). 

7) Verbefferte Holzungs-Inftruktion f. d. Grffchft. Lingen v. 21. VI. 1753 

(Mylius I, S. 509). 

8) Korn’fche Ediktenfammlung Bd. XI S. 387, Bd. XIV S. 239; daf. Bd. XV 

S. 313 ift auch »die Forftordnung v. 8. IX. 1777 für die fchlefifchen Gebirgs- 

forften in d. Fürftenth. Schweidnitz-Jauer, in dem Goldberger Kreife Liegnitzer 

Fürftenthums, wie auch der Graffchaft Glatz, befonders für die Forften der Gräf- 

lich Schaffgottfchifchen Majoratsherrfchaften Kienaft, Giersdorf und Greifenftein« 

abgedruckt. Die Deklaration v. 1788 f. in Korns neuer Ediktenfammlung Bd. II, 

S. 30. 

9) Skotti’s Sammlung, Bd. II, S. 1694. 

10) Skotti a. a. O. Bd. I, S. 499. 

11) Mofer, Forftarchiv IV. Bd. S, ııı fgde. 

12) Vergl. darüber v. Rönne Staatsrecht II. Bd. 2. Abth. S. 340 Note 6. 

13) S. Bd. I, S. 230 fgde. 
14) Behlen und Laurop in der oft citirten Sammlung II. Bd. S. 14 fgde. 

15) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 31. 
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Sulzbach erging 1733 eine Forftordnung;!®) die Forfthoheit in 
den ftandesherrlichen Waldungen regelten Verordnungen von 
1789.17) Hiernach verblieb den Standesherren die Forftgerichts- 

barkeit und das Holz-Anweiferecht. Ueber das Forftftrafwefen 
ergingen 1786 und 178918) abändernde Verordnungen und es 

wurde den ordentlichen Gerichten die Aburtheilung der Forft- 
Vergehen und Uebertretungen überlaffen. 

In Würtemberg blieb auch in diefer Periode und bis in 

die Neuzeit die Forft-, Holz- und Jagd-Ordnung von 1614 in. 

Geltung.1?) Eine grofse Zahl fpäterer General- Verfügungen 

fchlofs fich an. 20) 

In Baden ergingen für Baden-Baden 1576, 1577, 1586, 

1587, 1686;?1) für Baden-Durlach 1574, 1614 (für die Markgraf- 

fchaft Hochberg) 1614 (für die obere und untere Markgraffchaft 

Baden) 1723 ;22) für die vereinigten altbadifchen Länder 1787 und 
1791 Forftordnungen. ??) 

Für das Hochftift Speyer ergingen 1774°*) ausführliche 
Inftruktionen für Forftbeamte aller Grade, welche zugleich als 
Forftordnungen zu betrachten find. Die alten Forftordnungen 
für den Lufshardtswald und fogenannten Kammerforft (1439, 

1447, 1482, 1493, 1528, ı601) und die allgemeine Waldordnung 

von 1442 beftanden noch zu Recht.?>) 

Im ehemals öfterreichifchen Breisgau wurden 1753, 1754, 

1777, 1786 Forftordnungen erlaffen ;?*) im Bisthum Conftanz 

16) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 64 fgde. 

17) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 152 fgde. 

18) Daf. S. 199 fgde. ! 

19) Diefelbe ift 1651 in Stuttgart im Druck erfchienen. Vergl. zur Forftver- 

faffung Würtembergs um 1780: Mofer, Forftarchiv I. S. 57—ı28. Die Forftord- 

nung ift 1700 erneuert, Beamten-Inftruktionen wurden 1794 ertheilt (Mofer, Forft- 

archiv XVI. S. 213 fgde.). 

20) Mofer, Forftarchiv II. S. 67; XIL S. 323; XVIL. zııuaa O. 

21) Behlen u. Laurop, Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung d. Grofs- 

herz. Baden S. 42 fgde. 

22) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 94 fgde. 

23) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 146 fgd. Die Verordnung v. 31. X. 1787 
ift bei Mofer, Forftarchiv IX. S. 313 fgde., die v. 1791 daf. XI. S. 198 abge- 

druckt. 

24) Behlen u. Laurop, obige Sammlung f. Baden S. 371 fgde. 

25) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 372. 

26) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 455. Die Forftordnung von 1786 ift bei 

Mofer, Forftarchiv I. 196 fgde., auch in Müllenkampfs Sammlung v. Forft- 

ordnungen I, 123 abgedruckt. 
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1753,2”) im Fürftenthum Fürftenberg 1724 und 1746,2) im 

Fürftenthum Löwenftein-Wertheim 1690, 1736.29) 

In Kurpfalz?°) wurden 1711 eine Waldordnung, 1787 Be- 
amten-Inftruktionen mit forfthoheitlichen Befiimmungen gegeben. 

Für das Erzftift Trier?!) ergingen 1720 und 1786 Forftord- 
nungen, für Naffau-Siegen (Dillenburg) 1726 und 1711 (Diez) 
1748, in dem letzteren Ländchen daneben von 1750—1790 234 

von Behlen und Laurop aufgeführte fürftliche Mandate u. d. m. 

in Forftfachen, was als Curiofum hier angeführt zu werden ver- 

dient. 32) 

Naffau-Ufingen??) erhielt 1692, 1714, 1757, Naffau- 

Weilburg®*) 1738, 1749, 1757, Kur-Mainz (Eichsfeld) 1700, 
1744, Henneberg°®) 1643 Forftordnungen. 

In Kur-Sachfen®%) wurden in diefer Periode zwar keine 

neuen allgemeinen Forftordnungen, wohl aber eine grofse Zahl 

von Mandaten und Generalverfügungen in Bezug auf die Wald- 

wirthfchaft erlaffen. 

Faft unüberfehbar ift die Zahl der forftpolizeilichen Mandate 

und Verordnungen, welche in diefer Periode in den zahlreichen 

kleinen Ländchen erfchienen, die befonders im mittleren Deutfch- 

land noch ihre mikroskopifche Exiftenz behaupteten. Wir hören 

da von Dynaftieen, deren Namen die Gefchichte kaum aufbe- 
wahrt hat, von der Reichsherrfchaft Eglof (Oberfchwaben) mit 
einer Holz- und Waldordnung von 1787, dem fürftlichen Stifte 
Effen (Forftordnung von 1770), der Rheingraffchaft Grumbach 
(1776), den Gräflich Fuggerfchen Herrfchaften Kirchberg 

27) Ift befonders gedruckt erfchienen. Behlen u. Laurop. a. a. O. S. 496 fgde. 

28) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 525 fgde. 

22) Daf. S. 544 fgde. 

3) 1711 im Druck erfchienen, fpäter in F. Janfons »Churpfälzifche Verord- 

nungen nach der Chronologie gefammelt« S. 209—270 d. I. Bds. abgedruckt. 

Die Inftruktionen f. b. Mofer, Forftarchiv I. S. 30—51. 

31) Bergius, Sammlung von Landesgefetzen. XI. Bd. S. 269 fgde. 
32) Behlen u. Laurop, Handbuch d. Forft- u. Jagd-Gefetzgebung d. Herzogth. 

Naffau (der ganzen Sammlung II. Bd.) S. 6 fgde. 

3) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 197 fgde. 

%#) Daf. S. 248 fgde. 
35) Fritfch, Corp. Iur. ven. foreft. III S. 54 fgde. Die Mainzifche Forft- 

ordnung v. 5. XI. 1744 ift bei Müllenkampf a. a. O. I. S. 160 fgde. abge- 

druckt. 
3) G. V. Schmid, Handbuch aller feit 1560 bis auf die neuefte Zeit erfchie- 

nener Forft- u. Jagdgefetze des Kngrchs. Sachfen. 2 Thle. 1839 u. 1844. 
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und Weifsenhorn (1753), der Dynaftie Bönnigheim (1764) 
2.09) 

In Thüringen ergingen in diefer Periode neue Forftord- 
nungen für Sachfen-Weimar 1775,°®) Hildburghaufen (1713) 

1755 ;39) für Eifenach 1782.°) | 
Braunfchweig-Lüneburg erhielt keine neue Forftordnung, 

es ergingen jedoch 1761 Beamten-Inftruktionen und zahlreiche 
Forft-Mandate. Für den (braunfchweig -hannöverfchen) Harz?!) 

wurde 1754 eine Forftordnung erlaffen, für Hildesheim und 
zwar nur für den landesherrlichen Sollingswald (»für die Kammer- 

gehölze im Amte Hunnesrück«) 1781,%) für Schleswig und 
Holftein#3) 1781, Oldenburg 1783,**) Lippe 1791.%) 

Die heffifchen Staaten (aufser dem bereits angeführten 
Kurfürftenthum Mainz, das Bisthum Fulda, die Graffchaft Hanau- 

Münzenberg, Fürftenthum Heffen-Caffel, Fürftenthum H.-Darm- 
ftadt, H.-Marburg etc.) erhielten 1787 (Fulda),?%) 1761 (Caffel) 4”) 

1724 (Darmftadt),*) 1779 (Hanau-Münzenberg)?°) neue Forftord- 

nungen. 
Man überzeugt fich leicht, welche legislatorifche Thätigkeit 

in fo vielen Centren des politifchen Lebens in Deutfchland noth- 

wendig war, um diefe Maffe von forftpolizeilichen Verordnungen 
zu erlaffen. Ihre Befolgung zu überwachen und zu erzwingen, 
war dann eine zweite noch fchwierigere Aufgabe. Dafs die 
letztere nicht vollftändig gelöft wurde, die Waldverwüftung viel- 

mehr fortfchritt, geben uns unfere Quellen faft überall zu erken- 
nen; es beweift dies klar genug, dafs man, um einen Wirth- 
fchaftszweig neu zu beleben, zwar dem Mifsbrauche und unbe- 

37) Mofer, Forftarchiv XVIII. Bd. 

38) Bergius a. a. OÖ. X. S. 192 .fgde. — Müllenkampf a. a. O.], S. ı. 

39) Mofer, Forftarchiv XII. S. 289 fgde. 

40) Mofer, a. a. O. XIV. S. 264 fgde. “ 

41) Mofer, a. a. OÖ. XVIII. 220 ift die mir unbekannte Forftordnung angeführt. 

42) Liegt mir in beglaubigter Abfchrift vor. 
43) Bergius a. a. O. VI, S. 74 fgde. 

4) Die Forftordnung ift im Wefentlichen Forftftrafordnung und ftützt fich 

auf die Holzordnungen v. 1677 u. 1680. Mofer, Forftarchiv XVII. S. 63, 84. 

45) Befonders gedruckt. Vergl. Mofer, Forftarchiv XI, S. 199 fgde, 

46) Mofer a. a. O. XI. 185 fgde. 

47) Der Entwurf rührt von Hrn. v. Berlepfch her. Mofer a. a. O. II S. 

1—80. 

48) Mofer führt Forftarchiv XVIII, S. 225 die mir nicht bekannte Forftord- 

nung auf. 

9) Bergius a. a. OÖ. VIII, S. 145 fgde. 
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rechtigten Eigennutze fteuern, zugleich aber und vor Allem die 

wirthfchaftliche Kraft entfeffeln mufs. Das Erfte thaten 
die Forftordnungen, das Zweite vermochten fie nicht, vermochte 

die Zeit des wirthfchaftlichen Abfolutismus überhaupt nicht. 
Ueberblicken wir die Abftufung, in welcher die begriffliche 

Schärfe der Forfthoheit in den einzelnen Ländern zum Ausdruck 
gelangte, fo ergiebt fich die intereffante Thatfache, dafs die Be- 

vormundung der Waldwirthfchaft durch den Staat im füdlichen 
und mittleren Deutfchland eine weitergehende war, als in Nord- 

deutfchland. Hierauf hat Pfeil bereits aufmerkfam gemacht. 50) 

An und für fich ift die Gefahr der Entwaldung in den 

Bergländern gröfser, als im Flachlande. Dazu kommt, dafs das 
füdliche und weftliche Deutfchland zu allen Zeiten dichter be- 

völkert war, als das nördliche. Der Holzhandel in jenen Theilen 

des Reiches hat fich früher entwickelt, als in diefen; der früher 

parzellirtte Grundbefitz und der räumlich und durch die Boden- 
ausformung eingeengte Ackerbau bedurften der Beihülfe durch 

Waldweide und Streu dort mehr als hier; die bereits gefchilder- 

ten Gründe unpfleglicher Waldbehandlung, welche in dem Mar- 

kenverhältniffe, der veränderten rechtlichen Stellung der Mark- 
genoffen, dem Erlöfchen des genoffenfchaftlichen Sinnes lagen, 

beftanden in Norddeutfchland nicht. 

In Preufsen, Mecklenburg, Oldenburg, Hannover hat daher 

die Forfthoheit niemals jene fcharfe Ausprägung erlangt, wie in 

Bayern, Würtemberg, den pfälzifehen, heffifchen und rheinifchen 

Gebieten. Im Norden ift man dann aus denfelben Gründen, als 

dieStrömung der Zeit fich gegen die abfolute Forfthoheit wendete, 

rafch und vollftändig, ja mit zu vollkommener Confequenz, zur 
unbefchränkten Freiheit des Waldeigenthums übergegangen. 
Diefe Strömung wird gegen das Ende unferer Periode leicht 
erkennbar, wenn auch zunächft nicht in Deutfchland, fo doch in 

Frankreich. War von dort mit der berühmten Devife Lud- 

wigs XIV. der politifche, mit dem Merkantilismus Colberts der 

wirthfchaftliche Abfolutismus zu uns gekommen, fo reagirte dort 
nun auch der Geift einer neuen Zeit zuerft gegen beide. Alle 
Schwingungen der politifchen Bewegung aber fetzten fich bei 

‚der tiefen geiftigen Abhängigkeit des Deutfchthums von dem 

franzöfifchen Neu-Romanenthume durch unfer Vaterland fort. 

50) Die Forftpolizeigefetze Deutfchlands und Frankreichs nach ihren Grund- 

fätzen etc. Berlin 1834. S. 23. 
Bernhardt, Forstgeschichte. I. bi) 
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Reaumur,5t) Büffon,52) vor Allen aber Mirabeau,5?) die Er- 

fteren mit der Ruhe und den ficheren Gründen der Wiffenfchaft, 

der Letztere mit der Haft des Revolutionärs, wendeten fich gegen 

den Colbertismus in der Land- und Forft-Wirthfchaft, indem fie _ 

den fchlechten Zuftand der franzöfifchen Forften eben jener 
weitgehenden ftaatlichen Bevormundung zufchrieben. Wie es 
denn oft genug auf den Blättern der Gefchichte verzeichnet fteht, 
fo gefchah es auch hier. Was die Gründe der Vernunft nicht 

zu ändern vermochten, das zerftörte die rohe Gewalt der Um- 

wälzung, indem fie, die ftets weit über das Ziel fchiefst, mit dem 

Veralteten und Unberechtigten auch das hinwegrifs, was noch 
lebensfähig und berechtigt war. 

$. 11. Merkantilistische Forstpolitik. 

Dem Merkantilismus war die Urproduktion keine Werths- 
erzeugung. Was Land- und Forftwirthfchaft erzeugen, könne 

kein Volk bereichern, fondern nur dazu dienen, dem allein werth- 

erzeugenden Handel- und Gewerbebetriebe eine Grundlage zu 
fchaffen, fo lehrte dies Syftem. Das Holz fei deshalb auch nicht 

Gegenftand der Produktion, fondern nur ein Hülfsmittel oder, 
wie J. G. v. Seutter!) noch 1804 fich ausdrückte, Vehikel der- 

felben. Da nun, um die allgemeine Produktion nicht zu ftören, 

die Holzpreife eine gewiffe Grenze niemals überfteigen dürfen, 

alfo willkürlicher (!) Erhöhung nicht preisgegeben werden können, 

fo fei es nicht zweifelhaft, dafs die Regelung der Holzpreife 

nach ftaatswirthfchaftlichen Grundfätzen und von 'Obrigkeits 
wegen zu gefchehen habe.?2) Für den auswärtigen Handel eigne 

fich das Holz nicht, fondern nur für den innern; denn im eignen 

Lande müffe die Produktion, deren Hülfsmittel das Holz fei, 

51) Schon 1721. Pfeil a. a. O. S. 28. 

52) Memoiren d. Akad. d. Wiffenfchaften in Paris de 1739. 

53) Marquis de Mirabeau, politifche Oekonomie. Leipzig 1798. II, S. ı0. 

Pfeil, Forftpolizeigefetze S. 126 fgde. 

') Verfuch einer Darftellung d. allg. Grundfätze der Forftwirthfchaft nach 

ihren Verhältniffen zu der Staats-, Cameral- und Landwirthfchaft etc. v. J. G. v. 

Seutter, kurpfalzbayerifchem Forftinfpektor etc. Ulm 1804. 

Seutter ift ein hervorragender Vertreter des Merkantilismus in der Forftwirth- > 

fchaft und als der Begründer der fogen. Staatsforftwirthfchaftslehre anzufehen. 

Vergl. unten ?. 41. 

3) .Aue 0, S: 45: 



2 ee 

vollzogen werden. Zweck der Forftwirthfchaft fei nachhaltige Be- 
friedigung aller nach ftaatswirthfchaftlichen Grundfätzen berech- 
tigten Holzbedürfniffe durch die möglichft kleine, folglich zweck- 
mäfsigfte und auf möglichft befchränkter Landesfläche produzirte 
Holzmaffe.?) Mehr Holz zu erziehen, als hierzu nöthig, fei un- 
wirthfchaftlich, da der Ueberfchufs ja gar keinen Werth darftellen, 

zur Erreichung des Staatszweckes gar Nichts beitragen könne; 
denn diefer Staatszweck fei Erzielung des höchften Grades mo- 

ralifcher Glückfeligkeit und phyfifchen Genuffes, mithin des 
höchften Wohlftandes des Einzelnen und Ganzen und werde er- 

reicht durch innere und äufsere Sicherheit, Aufklärung und mög- 
lichft grofsen Reichthum vermittelft der gröfstmöglichen Geld- 
produktion.®) 

Das waren die Sätze, in denen der Merkantilismus feine 

Auffaffung der allgemeinen Grundlagen der Forftwirthfchaft 
niederlegte;; diefen Sätzen entfprach die Politik der Regierungen 

gegenüber der Waldwirthfchaft und dem Verkehre mit Wald- 

produkten vollkommen. Die Feftftellung der Holzpreife überliefs 
man nicht dem Angebot und der Nachfrage, fondern beftimmte 

fie von Obrigkeits wegen nach äufserft künftlichen Grundfätzen. 

Der Exporthandel mit Holz wurde faft überall verboten oder 

befchränkt, der Holzhandel im Lande monopolifirt; alle Ver- 

kehrsadern wurden unterbunden, die Wirthfchaft gelähmt, die 

Luft zu produziren fyftematifch zerftört. 

In Preufsen?°) erliefs fchon Friedrich III. 1691 ein Edikt 

über die Holzpreife, durch welches beftimmt wurde, dafs der 
Haufen Kiefernholz nicht über 3'/, Thlr., Erlen- und Birkenholz 
nicht über 5 Thlr. koften folle. 1693 wurde die Taxe für Kie- 

fernholz auf 3 Thlr. herabgefetzt und follte das Eichenfcheitholz 
nicht über 4 Thlr. koften. 

Friedrich Wilhelm I. verbot 1716 alle Privatholzmärkte und 
zwang die Holzhändler, alles Handelsholz in die in allen Städten 

angelegten Magiftratsholzhöfe zu bringen, nahm jedoch diefe 

Verordnung bald zurück. Nur die Juden blieben vom Holzhan- 

del wie vom Getreidehandel ausgefchloffen.®) 

Die Holzpreife gingen im 18. Jahrhundert überall da, wo 
der Werth des Holzes zum reinen Ausdrucke kommen konnte, 

3) Seutter a. a. O. S. 102. 

4) Seutter a. a. O. S. 16. 

5) Pfeil, Forftgefchichte S. 165 fgde. 

8) Pfeil a. a. O. S. 166. 
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rafch in die Höhe. In der Laufitz koftete eine Klafter Kiefern 
Kohlholz (zu 144 Kffs. Breslauer Maafs) vor 1600 3—4 Gr, 

1749 8 Gr., 1777 ı Thlr. 8 Gr., 1789 ı Thlr. 20 Gr., 1800 ı Thlr. 
10—ı Thlr. 20 Gr.?) : In Kurfachfen?) fliegen nach Beckmanns 
Mittheilungen die Brennholzpreife von 1700—1759 auf das Vier- 

fache. In Berlin®) koftete 1767 ein Haufen Buchen -Brennholz 

20 Thlr. ı2 Sgr., 1788 23 Thlr.; Kiefern-Kloben kofteten 1767 
pro Haufen ı7 Thlr. ı2 Sgr., alfo faft das Öfache der Taxe von 
1693; 1788 aber war der Preis auf ı5 Thlr. 10 Sgr. gefallen 

und es ift dies dem vermehrten Gebrauch foffiler Brennftoffe zu- 
zufchreiben. 10) 

Im Odenwald (Graffchaft Erbach) koftete eine Klafter Buchen- 

holz (a 144 Kffs.) 1730/31 ı5 Kreuzer, 1740J41 ı fl. 6 kr, 

1750/51 2 fl., 1760/61 2 fl. 42 kr., 1770/71 2 fl. 24 kr., 1780/81 

2 fl. ı2 kr., 1790/91 3 fl. 56 kr., 1800/01 5 fl. 30 kr. Die 

fteigende Tendenz der Holzpreife ift hier bis 1840/41 (wo die 

obige Klafter 14 fl. 48 kr. koftete) nachweisbar. Erft dann, mit 

dem Verdrängen der Buchenkohle aus dem ge 
prozefs, ift der Rückfchlag eingetreten.t!) 

Die bedeutende und allgemeine Preisfteigerung bis zum 

letzten Fünftel des Jahrhunderts würde ohne Zweifel zur Hebung 
der Waldwirthfchaft wefentlich beigetragen haben, wenn man 

diefes energifche Motiv des wirthfchaftlichen Fortfchrittes zur 
Wirkung hätte gelangen laffen. Statt deffen monopolifirte man 
in Preufsen 1766 den Brennholzhandel, der fich zu einem blühen- 
den Gewerbzweig zu entwickeln verfprach, vollkommen, verbot 
ihn allen Privaten und verpachtete ihn an ein Confortium von 

Holzhändlern, indem nur für die adeligen und bäuerlichen Forften 
in gewiffen Fällen eine Ausnahme zugelafien wurde. 

Dies Brennholz-Octroi wurde zwar 1785 wieder aufgehoben, 
für die Hauptftadt aber eine Königliche Brennholz - Adminiftra- 
tion eingerichtet. 1765 wurde auch eine kaufmännifch organifirte 

?) Nach Spangenberg in d. Jahrbüchern der Forftkunde 13. Heft S. 42. 

e) “ G. Beckmann, Anleitung zu einer pfleglichen Forftwirthfchaft. Chemnitz 

1759. 5. 96 fgde. 
9 Bekanntmachung der »Königl. ae Haupt-Brennholz-Adminiftratione v. 

5. XII. 1788 (Mofer, Forftarchiv VI, S. 360). il 
'%) 1788 wurden nach derfelben Quelle in Berlin 600 Haufen Torf & 8 Thlr. 

18 gr. u. 3000 Haufen Steinkohlen ä ıı Thlr. ı2 gr. verbrannt. 

Ein Haufen Holz = 4'/s preufs. Klafter = 15 Kubikmeter. 

'!) Nach Jäger, die Land- und Forftwirthfchaft des Odenwaldes. Darmftadt 

1843. S. 185/186. 

| 
| 
| 
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Nutzholz-Handlungsgefellfchaft begründet und ihr ein Monopol 
für die Kurmark und das Herzogthum Magdeburg verliehen. !2) 

Die Brennholzadminiftration in Berlin erforderte trotz der 

enormen Holzpreife bald Zufchüffe aus der Staatskaffe, während 
der Gewinn des Gefchäftes in die Tafchen unredlicher Beamter 

- flofs. Diefe Erfahrung hätte die Verkehrtheit folcher monopo- 
- liftifcher Einrichtungen wohl klarftellen können; allein der Mer- 
kantilismus beherrfchte die Geifter vollkommen und man fuchte 

den Mifserfolg durch alles Andere, nur nicht durch die Anwen- 

dung eines falfchen politifchen Princips zu erklären. 

In den weftlichen Theilen13) der preufsifchen Monarchie 
wurde die reich entwickelte Induftrie der Mark und des bergi- 
fchen Landes 1762 durch ein Verbot der Holzausfuhr, welches 

der Kurfürft von Cöln erliefs, -fchwer gefchädigt. Dies bewog 
Friedrich IL, der Verbefferung der dortigen fehr herabgekomme- 
nen Waldungen Aufmerkfamkeit zu fchenken. Unter dem Ein- 
fluffe der Regierung wurden bis 1769 faft alle Markenwaldungen 

getheilt, aber freilich dadurch nur um fo rafcher der Verödung 
entgegengeführt. Kurköln wurde durch Ausfuhrverbote aller 

Art geantwortet. 
Der Fürft von Naffau-Oranien errichtete um das Ländchen 

Siegen eine chinefifche Mauer in Geftalt eines alle Grenzhöhen 
bedeckenden, breiten, heckenartig undurchdringlichen Waldgürtels » 

(der fogenannten Landheege) und verbot alle Ausfuhr von Holz- 
kohle und Eifenftein aus dem Ländchen.1#) Genau beftimmte 

Taxen regelten den Verkauf; fie waren verfchieden je nach der 

Verwendung des Holzes zum häuslichen Bedarf oder zum Ge- 

werbebetrieb. Auch die Fuhrlöhne für Holz waren polizeilich 

geregelt und es konnten die Bauern, welche fich weigerten für 

diefen Lohn Holzfuhren zu thun, exekutorifch dazu angehalten 

werden. 5) | 

Nicht anders verfulhr man in Süddeutfchland. In Bayern 

war fchon Ende des 17. Jahrhunderts!%) die Holzausfuhr überall 

12) Pfeil, Forftgefchichte S. 175. 

13) Pfeil 1. c. S. 181 fgde. Vergl. auch die 1805 in Ehrenbreitftein erfchie- 

nene Schrift: Freimüthige Gedanken über verfchiedene Fehler beim Forftwefen. 

4) Behlen u. Laurop, die mehr citirte Sammlung für Naffau S. 86 fgde. 

15) Verordnung v. 16. XII, 1760 u. 8. IX, 1764. Behlen u. Laurop a. a. O. 

S. 96. 

16) Forftordnung v. 1568 Art. 78; Neuburger Forftordnung v. 1690 VII. 

Th. Art. 4; Verordnung v. 7. I. 1724. Behlen u. Laurop, Forftgefetze Bayerns II, 

S. 40 fgde. 
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da verboten, wo das Holz im Inlande gebraucht wurde. 1762 17) 
wurden überall amtlich kontrolirte Holzhöfe angelegt und alle 
Waldbefitzer gezwungen, ihr Verkaufsholz dort zu ftapeln und 

auszubieten. Die Verkaufstaxen waren gefetzlich geregelt. — : 
Die Holzpreife erlitten, ganz unabhängig von diefen polizei- 

lichen Mafsregeln, welche man an die Stelle der natürlichen - 

wirthfchaftlichen Kräfte und der Verkehrsgefetze gefetzt hatte, - 
um 1790 eine Ermäfsigung. Die foffilen Brennftoffe begannen 

um diefe Zeit ihre Verbrauchskreife zu erweitern. Beffere Kom- 
munikationen ermöglichten ihre Verbreitung. Das Bewufstfein 
ihres Gebrauchswerthes hatte fich Bahn gebrochen. Hierzu 
mögen zahlreiche Aufforderungen der Landesregierungen, welche 
in Sachfen 18) und anderen kohlenreichen Ländern ergingen, das 
Ihrige beigetragen haben, wie nicht bezweifelt werden darf. 
Weit energifcher aber wirkte offenbar der trotz aller obrigkeit- 
lichen Verfügungen immer tiefer finkende fchlechte Zuftand der 

Forften. 

Noch 1780 konnten die Brennfurrogate in den meiften Theilen 

von Deutfchland gegen das Brennholz nicht aufkommen. Dies 

beweift die damalige Literatur, welche reich ift an Empfehlungs- 

fchriften für Stein- und Braunkohlen, fowie Torf.1%) Von da ab 

aber ftieg die Verwendung der erfteren ftetig und hat fich im 

Jahrhundert der Induftrie fo weit entwickelt, dafs ein ftetiges 
Sinken der Brennholzpreife in vielen Gegenden namentlich des 

weftlichen Deutfchland die Buchenhochwaldwirthfchaft zur Ver- 

luftwirthfchaft herabgedrückt hat. Statt der Holznoth ift Holz- 

überflufs vorhanden. Das Alles hat fich im 19. Jahrhundert 
vollzogen nach feften, unabänderlichen Gefetzen, und würde fich 

fo auch vollzogen haben, wenn die merkantiliftifche Forftpolitik 
.nicht zufammengeftürzt wäre mit dem Abfolutismus und dem 

Polizeiftaate. Auch die Wirthfchaft gehorcht den Naturgefetzen. 

17) Behlen u. Laurop a. a. O. S. 39. 
#8) Refolution v. 28. VIII. 1697 2. 26 (Schmid, S. 108): Generale v. 28. V. 

1732 (Schmid, S. 139); desgl. 16. VII. 1755 (Schmid, S. 147 2. ı1); desgl. v. 

2. VIII. 1763 (Schmid, S. 182 ?. 7, 8) u. f. w. 

19) Vergl. Samuel Hahnemanns, Dr. med., Abhandlung über die Vorurtheile 

gegen die Steinkohlenfeuerung etc., nebft einem Anhange Herrn Lanoix u. Bruns 

Preisfchriften über letzteren Gegenftand. Dresden 1787. 
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$. 12. Forststrafwesen und Forstpolizei. 

Die Zuftändigkeit einer grofsen Zahl von Spezialgerichten 

zur Verfolgung und Beftrafung der Forftvergehen und Ueber- 

tretungen blieb in diefer Periode beftehen: Rechtspflege und 
Verwaltung. wurden nicht getrennt. In Forftftraffachen ent- 

. fchieden, je nachdem die ftrafbare Handlung in landesherrlichen, 

ftädtifchen, ftandesherrlichen, gutsherrlichen oder Bauernforften 

begangen war, die Oberjäger- oder Oberforft-Aemter, auch die 

landesherrlichen Juftiz-Aemter oder die Kammern, die Magiftrate, 
ftandesherrlichen Verwaltungsbehörden und Amts-Gerichte, guts- 

herrlichen Patrimonialgerichte oder die hier und da noch erhal- 

tenen Forftgedinge, die letzteren aber ftets unter dem Vorfitze 

landesherrlicher Ober-Beamten.!) Schwere Vergehungen, Brand- 
ftiftungen und Widerfetzlichkeiten wurden ziemlich allgemein 
von den Landes- Gerichten abgeurtheilt. 

Bei der grofsen Verfchiedenheit der einfchläglichen Organi- 

fationen in den einzelnen deutfchen Gebieten ift es geradezu 

unmöglich, diefelben in einem Gefammtbild darzuftellen, ohne 

einer unfachgemäfsen und über die Bedeutung des Gegenftandes 

weit hinausgehenden Breite Raum’ zu geben. Es mufs daher 

bei einer fehr allgemein gehaltenen Schilderung fein Bewenden’ 

haben. Im Allgemeinen hatte die Anfchauung, dafs die Juftiz- 
gewalt lediglich ein Ausflufs der Landeshoheit fein müffe, die 
Rechtspflege alfo nur von der Staatsgewalt ausgehen dürfe, noch 

nicht Geltung erlangt. Wie mit anderen fogenannten niedern 
Regalien konnten nach wie vor auch Staatsunterthanen gewiffer 

Kategorien mit der niederen Forftgerichtsbarkeit beliehen werden; 

in vielen Fällen war diefelbe ein dingliches Recht, welches mit 
gewiffen Grundftücken erworben und verloren wurde. 

Die Folge war eben jene fchon bezeichnete Zerfplitterung 

der Rechtspflege und,eine nicht zu überfehende Mannigfaltigkeit 

der Competenz, welche es geradezu unmöglich machte, in jedem 
Falle fofort und mit Beftimmtheit zu wiffen, vor welches Forum 

die Sache gehörte. 

1) So in Braunfchweig-Lüneburg, wo Herzog Heinrich Julius zwar das Sach- 
fenrecht 1595 befeitigte und das römifche Recht einführte, wo aber nach dem 

Gefetze vom 31. II. 1711 für Feld- und Holzdiebftähle die Land- und Holz- 

Gerichte beibehalten wurden. Vergl. das »Forftwefen im Hrzthm. Braunfchweig« 

v. Langerfeldt S. 190. 
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Bei diefem Zuftande beliefs es auch die preufsifche Gefetz- 

gebung, welche im Uebrigen am Schluffe diefer Periode die 

entfchiedene Tendenz zeigt, gemeines Recht für Alle herzuftellen. 

Dafs auch in Preufsen Collifion und Verwirrung in Bezug... 
auf die Forftftrafrechtspflege vielfach Platz gegriffen hatte, geht 

aus den Forftordnungen, welche in der zweiten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts erlaffen wurden, klar hervor. 

Das Jurisdiktions-Reglement vom 19. Juni 1749 hatte zwar 
im Allgemeinen beftimmt, welche Sachen vor die Kriegs- und 
Domänen - Kammern, welche vor die Juftiz-Kollegien gehören 
follten. Allein gerade in Bezug auf die Forftftraffachen waren 
vielfache Zweifel entftanden, vor welches Forum fie gehörten, 

und die präcife Verfolgung derfelben hatte dadurch viele Hemm- 

niffe gefunden; die Forftordnung für Preufsen und Litthauen v. 
3. Dez. 1775 beftimmte daher im XV. Titel $. ı, dafs vorfätz- 

liche Brandftiftung in Forften und Jagdvergehen von dem Juftiz- 

Kollegium, Holzdiebftähle und Forftübertretungen aller Art aber 

von den Kriegs- und Domänen-Kammern abgeurtheilt werden 

follen, foweit alle diefe ftrafbaren Handlungen folche Forften 
betreffen, welche Domanialforften find oder unter Aufficht und 

Verwaltung der Kammern ftehen. Daffelbe fchreibt die Forft- 

ordnung für Pommern von 1777 vor.?) 

In den weftlichen Theilen der Monarchie beftanden um 1750 

fowohl in der Graffchaft Lingen als in der Mark noch die alten 
Holzgerichte (Generalhaltungen in Lingen). Nach diefer Zeit aber 
erlahmte die Thätigkeit der Holzgerichte, ohne dafs geordnete 

Forftgerichte an ihre Stelle getreten wären. Erft 1779 nahm in 
der Mark der Landesherr die Forftgerichtsbarkeit für fich in 

Anfpruch, und in der Zwifchenzeit vermochten fich die Wald- 

befitzer nur durch Selbfthülfe zu fchützen. ?) 

In Bayern griff zwar feit 1786*) der Grundfatz, dafs die 
Aburtheilung der Forftftraffachen den ordentlichen Gerichten zu 

überlaffen fei, Platz; allein die Standes-Herren behielten die 

Forftgerichtsbarkeit ebenfo wie die Magifträte, Gutsherren etc. 

2) Tit. XV. S. 5ı d. mir vorliegenden Abdruckes. 

®) Pfeil, Forftgefchichte $. 186 fgde. Holzungs-Inftruction f. d. Graffchaft 

Lingen v, 2ı. VI. 1753. Verordnung v. 29. X. 1779. 

*) Verordnungen v. 9. V. 1786 und 14. III. 1789. Behlen und Laurop, 

Handbuch II. S. 199 fgde. 
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Den Oberjägermeiftern der Oberforftämter verblieb die 

Forftgerichtsbarkeit in nicht kriminellen Fällen in Baden,°) Wür- 

temberg, ©) den Oberämtern (Verwaltungsbehörden) in Kurpfalz ”) 

und Breisgau.®) In Naffau fand nach 1750 eine Mitwirkung 

der Verwaltungsftellen und Gerichte bei Aburtheilung der Forft- 
frevel infofern ftatt, als der Oberjägermeifter, welcher Mitglied 
der Rentkammer war, für alle niederen Forftvergehen in den 

Domanialwaldungen das Urtheil fprach, aber nicht mehr für fich 
allein, fondern in Gegenwart der Beamten auf öffentlichen Ge- 
richtstagen, während die -Aburtheilung der Forftvergehen in 
ftädtifchen, ftandesherrlichen oder Gemeinde- und Privatwäldern 

den Gerichten (Aemtern) überlaffen blieb. ?) 

Die Strafen für Holzdiebftahl und Forftübertretungen wurden 

entweder in einem arithmetifchen Verhältniffe zu dem Werthe 

des entwendeten Objektes, wie in manchen Theilen von Preufsen 10) 

und in der Pfalz!!) u. f. w., oder für die einzelnen Sortimente 

‚ohne eine folche Bezugnahme, 12) allgemein aber für den gewöhn- 

5) Behlen und Laurop, Handbuch etc. (für Baden) S. 77. 199 fgde. Die 

Standesherren hatten die Forftgerichtsbarkeit und Forftpolizei in ihren eigenen, 

fowie in den Gemeinde-Stiftungs- und Privatwaldungen ihrer Herrfchaften noch 

bis tief in das 19. Jahrhundert hinein. 

6) Mofer, Forftarchiv I. S. 59 fgde. 

7) Verordnungen v. 5. IX. 1744 u 20. VI. 1798. Behlen u. Laurop, Hand- 

buch (Baden) S. 347 fgde, 

8) Verordnung v. 19. XI. 1785. Behlen u. Laurop a. a. O. S. 489. 

9) Behlen u. Laurop, Handbuch (f. Naffau) S. 129 fgde. 

10) Nach der Forftordnung für Preufsen und Litthauen v. 1775 Tit. XIV. 2. ı5 

foll im Falle des einfachen Holzdiebftahls neben d. Stamm- und Pflanzgelde der 

2fache Werth des entwendeten Holzes als Strafe gezahlt und ı Thlr. Strafe eine 

Graben-Arbeit (6 Ruthen 4 Fufs weite Gräben), Pflugarbeit (2 Morgen zu pflügen), 

Hackarbeit (1 M.), oder Samenlieferung (8 Scheffel Kiefernzapfen oder 4 Scheffel 

Eicheln) fubftituirt werden. Die Forftordnung für Pommern v. 1777 hat im XIV. 

Tit. 2. ı5 diefelben Beftimmungen, jedoch nur den einfachen Holzwerth als 

Strafe. Die fchlefifche Holzordnung v. 1756 unterfcheidet zwifchen denjenigen 

Holzdieben, welche Amtsunterthanen find und nur den Werth des entwendeten 

Holzes erfetzen, aber keine Strafe zahlen follen (Tit. XI 2. 2), und fremden 

Defraudanten, welche daneben um den doppelten, im Wiederholungsfalle den 

4fachen Werth des geftohlenen Holzes geftraft werden follen (2. 3). Die Holz- 

ordnung für Magdeburg von 1743 Tit. IV. 2. ı bedroht noch den Holzdiebftahl 

mit fchweren Leibesftrafen, Gefängnifs bei Waffer und Brod, Stockftrafe etc. 

11) Pfalz-Zweibrückifche Forftordnung v. 1785. Bd. I. S. 235 Note 18 diefes 

Werkes. 

12) So in Naffau nach dem Forftftrafreglement v. 24. XI. 1764 bei Behlen u. 

Laurop, Handbuch (Naffau) S. 136 und der Verordnung v. 21. XII. 1767 (Beh- 
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lichen Holzdiebftahl und die Forftübertretungen in Geld beftimmt. 
Strafarbeit in den Forften wurde bei zahlungsunfähigen Frev- 
lern faft überall der Geldftrafe fubftituirt. 1%) In einigen Ländern 
wurden die Geldftrafen nur zur beffern Waldkultur verwendet, _ 

fo in Kurfachfen, wo dieferhalb eine befondere Forft-Strafkaffe 

eingerichtet wurde. 1%) 

Befondere Aufmerkfamkeit der Polizeibehörden erforderten 
die Berechtigungen. Ihre alles Mafs überfteigende Ausübung 
war längft zur hauptfächlichften Urfache der Waldverwüftung 
geworden, Im Bergifchen und Kurkölnifchen, wo die ‚Zerfplit- 
terung des Waldbefitzes fchon weit vorgefchritten war und die 

Parzellen-Landwirthfchaft ohne Subvention aus dem Walde nicht 
mehr beftehen konnte, zehrten Plaggenhieb, wilde Weide (ohne 

Hirten) mit Rindvieh und Ziegen und Streunutzung an der Sub- 
ftanz der Waldungen; im Herzogthum Weftfalen verbrannte man 
fcehwere Buchenfämme, um den Acker damit zu düngen. ®) 

Als Friedrich II. gegen die Raubwirthfchaft im Bergifchen ftrenge 
Verordnungen erliefs und 1769 anordnete, dafs jeder Waldbe- 
fitzer ein Drittel feines Waldes einfchonen dürfe, widerfetzte fich 

die ganze Landbevölkerung und es entftand eine gewaltige Auf- 
regung. Die Waldzuftände befferten fich auch nicht merklich. 1%) 

Die kurkölnifche Regierung war zu fchwach, um etwas 
Rechtes zu thun. Sie wagte es nicht einmal, die Ziegen aus 
den Wäldern zu verbannen und fuchte die Weide nur durch halbe 

Verfügungen einzufchränken. 1”) 

Auch auf den füddeutfchen Forften lafteten die Berechti- 

gungen zur Weide und Streu fchwer und zerftörend. An landes- 
herrlichen Verordnungen, welche dem Unwefen fteuern follten, 

fehlte es nicht; allein ihre Wirkung war eine meift geringe. 

len u. Laurop a. a. OÖ. S. 232), in Kurpfalz nach d. Verordnung v. ı. IX. 1711, 

auch in Kurfachfen nach d. Mandat v. 1767 (Schmid a. m. O.S. 196 fgde.) und 

in Braunfchweig (d. Forftwefen im Hrzgthm. Braunfchweig u. Langerfeld S. 161), 

wo nach Verordnungen v. 1753 und 1756 6 Mariengrofchen = ı Tag Arbeit 

gerechnet wurden. 

13) Oben: Note 9. Auch Kurfächfifches Mandat vom 25. Juli 1767 bei 

Schmid a. m. O. $. 198 2. 14. 4 Grofchen Strafe werden hier gleich einem Tag 

Waldarbeit gerechnet. 

14) Mandat v. 1767 2. 14. Schmid a. a. OÖ, 

5) Kurfürftlicher Erlafs v. 5. IV. 1786 (Sammlung d. in.Forftangelegen- 

heiten etc. erlaffenen Gefetze und Verordnungen für das Hrzgthm. Weftfalen. 

1827 S. 13). 

16) Pfeil, Forftgefchichte S. 186. 

') Die Note 15 citirte Sammlung S. 11/12. 

Eu 
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In Bayern wurde der Ziegeneintrieb wiederholt und noch 

1763 !®) gänzlich verboten. Die häufige Wiedererneuerung folcher 
Verbotsgefetze aber zeigt, dafs fie nicht befolgt wurden. Wäh- 

rend die älteren Forftordnungen die Einfchonungsbefugnifs der 

Waldbefitzer nach Jahren beftimmt hatten (6, und wo die Landes- 

herrfchaft die Wildbahn hatte, 7 Jahre), führte das allgemeine 

Mandat über die- Landeskultur von 1762?) den Grundfatz ein, 

‘ dafs alle Verjüngungen fo lange einzufehonen feien, bis die 

Gipfel der Jungwuchfe dem Maule des Viehes entwachfen feien. 
Denfelben Grundfatz enthielt das preufsifche Landrecht. 21) 

Der Codex Maximilianeus von 1756??) fprach betreffs der 

Holzberechtigungen das Princip aus, dafs in zweifelhaften Fällen 

die Rechtsvermuthung nur für eine Brennholz-, nicht auch Nutz- 

holzgerechtfame fpreche, dafs die Holzberechtigungen niemals 
über das Bedürfnifs ausgedehnt werden und nicht zur Waldver- 

wüftung führen dürfen. 176323) wurde das Harzfcharren ohne 
befondere Erlaubnifs des Waldeigenthümers in Bayern gänzlich 
verboten und befonders konzeflfionirte Pechler wurden angeftellt. 
Die Schafweide war, foweit nicht alte Rechte vorlagen, fchon 
1568 verboten worden.) Nach Verordnungen von 1730 und 

1769 follte das Laubfcharren nur mit hölzernen Rechen geftattet 

fein. 25) 

Die Reichsftadt Nürnberg) erliefs zahllofe Mandate gegen 
das Streurechen, die übertriebene Waldweide, Waldbefchädi- 

gungen aller Art. In Kurpfalz wurde das Harzfcharren nur in 

entlegenen Wäldern ohne genügenden Abfatz geftattet, die Maft- 

nutzung befchränkt und das Einfchonen einzelner Maftorte zu 

Gunften des Wildes für zuläfig erklärt, eine 7 — Sjährige Weide- 
Schonzeit eingeführt, die Schafweide eingefchränkt. 27) Aehnliches 
wurde im Bisthum Speyer angeordnet. 1774 wurde hier be- 

18) Verordnung v. 8. I. 1763. Behlen u. Laurop a. a. O. S. 64. 

19) Sulzbacher Forftordnung von 1733 und Verordnung v. 3. März 1744. — 

* Neuburger Forftordnung v. 1690 Th. II. Art. 3 und Verordnung v. 3. XI. 1769. 

20) Behlen u. Laurop a. a. O. I. S. 66. 

21) Theil I. Tit. XVII #2. 170— 179. 
22) Behlen u. Laurop a. a. O. II. S. 31. 

2), Dal: S. 50. 

%) Daf. 5 67. 

23) ‚Daf. S. 68. 

26) Mofer Forftarchiv XVIIL S. 234 fgde. 

27) Behlen u. Laurop, Handbuch (Baden) S. 341 fgde. 
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flimmt, dafs da, wo Viehtriften und Weiden ftattfinden, künftig 
keine Schläge gehauen, wenigftens die Weideberechtigten fo 
lange in andere Diftrikte gewiefen werden follen, bis das Vieh 
dem jungen Holze keinen Schaden mehr zufügen kann. ?®) 

In Kurfachfen wurde neben polizeilichen Anordnungen 
zur Befchränkung der Weide-, Streu- und Harznutzung die wider- 
rechtliche Benutzung von Waldblöfsen zur Ackernutzung feitens 
der Forftbeamten ftreng unterfagt. ®°) 

In Braunfchweig führte die mafslofe Weidenutzung der. 

früheren Markgenoffen zur Einrichtung befonderer Hutwälder, 

in welchen die Holznutzung zurücktrat gegen die Weide und 
Pflanzungen in fehr weitem Verbande die letztere begünftigten. 
Die Streunutzung trat auch hier überaus fchädlich auf. 30) 

Ueberall hatte man mit fchweren Mifsbräuchen zu kämpfen, 
die ihren Grund in einer in falfche Bahnen gelenkten Gefammt- 

entwickelung hatten. Die Heilung folcher Schäden kann nur 
durch die Regeneration des gefammten Wirthfchaftslebens erreicht 
werden. Das forftwirthfchaftliche Intereffe mufste über das Jagd- 

intereffe und über die unberechtigten Anfprüche einer extenfiven 

Landwirthfchaft fiegen, ehe es beffer werden konnte. So lange 
man noch um des Wildes willen die Weide- und Maftnutzung 
einfchränkte, hatte das Reglementiren der Landespolizeibehörden 
einen häfslichen fiskalifchen Anftrich und ftand nicht auf dem 

Boden der Landeskulturpflege:e So lange man nicht das Eigen- 

thum am Walde von der ftrengen Bevormundung befreite, welche 

auf ihm laftete und die forftwirthfchaftliche Produktion als eine 

felbftändige Werthserzeugung anerkannte, fo lange endlich die 
Landwirthfchaft es nicht lernte, aus eigenen Mitteln und ohne 

fortwährend aus ‘den Walderträgen unterftützt zu werden, zu 

exiftiren, fo lange war an eine durchgreifende Befferung nicht 
zu denken. — 

Neue Gefahren erwuchfen den Forften im 18. Jahrhundert 
durch die mehr und mehr überhand nehmenden fchädlichen In- 

fekten. Ungeheure Verwüftungen durch Borkenkäfer fanden im . 
Harz, 3!) durch die Nonne in den fächfifchen 3?) Waldungen ftatt. 

2°) Inftruktion f. d. Oberjäger v. 17. IX. 1774 2. 20, für die Revierjäger 

2. 16. Behlen u. Laurop, Handbuch (Baden) S. 423. 2. 627. 

20) Mandat v. ı1. V. 1726 bei Schmid a. a. O. S. 127. 2. ı0. 

3%) Langerfeldt a. a. O. 163. 164. 

3) 1780— 1795. In den braunfchweigifchen Revieren Tanne und Hohegeifs 
allein lagen etwa 6000 Morgen vom Wind geworfener und vom Borkenkäfer an- 
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In der Laufitz 3?) zerftörte die grofse Kiefernraupe 1750— 1755, 
"1774, 1784 und 1794 ausgedehnte Beftände und es betrug das 
eingefchlagene Raupenholz über 100,000 Klaftern. Die Verwü- 

ftung pflanzte fich dann 1791 — 1794 auf die preufsifchen (mär- 
kifchen und fächfifchen) Forften fort. Maffen-Windbrüche in den 

durchlöcherten Beftänden kamen hinzu. #) Zunächft fuchte man 

dem Uebel durch polizeiliche Anordnungen entgegenzutreten. 3) 

Zugleich ‘aber erhielt die Forftwirthfchaftslehre neue Impulfe 
zur emfigen Forfchung nach der Oekonomie der fchädlichen 

Kerfe, welche den Forften mit rettungslofer Zerftörung drohten. 

$.13. Uebersicht über die Entwickelung der Waldwirthschaft. 

Von der Erkenntnifs, dafs eine Einrichtung den Anfor- 

derungen der Zeit nicht entfpreche, bis zur Ueberwindung und 

gänzlichen Befeitigung derfelben ift ftets noch ein weiter Schritt. 

Jeder Fortfchritt findet in dem Beharrungsvermögen fein Gegen- 

gewicht. Ohne das letztere würde die Menfchheit in den Zeiten 

gröfserer Erregung einer fieberhaft befchleunigten Fortbewegung 
verfallen und die Zwifchenftufen, welche in einer normalen Ent- 

wickelung nicht fehlen dürfen, in unberechtigter Haft überfpringen. 
Kein Produktionszweig zwingt mehr zur ruhigen Entwicke-, 

lung, zum vorfichtigen Beharren auf dem gewonnenen feften 

Grunde, als die Waldwirthfchaft. Es ift unmöglich, in ihr heute 

gegangener Beftände; am hannöverfchen Harz, wo ı1!/s Millionen Stämme der 

Zerftörung anheimfielen, mufste Militär zur Hülfe herangezogen werden. Noch 1799 

traten bedeutende Sturmwindverheerungen ein. Vergl. Langerfeldt, das Forftwefen 

im Herzogth. Braunfchweig. S. 165. ' 

32) Refcript, die wegen des Raupenfrafses zu treffenden Mafsregeln betr. v. 5. 

IX. 1797 bei Schmid S. 248 fgde. Der Frafs' betraf hauptiächlich den Voigt- 

ländifchen und Neuftädtifchen Kreis. 

3) Spangenberg, Wälderfchau in der Laufitz u. Schlefien in den neuen Jahr- 

büchern der Forftkunde 1837. 

3) Hennert, Ueber den Raupenfrafs und Windbruch in den Königl. Preufs. 

Forften in d. Jahren 1791 — 94. Berlin 1797. 

35) Obiges Refcript (Note 32) für Sachfen, welches Sammeln von Raupen, 

Faltern und Puppen, fofortigen Einfchlag des befallenen Holzes, Verbrennen des 

Reifigs etc. vorfchreibt und dem eine Menge ergänzender Verordnungen folgten. 

Das Wegfangen der infektenfreffenden Vögel wurde unterm 23. VI. 1798 und 22. 

X. 1799 (Schmid a. a. O. S. 251. 253) ftreng verboten. Vergl. ferner 2. 23 des 

Regulativs von 1788 zur fchlefifchen Forftordnung de 1756. Gegen die grofse 

* Kiefernraupe wird das Abbrennen der befallenen Orte empfohlen. — 
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mit diefem, morgen mit jenem Syfteme zu operiren. Jeder Be- 
ftand geftattet dem Menfchen nur alle 50, 80, :I00 Jahre ein- 

mal, in feine Entwickelung einzugreifen und die Fragen, welche 
der Waldwirth an feinen Wald richtet, werden nach einem Vier- 

teljahrhundert beantwortet. Darum ift die Waldwirthfchaft fo ' 

fehr konfervativ, darum tief eingreifenden Neuerungen, welche 
anders als im Wege des Verfuches fich Eingang zu verfchaffen 

fuchen, fo abhold. Darum vollziehen fich in ihr alle Reformen 
fo langfam, fo dafs die, welche den Gedanken derfelben in fich 
erzeugt haben, es nicht mehr fehen, wenn die Frucht diefer 

Gedanken zu reifen beginnt. — 

Es war um 1750 aus bereits entwickelten Gründen eine 

energifche Bewegung in die Waldwirthe gekommen. Von allen 

Seiten wurde darauf hingewiefen, dafs der herabgekommene 
Zuftand der deutfchen Forften mit allen Mitteln verbeffert werden 
müffe. Aber über diefe Mittel felbft war man nicht einig und 

über die Einfeitigkeit der Empirie konnte das Forfthandwerk . 
nicht hinauskommen. Den im Walde arbeitenden Forftwirthen 

fehlte jede Anlehnung an die Wiffenfchaften, der wiffenfchaftlich 

arbeitenden Welt jede Kenntnifs der Waldwirthfchaft. Ihre 

Pflege und Ausbildung blieb dem Jägerthum zunächft noch an- 

heimgegeben. Diefes konnte feine Aufgabe nur fo faffen, wie 

fie dem Auge des Empirikers fich darftellte: Mit dem vorhan- 
denen Holzvorrathe fo lange auszureichen, bis junge Orte in 
genügender Ausdehnung erzogen fein würden; Nutzung und 

Zuwachs auf die einfachfte Weife in das Gleichgewicht zu fetzen, 
indem jährlich nur derjenige Theil des haubaren Holzes abzu- 

nutzen fei, der mit Rückficht auf die Vertheilung der Gefammt- 

holzmaffe nebft Zuwachs auf eine gewiffe Zahl von Jahren fich 

als Jahresquote berechnet; Herftellung eines durchaus geordneten 
Waldzuftandes durch kahlen Abtrieb der jener Jahresquote an 

Holz entfprechenden Fläche und fofortiger Wiederanbau durch 

Saat. 
Das war das Extrem, welches die fortgefchrittene Jäger- 

Empirie dem anderen Extreme, der ungeordneten Plenterwirth- 

fchaft entgegenftellte. Die hervorragendften Vertreter diefer 

Richtung find Beckmann und Büchting. Zwifchen beiden 

Extremen ftanden von Langen und Döbel. 

Das geiftige Leben bewegt fich überall in Extremen. Strom 
und Gegenftrom erzeugen fich nach den Gefetzen pfychologifcher 
Nothwendigkeit. Der Widerftreit verfchiedener Anfichten fchärft 
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und vertieft diefe Anfıchten, treibt fie in die äufserften Folge- 
rungen und jeder Menfch hat das natürliche Beftreben, das, was 

er denkt, bis in alle ihm erreichbaren Tiefen durchzudenken. 

Auf den Schultern der ftreitenden Generation fteht dann die 

Vermittelung, welche auf beiden Seiten die Wahrheit vom Irr- 
thume fcheidet und allmählig die Ausgleichung findet. 

Je weniger die Vertreter extremer Richtungen einen weiteren, 

auch andere Gebiete umfaffenden Blick befitzen, je weniger ihr 
Geift gefchult und dadurch zur Selbftprüfung geeignet ift, um 

fo kritiklofer generalifiren fie das, was im konkreten Falle gilt, 
für alle anderen Fälle. Nun gehörten von den hervorragendften 

Vertretern der neuen Forftwirthfchaftsiehre Beckmann und 
Döbel dem ungelehrten Jägerthum an, und wenn Jener über 

den abfoluten Kahlhieb und die Saat, Diefer über den mittel- 
waldartigen Plenterbetrieb mit vorherrfchend durch die Natur zu 

bewirkender Erneuerung der verbrauchten Theile des Holzkapi- 
tales nicht hinausgekommen ift, wenn Beide die Pflanzung nicht 

als ein wichtiges Kulturmittel anerkennen wollten, fo hat die fpätere 
Zeit, welche auf den Schultern diefer Männer ftand, kein Recht, 

fie deshalb gering zu achten. Dafs fie Beide die lokale Erfah- 

rung verallgemeinerten, das thaten fie als ächte Empiriker. 

Der Gedanke der Beckmann’fchen Betriebsregelung war 
durchaus neu und originell. Keiner vor ihm hatte ein fo klares 

Princip aufgeftellt, und wenn ihm der mathematifche Ausbau 

deffelben nicht gelingen wollte, weil feinem Wiffen die mathema- 

tifche Grundlage fehlte, fo gereicht dies der Originalität feines Ge- 
dankens nicht zum Vorwurfe. Auch Büchting ift der weitere 

Ausbau diefes Gedankens nicht gelungen, obwohl er fich im 

Befitze einer viel befferen Vorbildung befand. Diefer Ausbau 
blieb vielmehr Anderen überlaffen. 

Es ift unzweifelhaft, dafs die Beckmann’fche Betriebsrege- 
lungsmethode wefentlich dazu beigetragen hat, die Ueberzeugung 

zu erwecken, dafs die Waldwirthfchaftslehre gewiffe mathema- 
tifche Grundlagen aufzufuchen habe. Diefer Ueberzeugung gab 

zuerft Oettelt Ausdruck. Es bildete fich darnach eine wefent- 
lich mathematifche Richtung heraus, welche theilweife von Nicht- 

forftmännern, wie Vierenklee und Hennert, gepflegt, zur Auf- 
ftellung einer Reihe von Betriebsregelungs-Syftemen geführt hat, 
denen die Forftwirthfchaftslehre wefentliche Fortfchritte verdankt. 

Der logifche Ausbau ganz beftimmter Gedankenreihen hatte be- 
gonnen. Männer, wie v. Wedell und Hennert, denen eine 



—-— 80 —. 

breitere Bildung zu Gebote ftand, arbeiteten in diefer Richtung 
fort. Vermeffung und Eintheilung der Forften erlangten eine 
fefte Ausbildung; das Beftreben, mit dem vorhandenen haubaren 
Holze fo lange hauszuhalten, bis der Erfatz herangewachfen fei, 

trat immer klarer hervor. Man war fich der forftwirthfchaftlichen 
Aufgaben klar bewufst. — 

Ueberall, wo eine Lehre von grofser praktifcher Bedeutung 
ausgebildet wird, macht fich bald das Beftreben geltend, das Ge- 
fammtwiffen einer beftimmten Stufe in überfichtlicher Darftellung‘ 

zufammenzufaffen. Die praktifche Ausführung einer folchen Lehre, 
welche in der Hand von Männern liegt, die den geiftigen 

Strömungen der Zeit oft fehr ferne ftehen, bedingt dies. Je 
rafcher die Entwickelung ift, um fo rafcher folgen folche Ency- 
clopädien auf einander. 

Die Verhältniffe der Waldwirthfchaft in der zweiten Hälfte 

des vorigen Jahrhunderts enthielten befondere Motive zur fyfte- 
matifchen Zufammentftellung der Waldwirthfchaftslehre. Die Ein- 

nahmen aus den landesherrlichen Forften bildeten einen erheb- 
lichen Theil der fürftlichen Einkünfte überhaupt und lieferten 

aufserdem dem Bergbau und der Induftrie, welche beide vielfach 
vom Staate unmittelbar betrieben wurden, oder wenigftens einer 
erheblichen Befteuerung unterlagen, unentbehrliche Rohftoffe. 
Das Intereffe der durch Luxus und thörichte Grofsthuerei er- 

fchöpften fürftlichen Kaffen drängte daher auf Verbefferung des 

Forftwefens.. Das die Waldwirthfchaft übende Jägerthum ftand 

der höheren Bildung der Zeit fern. Die aus kameraliftifch ge- 
bildeten Beamten zufammengefetzten oberen Landeskollegien 

empfanden überall das Bedürfnifs, den Praktikern kurze Com- 
pendien der Forftwirthfchaftslehre in die Hand zu geben. 

Solche zufammenzuftellen, erfchien das Kameraliftenthum 

wohl geeignet. An logifche Gedankenarbeit gewöhnt, durch das 
Studium der Rechts- und Staatswiffenfchaften wohl bewandert 
in fyftematifcher Anordnung und klarer Darftellung eines ge- 

gebenen Stoffes, durch die Kenntnifs der philofophifchen Syfteme 
zu fpekulativem Denken vorgebildet, durften es die Kameraliften 

wohl unternehmen, Lehrbücher der noch fo jugendlichen Forft- 

wirthfchaftslehre zu fchreiben, die dann den praktifchen Forft- 
wirthen als Leitfaden in die Hand gegeben wurden. Cramer 

in Braunfchweig (1766), von Berlepfch in Heffen (1761), von 

Mofer in Würtemberg (1757), auch von Benckendorf in Preufsen 

find an diefer Stelle zu nennen. 
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Die Rückficht auf die landesherrlichen Einnahmen war es 
auch, welche die Forftwirthfchaftslehre in die Hörfäle der 

deutfchen Hochfchulen führte. Schon oben habe ich angedeutet, 
dafs die Wirthfchaftspflege des vorigen Jahrhunderts weniger 

die Zwecke der Kulturförderung an und für fich im Auge hatte, 
als die Hebung der Steuerkraft; dafs das merkantiliftifche Viel- 
regieren auf allen Gebieten wirthfchaftlicher und gewerblicher 
Bethätigung eine breite, encyclopädifche Bildung der Kammer- 

beamten befonders in den Kleinftaaten bedingte, welche alle 
« jene Gebiete umfafste und wenige Beamte befähigen follte, über 

alle Fragen der Wirthfchafts- und Gewerbe-Polizei und - Pflege 

fich ein felbftändiges Urtheil zu bilden. Die Unmöglichkeit, in 
jedem Kollegium eine genügende Zahl von Spezialtechnikern 
neben den eigentlichen Kameraliften anzuftellen, liefs diefe Viel- 

feitigkeit der Beamten nothwendig erfcheinen. In dem Beftreben, 

für die Vorbildung derfelben geeignete Lehranftalten in den Uni- 
verfitäten zu gewinnen, lag das Motiv zur Errichtung der kame- 

raliftifchen Lehrftühle und der Kameralhohefchulen. Land- und 
Forftwirthfchaftslehre, Bergbau- und Gewerbe-Kunde wurden mit 

- Staatsverwaltungs- und Polizei-Kunde, Finanzwiffenfchaft und 

allgemeiner Wirthfchaftslehre hier vorgetragen und dem Unter- 
_ richt gedruckte Compendien zu Grunde gelegt, die wefentlich 

dazu gedient haben, der Forftwirthfchaftslehre fyftematifche Ab- 
rundung und Klarheit zu verleihen, wenngleich ihre Verfaffer 
abfolut unfähig waren, diefe Lehre felbft. materiell fortzubilden, 
weil ihnen die Kenntnifs der Waldwirthfchaft fehlte. Diefen 

Verhältniffen verdanken die Lehrbücher von Jacobi in Halle 

(1761), Suckow (1776), Jung-Stilling (1787), Leonhardi 
(1787), vor Allen von Walther in Giefsen (1787) ihre Ent- 

ftehung. Auch Trunk in Freiburg ift hierher zu rechnen (1788), 

wenngleich Walther und Trunk, da fie auch für Forftleute ge- 
lehrt haben, den Uebergang zur eigentlichen forftwiffenfchaft- 

lichen Lehre auf hohen Schulen repräfentiren. 
Auch von aus dem Jägerthume herausgewachfenen Berufs- 

forftleuten wurde die Forftwirthfchaftslehre encyclopädifch bear- 
beitet, von Büchting (1756), von Zanthier (1778), Käpler 

(1786), Jeitter (1789), von den Preufsen von Kropf und von 

_Burgsdorff gegen den Schlufs diefer Periode (1790). Das in 
Bayern um 1787 amtlich eingeführte Lehrbuch für die pfalzbaye- 

rifchen Förfter gehört ebenfalls hierher. Sein Verfaffer, Grün- 

berger, war jedoch ein wefentlich kameraliftifch gebildeter Mann. 
Bernhardt, Forstgeschichte. IL 6 
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Alle diefe Lehrbücher geben uns in ihrer chronologifchen 
Folge den Fortfchritt zu erkennen, welchen namentlich die Theorie 

machte. Die Praxis freilich blieb dahinter weit zurück. Eine 

tiefe Kluft trennte fie von dem Kameraliftenthum;; ihren eigenen. 
Spitzen vermochte fie nicht zu folgen. Der Plenterbetrieb herrfchte 
nach wie vor; die fchon am Schluffe der vorigen Periode in 
ihren Grundzügen vorhandene Samenfchlagwirthfchaft erhielt 

keine Durchbildung, die Lehre von den Durchforftungen, von 
Döbel noch geradezu verworfen, von Beckmann wenigftens nicht 
klar erfafst, von Zanthier und Oettelt dann zuerft in den Ele- 

menten aufgeftellt, kam in den 20 Jahren von 1770—1790 kaum 
um einen Schritt vorwärts. Was allein fortgebildet wurde, waren 

die Methoden der Saat und Pflanzung. Schon 1757 fchrieb der 
kurfürftlich Mainzifche Commerzienrath Geutebrück eine gute 
Abhandlung über die Nadelholzfaat, indem er, der Laie und 

kameraliftifch gebildete Beamte, das, was ihm erfahrene Prakti- 

ker fagten, klug zu benutzen wufste. In Preufsen wurde die 
Kiefernballenpflanzung durch amtliche Verordnung empfohlen, 

in Hannover pflanzte man Kiefern zur Deckung von Sandfchol- 
len, im Harz Fichten, der Forftmeifter Ahlert in Oldenburg 
hügelte feine Eichheifter bereits 1765 an, 1779 wurde in Preufsen 
fchon der Hohlfpaten zur Kiefernpflanzung verwendet. Die 
Eichenkultur durch Pflanzung wurde überall befördert, der Na- 

delholzanbau in den verödeten Bergwäldern Weftdeutfchlands 

empfohlen. 

. Die Brennholznoth drückte den Umtrieb herunter. Man 
war beftrebt, öfter an derfelben Stelle zu erndten, und glaubte 
fo mehr zu erndten. Im Allgemeinen arbeitete man mit 50—90- 
jährigen Umtrieben in allen Holzarten. 

Eiche und Buche begannen dem Kahlhiebe, der Weide, der 
nach Rodeland gierigen Landwirthfchaft zu weichen. Fremde 
Holzarten wurden empfohlen, feitdem deutfche Truppen in Nord- 

amerika mitgefochten hatten, befonders nordamerikanifche, deren 
Kenntnifs v. Wangenheim verbreitet, die von Veltheim’fchen 

Gärten in Harbke (Du Roi) vermittelt haben. Ein hohes Inter- 

effe an forftbotanifchen Unterfuchungen erwachte in Folge deffen. 
Die Praxis begann von der Forftbotanik, der fie trötz der durch 
Oelhafen von Schöllenbach ins Deutfche übertragenen trefflichen. 
Schriften des Du Hamel du Monceau bisher fern geftanden hatte, 
Belehrung zu empfangen. Damit wurde der Weg der wif- 
fenfchaftlichen Begründung der Forftwirthfchaftslehre betreten, 
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auf dem dann Gleditfch, in der folgenden Periode befonders 
Borkhaufen fortgearbeitet haben, deffen Bedeutung aber auch 
dem Kameraliften Walther keineswegs verborgen geblieben ift. 

Mit Gleditfch trat die Forftbotanik zum erften Mal in unmit- 

telbare Berührung mit der forftlichen Praxis; denn er lehrte fie 

feit 1770 den preufsifchen Afpiranten auf die Revierverwalter- 

- ftellen, den reitenden Feldjägern. Stein, fpäter Burgsdorff hiel- 

ten dann auch forftwiffenfchaftliche, von Oppen mathematifche 
Vorträge. Und mit diefer Schule beginnen die Anfänge des 

wiffenfchaftlichen Forftunterrichtswefens, deffen weiterer Ausbau 

dann durch Errichtung einer ökonomifchen Fakultät an der hohen 

Karlsfchule in Stuttgart, freilich ohne dauernden Erfolg, verfucht 

wurde. Das, was auf der Meifterfchule Zanthiers feit 1767 ge- 

lehrt wurde, war nur eine fyftematifche Forftwirthfchaftslehre 

ohne wiffenfchaftliche Begründung; die Meifterfchule felbft war 
nur eine erweiterte und von zahlreichen Zöglingen aufgefuchte 
Forftlehre, keine Fachfchule im Sinne der in Berlin, in Hohen- 

heim 1783, in Kiel 1785, in München 1790 errichteten. Von 

jetzt ab wurde die wahrhaft wiffenfchaftliche Begründung der 

Forftwirthfchaftslehre gefucht, freilich in der ganzen Tiefe erft 
viel fpäter, nachdem neue Anfchauungen von der naturgefetz- _ 

lichen und allgemeinwirthfchaftlichen Grundlage der Waldwirth- 
fchaft fich durchgerungen, nachdem die abfolute Forfthoheit mit 

dem Merkantilismus gefallen war, nachdem das rafche Aufblühen 

der Naturwiffenfchaften der Technik eine reiche Fülle von Wif- 

fen zugeführt hatte und Männer, wie G. L. Hartig und Heinrich 
Cotta, den Ausbau der wiffenfchaftlichen Forftwirthfchaftslehre 

begonnen hatten, gefunden. 
So wenig, wie die Technik, gelangte das Forftunterrichts- 

wefen in diefer Periode zu einer feften und klaren Geftaltung. 

Man experimentirte. Die Akademie in Berlin, niemals zu einer 

“wahren Hochfchule entwickelt, fank nach Gleditfch’s Tode (1787) 

faft zur Meifterfchule herab. Die Schule in München trat nie- 

mals auf fo breiter Grundlage ins Leben, als ihr der Gründungs- 

plan zuwies. Kiel und Hohenheim waren nur forftliche Elemen- 
tarfchulen. Die hohe Karlsfchule überdauerte ihren Gründer 

nicht. Weder das Princip ftand feft, wie der forftliche Unterricht 
eingerichtet werden folle, noch der Umfang deffen, was zu lehren 

fei. Den Lehrern fehlte es an methodifcher Bildung, den Schü- 

lern vielfach an den Schulkenntniffen. Es blieb der nächften 
Periode vorbehalten, neben den fortgefchrittenen Meifterfchulen 
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forftliche Fachfchulen ins Leben treten zu laffen, an welchen 
namentlich die Methode des Unterrichts rafche Kurchbildung 
erfuhr (Bechftein). 

Auch in Bezug auf die forftliche Journaliftik ftehen wir 
jetzt noch auf der Vorftufe. Stahl und Mofer find die Be- 

gründer der erften Fachzeitfchriften, in denen allerdings eine 
noch fo jugendliche Wiffenfchaft an Schätzen forfttechnifchen 

Wiffens gar Weniges niederzulegen wufste. 

$. 14. Die holzgerechten Jäger. J. G. Beckmann. 
M. Chr. Käpler. 

Meine Darftellung hat zur Genüge gezeigt, dafs die Prakti- 
ker im Walde ihre Arbeit unter fehr ungünftigen Umftänden 
vollzogen. Herabgekommene Waldbeftände ftellten Aufgaben, 

denen die kaum in den Anfängen entwickelte Technik nicht ge- 

wachfen war. Der Merkantilismus verkannte und mifsachtete die 
Wirthfchaft, eine fchiefe fociale Richtung der Zeit die Wirth- 

fchafter, welche, ausgefchloffen von den beften Bildungselemen- 

ten, ihre Schule durch das Jägerthum machten und über das 

Jagdbediententhum felten hinauskamen. Um in fo untergeord- 

neter und gedrückter Stellung, bei fo geringer Vorbildung in 
fich die geiftige Energie zum Fortfchritte zu finden, dazu gehört 
eine ungewöhnliche Begabung und der erfte Schritt aufwärts ift 

der fchwerfte. 

Es war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kaum 

ein Stand, der weniger geachtet war, als der der niederen prak- 

tifchen Forftdiener. Eine tiefe Kluft trennte die Ober-Forftbe- 

amten von den mit dem Wirthfchaftsvollzug betrauten Förftern. 

An harten Befchuldigungen gegen die Letzteren, denen man 

Unredlichkeit und Beftechlichkeit vorwarf, fehlte es nicht.!) Man 

that damit vielleicht vielen Individuen nicht Unrecht, dem Stande 

!) Derartige Vorwürfe fchleuderte u. A. von Brocke (»Zufällige Gedanken 

von der Natur, Eigenfchaft und Fortpflanzung der wilden Bäume von Sylvander. 

Wolfenbüttel 1752«), den Forflmännern ins Geficht. v. Brocke war ein feichter, 

von fich überaus eingenommener Menfch; er gab 1768—1775 (2. Aufl, 1766) in 

4 Theilen »Gründe der phyfikalifchen und Experimentalforftwiffenfchaft« heraus, 

wurde jedoch fchon von Beckmann in Göttingen für einen Mann erklärt, »der fich- 

für infallibel halte, dem aber alle naturwiffenfchaftlichen Kenntniffe fehlten.« Man 

vergl. Döbel in den ökonomifchen Nachrichten (Leipzig) V. S. 117 fgde.; auch 

Pfeil in d. krit. BIXXVI, 2, S. 174 fgde. 
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im Ganzen aber ganz ficherlich und Döbel hatte gewifs Recht, 
als er gegen die Verallgemeinerung folcher Mifsachtung mit 

aller Beftimmtheit auftrat?) und für fich die dem redlichen Manne 

fchuldige Achtung in Anfpruch nahm. Auch abgefehen von der 
unglücklichen focialen Stellung der Förfter liefs der bureaukra- 

tifche Zunft-Hochmuth der Kameraliften — und diefe fafsen ja 
überall in den Landes-Collegien und oberen Forftftellen — die 

untergeordnete Jäger-Zunft zu keiner Geltung gelangen. Und 
dennoch ging von der letzteren die Neugeftaltung der Wirth- 

fchaft aus, welche feinerfeits zu erreichen das Kameraliftenthum 

feinem ganzen Wefen nach unfähig war. 

Die hiftorifche Gerechtigkeit fordert von uns die gewiffen- 

haftefte Beachtung diefer Verhältniffe, wenn wir über die Be- 

deutung der Männer ein Urtheil gewinnen wollen, welche den 
Aufbau der Forftwirthfchaftslehre begannen und neue Gedanken 

der Wirthfchaftsübung zu Grunde legten. 
Unter ihnen fteht Johann Gottlieb Beckmann obenan. 

Von feinen äufseren Lebensverhältniffen wiffen wir wenig; 
aber das Bild des Mannes hebt fich dennoch klar und beftimmt 
vor unferem geiftigen Auge ab, wenn wir daffelbe aus feiner 

literarifchen Hinterlaffenfchaft konftruiren. Eine fcharf ausge- 
prägte Perfönlichkeit mit ftark entwickelter Folgerichtigkeit des 
Wollens tritt überall, in Wahrheit und Irrthum, in beftimmten 

Umriffen hervor. Die Grenzen, bis zu welchen die erreichte Ge- 

fammtbildung die eigenen Gedanken zu formen und zu vertiefen 

geftaltete, erkennen wir unfchwer und mit der Erkenntnifs deffen, 
was an dem Manne originell und eigener Denkthätigkeit ent- 

fprungen ift, fowie mit der Fixirung der Grenzen feines geiftigen 
Könnens tritt das Bild intellektueller Entwickelung nach allen 
Richtungen klar hervor. 

Beckmann fcheint um 1700 geboren zu fein. Ueber feine 
Jugend und den Gang feiner Bildung habe ich Glaubwürdiges 
nicht erfahren können. Nach 1755 finden wir ihn als Jäger auf 

den Gräflich Schönburgfchen Gütern bei Lichtenftein im füdwelt- 
lichen Theile des Königreichs Sachfen.3) In der Zeit nach Döbels 

2) Jäger-Practica Cap. 22 d. IV. Buches. 
3) Zur Biographie vergl. die allerdings fehr dürftigen Angaben bei Ratzeburg, 

Schriftfteller-Lexikon S. 35 fgde. Lichtenftein liegt bei Zwickau. Das jetzt fürft- 

liche Haus Schönburg-Waldenburg und Schönburg-Hartenftein mit der gräflichen 

Linie Sch.-Glauchau, bei welchem Beckmann in Dienften war, ift im füdweftlichen 

Theile Sachfens reich begütert. Der Dienftherr Beckmann’s fcheint fich um die 

Forftkultur fehr verdient gemacht zu haben. 
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Tode (alfo nach 1760 und wohl noch während des fiebenjährigen 
Krieges) trat er in die Dienfte des Freiherrn von Hohenthal, 
eines Grofsgrundbefitzers in Torgau. Beckmann zerfiel aber 
bald mit feiner neuen Herrfchaft, weil er in den bei Falkenberg 
belegenen Forften (Torgauer Haide) durchaus folche Forftorte _ 

befäen und in Schonung legen wollte, welche die berechtigten 
Dorffchaften als nicht zu entbehrende Viehtrift in Anfpruch 
nahmen. Herr v. Hohenthal unterfagte auf Grund eingegange- 

ner Klagen feinem Jäger die fernere Holzfaat in jenen Weide- 
gründen und Beckmann, hierdurch gekränkt, kehrte nach Lich- 

tenftein zurück. *®) 

Aber auch dort trieb ihn der Tod feines Dienftherrn Pen 
wieder hinweg. Er trat nun in die Dienfte der Gräflichen Fa- 
milie Einfiedeln®) als Forftinfpektor in Wolkenburg. Dort ift er 

bis zu feinem Tode, der um 1770 erfolgte, geblieben.®) — 

Beckmann war Autodidakt, ein Mann von hoher geiftiger 

Energie, aber nur mittelmäfsiger Beobachtungsgabe. Sein ganzes 

Wiffen ftand auf dem Boden der praktifchen Wirthfchaft. 

»Lernt doch von jedem Baum, ihr Förfter, den ihr fchauet, 

Wie man ihn fäet und zieht, den Wald mit ihm bebauet, 

Damit kein öder Platz zu finden fei« 

ruft er”) feinen Fachgenoffen zu und ift damit der Vorläufer 

Pfeils und feines »Fraget die Bäume« geworden. Gefchrieben 

hat Beckmann den erften Buchftaben, als eine mehr als 3ejährige 
Erfahrung ihm eigen war. 

Zwei klar ausgeprägte Gedanken hat er in die Wirthfchafts- 

lehre eingefügt und im Walde verwirklicht — die Abnutzung 
der aufftehenden Holzvorräthe in durch Beftandsfaat wieder auf- 

zuforftenden regelrecht an einander gereiheten Kahlfchlägen und 

eine Betriebsdispofition, welche den heutigen Holzvorrath mit 

dem bis zum Abtriebe erfolgenden Zuwachfe in gleichen jähr- 

lichen Abnutzungsquoten auf den Umtrieb vertheilt. 

Mit beiden trat er in fchärfften Gegenfatz gegen den regel- 

lofen Plenterbetrieb; mit beiden fuchte er die Löfung der zwei 

brennendften forftwirthfchaftlichen Fragen feiner Zeit zu erreichen. 

Beckmann hat keine derfelben vollkommen gelöft. Zum 

‘) S. Oettelt in Stahls Forftmagazin VI, 90. 

5) Stahl, Forftmagazin VII, S. 349. 

#) Ratzeburg a. a. OÖ. Das Todesjahr Beckmanns ift nicht genau feftgelftellt, 

?) Anweifung zu einer pfleglichen Forftwirthfchaft, Vorrede, 
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' Ausbau feiner Methode der Betriebsregelung fehlte ihm die 
mathematifche Grundlage; fein Kahlfchlag-Princip ift ein Extrem 
geblieben und er war fo durch und. durch confequenter Empi- 
riker, dafs er die Milderung diefes Extrems nie verfucht hat. 
Nadelholzpflanzung und Durchforftung,?) die er nicht kannte, 
verwarf er. Das, was er örtlich gefehen und erprobt hatte, 
generalifirte er zur allgemeingültigen Norm;!°) ohne ausreichende 

Kenntnifs des forftlichen Verhaltens unferer Hauptholzarten kon- 

ftruirte er fich nach feinen bei einigen Nadelhölzern gewonnenen 
Erfahrungen eine Theorie von der Wirkung der Befchattung auf 
die Jungwüchfe, welche in dem apodiktifchen Satze gipfelte, dafs 
jede Befchattung überall fchädlich fei, und über diefen Irrthum 
ift er nicht hinausgekommen.!!) 

8) Beckmanns Schriften. 

a) Gegründete Verfuche und Erfahrungen von der zu unferen Zeiten höchft 

nöthigen Holzfaat, zum allgemeinen Beften herausgegeben v. J. G. B. Chemnitz 

1755 (die Vorrede ift v. 28. XI, 1755). 2. Aufl. 1758 (von mir benutzt) 3. Aufl. 

1766, 4. 1777. Laurop gab das Buch 1806 in 2 Bänden neu heraus. 

Das Buch hat 8 Kap. 260 S., ift mit einer überaus devoten Widmung an 

den Grafen Schönburg verfehen und in Fragen und Antworten abgefafst. 

b) Anweifung zu einer pfleglichen Forftwirthfchaft. Zum allg. Beften und 

als ein 2. Theil feiner Verfuche von der Holzfaat herausgegeben. Chemnitz 1759. 

274 S. Neu aufgelegt 1765 und 1777. 

c) Beiträge zur Verbefferung der Forftwiffenfchaft, zum allg. Beften als ein 

II. Theil der »Verfuche von der Holzfaat« herausgegeben. Chemnitz 1763. Neu 

aufgel. 1765, 1777. Vergl. Leipziger gel. Zeit, 1764, S. I51. 

d) Forftkalender oder Verzeichnifs derer Verrichtungen, die einem Förfter in 

jedem Monate vorzüglich obliegen. Erfchien 1764, 1765, 1766, 1767 und 1768 

in gr. 8. in Leipzig und wurde 1771 fortgefetzt von C. F. F. v. Werneck. 

9) Gegründete Verfuche S. 121. Auch von der Laubholzpflanzung will Beck- 

mann nicht viel wiffen, obwohl er fie kennt und felbft fchon Eichenkeimlinge im 

Juli mit dem Kernftücke gepflanzt hatte (eine Methode, die 1850 in dem wettli- 

chen Deutfchland, namentlich durch den Forftmeifter Stürmer in Siegen, wieder 

angewendet wurde). Betreffs der Durchforftung s. gegründete Verfuche S. 217. 

10) So ftellt er die Regel auf, Fichtenfamen müffe man im April fäen (Ge- 

gründete Verfuche S. 99), weil ihn im März die Vögel fräfsen. Dies ift Beck- 

mann wahrfcheinlich einmal paffırt und fofort abftrahirt er aus dem einmaligen 

Faktum eine Generalregel. 

1!) Gegr. Verf. S. 171. Beckmann greift hier Döbel fcharf an, welcher be- 
hauptet hatte, an den kühleren Nordfeiten wachfe das Holz beffer, als an den 

Südfeiten. Das Ueberhalten von Samenbäumen verwirft Beckmann gänzlich, will 

aber auf den Kahlhiebsflächen in Laub- und Nadelholz einige Waldrechter ftehen 

laffen, obwohl er von ihnen wenig erwartet. (Gegr. Verfuche S. 171—190). Dies 

zog ihm von Döbel den Vorwurf zu, dafs er Laub- und Nadelholz in. feiner 
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Es lag in dem Bildungsgange Beckmanns, dafs ihm die 

naturwiffenfchaftliche Begründung der Forftwirthfchaftslehre gänz- 
lich fremd blieb. Dies tritt befonders fcharf da hervor, wo er, 

wie im II. Capitel feiner Schrift »Gegründete Verfuche und Er- 
fahrungen von der Holzfaat« feine Kenntnifs der Holzgewächfe - 
darlegt. Weder unterfcheidet er getrenntgefchlechtige und Zwit- 

terblüthen, 12) noch will es ihm gelingen, die Blüthen auch nur 

der wichtigften Laubholzarten zutreffend zu befchreiben '?), und 

wo er einmal auf das phyfiologifche Gebiet hinüberfchweift, da 

treten wunderbare Anfchauungen hervor. Die Frage, »wie der 
Wurm (Borkenkäfer) in einem Baume entftehe«, beantwortet er 

dahin: »Sobald ein Baum abftirbt, fo bald wird fein Saft zu 

einer Säure und in folcher Säure wächft nachgehends der 
Wurm.« 1) 

Aber es würde ungerecht fein, die Bedeutung des Mannes 

zu unterfchätzen, weil ihm die naturwiffenfchaftliche Bildung fehlte, 
eine Bildung, die er fich anzueignen gänzlich aufser Stande war, 

wie dies unter den Neueren auch Ratzeburg in etwas einfeitiger 
Weife thut. Die naturwiffenfchaftliche Begründung der Wirth- 
fchaftslehre durfte von der Jäger-Empirie nicht erwartet werden. 

Was diefe leiften und erreichen konnte, war die Aufftellung von 
Wirthfchaftsgrundfätzen, welche in der praktifchen Wirthfchafts- 

übung die Probe beftanden hatten, war die Ueberwindung des 
einfeitigen Jägerthums durch das Bewufstfein, dafs die Waldwirth- 

fchaft das Recht habe, ihre eigenen Ziele zu erftreben und dem 
Jagdintereffe nicht unterzuordnen fei; und in beiden Richtungen 

hat Beckmann Namhaftes geleiftet. 
Sein Wirthfchaftsfyftem des regelrechten Kahlfchlagbetriebes 

war trotz aller Einfeitigkeit klar, logifch gedacht, praktifch durch- 

führbar. In der Lehre von der Betriebsregelung war Nennens- 
werthes vor ihm überhaupt nicht geleifte. Die Methode der 
reinen Holztheilung ohne Rückficht auf die Fläche nennt ihn 

ihren Erfinder. 
Vor Beckmann ®) pflegte man die Holzmaffe in einem Wald- 

Theorie nicht genugfam trenne (Leipziger ökon. Nachrichten 106. Stück S. 661 

fgde.). 

’2) Gegründete Verfuche S. 60, 
13) A. a. OÖ. im II, Cap., wo Beckmann v. »Blühen des Holzes, von Reifung 

der Zapfen und des Samens« handelt. 2 

14) Gegr. Verf. V. Cap. S. 159 fgde. 

15) Anweifung zu einer pfleglichen Forftwirthfchaft. II. Cap. $. 31 fgde. 
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theil dadurch zu ermitteln, dafs mehrere Förfter denfelben um- 

gingen oder umritten, in einiger Entfernung von einander auch 
quer durchfchritten, um dann durch Zufammentftellung ihrer auf 
fehr oberflächlicher Okularfchätzung beruhenden Angaben ein 
Bild von der Holzhaltigkeit der unterfuchten Beftände zu erlan- 

gen. Beckmann!%) umzog nun die zu fchätzenden Waldtheile 

mit Bindfaden, liefs dann in jeden Baum einen buntgefärbten 

Birkennagel einfchlagen und wählte für jede Stärkeklaffe anders 
gefärbte Nägel. Die Gefammtzahl der Birkennägel jeder Farbe 
hatte man vorher genau ermittelt. Die Anzahl der vorhandenen 
Stämme jeder Stärkeklaffe ergab fich nun aus der Differenz 
jener Gefammtzahl und der Zahl der übriggebliebenen Nägel. 

Den mittleren Kubikgehalt eines Stammes jeder Stärke- (Sorti- 
ments-) Klaffe ermittelte er durch Okularfchätzung und fand nun 
auf einfachem Wege die Gefammtmaffe des jetzt aufftehenden 
Beftandes. 

Hierzu addirte er den Zuwachs nach gutachtlichen Sätzen 

(auf gutem Boden 21/,°/,, auf mittelmäfsigem 2°/,, auf fchlechtem 

11/50/,)17) und disponirte über Vorrath und Zuwachs der Art, 

dafs er von dem Vorrathe im erften Jahre das, wie es fcheint, 

gutachtlich angenommene Jahreseinfchlags - Quantum abzog,'®) 
zu dem Refte im zweiten Jahre den Zuwachs addirte und von 

der Summe wiederum denfelben Hiebsetat abzog, und fo weiter, 

bis der Vorrath aufgezehrt war. Wie er das jährliche Einfchlags- 

quantum fand, darüber bleibt er uns jede Andeutung fchuldig; 

es ift anzunehmen, dafs er feinen Hiebsetat nach den lokalen 

Bedürfniffen des Holzverbrauchs feftftellte, die Rechnung durch- 

führte und dann, wenn der Vorrath zu rafch aufgezehrt werden 

würde, das Einfchlagsquantum ermäfsigte, um dann die ganze 

Berechnung zu wiederholen und fo auf einem überaus mühfeligen 
Wege dasjenige durch Probiren zu finden, was die Mathematik 

uns durch eine fehr kurze Rechnung zu ermitteln lehrt. 

Die Beckmannfche Methode der Betriebsregelung machte 
trotz aller ihrer Mängel grofses Auffehen, rief eine Reihe von 
ergänzenden und berichtigenden Publikationen hervor und gerade 

die etwas fchroffe und ftarre Art des eigenfinnigen Empirikers 

wirkte zum Fortfchritte anregend.. Seine unbeholfene Art der 

1) A. a. O. S. 35 fgde. 

MAR DFB. 36. 
'®) Beckmann hat a. a. O. eine folche Berechnung an einem Beifpiele durch- 

geführt. 
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Maffenaufnahme rief befonders vielen Widerfpruch hervor. Der 

kurfürftlich fächfifche Hofjäger (Förfter) Krohne!?) fchlug in 
feiner 1767 erfchienenen Schrift »der wohlgeübte und erfah- 
rene Förfter, ein Beitrag zu Döbels Jägerpractica« vor, Holzhauer 

langfam durch den aufzunehmenden Beftand gehen und die - 
Bäume nach gefchätzten Durchmefferklaffen in eine Zählungs- 
Tabelle eintragen zu laffen; Zanthier wendete ein ähnliches Ver- 
fahren an; der Oberforftmeifter Fr. Franz Freiherr von Werneck 

fchlug 177720) eine Waldeintheilung in kleine Taxationsfiguren 
(Abtheilungen) vor; der fachfifche Pfarrer Vierenklee?!) endlich 

gab für die Zuwachsberechnung an allmählig abzunutzenden 
Holzbeftänden eine einfache und für praktifche Zwecke aus- 

reichend genaue Formel (f. d. progreffionsmäfsig verminderten 

Zuwachs). — 
Gegen geometrifche Schlageintheilungen war Beckmann fehr 

eingenommen. ??) Seine gegen diefelben angeführten Gründe 
find aus der ungleichartigen und unvollkommenen Befchaffenheit 
der Plenterbeftände der damaligen Zeit hergenommen und geben 

Zeugnifs von dem klaren Verftande des Mannes. Die Methode 
der proportionalen Schlageintheilung hat er nicht gekannt, ob- 

wohl fchon 174I durch den Förfter Jacobi im Göttinger Stadt- 
walde eine Eintheilung diefer Art durchgeführt worden war, 
von welcher Mafsregel freilich erft 1788 in der Literatur die 

Rede war.23) — 

Das einfeitige Jägerthum hat Beckmann faft vollkommen 

überwunden. Dafs man nicht recht vorwärts komme mit der 
Waldkultur, fo meint er, fei vielfach den unwiffenden Jägern bei- 

% 

19) Krohne war der Mitarbeiter Vierenklees bei Abfaffung der »Mathemati- 

fchen Anfangsgründe.« Den »wohlgeübten Förfter« hat er mit v. Zanthier ge- 

meinfchaftlich bearbeitet. Vergl. auch Wiefenhaver »Anleitung zu der neuen (v. 

Wedellfchen) Abfchätzung etc.« 1794 (unten 2. 19 Note Io) in d. Einleitung. 

20) In »Vollftändiger Forft-Kalender, worin alle einem Förfter obliegende 

Verrichtungen von Monat zu Monat angezeigt werden, nach der angenommenen 

Ordnung des Herrn J. G. Beckmanns v. C. F. F. v. Werneck. Breslau 1777.« 

2!) Johann Ehrenfried Vierenklee, 1716 zu Grofsenhayn in Sachfen geb., 

1777 geft., war Pfarrer zu Ploffig bei Annaberg, ein tüchtiger mathematifcher 

Kopf. $. unten 2. 19. 

22) Anweifung z. einer pflegl. Forftwirthfchaft S. 129 fgde. 

23) Vergl. Pfeil, Forfttaxafion S. 27, der feine Notiz der Forft- und Jagd- 

bibliothek, Stuttgart 1788 (Fortfetzung des Stahl’fchen Forftmagazins) 2. Stück 

S. 246 entnommen hat. Ferner Hennert, Forfttaxation I. S. 27, der aus derfelben 

(Quelle gefchöpft hat, 
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zumeffen.2?) Es fei eine Schande, wie fie jeder Kenntnifs der 

Kultur baar feien.®) In der zweijährigen Lehrzeit fehle es an 

aller Unterweifung und mit dem Wildfchiefsen fei es doch nicht 
genug.) 

Nach feiner ganzen geiftigen Richtung und der Art feines 

Bildungsganges fteht Melchior Chriftian Käpler Beckmann nahe. 
Auch er ift nur durch die Schule des Jägerthums gegangen; 
auch er hat in einer langen praktifchen Thätigkeit, auf ein kleines 

Gebiet (Weimar-Eifenach) befchränkt, nur das in den Kreis feiner 

Erkenntnifs einzufchliefsen vermocht, was gerade in den wenigen 
Forftrevieren, welche er kennen lernte, lokal motivirt war, und 

daraus Regeln abgeleitet, die er über die Grenzen ihrer Berech- 

tigung zu erweitern nur allzu geneigt war; eine fchärfere Be- 
obachtungsgabe, eine klarere Denkfähigkeit ftellen ihn über 
Beckmann und Döbel; aber er wufste weit weniger aus fich zu 
machen, als diefe beiden, und er war zu fehr Jäger, um fich zur 

vollen Erkenntnifs der Grundlagen der Waldwirthfchaft hindurch 
zu arbeiten. In diefer Beziehung ift er hinter Beckmann zurück- 

geblieben; an geiftiger Energie ftand er diefem und Döbel nach. 

Käpler war 1712 geboren. 1735 trat er als Jäger in die 

Dienfte des Herzogs von Eifenach, erft zu Creutzburg, fpäter in 

Oftheim vor der Rhön,?”) wurde am letzteren Orte Oberförfter 

und (1775)28) Wildmeifter, als welcher er, nachdem er dem 

Haufe Weimar-Eifenach 56 Jahre lang gedient hatte, am 

24) Gegr. Verfuche Cap. I, S. 2 beantwortet Beckmann die Frage: Was zu 

einem holzgerechten Jäger erfordert werde? dahin: »er mufs die Holzarten wohl 

wiffen, die Blüthe- und Samenreife-Zeit, auch auf was für Boden zu fäen ift, 

kennen; Schaden von der Holzfaat abzuwenden verftehen; Kenntnifs von der Art 

des Holzhiebes haben; wiffen wie ein ganzer Wald gehörig in Taxe zu fetzen, 

dafs derfelbe weder zu hoch noch zu niedrig gefchätzet werde; endlich foll er 

wiffen, wozu jeder Stamm zu benutzen und welches Alter ein Stamm auf fich hat.« 

S.9.a.a. O. fagt er dann: »Ich weifs gewifs, wenn fich die Jäger in der 

Forftwiffenfchaft um den Anbau der Wälder fo viel Mühe gäben, als um das 

Birfchen des ‘Wildbretts, fo... . follte es in unferen Hölzern bald beffer aus- 

fehen.« 

25) Gegr. Verfuche S. 49. 

iA. 0, S..62. 
®”) Noch in der 2. Ausg. d. Anleitung zur Erkenntnifs d. Forftwefens heifst 

es: Oftheim an der Rhön. Es ift dies jedoch offenbar eine ungenaue Bezeich- 

nung, vielleicht ein Druckfehler. 

28) Anleitung z. Erkenntnifs etc. des Forftwefens, Vorrede, wo es (2. Ausg. 

1776) heifst: »die vor Kurzem mir angediehene hochfürftl. Gnade in Benennung 

eines Wildmeifters.« 



2. Februar 1793 ftarb.”) Käpler hat wenig gefchrieben. 1764 

gab er eine »gründliche Anleitung zu mehrerer Erkenntnifs und 

Verbefferung des Forftwefens, aus vieljähriger Aufmerkfamkeit 
und Erfahrung« heraus, welche 1776 neu aufgelegt wurde ;30) 

1772 eine kleine Schrift über den Safthieb,3') 1775 eine Brofchüre ' 
über denfelben Gegenftand,??) 1779 eine kleine Streitfchrift gegen 
Beckmann. 33) 

Käpler hat fein Leben lang vorzugsweife im Mittel- und 
Niederwald gewirthfchaftet. Hieraus erklärt es fich, dafs er in 
vielen wirthfchaftlichen Fragen anders dachte, als der in Nadel- 

holz wirthfchaftende Beckmann. Wie diefer ohne naturwiffen- 
fchaftliche Kenntniffe, kannte er doch feine Baumarten weit beffer, _ 

als Döbel und Beckmann. Er unterfcheidet®®) Staubblüthen 

(männliche) und Fruchtblüthen (weibliche), befchreibt nach eige- 
ner Beobachtung die meiften Holzarten recht gut und befchränkt 
fich fo ängftlich auf das felbft Gefehene, dafs er die Weifstanne 

übergeht, »weil er niemalen auf Revieren, wo Tannen gewachfen 

find, fo lange gewefen fei, dafs er Jahr und Tag Zeit gehabt 
habe, folche genau zu erforfchen.« 35) 

In Bezug auf die geeignetfte Zeit zur Holzfällung trat Käp- 
ler in Gegenfatz gegen die ganze feitherige Anfchauung, und 

erklärte für alles Brennholz die Zeit von Mitte März bis Ende 
April (Zeit der Saftbewegung) für die geeignetfte Fällungszeit.3e) 

22) Ob Käpler bis zu feinem Ende aktiv gewefen, geht aus den ihn betref- 

fenden biographifchen Notizen nicht unzweifelhaft hervor. 1764 fchon wurde 

ihm fein Sohn Wilhelm Heinrich K. als Affıftent beigegeben; 1779 wurde der- 

felbe Wildmeifter in Oftheim, ob neben feinem Vater oder an Stelle: deffelben, ift 

mir nicht bekannt, auch ohne Bedeutung. Vorftehende Notiz nur gewiffen haar- 

fpaltenden Kritikern gegenüber, die ihr Urtheil über ein Buch auf die Kleinig- 

keiten gründen, weil fie die grofsen Dinge nicht verftehen. 

9) 382 S. grofs gedruckt, ohne fyftematifche Ordnung und Vollftändigkeit. 

31) Ueberzeugender Beweis, bei welcher Abholzungszeit die Laubholzftöcke 

am beften wieder ausfchlagen und ob die Wachsthumsfäfte im Winter gerinnen 

und im Sommer circuliren. 70 S. 8. 

”2) Das ganz unumftöfsliche Naturzeugnifs der beften Abholzungszeit etc. 

32 $S. 8. Die Schrift wendet fich befonders gegen eine Streitfchrift des Ober- 

förfters Kluge, welche für den Winterhieb eintrat. 

%) Erläuterung einiger Sätze über die Beckmann’fchen Schriften von der 

Holzfaat. 24 S. 8. 

*) Weiterhin auch Laubhölzer, welche Staubblüthen tragen, und folche, welche 

keine befonderen Staubblüthen bekommen. 

#5) Anleitung z. Forftwefen S. 196, 197. 

") A. a. O. S. 245 fgde., fowie in den Noten 31 und 32 citirten Schriften. 

“x 
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_ Die ganze langbehandelte und heute noch nicht endgültig gelöfte 
Frage, ob Safthieb, ob Winterhieb im Niederwalde, kam dabei 

auf die Tagesordnung. Käpler hatte feine Stangenwirthfchaft 

vor Augen und in erfter Linie die fchwer ausfchlagende Roth- 
buche im 28—30 jährigen Unterholzumtriebe, daneben Eichen- 
fchälwald. So unbeftreitbar es fein dürfte, dafs unter folchen 

Verhältniffen der Safthieb feine Vortheile hat, fo trat doch ge- 

rade bei diefer Gelegenheit die Neigung des Empirikers, nach 

partiellen Beobachtungen Generalregeln zu bilden, an Käpler 

hervor. Freilich, für das Bau- und Nutzholz läfst er dem alther- 

gebrachten Winterhiebe fein Recht; aber das Brennholz will er 

allgemein im Safte eingefchlagen wiffen. Ein Hauptftreitpunkt 
zwifchen Käpler und Beckmann war die Frage, ob auf den 

Schlägen Heegreifer ftehen zu laffen feien? Beckmann verneinte 

fie, wie oben bereits angeführt, Käpler legte feine Lanze für die 

Lafsreifer ein.?7) Jeder hatte für die ihm vorliegenden konkre- 
ten Waldverhältniffe vielleicht recht. In der generalifirten Form 

der Behauptung hatten beide ficherlich Unrecht. 
Zur Füllung der Schläge empfahl Käpler Birke und Aspe, 

letztere wohl hauptfächlich mit Rückficht auf die Wildfütterung 
im Winter. Ihm ift die Jagd noch gleichberechtigt mit der Forft- 

wirthfchaft; beide find ihm Hauptfachen, und wenn er auch zu- . 

giebt, dafs die Forftwirthfchaft, welche ein höheres Einkom- 

men gewähre, die gröfsere Hauptfache fei, fo kann er es doch, 

wie man fieht, in diefer Frage zu einer entfchiedenen Anfıcht 

. überhaupt nicht bringen.®) Wer wollte dem redlichen Wild- 
meifter hieraus einen Vorwurf machen, da wir doch täglich die 
Erfahrung machen, dafs es auch heute noch Forftmänner genug 

giebt, welche eben fo wenig wie er in Bezug auf Jagd und 

Waldwirthfchaft'zu einer klaren Anfchauung durchzudringen ver- 

mögen? 

In feiner kleinen Streitfchrift gegen Beckmann befchäftigt 
fich Käpler vorzugsweife mit der Beckmannfchen Methode der 
Betriebsregelung. Er trat mit aller ihm möglichen Energie gegen 
das Princip der reinen Holztheilung und für die Flächentheilung 
ein. Mit richtigem Verftändniffe hatte er herausgefunden, dafs 

ein Mangel der Beckmannfchen Methode in der Nichtberück- 

fichtigung des Zuwachfes der an der Stelle abgenutzter haubarer 
Beftände zu begründenden Jungbeftände liege. In Wahrheit ift 

37) Anleitung z. Forftwefen S. 258 fgde., Erläuterung etc. S. 8 fgde. 

38) Anleitung z. Forftw. S. 363 fgde. 
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ja die Beckmannfche Betriebsregelung im Wefentlichen nur ein 
Abnutzungsplan für den zur Zeit der Schätzung vorhandenen 

Holzvorrath nebft dem an diefem erfolgenden Zuwachfe. Des- 

halb kann diefelbe niemals zu normalen Waldzuftänden führen, - 

fondern mufs eine bedeutende Referve anfammeln. Käpler will 

das Revier vermeffen, die Flächen nach drei Bodenbonitäten 

fondern, die aufftehenden Holzmaffen nach Probeflächen in jeder 
Bodenklaffe ermitteln und darnach eine Dispofition über den 

jährlichen Einfchlag treffen. Diefes an und für fich richtige 
Princip hat er nun freilich wenig klar durchgearbeitet und nur 
obenhin angedeutet, über die Art der Ausführung aber kaum 
eine Andeutung gegeben. Doch aber hat er einen richtigen 
Gedanken ausgefprochen, und wir erkennen in demfelben, wenn- 
gleich noch fehr wenig entwickelt, die Anfänge des Princips der 
Fachwerksmethoden. — 

In Beckmann und Käpler tritt uns die forftliche Empirie 
mit allen ihren Vorzügen, mit dem offenen Auge für das, was 

im Walde gefchrieben fteht, mit dem energifchen Willen, beffere 
Waldzuftände herbeizuführen und das forftliche Wiffen auf die 

Erfahrung zu gründen, entgegen, aber auch mit allen ihren 

Schwächen. Nicht die kleinfte diefer Schwächen ift die Neigung, 

die Einzelerfahrung naturwidrig hinauszuheben aus der ihr eige- 
nen Befchränkung und aus ihr eine Generalregel abzuleiten, und 

diefe Neigung ift befonders Beckmann in hohem Grade eigen 
gewefen. Aber es war gegen den ungeregelten Plenterbetrieb 

nun doch mit aller Entfchiedenheit Front gemacht; es war ein 
Gedanke zum Ausdruck gelangt, der für die Betriebsregelung 

fruchtbar werden mufste. Der Streit, welcher über die Haupt- 

principien der Forftwirthfchaft zwifchen Beckmann, Büchting und 
Döbel entbrannte, konnte nur dazu dienen, die Anfichten zu 

klären, und vor Allem waren es nun Berufsforftmänner, welche 

an dem Ausbau der Forftwirthfchaftslehre zu arbeiten begannen. 

Aus dem Jägerthum entwickelte fich die forftliche Empirie; es 
war der Weg geöffnet, um die letztere zur Forftwiffenfchaft hin- 
aufzuheben. 

8. 15. Die holzgerechten Jäger. Büchting. Die literarischen 
Fehden. 

Das ficherfte Zeichen, dafs die Forftwirthfchaftslehre fich 

zu formen begann, lag in dem Streite der holzgerechten Jäger 
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um die zahllofen waldwirthfchaftlichen Probleme, lag in dem 
eifrigen Kampfe der Meinungen, deren jede fich auf richtige 
Beobachtung im Walde felbft zu ftützen vermeinte. Wo folche 

Bewegung in die Geifter kommt, beginnt eine neue Entwicke- 

lung lebendiger Kraft, und alle Vorbedingungen thatkräftigen 
Fortfchreitens find gegeben. 

Hervorragenden Antheil an diefem Streite, diefer Bewegung 

nahm neben Döbel namentlich Johann Jakob Büchting, An- 

halt-Bernburgifcher Forftkommiffar zu Harzgerode, ein Mann von 

befferer Bildung, wie fie Beckmann befafs, mit einem tüchtigen 

praktifchen Blicke, der erfte und hervorragendfte Vertreter der 

Kahlfchlagwirthfchaft mit Randbefamung. 
Büchting war, als er fein Hauptwerk »den kurzgefafsten 

Entwurf der Jägerei oder gründliche Anweifung zu denen Wif- 

fenfchaften, die einem jagd- und forftgerechten Jäger zu wiffen 

nöthig find« (Halle 1756, 2. Aufl. 1768)') herausgab, Forftkom- 
miffar zu Harzgerode und Affeffor bei dem fürftlichen Bergamte 

dafelbft. Der öffentliche und ordentliche Profeffor der Mathe- 

matik zu Halle, Johann Joachim Lange, hat eine Vorrede zu dem 
Buche gefchrieben, welche uns einige Auskunft über die Perfon 

Büchtings, von deffen Lebensverhältniffen ich fonft wenig habe 

erfahren können, giebt. 
Büchting hat die Jägerlehre beftanden, fpäter aber, »ehe er 

fich von den erften Stufen der Jagdbedienung zu höheren be- 
geben wollte«, einige Jahre die Univerfität Halle befucht, um 
Naturwiffenfchaften, Metallurgie und Mathematik zu ftudiren. ?) 
Er war fonach der erfte Jäger, welcher Anlehnung an das ge- 

fammte geiftige Leben feiner Zeit fuchte. 
Der »Entwurf der Jägerei« giebt nun freilich kein eben fehr 

günftiges Zeugnifs für die höhere Bildung des Verfaffers. Die 
Jagd fteht ihm noch in erfter, die Forftwirthfchaft in zweiter 

') Ueber Büchtings Biographie f. den Nachtrag zu diefem Bande. 

Seine übrigen Schriften find: Geometrifch- ökonomifcher Grundrifs zu einer 

regelmäfsigen wirthfchaftlichen Verwaltung derer Waldungen, wie auch zu einer 

vortheilhaften Einrichtung derer zur Landwirthfchaft gehörigen Grundftücke, des- 

gleichen zu einer Abhandlung vom Bergbaue etc. Halle, 1762. 2 Aufl. 1764. 

Das Buch ift alfo vor Oettelts »Beweis« erfchienen (1765/68). Ferner: Gegrün- 

dete Beurtheilung über J. G. Beckmanns Schrift: Gegründete Verfuche von der 

Holzfaat etc. 1765. — Der kranke Recenfent unter einem gefunden Himmelsftrich. 

1770. (Eine kleine gegen die Recenfenten Büchtingfcher Werke in d. allg. d. 

Bibliothek gerichtete Streitfchrift von 2'/, Bogen). 

2) Vorrede S. XXXIIL. (Ausg. v. 1768). 
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Linie. Die Jagdkunde nimmt denn auch 232, die Forftwirth- 
fchaftslehre kaum 200 Seiten des Büchleins in Anfpruch. 

Ueber Beckmann ift Büchting emporgefchritten, indem er 

vorfchreibt, die Reviere zu vermeifen, foviel Holz zu hauen, als _ 

zuwächtt, fo viele Schläge abzutheilen, als der erfte Schlag Jahre 
braucht, bis das Holz zur Haubarkeit herangewachfen ift.3) Die 

Idee der Proportionalfchläge ift ihm nicht fremd, wenngleich er 
fie wenig durchgebildet hat.) Für das Laubholz verwirft er 

jene Art von mittelwaldartigem Schlagbetrieb, welchen wir in 

jener Zeit fo häufig finden und als erfte Uebergangsftufe aus 
dem Plenter- in den Samenfchlagbetrieb aufzufaffen haben, und 

räth zu kahlem Abtrieb unter Ueberhalt von 15 — 20 Lafsreifern 

pro Acker,5) im Nadelholz kennt er nur Kahlfchlag mit Saat 
oder natürlicher Befamung vom ftehenden Orte bezw. durch den 

Samen der gefällten Stämme. Nadelholzpflanzung hält er nur 

in feltenen Fällen für anwendbar. 

Seine Forftbotanik ift beffer, als die Beckmann’s. Den Staub 

der männlichen Blüthen hält er doch nicht für Schwefel, fondern 

für »einen vegetabilifchen Staub, der zur Befruchtung der Samen- 
körner das Seinige beiträgt.« ®) 

Büchting ift trotz feiner befferen Bildung nicht zu neuen, 

epochemachenden Gefichtspunkten in Bezug auf die Waldwirth- 
fchaft gelangt. Aber er hat an feiner Stelle immerhin auf den 

Fortfchritt anregend gewirkt und in die lange literarifche Fehde 
der holzgerechten Jäger vielfach eingegriffen. 

Die literarifchen Streitigkeiten Beckmann’s und Döbel’s be- 
gannen gleich nach dem Erfcheinen der »gegründeten Verfuche 
der Holzfaat.« Döbel trat in den Leipziger ökonomifchen Nach- 
richten”) gegen das Kahlfchlagsprincip Beckmann’s auf, und dafs 

unter eifrigen Männern von geringer Bildung der Streit nicht 

immer in fehr zarten Formen und parlamentarifchen Ausdrücken 

3) Entwurf d. Jägerei S. 240. 

4) A./8. (0,02 

5) A. a. 0. S. 250. 

9) A: 1:0. S.3X 

?) Schon die erfte Auflage der »Gegründeten Verfuche etc.« von Beckmann 

enthielt Ausfälle gegen Döbel und Büchting. Der Letztere fchrieb 1765 eine be- 

fondere Streitfchrift gegen Beckmann: J. J. Büchtings gegründete Beurtheilung 

über J. G. Beckmanns Schrift »Gegründete Verfuche«, welche 9 Bogen ftark zu 

Halle erfchien. Eigentlich ift alfo der ganze Streit von Beckmann angeregt 

worden. Vergl. auch allgemeine deutfche Bibliothek VI. 2 S. 295 und Leipziger 

gelehrte Zeitung v. 1756 S. 883 (Recenfion der gegründeten Verfuche Beckmanns). 
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geführt wurde, ift begreiflich. Man kann in Wahrheit in jenen 

Streitigkeiten der »holzgerechten Jäger« den Anfang jenes Holz- 
Comments finden, welcher bis tief in das 19. Jahrhundert hinein — 

nicht zur Ehre der Forftwiffenfchaft — manchen Forftmännern 

Bedürfnifs und ein fchlimmes Zeichen für den Stand ihrer all- 

gemeinen Bildung war. 

Man war in faft jeder Beziehung zu Beckmann’s Zeit fehr 

verfchiedener Anficht. Empfahl diefer den abfoluten Kahl- 

"fchlagbetrieb mit Handfaat, verwarf er die Beftandsbegründung 

durch den Samenabfall, ®) rieth recht dicht zu fäen, fo trat Döbel 

für die natürliche Befamung ein, tadelte die zu dichte Saat, warf 

Beckmann mangelhafte Holzkenntnifs und Einfeitigkeit vor. ?) 

Wenn Beckmann von der Tannenblüthe fagt, »fie fei von unten 

fchwer zu fehen«, !%) fo fragt Döbel höhnifch: »wer denn mit 

Lebensgefahr auf die hohen Tannen fteigen wolle, um die Blüthen 
zu fehen?!« und Beckmann antwortet: »das könne Jeder halten, 
wie er wolle. Man könne die Blüthen wohl an Windwürfen 

kennen lernen«;!!) aber Keiner von beiden kannte diefe oder 

eine andere Baumblüthe ausreichend genau, und es war mehr 

der Streit zweier Handwerker darum, wer am meiften zu leiften 

im Stande fei, als ein wiffenfchaftlicher Kampf mit ficheren Ar- 
gumenten. Jeder ftand auf feiner fubjectiven Erfahrung und 

wich nicht. Jeder entdeckte grobe Ignoranzen bei feinem Gegner 

und verfehlte nicht, fich weidlich über diefelben luftig zu machen. 1?) 

Und diefe ganze Richtung, die fich fo fcharf in Döbel und 
Beckmann ausprägt, ift auch heute noch nicht als gänzlich über- 
wunden zu erachten. Wer mit Aufmerkfamkeit der Entwicke- 

lung der forftlichen Praxis folgt, der findet hier und dort noch 

Anfchauungen, welche in überrafchender Weife zufammenklingen 
mit den Anfichten- der Holzgerechten. In die Oeffentlichkeit 
freilich treten fie nicht mehr hinaus; aber in den Gefprächen an 
langen Winterabenden im Jägerhaufe erlangen fie Ausdruck und 
Geftaltung, und wenn einft Beckmann feinen Spott ausgofs über 

»einige neuere Naturforfcher, welche fo helle Augen haben, dafs 

8) Gegründete Verfuche etc. S. 15. 

°) Leipz. ökon. Nachrichten 106. Stück S. 661 fgde. 

10) Gegründ. Verfuche S. 61. 

2%) A120: 55,62. 

12) Beckmann unterfcheidet z. B. einen harten und weichen Lärchenbaum und 

fagt (Gegründ. Verfuche S. 64. 71), erfterer habe eine rothe, letzterer eine grüne 

Blüthe. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. N 

Te 
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fie an den Bäumen männliche und weibliche Unterfcheidungs- 
zeichen wahrgenommen«, 13) fo fehlt es dem Forftbotaniker, der 

feine Studien den gewiffe Baumkrankheiten einleitenden oder 
begleitenden Pilzen zuwendet, auch heute noch nicht an der. 

fouveränen Geringfchätzung gewiffer forftlicher Kreife, die noch 

immer vermeinen, die Grundlage der Forftwirthfchaftslehre könne 

auf dem Wege der rein-praktifchen Beobachtung gewonnen 
werden. u 

So ift immer die Bewegung der einzelnen Theile in dem 
breiten Strome einer grofsen Entwickelung eine nach ihrer Rich- 

tung und Intenfität fehr verfchiedene. Ihre Gefammttendenz 
aber wird dadurch nicht abgeändert; nur ihre Stetigkeit wird 
vermehrt. — In den Streit zwifchen Beckmann und Döbel griffen 
bald auch Andere ein. Mofer, Geutebrück, auch Büchting traten 
gegen einzelne Sätze Beckmann’s auf. Die Frage, ob Laubholz 

oder Nadelholz einträglicher fei, wurde erörtert und verfchieden 

beantwortet. Büchting und Geutebrück fprachen fich für das 
»Tangelholz«, 1#) Beckmann für das Laubholz aus.15) In der 
Frage, ob Saat oder Pflanzung? ftand Döbel einmal auf Beck- 

mann’s Seite und vertheidigte die Saat;16) gegen die Behaup- 
tung Geutebrück’s, dafs das Nadelholz mehr die Nordfeiten liebe, 
als die Südfeiten, tritt Beckmann, der diefen Unterfchied der 

Expofition überhaupt nicht gelten laffen will, mit Entfchieden- 
heit in die Schranken. 17) 

Gegen das Princip des Kahlfchlagbetriebes wendete fich 
neben Döbel auch ein erzgebirgifcher Forftmann von Schütz, 

der in feinen 1757 u. 1759 in Chemnitz erfchienenen »Oekono- 
mifchen Bedenken vor dem Nachtheile der Gehaue in den 

fchwarzen Hölzern« 18) für den Schutz der Jungwüchfe durch den 

13) Gegründ. Verf. S. 75. 

1) Büchting, Entwurf d. Jägerei II. Th. ı Abfch. S. 261. 262. 

15) Gegründete Verfuche S. 118. 

16) Jäger-Practica Th. IV. Cap. 22 S. 32. 

) Kurze Anweifung, wie mit dem Anbau des Holzes zu gedeihlich anzu- 

hoffendem Anwuchs deffelben zu Werke zu gehen. Auf Kurfürftlich Mainzifche 

Verordnung zufammengetragen v. C. A. Geutebrück. Erfurt 1757. (2. Ausg. 1778). 

Der erfte Theil der Schrift ift abgedruckt in Stahls Forftmagazin II, S. 90—117. 

Sie enthält eine gute Anleitung zur Nadelholzfaat; Geutebrück war kameraliftifch 

gebildet (kurfürftl. Mainzifcher Commerzienrath) und hat nicht aus eigener Erfah- 

rung und Kenntnifs gefchöpft, wohl aber die Erfahrungen der Praktiker gut zu- 

fammengeftellt. 

"#») J. C. v. S., ökonomifches Bedenken v, d. Nachtheile der Gehaue in den 

fogenannten fchwarzen Hölzern, nebft einigen Sendfchreiben vom Feldbau im Erz- 
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aufftehenden Mutterbeftand eintrat. Seine Anfchauung gründete 
fich auf Beobachtungen in höheren Berglagen und er betonte 

namentlich, dafs die Jungwüchfe ohne Mutterbeftand im Winter 

allen Unbilden der Witterung ausgefetzt feien. Beckmann em- 

pfahl diefen von vielen Gegnern der Kahlfchlagwirthfchaft ge- 
theilten Bedenken gegenüber recht dichte Saat, welche gegen 

. Froft und Hitze ihre guten Dienfte leifte. 

Anderer Veranlaffung entfprang der zwifchen Döbel und 

von Brocke (Sylvander) geführte Streit, den ich fchon oben 
andeutete. 

Der Blankenburgifche Regierungsrath H. Chriftian von 
Brocke, ein kameraliftifch gebildeter und ftrebfamer Mann, dem 

jedoch eine etwas ftark ausgeprägte Selbftüberfchätzung eigen 

war, hatte 1752 in feiner Schrift: »Zufällige Gedanken von der 
Natur, Eigenfchaft und Fortpflanzung der wilden Bäume« !P) 

eine fcharfe Beurtheilung der damaligen forftlichen Zuftände ver- 
öffentlicht, welche von Anklagen gegen die holzgerechten Jäger 
und ihre literarifche Thätigkeit ftrotzte. Er erklärte u. a. die 

Forftbeamten für unredliche Diebe ?®) und behauptete, dafs der 

gebirge und anderen in die Hauswirthfchaft einfchlagenden Sachen. Chemnitz 

1757. 4'/a Bog. I. und III. Stück 1759. Döbel fchrieb in den ökon. Nachrichten 

IX. S. 543 fgde. eine »praktifche und forftmäfsige Erinnerung zu des Herrn ]J. C. 

v. S. Bedenken«, und v. Schütz antwortete auf diefe Erinnerung. Der Streit drehte 

fich im Wefentlichen um die Frage, ob Plenterbetrieb oder fchlagweifer Abtrieb 

mit Ueberhalt von Samenbäumen während einiger Jahre. Für erfteren ftritt von 

Schütz, für letzteren Döbel (vergl. auch Jägerpractica III. Th. Cap. 63 S. 39). 

19) Zufällige Gedanken von der Natur, Eigenfchaft und Fortpflanzung der 

wilden Bäume, ingleichen von der Verbefferung der Herzoglichen, wie auch Klo- 

fter-, Waifenhaus-, Hospital-, Kirchen-, Privat- und Gemeinde-Holzungen und For- 

ften, wie fie fowohl überhaupt, als insbefondere in den Herzoglich Braunfchwei- 

gifchen und Zellifchen Landen mit gutem Nutzen und Fortgang ‚vor die Hand 

genommen und ins Werk gerichtet werden können, von Sylvander. Wolfenbüttel, 

1752. 144 S. in 4. Vergl. hierzu Beckmanns Bibliothek VI. S. 519. 

20) Nach dem fchönen Spruche »des Volkes Stimme ift Gottes Stimme« 
mag hier ein Vers feinen Platz finden, der darthut, wie 1699 das Volk über die 

Förfter dachte. Er ift einem Kalender entnommen und v. d. Revierverwalter 

Schoch in Untergröningen in der Gwinner’fchen Monatsfchrift f. d. .würtember- 

gifche Forftwefen Bd. IV. (1853) S. 197 veröffentlicht: 

Der Förfter, wenn er redlich handelt 

und fleifsig durch fein Forft-Stück wandelt, 

\ dienet der Herrfchaft nutzgetreu, 

fo hat er genug fchon zu verrichten 

und halt ich, dafs von allen Pflichten 

€ des Waldrechts keine fchärfer fei, 
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Holzmangel grofsentheils dem Holzdiebftahle der Forftbeamten 
zuzufchreiben fei. Zugleich wies er auf die Unwiffenheit der 

Jäger und Forft-Autoren hin, welche alle Sachen nur von Hören- 
fagen kennten. Er felbft gab dann nach eigenen Beobachtungen, _ 

die fich freilich nur auf Verfuche in einigen kleinen Feldbüfchen, 

die zu feinen bei Braunfchweig gelegenen Gütern gehörten, grün- 

deten, eine Reihe von Wirthfchaftsregeln, welche manches Gute 

enthalten und von dem praktifchen Sinne Brocke’s zeugen. 

Döbel, welcher fchon damals vielfach als Recenfent fungirte, 21) 

nahm den dem Jägerthume hingeworfenen Fehdehandfchuh auf 
und fuchte Brocke in einem an Grobheit unübertrefflichen Style 

zu widerlegen. ??) Dabei verwarf er mit dem Schlechten auch 

das Gute, z. B. das von Brocke empfohlene Schwemmen der 

Saateicheln, und zeigte auch hier wieder den Mangel einer tüch- 

tigen Bildung und eines freien Blickes. Die »zufälligen Gedan- 

ken« des Herrn von Brocke wurden trotzdem 1768 neu auf- 

gelegt. In demfelben Jahre begann der Verfaffer derfelben die 

Herausgabe einer Encyclopädie der Forftwiffenfchaften, welche 

bis 1775 in 4 Theilen erfchien. 2?) Daneben betheiligte fich von 
Brocke 1773 an Bearbeitung einer auf Veranlaffung des preufsi- 

fchen Generaldirektoriums durch die Akademie der Wiffen- 

fchaften in Berlin geftellten Preisaufgabe: »Welches ift das ficherfte 
und leichtefte Mittel, den Wachsthum der Bäume in den Forften 
zu fördern und zu befchleunigen, ohne dafs das Holz nach der- 

als einen guten Förfter geben; 

doch wie fie oft fo diebifch leben, 

bringt leider! die Erfahrung bei! \ 

2") Die Leipziger ökonomifchen Nachrichten der Jahre 1752—1760 enthalten 

eine Menge Bücher-Befprechungen von Döbel, fo z. B. über den 1754 in Ansbach 

erfchienenen »Unterricht von der wilden Baumzucht« (VII. Bd. S. 479 fgde.) und 

über Büchtings kurzgefalsten Entwurf der Jägerei (VIII. Bd. S 666 und 691). 

=) Jägerpractica IV. Abfchn. 22. Cap. — Oekonom. Nachrichten V. S. 117 

igde, — 

23) Wahre Gründe der phyfikalifchen und experimental-allgemeinen Forftwil- 

fenfchaft, oder Unterricht, wieneue Holzungen anzubauen, alte zu verbeffern, wilde 

Baumfchulen anzulegen, junge Bäume gezogen, gewartet und verpflanzet werden 

müffen, wobei die Fehler,. welche bei dem Anbau des Holzes vorgehen, auf das 

Deutlichfte gezeiget werden, als ein Handbuch vor Forflbediente zu gebrauchen, 

Neu aufgelegt 1788. Vergl. Beckmanns Bibliothek VI. S. 518. Brocke fehlte 

es, wie Döbel, Beckmann, Büchting und den holzgerechten Jägern überhaupt, an 

naturwiffenfchaftlicher Bildung; trotzdem hat er zum Ausbau der Forftwirthfchafts- 

lIchre nicht wenig beigetragen, wenn auch mehr durch die anregende Kraft feiner 

fcharfen Kritik, als durch pofitive Fortentwickelung diefer Lehre felbft. 
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gleichen vorgefchlagener Art an Feftigkeit und Stärke etwas 

verliere, vielmehr gewinne?« und feiner Schrift wurde ein Preis 

zuerkannt. 4) Sie enthält eine gute Theorie der Durchforftung, 
fowie Anleitung zu Kampkulturen und zur Heifterpflanzung. 
Auch dem Reichspoftmeifter Hildebrandt zu Homburg, welcher 

neben vielen Anderen die Preisfrage behandelt hatte, wurde 

für fein in einer Mifchung von Kalk, Afche, Blut und Urin be- 

‚ ftehendes Univerfal-Wachsthums-Mittel ein Preis zuerkannt. 2) 

Gegen v. Brocke’s Preisfchrift trat G. L. M. v. Wedell fcharf 
in die Schranken und auch hier entbrannte ein derb geführter 
Streit. 26) 

Wir lächeln heute im Hinblick auf folche Preisfragen und 
- folche Univerfalmittel. Vielleicht befchleicht auch Manchen ein 

Achfelzucken, der von dem Streite der holzgerechten Jäger unter 

fich und gegen die Männer anderer, namentlich kameraliftifcher 

Berufsftellungen, welche der Forftwirthfchaftslehre ihre Aufmerk- 

famkeit zuwendeten, lieft. Diefe Lehre taftete noch im Dunkeln, 

es ıft wahr; aber eben in diefem Widerftreit der Meinungen lag 

ein bedeutungsvolles Motiv des Fortfchrittes, und es traten mehr 

und mehr die Punkte hervor, welche zu erhellen blieben, die 

Richtungen, in welchen einzudringen war. An treibender Noth 
fehlte es daneben nicht. Die Angft vor dem Holzmangel wuchs 

progreffiv. Die deutfchen Regierungen wendeten den Forften 
grofse Aufmerkfamkeit und Sorge zu. Tüchtige Männer arbei- 

teten ohne in die Augen fpringende literarifche Bethätigung an 

der Erreichung derfelben Ziele, welche das fchriftftellernde Jäger- 

thum erftrebte, und von ihnen gingen vielfach die Anregung zur 

Forfchung und die praktifche Vollziehung der bereits gefun- 

denen Wirthfchaftsregeln, alfo deren Prüfung am realen Leben 

aus. Von ihnen auch wurde ein Kampf geführt, der feine ganz 

befondere Bedeutung in jener Zeit hatte, der Kampf gegen das 
in einfeitiger Verkennung der wirthfchaftlichen Zeitforderungen 

befangene Jägerthum. 

24) Pfeil, krit. Bl. XXVI. 2. S. 174 fgde. Die Schrift ift 1774 in befonderem 

Abdrucke in Berlin herausgekommen und im II. Th. des Note 23 citirten Werkes 

abgedruckt. 

25) Pfeil, krit. Bl. XXVI. 2. S. 174 fgde. Die Preisfchrift it 1777 (32 S- 

in 8) in Berlin in befonderem Abdrucke erfchienen. 

26) Vergl. G. L. v. Wedells Beurtheiluing der Preisfchrift des Herrn von 

Brocke von Vermehrung der Bäume in den Forften. Breslau 1776, und: Heinrich 

Chriftian von Brocke, Widerlegung der fogenannten Beurtheilung des Herrn von 

Wedell etc. Leipzig 1777. (20 Bogen). 
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8.16. Das fortgeschrittene Jägerthum. Von Langen und seine 
Schule. Zanthier. Von Lassberg. Die Staatsforstverwaltungen 

und die Forstwirthschaftslehre. 

Die ftille Thätigkeit Derer, welche im Walde und in der 

Wirthfchaft das Feld ihrer Arbeit gefunden haben, ohne auf 

den literarifchen Markt zu treten, ohne die Wiffenfchaft mit 

neuen Gedanken zu erfüllen oder in ftrengerer Syftematik als 

bisher den Wiffensftoff zu formen, findet den lauten Ruhm nicht, 

welchen literarifche Erfolge fpenden. An den, welcher den hau- 

baren Beftand einft begründete, denkt die Zeit felten, welche 

ihn nutzt, und wenn fie feiner gedenkt, fo ift es die Tradition des 

Volkes, find es die unbeachteten Gefpräche der Bauern, welche. 

das Andenken des Forftmannes bewahren, der vor einem Jahr- 
hundert unermüdet für die Gegenwart arbeitete und von dem 

die Grofsväter der Alten im Dorfe fo viel zu erzählen wufsten. 

Und nicht anders ift es mit Denjenigen, welche einft die 

Waldwirthfchaft einer ganzen Gegend, eines Landes leiteten. 

Ueberrafchend fchnell verklingen ihre Namen, fobald ihre Per- 

fonal-Akten gefchloffen und reponirt find. Von dem Oberland- 

forftmeifter Hartig würden heute nur Wenige reden, wenn fie 

nicht den Schriftfteller Hartig kennten; und doch kann man 

zweifelhaft fein, ob feine Verdienfte als technifcher Chef der 

preufsifchen Forftverwaltung oder als Schriftfteller die gröfseren 

feien. Das, was der einfache Forftwirth, im Walde leiftet, die 

Ordnung und Fortbildung der Wirthfchaft in ftrenger Befchrän- 
kung auf die Oertlichkeit, eifrige Kultur und Waldpflege, findet 
in den Zuftänden des Revieres felbft feinen Ausdruck, und Denk- 

mäler folcher treuen Arbeit find die vollholzigen, frohwüchfigen 
Holzbeftände; was die Männer in den höheren Verwaltungsftel- 
len der Gefammtheit genutzt haben durch ihre Arbeit, welche 

Klarheit und Einheit der Wirthfchaftsgrundfätze, Feftftellung 
rationeller Wirthfchaftsgrundlagen, Hebung der Intelligenz und 
Sittlichkeit der untergeordneten Beamten erftrebte, welche auf 

die Pflege der Landeskultur im Ganzen gerichtet war, das findet 
nur felten überhaupt einen Allen verftändlichen Ausdruck und 

wird oft noch früher vergeffen, als das ftille Wirken des Revier- 

verwalters. 

Die Gefchichtsforfchung aber hat die fchöne Pflicht, auch 

diefen beiden Thätigkeitsgebieten ihre Aufmerkfamkeit zuzuwen- 
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den. Viele find vergeffen, die einft zur Zeit der erften erfolg- 
reichen forftwirthfchaftlichen Beftrebungen an ihrer Stelle redlich 
und emfig gearbeitet haben an der Herbeiführung befferer Wald- 
zuftände. Auch die Gefchichtsforfchung vermag es nicht mehr, 

ihnen ein bleibendes Andenken zu fichern; dies gilt namentlich 

von den an untergeordneter Stelle arbeitenden Waldwirthen. 
Von Anderen ift es heute noch möglich, fichere Kunde zu er- 

langen. Ein weites Feld der Forfchung öffnet fich hier, welches 
auszufüllen ich unvermögend bin; auf daffelbe aber und feine 
Bedeutung hinzuweifen, durfte ich nicht unterlaffen. 

Allen bekannt ift Hans Dietrich von Zanthier als der Be- 
gründer der älteften forftlichen Meifterfchule. Wäre er dies aber 
nicht, fo müfste ihm ein Denkmal der Ehre errichtet werden 

für feine Thätigkeit als Dirigent der ftollbergifchen Forftverwal- 

tung, und es geziemt fich, an Männer wie der Oberjägermeifter 
von Berlepfch und Oberlandforftmeifter von Lafsberg zu erinnern 
und an den Kampf, den der Letztere befonders gegen das ein- 

feitige ariftokratifche Jägesthum mannhaft gekämpft hat. 

Es ift fchon ‚oben darauf hingedeutet worden, dafs fich feit 

1750 überall in Deutfchland die ausgefprochene Tendenz geltend 

machte, beffere und geordnetere Waldzuftände herbeizuführen, 

dafs aber diefem Beftreben zweierlei hemmend in den Weg 

trat: Das hyperkonfervative Beharrungsvermögen der Praktiker 
“ und die geringe Intelligenz und einfeitige "Richtung des Jäger- 

thums. 

Das erftere konnte nur überwunden werden, indem die neuen 

Ideen an Kraft gewannen, um ein erhebliches Plus an Bewegung 

der Trägheit des Beharrens gegenüberzuftellen; die letztere nur 

durch Hebung der Intelligenz des niederen Jägerthums und durch 

Zerftörung jener an den Höfen übermächtigen ariftokratifchen 

Anfchauungen von dem Werthe der Jagdbeluftigungen gegen- 

über den Anforderungen der Waldwirthfchaft, welche jeder fun- 
damentalen Verbefferung des Wirthfchaftsbetriebes den Lebens- 

nerv abfchnitten. 

Reich an neuen Gedanken für Ordnung und Fortbildung 
der Wirthfchaft war Johann Georg von Langen, deffen bereits 

früher (Bd. I, S. 243) gedacht wurde, deffen Thätigkeit aber 
grofsentheils in diefe Periode fällt. Diefe Thätigkeit war eine 
überaus vielfeitige und von Langen hatte fich von forftlicher 
Einfeitigkeit fo weit losgearbeitet, dafs er mit freiem Blicke 

nicht allein die rein forftwirthfchaftlichen, fondern auch die ge- 



— "IE = 

fammtwirthfchaftlichen Verhältniffe des Landes umfafste und zu 

fördern fuchte. Seine um 1750 erftatteten Berichte beweifen 
dies.!) Sie geben uns Kenntnifs von feinem Beftreben, die Wald- 

wirthfchaft nach allen Richtungen zu ordnen und in eine fefte 
Regel zu bringen, aber zugleich auch die Landwirthfchaft, foweit -- 
dies mit dem waldwirthfchaftlichen Intereffe vereinbar fchien, zu 

kräftigen. Deshalb machte von Langen ausgedehnte Verfuche 

mit dem Waldfeldbau, deshalb fuchte er den Bauern unfchäd- 

liche Grasnutzungen u. f. w. zuzuwenden, dies Beftreben war 

ihm auch wohl einer der Gründe, welche ihn zur Ackerkultur 

auf den Nadelholzkahlhiebsflächen und zur Fichtenfaat mit Ge- 

treide führten, zu einem von ihm wohl zuerft angewendeten 

Saatverfahren, deffen günftige Erfolge er rühmt‘und welches 

auch in neuefter Zeit auf den kräftigen Gebirgsböden des hs: 

mit beftem Erfolge angewendet worden ift. 

Zum Ausbau der Lehre von der Durchforftung hat von 

Langen Wefentliches beigetragen. Seit 1750 wendete man im 

Braurehweigiche den Durchforftungen gröfse Aufmerkfamkeit 

zu; allein die Mafsregel hatte zunächft mehr Gegner, als För- 

derer. Von Langen gehörte zu den Letzteren, und mit der ihm 

eigenen Energie vertheidigte er die Durchforftungen gegen Be- 

denklichkeiten, welche hier und dort gegen diefelben auftauch- 

ten.?) Für feine Stangenholzwirthfchaft war die Durchforftung 

eine überaus wichtige Mafsregel; aber auch in den bis dahin 

ziemlich unregelmäfsig bewirthfchafteten Gemeinde- und Märker- 

forften fuchte er mit einer geordneten mittelwaldartigen Wirth- 
fchaft eine forgfältige Benutzung des Durchforftungsholzes her- 
beizuführen und dadurch den bäuerlichen Wirthen den Uebergang 
zur regelmäfsigen Wirthfchaft zu erleichtern. Auf feine Veran- 

laffung wurde den Gemeinden geftattet, im Unterholze der mit- 
telwaldartigen Beftände im 10— 15. Jahre mit dem Aushiebe der 

Weichhölzer zu beginnen, bis zum 20. Jahre die unterdrückten 

Loden herauszuhauen, und dann mit dem Aushiebe unwüchfiger 

Stangen,‘ auch dem Aufäften der dominirenden Stangen bis zur 

Verjüngung des Ortes fortzufahren. "Um eine ordnungsmäfsige 

Ausführung dieser Mafsregeln zu fichern, wurden die Gemeinde- 

und Märkerforften unter die ftrenge Aufficht der landesherrlichen 
Forftbeamten geftellt. Es ift überaus wohlthuend, von fo huma- 

') Vergl. Langerfeldt, das Forftwefen im Herzogtlum Braunfchweig. S. 154 

2.20, 

2) Langerfeldt a. a. ©. mehrere Stellen. ; 
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nen und zugleich fo rationellen Wirthfchaftsmafsregeln in einer 
Zeit zu hören, wo ein hochmüthiger Bureaukratismus es zur 
äufserften Nichtachtung der Intereffen des Bauernftandes gebracht 
hatte. Es mag fein, dafs von Langen in der einen oder andern 
Richtung zu weit ging, dafs er in dem Beftreben, die Forderungen 

der gefammtwirthfchaftlichen Entwickelung in Einklang zu brin- 

gen mit den ftreng waldwirthfchaftlichen Intereffen, in dem einen 
und anderen Falle die letzteren etwas hintangefetzt hat; fo viel 
fteht feft, dafs feine neuen Einrichtungen im Forftwirthfchaftsbe- 

triebe ihm viele Feinde erweckten, und dafs es diefen — die 

wir fowohl in den Reihen der ftarren Bureaukraten als des ein- 

feitigen Jägerthums zu fuchen haben — fchon um 1760 gelang, 

dem verdienten Manne das Vertrauen feines Landesherrn zu ent- 

‚ ziehen.?) Einer geordneten Fortentwickelung der Waldwirthfchaft 

traten zudem die Ereigniffe des fiebenjährigen Krieges hemmend 

in den Weg. Seit 1770 begann man aus der von Langen’fchen 
Stangenholzwirthfchaft in den eigentlichen Samenfchlagbetrieb 
überzugehen, und fchon 1775 finden wir in einem Gutachten des 
Oberforftmeifters von Löhneyfen die Stellung des Dunkelfchla- 
ges genau vorgefchrieben.‘) 

In anderer Richtung bewegte fich die Entwickelung der 

Waldwirthfchaft in dem dem Thätigkeitsfelde von Langens be- 

nachbarten Sollingerwalde.’) Derfelbe, einft ein grofser Mark- 

wald, war allmählig in den Befitz des Landesherrn (Bifchofs 

von Hildesheim) übergegangen. Die Markgenoffen waren durch 

den Einflufs des römifchen Rechtes zu blofsen Servitutberech- 

tigten herabgedrückt worden und es hatte fich hier in fchärffter 
Ausprägung jener oben kurz fkizzirte Vorgang vollzogen: Das 

' Erlöfchen des genoffenfchaftlichen Gemeinfinns und eine mafslofe 

Ausnutzung des Waldes durch den aus dem Eigenthume hin- 

ausgedrängten, nunmehr jeden Intereffes an geordneten Wald- 

zuftänden baaren Bauernftandes. Schon 1735 und 1747 hatte die 
Ueberlaftung des Sollings mit Weide und Holzabgaben die Auf- 

merkfamkeit der Landesregierung erregt und zu Revifionen durch 

befondere Kommiffarien geführt. 1758 wies der Oberforft- und 

Jägermeifter Graf von Oynenhaufen nach, dafs der Solling 

3) Langerfeldt a. a. O. S. 158. 

#) Langerfeldt a. a. O. S. 164. 

5) Vergl. Pfeil, kritifche Blätter, XXI. Bd. ı. Heft 1845. S. 107 fgde., wo 

unter dem Titel »der Sollinger Wald« ein guter Abrifs der Gefch. d. Sollings, 

zu welchem Herr von Seebach wohl das Material geliefert hat, abgedruckt ift. 
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fernerhin nicht mehr fo viel Holz liefern könne, als bisher, dafs 

2/3 des gefammten Holzvorrathes in den letzten 23 Jahren her- 
untergehauen worden fei. Selbft bei Annahme eines 6ojährigen 

Umtriebes könne man nicht ausreichen. Es fei zum Nachtheile 

des Waldes gefchehen, dafs man Eifenhütten, Glashütten, Salz- -- 

werke angelegt habe, um das Holz zu konfumiren. Die äufserfte 
_ Befchränkung des Abgabefatzes fei geboten. 

Diefe Vorftellung fand kein Gehör. Der hohe Abgabefatz 

blieb unverändert, die Planlofigkeit der Schlagführung dauerte 
fort. 1766 warf ein furchtbarer Sturm 30,000 Klafter nieder; 

das Weidevieh liefs keine Kultur aufkommen. Neue Berichte 
drangen auf Abhülfe. Man entfchlofs fich nun, den Solling ver- 
meffen und eintheilen zu laffen, und es wurden 1776— 1786 die 

desfallfigen Arbeiten unter Leitung des Oberforftmeifters von 

Strahlenheim gröfstentheils durchgeführt. Aber das, was am 

meiften noththat, gefchah doch nicht in ausreichendem Mafse, 
die Befchränkung des Abgabefatzes. Seit 1776 entwickelte fich 
ein fchwungvoller Stab- und Schiffsbauholz-Handel, der zur 
fcharfen Abnutzung der vorhandenen Eichenalthölzer führte. Die - 
Vorräthe an haubarem Buchenholz verfchwanden mehr und 
mehr; der Mangel an Buchenftarkholz hat dann fpäter zu dem 
vielgenannten modifizirten Buchen-Hochwaldbetriebe des Herrn 
von Seebach geführt. — 

Unter den Schülern von Langens ragen durch ihre Bedeu- 
tung für die Fortbildung der Wirthfchaft Hans Dietrich von 

Zanthier und von Lafsberg hervor. 
Hans Dietrich von Zanthier®) war am 17. September 1717 

als der jüngfte Sohn des kurfürftlich fächfifchen Landraths v. 

Zanthier geboren und wurde, mit ıı Jahren verwaift, bis zu 
feinem 15. Jahre in Burg Chemnitz erzogen. Dann unter die 
herzoglich braunfchweigifchen Pagen aufgenommen und zum 

Jagdpagen ernannt, wurde er 1734 von dem Hofjäger Hoffmann 

im Wolfenbütteler Forft in die Jägerlehre aufgenommen, fchon 
nach einem halben Jahre jedoch dem Forftmeifter von Langen 
in Blankenburg als Lehrling beigegeben. 

°) Zur Biographie Zanthiers vergl. Journal für das Forft- und Jagdwefen 

(Reitter). Leipzig 1790. I. Bd. ı. Heft $S. 221 fgde. — Vermifchte Abhandlun- 

gen über das theoretifche und praktifche Forftwefen v. Zanthier. Mit Zufätzen 

v. C. W. Hennert, 1799. Vorbericht. — Niemann, vaterländifche Waldberichte 

etc. Il. Stück 1822. S. 146 fgde. — Stahl, im Archiv der deutfchen Landwirth- 

fchaft. 1821 (Decbr.) 1822 (Januar, Februar). 
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‚Im Jahre 1736 begleitete Zanthier die beiden Brüder von 
Langen?) nach Dänemark und Norwegen, um bei den dortigen 

Forfteinrichtungsarbeiten mit verwendet zu werden. 1740 finden 
wir ihn dort als Holzförfter; noch 1747 ift er im dänifchen 

- Staatskalender als Jagdjunker aufgeführt, wahrfcheinlich zufolge 

eines Verfehens; denn 1746 wurde das norwegifche Generalforft- 
amt aufgehoben und Zanthier kehrte mit Johann Georg von 

Langen nach Deutfchland zurück, nachdem von 12 Gehülfen, 

welche von Langen in Norwegen befchäftigt hatte, alle aufser 
ihm durch den Scorbut, welcher auch Zanthier befallen hatte, 

hinweggerafft worden waren. 

Nach 1746 arbeitete Zanthier unter der Leitung feines Leh- 

rers an den Betriebseinrichtungen in den Weferforften, wurde 

Forftmeifter in Dienften des Grafen von Stolberg - Wernigerode 
für die Graffchaft Hohnftein, 1749 Oberforft- und Jägermeifter 

in Ilfenburg, wo er fpäter feine berühmte Meifterfchule gründete. 
Er ftarb am 30. November 1778. Von feinen vier Söhnen war 

der ältefte, Chriftian Ernft, fpäter Caffel’fcher Oberforftmeifter 

in Schmalkalden, der zweite, Heinrich Haubold, _preufsifcher 

Forftrath. 

Wie Johann Georg von Langen, ift auch Zanthier aus dem 
Jägerthum herausgewachfen. In beiden ift die reine Empirie zur 
höchftmöglichen Entwickelung gelangt; beide haben das Jäger- 

thum in fich überwunden und die forftwirthfchaftlichen Aufgaben 
ihrer Zeit klar erkannt und ihre Löfung mit feltener Energie er- 
ftrebt. Beide haben fich fchriftftellerifch wenig bethätigt; was 

Zanthier uns an Schriften hinterlaffen hat,®) find einfache, über- 

aus nüchterne Aufzeichnungen der felbftgewonnenen Wirthfchafts- 
regeln, welche weder fyftematifche Anordnung oder Vollftändig- 

keit beanfpruchen, noch durch fpekulative Gedanken der Zeit 
voraneilen. Selbft aus der reinen Empirie herausgewachfen, war 

7) Niemann, vaterl. Waldber. a. a. O. Franz Philipp v. Langen ift fpäter 

verfchollen. 

8) Zanthiers Schriften: 

a) Sammlungen vermifchter Abhandlungen über das theoretifche und prakti- 

fche Forftwefen. Berlin 1778. 17 Bogen. Neue Ausgabe ohne wefentliche Ver- 

änderungen 1786. 3. Ausgabe mit Zufätzen von C. W. Hennert 1799. 

b) Forftkalender von v. Zanthier und v. Lafsberg. 1772. Neu aufgelegt 

1781, 1793. (Nachweifung der monatlichen Verrichtungen des Forftmannes). 

c) Kurzer fyftematifcher Grundrifs der praktifchen Forftwiffenfchaft in Stahls 

Forftmagazin IV. Bd. (1764), S. 1—248. Auch felbftändig gedruckt im Jahre 

1764. Etwas aphoriftifch, aber überaus klar. — 



— 18 — 

Zanthier doch der Anfıcht, dafs man, wie Dr. Schreber dies. be- 

reits bemerkt habe, die Forftwirthfchaftslehre an Hochfchulen 

lehren müffe. Diefe Lehre enthalte Generalregeln und könne 

fich zu einer Wiffenfchaft entwickeln. ?) 

Die allgemeine Bedeutung der Wälder verkannte Zanthier 
nicht. Schädliche Nutzungen, fo führt er in feinem Grundrifs 
der praktifchen Forftwiffenfchaft aus, feien durch ftaatlichen 

Zwang zu verhindern; in der bürgerlichen Gefellfchaft fei der 
Grundfatz fehr einzufchränken, dafs Einer mit dem Seinigen 

machen könne, was er wolle. Die Wirkungen folcher abfoluten 

Freiheit feien oft fchädliche. 

Auf eine gute Forfteinrichtung legte Zanthier grofsen Werth. 

Den Rahmen bildete eine Eintheilung in Schläge, geometrifch 

oder proportional, je nach den Beftandsverhältniffen und dem 

Wechfel der Bodenbonität. Die Beftandsaufnahme bewirkte er 

durch Okularfchätzung durchgehender Taxatoren. Den Jahres- 
bedarf ermittelte er fodann nach älteren Rechnungen etc., und 

führte die Materialabnutzungsberechnung in derfelben Weife, wie 
Beckmann, für den ganzen Umtrieb, den er jedoch in sjährige 

Perioden theilte, durch. 10) 

Die Durchforftungslehre hat Zanthier von Langen über- 
kommen, aber offenbar weiter fortgebildet und vertieft. Auch 
ihm fteht bei diefer Mafsregel die wirthfchaftliche Benutzung 

der im Dominationskampfe unterlegenen Stämme in erfter Linie, 

nicht die Abkürzung und Entfcheidung diefes Kampfes felbft. 

Zu einer klaren Auffaffung des Samenfchlagbetriebes ift Zanthier 

zuerft gelangt.) Seine Methode der Waldeintheilung und Be- 

triebsregelung nach allgemeinen Gefichtspunkten darzuftellen und 

dadurch eine Grundlage für eine wiffenfchaftliche Betriebseinrich- 

tungslehre zu gewinnen, hat er jedoch nicht vermocht. Dagegen 
haben von Langen und Zanthier, Jeder an feinem Orte, Ausge- 

zeichnetes geleiftet in Bezug auf die praktifche Ordnung der 

Wirthfchaft, energifchen Wirthfchaftsvollzug und Anwendung 

°) Syftematifcher Grundrifs, Einleitung. 

'%) Syftematifcher Grundrifs S. 35 und 42 fgde. Ich citire nach dem Ab- 

druck in Stahls Forftmagazin. 

11) Syftem. Grundrifs S. ııo fgde. Zanthier fafste jedesmal 8 Jahresfchläge 

zulammen und fchrieb vor, fie in 8 Jahren ftufenweife auszuplentern. Erfolge 

die Verjüngung jedoch erft in den beiden letzten Jahren diefes Verjüngungszeit- 

raumes, fo dürfe der Abtrieb nicht im $. Jahre erfolgen, weil der Auffchlag noch 

der Schonung bedürfe. 

u us 

Ze 
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örtlich motivirter Wirthfchaftsgrundfätze. Ebenfo haben Beide, 

worauf fpäter zurückzukommen fein wird, durch die Heranbil- 

dung einer ganz neuen Generation praktifcher Forftwirthe fich 
unvergängliche Verdienfte erworben. 

Der Ruf der von Langenfchen Forftwirthfchaft verbreitete 

fich fowohl in Deutfchland, als im Auslande rafch. Im Jahre 
17601?) wurden acht junge Leute von der dänifchen Regierung 
zu von Langen, welcher damals noch gräflich Wernigerodifcher 

Oberjägermeifter war, gefchickt, um hier drei Jahre lang das 

Forftwefen praktifch zu erlernen. 1763 erhielt von Langen eine 

Aufforderung von dem Könige Friedrich V. von Dänemark, mit 
jenen jungen Männern nach Seeland zu kommen, um die dorti- 

gen Forften einzurichten. Trotz feines Alters und der ihn heftig 

quälenden Gicht gab von Langen, der ein raftlofer, unruhiger 

Mann war, diefer Aufforderung Folge, um fo lieber, als in der 

Heimath fein Einflufs untergraben war. Zwei junge deutfche 
Forftmänner begleiteten ihn und wurden in Seeland fogleich als 

Förfter angeftellt. 1764/65 wurden unter von Langens Leitung 

die Seeländifchen Forften vermeffen und eingerichtet; in jener 

Zeit entftanden auch die berühmten Langenfchen Plantagen auf 
Seeland, Nadelholzkulturen auf Kahlhiebsflächen (Fichte, Tanne, 

Kiefer, Lärche), welche deshalb verdientes Auffehen erregten, 

weil fie die erften Beftandsbegründungen durch Saat und Pflan- 

zung in Dänemark waren. 

Auch in Deutfchland ftand die von Langenfche Schule in 

grofsem Anfehn. Von den Schülern von Langens, welche ihn 

fchon auf dem erften Zuge nach Norwegen begleitet hatten, 

trat von Lafsberg fpäter in braunfchweigifche Dienfte. 1764) 
erfolgte feine Berufung als Oberlandforftmeifter in kurfürftlich 
fächfifche Dienfte. In Sachfen hatte, nachdem im Anfange des 

18. Jahrhunderts den Forften fehr viel Aufmerkfamkeit zuge- 

wendet worden war, um 1750 eine zur höchften Uebertreibung 

ausgeartete Jagdleidenfchaft der höchften Kreife alle forftwirth- 

fchaftlichen Beftrebungen überwuchert und in den Hintergrund 

gedrängt. Der fiebenjährige Krieg kam mit fchwerer Noth über 

‘ das Land und drohte die ganze Kultur deffelben zu vernichten. 

2) Vergl. den Bericht über die v. Langenfchen Plantagen in Niemanns 

vaterl. Waldberichten II. Stück 1820. S. 181 fgde. (v. Kammerrath Schäffer zu 

Hirfchholm). 

13) Zur Forftverwaltungsgefehichte Sachfens vergl. Denglers Monatsfchrift. 

1863. S. zo1 fgde. 
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Die devaftirten Forften ftanden unter der Verwaltung eines‘ 
durchaus unfähigen Jägerthums; die höheren Forftbeamtenttellen 
waren ausfchliefslich mit dem ungebildeten Hofadel befetzt, wel- 

chem jedes Verftändnifs für die waldwirthfchaftlichen Aufgaben . 

mangelte. 

In folcher Noth berief der Kurfürft den als tüchtiger 
Forfttechniker bekannten Oberforftmeifter von Lafsberg an die 

Spitze der Forftverwaltung. 1764/77 wurden unter feiner Lei- 
tung die fächfifchen Staatsforften grofsentheils vermeffen und 
eingerichtet. Aber das Jägerthum bei Hofe und im Walde, dem 

die ftrengere Ordnung des Betriebes unbequem war, wufste den 
Oberlandforftmeifter von Lafsberg bald lahm zu legen. Seine 
von einem fcharfdenkenden Geifte zeugenden Betriebseinrichtun- 
gen kamen nicht zum Vollzug, feine wirthfchaftlichen Ideen nicht 
zur Ausführung. Das einfeitige Jägerthum feierte hier einen 

Triumph über die Forftwirthfchaft. %) 

Weit erfolgreicher war die Thätigkeit des Hofjägermeifters 
(fpätern Oberjägermeifters) von Berlepfch in Kaffel.15) 

Karl Friedrich von Berlepfch wurde am 8. Februar 1724 

zu Schlofs Berlepfch a. d. Werra geboren, trat fchon frühe in 
heffifche Dienfte, wurde 1747 Forftmeifter der Graffchaft Ziegen- 

hain, 1749 Oberforftmeifter. Als 1766 die Graffchaft Hanau eine 
felbftändige Verwaltung erhielt, zog der Erbprinz Wilhelm als 

Regent der Graffchaft den ÖOberforftmeifter von Berlepfch als 

geheimen Rath in feine Dienfte. 1785 wurden die heffifchen 

Lande wieder vereinigt und der Landgraf Wilhelm IX., als Kur- 

fürft Wilhelm L, berief v. Berlepfch als Staatsminifter und Ober- 

jägermeifter nach Caffel. In diefer Stellung verblieb er bis zu 

feinem Tode (18. Juli 1790). Er war ein Mann von ungewöhn- 

licher Bildung. Um den Förftern einen Leitfaden für Hieb und 
Kultur in die Hand zu geben, ftellte er 1761 die ihm bekannten 

Wirthfchaftsregeln in einer kurzen Schrift zufammen, welche 
nicht den Anfpruch erhebt, eine erfchöpfende und abgerundete 

Forftwirthfchaftslehre zu geben, aber eine Menge werthvoller 

praktifcher Winke giebt und dadurch befonders intereffant ift, 

dafs die Stellung dunkler Befamungsfchläge im III. Cap. gut ge- 

lehrt wird. Die Schrift hat grofse Verbreitung gefunden. 

") Darftellung d. Königl. Sächf, Staatsforftverwaltung und ihrer Ergebniffe. 

Feftfchrift. 1865. S. 20 fgde. 

'°) Die biographifchen Notizen aus dem Archiv der Familie von Berlepfch 

verdanke ich der Güte des Ilerrn Richard v. Berlepfch auf Seebach in Thüringen. 
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Nicht minder war dies der Fall betreffs der von dem braun- 
fchweigifch-lüneburgifchen Kammerrathe Johann Andr. Cramer 

1766 herausgegebenen: Anleitung zum Forftwefen, nebft einer 
ausführlichen Befchreibung von Verkohlung des Holzes und 
Nutzung der Torfbrüche.« (200 S. fol. 60 Kupfertafeln). Das Buch 
wurde u. A. auch in der preufsifchen Forftverwaltung eingeführt. 

In Preufsen!®) traten nach dem fiebenjährigen Kriege die 

forftwirthfchaftlichen Verordnungen Friedrichs II. in Vollzug. 
Seit 1764 wurden fämmtliche Forften vermeffen, jedes Revier 
in 3 Blöcke, jeder Nadelholz-Block in 60—80 Schläge (Jahres- 
fchläge) getheilt; für die Niederwaldungen wurde ein 16—20- 
jähriger Umtrieb vorgefchrieben; in den Buchen- und Eichen- 

wäldern follte das abfterbende Holz vorfichtig ausgeplentert 
. werden. Die Anlage von Eichelkämpen, Kahlabtrieb in Kiefern, 

eifrige Kultur aller Blöfsen wurde befohlen. 

Der in Kiefern angenommene mittlere Umtrieb von 70 Jahren 
genügte dem wirthfchaftlichen Bedürfniffe nicht, welches vor 
Allem die Erziehung ausreichend ftarken Bauholzes erforderte. 

Man half fich durch Spaltung eines jeden Blockes in zwei Be- 

triebsverbände, von denen jeder 70 Schläge enthielt, fo dafs man 

faktifch einen I4ojährigen Umtrieb hatte. 

Grofse Verdienfte um die Ordnung des Betriebes in den 

Forften der Mark Brandenburg erwarb fich der aus Weftfalen 

in die Mark berufene Oberforftmeifter von Kropf.17) Er ift der 

‚Verfaffer mehrerer die Schlageintheilung betreffenden Inftruktio- 
nen. In Schlefien war bei der Befitzergreifung durch Preufsen 
der Plenterbetrieb allgemein im Hochwalde üblig, eine Schlag- 

eintheilung nur im Niederwalde vorhanden. Der fiebenjährige 

Krieg hatte die Provinz hart betroffen. Von 1763 ab ergingen 

zahlreiche königliche Befehle zur Verbefferung der Landeskultur 
überhaupt und der Waldzuftände insbefondere.18) Aber es fehlte 

16) Pfeil, Forftgefchichte S. ı5ı fgde. Inftruktion für die Oberforftmeifter 

von 1754 (Mylius, Ediktenf. 1754 S. 715) und Nachtrag zu derfelben vom 6. I. 

1764. Anweifungen vom 10. X. 1780 und Nachtrag vom 24. XII. 1783, durch 

welche neuerdings die Schlageintheilungen in Kiefern vorgefchrieben wurden (v. 

Kropf). Nach 1783 ging man jedoch vom fchlagweisen Abtriebe ab and fchon 

die Circulare vom 18. X. 1783 und ı18.1II. 1787 fchrieben vor, dafs 6—7 Schläge 

zu einem Hau zufammengefafst und famenfchlagartig ausgeplentert werden follen. 

17) Pfeil, Forftgefchichte S. 212 fgde. 
18) Pfeil, Forftgefchichte S. 193 fgde. Am 2ı. III. 1763 erforderte Fried- 

rich II. durch ein Circular Bericht von den fchlefifchen gröfseren Landwirthen 

über den Zuftand der Privatwaldungen und die durch den Krieg angerichteten 
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an der energifchen technifchen Oberleitung und jene Befehle 
blieben todte Buchftaben. Erft als gegen 1780 der Landjäger- 

meifter von Wedell®) an die Spitze der fchlefifchen Forftver- 

waltung trat, erfüllte thatkräftiges Leben die fchlefifche Fortt- 
wirthfchaft. Die nähere Würdigung der Thätigkeit von Wedells 

gehört. an eine andere Stelle, da fein Hauptverdienft auf dem 

Gebiete der Forfteinrichtung liegt und dem Schluffe der Periode 

angehört. Aber er ift auch hier unter Denen, welche .die Wirth- 
fchaft durch praktifchen Vollzug und Pflege im Walde empor- 

gehoben haben, mit Ehren zu nennen. 
In Bayern wurde das von Grünberger und Dätzel va 

Lehrbuch für die pfalzbayrifchen Förfter durch Verordnungen 

von 1787 und 1788 empfohlen und feine Anwendung beim forft- 

lichen Unterrichte vorgefchrieben.?0) Die Herbeiführung befferer 

Waldzuftände und eines geordneten Forftwirthfchaftsbetriebes in 

Bayern gehört jedoch im Wefentlichen der folgenden Periode 

an und wird dort eingehender behandelt werden. 

8. 17. Die Forstencyclopädieen der Kameralisten. — Moser. 
— Stahl. — Brocke. — Benckendorf. — 

Die Stärke der Empiriker beruhte in der Unmittelbarkeit 
der eigenen Naturbeobachtung, in der felbfterlangten Kennt- 
nifs der Wirthfchaft und in dem durch die eigene Wirthfchafts- 

übung erworbenen wirthfchaftlichen Können, ihre Schwäche in 

der Unkenntnifs der Mathematik und der Unfähigkeit zur kor- 

rekten Naturforfchung, in der geringen geiftigen Zucht und 
Schulung, welche zur geordneten Gliederung des zu beherrfchen- 

den Stoffes, zur fyftematifchen Abrundung und Vollftändigkeit 

der Darfteilung befähigt hätte. Sollte die Arbeit der Empirie 

fomit zu einer wiffenfchaftlichen Begründung der Forftwirthfchafts- 
lehre führen, fo mufsten zwei: ergänzende geiftige Richtungen 

hinzutreten, von denen die eine die mathematifche und natur- 

wiffenfchaftliche Begründung, die andere die fyftematifche Aus- 

Verwüftungen. Am 27. VI. 1763 wurde von allen Forftbeamten eine Nachweifung 

der angelegten Kulturen erfordert, unterm 20. IX. 1763 erging eine befondere 

Kulturinftruktion, welche freilich wenig Sachkenntnifs verräth. 

1) Ueber von Wedell und f. Methode der Forfteinrichtung unten ?. 19, 

20) Verordnungen vom 3. XII. 1787 und 16. VI. 1788. Behlen u. Laurop, 

Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung des Königreichs Bayern. 1831. S. 133 

bis 140. 
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formung derfelben erftrebte. Beide traten auch wirklich fchon 

in diefer Periode an die Seite des fortgefchrittenen Jägerthums, 
die zuletzt genannte den allgemeinen geiftigen Strömungen der 

Zeit entfprechend zuerft; die erftere wenig fpäter; beide von 

höchfter Bedeutung für den Ausbau der Forftwirthfchaftslehre, 

welcher fie in ihrer Ergänzung und Gefammtheit den Charakter 

einer Wiffenfchaft verliehen haben. Von da ab, wo dies als 

gefchehen zu betrachten war, verfchwanden jene Sonderrichtun- 
gen, indem fie in der Thätigkeit der wiffenfchaftlich arbeitenden 
Forftwirthe zufammenfloffen. Von einer Sonderung der einen 

von der anderen wird in der folgenden Periode nicht die Rede 
fein können. Noch fpäter aber werde ich zu zeigen haben, wie 

fich von der eigentlich forftwiffenfchaftlichen Forfchung unter 

rafcher Erweiterung des gefammten Wiffensgebietes die forftna- 

turwiffenfchaftliche Forfchung wieder loslöfte. Die encyclopä- 

difche Richtung aber, welche zuerft zur fyftematifchen Vollftän- 

digkeit und logifchen Gliederung des Wiffensftoffes führte, ihrem 

Wefen nach mehr formaler Natur war und von den Kamerali- 

ften gepflegt wurde, fand naturgemäfs auf keiner fpäteren Stufe 
der forftwiffenfchaftlichen Entwickelung eine Stelle und blieb 

überwunden, nachdem fie einmal ihre guten Dienfte geleiftet hatte. 
Das Kameraliftenthum hatte fich, wie ich bereits gezeigt 

habe, aus dem Bedürfnifse der Kleinftaaten nach Verwaltungs- 
beamten mit einer breiten und vielfeitigen Bildung herausent- 
wickelt. Das Studium der Kameraliften war durchaus nicht in 

fefte Grenzen eingefchloffen, bafırte zwar im Allgemeinen auf 

einer philofophifchen, juriftifchen und ftaatswiffenfchaftlichen Bil- 

dung, bewegte fich jedoch im Uebrigen auf den verfchiedenar- 

tigften Gebieten, je nachdem Befähigung, Neigung oder zufällige 
Berührung mit gewiffen konkreten Lebens- und Produktionsver- 

hältniffen eine Fortbildung in beftimmten Richtungen bedingten. 

Diefe Vielfeitigkeit des Studiums und Wiffens nun, fo fehr 
fie andererfeits zur Verflachung hindrängen mufste, liefs die 

Kameraliften ganz befonders befähigt erfcheinen, die Forftwirth- 

fchaftslehre fyftematifch auszubauen, und wenn auch nicht mate- 

riell, fo doch formell zu vervollkommnen. An äufserer Veran- 

laffung, fich mit der Waldwirthfchaft zu befchäftigen, fehlte es 

nicht. An der Spitze der Finanzverwaltung aller deutfchen 

Staaten ftanden Collegien von kameraliftifch gebildeten Beamten. 
Die Finanznoth, welche faft überall an den deutfchen. Höfen 

chronifch geworden war, hiefs alle Einnahmequellen ins Auge 
Bernhardt, Forstzgeschichte. U. 8 
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faffen, und zu ihnen gehörte auch die Waldwirthfchaft in den 
landesherrlichen Forften. Die Holznoth klopfte zudem an alle 

Thüren und der Abfolutismus, der es als feine Pflicht erkannte, 

das Wohl der Landeskinder wie ein Vormund zu fördern und 

zu fchützen, hatte alle Veranlaffung, die forftwirthfchaftlichen ° 

Verhältniffe des ganzen Landes, in die er ja nach den geltenden 
ftaatsrechtlichen Grundfätzen überall eingriff, genauefter Prüfung 

zu unterziehen. — 

Das Kameraliftenthum begann feine Arbeit an der Forft- 

wirthfchaftslehre faft gleichzeitig mit den holzgerechten Jägern. 

Die ältefte hierher gehörige Arbeit ift, wenn von Zinck’s Kame- 

raliften-Bibliothek (1751/52), in welcher die Forftwirthfchaftslehre 

nur als ein Theil der Kameralwiffenfchaften erfcheint, von Jufti’s 
»Staatswirthfchaft«, in welcher auch der Forftwirthfchaft Erwäh- 

nung gefchieht, fowie von den Schriften von Kretfchmer!) und 

Chriftian Böfe?) abgefehen wird, die von Wilhelm Gottfried von 

Mofer 1757 unter dem Titel »Grundfätze der Forftökonomie« 
in 2 Bänden herausgegebene Encyclopädie des forftmännifchen 
Wiffens. | 

Wilhelm Gottfried von Mofer®) gehörte einer berühmten 
Kameraliften-Familie an. Als der Sohn des berühmten würtem- 

bergifchen Landfchaftsconfulenten und ftaatswiffenfchaftlichen 
Schriftftellers J. J. v. Mofer (oben $. 6 Note 7) am 27. Novem- 

ber 1729 zu Tübingen geboren, Bruder des freifinnigen Vertre- 

ters der modernen Aufklärung einem veralteten Staatsbegriffe 

gegenüber, des darmftädtifchen Minifters Friedrich Karl von 

Mofer (oben $. 3 Note 7), befuchte er das Gymnafium in Stutt- 
gart und ftudirte zu Halle und Tübingen. Eine Zeit lang in 

') Oekonomifche Vorfchläge, wie das Holz zu vermehren, Obftbäume zu 

pflanzen, Maulbeerplantagen anzulegen, Sperlinge und Maulwürfe zu vertilgen etc. 

von Peter Kretfchmer, nebft einer Vorrede Georg H. Zinckens vom Projectmachen. 

(Halle 1744) und »Peter Kretfchmers Entwurf, wie ein gewiffes Holz, fo in Sachfen, 

fowohl jetzt, als künftig beffer zu nutzen fei. Berlin 1744.« 

?) Generale Haushalts-Principia vom Berg-, Hütten-, Salz- und Forft - Wefen, 

in fpecie vom Harz, aufgefetzt von Chriftian Böfe. Copenhagen u. Leipzig 1753- 

Das Buch enthält namentlich eine gute Darftellung der Verwendung verfchiedener 

Holzfortimente beim Harzer Bergbau, dagegen von Beftandsbegründung, Kultur 

etc. Nichts. a 

°) Zur Biographie Mofers f. Gwinner, Monatfchrift für das würtembergifche 

Forftwefen. VI. Bd. 1855 f. 37. Die dort benutzten Quellen find: Würtemb. ” 

Gelehrten-Lexikon I. Th. 1772. S. 94. 169. Griefinger u. Pfaff, Univerfal-Lexikon 

v, Würtemberg, Nachträge 1813, S. 157. 
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Stuttgart als Kanzlıft thätig, trat er 1756 in die Dienfte des 
Grafen von Stolberg-Wernigerode und machte in diefer Stellung 
unter von Langens Leitung feine forftlich-praktifche Schule durch, ®) 

wurde 1757 würtembergifcher Expeditions-Rath, fpäter Forftrath 

des Erbprinzen von Heffen-Darmftadt in der Graffchaft Hanau- 

Lichtenberg, darauf darmftädtifcher Oberforftmeifter, 1772 Ge- 

heimer Rath und Jägermeifter, 1786 Fürftlich Taxi’fcher Geheim- 

rath, Kammerpräfident und Kreisgefandter in Ulm, wo er am 

31. Januar 1793 ftarb. 

"Obwohl Mofer fchon feit 1750 — alfo im 21jährigen Alter 
— der Waldwirthfchaft feine Aufmerkfamkeit zugewendet hatte, 

fo verrathen doch feine »Grundfätze der Forftökonomie« einen 

entfchiedenen Mangel an genauer praktifcher Kenntnifs derfelben, 

und in diefer Beziehung fteht er den fortgefchrittenen Jägern, 
namentlich Zanthier, nach. Was ihm aber vor diefen zu eigen 

war, eine tüchtige formale Durchbildung, eingehende Kenntnifs 
der Rechtslehre, ein weiter, die verfchiedenartigften Verhältniffe 
des Staats-, Wirthfchafts- und Gewerbe-Lebens umfaffender Blick, 

die Gewöhnung, jeden Wiffensftoff fyftematifch zu formen, 'ver- 

leiht feiner Encyclopädie einen Werth, der den Schriften Döbels, 

Beckmanns, Käplers und auch Zanthiers vollkommen abgeht, 
und Mofer mufs als der Begründer der forftlichen Syftemkunde 
betrachtet werden.>) 

Freilich, auch in fyftematifcher Beziehung läfst das Buch 
noch Manches zu wünfchen übrig. Im erften Bande wird nach 

den allgemeinen Definitionen und, einer kurzen gefchichtlichen 
Einleitung eine fehr mangelhafte Befchreibung der Holzarten ge- 
geben, welcher fich eine kurze Zufammenftellung der Baumkrank- 
heiten und Fehler des Holzes anreiht. Es folgt dann die Lehre 

von der Eintheilung der Forften in Reviere und Schläge, von 

der Einerndtung und Benutzung der Waldprodukte, bei welcher 

Gelegenheit jedoch auch manche waldbauliche Gegenftände ab- 

Ä 
: 

gehandelt werden, z. B. die Lehre von den Lafsreifern und Ober- 
ftändern; Köhlerei, Afchenbrennen, Sägemühlen-Betrieb, Weide- 

nutzung werden ausführlich erörtert und es folgt dann (im fünften 

Buche) die Lehre von der Beftandsbegründung und Waldpflege. 

*) Seit feiner Ueberfiedelung nach Wernigerode. Auch hier hat alfo das da- 

malige Centrum des forftlichen Wiffens in Deutfchland, als welches Braunfchweig 

u. der Harz anzufehen, feine Wirkung geübt. 

5) Hierauf hat fchon Th. Hartig »Syftem und Anleitung z. Studium d. Forft- 

wirthfchaftslehre.« Gefchichtl. Einl. S. 17 fgde. aufmerkfam gemacht. 
g# 
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Im zweiten Bande werden Forftfchutzlehre, Jagdkunde, die 

Lehre von den Nebennutzungen, von der Forfthoheit über die 
Privat- und Gemeindewaldungen, von der Grenzerhaltung und 
den Forftbefchreibungen abgehandelt und dann (im elften Buche) 2 

auf mehr als 100 Seiten die Forftverwaltungskunde. 
In den Beilagen find Formulare, vermifchte Abhandlungen, ®) 

literarifche Nachweife”) u. f. w. beigegeben, auch die Heffen- 
Caffelfche Verordnung wegen des Baumpflanzens v. 12. Februar 
1724 und die Forft- und Holzordnung der Graffchaft Hanau- 
Münzenberg von 1736 abgedruckt. Es fchien nothwendig, bei 
der fyftematifchen Gliederung der Mofer’fchen Forftencyclopädie 
etwas länger zu verweilen, weil hier der erfte Verfuch vorliegt, 

den Inhalt der Forftwirthfchaftslehre wiffenfchaftlich zu geftalten. 
Dafs diefe Lehre von einem Manne wie W. G. v. Mofer 

materiell nicht wefentlich gefördert werden würde, war anzuneh- 
men. In Wahrheit finden wir auch in dem Buche Nichts über 
Beftandsbegründung, Waldpflege und Betriebsregelung, was als 
das geiftige Eigenthum des Verfaffers angefehen werden könnte. 

In Bezug auf die allgemeinen Grundlagen und Grundprincipien 

der Waldwirthfchaft jedoch ift Mofer vollkommen felbftändig. 

Er erkennt diefelbe als ein Gewerbe,®) ordnet alle anderen 
Nutzungen der Hauptnutzung?) (Holznutzung) unter und fordert 

einen ftreng nachhaltigen Betrieb. Dabei erkennt er nun aller- 

dings nicht, dafs der jährliche Nachhaltsetat eine Funktion der 
Jahreszuwachsgröfse ift, fondern will den erfteren aus dem noth- 

wendigen Holzverbrauche ableiten, indem er den Umtrieb foweit 

heräbfetzt, dafs die jährliche Schlaggröfse dem Bedürfnifse ge- 
nügt, bewegt fich alfo in jenem Trugfchluffe, der in jener Zeit 
zur Herabfetzung der Umtriebszeiten geführt hat;10) aber er be- 
tont es doch überall, dafs die Ordnung einer regelmäfsigen und 

feften Schlageintheilung die Seele der Wirthfchaft fei!!) und das, 

) A. a. auch die Buffonfche Abhandlung »über ein leichtes Mittel, die 

Feftigkeit und Dauer des Holzes zu vermehren« , welche aus den Memoiren der 

Königlichen Akademie der Wiffenfchaften zu Paris, 1738, $. 240—263 in der 

Ueberfetzung übernommen ift. (Buffon empfahl das Abfchälen der Stämme und 

Abwelken auf dem Stamme). Beil. S. 13 fgde. 

”) A. a. ein Verzeichnifs von Forftordnungen, welche damals im Buchhandel 
zu haben waren. Beil. S. 3. 

®) 1. Bd. S. 81. 2. 9 Eing. 

"1. Bd. S. 88 2. 10, 

’) I. Bd. S. 99 2. 17. S. 101 2. 19 u. fgde. 

2) 1Ba. S 17 © 37, 
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was er über die Aufftellung der Forftnutzungsetats fagt, it klar 
und verftändlich und zeigt die Gefchäftsgewandtheit des Verfaf- 

fers. In Nadelholzwirthfchaften empfiehlt Mofer den Kahlhieb 

in Schmalfchlägen mit Randbefamung, für das Laubholz eine 

mittelwaldartige Wirthfchaft;!?) eine eigentliche Samenfchlag- 

wirthfchaft kennt er nicht, Durchforftungen eben fo wenig. Mit 
Beckmann und Büchting macht Mofer Front gegen den unge- 

regelten Plenterbetrieb; die Hiebsleitung gegen Sturm hat er 
zuerft in klarer Darftellung gelehrt;13) die merkantiliftifchen An- 
fchauungen über Holzhandel, Ein- und Ausfuhr-Verbote, Unter- 

thanen-Verkaufstaxen u. d. m. theilt er freilich mit feinen Zeit- 
genoffen und befindet fich in diefer Beziehung in Uebereinftim- 
mung mit den allgemeinen Strömungen feiner Zeit; aber in ihm 

ift nichts Bureaukratifches, feine ganze Anfchauung ift vielmehr 
eine durchaus humane und liberale. In Bezug auf Saat und 
Pflanzung reproduzirt Mofer vorzugsweife das von den holzge- 

rechten Jägern, namentlich von Döbel, bereits Dargeftellte. Doch 

empfiehlt er nach hannöverfchen Erfahrungen") die Kiefern- 

pflanzung für den armen Sandboden, obwohl er fonft von der 
Nadelholzpflanzung nicht viel hält.1°%) In allen diefen praktifch- 
wirthfchaftlichen Fragen ift er jedoch unfelbftändig und folgt 

namentlich kritiklos den oft fehlerhaften Anfichten Döbels. 
Bemerkenswerth ift, dafs Mofer die Führung von Revier- 

Chroniken lebhaft befürwortet.1%) Zur Regelung des Betriebes 
empfiehlt er, wie Käpler, eine einfache Schlageintheilung (ein- 

fachfte Form des Flächenfachwerks mit Jahresfachen). 

Mofer hat aufser feinen »Grundfätzen der Forftökonomie« 
noch mehrere kleinere Schriften von untergeordneter Bedeutung 
herausgegeben. '!”) Seine Thätigkeit als Herausgeber des Forft- 
archivs wird an anderer Stelle (unten $. 24) gewürdigt werden. — 

Wenn ich fchon bei Wilhelm Gottfried von Mofer darauf 

12) 1. Bd. S. 105 2. 22 u. S. 22I im V. Cap. 

8. Bd. 97107. 11. Bd. S. 507. 
14) I. Bd. S. 508, 2. 4. Nach den hannöverfchen gelehrten Anzeigen von 

1753- 
»).A. 2. 0:,$..507,; 2. 2. 

16) ]I. Bd. S. 815 fgde. 

17) Einzelne Auffätze von Mofer ftehen in den »Frankfurter wöchentlichen 

Abhandlungen«, in den »ökonomifchen Nachrichten« u. befonders im Forftarchiv. 

Hier u. a. mehrere Auffätze Mofers gegen das Jagdunwefen, welche darthun, 

dafs auch ihm Etwas von dem ehrenwerthen Freimuthe feines Bruders innewohnte. 
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aufmerkfam machen durfte, dafs eine aufserordentliche Vielfei- 

tigkeit des Wiffens ihm eigen war, fo find wir bei Betrachtung 
des Lebensganges von Johann Friedrich Stahl, der von 1768 bis | 

1790 als Minifterial-Forft-Referent in Würtemberg fungirte, er- 

ftaunt über eine geradezu unfafsbare Allseitigkeit des Wilffens. 

Stahl ift einer jener kameraliftifchen Polyhiftoren gewefen, 
die nur das vorige Jahrhundert in den deutfchen Duodezftaaten 

hervorbringen und verwenden konnte, dabei ein Mann von unge- 

wöhnlicher Energie, einer oft derben, aber hochehrenwerthen 

Offenheit und eminenten Arbeitskraft. Er hat während einer 
35jährigen Amtszeit in faft allen Refforts der würtembergifchen 
Staatsverwaltung gearbeitet und überall durch die Tüchtigkeit 

feines ganzen Wefens Bedeutendes geleiftet. 

Johann Friedrich Stahl!%) war der Sohn eines Schullehrers, 

am 26. Septbr. 1719 zu Heimsheim in Würtemberg geboren. 

Schon im ı!/,jährigen Alter durch den Tod feines Vaters ver- 
waift, wurde er von einem ihm verwandten Geiftlichen in Ruthes- 

heim an Kindesftelle angenommen und zum Studium der Gottes- 

gelehrtheit beftimmt. Aber auch diefer fein Wohlthäter wurde 

ihm 1728 durch den Tod entriffen. 

Seine Mutter hatte unterdeffen wieder geheirathet und fein 
Stiefvater beftimmte ihn zum Provifor, gab aber fpäter feine 

Einwilligung zu dem von Mutter und Sohn gewünfchten Studium 

der Theologie. Stahl befuchte nun das Gymnafium in Stuttgart, 
wurde als Stipendiat in Tübingen aufgenommen und erlangte 

1740 die akademifche Magifter-Würde. 
Die innerfte Neigung des jungen Magifters gehörte jedoch 

feinem Brotftudium nicht, wendete fich vielmehr den praktifcheren 
Lebensbeziehungen zu, und in feinen auf einander folgenden 
Stellungen als Pfarrvikar und als Hofmeifter in der Familie des 

Freiherrn von Gölnitz, fpäter bei einem Geheimrath Korn, begann 

er fich eifrig mit dem kameraliftifchen Wiffensgebiete vertraut 

zu machen. 

Ein äufserft geringfügiger Umftand, die gelungene Copirung 

einiger feltenen Münzen durch Stahl, entfchied 1752 über fein 

ganzes fpäteres Leben. Jene Zeichnungen kamen dem würtem- 

bergifchen Staatsminifter von Hardenberg zu Gefichte, der dem 

jungen ftrebfamen Hofmeifter ein zweijähriges Reifeftipendium 

#) S, die Biographie Stahls in dem Journal für das Forft- u. Jagdwefen 

(Reitter) Leipzig, 1790. I. Bd. ı. Heft S. 224 fgde. 
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verfchaffte, welchesStahl dazu benutzte, um in den Jahren 1753/54 

Sachfen, den Harz, Böhmen zu bereifen. Bergbau und Hütten- 

betrieb nahmen hier feine Aufmerkfamkeit befonders in Anfpruch, 

aber auch mit den Verhältniffen der Waldwirthfchaft, welche im 

Harz und in Sachfen in engem Zufammenhange mit dem Berg- 
baubetriebe ftanden, befchäftigte er fich und erlangte eine frei- 
lich nur fehr encyclopädifche Kenntnifs derfelben. 

1755 zum Bergrath und Oberinfpektor aller Bergwerke er- 

nannt, wurde er 1758 wirklicher Rentkammer - Expeditionsrath 

(Finanzrath). Der Forftreferent der Rentkammer, Wächter, war 

kränklich und Stahl wurde ihm bald als Affıftent beigegeben, 
daneben aber bis 1768 in allen möglichen Refforts verwendet, 

fowohl beim Oberbergamt, als in der Sanitätsdeputation, beim Re- 

fidenz-Bauamte, der Münze, Porzellan-Manufaktur etc. 1768 zum 

Hof- und Domänenrathe ernannt, wurde er 1773 mit forftlichen 
Vorträgen bei der Militärakademie (unten S. 23) betraut. Der 

Direktion des Forftwefens ftand er bis zu feinem Tode, welcher 

am 28. Januar 1790 erfolgte, vor. 

Stahl war kein Mann der geiftigen Produktion. An und 

für fich ift es bei einer fo weitgehenden Vielfeitigkeit des Wif- 
fens faft unmöglich, neben der Breite auch eine wiffenfchaftliche 
Tiefe zu erreichen, und an der letzteren hat es ihm in Bezug 
auf fein forftliches Wiffen denn auch gefehlt. Seine fchriftftelle- 
rifche Thätigkeit. ift im Wefentlichen eine fammelnde gewefen. 

Dafs er der Erfte gewefen ift, der den Gedanken, das forftliche 

Wiffen feiner Zeit in einer Zeitfchrift zu fammeln, verwirklicht 

hat, ift hierfür ein Beweis, verleiht ihm aber für die Herausbil- 

dung der Forftwiffenfchaft eine nicht gewöhnliche Bedeutung. 
Wenig bedeutend dagegen ift feine »Onomatologia forestalis- 
piscatoria-venatoria oder vollftändiges Forft-, Fifch- und Jagd- 

Lexikon«, welche in 3 Bänden und einem Supplementbande 1772, 

1773 und 1780 erfchien. Die forftrechtlichen Artikel diefes Lexi- 

kons find von gröfserem Werthe, als die forftwirthfchaftlichen, 

welche nur das kompiliren, was Stahl in der Literatur vorfand. 
‚Noch unbedeutender find die kleineren Arbeiten Stahls. Der ihm 

vielfach zugefchriebene, im Forftmagazin (IV. Bd. 1764) abge- 

druckte »Grundrifs der Forftwiffenfchaft« rührt von H. D. von 

Zanthier her (oben $. 16, S. 107). 

Gröfsere geiftige Initiative und mehr Originalität waren dem 
Verfaffer der 1768 (2 Theile), 1772 (3. Th.) und 1775 (4. Th.) 

erfchienenen »wahren Gründe der phyfikalifchen und experi- 
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mental-allgemeinen Forftwiffenfchaft«, Heinrich Chriftian von 

Brocke (oben 8. 15, S. 99) eigen. Ihm aber fehlte das reiche 

Wiffen und der fittliche Ernft Stahls. 

Die »wahren Gründe der Forftwiffenfchaft« find keine Ency- 
clopädie des forftlichen Wiffens, fondern ein ziemlich ungeordne- 
tes Allerlei von forftlichen Abhandlungen und Bemerkungen, die 

manches Gute und Richtige über Saat und Pflanzung, Schonung 
und Schutz des Waldes, polizeiliche Aufficht befonders der bäuer- 

lichen Waldwirthfchaft u. d. m. enthalten, auch einige intereffante 
Rechtsfälle aus dem Gebiete des Forft- und Jagd-Wefens be- 

fprechen, '%) von fyftematifcher Anordnung des Stoffes aber und 

wiffenfchaftlicher Vollftändigkeit fehr weit entfernt find. Dabei 

wimmelt das Buch von Angriffen auf Döbel, Beckmann und 

Käpler. Wenn Brocke den holzgerechten Jägern botanifche Ig- 
noranz vorwirft, fo ift es mit feiner Forftbotanik nicht eben beffer 

beftellt. Er hat zwar beffer beobachtet, wie Döbel und Beck- 

mann, hat Vielerlei in Bezug auf den Kulturbetrieb felbft ver- 

fucht und das, was er gegen den Käpler’fchen Safthieb anführt, 
ift nicht gänzlich unbegründet; aber feine pflanzenphyfiologifchen 

Auseinanderfetzungen find um kein Haar beffer, als die Käplers, 

und dabei fpricht aus feinem Buche eine an Hafs grenzende 
Mifsachtung der Forftmänner von Beruf, denen er Unwiffenheit, 

Faulheit und Unredlichkeit auf jeder Seite vorwirft. 
Darin fcheint feine ganze Arbeit zu gipfeln, der Welt zu 

zeigen, wie unzuverläffig und unfähig zu wirthfchaftlichem Fort- 
fchritte das Jägerthum fei. Ihre Bedeutung liegt hierin jeden- 
falls. Der fcharfe Tadel eines Mannes, der fich in einflufsreicher 

amtlicher Stellung befand, konnte nicht ohne Wirkung auf das 

Jägerthum bleiben, und dafs Brocke diefen Tadel fo frei in die 

Welt hinausrief, giebt einestheils Zeugnifs von einer ungewöhn- 

lichen geiftigen Energie, anderntheils von der wenigftens theil- 

weifen Berechtigung des Tadels felbft. 

Noch geringeren Werth als die Brocke’fche Sammlung forft- 
licher Abhandlungen hat die in der Oeconomia forenfis des 
Herrn von Benekendorf?®) im7.(1783 erfchienenen) und 8. Bande 

! ©) Der IV. Theil enthält daneben auch die oben befprochene Preisfchrift 

v. Brockes. Theil I u. IH find nur eine 2. Bearbeitung der 1752 in Wolfenbüttel 

erfchienenen Schrift: »Zufällige Gedanken von der Natur, Eigenfchaft und Fort- 

pflanzung der wilden Bäume, ingleichen von der Verbefferung der herzoglichen, 

wie auch Klofter- etc, und Gemeinde-Holzungen und Forften u. f, w. von Sylvander, 

20) So ift der Name in Erfch u. Gruber, Encyclopädie 9. Bd., S. 21, wo 

eine kurze Biographie B’s fteht, gefchrieben, * Pfeil fchreibt Beneckendorf. 
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(1784) abgedruckte forflliche Encyclopädie, deren erfter Theil 

auch felbftändig 1783 erfchienen ift- Für folche juriftifch-kame- 

raliftifche Behandlung der Forftwirthfchaftsichre war im Jahre 

. 1783 die Zeit vergangen, und bei aller juriftifchen Feinheit, deren 

fich Herr von Benekendorf befleifsigte, zeigt fein ermüdend brei- 

tes Werk doch klar, dafs er zu einem Verftändnifs wirthfchaft- 

licher Dinge nicht durchzudringen vermocht hatte. Ich verzichte 

daher auch vollftändig auf eine weitere Befprechung des Buches, 

welches nichts Neues, eigenem Denkvermögen und eigener Er- 
fahrung des Verfaffers Entfprungenes enthält.?!) 

Dagegen habe ich noch einer von einem Nichtforftmanne 
verfafsten trefflichen monographifchen Schrift kurz Erwähnung 
zu thun, der »Abhandlung von der rechten Art, die Eichbäume 
zu fäen, zu pflanzen und zu erhalten, welche von der Akademie 
zu Baurdeaux 1759 den Preis erhalten« von dem gräflich Stol- 

bergifchen Bibliothekar M. Chriftoph Gottfried Jakobi zu 

Wernigerode. Die Schrift war urfprünglich lateinifch gefchrie- 

ben und bei einer von der genannten Akademie ausgegangenen 

Preisausfchreibung prämiirt worden, wurde dann 1763 im I. Bande 

des Stahl’fchen Forftmagazins??) in deutfcher Uebertragung ab- 

gedruckt. Sie enthält über Sammeln und Aufbewahrung der 

Eicheln, über Saat und Pflanzung recht gute Vorfchriften. — 

$. 18. Die Forstwirthschaftslehre und ihre Grundwissen- 
schaften. — 

Der Zeitpunkt, an welchem eine vorhandene Summe von 

gleichartigen Erkenntniffen in allen Richtungen, nach welchen 
diefelben entwicklungsfähig find, gleichmäfsig erweitert und nach 

durchgreifenden Hauptgedanken geordnet ift, bezeichnet die Ent- 

ftehung einer Wiffenfchaft, welche eben der vollftändige In- 

begriff diefer alfo geordneten Erkenntniffe ift. 

Carl Friedrich v. B. war um 1720 auf dem Familiengute Blumenfeld i. d. 

Neumark geboren, ftudirte die Rechtswiffenfchaften und wurde fchon als junger 

Mann Oberamtspräfident in Breslau, jedoch fchon 1751 entlaffen, weil er feiner 

Unzufriedenheit mit den damaligen Juftiz-Reformen unliebfamen Ausdruck gab. 

Dafs B. ein Ariftokrat und Bureaukrat fchlimmer Sorte war, ift bereits angeführt. 

21) B. kennt 1783 beim Laubholz die Verjüngung durch Samenabfall nicht. 

Es bedarf nur diefer Anführung, um den Stand feines forftwirthfchaftlichen Wif- 

fens zu kennzeichnen. 

”) 5. 300-333. 
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Ein Aggregat empirifch gewonnener Erkenntniffe ift noch 

nicht Wiffenfchaft, felbft dann nicht, wenn diefelben in fyftema- 

tifcher Ordnung zufammengeftellt find, und fo lange nicht, als 

die gleichmäfsige Erweiterung derfelben, gleichfam die Verlän- _ 
gerung aller Radien eines Kreifes, an irgend einer Stelle wefent- 
lich zurückgeblieben ift. 

Dafs die Forftwirthfchaftslehre der Empiriker nicht Wiffen- 
fchaft genannt werden darf, erhellt hiernach von felbft; aber 

auch die Summe von Erkenntniffen, welche W. G. von Mofer 

in feiner Encyclopädie zufammengelftellt hat, verdient diefe Be- 

zeichnung noch nicht. Sie unterfcheidet fich von jener jedoch 
dadurch, dafs ihr die wiffenfchaftliche Form eigen ift, welche 

der erfteren fehlt. Was ihr mangelt, ift die Vollftändigkeit des 

wiffenfchaftlichen Inhaltes. 

In welchen Richtungen diefe Vollftändigkeit und damit der 

Charakter einer Wiffenfchaft von der Forftwirthfchaftslehre er- 
ftrebt werden mufste, ift bereits angedeutet worden. Mathematik 

und- Naturwiffenfchaften waren berufen, in Gemeinfchaft mit der 

wirthfchaftlichen Erfahrung die Forftwiffenfchaft zu fchaffen. 

Beide gleichmäfsig hierzu berufen, waren fie in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts doch nicht in gleichem Mafse dazu 
befähigt, weil fie felbft auf einer fehr verfchiedenen Stufe der 
wiffenfchaftlichen Entwickelung ftanden. 

Seit Jahrhunderten war die Mathematik eine Wiffenfchaft. 
Ihrem ganzen Wefen nach ohne empirifche Erkenntnifsquellen, 

hervorgefloffen aus den reinen Abftraktionen des denkenden und 

fpekulativen Menfchengeiftes, war fie diefem zu jeder Zeit unab- 

weisbares Bedürfnifs, feitdem er es gelernt hatte, auf dem Wege 
des Denkens fich den letzten Gründen der Dinge zu nähern. 

Gänzlich unabhängig von den realen Lebensverhältniffen und 

von der Vielgeftaltigkeit der Kulturentwickelungen, in ihrem 

Fortfchreiten nur abhängig von dem Grade logifcher Denkfähig- 
keit, der dem Menfchengeifte auf den verfchiedenen Kulturftufen 

innewohnte, hat fie fchon im Alterthum eine fyftematifche Voll- 

ftändigkeit und wiffenfchaftliche Ordnung erlangt, welche keinem 
anderen Zweige menfchlichen Wiffens zu Theil geworden war. 

So ftand fie um 1750, in fich feft abgefchloffen, zur Anwendung 

auf alle Gebiete menfchlicher Forfchung, welche ihrer Dienfte 
bedürfen follten, bereit da, und es bedurfte auch feitens des 

forftlichen Wiffenskreifes nur des Hereinziehens ihrer Lehren in 

das eigene Forfchungsgebiet. 
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Ganz anders die Naturwiffenfchaften. Ihr Entwickelungs- 

gang war ein überaus langfamer, ihr Fortfchritt oft unterbrochen, 

zurückgedrängt oder überfluthet durch jene retrograden geiftigen 
Strömungen, welche fich gegen die Aufklärung als folche wen- 
deten. Erft feit 1600 (Gallilei) befand fich die Naturforfchung 

im Befitze ihrer induktiven Methode, welcher fie ihre hohe Blüthe 

in der Neuzeit verdankt; viel fpäter erft begann die wiffenfchaft- 
liche Ordnung des in grofser Maffe gewonnenen, aber ungeord- 

neten und an innern Widerfprüchen und Lücken reichen Beob- 

achtungsftoffes aus dem Gebiete der organifirten Naturkörper, 
welche Karl von Linne (1707—1778) in erfter Linie, mit ihm 
Bernhard von Juffieu (1699— 1777), in zweiter Linie Buffon (1707 
bis 1788) und Cuvier (1769— 1832) zu danken ift. 

Es mufste auf die Chronologie diefer Entwickelung hinge- 

deutet werden, um darüber keinen Zweifel zu laffen, dafs zu der 

Zeit, in welcher die Forftwirthfchaftslehre begann, eine wiffen- 

’fchaftliche Form für ihren Stoff zu gewinnen, Botanik und Zoo- 
logie diefelbe Tendenz hatten. Von der Fortentwickelung der 

letzteren blieb die Herausbildung der Forftwiffenfchaft abhängig ; 

nicht wie die Mathematik abgerundet, abgefchloffen und zur 
Anwendung bereit, boten fich diefe Grundwiffenfchaften dar, 

fondern felbft noch damit befchäftigt, das eigene Gebiet zu 
ordnen, den eigenen Erfahrungsftoff unter grofse Gedanken-Kate- 

gorieen zu ordnen, entbehrten fie zunächft der Fähigkeit der 

Anwendung auf die wirthfchaftlichen Fragen. 
Noch fpäter begann die wiffenfchaftliche Ordnung und Ver- 

vollftändigung des in Bezug auf die geognoftifche Befchaffenheit 

der Erde gewonnenen Beobachtungsftoffes. Hier hat erft Wer- 
ner (1750—1817) Bahn gebrochen, und die wiffenfchaftliche Be- 

gründung der Bodenkunde, abhängig von der unferem Jahrhun- 

dert angehörigen glänzenden Entwickelung der Chemie, ift eine 

Aufgabe der neueften Zeit. — 

So ift das Verhältnifs, in welchem Mathematik und Natur- 

wiffenfchaften zur Forftwirthfchaftslehre geftanden haben, nach 

der zeitlichen Seite hin ein durchaus verfchiedenes gewefen. 

Nicht minder ift dies Verhältnifs auch nach feiner bleibenden, 

materiellen Seite hin nicht das gleiche. 
Die Naturwiffenfchaften lehren uns unmittelbar die Objekte 

unferer Wirthfchaft und die Naturkräfte kennen, welche bei der 

Gütererzeugung thätig find, indem fie überall da der Mathematik 

fich bedienen, wo die Begrenzung und Meffung einer Ausdehnung 



— 124 — 

gefordert wird. Die wirthfchaftliche Thätigkeit meffen wir dann 

unmittelbar ebenfalls an dem uns von der Mathematik gebotenen 
Mafsftabe, und fo erfcheint die letztere in doppelter Beziehung 

als eine forftliche Grundwiffenfchaft, mittelbar, indem fie als eine _ 

Grundlage der Naturforfchung, unmittelbar, indem fie als die 

Methode aufzufaffen ift, nach welcher wir die Meffung der wirth- 

fchaftlichen Thätigkeit und der wirthfchaftlichen Kraftwirkung 

vollziehen. 
Allein bei alledem bleibt uns die Mathematik doch nur ein 

Doppeltes: Ein Mafsftab und eine Methode der Forfchung. 

Nicht unmittelbar vermag fie die Richtung zu bezeichnen, in 

welcher fich die Wirthfchaftsthätigkeit nach dem Principe der - 

Wirthfchaftlichkeit bewegen mufs, wie dies die Naturwiffen- 

fchaften thun, fondern nur mittelbar, indem fie uns geftattet, an 

ihrem Mafsftabe, welcher der einzig unveränderliche ift, den 

Erfolg zu meffen, und indem fie uns die Mittel gewährt, die 

Wirthfchaftsobjekte in Bezug auf ihre Ausdehnung genau zu er- 
forfchen. 

Auch die Naturwiffenfchaften vermögen es nicht allein, den 

Gang der wirthfchaftlichen Thätigkeit zu beflimmen, indem fie 

uns die Kenntnifs der Wirthfchaftsobjekte verleihen ; denn nicht 

diefe allein find es, welche jenen bedingen; auch in dem Wirth- 

fchaftsfubjekte liegen beflimmte Motive, auch auf diefes wirken 
Impulfe, welche für den Gang der Wirthfchaft mafsgebend find, 

Impulfe, welche nichts Subjektives, in dem Einzelwefen Liegen- 

des find, fondern in der Gefammtheit der wirthfchaftenden 

Menfchheit entftehen und wirken, welche Gefetzen folgen, die 

man zwar mit Recht Naturgefetze nennen darf, welche jedoch 
nur in einer befchränkten Sphäre, nämlich da zum Vollzug ge- 
langen, wo die Verkehrsintereffen die Einzelmenfchen verbinden, 

welche zudem auf dem geiftigen Gebiete wirken und wohl un- 
terfcheidbar bleiben von den Ordnungen, welchen die übrigen 

Naturkräfte fich einfügen. 

So tritt uns neben der Mathematik und den Naturwiffen- 

fchaften (die letzteren aufgefafst nach der gewöhnlichen engeren 
begrifflichen Begrenzung) noch eine Wiffenfchaft entgegen, welche 
das Recht hat, als eine Grundwiffenfchaft der Forftwirthfchafts- 

lehre anerkannt zu werden, die Wiffenfchaft vom wirthfchaften- 

den Menfchen (Volkswirthfchaftslehre, beffer allgemeine Wirth- 

fchaftslehre), welche uns das Wirthfchaftsfubjekt kennen lehrt, 

wie dıe Naturwiffenfchaften die Wirthfchaftsobjekte, die uns die 

u 

A A u il in. 
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Richtung bezeichnet, in welcher fich die wirthfchaftliche Thätig- 
keit zu bewegen hat, foweit die letztere abhängig ift von den 
geiftigen Impulfen, welche auf den wirthfchaftenden Menfchen, 
mit der Kulturftufe, mit der Gefammtheit der fittlichen, focialen 

und politifchen Geftaltungen wechfelnd, einwirken, von den wirth- 

fchaftlichen Motiven, welche bei den einzelnen Wirthfchaftsfub- 

jekten verfchieden find je nach ihrer befonderen Stellung in 

dem Verkehre und gegenüber den gefammtwirthfchaftlichen 
Verhältniffen. 

Drei Kategorieen von begründenden Erkenntniffen treten fo 

der Forftwirthfchaftslehre zur Seite, in ihrer Gefammtheit den 

Boden bereitend, auf welchem diefe gedeihen kann, doch unter 

fich nach ihrer Richtung und Wirkfamkeit wohl unterfcheidbar ; 

die Naturwiffenfchaften, welche uns die Kenntnifs der Wirth- 

fchaftsobjekte, die Wirthfchaftswiffenfchaft, welche uns die Kennt- 

nifs des Wirthfchaftsfubjektes verleiht; die Mathematik, welche 
die Methode der Kraftmeffung, den Mafsftab für die Meffung 
des Erfolges unmittelbar, die Mittel zur naturwiffenfchaftlichen 
Forfchung mittelbar darbietet. 

Meine Darftellung wird den Verfuch machen, die Thätigkeit 
diefer drei Kategorieen in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge eben- 

fo wie in ihrer fachlichen Entwickelung zu verfolgen. Nur die » 
erften Verfuche einer mathematifchen und naturwiffenfchaftlichen 
Begründung der Forftwirthfchaftslehre gehören diefer Periode 
an. Die Wirthfchaftswiffenfchaft harrt felbft noch ihrer Ent- 

ftehung; fie tritt auch in der nächften Periode noch nicht klar 
und beftimmt als forftliche Grundwiffenfchaft hervor; ja die 
Stellung der Forftwirthfchaftslehre zu ihr harrt in wichtigen Be- 
ziehungen noch heute der Aufhellung, heute, wo die Mathema- 
tik ihr Werk faft vollendet hat und die Naturwiffenfchaften in 
glänzendem Auffchwunge begonnen haben, das Wirthfchaftsleben 

in allen feinen Theilen zu durchdringen und zu erhellen. 

$. 19. Anfänge der mathematischen Begründung der Forst- 
wirthschaftslehre. — Oettelt. — Von Wedell. — Hennert. — 

Vierenklee — 

Die Ueberzeugung, dafs die Waldwirthfchaft nicht in fich 

die zu ihrer wiffenfchaftlichen Begründung nothwendigen Erkennt- 
nifsquellen trage, fondern aus anderen Gebieten geiftiger Arbeit 

ihre Forfchungsmethode und ihre Begründung herübernehmen 
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müffe, war zur Zeit der holzgerechten Jäger keineswegs allge- 

mein oder auch nur den Spitzen des Jägerthums allgemein zu 

Theil geworden. 
Das Verdienft, die Nothwendigkeit einer mathematischen -- 

Begrenzung der Wirthfchaftsgrundlagen zuerft betont zu haben, 

gebührt aber dennoch einem Mitgliede des fortgefchrittenen 
Jägerthums, dem Thüringer Carl Chriftoph Oettelt. In feiner 

1765 herausgegebenen Schrift: »Praktifcher Beweis, dafs die 
Mathefis bei dem Forftwefen unentbehrliche Dienfte thue«, wel- 

cher 1768 als zweiter Theil die »Abfchilderung eines redlichen 
und gefchickten Förfters« folgte, führte er den Nachweis, dafs die 
Mathematik dem Forftmanne nicht nur deshalb unentbehrlich 

fei, weil fie ihn lehre, feinen Wald zu meffen und nach Fläche 

und Lage genau zu fixiren, fondern auch deshalb, weil jede 
generelle Betriebsregelung nach mathematifcher Methode arbei- 
ten und eine mathematifche Grundlage auffuchen müffe, weil 

endlich fowohl der tägliche praktifche Betrieb die rechnungs- 
mäfsige Darftellung von räumlichen Verhältniffen (Kulturverbände, 
Holzraummafse etc.) fordere und wichtige Aufgaben des Forft- 

mannes, wie z. B. alle Waldwerthberechnungen, nur dann zu 

löfen feien, wenn man fich in den Befitz mathematifchen Wiffens 

gefetzt habe. 

Karl Chriftoph Oettelt, ein Verwandter Beckmanns,!) war 

in Schleiz geboren?) (in welchem Jahre, ift unbekannt, wohl aber 

um 1730). Nach zurückgelegter Jägerlehre trat er in Herzoglich 

Gothaifche Dienfte, wurde dort zu Forftvermeffungen verwendet 

und zum Forftgeometer ernannt. 1761 wird er in den Akten 

als »Fürftlich Sachfen-Gothaifcher Forftgeometer, zugleich von 

Metier ein Jäger« bezeichnet;?) er erhielt damals den Auftrag, 
die Weimarifchen Forfte Heyda, Unterpörlitz, Ilmenau und Stützer- 

bach zu meffen und zu kartiren. In den Jahren 1761/63 hat er 

fich diefes Auftrages entledigt und eine Schlageintheilung für 
die Jahre 1761/71 durchgeführt. Es fcheint, dafs Oettelt um. 

') Eine Biographie Oettelts ift bisher nicht gefchrieben worden. Die von 

mir gefammelten immerhin nicht vollftändigen biographifchen Notizen verdanke 

ich der gütigen Vermittelung des Herrn Geh. Oberforftraths Dr. Grebe in Eife- 

nach und den freundlichen Bemühungen der Herrn Forftinfpektor Böhme und 

Forftmeifter Heifse zu Ilmenau. Den genannten Herren auch an diefer Stelle herz- 

lichen Dank! 

2) Briefliche Mittheilung des Ilerrn Forftm. Heifse. 

#) Akten der Forftinfpektion Ilmenau, mitgetheilt v. Forftinfpektor Böhme. 

d 



1770 in Weimarifche Dienfte eingetreten ift, ohne jedoch feine 
Dienftftellung im Gothaifchen ganz aufzugeben. 1763 wird er 

noch als Gothaifcher Forftkommiffar aufgeführt.%) 1765 nennt 

er fich »Hochfürftlich Gothaifcher Forftcomiffarius und Hochfürft- 

lich Weimarifcher Förfter in Heyda bei Ilmenau.«5) In letzterer 

Eigenfchaft war er feinem Schwiegervater, dem Förfter Schneider 
in Heyda, als Gehülfe beigegeben; wenige Jahre fpäter wurde er 

mit der Verwaltung des Forftes Ilmenau betraut, erhielt den 

Titel Oberförfter, dann Wildmeifter,6) zuletzt Forftmeifter. Neben 

den Revierverwaltungsgefchäften bearbeitete er noch fortwährend 
Forfteinrichtungsfachen, und wurde nicht felten zu Gutachten 

über die Bewirthfchaftung von feinem Verwaltungsbezirke nahe- 

liegenden Forften aufgefordert, wie dies z. B. 1785 in Bezug auf 

die bei Mühlhaufen in Thüringen gelegenen Laubgenoffenfchafts- 
waldungen gefchah.”) Oettelt ift nach einer uns durch Laurop 

hinterlaffenen Notiz im Jahre 1800 geftorben. 

Er hinterliefs die Ilmenauer Forften in einem vorzüglichen 

Zuftande (Fichten- und Tannenbeftände). Eine öde Fläche von 

1100 M. hatte er durch Pflanzung in gartenähnlichen Beftand 

umgewandelt; feine aufserordentliche Sicherheit in dem Vollzug 

von Saat und Pflanzung rühmt Laurop ganz befonders.®) 

Oettelt war ein feiner Kopf und fcharfer Denker. Unter 
den fortgefchrittenen Jägern ift er der Bedeutendfte, fo wenig 
er auch auf den literarifchen Markt getreten ift.?) Er zuerft hat 
die Ziele des Wiffens auch für das Jägerthum weiter hinausge- 

fteckt und darauf hingewiefen, dafs die Mathematik dem Forft- 

#) Akten der Forftinfpektion Ilmenau. 

5) Praktifcher Beweis, dafs die Mathefis bei dem Forftwefen unentbehrliche 

Dienfte thut, nebft Abfchilderung eines redlichen und gefchickten Förfters etc. 

1765 und 1768. Titel. — 

6) Akten der Forftinfp. Ilmenau etc. 1784. 

?) Man vergl. d. Vorwort zum Leitfaden für die Exkurfionen der II. deut- 

fchen Forftverfammlung zu Mühlhaufen i. Th. S. 32, 33. Es handelte fich um 

den den reichsflädtifchen Vogteidörfern Oberdorla, Niederdorla und Langula ge- 

hörigen, im Vogteier Hainichwalde gelegenen fog. Laubgenoffenfchaftswald, der 

»durch fchlechte und untreue Aufficht, eigenmächtige Vergröfserung der Hauungen, 

eigenmächtige Vermehrung der Triften zum Nachtheile des beftandenen Holzbo- 

dens,« wie es in einer Holzordnung von 1773 heifst, fehr heruntergekommen war. 

8) Laurop’s Selbftbiographie in Gwinners forftlichen Mittheil. 10. Hft. S. 15. 

9) Aufser obigen beiden Schriften ift von Oettelt nichts herausgegeben wor- 

den. Diefelben haben mehrere Auflagen erlebt (3. 1786) und find mit grofsem 

Beifalle aufgenommen worden. Vergl. allgemeine deutfche Bibliothek II, 2. 

S. 278. 
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manne eine unentbehrliche Methode und einen eben fo unerfetz- 

baren Mafsftab gewähre. Dabei hat er in feiner Methode 

der Betriebsregelung dem Jägerthum ein Verfahren gegeben, 

welches bei allen feinen Mängeln doch weit über allen früheren 
Leiftungen auf diefem Gebiete ftand. Seine Betriebsregelungs- 
methode beruht auf dem fehr richtigen Gedanken, dafs mit der 

Vermeffung und Abfchätzung eines Revieres die Betriebseinrich- 
tung (Oettelt gebraucht diefen Ausdruck wiederholt, fo S. 37 
des praktifchen Beweifes etc., Abfchilderung etc. S. 27) Hand 
in Hand gehen müffe. 

Die vorhandenen Forftorte klaffifizirt er doppelt, nach dem 

Alter und nach der Beftandsbonität. In 7 (8) natürlichen Alters- 

klaffen, deren Bezeichnung er nach realen Beftandsentwicklungs- 
ftufen wählt, nämlich: Haubares Holz (über 75 Jahr alt in Nadel- 

* holz), Mittelholz (55—75), gereinigte Hölzer (40—55), Stangenholz 

(24—40), Dickicht (12—24), junger Wuchs (unter 12 J.), Schläge, 

die Anwuchs zeigen und als achte, jedoch für die Zwecke der 

Betriebsregelung mit der fiebenten zufammenfallende Klaffe die 
Blöfsen — gliedert fich das ganze Areal des Holzbodens (Wege, 

Geftelle, Wafferflächen etc. rechnet er ab); in drei Bonitäten, 

gut, mittelmäfsig, fchlecht, die Beftandsbefchaffenheit. 

Bei normalem Altersklaffenverhältniffe und voller Beftockung 
ermittelt er den jährlichen Abnutzungsfatz in Fläche einfach 

durch Divifion der Gefammtfläche des Holzbodens durch die 

Jahre des Umtriebes, in Holz durch Multiplikation der fo be- 
rechneten Jahresfchlagfläche mit dem erfahrungsmäfsig und nach 
Durchfchnittszuwachs-Sätzen ermittelten mittleren Holzgehalt der 

älteften Altersklaffe. (S. 38 fgde. des praktifchen Beweifes). 
Ohne zu verkennen, dafs die Verfchiedenheit des Bodens, 

der Holzarten, ja der einzelnen Jahreszuwachsgröfsen in diefer 

Beziehung wefentliche Unterfchiede bedingen (l. c. S. 41), nimmt 

Oettelt doch (für Fichten) nach allerdings etwas gewagter Be- 

rechnung an, dafs im Grofsen und Ganzen die Gefammtholzer- 

zeugung pro Acker (wohl Gothaifche Acker ä 0,3388 Hekt.) 
ı!/g Klafter betrage, von welcher ı Klafter auf den Abtriebser- 

trag, '/s Klafter auf die Durchforftungen entfallen. 

Bei abnormem Altersklaffenverhältnifs ermittelt Oettelt zu- 
nächft die normale Altersklaffenfläche, begeht aber hierbei den 

Fehler, dafs er diefelbe in dem Quotienten Gefammtfläche divi- 

dirt durch die Zahl der Altersklaffen, alfo gleichwerthig findet, 
während feine Altersklaffen und die darnach gebildeten Nutzungs- 

re 
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perioden ungleichwerthig find (praktifcher Beweis S. 24, 45). 

Diefe Normalperiodenfläche, verglichen mit den realen Alters- 

klaffenflächen, ergiebt nun, ob der arithmetifch-mittlere Flächen- 

etat erhöht oder vermindert werden mufs. In der älteften Alters- 

klaffe mufs fo lange gewirthfchaftet werden, bis das Mittelholz 
_ zur Haubarkeit heranreift. 

Die Abnutzgröfse drückt Oettelt ftets in Fläche aus und 
findet den Jahres-Material-Etat erft durch Multiplikation der 
Jahresfchlagfläche mit dem Durchfchnittsertrag. 

Bei der Auswahl der jährlichen Schläge (nur die Peiiedeite 

flächen werden feft bezeichnet, die Jahresfchläge aber jährlich 

abgemeffen) fchreibt Oettelt vor, die Beftandsbonitäten (gut, mittel- 
mäfsig, fchlecht) der Art auszugleichen, dafs im guten und fchlech- 

ten Holze gehauen werde. Die Hiebsordnung gegen Sturm- 
fchaden lehrt er fehr gut. 

Im Laubholze theilt er jeden Hiebszug in kurze (6) Alters- 

klaffen-Perioden. Hier fchwebt ihm lediglich Stangenholzbetrieb 

bezw. Mittelwaldwirthfchaft im 12— I 5jährigen (Bufchholz, Hafeln), 
24—30jährigen (Birken und Aspen) und 36—4ojährigen Unter- 

holz-Umtriebe vor (Buche und Eiche). Eine Eintheilung in Pro- 
portionalfchläge legt er der Betriebseinrichtung zu Grunde. Für 
die Auswahl der Jahresfchläge ftellt er das Princip auf, dafs 

diejenigen älteren Orte zuerft abzutreiben feien, welche noch 

" Ausfchlag verfprechen, die älteften aber, bei welchen dies nicht 
mehr der Fall fei, erft dann, wenn haubares Holz mangele; 

hier müffe ja doch die Verjüngung durch Kultur gefchehen. 

Oettelt hat der Lehre von der Betriebseinrichtung eine ganz 
neue Entwickelung verliehen. Auf Grund genauer Vermeffung 
und Wirthfchaftseinrichtung die Abnutzungsgröfse nach den Al- 

tersklaffen und unter genauer Innehaltung der Normal-Haubar- 
keits-Altersftufe zu beftimmen, ift der Gedanke, welchen er diefer 

Entwickelung?zu Grunde legte und welcher bis auf G. L. Hartig 
in faft allen Betriebsregelungs-Methoden wiederkehrt. Dafs unter 

der Herrfchaft eines folchen Princips die volle Normalität der 
Waldbeftockung niemals erreichbar ift, bedarf der weiteren Aus- 
führung nicht. Um diefe erreichbar zu machen, bedurfte es 

der fchärferen Faffung des »Normalzuftandes« felbft und feines 

Verhältniffes zum Realzuftande. Bis zu diefer weitaus feineren 

Auffaffung ift Oettelt nicht durchgedrungen. 
Nach Oettelt’fcher Methode find die Weimarifchen Forft- 

reviere Heyda, Unterpörlitz, IImenau und Stützerbach eingerichtet 
Bernhardt, Forstgeschichte. II. g 
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worden. Eine weitere Verbreitung fcheint diefelbe in der ihr 
durch Oettelt felbft verliehenen Ausprägung nicht gefunden zu 

haben. 
Diefe Verbreitung aber fanden die von Oettelt zuerft auf- 

geftellten Grundfätze, nachdem einflufsreichere und im Befitze - 
einer befferen und allgemeineren Bildung ftehende Männer, wie 

von Wedell und Hennert, fich diefelben angeeignet und fie in 
verfchiedener Richtung weiter fortgebildet hatten. 

Schlefien nahm, wie bereits oben ($. 9) bemerkt, nach der 

Befitzergreifung durch Preufsen eine Ausnahmeftellung ein. Ein 
befonderer dirigirender Minifter ftand an der Spitze der Ver- 

waltung der Provinz, welche ihre adminiftrative Vereinigung mit 

dem übrigen Staatsgebiete nur in dem Staatsoberhaupte (Perfo- 
nal-Union) fand. Unter dem Minifter fungirte als Chef der Forft- 

verwaltung der Landjägermeifter von Wedell. 10) 

Schon feit 1750 hatte man die Vermeffung und Eintheilung 

der Gebirgsforften in Schlefien eifrig und befonders unter Mit- 
thätigkeit des bifchöflichen Oberförfters Proska betrieben. Bei 
der Betriebsregelung befolgte man die Oetteltfche Taxations- 
Methode, bildete drei Altersklaffen (unter 20 J., 20—40, 40—90 

J.), ermittelte die Holzmaffe einer jeden Klaffe nach Probeflächen, 

und fand den Jahreshiebfatz, indem man die Holzmaffe einer 

jeden Klaffe durch die Zahl derjenigen Jahre dividirte, für welche 
fie aushalten mufste, damit die nächfte Altersklaffe genau zur 
Altersftufe der Haubarkeit heranwachfen konnte. 1!) 

Während fo in den Gebirgsforften Schlefiens der Grund zu 

einer geregelten Wirthfchaft gelegt wurde, blieb es in den zer- 
ftreuten Landforften, welche zur Befriedigung des Holzbedarfs 

der Domänenämter dienten, und in den oberfchlefifchen Maffen- 

forften, deren Ausnutzung faft nur durch Flöfserei-Betrieb er- 
folgen konnte, beim Alten, d. h. beim ungeregelten Plenterbe- 

“ triebe. 
Von Wedell trat zuerft in den Gefichtskreis der forftlichen 

Welt, als ihm die Einrichtung der 117,023 M. grofsen Forften 

der Grafen Schaffgotfch übertragen wurde (um 1770). Diefe 

0) Ueber die Lebensverhältniffe des Landjägermeifters von Wedell habe ich 

vergeblich verfucht, glaubwürdige Nachrichten zu erhalten. Eine Anfrage bei 

dem jetzigen Haupte der Familie von Wedell ift unbeantwortet geblieben, Akten- 

mäfsige oder archivalifche Nachrichten fcheinen demgemäfs nicht vorhanden 

zu fein. 

11) Pfeil, Forftgefchichte S 197 fgde. 
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Forften waren durch ungeregelte Ausnutzung und planlofe Aus- 

übung der Servituten gänzlich verwüftet. Es handelte fich da- 
rum, den Befitzer felbft an fernerer Uebernutzuug zu hindern 
und die zerrüttete Wirthfchaft in einen feften Rahmen zu brin- 
gen. Wedell erkannte bald, dafs hier die Anwendung einer 
einfachen geometrifchen Schlageintheilung, wie fie zu jener Zeit 

in den Kiefernforften der Mark Brandenburg durchgeführt wurde, 
unmöglich fei. Mit ungleichalterigen, aber doch annähernd voll- 

beftandenen Flächen wechfelten in bunter Folge räumdeartig 

lichte Orte, Blöfsen und kränkelnde, unter dem Maul des Viehs 

verkrüppelte Beftandsparthieen. Die Anwendung der Oettelt- 

fchen Proportional-Schläge erfchien angezeigt. Wurde der Be- 

fitzer felbft durch eine folche fefte Eintheilung, welche jährlich 
die Abnutzung einer gleichen Holzmaffe geftattete, an willkür- 

licher Nutzung gehindert, fo gab diefe Flächengliederung zu- 

gleich ein willkommenes Mittel an die Hand, die Weideberech- 

tigten von ungeordnetem Weidegang abzuhalten, und der fchon 
damals blühenden fchlefifchen Induftrie konnte ein gleiches und 
dem nachhaltigen Ertragsvermögen der Forften entfprechendes 

Holzquantum alljährlich bereit geftellt werden. !2) 

Eine grofse Schwierigkeit trat einer folchen Regelung des 
Betriebes entgegen, das Widerftreben der zahllofen fervitutbe- 

rechtigten Gemeinden. Sollte eine unbillige Härte namentlich 

den Weideberechtigten gegenüber vermieden werden, wozu in 
dem neu erworbenen Lande auch politifche Motive von grofser 

Dringlichkeit aufforderten, fo mufste die gleichzeitige Einfcho- 

nung ausgedehnter zufammenliegender Flächen überall vermie- 
den werden. 

Von Wedell fuchte diefer Schwierigkeit dadurch zu begeg- 
nen, dafs er jeden Weidebezirk als felbftändiges Ganze (Block) 
auffafste. Nun litt Niemand unter der Einfchonung mehr, als 
in der Natur des ganzen Verhältniffes begründet war. Die Zahl 
der Blöcke aber wurde felbftredend eine fehr grofse; denn auch 
die einzelnen Betriebsarten und auf gröfseren Flächen vorhan- 
dene Bodenverfchiedenheiten mufsten in Blöcken zufammenge- 

fafst werden. So entwickelte fich, in ftrenger Abhängigkeit von 
den örtlichen Verhältniffen, das Betriebs-Regelungs-Syftem We- 
dells, nach welchem bis 1790 faft 800,000 Morgen fchlefifche 

Forften eingerichtet worden find. 

2) Dies gefchah freilich nach ächt merkantiliftifchen Anfchauungen zu feften 

Preifen, also mit gänzlicher Nichtberückfichtigung der forftlichen Rentabilität. 
DE> 
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Eine treffliche Vermeffungs-Inftruktion, welche neben der 
Hennertfchen fpäter Hartig als Mufter gedient hat, wurde von 
Wedell und dem Bauinfpektor Geifsler!3) gemeinfchaftlich bear- 

beitet. Wedell hat feine Taxationsmethode nicht felbft in der 

Literatur bekannt gemacht, dies zu thun vielmehr einem feiner _ 
Hülfsarbeiter, dem Gräflich Prafchma’fchen Forftmeifter Wiefen- 

havern überlaffen. 1%) 

Das Verfahren begann mit der Bildung zahlreicher Blöcke 
und in den Gebirgen auch von Regionen d. h. Complexen an- 

nähernd gleicher Meereshöhe, welche begrifflich der Betriebsklaffe 

nahe ftanden. 

Der genauen Vermeffung folgte die Einfchätzung aller Be- 
ftande in vier Bonitätsklaffen.'°) Der Ertrag jeder Klaffe wurde 
fodann nach Probeflächen ermittelt. Bau- und Brennholzblöcke 

wurden fcharf unterfchieden und mit fehr verfchiedenem Um- 

triebe bewirthfchaftet. Die Zahl der Altersklaffen innerhalb einer 

Bonität bezw. eines Blockes war daher verfchieden. 

Nach der auf den Probeflächen ermittelten Holzmaffe ergab 
fich leicht die jetzt aufftehende Gefammt-Holzmaffe, welcher 

nur der durch fpezielle Zuwachsermittelungen (Jahresringzählun- 
gen) erhobene Zuwachs zuzufetzen war, um die Gefammtholzer- 

zeugung im Blocke und während des Umtriebes und die mög- 

liche mittlere jährliche Abnutzungsgröfse zu finden.!6) Allein 
diefe Abnutzungsgröfse, welche man im Sinne der Wedellfchen 

Methode die abftrakte nennen kann, wurde der Abnutzung nicht 
etwa zu Grunde gelegt, fondern zunächft nur dazu verwendet, 
um zu ermitteln, wie lange das haubare Holz ausreichen würde, 

13) Vergl. Sendfchreiben v. geometrifcher Vermeffung und Eintheilung der 

Forften v. Geifsler (im ı5. Bde. der Leipziger ökonom. Nachrichten. 1763. S. 

152— 173). 

") Anleitung zu der neuen auf Phyfik und Mathematik gegründeten Forft- 

fehätzung und Forftflächen-Eintheilung in jährliche proportionale Schläge durch 

einige auf diefe Weife regulirte Reviere Schlefiens erläutert. 1794. Nach der 

Widmung von dem Gräfl. Prafchma’fchen Forftmeifter Wiefenhavern verfafst. Mit 

einer hiftorifchen Einleitung. 

15) In der erften Bonität unterfchied von Wedell: ı) Vorzüglich gutes Bau- 

und Nutzholz, 2) gutes Bau- und Klafterholz, 3) Nachwuchs von 20—50 ]J., 

4) junger Zuwachs unter 20 J., 5) leere Haue. In der zweiten Bonität (gut): 

ı) Haubares Bau- und Klafterholz, 2) Nachwuchs wie vor, 3 u. 4) junger Zuw, 

u. leere Haue; in der dritten Bonität (mittelmäfsig): ı) Haubares Klafterholz, 2, 

3, 4) wie vor; in der vierten Bonität (gering): ı) Haubares Holz erfter Sorte, 

2) haubares Holz geringerer Güte, 3) leere Haue. Wiefenhavern, a. a. OÖ. 

5) Wiefenhavern a. a. O. S. 17 fgde. 



— 13 — 

wenn jener Hiebsfatz feftgehalten würde.!7) Konnte nach den 

angeftellten Jahresringzählungen nicht mit Sicherheit angenom- 
men werden, dafs die nächftjüngere Altersklaffe bis zum Schluffe 

diefer Zeit zur vollen Haubarkeit herangewachfen fein würde, fo 

wurde der Hiebsfatz ermäfsigt. 

Der Hieb erfolgte nun in fpringenden Schlägen, im Gebirge 

vielfach in eigentlichen Kuliffenhieben, in allgemeiner Anlehnung 
an die Proportional-Schlageintheilung, jedoch ohne ftrenge Inne- 

haltung derfelben, welche den bleibenden, der abfoluten Ertrags- 
fähigkeit entfprechenden Rahmen der Wirthfchaft bilden follte, 
nicht den der Abnutzung im erften Turnus (Einrichtungszeitraum), 

da diefer mit äufserft abnormen Waldzuftänden zu rechnen hatte. 
Im Nadelholze fchrieb Wedell Schmalfchläge (10 Ruthen) 

und genaue Hiebsrichtung (Beftandsordnung) von NO gegen SW 
vor, im Laubholze follte der Hieb gegen NO geführt werden. 

Diefe fein durchgearbeitete und aus den lokalen Bedürfniffen 
der Provinz herausgewachfene Betriebsregelungs - Methode trug 
dennoch in fich felbft den Keim der Vergänglichkeit. An und 

für fich wird ja jede Methode, welche in fehr abnormen Wald- 
zuftänden ihre Begründung findet, mehr und mehr an Berechti- 
gung verlieren, fobald normalere Zuftände eingetreten find. Aber 

das Wedell’fche Syftem litt an einer gewiffen inneren Unmög- 
lichkeit, welche bald in die Erfcheinung trat. Und diefe Un- 
möglichkeit lag darin, dafs es nicht gelingen wollte, die Flächen- 

eintheilung dauernd einigermafsen mit der Theilung der Holzer- 
zeugung im Einklang zu erhalten. Befchädigungen durch 

Wind- und Schneebruch traten hinzu. Rafch verwifchte fich 

der vermeintlich fefte Rahmen der Wirthfchaft und fchon gegen 
den Schlufs des Jahrhunderts erwiefen fich viele der Wedell’fchen 

Betriebsregelungs-Werke als fernerhin unhaltbar. 
Aber die Betriebsregelungslchre als folche hatte einen grofsen 

Schritt vorwärts gethan. Ein feftes, logifch begründetes und für 

gegebene Verhältniffe und feine Zeit vollkommen berechtigtes 

Princip war in grofsen Verhältniffen zur Anwendung gekommen. 

War fchon die Aufftellung eines folchen Princips durch Oettelt 
ein hervorragender Fortfchritt gewefen, fo war die Probe, welche 

nun bei feiner Anwendung im Grofsen gemacht worden war, 
ein weiterer bedeutfamer Schritt vorwärts. Es ift überall uner- 

17) Wiefenhavern a. a. O. Pfeil, Forfttaxation 1858 S. 44 fgde. Judeich, 

die Forfteinrichtung 1871. S. 226 
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heblich, ob geiftige Entwickelungen fofort mit dem vollen Erfolge 
gekrönt werden oder ob ein theilweifer Mifserfolg zunächft auf 
etwas veränderte Wege hinweift. Die Anregung ‚zur weiteren 
emporftrebenden Arbeit ift die Frucht beider, und fo lange diefe.. 
Anregung nicht fehlt, ift die Fortentwickelung felbft gefichert. — 

Denfelben Verfuch, welchen wir in Schlefien den Landjäger- 
meifter von Wedell machen fahen, machte unter wefentlich ver- 

änderten Verhältniffen Hennert in den Kiefernforften der Mark 

Brandenburg. 
Hier war, wie fchon oben (I. Band, S. 244) angeführt wurde, 

nach dem fiebenjährigen Kriege, namentlich aber feit 1780, eine 
Schlagwirthfchaft an die Stelle der alten REerRESIe Plenter- 

wirthfchaft getreten. 
Innerhalb der Schlagfolgen (Blöcke), welche in Kiefern-, Erlen- 

und Birken-Revieren eingerichtet wurden und deren die kleineren 
Reviere nur eine, die gröfseren mehrere enthielten, wurde eine 

geometrifche Schlageintheilung durchgeführt und dabei beftimmt, 
dafs der Hieb in Kiefern von Often nach Weften geführt, die 
Breite der Schläge nicht über 35 Ruthen angenommen und die 

Wiederverjüngung d. h. Füllung der ausgeplenterten Schläge 

vorzugsweife durch Randbefamung erftrebt werden folle. 
Die von Friedrich II. befonders betonte ftrenge Befchrän- 

kung des Hiebes auf je einen Jahresfchlag pro Block führte bald 

zu Unzuträglichkeiten. Der Jahresbedarf der zahlreichen Bau- 
holzberechtigten liefs fich nicht immer genau vorausfehen und 
fchwankte in den einzelnen Jahren bedeutend. Ebenfo fchwan- 

kend waren die Holzerträge der einzelnen Jahresfchläge. Die 

Einfchonung gröfserer zufammenhängender Flächen führte zu 
Weiterungen und Klagen der Weideberechtigten. Man fah ein, 

dafs die Abnutzung eine etwas freiere Geftaltung gewinnen 
müffe und verdoppelte zunächft die Anzahl der Schläge in den 

einzelnen Blöcken. Nunmehr war es ohne wefentliche Abweichung 
von der Schlagordnung möglich, in den Jahren mit geringerem 

Bedarf der Berechtigten oder geringerer Abfetzbarkeit des Ver- 
kaufs-Materials nur einen, in anderen Jahren zwei oder drei diefer 

Halbfchläge zu durchplentern. Zum Princip der Kahlhiebswirth- 
fchaft gelangte man dann 1783'%) wenigftens mit der Befchrän- 

'#) Zur Gefchichte der Schlageintheilung in den Kiefernforften der Mark Bran- 

denburg vergl. Mofer, Forftarchiv V. Bd. S. 3 fgde., wo die Verordnung des 

Grafen v. d. Schulenburg v. 10. X. 1780 abgedruckt ift; ferner Pfeil, Forftge- 
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kung, dafs in den Hauptfchlägen in Nadelholzrevieren Kahlhieb 

die Regel fein follte, während in den Eichenbeftänden und den 
Totalitätsbeftänden der Kiefernreviere d. h. in Aushiebsorten 
oder vor der Zeit abzutreibenden fehr lückigen Beftänden nach 
wie vor geplentert wurde. 

Schon 1787 1?) ergingen wiederum abändernde Beftimmungen. 
Es folle, fo wurde vorgefchrieben, nie mehr, als ein Halbfchlag 

abgetrieben werden, ein Schlag könne aber auch in zwei Blöcken 
angenommen und, wenn nöthig, von der Nummerfolge abgewichen 

werden. In derfelben Verordnung ?®) wurden Vorfchriften über 
die Verjüngung der Kiefernbeftände durch Samenfchlag gegeben. 
Es follen 7 Schläge in ununterbrochener Reihenfolge in Samen- 
fchlag geftellt und kein Baum weggenommen werden, ehe 3—4- 
jährige Pflanzen darunter ftehen. — 

An die vorhandene Schlageintheilung nun fchlofs fich Hen- 
nert an. Er war in diefer Beziehung viel weniger frei als We- 

dell, der gänzlich uneingerichtete Forften vorfand. Ihm war die 
geometrifche Schlageintheilung etwas Gegebenes, mit dem er zu 
rechnen hatte. Die Schwierigkeit, welche ihm in diefer Beziehung 
entgegentrat, gab ihm wohl die. Anregung zur Bildung gröfserer 

Betriebsflächen, in denen die Jahresfchläge der Verjüngungspe- 

riode des Samenfchlagbetriebes zufammenfloffen und aufgingen, 
der Jagen. 

Die Zerlegung eines gröfseren Waldkörpers in mehrere regel- 
mäfsig geformte und durch aufgehauene Geftelle getrennte Theile 
war in der Mark feit lange nicht unbekannt, hatte aber bisher 

nur Jagdzwecken gedient. Man nannte die Trennungsfchneifsen 

Flügel, Geftelle oder Stellungen, die einzelnen Theile Jagen. 
Von der Benutzung diefer Eintheilung zu den Zwecken der Be- 
triebsregelung war feither nicht die Rede gewefen. Auch der 
Oberforftmeifter von Werneck hatte bei feinem Vorfchlage, 

Taxationsfiguren (Quadrate) zu bilden, wohl die alte Jagdeinrich- 
tung nicht im Auge. Hennert ift vielmehr der Erfte, der ihre 

Bedeutung für taxatorifche Zwecke erkannt und die alten Jagen 

fchichte S. 236 fgde.; deff. Verf. Forfttaxation S. 34. Krit. Blätter IV. Bd. ı. 

Hft. S. 118 fgde. Die Verordnung v. 24. XII. 1783 ift ein Nachtrag zu jener 

v. 1780. Vergl. Mofer, Forftarchiv a. a. O. 

19) Verordnung d. Forftminifters Grafen v. Arnim v. ı8. X. 1787 bei Mofer, 

Forftarchiv a. a. O. 

20) Diefelbe_ Verordnung wie Note 19. 
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den forftwirthfchaftlichen Zwecken dienftbar gemacht und der 
taxatorifchen Eintheilung zu Grunde gelegt hat.?) 

Hennerts-gröfste Bedeutung liegt überhaupt auf dem Ge- 
biete des Forftvermeffungswefens. Wie von Wedell und Geifs- . 

ler in Schlefien, fo ift Hennert in der Mark der Reorganifator 
des Forftvermeffungswefens geworden. Das Jägerthum bedurfte 

überall noch der Unterftützung aus anderen Berufsgebieten, wo 
es fich um etwas Anderes, als um die einfache wirthfchaftliche 

Erfahrung und Uebung handelte. 
Karl Wilhelm Hennert war Bau-Techniker, wie Geifsler. 

Urfprünglich Artillerie - Offizier, dann Schlofsbau - Infpektor in 
Rheinsberg, begann er feit 178022) fich mit Forftvermeffungen 

und forftwiffenfchaftlichen Unterfuchungen zu befchäftigen. In 
Rheinsberg war ihm die Aufficht über einen Buchenwald, der 
Borbero genannt, übertragen und 1782?) machte er dort hübfche 
Verfuche über den Feftgehalt der Holzraummaafse, über den 
Antheil des Aftholzes an der Gefammtholzmaffe der Stämme 
u. f. w. 1785 als Ober-Forft-Bauinfpektor nach Berlin berufen 

und mit der oberen Leitung des Forftvermeffungswefens betraut, 

wurde er 1788 und nach dem Erlaffe des Ingenieur-Reglements 
vom 10. April 1787,?%) welches wir als fein eigenftes Werk und 

als die Grundlage der fpäteren Hartigfchen Inftruktion für die 

Forftgeometer betrachten müffen, zum Forftrath und Direktor der 
Forftkarten-Kammer, 1791 zum geheimen Forftrath im Forftde- 
partement ernannt. In den Adelftand erhoben, ftarb Hennert 
im Jahre 1800. 

Hennert war im Befitze einer tüchtigen allgemeinen Bildung, 

mathematifch gut gefchult, überaus regfamen Geiftes, ohne 

eigentliche geiftige Originalität, aber mit der Fähigkeit ausge- 

rüftet, die vorhandenen Gedanken Anderer fich anzueignen und 
fie foweit umzuformen oder zu erweitern, als es die eigene Auf- 
gabe erforderte. Der Schwerpunkt der Betriebsregelung im 

Flachlande der Mark lag offenbar in der Flächentheilung. Bei 
fo abnormen Waldzuftänden, wie fie um 1780 dort herrfchend 

2!) Anweifung zur Taxation der Forften v. 1791 I. Th. S. 86 fgde. 

22) Zur Biographie Hennerts: Pfeil, Forftgefchichte S. 236 fgde. Erfch und 

Gruber, allg. Encyclopädie der Wiffenfchaften u. Künfte II. Sect. V. Th. S. 334. 

Krünitz, ökon. Encyclopädie XIV. Theil S. 521 fgde. Sein Bild bei Krünitz 

a. a. OÖ. LIV. Theil, Titel. 

25) Anweif. z. Taxation. I. Th. S. 214. 

2‘) v. Burgsdorf, Forfthandbuch. S. 658, wo der wefentliche Inhalt des 

Reglements angegeben if. 
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waren, läfst fich kaum auf irgend einem anderen Wege die 
Nachhaltigkeit ficherftellen, als durch Flächentheilung. 

Dies hat Hennert ganz richtig herausgefühlt. Er legt überall 

den gröfsten Nachdruck auf die Vermeffung und Eintheilung, 
und die Forftvermeffungskunde ift durch ihn zu einer hohen 
Durchbildung gelangt.) 

Der Vermeffung und Eintheilung in Blöcke, Jagen und 

Schläge folgte dann die Bonitirung der Beftände nach 3 Boni- 
täten, die Bildung von Beftandsabtheilungen, die Einfchätzung 
der Beftände in die Altersklaffen (für Kiefern 70—140; 40—70; 

15—40; unter 15 J., Für Eichen und Buchen über 100 ]J.; 30 
bis 100; 1—30 J. Für Erlen- und Birken-Schlaghölzer 12—35; 

unter 12 J.), endlich die Aufnahme der Holzmaffen durch Pro- 
beflächen. 

Um den Jahreshiebsfatz zu finden, dividirte Hennert, wie 

von Wedell, die Gefammtholzmaffe der erften Altersklaffe im 

Blocke durch die Zahl der Jahre, für welche das haubare Holz 

aushalten mufste, damit die nächft jüngere Klaffe zur Hiebsreife 
heranwachfen konnte;?) auch für die übrigen Altersklaffen be- 
rechnete er den künftigen Hiebsfatz und fand fo die Jahres-Ab- 
nutzung feiner 4 Perioden. Stellten fich hierbei fehr grofse Er- 
tragsfchwankungen heraus, wie dies bei meift fehr abnormem 
Altersklaffenverhältnifs zumeift der Fall war, fo konnten entwe- 

der die Erträge der beiden älteften Altersklaffen ausgeglichen 
d. h. die erfte Periode verkürzt, die zweite verlängert werden, 
oder es wurden beide Perioden einfach zufammengeworfen und 

als Einrichtungszeitraum behandelt.?”) 
Dafs in dem Rahmen der geometrifchen Schlageintheilung 

die Erfüllung des Hiebsfatzes oft grofse Schwierigkeiten fand, 
erhellt leicht. Etwas freier geftaltete fich die wirthfchaftliche 
Dispofition, als mit der Einführung des Kiefernfamenfchlagbe- 

25) Es mufs an diefer Stelle daran erinnert werden, dafs Forftvermeffungen 

fchon lange vor Hennert in Preufsen und Deutfchland ausgeführt wurden. Schon 

unter Friedrich I. beftanden in Preufsen für diefelben beftimmte Vorfchriften 

(Hennert, Taxation I. S. 65); fchon 1734 erfchien in Stuttgart eine Anleitung zu 

Forftvermeffungen u. d. Tit.: »der fichere und accurate Gränz-, Land- und Forft- 

Renovator v. G. Eph. Rieckhern«; die Harzer (Blankenburger) Forften wurden 

fchon um 1700 vermeffen u. f. w.; aber die Forftvermeffungskunde war doch 

wenig fachgemäfs durchgebildet und bei Weitem die meiften deutfchen Forften 

waren gar nicht oder fehr unvollftändig und wenig genau vermeffen. 

26) Forfttaxation I. S. 263 fgde. 
27) A. 0.1. S. 285 fgde. 
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triebes die Jageneintheilung angenommen wurde. Aber gerade 
durch diefe Neuerung fah fich Hennert in einen langjährigen 
Streit verwickelt, der feine Thätigkeit hemmte und die Ausfüh- 

rung feiner Pläne im Grofsen vereitelte. 

Der 1778 aus Weftfalen nach Berlin berufene Oberforft- 

meifter von Kropf?) hatte 1780— 1783 unter dem Forftminifter 

Grafen Schulenburg an den Schlageintheilungs-Arbeiten in den 
märkifchen Forften regen Antheil genommen. Reiner Empiriker, 

hartnäckig an alten Zanthierfchen Sätzen klebend, mit Burgsdorf 

perfönlich verfeindet, fetzte fich Kropf auch gegen die durch 
Hennert angeregten neuen Einrichtungen in Widerfpruch, dies 

um fo mehr, als Hennert Burgsdorf perfönlich- mehr und mehr 

nahetrat. Dazu kam, dafs von allen Seiten Klagen der in ihren 
Nutzungen befchränkten Hütungs-Intereffenten laut wurden und 

dafs die gänzlich ungebildeten, vielfach unredlichen Revierforft- 

beamten weder im Stande waren, die von Hennert angewende- 

ten Grundfätze richtig zu verftehen, noch willens, fie redlich 

und ganz zur Ausführung zu bringen, weil ihnen die dadurch 

herbeizuführende gröfsere Durchfichtigkeit und Ordnung des Be- 
triebes unbequem war. 

Die Verhältniffe der Berechtigten fanden gefetzliche Rege- 
lung durch das allgemeine Landrecht.??) Aber die nach Hen- 

nertfcher Methode vermeffenen?) und eingerichteten. Reviere 
wurden nur theilweife nach den vorgefchriebenen Normen fort- 
bewirthfchaftet, grofsentheils bald wieder der alten Unordnung 
zurückgegeben. Das ungebildete Jägerthum blieb weit zurück 

hinter den Beftrebungen der Männer, welche die Forftwirthfchaft 

mit neuen Lehren zu durchdringen ftrebten. Es bedurfte noch 
einer gewaltigen organifatorifchen Thätigkeit, um die Kluft zu 

überbrücken, welche den emporftrebenden Gedanken von der 
praktifchen Bethätigung trennte und für eine folche Thätigkeit 
war weder der Boden vorbereitet, noch auch die Zeit gekommen. — 

28) Pfeil, Forftgefchichte S. 239 fgde. Die fchriftftellerifche Thätigkeit 

Kropfs gehört der folgenden Periode an. 

2°) Th. I, Tit. 22, 2. 170—174 beftimmt, dafs in Schläge eingetheilte und 

forftmäfsig benutzte Forfttheile fo lange mit der Hütung verfchont werden follen, 

bis für das Holz eine Befchädigung nicht mehr zu fürchten ift. 

®) Nach den Angaben Hennerts, Forfttaxation I. S. 105 find 1789/90 von 

ı0 Feldmeffern in den Provinzen Litthauen, Oftpreufsen, Weftpreufsen, Kurmark 

und Hinterpommern 750,575 M. (191,622 Hect.) Staatsforften vermeffen worden. 

Für eine fehr genaue Vermeffung fpricht allerdings diefe fehr hohe Flächenzif- 

fer nicht. 
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Hennert hat fich vielfach als Schriftfteller bethätigt. Schon 
1783 gab er in Leipzig »Beiträge zur Forftwiffenfchaft aus der 

praktifchen Geometrie« heraus, 1789 eine »kurze Anweifung zu 
einigen geometrifchen Hülfsmitteln, welche den Forftbedienten 
in Forften, die in Schläge eingetheilt find, bei verfchiedenen 
Fällen nützlich und nothwendig fein können«; 1791 fein Haupt- 

werk, eine »Anweifung zur Taxation der Forften nach den hierüber 

ergangenen und bereits bei vielen Forften in Ausübung gebrach- 
ten K. preufs. Verordnungen.« 3!) 

Eine fehr fleifsige Arbeit Hennerts ift auch die 1797 erfchie- 

nene Schrift »Ueber den Raupenfrafs und Windbruch in den 
K. preufs. Forften in den Jahren 1791—1794,« welche eine Fülle 

des werthvollften hiftorifch-ftatiftifchen Materials enthält und zu 

dem Beften gehört, was jene Zeit auf diefem Gebiete hervorge- 
bracht hat. 

Mit der erftgenannten Schrift ift Hennert in die Fufstapfen 
Penthers®?) und Vierenklees?3) getreten, deren früher erfchienene 

31) Zweite Auflage 1803. Hennert hat aufserdem 1799 die vermifchten Ab- 

handlungen über das theoretifche und praktifche Forftwefen von v. Zanthier mit 

Zufätzen vermehrt, herausgegeben. 

32) Joh. Friedr. Penther war 1693 zu Fürftenwalde in der Mittelmark gebo- 

ren, widmete fich dem Bergfache, wurde 1720 Bergfekretär, 1730 Bergrath in 

Gräfl. Stollbergifchen Dienften, 1736 Prof. d. Mathematik und Oekonomie in Göt- 

tingen, wo er bis zu feinem 1749 erfolgten Tode wirkte. 

Der Titel feines einft auch von Forftleuten vielfach benutzten Werkes ift: 

Praxis Geometriae, worinnen nicht nur alle bei dem Feldmeffen vorkommen- 

den Fälle, mit Stäben, dem Aftrolabio, der Bouffole und der Menful etc. wie 

auch die Abmeffung deren Höhen und Wafferfälle, fondern auch etc. Fol. Ich 

kenne nur die 8. Aufl., welche 1788, alfo lange nach des Verfaffers Tode, in 

Augsburg erfchien. 

Vergl. Pfeil in den krit. Bl. XXIV. Bd. ı. Hft. 1847 S. 242. Pfeil meint, 

dafs die Forftwirthe fchon vor Oettelt die Bedeutung der Mathematik eingefehen 

haben. ‘Aus Penthers Praxis Geom. habe Mancher gelernt, den Wald in einen 

Rifs zu bringen und Baumkörper zu berechnen. Es kann dies ficherlich nicht be- 

ftritten werden; ebenfo wenig aber dürfte zu verkennen fein, dafs Oettelt, der feine 

Berufsgenoffen doch wohl kennen mufste, feinen »Beweis etc.« nicht gefchrieben 

haben würde, wenn dem Jägerthume auch nur eine Kenntnifs der mathematifchen 

Elemente allgemein eigen gewefen wäre. Dafs ein folches Buch gefchrieben 

werden konnte, beweift den vollftändigen Mangel folcher Kenntnifs, und man 

braucht nur an J. G. Beckmann zu erinnern, um ein fchlagendes Beifpiel für den 

vollkommenen Mangel aller mathematifchen Bildung auch bei den fchriftftellern- 

den Jägern vorzuführen. 

#3) Vergl. oben 2. 14 S. 90. Allg. deutfche Bibliothek XII. 1.5. 318. Stahl, 

Forftmagazin XII, S. 349. Mofer, Forftarchiv XVIII, (I) S. 15. 
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Werke, die »Praxis Geometriae von Penther«, und die »Mathe- 

matifchen Anfangsgründe der Arithmetik und Geometrie, infofern 
folche denjenigen, die fich dem Forftwefen auf eine vernünftige 
und gründliche Weife widmen wollen, zu wiffen nöthig find« 

(Leipzig 1767), von Vierenklee, die Tendenz verfolgt hatten, den 

Forftwirthen -die Lehren der Mathematik in ihrer Anordnung 

an die Waldwirthfchaft zugänglich zu machen. 

Die 1787 von Georg Alexander Fabricius herausgegebenen 
»Tabellen zur Beftimmung des Gehaltes und des Preifes fowohl 

des befchlagenen als des runden Holzes«3#) gaben den Forft- 
wirthen ein unentbehrliches mathematifches Hülfsmittel in die 
Hand. 

In Süddeutfchland vertrat gegen den Schlufs diefer Periode 
befonders Johann Leonhard Späth, Profeffor der Mathematik, 

Phyfik und Forftwiffenfchaft zu Altdorf, die mathematifche Forft- 
wiffenfchaft. 1789 bearbeitete er das von Elias Schulz 1776 

herausgegebene »geometrifche Handbüchlein« neu. In demfel- 
ben Jahre fchrieb er feine »analytifchen Unterfuchungen über 

die Zuverläffigkeit, mit welcher ein Landmeffer ... Winkel und 

Linien abmeffen kann«; 1790 »Geodäfie oder Anweifung zum 

Feldmeffen.« Seine Hauptthätigkeit als Schriftfteller gehört der 
folgenden Periode an. 

$. 20. Die Forstbotaniker. — Du Hamel du Monceau. — 
Oelhafen von Schöllenbach. — Enderlin. — Gleditsch. — 

von Burgsdorf. — 

Wie fehr es den Empirikern an der Kenntnifs der Holz- 

pflanzen mangelte, ift überall in den vorhergehenden Abfchnitten 

klar genug hervorgetreten. Hier erwies fich eben die gelegent- 
liche, planlofe Beobachtung von Männern, denen es an jeder 

%) Fabricius war praktifcher Forftmann. Seine Tabellen haben eine grofse 

Verbreitung gefunden und find 1795, 1804, 1813, 1843, 1857, 1871 (v. W. Mehl- 

burger) neu aufgelegt worden. Sie waren im Uebrigen nicht die erften, welche 

in Deutfchland erfchienen. Schon 1752 erfchienen in Frankfurt a/M bei Fleifcher 

80 Tabellen zur Berechnung des Bau- und Werk-Holzes nach Kubikfchuhen ; 

1766 wurde eine Bearbeitung franzöfifcher Kubiktabellen v. Segondat in Hamburg 

herausgegeben ; 1780 bearbeitete Mag. Krüger Kubiktafeln, 1782 Reimers, Lehrer 

der Mathematik in Hamburg, eben folche u. f. w. Vergl. Löffelholz-Colberg, 

Chreftomathie IV. Hft. S. 52. 
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fyftematifchen Bildung mangelte, als gänzlich unzureichend. Ja 
die Forftwirthe waren unfähig, in diefer Richtung, wenn auch 

auf den mühfeligften Umwegen, überhaupt vorwärts zu kommen 

und mufsten Förderung und Hülfe von der Naturforfchung felbft 
erwarten. 

Aber gerade diefen Weg fchien fich das Jägerthum felbft 

verfchliefsen zu wollen. Man fpottete in den Kreifen der Em- 

piriker über die Subtilität gewiffer Gelehrten, welche an den 
Bäumen männliche und weibliche Blüthen unterfcheiden wollten 

(f. oben $. 15), und erft ganz allmählig brach fich das’ Bewufst- 

fein der eigenen Rathlofigkeit und Unfähigkeit, damit dann das 
Bedürfnifs nach Belehrung durch die Naturwiffenfchaften Bahn. 

Die mächtigfte Anregung auf dem forftbotanifchen Gebiete 
ging von Frankreich aus, und hier find es die Werke des natur- 
wiffenfchaftlichen Polyhiftors Heinrich Ludwig du Hamel du 
Monceau, welche epochemachend gewirkt haben. !) 

In einer grofsen Reihe von felbftändigen Werken, welche 

1755— 1767 erfchienen, legte er eine reiche Fülle naturwiffen- 
fchaftlichen Wiffens nieder und verfchmähte es durchaus nicht, 

aus der Sphäre der reinen Wiffenfchaft zu der Anwendung 
hinabzufteigen. 

Die franzöfifche Naturforfchung wendete zu jener Zeit der 

1) Zur Biographie Du Hamel du Monceaus (Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, 

_ fchreibt unrichtig überall Duhamel; Fraas, Gefch. d. Landbau- u. Forftwiff. S. 526 

noch unrichtiger Duhamel de Monceau; Oelhafen richtig Du Hamel du Monceau), 

welche auch in einer Gefchichte der deutfchen Forftwiffenfchaft Aufnahme ver- 

dient, da die Bedeutung Du Hamels auch für diefe anerkannt werden mufßs, f. 

Ratzeburg, forftwiff. Schriftfteller-Lexikon, L S. 154; Pfeil, in Erfch und Gruber, 

allgem. Encyclopädie der Wiffenfchaften und Künfte I. Sect. XXVII. Th. S. 228. 

Du Hamel war der Sohn eines reichen Grundbefitzers und 1700 geboren. 

Dem beftimmten Wunfche feines Vaters entfprechend, ftudirte er Rechtswiffen- 

fchaften, wurde Licenciat der Rechte, hat aber von feinen juriftifchen Kenntniffen 

niemals praktifchen Gebrauch gemacht. Sein innerftes Sehnen zog ihn zu den 

Naturwiffenfchaften. Aeufserlich unabhängig, lebte er ohne Brod-Amt fchon als 

junger Mann nur feinen Studien, durchftreifte ganz Frankreich, um Land und 

Leute, Boden, Flora und Fauna zu ftudiren und vor Allem, um die Wirthfchafts- 

übung und menfchliche Arbeit auf allen Gebieten genau kennen zu lernen. Du 

Hamel war ein eminent praktifcher Naturforfcher, wie deren bis heute nicht über- 

mälsig Viele gelebt haben. Nicht die Wiffenfchaft als folche allein fuchte er — 

auch fie war ihm erftrebenswerth — fondern vor Allem die Anwendung der 

Wiffenfchaft auf Wirthfchaft, Handwerk, Gewerbe, Kunft. Und darum ift er 

wahrhaft epochemachend für die Forftwiffenfchaft; denn eine folche innige 

Gemeinfchaft der Wiffenfchaft und Wirthfchaft hatte bisher fich in 

keinem Menfchen vollzogen. Vergl. auch Sprengel, hist. rei herb. II. 407. 
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Forftwirthfchaftslehre befondere Aufmerkfamkeit zu. "Reaumur 

unterfuchte fchon 1721 den realen Zuwachs in Niederwaldungen 
auf durchaus korrekte Weife durch Kahlabtrieb und Wägung 
des Materials?), und Buffon befchäftigte fich um 1738 mit den 

Mitteln, die Dauer des Holzes zu erhöhen (oben S$. 17, Note 6). 

Du Hamel endlich bearbeitete eine grofse Reihe forftwiffenfchaft- 

licher Fragen auf dem Grunde feiner Naturkenntnifs, und hat 
auf die deutfche Forftwirthfchaftslehre fo mächtig eingewirkt, wie 
vor ihm kein Anderer. Die gefchichtliche Darftellung darf von 
jetzt ab von einer Forftwiffenfchaft fprechen, ohne begrifflich 
einen Fehler zu begehen. Aber man mufs dabei redlich beken- 

nen, dafs der erfte wahrhaft haltbare Grund zu diefer Wiffen- 

fchaft von einem Franzofen gelegt worden ift. 

Freilich, deutfcher Fleifs und deutfche Gründlichkeit traten 

fofort hinzu, um an dem Aufbau der Wiffenfchaft mit thätig zu 
fein. Für die deutfchen Forftwirthe würden Du Hamels Schrif- 

ten, feine Abhandlungen über »Phyfik der Bäume«°) (1758), über 
»Saat und Pflanzung der Bäume«*) (1760), über »die Fällung 

des Holzes«5) (1764), über »Holztransport und Confervation des 

Holzes«®) (1767), über »Verkohlung«”) u. f. w., würde feine »Na- 

turgefchichte der Bäume und Sträucher« (1755)®) verfchloffene 

Bücher geblieben fein, wenn nicht ein deutfcher Botaniker fie 
in deutfcher Sprache dargeboten hätte. Dies Verdienft hat fich 

Karl Chriftoph Oelhafen von Schöllenbach, Amtmann des Sebal- 
diwaldes zu Nürnberg, erworben, ein Mann von eifernem Fleifse 

und trefflicher Beobachtungsgabe, der auch felbftthätig in einem 
grofsen forftbotanifchen Werke?) einen reichen Schatz eigener 

Naturkenntnifs niedergelegt hat. 

Die Oelhafenfchen Ueberfetzungen der Du Hamelfchen »Na- 

2) v. Mofer, Grundfätze der Forftökonomie. 1757. S. 96 fgde. 

3) Phyfique des arbres. 4. 2 vol. Paris 1758. 

*) Des femis et plantations des arbres et de leur culture. 1760. 

°) De l’exploitation des bois. 1764. 

%) Du transport, de la confervation et de la force des bois. 1767. 

7) L’art du charbonnier ou manitre de faire le charbon. 

#) Trait€ des arbres et arbuftes, qui fe cultivent en pleine terre. 1755. 

9) Abbildung der wilden Bäume, Stauden und Bufchgewächfe, welche nicht 

nur mit Farben nach der Natur vorgeftellet, fondern auch nach ihrer wahren Be- 

fchaffenheit, nach dem Stande ihrer Blätter, nach ihren männlichen und weiblichen 

Blüthen, Früchten und Saamen, nach ihrem Wachsthum und Alter etc. kurz und 

gründlich befchrieben find. Nürnberg 1767—1788. gr. 4. III Theile. Das Buch 

hat eine fehr weite Verbreitung und überaus günftige Beurtheilung gefunden. 

Pe 

Ze Dee ee. 
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turgefchichte der Bäume etc.,« fowie der Schrift »von Fällung 

der Wälder und gehöriger Anwendung des gefällten Holzes« 
erfchienen 1764 und 1766 in je 2 Quartbänden und erregten 

ungeheures Auffehen. Das deutfche Jägerthum begann allmählig 
zu begreifen,10) dafs über die Empirie ein anderes, höheres 

Princip emporzuwachfen im Begriffe ftehe, ein Princip, welches 
zunächft Vielen noch unbegreiflich, ja bedenklich fchien, das 

aber für Alle fichtbar, den Sieg auf der Stirn trug. 

In dem erfteren Werke giebt Du Hamel die botanifche 

Syftemkunde, Morphologie, Anatomie und Phyfiologie der Holz- 
gewächfe;; dabei werden viele Unterfuchungen über Saftbewegung, 
Wafieraufnahme, Verdunftung der Blätter etc. mitgetheilt. Ueberall 
gründet fich das Urtheil Du Hamels auf eigene Verfuche oder 
eine kritifche Würdigung der einfchläglichen Literatur. Befon- 

dere Beachtung fchenkt der Verfaffer auch der Pathologie. 
Eine Erklärung franzöfifcher Kunftausdrücke (botanifcher und 

forftwiffenfchaftlicher) ift dem zweiten Theile beigefügt. Zahl- 
reiche Tafeln mit leidlichen fchwarzen Abbildungen find beige- 

geben. Das zweite Werk ift eine vollftändige Forfttechnologie. 
In der Vorrede wird darauf hingedeutet, dafs die erften Lehr- 

meifter des Verfaffers die Waldarbeiter gewefen feien.!1) Nichts 
deftoweniger aber fei die reine Praxis überaus hülflos und es 

fei nothwendig, ihr mit wiffenfchaftlicher Belehrung an die Hand 

zu gehen. Nur folle man nicht generalifiren. 

Hierauf wird eine Pflanzen-Chemie, wiffenfchaftliche Boden- 

kunde, Klimatologie als Einleitung, dann die Forfttechnologie 

vorgetragen. Du Hamel hat die Mittelwaldungen Frankreichs 

vor Augen. 2) 

10) Man vergl. z. B. Stahl, Forftmagazin IX. S. 311 fgde. 

Der Titel beider Werke lautet: 

ı) Naturgefchichte der Bäume, darin von der Zergliederung der Pflanzen 

und der Einrichtung ihres Wachfens gehandelt wird; als einer Einleitung zur 

vollftändigen Abhandlung von Wäldern und Hölzern etc. Von Herrn Du Hamel 

du Monceau, aus dem Franzöfifchen überfetzt v. C. C. Oelhafen v. Sch. 1764. 

2) Von Fällung der Wälder und gehöriger Anwendung des gefällten Hol- 

zes oder wie mit dem Schlagholz, dann halb und ganz ausgewachfenem Oberholz 

umzugehen und alles benannte Holz richtig zu fchätzen und anzufchlagen ift, nebft 

einer Befchreibung der Handwerker, die ihre Arbeit in den Wäldern verfertigen, 

als ein zur vollftändigen Abhandlung von dem Forftwefen gehöriger Theil. Von 

etc. 1766. 

1!) Vorrede, dritte Seite der Ausgabe von 1766. 

12) Dem alten Aberglauben von dem Einfluffe der Mondphafe auf die Be- 

fchaffenheit des gefällten Holzes tritt Du Hamel auf Grund korrekter Unterfuchun- 



a 

Auf dem Boden der Du Hamelfchen Schriften fteht der 

erfte deutfche Forftmann, der es verfuchte, die Phyfiologie der 
Holzgewächfe wiffenfchaftlich zu bearbeiten, der Baden-Durla- 

chifche Forftrath J. F. Enderlin. Akademifch (vorherrfchend 
kameraliftifch) gebildet, 13) unternahm es Enderlin, den Ernäh- 

rungsprozefs der Holzpflanzen phyfiologifch darzuftellen und die 
Relation zwifchen Zuwachs und Bodenkraft zu beleuchten. 14) 

Da findet fich dann freilich zwifchen fehr treffenden Bemerkun- 

gen und Ergebniffen guter Beobachtung viel Hypothetifches, 

manches geradezu Widerfinnige und oft genug an der Stelle, 
wo die Ergebniffe korrekter Forfchung zu verzeichnen gewefen 
wären, eine blofse Logik des Vermutheten. 

Du Hamels Schrift »Des femis des arbres etc.« wurde in 

derfelben Zeit, deutfch bearbeitet, von dem Schweizer Joh. Jakob 

Ott herausgegeben. 5) Die Schrift enthält Alles das, was Du 
Hamel über Standort der Holzgewächfe, über Säen und Pflanzen 
gefagt hat; der deutfche Bearbeiter hat faft Nichts hinzugethan. 

Eine beffere wiffenfchaftliche Ausprägung erlangte die Forft- 

botanik durch Dr. Johann Gottlieb Gleditfch. 1%) 

Im Jahre 1714 in Leipzig, wo fein Vater das Amt eines 
Stadtmufikus bekleidete, geboren, befuchte Gleditfch die Schulen 

feiner Vaterftadt, ftudirte dort 1723—1735 Medizin und wurde 

fpäter als Cuftos des Bofefchen botanifchen Gartens verwendet. 

gen entgegen (S. 290 fgde.), über die Erhöhung der Dauer des Holzes durch 

Entrindung werden hübfche Unterfuchungen mitgetheilt (S. 300), Ertragsangaben 

aller Art nach eigener Meffung ($. 122), Zuwachsberechnungen befonders am 

Schlagholz (S. 120) verzeichnet und alle damals in Frankreich gebräuchlichen 

Sortimente, auch die holzverarbeitenden Gewerbe ausführlich abgehandelt. Das 

Buch macht auf den _Lefer überall den Eindruck der Urfprünglichkeit und eigenen 

Anfchauung des Verfaffers. 

13) Enderlin hatte in Jena ftudirt und dort Botanik bei Hofrath Hamberger 

gehört. Er hat jedoch in feiner Schrift faft nur aus Du Hamels Werken ge- 

fchöpft. 

“) Dabei haftet er aber noch an der dunkeln Vorftellung eines befonderen 

Nahrungsfaftes, der fich als folcher in konftanter Zufammenfetzung im Boden 

vorfinde, 

15) Dendrologia Europae mediae, oder Saat, Pflänzung und Gebrauch des 

Holzes. Nach den Grundfätzen des Herrn Duhamel. Zürich 1763. 

%) Zur Biographie: Reitters Journal I. 2. Leipzig 1791. S. ı31. Hartig, 

Journal für das Forft- und Jagdwefen I. 2. S. 133. Schriften der Gefellfchaft 

naturforfchender Freunde IX. 3. Smoler, hiftorifche Blicke auf das Forft- und 

Jagdwefen. 1847. Fraas, Gefchichte S. 552. Ratzeburg, Schriftfteller- Lexikon 

S. 187 fgde. 
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1736 finden wir ihn in Trebnitz auf den v. Ziethenfchen Gütern, 
in welcher Eigenfchaft, ift nicht ganz klar, 1740. als Phyfikus 
des Lebufer Kreifes, 1746 als zweiten Profeffor am militärärzt- 
lichen Inftitut in Berlin und Hofrath, zugleich als Direktor des 

botanifchen Gartens.!”) Seit 1770 hielt er in Berlin den reiten- 
den Feldjägern botanifche und‘ forftwiffenfchaftliche Vorträge. 8) 
Er ftarb am 5. Oktober 1786. 

Gleditfch war ein überaus fruchtbarer Schriftfteller. Die 
Zahl feiner botanifchen Schriften namentlich ift fehr grofs, und 
wenn wir in feinen Hauptwerken forftlichen Anftriches, befonders 

in der »fyftematifchen Einleitung in die neuere aus ihren eigen- 

thümlichen phyfikalifch-ökonomifchen Gründen hergeleitete Forft- 

wiffenfchaft« (1774/75. 2 Bde. 1566 S.) nach heutiger Anfchau- 

ung nur einen ziemlich mifßglückten Verfuch erblicken, eine 

naturwiffenfchaftlich begründete Forftwirthfchaftslehre vorzutra- 

gen, fo dürfen wir dies dem Umftande zufchreiben, dafs Gleditfch 
Botaniker blieb, auch als er forftlichen Unterricht zu geben be- 

gann, und dafs die damalige, wenn noch fo junge und unausge- 

- bildete Forftwiffenfchaft fich denn doch nicht mehr fo nebenher 
 abhandeln liefs. Gleditfch hat zu Vielerlei betrieben und darum 

auf keinem Gebiete Ausgezeichnetes geleiftet; aber feine Thä- 

tigkeit auf dem forftwiffenfchaftlichen und befonders forftbotani- 

fchen Gebiete hatte doch eine grofse Bedeutung, wenn auch 

nur relativ für die Stufe der Entwickelung, welcher er angehörte, 

für die Stufe des Suchens nach einer wiffenfchaftlichen Begrün- 
dung der Waldwirthfchaftslehre, auf welcher jede Leiftung, wäre 
fie auch nur eine mittelmäfsige, eben deshalb von Bedeutung 
ift, weil nur ein geringer Theil der geiftigen Kraft eines Volkes 

fich auf diefer Stufe der neuen Lehre zugewendet hat.!9) 

Als befchreibender Forftbotaniker hat Gleditfch eine grofse 
Bedeutung für feine Zeit, fo fehr dies auch in neuerer Zeit be- 

ftritten worden ift.?0) 

17) Reitter, Journal a.a. O. giebt an: Profeffior am »Theatro anatomico«, die 

anderen Biographen »am Collegio medico-chirurgico.« 

18) Unten 2. 23. 

19) Ratzeburg ftellt fich zu fehr auf die Schultern Gleditfchs. Wenn man 

daran denkt, wie fehr die heutige Forftbotanik — wenige Jahre nach Ratzeburgs 

Tode — bereits über ihn hinausgewachfen ift, fo macht das etwas hochmüthige 

Urtheil R’s einen wenig anmuthenden Eindruck. 

20) Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon a. a. O. Das hier abgegebene Urtheil 

fticht grell ab gegen die Lobhudeleien, welche einigen noch lebenden Forftfchrift- 

ftellern, deren Bedeutung erft die Gefchichte abwägen wird, gezollt werden. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 10 
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Das, was den Forftleuten jener Zeit noththat, waren gute. 
Befchreibungen und Abbildungen der Hauptholzarten, war eine 
einfache Darftellung der Hauptvorgänge der Ernährung und 

Fortpflanzung, foweit eben diefe Vorgänge der noch wenig ent- 

wickelten Pflanzenphyfiologie bekannt waren. Von einer tieferen -- 

wiffenfchaftlichen Begründung der Bodenkunde und Zuwachslehre 
konnte überhaupt noch nicht die Rede fein, da hierzu die uner- 
läfsliche Hülfe der noch unausgebildeten Chemie fehlte. 

Gute Befchreibungen und Abbildungen lieferte 1772 Johann 

Philipp Du Roi?!) in feiner »Harbke’fchen wilden Baumzucht«, 
freilich nicht von den deutfchen Waldbäumen allein, fondern 

bereits auch von einer grofsen Menge ausländifcher Holzarten, 

über deren Acclimatifationsfähigkeit noch Nichts feftftand. 

Es war nur natürlich, dafs man einer mehr und mehr ver- 

kommenden Waldvegetation gegenüber in Deutfchland den aus- 
ländifchen Holzarten befondere Aufmerkfamkeit zu fchenken 

anfıng. Ein dunkles Gefühl, dafs vielleicht ein Wechfel der 
Holzarten dem erfchöpften, weil mifshandelten Waldboden auf- 

zuhelfen vermöge, das Beftreben, der gefürchteten Holznoth ge- 

genüber fchnell grofse Brennholzmaffen zu erzeugen, was nur 

durch den Anbau fremder, rafchwachfender Holzarten möglich 

fchien, die technifche Rathlofigkeit der Forftmänner, Alles das 

zufammen wirkte begünftigend auf die Einführung fremder Holz- 
arten, die fich befonders in der folgenden Periode bis zu einer 

geradezu krankhaften Höhe fteigerte. 
Gelegenheit, die fremden, namentlich nordamerikanifchen 

Hölzer auf ihren heimifchen Standorten kennen zu lernen, boten 

neben den Reifen der Kaufleute und Gelehrten, auch, die nord- 

amerikanifchen Kriege, an denen deutfche, befonders heffifche 

Truppen, auf Grund jener von der Gefchichte längft gebrand- 
markten fchmachvollen Verträge Theil nahmen, welche die Kaf- 

fen der geldbedürftigen Landesherren mit englifchem Golde 
füllten, dafür aber die Landeskinder einem ungewiffen Schickfale 

in den nordamerikanifchen Urwäldern preisgaben. ) 

21) Joh. Phil. du Roi, 1741 in Braunfchweig geboren, wurde befonders durch 

Fabricius in Helmftedt zum Botaniker gebildet. 1765—71 fungirte er als Garten- 

meifter auf dem Veltheimfchen Gute Harbke, liefs fich dann als Arzt in Braun- 

fchweig nieder, wurde 1777 Hofmedikus, ftarb aber fchon 1785 in feinem Berufe 

bei einer heftigen Faulfieber-Epidemie. 1772 erfchienen von ihm »Öbfervationes 

botanicae.« Du Roi war nur Morphologe. Erfch und Gruber, Encyclop, I. Sect, 

XXVIN. Th, S. 419. 
22) Ich erinnere an Seume’s Schickfal und feine Schilderung von den Verhält- 

” 
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Solche Veranlaffung führte auch Friedrich Adam Julius 
von Wangenheim als Offizier des landgräflich Heffifchen Feld- 
jäger-Corps nach Nord-Amerika. Mit guter Beobachtungsgabe 

und frifcher Luft am Walde und Waidwerk ausgeftattet, jedoch 

ohne alle forfttechnifchen Kenntniffe, benutzte Wangenheim 

feinen Aufenthalt in den nordamerikanifchen Wäldern dazu, um 

fich eine eingehende Kenntnifs der dortigen Waldflora zu ver- 
fchaffen, die er dann in zwei gröfseren Schriften »Befchreibung 
einiger nordamerikanifchen Holz- und Bufch-Arten mit Anwen- 

dung auf deutfche Forften, zum Gebrauche für holzgerechte 
Jäger und Anpflanzer« (1781) und »Beiträge zur deutfchen holz- 

gerechten Forftwiffenfchaft« (1787) niederlegte. Letztere Schrift 
befonders verräth ein gutes Gefchick für Kultur und Pflege der 
Jungwüchfe, und Wangenheim, der 1789 zum preufsifchen Ober- 

forftmeifter in Gumbinnen ernannt wurde,??) gehörte jedenfalls 

nicht zu den unfähigften oberen Forftbeamten jener Zeit. 

Es mufs hier wiederum darauf aufmerkfam gemacht werden, 
dafs es faft in allen bis jetzt berührten Fällen Nichtforftleute 

waren, welche die Ausbildung der Forftbotanik übernahmen. 

Man fieht, wie fehr das Jägerthum überall zurückblieb. Nur 
Enderlin machte, wie wir fahen, eine Ausnahme. 

Offenbar nun lag für die junge Forftwiffenfchaft in der 
geiftigen Impotenz der Forftwirthe felbft eine grofse Gefahr; 

eine technifche, auf die Naturwiffenfchaften gegründete Lehre 
wird nur dann vor weiten und gefährlichen Abirrungen in die 

ihr an und für fich fremden Gebiete der Naturwiffenfchaften 
bewahrt, wenn die Vertreter der Technik felbft die Grenzen be- 

ftimmen, innerhalb deren die Grundwiffenfchaft nothwendig und 
alfo berechtigt it. Wurden die Naturwiffenfchaften in ihrer 

Anwendung als forftliche Grundwiffenfchaften lediglich von Spe- 

zialiften bearbeitet, fo mufsten fie für die Forftwirthe namentlich 

der damaligen Zeit vollftändig todt bleiben. Nur in mafsvoller 

Befchränkung auf dasjenige, was wirklich wirthfchaftlich bedeut- 
fam, praktifch wichtig ift, konnten fie ihre Berechtigung finden, 

nur dann konnten fie das werden, was fie fein follen: die fichere 

niffen der heffifchen Söldner in Canada. Der prachtliebende Friedrich II., Land- 

graf von Heffen, hat einen grofsen Theil des Geldes, welches er für die Pracht- 

"bauten und Kunftfammlungen in Kaffel ausgegeben hat, für die 22,000 Mann 

Soldtruppen von England erhalten, welche er 1776—84 gegen Nordamerika 

kämpfen liefs. 

23) Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon. S. 157. 
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Grundlage einer neuen, auf die Eigenfchaften der Baumgewächfe, 

auf die Gefetze ihrer Entftehung, Vermehrung und ihres Unter- 
ganges gegründeten Forftwirthfchaftslehre. | 

Nicht unerhebliche Förderung in diefer Richtung fand die 
Forftwiffenfchaft am Schluffe unferer Periode durch Fr. Auguft 
Ludwig von Burgsdorf,**) deffen gröfste Bedeutung offenbar auf 

dem Gebiete der Grundwiffenfchaften, befonders der Forftbotanik, 

nur in zweiter Linie auf dem der eigentlichen Forftwiffenfchaft 

und hier nur in der Syftematik liegt. 

Burgsdorf hat eine vielbewegte, faft abenteuerliche Jugend 

verlebt. Der Stempel derfelben ift ihm bis zum Tode unver- 

wifcht geblieben. Ja, fein ganzes Wefen hatte etwas Geriebenes 

und Schlaues, was denen eigen zu fein pflegt, welche des Lebens 

Luft und Leid in allen Abftufungen durchgekoftet haben. 
Den bevorzugten Ständen angehörig, in allen Lebenskreifen 

bewandert und heimifch, von ungewöhnlicher — namentlich 

unter den Forftleuten damaliger Zeit unbekannter — Gewand- 

heit und Sicherheit des Auftretens, voll Selbftbewufstfein und 

ohne alle Befcheidenheit der Goethefchen »Lumpe«, ohne tiefe 
Bildung, aber mit einer hervorragenden Fähigkeit ausgeftattet, 

fich eines Wiffensgebietes rafch fo weit zu bemächtigen, um das 

Wefentliche und Charakteriftifche fcharf herauszuheben, hat 

Burgsdorf einen fo glänzenden Weg gemacht, wie wenige Fortt- 

leute nach ihm, wie Keiner vor ihm, und ihm zuerft ift es ge- 

lungen, die Verbindung der jungen Forftwiffenfchaft mit den 

älteren, vielfach ariftokratifch oder zünftig abgefchloffenen Wif- 

fenfchaften zu erreichen, ihm zuerft unter allen Forftmännern ift 

die Ehre zu Theil geworden, als Mitglied der Akademie der 

Wiffenfchaften in Berlin an den allgemeinwiffenfchaftlichen Be- 

ftrebungen feiner Zeit Theil zu nehmen. 

1747 als Sohn des Gothaifchen Öberjägermeifters G. v. Burgs- 

dorf in Leipzig geboren, trat er noch fehr jung in franzöfifche 

Kriegsdienfte, mufste aber, als er den Neffen des Generals Val- 

lieres beim Spiel tödtlich verwundet hatte,2°) flüchten und fcheint 

fich damals (1792) entfchloffen zu haben, das Forftfach zu ftudiren. 

>‘) Zur Biographie: Erfch und Gruber, Encyclopädie der Wiffenfchaften und 

Künfte, Art. Burgsdorf (I. Sect. XIV. Th.) — Magazin für das Forft- und Jagd- 

wefen XII. (Verf. Dittmar). Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon S. 99. Pfeil, Forft- 

gefchichte $. 218 fgde. 

>) So nach Erfch und Gruber a. a. OÖ, Andere Biographen fchweigen 

hierüber, 
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Er trat in Georgenthal (Thüringerwald) in die Lehre und wurde 
zwei Jahre fpäter zum Jagdpagen am Gothaifchen Hofe ernannt. 
Bis 1767 fcheint er ein ziemlich arbeitslofes Leben an den kleinen 

_ thüringifchen Höfen geführt zu haben, machte dann gröfsere 
Reifen durch das füdliche und weftliche Deutfchland, Holland, 
England, Frankreich, die Schweiz (die fchon damals moderne 
fogenannte europäifche Tour der jungen Edelleute) und hielt 

fich dann längere Zeit bei Verwandten in Preufsen auf. Eine 
Zeit lang hörte er nach 1770 Vorlefungen bei Gleditfch. 2%) 

Seine Verfuche, in der preufsifchen Forftverwaltung eine 

Anftellung zu finden, fchlugen Jahre lang fehl. 1777 kaufte er?”) 
— es ift dies überaus bezeichnend für die damaligen Zuftände 
— dem invaliden Hauptmann von Ziegenhorn deffen Forftfekre- 

tärftelle, mit welcher der Titel »Forftrath« verbunden war und 

die Verwaltung des kleinen Tegeler Revieres gegen eine jähr- 
- liche Penfion von 365 Thlr. ab. Er hatte nun den Fufs im 

Steigbügel und zögerte nicht, Alles aufzubieten, um fich vollends 
in den Sattel zu fchwingen. 

Allein vorläufig waren die herrfchenden Stimmungen in Ber- 
lin feinem Ehrgeize nicht günftig. Der Graf v. d. Schulenburg 
war Forftminifter und Burgsdorf wenig geneigt. Erft fpäter, als 

Schulenburg abtrat und der Graf v. Arnim allein an der Spitze 
der Forftverwaltung ftand, fand Burgsdorf mehr Anerkennung. 
1787 wurden ihm die forftlichen Vorträge an der Berliner Forft- 
Akademie übertragen und er fiedelte nach Berlin über. Für fein 

»Forfthandbuch«, welches er um diefelbe Zeit erfcheinen liefs, 

erhielt er 500 Thlr. jährliche Zulage. Nach dem Ableben des 

Oberforftmeifters von Schönfeld wurde Burgsdorf Oberforftmeifter 
der Kurmark und erhielt den Titel »Geheimrath« ; die Akademie 

der Wiffenfchaften wählte ihn zu ihrem Mitgliede. Mit Ehren 

überhäuft, der berühmtefte Forftmann am Schluffe des vorigen 

Jahrhunderts, ftarb Burgsdorf 1802. 
Burgsdorf war ein Mann von mittelmäfsigem Verftande, ge- 

ringer Beobachtungsgabe, aber fehr grofser geiftiger Beweglich- 

keit und Rührigkeit und von einer feinem ganzen Wefen ent- 

fprechenden Vielfeitigkeit, die ftark an das Kameraliftenthum 
erinnert, auch wie die Polyhiftorie der Kameraliften mit geringer 

26) Hiervon ift in den Biographieen nebenher und ohne weitere Details 

die Rede. 

27) Pfeil, Forftgefchichte. a. a. O. 



Tiefe des Wiffens Hand in Hand ging. Das Auftreten Burgs- 

dorfs hatte oft etwas theatralifches, auf den Effekt berechnetes ; 

dies trat befonders da hervor, wo er grofse, brennende Tages- 
fragen, z. B. die der -drohenden Holznoth behandelte. Die bereits 
vorhandene Furcht vor diefer Kalamität fteigerte er durch eine 

wunderbare Berechnung, durch welche er nachzuweifen fuchte, 

dafs 1819-1859 ein grofser Holzmangel eintreten müffe?®) und 

empfahl dringend den Maffenanbau von Akazien, Lärchen, Wey- 

mouthskiefern, Thuja etc., trieb aber mit den Sämereien aller 

diefer Holzarten einen einträglichen Handel?) und läfst uns im 

Zweifel, ob es ihm bei der ganzen Sache mehr um die Förde- 

rung des Gemeinwohls oder um die Füllung der eigenen Tafche 

zu thun war. Als Folie feiner eigenen Gröfse benutzte er mit 

Vorliebe mafslofen Tadel der feitherigen Wirthfchaft im Walde, 

griff aber in diefer Beziehung, felbft ohne recht genaue Kennt- 

nifs der praktifchen Wirthfchaftsübung, oft genug fehl. 30) 

Dafs ein Mann, wie Burgsdorf, in deffen Lebensbild Licht 

und Schatten oft unvermittelt neben einander ftehen, fehr ver- 

fchieden beurtheilt worden ift, darf nicht auffallen. Eine bittere 

Gegnerfchaft trennte ihn von feinem Collegen von Kropf, dem 
fteifen eigenfinnigen Praktiker, der ihn in praktifcher Wirthfchafts- 
kenntnifs überragte, in allen anderen Beziehungen aber weit 
hinter Burgsdorf zurückblieb. Kropf hat denn auch keine Ge- 
legenheit verabfäumt, gegen Burgsdorf zu polemifiren. 3!) Pfeil 

beurtheilt den Letzteren falfch und ift in der ganzen Frage nicht 
objectiv genug; Ratzeburg verfällt dem ungünftigen Urtheile 
Pfeils gegenüber in den entgegengefetzten Fehler. Wir haben 

es hier mit dem Forftbotaniker Burgsdorf zu thun und er fteht 

- meiner Ueberzeugung nach als folcher höher als Gleditfch, fo gering 

8) Pfeil, Forftgefchichte S. 222 fgde. 

29) Seine Samenpreife find theilweife enorm. Die Art, wie er feine Samen- 

handlung im Forfthandbuch anpries, fchmeckt nach moderner Schwindel-Reklame. 

Das Pfund Lärchenfamen koftete bei ihm 2 Thlr. ı2 Gr., Zürbelkieferfamen 

5 Thlr. etc. Diefe Sämereien waren fchon damals fo übermäfsig theuer nicht 

mehr (1800. S. 3. Aufl. des Forfthandbuchs $S. XXX.) 

»°) Man vergl. dieam 14. I. 1790 in der königlichen Akademie der Wiffen- 

fchaften in Berlin von B. gehaltene Vorlefung »Ueber die Vortheile vom unge- 

fäumten, ausgedehnten Anbau einiger in den preufsifchen Staaten noch ungewöhn- 

licher Holzarten,« welche 1790 bei Pauli gedruckt erfchien. 

»!) Die Stellung B’s zur Forftwiffenfchaft felbft wird unten ihre Würdigung 

finden. Hier handelt es fich nur um feine forftbotanifchen Leiftungen. 
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auch feine phyfiologifchen Kenntniffe fein mögen.) Sein Ver- 

dienft ift es, dasjenige klar und in verftändiger Begrenzung zu- 

fammengeftellt zu haben, was dem Forftmanne noththat. Seine 

monographifche Behandlung einiger Hauptholzarten war ein 

Schritt vorwärts.33) Seine Befchreibungen find fcharf und klar 

und er hat redlich an feiner Stelle mitgewirkt, die Forftwirth- 

fchaftslehre botanifch zu begründen. Sein Verdienft ift es end- 
lich, zur Herausgabe der dendrologifchen Abbildungen von 
Reitter und Abel (1790/94) Anregung gegeben zu haben, *) die 
beffer waren, als alle früheren und denen dann bald die epoche- 

machenden Tafeln von Guimbel, Willdenow und Hayne folgten. 

$. 21. Die Anfänge der Forstzoologie. 

Weit geringere Beachtung, wie die Forftbotanik, fand in 

diefer Periode die Forftzoologie. 

Die Jäger hatten fich zwar feit langer Zeit mit dem Wilde 

und feiner Naturgefchichte befchäftigt und eine Menge von Be- 

obachtungsmaterial gefammelt, allein für eine Forftzoologie war 
daraus wenig zu entnehmen. Für den Forftwirth trat nach den 

grofsen Infektenbefchädigungen diefer Periode die Entomologie. 

in die erfte Linie. Diefe Lehre hatte die Jäger niemals interef- 

firt. Auch hier führten die Wege des Jägerthums weitab von 
denen der neuen Forftwiffenfchaft. Jenes hatte das Wild nur 

als das Objekt der eigenen Okkupation aufzufaffen, erftrebte 
naturgemäfs die Vermehrung deffelben, diefe begann feftzuftellen, 

dafs übermäfsige Wildftände ein Kulturhindernifs feien. 
Faft alle Forftfchriftfteller diefer Periode haben fich mit den 

Infektenbefchädigungen und mit den Infekten befchäftigt, freilich 

ohne eingehende Kenntnifs von ihrer Lebensweife. Die Borken- 

32) In diefer Beziehung fteht er hinter Du Hamel entfchieden weit zurück. 

Ratzeburg a. a..O. hebt mit Recht hervor, dafs von Burgsdorf eine eingehende 

Kenntnifs der damals noch “wenig entwickelten Pflanzen -Ernährungs-Theorie 

nicht gefordert werden dürfe. 

33) So in dem »Verfuch einer vollfländigen Gefchichte vorzüglicher Holzar- 
ten«, deren I. Theil die Buche, II. Theil die einheimifchen und fremden Eichen- 

arten monographifch befchreibt. 
3) Die von Reitter und Abel herausgegebenen »100 deutfchen wilden Holz- 

arten nach dem Nummerverzeichnifs im Forfthandbuch etc.« erfchienen in Heften 

(I. Heft 1790; II. Heft 1791 ; III. Heft 1792; IV. Heft 1794). 
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käfer, deren grofsartige Waldbefchädigungen im Harze 1779 bis 
1785 wohl geeignet waren, die Forftwirthe mit Schrecken zu 

erfüllen, fanden befondere Aufmerkfamkeit. Cramer?) befchreibt 

den »fchwarzen Wurm« in feiner Anleitung zum Forftwefen 

ganz gut; Suckow gab 1784 Mittheilungen von J. H. Jäger über = 

die Wurmtrocknifs heraus. J. F. R. Steiner liefs 1785 in Jena 
»Verfuche über die Herkunft des Borkenkäfers« (typographus) 
drucken; aber noch 1793 trat ein gewiffer Bernftein als Anti- 

Typographus auf und fuchte zu beweifen, dafs der Borkenkäfer 
an der Wurmtrocknifs unfchuldig fei. eo. 

Du Roi bringt in feiner »Harbkefchen wilden Baumzucht« 

Allerlei über Infekten,?) Gleditfch?) und von Burgsdorf*) behan- 
deln zum erftenmal die forftlich wichtigen Infekten nach einem 

Syftem und mit einer beftimmten Nomenklatur. Von hervorra- 
gender Bedeutung für den Schlufs unferer Periode in entomolo- 
gifcher Beziehung ift die »Abhandlung von der Wurmtrocknifs« 

von Johann Fr. Gmelin, Profeffor der Medizin in Göttingen. 

Hier werden zum erftenmal: der Zuftand der angegriffenen 

Stämme vor und nach dem Abfterben, der Gang der Zerftörung, 
die Kennzeichen des Todes nach eigener Beobachtung gefchil- 

dert.5) Hiermit war die Bahn der korrekten forftentomologi- 

fchen Beobachtung geöffnet. Aber die Begründung der Forft- 
entomologie, das Werk Ratzeburgs, gehört weder diefer noch 

der folgenden Periode an. 

OBEN /S. -111:-4.18. 

2) Oben S. 146. 

®) Befonders in den »vier hinterlaffenen Abhandlungen, das Forfiwefen be- 

treffend«, welche 1788 von dem königlich preufsifchen geheimen Oberfinanzrath 

Gerhard herausgegeben worden find, deren erfte »von den Fichtenabfprüngen«, 

die zweite »über den Raupenfrafs von 1782/84«, die dritte »von dem fchwarz- 

braunen haarichten Borkenkäfer«, C. typogr. Linne, handelt. Vergl. Ratzeburg, 

Schriftfteller-Lexikon S. 189. 

“) Forfthandbuch II. S. 479 (in der 2. Aufl. 1800) freilich nur bis 492! 

dann aber noch 6 Seiten über Wildfrafs (!) in den Forften. 

°) Das Buch erfchien 1787. Gmelin ift 1748 geb., gehört einer alten be- 

rühmten Gelehrtenfamilie an (Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon $. 190) und war 

ein fehr fruchtbarer Schriftfteller, farb 1804. 
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$. 22. Die Kameralisten auf den Universitäts - Lehrstühlen 
und ihre Forst-Enceyclopädieen. 

Die Richtungen, in welchen die Kameraliften des 18. Jahr- 
hunderts in die Entwickelung der Land- und Forftwirthfchaftslehre 

eingriffen und die Bedeutung, welche fie für beide erlangt haben, 
find fchon oben kurz bezeichnet worden.!) Es konnten dort 

beide in wenige Sätze zufammengefafst und allgemein’ für alle 

diejenigen Männer, welche zu den Kameraliften’ in der Verwal- 
tung und auf den Lehrftühlen zu rechnen find, formulirt werden. — 

Die Gründung forftwiffenfchaftlicher Lehrftühle?) an den 

Univerfitäten und Kameral-Hochfchulen — es mag dies wieder- 
holt werden — verdankt das 18. Jahrhundert nicht dem Beftre- 
ben, wiffenfchaftlich gebildete Forftleute zu erziehen, . fondern 
der Kleinftaaterei und dem Vielregieren des Polizeiftaates. Wenn 
in einigen Fällen, wie in Freiburg in Br.,3) Forftmänner an den 

Vorlefungen Theil nahmen, fo erfcheint dies als Ausnahme, und 

der Inhalt der Vorträge, der uns in einer Reihe von Encyclopä- 

dieen der Forftwiffenfchaft aufbewahrt ift, wurde nicht für das 

Bedürfnifs diefer wenigen Forftleute, fondern für das der zu- 

künftigen Kammerbeamten, von denen eine allgemeine Kenntnifs 

der Urproductionen verlangt werden mufste, eingerichtet. 
Der Verfuch, die Forftwiffenfchaft für Forftwirthe auf den 

Univerfitäten zu lehren, wurde alfo überhaupt in diefer Periode 
gar nicht gemacht, und nur in Giefsen haben fpäter auch Be- 

rufsforflleute an Walthers Vorträgen Theil genommen.*) 
Die Kameraliften auf den Lehrftühlen der deutfchen Hoch- 

fchulen haben uns eine Reihe von Forft-Encyclopädieen hinter- 
laffen, die in Bezug auf fyftematifche Klarheit und wiffenfchaft- 
liche Begründung der vorgetragenen Lehre jene Arbeiten der 
Kammerbeamten überragen. Dabei tritt — freilich nur ange- 

1) Oben 2. 13, S. 81. 2. 17, S. ıı2 fgde. 

2) Zuerft von Prof. Dr. Schreber, welcher feit 1764 in Leipzig Kameral- 

wiffenfchaften lehrte, empfohlen. Vergl. deffen Antrittsvorlefung in Leipzig ”Von 

den Schäden und Nachtheilen, die als Folgen der vernachläffigten ökonomifchen 

Wiffenfchaften auf Univerfitäten anzufehen find«. Stahl, Forftmagazin VI. Bd. 

S. 348/349. j 
3) Forftlehrbuch Einleitung S. VI. Die fchon im Dienfte befindlichen »ge- 

meinen Förfter« follten nach der Beftimmung der Landesregierung noch nachträg- 

lich einen kurzen Kurfus in Freiburg durchmachen. 

“) Unter denfelben ift Carl Heyer der Berühmtefte. 

— 
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deutet — in diefen Encyclopädieen ein ganz neues Element in 

den Kreis der Forftwiffenfchaft, die in ihren Keimen fchon jetzt 

vorhandene wirthfchaftswiffenfchaftliche Begründung, die Herlei- 

tung der fpeziellen Forftwirthfchaftslehre aus den freilich. noch. . 

wenig durchgebildeten Sätzen der allgemeinen Wirthfchaftslehre. 

Dafs die Forftwirthfchaftslehre aber einer folchen Begründung 

und Herleitung eben fo gut bedürftig war, wie der mathemati- 

fchen und naturwiffenfchaftlichen, habe ich oben dargethan. 

Allein die Encyclopädieen der Univerfitäts - Lehrer find — 

darauf ift immer wieder hinzuweifen — gar nicht für Forftleute 

gefchrieben, fondern für Studirende der Kameralwiffenfchaften, 

für die Anwärter auf jene Aemter der Kleinftaaten, welche das 

ganze Wirthfchaftsleben des Volkes unter ihre Flügel zu nehmen 
beftimmt waren. Sie faffen diefem ihrem Zwecke entfprechend 
mehr den Rahmen der Forftwiffenfchaft ins Auge, als die De- 
tails, mehr das fyftematifche Gewand, als den materiellen Inhalt. 

Sie follen nicht zum Wirthfchaftsvollzug und zur eigenen Wirth- 
fchaftsbethätigung befähigen, fondern zur Wirthfchaftsleitung, 

zum allgemeinen Verftändnifs der Wirthfchaftsgrundlagen. Sie 

find deshalb grofsentheils fyftematifch gut abgerundet, aber nach 

ihrem Inhalte durchaus unvollftändig. — 
Die Einrichtung forftwiffenfchaftlicher Vorträge an deutfchen 

Hochfchulen erfolgte faft gleichzeitig in den Jahren 1770— 1780. 

Kein Staat, der eine Hochfchule befafs, wollte zurückbleiben. 

In Leipzig lehrte Friedrich Gottlob Leonhardi,5) in Jena 
Laurenz Johann Daniel Suckow (feit 1772),6) an der Kameral- 

Hochfchule zu Kaiferslautern feit 1778 Heinrich Jung-Stilling,”) 

gleichzeitig auch Georg Adolf Suckow,®) an der Kameral-Hohen- 
fchule zu Mainz Franz Damian Friedrich Müllenkampf?) und 

5) Magifter und Profeffor ord. der Oekonomie. Seine fchriftftellerifchen 

Leiftungen find fehr unbedeutend. 1789 fchrieb er in populärer Darftellung 

»forftwirthfchaftliche Briefe oder über Waldungen und Förftere. 1794, 1795 und 

1796 gab er einen Forft- und Jagdkalender heraus. 1797 kündigte Leonhardi 

in dem Journal für das Forft- und Jagdwefen von Reitter V, Bd. ı. Hft. ein 

»Magazin für das Forft- und Jagdwefen« an, von dem meines Wiffens nur ein 

Band erfchienen ift. Hauptgegenftand diefer Zeitfchrift ift die Jagd. 

6) Oben 2. 6, S. 36 Note 16. 

7) Oben ?. 6, S. 36 Note 17. 

®) Verfaffer der »Oekonomifchen Botanik, zum Gebrauch der Vorlefungen 

auf der hohen Kameralfchule zu Lautern«,‘ welche 1777 erfchien und viel An- 

klang fand. h 

®) Verfaffer verfchiedener Schriften, von denen »Anleitung zur Forftmathema- 

tik für junge Jäger 1789«; »praktifche Bemerkungen zur Forftwiffenfchaft, zum 

. 
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Bernhard Sebaftian Nau, !®) in Mannheim Jung, Fr. Cafımir Me- 

dikus (1790)1!) und Gatterer.12) Auch Griesheim und Ludwig 

in Leipzig fchrieben um 1780 Compendien der Forftwirthfchafts- 
lehre,13) ebenfo von Pfeiffer in Mannheim. !*) 

Bedeutender als alle die Genannten find Trunk!?) in Frei- 

Unterrichte derer, die fich diefem Fache gewidmet haben. 1783—85. 3 Hefte«; 

»von Commun- und Privatwäldern, nebft einem Anhange von der Waldhütung. 

1789«; »vermifchte Polizei- und Kameralgegenftände des praktifchen -Forft- und 

Jagdwefens. 1791« und feine 1791 erfchienene Sammlung von Forftordnungen zu 

_ mennen find. Müllenkampf hielt von 1785 ab in Mainz forftwiffenfchaftliche 

Vorträge. 

10) Nau war kurfürftlicher Hofgerichtsrath und Profeffor der Kameralwiffen- 

fchaft. 

11) Friedrich Cafımir Medikus war kurpfälzifcher Regierungsrath und Direktor 

der Staatswirthfchaftshohenfchule in Heidelberg. Er ift befonders bekannt ge- 

worden durch feine Bemühungen, der robinia pfeudoacacia allgemeinen Eingang 

in den deutfchen Forften zu verfchaffen. Im Uebrigen war er fo unbedeutend 

und unfelbftändig, dafs er nur beiläufig angeführt zu werden verdient. Vergl. 

unten 2. 39. - 

12) Geb. 1759 in Göttingen, wurde Chriftian Wilh. Jacob Gatterer 1787 in 

eine Profeffur der Kameralwiffenfchaften und Technologie zu Heidelberg berufen, 

“erhielt 1805 den Titel Oberforftrath, ftarb 1838 in Heidelberg. Er ift der Her- 

ausgeber des neuen Forftarchivs (unten.?. 24) und hat aufserdem gefchrieben: 

1781/82 eine Abhandlung vom Nutzen und Schaden der Thiere in 2 Bden. 

3) Ludwig Wilhelm v. Griesheim fchrieb 1778: Kameralifche Grundfätze 

der praktifchen Forftwiffenfchaft. 

4) Von Pfeiffer, Verfaffer des »Lehrbegriffs fämmtlicher ökonomifchen und 

Kameralwiffenfchaften«, fchrieb 1781 einen »Grundrifs der Forftwiffenfchaft zum 

Gebrauche dirigirender Forft- und Kameralbedienten, auch Privatguts-Befitzer«; 

letzterer ift in der allgemeinen deutfchen Bibliothek 37. Bd. Anhang günftig be- 

urtheilt. Ich kenne das Buch nicht. 

15) Dr. Joh. Jakob Trunk, geboren 1745 zu Herrensheim bei Worms, ftudirte 

auf der hohen Schule zu Mainz; wurde 1770 Lehrer der deutfchen Literatur und 

Gefchichte am Gymnafınm zu Worms, war dann Stadtgerichtsfekretär in Mainz, 

1772—1782 kurmainzifcher Ober- Forft- und Domänen-Beamter zu Amorbach 

im ÖOdenwalde. 1782—1787 fungirte Trunk als Reichskammergerichts- Advokat 

in Wetzlar, wurde dann als Oberforftmeifter in Vorderöfterreich und Profeffor der 

Forftwiffenfchaft nach Freiburg im Breisgau berufen. 1793 folgte er einem Rufe 

des Kurfürften von Köln, der ihn zum Hofrathe und Profeffor der politifch-öko- 

nomifchen Wiffenfchaften ernannte. Um 1800 trat er in den Ruheftand. Sein 

Todestag ift in der Literatur nicht verzeichnet. 

Aufser dem »neuen, vollftändigen Forftlehrbuche oder fyftematifche Grund- 

fätze des Forftrechts, der Forftpolizei und Forftökonomie etc.«, welches 1788 er- 

fchien, hat Trunk 1789 »Praktifche Forfttabellen« (1808 neu aufgelegt), 1799 

‘einen »Syftematifch-praktifchen Forftkatechismus«, 1802 ein Buch »Neuer Plan 

zur allgemeinen Revolution in der bisherigen Forftökonomie-Verwaltung« (Streit- 

fchrift für den Verkauf der Staatswaldungen f. unten 2. 32), 1790 auch eine Ab- 
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burg und Walther16) in Giefsen. In Beiden vollzieht fich der 
Uebergang aus dem Kameraliftenthum in die Bahnen der wiffen- 
fchaftlichen Begründung der felbfländig gewordenen Forftwirth- 
fchaftslehre. Beide haben für Forftwirthe gelefen und find über 

die Flachheit der Kameraliften hinausgewachfen, Walther be 
fonders in forftbotanifcher Richtung, Trunk in Bezug auf Betriebs- 

handlung »Die vortheilhaftefte Art, die Laubwaldungen anzubauen und zu be- 

wirthfchaften«, herausgegeben. 

Zur Biographie vergleiche: Journal für das Forft- und Jagdwefen I. Bd. 

ı. Hft. 1790 S. 191— 208. II. Bd. ı. Thl. 1791 S. 209. Monatfchrift für das 

Würtembergifche Forft- und Jagdwefen Bd. VI. S. 388 fgde. 

Neben Trunk fungirte als forftlicher Lehrer in Freiburg der talentvolle, aber 

leichtfinnige Carl Banger (geb. 1761 zu Stuttgart, Schüler der Karls-Akademie, 

1787 Forftamtsaktuar in Freiburg, aus f. amtlichen Stellung nach 1792 entlaffen), 

Verfaffer eines »fyftematifchen Forftkatechismus« (1790) und einer »Anleitung zur 

Forftwirthfchaft«. 1792. 116 S. Monatfchrift für das würtembergifche Forftwefen 

VL S. 378. 

16) Friedrich Ludwig Walther, den ich hier aufführe, obwohl er eigentlich 

der folgenden Periode angehört, weil er die Reihe der eigentlichen Kameraliften 

auf deutfchen Hochfchulen abfchliefst, war 1759 zu Schwaningen bei Ansbach 

geboren, ftudirte in Erlangen 3'/s Jahr lang Theologie, daneben aber auch Natur- 

wiffenfchaften, wurde dann Hofmeifter (Hauslehrer) auf einem adeligen Gute und 

habilitirte fich auf den dringenden Rath eines Freundes 1788 in Giefsen als Do- 

cent der Land- und Forftwirthfchaftslehre, nachdem er fich als Hauslehrer viel 

mit diefen ‚Wiffenszweigen befchäftigt hatte. 1790 wurde er ordentlicher Profeffor 

mit 100 Thlr., fpäter 500 fl. Gehalt (!), zugleich war er Cuftos des forftbotani- 

fchen Gartens. 

Vergl. Forft- und Jagd-Zeitung 1826 S. 230. 

Unter feinen zahlreichen Schriften find zu nennen: 

Handbuch der Forftwiffenfchaft etc. 1787, 186 S. (v. Mofer. Forftarchiv Il. 

S. 48 wird das Buch »die Welt in einer Nufs« genannt). > 

Grundrifs der Forftwiffenfchaft für Vorlefungen. 1789. (nur 87 S.). 

Vom Anbau der vorzüglichften in- und ausländifchen Holzarten oder von der 

Holz-Kultur. 1789. 56 S. 

Die vorzüglichften in- und ausländifchen Holzarten nach ihrem verfchiedenen 

Gebrauche etc. 1790. 

Theoretifch-praktifches Handbuch der Naturgefchichte der Holzarten für den 

Forft- und Landwirth etc. 1793. 532 S. Ein für damalige Zeit fehr brauchbares 

Handbuch der Forftbotanik. 

Verfuch eines Syftems der Kameralwiffenfchaften. II. Th. Forftwiffenfchaft 

1795, (wefentlich identifch mit Nr. 1.) 

Lehrbuch der Forftwiffenfchaft 1795. 

Befchreibung und Abbildung der bei dem Forftwefen vorkommenden nütz- 

lichen Geräthe und Werkzeuge. 3 Hefte mit Kupfern. 1796, 1803. 

Lehrbuch der Forft-Phyfiographie 1803 (II. Th. Dendrologie). 

Bemerkungen über wiffenfchaftliche Eintheilung der Holzarten 1805. 

Grundlinien der deutfchen Forftgefchichte 1815. 
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regelungskunde und Forftrecht. Ihnen kann Burgsdorf an die 
Seite geftellt werden, defien Bildung eine kameraliftifch-forftwif- 

fenfchaftliche war und deffen »Forfthandbuch« den Encyclopä- 
dieen der Kameraliften verwandt ift. 17) 

Johann Daniel Suckow, bekannt durch die »Einleitung in 

die Forftwiffenfchaft zum akademifchen Gebrauche,« welche 1776 
in Jena erfchien, behandelt auf 292 Seiten die Forftbotanik (178 

S.) die Lehre von den Baumkrankheiten und Baumbefchädigun- 
gen und vom Waldfchutz (62 S.), von der Forftabfchätzung und 
Baummeffung (52 S. darunter 27 S. Kubiktabellen). Alles Uebrige 

übergeht er. 

Sein naturwiffenfchaftlicher Standpunkt ift der des Köhler- 
- glaubens und einer kindlichen Unwiffenheit. Aus Cypreffen-Sa- 
men läfst er Cedern erwachfen, 18) zu den Waldbäumen rechnet 

er Cytifus, Buxus, Cedern, Rhus u. a. m. Bei der Kiefer be- 

fchreibt er die Blüthen zwar leidlich, kennt aber ihren Sitz am 

Zweige nicht.!?) Bei jeder Holzart handelt er ganz kurz die 

ihm bekannten Methoden der Beftandsbegründung ab. Von der 

Durchforftungslehre findet fich kaum eine Spur. Die Infekten 
zählt er ohne fyftematifche Befchreibung auf,?0) Alles durchein- 

ander nach Holzarten, ohne die. fchädlichen Spezies zu bezeich- 
nen. Seine Kenntnifs der Betriebsregelung befchränkt fich auf 
einige Grundfätze der Schlageintheilung. Die Methode Oettelts 
kennt er nicht. 

Von der Schwäche feiner Leiftung war wohl Suckow felbft 

überzeugt; denn er bittet feine Zuhörer in der »Zueignung« faft 
um Entfchuldigung, dafs er das Buch gefchrieben habe. 

Etwas höher fteht das »Lehrbuch der Forftwirthfchaft« von 

Jung, 1781_in erfter, 1787 in zweiter Auflage erfchienen. Der 

Schwerpunkt der Darftellung liegt wenigftens in der Hauptwiffen- 
fchaft. Ihm ift die Waldwirthfchaft ein Gewerbe, deffen Endziel 

dahin geht, den gewonnenen Ertrag zum beften Nutzen des 

Eigenthümers zu verwenden, fo dafs derfelbe den gröfsten reinen 
Ertrag .erlange.?!) Die Forftwiffenfchaft gliedert fich ihm in die 
Lehre von der Forftpflege und Forftnutzung, erftere in Holzzucht 

7) Ueber Burgsdorfs Forfthandbuch f. unten 2. 23. 
18) Zueignungsfchrift der »Einleitung« S. 8, 

19) Einleitung etc. S. 101. 

20) A. a. O. S. 182 fgde. 

2!) Lehrbuch S. 6 des I. Th. . 
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und Forfthut, letztere in Waldnutzung und Jagd.®2) Die Forftbo- 

tanik trägt er als Grundwiffenfchaft der »Holzzucht« vor.2?) Seine 
Lehre von der Pflanzenfeele, die »vermittelft ihrer materiellen 

Werkzeuge Alles ausbildet, was zur Pflanze gehört«, ift dabei 
aber haarfträubend und kennzeichnet den Myftiker, obwohl er’ 

fie nur als Hypothefe vorträgt.”*) Im Uebrigen befchränkt er 
fich auf die forftlich wichtigen Arten. 

Seine »Holzzucht« ift nun freilich überaus fchwach. Was 
ihm an Jugendanfchauungen aus dem Siegenfchen von dort heimi- 
fchen Mafregeln der volksthümlichen Waldwirthfchaft zu Gebote 
fteht, trägt Jung gut vor.) Aber über diefe Befchränkung 

kommt er nicht hinaus. Von Buchenfamenfchlagbetrieb hat er 

keine Vorftellung, die Betriebsarten fondert er nicht; feine Holz- 

zucht ift nur eine unvollftändige Lehre vom Säen und Pflanzen. 

Unter der »Forfthut« behandelt Jung auch die Betriebsrege- 

lung, von der er offenbar keine praktifche Kenntnifs hat. Schlag- 

eintheilung (Kahlabtrieb mit Randbefamung oder Handfaat) ift 

die einzige ihm bekannte Methode für das Nadelholz,; für das 
Laubholz fchlägt er eine Art von Mittelwaldwirthfchaft vor und 
giebt ein fehr rohes Verfahren der Berechnung des Hiebsfatzes 

an, nämlich Abfchätzung der jetzt vorhandenen Holzmaffe und 

Divifion durch die Jahre des Umtriebes (alfo ohne Berückfichti- 

gung des Zuwachfes, den doch fchon Beckmann in Rechnung 

geftellt hatte). 26) 

Beffer ift die Forftbenutzung vorgetragen. Unter Holzhauern 

und Köhlern aufgewachfen, hatte Jung von den Verrichtungen 
diefer Waldarbeiter eine eigene Anfchauung. Die Rindengewin- 

nung in den Siegenfchen Haubergen kannte er eben fo gut. 

Die forftlichen Nebengewerbe handelt er ausführlich ab, nicht 

weniger die Jagdkunde. — 

Nau’s » Anleitung zur deutfchen Forftwiffenfchaft«, 1790 «in 

Mainz gedruckt, übertrifft an fyftematifcher Klarheit und prak- 

=)UA7 9. 07Sa.. ’Th. 

23) A. a. 0.5. 13. I. Th. dafelbft S. 21 fgde. 

2)>Ar. 0,5 

25) Holzfaat mit gleichzeitiger Fruchtbeftellung (Roggenfaat) z. B. ift eine im 

Siegenfchen heimifche Methode, die Jung I, S. 205, 231 u. f. w. befchreibt. Die 

bergen) führt er bei jeder Gelegenheit an S. 241, 243, 302 u. a. a. O. 2 

6) Lehrbuch I. S. 293 fgde. Jung nennt die Beflands-Aufnahme »Holz- 

würdern.« 

überall dort feit alter Zeit gebräuchlichen Brennkulturen (Schmoden in den Hau-_ 
£ 
- 
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tifcher Brauchbarkeit das Lehrbuch Jungs. Nau hat nicht allein 
die unterdeffen mehr und mehr bereicherte Literatur tüchtig 
ftudirt, fondern auch bei den Praktikern herum gehört und manches 

Körnchen wirthfchaftlicher Wahrheit entdeckt und verwerthet. 
Seine eigene Erfahrung giebt er felbft als gering an.?”) 

Nau handelt unter der Hauptrubrik »Holzanbau« die Natur- 

gefchichte der Holzarten, die Lehre vom Boden, Klima, von 

Anpflanzung und Erziehung der Holzarten ab. Den Samenfchlag- 
betrieb berührt er, wenngleich nur kurz ;2®)' von der. Holzfaat 

giebt er eine ganz gute Darftellung. Er kennt fowohl die Beck- 
mannfche als Zanthierfche Methode des Ausklengens der Nadel- 

holzzapfen (Sonnendarre und Ofendarre) und beurtheilt ihre An- 
wendbarkeit richtig;?”) die Samenquantitäten zur Freifaat ent- 

nimmt er dem Burgsdorffchen Forfthandbuch, bemerkt aber 

dabei, dafs man im Mainzifchen mit gutem Erfolg auch weniger 
Samen nehme, und fteht alfo auch hier mit felbftändig gewon- 
nenem Urtheile der Theorie gegenüber. ?®) 

Unter »Forftpflege« trägt er dann die Lehre vom Forft- 
fchutz und von der »Forftficherung« vor. Unter letzterer ver- 
fteht er im Wefentlichen nur die Ertragsregelung. In diefem 
Theile des Buches nun bleibt er, wie alle Kameraliften, hinter 
Oettelt, Wedell und Hennert weit zurück. Seine »Forftbenutzung« 

befchränkt fich auf einige dürftige Regeln des Holzhiebes.. Der 
Jagd widmet er 14 Seiten. Im zweiten Haupttheile des Buches 

behandelt Nau die Forfthoheitslehre und ein kleines Stück der 

Forftverwaltungskunde. Beide find überaus dürftig. 

Unter allen Kameraliften, welche im 18. Jahrhundert auf 
den deutfchen Hochfchulen Forftwiffenfchaft lehrten, ift Friedrich 

Ludwig Walther der Bedeutendfte. Seine zahlreichen forftbota- 
nifchen Schriften haben in der Zeit vor 1800 einen fehr ehren- 

vollen Platz in der Literatur behauptet und reiche Belehrung 
auch unter den Forftwirthen verbreitet. Seine feit 1787 erfchie- 

nenen forftwiffenfchaftlichen Schriften find weniger bedeutend 

und verloren rafch ihren Werth, nachdem G. L. Hartig feine 
Anweifung zur Holzzucht und das Lehrbuch für Förfter gefchrie- 
ben hatte. Aber fie haben ihrer Zeit das Ihrige geleiftet, find 
nach einem logifch durchgeführten, wenngleich abfonderlichen 

2”) Anleitung zur Forftwiffenfchaft. Vorrede S. ]. 

28) Anleitung S. 234. 

=. A..2. 0,:8.,245. 
=1 3.3.0.5. 250: 
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und längft veralteten Syfteme durchgeführt, zwar etwas fehr 
encyclopädifch,. faft aphoriftifch gehalten (befonders das Hand- 

buch von 1787 und der Grundrifs von 1789), dabei jedoch forg- 
fältig und unter fleifsiger Benutzung der Literatur bearbeitet. 

Syftematifche Klarheit aber und eine gewiffe, ächt wiffenfchaft- 
liche Kürze der Darftellung that noth für eine wiffenfchaftliche 

Disciplin, die fich fo eben zu entwickeln begann. 

Die Forftwirthfchaftslehre ift Walther eine empirifche Wif- 
fenfchaft, ohne apodiktifche Beweife, aber mit Generalregeln, 

denen freilich Univerfalität mangelt.®!) Naturkunde, Mathematik 

und Technologie nennt er die Grundwiffenfchaften der niederen 
Forftwiffenfchaft, Terminologie, Forftgefchichte und Zeichenkunft 

charakterifirt er als Neben- oder Hülfswiffenfchaften.?) Zur 

höheren Forftwiffenfchaft rechnet er Staats- Forft- Wiffenfchaft, 

Forftrecht, Forftpolizeikunde. Mit aller Entfchiedenheit tritt er 
für die wiffenfchaftliche Begründung und das wiffenfchaftliche 

Studium der Forftwirthfchaftslehre ein. 33) 

Der erfte Haupttheil behandelt die allgemeine, der zweite 

die befondere Forftwiffenfchaft. Unter letzterer erfcheinen als 
Hauptrubriken »Waldwirthfchaft«, »Oekonomie des Waldbodens« 

(Elemente der Bodenkunde, Bodenpflege, Boden-Nutzungen, z. B. 

Gras, Streu, Plaggen, Bodenbearbeitung, Saat und Pflanzung, 

Kampwirthfchaft), »Oekonomie der nutzbaren Rechte«, »Thier- 

nutzungen«. Unter der letzteren Rubrik werden auch die Infek- 

ten abgehandelt, fowohl die nutzbaren (Bienen) als die nützlichen 
und fchädlichen. 

31) Lehrbuch der Forftwiffenfchaft. 1795. S. I. Auf den Unterfchied der 

Univerfalität (abfoluten Geltung z. B. eines Naturgefetzes) und Generalität (Gel- 

tung in allen gleichartigen Fällen z. B. einer Wirthfchaftsregel) hat Walther zu- 

erft aufmerkfam gemacht. Die fpäter fo heftig angegriffene Lehre von den forft- 

lichen Generalregeln liegt hier [chon im Keime vorbereitet. 

2) A. a. O.S. 2 und 3. 
33) Walther tritt gegen das ungebildete Jägerthum mit fcharfen Worten auf. 

Er meint (a. a. O. S. 17), dafs mit einer befferen Bildung der jungen Forftleute 

die Klage feltner werde gehört werden: Venatores plerumque funt homines feri 

ac fylveftres, ab omni humanitate prorfus alieni, quibus plus cordi funt beftiae 

quam homines, immo plurius aeftimant Feram, quam turmam ruflicorum. Dies 

Studium foll nach W. mit den Grund- und Hülfswiffenfchaften beginnen, mit 

der Hauptwiffenfchaft abfchliefsen (S. 18); letztere foll zweimal gehört werden. 

Die Frage über die Ordnung des akademifchen Studiums für Forftleute ift be- 

kanntlich heute noch controvers und Viele find auch jetzt noch der Anfıcht 

Walthers. 
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Die Grundwiffenfchaften find als folche ausgefchloffen; auf 
die eigenen forftbotanifchen Lehrbücher verweift Walther vielfach. 

Die Lehre vom Samen- und Schirmfchlag lehrt Walther 
beffer, wie die älteren Kameraliften. Freilich war 1795 die An- 
weifung zur Holzzucht von Georg Ludwig Hartig fchon gefchrie- 

ben®®) und Walther ftand deshalb ein ganz anderes Material zu 

Gebote, als feinen Vorgängern. Die Durchforftungslehre trägt 
‘er noch fehr unvollkommen vor. ®) 

Walther hat das geleiftet, was ein fleifsiger Gelehrter ohne 
eigene Kenntnifs der Wirthfchaft leiften konnte. Gefördert hat 

er jedoch nur die Forftbotanik und die forftliche Syftemkunde, 

die Waldwirthfchaftslehre als folche nicht. 

Johann Jakob Trunk betrachtet in feinem 1788 erfchienenen 

»Forftlehrbuch« die Forftwiffenfchaft als den Inbegriff der recht- 

lichen, politifchen (polizeilichen) und ökonomifchen Grundfätze 

f der Waldwirthfchaft.?%) Nach einer allgemeinen Einleitung (Ter- 

. 
£. 

minologie, von Trunk »Technologie« genannt; Literatur und 

Gefchichte der Forftwiffenfchaft) finden wir in dem gut gefchrie- 
benen Buche im erften (theoretifchen) Theile das Forftrecht, die 

Forftpolizeikunde (zu welcher er auch die Lehre von der Betriebs- 
regelung, Beftandsbegründung,-Waldpflege und dem Waldfchutze 

rechnet) und die Forftökonomie (Forftbenutzung); im zweiten 

(praktifchen) Theile eine fpezielle Forftbotanik und Lehre von 
dem forftlichen Verhalten der Waldbäume, in derfelben Anord- 

nung diefes Stoffes, welche wir fpäter bei Hartig und Pfeil finden. 

Trunk bearbeitet mit befonderer Klarheit die Forftrechts- 
lehre, was ihm, dem Juriften, allerdings leicht fein mufste; dabei 

neigt er, wie in feiner Zeit kaum anders zu erwarten, fehr zu 
merkantiliftifchen Anfchauungen, 3”) die er fpäter freilich abgelegt 
zu haben fcheint, als er den Verkauf der Staatsforften empfahl. 

Ihm ift für jetzt die ganze Landeskultur nur ein Ergebnifs 
der ftaatlichen Kulturpflege und es ift nur folgerichtig, wenn er 

3) 1791 erfchienen. Unten ?. 36. 

3) Lehrbuch v. 1795 S. 238 (Regeln der Ausleuchtung für Nadelholz) und 

S. 254 fgde. (für Laubholz). Walther durchforftet das Laubholz erft, wenn es 

fpaltig geworden ift (d. h. im 40—60. J.) und dann alle 20 Jahre. Die ganze 

Operation nennt er »Nachhauungen«, die erfte Durchforftung »Lüftung«, die 

zweite »Durchläuterung«, die dritte »Durchforftung« (letztere die Stufe vor dem 

Abtriebsfchlag). 

3%) Forftlehrbuch S. 3. 
3) A. a. O. S. 70 fgde. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. ml 
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die ganze Lehre von der forftwirthfchaftlichen Produktion unter 

die Rubrik der Forftpolizeikunde ftell. Das Trunkfche Forft- 

lehrbuch zeugt überall von Nachdenken und Verftändnifs der 

Sache. Mehr als die übrigen Kameraliften hat er fich die 

mathematifchen Grundlagen der Betriebsregelung zu eigen ge- 

macht. Für die progreffionsmäfsige Verminderung des Beftands- 

zuwachfes während der Abtriebsperiode giebt er ein Zahlenbei- 

fpiel,3) die von ihm vorgetragene Betriebsregelungsmethode 
bringt den Gedanken des gemifchten Fachwerkes zum Aus- 
druck.39) Zu einer klaren Theorie des Samenfchlagbetriebes 

und der Durchforftung freilich bringt auch er es nicht. 

Das Kameraliftenthum auf deutfchen Hochfchulen hat in 

den forftlichen Encyclopädieen zur Ausbildung des forftwiffen- 

fchaftlichen Syftems, zur befferen Ordnung des Wiffensftoffes 
Manches beigetragen, zur Förderung des materiellen Inhalts der 
Waldwirthfchaftslehre und der Wirthfchaft im Walde Nichts. 

Das Letztere lag nicht in der Tendenz der ganzen Richtung, 
welche die kameraliftifchen Lehrer der Forftwiffenfchaft vertra- 

ten. Nur in feltenen Fällen empfingen Forftleute in den Hör- 

fälen der Univerfitäten Belehrung und Anregung. Eine breite 

Kluft fchied die Wiffenfchaft von der Wirthfchaft im Walde. 
Diefe Kluft konnte nur ganz allmählig überbrückt werden und 

nur dadurch, dafs den Lehrftuhl wiffenfchaftlich gebildete Forft- 

männer betraten, dafs eine tief einfchneidende Reform des Jäger- 
thums diefes emporhob zu höherer Bildung, wiffenfchaftlichem 

Streben, und es wird erft von einer wahrhaften Wechfelwirkung 
zwifchen Wiffenfchaft und Wirthfchaft die Rede fein können, 

wenn die in den forftwiffenfchaftlichen Schulen gebildeten Fortt- 
wirthe hinausgetreten fein werden in die Wirthfchaft, um in fich 
den Kreislauf zu vollziehen, welcher Wiffenfchaft und Wirth- 

fchaft unauflösbar verbinden mufs, follen beide mit lebendiger 

Kraft erfüllt werden und um durch ihre Lehre jenen Kreislauf 
zu übertragen auf alle fpäteren Generationen. 

$. 23. Das forstliche Unterrichtswesen.') 

Es erfcheint auf den erften Blick als eine unerklärliche That- 

fache, dafs das forftliche Unterrichtswefen im 18. Jahrhundert zu 

») A. a. 0. S. 150 fgde. 

29) A. a. O, 8: 143: 

') Zur Gefchichte des Forftunterrichtswefens vergl. eine von mir in den be- 

‘ 

vo N 
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fo geringer Entwickelung gelangt if. An zwingenden Motiven, 
die forftliche Intelligenz zu heben, fehlte es ficherlich nicht. In 
allen Kreifen der bürgerlichen Gefellfchaft fehen wir das Inter- 
effe an intenfiver Geftaltung der Waldwirthfchaft erwachen; 
kein anderer Zweig der Urproduktion erfreute fich der nach- 
drücklichen Förderung durch die Staatsgewalt fo fehr, wie diefer. 
Kein anderer wurde fo fehr unter die Obhut des omnipotenten 
Polizeiftaates geftellt; Niemand verfchlofs fich der Ueberzeugung, 

dafs es der wirthfchaftliche Fortfchritt allein fei, der die menfch- 

liche Gefellfchaft gegen die Kulturfchädigungen durch die Holz- 
noth zu fchützen vermöge. 

Aber unerklärlich ift diefe Thatfache nicht, wenn wir den 

allgemeinen Grundcharakter der geiftigen Bewegungen des 18. 

Jahrhunderts im Auge behalten. Die Gefammtrichtung der Zeit 

war den Urproduktionen nicht günftig. Man förderte fie um der 
Noth des Augenblickes zu begegnen, aber man reihte fie nicht 

ein in den Kreis der felbftändigen, vollberechtigten Produktions- 

zweige; man war eifrig beftrebt, die Wirthfchaft im Walde von 

Hemmniffen und Feffeln zu befreien, welche ihr aus den An- 

fprüchen einer wirthfchaftlich herabgekommenen Bevölkerung, 

aus der mafslofen Holzvergeudung, aus der durch eine eigen- 

thümliche Rechtsentwickelung bedingten Raubwirthfchaft der 

 Servitutberechtigten und Markgenoffen erwuchfen; aber man 

legte ihr die fchwerfte Feffel an, in welche ein Wirthfchafts- 
zweig gelegt werden kann, die abfolute Abhängigkeit von ihr 

- fremden Intereffen und von einer mechanifirenden Polizeigewalt, 
welche an die Stelle vollwirkender wirthfchaftlicher Kräfte die 
amtliche Mafsregelung, die Thätigkeit einer ftaatlichen Oberauf- 

'ficht fetzte, die durch Beamte ohne volle Einficht in das Wefen 

der Waldwirthfchaft gehandhabt wurde. 
Dazu kam, dafs die höheren Kreife der Bevölkerung, die 

adeligen und gelehrten Zünfte fich hermetifch verfchloffen gegen 
einen Wiffenskreis, welcher mit, wie man meinte, niedrigen Hand- 

habungen in enger Verbindung ftand. Das geringgeachtete Forft- 

- beamtenthum, herausgewachfen aus dem unwiffenden Jägerthum, 

erfreute fich des Intereffes der höheren Stände von dem Augen- 

‚ fonderen Beilagen (Nr. ı1) des deutfchen Reichs-Anzeigers de 1873 veröffentlich- 

_ ten Auffatz ; Pfeil, krit. Bl. V. ı. S. 32 und deffen Forftgefchichte S. 215 fgde.; 

' Monatsfchrift für das würtembergifche Forftwefen V. 1854. S. 10—23; Fraas, 

'  Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft S. 549 fgde., endlich eine grofse 

> Menge Notizen und Auffätze in den forftlichen Zeitfchriften. 

he 11* 
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blicke ab nicht mehr, wo es das Jägerthum überwand. Dem 

letzteren ward dies Intereife zu Theil in der Weife, wie man 

daffelbe einer dienenden Klaffe zuwendet, welche für das Wohl- 

behagen der bevorzugten Stände arbeitet, über der aber der 

Geniefsende nach unabänderlichen Gefetzen hoch erhaben fteht: 

So konnte weder von den praktifch im Walde arbeitenden 

Jägern, noch von den in den fürftlichen Kammern fitzenden, von 

merkantiliftifichen Anfchauungen erfüllten höheren Beamten die 

Anregung zum Fortfchritte zunächft gegeben werden. Die Staats- 
gewalten glaubten noch nach 1750 genug gethan zu haben, 

wenn fie die Waldnutzungen durch ftrenge polizeiliche Verord- 

nungen zu regeln fuchten; der Merkantilismus gipfelte ja in tota- 

ler Verkennung der wahren Grundlagen der Urproduktionen und 

hat es zu einem Verftändniffe deffen niemals gebracht, was den 

wirthfchaftlichen Fortfchritt bedingt; der Polizeiftaat daneben 

und in gleicher Gefammttendenz ift niemals zu der Erkenntnifs 

durchgedrungen, dafs die erfte Bedingung des Fortfchrittes auf 

dem Kultur- und politifchen Macht - Gebiete Vermehrung der 
wahren geiftigen und fittlichen Bildung aller Klaffen der bürger- 

lichen Gefellfchaft ift. 

Diefe Anregung ging auch von den fchon beftehenden 

grofsen wiffenfchaftlichen Körperfchaften, den Univerfitäten, nicht 
aus. So wenig behauptet werden darf, dafs die deutfchen Hoch- 

fchulen durch die Doktrinen des abfoluten Staates jemals fo 

ftark beeinflufst gewefen feien, wie die meiften übrigen Lebens- 

kreife, fo wenig ift der zünftige, ausfchliefsende, in althergebrach- 

ten fchwerveränderlichen Formen fich bewegende Gefammtcha- 

rakter derfelben im vorigen Jahrhundert hinwegzuläugnen. In 

dem Kreife von Anfchauungen, welcher der Gelehrtenzunft zu- 
gänglich war, fand die praktifche Wirthfchaft mit ihrer kaum 
in den Anfängen entwickelten wiffenfchaftlichen Grundlage keine 

Stelle. Was follte das rohe Handwerk der Leute im Walde, 

was die Knechtesarbeit der Holzhauer und Kohlenbrenner in, 

den Hörfälen der Univerfitäten, welche das blendende Licht des 

abfoluten philofophifchen Gedankens ausftrömen liefsen über die 

umnachtete Menfchheit, oder in denen mit haarfpaltender Logik 
die Subtilitäten eines undeutfchen Rechtsfyftemes diskutirt 

wurden ? 

Die Waldwirthfchaft hatte offenbar um 1750 nur das eine= 

Recht, fich felbft zu helfen. Und fie hat dies gethan, ihrer Ge- 

fammtrichtung, ihrer Stellung in dem Kulturleben entfprechend 
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in befcheidenfter Weife, in der Art des Handwerks, über welchem 
fie damals nicht fand, mit den Mitteln des Handwerks, über 
welche allein fie gebot. 

Einft, in den beften Zeiten des deutfchen Handwerks, fam- 

. melten fich um den berühmten Meifter zahlreiche Gefellen, her- 

beigewandert aus allen Gauen des Reiches, um Belehrung zu 

empfangen über Handgriff und Methode der Arbeit, um in eige- 

ner Arbeitsübung unter den Augen des Meifters felbft zum Meifter 
zu werden. 

Nicht anders war es, als fich am Harze, in dem durch weit 

vorgefchrittene Kulturpflege altberühmten Waldgebiete, zahlreiche 

Lehrlinge um einen Meifter des Forfthandwerks fchaarten, um 

von ihm nach feftem Plane, doch rein empirifch, die Wirthfchafts- 

übung im Walde zu erlernen. Es gefchah dies um 1763?) und 

der Meifter diefer erften Schule war Hans Dietrich von Zanthier. 3) 

Mit Begründung derfelben war ein neues Princip des waldwirth- 
fchaftlichen Unterrichts entftanden, welches fich bis tief in das 

19. Jahrhundert hinein in Geltung erhalten hat, das Princip der 

forftlichen Elementar- oder Meifter-Schule. 
Dies Princip läfst fich dahin formuliren, dafs die Meifterfchule 

die praktifche Wirthfchaftsübung im Walde, erläutert und ver- 

vollftändigt durch eine fyftematifch geordnete Darftellung der 

waldwirthfchaftlichen Regeln, lehrt, dabei jedoch von wiffenfchaft- 

licher Begründung diefer Regeln felbft gänzlich abfieht. 

Die Meifterfchule fteht und fällt’mit dem einen Manne, der 

fie leitet; fie ift in ihrer ganzen Ausprägung und Richtung ab- 
hängig von einer Subjektivität, kennt keine Arbeitstheilung, 

“ keine Verfchiedenheit der Anfıchten, keine Ergänzung der indi- 
viduellen Schwächen des Meifters, und fie kann fchon deshalb 

niemals zur wiffenfchaftlichen Beherrfchung des ganzen Wiffens- 
gebietes, fondern nur zur elementaren rein technifchen Durchbil- 

dung führen. 

Hans Dietrich von Zanthier gab feinen Lehrlingen einen 

fortlaufenden fyftematifchen Unterricht im Zimmer, mit welchem 

Uebungen und Demonftrationen im Walde Hand in Hand gingen. 

?) Das Jahr der Entftehung der Meifterfchule im Ilfenburg ift nicht genau 

feftzuftellen. Die Anfänge derfelben finden fich fchon unter v. Langen, der in 

Wernigerode und bei feiner Thätigkeit auf Seeland zahlreiche junge Männer unter- 

richtete. Vergl. oben 2. 16. S. 109. Vergl. auch Krünitz, Encyclopädie XIV. 

Th. S. 519 fgde. 

3) Oben 2. 16. S. 106. 
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Er diktirte feine Hefte über Waldbau, Forftbenutzung und Fortft- 
einrichtung und repetirte fie mit den Schülern im Walde. Ein 

tüchtiger Einübungs-Unterricht ging hiermit Hand in Hand. — 
Der Ruf der Zanthierfchen Meifterfchule verbreitete fich 

bald nach 1765 in ganz Deutfchland.. Aus allen Gegenden 
ftrömten die Lehrlinge herbei; fchon 1767*) wurde ein preufsi- 

{cher Referendarius, Koch, welcher bei der Mindener Kammer 

arbeitete, amtlich veranlafst, die Ilfenburger Meifterfchule zu be- 
fuchen. Der von ihm erftattete Bericht, welcher urfchriftlich in 

der Bibliothek zu Neuftadt-Eberswalde aufbewahrt wird, enthält 

das Zanthierfche Heft, fo wie daffelbe von dem Meifter diktirt 

wurde.) 

Es konnte nicht fehlen, dafs die in Ilfenburg gegebene An- 
regung zu einem geordneten forftwirthfchaftlichen Unterricht in 

mehreren Richtungen befruchtend wirkte. Die Schüler Zanthiers 
verbreiteten feine Anfıchten, feine Wirthfchaftsgrundfätze in allen 

Theilen Deutfchlands; neue Meifterfchulen entftanden, fobald die 

mit Lehrbegabung Ausgeftatteten in felbftändige Wirkungskreife 

eingetreten waren. So die in Böhmen durch Herrn von Ehren- 
werth und in Harzburg durch den Öberförfter von Uslar 1790 
eingerichteten Meifterfchulen.6%) Aber die Ilfenburger Schule 

war mit der Perfon Zanthiers fo eng verwachfen, dafs fie unter- 

ging, als der Meifter 1778 ftarb. Der von dem Forftinfpektor 
Haafe 1780 unternommene Verfuch, die Schule in Lauterberg 

am Harze wieder aufleben zu laffen, mifslang.”) 

Nach 1790 entftanden, wie wir weiter unten.fehen werden, 

noch eine Reihe von Meifterfchulen, aus denen theilweife die 

fpäteren forftlichen Mittel- und Hochfchulen hervorgingen, die 
eine kürzere oder längere Zeit beftanden, je nachdem der Lebens- 

gang des Meifters dies geftattete, von denen aber — wie natür- 

lich — keine einzige als Meifterfchule fortbeftanden hat, nach- 

dem die Forderungen der Zeit das Princip diefer Schule über- 

wunden hatten. — 

“) Pfeil, krit. Bl. V. 1. — v. Berg, Sonft und Jetzt, in Denglers Monatsfchrift 

1862. S. ı21 fgde. 

>) Das hier Verzeichnete fiimmt im Wefentlichen überein mit dem in -Stahls 

Forftmagazin IV. Bd. 1764 abgedruckten kurzen fyftematifchen Grundrifs der 

praktifchen Forftwiffenfchaft, welcher wohl auch einem Zanthierfchen Hefte ent- 

nommen ift. 

‘) Ueber die Schickfale beider Schulen ift wenig bekannt geworden. v. Berg,” 

Sonft und Jetzt, bei Dengler a. a. O. 

7) v. Berg, a. a. O. 
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So wenig nun im 18. Jahrhundert die Gefammt-Anfchauung 

der Zeit einer feften Begründung des Forftunterrichtswefens 

günftig war, fo verfchlofs man fich doch fchon vor 1770 in dem- 
jenigen deutfchen Staate, welcher berufen fchien, die Führer- 

fchaft in Deutfchland zu übernehmen, in dem Preufsen Fried- 

richs II, der Ueberzeugung nicht, dafs die beffere Pflege der 

Forften eine beffere Bildung der praktifchen Forftwirthe gebie- 
.terifch fordere. Ohne den Gedanken, eine Forftfchule im Sinne 

der neueren Zeit zu errichten, vollftändig klar zu erfaffen und 

zur Ausführung zu bringen, verfuchte man es dennoch, von 
Seiten des Staates eine Unterweifung derjenigen anzubahnen, 
welche zukünftig den Betrieb der Waldwirthfchaft in den Staats- 
forften zu vollziehen hatten. 

Intellektueller Urheber diefes erften Verfuches in Deutfch- 

land, das Forftunterrichtswefen durch den Staat zu regeln, war 

der Vicepräfident und dirigirende Minifter von Hagen®) im preufsi- 
fchen Generaldirektorium. Der-Grofskanzler Freiherr von Fürft?) 

lieh dem Unternehmen feine einflufsreiche Unterftützung und 
beauftragte 1770 den bei dem militärärztlichen Inftitute zu Berlin 
angeftellten Profeffor der Botanik, Gleditfch,!%) auch für die Feld- 

jäger und andere junge Forftleute botanifche Vorlefungen zu 
halten. 

Gleditfch’s Vorträge waren zunächft fehr wenig forftlich zu- - 
.gefchnitten. Bergeleven und Apotheker befuchten fie neben den 

Forftleuten. Aber allmählig wendete fich Gleditfch mehr und 
mehr der forftlich angewendeten Botanik zu. Später las er auch 

3 Stunden wöchentlich über »Forfthaushaltung« und legte diefem 
Colleg feine »fyftematifche Einleitung in die neuere Forftwiffen- 
fchaft« zu Grunde. Exkurfionen in die um Berlin liegenden 
Forften erläuterten den theoretifchen Unterricht, fcheinen aber 

von Gleditfch nur fehr fpärlich unternommen worden zu fein. 

Der Mangel einer tüchtigen praktifchen Durchbildung, welche 

Gleditfch zu geben nicht im Stande war, entging dem General- 

direktorium, welches fich für die Schule lebhaft intereffirte, nicht. 

Man fuchte demfelben zunächft dadurch zu begegnen, dafs man 
einzelne fähigere Schüler noch zu Zanthier nach Ilfenburg fandte,!!) 

8) Pfeil, krit. Bl. V. 1. Krünitz, Encyclopädie XIV. 521. Pfeil, Forftgefchichte 

S. 215 fgde. 

®) Pfeil, Forftgefchichte a. a. O. 

10) Oben 2. 20. S. 145. 

11) Krünitz, Encyclopädie XIV. S. 523 fgde. 
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alfo die Berliner Schule durch deffen Meifterfchule ergänzte; 
fpäter und fobald man den rechten Mann für einen eigentlich 

forftlichen Unterricht im Zimmer und im Walde gefunden zu 
haben glaubte, ergänzte man den theoretifchen Unterricht durch 
die Burgsdorffche Meifterfchule in Tegel. 

Auch für die wiffenfchaftliche Begründung der Waldwirth- 

fchaftslehre wurde bald eine breitere Entwickelung für nothwen- 

dig gehalten. Der einfeitige botanifche Unterricht genügte nicht. 

Der Artillerie-Lieutenant J. F. von Oppen!?) wurde mit dem 

mathematifchen Unterrichte betraut. | 

Der Unterrichtskurfus war, folange Gleditfch lebte, alfo bis 
1786, einjährig!?); 8—1o Stunden wöchentlich wurde gelefen; 

der praktifchen Demonftrationen waren wenige; der ganze Un- 

terricht bewegte fich alfo in fehr befcheidenen Verhältniffen. 

Diefelben erlitten eine wefentliche Veränderung, als 1787 

Burgsdorf an die Spitze der Schule trat. Der Unterricht erlangte 
eine gröfsere Vollftändigkeit und- Abrundung. 

Den materiellen Inhalt des Burgsdorffchen Unterrichts finden 
wir in feinem »Forfthandbuch« und befonders im erften Theile 

deffelben niedergelegt. Derfelbe enthält aufser einer allgemeinen 

Einleitung (28 S.), die allgemeine Naturgefchichte (50 S.), Boden- 

kunde und Klimatologie (22 S.), Forftbotanik (335 S.), eine fehr 

aphoriftifche Forft-Mathematik (44 S.), ein wenig Mechanik (12 

S.), Land- und Wafferbaukunft nebft Holzverwendungskunde (44 

S.), die Lehre vom Anbau der Sandfchollen (21 S.), vom Holz- 

anbau (58 S.), von der Forftunterhaltung (Waldbewirthfchaftung) 

und Forftbenutzung (79 S.), dann nochmals Forftunterhaltungs- 

fachen (Schlageintheilung, Grenzficherung, Vermeffung, Einrich- 

tung und Abfchätzung der Forften, Jagdkunde, Forftftrafrechts- 
pflege, Forftpolizeikunde) auf 165, und Forftbenutzungsfachen aus 

dem höheren kameraliftifchen Gefichtspunkte auf 72 S. und end- 
lich einen permanenten Forftkalender. 

Man fieht, wie fehr der forftbotanifche Theil vorwiegt; das 

eigentlich Forfttechnifche ift ftiefmütterlich behandelt und an 

Unrichtigkeiten nicht arm. Kiefern- und Tannenfamenfchläge 

2) Verfaffer eines 1792 erfchienenen brauchbaren Lehrbuchs: »Anfangsgründe 

der Arithmetik und Geometrie für diejenigen, welche fich dem Forftwefen widmen 

wollen. « 

') D. h. die Theorie wurde ein Jahr lang vorgetragen. Im zweiten Jahre 

wurden nur Exkurfionen gemacht. Pfeil, krit. Bl. V. I. S. 32. Krünitz, Encyclo- 

pädie a. a, OÖ. 
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werden zufammen auf kaum einer Seite behandelt und vier 

Samenbäume pro Morgen für ausreichend erklärt .(S. 474); die 

Lehre von der Holzfaat wird ausführlich behandelt (S. 485— 515), 
dagegen betreffs der Pflanzung, deren wirthfchaftliche Anwen- 

. dung im Grofsen Burgsdorf offenbar gar nicht kannte, auf feine 

»Anweifung zur Anpflanzung der Holzarten« verwiefen; Kahl- 
fchlagbetrieb empfiehlt Burgsdorf nur für Fichtenwaldungen (Kef- 

“felfchläge mit Randbefamung), für alle übrigen Holzarten Samen- 
fchlagbetrieb, womit man einverftanden “fein kann; aber feine 

Darftellung des letzteren ift überaus lückenhaft, von Schlagbeffe- 

rung und Schlagpflege findet fich Nichts, von Durchforftungen, 

Läuterungen und Aeftungen eben fo wenig. 
Der erfte Theil des Forfthandbuches ift für den Standpunkt 

des verwaltenden Förfters gefchrieben. Man erkennt aus dem 

Inhalte alfo das Mafs der Kenntniffe, welche Burgsdorf für 

diefe Kategorie von Forftbeamten für nothwendig hielt. Er hat 
diefes Mafs offenbar viel zu niedrig gegriffen, foweit es fich um 
die eigentliche Technik handelte, viel zu hoch in Bezug auf die 

Forftbotanik. Selbft ohne ausreichende Kenntnifs der Wirthfchaft 
und der wirthfchaftlichen Bedürfniffe, war er aufser Stande, zu 

einem klaren Urtheile über die zu feiner Zeit berechtigten Gren- 

zen des forftlichen Wiffens zu gelangen. 
Ein gewiffer Glanz verbreitete fich dennoch über die Burgs- 

dorffche Schule, als das vornehme Jägerthum derfelben feine 
Aufmerkfamkeit zuwendete und auf Veranlaffung des Hofjäger- 

meifters Freiherrn von Stein vier Jagdjunker Burgsdorf zur Un- 

terweifung übergeben wurden.) 
Es fehlte nicht an öffentlichen Anpreifungen der Schule. >) 

Der theoretifche Unterricht wurde in Berlin, wohin Burgsdorf 

feinen Wohnfitz verlegt hatte, ertheilt, der praktifche in Tegel. 

14) Diefen Jagdjunkern wurden gleichzeitig Expectanzen auf Oberforft- 

meifterftellen verliehen. Nun denke man fich einen jungen Menfchen von 

bevorzugtem Stande, dem die Ausficht auf eine fo bedeutende Stellung (fie war 

auch fchon 1789 bedeutend) eröffnet ift, wie er mit fouveräner Verachtung die 

ordinären Verrichtungen der Wirthfchaft über die Achfel anfieht. Solche Expec- 

tanzen find das Grab der Strebfamkeit wenigftens bei allen gewöhnlichen Men- 

fchennaturen, und dafs die Feldjäger, denen ähnliche Vorzugsrechte betreffs der 

_ Forfiverwalter-Stellen zuftanden, nicht viel ftrebfamer als die Jagdjunker waren, 

hat einen analogen Grund. 

15) Man vergl. nur die Anzeige vom Io. Februar 1789 in der oberdeutfchen 

allgemeinen Literatur-Zeitung. Der Artikel fchmeckt ftark nach ächt moderner 

Reklame. 
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Burgsdorfs Sohn wurde zum Leib- und Jagdpagen ernannt, von 

dem Vater aber, der auf diec- wiffenfchaftliche Leiftungsfähigkeit 
der eigenen Anftalt nicht übermäfsig viel gehalten zu haben 
fcheint, fpäter zu Bechftein nach Kemnote gefchickt. 

Ueber die fpäteren Schickfale der Schule ift nicht viel be- 
kannt geworden. Bald beftand fie, bald, wie es fcheint, nicht. 

Ihr Dafein wurde mehr und mehr ein kümmerliches. Dem Na- 

men nach beftand fie bis zu Burgsdorfs Tode (1802). — 

Die Berliner Forftfchule ftand nach ihrem Principe zwifchen 

der Meifterfchule und forftlichen Mittelfchule. Letztere lehrt die 

Forftwirthfchaftslehre und ihre wiffenfchaftliche Begründung für 
den Standpunkt des Betriebsförfters, ohne die Wiffenskreife der 
höheren Forftbeamten mit heranzuziehen. Etwas Weiteres er- 

ftrebte die Berliner Schule nicht, trotzdem Burgsdorf feit 1789 

auch Vorträge über »höhere Forftwiffenfchaft« in der begriffli- 
chen Faffung des zweiten Theiles feines Forfthandbuches !%) hielt, 

16) Burgsdorf hielt diefe Vorlefungen im Jägerhofe, einer nun verfchwundenen 

forftlichen Reliquie Berlins, publice et gratis. 

Burgsdorf theilte die Forftwiffenfchaft in eine niedere (für, Förfter) und höhere 

(für Oberforftbeamte) und widmete jedem diefer Haupttheile einen Band feines 

Forfthandbuchs. 

Zu der niederen Forftwiffenfchaft rechnet er, wie oben nachgewiefen, Forft- 

naturkunde (vorherrfchend Forftbotanik), Geodäfe und Holzmefskunft, elementare 

forftliche Baukunde (dabei trägt er auch etwas Wafferbaukunft und die Lehre 

von der Bindung der Sandfchollen, letztere recht gut, vor), die Lehre vom Holz- 

anbau (fehr dürftig), der Forftbenutzung; dann aus dem Gebiete der Kameral- 

und Polizei-Wiffenfchaften (nach feiner Auffaffung) die Lehre von Forftverbeffe- 

rungen, dem Schutz der Forften gegen Berechtigte, dem Grenzfchutze und der 

Vermeffung und Einrichtung der Forften für den Standpunkt des Betriebsförfters; 

endlich die Lehre vom Holzdiebftahl, die Jagdkunde und das Kaffen- und Rech- 

nungswefen. Zu der höheren Forftwiffenfchaft rechnet B. die Forftverwaltungs- 

kunde, Forftdirektionslehre, höhere Lehre von der Forfteinrichtung und Wald- 

werthberechnung und Forftrechtskunde (einfchliefslich der Forftpolizeikunde), auch 

die Lehre vom Forftfehutz gegen Menfchen, Thiere und Elementar-Befchädigungen. 

Diefem Syfteme entfprechend, trägt er die im erften Bande kaum berührte Lehre 

von den Waldfervituten im 2. Bande ausführlich vor; Forfteinrichtung und Wald- 

werthberechnung, auch Forftfchutz gegen Infekten, Weidevieh, Feuer u. f. w. 

ebenfo. Die Unterfcheidung feiner niederen und höheren Forftwiffenfchaft ift 

gänzlich willkürlich und fyftematifch unrichtig. Die erftere verdient den Namen 

einer »Wiffenfchaft« überhaupt nicht. 

Inwieweit Burgsdorf wiffenfchaftlich leiftungsfähig war, geht aus diefem 

zweiten Theile des Forfthandbuchs hervor. Ein günftiges Urtheil läfst fich jedoch 

aus feiner fo prunkend vorgetragenen »höheren Forftwiffenfchaft« nicht gewinnen. 

Zum Ausbau der Betriebsregelungs-Kunde hat er Nichts beigetragen. Was im 

zweiten Theile über Beftandsbegründung und Holzanbau gefagt wird, ergänzt 

da 

Er Di 



und nach wie vor fuchten Diejenigen, welche fich für die oberen 

Verwaltungsftellen befähigen wollten, die kameraliftifchen und 
rechtswiffenfchaftlichen Vorträge der Univerfitäten auf. — 

Die preufsifchen Einrichtungen bezüglich des Forftunterrichts- 

wefens verfehlten nicht, in anderen deutfchen Staaten zu ähn- 

lichen Fortfchritten anzuregen. Allen anderen ging Würtemberg 
voran. 

Herzog Karl, einer der erleuchtetften Fürften feiner Zeit, 

fafste fchon 1772 den Entfchlufs, eine forftliche Hochfchule zu 

errichten, und führte denfelben in vollem Umfange aus.!7) 

In der 1770 auf Schlofs Solitude errichteten fogenannten 

militärifchen Pflanzfchule, deren Programm fich hauptfächlich 
auf die Ausbildung von Gartenmeiftern, Tonkünftlern und Bild- 
hauern richtete, wurden fchon 1772 Zöglinge aufgenommen, 

welche ausdrücklich für das Forftfach beftimmt waren und durch 

den Hof- und Domänenrath Stahl in Naturwiffenfchaften, Mathe- 

matik und Forftkunde unterrichtet wurden. 

1772 wurde die Anftalt zur Militärakademie erhoben, die 

Forftfchule als befondere Fachfchule felbftändig organifirt, mit 
reichen Hülfsmitteln verfehen und namentlich mit einer 800 Mor- 

gen grofsen forftbotanifchen und forftwirthfchaftlichen Anlage 

ausgeftattet. 

Im Jahre 1775 als »hohe Karlsfchule« nach Stuttgart ver- 

legt und 1781 vom Kaifer Jofeph zur vollberechtigten Hochfchule 

erhoben, umfafste die Anftalt Fachfchulen für Rechtswiffenfchaft, 

Arzneikunde, Kriegswiffenfchaft, Oekonomie und freie Künfte, 

und in der ökonomifchen Fakultät Abtheilungen für Kameral-, 

Forft- und Handelswiffenfchaft.183) Die Forftfchule war eine 

Hochfchule. In zweijährigem Kurfus wurde die Theorie der 

Forftwiffenfchaften in voller Ausdehnung und mit der ganzen 

zwar manches im erften Theile Fehlende ; aber über eine leicht erkennbare Flach- 

heit hat er es auch hier nicht bringen können. Und flach, breit und geiftesarm 

ift das ganze Buch, die Schreibweife ohne Klarheit, die Anordnung des Stoffes 

ohne logifche Schärfe. Man hätte Alles, was in dem Forfthandbuche fteht und 

wirklich von Bedeutung ift, mit Verwendung des halben Raumes weit beffer fagen 

können. 

17) Vergl. obige Stelle im V. Bde. der Monatsfchrift für das würtembergifche 

Forftwefen. 

1%) Monatsfchrift a. a. O. S. ı2. Es ift dies das erfte Beifpiel in Deutfch- 

land, dafs eine Hochfchule entfland, welche der Wirthfchaftslehre in ihren ver- 

fchiedenen Theilen eine fo hervorragende Stelle anwies, und Herzog Carl von 

Würtemberg und feine Rathgeber eilten in diefer Beziehung der Zeit weit voraus. 
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damals möglichen Tiefe wiffenfchaftlicher Begründung gelehrt. 

Hauptlehrer der Forftwiffenfchaften blieb bis 1790 Stahl; an 
feine Stelle trat dann Profeffor von Hartmann. ®) 

Eine Reihe vortrefflicher Männer ift aus der Karlsfchule 

hervorgegangen. Von Forftleuten nenne ich nur Johann Melchior 
Jeitter, 20) Joh. Daniel Reitter,?!) Georg Friedrich von Jäger,??) 

19) Ueber Stahl vergl. oben 2. 17. S. 118. 

Joh. Georg Aug. v. Hartmann, Sohn eines Geftüt-Beamten, wurde 1764 zu 

Stuttgart geboren. Schon in früher Jugend mit Schiller und Göthe in nicht fel- 

tener Berührung, auch mit Lavater und dem Dichter Schubart vom elterlichen . 

Haufe her bekannt, empfing Hartmann frühzeitig ftarke geiftige Impulfe, wohl 

geeignet, feine Begabung zur rafchen und vollen Entwickelung zu bringen. 

Vorläufig jedoch bewegte fich fein Leben in fehr einfachen Verhältniffen ; 

er erlernte die Schreiberei, bezog jedoch 1784 die Univerfitäit Tübingen, um 

Rechtswiffenfchaft zu ftudiren, 1786 die Kameralhohefchule zu Heidelberg. Hier 

trat er zu Jung-Stilling in engere Beziehungen, auch zu Matthiffon und zu Schlof- 

fer (Göthes Schwager) in Karlsruhe. 1788 wurde Hartmann Lehrer der Kame- 

ralwiffenfchaften an der hohen Karlsfchule; feit Stahl’s Tode (1790) las er Forft- 

wiffenfchaft. Hartmann machte nach Aufhebung der Karlsfchule rafch Carriere 

in der Staatsverwaltung. Von klarem Verftande und breiter Bildung, konnte er 

in verfchiedenen Zweigen der Staatsverwaltung Verwendung finden. 1794 wurde 

er Rentkammer-Rath, 1796 Rath beim herzoglichen Kirchenrath, 1806 Rath im 

Oberlandesökonomie-Collegium und bei der Forftdirektion, 1808 Chef der Forft- 

direktion und Geh. Oberfinanzrath, 1812 Staatsrath, 1816 Mitglied des General- 

Finanz-Collegiums. Später noch zum wirklichen Geheimrath und Präfidenten der 

Oberrechnungskammer ernannt, trat er 1818 aus dem unmittelbaren Staatsdienfte 

aus. Den Reft feines Lebens füllte er durch eine gemeinnützige Thätigkeit bei 

verfchiedenen milden Stiftungen aus. Hartmann ftarb 1849, 85 Jahre alt. 

H. hat einen »Verfuch einer geordneten Anleitung zur Hauswirthfchaft« 

(Grundlage feiner Vorlefungen an der Karlsfchule) gefchrieben und mit Laurop 

2 Bde. einer Zeitfchrift für Forftwiffenfchaft (1802) herausgegeben. — Siehe Mo- 

natsfchrift für das würtembergifche Forftwefen V. Bd. S. 87 fgde, 

20) Nachftehend S. 174 Note 31. 

21) Joh. Daniel v. Reitter (vergl. Sylvan ı813 S. 3 fgde. und Monatsfchrift 

für das würtembergifche Forftwefen VI. 1855. S. 76 fgde.), 1759 zu Böblingen 

geb., befuchte die Lateinfchule und Militärakademie, wurde 1779 herzoglicher 

_ Büchfenfpanner, 1781 mit vertrauten Aufträgen an den mecklenburgifchen Hof 

gefandt, 1782 mit dem Unterrichte der Leibjäger betraut; 1790/91 begleitete R. 

den Herzog auf Reifen, wurde 1794 Forftrath, fpäter wirklicher Rath im Forft- 

kollegium, 1801 wieder Lehrer beim Leibjäger-Corps und ftarb 1811. 

Reitter war befonders Forftbotaniker. Die von ihm erläuterten »Abbildungen 

von 100 wilden deutfchen Holzarten«, geftochen von Abel, 1790/91, find für ihre 

Zeit vorzüglich gewefen. Viele Auffätze in Mofers Forft-Archiv find von Reitter ; 

1790—99 gab er das Journal für das Forft- und Jagdwefen heraus (Leipzig). 

22) Georg Fr. von Jäger (vergl. Forft- u. Jagdzeitung 1840, S. 365, fchwäbi- 

fcher Merkur v. 10. VII. 1840; Gwinner, forftliche Mittheilungen III. Bd. 9. Hft. 

S. 3 1843. Monatsfchrift für das würtembergifche Forftwefen VI. Bd. 1855, 
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Johann Georg von Seutter,?®) Ernft Friedrich Pfizenmayer, *%) 
Fr. Heinr. Mayer,®) den Grafen Sponeck,?®) Carl Albrecht 

. Banger.?”) 

Der Botaniker von Kerner,?®) der durch feine forftbotanifchen 

Arbeiten bekannte Kupferftecher Gottlieb Fr. Abel2°) find eben- 
falls Zöglinge der Karlsakademie. 

Auch eine Förfterfchule (forftliche Mittelfchule) errichtete 

Herzog Karl 1782 zu Hohenheim.?0) Durch Forftrath von Reitter 
und den Oberforftrath von Jäger wurden dort die Mitglieder des 

berittenen Leibjägercorps für die Stellung des Förfters vorbe- 

reitet. Reitter trug die Hauptwiffenfchaft, Jäger die Naturwiffen- 

fchaften vor. Jeder Zögling erhielt ein Stück Land zur eigenen 

Bearbeitung und zu botanifchen Verfuchen. Als Herzog Karl 
1793 ftarb, verfiel die Anftalt. Eine in Stuttgart formirte Feld- 

jägerfchwadron trat an die Stelle der Jägergarde. Erft 1818 

wurde für die Feldjäger ein geordneter forftlicher Unterricht 

wieder eingerichtet. Die Entwickelung des Forftunterrichtswefens 
in Würtemberg wurde rückläufig, fobald Herzog Karl die Augen 

gefchloffen hatte. So hängt im abfoluten Staate das Wohl und 

S. 78), Sohn eines Hofjägers, war zu Ludwigsburg 1766 geboren, ftudirte 1782—86 

Forftwiffenfchaften auf der Karlsfchule, wurde 1787 zum Lehrer der Naturwiffen- 

fchaften zu Hohenheim ernannt, machte 1790/92 auf Koften des Kirchenraths 

eine Studienreife durch alle Hauptwaldgebiete Deutfchlands, wurde dann Forft+ 

Commiffar, 1806 Forftrath, 1811 Forftreferent bei der Hof- und Domänen-Kam- 

mer und Oberforftrath. Jäger war ein Schwager Reitters, an deffen fchriftftelle- 

rifchen Arbeiten er lebhaften Antheil nahm. Er felbft hat Nichts herausgegeben. 

23) Unten 2. 33. 

2‘) Pfizenmayer, 1752 geb., Sohn eines Förfters, ift durch feine Schrift »Ver- 

fuche und Erfahrungen eines Förfters von der Holzpflanzung etc.« 1798, welche 

ihrer Zeit Auffehen erregte, :bekannt geworden. 

25) Verfaffer einer Schrift: »Abhandlung von dem Zerfall der Waldungen 

und deren Wiederherftellung, 1780« und fehr tüchtiger Buchenzüchter, Forftbota- 

niker und Pomologe, lebte 1757—1820. Monatsfchrift für das würtembergifche 

Forftwefen VI, S. 156. 

26) Profeffor in Heidelberg, f. unten 2. 46. 

27) Oben 2. 22. S. 156. Note 135. 

28) Joh. Simon v. Kerner, 1755 zu Kirchheim geb., 1780 Lehrer der Botanik 

an der Karlsfchule, fehr bekannt durch feine »Befchreibung und Abbildung der 

Bäume und Sträucher, welche im Herzogthum Würtemberg wild wachfen«, 1783 

bis 92 in 9 Heften mit Kupfern erfchienen, auch in forftlichen Kreifen, war 

Cuviers Lehrer in der Karlsfchule und hat fich durch zahlreiche botanifche Schrif- 

- ten grofsen Ruf erworben. Er ftarb 1830. 

29) Mit-Herausgeber der oben bei Reitter citirten Abbildungen, welche Abel 

in Kupfer geftochen hat. 

30) Vergl. Monats fchrift etc. V. S. 13. 
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Wehe Aller :von der Perfönlichkeit des Fürften ab. Mit der 
Aufhebung der Karlsfchule 1794 hörte jede Bethätigung des 
Staates zur Pflege forftlicher Intelligenz auf. Die Entwickelung 
des forftlichen Unterrichtswefens kehrte in Würtemberg dahin 

zurück, wo fie anderwärts begonnen hatte, zur Meifterfchule. Der 

obengenannte Oberförfter Jeitter?!) verfammelte 1781—1793 in 

Bothnang zahlreiche Jägerlehrlinge um fich, denen er nach Art 

der Meifterfchulen Unterricht ertheilte. Der Glanz der hohen 

Karlsfchule war rafch erlofchen; das geiftige Leben auf forft- 
wiffenfchaftlichem Gebiete ftand ftill. — 

Aehnlich der Hohenheimer Förfterfchule war die im Jahre 

1785 in Kiel??) eingerichtete dänifche Jägerfchule. Der Unter- 

31) Zur Biographie Jeitters vergl. Monatsfchrift für das würtembergifche Forft- 

wefen V. Bd. S. 46 fgde. 

Johann Melchior Jeitter, 1757 zu Klein-Happach, Oberamt Waiblingen, ge- 

boren, Sohn eines Wachtmeifters, verlebte feine Kindheit bis 1763 meift in den 

Feldlagern des 7jährigen Krieges, wurde 1770 in die Militärfchule auf Solitude 

aufgenommen, bei deren Umwandlung in eine Hochfchule er der ökonomifchen 

Fakultät als Forftanwärter einverleibt wurde, 1779 verliefs Jeitter die Akademie, 

1780 wurde er mit dem Titel Hofjäger zum Förfter ernannt; 1781 erhielt er das 

Revier Bothnang, deffen Verwaltung er bis 1797 führte. Nachdem er dann noch 

verfchiedene verwaltende Stellungen innegehabt hatte, wurde er 1818 zum Lehrer 

an dem neu errichteten Forftinftitut für die Feldjägerfchwadron in Stuttgart er- 

nannt, und nach Aufhebung diefes Inftituts zum Lehrer der Forftwiffenfchaft in 

Hohenheim (1820). Bis 1825, wo er penfionirt wurde, war er hier thätig. Jeitter 

ftarb 1842. 

Jeitter ift vielfach fchriftftellerifch thätig gewefen. Sein »fyftematifches Hand- 

buch der theoretifchen und praktifchen Forftwirthfchaft« in 2 Bden. 1789 erfchie- 

nen, wurde im VII. Bde. S. 80 des Moferfchen Forftarchivs mit Befremden ange- 

kündigt: »Eine neue Erfcheinung, fagt der Recenfent, ein praktifcher Forftmann, 

ein Förfter, fafst den Vorfatz, der Welt ein fyftematifches Lehrbuch der theore- 

tifchen und praktifchen Forftwirthfchaft mitzutheilen«.. Dies Lehrbuch ift im 

Uebrigen eine recht fchwache Leiftung. Beffer ift die 1794 erfchienene »Anlei- 

tung zur Taxation und Eintheilung der Laubwaldungen«. Aufserdem hat Jeitter 

1805 einen Forftkatechismus für Lehrlinge, Forftdiener etc. in 3 Bden.; 

1816 einen Jagdkatechismus, 

1820 einen »Verfuch eines Handbuchs der Forftwiffenfchaft zum Unterricht 

der niedern Forftfchulen« nebft einem Anhang, Examinationsfragen enthaltend, 

herausgegeben. 

Eine kleine Schrift, die J. im Jahre 1798 erfcheinen liefs: Aufmunterung zum 

Anbau etc, der Saalweide, wurde ins Englifche überfetzt. 

Jeitters Verdienft liegt hauptfächlich in der gefchickten Darftellung der forft- 

wiffenfchaftlichen Sätze in der einfachen Sprache der Praktiker; felbfländig pro- 

duktiv ift er nicht gewefen. Er war eifriger Mitarbeiter an Reitters Journal. 

2) Vergl. Laurop in Reitters Journal für das Forft- u. Jagdwefen (1799) V. 

2., und Niemann, vaterländifche Waldberichte 1820/22. 



richt begann für die Mitglieder des 1785 errichteten Jägercorps 
1786. Oberforftmeifter von Warnftedt??) trug die Forftwiffen- 
fchaften, Profeffor Valentiner Mathematik vor. 1790 wurde das 
Jägercorps in ein Feldjägercorps umgewandelt und 1792 beritten 

gemacht. Als Lehrer der Forftwiffenfchaften fungirte fpäter der 
Profeffor und Etatsrath Auguft Chrift. Heinr. Niemann, bekannt 

als Herausgeber der »vaterländifchen Waldberichte«, neben 
Warnftedt. 34) 

Um diefelbe Zeit, wie in dem dänifchen Holftein, begann 

auch in Bayern eine, die Errichtung einer Forftfchule erftrebende 
Bewegung. 

Hand in Hand mit der 1786 befchloffenen Reorganifation 
der Forftverwaltung gingen Pläne zur Errichtung einer Förfter- 
fchule. In Verfügungen der Landesregierung von 1787) ge- 

wannen diefelben feftere Geftaltung. Ein vierjähriger Unterricht 

wurde in Ausficht genommen. In den Winterfemeftern follte 

Arithmetik, Geometrie, Schönfchreiben, Forftnaturkunde, Tech- 

nologie, Planzeichnen, Mechanik, Land- und Waffer-Baukuntt, 

Forftkamerale, Forftpolizeikunde, forftlliche Rechtskunde; in den 

Sommerfemeftern Forftbotanik, Betriebsregelung u. f. w. gelehrt 

werden. Stipendien für Forftbeamtenföhne wurden bewilligt, 

forftliche Prüfungen durch die Oberforft-Aemter eingeführt, dabei 
angeordnet, dafs ein Forftkultur-Fond, zu dem Jeder, welcher 

aus den Staatswaldungen Holz.empfange, einen Beitrag zu zahlen 

habe, eingerichtet und ein Theil der Koften der Förfterfchule 

aus demfelben gedeckt werden folle. 36) 

Diefem’ breit angelegten Plane lag’ offenbar der Gedanke 

33) Oberforftmeifter von Warnftedt wurde 1780 von der dänifchen Regierung 

nach Seeland berufen und blieb dort bis 1784. Sein Nachfolger in Dänemark 

war der Oberforftmeifter von Linftow aus Holftein. Man fieht, eines wie grofsen 

Rufes die deutfchen Forftleute im Auslande fich erfreuten. Niemann, vaterländi- 

fche Waldberichte II. S. ı81 fgde. 

%) Niemann war 1761 zu Altona geboren und ftarb 1832 als Profeffor zu 

Kiel. Seine Bedeutung als forftwiffenfchaftlicher Schriftfteller ift nur gering. 

Seine »Sammlungen für die Forftgeographie etc.« 1791, welche forgfältig 

kompilirte Nachrichten über die Waldverhältniffe mehrerer europäifcher Länder, 

auch von Mexiko, Nordamerika etc. enthalten, find jedoch immerhin bemerkens- 

werth. Siehe Beckmanns Bibliothek XVII. S. 69. 

5) Kurfürftliche Refcripte vom 9. V. 1786 und ı2. V. 1787, fowie Ver- 

fügungen vom 3. XII. 1787 und 16. VI. 1788. Behlen und Laurop, Handbuch 

der Forft- und Jagdgefetzgebung II. S. 133 fgde. 

3) Verfügung der Hofkammer vom 25. VII. 1787 (Mofer, Forftarchiv I. 

S. 52 fgde.). 
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zu Grunde, eine forftliche Hochfchule zu begründen; allein der- 

felbe ift in folchem Umfange nie zur Ausführung gelangt. Die 
Schule wurde 1790 eröffnet; Georg Anton Däzel, der fchon 
1786 an der kurfürftlichen Pagerie zu München Unterricht er- 
theilte,37) und Georg Grünberger?®) übernahmen den Unterricht -- 
in den Hauptfächern; aber die Schule gelangte zu keiner rechten 
Blüthe und erft mit Verlegung derfelben nach Weihenftephan 

(1803) belebte fich der forftliche Unterricht in Bayern. Mangel- 
hafte Vorbildung der Schüler und der Mangel geeigneter Lehr- 

kräfte fcheinen bis dahin der Blüthe der Anftalt hindernd im 

Wege geftanden zu haben. | 
Im Ganzen trat unverkennbar gegen den Schlufs des Jahr- 

hunderts eine rückläufige Bewegung des Forftunterrichtswefens, 

foweit daffelbe von den Staatsgewalten geleitet wurde, überall 

in Deutfchland ein. Diefe Erfcheinung darf nicht überrafchen. 

Politifiche Fragen von eminenter Bedeutung traten an die deut- 

fchen Staaten heran. Eine feit vielen Jahrhunderten unerhörte 

Umwälzung ftürzte das gefittete Europa in einen der gewaltigften 

Kulturkämpfe, die je gekämpft worden find. Mit dem Herein- 

brechen ganz neuer Gedankenftröme, einer neuen Staatsidee 

37) Georg Anton Däzel, geb. 1752 zu Fürth (Reg.-Bez. Oberpfalz) Dr. philof., 

wurde nach abfolvirter Univerfitätsftudienzeit als Lehrer der Philofophie und Ma- 

thematik an der kurfürftlichen Pagerie in München angeftellt (diefe Stelle beklei- 

dete er 1786), von 1790 ab als Lehrer der Forftwiffenfchaften an der Förfter- 

fchule in München verwendet, 1803 zum Direktor der Forftfchule in Weihenftephan, 

1807 zum Profeffor der Forftwiffenfchaft an der Univerfität Landshut, fpäter 

München ernannt, zugleich zum Mitgliede der Akademie der Wiffenfchaften und 

geiftlichen Rath. Er ftarb 1847 zu Regensburg. ü 

D. war ein fruchtbarer Schriftfteller. Seine Hauptfchriften in. diefer Periode find: 

Praktifche Anleitung zur Taxirung der Wälder etc., ein Handbuch für Förfter. 

1786. 

Praktifche Anleitung zur Forftwirthfchaft, befonders zur Vermeflung, Taxirung 

und Eintheilung der Wälder, ein Handbuch für junge Förfter. 1788. (Weitere 

Ausarbeitung des vorigen). 

Ueber Forfttaxirung und Ausmittelung des jährlichen nachhaltigen Ertrags 

zum Gebrauche oberdeutfcher Taxatoren etc. 1793. (Faft nur ein Auszug aus 

IHennerts Forfttaxation). 

Däzel gehört der mathematifchen Richtung in der Forftwiffenfchaft an. Seine 

Bedeutung für diefeble wird unten 'befprochen werden. 

38) Herausgeber des Lehrbuchs für die pfalzbayrifchen Förfter, München 

1788— 1790, deffen erften Theil, Arithmetik und Mefskunft, er felbft gefchrieben 

hat, während der 2. Theil, der die Phyfiologie der IHolzgewächfe und Forftbo- 

tanik enthält, und der 3. Theil (Holzzucht, Forftpflege und Forftbenutzung) von 

Däzel verfafst find. Obeu 2. 16. S. 112. 

‘ 
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brach der kunftvolle Staatsbau des Mittelalters zufammen. Die 

politifche Entwickelung nahm alle Kräfte des Deutfchlands der 
Kleinftaaterei, des Deutfchlands der veralteten Tradition in An- 

fpruch. Man hatte um die Exiftenz zu kämpfen und es blieb 
keine Kraft übrig, welche fich der Kulturpflege hätte zuwenden 

können. 

$. 24. Die ältesten forstlichen Zeitschriften. 

Periodifch erfcheinende Zeitfchriften find die naturgemäfse 

Ergänzung der Bücher-Literatur. Letztere giebt abgerundete, 

eine ganze Theorie oder einen Wiffenszweig darftellende Werke 

Einzelner, erftere die Einzel-Beiträge Aller zu einer Theorie, 

zur Löfung einer Frage; letztere ift vor Allem das Arbeitsgebiet 

Derer, welche zum Fortbau der Wiffenfchaft als folcher berufen 

find oder fich wenigftens berufen glauben, erftere geben Raum 

für den kleinften Bauftein, vor Allem für die Erfahrung der 
Praktiker, welche felten fich bis zu der Allfeitigkeit entwickelt, 

dafs fie in fyftematifcher Abrundung und Vollftändigkeit in 
einem Lehrbuche dargeftellt werden kann. Die Zeitfchriften 
find daneben der Tummelplatz der ftreitenden Gedanken, freilich 
nur zu oft auch unwürdiger perfönlicher Erbitterung; fie gewäh- 

ren der berechtigten Kritik Raum und können, richtig benutzt, 

nur dazu dienen, Unreifes und Unvollkommenes aus der Litera- 

tur rafch und entfchieden auszufcheiden und die Praktiker vor 

Verdunkelungen der Wahrheit zu fchützen; aber fie find ftets 
in der Gefahr, felbft als Ablageplatz unreifer literarifcher Pro- 

dukte zu dienen und der literarifchen Mifsgunft, dem Neide und 
unberechtigtem Streben nach dem Abfolutismus auf dem Gebiete 

der Wiffenfchaft die Thüre zu öffnen. 

Doch kann keine Wiffenfchaft der Zeitfchriften dauernd ent- 
rathen; auch die Forftwiffenfchaft des 18. Jahrhunderts griff fchon 

früh zu diefem Mittel, die Erfahrungen zu fammeln, den Gedan- 

kenaustaufch zu fördern und fo Bauftein an Bauftein zu fügen 

zum nun beginnenden fyftematifchen Ausbau. 
Um 1750 pflegte fich das fchriftftellernde Jägerthum der 

allgemein-literarifchen Zeitfchriften zum fröhlichen Kampfe der 

ftreitenden Meinungen zu bedienen, das Kameraliftenthum einer 
Reihe von Zeitfchriften kameraliftifcher Färbung. Zu erfteren ge- 

hörten namentlich die in Berlin erfchienene » Allgemeine Deutfche 
Bibliothek«, die Jena’fche allgemeine Literatur-Zeitung, die Göt- 

Bernhardt, Forstgeschichte U. 12 



rn. , 

tinger gelehrten Anzeigen, die oberdeutfche allgemeine Literatur- 

Zeitung, und von ökonomifchen Zeitfchriften!) die ökonomifchen 

Nachrichten, welche 1750—1763 in 15 Bänden in Leipzig er- 
fchienen und bis 1773 fortgefetzt wurden als »Neue ökonomifche 
Nachrichten« (5 Bde.); die ebenfalls in Leipzig 175 1—60 erfchie- ° 
nenen ökonomifch -phyfikalifchen Abhandlungen (5 Bde.), die 

»Hannoverfchen Beiträge zum Nutzen und Vergnügen« (1759—62, 

4 Bde.), fortgefetzt als »Hannoverfches Magazin« bis 1790, von 

da ab als »Neues Hannoverfches Magazin«, und viele andere 

derartige Sammlungen und Zeitfchriften; unter den letzteren find 

»Georg Heinrich Zinkens Leipziger Sammlungen von wirthfchaft- 
lichen, Polizei-, Kammer- und Finanz-Sachen« (1742—67, 16 Bde.); 

Daniel Gottfried Schreber’s?) Sammlungen verfchiedener Schrif- 
ten, welche in die ökonomifchen, Polizei-, Kameral- und andere 

Wiffenfchaften einfchlagen, Halle 1755—65 (bis 1769 fortgefetzt 

als »Schrebers neue Kameralfchriften«, 12 Bde.), vor allem aber 
Johann Beckmanns phyfikalifch-ökonomifche Bibliothek zu nennen. 

Allein alle diefe Zeitfchriften und Sammelwerke konnten 

für die Forftwirthe nur von geringer Bedeutung fein und genüg- 

ten dem Bedürfniffe nicht. Sie dienten in erfter Linie ganz an- 

deren Zwecken; die forftwiffenfchaftlichen Notizen, Aufzeichnun- 

gen und Kritiken verfchwanden in der Maffe fremdartigen Stoffes; 

nur Wenige bekamen die Zeitfchriften überhaupt zu Gefichte 
und die Praktiker faft gar nicht. Es mufste mit der Herausbil- 
dung der Forftwiffenfchaft felber auch eine forftliche Journaliftik 

entftehen, wenn anders es mit jener Ernft werden follte. 

Dafs das Jägerthum zu einer folchen literarifchen Thätigkeit, 

wie fie der Herausgeber einer Sammelfchrift zu entwickeln hat, 
nicht geeignet war, ift begreiflich. In hohem Grade geeignet 

hierzu erfchien dagegen das Kameraliftenthum, deffen Eigenart 

ja eben im Sammeln und Ordnen des Stoffes und in grofser 

Vielfeitigkeit und Breite des Wiffens lag. 

Der erfte, welcher den Entfchlufs fafste, in einer forftwiffen- 

fchaftlichen Zeitfchrift »alte und neue Forftfchriften nach ihren 

Grundfätzen zu prüfen, ganz oder im Auszuge einzutragen, Vor- 

') Diefe ökonomifchen Zeitfchriften wurden meift von den 1760—1775 ent- 

ftandenen ökonomifchen und landwirthfchaftlichen Vereinen, der Leipziger ökono- 

mifchen Gefellfchaft, der fränkifchen phyfikalifchen Gefellfchaft, der kurpfälzifchen 3 

ımd der lüneburgifchen Gefellfchaft u. a. m. herausgegeben. 

2) Oben 2. 6. S. 36. 
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urtheile, Fabeln und Aberglauben im Forftwefen auszurotten ?) 

u. f. w.,« war der Kameralift Johann Friedrich Stahl.*) 

Das von ihm von 1763—1769 in grofs 8 und ı2 Bänden 

herausgegebene »Allgemeine ökonomifche Forftmagazin, in 
welchem allerhand nützliche Beobachtungen, Vorfchläge und‘ 

Verfuche über die wirthfchaftlichen, Polizei- und Kameral-Gegen- 
ftände des fämmtlichen Wald-, Forft- und Holz-Wefens enthalten 

find; gefammelt von einer Gefellfchaft, deren ordentliches Ge- 

fchäft ift, Waldungen zu gewinnen, zu benutzen und zu erhalten, 

herausgegeben von etc.« wurde von 1776—1779 als »Neueres 

Forftmagazin« durch Mathias Jofef Franzmadhes) fortgefetzt 

(3 Bde.). Vom erften und zweiten Bande erfchien 1783 eine 

2. Auflage. Das neuere Forftmagazin erfchien 1776 auch latei- 

nifch als: Bibliotheca foreftaria. 
Eine weitere Fortfetzung des Forftmagazins erfchien von 

1788 ab in der »Forft- und Jagd-Bibliothek oder nützliche Auf- 

fätze etc. des gefammten wirthfchaftlichen Forft-, Jagd-, Holz- 

und Flofs-Wefens betreffend«. Stuttgart. 3 Stücke 1788 und 1789 
(Herausgeber: wahrfcheinlich Stahl, nach Engelmanns Bibliothek 

Chr. Wilh. v. Hoppe). 
Stahl ift mit Herausgabe. diefer Zeitfchrift feiner Zeit und 

der Entwickelung der Forftwiffenfchaft vorausgeeilt. Noch fehlte 

der letzteren die Kraft, auf dem publiziftifchen Gebiete Nennens- 

werthes zu leiften. Bei Durchficht des Forftmagazins fpringt 

dies fofort in die Augen.®) 

Wir finden da mit grofsem Fleifse Alles zufammengetragen, 

was in irgend einem Lande über Gegenftände der Forftwirth- 

fchaft gefchrieben wurde, über das forftliche Verhalten der Wald- 

bäume in allen Ländern Europas, fogar über die Naturgefchichte 
des Kaffeebaumes,?) eine Menge gänzlich unnützer, ja geradezu 

alberner Auffätze und Bemerkungen, dazwifchen aber manches 

Goldkorn forftwirthfchaftlicher Wahrheit; die Anwendung der 

3) Vorrede des I. Stückes. 

#) Oben 2. 17. 'S. 118. 

5) Franzmadhes war kurmainzifcher Hofkammerrath und Referent des Forft- 

departements. 

6) Pfeil bemerkt in den krit. Bl. XXXVII, ı S. 188 (1856) trefiend, dafs 

zu jener Zeit das Material für eine Zeitfchrift gefehlt habe, weil die Forftwiflen- 

fchaft noch gar keine Grundlage gewonnen gehabt habe. Dies ift anzuerkennen; 

aber die Journal-Literatur hat energifch dazu mitgewirkt, jene Grundlage zu finden. 

?) Forftmagazin IX. S. 109 fgde. 
12* - 
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Rafenafche zur Eichelkampfaat wird empfohlen,®) das Schneideln 

und Ausäften gut gelehrt,?) der Geldertrag der Beftände ver- 
fchiedener Holzarten und Umtriebe verglichen, !9) ein ganz gutes 
Blätterfyftem nach Linne zufammengeftellt;!1) die bekannten 
Forfteinrichtungsmethoden werden befprochen und kritifch be- ' 
leuchtet, 1?) Zanthiers forftwirthfchaftliche Grundfätze gut vorge- 
tragen,13) viele Nachrichten von ftarken Bäumen gefammelt,') 

Saat und Holzanbau überhaupt empfohlen ;!°) auch auf fremde 
Holzarten wird aufmerkfam gemacht;!%) die übertriebene Jagd- 
leidenfchaft und ihr kulturfchädigender Einflufs erleiden herben 

Tadel,17) die Unwiffenheit und Bildungsunfähigkeit des Jäger-. 
thums nicht minder. !$) 

Man fieht, ganz fo geiftesarm, wie Manche annehmen, war 

jene Zeit doch nicht, und ficherlich hat das Stahlfche Forftma- 

gazin mächtig anregend und klärend gewirkt und dadurch eine 

grofse Bedeutung für die Entwickelung der Forftwiffenfchaft ge- 

habt, fo fehr auch unfere Zeit über die dort niedergelegten Ge- 
danken emporgewachfen ift. 

Einer etwas anderen Richtung folgte ais 1788—1795 von 
Wilhelm Gottfried von Mofer!®) herausgegebene »Forftarchiv zur 
Erweiterung der Forft- und Jagdwiffenfchaft und der forft- und 

jagdwiffenfchaftlichen Literatur« (17 Bde.), 1796— 1807 fortgefetzt 

durch Eph. W. Jakob Gatterer?) als »Neues Forftarchiv« (13 Bde.). 

%) Dar 1.8. 283: 

21298. 104 

10) IV. S. 21. Hier ift fchon die Frage des längeren oder kürzeren Umtriebes 

angeregt und gezeigt, wie der Waldbefitzer feinen Wald am. vortheilhafteften be- 

nutzen könne. — 

1) Forftmagazin II. Bd. S. 332. 

=) al. DIL 5. 1 igde. Rx I BET 

13) Daf. IV. (1764) Eingang. Vergl. oben 2. 16. S. 107. 

“) Daf. V. S. 268 fgde. 

5) Hierher gehört vor Allem eine Arbeit von Mag. Friedrich Oettelt (Sohn 

unferes Oettelt) »Anmerkungen zum Holzanbau nach Mafsgebung der neueften 

kurfürftlich Mainzifchen Forftordnung« de 1760; ferner Monographieen einzelner 

Holzarten, der Buche II.S. 6; der Birke I. S. 218 u. f. w. Auch II.S. 208 fgde. 

16%) Forftmagazin IX. S. 128—163 fteht die Abhandlung von M. W. Reinhard 

(markgräflich badifchem Forftbeamten) von dem Baume acacia oder Schotendorn. 

Daf. VII. S. 16 wird Cytifus (!) und Robinia zum Anbau empfohlen. 

) Forftmagazin V. S. 286. 

') Daf. IX. S. 39 fgde. 
19) Oben S. 114. 2. 17. 

20) Oben $. 155. 2. 22. 
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Die Herausgeber waren Kameraliften wie Stahl; in erfter Linie 
aber berückfichtigt das Archiv die Forft- und Jagdgefetzgebung, 

befonders das Forfthoheitsrecht, die Forftverwaltungsvorfchriften 

und allgemeinen Wirthfchaftsdirektiven, und in zweiter die eigent- 

liche praktifche Wirthfchaftsübung. Ausführliche Literatur-Reper- 
‘ torien find im 18. und 19. Bande gegeben; an forftgefchicht- 

lichem Material ift das Forftarchiv überaus reich. 

Hatten bisher nur Kameraliften den Weg der forftwiffen- 

fchaftlichen Journaliftik befchritten, fo bereiteten fich gegen 
Schlufs unferer Periode auch die Berufsforftmänner vor, an diefen 

Beftrebungen theilzunehmen. 

Dies that Johann Daniel Reitter?!) zuerft, indem er 1790 bis 
1799 das Journal für das Forft- und Jagdwefen in 5 Bänden 
herausgab. In demfelben behaupten die rein forftlichen Lehren 
des Waldbaus, der Forftbenutzung und des Forftfchutzes die 
erfte Stelle. Ich werde weiter unten auf dies Journal zurück- 
kommen.) 

1) Oben S. 172. 2. 23 Note 21. 
22) Im II. Buche 2. 48. 



ZWEIFTS Boa 

Von 1790 bis 1820, 

$. 25. Abriss der politischen Geschichte. 

Das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts war erfüllt von 

gewaltigen Anftrengungen des Menfchengeiftes, fich durchzuringen 
zu einer neuen Geftaltung der politifchen, focialen, wirthfchaft- 

lichen und fittlichen Zuftände, erfüllt von den fchreckenerregen- 
den Verirrungen deflelben Geiftes, der von düfteren Leidenfchaf- 

ten beherrfcht, in erfter Linie Alles zu zerftören trachtete, was 

feinen Kampf um eine neue Freiheit zu hemmen fchien, zu zer- 

ftören das abfolute Königthum der Vergangenheit mit der focialen 

Gliederung des Mittelalters, zu vernichten die ganze Ordnung 

des menfchlichen Dafeins, welche der wilderregten Volkskraft 

eine ungerechte Feffel zu fein fchien. 
Der franzöfifchen Revolution gegenüber fchien es einen 

Augenblick, als ob die nationalen Verfchiedenheiten, der Hafs 

der Stämme, die politifche Gliederung der Staaten verfchwunden, 
als ob in Europa nur zwei grofse Partheien, die des Beharrens 

bei dem Beftehenden, und die des Umfturzes aller Lebensord- 

nungen vorhanden feien. Diefe Revolution hatte nichts Nationales, 

unterlag keiner Befchränkung nach Land und Leuten; fie war 

dic allgemeine Reaktion des Bewufstfeins Aller gegen die hifto- 
rifche Feffel, welche den Kulturfortfchritt hemmte. — 

Die Schuld einer langen widernatürlichen * Entwickelung 
wurde von 1789 ab in Strömen Blutes gefühnt, und Europa, 

ftarr vor Entfetzen und Zorn, fah Frankreichs König auf dem 

Schaffot verbluten. — 
e 
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Mächtig erfchütternd wirkten die Ereigniffe in Frankreich 
auf Deutfchland. Diefes Reich, zu feiner grofsen hiftorifchen 
Miffion — der Ausgleichung jener tiefen Unterfchiede in Gefit- 

tung und Eigenart, welche zwei grofse Völkerfamilien im Often 

und Weften von Europa trennen — längft unfähig geworden 

durch den fchmählichen Abfall von dem eigenen Wefen, be- 

herrfcht von den Einflüffen des Sonderintereffes, welches feine 

befte Kraft verzehrte, war in keiner Weife im Stande, die ent- 

ftandene Bewegung zu beherrfchen, wurde vielmehr willenlos 

von derfelben ergriffen und in feinen Grundfeften erfchüttert. 

Jofeph I., der feine raftlofe Thätigkeit nach dem Mifslingen 
feiner deutfchen Pläne feinen Erblanden zugewendet hatte und 

hier eine ftraffere Centralifation und die Durchdringung fremder 

nationaler Elemente durch das Deutfchthum erftrebte, ftarb in 

dem Augenblicke, als der politifche Sturm aus Weften heran- 
tobte (1790). 

Leopold II. (1790— 1792), deffen unglückliche Tochter der 
Wuth eines rafenden Pöbels in Paris gegenüber in hoher Gefahr 

fchwebte, bemühte fich bald, eine Koalition der deutfchen Mächte 

gegen Frankreich zu Stande zu bringen und fand vor Allen bei 

Friedrich Wilhelm II. von Preufsen bereitwilliges Gehör. Eine 

romantifche und ritterliche Aufwallung diefes Monarchen, ein 
edler Unwillen gegen die Gräuel der Pöbelherrfchaft war den 

öfterreichifchen Intereffen günftig. Aber es lag doch eine Un- 
natur in diefem Bündniffe; die öfterreichifche Staats-Tradition 

allerdings forderte diefen Kreuzzug der Legitimität gegen die 
Revolution; nicht fo der preufsifche Staatsgedanke, der in kon- 

fequenter Klarheit erfafst, fich niemals von der Phrafe der »So- 

lidarität der konfervativen Intereffen « hätte irreleiten laffen dürfen, 

der die Freiheit des Denkens, die Loslöfung der Politik von den 
_ kirchlichen Intereffen, die Befreiung der Völker von den hiftori- 

fchen Feffeln in fich fchlofs. 
Und dies unnatürliche Bündnifs trug feine Früchte. Die 

kriegerifchen Operationen begannen erft nach dem Tode Leo- 

polds IL, als Franz II. bereits den Kaiferthron beftiegen hatte; 
die Schwäche und Rathlofigkeit der deutfchen Kriegführung 

verhalfen der Revolution zu leichtem Siege; der Rückzug des 
Herzogs von Braunfchweig kräftigte die revolutionären Ideen 
auf das Höchfte; der Sieg der neuen Zeit war entfchieden. 

Unterdeffen waren die Häupter des Königs und der Königin 
von Frankreich auf dem Schaffot gefallen; die Kraft Deutfch- 
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lands war erfchöpft, die legitimiftifche Begeifterung verraucht. 

Preufsen erkaufte durch den Frieden von Bafel eine traurige 

Neutralität, Oefterreich kämpfte fort bis 1797. Der rafch empor- 

geftiegene General Bonaparte drang bis an die Thore Wiens - 

vor; im Präliminarvertrag von Leoben und dann im Frieden von 

Campo Formio paktirte das ftolze Oefterreich mit der Revolu- 
tion und verfchmähete es nicht, fich den erlittenen Länderverluft 

durch den Raub an Anderen erfetzen zu laffen. Mit dem deut- 
fchen Reiche fchlofs Bonaparte nach den Raftadter Verhand- 

lungen einen Frieden (zu Luneville 1801), durch den das ganze 

linke Rheinufer an Frankreich fiel. Die erblichen Fürften follten 

aus den Territorien der geiftlichen Fürften, Reichsftädte und 

Reichsdörfer entfchädigt werden. Zur Regelung diefer Verhält- 

niffe wurde eine Reichsdeputation eingefetzt, welche 1803 (25. 

Febr.) in dem Reichsdeputations-Hauptfchlufs das Länder- Ver- 
theilungsgefchäft abfchlofs. 

Das Preufsen Friedrichs II. fah diefen Vorgängen unthätig 
zu. Soweit war die preufsifche Politik von ihrer hiftorifchen 

Aufgabe abgeirrt. Deutfchland wurde zerriffen, erniedrigt, von 
fremder Hand neugeftaltet. Preufsen blieb unbeweglich, auch 
dann, als Oefterreich zum zweitenmal zu den Waffen griff, um 
die Beleidigungen des inzwifchen zur Kaiferwürde (I804) empor- 

geftiegenen fränkifchen Machthabers abzuwehren. Oefterreich 
unterlag auch jetzt; wiederum im Herzen feiner Länder bedroht, 

fchlofs es den Frieden von Prefsburg (1805), dem dann die 

Loslöfung bedeutender Reichsterritorien (Bayern, Würtemberg, 

Baden, Heffen, Herzogthum Cleve-Berg) vom Reiche, und die 

Errichtung des Rheinbundes unter franzöfifcher Hegemonie (1806) 
auf dem Fufse folgten. 

Dem Allem hatte Preufsen ruhig zugefehen. Man plante 

viel, überlegte hin und her, dachte an einen norddeutfchen Bund, 

an ein norddeutfches Kaiferthum des preufsifchen Königs, allein 
dem Widerftreben Heffens und Sachfens gegenüber kam man 
zu keinem Entfchlufs, zu keiner That. Das altersfchwache 

deutfche Reich war am 6. Auguft 1806 auch formell zu Grabe 
getragen worden, als Franz II. die Krone niedergelegt hatte. 

Preufsen fah fich allein dem Feinde gegenüber und wurde nun 
durch die Gewalt äufserer Verhältniffe zu dem gedrängt, was 

die Frucht freier innerer Entfchliefsung hätte fein müffen, zur 

Aufbietung aller Kräfte im Dienfte der deutfchen Intereffen. 
Allein es war im Jahre 1806 weitaus zu fpät. Die Idee 



des Napoleonifchen Weltreiches, welche an die Stelle der Idee 

der franzöfifchen Weltrevolution getreten war, hatte fich zu 

machtvoll entwickelt, hatte eine zu abfolute Herrfchaft über die 

europäifchen Völker erlangt, als dafs das Preufsen von 1806 im 
Stande gewefen wäre, dem Träger diefer Idee, der alle geiftigen 
und materiellen Hülfsmittel in fich, feinem Volke, feinen Tra- 

.banten fand, Widerftand zu leiften. 

Und dies Preufsen war auch an und für fich wenig fähig 
zu bedeutender That. Auf Friedrich Wilhelm I. war 1797 

Friedrich Wilhelm III. gefolgt, ein Fürft von edelfter Denkart 

und tiefittlichem Gefühl, voll des beften Willens für das Glück 

feines Volkes, aber ohne jene rafche Entfchloffenheit und ftählerne 
Energie, welche die Zeit von Preufsens König forderte, ohne 

die Kraft grofser Gedanken und ohne den weiten ftaatsmänni- 

fchen Blick, welche Friedrich I. in fo hohem Mafse eigen ge- 

wefen waren. 

Das Heer war nur noch äufserlich der Armee Friedrichs H. 

ähnlich. Innerlich war es ausgehöhlt durch den unberechtigten 

Stolz, der fich nur auf die Thaten der Vergangenheit ftützte, 
durch eine flache Dreffur, welche in Aeufserlichkeiten gipfelte, 

durch die Bevorzugung des Adels, die Ertödtung des kriegeri- 

fchen Volksgeiftes. Die Finanzen waren erfchöpft, die Verwal- 

tung erfchlafft, die focialen Zuftände, ebenfo wie die wirthfchaft- 

lichen, tief verkommen. Preufsen hatte in feinem Entwickelungs- 

gange einen der tiefften Punkte erreicht. 

Die Ereigniffe von 1806 und 1807 beraubten Preufsen aller 
feiner weftwärts der Elbe gelegenen Theile; der Friede von 
Tilfit (1807) legte dem Lande und feinem Herrfcher fchwere 

Laften auf. Auch Preufsen war nun nicht viel mehr, als ein 

Vafallenftaat Frankreichs. 

Aber in diefer Erniedrigung erwachte der Geift des preufsi- 
fchen Volkes, der eins ift mit dem Geifte der Hohenzollern. 

Beiden gab Stein Ausdruck, beide wurden in den politifchen, 
focialen und wirthfchaftlichen Reformen der Jahre 1808— 1811 

erkennbar. Und mit diefen Reformen kehrte die alte Kraft 

wieder. 

Auch in Oefterreich regte fich wieder und wieder der alte 

Heldengeift. Mit edler Begeifterung kämpften Oefterreicher, 

Böhmen, Ungarn, Tyroler 1809 gegen den Ufurpator. Aber 
trotz des Sieges bei Aspern unterlag Oefterreich auch diesmal. 
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Die Zeit für die Befreiung Deutfchlands war noch nicht ge- 

kommen. 

Das Napoleonifche Weltreich fand erft in Rufsland feine 

Grenze, in dem nordifchen Winter den erften fiegreichen Feind 
und dann in dem deutfchen Geifte feinen machtvollften Gegner. 

Dies Regiment der Gewalt und Treulofigkeit, mit den fchlechten 
Mitteln des römifchen Cäfarenthums lange genug behauptet, die 
letzte grofse Kraftäufserung des modernen Romanenthums, ftürzte. 

rettungslos in fich zufammen, als der deutfche Geift fich felbft 
wiedergefunden hatte. 

Die Ereigniffe des Jahres 1812 in Rufsland bereiteten den 

Boden der deutfchen Erhebung. Die kühne That des General 

York war die erfte Aeufserung des emporlodernden Zornes gegen 

die freche Verletzung aller nationalen Rechte durch den Korfen; 

eine flammende Begeifterung durchzuckte Deutfchlands Völker. 

Nichts mehr waren die Zögerungen und Bedenklichkeiten der 

Diplomaten, Nichts mehr galt das Mifstrauen gewiffer, auf dem 

Boden der Vergangenheit ftehender, Kreife der Gefellfchaft. 

Jene Begeifterung und Thatkraft war etwas fo Unmittelbares 

und Selbftändiges, dafs keine Gewalt der Erde das hätte ver- 

hindern können, was nun gefchah: Die einmüthige Erhebung 
eines ganzen Volkes mit dem feften Entfchlufs, unterzugehen 

oder die Herrfchaft des Fremden zu brechen; dann den jähen 

Zufammenfturz des franzöfifchen Cäfarismus. 

Das Alles wurde erreicht unter freudig dargebrachten unge- 

heuern Opfern Aller an Gut und Blut, durch die Kraft des 
nationalen Gedankens in Deutfchland, durch ein Volk,‘ welches 

wirthfchaftlich herabgekommen, vom Feinde ausgefaugt war, 

deffen untere Schichten in langer focialer Knechtfchaft und unter 

dem Drucke der Kleinftaaterei gefchmachtet hatten; das Alles 

that ein Volk, welches aus den erbärmlichen Zuftänden des 18. 

Jahrhunderts herausgewachfen war. Aber dies Volk kämpfte 

für feine heiligften Intereffen, für beffere Geftaltung feiner focia- 

len und politifchen Verhältniffe, für die Freiheit des Gedankens, 

für die Einheit des deutfchen Reiches der Zukunft, und das, was 

im 18. Jahrhundert die Kraft der Aufklärung in den höheren 

Gefellfchaftsfchichten gewirkt hatte, ftrahlte jetzt mit einem 

Schlage auf Alle über. 

Die Begeifterung, welche in den Jahren 1ı813—1815 fo 

Grofses vollbrachte, wurzelte tief in der Freude über die feit ° 

1806 machtvoll hereingebrochene neue Zeit, ftützte fich auf die 



Hoffnung einer die neuen Ideen zur vollen Geltung bringenden 

Zukunft. Keine dynaftifchen oder Standes-Intereffen fanden in 
derfelben ihren Platz, fondern nur die grofsen, allgemeinen In- 
tereffen Aller, die Intereffen deutfchen Wefens, deutfcher Frei- 

heit, die Intereffen der menfchlichen Gefittung überhaupt. — 
Aber jede Begeifterung bedarf zur endgültigen Regelung 

grofser Verhältniffe einer viel kühleren Genoffin, der verftands- 

mäfsigen Abwägung aller berechtigten Intereffen. Zur frifchen 

mannhaften That befähigt die erftere allein, zur Niederwerfung 
des Feindes, zur Abwehr fremder Knechtung; zum Neubau 

ftaatlicher Inftitutionen, zur Errichtung bleibender Satzungen für 
die aus einer überwundenen Geftaltung herausgetretene bürger- 

liche Gefellfchaft bedarf es ruhiger Verftandesthätigkeit. An 
der umgeftaltenden That nimmt das ganze Volk Theil; die 

Neues begründende Thätigkeit kann nur von Wenigen geleiftet 

werden, und oft genug will die Neugeftaltung nicht dem ent- 
fprechen, was der Volksgeift als Frucht feiner Thatkraft erwartet 

und fordert. 
Die Friedensfchlüffe zu Paris 1814 und 1815 konnten die 

zukünftigen politifchen Zuftände Deutfchlands nur in grofsen 
Zügen ordnen. Das Meifte blieb dem Wiener Kongrefs zu thun. 

Es war dies nicht wenig. Die rafchen Umgeftaltungen feit 1790 ° 

hatten eine Fülle ungelöfter Fragen hinterlaffen. Der tiefe An- 
tagonismus zwifchen Preufsen und Oefterreich trat bald wiederum 

hervor. Die Diplomatie des Kaiferftaates war der preufsifchen 
überlegen. Preufsen ging in möglichft ungünftiger territorialer 
Geftaltung aus den Verhandlungen hervor, als die zweite Macht 
in Deutfchland, und der am 8. Juni 1815 errichtete deutfche 

Bund war ein diplomatifcher Sieg Oecfterreichs und ficherte diefer 

nur halb deutfchen Macht die Hegemonie in Deutfchland. Die 
retrograden Elemente in allen Staaten begannen ihre verderb- 
liche Thätigkeit. Eine tiefe Kluft trennte bald die Forderungen 

des opfermuthigen Volkes, die — wie erklärlich — etwas hoch- 

gefpannten Erwartungen deffelben von der realen Geftaltung 
der Dinge in Staat, Kirche, Gemeinde. Ein Gefühl .des Mifs- 
behagens befchlich die Beften der Nation, als mit den alten 

Gewalten auch alte Mifsbräuche ihren Einzug hielten. Nur karg 
und zögernd gewährte man dem Volke die verheifsenen Frei- 

heiten, Theilnahme an der Regierung durch felbftgewählte Ver- 

treter, eigene Verwaltung der eigenen Intereffen in Gemeinde, 
Kirche und Staat. Zwar gingen einzelne Staaten mit der Ge- 
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währung von Konftitutionen vor, Naffau (1815), Sachfen Weimar 

(1816), Bayern (1818), Baden und Würtemberg (1819); allein 

Oefterreich und Preufsen blieben zurück, obwohl im letzteren 

Staate noch 1815 eine Repräfentativ-Verfaffung in fichere -Aus- -- 

ficht geftellt worden war. 
Die Gefammtftimmung der leitenden Kreife in Oefterreich 

war der freiheitlichen Entwickelung in Deutfchland durchaus 

feindlich ; die grofsen Ereigniffe von 1790—1815 hatten an der 

traditionellen habsburgifchen Politik nichts zu ändern vermocht, 

und wiederum hatte die Weltgefchichte klar und mächtig ge- 

fprochen, ohne dafs man fie in Wien verftanden hätte. Der ° 

unheilvolle Einflufs der habsburgifchen Politik aber war in Deutfch- 
land fchon jetzt wieder fo mächtig geworden, dafs Preufsen fich 
zum Werkzeuge derfelben hergab. Einzelne Extravaganzen, be- 

fonders auf den deutfchen Hochfchulen, erfüllten die deutfchen 

Regierungen . mit Mifstrauen; das Wartburgfeft (1817), die Er- 

mordung Kotzebues durch Sand (1819), fchienen den Einflüfte- 

rungen der reaktionären Elemente, welche fich an allen Höfen 

breit zu machen begannen, eine reale Grundlage zu verleihen. 
Es kam zu den Karlsbader Befchlüffen (20. September 1819), 

zur polizeilichen Ueberwachung der Univerfitäten, Wiedereinfüh- 

rung der Cenfur, zur Einfetzung einer die Demagogenverfolgung 

leitenden Unterfuchungskommiffion in Mainz, zu einem allge-, 

meinen Kriege aller reaktionären Kräfte endlich gegen die kon- 

ftitutionellen Verfaffungen. 
Die Ergänzung der Bundesverfaffung durch die Wiener 

Schlufsakte (8. Juni 1820) erfolgte nicht in dem vom V.olke ge- 

hofften liberalen, fondern in reaktionärem Sinne. Die Politik 

des Fürften Metternich rüftete fich zum entfcheidenden Siege 

über alle liberalen Beftrebungen des deutfchen Volkes; diefen 

Sieg hat fie dann allmählig erftritten, im Bunde mit Junkern 
und Prieftern, gegen die längere Zeit fortgefetzte liberale Oppo- 

fition einiger Mittelftaaten, gegen das Bewufstfein der Beften im 
Lande, welche mit Schmerz die Blüthen fo herrlicher Thaten 

eines wackeren Volkes verwelken fahen. 

Eine tiefe Erfchlaffung der inneren deutfchen Politik folgte. 
Ermattet von den gewaltigen Anftrengungen einer grofsen Epoche, 
materiell erfchöpft, im höchften Grade der Ruhe bedürftig, beugte 

das deutfche Volk fich dem Gegenftrome; was vor Allem noth- 
that, war die wirthfchaftliche Regeneration, die Hebung des 
materiellen Nothftandes, die Heilung der taufend Wunden, aus 
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denen das Land geblutet hatte. Neben diefer erften und wich- 
tigften Forderung, welche an die Nation herantrat, verfchwanden 

zunächft die höheren politifchen Intereffen, aber nicht, um ‚dau- 

ernd vergeffen zu werden, fondern um nach der materiellen 
Wiedererhebung, als ein Kleinod von den Beften der Nation 
bewahrt, aufs Neue den Impuls zur politifchen That zu geben. 

$. 26. Verfassung des deutschen Bundes. ') 

Meine kurze Darftellung der gefchichtlichen Entwickelung 
der politifchen Verhältniffe Deutfchlands hat zur Genüge darge- 
than — und keine wahrheitsgetreue Gefchichte Deutfchlands ver- 

mag etwas Anderes darzuthun —, dafs centrifugale Tendenzen 

feither das Reich erfüllt und bis zum Zuftande der äufserften 
Schwäche geführt hatten. 

Diefer taufendjährige Vorgang fand im Jahre 1806 feinen 
Abfchlufs. Die Entwickelungskurve erreichte ihren tiefften Punkt, 
der bis 1812 nahezu unverändert blieb. 

Das Reich war vernichtet, Deutfchland in feine Elemente 

zerfallen. Es handelte fich nur um die Frage, ob dies Reich 
im Herzen von Europa für immer aufgehört habe zu exiftiren, 
ob die Zerfetzung in Atome weiterfortfchreiten folle, wobei dann 
folgerichtig ein Anfchlufs einzelner Theile an fremde Machtcen- 
tren erfolgte oder ob im Reiche felbft ein Kern gefunden werden 
würde, um den fich allmählig die losgetrennten Theile wieder 

fammeln könnten. 

1812 gab es ein Oefterreich, ein kleines Preufsen oftwärts 

der Elbe, eine deutfch-dänifche?) und deutfch-fchwedifche Pro- 

vinz,3) einen Staätenbund unter franzöfifchem Protektorat, in 

1) Zur Literatur über die Verfaffung des deutfchen Bundes fiehe Zachariä, 

deutfches Staats- und Bundesrecht I. Bd. (3. Aufl.), wo ausführliche Literat. Nach- 

weife; Klüber, öffentliches Recht des deutfchen Bundes und der Bundesftaaten. 

1840. (4. Aufl.) von Rönne, Staatsrecht der preufsifchen Monarchie. 3. Aufl. 

1870. I. S. 717 fgde.; Bluntfchli , allgemeines Staatsrecht. 1863. I. S. 416 fgde. 

— Bluntfchli und Brater, deutfches Staatswörterbuch. 1858. III. Bd. Art. deutfcher 

Bund. — R. v. Mohl, Gefchichte und Literatur der Staatswiffenfchaften. 1856, 

U. Bd. S. 237 fgde. 

2) Die Elbherzogthümer. 

?) Neuvorpommern und Rügen. 
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welchem: vier Könige,*) fünf Grofsherzöge,’) elf Herzöge®) und 

vierzehn Fürften,”) theilweife Prinzen und Marfchälle Frank- 

reichs,®) von der Gnade Napoleons lebten, franzöfifche Departe- 

ments im Südweften, Weften und Nordwelften,?) fogar eine 
kaiferliche 32. Militärdivifion,!%) und dann noch einige Gebiets- - 

abfpliffe, die Niemand zugehörten. !) 

Wer wollte es einem folchen Deutfchland gegenüber dem 

Korfen verüblen, dafs er die geknechtete Nation verachtete? 

Dies Deutfchland mufste fich die verlorene Achtung Europas 
erft wieder erkämpfen. Dafs es in Deutfchland ein Volk gebe, 
welches werth fei, zu exiftiren, mufste bewiefen werden, und als 

der Beweis geführt wurde, geführt mit deutfchem und franzöfi- 

fchem Blute, da fprach der Korfe feine denkwürdigen Worte: 

»Ces animaux ont merveilleufement appris« (bei Grofsgörfchen). 

Ja, es war etwas Wunderfames mit diefem Volke vorgegangen; 

ein Zauberfpruch hatte den Bann gelöft, der es im unthätigen 
Schlafe gehalten, feine befte Kraft lahm gelegt hatte. Wohl 

hatte Stein Recht, als er-in den Deutfchen von 1813 das Volk 

von 1806 nicht wiedererkennen wollte. Den Zauberfpruch aber 

hatten Diejenigen gefprochen, die, wie Stein, Hardenberg, Scharn- 

horft, wie W. v. Humboldt u. A., dem Volke die perfönliche 
und wirthfchaftliche Freiheit gegeben hatten, die politifche ihm 
zu geben im Begriffe ftanden. — 

Als man das neue Deutfchland zu bauen begann, fchien es 

zuerft unter dem erhebenden Einfluffe einer fo herrlichen Be- 

“) Bayern, Würtemberg, Sachfen, Weftfalen. 

°) Baden, Frankfurt, Heffen, Würzburg, Berg. 

6) Naffau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Deffau, beide Mecklen- 

burg, Weimar, Koburg, Gotha, Meiningen, Hildburghaufen. 

7) Beide Hohenzollern, Ifenburg, Lichtenftein, Leyen, zwei Lippe, vier 

Reufsifche Fürften, Waldeck, beide Schwarzburg. 

®) Jerome in Weftfalen, Murat im Grofsherzogthum Berg. 

®) Organifationsdekrete vom 23. I. und 15. VI. 1798, 26. XII. 1810 und 4. 

VI. 1811. Es wurden gebildet: Das Niedermaas-Departement (Maftricht), Roer- 

departement (Aachen), Rhein- und Mofel-Departement (Coblenz), Departement der 

Saar (Trier), Departement des Donnersbergs (Mainz), Departement der Lippe 

(Münfter), Oft-Ems (Aurich), Departement der Elbmündungen (Hamburg), der 

Wefermündungen (Bremen) und der Oberems (Osnabrück). 

'0) Eingerichtet durch Senatskonfult vom 13. XII. 1810. Sie beftand aus 

dem Herzogthum Oldenburg (Theile), Aremberg, Salm-Salm, Salm-Kyrburg, Thei- 

len von Berg und Weftfalen, 

'!) Erfurt, Blankenhayn, Katzenelnbogen etc. Diefe Gebietstheile waren nicht 

in Frankreich inkorporirt, doch in der Gewalt Frankreichs. 
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geifterung, als ob man die Freiheit und Reichseinheit zu Eck- 
fäulen des neuen Baues machen wolle. Die Exiftenz des neuen 

Reiches war durch den Parifer Frieden verbürgt; der Ausbau 

Sache Deutfchlands allein. Letzteres wurde nach den lebhafte- 

- ften Verhandlungen, in welchen Stein eine hervorragende Rolle 
fpielte, allfeitig anerkannt. Aber was follte es nun werden? 
Das alte Reich war rechtlich nicht untergegangen, nur der 

Kaiferthron erledigt. Die Wünfche Vieler, auch Steins, richteten 

fich auf Wiederherftellung der Gefammtmonarchie; aber fie er- 

wies fich als unmöglich, weil Preufsen Anfprüche auf die Kai- 

ferkrone erworben, Oefterreich die feinigen nicht aufgegeben 

hatte, weil Verabredungen zwifchen beiden Mächten die Wie- 

dererrichtung des Kaiferthrones von vorneherein ausfchloffen. 

Es mufste ein anderer Weg aufgefucht werden. Die Ver- 
handlungen in Wien zogen fich monatelang in unerquicklichem 
Streite der Meinungen hin, ohne einen Schritt vorwärts zu kom- 
men. Die preufsifchen Diplomaten ftanden an feiner Berechnung 
und kluger Benutzung des Augenblicks einem Metternich, vor 
Allem aber einem Talleyrand weit nach. Zu der verfchlagenen 
Lift des Oefterreichers, zu der klugen und fo wohl berechneten 
Keckheit des Franzofen, der fich als der Vertreter nicht einer 

überwundenen, fondern einer gleichberechtigten, an dem Siege 

betheiligten Macht geberdete, erhob fich die Ehrlichkeit der 

preufsifchen Vertreter nicht. !?) 

Am 23. Mai 1815 endlich wurden die ordentlichen Ver- 

handlungen über die Bundesverfaffung eröffnet, nachdem man 
feit 1814 fich mit Kompetenzftreitigkeiten abgemüht hatte. Met- 

ternich legte, zugleich im Namen Preufsens, einen Entwurf vor 

in 17 Artikeln. Diefem Entwurf waren neun andere vorausge- 

gangen, der erfte und freifinnigfte von Stein am Io. März 1814,'°) 

12) Man vergl. Klüber, Akten des Wiener Kongreffes und die Aufzeichnungen 

von Fr. v. Gentz, des Protokollführers beim Wiener Kongreffe, in feinen »Tage- 

büchern«. Fr. v. Gentz hat ein überaus lebensvolles Bild von dem Gange der 

Ereigniffe in Wien in denfelben niedergelegt, war im Uebrigen der eifrigfte Wort- 

führer der fchlimmften Reaktion. Seine »Tagebücher« find 1861 aus dem Nach- 

laffe Varnhagens herausgegeben worden. 

13) Vergl. Pertz, das Leben des Minifters Freiherrn von Stein. 6 Bde. Berlin 

18491855. 
-  Steins Entwurf : Jeder Deutfche foll gegen willkürliche Verhaftung gefchützt 

fein, ein Recht auf geordnete Rechtspflege haben; jedem Bundesftaate foll eine 

landftändifche Verfaffung gegeben werden; ein Bundestag, beftehend aus Abge- 

ordneten der Fürften, freien Städte und Landflände, follte das Recht der Bundes- 
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alle fpäteren in abfteigender Linie mehr und mehr allen libera- 
len Principien abhold. Metternichs Beftreben ging dahin, die 
Anhänger der alten Reichsverfaffung mit den.Freunden einer 
vollftändigen Neugeftaltung dadurch zu verföhnen, dafs er beide 
auf den halben Weg drängte, und in diefer Halbheit fah er das ° 
ficherfte Mittel, Preufsen feine wohlerworbene Machtftellung in 

Deutfchland vorzuenthalten. 

Die Verhandlungen vom 29. Mai bis 10. Juni 1815 führten 

endlich zur Vereinbarung der Bundesakte in 20 Artikeln. 1%) 
Laute Protefte begleiteten diefelbe, ausgehend von den media- 
tifirten Reichsftänden, vom Legaten des Papftes; unter -dem 

Donner der Kanonen von Waterloo wurde die neue Verfaffung 
geboren, aber erft am 5. November 1816 das Organ des Bundes, 

die Bundesverfammlung, zufammenberufen. Die erften Verhand- 
lungen derfelben erregten frohe Hoffnungen aller Freifinnigen; 

auf Preufsen, welches fich der Sache der Freiheit eifrig annahm, 

blickten erwartungsvoll die Beften der Nation. Man hatte eine 

Verfaffung, die unvollkommen genug war, aber gute Früchte 
tragen konnte, wenn redlicher Wille die Ausführung leitete. 

Die Verhältniffe, welche diefen Willen nicht zur That gelangen 
liefsen, habe ich oben kurz bezeichnet. Die Ueberfchwänglich- 
keiten der erregten politifchen Phantafıe des Volkes erfüllten 

die Regierungen mit Mifstrauen. Die Karlsbader Befchlüffe, 

von zehn Regierungen mit Umgehung des Bundes gefafst, waren 

ein böfes Zeichen der Zeit. Unter dem Einfluffe des Mifstrauens 

gegen den überfprudelnden Volksgeift ftanden auch die Be- 

rathungen, welche vom 25. November 1819 bis 24. Mai 1820 in 

Wien ftattfanden und zum Erlafs der Wiener Schlufsakte, '5) des 

zweiten Grundgefetzes des deutfchen Bundes, führten. 

Der deutfche Bund war, nach diefen Gefetzen, ein völker- 

rechtlicher Verein der deutfchen fouveränen Fürften und freien 

gefetzgebung, Befteuerung und Jurisdiktion im Streite zwifchen Fürften und Volk, 

fowie zwifchen einzelnen Bundesgliedern haben; mit der Exekutive follte ein Bun- 

desdirektorium betraut werden, dem die Leitung aller Bundesangelegenheiten zufiel, 

auch die Entfcheidung über Krieg und Frieden und die Vertretung Deutfchlands 

nach Aufsen; ganz Deutfchland follte ein Handels- und Zollgebiet bilden. 

Man fieht, wie weit die Bundesverfaffung hinter diefem Entwurfe, welcher 

viele Keime der heutigen Reichsverfaffung enthielt, zurückblieb! 

“) Die deutfche Bundesakte vom 8. VI. 1815 ift abgedruckt in der preufsi- 

fchen Gefetzfammlung 1818 (Anhang) S. 143—155. Klüber, Akten des Wiener 

Kongreffes, Bd. II. $S. 590 fgde. 

"») Gefetz-Sammlung 1820, S. 113 — 128. Sie enthält 65 Artikel. 
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Städte,16) unauflöslich, eine Gemeinfchaft unabhängiger Staaten 
mit gleichen Rechten und Pflichten, nach Aufsen hin eine Ge- 
fammtmacht. Er war fomit ein wahrer Staatenbund, eine durch 

freien Vertrag unabhängiger Staaten gegründete Gemeinfchaft 
zur Erreichung gemeinfamer, durch Vertrag genau beftimmter 
Zwecke politifcher Natur. Die Bundesgewalt war keine Staats- 

gewalt, fondern eine Gefellfchaftsgewalt. Der politifche Wille 
‚des Bundes fetzte fich zufammen aus den Willensäufserungen 
der Einzelftaaten, kundgegeben durch deren Vertreter im Bun- 
destage. Nicht, wie zu Zeiten des alten deutfchen Reiches, ftand 

hier ein Gefammtftaat über den Einzelftaaten (Gliederftaaten), 

fondern alle einzelnen Glieder ftanden gleichberechtigt neben- 
einander und die einheitliche Spitze beftand eben nur in ihrer 

Gefammtheit. Nach Aufsen hin follte der Bund nach feiner 

Verfaffung nur in diefer Gefammtheit, als eine einheitliche euro- 
päifche Grofsmacht erfcheinen; in diefer Richtung eignete dem- 
felben die volle Gewalt eines ftaatlichen Gemeinwefens ;!7) nach 

Innen aber bewegte fich die Bundesgewalt nur in den vertrags- 

mäfsigen Grenzen, und in allen zweifelhaften Fällen galt die 

Präfumtion, dafs nicht der Bund, fondern die Landesftaatsgewalt 
‚kompetent fei. So war die gefetzgeberifche Gewalt nur 

eine vertragsmäfsige Befugnifs, für gewiffe Materien Gefetze zu 

geben, welche dann allerdings für Alle bindend fein follten ;!8) 

unmittelbar richterliche Hoheit befafs der Bund, I) in Rechts- 

ftreitigkeiten der Bundesglieder, 2) in Verfaffungsftreitigkeiten 
zwifchen Regierungen und Ständen, 3) bei Reklamationen von 
Mediatifirten und 4) im Falle, dafs Forderungen von Privatper- 

fonen deshalb nicht befriedigt werden konnten, weil die Ver- 
pflichtung, fie zu befriedigen, zwifchen mehreren Bundesgliedern 

ftreitig oder zweifelhaft war; ein Bundesfchiedsgericht und Aus- 

träge, letztere für die Fälle ad ı und 4,'°) beftanden als Organe 

der Bundesrechtspflege. 

16) Wiener Schlufsakte Art. I. 

17) Wiener Schlufsakte Art. II. XXXV. 

15) Als Zwangsmittel ftand dem Bunde militärifche Exekution zu. Wiener 

Akte Art. X. LVI. 

19) Austräge d. h. Schlichtungen von Rechtsftreitigkeiten durch Vergleich 

(nach altdeutfcher Bezeichnung »mit Minne«) oder Rechtsfpruch (»mit Rechte«) 

waren feit dem fpäteren Mittelalter und feit dem Verfall der Rechtspflege des 

Reiches Gerichte der zahlreich gebildeten Genoffenfchaften, z. B. der Städtebünd- 

niffe, des Kurfürftenbundes zu Renfe 1338, der Herrenbündniffe in Schwaben, 

, Bernhardt, Forstgeschichte. II. 13 
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Die Militärgewalt des Bundes war ebenfo nicht die volle 

ftaatliche Militärhoheit, fondern nur eine in gewiffen Grenzen 
fich bewegende Gewalt des Bundes über die Bundesglieder, 
welche eine gewiffe Truppenzahl zum Bundesheere zu ftellen 
hatten,20) und über Anftalten der gemeinfamen Vertheidigung ° 
und Kriegführung. Die Polizeigewalt des Bundes war auf 
diejenigen Fälle befchränkt, in welchen der Bundeszweck eine 
polizeiliche Thätigkeit erforderte, eine Einmifchung deffelben in 

die inneren Verhältniffe der Einzelftaaten war gänzlich unzu- 

läffig.*') 
Organ der Bundesgewalt war der Bundestag, der permanent 

in Frankfurt a/M. tagte und in dem Oefterreich als gefchäfts- 
leitende Macht den Vorfitz führte. Der Bundestag hatte zwei 
Formen der Befchlufsfaffung, im Plenum, wo nicht berathen, 

fondern nur abgeftimmt wurde, und im engeren Rathe, in welchem 

die Berathungen ftattfanden. Im Plenum hatten Oefterreich und 

die Königreiche 4, Holftein, Luxemburg, Baden, Kurheffen und 
Grofsherzogthum Heffen je 3, Mecklenburg -Schwerin, Braun- 

fchweig und Naffau je 2, die übrigen Staaten je eine Stimme, 

fo dafs im Plenum 69 Stimmen abgegeben wurden. Im engeren 

Rathe hatten die elf gröfseren Staaten je eine Virilftimme, dis 

kleineren Staaten waren zu Curiatftimmen vereinigt. 

Solchergeftalt war die Verfaffung des deutfchen Bandes; 
welche als die Frucht heifser Kämpfe aus den Berathungen zu 
Wien hervorging. Selten war wohl eine politifche Gemeinfchaft 
weniger geeignet zu pofitiver Thätigkeit, zu energifcher Kraft- 

äufserung. Von einer pofitiven Regierungsthätigkeit der viel- 
köpfigen Bundesgewalt konnte keine Rede fein. Die Gefchichte 
hat denn auch von einer folchen während des zojährigen Be- 
ftehens des Bundestages’ Nichts zu verzeichnen. Nur da, wo es 

galt, eine retrograde Bewegung, ein antikonftitutionelles Vorgehen 
zu unterftützen, nur da regte fich im Schoofse diefer Verfamm- 

Franken, Elfafs, Burgund etc. Die Austräge fchlichteten Streitigkeiten zwifchen 

den Genoffen deffelben Bundes; der Rechtsfpruch war fubfidiär, die Einigung 

durch Vergleich Regel. Vergl. Art. 18—24 der Wiener Schiufsakte. Bluntfchli 

und Brater, Staatswörterbuch, Art. Austräge. 

20) Nach der Bundesmatrikel. Die Bundestruppen waren in 10 Armeecorps 

getheilt und jeder Staat hatte 1'/,°/, feiner Bevölkerung zu ftellen. Die Bundes- 

feldherren ernannte der Bundestag. 

2!) Uebergriffe in diefer Beziehung kamen jedoch oft genug vor. Bluntfchli 

und Brater, a. a. ©. III. S. 43. 

4 
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lung Etwas wie Thatkraft. Längft dem Spotte der Nation ver- 

fallen, hat die Bundesverfammlung überlang gelebt, ein alters- 

fchwacher Greis, von dem Niemand mehr reden mag, feitdem 
endlich ein unrühmliches Ende ihm zu Theil geworden ift. 

$. 27. Territorialgeschichte. ') 

Keine Epoche der deutfchen Gefchichte hat in den Terri- 

torialverhältniffen des Reiches gröfsere Veränderungen aufzuwei- 

fen, als diefe. Die ganze Entwickelung drängte auf Verminde- 
rung der Einzelftaaten, und felbft die franzöfifche Okkupation, 
fo feindlich fie fonft allen deutfchen Intereffen war, hat hierzu 

mächtig mitgewirkt. Nach dem Machtfpruche Napoleons ver- 
fchwanden die reichsunmittelbaren Territorien in grofserZahl;; neue 

Staatenbildungen entftanden und vergingen; als die Verhand- 
lungen in Wien begannen, hatten nur noch verhältnifsmäfsig 

wenige Landesherren den faktifchen Befitz für fich, und dem 

Kongreffe fiel die fcheinbar leichte und dankbare Aufgabe zu, 
das Chaos zu entwirren, das Reich zu rekonftruiren, ohne durch 

das; Vorhandenfein einer Unzahl von mikrofkopifchen ftaatlichen 
Exiftenzen behindert zu fein. - 

"Allein die praktifche Löfung der Aufgabe geftaltete fich 

ganz anders. Jene Produkte einer wunderbar atomiftifchen ge- 
fchichtlichen Entwickelung, welche feit Iooo Jahren eigentlich 

nur die Tendenz gezeigt hatte, die ftaatliche Einheit in eine un- 

beftimmte Zahl von lebensunfähigen Staats- Embryonen aufzu- 

löfen, waren nur untergetaucht, nicht verfchwunden. In dem 

Augenblicke, wo die deutfche Sache den Sieg erfochten, wo 

deutfche Kraft den Ufurpator niedergefchlagen hatte, tauchten 

alle empor, waren alle Träger auch der winzigften Souveränetät 
der Anficht, dafs ihre felbftändige Exiftenz fo wohlberechtigt 
fei, als die der Grofsftaaten. Es ift dagegen theoretifch wenig 
einzuwenden. Auch ein papiernes Schiff ift ja ein Schiff; aber 

freilich, die kleinfte Welle läfst daffelbe auf immer verfchwinden. 

1) Quellen der Territorialgefchichte: Klüber, Akten des Wiener Kongreffes. 

1815. — Häufser, deutfche Gefchichte vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Grün- 

dung des deutfchen Bundes. 1856. — Eine fehr gute Darftellung bei G. v. Vie- 

bahn, Statiftik des zollvereinten und nördlichen Deutfchlands. 1858. I. Bd. S. ı 

bis 113. — Aufserdem eine Reihe ftatiftifcher Werke über die einzelnen deutfchen 

Länder. 

13 * 
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Dem Wiener Kongrefs fiel die fchwere Aufgabe zu, rückfichtslos 
über alle diejenigen Souveränetäten zur Tagesordnung überzu- 

gehen, welche nicht durch die befondere Fürfprache eines Mäch- 
tigen vor der Mediatifirung gefchützt wurden. — 

Die territorialen Veränderungen in Deutfchland während 
diefer Periode find nur theilweife bleibend gewefen. Viele der 

neu entftandenen Souveränetäten haben den Sturz des Napoleo- 

nifchen Regimentes nicht überlebt, viele haben nicht einmal ein 

Jahrzehnt ihr Dafein gefriftet. Aber es kann eine ziemlich ein- 

gehende Schilderung der einfchläglichen Verhältniffe dennoch 

nicht umgangen werden, foll die Wirthfchafts- und Verwaltungs- 
gefchichte der deutfchen Territorien in diefer Periode richtig 

aufgefafst werden. Die wenn auch nur durch ein Jahrzehnt fort- 

gefetzte Bewirthfchaftung vieler weftdeutfchen Forften nach fran- 
zöfifchem Syfteme hat, um nur Eins hervorzuheben, denfelben 
oft auf ein halbes Jahrhundert ihren Stempel aufgedrückt. — 

Der Friede von Luneville (1801) rifs die linksrheinifchen 

Länder von Deutfchland los und legte dem deutfchen Reiche 

die Verpflichtung auf, die depoffedirten Fürften diefer Lande 
im inneren Deutfchland zu entfchädigen. 

Die Regelung diefer Verhältniffe follte einer Reichsdeputa- 
tion übertragen werden; aber Preufsen, Oefterreich und Bayern 

warteten die Befchlüffe derfelben nicht ab, fondern fchloffen 

Separatabkommen mit Frankreich, um möglichft günftige Be- 
dingungen für fich felbft zu erlangen. 

Die Deputation wurde zum 24. Auguft 1802 berufen und 

beftand aus Bevollmächtigten der Kurfürften von Mainz, Böhmen, 

Sachfen, Brandenburg, fowie der Reichsfürften von Bayern, Wür- 

temberg, Deutfchmeifter und Heffen-Kaffel. 

Ein von franzöfifchen und ruffifchen Staatsmännern ausge- 
arbeitetes Projekt der territorialen Gliederung des verftümmelten 

Deutfchlands wurde gleichzeitig dem Reichstage vorgelegt; da- 
bei fprach man es unverhohlen aus, dafs die Unfähigkeit des 
deutfchen Reiches zur Regelung der eigenen Angelegenheiten 

es fei, welche die fremden Mächte zwinge, an der Ordnung 
diefer Verhältniffe hervorragenden Antheil zu nehmen. — 

Die geiftlichen Fürften und faft alle Reichsftädte verfchwan- 
den aus der Reihe der Souveräne; die Abtretung des linken 
Rheinufers vernichtete die Kurftaaten Trier und Köln, die Her- 

zogthümer Burgund, Geldern und eine fehr grofse Zahl reichs- 

unmittelbarer Gebiete und Gebietstheile, und löfte vom Reiche 
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ein Gebiet von 1150 [_]M. ab; mit diefem Gebiete gingen die 

Stimmen von 2 Kurfürften, 30 geiftlichen, ıı weltlichen Fürften, 

von 2 Prälatenkurien und 45 Reichsftädten verloren. Um den 

letzteren Verluft auszugleichen, wurden 4 neue Kurwürden für 

Salzburg, Baden, Würtemberg und Heffen-Kaffel und 53 neue 
Virilfiimmen im Reichsfürftenrath errichtet und eine neue Rang- 
ordnung der Fürften feftgeftellt. 

Von den geiftlichen Fürften behielt nur der Kurerzkanzler 

ein fouveränes Gebiet um Mainz (mit Afchaffenburg und Lohr); 
1405 [_]M. der oftrheinifchen geiftlichen Territorien kamen zur 
Vertheilung. 

Oefterreich wurde durch die Bisthümer Brixen und Trient 

für Abtretung der Landvogtei Ortenau entfchädigt; die Neben- 
linien Toskana und Modena erhielten erfteres Salzburg mit der 
Kurwürde, letzteres Breisgau und Ortenau; Preufsen trat Theile 
von Kleve, Geldern, Mörs, Sayn- Altenkirchen ab und erhielt 

Erfurt mit dem Eichsfelde, Münfter, Paderborn, die Reichsftifte 

Effen, Werden, Herford, Elten, Kappenberg, das Fürftenthum 

Hildesheim, die Reichsftädte Goslar, Mühlhaufen, Nordhaufen, 

ferner Quedlinburg und die Graffchaft Niedergleichen mit Blan- 

kenhayn und Kranichfeld. 
Bayern verlor das alte Stammland Pfalz, die ee 

in Belgien und im Elfafs, Zweibrücken, Simmern, Lautern, Vel- 

denz, Sponheim, endlich Jülich {220 | |M.), und erhielt dagegen 
den gröfsten Theil des Hochftiftes Würzburg, das Fürftenthum 
Bamberg, Theile vom Hochttift Eichftädt, die Reichsftädte Rothen- 

burg, Weifsenburg, Windesheim, Schweinfurt, die Reichsdörfer 

Gochsheim und Sennfeld, ferner Paffau, das Bisthum Freyfingen, 
die Abtei Waldfaffen, kleine Theile von Salzburg, die Fürften- 
thümer Augsburg und Kempten, die Abteien Irrfee, Söflingen, 

Elchingen, Ursberg, Roggenburg, Wettenhaufen, Ottobeuren, 

Kaifersheim und St. Ulrich, die Reichsftädte Kempten, Kauf- 

beuren, Memmingen, Dinkelsbühl, Nördlingen, Ulm, Bopfingen, 

Buchhorn, Wangen, Leutkirch, Ravensburg und das Gebiet der 

freien Leute auf der Leutkircher Haide. 

Kurfachfen blieb unverändert. 

Der Kurfürft von Hannover erhielt für geringfügige An- 

fprüche auf Sayn-Altenkirchen und Hildesheim das Bisthum 

Osnabrück (44 I_|M.). 
Würtemberg verlor Mömpelgard und wurde durch die 

Probftei Ellwangen, die Reichsftädte Aalen, Efslingen, Giengen, 
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Gmünd, Hall, Heilbronn, Reutlingen, Rottweil, Weil, fowie die 

Abteien Zwiefalten, Margarethenhaufen, Rottmünfter und im 
fränkifchen Kreife durch Oberftenfeld, Comburg, Schönthal 

Ganzen 32 [| _]M.) entfchädigt. 

Baden verlor Sponheim, Grevenftein, Beinheim, Roth und 

die Befitzungen in Elfafs und Luxemburg, wurde aber durch 

Heidelberg, Mannheim mit den dazu gehörigen Theilen der 
Pfalz, durch das Fürftbisthum Conftanz, die reichsftädtifchen Ge- 

biete von Ueberlingen, Offenburg, Zell, Gengenbach, Pfullendorf, 

Biberach und Wimpfen, die Abteien Petershaufen, Reichenau, 

Allerheiligen, Frauenalb, Schwarzach, Salem, Lichtenthal, Gen- 

genbach, Ettenheimmünfter und andere kleinere Gebietsfplitter 

fo reichlich entfchädigt, dafs der Umfang des Staatsgebietes fich 
verdoppelte (122 | |M.). 

Der neue Kurftaat Heffen erhielt für Rheinfels, St. Goar 

und Katzenelnbogen, auf der linken Rheinfeite, Amöneburg, 

Fritzlar, die Städtchen Neuftadt und Naumburg, Gelnhaufen und 

.das Reichsdorf Holzhaufen. 

Der deutfche Orden wurde durch Befitzungen in Vorarl- 

berg, in der Conftanzer und Augsburger Diözefe und in Oefterrei- 

chifch-Schwaben entfchädigt. 
Der Johanniter-OÖrden erwarb mehrere Abteien im Breis- 

gau und die Graffchaft Bonndorf. s 

Der Landgraf von Heffen-Darmftadt erhielt für feine 

Befitzungen im Elfafs, für Hanau-Lichtenberg, Katzenelnbogen 

u. f. w.: Das kurkölnifche Herzogthum Weftfalen, die Aemter 

Starkenburg, Gernsheim, Bensheim, Heppenheim, Lindenfels, 
Umftadt, Otzberg, Theile von Oppenheim und Worms, einige 

Abteien und die Reichsftadt Friedberg. 

Braunfchweig, die fachfen-erneftinifchen Staaten und 

Holftein erlitten keine Territorial-Veränderungen. 

Schweden trat Wismar an Mecklenburg-Schwerin ab; 

letzteres erwarb auch einige lübeckifche Aemter. 

Anhalt-Zerbft erlofch 1793; in das Anhaltifche Gebiet 

theilten fich fernerhin Deffau, Bernburg, Köthen. 

Der Herzog von Aremberg erhielt Recklinghaufen, Theile 

des Herzogthums Meppen. 

Beide Hohenzollern erhielten Herrfchaften in Oberfchwa- 

ben; Lobkowitz-Sternftein blieb unverändert; der Fürft 

Dietrichftein wurde für Trafp durch Neu-Ravensburg entfchä- 
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digt, Salm-Salm und Salm-Kyrburg durch die münfterfchen 
Aemter Ahaus und Bocholt (29 [_]M.). 

Naffau wurde durch eine grofse Zahl zerftreut umherliegen- 

der Länderabfpliffe für Aufgabe der weftrheinifchen Befitzungen 
und der Statthalterfchaft in den Niederlanden entfchädigt. 

Naffau-Ufingen erhielt den mainzifchen Rheingau, Lim- 

burg, Rommersdorf, Bleidenftadt und Sayn, Unkel, Königswinter, 

Caub und Deutz, Königftein, Katzenelnbogen, Braubach, Ems, 
Epftein, Kleeberg, Sayn-Altenkirchen und einige Dörfer. 

Naffau-Weilburg, welches 1799 Sayn-Hachenburg ererbt 
hatte, erhielt Montabaur, Walmich, Hammerftein, die oftrheini- 

fchen Theile der Aemter Ehrenbreitftein, Boppard, Bergpflege, 

die Graffchaft Nieder-Ifenburg, Herrfchaft Vallendar, die Abteien 
Arnftadt, Schönau, Marienftadt. 

Auersberg, Fürftenberg, Schwarzenberg, Lichtenftein, Schwarz- 

burg blieben unverändert. 

Thurn und Taxis verlor die weftrheinifchen Poften und 

wurde durch die Reichsftadt Buchau und einige kleine geiftliche 
Territorien entfchädigt. 

Alle die genannten Staaten hatten vor 1803 zu den reichs- 
fürftlichen gehört. Die 1803 erfolgte Erhebung zahlreicher regie- 
render Häufer in den Reichsfürftenftand fügte dem Reichsfürften- 

rathe folgende Staaten ein: 
Modena (Breisgau), Waldeck-Pyrmont, Löwentftein - Werth- 

heim, Oettingen-Wallerftein, Solms-Braunfels, Hohenlohe (3 Linien), 

Reufs (3 Linien), Ifenburg-Birftein, Kaunitz-Rietberg, Leiningen- 

Hartenburg, L.-Guntersblum, L.-Haidesheim, Fürftenthum Ligne 

(Abtei Edelftetten im öfterreichifchen Kreife), Looz-Corswarem. 

Als gräfliche Häufer beftanden fort: Grumbach (Wild- und 

Rheingrafen), Leiningen-Wefterburg, Wartenberg (Roth in Schwa- 

ben, Wartenberg) und zahlreiche Häufer mit fehr geringem Län- 

derbefitz; die gräflichen Häufer befafsen zufammen Territorien 

von 171 [_]M. Ausdehnung. 
Als Reichsftädte blieben nur Augsburg, Nürnberg, Frank- 

furt, Lübeck, Bremen und Hamburg beftehen. 
Es erhellt, wie vielköpfig das deutfche Reich auch nach 

diefen tief eingreifenden Veränderungen noch blieb. Aber die 

Präponderanz der beiden Grofsftaaten trat bereits deutlich her- 

vor. Oefterreich umfafste ein Gefammtgebiet von 12,000 [_|Meilen, 

Preufsen ein folches von 5630 [_]Meilen. Die nichtdeutfchen Theile 

des letzteren Staates hatten an der deutfchen Kultur Theil zu 
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nehmen begonnen und bildeten fchon um 1803 ein wichtiges, in 
feinen beften Kräften deutfches Vorland gegen Often, zugleich 
aber eine ftarke Grundlage der Gefammtmachtftellung Preufsens. — 

Bedeutende territoriale Veränderungen waren die Folge der 

Ereigniffe von 1805. Im Frieden zu Prefsburg und durch die 
Gründung des Rheinbundes wurde die Mediatifirung einer grofsen 

Zahl fouveräner Territorien herbeigeführt. Bayern, zur Königs- 
würde erhoben, trat Würzburg und Berg an Frankreich ab und. 

wurde durch die Markgraffchaft Burgau, Befitzungen in Tyrol 
und Vorarlberg, Augsburg, Ansbach u. a. m. entfchädigt. Das 

neue Königreich Würtemberg erhielt die Graffchaft Bonndorf, 

Theile vom Breisgau, die Landvogtei Schwaben u. a. m.; Baden 

wurde durch das übrige Breisgau, durch Ortenau, Conftanz, 

Mainau und Güter des deutfchen und Johanniterordens vergröfsert. 

Oefterreich erwarb Salzburg, der Kurfürft von Salzburg er- 
hielt Würzburg, der deutfche Orden Mergentheim; Preufsen 

trat 1806 an Frankreich Ansbach (kam an Bayern) und Kleve 

(zu Berg) ab, und wurde durch Hannover entfchädigt. 

Der Johanniterorden und die 1802 übergangenen Reichs- 

klöfter wurden 1806 fäkularifirt, viele Reichsfürften und alle 

Reichsgrafen mit Ausnahme von beiden Lippe und von der 
Leyen-Geroldseck, die Reichsritterfchaften und die Ganerbfchaften 

fowie Frankfurt und Nürnberg mediatifirt. 

Bayern,2) Würtemberg, 3) Baden, #) Heffen,°) Naffau,®) Hohen- 

2) Bayern trat an Würtemberg die Herrfchaft Wiefenfteig ab und erwarb die 

gefürftete Graffchaft Sternftein, die Graffchaft Edelftetten und Buxheim, ferner 

Schwarzenberg, Seinsheim, Marktbreit, den öftlichen Theil von Hohenlohe (Schil- 

lingsfürft und Kirchberg) ; die Graffchaften Caftell, Wiefentheid, Limpurg-Speck- 

feld, Stadt und Gebiet Nürnberg ; Oettingen, Winterrieden, Herrfchaft Thannhau- 

fen, die Kommenden Rohr und Waldftetten, den öftlichen Theil der Fuggerfchen 

und Taxisfchen Befitzungen. 

3) Würtemberg erwarb die Graffchaft Friedberg-Scheer, Buchau, Neuravens- 

burg-Neufra, die gräflich Truchfeffifchen Lande und neben der Graffchaft Eglofls- 

Siggen und Wiefenfteig eine Reihe kleinerer Gebietstheile; ferner die Graffchaften 

Warthaufen und Schelklingen im öfterreichifchen Kreife, die Abtei Wiblingen 

und Stadt Waldfee, das Hauptland von Hohenlohe u. f. w. 

‘) Baden erwarb: Fürftenberg und Thengen, Hagnau, Klettgau, Theile von 

Wertheim und Würzburg, Krautheim ; ferner Leiningen-Amorbach -Miltenberg, 

jilligheim und Neidenau; das Fürftenthum Haitersheim, die Kreife Villingen 

und Braunlingen. 

5) Heffen (Grofsherzogthum) vergröfserte fein Gebiet befonders durch Erbach, 

Burg-Friedberg (Ganerbfchaft), die Hauptlande Solms und die Graffchaften Witt- 

genftein und Berleburg. 

6) Naffau erwarb (die herzogliche Linie Naffau-Ufingen und fürftliche Linie 

u 
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zollern,?) Aremberg,®) Ifenburg,?) der Fürft-Primas (Frankfurt), 10) 

Berg,11) Salm 1?) vergröfserten und erweiterten ihre Befitzungen 

durch die Gebiete der Mediatifirten, und wiederum hatte der 

Centralifationsprozefs in Deutfchland einen Schritt vorwärts ge- 
than. 13) i 

Naffau-Weilburg vereinigten fich am 30. VII. 1806 zu einer gemeinfchaftlichen 

Regierung) die Graffchaft Wied und Runkel links der Lahn, die Aemter Wehr- 

heim, Burbach, Neuenkirchen, Braunfels, Hohenfolms, Greifenftein; Reiffenberg 

und Cransberg, Neuerburg, Altenwied und die Kellerei Vilmar. 

?) Hohenzollern-Sigmaringen erwarb neben mehreren Kommenden und Ab- 

teien namentlich die fürftenbergifchen Herrfchaften Trochtelfingen - Jungnau und 

Möskirch und die Taxisfchen Herrfchaften Strafsberg und Oftrach. 

®) Aremberg mediatifirte die Graffchaft Dülmen. 

9) Vereinigte die Ifenburgifchen Lande und mediatifirte Reichsrittergüter. 

10) Reichsftadt Frankfurt, Graffchaft Rieneck, Theile von Wertheim. 

1!) Der Grofsherzog von Berg erwarb Deutz, Vilich, Königswinter, Beilftein, 

Wefterburg, Schadeck, Reichsrittergüter (Wildenburg), Siegen, Dillenburg, Hada- 

mar, Rheina-Wolbeck, Bentheim, Gimborn-Neuftadt, Homburg, Horftmar, Steinfurt, 

Wied-Runkel, rechts der Lahn. 

12) Salm-Salm und’Salm-Kyrburg erwarben Gehmen und ftellten ihre Lande 

unter eine gemeinfchaftliche Regierung zu Bocholt. 

13) Der Befitzftand von 1812 war folgender: 

Die franzöfifchen Departements umfaßsten . . . . 1132 [_]M. 

‚die unter franzöfifcher Verwaltung ftehenden Gebiete 507 ,„ , 
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Aber dem gegenüber führte der Friede zu Tilfit zu einer 

tiefen Schwächung des gröfsten ächtdeutfchen Staatswefens, des 
preufsifchen. Preufsen verlor die Hälfte feines Gebietes. Der 
Kurfürft von Sachfen nahm den Königstitel an und erhielt zu- . 

nächft Kottbus. Als Nebenland Sachfens wurde aus preufsifchen 

Gebietstheilen das Herzogthunı Warfchau gebildet, Danzig wurde 

freie Stadt, ein neues Königreich Weftfalen, Vafallenftaat Frank- 

reichs, aus heffifchen, preufsifchen, hannöverfchen, braunfchwei- 

gifchen und anderen kleineren Gebieten gebildet. Der Fürft- 
Primas erhielt Hanau und Fulda, der Grofsherzog von Berg 
anfehnliche Gebietstheile in Weftfalen und am Rhein; viele Theile 

des weftlichen und nordweftlichen Deutfchlands, auch Erfurt 

blieben unter proviforifcher Verwaltung Frankreichs. 

Der König von Dänemark ergriff die Gelegenheit, um !®) 

Holftein der dänifchen Monarchie einzuverleiben. — 

Weitere Territorial-Veränderungen in Süddeutfchland führte 

der Wiener Friede (1809) herbei. 

Bayern erwarb Salzburg, Berchtesgaden, das Inn- und 

Hausruck-Viertel (theilweife) von Oefterreich, die Fürftenthümer 

Bayreuth und Regensburg, mehrere würtembergifche Grenzge- 

biete, trat dagegen andere Gebietstheile an Würtemberg ab. 

Würtemberg wurden die Befitzungen des Deutfchmeifters, 

der auf feine Würde verzichtete, zugefchlagen, fowie für die an 

Bayern abgetretenen Grenzgebiete die Fuggerfchen Graffchaften 
Dietenheim und Kirchberg, Hohenlohe-Kirchberg, Leutkirch, 

Ravensburg, ferner Buchhorn, die Taxisfchen Lande Neresheim, 

Difchingen und Eglingen, fowie Wangen, endlich einige Theile 
von Ansbach und Oettingen. 

Baden erwarb einige Theile von würtembergifchen Grenz- 

ämtern (Rottweil, Tuttlingen, Ebingen etc.), das Amt Stockach, 

faft das ganze Oberamt Hornberg. 

Heffen-Darmftadt erhielt 1810 einige althanauifche Ge- 

bietstheile und das Fuldafche Amt Herbftein, von Baden Amor- 

bach und Miltenberg, und das 1806 an Baden überlaffene löwen- 

fteinfche Amt Klein-Haubach, fowie die Dörfer Lautenbach und 

Umpfenbach. 

Herzogthum Holften , .. .......2.=..0.0..,., soeoiisiuii 

Fürftentkum : LübeoBan 2 00 ae er ee ar Fa er 

Der Rheinbund umfafste 5141 [_]JM. und 424 ehemals felbftändige Territorien. 

Vergl. von Viebahn a. a. O. 1. S. 74. 

) Erklärung‘ vom 9. IX. 1806. v. Viebahn a. a, O. S. 62. 
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Würzburg erwarb 1809 Theile der Graffchaft Rieneck 
(Burgfinn), von Bayern 1810 Schweinfurt, 2 ehemalige Reichs- 

dörfer, 50 bambergifche, 30 zur Abtei Ebrach gehörige, einige 

bayreuthifche Dörfer und mehr als 30 reichsritterliche Güter, 
und trat als Grofsherzogthum dem Rheinbunde bei. 

Der Fürft-Primas trat einige Gebietstheile an Bayern, 
 Heffen und Würzburg ab. Sein Gebiet wurde zum Grofsherzog- 
thum Frankfurt erhoben. 

Das Königreich Weftfalen wurde 1810 durch Calenberg, 

Lüneburg, Bremen, Verden, Hoya, Diepholz, Hadeln, Spiegelberg, 

Thedinghaufen und Lauenburg füdlich der Elbe vergröfsert. 

Allein auch diefe Dispofition über das deutfche Gebiet ge- 

nügte Napoleon noch nicht. Ein Senats-Befchlufs vom 13. De- 

zember 1810 vereinigte Oftfriesland, Jever, Oldenburg, Meppen 

(Aremberg), Salm-Salm, Salm-Kyrburg, den gröfsten Theil des 
Münfterlandes, faft alle vorher bezeichneten Erwerbungen Weft- 
falens von 1809 und 1810, Lauenburg und die Hanfeftädte mit 

Frankreich. »Das öffentliche Recht Europas fei durch die Be- 

fchlüffe Grofsbritanniens von 1806/7 vernichtet, fo lauteten die 
Motive zu diefem Befchluffe, eine neue Ordnung regiere die 

Welt... Unter den Garantieen, welche Frankreich nothwendig 
feien, ftehe die Vereinigung der grofsen Strommündungen, der 
Elbe, Wefer, Ems, des Rheins, der Maafs und Schelde, und die 

Errichtung eines inneren Handels in erfter Linie.« ‘Der letzte 

Gewaltakt Frankreichs war dann die Befetzung von Schwedifch- 
Pommern und Rügen, und es ergab fich gegen 1812 die oben 

kurz angegebene Territorialverfaffung Deutfchlands. — 

Sie hat kaum 2 Jahre lang beftanden. Die Unficherheit aller 
Verhältniffe während des grofsen Krieges 1813— 1815 geftattete 
nicht, mit definitiven Territorial-Veränderungen vorzugehen. Ein 

Proviforium wurde gefchaffen, um den wiedererworbenen deut- 
fchen Ländern eine geregelte Verwaltung zu fichern. Am 27. 

Oktober 1814 wurde von Preufsen, Rufsland, Oefterreich und 

Grofsbritannien eine Centralverwaltung in Dresden errichtet, an 

deren Spitze der Minifter v. Stein trat. Die Verwaltung derje- 
nigen Provinzen, welche vor 1805 zu Oefterreich, Preufsen, Han- 

nover, Braunfchweig, Kurheffen, Oldenburg und Schweden gehört 

hatten, wurde von diefen Staaten felbftändig wieder übernommen, 

. fobald fie von den Franzofen geräumt waren. Alle übrigen 
Gebiete (aufser Würzburg, welches von Oefterreich verwaltet 
wurde) traten unter die Verwaltung der gedachten Centralftelle. 



Es wurden Generalgouverneure beftellt für Sachfen (Graf Repnin), 
Frankfurt und Ifenburg (Graf Solms-Laubach), Berg (Gruner), 

für Weftfalen und die oranifchen Länder, Oberelfafs, für den 

Mittelrhein (Trier) und Niederrhein (Aachen). 

1816—1819®°) erfolgten dann die definitiven Gebietszuthei- 
lungen, die Preufsen Schwedifch-Pommern, die ganze Provinz 

Sachfen, Weftfalen und das Grofsherzogthum Niederrhein zu- 

führten, wogegen Ansbach und Bayreuth, Hildesheim, Goslar, 

Oftfriesland, Lingen und Unter-Eichsfeld abgetrennt wurden. 
Das Haus Oranien überliefs an Preufsen feine deutfchen 

Befitzungen, von denen jedoch Dillenburg, Hadamar, Dietz und 

Beilftein von Preufsen gegen oftrheinifche Aemter, Wied-Runkel, 

Solms-Braunfels und Hohenfolms an Naffau abgetreten wurden. 

Im Often wurden aus den wiedererworbenen füdpreufsifchen 

und füdoftpreufsifchen Gebietstheilen die Provinzen Oftpreufsen, 

Weftpreufsen und das Grofsherzogthum Pofen gebildet. 

Bayern erwarb Afchaffenburg und Würzburg, die Rhein- 

pfalz mit Zweibrücken, kleinere heffifche, würtembergifche und 

badifche Gebietstheile, trat jedoch Tyrol und Vorarlberg, das 

Inn- und Hausruck-Viertel fowie Salzburg ab. 
Hannover erhielt Hildesheim mit Goslar, Oflfriesland, Lingen, 

den zum Fürftenthum Rheina-Wolbeck gehörigen Kreis Ems- 

büren, das untere Eichsfeld, trat dagegen Theile der Altmark 
und von Lauenburg an Preufsen ab, erwarb ferner Aremberg- 
Meppen, fowie Bentheim. 

Würtemberg erfuhr eine Gebietsveränderung durch die 

Ereigniffe von 1813— 1815 nicht. 

Sachfen verblieb der Kern feiner Lande, Meifsen, Ober- 

laufitz, die fchönburgifchen Lande. 

Baden erhielt Kehl zurück und arrondirte im Uebrigen 

fein Gebiet durch kleine Taufche. 

Heffen-Darmiftadt erhielt 1816 lfenburg, Rödelheim-Affen- 

heim und Ober-Erlenbach, den nördlichen Theil des Donners- 

berg-Departements (Mainz, Koftheim etc.), Alzey, Pfeddersheim 

und Worms. 

Heffen-Kaffel erwarb Fulda, Dorheim, Wächtersbach 

und zahlreiche kleine Gebietstheile. 

15) Die ganze Territorial-Regelung fand ihren Abfchlufs in dem «General- 

Rezefs der Territorial-Commiffion« (zu Frankfurt von den Bevollmächtigten Oefter- 

reichs, Preufsens, Englands, Rufslands niedergefetzt) vom 20. VII. 1819. 
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Holftein-Lauenburg trat als dänifch-deutfche, Luxem- 

burg als niederländifch-deutfche Provinz dem Bunde zu, Braun- 
fchweig und Mecklenburg blieben unverändert (Befitzftand 

von 1805). 

Sachfen-Weimar wurde zum Grofsherzogthum erhoben, 
Coburg, Gotha, Meiningen, Hildburghaufen blieben fouverän, 
Hildburghaufen aber erhielt Altenburg und trat dafür die Herr- 

fchaft Hildburghaufen an Meiningen ab, während Gotha an den 
Herzog von Coburg kam. 

Mecklenburg-Strelitz und Oldenburg ran den 

grofsherzoglichen Titel. Dem erfteren Staate follten aus dem ehe- 
maligen Saardepartement 10,000 Einwohner zufallen. Der Grofs- 
herzog trat diefen Anfpruch jedoch gegen ı Million Thaler an 

Preufsen ab. Oldenburg wurde durch Birkenfeld vergröfsert. 

Die anhaltifchen Staaten erlitten ebenfo wie Lichten- 

ftein, Reufs ä. L. und Waldeck keine Territorial- Verände- 

rungen. Beide Schwarzburg erhielten 1816 ihre Gebiete frei 
von allen Oberherrlichkeitsrechten, nachdem fie feit 1719 eine 

nur befchränkte Souveränetät befeffen hatten. 

Der Landgraf von Heffen-Homburg trat in den Befitz- 
ftand von 1805 wieder ein; beide Lippe blieben unverändert. 

Keufs j. L. beftand vorläufig: in den Linien Lobenftein, Ebers- 

dorf, Schleiz fort. Lobenftein erlofch 1825. 

Frankfurt mit dem Gebiete von 1803, die drei Hanfeftädte 

mit dem Territorialbeftand von 1810 wurden zu freien Städten 

erklärt. — 

Es bedurfte diefer langen, vielleicht ermüdenden Auseinan- 
derfetzung, um die Territorialgefchichte Deutfchlands während 
eines hochbedeutungsvollen Zeitabfchnittes nur in grofsen Zügen 

darzulegen. Das Ganze war ein grofser Gährungsprozefs, in dem 

rafch wechfelnde Geftaltungen emportauchen, um wieder zu ver- 

fchwinden, in deffen endlichem Ergebniffe uns aber ein Gefetz 
der Fortbildung entgegentritt, deffen letzte Wirkung zweifellos 

die Staatseinheit in Deutfchland fein mufste. 16) 

16) Deutfchland umfafste nach den Feftftellungen von 1816— 1819 ein Gebiet 
von 11,443 [_]M., darunter 10,680 [_]M. altes Reichsland und 763 [_]M. Zuwachs 

feit 1813. 

Oefterreich participirte mit 3580, Preufsen mit 3369 (beide Hohenzollern 

noch 21), Bayern mit 1388, Sachfen mit 272, Hannover mit 699, Würtemberg 

mit 354 Ü[]M., die Kaifer- und Königreiche zufammen mit 9683 [_]M. (über 84°, 

der Gefammtfläche). 
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$. 28. Die Stein-Hardenbergische Gesetzgebung in Preussen 
und die Landesverfassungen der grösseren deutschen Staaten. 

Die Zeiten tiefer politifcher Erregung, rafcher Umformung 

beftehender Einrichtungen, zahlreicher territorialer Veränderungen 

und fchwankender Unficherheit aller Grundlagen des Staatslebens 

find für den ruhigen Ausbau der Gefetze ungeeignet. Aber 

folche Zeiten geftatten grofsen politifchen Gedanken eine Ver- 
wirklichung, welche ihnen in ruhigeren Tagen oft durch den 

übermäfsig bedachtfamen Konfervatismus verkümmert wird; 

folche Zeiten laffen fich von der Rückficht auf Sonder-Intereffen 

von radikalen Reformen nicht abhalten und darum find fie im 

höchften Mafse geeignet, eine neue Gefetzgebung in grofsen 

Zügen zu fchaffen, deren Ausbau im Einzelnen fie der minder 

bewegten Zukunft überlaffen. 

Wenn ich fage »eine neue Gefetzgebung«, fo'ift diefer Aus- 
druck nicht buchftäblich zu nehmen, wenigftens nicht mit Bezug 
auf den Geift der Gefetze, fondern nur betreffs der Form. Der 

materielle Inhalt der Gefetze wird nicht gemacht, er entfteht im 
Bewufstfein einer Zeit, eines Volkes; er ift, wenn er eine recht- 

liche Wahrheit fein und Beftand haben foll, eben dies Bewufst- 

fein, objektiv uns entgegentretend, und das eben ift die höchfte 

Leiftung des Gefetzgebers, dies Bewufstfein von Allen zuerft und 

am tiefften erfafst und begriffen zu haben. — 

Meine kurze Darftellung der politifchen und Territorial-Ge- 

fchichte Deutfchlands in diefer Periode wird zur Genüge darthun, 

dafs die vorftehende Bemerkung kaum auf irgend eine Epoche 
der deutfchen Gefchichte vollkommnere Anwendung findet‘, als 
auf die Zeit von 1790—1820. In diefen dreifsig Jahren radikal- 

Baden umfafste 278, Kurheffen 166, Grofsherzogthum Heffen 153, Holftein- 

Lauenburg 174, Luxemburg-Limburg 87, Braunfchweig 68, Mecklenburg-Schwerin 

241, Naffau 86, Sachfen-Weimar 66, Sachfen-Coburg-Gotha 36, Sachfen-Meinin- 

gen-Hildburghbaufen 46, Sachfen-Altenburg 24, Mecklenburg-Strelitz 49, Oldenburg 

mit Lübeck 114, Anhaltifche Herzogthümer 43, die 4 freien Städte 20, die beiden 

Schwarzburg 32, Lichtenftein 3, Waldeck 21, beide Reufs 21, beide Lippe 28, 

Heffen-Homburg 4 Quadratmeilen. 

Der Zuwachs von 763 [_]M. fetzt fich zufammen aus den altfchlefifchen Her- 

zogthümern Aufchwitz und Zator, dem preufsifchen Herzogthum Schlefien mit 

Glatz, den Herrfchaften Lauenburg, Bütow und Dreheim, fowie Scharmeifel und. 

Grochow, dem altfranzöfifchen Gebiete von Saarlouis, dem von Landau und end- 

lich circa 10 [_JM. altniederländifchen Gebietes. 

ei Ann. 
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fter Umwälzung aller beftehenden Verhältniffe war kaum eine 
der Exiftenzgrundlagen der deutfchen Nation unangetaftet ge- 
blieben. Die Staatszugehörigkeit wechfelte an vielen Orten in 
diefem kurzen Zeitraume mehrmals; mit ihr fiel dann Alles zu 

Boden, was bis dahin an Gefetzen, Verwaltungsgrundfätzen und 
Rechtsübung Geltung gehabt hatte. Staaten entftanden und ver- 
fchwanden, fowie die gewaltigen Wogen der Zeitftrömungen fie 

emporhoben oder in der Tiefe vergruben. Im ganzen weftlichen 

und füdlichen Deutfchland fand das franzöfifche Recht vorüber- 
gehend oder bleibend Geltung; wiederum begann alfo ein frem- 
des Rechtsfyftem in Deutfchland zur theilweifen Herrfchaft zu 

gelangen; aber diefes Rechtsfyftem hatte den grofsen Vorzug 

vor dem einft auf das deutfche Rechtsbewufstfein gepfropften 
römifchen Rechte, dafs es, wenn auch undeutfch, doch auf dem 

Boden der neuen Zeit ftand und mit den geiftigen Strömungen 

derfelben im Ganzen übereinftimmte. Und fo ift das franzöfifche 

Recht von den Bevölkerungen des weftlichen und füdlichen 
Deutfchlands als eine hohe Errungenfchaft begrüfst worden und 

erft die neuefte Zeit, in welcher der deutfch-nationale Gedanke 

zum vollen Ausdrucke gelangt ift, hat die Berechtigung feiner 

Geltung auf deutfchem Boden beftritten. — 
Die Zeit von 1800— 1820 ift an grofsen legislatorifchen Ge- 

danken reich. Vor allen anderen Staaten ift es Preufsen, welches 

in radikaliter Weife mit der Vergangenheit brach, das hiftorifch 
Gewordene, welches feit lange nicht mehr übereinftimmte mit 
dem allgemeinen Bewufstfein, aufgab, und neue Grundlagen der 

bürgerlichen Gefellfchaft und wirthfchaftlichen Kraftmehrung 

fchaffte. Von allen Männern, deren Namen mit Ehren genannt 

werden mufs, wenn von der politifchen Wiedergeburt Deutfch- 

lands geredet wird, hat Keiner die Forderungen der Zeit klarer 
erkannt, tiefer in fich aufgenommen, energifcher zum Ausdruck 

und zur Geltung zu bringen gefucht, als der Reichsfreiherr 
von Stein.!) 

“ 

') Ueber Stein vergl. Pertz, das Leben des Minifters v. Stein. 6 Bde. 1819 

fgde. und den Artikel Stein in Bluntfchli und Brater, deutfches Staatswörterbuch. 

X. Bd. 1867. S. zıı fgde. 

Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein, geb. 26. October 1757 

zu Naffau an der Lahn, aus reichsfreiem altem Gefchlechte, widmete fich in Göt- 

tingen, Wetzlar, Regensburg und Wien rechtswiffenfchaftlichen Studien, betrieb 

dabei feine hiftorifche und politifche Bildung mit befonderem Ernfte. Die Werke 

von Adam Smith wurden für feine wirthfchaftspolitifche Richtung beftimmend. 
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Es-war im Jahre 1804, als diefer gröfste Staatsmann feiner 
Zeit in das preufsifche Minifterium eintrat, zunächft als Fachmi- 

nifter ohne politifchen Einflufs (für das Departement der indirek- 
ten Steuern), aber fchon jetzt erfüllt von grofsen reformatorifchen 

Gedanken. Zunächft bewirkte er in feinem Reffort die Aufhe- - 
bung der Binnen- und Provinzialzölle, vereinfachte den Gefchäfts- 

gang, vermochte aber in politifchen Dingen gegen den allmäch- 

tigen Minifter von Haugwitz und das Geheime Kabinet Nichts. 

Ja, als Stein es nach den Niederlagen von 1806 und 1807 wagte, 
auf die Entlaffung des Erfteren, die Aufhebung des letzteren 

zu dringen, gab Friedrich Wilhelm IH. ihm feine Ungnade fo 

deutlich zu erkennen, dafs Stein fofort feine Entlaffung nahm. 
Aber Napoleon felbft empfahl ihn dem Könige, um das 

zertrümmerte Staatswefen wieder aufzurichten, und im September 
1807 trat Stein an die Spitze der gefammten preufsifchen Staats- 

verwaltung. Sein Programm gipfelte in dem Satze, »dafs der 
freie Staat getragen werden folle von der freien Thätigkeit des 
Bürgers«, und dies Programm trat in den entfchiedenften Gegen- 
fatz gegen die romanifche, nivellirende Staatskunft des franzöfi- 
fchen Cäfarismus ebenfo, wie gegen den verrotteten Feudalismus 

und den Polizeiftaat des 18. Jahrhunderts. 

Stein hatte die Leitung der Staatsgefchäfte in Preufsen eiit 

Ein eifriger Bewunderer Friedrichs II., entfchlofs er fich, was tamals in den 

Kreifen des reichsfreien Adels zu den Seltenheiten gehörte, in preufsifche Dienfte 

zu treten. Er fand 1780 Anftellung im Departement der Bergverwaltung unter 

dem Minifter von Heynitz. Eine diplomatifche Verwendung fand Stein zuerft 1785, 

als er den Auftrag erhielt, den Kurfürften von Mainz für den Fürftenbund Frie- 

drichs II. zu gewinnen. 1787 begann er feine fiebzehnjährige grofsartige Taätig- 

keit in der weftfälifch -niederrheinifchen Verwaltung, zuerft als Kammerpräfident 

in Cleve und Hamm, dann als Oberpräfident in Hamm, fpäter in Münfter. Die 

dankbare Anhänglichkeit der ganzen Provinz war fein Lohn. 1804 wurden die 

Güter der Steinfchen Familie durch den Herzog von Naffau mediatifirt. 

Sein fpäterer Lebensgang ift in grofsen Zügen fchon oben angegeben. Er 

ftarb nach einem geiftig reichen, bewegungsvollen Alter am 29. Juni 1831, mit 

ihm fein Gefchlecht. Auf der Infchrift feines Grabes wird er »demüthig vor 

Gott, hochherzig gegen Menfchen, der Lüge und des Unrechts Feind, hochbegabt 

in Pflicht und Treue, unerfchütterlich in Acht und Bann, des gebeugten Vater- 

landes ungebeugter Sohn, in Kampf und Sieg Deutfchlands Mitbefreier« genannt. 

Steins Natur richtete fich ftets auf das Wirkliche, das Praktifch -Mögliche, 

niemals auf Ideale. Seine derbe Thatkraft verfchmähete alle ränkevolle Feinheit, 

allen Kültus der Form, und erftrebte nur das Wefen, die reale Verwirklichung 

deffen, was fein Geift als wahr erkannte. Um die Theorieen hat er fich nie ge- 

kümmert und jede Halbheit war ihm tief verhafst, faft eben fo wie das Unrecht. 
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wenige Wochen geführt, als er durch das Edikt vom 9. Oktober 
1807?) die Unfreiheit des Landmannes im Often der Monarchie 

befeitigte. Durch die Edikte vom 28. Oktober 1807 3) und 27. 

Juli 1808,*) welche die Erbunterthänigkeit der Bauern auf den 

Domänen aufhoben und den Domänenbauern (in Altpreufsen) 
das freie Eigenthum ihrer Höfe gaben, wurde dann das Edikt 
von 1807 ergänzt. Ein Edikt vom 24. Oktober 18085) hob den 

Zunftzwang für Bäcker, Schlächter und Höcker aufund gab den 
Verkehr mit Lebensmitteln frei. Nur wenige Wochen fpäter, 

am 19. November 1808,6) wurde die vielbewunderte Städteord- 

nung Steins publicirt, eine wahrhaft fchöpferifche That des grofsen 

Staatsmannes, da ihr. in Europa jedes Vorbild fehlte. Sie ift 
epochemachend für ganz Europa und trat dem franzöfifchen 

Municipalwefen und der in Deutfchland hiftorifch gewordenen 

Untergrabung aller ftädtifchen Freiheiten zum erftenmal und mit 
aller Entfchiedenheit entgegen. 

Es war Steins Abficht, das ganze Staatswefen von Grund 

aus neuzugeftalten. Wir kennen feine desfalligen Pläne aus dem 

von Schön verfafsten Rundfchreiben vom 24. November 1808,”) 

2) Gefetz-Sammlung S. 171. — Greiff, die preufsifchen Gefetze über Landes- 

kultur etc. 1866. S. 2ı fgde. Das Edikt ift durch die Immediatkommiffionen zur 

Berathung über die Mittel des Retabliffements des Landes (v. Schön, v. Altenftein, 

Steegemann, Niebuhr, v. Klewitz) entworfen und von Stein und beiden v. Schröt- 

ter dem Könige in Memel zur Vollziehung vorgelegt worden. Daffelbe ift für 

den ganzen Geltungsbereich des allgemeinen Landrechtes in Kraft getreten. Alle 

Kategorieen des Volkes erlangten die Fähigkeit, jede Art von Grundbelitz zu er- 

werben und Gewerbe zu treiben. Mit dem Martinitage 1810 hörte jede Guts- 

unterthänigkeit auf. 

®) Durch diefe Kabinets-Ordre wurden die früheren Verordnungen, welche 

die Aufhebung der Leibeigenfchaft auf den Domänen bezweckten (10. VII. 1719; 

24. III. 1723; 29. XII. 1804), erneuert und auf alle Domänen ausgedehnt. Greiff 

a. a. O. S. 29, Note 27. v. Rönne, Staatsrecht I. S. ıı fgde. 

#) Gef. S. S. 242. Greiff a. a. O. S. 105. 

°) v. Rönne, Staatsrecht II. Bd. 2. Abth. 2. 444. S. 377- 
Das Edikt vom 29. III. 1809 hob für Oftpreufsen und Litthauen den Zunft- 

zwang der Müller auf; das Edikt vom 2. XI 1810 ftellte vollkommene Gewerbe- 

freiheit in Ausficht; das Gewerbepolizei-Edikt vom 7. IX. 1811 verlieh zünftigen 

und nichtzünftigen Meiftern gleiche Rechte; die Innungen blieben jedoch beftehen, 

freilich ohne Vorzugsrechte. 

6) Gefetz-Sammlung 1806—ı810 S. 324. v. Rönne, Staatsrecht II. Bd. ı. 

Abth. S. 525 fgde. — v. Maurer, Gefchichte der Städteverfaffung in Deutfchland, 

IV. S. 313 fgde. 

?) Das Schriftftück ift vom fpäteren Oberpräfidenten von Schön entworfen. 

Vergl. v. Rönne, Staatsrecht, I. Bd. ı. Abth. S. 13. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 14 
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welches unter der Bezeichnung »Steins politifches Teftament« 

bekannt ift, und aus der von demfelben Tage datirten, jedoch 
niemals vollzogenen Verordnung »über die veränderte Verfaffung 
der oberften Verwaltungsbehörde.« Ein einheitliches Minifterium 

von 5 Fachminiftern als Verwaltungsfpitze, für die Zwecke der 

Gefetzgebung ein Staatsrath und Reichsftände mit dem Steuer- 

bewilligungsrechte, Gleichheit der Befteuerung, Gleichheit Aller 

vor dem Gefetze, namentlich auch in Bezug auf die Militärdienft- 

pflicht; endlich eine neue Gemeindeordnung für das flache Land. 
und eine Reform des Adels: Das waren die Grundzüge deffen, 

was Stein für nothwendig und durchführbar hielt. 

Allein ein Gewaltftreich Napoleons machte dem Wirken des 

preufsifchen Minifterpräfidenten plötzlich ein Ende. Ein Brief 
Steins an den Fürften Wittgenftein, der diefen ermahnte, die 

Unzufriedenheit im Königreich Weftfalen zu fchüren, fiel Ver- 

räthern in die Hände und kam zur Kenntnifs Napoleons. Ein 

Dekret vom 16. Dezember 1808 ächtete »le nomme Stein« und 

Stein mufste flüchten. ®) 

In dem nun neugebildeten Minifterium fpielte Altenftein die 

hervorragendfte Rolle. Steins Geift wirkte auch jetzt noch fort 

und die von ihm angebahnten Reformen erlangten mehr und 

mehr Verwirklichung.?) Als 181o der Staatskanzler von Har- 

denberg die Leitung der Gefchäfte übernommen hatte, begann 

eine etwas veränderte Richtung der Gefetzgebung. Zwar war 

auch Hardenberg gegen die ältere ftändifche Verfaffung; aber 

er wollte doch der neu zu fchaffenden Landesvertretung nur 

eine berathende Stimme beigelegt wiffen. Seine ganze Anfchau- 
ung ftand viel mehr auf dem Boden der Vergangenheit, als die 

des feurigen und radikalen Reichsfreiherrn, der von einem Kom- 

promifs mit der alten Zeit wenig wiffen wollte, während Har- 

denberg überall noch die Vermittelung fuchte und bei Zufam- 

menberufung einer vorläufigen Volksvertretung im Jahre 1811 

an die alte ftändifche Gliederung wieder anknüpfte. | 

Aber diefe Volksrepräfentation, zu ?/3 aus Rittergutsbefitzern 

beftehend, blieb fo tief unter ihrer Aufgabe ftehen, dafs fie ihr 

Zufammenfein nur dazu benutzte, um Alles das an veralteten 

Standesvorrechten wieder zu erlangen, was die neuere fo glor- 

®) Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch, Art. Stein, X. Bd. $. 217. 

°) Vergl. u. a. die oben Note 5 angeführten Edikte. 
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reiche Gefetzgebung im Dienfte eines grofsen politifchen Prinzips 
ihnen entzogen hatte. 10) 

Allein es kam doch in demfelben Jahre zu einer bedeutungs- 
vollen That auf dem Gebiete der Kulturgefetzgebung, zum Er- 
lafs der Edikte vom 14. September 1ı811'') »zur Beförderung 
der Landeskultur« und »betreffend die Regulirung der gutsherr- 
lich-bäuerlichen Verhältniffe.« Das letztere, eine weitere Aus- 

führung der Verordnung vom 27. Juli 1808, verlieh allen bäuer- 

lichen Befitzern .das volle und reine Eigenthum erblicher wie 

nicht erblicher Höfe und ordnete die Gemeinheitstheilung der 
Feldmarken; das erftere aber hob die Unbeweglichkeit und Un- 

theilbarkeit des Grundeigenthums auf und befreite daffelbe über- 

haupt von jeder Befchränkung, welche nicht auf privatrechtlichem 
Titel beruhte. Hiermit war für Preufsen das Zauberwort ausge- 
fprochen, welches der Landeskulturentwickelung des neunzehnten 
Jahrhunderts feinen Stempel aufgedrückt und die fchönften Früchte 
gezeitigt hat, die Freiheit des reinen Eigenthums. 

Die Ereigniffe von 1812—1815 liefsen an einen weiteren 

Ausbau der inneren Gefetzgebung nicht denken. Stein, der in 

den Zeiten emporflammender Begeifterung den eine Zeit lang 
verlorenen Glauben!?) an das preufsifche Volk wiedergefunden 

hatte, der unter allen Energifchen der Energifchfte, der bitterfte 

Feind alles Zauderns, aller halben Mafsregeln, aller diplomati- 

fchen Pfiffigkeit war, zog fich in das Privatleben zurück. Die 

Verheifsungen einer Landesrepräfentation gingen in Preufsen 

nicht in Erfüllung; der weitere Ausbau des politifchen Tefta- 
mentes Steins wurde überwuchert von der retrograden Politik 
Metternichs, von der Demagogenfurcht; die Zeit der grofsen 

Männer war vorüber; es begann die Periode der Mittelmäfsigen. 

Aus der Zeit der grofsen Erhebung der Nation ift allein das 
Heergefetz vom 3. September 1814 zu nennen. — 

Während fo in Preufsen einer an rafch pulfirendem Leben 

und an politifchen Gedanken von bedeutendfter Tragweite unge- 
wöhnlich reichen Zeit eine Periode des Zauderns und verlang- 

10) Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch, Art. Preufsen im VII. Bd. 

S. 316 fgde. 

!1) Gefetz-Sammlung S. 300 fgde. und $. 281 fgde. v. Rönne, Staatsrecht, 

II. Bd. 2. Abth. S. 273 fgde. \ 

12) Das war die Zeit, in welcher Gneifenau die entfetzlichen Worte fchrieb: 

»wir dürfen es uns nicht’ verhehlen, die Nation ift fo fchlecht, als ihr Regiment.« 

14* 



—. 2% — 

famter Bewegung folgte, vollzogen fich in allen deutfchen Staaten 
Veränderungen der Landesgefetze von eingreifendfter Wichtigkeit. 

Alle gröfseren deutfchen Staaten mit Ausnahme von Oefter- 

reich und Preufsen, hatten längere oder kürzere Zeit der unmit- 
telbaren Machtfphäre des franzöfifchen Kaiferreichs angehört 
und das Eindringen und die abfolute Herrfchaft des franzöfifchen 
Rechtes und der franzöfifchen Politik erfahren. Auch Preufsen 

war grofsentheils — mit dem ganzen Gebiete weftlich der Elbe 

— diefem Vorgange unterworfen. Nun war .die franzöfifche 

Staatsidee, fo wie fie der napoleonifche Cäfarismus ausbildete, 
das genaue Gegentheil von dem, was das politifche Bewufstfein 
der Deutfchen als Staatsgedanken ausgeprägt hatte und was 

zuletzt Stein zu fo klarem Ausdrucke brachte. Der franzöfifche 

Staat war die abfolutefte politifche Einheit, welche gedacht 
werden konnte. In ganz gleichem Niveau lagen alle Staatsele- 

mente unter der ein@n Spitze — gleichwerthig und fymmetrifch 

angeordnet fügte fich hier Alles der einzigen und höchften Ge- 

walt und keiner der Rechtskreife niederer Ordnung trat über 

den andern hervor. Ein Wille erfüllte das Alles; jede Be- 

wegung pflanzte fich gleichmäfsig bis in- die äufserften Ver- 

zweigungen des Organismus fort. ! 

In einem folchen Staate ift die Gemeinde, find Bezirk und 
Provinz nur geografifche Begriffe, keine felbftändigen und mit 

eigenem Willen begabten Korporationen. Die abfolute Volks- 
fouveränetät der Revolution zerftörte alle hiftorifchen (Provinzial-) 

Verbände, alles felbftändige Gemeindeleben, und das abfolute 
Kaiferthum übernahm diefe Errungenfchaft der Revolution fehr 

gern. Und diefe Anfchauungen fanden nun auch im ganzen 

weftlichen und füdlichen Deutfchland Eingang. 

Zunächft wurde im ganzen Bereiche der franzöfifchen Macht 
und des franzöfifchen Rechtes die perfönliche Unfreiheit abge- 

fchafft, 1808—1811 im Königreich Weftfalen, 1?) in Bayern, 4) 

2) Edikt vom 23. I. 1808, aufgehoben durch Gefetz vom 21. IV. 1825 »über 

die den Grundbefitz betreffenden Rechtsverhältniffe etc. in den Landestheilen, 

welche vormals eine Zeit lang zum Königreich Weftfalen gehört haben« (Gefetz- 

Sammlung S. 74), unter ausdrücklicher Beftimmung jedoch, dafs die Leibeigen- 

fchaft (Erbunterthänigkeit, Eigenbehörigkeit etc.) aufgehoben bleibe (2. 4 des Ge- 

fetzes von 1825). 

") Edikt vom 31. Auguft 1808. 
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Naffau,'5) dem Grofsherzogthum Berg,'%) in Heffen,!”) Arem- 

berg, '®) beiden Lippe,'?) den hanfeatifchen Departements. 2") 

In Würtemberg wurde durch die Verfaffung von 1819 (N. 
S. 35) die Leibeigenfchaft befeitigt, in Mecklenburg durch ein 

Gefetz vom 22. Februar 1820. In Baden war fchon durch Ver- 
ordnung vom 7. Auguft 1783 diefer bedeutungsvolle Schritt ge- 
than worden. — 

Auch für die Befreiung des Grundeigenthums von Laften 

und Dispofitionsbefchränkungen gefchah Manches ‚unter dem 
Einfluffe des franzöfıfchen Rechtes, wie die desfalligen in Wett- 

. falen,?!) Bayern, ??) Naffau??) und Heffen*#) ergangenen Verord- 

nungen beweifen; aber der Eigenthumsbegriff erlangte nirgends 

jene fcharfe Ausprägung wie in Preufsen, und im Uebrigen fand 

die abfolute Staatsgewalt in Frankreich eifrige Nachahmung in 
allen der Machtfphäre Napoleons angehörigen Staaten. 

Ganz befonders fcharf trat dies bei Regelung der Gemeinde- 

verhältniffe hervor. In derfelben Zeit, als Stein in der Städte- 

ordnung von 1808 ein Zukunftsprogramm niederlegte, vernichtete 

man im ganzen weftlichen und füdlichen Deutfchland die Refte 

der Gemeinde-Autonomie. Die Zeit nach 1814 brachte dann 

die Umkehr vom franzöfifchen Municipalwefen zur alten Verfaf- 

fung der deutfchen Gemeinden mit den durch die modernen 
Verhältniffe bedingten Abänderungen.®) } 

Es durfte nicht unterlaffen werden, auf diefe Verhältniffe 

5) Verordnung vom ı. Januar 1808. 

16) Verordnung vom 12. Dezember i808. 

) Gefetz vom 31. Auguft 1808. 

$) Verordnung vom 28. Januar 1809. 

19) 1809 und 1810. 
20) Dekret vom 9. Dezember 1811. 

21) Siehe über diefe Gefetze Greiff, a. a. O. S. 34. 

22) Verordnungen vom 13. IV. 1804; 20. IV. 1804; 19. XI. 1804; organifches 

Edikt über die gutsherrlichen Rechte vom 28. VII. 1808 u. a. m. Behlen und 

Laurop, Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung Bayerns. 13831. II. Bd. 

S. 378 fgde. 

23) Verordnung vom ı. I. 1808 über Aufhebung der Leibeigenfchaft, welche 

alle aus grundherrlichen Verhältniffen herftammende Laften für ablösbar erklärte, 

und Verordnung vom 7—9. November 1812, welche die Ablöfung aller Dienft- 

barkeiten auf Feld, Wiefen und Forften anordnete. Verordnungs-Sammlung für 

Naffau. Bd. I. S. 187 fgde. 
2i) Gemeinheitstheilung vom 9. Juli 1808 (fpäter Gemeinheitstheilungs-Ge- 

fetz vom 7. September 1814). v. Rönne, Staatsrecht, II. Bd. 2. Abth. S. 284 fgde. 

25) v. Maurer, Gefchichte der Städteverfaffung IV. Bd. S. 307 fgde. 
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kurz hinzuweifen, da diefelben mit der Forfthoheitsgefetzgebung, 
welche weiter unten zu behandeln fein wird, organifch zufam- 

menhängen. 
In Bayern find die Gemeindeordnungen vom 24. Septem- 

ber 1808 und vom 17. Mai 1818 und das Verfaffungsgefetz vom 
24. Mai 1818 die bei weitem wichtigften Gefetze aus diefer 

Periode. 6) 

Das Gemeindeedikt von 1808 vernichtete alle Freiheit und 
Selbftändigkeit der Gemeinden, welche nicht mehr als individuelle. 

Genoffenfchaften, fondern als einfache Gruppen von Staatsange- 

hörigen betrachtet wurden. Die Verwaltung der Gemeindean- 

gelegenheiten in den gröfseren Städten wurde vom Staate er- 

nannten Beamten übertragen, der Municipalrath von einem 

Wahlkollegium gewählt, welches der Regierungspräfident ein- 

fetzte. Die Berathungen des Municipalrathes hatten nur auf, 

Berufung und unter Leitung des Königlichen Polizei-Kommiffärs 

zu gefchehen. 

Gegen die in diefem Gefetze niedergelegte totale Nichtach- 

tung der Selbftändigkeit der Gemeinde bezeichnet die Gemeinde- 

ordnung von 1818 einen bedeutenden Fortfchritt. Die letztere 

fteht auf, dem Boden der altdeutfchen Gemeinde- Autonomie, 

befchränkt diefelbe zwar auf die inneren Gemeinde-Angelegen- 

heiten, während die Polizei-, Juftiz- und Militärgewalt ausfchliefs- 

lich dem Staate vorbehalten wird, ift aber, wenn fie fich auch nicht 

ganz zu der freien Auffaffung der preufsifchen Gemeindeordnung 
von 1808 erhebt und namentlich ein fcharf ausgeprägtes Ober- 

auffichtsrecht des Staates aufrecht erhält, als ein Gemeindegefetz 

im Sinne freiheitlicher Auffaffung zu betrachten. 

Die Verfaffungsurkunde vom 24. Mai 1818 trat an die Stelle 

der ganz nach franzöfifchem Mufter gearbeiteten Konftitution 
vom ı. Mai 1808, und hat den modernen Staatsgedanken zum 

klaren Ausdruck gebracht. Eine Vertretung des Volkes in zwei 

Kammern wurde durch diefelbe eingerichtet, die Freiheit der 
Perfon, des Glaubens, Sicherheit des Eigenthums gewährleiftet, 

die Befreiung des Grundeigenthums von Feudal-Laften und Dispo- 

fitionsbefchränkungen angebahnt?”), und eine einheitliche Rege- 

0) v. Maurer, a. a. OÖ. S. 307 fgde. — Behlen und Laurop a. a. O. — 

Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch, Art. Bayern Bd. I. S. 703 fgde. 

27) Die Verfaffungs-Urkunde von 1818 verordnete die Fixirung aller ungemef- 

fenen Frohnden und die Ablösbarkeit derfelben, beftätigte die Ablösbarkeit aller 

aus dem gutsherrlichen Verhältniffe herfiammenden Renten, Laften und Dienfte, 
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lung der Civil- und Strafrechtspflege verheifsen. Erftere freilich 

ift noch heute nicht erreicht, letztere nur durch Erlafs des Straf- 
gefetzbuchs für das deutfche Reich. 

In Würtemberg?) hemmte der feit dem fiebenjährigen 

Kriege ausgebrochene langjährige Zwift zwifchen der Regierung 

und den Landftänden jeden gefetzgeberifchen Fortfchritt. Herzog 

Friedrich, der Neffe des Herzogs Karl; welcher 1797 feinem 

Vater Friedrich Eugen in der Regierung nachfolgte, trat der 

zweiten Koalition gegen Frankreich wider den Willen,der Stände 
bei, und verfuchte es auf alle Weife, fich dem Einfluffe derfelben 

zu entziehen. Gelegenheit hierzu bot der Staatsvertrag vom 
12. Dezember 1805 mit Frankreich, durch welchen der Herzog 
die Königswürde und volle Souveränetät erlangte. Jetzt, unter 

der Aegide des franzöfifchen Cäfars, hob der neue "König ohne 

Scheu die würtembergifche Verfaffung auf, und es folgte dann 

bis 1813 eine Zeit abfoluten Regimentes, welches manche Refor- 
men im Staatshaushalt und der Gerichtsorganifation brachte, aber 

zugleich das Land hart bedrückte und die Landftände mit tiefem 

Mifstrauen gegen den zum treueften Vafallen Napoleons gewor- 

denen König erfüllte. 

So kam es, dafs trotz aller Anftrengungen der Regierung 

von 1815—1819 eine neue Verfaffung ‘nicht zu Stande kam. 
Friedrich ftarb 1816; aber erft die Furcht vor der Reaktion, 

welche von Wien aus ins Werk gefetzt wurde, brachte die Stände 

dahin, mit feinem Nachfolger, König Wilhelm, eine Verfaffung 

zu vereinbaren, welche am 25. September 1819 zu Stande kam. 
Auch in Würtemberg wurden in der Zeit von 1807—1S19 

die Gemeinden jeder Selbftändigkeit beraubt und erft 1822 auf 

alter Grundlage neu organifirt.?®) | 

Nachdem durch das Organifationsedikt vom 18. November 

1817 die Leibeigenfchaft mit ihren Wirkungen aufgehoben und 

alle Frohnden, Grundabgaben, Laudemien etc. für ablösbar er- 

klärt waren, erging am 13. September 1818 eine umfaffende 

Verordnung über das Verfahren bei Ablöfung der Leibeigen- 
fchaftsabgaben und der aus der Grundhörigkeit abgeleiteten Ab- 
gaben. Der Widerftand des einft reichsunmittelbaren Adels 

ohne jedoch die Ablöfungsnormen allgemein feftzuftellen und unter zu ftarker Be- 

tonung des beiderfeitigen Uebereinkommens. Es find deshalb die Agrarverhält- 

niffe Bayerns bis 1848 nicht durchgreifend geregelt worden (Gef. v. 4. VI. 1848). 

28) Bluntfchli und Brater a. a. O. XI. 229. 

29) v. Maurer, Städteverfaffung IV. S. 329 fgde. 
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jedoch hemmte die völlige Befreiung des Grundeigenthums (bis 

1849).”°) 
Baden erhielt am 22. Auguft 18183!) eine einfeitig vom 

Grofsherzog Karl gegebene liberale Verfaffung, und die Thron- 
folge wurde durch das Hausgefetz vom 4. Oktober 181732) 

geregelt. | 

Durch das Konftitutionsedikt über die Verfaffung der Ge- 

meinheiten von 18073?) wurde auch hier den Gemeinden alle 

Selbftändigkeit entzogen, der Unterfchied zwifchen den Städten 
und Landgemeinden aufgehoben und jede Gemeinde als minder- 

jährig behandelt und bevormundet. Erft 1831 wurde die Ge- 
meindeverfaffung im liberalen Sinne reformirt. 3%) 

Die Verfaffungsurkunde beftätigte die Aufhebung der Leib- 

eigenfchaft; das Gefetz vom 15. Oktober 1820 ordnete demnächft 
das Verfahren bei Ablöfung der Leibeigenfchaftslaften. Aber 
auch in Baden hat erft das Jahr 1848 die volle Befreiung des 

Grundeigenthums herbeigeführt. °5) 

Sachfen verdankte der gefegneten Regierung von Friedrich 
Auguft III. (1768— 1827) eine durchgreifende Verbefferung der 
inneren Staatsorganifation, namentlich der Finanz-Verwaltung 

und ftändifchen Verfaffung; aber eine Verfaffungs-Reform im 
liberalen Sinne war trotz des Drängens der Stände 1820, 1822, 

1824 von dem Könige nicht zu erlangen. 

Die alte Gemeindeverfaffung erhielt fich im Wefentlichen. 

Erft am 2. Februar 1832 wurde eine allgemeine Städteordnung 

erlaffen. 36) 

In Sachfen galt von Alters her mit Ausfchlufs der Ober- 
laufitz Freiheit der Perfon und des Eigenthums, und, foweit der 

Lehensverband nicht entgegenftand, auch freie Theilbarkeit des 

Grundeigenthums. Erft durch das Fundamental - Steuerkatafter 
von 1628 ift Gefchloffenheit der bäuerlichen Güter eingeführt 

worden. Die Aufhebung der Erbunterthänigkeit in der Ober- 

30) v. Viebahn, Statiftik II. S. 587. 

1) Behlen und Laurop, Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung Badens. 

1827. — Bluntfchli und Brater a. a. O. I. S. 644 fgde. 

2) Bluntfchli und Brater a. a. O. S. 636, 

9) v. Maurer, Städteverfaffung IV. S. 331 fgde. 
%) v. Maurer, a. a. O. S. 331. 

3%) v. Viebahn, Statiftik II. S. 587. 

%) v, Maurer, a. a. OÖ. S. 343. 
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laufitz und die Herftellung einer freien Agrarverfaffung gehören 
diefer Periode nicht an. 7) 

In Hannover?) kann von einem felbftändigen Ausbau der 
Gefetzgebung erft feit 1814 die Rede fein; eine in diefem Jahre 

berufene allgemeine Ständeverfammlung, in welcher die Ritter- 

gutsbefitzer unverhältnifsmäfsig ftark vertreten waren, ficherte 
der Regierung ein fo grofses Uebergewicht, dafs es möglich 

“war, die reaktionäre Verfafflung vom 7. Dezember 1819 einzu- 

führen.39) Die Reftauration des Landes befeitigte Vieles, was 

im Königreich Weftfalen und den ehemals franzöfifchen Depar- 

tements Gutes gefchehen war, namentlich betreffs der Befreiung 

des Bauernftandes von grundherrlicher Abhängigkeit und ftellte 
der mächtigen und fchroffen Adelsparthei zu Liebe die Befreiungen 

des Adels von Leiftungen im Staatsintereffe wieder her. Ein 

weiteres Zugeftändnifs an diefe Parthei war die am 19. Oktober 

1818 erfolgte Wiederherftellung der Provinzial-Landfchaften. 
Eine allgemeine Gemeindeordnung wurde nicht erlaffen, die 

Verfaffung einzelner Städte und Flecken jedoch 1819 durch be- 

fondere Gefetze geregelt.) 
Provinzielle Gemeinheits- und Markentheilungs - Ordnungen 

ergingen fchon 1802 (Lüneburg). Eine allgemeine Regelung der 

Agrarverhältniffe wurde erft nach 1840 eingeleitet. 

Auch Kurheffen hatte, fowie Hannover, nach der Zer- 

fprengung des Napoleonifchen Weltreiches und feiner Vafal- 

lenftaaten eine vollftändige Erneuerung aller Grundlagen des 

Staatslebens durchzumachen. Auch hier bedeutete die Rückkehr 

des angeftammten Fürftenhaufes eine Umkehr zu veralteten In- 

ftitutionen. Ein langer Streit mit den altheffifchen Ständen, 
welchen als vierte Kurie der Bauernftand zugeordnet war,*') 

führte zur Verfiimmung der Regierung und des Landes; eine 
Verfaffung kam_ nicht zu Stande, und wenn auch einzelne kon- 

ftitutionelle Beftimmungen in das Haus- und Staatsgefetz vom 
4. März 1817#2) aufgenommen wurden, fo fehen wir doch Kur- 

37) v. Viebahn, Statiftik II. S. 588. 

38) Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch, IV. S. 700 fgde. 

39) Bluntfchli und Brater a. a. OÖ. S. 706. 
#0) v, Rönne, Staatsrecht, II. Bd. ı. Abth. S. 531, 569 fgde. — v. Maurer, 

Städteverfaffung IV. S. 339. 

#1) Bluntfchli und Brater a. a. O. V. S. 168. 

42) 7. 2 diefes Gefetzes »die Regierungsform bleibt... . monarchifch, und 

befteht dabei eine ftändifche Verfaffung.« 
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heffen von 1820 ab von einem abfoluten Regimente beherrfcht, 

deffen Befeitigung (freilich nur auf kurze Zeit) erft der Julirevo- 
lution von 1830 gelang. | 

Die altheffifche Gemeindeverfaffiung wurde nach der Befei- 

tigung der franzöfifchen Municipalverfaffung wieder eingeführt.) ' 

Weitaus günftiger entwickelte fich die Landesgefetzgebung 
des Grofsherzogthums Heffen. Weit entfernt davon, das Gute, 

welches während der Fremdherrfchaft entftanden war, rückfichtslos 

wieder zu zerftören, ftellte Ludwig X. (1790—1830) vielmehr bei 

der Befitzergreifung als erften Grundfatz- den auf, »dafs die Refte 

des Feudalfyftems, die Zehnten und Frohnden unterdrückt fein 

und bleiben follen«, und legte fofort Hand daran, diefem edeln 

Worte praktifchen Ausdruck zu geben. “#) 
Schon die Gemeinheitstheilungsordnung vom 9. Juli 1808, 

die Gefetze von 1808 wegen des Beweidens der Brachfelder, 
von 181I über die Theilbarkeit gefchloffener Güter, von 1812 
über Aufhebung des Retrakts, der Staatsfrohnden und Beeden, 

1814 über die Gemeinheitstheilungen (1827 auch auf die 1816 
hinzugetretene Provinz Rheinheffen ausgedehnt), hatten die Be- 

freiung der wirthfchaftlichen Kraft des Volkes energifch ange- 

ftrebt. Es folgten dann die Gefetze von 1816 über Verwand- 
lung des fiskalifchen Zehnten in Rente und Aufhebung des 

fiskalifchen Novalzehntens, 1817 über Verwandlung der fiskali- 
fchen Schafweideberechtigungen in Grundrenten. 

Weitere Gefetze derfelben Tendenz wurden 1821 und 1824 

erlaffen, nachdem 1820 eine Verfaffungsurkunde zu Stande ge- 

kommen war. 

1806 hatte Ludwig I. (als Grofsherzog) die alten Landftände 

befeitigt, ohne dafs im Lande für diefe verrottete Inftitution auch 

nur eine Lanze gebrochen worden wäre. Ein Edikt vom 18. 
März 1820 »über die landftändifche Verfaffung« ordnete fodann 

die erfte Verfammlung eines neuen Landtages an, mit welchem 
über die Landesverfaffung verhandelt wurde. Das Ergebnifs 
diefer Verhandlungen war die auf durchaus liberalen Principien 

beruhende Verfaffungsurkunde vom 17. Dezember 1820. 

Ein Gemeindegefetz kam am 30. Juni 1821%) zu Stande; 

daffelbe ift faft ganz nach den Grundfätzen der franzöfifchen 

#) y. Maurer, Städteverfaffung IV. S. 333. K_ 

#) Bluntfchli und Brater a. a. O. V. $. 136. — Das Hefüifche Staatsrecht. 

1836. 

15) v. Maurer a. a. O. IV. S. 313. 
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Municipalverfaffung gearbeitet, und wird in diefer Beziehung nur 

von dem naffauifchen Gemeindegefetze von 181636) übertroffen. 

In beiden ift kein Unterfchied zwifchen Dorf- und Stadtgemein- 
‚den gemacht; der Bürgermeifter wird von der Regierung ernannt, 
ebenfo die Beigeordneten; der Gemeinde fteht nur ein Präfenta- 
tionsrecht zu. Der Gemeinderath hat eine berathende Stimme 

und kontrolirende Stellung, verfammelt fich aber in Heffen, wie 

in Frankreich, jährlich nur einmal und feine Befchlüffe ecke 
der Genehmigung der Regierung. 

Naffau erhielt fchon in den erften Tagen des September 
1814,77) zuerft von allen deutfchen Ländern, eine Konttitution, 

welche auf liberaler Grundlage beruhte; aber das konftitutionelle 

Leben verkümmerte unter dem Einfluffe reaktionärer Strömungen, 

welche den Minifter v. Marfchall beherrfchten. Wichtige Gefetze 

wurden 1816 ohne Betheiligung des Landtages, der ISı8 zum 

erftenmal zufammenberufen wurde, erlaffen. Ein unerquicklicher 

Streit-über das Eigenthum an den Domänen begann 1815) 
(endete erft 1861) und trug nicht dazu bei, das Verhältnifs der 

Ständeverfammlung und des Landes zur Regierung beffer zu 
. geftalten. Der Einflufs der Metternich’fchen Politik machte fich 
in Naffau ganz befonders fühlbar. — 

Mit der Aufhebung der Leibeigenfchaft am I. Januar 1808 
wurden »alle gewerblichen oder aus der Leibeigenfchaft entfprin- 

genden Abgaben, Frohnden etc., lediglich mit Vorbehalt einer 

fpäter aus der Staatskaffe zu gewährenden- Entfchädigung, auf- 

gehoben, Zehnten und Laudemien für ablösbar erklärt. Die 
Ablöfung aller Dienftbarkeiten auf Feldern, Wiefen und Forften 

ordnete die Verordnung vom 7.—9. November 1812. 
'Ueberblicken wir die Gefammtheit der legislatorifchen Fort- 

fchritte in Deutfchland in einer fo kurzen Epoche, fo tritt uns 

der ungeheure Schritt klar entgegen, den die Kulturentwickelung 

vorwärts gethan hat. Eine folche Erfcheinung würde uns mit 
Staunen erfüllen, wenn wir nicht wüfsten, dafs fo rafche Be- 
wegungen, fo gänzlich veränderte Richtungen des politifchen und 
focialen Lebens niemals die Erzeugniffe der Zeit find, welche 
fie in die Erfcheinung treten läfst, fondern dafs fie fich langfam 

in der Vergangenheit zur Reife entwickelt haben. Und wir 

46) y. Maurer a. a. O. IV. S. 312. 

#7) Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch VII. S. 132. 

“) S. unten 2. 32. 
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wiffen ja, dafs die neue Lehre von der Freiheit des Eigenthums, - 

vom freien Bürgerthum im Staate, von der Gleichwerthigkeit 
aller gefunden Elemente des Staatslebens, von dem Rechte der 

Selbftbeftimmung und Selbftverwaltung der Völker in eigener 
Sache, das geiftige Eigenthum des 13. Jahrhunderts, wenigftens 

der Beften in diefem Jahrhunderte, gewefen war, lange vor ‘der 

grofsen Reform, welche an der Schwelle des neuen Jahrhunderts 

die europäifche Kulturwelt zu einer höheren Entwickelungsftufe 
emporführte. | 

$. 29. Reform der allgemeinen Wirthschaftslehre durch 
Adam Smith. 

Die wirthfchaftliche Umwälzung, welche eine nothwendige 

Folge der focialen und politifchen Veränderungen am Schluffe 
des 18. Jahrhunderts war, vollzog fich unter fehr günftigen Um- 

ftänden; denn ihre Theorie war bereits gefunden, che die äufse- 
ren Hinderniffe ihrer praktifchen Durchführung befeitigt wurden. 

Die geiftige Bewegung, welche auf neue Anfchauungen über 

die Natur der Wirthfchaft gerichtet war, hatte feit 1776 alle 

Kulturvölker ergriffen; in diefem Jahre erfchien das epoche- 

machende Werk des fchottifchen -Denkers Adam Smith »Unter- 

fuchungen über das Wefen und die Urfachen des Nationalreich- 
thums«,!) und die in demfelben ausgefprochenen Ideen ergriffen 

alle intelligenten Gefellfchaftskreife mit fiegreicher Kraft. Es 

waren ja diefe Ideen nichts anderes, als die Principien der politi- 

fchen Umwälzung, welche als letztes Ziel die Herftellung des 

Rechtsftaates erftrebten, und das Syftem des Adam Smith ftand 

1) »Inquiry into the nature and caufes of the wealth of nations« lautet der 

engl. Titel des Buches, übrigens des einzigen bedeutenden nationalökonomifchen 

Werkes, welches Smith (geb. 1723 zu Kirkcaldy in Schottland, in Oxford zum 

geiftlichen Stande vorbereitet, aber ohne Freude an diefem Berufe, 1751 als Pro- 

feffor der Logik nach Glasgow berufen, 1764—66 auf grofsen Reifen in Deutfch- 

land und Frankreich, 1778 Finanz-(Zoll-) Beamter in Edinburgh, ftarb Smith 

1790) verfalst hat. Bis 1801 find 9 Ausgaben des Buches erfchienen. Deutfche 

Ueberfetzungen erfchienen 1776—78 von J. Fr. Schiller und Wichmann, 1793—96 

v. Garve, 1840—47 von Max Stirner. Ich citire nach der letzteren (Abdruck von 

1846 bei Wigand). Ueber A. Smith vergl. Bluntfchli und Brater, Staatswörter- _ 

buch IX. S. 464 fgde. — R. v. Mohl, Gefchichte der Staatswiffenfchaften III. 

S. 298 fgde. Hildebrand, die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, 

Frankfurt 1848. 
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vollkommen in Einklang mit den herrfchenden Strömungen 
der Zeit. 

Diefe letzteren richteten fich gegen den Abfolutismus, gegen 

die omnipotente Staatsgewalt, gegen die Standesvorrechte, gegen 

die Befchränkungen der perfönlichen Freiheit und des Eigen- 

thums; das Smith’fche Syftem verlangte die freie Mitwerbung 

Aller, verwarf jede Beengung des Wirthfchaftslebens durch den 

Staat, von dem daffelbe nichts erwartet, als Rechtsfchutz. 

Beide find in gewiffem Sinne atomiftifch,?) drohen den Staat 

und das Wirthfchaftsleben in kleinfte Theilchen mit freier Be- 

wegung und fehr geringem Zufammenhange aufzulöfen und bergen 

fomit in den letzten Folgerungen eine Gefahr für die gefittete 
menfchliche Gefellfchaft; aber beide find mächtige Motive des 
Fortfchrittes auf allen Gebieten geworden. — 

Weit über der Einfeitigkeit der Merkantiliften und Phyfio- 

kraten ftehend, fafst Adam Smith die menfchliche Arbeit?) als 

den Fond auf, aus welchem die menfchliche Gefellfchaft allen 
Bedarf und alle Genufsmittel des Lebens fchöpft — die Arbeit, 

durch Arbeitstheilung®) zur höchften Wirkung gebracht, zufam- 

menwirkend mit der Kraft des Bodens und der des Kapitals.°) 

Die Theilung der Arbeit, fo lehrte Smith, ift nur möglich, wenn 

den Menfchen die Abficht innewohnt, ihre Erzeugniffe gegen 
einander auszutaufchen. Diefe Abficht aber eignet allen Menfchen, 

und der Güteraustaufch ift alfo die Folge eines Allen gemein- 

famen geiftigen Impulfes.®) 

Der Mafsftab des Taufchwerthes ift der Sachpreis der 
Güter; in demfelben find der Lohn der Arbeit, der Gewinn des 

2) Es kann an diefer Stelle eine Kritik des Smith’fchen Syftemes natürlich 

nicht gegeben werden, nur eine allgemeine Charakteriftik. Es mufs aber darauf 

hingewiefen werden, dafs die Stellung, welche dem arbeitenden Menfchen in 

dem Syfteme zugewiefen ift, deshalb eine inhumane genannt werden darf, weil 

diefelbe von der Funktion einer Arbeitsmafchine wenig verfchieden ift. Den Aus- 

gangspunkt einer humanen Volkswirthfchaftslehre kann nur der Menfch als ein 

fittliches und zu einem gewiffen Mafse von Lebensfreude berechtigtes Wefen auf- 

gefafst, bilden. Auch ift nicht die Produktion der denkbar gröfsten Mafie von 

Gütern letzter Zweck der menfchlichen Wirthfchaft, fondern nur eines der Mittel, 

welche ihn zur fittlichen und intellektuellen Vervollkommnung emporführen. Jede 

Arbeit, welche die letzteren höchften Ziele beeinträchtigt, ift darum unfittlich und 

unwirthfchaftlich. 

3) Unterfuchungen über das Wefen etc. des Nationalreichthums I. Bd. S. 5. 

*) Dafelbft S. ıı. 

5) Dafelbft S. 73. 

6) Dafelbft S. 24. 



Kapitaliften, die Rente (Grundrente) des Grundbefitzers wohl zu 
unterfcheiden.”) Diefe drei Elemente zufammen ergeben den 

natürlichen Preis der Waare, von welchem der Marktpreis,®) 
welcher durch das augenblickliche Verhältnifs von Angebot und 

Nachfrage beftimmt wird, vorübergehend abweichen kann, jedoch ° 
nur der Art, dafs der Marktpreis in Pendelfchwingungen fich um 

jene Mittellinie bewegt. °) 
Der natürliche Preis der Güter ift eine veränderliche Gröfse, 

welche abhängig ift von dem Preife der Arbeit, des Kapitals, 

des Bodens; will man jenen kennen, fo mufs man alfo diefe 

unterfuchen; der Preis der Arbeit it im Wefentlichen abhängig 

von den Produktionskoften, d. h. von dem Preife der Lebens- 

und Genufsmittel, deren der Arbeiter für fich und feine Familie 

bedarf; die Höhe das Kapitalgewinnes hängt ab von der Häufig- 

keit oder Seltenheit der Kapitalien, und fteigt, wenn das Kapital 

fich vermindert, finkt, wenn es fich vermehrt; die Grundrente !") 

endlich fafst A. Smith (und dies ift einer der fchwächften Theile 

feiner Theorie) als den Preis auf, welcher für die Benutzung des 

Bodens gezahlt werden kann, wenn das Angebot hinter der 

Nachfrage zurückbleibt. Deshalb, fo führt er aus, gebe der 

Acker immer Rente, weil er immer mehr hervorbringe, als Lohn 

und Kapitalgewinn betrage, Waldungen, Bergwerke, Jagdreviere 

jedoch geben nicht immer eine Rente,!") fondern nur dann, wenn 

fie befonders gut liegen oder fehr ertragreich feien. — 

Die vorftehenden kurzen Sätze — weiter auf das berühmte 

?) Dafelbfi S.”75, 76. 

$) Dafelbft S. 82 fgde. - 

®) Dafelbft S. 86, 88. 

10) Dafelbft S. 204 fgde., das ıı1. Kapitel. 

1) Unterfachungen etc. ‚S. 230 fgde. Smith geht in Bezug auf die Forft- 

wirthfchaft von der Anficht aus, dafs der Marktpreis des Holzes wie der des 

Viehes je nach dem Stande der Landwirthfchaft fich ändere. Anfangs, fo führt er 

aus, fei Holz überall in Maffen vorhanden, gänzlich ohne Werth, ja eine Laft, 

von einer Grundrente könne nun nicht die Rede fein. 

Mit fortfchreitender Kultur vermehren fich Getreidebau ımd Viehzucht, beide 

auf Koften des Waldes. Sei die Verminderung der Forften bis zu einem gewil- 

fen Punkte gediehen, fo entftehe Holzmangel und der Preis des Holzes fteige. 

Nun fei es vortheilhaft, Holz anzubauen und die Grundrente der Forftwirthfchaft 

könne diejenige der Landwirthfchaft erreichen, ja wohl auf kurze Zeit überfteigen. 

Smith hat es dabei unterlaffen, den Zeitpunkt genauer zu bezeichnen, wann nach 

feiner Anfıcht denn nun die Forftwirthfchaft beginnt, eine Grundrente abzuwerfen. 

Die ganze Lehre von der Rente ift von ihm wenig durchgebildet worden. Erft 

Ricardo hat dies fpäter gethan. 
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Buch einzugehen, verbietet der Zweck diefes Werkes — enthalten - 
‚die Anfchauungen Smiths über die das wirthfchaftliche Leben 
erfüllenden natürlichen Gefetze in grofsen Zügen. Die Frage, 
wie fich nun der Staat dem wirthfchaftenden Menfchen und der 

Gefammtwirthfchaft Aller gegenüber zu verhalten habe, beant- 

wortet Smith dahin, »dafs der Staat fich in die Einzelwirthfchaft 

fo wenig. als möglich einmifchen folle; die natürlichen Gefetze 

vermöge er nicht zu ändern und wo er zeitweife ihre Wirkungen 

aufzuheben im Stande fei, da gefchehe es zum Nachtheil des 

Einzelnen und der Gefammtheit.«!?) Gewerbefreiheit und Frei- 

zügigkeit feien zur Entfeffelung der wirthfchaftlichen Kraft unum- 

gänglich erforderlich; ebenfo feien alle Dispofitionsbefchränkungen 

des Grundeigenthumes (Untheilbarkeit, Unveräufserlichkeit etc.) 

aufzuheben; denn fie feien nur dazu geeignet, die höchftmögliche 
Produktion zu hemmen.'!?) 

Bei Befprechung der einzelnen Produktionszweige entwickelt 

Smith feine Theorie von produktiver und unproduktiver Arbeit 4) 

und ift der Anfıcht, dafs der Ackerbau am produktivften fei, 

weil in ihm auch die Natur zur Wertherzeugung mitwirke; dann 
folgen Gewerbe und Handel. In diefer Reihenfolge müffe das 
Kapital fich den einzelnen Zweigen der Produktion zuwenden. 
Selbftbewirthfchaftung der Landgüter durch die Befitzer fei die 

normale Art der Wirthfchaftsführung, alle anderen Arten der- 

felben feien nicht geeignet, den höchften wirthfchaftlichen Erfolg 

zu erzielen. — 

Unläugbar ift mit dem Werke des grofsen Schotten eine 
ganz neue Welt von Gedanken in das Wirthfchaftsleben der 
europäifchen Völker eingedrungen. Der Mann, von dem Rofcher 

fagt, »dafs Alles, was vor ihm gefchrieben, nur als eine Vorbe- 

reitung auf ihn, Alles, was nach ihm gefchrieben, nur als eine 

Weiterbildung feiner Lehre erfcheine«, verdient auch hier eine 

Stelle; denn feine Lehre hat die Anfchauungen über Natur und 
Bedeutung der Forftwirthfchaft gänzlich reformirt, und diefer 

Lehre allein ift es zu danken, dafs die Waldwirthfchaft als ein 

2) Das Smith’fche Syftem der Wirthfchaftspolitik ift in der 2. Abth. 10. Kap. 

des I. Buches (S. 170 fgde.) und im III—V. Buche des erften Bandes enthalten 

und gipfelt in dem neuerdings faft berüchtigten »Gehen laffen«. Es ift dies, wie 

weiter unten betrefis der Waldwirthfchaft gezeigt werden foll, ein Irrthum Smiths, 

den die Neuzeit faft ganz überwunden hat. 

'#) Unterfuchungen etc. IIL Buch 2. Kap. II. Bd. S. 164 fgde. 

'"*) Dafelbft II. Bd’ S. 85 fgde. 
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vollberechtigter felbftändiger Produktionszweig anerkannt wor- 

den ift. 

Die Smith’fche Lehre ift der Ausgangspunkt für eine ganze 

Reihe neuer Theorieen geworden. Befonders eingreifend erwies 

fie fich auf dem hier zu betrachtenden Wirthfchaftsgebiete in ° 

Bezug auf die Forftwirthfchaftspolitik. Als fie entftand, war in 

Deutfchland diefer Zweig der Politik in feiner praktifchen Ge- 
ftaltung in wenige Worte zufammenzufaffen: Abfolute Präponde- 

ranz der Staatsgewalt. Nun lehrte Smith, dafs der Staat fich 

in die privatwirthfchaftliche Thätigkeit nicht einmifchen folle, 

und es engte feine Theorie die wirthfchaftliche Thätigkeit des 
Staates überhaupt mehr und mehr ein, indem er darauf hinwies, 
»dafs der Staat feine Angehörigen nach aufsen und nach innen 

zu fchützen, und gewiffe öffentliche Werke und Anftalten zu 

errichten und zu erhalten habe, deren Errichtung und Unterhal- 

tung niemals im Intereffe eines Privatmannes oder einer kleinen 

Zahl von Privatleuten liegen könne, weil der Gewinn daran einem 

Privatmanne niemals Entfchädigung gewähren würde, obgleich 

er eine grofse Gefellfchaft oft mehr als fchadlos halte,« dafs 

aber darüber hinaus die Staatsthätigkeit nicht zu gehen habe. 

Wenn diefer Grundfatz ganz allgemein auch in Bezug auf 

die Staatswaldwirthfchaft Anwendung gefunden hätte, fo würde 

der Staatswaldbefitz, als eine wirthfchaftliche Abnormität, zu be- 

feitigen gewefen fein. Wir wiffen und ich werde es weiter unten 
zu zeigen haben, dafs es nicht an einflufsreichen Stimmen gefehlt 

hat, welche in den Confequenzen der Smith’fchen Lehre fo weit 

und noch weiter zu gehen riethen.?5) 

Wenn die Smith’fche Lehre von der Nichteinmifchung des 
Staates in die privatwirthfchaftliche Thätigkeit eine Wahrheit 

war, fo mufste die Forfthoheit fallen, fo gab es keinen Rechts- 

'5) Smith felbft rieth auf das Beftimmtefte zum Verkaufe der Kronländereien, 

die, wie er felbft fagt, hauptfächlich aus Waldungen beftehen (IV. Bd. S. 165, 

166). Er meint, dafs der Verkauf diefer Ländereien eine bedeutende Summe Gel- 

des einbringen würde, die, wenn man fie zur Bezahlung der Staatsfchulden ver- 

wendete, ein weit gröfseres Einkommen von der Verpfändung freimachen würde, 

als die Ländereien felbft jemals der Krone einbrächten. Sobald die Kronlände- 

reien in Privathände übergingen, würden fie beffer bewirthfchaftet werden und die 

Gefammtproduktion, damit der allgemeine Wohlftand und die Befteuerungsfähig- 

keit fteigen. Nur folche Ländereien follten der Krone gehören, welche nur zum 

Vergnügen und zur Pracht dienen, z. B. öffentliche Gärten, Spaziergänge etc. 

Vergl. unten £. 32. 
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titel, welcher der Staatsgewalt geftattete, die freie Dispofition 
des ‚Waldbefitzers in irgend einer Beziehung zu befchränken. 

Man fieht, in der Reform der allgemeinen Wirthfchaftslehre 

lagen die Keime grofser Entwickelungen, welche ich im weiteren 

Verlauf meiner Darftellung gewiffenhaft zu verfolgen haben werde. 

Jene Reform vollzog fich auf faft allen Gebieten, zunächtt, 
ohne Widerftand zu finden. Die Gefetzgebungen aller deutfchen 

' Staaten beweifen dies, und der gröfste Staatsmann Deutfchlands 

bei Beginn des Jahrhunderts, der Reichsfreiherr von Stein, fand 

in der Lehre des Adam Smith mächtige geiftige Impulfe zur 
Vollziehung feines Reformwerkes. Niemals hat der Merkantilis- 

mus, noch weniger der Phyfiokratismus eine fo vollkommene 

Herrfchaft gefunden, wie das Syftem Smiths, welches man fehr 

wenig bezeichnend oft das Induftriefyftem!®) genannt hat. Dies 

Syftem war das moderne politifche Bewufstfein auf dem wirth- 

fchaftlichen Gebiete, war die Lehre der Gleichheit für alle Men- 

fchen als arbeitende Wefen, war eine Apologie der menfchlichen 

Arbeit felbft. 1”) 

Deffen bedurfte das Jahrhundert der Philofophen und der 

Tyrannen, deffen bedurfte die Zeit der höchften geiftigen Frei- 

heit und der tiefften Knechtfchaft, die Zeit der unvermittelten 

Gegenfätze und Disharmonien; fie bedurfte einer folchen Lehre 

eben fo gut, wie der politifchen Freiheitsdoktrin, wie der Lehre 

von der Freiheit des religiöfen Bewufstfeins, welche fich gegen 

die Priefterherrfchaft wendete und die Vernunft in Schutz nahm 
gegen die kirchlich-menfchliche Autorität. 

Die menfchliche Arbeit war im 18. Jahrhundert nur gering 
geachtet, weil fie vielfach von den ihrer bürgerlichen Rechte 
theilweis beraubten Parias der Gefellfchaft geleiftet werden 

16) Die Bezeichnung »Induftriefyftem« ift deshalb unpaffend, weil wir heute 

»Induftrie« und »Gewerbethätigkeit« ziemlich fynonym auffaffen. Smiths Syftem 

könnte viel eher »das Syftem der produktiven menfchlichen Arbeit« genannt 

werden; die Landwirthfchaft ftellt S. zudem obenan, wenn er von der produktiven 

Arbeit redet, nicht die Induftrie im modernen Sinne. 

7) Man vergl. nur die fchöne Stelle im ıo. Kap. 2. Abth. des I. Buches (in 

der Ausgabe v. Stirner I. S. 173). »Wie das Eigenthum, das Jedermann an 

- feiner eigenen Arbeit hat, die urfprüngliche Grundlage alles anderen Eigenthumes 

ift, fo ift es. das Heiligfte und Unverletzlichfte. Das Erbtheil eines armen Mannes 

liegt in der Kraft und Gefchicklichkeit feiner Hände, und ihn daran hindern zu 

wollen, diefe Kraft und Gefchicklichkeit fo anzuwenden, wie er es paffend findet, 

ohne dadurch feinen Nächften zu kränken, ift eine Verletzung diefes heiligften 

Eigenthums.« 

Bernhardt, Forstgeschichte. II 15 
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mufste. Die Arbeit des hörigen Bauers!®) vorab ftand in den 
Augen der bevorzugten Gefellfchaftskreife nicht höher als die 
des Laftthieres; beide waren zur Gütererzeugung unentbehrlich, 

aber beide gehörten dem Herrn, fo gut wie die Häufer und 

Mafchinen, welche der Gütererzeugung dienten. Von einer freien, ° 

durch das berechtigte Eigen-Intereffe geleiteten wirthfchaftlichen 
Kraftentfaltung konnte, da es an einem Motive zu derfelben 
fehlte, nicht die Rede fein. Die befitzenden Klaffen aber flohen 

die Arbeit und wir wiffen, dafs die Selbftbewirthfchaftung des 

eigenen ‚Gutes zur Ausnahme wurde. Auch in den Kreifen der 

Handwerker und Gewerbetreibenden fehlte die Freiheit und 

damit die rechte Luft der Arbeit. Der Zunftzwang lähmte den 

Einzelnen, welcher auf dem ihm zugänglichen Arbeitsgebiete nur 

fo weit fich bethätigen durfte, als die von Anderen gefteckten 

Grenzen geftatteten. Keiner vermochte es, durch eigene Kraft 

die Stellung in der bürgerlichen Gefellfchaft fich zu erringen, 

welche feinen Fähigkeiten und Mitteln entfprach, wenn nicht 

eine ererbte fociale Stellung den Boden geebnet hatte. Das 

find nicht die Zuftände, in denen die menfchliche Arbeit freudig 

und ganz den höchften Zielen der Kulturftufe zuzuftreben vermag, 

und ohne Freiheit giebt es keine‘ Freudigkeit des Schaffens. 

Die Ereigniffe von 1800—1815 in Deutfchland brachten die 
Leiftung des Einzelnen zur vollften Geltung. Zunächft handelte 
es fich um gewaltige Kraftaufwendungen im unmittelbarften In- 

tereffe des Staates, deffen Exiftenz in Frage geftellt war. Wir 

wiffen, wie arm an Erfolg alle Anftrengungen blieben, fo lange 

der alte Staat, das Gefüge ungleich berechtigter Stände, das 
Schwert der Abwehr führte; wir fahen, wie herrlich‘ der Sieg 

war, als der Staat des modernen Bewufstfeins, der Staat des 

freien Bürgerthums, aus dem Zufammenfturze alles Beftehenden 
emporgeftiegen war und ein Volk in Waffen gegen den Gewalt- 

herrn fich erhob. 

Und diefes Volk, deffen Kraft, aus langem Schlummer auf- 
gerüttelt durch ein Jahrzehnt des tiefften nationalen Elendes, 

endlich erwacht war, ift dann der Träger einer neuen wirth- 
fchaftlichen Entwickelung geworden, welche wir neben dem ge- 

waltigen intellektuellen Auffchwunge des neunzehnten Jahrhun- 
derts und Hand in Hand mit diefem fich vollziehen fehen. 

Ernfte Motive drängten nach langem Kriege, der alle Hülfs- — 

'*) Oben 2. 6. S. 31, 32. 
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quellen Deutfchlands vollkommen erfchöpft hatte, zur wirthfchaft- 
lichen Regeneration. Sie wurde auf allen Gebieten mit dem 

freudigen Bewufstfein des Erfolges in Angriff genommen. Land- 
und Forftwirthfchaft, Gewerbe und Handel erfreuten fich der 

gleichmäfsigen Förderung durch Regierung und Volk. Der 

Bauer, welcher in den Befreiungskriegen als ein Mann mitge- 
kämpft hatte für fein Vaterland, griff mit dem ftolzen Gefühle 

. wiederum zum Pfluge, dafs er ein Fleckchen Erde fein eigen 
nenne, dafs er dem grofsen Ganzen gegenüber juft fo viel gelte, 

als der Edelmann, und dafs fein Sohn auf der eigenen freien 

Scholle fitzen werde fo gut, wie des Grafen Sohn. Tieffittliche 

Elemente traten ein in das Volksleben, die ihm leider zu lange 

gefehlt hatten, und es, war fürwahr fonnenhell geworden in 
unferem Vaterlande, fo wenig es auch an Wolken fehlte, die 

_ dem Lichte fein Recht ftreitig zu machen nicht aufhören wollten. 

$. 30. Bäuerlicher Grundbesitz und Landwirthschaft. 

Die Verhältniffe des bäuerlichen Grundbefitzes veränderten 
fich durch die wirthfchafts-politifche Entwickelung diefer Periode 
in doppelter Beziehung: Eine grofse Menge kleiner felbftändiger 

Wirthfchaften entftand, und der Stand der Kleinbauern hatte 

von nun an mit den eigenen wirthfchaftlichen Mitteln und der 

eigenen Intelligenz den Kampf um das Dafein aufzunehmen, 

ohne dafs ihm fernerhin durch die Gutsherrfchaft eine wenn 
noch fo kümmerliche Exiftenz garantirt wurde. 

Die Bildung zahlreicher kleiner, bis zur eigentlichen Zwerg- 
wirthfchaft herabgehender Wirthfchaften war die Folge theils 

der Vereinzelungen bäuerlicher Höfe, theils der Loslöfung des 
bäuerlichen Grundbefitzes von den Grofsgütern, deren Theile fie 

auf Grund des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältniffes gebildet 
hatten. Viele diefer Wirthfchaften waren in allen Theilen von 

Deutfchland nicht lebensfähig; ihre Befitzer bedurften ftarker 
Beihülfen durch Arbeitsverdient, um leben zu können. Sie 

wendeten fich nach dem Frieden vielfach der emporblühenden 

Induftrie zu und es entftand eine ftarke Beweglichkeit der länd- 
lichen Bevölkerung und des Kleingrundbefitzes, welche zunächft 

nicht eben günftig auf die kleine Landwirthfchaft wirkte. 
Der kurz angedeutete Vorgang vollzog fich in den verfchie- 

denen Theilen von Deutfchland durchaus nicht in gleicher Weife. 
15* 
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Die Tradition der Volksftämme, die phyfifche Befchaffenheit der 
einzelnen Gaue, die ältere Lage der Gefetzgebungen wirkten in 

erfter Linie beftimmend. Der Norden und Nordoften war fchon 

durch die geringere Ertragsfähigkeit des Bodens auf gröfsere 

Güter hingewiefen; als mit Aufhebung der Gutsunterthänigkeit 
eine Reihe felbftändiger Kleinwirthfchaften entftand, bildete fich 
zugleich ein Stand freier ländlicher Arbeiter, welche durch eine 

wenig entwickelte Induftrie ihrer landwirthfchaftlichen Befchäfti- 

gung nur felten entzogen wurden. Der erft feit 1790 zu grofser 

Ausdehnung gelangte Anbau der Kartoffeln wurde hier gerade- 
zu die Exiftenz-Grundlage der Kleinwirthfchaften, freilich auch 

eine Quelle des Dünger -Mangels und heftiger Angriffe auf die 

Streumittel des Waldes. 
Im Weften und Süden, namentlich in den Rheinprovinzen, !) 

in Würtemberg?) und Baden’), erreichte die Zerfplitterung des 

bäuerlichen Grundbefitzes fchon um 1800 eine beängftigende 

Höhe. Der Weinbau, Hopfenbau und Kartoffelbau verfchlangen 
auch hier die Dungmittel der kleinen Wirthfchaften und führten 

zu übertriebenen Anforderungen an die Unterftützung aus den 
Mitteln der Forftwirthfchaft durch Streu und Weide. Die wenig 
entwickelte Induftrie vermochte nicht, ausreichende Arbeit zu 

geben. Auch die Entlaftung des_ bäuerlichen Grundbefitzes von 

den aus dem Leibeigenfchafts- und Gutshörigkeits- Verhältniffe 
herftammenden Laften vollzog fich, obwohl ihre Berechtigung 
und Nothwendigkeit im Principe allgemein anerkannt war, der 

Natur der Sache gemäfs nur langfam*) und immer unter Opfern 

und Geldleiftungen, welche dem Kleinbauer nicht leicht wurden, 

zumal die Kreditverhältniffe deffelben viel fpäter ihre Regelung 
fanden, als diejenigen des Grofsgrundbefitzes. Der Krieg hatte 

zudem ja alle Hülfsmittel des Landes faft erfchöpft, und fchwere 
Mifsjahre 1816, 1817, 1818 drückten den kaum begonnenen 

') v. Viebahn, Statiftik II. S. 575 fgde. 

2) Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch VI. S. 314 fgde. — In Würtem- 

berg ift die Zerfplitterung fo weit gediehen, dafs es Parzellen von einigen Quadrat- 

klaftern giebt und dafs oft mehrere Familien fich an der Bearbeitung eines kleinen 

Ackerftückes betheiligen. 

3) v. Viebahn a. a. OÖ. Auch in Sachfen war frühzeitig eine ftarke Parzelli- 

rung des bäuerlichen Grundbefitzes vorhanden. Bei ftark entwickelter Induftrie 

fehlte es jedoch an Erwerbsquellen der Kleinbefitzer feit lange nicht, und die 

Schäden der Güterzerfplitterung find hier weniger hervorgetreten. 

‘) Im ganzen füdlichen Deutfchland erft in der folgenden Periode. Siehe 

d. III. Band diefes Werkes. 
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Auffchwung nieder. Der Uebergang zur wirthfchaftlichen Frei- 
heit ift niemals ein ganz leichter, weil Freiheit ohne Intelligenz 
den Menfchen rathlos läfst in dem Kampfe, in welchem wir 

Alle ftehen; unferem Vaterlande und vorab den landwirthfchaft- 

lichen Produzenten wurde er recht fchwer; denn die Intelligenz 

liefs fich dem nun freien Bauer nicht zugleich mit der Freiheit 
geben. Yin 

Die zu erfchreckender Höhe hinaufgefchnellten Kornpreife 
der Jahre 1817 und 1818°) fielen bald nach 1820 zu einer folchen 
Tiefe,®) dafs die Produzenten wiederum nicht beftehen konnten. 

So darf es nicht Wunder nehmen, wenn wir den freigewordenen 
Bauer am Schluffe unferer Periode in heifsem Bemühen fich ab- 

arbeiten fehen, aus der alten Gebundenheit und geiftigen Un- 
felbfländigkeit fich durchzuarbeiten zur vollen Freiheit und 

_ Exiftenzfähigkeit, und wenn wir aus diefer Zeit ftarke Eingriffe 
in die Subftanz der bäuerlichen und mit bäuerlichen Servituten 

belafteten Forften zu regiftriren haben. Es ift der Wald ja 
überall die Sparkaffe, in welcher der Nothpfennig fteckt. - Die 
Noth war da und der letzte Stamm des Bauernwaldes mufste 

oft genug ihr fteuern. Die Anforderungen an Weide und Streu 
vermehrten fich in erfchreckendem Mafse; ein alle Grenzen über- 

fteigender Holzdiebftahl wurde durch die Unficherheit und Noth 
des Krieges erzeugt; eine Verwilderung der Sitten des gemeinen 
Mannes war nicht dazu geeignet, das Verhältnifs der kleinen 

Grundbefitzer zur wirthfchaftlichen Ordnung günftig zu geftalten. 

Aber die lange Kriegszeit hatte doch eine bedeutfame Folge 

für die Landwirthfchaft. Die Liebe zum Landleben erwachte 

°) 1771 war ein vollkommenes Mifsjahr; 1780—82 waren Mitteljahre und es 

galt die Hamburger Laft (60 berliner Scheffel) Roggen 59—68 Thlr.; 1816 koftete 

diefelbe Maffe 96 Thlr.; 1817 147 Thlr.; 1818 142 Thlr.; 1821 55 Thlr.; 1822 

47 Thlr.; 1824 4ı Thlr. 1830 ftand der Preis auf 104 Thlr.; 1834 auf 56 Thlr.; 

1847 auf 143 Thlr., fank 1849 auf 60 Thlr. und behauptete 1832/53 den Mittel- 

preis von 104—117 Thlr. Das Jahr 1817 brachte die letzte eigentliche Hungers- 

noth, welche heute bei verbefferten Kommunikationen nicht wohl eintreten kann. 

Vergl. v. Viebahn, Statiftik II. S. 951. 

6) Grofse Schwankungen der Kornpreife und grofse Verfchiedenheiten der- 

felben in benachbarten Gebieten find heute nicht mehr möglich. 1817 herrfchte 

namentlich in den Rheinprovinzen grofse Noth. Im Durchfchnitt des preufsifchen 

Staates koftete damals der Weizen pro Scheffel 122, der Roggen 85 Sgr.; aber 
während in Pofen der Weizen 97 Sgr., in Preufsen der Roggen 57 Sgr. galt, 

betrugen die Preife in den Rheinprovinzen 166 und 132 Sgr. 1855 betrug der 

Durchfchnittspreis pro Scheffel Roggen gı'/, Sgr.; aber die Preife deffelben im 

Often und Weften der Monarchie differirten nur um 23 Sgr. 
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aufs Neue und mit befonderer Kraft. Jahre fchweren Kampfes, 
tieferregender Umwälzungen haben auf die Menfchheit ftets einen 
veredelnden Einflufs. Die Leidenfchaft, welche überall da hell 

emporflammt, wo es fich um wahrhafte Kultur-Intereffen, um die 

Exiftenz des Menfchen als Bürger feines nationalen Staates, um ° 

bürgerliche Freiheit, um den Schutz des eigenen fittlichen Be- 
wufstfeins gegen fremde Gewalt handelt, macht nach der äufser- 
ften Anftrengung, nach errungenem Siege rafch milderen Re- 
gungen Platz. Ein Jahrzehnt voll Kampf und Blut erregt in 

der Bruft des gefitteten Menfchen ein tiefes Bedürfnifs ruhiger 

friedlicher Arbeit, und läfst es uns klar erkennen, dafs nur der 

friedliche Wettkampf des Fleifses unferer geiftigen Natur dauernd 
Befriedigung gewähren kann. Diefem Impulfe gehorchend, kehrte 
ein grofser Theil der Intelligenz in Deutfchland nach den Befrei- 
ungskriegen zur Landwirthfchaft zurück, und es begann eine 

Zeit frifcher Entwickelung der Landwirthfchaftslehre auf wiffen- 
fchaftlicher Grundlage, welche auf akademifchen Lehranftalten, 

in Vereinen und in einer rafch und reich fich entfaltenden Lite- 
ratur gepflegt wurde. 

Die Landwirthfchaftslehre war bis zum Beginn unferer Pe- 

riode von zwei Hauptrichtungen beherrfcht worden; von der 
Empirie und dem Kameraliftenthum. Unter den Experimental- 
ökonomen nehmen Otto von Münchhaufen?) (1716— 1774; Ver- 
faffer des »Hausvaters«), v. Eutnersfeld®) und v. Schönfeld ®) 

neben vielen Anderen eine ehrenvolle Stelle ein; Tiefpflügen 
und Drillkultur, Anbau von Klee und Esparfette (etwa feit 1740) 19) 

wurden empfohlen, ein Kampf gegen die leere Brache geführt 
(gegen diefelbe Krünitz!!) und der preufsifche Kammerrath 

7) Fraas, Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft. S. 132. 

e)aRraasıa. a, OS 142. 

®) Verfaffer eines 1778 erfchienenen Lehrbuchs der Landwirthfchaft. 

'%) Der Kleebau wurde feit 1750 eifrig empfohlen; 1760—70 gewann er 

grofse Ausdehnung, wozu die phyfikalifch-ökonomifche Gefellfchaft zu Kaiferslau- 

tern (1769 errichtet) und der bekannte Cafımir Medicus viel beitrugen. Seit 1775 

verbreitete fich dann der Klee in Heffen, Würtemberg, Baden, in letzterem Lande 

befonders durch J. Gr..Bernbard, einen durch befonderes Vertrauen feines Landes- 

herrn Karl Friedrich geehrten intelligenten Landwirth. 1793 ward in Bayern der 

Kleebau zehntfrei erklärt; den Anbau der Luzerne empfahl 1783 der preufsifche 

Minifter Graf v. Herzberg in einer befonderen Schrift. Die Esparfette ift durch 

Thaer fehr in Aufnahme gekommen. Fraas a. a. O. $. 206 fgde. 

'') Im VI. Bde, der Encyclopädie. Auch Bernhard eiferte gegen die Brache 

(1769) in bef. Schrift. Fraas a. a. O. $. 141. 
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Kretfchmer)!®) und der rationelle Wiefenbau ausgebildet (Rücken- 

bau im Siegen’fchen durch Bürgermeifter Drefsler 1750—1780)."?) 

Aber es fehlte an Sammlung und Sichtung des empirifchen 

Wiffens, an fyftematifcher Ordnung und, fcharfer Prüfung der 

Erfahrungsfätze, an wiffenfchaftlicher Begründung der Theorie. 

Von der Pflanzenernährung und Düngerlehre, von landwirth- 

fchaftlicher Bodenkunde hatte man nur unvollkommene Kennt- 

_ nifs. Die durch Saufsure eingeleitete, durch Thaer und Hermb- 

ftädt'%) fortgebildete Humustheorie war ein erfter Schritt zur 

fyftematifchen Ordnung und wiffenfchaftlichen Begründung der 

Landwirthfchaftslehre; Humphry Davy!®) begründete dann ein 

Syftem der Agrikulturchemie (1802—1812) und es begann eine 

neue Zeit, welche die Landwirthfchaftslehre nach langem Ringen 

zur Stellung einer Wiffenfchaft emporführte. 

Am Eingange diefer neuen Bahn fteht das Bild eines Mannes, 

der in feltener Weife dazu berufen war, feiner Zeit den Stempel 

feines Geiftes aufzudrücken, das von Albert Thaer.'%) Kunftfutter- 

(Klee-) und Wiefenbau, die dadurch ermöglichte, aber faft nur 

vom gröfseren Grundbefitze theilweife eingeführte Stallfütterung, 

bezeichnen bedeutfame Fortfchritte der Zeit vor Thaer. Die Re- 

form der Thierzucht, des Wirthfchaftsfyftems und der Betriebs- 

12) Fraas a. a. O. S. 135. Der Verfaffer eines Buches »ökonomifche Praktika« 

(1748), Vertreter des Rajolpflügens. 

13) Die Wiefenkultur auf der Grundlage genoffenfchaftlicher Verbände ift im 

Siegen’fchen fehr alt. Vergl. die revidirte Wiefen-Ordnung vom 18. Dezember 

1790 (Weisthum der naffauifchen Gefetze Th. III. S. 190) und Kletke, die Rechts- 

verhältniffe der Landes-Kultur-Genoffenfchaften in Preufsen. Berlin 1870. S. 98 fgde. 

14) Sig. Fr. Hermbftädt, 1760 zu Erfurt geb., 1833 zu Berlin geft., hielt den 

Extractivftoff des Humus für die einzige Pflanzennahrung und redet noch 1808 

von diefem Stoffe, den er Seifenftoff nennt. Fraas,a. a. O. S. 192. 

15) Profeffor der Chemie an der Royal Inftitution in London, bekannt als erfter 

Darfteller der meiften Leicht-Metalle. 
16) Fraas a. a.0. S.232 fgde. Thaer wurde zu Celle in Hannover 1752 geb., 

ftudirte in Göttingen Medizin, war dann praktifcher Arzt in feiner Vaterftadt, be- 

fchäftigte fich aber bald mit Gartenbau und Landwirthfchaft, nachdem er durch 

feine Verheirathung felbft Grundbefitzer geworden war. Er ftudirte die englifchen 

Werke über Landwirtbfchaftskunde, erwarb fich aber feit 1795 fchon grofsen 

Ruhm als landwirthfchaftlicher Schriftfteller. Durch Hardenberg wurde man in 

Berlin auf ihn aufmerkfam und er fiedelte (1804) nach Möglin über, wurde zum 

geheimen Kriegsrath ernannt und begründete 1806 feine landwirthfchaftliche 

Spezialfchule (Meifterfchule, fpäter landwirthfchaftliche Mittelfchule). Sein be- 

deutendftes Werk ift »die rationelle Landwirthfchaft«, welche 1809 erfchien. Zum 

Staatsrath im Minifterium des Innern befördert, ftarb Thaer 1828 zu Möglin. 
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lehre ift feiner geiftigen Initiative ebenfo zu danken, wie die 
Begründung einer neuen Theorie der Pflanzenernährung und Be- 
deutung des Düngers, wenngleich damit nicht behauptet werden 
foll, dafs nicht vor ihm die Keime zu allen diefen Fortfchritten 

vorhanden gewefen feien. Jedenfalls find die Erfahrungsfätze - 

der landwirthfchaftlichen Empiriker erft durch ihn in ein Syftem 
gebracht worden. Seine Schüler (Schönleutner in Bayern) !”) 

und die durch ihn angeregten Praktiker (Koppe)1®) vertieften 
und erweiterten feine Lehren, und Männer wie Schwerz!?) und 

Fellenberg 0) vertraten die von ihm angebahnte wiffenfchaftliche 

Richtung. 
Eine Reihe landwirthfchaftlicher Lehranftalten entftand; die 

ältefte in Deutfchland ift die von Thaer felbft in Möglin 1806 

begründete;?!) es folgten 1811 die Akademie für Land- und 

17) Max Schönleutner, 1777 in Abbach geb., wurde bei Errichtung der Forft- 

fchule zu Weihenftephan (1803), mit welcher eine landwirthfchaftliche Mufteran- 

ftalt verbunden wurde, Profeffor der Landwirthfchaftslehre an der letzteren. Bei 

Beginn des Tyrolerfeldzuges folgten faft alle Forfteleven dem Rufe zur Fahne und 

die Anftalt ging ein. Die Profefforen wurden theils penfionirt, theils anderweitig 

verwendet. Schönleutner wurde 18II zur Adminiftration des Kabinetsgutes 

Schleifsheim berufen. Hier wurde dann die Landwirthfchaftsfchule errichtet, deren 

Direktion Sch. übertragen wurde. Er ftarb 1831. 

18) J. Gottl. Hoppe, 1782 in Beesdau (Mark) geb., vorherrfchend Praktiker, 

feit 1811 Lehrer der praktifchen Landwirthfchaft in Möglin, fpäter Verwalter und 

zuletzt Befitzer grofser Güter. Er ftarb 1863. Sein »Unterricht im Ackerbau und 

der Viehzucht«, 1812 zuerft erfchienen und unter verändertem Titel (»Anleitung 

zu einem vortheilhatten Betriebe der Landwirthfchaft«) neunmal aufgelegt, ift feine 

hervorragendfte Leiftung. Fraas a. a. O. S. 330. 

9) J. Nep. Schwerz war 1759 zu Koblenz geboren, ftudirte Theologie, war 

bis 1793 Hauslehrer. 1804 übernahm er die Verwaltung gröfserer Güter, wurde 

nach vielen Reifen 1810 Infpektor des Tabaksbaus im Elfafs. Durch Vincke kam 

er 1816 als Regierungsrath in preufsifchen Staatsdienft. 1817 erhielt er den Ruf 

nach Würtemberg, wo dann unter feiner Leitung 1818 Hohenheim. eingerichtet 

wurde. Unter feinen zahlreichen Schriften ift die »Anleitung zum praktifchen 

Ackerbau«, welche 1823—28 in Stuttgart erfchien, das Befte. Er ftarb in Kob- 

lenz 1844. 

20) Der berühmte Stifter der Armenfchule und des Erziehungs - Inftituts zu 

Hofwyl. Fellenberg ift befonders für das landwirthfchaftliche Unterrichtswefen 

von Bedeutung. Vergl. Fraas, Gefchichte S. 204 fgde. 

2!) Das durch Thaer angebahnte landwirthfchaftliche Unterrichtswefen — die 

Spezialfachfchule unter Anlehnung an die Wirthfchaftsübung — ift heute über 

die Ideen Thaer’s hinausgewachfen, Juftus v. Liebig hat hierauf mächtigen Ein- 

flufs geübt und das Princip der vereinzelten Fachfchule ift faft als aufgegeben zu 

betrachten. Ich verweife auf Liebig’s chemifche Briefe (Ausg. v. 1865) S. 504 

fgde. Die ganze Frage hat für uns ein um fo gröfseres Intereffe, als auch die 

forftwiffenfchaftlichen Lehranftalten offenbar in einer Umformung begriffen find. 

x 
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Forftwirthe zu Tharand, durch Heinrich Cotta begründet,??) 1818 

die forft- und landwirthfchaftliche Anftalt zu Hohenheim unter 

Schwerz,?3) 1822 die bayerifche landwirthfchaftliche Centralfchule 

zu Schleifsheim (Weihenftephan). *) 
Ein reiches Vereinsleben war in allen Theilen Deutfchlands 

fchon feit 1750 entftanden ;®) daffelbe erlangte jetzt einen neuen 

geiftigen Inhalt und eine wiffenfchaftliche Grundlage; in Zeit- 

- fchriften (von denen die feit 1765 erfchienenen. Nachrichten der 

lüneburgifchen Landwirthfchaftsgefellfchaft wohl die ältefte ıft) 
und Zeitungen kämpfte man wider einander, ohne jedoch in 

diefer Periode zu klaren Theorieen zu gelangen. — 
Zu der Waldwirthfchaft trat die Landwirthfchaft in ein 

wefentlich verändertes Verhältnifs. Die Abhängigkeit der erfteren 
von der letzteren war in dem Augenblicke gebrochen, wo beide 

fich gegenfeitig als durchaus felbftändige Produktionszweige an- 

erkennen mufsten; dafs fie dies mufsten, war aber eine einfache 

Konfequenz der modernen Auffaffung der Wirthfchaft, wie fie 
durch Adam Smith zu allgemeiner Geltung gebracht wurde. 

Man hatte nun das Gebiet der Landwirthfchaft von dem 

der Waldwirthfchaft fcharf abzugrenzen. Dafs es dabei an 
Grenzftreitigkeiten nicht fehlte, ift nur natürlich. Die vollftändige 
wirthfchaftliche Trennung war ja zunächft nicht zu erreichen. 

Streu und Weide, Gras und Plaggen und fo manche andere 

Waldnutzung wurde von der Landwirthfchaft nach wie vor be- 

anfprucht, und aus der angeftrebten Trennung der beiden Wirth- 
fchaftsgebiete erwuchs bald eine Feindfchaft, die zuerft in dem 

langen Streite über die Waldftreu hervortrat und auch heute 

noch nicht durch einen Friedensfchlufs, fondern nur durch eine 

Art von Waffenftilltand beendigt if. Schon 1799%) kam es 

Auch die Forftwiffenfchaft wird fich den Anfchlufs an das gefammte geiftige 

Leben der Zeit wieder erobern. Die Worte Liebig’s: »Die Vereinigung der 

Schule mit der Erlernung des praktifchen Betriebs oder des Handwerks zerftört 

ihr (der landwirthfchaftlichen Lehranftalten) Wirken, welches fo nützlich fein 

könnte; fie find weder das eine noch das andere, weder Bildungsanftalten des 

Geiftes noch gute Werkftätten; fie haben von Beiden Etwas, von keinem das 

Rechte«, haben auch für die Forftwiffenfchaft ihre Bedeutung. Anderer Anfıcht 

ift Settögaft. Vergl.: Der landwirthfchaftliche Unterricht v. H. Settegaft. 1873. 

22) 5, unten ?. 37, 46. 

23) S. unten ?. 46. 

24) S. unten 2. 46. 

25) Fraas, Gefchichte S. 221 fgde., wo genaue Angaben. 
26) Zur Gefchichte der Waldftreufrage vergl. meinen Auffatz im landwirthfchaft- 

lichen Centralblatte für Deutfchland (Krocker) XX. Jahrgang I. Bd. 1872 S. 108 fgde. 
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über die Zuläfiigkeit und Wirthfchaftlichkeit der Streunutzung in 
der landgräflich hefüifchen Ackerbaugefellfchaft zu heftigen Debat- _ 
ten; 18017) verhandelte man den Gegenftand in der kurfürftlich 

fächfifchen Societät zu Leipzig. Die Agrargefetzgebung von 1807 
bis 1811 konnte in Preufsen den forftlichen Anfchauungen, welche - 
fich ziemlich abfolut gegen die Waldftreu wendeten, nur günftig 
fein; dagegen reizte die von den Landwirthen ausgebildete Lehre 
von der Unfchädlichkeit des Streurechens die kleinen Grundbe- 

fitzer dazu an, in den ihrer freien Dispofition überantworteten 
Bauernwaldungen die Streuentnahme ohne Befchränkung zu be- 

treiben und der vollkommene Ruin vieler kleiner Waldparzellen 
war die Folge davon. 

Die Frage wurde mehr und mehr eine brennende; Sinclair2®) 
von landwirthfchaftlicher, Pfeil2®) von forftwirthfchaftlicher Seite 

befchäftigten fich lebhaft mit derfelben ‚und der letztere Schrift- 
fteller — wohl der einzige Forftmann, der damals eine fo ketze- 

rifche Anfiıcht auszufprechen wagte — fprach fich mit gewiffen 
Befchränkungen für die Streunutzung aus. 

Auch auf anderen Gebieten fanden Berührungen zwifchen 
der Land- und Waldwirthfchaft ftatt, die nicht immer ganz an- 

genehmer Natur waren. Ein grofser Theil der Regulirungsar- 
beiten, welche die Befreiung des Waldeigenthums von Weide- 
und Streu-Berechtigungen bezweckten, wurde von landwirthfchaft- 
lichen Sachverftändigen vorgenommen, denen nicht immer eine 

objektive Würdigung der forftwirthfchaftlichen Intereffen möglich 

war oder angemeffen fchien. Heftige Oppofition der Forftwirthe 

und vermehrte Abftofsung der Forft- und Landwirthe war die 
natürliche Folge. 

Wenn die Landwirthfchaft auch, gezwungen durch eine 

geiftige Bewegung, welche mächtiger war als ihr Beharrungs- 

vermögen, die Waldwirthfchaft als gleichberechtigte, ja in mancher 

Beziehung ihr vorausgeeilte Schwefter hatte anerkennen müffen, 

fo war doch zunächft auch hier wieder vermehrter Kampf die 

Folge des neuen Verhältniffes, und von dem Einverftändniffe der 

Gefchwifter war wenig zu bemerken. 

27) S, die Schriften diefer Gefellfchaft I. Band. 

2%) Grundfätze des Ackerbaus. Wien 1819. 

2°) In den Annalen der Landwirthfchaft von 1812, fpäter an vielen Stellen 

in den krit. Blättern z. B. III. 2. S. 99 fgde. 
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$. 31. Städtewesen und Gemeinde-Waldbesitz. 

In der Gefchichte des Städtewefens in Deutfchland birgt 
diefe Periode zwei wohl unterfcheidbare Entwickelungsftufen : den 

tiefften Verfall der Autonomie der Städte, welche in nichts mehr 

von den Landgemeinden unterfchieden werden, und das Erwachen 

eines neuen ftädtifchen Lebens auf der Grundlage der modernen 

Beftrebungen und Anfchauungen. Jenen tiefften Verfall der Ge- 

meinde-Autonomie in Städten und Landgemeinden führte das 

Ueberwuchern der franzöfifchen Politik herbei; jene neue Ge- 
ftaltung des ftädtifchen Lebens ging von Preufsen aus und knüpfte 
fich an die Städte-Ordnung Stein’s von 1808. 

Die Lage der einfchläglichen Gefetzgebung habe ich fchon 
oben kurz berührt ($. 28) und ich darf hier über diefelbe hin- 
weggehen. Ueberall in dem Machtbereiche der Napoleonifchen 

Politik wurde die franzöffche Municipalverfaffung Norm, oder 

doch wenigftens Mufter, und die Selbftverwaltung der Gemein- 

den war damit vernichtet. Im kaiferlichen Frankreich durfte 

keine flädtifche Behörde”irgend Etwas thun, wenn der Herr 
 Präfekt es nicht wollte. Das wurde nun in Hannover, Heffen, 

Berg, Baden, Würtemberg, Bayern, in Rheinland und Frankfurt 

gerade fü. 
Die franzöfifche Municipalverfaffung!) kannte überhaupt nur 

eine mafsgebende Perfönlichkeit in der Gemeinde, den von der 

Regierung ernannten Maire, dem ein Adjunkt (in Städten von 

mehr als 2500 Einwohnern mehrere) beigegeben war, welcher 

ebenfalls von der Regierung ernannt wurde. Die von dem Prä- 
fekten ernannten Municipalräthe hatten nur eine berathende 
Stimme. Sie verfammelten fich regelmäfsig nur einmal im Jahre, 
aufserdem nur dann, wenn der Präfekt fie zufammenrief. Der 

Municipalrath hatte die fämmtlichen Nutzungen von Gemeinde- 
grundftücken, Holz, Weide, Streu und Feldfrüchte zu vertheilen 

(noch heute werden in Frankreich die Gemeindegrundftücke in 

derfelben Weife benutzt),2) das Alles jedoch nur auf Grund der 

von dem Präfekten genehmigten Pläne. Die Verwaltung der 

1) Vergl. darüber v. Maurer, Städteverfaffung IV. S. 301 fgde. 

2) Ueber die Verwaltung und Benutzung der Gemeindeforften in Frankreich 

vergl. meine »forftlichen Verhältniffe von Deutfch-Lothringen. 1871«. Ueber das 

Recht der Gemeindebürger in vielen Gemeinden zu den fog. coupes affouageres 

bef. S. 42/43. (Holznutzung durch Naturaltheilung): 
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Gemeindeforften wird in Frankreich genau fo geführt, wie die der 
Staatsforften, durch Staatsbeamte und nach den Grundfätzen der 

Staatsforftverwaltung. Jeder aufserordentliche Holzfchlag bedarf 
minifterieller Genehmigung. Die Gemeinde wird über alle diefe 
Dinge kaum gehört. — | 

Dies waren in grofsen Zügen diejenigen Einrichtungen, 

welche nun in einem grofsen Theile von Deutfchland das felb- 

ftändige Leben der Städte und Landgemeinden ertödteten, 
Mit dem Gemeindevermögen verfuhr man in den, dem fran- 

zöfıfchen Kaiferreiche unmittelbar einverleibten Territorien über 
alle Begriffe gewiffenlos.. Die deutfchen Gemeinden auf dem 
linken Rheinufer namentlich haben an den Folgen der Verfchleu- 
derung ihres Vermögens lange gelitten. 

Diefe Gemeinden waren fämmtlich verfchuldet,?) vorab die 

Städte, noch ehe das franzöfifche Regiment Platz griff; denn 
mit dem Sinken des Wohlftandes hatten die Städte, namentlich 

die kleineren, deren es am Rhein eine grofse Zahl giebt, es 
nicht mehr vermocht, ihre Ausgaben aus eigenen Mitteln zu be- 
ftreiten, wie ihnen dies früher leicht.gewefen war. Die langen 
Kriegsjahre, Einquartierung, Lieferungen und Kontributionen‘?) 
vermehrten diefe Schuldenlaft erheblich. Zur Ordnung des Ge- 
meinde-Schuldenwefens erfchien am 9. Vendemiaire im Jahre XIH 

der Republik ein kaiferliches Dekret,5) welches einen Theil der 

Gemeindefchulden ohne Weiteres niederfchlug, die Liquidation 
der übrigen Rückftände anordnete. Ein weiteres Dekret von 

1810 verwandelte die Gemeindefchulden in Renten, behielt jedoch 
die Beftimmung derjenigen Einkünfte, welche zur Bezahlung der 

Gläubiger verwendet werden follten, der Regierung ‘vor. Da 
jedoch den Gemeinden fortwährend faft unerfchwingliche Leiftun- 

gen im Staats-Intereffe zugemuthet wurden, fo erhielten die 
Gläubiger gar Nichts, und als 1812 die Steuerzufchläge der De- 

partements für die denfelben zugemutheten Leiftungen nicht aus- 

3) Nach amtl. Ausweis betrugen 1807 die Gemeindefchulden in den 4 Arron- 

diffements des Saar-Departements 7,241,015 Fres. (1,930,937 Thlr.). Hiervon 

kamen auf die Stadt Trier 229,678 Frcs., auf die Städte St. Johann und Saar- 

brücken gı5,ı1ı Fres. Beck, Befchreibung des Reg.-Bez. Trier. I. Bd. 1868. 

S. 334 fgde. 

‘) Die Städte Saarbrücken und St Johann zahlten bei einer allerdings wohl- 

habenden Einwohnerfchaft von wenig über 5000 Seelen bis 1796 bereits 4,900,000 

Fres, an Lieferungen und Kontributionen. Beck a. a. O. S. 24. 

°) v. Maurer, Städteverfaffung IV. S. 303 fgde. 
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reichten, ordnete ein kaiferliches Dekret ohne Weiteres an, dafs 

50%, aller Gemeindeeinnahmen zur Deckung diefes. Deficits ver- 
wendet werden follten, ohne auf die laufenden Ausgaben der 
Gemeinden irgendwie Rückficht zu nehmen. 

Die Gemeindewaldungen mufsten in diefer Zeit fchwerfter 

Bedrücküng überall herhalten. Das franzöfifche — mittelwald- 

artige — Wirthfchaftsfyftem war für folche Anforderungen über- 

aus bequem. Die vorhandenen plenterwaldartigen Beftände 

konnten bei der Ueberführung in den franzöfifchen Mittelwald 

durchlöchert, des Starkholzes beraubt, nach allen Richtungen 

überhauen werden, ohne dafs zunächft grofse Blöfsen entftanden. 

Stockausfchlag füllte die Lücken. Die dann folgende übermäfsige 
Behütung allerdings fchuf Blöfsen und verftrauchte Orte genug. 
Die dadurch herbeigeführten Beftandsbilder find noch heute nicht 

überall verfchwunden und vielerorts bot das Nadelholz zuletzt 

das einzige Mittel, die Beftände wieder zu füllen. 

Das fchreiendfte Unrecht am rheinifchen Gemeinde-Grund- 

vermögen aber beging Napoleon im Jahre 1813. Ein Gefetz 

vom 20. März diefes Jahres überwies die Gemeindegüter an die 

Staatsfchuldentilgungskaffe und ordnete deren Veräufserung zu 
Gunften diefer Kaffe an.) _ 

Es war dies einer feiner letzten Gewaltakte. Nur ein kleiner 

Theil diefer widerrechtlichen Verkäufe wurde realifirt. Schon 

am 13. Februar 1814 hob eine Verordnung des General-Gouver- 
neurs vom Mittelrhein das Gefetz von 1813 auf; die bereits ver- 

fchleuderten Güter wurden den Gemeinden auf Grund einer Ver- 

ordnung vom Io. März 1814 zurückgegeben. Auch in der 

bayerifchen Pfalz wurde das Gefetz von 1813 durch die öfter- 

reichifch-bayerifche Landes-Adminiftration und fpäter durch die 

bayerifche Regierung wieder aufgehoben. Es konnten jedoch 

den Gemeinden nur die noch nicht verkauften Güter zurückge- 

geben werden, da die bereits abgefchloffenen Verkäufe nicht 

rückgängig gemacht werden konnten. 
Dergeftalt waren die Zuftände in den Gemeinden des linken 

Rheinufers und nicht viel beffer war es zwifchen Rhein und 

Elbe. Die franzöfifche Municipal-Verfaffung wurde auch hier 
eingeführt, 18117) in den hanfeatifchen Departements (auch in 

6) Beck a. a. O. S. 318. Im Saardepartement wurden in der Zeit vom 18. 

V. 1813 bis 7. X. 1813 für 1,164,193 Fres. Gemeindeliegenfchaften verkauft. 

7) Dekret vom 4. VII. ı. Bulletin les lois, 1811. S. 45 fgde. 
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Hamburg, Bremen, Lübeck), 1807 und 18088) im Grofsherzog- 

thum Berg, 1808 im Königreich Weftfalen,?) 1810 im Grofsher- 

zogthum Frankfurt,!%) 1811 auch in Anhalt-Köthen,!!) wo man 

mit befonderem Eifer beftrebt war, das Franzofenthum recht. 

treu zu kopiren. | 

Zu derfelben Zeit, wo fo im ganzen Weften und Süden 

unferes Vaterlandes die Gemeinde-Autonomie vernichtet wurde, 

genehmigte Friedrich Wilhelm III. die ihm von Stein vorgelegte 

Städteordnung von 1808.12?) »Das dringend fich äufsernde Be- 

dürfnifs einer wirkfamen Theilnahme der Bürgerfchaft — fo 
lauten die königlichen Worte im Eingange des Gefetzes — an 

der Verwaltung des Gemeinwefens überzeugen Uns von der 

Nothwendigkeit, den Städten eine felbftändige und beffere Ver- 

waltung zu geben, in der Bürgergemeinde einen feften Vereini- 

gungspunkt gefetzlich zu bilden, ihnen eine thätige Einwirkung 

auf die Verwaltung des Gemeinwefens beizulegen und durch 

diefe Theilnahme Gemeinfinn zu erregen und zu erhalten.« 

Das politifche Princip des Gefetzes ift durch diefe Worte 

genau dargelegt. Diefem entfprechend, ftellte die Städteordnung 
die Autonomie der Städte für die inneren Angelegenheiten des 
Gemeindeverbandes wieder her, ermächtigte die Städte, Statuten 

zu erlaffen (mit Genehmigung des Minifters des Innern), verlieh 

den Bürgern das aktive und paffıve Wahlrecht, beftimmte, dafs 

die gefammte Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten durch 

einen Magiftrat geführt, die Intereffen der Bürgerfchaft durch 

die Stadtverordneten-V erfammlung wahrgenommen werden follten. 
Letztere hatte theils eine berathende, theils eine entfcheidende 

Stimme in ftädtifchen Angelegenheiten und kontrolirte' den Ma- 
giftrat. Dem Staate verblieb lediglich ein Oberauffichtsrecht, das 
Recht der Entfcheidung nur in einigen Fällen, bei Veräufserung 

und Theilung ftädtifcher Grundftücke, bei neuen Auflagen u. f. w. 

Die Städteordnung von 1808 ift in vielen Staaten zum Vor- 

bild für die deutfchen Gefetzgebungen auf dem Gebiete der 
ftädtifchen Verwaltung geworden, und aus den feit 1816 faft 

#) Verordnung vom 13. X. 1807 und 18. XII. 1808. v. Maurer, a. a. OÖ, 

S. 304. 

%) Königliches Dekret vom ıı. I. 1808, 

'0) Verwaltungsordnung vom 27. X. 1810. 

1!) v. Maurer, Städteverfaffung IV. S. 306 Note 6. 

12) v. Maurer, a. a. O. S$. 313. v. Rönne, Staatsrecht Bd. I. Abth. ı. S. 341 

und II. Bd. Abth. 1. S. 523 fgde. 
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überall ergangenen liberalen Städteordnungen ift ein neues ftädti- 

fches Leben erblüht, nicht mehr im Sinne des Mittelalters, wo 

die Stadtgemeinden für ihr Weichbild die Träger faft aller Hoheits- 
rechte waren, fondern im Sinne des modernen Staates, der es 

nicht geftattet, dafs jeder einzelne Theil felbftändig Rechte aus- 

übt, welche nur durch die Gefammtheit geübt werden können. 

Die Juftiz-, Polizei-, Finanz- und Militär-Gewalt kann nach der 

heute geltenden Auffaffung überall nur Sache des Staates fein, 
niemals der Gemeinden; aber in der eigenen Sache Tollen fie 
felbft beftimmen und nur der Unvernunft mufs die Staatsgewalt 
ein Veto zuzurufen befugt fein. 

Neues Leben erfüllte feit 1815 die deutfchen Städte. Sie 
waren nicht mehr die alleinigen Sitze von Handel und Gewerbe 

— denn auch auf dem platten Lande begannen beide fich zu 

regen —; aber fie ftrebten empor zu ächten Stätten der Intelli- 

genz. Bedeutfame Verbefferungen des Schulwefens, aller öffent- 
lichen Gefittungsanftalten gingen Hand in Hand mit dem rafch 
emporblühenden Wohlftande der Städte; ein ehrenwerther Stand 
freier Handwerker bildete fich heraus, eine Fülle tüchtiger Bil- 

dung zeichnete die oberen Klaffen der bürgerlichen Gefellfchaft 

in den Städten aus. 

In politifcher Beziehung ae die Städte bald der Sitz 

der fortgefchrittenften Anfchauungen; fie haben in der Periode 
des periodifchen Stillftandes den Gedanken der politifchen Frei- 

heit ebenfo, wie den der nationalen Einheit gepflegt, und in der 

Stunde der Entfcheidung wacker mitgearbeitet an der Verwirk- 

lichung diefer Gedanken. 

So find die deutfchen Städte das geworden, was fie im 
modernen Staate allein fein können, die Centren der Bildung, 

der wirthfchaftlichen Blüthe und Intelligenz, die Vororte des 

politifchen Fortfchrittes. 

In allen anderen Beziehungen treten fie aus der Gefammt- 
heit aller Gemeinden nicht mehr hervor. Ihre Vermögensver- 

waltung ift im Wefentlichen diefelbe, wie die der Landgemein- 

den, und in diefer Beziehung ift das Verhältnifs der Staatsgewalt 

als Oberauffichtsbehörde den Städten und Landgemeinden gegen- 
über nicht wefentlich verfchieden. Es bedarf darum einer ferneren 

felbftändigen Behandlung des Städtewefens und ftädtifchen Wald- 

befitzes in diefem Werke nicht. 

Von der Forfthoheit der Staaten über die Gemeinde-Wald- 

wirthfchaft wird weiter unten ($. 33) die Rede fein. 
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$. 32. Laandesherrlicher und Staats-Waldbesitz.!) Die Frage 
der Veräusserung der Staatsforsten.?) 

Die Beftreitung der öffentlichen Ausgaben in den meiften 

deutfchen Staaten beruhte bis ins 18. Jahrhundert auf dem Er- 

trage des Kammergutes; der Hofhalt wurde aus demfelben nicht 
minder beftritten; wo die Kammer-Einnahmen nicht ausreichten, 

griff man zu Geldbeiträgen, welche von den Ständen erbeten 

werden mufsten. In der Zeit der abfoluten Monarchie beftand 

ein Unterfchied zwifchen dem fürftlichen Privat-Vermögen und 

dem Staatsvermögen faktifch nicht. Dem Fürften gehörte beides; 
feine Sache war es, die Öffentlichen Ausgaben aller Art, foweit 

thunlich, aus dem Ertrage zu beftreiten; er allein und durchaus 

perfönlich disponirte über das Vermögen des Staates fowohl, 
wie über fein Privateigenthum; denn er felbft war ja der Staat. 

So ftand die Frage in den meiften deutfchen Staaten bis 

zur franzöfifchen Revolution. Die Staatsgelehrten ftritten fich 

') Zur Literatur vergl.: Bluntfchli und Brater, Staatswörterbuch, Art. Domä- 

nen (III. S. 162 fgde.) und Civillifte (II. S. 515 fgde.). — V. L. v. Seckendorf, 

der deutfche Fürftenftaat. 1656. — G. H. v. Jufti, Staatswirthfchaft. 1752 (2. Aufl. 

1758). — J. J- Mofer, Staatsrecht und von der deutfchen Reichsftände Landen. 

1769. — Walther, Lehrbuch der Staatswirthfchaft. 1798. — K. Dietrich Hüllmann, 

deutfche Finanzgefchichte des Mittelalters. 1807. — Schmalz, Staatswirthfchafts- 

lehre. 1818 (II. Bd.). — v. Seutter, über die Verwaltung der Staatsdomänen, [o- 

wie der Domanialgefälle und Rechte. 1825. — K. A. v. Malchus, Handbuch der 

Finanzwiffenfchaft und Finanzverwaltung. 1830. 2 Bde. — Karl Heinr. Rau, Grund- 

fätze der Finanzwiffenfchaft. 1832 (1850). — Zachariä, deutfches Staats- und Bun- 

desrecht. 1841/45. — v. Rönne, das Domänen-, Forft- und Jagdwefen des preufsi- 

fchen Staates. Berlin 1854. — v. Rönne, Staatsrecht. Bd. II, Abth. 2. — Für 

Bayern : Deutfchlands Konftitutionen. Rinteln. 1833. — Behlen und Laurop, das 

mehrfach citirte Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung. — Für Würtemberg: 

R. v. Mohl, das Staatsrecht des Königreichs Würtemberg. 2. Bde. 1840 (2. Aufl.). 

— Für Baden: Behlen und Laurop, obiges Handbuch I. Bd., auch v. Rönne, das 

D. F. u. J. W. — Für Heffen: Deutfchlands Konftitutionen S. 140 und das 

heffifche Staatsrecht. 1836 (9. Buch). — Für Kurheffen : v. Rönne, Staatsrecht; 

für Sachfen : Schilling, Handbuch der im Königreich Sachfen gültigen Forft- und 

Jagdgefetze. 1827. — £ 

2) Aufser den vorhin citirten Werken Pfeil, »Zufammenftellung und Kritik 

verfchiedener ftaatswirthfchaftlicher Schriftfteller über die Ordnung der Forftwirth- 

fchaft im Intereffe des Staats« in den krit. Bl. XV. 2. 1841. S. 38 fgde. — Ber- 

gius, Grundfätze der Finanzwiffenfchaft. Berlin 1871. (2. Aufl.). — V. O. Leo, 

jeibehaltung oder Veräufserung der Staatswaldungen ? in den Supplementen zu 

>aur’s Monatsfchrift für das Forft- und Jagdwefen, III. Heft. 1870. 
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über die rechtliche Natur des Domänenbefitzes; aber eine prak- 

tifche Bedeutung hatte diefer Streit nicht. 

Die Ereigniffe diefer Periode legten ihr jedoch eine folche 
Bedeutung bei. 

Wir wiffen (oben $. 8), dafs in Preufsen die Domänenfrage 

feit 1713 geregelt war. In allen anderen Staaten war fie unge- 

löft. Sie wurde nicht einfacher, als zahlreiche Mediatifirungen 

eintraten und nun über den Domänenbefitz der Mediatifirten 

disponirt werden mufste. Im Allgemeinen galt hierbei die Ver- 

muthung, dafs die Domänen Privateigenthum derfelben feien, 

und auf diefem Wege gingen fehr ausgedehnte Kammergüter 

in das Privateigenthum der ehemals fouveränen Familien über. 

Die Rheinbunds-Akte (Art. 27) nahm auf Dalberg’s Veranlaffung 

einen Paffus auf, welcher es ganz beftimmt ausfprach, dafs die 
mediatifirtten Fürften alle Domänen ohne Ausnahme als Patri- 

monial- und Privateigenthum behalten follten. Man ging dabei 

von der Anficht aus, dafs das Eigenthum an den Domänen 

immer den fürftlichen Familien zugeftanden habe, jedoch mit 

gewiffen Ausgaben im öffentlichen Intereffe belaftet gewefen fei, 

dafs jedoch mit dem Rechte. der fürftlichen Familien auf die 
Landesregierung ipfo jure auch die Belaftung des Kammergutes 

mit öffentlichen Ausgaben erlofchen fei.?) 

Durch diefe Beftimmung der Rheinbundsakte find fehr aus- 

gedehnte Domänenländereien in die Kategorie der Privatgrund- 
ftücke getreten; aber die Domänen-Frage blieb beftehen und 
ift in den deutfchen Staaten, welche die Stürme bei Beginn 

diefes Jahrhunderts überftanden haben, in fehr verfchiedener 

Weife gelöft worden, in den kleineren Territorien im Allgemei- 

nen mehr zu Gunften der fürftlichen Familien, wie in den gröfseren 

Staaten, wie dies begreiflich erfcheint, wenn man bedenkt, dafs 

in jenen der fürftliche Grundbefitz meift den Kern der Domänen 

wirklich gebildet hat. 

In Preufsen fanden die im allgemeinen Landrechte nieder- 
gelegten Grundfätze betreffs der rechtlichen Natur des Domä- 

nenbefitzes erneuerten Ausdruck in der Gefetzgebung aus den 
Jahren 1808— 1820. 

Für die fämmtlichen. im Jahre 1808 im Befitze des Staates 
befindlichen Domänen beftimmte das Hausgefetz vom 17. Dezem- 

3) v. Treitfchke im Staatswörterbuch Art. Domänen VII. S. 167. 

Bernhardt, Forstgeschichte. U. 16 
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ber 1808,*) dafs über ihre Veräufserung die Bedürfniffe des 
Staates und die Grundfätze einer vernünftigen Staatswirthfchaft 

entfcheiden (8. 2), eine Verfchenkung nicht ftattfinden foll, dafs 

der Souverän befugt ift, über einzelne Pertinenzien gegen Entgeld 
zu verfügen, fobald er folches den Grundfätzen einer ftaatswirth- 

fchaftlichen Verwaltung gemäfs findet, dafs er auch in Abficht 

der übrigen Domänen-Grundftücke, Gefälle und Rechte zur Ver- 

äufserung durch Vererbpachtung befugt fein foll (auch zur Ver- 

pfändung und Belaftung aller Domänen), wenn das wahre Be- 

dürfnifs des Staates eintritt, und mit dem Kaufgelde oder 

erliehenen Kapitale Schulden des Staates bezahlt werden müffen, 
die in der Erhaltung deffelben entftanden find ($. 3). 

Durch das Edikt vom 30. Oktober 1810°) wurde dann für 

den damaligen Umfang des preufsifchen Staates die Säkularifa- 

tion aller geiftlichen Güter in der Monarchie, der Befitzungen 
der Klöfter, Dom- und anderen Stiftungen, Balleyen und Kom- 

menden, fie mochten zur katholifchen oder evangelifchen Religion 

gehören, ausgefprochen und durch die Deklaration und Verord- 

nung vom 6. Juni 1812 angeordnet, dafs auf fie das Hausgefetz 

von 1808 nebft Edikt vom 6. November 1809 keine Anwendung 

finden, ihre Veräufserung und Verpfändung vielmehr lediglich 

von dem Willen des Königs abhängig fein folle. 

Ueber die Domänen in den 1814 und 1815 neu- und wieder- 

erworbenen Landestheilen endlich beftimmte die Verordnung 
vom 9. März 1819,®) dafs ihre rechtliche Eigenfchaft und Ver- 

äufserlichkeit nach den allgemeinen ftaatsrechtlichen Beftimmun- 

gen des allgemeinen Landrechtes Th. I, Tit. 14, $. 16—20 zu 

beurtheilen, die Veräufserung nur gegen genügende Schadloshal- 
tung geftattet fein folle, mit dem Verkaufe, fowie mit der Ab- 

löfung der Domanial-Gefälle und Rechte mit ftaatswirthfchaft- 
licher Rückficht auf bleibende Vortheile des Staates verfahren 

werden könne, die davon aufkommenden Gelder aber ausfchliefs- 

lich zum Abtrage gekündigter Domänen-Paflıv-Kapitalien und 

zur Bezahlung allgemeiner Staatsfchulden, welche zur Erhaltung 

und im wahren Bedürfnifs des Staates gemacht worden, zu ver- 

wenden feien (8. 4). Verfchenkungen der Domänen follten nicht 

') Abgedruckt bei v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 104/105 mit ausführlichem 

Kommentar. 

5) v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 113 fgde. 

%) v. Rönne, a. a. O. S. 119. 
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ftattfinden; doch wurden die Dotationen aus den aan 1813, 
1814, 1815 beftätigt. 

Die oben bezeichneten Staatsfchulden find demnächft mittelft 
Verordnung vom 17. Januar 18207) in befonderem Etat zufam- 
mengeftellt (180,091,720 Thlr. 10 Sgr. ı Pf.) und als folche an- 
erkannt, welche zum wahren Bedürfniffe und zur Erhaltung des 

Staates entftanden und bis zu ihrer Tilgung als Laften der Ge- 

fammt-Monarchie zu betrachten find. Für diefelben und zu deren 

Sicherheit ift zugleich mit dem gefammten Vermögen und Eigen- 

thume des Staates, insbefondere mit fämmtlichen Domänen, 
Forften und fäkularifirten Gütern im ganzen Umfange der dama- 

ligen Monarchie garantirt. Dabei wurde jedoch eine Rente von 

2,573,000 Thlrn. jährlich für die Bedürfniffe der Krone auf die 

Einkünfte aus ‚denfelben angewiefen. 

In Preufsen befteht ein Familien-Fideikommifs des könig- 

lichen Haufes, zu welchem ausgedehnte Herrfchaften und Forften 

gehören, welche Privateigenthum des regierenden Haufes find. 
Privatgüter des Landesherrn, über welche weder unter Lebenden, 

noch auf den Todesfall verfügt wird, wachfen den Staatsdomä- 
nen zu.®) 

Auch in Bayern?) griff der Grundfatz, dafs die Domänen 

Staatsgut und ohne Zuftimmung der Stände nicht veräufserlich 
feien, Platz. Die Verfaffungsurkunde vom 26. Mai 1818 erklärte 

in Titel II die Domänen für Staatsgut und fprach die Einver- 
leibung aller Immobiliarerwerbungen der Mitglieder des könig- 

lichen Haufes in das Aerarium aus, wenn der Erwerber nicht 

über fie verfügt. Das gefammte Staatsgut ift durch die Ver- 
faffung für ewig unveräufserlich erklärt (Tit. III, $. 3), jedoch find 

Ausnahmen geftattet ($. 6), namentlich einzelne Veräufserungen 

für zuläffig erklärt, die »nach richtigen Grundfätzen der fort- 
fchreitenden Staatswirthfchaft zur Beförderung der Landeskultur 

oder zum Beften des Staats-Aerars und zur Aufhebung einer 

nachtheiligen Selbftverwaltung für gut befunden werden.« 

Die Einwilligung der Stände ift zu folchen Veräufserungen 
nicht für erforderlich erklärt worden; es follen jedoch die Staats- 

Einkünfte durch folche Veräufserungen nicht gefchmälert werden 
($. 7) und fie unterliegen alfo mit jenen der ftändifchen Kontrole 

(Tit. VOL S. 4). 

2)’9:. Ronne, 2. = ©. S. 71. 

8) Allgemeines Landrecht II. Tit. 14. 2. 15. 

9) Deutfchlands Kontftitutionen $. 68. 



In Würtemberg wurde dem Kammergute durch die Ver- 

faffung vom 25. September 1819 ebenfalls die Eigenfchaft eines 

ächten Staatsgutes beigelegt, welches ohne Einwilligung der 

Stände weder belaftet noch veräufsert werden darf. Als Privat- 

eigenthum der königlichen Familie wurde hiervon das Hofdo- 
mänen-Kammergut ausgefchieden. 

Als eine Verminderung der Staatsdomänen foll es nicht 

angefehen werden, wenn zu einer entfchieden vortheilhaften Ver- 

wendung ein Geld-Anlehen aufgenommen oder zum Vortheile 

des Ganzen eine Veräufserung oder Austaufchung einzelner 

minder bedeutender Beftandtheile derfelben vorgenommen wird.!®) 

Die badifche!!) Verfaffung von 1818 bezeichnet die Do- 

mänen als Patrimonialbefitz des regierenden Haufes, ordnet aber 

nichtsdeftoweniger in $. 58 an, dafs keine Domäne ohne Ein- 

willigung der Stände veräufsert werden darf. Nur die zu Schul- 
dentilgungen bereits abgefchloffenen Veräufserungen, die Ab- 

löfungen von Lehen, Erbbeftänden, Erbzinfen, Frohnden etc. und 

alle Veräufserungen, die aus ftaatswirthfchaftlichen Rückfichten 

zur Beförderung der Landeskultur oder zur Aufhebung einer 

eigenen nachtheiligen Verwaltung erfolgen, follen unter der Be-. 
dingung. zuläffig fein, dafs der Erlös zu neuen Erwerbungen 

verwendet oder der Schuldentilgungskaffe zur Verzinfung über- 
geben werde. 

Nach der Verfaffungs-Urkunde des Grofsherzogthums Hef- 

fen!2) vom 17. Dezember 1820 ($. 6 fgde.) find zwei Drittheile 
der Domänen dem grofsherzoglichen Haufe als unveräufserliches 

Familien-Eigenthum zuerkannt worden; doch follen die Einkünfte 

aus demfelben auch zu Staats- Ausgaben verwendet‘ werden. 

Ein Drittheil follte allmählig veräufsert und zur Schuldentilgung 

verwendet werden. Die Theilung der Domänen ift erft 1840 

durch Vergleich zu Stande gekommen. 

Im Königreich Sachfen!?) find die Domänen erft 1831 

formell als Staatsgut anerkannt worden. In Kurheffen'#) hat 

ebenfalls in diefem Jahre eine Trennung der zum Staatsgute zu 

rechnenden Domänen und Gefälle von dem Fideikommifsgute 

2) A a. 0: 810% 

1),A. 0 Q’BL2BE 

12) v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 27. 

'9) Verfaffungs-Urkunde vom 4. IX. 1831. 2. 16. 

'‘) Verfaffung vom 5. I. 1831. 2. 139. 
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des kurfürftlichen Haufes ftattgefunden. In Sachfen'5) fowohl 
als in Kurheffen !6) find die Staatsdomänen nur unter Einwilli- 

gung der Stände veräufserlich. Ein langer Streit hat in dem 
letztgenannten Staate um die durch den König von Weftfalen 
veräufserten Domänen gefpielt. Der Kurfürft annullirte 1814 

diefe Verkäufe und liefs den Rechtsweg bei Verfolgung der 
durch die Käufer erhobenen Gegenanfprüche nicht zu. Der 

hierüber entftandene Streit hat fich bis in die neuefte Zeit hin- 
gezogen und eine ganze Literatur hervorgerufen. 17) 

Auch in Braunfchweig!®?) find die Domänen 1820 für 
Staatsgut erklärt; in Hannover,!19) Naffau,?0) Sachfen-Gotha,?') 

Sachfen-Weimar,?®) Altenburg ,?) Meiningen,*) Oldenburg) 

wurden fie erft 1848 als Staatseigenthum anerkannt. 
In Mecklenburg-Schwerin?) und Anhalt-Deffau?”) wurden 

die Domänen getheilt, in einigen anderen kleineren Staaten ift 
die Frage erft in neuefter Zeit geregelt worden oder harrt ihrer 

Regelung noch. 
In allen den zuletzt genannten Staaten ift Unveräufserlich- 

keit der Domänen Regel, und find Veräufserungen und Belaftun- 

gen nur mit Einwilligung der Stände zuläfiig. — 
Bei der kurz gefchilderten Lage der Landesgefetzgebungen 

in Bezug auf die rechtlichen Eigenfchaften und die Veräufserlich- 

keit der Domänen, zu welchen überall die Forften gehörten, hatten 

diejenigen Grundfätze über die Betheiligung der Staaten an der 
‘ Gütererzeugung, welche durch Adam Smith formulirt worden 

waren, zunächft geringe Beachtung gefunden. Diefe Grundfätze 
“ forderten die Veräufserung der Staatsgründe, die Gefetze ftellten 

15) Verfaffung 2. 18. 

'6) Verfaffung 2. 142. 

7) v. Rönne, D. F. u J. W. S. 22, wo auch d. Literatur. 

#8) Verfaffung vom 25. IV. 1820. 2. 25. 

1%) Proklamation vom 20. III. 1848 und Verfaffungs-Revifion vom 5 IX. 1848. 

2°) Herzogliche Entfchliefsung vom 5. II. 1848. 

2!) Am 8. III. 1848. 

22) Am 10. III. 1848. 

23) Rau, Finanzwiffenfchaft Abth. I. S. ı14. 

Ze, IROnnE;=D. HR. u: J.W.:S:'21. 

25) v. Rönne a. a. O. 

26) v. Rönne a. a. O. 228'/s Hufen Landes und ausgedehnte Waldungen 

wurden für unveräufserliches und unvergröfserliches Eigenthum des regierenden 

Haufes erklärt. 

27) Verfafflung vom 29. X. 1848. 2. 69. v. Rönne a. a. O. S. 22. 
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die Unveräufserlichkeit als Regel auf. Nur in der preufsifchen 
Gefetzgebung erkennen wir die Wirkungen neuer Anfchauungen 
über die Natur der Gütererzeugung und es ift dies erklärlich, 

da Stein durch die Smith’fche Lehre fich mächtig angezogen. 

fühlte. 

Der Anftofs zu der ganzen Bewegung, welche fich auf die 

Veräufserung der Staatsforften richtete, fcheint von Frankreich 
ausgegangen zu fein. Eine 1784 in Paris erfchienene Schrift von 
M. Muftel »Trait& theorique et pratique de la vegetation etc.«2®) 

empfahl denfelben. 1798 fprach fich F. C. Medicus in Mann- 

heim?) dahin aus, dafs von dem kommenden Jahrhundert wohl 

die Veräufserung der Staatsforften zu erwarten fei. Laurop 
fuchte ihn zu widerlegen. °°) 

Praktifch aber wurde die Veräufserungsfrage zuerft in 
Preufsen. 

Die Finanznoth, welche den Zufammenfturz des Staates 

im Jahre 1806 begleitete, war entfetzlich. Alle WVerfuche, 

Geldanleihen unter erträglichen Bedingungen zu effektuiren, 

fchlugen fehl. Der Staats-Kredit war vernichtet. Der einzige 
Weg, um Geld zu fchaffen, war demgemäfs die Veräufserung 

von Staatsländereien. Stein war gegen den Domänenbefitz über- 

haupt, und ftand ganz auf dem Boden der Smith’fchen Anfichten. 
Schön?!) führte gegen die Beibehaltung der Domänen an, dafs 
ein Heer von Angeltellten befoldet werden müffe, und dafs die 

Domänen-Intereffen einen nachtheiligen Einflufs auf die Landes- 

gefetzgebung äufsern; Krug?) berechnete 1805, dafs der Rein- 

ertrag des Domänenlandes ı Thlr. 15 Gr. 5 Pf, der der Forften 

gar nur 8 Gr. pro Morgen im Durchfchnitt betrage. Eine im 
Januar 1808 vorgenommene Schätzung ergab, dafs der Staat in 

den Domänen ein nutzbares Vermögen von 56!/, Mill. Thaler 

befitze; Vincke berechnete den Kapitalwerth der Domänen und 

28) Vergl. Hartig, Journal für das Forft- und Jagdwefen I. Bd. 1806. 

S. 90 fgde. 

2°) In der Zeitfchrift »unächter Akazienbaum« Ill. Bd. 1798. 3. u. 4. Stück. 

») Diana oder Gefellfchaftsfchrift zur Erweiterung der Natur-, Forft- und 

Jagdkunde. II, Bd. 1801. S. 159 fgde. 

»') H. Theodor v. Schön, der Mitarbeiter Stein’s, feit 1806 geh. Finanzrath 

für das oft- und weftprevufsifche Departement, 1809 Reg.-Präfident zu Gumbinen, > 

feit 1824 bis zu feinem Ausfcheiden aus dem Staatsdienfte (1842) Oberpräfident 

von Oft- und Weftpreufsen. 

2) Bergius, Finanzwiffenfchaft S. 335. 
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Forften zu 116 Mill. Thaler,3®) deren jährliche Zinfen zu 4°, 

4,640,000 Thlr betragen würden. Die Erfparniffe an Verwal- 
tungskoften berechnete Vincke zu mehr als 1/, Mill. Thaler und 
es ergab fich ein direkter Gewinn von mehr als 5 Mill. Thaler, 
wenn die Domänen und Forften veräufsert würden; da nach 

Vincke’s Annahme der feitherige Ertrag derfelben nur 2,878,469 

Thlr. betragen hatte, fo war von jenen 5 Millionen faft die Hälfte 
Reingewinn. 

Dem Andringen feiner erften Räthe gegenüber entfchlofs 

fich der König, die Unveräufserlichkeit der Domänen aufzuheben; 

der Kanzler v. Schrötter wurde mit Ausarbeitung des Entwurfs 

betraut. Am 4. November 1808 wurde derfelbe vorgelegt. Stein 

fetzte es durch, dafs die in dem erften Entwurfe fehlende Be- 

fiimmung über das Verfchenken der Domänen aufgenommen 

wurde. Mit wefentlichen Aenderungen wurde der Entwurf wieder 

vorgelegt und, nachdem Stein am 24. November entlaffen worden 

war, vom Könige und den Prinzen vollzogen. 
Die Forften waren in dem Hausgefetze nicht ausdrücklich 

benannt. Dafs fie jedoch unter der Bezeichnung »Domänen« 

mit verftanden waren, geht aus einer fchon am 20. Januar 1808 °") 
von-Königsberg aus an den Geheimrath Sack erlaffenen Kabi- 

nets-Ordre hervor. 
Gegen die Veräufserung hatten fich fofort, nachdem fie, was 

fchon Ende 1807 gefchah, durch Stein auf die Tagesordnung 
geftellt worden war, einflufsreiche Männer ausgefprochen, u. A. 
der Kriegs- und Domänenrath v. Balthafar. Man war Seitens 

der Behörden beim Könige vorftellig geworden gegen alle Mafs- 

regeln des »Jakobiners« Stein. Obige Allerhöchfte Ordre ift 

die Antwort auf alle diefe Machinationen. Der König bekennt 

fich frei und offen zu den Grundfätzen Steins. 
Ueber die Forften enthält die Kabinetsordre folgende Stelle: 

»Hinfichtlich der Beibehaltung der Forften können wir euerm 

33) Bergius a. a. O. S. 336. Vincke (Friedr. Wilh. Ludwig Phil. v.), geb. 

1774, war 1804—1806 Präfident der Kammer zu Münfter und Hamm, 1809 Chef- 

präfident der Regierung in Potsdam, nahm 1810 feine Entlaffung, wurde 1813 

arretirt, weil er den Franzofen verdächtig war, und auf das linke Rheinufer ge- 

fehickt, kehrte aber bald zurück und gehörte zu den energifchften Organifatoren 

des neuen Preufsen. ı815 wurde er zum Oberpräfidenten von Weftfalen ernannt. 

Seine Verdienfte um die Regelung der gutsherrlich- bäuerlichen Verhältniffe in 

diefer Provinz und um die Hebung der materiellen und geiftigen Kultur fird all- 

bekannt. Er ftarb 1844. 

3) Abgedruckt bei Bergius, Finanzwiffenfchaft S. 337 fgde. 
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und des Kr. R. v. Balthafar Sentiment nicht beipflichten. Er- 
fahrung und Theorie ftehen ihm entgegen und es ift mit Sicher- 

heit zu erwarten, dafs die Klage über Holzmangel, die in unferen 
Staaten fo laut gehört wird, fich verlieren werde, fobald die 

grofse mit Holz nicht bewachfene Holzfläche (deren Ertrag der 
Kr. R. v. Balthafar in der Kurmark und Pommern auf wenige 

Grofchen pro Morgen anfchlägt) ein Privateigenthum wird. Da 
die Forften des Staats nur mittelft Adminiftration benutzt werden 
können, eine Benutzungsart, die man bei der Acker- und Vieh- 

wirthfchaft fchon verwerflich befunden hat, fo liefs fich der Er- 

folg freilich nicht anders erwarten, als ihn die Erfahrung bisher 
erwiefen hat. Die Forften können daher vom Verkauf 

nicht ausgenommen werden und habt ihr auch mit der 
Ausmittelung ihres Ertrags vorzugehen.« 

Das Hausgefetz vom 17. Dezember 1808 wurde ia ein 

königliches Publikandum vom 6. November 1809 zur allgemeinen 
Kenntnifs gebracht. Am 25. Oktober 1810 erging an alle Re- 
gierungen eine Inftruktion für die Domänenveräufserung. In der- 

felben wurde beftimmt, dafs von der Veräufserung ausgefchloffen 

bleiben follen: 

»Sehr grofse Forften, Strandforften zum Schutze gegen Ver- 
fandungen, Forften, die fich an Strömen zu gleichen Zwecken 

befinden, Forften, welche dem Staate zu Erhaltung wichtiger 

Fabriken oder anderer Zwecke wichtig find.« 

Wegen folcher Ausnahmen war Berichterftattung an die 

Centralftelle angeordnet. Eine allgemeine Abfchätzung der 

Forften wurde vorgefchrieben. Wenn der Boden nur zur Holz- 
kultur geeignet fei, fo folle fowohl bei Kauf als Erbpacht der 
Werth des bereits haubaren Holzes als Kauf- oder Erbftandsgeld 
erlegt werden. Zweidrittel des forftwirthfchaftlich berechneten 

zukünftigen Ertrags follten als Erbkanon angefetzt und mit 6°, 

kapitalifirt werden, um den Kaufpreis zu berechnen. Wenn das 
Waldftück zur Urbarmachung geeignet fei, fo folle der Ertrag 
ökonomifch abgefchätzt und darnach der Kapitalwerth mit 6° 

ermittelt, der Holzwerth hinzugerechnet, die Rodungs- und Ur- 

barmachungskoften aber abgerechnet werden. 

Diefe von Hardenberg gegengezeichnete Inftruktion fand 

lebhaften Widerfpruch, namentlich bei den Forftbeamten. Das 

Edikt vom 27. Oktober 1810 fprach die Abficht des Königs, 
die Domänen zur Schuldentilgung zu veräufsern, wiederholt aus. 
Diefelbe Tendenz fpricht aus dem Edikt vom 27. Juni 1811 
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wegen Veräufserung der Domänen, Forften und geiftlichen Güter, 
fowie aus dem Staatsfchuldengefetz vom 17. Januar 1820. 

Allein diefelbe gelangte nur in fehr geringem Umfange zur 
Verwirklichung. Im Jahre 1811 war G. L. Hartig als technifcher 
Chef der Forftverwaltung in das preufsifche Finanzminifterium 
eingetreten. Zum Zwecke der Domänen- Veräufserung wurde 

durch die Verordnung vom 5. März 1813°°) unter dem Vorfitze 
des Geheimen Staatsraths von Heydebreck eine Kommiffion ohne 
Konkurrenz der verwaltenden Behörden niedergefetzt, zu deren 

Mitgliedern der Staatsrath Wloemer, der Staatsrath und Ober- 
landforftmeifter Hartig, aus der Zahl der Landesrepräfentanten 
der Kammerherr und Präfident der interimiftifchen Landesreprä- 

fentation Graf von Hardenberg und der Landrath von Dewitz 

ernannt wurden. 

G. L. Hartig war gegen die Veräufserung der Forften im 
Grofsen; fein Einflufs machte fich in diefer Richtung fehr wir- 

kungsvoll geltend. Man ging zwar mit dem Verkaufe vor, aber 
die gröfseren Staatswaldflächen blieben unberührt. Noch 1811 

nannte der Staatskanzler von Hardenberg in einer Rede an die 
ftändifchen Deputirten die Veräufserung der Domänen und fäku- 

larifirten Güter »eine der Hauptgrundlagen des preufsifchen 
Finanzfyftemes« und theilte die günftigen Ergebniffe der erften 
Domänenverkäufe mit, welche 112,310 Thlr. eingebracht hatten. °*) 

Im Regierungsbezirk Aachen wurden 1818/22 für 1,255,461 Thlr. 

Domänengrundftücke verkauft, im Regierungsbezirk Koblenz 1820 
327 Domänen- und 50 Forft-Parzellen für 401,670 Thlr., 1820/42 

find dann noch 38,610,547 Thlr. Domänenveräufserungs- und Ab- 

löfungsgelder zur Staatskaffe gefloffen, die Forften aber haben 

hierzu fehr wenig beigefteuert.?”) Die Finanzlage des Staates 
drängte nach 1820 nicht mehr fo fehr zur Veräufserung, wie 

vor diefem Jahre. Die Einnahmequellen floffen mit rafch fteigen- 

dem Wohlftande reichlicher; die Ueberzeugung, dafs ein wefent- 

licher Unterfchied beftehe zwifchen dem forftlichen und land- 
wirthfchaftlichen Gewerbe des Staates, griff mehr und mehr 
Platz; dafs Forften ein geeignetes Objekt für die Gütererzeugung 
des Staates bilden, ift heute von der Wiffenfchaft faft allgemein 

anerkannt. 

35) Die Verordnung ift abgedruckt bei v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 127 fgde., 

36) Bei Bergius a. a. O. S. 345. 

37) Bergius S. 346. 
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Diefer Umfchwung der Meinungen hat fich langfam vollzo- 

gen. Eine breit entwickeite Literatur über die Veräufserungs- 
frage entftand feit 1800 und es ift nothwendig, über diefelbe 
eine kurze Umfchau zu halten. 

Befonders eifrig haben fich die ftaatswiffenfchaftlichen Schrift- - 
fteller mit der Sache befchäftigt, und es handelte fich ja auch 

in erfter Linie um eine politifche Frage. Die Meinungen Steins, 

Vinckes, Schöns find oben kurz berührt. Krug befürwortete in 

feinen »Betrachtungen über den Nationalreichthum des preufsi- 
fchen Staates« (Berlin 1805. II. Bd.) die Veräufserung eines 

Theiles der Staatsforften, weil die niedrigen Holzpreife eine 
Folge der Ueberproduktion feien; man halte diefelben künftlich 

auf niedrigem Stande und verausgabe eine übermäfsige Summe 
von Verwaltungskoften, um eine kaum nennenswerthe Bodenrente 
zu erlangen. Der Graf v. Soden, Verfaffer eines Lehrbuchs 

der Nationalökonomie (5 Bde. 1805) erklärte den Staatswaldbe- 

fitz für bedenklich, ohne fich jedoch mit Beftimmtheit für die 
Veräufserung auszufprechen; Theodor Schmalz, der letzte Ver- 
theidiger des phyfiokratifchen Syftems in Deutfchland (»Ency- 

klopädie der Kameralwiffenfchaften«, 2. Aufl. 1819) will von den 

Domänen nur foviel erhalten wiffen, als zur Beftreitung der 

Civillifte des Regentenhaufes nöthig fei. Die Holzproduktion fei, 
wie jede andere Gütererzeugung, der Privatinduftrie zu überlaffen. 
Auch L. H. v. Jakob (»Grundfätze der Nationalökonomie ,« 
Charkow und Halle 1809. $. 540 und »die Staatsfinanzwiffen- 
fchaft, Halle 1821. I. $. 324 fgde. $. 333) fprach fich für die 
Veräufserung der Staatsforften unter gewiffen Bedingungen aus, 
während Sartorius in Göttingen,?®) fonft ein Smithianer des 
reinften Waffers, doch der Anfıcht ift, dafs es wirthfchaftlich zu- 

läffıg erfcheine, wenn der Staat felbft Waldwirthfchaft treibe, fo 

vortheilhaft auch fonft die Veräufserung der landwirthfchaftlich 
benutzten Domänen und Bergwerke fein möge. Lotz in Er- 

langen (Handbuch der Staatswirthfchaftslehre 1821) war entge- 

gengefetzter Anficht. Holz, fo führt er aus, habe nur dann 

einen Werth, wenn es in angemeffener Menge vorhanden fei, 
ebenfo wie dies bei den Metallen der Fall fei. Ueberproduktion 

vernichte diefen Werth. Man möge nur alle polizeilichen Be- 

#) »Elemente des Nationalreichthums nach Adam Smith, zum Gebrauche bei h 

akademifchen Vorlefungen« und »Abhandlungen, die Elemente des Nationalreich- 

thums und der Staatswirthfchaft betreffend.« 1806. Pfeil, krit. Bl. XV. 2. S. 47. 
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fchränkungen der Waldwirthfchaft befeitigen, das werde am 
meiften geeignet fein, die Holzerzeugung in die richtisen Bahnen 

zu lenken, und Holzmangel habe man nicht zu fürchten. ' Die 

Staatsforften räth er allmählig zu veräufsern. 

In Würtemberg war es befonders der Finanzpräfident 
Malchus, 5°) der in der Veräufserungsfrage das Wort ergriff. Er 
fprach fich gegen die Veräufserung der Staatsforften aus. Er 

führte dabei aus, dafs die Bewirthfchaftung der Staatsforften 

fich jedoch nicht ausfchliefslich auf die höchfte Maffenproduktion 
allein richten dürfe, fondern dafs auch der finanzielle Wirthfchafts- 

effekt ins Auge zu faffen fei. 

In Bayern?) war die Frage der Domänen - Veräufserung 

befonders nach den Erwerbungen von 1801 und 1803 fehr in 

den Vordergrund getreten. Eine tiefe Erfchöpfung der Staats- 

kaffen, finanzielle Verlegenheiten aller Art liefsen daran denken, 

neue Hülfsmittel zu fchaffen. Die Finanzmänner richteten ihren 
Blick auf die Domänenforften, und Jofef Hazzi, feit 1794 Fortt- 

fiskal in der General-Landes-Direktion,#t) betrieb mit regem Eifer 

und einer gewiffen Verbiffenheit, die fich befonders gegen das 

im Walde wirthfchaftende Berufsjägerthum wendete, #?) den gänz- 
lichen Wegfall der ganzen Staatswaldwirthfchaft und ausgedehnte 

Veräufserung der Staatsforften. An höchfter Stelle leitete der 

Geheim-Referendär von Hartmann die Sache. 

3%) Karl Aug. Freiherr von Malchus, geb. 1770 zu Mannheim, ftudirte in 

Göttingen und Heidelberg und wurde 1791 der kaiferlichen Gefandtfchaft am 

kurtrierfchen Hofe als Sekretär beigegeben. 1799 trat er in hildesheimfche Dienfte, 

1803 in preufsifche als Kriegs- und Domänenrath bei der halberftädter-hildes- 

heimifchen Kammer. 1807 wurde er weftfälifcher Staatsrath, 1811 Finanzminifter, 

1813 Minifter des Innern. 1814—1818 war er würtembergifcher Finanz-Präfident, 

zog fich dann nach Heidelberg zurück, wo er 1840 ftarb. Sein Handbuch der 

Finanzwiffenfchaft und Finanzverwaltung erfchien 1830 in 2 Bdn. (zu obiger Stelle 

vergl. diefes Werk). | 

‘0) Ueber die Veräufserungsfrage in Bayern vergl. befonders Jofef Hazzi, die 
ächten Anfiıchten der Waldungen und Förfte. 1805. 2 Bde. Der erfte Band 

handelt »über die Purifikationen fammt der Gefchichte des Forftwefens im Allge- 

meinen, vorzüglich in Bayern ;« der 2. Bd. »über das Gemeinfchädliche der Bei- 

behaltung der Staatsforfte.« 

“') Ueber Jofef Hazzi vergl. Fraas, Gefchichte der Landbau- und Forftwiffen- 

fchaft S. 322 fgde. 

#2) Aechte Anfichten S. 149: »Zugleich erhob fich ein fürchterlicher Lärm 

über einbrechenden Holzmangel, wodurch die Forfi-Charlatane am meiften 

zu imponiren und fich bei den Regierungen Eingang zu verfchaffen wufsten; Alles 

fchrie über Holznoth, wobei felbft die meiften Regierer fo eine Furcht befiel, dafs 

ihnen fchon vor dem Erfrieren graute.« 
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Unterm 13. Juni 1802 beauftragte ein kurfürftliches Refcript #3) 

die General-Landesdirektion mit dem Verkaufe der kleinen Staats- 
waldparzellen. Hazzi wurde Kommiffar der Veräufserung; 12,728 
Tagwerk (4340,3; Hekt.) wurden verkauft und mehr als 1/, Mill. fi. 

dafür gelöft. Hazzi fchlug vor, die gefammten Staatsforften 

mit wenigen Ausnahmen (die Salinenforften, Bergwerksforften 

etc., befonders arrondirte und grofse Waldmaffen, Fafchinenholz- 

Plantagen etc. gehörten zu den Ausnahmen) zu veräufsern, und 
es fcheint, dafs man höchften Ortes feinen Plänen nicht abgeneigt 
war, fo fehr auch die Berufs-Forftmänner denfelben entgegenzu-. 
arbeiten fuchten.#?) Aber die Ereigniffe des Jahres 1803 brach- 
ten die Sache zum Stillftande. Eine grofse Menge fäkularifirter 
Kirchengüter wurde zum Vortheil der Staatskaffe verfilbert; die 
Finanznoth war zu Ende.%#) An den Verkauf der Staatsforften 

dachte man nicht mehr. Hazzi, der auch in der Literatur leb- 

haften Widerfpruch erfahren hatte, z. B. von dem Landesdirek- 

tionsrath Grünberger#%, und dem fürftlich primatifchen Kommif- 
farıus Stokar von Neuforn?”), und einfah, dafs feine Rolle aus- 

gefpielt fei, fchrieb eine lange Rechtfertigungsfchrift, in welcher 
er, ebenfo wie in feinem 1805 erfchienenen zweibändigen Werke: 
»Die ächten Anfıchten ‚der Waldungen und Förfte«, die Grund- 

fätze entwickelte, welche ihn bei der ganzen Agitation geleitet 
hatten. 

Die auf den Verkauf der Staatsforften gerichtete Bewegung 

in Bayern ebenfo wie die in Preufsen, entftanden durch gänzlich 

abnorme Zuftände und in einer Zeit politifcher Schwankungen 
und Umwälzungen, verfchwanden mit den politifchen Verhält- 

niffen, in welchen fie gewurzelt hatten. Es mufs dies vom Stand- 

punkte des Hiftorikers gegen die Berechtigung diefer Bewegun- 
gen als ein ftarkes Argument geltend gemacht werden; denn 
in den Zeiten politifcher Noth und finanzieller Bedrängnifs er- 

fcheint das leicht als ein wahres Heilmittel, als eine an und für 

fich berechtigte Mafsregel, was nur ein Abwehrmittel it gegen 

die Noth des Augenblickes, feine Berechtigung allein in den 

43) Hazzi a. a. O. II. Bd. Eingang. 

‘“) Hazzi S. 428. Die der Veräufserung entgegenwirkende Parthei wird »der 

Jäger- und Forft-Club« genannt. 

15) Hazzi a. a. O. $. 427. 

‘%) Einige Anfichten von dem Forftwefen in Bayern mit Bemerkungen über 

die fogenannten ächten Anfıchten des Landesdirektionsrathes J. v. Hazzi. 1805. 

'") Vollftändiges Handbuch der Finanzwiffenfchaft. 2 Bde 1808. I. S. 273 fgde. 
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abnormen Zuftänden der engften Gegenwart findet. Aus ab- 

normen Staatszuftänden aber dürfen niemals politifche Grund- 
fätze abgeleitet werden. — 

Wie fchon aus dem Gefagten erhellt, waren die Forftbeam- 

ten meift gegen die Veräufserung der Staatsforften. Das, was 
fie jedoch zur Motivirung ihrer Anficht vorbrachten, war, wie 

zugegeben werden mufs, nicht immer der Art, dafs man von 
den Staatsleitern eine Berückfichtigung ihrer Anfichten erwarten 

durfte. Den Einen, wie dem Freiherrn v. Seutter,#®) waren die 

merkantiliftifichen Anfchauungen zu fehr in Blut und Fleifch 

übergegangen; Anderen, wie Neebauer, fehlte der freie ftaats- 
männifche Blick ;#?) v. Wedekind) endlich, der eine gediegene 

Bildung befafs, ging in feinen etwas einfeitigen Forderungen 
viel zu weit, und wenn er fich in feinem »Verfuch einer Forft- 

verfaffung im Geifte der Zeit« (1821) zu der Behauptung ver- 

fteigt, dafs die Privatwaldwirthfchaft überhaupt wegfallen und 

der Staat die gefammten Waldungen auf abfolutem Holzboden, 
deren Erhaltung im öffentlichen Intereffe geboten ift, ankaufen 

müffe, fo ift eine folche Uebertreibung wohl geeignet, Lächeln 

zu erregen. 
An Uebertreibungen fehlte es der Literatur der Veräufse- 

rungsfrage überhaupt nicht. In äufserft heftiger und weit über 

das Ziel hinausfchiefsender Weife äufserte fich J. J. Trunk in 

feiner 1802 erfchienenen Schrift »Neuer Plan der allgemeinen 

Revolution in der bisherigen Forftökonomie-Verwaltung.«°') 

Die Waldwirthfchaft, fo führt er aus, leide an zwei grofsen 

Uebeln, an der rückfichtslofen Zerftörungswuth der verkommenen 

€ 

#) Ueber v. Seutter f. m. Abhandlung: Zur Gefchichte der Staatsforftwirth- 

fchaftslehre. Leipzig 1873. Leo, a. a. O. S. 29 fgde. 

#) Das Forftwefen in Bezug auf den Staat, dem Zeitbedürfniffe gemäfs er- 

läutert. 1805. 

Grünberger und Neebauer ftützen fich im Wefentlichen darauf, dafs der Staat 

verpflichtet fei, für Befriedigung des inländifchen Holzbedarfs Sorge zu tragen, 

eine Anfchauung, welche ächt merkantiliftifch ift. 

Neebauer (vergl. Monatfchrift für das würtembergifche Forftwefen VII. S. 151) 

war 1773 zu Bremberg geb., feit 1797 kurfürftlicher Forftgeometer und Taxator 

(bediente fich der Methode Däzels), wurde 1807 zum Affeffor beim oberften Forft- 

amt München, 1808 zum Forftrath, ı818 zum Öberforftrath und Vorfteher der 

münchener Forftbuchhaltung, 1826 zum Kreisforftreferenten in Augsburg ernannt. 

Er wurde 1829 penfionirt und ftarb 1842. 

%) Meine »Gefchichte der Staatsforftwirthfchaftslehre« S. 49. Unten 2. 41. 

51) Oben 2. 22. S. 161. 
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Bauern und der unredlichen und eigennützigen Denkungsart der 

Forftbeamten; der Ertrag der Waldungen ftehe in keinem rich- 
tigen Verhältniffe zu den hohen Forftbeamten-Gehältern; das 

Alles werde anders werden, wenn man die Waldungen in Privat- 

befitz übergehen laffe; Jeder werde dann feinen Wald fchützen 

und hegen; denn was man für fich felbft und feine Nachkom- 

men thue, werde gut gethan; die Eigenliebe fei die Seele unferer 

Handlungen. Die Privatleute feien eben fo gut in der Lage, 

eine richtige Waldwirthfchaft zu führen, wie die Staatsforftbe- 
amten. Der Staat möge fich der drückenden Laft, felbft das. 

Forftgewerbe zu betreiben, entledigen. 

Mit ähnlichen Argumenten, doch .in mafsvollerer Weife, 

wurde die Veräufserungsfrage auch in Heldenbergs »Förfter« 52) 

befprochen; zugleich wurden aber in diefer periodifchen Schrift 

auch die Gründe geltend gemacht, welche für den Staatswald- 

befitz fprechen. 

Die bei weitem bedeutendfte Leiftung auf diefem Gebiete 

und aus den Kreifen der: Forftwirthe war die 1816 erfchienene 

Schrift von Fr. W. Leopold Pfeil »Freimüthige Unterfuchung 
über die Urfachen des fchlechten Zuftandes der Forften und die 

allein möglichen Mittel, ihn zn verbeffern, mit befonderer Rück- 

ficht auf die preufsifchen Staaten.«®®) Hier trat ein bis dahin 

wenig bekannter Mann, der in den Hörfälen der Hochfchulen 

nicht heimifch, auf dem überaus mühevollen Wege der Selbft- 
belehrung feine wiffenfchaftliche Bildung errungen hatte, mit fo 
kühnen und fcharfen Sätzen gegen den Staatswaldbefitz auf, wie 
vor ihm keiner der Forftfchriftfteller. Und die Smith’fchen 

Grundfätze der allgemeinen Wirthfchaftslehre waren in Wahrheit 
bisher noch niemals fo gefchickt und mit folcher logifchen Klar- 

heit auf die Verhältniffe der deutfchen Waldwirthfchaft ange- 
wendet worden. Dafs diefe Anwendung den Verfaffer zu einigen 

in ihrer Allgemeinheit irrigen Anfchauungen und Folgerungen 

führte, that der Wirkung der kühnen Streitfchrift wenig Abbruch. 

Die höchften Kreife der preufsifchen Landesbehörden theilten 

diefe Anfchauungen in allen wefentlichen Punkten. Pfeils Schlufs- 

folgerungen ftanden vollkommen auf dem Boden der Smith’- 
fchen Wirthfchaftspolitik, welche mehr und mehr die Staatsmän- 

ner zu beherrfchen begann. 

5%) Der Förfter oder neue Beiträge zum Forftwefen. 2 Bde, ä 3 Hefte. 

1798— 1803. S. 39 fgde. 

°>) Im III. Bande. 
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Die Waldwirthfchaft, fo führte Pfeil aus, könne, ohne inneren 

Halt, nicht über ein fyftemlofes Experimentiren hinauskommen; 

die Ignoranz der Forftbeamten werde oft nur von ihrer Arroganz 
übertroffen. >#) 

Unluft an der mifsachteten forftlichen Produktion, ungemef- 
fene Holzverfchwendung, Servituten, eine laxe Forftfrevel-Juftiz, 

endlich die Unfähigkeit der Forftbeamten, alle diefe Mifsftände 

feien nur zu fehr geeignet, den wirthfchaftlichen Fortfchritt zu 

hemmen. Der tiefere Grund für das Alles fei die Ueberpro- 

duktion; es fei in Preufsen des Waldes noch viel zu viel. Erft 

in der Verminderung der Waldfläche werde der Fortfchritt fein 

Motiv finden. Diefe Verminderung fei anzuftreben, nicht minder 
eine grofse Ausgleichung zwifchen Produktion und Konfumtion. 

Letztere fei aber lediglich der bürgerlichen Gefellfchaft und den 

im menfchlichen Verkehre wirkfamen Gefetzen zu überlaffen. 

Jeder ftaatliche Zwang fei überflüffig, ja fchädlich. Vollkommene 

Freiheit des Privatforftgewerbes fei ebenfo Vorbedingung für 

die volle Wirkungsfähigkeit der wirthfchaftlichen Kräfte, wie 
das Aufhören des Staatsforftgewerbes; der Staat könne für den 
wirthfchaftlichen Fortfchritt nur negativ thätig fein durch Be- 
feitigung aller Schranken und Hemmniffe, aller veralteten Ein- 
richtungen und durch energifchen Rechtsfchutz. Durch die 

lächerliche Furcht vor Holzmangel möge fich Niemand beirren 
laffen ; derfelbe fei bei einer richtigen Wirthfchaftspolitik einfach 

unmöglich. — 

Das war eine Sprache, die grell abftach gegen die der 

forftlichen Autoritäten, die in fcharfem Widerfpruch ftand mit 
den zunftmäfsigen Anfchauungen des Forfthandwerks, die Sprache 

eines Mannes, der die Einfeitigkeit forftlicher Empirie bei Beur- 
theilung grofser ftaatswirthfchaftlicher Fragen in fich üherwun- 
den hatte. 

Freilich, auch diefe Schrift litt an jener Uebertreibung, welche 

die ganze einfchlägliche Literatur kennzeichnet; auch ihr fehlte 

mafsvolle Befchränkung des an fich nicht Unwahren auf die 

Fälle der Zuläffigkeit; auch ihr eignete ein Radikalismus, der 

überall da zu Tage tritt,. wo neue Gedankenftröme fich gegen 

.das Alte und Veraltete wenden. 
Aber Wahrheit und Irrthum waren überaus gefchickt mit- 

einander verbunden, und aus dem kleinen Buche fprach die Kraft 

einer warmen Ueberzeugung. 

%) Freimüthige Unterfuchung S. 4. 
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Pfeils Schrift machte gewaltiges Auffehen. Die Kritik nahm 
fie kühl und etwas vornehm abweifend auf; man mufste aber 

zugeftehen, dafs fie manches Körnchen Wahrheit enthalte. Einige 
Entgegnungen erfolgten, z. B. von L. Linz.) Man wies auf .. 
den fchlechten Zuftand vieler Privatforften, namentlich in den 

Rheinlanden hin. Die Anfchauungen in den leitenden Kreifen 

der deutfchen Staatsverwaltungen änderten fich allmählig. Die 
Finanznoth war zu Ende und die Frage der Veräufserung der 

Staatsforften verlor ihren akuten Charakter und ruhigere Er- 
wägungen traten an die Stelle der mit überftürzender Haft an- 

geftrebten Neuerungen. Pfeils »freimüthige Unterfuchung« hatte 
es nicht vermocht, bewegend einzugreifen in den Gang der Ent- 

wickelung; fie hatte nur dazu gedient, einen Mann in die Arena 

des forftwiffenfchaftlichen Kampfes hineinzuführen, der dazu be- 

ftimmt war, eine der erften Stellen in der Fortbildung der jungen 

Forftwiffenfchaft einzunehmen. 

$. 33. Die Staatsforst-Verwaltungen. 

Den rafch auf einander folgenden territorialen Veränderun- 

gen und der Reform aller Regierungsgrundfätze entfprechend 

drängten fich in diefer Periode die Organifationen der Staatsbe- 
hörden in rafcher Folge. Ein allgemeines Experimentiren mit 

allen nur denkbaren Verwaltungsfyftemen füllt die Jahre 1800 

bis 1818. Nur ganz allmählig klärten fich auch auf diefem Ge- 

biete die Anfıchten, trat das Erftrebenswerthe erkennbar hervor; 

dem ÖOrganifationstalente war der weitefte Spielraum geftattet, 

und an Vorfchlägen, Widerfprüchen, heftigftem Streite der Mei- 

nungen hat es denn auch nicht gefehlt. 

Im Allgemeinen verblieben die Staatsforftverwaltungen in 

ihrem Verhältniffe als Zweige der Landesfinanzverwaltungen; 
eine Gliederung in dirigirende, infpizirende und verwaltende 

Beamte wurde überall, wenigftens in allen gröfseren Verwaltun- 

gen, durchgeführt; allein die Gefchäftsvertheilung innerhalb diefer 

Kategorieen wurde nach fehr verfchiedenen Grundfätzen geregelt. 
Namentlich das Mafs felbftändiger Wirthfchaftsführung, welches 
den Revierverwaltungsbeamten zugeftanden wurde, war ein fehr 

verfchiedenes, und in diefer Beziehung machen fich bald zwei 

85) Die Grenze zwifchen Feld- und Waldkultur, 1821. 
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Haupt-Richtungen geltend; die eine war auf thunlichfte Selbftän- 
digkeit der Revierverwalter, freie Selbftbeftimmung derfelben in 
wirthfchaftlichen Dingen innerhalb des allgemeinen Rahmens 
der Inftruktionen gerichtet und beliefs den höheren Beamten im 
Wefentlichen nur die allgemeine Wirthfchaftsleitung, Prüfung 

und Beftätigung der Jahres-Wirthfchafts-Pläne; die andere legte 

den Schwerpunkt der Wirthfchaftsführung in die Thätigkeit der 

nächfthöheren Amtsftufe (Forftmeifter, Forftinfpektor) und beliefs 

dem Revierverwaltungsbeamten faft nur den Wirthfchafts- 

vollzug. Das erftere Syftem (Öberförfterfyftem) bildete grofse 
Verwaltungsbezirke, das letztere (Revierförfter- oder Förfter- 

Syftem) kleine. Beide find in Deutfchland faft zu gleicher Gel- 

tung gelangt und haben bis heute neben einander in verfchie- 

denen Staaten fortgedauert, beide auch gute Früchte getragen. 

In Preufsen hatte Friedrich I. mit der Errichtung eines 
Forft-Minifteriums (1770) der eigenen perfönlichen Leitung des 
inneren Forfthaushaltes entfagt.!) Die Forftverwaltung trat ganz 
felbftändig an die Seite der übrigen Verwaltungszweige, und 

diefe Einrichtung begründete rafchen Fortfchritt in der Ordnung 
der Wirthfchaft und Verwaltung.2) Aber man entfagte 1798 

diefer Organifation, ftellte die Forftabtheilung des Generaldirek- 

toriums unter einem Oberlandforftmeifter (v. Bärenfprung) wieder 

her, errichtete eine Forft-Examinations-Kommiffion zur Prüfung 

der Anwärter für den königlichen Forftdienft, und Forft-Bau-Kom- 
miffionen?) bei den Kriegs- und Domänen- Kammern, welche 
unter dem Vorfitze des Kammerpräfidenten und Oberforftmeifters 
den Betrieb in allen Forften, aueh den Privatforften leiteten. 

Eine Trennung der Staatsvermögensverwaltung von dem Vollzug 

der Forfthoheitsübung war noch nicht verwirklicht. 
Herr von Bärenfprung*) war Kameralift und — wie Pfeil 

fagt — Vertreter des papiernen Forftwefens. Er war fowohl 
durch feine Stellung, welche für jede Verfügung einen Befchlufs 
des Generaldirektoriums erforderte, fehr gebunden, als durch eine 
grofse Unfelbftändigkeit und mangelnde Kenntnifs der Wirth- 
fchaft an energifchem Handeln behindert. Die an der Spitze 

1) Oben 2 9.8. 51. 

2) Pfeil, Forftgefchichte S. 212 fgde. 

3) Reglement für die Immediat-, Forft- und Bau-Kommiffionen vom 15. IX. 

1798. Vergl. auch Inftruktion vom ı. V. 1800 und v. Rönne, D. FAR We 

S. 235 fgde. Die Einrichtung hat nicht lange beftanden. 

*) Pfeil, Forftgefchichte S. 249 fgde. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 17 
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der Provinzial-Forftverwaltungen ftehenden Oberforftmeifter mach- 

ten ihm eine beharrliche Oppofition. Seine Amtszeit it darum 

überaus arm an Fortfchritten. 

Die Provinzial-Forftverwaltungen gliederten fich nach Pro- 

vinzen (OÖberforftmeifter), Infpektionsbezirken (Forftmeifter) und 

Reviere (Öberförfter). Für jede Provinz war ein Oberforftmeifter 

beftellt, der Mitglied der Kammer war, aber nur für Forft- 

fachen’), und zugleich in einem Theile der Provinz (einem In- 

fpektionsbezirke) die Infpektion führte; unter ihm amtirten Forft- 

meifter, welche jedoch in gewiffen Fällen, z. B. bei Einreichung 

der Forftverbefferungspläne, Zeit- und Erbverpachtungen, Jagd- 

verpachtungen, Anträgen zum Holzverkauf etc.®) direkt mit dem 

Forftdepartement (der Minifterial-Inftanz) verkehrten, fonft ihre 

Berichte an die Kammer zu richten hatten. Die Revierverwal- 

tung führten Oberförfter, die meift zugleich Kaffenrendanten”) 

waren, die Rechnungslegung, Holzanweifung, feit 1800 mit den 

Forftfekretarien gemeinfchaftlich auch den Holzverkauf beforg- 

ten.®) Zu jener Zeit war das Provinzial-Syftem in Preufsen zur 

vollften Ausprägung gelangt.?) Die einzelnen Provinzial-Depar- 

tements!®) des Generaldirektoriums verfügten ohne Konkurrenz 

des Plenums oder der übrigen Departements in den ihnen über- 

wiefenen Angelegenheiten auf Allerhöchften Spezialbefehl. Die 
Einheit der Verwaltungsgrundfätze wurde nur durch den Regen- 

ten und das geheime Kabinet!!) repräfentirt. Nur einzelne 

Zweige der Finanzverwaltung wurden einheitlich für den ganzen 

5) Vergl. den Nachtrag zu der Inftruktion für die Oberforftmeifter und Forft- 

meifter wegen öfterer und genauerer Kontrolirung der Revierforftbedienten vom 

ı. Mai 1800, abgedruckt bei v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 236 fgde. 

6) Die fo eben citirte Inftruktion. Die Oberforftmeifter hatten ebenfo wie die 

Forftmeifter, Infpektionsbezirke und waren in den im Texte angeführten Fällen 

auf diefe befchränkt, ftanden alfo in diefer Beziehung den Forftmeiftern gleich. 

7) Die fo eben citirte Inftruktion. v. Rönne a. a. O. S. 238 fgde. 

8) Diefelbe Inftruktion. Bis 1800 war der Holzverkauf Sache des Oberforft- 

und Forft-Meifters. 

°?) v. Rönne a. a. O. S. 230 fgde. 

10) Es beftanden Provinzial-Departements: Für Schlefien (unter d. dirig. Mini- 

fter f. Schlefien in Breslau); für Ansbach und Bayreuth (bis 1798 unter einem 

zu Ansbach wohnenden dirigirenden Minifter) ; für Oft-, Weft- und Neu-Oftpreuf- 

fen; für Kur- und Neumark, Pommern, Südpreufsen; für Niederfachfen und Welt- 

falen; für Neuffchatel und Vallengin. v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 232. 

11) v. Rönne, Staatsrecht II. Abth. ı. S. 47. Daffelbe beftand aus den Ka- 

binetsräthen und Generaladjutanten. Die Einrichtung befteht mit geringen Modi- 

fikationen noch. 
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Staat im Generaldirektorium bearbeitet, unter ihnen die Forft- 

fachen, 1?) die Domänen-, Steuer- und Polizei- Angelegenheiten 

dagegen waren provinziell gefchieden. 

Stein, der die Unzuträglichkeiten einer folchen Organifation 
erkannte, rieth fchon 1806 zu radikaler Reform. Aber erft durch 

das Publikandum vom 18. Dezember 18081?) wurde diefelbe 

verwirklicht. Eine möglichft kleine Zahl oberfter Staatsdiener 

follte an die Spitze der Gefchäfte treten. Hiernach wurden 
5. Minifterien gebildet, das Provinzialfyftem vollftändig verlaffen, 

Juftiz und Verwaltung gänzlich getrennt. An die Stelle der 
Kriegs- und Domänen-Kammern traten Bezirks-Regierungen, 

Kollegial-Behörden ohne alle nr an die Spitze der Pro- 
vinzen Ober-Präfidenten. 

Diefe Organifation erlitt Sie Veränderungen durch Har- 
denberg (1810). Namentlich wurde die höchft einflufsreiche 

Stellung des Staatskanzlers begründet, der im Kabinet des 
Königs als erfter Rath die RSS IE über jeden Verwaltungs- 

zweig führte. 

Die Forftverwaltung erhielt in der erften Sektion des Finanz- 
minifteriums, 1#) welche die Minifterial-Behörde für die gefammten 
Einkünfte des Staates bildete, und zwar in der erften Abthei- 

lung diefer Sektion (für die Domänen, Forften und Jagden«) 

ihre Centralbehörde, in dem Öberlandforftmeifter einen techni- 

fchen Chef. In diefe Stellung wurde 1811 Georg Ludwig Har- 

tig!) berufen. 

Jede Provinzial-Regierung wurde in vier Deputationen !®) 

(Abtheilungen) gegliedert, von denen die dritte, »für das Finanz- 
und Kaffenwefen«, durch die ihr zugeordneten Oberforftmeifter 

und Forftmeifter die Angelegenheiten der Forftverwaltung be- 

12) v. Rönne, Staatsrecht II. Abth. ı. S. 48. 

13) Steins Denkfchrift vom 24. IV. 1806 bei Pertz, das Leben Steins, I. 

S. 33r fgde. (2. Aufl.). v. Rönne, Staatsrecht II. Bd. ı. Abth. S. 56 fgde. 

“) Am 26. XI. ı813 wurde v. Bülow Finanzminifter, 1817 v. Klewitz, 

1825 v. Motz, Auguft 1830 Maafsen, Januar 1835 Graf v. Alvensleben, März 

1842 E. v. Bodelfchwingh, Mai 1844 Flottwell, Auguft 1846 v. Duesberg, März 

1848 Hanfemann, September 1848 v. Bonin, November 1848 Kühne, März 1849 

v. Rabe, Auguft 1851 Karl v. Bodelfchwingh, November 1858 v. Patow, März 

1862 v. d. Heydt, Oktober 1862 Karl v. Bodelfchwingh, Juni 1866 v. d. Heydt, 

26. Oktober 1869 OÖ. Camphaufen. 

15) Unten’?. 36. 

"%) v. Hönne, Staatsrecht II. Bd. ı. Abth. S. 158. 
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arbeitete. In den Verhältniffen der Revierverwaltung änderte fich 

im Uebrigen nichts Wefentliches. 

Unterm 30. April 181517) erfchien eine neue Verordnung 
wegen verbefferter Einrichtung der Provinzial-Behörden. Der . 

Staat wurde in 10 Provinzen, die Provinzen in Regierungsbe- 
zirke eingetheilt. Die Regierungen zerfielen in 2 Abtheilungen, 

von denen die erfte alle von den Miniftern der auswärtigen An- 

gelegenheiten, des Krieges und der Polizei (des Innern) reffor- 
tirenden Angelegenheiten, die zweite alle Gefchäfte, welche zum 
Reffort des Finanz-Minifters gehörten, zu bearbeiten hatte. Eine 

Gefchäftsanweifung für die Regierungen erfchien am 23. Oktober 
1817.18) Die Gliederung der Regierungen blieb bis 1825 be- 

ftehen, wo eine folche in 4 bezw. 3 Abtheilungen angeordnet 

wurde.!2) Hand in Hand mit diefer Umformung der oberen 
-Verwaltungsftellen ging eine Reorganifation der Provinzial- und 
Lokal-Forftverwaltung. Die Öberforftmeifter oder Regierungs- 

und Forfträthe bei den Regierungen wurden mit der Lokaldirek- 
tion in ihren Bezirken betraut und Forftmeifter als Kontrolbe- 

amte an ihre Seite geftellt. Zwifchen die Oberförfter und Un- 

terförfter wurde eine Zwifchenftufe, die Revierförfter, eingefcho- 

ben;2®) die Stellung der Oberförfter wurde hierdurch eine theils 
infpizirende, theils verwaltende, die der Revierförfter eine aus 

Verwaltungs- und blofsen Schutz-Funktionen zufammengefetzte. 

Die Buchführung theilte fich zwifchen Revierförfter und Ober- 

förfter; die Rechnungslegung war Sache des Letzteren. Das 

Kaffenwefen wurde vollftändig von der Verwaltung getrennt, 

für jeden Oberförfterbezirk (Forftinfpektion) ein Rendant, gewöhn- 

lich in der Perfon des Domänen-Rentmeifters, beftellt. Die Wirth- 

fchaftsführung theilte fich zwifchen Oberförfter und Revierförfter 
der Art, dafs Erfterer alle wichtigeren Betriebsmafsregeln anzu- 

- ordnen bezw. einzuleiten hatte. Gröfsere Hauungen in hiebs- 

reifen Beftänden hatte er mindeftens probeweife auszuzeichnen, 

die Holzverkäufe von einiger Bedeutung abzuhalten, die jähr- 

lichen Wirthfchaftspläne zufammenzutftellen. 

Ausführliche Beamten -Inftruktionen ergingen 1817,?!) eine 

'") v. Rönne, Staatsrecht a. a. O. 

15) Gef. Sammlung 1817 S. 229—288. v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 242. 

19) Gef. Sammlung 1826 S. 5. 
20) Vergl. die unten ceitirten Inftruktionen und v. Rönne, D. F. u. J. W. 

S. 250 fgde. 

2") Inftruktion für Oberförfter vom 21. IV. 1817 bei Hartig, Forft- und Jagd- 
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Prüfungs-Ordnung 1820.22) Jeder, der fich für die Stellung des 
Oberförfters befähigen wollte, mufste nach 1!/, jähriger prakti- 
fcher Lehrzeit eine Akademie befuchen und eine Prüfung vor 
einer der beftehenden Provinzialkommiffionen beftehen. Zur Er- 

langung der Befähigung für die Stellung als Forftinfpektor oder 
Oberforftmeifter war eine Prüfung bei der Forftexaminations- 

Kommiffion in Berlin erforderlich; doch wurden auch für diefe, 

ebenfo wie für die Forftreferendariatsprüfung, Univerfitätsftudien 
nicht für eine unerläfsliche Vorbedingung erklärt. 2?) 

Auch in Bayern?) wurde, wie in Preufsen, gegen den 

Schlufs des 18. Jahrhunderts noch das Provinzial-Syftem feftge- 

halten. Es fehlte auch dort der Verwaltung die einheitliche 

Spitze. 
In Ober- und Niederbayern, fowie in Neuburg -Oberpfalz 

beftand je eine Hofkammer, welcher die dirigirenden Forftftellen 

als befondere Abtheilungen angehörten. 1790%) wurden die 
letzteren als Oberforftmeifter- Aemter felbftändiger geftellt (als 

fog. Kollegial-Separate), 17962) befondere Forftkammern als 
felbftändige Zweige der Hofkammern gebildet. 1799?7) wurden 

die Hofkammern in Provinzial-Landesdirektionen für die gefammte 

Staatswirthfchaft mit bedeutend erweiterter Kompetenz umge- 

bildet, die Forftdirektionsgefchäfte bei denfelben der vierten 
Sektion der ftaatsrechtlichen Deputation überwiefen. Eine neue 
Organifation des äufseren Forftdienftes erfolgte 1803.) Forft- 

Archiv 1817 4. Heft S. 75 fgde abgedruckt. Inftruktion für Revierförfter von 

demfelben Tage, Hartig a. a. O. 3. Heft, S. 49 fgde. An demfelben Tage find 

Inftruktionen für die Forftkaffen und für die Unterförfter und Waldwärter er- 

fchienen. ö 

22) Finanzminifterial-Verordnung vom 18. VII. 1820, abgedruckt bei Hartig, 
Forft- und Jagd-Archiv 1820 4. Heft, S. 120 fgde. 

23) Prüfungs-Verordnung von 1820 ?. 18. 
#4) Vergl. »die Forftverwaltung Bayerns« 1861. S. 4 fgde. Behlen und 

Laurop, Forft- und Jagd-Gefetze des Königreichs Bayern. 2 Bde. 1831. — Laurop 

und Wedekind, Beiträge zur Kenntnifs des Forftwefens in Deutfchland. I. S. 517 fgde. 

25) Verordnung vom 16. XI. 1790. 

26) Verordnung vom 24. XII. 1795. Bei derfelben fungirten zwei Oberforft- 

meifter (Forftkommiffarien) und mehrere Taxatoren. 

27) Verordnung vom 23. IV. 1799. 

22) Verordnungen vom 7. X. 1803 und 29. X. 1803 über die Organifation 

des Forftwefens in allen kurbayerifchen Landen. Dienftinftruktionen für das Forft- 

perfonal vom 7. X. 1806. Inftruktion vom ı. X. 1808 für die laut Verordnung 

vom 25. VIII. 1808 errichtete Generalforftadminiftration. Verordnungen vom 26, 

X. und ı8. XII. 1808 über. den Wirkungskreis der Forft-Infpektoren. 
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infpektoren wurden mit der Lokaldirektion, Oberförfter mit der 
Infpektion und Wirthfchaftsführung, Revierförfter mit dem Wirth- 

fchaftsvollzug und dem Forftfchutz betraut, den Letzteren Forft- 
wärter und Forftgehilfen unterftellt. 

Seit dem Jahre 18052) erfolgte die Centralifation der Staats- 

verwaltung und das Provinzialfyftem wurde aufgegeben. Der 

Eintheilung des Königreichs in Kreife, der Aufhebung der Lan- 
desdirektionen und der Uebertragung ihrer Gefchäfte an Gene- 

ral-Kommiffariate und Finanzdirektionen folgte 1807 die Errich- 

tung eines oberften Forftamtes zu München, 3°). welches 1808 31) 

die Amtsbenennung »General-Forft- Adminiftration« erhielt und 

dem Finanzminifter unterftellt wurde. Die Salinenforften traten 
unter die Direktion der General-Adminiftration. 

Die Forftinfpektoren und OÖberförfter wurden der General- 

forftadminiftration unmittelbar unterftellt. Erftere traten in Ver- 

bindung mit den Finanz-Direktionen, welchen die Leitung des 

finanziellen Forft-Rechnungswefens und Holzverkaufes zufiel. 
Die Ereigniffe von: 1815 bedingten eine nochmalige Reorga- 

nifation der Staatsverwaltung. Die Eintheilung des Königreichs 

in acht Kreife, die Errichtung der in zwei Kammern geglieder- 

ten Kreisregierungen wurde 181732) befchloffen, 1818 die Gene- 
ralforftadminiftration 3?) aufgelöft, die oberfte Leitung der ganzen 

Forftverwaltung im Finanz-Minifterium, welchem ein Minifterial- 

Rath als Forftreferent beigegeben wurde, vereinigt. 

Dem Minifterial-Forftreferenten wurde eine Hauptforftbuch- 

haltung zur Seite geftellt. %) 

29) Behlen und Laurop a. a. O. II. S. 213 fgde. \ 

0) Verordnung vom 27. VIII. 1807. Behlen und Laurop II. S. 52 fgde. 

3) »Die Forftverwaltung Bayerns« S. 4 und Inftruktion vom ı. X. 1808. 

2) Ueber den Wirkungskreis des Finanzminifters in Forft- und Jagdfachen und 

der Kammer der Finanzen bei den Kreisregierungen ergingen inftruktionelle Ver- 

ordnungen am 9. XI. und 17. XII. 1825. 

33) »Forftverwaltung Bayerns« $. 4. Laurop und Wedekind, Beiträge I. 

S. 517 fgde., S. 567 fgde., an letzterer Stelle die Inftruktion für Forftwarte, Re- 

vier-, Oberförfter und Forftinfpektoren. Die Salinenforftadminiftration war nach 

Verordnungen von 1807, 1808, 1810 getrennt. 

»‘) Die Minifterial-Hauptforftbuchhaltung, «eine der bayerifchen Organifation 

allein eigene felbftändige Behörde, hatte alle zur Ueberficht über das Domänen-, 

Forft- und Jagdwefen erforderlichen Schriftftücke zu fammeln und aufzubewahren, 

die General-Ueberfichten herzuftellen etc. Für das Vermeffungswefen wurde unter 

der Hauptbuchhaltung eine Forftplankammer errichtet. Alle Verordnungen, Ver- 

zeichniffe und Befchreibungen der Domänen-Forft-Realitäten, die Perfonalliften, 

Betriebspläne und ftatiftifchen Materialien wurden hier gefammelt; für die Erhal- 
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Die Lokaldirektion des gefammten Forft- und Jagdwefens 
ging von den Finanzkammern der Regierungen aus, in welchen 

Kreisforfträthe als Forftreferenten fungirten. Die Forftinfpektoren 
wurden an die Kreisregierungen verfetzt, bei welchen ein Fortt- 

bureau unter der Leitung des Kreisforftrathes eingerichtet 
wurde. ®) 

An die Spitze der Generalforftadminiftration trat 1805 der 

- feitherige Landjägermeifter und Oberforftmeifter des Fürften- 
thums Würzburg, Karl Freiherr von Zylinhardt,?%) ein Mann, 

deffen Laufbahn die im 18. Jahrhundert beim Adel gewöhnliche 
durch das Pagenthum und Militär gewefen war, der fich aber 

trotzdem Intereffe und Verftändnifs für die wirthfchaftlichen For- 

derungen der Zeit bewahrt hatte. Lebhaften Antheil an der 
Organifation von 1805 nahm J. G. Freiherr von Seutter.3”) Die 

oben) genannten Inftruktionen find theilweife fein Werk. Zu den 
verdienftvollften Mitgliedern der bayerifchen Forftverwaltung aus 

diefer Periode gehörten auch der Regierungs- und Kreisforftrath 
Dr. Meyer?) in Ansbach, 1808—1818 Affeffor der Generalforft- 

tung der Subftanz aller Aerarial-Forften und die allgemeine Verwaltung war die 

Minifterial-Hauptforftbuchhaltung Kontrolbehörde. Siehe Behlen und Laurop a. a. 

O. S. 260, 261. Verordnung vom 28. V. 1819 (aufgehoben am 9. XII. 1825). 

3) Die »Forftbuchhaltung« der Regierungen, entfprechend der Hauptforft- ' 

buchhaltung des Minifteriums. Seit 1815 gab es nur noch die Regierungs-Buch- 

haltun®en. 

6) Karl Freiherr v. Zylinhardt, geb. 1744, war Page am Leiningen’fchen 

Hofe, dann Gardeoffizier in darmftädtifchen, fpäter in kurpfälzifchen Dienften, nahm 

1787 den Abfchied und bewirthfchaftete zwei Jahre lang fein Stammgut felbft. 

Auch nachdem er 1789 wieder in darmftädtifche Militärdienfte (als Oberft) ein- 

getreten war, kehrte er bald zum Landaufenthalte zurück und begann fich nun 

auch mit Waldwirthfchaft zu befchäftigen. Die traurigen Zuftände der Bauern- 

waldungen lagen ihm befonders am Herzen. 1795 wurde er als Landoberjäger- 

meifter nach Zweibrücken berufen, 1803 als Landjäger- und Oberforftmeifter nach 

Würzburg. Bei Abtretung des Fürftenthums Würzburg an Bayern wurde er zum 

Chef der bayerifchen Central-Forftftelie ernannt. Seine Auffätze in Meyers Zeit- 

fchrift u. (. w. zeugen von praktifchem Verftändnifs. Zylinhardt ftarb am 23. I. 

1815. Seine Biographie fiehe in Meyers Zeitfchrift für das Forft- und Jagdwefen 

in Bayern III. Bd. 1815. 

37) Unten in diefem 2. S. 266. Note 49. 

29):5::,262, 
39) Dr. Chr. Fr. Meyer, ein fruchtbarer Schriftfteller, freilich mehr durch 

Breite als Tiefe gekennzeichnet, 1776 geboren, war 1799—ı1808 Lehrer an der 

Cotta’fchen Forftfchule zu Zillbach und an der Akademie Dreifsigacker, 1808 bis 

1818 Affeffor bei der Generalforftadminiftration, 1818—1848 Kreisforftrath in 

Ansbach. Unter feinen zahlreichen Schriften hat fich feine »Forftdirektionslehre 
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adminiftration, und der fpätere Minifterial-Rath und Oberinfpektor 
der Forften, von Schultze. 40) 

Auch in Würtemberg?!) hat die Organifation der Forft- 
verwaltung in diefer Periode grofse Wandlungen durchgemacht. 

Auch hier erfolgte 1807 und 1808 eine Umformung der 
ganzen Verwaltung. Alle Gefchäfte der Forftdirektion und Ver- 
waltung gingen von Domanial- und Finanz-Beamten auf Berufs- 

forftbeamte über. Es wurden Forftämter gebildet, die Verwal- 
tung gliederte fich in dirigirende (Oberforftmeifter-), infpizirende 
(Oberförfter-) und ausführende Stellen ({reifige Förfter mit Forft- 

oder fog. Beiknechten als Schutzgehülfen). 
Bereits 181042) erfolgten wiederum wefentliche Veränderun- 

gen der Organifation. 20 Öberforfte, 215 Hutbezirke wurden 

gebildet, der Forftfchutz durch Jäger vom Scharffchützenkorps 

verftärkt.*?) Daneben beftand eine befonders organifirte Jägerei 

nach den Grundfätzen der Regierungspolitik und Forftwiffenfchaft«, Würzburg 

1820, eine Zeit lang eines gewiffen Anfehns erfreut. Siehe mein Urtheil unten 

7. 41. Seine hiftorifche Schrift »der frühere und dermalige Stand der ftaatswirth- 

fchaftlichen etc. Verhältniffe bei den Forften und Jagden in Deutfchland« 1851 

ift S. XII d. I. Bds. diefer Schrift beurtheilt. Meyer ift der Begründer der Zeit- 

fchrift für das Forft- und Jagdwefen in Bayern. Siehe darüber Forft- und Jagd- 

Zeitung 1819 S. 71. Ueber feine naturwiffenfchaftlichen Werke f, 2. 44. i 

40) Chriftian Albert Schultze, geb. 1781 im Fürftenthum Naffau-Saarbrücken, 

empfing feine Schulbildung auf dem Gymnafium in Saarbrücken, trat fpäter als 

Förfter zu St. Ingbert in franzöfifche Dienfte, avancirte 1803 dort zum Oberförfter 

und wurde 1807 als Unter-General-Infpektor der Forften nach Kaffel Berufen. 

Nach dem Aufhören des Königreichs Weftfalen wurde er 1814 zum kurheffifchen 

Forftrath in Hanau ernannt, trat diefen Dienft jedoch nicht an, fondern übernahm 

die Leitung des Forftwefens bei der öfterreichifch-bayerifchen Adminiftration zu 

Kreuznach. 1816—1826 als Oberforftbeamter des bayerifchen Rheinkteifes thätig, 

war er 1826—ı851 Chef der bayerifchen Forftverwaltung (Minifterialrath) in Mün- 

chen. Neben den Verdienften des ausgezeichneten Mannes um die bayerifche Forft- 

organifation ift Schultze der intellektuelle Urheber jener grofsartigen Ermittelung 

über Stamm-Formen und -Maffen, welche zur Konftruktion der bayerifchen Maf- 

fentafeln führten. Schultze ftarb 1851. Vergl. Forft- und Jagd-Zeitung 1851, S. 345. 

Monatsfchrift für das würtembergifche Forftwefen. II. Bd. 1851. S. 247. 

41) Vergl. Forft- und Jagd-Archiv v. Hartig 1818. 3. Hft. S. 61 fgde. J. G. 

Schmidlin, Handbuch der würtembergifchen Forftgefetzgebung. L Th. 1822. — 

Seutter, Abrifs der gegenwärtigen Forftverfaffung Würtembergs. 1820. 

'2) Reglements vom 22. XII. 1809. 15/19. IV. ı8ı1. Knapp, Repertorium 

über die würtembergifche Gefetzgebung von 1797—1816. Tübingen und Stuttgart 

1810/11. S. 357, 358. 

'3) Das würtembergifche Forftperfonal beftand nach Schmidlin a. a. O. aus 

20 Oberforftmeiftern, 24 Oberförftern, 189 reifigen Förftern, 243 Unterförftern, 

123 Waldfchützen, 220 Scharffchützen (auch 128 Jägerburfchen). Allerdings ein 

Heer von Beamten! 
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mit zahlreichen Chargen. Befondere Forftkaffen-Aemter wurden 
errichtet. 4) 

Auch in Würtemberg machten dann die Ereigniffe von 1814 

und 1815 eine neue Geftaltung der Staatsbehörden nothwendig. 
Sie erfolgte auf ‚Grund königlicher Verordnung vom 7. Juni 
1818.45) Eine Centralbehörde unter dem Finanzminifterium, der 

Forftrath, wurde errichtet. Angelehnt an die politifche Einthei- 
lung des Landes in 4 Kreife wurden zur Lokaldirektion 4 Kreis- 

forftmeifter46) beftellt, welche als ftändige Kommiffarien des 
Forftrathes und Mitglieder der Kreisfinanzkammern (Forftreferen- 

ten) die Einheit der Verwaltungsgrundfätze zu vermitteln, den 

Zufammenhang der Forftverwaltung mit der Gefammtfinanzver- 

waltung des Landes zu erhalten, die Kontrole der Lokalbeam- 
ten zu vollziehen und kommiffarifche Gefchäfte aller Art im 

Auftrage des Forftraths auszuführen hatten. Die Oberförfter, 
welchen ein Affıftent beigegeben war, bildeten eine Zwifchen- 

ftufe zur fpeziellen Wirthfchaftsleitung und waren daneben die 
Hauptorgane der Forft- und Jagdpolizei, hielten auch in einfachen 

Holzdiebftahls- und Forftrügefachen die Gerichtstage?”) ab, und 

vollzogen die lokale Wirthfchaftskontrole.. Die Revierförfter 

waren die Organe der Wirthfchaftsführung, die Unterförfter die 

des Wirthfchaftsvollzuges; die Waldfchützen waren endlich reine _ 
Schutzbeamte. 

Würtemberg darf fich in diefer Periode einer grofsen Zahl 
ungewöhnlich tüchtiger Kräfte auf allen Stufen der Forftverwal- 

tung rühmen, und die letztere nahm von da ab eine der erften 

Stellen unter den deutfchen Forftverwaltungen ein. Der von 
1790 ab als Forftreferent beim herzoglichen Kammerkollegium 
fungirende Hof- und Domänenrath (fpätere Oberfinanzrath) Chr. 
Ferd. v. Spittler#®) war ein Mann von vorzüglicher (wenngleich 

+44) Inftruktion vom 13. IX. 1808. 

#5) Abgedruckt bei Hartig, F. u..J. Archiv 1818. 3. Heft S. 61. 

6) 7. ı2 der Verordnung v. 7. VI. 1818. 

‘7) Siehe die Dienftinftruktionen und die »technifche Anweifung zum Vollzug 

der Dienftinftruktionen« bei Hartig F. u. J. Archiv 1820 ı. Heft S. 25 fgde. 

#8) Monatsfchrift für das würtembergifche Forftwefen VI. S. 39. Chriftian 

Ferd. v.Spittler, Sohn eines Geiftlichen, wurde 1751 zu Stuttgart geboren, ftudirte 

auf der Univerfität Tübingen, wurde fchon 1780 Referent in Forft- und Bergamts- 

Sachen, 1790 auch in Sanitäts- Angelegenheiten, 1789 Hofrath, 1790 Hof- und 

Domänenrath beim Kammerkollegium. 1821 trat er als Oberfinanzrath in den 

Ruheftand, ftarb 1827. Seine »Beiträge zur Gefchichte des Holzflöfsens« in Mofers 

Forftarchiv XII. 1792. S. 3 fgde. und andere kürzere literarifche Arbeiten find 

uns aufbewahrt. Seine Bedeutung liegt aber in feiner Verwaltungsthätigkeit. 
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vorherrfchend kameraliftifcher) Bildung; der im November 1817 

als Direktor des Forftraths nach Stuttgart berufene Freiherr von 

Seutter??) war, wenn auch für wiffenfchaftliche Arbeit nur mittel- 

mäfsig, doch mit hervorragendem Organifations-Talente begabt; 
Hartig°®) war bis zu feiner Berufung nach Preufsen als Forftrath 
in Stuttgart thätig; Georg Friedrich von Jäger,>!) der feit 1806 
der oberften Forftbehörde als Rath angehörte, war ein Mann 

von ungewöhnlicher Begabung, und der 1807 zum Berg- und 
Forftrathe in der Centralbehörde ernannte fpätere Oberfinanzrath. 

9) Vergl. Laurop und Fifcher. Sylvan 1822. 

- J. G. Freiherr von Seutter von Litzen wurde 1769 zu Ulm, wo fein Vater 

Patrizier und Oberforftmeifter war, geboren. Zum Studium der Rechte beftimmt, 

befuchte er das Gymnafıum zu Ulm und follte 1790 die Univerfität Erlangen be- 

ziehen. Aber der frühe Tod feines Vaters (1789) vernichtete diefe Pläne. Die 

reichsftädtifchen Behörden in Ulm (wo ein ächtes Patrizierregiment war) verliehen 

ihm das Oberforftamt der Reichsftadt mit der Mafsgabe, dafs S. Forftwiffenfchaften 

ftudiren und das Oberforftamt 5 Jahre lang für ihn verwaltet werden folle. 

S. betrieb nun feine Studien auf der hohen Karlsfchule zu Stuttgart unter 

Mofer (1790), ging dann nach Grötzingen, Gernsbach u. a. a. O., um den prak- 

tifchen Dienft zu erlernen, und trat 1795 feine Stelle als reichsftädtifcher Ober- 

forftmeifter in Ulm an. Ueber einen von ihm entworfenen Nutzungsplan für die 

dortigen Forften berichtete er im XXI. Bde. des Forftarchivs von Gatterer. Un- 

terdeffen vollzogen fich die Ereigniffe von 1803 und Ulm wurde 1804 bayerifch. 

Nach kurzer Verwendung in der Generallandesdirektion in München ward S. Forft- 

infpektor in Ulm. Bei der Abtretung diefer Stadt an Würtemberg (1810) trat S. 

in würtembergifche Dienfte und wurde 1817 als Direktor des Forftraths nach 

Stuttgart berufen. Er reorganifirte die würtembergifche Forftverwaltung und legte 

die ihn dabei leitenden Grundfätze in der oben citirten 1820 erfchienenen Schrift 

»Abrifs der Forftverfaffung Würtembergs« nieder. Seutter ftarb 1833. Siehe 

feinen Nekrolog in der Monatsfchrift für das würtembergifche Forftwefen ni 

S. 112. Gwinner, forftliche Mittheilungen I. Bd. ı. Heft S. ı. 

Aufser zahlreichen kameraliftifchen Schriften hat S. einen »Verfuch der Dar- 

ftellung der allgemeinen Grundfätze der Forftwirthfchaft nach ihren Verhältniffen 

zu der Staats-, Kameral- und Landwirthfchaft« (1819), ein »vollftändiges Handbuch 

der Forftwiffenfchaft,« von dem 1808 und 1810 zwei Theile (Entwickelung der 

allgemeinen Anfichten der Holzpflanzen und ihrer Produktion und als zweiter 

Theil eine Forftbotanik) erfchienen, eine »Anleitung zur Anlage und Behandlung 

der Saam- und Baumfchulen« (1807), ferner eine Schrift »Grundfätze der Werths- 

beftimmung der Waldungen« (1814) gefchrieben. Die oben citirte »technifche 

Anweifung« zu den Dienftinftruktionen von 1819 ift ebenfalls fein Werk. Seutter 

war ein bedeutender Verwaltungsbeamter und Organifator, ein nur mittelmäfsiger 

Forfttechniker. Seine Anfchauungen in wirthfchaftspolitifchen Dingen find rein 

merkantiliftifch. Siehe unten 2. 41. 

®) Siehe unten 2. 36. 

51) Ueber Jäger vergl. 2. 23 S. 172 diefes Bandes. 

3 
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Julius Simon Nördlinger®?) war, obwohl Autodidakt und der 

Zeitrichtung entfprechend etwas Polyhiftor, ein Mann von gerade- 
zu erftaunlicher Vielfeitigkeit des Wiffens und hoher geiftiger 
Energie. — 

In Baden?) wurde 1803 eine oberfte Bergamts-Forftftelle 

zur Central-Leitung des gefammten Forft- und Jagdwefens er- 

richtet, die General-Bergwerks- und Forftkommiffion. Sie beftand 
aus dem Finanzminifter, einem Geheimrath und geheimen Refe- 

rendär, einem Rathe aus dem Hofraths-Kollegium, einem forft- 

verftändigen und bergwerksverftändigen Beifitzer. Ihr ftand die 
Centraldirektion der Bewirthfchaftung aller Waldungen im Lande 
ohne Unterfchied der Befitzer, die Prüfung und Anftellung der 
Beamten, die Feftftellung allgemeiner Grundfätze der Waldbe- 

52) Julius Simon Nördlinger, geboren 1771 zu Pfullingen, befuchte die latei- 

nifche Schule zu Tübingen, mufste dann aber bei feinem Vater, einem Borten- 

macher, als Lehrling eintreten. In feinen freien Stunden aber ftudirte er Griechifch 

und Hebräifch. Eine Gefchäftsreife führte ihn 1788 an den Rhein und in den 

Schwarzwald. ‘Neue Anfchauungen, die er hier gewann, verftärkten feinen Trieb, 

fich von dem Handwerk loszufagen. Aber alle Mittel hierzu fehlten. Ein glück- 

liches Ungefähr brachte ihn in die Dienfte des würtembergifchen Kirchenraths als 

Zeichner und Geometer. Angeregt durch den Betrieb einer gröfseren Eifenhütte 

.(Königsbronn), begann N. feit 1801 in feinen freien Stunden Mineralogie, Chemie 

und Bergbaukunde, bald auch Botanik und Entomologie zu ftudiren. Die natur- 

forfchende Gefellfchaft von ÖOberfchwaben, welche von einer feiner Arbeiten 

Kenntnifs erhielt, ernannte ihn zu ihrem Mitgliede, der Minifter von Otto wurde 

auf ihn aufmerkfam gemacht. 

Der Vermittelung diefes einflufsreichen Mannes hatte es wohl N. zu danken, 

dafs er 1804 gröfsere Reifen durch Oefterreich und Sachfen machen konnte. 

Eine gründliche eigene Anfchauung forftlicher und bergbaulicher Verhältniffe regte 

N. zu mannigfachen fchriftftellerifchen Arbeiten an. Schon früher hatte ihm ein 

Auffatz über Waldwerthberechnung die Mitgliedfchaft der Akademie zu Dreifsig- 

acker eingetragen. In Gotha überrafchte ihn die Ernennung zum Profeffor der 

Kameralwiffenfchaften in Tübingen. Aber er bat, ihm die Annahme zu erlaffen. 

Sein Wiffensdurft trieb ihn nach Göttingen, durch Heffen, das Dillenburgifche 

und Siegenfche Gebiet u. f. w. 

1807 erfolgte feine Ernennung zum Berg- und Forftrathe in Stuttgart. Zum 

Oberfinanzrath und Forftreferenten im Finanz-Minifterium vorgerückt, entfaltete 

N. bis zu feinem Ausfcheiden aus dem Staatsdienfte eine aufsergewöhnliche und 

überaus mannigfache Thätigkeit. Er ftarb, 89 Jahre alt, 1860. Eine geiftige 

Natur von feltener Energie und Leiftungsfähigkeit war diefem Manne eigen, der 

durch Autodidaktie zu feltener intellektueller Höhe emporftieg. Vergl. Denglers 

Monatsfchrift 1861. S. 2 fgde. 

53) Behlen und Laurop, Handbuch der Forft- und Jagd-Gefetzgebung des 

Grofsherzogthums Baden 1827. 



nutzung und Waldbewirthfchaftung, Revifion der Rechnungen 
u. a. m. zu. 

Zur Lokaldirektion wurden Oberforftämter gebildet, deren 

1807 zehn beftanden.°) Sie entfprachen der Eintheilung des 
Landes in Kreife nicht genau. Das Forftrechnungswefen lag 
grofsentheils in der Hand der Landes-, Adminiftrations- und 

- Kirchenkollegien,5°) ebenfo die peinliche Forftgerichtsbarkeit, 
während gewöhnliche Forftrügefachen von den Forftämtern und 

Oberforftämtern abgeurtheilt wurden.°%) Für die Lokalinfpektion 
beftanden Forftämter (Forftmeifter, Forftinfpektoren) in Anleh- 
nung an die Eintheilung der Kreife in Aemter.5”) Ihnen fiel 

zugleich ein Theil der Wirthfchaftsführung zu. Zum Wirthfchafts- 
vollzug und Forftfchutz wurden Revierförfter (bisweilen mit dem 

Titel Oberförfter) angeftellt, denen Schutzgehülfen beigegeben 

waren. Rechnungslegende Behörde war das Forftamt. 

Zu den hervorragendften Mitgliedern der badifchen Forft- 

verwaltung in diefer Periode gehörten C. P. Laurop,5®) der 1806 

als Oberforftrath in die Centralbehörde berufen wurde. 

5%) Verordnung vom 24. November 1807. Die Oberforftämter waren St. 

Blafıen (3 Infpektionen), Wiesdiftrikt (3 Infp.), Dreisamdiftrikt (4 Infp.), Kinzig- 

diftrikt (4), Murgdiftrikt (3), Ettlinger Albdiftrikt (3), Saal- und Kraichdiftrikt 

(2), Neckardiftrikt (2), Bretten, Schwetzingen und das obere Fürftenthum (am 

Bodenfee), letzterer Bezirk jedoch mit 2 Infpektionen, die direkt unter der Cen- 

tralftelle ftanden, ohne einem Oberforftamt unterftellt zu fein. 

55) Verordnung vom 33. III. 1804. Behlen und Laurop a. a. O. S. 177. 

56) Infoweit keine höhere Strafe als ı5 fl. Geldbufse oder 19 Tage Gefängnifs 

verhängt wurde. Forftinftruktion vom 29. XII. 1808. Verordnung vom 2. IX. 

1809. Behlen und Laurop S. 265. 

57) Forftinftruktion von 1808 7. 5. Verordnung vom 26. XI. 1809. Behlen 

und Laurop S. 182. 

58) Zur Biographie f. Andre, Abhandlungen aus dem Forft- und Jagdwefen 

II. Nr. 19, S. 145 fgde. Gwinner, forftliche Mittheilungen X. Heft, 1844 S. 3. 

C. P. Laurop, 1772 in Schleswig geboren (fein Vater war dort Oberförfter), 

machte feine praktifche Forftlehre zu Steinau im Hanauifchen durch (1788—90). 

Sein Lehrherr war reiner Empiriker und gegen die Wiffenfchaft fehr eingenom- 

men, fo dafs der junge ftrebfame Lehrling nur verftohlen ftudiren durfte. 1790 

hielt er fich eine Zeit lang in Ilfenburg auf und empfing durch den Forftmeifter 

von Hagen, Schüler und Nachfolger Zanthiers, befonders reiche Anregung. Nach 

1790 kehrte er nach Schleswig zurück, trat in das Feldjäger-Corps ein und befuchte 

die Forftfchule in Kiel. Als fein Vater 1795 ftarb, bewarb er fich um deffen Stelle, 

erhielt fie aber nicht. Nach kurzer Verwendung als Sekretär beim Jägermeifter- 

Amte ging er mit Königlichem Reifeftipendium nach Deutfchland. In Dillenburg 

hielt er fich 2 Monate auf (1798), bereifte auch mit v. Witzleben viele heffifche 

Reviere. 1800 nach Dänemark zurückgekehrt, wurde er als Hülfsarbeiter in das 
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In Sachfen®) hatte die beffere Ordnung des Forftwefens 
nach dem Rücktritt von Lafsbergs®%) bis 1800 nur geringen Fort- 
gang. In den nächftfolgenden Jahren aber regte fich auch hier 

der Fortfchritt. Eine Forft-Vermeffungs-Anftalt wurde errichtet, 

freilich zunächft unter der Direktion eines Ingenieur-Offiziers ;6') 

Forftdepartement der Rentkammer zu Kopenhagen berufen und von dem Kam- 

- merpräfidenten Grafen Reventlow befonders bevorzugt. Aber zu einer Anftellung 

als Oberförfter konnte er nicht gelangen, weil — wie man ihm eröffnete — diefe 

Stellen nur für den Adel feien. L. nahm nun 1802 einen Ruf nach Dreifsigacker 

an. Zum Forftrath ernannt, wirkte er als Lehrer bis 1805, trat aber dann als 

Forftdepartementsrath in Leiningen’fche Dienfte. 1807 wurde er als Oberforftrath 

nach Karlsruhe berufen: er errichtete dort 1809 eine Privat-Forftlehranftalt, welche 

bis 1820 beftand (unten 2. 46). Laurop ftarb 1845. Er hat allein eine ganze 

Bibliothek zufammengefchrieben; meift aber find es Kompilationen und Sammel- 

werke, die jedoch zum mindeften einen bienenartigen Fleifs verrathen. Seine 

felbftändigen Werke find: Ueber Forftwirthfchaft, befonders über Erhaltung, Ab- 

trieb und Wiederanbau der Waldungen (1795); Freimüthige Gedanken über den 

Holzmangel in Schleswig und Holftein und die Mittel, ihm. abzuhelfen (1798); 

Ideal einer vollkommenen Forftverfaffung und Forftwirthfchaft (1800); Briefe 

eines in Deutfchland reifenden Forftmannes, 3 Bde. (1802/03); Grundfätze der 

Holzzucht (1804); Grundf. der Forftbenutzung (1810); Grundf. des Forftfchutzes 

(1811); diesHiebs- und Kulturlehre der Waldungen (1816/17. 2 Bde.); die Staats- 

forftwirthfchaftslehre (1818); die Forft- und Jagdwiffenfchaft nach allen ihren 

Theilen (von Bechftein herausgegeben, von Laurop feit 1822 fortgefetzt; dabei , 

von ihm bearbeitet: die Waldbefchützungslehre, Waldbenutzung, Waldbau, Forft- 

direktion, Forft- und Jagd-Literatur 1818—30) ; Sammlung der Forft- und Jagd- 

gefetze der deutfchen Bundesftaaten, 4 Bde. (mit Behlen 1827—1832); Archiv 

der Forft- und Jagdgefetzgebung (1827); Forftwiffenfchaftliche Hefte (1827); das 

Forft- und Jagdwefen und die _F. u. J. Literatur Deutfchlands, in gefchichtlichen 

allgemeinen Umriffen dargeftellt (1843). 

Laurop hat aufserdem mit Hartmann die Zeitfchrift für die Forftwiffenfchaft 

(1801/02), mit Gatterer die Annalen der Forft- und Jagdwiffenfchaft (1811/12), 

ferner die Annalen der Societät der Forft- und Jagdkunde (1813/22), mit Fifcher 

in Karlsruhe den Sylvan (9. Jahrg. 1813/23), mit v. Wedekind die Beiträge zur 

Kenntnifs des Forftwefens in Deutfchland (1819/21), mit v. d. Borch das Tafchen- 

buch zum Nutzen und Vergnügen für Wald- und Jagdfreunde (1831) herausgege- 

ben, zahlreiche Artikel in der Encyklopädie von Erfch und Gruber und in Pierer’s 

encykl. Wörterbuch, und zahllofe Artikel in forftlichen Zeitfchriften gefchrieben, 

L. war forftwiffenfchaftlicher Publizift im guten Sinne des Wortes. Seine 

eigene felbftändige Produktion ift nicht bedeutend ; aber er fichtete mit unermüd- 

lichem Fleifse das bereits weit zerfplitterte Material der jungen Forftwiffenfchaft 

und hat Vielen Anregung und Belehrung gewährt. 

59) Dengler’s Monatsfchrift 1863. S. 201 .gde. 

60) Oben }. 16, S. 110. 
61) Diefer Offizier, Schellig, ward 1803 mit Vermeffung der Staatsforften be- 

auftragt und fiel 1809 bei Wagram, Vergl. Darftellung d. K. Sächf. Staatsforft- 

verw. 1865 S. 21. 



aber bis 1814 wurden die Forften ziemlich planlos bewirthfchaftet, 

ftark überhauen, durch fchwerlaftende Servituten erfchöpft. Das 

Jägerthum, unfähig feine Aufgabe zu erfüllen, beherrfchte die 
unteren, ein höchftens kameraliftifch gebildeter Adel die oberen _ 

Stellen. 

ı81ıo wurde man auf H. Cotta®?) aufmerkfam und bewog 

ihn, mit feinem Forftinftitut 1811 in das Königreich überzufiedeln ; 

aber Cottas Stellung war nicht geeignet, ihn in die Organifation 

der Verwaltung energifch eingreifen. zu laffen. Erft mit dem 

Eintritte des fpateren Oberlandforftmeifters von Berlepfch®3) in 

die höhere Forftverwaltung (1821) änderten fich die Forftver- 

waltungsverhältniffe wefentlich, und es datirt von da ab die 
beffere Ordnung derfelben. Die Forftverwaltung unterftand dem 

Finanz-Minifterium ; infpizirende (Öberforftmeifter-) und verwal- 

tende (Oberförfter- refp. Revierförfter-) Stellen wurden begründet. 

Um das Forfteinrichtungswefen erwarb fich Cotta die gröfsten 

Verdienfte. 6%) 

Die weft- und füdweftdeutfchen Landestheile, welche Frank- 

reich vorübergehend unmittelbar oder mittelbar einverleibt wurden, 

erhielten durchweg die franzöfifche Organifation der Staatsver- 
waltungsbehörden. So fremdartig und undeutfch nun auch die 
hierdurch herbeigeführten Staatseinrichtungen waren, fo bewirk- 

ten fie doch Eins: Die Vielköpfigkeit der Organifationen in den 
zahllofen Einzelterritorien verfchwand, eine einheitliche Regelung 

der Verwaltungsverhältniffe und gleiche Grundfätze der Verwal- 
tung griffen Platz. 

In Frankreich war®5) (und ift) die Forftverwaltung gänzlich 

losgelöft von der übrigen Staatsverwaltung. Nur da, wo es fich 

um ftaatspolizeiliche Eingriffe in das Privatwaldeigenthum und 

um die Perfonal-Verhältniffe der Gemeinde-Forftfchutz-Beamten 

handelt, konkurrirt die Präfektur. Genau entfprechend der Ein- 

theilung des Landes in Departements, Arrondiffements und Kan- 
ton bilden fich Oberforftmeifterbezirke (Confervations), Infpek- 

tionen (Infpections) und Reviere (Cantonnements), welche alle 

Staats- und Gemeinde-Forften, und in Bezug auf Forfthoheits- 
fachen auch die Privatforften umfaffen. Alle Generalien und 

62) Unten 2. 37. 

#9) Im III. Bande diefes Werkes. 

64) Unten 2. 37. 

#5) Ueber die franzöfifche Forftverwaltung fiehe meine »Forftlichen Verhältniffe 

von Deutfchlothringen« 1871, S. 43 fgde. 
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Perfonalien der höheren Beamten, die gefammte Wirthfchafts- 

und Verwaltungsdirektion geht von dem Generaldirektor der 

Forften im Finanzminifterium aus, Kontrol- und infpizirender Be- 

amter ift der Departements-Oberforftmeifter (Confervateur des 

for&ts); die Leitung der Lokal-Verwaltung und Wirthfchaft liegt 
dem Forftinfpektor ob (Infpecteur des for£ts), der Wirthfchafts- 

vollzug dem Revierförfter (garde general). Die Waldfchützen 

‘(gardes toreftiers) find gediente Soldaten und reine Schutzge- 
hülfen. 

Die kurz fkizzirten Verwaltungseinrichtungen griffen feit 

1794 am Rheine, fpäter im Königreich Weftfalen, in den hanfe- 

atifchen Departements u. f. w. Platz. Im heutigen Rheinpreufsen 

wurden 2 Konfervationen (Lüttich®) und Koblenz), 67) ı1 Infpek- 

tionen, 55 Reviere (für das fpätere Generalgouvernement Nieder- 

rhein) eingerichtet; die Departements der Mofel, der Wälder 

und der Ardennen gehörten zur 22. Konfervation (Metz).®8) 

Die Mehrzahl der höheren Stellen wurde durch Franzofen 

befetzt, die weder Land und Leute kannten, noch der Eigenart 

derfelben irgendwie Rechnung zu tragen gewillt waren. Der 

Holzverkauf auf dem Stocke in grofsen Schlägen (coupes) griff 

überall Platz. Eine tiefe Beamten-Korruption verpflanzte fich 

aus Frankreich an den Rhein, die im Volksbewufstfein fo feft 

wurzelte, dafs im Rheinlande noch bis vor wenigen Jahrzehnten 

der »Förfter« fortwährend in Verbindung gebracht wurde mit 
jenen kleinen Unredlichkeiten, die der Bauer nicht eben für ein 

Verbrechen hält; der Ruin der Waldungen aber vollzog fich 
mit erfchreckender Schnelligkeit. _ 

Auch im Königreich Weftfalen wurde die franzöfifche Orga- 

nifation 1808 durchgeführt.69) An die Spitze aber als General- 
direktor der Forften trat ein Deutfcher, Friedrich Ludwig Frei- 

herr von Witzleben ‚”0) und ihm ift es zu danken, wenn in den 

66) O. Beck, Befchreibung des Reg.-Bez. Trier, 1869. II. S. 5. Diefe (die 

23.) Confervation umfafste d. Departements der Ourte, Sambre und Maas, Nieder- 

maas, Roer. 

67) Beck a. a. O. Die 28. Confervation (Koblenz) umfafste die Departements 

des Rheins und der Mofel, vom Donnersberg und der Saar. 

68) Beck a. a. O. 

69) Burckhardt, »der Forftdienft in den letzten hundert Jahren«, in »aus dem 

Walde« 3. Heft. 1872, S. ııı, Dekret vom 29. III. 1808. 

70) Friedr. Ludw. Freiherr v. Witzleben, aus derWendelftein-Wollmirftädt'fchen 

Linie, war 1755 zu Wollmirftädt (Thüringen) geboren. Er befuchte die Stadtfchule 

in Naumburg und das Pädagogium in Halle, dann die Univerhität Jena, wo er die 



Territorien, welche das Königreich Weftfalen gebildet haben, 
die Verhältniffe der Forftverwaltung auch während der Fremd- 
herrfchaft erträglich blieben. 

Konfervationen wurden gebildet für die Bezirke von Kaffel, 
Marburg, Braunfchweig, Halberftadt und Osnabrück.”!) Der 

Holzverkauf in grofsen Loofen auf dem Stocke wurde auch hier 

eingeführt, erwies fich aber als fchwer durchführbar. Es fehlte 

zunächft hier noch der Grofshandel, dem allein diefe Verkaufs- 

methode günftig ift; die am Rheine bereits blühende Induftrie 
hatte den Verkaufsmodus der Franzofen fich rafch einbürgern 

laffen; in Hannover und Heffen ift derfelbe nie recht heimifch 

geworden. — 

Die franzöfifche Organifation deutfcher Forftverwaltungen 

fiel mit der franzöfifchen Gewaltherrfchaft. 

In Hannover??2) verblieben die Harzforften in ihrem Ver- 

hältniffe zum Bergwerkshaushalte; für alle übrigen Domanial- 

forften wurde 1820 ein Forftreferent in das dem Minifterium 

Rechte ftudirte, zugleich aber bei Suckow kameraliftifche Kollegien hörte. Er 

bewarb fich dann nach der Sitte der damaligen Zeit um eine Anftellung an ver- 

fchiedenen kleinen Höfen und erhielt endlich 1779 in Dillenburg eine Expektanz 

auf einen Forftmeifterpoften »wenn er noch ein Jahr in Karlsruhe und auf dem 

Harze das Forft- und Jagdwefen erlernen wolle.« Er ging darauf ein, trieb Forft- 

wiffenfchaft unter Leitung des Oberjägermeifters v. Geyfau in Karlsruhe, durch- 

wanderte den Harz, von deffen Forftwirthfchaft er jedoch meint, »fie fei zu lokal 

gewefen und habe der allgemeinen Grundfätze entbehrt; felbft die Ilfenburger 

Forften feien dem grofsen Rufe Zanthiers nicht entfprechend gewefen.« 

Witzleben erhielt 1782 die Stelle als Forftmeifter bei der Kammer zu Dillen- 

burg, wurde 1785 Oberforftmeifter, 1795 Oberjägermeifter. 1796 berief ihn der 

Landgraf von Heffen an die Spitze des heffifchen Forftwefens. 1806. erfolgte die 

franzöfifche Okkupation. Witzleben blieb im Lande und trat bald als Staatsrath 

und Generaldirektor an die Spitze der weftfälifchen Forftverwaltung. Das Jahr 

1814 befeitigte mit dem Königreich Weftfalen die ganze Verwaltung nach franzö- 

fifchem Mufter. Zum Chef der heffifchen Forftverwaltung und Staatsminifter er- 

nannt, übernahm Witzleben die Reorganifation und Leitung der Gefchäfte 1817 

wurde ihm das Ehren-Doktor-Diplom v. Marburg zu Theil. Er ftarb 1830. 

Witzleben hat wenig gefchrieben. Sein bedeutendftes Werk ift: Ueber die rechte 

Behandlung der Rothbuchen-, Hoch- und Samen-Waldung (1795). 1797 (2. Aufl. 

1800) gab er »Beiträge zur Holzkultur« heraus. Mehrere Auflätze in Mofers 

Forftarchiv gehören zu dem Beften, was damals gefchrieben wurde. Seine grofse 

Bedeutung aber liegt in feiner Verwaltungsthätigkeit. S. Forft- und Jagd-Zeitung 

1847. S. 195 nach Strieder, heflifches Gelehrten- und Schriftfteller- Lexikon, fort- 

gefetzt von Jufti, XVII. Band. 

”N) Burckhardt a. a. OÖ. 

2) Burckhardt a. a. O. 
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koordinirte Kammer-Kollegium berufen, dem ein Generalforft- 

fekretär zur Seite trat. Die Oberforftämter wurden wieder her- 

geftellt, die grofsen Oberförfterbezirke aber zu Forftinfpektionen 
erhoben, an deren Spitze als verwaltende Beamte Forftmeifter 

traten. Zum Wirthfchaftsvollzug wurden kleine Reviere gebildet. 
Das Kaffenwefen war in Hannover von jeher von der Verwal- 

tung getrennt. 

Die ariftokratifche Oberforftamtslaufbahn blieb in Hannover 

der plebejifchen Revierförfterlaufbahn gegenüber als ein ftattli- 
cher Zopf beftehen, den man faft bis zur Mitte des 19. Jahrhun- 

derts herumgefchleppt hat. 

In Kurheffen”?) wurde 1816 das Oberforftkollegium wie- 
der hergeftellt, welches fchon vor der franzöfifchen Okkupation 
(feit 1799) beftanden hatte. Daffelbe war eine Immediatbehörde. 

Für die Lokal-Infpektion und Verwaltung wurden Forftämter 

(Oberförfter), für den Wirthfchaftsvollzug Reviere (Revierförfter) 

gebildet, und das Kaffenwefen von der Verwaltung getrennt. 
Die Forftgerichte wurden durch die Juftiz- und Staatsbeamten 

in Gemeinfchaft mit den Oberförftern abgehalten; für den Fortt- 

fchutz Waldläufer beftellt. ie kurheffifche EIER ift das 

Werk v. Witzlebens. 
Im Grofsherzogthum Heffen”*) griffen ebenfo, wie in der 

bayerifchen Rheinpfalz, in Naffau und der preufsifchen Rhein- 

provinz zunächft nach der Vertreibung der Franzofen die Orga- 
nifationsdekrete der Generalgouvernements von Berg (Gruner), 

vom Mittel- und Niederrhein Platz. Die rechtsrheinifchen Pro- 

vinzen erhielten 1811 durch den Oberforftrath, fpäteren Staatsrath 

Eigenbrodt eine gleichmäfsige Forftorganifation mit Oberförftern 

(Verwaltungsforftmeiftern) und Revierförftern. Diefelbe wurde 

jedoch bald als zu koftfpielig und nicht zweckmäfsig erkannt. 

Eine neue Organifation nach dem OÖberförfter-Syftem, unter 

einem Oberforftkollegium, wurde bis 1830 durchgeführt. 
Hervorragenden Antheil an der Organifation nahmen v. 

Wedekind”5) und v. Klipftein,?6) Erfterer feit 1816 Forftmeifter, 

73) S. Laurop und v. Wedekind, Beiträge etc. 1821. 4. Hft. S. 82 fgde. 

Verordnung vom 23. VI. 1816 (Oberforftkolleg); Forftftrafordnung vom ı2. 1. 

1820 (S. 91). 
”) Vergl. Braun, die Stellung des Forftfchutzperfonals im Grofsherzogthum 

Heffen, 1867, und: Beitrag zur Gefchichte des Forftwefens im Grofsherzogthum 

Hefien von v. Wedekind, in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde. 1851. S. ı fgde. 

”5) S. folgende Periode (Band III). 
6) 5, Band III diefes Werkes. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 13 
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fpäter Oberforftrath, Letzterer feit 1321 Mitglied des Oberforft- 
kollegs. 

In Naffau’”) wurde fchon am g/ııI. September 1815 eine 

neue Organifation aller Landesbehörden angeordnet. Die Direk- 
tion des Forft- und Jagdwefens wurde der Landesregierung und 

der General-Domänen-Direktion übertragen, erfterer ein Ober- 
forftrath, letzterer ein Forftrath zugeordnet. Die Landesregierung 
follte die ftaatliche Aufficht über alle Staats- und Gemeindewal- 

dungen führen, Forft- und Jagdfrevel in nicht peinlichen Fällen 

aburtheilen, die Gefammt-Holz-Abnutzung und Waldkultur kon- 

troliren, und die der ganzen Waldwirthfchaft des Landes ge- 
meinfamen ftaatswirthfchaftlichen Grundfätze feftftellen und er- 

halten, während der General-Domänen-Direktion die gefammte 

Oberleitung des Betriebes in den Domänenforften zufiel.”8) 
Acht Oberforftämter??) zur Kontrole der Lokalverwaltung 

wurden gebildet; die Revierverwaltung in die Hand wiffenfchaft- 
lich gebildeter Oberförfter gelegt,3%) der Forftfchutz nur empirifch 
gebildeten Förftern mit dem praktifchen Wirthfchaftsvollzug über- 

tragen. In Naffau ift fomit das Oberförfterfyftem zuerft zur 
vollftändigen Durchführung gelangt. Mit dem ÖOrganifations- 

Edikte ergingen am 9. November 1816 Inftruktionen für die 

Oberforftbeamten, Oberförfter, Förfter und Holzhauermeifter. ®!) 

In den preufsifchen Rheinlanden®?) löfte fich 1814 beim 

Herannahen der deutfchen Heere die ganze Verwaltung auf. 

Alle in den oberen Forftftellen fungirenden Franzofen fuchten 

das Weite. Ein Zuftand erfchreckender Ordnungslofigkeit mit 
allen feinen traurigen Folgen für das Waldeigenthum folgte. 

Die fofort eingerichteten Generalgouvernements ergriffen ener- 
gifche Mittel, um dem ungeheuren Holzdiebftahl, der rückfichts- 

lofen Waldverwüftung zu fteuern. Ein proviforifches Forftregle- 
ment®) vom 17. Auguft 1814 erging für den Niederrhein und 

Mittelrhein, nachdem fchon am 28. März eine vorläufige Verord- 

nung über die Reorganifation der Forftverwaltung ergangen war. 

7) Behlen und Laurop, Handbuch der Forft- und Jagd-Gefetzgebung des 

Herzogthums Naffau. 1828. S. 317 fgde. 

78) Verordnung vom 3. u. 6., 20. u. 24. I. 1816. 9. XI. 1816. 

79) Verordnung vom 9. XI. 1816 2. ı, 2. 

») 60 Oberförftereien; die foeben citirte Verordnung 2. I, 2, 8, 9. 

#1) Der wefentliche Inhalt derfelben bei Behlen und Laurop a. a. O. 

#2) Hartig, Forft- und Jagd-Archiv. 1820. 2. Heft S. 54 fgde. 

*) Offizielles Journal Nr. 29 de 1814. 
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Die k. k. öfterreichifche und. k. bayerifche gemeinfchaftliche 
Landes-Adminiftrations-Kommiffion zu Kreuznach (fpäter zu 
Worms) erliefs für ihren Verwaltungsbezirk am 30. Juli 1814 
eine Verordnung über die Verfolgung und Beftrafung der Forft- 
frevel, am 15. Dezember 1814 eine folche wegen der Privatwal- 
dungen, eine Inftruktion zur Ausführung der Holzverkäufe am 

10. Januar 1815. Noch am 20. April 1816 erfchien eine Forft- 

polizei-V erordnung. #) 
Die neue Organifation der Forftverwaltung am Nieder- und 

Mittelrhein wurde am ı. Januar 1815 vollzogen. In Aachen 
wurde eine Forftdirektion unter dem früheren kurkölnifchen 

Oberforftmeifter Oftler errichtet. 4 Departements wurden ge- 

bildet und die Lokaldirektion in jedem derfelben einem Ober- 
forftbeamten übertragen, 12 Kreisforftmeifter zur Infpektion, 42 

Oberförfter zur Verwaltung, 751 Förfter zum Wirthfchaftsvollzug 
angeftellt. 1815 bereifte Hartig die Rheinprovinz. 1816 wurde 

die dortige Forftorganifation durch die preufsifche erfetzt, nach- 

dem am ı. Mai diefes Jahres die Adminiftrationskommiffion zu 
Kreuznach (Worms) aufgelöft worden war. — 

Auch in diefer Periode und bis gegen den Schlufs derfelben 
bildeten Accidenzien aller Art einen Haupttheil der Befoldung 

der verwaltenden und fchützenden Forftbeamten. Aber feit 1815 

macht fich die Tendenz geltend, diefelben thunlichft durch baare 
Geld-Befoldungen zu erfetzen. Die Holzanfuhr durch die Ober- 
förfter in Preufsen wurde durch Hartig erft 1818 befeitigt,®) die 

Anzeige- und Pfandgebühren fielen 1821 weg,®) die Nutzholz-, 

fpäter Ueberfchufs- Tantiemen aber blieben beftehen.3”) Und 

ähnlich war es in den meiften andern deutfchen Staaten.8®) Die 

81) Ö. Beck, Befchreibung des Reg.-Bez. Trier $. 6. Die Verordnung vom 

30. VII. 1814 abgedruckt bei Binger, Sammlung derjenigen Gefetze und Verord- 

nungen, welche bei Verfolgung etc. der Holzdiebftähle etc. in dem Landestheile 

zwifchen Rhein und Mofel in Anwendung kommen.” 1834. S. 24. Die Verord- 

nung vom 15. XII. 1814 dafelbft S. 5ı. Verordning vom 20. IV. 1816 dafelbft 

59: 

85) Allerhöchfte Kabinets-Ordre vom 9. III. 1828. Min. Refer. vom 3. VII. 

28. (v. Rönne, D. F. u. J. W.S. 43). 

8) Durch das Holzdiebftahlsgefetz vom 7. VI. 1821 2. 21. 

#7) v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 384 fgde. 

8) In Bayern erhielten (Behlen und Laurop, Handbuch II. S. 315) 1303 die 

Forftinfpektoren, Oberförfter,- Revierförfter nur baare Gehälter (1200, 800, 400 12) 

erftere beide auch Pferdegelder (300 und 150 fl.), alle drei Entfchädigungen für 

Forftgehülfen (150, 150 bezw. 75 fl.), Miethsentfchädigungen (150 bezw. 100 fl.) 

18* 
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eine und andere Neben-Einnahme blieb wohl beftehen, allgemein 

die Dienftland-Nutzung und Holzdeputate; allein die erftere war 
bei ifolirter Stellung der Forftbeamten meift nicht zu entbehren, 

und die letzteren, fo fehr fie auch minderer Sparfamkeit im Holz- 

verbrauche der Forfthäufer Vorfchub leiften, erfcheinen auch 

heute noch zweckmäfsig, um den Holzproduzenten nicht gleich- 

zeitig als Holzkäufer erfcheinen zu laffen. 

$. 34. Forsthoheit über den Gemeinde- und Privatwald. 

Die zweite wirthfchaftspolitifche Frage, welche neben der, die 

Veräufserung der Staatsforften betreffenden, in diefer Periode eifrig 
befprochen wurde und auf dem Gebiete des praktifchen Staats- 

lebens fowohl, als in der Literatur fehr verfchiedene Meinungen 

zum Ausdruck und nicht minder verfchiedene Organifationen 

zur Verwirklichung brachte, war die der Forfthoheit über den 

Gemeinde- und Privatwald. 

Die Revolution in Staat und Wirthfchaft, welche fich feit 

1790 in Europa vollzog, fand überall in Deutfchland eine weit- 

gehende Befchränkung des Waldeigenthums durch die Staatsge- 
walten vor. Mit der fich nun mehr und mehr ausbreitenden Doktrin 

von der abfoluten Freiheit des Eigenthums war diefelbe unver- 

einbar. Gelangte die erftere mit allen ihren Folgerungen zur 

unbedingten Geltung, fo mufste der Staatsgewalt das Recht, die 

Gemeinde- und Privatwaldwirthfchaft zu beauflichtigen oder gar 
zu leiten, irgend eine Handlung des Waldeigenthümers zu be- 

fchränken oder zu verbieten, beftritten werden. { 

Und in diefem Sinne haben fich eine grofse Zahl von ftaats- 
wiffenfchaftlichen Schriftftellern, welche ganz und ohne jeden Rütk- 

und Deputatholz. Verordnung vom 7. X. 1803. In Baden wurden durch die 

Verordnung vom 26. XI. 1809 alle Accidenzien der Oberforftmeifter und Forftin- 

fpektoren abgefchafft; die Denuncianten -Antheile blieben beftehen (Behlen und 

Laurop, Forft- und Jagdgefetze Badens S. 271). In Hannover blieben allerdings 

bis in die nächfte Periode Accidenzien aller Art beftehen, Anweifegelder, Maft- 

gelder, Korndeputate, Holzdeputate, welche verkauft werden durften, Denuncian- 

ten-Antheile u f. w. Vergl. Burckhardt, der Forftdienft in den letzten 100 Jahren, 

S. 117 fgde des III. Heftes der Zeitfchrift vaus dem Walde.« In Naffau wurden 

1816 (Behlen und Laurop, Forft- und Jagdgefetze des Herzogthums Naffau. S. 

328 fgde.) alle Emolumente der Oberförfter mit Ausnahme der freien Dienftwoh- 

nung oder einer Miethsentfchädigung abgefchafft. Zur Penfionirung waren zwar 

die Oberforftbeamten, nicht aber die Oberförfter berechtigt, was fehr auffallend 

erfcheint. Vergl. Verordnung vom 9. Xl. 1816 2. 7. 

u 
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halt die Thefen von Adam Smith anerkannten, geäufsert. Ich nenne 
nur Schmalz,'!) Graf Soden,?) Murhard,®) Hazzi,*) Lotz°) und 

Krug.®) Andere nahmen eine vermittelnde Stellung ein, gaben zu, 

dafs es Fälle gebe, in denen der Staat eine pflegliche, und durch 

gewiffe Rückfichten auf das Gemeinwohl geleitete Waldbewirth- 
fchaftung fordern müffe und alfo dürfe, verlangten aber den 

Nachweis in jedem konkreten Falle, dafs das Gemeinwohl bei 

der Wald-Erhaltung und -Bewirthfchaftung intereffirt. fei, und 

forderten, dafs die ftaatspolizeilichen Eingriffe in das Privatwald- 

eigenthum auf das mindefte Mafs zurückgeführt werden follten. 
So Sartorius”) in Göttingen, Jakob,8) Malchus.?) Nur Wenige, 

wie Behr, 10) fprachen fich auch jetzt noch für die abfolute Forft- 
hoheit aus. 

Kein geringerer Streit der Meinungen, als unter den Staats- 

gelehrten, entbrannte unter den forftwiffenfchaftlichen Schrift- 
ftellern. Es ift begreiflich, dafs fie vor 1806 faft fämmtlich noch 

1) Encyklopädie der Kameralwiffenfchaften. 1819 (2. Aufl.) Der forftwiffen- 

fchbaftliche Theil ift von G. L. Hartig bearbeitet S. 343 a. a. O. 

2) Die Nationalökonomie. 1805. V. S. 35 fgde. 

®) Ideen über wichtige Gegenftände aus dem Gebiete der Nationalökonomie. 

1808. Pfeil, krit. Bl. XV. 2. 1841. S. 41 fgde. 

#) Die ächten Anfichten der Waldungen und Förfte. 1805. S. 145 fgde. 
5) Handbuch der Staatswirthfchaftslehre. 1821. II. Th. S. ıı fgde. 

6) Betrachtungen über den National-Reichthum des preufsifchen Staates und 

über den Wohlftand feiner Bewohner. 2 Bde. 1805. Man vergl. bef. Theil II, 

S. 442: »Kein Gefetz kann den Befitzer einer vernachläffigten Waldung zwingen, 

an die Kultur derfelben durch Rodung und durch Anfäen oder Anpflanzung Ar- 

beit und Koften zu verwenden, die mit dem zu hoffenden Ertrage nicht im ge- 

hörigen Verhältnifs ftehen.... Die Einfchränkungen der Privatforftbefitzer wirken 

aber nicht blofs auf die fchon vorhandenen Waldungen und deren Kultur fo nach- 

theilig, fondern fie verhindern auch in Gegenden, wo das Holz nicht im Ueber- 

flufs, die Anfäung und Anpflanzung deffelben auf wüften, unbenutzten und fandi- 

gen Landftrichen, indem da, wo das Holz nicht im Ueberflufs ift, mit gröfserer 

Strenge auf die Rechte des Staats über die Benutzung der Waldungen gehalten 

Make; irn; Die gut gemeinte Vorforge für die Nachkommen in Abficht auf die 

Holzkultur ift fehr überflüffg, beruht häufig auf Mifsverftändniffen und falfchen 

Begriffen und hindert die fortfchreitende Kultur. « 

7) Abhandlungen, die Elemente des Nationalreichthums und die Staatswirth- 

fchaft betreffend. 1806. I. S. 221 fgde. S. 471 fgde. 

®) Grundfätze der National-Oekonomie oder National-Wirthfchaftslehre. 1809 

(2. Aufl.) S. 263 fgde und »die Staatsfinanzwiffenfchaft« 2 Bde. 1821. 1. S. 236 fgde, 

®) Handbuch der Finanzwiffenfchaft und Finanzverwaltung. 1830. I. S. 62 fgde. 

!0) Syftem der angewandten allgemeinen Staatslehre oder der Staatskunft (Po- 

litik). 1810. III. Abth. S. 183 fgde, 
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auf dem Boden einer nahezu abfoluten Forfthoheit ftanden, wie 

von Burgsdorf,!!) auch Trunk, !?) Johann Leonhard Späth,'3) von 

Seutter,1#) G. L. Hartig;'!°) denn bis dahin waren die Staatszu- 

ftände in Deutfchland noch der Art, dafs eine Frage, wie die 

der Staatsoberaufficht über den Privatwald, überhaupt nicht dis- 

kuffionsfähig war. Der Streit über die Frage begann erft fpäter, 
nachdem eine veränderte Gefetzgebung namentlich in Preufsen, 

und eine veränderte Grundanfchauung über wirthfchaftspolitifche 

Fragen in Deutfchland überall Platz gegriffen hatten, und die 

Frage der Staatsoberaufficht zu einer praktifch hoch bedeutungs- 
vollen geworden war. 

G. L. Hartig ift auch nach 1815 für eine gemäfsigte Ober- 

aufficht des Staates über den Gemeinde- und Privatwald gewefen. 

Sein 1833 erfchienener »Entwurf einer allgemeinen Forft- und 

Jagdordnung mit befonderer Rückficht auf den preufsifchen Staat« 
entwickelt die Grundfätze, welche er in der Forfthoheitsgefetz- 
gebung verwirklicht zu fehen wünfchte. Im Allgemeinen wird 

forftmäfsige Benutzung aller Waldungen!) und ein Zwang der 

Wiederaufforftung abgeholzter Flächen innerhalb 5 Jahren ge- 
fordert und Devaftation verboten;!7) betreffs der Rodungen im 

Privatwalde foll nur dann die Urbarmachung geftattet fein, wenn 
der Befitzer nachweift, dafs das Grundftück fich zur nachhaltigen 
Benutzung als Acker oder Wiefe eigne, oder als Weideland 
dauernd höher rentire, wie als Wald.!%) Die Anlage holzkon- 
fumirender Gewerbe foll nicht ohne polizeiliche Erlaubnifs er- 

folgen. 1°) 
Betreffs der Bewirthfchaftung?®) aller Waldungen im Staate 

giebt die Hartig’fche Forft- und Jagd-Ordnung eine grofse Menge 

von Beftimmungen, welche, wenn fie Gefetzeskraft erlangt hätten, 

die Privatforftwirthfchaft weitgehenden Befchränkungen unter- 

1) Forfthandbuch II. Th. 1800 (2. Aufl.) S. 109 fgde. 

12) Forftlehrbuch S. 70 fgde. 

13) Handbuch der Forftwiffenfchaft. IV. Bd. 1805 (in demfelben die Staats- 

forftwirthfchaftslehre). 

") Verfuch einer Darftellung der allgemeinen Grundfätze der Forftwirthfchaft 

nach ihren Verhältniffen zu der Staats-, Kameral- und Landwirthfchaft. 1804. 

15) Die Forftdirektionslehre 1803 (2. Aufl. 1813). S. 106 fgde. der 2. Aufl. 

6) Entwurf einer Forft- und Jagd-Ordnung 2. 145 S. 32. 

17) Entwurf etc. 2. 41 S. 9. 

18) Entwurf etc. 2. 40 S. 9. 

) Entwurf etc. 2. 52 S. 13. 

20) Entwurf etc. 2. 168 S. 38 fgde. 

en 
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worfen haben würden. So follten alle Waldeigenthümer ge- 
zwungen werden, fich Baumftempel machen zu laffen, um die 

zu fällenden Stämme, Frevelftöcke etc. damit zu bezeichnen; 

Holzfällungen follten nur im Winter vorgenommen, die Stöcke 
nicht höher als 6 Zoll belaffen, die Aufarbeitung nur in den für 
die Staatsforften vorgefchriebenen Verkaufsmafsen vorgenommen 
werden u. f. w. 

Jeder Waldbefitzer follte zur Anftellung feiner Forftbeamten 
befugt, jedoch gehalten fein, qualifizirte Perfonen auszuwählen.?!) 

Zu Gemeinde-Forftverwaltern follen nur öffentlich geprüfte Kan- 
didaten ernannt werden, und ihre Anftellung foll ftaatlicher Be- 

ftätigung bedürfen. Alle königlichen Forftbeamten follten ver- 

pflichtet fein, jede zu ihrer Kenntnifs gelangte Nichtbefolgung 
der Forftordnung bei ihrer vorgefetzten Behörde anzuzeigen. 

. Die Oberaufficht über alle Waldungen der Gemeinden, Korpo- 
rationen und Privaten follte zum Reffort des Minifteriums des 

Innern, diejenige über Stifts-, Kirchen- und Hofpital-Forften zum 

Reffort des Kultusminifteriums gehören,2?) die Bewirthfchaftung 
und Verwaltung aller Gemeinde- und Stiftungs-Waldungen von 

den Organen der Staatsverwaltung geleitet werden.??) 

Wie energifch fich Pfeil gegen jede Staatsoberauflicht und 
jeden Zwang des Staates gegen die privatwirthfchaftliche Thätig- 
keit 1816 ausfprach, ift fchon oben erörtert.) Er hat jedoch 
fpäter feine Anfıchten wefentlich geändert, die Staatsoberaufficht 
für ein Uebel, aber ein nothwendiges Uebel erklärt (1834) und 

es zugleich ausgefprochen, dafs derjenige in’s Irrenhaus gehöre, 

der daran denken wollte, die preufsifchen Staatsforften mit einem- 
mal zu veräufsern.®) Pfeil erklärte dabei feine Anfichten von 

1816 für Ideale. 

Dal: 3. 

22) Daf. 2. 5 und 6 S. z. 

= Daß, 12.442,43: 8: 10: 

24) Oben 2. 32 S. 254. 

25) Die Forftpolizeigefetze Deutfchlands und Frankreichs. 1834 S. 173. »Es 
wäre ein Wahnfinn, in Preufsen alle Staatsforften mit einemmal veräufsern zu 

wollen, ein Verbrechen, auch nur diejenigen wegzugeben, welche nur koften, 

Nichts eintragen. Wer den Vorfchlag jetzt dazu machte, gehörte mindeftens in 

das Irrenhaus. ... . 

Ebenfo ift die Bevormundung der Privaten ein unläugbares Uebel, das man 

zu befeitigen fuchen mufs. Aber das läfst fich nicht immer ‘dadurch thun, dafs 

man ohne Weiteres darauf verzichtet, denn das hat, wie die Erfahrung lehrt, oft 

noch weit verderblichere Folgen. Man kann diefen Zweck nur ohne Nachtheil 
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Ganz auf dem Boden der omnipotenten Staatsgewalt dem 
Privatwaldeigenthum gegenüber ftanden J. Chr. Fr. Meyer?®) 
(Forftdirektionslehre 1820), Laurop?”) (Staatsforftwirthfchaftslehre 

ı818) und der preufsifche Staatsrath Kraufe?®) (Kompendium 
der höheren Forftwiffenfchaften 1824). Heinrich Cotta?) dage- 

gen verlangte die vollffändige Freigebung der Privatwaldungen, 

zugleich aber die Erwerbung fo ausgedehnter Waldungen durch 

den Staat, dafs jedem gefährlichen Holzmangel vorgebeugt werde. 

Seine Stellung zu den grofsen wirthfchaftspolitifchen Tagesfragen 
ift, der Eigenart des Mannes entfprechend, eine vermittelnde, 

alle Extreme vermeidende. 

Man fieht, wie kontrovers diefe ganze fo wichtige Frage 
war. Sie wurde es nicht weniger, als ein neues Element in 

den Streit der Meinungen eingeführt wurde, die Lehre von der 

klimatifchen und gemeinen Bedeutung der Bewaldung für die 

Landeskultur. Als dies gefchah (1828), fand die Frage der 

Oberaufficht vielmehr eine neue Schwierigkeit, wie ich weiter 

unten zeigen werde; denn es mufste der Beweis für jene be- 

fondere Bedeutung des Waldes im Haushalte der Natur und der 

Völker geführt werden, und ihn zu führen, fcheint der Gegen- 

wart vorbehalten worden zu fein. — 

Während fo die Lehre von den Forfthoheitsrechten ihre 

Wandlungen durchmachte, entwickelte fich die praktifche Wirth- 
fchaftspolitik in den einzelnen deutfchen Staaten in fehr verfchie- 

denen Richtungen. 

In Preufsen trat durch das Kulturedikt vom 14. September 

181130) an die Stelle der Gebundenheit des Privatwaldeigenthums 

die freiefte Selbftbeftimmung. Die Beftimmungen des allgemeinen 

erreichen, wenn man immer nur diejenige Freiheit gewährt, welche nicht zu ver- 

derblich werden kann und diefe immer fort vermehrt, bis man endlich im Stande 

ift, fich diefer läftigen Sorge ganz zu entfchlagen. ... . 

Darin liegt nicht die Kunft des Regierens und Verwaltens, irgend eine Theorie 

aufzuftellen und fie ohne Weiteres auszuführen, fondern darin, die Theorieen zu 

kennen und zu beurtheilen, was von ihnen benutzbar oder unbenutzbar für die 

vorhandenen Verhältniffe ift, um den Zweck zu erreichen, deflen Erreichung fie 

bezwecken. - 

26) Forftdirektionslehre. 1820. S. 32, 181, 586 u. a. a. O. 

27) Meine Gefchichte der Staatsforftwirthfchaftslehre S. 48. 

28) S, 16 des Kompendiums. Vergl. krit. Bl. v. Pfeil III. 1. S. ı fgde. 

29) Grundrifs der Forftwiffenfchaft (1832) S. 259-—313, bef. S. 276. 

0) Lette und v. Rönne, die Landeskulturgefetzgebung des preufsifchen Staates 

I. Bd. 1853 S. gı fgde. — 
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Landrechtes fowohl, als der Provinzialforftordnungen, deren noch 
1800 (für Pommern) und 1805 (für Weftpreufsen und für Pofen) 

neue erlaffen worden waren, fielen weg ($. 4 des Edikts). Die 

Privatwaldbefitzer erhielten die freie Dispofition über ihre Wal- 

dungen; Theilung und Umwandlung wurden unbefchränkt ge- 
ftattet, den Realgläubigern und Berechtigten das Recht des 

. Widerfpruchs bei veränderter Benutzung, Vereinzelung und aufser- 
_ ordentlichen Holzhieben entzogen, fofern nach dem Urtheile 

zweier Kreisverordneten diefe Operationen vortheilhaft waren und 

die Kaufgelder zur Tilgung der Hypothekfchulden oder in die 

Subftanz des Gutes verwendet wurden. Die Städteordnung von 
1808 geftattete die freiefte Benutzung des ftädtifchen Wald- 
eigenthums. 

Gleichzeitig hatten die politifchen Ereigniffe im ganzen weft- 
lichen Deutfchland die ältere Forftpolizeigefetzgebung befeitigt 

und dem franzöfifchen Forfthoheitsrechte Eingang geftattet. 

In den mit Frankreich vereinigten linksrheinifchen Landes- 

theilen wurden gleich nach der Okkupation durch den mit ge- 

fetzgebender Gewalt bekleideten General-Kommiffarius zu Mainz 

die Forft-Ordnung von 1669?!) (von Colbert), welche Gemeinde- 

und Privatwaldwirthfchaft weitgehenden Befchränkungen unter- 

warf, zugleich aber auch das Gefetz vom 29. September 1791 °2). 

als zu Recht beftehend publizirt, welches letztere den Privat- 
waldbefitz von allen Befchränkungen der Benutzung befreite. 

Die Grundfätze der franzöfifchen Forfthoheitsgefetzgebung 

griffen ebenfo im Grofsherzogthum Berg??) und dem Königreich 

Weftfalen3#) Platz. Für den Privatwaldbefitz beftanden nur Ver- 

bote der Rodung und Devaftation und ein Vorkaufsrecht der 

Marine bei der Fällung ftarker Eichen, fowie gewiffe Befchrän- 
kungen bei Anftellung von Forftbeamten. Die Verwaltung der 
Gemeindewaldungen aber lag den Staatsforftbeamten ob, ohne 
dafs den Gemeinden eine wefentliche Betheiligung bei derfelben 

geftattet wurde. 

31) Hermens, Handbuch d. in d. königl. preufs. Provinzen am linken Rhein- 

ufer beftehenden Forft-, Jagd- und Fifchereigefetzgebung 1830. S. 4 -fgde. 

2) Loi fur l’adminiftration foreftitre d. 15—29. IX. 1791 bei Hermens S. 

215 fgde.; Roger et Sorel, codes et lois ufuelles. Paris 1870. I. Anmerkungen 

zum Code foreftier. Meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz.« S. 157. Obige 

Gefetze find am 26. Nivofe an IX. etwas modifizirt. 
3) Dekret vom 22. VI. ı8ı1. Meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz.« 

SP157: 

%) Dekret vom 29. III. 1808. Pfeil, Forftpolizeigefetze. S. 99 fgde. 
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In einigen oftrheinifchen Territorieen beftanden die älteren 
Forftordnungen fort. 35) 

Mit der Vertreibung der Franzofen wurde die franzöfifche- 

Waldfchutzgefetzgebung befeitigt. Für das General-Gouverne- 

ment Mittel- und Nieder-Rhein erging die Verordnung vom 17. 

Auguft 1814,%) welche Rodungen ohne ftaatliche Genehmigung 
verbot, und pflegliche Behandlung aller Forften forderte. Für 
die Landestheile zwifchen Rhein, Mofel und der Grenze des 

Königreichs Weftfalen verbot die Verordnung der bayerifch- 

öfterreichifchen Adminiftrations-Kommiffion zu Kreuznach vom 

15. Dezember 1814”) extraordinäre Holzfchläge und Rodungen 
in den Privatwaldungen ohne Genehmigung der Verwaltung; 

nach der Regelung der Territorialverhältniffe wurde das Kultur- 
edikt von ı811 zwar für die nun preufsifchen Theile von Sach- 
fen und Weftfalen für in Kraft ftehend erklärt ®?) und damit die 

Gefetzgebung des Königreichs Weftfalen, Grofsherzogthums Berg 
und die für einen Theil des füdöftlichen Weftfalens (Amt Olpe) 

in Kraft getretene grofsherzoglich heffifche Forftordnung vom 
6. Januar 18103°) befeitigt, durch das Gefetz vom 24. Dezember 

1816 wurden jedoch die Gemeinde- und Inftitutenforften der Ober- 

aufficht der Regierung in Sachfen, Rheinland und Weftfalen 

wiederum unterworfen. #0) 

35) Die trier'fche Wald- und Forftordnung von 1786, die kurkölnifche Forft- 

und Wald-Ordnung von 1759 (für Linz, Altenwied und Neuenburg), die Sayn- 

Altenkirchenfche Ordnung von 1742 für, das Amt Altenkirchen. Meine »Wald- 

wirthfchaft und Waldfchutz« S. 158. 

3%) Hermens a. a. O. S. 215 fgde. \ 

37) Binger, Sammlung von Forft- und Jagdgefetzen. S. 5ı. Die Forftftraf- 

verordnung vom 30. VII. 1814 f. daf. S. 24 fgde. 

3%) Lette und v. Rönne, Landeskulturgefetzgebung I. S. 98. 

3%) Meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz« S. 158. 

40) Gefetz-S. 1817. S. 57. Greiff a. a. O. S. 669 fgde. von Rönne, D. F.u. 

Jagd. W. S. 857 fgde. Das Gefetz beftimmt den Wegfall der befonderen bisher 

von den Gemeinde- etc. Waldungen erhobenen Abgaben, macht alle Umwandlun- 

gen von Regierungsgenehmigung abhängig (2. 3), verpflichtet die Eigenthümer 

zu forftmäfsiger Bewirthfchaftung ihrer Waldungen durch befähigte Beamte und 

erklärt alle Rodungen, extraordinäre Holzfchläge und Veräufserungen ohne Regie- 

rungsgenehmigung für unzuläffig (2. 3), befchränkt dabei jedoch die Staats-Ober- 

aufficht auf das Mafs deffen, was durch die Fürforge für die Erhaltung des Kor- 

porationsvermögens geboten ift (%. 4), unterwirft die von den Gemeinden etc, zu 

wählenden Forftbeamten der Prüfung und Beftätigung durch die Regierung (2. 6), 

giebt Beftimmungen betreffs Penfionirung bezw. Verforgung der bereits angeftell- 

‘ten Forftbeamten (2. 7), über die Ausübung der Oberaufficht durch die Oberforft- 
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Betreffs des Privatwaldeigenthums beftanden in der Rhein- 

provinz eine Reihe befchränkender Gefetze fort; allein fie kamen 
aufser Gebrauch und das berechtigte Streben nach Rechtsgleich- 
heit in der neugebildeten preufsifchen Monarchie konnte dem 

nur Vorfchub leiften. 

In Bayern!) hatte das Generalmandat vom 14. März 1789 
im Allgemeinen die Erhaltung und pflegliche Bewirthfchaftung 
aller Waldungen angeordnet; auch war den Forftmeiftern aufge- 
tragen, die Befolgung der Forftordnungen ftrenge zu überwachen, 
ihnen dabei jedoch anempfohlen, fich in die Verwaltung und 
Benutzung der ftandesherrlichen und Ritterfchaftsforften fo wenig 
als möglich einzumengen, während über alle anderen Waldungen 

eine abfolute Forfthoheit geübt wurde. 
Die Verordnungen vom 2., 16. und 27. Auguft 1807 #?) än- 

derten hieran nichts Wefentliches. Die Standesherren follten 
gehalten fein, fich nach den allgemeinen Forft- und Jagd-Ord- 
nungen zu achten, foweit ihnen nicht felbft das Recht, Forftord- 

nungen zu erlaffen, zuftand.??) Im Uebrigen verblieb ihnen die 

Forft-Polizei und -Gerichtsbarkeit, foweit letztere nicht den 

Juftizbehörden des Staates (Landgerichten) zuftand.#*) Die allge- 

meine Oberaufficht über die ftandes- und grundherrlichen Forften 
follte nicht durch die Forftbeamten des äufseren Dienftes, fondern. 

durch die oberen Polizeibehörden, denen jene nur Anzeige zu 

erftatten hatten, geübt werden.*%) 

Alle Gemeinde- und kleineren Privatholzungen in Immediat- 

Gemeinden wurden durch die Staatsforftbeamten beförftert. In 
grundherrlichen Gemeinden trat die grundherrliche Verwaltung 
an die Stelle der Staatsverwaltung. #6) 

beamten (2. 8), fchliefst endlich die Geltung der Gefetze für die feitens der Staats- 

forftverwaltung zu beförfternden Markenwaldungen aus. Vergl. auch die Allerh. 

Kab. Ordres vom ı8. VIII. ı835 (für Trier und Koblenz) und 28. V. 1836 (für 

Arnsberg und Minden) und die Ausführungs-Verordnungen von 1819, 1839 und 

1857. v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 859 fgde. 

" 41) Behlen und Laurop, Handbuch der Forft- und Jagdgefetzgebung des 

Königreichs Bayern. II. Bd. S. 213 fgde. — Pfeil, Forftpolizeigefetze S. 42 fgde. 

Hazzi, ächte Anfichten etc. S. 54 fgde. 

42) Behlen und Laurop S. 378 fgde. 

“) Wie z. B. den Grafen Fugger u. A. 

#) Verordnungen vom 7. VI. und 31. XII. 1806: ı9. III. 1807; 28. VII. 

1809; 16. VIII. 1812; 29. V. 1818. Behlen und Laurop S. 378 fgde. 

#5) Pfeil, Forftpolizeigefetze S.: 44. 

6) Behlen und Laurop a. a. O. 
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Die Lage der Forfthoheitsgefetzgebung in Bayern hat fich 

dann bis 1822 nicht wefentlich geändert. Nur im Fürftenthum 

Würzburg (Untermainkreis) wurde eine Staatsoberauflicht über 

die ftandes- und grundherrlichen Waldwirthfchaften, welche dort 

bei der Befitzergreifung nicht beftand, nicht eingeführt. #7) 

In Baden beftanden bei Beginn unferer Periode die Forft- 

hoheitsgefetze der zahlreichen kleinen Territorien, aus welchen 

das heutige Grofsherzogthum fich zufammenfetzt, von Kurpfalz, 

Speyer, Breisgau (Vorderöfterreich), Conftanz, Bafel, Heiters- 

heim, der Reichsftädte Zell und Villingen, von Fürftenberg, 

Leiningen, Werthheim-Löwenftein. Diefe fämmtlichen Gefetze 
beruhen auf den Grundfätzen des Polizeiftaates des 18. Jahrhun- 
derts.48) Eine erwähnenswerthe Ausnahme macht nur die Wald-, 

Holz- und Forftordnung für die k. k. Oefterreichifchen Vorlande 

(Breisgau) vom 7. Dezember 1786,?°) welche eine für die damalige 

Zeit ungewöhnlich liberale Anfchauung über die ftaatliche Be- 
vormundung der Privatwaldwirthfchaft zum Ausdruck bringt. In 

demfelben Geifte wie jene älteren Ordnungen find die allgemein 
für das Grofsherzogthum erlaffenen fpäteren Forfthoheitsgefetze, 

befonders das Gefetz vom 21. Februar 1810°°) erlaffen worden. 

Die Leitung des Betriebes in allen Forften des Landes ftand 
dem Staate oder den Mediatifirten ebenfo zu, wie die Forftgerichts- 

barkeit und Forftpolizei. Erft 1821°!) wurde den Privatwaldbe- 

fitzern geftattet, das Holz für den eigenen Wirthfchaftsbedarf 

ohne Konkurrenz der Staatsforftbehörde fällen zu laffen, die 

Weide im eigenen Walde bei gehöriger Schonung der Schläge 
zu benutzen, Streu zum eigenen Bedarf aus demfelben ‚zu ent- 

nehmen, Alles das aber unter der Oberaufficht der Staatsbehör- 

den, welche einfchreiten follten, fo bald eine unpflegliche Wald- 

behandlung vorlag. 

In Würtemberg ftanden, wie fchon an anderer Stelle?) 

bemerkt, alle Forften des Landes bei Beginn diefer Periode und 

#7) Behlen und Laurop S. 380. 

4) Behlen und Laurop, Handbuch etc. für Baden an vielen Stellen. 

49) Wahrfcheinlich das Werk Trunks. S. Müllenkampf, Sammlung der Forft- 

ordnungen, I. S. 123 fgde. Mofer, Forftarchiv, I. S. 196 fgde. 

50) Inftruktion vom 26. XII. 1808. 2. 3. Verordnung über den Gefchäfts- 

kreis der Oberforftämter, Forftämter und Forftinfpektionen vom 26. XI. 1809. 

Verordnung über die Führung der Holzhiebe vom 2ı. II. 1810; Behlen und 

Laurop S. 197, 198. 

5!) Verordnung vom 12. II. 1821. Behlen und Laurop $. 203. 

52) Oben 2. ı0 S. 62. 

u A a ln U u 
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durch diefelbe auf Grund der Forftordnung von 1614 unter der 
Aufficht des Staates. Diefe Forftordnung war durch Landtags- 

Abfchiede und Rezeffe (1739, 1753), den Erbvergleich von 1770, 

ältere Beamten-Inftruktionen (1718, 1719) mehrfach abgeändert, 

aber. niemals aufgehoben worden. Sie wurde mit den ergange- 

nen Deklarationen und Ergänzungen vielmehr 1820°°) formell 
auch auf die neuwürtembergifchen Lande ausgedehnt, den Stan- 

' desherren zwar die Forftgerichtsbarkeit belaffen, ihnen jedoch 

eben fo, wie allen anderen Waldbefitzern, die Befolgung der 
Forft- und Jagd-Verordnungen zur Pflicht gemacht. 

Schon vorher hatten Verordnungen von 1804°#) und 1805 
der Landesherrfchaft das Recht der Oberaufficht über alle Wal- 

dungen zugefprochen und feftgeftellt, dafs die Forft- und Jagd- 

Polizei-Gewalt ihr allein überall zuftehe. Dabei war jedoch zu- 

gleich verordnet worden, dafs die Staatsoberaufficht nicht zu 
Eingriffen in das Eigenthum oder zu unnöthigen Einfchränkungen 
irgend einer Art führen folle. In den Waldungen immatrikulirter 

“ Rittergüter namentlich folle nur »eine höhere Aufficht über die 
Waldkultur und Waldökonomie« gehandhabt, und Einfpruch er- 

hoben werden, wenn eine ordnungswidrige Waldbewirthfchaftung 

kontftatirt fei. 5) 

Die Bewirthfchaftung der nicht ftandesherrlichen und ritter- 

fchaftlichen Waldungen lag dagegen faft ganz in der Hand der. 

Staatsforftbehörden und ebenfo diejenige aller Gemeinde- und 
Stiftungswaldungen. Gegen die fehr ftarken Befchränkungen des 
Privat- Waldeigenthums in Würtemberg find bald nach dem 
Schluffe unferer Periode einflufsreiche Stimmen laut geworden 
und es ift, wie ich weiter unten zu zeigen haben werde, hier 

der befonders intereffante Fall eingetreten, dafs eine formell 
vollftändig zu Recht beftehende Gefetzgebung durch die Macht 
der öffentlichen Meinung faft ganz aufser Uebung gefetzt wor- 

. den ift. 

In Sachfen blieben die älteren Forftordnungen und Mandate 

in Kraft; ein für die pflegliche Behandlung der Waldungen fehr 
wichtiges Mandat vom 30. Juli 1813 ordnete für alle Waldungen 

des Landes an, dafs durch die Nutzung von Waldnebenproduk- 

ten, möge diefelbe dem Eigenthümer oder Berechtigten zuftehen, 

#%) Schmidlin, Handbuch der würtembergifchen Forftgefetzgebung. I. Th, 
1822. Widenmann, forftliche Blätter, IV. Hit. S. ı fgde. 

°%) Reglement vom 4. VII. 1804. Schmidlin S. 117/118. 

55) Schmidlin a. a. O. 
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niemals die Hauptbeftimmung eines Waldes zur Holzproduktion 
beeinträchtigt werden dürfe.>®6) 

Im Grofsherzogthum Heffen find in Bezug auf die Forft- 

hoheitsgefetzgebung zwei Rechtsgebiete zu unterfcheiden: Rhein- 

heffen, wo die Verordnung vom 15. Dezember 181457) beftehen 

blieb, und alfo für die Privatwaldwirthfchaft keine Befchränkung 

aufser einem Verbote der Rodung rechtlich begründet war, und 

der übrige Theil des Staates, in welchem das Gefetz vom 16. 

Januar 18115®) Geltung erlangte. Letzteres unterwarf die Privat- 
forften der Standesherren einer ziemlich weitgehenden Kontrole 

der Staatsforftbeamten in Bezug auf Bewirthfchaftung und Ver- 
waltung, alle übrigen Privatforften aber und die Gemeindeforften 

der vollftändigen Beförfterung durch die Staatsforftbeamten. 

Schon 18195) jedoch wurde die Gefetzgebung abgeändert 

und die Privatwaldwirthfchaft in Oberheffen und Starkenburg 

freigegeben, nur ein Verbot der Rodung und Zerftückelung auf- 

recht erhalten. 60) 

In Naffau richtete fich die Sorge der Regierung nach der 
Vertreibung der Franzofen vorzugsweife dem nach Fläche weit- 
aus überwiegenden Gemeinde-Waldbefitz zu, und es wurde, ent- 
fprechend der gefammten Regelung der Gemeindeverhältniffe 

durch das Gefetz’vom 9. November 1816®1) das franzöfifche 

Prinzip der vollftändigen Beförfterung aller Gemeinde-Waldungen 
durch die Staatsbehörden feftgehalten, während für die wenig 

bedeutenden Privatforften nur ein Verbot der Rodung und De- 

vaftation ausgefprochen wurde. 

Auch in Kurheffen wurde die Wirthfchaft in den Privat- 
forften 1817 und 18216) freigegeben, nur ein allgemeines De- 
vaftationsverbot aufrecht erhalten, für die Gemeinde-, Stifts- und 

6) Schmidt, Handbuch der Forft- und Jagd-Gefetze des Königreichs Sachfen 

1839. S. 281. 

57) Oben S. 282. 

8) Braun, die Stellung des Forftfchutzperfonals im Grofsherzogthum Heffen, 

1858. — Viele Stellen des »heffifchen Staatsrechts.« IX. Buch. 1836. 

59) Meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz« S. 166. 

60) Vogelmann, die Forftpolizeigefetzgebung bezüglich der Privatwaldungen 

etc. 1871. S. 133 nach offiziellen Mittheilungen. 

6%) Meine »Waldwirthfchaft etc.« S. 164 fgde. Vogelmann a. a. O. S. 138 

nach offiz. Mittheilung. Behlen und Laurop, Handbuch etc. für Naffau. S. 326 

fgde. 373 fgde. u. a. v. a. St. 

#2) Hundeshagen, Forftftatiftik von Kurheffen in Laurop und Wedekind, Bei- 

träge 1. S. 413 fgde. Pfeil, Forftpolizeigefetze S. 57 fgde. 
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ungetheilten (Halbgebrauchs-) Forften aber und für die zu den 

fogenannten Güter- und Erbmaffen im Kreife Schmalkalden ge- 
hörigen Privatwaldungen Beförfterung durch die Staatsforftbehör- 
den vorgefchrieben. 

In Schleswig-Holftein blieben die älteren Forft-Ordnun- 
gen unverändert beftehen. 6) In Mecklenburg-Schwerin®) 
beftand das Holzedikt vom 24. Februar 1750 auch in diefer 

Periode zu Recht; daffelbe betraf aber nur den eigenmächtigen 

Einfchlag von Eichen- und Buchenholz in den Rittergutsforften, 
welcher nur zur Befriedigung des eigenen Bedarfs ohne Weiteres 

geftattet fein follte, während der Einfchlag folchen Holzes zum 
Verkauf von der Genehmigung der Landesbehörde abhing. Die 

Lehngutsbefitzer waren verpflichtet, für jede Holzfällung zum 

Verkauf die Regierungs-Genehmigung einzuholen. Rodungen 
und Umwandlungen waren unterfagt. Die Städte bewirthfchaf- 
teten ihre Forften nach den ftadtrechtlichen Spezialbeftimmungen. 
Ein gemeines Forfthoheitsrecht beftand nicht. 

In Braunfchweig®5) verblieb auf Grund der älteren Forft- 
ordnungen den Rittergutsbefitzern das Recht der freien Bewirth- 
fchaftung ihrer Forften, fofern fie fich keiner unwirthfchaftlichen 
Behandlung derfelben fchuldig machten. Die Gemeinde- und 
nicht ritterfchaftlichen Privatforften ftanden unter der Aufficht 

der Staatsforftbeamten, ohne dafs die Befitzer jedoch in der 

Verwendung der Waldnutzungen, foweit diefelben als wirthfchaft- 

lich anzuerkennen war, befchränkt worden wären. Rodungen ohne 

Regierungsgenehmigung waren unterfagt. 

In Hannover®) war bei Auflöfung des Königreichs Welt- 

falen die weftfälifche Waldfchutzgefetzgebung im Hildesheimfchen 
vorhanden. Durch die Verordnung vom 21. Oktober 1815 wurde 
diefelbe erhalten. Gemeinde- und Stiftungs-Forften blieben fo- 

mit unter Verwaltung der Staatsforftbehörden, die Privatwaldun- 
gen frei. Für letztere blieb nur das Rodungsverbot beftehen. 

In den übrigen Theilen des Landes wurden zwar die älteren 
Forftordnungen nicht formell befeitigt, aber wenig gehandhabt. 

Eine Einwirkung der Staatsgewalt auf die Gemeinde- und Privat- 

63) Vogelmann a. a. O. S. 139 fgde. nach offiziellen Mittheilungen. 

64) Pfeil, Forftpolizeigefetze S. 102 fgde. 

65) Pfeil a. a. O. S. 1094. 

66) Pfeil a. a. ©. S. 104. Burckhardt, die forftlichen Verhältniffe von Han- 

nover 1864. S. 15/16. Deffelben Verfaffers »der Forftdienft in den letzten hundert 

Jahren« in «Aus dem Walde« III. Heft. — 
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waldwirthfchaft fand faft gar nicht ftatt. Wie in den preufsi- 
fchen Provinzen öftlich der Elbe war auch in Hannover eine 

faft abfolute Freiheit des Waldeigenthums feit 1815 eingetreten. 

Unfere kurze Rundfchau über die Forfthoheits-Gefetzgebung 
Deutfchlands um das Jahr 1820 läfst erkennen, dafs die Intenf- 

vität, mit welcher die Staatsgewalt einen Zwang zur wirthfchaft- 
lichen Benutzung und zur Erhaltung der Gemeinde- und Privat- 
forften ausübte, von Südweften nach Nordoften ftufenweife abnahm. 

Am fchärfften finden wir die Forfthoheit in Würtemberg, Baden, 

Heffen, Naffau ausgeprägt, am fchwächften in Hannover, Schles- 
wig-Holftein, Mecklenburg und Preufsen oftwärts der Elbe. Der 
Grund für diefe Erfcheinung ift leicht erkennbar und fchon von 
Pfeil hervorgehoben. Die Waldfchutzgefetzgebung ift mehr wie 

viele andere Zweige der Gefetzgebung abhängig von der Kul- 

turftufe, von dem Gefammtftande der Volkswirthfchaft, des Grund- 

eigenthums, von dem Ueberwiegen des abfoluten Waldbodens 

oder des Ackerbodens. 

Im nördlichen und öftlichen Deutfchland war der gefchloffene 

Grundbefitz vorherrfchend, die Parzellirung wenig vorgefchritten, 
die Bevölkerung dünn, der abfolute Waldboden in weiten 
Flächen des fandreichen Diluviums vorhanden. Im füdlichen 

und weftlichen Deutfchland war von jeher die auf den Kopf der 
Bevölkerung entfallende Quote des Ackerbodens geringer, die 
Parzellirung weiter vorgefchritten, die Luft den Wald zu roden, 

um mehr Acker- und Wiefenfläche zu erlangen, gröfser. Ein 

frühe entwickelter Holzhandel reizte zum rafchen Verbrauch des 

Holzkapitales. Die in den Bergländern befonders entwickelte 
Weidewirthfchaft gefährdete den jungen Holzbeftand und die 
Rechtsverhältniffe der alten Markgenoffenfchaften, verändert und 

verfchoben durch eine undeutfche rechtshiftorifche Entwickelung, 

wurden, wie ich gezeigt habe, geradezu zu einer Quelle der 
Waldverwüftung. 

Dafs, diefen Verhältniffen entfprechend, die Staatsgewalt 
hier mehr als dort eingriff in das Privateigenthum, um die Ge- 
fammtheit zu fchützen gegen gemeinfchädliche Waldverwüftung, 

ift darum nicht zufällig, fondern entfprach einer in der gefammten 

gefchichtlichen Entwickelung des Eigenthums und der Wirth- 

fchaft begründeten Nothwendigkeit, welche freilich in verfchie- 

denen Abftufungen gegliederte gefetzliche Beftiimmungen hervor- 

rief, deren gemeinfames Grundprinzip jedoch unfchwer erkenn- 

bar ift. 
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Die Sätze der neuen Lehre von der Natur der Wirthfchaft 
aber, welche von Adam Smith aufgeftellt wurden, find in ihrer 

abftrakten Reinheit nirgends in Deutfchland in Bezug auf die 
Forftwirthfchaft zur Herrfchaft gelangt. Diefe Lehre mit ihrem 

nivellirenden Charakter, die doktrinäre Regel, in welche fie die 

Gefammtthätigkeit des wirthfchaftenden Menfchen einzufchliefsen 
unternahm, haben die Probe am praktifchen Leben nicht be- 

ftanden, foweit es fich um die Waldwirthfchaft handelte; in 

Preufsen, wo fie eine Zeit lang zur Geltung gelangt waren, haben 

die Erfahrungen eines halben Jahrhunderts zur theilweifen Um- 
kehr gerathen, und auch hier hat fich bewahrheitet, dafs die 

abfolute logifche Konfequenz des theoretifchen Denkens in 
praktifchen Dingen oft zu den verhängnifsvollften Fehlern führt. 

$. 35. Uebersicht über die Entwickelung der 
Waldwirthschaft. 

Die deutfche Waldwirthfchaft ftand, als die Stürme der Re- 

volution entfeffelt wurden, hinter der Waldwirthfchaftslehre 

weit zurück. Beiden fehlte die organifche Verbindung. Die 
foeben fich ordnende und ihre tiefere naturwiffenfchaftliche, 

mathematifche und wirthfchaftswiffenfchaftliche Begründung 

fuchende Theorie war den wirthfchaftenden Forftwirthen, welche 

zumeift noch tief im Jägerthum fteckten, wenig zugänglich, wurde 

von ihnen noch immer vielfach gering geachtet und in ihrer 
Bedeutung für den wirthfchaftlichen Fortfchritt verkannt. Die 

Art der Kameraliften, über wirthfchaftliche Dinge zu urtheilen 

und zu fchreiben, war wenig geeignet, das Mifsverhältnifs zu 

mildern; die geringe Bildung der Praktiker und ihre Einfeitig- 

keit waren eben fo ungeeignet, aus eigener Kraft über das Ka- 

meraliftenthum hinauszuwachfen und in eigener Sache felbft die 

Pflege der Wiffenfchaft zu übernehmen. 
In dem Leben eines jeden Menfchen vermittelt die Schule 

den Uebergang aus der geiftigen Unfelbftändigkeit des Kindes- 

alters zur Freiheit der reiferen Altersftufen, und wir fehen den- 

felben Vorgang fich vollziehen in dem Dafein der Völker, auf 

allen Gebieten der Lebensbethätigung, in der Kunft, Wiffenfchaft 
und Wirthfchaft. Ueberall ift es die Herrfchaft der Schul-Regel, 

welche der freien Beherrfchung des Wiffensftoffes, der freien 
Uebung der Kunft vorausgeht und fie ermöglicht. Nur die Ord- 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 19 
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nung der Schule vermag den menfchlichen Geift zur freien Selbft- 
beftimmung zu zeitigen, und die dogmatifche Richtung der erften 

Entwicklungsftufen hat fo lange ihre volle Berechtigung, als 

die beften Köpfe einer Zeit allen Anderen noch weit vorauseilen _ 

und hoch über das mittlere Niveau der Zeit fich erheben. So- 

bald der mittlere Stand intellektueller Fähigkeit durch die Schule 
eine gewiffe Höhe erreicht hat, tritt an die Stelle des dogmati- 

‘fchen Glaubens die freie, individuelle Forfchung. — 

Die Periode von 1790—1820 bezeichnet für die Forftwirth- 

fchaft und ihre Lehre die Zeit der fchulgemäfsen Anfchauung, 

des dogmatifchen Gebundenfeins. Noch war die Kluft zwifchen 

Wirthfchaft und Wiffenfchaft auf unferm Gebiete zu weit, als 

dafs eine andere, als die Schulrichtung, berechtigt gewefen wäre. 
Das Kameraliftenthum war unvermögend, jene Kluft zu über- 

brücken, das Jägerthum nicht minder. Es bedurfte der Aufftel- 

lung von Wirthfchaftsregeln, welche mit praktifcher Brauchbar- 

keit und Wahrheit wiffenfchaftliche Schärfe, klare Ausformung 
des ihnen zu Grunde liegenden praktifchen Gedankens vereinigten. 
Diefe Regeln konnten nur von wiffenfchaftlich gebildeten Fortt- 

männern aufgeftellt werden, und fie mufsten, wenn fie von diefen 

aufgeftellt wurden, zum wirthfchaftlichen Dogma werden für alle 
Diejenigen, welche in der Wirthfchaft arbeiteten, ohne ihrerfeits 
zur Wiffenfchaft durchzudringen. 

Die Letzteren aber bildeten noch nach 1800 die überwie- 

gende Mehrheit aller Forftwirthe in Deutfchland, und für fie 

Alle wurden die Wirthfchaftsregeln eines Hartig und Cotta zur 

unumftöfslichen Wahrheit, die fie ohne Kritik als Glaubensfatz 

entgegennahmen; fo war es nicht allein möglich, fondern noth- 

wendig, dafs die Individualität weniger hervorragender Männer 

ihre Zeit beherrfchte; fo fehen wir jenen grofsen Vorgang fich 

vollziehen, welcher diefer Periode zur Signatur geworden ift, die 
Herausbildung der freien wirthfchaftlichen Selbftbe- 
ftimmung auf dem Boden wiffenfchaftlicher Begrün- 

dung (rationelle Wirthfchaft) durch die Zucht der Schule. 

Allen voran leuchten die Geftalten Hartig’s, Cotta’s, Pfeil’s; 

der Erftere ift der gröfste Vertreter der dogmatifchen Schulrich- 

tung; tiefer an Gedanken, freieren Urtheils ift H. Cotta; die 

Schule der freiforfchenden Forftwirthe aber begründete im Be- 
ginn der nächften Periode Fr. Wilhelm Leopold Pfeil. — 

Die Waldbilder, welche uns aus Deutfchlands Forften um 

das Jahr 1790 aufbewahrt und überliefert find, find vielfach 
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traurig genug. Noch zwar hatte die unverftändige Habgier nicht 

alle jene reichen Vorräthe aufgezehrt, welche die Vorzeit über- 
liefert hatte; noch ftanden im Speffart, im Thüringerwald, Erz- 

gebirge, im heffifchen Berglande, Schwarzwald und in vielen 
anderen Waldgebirgen jene Prachtbeftände, die auch heute noch 

zum Theile unfer Auge entzücken; aber von den Rändern der 

Bergwaldungen in das Innere hinein frafsen die Zerftörung, die 
Bodenverödung; unerträgliche Servituten vernichteten jeden wirth- 

fchaftlichen Fortfchritt; die hin und her fchwankende Technik 

‚der Beftandsbegründung vermochte kein feftes Syftem zu ge- 

winnen; eine mafslofe Holzverfchwendung der Gewerbe und der 

Hauswirthfchaft ftand im fchroffften Gegenfatze gegen die nach- 
haltige Waldbenutzung; die Regelung der letzteren nach ein- 

fachen Grundfätzen, welche überall anwendbar erfchienen, war 

ein ungelöftes Problem, deffen ganze Tiefe weder Oettelt, noch 
Wedell oder Hennert erfafst hatten. 

Ein grofsartiger Wechfel der Holzarten begann fich einzu- 

leiten. Im Nordoften Deutfchlands,!) wo die Eiche bis dahin 

im Plenterwalde bedeutende Verbreitung gehabt hatte, wich 
diefe edle Holzart dem Kahlhiebe, dem Exporthandel (mit Schiff- 

bau- und Stabholz), der Waldrodung. Im Speffart gewann die 

Buche mehr und mehr Boden, den die Eiche verlor, weil eine 

rohe okkupatorifche Wirthfchaft fie gegen die fchnellwüchfige 

Buche nicht zu fchützen vermochte; dann wich auch die letztere 

in den Randrevieren unter dem zerftörenden Einfluffe der Kahl- 

hiebe und des Afchebrennens aus Laub und Reifig der vollkom- 

menen Bodenverödung, und im Jahre 1814 war !/, des Speffart- 
waldes Blöfse.?2) Nicht anders war es im Weften und Nord- 

weften Deutfchlands. 
In Heffen (Grofsherzogthum) wurde der fchlagweife Betrieb 

1770/80 durch den Oberjägermeifter und Minifter von Minigerode 
eingeführt;3) aber eine geordnete Wirthfchaft war auch hier 

noch 1811 nicht erreichbar, da das ausübende Forftperfonal ohne 

ausreichende Bildung war. Grofse Flächen verödeten Bodens 

fielen dem Nadelholze zu. 
In Braunfchweig*) fchwankte man zu Anfang des Jahrhun- 

!) Vergl. Pfeil, »über die Urfachen des fchlechten Zuftandes der Forften« 1816. 

2) Vergl. »der Speffart und feine forftliche Bewirthfchaftung« 1369. S. 7 fgde. 

3) S. v. Wedekind, »Beitrag zur Gefchichte des Forftwefens im Grofsherzog- 

thum Heffen« in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde 1851. S. ı fgde. 

*) Langerfeldt, das Forftwefen im Herzogthum Braunfchweig. 
: 19% 
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derts noch zwifchen Baumholz- und Stangenholz-Wirthfchaft hin 
und her. Die Zeit der Fremdherrfchaft war der früher mit fo 

vielem Erfolge angebahnten intenfiven Forftkultur fehr ungünftig. 

Die finanzielle Noth der Zeit drängte immer mehr zur ftarken 
Ausnutzung der Forften, fchmälerte die Mittel zu Kultur und 
Waldpflege immer mehr. Auch ein Mann, wie von Witzleben, 

dem es an Sachkenntnifs ebenfowenig als an Thatkraft‘ fehlte, 
vermochte nur das Vorhandene zu erhalten, nicht die an den 

heffifchen, braunfchweigifchen und hannöverfchen Forften zehren- 
den Schäden zu befeitigen. Nach 1814 wurde es beffer. Die 

braunfchweigifchen Forften richtete der fpäter in ruffifche Dienfte 

getretene Forftmeifter von Brinken nach den Grundfätzen der 
Fachwerksmethode ein. Nach feinem Weggange (1818) führte 

der Hofjägermeifter Graf Veltheim diefe Arbeiten bis 1824 vol- 

lends durch. 
Im hannöverfchen Flachlande®) vollzog fich befonders in 

den Jahren 1770—ı1800 auf grofsen Flächen eine bedrohliche 

Verminderung des Waldareals und eine tief eingreifende Wald- 

verwüftung. Holzdiebftahl, verderbliche Servituten, ungeordneter 

Plenterhieb, wirkten zerftörend zufammen. Der Stabholzhandel,®) 

der nur die Händler bereicherte, zehrte die Eichenvorräthe auf. 

Die Kultur wurde verfäumt und fo find allmählig jene weiten 
Strecken verödeten Haidelandes entftanden, welche dem Reifenden 

in jenen Gegenden die Vorftellung einer in dem mittleren Europa 

feltenen Eintönigkeit der landfchaftlichen Bilder erwecken. In 

grofsartigem Mafsftabe fand in jenen Strichen ein Wechfel der 

Holzarten ftatt. Die Kiefer begann, auf weiten Strecken zu 
herrfchen, wo einft die Laubhölzer gedeihlichen Standort gefun- 
den hatten. 

Ein Beifpiel hierfür bietet die Göhrde,”?) ein Waldkörper, 
welcher öftlich von der Lüneburger Haide am linken Elbufer 
liegt. Eine Vermeffung und Eintheilung des etwa 5000 H. grofsen 

Reviers bei Göhrde wurde 1777 beendet, und es wurde mehr 

als die Hälfte der ganzen Fläche dem Laubholze zugewiefen. 
Die Laubholzbeftände follten nach den gegebenen Wirthfchafts- 
vorfchriften natürlich verjüngt werden und zwar in kurzem 

5) Burckhardt, die forftlichen Verhältniffe des Königreichs Hannover, S. 12 fgde. 

%) Burckhardt, »der Forftdienft in den letzten hundert Jahren« in der Zeit- 

fchrift »aus dem Walde«, II. S. 95. Um 1770 gab man Stabholzeichen nach 

Auswahl des Käufers für 3 Thlr. weg. 

?) Denglers Monatsfchrift 1860. S. 221 fgde. 
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(sjährigem) Verjüngungszeitraume; für die Nadelholzbeftände 

wurde fchlagweifer Kahlhieb vorgefchrieben. Der Erfolg war 
ein fehr ungünftiger. Das Laubholz verfchwand; die Kiefer 
füllte die Lücken. Das Wild liefs keinen Jungwuchs aufkommen. 

Nach 1802 ftörten die kriegerifchen Vorgänge jede geordnete 
Wirthfchaft. Noch bis gegen 1840 wurde in der Göhrde ge- 
plentert und für die Kultur gefchah nichts. Heute ift dort das 
Laubholz faft ganz verfchwunden. 

Auch in den Rheinlanden griff feit 1790 der Nadelholz- 

anbau Platz; im Erzbisthum Trier wurde 1791 zum Anbau der 

Nadelhölzer auf verödeten Bergländereien eindringlich ermuntert.$) 

In vielen Theilen der Rheinprovinz aber wollte felbft der Nadel- 

holzanbau auf dem durch den Plaggenhieb gänzlich verödeten 

Boden keinen Fortgang finden, und eine überaus rückfichtslofe 

Ausübung der Waldweide hinderte jede Waldkultur. So im 
Bergifchen und am Niederrhein.) 

In Bayern begann man in diefer Periode den Femelfchlag- 

betrieb in den Buchenwaldungen einzuführen ;10) allgemein wurde 

Schlagwirthfchaft vorgefchrieben,!!) für verödete Plätze die Birke 
empfohlen, reichlicher Anbau der Eiche angeordnet, eine Prämie 

auf die Anlage von Eichenfchälwaldungen gefetzt.1?) 

Seit 1800 gewann die Birke auch in anderen Gegenden - 
Deutfchlands grofse Verbreitung, im Harze, in der Kurmark 
Brandenburg, in der Laufitz und in anderen Gegenden. 13) 

Ein allgemeines Suchen nach wirthfchaftlichen Mafsregeln, 
welche der Noth des Augenblickes abzuhelfen im Stande wären, 

ein Hin- und Herfchwanken von Syftem zu Syftem bezeichnet 

den Charakter der deutfchen Waldwirthfchaft bei Beginn unferer 
Periode. Allgemeinfte Herrfchaft fefter fchulgerechter Regeln 

bildet die Signatur des Schluffes derfelben. In diefer kurzen 
Periode von dreifsig Jahren vollzieht fich dabei ein Vorgang von 
tieffter, einfchneidendfter Bedeutung — die prinzipielle Loslöfung 
der Forftwirthfchaft von der Jagd, des forftmännifchen Berufes 

8) Mofer, Forftarchiv, XII. S. 369. 

®) J. W. v. Hobe, Anweifung zu einer befferen Holzkultur befonders in der 

Graffchaft Mark. 1791. 

’0) Behlen und Laurop, Handbuch, II. S. 165. S. unten 2. 39. 

!) Verordnungen vom 14. III. 1789 und 16. III. 1793. Vergl. Behlen und 

Laurop, Handbuch, II. S. 164. 

'2) Unten 2. 39. 

13) Pfeil in den kritifchen Bl. XXXIHI. Bd. 2, Heft, 1853. S. 196 fgde. 
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von dem Berufsjägerthume, der waldwirthfchaftlichen Intereffen 
von den Jagd-Intereffen. Ein felbftändiger, geachteter und mit 
tüchtiger Bildung ausgeftatteter Stand von deutfchen Forftwirthen 
ging aus den zahlreichen Forftfchulen hervor. Die. naturwiffen- 
fchaftliche Begründung der Forftwirthfchaftslehre wurde allge- 

mein als nothwendig anerkannt und befonders durch Bechftein 

und Hundeshagen angebahnt; die mathematifchen Grundlagen 
derfelben erlangten rafche und tüchtige Durchbildung; was zu- 

nächft noch zurückblieb und erft viel fpäter in das Syftem ein- 
gefügt wurde, war die Herleitung forftwirthfchaftlicher Lehrfätze 
aus den Grundfätzen der allgemeinen Wirthfchaftslehre, war die 
Lehre von den allgemeinwirthfchaftlichen Grundlagen des wald- 

wirthfchaftlichen Gewerbes. 
Eine Zeit, welche an den Holzmangel glauben mufste, konnte 

unverkennbar nicht die Tendenz haben, die gewerbliche Seite 

der forftlichen Gütererzeugung in den Vordergrund zu’ ftellen. 

Dem befürchteten Fehlen unentbehrlicher Rohftoffe gegenüber 

fchien es in erfter Linie wichtig, fo viel Holz als möglich zu 

erzeugen, und mit dem Holzvorrathe fo hauszuhalten, dafs kein 

Mangel eintreten könne. Die durch Hartig'*) vertretene Doktrin, 

dafs die höchfte Holzerzeugung nur möglich fei im Hochwalde 
mit hohem Umtriebe, führte zur Wirthfchaft des höchften Maf- 

fenertrages, nicht zum Betriebe des höchften Reinertrages; die 

niedrigen Umtriebszeiten des 18. Jahrhunderts wurden erhöht, 

der Geld-Reinertrag trat in den Hintergrund; zwar betonte es 
fchon H. Cotta,!5) dafs das Ziel der Privatwaldwirthfchaft fei, 

den gröfsten Geldgewinn von der Waldfläche zu erlangen, ohne 

das allgemeine Staatswohl und den künftigen Zuftand des Wal- 
des zu beachten; aber erft Pfeil wies entfchieden auf die Un- 

richtigkeit der Wirthfchaft des höchften Maffenertrages hin und 

brach Bahn für den Betrieb der höchften Rentabilität. 
Zunächft ftanden die grofsen Fragen der Beftands-Begrün- 

dung und Waldpflege, fowie der Betriebsregelung an erfter Stelle 
auf der Tagesordnung, und ihnen wendete fich die intellektuelle 
Kraft der Forftwirthe, vorherrfchend im Sinne der höchften 

Maffenerzeugung und ftrengnachhaltigen Ordnung der Ernte, zu. 
Der Femelfchlagbetrieb, in der vorigen Periode bereits 

"‘) Anweifung zur Holzzucht, Ausgabe von 1805 S. 196 fgde. Die Forft- 

wiffenfchaft nach ihrem ganzen Umfange. 1835. S 173. Man vergl. unten 2. 41. 

5) Grundrifs der Forftwiffenfchaft, Ausgabe von 1832 S. 11. 
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faktifch vorhanden, aber zu geringer Durchbildung. gelangt, fand 
diefe in diefer Periode. Die Schriften aller hervorragenden Forft- 
leute befchäftigen fich mit diefer Frage; ich nenne nur v. Ber- 

lepfch, v. Witzleben, G. L. Hartig, Sarauw. Von dem 

Femelfchlagbetrieb mit Jahresfchlagflächen ging man über zu 
dem mit Periodenflächen, von der anfänglich lichteren Stellung 
zur dunkleren; die Anwendung des Femelfchlagbetriebes im 
Buchenwalde wurde durch G. L. Hartig verallgemeinert auf faft 
alle Holzarten, und wenn auch H. Cotta diefer Richtung niemals 

fo ganz fich angefchloffen hat, wie G. L. Hartig, fo erlangten 

doch die Regeln des Femelfchlagbetriebes eine faft allgemeine 

Herrfchaft in Deutfchland, und felbft bei der Kiefer des nord- 

deutfchen Flachlandes hielt man fie um 1820 für allgemein an- 

wendbar. 

Die Lehre vom Säen und Pflanzen und von der Durchfor- 

ftung erlangten in diefer Periode einen vorläufigen Abfchlufs 

und eine auf tüchtiger praktifcher Grundlage beruhende wiffen- 

fchaftliche Formung. Ueberall auf diefen Gebieten gelangte 

man zu feften Regeln, deren allgemeine Geltung nicht beftritten 

wurde. Es ift dann Pfeil gewefen, der unermüdlich darauf hin- 

wies, eine wie grofse Bedeutung das Oertliche in der Forftwif- 

fenfchaft habe. In Wahrheit war für diefelbe auch vor ihm 

fchon dies grofse Prinzip nicht ohne Wirkung geblieben, und 

die Lehren des Waldbaus waren von Cotta für Sachfen, von 

Kropf für das nordoftdeutfche Flachland, von G. L. Hartig 
zunächft für das weftdeutfche Laubholzgebiet, von Sarauw für 

Nordweftdeutfchland, von Allen alfo unter Anlehnung an be- 

ftimmte örtliche Verhältniffe dargeftellt worden. Aber die fpätere 

Neigung Hartigs, feine allerdings auf einer ftaunenswerthen Uni- 

verfalität der eigenen Anfchauung beruhenden Regeln als wahre 

Generalregeln zu bezeichnen, der überaus grofse Einflufs, welchen 
feine Schriften in ganz Deutfchland erlangten, verwirrten das 
Verhältnifs der Theorie zur Praxis, und der niedere Bildungsgrad 

der ausübenden Forftbeamten fchlofs das fubjektive Urtheil der 
Letzteren über die Anwendbarkeit der Theorie aus, und öffnete 

naturgemäfs dem Autoritäten-Glauben Thür und Thor. Diefer 

Glaube ift es dann gewefen, welchen Pfeil zerftörte. — 
Durch ganz neue Gedanken bereicherten G. L. Hartig, 

Paulfen und H. Cotta in diefer Periode die Lehre von der 

Betriebs-Regelung. Das Jahr 1795 bezeichnet den Zeitpunkt, 
an welchem G. L.-Hartig die Theorie der logifch konfequent 
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durchgeführten Fachwerks-Methode, Paulfen den Gedanken des 

Nutzungsfaktors, der Forftwiffenfchaft einfügten. Jene Theorie 
ift dann unter rafcher Uebertragung in die Wirthfchaft von Hartig 
felbft und von Cotta fortgebildet worden und hat in ganz Deutfch- 

land eine lange unbeftrittene Geltung erlangt; diefer Gedanke 
it niemals zu allgemeiner Anwendung durchgedrungen. Von 

Paulfen felbft wenig durchgebildet und nur Wenigen bekannt 
geworden, ift er fpäter von Hundeshagen wieder aufgegriffen 

und weiter entwickelt worden. 

Noch bedurfte die junge Forftwiffenfchaft der Zufammen- . 

faffung ihres gefammten Wiffensftoffes, noch war fie im Stande, 
ihn in Encyklopädieen darzuftellen. Aber fchon macht fich das 
Bildungsgefetz einer jeden Wiffenfchaft geltend, welches den 
monographifchen Ausbau von dem Augenblicke an fordert, wo 

die Weite des Gebietes einem Menfchengeifte nicht mehr ge- 
ftattet, daffelbe ganz zu umfaffen, und fchon die von Bechftein 
und Laurop!® unternommenen encyklopädifchen Sammlungen 

find nicht zu Ende geführt worden. Doch bietet diefe Periode 
noch eine reichliche Menge von Forftencyklopädieen, auch theil- 
weife noch von folchen, welche den kameraliftifchen Standpunkt 
fefthalten. 

Auch hier gehen G. L. Hartig und H. Cotta allen Uebrigen 
voraus. Das »Lehrbuch für Förfter« und der »Grundrifs der 

Forftwiffenfchaft« waren epochemachend und lange Zeit mufter- 
gültig. Was fonft in diefer Periode an Encyklopädieen des forft- 
lichen Wiffens gefchrieben wurde, von Burgsdorf,!”) Kropf,1#) 

16) Die Forft- und Jagdwiffenfchaft nach allen ihren Theilen für angehende 

und ausübende Forftmänner und Jäger. Erfchienen find: II. Thl. (niedere allg. 

Mathematik v. Hofsfeld) 1819/20; III. Thl. (Waldbau v. Laurop) 1823; IV. Thl. 

(Waldbefchützungslehre und Forftinfektologie von Bechftein) 1818; V. Thl. (Wald- 

benutzung v. Bechftein) 1821; VI. Thl. (Forfttaxation v. Hofsfeld) in 2 Bdn,, 

1823/25; VII. Thl. (Forfttaxation v. Hoffmann) 1823; VII. Thl. ı. Bd. (Phyfik 

und Mechanik v. Hoffmann) 1824; VIII. Thl. 3. Bd. (Grundlehren der allgem. 

Chemie von Anf. Franz Straufs) 1824; VII. Thl. 4. Bd. (Gebirgs- und Boden- 

kunde von Behlen); IX. Thl. (Forftdirektion von Laurop) 1823; X. Thl. (Jagd- 

wiffenfchaft einfchl. der Jagd-Zoologie v. Bechftein) 1820/22; XI. Thl. (Forftrecht 

und Forftpolizei v. K. Fr. Schenck) 1825; XIII. Thl. (Handbuch der Land- und 

Wafferbaukunft für Forftmänner von Jof. Chr. Karl Rommerdt) 1827/28; XIV. 

Thl. (Grundfätze des Gefchäfts-Styls v. Behlen) 1826; XV. Thl. (Handbuch der 

Forft- und Jagd-Literatur von Laurop) 1820. 

7) Das oft citirte »Forfthandbuch.« 

'*) Syftem und Grundfätze bei Vermeffung, Eintheilung, Abfchätzung und 

Bewirthfchaftung und Kultur der Forften. 1807. 



— 297 — 

Däzel,1%) Egerer,?%) Jeitter,?!) Kraufe,2). Martin,2) 

Späth,*) Wittwer,2) bleibt an Bedeutung hinter jenen Meifter- 
werken zurück, wenngleich Kropf und Späth nach ihrer Indivi- 
dualität Tüchtiges geleiftet haben. 

Befondere Vorliebe fand in diefer Periode die mathematifche 
Grundlage der Forftwirthfchaftslehre; es lagen hierzu auch be- 
fonders dringende Gründe vor. Der Verkauf von Staats- und 

Kirchengütern machte eine Menge Werthberechnungen .von For- 

ften nothwendig; die noch wenig durchgebildete Methode der- 
felben erwies fich bald als unzureichend; es war eine Aufgabe 
für fähige Köpfe unter den Forftwirthen, einfachere Mittel und 

ficherere Wege aufzufuchen, um den Werth der Forftländereien 
zu beftimmen. Dafs dies in der gegenwärtigen Periode nur un- 
vollftändig gelang, trotzdem tüchtige Kräfte, wie Hofsfeld, 

G. L. Hartig, H. Cotta fich dem Gegenftande zuwendeten, 

lag mehr in dem Mangel richtiger volkswirthfchaftlicher Anfchau- 
ungen, als in dem Fehlen der mathematifchen Grundlage. Jene 

Anfchauungen hat Hundeshagen fpäter dadurch geklärt, dafs 

er den Begriff des Produktions- Aufwandes fcharf hervorhob. 
Die zwifchen Hofsfeld und Hundeshagen liegende Literatur über 

Waldwerthberechnung, die Schriften von Kraufe,%) Seutter, 

Pernitzfch u. A. haben der Materie nichts Neues hinzugefügt. — 

Hervorragende Vertreter der mathematifchen Forftwiffen- 

fchaft find in diefer Periode Hofsfeld in Dreifsigacker, Späth 

in Altdorf; ihnen fchliefst fich G. König an, deffen beftes Wir- 
ken jedoch der folgenden Periode angehört. 

Die Naturwiffenfchaften traten in eine glänzende Epoche 
ein, deren ftaunenswerthe Fortfchritte die Kulturentwicklung in 

wenigen Jahrzehnten um den Raum vieler Jahrhunderte förderten. 

. Mit Ehrfurcht nennt die Gefchichte der Wiffenfchaften die Na- 

19) Anleitung zur Forftwiflenfchaft. 2 Bde. 1802/03. 

2) Die Forftwiffenfchaft. 2 Thle. 1812/13. 

21) Verfuch eines Handbuchs der Forftwiffenfchaft. 2 Bde. 1820. 

=2) Kompendium der niederen Forftwiffenfchaften. 1806. 

”) Praktifche Erfahrungen und Grundfätze über die richtige Behandlung und 

Kultur der vorzüglichften deutfchen Holzbeftände etc. 1815 (2. Aufl. 1816). 

*) Handbuch der Forftwiffenfchaft. 4 Bde. 1801/03. 

25) Beiträge und Erläuterungen z. d. Herrn Staatsraths G. L. Hartig Lehrbuch 

für Förfter. ı. Thl. 1819. 

26) Ich habe die Encyklopädieen hier aufgeführt, weil von ihnen in ihrer 

Gefammtheit fpäter nicht wieder die Rede fein wird, fondern nur von denjenigen, 

welche, wie die von Hartig, Cotta, Späth, Kropf, eine befondere Bedeutung haben. 
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men jener Männer, welche Bahn brachen für neue Methoden 
der Forfchung, welche mit einer Fülle neuer fpekulativer Gedan- 
ken alle Gebiete exakten Wiffens befruchteten und unermüdet 

nach den höchften Gefetzen des Werdens forfchten, in denen 

die Einheit der Kraft fich dereinft dem geiftigen Auge der 

Menfchheit offenbaren wird. Licht und Leben ftromte aus den 
Werkftätten der Naturforfchung hinaus über alle Gebiete menfch- 

lichen Erkennens, menfchlicher Arbeit; auch die Forftwirthfchafts- 

lehre gewann eine neue, breitere und feftere Grundlage durch 
die beffere Kenntnifs der Gefetze des Werdens und Vergehens 

der Objekte der Waldwirthfchaft, und die Zahl der Männer ift 

keine geringe, welche hier Bauftein auf Bauftein unermüdet her- 

beitrugen, ohne freilich für jetzt zu einem vollendeten Aufbau 
der forftlichen Naturwiffenfchaften gelangen zu können. Die. 
für ihre Zeit vortrefflichen Abbildungen der deutfchen Holzarten 

von Guimpel, Willdenow und Hayne vermittelten eine beffere 
Kenntnifs der Waldbäume, die forftbotanifchen Werke von Bech- 

ftein und Borkhaufen eröffneten die Bahn der forftbotanifchen 
Forfchung, auf der dann Hundeshagen weiterfchritt. Für die 

Forft-Zoologie gefchah zunächft wenig. Was hier Bechftein, 

Scharfenberg und einige Andere leifteten, bezog fich auf die 
Forft-Infekten und ift durch die Arbeiten von Ratzeburg und 
befonders Th. Hartig bald überholt worden. Auch auf dem 

Gebiete der forftlichen Bodenkunde und ihrer Grundwiffenfchaf- 
ten wurde in diefer Periode Erhebliches nicht geleiftet. Noch 

war die Chemie nicht weit genug vorgefchritten, um die Führer- 
fchaft auf diefen Gebieten zu übernehmen. 

Noch weniger Klarheit erlangte die Lehre von den allge- 

meinwirthfchaftlichen und ftaatswirthfchaftlichen Grundlagen der 
Forftwirthfchaft.e. Das, was unter dem Titel »Staatsforftwirth- 

fchaftslehre« oder »Forftdirektionslehre« von Seutter, Hartig, 

Späth, Meyer, Laurop u. A. gelehrt worden ift, leidet theil- 

weife an ftark merkantiliftifcher Voreingenommenheit, theilweife 

an begrifflicher Unklarheit. Von keinem diefer Schriftfteller ift 

die Natur der Waldwirthfchaft als eines felbftändigen, vollbe- 

rechtigten Gewerbes klar erkannt worden. Daneben ift der 

Stoff jener Werke den verfchiedenften Wiffensgebieten entnom- 

men, gehört dem Staatsrechte und Privatrechte, der allgemeinen 

Wirthfchaftslehre, der Lehre von der Forftpolitik, der Forftver- 
waltungskunde, forftlichen Statik u. f. w. an, und ift nur künft- 

lich und gewaltfam unter den Gefammtbegriff einer »Staatsforft- 
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wirthfchaftslehre« zufammengedrängt. Von den wahren Grund- 
lagen einer Lehre von der Waldwirthfchaft des Staates findet fich 
fo gut wie Nichts. — 

Das forftliche Unterrichtswefen fand in diefer Periode reiche 

Pflege und gegen den Schlufs derfelben auch eine feftere päda- 
gogifche Geftaltung befonders in Dreifsigacker durch Bechftein, 
in Tharand durch Cotta, in Hohenheim durch Jeitter. Zahlreiche 

Meifterfchulen und forftliche Mittelfchulen entftanden in allen 

Theilen Deutfchlands. Lehrftühle der Forftwiffenfchaft beftanden 

noch an faft allen deutfchen Univerfitäten. Das Bedürfnifs tieferer 

Bildung der Forftwirthe war allgemein anerkannt; aber die 
Methode des forftlichen Unterrichts, das Prinzip der forftlichen 
Lehranftalten wurde mehr und mehr ftreitig. Die Tendenz, ab- 

gefonderte Fachfchulen zu errichten, das technifche Wiffen los- 
zulöfen von dem geiftigen Leben der allgemeinen Hochfchulen, 
gelangte mehr und mehr zur Herrfchaft. 

Eine reiche Literatur forftlicher Zeitfchriften begann fich zu 
entwickeln. In derfelben machte die Romantik des Wald- und 

Waidmanns-Lebens fich neben dem wiffenfchaftlichen Stoffe oft 

in einer uns heute wenig zufagenden Weife geltend; ja die Zeit 

nach den Befreiungskriegen, welche nach den gewaltigen Erfchütte- 
rungen einer grofsen, an blutigen Dramen überreichen Epoche . 

zu den Gefühls-Tändeleien des friedvollen Schäferdafeins mit 

emfiger Vorliebe zurückkehrte, fchuf forftliche Romane und forft- 

liche oder waidmännifche Tafchenbücher, welche an weicher 

Schwärmerei und fchlechter Verfemacherei hinter den fonftigen 

Zeitprodukten derfelben Gattung nicht zurückblieben. — 

Ueberblicken wir die Gefammtheit der Entwicklungen, 
welche diefe Periode auf dem von uns behandelten Gebiete ent- 

hält, fo erkennen wir leicht, dafs unter dem Einfluffe ganz neuer 

Gedankenrichtungen, welche diefe Zeit erfüllten, die Forftwirth- 

fchaft und ihre Lehre in eine vorwärtsftrebende Bewegung 

von ftaunenswerther Kraft eingetreten ift. Dies darf uns nicht 

überrafchen. Der menfchliche Geift, vorab der Geift des deut- 

fchen Volkes, war nach langer Nacht zu frifcher Arbeit erftan- 

den. Jene Fülle lebendiger Kraft, welche eine lange Gebundenheit 

auf allen Gebieten des politifchen, focialen und wirthfchaftlichen 

Lebens aufgeftaut hätte, trat mit einem Schlage in Thätigkeit 

und der rafche, faft fich überftürzende Fortfchritt war die noth- 

wendige Ergänzung des langen Stillftandes, Auch auf diefen 

Gebieten giebt es eine Ausgleichung. 



DI. 

$. 36. Georg Ludwig Hartig.') 

Niemals ergreift die Gefchichtsforfchung mit reinerer Freude 

den darftellenden Griffel, als wenn es fich darum handelt, das 

Bild eines Mannes zu zeichnen, der vor Vielen dazu berufen war, 

feiner Zeit ein Führer zu fein, deffen treue und erfolgreiche Ar- 

beit in einem wohl angewendeten Leben weit über die Grenzen 

diefes Lebens hinaus Segen gefpendet hat. Wohl erfüllt uns 

die Bewunderung des Genius vor Allem mit ftolzer Freude über 

eine fo wunderbar kraftvolle Menfchennatur, welche die Gefetze 

des Werdens in dem eigenen Geifte fand; aber auch die treue 

Arbeit des tüchtigen Verftandes, der fich nicht zur Höhe des 

Genies erhob, wird uns zu erhebendem Vorbilde, tritt uns aus 

der gefchichtlichen Darftellung als ein hochanmuthendes Wahr- 
zeichen entgegen; auch das Bild der vollen, freudigen Pflicht- 

erfüllung und des erfolgreichen, wenngleich nicht weit über das 

Mafs des Gewöhnlichen meteorgleich emporfchiefsenden menfch- 

lichen Wirkens erfüllt uns ‚mit ächt menfchlicher Freude. 

So tritt uns das Bild von G. L. Hartig entgegen. An dem 
Manne war nichts Aufserordentliches, kein Stück von genialer 

himmelftürmender Kraft, nichts von überfprudelndem Reich- 

thum der Gedanken —; ein ruhiger fchlichter Verftand, ein 

klarer, weitreichender Blick, eine durch und durch geordnete, 

logifche geiftige Konftitution, eine fammelnde, zufammenfaffende, 

ordnende Natur; ein Mann .der praktifchen That — das war 

Georg Ludwig Hartig. { 
Solcher Männer bedurfte die Waldwirthfchaft und Forftwif- 

fenfchaft in diefer Periode. Beiden fehlte die Ordnung, das 

Syftem, die Regel. Den Forftverwaltungen mangelte es an ge- 

bildeten, für ihre Thätigkeit angemeffen erzogenen Beamten. 

!) Zur Biographie Hartigs vergl.: Seine Selbftbiographie im Sylvan von 

1816; die von Gwinner nach Mittheilungen Hartigs verfafste Biographie in den 

»Forftlichen Mittheilungen« III. Heft. 1837. S. 3 fgde. S. 143. (Todesanzeige). 

Letztere enthält mancherlei Unrichtigkeiten, welche Pfeil zu einer Berichtigung in 

den krit. Blättern XI. Bd. 2. Hft. S 173 fgde. (auch abgedr. in d. forftl. Mit- 

theil. IV. Hft. 1838) veranlafsten. Diefelbe rief eine Entgegnung Th. Hartig’s 

hervor (Gwinner, forftl. Mittheil. V. Hft. 1839. S. 108. fgde.). Die obige Bio- 

graphie Hartig’s it auch abgedruckt in der Monatsfchrift für das würtembergifche 

Forftwefen VII. Bd. 1856 S. 48. Endlich hat Ratzeburg, Schriftftellerlexikon 

S. 224 fgde. eine Biographie H’s geliefert, die überaus mittelmäfsig ift, und nur 

das fchon längft Gedruckte unvollffändig zufammenttellt. 

N 
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Allem dem mufste die Schule im weiteren Sinne des Wortes, 

die Erziehung, abhelfen. Es kam zunächft gar nicht darauf an, 

die Wiffenfchaft, welche der Wirthfchaft im Walde weit voraus- 

zueilen begann — fo wenig fie felbft noch entwickelt fein mochte 

— in ihren Einzelheiten bis in alle Tiefen zu ergründen, bis in 

alle Höhen auszubauen; weit wichtiger war es, die Praxis heran- 

. zuführen bis zu dem Punkte, auf dem die junge Wiffenfchaft 

ftand, Alles das, was fie bereits ergründet hatte, zu. fammeln, 

und in der Form der Schulregel der Wirthfchaft zugänglich zu 
machen. 

Es war noch nicht die Zeit der Spezialifirung gekommen, 

Sondern die der Encyklopädieen behauptete für jetzt noch ihr 

Recht. Dafs Georg Ludwig Hartig faft ausfchliefslich in der 

letzteren Richtung, zufammenfaffend, fichtend, ordnend thätig, 

dafs er Encyklopädift und nicht Spezialift gewefen ift, das zeigt, 

wie fehr er feine Zeit begriffen hatte. — 

Georg Ludwig Hartig ftammte aus einer feit lange im 
Walde heimifchen Familie. Sein Vater war faft 60 Jahre lang 
Forftmeifter; fein Onkel bewirthfchaftete das Revier Harzburg 

am Harze; feine Mutter ftreifte wenigftens mit ihrem Familien- 

namen an das Jägerthum (fie war eine geborene Venator aus 

Friedberg). 
Faft in der Mitte der grofsen Schleife, welche die Lahn 

von Laasphe über Marburg, Giefsen und Dillenburg bildet, liegt 

in dem waldreichen Kreife Biedenkopf der Ort Gladenbach, wo 

Georg Ludwig Hartig am 2. September 1764 geboren wurde. 
Bis zu feinem fünfzehnten Lebensjahre wurde er durch Haus- 

lehrer unterrichtet; dann fchickte ihn fein Vater, der die ausge- 

fprochene Neigung des Knaben für das Forft- und Jagdwefen — 
heute noch Familien-Tradition der Hartig’fchen Familie — be- 
merkte, in die Forft- und Jagd-Lehre zu dem Onkel am Harze. 

Diefer Onkel nun fcheint in erfter Linie Jäger gewefen zu fein 
und es für befonders wichtig gehalten zu haben, dem Neffen 

die Qualität eines hirfchgerechten Jägers zu geben, was ihm 

jedenfalls vortrefflich gelungen ift.?) 

2) Hartigs Lehrbrief lautete: 

»Des Durchlauchtigften Herzogs und Herrn, Herrn Karl Wilhelm Ferdinand, 

regierenden Herzogs zu Braunfchweig und Lüneburg, 

Meines gnädigften Herzogs und Herrn derzeit beftellter Gehege-Reuter 

Ich, Karl Ludwig Hartig, thue kund und füge hiermit Jedermänniglich zu 

wiffen, dafs Vorweifer diefes, Georg Ludwig Hartig, des in Hochfürftlich Darm- 
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Hartigs Vater war anderer Anficht. Er hatte die Nothwen- 

digkeit einer wiffenfchaftlichen Begründung der Forftwirthfchafts- 

lehre und demgemäfs einer wiffenfchaftlichen Bildung der Forft- 

männer mit einem für jene Zeit aufsergewöhnlich klaren Ver- 
ftändniffe erkannt, und er liefs den Sohn nach beftandener 2jähri- . 

ger Jägerlehre (vom ı. Aug. 1778 bis ı. Aug. 1780) nach Giefsen 

wandern, um auf der dortigen Hochfchule diejenigen Kenntniffe 

fich anzueignen, die ihm, dem Vater, zu feinem Bedauern unzu- 

gänglich geblieben waren. 

Bisher war es wohl auf deutfchen Hochfchulen noch niemals 

vorgekommen, dafs ein Jäger Einlafs begehrt hatte in die Hör- 
fäle, welche von der Gelehrtenzunft mit dem ganzen Stolze einer 
privilegirten Kafte beherrfcht, und gegen die profane Welt ab- 

gefchloffen wurden; Staunen ergriff daher den Rector magnificus, 
als vor ihm ein »Jäger« ftand, der die Immatrikulation erbat. 

Diefelbe wurde jedoch gern gewährt. 

Die Jahre 1781—83 verbrachte nun Hartig in Giefsen, hörte 

Vorträge bei Böhm (Mathematik), Werner (Geodäfie), Müller 

(Phyfik), Schlettwein (Staatswirthfchaftslehre) u. A. und kehrte 

dann in das elterliche Haus zurück. 

Sein Vater erfreute fich eines befonderen Rufes als tüchtiger 
Forfttechniker. Zahlreiche Aufträge zu gerichtlichen Gutachten, 

Abfchätzungen und Werthberechnungen u. d. m. wurden ihm 

zu Theil, und der Sohn hatte ausreichende Gelegenheit, die An- 

wendung der wiffenfchaftlichen Lehren auf die Aufgaben der 
Praxis zu ftudiren. 

ftädtifchen Dienften ftehenden zeitigen Oberförfters zu Gladenbach, Oberfürften- 

thums Heffen, Chriftian Hartig eheliche ältefte Sohn, fich im Jahre 1778 am ı. 

Auguft, die Jägerei allhier zu erlernen begeben und feine zwei Lehrjahre, als bis 

zum 1. Auguft 1780, bei mir Endesunterfchriebenen ausgehalten und fich jeder- 

zeit fo verhalten, wie es einem lehrbegierigen, treu und ehrlichen, guten Gemüthe 

zuftehet und gebühret, alfo dafs ich als fein bisheriger Lehrprinz ihn kraft diefes 

billig von feinen Lehrjahren los, quit und freifpreche; auch übrigens ihm auf 

Begehren und da er fich in der Welt weiter zu verfuchen gemeinet, diefen ehrli- 

chen Lehrbrief ertheilet mit refpektive unterthänig-gehorfamfter-dienft- und freund- 

fchaftlicher Bitte an alle Hohe und Niedere der edlen Jägerei ergebene, dafs fie 

bemeldeten G. L. Hartig mit förderlicher Gnade, Huld und Gewogenheit aufzuneh- 

men geruhen und belieben wollen, welches in gleichmäfsigen Fällen und Bege- 

benheiten um einen Jeden nach Standes-Gebühr zu verfchulden bereit lebe. 

So gefchehen Harzeburg den ı. Augufti 1780, 

Karl Ludwig Hartig 

Herzogl. braunfchw. lüneb. Gehege-Reuter, 

(Forft- u. Jagd-Zeit. 1842. S. 32). 
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Aber es handelte fich darum, demfelben eine fefte Zukunft 

‚zu fichern. Der Vater Hartigs erwirkte deshalb feine Zulaffung 
PAccefs«) beim landgräflichen Oberforftamte in Darmftadt (1785). 

Faft ı!/, Jahre arbeitete Hartig hier zur befonderen Zufrieden- 

heit der Räthe des Oberforftamtes und befonders des Chefs def- 

felben, feines nachherigen Schwiegervaters, Staatsminifters Klip- 

ftein; eine definitive Anftellung mit Befoldung wurde ihm jedoch 

zunächft nicht zu Theil. Als diefe ihm von anderer Seite ange- 
boten wurde, zögerte der thatkräftige junge Mann nicht, fie an- 

zunehmen. 1786 erhielt er einen Ruf als Forftmeifter nach 

Hungen in der Wetterau, in die Dienfte des Fürften von Solms- 

Braunfels. Damit übernahm Hartig in einem bedeutenden Kom- 

plexe von fürftlichen, ungetheilten (alten Marken-) und Gemeinde- 

waldungen die Verwaltung. Buche und Eiche waren meift hier 
überall herrfchend gewefen; aber die unordentliche Plenterwirth- 

fchaft hatte Blöfsen und verftrauchte Plätze genug gefchaffen. 

Hartig ging mit grofser Thatkraft an die Löfung feiner Auf- 
gabe, die zunächft eine waldbauliche war. Die Theorie des 

Buchenfamenfchlags, der Nadelholzanbau auf verödetem Boden, 

die Ordnung der Wirthfchaft den Anforderungen der Weide- 
und Streunutzung gegenüber bildeten den Kern feiner Thätigkeit. 

Hartig war zum Lehrer gefchaffen und befafs den ausge- 
prägteften Trieb zum Lehramte. Seine ganze Natur war dok- 

trinär; aber wenn er auch in dem ihm eigenen Beftreben, überall 

die Regel, das Generelle, Beftimmende hervorzufuchen, und 

dann auf alle ähnlichen Fälle anzuwenden, bisweilen zu weit 

ging, und der fo gefundenen Regel eine zu breite Anwendbar- 
keit zugeftand, fo hat er doch niemals den Boden des praktifchen 

Lebens verlaffen; er behielt ftets die realen Verhältniffe im Auge, 
und wenn auch eine Richtung, welche man die »dogmatifche« 

nennen darf, und die der wirthfchaftlichen Selbftbeftimmung des 

Individuums fchnurftracks entgegenläuft, durch ihn in unfere 

Wirthfchaft gekommen ift, fo bleibt doch zu bedenken, dafs die 

Regelgerechtigkeit der Schule eben eine nothwendige Zwifchen- 

ftufe bildet zwifchen der wirthfchaftlichen Ungebundenheit und 
Ordnungslofigkeit und der viel höheren Stufe der auf die wiırth- 

fchaftliche Intelligenz gegründeten wirthfchaftlichen Freiheit. — 

Sobald Hartig in Hungen zu einer felbftändigen Lebensttel- 
lung gelangt war, begann er feine Lehrthätigkeit. 1789 trat 

fein Bruder Ernft Friedrich als Eleve bei ihm ein, bald darauf 

der fpätere darmftädtifche Oberforftdirektor Klipftein. Im Jahre 
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1791 kündigte Hartig zuerft öffentlich an, dafs er Forfteleven 

aufnehme, um fie in allen Theilen der Forft- und Jagdwiffenfchaft 

theoretifch und praktifch zu unterrichten. 

Dies gefchah bei Gelegenheit der Herausgabe feines litera- _ 

rifchen Erfllingswerkes, der »Anweifung zur Holzzucht für För- 

fter.« In kurzen Sätzen ftellte er Alles das zufammen, was über 

die Beftands-Begründung und -Pflege damals bekannt war, und 

es entftand fo ein vollftändiges Kompendium des Waldbaus, in 

dem zum erftenmal die Theorie‘ des Samenfchlags vollftändig 
entwickelt, die Lehre von der Durchforftung, vom Säen und 

Pflanzen in geordneter Weife vorgetragen wurde. DBefondere 

Berückfichtigung finden die damals allgemein verbreiteten abnor- 

men Waldzuftände, fo wie fie aus der unregelmäfsigen Plenter- 

wirthfchaft hervorgegangen waren. 

Das Buch war epochemachend. Schon 1796 erfchien die 

zweite, 1800 die dritte, 1804 die vierte, 1805 die fünfte, 1808 die 

fechfte Auflage. Hartigs Ruhm wuchs rafch und in demfelben 

Verhältniffe die Zahl feiner Schüler, deren 1790 fchon 18 in 
Hungen verfammelt waren. Allen Unterricht ertheilte er felbft; 

an Zeit zu literarifcher Thätigkeit fehlte es ihm daneben nicht. 

1794 erfchienen die »phyfikalifchen Verfuche über die Brennbar- 
keit der meiften deutfchen Waldbaumhölzer«, 1795 wurde eins 
der bedeutendften Werke Hartig’s, die »rAnweifung zur Taxation 

der Forften« gedruckt. 

Bald erweiterte fich auch der amtliche Wirkungskreis Har- 

tigs in einer feinen Wünfchen durchaus entfprechenden Weife. 

Der feitherige naffauifche Landjägermeifter von Witzleben®) in 

Dillenburg trat in die Dienfte des Landgrafen von Heffen über, 
und feine Stelle wurde 1797 Hartig angetragen. So fiedelte er 

als Landforftmeifter in das fchöne Dillenburg, welches im Cen- 
trum ausgedehnter und hochintereffanter Waldungen liegt, über. 

Sein Wirkungskreis war hier ein überaus lohnender. Die 

Forften waren feither faft durchweg im Plenterbetriebe oder als 

Niederwald (darunter ausgedehnte Flächen als Hauberg) benutzt 

worden. Eine Betriebseinrichtung war nicht durchgeführt; doch 

beftand eine Schlageintheilung. Hartig begann fofort, die Forften 
nach feinem Syfteme des reinen Maffenfachwerks einzurichten. 

Für die Netpher, Hilchenbacher, Haincher Forften wurde die 

Vermeffung, Grenzverfteinung, Diftriktseintheilung und Einrich- 

9) Oben 2. 34 S. 271. 
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tung in den Jahren 1800— 1802 durchgeführt.*) Auf intenfivere 

Kultur in den Staats- und Gemeindeforften ebenfo, wie in den 

ausgedehnten Intereffenten-Waldungen (Haubergen) trat er ener- 

gifch- ein.5) Seine Beftrebungen wurden durch das vollfte Ver- 
trauen der Landesherrfchaft und durch die nachdrücklichfte Un- 

terftützung der Regierung belohnt. 
Alle feine Eleven fiedelten mit ihm nach Dillenburg über. 

Die bisherige Meifterfchule entwickelte fich dort zu einer forft- 

lichen Mittelfchule. Der Unterricht in den Hülfs-(Grund-)Wiffen- 

fchaften wurde tüchtigen Lehrern aus Dillenburg felbft und dem 

nahegelegenen Herborn, wo eine kleine Univerfität beftand, über- 

tragen. Bald flieg die Zahl der Schüler bis auf 70. Der erft 
36jährige Hartig fchien 1800 auf der Höhe feines Lebens zu 
ftehen. ®) 

Literarifch ununterbrochen thätig, mit wiffenfchaftlichen Ver- 
“ fuchen und Unterfuchungen aller Art befchäftigt, in geachteter 

bürgerlicher und amtlicher Stellung fchien ihm Nichts zu wünfchen 
übrig, befonders da ein Kreis blühender Kinder ihn und feine 

wackere Hausfrau umftanden. Aber die durchgreifenden politi- 
fchen Veränderungen, welche im erften Jahrzehnt diefes Jahr- 
hunderts im weftlichen Deutfchland fich vollzogen, warfen einen 

tiefen Schatten in das Leben Hartigs. 
1806 wurde das naffau-oranifche Gebiet dem Grofsherzog- 

thum Berg einverleibt. Man trug Hartig die Stelle des dirigi- 

renden Forftbeamten im ganzen Grofsherzogthume mit einem fehr 

bedeutenden Gehalte an; aber in patriotifcher Zornesaufwallung 
wies er das Anerbieten zurück. Der Grofsherzog liefs Hartig 

nach Düffeldorf kommen, überhäufte ihn mit Lobeserhebungen 

und verfprach ihm goldene Berge. Aber Hartig’s Entfchlufs 

ftand feft. 
Tief gebeugt, ein fchiffbrüchiger Mann, kehrte er nach 

Dillenburg zurück. Zehn Kinder lebten ihm und er war ohne 

Stelle. — 

#) Ich habe diefe Betriebsregelungswerke, welche fich in den Regiftraturen 

der Oberförftereien Lützel und Hainchen befinden, felbft eingefehen. 

5) Vergl. das Abfchätzungswerk des Netpher Reviers de 1800. Meine »Hau- 

bergswirthfchaft im Kreife Siegen 1867« S. 4 Note. Hartig prophezeit vollftän- 

dige Devaftation der Hauberge, wenn nicht durch Befchränkung der Hude, Ver- 

längerung des Umtriebs und intenfive Kultur dem Uebel vorgebeugt würde. 

6) Ueber die Dillenburger Schule f. Anw. z. Holzzucht f. Förfter. 5. Aufl. 

1805 S. 224 fgde. 
Bernhardt, Forstgeschichte. U. 20 
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Doch diefe kurze Noth ging vorüber. Ein Ruf als Ober- 

forftrath nach Stuttgart erreichte ihn kurz nach feiner Rückkehr 

nach Dillenburg. So wanderte er mit Weib und Kind nach 
Schwaben, und wiederum folgte ihm ein grofser Theil feiner 

Schüler. 
In Würtemberg war die Glanzperiode des forftlichen Unter- 

richtswefens vorüber; zwar ertheilte Jeitter noch Privatunterricht 

in Stuttgart (bis 1807), aber derfelbe bewegte fich lediglich im 
Kreife des elementaren Wiffens; die Jagd-Intereffen überwogen 

zudem fehr, und machten es einem Manne, wie Hartig, fchwer, 

ohne gegen die nobeln Paffionen hochftehender Perfonen arg zu 
verftofsen, feine Ueberzeugung von dem, was zum Nutzen der 

Gefammtheit auf dem waldwirthfchaftlichen Gebiete zu gefchehen 

hatte, zum Ausdruck und Vollzug zu bringen. 

Hartig eröffnete 1807 in Stuttgart feine Forftlehranftalt, die 
viel befucht wurde, im Uebrigen, wie es fcheint, einen privaten, 

kaum halboffiziellen Charakter hatte. Aber er fand fich in feiner 

Stellung nicht behaglich. Es fehlte ihm Selbftändigkeit, freie 

Bewegung. Ein Druck laftete auf ihm, fowie auf dem ganzen 

deutfchen Lande und vorab auf den Theilen deffelben, welche 

der unmittelbaren Machtfphäre Frankreichs angehörten oder 
nahelagen. 

Seine literarifchen Arbeiten gingen unterdeffen ruhig voran. 
1798 hatte fich Hartig in einer befonderen Brofchüre gegen den 
Unfug gewendet, der von Medicus und Anderen mit der robinia 
pfeudoacacia getrieben wurde; 1803 erfchienen die »Grundfätze 

der Forftdirektion«; 1806—1808 gab er das »Journal für das 
Forft-, Jagd- und Fifchereiwefen« heraus; 1808 das epoche- 

machende »Lehrbuch für Förfter«, eine für den Standpunkt des 

betriebsführenden (Revier-)Förfters bearbeitete Encyklopädie der 

gefammten Forftwiffenfchaften mit ihren Grundwiffenfchaften. 

1809 folgte dann eine »Anleitung zur Forft- und Waidmanns- 

fprache« und »das Lehrbuch für Jäger.« 

Im Jahre 1811 erging von Berlin aus der Ruf an Hartig, 

als Staatsrath und Oberlandforftmeifter in das preufsifche Finanz- 
minifterium einzutreten. Die wenig behaglichen Verhältniffe in 
Stuttgart hiefsen ihn demfelben Folge leiften. 

In Preufsen befand fich, wie wir gefehen haben, zu jener 

Zeit Alles in der Umformung.”) Die Reorganifation der Staats- 

?) Oben #. 33 S. 258. Die damaligen Verhältniffe in der preufsifchen Forft- 
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verwaltung in dem zerträmmerten Staate war im Werden. Die 

Forftverwaltung war ohne fefte Form, ohne innere Einheit und 
Ordnung. Seit Burgsdorf’s Tode gab es keinen forftlichen Un- 

terricht; die ÖOberförfterftellen wurden faft ausfchliefslich mit 

fchlecht vorgebildeten Mitgliedern des reitenden Feldjägerkorps 

befetzt; ein böfes Accidenzien-Wefen herrfchte und die Moralität 

der verwaltenden Beamten war nicht über jeden Zweifel erhaben; 

eine mächtige Bewegung drängte zum Verkauf der Staatsforften 
und es war kaum irgend Etwas, was der diefelbe nährenden 

Partei mehr Rückhalt bot, als der notorifch troftlofe Zuftand 

eines grofsen Theiles der Staatsforften, und die Unfähigkeit der 

Forftbeamten, denfelben von Grund aus zu beffern. K 

Man mufs fich diefe Verhältniffe recht klar vergegenwärti- 
gen, um die Gröfse der Aufgabe zu ermeffen, welche Hartig 

zufiel. Hier war Alles zu organifiren, die Verwaltung, der Un- 

terricht, die Wirthfchaft; das Alles in einem Staate, deffen Grund- 

feften erfchüttert waren, der fich anfchickte, einen Kampf auf 

Leben und Tod zu kämpfen; das Alles in einer Zeit, wo ganz 
Europa mit angehaltenem Athem die Ereigniffe erwartete, welche 

fich an Napoleons Heerzug nach Rufsland anfchliefsen würden. — 

Hartig verflocht in feine Amtsfunktionen in Berlin fofort 

auch die Lehrthätigkeit. Der Ausfall der erften von ihm abge- 
haltenen Prüfung, in welcher von 13 Examinanden Iı als durch- 

aus unbrauchbar zurückgewiefen werden mufsten, gab ihm die 

Ueberzeugung, dafs es den Forftleuten in Preufsen vor allen 
Dingen an Bildung mangele, dafs eine beffere technifche und 

allgemeine Durchbildung derfelben der Ausgangspunkt für alle 

übrigen Verbefferungen werden müffe. Er hielt feine Vorlefungen 

öffentlich und bald in überfülltem Auditorium. Dabei aber fafste 
er eine gründliche Reform des Forftunterrichtswefens in Preufsen 

ins Auge, ohne dafs jedoch in den Kriegsjahren 1813—15 etwas 

Ernftliches hätte gefchehen können. Man war auch durchaus 

verwaltung waren, wie zuzugeben ift, keineswegs normale ; wenn aber in der von 

einem Ungenannten bei Gwinner in den forftlichen Mittheilungen a. a. O. einge- 

fandten Biographie aus diefen mangelhaften Zuftänden reichliches Kapital gefchla- 

gen wird, um »den Preufsen eins auszuwifchen«, fo ift das ungerechtfertigt. Die 

Zuftände in Würtemberg waren ı811 um kein Haar beffer, als die in Preufsen; 

ja dort war das Jagdintereffe in einer Weife vorwiegend, die man fchon lange 

vorher in Preufsen nicht kannte. Die Darftellung Gwinners oder deffen, der 

ihm die Feder geführt hat, it überhaupt das Gegentheil von objektiv, und dabei 

in vielen Punkten unrichtig. 

20 * 
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nicht im Klaren, was gefchehen follte. Eine Zeit lang hatte 

Hartig den Plan, Provinzialforftfchulen einzurichten, welche unter 

der Direktion des Provinzialforftbeamten ftehen follten. Profeffuren 

follten für Forftwiffenfchaft, Mathematik (auch für Chemie, Phyfik 

und Baukunde), und allgemeine Schulwiffenfchaften (Schönfchrei- 

ben, franzöfifche Sprache, Geographie, Statiftik) eingerichtet 

werden.) 

Diefer Plan fcheint jedoch in den mafsgebenden Kreifen in 
Berlin wenig Anklang gefunden zu haben. Man entfchied fich 

vielmehr dafür, den forftlichen Unterricht an die Univerfitäten 

anzulehnen, und in Berlin, Königsberg und Bonn Lehrftühle der 

Forftwiffenfchaft zu errichten. Diefer Plan fand, wenn eine des- 

fallige Notiz in Andre’s Abhandlungen?) richtig ift, fogar die 

Allerhöchfte Genehmigung, ift aber aus mir unbekannten Grün- 

den in diefer Ausdehnung nicht zur Ausführung gelangt. 
Hartig fchlug für den Lehrftuhl in Berlin Fr. W. Leopold 

Pfeil10) vor, mit dem er feit 1816 in literarifchem Verkehr geftan- 

den hatte, den er 1819 auch perfönlich kennen lernte. Zunächft 

jedoch fand fein Vorfchlag Widerfpruch; von einflufsreicherer 

Seite wurde G. König!!) vorgefchlagen und vorgezogen; Hartig 

drang erft mit feinem Vorfchlage durch, als König ablehnte. 

Der Geheime Oberfinanzrath Thilo, Minifterial-Referent für die 

fchlefifche Forftverwaltung, welcher 1819 Pfeil ebenfalls perfön- 

lich kennen gelernt hatte, führte fpäter die Verhandlungen mit 

Pfeil, welche deffen Berufung nach Berlin im Jahre 1821 zur 

Folge hatten. Während fich die Forftunterrichtsfrage in Preufsen 
in der angedeuteten Weife zu entwickeln begann, arbeitete Hartig 
mit unermüdetem Fleifse an der Reorganifation der ganzen Ver- 
waltung. In Süd- und Weftdeutfchland war meift das Revier- 

förfterfyftem in den Verwaltungen eingeführt, und Hartig fchob 

auch in Preufsen Revierförfter als Organe des Forftfchutzes und 

Wirthfchaftsvollzugs zwifchen die Oberförfter und Unterförfter 
ein. Für alle Amtsftellen der Forftverwaltung entwarf er aus- 

führliche Inftruktionen (1817), fchrieb eine Kulturinftruktion (1814), 

eine Anweifung zur Abfchätzung und Einrichtung der Forften 

#) Diefer Plan ift von Hartig entwickelt in den Grundfätzen der Forftdirek- 

tion, in der mir vorliegenden 2. Auflage (1813) S. 22 fgde. 

®) Abhandlungen aus dem Forft- und Jagdwefen. Aus Chr. C. Andre's öko- 

nomifchen Neuigkeiten und Verhandlungen. Il. Bd. 1823. Nr. ı0. 

'0) Vergl. die Biographie Pfeils im Ill. Bde. 

1) Vergl. die Biographie Königs im Ill. Bde. 
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(1819), eine Inftruktion für Feldmeffer (1819), eine Anleitung zur 

Berechnung des Geldwerthes der Forften (1814), zur Prüfung der 

Forftkandidaten (1818), zur wohlfeilen Kultur der Waldblöfsen 

(1826), zum Unterrichte junger Leute im Forft- und Jagdwefen 

(1827), zur Vertilgung der Kiefernraupen (1827). Das Organifa- 

tionstalent Hartigs war die bedeutendfte Seite feiner geiftigen 

Natur. Er organifirte die Wirthfchaft, die Verwaltung, die Wif- 
fenfchaft. Seine Thätigkeit war überall eine didaktifche und 

inftruirende, keine eigentlich produktive.12) Seine Inftruktionen 
find feine hervorragendften Leiftungen; feine Gabe, die wiffen- 
fchaftlichen Lehren ebenfo, wie die Verwaltungsvorfchriften in 
gemeinfafslicher Form wiederzugeben, den Stoff zu popularifiren, 
ohnie ihn zu verflachen, war eine feiner bedeutendften Eigen- 

fchaften. 

An Mifsftänden in der Verwaltung und Wirthfchaft fehlte 
es nicht. Die Hennertfchen Abfchätzungswerke hatten keine 

lange Dauer, gehabt. Es fehlte ein fefter Betriebsplan, eine 

Material-Kontrole. Hartig begann mit einer neuen Betriebsein- 
richtung in allen Forften und bildete fich hierzu feine Taxatoren 
felbft. 1817 verfammelte er in Neuftadt Eb/W. 50 der tüchtig- 

ften Forftbeamten und Forftkandidaten, um mit ihnen das Revier 

Biefenthal einzurichten. Er ertheilte ihnen einen fyftematifchen 

Unterricht in der Betriebsregelungskunde und leitete alle Arbei- 

ten im Walde perfönlich. So wurden eine grofse Zahl Forft- 

taxatoren mit einemmal ausgebildet, die dann zu den Forftein- 

richtungsarbeiten in den verfchiedenen Provinzen verwendet 

wurden. 

Die territorialen Veränderungen im Jahre 1815 nahmen Har- 
tig’s Thätigkeit auf’s Aeufserfte in Anfpruch. Ueberall war zu 

organifiren, die ganze Verwaltung in einen Gufs zu bringen, In 

den Rheinprovinzen gewährte die von dem Generalgouverneur 
Sack bereits eingeleitete Organifation den Vortheil leichten An- 
fchluffes an das preufsifche Syftem. Hartig ‚bereifte die Rhein- 
provinz 1815 und fchon in den beiden folgenden Jahren erfolgte 

die Regelung der ganzen Verwaltung. 
Der Holzverkauf hatte feither meift nach den Holztaxen 

der Provinzialforftordnungen ftattgefunden. Hartig ordnete die 

'2) Meine weitere Darftellung wird Gelegenheit bieten, den Nachweis zu 

führen, dafs G.L. Hartig faft Alles, was er in feinen Lehrbüchern etc. zufammen- 

geftellt hat, fchon vorfand, 
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Errichtung von Lokal-Holztaxen (für jede Provinz mehrere) an, 
und richtete den Verkauf des Bau- und Nutzholzes, welcher feit- 

her nach Sortimenten (in Baufch und Bogen) ftattgefunden hatte, 

nach Kubikeinheiten ein.1?) Er fchrieb zu diefem Behufe felbit 

Kubik- und Geld-Tabellen (1815). Der meiftbietende Verkauf 

wurde Regel,14) alle Verkaufsmonopole hörten auf; die Holzan- 

fuhr durch die Oberförfter wurde befeitigt.'?) 
Hartig’s Verdienft um die Erhaltung der Staatsforften ift 

fchon oben gewürdigt worden. !6) i 

Unterdeffen hatten die Verhältniffe der Berliner Forftaka- 
demie nicht die von Hartig gewünfchte Entwickelung gefunden. 
Ein in den geiftigen Naturen beider Männer tief begründeter, 

aber im Anfange wenig hervorgetretener Antagonismus zwifchen 

Hartig und Pfeil machte fich in unangenehmer Weife fühlbar. 

Letzterer fetzte die Verlegung der Forftfchule nach Neuftadt 
Eb/W. durch!”) (1830), und erreichte fo feine Ifolirung von dem 

ihm unbequemen Treiben der Univerfität und das abfolute Direk- 

torium der Forftfchule. 

Hartig beftieg wiederum den Lehrftuhl und hielt in Berlin 

forftwiffenfchaftliche Vorträge.?) Sein Sohn Theodor wurde 

ihm als Repetent beigegeben. 

13) Siehe die bezügliche Beftimmung in der allgemeinen Mafs- und Gewichts- 

ordnung vom 16. Mai 1816 (Gef. S. S. 149) 2. 25 und in der Hau-Ordnung für 

die preufsifchen Staatsforften, welche mittelft Finanz-Minifterial-Verfügung vom 23. 

VI. 17. allen Forftbehörden mitgetheilt ift. 

) Inftruktion für die (infpizirenden) Oberförfter von 1817. 2. 2. 46, 47- 

Kabinets-Ordre vom 31. Januar 1820. 2. 18, 19, 23. 

15) Oben 2. 33 S. 275. 

1) 8,732,5.:240,. 

1) Ob, wie bei Gwinner, Biographie S. ıı, behauptet wird, die Verlegung 

der Forftakademie nach Neuftadt Eb/W. »gegen die Zuftimmung Hartig’s« erfolgte, 

laffe ich dahingeftellt. Jedenfalls wäre dies fehr auffallend und würde beweifen, 

dafs Hartig’s Einflufs um 1830 ein geringer gewefen ift. 

18) Pfeil fagte darüber in feiner mehrfach citirten Berichtigung bei Gwinner 

S. 5 Folgendes: »Die Univerfität und die hohe Behörde derfelben glaubte, dafs 

in dem Unterrichtsplane eines fo grofsartig organifirten Inftituts, wie die Univerli- 

tät zu Berlin, eine Lücke entftehen würde, wenn die bis dahin zahlreich befuchten 

forftlichen Vorlefungen- künftig ausfallen würden. Um diefem Nachtheile zu be- 

gegnen, und um zugleich dem verftorbenen Hartig, der fchon längere Zeit in der 

Verwaltung ganz unbefchäftigt war, einen ihm zufagenden Wirkungskreis zu ver- 

fchaffen, wurde ihm der Vorfchlag gemacht, die forftlichen Vorträge bei der Uni- 

verfität zu übernehmen.« 

Diefe Darftellung Pfeils fcheint nicht ganz korrekt zu fein. Man wollte 

offenbar die bislang wohlbewährte Einrichtung des forftlichen Unterrichtswefens 
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Die nach der Inftruktion von 1819 ausgeführten Betriebs- 
regelungs-Arbeiten hatten auch keinen rechten Fortgang. Das 

Verfahren war zu umftändlich, der für einen vollen Umtrieb auf- 

zuftellende Betriebsplan erregte grofse Bedenken. Um rafch 

brauchbare Wirthfchaftsgrundlagen zu erlangen, begann man 
1826/27 fummarifche Ertragsermittelungen zunächft in der Rhein- 

provinz und Weftfalen, fpäter in der ganzen Monarchie durch- 

zuführen. Diefe Arbeiten dienten gleichzeitig dazu, eine neue 

Eintheilung der Staatsforften in Infpektionen, Oberförftereien und 
Schutzbezirke herzuftellen, 1%) welche durch das Aufgeben des 

Hartig’fchen Revierförfterfyftems und die Rückkehr zum Ober- 
förfterfyftem bedingt war.?%) 1836 wurde dann die Hartig’fche 
Taxations-Inftruktion durch eine von dem Oberlandforftmeifter 

von Reufs ausgearbeitete neue Anweifung zu Forfteinrichtungs- 
arbeiten in allen. wefentlichen Theilen modifizirt oder eigentlich 

befeitigt.') 
So fah Hartig in feinen letzten Lebensjahren Manches von 

dem, was er gefchaffen hatte, durch Neues erfetzt. Das ihm 

eigene doktrinäre und ftarre Fefthalten an dem einmal als gut 
Erkannten, welches fich namentlich in dem gradezu wunderbaren 
Verlangen ausfpricht, dafs feine für 120 Jahre aufgeftellten Be- 

triebsvorfchriften auch wirklich innegehalten werden follten, 2?) 
‘ 

— denn die Berliner Forftakademie hat eine grofse Zahl aufserordentlich tüchtiger 

Forftmänner gebildet — nicht ohne Weiteres aufgeben, als Pfeil — wohl eben 

fo fehr aus perfönlichen, als aus fachlichen Gründen — die Errichtung der Aka- 

demie in Neuftadt durchfetzte. Nicht eine Art von Mitleid mit Hartig war es, 

welches die Beibehaltung des forftlichen Lehrftuhls in Berlin veranlafste — denn 

in Preufsen pflegt man folche Dinge nur mit dem Verftande, nicht mit dem Ge- 

müthe zu behandeln —, auch nicht die Rückficht auf die Vollftändigkeit des 

Vorlefungskatalogs der Berliner Univerfität allein, fondern nach meiner feften 

Ueberzeugung die rein fachliche Erwägung, dafs die Frage, wie man das 

Forftunterrichtswefen am zweckmäfsigften organifire, eine offene fei, 

19) Man vergl. darüber O. v. Hagen, die forftlichen Verhältniffe Preufsens. 

1867. S. 137 fgde. 

20) Das Revierförfter-Syftem ift, wie es fcheint, in Preufsen nie ganz zur 

Durchführung gekommen, obwohl alle Ernennungen der Revierförfter erfolgten. 

2!) Das fuperfizielle Taxations-Verfahren ift in der 1830 erfchienenen Anlei- 

tung zur fummarifchen Ertragsermittelung der einzelnen Forftfchutzbezirke darge- 

ftell. Die v. Reufs’fche Inftruktion ift am 24. IV. 1836 unter dem Titel »An- 

weifung zur Erhaltung, Berichtigung und Ergänzung der Forft-Abfchätzungs- und 

Einrichtungs-Arbeiten« veröffentlicht. 

22) Man vergl. die in allen Hartig’fchen Taxationswerken von 1800—1802 in 

wörtlicher Uebereinftimmung wiederkehrende Stelle, wo Hartig jede Abweichung 

von feinen für 120 Jahre gegebenen Betriebsvorfchriften für unvereinbar mit denı 
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liefs ihn dies gewifs fchwer empfinden. Aber die fortfchreitende 
Zeit geht unerbittlich über das zur Tagesordnung über, was 
verbraucht und nicht mehr berechtigt ift. Die Hartig’fchen Ge- 
neralregeln hatten in der Zeit vor 1820 ihre grofse Bedeutung 

für ein ungenügend vorgebildetes Forftperfonal, und für eine - 

Verwaltung ohne Einheit und Ordnung. Sie verloren diefe Be- 

deutung und Berechtigung, als beffere Bildung die preufsifchen 
Forftleute zum eigenen freien Urtheil befähigte, als die Wirth- 
fchaft über das »Schwören auf die Worte des Meifters« fortge- 

fchritten war. Und zu derfelben Zeit hatte die ftarre, jede freie 
Bewegung vernichtende Betriebs-Vorausbeftiimmung der Hartig’- 
fchen Taxations-Methode ebenfalls keine Berechtigung mehr. 

Am 2. Februar 1837 ftarb G. L. Hartig. Sein Leben war 
reich an treuer Arbeit, reich an fchönen Früchten, ??) die einer 

Gedeihen der naffau-oranifchen Forften erklärte, und emphatifch jede Verantwor- 

tung von fich wies, wenn nicht alle feine Betriebsvorfchriften ganz genau befolgt 

würden. Man vergleiche dann mit diefer Prophezeiung den Zuftand jener Forften 

und fehe zu, wieviel von dem Hartig’fchen Betriebsplane realifirt worden ift. 

23) Hartig’s fämmtliche Schriften bilden eine kleine Bibliothek. Der Voll- 

ftändigkeit halber ftelle ich fie hier zufammen: 

1791 erfchien die Anweifung zur Holzzucht für Förfter. (In’s Franzöfifche 

überfetzt. 7. Aufl. 1817). 

1794. Phyfikalifche Verfuche über das Verhältnifs der Brennbarkeit der 

meiften deutfchen Waldbaumhölzer. (2. Aufl. 1804). 

1795. Anweifung zur Taxation und Befchreibung der Forften. (4. Aufl. 

1819). 

1798. Beweis, dafs durch die Anzucht der weifsblühenden Akazie fchon 

wirklich entftandenem oder nahe bevorftehendem Holzmangel nicht abgeholfen 

werden kann. (2. Aufl. 1802). 

1803. Grundfätze der Forftdirektion. (2. Aufl. 1813). 

1808. Lehrbuch für Förfter und die es werden wollen. Das Buch ift in’s 

Ruffifehe, Böhmifche, Polnifche überfetzt und hat bis zu Hartig’s Tode -fieben 

Auflagen erlebt. Die 3. Aufl. ift in neuefter Zeit von B. Borggreve neu bear- 

beitet (1871). Vergl. meine Recenfion in Danckelmanns Zeitfchrift IV. S. 357 

fgde. Die 8. u. 9. Aufl. hat Th. Hartig herausgegeben, und das Buch für den 

wiffenfchaftlichen Standpunkt des Revierverwalters der Neuzeit erweitert. (1840 

und 1851). 

1809. Anleitung zur Forft- und Waidmannsfprache. 

1810. Lehrbuch für Jäger und die es werden wollen. (Die 6. Aufl. ift 1845 

von Th. Hartig beforgt). 

1812. Anleitung zur Berechnung des Geldwerthes eimes in Betreff feines 

Naturalertrags fchon taxirten Forftes. 

1815. Kubiktabellen für gefchnittene, befchlagene und runde Hölzer, nebft 

Geldtabellen etc., und Potenz-Tabellen zur Erleichterung der Zinsberechnung. 

Hartig hat auch (ohne Jahreszahl) Erfahrungs-Tabellen über den periodifchen 

rl 
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fpäten Nachwelt reifen. Ihr ziemt es, um fein Andenken den 
immergrünen Kranz dankbarer Erinnerung zu fchlingen.*%) 

8. 37. Heinrich Cotta.!) 

Ein Jahr vor Georg Ludwig Hartig wurde in einem einfa- 
men Jägerhaufe Thüringens Heinrich Cotta geboren, der Mann, 

und jährlichen Holzertrag der Eichen-, Buchen-, Erlen-, Birken- und Kiefernwal- 

dungen herausgegeben. i 

1818. Anleitung zur Prüfung der Forftkandidaten. (2. Aufl. 1828). 

1819. Befchreibung eines wohlfeilen Wolfs- und Fuchsfanges. 

1822. Verfuche über die Dauer des Holzes. 

1826. Anleitung zur wohlfeilen Kultur der Waldblöfsen. 

1827. Kurze Anleitung zum Unterricht junger Leute im Forft- und Jagdwefen. 

1827. Anleitung zur Vertilgung oder Verminderung der Kiefernraupen. 

1829. Beitrag zur Ablöfung der Holz-, Streu- und Waldfervituten. 

1829. Abhandlungen über intereffante Gegenftände beim Forft- und Jagdwefen. 

1830. Die Forftwiffenfchaft nach allen ihren Theilen in gedrängter Kürze 

(für Kameraliften). 

1833. Entwurf einer allgemeinen Forft- und Jagdordnung. 

1833. Gutachten über die Fragen: Welche Holzarten lohnen den Anbau am 

reichlichften? und wie verhält fich der Geldertrag des Waldes zu dem des 

Ackers? 

1834. Forftliches und forftnaturwiffenfchaftliches Konverfations-Lexikon (mit 

Th. Hartig). 

1836. Lexikon für Jäger und Jagdfreunde, oder waidmännifches Konverfa- 

tionslexikon.. (1852 aufs Neue herausgegeben, 1868 neu aufgelegt). 

1836. Erfahrungen über die Dauer der Hölzer. 

1837. Kurze Belehrung über die Behandlung und Kultur des Waldes für 

‘Privatwaldbefitzer und Gemeinde-Vorfteher etc. 

Die Inftruktionen find im Texte angegeben. Ueber die von Hartig herausge- 

gebenen Zeitfchriften f. unten ?. 48. 

Von dauerndem Werthe war die Anweifung zur Holzzucht, das Lehrbuch für 

Förfter, die Anweifung zur Taxation und allenfalls die »Forftdirektion«. Diefe 

Werke werde ich unten näher befprechen. 

21) Auch Denkmäler von Stein haben Deutfchlands Forftmänner dem grofsen 

Meifter errichtet. 1847 wurde ein Denkmal Hartig’s in Gladenbach enthüllt 

(Forft- und Jagd-Zeitung 1847 S. 117); fchon zwei Jahre früher hatten die wür- 

tembergifchen Forftmänner in der Nähe von Hohenheim feinem Andenken einen 

Gedenkftein geweiht. 

1) Zur Biographie Cotta’s vergl. Tharander Jahrbuch I. Bd. S. 142. XVI. Bd. 

S. 6. Jubelfchrift von 1866 (XVII. Bd.), in welcher die Gefchichte der Akademie 

zu Tharand von Hugo Schober. Gwinner, forftliche Mittheilungen, V. Hft. 1839. 

S. 3 fgde. Cotta’s Selbftbiographie in Laurop und Fifcher, Sylvan, 1819. S. 3 

bis 14. Fraas, Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft S. 590 _fgde. 

Neuefter Zeit hat F. Judeich eine Biographie Cotta’s im »deutfchen Forft- und 

Jagd-Kalender für das Jahr 1874« veröffentlicht, welche jedoch nichts Neues von 

Bedeutung enthält. 
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dem es befchieden war, emporzufteigen zu der Stelle des erften 

Meifters der Forftwiffenfchaft, der Mann, der keinen Feind und 

keinen Neider hatte, der ebenfo fern blieb von dem widerlichen 

Gekreifche des literarifchen Streites, wie von dem Begehren ab- 

foluter Herrfchaft feiner Doktrinen, zu deffen Füfsen aber die ° 

Schüler aus allen Kulturländern fafsen. 

»Ich bin ein Kind des Waldes,« fagt er von fich felbft, 

»kein fchirmendes Dach überdeckt die Stelle, wo ich geboren 

wurde. Alte Eichen und hohe Buchen umfchatten die Oede 

und Gras wächft auf derfelben. Den erften Gefang hörte ich 
von den Vögeln des Waldes und meine erfte Umgebung waren 

Bäume. So bezeichnete die Geburt meinen Beruf für den 
Wald.«?) 

Ja, fo ruhereich und harmonifch war die geiftige Natur 

diefes bevorzugten Mannes, dafs man glauben könnte, ihm fei 

aus der Waldeinfamkeit feiner Geburtsftätte ein tiefer Frieden 
als Schutzgeift durch das Leben gefolgt. 

Heinrich Cotta ift uns für feine Epoche der Vertreter der 

ächtdeutfchen, emfigen wiffenfchaftlichen Arbeit und geiftigen 
Produktion, des unverdroffenen Ausbaus der Forftwirthfchafts- 

lehre, welche er bis zu einem jener Abfchlüffe gebracht hat, die 
von Stufe zu Stufe in der Gefchichte einer jeden Wiffenfchaft 

zu verzeichnen find. ’ 

Ob die geiftige Natur Cottas in gleicher Weife, wie die 
feines Zeitgenoffen Hartig für grofse Organifationen geeignet ge- 
wefen wäre, wiffen wir nicht. Nicht an eine mafsgebende Stelle 

in einem grofsen Staate geftellt, hat er die befte Kraft feines 
Lebens der Lehrthätigkeit und ftillen wiffenfchaftlichen Arbeit, 
daneben den praktifchen Arbeiten der Betriebsregelung in grofsem 

Mafsftabe gewidmet, und für fein engeres Vaterland durch die 
letzteren Grofses geleiftet, während er als Lehrer und Schrift- 

fteller allen Kulturvölkern gleichmäfsig angehört. 

Gleich hoch über der einfeitigen Empirie und über der ab- 
ftrakten, grauen Theorie ftehend, fah er nur in einer angemeffe- 

nen Verbindung beider die Wahrheit, fprach er es aus, wie 
Wiffenfchaft und Wirthfchaft einander gegenfeitig begründen 

und ergänzen müffen. »Wir müffen,« fo formulirt er felbft fein 

wiffenfchaftliches Bekenntnifs,?) »die Erfahrungen Vieler, von 

2?) Selbftbiographie im Sylvan von 1819. $. 4. 

®») Cottas Eröffnungsrede vom 24. Mai 1811, Tharander Jahrb. 1866. $. 7. 

5 
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vielen Jahren, aus vielen Gegenden, unter mannichfaltigen Um- 
ftänden fammeln, zufammenftellen, aus ihnen Hauptregeln 
ableiten, Grundfätze aufftellen und diefe modifiziren 

lernen.« Und er fügt dann hinzu: »So wenig ein Maler feine 

Kunft nur aus Vorlefungen erlernt, fo wenig geht ein Forftmann 
blofs aus dem Hörfaale hervor. Der Beruf des Forftmannes ift 

halb Wiffenfchaft, halb Kunft, und nur die Ausführung macht 
hierbei den Meifter.« 

Wir dürfen, glaube ich, dies Programm unferes Altmeifters 

Cotta auch heute noch Alle unterfchreiben. 
Seine wiffenfchaftliche Tiefe, welche ihn gleichwohl nie der 

Praxis entfremdete, bildete eine Ergänzung der Thätigkeit Har- 
tigs. Die deutfche Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft durfte 

fich glücklich preifen, dafs fie zwei folche Männer ihre Führer 

nannte. Wenn Hartig Wirthfchaft und Wiffenfchaft organifirte 
und in dogmatifche Regelgerechtigkeit einfchlofs, wenn er die 

vorhandenen Erfahrungen, das bereits gewonnene Wiffen, die zur 

Zeit verfügbare wirthfchaftliche Kraft und Intelligenz fammelte, 
ordnete und den Zwecken des wirthfchaftlichen Fortfchrittes 

dienftbar machte, fo baute Heinrich Cotta unmittelbar auf dem 

Grunde des der Vergangenheit -Entnommenen an einer neuen 

deutfchen Forftwiffenfchaft weiter. Beide Männer haben der 
Forftwiffenfchaft im Sinne der Neuzeit die Stätte bereitet; aber 

während Hartig nicht über den Doktrinarismus der Schulregel 
hinausgekommen ift, hat Cotta die nächfthöhere Stufe erreicht, 

und in feinen Werken liegen die Keime der freien Forfchung 

und freien Wirthfchaft. — 
Heinrich Cotta wurde am 30. Oktober 1763 in dem Forft- 

haufe Klein-Zillbach bei Wafungen unweit von Meiningen gebo- 
ren. Sein Vater war dort Unterförfter, wurde aber bald Förfter, 

dann Oberförfter, fpäter Wildmeifter (in Zillbach), zuletzt Ober- 
forftmeifter zu Altftadt im Weimarifchen, wohnte jedoch zu 

Weimar, weil er zugleich Mitglied der dortigen Hofkammer war. 
Heinrich Cotta empfing eine gute Erziehung, und fein Vater, 

wenngleich er den Sohn von Jugend auf zum Forftmanne be- 

fiimmte, war weit davon entfernt, ihm nur eine empirifche Bil- 
dung im Walde zu geben. Er liefs ihn vielmehr nach der prak- 

tifchen Lehrzeit die Univerfität Jena beziehen (1784), wo der 

firebfame junge Mann zwei Jahre Kameralwiffenfchaft und Ma- 

thematik ftudirte. Mehrere gröfsere Reifen erweiterten feinen 

Gefichtskreis. Eifrig fammelte er Naturalien, befonders Minera- 
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lien, und feine Mineralienfammlung war es, welche ihn zu jener 

"Zeit dem Kammerrath Appelius aus Eifenach bekannt machte. 

Appelius veranlafste noch während der Studienzeit Cottas 

feine Verwendung bei einer Flurvermeffung zu Fifchbach bei. 
Kaltennordheim. Diefe umfaffende Arbeit nahm mehrere Jahre 
in Anfpruch. Ohne Zuthun Cottas meldeten fich bei ihm mehrere 
junge Leute, meift losgefprochene Jäger, welche das Feldmeffen 
erlernen wollten, und er ertheilte ihnen im Sommer praktifchen 
Unterricht, während die Wintermonate dazu benutzt wurden, 

das Gemeffene in Zillbach zu kartiren und zu berechnen. Seine 
Gehülfen und Schüler folgten ihm auch dorthin. Man übte im 
Zillbacher Walde die Jagd, und einige von den Vermeffungs- 

gehülfen, welche den Jäger-Lehrbrief noch nicht erworben hatten, 

traten bei Cotta’s Vater förmlich in die Jägerlehre. Cotta be- 
gann fchon 1785, feinen Schülern im Winter theoretifchen Un- 

terricht zu ertheilen, anfangs nur mathematifchen, fpäter auch 
forftlichen. Dies war die Entftehung der Cotta’fchen Meifter- 
fchule. Beim Schluffe der Fifchbacher Vermeffungsarbeiten (1788) 

zählte diefelbe bereits 10 Schüler. 

1789 erhielt Cotta die erfte Anftellung im landesherrlichen 

Forftdienfte und zwar als Forftläufer mit ı2 Thlrn. Jahresgehalt. 

Fürwahr, ein befcheidener Anfang! Dies Amt hinderte die fernere 
Lehrthätigkeit Cottas nicht. Er blieb in Zillbach; der Zudrang 
zu feiner Schule mehrte fich; der Gedanke, derfelben eine feftere 

Örganifation und breitere Grundlage zu geben, lag nahe. Cotta 

unterbreitete 1794 dem Grofsherzog von Sachfen-Weimar einen 

darauf bezüglichen Plan, welcher jedoch erft 1795 und nach der 

Errichtung der Bechftein’fchen Forftfchule genehmigt wurde. 

Cotta’s Vater wurde nach Weimar verfetzt, Cotta erhielt 

die Wildmeifterftelle in Zillbach. |, Seine Forftfchule erhielt 'eine 

landesherrliche Unterftützung und wurde in dem Zillbacher Jagd- 

fchloffe untergebracht, ein forftbotanifcher Garten angelegt, das 

Zillbacher Revier zu praktifchen Demonftrationen benutzt. 1801 
erfolgte die Ernennung Cotta’s zum Forftmeifter in Eifenach und 
zum Mitgliede des dortigen Forftkollegiums; es wurde ihm je- 

doch die Erlaubnifs ertheilt, in Zillbach fernerhin wohnen zu 

bleiben; auch behielt er die Verwaltung des Zillbacher Reviers. 

In die Jahre 1803 und 1804 fällt fein erftes Auftreten als” 

forftwiffenfchaftlicher Schriftfteller. 1803 und 1804 erfchien feine 

»fyftematifche Anleitung zur Taxation der Waldungen« in zwei 
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Abtheilungen;?) 1806 eine kleine jedoch wiffenfchaftlich fehr 

bedeutende Schrift von 96 Seiten »Naturbeobachtungen über die 
Bewegung und Funktion des Saftes in den Gewächfen, mit vor- 

züglicher Hinficht auf Holzpflanzen.«®) 1810 wurde man in 
Sachfen auf Cotta aufmerkfam, und es erging an ihn der Ruf, 

als Forftrath und Direktor der Forftvermeffung in Königlich 

Sächfifche Dienfte zu treten, welchem er Folge leiftete. Er hatte 

fich Tharand zum Wohnfitze gewählt und dorthin folgten ihm 
feine Vermeffungsgehülfen und Schüler. Diefe bildeten den 

Stamm einer neuen Forftfchule, welche am 24. Mai 1811 eröffnet 

wurde, zunächft aber einen durchaus privaten Charakter hatte.®) 
Die Zahl der jungen Forftmänner, welche fich zum Eintritt in 

die Schule meldeten, war eine fehr grofse. Schon im Winter 
ı8ı1/12 betrug fie Hundert. Cotta trug nun nicht mehr alle 

Disciplinen felbft vor, fondern neben ihm waren mehrere andere 

Lehrer, befonders Reum, thätig;”) aber die Kriegsjahre leerten 

die Hörfäle und erft 1815 ftellten fich die Schüler wieder ein. 

Schon vorher hatte Cotta den Entfchlufs gefafst, die Erwei- 

terung feiner Schule zu einer Staats-Anftalt zu erftreben. 1814 
hatte das Finanz-Kollegium fich bereits damit einverftanden er- 

klärt,8) auch war über die der Schule zu gebende Einrichtung 
verhandelt worden; aber erft 1816 wurde die Forftfchule zu 

Tharand zu einer landesherrlichen Forftakademie unter der Ober- 

direktion des Geheimen Finanz-Kollegiums und Oberhofjäger- 

meifters erhoben.?) 

“) Die Schrift war fehr bald vergriffen, ift aber erft 1820 umgearbeitet wieder 

gedruckt worden. Vergl. unten 2. 40. 

°) Ratzeburg (Schriftfteller-Lexikon S. 119) nennt diefe Schrift »eine wahre 

Fundgrube der intereffanteften Beobachtungen, die für Phyfiologie, wie für Holz- 

zucht gleich wichtig find. Es ift eine Schande für die Phyfiologen, die es nicht 

erwähnen und nicht fchätzen, und die wohl neben dem Franzofen Mirbel auch 

unferm Cotta ein Plätzchen hätten gönnen können, da er mit Jenem gleichzeitig 

(für Deutfchland alfo zuerft) die Saftbewegung experiendo richtig gefunden hat, 

und darin weiter gekommen ift, als z.B. ein halbes Jahrhundert fpäter Schleiden.« 

Ratzeburg darf hier entfchieden als kompetenter Richter fprechen. 

6) S. unten 2. 46. 

?) Unten 2. 44. 
#) Cotta hatte am 2. Auguft 1814 eine »Vorftellung, die beffere Einrichtung 

der Forftlehranftalt betreffend«, eingereicht. Am 8. Auguft 1814 refkribirte das 

Finanzkollegium in einer den Wünfchen Cottas durchaus entfprechenden Weife, 

Vergl. Tharander Jahrbuch, XV. (Feftfchrift) S. 5 fgde. 

®) Durch Refkript vom ı2. III. 1816. Die Akademie wurde am 17. VI. 1816 

eröffnet. 
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Neben feiner Lehrthätigkeit widmete Heinrich Cotta in Sach- 

fen feine Zeit hauptfächlich der Durchführung von Betriebs-Ein- 

richtungen.!%) Hand in Hand mit der Vermeffung der Forften 

ging eine genaue Beftandsbefchreibung; ein Betriebsplan für den. 

ganzen Umtrieb wurde entworfen, der künftige Ertrag aller Forft- 

orte fpeziell veranfchlagt und hiernach der Etat gebildet. Die 

Herftellung eines normalen Altersklaffen- Verhältniffes und einer 
normalen Beftandsgruppirung fafste Cotta zunächft nicht ins Auge, 

eben fo wenig die Aufftellung eines die Zukunft berückfichtigen- 

den Hiebsplanes. Die ältere Cotta’fche Betriebsregelungsmethode 
war daher eine Maffenfachwerksmethode. 

Seit 1816 jedoch begann Cotta, die Forfteinrichtung nach 

den Regeln des Flächenfachwerks zu bewirken. Die Grundfätz- 

lichkeit deffelben enthält die »Anweifung zur Forft-Einrichtung 

und Abfchätzung« von 1820 (I. Theil; der I. Th., die Erläute- 

rung der Forfteinrichtung durch ein ausgeführtes Beifpiel, ift als 

Zugabe zum »Grundrifs« 1838 erfchienen). Die äufserft exakte 
Durchbildung feiner Einrichtungs-Methode und die praktifche 
Durchführung der Vermeffung und Betriebseinrichtung in den 

fächfifchen Staatsforften ift eines feiner Hauptverdienfte. 
Seine literarifche Thätigkeit, welche niemals die Breite der 

Hartig’fchen erreicht hat, fchritt, der Ruhe feiner ganzen Natur 
entfprechend, nicht rafch vorwärts. 1817 erfchien eines der 

Hauptwerke feines Lebens, die »Anweifung zum Waldbau«. Das 

Buch hatte einen fo durchfchlagenden Erfolg, dafs noch 1817 
eine 2., bis 1835 noch drei weitere Auflagen nöthig wurden. 1) 

Noch 1817 folgte die » Anweifung zur Waldwerthbereehnung ;« 1?) 

1819 gab Cotta für den Gebrauch feiner Zuhörer »Tafeln zur 
Beftimmung des Inhalts und Zuwachfes der vorzüglichften deut- 

fchen Holzarten« heraus,'!?) ı821ı »Hülfstafeln für Forftwirthe 

und Forfttaxatoren,«14) 1819—1822 in 3 Theilen eine Schrift 

»die Verbindung des Feldbaues mit dem Waldbau oder die 

'0%) Vergl. »die fächfifche Staatsforftverwaltung« Feftfchrift (Dresden) 1865 

S. 22 fgde. 

'"") Die 5. ift von feinem Sohne Auguft Cotta 1835, die 9. von feinem Enkel 

Heinrich v. Cotta 1865 herausgegeben. 

’2) Vergl. unten 2. 40. Die zweite Aufl. 1819; 3. 1840, 4. 1849. 

13) Nicht im Buchhandel erfchienen. R- 

'‘) Erfahrungstafeln pro Flächeneinheit, Kegelinhaltstafeln, Maflentafeln für 

einzelne Stämme mit und ohne Beaftung, Erfahrungstafeln für einen Betriebsver- 

band von 3600 fächfifchen Ackern, Mafsvergleichungs-Tabellen (80 S.). 
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Baumfeldwirthfchaft ;«15) 1832 feinen »Grundrifs der Forftwiffen- 

fchaft,« eine 379 Seiten umfaffende Encyklopädie der Forftwif- 
fenfchaft mit ihren Grundwiffenfchaften. 16) 

Cottas Leben flofs ruhig und ohne grofse Erregungen und 

Störungen dahin. Allgemein geachtet und verehrt, durch eine 

hohe amtliche Stellung und zahlreiche Orden ausgezeichnet, von 
einer blühenden zahlreichen Familie umgeben, feierte der greife 
Meifter 1836 den fünfzigjährigen Jubeltag feiner Lehrthätigkeit. 

In feine Hörfäle waren in diefer langen Zeit junge Männer aus 

allen civilifirten Ländern geeilt, um von dem Meifter Belehrung 
und Anregung zu empfangen. Niemals vorher und nachher hat 
fich die deutfche Forftwiffenfchaft eines fo gebietenden Anfehens 
in allen europäifchen Ländern erfreut. 

Cottas Gefundheit war gegen das Jahr 1825 ftark angegrif- 

fen; aber er erholte fich nach einer Badekur bald wieder, über- 

ftand im Winter 1830/31 eine fchwere Krankheit und befuchte 

feitdem alljährlich Franzensbad. Noch eine Reihe glücklicher 

Jahre fügte fich feinem Leben an; erft am 25. Oktober 1844 

rief ein fanfter Tod den Einundachtzigjährigen ab. 

$. 38. Johann Christian Hundeshagen.') 

Die bedeutendften Fortfchritte des geiftigen Lebens fowohl, 

als der materiellen Kultur erfolgen ftets durch die Anregung, 

welche die Kraft des fpekulativen Denkens bewirkt, fo unfrucht- 

bar auch oft Theorie und Spekulation fein mögen, wenn fie die 

Probe am realen Leben nicht fuchen und beftehen. 
Nicht diejenigen, welche an der Spitze der Staatsverwaltun- 

gen ftanden, waren es, welche die Hinderniffe zuerft erkannten, 

die dem Nationalwohlftande entgegenftrebten, fondern fcharfe 

. Denker, welche die Dinge mehr theoretifch, als praktifch be- 

trachteten. Nur wenige hochbegabte Menfchen vereinigen in 

fich Beides, die Kraft der Spekulation und die Fähigkeit der 
praktifchen Prüfung und Anwendung. Wenige nur fteigen von 
den Höhen der reinen Wiffenfchaft hinab zu der Werkftätte 

15) Ueber das Cotta’fche Baumfeld vergl. 2. 39. 

6) Ueber das Syftem des Grundriffes f. 2. 39. 
!) Zur Biographie Hundeshagens vergl.: Forftliche Mittheilungen von Dr. 

W. H. Gwinner. I. Bd., 1836, 2. Heft, S. 3—28. Monatfchrift für das würtem- 

_ bergifche Forftwefen VII. Bd., 1856, S. 120 fgde, wo ein etwas veränderter Ab- 

druck der Gwinnerfchen Biographie. 
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des Handwerks, um felbft zu erproben, ob die dort gefundene 

Wahrheit auch eine folche fei für das letztere. Viele meinen, 

dafs nur die Theorie Sache des Meifters fei, die Anwendung 
Sache der Gefellen. Da fteht dann die Wiffenfchaft weit über 
der Kunft und das Gelehrtenthum in einfamer Höhe über dem 

realen Leben. 

Das ift ein Streit, den die Gefchichte aller Wiffenfchaften 

auf ihren Blättern zu verzeichnen hat; das ift eine Kluft, welche 

das intellektuelle Leben der Menfchheit auf den verfchiedenften 

Stufen der Entwickelung gefpalten hat, bald mehr, bald weniger 
breit klaffend, eine Kluft, deren Ueberbrückung als der höchfte 

Triumph der modernen Naturforfchung betrachtet werden darf. — 
Meine Darftellung hat gezeigt, wie fchon in der Zeit ihrer Ent- 

ftehung die deutfche Forftwiffenfchaft an ‘der tiefen Trennung 
der Theorie und Praxis erkrankte. Das Kameraliftenthum ftand 

auf der einen, die reine Empirie auf der andern Seite, beide 

ohne die Kraft der Anlehnung an das ergänzende Prinzip, beide 

daher ohne die Fähigkeit, die Wahrheit zu finden. Der Wider- 

ftreit zwifchen Theorie und Praxis trat weniger hervor, als dann 

Männer, wie Hartig und Cotta, auf dem Boden der Wirthfchaft 

ftehend, die Pflege der Wiffenfchaft übernahmen. Jener Zwie- 

fpalt fchien überwunden, die Kluft überbrückt. Aber es war 

erft der Grundftein des Gebäudes gelegt; weder Hartig noch 

Cotta hatten das ganze Gebiet erkannt und bebaut, welches das 

forftliche Wiffen umfchliefst. Und fobald dies Gebiet ganz er- 
kannt, fobald alle zu löfende Fragen geftellt wurden, und mit 

fchärferer Syftematik der Grund zu dem Gebäude der erweiter- 

ten Forftwiffenfchaft gelegt wurde, war jene Kluft wiederum 

vorhanden; bis heute ift fie nicht wieder verfchwunden. 

Der Erfte, welcher in fcharfer fyftematifcher Gliederung 
emporfchritt über die Meifter, deren Bild ich in den vorher- 

gehenden Abfchnitten zu zeichnen verfucht habe, der Erfte, 

welcher das ganze Gebiet forftmännifchen Wiffens und feiner 

naturwiffenfchaftlichen, mathematifchen und wirthfchaftswiffen- 

fchaftlichen Begründung mit klarem Blicke überfchaute, und eine 
Reihe neuer wiffenfchaftlicher Aufgaben einfügte in die Tages- 
ordnung der Forftwiffenfchaft, war Johann Chriftian Hundes- 

hagen. 

Mit ihm tritt das fpekulative Element in einer bisher nicht » 

gekannten Stellung in die Forftwiffenfchaft ein; mit ihm gewinnt 
die reine Wiffenfchaft auch für die Forftleute an Bedeutung, und 
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von ihm aus geht eine Schule, welche die wiffenfchaftlichen 
Ziele viel fchärfer ins Auge fafst, als dies feither gefchehen war, 

und eine Tiefe der Anfchauung gewinnt, welche Hartig und 

Cotta verfchloffen geblieben war. Hundeshagens Lebensweg ift 
einfach, durch wenige hervorftechende Thatfachen gekennzeich- 
net. Er führte weder zu hohen einträglichen Aemtern, noch 
durch Tage forglofen heiteren Lebensgenuffes.. Die Bahn, die 

diefer Mann durchlaufen, war vielmehr die des deutfchen Pro- 

feffors, war die der Sorge und taufendfacher materieller Noth, und 
durch fein Leben klingt ein tieftragifcher Grundton, geht eine 
disharmonifche Stimmung hindurch, die uns erkennen laffen, dafs 

fein Gemüth erkrankt war in dem fchweren Kampfe um das 
Dafein. — — 

Hundeshagen wurde am 10. Auguft 1783 zu Hanau geboren. 
Sein Vater war Heffen-Kaffel’fcher Geheimer Regierungsrath. 
Schon während der Gymnafialzeit, die der Knabe in Hanau 
verbrachte, regte fich in ihm die Liebe zur Naturforfchung und 

_ Anwendung der Naturwiffenfchaften auf die Technik. Er wollte 
zuerft Medizin ftudiren, fprang aber dann zur forftmännifchen 
Laufbahn über. 

Hundeshagens Vater war von diefem Entfchluffe feines 

Sohnes nicht eben fehr entzückt. Es war um 1300 in Heffen 
fchlecht genug um die Laufbahn bürgerlicher Afpiranten des 
Forftdienftes, welche überhaupt nicht in die höheren Stellen vor- 
rücken konnten, beftellt, und die »Jägerei« genofs keines fonder- 

lichen Anfehns in den aufgeklärten Kreifen der höheren Staats- 

beamten bürgerlichen Standes. 

Aber die Eltern Hundeshagens waren doch zu einfichtsvoll, 

um dem Sohne feinen felbftgewählten Lebensweg durch ein 
kategorifches »Nein« geradezu abzufchneiden, und fo trat der 

17 jährige junge Mann im Jahre 1800 bei dem Oberförfter Koch 
zu Sterbfritz (Forftinfpektion Schlüchtern) in die Lehre. 1802/4 

befuchte Hundeshagen dann die Forftfchulen zu Waldau und 
Dillenburg, bezog 1804 die Univerfität Heidelberg, ftudirte Ka- 
meralwiffenfchaften, Phyfiologie, Chemie, Mineralogie, und erwarb 

fich mit raftlofem Fleifse jene Vielfeitigkeit des Wiffens, jenen 
. weiten Blick über das Gefammtgebiet menfchlicher Forfchung, 

welche ihn vor allen früheren forftwiffenfchaftlichen Schriftftellern 

auszeichnen. 
Studienreifen in den Schwarzwald und Odenwald, ein an- 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 21 
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regender Verkehr mit Gleichftrebenden erweiterten feinen Ge- 

fichtskreis, vertieften fein Wiffen. 

: Von Heidelberg kehrte Hundeshagen 1806 in die Heimath 

zurück und beftand — der erfte Examinand diefer Behörde — 

die Prüfung vor der kurfürftliichen Kammer, welche zu grofser 

Befriedigung derfelben ausfiel. Nach kurzem Aufenthalte in 
Kaffel und Göttingen trat er fodann Ende 1806 in den kurheffi- 
fchen Staatsdienft als Forftamtsaccefift bei dem Forft- und 
Salinen-Amte zu Allendorf a. d. Werra und Revierförfter im 

Meifsnerdiftrikt. Seine freien Stunden füllten hier namentlich 
mineralogifche und geognoftifche Studien aus; fchöne Gyps-Re- 
liefs des Meifsner und eine geognoftifche Befchreibung diefes 
Gebirgsftockes waren die Früchte diefer Befchäftigung. 

Die weftfälifche Regierung ernannte Hundeshagen 1808 zum 
Oberförfter zu Friedewald bei Hersfeld, bald darauf auch zum 
Mitgliede der unter dem Vorfitze des Oberforftmeifters von 
Wildungen zu Marburg errichteten Prüfungs-Kommiffion. Bei 
geringem Einkommen und untergeordneter dienftlicher Stellung 

traten nun zwei Elemente in Hundeshagens Leben ein, welche 
nur zu wohl geeignet waren, die Ruhe und Freudigkeit deffelben 
zu zerftören. Materielle Noth, die in fchwerer Kriegszeit durch 

alle Thüren einzog in fein Haus, und das Gefühl der Kränkung 
über Nichterfüllung berechtigter Wünfche betreffs feines Fort- 
kommens. Was feine Eltern einft gefürchtet hatten, war doch 
eingetreten. Für den bürgerlichen Oberförfter, der die adeligen 
Jagdjunker an Bildung weit überragte, gab es keine höhere Stel- 
lung; nach einem Decennium unermüdlicher amtlicher Pflichter- 

füllung und einer von ungewöhnlicher Arbeitskraft zeugenden 
wiffenfchaftlichen Privat-Thätigkeit fah fich Hundeshagen ohne 
Ausficht auf Beförderung und Verbefferung feiner äufseren Lage. 

In diefer Zeit öffnete fich ihm der Weg zum Uhniverfitäts- 

Lehrftuhle. In Tübingen wurde 1817 eine ftaatswirthfchaftliche 
Fakultät errichtet. Durch den Oberfinanzrath von Nördlinger, 
einen der Göttinger Freunde Hundeshagen’s, wurde er bei Be- 
fetzung der forftwiffenfchaftlichen Profeffur in Vorfchlag gebracht 
und zu diefer Stelle berufen, obwohl er damals noch Nichts von 

Bedeutung gefchrieben hatte. Im Jahre 1818 begann er feine 
akademifche Lehrthätigkeit. 

Hundeshagens Biograph (Gwinner) ift der Anficht, dafs nur 
die Unzulänglichkeit feiner Oberförfterftellung Hundeshagen ver- 

mocht habe, aus feinem praktifchen Amte zur wiffenfchaftlichen 
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Laufbahn überzutreten. Ihm habe von jeher Nichts ferner ge- 
legen, als der Gedanke, dereinft in die Reihe der Gelehrten und 
akademifchen Lehrer einzutreten. Nur der Drang der Umftände 
habe ihn bewegen können, in eine Laufbahn einzutreten, welche 
feiner ganzen natürlichen Anlage und Richtung fo fehr wider- 
fprochen habe, der er fich aber nun, da fie einmal fein Beruf 

geworden, mit dem ganzen Eifer Derjenigen hingegeben habe, 

welche in Allem, was fie treiben, Nichts mehr haffen, als laue 

Halbheit. 
Das Bild, welches ich von Hundeshagen gewonnen habe, ift 

ein anderes. Dafs er zur wiffenfchaftlichen Arbeit in hervorra- 
gender Weife geeignet war, leuchtet Jedem ein, der feine Werke 
kennt. Dafs aber Diejenigen, welchen die Natur ein grofses 

Talent zu folcher Arbeit gegeben hat, auch die oft unwiderfteh- 
liche Neigung zu derfelben empfinden, ift eine Regel, welche 

wenige Ausnahmen hat. 
In Tübingen entftand 1819 Hundeshagens erfte wiffenfchaft- 

liche Arbeit »Methodologie und Grundrifs der Forftwiffenfchaft« ; 

1820 folgte »Prüfung der Cotta’fchen Baumfeldwirthfchaft nach 
Theorie und Praxis«, 1821 eine kleine Schrift »Ueber die Hack- 

waldwirthfchaft überhaupt, und ihre Einführung in Würtemberg 
insbefondere.« In demfelben Jahre erfchien Band I und II der 
»Encyklopädie der Forftwiffenfchaft«, des Hauptwerkes feines 

Lebens, welches mit der 1826 erfchienenen »Forftabfchätzung 

auf neuen wiffenfchaftlichen Grundlagen« feinen Ruhm als Schrift- 

ftelleı für alle Zeiten begründet hat. 
Die Verhältniffe in Tübingen waren die glücklichften, in 

welchen Hundeshagen feit lange gelebt hatte. Aber es trieb 

ihn doch Etwas hinweg, eine unbeftimmte Sehnfucht nach ver- 

änderter Lebensweife, ein mit grofser Reizbarkeit feiner Stim- 

mung einhergehendes körperliches Leiden. 
Er war fchon krank nach Tübingen gekommen; die fitzende 

Lebensweife verfchlimmerte das Unterleibsleiden, welches ihn 

quälte. Eine begreifliche Sehnfucht nach der Heimath liefs ihn 
einem Rufe, welchen er 1821 nach Fulda als Forftmeifter und 

Direktor der dortigen Forftlehranftalt erhielt, annehmen. 
Aber auch hier fand er nicht das, was er zu finden gehofft 

hatte, und was er von jetzt ab nirgends mehr finden konnte, 
weil in ihm die Unmöglichkeit lag, glücklich zu fein. So ging 
er auch von Fulda wieder weg, nach Giefsen, wohin ihn das 
Vertrauen des Grofsherzogs von Heffen an die Spitze der dort 

21* 



neu zu errichtenden Forftfchule berief. Auch dort wollte Manches 

fich nicht nach Wunfch fügen. Mit der Einrichtung der Forft- 
fchule ging es überaus langfam;; die Grundanfchauungen, welche 

Hundeshagen mitbrachte, fanden bei der Centralforftbehörde in 

Darmftadt nicht immer Anerkennung und Beifall; eine Spannung - 

zwifchen dem reizbaren Gelehrten und Mitgliedern der Forftdi- 

rektion trat fehr bald ein. Hundeshagen legte die Direktion der 
Forftfchule nieder und befchränkte fich auf feine Profeffur, welche 
auf die Staatswirthfchaftslehre ausgedehnt wurde. Mehr und 
mehr zog er fich von der Aufsenwelt zurück, um ganz der Wif- 
fenfchaft zu leben. Seine fchriftftellerifche Produktion erreichte 
jetzt ihren Höhepunkt. 1830 erfchien der dritte Theil feines 
Lehrbuches der forft- und landwirthfchaftlichen Naturkunde, die 
Bodenkunde enthaltend, und feine Schrift über die Waldweide 

und Waldftreu; 1831 der 3. Band der Forftencyklopädie (Forft- 
polizeikunde); 1324—33 gab Hundeshagen die »Beiträge zur ge- 
fammten Forftwiffenfchaft« heraus, 1830/32 »forftliche Berichte 
und Miszellen«; 1832 das erite Heft einer ftaatswiffenfchaftlichen 

Zeitfchrift; 1833 eine ftaatswiffenfchaftliche (ftatiftifche) Arbeit: 
»Die Staatskräfte des Grofsherzogthums Heffen.«®% 

2) Ueberficht über Hundeshagens Schriften: 

Anleitung zum Entwerfen von Bauholzanfchlägen und zur zweckmäfsigen Auf- 

arbeitung, Verwendung und Erfparung des Holzes, befonders des Eichenholzes. 

Im Auftrage der Grofsh. heff. Oberforftbehörde 1817 ausgearbeitet, 1818 in 2. 

Aufl. erfchienen. 

Methodologie und Grundrifs der Forftwiffenfchaft. 1819. 46 S. Prüfung der 

Cotta’fchen Baumfeldwirthfchaft nach Theorie und Praxis. 1820. 76 S. 

Ueber die Hackwaldwirthfchaft überhaupt und ihre Einführung in Würtem- 

berg. 1821. 

Encyklopädie der Forftwiffenfchaft. 2 Bde. 1821. 2. Aufl. 1828. Als dritter 

Band 1831 »Lehrbuch der Forftpolizei«, 1859 von Klauprecht neu herausgegeben. 

Beiträge zur gefammten Forftwiffenfchaft. 7 Hefte. 1824/33. Als Fortfetzung 

erfchienen 1833 und 1845 noch 2 Hefte von Dr. Klauprecht. 

Die Forftabfchätzung auf neuen wiffenfchaftlichen Grundlagen, nebft einer 

Charakteriftik und Vergleichung aller bisher beftandenen Forfttaxations-Methoden. 

1826. 2. Aufl. 1848 von Dr. Klauprecht. Zur Kritik vergl. Pfeil, krit. Bl. IV. 

1. 5. ı fgde, 

Lehrbuch der forft- und landwirthfchaftlichen Naturkunde. I. Abth. Encyklo- 

pädie der Naturkunde (1827); II. Abth. Anatomie, Chemismus und Phyfiologie 

der Pflanzen (1829); III. Abth. Bodenkunde (1830). Die Schrift ift unvollendet 

und follte 10 Abtheilungen umfäaffen. 

Die Waldweide und Waldftreu in ihrer ganzen Bedeutung für Forft- und 

Landwirthfchaft und Nationalwohlfahrt. 1830. Sehr reiches hiftorifch-ftatiftifches 

Material. 
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Aber mit diefer letzten gewaltigen Anftrengung war der 
Nerv feines Lebens durchfchnitten. Unheilbares Siechthum, einer 

Leberverhärtung entfprungen, zernagte feine Kraft, langfam, doch 
ficher. 1833 im Frühling warf geiftige und körperliche Ermat- 

tung ihn auf das Lager. Noch neun Monate kämpfte er mit 
dem Tode. Am 10. Februar 1834 erft fand er die Ruhe, welche 

feinem Leben fo fehr gefehlt hatte. Dies ganze Leben war ein 
fchwerer Kainpf gewefen, und die ätzende Schärfe eines erkrank- 
ten Gemüthes hatte oft genug Diejenigen verletzt, welche Hun- 
deshagen nahe ftanden. Aber es gab Niemand, der an fein 
Grab $etretei wäre ohne Verföhnung. Alle bekannten es, dafs 
er dann, wenn er in dem ftillen Heiligthume feiner wiffenfchaft- 

lichen Arbeit fchaffte, ftets objektiv gewefen war. Alle wanden 
gern um den Stein, der feinen Namen trägt, den grünen Kranz 
von Immortellen, und gedachten wehmuthsvoll des dornenreichen 
Weges, den diefer fo fein organifirte und darum fo reizbare 
Männ nun vollendet hatte. 

8. 39. Die Waldzustände in Deutschland und die 
Forsttechnik. 

Aus dem noch um 1750 faft abfolut herrfchenden fyftemlo- 

fen Plenterbetriebe fchieden fich in der vorigen Periode mehrere 
leicht erkennbare Richtungen aus: Der Kahlfchlag als die 
Form der Verjüngung nach der ftarren Ordnung des räumlich 
geftälteten Hiebes, und mit der ftrengen Anordnung der Alters- 
klaffen in horizontaler Aneinanderreihung; der mittelwäldartige 
Stangenholzbetrieb mit fchlagweifem Hiebe und der verti- 
kalen und horizontalen Anordnung der Altersklaffen (im Ober- 
und Unterholz); der reine Niederwaldbetrieb endlich (nach 

altem Ausdrucke Betrieb im lebendigen Holze), der vielfach 
wider Willen der Wirthfchafter aus der übermäfsigen Ausnutzung 
des Oberholzes hervorging, im Uebrigen aber im weftlichen 
Deutfchland in einzelnen Gegenden feit Jahrhunderten neben 

Forftliche Berichte ünd Miszellen. Eine Zeitfchrift in zwanglofen Heften. 

1. Hft; 1830. 2. Hft. 1332. 

Zeitbedürfniffe in politifcher, adminiftrativer und gewerblicher Beziehung oder 

ftaatswiffenfchaftliche Beiträge. ı. Heft. 1832. Eine auf dem Boden der Bewe- 

gungen von 1830 ftehende Schrift. 

Die Staatskräfte des Grofsherzogthums Heffen. Ein Verfuch. 1833. 
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dern Plenterbetriebe beftanden hatte, theils in feiner rein wald- 

wirthfchaftlichen Form, theils als Hackwald oder Hauberg mit 
landwirthfchaftlicher Zwifchennutzung. — 

Der Kahlfchlagbetrieb im eigentlichen Sinne hatte zur Vor- 
ausfetzung Handfaat oder Randbefamung. Allein in diefer fchärf- 

ften Ausprägung, welche befonders Beckmann empfahl, mag er 
nur felten in Ausführung gebracht worden fein. Aus den füd- 
deutfchen Nadelholzgebieten wird viel mehr von denjenigen 
Schlagformen gemeldet, welche zwar die Maffe des Beftandes 
mit einemmal hinwegnehmen, aber doch, horftweife oder im Ein- 

zelftande, das Ueberhalten von Samenbäumen in fıch fchliefsen, 

welche deshalb als frühere Formen des Femelfchlagbetriebes 
betrachtet werden können. 

Die Chronologie der forftlichen Betriebsarten ift nicht ein- 
fach. Alle neuen Syfteme find faft unmerklich aus den älteren 

hervorgewachfen; nirgends will es gelingen, eine fcharfgezeich- 

nete Grenze zu finden; in langen Zeiträumen, oft in ftrenger Ab- 

hängigkeit von der Oertlichkeit, ift das Neue langfam über das 
Alte emporgewachfen, und der lebhafte Streit, welcher in unferer 
Literatur über das Alter des Hochwaldbetriebes geführt worden 
ift,!) wird vorausfichtlich niemals endgültig entfchieden werden. 

Nennen wir Hochwaldbetrieb diejenige Art der Waldbe- 

wirthfchaftung, welche mit fchlagweifem Abtrieb des gefammten 

Holzes innerhalb der Verjüngungsperiode die Begründung gleich- 

alteriger Jungbeftände verbindet, welche der Regel nach aus 

dem Samen erwachfen, mindeftens bis zur Vollendung ihres 

Höhenwuchfes durchwachfen follen, fo fchliefsen wir den fyftem- 

lofen Plenterbetrieb durch mehrere Erforderniffe diefes Begriffes 
aus; fobald aber der Plenterbetrieb zur fchlagweifen Abnutzung 
der Holzmaffen vorgefchritten ift, entftehen innerhalb des allge- 
meinen Rahmens diefer Betriebsweife leicht hochwaldartige Be- 
ftandsbilder, und da das Prinzip derfelben an und für fich die 

volle Ausnutzung des natürlichen Auffchlags oder Änfluges, und 
die regelrechte Abnutzung aller Mutterbäume in ftufenweifer 

Ausplenterung nicht ausfchliefst, fo bilden fich hier Uebergänge 
genug, die wir auf die ihnen zu Grunde liegenden wirthfchaft- 

lichen Motive zurückzuführen oft aufser Stande find. 

Soviel fteht feft, dafs wir in einer Reihe von Schilderungen 
alter Buchenbeftände, welche um das Jahr 1700 begründet find, 

') Vergl. darüber u. a. Allgemeine Forft- und Jagdzeitung. 1861. S. 261 fgde. 

d 
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den pofitiven Beweis finden, dafs fchon um jene Zeit ausgedehnte 
gleichalterige Beftände von aufserordentlicher Schönheit begründet 
worden find, und dafs man die Hochwaldwirthfchaft praktifch 
geübt hat, wenngleich der Name ebenfo, wie ein feftes Syftem 

derfelben fehlte. 

Die Hochwaldwirthfchaft ift ohne genau zu beftimmende 

Grenze in taufend Uebergängen aus der Plenterwirthfchaft her- 

vorgegangen. Wenn Carlowitz?) von in 60— 100jährigem Umtriebe 
bewirthfchafteten Buchenbeftänden redet und hinzufügt, dafs die 
Buche fich durch Selbftbefamung verjüngen laffe, fo hat er 

offenbar eine hochwaldartige Wirthfchaft vor Augen, und wenn 
Beckmann,?) der im Uebrigen ganz und gar gegen das Ueber- 

halten von Samenbäumen war, davon fpricht, dafs man von den 

übergehaltenen Buchen-Samenbäumen ein Doppeltes erwarte, 

Samenausftreuung und Schutz der Jungwüchfe; wenn v. Schütz‘) 
‚betreffs der Tanne befonders den Schutzzweck betont, fo haben 

Beide offenbar Beftände vor Augen, in denen eine Art von Sa- 
menfchlag- oder Schirmfchlag-Wirthfchaft, alfo eine Form der 
Hochwaldwirthfchaft betrieben wurde. Beckmann?) fagt auch 
ausdrücklich, dafs die Samenbäume nach 6—8 Jahren, wenn der 

Auffchlag fich ordentlich herausgethan habe, weggenommen 
würden. 

Es erhellt hieraus, dafs die Hochwaldwirthfchaft und auch 

jene befonderen Formen derfelben, welche wir Kahlfchlagbetrieb 
und Femelfchlagbetrieb nennen, in den früheren Perioden faktifch 

vorhanden gewefen find, der letztere freilich nur im Keime und 
ohne fyftematifche lehrgerechte Ausprägung. 

Jene älteren Arten des fchlagweifen Abtriebes mit Beftandes- 
_ begründung durch den von Samenbäumen oder der ftehenden 
Holzwand abfliegenden Samen, welche wir fchon bald nach 
15506) in den füddeutfchen Nadelholzforften finden, find offenbar 

2) Sylvicultura, $S. 194 (1712). 

3) Beiträge S. 127, 129. Oben S. 97. 

4) »Oekonomifche Bedenken vor dem Nachtheile der Gehaue in den fchwarzen 

Hölzern« 1757/59. Oben S. 98. 

) Beiträge S. 129. 

6) Vergl. u. a. Bayerifche Forft- und Jagd-Ordnung von 1568. Art. 19. Bd. 1. 

S. 240 diefes Werkes. 

Auf Nadelholz bezieht fich auch wohl die Vorfchrift in der fächfifchen Forft- 

und Holzordnung von 1560, in welcher vorgefchrieben wird: 

»und follen zum wenigften auf einen Plan, welcher 30 Ellen breit und 75 Ellen 

lang ift, zehen Stämme gut frifche Sam- und Schuer- (Schutz-) Bäume, es fei 
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befondere Formen des Femelfchlagbetriebes, freilich Zwifchenfor- 
men, Keime deffelben; noch fehlt der Zweck des Schutzes, der 

im Begriffe des Femelfchlagbetriebes, namentlich bei Fichten 

und Tannen, liegt; aber alle diefe Zwifchenformen geben Zeug- 
nifs dafür, dafs die Hochwaldwirthfchaft fehr alt und in unmerk- - 

lichen Abftufungen aus der Plenterwirthfchaft hervorgewachfen ift. 
Bald nach 1700 geben unfere Quellen uns Kunde von einem 
wahren Femelfchlagbetriebe, namentlich in Buchen. Die Hanau: 

"Münzenbergifche Forftordnung von 1736”) fpricht den Grundge- 
danken deffelben klar aus, und diefer Gedanke ift von dem 

Forftmeifter Hoffmann in Büdingen (1768)®) weiter ausgebildet 
worden. Er räth zu fehr lichter Schlagftellung. 

J. M. Maurer, deffen 1783 erfchienene »Betrachtungen über 

einige fich neuerlich in die Forftwiffenfchaft eingefchlichene Lehr- 
fätze und Künfteleien« viel Treffliches über waldbauliche Gegen- 
ftände enthält, plaidirte für 14—15 Samenbäume pro Acker (für. 

Buchen, 10—ı2 für Nadelholz, S. 23 a. a. O.) und lehrte die 

Beftandsordnung recht gut. 
Viel dunklere Schlagftellung fchreibt von Berlepfch®) vor, 

Schlag- oder Stamm-Holtz . . . ., ftehen gelaffen und ausgezogen werden, damit 

der Boden davon wiederum befahmet ..... und wenn fich der behauene Boden 

befahmet, fo follen die Schuerbäume, wenn das junge Holtz aufgefchoffen, ver- 

kauft werden, damit das junge Holtz zu feinem vollkommenen Wuchs kommen 

möge.« Vergl. zur Gefchichte des Femelfchlagbetriebes: Dr. Kohli, Zur Gefchichte 
der natürlichen Verjüngung der Buche im Hochwalde. (Supplemente der Forft- 

und Jagdzeitung de 1873). 

7) In den Beilagen zu Mofers Grundfätzen der Forftökonomie abgedruckt. 

Kohli a. a. O. S. 5. Die wichtigfte Stelle lautet : 
»Diefe Schläge nun follen anfänglich, damit die Sonne den Boden nicht ver- 

trockre und dem jüngen Anfluge den Nahrungsfaft entziehe, nicht zu lichte ge- 

hauen, fondem hin und wieder gefimde Heifter und Heegereifer, daneben Auch 

alle gute und gefunde Eichen zu Wald-Recht ftehen gelaffen werden. .... 

Wenn alsdann der junge Anwuchs . . . eines Kniees hoch und drüber er- 

wachfen, fo foll alsdann die erfte Ausläuterung der ftehengebliebenen haubaren 

Heifter gefchehen. Wenn der Anwuchs mannslang erwachfen, müffeh föolche 

Bäume zur Beförderung des jungen Holzes vollends ausgeläutert werden.« 

®) Kohli a. a. O. S. 6. Hoffmann hat namentlich die Stellung des Dunkel- 

fchlages genatier beftimmt in feinem »Befichtigungs- und Behauungs-Projekt der 

zu des hohen deutfchen Ordens Kommende zu Marburg gehörigen Waldungen« 

(1768). Er will die Stellung der Mutterbäume fo geregelt wiffen, »dafs die Sonne 

den Boden etwas befcheine.« 

®) In dem oben $. 110 bereits angeführten »Kurzen Unterricht für die Förft- 

beamten der Graffchaft Hanau-Münzenberg. 
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und feiner Anfıcht fchlofs fich Friedrich Brüel in feiner 1786 er- 
fehienenen gekrönten Preisfchrift!%) im Wefentlichen an. 

Von 1785 ab war die Lehre vom Femelfchlagbetriebe be- 

ftändig auf der Tagesordnung der forftlichen Literatur, wenn- 
gleich noch manchen Forftfchriftftellern der Stangenholzbetrieb 
der Alten vorfchwebte, wie dies noch 1783 bei J. M. Maurer 

der Fall war, welcher in feiner oben citirten Schrift zwar die 

Regeln des Femelfchlagbetriebes lehrt, dem ER 
aber doch den Vorzug einräumt. 

Der anonyme Verfaffer einer 1785 erfchienenen Schrift!!) 
»Verfuch einer Widerlegung der irrigen Meinung verfchiedener 

Forftmänner, dafs die Forftwiffenfchaft auf keinen feften, unum- 

ftöfslichen Grundfätzen und Hauptftücken beruhe,, mithin nicht 

nach folchen erlernt werden könne« fchlug vor, die Schlagräu- 
mung in Stufen (mehreren Nachlichtungen) zu bewirken, und die 

Samenbäume beim erften Anhiebe fo ftehen zu laffen, dafs die 

äufserften Zweige fich berühren. Diefelbe Anfiıcht hat ein ande- 

rer Anonymus, 12) der Verfaffer einer 1792 erfchienenen Schrift: 

»Bemerkungen über verfchiedene Gegenftände der praktifchen 
Forftwiffenfchaft«, der eine ganz dunkele Vorhauung, eine Sa- 
menhauung im Samenjahre, die erfte Ausläuterung, wenn der 

Auffchlag einen Fufs hoch ift, den Abtrieb, wenn derfelbe die 
Höhe von 3 Fufs erreicht hat, vorfchreibt. Der letztere foll je- 

doch in Form mehrerer örtlich gefchiedener Abtriebshiebe erfolgen. 

Die letztere Anfıcht hat Laurop noch 18041?) verfochten. 
1788 erfchien von Kregting'#) eine kurze Darftellung des 

Buchen-Verjüngungsbetriebes, welche drei Stufen unterfcheidet: 
Dunkler Schlag mit einem ı2füfsigen Abftande der Kronen; 

10) Friedrich Brüels, Oberförfters, gekrönte Preisfchrift von d. k. fchwedifchen 

patriotifchen Gefellfchaft über die befte Art die Wälder anzupflanzen etc. 52 S 

19) Der Anonymus nennt fıch v. L. 

12) Des Verfaffers Namen ift dürch die Buchftaben C. F. W. S. bezeichnet ; 

die Schrift ift in Hersfeld erfchienen. 

3) Grundfätze der natürlichen und künftlichen Holzzucht. 1804. S. 94 fgde. 

Laufop nennt, gleich den vorher genannten Schriftftellern, die Durchforftung 

»dähkle Vorhäuung« und unterfcheidet deren mehrere. Den Samenfchlag nennt 

er »lichtere Samenhauung« (S. 80, 94). Es folgt der Lichtfchlag (S. 107) und 

der Abtriebsfchlag (S. 110). Gegen das Ueberhalten von Waldrechtern fpricht 

er fich entfchieden aus (S. ııı fgde). 

“) Forft- und Jagdzeitung 1861 S. 263. Kregting war Rüffe, fchrieb aber 

deutfch und wirthfchaftete in Deutfchland. Seine Theorie des Femelfchlagbetriebes 

ift in feiner Schrift »Beiträge zur Forftwiffenfchaft«, 1788, enthalten. 
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das Auslichten nach Bedürfnifs des Anwuchfes; endlich das 
Ausfchlagen (der Abtrieb), wenn die Jungwüchfe eine Höhe von 

3—5 Fufs erreicht haben (»unter der Wagenachfe fich noch 

beugen«) mit Ueberhalt einiger Waldrechter. 
Eine bedeutende Verallgemeinerung, wenn auch nicht wefent- 

lich geförderte technifche Durchbildung erlangte der Femelfchlag- 
betrieb durch G. L. Hartig. Fefthaltend an den drei Stufen des 
Dunkel-, Licht- und Abtriebs-Schlages, gab er für den erfteren 

die Stellung der Samenbäume eben fo an, wie vor ihm der 
Anonymus von 1785. Für Eichen- und Nadelholzfamenfchlag 
gab Hartig fchon 1791 in der »Anweifung zur Holzzucht für 
Förfter« Regeln und hob die ganze Lehre vom Femelfchlagbe- 
triebe zu einer fyftematifchen Vollftändigkeit empor, die ihr 
vorher gefehlt hatte. 

Eine tüchtige Arbeit über den Femelfchlagbetrieb in Buchen 
ift das Buch von Fr. Ludw. v. Witzleben!5) »Ueber die rechte 

Behandlung der Rothbuchen-Hoch- und Samenwaldung« (1795). 

Zwar bleibt auch Witzleben bei drei Hiebsftufen ftehen, der 

»Vorhauung« (Vorbereitungsfchlag), »>Samenhauung« und »Nach- 
hauung zur Räumung der Schläge und Befreiung des jungen 
Anwuchfes«; aber er empfiehlt energifche Bodenbearbeitung und 
Schlagbefferung durch Kultur, und durch feine ganze Darftellung 

leuchtet praktifches Verftändnifs. 
Als Begründer der modernen Theorie vom Femelfchlagbe- 

triebe mufs G. Sarauw betrachtet werden. Er hat feine prakti- 

fchen Studien über den Buchenhochwald !%6) im Amte Lauenftein 

(Fürftenthum Calenberg, Hannover) gemacht und ee die Zill- 

bacher Forften verwaltet. r 

Sarauw wirthfchaftete in Periodenflächen, fchreibt die Erfül- 

lung des Etats durch fchwache Vorbereitungshiebe vor, bis ein 

Samenjahr eintritt, worauf er den fehr dunkeln Samenfchlag 
führt. Von Jahr zu Jahr folgen dann nach dem Bedürfniffe des 
Auffchlags die Lichtungen. Seine Periode umfafst fo viel Jahre 
und feine Betriebsfläche demgemäfs fo viel Jahresfchläge, als im 
Durchfchnitt von einem Samenjahre zum andern Jahre vergehen. 

Diefe Theorie ift fpäter durch Hartig und Cotta weiter fort- 
gebildet worden. Erfterer ftellte in dem »Lehrbuch für Förfter«'”) 

15) Oben S. 271, 272. 

'6) Beitrag zur Bewirthfchaftung buchener Hochwaldungen. Göttingen 1801. 

17) Lehrbuch für Förfter, Ausgabe von 1820, II. S. 7. 
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” feine zu fo grofser Berühmtheit gelangten acht Generalregeln 

auf; Cotta18) aber ftellte den Zufammenhang zwifchen dem Zeit- 
fache der Fachwerksmethode, der Periodenfläche und der Verjün- 

gungsfläche in ein klares Licht, fo wie er denn überhaupt die 
organifche Verbindung zwifchen den waldbaulichen Operationen 
und der Betriebsregelung zuerft wiffenfchaftlich beleuchtet hat. 

Hartig und Cotta haben Beide die Anwendung des Femel- 
fchlagbetriebes auf alle Hauptholzarten gelehrt und fo eine Be- 

wirthfchaftungsart, welche ihre Entftehung ganz wefentlich im 
weftdeutfchen Laubholzgebiete gefunden hat,!?) für welche auch 

bis heute die Buche typifch geblieben ift, in einer Weife verall- 
gemeinert, welche von Doktrinarismus nicht frei ift. 

Seit 17882) hatte man in den Kiefernforften des nord- 
deutfchen Flachlandes denfelben Betrieb in Anwendung ge- 

bracht. In diefem Jahre erging für die märkifchen Forften ein 
Reglement, welches den Verjüngungsbetrieb in Kiefern regelte, 
die Zufammenfaffung von je 7 Jahresfchlägen zu einer Verjün- 

gungsfläche, auch die Führung fehr dunkler Samenfchläge vor- 

fchrieb. Burgsdorf, der diefelbe Anficht in feinem Forfthand- 

buche vertrat, wollte den plenterweifen Aushieb der Mutterbäume 
erft im 3jährigen Alter der Jungwüchfe beginnen laffen. 

Am 23. April 1796 erliefs dann der Forftminifter Graf v. 

Arnim ein neues Reglement »wegen Führung des Hiebes in den 

Forften«, welches vorfchrieb, pro Morgen je nach der Stärke 
des Holzes 6—12 Samenbäume ftehen zu laffen. Der Oberforft- 

meifter von Kropff?!) trat in feinem 1807 erfchienenen Buche 

8) Waldbau, Ausgabe von 1817, S. 17 fgde. 

19) Alle älteren Schriften über den Femelfchlagbetrieb find in dem weftdeut- 

fchen Buchengebiete entftanden (Hanau-Münzenberg, Hoffmann in Büdingen, Ano- 

nymus S., v. Berlepfch, Hartig, Witzleben, auch Sarauw), nur die von Brüel 

nicht. Aber Brüel hat ebenfalls in einem ächten Buchengebiete (Holftein) ge- 

wirthfchaftet. 

20) Oben S. 82, IOI, 104, 108 u. f. w. in diefem Bande. 

2!) Karl Philipp von Kropff, einer alten Oberforftmeifter-Familie entfproffen, 

wurde zu Kattenftedt bei Blankenburg am Harze um 1745 geboren (eine genaue 

Angabe feines Geburtsjahres fehlt). Er beftand 1763/64 die Forftlehre bei dem 

Wildmeifter Karl Rudolf Döbel zu Gernrode und Ballenftedt, fodann bei dem 

Oberförfter Thiemann in Wienrode, endlich bei Zanthier in Ilfenburg. Im letzte- 

ren Orte betrieb er feine Studien gleichzeitig mit dem fpäteren Jägermeifter v. 

Wedell. 

1767 wurde Kropff in der Forftverwaltung der Graffchaft Mark angeftellt und 

zwar als Kommiffar für die Theilung der dortigen Markwaldungen. 1778 als 

Departements-Forftrath zur kurmärkifchen Kriegs- und Domänen-Kammer verfetzt, 
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»Syftem und Grundfätze bei Vermeffung, Eintheilung, Abfchätzung, 
Bewirthfchaftung und Kultur der Forften« gegen diefe Anord- 
nungen fehr eifrig in Widerfpruch, fchrieb vor, pro Morgen nur 
vier ftarke, tiefbeaftete Stämme (fogenannte Kronenbäume) über- _ 
zuhalten, den Abtrieb aber nach zwei Jahren vorzunehmen. 22) 

Diefe Anfchauung Kropff’s ftand nicht im Einklange mit der 
unverkennbaren Neigung der meiften Forfttechniker jener Zeit, 

die Befamungsfchläge fehr dunkel zu ftellen. Sie fcheifit auch 
felbft in der Mark nur geringen Anklang gefunden zu haben. 
Noch 1820 ftellte man fehr dunkle Samenfchläge, und noch nach 

1830 behandelte man in der Mark die Kiefernbeftände ähn- 

lich, wie anderwärts die Buchenfchläge, erzog dabei aber aller- 

dings fieche Jungbeftände, deren gedrückten Jugendftaid man 
noch heute deutlich erkennen kann. Erft dann trat allmählig 
an die Stelle diefes Extrems ein anderes, nämlich der Kahlfchläag 

auf grofsen Flächen, der feinerfeits eine Reihe von Kalamitäten 
heraufbefchworen hat, an denen die Wirthfchaft tief erkrankte, 

die fie heute noch nicht ganz überwunden hat. Es bewegte 

fich ja die Wirthfchaft in diefer Periode noch vielfach in Extre- 
men; noch hatte fie die fundamentale Wahrheit fich nicht zu 

eigen gemacht, dafs es in der Forftwirthfchaftslehre Generalte- 
geln im Sinne Hartigs nicht geben kann, weil diefe Lehre und 
die fie begründende Wirthfchaft in firenger Abhängigkeit fteht 
von der Oertlichkeit und den konkreten Beftandes-Verhältniffeh ; 
noch hätte fie nur die Mittelftufe der Schule erreicht, ünd ver- 
fchloffen blieb ihr die freie Beherrfchung der durch die Oeit- 

lichkeit gegebenen wirthfchaftlichen Mittel. 
Aber die Schule begann doch, einen rafcheren Förtfchritt 

1780—86 als Forftreferent beim General-Direktorium verwendet, wurde K. 1786 

zum erften Oberforftmeifter der Kurmark ernannt, welches Amt er 1808 Hoch 

bekleidete. Das Todesjahr Kropff’s habe ich nicht erfahren können. 

Sein Hauptwerk, das im Texte citirte, ift keine Encyklopädie der Forftwiffen- 

fchäften im gewöhnlichen Sinne des Wortes, fondern eine Sammlung von Abhand- 

lungen über forftwirthfchaftliche Gegenftände und im Wefentlichen eine Schutz- 

fchrift für die eigene Verwaltung, zugleich eine Streitfchrift gegen Burksdorfs 

Forfthandbuch. Daffelbe erfchien 1807 in 2 Bänden. Sie enthalten eine Reihe 

von Abhandlungen über die Eintheilung der Kiefernwaldungen, Hiebsfühning in 

denfelben, fowie in Laubholzbeftänden, über den Kulturbetrieb (S. 345 fgde.), 

Anbau der Sandfchollen (S. 529), über Befreiung der Wälder von Servituteh ($. 

764 fde.) u. d. m. Die nach Kropff benannte Kiefern-Samendärre it abgebildet 

und befchrieben ($. 309 fgde.). 

22) Syftem ind Grundfätze S. 113 fgde., S. 117, 118. 
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anzubahnen. In alle Kreife forftwirthfchaftlicher Thätigkeit drang 
ihre Lehre, und ihre Errungenfchaften, wenn fie auch vorläufig 

nur in einer ziemlich ftarren Regelgerechtigkeit, in der Aufftel- 
lung allgemeiner und über ihre Berechtigung hinaus verallge- 
meinerter Normen beftand, wirkten überall befruchtend und an- 

regend. 

Die Lehre vom Femelfchlagbetriebe gab jene feften Normen 

für die Beftandsbegründung im Hochwalde, in der von faft allen 
namhaften Forftfchriftftellern eifrig empfohlenen Betriebsart. 

Durchforftung, Säen und Pflanzen, Bodenbearbeitung und Kamp- 

wirthfchaft fanden nicht minder tüchtige lehrgemäfse Durchar- 

beitung. 
Der traurige Zuftand vieler Forften forderte gebieterifch 

energifche Thätigkeit, die Angft vor dem Holzmangel war ein 
überaus wirkfames Motiv zur emfigen wiffenfchaftlichen Forfchung. 

Weite Strecken verödeter Holzgründe lagen in den norddeutfchen 
Flachländern, 2?) in Franken,?*) am Rhein. Mit Berechtigungen 

aller Art überlaftet, kamen die Forften in Sachfen,®) in Bayern 

und vielen anderen Ländern von Stufe zu Stufe herunter. Die 

lange Kriegszeit mit ihrer trüben Noth und dem allgemeinen 
wirthfchaftlichen Verfalle war wenig geeignet, den Ruin der 
Waldungen aufzuhalten. Erft nach 1815 trat auch auf dem 

waldwirthfchaftlichen Gebiete ein allgemeiner Auffchwung an 
die Stelle des Verfalls. 

Ueber dem Allen hatte man mehr und mehr vergeffen, 
welches denn die wirthfchaftliche Grundlage des Waldgewerbes 
fei.2%) Maffenproduktion war das einzige Wirthfchaftsziel der 

23) Pfeil, über die Urfachen des fchlechten Zuftandes der Forften. 1816. 

Skizze einer vollkommenen Bewirthfchaftung der Waldungen etc. Erlangen 1801. 

(anonym, wahrfcheinlich von dem Forftfchreiber Schlevoigt in Zillbach) Einl. S. V. 

%) Skizze etc. a. a. O. 

25) Denglers Monatsfchrift. 1863. S. zoı fgde. 

26) „Es ift beachtungswerth — fagt Pfeil bei Befprechung der älteren Journal- 

Literatur in den krit. Bl. XXXVIII, ı, S. 194 fgde. —, dafs man bis zu Anfang 

des 19. Jahrhunderts die zweckmäfsige Bewirthfchaftung eines Waldes nur an dem 

nachhaltigen Geldertrage erkennen wollte, während man fpäterhin den Materialer- 

trag als Mafsftab anwendete. Der erftere fcheint mir aber richtiger zu fein, als 

der letztere.« 

In Wahrheit findet man in der älteren Literatur die Rentabilität der Forften 

viel mehr erörtert, als in diefer Periode. Man vergl. nur die in Stahls Forftma- 

gazin Bd. IV. S. 2ı abgedruckte Ueberficht, wie fich die Gelderträge der einzel- 

nen Holzarten bei längerem oder kürzerem Umtriebe geftalten. Diefe Ueberficht 
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holzbedürftigen Zeit. Was rafch wuchs und grofse Holzmaffen 
zu liefern verfprach, wurde angebaut. Mit hohen Umtrieben zu 
wirthfchaften, erfchien allein richtig; der Hochwald mit feiner 

bedeutenden Holzmaffen-Anfammlung wurde zum Ideal, die Lehre 

vom Hochwaldbetrieb zum Typus der forftwiffenfchaftlichen Li- 

teratur. 

Diefe Lehre finden wir überall in erfter Linie. G. L. Hartig 
kennt noch 1820 neben dem Hochwalde nur Niederwald (Aus- 

fchlagwald), giebt allerdings Regeln für den Mittelwald (ohne 

jedoch .diefen Ausdruck zu gebrauchen), aber nur auf knapp 
4 Seiten.?”) Däzel2) unterfcheidet Hochwald- und Stangenholz- 
Betrieb. Den Niederwald nennt er einfach Stangenholz, den 

Mittelwald gemifchtes Stangenholz ; übrigens empfiehlt er beide. 
Weitaus im Vordergrunde fteht der Hochwaldbetrieb bei Diefs- 

kau,2®) Martin,?0) Egerer,°!) Friedel,°®) Späth,®) Laurop #); 

hat den ausgefprochenen Zweck, den Waldbefitzern zu zeigen, wie fie ihren Wald 

am vortheilhafteften benutzen. 

7) Lehrbuch für Förfter II. S. 100. 

22) Anleitung zur Forftwiffenfchaft. 1802/3. 

>) C. H. J. E. v. Diefskau, der beforgte Forftwirth, oder Anleitung zu einer 

regelmäfsigen Bewirthfchaftung der Privatwaldungen. Koburg 1802. v. Diefskau 

war felbft Forftbefitzer, rein empirifch gebildet (Vorrede). Die Schrift ift nur 

eine halbpopuläre Anweifung zum Waldbau und enthält nichts Neues. 

30) Franz Martin, geb. 1769 zu Kriegsfeld bei Kirchheim (Bayern), war 1796 

Oberförfter in Wiefenfteig, 1804 in Brenftadt, 1807 in Neu-Ulm, 1816 in Mem- 

mingen, 1822 Forftmeifter in Speyer, ftarb 1830. Er ift der Verfaffer mehrerer 

kleiner Schriften, von denen die »Erfahrungen und Grundfätze über die richtige 

Behandlung und Kultur der vorzüglichften deutfchen Holzbeftände« 1815 erfchie- 

nen und fchon 1816 eine 2. Aufl. erlebten. Das Buch enthält nur Waldbauliches, 

darunter eine recht gute Durchforftungstheorie (S. 39), fonft nur das‘ bereits von 

Hartig bekannt Gemachte. 

Zur Biographie vergl. Monatsfchrift für das würtembergifche Forftwefen. VII. 

Bd. 1856. S. 7. 

31) Die Forftwiffenfchaft, Verfuch eines allg. vollft., auf die Natur der Wäl- 

der und bereits gemachte Erfahrungen gegründeten Syftems. 2 Theile. 1812/13. 

#2) Vergl. Lehrbuch der natürlichen und künftlichen Holzzucht von J. Friedel, 

fürftlich Schwarzenbergifcher Forftmeifter, Direktor des Forft- und Jagd-Inftituts 

zu Schwarzenberg etc. Zum Gebrauche des Inftituts herausgegeben von Karl 

Freiherr v. Welfer-Neunhof, Lehrer am Inftitute, 1811. Das Buch enthält nur 

die Waldbau-Lehren. Dem Niederwalde find 3 Seiten gewidmet, der gemifchte 

Stangenholz-Betrieb (Mittelwald) ift nur erwähnt, nicht einmal ordentlich definirt. 

(S. 45, 46, 47). 
3) Handbuch der Forftwiffenfchaft. I. Band. 

%#) Grundfätze der natürlichen und künftlichen Holzzucht. 1804. Vom Nieder- 
wald handelt L. S. 137—ı153. Er fpricht wenigftens auch von Eichenfchälwal- 

dungen, wenngleich nur auf 2 Seiten. Vom Mittelwald ift nicht die Rede. 
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während Maurer (Betrachtungen S. 91) fich für den Stangenholz- 

betrieb in Buchen mit 4ojährigem Umtriebe ausfprach, und 

Friedrich Karl Hartig auf Grund ftatifcher Unterfuchungen 1808 
für den Mittelwaldbetrieb (Hoch- und Niederwaldzucht von ihm 

genannt) eintrat); aber erft H. Cotta®) hat der Theorie des 

Mittel- und Niederwaldes die ihr gebührende Durchbildung 
gegeben. 

Die alte Frage vom Saft- und Winterhiebe wurde’ durch 
W. H. Käpler,3”) den Sohn des alten Melchior Chriftian K., 
aufs Neue auf die Tagesordnung geftellt. Er empfahl auf Grund 

eigener komparativer Verfuche den Safthieb im Laubholz, ver- 
mochte aber ebenfo wenig, wie fein Vater, fich Anerkennung zu 

verfchaffen. Maurer (Betrachtungen S. 82) fprach fich ebenfalls 

für den Safthieb in Buchen aus. 

Durch Ernft Friedrich Hartig wurde bald nach 1803 in den 

Fuldaifchen Forften eine befondere Form des Buchenhochwald- 

betriebes, der fogenannte Hochwald-Konfervationshieb, in gröfse- 

rer Ausdehnung eingeführt. 3%) 

35) Zur Biographie vergl. Monatfchrift für das würtembergifche Forftwefen, 

VI. S. 391 fgde. 

Fr. K. Hartig, geb. 16. XI. 1768 zu Gladenbach, erlernte das Forftwefen 

bei feinem Vater, hielt fich dann längere Zeit in Hungen bei feinem Bruder G. 

Ludwig auf und wurde 1792 Hoch- und Deutfchmeifter’fcher Forftmeifter in Mer- 

gentheim. Nach ı8jähriger keineswegs mufterhafter Dienftführung (Befchwerden 

und Klagen, Verweife und Strafen waren nicht eben felten) wurde er 1809 penfio- 

nirt. Das Gefchick feiner fpäteren Jahre war ein trauriges. Geifteskrank gewor- 

den, ftarb er um ı815. Aufser mehreren kleineren Schriften hat er ein gröfseres 

Werk gefchrieben: »Die Hoch- und Niederwald-Behandlung« in 4 Theilen, von 

welchem die »Unterfuchung, ob die Hoch- und Niederwaldbehandlung nützlich 

oder fchädlich fei« den ı. Th. bildet; der 2. Th. enthält das Forft- und Jagd- 

Staatsrecht; der 3.: Forft-Geonomie und Lithologie; der 4.: Angewandte Forft- 

Geometrie. Das Werk erfchien 1808/ıı und ift rafch vergeffen worden. 

%) Anw. zum Waldbau, 2. Aufl. 1817, S. 64—74. 

#7) Wilh. H. Käpler, geb. 1740 zu Oftheim, beftand die Lehrzeit bei feinem 

Vater, bereifte dann Thüringen, Würtemberg, den Wefterwald, die Schweiz und 

Elfafs, wurde 1768 feinem Vater als Afüftent beigegeben, 1769 Oberförfter, 1779 

Wildmeifter in Oftheim. 1804 zum Forftmeifter befördert, ftarb er 1806. Unter 

feinen Schriften find ziemlich bekannt geworden: Ein 1786 erfchienener Forftkate- 

chismus; eine encyklopädifche Schrift von 1803 »Die nöthigften Vorkenntnifie der 

Forft- und Jagd-Wiffenfchaft für angehende Forftmänner« und die in demfelben 

Jahre herausgegebene »Holzkultur durch Erfahrung erprobt,« welcher eine kurze 

Denkfchrift über den Safthieb angehängt ift. Zur Biographie vergl. Hartigs Jour- 

nal f. das Forft-, Jagd- und Fifcherei-Wefen. I. Bd. S. 588 fgde. 

3) Zur Gefchichte der Fuldaifchen Forften vergl. allgemeine’ Forft- und Jagd- 

Zeitung von 1855 $. 239. 
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Die Forften des ehemaligen Bisthums Fulda, einft reich an 

prachtvollen Eichen- und Buchenbeftänden (die alte Buchonia), 
waren im 17. und 18. Jahrhundert durch Streunutzung und Weide, 
fowie durch ftarke Abnutzung der Althölzer und mangelnde 
Kultur in einen traurigen Zuftand gekommen. Es fehlte an 
haubarem Holze und E. Fr. Hartig begann die Stangenorte ftark 
zu durchlichten, theils um fie bleibend in Mittelwald überzuführen, 

theils um fie vorübergehend in eine mittelwaldartige Form zu 

bringen, die dann nach 40—50 Jahren, nachdem die pro Morgen 
übergehaltenen 120—220 Stangen den Kronenfchlufs wiederum 
erreicht hatten, wieder als Hochwald behandelt und in Femel- 

fchlägen verjüngt wurden. Letztere Bewirthfchaftungsart nannte 
man Hochwald-Konfervationsbetrieb (auch temporelle 

Mittelwaldwirthfchaft.. Allein die Folgen diefer Mafsregeln 
waren theilweife fehr ungünftige. Die bereits 35—45 Jahre alten 

Stöcke fchlugen grofsentheils nicht mehr aus. Der Boden — 
meift aus Buntfandftein entftanden — verangerte rafch. Auch 

hier boten dann Fichte und Kiefer die Möglichkeit der Wider- 
aufforftung ausgedehnter verödeter Flächen. Diefe Vorgänge 
waren nicht eben geeignet, für die mittelwaldartigen Betriebs- 

formen Propaganda zu machen. Während, wie ich darzuthun 
gefucht habe, die Forftwirthe allmälig mehr und mehr Fanatiker 
des Hochwaldbetriebes in der fchulgerechten Ausformung wurden, 

beftanden in einzelnen Theilen andere Betriebsarten in bedeuten- 

der Ausdehnung fort. In Bayern?) wurde die Anlage von 

Ernft Fr. Hartig wurde 1773 zu Gladenbach geboren, beftand feine Lehrzeit 

bei feinem Bruder Georg Ludwig, bezog 1792 die Univerfität Göttingen, 1793 die 

zu Marburg, wo Jung-Stilling lehrte. 1794—96 nahm er an gröfseren Forftver- 

meffungen Theil, wurde 1797 als Forftkommiffar in Darmftädtifchen Dienften an- 

geftellt, 1802 als naffau-oranifcher Landforftmeifter in Fulda, wo er 1808 eine 

Forftlehranftalt gründete, welche 1816 Staatsanftalt wurde. 1815 zum kurheffifchen 

Oberforftmeifter in Fulda ernannt, 1821 zum Landforftmeifter und Vorfitzenden 

der Oberforftdirektion in Kaffel, ftarb er 1843. Seine Schriften gehören zwar 

fämmtlich der folgenden Periode an, mögen jedoch im Anfchlufs an die Biogra- 

phie ihren Platz finden, da es ihrer Erwähnung fpäter kaum noch bedarf. Sie 

find in keiner Weife epochemachend gewefen. 1825 fchrieb er: Die Forfteinrich- 

tung nach ftaatsforftwirthfchaftlichen Grundfätzen; 1826: Anweifung zur Aufftel- 

lung und Ausführung der jährlichen Forftwirthfchaftspläne; 1827: Praktifche An- 

leitung zum Baumroden; 1828: Praktifche Anleitung zum Vermeffen und Kartiren 

der Forften in Bezug auf Betriebsregulirung (letzteres Buch nur für Anfänger). 

Zur Biographie vergl. Allgemeine Forft- und Jagd-Zeitung. 1862. $. 31. 

») Als Prämie für die Anlage von ı Tagewerk Eichenfchälwald wurde durch 

Verordnung vom 23. VI. 1796 ein Dukaten bewilligt (2. 5). Behlen und Laurop, 

Handbuch II (Bayern) S. 165—168. 
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Eichenfchälwaldungen amtlich empfohlen, im Weften Deutfch- 
lands beftanden Hauberge, Hackwälder, Röderlandwirthfchaften 
auf grofsen Flächen fort. Die Frage von der landwirthfchaft- 
lichen Zwifchennutzung auf Forftflächen aber trat durch H. Cotta 
in ein ganz neues Stadium. 

Die Hungerjahre 1816/17 wiefen auf den Mangel an Acker- 
land in vielen Theilen Deutfchlands in fchmerzlichfter Weife hin. 
Der Gedanke, die ausgedehnten Holzflächen auch zur Erzeugung 
von Brod heranzuziehen, lag nahe und hatte viel Verlockendes. 
Heinrich Cotta gab 1819 diefem Gedanken Ausdruck in feiner 
kleinen Schrift »die Verbindung des Feldbaues mit dem Wald- 

bau, oder die Baumfeldwirthfchaft«, führte denfelben fodann 

1820 und 1822 in zwei Fortfetzungen weiter aus. Die Anfchau- 

ung Cottas gipfelte in drei Hauptfätzen: Dafs der Boden durch 
Bearbeitung (Lockerung) fruchtbarer werde; dafs der Wuchs 
freiftehender Bäume viel ftärker fei, als im Schluffe der Beftände; 

dafs die Abwechslung der Gewächfe beffere Erndten gewähre. 
Er fchlug vor, die Kahlhiebsflächen einige Jahre zum Fruchtbau 
zu verwenden, dann den Schlag reihenweife zu bepflanzen (in 
ı—4 Ruthen Verband), und die landwirthfchaftliche Zwifchen- 

nutzung (Getreide-, bei ftärkerer Befchattung, Gras-Wirthfchaft, 
endlich Weide) fo lange fortzufetzen, bis der Beftandsfchlufs er- 
reicht fei. 

Diefes Syftem der: Verbindung von Acker- und Waldbau 
wurde von Hundeshagen*) und Pfeil®') angegriffen, und ift zu 
breiter Anwendung nicht gelangt.#?) Cotta felbft gab 1822 den 
Kampf für daffelbe unter Berufung auf die Zukunft auf. Erft 
die neuefte Zeit hat dem Waldfeldbau wieder einige Berechti- 
gung zugeftanden und dem Grundgedanken deffelben Aufmerk- 

 famkeit zugewendet. 

Die älteren Anfichten über Wefen und Bedeutung der 
Durchforftung habe ich an mehreren Stellen berührt. Dafs 
hiernach G. L. Hartig nicht als Erfinder ihrer Methode betrachtet 
werden darf, wie er zu beanfpruchen fcheint, #3) ift einleuchtend. 

'%) Prüfung der Cottaifchen Baumfeldwirthfchaft. 1820. 

“) Krit. Bl. Bd. V. Heft 2; XXI. 2; XXVIL ı und 2 etc. 
#2) Nur in Böhmen wurden 1820/30 Verfuche gemacht. In neuerer Zeit find 

Waldfelder bei Darmftadt angelegt worden. 

“) In den »Abhandlungen über intereffante Gegenftände beim Forft- und 

Jagdwefen.« 1830. S. 287. Vergl. auch Pfeil, krit. Bl. VI. ı. S. 99 fgde. 

Hartig will um 1790 durch Zufall bezw. durch den Mangel an haubarem 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 22 
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Wohl aber darf ihm das Verdienft nicht gefchmälert werden, 
dafs er der Lehre von der Durchforftung zuerft die fchulgerechte 
Geftaltung verliehen hat. In feiner »Holzzucht für Förfter« lehrt 
er bereits##) die Durchforftung in drei Stufen, nach beendigter . 

Beftandsreinigung, im 50—70ojährigen, im gojährigen Alter. Aber 
über das Prinzip der Nutzungsmafsregel®) kommt er dabei 
nicht hinaus, während doch eine viel frühere Zeit die Durch- 

forftung bereits als eine Erziehungsmafsregel betrachtet hatte.?6). 
Erft im »Lehrbuch für Förfter« hat Hartig den Begriff der Durch- 
forftung weiter gefafst. Ar PORN 

Eine tüchtige Durchbildung erlangte die Lehre von der 

Durchforftung durch Späth, welcher in feiner 1802 erfchienenen, 
für ihre Zeit ausgezeichneten. Schrift »Abhandlung über die 
periodifchen Durchforftungen oder über den regulären nach dem 
Lokale geordneten Plenterhieb in unferen Hochwaldungen« zu- 

erft den Verfuch machte, die Durchforftungslehre naturwiffen- 

fchaftlich zu begründen. 

Späth geht von den Erfcheinungen des Beftandskampfes 
aus, welche er ausführlich beleuchtet?”); er erkennt das Motiv 

der Durchforftung in dem Beftreben des Wirthfchafters, die An- 
zahl der Baum-Individuen in dem Augenblicke zu vermindern, 

wo der Boden fie nicht alle mehr gleichmäfsig zu ernähren ver- 

Holze, welcher ihn zwang, Stangenhölzer zu durchhauen, auf das Princip der 

Durchforftung gekommen fein. Vergl. in diefem Bande S. 82, 10I, 104, 108 

U: w- 

4) Ausgabe von 1805, S. 25 fgde. N 

45) Holzzucht für Förfter a. a ©. Wo durch den Aushieb des Reiferholzes 

ein Ertrag nicht erzielt werden kann, will Hartig die Beftandspflege der Natur 

überlaffen wiffen. Im »Lehrbuch für Förfter« ftellt Hartig in der achten Gene- 

ralregel das Princip der Durchforftung als einer Erziehungsmafsregel feft (Ausg. 

von 1820. II. S. 9) und giebt die Regeln derfelben für jede Holzart fehr fpeziell 

an. Die ftarke Durchforftung auf den Wachsraum kennt er noch nicht, fondern 

nur die Herausnahme des abgeftorbenen und ganz übergipfelten Holzes (S. 26 

u. a. a. O.). Die mittleren Stammzahlen des bleibenden Beftandes bei 2ojährigen 

Durchforftungsperioden giebt er genau an (S. 29 etc.). 

6) Bd. I. S. 192 diefes Werkes, Bd. II. S. 82, ıo1. 

#7) Späth fchreibt das Kümmern der Beftände ı) dem Samen, 2) dem Boden 

zu (S. 73, 74) und führt aus, dafs der Samen um fo kräftigere Pflanzen erzeuge, 

je näher der klimatifchen Heimath der Holzart die Mutterbäume gewachfen und je 

kräftiger fie entwickelt find, und dafs der Dominationskampf der Jungbeftände ' 

(die Gradation der Brutbeftände nach feiner Terminologie) von der Befchaffenheit 

des Samens und von der Güte des Bodens, fowie von dem forftlichen Verhalten 

der einzelnen Holzarten und von der Witterung abhänge. (S. 149 fgde.) 

; 

® 
i 

& 

; 
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mag.?®) Er erörtert die Wirkung, welche die Durchforftung auf 
den Boden felbft*?) (Wärme und Feuchtigkeit deffelben, Ver- 

dunftung etc.), auf die Entwickelung®®) und Ausformung®!) 

des Beftandes übt, und ihm mufs das Verdienft zugeftanden 

werden, die erfte wahrhaft wiffenfchaftliche Theorie der Durch- 

forftung aufgeftellt zu haben. Der Nutzungszweck ift ihm gänz- 
lich untergeordnet. Der Verbreitung feiner trefflichen Schrift 

hat feine etwas fchwer verdauliche Schreibweife hemmend im 
Wege geftanden. 

Weit bekannter unter den Forftwirthen wurde Cotta’s Durch- 

forftungstheorie 52) welche bis heute als klaffifch gelten kann. 
Auch Cotta ftellt den Erziehungszweck in die erfte Linie. Allein 
es ift nicht zu vergeffen, dafs er vierzehn Jahre nach Späth fchrieb. 

Es bedarf nicht der Anführung aller Meinungen über Zweck 

“und Wefen der Durchforftung, welche in der Literatur diefer 

Periode hervortreten. Sie lehnen fich alle an Hartig, Späth und 
Cotta an, und kein anderer Schriftfteller ift über diefe hinaus- 

gekommen. 3) 

Die Praxis blieb in diefer Richtung weit hinter der Theorie 

zurück. In vielen. Theilen von Deutfchland waren die Abfatz- 

verhältniffe noch nicht fo weit entwickelt, dafs an einen regel- 

rechten Durchforftungsbetrieb gedacht werden konnte. 

Kropf fchreibt 1807,5*) dafs die Durchforftungen in Kiefern- 
beftänden äufserft vortheilhaft und forftlich nothwendig feien, dafs 
aber trotzdem in den märkifchen Forften in diefer Richtung nicht 

8) 5. 84. 

) S. 171—187. 

”) S. 187—195. 
>!) Er unterfcheidet in diefer Beziehung: Durchforftungen, um frühzeitig ftar- 

kes Holz zu erziehen, Herftellung des vollen Wachsraums (Abhandlung S. 230); 

folche, um die höchfte Maffenproduktion zu erreichen; folche, um Wärme oder 

Feuchtigkeit des Bodens auf den normalen Stand zu bringen. Späth fchlägt einen 

befonderen Durchforftungs-Etat vor (S. 260). 

#2) Waldbau (1816) S. 42—48. 

3) In allen bereits genannten Lehrbüchern ift felbftredend die Durchforftungs- 

theorie mitbehandelt. 
5%) Aufser den bereits mehrfach citirten Encyklopädieen und Lehrbüchern, 

welche diefen Theil der Lehre vom Waldbau emfig ausbeuten, find hier zu nen- 

nen: Eine gute Monographie der Kiefernfaat v. L. W. Lindenthal: »Forftwiffen- 

fchaftliche Verfuche über die Kiefernfaat« (1800) , und die hübfche Schrift des 

Oberforftmeifters der Graffchaft Mark, J. W. v. Hobe »Anweifung zu einer befle- 

ren Holzkultur befonders in der Graffchaft Mark (1791), welche letztere defshalb 

befonders intereffant ift, weil fie eine klare Schilderung der traurigen Waldzuftände 

in der Graffchaft Mark enthält. er 
22” 
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viel gefchehen könne, weil der Ertrag die Koften nicht decke 
und die Raff- und Lefeholz-Berechtigten Widerfpruch erheben. 

Auch in den weftdeutfchen und füdweftdeutfchen Bergforften 
war es vielfach nicht anders. Ein intenfiver und feiner Durch- 
forftungsbetrieb bezeichnet eine fehr hohe Stufe der Forftwirth- 
fchaft, welche auch heute an vielen Orten noch nicht erreicht 

ift. Die Theorie deffelben aber darf feit Späth als feft begründet 

betrachtet werden. — 

Mit befonderer Vorliebe behandelten die Schriftfteller diefer 
Periode die Lehre vom Säen und Pflanzen°) und diefelbe er- 

langte eine Abrundung und einen vorläufigen Abfchlufs, welche 
wenigen Theilen der Produktionslehre zu Theil wurden. Der 
Anführung literar-hiftorifcher Einzelheiten bedarf es hier um fo 

weniger, als alle Lehr- und Handbücher der Forftwiffenfchaft 
diefen Theil. derfelben in breiter Ausformung enthalten. 

Die Pflanzung, als beftandsbegründende Mafsregel, trat 
mehr und mehr in ihr Recht. Nur betreffs der Kiefernpflanzung 

gilt dies zunächft noch nicht. Sie hatte mehr Gegner als Freunde, 
und Pfeil gehörte noch 1819 zu denjenigen Forftwirthen, welche 
die Kiefernpflanzung nicht kannten, trotzdem er im Flachlande 
wirthfchaftete. 56) 

Dem Anbau des Flugfandes und der Dünen wurde von 
denjenigen Schriftftellern, welche in der norddeutfchen Tiefebene 

wirthfchafteten, befondere Aufmerkfamkeit zugewendet. Burgs- 
dorf,57) von Kropf®®) und der Oberforftmeifter Jefter®) in Königs- 
berg find hier zu nennen. 

) Gleditfch verwarf die Kiefernpflanzung ; er meinte, die Kiefer laffe fich 

nur ganz jung und mit Mühe verpflanzen, wachfe nachher auch fchlecht. Hun- 

deshagen berichtete noch 1827, es werde die Möglichkeit der Verpflanzung der 

Kiefer noch vielfach bezweifelt. (Vergl. Grunert: Zur Gefchichte der Kiefern- 

pflanzung in den forftl. Bl. 1865. S. ı fgde, und Hundeshagen: Beiträge zur ge- 

fammten Forftwiffenfchaft, 2. Bd., 2. Heft, S. 82). Dagegen trat Maurer in den 

mehrfach citirten »Betrachtungen«, welche treffliche Regeln für Saat und Pflanzung 

der Fichten, Kiefern, Buchen etc. enthalten, 1783 für die Pflanzung auch der 

Kiefern ein, und der Forftmeifter Knorz in Koblenz empfahl in feiner fchon 

1791 gefchriebenen »patriotifchen Erinnerung« (Mofer, Forftarchiv XII. $S. 376) 

die Ballenpflanzung der Nadelhölzer angelegentlich. 

°) Er fagt darüber in Hartigs Forft- und Jagd-Archiv (1819. ı. Hft. S. 1): 

»Die Pflanzung ift dem Verfaffer fremd, obwohl er fie verfucht hat.« 

7) Im erften Bande des Forfthandbuchs. Oben $. 170, Note 16. 

) Syftem und Grundfätze etc. $. 529—579. 

®) Jefter hat fich um die praktifche Durchführung von Flugfandkulturen be- 

fondere Verdienfte erworben, aber nichts Selbftändiges darüber gefchrieben, 

. 

LS 
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Eine geradezu krankhafte Entwickelung erreichte die Sucht, 
fremde Holzarten in Deutfchland einzubürgern und. durch Be- 

günftigung der einheimifchen rafchwachfenden Holzgattungen, 
der Birke, Pappel, Weifserle, der Holznoth entgegenzuwirken. 
Namentlich die Betulomanie darf als eine allgemeine Krankheit 

diefer Periode angefehen werden. Im Harze überftreute man 
die durch Sturm und Infektenfrafs entftandenen, oder durch 

Mifswirthfchaft hervorgebrachten Blöfsen mit Birkenfamen; in 
den märkifchen Forft mufste fie überall da die verödeten 
Flächen decken, wo eine fchlechte Wirthfchaft ihre Sünden be- 

gangen hatte; in Schlefien kannte man von allen Kultur-Metho- 
den faft nur Birkenpflanzung.60) In vielen Ländern wurde amt- 
lich der Birken-Anbau empfohlen, fo in Bayern.®1) Die Furcht 

vor der Holznoth hiefs alle Mittel verfuchen, um rafch grofse 
Mengen von Brennholz hervorzubringen. 

Der Waldflora Deutfchlands waren allmählig einige einge- 
wanderte Spezies zugefügt worden, welche eine bleibende Stätte 
bei uns gewannen, die Rofskaftanie®2) ungefähr feit 1600, die 

Diefer merkwürdige Mann, halb Dichter und Schaufpieler, halb Forftmann, 

der nur einige unbedeutende forftliche Schriften, dagegen Luftfpiele, Operntexte 

etc. etc. verfafst hat, wurde 1743 als Sohn eines Kommerz- (Handelskammer-) 

Sekretärs in Königsberg geboren, ftudirte, ı5 Jahre alt, bereits in diefer Stadt 

Rechtskunde, daneben etwas Naturwiffenfchaften, fühlte fich aber von der damals 

erwachenden deutfchen Poefie mächtiger angezogen, als von dem trockenen Brod- 

ftudium. Bis 1765 fpielte er mehr Theater (auf einer Liebhaberbühne), als dafs 

er energifch feinen Studien obgelegen hätte. Nach einer zweijährigen Reife durch 

Deutfchland, Frankreich und die Schweiz, und nach 3monatlichem Aufenthalte in 

Paris hielt er fich in Goslar und Clausthal auf, ftudirte Bergbaukunde, Land- und 

Forftwirthfchaftslehre nach Art der ächten Kameraliften, und wurde dann zum 

Legationsfekretär in Wien ernannt. Hier erlernte er bei einem Oberförfter in der 

Nähe von Wien die Forftwirthfchaft praktifch. Nach einer dienftlichen Reife 

nach Italien wurde Jefter zweiter Bibliothekar in Königsberg und nebenbei Sekre- 

tär des Präfidenten von Domhardt, 1775 Kriegs- und Domänen-Rath, 1780 Forft- 

Departementsrath, 1788 Oberforftrath, 1805 Oberforftmeifter; er erlangte dadurch 

eine Charge, welche damals allgemein nur Adeligen ertheilt wurde. Jefter ftarb 

1822. 
Unter feinen Schriften find zu nennen: »Ueber die kleine Jagd« 1793— 1808. 

2. Aufl. 1817; »Anleitung zur Kenntnifs und zweckmäfsigen Zugutemachung der 

Nutzhölzer«. 1815. Aufserdem hat er franzöfifche Luftfpiele überfetzt, Tafchen- 

bücher für Damen herausgegeben und Operntexte gefchrieben. 

Vergl. Sylvan de 1824. S. 3 fgde. 

60) Vergl. Pfeil, »die Lernzeit« in den krit. Bl. XXXIU. 2. S. 196 fgde. 

61) Verordnung vom 23. VI. 1796. Behlen und Laurop, Handbuch II. S. 

165 fgde. 

#2) Nach einer Notiz der Augsburger allg. Zeitung Nr. 308 u. 309 von 1855 
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unächte Akazie feit 1763/64,6°) die Lärche, welche um 1750 in 
die Hügel- und Flachländer zu wandern begann, #) die italienifche 
Pappel feit 1745.) Nach 17806) gelangte dann die Kenntnifs 

einer grofsen Menge nordamerikanifcher Waldbäume nach Europa 

und es begann von da ab die Sucht, durch den Anbau diefer 
Holzarten den fchlechten Zuftand unferer Waldungen zu verbef- 
fern, und die durch ungeregelten Plenterhieb, Weide und Streu- 

nutzung ermüdeten Böden wieder zur Produktion zu zwingen. 

In diefer Richtung hat Keiner mehr Reklame gemacht und 

mit gröfserer Rührigkeit alle Kreife der Bevölkerung zu bear- 
beiten verftanden, als der kurpfalzbayerifche Regierungsrath und 

Direktor der Staatswirthfchaftshohefchule zu Heidelberg, Fr. Ca- 
fimir Medicus,6”) ein feichter Blender und unwiffenfchaftlicher 

Kopf, aber ein Mann von grofser Beweglichkeit und Gewandtheit. 
Seine prunkenden Empfehlungen nordamerikanifcher Hölzer, na- 
mentlich aber der robinia pfeudoacacia, find in einer Reihe von 
Schriften niedergelegt. Aber fie haben es nicht vermocht, diefer 
Holzart6®) den Weg. in Deutfchland zu ebenen, und find mit der 
Burgsdorf’fchen Reklame für feine Samenhandlung, mit der Be- 

tulomanie, mit der alle jene Vorgänge erklärenden Furcht vor 

dem Holzmangel vergeffen worden. 

ift die Rofskaftanie mit Syringa vulgaris und Calamus aromaticus durch Angerius 

Gilenius v. Bisbock, geb. 1552, von Konftantinopel, wo er deutfcher Gefandter 

war, mitgebracht worden. Vergl. krit. Bl. XXXV. 2. S. 259. 

63) Sie wurde damals von Frankreich aus empfohlen. Stahl, Forftmagazin 

VL. S. 341. 
6) Im I. Bande diefes Werkes S. 242. 

65) Stahl, Forftmagazin VI. S. 341. 

66) Durch v. Wangenheim u. A. Vergl. oben S. 147 in dierin Bande. 

67) Fr Caf. Medicus, 1736 zu Grumbach geboren, geftorben 1809 zu Mann- 

heim, hat folgende Schriften herausgegeben : 

Ueber nordamerikanifche Bäume und Sträucher als Gegenftände der deutfchen 

Forftwirthfchaft und fchönen Gartenkunft. 1742. (Hier werden robinia pfeudoaca- 

cia, juglans nigra etc. empfohlen). 

Unächter Akazienbaum. Zur Ermunterung des allgemeinen Anbaus diefer in 

ihrer Art einzigen Holzart. 3 Bde. 1796/97. 

Forft-Journal in 2 Theilen. 1797/1800. Siehe über daffelbe unten 2. 48. 

Nicht zu verwechfeln mit Fr. Caf. Medicus ift L. W. Medicus, der 1802 eine 

werthlofe Encyklopädie der Forftwiffenfchaften unter dem Titel: »Forfthandbuch 

oder Anleitung zur deutfchen Forftwiffenfchaft« herausgab. 

#8) Gegen Medicus und Burgsdorf trat u. A. G. L. Hartig auf in der Schrift: 

»Beweis, dafs durch die Anzucht der weifsblühenden Akazie fchon wirklich vor- 

handenem oder nahebevorftehendem Holzmangel nicht abgeholfen werden kann. 

1798 (2. Aufl. 1802). Oben ?. 36 Note 23. 
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Werfen wir einen letzten prüfenden Blick auf die Forfttechnik 

diefer Periode und ihr Verhältnifs zu den faktichen Waldzuftän- 

den, fo fehen wir, wie der Plenterbetrieb im Begriffe fteht, dem 

fchlagweifen Betriebe endgültig zu weichen. Der Femelfchlag- 
betrieb fchickt fich an, zu einer eben fo breiten Herrfchaft 

zu gelangen, wie der Gedanke des Hochwaldbetriebes über- 
haupt. Zwar beftehen im fächfifch-thüringifchen Gebiete mit- 
telwaldartige Betriebsformen fort, im Weften und Südweften 
ausgedehnte Niederwaldwirthfchaften. Aber das Prinzip der 

Hochwaldwirthfchaft beherrfcht die Forfttechnik und ganz be- 
fonders in der einen Form des Femelfchlagbetriebes. 

Was der letztere 1800— 1820 geleiftet hat, fehen wir in den 
jetzt 60— Sojährigen Beftänden vor uns. Man findet viel Schönes 
in diefer Altersftufe, volle, frohwüchfige Orte in Buchen, Tannen, 

Fichten; aber man fieht auch manchen kränkelnden Beftand, 

vornehmlich in Kiefernrevieren. Die Eiche findet man nur fpär- 

lich; Eichen- und Buchenmifchbeftände in angemeffenem Mifchungs- 
verhältniffe zu begründen und zu erhalten, wollte dem Femel- 
fchlagbetriebe nicht gelingen. 

« Die Eiche ift dem Schirmdrucke des Mutterbaumes, dem 

Seitendrucke der vorwüchfigen Buche, dem Drängen der Weich- 
hölzer gewichen. Ihre vertrockneten oder kümmernden Trüm- 

mer erinnern uns hier und dort daran, dafs jene Zeit wohl Be- . 

ftände zu begründen, aber nicht fie rationell zu erziehen und zu 

pflegen verftand. 

$. 40. Die mathematische Forstwissenschaft und die 

Methoden der Forsteinrichtung. 

Das in. der vorigen Periode in allgemeiner Geltung ftehende 

Haupt-Prinzip der Forfteinrichtung und Ertragsregelung war der 

Satz, dafs der jetzt vorhandene konkrete Vorrath an haubarem 

Holze fo lange aushalten müffe, bis die nächfte Altersklaffe zur 

Hiebsreife herangewachfen fei. Dies Prinzip begründet das We- 

fen der Altersklaffen-Methoden, für welche nicht das Zeit- 

fach, die Nutzungsperiode, fondern das konkrete Altersklaffen- 

Verhältnifs mafsgebend ift, für welche keine abfolute, fondern 

nur eine auf die realen Waldverhältniffe und den Vorrath an 

altem Holze gegründete relative Nachhaltigkeit befteht. Die 

Normalität des Altersklaffen-Verhältniffes bleibt diefen Methoden 
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unerreichbar, und wird von ihnen nicht erftrebt, die Normalität 

des Vorrathes ebenfo; jede Fachwerksmethode hat dagegen 
das Zeitfach als mafsgebenden Faktor, ift nicht gebunden durch 
das konkrete Altersklaffen-Verhältnifs und ftrebt nach abfoluter 

Nachhaltigkeit, indem fie diefer das normale Hiebsalter der Alters- 

klaffen-Methoden opfert. Die Fachwerksmethoden können zur 
Normalität des Vorrathes und Altersklaffen-Verhältniffes führen, 
erblicken aber in der Erreichung derfelben kein unmittelbares 
Wirthfchaftsziel. 

Den bereits dargeftellten Altersklaffen - Methoden Oettelts, 
Wedells, Hennerts fchlofs fich der kurfürftlich fächfifche Ober- 
förfter zu Suhl, J. M. Maurer, in feinen 1783 erfchienenen »Be- 

trachtungen über einige fich neuerlich in die Forftwiffenfchaft 
eingefchlichene irrige Lehrfätze und Künfteleien« an, den ich 
hier anführe, weil feine Anfchauungen, wie ich zeigen werde, in 

mancher Hinficht einen Uebergang zu den Grundlagen der Fach- 
werks-Methoden bilden. 

Maurer giebt verfchiedene Methoden der Ertragsbeftimmung 
an. Die erfte (a. a. ©. S. 146 fgde.) fteht der Methode Hennerts 

nahe; doch bildet Maurer gleiche Altersklaffenperioden von 

ı0 Jahren und ermittelt den wirklichen Vorrath für alles Holz 

über 30 Jahre durch ftammweife Meffung der Durchmeffer, probe- 
weife Ermittelung der mittleren Beftandshöhe und eine Maffen- 

berechnung, welche ziemlich unwiffenfchaftlich aus dem Quadrate 
des mittleren Stammdurchmeffers und der Stammlänge die Zahl 
der Scheite und dadurch den Klaftergehalt des Stammes bezw. 
Beftandes herleitet (bei harten Laubhölzern fogar einfach aus 
dem Quadrate des unteren Durchmeffers). Zu dem fo .«ermittel- 

ten Vorrathe addirt er den (nach der Formel NZ \ progreffions- I RERE 

mäfsig verminderten Zuwachs und theilt die Summe durch die 
Zahl der Jahre derjenigen Nutzungsperiode, für welche das hau- 

bare Holz aushalten mufs, bis die nächftjüngere Altersklaffe zur 

Hiebsreife herangewachfen ift. 
Maurer verkennt die Fehler diefer Methode zum Theil nicht. 

Er lehrt ein befferes Verfahren für die kubifche Berechnung der 

Maffen, macht darauf aufmerkfam, dafs das Holz unter Stangen- 

flärke gar nicht berechnet werde, was ein Fehler fei (S. 174), 

und weift darauf hin, dafs unter Umftänden das haubare Holz in 

den jüngeren Beftänden umherftehen könne, fo dafs ein Theil 
deffelben aus wirthfchaftlichen Gründen nicht gefchlagen werden 
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könne, giebt felbft aber kein Mittel an, diefen Unzuträglichkeiten 
entgegenzutreten. | 

Seine zweite Methode ift eine kombinirte Flächen- und Holz- 

theilungs-Methode. Nach Herausmeffung der Altersklaffen (von 
20 zu 20 Jahren) und Einfchätzung der Beftandsbonitäten wird 
der mittlere Vorrath an haubarem Holze nach Probeflächen er- 

mittelt, die Gefammtmaffe des haubaren Holzes durch die Zahl 

der Jahre der Nutzungsperiode, für welche daffelbe aushalten 
mufs, dividirt und dadurch der Jahres-Hiebsfatz für die I. Periode 
berechnet; oder die Gefammtholzerzeugung des Umtriebes wird 
durch die Jahre deffelben dividirt und dadurch unmittelbar der 

Jahreshiebsfatz gefunden. Bei letzterer Berechnungsart findet 

Maurer die Gefammtholzerzeugung dadurch, dafs er die Fläche, 

welche von der betreffenden Holzart eingenommen wird, einfach 
mit dem auf ‚den Probeflächen gefundenen (als arithmetifches 
Mittel zwifchen den Vorräthen auf gutem und fchlechtem Boden 
berechneten) mittleren Vorrathe pro Flächeneinheit multiplizirt. 

Eine dritte Methode, welche Maurer darftellt (S. 187 fgde.), 

ift eine reine Flächentheilungsmethode und feine Formel: Ge- 

fammtfläche der Holzart dividirt durch die Jahre des Umtriebes 
gleich Jahresflächenfatz. Weil Maurer jedoch bei diefer Art der 

Ertragsregelung grofse Ungleichheit der Jahresmeterialfätze fürch- 
tet, bildet er eine Flächen-Referve von 2°/,, welche dann zur 

Nutzung kommen foll, wenn befonders fchlechte Beftände zum 

Hiebe ftehen. Auf diefen Umwegen gelangt er zu Jahresfchlag- 

flächen, welche dem konkreten Vorrathe proportional find. 
Man fieht, wie Maurer fich durch die letztangegebene Me- 

thode dem Flächenfachwerk (mit Jahresfachen) näherte; auch 
das zweite Verfahren, und namentlich die zweite dort angege- 

bene Berechnungsart für den Jahreshiebsfatz trägt die Keime 

der Fachwerks-Methoden in fich; aber zu einer klaren Anfıcht 

in allen diefen Dingen ift auch Maurer nicht gelangt. Seine 

Schrift ift auch überaus elementar gehalten und nur für Anfänger 
beftimmt. 

Auch ihm, wie allen Früheren, fehlte die richtige Auffaffung 

der Periodenfläche als Rahmen der zeitlichen Anordnung der 

Holznutzung, welcher wohl von allen Genannten Hennert am 

nächften ftand; erft G. L. Hartig hat in diefer Richtung ein 

klares Prinzip aufgeftellt. 
Faft zu derfelben Zeit, wo dies gefchah, kehrte ein Mann 

von bedeutender geiftiger Fähigkeit, der kurpfalzbayerifche Forft- 
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taxator Franz Sales Schilcher,?!) zu der älteren Methode der 

reinen Schlag-Eintheilung, freilich auf ganz neuer Grundlage 

und in einer ganz neuen Auffaffung diefer Methode. 

‚ Jede Schlageintheilung trägt in fich den Mangel, dafs das 

Ungleichartige in derfelben Schlagfläche zufammengefafst werden - 
mufs. Wird die Schlaggröfse beftimmt nach der Standortsboni- 
tät allein, fo ift im abnormen Walde der Ertrag ein von Jahr zu 

Jahr fich verändernder. Wird die Proportionalität bezogen auf 
die Beftandsbonität (den realen Beftandszuftand), fo ift die Ein- 

theilung nur für einen Umtrieb brauchbar. Schon Wedell hatte 
dies gefühlt und feine Schläge proportional der (bleibenden) 
Standortsbonität feftgelegt, die Abnutzung aber nach der (jetzi- 

gen) Beftandsbonität und unabhängig von jener Schlagtheilung 
räumlich geordnet. 

Schilcher ging einen anderen Weg. Er fuchte durch Zu- 
fammenfaffung des Gleichartigen in Betriebsklaffen, alfo durch 
die Zerlegung der gefammten Beftandsreihe in gleichartige Reihen 

derfelben Standorts- und Beftands- (alfo einer fog. gemifchten) 

Bonität die Nachtheile der Schlageintheilung zu vermeiden. 

Zur Durchführung feiner Betriebsregelungs-Methode bildete 
Schilcher Periodenflächen (Abtheilungen von ihm genannt),?) in 
welchen längere Zeit gewirthfchaftet werden follte und die im 
Walde feft bezeichnet wurden. Auch er hat Altersklaffen-Perio- 
den, wie Hennert, über 70 Jahre, von 40—70, 20—40, 0—20 ]. 

Jede Abtheilung fchätzt er nun in eine feiner Terrainklaffen 

(Standortsklaffen) ein, beftimmt in jeder Standortsklaffe nach 

gutbeftandenen Diftrikten die Ertragsfähigkeit, d. h. den Normal- 

vorrath und findet durch Multiplikation der Fläche mit diefer 
Ertrags- oder Vorrathsziffer denjenigen Vorrath, welchen diefe 
Fläche haben würde, wenn fie ihrer Standortsbonität entfprechend, 

d. h. normal, beftanden wäre. Die fo gefundene Maffe aber 

reduzirt er nach der augenblicklichen Beftandsbonität und findet 

') Schilcher war ein Schüler Kling’s, eines pfälzifchen Forftmannes, der 1791 

ein Buch fchrieb: »Vorfchriftsmäfsige Behandlung der Domänenwaldungen in der 

Pfalz«. Ueber feinen Bildungsgang habe ich nur wenig erfahren können. Er 

war mit Reitter und Jäger in Stuttgart befreundet, hatte die Literatur gut fludirt 

und war jedenfalls ein klarer Kopf. Seine kleine Schrift: »Ueber die zweck- 

mäfsigfte Methode, den Ertrag der Waldungen zu beflimmen«, welche 1796 in 

Stuttgart erfchien, enthält die im Texte vorgetragenen Grundfätze feiner Betriebs- 

regelungs-Methode. 

2) Schilcher a. a. O. S. 75 fgde. 
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fo den wirklichen Ertrag, welchen die Fläche gewähren kann, 
beim haubaren Holze unmittelbar, bei den jüngeren Beftänden 
unter Hinzurechnung des Zuwachfes. Durch Divifion der Fläche 
eines jeden Hiebszuges (der Betriebsklaffe) durch die Zahl der 
Jahre des Umtriebes ergiebt fich der Flächenhiebsfatz, und durch 
Multiplikation deffelben mit dem nunmehr bekannten mittleren 
Materialertrag der Klaffe der Hiebsfatz in Maffe. Den Abnutzungs- 
fatz zu erfüllen, überläfst Schilcher dem Wirthfchafter, der die 

Jahresfchläge abmifst und fo anordnet, wie die allgemeinen wirth- 
fchaftlichen Rückfichten dies erfordern, und, wie oben bemerkt, 

fo wenig an eine beftimmte örtliche Hiebsdispofition gebunden 
ift, dafs er den Jahresfchlag in der einen Klaffe unterlaffen und 
in die andere übertragen kann, wenn er nur die hier zu nutzende 

Fläche nach dem Verhältniffe der konkreten Ertragsfähigkeit 

beider Klaffen bemifst.?) 

Um den Wirthfchafter hierzu in den Stand zu fetzen — 
und hier berühre ich einen Kernpunkt des ganzen Verfahrens 
— mufs der Taxator das relative Ertragsverhältnifs der einzelnen 
Abtheilungen fehr genau beftimmen. Da er nun auch hier die 
(bleibende) Standortsbonität und die (zufällige) Beftandsbonität 
kombinirt, fo erhält er in feinen relativen Werthsziffern für die 

einzelnen Betriebsklaffen Angaben, deren Bedeutung über das 
erfte Jahrzehnt nicht hinausreicht. Und auch für diefes fichert 

die Schilcher’fche Methode die Gleichheit der jährlichen Erträge 
nur bei normalem Altersklaffen-Verhältniffe der Betriebsklaffe. 

Den Ungleichheiten im jährlichen Ertrage will er nun freilich 

durch eine Referve begegnen; aber die Art, wie er dies bewerk- 

®) Wären beifpielsweife gefunden 

» 2000 M. der I. Klaffe mit der konkreten Bonität = ı 

3000 „ „ I. „ »';# „ „ = 0,8 

4000 „ „ III „ I „ ” = 0,6 

fo wäre bei ıoojährigem Umtriebe Schilchers Flächenetat 

= = 20M. (I) + = = 30 M. (1) + = go M. (III) = 90 M. jähr- 

lich und es find jene 20, 30 und 4oM. in der I., II. und III. Klaffe (die zugleich 

eine Betriebsklaffe ift) auch wirklich zu nutzen, wenn die wirthfchaftlichen Ver- 

hältniffe des Revieres dies geftatten. Sprächen jedoch triftige Gründe gegen die 

Innehaltung diefes Flächenetats und z. B. gegen den Hieb in der II. Klaffe, fo 

können neben den 20 M. der I. Klaffe noch weitere 30 > 0,8 = 24 M. in der 

I. Kl. ftatt der 30 M. der II. Kl. zum Hiebe gelangen; fpäter mufs dann die 

Ausgleichung erfolgen. 

Vergl. Schilcher a. a. O. S. 27, 31. 
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ftelligen will; giebt er nicht an. Jene Relativität der einzelnen 
Abtheilungen ändert fich mit dem Verfchwinden der älteren 

unvollkommenen Beftände fehr rafch, indem vollwüchfige junge 

Beftände an ihre Stelle treten. Endlich fühlte Schilcher felbft 

— darauf hat fchon Hundeshagen aufmerkfam gemacht — dafs ° 
er der Vorrathsaufnahme nicht ganz entrathen konnte, die doch 

in eine reine Flächentheilungs-Methode nicht hineingehört und 

durch deren Hereinnahme er den eigenthümlichen Charakter 

feiner Methode felbft verwifcht. 

Die grofse Freiheit der Wirthfchaft, welche Schilcher dem 

verwaltenden Forftbeamten zugefteht, unterfcheidet feine Methode 
wefentlich von allen früheren, birgt aber eine Gefahr, welche 

diefe Methode wohl niemals hat zu breiter Anwendung gelangen 

laffen. Der Betriebsplan war faft ganz in das fubjektive Ermef- 
fen des Wirthfchafters gelegt. Nur der Rahmen der Perioden- 
flächen und eine Flächen-Kontrole bildeten das fefte Gerüfte 

diefer Ertrags-Regelung, alles Andere wurde frei beftimmt. Zu 

folcher freien Wirthfchaft aber waren die Forftbeamten der. da- 

maligen Zeit ficher nicht befähigt. *) 

Schilcher ift der Erfte nach Oettelt, der ohne Betriebsplan 

auskommen zu können vermeinte; die Verbindung von Alters- 
klaffe und Periode aber liefs auch er nicht fallen, und feine Pe- 

rioden repräfentirten ihm nicht Zeitfächer im Sinne des Fach- 

werks, fondern Abnutzungszeiträume für gewiffe vorhandene 

Vorrathsmaffen. 

Die Verbindung von Periode und Altersklaffe liefs G. L. 
Hartig zuerft fallen. Sein Taxationsfyftem, welches er 1795 in 

der epochemachenden Schrift » Anweifung zur Taxation der Forften 

oder zur Beftimmung des Holzertrags der Wälder, ein Beitrag 
zur höheren Forftwiffenfchaft« bekannt machte, beruht auf der 

Anfchauung, dafs der gegenwärtige Vorrath plus dem gefamm- 

ten (fummarifchen) Zuwachs aller Beftände diejenige Holzmaffe 
bildet, über welche zu disponiren ift; diefe Dispofition traf er 

dahin, dafs jede Periode mit gleicher Holzmaffe — Haupt- oder 

*) Ueber die Methode Schilchers vergl. Pfeil, Forfttaxation. 1868. S. 46. — 

Judeich, Forfteinrichtung S 226. — H. Cotta, Syftematifche Anleitung zur Taxa- 

tion der Waldungen. 1804. Einleitung S. 15/16. — Hundeshagen in der »Forft- 

abfchätzung« von 1826. S. 26—41 fchildert die Methode Schilchers fehr ausführ- 

lich und treffend. Ich felbft habe diefe Methode deshalb ausführlicher behandelt, 

weil der Grundgedanke derfelben in der Entwickelung unferer Wiffenfchaft nicht 

wiedergekehrt ift. 
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Abtriebs- und Zwifchennutzungs-Erträgen — ausgeftattet wurde 
und dies gefchah auf Grund eines fpeziellen Betriebsplanes für 
den ganzen Umtrieb. 

Anfteigende Erträge in den letzten Perioden hielt Hartig 

fchon 1795 für wünfchenswerth, da die Holzkonfumtion die Ten- 
denz habe, zu fteigen; er fchreibt eine folche Dispofition jedoch 
noch nicht vor.°) 

| Die Perioden beflimmt Hartig ungleich lang für die ver- 
fchiedenen Umtriebe der einzelnen Holzarten, immer aber als ein 

Vielfaches von zehn; um nun für alle Holzarten gleiche Berech- 

nungszeiträume zu haben und fo den fummarifchen Hiebsfatz 
aus den Hiebsfätzen der einzelnen Holzarten berechnen zu kön- 

nen, theilt er die Perioden in zehnjährige Zeitabfchnitte, welche 

demgemäfs feine eigentlichen Fache find. Der Gleichttel- 
lung des periodifchen Maffenertrages opfert er fowohl 

das normale Hiebsalter der Beftände, als auch die 
Flächengleichheit in den Perioden, und hierin liegt 

das Prinzip feiner Methode als einer reinen Maffen- 

fachwerks-Methode, obwohl er felbft diefe Bezeichnung nicht 
gebraucht. ®) 

Die didaktifche Natur Hartigs tritt in der » Anweifung zur 
Taxation« in überrafchender Weife hervor. Das ganze Buch ift 
mehr eine Inftruktion für die praktifche Ausführung des Betriebs- 

regelungsgefchäftes, als eine wiffenfchaftliche Arbeit über die 
Methode deffelben; ja das derfelben zu Grunde liegende Prinzip 
tritt nirgends klar und in präcifen Sätzen zufammengefafst, her- 
vor. Aber das Buch enthält eine Fülle neuer Anfchauungen 
und ift von höchfter Bedeutung für den Ausbau der wiffenfchaft- 

lichen Betriebsregelungslehre gewefen. Hier zuerft ift genaue 
Anweifung zur Aufftellung von Normal- (Ideal-) Ertragstafeln 

gegeben, hier zuerft find die fo bedeutenden Zwifchennutzungen 

in Anrechnung gebracht; das ganze Gefchäft ift fo anfchaulich 
und in fo praktifcher Sprache dargeftellt, dafs man bei Durchficht 

des Buches die beftimmte Ueberzeugung hat, dafs es fich hier 

nicht um die theoretifche Folgerichtigkeit eines neuen, vielleicht 
geiftvollen, doch undurchführbaren Syftems, fondern um durch- 

5) Anweifung S. 181. Zur Methode Hartig’s vergl. befonders Hundeshagen, 

Forftabfehätzung S. 42—54. 

®) Sie ift erft von H. Cotta in die Literatur eingeführt. Er benannte die Pe- 

rioden »Zeitfächer«. Vergl. feinen Grundrifs der Forftwiffenfchaft S. 224. An- 

weifung zur Forfteinrichtung von 1820. S. 43. 
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aus praktifche Dinge handelt. Die wiffenfchaftliche Seite der 

Sache tritt denn auch in diefer erften Auflage der » Anweifung« 
wenig hervor. 

Diefelbe enthält aufser den bereits angegebenen Materien 
noch eine kurze Anweifung zur Vermeffung, Vorfchriften für 

Maffenfchätzung (durch Probeflächen, durch Modellftämme, nach 

Okularfchätzung) und für die Zuwachsermittelung (durch Maffen- 
vergleichung verfchiedener Altersftufen, an Modellftämmen etc.), 
eine recht fchwerfällige Art, die progreffiionsmäfsige Verminde- 

rung des Zuwachfes zu finden,”?) zahlreiche Beifpiele, Schemata 
zu Forftkarten und Taxations-Tabellen. 

Die wiffenfchaftlich-mathematifche Grundlage der Lehre 
von der Betriebsregelung und Ertrags- Berechnung trat weit 

fchärfer hervor in der 1801 erfchienenen » Anweifung zur Taxa- 

tion« von Johann Leonhard Späth,®) welche fich im II. Theile 
feines »Handbuchs der Forftwiffenfchaft« findet. 

”) Hartig berechnet den progreffionsmäfsig verminderten Zuwachs in der An- 

weifung von 1795 noch nach der Methode Däzels, von Jahr zu Jahr, indem er 

von der bei Beginn der Periode vorhandenen Holzmaffe die durchfchnittliche 

jährliche Abnutzung abzieht, den Zuwachs hinzurechnet und fo von Jahr zu Jahr 

fortfchreitet. Er fcheint alfo die Vierenklee’fche und Maurer’fche Formel nicht für 

ausreichend genau gehalten zu haben, da er fie, wie fehr wahrfcheinlich, gekannt 

haben mufs. Vergl. Anweilung von 1795 S. 161. 

®) Johann Leonhard Späth, 1759 in Augsburg geboren, von 1788—180g Pro- 

feffor der Mathematik, Phyfik und Forftkunde an der Univerfität zu Altdorf. Bei 

Aufhebung derfelben 1809 erhielt Späth eine Profeffur der Mathematik an dem 

Lyceum in München, 1826 eine folche an der Münchener Univerfität. 82 Jahr 

alt, der Senior der Münchener Profefforen, ftarb er 1842. Vergl. Forft- und Jagd- 

Zeitung 1842. S. 194. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie, I. S. 469. « 

Seine Schriften machten ihrer Zeit berechtigtes Auffehen, und Späth gehört 

zu den Begründern der mathematifchen Richtung in der Forftwiffenfchaft. 

1790 fchrieb er: Geodäfie oder Anweifung zum Feldmeffen. 

1796 eine Abhandlung: Ueber die örtliche progreffive Wachsthums-Zunahme 

der Waldbäume in Anwendung auf den möglichften Ertrag des Waldbodens. 

1797: Anleitung, die Mathematik und phyfikalifche Chemie auf das Forftwe- 

fen und forftliche Kamerale nützlich anzuwenden. 624 S. 

ı802: Abhandlungen über die periodifchen Durchforftungen oder über den 

regulären nach dem Lokale geordneten Plenterhieb in unferen Hochwaldungen. 

ı801—1805: Handbuch der Forftwiffenfchaft in 4 Bdn. Letzteres Werk 

enthält im I. Bd.: Waldbau, Standortslehre, Forftfchutz; im II.: Forftbenutzung 

und Taxation; im III.; Einzelne Theile der Lehre vom Kulturbetrieb, von der 

Forftbenutzung, vom Forftrecht; im IV. : Forftrecht und Staatsforftwirthfchaftslehre. 

Diefe Encyklopädie der Forftwiffenfchaften zeigt klar, dafs Späth’s Bedeutung 

nur auf dem Gebiete der mathematifchen Forftwiffenfchaft liegt. Die Syftematik 

ift mangelhaft, die Darftellung breit. Seine Staatsforftwirthfchaftslehre fteht auf 
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Seine Zuwachslehre beruht auf mathematifch -wiffenfchaft- 
lichen Grundlagen; den Hiebsfatz findet er im Normal-Walde 
gleich dem fummarifchen Jahreszuwachs, und den Gedanken der 
Vergleichung des Normal- und Real-Waldzuftandes hat er fich 
zu eigen gemacht, wenn er auch nicht zur Aufitellung eines 
klaren Syftemes der Betriebsregelung gelangt if. 

Ein folches hat auch Georg Anton Däzel?) nicht zu er- 

reichen vermocht, obwohl auch er an dem Ausbau der mathe- 

matifchen Grundlage der Forftwiffenfchaft wacker mitgearbeitet 

hat. Seine Schriften über Forfttaxation enthalten nichts Neues 
von Bedeutung. Dagegen hat er zuerft die gonyometrifche Mef- 

fungs-Methode empfohlen, !%) auch wohl bei Forftvermeffungen 
zuerft praktifch geübt, als er das Revier Eglharding in Ober- 
bayern vermafs. Seine Tafeln zur Beftimmung unbefchlagener 
Baumftämme (1823) und zur Beftimmung der Walzen- und Kreis- 

flächen (1840) find viel in Gebrauch gewefen, und feine lange 

Lehrthätigkeit hat viel dazu beigetragen, die mathematifche Bil- 
dung der kommenden Generation zu fördern. — 

Der Gedanke, den Normalertrag eines Revieres nach der 
Produktionskraft der Standörtlichkeit zu bemeffen bezw. aus dem 

Ertrage vorhandener vollkommener Holzbeftände herzuleiten und 
dann den Realertrag aus dem Verhältniffe des Normal-Vorrathes 

zum Real-Vorrathe als einen aliquoten Theil jenes Normalertra- 

ges zu beftimmen, wurde in demfelben Jahre, in welchem G. L. 

Hartig feine Methode des Maffenfachwerks bekannt machte, durch 
den Druck veröffentlicht. Freilich war es nur diefer eine Ge- 

danke, ‘ohne die Form einer anfpruchsvollen literarifchen Ver- 
öffentlichung, ohne wiffenfchaftliche Durchbildung, felbft ohne 
den Namen Deffen, der diefen Gedanken zuerft in fich gezei- 
tigt hatte. 

Die Jetztwelt kennt kaum diefen Namen und ohne den 
ehrenden Nachruf von Th. Hartig!!) würde er vielleicht für immer 

vergeffen worden fein. 

dem Boden des Merkantilismus; die forftliche Produktionslehre, welche er vor- 

trägt, ift in kameraliftifcher Art und ohne praktifche Kenntnifs der Wirthfchaft 

zufammengetragen. 

®) Ueber Däzel vergl. oben $. 176. 
0) Vergl. Däzel, über die zweckmäfsigfte und zuverläffigfte Methode, grofse 

Waldungen auszumeffen, zu zeichnen und zu berechnen. München 1799. 2. Ausg. 

von G. W. Neebauer. 1819. 

11) Vergl. Th. Hartig’s »vergleichende Unterfuchungen über den Ertrag der 
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Es ift der Name eines fchlichten Forftmannes, deffen über- 

grofse Befcheidenheit dem eigenen Werke eine fremde Firma 
vorfetzte; die Gefchichtsforfchung aber erfüllt nur eine Pflicht, 

indem fie das Dunkel erhellt, welches die geiftige Autorfchaft 

des meift nach Hundeshagen benannten ee Nutzungs- 

prozentes bedeckt. 
Johann Chriftian Paulfen!2) war am 15. Nosennhh 1748 

zu Uslar' im. Solling geboren, und empfing eine, wie es fcheint, 

nur mittelmäfsige Schulbildung; jedoch unterrichtete ihn fein im 
Verwaltungsdienfte angeftellter Vater, der fich eifrig mit Mathe- 

matik befchäftigte, in den Elementen diefer Wiffenfchaft. 
Ob Paulfen eine ordentliche Forftlehre durchgemacht hat, 

ıft nicht zu ermitteln gewefen; es ift vielmehr zu vermuthen, 

dafs er auch in Bezug auf die Erlernung des Forftwefens auf 

den — vorherrfchend theoretifchen — Unterricht feines Vaters 

angewiefen blieb. Gelegentlicher Aufenthalt bei praktifchen 
Forftmännern fcheint diefen Unterricht des Vaters ergänzt zu 

haben. 
1771 finden wir Paulfen als reitenden Förfter zu Hemeringen, 

Amtes Lachem, alfo in hannöver’fchen Dienften. 1787 und 1788 

führte er im Lippe’fchen gröfsere Betriebsregelungen aus. Bei 

diefer Gelegenheit überreichte er der Kammer in Detmold im 

Manufkripte einen »Entwurf zur wirthfchaftlichen Eintheilung des 
Holzvorraths fowohl in Eichen- als auch in Buchenforften, fo als 

Baum- und nicht als Schlagholz betrieben werden«, in welchem 
die Grundzüge der rationellen Forfteinrichtungsmethode bereits 
entwickelt find. 1789 trat Paulfen als Oberförfter in Schieder in 

Lippe’fche Dienfte und wurde mit der Infpektion mehrerer be- 
nachbarter Reviere betraut. Mit feinem Eintritte in dies Amt 
begann für die Lippe’fchen Forften eine neue Epoche. An die 

Stelle des regellofen Plenterbetriebes trat der regelmäfsige Hoch- 

Rothbuche im Hoch- und Pflanzwalde, im Mittel- und Niederwald-Betriebe nebft 

Anleitung zu vergleichenden Ertragsforfchungen. Berlin 1847« in der Einleitung. 

12) Hartig a. a. O. giebt über Paulfen kurze biographifche Notizen. Die 

oben gegebenen genaueren Nachrichten verdanke ich der trefflichen Arbeit von 

Herrn Oberförfter Märtens, der auf Grund einer von mir gegebenen Anregung 

und im Einverftändnifs des Herrn Forftdirektor Feye in Detmold: eine ausführ- 

liche Biographie Paulfens ausgearbeitet hat, welche in Danckelmann’s Zeitfchrift 

VII, Bd. veröffentlicht werden wird. Es ift hierdurch das Bild eines Forftmannes 

für Gegenwart und Zukunft gezeichnet worden, der an feiner befcheidenen Stelle 

und ohne auf den literarifchen Markt zu treten, unfere Wiffenfchaft durch tiefe 

Gedanken bereichert hat. 
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waldbetrieb; aber einflufsreiche Gegner diefes Fortfchrittes wurden 

zugleich die perfönlichen Gegner Paulfen’s. An Befchwerden der 
berechtigten Bauern fehlte es nicht; an Kränkungen Paulfen’s 
durch feine Gegner eben fo wenig. Krank und in bitterer Stim- 
mung, forderte Paulfen 1812 feinen Abfchied; aber erft 1815 

wurde ihm, nachdem er fein Gefuch wiederholt hatte, Abfchied 

und Ruhegehalt gewährt. Er ftarb 1825. 

Sein Hauptwerk: »Kurze praktifche Anweifung zum Forft- 
wefen oder Grundfätze über die vortheilhaftefte Einrichtung der 

Forfthaushaltung, und über Ausmittelung des Werthes vom Forft- 
grunde, befonders auf die Graffchaft Lippe angewendet, verfaffet 
von einem Forftmanne, herausgegeben vom Kammerrath G. F. 

Führer, bevorwortet vom Oberförfter Kuntze zu Erzen« erfchien 

1795 anonym zu Detmold, und wurde nur im engften Kreife 

bekannt. Daffelbe enthält die erfte Nachweifung der Holzvor- 
rathsgröfse und des Nutzungsfaktors normal beftandener Betriebs- 
flächen, begründet auf exakte Unterfuchungen über den Wachs- 

thumsgang der Beftände. Die Ergebniffe diefer Paulfen’fchen 

Unterfuchungen hat Th. Hartig in der Form von Ertragstafeln 

neuerdings veröffentlicht. 1?) 
Eine zweite Arbeit Paulfen’s »über die richtigfte Art der 

Berechnung des Zuwachfes an ganzen Holzbeftänden« wurde 
1800 als Manufkript veröffentlicht; fpäter von Klauprecht in den 

von ihm fortgefetzten Hundeshagen’fchen »Beiträgen zur gefamm- 
ten Forftwiffenfchaft« abgedruckt. 

Diefe Schrift giebt die erfte rationelle Anleitung zur Ermit- 
telung von Baumformzahlen und zur Berechnung des Zuwachfes 

am ftehenden Holze. Paulfen hat es nicht vermocht, feine Theorie 
des Nutzungsfaktors zu einer fyftematifchen Durchbildung zu 

bringen. Dies hat erft Hundeshagen gethan, ohne indeffen 

Paulfen’s Namen zu nennen; es ift wahrfcheinlich, aber nicht be- 

fiimmt nachweisbar, dafs er Paulfen’s Schriften gekannt hat. — 

Die Hartig’fche Methode der Betriebsregelung fand keine 
weite Verbreitung und ausgedehnte Anwendung. Zwar richtete 
Hartig felbft nach den Grundfätzen derfelben die Forften des 

Fürftenthums Dillenburg (Naffau-Oranien) ein; aber Eins trat 

'3) Cotta hat fie gekannt, wie aus der »fyftematifchen Anleitung zur Taxation 

der Waldungen« von 1804 hervorgeht, wo S. ır die Hauptfchrift von Paulfen 

‚aufgeführt ift. Hundeshagen citirt weder in feiner 1821 erfchienenen Encyklopä- 

die, noch in der 1826 gedruckten »Forftabfchätzung« die Paulfen’fche Arbeit, was 

bei feiner fonft fo grofsen Literaturkenntnifs immerhin auffallend erfcheint. 

Bernhardt; Forstgeschichte. UI. 23 
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doch bald hervor: Dies Verfahren war zeitraubend und koft- 
fpielig und gewährte dennoch nicht diejenige Sicherheit des 
nachhaltig-gleichen Ertrages, welche man erwartete; denn die 
Grundlage deffelben — eine fehr genaue Kenntnifs des Vorrathes 
und Zuwachfes — war nicht erreichbar. 

Diefe Bedenken drängten fich befonders Heinrich Cotta auf. 
Die Verhältniffe der thüringifchen Forften, in welchen er wirkte, 
waren andere, als die des heffifchen Laubholzgebietes, in dem 

die Hartig’fche Methode entftanden war. In Thüringen waren 

die Nadelholzbeftände vorherrfchend und fehr alte Schlagein- 
theilungen beftanden hier. Zur Schlageintheilung im Hoch- und 
Niederwalde kehrte auch Cotta zurück, vielleicht, indem er Schil- 

cher#) folgte, jedenfalls aber in Berückfichtigung der Waldzu- 
ftände, mit denen er es zu thun hatte. Für den Femelfchlag- 

betrieb in Buchen ift die Periodenfläche die bequemfte und 

paffendfte Grundlage, für den Kahlfchlagbetrieb der Jahresfchlag. 

Cotta gab für die Fälle des Femelfchlagbetriebes die Vor- 

fchrift, 15) dafs fo viele Jahresfchlagflächen zufammengefafst werden 
follen, wie erforderlich find, um während des Verjüngungszeit- 

raumes wirthfchaften zu können, hielt aber fonft an der Jahres- 

fchlag-Eintheilung feft und bedurfte fo der Berechnung des pro- 
greffionsmäfsig verminderten Zuwachfes nicht. Die Sicherung 
der Nachhaltigkeit fuchte er nicht in der gleichen Materialab- 
nutzung auf Grund fehr genauer Schätzungen, fondern in der 

Gleichftellung der innerhalb einer Periode zu nutzenden Fläch en."®) 

1%) Dies ift Hundeshagens Anficht. Vergl. deffen Forftabfchätzung von 1826 

S. 56. , Sie wird durch die in Note 16 citirte Stelle begründet. 

15) Vergl. H. Cotta, fyftematifche Anleitung zur Taxation der Waldungen. 

Berlin 1804. I. Abth. S. 80, 81. 

1%) Hierüber fagt Cotta in der fyftematifchen Anleitung I. S. ı5: »Da es 

felbft dem geübteften Taxator durchaus unmöglich ift, die in einem Walde zu 

fchlagende Holzmaffe vollkommen richtig anzugeben, fo geräth man bei jeder 

Taxation, die blofs eine beftimmte Klafterfumme als Etat zur Folge hat, in die 

unvermeidliche Gefahr, etwas zu viel oder zu wenig anzufetzen und folglich zu 

früh oder zu fpät mit dem Hauen herumzukommen. Gegen diefe Gefahr fichert 

nur die Flächeneintheilung, welche aber ihrerfeits wieder fo viele Mängel hat, 

dafs man genöthigt wurde, von ihr feine Zuflucht zur Taxation zu nehmen. Ver- 

fchiedene Forftmänner fafsten daher fchon die Idee, Taxation und Flächentheilung 

zu verbinden. . . Dr 

Vorzüglich fuchte Schilcher eine folche Verbindung hervorzubringen, indem 

er die Beftände von gleichen Qualitäten zufammenordnete und in jeder Bonität 

eine befondere Fraktion anlegte. 
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Zwar erftreckte fich feine Ertragsregelung ebenfo, wie die Methode 
Hartigs, auf die gefammte Holzabnutzung des Umtriebes; aber 

feinen Abnutzungsfatz drückt er in Fläche und Maffe aus, und 
die abfolute Gleichheit des periodifchen Material-Ertrags ift Cotta 
nicht, wie Hartig, ein Prinzip,!”) dem er alles Andere opfert. 

Die Methode Cottas von 1804 ift darum eine kombinirte 

Fachwerks-Methode. 

Cotta hat gleiche (z3ojährige) Perioden. Auch G. L. Hartig 
gelangte fchon in der 3. Auflage feiner Anweifung zur Taxation 
(1805) ebenfalls zu dem Prinzip der gleichwerthigen (2ojährigen) 
Perioden. Cotta legte bei feinen Betriebsdispofitionen grofsen 

Nachdruck auf die Beftandsordnung, was erklärlich ift, wenn man 

an die Verhältniffe der Bergländer denkt, in welchen er wirth- 
fchaftete; Hartig that dies weit weniger, was nicht minder be- 

greiflich erfcheint. Genaue Vorfchriften über Taxations-Revifio- 

nen und eine Material-Kontrole hat Cotta zuerft gegeben. !8) 

Man fieht, wie diefe beiden hervorragenden Männer zufam- 

men vorwärts ftrebten und fich ergänzten. Gegenfeitige hohe 

Achtung verband fie, und es ift eine hocherfreuliche hiftorifche 
Thatfache, dafs ihr Verhältnifs niemals durch Neid oder klein- 

liche Eiferfucht getrübt wurde. 
Beide blieben bei dem einmal gefundenen Syfteme der Be- 

triebsregelung nicht ftehen. Jede neue Auflage der Hartig’fchen 
Anweifung zur Taxation (1804, 1805, 1813, 1818) bildet eigent- 

lich eine neue Bearbeitung feines Syftemes, obwohl er bei dem 
Prinzipe des ftrengen Maffenfachwerks ftehen blieb. Die Methode 

der Maffenaufnahme, Zuwachsberechnung, Ertragsunterfuchung 
verbefferte Hartig fort und fort. Durch die Inftruktion von 

181919) wurde eine Material-Kontrole eingeführt, die Auffteliung 

fehr fpezieller Hauungs- und Kulturpläne für die erfte Periode 
angeordnet. 

H. Cotta legte mehr und mehr den Schwerpunkt feiner 
Methode in die Flächengleichftellung, und näherte fich fo mehr 
und mehr dem Prinzip des reinen Flächenfachwerks. Seine 

Eine folche Verbindung der Flächeneintheilung mit der Schätzung hat, in 

Hinficht der Etatsbeftimmung, auch gegenwärtiges Syftem zum Augenmerk. .. .« 

17) Vergl. hierüber fyftematifche Anleitung von 1804. II. S. 74 fgde. 

8) Anleitung von 1804. II. S. 133 fgde. 

#9) Inftruktion, nach welcher bei fpezieller Abfchätzung d. K. preufsifchen 

Forften verfahren werden foll vom 23. VII. 1819. O. v. Hagen, die forftlichen 

Verhältniffe von Preufsen, $. 136. 

23* 
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1820 erfchienene »Anweifung zur Forft-Einrichtung und Ab- 
fchätzung« entwickelt fein neues Syftem.?) 

Daffelbe bafırt die Nachhaltigkeit lediglich auf die Flächen, 
fchreibt nur fummarifche Maffenabfchätzungen vor, und gründet 
fich auf die Anfchauung, dafs es eine allgemein anwendbare 

Waldabfchätzungslehre nicht gebe, das Verfahren vielmehr durch 
die Verfchiedenartigkeit der Zwecke und Ortsverhältniffe beftimmt 
werden müffe; dafs das einfachfte Verfahren das befte fei; kein 

Taxator den wahren Holzertrag ficher angeben könne; die gute 
Einrichtung eines Waldes wichtiger fei, als die Ertragsbeftim- 
mung; dafs Einrichtungen getroffen werden müffen, durch welche 

Einrichtung und Etat nöthigenfalls jederzeit abgeändert werden 

können, ohne den Betriebsplan im Ganzen zu vernichten oder 

die Schätzung unbrauchbar zu machen. ?!) 

Schon der Nachdruck, welcher auf den Betriebsplan gelegt 
wird, zeigt, dafs Cotta niemals zum Syftem des reinen Flächen- 
Fachwerks gelangt ift, fondern bei dem kombinirten Fachwerk 
ftehen geblieben ift; denn das reine Flächenfachwerk bedarf nur 
eines Flächenabnutzungsplanes. Aber er hat fich jenem Prinzip 

fehr genähert. Eine eingehendere Befprechung feines Syftemes. 

von 1820 gehört nicht hierher.2?2) In dem weiteren Ausbau der 

Betriebsregelungsfyfteme Hartigs und Cottas tritt die geiftige 
Natur beider Männer klar hervor. Während Hartig auf dem 
einmal gefundenen Prinzipe feft ftehen blieb, daffelbe nur zu 

vertiefen und zu erweitern beftrebt war, griff Cotta zu immer 
einfacheren Mitteln zur praktifchen Erreichung des Zweckes. 

In Preufsen wurden feit 1819 die Reviere in grofser Aus- 

dehnung eingerichtet. Allein es ging mit dem Gefchäfte doch 
nicht recht vorwärts. Der äufserft komplizirte Mechanismus des 
Hartig’fchen Syftemes ftand hemmend im Wege.) 

In Sachfen**) wurden feit 1816 zahlreiche Regelungen nach 

20) Das Buch enthält nur ı8o S. Text und daneben Tabellen und Schemata. 

Die 1821 erfchienenen »Hülfstafeln für Forftwirthe und Forfttaxatoren« gehören 

zu demfelben. 

2!) Anweifung von 1820. Vorwort. 

22) Vergl. über die Cotta’fche Methode: Darftellung der K. fächfifchen Staats- 

forftverwaltung und ihrer Ergebniffe. 1865. S. 21 fgde. — Hundeshagen, »die 

Forftabfchätzung.« 1826. S. 59 fgde. — Pfeil, Forfttaxation. 1858. $. 66. — Judeich, 

Forfteinrichtung. 1871. S. 228. — 

23) v. Hagen a. a. O. S; 136, 137. 

2‘) Darftellung der fächfifchen Staatsforftverwaltung a. a. OÖ, 
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 Cottas Syftem durchgeführt. Der Erfolg war ein durchaus be- 

> 

friedigender; nur das Zufammenliegen grofser Flächen gleichal- 

terigen Holzes wurde fpäter als ein Mangel empfunden, und mit 
fortfchreitender Verfeinerung des Syftems wich man in diefer 

Hinficht von Cotta mehr und mehr ab, fo wie man auch in 
Preufsen die Hartig’fchen grofsen Jagen (Periodenflächen) zu thei- 
len begann. >>) 

Während fo die Fachwerksmethode zu breiter Anwendung 
gelangte, fehlte es nicht an Forftmännern, welche andere Wege 
zur Ertrags-Regelung fuchten und gefunden zu haben glaubten. 

In Hannover wurde ein in der Hauptfache vom Forftrath 

Wächter?) in Hannover herrührendes Abfchätzungsverfahren 

zum Zwecke der Grundfteuer-Veranlagung feit 1818 angewendet, 
welches den Ertragswerth der Forftgrundftücke nach Durchfchnitts- 
erträgen feftftellte, und damit ein Prinzip in unfere Wiffenfchaft 

eingeführt, das noch heute für ähnliche Zwecke Bedeutung hat. 

In den bayerifchen Salinenforften bei Reichenhall wurde 

feit 1812 eine von dem Salinen-Forftinfpektor Huber herrührende 
Ertragsregelungs-Methode angewendet, welche ebenfalls auf dem 

Durchfchnittsertrag beruhet, im Uebrigen aber den Profeffor 

Däzel mindeftens zum Miturheber hat.?”) 

Huber bildete Altersklaffen-Perioden in den Betriebsklaffen 

(3ojährige Perioden beim Hochwald), theilte jeden Beftand einer 

folchen Periode zu, und berechnete für fie einen mittleren Durch- 

fehnittszuwachs, indem er eine Reihe von Beftänden mittlerer 

Bonität in der Betriebs- und Altersklaffe auf ihren jetzigen Vor- 

rath unterfuchte, und dann durch Divifion des Vorraths durch 

das Alter den Durchfchnittszuwachs derfelben, bezogen auf das 

25) Dies gefchah jedoch erft in der folgenden Periode. 

26) Wächter war ein Mann von Geift und ungewöhnlichen Kenntniffen. 

Längere Zeit Forftfchreiber in Klausthal, fpäter Forftrath und General-Forft-Se- 

kretär in Hannover, zuletzt Oberforftrath. Seine fchriftftellerifche Thätigkeit gehört 

der folgenden Periode an. Sein Grundfteuer-Einfchätzungs-Verfahren ift in befon- 

derer Inftruktion und in den »Beiträgen zur Kenntnifs des Forftwefens« v. Laurop 

und v. Wedekind. 1819. S. 212 fgde, auch im I. Bde. der Zeitfchrift Sylvaneion 

von Klauprecht dargeftellt. Vergl. auch Hundeshagen, Forftabfchätzung Il. S. 

228 fgde. 

27) Das Huber’fche Verfahren wurde zunächft im Manufkript bekannt gemacht, 

wie aus der »Forftabfchätzung« v. Hundeshagen. II. S. 230 hervorgeht, fpäter in 

den Jahrgängen 1824, 25, 26 der »Zeitfchrift für Bayern« von Behlen mehrfach 

befprochen. 
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gegenwärtige Alter, fand. Die Summe der Durchfchnittszuwachs- 
gröfsen bildete feinen Hiebsfatz. 

Die Undurchführbarkeit diefes Gedankens liegt auf der Hand, 
und es ift unbeftreitbar, dafs für die praktifche Durchführung 

felbft das Hundeshagen’fche Nutzprozent noch mehr leiftet, als ° 
- der Huber’fche Durchfchnittszuwachs, welcher letztere fich offen- 

bar von Jahr zu Jahr in grofsen Sprüngen ändert. — 

Hundeshagen®®) befchäftigte fich feit- 1818, wo er feine 
Lehrthätigkeit begann, mit befonderem Intereffe mit der Lehre 
von der Forfteinrichtung. Zunächft verhielt er fich nur kritifch 
prüfend, ohne zu eigener Produktion zu gelangen. Die Cotta’fche 

Fachwerksmethode fagte ihm im Ganzen am meiften zu und fie 

finden wir daher noch in feiner Encyklopädie mit geringen Ab- 
änderungen in der bündigen und klaren Weife, welche Hundes- 

hagen eigen war, dargeftellt.%) Diefe Abänderungen®®) betrafen 
die Dauer der Perioden, welche Hundeshagen auf Io Jahre nor- 
mirt wiffen wollte, auf die Berechnung aller Haubarkeitserträge 

bis zur Mitte der Abtriebsperiode, und auf einige andere Punkte 
untergeordneter Bedeutung. Dabei verwarf er die Schlagein- 
theilung ganz und gar, gab auch für befondere Fälle abgekürzte 

Methoden nach dem laufendjährlichen Zuwachfe an, und ent- 
wickelte bereits in feiner Encyklopädie die Grundgedanken feines 

. mathematifchen Ertragsregelungs-Verfahrens, deffen weiterer Aus- 

bau der folgenden Periode angehört. — 

Man fieht, wie reich fich auf dem Gebiete der Ertragsrege- 

lungskunde das geiftige Leben der jugendlichen Wiffenfchaft 
von der Waldwirthfchaft entwickelte. In breitem Strome floffen 
nun die Gedanken; eine Fülle geiftiger Kraft und tüchtiger Bil- 
dung wendete fich diefen Dingen zu, und an die Stelle des 
blinden Taftens nach wirthfchaftlichen Regeln trat die felbftbe- 
wufste, fyftematifche Arbeit, deren klar erkanntes Ziel die Löfung 

wiffenfchaftlicher Probleme in ihrer ganzen Tiefe war. Wir er- 

kennen leicht, wie in diefer — theoretifchen — Richtung Hun- 

deshagen alle Anderen überragte. 

Zu diefen Problemen gehörte in erfter Linie auch die Me- 
thode der Werthberechnung in Bezug auf waldwirthfchaftlich 
benutzte Grundftücke. Die durch allgemeinwirthfchaftliche Ent- 

*) Vergl. hierüber Hundeshagen, Forftabfchätzung. I. S. 90 fgde. 

2°) Encyklopädie. II. Bd. 1821. S. 520—659. 

) Encyklopädie. II. Bd. S. 659—660. 
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wickelungen bedingte gröfsere Beweglichkeit des Waldeigenthums, 
die Abfindung der ehemals Servitutberechtigten durch Wald- 
grund, die Veräufserung der Kirchengüter und Staatsforften, ftell- 
ten eine Reihe von praktifch bedeutungsvollen Aufgaben, deren 

Löfung die junge Wiffenfchaft mit aller Kraft erftrebte. 
v. Burgsdorf gab 1796 (im Forfthandbuch) ziemlich fpezielle 

Vorfchriften über Waldwerthberechnungen, indem er den kapi- 
talifirten Betrag der jährlichen Nettorente (Bruttoertrag abzüglich 
der gefammten Betriebskoften) als den Verkaufswerth eines 

Waldes auffafste. 
G. H. Hartig berückfichtigte in feiner »Anleitung zur Taxa- 

tion« von 1795 die Waldwerthberechnung gar nicht. 

Die Feldjäger (Forftkondukteure) Eyber und Bein wiefen 

im II. Bande der »Diana« 1801 darauf hin, dafs die befondere 

Natur der Waldwirthfchaft die Anwendung voller Zinfeszinfen 
bedenklich erfcheinen laffe und diejenige befchränkter Zinfeszin- 
fen (mit von 10 zu IO Jahren erfolgender Kapitalifirung der Zin- 

fen) fich empfehle. 
H. Cotta gab in feiner » Anleitung zur Taxation« von 1804°") 

bereits eine einfache Methode, welche fich dahin zufammenfaffen 

läfst, dafs der Werth eines Waldes gleich ift der Differenz des 

Bruttojahresertrages und der nothwendigen Unterhaltungskoften, 
kapitalifirt mit 30/,; er unterfchied dabei bereits die Fälle des 

ftrengen Nachhaltbetriebes und ausfetzenden Betriebes, gab auch 

befondere Vorfchriften für die mathematifche Fixirung einer 

Devaftation. Im II. Bande der »Diana« fprach fich Nördlinger 
für die unbedingte Anwendung der Zinfeszinfen aus, und will 

einen Zinsfufs von etwa 4°/, angewendet wiffen, während Burgs- 

dorf fich für höhere Zinsfätze ausgefprochen hatte. 1812 entwarf 
der Staatsrath und Oberforftmeifter Kraufe??) eine »Anleitung 

zur Abfchätzung und Berechnung des Geldwerthes der Forft- 
grundftücke, theils zum Behuf der Veräufserung, theils zur Be- 

gründung der Anleihen«; 1819 veröffentlichte G. L. Hartig®?) 

fein Verfahren bei Berechnung des Geldwerthes eines Forftes. 
Aber weder Cotta, noch Kraufe oder Hartig haben das wahre 

31) Zur Gefchichte der Waldwerthberechnung überhaupt vergl. Forftliche 

Blätter. Neue Folge. 1873. ıı. Heft. Cotta’s Anfichten fiehe in der Anleitung zur 

Taxation II. Abth. II. Abfchn. S. 141 fgde. 

32) Vergl. oben S. 248. 
3) Im Anhange zu der »Anweifung zur Taxation und Befchreibung der 

Forfte.« 2 Thle. 4. Aufl. 1819. Auch in befonderer Inftruktion. 
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Wefen der Waldwerthberechnung erkannt, und die wiffenfchaft- 
liche Löfung der Aufgaben auf diefem Gebiete nicht gefunden. 
Eben fo wenig haben dies Seutter°!) und Pernitzfch,°) welche 
fich mit der Sache befchäftigten, vermocht. Die Begründung 
einer wiffenfchaftlichen Waldwerthberechnungslehre ift vielmehr . 

das Verdienft Hofsfeld’s,3%) der zuerft den Satz aufftellte, dafs 

der Werth eines Waldes gleich fei dem Jetztwerth aller Nutzun- 

gen, diskontirt mit Zinfeszinfen?”) und abzüglich des Produktions- 

%) Grundfätze der Werthbeflimmung der Wälder. Ulm. 1314. 

35) Anweifung zur Waldwerthberechnung. Leipzig. 1820. 

36) Zur Biographie Hofsfeld’s vergl.: Neue Jahrbücher der Forftkunde von 

v. Wedekind, 1838, S. 163 fgde. 

Johann Wilhelm Hofsfeld, geboren am 19. Aug. 1768 zu Oepfershaufen bei 

Meiningen als Sohn eines Landfchullehrers, empfing einen kümmerlichen Schul- 

unterricht durch feinen Vater, fuchte fich aber bis zum 18. Lebensjahre unter den 

niedrigften häuslichen Verrichtungen felbft fortzubilden. Dann reifte in ihm plötz- 

lich der Entfchlufs, das Gymnafium in Meiningen zu befuchen. Seine felbftge- 

wonnenen Kenntniffe befähigten ihn zur Aufnahme in die Selecta. Eine dem 

ftrebfamen jungen Manne angebotene Herzogliche Unterftützung lehnte er ab. 21 

Jahre alt, bezog er das Schullehrer-Seminar, dem Wunfche des Vaters gehorchend, 

der ihn zum Nachfolger in der eigenen Lehrerftelle. vorbereitet fehen wollte. 

Aber er verliefs die Anftalt bald wieder, wurde Geometer und Chauffee-Bau-Auf- 

feher, hielt auch hier nicht aus, ftudirte eine Zeit lang anf dem Lande für fich 

Botanik (beim Pfarrer Heim zu Umbiftedt), erhielt dann (1791), als nun doch die 

Noth des materiellen Lebens an ihn herantrat, eine Lehrerftelle an einem kauf- 

männifchen Inftitut in Eifenach. r 

1798 fiedelte H. nach Zillbach über und ertheilte mathematifchen Unterricht 

an der Cotta’fchen Forftfchule. Aber fchon 1800 trieb ihn der Wille feines Va- 

ters von da hinweg. Er kehrte in die Heimath zurück, um denfelben im Schul- 

arnte zu unterftützen. 

1801 erhielt er eine Lehrerftelle in Dreifsigacker. Nun fchien der unftäte 

Mann zur Ruhe gekommen. 1822 wurde er zum Forftrath ernannt. Als Bech- 

ftein ftarbı, erwartete Hofsfeld, dafs man ihm die Direktion der Schule übertragen 

werde. Als dies nicht gefchah, verliefs er, tief verletzt, den Staatsdienft, trat aber 

1823 in feine vorige Stellung wieder ein. Er ftarb 1837. 

Hofsfeld war ein fehr fähiger Mathematiker und mit grofser geiftiger Energie 

begabt. Sein widerwärtiger Streit mit Pfeil, der ihn fo weit führte, eine Schmäh- 

fchrift gegen Pfeil zu fchreiben: »Triumph eines abgelebten Dorffchulmeifters 

über einen rüftigen Oberforft-Profeffor« zeigt den heftigen Charakter des Mannes, 

wobei ihn allerdings der Umftand entfchuldigen mag, dafs Pfeil ihn in ungerech- 

ter Weife angegriffen hatte. 

7) In der Zeitfchrift »Diana« II. Bd. 1805. S. 129. Vergl. Pfeil, krit. Bl. 

XVl. ı. 1841. S. ııı fgde. Hoisfeld’s Schriften: 

Kubirung der Bauftämme. 1812. — Niedere und höhere praktifche Stereome- 

trie nebft Anweifung zur Taxation ganzer Wälder. 1812. — Forfttaxation nach 

ihrem ganzen Umfange. 2 Bde, 1823 25. (oben $. 35. Note 16). — Niedere allge- 
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aufwandes. Den Begriff des letzteren hat dann Hundeshagen in 
der folgenden Periode feftgeftellt und H. Cotta hat (1840) einen 
weiteren Schritt zur wiffenfchaftlichen Durchbildung gethan, ift 
freilich mit feinem Prinzip der Mittelzinfen hinter Hofsfeld zu- 
rückgegangen. 

$. 41. Die Staatsforstwirthschaftslehre. !) 

Die tiefeinfchneidenden Veränderungen, welche feit 1790 
fich in den Anfchauungen über das Wefen der Wirthfchaft und 

ihrer Grundlagen vollzogen, konnten nicht ohne tiefe Wirkungen 

auf die Entwicklung der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft 

bleiben, und ich hatte fchon wiederholt Veranlaffung, diefe 
Wirkungen in den Bereich meiner Darftellung zu ziehen. Dabei 

habe ich jedoch darzuthun gefucht, dafs die Theorieen des Adam 
Smith nur fehr langfam Eingang und Anerkennung in den forft- 
lichen Kreifen fanden, ja, dafs fie vor Pfeil von keinem der her- 

vorragenden forftwiffenfchaftlichen Schriftfteller mit voller Ener- 

gie aufgenommen und vertreten wurden. 

Wäre dies der Fall gewefen, wären die Lehren des geift- 
vollen Schotten allgemeines Eigenthum der Forftfchriftfteller 
geworden, fo würde die Entftehung einer befonderen »Staats- 

forftwirthfchaftslehre« im Sinne Seutters, Späths, Meyers eine 

logifche Unmöglichkeit gewefen. fein. 

Nach logifcher Auffaffung des Syftems der Forftwiffenfchaf- 

ten kann ja diefe Lehre nur die befonderen Grundlagen des 

vom Staate als Subjekt ausgehenden Waldwirthfchafts-Betriebes 
behandeln; fie kann nur auf dem Boden einer Anfchauung ftehen, 

welche das Wefen der Wirthfchaft in feiner ganzen Tiefe erfafst 
und dem höheren Begriffe der Wirthfchaft unterordnet die ob- 

meine Mathematik. 1819. — Deffelben Werkes II. Bd. 1820. — Deffelben Wer- 

kes III. und IV. Bd. unter dem Titel: Mathematik für Forftmänner, Oekonomen 

und Kameraliften. 1821/22. (vergl. Pfeil, krit. Bl. I. ı. S. 45). — Aufserdem eine 

Reihe intereffanter Auffätze in der »Diana«: Vollftändiges Syftem zur Taxation 

(S. 99); ein neuer Baummeffer (S. 171); einige Bemerkungen zur Nördlingerfchen 

Abhandlung über die Werthsbeftimmung des Waldes (S. 420); über die Heizkraft 

der Hölzer (IV. S. 213) u. a. m. 

Die Holzmefskunft verdankt Hofsfeld ihre wichtigften Fortfchritte in jener Zeit. 

') Vergl. meine Gefchichte der Staatsforftwirthfchafts-Lehre im 19. Jahrhun- 

dert. Leipzig 1873. 
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jektiv .befchränktere Forftwirthfchaft, diefer die fubjektiv enger 
zu faffende Staatsforftwirthfchaft. 

Allein fo tritt uns die Staatsforftwirthfchaftslehre jener Schrift- 
fteller durchaus nicht entgegen. Diefe ift vielmehr ein unklares 
Konglomerat von Rechtsdeduktionen, Wirthfchaftslehren, Lehren .. 
der Wirthfchaftspolitik und allgemeinen Wirthfchaftspflege, ent- 
nimmt ihren Stoff dem Staatsrechte (Forfthoheitsrecht, Verwal- 

tungsrecht) und Privatrechte, der allgemeinen Wirthfchaftslehre, 

der Forftpolizeikunde, der Lehre von der Waldbenutzung u. f. w. 

und leidet an einer vollkommenen Unklarheit der Grundbegriffe 
und unlogifchen Vermengung durchaus heterogener Wiffens-Ele- 

mente. Das aber, was diefe Lehre enthalten müfste: Die natur- 

gefetzlichen und volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Forft- 

wirthfchaft im Allgemeinen, und der Waldwirthfchaft des Staates 
im Befonderen — das fuchen wir in der nicht armen Literatur 

der Staatsforftwirthfchaftslehre vergeblich. Wir erkennen daraus, 

dafs die junge Forftwiffenfchaft in diefer Richtung weit zurück- 

blieb hinter den allgemeinen Strömungen der Zeit, und fie hat 
es bis heute nur unvollkommen vermocht, das Verfäumte nach- 

zuholen. 

Der tiefere Grund für diefe Erfcheinung liegt in der man- 

gelhaften volkswirthfchaftlichen Bildung der Forftmänner. Die 
aus den Forftfchulen Hervorgegangenen hatten nur eine technifche, 

keine ausreichende allgemeine Bildung empfangen. Die Männer 

aber, welche, wie Hartig und Cotta, in den Hörfälen deutfcher 
Hochfchulen gefeffen hatten, waren zu einer Zeit in das praktifche 

Leben getreten, wo merkantiliftifche Ideen allein auf den Uni- 
verfitäten gelehrt wurden. Sie brachten ein wiffenfchaftliches 
Verftändnifs für die Volkswirthfchaftslehre des neunzehnten Jahr- 

hunderts nicht in das Leben mit, und nur Wenige haben fich 
die Kenntnifs derfelben fpäter zu erwerben vermocht. 

Das kameraliftifche Staatsbeamtenthum wurde auch faft zu- 
letzt von allen Lebenskreifen mit den neuen Ideen verföhnt, 

fteckte tief im Bureaukratismus, der das Gegentheil ift von Smith- 
ianismus, und bildete tief in das 19. Jahrhundert hinein einen feft- 
gefchloffenen Wall gegen den »Radikalismus der Theorie.« 

So bietet uns die lange Reihe von Schriften über »Staats- 
forftwirthfchaftslehre« faft durchweg ein Archiv ächt merkanti- 

liftifch-bureaukratifcher Anfchauungen. 
Diefe Reihe eröffnete J. G. v. Seutter mit feinem »Verfuch 

einer Darftellung der allgemeinen Grundfätze der Forftwirthfchaft 
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nach ihren Verhältniffen zu der Staats-, Kameral- und Land- 

Wirthfchaft (1804). Ihm ift der Staatszweck: »Die Erzielung 

des möglichft hohen Grades moralifcher Glückfeligkeit und phyfi- 
fchen Genuffes, folglich des höchften Wohlftandes des Einzelnen 
wie des Ganzen.« Diefer Zweck wird erreicht durch äufsere 
und innere Sicherheit, Aufklärung und möglichft grofsen Reich- 
thum, d. h. durch die gröfstmögliche Geldproduktion (S. 16). 

Das Holz ift nicht Gegenftand der Produktion, fondern nur 

Mittel zu derfelben. Seine Befchaffung ift nothwendig, um das 
Bedürfnifs zu befriedigen; die Erzielung einer Bodenrente ift 

nicht Ziel der Waldwirthfchaft; höchfte Maffenproduktion ift da- 

her anzuftreben; die Holzpreife dürfen nicht willkürlich (!) erhöht 

werden, weil fonft die allgemeine Produktion geftört würde; dafs 
dies nicht gefchehe, dafür hat der Staat zu forgen, dem daher 
die Regelung aller waldwirthfchaftlichen Verhältniffe zufteht. 

Diefe Regelung erfolgt durch ftatiftifche Feftftellung des 
Holzbedürfniffes, Vergleichung der Produktion und Konfumtion, 

Beftimmung der Normalwaldfläche des Landes, zwangsweife Ro- 

dung des überfchüffigen Waldbodens zu Gunften der Land- 

wirthfchaft. 
Es genügt an diefen wenigen Sätzen, um das hier vertretene 

Syftem zu kennzeichnen. In demfelben findet nur eine Kraft 
ihren Platz: Die Staatsgewalt, welche an die Stelle aller frei 
wirkenden wirthfchaftlichen Kräfte treten foll. Seutter ift kon- 

fequent genug, fein Syftem in allen Richtungen bis zur letzten 

Folgerung auszubauen, und kommt fo zu der geradezu abfurden 

Forderung, dafs Staats-Waldboden, der wegen Ueberproduktion 
verkauft werde, von Staatswegen zur landwirthfchaftlichen Be- 

nutzung disponirt werden folle, weil die Privatbefitzer nicht im 

Stande fein würden, die Bodenkraft waldwirthfchaftlich voll aus- 

zunutzen, alfo ein Verluft an Bodenproduktion eintreten würde. 

Lange nicht fo weit in feinen Folgerungen geht G. L. Har- 
tig, der 1803 in feiner »Forftdirektions-Lehre« diefelben Gegen- 
ftände wenigftens theilweife bearbeitete. Er fafst die Forftdirek- 

tionslehre als die Lehre von der Organifation des Forftwefens in 
einem Lande auf. Dahin rechnet auch er die Regelung der Pro- 
duktion und Konfumtion des Holzes; aber feine Anfchauungen 

find um Vieles gemäfsigter, als die Seutters, obgleich auch er 
die Staatsgewalt Vielerlei thun laffen will, was nur die im Wirth- 

fchaftsleben frei wirkenden Kräfte zu thun vermögen. 
1805 bearbeitete Späth die Forftdirektionslehre im 4. Bande 
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feines Handbuches der Forftwiffenfchaft. Er fteht vollkommen 
auf dem Boden des veralteten Staatsbegriffes aus dem 18. Jahr- _ 

hundert und ift über die alten Kameraliften auch nicht einen 

Schritt emporgewachfen. Daffelbe gilt von Laurop, der 1818 
eine »Staatsforftwirthfchaftslehre« fchrieb, und von Joh. Chrift. 

Friedrich Meyer, deffen vor 1808 entftandene, aber erft 1820 

herausgegebene »Forftdirektionslehre nach den Grundfätzen der 
Regierungspolitik und Forftwiffenfchaft«, ein Buch von ermüden- 
der und kafuiftifcher Breite, dem Seutter’fchen Syfteme Nichts _ 

hinzufügt und einer weiteren Befprechung hier nicht werth er- 
fcheint. 

Gegen diefe ganze Reihe veralteter Anfchauungen wendete 
fich Pfeil mit der fcharfen Waffe feiner rückfichtslofen Kritik 

und feines kraftvollen Denkvermögens. Zu einer fyftematifch 

richtigen Auffaffung der »Staatsforftwirthfchaftslehre« aber ift 

auch er nicht gelangt, und in der logifchen Verfolgung Smith’- 

fcher Ideen gelang es ihm nicht immer, fich vor Mafslofigkeiten 

zu hüten. Diefe Vorgänge jedoch gehören der folgenden Pe- 

riode an. 

$. 42. Die Systeme der Forstwissenschaft und ihre 
Methodologie. 

Es ift nothwendig, an diefer Stelle einen Blick zu werfen 
auf die fyftematifche Gliederung des gefammten Wiffensftoffes, 
welcher als Forftwiffenfchaft zufammengefafst wird. Der wiffen- 

fchaftliche Fortfchritt in diefer Periode wird fich auch bei Be- 

trachtung diefer mehr formalen Seite leicht erkennen laffen. 

Es ift oben wiederholt darauf hingewiefen worden, dafs die 

Kameraliften es waren, welche zuerft eine fyftematifche Gliede- 

rung der Forftwirthfchaftslehre und ihrer Grund- und Hülfs- 
wiffenfchaften verfuchten. An fie fchlofs fich Burgsdorf an, -der 

als Syftematiker nicht ohne Bedeutung ift, trotzdem feine Ein- 

theilung der Forftwiffenfchaft in eine höhere und niedere logifch 
unhaltbar ift. 

Ganz unfyftematifch verfuhr v. Kropf, deffen »Syftem und 
Grundfätze bei Vermeffung, Eintheilung, Abfchätzung, Bewirth- 

fchaftung und Kultur der Forften« fich durch den abfoluten 

Mangel einer jeden fyftematifchen Gliederung auszeichnet und 
gerade dadurch fofort als das Werk eines Empirikers, der eine 
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Reihe von Auffätzen über Dinge eigener Erfahrung in ein Buch 
einfchreibt, kennzeichnet. 

Die Eintheilung der Forftwiffenfchaft in eine höhere und 

niedere wurde bald auch von Anderen angenommen. Wir finden 

fie u. A. bei Däzel,!) welcher zur erfteren diejenigen Kenntniffe 
rechnet, die zur Wirthfchaftsleitung, zur letzteren diejenigen, 

welche zur Wirthfchaftsführung erforderlich find.?) 

Egerer,?) deffen »Forftwiffenfchaft« in fyftematifcher Be- 

ziehung fcharf gegliedert und vorzüglich gearbeitet ift, » definirt 

die Forftwiffenfchaft dahin, dafs fie die wiffenfchaftliche Kenntnifs 

der Grundfätze für eine richtige Behandlung des Holzlandes zum 
Zwecke einer gröfstmöglichen Nutzbarmachung deffelben fei. 

Die Erreichung diefes Zweckes bedinge wefentlich vollkommene 
Anzucht und fichere Erhaltung der Wälder. Allgemeine Noth- 

wendigkeit ihrer Produkte erhebe diefen Wiffenszweig zu einem 
wichtigen Theile der Lehre von dem Nationalwohlftande. 

Egerer lehrt dann in vier Hauptrubriken feine Forftwiffen- 

fchaft: Anzucht der Wälder (Einleitung, Klimatik, Bodenkunde, 

Kenntnifs der Holzgewächfe, Holzzucht); Erhaltung derfelben 

(Forftfchutz, Forftrechtskunde); Benutzung der Wälder (Holz- 

nutzung, Hiebslehre, Technologie, Betriebsregelungskunde); Di- 

rektion des Forftwefens (objektive Forftdirektion, welche fich 

mit der Subftanz der Forften; fubjektive F., welche fich mit den 

Subjekten der Waldwirthfchaft und ihrer Vorbildung bezw. der 
Organifation ihrer Thätigkeit und ihrer Stellung in dem Ganzen 
der Staatsverwaltungen befchäftigt). %) 

G. L. Hartig legte feinem »Lehrbuch für Förfter«°) eine 
ähnliche fyftematifche Gliederung zu Grunde. Seine Definition 
»die Forftwiffenfchaft lehrt, wie man in jeder Beziehung voll- 

kommene Waldungen mit dem geringften Koften- und Zeitauf- 
wande erziehen, fchon vorhandene Wälder erhalten und befchützen, 

den nachhaltigen jährlichen Ertrag und den Werth der Waldun- 
gen beftimmen, die erzogenen Forftprodukte beftmöglich benutzen 

!) Anleitung zur Forftwiffenfchaft S. 3 fgde. Zur niederen Forftwiffenfchaft 

rechnet Däzel: Die Lehre von der Erhaltung, Befferung und Nutzung der Forften; 

zur höheren: Die Lehre von der Betriebsregelung, der Schlagführung, dem Forft- 

fchutze etc. 

EINS aa, 0% 

3) Forftwiffenfchaft, Einleitung des I. Bandes. 

‘) Forftwiffenfchaft II. Band. 

°) Lehrbuch für Förfter I. B., Eingang, 
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und die Forftwirthfchaft zweckmäfsig dirigiren foll«, gliedert das 

Gefammtgebiet der Wiffenfchaft in die Lehren von der Holzzucht, 
dem Forftfchutz, der Forft-Taxation, Forftbenutzung und Forft- 

direktion. Forft-Taxation und Forftdirektion®) rechnet Hartig 
zur höheren Forftwiffenfchaft, alle übrigen Disciplinen zur niederen. 

H. Cotta hat fein Syftem am vollffändigften in feinem 

»Grundrifs der Forftwiffenfchaft« entwickelt. Er unterfcheidet 

»Grundwiffenfchaften, Hauptwiffenfchaften, Nebenwiffenfchaften,« 

rechnet Mathematik und Naturwiffenfchaften zu den erfteren, 

Waldbau, Waldnebennutzung, Forftfchutz, Forftertragsregulirung 
und Forftverfaffung zu den Hauptwiffenfchaften; Forfttechnologie 

(Köhlerei, Pechfieden, Theerfchwelen), Sandfchollenbau, Forft- 

und Jagdrecht, Waffer- und Wegebau zu den Nebenwiffenfchaften. 

Bechftein und Laurop haben die forftliche Syftematik nicht 
wefentlich fortgebildet. Dies blieb vielmehr Hundeshagen vor- 

_ behalten, der 1819 in feiner »Methodologie und Grundrifs der 

Forftwiffenfchaft« (46 S.) und fpäter in der Encyklopädie der 

Forftwiffenfchaft feine desfallfigen Gedanken niederlegte. Er 

unterfcheidet”) Hülfswiffenfchaften (Mathematik, Naturwiffenfchaf- 

ten, Rechtskunde, Staatswirthfchaftslehre), Hauptwiffenfchaften 

(Forftwirthfchaftslehre und Forftpolizeilehre) und Nebenfächer 

(Angewandte und höhere Mathematik, Statiftik, Encyklopädie 

der Landwirthfchaft, Encyklopädie des Bauwefens, Technologie). 

Hundeshagen hat zuerft die Forftwirthfchaftslehre in eine 
»forftliche Gewerbekunde« oder »Forftwirthfchaftslehre« (im 

engeren Sinne) und in die Forftpolizeilehre getheilt. Er begreift 

unter der erfteren diejenigen Kenntniffe, durch welche der Zweck 

und Gegenftand der Forftwiffenfchaft durch den Einzelnen, 
alfo durch eine vollkommene kunftgerechte und wirthfchaftliche 

Behandlung des Holzlandes, oder unmittelbar erreicht werden 

kann; während die Forftpolizeilehre von den befonderen Mafs- 
regeln handelt, durch welche die oberfte Staatsgewalt jenen 

6) L.c Seite 3. 

Hartig theilt das Forftwefen auch noch in ein inneres und äufseres, rechnet 

zum erfteren alle Gefchäfte, welche im Walde felbft vorgenommen werden, Holz- 

anweifungen, Kulturen, Forftfchutz; zum äufseren alle Forftgefchäfte, die aufser- 

halb des Waldes erledigt werden, Direktion, Berichterftattung, Rechnungswefen. 

Für ein Lehrbuch der Forftverwaltungskunde kann letztere Eintheilung eine mecha- 

nifche Bedeutung für die Gruppirung des Stoffes haben; in wiffenfchaftlicher Hin- 

ficht ift fie ohne allen Werth. 

”) Encyklopädie der Forftwiffenfchaft. 1821. Einl. 
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Zweck d. h. die möglichft vollkommene und fichere Befriedigung 
unferer gegenwärtigen Bedürfniffe an rohen Waldprodukten mit- 

telbar zu fördern hat. 

Hundeshagen giebt dann ein Schema,®) welches die Forft- 
wiffenfchaft in Forftwirthfchaftslehre und Forftpolizeilehre, erftere 

in (die-Lehre von der) Waldwirthfchaft und Forftverwaltung ge- 

theilt darftellt und für jede diefer Rubriken einen vorbereitenden 

Theil: ı) für die Waldwirthfchaftslehre: Forftbotanik und Boden- 

kunde; 2) für die Forftverwaltungskunde: Forftvermeffung und 
Forftftatiftik; 3) für die Forftpolizeilehre: Forftrecht und Staats- 

wirthfchaftslehre; und einen angewandten (ad ı: Waldbau, Forft- 

benutzung, Forftfchutz; ad 2: Forftabfchätzung und Forfthaus- 

haltungskunde; ad 3: Befondere Forft-Polizei- Mafsregeln und 

Staatsforftwirthfchaftslehre) ausfcheidet. 

Das Syftem Hundeshagens ift das bei Weitem vollftändigfte 
und klarfte von allen bisher genannten. Aber auch ihm fehlt 
die volle logifche Schärfe, und fein Hauptverdienft beruht in der 

Betonung der gewerblichen Seite der Waldwirthfchaft. In allen 
voraufgeführten Syftemen fehlt die Wirthfchaftswiffenfchaft als 
forftliche Grundwiffenfchaft; in allen fehlt der Unterfchied zwifchen 

der Lehre von der Produktion (zu welcher die Lehre von der 

Einrichtung des Betriebes, von der Holzzucht, Forftbenutzung 
und dem Forftfchutz gerechnet werden müffen), und der Lehre 

von dem Gewerbe-Gewinn der Wirthfchaft (Rentabilität); es fehlt 

ferner die fubjektive Trennung der Forftwirthfchaftslehre in eine 

Staats- und Privat-Forftwirthfchaftslehre. — 
Eine vollftändige Methodologie der Forftwiffenfchaft ent- 

hält die von dem Fürftlich Heffen-Rotenburgifchen Forftrathe 

und Direktor des Forftinftituts zu Rotenburg an der Fulda, Jo- 

hann Philipp Wittwer, 1819 herausgegebene Schrift: »Beiträge 
und Erläuterungen zu des Herrn Staatsraths etc. G. L. Hartig 
Lehrbuch für Förfter.« 

Das Buch enthält ein Syftem der gefammten Grund-, Haupt- 

und Hülfswiffenfchaften, fehr reiche Literatur-Nachweife, eine 

Methodologie des forftlichen Studiums, forftlicher Reifen und 
forftwiffenfchaftlicher Verfuche und zeichnet fich dadurch aus, 
dafs dem Forftmanne eine Polyhiftorie zugemuthet wird, welche 

geradezu erfchreckend ift. Daneben aber zeigt auch diefes Buch, 
wie die Forftwiffenfchaft nach allen Richtungen fich zu entwickeln 

®) Encyklopädie 1. S. 10. 
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begann. Literatur-Repertorien waren fchon in diefer Periode 
nöthig und wurden von Gatterer,?) Weber!®) u. A. herausgege- 

ben, und zeigten, 'zu welcher Breite bereits die forftliche Litera- 

tur angewachfen war. — 

$. 43. Die Forstrechtskunde und Forstpolizeikunde. 

Je mehr das juriftifch-kameraliftifiche Element in der Forft- 
wiffenfchaft zurücktrat, um fo mehr Raum gewann in allen Lehr- 

büchern die Lehre von der Holzzucht, der Ertragsregelung, wäh- 
rend die ftaatswirthfchaftlichen und rechtswiffenfchaftlichen Dok- 

trinen mehr und mehr zurücktraten. 

Alle Kompendien der Forftrechtskunde, welche vor 1806 
gefchrieben wurden, verloren fehr rafch einen grofsen Theil ihres 

Werthes und hatten bald faft nur noch eine hiftorifche Bedeu- 

tung. Die grofsen politifchen und territorialen Veränderungen 

der Jahre 1806— 1815 ftanden eben fo tief einfchneidenden legis- 

latorifchen Veränderungen gegenüber, und bis 1820 gelangte 

kein einziger Zweig der Landesgefetzgebungen zu einem folchen 

“ Abfchluffe, dafs eine irgend bedeutende Literatur in diefer Pe- 

riode hätte entftehen können. 

Auch in Bezug auf die rechtlichen Beziehungen der Wald- 

wirthfchaft gilt daffelbe. Die Forfthoheit der vorigen Periode 
war gefallen oder doch wefentlich abgefchwächt, und aus ganz 

neuen Rechtsanfchauungen heraus neu geregelt; die Befreiung 

des Waldeigenthums von Servituten wurde in allen Gefetzgebun- 
gen vorbereitet; das frühere Forftftrafrecht war in faft allen 

Staaten veraltet und bedurfte der Reform. In folchen Zeiten 

aber, wo Alles im Fluffe ift, findet die Lehrbuch-Literatur wenig 

formbaren Stoff und wir dürfen nicht erftaunt fein über eine 

gewiffe Armuth der Literatur über Forftrechtskunde, welche uns 

in diefer Periode entgegentritt. 

Alle die genannten Lehrbücher der Forftwiffenfchaft enthal- 

ten auch einen Theil der Forftrechtskunde oder auch einen mehr 

oder minder vollftändigen Abrifs derfelben. Burgsdorf!) in feinem 

°) Neues Forftarchiv I. Band. 1796. 

10) Handbuch der ökonomifchen Literatur. Im 2. Bande des I, Theils die 

Literatur der Forftwiffenfchaft auf 116 S. (1803). 

') II. Theil, #. 41-120, $. 93-186 (1796) Grundfätze des Forftrechts. 

‚87 

Pe 
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Forfthandbuch, Kropff?) in feinem »Syftem und Grundfätze«, 
Egerer°) in feiner »Forftwiffenfchaft«, G. L. Hartig*) in den 

»Grundfätzen der Forftdirektion«, Walther,5) Späth®) u. A. trägen 

einzelne Theile des Forfthoheitsrechtes, des Civilrechts in Bezug 

auf die Forften, des Forftftrafrechtes und der Forftpolizeikunde 
vor. In der von Bechftein und Laurop herausgegebenen Ency- 

klopädie der Forftwiffenfchaften bearbeitete KarlFriedrich Schenk”) 
die Forftrechts- und Forftpolizeikunde. Er trägt das Forft-Staats- 
Recht, Forft-Privat-Recht und die Forft-Polizeikunde in drei 

Büchern ausführlich vor; aber das erft 1825 erfchienene Buch 

wurde fo rafch durch die legislatorifchen Veränderungen in allen 
deutfchen Staaten überholt, dafs daffelbe fchon längft nur noch 

hiftorifchen Werth hat. 

Für Preufsen fpeziell bearbeitete H. C. Mofer®) die Forft- 

rechtskunde 1806; Fr. K. Hartig fchrieb 1809 ein Kompendium, 
das »Forft- und Jagd-Staatsrecht«; über die Rechtsverhältniffe 
der Markgenoffenfchaften gab ©. G. v. Zangen 1800 eine gute 

Schrift heraus. Eine Reihe von Abhandlungen und Sammel- 
werken allgemeineren rechtswiffenfchaftlichen Inhalts, deren Auf- 
zählung in den Rahmen diefes Werkes nicht hineingehört, ent- 
hielten einzelne Theile der Forftrechts- und Forftpolizei-Kunde. 
In der eigentlich forftlichen Literatur aber herrfchte das wirth- 
fchaftliche Element weitaus vor und die gelehrten Abhandlungen 
über die Polizeikunde und ftaatliche Wirthfchaftspflege verfchwan- 

den mit dem Polizeiftaate des 18. Jahrhunderts. 

2) Syftem und Grundfätze S. 685—813 (von einigen gefetzlichen Vorfchriften 

im preufsifchen Forftwefen ; von der Befugnifs der Waldeigenthümer gegen die 

zur Hütung Berechtigten; Gutachten wegen Befreiung der Forften von den Servi- 

tut-Gerechtfamen). 

®) Unter der Rubrik »Erhaltung der Wälder.« 

*) S. 63 fgde., S. 106 fgde. 

5) Oben S. 156. Hierher gehört befonders Walthers Schrift »Verfuch eines 

Syftems der Kameralwiffenfchaften« II. Th. 1795. 

6) Handbuch der Forftwiffenfchaft IV. Band. 1805. 

7) Geboren 1773, Hofrath und Juftizamtmann in Siegen, der Begründer des 
Kunftwiefenbaues im Siegenfchen. Schenk hielt fich um 1830 in Hohenheim’ auf 

und las dort über Forftrecht und Forftpolizeikunde, ftudirte daneben aber eifrig 

Landwirthfchaftskunde. 
8). Mofer war preufsifcher Forftmeifter. Er fchrieb 1806: »Das Forftrecht, 

nach allgemeinen Gründen der Forftwiffenfchaft und in Verbindung des allgemei- 

nen Landrechts beurtheilt.« 128 S. (vergl. Hartig, Journal für das Forft- etc. We- 

IE IL Er 2501. 

Bernhardt, Forstgeschichte. I. 24 
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$. 44. Die naturwissenschaftliche Grundlage der Forstwirth- 

schaftslehre. Bodenkunde. Botanik. 

Es kann nicht meine Aufgabe fein, die Entwicklung der’ 
Naturwiffenfchaften hier zu fchildern. Nur dasjenige habe ich 

zu erwähnen, was auf dem weiten Gebiete derfelben in unmittel- 

bare Berührung trat mit der Forftwirthfchaftslehre, was zur na- 

turwiffenfchaftlichen Begründung der letzteren von Forftmän- 

nern erftrebt und erreicht wurde. Auch hier fchon ift eine 

Reihe von Namen mit Ehren zu nennen, namentlich auf dem 

Gebiete der Forftbotanik und Forftzoologie, welche letztere in 

diefer Periode fehr in den Vordergrund trat. 

Noch blieb die Lehre vom Boden bedeutend zurück. Hier 

fehlte die Hülfe der noch wenig entwickelten Chemie und die 
Erforfchung der phyfikalifchen Gefetze, welche fich bei der Ver- 
witterung, Bodenzerfetzung, Waffer- und Luft-Bewegung im Bo- 

den wirkfam erweifen. 

Die forftliche Bodenkunde als eine felbftändige wiffenfchaft- 
liche Disciplin tritt in diefer Periode überhaupt noch nicht auf. 
Noch Hundeshagen, der im Uebrigen das Verdienft hat, auf 
die Lücken in der naturwiffenfchaftlichen Begründung der Forft- 
wirthfchaftslehre hingewiefen und diefe Begründung dadurch und 

durch eigene Arbeit angebahnt zu haben, trägt fie in feiner 
1821 erfchienenen Encyklopädie im erften Bande als einen Theil 

der allgemeinen Forftbotanik vor, und zwar mit der Gebirgs- 

kunde auf im Ganzen 18 Seiten (53—-70). 

Burgsdorf widmete in feinem Forfthandbuch (1788) der 

Lehre vom Boden und Klima 22 Seiten, Walther trug (1795) 
in feinem »Lehrbuch der Forftwiffenfchaft« die Elemente der 
Bodenkunde kurz vor, Späths Handbuch (1801) enthält im 
l. Bande eine »Standortslehre« und Egerer in feiner »Forftwif- 
fenfchaft« trennt bereits (1812/13) in der Einleitung die Boden- 
kunde (Geonomie) von allen übrigen Grundwiffenfchaften des 
Waldbaues, trägt fie aber fehr mangelhaft vor. Eine weit beffere 
Bodenkunde fchrieb Johann Chriftian Friedrich Meyer fchon 
1806 in dem weiter unten noch zu befprechenden Werke: »Syftem 
einer auf Theorie und Erfahrung geftützten Lehre über die Ein- 
wirkung der Naturkräfte auf die Erziehung etc. der Forftge- 
wächfe«, deffen H. Theil die Lehre vom Boden enthält In den 

fpäteren Lehrbüchern fehlte die Bodenkunde nirgends. In Har- 



' tigs Lehrbuch für Förfter findet fie fich auf 14 Seiten. Aber 

von einer wiffenfchaftlichen Begründung war fie noch weit ent- 

fernt. Krutzfch!) und Schreiber?) waren wohl die Erften, welche 

befondere Vorträge über Gebirgs- und Bodenkunde in Tharand 
und Dreifsigacker hielten, Letzterer fchon 1803, Krutzfch feit 

1814. Beide haben ihre Kompendien®) fpäter der Oeffentlichkeit 

übergeben und dadurch den Weg betreten, den dann die Neue- 

ren mit weit gröfserem Erfolge und: mit Hülfe der rafch empor- 

geblühten Mineralogie und Chemie!) weiter verfolgt haben. 

Weit bedeutender waren die Fortfchritte, welche die Kennt- 

nifs der Holzgewächfe und ihres forftlichen Verhaltens in diefer 
Periode machten. In erfter Linie wurde die befchreibende Bo- 

tanik rafch gefördert. 

In diefer Richtung haben Walther, Bechftein, Johann 

Adam Reum, Borkhaufen Hervorragendes geleiftet. 

Weniger fchnell und glücklich war die Entwickelung der 

Mioneeu Eh yhiologie. Die Arbeiten von H. Cotta und Meyer 
< = ” 

') Karl Leberecht Krutzfch, geb. 23. V. 1772 zu Wünfchendorf bei Lenge- 

feld, wo fein Vater Lehnsfchulze, Schenkwirth und Schulmeifter war. Seinen Schul- 

unterricht empfing er auf der Lateinfchule in Chemnitz, bezog 1795 die Umver- 

fität Leipzig, um Theologie zu ftudiren, und machte 1799 das Kandidaten-Examen. 

Bis 1814 fungirte er dann als Hauslehrer. In diefem Jahre trat er als Lehrer an 

der Cotta’fchen Forftfchule in Zillbach ein, fiedelte dann nach Tharand mit der 

Schule über, wurde 1816 Profeffor, und trug feitdem Mineralogie und Chemie, 

fowie Bodenkunde vor. Krutzfch hat zuerfi den Gedanken gefafst, in Tharand 

eme Landwirthfchaftsfchule mit der Akademie zu vereinigen, welcher 1830 ver- 

wirklicht wurde, nachdem Cotta ihm zugeftimmt hatte. Krutzfch wurde 1849 

penfionirt und ftarb 1861. Vergl. die Selbftbiographie von Krutzfch im Tharan- 

der Jahrbuch von 13851, VII. Bd. S. ı fgde. 

?) Unten 2. 46. 

®) Krutzfch, Gebirgs- und Bodenkunde f. d. Forft- und Landwirth. 2 Theile. 
1827 1. Th.: Gebirgskunde; 1842 Il. Th.: Bodenkunde nebft ABC der Chemie. 

Sehreiber, Grundrifs der Gebirgskunde, zum Behuf der zu Dreifsigacker zu 

haltenden Vorlefungen. 1806. (2. Aufl. 1818). 

#), An Handbüchern der Chemie für Forftleute fehlte es fchon um a nicht. 

Ich führe nur an: Frenzel, chemifches Handbuch für Forftmänner und Oekonomen, 

1800. Ein von Forftleuten viel benutztes Buch. — Hermbflädt, Grundfätze der 

experimentellen und agronomifchen Kameralchemie, für Kameraliften, Forftbediente 

‚etc. 2. Aufl. 1817. — Schon 1814 wurden die "Elemente der Agrikulturchemie« 

von Sir Hamiphry Davy durch Fr. Wolff ins Deutfche überfetzt und durch eine 

Vorrede von A. Thaer bei dem deutfchen landwirthfchaftlichen Publikum einge- 

führt. Aber die Bedeutung der Chemie für die Bodenkunde und eine wiffenfchaft- 

liche Theorie der forfllichen Produktionslehre ift erft nach 1820 erkannt worden, 

und auch, in diefer Richtung, wie in mancher anderen, hat Hundeshagen anregend 

gewirkt. 

24” 
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leiteten aber auch hier eine rafchere Bewegung ein, die dann in 

der nächften Periode ausgezeichnete Vertreter in Hundeshagen 
und Th. Hartig fand. Die Bedeutung Walthers®) für die be- 
fchreibende Forftbotanik und Lehre von dem forftlichen Verhal-. 

ten der deutfchen Waldbäume ift fchon oben erwähnt. Bech- 

ftein®) bearbeitete die Terminologie und Syftematik befonders 

gut, und fuchte überall die Beziehungen hervor, in welchen das 
forftliche Verhalten der Waldbäume zu den Regeln der Holz- 
zucht fteht. Johann Adam Reum,”) der in’ Tharand Mathematik 
und Botanik lehrte, gab den Forftmännern in feiner »Forftbota- 

nik« ein treffliches, kurzes und präcife gearbeitetes Handbuch, 

welches in Bezug auf den befchreibenden Theil alle früheren, 

auch die von Borkhaufen herausgegebenen forftbotanifchen Schrif- 

ten übertraf. Weniger werthvoll find die pflanzen-phyfiologifchen 
und pathologifchen Arbeiten Reums. — Zu wirklich tiefer wiffen- 

fchaftlicher Arbeit ift man nur dann befähigt, wenn eine geiftige 

Koncentration auf ein Gebiet möglich ift. Das ift eine unum- 
ftöfsliche Wahrheit, welche fchon auf den Mittelftufen jeder 

Wiffenfchaft hervortritt. Reum las über Botanik und Mathematik 

und trug auch noch eine Encyklopädie der Forftwiffenfchaften 
vor. Bei folcher Breite der Lehrthätigkeit gelingt es wohl, 
einige Punkte eines Wiffensgebietes monographifch voll zu er- 

5) S. 156, 161 in diefem Bande. 

6) Vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon S. 33 fgde. 

?). Zur Biographie vergl. Gwinner, forftliche Mittheilungen II. Bd. 6. Hft. Dr. 

J- A. Reum wurde am 16. V. 1780 zu Altenbreitungen (Meiningen) geboren, be- 

fuchte 1798— 1802 das Lyceum in Meiningen, dann die Univerfität Jena. Auch 

Reum ftudirte Theologie und beftand das theologifche Examen. Nach Ablegung 

deffelben ging er nach Würzburg, um Schilling zu hören, und dies fcheint ent- 

fcheidend für feine Stellung zur praktifchen Ausübung des Prediger-Amtes gewe- 

fen zu fein. Nach einigen gröfseren Reifen trat Reum 1805 als Lehrer der Ma- 

thematik und Botanik in Zillbach ein, erwarb 1808 den Doktorgrad und Kedelte 

1811 mit Cotta nach Tharand über. Er ftarb 1839. 

Reum mufste eine zu breite Lehrthätigkeit entwickeln und verlor dadurch 

offenbar an Tiefe. Seinen forftbotanifchen Kollegien legte er feine 1814 erfchie- 

nene »deutfche Forftbotanik« zu Grunde (2. Aufl. 1825, 3. 1837); 1835 fchrieb 

er ein Handbuch der Pflanzenphyfiologie. Für feine mathematifchen Vorträge 

benutzte er feine »Grundlehren der Mathematik für angehende Forftmänner« 

(1823) und »Anwendung der Raumgröfsenlehre auf forft- und landwirthfchaftliche 

Meffungen, Berechnungen und Theilungen« (1836 als Manufkript für feine Zuhö- 

rer gedruckt) ; für feine encyklopädifche Vorlefung über Forftwiffenfchaft endlich " 

benutzte er die »Ueberficht des Forftwefensse und »Ueberficht der Benutzung der 

Waldprodukte«, erftere 1836, letztere 1827 als Manufkript für feine Zuhörer Br 

druckt. Vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon S. 435 fgde. 
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faffen, niemals aber, in dem ganzen Wiffensgebiete die Meifter- 
fehaft zu erringen. Die Wahrheit des obigen Satzes hat fich in 
der folgenden Periode eben fo, wie in diefer, an einem grofsen 
Theile unferer Lehrer der Naturwiffenfchaften an forftlichen 

Schulen als unbeftreitbar erwiefen, und die neuefte (wiffenfchaft- 

liche) Epoche der Gefchichte der Forftwiffenfchaft findet in der 
Arbeitstheilung ihre Signatur, fo wie in der eben die Wiffen- 

fchaft ihre befte Kraft gewinnt. 
Die »Sammlung neuer Entdeckungen und Beobachtungen 

zur Erweiterung der Naturgefchichte, der Forftgewächfe und einer 

gründlichen Forftwirthfchaftskunde für Forftmänner und Freunde 

der Phyfiologie der Gewächfe«, welche Karl Slevogt 1804 heraus- 

gab, ift werthvoll durch fchöne Beobachtungen über die Wuchs- 
bedingungen der Hauptholzarten, und nimmt in der angewandten 

Forftbotanik eine ehrenvolle Stelle ein. 
Ein naturwiffenfchaftlicher Polyhiftor von fehr breitem Wif- 

fen war Mauritius Balthafar Borkhaufen.®) 1760 in Giefsen 

geboren, hatte er die Rechtswiffenfchaften als Gegenftand feiner 
Studien erwählt, arbeitete auch nach abgelegter Prüfung längere 

Zeit bei mehreren Aemtern und wurde 1792 Affeffor bei der 

Landesökonomie-Deputation, 1796 Affeffor beim Oberforftkolle- 

gium, 1800 Rath bei derfelben Behörde. Er ftarb 1806. 
Borkhaufen hat neben feiner amtlichen Thätigkeit Zeit und . 

Kraft gefunden, mit den verfchiedenften Zweigen der befchrei- 

benden Naturwiffenfchaften fich zu befchäftigen. Ornithologie, 
Entomologie (Lepidopteren), Botanik ‚waren feine Lieblingsfächer. 

Borkhaufen ift als Forftbotaniker bahnbrechend gewefen, fo 

wenig auch Ratzeburg von feiner wiffenfchaftlichen Leiftungsfähig- 
keit halten will.) Für die Forftwirthe kam es zunächft auf gute 

Befchreibungen und Abbildungen an, nicht auf eine tiefere phy- 
fiologifche Begründung der Produktionslehre, für welche die Zeit 
noch nicht gekommen war. Und in diefer Richtung hat Bork- 

haufen Bedeutendes geleiftet. Wie Du Hamel behandelte er in 
feinem Hauptwerke Botanik und Technologie) zufammen, fuchte 

®) Zur Biographie vergl. Hartig, Journal für das Forft- etc. Wefen II. Band. 

S. 34. — Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon S. 68 fgde. 

9) Schriftfteller-Lexikon S. 69, 70. 

10) Theoretifch-praktifches Handbuch der-Forftbotanik und Forft-Technologie. 

2 Bde. 1800— 1803. 
‚Borkhaufen hat aufserdem ein botanifches Wörterbuch in 2 Bden. 1797 her- 

ausgegeben und noch mehrere andere botanifche Werke. 
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auch. nach einer wahrhaft wiffenfchaftlichen Grundlage der Wald- 
baulehre, freilich ohne in diefer Beziehung Grofses zu erreichen. 

Reum und Bechftein haben vielfach auf feinen Schultern geftan- 
den, ihn freilich auch Beide in manchen Beziehungen übertroffen. 

Eine Meifterarbeit, dies wird allgemein anerkannt, find die - 

»Naturbeobachtungen über die Bewegung und Funktion des 

Saftes in den Gewächfen, mit vorzüglicher Hinficht auf Holzpflan- 
zen« (1806) von H. Cotta.1!) Aber Cotta konnte als Forftmann 

und Lehrer der Forftwiffenfchaften in diefer Weife als botani- 
fcher Specialift unmöglich weiter arbeiten, und fo ift es auf 
diefem Gebiete bei diefer einen Arbeit des Meifters geblieben. 

In demfelben Jahre liefs Johann Chriftian Friedrich Meyer '2) 

fein »Syftem einer auf Theorie und Erfahrung geftützten Lehre 
über die Einwirkung der Naturkräfte auf die Erziehung, das 
Wachsthum und die Ernährung der Forftgewächfe, insbefondere 
über die Tragbarkeit des Bodens etc.« drucken, und machte in 

diefem Buche den erften Verfuch, die naturgefetzliche Grund- 

lage des Waldwirthfchaftsbetriebes zu finden. So bedeutungs- 
voll die der Meyer’fchen Arbeit zu Grunde liegende Idee für 
den Ausbau der Forftwiffenfchaft, fo wenig war Meyer der 
Mann, feine Aufgabe zu löfen oder zu diefer Löfung Wefentli- 
ches beizutragen. Hätte er es als die Aufgabe feines Lebens 
erkannt, diefer Löfung zuzuftreben, fo würde er wahrfcheinlich 

den ipäteren Forfchern brauchbare Baufteine geformt haben; 
denn an der Fähigkeit, naturwiffenfchaftlich zu arbeiten, fehlte 

es Meyer nicht, und feine Theorie der Saftbewegung wird noch 

von Ratzeburg für muftergültig gehalten,'3) was freilich nicht 
ausfchliefst, dafs fie heute längft veraltet if. Aber auch Meyer 

litt an jener unglücklichen Vielfeitigkeit, von der ich oben ge- 

fprochen habe. Auch er bearbeitete die verfchiedenartigften 
Dinge und fo hat er nirgends etwas Ganzes geleiftet. 

Zwei Jahre nach dem Erfcheinen jenes erften naturwiffen- 

fchaftlichen Werkes, 1808, veröffentlichte Meyer unter dem Titel 
»Darftellung der Entwickelung und des Wachsthums der Pflan- 

zen« eine Reihe intereffanter phyfiologifcher Verfuche, welche 

ihm eine Stelle neben Cotta fichern; aber mit feinem Weggange 

von FILE BAIBUEREN endete fein Streben auf dem phyfiologifchen 

'!) Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon S. 119. Cotta ift ficherlich der erfte 

Forftmann gewefen, der als naturwiflenfchaftlicher Experimentator arbeitete, 

'?) Oben S. 317 in diefem Bande. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon $. 356. 

') Schriftfteller-Lexikon S. 356. 
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Gebiete, und er wendete fich lediglich den Verwaltungsgefchäf- 
ten zu. 

Vortreffliche dendrologifche Abbildungen erfchienen 1810 

bis 1820 von Fr. Guimpel,1#) C. Ludw. Willdenow und Fr. Gott- 
lob Hayne!5) in zwei Quartbänden, nebft ausführlichem Texte 
unter dem Titel: »Abbildung der deutfchen Holzarten für Forft- 
männer« etc. Dies klaffıfche Bilderwerk konnte jedoch des fehr 
hohen Preifes!6) wegen nicht jene Verbreitung finden, welche 
wünfchenswerth gewefen wäre, fondern ift, wie alle theuern 
Werke diefer Art, nur denjenigen Forftmännern zugänglich ge- 

wefen, welche die Mittel befafsen, die Hörfäle der Forftfchulen 

aufzufuchen. 

8. 45. Die Waldbeschädigungen durch Insekten und die 
Forst-Zoologie. 

Es ift eine nicht felten aufgeworfene und erörterte Frage, 
‘ob die Infektenfchäden in den Wäldern in dem letzten Jahrhun- 

dert fich gemehrt haben, und ob dies gefchehen fei unter dem 
Einfluffe der neueren Wirthfchaftsfyfteme. Es wurde oft darauf 
hingewiefen, wie zwei Umftände es vor allen feien, welche die 

Maffenvermehrung gewiffer fchädlicher Thierfpezies mit Natur- 
notlıwendigkeit zur Folge haben müffen: Die Begründung ganz ' 
gleichartiger, gleichwüchfiger Beftände derfelben Holzart, welche 
durch fehr grofse Wipfelfpannung auf ein fehr geringes Blatt- 
vermögen zurückgedrängt werden, und die Herftellung grofser 

Kahlflächen mit ungehemmter Sonnbeftrahlung. 

Dafs der letztere Umftand, befonders in den nordoftdeutfchen 

Flachlandsforften, zur äufserften Vermehrung der Maikäfer bei- 

getragen hat, ift kaum noch zweifelhaft. Dafs die, lange Zeit 
angeftrebte und erft in neuefter Zeit als bedenklich erkannte, 
Reinheit der Beftände von Mifchhölzern (Beftandseinheit) den 

fpezififchen Feinden der bevorzugten Holzarten den Boden be- 

reitet hat, auf welchem ihre Maffenvermehrung erfolgen kann, 

4) Friedrich Guimpel war Kupferftecher und Profeffor an der K. Akademie 

der Künfte in Berlin (geb. 1768 zu Berlin und geft. dafelbfi 1839). Ratzeburg, 

Schriftfteller-Lexikon S. 213. 

15) Geb. 1763 in Jüterbogk, geft. in Berlin 1832 als ordentlicher Profefior 

an der Univerfität, namhafter Botaniker und Freund des Direktors des botanifchen 

Gartens, Willdenow, welcher Letztere zu den erften Botanikern feiner Zeit gehörte. 

16) Das Werk koftete 54 Thlr.! 
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ift eben fo wenig beftreitbar. Allein der hiftorifche ‚Beweis ift 
fchwer zu führen. Die Unzuverläffiigkeit der älteren Aufzeich- 

nungen über die Waldbilder vergangener Zeit und über die In- 
fektenfchäden machen ein beftimmtes Urtheil fchwer, obwohl 

die alten Chroniften es nicht verabfäumt haben, derartige Vor-. 
kommniffe nach ihrer. Art forgfältig aufzuzeichnen. 

Das von Linker, !) Cramer,2) Gleditfch,?) Hennert,) Wäch- 

ter?) u. A. gefammelte Material mag hier in der Kürze rekapi- 
tulirt werden, um eine Grundlage für die Beurtheilung der oben 
aufgeworfenen Frage zu gewähren. 

Ein alter Herd der Raupenbefchädigungen liegt in der 

Nähe von Nürnberg, im alten Reichswalde. Dort haben 1449 

bis 50, 1599— 1600 (Forleule), 1726 bedeutende Waldbefchädi- 

gungen durch Raupen ftattgefunden.®) Nicht minder heimge- 
fucht waren zu allen Zeiten die nordoftdeutfchen Flachländer, in 

welchen die Kiefer wohl immer auf weiten Flächen dominirend 
gewefen ift. 

1502, 1506, 15327) verwüftete die ee Kiefernraupe in 
der Mark Brandenburg viele Beffände. 1590—1593 fand in den 

Laufitzifchen Forften ein bedeutender Raupenfrafs ftatt.$) 1605 

kamen wiederum in der Kurmark bedeutende Raupenverhee- 

rungen vor, ohne dafs die freffenden Spezies anzugeben wären.) 
1635 wurde die Gegend von Tangermünde durch die grofse 
Kiefernraupe und Nonne heimgefucht.1%) 1728 fand eine aufser- 

gewöhnliche Vermehrung der Raupen (Nonne) ftatt, ohne dafs 
es zu erheblichen Waldbefchädigungen kam.!!) 1736—1738 

!) »Der beforgte Forftmann« von Joh. Jak. Freih. v. Linker, Weimarifchem 

Kammerrath. 1798. I. Bd. (mehr ift nicht erfchienen). 

2) »Anleitung zum Forftwefen,« Kap. VII, 2. 5 fgde. 

?) Abhandlung von der Kienraupe, in den vier hinterlaffenen Abhandlungen, 

das praktifche Forftwefen betreffend, herausgegeben von Gerhard (1788). 

‘) Ueber den Raupenfrafs und Windbruch in den Königlich preufs. Forften 
in den Jahren 1791/94. Berlin 1797. 

°) Hannoverfches Magazin, 1831, Nr. 35, wo eine Abhandlung von Wächter, 

»Nachricht von den Infekten-Verheerungen in den Jahren 1827—1$30.« 

6) Linker a. a. O. 

7) Linker a. a. O. 

°) G. H. v. Spangenberg, Wälderfchau in die Laufitz und Schlefien, mit ge- 

fchichtlichen Rückblicken, in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde XII (1837) 

S. ı fgde. 

°) Gleditfch, Abhandlung von der Kienraupe. 

1) Hennert a. a. 0O.$.3. Linker a. a. O, 

ı) Hennert a. a. OÖ. 
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aber frafs die Nonne in der Kurmark und Altmark in gefährli- 
cher Weife.12) Dann trat bis 1776 eine Ruhepaufe ein, ohne 

dafs irgend welche Abwehr- oder Vertilgungsmittel in Anwen- 

dung gebracht worden wären. 

177613) aber begann eine jener grofsen Frafs-Perioden, welche 
tief und zerftörend in die Subftanz des Nadelwaldes eingreifen. 
Der Frafs begann in Gr. Schönebeck, ergriff die Forften in der 
Nähe von Berlin, die Reviere Köpenick, Rüdersdorf, Potsdam, 

Arendsdorf, Hangelsberg, Cunersdorf, Eggersdorf, Friedersdorf, 

Biegenbrück, Reiersdorf, viele Privat- und ftädtifche Forften. 

Man war vollkommen rathlos; zu Abwehrmitteln kam es 

nicht. Gleditfch reichte dem Forftdepartement ein Gutachten 
ein, wie zu helfen fei; aber die Rathlofigkeit der Oberbehörden, 

die Unwiffenheit der Förfter verhinderten jede wirkungsvolle 

Mafsregel. 
Pommerfche Waldkomplexe wurden ergriffen und ausge- 

dehnte Beftände vernichtet, in Eggefin, Neuenkrug, Tempelburg, 
Zicher, Neumühl, Wildenow. Noch 1785 dauerte der Frafs in 
den pommerfchen Revieren Friedrichswalde, Wildenow, Zicher, 

Cladow, Maffın fort. Erft 1787 endete der Frafs. 

Ueber diejenigen Spezies, welche während deffelben verhee- 
rend aufgetreten find, fehlen genaue Nachrichten. Gleditfch '%) 
war der Anficht, dafs die grofse Kiefernraupe in erfter Linie 
thätig gewefen fei. Hennert bezweifelt dies.15)) Wahrfcheinlich 

haben Kiefernfpinner, Spanner, Forleule und Nonne zufammen- 

gewirkt. 
Die fabelhafteften Meinungen über Oekonomie und Lebens- 

weife der Raupen wurden laut und werfen ein grelles Licht auf 

den Stand des entomologifchen Wiffens bei den damaligen Forft- 
beamten. Einige behaupteten, dafs die Raupen lebendige Junge 

gebären, Andere, dafs fie Nachts von den Bäumen herabgehen, 

um zu fchlafen u. dergl. m.'6) 
Nur vier Jahre vergingen, bis jener erfchreckende Frafs der 

grofsen Kiefernraupe in den märkifchen Forften begann, der den 
fiebenten Theil aller vorhandenen Kiefernbeftände vernichtete 

12) Hennert und Linker geben diefe Nachricht übereinftimmend. 

13) Hennert a. a. O. 

“) Abhandlung von der Kienraupe. 

>) Hennert a. a. O. S. 9. 

16) Hennert a. a. O. S. 8. 
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(1791—:1794).1") Zugleich verwüftete ein gewaltiger Sturm, der 
ein Gebiet von 700 [_]M. (Sachfen, Brandenburg, Laufitz, Pofen) 
durchzog, die Forften. Nach einer Berechnung Hennert’s wurden 
76,545 Eichen, 62,188 Buchen, 829,351 Kiefern, 4944 Stämme 

von anderen Laubhölzern, zufammen 973,028 Stämme geworfen.1?) 
In den Forften der Laufitz!®) hatten zwifchenzeitlich (1750 

bis 1754, 1774) wiederholt gröfsere Raupenbefchädigungen ftatt- 

gefunden; feit 1784 frafs auch dort die grofse Kiefernraupe in 
gefährlichfter Weife. In den Wehrauer Privatforften allein kamen 

100,000 Klaftern Raupenholz zum Einfchlag. 1794 begann ein 

neuer Frafs derfelben Raupe; 1806—1808 vernichtete dann die 

Forleule ausgedehnte Beftände (80,000 Klaftern), 1809—ı812 

traten als fekundäres Uebel heftige Borkenkäfer- Verheerungen 
ein. Gewaltige Stürme kamen im November 1800, Oktober 
1801, Januar 1813, Februar und März 1817, Auguft 1819 hinzu, 

Die durch die Infektenfchäden durchlichteten Beftände litten be- 

deutend. 

Im äufserften Nordoften traten feit 1793 wiederholte Infek- 

tenbefchädigungen ein. In diefem Jahre erfchien eine fchwarze 

Raupe in ungeheuern Maffen im Reviere Napiwoda,20) welche 

weder der Revierverwalter, Major v. Platen, noch der Forftmeifter 

kannte. 1803, 1804, 1805, 1808, 1815, 1816—1ı818 traten dann 

7) In der Kurmark waren 20,820 Hekt. befreffen. Das befallene Gebiet be- 

trug 196 [_]M. Von den hier vorhandenen 114,885 Hekt. Staats- und 51,000 Hekt. 

Gemeinde- und Privatwaldungen (rund 32 [_|M. zulammen) würden faft 5 [_M. 
vernichtet. 

8) Die Stürme traten am 10. XI. und 19. XII. 1792 und 26. IL, 3. III, 1793 

ein, und hatten die Richtung SSW-NNO. In dem betıoffenen Striche Jagen etwa 

242,459 Hekt. Staatsforften, davon (Hennert a. a. O. S. 165) 

32,845 Hekt. Eichenbeftände 

12,733 » Buchen 

150,065 „ Kiefern 

8,268 ,,  vermifchtes Laubholz 

13.710 ,  Räumden 

217,621 Hekt. Holzboden. 

6°/, aller vorhandenen haubaren Eichen, 12°, aller Buchen, 14%, aller Kiefern 

wurden geworfen. 

Auch 1786 durchrafte ein heftiger Orkan das ganze mittlere Europa. Er 

fand jedoch in den Marken nicht fo viele durch Raupenfrafs erkrankte Stämme 

vor und wirkte deshalb nicht fo verheerend (Spangenberg a. a. O.). 

19) Spangenberg, Wälderfchau a. a. O., auch bei Hartig, Forft- und Jagd- 

Archiv 1819, erftes Heft. 

20) Jefter, über Borkenkäfer- und Raupenfrafs, in Hartig’s Forft- und Jagd- 

Archiv 1818, 2. Hft., S. 29 fgde. 
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Nonne, Forleule, Kiefernfpinner, auch After-Raupen (Tenthredo 

"Pini) an verfchiedenen Stellen von Oft- und Weftpreufsen ver- 
heerend auf. Seltener find die Infekten- Verheerungen, welche 
wir aus dem centralen Deutfchland (fränkifch-thüringifches und 
fächfifches Gebiet) zu regiftriren haben. 

1719 traten grofse Maffen von Raupen bei Freiberg in 

Sachfen auf,?') 1724 in Thüringen, 1725 bei Ansbach.®) Nähere 
Nachrichten über diefe Infekten-Befchädigungen fehlen. 1811 
und 1812 trat Tenthredo Pini??) maffenhaft im Würzburgifchen 
auf, 1818 und 1819 in vielen Theilen von Sachfen und Franken, 

öhne jedoch fehr bedeutenden Schaden zu thun. 
1795 vernichtete die Nonne einen grofsen Theil der Be- 

ftände des Schleizer Waldes, befonders die auf Harz genutzten.?®) 

1796 97 breitete fich der Frafs an der Orla fort bis in die be- 

nachbarten fächfifchen Reviere. 

Schwere Befchädigungen durch Borkenkäfer, Raupen und 
Sturm trafen den Harz feit 1780.%) Schon 1747 »nach heftigen 

Gewittern und ftarkem Nebel« waren die jungen Fichtenbeftände 
von einer grünlichen Raupe vollländig bedeckt, wie uns Cramer 
gemeldet hat; 1780—1800 aber wüthete ein Borkenkäferfrafs 

von erfchreckenden Dimenfionen. Ganze Bergwände, ja die Be- 

' flände ganzer Reviere verfielen der Trocknifs. Durch die Stürme 
von 1800, 1807, 1808 wurde der Ruin vollendet. Nur wenige 

Beftände erhielten fich gefchloffen. 7—8000 H. reine Blöfsen 

harrten der Wiederaufforftung. 
Auch im hannöverfchen Flachlande®%) traten feit 1748 wie- 

derholt Infektenbefchädigungen ein, fo 1748/49 in der Lünebur- 

ger Haide durch einen Borkenkäfer (typographus?), 1784, 1794, 
1795 durch denfelben Käfer; 1802— 1808 fuchten dann After- 

raupen, Nonne, Eule, Spanner die Forften an der Aller, bei 

Burgwedel und Diepholz, fowie im Amte Hermannsburg heim. 

21) Linker a. a. O. 

22) Bei Ansbach frafs nach Linker der Spanner. 

23) Ueber den Afterraupenfrafs in den fränkifchen Kiefernwaldungen v. Jahre 

1819/20 v. D. Emft Müller, bayerifchem Forftamtsgehülfen. 1821. 

2) Wald-Raupen und Borkenkäfer-Gefchichte von Jobft Heinrich Jäger, S. 

Gothaifchem und Altenburgifchem Wildmeifter zu Meufebach. 1798. 
25) Cramer, Anleitung zum Forftwefen a. a. ©. Wächter, a. a. O. Gmelin, 

Wurmtrockni®. Laurop und Wedekind, Beiträge II. S. 190 fgde. etc. 

26) Wächter a. a. O. Die Gefchichte des Raupenfrafses von 1808 in den 

Braunfchweiger Forften hat v. Uslar in dem 1810 erfchienenen »Schreiben natur- 

gefch. Inhaltes eines Forftmanns an feinen Freund« befchrieben. 
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Bald zählten die kahlgefreffenen Orte nach vielen Hunderten von 
Morgen. 1816/17 erfchienen im Amte Hoya vielerlei fchädliche 
Infekten, ohne jedoch erheblichen Schaden zu thun. 1827 aber 
begann eine jener koloffalen Verheerungen, wie ich fie betreffs 

der Kurmark Brandenburg und des Harzes bereits angedeutet 
habe. Alle Holzvertilger frafsen faft gleichzeitig. Im ganzen 

Weften und Südweften von Deutfchland entlaubte der Prozef- 
fionsfpinner 1827/29 die Eichenforften.?”) Im Hannöverfchen?®) 
frafsen faft alle Nadelholzvertilger. Es fchien, als ob den Forften 

jener Gegend Vernichtung drohte. — 
Aus den Thatfachen, welche ich kurz zufammengefafst habe; 

fcheint hervorzugehen, dafs allerdings feit 1770 eine bedeutende 
Vermehrung der Infektenbefchädigungen eingetreten ift. Ja, feit 

jener Jahre fcheint im Nordoften unferes Vaterlandes die Maf- 
fenvermehrung fchädlicher Infekten öfter wiederzukehren, gefähr- 
licher zu verlaufen, als in irgend einem früheren Zeitraume. 
Rechnen wir zu den grofsen Frafskalamitäten von 1786— 1787, 

1791I— 1794, 1806—1809 (Laufitz), die diefer Periode angehören, 

die der folgenden Periode hinzu, in welcher trotz der alleraus- 

gedehnteften Abwehrmittel 1820— 1830) und 1860—187I wie- 

derum ausgedehnte Holzbeftände durch die grofse Kiefernraupe 
vernichtet wurden,3%) während 1845—1868°!) die Nonne ihren 

verheerenden Zug durch Oftpreufsen und Rufsland ausführte, fo 
finden wir eine faft chronifch gewordene exceffive Vermehrung 
fchädlicher Infekten, und können uns der Ueberzeugung nicht 

verfchliefsen, dafs in den zur Herrfchaft gelangten Wirthfchafts- 

fyftemen das diefelbe begünftigende Moment liegen mufs. Kahl- 

fchlag und Maffen-Anbau derfelben Holzart, Erziehung‘ von Be- 

ftänden, welche ftreng in derfelben Etage ihren gefammten Wipfel- 

raum finden, in denen alleIndividuen, in den Kronenfchlufs eingekeilt, 

den normalen Athmungsraum und das volle Blattvermögen nicht 

gewinnen können, mit einem Worte: Die fchulgerechte Hoch- 

27) Vergl. den rheinifch-weftfälifchen Anzeiger von 1829, Nr. 94. Wächter a. a. O. 

2) Befallen waren (nach Wächter): Faft 7000 Hekt., davon kahl gefreffen 

1500 (84,976 hann. Klaftern Holz ä 144 Kfs. wurden aufgearbeitet). 

22) Vergl. Ratzeburg, Forftinfekten, II. Bd. 

30) Vergl. meine Abhandlung im VI. Bande der Zeitfchrift von Danckelmann, 

»die Verheerungen der preufsifchen Staatsforften durch den grofsen Kiefernfpinner 

1862—1872.u 

31) Schultz, der Nonnen- und Käfer - Frafs in Oftpreufsen und Rufsland von 

1845— 1867/68 in Danckelmann’s Zeitfchrift, V. S. 170 fgde. 
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waldwirthfchaft der Forftwiffenfchaft der Mittelftufe mit ihrer 
mechanifirenden und fchematifirenden Tendenz haben ficherlich 
in erfter Linie dazu beigetragen, die Maffenvermehrung der In- 

fekten herbeizuführen, weil fie in den mit der Scheere abge- 
fchnittenen, fchwindfüchtigen Kunftwäldern, in der Unnatur der 

mathematifchen Beftandsausformung jenen die Exiftenz-Bedingun- 
gen gefchaffen haben. — 

Um 1790 wendete man fich dem Studium der Forftzoologie 
und fpeziell der Forftinfekten-Kunde mit lebhaftem Intereffe zu. 

Aufser den bereits aufgeführten entomologifchen Arbeiten von 
Linker,32) der recht gute Befchreibungen giebt, Jäger, Müller, 
Wächter, Jefter, Spangenberg befchrieb Borkhaufen 1788—94 in 
feiner »Naturgefchichte der europäifchen Schmetterlinge« (5 Bde.) 
die fchädlichen Lepidopteren, freilich auch alle für den Forftmann 

intereffelofen Spezies, und Bechftein gab in feiner mit Scharfen- 

berg ?3) zufammen bearbeiteten »Naturgefchichte aller fchädlichen 
Forftinfekten« 1803—1805 dem Forftmanne ein brauchbares 
Lehrbuch in die Hand. Borkhaufen gab 1797 auch noch den 
erften Band einer (nicht fertig gewordenen) deutfchen Fauna 

heraus und Bechftein 1805 eine Jagdzoologie, fpäter (1818) als 
4. Theil feiner grofsen Encyklopädie die »Forftinfektologie.«. 3) 

Bechfteins entomologifche Schriften zeigen überall die gute 
Beobächtungsgabe des Verfaffers, aber doch auch feine der 

Gründlichkeit nicht felten Eintrag thuende Vielfeitigkeit, die faft 

an die encyklopädifche Methode der Kameraliften grenzte. Die 
Borkenkäfer und ihre Oekonomie behandelte er nur fehr mittel- 
mäfsig, obwohl Gyllienhall fein klaffifches Werk über die Cole- 
opteren fchon gefchrieben hatte.) Die ganze Darftellung Bech- 

fteins ift zu fehr nach der Schablone gearbeitet, das Wefentliche 
vom Unwefentlichen nicht genugfam getrennt, der für den forft- 

32) In der Schrift: »Der beforgte Forftmann«. 1798. 

3) Georg Ludw. Scharfenberg war Pfarrer zu Ritfchenhaufen und Wölfers- 

haufen, ein Polyhiftor, der neben allem Uebrigen auch Entomologie trieb. Er 

ftarb 1810. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon $. 33. 
3) Im I. Bande des IX. Theiles der »Forftwiffenfchaft nach allen ihren 

Theilen« und als erften Band der »Jagdwiffenfchaft nach allen ihren Theilen«, 

ı820/21/22. Das Manufkript ift viel früher entftanden. 
35) Leonhard Gyllenhall, geb. 1752, geft. 1810, ein Schüler Linne’s, hervor- 

ragender Entomologe, gab feit 1808 (bis 1817) ein grofses Werk, Infecta Suecica, 

Clafs. I, Coleoptera in 4 Bänden heraus. Auch in der 1798—1800 herausgekom- 

enen Fauna Suecica find die Coleopteren von ihm bearbeitet. Ratzeburg, Schrift- 

fteller-Lexikon S: .216. 5 
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wiffenfchaftlichen Schriftfteller allein berechtigte Standpunkt der 
Beurtheilung oft verfehlt. 

Aufser den gelehrten Forftmännern wendeten auch Entomo- 

logen von Fach ihre Aufmerkfamkeit vielfach den Infektenbe- 
fchädigungen in den Wäldern zu, fo Nlliger,%) der die Wurm- 

trocknifs im Harze 1798 befchrieb, u. A. In allen Lehrbüchern, 

welche die Forftwiffenfchaft encyklopädifch behandeln, werden 
nunmehr auch die Infekten befchrieben, ihre Lebensweife darge- 
ftellt, Mittel der Abwehr gegen ihre waldfchädliche Thätigkeit 

angegeben. Einer Anführung der einzelnen Schriftfteller bedarf 
es jedoch nicht, da fie Alle für beffere Kenntnifs der fchädlichen 

Forftinfekten fo gut wie Nichts geleiftet haben. 

$. 46. Das forstliche Unterrichtswesen. 

Das forftliche Unterrichtswefen vermochte auch in diefer 

Periode noch nicht, fich zu klarer Geftaltung durchzuringen. 

Neben einander, mit einander nach denfelben Zielen ftrebend, 

finden wir Meifterfchulen, forftlliche Mittelfchulen und Forfthoch- 

fchulen; alle haben Tüchtiges geleiftet, wenn die mafsgebende 

Perfönlichkeit, welche Ziel und Richtung der Schule beftimmte, 
eine tüchtige war; allein die Kraft aller diefer Lehr - Anftalten 

beruhte nicht in der Richtigkeit des Prinzips derfelben, ergab 

fich nicht aus der ficheren Wirkung einer durchgebildeten, in 
allen ihren Theilen feftbegründeten Methode, fondern fie war 
noch immer abhängig von den perfönlichen Eigenfchaften eines 
einzigen Mannes, und fo fehen wir Forftfchulen entftehen und 

vergehen mit der geiftigen Kraft ihrer Leiter, hören wir von 

Verfuchen aller Art, das Forftunterrichtswefen zu organifiren, 

von Verfuchen, welche es oft zu keinem anderen, als einem 

durchaus ephemeren Erfolge bringen konnten. 

Die Staatsbehörden widmeten der fo wichtigen Sache des 
forftlichen Unterrichts noch immer nur geringe Aufmerkfamkeit, 

liehen ihr nur in feltenen Fällen ihre materielle Unterftützung. 

Bis 1815 befanden fich alle ftaatlichen Verhältniffe in Deutfch- 

land in trüber Gährung, in gröfster Unficherheit: Nur altbe- 
gründete Lehranftalten, wie die deutfchen Univerfitäten, waren 

im Stande, ein oft kümmerliches Dafein durch Krieg, Noth und 

%) Im. 49. und 50, Stück des braunfchweigifchen Magazins von 1798, Illiger 

hat aufserdem 1802 ein »Magazin für Infektenkundes herausgegeben. 



Zerrüttung aller bürgerlichen und ftaatlichen Verhältniffe, fortzu- 
führen. Neues konnte nicht entftehen, wenn es nicht in fich die 

Kraft trug, ohne die Hülfe der um ihr Dafein kämpfenden Staats- 
gewalten feinen Weg zu gehen, vorab nicht in einem Gebiete 

wirthfchaftlichen Strebens, welches, wie das forftwirthfchaftliche, 

kaum als ein beachtungswerthes anerkannt war. 

Nach 1815 fehen wir dann in ganz Deutfchland ein erhöhtes 

Intereffe am wiffenfchaftlichen Leben überhaupt erwachen, und 

es wendete daffelbe fich auch den bisher wenig beachteten tech- 
nifchen Wiffenszweigen zu. Für die Forftwiffenfchaft begann 
eine neue Zeit der Blüthe und der Pflege auf Hochfchulen; die 

Meifterfchulen können von 1820 ab als eine überwundene Form 

des forftlichen Unterrichts betrachtet werden; die forftlichen 

Mittelfchulen, welche vielfach als eine Zwifchenftufe zwifchen 

Meifterfchulen und Hochfchulen aus der Erweiterung der erfteren 
entftanden waren, werden nur in feltenen Fällen aufrechterhalten; 

die Tendenz der Zeit ging auf die Pflege der Forftwiffenfchaft 

an eigentlichen Hochfchulen. — 

Bei Beginn diefer Periode wurde der forftliche Unterricht 
vorzugsweife auf Meifterfchulen ertheilt. Unter ihnen ragen 

Hungen, Zillbach und Ruhla durch die Bedeutung ihrer 

Leiter hervor. Geringeres hat die Meifterfchule zu Gernsbach 

geleiftet; die zu Deffau hat nur eine ephemere Exiftenz gehabt. 

Forftliche Mittelfchulen beftanden 1790 in Kiel, Berlin; 
wurden im Laufe diefer Periode begründet in Dillenburg, Wal- 

dau, Schwarzenberg, Eichftädt, Rotenburg, Afchaffen- 

burg, Homburg v. d. H., Fulda und Stuttgart. 

Forftwiffenfchaftliche Lehrftühle beftanden fort in Heidel- 

berg, Leipzig, Altdorf, (Landshut), München, Tübingen; 

Forfthochfchulen wurden begründet zu Dreifsigacker, Weihen- 

ftephan und Hohenheim. 
Die Meifterfchule in Hungen!) beftand von 1789— 1797 und 

erfreute fich, wie fchon oben nachgewiefen, des höchften Rufes; 

von 1797-1806 leitete Hartig die aus feiner Meifterfchule her- 
vörgewachfene forftliche Mittelfchule in Dillenburg, ?2) deren Schü- 

M) Oben 2. 36. S. 303. 
2) Vergl. Anweifung zur Holzzucht für Förfter, Anhang. S. 224 fgde. Be- 

dingungen der Aufnahme waren: Zurückgelegtes 16. Lebensjahr, ein Sittlichkeits- 

atteft (keine beftimmte Schulbildung). Der Kurfus war einjährig. Im erften Se- 

mefter wurden gelehrt: Naturgefchichte der Holzpflanzen, Forftfchutz, Rorfttaxa- 

tion, niedere Jagd, Forft- und Jagd-Recht, Experimental-Phyfik, Algebra, Trigo- 
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lerzahl um 1800 bis auf 70 ftieg. Alles, was die Privat-Thätig- 
keit auf dem Gebiete des forftlichen Unterrichtswefens zu leiften 

im Stande war, hat diefe Lehranftalt geleiftet. 

Von nicht minderer Bedeutung war die feit 1785 aus kleinen _ 

Anfängen entftandene Meifterfchule Cotta’s in Zillbach.?) Von 
1795 ab erhielt diefelbe eine landesherrliche Unterftützung und 

entwickelte fich zu einer forftlichen Mittelfchule. 1811 fiedelte 

fie mit ihrem Leiter nach Tharand über, behielt aber zu- 
nächft ihren privaten Charakter bei. Ein für die damalige Zeit 

aufserordentlicher Zudrang von Schülern, deren Zahl fchon im 

Winter 1811/12 10O betrug, gab Zeugnifs von dem regen Stre- 

ben nach forfttechnifcher Belehrung; 1816 wurde die Anftalt 
zur landesherrlichen Forftakademie erhoben, welche feitdem einen 

vielgefuchten Centralpunkt forftlichen Wiffens in Deutfchland ge- 
bildet hat. 

Aufser Cotta lehrten in Zillbach und Tharand eine Reihe 
ausgezeichneter Männer: Hofsfeld#) 1798—ı1800, Dr. Joh. Adam 
Reum?) feit ı8ıı (für Mathematik und Botanik), Prof. K. L. 

Krutzfch®) (für Mineralogie und Bodenkunde) feit 1816. Auch 

der fpätere bayerifche Oberforftamtsaffeffor Dr. Chr. Fr. Meyer 

lehrte von 1798—1805 in’ Zillbach. Bei Erhebung der Anftalt 
zur Akademie 1816 lehrten neben Cotta, Krutzfch und Reum 

noch der Kammer- und Jagd-Junker v. Gablenz (Jagdkunde), Forft- 
kondukteur Rudorf (Geodäfie), Finanzfekretär Schlenkert (deutfche 

Sprache, Rechts- und Gefchäfts-Kunde). Seit 1819 trug Prof. 

Dr. Tappe allgemeine Naturgefchichte, Jagdzoologie und Forft- 
infektenkunde vor, auch Moral (?) und deutfche Sprache; Reum 

übernahm zu derfelben Zeit den Vortrag über Forftbenutzung.”) 

Der Kurfus war zweijährig, die Tendenz der Schule er- 
fchöpfende theoretifche Unterweifung mit praktifcher Anleitung 

in allen Theilen der Forft- und Jagdkunde.®) Die mangelhafte 

nometrie, praktifche Geometrie, Planzeichnen; im zweiten: Holzzucht, Forftbe- 

nutzung, Forftdirektion, praktifche Gefchäftskunde, hohe Jagd, Teich-Fifcherei, 

Chemie, reine Mathematik, Mineralogie, Planzeichnen. Es ift einleuchtend, dafs 

nur die Elemente gelehrt werden konnten, da das Alles in zwei Semefter zufam- 

mengedrängt war. 

3) Oben 2. 37. S. 316. 

*) Oben 2. 40. $. 360. 

5) Oben 2. 44. S. 372. 

%) Oben 2. 44. S. 371. 

”) Tharander Jahrbuch. 1866. S. 3 fgde. 

x: ST u 
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Vorbildung der Schüler hemmte die Wirkung des Unterrichts 
fehr, und Cotta fchrieb 1819: »Hier treffen der Dorffchule kürz- 

lich nur erft Entnommene mit Solchen zufammen, welche die 

Univerfität fchon verlaffen haben.«e Auch konnte man fich an- 

fänglich über den Lehrplan nicht recht einigen. 1816/17 drängte 

man den Lehrftoff faft ganz in zwei Semefter zufammen; erft 

nach 1818 gelangte man zu einem feften Plane und auch jetzt 

noch blieb die fehlerhafte Einrichtung beftehen, dafs man die 
Lehre vom Boden vor Chemie und Phyfik, Waldbau mit der 
Bodenkunde gleichzeitig vortrug, das begründende Verhältnifs 

der Grundwiffenfchaften zur Hauptwiffenfchaft alfo überfah.?) 
Trotz diefer Mängel jedoch erlangte die Akademie zu Tha- 

rand, Dank der eminenten Lehrbegabung Cottas, bald europäi- 
fchen Ruf. — 

Von allen übrigen Meifterfchulen haben nur wenige eine 
bedeutende Wirkfamkeit entfaltet. 

In Ruhla errichtete 1809 der Oberförfter G. König eine 

Meifterfchule, welche 1830 nach Eifenach verlegt wurde und 

von der im III. Bande weiter die Rede fein wird. 

Die Meifterfchule zu Gernsbach unter dem Oberforftmeifter 

von Drais!®) hat fich niemals über fehr befcheidene Verhält- 

niffe erhoben. Sie wurde 1795 errichtet und bei der Verfetzung 

ihres Leiters nach Pforzheim dorthin verlegt, fcheint aber das 

Jahr 1800 nicht lange überlebt zu haben; wenigftens ift über ihr 
fpäteres Schickfal Nichts bekannt geworden. 

Noch weniger Erfolg fcheint die Meifterfchule zu Deffau 
gehabt zu haben. Im Jahre 1798 kündigte der Anhalt-Deffauifche 
Oberforftmeifter H. v. Gorfchen die Errichtung derfelben an. ") 
Von dem fpäteren Beftehen derfelben jedoch ift Nichts bekannt 
geworden. 

Die forftlichen Mittelfchulen in Kiel und Berlin beftanden 

fort, letztere bis 1802,12) erftere noch über den Schlufs diefer 

Periode hinaus. 1820 war die Forftfchule in Kiel!?), nachdem 

9%) Tharander Jahrbuch a. a. O. S. 31. 

30) Mofer, Forftarchiv XXIII. S. 255. Reitter, Journal, V. 2. 1799. S. 105. 

11) Mofer a. a. OÖ. XXIIL S. 256. 

2) Vergl. oben S. 170. 
13) Niemanns »vaterländifche Waldberichte nebft Blicken in. die allgemeine 

Wälderkunde und in die Gefchichte der Literatur der Forftwirthfchaft« III. Stück. 

1820. S. 473. Vergl. auch oben S. 174; ferner: Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon 

5 377. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 25 
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1808 eine Reorganifation derfelben und Loslöfung von der Ver- 
bindung mit dem dänifchen Jäger-Korps ftattgefunden hatte, 14) 

von 25 Eleven befucht; Profeffor und Etatsrath Niemann hielt 
forftwiffenfchaftliche und landwirthfchaftliche Vorträge, Profeffor 

Reimer mathematifche; Hofjägermeifter von Warnftedt lehrte 

- Forftbotanik, praktifche  Betriebsregelungskunde, Feldmeffen, 

Zeichnen, dänifche Sprache. 
Die Forftfchule in Waldau (bei Kaffel) wurde am ı. Aug. 

1798 unter Leitung des Oberforftmeifters v. Witzleben eröffnet. 15) 

Als Lehrer der theoretifchen Forftwirthfchaftslehre fungirte Prof. 
Fiedler, für die praktifche Forftwirthfchaftslehre Oberförfter Hor- 

nickel, Prof. Matskow für Mathematik, Kreiszimmermeifter Klein 

für Civil-Baukunft und Holzerfparnifs. In den Bedrängniffen der 
kriegerifchen Jahre 1806—1815 fcheint die Schule in Waldau 

eingegangen zu fein. Erft 1816 wendete man dem Forftunter- 
richtswefen in Heffen wiederum Aufmerkfamkeit zu. Kurfürft 

Wilhelm befahl am 6. April 1816 die Errichtung einer Forft- 
fchule in Fulda,!e6) deren Direktion dem Landforftmeifter Ernft 

Friedrich Hartig übertragen wurde, der feit 1808 in Fulda eine 
Privatforftlehranftalt nach dem Mufter der Dillenburger Schule 
feines älteren Bruders geleitet hatte. 17) 

Das Programm'#) der Fulda’er Mittelfchule befagte, dafs 
die Forftwiffenfchaft mit allen Hülfs- und Vorbereitungswiffen- 

fchaften gelehrt, der zweijährige Befuch der Schule Anftellungs- 

Auguft Niemann, geboren 30. I. 1761, geft. 22. V. 1832, erhielt in Altona 

feine Schulbildung, ftudirte auf mehreren deutfchen Univerfitäten und hat uns aus 

feinem Burfchenleben eine fchöne Frucht jugendlicher Begeifterung hinterlaffen, 

das fchöne Lied »Landesvater«, deffen Verfaffer er ift. 179I fchrieb er eine 

»Forftgeographie« und bekundete dadurch feine hiftorifch-ftatiftifche Richtung, die 

dann 1809 in der von ihm verfafsten »Forftftatiftik des dänifchen Staates« noch 

mehr hervortrat und auch die Grundlage der »Waldberichte« bildet. Forfttech- 

niker im eigentlichen Sinne war Niemann nicht. 

') Laurop und Wedekind, Beiträge zur Kenntnifs des Forftwefens in Deutfch- 

land. I. Hft. S. 52 fgde. 

15) Die Ankündigung erfolgte durch den (Gothaifchen) Reichs-Anzeiger vom 

Juli 1800 Nr. 149. Man vergleiche Mofer und Gatterer, Forftarchiv XXVII. (X. 

der neuen Folge) S. 256 fgde. Reitter, Journal V. 2. S. 103 (1799). Man vergl. 

auch die Biographie v. Witzleben’s oben 2. 33. Note 70. 

15) Vergl. Laurop und Wedekind, Beiträge I. S. 80, — Hartig, Forft- und 

Jagd-Archiv. III. 1816. S. 95 fgde. 

17) Ueber Ernft Fr. Hartig vergl. oben S. 336. 
#) Das Programm ift abgedruckt bei Hartig, Forft- und Jagd-Archiv von 

1818, ı. Heft, S. 98. 

. 
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Bedingung für alle Förfter (Revierförfter) fein folle. Zunächft 
wurden Hartig 8 Mann vom kurfürftlichen Jäger-Korps überwie- 
fen, ihm jedoch freigeftellt, neben ihnen privatim auch noch 
andere. junge Männer zu unterrichten. 1?) 

Nur die gewöhnlichen Elementar-Kenntniffe wurden gefor- 
dert; die Jäger lebten im Internat und hatten nach zweijährigem 

Schulbefuch eine Abgangsprüfung zu beftehen. Die Schule war 
nur für den Standpunkt des Betriebsförfters eingerichtet. Neben 
Hartig lehrten noch vier Lehrer.?%) — 

Aus der Initiative von Privatleuten ging auch die Schule 

in Schwarzenberg hervor, wie die in Gernsbach, Deffau und 

die Meifterfchule in Fulda. Auch fie hat Grofses nicht geleiftet. 

Im Jahre 1800?!) kündigte der Forftmeifter Friedel, dem die 

Leitung des Forftwefens in der Herrfchaft Schwarzenberg (bei 

Langenfeld in Franken) anvertraut war, im Verein mit dem 

Forftfchreiber Slevogt die Errichtung einer höheren (!) Forftlehr- 

anftalt an. Neben der Forftwiffenfchaft follten Grund- und 
Nebenwiffenfchaften im vollen Umfange gelehrt werden. 1806 
fiel die Herrfchaft Schwarzenberg an die Krone Bayern und 
von da ab ift über die Forftfchule Nichts mehr bekannt geworden. 

Die Forftfchule in Afchaffenburg wurde 1807 auf Betrei- 

ben des Hofraths Nau??) durch Befehl des Kurerzkanzlers er- 

richtet. 1808 wurde Forftrath Desloch mit der Direktion betraut. 

1814 wurde Afchaffenburg bayrifch; die Forftfchule wurde er- 

halten, 1819 und 1824 reorganifirt. Ueber ihre Wirkfamkeit if 
wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen.?) Von 1807—1815 

lehrte Chriftoph Egerer,?4) der Verfaffer eines »Handbuchs der 

19) Die Stelle der kurfürftlichen Verordnung lautet: »... Da dem Direktor 

nachgelaffen ift, mit diefer öffentlichen Anftalt ein Privatinftitut dergeftalt zu ver- 

binden, dafs er mit jedem, aufser den 8 Jägern, eintretenden Lehrlinge über Un- 

terricht und Honorar für fich und die übrigen Lehrer eine befondere Ueberein- 

kunft treffe«. 
20) Forft- und Jagd-Archiv a. a. O. 1818. 
2!) Vergl. Nr. 198 des Reichs-Anzeigers vom 28. VIII. 1800. Mofer und 

Gatterer, Forftarchiv XXVI. S. 243 und S. 269 (1802). Friedel, ein geborener 

Böhme, ftarb 1833 zu Schwarzenberg. Seine Grundfätze der Holzzucht hat Herr 

v. Welfer, der Lehrer in Schwarzenberg war, herausgegeben (oben ?. 39 Seite 

334). Aufserdem ift eine Abhandlung Friedels in Mofers Forftarchiv XXVIII, S. 78 

»Ueber Holzkultur und Forftinftitute« bemerkenswerth. . 

22) Pfeil, krit. Bl. V. ı. S. 46 fgde. Laurop und Wedekind, Beiträge I. Heft. 

S. 66. — 

23) Pfeil a. a. O. 

2‘) Chriftoph Egerer wurde 1731 geboren und ftarb 1815. Ueber feinen Bil- 

257 
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Forftwiffenfchaft«e, ein fcharffinniger, kameraliftifch gebildeter 
Mann, an der Anftalt. 

Im Fürftenthum Eichftädt, welches 1802 fäkularifirt und dem 

neuen Kurfürftenthum Salzburg einverleibt wurde, 1803 aber an 
den Grofsherzog von Toskana fiel, wurde 1804 zu Eichftädt ° 
durch die Bemühungen des Kammerdirektors Barth eine forft- 

liche Mittelfchule errichtet, welche ebenfalls für den Wirkungs- 

kreis des Betriebsförfters vorbereiten follte.e 1806 unterbrach 

auch hier der Krieg die Vorlefungen; das Gebiet fiel an Bayern; 

die Schule beftand zwar fort, konnte es jedoch über ein küm- 

merliches Vegetiren nicht hinausbringen.®) Noch weniger wiffen 
wir über die durch ‘den Forftmeifter Wittwer in Rotenburg 

am Tauber®) errichtete Forftfchule, welche fehr prunkhaft 1819 

angekündigt wurde. Der Plan der Schule war fehr breit ange- 

legt; ob fie aber jemals in’s Leben getreten ift, darüber hat 

Nichts verlautet. 

Diefelbe Tendenz, wie faft fämmtliche bisher genannte Forft- 
fchulen, die Vorbereitung für die Betriebsförfter zu gewähren, 

hatte die ı812 als Privatanftalt des Forftmeifters Lotz in Hom- 
burg v. d. Höhe errichtete Forftfchule, welche 1818 zum landgräf- 

lichen Lehrinftitut erhoben wurde. Aufser Lotz waren noch zwei 

Lehrer thätig; eine Vorfchrift über die Schulbildung der Eleven 

wurde nicht gegeben. Die Schule hat nur bis 1820 beftanden.?”) 

In Würtemberg war, wie ich oben gezeigt habe, feit 1794 

für das forftliche Unterrichtswefen vom Staate Nichts gefchehen, 
nachdem daffelbe unter Herzog Karl einer glanzvollen kurzen 

Blüthe fich erfreut hatte. Jeitter leitete bis 1797 eine Meifterfchule 
in Bothnang, Forftrath Reitter ertheilte bis 1807 in Stuttgart forft- 

wiffenfchaftlichen Privatunterricht. Eine neue Zeit der Blüthe 

fchien gekommen, als G. L. Hartig 1807 in Stuttgart als Forft- 

dungsgang habe ich Nichts erfahren können. Seine Encyklopädie der Forftwiflen- 

fchaften verräth den logifchen Syftematiker und gebildeten Staatswirth, zeigt je- 

doch einen Mangel an praktifcher Kenntnifs der Wirthfchaft. Vergl. Zeitfchrift 

für das Forft- und Jagdwefen in Bayern von Meyer. 1816. S. 177: 

25) Vergl. »Zur Forftgefchichte des Fürftenthums Eichftädt« in der allgemeinen 

Forft- und Jagd-Zeitung. 1826. S. 126— 128. 

26) Pfeil a. a. O. Wittwer hat Beiträge und Erläuterungen zu Hartigs Lehr- 

buch für Förfter gefchrieben, welche zugleich dasjenige enthalten, was er für den 

Betriebsförfter an Kenntniffen für nothwendig hält. Hierbei geht er weit über 

das Mafs deffen hinaus, was billigerweife vom Forftmanne damals gefordert werden 

konnte, 

?”) Laurop und Wedekind, Beiträge. I. S. 78. 

- 
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rath eine Anftellung fand. Sein Forftinftitut — eine wefentlich 
aus der Initiative Hartigs hervorgegangene halbamtliche Anftalt 

— wurde von nah und fern viel befucht. Hartig lehrte die 
Hauptwiffenfchaft allein, Prof. Lebert Botanik, Dr. Effich Phyfik 
und Mathematik, Geometer Stoll Geodäfie; mit dem Weggange 
Hartigs hörte die Schule auf.2®) 

1816 verband König Friedrich mit dem Militär-Kadetten-In- 

ftitut eine Forft-Kadetten-Anftalt, an welcher v. Jäger Forftwiffen- 

fchaft las. Allein der in demfelben Jahre erfolgte Tod des 

Königs hemmte die Weiterentwickelung der Anftalt, an welcher 
zudem die Jagd-Intereffen weitaus überwiegend waren. König 

Wilhelm befchlofs demnächtt, in der 1817 errichteten ftaatswirth- 

fchaftlichen Fakultät zu Tübingen einen Lehrftuhl für Forftwif- 
fenfchaft zu begründen, und Hundeshagen wurde als ordentlicher 

Profeffor für diefen Lehrftuhl im April 1818 gewonnen.?®) 

Zugleich wurde in Verbindung mit der Feldjäger-Schwadron 

eine Förfterfchule in Stuttgart errichtet. Hier wurden deutfche 

Sprache, Logik, praktifche Philofophie, Naturgefchichte, Mathe- 
matik, Geographie und Technologie, Forftwirthfchaftslehre (durch 
Jeitter) vorgetragen. Das im Prinzip verfehlte, viel zu breit an- 

gelegte Inftitut wurde fchon 1820 wieder aufgegeben. 

In diefem Jahre wurde für die Feldjäger ein forftlicher Lehr- 

ftuhl an der 1818 unter v. Schwerz in Hohenheim eingerichteten 
landwirthfchaftlichen Lehranftalt errichtet und Jeitter zum Forft- 
lehrer berufen,?®) nach deffen Penfionirung 1823 Dr. Gwinner. 

Mehr und mehr trennten fich zwei grofse Richtungen des 
forftlichen Unterrichtswefens; die eine verwies das Studium des 

Forftmannes an die allgemeinen Hochfchulen, die andere trieb 

zur Errichtung befonderer Hochfchulen der Forftwiffenfchaft. 
Der Kampf diefer beiden Richtungen ift heute noch nicht ent- 
fchieden; aber mehr und mehr Kraft gewinnt die Meinung, welche 

den Forftmann Theil nehmen laffen will an dem gefammten 
geiftigen Leben der Zeit, welche ihn nicht auszufchliefsen gefon- 

nen ift von dem unfchätzbaren Gute einer wahrhaft wiffenfchaft- 

lichen Bildung und geiftigen Selbftändigkeit, und diefe Meinung 

fordert den Anfchlufs der Forfthochfchulen an die grofsen Cen- 
tren des geiftigen Lebens, an die Univerfitäten. 

282) S. 174. Vergl. Hartig, Journal für das Forft- etc. Wefen. III. Bd. 1808. 

S. 176 fgde. 

29) Forftliche Blätter für Würtemberg. V. S. 1-48. 
30) Vergl. oben S. 174, wo Jeitters Biographie. 



Die forftwiffenfchaftlichen Lehrftühle an denfelben hatten 
um 1800 die Erbfchaft der Kameraliften angetreten, aber mit 
der Tendenz, diefe Lehrftühle zu wirklichen Stätten forftwiffen- 

fchaftlichen Strebens, der Unterweifung von Forftmännern zu 
machen. So lehrten in Giefsen Walther?!) (bis 1824), in Tübin- 

gen Hundeshagen, in Heidelberg der Graf v. Sponeck,®?) in 
Altdorf Späth, ?3) in Landshut und München Däzel.3*) Das Prinzip 
der abgefonderten Fachfchulen aber wurde durch Joh. Matthäus 
Bechitein in Dreifsigacker®®) zur vollen Ausbildung gebracht 
und fchien nach den Erfolgen der dortigen Akademie in jener 

Zeit das Höchfte zu leiften, was überhaupt erreicht werden konnte. 

Johann Matthäus Bechftein wurde am Iı. Juli 1757 zu Wal- 
tershaufen bei Gotha geboren, befuchte die dortige Stadtfchule, 

dann das Gymnafıum zu Gotha und von 1778—1780 die Univer- 

fität Jena, wo er dem Studium der Theologie oblag. Nach ab- 
gelegter Prediger-Prüfung befchäftigte er fich eifrig mit dem 
Studium der neueren Sprachen und der Naturwiffenfchaften, nahm 

31) Oben S. 156. 

92) Monatfchrift für das würtembergifche Forftwefen. VI. 1855. S. 376. K. 

Friedr. Chriftian Wilhelm Graf v. Sponeck, geb. 19. VII. 1762 zu Ludwigsburg, 

Sohn des Oberforftmeifters und Kammerherrn Graf v. Sp. zu Blaubeuren, ftudirte 

auf der Karls-Akademie (1779—8ı). Eine Zeit lang fungirte er als Chef des 

Leibjäger-Korps in Hohenheim, dann als Oberforftmeifter in Blaubeuren, Alten- 

fteig und Neuenburg. 1805 wurde er als aufserordentlicher Profeffor nach Hei- 

delberg berufen, 1808 zum Badifchen Oberforftrath und ordentlichen Profeffor der 

Forftwiffenfchaften ernannt. ı8ı1 mit dem Grade eines Dr. phil. ausgeftattet, 

lehrte er in Heidelberg bis zu feinem 1827 erfolgten Tode. i 

Graf Sponeck war ein fruchtbarer, aber wenig origineller Schriftfteller ohne 

bedeutende eigene Produktion und Tiefe. Unter feinen zahlreichen Schriften find 

nennenswerth: 

Abhandlung über Einrichtung etc. der fog. Harzwaldungen (in Mofers Forft- 

archiv IX. S. 163. X. S. 3). 1802. 

Anleitung zur Einfammlung, Aufbewahrung und Ausfaat der deutfchen Wald- 

bäume. 1804. 

Behandlung der Sümpfe und Wiefen. 1805 (Forftarchiv XII. S. 118). An- 

bau und forftliche Behandlung des wein- und fpitzblätterigen Ahorns mit Rück- 

ficht auf Zuckerbenutzung. 1811. Forftliche Auffätze und Bemerkungen.‘ 2. Auf. 

1817. — Anlegung, Einrichtung und Nutzen der Holzmagazine. 1812. Ueber den 

Holzdiebftahl. 1823. Handbuch des Flofswefens. 1825. 

#9) Oben S. 350. 

%) Oben S. 176. 

) Vergl. Dr. Joh. Matthäus Bechftein und die Forftakademie Dreifsigacker. 

Ein Doppel-Denkmal v. Ludw. Bechftein (Pflegefohn Dr. Bechfteins). Meiningen 
1855. 
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1783 eine Hauslehrerftelle an, die er aber 1784 wieder aufgab. 

In diefem Jahre unternahm er auf den Rath des ihm befreunde- 
' ten Chrift. Gotthelf Salzmann eine pädagogifche Reife zur Vor- 

bereitung auf ein Lehramt in Schnepfenthal. Seine innerften 
geiftigen Intereffen trieben ihn zur Erkenntnifs der Gefetze des 
Werdens in der Natur; feine Studienreife bot reiche Gelegenheit, 
zu beobachten, zu fammeln, und er ergriff diefelbe mit voller 

Energie, trieb ornithologifche und botanifche Studien, wendete 

feine Aufmerkfamkeit auch vielfach den Verhältniffen der Wald- 
wirthfchaft zu. Nach feiner Rückkehr war er fodann ein Jahr- 
zehnt (bis 1794) Lehrer in Schnepfenthal. In diefe Zeit fällt die 
Herausgabe feiner erften naturwiffenfchaftlichen Schriften, die 
feinen Ruf rafch begründeten. Die Fürftin von Lippe verlieh 
ihm fchon damals den Titel »Bergrath«. 

Unterdeffen hatte Bechftein den Entfchlufs gefafst, ein Forft- 

lehrinftitut zu errichten und dort die Forftwiffenfchaft mit ihrer 

naturwiffenfchaftlichen Begründung zu lehren. 1791 reichte er 

der Regierung in Gotha einen dahin zielenden Plan ein, der 

jedoch eine ausreichende Unterftützung nicht fand. Er befchlofs 
nun, die Anftalt aus eigenen Mitteln zu errichten und kaufte zu 

diefem Behufe 1794 das kleine Rittergut Kemnote bei Walters- 

haufen. Dort errichtete er ganz aus eigenen Mitteln feine Forft- 

lehranftalt, welche 1795 (am 10. Mai) eröffnet wurde. 

Sein Ruf als naturwiffenfchaftlicher Schriftfteller übertrug 

fich rafch auf feine Schule. Die Ariftokratie befonders fchickte 

ihre Söhne, und zu Bechfteins Schülern gehörte 1795 auch der 

Sohn Burgsdorfs. 
Als Hülfslehrer gewann Bechftein zunächft Lehrer und wiffen- 

fchaftlich gebildete Männer aus Waltershaufen und der Umge- 
gend, die den Unterricht in Kemnote nebenbei ertheilten. So 

der Geometer Sahlender, Diakonus Credener, Dr. Reinecker, 

Conrektor Ritz, der fpätere Legationsrath Le Roux-Laferre. 
Schon 1796'legte der Herzog von Meiningen der Schule den 
Charakter einer öffentlichen Lehranftalt bei, freilich ohne auch 

jetzt eine Geldunterftützung zu gewähren. 
Die Schule war rein pädagogifch organifirt, die Zöglinge 

ftanden unter fpezieller Aufficht und wohnten im Internat. 
1796 veröffentlichte Bechftein den Plan zu einer »Societät 

der Forft- und Jagdkunde«, deren Zeitfchrift »Diana« 1797 zum 
erftenmal erfchien. An der Spitze diefer Societät ftand Bech- 
ftein, ihm beigegeben war ein Sekretär (Dr. Reinecke). Vier 
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Cenforen (v. Burgsdorf, v. Wangenheim, Graf v. Mellin, v. Wil- 

dungen) beurtheilten die eingehenden wiffenfchaftlichen Arbeiten 
der Mitglieder. 

Als ein entfchiedener Mangel der Anftalt in Kemnote machte... 

fich der Umftand fühlbar, dafs praktifche Demonftrationen un- 
möglich waren. Bechftein beantragte wiederholt die Umwand- 
lung feiner Schule in eine Staatslehranftalt, aber vergebens. Erft 
als 1799 fein Entfchlufs, die Schule eingehen zu laffen, bekannt 

wurde und hierüber im Reichsanzeiger Stimmen des Bedauerns 
laut wurden, entfchlofs fich Herzog Georg von Meiningen, in 

Dreifsigacker bei Meiningen eine Forftfchule zu errichten, ernannte 

1799 Bechftein zum Forftrath und berief ihn im Dezember 1800 

als Direktor der neuen Akademie. Zu Lehrern wurden berufen: 

Forftkommiffar Hofsfeld 3%) (Mathematik, Phyfik), Hans von Meis 

aus Zürich (prakt. Geometrie, Planzeichnen), der Herzogliche Büch- 

fenfpanner Fr. Beck (Jagd), Pfarrer Kalbe (Schulwiffenfchaften). 

1802 wurde dann Laurop berufen. ?”) 
1803 wurde die Anftalt zur Forftakademie erhoben. Für 

die Mineralogie wurde Schreiber berufen, für Arithmetik, Plan- 
und Bau-Zeichnen Johannes Herrle.3)) Der Unterricht in der 

Jagdkunde wurde fehr gründlich ertheilt. Es gab befondere 
Lehrer für die Leithunds-Arbeit (Voigt), für das Netze- und Garn- 
ftricken (Rumpel), für Fafanerie (Hladick) und für Falknerei etc. 

(Bein), welche fämmtlich der Herzoglichen Jägerei angehörten. 
Die oft mangelhafte Vorbildung der Zöglinge machte es 

daneben fortdauernd nothwendig, auch in den gewöhnlichen Schul- 
kenntniffen Unterricht zu ertheilen. Ein tiefer Krebsfchaden, der 

an der Schule nagte, war aber das ausfchweifende Leben der 

jungen Edelleute, welche in Dreifsigacker ftudirten. Es gelang 

36) Oben S. 360. 2. 40. 

37) Oben S$. 268. 2. 33. 

38) Monatfchrift für das würtembergifche Forftwefen. VII. 1856. S. 149. Jo- 

hannes Herrle, geb. 1778 zu Hohen-Altheim bei Nördlingen, erlernte das Forft- 

und Jagdwefen zu Wallerftein (1800 und 1801) und trat dann in die Forftakade- 

mie Dreifsigacker ein. Schon 1803 begann er Unterricht zu ertheilen, während 

er feine Studien unter Hofsfeld noch fortfetzte. 1804 zum wirklichen Lehrer er- 

nannt, wurde er 1815 gleichzeitig mit Verwaltung des Inftitut-Forftrevieres betraut, 

1822 zum Mit-Direktor der Akademie befördert, 1823 unter Beibehaltung feiner 

Lehrerftelle zum Forftrath in Meiningen, 1832 zum Öberforftrath. 1844—1848 

nach Aufhebung der Akademie fungirte er als Mitglied der Herzoglichen Kammer 

in Meiningen und wurde dann penfionirt, lebte jedoch 1856 noch. Sein Todestag 

ift mir unbekannt. 
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Bechftein in diefer Richtung nicht, die Ordnung immer aufrecht 
zu erhalten. Manche unangenehme Störungen anderer Art traten 
hinzu. Herzog Georg ftarb 1803. Laurop folgte einem Rufe 
in Fürftlich Leiningen’fche Dienfte und wurde durch Meyer er- 
fetzt, der aber 1808 nach München berufen wurde. Die gegen 
den Willen Bechfteins erfolgte Berufung Cramer’s3®) auf den er- 
ledigten Lehrftuhl, die zunehmende Liederlichkeit feiner Zög- 
linge,?%) eine bedeutende Abnahme der Frequenz in Folge der 

Kriege, endlich der 1810 erfolgte Tod feines Sohnes erzeugten 
in Bechftein eine trübe, feine Thatkraft lähmende Verftimmung. 

‘ Für Geognofie und andere Naturwiffenfchaften wurde auf 
Blumenbachs?!) Vorfchlag 1817, als Cramer ftarb, Hellmann 

berufen. 
Bechftein’s befte Kraft war feit 1810°2) gebrochen. Noch 

zwar arbeitete er emfig, aber ohne die volle Freudigkeit, die 
ihm früher eigen gewefen war. 1818 wurde der Entfchlufs ge- 
fafst, in Dreifsigacker eine landwirthfchaftliche Hochfchule neben 
der forftlichen zu errichten und Schilling als Lehrer der Land- 
wirthfchaft berufen. Aber der Tod Bechfteins am 23. Februar 

1822 vereitelte diefen Plan.?3) 

39) Bekannt als Verfaffer des »Erasmus Schleicher«. Karl Gottlob Cramer 

war 1758 in der Nähe von Freiburg geboren. Als Meyer von Dreifsigacker weg- 

ging, war er Forftrath in Meiningen und wufste es durchzufetzen, dafs er deffen 

Stelle erhielt. Er war ein höchft unbedeutender, nur kameraliftifch gebildeter 

Mann. 

40) Bechftein arbeitete fchon 1796 eine ftrenge Hausordnung aus, die ein 

wenig nach Muckerei fchmeckte. Jeden Morgen wurde feierlich Morgenandacht 

gehalten. Das hinderte aber nicht, dafs die Studenten am Abend fich den wüfteften 

Ausfchweifungen hingaben. 

“1) Prof. in Göttingen, geb. 1752 in Gotha, geft. 1840 in Göttingen, natur- 

wiffenfchaftlicher Encyklopädift und bedeutender Phyfiologe, bei dem in Göttingen 

auch manche Forftleute Vorlefungen hörten. Er las dort befonders Ofteologie für 

Mediziner, Paläontologie und auch Mineralogie. 

42) Doch fchrieb er noch nach 1810 Bücher über verfchiedene Gegenftände. 

Seine fchriftftellerifche Thätigkeit war überhaupt eine fehr umfaffende. Aufser 

den oben 2. 45 S. 381 bereits angeführten zoologifchen Werken hat er mehrere 

Theile feiner Encyklopädie (Waldbefchützungslehre als 4. Theil, 1818; eine »Forft- 

botanik«, 1815 und 1821; ein Handbuch der Jagdwiffenfchaft, 1801— 1803) ferner ein 

ornithologifches Tafchenbuch, 1801—1803; daneben eine Anweifung zur Reitkunft, 

1786; »gemeinnützige Spaziergänge« (naturwiffenfchaftliche Dialoge) 1790—1793 
gefchrieben, und auch eine populäre landwirthfchaftliche Schrift herausgegeben: 

»Goldgrube für den Landmann oder nothdürftiger Unterricht vom Dünger, was 

und wieviel er fei, wie er aufbewahrt werde etc.« von G. H. z. S.C. M. (Georg 

Herzog zu Sachfen-Coburg-Meiningen), von Bechftein 1804 veröffentlicht. 

3) Bechfteins Bedeutung für die Wiffenfchaft ift oben erörtert. Dafs er mehr 
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An feine Stelle trat der Oberforftmeifter Freiherr von Manns- 

bach, ein unbedeutender Mann, unter deffen Direktion der Glanz 

der Anftalt rafch erlofch. Schilling nahm 1824 feine Entlaffung, 
Hofsfeld ftarb 1837; Hellmann, der feit Bechftein’s Tode den - 
naturwiffenfchaftlichen Unterricht übernommen hatte, wurde Re- 

gierungsdirektor und verliefs 1838 die Akademie. Die Anftalt 
führte noch ein fieches Dafein bis 1843 und wurde dann aufge- 
hoben. Ihre. Exiftenz war von dem Leben der wenigen begab- 
ten Männer abhängig, welche fie begründeten. Aber es war 

hier mit allen Mitteln tüchtiger wiffenfchaftlicher und pädagogi- 

fcher Bildung der erfte Verfuch von längerer Dauer gemacht 
worden, die Forftwiffenfchaft mit allen Grund- und Hülfswiffen- 

fchaften an einer befonderen Schule zu lehren und zugleich eine 
Pflegeftätte der Wiffenfchaft zu fchaffen. Der Untergang der 

Schule lag eben fo fehr in äufseren, als in inneren Gründen. 
Die gröfseren deutfchen Staaten begannen feit 1816 überall, das 
Forftunterrichtswefen feft zu organifiren. Der Kleinftaat Meinin- 
gen war aufser Stande, mit ihnen zu konkurriren. Tharand 

blühte auf und der Ruhm Cottas verbreitete fich rafch. Für 

Dreifsigacker konnte nur ein unfähiger Direktor gewonnen werden, 
und in dem Allem lag der Grund des Untergangs der Anftalt. — 

Unterdeffen hatte man in Bayern nach dem mifslungenen 

Verfuche von 1790*4) im Jahre 1803 die Forftfchule nach Weihen- 

ftephan verlegt, an welcher Anton Däzel als erfter Lehrer wirkte; 

neben ihm waren noch drei Lehrer thätig. Die Schule war mit 
reichlichen Mitteln ausgeftattet.) Das Studium follte dreijährig 

fein, aber auch hier trat die mangelhafte Vorbildung der Schüler 

ebenfo, wie der Mangel an gefchulten Lehrkräften hemmend in 

den Weg. 
Däzel lehrte Forftwiffenfchaft, Naturwiffenfchaften und Ma- 

thematik, leitete auch die praktifchen Taxations-Uebungen; Eligius 

Mayer als zweiter Lehrer leitete die praktifchen Demonftrationen 

Naturforfcher, als Forftmann war, geht aus dem dort Gefagten hervor. Der Schule 

in Dreifsigacker fehlte die praktifche Grundlage; die Richtung derfelben follte 

eine praktifchere werden, als man Mannsbach an die Spitze ftellte; aber dazu war 

eben die Perfönlichkeit des letzteren ungeeignet. 

“) Oben $. 176. 

#5) Verordnungen vom 14. X. und 29. X 1803. Behlen und Laurop, Hand- 

buch Il. S. 287 fgde. Hazzi, die ächten Anfichten der Waldungen und Förfte. 

1805. S. 210 fgde. Die Gehälter der Lehrer betrugen (1803) 1200, 900, 600 fl. 

Der dritte Lehrer war Revierförfter und erhielt daneben 200 fl. für fein Lehramt. 
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und gab Unterricht im Planzeichnen; der Revierförfter Dillis zu 
Weilberg lehrte Jagdkunde und verwaltete das Inftitutsrevier; 
der vierte Lehrer, Anton Kiftenfeger, gab Unterricht in den 

Schulwiffenfchaften (Schreiben, Gefchäftsftyl, deutfche Sprache 
etc... Der Kurfus war dreijährig. Im erften und zweiten Jahre 
wurde niedere Forftwiffenfchaft, Forftbotanik, Mathematik, Zeich- 

nen, Mineralogie, Gefchäftsftyl gelehrt; im dritten Jahre höhere 

Forftwiffenfchaft, Taxation, Phyfik, Chemie, Forft- und Jagdrecht 

vorgetragen. Daneben fanden praktifche Demonftrationen im 
Walde ftatt. Die Schule wurde 1806 aufgehoben. 

In Baden beftand nur das Privatforftinftitut von Laurop in 
Karlsruhe (1809— 1820).*%) 

In Preufsen endlich fchwankte man in diefer Periode nach 
dem Tode Burgsdorf’s (1802) in Bezug auf das Forftunterrichts- 
wefen von Plan zu Plan. G. L. Hartig erkannte bei feinem Ein- 

tritte in den preufsifchen Staatsdienft fofort, dafs der tieffte 
Schaden der Forftverwaltung in der mangelhaften Bildung der 
Forftbeamten liege. Viele junge Männer, welche fich dem Fortt- 
fache widmen wollten, gingen nach Tharand oder Dreifsigacker; 

aber eben fo Viele verfchmähten es überhaupt, fich eine wiffen- 
fchaftliche Vorbildung zu erwerben oder fie ftudirten Jurispru- 
denz und Kameralwiffenfchaften auf den Univerfitäten, und er- 

warben fich nebenher einige praktifche forftliche Kenntniffe. Der 

Errichtung einer Landes-Forftlehranftalt ftand zunächft die traurige 
Finanzlage und politifche Zerrüttung des Landes hemmend im 

Wege. Erft 1815 konnte Hartig, der bald nach ı8ı1ı begonnen 

hatte, an der Berliner Univerfität forftliche Vorträge zu halten, #”) 
die Verwirklichung feiner Wünfche in diefer Richtung ernftlich 
ins Auge faffen. Sein Plan war es, Provinzialforftfchulen zu er- 
richten, ohne dafs er für denfelben die Geneigtheit der mafsge- 

benden Kreife hätte erreichen können. Man war dann Willens, 

forftwiffenfchaftliche Lehrftühle an den gröfseren Univerfitäten 
zu errichten. Ein Anerbieten der Stadt Köln,##) ihrerfeits eine 

Forftlehranftalt zu errichten, wurde nicht angenommen, ebenfo 

wenig das des Profeffor Schuch in Brühl, der mit feiner Er- 

ziehungsanftalt ein Forftinftitut verbinden wollte.#%) Erft 1819 

wurde die Errichtung einer Forfthochfchule in Verbindung mit 

#6) Oben 2. 33. S. 268, 269. 

47) Oben 2. 36. S. 307. 

‘#) Hartigs Forft- und Jagd-Archiv. 1820. 2. Heft. S. 62 fgde. 

“%) Forft- und Jagd-Archiv a. a. O. 
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der Univerfität Berlin endgültig befchloffen, und zwei Jahre fpäter 
ausgeführt. Hier trat alfo ein ganz neues Prinzip in die Wirk- 

lichkeit: Die Anlehnung der felbftändigen Forftfchule an ein 
grofses Centrum wiffenfchaftlichen Lebens; ein Prinzip, welchem, 

wenn nicht alle Zeichen trügen, die Neuzeit wiederum zuftrebt, 

nachdem es in Preufsen nach einem Jahrzehnt des Beftehens der 

Berliner Akademie wiederum verlaffen worden.) 

$. 47. Die Gelehrten-Akademie zu Dreissigacker. 

Eine weitere Ergänzung des wiffenfchaftlichen Lebens neben 

der Journaliftik beruht im Vereinswefen. Hier ift es der münd- 
liche Austaufch der Meinungen und Erfahrungen, die anregende 
Kraft des perfönlichen Verkehrs, welche befruchtend und läuternd 
wirken, und wenn irgend ein Beruf folcher Anregung bedarf, fo 

ift es der des Forftmannes, der in der Stille eines einfamen Da- 

feins wenig berührt wird von fremder Anfchauung und in der 

berechtigten Beachtung des Lokalen leicht den Blick für das 

Allgemeine verliert. 
Während diefer Periode fehlte es in Deutfchland an einer 

folchen Vereinigung der Forftmänner ganz und gar. Im Jahre 
1796 trat zwar J. Matthäus Bechftein mit dem Plane hervor, 

eine »Societät der Forft- und Jagdkunde zu Waltershaufen« zu 
gründen, welcher weithin allgemeinen Anklang fand; allein diefe 

Societät war kein Forftverein im Sinne der neueren Zeit, fondern 

eine Erweiterung des Bechftein’fchen Lehrinftituts zu einer Aka- 

demie gelehrter Forftmänner in dem Sinne, dafs hier ein 

Centrum wiffenfchaftlicher Arbeit, ein Areopag gefchaffen würde, 

der die Pflege der Wiffenfchaft zu überwachen, und über die 

Erzeugniffe wiffenfchaftlicher Arbeit ein kritifches Urtheil zu 

fällen berufen fein follte.!) An der Spitze der Societät ftand 
Bechftein als Direktor. Alle ordentlichen Mitglieder mufsten 

alljährlich mindeftens eine Abhandlung einreichen, die aufser- 

ordentlichen alle drei Jahre; ein Ausfchufs leitete die Gefchäfte. 

“) Siehe darüber den III. Band diefes Werkes. 

!) Der Zweck der Societät ift in dem »erneuerten Plane der Societät« von 

ı812 dahin präcifirt (2. ı der Statuten): Vervollkommnung, höchfte Kultur der 

theoretifchen und praktifchen Forft- und Jagdwiffenfchaft, Sammlung richtiger 

Ideen, reifer Erfahrungen und Beobachtungen; weitefte Verbreitung derfelben; 

Weckung fchlummernder Kräfte und Wetteifer aller Naturfreunde, Forftmänner 

und Jäger. 
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Vier Cenforen beurtheilten die eingehenden wiffenfchaftlichen 

Arbeiten. Das publizififche Organ der Societät war die Zeit- 
fchrift »Diana oder Gefellfchaftsfchrift zur Erweiterung und Be- 
richtigung der Natur-, Forft- und Jagd-Kunde«, deren erfter Band 

1797 erfchien. 

Seit 18122) war Deutfchland in zwei Provinzen getheilt, 
nördlich und füdlich des Mains.. An der Spitze des Ganzen und 

der Nordprovinz ftand Bechftein als Generaldirektor mit einem 

Generalfekretär, an der Spitze der füddeutfchen Abtheilung Lau- 
rop als zweiter Direktor, und Forftrath Fifcher als Sekretär. Die 
»Annalen« bildeten das Organ für Süddeutfchland. 

Alle namhaften Forftmänner Deutfchlands gehörten der So- 

cietät als aktive oder Ehrenmitglieder an. Namen, wie (1801)?) 

Burgsdorf, Hennert, G. L. Hartig, H. Cotta, Hundeshagen, Lau- 

rop, Käpler, Beckmann (Göttingen), Däzel, Friedel (Schwarzen- 

berg), Gmelin (Göttingen), Oberforftmeifter v. Hünerbein (Thale), 

Jung-Stilling (Marburg), Oettelt (Ilmenau), Späth, Succow (Hei- 

delberg), Succow (Jena), Geheimrath Thümmel (Gotha), Walther, 

v. Wangenheim, Wildungen, Willdenow (Berlin), v. Witzleben 

(Kaffel); fpäter (1805)*) v. d. Borch, Borkhaufen, v. Hagen (Nfen- 

burg), Heldenberg, Leonhardi, Forftkommiffar Mofer (Bayreuth), 

Zylinhardt, v. Warnftedt; (1816) Geh. R. Hartmann (Stuttgart), 

Jefter, Kraufe (Berlin), Kropff, Niemann, Schilcher, Oberforftinfpek- 
tor Zfchokke (Aarau), Oberforftrath Jägerfchmidt (Karlsruhe), 

Pfeil, v. Spangenberg (Wehrau), Graf Sponeck, a. d. Winkell, 

König (Ruhla)) fchmücken die Verzeichniffe derfelben. 1801 

zählte fie 81 ordentliche und aufserordentliche Mitglieder und 67 
Ehren-Mitglieder. | 

Zweimal jährlich fanden ordentliche Sitzungen der Societät 
ftatt, in denen Thefen aufgeftellt und diskutirt wurden. Die Ver- 

handlungen wurden genau protokollirt und in der »Diana« und 

den Annalen veröffentlicht. 

Die enge Verbindung, in welche die Societät die Forftmänner 

mit bedeutenden Männern anderer Berufsftände brachte, konnte 

nur dazu beitragen, den Blick derfelben zu erweitern, ihre An- 

fchauungen zu klären, fie vor Einfeitigkeit zu bewahren. Freilich 
war es bei fchwach entwickelten Verkehrsmitteln ein Mangel des 

2) Erneuerter Plan der Societät. 1842. 

®) Diana II. (1801) S. 375 fgde. 

“) Diana III. (1805) S. 522 fgde. 

°) Diana IV. (1816) S. 342 fgde. 
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Inftituts, dafs die Wohnorte der Mitglieder theilweife zu‘ weit 
entfernt von Dreifsigacker lagen, als dafs die Sitzungen häufig 

hätten ftattfinden können und ausreichend befucht gewefen wären, 
und es gab diefer Umftand 1812 Anlafs, die Societät in zwei 
Abtheilungen zu organifiren. Auch fehlte der Forftwiffenfchaft - 
vorerft noch die breite Grundlage, auf welcher allein eine folche 

Gelehrten-Akademie ftehen konnte. Aber der Gedanke Bech- 
fteins verliert hierdurch an feiner inneren Wahrheit Nichts, wenn 

feine Verwirklichung auch vorerft zu grofsen Ergebniffen nicht führte. 
Nur fpärlich und in grofsen Zwifchenräumen gab die »Diana« 

der forftlichen Welt Kunde von dem Fortbeftehen der Societät. 
Der 2. Band erfchien 1801, der 3. 1805, der 4. 1816. Von I8II 

traten zum Theil die » Annalen der Societät für Forft- und Jagd- 
kunde« von Laurop an ihre Stelle. Bald nach 1820 erlofch das 
frifche wiffenfchaftliche Leben der Societät gänzlich und ihr Da- 
fein war feitdem ein überaus kümmerliches. Sie erlofch 1843, 

in demfelben Jahre, in dem die Akademie zu Dreifsigacker zu 

beftehen aufhörte. 
Dem Plane Bechfteins fehlte der rechte Boden, auf dem fie 

gedeihen konnte; die Societät war offenbar verfrüht. Aber eine 

Wahrheit lag, wie gefagt, in dem Gedanken Bechfteins dennoch, 

zunächft nur eine abftrakte, die in die realen Verhältniffe der 

Zeit um 1800 nicht hineingehörte. Die wiffenfchaftlichen Be- 
ftrebungen auf dem forftlichen Gebiete haben lange an der Ein- 
feitigkeit gekrankt, welche überall die Folge der geiftigen Ver- 
einfamung ift. Nicht allein fehlte die Verbindung der einzelnen 
gelehrten Forftmänner unter einander, fondern vor Allem die 
Anlehnung an die übrigen Wiffenfchaften. Der Gang, welchen 

‘das Forftunterrichtswefen in vielen deutfchen Staaten nahm, 

drängte die Akademieen, welche doch ihrer ganzen Stellung 
nach die Centren wiffenfchaftlichen Lebens fein mufsten, mehr 

und mehr in diefe Vereinfamung hinein. Mit jedem Schritte auf 
diefer Bahn fank die Achtung der wiffenfchaftlichen Welt vor 
den Beftrebungen der Forftmänner tiefer, wurde die Kluft weiter, 

welche die Letzteren von der geiftigen Bewegung ihrer Zeit 

trennte, verringerte fich auch der Einflufs, welchen die Forfttech- 

niker auf den Gang der Gefetzgebungen, der Organifationen, des 
ganzen öffentlichen Lebens auch in eigenfter Sache ausübten. 
Die Welt gewöhnte fich daran, den Forftmann als einfeitigen 

Techniker ohne tiefere, allgemeine Bildung, ohne einen freien 

und ficheren Blick für gröfsere Verhältniffe anzufehen. 
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Diefen Einflufs wiederzugewinnen, fich den Gefammtbeftre- 

bungen ihrer Zeit wiederum voll und ganz anzufchliefsen, aus 
der Befchränktheit der einfeitigen Technik herauszutreten, ift eine 
an uns Alle gerichtete Forderung unferer Zeit. Wir müffen uns 
deffen voll und klar bewufst werden, dafs die Wiffenfchaft nur 

eine ift und nur da gefunden wird, wo das geiftige Leben reich 
und allfeitig entwickelt ift, wo alle Meinungen berufene Vertreter 
finden und alle menfchlichen Intereffen zum Ausdruck gelangen. 

Wollen wir aber die uns gebührende Stellung erringen in 
Wiffenfchaft und Staat, fo können wir das nur durch Zufammen- 

faffung aller unferer Kräfte, durch Gemeinfamkeit des Strebens 
unter einander und mit allen anderen Vertretern der Wiffenfchaft. 

Eine fefte Vereinigung der tüchtigften deutfchen Forftmän- 
ner in einem grofsen Centrum des wiffenfchaftlichen Lebens zur 
Bearbeitung wiffenfchaftlicher, zur technifchen Begutachtung 

grofser, die Forftwirthfchaft berührender legislatorifcher Fragen, 

zur Anregung der Forfchung in allen Richtungen würde heute 
uns diefem Ziele näher führen, und es würde der Gedanke Bech- 

fteins in unferer Zeit einen wohlvorbereiteten Boden zu gedeihli- 

cher Entwicklung finden. 

$. 48. Die forstlichen Zeitschriften. 

Reitter hatte mit feinem »Journal für das Forft- und Jagd- 
wefen« 1790 eine neue Richtung der forftlichen Journaliftik an- 

gebahnt. Dem bunten Allerlei des Stahl’fchen Forftmagazins 

und der wefentlich forftrechtlichen und ftaatswirthfchaftlichen 

Färbung des Mofer’fchen Forftarchivs gegenüber wurden hier 

zum erftenmal fpeziell forftwirthfchaftliche Probleme zur Diskuf- 

fion geftellt und tüchtige Mitarbeiter betheiligten fich an derfel- 
ben. Männer, wie Oettelt,!) Käpler,?) Jeitter, 3) Zanthier,*) Slevogt,?) 

') Vergl. Band I. S. 1—23 u. a. a. St., wo Oettelt einen gut gefchriebenen 

Auffatz: »Einige Verfuche und Erfahrungen von der Holzkultur« veröffentlichte. 

2) Bd. I. S. 24—48 »Schutzfchrift für die Aspe« v. Käpler. 

3) Bd. I. S. 49 »die Nadelwaldungen des Schwarzwalds«, eine werthvolle 

Abhandlung von Jeitter. 

“) Bd. II. S. 59 »Abhandlung vom Verkohlen« von v. Zanthier. 

5) Bd. II. Hft. 2. veröffentlichte Slevogt in Schwarzenberg einen Auffatz 

»Holzkultur und Birkenlob«, in welchem er die Birke eifrig empfahl. 
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von Hagen,®) von Brinken?) u. A. lieferten Beiträge, und die 

fünf Bände des Journals enthalten eine Fülle gediegener, auf 
dem Boden der Praxis ftehender Anfchauungen und Erfahrungen. 

Nicht daffelbe gilt von dem 1797—1800 durch den Kame- 
raliften Medicus in Heidelberg herausgegebenen »Forftjournal«, ° 

von welchem im Ganzen zwei Hefte erfchienen find. Hier fucht 
man vergebens nach wohldurchdachten Auffätzen und nach einem 
Körnlein wirthfchaftlicher Wahrheit. Seichte Recenfionen, Aus- 

züge aus Büchern und einige bedeutungslofe Abhandlungen füllen 
die Spalten. | 

Höher fteht die von dem bayerifchen Wald- und Jagd-In- 

fpektor Heldenberg in Rupolding (Salinenforftbezirk) 1798 —1803 

in zwei Bänden herausgegebene Zeitfchrift: »Der Förfter oder 

neue Beiträge zum Forftwefen«, welche eine Anzahl von Abhand- 
lungen zur Frage von der Veräufserung der Staatsforften,®) einen 

guten Auffatz von Heldenberg über die Wurmtrocknifs in den 

bayerifchen Salinenforften®) und manches Andere von Werth 

enthält. 10) 

Lediglich forftentomologifchen Inhalts ift die von dem weima- 

rifchen Kammerrathe Joh. Jakob Freiherr von Linker 1798 in 

einem Bande und vier Stücken herausgegebene Zeitfchrift: »Der 

beforgte Forftmann.« Ueber diefen einen Band hinaus hat es 

die Zeitfchrift nicht gebracht. !!) 
Diefelbe Kurzlebigkeit war das Schickfal der »Sammlung 

neuer Entdeckungen und Beobachtungen zur Erweiterung der 
Naturgefchichte der Forftgewächfe und einer gründlichen Forft- 
wirthfchaftskunde«, welche der Forftkommiffar Slevogt in Schwar- 

6) Friedrich Wilhelm v. Hagen, Gräfl. Wernigerodifcher Oberförfter in Ilfen- 

burg, fpäter Forftmeifter und Oberforftmeifter dafelbft, der Vater von fechs Söhnen, 

die fämmtlich das Forftfach ftudirten und von denen der jüngfte, OÖ. v. Hagen, 

z. Z. technifcher Chef der preufsifchen Forftverwaltung ift, veröffentlichte im IV. 

Bande des Reitter’fchen Journals eine intereffante Befchreibung der Wernigerode’- 

fchen Forften in adminiftrativer und wirthfchaftlicher Beziehung (S. 1—31). Er 

ift aufserdem der Verfaffer einer felbftändigen Schrift über den Borkenkäferfrafs, 

die für feine Zeit fehr verdienftlich war. 

7) »Beitrag zur praktifchen Behandlungsart der Stangenholzforften in bergig- 

ten Gegenden« von v. Brinken im IV. Bde. S. 31 fgde. 

8). TIL. Bd. 2.. Heft. 

®) I. Bd. 2. Heft. S. 70 fgde. 

'0) Im II. Bde. 2. Hft. eine gute Theorie der Durchforftung. 

1) Im Eingange des I. Bds. findet fich eine intereffante Chronik der Infek- 

tenverheerungen in den deutfchen Wäldern feit 1449. 
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VORWORT. 

Die freundliche Aufnahme, welche die beiden erften Bände 

diefes Werkes bei meinen Fachgenoffen und in anderen Lefer- 

kreifen gefunden haben, geben mir die Ueberzeugung, dafs es 

“mir im Allgemeinen gelungen ift, den Anforderungen, welche 
man an eine derartige wiffenfchaftliche Arbeit zu ftellen berechtigt 

ift, zu genügen. Dafs ich felbft von der Anfıcht, Vollkorgmnes 

geleiftet zu haben, weit entfernt bin, habe ich fchon in der Vor- 
rede zum erften Bande ausgefprochen und kann ich hier nur ° 

wiederholen. Der Charakter meiner Arbeit, welche ein aufser- 

ordentlich maffiges, weit umher zerftreutes Material zu fichten 

und zu ordnen, dabei nach den noch wenig aufgehellten Gefetzen 
einer grofsen hiftorifchen Entwickelung zu forfchen, die Wurzeln 
diefer letzteren endlich da zu fuchen hatte, wo fie in ihren letzten 

Verzweigungen haften — auf den Gebieten der politifchen, 
fozialen und wirthfchaftlichen Gefchichte unferes Vaterlandes, — 

die Gröfse der hieraus fich ergebenden wiffenfchaftlichen Auf- 

gabe hätten mich abfchrecken müffen, ihre Löfung zu verfuchen, 

wenn ich Optimift gewefen wäre. Ich bin aber der Meinung, 

dafs es beffer ift, eine folche Arbeit mit Aufbietung der ganzen 
individuellen Kraft bis zu der durch die fubjektive Begabung 
gefteckten Grenze der Vollendung zu führen, als fie ganz zu 

unterlaffen. 
Die Anordnung des Stoffes und die Form der Darftellung 

find in diefem letzten Bande im Wefentlichen diefelben geblieben, 
wie in den beiden früheren. Einige Abweichungen jedoch 
fchienen ‚mir ‘durch die Natur der Sache geboten. Die eigent- 



liche Wirthfchafts- und die Literar-Gefchichte treten in der 
neueften Zeit nothwendig mehr in den Vordergrund. In Bezug 

auf die erftere war es nicht zu vermeiden, die Einheit der 

Darftellung dadurch zu wahren, dafs diefelbe vielfach in die 

Periode von 1790 bis 1820 zurückgrif. Auch die Schilderung 

des Entwickelungsganges unferer Literatur gab oft genug Ver- 

anlaffung, ältere wiffenfchaftliche Anfchauungen zu berühren. 
Endlich fchien es mir Pflicht, den grofsen Tagesfragen, welche 

die Forftwirthe der Gegenwart bewegen, befondere Aufmerk-. 

famkeit zu fchenken und den Lefer auf diefen Gebieten un- 

mittelbar bis zu dem Heute zu führen. Ja, es fchien unum- 

gänglich, hier die eigene fubjektive Meinung nicht ganz zu ver- 

hüllen, fo fehr fonft Objektivität in Bezug auf Entwickelungen, 

in deren Mitte wir ftehen, in Bezug auf noch lebende Perfonen 
und auf Meinungen des Tages geboten fein mag. Die ganze 

Darftellung konnte ihren Abfchlufs nur auf dem Punkte finden, 

auf welchem wir heute ftehen und von dem aus ich den Blick 

rückwärts gewendet habe. | 
Eine abfolute Objektivität nehme ich für mich nicht in An- 

fpruch, halte fie auch für unmöglich. Nur dann vermag der 

Hiftoriker ein einheitliches Bild zu fchaffen, wenn er es fo zeichnet, 

wie es auf dem Grunde feiner fubjektiven geiftigen Natur fich 

fpiegelt. Zum blaffen, charakterlofen Nebelbild aber finkt das- 
felbe herab, wenn die warmen Farben fubjektiver Ueberzeugung 

fchwinden. Hiftorifch treu foll der Gefchichtfchreiber die Dinge 

fchildern, mit gerechter Achtung die Perfonen beurtheilen, welche 

in erfter Linie ftanden in dem Kampfe um den Fortfchritt; doch 

das Alles vermag er nur aus feiner Individualität heraus. — 

Es ift ein langer Weg durch die Jahrhunderte, welchen ich 

meine Lefer führen durfte und dennoch — ein wie kleiner Theil 

deffen enthüllte fich uns auf diefem Wege, was das Menfchen- 

gefchlecht im Ganzen erftrebt und erreicht hat! Nur mit wenigen 

Streiflichtern konnte ich hier und dort, wenn neue geiftige 

Strömungen ihre Wirkung auf die von mir behandelte Entwick- 

lung zu üben begannen, jene weiten Gebiete erhellen, in denen 

die Quellen jener Bewegungen liegen. Nur in grofsen Zügen 

durfte ich den Verfuch wagen, den oft fo dunkeln urfächlichen 
Zufammenhang anzudeuten, welcher die menfchlichen Beftre- 

bungen auf allen Gebieten verbindet, konnte ich die Umriffe des 

kulturgefchichtlichen Gefammtbildes zeichnen, in das fich die 

Gefchichte des Waldeigenthums, der Waldwirthfchaft und Forft- 
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wiffenfchaft als ein Theil einfügt. Ob mir dies hier und da 
gelungen ift, ob ich den Anfchlufs diefer einen Entwicklung 

an die gefammten geiftigen und fittlichen Bewegungen der Zeit 

gefunden und zum Ausdruck gebracht habe, das überlaffe ich 
der Beurtheilung der geehrten Lefer. Könnte das Urtheil hier- 
über günftig lauten, fo würde ich diefe mühevollfte Arbeit 

meines Lebens nicht für eine verlorene halten. 

Lange, vielleicht zu lange, find wir Forftwirthe einfame 
Wege gegangen. Mühfam und mit gewaltigem Ringen hat fich 

das Eigenthum am Walde jahrhundertelanger Gebundenheit 

entzogen; nicht minder mühevoll war ‘der Weg, den unfere 

Wirthfchaft ging, als fie, ohne Hülfe zu finden bei der beften 
geifligen Kraft unferes Volkes, rathlos gegenüberftand dem 
Holzmangel, der drohenden Noth, welcher abzuhelfen ihr nicht 
gelingen wollte. Weitab vom Ziele irrte oft die aus der rohen 
Okkupation hinausftrebende Waldwirthfchaft, bald ‘unter der 
Herrfchaft einer mechanifirenden Schulregel, bald zurückfallend 

in die Regellofigkeit. Nur fchwer will es gelingen, die wichtig- 

ften Grundlagen derfelben zu gewinnen, weil wir fie bisher nicht 
dort gefucht haben, wo fie allein zu finden find, auf dem Gebiete 

und in dem Begriffe der Volkswirthfchaft, von welcher jene 
nur ein Theil ift. 

Auch unfere Wiffenfchaft hat lange an Vereinfamung und, 

Einfeitigkeit gekrankt. Nur langfam hat fich die Erkenntnifs 

‚Bahn gebrochen, dafs es nicht genüge, grofse Maffen empirifch 

gewonnener Beobachtungs-Ergebniffe zu häufen, fie nach einem 
Syftem zu ordnen, das fcheinbar Gleichartige zufammenzufaffen 

- und zur Entwicklung wirthfchaftlicher Regeln zu benutzen. Nur 
ganz allmählig ift uns die Ueberzeugung: geworden, dafs es, um 

die Gefetze rationeller Waldbewirthfchaftung zu erkennen, wiffen- 
« fchaftlicher Methoden bedarf, welche uns befähigen, die wirken- 

den Kräfte zu ifoliren; dafs die Forftwiffenfchaft als folche in . 

diefer Beziehung in einer intellektuellen Abhängigkeit von anderen 

begründenden Wiffenfchaften fteht, von deren Methoden abzu- 

weichen fie kein Recht hat, und dafs wir deshalb die Anlehnung 

an diefe Wiffenfchaften fuchen müffen, indem wir felbft in 

freier geiftiger Initiative uns unterordnen, wo wir ihre Herrfchaft 
anzuerkennen haben. Indem wir fo den bewährten Methoden 

der begründenden Wiffenfchaften ihr Recht zugeftehen, erwerben 

wir für die Forftwirthfchaftslehre felbft den Namen und Charakter 

einer Wiffenfchaft. 



=. . MEIN 

Eine gewaltige Bewegung hat diefe junge Wiffenfchaft ‘ 

heute ergriffen; faft alle Theile derfelben fcheinen in rafcher 

Umformung begriffen. Das darf uns mit Zuverficht für die 

Zukunft erfüllen; denn diefe rafche Bewegung entfpringt der 

klaren Erkenntnifs unferer Ziele und Aufgaben. Wenn es 

mir gelungen fein follte, zu diefer Erkenntnifs auf dem Wege 

der hiftorifchen Forfchung ein Weniges beigetragen, den Weg, 

welchen wir in der Zukunft gehen müffen, an irgend ‘einem 

Punkte erhellt zu haben, fo würde mich das frohe Bewufstfein . 

erfüllen, dafs ich nicht umfonft gelebt habe. 

Neustadt-Eberswalde, im März 1875. 

August Bernhardt. 
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8. 1. Abriss der politischen Geschichte. 

Deutfchland war am Schluffe des Jahres 1820 auf der Bahn 

des politifchen Rückfchrittes. Oefterreich und Preufsen fchienen 
einig in dem Beftreben, aus dem Herzen des deutfchen Volkes 

den nationalen Gedanken auszutilgen. Eine tiefe Erfchlaffung 

des politifchen Lebens griff Platz in der grofsen Mehrheit der 

Nation. Für die gegenwärtigen Zufände im Reiche hatten die 

Liberalen Nichts als Hohn und Spott, für die Zukunft keine 

lebendige Hoffnung. Man hatte mit dem Herzblute des Volkes 

geftritten um die höchften nationalen Güter und man erntete die 

heilige Allianz, jenes romantifch-verfchwommene politifche Traum- 

bild, welches, im Kopfe Alexanders von Rufsland entftanden, 

Friedrich Wilhelm III. als ein wahres Heilmittel aller politifchen 

Schäden erfchien, während die Metternich’fche Politik in diefer 

Allianz die bequemfte Polizei-Anftalt fand, um die unruhigen 

Geifter des jungen Deutfchland zu bannen. In den Kämpfen 
von 1813—1815 war ein hochentwickelter politifcher Idealismus 

als bewegende Kraft thätig gewefen; man lohnte ihn mit einer 

Politik der kalten Berechnung ab, die das Volk nicht verftand, 

weil fie anknüpfte an die fchlimmften Zeiten des Polizeiftaates 

des 18. Jahrhunderts. Die nächfte Folge war das Erftarren der 
politifchen Intereffen, der Stillftand auf allen Gebieten politifcher 

Entwicklung, aber zugleich unter der erftarrten Oberfläche das 
emfige Wirken oppofitioneller Kräfte, die zunächft, da ihnen jede 
Möglichkeit pofitiven Schaffens entzogen war, auf Zerftörung des 

_ Beftehenden hinarbeiteten. 
Bernhardt, Forstgeschichte. 11. 1 
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Die Zeit der grofsen Männer, der gewaltigen Thaten war 

vorüber; die Tage der Mittelmäfsigen waren gekommen. 

In Preufsen waren Stein und Scharnhorft vom Schauplatze 
abgetreten. Auch W. v. Humboldt, Boyen, Grolmann fchieden 

aus ihren hohen Staatsämtern. Dafür erlangte der Polizeiminifter ° 

Fürft Wittgenftein, ein Mann von durchaus abfolutiftifcher Ge- 

finnung, täglich mehr Einflufs. Von der Gewährung der 1815 
verfprochenen Landesvertretung war keine Rede mehr. Als Er- 
fatz berief der König Provinzialftände mit berathender Stimme. 

Man beforgte in den leitenden Kreifen, dafs das aus fo ver- 
fchiedenartigen Elementen zufammengefügte Staatswefen eines 

einheitlichen politifchen Lebens noch unfähig fei und wollte fich 

durch den Gefammtwillen des Landes nicht zu weitergehenden 

Reformen drängen laffen. 

In Bayern traten fchon auf dem erften Landtage, welcher 
1819 auf Grund der im vorhergegangenen Jahre gegebenen Ver- 

faffung berufen wurde, fehr liberale Anfchauungen in der zweiten 

Kammer zu Tage. Aber die Regierung, beherrfcht von den 

allgemeinen Strömungen in den Kreifen der Gewaltträger in 

Deutfchland, war in keiner Weife Willens, den von unten ge- 

gebenen Anregungen Folge zu geben und die Reichrathskammer 

war nur darauf bedacht, von feudalen Inftitutionen möglichft viel 

wieder einzufchmuggeln. Ein die Staatsfouveränetät aufs Aeufserfte 

befchränkendes Konkordat wirkte in gleicher Richtung, wie die 
Metternich’fche Politik und die kurzfichtige Selbftfucht der Ari- 

ftokraten. Auch in Bayern charakterifirt fich diefe Periode als 

die des Stillftandes. 

In Würtemberg verfloffen die erften zehn Jahre‘ des kon- 

ftitutionellen Lebens (1820— 1830) fehr ruhige Man befchäftigte 

fich mit Ordnung der Staatsverwaltung, der Finanzen und fah 

über die Mängel der 1819 gegebenen Verfaffung ziemlich gleich- 

gültig hinweg. Baden fchien beim erften Zufammentritt der 

Stände im Jahre 1819 in diefelbe Bahn ruhigen Ausbaus der 

ftaatlichen Einrichtungen einlaufen zu wollen. Wichtige Auf- 
gaben waren zu löfen. Noch waren einzelne Ueberbleibfel feu- 

däler Einrichtungen, ja perfönlicher Unfreiheit des Bauernftandes 

zu befeitigen. Die franzöfifchem Mufter nachgebildete Gemeinde- 

verfaffung, das ftrenge Cenfuredikt unterlagen fchweren Bedenken 

aller einfichtsvollen Politiker. Die Regierung fchien geneigt, zu 

vernunftgemäfsen Reformen die Hand zu bieten. Aber fchon 

1321 machten fich ernfte Differenzen zwifchen der Regierung 
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und Landesvertretung geltend. Die für das Militär geforderte 

Summe ward von der Kammer nicht bewilligt und diefe ent- 

laffen, 1824 aber aufgelöft. Das politifche Leben erftarrte auch 

hier; der Landtag von 1828 verlief ergebnifslos. 

In Hannover laftete eine fcharf ausgeprägte Adels- und 

Polizei-Wirthfchaft fchwer auf dem Lande. Von einem frifchen 

politifchen Leben konnte hier keine Rede fein. In Kurheffen 
hatte der Kurfürft zwar 1817 ein Haus- und Staatsgefetz ge- 

geben, in welches einige konftitutionelle Beftimmungen aufge- 

nommen worden waren. Aber er berief die Stände nicht und 

regierte wie ein abfoluter Herrfcher. Der Tod Wilhelm’s 1. 

(1821) und die Thronbefteigung Wilhelm’s I. änderte hieran 

Nichts. Eine anftöfsige Maitreffenwirthfchaft entfremdete den 

Kurfürften feinem Volke, das Hervorfuchen veralteter Formen 

bei Hofe und beim Militär machte ihn lächerlich. 

Weitaus glücklicher entwickelten fich die Verhältniffe im 

Grofsherzogthum Heffen. Regierung und Landesvertretung arbei- 

teten in feltener Einigkeit und mit reichem Erfolge an dem 

innern Aufbau des Staatswefens. Eine Reihe der wichtigften 

Gefetze waren die Früchte diefer Thätigkeit. In Naffau brach 

fehr bald nach Berufung der Landesvertretung, welche auf 

Grund der Verfaffung von 1818 erfolgte, ein heftiger Streit zwi- 

fchen der Regierung und Ständekammer über das Eigenthum 

an den Domänen aus und es kam zu wefentlichen Reformen 
nicht. Eben fo wenig wollte es im Königreich Sachfen ge- 

lingen, das Reformwerk zu fördern. Zwar wurde durch eine 

tüchtige Bureaukratie das materielle Wohl des Landes energifch 

gefördert, die Finanzverwaltung trefflich geordnet, die Schulen 

gehoben, die Verwaltung vereinfacht. Aber die wichtigften kon- 
ftitutionellen Forderungen blieben unerfüllt und die Unzufrieden- 

heit im Lande wuchs rafch. 
Ein glänzendes Vorbild tiefen Verftändniffes für die For- 

derungen der neuen Zeit gab der durch die edelften Eigen- 

fchaften des Geiftes und Herzens ausgezeichnete Grofsherzog 

Karl Auguft von Sachfen-Weimar-Eifenach (1775— 1828). 

Die von ihm mit dem Landtage 1816 vereinbarte Verfaffung 

war die freifinnigfte in Deutfchland und wenn die Metternich’fche 

Politik auch die volle Durchführung derfelben, befonders die 
Befreiung der Preffe, zu verhindern wufste, fo erlangte doch dies 

kleine Land eine Reihe der wichtigften Reformen, die den übri- 

gen deutfchen Staaten nicht zu Theil wurden. — 
1* 
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Es ift eine der wunderbarften hiftorifchen Erfcheinungen, das 

Deutfchland der Jahre 1820— 1840. Ein Volk, welches aus eigen- 

fter Begeifterung, faft gegen den Willen feiner Herrfcher, jeden- 

falls ohne deren energifche Initiative eine grofse kriegerifche 

That vollbracht und dabei den Gedanken der nationalen Einigung 

als ftärkftes Motiv zu den gröfsten Opfern in fich felbft gefunden 

hatte — dies Volk duldete es, dafs die habsburgifche Politik der 

Stabilität alle feine Errungenfchaften unterfchlug, dafs man die 

nationale Einheit durch eine hohle Puppe darftellte und an die. 

Stelle des tiefen Ernftes der gefchichtlichen Entwicklung den 
Karneval in Frankfurt treten liefs; das deutfche Volk duldete 

das und vieles Andere nicht nur, fondern es waren Viele, die 

thätig mithalfen. Die neue Zeit hatte dies Gefchlecht doch un- 

vorbereitet überkommen. Der Kampf gegen fie, den Adel und 
Priefterfchaft aller Konfeffionen mit Eifer und Gefchick führten, 

würde niemals ein fo fiegreicher gewefen fein, wenn nicht 
der politifche Indifferentismus als ftärkfter Bundesgenoffe der 

- Feinde jeder Reform aufgetreten wäre, und jetzt zeigte es fich 

klar, dafs das deutfche Bürgerthum, in kleinlicher Kirchthurmsan- 

fchauung grofs geworden, durch die Kleinftaaterei zur Befchränkt- 

heit, zum ärmlichften Partikularismus erzogen, zunächft unfähig 

war, die ihm zugefallene Rolle zu fpielen. Diefe Rolle war die 

der Reformbeftrebungen. Mehr und mehr hatte fich dem Gegen- 
fatze zwifchen Fortfchritt und Umkehr zum Alten der andere 

Gegenfatz ebenbürtig zur Seite geftellt: Adel und Bürgerthum. 

Auf jener Seite ftanden Alle, die zurückftrebten zum abfoluten 

Staate, zur ftländifchen Gliederung, zur feudalen Gebundenheit, 
Alle, die möglichtft viel erhalten wiffen wollten von der Souveränetät 

der Einzelftaaten; auf diefer Seite fammelten fich Alle, die von 

dem deutfchen Reiche der Zukunft träumten, die den Staat des 

Reichsfreiherrn von Stein zu verwirklichen trachteten, in dem es 

nur freie, gleichberechtigte Bürger geben follte; Alle, welche den 

politifichen Staat in der reinen Form Friedrich’s II. wollten und 

in fich überwunden hatten die Vermengung der chriftlich-hierar- 
chifchen Elemente mit den politifchen. 

Es waren jedoch nicht Viele, die zu fo klarer Erfaffung der 

politifchen Ziele jener. Zeit gelangt waren. Gegen fie wendete 

fich naturgemäfs der Feudal-Adel, das orthodoxe Priefterthum; 

theilnahmlos fahen die indifferenten kleinbürgerlichen Kreife dem 

Kampfe zu, fich freuend des befferen Erwerbs, der materiellen 

Kräftigung nach langer Noth. Gegen den Feudaladel aber trat 
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in jener Zeit ein kräftiger Kämpe in die Schranken, nicht Schulter 

an Schulter kämpfend mit dem liberalen Bürgerthum, aber den- 
noch ringend nach denfelben letzten Zielen, die deutfche Bureau- 

kratie. 

Sie hatte fich einft genugfam betheiligt an den Sünden des 

18. Jahrhunderts, aber fie hatte fchon damals in ihren Reihen 
die wackerften Vorkämpfer für Freiheit und Recht gezählt. Sie 

war dann zur vollen und klaren Erkenntnifs ihrer Stellung im 
modernen Staate gelangt. Der Geift der Freiheit, welcher trotz 

aller Unterdrückungsverfuche auf den deutfchen Univerfitäten 

blühte, trug nun feine Früchte in den Staatsverwaltungen. Eine 
Fülle von Intelligenz und Charaktertüchtigkeit fteckte in den 

Bureaukraten der zwanziger Jahre und fie wendeten fich in erfter 

Linie gegen den Feudaladel, deffen natürlicher Feind eine gefund 

entwickelte Bureaukratie fein mufs, weil fie auf dem Prinzip der 
freien Zulaffung aller Befähigten zu allen Staatsämtern beruht. 

So war das Verhältnifs der bewegenden politifchen Kräfte, 
als 1830 von Frankreich aus wiederum eine gewaltige Er- 
fchütterung Europa durchzuckte. Der Bourbonismus, aufs Neue 
in feiner ganzen Unfähigkeit erkannt, fiel wehrlos. Das Bürger- 
königthum trat an feine Stelle. Eine hohe Erregung durchflog 

ganz Deutfchland; hier und dort kam es zu offener Auflehnung 

gegen die beftehende Ordnung der Dinge. Aber gerade diefe 

Unordnungen zeigten es klar, dafs es dem deutfchen Volke noch 

an der mafsvollen politifchen Kraft gebrach, die allein fähig itt, 

Grofses zu fchaffen. Man erfchöpfte fich in grofsprahlerifchen 

Reden und in kindifchen Uebertreibungen. 

Die deutfchen Grofsmächte waren im Often ftark in An- 

fpruch genommen und vermochten zur Zeit es nicht, den inneren 

Unruhen kräftig entgegenzutreten. Ein Aufftand in Polen, der 
am 29. November 1830 mit einem tollkühnen, jedoch wohlge- 

lungenen Handftreiche in Warfchau begonnen hatte, zwang 

Oefterreich und Preufsen, ihre Streitkräfte bereit zu halten und 

der Gang der Ereigniffe liefs es längere Zeit zweifelhaft, ob 
Rufsland im Stande fein werde, den Aufftand niederzuwerfen. 

Unter diefen Umftänden hielten es die Regierungen der 
kleineren Staaten meift für gerathen, die Aufregung der Be- 
völkerung durch Konzeffionen zu befchwichtigen. Wiederum 
fchien es eine kurze Zeit, als ob der politifche Liberalismus in 

Deutfchland an Kraft gewinne. Aber jene Zugeftändniffe waren 

nur unter dem Drucke der Ereigniffe von 1830 gemacht worden; 
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dies trat klar hervor, als Polen niedergeworfen und die Ruhe in 
Frankreich wiedergekehrt war. Sofort nahm die gefammte 

innere Politik der deutfchen Regierungen den Charakter der 

Reaktion an. 

An äufserer Veranlaffung, fich gegen den Liberalismus und - 

das junge Deutfchland zu wenden, fehlte es nicht. Das Ham- 

bacherfeft (27. Mai 1832) mit feinen kindlichen republikanifchen 
Reden und das fogenannte Frankfurter Attentat, ein von einigen 

Studenten und fonftigen Hitzköpfen in Scene gefetztes Revolu- 

tiönchen (3. April 1833) gaben erwünfchte Veranlaffung, die 

Zügel ftraffer anzuziehen. Schon 1832 fafste der Bundestag eine 
Reihe reaktionärer Befchlüffe. Die Minifter-Konferenzen in Wien 

1834 bildeten eine Ergänzung und Fortführung der Karlsbader 

Befchlüffe. Der Rückfchritt feierte Triumph um Triumph. Das 

gefügigfte polizeiliche Rüftzeug deffelben aber war der Bundestag, 

Dies trat bald für Alle erkennbar hervor. Im Jahre 1837 

ftarb Wilhelm IV. von England und die Perfonal-Union, in wel- 

cher England und Hannover ftanden, wurde gelöft. Ernft Auguft, 
Bruder Wilhelm’s IV., beftieg den hannöverfchen Thron und be- 

gann feine Regierung damit, dafs er die 1833 vereinbarte, auf 

ziemlich liberalen Grundlagen beruhende Verfaffung aufhob und 

die Verfaffung von 1819 mit der Mafsgabe wiederherftellte, dafs 

ein neues Staatsgrundgefetz mit den Ständen vereinbart wer- 

den follte. | 
Ein bedeutender Widerftand im Lande wendete fich gegen 

diefe Mafsregel. Sieben Göttinger Profefforen, Dahlmann, Al- 

brecht, beide Grimm, Gervinus, Ewald und Weber erklärten die 

rechtliche Unmöglichkeit der Verfaffungsaufhebung und wurden 

ihrer Aemter entfetzt, zum Theil des Landes verwiefen. Die 

Juriften-Fakultäten zu Heidelberg, Tübingen und Jena, die Stände 

von Baden, Sachfen, Bayern, Braunfchweig und, Heffen erklärten 

fich für das Grundgefetz von 1833. Der Bundestag, an den 

fich nunmehr das bedrängte Land wendete, erklärte fich 1839 

für inkompetent. 

Diefer Bundesrathsbefchlufs war von tiefgreifenden Folgen 

für die innere Entwickelung Deutfchlands. Zum erftenmal war 

vom Volke Berufung eingelegt worden gegen eine Vergewal- 

tigung der Landesregierung, gegen einen offenen Rechtsbruch, 

und der Bundestag hatte fich für inkompetent. erklärt. Der letzte 
Reft von Vertrauen fchwand im Volke dahin. An feine Stelle 

trat Hafs gegen die Bundesgewalt auf der einen, Spott und Ver- 
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achtung auf der anderen Seite. Die Verwirklichung des nationalen 

Gedankens fchien weiter hinausgefchoben, denn je. 
So kam das Jahr 1840 heran. Friedrich Wilhelm IV. be- 

ftieg den preufsifchen Thron. Die Herzen von ganz Deutfchland 
fchlugen diefem reichbegabten Fürften entgegen. Im reifen 

Mannesalter ftehend, hatte Friedrich Wilhelm vor den Augen 
Deutfchlands jene edlen Gaben in fich gezeitigt, die ihn vor 

Vielen auszeichneten: Ein weiches, warmes Gemüth; eine edle 

und ächt künftllerifche Begeifterung für alles Gute und Schöne; 
einen rafchen, fchlagfertigen Verftand; eine feltene Formgewand- 

heit; eine von tiefer und reicher Bildung getragene zündende 

Beredfamkeit. 

In allen Gauen Deutfchlands richteten fich mit froher Hoff- 

nung die Blicke der Patrioten auf diefen Fürften, von dem man 

es laut verkündete, dafs er ein Herz habe für Deutfchlands 

Gröfse, dafs er mit Trauer deffen Ohnmacht empfinde, dafs er 

eine ernfte Achtung in fich trage vor der individuellen Freiheit 
und ftaatsbürgerlichen Gleichberechtigung Aller. Es fchien die 
Zeit gekommen, welche anknüpfen mochte an das Preufsen 

Friedrichs I., um in diefem Preufsen den Krytftall-Kern des 

neuen deutfchen Reiches aufzubauen. — 
Nicht obne fchmerzliche Trauer vermag die Gefchicht- 

fchreibung das Bild jener Jahre zu zeichnen, in welchen diefer 

fo verheifsungsvolle Traum der beften Männer Deutfchlands fich 
als ein Traum erwies. 

Friedrich Wilhelm IV., befeelt von einer tiefen Begeifterung 
für das Wohl feines Volkes, war für die praktifche Politik des 

neunzehnten Jahrhunderts dennoch nicht geboren. Die mächtig- 

ften geiftigen Impulfe entftammten in ihm niemals dem Verftande, 
fondern einem oft phantaftifch erregten Gefühle. Und dies Ge- 

fühl ftand nicht auf dem Boden der Gegenwart, fondern erhob 
fich auf den Flügeln der dichterifchen Verklärung des Ver- 
gangenen, in romantifcher Schwärmerei zu den höchften Idealen 
des Mittelalters. Ganz und gar beherrfcht von der Idee des 

chriftlichen Staates, fah er im weltlichen Königthum nur eine 
irdifche Stellvertretung der Herrfchaft Gottes über die Menfchen 
und ffand damit weit ab von dem Staatsgedanken Friedrichs II. 

Auf feine reizbare Phantafie übte der Farbenfchmuck des mittel- 

alterlichen Lebens mit feinem Minne- und Ritterdienft, mit der 

Kampfbegeifterung der Kreuzfahrer, mit den gothifchen Domen 
und prachtgefchmückten Hotburgen einen unwiderftehlichen Zauber 
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aus und fein Individualismus entfprang nicht dem modernen Ge- 
danken der Freiheit des Individuums, der Gleichheit Aller vor 

dem Gefetze, fondern der mittelalterlichen Vorftellung von der 

Gliederung des Reiches in zahllofe centrifugale Exiftenzen, welche 

Alle wie ein göttliches Band die aus dem chriftlichen Bewufst- -- 

fein hervorgefloffene höchfte Autorität des Kaifers umfchlang. 
In diefem Sinne war Friedrich Wilhelm IV. Abfoiutift und 

aus diefer Grundanfchauung heraus vermochte er es niemals, 

mit dem Konftitutionalismus ehrlich Frieden zu fchliefsen. Die 

ariftokratifchen Standesintereffen, die hochkirchliche Intoleranz 

erlangten bald in Preufsen unbedingte Geltung und die Hoff- 

nungen der deutfchen Nation auf eine nationale Politik Preufsens 
erblafsten bald zu Nebelbildern. 

Tiefer Mifsmuth ward in den nationalen Kreifen Deutfch- 

lands abermals die herrfchende Stimmung. Die Philofophie der 
Junghegelianer wendete fich mit fcharfem Spotte gegen den 

»Romantiker auf dem Throne der Cäfaren«. Die Jahre 1845 

und 1846 brachten grofse materielle Noth, Mifserndten, Hunger. 

Oefterreich war in todesähnliche Apathie verfunken, der Bundes- 

tag zum machtlofen Schatten geworden. Reaktionäre Minifterien 
in Kurheffen (Haffenpflug) und Baden (Blittersdorf), eine gänzlich 

ultramontane Regierung in Bayern (Abel) zogen eine gefchloffene, 

ihrer Aufgaben klar bewufste Oppofition grofs. Eine gewaltige 

Spannung der Geilter bereitete, Vielen erkennbar, neue politifche 

Erfchütterungen vor. 

Jene Zeit würde, klug benutzt, überaus günftig gewefen fein, 

um Preufsen die Führerfchaft in Deutfchland zu fichern. Aber 

Friedrich Wilhelm IV. verfchmähte eine folche politifche Aktion, 

die gegen das Legitimitäts-Prinzip verftofsen haben würde. Sein 

ritterliches Gemüth fträubte fich gegen jede Nachgiebigkeit, 

welche dem Drucke der öffentlichen Meinung gehorcht haben 

würde. Gegen die Aufgabe Preufsens felbft verfchlofs er die 

Augen nicht, wohl aber gegen die Mittel, welche allein geeignet 

waren, jene Aufgabe zu löfen. 

Die Umgeftaltung der deutfchen Verhältniffe war für Fried- 

rich Wilhelm IV. feit feiner Thronbefteigung ein Gegenftand 

ernfter Erwägung gewefen. Wiederholte dahin gerichtete Vor- 

fchläge in Wien waren ungehört verhallt. Man wollte eben in 
der öfterreichifchen Hofburg von einer Erweckung des fchlum- 

mernden deutfchen Staatswefens aus naheliegenden Gründen 

Nichts wiffen. 
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Friedrich Wilhelm entfchlofs fich nun, mit Reformen im 

eigenen Lande vorzugehen und damit dem wiederholten An- 
dringen der Provinzial-Landtage, namentlich des rheinifchen, ein 

Zugeftändnifs zu machen. 

Durch Patent vom 3. Februar 1847 wurde ein aus den 

fämmtlichen Provinzialftänden vereinigter Landtag berufen, dem 

jedoch fehr enge und durchaus nicht konftitutionelle Befugniffe 
eingeräumt wurden. Die Eröffnungsrede des Königs am ı1. April 

1847 legte es aller Welt dar, dafs die Tendenz diefer Neu- 
fchöpfung nur auf die Wiederbelebung des ftändifchen Lebens, 

nicht auf den Aufbau des Verfaffungsftaates gerichtet war, dafs 

das Zugeftändnifs an die mehr und mehr an Kraft gewinnenden 

Strömungen der Zeit hinter der unerbittlichen Logik der That- 

fachen herhinkte. 

Und das hat fich wie ein Verhängnifs von da ab an alle 

Schritte geheftet, die diefer reichbegabte König vorwärts that 

auf der Bahn der Entwickelung. Zu fpät kamen alle Zugeftänd- 

niffe von 1848, zu fpät die Verfaffung von 1849, zu fpät der 

Verfuch von 1850, in Deutfchland mafsgebenden Einflufs zu er- 

langen — jener Verfuch, der mit der tiefften Demüthigung 

Preufsens endete. 

Der Zufammentritt des vereinigten Landtages blieb nicht 

ohne anregende Einwirkung auf die deutfche Politik Friedrich - 

Wilhelms. Sein Vertrauter, General v. Radowitz, fchrieb in 

feinem Auftrage ein Gutachten über die ftraffere Organifation 

des deutfchen Bundes, welches einheitliche Regelung des Heer- 
wefens, einheitlichen Rechtsfchutz durch ein oberftes Bundes- 

gericht und einheitliche Förderung der materiellen Intereffen be- 

fürwortete und durchweg die Billigung des Königs fand. Eine 

auf die deutfche Frage in erfter Lmie bezügliche Miffion Rado- 
witz’ in Wien wurde durch die Ereigniffe von 1848 durchkreuzt. 

Unterdeffen hatten in Bayern das Minifterium Abel und der 

Ultramontanismus fchon im Februar 1847 weichen müffen. In 
Baden kam in demfelben Jahre ein liberales Minifterium ans 

Ruder. Die öffentliche Meinung begann in Deutfchland zu einer 

Macht heranzureifen. 

Eine neue und ernfte politifche Aufgabe erwuchs dem deut- 

fchen Bunde an feiner Nordgrenze. Chriftian VII. von Däne- 

mark ftarb am 20. Januar 1848. Sein offener Brief vom 8. Juli 

1846 hatte gezeigt, dafs feine Politik die Einverleibung der Elb- 

herzogthümer mit aller Energie in das Auge gefafst hatte. Bis 
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zu feinem Tode ward dies Programm genau befolgt und fein 
Sohn und Nachfolger auf dem Throne, Friedrich VI. veröffent- 
lichte am 28. Januar 1848 den längft vorbereiteten Entwurf einer 
Gefammtftaatsverfaffung. Die Inkorporation Schleswigs ward am 

24. März ausgefprochen. 
Noch ehe dies gefchah, hatte jedoch einer jener revolu- 

tionären Stöfse, wie fie 1789 und 1830 von Frankreich ausge- 
gangen waren, wiederum den europäifchen Kontinent in Be- 

wegung gefetzt. Das Bürgerkönigthum in Frankreich war im 

Februar gefallen; an feine Stelle war die Republik getreten. 

Diefes Ereignifs konnte nicht ohne tiefeingreifende Folgen 
für Deutfchland bleiben. Man hatte 33 Jahre lang den Geift 
des deutfchen Volkes an jeder freieren politifchen Entfaltung 
gehindert; eine Fülle von Kraft hatte in Unmuth und Enttäu- 

fchung der Stunde geharrt, wo fie zur Wirkung gelangen könnte, 

und hatte dabei an Spannung ftetig gewonnen. Jetzt pflanzte 

die Bewegung fich rafch und mit unwiderftehlicher Gewalt durch 

alle deutfchen Länder fort und auch jetzt fehlte der über- 

fprudelnden Erregung das befonnene Maafs und die ruhige poli- 

tifche Erwägung. 
Unter dem Drucke der Ereigniffe bewilligten faft fämmtliche 

Landesfürften Deutfchlands die liberalen Forderungen. Nur 

Oefterreich und Preufsen glaubten fich ftark genug, auch jetzt 
zu widerftreben. So brach. in den Hauptflädten beider Länder 

die gewaltfame Revolte gleichzeitig aus. Erft jetzt, nachdem 

Blut gefloffen, bewilligte Friedrich Wilhelm IV. die Forderungen 
des Volkes, erft jetzt fiel in Wien das Minifterium Metternich. 

Aber es war zu fpät. Der Strom liefs fich durch Verheifsungen 
nicht mehr aufhalten, nicht mehr eindämmen. 

Die Ereigniffe drängten, überftürzten fich. Noch im März 

dankte König Ludwig von Bayern ab, erhob fich Schleswig- 
Holftein, um fich von dem vertragsbrüchigen Dänemark loszu- 
reifsen. Im April erhoben fich im badifchen Oberlande die 

Banden Hecker’s und Struve's, die Arbeiterfchaaren unter Her- 

wegh’s Führung. Weit über alle vernunftgemäfsen Ziele fchofs 

nun fchon die Bewegung, deren fich mehr und mehr die Phan- 

tafıe und die Phrafe zu bemächtigen begannen. Die‘ National- 
verfammlung in Frankfurt fchuf eine proviforifche Reichscentral- 

gewalt (28. Juni) und wählte den Erzherzog Johann von Oefter- 

reich zum Reichsverwefer (29. Juni); aber fie verlor koftbare Zeit, 

welche zur Vereinbarung einer Reichsverfaffung hätte benutzt 
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werden müffen, bei der äufserft gründlichen Berathung der deut- 
fchen Grundrechte. Auch die in Berlin (22. Mai) zufammen- 

berufene Verfammlung zur Vereinbarung der preufsifchen Ver- 

faffung gelangte in der fchwülen Atmofphäre der revoltirenden 
Hauptftadt zu keinem Ergebnifs. Wie Blafen einer gährenden 
Maffe erhoben fich die Forderungen der Strafsendemagogie, 

fliegen die unreifen Ideen der Radikalen empor. Es fehlte an 
einer ftarken, ihre Ziele klar erfaffenden Leitung der Bewegung, 

an einem politifchen Führer, der dem nationalen Gedanken kraft- 

vollen Ausdruck und dadurch der regellofen Erregung eine be- 

ftimmte Richtung verliehen hätte. 

Einen Augenblick fchien es, als ob Preufsen diefe Führer- 

fchaft übernehmen wolle. Preufsifche Truppen kämpften an der 

Eider im Dienfte Deutfchlands und ftürmten unter Wrangels 
Führung die Dannewerke (23. April. Aber auch hier zeigte 

es fich, dafs die Politik Preufsens nicht von einer feften Hand 

geleitet wurde. Die drohende Haltung Rufslands bewirkte rafch 
das Aufgeben der deutfchen Pläne in Schleswig-Holftein. Preufsen 

trat den Rückzug an und der ganzen Welt wurde es klar, dafs 
man in Berlin wohl fähig fei, fich durch die Einwirkungen des 

Augenblickes hinreifsen zu laffen, aber unfähig zur klarbewufsten _ 

politifchen That. | 

Die Verhandlungen über den Waffenftillftand mit Dänemark . 
wurden nun von dem inzwifchen gebildeten Reichsminifterium 

und in der Frankfurter National-Verfammlung geführt. Das. 

erftere kam zu einer entfchloffenen That überhaupt nicht und 

die letztere fpaltete fich gerade in diefer Frage in Parteien, die 

fich heftig befehdeten. Immer klarer trat es hervor, dafs der 

theoretifirende politifche Radikalismus wohl ausreicht, eine Re- 

volution zu machen und eine Welt in Flammen aufgehen zu 

laffen, nicht aber, in ruhiger Würdigung der praktifchen Auf- 

gaben einer Zeit haltbare Inftitutionen zu fchaffen. 

Der Juli und Auguft brachten Deutfchland keinen Schritt 

vorwärts. Im September kam es zu neuen Äufruhrbewegungen. 
In Frankfurt ermordete der Pöbel Auerswald und Lichnowsky 
(18. Septbr.); in Baden proklamirte Struve die Republik (21. Septbr.). 
Aber zugleich gewannen in Preufsen die reaktionären Elemente 

mehr und mehr die Oberhand. Die Radikalen hatten ihre Un- 
fähigkeit zu einer gedeihlichen politifchen Thätigkeit klar genug 
bewiefen; die gemäfsigten Elemente der ganzen Nation wendeten 
fich mit Ueberdrufs von einer Bewegung ab, die die Bahnen 
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vernunftgemäfser liberaler Entwickelung verlaffen hatte und das 

Staatsfchiff fteuerlos umhertreiben liefs. Die Armee aber ver- 

langte kategorifch die Umkehr. Das Minifterum Brandenburg- 

Manteuffel flellte fich an die Spitze der rückläufigen Bewegung. 

Die Nationalverfammlung wurde der direkten Einwirkung . 

der Strafsendemagogie entzogen und nach Brandenburg verlegt, 

Berlin in Belagerungszuftand erklärt. Als die Nationalverfamm- 
lung (15. November) die Forterhebung der Steuern verweigerte, 

wurde fie aufgelöft (5. Dezember); zugleich verlieh der König 

dem Lande einfeitig eine Verfaffung. Unterdeffen hatte die 

deutfche Nationalverfammlung die Berathung der »Grundrechte 
der deutfchen Nation« zu Ende geführt und diefelben wurden 
als Reichsgefetz publizirt (28. Dezember). Es begann die Be- 

rathung der deutfchen Verfaffung. Bei derfelben traten die 

Gegenfätze der politifchen Parteien fchroffer als je hervor. 

Oefterreich beftand auf der Einheit feines Staatsverbandes. So 

mufste entweder fein Ausfchlufs aus dem zu gründenden deut- 

fchen Bundesftaat ausgefprochen oder ein Staatswefen gefchaffen 

werden, deffen Schwerpunkt gar nicht mehr im Deutfchthum 

allein lag. Die Majorität des Parlamentes, aus den eigentlich 

. konftitutionellen Elementen beftehend, fprach fich für den Aus- 

fchlufs Oefterreichs aus und nahm das Programm Gagerns an 

(13. Januar 1849), welches zur bundesftaatlichen Einheit Deutfch- 

lands unter der erblichen Führerfchaft Preufsens führen mufste. 

Oefterreich proteftirte. Ein heftiger Kampf der fog. Kleindeut- 

fchen (Anhänger des Bundesftaates ohne Oefterreich mit dem 
preufsifchen Erbkaiferthum) und Grofsdeutfchen (Anhänger des 

weiteren Bundesftaates) entbrannte; aber am 28. März wurde 

Friedrich Wilhelm IV. zum deutfchen Kaifer gewählt. 

-Der Augenblick war gekommen, in dem es fich entfcheiden 

mufste, ob Preufsen in fich die Kraft und den Willen trage, 

feine hiftorifche Miffion in Deutfchland zu erfüllen. Die Antwort 

Friedrich Wilhelms gab diefe Entfcheidung im verneinenden 

Sinne. Er könne die Kaiferwürde nicht annehmen ohne Zu- 

ftimmung der Fürften und freien Städte. Nun war es klar, dafs 

das Preufsen Friedrich Wilhelms IV. den nationalen Gedanken 

in Deutfchland zu vertreten nicht fähig fei. Damit war das 

Einheitswerk gefcheitert. 

Die Nationalverfammlung hielt an der Reichsverfaffung feft 

und fuchte nach Mitteln, diefelbe durchzuführen. Der Reichs- 

verwefer trat zurück. Die radikalen Elemente im Lande fuchten PN /'U VE 



id Ze 

das auf dem Wege der revolutionären Gewalt zu erreichen, was 

auf dem legalen Wege der Vereinbarung zwifchen Fürften und 
Volk nicht erreichbar gewefen war. Die gemäfsigten Politiker 

konftitutioneller Färbung fahen mit Trauer, wie tiefe, unverföhn- 

liche Gegenfätze einander fchroff gegenüberftanden, deren Wider- 

ftreit mit Nothwendigkeit zur Reaktion führen mufste. 

Diefe Reaktion blieb nicht aus. Sie hatte einen militärifch- 

ariftokratifchen Charakter. Die republikanifchen Schilderhebungen 

in Dresden, der Pfalz, am Rhein, in Baden wurden durch die 

Gewalt der preufsifchen Waffen niedergefchlagen. Der nach 

Stuttgart verpflanzte Reft der Nationalverfammlung, welcher nach 
dem Austritte der öfterreichifchen und preufsifchen, fowie vieler 

gemäfsigten Abgeordneten anderer Staaten faft nur noch aus 
radikalen Elementen beftand, ward, nachdem er es noch ver- 

fucht hatte, eine Reichsregentfchaft einzufetzen, mit Waffengewalt 

gefprengt. Zugleich unternahmen es die Regierungen von Preu- 

fsen, Sachfen und Hannover (26. Mai), dem deutfchen Volke 

eine Verfaffung zu geben. Die erbkaiferlich gefinnten Mitglieder 

des Parlamentes verfammelten fich am 26—29. Juni in Gotha 

und ftimmten dem ihnen vorgelegten Entwurfe einer Reichsver- 

faffung bei, obwohl derfelbe an die Stelle des Kaifers einen 
Reichsvorftand fetzte, dem ein Fürftenkollegium zur Seite ftehen 

follte. Noch einmal fchien es, als ob die deutfche Frage ihre 
Löfung finden könne. 

Oefterreich war aufser Stande, fein Gewicht in die Wag- 

fchale zu werfen. Die ungarifche Schilderhebung nahm feine 
Kraft vollauf in Anfpruch. 

Es bedurfte nur eines rafchen und energifchen Vorgehens, 

nur einer einzigen entfchloffenen That. Ganz Deutfchland blickte 
noch einmal auf Friedrich Wilhelm IV., Viele zweifelnd, aber 

Viele noch hoffend, noch einmal vertrauend. 

Und auch jetzt wurde diefer Hoffnung Erfüllung nicht zu 
Theil. 

Der Kampf in Schleswig-Holftein hatte nach Kündigung des 
Waffenftilltandes wieder begonnen und wurde Anfangs energifch 

geführt. Bald aber erfchlaffte auch hier die preufsifche Politik. 
Der am 10. Juli zu Berlin vereinbarte Waffenftilltand war ein 

Sieg Dänemarks. Für das Programm von Gotha gewann 
 Preufsen kein Terrain, feitdem Oefterreich mit Sardinien Frieden 

gefchloffen und mit Rufslands Hülfe Ungarn überwunden hatte. 
Durch Vertrag Preufsens mit Oefterreich wurde das fogenannte 
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Interim gefchaffen, welches bis zur definitiven Regelung der 

deutfchen Verhältniffe eine gemeinfchaftliche Verwaltungskom- 
miffion einfetzte (20. Dezember), das aber in Wahrheit nichts 

weiter war, als ein Kompromifs mit der retrograden Richtung, 

welche den Bundestag und die ganze ‘vormärzliche Jämmerlich- ° 

keit der deutfchen Politik zurückzuführen trachtete. Der Reichs- 

verwefer verliefs am Neujahrstage 1850 Frankfurt. Es war faft 

nur noch ein Spielen mit liberalen Formen, dafs man an die 

Einberufung des Reichstages der Union (fo follte der deutfche 

Staatenbund heifsen) dachte. Diefer Mafsregel traten die Mit- 

glieder des Dreikönigsbundes fcharf entgegen und fanden im 

Geheimen die volle Zuftimmung Oefterreichs. Das reaktionäre 
Preufsen, in dem die feudalen und orthodoxen Elemente das 

Heft in der Hand hielten, war durchaus unfähig, zur Löfung der 

deutfchen Frage noch irgend Etwas beizutragen. In dem mecklen- 

burgifchen Verfaffungsftreit trat daffelbe auf die feudale Seite, 
die Berufung Haffenpflugs an die Spitze der kurheffifchen Re- 

gierung fchien der Berliner Politik nicht «fremd zu fein. Auch 

den befcheidenften Forderungen des am 20. März 1850 in Er- 

furt zufammengetretenen Unionsparlamentes, welches aus fehr 
gemäfsigten und grofsentheils konfervativen Männern zufammen- 

gefetzt war, trat das preufsifche Junker-Minifterium mit totaler 

Verkennung der Miffion Preufsens entgegen. Man erklärte zwar 
bei dem nach dem Schluffe des Unionsparlamentes in Berlin zu- 

fammengetretenen Kongrefs der Bundesmitglieder die Union als 

zu Recht beftehend und bildete das Fürftenkollegium; aber die 

Früchte der preufsifchen Politik reiften aller Orten und fie be- 

ftanden in der totalen Vereitelung Alles deffen, was man in 

Berlin zu fpät und in beklagenswerther Halbheit unternahm. 

Ein tiefer Rifs fpaltete Süd- und Norddeutfchland. Schon 

am 27. Februar 1850 hatten Bayern, Würtemberg und Sachfen 

in München einen Vertrag abgefchloffen, der eine einheitliche 

Örganifation Deutfchlands in Ausficht nahm. Diefe Staaten 

ftanden von da ab den Unionsbeftrebungen Preufsens ablehnend 

gegenüber. 

Schleswig-Holftein vertheidigte, nachdem Preufsen mit Däne- 

mark unter dem Einflufs der auswärtigen Mächte am 2. Juli 

Frieden gefchloffen hatte, feine Sache allein und löfte fich fo 

von der preufsifchen Politik los. Oefterreich aber trat nunmehr 

mit dem Verlangen, die Union aufzulöfen und den Bundestag zu 
berufen, offen hervor. Gegen den Widerfpruch Preufsens und 
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einiger Unionsregierungen trat der Bundestag zufammen (1. Septbr.). 

Preufsens Politik hatte zu feiner Ifolirung, zur gänzlichen Ver- 

nichtung feines Einfluffes geführt. 

In Kurheffen fchürzte fich ein neuer Knoten. Die Kammer 

verweigerte dem Minifterium Haffenpflug die Forterhebung der 

Steuern, wenn nicht ein ordentliches Staatsbudget vorgelegt 
würde. Haffenpflug verlangte die Intervention des Bundestages, 

die auf Betreiben Oefterreichs in Ausficht geftellt wurde. Preuf- 

fen aber verlangte Anerkennung der kurhefüfchen Verfaffung 
und fchien entfchloffen, das Einfchreiten des Bundestags mit 

Waffengewalt zu hindern und fo die Union gegen den nach 
feiner Anficht nicht zu Recht beftehenden Bundestag zu fchützen. 

Preufsifche Truppen befetzten Kaffel, öfterreichifche und bayerifche 

Streitkräfte rückten von Süden in das Land ein. 

Man ftritt jetzt in Wahrheit nicht mehr um die kurheffifche 

Verfaffungsfrage. Der grofse Streit, wer Herr fein folle in 

Deutfchland, mufste hier entfchieden werden. Wiederum hatte 

die Logik der Gefchichte Preufsen in die Bahn feiner normalen 
politifchen Entwickelung gedrängt, wiederum fah fich fein König 

einer jener grofsen Aufgaben gegenüber, deren Löfung er bis- 
her noch immer verfehlt hatte. 

Er verfehlte fie auch jetzt. Die Konferenzen Manteuffel’s 

mit Schwarzenberg in Olmütz im November 1850 beendeten den 

Streit, aber fie drückten auch Preufsens Machtftellung auf einen 

erfchreckend tiefen Punkt herab und vernichteten zugleich den 
Ruhm der preufsifchen Waffen. 

Niemals hat fich ein fchmachvolleres Bild vor den Augen 

der Welt entrollt, als die nun in Kurheffen folgende Bundes- 

exekution; niemals hat fich die Junkerpolitik mehr in ihrer ganzen 
Jammerlichkeit gezeigt, als in der nun hereinbrechenden kraffen 

Reaktion in Preufsen. Der Staat Friedrichs des Grofsen fchien 
aus der Reihe der Grofsmächte verfchwinden zu follen. 

Wenn fo der Mifsmuth der Enttäufchung oft genug in jenen 

Tagen redete, fo wiffen wir doch Alle, dafs Preufsen und Deutfch- 
land ein befferes Loos befchieden war. Der Geift eines Volkes, 

die Strömung einer Zeit, fie laffen fich unterdrücken und hemmen, 

nicht aber vernichten. Einft folgte der tiefen Erniedrigung Preuf- 
fens im Jahre 1806 die herrliche Erhebung der Jahre 1813 bis 

1815. So ift auf Olmütz das Wiedererwachen Preufsens im 

Jahre 1864, 1866, 1870/71 gefolgt. Wilhelm I. hat unmittelbar 
angeknüpft an die Politik Friedrichs des Grofsen. Wie Diefer, 
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hat er es klar erkannt, dafs Deutfchland nur dann die ftarke, 

 friedengebietende Macht des centralen Europas werden kann, 

welche es fein mufs, um feine europäifche Miffion zu erfüllen, 

wenn es fich zufammenfchliefst mit Ausfchlufs von Oefterreich. 

Dies klar erkannte Programm hat Wilhelm I. mit der ftählernen 

Thatkraft feines ganzen Manneswefens erfüllt, nicht mit Hafs 
gegen Oefterreich, fondern in Erfüllung einer heiligen Herrfcher- 

pflicht, einer tief empfundenen Pflicht gegen das deutfche Volk, 

gehorchend einer Forderung der göttlichen Weltordnung. 

So ift das neue deutfche Reich erftanden, machtvoller denn 

je, mafsvoller denn je, entftanden durch die ernfte Arbeit eines 

Hohenzollernkönigs, der in fich ausgebildet hatte klar und freudig 

das. Bewufstfein von der grofsen Aufgabe Preufsens in Deutfch- 
land; entftanden durch die faft übermenfchliche Kraft des gröfs- 

ten Staatsmannes unferer Zeit, der Deutfchland gegeben wurde 

als ein auserlefenes Rüftzeug, um den im ganzen Volke leben- 

den nationalen Gedanken zur vollften Herrfchaft zu bringen, 

um diefem Gedanken den Sieg zu geben gegen die weltlichen 

und hierarchifchen Feinde des Deutfchthums, mit denen unfer 

Volk fort und fort gerungen hat durch die Jahrhunderte. 

$. 2. Bundesverfassung. 

Selten bietet uns die Gefchichte das Beifpiel eines fo voll- 

ftändigen Mifserfolges einer grofsen ftaatlichen Inftitution, als 

dies betreffs der Verfaffung des deutfchen Bundes der Fall ift. 

Es bewahrheitete fich auch hier, dafs das, was im direkten 

Widerfpruche mit dem Geifte der Zeit auf dem Gebiete der 

politifchen Organifationen . unternommen wird, zwar eine Zeit 

lang beftehen, niemals aber lebensfähig werden kann; denn die 

Kraft des Lebens, der wirkungsvollen Aktivität, kann einer In- 

ftitution niemals durch Diejenigen allein verliehen werden, welche 

die Macht und das formelle Recht der: Gefetzgebung befitzen; 

fondern nur durch fie und durch das Bewufstfein des Volkes, 

dafs in diefer Inftitution eine fittliche Wahrheit zum Ausdruck 

und zur Geltung gebracht, dafs einem politifchen Bedürfniffe 

genügt wird. 

Die Verfaffung des deutfchen Bundes entfprach dem letzteren 
Erfordernifs in keiner Weife. Sie war hervorgegangen aus der 

beklagenswerthen Verbindung des fchmähligften Partikularismus 

“ 
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und einer politifchen Engherzigkeit fchlimmfter Art; fie war 
entftanden unter dem überwiegenden Einfluffe der öfterreichifchen 

Politik, welche vollkommen bewufst und mit beftimmter Tendenz 

den Einheitsbeftrebungen der deutfchen Nation entgegenarbeitete; 
fie wurde fortgebildet nur in dem Sinne des abftrakten monar- 

chifchen Prinzips, in dem Geifte einer tiefen Feindfeligkeit 
gegen den Konftitutionalismus, in der Richtung der blinden Um- 

kehr zum Polizeiftaate des 18. Jahrhunderts; fie trug darum, 

weil fie den Einheitsgedanken, der im deutfchen Volke mehr 

und mehr zur Reife gelangte, bekämpfte, ftatt ihn zu normaler 

Geftaltung fortzuentwickeln, den Tod in fich, als fie kaum zu 

beftehen begonnen hatte und fie ift zu Grunde gegangen, ohne 

etwas Anderes bewirkt zu haben, als die äufserfte Schwächung 

des deutfchen Staatswefens, ohne etwas Weiteres geerntet zu 

haben, als den Widerwillen und die Verachtung der Nation, 

ohne dafs es im weiten deutfchen Lande eine einzige Stimme 

gegeben hätte, welche ihr ein Wort des Bedauerns, der Aner- 

kennung oder des Dankes nachrief. 

So endete ruhmlos, was ohne Verftändnifs für die Bedürf- 

niffe der Zeit, ohne Achtung vor dem Geifte des deutfchen 

Volkes begonnen war und als es endlich nach langem Ringen 

um die Verwirklichung der Einheitsbeftrebungen in Deutfchland 

einen König gab, der die Zerfplitterung der Nation und das 

Ueberwuchern der öfterreichifchen Politik nicht länger dulden 

wollte, als dem deutfchen Volke ein Staatsmann gegeben wurde, 
der in fich den deutfch-nationalen Gedanken zur praktifchen Ge- 

ftaltung brachte und mit »Blut und Eifen« hinwegfegte den 

ganzen Wuft todtgeborener Inftitutionen, als damals zum letzten- 

mal die Jämmerlichkeit der deutfchen Heerverfaffung vor den 

Augen der ganzen Welt aufgedeckt und die Bundesverfaffung 
als das erfchien, was fie war, eine Leiche — da legte das deutfche 

Volk auf das Grab des Bundestages keinen grünenden Lorbeer, 

fondern nur den buntfcheckigen Straufs feines Spottes. 

Von einer Fortentwicklung der Bundesverfaffung im Sinne 

vernunftgemäfsen Fort[chrittes konnte die Rede überhaupt nicht 

fein; denn das, was auf einer gänzlich falfchen Grundlage beruht, 

kann vielleicht künftlich erhalten, aber niemals fortentwickelt 

werden. Dennoch hat es an Verfuchen der Umbildung nicht 

gefehlt und meine kurze Darftellung der politifchen Gefchichte 

hat mir Veranlaffung gegeben, auf diefe Vorgänge hinzuweifen. 

Die Ereigniffe von 1848 fchienen den Bundestag aus langem 
Bernhardt, Forstgeschichte. II. 2 
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Schlummer zu wecken. Noch im März wurden Vertrauensmänner 

berufen, !) welche den Entwurf einer Reichsverfaffung ausarbeite- 

ten und der Bundesverfammlung in der Sitzung vom 27. April 

1848 überreichten.?2) Der Entwurf wurde fodann den Regierungen 
zur Erklärung mitgetheilt; aber nur von wenigen Regierungen... 

gingen Antworten ein. Die Ereigniffe überfprangen folche ver- 
fpätete Anftrengungen, wie immer, fo auch diesmal. Zwifchen- 

zeitlich hatte Friedrich Wilhelm IV. in dem Patente vom 18. März?) 

fein deutfches Programm kundgegeben. Deutfchland follte in 

einen Bundesftaat umgewandelt, eine Bundes-Repräfentation be- 
rufen, ein Bundesheer, eine Bundesflotte, ein Bundesgericht, ein- 

heitlicher Zollverband, einheitliches Maafs-, Gewichts- und Münz- 

Syftem gefchaffen, ein allgemeines Heimathsrecht, Freizügigkeit, 

Freiheit der Preffe gewährt werden. In dem »Aufruf an das 

preufsifche Volk und die deutfche Nation« vom 21. März?) er- 
klärte fodann der König, dafs eine Leitung nothwendig fei, dafs 

der König für die Tage der Gefahr diefe Leitung übernehme 

und fich und fein Volk unter das ehrwürdige Banner des deut- 
fchen Reiches ftelle; Preufsen müffe fortan in Deutfchland auf- 

gehen. 

Unter dem Drucke der Ereigniffe und der Anregung des 
aus der freien Initiative der Volkes hervorgegangenen Vor- 

parlaments folgend, befchlofs die Bundesverfammlung die Be-- 
rufung einer Nationalvertretung zur Vereinbarung einer Reichs- 

Verfaffung (30. März) und übertrug demnächft (12. Juli) nach 

Schaffung der Centralgewalt ihre verfaffungsmäfsigen Befugniffe 

und Verpflichtungen auf den Reichsverwefer. 

Hiermit war Deutfchland ein Bundesftaat geworden. Die 
deutfche Nationalverfammlung war dazu berufen, das Verfaffungs- 

werk zu Ende zu führen und fie würde dies durch die Macht 

der Ereigniffe vielleicht vermocht haben, wenn fie die Zeit beffer 
ausgenutzt hätte. Die Reichsverfaffung vom 28. März 1849 aber 

feit 1848. Bd. I. S. 80 fgde., wo der Aufruf der Bundesverfammlung v. r. III. 48, 

welcher zur Ruhe ermahnte und Vertrauen forderte, (eine ftarke Zumuthung an 

das deutfche Volk) abgedruckt ift; ferner am a. O.S. 120, wo der Bundesbefchlufs 

v. 10. III. 48 betr. die Berufung von 17 Vertrauensmännern. 

2) Der Entwurf, mit einem v. Dahlmann verfafsten Vorworte, ift bei Roth 

und Merk a. a. OÖ. I. 370 abgedruckt. 

#) Vergl. hierzu v. Rönne, Staatsrecht, I. ı. S. 32. 

‘) Vergl. v Rönne, a. a. O.I. 1. S. 33; I 2. S. 722 fgde. 
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Friedrich Wilhelm IV. (28. April 1849) fiel zufammen mit der 

mehr und mehr erftarkenden militärifchen Reaktion in Preufsen; 

das Parlament löfte fich auf; das Verfaffungswerk fiel in die 

Hände der Regierungen zurück. Auch jetzt hatte das deutfche 

Volk den Mann nicht finden können, der den nationalen Ge- 

danken zur praktifchen That geftaltete. 

Die weiteren Reformverfuche hatten einen greifbaren Erfolg 
nicht. Das »Dreikönigsbündnifs« hatte nur die »deutfche Union«, 

eine blutarme Schöpfung der politifchen Halbheit, zur Folge; 

auch das füddeutfche Vierkönigsbündnifs hatte keinen praktifchen 

Erfolg. Es war nun nur noch ein kleiner Schritt zur Wieder- 

herftellung des Bundestages und die wieder erftarkte öfter- 

reichifche Politik zögerte mit derfelben nicht. Das nur fchwach 

widerftrebende Preufsen wurde durch Manteuffel nach Olmütz 

und zur fchwerften diplomatifchen Niederlage geführt, die diefen 

Staat jemals betroffen. So wurde dem deutfchen Volke die 
Demüthigung nicht erfpart, dafs der Bundestag in Frankfurt 

wieder einzog, dem man fchon lange als Symbol eine Schlaf- 

mütze verliehen hatte. 

Die Reform der deutfchen Bundesverfaffung durfte damit 
als vollkommen vereitelt gelten. Wiederum erzeugte das Ge-" 

fühl der Enttäufchung ein tiefes Mifstrauen des Volkes gegen 

die Regierenden. Nichts erwartete man von dem durch Oetter-. 

reich 1863 zufammenberufenen Fürftenkongrefs, von dem Preufsen 

fich fernhielt. Kühl und theilnahmlos fah man die deutfchen 

Fürften nach Frankfurt eilen, kühl und ohne alle Spannung hörte 

man von dem totalen Mifslingen der öfterreichifchen Reform- 

pläne. Es bedurfte ganz anderer Thatfachen, um das Mifstrauen 

des deutfchen Volkes zu überwinden. 

Diefe Thatfachen blieben nicht aus. Die Verfaffung des 
deutfchen Bundes brach endlich für immer zufammen, als Oefter- 

reich durch die preufsifchen Waffen gezwungen wurde, Deutfch- 

lands Grenzen zu räumen. Nordwärts vom Main bildete fich 

eine ftraffe bundesftaatliche Organifation, deren Kern das rafch 
vergröfserte Preufsen bildete. Und aus dem norddeutfchen 

Bunde ift dann in einer Zeit der herrlichften patriotifchen und 
nationalen Erhebung das neue deutfche Reich entftanden, mit 

höherer Kraft ausgeftattet, als dem römifchen Reiche deutfcher 

Nation jemals eigen war, deffen Zuftände jedoch zur Zeit noch 

einer. Fortentwicklung in mehreren Richtungen bedürfen. 
I% 
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$. 3. Der deutsche Zollverein. 

So unfruchtbar für Deutfchlands politifche Neugeftaltung 

die Zeit von 1820 bis I1S5o im Allgemeinen war, fo hat fie doch 

auf dem wirthfchaftspolitifchen Gebiete einen grofsen Erfolg 
aufzuweifen — die Gründung des deutfchen Zollvereins.. Schwer 

hatte feit Jahrhunderten auf dem deutfchen Handel die grofse 

Zahl von Zollfchranken gelaftet, welche alle jene mikroskopifchen 
Staaten, in den gröfseren Staaten felbft die einzelnen Provinzen 

und Territorien von einander fchieden. In Preufsen wurden - 

erft durch das Gefetz vom 26. Mai 1818 alle Binnenzölle aufge- 

hoben und zugleich die Grundfätze der Handelsfreiheit als Grund- 

lagen der neuen Zollgefetzgebung angenommen.!) Dabei wur- 

den zwar mäfsige Verbrauchsfteuern für die aus dem Auslande 

eingehenden Manufakturen und Fabrikate, auch für Kolonial- 

waaren beibehalten, auch ein Eingangszoll forterhoben; aber die 

Ausfuhr war in der Regel ganz frei und alle Haupt- und Hülfs- 

materialien der einheimifchen Gewerbe wurden frei eingeführt 

oder doch wenigftens nur fehr gering belaftet und alle Staats-, 

Kommunal- und Privat-Binnenzölle, fowie alle Kommunal- und 

Privat-Handels-Abgaben und Verbrauchsfteuern wurden — viel- 

fach gegen Entfchädigung durch Rente — aufgehoben. ?) 

Schon 1821 erfolgte eine weitere Tarif-Revifion, auch eine 
allgemeine Erhebungsrolle der Einfuhr-, Durchfuhr- und Aus- 

gangs-Abgaben des preufsifchen Staates wurde eingeführt. 3) 

So fördernd nun auch diefe Mafsregeln auf den preufsifchen 
Handel und Gewerbebetrieb einwirkten, fo brachte es doch die 

unglückliche territoriale Geftaltung Preufsens mit fich, dafs eines- 

!) Zur Literatur über den Zollverein vergl. von Bülow-Cummerow, der Zoll- 

verein, fein Syftem und deffen Gegner. 1844. A. Emminghaus, Entwickelung, 

Krifis und Zukunft des deutfchen Zollvereins, 1863, und viele andere Werke; von 

Rönne, Staatsrecht, I. 2. S. 818 fgde., giebt eine Literaturnachweifung. In der 

»Statiftik des zollvereinten und nördlichen Deutfchlands« v. Dr. G. v. Viebahn 

ift eine nach amtlichen Quellen gearbeitete Gefchichte des Zollvereins im erften 

Bande S. 141 fgde. enthalten, die als vortreffliches Quellenwerk bezeichnet wer- 

den darf und von mir vorzugsweife benutzt worden ift. 

2) v. Viebahn, a. a. O. S. 136. 

®) Diefe Revifion erfolgte hauptfächlich in Folge von Klagen der Kaufleute 

aus den ÖOftfee-Handelsplätzen. Die Verfchiedenheit der Tariffätze für das öftliche 

und weftliche Zollgebiet des Staates hatte fich fchon vorher als zwecklos er- 

wiefen. Die allgemeine Tendenz der Revifion war die der Milderung und Er- 

mälsigung der Zollabgaben. 

> 
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theils die Monarchie immer noch in zwei getrennte Zollgebiete — ein 
öftliches und ein weftliches — zerfiel, anderntheils die Bewachung 

der ungünftig komplizirten Landesgrenzen fehr fchwierig war, 

auch die grofse Zahl enklavirter fremder Gebietstheile, wie der 

von anderen Territorien umfchloffenen preufsifchen Gebietstheil- 

chen zur weiteren Verwicklung der Zollverhältniffe beitrug. 

Das Beftreben Preufsens ging demgemäfs darauf hin, eine 
Zolleinigung mit den deutfchen Nachbarftaaten herbeizuführen. 
Allein die preufsifchen Intereffen forderten zunächft nur einen 

nord- und weftdeutfchen Zollverband. Gleiche Wünfche hetreffs 

Süddeutfchlands wurden dort bald nach den grofsen Kriegen 
laut. Der kräftige Auffchwung des füddeutfchen Handels wurde 

durch die Zollfchranken in empfindlicher Weife gehemmt und 

als die gröfste norddeutfche Macht nun zur Begründung eines 

einheitlichen Zollfyftems vorfchritt, erfchien der füddeutfche Han- 

del doppelt gefährdet. 

Schon im Frühling 1819 traten zahlreiche füd- und mittel- 
deutfche Kaufherrn in Frankfurt a.M. zu einem Vereine zü- 

fammen, der die Befeitigung der inneren Zollgrenzen Deutfch- 

lands erftrebte. Der Verein richtete eine darauf bezügliche Ein- 

gabe an den Bundestag, fandte Abgeordnete an verfchiedene 
Höfe und an den Minifterkongrefs in Wien (1819/20). Die Ver- 

handlungen auf diefem Kongrefs führten jedoch in Bezug auf 

die Zollpolitik zu keinem praktifchen Ergebnifs und es ent- 

fchloffen fich nun die füddeutfchen und ein grofser Theil der 

mitteldeutfchen Staaten, unter fich eine Zoll- und Handels- 

Einigung herbeizuführen (19. Mai 1820).4) Diefe Vereinigung 
hatte in erfter Linie die Tendenz einer Oppofition gegen Preufsen, 

deffen Zollfyftem den Süddeutfchen unbequem war. Diefer 

Oppofition fchloffen fich die Souveräne jener kleinen nord- und 
mitteldeutfchen Territorien an, welche im preufsifchen Gebiete 

enklavirt waren, fich mit einer gewiffen Naturnothwendigkeit dem 

preufsifchen Zollfyfteme anfchliefsen mufsten, aber in dem Auf- 

geben ihrer eigenen Zollhoheit eine empfindliche Einbufse an 
Souveränetät erblickten. 

Man verfuchte Alles, um Preufsen von dem Zollfyfteme von 

1818 zurückzubringen, aber vergebens. Nun freilich blieb den 

») Es vereinigten fich Bayern, Würtemberg, beide Hohenzollern, Baden, Kur- 

heffen, Heffen-Darmftadt, die fächfifchen Grofsherzog- und Herzogthümer, beide 

Reufs, Waldeck und Naffau. 



enklavirten Kleinftaaten nur der Anfchlufs übrig. Die Reihe der 

Zoll-Anfchlufs-Verträge eröffnete Schwarzburg-Sondershaufen (für 

die Unterherrfchaft) am 25. Oktbr. 1819.°) Es folgten Schwarz- 

burg-Rudolftadt wegen der Unterherrfchaft (1822),#) Sachfen- 

Weimar wegen Allftedt (1823),”7) Anhalt Bernburg wegen des 

oberen (1823),8) und wegen des unteren Herzogthums (1826),°) 

Lippe!®) und Mecklenburg-Schwerin 1!) wegen ihrer in Preufsen 

gelegenen Enklaven (1826). 

Während fich die Dinge im nördlichen und mittleren Deutfch- 
land fo zu entwickeln begannen, kam man in Süddeutfchland 

keinen Schritt vorwärts. Die Wiener Verabredungen führten zu 

keinem Ergebnifs, weil man von allen kontrahirenden Seiten 

politifche Motive einmifchte, in kleinlichfter Weife überall Sou- 
veränetäts-Verletzungen witterte und fich namentlich über das. 

Stimmenverhältnifs bei der in Ausficht genommenen Zoll- und 
Handels-Central-Inftanz nicht einigen konnte. - Verfuche der 

fächfifch-thüringifchen Staaten, unter fich eine Zolleinigung her- 

beizuführen (Minifterialkonferenzen zu Arnftadt 1822), 12) die eifrigen 

Bemühungen von Heffen-Darmftadt,!?) zu einer Einigung mit 

den Nachbarftaaten zu gelangen, hatten zwar vorläufig keinen 

greifbaren Erfolg, zeigten aber mehr und mehr, dafs eine durch- 

greifende Regelung der deutfchen Zollverhältniffe nicht länger 

aufzufchieben fei. Die kaufmännifche Welt begann eine lebhafte 

Agitation gegen die Zerfchneidung des deutfchen Gebietes in 

zahlreiche Zollgebiete in Scene zu fetzen und zum erftenmal 

diskutirte man in Deutfchland wirthfchaftspolitifche Fragen ein- 
gehend und mit grofser Lebhaftigkeit. '*) 

Heffen-Darmftadt beantragte nunmehr den vollen Anfchlufs 

feines Gebietes an das preufsifche Zollfyftem, nachem es zwi- _ 

5) Vergl. preufs. Gef. Sammlung v. 1820, S. 1. 

6) Gef. Samml. 1822. S. 225. 

7) Gef. Samml. 1823. S. 169. 

®) Gef. Samml. 1823. S. 177. 

®) Gef. Samml. 1826. S. 26. 

10) Gef. Samml. 1826. S. 101. 

1) Gef. Samml. 1827. S. ı. 

12) Entwurf eines Vertrags v. 23. XII. 1822. 

13) Das Grofsherzogthum hatte bei 153 [_]M. Fläche 161 Meilen Aufsen- 

grenzen. 

S 
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“) Vergl. die »Denkfchrift, Deutfchlands weitere Handelspolitik betreffend« 

von dem Nürnberger Kaufmann Schnell, welche ı822 dem König von Bayern 

überreicht wurde. 
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fchen ihm und Kurheffen zu den fchärfften Prohibitivmafsregeln 
gekommen war. 

Für Preufsen lagen fchwere finanzielle Bedenken vor, auf 

ein folches Vertragsverhältnifs mit Heffen-Darmftadt einzugehen. 
Die aufsergewöhnliche Grenzerftreckung diefes Landes nöthigte 

zu einem koftfpieligen Grenzfchutz, die öftlichen und weftlichen 

Theile Preufsens konnten durch das Einfügen des darmftädtifchen 

Gebietes nicht in Verbindung gebracht werden. Für den Wein- 
bau am Rhein, an der Ahr und Mofel erwuchs eine gefährliche 

Konkurrenz durch den bedeutenden Weinbau in Heffen-Darmftadt. 

Allein der preufsifche Finanzminifter von Motz klebte bei 
einer grofsen politifchen Mafsregel nicht an Kleinlichen fiskalifchen 
Bedenklichkeiten. Der Anfchlufs eines gröfseren deutfchen Staates 

an das preufsifche Zollfyftem mufste — dies verkannte der 
ftaatsmännifch bedeutende Minifter von Motz nicht — eine 

Regelung der deutfchen Handelsverhältniffe einleiten, welche 
zum freien Verkehr innerhalb des Bundesgebietes mit Noth- 

_ wendigkeit führte und er zögerte keinen Augenblick, Alles daran 
zu fetzen, um jenen erften Anfchlufs zu ermöglichen. 

Der Zoll- und Handelsvertrag zwifchen Preufsen und Heffen- 

Darmftadt‘ wurde am 14. Februar 1828 abgefchloffen,'5) am 

-4. Mai 1828 veröffentlicht.'%). Kurheffen folgte 1831,17) einige 

Kleinftaaten fchloffen fich 1829—1831 ebenfalls an!®) und fchon 

1831 umfafste der Zollverein 5293 []M.!?) Die beiden feither ° 

getrennten preufsifchen Zollgebiete waren vereinigt. Das ganze 

norddeutfche Zollgebiet hatte wohlarrondirte Grenzen und der 
einer allgemeinen Zolleinigung in Deutfchland widerftrebende 

Sonderbund war gefprengt. 

Der Anfchlufs der füddeutfchen Staaten erfchien allen Ein- 

fichtigen nun nur noch als eine Frage der Zeit. Bayern und 
- Würtemberg hatten am 28. Januar 1828 ?0) eine befondere Zoll- 

vereinigung vereinbart, welcher Sachfen-Weimar, Koburg und 

15) Am 28. II. v. Friedrich Wilhelm III, am 8. II. vom Grofsherzog von 

Heffen vollzogen. 

16) Gef. Sammlung 1828. S. 50. 
17) Zoll- und Handelsvertrag vom 25. Aug. ‘1831; Gef. Sammlung 1331, 

Stück 17, No. 1318. 
18) Der Landgraf v. Heffen-Homburg für Meifenheim 1829, Koburg-Gotha für 

Lichtenberg 1830, Oldenburg für Birkenfeld 1831, Waldeck 1331. 

19) Die näheren ftatiftifchen Nachweifungen darüber f. b. v. Viebahn, Statiftik, 

Bis 152. 

20) v. Viebahn, Statiftik I. S. 156. 
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Baden für ihre in dem bayerifch-würtembergifchen Zollgebiete 
liegenden Enklaven beitraten. Aber diefe Vereinigung leiftete, 
obwohl ihre finanziellen Ergebniffe nicht ungünftig waren, doch 

das nicht, was der Handelsftand erftrebte. Das Gebiet war zu 

befchränkt, abgefchloffen von dem Seeverkehr, ohne einen grofsen 
Markt und die grofsen bayerifchen Handelsplätze waren mit dem 

Ruin bedroht. Andererfeits fand auch die rheinpreufsifche und 

rheinheffifche Induftrie fich dadurch fehr beengt, dafs ihr der 

füddeutfche Markt verfchloffen war. Die Ueberzeugung, dafs. 

der innere Zollkrieg zum beiderfeitigen Schaden diene, wurde 

immer allgemeiner und die beiden grofsen Zollvereinigungen in 
Deutfchland wurden durch diefelbe naturgemäfs zu einem engeren 

Anfchluffe unter einander geführt. Die zuerft vertraulich geführ- 
ten Verhandlungen hatten bald praktifche Ergebniffe, zuerft den 
Handelsvertrag vom 27. Mai 1829,?!) dann den Zolleinigungs- 

vertrag vom 22. März 1833.22) Acht Tage fpäter, am 30. März, 

fchlofs fich das Königreich Sachfen an,??) am ıı. Mai 1833 %) 

der thüringifche Zoll- und Handelsverein, und nunmehr umfafste 
der deutfche Zollverein 7,730 [] M. mit faft 23t1/, Mill. Ein- 

wohnern.?) 

Einer fo gebietenden Vereinigung der gewerbreichften Theile 
von Deutfchland beizutreten, war nunmehr für die noch zurück- 

gebliebenen deutfchen Gebiete eine einfache Nothwendigkeit. 
Die Anfchlüffe von 1833 bis 1841 führten dem Zollverein Heffen- 

Homburg (Herrfchaft Homburg) 1835, Baden 1835, Naffau 1835, 

Frankfurt a./M. 1836, Theile von Hannover: (Hohnftein und 

Elbingerode) und Braunfchweig (Blankenburg a./H.) zu. 

Der Zollverein war nur bis zum Jahre 1842 errichtet, ‚jedoch 
mit der Vorausfetzung der weiteren Fortdauer auf abermals 

ı2 Jahre im Falle der Nichtkündigung. 

Beim Herannahen des Kündigungstermines legten fich die 

Regierungen die Frage vor, ob die Zoll-Vereinigung den an fie 
geftellten Anforderungen genügt habe. Die bedeutende Steige- 

rung der gewerblichen Produktion im Vereinsgebiete -war nicht 
zu läugnen; die finanziellen Ergebniffe waren befriedigend; nur 

2!) Gef. Samml. 1829. S. 53. 

22) Gef, Samml. 1833. S. 145. 

23) Gef. Samml. 1833. S. 230. 

2‘) Gef. Samml. 1833. 5. 240. 

25) Den genauen ftatiftifchen Nachweis über die Gebietsverhältniffe des Zoll- 

vereins f. bei v. Viebahn, Statiftik, I. S. 178, 

Be en 
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betreffs der Vertheilung der Einkünfte aus den Vereins-Zöllen 

und Steuern ftellten fich Ungleichheiten heraus, Preufsen hatte 

jährlich über ı Million Thaler Einbufse gehabt und beantragte 
eine Aenderung des Theilungsmafsftabes. Einen Augenblick 

tauchte die Beforgnifs auf, der Zollverein möge zerfallen. Aber 

die volkswirthfchaftliche Bedeutung deffelben war doch fchon 
jetzt zu klar hervorgetreten, als dafs eine wenn auch noch fo 
‚ernfte Meinungsdifferenz der Regierungen ihn hätte gefährden 
können. Die Frage des Zollvereins war zudem eine politifche 

im vollen Sinne des Wortes geworden. Der Einheitsgedanke 
fand hier feinen praktifchen Ausdruck und wenn Deutfchland 

auf dem rein ftaatlichen Gebiete wiederum centrifugalen Ten- 

denzen verfallen war, fo klammerte fich der Gemeinfinn des 

Volkes um fo zäher an die wirthfchaftspolitifche Einheit. Es 
blieb bei der Vertheilung der Einnahmen nach der Bevölkerung 
und Preufsen brachte dem grofsen Ganzen auch fernerhin ein 
finanzielles Opfer. Die Fortdauer des Zollvereins wurde- auf 

weitere 12 Jahre am 8. Mai 18416). vereinbart. Zugleich traten 

Braunfchweig ,?”) Luxemburg, 28) Lippe, 2?) Waldeck 3%) (für Pyr- 

mont) in den Verein ein. Hannover, 3!) Oldenburg und Schaum- 

burg-Lippe ®) folgten 1851 und 1852. Am 4. April 1853 33) und 

im Jahre 1865 #) wurde das weitere Fortbeftehen des Zollvereins 

vereinbart und fo ging Deutfchland, wenigftens wirthfchafts- 
politifch geeinigt, den Ereigniffen von 1866 und 1870 entgegen, 

welche zur dauernden Einheit des Reiches auf allen Gebieten 

führten. 

$. 4. Territorialgeschichte. 

Aus der verwirrenden Maffe der felbftändigen Territorien 
Deutfchlands bei Beginn der franzöfifchen Revolution hatten 

fich nur verhältnifsmäfsig wenige zu erhalten vermocht. 1792 

26) Gef. Samml. 1841. $. 144. 

2”) Vertrag v. 19. X. 41. Gef. Samml. 1841. $. 353. 

28) Vertrag v. 8. II. 42. Gef. Samml. 1842. S. 92. 

29) Vertrag v. 18. X. 41. Gef. Samml. 1841. $. 337. 
30) Vertrag v. ı1. XII. 41. 

81) Vertrag v. 7. IX. 51. Gef. Samml. 1853. S. 349. 

32) Gef. Samml. 1853. S. 355. 

3) Gef. Samml. 1853. S. 406. 
3) Verträge v. ıı. VII. 64, ı2. V. 64 und 16. V. 65, Gef. Samml. 1865. 

S. 521. 523. 538. 541. 641. 
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beftand Deutfchland noch aus 322 Einzelftaaten und politifchen 

Verbänden, 1803 aus 176, 1812 aus 40, 1871 aus 26 Bundes- 

ftaaten mit 25 Souveränen. 

Die territorialen Veränderungen von 1820 bis 1866 find nicht 

von grofser Bedeutung. 1834 kaın das Fürftenthum Lichtenberg 

durch Kauf von Sachfen-Koburg an Preufsen;!) 1839 wurde der: 

niederländifche Antheil des Herzogthums Limburg gegen den 

belgifchen Antheil von Luxemburg dem deutfchen Bunde ein- 
verleibt;?) die Herzogthümer Sachfen-Gotha (1825),?) Anhalt-. 

Köthen (1847) und Anhalt Bernburg (1863) fchieden durch Er- 

löfchen ihrer Fürftenhäufer aus der Reihe der Tfelbftändigen 

Staaten aus und fielen das erftere an S. Koburg, die letzteren 

an Anhalt-Deffau, mit dem vereinigt fie das Gefammtherzogthum 
Anhalt bilden; die beiden Fürftenthümer Hohenzollern fielen 

durch Vertrag an Preufsen (1849);*) diefer Staat erwarb 1853, 

ein geringes Gebiet am Jahdebufen von Oldenburg;®) das Her- 
4 

zogthum Lauenburg wurde 1865 an den König von Preufsen 

abgetreten.6) Heffen-Homburg fiel 1866 an Darmftadt.”) 

Sehr bedeutend waren dagegen die Territorial-Veränderungen, 
welche der Krieg von 1866 im Gefolge hatte. Hannover, ®) Kur- 

heffen, Naffau, Schleswig-Holftein ®) wurden dem preufsifchen Staate 

einverleibt; Preufsen erwarb aufserdem von Heffen-Darmftadt 

') Verträge vom 31. V., 6. u. 26. VI. 1834. Die Uebergabe erfolgte 15. 

VI. 1834. 

*) Luxemburg und Limburg find dann 1866 beim Aufhören des deutfchen 

Bundes von Deutfchland endgültig abgetrennt worden. 

®) Vertrag v. 12. XI. 1826. 1825 beftanden 4 fächfifche Herzogthümer: 

Koburg-Saalfeldl, Gotha mit Altenburg, Meiningen und Hildburghaufen. Nach 

dem Tode des letzten Herzogs von Gotha erhielt Meiningen Hildburghaufen und 

Saalfeld, der Herzog von Hildburghaufen Altenburg, der Herzog von Koburg 

Gotha. Vergl. v. Viebahn, Statiftik, I. S. 91. 

') Befitznahme-Patent v. ı2. III. 50 (Gef. Samml. 1850. S. 295). 

®) Befitzergreifungs-Patent v. 5. XI. 1854. (Gef. Samml. 1854, S. 593). 

%) Das Herzogth. Lauenburg war in dem Wiener Frieden v. 30. X. 1864 v. 

Chriftian IX. v. Dänemark an Preufsen und Oefterreich gemeinfchaftlich abge- 

treten und wurde im Vertrage von Gaftein, 14. VIII. 65 durch den Kaifer von 

Oefterreich gegen Zahlung von 2'/, Millionen Thaler dann an den König von 

Preufsen abgetreten. Lauenburg fteht noch heute mit Preufsen in Perfonal-Union. 

”) Demnächft an Preufsen. Gefetz v. 24. Dezbr. 1866, Gef. Samml. 1866. 

S. 876. 

*) Gef. v. 20. IX. 1866, Gef. Samml. 1866. S. 555, für Hannover, Kurheffen, 

Naffau, Frankfurt. 

9) Gef. v. 24. Dezember 1866, Gef. S. 1866. S. 875. 
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den Kreis Biedenkopf mit anftofsenden Gebietstheilen und die 

‚ehemalige Landgraffchaft Heffen-Homburg, !P) von Bayern Orb 
und Kaulsdorf,!!) das Gebiet der ehemals freien Stadt Frank- ° 

furt a./M. Die gefammten öfterreichifchen Lande aber fchieden 

aus dem Verbande mit Deutfchland aus, ebenfo Luxemburg- 
Limburg. 

Nicht minder bedeutungsvoll find die Landerwerbungen von 

1871. Uralte Sitze deutfcher Kultur, Landestheile von höchfter 
Fruchtbarkeit und mit reich entwickeltem Gewerbebetriebe, 

welche die unfelige Schwäche Deutfchlands vor zwei Jahrhun- 
derten nicht zu behaupten vermochte, fielen an Deutfchland zu- 

rück. Elfafs-Lothringen ward wieder eine Provinz des deutfchen 

Reiches und indem die dort gelegenen Ausfallsthore gegen 
Deutfchland in deutfchen Befitz kamen, wurden fie zu Bollwerken 

gegen die Tollheiten der franzöfifchen Politik. 

So ift Deutfchland das grofse und ftarke europäifche Cen- 

tralreich geworden, deffen ernfte Friedensliebe dazu berufen 

fcheint, zwifchen dem politifch überreizten, einer ruhigen ver- 

ftandsklaren politifchen Arbeit und damit eines vernünftigen Ver- 

faffungslebens faft unfähigen Romanenthum im Weften und Süd- 
weften von Europa und dem an tiefen fozialen Kontraften 

krankenden ofteuropäifchen Slaventhum, welches in gefährlichen 

Sprüngen der europäifchen Kultur theilhaft zu werden und feiner 

noch rohen Kraft herrfchenden Einflufs zu erringen beftrebt ift, 

eine Vermittlung zu üben, zu welcher Deutfchland nur dann 

befähigt fein wird, wenn feine ftreitbare Kraft nicht erlahmt, 

zugleich aber das Streben nach wahrer, tiefer Bildung mehr und 
mehr Gemeingut feiner Bürger wird, wenn eine mafsvolle Politik 
nach aufsen, ein ruhiger verftandesgemäfser Ausbau feiner In- 

ftitutionen im Innern dem Reiche dauernd eine Fülle von geiftiger 

Kraft zuführen, welche feiner äufseren Machtftellung die innere 

Berechtigung verleiht. 
Das, was das deutfche Reich heute ift, ift es geworden in 

einer Schule fchweren politifchen Leides, unter dem zerfetzenden 

Einfluffe eines Individualismus, der an feiner Kraft gezehrt hat 
. durch die Jahrhunderte. Wir finden das auf allen Blättern der 

deutfchen Gefchichte ja verzeichnet, wie keine Kraft im Volke 

10) Gef. v. 24 Dezbr. 1866 a. a. O. 

"!) Art. XIV. des Friedensvertrages v. 22. VIII. 1866 und Gef. v. 24. Dezbr. 

1866 a. a. O. 
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fich fügen wollte den grofsen und allgemeinen Zielen, wie Alle, 
Fürften und Volk, zurückftrebten’ in immer kleinere Kreife der 

Bethätigung, einem Hange zur Individualifirung folgend, der 
überall das Centrum floh. er 

So wie fie einft nicht in gefchloffenen Städten wohnen woll- 
ten, wie Stamm gegen Stamm, Gau gegen Gau fich feindlich 
erhob, fobald rafcher Zorn oder das flüchtige Intereffe des Tages 
ihnen die Waffe in die Hand drückte, fo wie ein ungemeffener 

und mafslofer Trieb nach individueller Selbftbefiimmung einft 

die Gefolgfchaften zufammentrieb und wieder zerrifs, fo ift es 
geblieben durch das ganze Mittelalter, durch den Beginn der 

neueren Zeit, bis das tieffte politifche Elend, eine Erniedrigung 

der Nation als folcher, welche dies fo reichbegabte deutfche Volk 
zum Söldlinge fremder Intereffen, das deutfche Land zum Tum- 

melplatz fremder Leidenfchaften machte, und zuletzt alles poli- 

tifche Leben erftarren liefs — bis diefe totale Verkommenheit 

des vom Romanismus geknechteten Deutfchthums die Reaktion 

hervorbrachte. Von da ab keimte der Einheitsgedanke, blühte 
aus dem Moder der Zuftände des 18. Jahrhunderts, das Bewufst- 

fein der Beften in der Nation auf, dafs es anders werden müffe 

und dafs es anders werden könne. Aber dies Bewufstfein war 

das Gut nur Weniger. Die Umwälzungen an der Schwelle des 
neunzehnten Jahrhunderts fanden ein unvorbereitetes Gefchlecht, 

welches den kindlichen Stand feiner politifichen Reife genugfam 
dokumentirte in mafslofen Wünfchen, in der überftürzenden Haft 

feiner politifchen Beftrebungen. Nochmals verfiel Deutfchland 
dem Partikularismus, der Polizeiherrfchaft, der Schwäche und 

Kleinlichkeit. Aber der Geift des deutfchen Volkes reifte zur 

männlichen Kraft heran und auf ihn ift nun das neue deutfche 

Reich gegründet. 

Wenn wir fo Rückfchau halten auf eine Entwicklung vieler 

Jahrhunderte, fo darf unfer Blick freudig den zurückgelegten 

fchweren Weg meffen, um dann an Hoffnung und Vertrauen 

reich fich der Zukunft zuzuwenden. Ohne Beforgnifs dürfen wir 
auf jene Eigenfchaft unferes Volkes blicken, die einft zur terri- 
torialen Zerfplitterung führte und auch heute noch, in veränder- 

ter Form, mit anderen Zielen, vorhanden ift. Ja, ich glaube, wir 

dürfen uns glücklich fchätzen, dafs uns die Vorfehung vor einem 

Wege bewahrt hat, wie ihn Frankreich gegangen ift, den Weg, 

der zur abfoluten Centralifation des politifchen Lebens und da- 
mit zur geiftigen Verarmung der peripherifchen Kreife geführt hat. 
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Der deutfche Partikularismus war verderblich, fo lange er 
fich im Befitze der politifchen Macht befand, fo lange von feinem 
guten Willen die Erfüllung der ftaatlichen und nationalen Auf- 

gaben abhing. Was er in diefer Beziehung gefündigt hat an 

unferem nationalen Leben, darüber hat die Gefchichte zu Ge- 

richt gefeffen und fie hat ihn verurtheilt. Aber der politifchen 

Macht entkleidet, kann die Eigenart des deutfchen Charakters, 

welche zur Individualifirung drängt, nur dazu dienen, eine zu 

weit gehende Centralifirung der nationalen Kräfte zu verhindern. 
So wenig die Kleinftaaten in Deutfchland für die nationalen 

Aufgaben leifteten und leiften konnten, fo fehr fie fogar die Er- 
füllung derfelben hemmten, fo manche Frucht haben fie auf dem 

intellektuellen und wirthfchaftlichen Gebiete gezeitigt. Die Bil- 
dung zahlreicher Centren des geiftigen Lebens in den Refidenzen, 

die eben fo zahlreichen Spitzen der Verwaltung gewährten 

reiche Anregung in denjenigen Kreifen der bürgerlichen Gefell- 

fchaft, in welche fonft der Wellenfchlag der geiftigen Bewegung 

der Centralftädte nicht gedrungen fein würde und boten dem 

ftrebfamen und begabten Theile der Bevölkerung reiche Ge- 
legenheit zum Fortkommen und Emporfteigen in ‚Beamtenlauf- 

bahnen, verliehen damit aber der Nation im Ganzen eine Fülle 

von Bildung und Vielfeitigkeit, welche ihr fonft gefehlt haben 

würde. Es ift eine Thatfache, dafs die Kleinftaaten in Bezug 

auf Unterrichtswefen vielfach Bedeutendes geleiftet haben. Und 
manche fruchtreiche Anregung in wirthfchaftspolitifichen Dingen 

und betreffs der Organifation der Staatsverwaltungen ift von den 
deutfchen Mittelftaaten ausgegangen. 

Man follte dies, wie ich meine, nicht vergeffen. Die Parole 

der abfoluten Unifikation auf allen Gebieten, in allen Rich- 

tungen halte ich für eine Uebertreibung. Ein Reich foll Deutfch- 
land fein oder werden auf dem Gebiete der äufseren Politik und 

Wehrhaftigkeit, der Handels- und Verkehrs-Politik, der Rechts- 
pflege, der allgemeinen Wohlfahrtspflege. Aber man möge ohne 
Hafs auf jene kleineren Centren des politifchen und intellek- 
tuellen Lebens hinblicken, die Deutfchland vor der geiftigen 

Verarmung fchützen werden, welche in einem grofsen Lande 
ftets die Folge der vollkommenen Centralifation fein wird. 

8.5. Die neuen Staatszustände in Deutschland. 

Das neunzehnte Jahrhundert fand Deutfchland in dem Zu- 

ftande einer zerbröckelnden Ruine. Der abfolute Staat hatte fich 



überlebt und man fand die Staatsform noch nicht, die ihn er- 

fetzen follte. Die foziale Gliederung, welche der Feudalismus 

der bürgerlichen Gefellfchaft verliehen hatte, war zerriffen, aber 

fie hatte fich tief hineingefreffen in das Mark des Volkes und 

es erfchien Vielen als ein Wagnifs, die Gleichheit Aller in allen 

ihren Folgerungen praktifch anzuerkennen. Das Wirthfchafts- 

und Erwerbs-Leben, diefer nächftgelegene Tummelplatz der 

Volkskraft, war in einer tief eingreifenden Umformung begriffen; 

kaum liefs fich die Richtung erkennen, in welcher Gütererzeugung, 

Güterumformung und Handel fich entwickeln würden; man hatte 

in der Erfüllung gewaltiger patriotifcher Aufgaben, in der fiebri- 

fchen Erregung der langen Kriegszeit keine Zeit, über den Zu- 

fammenfturz alles deffen, was hiftorifch geworden war, nachzu- 

denken. Es galt zunächft den Kampf um die Exiftenz; an die 
Begründung fefter Staatszuftände war vor 1816 nicht zu denken. 
Und auch nach 1816, als man an die grofse Arbeit der Re- 

generation der politifchen Inftitutionen in Deutfchland ernftlich 
dachte, war man über Ziele und Mittel durchaus nicht einig, 

vielmehr nahmen die verfchiedenen Kreife der bürgerlichen Ge- 

fellfchaft diefer Entwickelung gegenüber eine durchaus verfchie- 

dene Stellung ein. Von Standes-Intereffen beherrfcht, wider- 
ftrebte der einflufsreiche Feudal-Adel jeder feften Geftaltung in 

Staat und Gefellfchaft, welche die Rückkehr zu den früheren 

Zuftänden verfchlofs und ihm bot fich ein namhafter Theil der 

Bureaukratie als gefügiges Werkzeug dar. 

Diefe Bureaukratie hatte, wie ich gezeigt habe, an dem 

tiefen Verfalle der deutfchen Nation im achtzehnten Jahrhundert 

einen unheilvollen Antheil gehabt. Ja, diefe fo hochmüthige und 

eben fo fervile, diefe eben fo anfpruchsvolle wie unwiffende Hof- 

dienerfchaft war es vor Allen gewefen, welche die unfittlichen 

Rechts-Ordnungen gefchaffen und aufrechterhalten hatte, aus 

denen die phyfifche und geiftige Knechtfchaft der niederen Volks- 

fchichten, die Unnatur des Merkantilismus, die ganze vernunft- 

lofe Polizeiwirthfchaft, endlich das Erftarren allen politifchen und 

nationalen Lebens herzuleiten ift. 

Aber fchon frühzeitig im 18. Jahrhundert 'zweigte fich von 

diefer bureaukratifchen Richtung der fchlimmften Art, welche 

allmählig mehr und mehr in Selbftüberhebung erftarrte, eine neue 

Strömung im Beamtenthume ab, welche in fich die Beftimmung. 

trug, dereinft zur herrfchenden zu werden. 
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Das bürgerliche Beamtenthum, dem perfönlichen Regimente 

der Fürften feither willenlos unterworfen, zeitigte langfam in fich 

den Begriff des vom Staate, nicht vom Fürften perfönlich 

verliehenen Amts-Mandates und leitete feine Amtsbefugnifs von 

dem fittlichen Gefammtwillen Aller ab, nicht von einem Einzel- 

willen, indem es die Lehre vom Beamten-Mandate entwickelte 

aus dem neuen Begriffe des Staates, welcher letztere in fich die 

Fülle aller Macht vereinigte, während der Fürft nur das durch 

die göttliche Weltordnung eingefetzte erfte Organ des fittlichen 

Gefammtwillens fein follte. 

Aber das Bürgerthum vermochte vor 1810 diefe neue Dok- 

trin lediglich zu theoretifcher Geltung auf den deutfchen Hoch- 
fchulen und in den Lehrbüchern der Staatsrechtslehrer zu bringen. 

Das praktifche Leben wurde vom Feudal-Adel, von der bureau- 

kratifchen Sucht des Vielregierens beherrfcht. Das Volk aber, 

aller politifchen Bildung baar, durch die Gewalt der Ereigniffe 

aus träger Stumpfheit aufgerüttelt, durch Umwälzungen, deren 

Ziele ihm nur unklar zum Bewufstfein kamen, in die allgemeine 
Bewegung hineingeriffen, taumelte zwifchen einer alten und einer 

neuen Welt von Ideen umher, von denen die erftere unter feinen 

Händen zerbrach, während die letztere zu einer greifbaren Ge- 

‚ ftaltung noch nicht gelangt war. 

So kam die Periode der Neubildung, jene fo fchwere Ueber- 
gangszeit, in welcher der neue Staat aufgebaut werden mufste. 
Jetzt trat das aufgeklärte Beamtenthum als eine Macht hervor, 

willens und fähig, den Bau der neuen ftaatlichen Inftitutionen 
mit ftarker Hand zu vollziehen. jetzt gelangte die auf den deut- 
fchen Hochfchulen gepflegte staatsmännifche, philofophifche, 

hiftorifche und rechtswiffenfchaftliche Bildung zu praktifcher Be- 
thätigung und erfüllte die Spitzen des Beamtenthums mit einer 

Fülle fruchtreicher Gedanken. Es entftand fo eine Ariftokratie 

der Intelligenz, welche fehr bald in fcharfen Gegenfatz trat gegen 

die Ariftokratie der Geburt, gegen jenen hohlen Adel des Namens 

an den deutfchen Höfen, der es lange genug vortrefflich ver- 
ftanden hatte, fich vom arbeitenden Volke ernähren zu laffen. 

Und diefer Adel, das fpezififche Junkerthum, empfand nicht min- 
der eine an Hafs grenzende Abneigung gegen das Beamtenthum, 

in welchem es feinen unverföhnlichen, dabei an Bildung weit 

überlegenen Feind erblickte. 

Schon im zweiten Bande diefes Werkes habe ich Gelegen- 
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heit gehabt,!) die Namen einiger Männer zu nennen, welche als 
Vertreter des aufgeklärten Beamtenthums zu betrachten find. 

An die Anfchauungen und Beftrebungen der beiden Mofer, von 

Stiffer, Münchhaufen und Ludwig knüpften Männer wie. Stein, ?) 

von Schön,?) W.v.Humboldt,*) Beyme,5) Ferdinand Bornemann ®) 

Graf Armansperg”) u. A. unmittelbar an. Wie einft Thomafius, 
Möfer und Beckmann eine neue humane Staatskunft gelehrt 

hatten,®) fo befruchteten Johann Ludwig Klüber,?) Traugott 

Wilhelm Krug, !%) Karl von Rotteck!!) das Staatsleben mit neuen 

liberalen Anfchauungen, indem fie den Kampf des Vernunft- 

rechtes gegen das fo fchwer gemifsbrauchte hiftorifche Recht 

führten und die Geifter der Gebildeten vorbereiteten auf den 

FE Bandsll., 15.739. 

2) A. a. O. S. 206 fgde. 

3) H. Theodor v. Schön, Mitarbeiter Stein’s und Hardenbergs, fcharfer Gegner 

des reaktionären Geburtsadels eben fo fehr, als der herrfchfüchtigen Kirche, geb. 

1773, geft. 1856. Neben Stein ift ihm in erfter Linie die Befreiung des Grund- 

eigenthums in Preufsen, die Städteordnung v. 1808, die humane Richtung der 

preufs. Politik zu Anfang d. Jahrh. zu danken. 1342 gelang es der reaktionären 

Kamarilla in Preufsen, ihn aus dem Staatsdienfte hinauszudrängen, nachdem er als 

Oberpräfident v. Preufsen eine überaus fegensreiche Thätigkeit entfaltet hatte. 

“) W. v. Humboldt, älterer Bruder A.’s v. Humboldt, der geiftvolle Vertreter 

jener weitfchauenden liberalen Staatsweisheit, die das zertrümmerte Preufsen wie- 

der aufrichtete und fchon 1806—1810 die — leider erft viel fpäter entwickelten — 

Keime vernunftgemäfser Staatszuftände in fıch trug, mufs überall da genannt wer- 

den, wo von den Beften unferes Volkes geredet wird. Auch ihm verleidete die 

kleinliche Reaktion der Jahre nach 1815 den Staatsdienft. Er fchied fchon 1819 

mit Boyen und Beyme aus demfelben aus. Vergl. f. Biogr. v. Haym (Berlin 1856). 

°) Fr. Karl Beyme, feit ı800 Kabinetsrath Friedrich Wilhelms III, einflufs- 

reicher Gegner d. Hofadels, ein humaner und edler, aber in der Form fchroffer 

Mann. Nach Stein’s Rücktritt wurde er Grofskanzler im Juftiz-Minifterium, trat 

aber 1819 zurück. Obwohl er die Erhebung in den Adelftand wiederholt abge- 

lehnt hatte, wurde er 1816 dennoch zum Grafen gemacht. Er ftarb 1838. 

%) Preufs. Juftizminifter, geb. 1798 in Berlin. geft. 1864. 

7) Joh. Ludw. Graf von Armansperg, bayrifcher Minifter des Innern und 

der Finanzen, fpäter der auswärtigen Angelegenheiten, hochverdient um beffere 

Ordnung der Finanzverwaltung in Bayern, daneben ein unermüdlicher Kämpfer 

gegen die Herrfchfucht Roms, wurde 1787 zu Kötzling (Niederbayern) geb., mufste 

1831 der Hof-Kamarilla und den erbitterten Prieftern weichen und hat fpäter als 

allmächtiger Minifter des Königs Otto die Staatsgefchäfte Griechenlands geleitet. 

Er ftarb 1853. 

8) .Bd, 11.415.539: 

°) Vergl. Rob. v. Mohl.-Gefch. d. Lit. d. Staatswiffenfchaften (1856.) II. 

S. 473 fgde. j 

'0%) Der vielfach gemafsregelte liberale Profeffor in Leipzig, geb. 1770, geft. 1842. 

11) Mohl a. a. OÖ. S. 561 fgde. 
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Sieg des Konftitutionalismus über das abfolute Herrfcherrecht 

und zugleich diefen Sieg felbft zu einer unabwendbaren Noth- 
wendigkeit machten. 

Die fo fkizzirte Stellung der an den neuen Staatszuftänden 

in den erften Dezennien diefes Jahrhunderts fchaffenden geiftigen 

Kräfte erlitten bald nach 1820 mannigfache Aenderungen. Die 
Regeneration Deutfchlands erfolgte zunächft auf dem wirthfchaft- 

lichen Gebiete, erft viel fpäter auf dem eigentlich politifchen. 

Nur langfam konnte auf dem letzteren Schritt um Schritt vor- 
wärts gethan werden und der gröfste deutfche Staat blieb in 

dem Ausbau der konftitutionellen Staatseinrichtungen fogar ganz 

zurück, reformirte aber feinen Verwaltungsorganismus und feine 

wirthfchaftlichen Verhältniffe um fo energifcher. Die Entwick- 

lung des Wirthfchafts- und Gewerbelebens ftieg im Fluge in 

ganz Deutfchland zu nie gekannter Höhe empor. Das Bürger- 

thum gelangte auf diefem Gebiete zur vollften Geltung, zu fozia- 
lem Anfehn, grofsem Reichthum, zu einer umfaffenden und tiefen 

Bildung. War es in den erften Dezennien das bürgerliche und 
liberale Beamtenthum gewefen, welches als Träger neuer Ge- 
dankenftrömungen, die von den deutfchen Univerfitäten aus- 
gingen, als ftreitbarer Vorkämpfer einer neuen Staatslehre zu 

hoher allgemeiner Bedeutung 'emporftieg, fo trat jetzt das indu- 
ftrielle Bürgerthum als ein neues liberales Element in die Reihen . 

der Kämpfer. Die feit 1818 in vielen deutfchen Staaten errich- 
teten konftitutionellen Staatseinrichtungen boten dem liberalen 

Bürgerthum reiche Gelegenheit, zu politifcher Thätigkeit zu ge- 

langen. Es war nicht mehr die Bildung der deutfchen Hochfchulen 

allein, welche nun dem Aufbau neuer Staatszuftände fich zu- 

wendete, fondern auch eine treffliche, aus dem praktifchen Leben 

gefchöpfte ftaatswirthfchaftliche und ftaatsmännifche Intelligenz; 

vor Allem war es nicht mehr das Gelehrten- und Beamtenthum, 

welche ausfchliefslich das Gewicht ihrer Autorität in die Wag- 

fchale zu werfen hatten, fondern zur politifchen Arbeit berufen 

und gefchickt waren auch die Männer, welche unmittelbar in 

dem Erwerbs- und Wirthfchaftsleben ftehend, eine reiche Fülle 

praktifcher Lebensanfchauungen als Baufteine zu dem politifchen 

Neubau zu verwenden fähig waren. Die Letzteren aber wurden 

von da ab die entfchiedenften Vorkämpfer der kontftitutionellen 
Doktrin und traten bald in einen fcharfen Widerftreit gegen die 

in allen deutfchen Staaten zurückgebliebenen Refte der Bureau- 

kratie alten Styles, gegen das Schreibftuben-Regiment, welches 
Bernhardt, Forstgeschichte. Ill. 5) 
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noch immer an Staatszuftänden fefthalten wollte, deren Grund- 
bedingungen feit 1806 nicht mehr vorhanden waren. Die indu- 

ftrielle Intelligenz wurde auf diefem Gebiete. der treue Bundes- 
genoffe des liberalen Beamtenthums; beide find bis heute die 

hervorragendften Vertreter des Konftitutionalismus geblieben. 
Hand in Hand mit diefen Veränderungen gingen Entwick- 

lungen, welche fich auf das gefammte geiftige Leben der Nation 

bezogen und welche ich nicht ganz unerwähnt laffen darf. Das 
Hervortreten des Induftrialismus hatte eine Präponderanz der 
praktifchen Lebensbeziehungen, der realen Lebensziele über den 

idealen Inhalt des Lebens zur nothwendigen Folge. Eine fehr 

nüchterne Auffaffung von der Natur des Staates, von dem Ver- 

hältniffe des Einzelnen zur Gefammtheit, war auf der anderen 

Seite nothwendige Vorbedingung der konftitutionellen Lehre und 
zugleich ihre Folge. Die aus einem ftarken Idealismus ent- 
fprungenen Vorftellungen des Mittelalters, von dem abfoluten 
Staate fchnöde mifsbraucht und im 18. Jahrhundert zur Komödie 

geworden, waren nunmehr ganz verbraucht und es mufste fich 
aus dem modernen Staatsgedanken heraus erft eine neue fitt- 

liche Staatslehre bilden. Das praktifche Leben fteckte erkenn- 

bare, verheifsungsvolle Ziele und ihre materielle Natur hiefs vor 

Allem die Bildung pflegen, welche für die praktifchen Lebens- 

aufgaben gefchickt machte, d. h. die Spezialbildung. Das geiftige 

Leben des Volkes begann fich in einzelne Richtungen zu zer- 
fpalten; eine grofse Zahl technifcher Spezialfchulen entftand; die 

auf dem Boden des Alterthums ftehende gelehrte Schulbildung 

fand in der realen Schulung für praktifche Lebenszwecke einen 

eifrigen Konkurrenten; die deutfchen Univerfitäten, einft die ein- 

zigen grofsen Centren des gefammten wiffenfchaftlichen Lebens 

der Nation, zogen nicht mehr die gefammte geiftige Kraft der- 

felben zu fich heran, fondern nur einen mehr und mehr fich 

verringernden Theil. Man gewann an praktifcher Tüchtigkeit 

für das Leben Vieles, aber man verlor an tiefer und harmonifcher 

Geiftesbildung, an idealer Wärme der Anfchauung mehr, als man 

gewann. Indem man auf der einen Seite das konftitutionelle 

Prinzip eifrig ausbaute, vernachläffigte man auf der anderen Seite, 

jene umfaffende geiftige Bildung zu pflegen, welche allein zur 
ftaatsmännifchen Thätigkeit befähigt und als eine der wefent- 

lichften Grundlagen des Konftitutionalismus zu betrachten ift. 

Die Realfchulen und technifchen Spezialfchulen aller Art haben 

uns nicht allein geiftig ärmer gemacht, fondern auch die Heran- 
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bildung einer ausreichenden Zahl wahrhaft befähigter politifcher 

Vertreter lange hinausgefchoben und die gefetzgeberifche Arbeit 
in ungebührlicher‘ Weife den formal nach wie vor trefflich ge- 
bildeten Juriften überwiefen. 

Der Konttitutionalismus entwickelte fich in Deutfchland über- 

aus langfam. Zwar erhielten die meiften Staaten feit 1818 Ver- 
faffungen; aber fie fanden faft allerorts unverföhnliche Feinde in 

. der. Bureaukratie, in der Ariftokratie und dem Priefterthum und 

in dem gröfsten ganz deutfchen Staate blieb das konttitutionelle 

Prinzip bis 1848 ganz unentwickelt. Die Metternich’fche Politik 

legte fich wie ein Alp auf die politifche Entwickelung der Nation 

und ihre eifrigften Sachwalter waren die Bureaukraten. Auch 

unter den Staatsmännern und Gelehrten fehlte es nicht an her- 

vorragenden Vertretern diefer rückläufigen Tendenz. Ich erinnere 

nur an Abel!2) in Bayern, an Johann Albrecht Friedrich Eich- 

horn'3) in Preufsen, an den Freiherrn von Blittersdorf#) in 

Baden, unter den Staatsgelehrten an Karl Friedrich Eichhorn. 5) 
Unerbittlich ift über die durch diefe Männer repräfentirte Rich- 

tung die Gefchichte hinweggefchritten und von ihr finden wir 

heute in diefer Form nur noch zerftreute Spuren. Und mit ihr fiel 

das fie ftützende und von ihr wiederum getragene Bureaukraten- 

thum.!6) An die Stelle des letzteren trat feit 1850 jenes kon- 

ftitutionelle Beamtenthum, das feine Aufgabe im Staate der Neu-- 

zeit klar erkannt hat und an feiner Stelle mitzuarbeiten gewillt 

ift an der politifchen Gefammtarbeit. Diefe Aufgabe kann nicht 

fein, in erfter Linie zu ftehen, da wo es fich um den Kampf 

12) Geb. 1788 in Wetzlar, in f. Jugend von liberalen Ideen erfüllt, fpäter der 

Schildträger des Ultramontanismus. Er wurde 1837 bei dem Rücktritt des Fürften 

von Oettingen-Wallerftein bayerifcher Minifter des Innern. A. war ein Bureaukrat 

der fchlimmften Art. 1847 entlaffen (zum Gefandten ernannt), ftarb er 1859. 

13) 1840— 48 preufs. Kultusminifter, Vertreter des Abfolutismus in Kirche und 

Schule. E. war 1779 geb., ftarb 1856. 

“) Friedrich Landolin Karl Freiherr von Blittersdorf, geb. 1792 zu Mahlberg 

im Breisgau, einer der gefährlichften Gegner des ‚konftitutionellen Prinzips, Ver- 

treter der Meiternich’fchen Politik. Er leitete 1835—48 die Staatsgefchäfte in 

Baden im Sinne der Reaktion. B. ftarb 1861. 

15) Ueber den berühmten Verfaffer der deutfchen Staats- und Rechtsgefchichte 

f. die treffliche Abhandlung Mohl’s in der »Gefchichte und Literatur der Staats- 

wiffenfchaften«, S. 593 fgde. E. war 1781 in Jena geb., begann feine akademifche 

Thätigkeit 1803 in Göttingen, erhielt 1805 eine Profeffur in Frankfurt a./O., lehrte 

ı811— 1817 in Berlin, von da bis 1829 in Göttingen. Er ftarb 1854. 

16) Ueber das Wefen und die Gefchichte der deutfchen Bureaukratie, vergl. 

u. a. den Art. Bureaukratie in dem Staatswörterbuch v. Bluntfchli und Brater. 
3% 
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der politifchen Ideen handelt, wo es gilt, grofse politifche Prin- 
zipien zur Herrfchaft zu bringen; fie wird vielmehr für die Be- 

amten ftets dahin zu faffen fein, dafs fie berufen find, auf allen 

Gebieten vollziehender Thätigkeit die anerkannten Prinzipien des 

Verfaffungsftaates im Grofsen und im Kleinen zum Ausdruck zu 

bringen und die fachmännifche Intelligenz amtlich und aufser- 
amtlich überall der Gefammtheit zur Verfügung zu ftellen. So 

aufgefafst, erfüllt das Beamtenthum eine hohe Miffion im kon- 

ftitutionellen Staate. Nicht allein berufen zum Vollzug der Ver- 
waltungsgefchäfte, fondern auch zum fortfchreitenden' Ausbau 
der Staatszuftände, zur ehrlichen Verwirklichung der Haupt- 
prinzipien des modernen Staats in allen Richtungen, foll daffelbe 
immer und überall jene praktifche Staatskunft vertreten, welche 

gegen den politifchen Doktrinarismus, gegen die Herrfchaft der 
Phrafe einen feften Damm errichtet. 

Es ift hier nicht der Ort, in die Einzelheiten der ftaatlichen 

Inftitutionen in Deutfchland einzugehen. Eine allgemeine Um- 

fchau aber ift auch auf diefem Gebiete nothwendig; fie wird 

das Verftändnifs für die uns fpeziell berührende Forftverwaltungs- 
gefchichte eröffnen und uns in Bezug auf die dort zu betrachten- 

den Organifationen vor einem fchiefen Urtheile bewahren. 

Die Zeit von 1820—1850 wies Norddeutfchland, namentlich 

Preufsen, andere Bahnen zu, als den füddeutfchen Staaten; Preuf- 

fen verblieb in den Formen der ziemlich unbefchränkten Monar- 

chie, während Bayern, Würtemberg, Baden, das Grofsherzogthum 

Heffen ohne wefentliche Abirrung auf der Bahn des Kontftitu- 

tionalismus fortfchritten. Preufsen wurde durch die erlangte 

Grofsmachtsftellung in einen Militarismus hineingedrängt, der zur 

Erreichung grofser politifcher Ziele wohl geeignet war, aber dem 

preufsifchen Wefen wenig Sympathieen in Deutfchland zu er- 

wecken vermochte. Das preufsifche Beamtenthum endlich, zu 

ernfter Pflichttreue in ftrenger Schule erzogen, war eben fo 

wenig geeignet, in Süddeutfchland moralifche Eroberungen zu 

machen, ftiefs vielmehr vielfach die Bundesgenoffen füdlich des 

Mains durch eine gewiffe Ueberhebung — leicht die Kehrfeite 

der Tüchtigkeit — zurück. Dazu kam, dafs man die Einrich- 

tungen des preufsifchen Staates mit unbegreiflicher Heimlichkeit 
bedeckte, dafs man die grofsen Ziele, welche man verfolgte, oft 

durch kleinliche Abwege verdunkelte, dafs die oft übermäfsige 

Kargheit und Knappheit der Verwaltung nicht felten den Spott 
des leichtlebigen Süddeutfchen herausforderte. 
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Die Gefchichte wird in gerechter Würdigung der befonderen 

Stellung des norddeutfchen Grofsftaates manchen in diefer Rich- 
tung erhobenen Vorwurf zu mildern haben. 

Von allen deutfchen Staaten ging, wenn von Oefterreich 
abgefehen wird, Preufsen als der am wenigften homogene aus 

den Verträgen von 1815 hervor. In zwei ungleiche territoriale 

Theile auseinandergeriffen, die tiefften Unterfchiede konfeffioneller 

Anfchauung, gefchichtlicher Tradition, fozialer Gliederung, des 
geltenden Rechtes, der gefammtwirthfchaftlichen Verhältniffe im 

Often und Weften umfaffend, war das Preufsen von 1816 offen- 

bar nur eine Uebergangsform. Es galt, diefem unfertigen Staats- 

wefen Lebensfähigkeit zu verleihen, ja demfelben die Initiative 
der Reformbewegung zu fichern. Den Muth, eine fo ungleich- 

artige Verbindung politifcher Elemente auf die Bahn des Kon- 
ftitutionalismus zu weifen — ein Weg, den Stein, W. v. Humboldt, 

Beyme u. A. für den richtigen hielten — befafs man nicht. 
Man wählte die Uebergangsform der Provinzialverfaffungen.. Der 
neugefügte Staat follte erft feft begründet, die wirthfchaftliche 

Einheit felbft über die Grenzen Preufsens hinaus erftrebt und ein 

zum kontftitutionellen Staate hinüberführender Zwifchenbau durch 

Provinzial- und Kreisorganifationen errichtet werden.'!”) Die ge- 
ringen Hülfsquellen des Staates bedingten eine unerhörte Spar- 

famkeit und ftraffe Zufammenfaffung der Staatskräfte. Preufsen 

erhielt keine Gefammtverfaffung, blieb in manchen kleinen Dingen 
hinter den kleineren Staaten zurück, erhielt fich aber in feiner 

Grofsmachtsftellung und blieb dadurch fähig, feinen hiftorifchen 

Beruf zu erfüllen. 

Die Initiative der Reformbewegung blieb Preufsen zunächft 

nur auf dem wirthfchaftlichen Gebiete und auf dem der Ver- 

waltung. Der Zollverein führte zur wirthfchaftlichen Einigung 

Deutfchlands; Preufsens Heerwefen, feine Schulen, feine Juftiz- 

und Finanzverwaltung wurden zum Mufter und haben in der 

Stille, ja in einer für Preufsen damals charakteriftifchen, indeffen 

oft mifsverftandenen und vielfach auch unbegreiflichen Heimlich- 
keit in der langen Friedensperiode Grofses geleiftet. Ein Be- 
amtenthum von feltener Leiftungsfähigkeit und Anfpruchslofig- 
keit übernahm faft um der Ehre willen den Ausbau der ftaat- 

lichen Inftitutionen, den Rechtsfchutz, die Kulturpflege auf allen 

) Vergl. die treffliche Rede v. Rud. Gneift «die Eigenart des preufs. Staates«. 

Berlin 1873. (Springer). 
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Gebieten und begann, in einer ftraff centralifirenden Schule er- 
zogen, überall mit den gleichen Anfchauungen die bürgerliche 
Gefellfchaft zu durchdringen. Trotz allen Unbehagens, aller 

Mifsgriffe und häufigen Mifsverftehens der Abfichten der Regie- 
rung, konfolidirte fich das Staatswefen in der Stille und begann 
jenen feften Kern zu bilden, um den fich nach fchwerem Kampfe 
allmählig die Nation zur Erfüllung ihrer grofsen Aufgaben zu 

fammeln begann. Das aber, was die füd- und mitteldeutfchen 
Staaten an reicherer Entwickelung des konftitutionellen Lebens _ 

errungen haben, ift der Nation unverloren. Seit 1848 in die 
Reihe der Verfaffungsftaaten eingetreten, hat Preufsen nach 

Ueberwindung der Reaktion, welche mit Nothwendigkeit auf die - 

überftürzende Haft von 1848 folgen mufste, das konftitutionelle 

Prinzip ehrlich anerkannt und konfequent ausgebaut; das fefte 
Gefüge diefes Staatswefens ift ftark genug geblieben, um in dem 

geeinten Deutfchland eine Burg zu bilden gegen die Reaktion 
in der Form des Ultramontanismus; um in der erften Linie der 

Kämpfenden ftehend, den neuen deutfchen Staat mit fefter Hand 
zu fchirmen gegen den unfere gefammte Kultur mit Vernichtung 

bedrohenden dunkeln Geift des romanifchen Jefuitismus. 

So find die neuen Staatszuftände in Deutfchland auf dem. 

Wege ernfter Arbeit, fchweren Kampfes errungen worden. Ihre 

Signatur ift die volle Verwirklichung des nationalen Gedankens, 
die ehrliche Anerkennung des modernen Staates, der auf dem 

Boden einer vernunftgemäfsen fozialen Gliederung und eines 

wahrhaften Konftitutionalismus fteht. Unfer Weg zu den gemein- 

famen Zielen war in der hochbedeutungsvollen Epoche von 1820 

bis 1870 nicht derfelbe, unverwifcht ift die Eigenart der deut- 
fchen Stämme in Nord und Süd und unfere Einigkeit ift nicht 

das Ergebnifs nivellirender Staatskunft; aber fie ift darum eine 

um fo viel feftere, weil fie auf die Achtung vor jener Eigenart 
der Stämme gegründet ift, weil wir Alle eins find in unferen 
grofsen Zielen, ohne eins fein zu wollen in allen Kleinigkeiten, 

weil wir es gelernt haben, dafs in der Vielfeitigkeit des deutfchen 

Wefens, in der eigenartigen Entwickelung der deutfchen Stämme 

eine Kraft liegt, welche im Dienfte der Gefammtheit Grofses leiftet. 

$. 6. Agrargeschichte. 

Die grofsen politifchen Aufgaben der neueren Zeit haben in 

Deutfchland niemals den Sinn für die Regelung unferer wirth- 
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fchaftlichen Verhäftniffe überwuchert. Deutfchland war 1815 ein 
Land mit einer wefentlich ackerbautreibenden Bevölkerung. Die 

Verhältniffe des Grundeigenthums waren nicht günftig. Noch 

waren Refte feudaler Gebundenheit vielfach zurückgeblieben und 

wenn, wie ich an einer früheren Stelle gezeigt habe, die perfön- 

liche Unfreiheit auch überall befeitigt war, fo ftand der frei- 

gewordene Bauer doch in der neuen Selbftändigkeit wie ein 

Kind da, welches das Laufen lernt, ohne inneren Halt, ohne 

fichere Beherrfchung der feine Exiftenz beeinfluffenden Verhält- 

niffe, ohne Fähigkeit, in dem harten Kampfe um das Dafein zu 

beftehen. 
Die Tendenz der Zeit nach 1820 war völlige Befreiung des 

Grundeigenthums von allen Befchränkungen, die Herftellung eines 

faft abfoluten Verfügungsrechtes über die eigene Sache. Die 

aus einer allgemeinen Geiftesftrömung entfprungene radikale 

Durchführung diefes grofsen Prinzips hat die ganze wirthfchaft- 
liche Kraft der Nation erft zur vollen Wirkung gebracht, zu- 
gleich aber viele Einzelexiftenzen vom Grund und Boden los- 

geriffen und jener rafch fluktuirenden Bewegung zugeführt, in 

welche allmählig ein grofser Theil des Volkes gerieth. Ueber- 

all da, wo das Prinzip des ftreng individualifirten, unbefchränkten 

Eigenthums in der Gefchichte zur Geltung gelangt ift, hat daffelbe 

eine hohe Gewalt über die Völker erlangt und einen aggreffiven | 
Charakter angenommen, der mit grofser Heftigkeit jede Feffel 

der freieften individuellen Dispofition zu zerreifsen trachtete. 
Ueberall find die Folgen wirthfchaftlich überwiegend günftige, 
fozial ungünftige gewefen. Dies war in Rom der Fall und nicht 

minder in Deutfchland. 
Freiefte Theilbarkeit des Grundeigenthums wurde in den 

meiften deutfchen Staaten zum wirthfchaftspolitifchen Dogma. 

Aber diefe Strömung, aus allgemeinen mehr theoretifchen Ge- 
dankenfolgen entftanden, erfchreckte bald durch ihre praktifchen 

Folgerungen die Staatsmänner und trieben zu Mafsregeln der 

Abwehr gegen die zu weitgehende Zerfplitterung des Kultur- 

Landes. In Preufsen'!) wurden fehr bald nach 1820 Beforgniffe 

wegen zu weitgehender Zerfplitterung des bäuerlichen Grund- 

befitzes laut. Die Agrarfrage kam feit 1823/24 in den Provinzial- 

') Vergl. Dr. A. Lette, die Vertheilung des Grundeigenthums im Zufammen- 

hang mit der Gefchichte, der Gefetzgebung und den Volkszuftänden. 1858. — 

Bluntfchli u. Brater, Deutfches Staatswörterbuch. 1861. VI. S. 310 fgde. — 

v. Viebahn, Statiftik, II. S. 551 fgde. 
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ftänden häufig zur Verhandlung. Die Regigrung veranftaltete 
ftatiftifiche Erhebungen und veranlafste die Behörden zur Begut- 
achtung der Frage. Das Ergebnifs diefer Unterfuchungen war 
die Ueberzeugung, dafs mehr Konfolidationen ftattgefunden hatten, 

als Zerftückelungen und man nahm daher von einer Gefetzes- 

Aenderung Abftand.2) Die Gefetzgebung von 1843 ?) und 1845 %) 

erkannte vielmehr das Prinzip der freien Theilbarkeit des Grund- 

eigenthums von Neuem an und Preufsen ift bis heute diefem 

Prinzip treu geblieben. 

Daffelbe gefchah in Bayern,) obwohl auch hier die nach 

2) 1852 gab es in Preufsen 17084 Güter über 600 Morgen, 14059 v. 3—600 M., 

384231 v. 30—300 M., 572580 v. 5—30 M., 996705 unter 5 M. 1858 waren 

diefe Ziffern auf 18289, 15076, 391586, 617374 und 1,099,161 angewachfen. Im 

Grofsherzogthum Pofen wurden 1830/54 18 Rittergüter ganz zerfchlagen, aber es 

entftanden 20 neue. An anderen fpannfähigen ländlichen Befitzungen wurden 2794 

zerfchlagen, aber es entftanden 3003 neue. Die Zahl der kleineren ländlichen 

Stellen vermehrte fich um 10917. Auch in Weftfalen ift das Ergebnifs der Land- 

auftheilung von 1837—1854 kein ungünftiges. Die Rittergüter haben fich von 

436 auf 434 vermindert, ihre Fläche aber hat fich im Ganzen um 20,000 M. ver- 

mehrt. Die Zahl der fpannfähigen Bauerngüter hat fich ebenfalls vermehrt (von 

39038 auf 39117), ebenfo die der kleineren ländlichen Befitzungen (v. 93358 auf 

108791). Vergl. Lette, a. a.0. S. 37. Der ftärkfte Parzellenbefitz findet fich in 

_ Rheinland, Hohenzollern, dem Eichsfelde, der fchwächfte in Pofen und Preufsen 

Die meiften Rittergüter giebt es in Pommern, die wenigften in Rheinland. Weftfalen 

hat 3mal mehr Bauerngüter, als die Rheinprovinz. Im Eichsfelde herrfcht die 

Sitte der Naturaltheilung aller Parzellen, fo dafs das hinterlaffene Eigenthum eines 

Bauers in fo viel Theile getheilt wird, als er Parzellen hinterläfst, multiplizirt mit 

der Zahl der Erben. Lette, a. a. O. 

3) Das Gefetz vom 29. XII. 1843 hob die aus dem Kulturedikt von 1811 

herrührende Befchränkung der hypothekarifchen Verfchuldungs-Befugnifs der regu- 

lirten Bauernhöfe auf. (Vergl. Greiff, die preufs. Gefetze über Landeskultur etc. 

1866. S. 393). 

') Das Gef.-v. 3. I. 45 betr. die Zertheilung v. Grundftücken und die Grün- 

dung neuer Anfiedelungen (G. S. 1845 S. 23. Greiff, a. a. O. S. 73) ficherte das 

fiskalifche Intereffe betreffs der öffentlichen Abgaben, erkannte aber das Prinzip 

der freien Theilung neuerdings an. Zur Ergänzung diefes Gefetzes ergingen eine 

Reihe von Gefetzen und Verordnungen am 24. II. und 3. III. 1850. (G. S. S. 68 

und 145, Greiff, S. 91, 96), 24. V. 1853 (G. S. S. 241, Greiff, S. 92), 26. V. 

1856 für Neuvorpommern u. Rügen (G. S. S. 613, Greifl, 5. 95) u. a. m., welche 

fämmtlich das Prinzip der freien Theilbarkeit fefthalten. ° 

5) v. Viebahn, a. a. OÖ. In Bayern gab es 1839 741 adelige Befitzungen. 

96 Güter hatten über 1000, 102 600-1000, 244 3— 600, 244 2—300,, 3352 

100— 200, 17955 30—100, 13007 15—30, 24582 5—15, 34722 unter 5 Tagewerk 

(Feld und Wiefe). Seit 1848 (Gef. v. 4. VI.) find alle Befchränkungen der freien 

Dispofition über den Grund und Boden hinweggefallen. Die Grundtheilung ift 

befonders in der Pfalz weit vorgefchritten, 
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1820 erfolgende rafche Zerftückelung des bäuerlichen Grund- 
befitzes zu manchen Bedenken Anlafs gab. Gefetzentwürfe von 
1851 und 1854, welche die Gründung bäuerlicher Erbgüter be- 

zweckten, haben keine Gefetzeskraft erlangt.®) Gefchloffene 
Bauernhöfe finden fich vorzugsweife im Gebirge und in Nieder- 

bayern. 

Sehr weit vorgefchritten ift die Grundtheilung in Würtem- 
berg”) und es ift von manchen Seiten der Vorwurf gegen die 
würtembergifche Gefetzgebung erhoben worden, dafs fie durch 
die abfolute Anerkennung eines theoretifchen Grundfatzes un- 
haltbare Zuftände gefchaffen habe. Bis jetzt hat jedoch diefe 

Anfchauung zu keiner Gefetzesänderung geführt. 
In Baden®) wirkte der grofse gefchloffene Grundbefitz des 

hohen Adels, und der bedeutende, für untheilbar erklärte Ge- 

meindegrundbefitz (befonders Waldbefitz) einer fehr weitgehen- 

den Zerftückelung entgegen. Eine fehr intenfive Bodenkultur 
(Wein-, Tabaks-, Hanf-Bau) ermöglicht die wirthfchaftliche Selb- 

ftändigkeit der landbautreibenden Familien auch bei geringem 

Befitz. Die Freiheit der Theilbarkeit hat deshalb hier zu be- 

ängftigenden Folgen nicht geführt. 

Anders haben die Verhältniffe feit 1820 fich im Königreich 

Sachfen?) entwickelt. Das Grundeigenthum ift hier einer fehr 
weitgehenden Zerfplitterung, befonders im Kreife Zwickau, ver- 
fallen und die Gefetzgebung hat der weiteren Parzellirung 
1843 10) einen Damm entgegengeftellt, indem feftgefetzt wurde, 

6) Das Gefetz v. 22. II. 1855 (Bluntfchli u. Brater a. a. O. I. S. 708) ge- 

ftattet jedoch die Errichtung gefchloffener Erbgüter, wenn deren Werth 5000 fl. 

beträgt. 

?) v. Viebahn, Statiftik. II. S. 566. 1841 gab es fchon 4 Mill. Parzellen von 

2/3; M. im Durchfchnitt, die fich unter 154,000 landbautreibende Familien ver- 

theilten (durchfchn. 26 Parzellen = 18 Morgen). 1858 gab es 718 Güter über 

200 Morgen, 2895 v. I00—200, 11,727 v. 50—100, 16,795 v. 30—50, 61,098 

v. 10—30, 73,243 v. 5—Io, 283,124 unter 5 M. Befonders parzellirt und in 

Zwergwirthfchaften aufgelöft ift der Grundbefitz im Neckar- und Schwarzwaldkreis. 

Vergl. Bluntfchli und Brater a. a. O. Vl. S. 315. 

8) v. Viebahn, a. a. O., S. 566. 

9) v. Viebahn, S. 567. 1835—44 wurde die Gefammtzahl der Grundbefitzer 

zu 215,369, die der Parzellen zu 1779,710 ermittelt (pro Befitzung 8 Parzellen 

und etwa 28 Morgen Landes). 971 Rittergüter nahmen etwa "/, der Landesfläche 

ein. Die Zerfplitterung des Grundbefitzes ift in dem dichtbevölkerten Kreife 

Zwickau am gröfsten. 

10) Lette a. a. O. S. 93. Gelfetz vom 30. XI. 1843. 
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dafs fernerhin nur noch der dritte Theil der Güter (nach Steuer- 

einheiten berechnet) frei theilbar fein folle. 

Auch in Hannover,! Oldenburg, Braunfchweig!2) 

haben bis in die neuefte Zeit Gefetze beftanden, welche die freie 

Theilbarkeit des Grundeigenthums befchränkten. Ein tüchtiger - 

Stamm wohlhabender Bauern hat fich hier erhalten. In den 

thüringifchen !?) Staaten findet man die meiften walzenden 

d. h. frei theilbaren Grundftücke im Weimarifchen, in den fchwarz- 

burgifchen Walddiftrikten. Hier herrfcht theilweife eine fehr 
weitgehende Bodenzerfplitterung. Gefchloffene Höfe erhielten 

fich in Altenburg. #) In Anhalt fehlen die grofsen Güter ebenfo 

wie die Bauernhöfe. Neben dem !, des Landes umfaffenden 

Herzoglichen Domanium finden fich meift kleinere ländliche Be- 

fitzungen. 

In Kurheffen®) ift die Theilung des Bodens weit vorge- 

fchritten; der Stand der Kleinbauern überwiegt, während Ritter- 

güter und grofse gefchloffene Bauernhöfe feltener find. Die 

grofse Mehrzahl der im Lande wohnenden Familien ift irgend- 

wie angefeffen. Auch in Naffau, 16) befonders in den Weinbau- 

'") In Hannover gingen die eigenbehörigen und Meiergüter durch das Gefetz 

vom 23. VII. 1833 (G. S. f. Hannover, 1833 I. S. 253) in das freie Eigenthum 

- über. Aber die Bauernhofbefitzer blieben in Bezug auf Theilung und Belaftung 

ihrer Güter einer Bevormundung unterworfen, die nur von den Gutsherrn auf die 

Landespolizei-Behörden überging. In Hannover gab es um 1860 zahlreiche grofse 

und mittlere Befitzungen (11,5 °/, der Gefammtfläche gehörte dem Grofsgrund- 

befitz, 21°/, waren Güter über ı2o M.) 32°/, der Gefammtfläche beftand in 

Bauerngütern von 60—ı20 Morgen, 16°/, in Befitzungen v. 30—60 M., 8°/, in 

folchen v. 15—30 M , 9°/o in folchen unter 15 M. Vergl. v. Viebahn, a. a. O. S. 569. 

12) 1862 gab es 6591 Befitzungen unter ı M., 5218 v. I—5. 5157 v. 5—20, 

1842 v. 20—30, 134I v. 30—40, 1676 v. 40—50, 1590 v. 50—100, 1200 v. 

100—200, 180 v. 200—300, 45 von 300 Morgen und mehr (Grofshöfe) und 60 

Rittergüter, 43 Kammer- und Klofter-Güter. v. Viebahn a. a O. Lette, a. a. O. 

13) v. Viebahn, a. a. O. S. 567 fgde. 

") 1862 gab es neben 108 Rittergütern 6535 Bauernhöfe. Letztere befafsen 

!/a aller Befitzungen. v. Viebahn, a. a. O. S. 569. 

15) Vergl. v. Rönne, Staatsrecht, II. 2. Mit der durch das Gefetz v. 26. VIII. 

1848. (G. S. 1848. S. 67) erfolgten Aufhebung des Lehns-, Meier- und gutsherr- 

lichen Verbandes wurde die bisher beftandene Untheilbarkeit der Güter im gröfs- 

ten ‚Theile des Kurfürftenthums aufgehoben und beftand nur noch für die ge- 

fchloffenen Güter im Altfuldaifchen, in den Graffchaften Hanau und Schaumburg 

fort. 1867 ift auch für diefe Landestheile freie Theilbarkeit gefetzlich eingeführt 

worden. Indeffen foll ohne minifterielle Genehmigung die Theilung nicht unter 

''a Acker (Morgen) herabgehen. 

'#) v. Viebahn, a. a. O. S. 573. 



Be Ha 

Gegenden, ift der Grundbefitz fehr zerftückelt, nicht minder im 
Grofsherzogthum Heffen, !”) wo fchon die Gefetzgebung von 
1ı811— 1821 die völlige Entfeffelung des Grundeigenthums kon- 
fequent verfolgt hatte. 

In Mecklenburg?) hat man den entgegengefetzten Weg 

befchritten und Anfangs diefes Jahrhunderts viele Bauernhöfe zu 

den Gutswirthfchaften eingezogen. Kleineren und mittleren 

Grundbefitz kennt man dort faft gar nicht. Bäuerliche Befitzer 
leben nur auf den Domänen und ftädtifchen Grundftücken. Die 

traurigen wirthfchaftlichen und fozialen Folgen, welche in Mecklen- 
burg zu Tage getreten find, find allbekannt. 

Die Gefammtheit diefer, kurz gefchilderten agraren Ent- 

wickelungen fcheint zu beweifen, dafs die Theilung des Bodens 

von dem Gefammtftande der Landeskultur in erfter, von der 

Gefetzgebung nur in zweiter Linie abhängig ift. Ertragreicher, 

fchwer zu bearbeitender Boden, reich entwickelte Erwerbsquellen 

und rafch pulfirender Verkehr haben unter dem Einfluffe der 

verfchiedenartigften Gefetzgebungen in Deutfchland zur ftarken 

Zerftückelung des Grundbefitzes geführt, fo in Sachfen, Würtem- 

berg, der Pfalz, den Rheinlanden, in den thüringifchen Staaten, 

wo zum Theil noch Befchränkungen der gefetzlichen Theilbar- 
keit beftehen. Dagegen hat die völlige Freigebung des Grund- 

eigenthums im Nordoften des Reichs mit feinem ärmeren, leicht 

zu bearbeitenden Boden, mit geringer Entwickelung der Induftrie 

und des Erwerbslebens nicht zur Zerftückelung des Grundbefitzes 
geführt, weit eher zum Gegentheil. Auf diefem Gebiete der 
hiftorifchen Entwicklung regeln die Verhältniffe fich nach Natur- 
gefetzen, welche mächtiger find, als die menfchlichen Rechts- 

normen. Stammesfitte und Familien-Tradition wirken als mäch- 

tige Motive für oder gegen die Landtheilung, dies ift nicht zu 

läugnen. Mächtiger aber, als fie, wirkt die wirthfchaftliche Noth- 

wendigkeit und wo die Gefetzgebung oder die Tradition ihr 
entgegentritt, wie in Mecklenburg, Pommern, Schleswig-Holftein, 

da findet die foziale Krankheit, die Arbeiterfrage, einen Boden, 

'7) Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes. S. 218. Bluntfchli u. Brater, Staats- 

wörterbuch, V. S. 136 fgde. 

8) Vergl. E. M. Arndt, Verfuch einer Gefchichte der Leibeigenfchaft in 

Pommern und Rügen. 1803. Lette, a. a. OÖ. In Mecklenburg-Schwerin gab es 

1860 46 landesherrliche Domänenämter, 1008 Rittergüter, 86 Kloftergüter, 1002 

Erbpachts- und Erbzinsgüter, nur 6163 Bauern- und Koffäthen-Güter und 6596 

Büdner und Koloniften. v. Viebahn, a. a. O. 
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auf dem fich ihre fchlimmften Früchte rafch entwickeln, da ift 

Auswanderung und Fluktuiren der Befitzlofen eine unmittelbare 

Folge der Gebundenheit des Befitzes, an deffen Wohlthaten 
theilzunehmen eine verkehrte Ordnung der Dinge Viele ver- 

hindert. ” 

Die Theilbarkeit des Grundbefitzes findet in der Befreiung 
deffelben von allen Dispofitionsbefchränkungen ihre Ergänzung, 

oft ihre Vorbedingung. In diefer Beziehung bietet diefe Periode 
eine Entwicklung dar, welche zu den grofsartigften wirthfchaft- 
lichen Fortfchritten des 19. Jahrhunderts gerechnet werden mufs. 

Das Markenverhältnifs, die Hofverfaffung, das gutsherrlich-bäuer- 

liche Verhältnifs hatten ihren wichtigften Inhalt in der Verbindung 

von Grundftücken verfchiedener rechtlicher Qualität zu einem 

wirthfchaftlichen Ganzen gefunden. Die mannigfachften recht- 

lichen Beziehungen verknüpften diefe verfchiedenen Grundftücke, 

welche allmählig mehr und mehr unter die römifch-rechtlichen 

Begriffe der Reallaft und Servitut gebracht wurden. Sie zu be- 
feitigen, das Grundeigenthum in völliger Reinheit herzuftellen, 

dem freigewordenen Eigenthümer auch die völlig freie Dispofition 

über die eigene Sache zu verleihen, war eine aus dem Geifte 

der Stein-Hardenberg’fchen Epoche entfprungene Aufgabe der 
modernen Gefetzgebungen geworden und man zögerte in Deutfch- 

land nicht, das von Stein aufgeftellte wirthfchaftspolitifche Pro- 

gramm bis in alle Konfequenzen zu erfüllen. 

Preufsen ging in diefer Beziehung voraus. Die Gemein- 

heits-Theilungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 '9) und die Reallaften- 

Ablöfungsordnung von demfelben Tage begannen den Ausbau 

der bezüglichen Gefetzgebung, welche dann in Bezug auf Ge- 
meinheitstheilungen und Servitut-Ablöfungen befonders durch die 

Gefetze vom 2. März 1850 und ı9. Mai 1851 ?%) fortgeführt 

19) Vergl. Lette u. v. Rönne, Landeskulturgefetzgebung. II. 2. S. ı fgde, — 

v. Rönne, Staatsrecht. II. 2., S. 279. Greiff, a. a. OÖ. Am ’7. VI. 1821 find 3 fehr 

wichtige Gefetze erlaffen: Die Gemeinheits-Theilungs-Ordnung (G. S. 1821. S. 53); 

die Ordnung wegen Ablöfung der Dienfte, Natural- und Geldleiftungen (darunter 

der Laudemien und Zehnten), die auf Grundftücken haften, welche eigenthümlich, 

zu Erbzins- und Erbpacht-Rechten befeffen werden, fofern diefe Grundftücke den 

Umfang einer felbftändigen Ackernahrung haben; endlich ein Ausführungs-Gefetz 

zu dem letzteren. 

20) G. S. 1850. $. 139. Durch die Gemeinheitstheil. Ordn. von 1821 war die 

Aufhebung der Gemeinheiten zugelaffen bei Weideberechtigungen auf Aeckern, 

Wiefen, Angern, Forften und fonftigen Weideplätzen, bei Forftberechtigungen zur 

Maft, zum Mitgenufs des Holzes und zum Streuholen, bei Berechtigungen zum 
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wurde, in Bezug auf die Reallaften durch die Gefetze vom 

18. Juli2?) und 31. Oktober 1845,??) 2. März 1850,23) ı1. März 

185024) und 27. Juni 1860.°) Unter dem Einfluffe diefer Gefetz- 

gebung vollzog fich die Ablöfung der Reallaften und Servituten 
rafch und ohne drückende Opfer für die Betheiligten. Bis 1860 
wurden 82,855 zu Eigenthum verliehene bäuerliche Stellen mit 

etwa 5!/, Mill. Morgen und 1,180,000 andere Befitzungen von 

Laften und Dienften befreit. 56!/, Mill. Morgen Land (1!/, Mill. 

Befitzer) wurden feparirt oder wenigftens von Holz-, Streu- und 

Weide-Servituten befreit.2%) Die Fläche des Waldlandes in 

Staats-, Gemeinde- und Privatforften verminderte fich nicht uner- 

heblich, 2”) indem die Trennftücke, welche den Berechtigten zu- 

fielen, faft überall in Ackerland, Wiefe oder Weide umgewandelt 

wurden. Land- und Forftwirthfchaft wurden räumlich fcharf ge- 

trennt; eine intenfive Land- und Waldwirthfchaft wurde erft 

jetzt möglich; die Landwirthfchaft gewann Rodeland und wurde 

zur klareren Einficht in die eigenen Hülfsmittel und Kräfte hin- 

eingeleitet, zugleich zu einer freieren wirthfchaftlichen Bewegung 

befähigt. 
Die günftigen Folgen diefer Regulirungen blieben nicht aus. 

Plaggen- Heide- und Bültenhieb, mögen diefelben auf gemeinfchaftlichem Eigen- 

thum oder auf einfeitigen oder wechfelfeitigen Dienftbarkeitsrechten beruhen. Die 

Entfchädigung follte in der Regel in Land, konnte jedoch fubfidiarifch auch zum 

Theil in ablösbaren Geldrenten erfolgen. Durch das Ergänzungsgelfetz v. 2. Ill. 

5o wurde die Ablöfungs-Befugnifs auf die Berechtigungen zur Gräferei, zur Binfen-, 

Schilf- und Rohr-Nutzung, zum Krautpflücken, Nachrechen, zur Nutzung fremder 

Aecker gegen Hergabe des Düngers, .zum Fruchtgewinne von einzelnen Stücken 

fremder Aecker, zum Harzfcharren und zur Fifcherei, fowie zur Torfnutzung aus- 

gedehnt. Durch die Gemeinheits-Theilungs-Ordnung vom 19. V. 1851. (G. S. S. 371) 

wurden die wefentlichen Grundfätze der Gefetzgebung von 1821 und 1850 auf die 

Rheinprovinz und Neuvorpommern, für welche letztere nicht galt, ausgedehnt. 

) 028 S..502. 

F1NGHS, 5.682 
23) Gefetz v. 2. III. 50, betreffend die Ablöfung der Reallaften und die Re- 

gulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältniffe (G. S. 1850. S. 77 fgde.). 

=) Das Gefetz betrifft die Ablöfung der auf Mühlengrundftücken haftenden 

Reallaften (G. S. S. 146). j 

25) Das Gefetz ordnet die Errichtung von Provinzial-Rentenbanken zur Er- 

leichterung der Ablöfung an. (G S. S. 383). 
26) v. Viebahn, Statiftik, II. S. 584 fgde. O. v. Hagen, d. forftl. Verhältniffe 

von Preufsen. 1867. S. 75 fgde. 

27) Nach amtlichem Ausweife (Schriften des preufs. Haufes d. Abgeordneten, 

1872. Nr. 20) find 1857/71 in den alten Landestheilen 34, 339 Hekt. Staatswald- 

flächen an Servitutberechtigte als Ablöfung gegeben worden. 
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Aber das fo glänzende Bild der neueren Agrargefchichte zeigt 

auch eine dunkle Seite. Die an ehemals Servitutberechtigte 

abgetretenen Waldftücke, welche vielfach abfoluten Waldboden 

hatten, wurden oft genug nach rafcher Verzehrung der ange- 
fammelten Waldbodenkraft als Acker oder Weide weitergenutzt - 

und verödeten rafch. Der dadurch herbeigeführte volkswirth- 

fchaftliche Verluft wurde nicht annähernd durch die Vortheile 

der Regulirung aufgewogen. Zahlreiche Zwergwirthfchaften, 
deren Exiftenzfähigkeit wefentlich auf dem Mitgenufs von Weide- 

und Streu-Berechtigungen im Walde beruht hatte, wurden viel- 

fach unhaltbar und ihre Befitzer wurden zu befitzlofen Arbeitern. 

Die Zahl der fluktuirenden Familien, welche fich von jeder Sefs- 
haftigkeit losriffen, vermehrte fich rafch. Eine nach den Indu- 

ftrie-Centren hinziehende Bewegung der Arbeiterbevölkerung war 

fo wie fo die nothwendige Folge des rafch emporwachfenden 

Induftrialismus. Durch die Aufhebung namentlich aller Nutzungs- 

rechte am fremden Walde wurde eine der entgegenwirkenden 

Kräfte gelähmt. Aus der fich rafch mehrenden Zahl der belitz- 

lofen Arbeiter aber hat der Sozialismus dann vielfach fein Heer 

von Feinden des Befitzes rekrutirt. In Bayern) liefs die Kon- 

ftitution von 1808 das getheilte Eigenthum fortbeftehen, die 

Verfaffungsurkunde von 1818 aber ordnete die Umwandlung 
aller ungemeffenen Frondienfte in gemeffene und die Ablösbar- 
keit aller aus dem grundherrlichen Verhältniffe herrührenden 

Dienfte und Laften an. Eine genaue Beftimmung der Ablöfungs- 
normen fehlte jedoch und das Zuftandekommen der Regulirung 
blieb dem Uebereinkommen der Betheiligten überlaffen, fo dafs 

in allen Fällen richterliche Entfcheidung angerufen werden mufste, 

wo ein folches Uebereinkommen nicht zu Stande kam. 

1834 wurde ein Gefetz über die Theilung von Gemeinde- 

Gründen erlaffen; allein bis 1848 gefchah wenig. Erft durch‘ 

das Gefetz vom 4. Juni 1848 wurde auf der Bahn der Eigen- 

thumsbefreiung ein bedeutfamer Schritt vorwärts gethan und alle 

Grundlaften für ablösbar erklärt. Für die Forften fpeziell regelte 
das Forftgefetz von 1852 ?°, die Fixirung und Ablöfung der 

Servituten; aber 1861 waren noch 77°/, aller Staatswaldungen, 

30°/, der Gemeinde- und Körperfchaftsforften und 9°/, der Privat- 

>) v. Viebahn, a. a. OÖ. S. 586 fgde. Die Forftverwaltung Bayerns. 1861. 

29) Für das rechtsrheinifche Bayern vergl. »Die Forftverwaltung Bayerns« 

S. 113. Das revidirte Pfälzer Forftgefetz v. 23. Mai 1846 enthält keine Be- 

ftimmungen über die Forftberechtigungen. 

’ 
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waldungen mit Servituten belaftet.3°) Gegen die gänzliche Ab- 
löfung aller Waldfervituten, insbefondere des Rechtes auf Raff- 

und Lefeholz, Streu und Weide haben fich gewichtige Stimmen 

aus volkswirthfchaftlichen und fozialpolitifchen Gründen erklärt 

und man hat deshalb dort bis zur neueften Zeit von radikalen 

Schritten in diefer Richtung Abftand genommen. 3!) Auch in 

Würtemberg°®2) hat erft die Bewegung des Jahres 1848 eine 

energifchere Entlaftung des Grundbefitzes herbeigeführt. Zwar 
hatte fchon das organifche Edikt vom 18. November 1817, wel- 
ches die Leibeigenfchaft aufhob, alle Fronden und Grundabgaben 

für ablösbar erklärt und die Verordnungen vom 13. September 
1818, die Ablöfungsgefetze von 1836, 1837 und 1838 folgten 

derfelben Tendenz. Aber die adeligen Grofsgrundbefitzer wider- 
ftrebten der Grundentlaftung und erft die Gefetze vom 17. Juni 

und 27. Juli 1849 (Ablöfung der Zehnten), fowie vom 14. April 

1848 und 24. Auguft 1849 (Befeitigung aller auf dem Grund- 

eigenthum ruhenden Laften) leiteten die Befreiung des Grund- 

eigenthums von Dispofitionsbefchränkungen ein. Die ftarke Par- 
zellirung des Grundbefitzes zwang in Würtemberg noch bis in die 
neuefte Zeit zur Beibehaltung der Weide- und Streu-Nutzungen 33) 

in den Forften. Eine gänzliche Befreiung des Waldeigenthums 

in diefer Beziehung mufs als eine Aufgabe der Zukunft betrach- 
tet werden. 

Auch in Baden ®%*) gewährte erft die Gefetzgebung von 

1848 eine freiere Agrarverfaffung. Zwar hatten fchon die Ge- 
fetze vom 15. Oktober 1820 und 15. November 1833 die Ab- 

löfung der Grundlaften angeftrebt, letzteres namentlich alle Zehn- 

ten von land- und forftwirthfchaftlichen Erzeugniffen für ablösbar 

erklärt. Aber erft die Gefetze vom 10. April und 31. Juli 1848 — 

30) Vergl. die Forftverwaltung Bayerns, S. 195, 365, 399. Die Belaftung der 

bayerifchen Staatsforften mit Servituten aller Art war vor 1848 eine ganz aufser- 

ordentliche. In den Gegenden mit ftark parzellirttem Grundbefitz war diefelbe 

vielfach fo grofs, dafs an einen dem Waldbefitzer zuflie[senden Reinertrag aus 

den Forften gar nicht zu denken war. Die gröfste unbelaftete Staatswaldfläche 

befindet fich in Ober- und Niederbayern, alfo im Gebiete der gefchloffenen Hof- 

wirthfchaften. 1844 bis 1859 wurden zur Ablöfung von Forftberechtigungen 

743,438 fl. verausgabt und 37,631 Tagwerk (12,821 Hekt.) Staatswaldfläche ab- 

getreten. 

#1) Die Forftverwaltung Bayerns. S. 199. 
#2) v. Viebahn, a. a. O. S. 587. 

3) Ein Streu-Ablöfungs-Gefetz ift neuefter Zeit zu Stande gekommen. 

3) v. Viebahn, a. a. O. 
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das erftere betreffend die Aufhebung aller Feudal- und Bann- 

rechte gegen eine aus der Staatskaffe zu zahlende Entfchädigung 

der unentgeltlich, das letztere eine Ablöfungsordnung für die 

Weiderechte — öffneten den Weg zur Befreiung des Grund- 

eigenthums. N % 

Im Königreich Sachfen®®) hatte von Alters her Freiheit 

der Perfon und des Eigenthums als Rechtsnorm gegolten. Nur 

in der Oberlaufitz beftanden tiefeinfchneidende Dispofitionsbe- 

fchränkungen, namentlich für den laflıtifchen Befitz. Das Gefetz 

vom 17. März 1832 erklärte denfelben zu freiem Eigenthum und 

führte auch dort freie agrare Zuftände herbei. Alle Dienfte, 

Leiftungen, Reallaften, Laudemien wurden für ablösbar erklärt, 

die Erbzins- und Erbpacht-Güter zu Eigenthum verliehen, alle 
Dienftbarkeiten ablösbar. 1850 war die Grundbefreiung im Saas: 

Lande faft vollftändig durchgeführt. 

In den thüringifchen %) Staaten gab das Jahr 1848 eben- 

falls eine ftark wirkende Anregung zur Grundentlaftung. In 

Sachfen-Weimar war die Regulirung 1860 fo gut wie beendet 

und bereits 1/, des Landes feparirt. 7) In Sachfen-Altenburg 

wurden feit 1849 die Ablöfungen fehr energifch betrieben ; 3%) in 

Schwarzburg leiteten Gefetze von 1849 (für.Rudolftadt) und 1850 

(für Sondershaufen) freiere agrare Zuftände ein, ohne dafs jedoch 
bei den befonderen Verhältniffen diefer Länder rafch Erfolge 

von durchgreifender Bedeutung erzielt worden wären. 39) 

In Hannover") fanden fich bei Beginn diefer Periode zwei 
Kategorieen von Agrar-Gemeinheiten vor, folche, welche den 

Städten, Flecken oder Bauerfchaften als juriftifchen Perfonen 

=> Schmidt, Handbuch d. Forft- und Jagd-Gefetze des Königreichs Sachfen. 

1839. — v. Viebahn, a. a. O. 

Bis 1844 waren anhängig: 2730 Fronablöfungen, 3200 Naturalablöfungen, 

1844 Ablöfungen von Weidegerechtfamen, 557 Ablöfungen anderer Dienftbarkeiten, 

623 Gemeinheitstheilungen, 307 Zufammenlegungen. 

3) v. Viebahn, a. a. O. S. 589. 

#7) Für Sachfen-Weimar erging unterm 3. IV. 1821 ein Gefetz über die Hude- 

und Triftrechte; unterm ıı. V. 1821 wurden alle Fronden für ablösbar erklärt. 

Das Ablöfungsgefetz v. 18. V. 1848 fprach die Ablösbarkeit aller Grundabgaben 

und Berechtigungen aus. Ueber die Zufammenlegung der Grundftücke ergingen 

die Gefetze vom 25. VIII. 1848 und ı5. X. 1859. 

#) Auf Grund der Gefetze vom 23. V. 1837 (betr. die Ablöfung der Fron- 

dienfte und Dienftbarkeiten) und 17. I. 1849 (betr. d. Ablöfung des Lehngeldes). 

») Die erfte Separation in Schw. Sondershaufen fand erft 1856 ftatt. 

‘%) v. Viebahn, a. a. OÖ. S. 591. — v. Rönne, Staatsrecht, II. 2. S. 280 fgde. — 

Die Landes-Oekonomie-Geletzgebung d. Kgrchs. Hannover. 1864. 
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zuftanden, deren Nutzungen entweder einzelnen Gemeindemit- 

‚gliedern zufielen oder in die Gemeindekaffe floffen und folche, 

welche einer genoffenfchaftlich verbundenen Gefammtheit ge- 
hörten. Zu letzteren gehörten die Güter und Gerechtfame der 
‚Realgemeinden und die noch beftehenden Marken. 

Schon 1802 #1) war für Lüneburg eine Gemeinheitstheilungs- 

ordnung ergangen; 1822 und 18242) wurden folche für Osna- 

brück, Calenberg, Grubenhagen, Göttingen, Hoya-Diepholz und 

Hildesheim, 1825 4?) für Bremen und Verden erlaffen. Das 

allgemeine Gefetz vom 13. Februar 18504) über die Auf- 

hebung der Marken- und Holzgerichtsbarkeit und die Abftellung 

der markenherrlichen Berechtigungen erweiterte diefe Gefetze. 

Die Verkoppelung der Grundftücke wurde durch Gefetze von 

1842 %) 1847,46) 1853,47) 185648) und. 1862 3%) auch gegen den 

Widerfpruch eines Theils der Intereffenten ermöglicht und das 

dabei zu beobachtende Verfahren geregelt. 
Schon 183150) waren die grund- und gutsherrlichen Rechte, 

fowie ein grofser Theil der Privat-Reallaften für ablösbar erklärt, 
der Lehnsverband felbft aber aufrecht erhalten worden. Drei 

Verordnungen von 18335!) regelten diefe Verhältniffe näher. 

Zu einer endgültigen Löfung aber find die hierher gehörigen 

Fragen erft 1869 52) gekommen. Zahlreiche Grundtheilungen und 

*1) Spangenberg, Sammlung der Gefetze etc. f.d. Kgrch. Hannover. IV. ı. S. 270. 

#2) Gemeinheits- und Markentheilungs-Ordnung für Osnabrück v. 25. VI. 1822 

(Gef. S. 1822, ı. S. 219); die Gemeinheitstheilungs-Ordnungen v. 30. IV. 1824 

f. Kalenberg-Göttingen-Grubenhagen (excl. Harz) (Gef. S. 1824, I. S. ııı), für 

Hoya-Diepholz (daf. S. 221), f. Hildesheim (daf. S. 329). 

43) Gem. Theil. Ordn. v. 26. III. 1825 (G. S. 1825, III, S. 125). 

2) G. 5.714850. 1. S. 13. 

5) Verkoppelungsgefetz v. 30. VI. 1842 (G. S. 1842 1. S. ı31). 

46) Gefetz v. 22. VIII. 1847 (Erweiterung des vorigen), f.. G. S. 1847. I. 295. 

#7) Gef. v. 12. X. 1853 (G. S. 1853. :1. S. 369). 
8) Gef. v. & XI. 1856 (G. S. 1856. I. S. 433). ’ 

#9) Gef. v. 28. XII. 1862 für Osnabrück (G. S. 1862. I. S. 415) und Ver- 

ordnung v. demf. Tage für Aremberg-Meppen, Bentheim und Lingen (daf. S. 416). 

201 Verordn. v10, XI. 1831 (G!\S.12 5209). 

51) Die Ablöf. Ordnung v. 23. VII. 1833 (G. S. I. S. 147); die Verordnung 

von demf. Tage über die Verhältniffe der durch Ablöfung freigewordenen Güter 

und die Veräufserung v. Grundftücken gefchloffener Güter zur Ablöfung von Laften 

(daf. S. 249); die Verordnung von demf. Tage über die erbliche Uebertragung 

von Gütern und Grundftücken unter Vorbehalt einer (unablösbaren) Abgabe, 

(daf. S. 253). 

52) Durch die Verordnung vom 28. IX. 67 (G. S. S 1670) und das Gefetz 

vom 3. IV. 1869 (daf. 1869. S. 544). 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. 4 
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Verkoppelungen, fowie Ablöfungen von Dienftbarkeiten find in 

Hannover 1832 — 1857 vollzogen worden.53) Die Forften nahmen 

jedoch nur in untergeordnetem Maafse theil. Eine überaus gün- 

ftige Entwickelung der Agrarverhältniffe fand in Braunfchweig 
auf Grund der Ablöfungs- und Gemeinheitstheilungs-Ordnung 

vom 20. XII. 1834 ftatt.>%) 

Die kurheffifche Gefetzgebung von 1832—1834 5) ermög- 

lichte die Ablöfung der Grundzinfen, Zehnten, Dienfte und an- 

deren Reallaften, fowie die Aufhebung der hinfichtlich der Vieh- 

hude beftehenden Gemeinheiten und die Verkoppelung der Grund- 
ftücke. Zu einer Auseinanderfetzung der gutsherrlich-bäuerlichen 
Verhältniffe und zur vollftändigen Ablöfung aller Grundlaften 
aber bot die Gefetzgebung erft feit 1848 eine Handhabe 5%) und 

zu einer radikalen Regelung der Agrarverhältniffe gewährt erft 

die neuefte Zeit die Mittel, nachdem die Grundfätze der preufsi- 

fchen Agrargefetzgebung (feit 1867) dort zur Geltung gelangt 
find. 57) 

Auch in Naffau hat erft das Jahr 1867 8) eine völlige Be- 
freiung des Grundeigenthums angebahnt. Zwar waren fchon 
1812 und 18295°) Verordnungen ergangen, welche die kultur- 

fchädliche Ausdehnung der Dienftbarkeiten befchränkten, die 

Güterkonfolidation beförderten und die Regierung hatte 1861 die 

Landesbank verpflichtet, die zur Ablöfung der Erbleih-, Erbzins- 

und Erbpachtsverpflichtungen erforderlichen Kapitalien den Pflich- 

53) 446 Generaltheilungen ohne Vermeffung, 701 nach einer Vermeffung (über 

ı Mill. Morgen Fläche), 1592 Spezialtheilungen und Verkoppelungen find in diefer 

Zeit zum Abfchlufs gelangt. 1849/57 find 17,472 Ablöfungs-Rezeflfe vollzogen 

worden. v. Viebahn. a. a. O. S. 591. x 

>‘) Bis 1857 wurden 200 Separationen mit über '/, Mill. Fläche durchgeführt. 

v. Viebahn, a. a. O. 

55) Verfaffungs-Urkunde von 5. I. 1831, 22 33 u. 34. Ablöfungs-Ordnung v. 

29. II., 1832; Gef. v. 23. VI. 1832 über die Ablöfung der Grundzinfen, Zehnten, 

Dienfte und anderen Reallaften nebft einem Ergänzungsgefetze v. 31. III. 1835 

(Gef. S. f. Kurheffen. 1832. S. 59. 149. 1935. S. 9). v. Rönne, a. a. O. II. 2. 

S. 282. 

6) Gef. v. 26 VIII. 1848 über die Auseinanderfetzung der Lehns-, Meier- 

und anderen gutsherrlichen Verhältniffe (G. S. 1848 S. 67) und vom 20. VI. 1850 

über die Ablösbarkeit aller noch beftehenden Grundlaften (daf. 1850 S. 29). 

57) Verordnung v. 13. V. 1867 (G. S. S. 716 fgde.). 

»8) v. Rönne, Staatsrecht, S. 283. Kultur-Ordnung vom 7. u. 9. XI. 1812 

(Verordn. Samml. Bd. I. S. 187). 

°») Minifterialverordnung v. 12. IX. 1829 (Wifsmann, über das Konfolidations- 

wefen im Hrzthm. Naffau, 1853). 



a Ce 

tigen herzuleihen und fuchte dadurch die Aufhebung diefer Ver- 
hältniffe zu befördern. Aber es kamen auf dem Wege des Ver- 

trags nur wenige Ablöfungen zu Stande und ein Recht, diefelben 

zu fordern, ftand keiner Partei zu. 60) 

In der bisher gefchilderten Entwickelung der Agrargefetz- 
gebung in Deutfchland blieben Schleswig-Holftein und Meck- 
lenburg weit zurück. In erfterer Provinz fteht der Erlafs der 

bezüglichen Gefetze nahe bevor.6'!) Mecklenburg hat fich aus 
den Feffeln einer innormalen wirthfchaftspolitifchen Entwickelung 

noch nicht zu befreien vermocht und es verkümmert dort die 

Kraft eines wackern deutfchen Stammes unter dem Drucke 

mittelalterlicher Inftitutionen. Beffere Zuftände find in den Klein- 

ftaaten, in Anhalt, Lippe, Waldeck vorhanden. Eine mufterhafte 

Regelung der Agrar-Verhältniffe aber zeigt uns das Grofsherzog- 

thum Heffen.%) Die Entfeffelung des Grundbefitzes, feit 1810 
konfequent verfolgt, ift dort auch nach 1820 keinen Augenblick 

vernachläffigt worden und hatte 1848 bereits zu den günftigften 

Ergebniffen geführt. 
Die Gefammtheit der Beftrebungen in Deutfchland, welche 

fich feit dem Beginn diefes Jahrhunderts auf die Befreiung des 
Grundeigenthums und damit auf die Entfeffelung der wirthfchaft- 
lichen Kraft unferes Volkes 'richteten, haben Erfolge herbei- 

geführt, welche uns mit freudiger Zuverficht erfüllen dürfen. Die _ 
durch eine alte Kultur ausgezeichneten europäifchen Länder, 
England, Frankreich, Italien, find in Beziehung auf die grofse 

bodenwirthfchaftliche Regulirung, von welcher ich in diefem Ab- 
fchnitte zu handeln hatte, von Deutfchland überholt. Die geiftigen 

Impulfe, welche von Deutfchland in diefer Richtung ausgingen, 

haben in dem grofsen Czaarenreiche des Oftens in neuefter Zeit 
befreiend und befruchtend gewirkt und das deutfche Volk fchlingt 

60) Bis 1861 waren 69 Gemeinden ganz, 14 theilweife regulirt, 379 Gemein- 

den konfolidirt. v. Viebahn, a. a. O. 

61) 1868, 1869 und 1871 hat das Abgeordnetenhaus dahin zielende Auffor- 

derungen an die Staatsregierung erlaffen (ftenogr. Berichte 1867/68. III. S. 1753; 

1868/69. II. S. 1981; 1870/71. I. S. 226). 

62) Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, V. S. 136 fgde. 1336 wurde die 

Ablöfung aller Grundrenten gefetzlich geregelt, 1839 die Verwandlung und Ab- 

löfung der Holzzehnten, 1848 die Ablöfung der Jagdgerechtigkeiten und die Ver- 

wandlung, Ablöfung und Aufhebung der Weideberechtigungen auf landwirthfchaft- 

lich benutztem Boden. Das Gefetz v. 2. V. 1849 hob alle Lehnsverhältniffe für 

immer auf. Schon 1830 war ein Gefetz zur Förderung der Wiefenkultur er- 

gangen. 
4* 



Be). 

mit tiefem Danke den Ehrenkranz um die Schläfe der grofsen 

Männer, welche feine wirthfchaftspolitifche Fortentwickelung durch 
die Kraft ihres fpekulativen Denkens in die rechten Bahnen ge- 

lenkt haben, um die Stirn eines Stein und Schön, aber auch des 

unfterblichen Thaer, der in hervorragender Weife mitgearbeitet 

hat an diefem grofsen, fegensvollen Werke. 

$S. 7. Der Staatswaldbesitz. Die Domänenfrage. 

Die Periode von 1820—1860 hat nicht, wie frühere Zeitab- 

fchnitte, die Gefammtmaffe der landesherrlichen und Domänen- 

forften wefentlich verändert; der bedeutfamfte Vorgang, welcher 

fich in ihr vollzog, ıft vielmehr die endgültige Klarftellung der 

rechtlichen Natur des Domänenbefitzes. War darüber, ob die 

Domänen Privateigenthum der Landesherrn oder Eigenthum des 

Staates feien, deffen Subftanz und Ertrag zur Beftreitung der 

öffentlichen Ausgaben dienen follen, in manchen deutfchen Staaten, 

namentlich in Preufsen, Bayern, Würtemberg, Baden, Heffen- 

Darmftadt bei Beginn diefer Periode kein Streit mehr, wie ich 

oben gezeigt habe, !) fo harrte die Domänenfrage in den übrigen ?) 

noch ihrer Löfung. 

Diefe erfolgte in Sachfen ?) durch die Verfaffung von 1831 

in dem Sinne, dafs die Domänen als Staatsgut anerkannt worden 

find, auf welches die Civillifte radicirt ift.) Ein Königliches 

Familien-Fideikommifs fteht dem Staats-Domänengute gegenüber. 

In Sachfen-Weimar) wurden auf Grund einer landes- 

herrlichen Propofition die Domänen im Jahre 1856 als Patrimonial- . 
güter des Grofsherzoglichen Haufes anerkannt, nachdem fchon 

1854 das Kammervermögen von dem landfchaftlichen Vermögen 

getrennt worden war. 

In Sachfen-Meiningen®) hat ein langer Streit um das 
Eigenthum an dem Domänengute die Gemüther erhitzt. Nach- 

dem 1846 daffelbe als fürftliches Eigenthum anerkannt worden 

1) Band II., S. 240 fgde. 

2) Band II., S. 245. 

®) Band II., S. 244. _ Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, III. S. 168. 

IX.,54,815 

‘) Im Betrage von 500,000 Thlr. 

°) Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, X. $. 547. 

‘) Bluntfchli u. Brater, a. a. OÖ. X. S. 551. Rau, Lehrbuch der politifchen 

Oekonomie. IV. Bd. (Finanzwiffenfchaft) 5. Ausg. (1864). S. riz fgde. 



war, erklärte ein Gefetz vom 27. Mai 1849 die fämmtlichen 

Domänen für Staatsgut. Aber ein in der Reaktionsperiode am 
-3. Juni 1854 zu Stande gekommenes Gefetz ftiefs diefe Feft- 
ftellung um, und erklärte die Domänen für ein Fideikommifsgut 

des Herzoglichen Haufes, deffen Reinertrag, foweit er nicht zur 

Unterhaltung deffelben verbraucht wird, theilweife zur Staats- 

kaffe fliefsen foll. Lange Verhandlungen über die Domänen- 
frage haben dann 1861/62 ftattgefunden, ohne eine Aenderung 
herbeizuführen. . 

Auch in Sachfen-Koburg-Gotha’”) ift die Frage des 
Eigenthums an den Domänen noch nicht entfchieden. Das auf 

demokratifcher Grundlage ftehende Staatsgrundgefetz vom 26. März 
1849 erklärte in Uebereinftimmung mit einer Herzoglichen Ent- 
fchliefsung vom 5. März 1848 diefelben zwar für Staatsgut; aber 

die Verfaffung wurde 1852 aufgehoben und durch eine neue 
erfetzt, welche jene Beftimmung nicht enthält. Die Hälfte des 

Ueberfchuffes aus den Domänen fliefst nach fpäter getroffener 
Vereinbarung in die Staatskaffe, die Hälfte in die Herzogliche 

Chatulle. Die Eigenthumsfrage blieb unentfchieden. In Gotha 
fpeziell erklärte ein Vertrag vom I. Januar 1855 den gröfsten 

Theil der Domänen für fideikommiffarifches Hausgut, einen 

kleineren. Theil für Staatsgut. 
In Sachfen-Altenburg®) find die Domänen durch Gefetz 

vom 8. März 1854 Eigenthum des Herzoglichen Haufes gewor- 

den. In beiden Schwarzburg bilden fie Fürftliche Hausfidei- 

kommifsgüter. ?) 

In Reufs ä. L.!%) find fie ebenfalls Privateigenthum des 

fürftlichen Haufes, jedoch für die Dauer der Selbftändigkeit des 

Fürftenthums gegen eine Civillifte an den Staat abgetreten. 

In Anhalt ift die Theilung der Domänen zwifchen dem 

Herzoglichen Haufe und dem Staate in neuefter Zeit durchge- 

führt. In Braunfchweig!!) find diefelben nach der Verfaffungs- 

7) Bluntfchli u. Brater, a. a. O. S. 554. Rau, a. a. O. Beilage II. zur Ver- 

faff. Urkunde v, 1849. 

8) Bluntfchli u. Brater, a. a. O. S. 557. 

®) Bluntfchli u. Brater, a. a. ©. S. 560. In Schw.-Sondershaufen find die 

Domänen für die Dauer der Selbftändigkeit des Fürftenthums dem Staate gegen 

eine Civillifte überlaffen. In Schw.-Rudolftadt fliefsen alle Ueberfchüffe nach 

Deckung der Civillifte in die Staatskaffe. 

10) Bluntfchli u. Brater, a. a. O. S. 569. Rau, a a. O. 

1") Nach älterem Rechte floffen in Braunfchweig fämmtliche Einnahmen von 

Domänen, Forften und Regalien in die fürftliche Kaffe, aber es mufsten aus den- 
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Urkunde Staatsgut, von deffen Reineinkommen der Herzog die 
mit den Ständen vereinbarte Civillifte von 237,000 Rthlrn. be- 

zieht, während die fonftigen Ueberfchüffe in die Staatskaffe 

fliefsen. In Oldenburg?) fcheidet die Verfaffungs- Urkunde 

(8 208) vom 18. Februar 1849 Staatsgut und Krongut und die 

gebliebenen Domänen gehören zum erfteren. 

In Hannover wurden durch das Staatsgrundgefetz von 1832 

die Domänen als Staatsgut anerkannt. König Ernft Auguft, der 
diefer Eeftftellung als Kronprinz feine Zuftimmung verfagt hatte, 

hob 1837 das Staatsgrundgefetz auf und ftellte den früheren 

Zuftand her, d. h. er entzog die Kammergüter der Dispofition 
der Stände. Die Verfaffung von 1840 ($ 129) erklärte die 

Domänen für Hausfideikommifsgüter; auch das Verfaffungsgefetz 

vom 5. September 1848 hatte feftgefetzt ($ 78), dafs die Domänen 

ein nur mit Zuftimmung der Stände veräufserliches Krongut fein 
follen.13) Die Oktroyrungen vom I. Auguft 1855 führten jedoch 

thatfächliche Aenderungen in diefer Beziehung herbei, welche 
noch nicht zum vollen Abfchlufs gelangt waren, als die Ereig- 
niffe von 1866 Hannovers felbftändige ftaatliche Exiftenz für 
immer beendigten. Durch die Verordnung vom 5. Juli 1867 find 

dann die Domänen in Hannover, fowie in Kurheffen, Naffau mit 

den kleineren Ännexen, den altpreufsifchen Domjnen gleich- 

geftellt, alfo für ächtes Staatsgut erklärt worden. 

In Kurheffen ') hatte S 107 der Verfaffung von 1831 das 

Domanium für Staatsgut erklärt. Ein befonderes kurfürftliches 

Hausfideikommifsgut ift ausgefchieden worden, welches jedoch 

ebenfo wie die Domänen, ohne Einwilligung der Stände unver- 

äufserlich ift. Ein langer Streit um das Eigenthum an den 

Domänen wurde in Naffau durchgefochten. ®) Das Herzogliche 
Haus nahm fie fämmitlich als Patrimonialgut für fich in Anfpruch. 

1848 wurde vorübergehend anerkannt, dafs fie Staatsgut feien; 

aber erft das Gefetz vom 23. Januar 1861 regelte die Frage 
endgültig. Nach den Beftimmungen deffelben find die Domänen 

Staatseigenthum und unveräufserlich; aber die Reinrente derfelben 

felben alle Regierungskoften beftritten werden. Bluntfchli u. Brater, a. a. OÖ. 

V. 242: 

12) Bluntfchli u. Brater, 

'#) Bluntfchli u Brater, 

'!") Bluntfchli u. Brater, 

%) Bluntfchli u. Brater, 

8:05 11.8:,108:, ViL.u3535 r. 

a. O. II. 168. v. Rönne, Staatsrecht, II. 2. 590. ° 

8... 0. IL. 108: 

2.0, VIRr5:199; » 2 » » 
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unterliegt zu °/jo und wenn dies 700,000 fl. überfteigt, zu 85%, 

der freien Verfügung des Landesherrn. 

Die hier kurz gefchilderten Regulirungen bilden einen Ab- 

fchlufs in der Gefchichte des landesherrlichen und Staatswald- 

befitzes. Grofse Veränderungen deffelben liegen nicht in der 

Tendenz unferer Zeit. Die Agitation für die Veräufserung der 
Staatsforften- ift erlofchen; das forftliche Gewerbe des Staates 

findet faft allgemeine Anerkennung als ein durch die Sonderart 

der Waldwirthfchaft, durch die hohe Kulturbedeutung des Waldes 

berechtigtes. Regierungen und Landesvertretungen in Deutfch- 

land find viel mehr der Anfıcht, dafs die Staatsforften zu ver- 

mehren, als dafs fie zu vermindern feien. Man hält die ewige 
Perfon des Staates für hervorragend geeignet, die grofsen, un- 
veränderlichen Landeskulturzwecke zu verfolgen, welche durch 

eine angemeffene Fläche und Vertheilung des Waldes im Lande 

erreichbar find, geeigneter, als die durch die rafch veränderlichen 

Intereffen des Tages beherrfchten Privatperfonen. Man weift fogar 
dem Staate vielfach die Aufgabe zu, fich allmählig in den Befitz 
aller derjenigen Ländereien mit abfolutem Waldboden zu fetzen, 

welche ohne grofse volkswirthfchaftliche Schäden niemals einer 

anderen, als der forftwirthfchaftlichen Benutzung unterworfen 
werden dürfen und dem entfprechend weift die Gefammtrichtung 

der neueften Zeit auf eine allmählige Vermehrung der Staats- 

forften hin. 

In Preufsen !6) hat fich die Fläche der Staatsforften von 

1820 bis 1865 ziemlich ftetig, im Ganzen um etwa 350,000 Hek- 

taren vermindert, von da bis 1873 vermehrt und zwar um etwa 

30,000 Hektaren. In dem Jahrzehnt 1820/30 erfolgte die Ver- 
minderung vorzugsweife durch Verkauf (269,089 H.), während 

fpäter Landabtretungen an Servitutberechtigte in den Vorder- 

grund traten. Vermindert hat fich das Areal der Staatsforften 

feit 1851 in den Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachfen, 

Rheinland (um 24,091 H.), vergröfsert in den Provinzen Preufsen, 

Pofen, Weftfalen (um 38,604 H.). In Schleswig und Hannover 

find nicht unbeträchtliche Flächen Heideländereien zur Aufforftung 

in neuefter Zeit angekauft worden. 

In Bayern !”) hat fich das Areal der Staatsforften in diefer 

16) Vergl. die «Denkfchrift über die Waldflächen-Verhältniffe und die Auf- 

forftung von Oedländereien in der preufsifchen Monarchie« v. I. X. 1872 (Druck- 

fachen des Haufes der Abgeordneten 1872/73 No. 20). Vergl. auch unten 4 10. 

'7) Die Forftverwaltung Bayerns, S. 2ı1. Es ift zu dem oben Gefagten zu 



Periode im Wefentlichen konftant erhalten. Auch hier ift das 

Beftreben der Regierung auf Vergröfserung deffelben nach ftaats- 

und volkswirthfchaftlichen Gefichtspunkten gerichtet. 1844/59. 

find 28,685 Hektaren durch Kauf und Taufch erworben, dagegen 

1819/23 etwa 17,000 H. 1844/59 11,359 H. verkauft und aufser- 

dem 12,800 H. an Servitutberechtigte abgetreten, fo dafs eine 

Verminderung des Staatswaldareals von im Ganzen mindeftens 

12,500 H. anzunehmen ift. 

In Würtemberg!®) hat fich die Gefammtbewaldung des- 

Landes 1804/55 etwas vermehrt; in Baden?) haben die Staats- 

forften 1837/70 9486 H. an Fläche gewonnen, in Sachfen 2) 

1807/59 7995 H. 
Deutfchland befitzt in feinen Staatsforften ein hohes Gut, 

deffen Bedeutung für die Wohlfahrt Aller mehr und mehr aner- 
kannt wird. Jene Zeiten der tiefften Erniedrigung des deutfchen 

Volkes, des politifchen und wirthfchaftlichen Ruins, in denen der 

Gedanke keimte, fich diefes nationalen Gutes zu entäufsern, find 

vorüber. Die Politik hat das anerkannt, was das deutfche Volks- 

bewufstfein ftets feftgehalten hat, dafs wir des Waldes noch 

bedürften, wenn er ökonomifch entbehrlich geworden wäre, dafs 

er darum nicht nur ein Objekt finanzieller Spekulation fein, 
fondern auch als einer jener Faktoren geachtet werden foll, 

welche dem geiftigen und körperlichen Leben des Volkes eine 

Fülle frifcher Kraft zuführen. Die Erhaltung einer angemeffenen 

Landesbewaldung aber wird dann am meiften gefichert fein, 

wenn ein namhafter Theil derfelben fich im Befitze des Staates 

befindet. 

8. 8. Die Staats-Forst-Verwaltungen. 

Die Signatur der Neuzeit in Bezug auf die organifirte Thätig- 

keit der Staats-Gewalten läfst ich kurz dahin zufammenfaffen : Be- 

fchränkung der Staatsthätigkeit felbft auf das Gebiet des Rechts- 

fchutzes, des Kulturfchutzes und der Wohlfahrts-Pflege ; Ueber- 

gang aller Funktionen, welche nicht das Intereffe aller Staats- 

bemerken, dafs fich die Gefammtbewaldung Bayerns feit 1820 wahrfcheinlich fehr 

vermindert hat, ohne dafs es möglich wäre, hierfür ziffermälsige Belege beizu- 

bringen. Vergl. unten 2 10. 

8) Gwinner, Monatfchrift, 1857 (I.) S. 3. Unten 2 ıo0. 

9) Schuberg in Baur’s Monatfchrift 1873, S. 241 fgde. Unten ? 10. 

20) S. v. Manteuffel in der Forft- und Jagd-Zeitung. 1861. S. 113. 
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bürger gleichmäfsig umfaffen, an kleinere organifirte Rechts- und 
Thätigkeitskreife ; ftrenge Scheidung derjenigen ftaatlichen Funk- 

tionen, welche aus der Staatshoheit hervorfliefsend, ftaatsrecht- 

licher Natur find, von den aus privatrechtlichen Qualitäten ent- 
fpringenden (Staatsvermögens-Verwaltung). 

Aus diefer allgemeinen Norm ergiebt fich für die Organe 

der Staatsforftverwaltungen nach dem heutigen Stande der in 

- Deutfchland vorhandenen Organifationen eine doppelte Funktion: 

Bewirthfchaftung eines Theiles des Staatsvermögens, welches der 

Staat nach privatrechtlichem Titel befitzt und nach privatwirth- 

fchaftlichen Grundfätzen zur Gütergewinnung benutzt; Vollzug 

des Kulturfchutzes und der Wohlfahrtspflege durch eine ober- 

auffehende und wirthfchaftsleitende Thätigkeit in Bezug auf alle 

diejenigen Waldungen ohne Unterfcheidung des Befitzers, welche 

durch die befondere rechtliche Natur ihrer Eigenthümer (Ge- 

meinden, Korporationen u. f. w.) oder durch ihre befondere eigene 

Qualität (als Schutzwälder) nicht nach rein privatwirthfchaftlichen 

Grundfätzen bewirthfchaftet werden dürfen. 

In erfterer Beziehung find die Organe der Staats-Forftver- 

waltungen aufzufaffen als Träger privatrechtlicher, in letzterer 

als diejenigen ftaatsrechtlicher Funktionen. Beide Thätigkeits- 

gebiete find bis heute nur theoretifch fcharf gefchieden, greifen 

aber im praktifchen Gefchäftsvollzug fchon um deswillen vielfach ° 

in einander über, weil die dem einen oder anderen Gebiete an- 

gehörigen Thätigkeiten oft durch diefelbe Behörde oder diefelbe 

Perfon vollzogen werden. 
«Der Neuzeit fehlt es jedoch nicht an Verfuchen, ihre Schei- 

dung auch in Bezug auf den Gefchäftsvollzug und die Organe 

felbft zu einer vollffändigen zu machen. Ich erinnere nur an 

das in Oefterreich in neuefter Zeit in das Leben getretene In- 

ftitut der Forft-Infpektoren, welche, ohne an der Staats-Ver- 

mögens-Verwaltung irgendwie Theil zu nehmen, die ftaatsrecht- 

liche Funktion der Oberaufficht und Wirtfchaftsleitung in Bezug 

auf alle Waldungen des Landes wahrzunehmen haben. !) 

Es ift unzweifelhaft, dafs die fernere Entwickelung der Fortt- 
hoheitsgefetzgebung uns zu ähnlichen Einrichtungen führen wird. 

Leicht erkennbar werden bei dem Studium’ der für die Ver- 
waltung der Staatsforften in Deutfchland feit 1820 getroffenen 

Einrichtungen gewiffe allgemeine Tendenzen, welche auf dem 

') Vergl. forftliche Blätter (Grunert u. Leo) 1873. S. 55. 
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Boden der verfchiedenen politifchen Stellung der deutfchen Ein- 

zelftaaten erwachfen, für den Gang der Entwickelung der Staats- 

forftverwaltungen mafsgebend gewefen find. Die Zeit nach den 

Befreiungskriegen forderte von allen deutfchen Staaten äufserfte 

Befchränkung der Staatsausgaben, um die erfchöpfte wirthfchaft- 

liche Kraft des deutfchen Volkes zu fchonen und den zerrütteten 

Wohlftand zu heben. An keinen deutfchen Staat aber trat diefe 

Forderung ftrenger heran, als an Preufsen. Zur europäifchen 

Grofsmacht geworden, hatte dies kleine und arme Land eine 

völkerrechtliche Stellung zu behaupten, welche mit feinen Hülfs- 

mitteln in keinem Verhältniffe ftand. Ihm erwuchs die Pflicht, 

ein grofses Heer zu unterhalten, während die kleineren Staaten 
fich mit der dürftigen Ausftattung ihres geringen Bundeskontin- 

gents begnügen durften. Wollte Preufsen feinen deutfchen Beruf 

nicht gänzlich verfehlen und zugleich die fchwer errungene 

europäifche Grofsmachts-Stellung nicht wieder verlieren, fo mufste 
fein Heer vor allen anderen bereit fein, die politifchen Intereffen 

Deutfchlands ebenfo, wie feine eigenen, mit ftarker Hand zu 

fchützen. 

Diefer Pflicht konnte nur genügt werden, wenn die Finanz- 
verwaltung des Staates alle irgendwie verfügbaren Mittel für 

jene höheren politifchen Zwecke flüfig erhielt und in Bezug auf 

alle nicht diefen dienende Ausgaben die äufserfte Sparfamkeit 
walten liefs. Und diefe Knappheit der Finanzverwaltung in 

Preufsen ift denn auch in: diefer Periode faft fprüchwörtlich in 
Deutfchland geworden. Sie hat Preufsen vor einem Doppelten 

bewahrt: Vor jedem Beamten-Luxus, der fich in manchem klei- 

neren Staate als zehrendes Uebel einftellte und vor einer durch 

zu geringe Anfpannung der Kraft leicht entftehenden Erfchlaffung 

des Beamtenthums. Sie hat auf der andern Seite — dies darf 

nicht geläugnet werden — eine wahrhaft intenfive Bewirthfchaf- 

tung der preufsifchen Staatsforften verhindert und den Staat 

mittelbar finanziell gefchädigt. Es ift aber dabei nicht zu ver- 
geffen, dafs die Zeit von 1820 bis 1850 von den Lenkern des 

preufsifchen Staatswefens jene Sparfamkeit gebieterifch forderte 

und dafs derfelbe Staat, der an den Kulturgeldern für feine 

Forften fparte, für feine Unterrichtsanftalten, von der Univerfität 

hinab bis zur Dorffchule, reichliche und eine hohe Blüthe des 

Unterrichtswefens fördernde Summen verwendete. 

In der preufsifchen Staatsforftverwaltung finden wir, diefer 
allgemeinen Tendenz entfprechend, grofse Verwaltungsbezirke, 
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die — im Often der Monarchie wenigftens — durch die Gleich- 

artigkeit der Waldbeftockung, ebene Lage der Reviere, Einfach- 

heit der Wirthfchaft möglich gemacht, durch fehr geringe Roh- 
erträge der Forften vielfach geboten waren. In den meiften 

anderen deutfchen Staaten erftreckte fich die Thätigkeit der 

Revierverwalter auf viel geringere Flächen, konnte darum eine 

intenfivere fein und es war dies felbft in denjenigen Staaten der 

Fall, welche den nordoftpreufsifchen Landestheilen in Bezug auf 
Bodenausformung und Beftockungs-Verhältniffe ähnlich find, wie 
in Hannover. 

Eine zweite leicht erkennbare Tendenz der Entwickelung, 

‘welche allen deutfchen Staatsforftverwaltungen gemeinfam war 

und in Preufsen vielleicht am wenigften zu Tage trat, ift das 

Zurückdrängen des Jagd-Intereffes und damit auch die Befeiti- 
gung der in manchen Staaten (Würtemberg, Hannover) noch 

um 1820 in voller. Blüthe ftehenden Bevorzugung des Geburts- 

adels bei Befetzung der höheren Forftbeamtenttellen. 

In organifatorifcher Beziehung richtete die Entwickelung 

diefer Periode fich vorzugsweife auf die Trennung der Kaffen- 

verwaltung von der Betriebsverwaltung, der Rechtfprechung von 

der Wirthfchaft und Betriebsleitung, endlich auf gröfsere Selb- 
ftändigkeit der die eigentlich vollziehende Inftanz darftellenden 
verwaltenden Beamten und in letzterer Beziehung drängt eine 

ftarke Bewegung auf den vollen Ausbau des Oberförfter-Syftems, 

d. h. des Syftems der mit felbftändiger Wirthfchaftsführung be- 

trauten, vollverantwortlichen und rechnungslegenden Revierver- 

walter hin. Die fpeziellere Darftellung der einfchläglichen ge- 

fchichtlichen Vorgänge wird Gelegenheit geben, das Vorhanden- 
fein der kurz bezeichneten allgemeinen Strömungen zu erkennen 
und zu beurtheilen, inwieweit fie fich bisher Geltung zu ver- 
fchaffen im Stande waren. Sie wird uns zugleich in den Stand 
fetzen, die Bedeutung derjenigen deutfchen Staatsforftbeamten 

zu würdigen, ihren Antheil an den Errungenfchaften der Neu- 
zeit zu bemeffen, welche treu mitgearbeitet haben an der Er- 

reichung der durch das Heute gefteckten Ziele, ohne an den 

Stätten der Wiffenfchaft in erfter Linie zu ftehen. 

In Preufsen ?2) hat die Centralftelle der Finanzverwaltung 

und damit auch der Staatsforftverwaltung, das Finanz-Minifterium, 

2) Quellen der Forftverwaltungsgefchichte Preufsens in diefer Periode»v. Rönne, 

Staatsrecht d. preufs. Monarchie II. 2. $. 332—337- S. 597—599. S. 710 fgde. — 



= Bor 

manchen Wechfel durchlebt. 1834 wurde daffelbe auch mit der 

Verwaltung des Refforts für Handel und Gewerbe betraut, diefe 

aber 1835 gleichzeitig mit der Domänen- und Forftverwaltung 

wieder abgezweigt, für letztere eine befondere Abtheilung beim 

Minifterium. des Königlichen Haufes begründet.?) 1837 wurde 

fodann die Verwaltung der Handels- und Bau-Angelegenheiten 

wiederum mit dem Finanzminifterium vereinigt. Das Jahr 1848 

brachte dann durchgreifende Veränderungen. Ein befonderes 

Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, fowie 

ein zweites für die landwirthfchaftlichen Angelegenheiten wurden 

begründet, die Domänen- und Forftverwaltung aber wurde wie- 

derum dem Finanz-Minifterium als befondere Abtheilung unter- 

ftellt. %) 

Die Forftverwaltung fügte fich feit 1817 in den mittleren . 

(Kontrol-)Stellen der allgemeinen Landesverwaltung durch die 

Regierungen vollftändig ein. ?) 

In den Lokalverwaltungsftellen (Öberförftereien) vollzogen 

fich feit 1820 manche Veränderungen. Schon am Schluffe der 

vorigen Periode war eine Art von Revierförfter-Verfaffung ein- 

geführt worden, welche der Initiative Hartigs ihre Entftehung 

verdankte.6%) Die Durchführung diefer Organifation wurde G. 
L. Hartig für die öftlichen Provinzen der Monarchie, dem Ober- 

landforftmeifter Freiherrn von Wintzingerode”) in den Provinzen 

weftlich der Elbe übertragen. Schon 1816 machten Hartig und 
Wintzingerode den Vorfchlag, den Revierförftern den Titel Ober- 
förfter, den Oberförftern die Amtsbenennung Forftinfpektor bei- 

zulegen, ohne dafs Allerhöchften Ortes diefem Wunfche zunächft 

Folge gegeben worden wäre. 

v. Rönne, das Domänen-, Forft- und Jagdwefen der preufs. Monarchie. Bergius, 

Finanzwiffenfchaft. 2. Aufl. 1871. 4 28. S. 319.fgde. — v. Viebahn, Statiftik. 1858. 

I. S. 289 fgde. — Sammlung offizieller Aktenftücke in Fr. W, Schneider’s Forft- 

und Jagd-Kalender feit 1852, daran anfchliefsend feit 1869 in dem v. Danckel- 

mann und Schneider herausgegebenen »Jahrbuch der preufs. Forft- und Jagd- 

gefetzgebung und Verwaltung«. 

3) Kabinets-Ordre v. 26. I. 1835. 

“) Allerh. Erlafs v. 17. IV. 1848 (G. S. S. 109). S. d. II. Bd. diefes Werkes. 

S. 260. 

°) Inftruktion f. d. Bezirksregierungen v. 23. X. 1817 und Kabinets-Ordre 

v. 31. XII. 1825. 

6) S. d. II. Bd. diefes Werkes, S. 260. 311. 

”) Die nachftehenden biographifchen Notizen über den Oberlandforftmeifter 

von Wintzingerode verdanke ich der Güte des Herrn Oberforftmeifters Frhrn. von 

Wintzingerode in Cöln (älteften Sohnes deffelben). 
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Die neue Organifation, welche zum Verwaltungsvollzug 

Revierförfter, zur Rechnungslegung, Wirthfchaftsleitung und 
Lokalinfpektion Oberförfter, zur oberen Leitung und Kontrole 

Forftmeifter und Oberforftmeifter hatte, ftiefs bald auf Schwierig- 

keiten aller Art. 

Die älteren Oberforftmeifter, Staatsrath Laviere, Staatsrath 

Kraufe, v. Kropf, von Kleift, v. Schenk u. A. waren an und für 

fich dem aus Süddeutfchland berufenen Chef der preufsifchen 

Forftverwaltung wenig günftig geftimmt. Dazu kam, ‚dafs die 
Revierförfter-Organifation, deren Plan bei Hartig wohl mehr aus 
feinen Erfahrungen in Weftdeutfchland, als aus einer eingehen- 

den Kenntnifs der nordoftdeutfchen Verhältniffe entfprungen war, 

für Altpreufsen mit meift fehr niedrigen Holzpreifen und einer 

nothgedrungen extenfiven Waldwirthfchaft nicht recht pafste und 

leicht angegriffen werden konnte. Endlich erwuchs den Hartig’- 

fchen Reorganifationsplänen ein nicht gering anzufchlagender 

Gegner in dem Kommandeur des reitenden Feldjäger-Corps, der 

fich 1817 bei dem Staatskanzler Hardenberg darüber befchwerte, 

dafs: man feinen Feldjägern Revierförfterftellen anbiete, und für 

fie Oberförfterftellen verlangte. Ihm fchlofs fich im Intereffe 

Karl Wasmuth Friedrich Wilhelm Freiherr von Wintzingerode wurde am 21. 

VI. 1772 zu Haffelfelde am Harz (Braunfchweig) geboren, erhielt (eine Schul- 

bildung durch Hauslehrer, fpäter auf dem Carolinum in Kaffel, ftudirte von 1788 

ab auf den Univerfitäten Marburg und Rinteln Forft- und Bergwefen, fowie Rechts- 

und Kameralwiffenfchaften und erwarb.fich in den heffifchen Forften bei Vecker- 

hagen an der Wefer die praktifche Kenntnifs der Waldwirthfchaft. 

Zum Hof- und Jagd-Junker des Landgrafen und Affeffor der oberen Kameral- 

behörde zu Kaffel ernannt, trat v. W. dem Öberjägermeifter v. Witzleben nahe 

und diefer ausgezeichnete Mann fchenkte dem jungen Affeffor befonderes Intereffe. 

Im Jahre 1800 verliefs v..W. den Staatsdienft und übernahm die Verwaltung 

des Familienguts Wehnde im Eichsfelde. Als das Eichsfeld 1802 an Preufsen 

kam, wurde ihm die Oberforftmeifterftelle bei der Kriegs- und Domänen-Kammer 

zu Heiligenftadt übertragen. In diefer Stellung ging er 1807 in die Verwaltung 

des Königreichs Weftfalen über. Er gehörte zu den deutfchen Männern, welche 

unter der Fremdherrfchaft auf ihrem Poften ausharrten, um auch in diefer f(chweren 

Zeit die Intereffen des Landes zu fchützen. 

Bis zur Auflöfung des Königreichs Weftfalen blieb v. W. als General-Infpektor 

der Forften und Gewäffer, zu welcher Stellung er berufen ‘worden war, dem 

Staatsrath von Witzleben in Kaffel zur Seite. 1814 als Forftreferent zu dem 

Civil- und Militär-Gouvernement in Halberftadt berufen, wurde v. W. 1815 nach 

Berlin verfetzt und 1816 zum Oberlandforftmeifter ernannt. Er ftarb im Dezember _ 

1830. Sein vielbewegtes Leben fpiegelt jene Zeit des rafchen Wechfels. v. W. 

gehörte zu den tüchtigften Forftmännern, welche der alten kameraliftifchen Schule 

entfproffen find. 



der in den drei Fufsjäger-Bataillonen dienenden Anwärter auf 
Öberförfterftellen der Major v. Neumann, Kommandeur des 

Garde-Jäger-Bataillons an. 

Zwar wies der Finanz-Minifter von Klewitz, dem die erft- 

genannte Befchwerde zur Beantwortung übergeben worden war, 
diefelbe in den ftärkften Ausdrücken zurück und fchlofs fich, 

indem er fie »arrogant« nannte, einer auch an anderer Stelle 
damals innerhalb der forftlichen Kreife vertretenen Anficht über 

das reitende Feldjäger-Corps an;®) aber der militärifche Einflufs 
reichte oft weiter, als der der Minifter und die neue Organifation 

kam den gefchilderten Verhältniffen gegenüber nicht in Flufs. 
Man entfchlofs fich vielmehr, vorgängig noch eine Kommiffion 

von Oberforftmeiftern zu hören, welche 1818 in Berlin zufammen- 

trat und zu welcher v. Kropff,®) v. Kleift,1%) v. Laviere, 11) 

v. Schenk, !?) v. Schleinitz, 13) Junk und Lemke zugezogen wurden. - 

Am 26. Mai 1818 erliefs hierauf Friedrich Wilhelm III. eine 

Kabinetsordre, welche es tadelte, dafs man mit der neuen Or- 

ganifation fo rafch vorgegangen fei, fo dafs nun fchon weitere 

Verbefferungen nothwendig würden. Die Genehmigung des. 

Königs zn dem ÖOrganifationsplane fei nur unter der Voraus- 

fetzung gegeben worden, dafs die Adminiftrationskoften nicht 

gefteigert würden. Die Amtsbenennung der verwaltenden und 

infpizirenden Forftbeamten werde fpäter beftimmt werden. 

1819 heifsen die Beamten im Gehaltsetat bereits Forftmeifter 

und OÖberförfter ; aber Alles blieb im Werden ; damals entworfene 

Beamteninftruktionen kamen nicht zur Geltung. Man experimen- 

8) U. A. hatte der Öberforftmeifter v. Kleift in Magdeburg in einem an 

Altenftein gerichteten Schreiben vom 18. IV. 1808 die Anmafsung und‘ Unbrauch- 

barkeit der Feldjäger hart getadelt. 1809 fchlug. General York vor, das Feld- 

jäger-Corps zu Pferde mit dem Fufsjäger-Regimente zu vereinigen und Altenftein 

forderte hierüber Gutachten von den Staatsräthen und Öberforftmeiftern Kraufe 

und Laviere ein. Beide fprachen fich energifch gegen das reitende Feldjäger- 

Corps aus. In einem Berichte v. 16. II. 1809 heifst es: »Militärdienfte find der 

künftigen Beftimmung der Jäger gewifs angemeffener, als Kurier-Reifen, die bei 

einem anfehnlichen Verdienfte erhöhte Bedürfniffe veranlaffen und, wie die jetzige 

Stellung des Jäger-Corps zu Pferde gegen das Militär war, gänzlichen Mangel an 

Disciplin herbeiführen.« 

9) Bd. II. dfs. Werkes, S. 331. 

0) Oberforftmeifter in Magdeburg, vergl. Note 5. 

") Staatsrath und Oberforftmeifter in Magdeburg, früher’ (um 1810) Rath in 

der Sektion des Finanz-Min. für Forften, 

'2) Oberforftmeifter in Potsdam. 

3) v, Schleinitz war Oberforftmeifter in Potsdam; Junk in Königsberg. 
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tirte auch noch nach 1820, obwohl in diefem Jahre eine organifche 

Verordnung erfchien, welche das Oberförfterfyftem, wie es heute 
in Preufsen befteht, zu Grunde legte. 1%) | 

Am 23. Auguft 1825 reichte der Finanzminifter von Motz 
einen von Wintzingerode und Hartig ausgearbeiteten Organi- 

fationsplan ein, der am 31. Auguft die Genehmigung des Königs 
fand. Die gefammten Revierverwaltungsgefchäfte, die Buch- 

führung und Rechnungslegung fielen den Öberförftern zu; als 

ftändige Kommiffare der Regierungen fungirten mit der Lokal- 

kontrole betraute Forftinfpektoren, als technifche Leiter des Be- 

triebs in den Regierungsbezirken Oberforftbeamte (Öberforft- 
meifter und Regierungs- und Forfträthe), ihnen zur Seite Forft- 
meifter. Die Verwaltung gipfelte in der Domänen- und Forftt- 

abtheilung des Finanz-Minifteriums. 

1834 wurde den Forftinfpektoren ausdrücklich jede über die 

Kontrole des Schlag- und Kulturbetriebes hinausgehende Ein- 

mifchung in die Revierverwaltung unterfagt. ') 
1831 berief der Finanzminifter Maafsen den feitherigen Ober- 

forftibeamten zu Gumbinnen, Carl Auguft Reufs (fpäter geadelt) 

als geh. Finanzrath in das Finanzminifterium. !6) 

") Circul. Verfügung vom 7. II. 1820 in bef. amtlichem Abdruck. 

15) Fin. Min. Verfügung v. 26. II. 1834 bei v. Rönne, D. F. u. J. W. 

3. 261-263. 

1%) Die Biographie v. Reufs’ ift durch den Oberlandforftmeifter Otto v. Hagen 

in Grunerts forftl. Bl. V. Hft. 1863. S. 224 fgde. veröffentlicht worden; auch in 

der bef. Beilage zum deutfchen Reichsanzeiger v. 23. V. 1874, No- 218 ift eine 

mit grofser Wärme gefchriebene Biographie des verdienten Mannes abgedruckt. 

Carl Aug. v. Reufs, geb. 26. X. 1793 zu Grofsebersdorf, erhielt feinen erften 

Schulunterricht von Lehrern und Geiftlichen der Umgegend und befuchte dann 

1807/10 das Gymnafium in Gera, welches er bis zur Reife für Prima durchlief. 

Nach beftandener Forftlehre, wurde er fchon am ı. IX. ı8ı2 als Forftaffiftent in 

Grofsebersdorf, wo fein Vater Oberförfter war, angetftellt. 

Allein fein Verlangen nach einer befferen Bildung liefs ihn nicht ruhen. 

ı812 bezog er mit Urlaub die Forftfchule in Tharand, wo er bei Cotta und Reum 

anregende Belehrung fand. Der Krieg von 1813 rief ihn zur Fahne. Bald zum 

Offizier befördert, nahm er Theil an dem Feldzuge in den Niederlanden. 

Im Juni 1814 kehrte er zur Beendigung feiner Studien nach Tharand zurück. 

Nach Grofsebersdorf zurückgekehrt, ging R. 1815 mit feiner Heimath an Preufsen 

über, wurde bei der Regulirung der Landesgrenze befchäftigt, arbeitete dann als 

Referendar bei der Regierung in Merfeburg und wurde fchon 1817 von Hartig zu 

einer Forftmeifterftelle vorgefchlagen. Reufs aber bat um eine Oberförfterftelle 

und erhielt Burgliebenau (Schkeuditz). 1819 wurde er zum Forftinfpektor in 

Schleufingen befördert und erhielt 1823 den Titel Forftmeifter. 

Sein bedeutendes Verwaltungs- und Organifations- Talent trat jetzt mehr und 
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Der Eintritt diefes Mannes in die Centralftelle der Staats- 
forftverwaltung bezeichnet einen bedeutungsvollen Abfchnitt in 
der von mir zu fchildernden Entwicklung. Ausgerüftet mit einer 

faft wunderbaren Arbeitskraft und diefelbe bis zur Erfchöpfung . 
ausnutzend, unbeugfam den klar erkannten Zielen feiner Thätig- 
keit zuftrebend, ift v. Reufs zum typifchen Vorbild jener preuf- 
fifchen Beamtenfchule geworden, welche mit vollkommener 

Selbftverläugnung und Anfpruchslofigkeit Nichts kannte, als die 
eiferne Strenge der Dienfterfüllung. Wer vermöchte einer folchen. 

Richtung, fo wenig fympathifch ihre Träger einer Zeit auch fein 
mögen, die jeder die Individualität einengenden mechanifirten 

Thätigkeit abhold ift, das Anerkenntnifs verfagen, dafs fie Grofses 

geleiftet hat und dafs fie der Bewunderung werth ift? In einem 

armen Staatswefen, dem durch eine ihm innewohnende Noth- 

wendigkeit eine grofse gefchichtliche Rolle zufällt, welcher es nur 

mehr hervor. 1828. als Regierungs- und Forftrath zum Oberforftbeamten in Gum- 

binnen befördert, wurde er 1831 durch Maafsen ins Finanz-Minifterium berufen. 

Von diefem Zeitpunkte ab ift R. als der technifche Leiter des preufs. Forft- 

wefens zu betrachten. 1836 zum Oberlandforftmeifter ernannt, 1840 geadelt, 1843 

zum Mitgliede des Staatsraths erhoben, 1862 durch den Rang eines wirklichen 

Geheimeraths mit dem Prädikat Excellenz ausgezeichnet, hat er bis 1863 die 

Centralforftbehörde geleitet. Dann in den wohlverdienten Ruheftand getreten, be- 

wahrte er bei gebrochenem Körper bis zu feinem am 30. April 1874 erfolgten 

Tode eine überrafchende geiftige Frifche und reges Intereffe an allen Verhältniffen 

feiner früheren Lebensthätigkeit. 1 

»Das z1Jjährige Wirken des Oberlandforftmeifters v. Reufs — dies find die 

Worte des Biographen im Reichsanzeiger — ift als ein glänzendes Blatt in der 

Gefchichte des vaterländifchen Forftwefens zu bezeichnen.... Es war für ihn 

nicht leicht, die Hinderniffe zu überwinden, welche ihm namentlich in dem da- 

maligen Perfonale der älteren Oberforftmeifter, in der mangelhaften Bildung eines 

grofsen Theils der Revierverwalter und namentlich auch in der Knappheit der 

Staatsmittel für forftliche Zwecke entgegentraten. Seiner Umficht, Gewandheit 

und unerfchöpflichen Arbeitskraft gelang es aber, diefer Schwierigkeiten Herr zu 

werden.« 

»Sein nur dem Dienfte gewidmetes, bis zur erfchöpfenden Aufopferung arbeit- 

fames Leben liefs ihm zum gefelligen Verkehr wenig Zeit. Diefe Abgefchloffen- 

heit erregte den Schein der Theilnahmlofigkeit gegen feine Collegen und Unter- 

gebenen. In Wirklichkeit war aber folche bei ihm nicht vorhanden. Streng und 

weitgehend in feinen dienftlichen Anforderungen, wie an fich felbft, fo auch an 

die Leiftungen der ihm untergebenen Beamten, hatte er doch für deren Wünfche 

und Bedürfniffe ftets ein offenes Ohr und ein warmes Herz.« 

»Sein Ehrgeiz war nur auf das eine Ziel gerichtet, den Zuftand und nach- 

haltigen Ertrag der vaterländifchen Forften möglichft zu verbeflern und dafs er 

diefes Ziel erreicht hat, ‚darüber wird ihm die Gefchichte der deutfchen Forft- 

wirthfchaft ein ruhmvolles Anerkenntnifs nicht verfagen.« 
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mit Aufbietung feiner letzten Kraft gerecht zu werden vermag, 
bedarf eines folchen Beamtenthums, bedarf folcher eifernen 

Strenge der Gefinnung und wenn unter einer Richtung, welche 
nur ein einziges grofses Ziel ins Auge fafst und mit der vollen 

Kraft zu erreichen ftrebt, Manches verkümmert, was fonft zur 

Blüthe gelangt wäre, wenn mit Nothwendigkeit eine einfeitige 
Kraftentwickelung zur Einfeitigkeit führt, fo hat die Gefchicht- 

fchreibung das Recht und die Pflicht, dies offen zu bekennen. 

Aber fie hat eben fo die Pflicht, hinzuzufügen, dafs die höchften 

Intereffen des preufsifchen Staatswefens in jener Zeit und an 

. erfter Stelle die Erreichung jenes Zieles forderten und dafs jene 

Opfer diefen Intereffen gebracht werden mufsten. 
Die Zeit von 1833 bis 1863 brachte unter dem Einfluffe 

einer ftrengen Ordnung der Verwaltung den Reinertrag der 
preufsifchen Staatsforften von 1,800,000 Thlr. auf 6,100,000 Thlr. !7) 

und diefe ftrenge Ordnung ift das Werk des Oberlandforftmeifters 

von Reufs. Dabei ift zu beachten, dafs es bis 1853 nicht ge- 

lingen wollte, ausreichende Kulturmittel flüffig zu machen, !®) 
dafs alfo eine energifche Aufbefferung des theilweife fehr unbe- 

friedigenden Zuftandes der Staatsforften faft unmöglich war. 

Allerdings hat Reufs dem von ihm fcharf feftgehaltenen 
Prinzip der ftrengen Nachhaltigkeit manches wirthfchaftliche 

Opfer gebracht; !?) aber, fo wenig einem folchen ftarren Grund- 
fatze eine Berechtigung zuzugeftehen ift, fo fehr fchützte der- 

felbe die Subftanz der Staatsforften, welche zu Gunflen der 

Staatsgläubiger belaftet find, ?%) vor Uebernutzung und Ver- 

17) Nach einem Berichte des Staatsraths Kraufe v. ı. XII. 1810 rentirten da- 

mals die 6,391,700 Morgen grofsen preufsifchen Staatsforften nach Abrechnung 

der Adminiftrationskoften mit nur 553,344 Thlr., pro Morgen alfo Netto 2 Sgr. ı Pf. 

und mit Hinzurechnung der frei abgegebenen Berechtigungshölzer etwa 4 Sgr. 

Die Fläche der Staatsforften betrug 1865 ... 2,052,334 H. 

Gegen TS2D Iran, =, ser aueh ee 2,409, 917-5 

alfo weniger 357,58 3H 

die Nettorente 1810 pro Hektar (Kraufe) . . 0,34 Thlr. 

ni a4 1865 „ Fe cn ME 29 6 Fn 

(naeh dem Staats-Haushalts-Etat). 

Vergl. auch zu obiger Angabe die Biographie im Reichsanzeiger. 

18) Reichsanzeiger a. a. O. 

19) Reichsanzeiger a. a. O. 
20) Nach der Verordnung vom 17. I. 1820, Art. III. (v. Rönne. D. F. u. ]. 

W. S. 71) wird für fämmtliche in dem Staatsfchulden-Etat v. 1820 aufgeführten 

Staatsfchulden und deren Sicherheit mit dem gefammten Vermögen und Eigenthum 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. > 
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ringerung und Reufs befafs den Muth und die Kraft, in geld- 
armer Zeit den Einfchlag der Staatsforften herabzufetzen. 

Oft genug ift feiner Verwaltung der Vorwurf gemacht wor- 

den, dafs das geiftige Leben der wiffenfchaftlich gebildeten 
Forftbeamten unter dem Drucke einer auf den praktifchen Ver- 

waltungsvollzug gerichteten überlaftenden Thätigkeit verkümmert 
fe. Man hat diefen Zuftand der geiftigen Verarmung in dem 
Umftande erkennen zu müffen geglaubt, dafs von den preufsifchen 

Forftleuten eine überrafchend geringe literarifche Thätigkeit aus- 

ging. 2!) Es wird nicht beftritten werden dürfen, dafs die Reufs’fche 

Richtung der öffentlichen Befprechung amtlicher Dinge und 

literarifcher Bethätigung der Beamten, fowie der wiffenfchaft- 
lichen Fortbildung der preufsifchen Forftmänner überhaupt nicht 
günftig war. Aber andere Umftände haben damals in Preufsen 

in derfelben Richtung und vielleicht eben fo ftark gewirkt. 
Durch die ganze Staatsverwaltung ging eine Abneigung gegen 

die Oeffentlichkeit der Staatsangelegenheiten. Eine ächt bureau- 

kratifche Anfchauung wollte das Heiligthum der Amtsftuben 
der öffentlichen Kritik nicht preisgeben und, fo Grofses auch in 

der preufsifchen Verwaltung gefchafft wurde, "über ihre Ziele und 

ihre Entwickelung verlautete bis 1848 fo gut, wie Nichts. 

Dazu kam, dafs die Furcht vor der vernichtenden Kritik 

Pfeils manchen preufsifchen Forftmann die Feder aus der Hand 

legen liefs; manches Manufkript ift nur aus diefem Grunde un- 

gedruckt geblieben. ??) 

Reufs hat auf feinem arbeitsvollen Wege eine Reihe aus- 
gezeichneter Mitarbeiter gefunden und herangezogen, Hilmar 

des Staates garantirt und nur eine Jahresrente ‘aus Domänen und Forften von 

2'/s Mill. Thaler für den Unterhalt des Königl. Haufes ausgenommen. 

21) Der Verfaffer eines Auffatzes in d. Forft- und Jagd.-Ztg. 1860. S. 112 

fgde.: »Preufsens Forftleute als Schriftfteller« findet den Grund, warum fo wenige 

preufs. Forftleute fchriftftellerifch thätig feien, einmal in der Gefchäftsüberlaftung, 

dann aber darin »dafs unter den preufs. Forftleuten, jungen und alten, die Meinung 

herrfche, dafs es in den höheren Forftverwaltungsftufen Preufsens nicht gern ge- 

fehen werde, wenn fich d. Forftbeamten beim Schreiben betheiligen«. ” Als fchrift- 

ftellernde Forftleute der Periode 1820/60 führt er neben Hartig und Pfeil nur noch 

Linz, Rafsmann, v. Bülow-Rieth, v. Pannewitz, v. Bülow (Öberförfter), Smalian 

(Oberforftmeifter in Stralfund), Maron, Revierförfter Borchardt, die Oberförfter 

Scheden, Poock, Stahl, v. Alemann, Bando, Jäger, die Forftmeifter Klotz, Müller, 

Ölberg, OÖ. v. Hagen, im Ganzen alfo 19 fchriftftellernde Forftleute auf. 

22) Auf die Schärfe d. Pfeil’fchen Kritik macht der Verf. des foeben citirten 

Auffatzes in der Forft- und Jagd-Ztg. ebenfalls aufmerkfam, 

> 
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von Schönfeldt,?®) Georg Waflerburger,*) Juftus von Hagen feit 
1837,25) Otto von Hagen feit 1849. %) 

23) Vergl. Grunert, forftl. Bl. III. (1862). S. 200. 

1801 auf dem väterlichen Gute Löbnitz bei Delitfch geb., befuchte Hilmar 

von Schönfeldt die Domfchule in Merfeburg; feit 1818 ftudirte er in Halle 

Kameralwiffenfchaften, 1819 inLeipzig. 1822 als Regierungs-Referendar in Merfe- 

burg eingetreten, entfchlofs er fich, das Forftfach zu ergreifen, beftand 1822/23 

‚die Forftlehre, machte 1823 das Oberförfterexamen. Nach längerer Befchäftigung 

als Forft-Referendar, 1828 auch beim Finanz-Minifterium, beftand er 1829 die 

grofse Staatsprüfung und wurde als Forft-Affeffor in Stralfund angeftellt, 1830 

nach Stettin verfetzt, in demfelben Jahre noch Oberforftbeamter in Gumbinnen 

und Regierungs- und Forftrath. 1836 wurde ihm die Oberforftmeifterftelle zu 

Erfurt, 1842 die zu Frankfurt a./O. übertragen. Seit 1849 vortragender Rath im 

Finanzminifterium, feit 1854 mit dem Range als Landforftmeifter, wirkte er hier 

im Reufs’fchen Sinne, fowie er in der Provinzial-Verwaltung zur Abftellung be- 

ftehender Uebelftände, zur Ordnung und Vertiefung des Betriebes kraftvoll mit- 

gewirkt hatte. Er ftarb 1861. Sein vortrefflicher Charakter, feine offene Liebens- 

würdigkeit find Allen unvergeffen, die ihm nahe getreten find. 

2‘) Geb. 1800 zu Sobernheim, Kreis Kreuznach, fehr dürftigen Verhältniffen 

entftammt — fein Vater war Förfter — empfing Georg Wafferburger eine nur 

- fehr mittelmäfsige Elementar-Schulbildung und trat 1817 bei dem damaligen Forft- 

infpektor, fpäteren Oberforftmeifter Lintz in Kreuznach als Eleve und Sekretär ein. 

. Später wurde er bei der Einrichtung der Saarbrücker Forften verwendet. 

Unterdeffen hatte W. den Mangel einer geordneten Schulbildung und des 

akademifchen Fachftudiums durch Privatfleifs foweit auszugleichen gewufst, dafs 

er 1823 das Oberförfter--Examen bei der Regierung in Trier mit dem Prädikate 

vorzüglich gut beftand. 1824 beftand er auch das Examen als Forftreferendar, 

fungirte eine Zeit lang als Decernent für die Kommunal-Forft-Angelegenheiten 

in Coblenz und wurde 1827 als Hülfsarbeiter bei der Generalverwaltung der 

Domänen und Forften nach Berlin berufen. 1830 zum Öberförfter, 1833 zum 

Forftinfpektor ernannt, arbeitete Wafferburger mit unermüdlichem Fleifse, bis feine 

Gefundheit zu wanken anfıng. Auf feine Bitte erhielt er die Oberförfterei Holz 

bei Saarbrücken, wurde 1839 Forftinfpektor in Morbach, 1841 Forftmeifter, 1850 

Oberforftmeifter in Trier. Er ftarb 1867. 

Wafferburger ift einer der treueften Beamten und anfpruchslofeften Männer 

gewefen, die jemals der preufs. Forftverwaltung angehört haben. Ganz durch 

‚eigene Kraft zu hoher Stellung gelangt, ift er niemals ohne eine faft fchüchterne 

Befcheidenheit aufgetreten. Sein Leben ganz dem Dienfte widmend, begehrte er 

nichts Befferes, als bis zur Erfchöpfung feiner Kraft dem Vaterlande zu dienen. 

Vergl. Grunert, forftl. Blätter XIII. (1867). S. 229. 

25) Juftus Dietrich von Hagen, geb. 1811 zu Ilfenburg als fünfter Sohn des Ober- 

forftmeifters von Hagen (Band II., S. 400 diefes Werkes), befuchte das Lyceum 

zu Wernigerode und die höhere Gewerbe- und Handelsfchule zu Magdeburg. 

Nach dem 1827 erfolgten Tode feines Vaters, entfchlofs fich v. H., da die Aus- 

fichten in der Laufbahn für den Forftverwaltungsdienft fehr ungünftig waren, das 

Bergfach zu ergreifen. Aber unüberwindliche Neigung für das Forftfach trieb ihn 

bald zu diefem zurück, 
5* 
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Auch in den Provinzial-Verwaltungen entfaltete fich unter 

feiner Leitung eine Fülle tüchtiger Kraft in Verwaltung und 
Wirthfchaft. Männer, wie Jäger ?”) und Höffler?®) in Coblenz, 
Linz in Trier,29) Schirmer in Cöln,?%) von Pachelbl-Gehag ?!) in 

Er ergriff die Laufbahn durch das reitende Feldjäger-Corps, ftudirte auf der 

Forftlehranftalt zu Neuftadt Eb./W. und Univerfität Berlin und abfolvirte 1836 das 

Oberförfter-Examen; fchon 1837 wurde er als Hülfsarbeiter ins Finanz-Minifterium 

berufen, 1841 zum Oberförfter ernannt, 1842 mit Verwaltung des Reviers Söllichau 

betraut. 1847 nach Lödderitz verfetzt, 1850 zum Forftinfpektor ernannt, wurde 

er 1855 als Forftmeifter in das Finanz-Minifterum berufen, demnächft zum Ober- 

forftmeifter, 1865 zum Landforftmeifter ernannt, fiel aber in der Blüthe feiner 

Jahre 1866 der Cholera zum Opfer. 

J- v. Hagen war ein Beamter von feltener Tiefe der Bildung und einer 

fpekulativen Begabung für die fchwierigften Aufgaben der Verwaltung. Die 

preufsifche Forfteinrichtung verdankt ihm grofsentheils ihre korrekte Entwicklung. 

Allen aber, die ihn gekannt, ift die edle Aufrichtigkeit feines Charakters, die 

warme Herzlichkeit feines Wefens ein immerblühendes Reis, das feinen Grabhügel 

fchmückt. S. Grunert, forftl. Bl. XII. S. 225. 

26) Der jetzige Chef d. preufs Forftverwaltung, jüngerer Bruder des Vorigen, 
geb. ı5. II. 1817. 

2”) Heinrich Jäger, Sohn des kurf. Trierfchen Forftmeifters Jäger zu Trier, 

war franzöfifcher garde general (1796—98), dann kurfürftlicher Forftmeifter, feit 

1816 Oberforftbeamter in Coblenz, wo er 1842 fein Jubiläum feierte. Jäger hat 

fich um das Forftwefen der Rheinprovinz bedeutende Verdienfte erworben. Forft- 

u. Jagd-Ztg. 1843. S. 69. 

28) S. unten die Biographie. 7 9. 

29) Forftinfpektor in Kreuznach, Forftmeifter in Saarkrücken, dann Oberforft- 

meifter in Trier bis 1840, hier der Amtsvorgänger Waflerburger’s. 

°°) Heinrich Chriftoph Schirmer, geb. 1768 zu Heinersdorf im bayreuthfchen 

Vogtlande, wurde 1797 preufs. Forftkondukteur, 1800 Oberforftfekretär bei dem 

Landjägermeifter-Amte für Ansbach und Bayreuth, 1801 Forftmeifter in Alten- 

kirchen, 1816 Regierungs- und Forftrath in Coblenz, 1822 ftellvertretender, 1830 

wirklicher Oberforftbeamter in Cöln. 1840 in den Ruheftand verletzt, ftarb der 

hochverdiente Mann 1846. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 236. 

#1) Aug. Heinrich v. Pachelbl-Gehag, geb. 1795, empfing feine Schulbildung 

in einem Privat-Inftitut und auf dem Gymnafium in Stralfund, bezog 1809 die 

Univerfität Greifswald, wo er Kriegswiffenfchaften (?) ftudirte, trat 1810 in ein 

Infanterie-Regiment als Fahnenjunker ein, gerieth in franzöfifche Gefangenfchaft, 

aus der ihn der Friede 1814 befreite. Entfchloffen, fich dem Forftfache zu wid- 

men, befuchte er die Forftfchulen in Dreifsigacker und Ruhla und trat 1816 in 

den preufs. Staatsforftdienft ein, in dem er als Subftitut eines Oberförfters (Forft- 

infpectors) feine Laufbahn in Neuvorpommern begann, 1817 zum Forftafleffor in 

Stralfund, 1821 zum Forftinfpektor, 1822 zum Forftmeifter, 1826 zum Reg.- u. 

Forftrath aufftieg. 1827 zum Öberforftbeamten in Arnsberg befördert, wurde er 

zum Mitarbeiter des trefflichen Vincke bei Ordnung der Landeskultur-Verhältniffe 

Weftfalens. 1839 erfolgte feine Verfetzung als Oberforftmeifter nach Potsdam, 

1844 wurde er Hofjägermeifter (neben feiner Stellung als Oberforftmeifter); 1849 
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Potsdam, Kohli in Cöslin, ®?) Maron 3°) in Oppeln, von Pannewitz 
in Breslau ®#) und viele Andere haben an hervorragender Stelle 
mitgearbeitet an Herbeiführung einer geordneten Verwaltung und 

rationellen Wirthfchaft in den preufsifchen Staatsforften. 

Die Organifation der Verwaltung blieb feit 1833 im Wefent- 

lichen diefelbe. 

Durch ‘die Kabinets-Ordre vom 26. Januar 1835 ging die 

Verwaltung der preufsifchen Domänen und Forften, wie fchon 
bemerkt, als eine befondere Abtheilung an das Minifterium des 

Königlichen Haufes über, 3) wurde durch Erlafs vom r7. April 

1848 aber wiederum dem Finanz-Minifterium überwiefen. %) 

Die Verhältniffe der Provinzial-Forftverwaltung erlitten 1850 

infofern eine Abänderung, als die Forftinfpektoren an die Re- 
_ gierungen gezogen und mit dem Decernat in Forft- und Jagd- 

Angelegenheiten neben dem Öberforftbeamten betraut wurden. 

Sie erhielten damit den Amtscharakter als Forftmeifter. 
Die Stellung der Oberförfter blieb während diefer Periode 

im Wefentlichen unverändert. Erft die neuefte Zeit hat in diefer 

Beziehung infofern eingreifende Veränderungen gebracht, als 

zahlreiche Reviere in den öftlichen Provinzen getheilt und in 

fchwierigen Forftrevieren Revierförfter zur Unterftützung und theil- 

weifen Vertretung der Oberförfter angeftellt wurden. 37) 

wurde ihm die Leitung des Hof-Jagd-Amts übertragen, 1852 der Titel Vice-Ober- 

jägermeifter verliehen. 1853 penfionirt, ftarb v. P. 1857. 

Vergl. Forft- u. Jagd-Ztg. 1858. S. 406 fgde. 

32) Ernft Friedrich Magnus Kohli, geb. 1805 zu Hardehaufen, befuchte das 

Pädagogium zu Züllichau, bezog 1826 die Univerfität Berlin, wo Pfeil Forftwiffen- 

fchaft lehrte, beftand 1829 die Oberförfterprüfung, ftudirte 1833 nochmals in Ber- 

lin, war* 1838—ı841 Forftfekretär (Affeffor) in Bromberg, 1841/46 Oberförfter, 

1846—49 Hülfsarbeiter im Minifterium, 1849/52 Forftinfpektor in Schwedt und 

- wurde 1852 zum Öberforftmeifter in Cöslin befördert. Er ftarb 1365. 

Vergl. Grunert, forftl. Bl. IX. S. 214 fgde. 

33) S. unten 2 23. 

34) S. unten 2 27. 
Dw#konne D. E. u]. W. S. 233, 

36) Gef. Samml. 1848. S. 109. v. Rönne, a. a. O. S. 234. 
37) Vergl. den Allerh. Erlafs v. 18. IX. 1850, die Organifation der Forftver- 

waltung bei den Regierungen und das Rangverhältnifs der zu Forftmeiftern er- 

nannten, als Mitglieder eines Regierungskollegiums fungirenden Forft-Infpektions- 

Beamten, abgedr. Gef. S. 1850. S. 489; v. Rönne, a. a. O. S. 243. Die Forft- 

meifter erhielten d. Rang der Regierungsräthe. Die Revierförfterftellung trat 1856 

ins Leben. Vorläufig wurde die Errichtung von 80 Revierförfterftellen in Aus- 

ficht genommen. Diefelben werden mit ÖOberförfterkandidaten oder befonders be- 
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Das forftliche Prüfungswefen wurde 182038) dahin geordnet, 

dafs alle Anwärter eine 2jährige (bei darauf folgendem Studium 
auf einer Forftlehranftalt ı!/,jährige) praktifche Lehrzeit be- 
ftehen, ein Lehrlings-Examen abfolviren und, fofern fie fich 

für die Stellung eines Forftverwaltungsbeamten befähigen woll- 

ten, noch eine Oberförfterprüfung beftehen mufsten (ohne obli- 

gatorifches akademifches Studium). Diejenigen, welche um die 

Stelle eines Forftinfpektors anfuchen wollten, hatten dann noch 

eine befondere Prüfung bei dem Finanz-Minifterium zu abfolviren. 

Diefe Beftimmung wurde jedoch 1831 abgeändert. °9)) Nun- 

mehr wurde eine 2jährige praktifche Lehrzeit zwar auch noch 
für ausreichend zur Erlangung der Befähigung zum Förfter- 

(Forftfchutzbeamten-)Dienfte erachtet, von allen Anwärtern der 

Forftverwaltungs-Laufbahn aber das Reifezeugnifs #%) von einem 

Gymnafium oder einer höheren Bürgerfchule (Realgymnafium), 

eine I jährige Lehrzeit, ein I—2 jähriges Studium auf einer Forft- 
lehranftalt oder Univerfität, Ableiftung der Oberförfterprüfung 

vor einer der Provinzial-Forft-Examinations-Kommiffionen, bei 

welcher eine umfaffende Forfteinrichtungs-Arbeit als Probearbeit 
einzuliefern war. 

Durch das Regulativ vom 14. Novbr. 1835 wurde demnächft 

an Stelle der Provinzial-Kommiffionen eine Minifterial-Prüfungs- 

Kommiffion in Berlin eingefetzt und das Prüfungswefen auch 
materiell neu geordnet. 1) 

Die Befähigung zu den höheren Forftverwaltungs-Aemtern 

wurde auch jetzt nur durch ein akademifches Studium (Triennium) 

und die Ableiftung einer befonderen Referendariats- und Affeffor- 

Prüfung erworben. \ 
Abändernde Beftimmungen ergingen wiederum am 17. März 

1850.72) Die einjährige Lehrzeit und das zweijährige Studium 
auf einer Forftlehranftalt blieben beftehen. Nach Abfolvirung 

fähigten Förftern befetzt. Vergl. v. Hagen, die forftl. Verh. Preufsens, S. 109 

und Forft- u. Jagd-Ztg. 1856, S. 389. 

»#) Finanz-Min. Refkript v. 18. VII. 1820 (v. Klewitz) bei v. Rönne, a. a. O. 

9.:29I. 

») Allg. Beftimmungen v. 21. III. 1831. v. Rönne, a. a. O. $. 293. Ueber 

die Probearbeiten f. die Verf. d. Min. des Königl. Haufes v. 17. I. 1838 (v. Rönne, 

a. a. OÖ. S* 306) und das Regulativ für die höhere Forfllehranftalt 'zu Neuftadt 

Eb./W. v. 15. VII. 1830 (v. Rönne, $. 312 fgde.). Vergl. auch unten 2 26. 

0) v. Rönne, Domänen- Forft- und Jagdwefen, $. 307. 

“1) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1841. S. 393 fgde. 

2) v. Rönne, D. F.u.J. W.aa O, 



derfelben aber wurde eine wiffenfchaftliche Vorprüfung (Ten- 
tamen), danach ein praktifches Biennium und demnächft die Ab- 

leiftung der Oberförfterprüfung vorgefchrieben. 

Ueber die Befähigung zu den höheren Verwaltungsämtern 
wurden die beftehenden Beftimmungen aufrechterhalten, jedoch 

beftimmt, dafs auch folche befonders befähigte Oberförfter, welche 

die grofse Staatsprüfung (zum Affeffor) nicht beftanden, zur Er- 

nennung als Forftmeifter vorgefchlagen werden könnten. #3) 

Die Verbindung des Militärdienftes mit der Forftverwaltungs- 

laufbahn und dem Forftfchutzdienfte blieb auch in diefer Periode 

beftehen. Das reitende Feldjäger-Corps, dem die Berechtigung 

zuftand, die Hälfte aller erledigten Oberförfterftellen mit feinen 

Mitgliedern zu befetzen, beging 1840 feine Ioojährige Stiftungs- 

4) Das von v. Wedekind 1829 im V. Hfte. der neuen Jahrbücher der Forft- 

kunde S. 165 veröffentlichte »Staatsforft-Adrefshandbuch«. weift folgende Beamte 

der preufs. Staatsforftverwaltung nach: 2 Oberlandforftmeifter (G. L. Hartig und 

Frhr. v. Wintzingerode); 21 Oberforftmeifter (v. Winterfeld in Königsberg, Junk 

in Gumbinnen, Smalian in Danzig, v. Pannewitz in Marienwerder, von Kraufe in 

Frankfurt a./O., v. Thadden in Stettin, von Burgsdorf in Cöslin, v. Kleift in Breslau, 

v. Boyen in Liegnitz, Süffenbach in Oppeln, v. Laviere in Magdeburg, v. Münch- 

haufen und v. Schönfeldt in Merfeburg, v. Fock in Erfurt, Schirmer in Cöln, 

v. Mülmann in Düffeldorf, Jäger in Coblenz, Kopftadt in Aachen, v. Beulwitz in 

Trier, v. Egloffftein in Neuwied;”(die Stelle in Arnsberg war unbefetzt); 16 Forft- 

räthe und Forftmeifter bei den Regierungen; 70 Oberforftmeifter, Forftmeifter, 

Forftinfpektoren und Oberförfter als Lokal-Infpektoren, 412 Oberförftereien. 

Es beftanden 6 Provinzial-Forft-Examinations-Kommiffionen, für Preufsen 

(Präfes: Oberforftm. Junk in Gumbinnen); Brandenburg (Präfes: Oberforftm. 

v. Schleinitz in Potsdam); Pommern (Oberforftm. v. Thadden); Schlefien (Ober- 

forftm. v. Kleift) ‘ Sachfen (Oberforftm. v. Lavitre); Rheinland-Weftfalen (Ober- 

forftm. v. Mülmann). Als Mitglieder diefer Kommiffionen fungirten aufser den 

Vorfitzenden noch je ı oder 2 obere Forftbeamte, ein oder zwei Regierungsräthe 

und der Baurath. 

Die Zahl der qualifizirten Anwärter für den Staatsforftdienft in Preufsen war 

1816 fehr gering, die Zahl Derer, welche auf eine Anftellung in demfelben ein 

Recht erworben hatten, fehr groß. Zahlreiche, in den langen Kriegen verwilderte 

Feldjäger waren vorhanden und es ging bis 1828 mit dem Verbrauch derfelben 

fehr langfam. Der grofsen Zahl von Bewerbern gegenüber konnte man allmählig 

die Anforderungen im Examen erheblich fteigern und Reufs that dies mit grofser 

Strenge, um die Maffe unfähiger Kandidaten los zu werden. In dem Jahrzehnt 

1830/40 liefs in Folge deffen der Zudrang bedeutend nach. Nach 1845 aber er- 

reichte derfelbe wieder eine bedenkliche Höhe, fank um 1855 bedeutend und flieg 

erft feit 1860 wieder. 1840/42 fingen die um 1820 meift in fchon vorgerückterem 

Alter angeftellten Beamten an, auszufterben und die Verwaltung erneuerte ihre 

Organe in weitaus befferer Qualität. Vergl. Hierüber Pfeil, krit. Bl. XIX. ı. 

(1844). S. 125 fgde. 



feier. Schon damals fehlte es nicht an Stimmen, welche die 

“ Auflöfung des Corps forderten.*) Aber man war an mafs- 

gebender Stelle anderer Anficht und das Corps befteht noch 
heute; doch wurde die Zahl der Revierverwalterftellen, welche 

mit Feldjägern zu befetzen find, auf ein Drittel ermäfsigt. 

Die Schutzbeamten (Förfter) gingen nach wie vor aus den 

Jägerbataillonen hervor und erwarben ihre Befähigung durch eine 
praktifche, mindeftens zweijährige Lehre, welche durch eine 
Prüfung vor dem Forftinfpektor des Infpektionsbezirks und mehre- 
ren Oberförftern ihren Abfchlufs fand. Einzelne nicht fehr 

wefentliche Abänderungen der bezüglichen Beftimmungen gehören 

der neueften Zeit an. >) 

Die Organifation der Staatsforftverwaltung in Bayern*%) 

durchlief in diefer Periode mehrere fcharf unterfcheidbare Ent- 

wicklungsftufen. 

Nach Auflöfung der Generalforftadminiftration (1818) ging 

die unmittelbare Direktion der Forften (mit Ausfchlufs der Salinen- 

forften) an die Finanzkammern der Kreisregierungen über. Jeder 

Finanzkammer wurde ein Kreisforftrath beigegeben, unter dem 

ein Forftbureau beftellt wurde. Die Forftinfpektoren wurden an 

die Sitze der Regierungen gezogen. 

Die Verwaltung gipfelte im Finanz-Minifterium, dem ein 

Minifterialrath als Forftreferent beigegeben wurde. Eine Haupt- 
forftbuchhaltung wurde zu feiner Unterftützung eingerichtet. #7) 

Diefen Organifationen folgte 1822 die Reorganifation der 

Lokal-Forft-Verwaltung. Für die Lokal-Infpektion und Wirth- 

fchaftsleitung wurden 110 Forftämter, für den Wirthfchaftsvollzug 
616 Reviere gebildet. Erftere wurden durch Forftmeifter und 

Aktuare gebildet, letztere von Revierförftern verwaltet. Statt 

des bisherigen Tantieme-Syftems wurde das Syftem der feften 
Befoldungen eingeführt.*9) Als Forftfchutzbeamte waren den 

Revierförftern Forftwarte und Forftgehilfen beigegeben. 

‘“) Vergl. u. a. Forft- und Jagd-Zeit. 1841. S. 144 fgde. 

#5) v. Hagen, die forftl. Verhältniffe von Preufsen, S. 108 fgde. 

‘*%) Quellen der bayerifchen Forft-Verwaltungs-Gefchichte: »Die Forftverwal- 

tung Bayern’s, befchrieben v. Minifterial-Forftbureau«. 1861. Nachtrag dazu 1869. — 

Zeitfchrift für das Forft- u. Jagd-Wefen in Bayern v. Meyer. fortgef. v. Behlen. — 

Jahrbücher der gef. Forft- und Jagd-Wiffenfchaft etc. herausgeg. v. Laurop (1. Heft 

1823). — Mittheilungen des bayerifchen Minifterial-Forftbureaus (feit 1846). 

'7) Vergl. Bd. II. S. 262 diefes Werkes. 

‘#) Die Forftmeifter erhielten 1000—1400 fl. in 4 Klaffen, ferner 3—500 fl, - , 

Zufchufs an Stelle der Tantieme, Wohnung und Naturalbezüge im Werthe v. 324 fl., 
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Die Organifation von 1822 ift in erfter Linie das Werk des 

Geheimen Oberforftraths v. Thoma, #) der von 1817—1849 an 

der Spitze der bayerifchen Forftverwaltung ftand. Ihm trat feit 
1825 der vortreffliche Schultze 50%) als Ober-Forftinfpektor und 

Vorfteher der Hauptforftbuchhaltung, fpäter des Forfteinrichtungs- 
bureaus zur Seite, der dann 1849 bis 1851 die Leitung der 

Centralverwaltungsgefchäfte allein übernahm. 
Die Periode, in welcher diefe beiden ausgezeichneten Männer 

an der Spitze der bayerifchen Forftverwaltung ftanden, hat die- 
felbe zu einem hohen Rang unter den deutfchen Forftverwal- 
tungen emporfteigen laffen. Das Forfteinrichtungswefen erhielt 

unter Schultze’s fpezieller Leitung!) eine vorzügliche Durch- 
bildung, der Kulturbetrieb gewann an Intenfivität, die Ordnung 

der Verwaltung wurde auf eine hohe Stufe gehoben. 
Aber noch blieben einige erhebliche innere Mängel zu be- 

feitigen. Es fehlte an einem Forftgefetze, im Forftfchutzwefen 
beftand das Syftem der Anzeigegebühren fort, die Stellung der 

fowie ein Holzdeputat. Die Revierförfter bezogen 400—550 fl. Gehalt, 25—50 fl. 

'Geldzufchufs anftatt der Tantitme, Naturalbezüge im Werthe v. 25 bezw. 50 fl., 

Holzdeputate; die Forftwarte: 2—300 fl. Gehalt, 56 fl. Naturalbezüge und ein 

Holzdeputat. Vergl. Laurop, Jahrbücher, I. 3. S, 37 fgde. 

49) Ritter v. Thoma war Kameralift, Steuer- und Domänen-Sektionsrath, dann 

Landes-Direktions-Rath, feit 1817 Minifterial-Forft-Referent. Streng rechtlich und 

von biederem Charakter, erwarb fich v. Thoma die ungetheilte Liebe aller feiner 

Untergebenen. Dies trat bei der Feier feines 5ojährigen Jubiläums im Jahre 1841 

in ehrendfter Weife hervor. Im Speffart, Steigerwald und auf der Rhön feierten 

die bayerifchen Forftmänner diefen Ehrentag ihres Chefs mit ungekünftelter Freude. 

In München waren um ihn nahe an Ioo Forftmänner verfammelt. 

Selbft nicht Forfttechniker, hatte v. Thoma durch langjährige eifrige Befchäf- 

tigung mit den Forftdirektionsgefchäften dennoch eine eingehende Kenntnifs der 

Forftverwaltungsverhältniffe erlangt. In Fragen technifcher Spezialkenntnifs trat 

er vor dem überlegenen Wiffen feines Freundes und Mitarbeiters v. Schultze gern 

zurück. Seltene Einheit des Strebens verband beide Männer. v. Thoma ftarb 

1849. Vergl. Forft- und Jagdztg. 1841. S. 149. 263—267. 

50) Vergl. die Biographie von Friedrich Albert Ritter v. Schultze im II. Bde. 

diefes Werkes, S. 264, ferner Forft- und Jagd-Zeitung 1851. S. 345- 

51) Schultze hat in Bayern das Prinzip der auf genauefte Kenntnifs der lokalen 

Verhältniffe gegründeten Wirthfchaftsvorfchriften zur vollften Geltung gebracht. 

Die Inftruktion über die Forftwirthfchafts-Einrichtung von 1830 ift fein Werk, 

ebenfo die Inftruktionen über Vermeffung, Eintheilung, Kartirung d. lorften, Auf- 

nahme von Probeflächen, Ausführung der Waldftandsrevifionen (letztere 1849). 

Aus feiner geiftigen Initiative ging auch die Konftruktion d. bayerifchen Maffen- 

tafeln hervor, welchen Formzahlermittelungen an 40.220 Stämmen zu Grunde liegen, 

Vergl. unten 2 19. 



Revierförfter, welche auf dem fehr mühfeligen und geiftig wenig 
anregenden Wege des Forftfchutzdienftes erreicht werden mufste, 

entfprach der Bildungsftufe der Forftanwärter nicht. 

Dazu kam, dafs die Forftftrafrechtspflege und Handhabung 

der Forftpolizei bis 1848 von den Trichterlichen und Polizei- 

Behörden der Standesherrn in den ehemaligen Gebieten derfelben 

geübt wurden. 18482) gingen diefe, fowie alle forfthoheitlichen 
Funktionen, an die Königlichen Forftbehörden über. 

Den wichtigften Fortfchritt aber brachte das Forftgefetz 

vom 28. März 1852.53) Lange vorbereitet, wurde dies wichtige 

Gefetz von dem 1851 an die Spitze der bayerifchen Forftver- 

waltung getretenen Minifterialrath Johann Baptift von Wald- 

mann5#) vor der Abgeordnetenkammer vertreten. Seine Rede 
vom 17. Dezember 1851 in der Kammer der Abgeordneten 

zeigte, dafs -Bayern für feine Forftverwaltung wiederum den 
rechten Mann gefunden hatte. >») 

Ungewöhnlich begabt, aber zugleich — und dies will ja 
mehr bedeuten — ein wahrhaft männlicher Charakter, klar im 

52) Unten 2 11. 

53) Ueber das Forftgefetz f. unten 2 10. 

5) Johann Baptift v. Waldmann, am 27. IX. 1797 zu Neuftadt in der Rhein- 

pfalz geboren, befuchte nach abfolvirtem Gymnafıum mehrere technifche Lehran- 

ftalten in München und wurde, erft 19 Jahre alt, fchon als Forftgehülfe angeftellt. 

Aber er war nicht Willens, feine wiffenfchaftliche Bildung fchon jetzt abzufchliefsen, 

fondern bezog 1817 nach beftandenem Forflexamen die Univerfität Erlangen, um 

Cameralia zu ftudiren, bereifte dann Deutfchland, die Schweiz, die Niederlande, 

Frankreich, auch Nordamerika, wo er fich zwei Jahre lang aufhielt. 

1824 zurückgekehrt, wurde er als Kreisforftoffiziant bei der damaligen Regie- 

rung des Ifarkreifes angeftellt, 1826 als Oberinfpektions-Aktuar im Staats-Minifte- 

rium der Finanzen. 1828 zum Revierförfter im Forftamte Lohr ernannt, wurde 

Waldmann, ohne feine Revierverwaltungs-Stelle anzutreten, als Hülfsarbeiter bei der 

Regierung des Ifarkreifes verwendet, 1830 zum Forftkommiffär I. Kl. ernannt, 

1839 wiederum zum Finanz-Minifterium einberufen, 1843 zum Forftrath, 1849 zum 

Oberforftrath mit dem Range eines Centralrathes befördert. Nach Schultze’s Tode 

wurde er deffen Nachfolger (1851). 

Neben feinen umfaffenden Amtsgefchäften gewann W. auch noch die Zeit, 

fich mit vollem Intereffe dem forftlichen Vereinsleben zu widmen. Er führte den 

Vorfitz in den Wanderverfammlungen der füddeutfchen Forftwirthe in Freiburg 

(1846), Afchaffenburg (1847), Salzburg (1851), Hannover (1852), Stuttgart (1855). 

1856 fing er an zu kränkeln und ftarb am 16. XI. 1857, wahrhaft betrauert nicht 

nur von den Forftwirthen Bayern’s, fondern unferes ganzen Vaterlandes. 

Vergl. z. Biogr. Dengler’s Monatfchrift, 1858, S. 2. — Allg. Forft- u. Jagd- 

Zeit. 1857, Eingang. — Pfeil, krit. Bl. XL. ı (1858). S. 267. 
55) Abgedruckt im Auszug in der Forft- und Jagd-Zeitung von 1857, Eingang, 
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Denken, Sprechen und Schreiben, ftets leidenfchaftslos ruhig, 
war Waldmann für eine dirigirende Stellung namentlich im kon- 
ftitutionellen Staate wie geboren. Die bayerifche Forftverwaltung 

nahm unter feiner Leitung unbeftritten die erfte Stelle in Deutfch- 

land ein. Leider war es dem vortrefflichen Manne nicht lange 

vergönnt, an der Spitze der Forftverwaltungsgefchäfte zu ftehen. 

Schon 1867 raffte ihn der Tod hinweg. 
Ihm folgte Jofef Nikolaus von Mantel, 5%) der fchon feit 1851 

als Oberforftrath dem Finanz-Minifterium angehört hatte. Seinem 

Eintritt in die erfte Forftbeamtenftelle Bayerns folgten bald neue 

organifirende Verordnungen, befonders betreffs des Forftunter- 

richtswefens und der Beförderung der Beamten in höhere Stel- 
lungen. 

Minifterialrath von Mantel hat die Gefchäfte der bayerifchen 

Centralforftftelle bis 1872 geführt. Ihm folgte dann Friedrich 

Albert Schultze, 57) Sohn des früheren Oberforftinfpektors Chriftian 

Albert Schultze, 

Die Organifation der bayerifchen Staatsforftverwaltung erlitt 
1826 und 1853 bedeutende Abänderungen. 

1826 wurde die Haupt-Forftbuchhaltung im Stuatsminifterium 

der Finanzen aufgelöft und-ein zweiter technifcher Rath bei dem- 

felben angeftellt, der den Amtscharakter »Oberinfpektor der 

Forfte« erhielt und Vorfteher des Forfteinrichtungsbureaus (feit 

1830) war. Ein Forftrath als Geheimfekretär und ein zweiter als 

Decernent im Forfteinrichtungsbureau wurden der Centralforftftelle 

beigegeben. In der Stellung als Forftrath hat Anton von Spitzel 9) 

5) Dr. Jofef Nikolaus von Mantel, geb. 3. X. 1800 zu Langenprozelten, 

ftudirte in Afchaffenburg, machte 1819 das Abgangsexamen, war dann 9 Jahre 

lang Forftgehülfe und Aktuar, 5 Jahre Revierförfter, 6 Jahre Kreisforftkommiffär 

bei der Regierung in Würzburg, ı'!/3 Jahre Forftmeifter im Speffart, 9 Jahre lang 

Reg.- und Forft-Rath in Würzburg, feit 1851 Oberforftrath im Staatsminifterium 

der Finanzen, 1857—1872 Minifterial-Rath und Forftreferent im Finanzminifterium. 

Vergl. Forft- und Jagd-Zeitung 1862, S. 6. 

57) Vergl. Forft- und Jagd-Ztg., 1873, S. ııı. 

Friedrich Albert Schultze it am ıo. VI. 1808 in Mainz geboren, abfolvirte 

ı825 das Gymnafium in Speyer, 1826 den philofophifchen Kurfus am dortigen 

Lyceum, ftudirte 3 Jahre an der Univerfität München, wurde 1330 Forftgehülfe, 

1832 Aktuar, war 1835—39 Revierförfter, dann kurze Zeit Forftkommiffär, 1840 

bis 1847 Forftmeifter in Partenkirchen, von da bis 1872 Forftrath bei den Regie- 

rungen v. Schwaben und Oberbayern. 

8) Anton v. Spitzel, Sohn des Salinenforftmeifters v. Spitzel, wurde 1807 ge- 

boren, trat nach beendeten, ungewöhnlich eifrig betriebenen Univerfitätsftudien 1829 
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1836— 1853 Bedeutendes geleiftet, für das Salinenforftwefen Lud- 

wig Reinhard Frhr. v. Raesfeldt. 5°) Ä 

Dem Erlafs des Forftgefetzes folgte am ı. Juli 1853 eine 

gänzliche Reorganifation der Staatsforftverwaltung. 60) Die Stel- 

lung des Revierförfters wurde zu einer wahrhaft verwaltenden 

erweitert, die Forftfchutzfunktion losgelöft und befonderen Organen 

übertragen. Das viel angefeindete Inftitut der Kreisforftkom- 
miffäre fiel; ftatt ihrer wurden Forftmeifter an die Kreisregie- 

rungen bezw. an die General- Bergwerks- und Salinen-Admini- 

ftration berufen. Die Zahl der Forftämter verminderte fich um 

faft ein Drittel.) Ein neues Befoldungs-Regulativ normirte die 
Gehaltsverhältniffe. 62) 

als Praktikant in die Salinenforftadminiftration ein, trieb aber in feinen Mufse- 

ftunden mit unermüdlichem Fleifse namentlich naturwiffenfchaftliche (botanifche) 

Studien. 1836 als Hülfsarbeiter zum Forfteinrichtungsbureau einberufen, war er 

der treue Mitarbeiter Schultze’s bei Fertigung der Maffentafeln. 1349 zum Re- 

gierungs- und Forftrath ernannt, ftarb er fchon 1853. 

Vergl. Forft- und Jagd-Zeit. 1853. S. 188. 

59%) Ludw. Reinh. Freih. v. Raesfeldt, aus einer alten weftfälifchen Familie 

ftammend, welcher das Erbholzrichteramt in der Raesfeldter Mark zuftand, wurde 

1800 zu Tervort bei Mörs geboren, befuchte das Gymnafium in Mörs und, nach 

einem längeren Aufenthalte bei feinem Oheim, dem Förftmeifter v. d. Borch (f. 

Bd. II. S. 402) die Bürgerfchulen in Dillingen und Nürnberg, 1818/20 die Forft- 

akademie in Dreifsigacker. v. R. durchlief die verfchiedenen Stufen des Verwal- 

tungsdienftes rafch, wurde fchon 1833 Forftmeifter (in Gunzenhaufen), 1842 Kreis- 

forftrath in Neubürg, 1847 Oberberg- und Salinenforftrath in München, 1857 Ober- 

forftrath im Finanz-Min., 1862 Vorftand d. General- aa und Salinen- 

Forftadminiftration. Er ftarb 1864. 

Sein Verdienft ift die beffere Ordnung des Salinenforftwefens und die Auf- 

rechterhaltung ftrenger Nachhaltigkeit in den überhauenen Salinenforften., . Vergl. 

Dengler, Monatfchrift, 1865, S 

60) Allerh. Verordnung v. ı. VII. 1853, Regierungsblatt f. d. Königreich 

Bayern v. 5. VIII. 1853 (Nr. 34); Forft- und Jagd-Zeit. 1853, S. 345. 

#1) Nach dem von v. Wedekind 1828 (neue Jahrbücher d. Forftkunde IV, 

S. 186) veröffentlichten Staatsforftadrefshandbuch waren damals in Bayern ange- 

ftellt: 8 Kreisforfträthe (Graf Yrfch in München, Oberforftrath Martin in Paffau, 

K. L. Koch in Regensburg, Neebauer in Augsburg, Joh. Mayer in Ansbach, Freih. 

v. Redwitz in Baireuth, Lukas Schmitt in Würzburg, Drefsler in Speyer), ı2 Kreis- 

forftinfpektoren (unter ihnen Frhr. v. Lobkowitz, Direktor der Forftfchule in 

Afchaffenburg), 100 Forftmeifter (Forflämter). Aufserdem ftanden. unter der 

General- Bergwerks- und Salinen- Adminiftration zu München (Vorftand: Franz 

Michael v. Wagner, Forftreferent: Oberberg- und Salinenrath v. Winter, Salinen- 

forftinfpektor: Huber) 7 Forftämter mit 24 Revieren. 

Nach der Verordnung von 1853 gab es noch 79 Forftämter, zur Zeit hat 

Bayern deren 71. 

#2)" 11— 1500 fl. Gehalt für Forftmeifter, 6—800 f. Revierförfter ; 700—1000 fl, 



In dem Fortfchreiten der bayerifchen Organifation erkennt 
man leicht die Tendenz, den Schwerpunkt der Verwaltung mehr 
und mehr in die Stellung des Revierbeamten zu verlegen. 
Bayern ift auf diefem Wege ftetig fortgefchritten und hat in 
neuefter Zeit das Oberförfter-Syftem zur korrekten Durchführung 

gebracht, dabei jedoch die grofsen Reviere Preufsens in richtiger 

Würdigung der eigenen von den preufsifchen verfchiedenen Ver- 

hältniffe vermieden. 63) 

Die Anforderungen an die Anwärter für den bayerifchen 

Forftverwaltungsdienft in Bezug auf deren wiffenfchaftliche Qua- 

lifikation find — wie dies allgemein in faft ganz Deutfchland 

der Fall war — in diefer Periode ftetig geftiegen. Nach Auf- 

hebung der Forftfchule in Afchaffenburg (1832) wurde der forft- 
liche Unterricht an die Univerfitäten München und Würzburg 

verlegt, das Abgangszeugnifs von einem Gymnafıum oder Poly- 

technikum oder von einer vollftändigen Landwirthfchafts- und 

Gewerbefchule verlangt und eine ftrenge Prüfung eingeführt. 

Der Durchgang der Forftkandidaten durch die unteren Stellen 

des Forftfchutzes und den Bureaudienft der Forftämter erwies 

fich jedoch als ein Nachtheil; die Ueberfüllung der forftlichen 
Laufbahn liefs die Forftamtsaktuare nur langfam in Revierförfter- 
ftellen einrücken und es traten fo die tüchtigften Kräfte nicht 

immer früh genug in felbftändige Stellungen, in denen fie ihre 

Brauchbarkeit beweifen konnten. Längere Verwendung wiffen- 

fchaftlich gebildeter Männer in fubalternen Funktionen ift überall 

Kraftverfchwendung. Doch ift es nicht gelungen, jene Mifsftände 

bis heute in Bayern ganz zu befeitigen. ®*) 

In Würtemberg befand fich die Staatsforftverwaltung 1820 

Funktions-Averfum f. Forftmeifter, 50—200 fl. f. Revierförfter, 180,fl. Nebenbezüge 

f. Forftmeifter, 120 fl. f. Revierförfter, aufserdem ein Holzdeputat. 

63) Vergl. hierüber forftl. Mittheilungen des k. bayer. Minifterial-Forft-Bureaus 

Bd. II. Heft 4, S. 350 fgde. 

64) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1841. S. 345. Die Forftverwaltung Bayerns. 

S. 168 fgde. Zur Vorbereitung f. d. Forftfchutzdienft genügt die Abfolvirung 

einer 2jähr. praktifchen Lehre bei einem Oberförfter und das Beftehen einer Prü- 

fung beim Forftamte. Seit Wiedererrichtung der Centralforftlehranftalt in Afchaffen- 

burg (unten # 26) ftudiren die Kandidaten der Forftverwaltungslaufbahn nach Ab- 

folvirung des Gymnafiums und einer $monatl. Lehrzeit (Septbr.—Mai) 2'/» Jahre 

auf diefer Hochfchule. Für die höheren Stellen (v. Forftmeifter aufwärts) mufs 

noch ein ıjähriges Univerfitätsftudium hinzutreten. Dem Studium folgt eine 

wiffenfch. Vorprüfung, 2jähriges Praktikum und eine Staatsprüfung. Vergl. forftl, 

Mittheilungen (Bayern) Heft 9. S. 148. II. Bd. Hft, 4. S. 350 fgde. 
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ebenfalls in dem Stadium der Umformung.65) Die Seutter’fchen 

Organifationen hatten nur kurze Zeit befriedigt. 1820 fanden Kon- 
ferenzen hervorragender Forfttechniker und Staatsmänner ftatt, 
welche zum Erlafs der Allerhöchften Verordnung vom 21. Januar 

1822 führten. 66) Das Staatsgebiet wurde territorial in 26 Fortt- 

bezirke getheilt; die Zahl der Reviere (T818—15I) wurde ver- 

mehrt (auf 168). Die der Hofdomänenkammer unterftellten 

Waldungen waren fchon 1821 aus der allgemeinen Verwaltung 

ausgefchieden und in 6 befondere Reviere getheilt. 

Die Lokalinfpektion und Kontrole führten auch jetzt Forft- 
ämter (Oberförfter) als Bezirksbehörden; ihnen wurde auch die 

Buchführung und Rechnungslegung #7) übertragen. Zum Wirth- 

fchaftsvollzug in den Revieren blieben die Revierförfter beftimmt, 
denen die Schlagftellung, Schlagführung, Material-Aufnahme, 

Verwendung des Materials, die Aufftellung und Ausführung der 
Kulturpläne oblag. 6%) 

Der Dienftgrad der Unterförfter hörte auf, 6%) als Gehülfen 
für Wirthfchaft und Schutz wurden den Revierförftern Forftwarte 
beigegeben, 70) zum Forftfchutz daneben (bäuerliche) Waldfchützen 

verwendet.”!) Als Gehülfen der Oberförfter fungirten Fortt- 
affıftenten. 

Als Centralftelle wurde der Forftrath beibehalten.”?) Den: 

Kreisfinanzkammern, denen Kreisforftmeifter als Forftreferenten 

beigegeben wurden, lag die Regelung der Holzpreife und Holz- 

verwerthung, die Beforgung der gefammten finanziellen Ver- 

waltung (Leiftung der Ausgaben, Etats- und Rechnungswefen, 

#5) S. d. II. Bd. diefes Werkes $. 264. Quellen der würtembergifchen Fortt- 

verwaltungsgefchichte: Schmidlin, Handbuch der würtemb. Forftgefetzgebung. 

1822. 1823. 2 Bde. — F. A. Tfcherning, Zufammenftellung der in Würtemberg 

vom Jahre 1834 bis 1844 in Forft- und Jagdfachen gegebenen Gefetze und Ver- 

waltungsvorfchriften. 1842. (VIII. Heft der forftl. Blätter v. W. v. Widenmann). — 

Forftliche Blätter für Würtemberg v. W. Widenmann, 1828—ı831: fortgefetzt 

1842 v. Ticherning; als offizielle Schrift 1850 bis Ende 1856 u. d. T.: Monat- 

fchrift f. d. würtembergifche Forftwefen«, dann von Gwinner, Dengler, Baur 

fortgefetzt. 

°%) Ich habe den Abdruck der Verordnung in Laurop’s Jahrbüchern. I. 1823. 

S. 85 des ı. Heftes benutzt. 

#7) 4 7—ı4 d. Verordnung. 

%®) 2 7, 8, 10 u. ıı der Verordnung. 
%) 2 3 der Verordnung. 

10) 8 4 20.2.0. 

71) 2 4 der Verordnung. 

2) S, d. II. Bd. diefes Werkes, S, 264. 



Verwaltung der Holzgärten und Torfftiche etc.) ob, aber auch 

die Regelung der Servitutverhältniffe und die Grenzerhaltung, 

fowie die Aufficht über die von den Forftämtern zu handhabende 

Forftgerichtsbarkeit; in letzterer Beziehung bildeten fie die Re- 
kursinftanz ; bei der Beamtenernennung ftand den Finanzkammern 

ein Vorfchlagsrecht zu. 

Unverkennbar litt auch diefe Organifation, welche von der- 

jenigen von 1818 nicht wefentlich abwich und nur in Bezug auf 
die Funktion der Kreisfinanzkammern und der Forftämter ab- 

ändernde Beftimmungen mehr formeller Natur traf, an erheb- 

lichen Mängeln. Eine gewiffe Halbheit beherrfchte die Ab- 

grenzung der einzelnen Refforts; die Forftämter ftanden direkt 

unter dem Forftrath, daneben in vielen Beziehungen unter der 

Finanzkammer. Diefe wiederum war weder eine reine Finanz-, 

noch eine wahre Direktionsbehörde. Die Stellung der Revier- 

förfter endlich war halb die eines Schutzbeamten, halb die eines 

Verwaltungsbeamten. Unterm 28. Februar 1822 erging eine neue 
Inftruktion für den Forftrath,7?) unterm ıı. März 1822 die In- 

ftruktionen für die Beamten der Lokalverwaltung.”!) Die Ge- 
hälter wurden neu geregelt. 7°) 

Auch das forftliche Prüfungswefen ’6) fand 1822 und 1826 

neue Regelung. Zwei Prüfungen wurden eingerichtet, welche 

die Qualifikation zu den Forftaffiftenten- und Forflwarts-Stellen 
(erfte Prüfung) und zu Förfter- und Oberförfter-Stellen (zweite 

Prüfung) verliehen. Beide Prüfungen wurden vom Forftrathe 
abgehalten. 

1827 wurde die Aufhebung des Forftraths-Kollegiums be- 
fchloffen 77) und feine Gefchäfte gingen an die Kreisfinanzkammern 

über. Die Abhaltung der Prüfungen erfolgte nun beim Finanz- 
Minifterium durch zwei Forfttechniker und einen Rechnungs- 

beamten. 

73) Laurop, Jahrbücher, I. S. 85 fgde. 

74) Laurop a. a. O. II. Hft. S. 33. 40. 62. 
75) Die Oberförfter erhielten incl. Werth der Getreidelieferungen 11—1600 fl. 

Gehalt, die Revierförfter 450—750 fl. Aufserdem Wohnung, Ration, Brennholz, 

Bureaugelder im Werthe von 430 fl. f. Oberförfter, go fl. für Revierförfter. 

76) Vergl. Widenmann, forftl. Blätter, I. Heft, 1828, S. 5. fgde. Erlafs des 

Forftraths v. 22. I. 1822, 23. VII. 1823 und Bekanntmachung betr. d. Prüfungen 

der Bewerber um Forftftellen v. 2o. III. 1826 (Reg. Blatt No. 17, $. 189). 

77) Dei definitive Aufhebung ift durch die Verordnung y. ı. X. 1827 (£ 2) 

angeordnet worden. Widenmann a. a. O. S. 8, 



BE ne 

Mit der Aufhebung des Forftraths wurden die Kreisfinanz- 

kammern, denen Kreisforfträthe als Forftreferenten beigegeben 
waren, eigentliche Direktionsbehörden für den technifchen und 
Finanz-Betrieb der Forftverwaltung. 

Als Forftreferenten im Oberfinanzkollegium fungirten Nörd- 
linger 78) und von Jäger.?®) v. Seutter 8%) war 1824 an die Spitze 

der Finanzkammer des Neckarkreifes getreten. Im Ganzen be- 

ftanden 1829 26 Forftämter, 172 Reviere. 64 Forftwarte und 
437 Waldfchützen waren angeftellt. Unter der Hofdomänen- 

kammer, bei welcher von Jäger Forftreferent war, ftanden 6 Hof- 

kameralämter. 1) 

Die Organifation des Forftfchutzdienftes genügte dem Be- 
dürfniffe nicht. #%) In den fehr dicht bevölkerten, ärmeren Theilen 

des Landes nahmen die Forftübertretungen in erfchreckendem 

Maafse zu. Ganz befonders gefchah dies im Forftamt Schorn- 

dorf; hier wohnten pro [_|M. etwa 10,000 Menfchen. 4 Forft- 

warte, 29 Waldfchützen und ıı Forftfcharffchützen waren nicht 

im Stande, die im Bezirke gelegenen 35,500 M. Staatsforften 

ausreichend zu fchützen ; das Inftitut der bäuerlichen Waldfchützen 

bewährte fich überhaupt nicht. Sie waren nicht Staatsdiener 
und entbehrten des lebendigen Intereffes an ihrem Dienfte. Es 

wurde befchloffen, eine militärifch organifirte Forftfchutzwache 
zu errichten und fie verfuchsweife in der Stärke von einem 

Forftwachtmeifter und 28 Forftwächtern, welche aus freiwilligen, 

im letzten Dienftjahre ftehenden Unteroffizieren und Soldaten 

entnommen wurden, im Forftamt Schorndorf zu verwenden. 

Der Erfolg war ein günftiger und die Forftfchutzwache ift 

dann fpäter noch in mehreren anderen Forftamtsbezirken organi- 

firt worden. ®?) i 

Diefe Organifation des Forftfchutzdienftes ging von dem 

1850 bei Reorganifation der oberen Finanzverwaltung in Würtem- 

berg an die Spitze des Oberfinanzkollegs berufenen Direktor 

Ludwig Chriftoph von Kober aus. 

78) S, f. Biographie im II. Bde. diefes Werkes. S. 267. 

79) ]]. Bd. diefes Werkes, S. 172. 

80) II. Bd. S. 266. 

#1) In den forftl. Blättern v. Widenmann, III. Heft. 1829, findet fich S. 7 

fgde. ein vollftändiger Perfonalftatus d. würtemb. Staatsforftverwaltung. 

#2) Vergl. Schenk, »das Forftftrafwefen in Würtemberg« in der Monatfchrift 

f. d. würtemb. Forftwefen, III. Band, 1852, S. 3 fgde. 

83) Sie ift bis jetzt in 9 Forftämtern eingeführt. 
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Die Auflöfung des Forftraths hatte die Direktion der Forft- 

verwaltung in die Kreisfinanzkammern verlegt. Allein damit 
ging die Einheit der Verwaltungsgrundfätze verloren. Um diefe 

‚wiederherzuftellen, theilte die königliche Verordnung vom 21. No- 
vember 1849, 8%) unter Aufhebung der Kreisfinanzkammern, die 

Direktionsgefchäfte für das Domänen-, Forft- und Bau-Wefen 
einer in 3 Abtheilungen gegliederten »Oberfinanzkammer« zu, 

‚welche dem Finanz-Minifter direkt unterftellt wurde. Zum Vor- 

ftand der II. (Forft-) Abtheilung wurde Direktor v. Kober,®5) zu 

Mitgliedern des Forftkollegs die Finanzräthe Hürlin und Warth, 8) 
die bisherigen Kreisforfträthe Graf Mandelsloh, Dr. Gwinner und 

Hahn ernannt. Nördlinger wurde penfionirt, zugleich aber Ehren- 

vorftand der Forftabtheilung der Oberfinanzkammer. 

Die vier forfttechnifchen Räthe der Centralbehörde über- 

nahmen gleichzeitig die obere Infpektion in einem der neuge- 

bildeten vier Infpektionsbezirke. Die Stellung der Forftwärter 
und Revierförfter blieb im Wefentlichen die alte. 

Es hat in Würtemberg feitdem nicht an Stimmen gefehlt, 

welche weitere organifatorifche Veränderungen forderten. 9”) Die 

Belaftung der Forftbehörden mit der Strafrechtspflege wurde 

8) Forft- und Jagd-Zeitung 1850. S. 115. 
#5) Ludwig Chriftoph Kober, geb. 27. IX. 1795 in Pfullingen, begann die 

Bureaulaufbahn 1809 bei einem Amtsfchreiber, der jedoch bald das Talent des 

jungen Mannes erkannte und ihn in Rechtskunde und Kameralwiffenfchaften pri- 

vatim unterrichtete. 1814 zum Aktuar ernannt, bezog K. 1819 die Univerfität 

Tübingen und ftudirte hier bis 1822 Rechtswiffenfchaften. Die dem ftrebfamen 

jungen Manne nunmehr eröffnete höhere Beamtenlaufbahn verfolgte er mit folchem 

Eifer, dafs er fchon 1835 Finanzrath in Ulm (Juftitiar), 1844 in Reutlingen, 1346 

Direktor der Finanzkammer in Ellwangen wurde. Die neue Organifation der 

Finanzverwaltung führte ihn 1850 an die Spitze der Centralforftbehörde nach 

Stuttgart. Kober war ein Mann von geradem, aufrichtigem Charakter, von aus- 

gezeichnetem Verwaltungs-Talent. Seine oft etwas herbe Art wurde dem tüch- 

tigen Manne gern verziehen. Er ftarb am 30. II. 1851. Ihm folgte der Ober- 

finanzrath v. Sigel im Amte. 

K. hat eine Schrift hinterlaffen über »das Strafverfahren in Forft- und Jagd- 

Sachen im Königreich Würtemberg«. Vergl. Monatfchrift f. d.. würtemb. Forft- 

wefen, 1851. S. 110. 

8) Warth trat 1840 an die Stelle des Oberforftraths v. Jäger, der penfionirt 

wurde und am 23. VI. 1840 ftarb. Warth war vorher Oberförfter in Kapfenburg 

und hatte feine befondere Gefchäftsgewandtheit bei ihm übertragenen Servitut- 

Regulirungen bewiefen. 

Vergl. Forft- und Jagd-Zeitung 1840. S. 348. 

87) Vergl. u. A. die Schrift des Profeffors des Verwaltungsrechtes an der 

ftaatswirthfchaftlichen Fakultät zu Tübingen, Dr. Hoffmann: »Das würtembergifche 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. | 6 
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gegen den Schlufs diefer Periode von vielen Seiten bekämpft 
und beruht auch ficherlich auf einem unrichtigen Prinzip. Die 

Stellung der Revierförfter wurde ebenfo als zu unfelbftändig 

vielfach 88) angegriffen. Das Forftkaffenwefen ift von der Ver- 
waltung getrennt, und den Kameral-Aemtern übertragen. 

In Baden®) entwickelte fich die Organifation der Staats- 
forftverwaltung in anderer Richtung. Hier kam 1834 und 1849 

das Oberförfterfyftem zu klarer Ausprägung; zugleich wurden 

die Funktionen der Forfthoheitsgewalt ftreng getrennt von der. 
oberen Verwaltung der Staatsforften und damit ein Prinzip ver- 

wirklicht, welches bisher in den deutfchen Forftverwaltungen 
noch nicht zum Ausdruck gekommen war. Unter dem Mini- 

fterium des Innern wurde für die Ausübung der Staatsoberauf- 

ficht über alle Waldungen des Staatsgebietes, zugleich als wirth- 

fchaftsleitende Behörde für Gemeinde- und Körperfchaftsforften 

und als Prüfungs-Behörde die »Forftpolizei-Direktion« errichtet, 

zum Vorftand derfelben Direktor von Wallbrunn, zu Mitgliedern 

der Oberforfträthe Bajer, die Forfträthe Arnsperger ®) und 
v. Uxküll ernannt. 

Für die Staatsforftvermögensverwaltung wurde unter dem 

Finanz-Minifterium eine »Direktion der Forftdomänen und Berg- 

Finanzrecht oder die Finanzgefetzgebung und Verwaltung des würtemb. Staats etc.« 

l. Bd. Tübingen 1857. Forft- und Jagd-Zeitung. 1858. S. 302. 

#8) Forft- und Jagd-Zeitung. 1860. S. 17, a. a. O. 

#9) Quellen der Forftverwaltungsgefchichte Badens: Forftliche Zeitfchrift f. d. 

Grofsherzogthum Baden (v. Arnsperger und Gebhard), 1838/39. — v. Wedekind, 

neue Jahrbücher der Forftkunde, bef. X. Heft, 1835. — Die Forftverwaltung 

jadens. 1857. Krutina, die Gemeinde-Forftverwaltung im Grofsherzogthum Baden. 

1874. S. 41 fgde. 3 

0) Zur Biographie vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1854. S. 33. Karl Friedrich 

Arnsperger, 1791 geb., befuchte das Gymnafium in Heilbronn und ftudirte zu 

Heidelberg und auf der von Laurop errichteten Privatforftfchule in Karlsruhe. 

Das forftliche Examen beftand er 1810 vorzüglich. 1812 berief ihn die Murg- 

fchifferfchaft in Gernsbach, eine feit mehreren Jahrhunderten beftehende Wald- 

genoffenfchaft mit bedeutendem Waldbefitz, als Waldmeifter nach Forbach. Diefe 

Stelle bekleidete er mit gröfster Auszeichnung bis 1827, wo er mit dem Titel 

Forftinfpektor Bezirksförfter in Seehaus wurde. 1834 als Forftrath nach Karlsruhe 

berufen, wurde er 1842 als Oberforftrath in die Direktion der Forftdomänen ver- 

fetzt. Die 1834 erlaffenen Inftruktionen find fein Werk. Sein Hauptverdienft aber 

liegt in der Hebung des Forfteinrichtungswefens in Baden. 

1845 wurde A. auf fein Anfuchen in den Lokaldienft verfetzt und erhielt das 

Forftamt Bruchfal, 1849 die Forftinfpektion Heidelberg. Zunehmende Kränklich- 

keit — die ihn die Verfetzung in den praktifchen Dienft hatte erbitten laffen — 

zwang ihn 1851, fich penfioniren zu laffen. Er ftarb 1853. 



werke« errichtet, an deren Spltze Direktor Dietz trat, während 

die Oberforfträthe Laurop und Jägerfchmidt ihr als Räthe an- 
gehörten. 

Die bisher beftandenen 19 Forftämter mit über 200 Revieren 

wurden aufgehoben und dafür ı4 Forftämter mit 69 territorial 

gebildeten Forftbezirken, deren VWorftände Bezirksförfter hiefsen, 

gefchaffen. 

Die Bezirksförfter waren den Forftämtern vollftändig unter- 
_ geordnet. 

Allmählig begann unter den Erfteren eine Agitation für eine 

felbftändigere Stellung der Verwaltungsbeamten. Es waren nun 

an die Stelle der empirifch gebildeten älteren Bezirksförfter 

wiffenfchaftlich gebildete jüngere Männer getreten, die fich den 

Forftmeiftern ebenbürtig fühlten. Man wies auf mancherlei 

Mängel hin, welche in der Forftverwaltung beftehen geblieben 
waren und fuchte durch fie das Bedürfnifs einer Reorganifation 
zu begründen. Solche Mängel waren allerdings vorhanden. Die 
Kontrolinftanz der Forftämter machte den Gefchäftsgang fchlep- 

pend. Noch waren die Standes- und Grundherrn innerhalb ihrer 

ehemaligen Gebiete Träger der forftpolizeilichen Funktionen und 

es vermengten fıch ftaatliche und private Befugniffe in oft unzu- 

träglicher Weife. Das Forftfchutzwefen beruhte auf dem Prinzip 

der Denuncianten-Antheile. 

Einzelne Standesherrn und die meiften Grundherrn verzich- 

teten auf die Ausübung der Forftpolizei; das Jahr 1848 übertrug 
dann alle diefe Rechte auf den Staat. ?!) 

Aber auch die ftaatlicherfeits ausgeübten Forfthoheitsfunk- 

tionen, bafırt auf das Forftgefetz vom 15. November 1833, fan- 

den bald heftige Gegner. Das Eingreifen der Forftämter in die 

Gemeinde- und Privatwaldwirthfchaft führte zu Unzuträglichkeiten 
mannigfacher Art. Gegen den ganzen Apparat einer bis in das 
Kleinfte organifirten Forfthoheit des Staates über alle Waldungen 
wendeten fich die Strömungen der politifchen Bewegung von 

1848 und als im Jahre 1849 neue Organifationspläne in der zwei- 

ten Kammer berathen wurden, erhob fich für Beibehaltung der 

Forftpolizei-Direktion und der Forftämter auch nicht eine einzige 
Stimme. 9%) 

Eine neue ÖOrganifation trat am ı. Mai 1849 ins Leben. 

91) Forftverwaltung Badens, 1857, S. 3 fgde. 

92) Forft- und Jagd-Zeit. 1849, S. 189. 
6* 
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Die Direktion der Forftdomänen und Bergwerke, die Forftpolizei- 

direktion und die Forftämter hörten auf; eine neue Centralftelle, 

die Direktion der Forfte, Berg- und Hüttenwerke, in Bezug auf 
die Verwaltung der Staatsforften dem Finanz-Minifterium, in Be- 

zug auf die Forftpolizei dem Minifterium des Innern unterftellt, ° 
trat in Thätigkeit; zur Lokalköntrole wurden ®) fünf Forftinfpek- 

tionen eingerichtet. Sie waren jedoch in erfter Linie Organe 
der Forftpolizei. Die Bezirksförfter wurden ausdrücklich ‚als 
felbftändige Verwalter der Reviere bezeichnet und der Direktion 

unmittelbar untergeordnet. Den Dienft-Vifitationen der Forft- 

infpektoren hatten fie beizuwohnen und ihnen Akten, Bücher etc. 
auf Erfordern vorzulegen. Die Amtsthätigkeit der Bezirksförfter 
erftreckte fich auch ferner auf alle Waldungen des territorialen 

Forftbezirks und zwar bei den Staatsforften auf Bewirthfchaftung, 

Verwaltung und Polizei, bei den Gemeinde- und Körperfchafts- 

forften auf Bewirthfchaftung und Polizei, bei den Privatwaldungen 

auf letztere allein.%) In allen Waldungen des Bezirks übten 

die Bezirksförfter in Gemeinfchaft mit den Bezirks-Aemtern die 
Forftgerichtsbarkeit. 

Die Zahl der Forftinfpektionen wurde 1854 auf acht ge- 
bracht,®) auch die Befugniffe der Forftinfpektoren wurden er- 
weitert. 1867 jedoch find fie gänzlich aufgehoben worden. Ihre 
Einrichtung war offenbar eine halbe Mafsregel gewefen. %) 

Die Anforderungen an die Anwärter für den Staatsforftdienft 

in Baden wurden durch landesherrliche Verordnungen vom 

15. Januar und Io. Septbr. 1835 genau geregelt. Als Norm für 

die Schulbildung wurde die Reife von einem Gymnafium feft- 
gehalten, wenngleich die Ableiftung einer Abiturientenprüfung 

nicht unbedingt erfordert wurde.) Die akademifche Bildung 

>) S. den Inhalt der Inftruktion für die Forftinfpektoren von 1849 in d. 

Forft- und Jagd-Zeit. 1849, S. 385. 

»'») S. d. Inftruktion f. d. Bezirksförfter v. 1849 in der Forft- u. Jagd-Zeit. 

1849, S. 383. 

5) Forftverwaltung Badens a. a. O. 

®) Landesherrliche Verordnung vom 18. XII. 1867 (Regierungsblatt für 
1868, S. 3). 

’) Obige Verordnungen ftellen die Beibringung eines Maturitäts-Zeugniffes 

v. einem Gymnafium oder Lyceum (im letzteren Falle ohne Abfolvirung der bei- 

den oberften Klaffen) oder die Ableiftung einer Befähigungsprüfung vor einer vom 

Oberfludienrathe zu beftimmenden Prüfungsbehörde frei. Ebenfo wurde beflimmt, 

dafs das akad. Studium auf der Forftfchule in Karlsruhe, einer Univerfität oder 

auswärtigen Forftlehranflalt betrieben werden könne. 
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unterlag keinem Studienzwang; doch wurde eine folche über- 

haupt gefordert, für die Studirenden der Karlsruher Forftfchule 
in einem auf 3 Jahre incl. Vorkurfus bemeffenen akademifchen 

Kurfus.%) Eine Staatsprüfung vor Mitgliedern der Direktion 
und ein zweijähriges Praktikum wurden vorgefchrieben. 

Die badifche Staatsforftverwaltung hat fich ftetig in der 
Richtung entwickelt, dafs die Beamten der lokalen Verwaltung 

mehr und mehr an felbftändiger Bewegung, eigener Verantwort- 
lichkeit und freier Selbftbeftimmung gewannen und fie ift in 

diefer Beziehung neben der naffauifchen und grofsherzoglich 

Heffifchen Verwaltung den deutfchen Forftverwaltungen mit be- 

deutungsvollem Beifpiele vorangegangen. »°) 

Auch in Bezug auf den praktifchen Wirthfchaftsvollzug und 

Betrieb in den Staatsforften nimmt die badifche Verwaltung eine 

der erften Stellen in Deutfchland ein und hat in diefer Richtung 

fich neben vielen anderen tüchtigen Männern der Oberforftrath 
Lelbach bedeutende Verdienfte erworben. 100) 

Auch im Grofsherzogthum Heffen !"!) wurde die nach der 
Vertreibung der Franzofen durchgeführte Organifation bald wie- 

der abgeändert. Man ftrebte nach einfacheren Mitteln des Ver- 

waltungsvollzugs und befferer Zufammenfaffung der Vollzugs- 

kräfte. Durch landesherrliche Verordnung 1%) vom 29. Dezember 

98) Jetzt 4jährig. 

99) Die Zahl der Forftbezirke in Baden hat fich ftetig verringert, damit alfo 

der Wirkungskreis der Bezirksförfter auch örtlich vergröfsert. 1857 gab es noch 

_ ı1o Bezirksforfteien (2 Hof-, 92 Staats, 14 Gemeinde-, 2 körperfchaftliche), 

jetzt beftehen deren 106, während ihre Zahl noch 1828 182 betrug, welche unter 

23 Forftämtern ftanden. Standesherrfchaftliche Forftämter beftanden damals noch 

in Leiningen (2), Löwenftein (3), Salm-Krautheim, Zwingenberg, Fürftenberg (3 Ober- 

forftämter), Salem. Die Stadt Freiburg und die Murgfchifferfchaft hatten eigene 
Waldämter (vergl. v. Wedekind, neue Jahrb. d. Forftkunde, IV., 1828, S. 184). 

190) Z, f. Biographie vergl. Roth in Dengler’s Monatfchrift, 1866, S. ı fgde. 
Franz Chriftoph Lelbach, geb. 1303 zu Mannheim, befuchte dafelbft das Lyceum 

und bezog nach beendigter praktifcher Forftllehre und längerer Verwendung im 

praktifchen Dienfte namentlich unter Arnsperger zu Hagenfchiefs 1832 die Forft- 

fchule in Karlsruhe. 1834 trat er in den Dienft der Gernsbacher Murgfchiffer- 

fchaft, wurde 1843 Bezirksförfter, 1848 Affeffor bei der Forftdomänen-Direktion, 

1851 Forftrath, 1862 Oberforftrath. Er ftarb 1865. 

Lelbach war eine jener praktifchen Kraftnaturen, die immer feltener werden, 

ein hervorragender Vertreter der Holzarten- und Nutzholzwirthfchaft. 

101) Vergl. das heffifche Staatsrecht. 1831. — v. Wedekind, neue Jahrbücher 

der Forftkunde, an vielen Stellen. — Neue Zeitfchrift etc. von Behlen. II. Bd. 

1824. S. 181. a 

102) Abgedr. bei Behlen, Zeitfchrift, a. a. O, 
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1823 wurde das Staatsgebiet territorial in Forftreviere von 
mäfsiger Gröfse eingetheilt, 10%) denen Revierförfter vorftanden; 

Forftfchützen für den Schutzdienft waren ihnen unterftellt. Forft- 

infpektoren leiteten 194) die Wirthfchaft und Verwaltung. Als obere 

Kontrolbehörde wurde eine Oberforftdirektion eingerichtet, 105) die 
hinfichtlich der Verwaltung dem Finanz-Minifterium, hinfichtlich 

der Forftpolizei den Minifterien des Innern und der Juftiz unter- 

geordnet war. Als Kommiffarien diefer Centralbehörde bei Wald- 

vifitationen wurden zwei Oberforftmeifter ohne territorial abge- 

gränzte Verwaltungsbezirke bettellt. 

Die Forftverwaltung war in Bezug auf Ale: Waldungen des 

Landes in Forftpolizeifachen kompetent, in Wirthfchafts- und 

Verwaltungs-Angelegenheiten in Bezug auf Domanial-, Kom- 

munal- und Körperfchaftswaldungen. Als Rekursinftanz in Forft- 
ftraffachen beftand in Darmftadt ein Oberforftgericht, welches 

fich in Bezug auf Verwaltungsangelegenheiten, die eine rechts- 

verftändige Beurtheilung erforderten, mit der Oberforftdirektion 

vereinigte. 10) 

Direktor der Oberforftdirektion war feit 1823 der Oberforft- 

direktor Philipp Engel Klipftein ;107) als Oberforfträthe gehörten 

03) ca. 8500 M. Staatsforften (Art. I. u. II. d. Ver. v. 29. XII. 23). 

104) Art. XII. der Verordnung v. 29. XII. 1823. 

105) v. Wedekind, neue Jahrb., VIII. (1830). S. 135. 
100) y, Wedekind, a. a. ©. 'S.’138. 

107) Phil. Engel v. Klipftein, geb. 2. VI. 1777 im Jagdfchloffe Mönchsbruch, 

wo fein Vater als Oberförfter wohnte, befuchte das Gymnafium in Darmftadt und 

dann die Forftfchule Hartig’s in Hungen und Dillenburg. Noch nicht 19 Jahre 

alt, wurde er Forfthülfsauffeher, 3 Jahre fpäter Oberförfter des Fürften Solms-Lich, 

bald darauf Forftmeifter. Die von ihm errichtete Meifterfchule beftand zuerft zu 

Hohenfolms, fodann zu Lich bei Giefsen, auch nach dem Wiedereintritt K. in den 

unmittelbaren Staatsdienft (1816) als Forftmeifter zu Lich. Bei der Theilung der 

Markenwaldungen am Taunus entfaltete K. eine fehr fegensreiche Thätigkeit. 

1823 als Oberforftdirektor nach Darmftadt berufen, erhielt K. 1846 bei feinem 

Jubiläum den Titel Präfident, von der philofophifchen Fakultät zu Giefsen das 

Ehren-Doktor-Diplom. 1848 penfionirt, ftarb der allverehrte Mann am 3. XI. 1866. 

K. war rationeller Praktiker und feine fämmtlichen Schriften tragen den Cha- 

rakter eines klaren Denkvermögens und tüchtiger praktifcher Kenntnifs der Wald- 

wirthfchaft. Sein »Verfuch einer Anweifung zur Forftbetriebs-Regulirung nach 

neueren Anfichten« (1823) wurde von Wedekind fcharf angegriffen. Vergl. jedoch 

krit. Bl. I. 2. S. 263 fgde. 1850 fchrieb K.: »Der Waldfeldbau mit bef. Rück- 

ficht auf das Grofsherzogthum Heffen« (vergl. Forft- u. Jagd-Ztg. 1851, S. 16, 

61, 9%, wo v. Wedekind heftig gegen das Buch und f. Verfaffer loszieht). Vergl. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1846. S. 274. Baur, Monatfchrift, 1867. S. 121 fgde. 
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diefer Behörde Dr. G. Becker, Joh.:Zamminer und Georg Wil- 

helm Freiherr von Wedekind an. 10) 

108) Georg Wilhelm Freiherr v. Wedekind, geb. am 28. VII. 1796 zu Strafs- 

burg, war der Sohn eines Arztes, der zu den berüchtigten Klubbiften in Mainz 

gehörte und deshalb nach der Wiedereinnahme von Mainz durch die Preufsen aus 

Deutfchland fliehen mufste. Später kehrte die Familie nach Mainz zurück, ja W.’s 

Vater wurde 1808 fogar Leibarzt des Grofsherzögs v. H.-Darmftadt, 

W. befuchte das Lyceum in Mainz, ftudirte in Göttingen (1812) und Dreifsig- 

acker (1813), machte den Feldzug als Offizier mit und fetzte nach Beendigung 

deffelben feine Studien in Göttingen fort. 

An diefelben fchlofs fich eine einjährige Studienreife durch die bedeutendften 

Waldgebiete Deutfchlands an. Noch fehr jung, trat er 1813 in den praktifchen 

Staatsdienft, fcheint jedoch im den erften Jahren mehr militärifch, als forftlich 

thätig gewefen zu fein. 1814 finden wir ihn wenigftens als Lieutenant im General- 

- ftabe. Bald ftieg er zu den höheren Stellen empor, wobei ihm wohl eben fo fehr 

die Stellung feines Vaters, als eigenes Verdienft, die Wege geebnet haben mag. 

Schon 1816 (zo Jahre alt!) wurde er Forftmeifter, 1821 (im 25j. Alter) Ober- 

forftrath und Mitglied der Centralbehörde. 

In diefer Stellung hat W. Bedeutendes geleiftet. Er befafs einen nur mittel- 

mäfsigen Verftand, aber einen unermüdlichen Thätigkeitstrieb und eine ungewöhn- 

liche geiftige Rührigkeit, die ihn in den Stand fetzte, fich fehr mannigfaltige 

Kenntniffe anzueignen. Dabei war ihm ein bedeutendes Organifationstalent zu 

eigen. W. ftarb am 22. I. 13856. Seine fchriftftellerifchen Arbeiten find nicht 

von epochemachender Bedeutung, aber fehr verdienftlich, foweit fie Staatsverwal- 

tungs-Gegenftände betreffen. 

1821 fchrieb er: »Verfuch einer Forftverfaffung im Geifte der Zeit«. (Vergl., 

krit. Bl. I. 1. S. 31 fgde.); 1831: »Anleitung zur Forftverwaltung und zum Ge- 

fchäftsbetriebe« (eine fehr tüchtige Arbeit und die erfte, welche die Ordnung einer 

geregelten Forftverwaltung klar und vollftändig entwickelt; vergl. krit. Bl. v. Pfeil 

VI. ı. S. 1); 1834 »Anleitung zur Betriebsregulirung und Ertragsfchätzung der 

Forften«; 1839: »Inftruktion f. d. Betriebsregulirung und Holzertragsfchätzung der 

Forften«; 1843: »Die Fachwerksmethoden der Betriebsregelung etc.«; 1819—21 

gab er mit Laurop: Beiträge zur Kenntnifs des Forftwefens in Deutfchland, 

1847— 1855 die allg. Forft- und Jagd-Zeitung, 1828—1337 und 1850 die neuen 

Jahrbücher der Forftkunde heraus (f. unten # 28). 

Auch eine populäre Encyklopädie der Forftwiffenfchaften (für Nichttechniker) 

hat er verfafst (1848) und eine Brofchüre über »Liberalftät und Popularität in 

Forftfachen« (1332). 

W.s Hauptverdienft liegt in feiner Verwaltungsthätigkeit. Er ift Mitbegrün- 

der des Vereins füddeutfcher Forftwirthe (unten 7 27) und hat jedenfalls, wenn 

auch nicht als ein wahrer Meifter, fo doch als ein rüftiger Gefelle an dem Ausbau 

der rationellen Waldwirthfchaft mitgearbeitet. Das ihm von feiner Familie inmitten 

der Wedekind’fchen Güter errichtete Denkmal (Monatfchrift f. d. würtemb. Forft- 

wefen, VII. 1856. S. 269) erinnert uns an einen Fachgenoffen, der feines Lebens 

Arbeit treu verrichtet hat. 
Zur Biogr. vergl. Gwinner, forftl. Mittheil. VII. 1840. S. 3. Forft- u. Jagd- 

Zeitung, Eingang z. Februarheft 1856. 
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Hervorragenden Antheil an der Organifation und Leitung 

der heffifchen Staatsforftverwaltung nahmen, Klipftein und Wede- 

kind. Aber ein tiefer Antagonismus gerade diefer beiden Männer, 

welcher nicht in den Amtsftuben verborgen blieb, fondern durch 

den Freiherrn v. Wedekind die vollfte Oeffentlichkeit erlangte, 109) 

hemmte die Fortentwickelung der heffifchen Forftverwaltung 

nicht wenig. 

Von Ehrgeiz und Selbftüberfchätzung getrieben, ftrebte 

Wedekind nach mafsgebender Geltung und auf diefem Wege 

war ihm der ruhige, pflichttreue und weitaus befcheidenere 

Präident von Klipftein ein Hemmnifs. Gegen Wedekind und 

für Klipftein traten Jäger und Pfeil, mit ihnen aber der gröfste 

Theil der heffifchen Forftbeamten mit grofser Entfchiedenheit 

auf und für Wedekind wurde der ganze Streit zu einer harten 

Niederlage. 
Die heffifche Organifation wies fchon feit 1823 das ent- 

fchiedene Beftreben nach, die Stellung der Revierverwalter zu 
einer felbftändigen zu geftalten. Die Rechtfprechung in Forft- 

frevelfachen war hier in erfter Inftanz den Verwaltungsbehörden 
übertragen, nicht den Forftämtern und auch in diefer Beziehung 
zeigten fich frühzeitig die Keime freierer Entwicklung. 

Die Organifation wurde 1837 in demfelben Geifte fortge- 

bildet. Oberförfter und Forftwarte für Staats-, Gemeinde- und 

theilweife Privat-Waldungen waren die Verwaltungs- und Schutz- 
Organe, Forftmeifter die Kontrolbeamten, das Oberforftkolleg in 

Darmftadt die Centralbehörde Die ganze Verwaltung wurde 

109) Der Streit entfpann fich über die Grundfätze der Betriebsregelung, welche 

Wedekind in f. Anleitung zur Betriebsregulirung, Klipftein in feinem »Verfuch 

einer Anl. z. Betriebsregulirung« in fehr verfchiedenem Sinne normirten (f. unten 

4 19). Als nun Jäger aus Laasphe (wittgenfteinfcher Forftdirektor) in den krit. 

Bl. XXIX., 2. S. 93 fgde. fich gegen Wedekind gewendet hatte, antwortete Wede- 

kind in den »neuen JAhrbüchern«, 2. Folge, II. 2. S. ı mit einem »Beitrag zur 

Gefchichte des Forftwefens im Grofsherz. Heffen«, in welchem er feine eigenen 

Verdienfte in ganz ungehöriger Weife herausftrich und die des penfionirten, aber 

noch lebenden Präfidenten v. Klipftein ebenfo zu verkleinern fuchte. 

Im XXIX. Bande, 2. Hft. d. krit. Bl. S. 289 findet fich eine geharnifchte 

Erkläruug von ıı hefl, oberen Forftbeamten und 33 Ober- und Revierförftern für 

Klipftein und gegen Wedekind, zu welcher Pfeil in einer Note S. 291 bemerkt: 

»Es ift nun die Reihe an d. Freih. v. Wedekind, feine Verdienfte ebenfalls durch 

folche Anerkennungen nachzuweifen, da von diefen Niemand, weder in Bezug auf 

die Wiffenfchaft, noch auf die heffifchen Forften Etwas wiffen will.« Pfeils Ur- 

theil ift offenbar zu hart, 
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eine überaus klare und mit richtiger Arbeitstheilung ausgeftattet 

und fie hat fich denn auch nach allen Richtungen hin bewährt. 110) 
In Kurheffen wurde die Forftverwaltung 1821 111) reorgani- 

firt. Unter dem Finanz-Minifterium wurde eine Oberforftdirektion 

errichtet, welche in technifchen Dingen felbftändig zu entfcheiden 
hatte, in Bezug auf die Forftfinanzverwaltung aber referirende 

Behörde war. Provinzialbehörden waren die Finanzkammern, 

denen ein Oberforftmeifter als technifcher Referent beigegeben 
war. Forftämter, beftehend aus einem Forftinfpektor und einem 

fogenannten Forftverwalter (d. h. Kaffen- und Bureaubeamten), 

waren die Kontrolbehörden, Oberförfter die wirthfchaftsleitenden 

Beamten, Revierförfter die Organe des Wirthfchaftsvollzugs, 

Forftauffeher oder Unterförfter die Schutzbeamten. Die Ober- 

förfter waren in gewiffen Beziehungen Mitglieder des Forftamtes. 

Der Kurftaat zeichnete fich durch einen grofsen Forftbeamten- 

Luxus aus. Für 1,120,000 Acker Wald waren Io Forftämter, 

25 Oberförftereien, 171 Forftreviere gebildet.1!?) Die finanzielle 

Verwaltung erfolgte bei den Rentämtern. 

1833 wurde ein Oberforftkollegium gebildet, 113) die Provin- 

zial-Finanzkammern wurden aufgehoben und nur ıı Forftinfpek- 

tionen als Mittelbehörden belaffen. Daneben aber blieben die in 

ihrem Charakter etwas unbeftimmten Oberförftereien beftehen. 1%) 

110) Vergl. Braun, d. Stellung des Forftfchutzperfonals im Grofsh. Heffen. 

1858. Ferner: Forftftrafgefetz v. 4. II. 1837 und Inftruktion f. d. Behandlung der 

Gemeindewaldungen v. 29. III. 1837. In allerneuefter Zeit (1874) drängt man in 

Heffen auf die Abänderung d. Forftorganifation, Zulegung der Verwaltung ausge- 

dehnter Domänengrundftücke (Wiefen etc.) zur eigentlichen Forftrevierverwaltung 

und es wird jene gerühmte Klarheit d. Verwaltungsnormen mit weitgehender 

Komplikation bedroht. 

111) S, Neue Zeitfchrift f. d. Forft- u. Jagdwefen in Bayern (Meyer), fortgef. 

v. St. Behlen. II. (1824). 2. S. 44. 

Vergl. ferner »Jahrbücher d. gefammten Forft- und Jagdwiffenfchaft» v. Laurop, 

I. 4. Heft (1823). S. 3 fgde., wo die Inftruktionen für die Forftämter ($. 25), 

Oberförfter (S. 38), Revierförfter (S. 46) und Unterförfter (S. 70), welche fämmt- 

lich v. 24. I. 1822 datirt find, fich abgedruckt finden. 

112) 1828 (vergl. Staatsforftadrefshandbuch bei v. Wedekind, neue Jahrbücher, 

IV., 1828. $. 194) ftand im Staatsminifterium dem Forftwefen der Minifter v. Witz- 

leben vor, an der Spitze der Oberforftdirektion der Landforftmeifter E. Fr. Hartig. 

Es gab 2 Finanzkammern mit 3 Deputationen, befondere Forftrüge-Kommiffionen 

zu Kaffel, Marburg, Fulda, Hanau, Rinteln. 

113) Neue Jahrbücher der Forftkunde, XI. Heft, 1835. S. 51. 

114) Die Oberförfter waren halb Kollegen, halb Untergebene der Forftinfpek- 

toren; ihre ganze Stellung war nach oben und unten unklar, 
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1852 wurde als Centralbehörde eine Abtheilung des Finanz- 

Minifteriums für Forft- und Jagdfachen eingerichtet, 115) als Mittel- 
behörden 23 Forftinfpektionen. An die Spitze der Verwaltung 

trat Oberlandforftmeifter von Witzleben ; 116) Oberforftmeifter 

Lorentz wurde Direktor der Kommiffion für die Vermeffung und 

Abfchätzung der Forften. 

Das Revierförfter-Syftem ift in Kurheffen bis zum Jahre 1866 
beibehalten worden, ebenfo die den Stand der Revierförfter 

herabdrückende Verbindung der Forftverwaltungslaufbahn mit 

dem militärifchen Dienfte. 17) 

Dafs unter folchen Uniftänden die Anforderungen, welche 
an die Bildung der Afpiranten für den Revierförfterdienft geftellt 

wurden, nicht fehr weitgehend fein konnten, erhellt von felbft. 
In diefer Beziehung beftimmte die landesherrliche Verord- 

nung vom 13. Dezbr. 1849, dafs jeder Afpirant zwei Prüfungen 

beftehen 'müffe, eine Abgangsprüfung in Melfungen und eine 

Staatsprüfung (Revierförfterexamen) nach abfolvirtem einjährigem 
Praktikum. Maafs der allgemeinen Vorbildung war das Reife- 

zeugnifs von einer Gewerbefchule oder die Reife für Prima eines 

Gymnafiums. Die Staatsprüfung konnte auch auf Antrag der 
Examinanden auf Staatswirthfchaftslehre und Forftdirektionslehre 

ausgedehnt werden und befähigte dann für die höheren Forftt- 
beamten-Stellungen. Die Anforderungen in der Revierförfter- 
Prüfung waren, namentlich in naturwiffenfchaftlicher Beziehung, 
fehr befcheiden. 118) 

Kurheffen war 1856 noch fo reichlich mit Anwärtern für 

den Revierförfterdienft verfehen, welche durch Militärdienft das 

Recht zur Anftellung erworben hatten, ohne den vorftehend an- 

gedeuteten Bedingungen im vollen Maafse genügt zu haben, dafs 

die Prüfungsbehörden keine Veranlaffung fanden, ihre Gefchäfte 
fofort zu beginnen. !19) 

15) Forft- und Jagd-Zeitung, 1852, S. 65. Die Reorganifation erfolgte auf 

Grund der Verordnung v. 18. XII. 1852 und trat am ı. II. 1853 in Kraft. 

116) Sohn des Minifters und früheren Landjägermeifters. 

17) 1844 ergingen »höchfte Beftimmungen über die dem Forftfache fich 

widmende junge Leute und deren Dienen im Jägerbataillon« (abgedr. Forft- u. 

Jagd-Zeit. 1844, S. 312), welche eine mindeftens einjährige Lehrzeit, neun jährige 

Militärdienftzeit im Jägerbataillon (4 Jahre aktiv), während derfelben den Befuch 

der Forftlehranftalt zu Melfungen, Befchäftigung der Jäger beim Forftfchutz- oder 

fonftigen Forft-Dienfte bis zur Anftellung als Revierförfter vorfchrieben. 

''%) Forft- u. Jagd-Zeitung. 1856, S. 266—268. 

119) Forft- u. Jagd-Zeit. a. a. O. S. 268, 
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Naffau hatte bereits vor 182012) feine Forftverwaltung 
nach dem Öberförfter-Syfteme in fehr zweckmäfsiger Weife ge- 
ordnet. Ein Uebelftand war dabei allerdings das eigenthümliche 
Dienftverhältnifs, in welchem die Oberförfter ftanden. Das Forft- 

organifationsgefetz vom 9. Novbr. 1816 ging nämlich von dem 

Grundfatze aus, dafs »die Verwaltung der Waldungen zunächft 

Sache der Eigenthümer fei und die Staatsregierung nur infofern 
Leitung und Oberaufficht zu führen habe, als das allgemeine 

Intereffe an der Erhaltung und einheitlichen Bewirthfchaftung 

des Waldareals eine folche erheifche. Die Oberförfter feien da- 
her von der Regierung zu beftellen, jedoch als kunftverftändige 

Verwalter einer befonderen Art von Grundeigenthum von den 

Waldbefitzern zu befolden und weder Gehalte, noch Penfionen 

auf die Staatskaffe zu übernehmen. 12!) 

Seit 1847 machte fich eine Agitation geltend, welche die 

Erhebung der Oberförfter zu wahren Staatsdienern erftrebte. 
Aber die Regierung vermochte fich mit der Kammer nicht zu 

einigen. 1850/5I wurde ein neuer Organifationsentwurf vorgelegt, 

auch jetzt ohne Refultat. 

1852 wurde die Zahl der Oberforftämter von 8 auf 6, die 

der Oberförftereien von 6I auf 58 reduzirt. 1854 ergriff die 

Kammer die Initiative und forderte die Regierung zur Vorlage 

eines neuen Forftorganifationsgefetzes auf. Jetzt kam ein Gefetz 

zu Stande, das am 24. Auguft 1855 die Genehmigung des Her- 
zogs erhielt und zwar an den Grundfätzen der Organifation von 

1816 nichts Wefentliches änderte, aber den Oberförftern die 

Qualität der Staatsdiener mit Penfionsberechtigung verlieh. Die 
Befoldung diefer Beamten erfolgte aus einem unter Verwaltung 

der Landesregierung ftehenden Oberförfter-Befoldungs-Fond, zu 

dem alle Waldbefitzer für ihre Flächenquote beizutragen hatten. 
Diefe humane Regelung der Sache ift grofsentheils das Verdienft 

des Chefs der naffauifchen Forftverwaltung (v. 1855 bis 1859), 

des verdienten Oberjägermeifters Freiherrn von Gilfa. 17?) 

120) Band II. diefes Werkes, S. 274. 

121) Forft- u. Jagd-Zeit. 1855. S. 468 fgde. 
122) Friedrich Freiherr von Gilfa, geb. 1801, geft. 1859, war feit 1345 forft- 

technifcher Referent bei der Landesregierung, Vorfitzender der Prüfungskommiffion, 

Kammerherr und Chef des Oberjägermeifter-Amtes. Er leitete daneben auch das 

Landgeftütwefen. Gilfa war wegen feines humanen Wefens allgemein beliebt und 

hat fich um die naffauifche Forftverwaltung bedeutende Verdienfte erworben. An 

f. Stelle trat 1859 der Oberforftrath Pagenftecher, bisher Forftmeifter zu Idftein 
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In Hannover 123) ergingen neue Forftverwaltungs-Reglements 
1823/24, welche die Oberförftereien zu wirthfchaftsleitenden und 

kontrolirenden Forftinfpektionen erhoben. Es gab mehrere ganz 

verfchiedene Karrieren im Forftfach, eine Oberforftamts-Laufbahn, 

vorzugsweife für den Adel; eine fubalterne Revierbeamten-Lauf- 

bahn, mit dem reitenden Förfter beginnend; eine Laufbahn end- 

lich durch das Feldjäger-Corps. Die Befoldungen beftanden 

meift in Accidenzien. 

Im Jahre 1849 erfolgte eine Reorganifation der Forftver- 

waltung. 1%) Die durch Errichtung der Forftinfpektionen über- 

flüffig gewordenen Oberforftämter hörten auf; die Zahl der forft- 
technifchen Räthe bei der Centralbehörde (Kammer) wurde ver- 

gröfsert; die Funktion der Wirthfchaftsforftmeifter blieb diefelbe, 

jetzt jedoch direkt unter der Central-Behörde. Als eine ganz 
neue Klaffe von Forftbeamten aber wurden Revierförfter be- 

ftellt. Sie waren die Organe des Betriebsvollzugs in kleinen 

Revieren (1500—2000 Hekt.) und die Vorgefetzten des Schutz- 

perfonals. i 

Ein Prüfungs-Reglement ordnete das Prüfungswefen. Es 
beftanden befondere Forftmeifter- und Revierförfter-Prüfungen. 
Beide fetzten den Befuch einer Forftlehranftalt voraus. Die prak- 

tifche Forftmeifterprüfung wurde nach 3 jähriger Verwaltung eines 

Revieres gemacht; jedoch wählte die Behörde unter den Kon- 

kurrenten und nicht Jedem ftand es frei, diefe Prüfung zu abfol- 
viren. Der Forftfchutzdienft wurde durch praktifch-technifch 

gebildete Förfter (in mäfsiger Anzahl) und Forftauffeher, dem 
Waldarbeiter-Perfonal entnommen, beforgt. 

Zu den hervorragenden Mitgliedern der hannöverfchen Forft- 

verwaltung gehörten in diefer Periode der Oberforftmeifter von 
Seebach, 125) der Oberforftmeifter von Hammerftein, 126%) General- 

als Forftreferent und Präfes der Prüfungs-Kommiffion. Forft- u. Jagd-Zeit. 1859. 

S 353. 
23) Vergl. H. Burckhardt: »Der. Forftdienft in den letzten hundert Jahren« 

in der Zeitfchrift »aus dem Walde«, III. Heft, S. 114 fgde. 

In Bezug auf die Bevorzugung des Adels vergl. allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 

1840. S. 289. 

'21) Burckhardt a. a. O. S. ı25. 

'25) S. Grunert, forftl. Bl. 1866. XI. S. 236. Unten 2 16. 

'26) Karl Hans Wilh. Freih. v. Hammerftein-Ecquord, geb. 1782 auf Ecquord, 

befuchte das Collegium Carolinum in Braunfchweig, ftudirte zu Helmftedt und 

machte‘ dann die Kriege gegen Frankreich mit. Nach vielen Wechfelfällen er- 

langte er 13808 im Königreich Weftfalen eine feinen Wünfchen entfprechende An- 



forftfekretär Wächter, 127) der Oberforftmeifter und Oberft Frei- 

herr von Düring, 128) vor Allen aber der berühmte Verfaffer von 
Säen und Pflanzen, Heinrich Burckhardt. !?°) 

Unzweifelhaft hat die hannöverfche Forftverwaltung durch 
ihre Revierförfter-Organifation Bedeutendes geleiftet. Ein über- 
aus intenfiver Kulturbetrieb, dem reichliche Mittel zufloffen, hob 

den Zuftand der Forften von Stufe zu Stufe. Das Forfteinrich- 

tungswefen, nach klaren Grundfätzen normirt, erreichte mit ein- 

fachen Mitteln vollkommene Ordnung der Wirthfchaft, volle 

Sicherung der Nachhaltigkeit. Ein Geift ehrenhafter Tüchtigkeit 
durchdrang die Verwaltung und jene Standesbevorzugungen, 

welche einft vorhanden waren, fchwanden feit 1849 mehr und 

mehr. Aber diefe Verwaltung verbrauchte auch ein aufserge- 

wöhnlich grofses Perfonal, 130) das fich nur ein Staat geftatten 

ftellung als Forftbeamter in Walkenried, wo er unter v. Witzleben fungirte. Die 

Befreiungskriege machte er wiederum als Soldat mit; nach Beendigung derfelben 

wurde er Forftmeifter in Hildesheim, wo er fich namentlich um die Verbefferung 

der Gemeindewaldungen fehr bedeutende Verdienfte erwarb. Später wurde er 

Oberforftmeifter und Geheimerath. Er ftarb 1867. H. war ein Mann von mili- 

tärifcher Strenge, aber fehr humanem, liebenswürdigem Charakter und deshalb 

allgemein beliebt. j 

Vergl. Denglers Monatfchrift, 1867, S. 441; Tharander Jahrbuch, VII., 1851, 

S. 112 fgde. 

127) Als Schriftfteller wohlbekannt, 1846 geftorben. Forft- u. Jagd-Zeit. 1847, 

SAERT. 

128) Vergl. den Panegyricus in der Forft- und Jagd-Zeit. 1854, S. 55. Wo 

Düring f. forftl. Studien gemacht hat, ift nur mit den Worten bezeichnet »auf 

den beften Schulen feiner Zeit«. Die Befreiungskriege machte er mit; an der Er- 

richtung des Kielmannsegg’fchen Feldjäger-Corps 1813 hatte er hervorragenden 

Antheil. Von 1820 an verwaltete er die»Forftinfpektion Rotenburg, wurde fpäter 

mit der Begleitung des Kronprinzen (auf Reifen?) betraut, übernahm 1342 das 

Oberforftamt Göttingen. Nach wenigen Jahren wurde er zum erften forfttechnifchen 

Referenten der Domänenkammer ernannt, Ende 1852 penfionirt. D. war ein 

tüchtiger Holzzüchter und hat dies namentlich in Rotenburg bewiefen. 

29) 18ıo zu Adelebfen am Sölling geb., durchlief H. Burckhardt nach er- 

langter Schulbildung, Vorlehre und kurzer Studienzeit in Göttingen alle Stufen der 

hannöverfchen Forftverwaltung. 1844—1849 war er Revierverwalter und Forft- 

lehrer in Münden, wurde 1849 Forftrath, 1852 forfttechnifcher Referent der Central- 

behörde und Forftdirektor. Vergl. unten 4 16 u. 26. 

Ratzeburg, Schriftft.-Lex. S. 94. Forftl. Bl. 1872, S. 288. B. ift 1872 v. 

d. ftaatswirthfch. Fakultät der Univerfität München zum Dr. hon. caufa promovirt 

worden. 

130) Im Jahre 1840 gab es in Hannover 8 Oberforftämter. Eine landesherr- 

liche Verordnung, welche am 19. VIII. 1848 unter dem Eindrucke der Ereigniffe 

v. 1848 erlaffen wurde, hob die Oberforftamts-Laufbahn auf und verfprach eine 
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durfte, welcher für die grofsen Fragen der internationalen Politik 
keine finanziellen Opfer von Erheblichkeit zu bringen hatte. 

Seit 1849 bis 1866 find eingreifende organifatorifche Ver- 

änderungen bei der Forftverwaltung von Hannover nicht zu ver- 

zeichnen. 1858 erfolgte die Auflöfung der Kammer und die 

Centralforftbehörde wurde als befondere Abtheilung dem Finanz- 

Minifterium untergeordnet. 131) 
Die Harzforften blieben bis in die neuefte Zeit in ihrer Ver- 

bindung mit der Verwaltung der Bergwerke. Seit 1838 waren 

fie durch einen forfttechnifchen Referenten im Berg- und Forftt- 

amte vertreten. 132) 

In Schleswig-Holftein beftanden bis 1848 14 infpizirende 

Oberförfterftellen, darunter Förfterftellen. Die Ereigniffe des 

Revolutionsjahres führten hier durchgreifende Veränderungen der 

Organifation herbei. Die proviforifche Regierung verfügte am 

17. Aug. 1848, dafs die Verwaltung und Bewirthfchaftung der 

Landesforften durch einen Oberlandforftmeifter (A. v. Warnftedt 

in Plön) dirigirt, durch 2 Forftreviforen (je einer für jedes Her- 

zogthum) kontrolirt, durch Revierförfter vollzogen werden folle. 
Inftruktionen ergingen und die ÖOrganifation trat in Vollzug. 

Aber ein Patent Friedrichs VII. v. Dänemark ftiefs fie um. Für 

Holftein wurde zu Plön ein Forft- und Jagd-Amt unter v. Warn- 

ftedt eingerichtet, welches von dem holftein’fchen Minifterium in 

Kopenhagen reffortirte.e 3 Forftinfpektionen (Oberförfter), 16 
Forftdiftrikte (Heegereiter) wurden für die landesherrlichen Forften 

eingerichtet. 133) 
Im Herzogthum Braunfchweig '’*) hat eine Revierförfter- 

Organifation ebenfalls bis heute das Feld behauptet. s 
1830 wurde in der Herzoglichen Kammer eine befondere 

Sektion für Forft- und Jagdfachen als Forftdirektion eingerichtet. 

die perfönlichen Verhältniffe der Beamten gleichmäfsig ordnende Verfügung. 

Die Standesbevorzugungen hörten von da ab allmählig auf. Forft- u. Jagd-Zeit. 

1848, S. 342. 

1840 gab es in Hannover acht Oberforftämter, 33 Forftinfpektionen excl. 

Harzforften; 1849 gab es 30 Forftinfpektionen, 140 Reviere (mit akad. gebildeten 

Verwaltern), 1870 16 Forftinfpektionen und 92 Oberförftereien. Zur Zeit beftehen 

incl. Harzforften 2 Oberforftmeifter-, 22 Forftmeifter-, 116 Oberförfterftellen, 

131) Burckhardt a. a. O. S. 126. 

132) Forft- u. Jagd-Ztg. 1838. S. 402 u. 618. 

133) Forft- u. Jagd-Zeit. 1848, S. 343. 1850, S. 346. 1852, S. 52. 1853, 

S. 228. 

'#) Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 420. 



x“ - 5 — 

An der Spitze derfelben ftanden 1840 der Kammerdirektor 
v. Bülow und Forftdirektor v. Uslar; Räthe waren der Hofjäger- 

meifter von Veltheim, 135) die Kammerräthe Uhde und Böhlken. 

Die Staats- Gemeinde- und Korporationsforften (449,409 

preufs. Morgen) zerfielen in 10 Oberforfte, denen Forftmeifter 

vorftanden, die Oberforfte in Reviere, welche von Revierförftern 

verwaltet wurden (jetzt 61). 

Diefe Organifation ift bis heute im Wefentlichen erhalten 
worden. 

Auch in den meiften übrigen deutfchen Kleinftaaten beftand 
und befteht noch heute das Revierförfter-Syftem. 

Die thüringifchen Staaten haben dies Syftem zumeift bis 

heute beibehalten und es hat daffelbe dort unläugbar Tüchtiges 
geleiftet. Es kann überhaupt die Frage der Forftverwaltungs- 

ÖOrganifation nur unter Beachtung der lokalen Verhältniffe der 

einzelnen Staaten gelöft werden und es fchickt fich auf diefem 
Gebiete gewifs »Eines nicht für Alle«. 

Eine befondere Einrichtung erhielt das Grofsherzogthum 

Sachfen-Weimar 1821 in der »Forfttaxations-Kommiflion«, welche 

anfänglich mit der Vermeffung und Einrichtung der Grofsherz. 

Forften betraut, nach dem Gefetz vom 5. März 1850 die oberfte 

technifche Forftbehörde bildet. Sie bearbeitet in Gemeinfchaft 

mit den beftehenden 8 Forftinfpektionen die Forftwirthfchafts- 

pläne und überwacht nach deren Genehmigung durch das Finanz- 

Departement des Staatsminifterrums deren Ausführung. Zum 

Wirthfchaftsvollzug find Revierförfter beftellt. Diefe Organifation 
ift im Wefentlichen das Werk König’s, der 1819 an die Spitze 

der Kommiffion berufen wurde. 
Thüringen hat zu allen Zeiten an tüchtigen Forftmännern 

keinen Mangel gehabt. Aufser König (f. oben) nenne ich hier 

nur den Oberforftmeifter Dr. G. L. Schrödter '3%) in Georgenthal, 

135) Hans Freih. v. Veltheim, geb. 1798 in Braunfchweig, ftudirte in Dreifsig- 

acker und Berlin, wurde 1823 zum Forft- und Jagdjunker, 1826 zum Forftmeifter in 

Stadtoldendorf, 1830 zum Mitgliede der Forftdirektion ernannt, erhielt zugleich den 

Titel Kammerrath und Hofjägermeifter; 1860 zum Oberjägermeifter ernannt, ftarb 

er 1868. Vergl. Baur, Monatfchrift, 1868. S. 454 fgde. Forftl. Bl. XVI. S. 235. 

V. war ein klarer praktifcher Kopf, der Tüchtiges geleiftet hat. Seine Thätig- 

keit in den Forftvereinen gab Zeugnifs von feinem Intereffe für fein Fach. 

136) Forft- u. Jagd-Zeit. 1857, S. 481. Dr. Friedr. G. Leonhard Schrödter, 

wurde 1807 Forftaccefift, 1812 Förfter in Georgenthal, 1829 Oberförfter, 1836 

Wildmeifter, 1848 Forftmeifter, 1853 Oberforftmeifter. Er feierte 1857 f. Jubiläum 

unter freudiger Betheiligung der thüringifchen Forftmänner. 
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neben fo manchen Anderen. Freilich hat es gerade in Thüringen 
bis in die neuefte Zeit auch nicht an einer etwas einfeitigen Be- 

vorzugung der Jagdintereffen gefehlt, wie ja überhaupt nicht zu 

läugnen ift, dafs gerade in manchen kleineren Staaten das Jäger- 

thum bis in die neuefte Zeit 137) auf das Gebiet der Forftverwal- 

tung in nicht immer berechtigter Weife hinübergefpielt hat. 

Aber auch aus dem Jägerthum find tüchtige Kräfte hervorge- 

wachfen, unter denen ich in Thüringen nur den 1871 verftorbenen 

Oberforftmeifter Hermann von Minckwitz 138) und den Oberjäger- 

meifter von Mannsbach !?®) in Meiningen nenne. 
Im Königreich Sachfen, deffen Forften bis 1814 ziemlich 

planlos bewirthfchaftet worden waren, 14%) wurde durch Heinrich 

Cotta eine geordnete Forfteinrichtung, fowie eine beffere Bildung 
der Forfttechniker, durch den Oberlandforftmeifter Freiherrn von 

Berlepfch eine ftraffere Verwaltung herbeigeführt. 141) 

137) Man vergl. nur, was über die Verhältniffe d. Schwarzburg-Rudolftädt’fchen 

Forftverwaltung in d. Forft- u. Jagd-Zeit. 1853. S. 229. 466. 467 erzählt wird. 

Bis 1848 unterfchied man eine (bürgerliche) Jägerburfchen- u. eine (adelige) Jagd- 

junker-Laufbahn. Der Jägerburfche wurde bis zur Anftellung als Revierförfter 

»Du« genannt. Die Revolution v. 1848 fchnitt auch hier die Zöpfe ab. Der 

dirigirende Oberforftmeifter v. Gleichen-Rufswurm war ein humaner Mann und die 

Verhältniffe befferten fich feither. Der Befuch einer Akademie war auch nach 

1843 nicht nothwendig, wurde aber gewünfcht; die Jägerburfchen ‚wurden Forft- 

gehülfen genannt. 

138) Zur Biogr. vergl. Dr. Hefs in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1871. S. 274. 

Hermann v. Minckwitz, 1790 in Altenburg geboren, war der Sohn des Mini- 

fters Fr. Aug. v. Minckwitz, befuchte das Gymnafıum in Altenburg und erlernte 

fodann das Forft- und Jagdwefen praktifch in mehreren Altenburgifchen Revieren. 

1807 zum Hof- und Jagdjunker ernannt, nach einigen Jahren zum Forftmeifter, 

wurde er 1809 dem Oberforftmeifter v. Wangenheim in Georgenthal bei Gotha 

als Affiftent beigegeben und ging, als 1826 das Herzogthum Gotha an Koburg 

fiel, in koburg-gothaifche Dienfte über. Hier wurde er 1829 Oberforftmeifter in 

Ohrdruff, wo er als Chef der Forftmeifterei Schwarzwald bis kurz vor feinem Tode, 

der 1871 erfolgte, wirkte. 

v. M. war mit einer ungewöhnlichen Arbeitskraft ausgeftattet und ein pflicht- 

treuer, humfaner Beamter. 

139) Biographifche Notizen fehlen. Seit 1818 richtete M. die Meiningen’fchen 

Forften ein und hat fich in diefer Hinficht grofse Verdienfte erworben. Er feierte 

1848 fein Jubiläum. Forft- u. Jagd-Zeit. 1848. S. ııı. 

0) Vergl. Darftellung der K. fächf, Staatsforftverwaltung. 1865. — Dengler, 

Monatfchrift, 1863. S. 201 fgdee — Schmidt, Handbuch der Forft- u. Jagd- 

Gefetze des Königr. Sachfen. 1839. 

1) Auguft Freiherr v. Berlepfch, geboren am 27. XI. 1790 auf dem väterlichen 

Gute Seebach bei Mühlhaufen in Thüringen, hat feine forftliche Lehrzeit in Zillbach 

beftanden und folgte Cotta 1811 nach Tharand, gehört alfo zu den älteften Zöglingen 
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Letzterer trat 1821 an die Spitze der technifchen Verwal- 

tung. Die Organifation erfolgte nach dem Revierförfterfyftem. 
Die Verwaltung gliederte fich in 4 Forftkreife (Oberforftmeifte- 
reien), 13 Forftbezirke (Forftmeifter) und 110 Reviere (Öberförfter 

und Revierförfter) ; fie gipfelte in dem geheimen Finanzkollegium 

als Centralbehörde. Der Forftfchutz wurde durch Unterförfter 

und Waldfchützen ausgeübt. Einzelne verwaltende Beamte (Ober- 

förfter) hatten infpizirende Funktionen in mehreren Revieren. 12) 

v. Berlepfch fand bei feinem Dienftantritt als geheimer Finanz- 
rath und Minifterial-Forftreferent grofse Mifsftände vor, gegen 

die er fofort anzukämpfen begann. Vor Allem war es eine 

grofse Bevorzugung des Adels bei Befetzung der höheren Stellen, 

gegen die er fich energifch wendete. Aber noch 1830 war in 
diefer Richtung nicht viel erreicht. 143) 

Eine neue Organifation der Forftverwaltung trat 1851 in 

Kraft. 144) Mit der Centralleitung wurde das Finanz-Minifterium 

betraut, dem ein Forftreferent beigegeben ift. Unter demfelben 

amtiren die Forfteinrichtungs- Anftalt und die Oberforftmeifter 

der ıı Forftbezirke, welche in Gemeinfchaft mit den Forit-Rent- 

beamten die Forftverwaltungsämter und mit den in recht- 

lichen Angelegenheiten noch hinzutretenden zuftändigen Gerichts- 
ämtern die Forftämter bilden. 

Unter Leitung der Öberforftmeifter werden die Reviere von 

Oberförftern und Revierförftern verwaltet. Die als Stellvertreter 
. der Oberforftmeifter in Verhinderungsfällen beftellten Oberförfter 
erhalten den Titel Forftinfpektor. Für den Forftfchutz find 

der dortigen Schule. Bis 1815 mit Betriebseinrichtungen und als Oberförfter- 

Alfiftent befchäftigt, trat v. B, dann als Forftinfpektor in Hoyerswerda in preufs. 

Dienfte, kehrte aber 1818 in fächfifche Dienfte als Vicedirektor der Forftver- 

meffungs-Anftalt zurück und wurde 1821 als geheimer Finanzrath in das Finanz- 

Minifterium berufen. Die ihm dadurch zu Theil gewordene Stellung als Minifterial- 

Forftreferent hat v. B. 39 Jahre lang, bis zum ı. VIII. 1860, feit 1854 mit dem 

Titel Oberlandforftmeifter, verwaltet. Er ftarb am 4. X. 1867. Vergl. Tharander 

Jahrb. XVII. (1868). S. 257. — Forft- und Jagd-Zeitung. a S. ııo. Baur, 
Monatfchrift. 1868. S. 41 fgde. 

12) Vergl. Bd. II. S. 269 fgde. 

43) Nach dem »Staatsforftadrefshandbuch« von Wedekind (1830) waren 1830 

fämmtliche Oberforftmeifter, Forftmeifter und Forftmeifter-Affiftenten mit Aus- 

nahme eines einzigen von Adel; unter dem Subaltern-Perfonal dagegen gab es 

nur 2 Adelige. Vergl. neue Jahrb. d. Forftkunde. VIII. S. 170. 

1) Verordnung v. 27. XI. 1851 (Gef. u. Verordn. Blatt Nr. 99). Die K. 

fächf. Staatsforftverwaltung. 1865. S. 42. Dienftinftruktionen f. alle Beamten- 

Klaffen v. 15. III. 1854. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1854, S. 261 fgde. 

Bernhardt, Forstgeschichte. III, 7 
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Schutzbeamte beftellt, welche Förfter heifsen, wenn fie für höhere 

Stellen befähigt find, Unterförfter, wenn dies nicht der Fall if. 

Die Verordnung von 1851 verlegte den Schwerpunkt der Staats- 

forftverwaltung noch mehr, als dies fchon früher der Fall gewefen 

war, in die Stellung des Oberforftmeifters, der in Bezug auf feine 
Funktionen dem ehemaligen hannöverfchen Wirthfchafts-Forft- 

meifter nahe fteht. Dem Oberforftmeifter fteht die gefammte 

Verwaltungsleitung zu, die merkantilifche Verwaltung fällt ihm 

allein anheim, ebenfo die Vertretung feines Bezirks in allen Forft- 
und Jagdangelegenheiten. Er ift nicht Kontrolbeamter allein, 

fondern in Wahrheit Wirthfchaftsführer. Den Revierverwaltern 

bleibt nur dasjenige Maafs von Selbftändigkeit, welches der 

eigentliche Wirthfchaftsvollzug erheifcht. 

Dafs dies Verhältnifs in vielen Fällen nicht zu Unzuträglich- 

keiten führte, liegt nicht in der Organifation, fondern in der 

perfönlichen Humanität der Oberforftmeifter, unter denen Männer 

wie v. Manteuffel, 45) v. Kirchbach !#) und Viele Andere ge- 

rechten Anfpruch auf die höchfte Achtung aller Forftmänner 
machen dürfen. Ueber die Organifation felbft find viele Klagen 
laut geworden. 147) 

Diefen gegenüber wurde von anderer Seite auf die Gefammt- 
Ergebniffe der fächfifchen Staatsforftverwaltung in der Zeit von 
1ı820— 1860 hingewiefen und fie find unzweifelhaft aller Aner- 
kennung werth. Wer diefelbe ausfpricht, darf es nicht vergeffen, 

dafs an der Spitze der an tüchtigen Kräften reichen Verwaltung 
ein Mann ftand, der für fich einen grofsen Theil des Erfolges in 

Anfpruch nehmen kann. 

Die fächfifchen Staatsforften haben unter der Verwaltung 

des Oberlandforftmeifters von Berlepfch nicht allein nach Fläche 

erheblich zugenommen, !8) fondern es hat auch die Fläche der 

haubaren Beftände fich vergröfsert 4°) und der Reinertrag flieg 

15) S, unten 2 16. 

146) Seit 1860 Oberlandforftmeifter, Nachfolger des Freih. v. Berlepfch. 

7) Man vergl. Forft- und Jagd-Zeitung feit Juni 1867 in faft allen Heften, 

ebenfo die Jahrgänge 1863—1871 v. Baur’s Monatfchrift, insbef. Forft- u. Jagd- 

Zeit. 1869. S. 207; 1870, S. 257. 

148) Vergl. v. Manteuflel in d. Forft- u. Jagd-Ztg. 1861. S. 113. 1807 wurde 

die Gefammtfläche der fächfifchen Staatsforften zu 147,933 H. angegeben; 1831 

betrug fie 148,514 H., 1858 = 153,608 H., 1859 = 155,928 H. 

149) v. Manteuffel a. a. OÖ. S. 116. 1831 gab es 13,890 Hekt. Beftände von 

S1ı— 100 Jahren, 1859 = 20,671. 
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von 1/;s auf ı Million.%50%) Vor allen Dingen aber befafs von 
Berlepfch den Mannesmuth, gegen den Adels-Nepötismus in der 

Verwaltung eben fo energifch Front zu machen, wie gegen das 
Hoffchranzen-Jägerthum und ihm gebührt neben Cotta der Ehren- 

titel eines Reformators des fächfifchen Forftwefens. 151) 

Der Weg, den ich meine Lefer durch das Labyrinth der 

Forftverwaltungs-Organifationen in Deutfchland führen mufste, 

- war lang, vielleicht ermüdend. Aber er birgt manchen Punkt, 

der eine belehrende Rückfchau ermöglicht. Wir fehen den gröfs- 
ten deutfchen Staat in nicht immer klarbewufster, doch inftinktiv 

feftgehaltener Erfüllung feiner grofsen hiftorifchen Miffion auf 

allen Gebieten der Staatswirthfchaft mit der äufserften haushälte- 

rifchen Knappheit und mit einer intenfiven Ausnutzung der ihm 

zu Gebote ftehenden Beamtenkräfte vorgehen, die allein ihn zur 

Erfüllung feiner grofsen politifchen Aufgaben fähig erhielten. Wir 

erkennen ferner, wie die einzelnen Organifationen fich entwickeln 

in ftrenger Abhängigkeit von den allgemeinen Verhältniffen der 

politifchen Lage, des wirthfchaftlichen und Kulturzuftandes über- 

haupt und nur aus diefen heraus beurtheilt werden dürfen. Wir 

fehen daneben aber ein ziemlich allgemeines Streben hervor- 

treten, welches fich dahin richtet, den Schwerpunkt der wirth- 

fchaftlichen Thätigkeit in das Amt des verwaltenden Forft- 

beamten zu legen und damit, in. Uebereinftimmung mit fchon 

oben gefchilderten allgemeinen Strömungen, das Vielregieren 
‘vom grünen Tifche aus mehr und mehr auch auf dem Gebiete 

der Forftverwaltung einzuengen. — 
Auch für die Verhältniffe der Staatsforftverwaltungen in 

Deutfchland hat die Bewegung des Jahres 1848 ihre Bedeutung 
gehabt. Gleichberechtigung der bürgerlichen Beamten gegen- 
über den Adeligen, Zurücktreten der Jagd- und Hof-Intereffen, 

150) Im Budget ift der Reinertrag der fächf. Staatsforften veranfchlagt 

für 1832—35 zu 471,512 Thlr. (bei einer Materialabnutzung von 206,473 Kliftr.); 

für 1858-60 zu 950,000 Thlr. (263,815 Kilftr. Naturalertrag). v. Manteuffel 

3.3. 0.5. 125; 
1863 betrug die Rein-Einnahme bereits 1,710,714 Thlr. Vergl. die fächf, 

Staatsforftverwaltung, S. 66. E 
151) Eine die fächf. Staatsforftverwaltung regelnde organifche Verordnung v. 

9. V. 1871 (Forft- u. Jagd-Zeit. 1871, S. 306) hat an der Örganifation Manches 

. geändert. Die Forftverwaltungsämter find aufgehoben, ebenfo das Inftitut der 

Forftinfpektoren. Die Revierverwalter find felbftändiger geworden, wenngleich fie 

immer noch unter der allgemeinen Leitung der Oberforftmeifter ftehen. Sie haben 

fämmtlich den Titel Oberförfter. 
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Klarftellung der Forftbeamtenqualität als einer wahren Staats- 

dienerftellung im modernen Sinne, Oeffentlichkeit und Durch- 
fichtigkeit des Forftverwaltungs- Apparates und Befeitigung fo 
manchen Zopfes — das Alles haben wir in vielen deutfchen 

Staaten dem revolutionären Erfchütterungen jenes Jahres zu ° 
danken. 

Noch ein grofser Vorgang hat fich in diefer Periode voll- 

zogen, den wir als einen glücklichen nicht bezeichnen dürfen — 
eine gewiffe Vereinfamung des Forftbeamtenthums den übrigen 
Zweigen der Staatsverwaltungen gegenüber. Mit der Gründung 

zahlreicher, von dem gefammten geiftigen Leben der Zeit los- 

gelöfter kleiner Fachfchulen, wurde die forftmännifche Bildung 
in eine Einfeitigkeit hineingedrängt, welche, aller ftaatsmännifchen 

Bildungsmittel beraubt, die ftaatsmännifche und politifche Gel- 
tung der Forftbeamten langfam, doch ficher, untergrub. Den 

vielfach befchränkten, entweder aus rein fiskalifchen oder einfeitig- 

technifchen Anfchauungen hervorgegangenen, ja bisweilen fogar 

lediglich in den Jagd-Intereffen wurzelnden Anfıchten und For- 

derungen der Forftmänner gegenüber verhielten fich die juriftifch 
und ftaatswiffenfchaftlich tüchtig gefchulten höheren Beamten- 
kreife mehr und mehr abweifend und die Gefetzgebung nahm 

in vielen deutfchen Staaten in Bezug auf die Befreiung des Wald- 

eigenthums von aller Staatseinwirkung und von allen Servituten, 

vor Allem aber in Bezug auf die Ausübung der Jagd einen 

Gang, welcher vielfach zu Uebertreibungen führte, die vielleicht 
vermieden worden wären, wenn Forfttechniker von wahrhaft 

ftaatsmännifcher Anfchauung und einer tüchtigen ftaatswirth- 

fchaftlichen Durchbildung zur Mitarbeit zugezogen worden wären. 

Die alten Kameraliften waren fchlechte Techniker und füll- 

ten nach diefer Richtung die ihnen faft ausfchliefslich einge- 

räumten höheren Forftbeamtenftellungen in wenig befriedigender 

Weife aus; aber fie waren in weit höherem Maafse Staatsmänner, 

als die fpäteren Forfttechniker, welche in mafsgebende Stellungen 

gelangten. Jene hatten darum einen viel gröfseren Einflufs auf 
die öffentlichen Angelegenheiten, als diefe befitzen. 15%) 

Die gefetzgebenden Körperfchaften der Neuzeit und vor 

Allem der in der Legislatur thätige Liberalismus ftehen den 

Anfchauungen der Forfttechniker noch heute fremd und ab- 

152) Hierauf hat fchon Pfeil, krit. Bl. Bd. XV, 2. S. 38 fgde, aufmerkfam 

gemacht, 

( 
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lehnend gegenüber che betrachten dasjenige, was an gefetz- 
geberifchen Vorfchlägen aus forftmännifchen Kreifen hervorgeht, 
mit nicht immer ungerechtfertigtem Mifstrauen. Erft in aller- 
neuefter Zeit beginnt es beffer zu werden. An der Spitze der 
gröfsten deutfchen Forftverwaltungen ftehen Männer von unbe- 
ftrittener ftaatsmännifcher Befähigung; in den gefetzgebenden 
Verfammlungen beginnt das Forftbeamtenthum die ihm ge- 

bührende Stellung einzunehmen. In den Provinzial- und Lokal- 

_ behörden freilich fteckt noch viel forflliche Einfeitigkeit, grofser 
Mangel an ftaatswirthfchaftlicher Bildung und Objektivität bei 
Beurtheilung wirthfchaftspolitifcher Fragen. 

Dafs dem fo ift, darin liegt eine ernfte Mahnung, die forft- 

wiffenfchaftliche Bildung aus der Befchränkung der ifolirten Fach- 

fchule herauszuheben und fie anzufchliefsen an die gefammte 
geiftige Bewegung unferer Zeit. Nur fo werden wir nicht nur 

brauchbare Gefchäftsmänner für ‘den Verwaltungsvollzug, fondern 
auch wahrhaft gebildete Männer erziehen, die fähig find, jene 
Stelle einzunehmen, welche ihnen in der Organifation des mo- 
dernen Staates Alonml, 

$. 10. Verwaltung der Gemeinde-Forsten. 

Die germanifche Gemeinde der alten Zeit war eine wirth- 

fchaftliche Einheit, eine Gefammtheit gleicher wirthfchaftlicher 

Intereffen, kein politifches Ganze, wie die Stadtgemeinde des 
Alterthums. Jene beruhete auf der Eintheilung des Bodens in 

Marken und war nur eine Genoffenfchaft, keine juriftifche Perfon 
im engeren Sinne des römifchen Rechtes, noch viel weniger aber 
eine organifirte politifche Gemeinfchaft. Ein Unterfchied zwifchen 

Stadt- und Landgemeinden beftand nicht. 
Im Mittelalter trennten fich zuerft Stadt- und Landgemein- 

den fcharf von einander. Erftere ftrebten rafch hinaus über den 

engen Kreis der wirthfchaftlichen Gemeinde-Intereffen, zu poli- 

tifcher Unabhängigkeit und Macht, und in den Stadtmarken 

bauten fich feft abgefchloffene politifche Gemeinwefen auf, welche 
zu allen Zeiten der Knechtfchaft des Feudalftaates fich zu ent- 

ziehen fuchten, und im Beginn der neuen Zeit die Ideen einer 

neuen freiheitlichen Entwicklung in fich reiften. Die Landge- 

meinden aber wurden mehr und mehr zu grundherrlichen Macht- 
gebieten, die in fich felbft gar kein felbftändiges wirthfchaftliches 



— 1M — 

Leben trugen, fondern nur durch die foziale Macht und politifche 
Stellung der herrfchenden Adelskafte erhalten wurden. 

Der abfolute Staat des 18. Jahrhunderts vernichtete dann 

auch die Stadtgemeinden und der Neuromanismus, in Frankreich 
zu glänzender Herrfchaft unter dem erften Napoleon gelangt, 

drückte die Gemeinde herab zu einem lediglich geographifchen 

Begriff. 

So fand das 19. Jahrhundert lebensfähige Gemeinden faft 

nirgends vor. Sie zu fchaffen als fefte Grundlage des modernen. 
Staates, war das klarbewufste Beftreben jener grofsgedachten 

Reformpolitik, welche in dem Reichsfreiherrn von Stein ihren 

hervorragendften Vertreter fand. Nicht ein geographifcher Be- 

griff, ein blofser Ausdruck für die territoriale Gliederung des 
Staatsgebietes, nicht nur ein Polizei- Bezirk follte die Gemeinde 

fein, auch nicht eine blofse Genoffenfchaft mit gemeinfamen mate- 

riellen Intereffen, fondern ein mit eigenem Leben begabtes felb- 

ftändiges Glied des Staatsorganismus, ein Staatsorgan mit ganz 

beftimmten Funktionen, zugleich aber auch mit einer ganz felb- 

ftändigen, befonders wirthfchaftlichen Thätigkeit. 

Die moderne Gemeinde vermittelt als ein Glied des Staats- 

körpers das Privat- und politifche Leben, indem fie alle ihre An- 

gehörigen, die unter fich territorial und wirthfchaftlich verbunden 

find, mit dem Staate verbindet; fie übt felbft ftaatliche Funktionen, 

welche auf die Sicherheit der Perfon und des Eigenthums, auf 

die Wirthfchafts- und Verkehrs-Ördnung gerichtet find und her- 
vorfliefsen aus dem Prinzip der Arbeitstheilung im Staate; fie 

verwaltet daneben felbftändig ihr eigenes Vermögen und findet 

ihre wichtigften Zwecke auf dem Gebiete der Kulturförderung 

und der Wirthfchaftspflege. So ift die Gemeinde, wie Brater 

treffend bemerkt »der Organismus der örtlichen Gemeinfchaft, 

wie der Staat derjenige der Volksgemeinfchaft«. !) 

Faffen wir das Wefen der Gemeinde im modernen Staate 

fo auf, fo ergeben fich uns die Beziehungen des letzteren zur 
erfteren ohne Schwierigkeit und erft dann, wenn wir die organifche 

Fortbildung der Gemeinde felbft in diefem Jahrhundert erkannt 

haben, werden wir ein klares Urtheil gewinnen über die hiftorifche 

Entwickelung jenes Verhältniffes zwifchen Staat und Gemeinde, 

') Vergl. Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, Art. Gemeinde v. Brater. 

IV. S. 109 fgde. 

Pe 
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deffen Darlegung in Bezug auf das Gemeinde-Waldeigenthum 

unmittelbar in der Aufgabe diefes Werkes liegt. 
Enthebt die Gemeinde einerfeits den Staat jener zahlreichen 

kleinen Thätigkeiten, welche feine Kraft zerfplittern, feine Or- 

ganifation verwirren müfsten, follten fie alle in der den lokalen 

Bedürfniffen entfprechenden Art von ihm allein und überall ge- 

übt werden; fammelt und entwickelt fie ebenfo die Elemente 

 ftaatlicher Kraft, am Kleinen fie übend und fchulend zu gröfserer 

Thätigkeit, fo erfüllt fie felbft, ganz unabhängig von diefen 
Lebensäufserungen, welche der eigentlich ftaatlichen Sphäre an- 

gehören, noch Aufgaben, namentlich wirthfchaftlicher Art, fei es, 
dafs fie der örtlichen Kulturpflege im weiteften Sinne des Wortes 

ihre Kraft zuwendet oder fei es, dafs fie in eigener Vermögens- 
Verwaltung die Mittel gewinnt, ihren gefammten Aufgaben ge- 
recht zu werden. 

Ihre politifche Machtbefugnifs leitet die Gemeinde ftets vom 
Staate ab, ihre wirthfchaftliche nicht. Letztere entfpringt viel- 

mehr einem in ihr felbft liegenden Mandate, deffen fie ohne 

groben Rechtsbruch niemals entkleidet werden kann. Der Be- 
griff der Wirthfchaftsgemeinde erfchöpft den Gemeindebegriff 

im Ganzen nicht, gehört aber in denfelben nothwendig hinein. 

Das Eigenthum der Gemeinde ift das einer ewigen Perfon; die 

lebende Generation ift ftets nur die Verwalterin und Nutzniefserin 

und leitet die ihr zuftehenden Rechte lediglich ab aus der Natur 

der politifchen Gemeinfchaft; denn das Gemeindevermögen dient 
eben allen Gemeindezwecken gleichmäfsig. 

Wie jeder Einzelmenfch, empfängt die Gemeinde vom Staate 

Schutz und Beiftand und ift feiner Aufficht unterworfen. Aber 

die letztere mufs der höheren Bedeutung des Gemeindelebens 
entfprechend, eine befonders forgfame und in Beachtung des 

eigenthümlichen Rechtsverhältniffes zwifchen dem heute die 

Gemeinde bildenden Theile der bürgerlichen Gefellfchaft im 

Staate und der (ewigen) Gemeinde felbft eine befonders tief ein- 

greifende fein. Die befondere Natur des Gemeindevermögens, 

welches theilweife zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient, 

bedingt zudem ein befonderes Recht des Staates, die Erhaltung 

der Subftanz diefer Gütermaffe, welche als ein halb öffentliches 

Gut aufzufaffen ift, zu überwachen und zu erzwingen, und fo be- 

findet fich der Staat gegenüber der Gemeinde-Vermögens- Ver- 

waltung in einer anderen Lage, als gegenüber derjenigen der 

Privaten. — 
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Die Wiedererweckung des Gemeindelebens in Deutfchland 

ging, wie oben gezeigt worden ift,2) von Preufsen aus. Hier 
verkündete die Städteordnung von 1808 einen grofsen legis- 

latorifchen Gedanken, der feine befruchtende Kraft in faft allen 

deutfchen Staaten bewährte. Die feit 1820 erlaffenen Gemeinde- 

Ordnungen verliehen durchweg den Grundfätzen Steins Aus- 
druck; nur die Staatsoberaufficht erlangte in denfelben vielfach 

eine etwas fchärfere Ausprägung, als in- der Städteordnung von 

1808. So in den altbayerifchen Provinzen (1818, revidirt 1834),°?) 
in Würtemberg (1822),?) Baden (1831),’) Sachfen (Stadt- und 

Landgemeinde-Ordnungen von 1832 und 1838),6) Kurheffen 

(1834),?) Lippe (1843). 
Die in diefen Staaten in Geltung getretenen Grundfätze be- 

treffs der Staatsoberaufficht über die Gemeinden wurden dann 

von Preufsen bei Revifion feiner eigenen Gemeindegefetze ange- 
nommen und in diefer Beziehung find die Gemeinde-ÖOrdnungen 

von 1831 (neue Städteordnung),®) 1841 (für Weftfalen)®) und 

1845 (für die Rheinprovinz)!0) nicht der Städte-Ordnung von 

1808 nachgebildet. 

Die deutfche Reichsverfaffung von 1848 erweiterte die Grund- 

rechte der Gemeinden bedeutend !!) und wenn fie felbft zur Gel- 

2) Band II. diefes Werkes, S. 213 fgde. 

3) Revidirte bayerifche Gemeinde-Ordnung v. ı. VII. 1834 (Gef. Samml. 

1834 No. ı5, S. 109 fgde.). Sie ift aufser Kraft gefetzt durch die Gemeinde- 

ordnung v. 29. IV. 1869 für die Provinzen oftwärts d. Rheins (Gef. S. 1869, 

S. 865 fgde.) und für die Pfalz (a. a. O. S. 1009 fgde.). 

‘) Bluntfchli u. Brater, Staatswörterbuch, IV. S. 109 fgde. 

5) Gemeinde-Verfaff. Gefetz vom 31. XII. 1831. Bluntfchli u. Brater a. a. O. 

1. S. 644 fgde. Vollzugs-Verordnung v. 22. I. 1833 (Reg. Bl. No. VN).- 

6) Städteordnung v. 2. II. 1832 (abgeändert am 9. XII. 1837) und Land- 

gemeinde-Ordnung v. 7. XI. 1838. Eine Eigenthümlichkeit der fächf. Städte- 

ordnung ift es, dafs der Stadtrath in gewiffer Beziehung als direktes Organ der 

Staatsverwaltung erfcheint. 

7) 42 42—48 der Verfaff. Urk. vom 5. I. 1831. Gemeinde-Ordnung (für 

Städte und Landgemeinden) v. 23. X. 1834 (G. S. 1834, S. 181 fgde.). 

8) Die revidirte übrigens nicht allgemein eingeführte Städteordnung v. 17. III. 

1831 trat an Stelle der St. O. v. 1808 (Gef. S. 1831, S. 9) und brachte das 

Prinzip der Staatsoberaufficht zu fchärferer Ausprägung. 

®) Landgemeinde-Ordnung für Weftfalen v. 31. X. 1841 (Gef. S. 1841, 

S. 297 fgde.). 

10) Gemeinde-Ordnung (f. Stadt- und Landgemeinden) v. 23. VII. 1845 

(G. S. 1845, S. 523 fgde.). 

1) 2 184 d. Verf. enthält folgendes Programm: »Jede Gemeinde hat als 
Grundrecht ihrer Verfaffung a) die Wahl ihrer Vorfteher und Vertreter; b) die 
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tung nicht gelangte, fo entwickelten doch die deutfchen Gefetz- 
gebungen vielfach die in jener Verfaffung liegenden Keime und 
fo namentlich auch auf dem Gebiete des Gemeindelebens. 

Naffau (1848), 12) Hannover (1851,1?) Sachfen-Weimar (1854) 4) 

und andere deutfche!5) Staaten erhielten vortreffliche Gemeinde- 

gefetze; in Preufsen kam 185016) ein liberales allgemeines 

Gemeindegefetz zu Stande, welches freilich fchon 1833 17) wieder 

. aufgehoben wurde, als rückläufige politifche Strömungen die 
Oberhand gewannen. 

In Bayern wurde den Kammern 1850 der Entwurf eines 

liberalen Gemeindegefetzes vorgelegt, ohne indefs Gefetzeskraft 
zu erlangen. 18) 

Seit 1852 machten fich jene reaktionären Bewegungen in 

vielen Theilen von Deutfchland in der Gemeindegefetzgebung 
geltend. 

felbftändige Verwaltung ihrer Angelegenheiten mit Einfchlufs der Ortspolizei unter 

gefetzlich geordneter Oberaufficht d. Staates; c) die Veröffentlichung ihres Ge- 

meinde-Haushalts; d) Oeffentlichkeit der Gemeindeverhandlungen als Regel. 

12) Gel. v. ı2. XII. 1848, betr. d. Verfaffung und LOSE d. Gemeinden 

(Verordn. Bl. 1848, S. 227 fgde.). 

13) Allg. Städteordnung v. ı. V. 1851 (Gef. S. 1851, I. Abth. S. 63) und 

Landgemeindegefetz v. 4. V. 1852 (a. a. O. Abth. II. S. 3). Diefe beiden Ge- 

fetze müffen als das gelungenfte Werk moderner Gemeindegefetzgebung betrachtet 

werden. Vergl. Brater im Staatswörterbuch v. Bluntfchli u. Brater, IV., S. 127. 

*) Das verdienftvolle Werk des trefflichen Minifters v. Watzdorff. 

5) So in Heffen-Homburg (Gem. Gef. v. 9. X. 1849, Reg. Blatt v. 2ı. X. 
1849, No. 9), S.-Altenburg (Dorfordnung v. 16. IV. 1851), Holftein und Schleswig 

(allg. Städte-Ordnung v. 18. X. 1848, v. d. provif. Regierung erlaffen, indefs nicht 

zur Durchführung gelangt), vor allen in Oldenburg, wo die Gemeinde.Ordnung 

v. 1. VI. 1855 die Selbftverwaltung der Gemeinden vollkommen herftellte. 

16) In Verbindung mit den gleichzeitig erlaffenen Kreis-, Bezirks- und Provin- 

zial-Ordnungen, erfchien am ı1. März 1850 ein Gemeinde-Gefetz für den ganzen 

Umfang der Monarchie, welches den in’der Verfaffungs-Urkunde vom 31. I. 1850 

niedergelegten Grundrechten der Gemeinden Ausdruck verlieh. 

Art. 105 der Verf. Urk. garantirte den Gemeinden 

ı) Befchlufsfaffung der Gemeinden durch gewählte Vertretungen über innere 

und befondere Angelegenheiten; 

2) Selbftändige Verwaltung der Gemeinde- Angelegenheiten unter gefetzlich 

geordneter Oberaufficht des Staates; 

3) Oeffentlichkeit der Befathungen der Gemeinde-Vertretungen. 

17) Gefetz v. 24. V. 1853, Art. I. (Gef. S. 1853, S. 238). Auch Art. 105 
d. Verf. Urk.-wurde durch ein Gefetz v. demf. Tage (Gef. S. 1853, S. 228) auf- 

gehoben und lediglich beftimmt, »dafs die Vertretung und Verwaltung der Gemein- 

den, Kreife und Provinzen durch befondere Gefetze näher beftimmt werde.« 

18) Brater, a. a. O. IV. 127. 
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In Preufsen zeigen die Gemeindegefetze von 1853 und 

185619) eine dem Geifte der Stein’fchen Gefetzgebung zuwider- 

laufende Begünftigung des gutsherrlichen Elements auf dem 

Lande, bureaukratifcher Inftitutionen in den Städten; die frei- 

finnigen hannöver’fchen Gemeinde-Ördnungen wurden einer 

Revifion unterzogen und durch die konfervativeren Gefetze von 

1858 und 1859 erfetzt;?%) in Naffau wurde 1854 das Prinzip 

der ftaatlichen Bevormundung der Gemeinden wiederum zuge- 

fchärft;2!) die in Holftein durch die proviforifche Regierung 

erlaffenen liberalen Gemeindegefetze wurden 1854 durch Däne- 

mark befeitigt. ??) 

Faft unberührt von den politifchen Bewegungen unferes Jahr- 
hunderts blieb Mecklenburg. Der Begriff der politifchen Ge- 

meinde erlangte hier überhaupt nur in den Städten Geltung. 
Das platte Land dagegen verblieb unter der Feffel der Grundherr- 

lichkeit und wir fehen dort noch heute fich jenen Vorgang voll- 

ziehen, welchen ich bei meiner kurzen Darftellung der Agrar- 

verhältniffe des 18. Jahrhunderts als einen damals allgemeinen 
bezeichnet habe — das Wegftrömen der ländlichen Arbeiter 
von den Hofwirthfchaften der Grundherrn. Wie damals die 

Städte den grundhörigen Bauern eine neue Stätte freierer wirth- 

fchaftlicher Bethätigung boten, fo zieht heute die foziale und 
politifche Freiheit des amerikanifchen Freiftaates Taufende nach 

Taufenden aus Mecklenburg hinweg. 3) 

19) Städteordnung f. d. fechs öftl. Provinzen v. 30. V. 1853 (mit Ausfchlufs 

v. Neuvorpommern und Rügen, Gef. S. S. 261); Gef. v. 31. V. 1853 betr. d. 

Verfaffung der Städte in Neuvorpommern und Rügen (G. S. S. 291); Städte- 

ordnung f. Weftfalen v. 19. III. 1856 (G. S. S. 237) und vom ı5. V. 1856 für 

die Rheinprovinz (G. S. S. 406 v. 1857); Gef. v. 14. IV. 1856, betr. d. Land- 

gemeinde-Verfaffungen in d. 6 öftl. Provinzen (G. S. S. 356), Landgemeinde- 

Ordnung für Weftfalen v. 19. III. 1856 (G. S. S. 265) und Gefetz v. 13. V. 1856 

betr. die Gemeinde-Verfaffung in d. Rheinprovinz (G. S. S. 435). 

20) Revidirte Städteordnung v. 24. VI. 1858 (Gef. S. Abth. I, S. 141 v. 1858) 

und Landgemeinde-Gefetz v. 28. IV. 1859 (daf. 1859, Abth. I, S. 393). 

2!) Gef. betr. die Verfaffung und Verwaltung der Gemeinden, v. 26. VII. 

1854 (Verordn. Blatt S. 166), in einigen Punkten abgeändert durch Gef. v. 26. 

IV. 1869 (a. a. O. S. 629). 

*) Für Holftein ergingen dann die Städte-Ord. v. ı1. II. 1854 (Gef. u. Minift. 

Bl. 1854. Stück VII, S. 87) und die Flecken-Ordn. v. 29. X. 1864 (a. a. O. 1864, 

No. 63, S. 321). Beide find am 14. IV. 1869 durch eine neue Städte- und Flecken- 

Ordnung erfetzt. 

=) Von 242 Qm. Landesfläche gehören 105 zum Domanium, 103 zu den 

ritterfchaftl. Gütern. Die Bevölkerung verminderte fich 1851/61 um etwa 1900 
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Nur wenige deutfche Staaten haben die vor 1848 erlaffenen 

Gefetze bis jetzt konfervirt. Zu ihnen gehören u. a. Heffen- 
Darmftadt und beide Hohenzollern. In erfterem Staate ergingen 
1848, 1852 und 1858 zwar ergänzende Gefetze, namentlich über 

die Wahl der Ortsvorftände und Gemeinderäthe; allein die Grund- 

lagen der Gemeindeverfaffung find feit 1821 im Ganzen diefelben 

geblieben. ?*) In Hohenzollern beftehen die Gemeinde-Ördnungen 

' von 1833 (Hechingen) und 1840 (Sigmaringen) noch fort. 2) 

Bei der Vielgeftaltigkeit der Gemeinde-Gefetzgebung in 
Deutfchland ift es nicht leicht, die allgemeinen Grundfätze der- 

felben in kurzen Sätzen zufammenzuftellen. Es mufs hierauf 
überhaupt an diefer Stelle verzichtet werden, foweit es fich um 

Erwerbung des Bürgerrechts handelt. In diefem Theile des Ge- 
meinderechts haben die hiftorifche Tradition und die Spezial- 

verhältniffe der Einzelterritorien einen lokalifirenden Einflufs ge- 

übt. Eher will es gelingen, den Wirkungskreis der Gemeinde 

felbft und ihr Verhältnifs zum Staate aus allgemeinen, vergleichen- 

den Gefichtspunkten zu betrachten. 
Die neuere Gefetzgebung feit der Gründung des deutfchen 

Reiches hat den Gemeinden die Fähigkeit, über die allgemeinen 

Freiheitsrechte der Staatsangehörigen, über Wahl des Berufes, 

Niederlaffung und Verehlichung zu verfügen, aberkannt. Es ge- 

fchah dies faft allen beftehenden Gemeindegefetzen entgegen; . 

namentlich hatten die in der Reaktionsperiode erlaffenen Ge- 

meinde-Ördnungen die Niederlaffung und den Gewerbebetrieb 

in den Städten vielfach von Zahlung eines Bürgerrechts- oder 
Einzugsgeldes abhängig gemacht. 2%) 

Perfonen in Mecklenburg-Schwerin, von da bis 1871 um faft 4000 Perfonen, in 

Mecklenburg-Strelitz v. 1864 (98,255) bis 1871 (96,982) um 1,273 Perfonen. Die 

Geburten haben fich fchon feit 1835 vermindert; 1835 kam eine Geburt auf 27,5, 

1859 auf 29,5 Perfonen. Die unehelichen Geburten verhielten fich zu den ehe- 

lichen: 1780 wie 1:17,35; 1820 wie 1:9,6: 1859 wie 1:3,87. Wer aus folchen 

Zahlen Nichts lernt, der ift überhaupt unfähig, belehrt zu werden. 

2) Gemeinde-Ordnung vom 30. VI. 1821 (Reg. Bl. 1821, S. 359); Gefetz 

v. 8. I. 1852, betr. d. Bildung des Ortsvorftandes und d. Wahl des Gemeinde- 

rathes (daf. 1852, S. 33); Gef. v. 3. V. 1858, betr. die Bildung der Ortsvorftände 

(daf. 1858, S. 189). 

25) Gem. Ordn. v. 19. X. 1833 bei v. Rönne, Staatsrecht, II. Bd., ı. Abth. 

S. 610 fgde. Für die Stadt Hechingen befteht eine Städte-Ordnung vom 15.1. 

1833. Für Sigmaringen befteht die Gem. Ordn. v. 6. VI. 1840. v. Rönne a.a.0. 

26) So in Preufsen (vergl. # 52 d. Städteordn. f. d. öftl. Prov., 251 d. Städte- 

_ ordnung f. Weftfalen, 2 48 d. St. O. f. d. Rheinprovinz. Das Gef. v. 2. III. 1867 
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Ganz allgemein fteht den Gemeinden die Ausübung der 

Ortspolizei?”) zu; nach der Tendenz der neueren Gefetzgebung 
aber gefchieht dies nicht auf Grund eines Rechtes der Gemeinde, 
fondern durch Uebertragung feitens des Staates. Nur in einzelnen 
Staaten ift die Wahrnehmung der Ortspolizei als ein Recht der 
Gemeinden aufgefafst, fo in Würtemberg, ?9) Sachfen-Weimar, 29) 

Braunfchweig. 30%) Die Rechtspflege dagegen ift nirgends mehr 
Sache der Gemeinde. Wo fich einzelne ftädtifche Jurisdiktions- 

Befugniffe noch erhalten haben, wie im Königreich Sachfen, _ 

Sachfen-Weimar, Mecklenburg, da beftehen fie nur in der abge- 
fchwächten Form eines Präfentationsrechtes. 31) 

Durch Delegation der Staatsgewalten erlangten die Gemeinde- 
behörden. während diefer Periode eine Reihe ftaatlicher, ledig- 

lich unter Leitung und Aufficht der Staatsbehörden auszuüben- 
der Funktionen, welche dem Gebiete der Landespolizeiübung 

(gerichtliche und Fremden-Polizei, Vereinswefen etc.) und des 

Heerwefens (Einquartirung, Aushebung) angehören. Mit diefen 

durch Delegation überkommenen Funktionen vermifchten fich 

dann nicht felten folche Thätigkeiten der Gemeindebehörden, 
welche aus dem eigenften Rechte der Gemeinde felbft ableitbar, 
zu ihrem Vollzug eines ftaatlichen Auftrages nicht bedürfen, wie 
z. B. diejenigen der Wohlfahrtspflege. 

Grundzug der ganzen neueren Gemeinde-Gefetzgebung ift 
es, dafs die Gemeinde über ihre Angelegenheiten durch gewählte 
Vertreter befchliefst, die Exekutive in die Hand gewählter Ge- 

meindebeamten legt. Aber der Wahlmodus und das bürgerliche 
Wahlrecht find durchaus verfchieden aufgefafst. 

hob die Befugnifs der Gemeinden, ein Einzugsgeld zum Erwerb der Gemeinde- 

Angehörigkeit zu erwerben, für ganz Preufsen auf. 

27) Badifche Gem. Ordn. v. 1831 2 48; preufs. Gef. über die Polizeiverwaltung 

v. ı1. III. 50; preufs. Städte-Ordn. v. 1853 2 62 u. f. w. Nach dem preufs. 

Gef. v. ıı. III. 50, begreift die Ortspolizei 1) den Schutz d. Perfonen und d. 

Eigenthums; 2) Ordnung, Sicherheit, Leichtigkeit des Verkehrs; 3) die Markt- 

Polizei; 4) Ordnung bei Verfammlungen; 5) Fremden-Verkehr und Beherbergung; 

6) Wirthshauspolizei; 7) Gefundheitspolizei; 8) Feuer- und Baupolizei; 9) Schutz 

der Fluren, Waldungen etc. 10) Alles andere, was im befonderen Intereffe der 

Gemeinden. polizeilich geregelt werden mufs. Die Gewerbepolizei ift hier faft ganz 

unberückfichtigt geblieben. 

28) 3 3 u. 14 der Gem. Ordn. v. 1822. 

29) Art. 9 und ııı der Gem. Ordn. v. 1854. 

30) Braunfchweigifche Stadt- und Landgem. Ordn. (1850); 2 ı der Stadtgem.- 

Ordnung, #2 3 d. Landgem. Ordn. 

3!) Bluntfchli u, Brater, Staatswörterbuch, IV. S. 139. 
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In allen Gemeindegefetzen endlich findet die Thätigkeit der 
Gemeinde im Gemeindehaushalt ihren Abfchlufs, in der Staats- 

oberaufficht ihr Korrektivv. Aber das Maafs von Freiheit, mit 

welcher die Gemeindebehörden über die Subftanz und die 

Nutzungen des Gemeindevermögens und die Einkünfte aus den 

Gemeindefteuern verfügen, fowie das Maafs ftaatlicher Einwirkung 
auf den Gang der Gemeindeverwaltung überhaupt und der Ge- 

meindevermögens-Verwaltung insbefondere ift ein fehr verfchie- 

denes in den einzelnen Gemeinde-Gefetzen. 

In einem Theile der deutfchen Staaten werden die Gemein- 

den noch heute vom Staate bevormundet, d. h. im Intereffe der 

Gemeinde und der Gemeinde- Angehörigen beauflichtigt und ge- 
leitet. In anderen Bundesftaaten übt der Staat nur eine Ober- 

aufficht, d. h. er erhält fich in fteter Kenntnifs der Gemeinde- 

Angelegenheiten, um feine eigenen und die Intereffen feiner An- 
gehörigen jederzeit fchützen zu können. 3?) 

Diefer Unterfchied tritt befonders da hervor, wo es fich um 

die Verwaltung und Benutzung der Gemeindewaldungen handelt; 

denn es haben diefe im ganzen Weften und Süden des Reiches 
feit der Begründung des Gemeinde-Wefens eine befondere Be- 

deutung für den Gemeindehaushalt gehabt und einen Gegenftind 

befonderer Fürforge der Staatsbehörden gebildet. 

Bei Beginn diefer Periode 3) war die Gefetzgebung über die 

Verwaltung des Gemeinde-Waldeigenthums nur in einem Theile 
der deutfchen Staaten einheitlich geregelt. In Preufsen galt 

für die Provinzen weftlich der Elbe das Gefetz vom 24. Dezbr. 

1816, in Bayern waren eine Reihe von Lokalverordnungen und 

Spezialgefetzen in Kraft, denen jede innere Einheit fehlte; in 

Sachfen und Würtemberg beftand faktifch faft gar keine Auf- 

ficht über die Gemeindewaldwirthfchaften und in Baden fehlte, 

wie in Bayern, eine einheitliche Gefetzgebung ; in Hannover wur- 
den nur im Hildesheim’fchen die Gemeindeforften von den Staats- 

forftbeamten beförftert. 
In Kurheffen, Naffau, dem Grofsherzogthum Heffen wurden 

alle Gemeindewaldungen ftaatlicherfeits beförftert, in Braunfchweig 

wenigftens fpeziell technifch beauffichtigt; in den thüringifchen 

32) Vergl. hierzu Bluntfchli u, Brater, Staatswörterbuch, IV. S. 146 fgde. 

Weiske, Sammlung der neueren deutfchen Gemeindegefetze. 1848. (enthält die bis 

1845 erfchienenen Gefetze). Stüve, Wefen und Verfaffung der Landgemeinden in 

Niederfachfen und Weftfalen. Jena 1851. 

33) Vergl. den II. Band diefes Werkes, S. 235—239 und S. 276—287. 
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Staaten, in Anhalt, Lippe und Waldeck galten ältere gefetzliche 
Beftiimmungen, welche die Regierungen zur Oberaufficht über 
die Gemeinde- und Inftitutenwaldungen berechtigten. 

Preufsen und Hannover blieben im Wefentlichen auf dem 

bereits 1820 erreichten Punkte ftehen. Die Gemeindegefetze‘ für 

Preufsen belaffen es in Bezug auf die Gemeindewaldungen bei 
den für die einzelnen Landestheile ergangenen befonderen Ge- 

fetzen; %) zum Erlafs befonderer Gemeinde-Waldgefetze kam es 

nicht. In weiterer Ausführung des Gefetzes vom 24. Dezember 

1816 wurden lediglich auf dem Verwaltungswege Inftruktionen 

erlaffen, welche hauptfächlich die Anftellung der Beamten, Ord- 

nung des Betriebs und die Bildung von Gemeinde-Oberförftereien 

ins Auge faffen und 1839 für die Regierungsbezirke Trier und 

Koblenz, 3°) 1857 für Arnsberg und Minden ?) erfchienen. Für 

diefe vier Regierungsbezirke erging 1862 3) eine Verordnung, 

betreffend die Prüfung der Gemeinde-Forftkandidaten. Ergänzend 
zu dem Gefetze von 1816 beftimmte endlich die Landgemeinde- 

3) Vergl. d. Städte-Ordn. f. d. 6 öftl. Provinzen, 2 50. 55; für Weftfalen 

2 54; für die Rheinprovinz # 51. Betreffs der Gemeindewaldungen in den Land- 

gemeinden der öftlichen Provinzen beftimmt #% ı5 des Gefetzes v. 14. IV. 1856 

(Gef. Samml. 1856, S. 364), dafs fie auch fernerhin ihrer Beftimmung zu erhalten, 

ferner, dafs Umwandlungen in Acker und Wiefe, fowie aufserordentliche Holz- 

fchläge nur mit Genehmigung der Regierung zuläfig find. Hierbei ift zugleich 

verordnet, dafs die bereits erlaffenen Gefetze und Verordnungen (namentl. alfo d. 

Gef. v. 24. XII. 1816) in Kraft verbleiben. ® 

Hiernach fteht bei ftädtifchen Forften (# 50 der Städteordnung v. 30. V. 

1853) der Staatsgewalt eine Einwirkung auf die Gemeindewaldwirthfchaft nur in- 

foweit zu, als überhaupt »zur Veräufserung von Grundftücken« und »zu Verände- 

rungen im Genuffe der Gemeinde-Nutzungen« die Genehmigung der Auffichts- 

behörde (Regierung) erforderlich ift. 

Vergl. auch meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz«. 1869. S. 158 fgde. 

») %£ 6 des Gemeinde-Waldgefetzes von 1816 unterwirft die von den Gemein- 

den zu wählenden Forftbeamten der Prüfung und Beftätigung durch die Regierung, 

ohne jedoch über den bei Anftellung der Gemeinde-Forftbeamten innezuhaltenden 

Modus genaue Beftimmung zu treffen. Die Königlichen Ordres vom ı8. VIll. 

1835 (für Trier und Koblenz) und v. 28. V. 1836 (für Arnsberg und Minden) 

ftellten demnächft als Grundfatz auf, dafs in Ermangelung freiwilliger Zuftimmung 

der Gemeinden zur Bildung angemeffener Kommunal-Forftverwaltungs-Verbände, 

die Minifter d. Innern und der landwirthfchaftlichen Angelegenheiten Entfcheidung 

treffen follten. Hierauf ergingen die Ausführungs-Verordnungen v. 1839 und 1857 

(am 31. VIII. 1839 für Arnsberg-Minden; vergl. Greiff, »d. preufs. Gefetze über 

Landeskultur und landwirthfchaftliche Polizei«. 1866. $. 669 fgde.). 

6) Greiff a. a. ©. S. 670. Die Inftruktion v. 19. V. 1857 ift abgedruckt bei 

v. Hagen, die forftlichen Verhältniffe Preufsens, $. 55. 

#7) v. Hagen a. a. O. S. 59. 
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Ordnung für die Rheinprovinz von 1856,39) dafs da, wo ein 

dringendes Bedürfnifs der Landeskultur vorliegt, und die Kräfte 
der Gemeinden es geftatten, diefelben nach Anhörung der Ge- 
meinde-Vertretung und des Kreistages angehalten werden können, 

unkultivirte Gemeinde-Grundftücke durch Anlegung von Holzungen 

und Wiefen in Kultur zu fetzen. Nähere Beftimmungen hierüber 

ertheilte die für die Rheinprovinz erlaffene Verordnung vom 
I. März 1858. 3) 

Die Wirkungen des Gefetzes von 1816 auf die Hebung der 
Gemeinde-Waldwirthfchaft in Rheinland und Weftfalen waren 
überaus günftige. Mit der Bildung von Gemeinde-Forftverwal- 

tungs-Bezirken, welche mit gebildeten Forfttechnikern befetzt 
wurden, war ein Weg befchritten, der die tiefen Schäden, welche 

die Gemeindeforften der Weftprovinzen in langer Kriegs- und 

Noth-Zeit erlitten hatten, langfam heilte. Freilich blieben die 

Gehälter diefer Beamten meift unzureichend, die Bezirke zu grofs, 
die Kulturmittel fpärlich; aber allmählig befferte fich die ge- 
fammtwirthfchaftliche Lage vieler Gemeinden und es gelang dem 
Einfluffe der höheren Forftbeamten, der Verwaltung und Wirth- 
fchaft reichlichere Geldmittel und damit die Waldungen befferen 

. Zuftänden zuzuführen. Männer, wie Schirmer 4°) in Cöln, Jäger ®! 
und Höffler 2) in Koblenz, Linz und Wafferburger #3) in Trier, 

Steffens in Aachen, v. Pachelbl-Gehag in Arnsberg ##) haben fich - 

in diefer Richtung bedeutende Verdienfte erworben. 

In Hannover beftimmte S ı19 der Städteordnung von 

1858,%) dafs die Staatsoberauflicht über die Gemeindeforften 
durch Provinzial-Gefetze geregelt werde. Es ergingen fodann 

das Gefetz vom Io. Juli 1859) für Calenberg, Göttingen und 

38) Art. 23 des Gefetzes’v. ı5. V. 1856 (G. S. S. 441) bei Greiff, a. a. O.S. 670. 

Graf Aia. O0. S 671. 

0) S. oben 2 8. S. 68. 

41) Oben 2 8. S. 68. 

“2) Chriftian Höffler, geb, am 7. IX. 1806 zu Koblenz, befuchte dort 1814—21 

das Gymnafium, ftudirte dann 2 Jahre in Afchaffenburg, beftand 1833 die Prüfung 

als Forftreferendar und wurde 1835 Regierungs- und Forft- Affeffor, 1838 Regie- 

rungs- und Forft-Rath in Trier, 1847 Oberforftmeifter in Koblenz. Er ftarb am 

24. VI. 1865. Vergl. forftl. Blätter (Grunert) ıı. Heft, S. 2ı9 fgde. 

#3) Oben # 8. S. 67. 

4) Oben 2 8. S. 68. 

#5) v. Rönne, Staatsrecht, II. Bd., ı. Abth. S. 573. 
) Forft- und Jagd-Zeit. 1859, S. 358. 437. Gef. Samml. f. Hannover, 1859, 

Abth. I. S. 725. Burckhardt, forftl. Verhältniffe von Hannnver, S. 16. Ausführungs- 

Verordnung des Minifters d/ Innern v. 26. VIL 1859 (G. S. S. 739). 
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Grubenhagen und die Verordnung vom 30. Oktober 1860, #7) 
betreffend die Verwaltung der Gemeinde- und Kirchen-Forften 

in der Graffchaft Hohnftein, welche jedoch im Wefentlichen nur 

dasjenige in etwas gemilderter Form enthielten, was in jenen 

Landestheilen fchon feit den Zeiten des Königreichs Weftfalen 
Rechtens gewefen war. Die Gemeindeforften des Fürftenthums 

Hildesheim find feit 1815 in ähnlicher Weife der Verwaltung der 

Staatsforft-Behörden unterftellt. #8) 

Die Leitung und Ausführung von Hieb und Kultur in den 

Gemeindeforften verblieb den Staatsforftbeamten, die allgemeine 
Aufficht den Bezirksbehörden (Landdrofteien). Jährliche Betriebs- 
pläne, mit den Eigenthümern vereinbart, wurden der Wirthfchaft 
zu Grunde gelegt. Wenn der betriebsführende Forftbeamte fich 
mit den Eigenthümern nicht einigen kann, fo entfcheidet die 

Landdroftei, in der Rekurs-Inftanz der Minifter des Innern. Die 

Holzverwerthung ift Sache der Gemeinden und Stiftungen. Diefe 

haben auch für die Beftellung von Forftfchutzbeamten Sorge zu 
tragen. Ein Befoldungsbeitrag von !/3, Thlr. pro Morgen wird 
zur Staatskaffe gezahlt. 

Befondere Verdienfte um die Hebung der Gemeindefortt- 

wirthfchaft in Hannover erwarben fich die Oberforftmeifter 
v. Hammerftein #°) und v. Düring.?0%) Aber es fehlt dort auch 

nicht an ausgedehnten Gemeindegründen, welche der Verödung 

anheimgefallen find. Die hiftorifch entwickelte Ungleichheit der 

Gefetzgebung hat auch in Hannover, wie in vielen anderen deut- 

fchen Staaten, intgereffante Ergebniffe vergleichender Unterfuchung 

ermöglicht. Das von aller Staatsaufficht freie Gemeinde-Wald- 
eigenthum des weiten, fo überaus fchutzbedürftigen Flaehlandes 
ift zerriffen, durch Parzellirung zerfplittert, übermäfsig ausgenutzt, 

durch unvernünftige Anwendung des an und für fich fo fegen- 

bringenden Prinzips der Gemeinheitstheilung dem Untergange 

vielerorts überliefert. »Die Spartöpfe der Väter find leer ge- 

worden und nachdem das forftwirthfchaftliche Inventarium, die 

7) G. S. 1860. $. 164. Ausführungs- Verordnung v. 10. XI. 1860 (G. S. 

D.07 6): 

'*) Vergl. Burckhardt a. a. OÖ. Verordnung vom 21. I. 1815. Forft- und 

Jagd-Zeitung 1850 (S. 475). Hier giebt der Forftmeifter Mühry eine Darftellung 

der wirthfchaftlichen Zuftände in den Hildesheim’fchen Gemeinde-Forften, welche 

den günftigen Einflufs zeigt, den die Staatsaufficht geübt hat. 

9) Oben 2 8. S. 92. 

50) Oben £ 8. S. 93. 
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Beftände, ausverkauft, mag man nicht Hand anlegen und warten, 

um Neues entftehen zu laffen.« °!) 

Die kurheffifche Gemeinde-Ordnung vom 23. Oktober 

1834 ftellt in $S 68 den Grundfatz auf, dafs die Verwaltung der 

Gemeindeforften unter Leitung und Aufficht der landesherrlichen 

Forftbeamten ftehen folle. Hierdurch wurden die bereits in dem 

Minifterial-Ausfchreiben vom 28. Aug. 1824°2) und 14. Juli 183093) 
erneuerten älteren Grundfätze der franzöfifchen (weftfälifchen) 

Gefetzgebung bezw. des organifchen Edikts vom 29. Juni 1821°%) 

beftätigt. Weitere Minifterial-Verfügungen ergingen 1840°°) und 
1858.%) Die Bewirthfchaftung der Gemeindewaldungen lag dar- 

nach den Staatsforft-Behörden (Revierverwaltern, Oberforftämtern 

für ftädtifche, Revierverwaltern, Forftinfpektionen, Oberforftämtern 

für ländliche Gemeindewaldungen) ob und es mufs anerkannt wer- 
den, dafs diefe in ihren Grundzügen bis heute erhaltene Organifa- 

tion die kurheffifchen Gemeindeforften vielfach vor der Zerftörung 

gefchützt und zu wirthfchaftlicher Blüthe emporgehoben hat. 

Gleiches mufs von den Gemeindewaldungen des Grofsherzog- 
thums Heffen”) behauptet werden. Hier ift die organifche 
Verbindung der Gemeinde- und Staats-Forftverwaltung feit 

1776°8) Grundfatz und lange Gewöhnung hat der ftarken Bevor- 

mundung der Gemeinden in Bezug auf ihre Waldwirthfchaft jede 
Schärfe benommen. Die für Rheinheffen in Kraft gebliebene 
franzöfifche Gefetzgebung ’°) fchlofs fich in Bezug auf die Ge- 

meindeforften harmonifch an das an, was in den übrigen Theilen 
des Landes feit lange Rechtens war. Das Grofsherzogthum ift 

vor jeder tiefgreifenden Ungleichheit der Gefetzgebung in Bezug 
auf das Gemeinde-Forftwefen bewahrt geblieben und die ganze 

Entwickelung des letzteren während diefer Periode zeigt, dafs 

51) So Burckhardt a. a. O. S. 42. 

52) G. S. f. Kurheffen, 1824, S. 89. 
53) Müller u. Fuchs, Sammlung kurheff. Gefetze. S. $ı1. 

54) Alfred Klauhold, kurheff. Rechtsbuch, 1855, S. 172. Meine »Waldwirth- 

fchaft und Waldfchutz« S. 167. 

55) Regulativ über d. Einleitung und Ausführung des Forftbetriebs und die 

Handhabung des Forftfchutzes in den gemeinheitlichen Waldungen v. 5. II. 1840 

(Finanz-Min.). 

56) Müller u. Fuchs, a. a. O. S. 1352. R 

57) Vergl. Braun (Referent f. Gemeinde-Forft-Sachen in der Centralftelle) in 

Baur’s Monatfchrift v. 1874, S. 247 fgde. 

58) Verwaltungs-Ordnung f. d. Oberforft Darmftadt v. 20. IV. 1776 2 26 nach 

Braun a. a. O. 

59) Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes. S. 273. 286. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. s 
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das hier in Anwendung gekommene ftaatsrechtliche Prinzip Tüch- 
tiges geleiftet hat, wenngleich dies Prinzip felbft der modernen 
Stellung der politifchen Gemeinde nicht mehr entfprechen will. 

Um die heffifchen Gemeinde-Forften hat fich der Freiherr 

von Wedekind 6%) unläugbar grofse Verdienfte erworben. Eine 

ernfte Gefahr erwuchs denfelben durch die Stürme des Jahres 

1848. Die neu eingefetzten Bezirksräthe nahmen theilweife für 
fich das Recht in Anfpruch, über die forftwirthfchaftlichen Aus- 
gaben der Gemeinden zu entfcheiden und damit einen Kern- 

punkt der waldwirthfchaftlichen Thätigkeit der forfttechnifchen 
Beurtheilung zu entziehen.) Die finanzielle Noth jener Zeit 
nöthigte zudem viele unbemittelte Gemeinden, Anleihen aufzu- 

nehmen und man verlangte namentlich im Odenwald, diefe Kapi- 
talien durch Extrafällungen in den Gemeindeforften decken zu 

dürfen. Die Regierung war unter dem Drucke einer fchweren 
Zeit nicht im Stande, überall energifch zu widerfprechen. In 
kommuniftifcher Weife begann man, hier und dort die fo be- 
fchafften Geldfummen zu theilen. Mit der Revolution felbft aber 

endeten auch diefe Unordnungen und die Gemeinde-Forftgefetz- 
gebung überftand die Krifis, ohne in wefentlichen Punkten Ab- 

änderungen zu erleiden. 62) h 

In Naffau liefs ebenfalls das Gemeinde-Gefetz vom 26. Juli 

1854 %) die älteren, meift fchon in der vorigen Periode 6) er- 

laffenen Verordnungen über die Verwaltung der Gemeindeforften 

in Kraft. Sie fprach dabei die Untheilbarkeit derfelben noch- 
mals beitimmt aus.) Die vollfändige Beförfterung aller Ge- 
meinde-Waldungen durch die Staatsforftbehörden blieb fomit 

beftehen. Ergänzende Gefetze und Verordnungen ergingen 1849 

(Einkommen der Gemeinde-Forftfchutzbeamten) #6) und 1862 #) 

(Inftruktion für Bürgermeifter und Gemeinderath). 

60) Oben # 8 S. 87. 

°1) Forft- und Jagdzeitung, 1850, S. 67. 

#2) Forft- und Jagd-Zeit., 1850, S. 68. 
63) 4 32 d. Gefetzes. 

%%) Bd. II. dief. Werkes, S. 286. 

65) 4 43 d. Gefetzes. 

6) Meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz«, S. 164. Das Einkommen der 

Gemeindeförfter wurde durch Gefelz v. 27. IX. 1849, das der Gemeinde- Ober, 

förfter durch Gefetz v. 24. I. 1852 normirt. Letztere wurden ohne Mitwirkung 

der Gemeinden vom Staate beftellt. 

67) Gefetze v. 24. VII, 1854, betr. die Amtsverwaltung und Errichtung eines Amts- 

Bezirksrathes und Inftruktion v. 31. III. 1862, 
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Die wirthfchaftliche Nothwendigkeit, den naffauifchen Ge- 

meinden innerhalb gewiffer Grenzen Laubnutzungen in ihren 
Forften zu geftatten, führte zu der Beftimmung, dafs Laubabgaben 

nach einem Etat gefchehen, Ueberfchreitungen deffelben zwar 
nach Begutachtung durch die Forftbehörden und Befchlufsfaffung 

durch den Bezirksrath zuläfig fein follen, dafs aber die durch 

die Mehrentnahme von Laubftreu bedingte Minderproduktion an 
Holz mit 20 Kbfs. Holz für je 10 Centner Laubftreu am Holz- 

etat des laufenden Jahres in Abzug gebracht werden mufs. 6%) 

In Bayern$9) bezeichnet der Erlafs des Forftgefetzes vom 
28. März 1852 eine Epoche des Forft-Verwaltungsrechtes und 
der Organifation 'ebenfo, wie des Forfthoheitsrechtes. Wurde 

von da ab erft die Stellung der Staatsforftbeamten eine feft ge- 

regelte, die Gefammtheit der Verwaltungseinrichtungen gleich- 

mäfsig geftaltet, fo wurden nun auch die Grundfätze einheitliche, 

welche den Gemeindeforften gegenüber zur Anwendung kamen. 
Bis 1852 war diefe Einheit der Verwaltungsgrundfätze nicht 

vorhanden. In den meiften Theilen der rechtsrheinifchen Pro- 
vinzen liefs der Staat die Gemeindewaldungen durch die Staats- 
forftbeamten (in den Territorien der Standes- und Grundherrn 

vielfach durch ftandes- und grundherrliche Forftbedienftete) be- 

förftern; aber das ganze Verhältnifs war fchon um deswillen ein 

unklares, weil die Einwirkung der Staatsgewalt gar nicht in der 
reinen Form einer Hoheitsübung erfchien, fondern fich vielfach 

noch der ftandes- und grundherrlichen Zwifchen-Inftanz bediente. 

Dazu kam, dafs ältere Forftordnungen und gewohnheitsrechtliche 

Uebung in den einzelnen Territorien die Praxis der Staatsforft- 

Behörden gegenüber den Gemeinden beftimmten. Eine Aende- 

rung in Bezug auf den Vollzug der ftaatlichen Einwirkung auf 

die Gemeindewaldwirthfchaft brachte das Jahr 1848, indem mit 

dem Uebergang der gefammten Forftgerichtsbarkeit an den Staat 
auch die Ausübung der Forfthoheit über die Gemeindewaldungen 

auf die Staatsforfibeamten überging. 
Ein in fich abgefchloffenes Rechtsgebiet bildete die Rhein- 

pfalz, in welcher die franzöfifche Gefetzgebung in Bezug auf 
die Gemeindewaldungen — vollftändige Beförfterung durch die 

Staatsforftbeamten — erhalten wurde.”0) 1822 wurde den Ge- 

68) Meine »Waldwirthfchaft etc,« S. 165. 
69) Vergl. »Die Forftverwaltung Bayern’s. 1861. 5. 123 fgde. 371 fgde.« 

70) Namentlich die Verordnung des Generalgouverneurs des Mittelrheins vom 

26/28. V. 1814. 
g* 
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meinden die Beftellung ihrer Forftfchutzbeamten überlaffen, 71) 

am 4. Juli 1840 aber erging eine Königliche Verordnung, welche 

die Anordnung, Leitung und Ueberwachung des Wirthfchafts- 

betriebes den technifchen Organen der Staatsforftverwaltung 
beliefs, den Gemeinden dagegen die Beftellung der Forftfchutz- 

beamten und Verwerthung der Walderzeugniffe, letztere unter 

Aufficht der Landkommiffariate und der Regierung, überwies. 

Das Forftgefetz von 1852 wies der Staatsregierung der Ver- 
waltung der Gemeindeforften gegenüber eine wefentlich verän- 

derte Stellung zu. Das Prinzip der Beförfterung wurde nicht 

beibehalten. Die Verwaltung der Gemeindewaldungen mufs 

auf Grund von Wirthfchaftsplänen, welche von Auffichtswegen 

beftätigt find, durch Forfttechniker gefchehen, die für den 

k. Forftverwaltungsdienft befähigt find; doch können die Ge- 
meinden wegen Mitbeförfterung ihrer Waldungen durch die Ver- 
walter von Staatsforftrevieren ein Uebereinkommen mit der 

Staatsregierung abfchliefsen; fie zahlen dann Befoldungs-Bei- 
träge. In Unterfranken ift es bei der herkömmlichen Beftellung 

der Gemeinde- Stiftungs- und Körperfchafts-Forftverwalter durch 

die Regierung gegen Fortentrichtung der hergebrachten Befol- 

dungsbeiträge geblieben. 2) 

Die Schutzbeamten find von den Gemeinden zu beftellen, 

die Forftfchutzfunktion kann aber mit Genehmigung der Forft- 
polizei-Behörde von k. Forftfchutzbeamten mit übernommen 

werden. Die Bildung gemeinfchaftlicher Forftfchutzbezirke foll 

möglichft befördert werden. Auffichtsbehörden find die Forft- 

ämter, denen die Befugnifs zufteht, in dringenden Fällen voll- 
ziehbare vorläufige Anordnungen zu treffen. Forftpolizeibehörde 

ift die Diftriktspolizeibehörde (in gröfseren Städten der Magiftrat). 

Zweitinftanzliche Forftpolizeiftelle ift die Regierung, Kammer des 

Innern. Wo letztere in erfter Inftanz entfcheidet, ift der Rekurs 

an den Minifter des Innern zuläffig. Die Koften der Aufficht 

trägt der Staat. Die Verfügung über die Walderzeugniffe fteht 
den Gemeinden zu. Rodungen in den Gemeindewaldungen find 

nur mit Genehmigung der Regierung, Kammer des Innern, zu- 

läfig, aufserdem mit Zuftimmung der Diftriktspolizei-Behörde 

N) Regierungs-Verfügung v. 24. VII. 1822. 
72) Vergl. Forft- und Jagd-Zeitung, 1846, S. 28. Unterm ı2. I. 1841 erliefs 

die Regierung von Unterfranken eine Inftruktion, welche das dort geltende Forft- 

hoheitsrecht codifizirte, 
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(Magiftrat).. Die Vorfchriften des Forftgefetzes über Waldver- 
wüftungen (Abfchwendungen) gelten auch für Gemeinde-, Stif- 
tungs- und Körperfchaftswaldungen. 

Das Prinzip der kurz bezeichneten Gefetzgebung in Bayern 

ift das der Verhinderung von Subftanz- Verringerung und un- 
pfleglicher Behandlung der Gemeinde-Waldungen, nicht das des 

pofitiven Eingreifens der Staatsgewalt in die Gemeinde-Wald- 
wirthfchaft. Die bayerifche Gefetzgebung fafst die Gemeinde 

auf als eine felbftändige Gemeinfchaft mit örtlichen, politifchen 
und wirthfchaftlichen Funktionen und befchränkt das Recht der 

Staatsgewalt auf die Oberaufficht über den Gang der Gemeinde- 

verwaltung, ohne ‘ihr die Befugnifs einzuräumen, durch eigene 

bevormundende Thätigkeit die Intereffen der Gemeinde felbft- 

thätig wahrzunehmen. — 

In Würtemberg ift es auch in diefer Periode zum Erlafs 

eines Gemeinde-Forft-Gefetzes nicht gekommen. Die älteren 

Vorfchriften beftehen formell zu Recht, ohne indeffen gehand- 
habt zu werden. In allerneuefter Zeit ift der Entwurf”) eines 

Gefetzes über die Bewirthfchaftung der Gemeinde- und Stif- 
tungswaldungen bekannt geworden, der fich in vielen Punkten 

dem bayerifchen Forftgefetze anfchliefst, jedoch die Errichtung 

73) Vergl. über diefen Entwurf: »Grauer, Gefetzesvorlage über Bewirthfchaf- 

tung der Gemeinde- und Stiftungs-Waldungen in Würtemberg« in Baur’s Monat- 

fchrift, 1874, S. 145. Der Entwurf ift am 2. I. 1874 eingebracht. Er ordnet 

die Aufficht über die Gemeindeforftverwaltung durch die Forftämter und die Forft- 

direktion, Abth. f. Körperfchaftswaldungen (beftehend aus einem Direktor, 3 forft- 

technifchen und 3 Räthen des Departements des Innern) an (Art. ı), fchreibt 

nachhaltige Nutzung auf Grund von Wirthfchaftsplänen, die von Auffichtswegen 

feftzuftellen find, bei ganz kleinen Waldungen von fummarifchen Gutachten vor 

(Art. 2. 3), fordert die Bewirthfchaftung der Gemeindeforftreviere durch Techniker 

mit der Befähigung für die Staatsforftverwaltung (Art. 6), ordnet Jahresbetriebs- 

pläne an, bei deren Aufftellung die Eigenthümer eben fo zu hören find, wie vor 

Feftftellung der allg. Wirthfchaftspläne (Art. 4. 8), überläfst die Wahl der Forft- 

verwalter den Eigenthümern (Art. 7), behält der Forftpolizeibehörde aber die 

Befugnifs vor, in den Fällen, wo die Eigenthümer die Anftellung eines geeig- 

neten Sachverftändigen unterlaffen, die technifche Betriebsführung den königl. 

Revierförftern auf Zeit (15 Jahre) zu übertragen (Art. 9 10), in welchem Falle 

ein Jahres-Beitrag von 0,80 M. Reichswähr. pro H. zur Staatskaffe zu zahlen ift 

(Art. ı1); überläfst ebenfo die Beftellung von Forft-Schutzbeamten den Eigen- 

thümern und ordnet an, dafs Erftere durch gemeinfame Verfügung des Forftamts 

und Oberamts entlaffen werden können, dafs die Auffichtskoften auf die Staats- 

kaffe zu übernehmen find (Art. 12—ı14) und hebt alle entgegenftehenden Gefetze 

auf (Art. 16). 
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einer befonderen Centralftelle (Abtheilung für Körperfchafts- 
waldungen bei der Forftdirektion) ins Auge fafst und damit 

einem Prinzip Ausdruck verleiht, welches für die Regelung der 

Staatsoberaufficht über die Gemeinde-Forftverwaltung ficherlich 

alle Beachtung verdient. 

Die badifche Gefetzgebung über die Gemeinde-Verwal- 

tung hat feit 1831 bis in die allerneuefte Zeit”#) wefentliche 

Umgeftaltungen nicht erfahren. Auch 'betreffs der Gemeinde- 
Forftverwaltung find in diefer Periode Veränderungen prinzi- 

pieller Natur nicht zu verzeichnen. Vollkommne Beförfterung 
der Gemeindewaldungen durch die‘ technifchen Organe der 

Staatsforftverwaltung ift noch heute Grundfatz. 

Die Gefetze von 1821,7°) 183376) und 185477) haben in Be- 

zug auf die Privatwaldwirthfchaft den Veränderungen in der 

gefammtpolitifchen Anfchauung bis zu einem gewiffen Punkte 
Rechnung getragen, die veränderte Stellung der Gemeinde im 

Staate jedoch wenig berückfichtigt. Wie in Naffau und dem 

Grofsherzogthum Heffen, fo hat auch in Baden die Bevormun- 

dung der Gemeinden in Bezug auf die Bewirthfchaftung ihrer 

Waldungen zu Klagen und Unzuträglichkeiten wenig Anlafs ge- 

geben; auch hier find die wirthfchaftlichen Früchte der befte- 

henden Organifation unverkennbar gute. 78) 

Anfchliefsend an das Gemeindegefetz von 1831, ordnete 

das Forftgefetz vom 15. November 1833 die Verhältniffe des 

Gemeindeforftwefens.??) Hiernach ftand der Gemeinde lediglich 
eine Theilnahme an dem Entwurfe der Jahresbetriebspläne zu ;®%) 

die Feftfetzung diefer Pläne war Sache des Forftamts, die Aus- 

führung Sache des Förfters, der das Holz fertig aufgearbeitet 

dem Gemeinderath überwies.®!) Mit der Verwerthung des Holzes 

befafste fich die Forftbehörde nicht; doch unterlagen die Ver- 

fteigerungsbedingungen ebenfo, wie die Verkaufsliften, der Prü- 

7%) Ein neues Gemeindegefetz ift 1874 vereinbart und im Juli erfchienen. 

75) II. Band diefes Werkes, S. 284. 

76) Forftgefetz v. 15. XI. 1833, bef. amtliche Ausgabe 1834 

7) Forftgefetz v. 27. April 1854. 

8) Vergl. Krutina (Forftrath) in Baur’s Monatfchrift, 1874, S. 241 fgde. 

70) 2. 73—85 d. Gelfetzes. 

#0) Die Gemeinden ftellen eine Holzbedarfslifte auf und können gegen den 

Wirthfchaftsplan Einfpruch erheben. ?. 74 a. a. OÖ, 

81) 2. 76 d. Gefetzes. 
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fung des Förfters.#) Der ganze technifche Betrieb lag nur in 
feiner Hand. 

An den kurz bezeichneten Grundfätzen änderten das Forft- 

gefetz vom 27. April 1854, die Bewirthfchaftungs-Ordnung vom 
20. März 1855 8?) und die fie ergänzenden Verordnungen von 

1856,84) 1861 8) und 186636) nichts Wefentliches; nur betreffs 

des formellen Gefchäftsganges wurden Aenderungen nöthig, die 

in der Verordnung vom 24. April 18687) ihren Abfchlufs fanden. 

Auch jetzt noch wird die technifche Bewirthfchaftung und 
polizeiliche Aufficht über die Gemeindewaldungen von den Forft- 
behörden geübt. In den Fällen der Meinungsverfchiedenheit 

zwifchen ‚der Bezirksforftei und dem Gemeinderathe in Bezug 
auf den Wirthfchaftsplan entfcheidet, den neueren Verwaltungs- 
Ordnungen 88) entfprechend, nicht mehr das Forftamt, fondern 
das Bezirksamt bezw. der Bezirksrath; der Rekurs an das Mi- 

nifterium des Innern ift geftattet. 

Nur wenige Gemeindeforftbezirke machen von ihrem ge- 
fetzlichen Rechte, fich aus der Zahl der geprüften Forftkandi- 

daten einen Bezirksförfter zu wählen, faktifch Gebrauch. In 94 

Bezirksforfteien werden Staats- und Gemeindewaldungen zufam- 
men bewirthfchaftet. Die Forftfchutzbeamten werden von den Ge- 

meinden gewählt, vom Bezirksamte beftätigt. In allen fonftigen 

Beziehungen ift es bei den Beftimmungen des Gefetzes von 1833 

verblieben. 

Für den vortrefflichen Zuftand der Gemeindewaldungen in 

Baden fpricht der Umftand, dafs die Material- Abnutzung noch 

etwas höher fteht, als in den Domänenforften. 8°) 

Eine ganz andere Entwickelung hat das Gemeinde-Forft- 
wefen im Königreich SachfenP) genommen. Hier ift feit Er- 

2) 2.78 a. a. O. 
83) Regierungsblatt No. XIV. 

84) Minifterial-Verordnung v. 13. VI. 1856 (Verordn. Bl. S. 74). 

8) Verordnung v. 17. V. 1861. Regierungsblatt S. 171. 

8%) Verordnung v. 15. II. 1866, a. a. O. 5.48. 

#7) Regierungsblatt No. XXXI, S. 449. 

8) Namentlich dem Gefetze über die Organifation dan! inneren Verwaltung 

v. 5. X. 1863, Regierungsblatt S. 402 und der Vollzugs-Verordnung v. 12. VII. 

1864, Reg. Bl. S. 334, fowie der Verordnung v. 18. XII. 1868, Reg. Bl. S. 3, 

betr. die Aufhebung der Forftinfpektionen. 

#) 1863/72 wurden nach Krutina a. a. O. von 85,945 H. Domänenwald 

(Stand v. ı. I. 1868) 397,070 Feftm. (pro H. 4,62 Feftm.), von 257,545 H. Ge- 

meindewald (1. I. 1868) 1,192,190 Feftm. (pro H. 4,63 Feftm.) genutzt. 

%) Darftellung der fächfifchen Staatsforftverwaltung. S. 10 fgde. 
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lafs des Mandats vom 30. Juli 1813, die Waldnebennutzungen und 
die in den Waldungen auszuübenden Befugniffe betreffend, na- 
mentlich aber feit Erlafs der Verfaffungs-Urkunde von 1831 

die Einwirkung der Staatsgewalt auf die Gemeindeforftwirth- 
fchaft mehr und mehr auf eine blofse allgemeine Aufficht be- 

fchränkt, welche Subftanz-Verminderungen und unnachhaltige 
Ausbeutung der Gemeinde-Waldungen verhindern foll und ihren 

praktifchen Ausdruck lediglich in einer Revifion der Wirth- 
fchaftpläne und der Bewirthfchaftung im Allgemeinen durch die 

den Kreisdirektionen zugeordneten Oberforftmeifter findet. 91) 

Aehnlich haben fich die Verhältniffe in den thüringifchen 

Staaten entwickelt. Auch hier übten die Staatsbehörden eine 
allgemeine Aufficht über die Gemeindewaldwirthfchaft, welche 

entweder, wie in S. Weimar,?) S. Altenburg,®) nur unwirth- 

fchaftliche Rodungen verlindern und Wiederaufforftungen zu 
erzwingen hat, oder weiter geht und das Recht umfchliefst, die 

Betriebs- und Wirthfchaftspläne zu genehmigen, bezw. die Ge- 

meindeforftbeamten zu beftätigen, wie in S. Meiningen, 9%) 

S. Koburg-Gotha,®) Schwarzburg.%) Im Grofsherzogthum 
Oldenburg ?”) befteht eine weitergehende gefetzliche Befugnifs 

der Staatsbehörden, welche bei unwirthfchaftlicher Behandlung 

der Gemeindewaldgründe den Gemeinden die Verwaltung ent- 

ziehen können. In Waldeck werden die Gemeindeforften vom 

Staate verwaltet;®8) ganz frei ift die Gemeindeforftverwaltung 
in Lippe-Detmold.®) — 

°!) Verordnung v. 24. V. 1856. 

92) Maron, Forftftatiftik, S. 287. 

= Maron, 2 3,0..8: 281. 

9) Forftordnung v.”29. V. 1856 in der Forft- und Jagd-Zeit. 1861. $. 389, 

Art. 490. 

95) In S. Koburg erging ein Gemeinde-Waldgefetz am 20. II. 1860 (Forft- 

und Jagd-Zeit. 1860 S. 244), welches die älteren Verordnungen v. 15. IX. 1807, 

22. XI. 1813, 3. V. 1815, 6. VII. 1852 aufhob und beftimmte, dafs Rodungen 

in Parzellen von über 10 Acker von einer Genehmigung der Verwaltungsbehörde 

abhängig fein, diefe allerdings nicht verfagt werden foll, wenn die Fläche zur 

dauernden anderweitigen Benutzung geeignet ift; dafs die Bewirthfchaftung der 

Gemeindeforften durch fachkundige Perfonen gefchehen (Art. 3) und für alle 

Forften von über 50 Acker auf einen Betriebsplan gegründet (Art. 4), auch durch 

Staatsforftbeamte kontrolirt werden foll (Art. 5) u. f. w. 

%) Gefetz v. 13. III. 1840 (für Schw.-Rudollftadt). 

°”) Forft- und Maftordnung v. 28. IX. 1840. Forft- und Jagd-Zeitung, 

1841. S. 20. 

®) Forftkalender f. d. deutfche Reich v. Schneider. 1874. S. 220. 

»») Es befteht nur ein Rodungsverbot. Leo, Forftftatiftik, .S. 329. 
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Drei Prinzipien laffen fich bei Betrachtung der hiftorifchen 
Entwickelung des Gemeindeforftwefens in Deutfchland ohne 

Schwierigkeit erkennen — das Prinzip der Wirthfchaftsführung 
in den Gemeindeforften durch die Staatsforftbehörden, welches 

in Baden, Heffen, Naffau, Kurheffen, Theilen von Hannover 

gefetzlich befteht und die Selbftverwaltung der Gemeinden 
gänzlich aufhebt, foweit es fich um den technifchen Betrieb 
handelt; das Prinzip der Beauffichtigung der Gemeindewald- 
wirthfchaft, welches in den preufsifchen Provinzen Rheinland, 

Weftfalen, Sachfen, in Bayern, im Königreich Sachfen und in 

vielen kleineren Staaten der Gefetzgebung zu Grunde liegt; 

endlich das Prinzip der vollen Freiheit des Gemeindewaldeigen- 

thums innerhalb der durch die das Gemeindevermögen über- 

haupt betreffenden gefetzlichen Schranken, welches u. A. in den 
Provinzen Preufsen, Pommern, Pofen, Schlefien, Brandenburg des 

preufsifchen Staates zur Geltung gelangt ift. 

Die Untheilbarkeit des Gemeinde-Waldeigenthums ift all- 
gemein anerkannt. Ebenfo allgemein ift bei der Verwirklichung 

der ftaatlichen Beförfterung oder Wirthfchaftsleitung die Ge- 

meindewaldwirthfchaft in die Hände der Verwalter von Staats- 

revieren (Baden, Grofsherz. Heffen, Naffau, Kurheffen, Hannover) 

gelegt, fei es durch gefetzlichen Zwang (Grofsherz. Heffen, Naffau, 

Kurheffen, Hannover), fei es durch die Macht der faktifchen 

Verhältniffe (Bayern, Baden). Hierdurch find Beamte der Staats- 

vermögens-Verwaltung (fiskalifche Beamte) mit einer Thätig- 

keit betraut, welche dem Gebiete der Gemeinde - Vermögens- 

Verwaltung angehört, einem Gebiete, welches oft fehr eng an 

das der Staatsvermögens-Verwaltung grenzt, fodafs Kollifionen 

nicht aufser dem Bereiche der Wahrfcheinlichkeit liegen. 

Weiter hinauf werden die aus der Staatshoheit entfpringen- 

den oberauffehenden Funktionen nicht felten ebenfalls durch 

Beamte der Staatsvermögensverwaltung wahrgenommen. So in 
allen Theilen von Preufsen (durch die Oberforftmeifter und 

Forftmeifter), im Grofsherz. Heffen, in Baden, vielen kleineren 

Staaten. Es entfteht dadurch ein Dualismus in der amtlichen 

Stellung diefer Beamten, der aus einer Vermengung ftaatsho- 
heitlicher und fiskalifcher Funktionen entfpringt und in der 
Fortentwickelung der Gemeindegefetzgebungen in Deutfchland 
dauernd kaum eine Stelle behaupten dürfte. Klarer ausgeprägt 

ift die Natur der Rechte, welche dem Staate gegenüber der 

Gemeindewaldwirthfchaft zuftehen, in der höchften, die Aufficht 
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ausübenden Inftanz. Als folche fungiren in faft allen Staaten 

die Minifterien des Innern als Centralftellen der Polizei-Hoheits- 

Uebung. 
Wenn eine ruhige Würdigung des Entwicklungsganges, den 

die konftitutionellen deutfchen Staaten verfolgen, uns die Ueber- 

zeugung giebt, dafs das Grundprinzip der Selbftverwaltung der 

Provinzen, Kreife, Gemeinden es gebieterifch fordert, die 

auf dem privatrechtlichen Gebiete liegende fiskalifche Bethä- 
tigung des Staates auf das ftrengfte zu trennen von den aus 

der Staatshoheit entfpringenden (ftaatsrechtlichen) Aeufserungen 

der Staatsgewalt, fo wird es nicht beftritten werden dürfen, 

dafs die Aufficht des Staates über die Gemeindewaldwirthfchaft 

nicht geübt werden darf durch. die Organe der fiskalifchen 
Vermögens- Verwaltung. 

Eine in Oefterreich vor Kurzem ins Leben getretene Inftitu- 

tion, die der Landesforftinfpektoren, fcheint der Anerkennung 
diefer Wahrheit zu entftammen nnd Achnliches ift auch — 

wenngleich unter anderer Form — in Deutfchland verfucht 

worden. 100) 

Mögen praktifche Gründe dahin drängen, die Bewirthfchaf- 
tung der Gemeindewaldungen in Deutfchland vielfach in die 

Hände von fiskalifchen Forftbeamten zu legen; das Korrektiv 

für eine folche Einrichtung wird überall zu fuchen fein in der . 

vollkommenen Loslöfung der oberauffehenden Inftanzen von den 

fiskalifchen Intereffen des Staates. Nur fo wird fich die aus 

vielen Gründen nothwendige Befchränkung der Gemeindeange- 
hörigen in Bezug auf die Bewirthfchaftung und Benutzung der 

Gemeindewaldungen vereinigen laffen mit der Tendenz der 

neueren Gemeindegefetzgebung und die Einmengung fiskalifcher 

Intereffen ausgefchloffen fein. 

$ 11. Die Waldschutzfrage und die Gesetzgebung über die 
Privatwaldungen. 

Die Gefetzgebung, welche das Verhältnifs des Staates zu 

den Waldeigenthümern regelt, hat in Deutfchland, wie ich ge- 

zeigt habe, ') feit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, beeinflufst 

durch rafch an Kraft gewinnende theoretifche Gedankenftrö- 

100) In dem oben befprochenen würtemb. Gefetzentwurf. 

') Vergl. d. II. Band diefes Werkes, S. 276 fgde. 
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mungen, tiefeingreifende Veränderungen erlitten. Durch die 
Vertreter der bis in die letzten Folgerungen ausgebauten Lehre 

von der Freiheit des Eigenthums wurde jede Einwirkung des 
Staates auf die privatwirthfchaftliche Thätigkeit der Staatsange- 

 hörigen mit dem Makel der Unwirthfchaftlichkeit behaftet und 

als eine abgelebte Reminiscenz des abfoluten Staates gebrand- 

markt. Die atomiftifche Tendenz der Smith’fchen Volkswirth- 

fchaftstheorie?) zerrifs die grofse Kette, welche die individuellen 

wirthfchaftlichen Intereffen organifch verbindet und in gegen- 

feitige Abhängigkeit verfetzt und läugnete es, dafs die freiefte 
Bewegung jener zahllofen Einzelwirthfchaften, in welche fie die 

Volkswirthfchaft zerfpaltete, jemals anders als kulturfördernd 

wirken könne, indem fie die Exiftenz von Naturkräften behaup- 

tete, welche mit eiferner Nothwendigkeit den höchften wirth- 
fchaftlichen Effekt herbeiführen müfsten, fobald nur die volle 

Freiheit der Bewegung den fämmtlichen Einzelwirthfchaften zu 

Theil werde. 
Ohne zu unterfuchen, ob denn die Wirkung jener wirth- 

fchaftlichen Kräfte in allen Fällen fo ficher und nothwendig 
erfolge, dafs fie derjenigen der Naturkräfte gleichzuftellen fei; ohne 

tief genug einzudringen in die Eigenart der verfchiedenen Zweige 

der Gütererzeugung, verallgemeinerten die Smithianer jene geift- 

volle, fpekulative Theorie in einer gefahrdrohenden Weife, in- 
dem fie mit fcharfem Denkvermögen von Folgerung zu Folge- 
rung fortfchritten und mit feiner Beobachtung Thatfachen um 
Thatfachen auf dem Gebiete‘ des Wirthfchaftslebens auffanden, 

welche ihre Lehrfätze zu ftützen wohl geeignet waren. 
Aber fie unterliefsen es, auch alle diejenigen Thatfachen 

eben fo forgfältig zu fammeln, welche der Theorie vom freien 

Eigenthum und der ungebundenen Wirthfchaft widerfprachen. 
Sie verfchmäheten es, von jenen Vorgängen Kenntnifs zu neh- 
men, welche namentlich auf dem waldwirthfchaftlichen Gebiete 

feit dem Beginn diefes Jahrhunderts bemerkbar wurden und fıch 

bald in den grellften Widerfpruch fetzten gegen jene Theorie. 
Ja blind gegen Alles das, was fich auf diefem Gebiete in faft 
allen europäifchen Kulturländern ereignete, verlangten fie, dafs 

der Staat aufhören folle, Wälder zu befitzen und zu bewirth- 

fchaften, weil eine Reihe von Erfahrungen, die ganz anderen 
Wirthfchaftsgebieten entftammten, gelehrt hatten, dafs im Allge- 

SER DO. S::220. 
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meinen die Gewerbsthätigkeit viel beffer von Privatperfonen 
ausgeht, als vom Staate; forderten fie, dafs die Benutzung des 

gefammten Waldeigenthums fernerhin nur nach den Wirkungen 
von Angebot und Nachfrage und nach dem momentanen indi- 

viduellen Intereffe, dem überhaupt allein berechtigten Smith’- 
fchen Wirthfchaftsmotive, fich regeln follte.?) — 

Da trat denn bald das praktifche Leben in einen tiefen 
Widerftreit gegen die doktrinäre Schule und Lehre. Die Be- 
freiung des Privateigenthums von allen Befchränkungen führte 
vielfach zur Waldverwüftung, während fie nach den Smith’fchen 

Sätzen hätte zur höchften wirthfchaftlichen Blüthe führen müffen. 

Sie war es nicht allein, welche zur Zerftörung der Wälder 
drängte; diefe ging vielmehr als eine allgemeine Krankheit 
unferer Kulturentwickelung durch Europa; aber die abfolute 
Freiheit des Privat-Waldeigenthums erleichterte und befchleu- 

nigte jenen grofsen Prozefs der Wäldervernichtung, der fich 

allerorts auf unferm Kontinente voilzog. 

Die Gründe für diefe Erfcheinung liegen nahe, foweit fie 

das mittlere Europa betreffen. Der feit den älteften Zeiten 

gegen die Wälder geführte Kampf, deffen Ziel die Gewinnung 
von Neubruchland zur landwirthfchaftlichen Benutzung gewefen 

war, hatte die Bewaldung des mittleren Europas fo weit ver- 

mindert, dafs das Hauptprodukt der Waldwirthfchaft, das Holz, 

zu fehlen anfing und an vielen Orten Preife für daffelbe gezahlt 
werden mufsten, welche unerhört und unerträglich fchienen. 

Nach den Lehrfätzen des A. Smith hätte nun vermehrte Pro- 
duktion, d. h. vermehrter Holzanbau die naturgefetzliche Folge 
fein müffen. Dies war aber in Wahrheit nur felten die erfte 

Folge jener rapiden Preisfteigerungen, welche in der zweiten 

Hälfte des 18. und erften Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgten. ®) 

In erfter Linie führten fie vielfach zu vermehrter Konfumtion 

der vorhandenen Holzmaffen. 

Es ift ja eine Eigenthümlichkeit des waldwirthfchaftlichen 

Gewerbes, dafs daffelbe mit einem grofsen Holzvorrathe, deffen 
Verwerthung zum grofsen Theile jederzeit möglich ift, arbeitet 

und in diefen Holzmaffen den bedeutendften Theil feines Kapi- 

2), A. a. ©. S. 240, 

') Vergl. a. a. O. S. 67. 68. Die Preisfteigerung für Buchenholz im ÖOden- 

wald (vergl. Jäger, die Land- und Forftwirthfchaft des Odenwaldes. S. 185/186) 

betrug von 1810— 1840 faft genau 100 °/y. 
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tals befitzt. Vermehrter Nachfrage kann durch Verminderung 
deffelben genügt werden und das finanzielle Intereffe des Privat- 
"mannes treibt leichter zu diefem Auskunftsmittel, als zu dem 

anderen, dem vermehrten Holzanbau, der erft nach vielen 

Jahren gebrauchsbereite Erzeugniffe liefert, der alfo gar nicht 

. mit Sicherheit einen der jetzigen Nachfrage entfprechenden 

höheren Preis hoffen läfst; denn bei der Langfamkeit der forft- 

‚wirthfchaftlichen Produktion tritt die Erndte der in holzarmer 

Zeit begründeten Beftände oft erft dann ein, wenn die Tendenz 

der Preisbewegung durch verminderte Nachfrage eine entgegen- 

gefetzte geworden it. 

Zu dem Motive der Waldzerftörung, welches in den höheren 

Holzpreifen lag, traten andere hinzu, die verfchiedenen Gebieten 

angehörten; einmal die an anderer Stelle gefchilderte Zerftö- 
rung des genofienfchaftlichen Geiftes im Weften und Süden 
von Deutfchland, welche zur rückfichtslofen Zerftörung der 

Markenwaldungen führte; ferner die finanzielle Noth der langen 
Kriegszeit, welche den verarmten Bauer, die herabgekommenen 

Gemeinden zwang, die Wald-Sparkaffe zu leeren; vor Allem 

aber jene grofse bodenwirthfchaftliche Regulirung, die jedes 

" Volk zu feiner wirthfchaftlichen Entwicklung nothwendig braucht, 
die aber die Gefahr der Waldzerftörung in fich trägt. 

Bevor ein Volk fich zu den oberen Kulturftufen, zur vollen 

Ausnutzung der Kraft feines Bodens, zur höchften land- und 
forftwirthfchaftlichen Gütererzeugung erheben kann, bedarf es 

der fcharfen Trennung von Wald- und Ackerboden. Hiermit 

erreicht jener grofse Prozefs, der mit den erften Anfiedelungen 

beginnt und den ich den Kampf gegen den Wald genannt 

habe, feinen vorläufigen Abfchlufs. 

Niemals und nirgends hat es bei diefer grofsen Regelung 

der bodenwirthfchaftlichen Verhältniffe an verhängnifsvollen Irr- 

thümern gefehlt. Der romanifche Süden zerftört noch heute 

vielfach die Waldungen, deren Erhaltung für die Landeskultur 
eine abfolute Nothwendigkeit ift, in kurzfichtiger Verkennung 
der Gefetze jener Regelung und man ift dort indolent genug, 

um auch den fchon erkannten Fehler nicht zu verbeffern. In 

Frankreich hat die Gier nach Acker- und Weideland zu jener 

_ Waldverwüftung und Verödung der Höhen geführt, die die 
Kultur des fruchtbaren Landes fchon fo tief gefchädigt haben. 

- In Oefterreich, Deutfchland und der Schweiz ift Aehnliches ge- 
fchehen und felbft im Norden und Nordoften zehrt die Luft am 
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vorübergehenden Geldgewinn, mit unfeliger Haft an den aufge- 

fpeicherten Waldfchätzen. — 
Ueberall ift es fchwer, die Grenze zu beftimmen, welche 

Land- und Forftwirthfchaft trennen foll und der im Walde 

aufgefammelte Bodenreichthum verführt das kurzfichtige Privat- 

intereffe leicht zur Waldzerftörung, der dann bald Bodenver- 

ödung folgt, wenn der zur dauernden landwirthfchaftlichen Be- 
nutzung nicht geeignete Boden feines Humusreichthums, feiner 
durch den Schirm des Waldes bedingten günftigen phyfikalifchen 
Eigenfchaften beraubt ift. Jene Grenze aber mufs beftimmt und 

geachtet werden, foll die ganze Entwickelung normal bleiben 
und da, wo das Landeskultur-Intereffe in Mitleidenfchaft ge- 

zogen ift, ift es unvernünftig, den Wald nur als Objekt der 
Privatfpekulation zu betrachten. 

Die Erkenntnifs diefer Wahrheit fehlte der Zeit, welche 

den Befreiungskriegen folgte, faft gänzlich. Aber dennoch und 

ohne des Motivs fich klar bewufst zu werden, wurden manche 

Stimmen laut gegen die fortfchreitende Verminderung der Wäl- 
der. Die Smith’fche Theorie vermochte nicht, den Verkauf 

der Staatswaldungen in Deutfchland herbeizuführen, und da, 

wo ihr Einflufs ftark genug war, die B£freiung des Privatwald- 
befitzes von allen Befchränkungen zu bewirken, wie in Preufsen, 

haben fich mehr und mehr die dem entgegenftrebenden An- 

fichten Geltung verfchafft und es ift grade die durch den Kon- 
ftitutionalismus bedingte Mitthätigkeit der Völker in der Gefetz- 
gebung und Politik, welche in Deutfchland eine vernunftge- 

mäfse Befchränkung der Privatwaldwirthfchaft durch den Staat 

in allen den Fällen zu einer beftimmten Forderung erhob, wo 

das Landeskultur-Intereffe gefährdet ift. 

Jener grofsen bodenwirthfchaftlichen Regulirung fah fich 

Deutfchland beim’ Beginn diefer Periode gegenüber. Sie ift 

heute noch nicht beendigt, ja ihr Wefen ift erft in neuefter 
Zeit klar erkannt worden. 

In Preufsen vollzogen fich die kurz bezeichneten Vor- 
gänge mit befonderer Intenfivität. Hier hatte die Gefetzgebung 

dem Grundeigenthum endlich volle Beweglichkeit und die Mög- 

lichkeit gegeben,’) von allen Befchränkungen frei zu werden. 
Waldtheilungen im Weften, in den Gebieten der alten Mark- 

genoffenfchaften, Gemeinheitstheilungen in den öftlichen Provin-- 

°) Vergl. Bd. II, S. 206 fgde, 
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zen führten bedeutende Veränderungen im Waldareal herbei 

und daneben die Zerftörung mancher Waldparzelle. 

Seit 1811 gab es eine Befchränkung der freieften Verfügung 

über das Privatwaldeigenthum nicht mehr. Die nach Rodeland 

gierige Landwirthfchaft begann ihren Feldzug gegen die Wald- 

ftücke der Bauern. Im Bergifchen, am Rhein (namentlich im 

Kreife Bonn), in Sachfen, in dem ganzen weiten Flachlande bis 

zu den Küften der Oftfee verringerte fich der Waldbeftand rafch 

und erheblich. 

Weide und Streurechen entkräfteten Boden und Holzbe- 
ftände, leichtfinnige Rodungen- führten zur Verödung. 

Auch die Staatsforften verringerten fich von 1820 bis 1865 

ftetig durch Abtretungen an Servitutberechtigte und Verkauf;®) 

feit 1865 hat fich das Gefammtareal derfelben wieder vermehrt.”) 

Diefen Vorgängen gegenüber erhoben fich bald Stimmen, 
welche einen gefetzlichen Schutz der Landesbewaldung gegen 

fernere Zerftörung forderten. Diefen Beftrebungen wurde ein 
neuer geiftiger Impuls zu Theil durch das Erfcheinen des epo- 

chemachenden Werkes von Moreau de Jonnes »Unterfuchungen 

über die Veränderungen, die durch Ausrottung der Wälder in 
dem phyfifchen Zuftande der Länder entftehen.«®) Das Buch 

des franzöfifchen Phyfikers erfchien, von W. Widenmann in 

°) Vergl. hierüber die dem Haufe der Abgeordneten in Folge eines Be- 

fchluffes v. 19. XII. 1871 übergebene Denkfchrift des Finanz-Minifters vom 15. 

November 1872. Die Gefammtfläche der preufs. Staatsforften betrug 1820: 

2,409,917 H., 1865: 2,052,334 H., 1873: (ältere Provinzen) 2,083,732 H. Seit 

1857 find jährlich im Durchfchnitt 4000 H. devaftirte Forften und Oedländereien 

zur Aufforftung vom Staate angekauft worden. Die eigentliche Holzbodenfläche 

der Staatsforften hat fich feit 1851 in den Provinzen Preufsen, Pofen, Weftfalen 

um 38,604 H. vermehrt, in Brandenburg, Pommern, Schlefien, Sachfen, Rhein- 

provinz um 24,091 H. vermindert, im Ganzen alfo vermehrt um 14,513 H. 

7) Am niedrigften ftand das zur Holzzucht benutzte Areal 1866. Von da 

bis 1871 find durchfchnittlich jährlich 6,930 H. zur Holzzucht neu erworben 

worden. Hieraus ift erfichtlich, dafs die preufs, Staatsforftverwaltung es fich an- 

gelegen fein läfst, Flächen mit abfolutem Holzboden für den Staatsbefitz zu er- 

werben und fo den Wald zu erhalten und wiederherzuftellen, welcher im Privat- 

befitz der Verwüftung und Produktionslofigkeit verfallen fein und benachbartes 

Kulturland gefährdet haben würde. (Denkfchrift S. 7). 

8) Vergl. mein Buch »Die Waldwirthfchaft und der Waldfchutz, mit be- 

fonderer Rückficht auf die Waldfchutzgefetzgebung in Preufsen«. 1869. S. 17. fgde. 

Ferner: Mayr, Einflufs des Waldes auf Klima und Bodenbefchaffenheit. Dr. Rentzfch, 

der Wald im Haushalte der Natur und Volkswirthfchaft. 1862; vergl. hierzu A. 

v. Humboldt, Anfichten der Natur, S. 158. 
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Tübingen überfetzt, 1828 und wurde fofort in Deutfchland in 
vielen Kreifen bekannt. Reich an Uebertreibungen, nicht frei 
von Irrthümern und unbewiefenen Behauptungen fehr hypothe- 
tifcher Art, wirkte die gewandte Darftellung und die in dem 

Buche niedergelegte warme Ueberzeugung von der hohen Kul- 

turbedeutung des Waldes dennoch auf die gebildeten Kreife 

Deutfchlands mächtig ein und es ift von feinem Erfcheinen eine 

neue Aera der grofsen Waldfchutzfrage in Deutfchland zu da- 

tiren.?) 

In Preufsen verfchlofs man fich auch in den leitenden Kreifen 
der Ueberzeugung nicht, dafs der Gefetzgebung von I8II in 

Bezug auf die Waldwirthfchaft jene fegensreiche Kraft nicht inne- 
wohne, welche fie in Bezug auf die Landwirthfchaft äufserte. 
Zu den alten Waldzerftörungen in der Eifel, !%) an der Oftfee- 
küfte M) etc., welche ihre verderbliche Wirkung erft jetzt zu üben 
begannen, traten immer neue hinzu. Weite Strecken flüchtigen 

Sandes wurden entblöfst,12) die Häfen der Oftfee verfandeten, 

die Küftenländer begannen an den ungünftigen klimatifchen Fol- 
gen der Entwaldung zu leiden ; 13) im Weften waren die wenigen 

noch erhaltenen Waldgenoffenfchaften durch die Beftimmungen 

des Kulturedikts der Auflöfung, ihre Waldbeftände der Zer- 
ftörung preisgegeben. Man beabfichtigte fchon bald nach 1830 

°) Sehr ausführliche Literatur-Nachweifungen zur Waldfchutzfrage f. bei v. 

Löffelholz-Colberg, »die Bedeutung und Wichtigkeit des Waldes, Urfachen und 

Folgen der Entwaldung etc.« 1872. 

. ..’®) Vergl. hierüber: Otto Beck, Befchreibung des Regierungs-Bezirks Trier. 

II. Bd. 1869. S. 67 fgde.; Hoch, »Die Bewaldung des hohen Venns«, in Grunert’s 

forftl. Blättern XV. Heft. 1868. S. I1—33. Die Entwaldung der Hocheifel ift in 

längftvergangener Zeit gefchehen und chronologifch nicht genau nachweisbar. Die 

Südhänge der Eifel find jedoch noch in diefer Periode entwaldet worden. 

11) Schon Friedrich Wilhelm I. liefs auf Anrathen eines Herrn v. Korff den 

auf der frifchen Nehrung zwifchen Danzig und Pillau gelegenen langgeftreckten 

Kiefernwald niederfchlagen und das Holz für 200,000 Thlr. verkaufen. In Folge 

deffen ift das frifche Haff zum Theil verfandet, die Wafferftrafse zwifchen Elbing, 

dem Meere und Königsberg ift gefährdet; den wehenden Dünenfand wieder zu 

befeftigen, will nicht gelingen. Vergl. Fr. v. Thielau, »Die Wälder, das Luft- 

meer und das Waffer«. 1873. (Obige Darftellung nach W. Alexis). 

2) O. v. Hagen, die forftlichen Verhältniffe Preufsens, $. 5ı. H. v. Lattorf, 

»Die Entwaldung unferer Gegenden und die Nothwendigkeit eines Forftkultur- 

geletzes«. 1858. Letztere Schrift fchildert die Zerftörung der kleinen Privatwald- 

parzellen in der Mark und Elbniederung mit fehr düfteren Farben. 

'3) Vergl. hierüber einen gutgefchriebenen Artikel der oftpreufsifchen Zeitung 

vom 5. März 1868. t 
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den Erlafs eines Gefetzes wegen Abwendung von Verfandungen 
und wegen Befeftigung der Sandfchollen im Binnenlande, faft 

gleichzeitig auch einer auf das Bedürfnifs des ganzen Landes 

berechneten allgemeinen Forft- und Jagd-Ordnung, welche die 

kulturfchädigenden Beftimmungen jenes Edikts befeitigen follten; 

G. L. Hartig entwarf ein folches allgemeines Forftpolizeigefetz ; '%) 
allein er drang mit feinen auf dem Boden einer ziemlich ab- 

 foluten Forfthoheit ftehenden Anfchauungen nicht durch, In der 

Literatur trat Pfeil ihm heftig entgegen; ') in den Minifterien 

war man fehr verfchiedener Anficht. Ein allgemeines Forftgefetz 
kam nicht zu Stande, obwohl die Provinzialftände fich für die 

Grundfätze der ausgearbeiteten Entwürfe erklärten. 

Der mühfelige Affimilationsprozefs, durch den das Preufsen 

von heute entftanden ift, hat feiner Gefammtentwicklung einen 

ganz beftimmten Stempel aufgedrückt. Preufsen war ISI5 ein 

Konglomerat von Volksftämmen, deren hiftorifche Ueberlieferung 

und gefammte Rechtsanfchauungen, deren foziale Gliederung, 

Gefetzgebung, politifche Reife, je deren Kulturftufe grundver- 
fchieden waren. Es kam darauf an, durch einen langdauernden 

Affimilationsprozefs die Einheit diefes nicht allein territorial, 

fondern auch in jeder anderen Beziehung zerriffenen, unfymme- 
trifchen Staates herzuftellen. Man that das mit fchonender Hand, 

in ftaatsmännifcher Würdigung der auf tiefeingewurzelten Eigen-- 
thümlichkeiten beruhenden Gegenfätze, die man nicht weg- 
nivelliren, fondern verföhnen wollte. Man kam dadurch auf 

vielen en zur Speualeeichze sun wo man anderwärts 

generelle Gefetze. erliefs. 
So gefchah es auch auf dem Gebiete der Waldfchutz- 

gefetzgebung. Zunächft wurden die genoffenfchaftlichen For- 
men für jene in den Kreifen Siegen, 16) Olpe, 17) Alten- 

4) Vergl. über diefe Vorgänge: Die Motive zu dem Gefetzentwurf v. 1874, 

betr. die Erhaltung und Begründung von Schutzwaldungen, fowie die Bildung von 

Waldgenoffenfchaften (Forft- u. Jagd-Zeit. 1874, S. 120 fgde.). G.L. Hartig, Ent- 

wurf einer Forft-u. Jagd-Ordnung mit befonderer Rückficht auf den preufs. Staat. 1933 

15) Die Forftpolizeigefetze Deutfchlands und Frankreichs. 1334. 

16) Durch die vermittelt Kab.-Ordre vom 29. IX. 1834 genehmigte, am 

6. XII. 1834 publizirte Haubergsordnung für den Kreis Siegen (Arnsberger Amts- 

blatt v. 1835, S. 7). 

17) Durch die an die Grofsh. Heff. Forftordnung vom 6. I. 1810 anfchliefsende, 

an die Stelle der Haubergsordnung vom 24. III. 1821 getretene Polizei- Verord- 

nung der Reg. in Arnsberg vom 18. I. 1859 für das Amt Olpe (einen Theil des 

Kreifes Olpe). Vergl. Arnsberger Amtsblatt, 1859, S. 55. 

Bernhardt, Forstzeschichte. TI. 9 
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kirchen 18) gelegenen alten Genoffenfchaftswaldungen wiederauf- 
gerichtet und unter den Schutz der Staatsgewalt geftellt. In 

weiterer Verfolgung diefes Prinzips erging 1854 ein Waldgenoffen- 
fchafts-Gefetz für den Kreis Wittgenftein. 19) 

Wiederholte Anregungen der Prozinzialftände, 20) fpäter des 
Abgeordnetenhaufes ?!) wiefen immer wieder auf dei Weg der 

generellen Gefetzgebung hin. Die Regierung befchritt ihn wie- 

derholt, ohne zum Ziele zu gelangen. Ein Gefetzentwurf von 

1868 ??2) hat Gefetzeskraft nicht erlangt; ein weiterer von 1874 

liegt der Landesvertretung vor. 2) 

Die gänzliche Freiheit des Privatwaldeigenthums von jeder 

Einwirkung der Staatsgewalt ift, wie in Preufsen, fo auch im 
Königreich Sachfen, 2) in Sachfen-Weimar,25\ Sachfen-Alten- 

burg, ?*) Anhalt, 2”) Hannover, 29) Oldenburg, 29) Schleswig-Hol- 

'®) Polizei-Ordnung über die Bewirthfchaftung der Hauberge in den Aemtern 

Freusberg und Friedewald, Kr. Altenkirchen vom 21. XI. 1836. (Amtsblatt d. 

Reg. in Koblenz, 1837, S. 59.) 
19) Waldkulturgefetz vom ı. VI. 1854 f. d. Kreis Wittgenftein (Gef. S. 1854, 

S. 329). Vergl. auch Greiff, die preufs. Gefetze über Landeskultur etc. 1866, 

S. 674 fgde. 

22) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 142, 256, 341 über die Gefetz- 

entwürfe. Schon 1826 beantragten die Provinzialftände von Weftfalen den Erlafs 

einer allgemeinen Haubergsordnung für Weftfalen, fanden aber beim Staatsrath 

kein Gehör. In den Landtags-Abfchieden von 1834—39 wurde ftets auf die 

baldige Vorlage der Forftordnung hingewiefen. v. Rönne, D. F. u. J. W. S. 749 

fgde. 

21) So der Antrag Steffens im Herrenhaufe 1853, ferner Anträge im Abge- 
ordnetenhaufe 1858, 1859 und der Antrag Kaifer 1860, der zu einer längeren 

Debatte Anlafs gab. Vergl. meine »Waldwirthfchaft und Waldfchutz«. S. 163. 

Der Gefetzentwurf von 1858 ift abgedruckt in der Forft- u. Jagd-Zeitung. 1860, 

S. 401 fgde. Vergl. daf. 1861, S. 480. 

22) Abgedruckt und eingehend erörtert in meiner »Waldwirthfchaft u. Wald- 

fchutz« S. 171 fgde. 

23) Abgedr. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1874, S. 115 fgde. 

2‘) Faktifch findet irgend eine ftaatliche Einwirkung auf die Privatwaldwirth- 

_ fchaft nicht ftatt, obwohl die älteren Forftpolizeigefetze noch formelle Gültigkeit 

haben. Vergl. Darftellung der k. fächf. Staatsforftverwaltung, 1865, S 

25) Formell befteht ein Rodungsverbot, faktifch wird aber eine Aufficht nicht 

geübt. Vergl. v. Viebahn, Statiftik, S. 674 d. I. Th. 

26) v, Viebahn a. a. O. S. 676. 
?7) Die Gefetzgebung ift keine einheitliche, die Aufficht des Staates über die 

Privatwaldungen aber faktifch gleich Null. Maron, Forftftatiftik, S. 281. 

28) Burckhardt, Die forftlichen Verhältniffe von Hannover, S. 14. Motive zu 

dem preufs. Gefetzentwurfe von 1874 in der Forft- u. Jagd-Zeitung, 1874. S. 123. 

29) Vogelmann, die Forftpolizeigefetzgebung bezüglich der Privatwaldungen 

im Grofsherzogthum Baden. 1871. S. 129. Leo, Forftftatiftik, S. 328. 
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ftein, 30%) Rechtsgrundfatz geworden. In anderen nord- und mittel- 

deutfchen Staaten blieben Rodungen und Umwandlungen von 
der Genehmigung der Staatsregierung abhängig; fo in Waldeck, 31) 

beiden Schwarzburg, 32) Sachfen-Meiningen, 3?) Lippe, 3?) Hohen- 
zollern-Hechingen. 3) 

In Mecklenburg, wo man fchon 1846 das Verfchwinden 

der Eiche — wie ganz allgemein in Norddeutfchland — be- 
klagte, ®%) verblieb es bei den älteren Forftordnungen ; 3”) in 
Braunfchweig wurde der Inhalt der älteren Verordnungen 

1861 ?8) neu zufammengeftellt und das Recht des Staates, Ro- 

dungen und Devaftationen in den Privatforften zu unterfagen, 
aufrecht erhalten. 

Man fieht, wie im ganzen norddeutfchen und fächfifch-mittel- 

deutfchen Lande das Prinzip der vollen Freiheit des Privatwald- 
eigenthums Platz griff. Und gerade in diefen Gebieten griff die 

Waldverwüftung rafch um fich. Die Entwaldung der Haidgegen- 

den in Hannover, die Verödung der mittleren Höhenlagen von 

Schleswig-Holftein, die Entblöfsung der Höhen im Königreich 
Sachfen, welche als nächfte Folge der Güterfchlächterei nach 

1820 dort Platz griff, und fchon 1847 ernft beklagt und gerügt 

wurde; die Verwüftung der Privatwaldungen im Herzogthum 

%) In Schleswig-Holftein find allerdings die fogenannten Bondenhölzer, d. H. 

ehemals landesherrliche Waldparzellen, welche den Bauernhöfen zur Befriedigung 

ihres Feuerungsbedarfes zugelegt find, durch die Forft- u. Jagd-Ordnung vom 

2. VII. 1784 und das Patent vom 15. VI. 1785 dahin befchränkt, dafs die Eigen- 

thümer fie wirthfchaftlich benutzen müffen und nicht ohne ftaatliche Genehmigung 

roden dürfen. Alle anderen Privatwaldungen aber find frei. Obige Motive, 

Forft- u. Jagd-Zeitung. 1874, S..123. 

#1) Die Forftordnung vom 2ı. XI. 1853 verbietet Rodungen und Deva- 

ftationen; die Beauffichtigung der Privatwaldungen ift aber auch hier eine wenig 

wirkfame. Vergl. v. Viebahn, Statiftik II, S. 681. Vogelmann, a. a. O. S. 143- 

32) Vergl. »Die Land- u. Forftwirthfchaft des Fürftenthums Schwarzburg- 

Sondershaufen«. S. 268 fgde. — Gef. v. 18. III. 1840 für Schwarzburg-Rudol- 

ftadt. v. Viebahn, Statiftik, II, S. 674. 
33) Vergl. Forftordnung vom 29. V. 1856, Art. 10 u. ı1. (Forft- u. Jagd- 

Zeitung, 1861, S. 389). 

3‘) Leo, Forftftatiftik, S. 329, nach amtlicher Mittheilung. 

35) Gef. vom 25. IX. 1848. Für Hohenzollern-Sigmaringen hat das Gefetz 

vom 2. VII. 1848 alle Befchränkungen des freien Verfügungsrechtes der Privat- 

waldbefitzer aufgehoben. Vergl. v. Hagen, die forftl. Verh. Preufsens, S. 50. 

3) S, landwirthfchaftliche Annalen d. mecklenb. patriotifchen Vereins von 

1846, I. 2. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 29. 

37) S, im II. Bde. diefes Werkes, S. 287. 

38) Forfthoheitsgefetz vom 30. IV. 1861. 
9% 



an 

Anhalt, namentlich im Coswiger Kreife, wo keine Staatsoberauflicht 

über diefelben beftand, alle diefe Erfcheinungen beweifen, dafs 

- man in Verfolgung doktrinärer Ideen über die Freiheit des Eigen- 

“ thums zu weit gegangen und über die Wirkung der wirthfchaft- 

lichen Kräfte in Bezug auf die Forftwirthfchaft im Irrthum war. °®) 
Weit weniger trat jene volkswirthfchaftliche Doktrin im welt- - 

lichen und füdlichen Deutfchland in Kraft. 

In Kurheffen find Rodungen und unwirthfchaftliche Hau- 

ungen in den Privatwaldungen verboten und es findet eine allge- 

meine Ueberwachung derfelben durch die Staatsforftbeamten 

ftatt. Den hierüber fprechenden Beftimmungen des organifchen 

Edikts vom 29. Juni 1821 fchloffen fich 1830 #0) befondere An- 
ordnungen betreffs der im Kreife Schmalkalden gelegenen foge- 
nannten Güter- und Erbmaffen an, welche darnach von den 

landesherrlichen Forftbeamten bewirthfchaftet werden follen. Die 

in den altheffüfchen Landestheilen vorhandenen fogenannten Halb- 

gebrauchsforften *!) (Intereffentenwaldungen, an denen dem Staate 

ein Intereffentenantheil zufteht) läfst der Staat auf feine Koften 

verwalten und leitet demgemäfs in ihnen die Wirthfchaft. Die 

Verhältniffe diefer Waldungen regeln fich im Uebrigen nach fehr 

alten Markgenoffenfchafts-Obfervanzen. 

Naffau befitzt nur wenig Privatwaldungen. #?) Die Sorge 

der Staatsregierung wendete fich deshalb zu allen Zeiten in erfter 

Linie den für die Landeswohlfahrt fo hochwichtigen Gemeinde- 

waldungen -zu. Bei Befetzung der ftandesherrlichen Oberförfter- 

ftellen präfentiren die Standesherrn einen qualifizirten Kandidaten, 

deffen Anftellung dann durch den Staat erfolgt. Für alle Privat- 

forften find Rodungen und Devaftationen feit 1816 verboten. #3) 

Von gröfserer Tragweite find die im Grofsherzogthum 
Heffen excl. Rheinheffen erlaffenen Beftimmungen über die 

30) Betreffs Hannover vergl. Burckhardt, die forftl. Verhältniffe v. Hannover. 

S. 12/13. — Betreffs Schleswig-Holfteits: v. Binzer, »Die Bewaldungsverhältniffe 

etc. in Schleswig-Holftein« in Danckelmanns Zeitfchrift. III, S. 122 fgde. — Be- 

treffs Sachfens: Forft- u. Jagd-Zeitung 1847, S. 387. — Betrefis Anhalts: v. Vie- 

bahn, Statiftik, II, S. 676. 

‘0) Alfred Klauhold, kurheff. Rechtsbuch, 1855, S. 172. Das org. Ed. vom 

29. VI. 1821 ift befonders (amtlich) publizirt. Vergl. Bernhardt, Die Waldwirth- 

fchaft u. der Waldfchutz. S. 167 fgde. Staatsminifterial-Erlafs v. 14. VII. 1830. 

'') Vergl. Landau, »Die Waldungen zum halben Gebrauch in Kurheffen«, in 

der Forft- u. Jagd-Zeitung, 1857, S. 215. 

'2) 50/, der Waldfläche. Bernhardt, Waldwirthfchaft etc. S. 164. 

3) Bd. II diefes Werkes, S. 286. . 
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Einwirkung der Staatsgewalt auf die Privatwaldwirthfchaft. Die 
früher 4) angeführten Gefetze von ı$ır blieben auch in diefer 
Periode formell in Kraft; doch wurde fchon 1819 den Privaten 

das Recht eingeräumt, über Fällungen und Kulturen in ihren 

Waldungen felbft zu beftimmen; Rodungen ohne ftaatliche Er- 

laubnifs blieben verboten ; die 1811 normirten Befoldungsbeiträge 
fielen weg; aber die Zutheilung der kleineren Privatforften zu 

den Staats- und Gemeirde-Forftfchutzbezirken blieb beftchen 
und die Beiträge zu den Schutzkoften wurden forterhoben. Die 

Staatsoberaufficht über die gröfseren, von gebildeten Forfttech- 

nikern bewirthfchafteten Privatforften (Privatwaldungen I. Kl. 

befchränkt fich im Wefentlichen auf ein Rodungs- und Devafta- 

tions-Verbot.#) Für Rheinheffen verblieb es bei einem Ro- 

dungs- Verbote. 3%) 
Ein folches befteht auch für Heffen-Homburg.') Alle 

Befitzer von mehr als 5 Hekt. Privatwald müffen aufserdem die 

Jahres-Wirthfchaftspläne der Auffichtsbehörde einreichen. 
In Baden wurde 18214®) die Privatwaldwirthfchaft ftarken 

Befchränkungen unterworfen, 183149) aber faft ganz freigegeben. 

Ein Rodungs- und Devaftationsverbot blieb zwar beftehen, aber 

nur für Waldparzellen von 50 Morgen und darüber. 1833 °") 

wurde diefe Fläche auf 25 M. herabgefetzt. Die Folge waren 

zahlreiche Rodungen kleinerer Parzellen; bei der grofsen Be- 

Bd. Ira ar 'O: 

45) Vergl. die Verordnungen vom 3. VII. 1819 über die Fällungen und 

Kulturen in den Privatwaldungen; vom 26. I. 1838 über das Verfahren bei 

Rodungen. Nach der letzteren Verordnung können bis zu ı Hekt. grofse, zwifchen 

Aeckern etc. liegende Waldflücke gerodet werden. Die Vorfchrift, dafs kleinere 

Privatforftbefitzer jede Fällung dem Förfter und der Ortsbehörde anzeigen follen, 

»um Holzdiebftahl unter dem Vorwande des Selbfthiebes zu verhüten«, ift als 

zwecklos und unausführbar durch Verordnung vom 20. XII. 1839 aufgehoben worden. 

#6) Auf Grund der Verordnung vom 15. XII. 1814. S.II. Bd. diefes Werkes, S. 286. 
i7) v. Viebabn, Statiftik, II. 680. Motive zu dem preufs. Gefetzentwurf von 

1874, in der Forft- u. Jagd-Zeitung, 1874, S. 122. 

48) Vogelmann, Die Forftpolizeigefetzgebung bezüglich‘ der Priv En gen 

in Baden. 1871. Gefetz vom ı2. II. 1821 (übereinflimmend mit dem vom 21. 1. 

ı810). Die Forftverwaltung Badens. 1857. 

49) Gefetz vom 28. XII. 1831. 

50) Forftgefetz vom ı5. XI. 1833. In Bezug kommen hier befonders #. 87 

(in welchem als Grundfatz freie Bewirthfchaftung der er Se aufgeftellt 

ift), 2 89 (Rodungsverbot für Parzellen über 25 Morgen). Nach # 94—99 find 

im Uebrigen die Befitzer von Flufs-Uferwaldunger noch befonderen Biphrinkeigi 

in Bezug auf die Hauungen und Rodungen in diefen ihren Waldparzellen unterworfen. 
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deutung, welche die ausgedehnten badifchen Privatforften für 
die Volkswirthfchaft befitzen, >!) erregten diefelben bei den Staats- 
männern gerechte Bedenken. Ein neues Forftgefetz vom 27. April 

1854 °?) verbot von Neuem Rodungen und Waldverwüftungen, 

jetzt aber für alle Privatwaldungen, machte Kahlhiebe von der 
ftaatlichen Genehmigung abhängig, die freilich nicht verfagt wer- 

den darf, wenn die Wiederaufforftung durch Kultur möglich und 

der Waldbefitzer im Stande und Wilfens ift, fie durchzuführen, 

erklärte Aufforftungen öder Flächen für erzwingbar und drohte 
Geldftrafen und Inforeftation (d. h. Uebernahme der Waldbewirth- 

fchaftung und Verwaltung des Waldeigenthums durch den Staat 
auf Zeit) bei Zuwiderhandlungen an. Den Standes- und Grund- 

herrn liefs das Gefetz die Wahl ihrer Beamten vollkommen frei, 
fo lange fie ihre Forften ordnungsmäfsig bewirthfchaften. Be- 
treffs der kleineren Privatwaldungen enthält daffelbe die Beftim- 

mung, dafs der Schutz derfelben den Gemeinde- Feld- und Wald- 

hütern übertragen werden kann, dafs befondere Schutzbeamte 

nach Anhörung der Waldbefitzer vom Gemeinderath gewählt, 
vom Bezirksamte nach Anhörung der Bezirksforftei beftätigt 
werden follen. 

‘ Die Arealveränderungen der badifchen Bewaldung zeigen 
feit 1834 eine Zunahme der Waldfläche im Ganzen, °?) die je- 

doch, wie es fcheint, fich zufammenfetzt aus einer Verringerung 

der Privatwaldungen und einer diefe übertreffenden Vermehrung 

des Staatsforft-Areals.>#) Ein ähnliches Ergebnifs ift für die 

5!) Ein Drittel aller Waldungen ift im Befitze der Privaten, die Hälfte des 

Privatwaldbefitzes befindet fich jedoch in den Händen der Standesherren und des 

befeftigten Grundbefitzes; von der anderen Hälfte ift '/; ftark parzellirt,.fehr be- 

weglich und vielen Veränderungen unterworfen. S. d. Forftverwaltung Badens. 1857. 

52) Bernhardt, »Die Waldwirthfchaft und der Waldfchutz«e. S. 148. 

#3) Nach einer Mittheilung in der Monatfchrift von Gwinner, 1857 (I) S. 3 

find 1834-1855 36,625 Morgen Waldungen ausgeftockt, 37,013 M. neu auf- 

geforftet worden, fo dafs fich ein Gefammtzuwachs an beftockter Waldfläche er- 

giebt von 388 M. 

5°) Nach einer Angabe Schuberg’s in Baur’s Monatfchrift 1873, S. 241 fgde 

find 1837/70 in den badifchen Staatsforften 

durch Taufch erhalten mehr (als abgegeben). . . . » 302.63 H. 

Verkauft 809,17 H. (pro H. f. 764,5 Fl. im Mittel) 

Angeknit. In e ,  e er B N g 

zufammen 10,295.73 „ 
Abgang 809.17 „ 

Zuwachs 9,486.56. HM 

Ueber die Aufforftungen öder Weidegründe am Feldberg, Belchen, Blauen, Kandel 

etc. vergl. Verhandlungen des badifchen Forflvereins von 1867, S. 36. 
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. Zeit von 1830 bis 1855 in Würtemberg zu regiftriren, ®) darf 

alfo der Gefetzgebung nicht unmittelbar zugefchrieben werden, 
da in dem letzteren Staate faktifche Befchränkungen der Privat- 

waldbefitzer nur in fehr geringem Maafse exiftiren. 

Die Forftordnung von 1614 befteht zwar in Würtemberg 
noch heute formell zu Recht; aber ihre Anwendung ift bereits 
feit 1819 auf ein fehr milde gehandhabtes Rodungs- und Deva- 
ftations-Verbot befchränkt worden. %) 

Die Beftimmungen der Forftordnung gingen zwar in die 

Dienftinftruktionen vom ıı. März 1822 über; aber fchon damals 

erhoben fich Stimmen, welche diefelben für ungültig erklärten 

gegenüber dem die volle Freiheit des Eigenthums anerkennen- 
den $ 24 der Verfaffungs-Urkunde vom 25. September 1810. 
Verfchiedene deklarative Verwaltungs- Verfügungen von 1819, ?”) 

1821°®) und 18239) ftumpften die Wirkung der in der Forft- 

ordnung niedergelegten Grundfätze ab und eine überaus milde 

Praxis griff allgemein Platz. 

1826/27 gingen aus der Ständekammer ) eine Anzahl An- 

träge hervor, welche die Aufhebung der Staatsoberaufficht über 

den Privatwald bezweckten.6!) Nach langer Debatte wurde auf 

dem Wege der Petition das Staatsminifterium um Revifion der 

Forfthoheitsgefetzgebung und gefetzliche Feftftellung derjenigen 

Fälle erfucht, in welchen Waldrodungen zu verbieten feien. Auch 

diefe Anregung hatte eine praktifche Folge nicht und bis heute 

ift die Forfthoheitsgefetzgebung in Würtemberg noch nicht ge- 

regelt. 62) 
Die bisherige Darftellung hat gezeigt, dafs ganz allgemein 

in Deutfchland die gefetzlich errichteten Befchränkungen des 

55) Nach einer Mittheilung in der Monatfchrift f. d. würt. Forftwefen, 1855, 

VI. find 1830/55 gerodet 38,205 M., aufgeforftet 39,275 M., alfo Zugang 

1,070 M. 

56) W. Widenmann in den forftl. Blättern f. Würtemberg, IV. Heft. (1830). 

57) Verordnung vom 8. VIII. 1819, die Verhältniffe des Haufes Thurn und 

Taxis betreffend. | 

58) Verordnung vom 8. XII. 1821, bei Widenmann a. a. O. 

59) Verordnung vom 12. VI. 1823, betr. die Deklaration der Verhältniffe des 

reichsunmittelbaren Adels. 

60) Widenmann a. a. O. 

61) Vergl. den Antrag Varnbühler in der Beilage zum Kammerprotokoll vom 

21: XL. 1827. 

62) Vergl. den oben befprochenen Entwurf eines Gemeinde-Waldgefetzes 

2.310, S. 117: ; 
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Privatwaldeigenthums generell für alle Privatwaldungen in Kraft 

traten. Am weiteften ging man in diefer Richtung in Baden; 

der Grundfatz der Eigenthumsfreiheit dagegen kam in Preufsen 

zum klarften Ausdrucke. 

Gegen jenes Prinzip der allgemeinen Befchränkung ° der 

Privatwaldwirthfchaft wendete fich bald eine mehr und mehr 

erftarkende Strömung. Mit der Ausbildung der Lehre von der, 

klimatifchen und allgemeinen Kulturbedeutung des Waldes mufste 

jener Theil des theoretifchen Staatsrechtes, welcher von dem. 

Verhältniffe der Staatsgewalt zu den waldbefitzenden Staats- 

angehörigen handelt, nothwendig einer Revifion unterzogen wer- 

den. Als der Beweis erbracht wurde, dafs jene Allgemeinbe- 
deutung des Waldes innerhalb gewiffer Grenzen lokal fei, fielen 
die Motive, alle Privatwaldbefitzer in ihrer freien Verfügung zu 
befchränken, hinweg und es konnte der Staatsgewalt nur das 

Recht und die Pflicht zuerkannt werden, in denjenigen Fällen 

einzufchreiten, wo durch Waldzerftörungen das Gemeinwohl ge- 

fährdet war. Allein die pofitive Formung diefes Rechtes war 

fchwer, weil jene Frage felbft, in welchen Fällen das Gemein- 

wohl durch Waldverwüftung gefährdet fei, nicht mit wiffenfchaft- 

licher Schärfe gelöft werden konnte und die unausgebildete 

Statiftik der Bewaldung und des klimatifchen Werthes derfelben 

zunächft den Dienft verfagte. So blieb man mehr auf das Ge- 

biet theoretifcher Spekulation befchränkt, welche jedoch feit dem 
Erfcheinen des Werkes von Moreau de Jonnes in der Literatur 

über diefen Gegenftand fleifsig bebaut wurde. Schon vorher 

(1820) hatte Ernft Moritz Arndt?) in fchöner Aufwallung für 

die Pflege des vaterländifchen Waldes einen ernften Mahnruf 

hinausgerufen, 1839 6°) fchrieb Frömbling feine fonderbare Schrift 

über die Bedeutung der Wälder zur Landesvertheidigung, 1845 

63) Ein Wort über die Pflegung und Erhaltung der Forften und der Bauern 

im Sinne einer höheren, d. h. menfchlichen Gefetzgebung. IS2o. 

6‘) Frömbling war ein forftlicher Sonderling, geb. 1796 zu Hardenberg im 

Bayreuth’fchen, abfolvirte er 1513—17 feine forftliche Lehrzeit bei Forftmeifter 

Mofer in Bayreuth, ftudirte 1822/24 auf der Forftakademie Berlin, war dann Ober- 

förfter in Rothebude und Neu-Sternberg. Er flarb 1866. Unter feinen zahl- 

reichen kleineren, oft perfönlich verletzenden und mit den wunderbarften Ideen 

angefüllten Schriften (vergl. Grunert, forftl. Blätter, XII, $S. 230) find nur wenige 

von Intereffe. Er fchrieb 1839: Fragmente über Vertheilung des Grundeigenthums 

zum Schutze des Vaterlandes etc.; 1844: Die Waldfortifikation für Deutfchland 

etc. In letzterer Schrift theilt er eine fogenannte Bewaldungsfkala mit, d.h, eine 

Tafel der Normalbewaldung der einzelnen Länder, bemeflen nach ihrer mittleren 

Jahrestemperatur. Bei 1° m. J. T. verlangt er eine Bewaldung von 0,9; bei 7° 



trat Carl Grebe ®) für eine vernunftgemäfse Walderhaltung und 
dem entfprechende Einwirkung der Staatsgewalt auf die Privat- 
waldbefitzer in die Schranken und Höffler %) wies aus dem Ruin 

der rheinifchen Parzellenwaldungen (1862) die Gemeinfchädlich- 

keit der vollen Freiheit des Kleinwaldbefitzes nach. Die klima- 

tifche Bedeutung des Waldes fuchte Peterfen 184667) klarzu- 
ftellen; von den gelehrten Staatswirthen . verfolgte befonders 
Hermann Rentzfch 6#) diefe Richtung, doch auch Bluntf£chli, #) 

Rofcher, 70) Lette 7!) und Rau 7?) erkannten es im Prinzip an, dafs 

da, wo durch unvernünftige Waldrodung das Gemeinwohl ge- 
fchädigt werde, der Staat ein Halt gebieten müffe. 

In allen forftlichen Zeitfchriften wurde der Gegenftand er- 

örtert;7?) es bildeten fich Waldkonfervations-Vereine;”#) jene 

grofse bodenwirthfchaftliche Regulirung, von der ich oben ge- 

fprochen habe, wurde fchon 1835 von Karl Arnd) befprochen; 

aber man kam in der ganzen Frage nur wenig vorwärts, folange 

man die Organe zur korrekten Unterfuchung der naturwiffen- 

fchaftlichen Grundlagen derfelben nicht befafs. Diefe Organe 

=1/s; bei 100=!/;; bei 150= 0,7 (in den heifsen Ländern hält er ftarke Be- 

waldung der Befchattung des Bodens wegen für nothwendig). Vergl. Fragmente 

S. 45. Waldfortifikation, S. 21. _ 

65) Carl Fr. Aug. Grebe, die Beauffichtigung der Privatwaldungen von Seiten 

des Staates. Gekrönte Preisfchrift. 1845. 

6) Die Staatsoberaufficht über das Privatwaldeigenthum in der preufs. Rhein- 
provinz. 1862. 

67) Clairaut Peterfen, über den Einflufs der Waldungen auf die Witterungs- 

verhältniffe und das Klima. Altona 1846. 

68) Vergl. »Die Nachtheile aus der Verwüftung der Privatwaldungen und ihre 

Abhülfe« (1859) und: »Der Wald im Haushalte der Natur und der Volkswirth- 

fchaft«. Gekrönte Preisfchrift (1857, 2. Aufl. 1862). 

69) Allgem. Staatsrecht, Bd. II, S. 431. 

70) Syftem der Volkswirthfchaft, II. Bd., S. 558. 

”!) Vergl. die Verhandlungen des X. Kongreffes deutfcher Volkswirthe in 

Breslau. Bernhardt, die Waldwirthfchaft und der Waldfchutz. 1869. S. 88. 

72) Lehrbuch der politifchen Oekonomie. II. (Grundfätze der Volkswirthfchafts- 

politik). 5. Ausg. 1862. S. 333 fgde. 

73) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1839, S. 189 fgde. (Auff. v. Dr. Reuter 

in Afchaffenburg); 1856, S. 470; 1851, S. 4ıı. (Auff. v. Fintzel) 1852, S. ı. (v. 

Wedekind) u. f. w. 

”‘) So in Naumburg (vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1838, S. 249) u.a a. O. 

Siehe darüber unten 2 27. 

5) Karl Arnd, »die materiellen Grundlagen und fittlichen Forderungen der 

europäifchen Kultur.« Stuttgart u. Tübingen 1835. A. will den abfoluten Wald- 

boden mit Holz angebaut, allen zur landwirthfchaftlichen Kultur geeigneten Boden 

auch landwirthfchaftlich benutzt fehen. 
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find erft in neuefter Zeit in den forftlich-meteorologifchen Ver- 
fuchsftationen gefchaffen worden. 

Die neuere Auffaffung, dafs die Privatwaldbefitzer in der 
freien Verfügung über ihre Forften nur da befchränkt fein follen, 
wo das öffentliche Intereffe bei der Erhaltung einer beftimmten 

Kategorie von Waldungen, der fogenannten Schutzwaldungen, 

betheiligt ift, fand zuerft gefetzlichen Ausdruck in Bayern.”®) 

Diefer Staat, zufammengewachfen aus einer gröfseren Zahl früher 

autonomer Territorien der verfchiedenften Organifation, hiftori- 

fchen Tradition und Volksanfchauung, machte in der erften 

Hälfte diefes Jahrhunderts denfelben Affimilationsprozefs durch, 

wie Preufsen. Auch hier war die Einheit der Gefetzgebung in 

gewiffem Sinne abhängig von der Herftellung eines homogenen 

Staatskörpers. 

Bis 1852 galten in Bayern eine grofse Zahl älterer Forft- 

hoheitsgefetze, die durch Spezialgefetzgebung hier und da er- 

gänzt und abgeändert waren.’””) Dann aber entfchlofs man fich 
zum Erlafs eines allgemeinen Forftgefetzes für die rechtsrheini- 

fchen Kreife. Dies Gefetz, das Werk Waldmann’s und von ihm am 

17. Dezember 1851 vor der Abgeordnetenkammer glänzend ver- 

treten, 789) am 28. März 1852 vollzogen, ftellt die freie Benutzung 

und Bewirthfchaftung der Privatwaldungen als oberften Grund- 

fatz auf,”?) macht die Theilung der Privatwaldungen davon ab- 

hängig, dafs die einzelnen Theile noch bewirthfchaftungsfähig 

bleiben, 8°) die Rodungen aber davon, dafs die Rodeftücke zu 

landwirthfchaftlicher Benutzung geeignet, das Fortbeftehen des 

Waldes nicht zum Schutze gegen Naturereigniffe nothwendig 

ift,8') auch die Nutzungsberechtigten eingewilligt haben; -erklärt 

die Rodung von Schutzwaldungen überhaupt für unzuläffig, 8?) 

”6) Vergl. »Forftverwaltung Bayerns« als Quellenwerk; ferner den befonderen 

Abdruck des Forftgefetzes v. 1852. (2. Aufl. 1857). 

77) Die Verordnung vom 22. XII. 1821 beftätigte, »dafs die Forftpolizei ein 

unbeftreitbarer Ausflufs der dem Staate zuftehenden Forfthoheit« fei; eine Ver- 

ordnung des Minifters des Innern vom 22. IV. 1835 gab allgemeine Anhalts- 

punkte für die Handhabung ‘der Forftpolizei nach Mafsgabe der beftehenden 

fpezialgefetzlichen Beftimmungen. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung. 1838, S. 354. 

8) Forft- u. Jagd-Zeitung. 1857, Eingang. 

79) Art. ı d. Gef. 

80) Art. 20 d. Gef. 

EN ATLE 35: 

#2) Art. 36. Als Schutzwaldungen bezeichnet das Gefetz: 

a) Waldungen auf Bergkuppen und Höhenzügen, an fteilen Bergwänden, 

Gehängen und Leiten; 

A 
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verbietet ebenfo Kahlhiebe in diefen Waldungen #) und Deva- 

ftationen (Abfchwendungen) in allen Waldungen ;®*) erklärt die 

Wiederaufforftung kulturfähiger Waldblöfsen für erzwingbar ®%) 

und belegt die Uebertretung aller diefer Beftimmungen mit Geld- 
ftrafen, verfügt auch Zwangsmafsregeln anderer Art. 8) 

Mit dem Erlafs des bayerifchen Forftgefetzes wurde ein 

Weg befchritten, der wohl geeignet fcheint, den gefetzlichen 

. Schutz des Eigenthums zu vereinigen mit dem gefetzlichen 

Schutze des Gemeinwohls gegen den Mifsbrauch der im Eigen- 
thum liegenden Rechte, ein Weg, den auch die franzöfifche Ge- 
fetzgebung über die Privatwaldungen befchritten hat”) und den 

die Revifion der deutfchen Forfthoheitsgefetze 8) fernerhin innc- 

zuhalten und weiter zu verfolgen haben wird, wenn fie in har- 

monifcher Weife fich anfchliefsen will an die neuere Entwicklung 

unferes Rechtsbewufstfeins; 89) wir würden die höchfte Achtung 

vor dem Rechte des Eigenthums nicht ohne grofse Gefahr dem 

Volksbewufstfein entreifsen oder verdunkeln; aber der Staat 

würde feine Aufgabe fchlecht erkennen, wollte er es dulden, 

dafs die ungezügelte Befriedigung des Augenblicks-Intereffes die 
Kulturfähigkeit unferes Landes bedrohte und die Zukunft beraubte. 

$. 11. Entwickelung der Forststrafgesetzgebung und 
Forststrafrechtspflege. 

In den allgemeinen Staatszuftänden der früheren Perioden 

war die Uebertragung juftizhoheitlicher Funktionen auf Standes- 

5) auf Steingerölle des Hochgebirges, auf Hochlagen der Alpen und in 

allen Oertlichkeiten, wo die Bewaldung zur Verhütung von Bergflürzen 

und Lavinen dient oder wo durch die Entfernung des Waldes den 

Sturmwinden Eingang verfchafft würde; 

c) in Oertlichkeiten, wo von dem Beftehen des Waldes die Verhütung von 

Sandfchollen oder die Erhaltung der Quellen und Flufsufer abhängig ift. 

83) Art. 40. 

83) Art.,AT. 

85) Art. 42. 

®) Art. 74—77- 
#7) Vergl. Code foreflier, Art. 220. 224. Bernhardt, die forftlichen Verhält- 

niffe von Deutfch-Lothringen, S. 73 fgde. 

8) Vergl. den mehrfach listen preufs. Gefetzentwurf von 1874- 

#9) Ueber die neuere Entwickelung der Waldfchutzfrage vergl. Otto Beck, 

die Waldfchutzfrage in Preufsen. 1860. 2. Heft 1870. — Grunert, die Waldfchutz- 

frage und deren Behandlung auf dem‘ Wege internationaler Kongreffe, in den 

forftl. Blättern von Grunert und Leo 1873, S. 97. — Stenographifche Protokolle 

des erften internationalen Kongreffes der Land- und Forftwirthe. Wien 1874, 

S. 157 fgde. 
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“und Grundherrn, Städte etc. begründet. Es waren fo noch bei 
Beginn diefer Periode in allen deutfchen Staaten zahlreiche Trä- 
ger der Privatgerichtsbarkeit vorhanden, welche auch in Forft- 
ftraffachen erkannten. Noch mehr wurde die Klarheit und Ein- 

heit der Strafrechtspflege dadurch beeinträchtigt, dafs in vielen 

deutfchen ‚Staaten Verwaltung und Juftiz nicht getrennt waren; 

in Bezug auf die Forftvergehen und Uebertretungen entfchieden 

fehr häufig Verwaltungsftellen, in welchen die oberen Forft- 
Beamten des betreffenden Verwaltungsbezirkes mit entfcheiden-. 

der Stimme fafsen. 

Die Fortentwickelung des deutfchen Landesftaatsrechtes hat 
alle diefe Mifsftände befeitigt. Wo der Staat als Waldbefitzer 

Recht fucht gegen ftrafbare Handlungen, welche gegen fein 

Eigenthum gerichtet find, da hat er es, gleich allen Privat-Per- 

fonen, bei den ordentlichen Gerichten zu fuchen. Aber diefe 

Herbeiführung einer vernunftgemäfsen Rechtsgleichheit gehört 
vielfach erft der neueften Zeit an und ift namentlich unter dem 

Einfluffe der Ereigniffe von 1848 zu Stande gekommen. 
Der auf uralter Rechtsanfchauung beruhende Grundfatz, dafs 

das Holz im Walde, fo lange es noch nicht vom Boden getrennt, 

Niemandes Sache, d. h. in Niemandes Gewahrfam fei, dafs alfo 

die unbefugte Entnahme folchen Holzes kein Diebftahl, fondern 

eine ftrafbare Handlung anderer Art fei, ift in die ganze neuere 

Forftftrafgefetzgebung übergegangen. Als Diebftahl wird dann 

nur die unbefugte Entnahme gefchlagenen und zugerichteten 

Holzes beftraft. Eine Einheit der neueren Forftftrafgefetzgebung 

it auch dadurch mehr und mehr erreicht worden, dafs die Strafen 

in allen deutfchen Staaten Geldftrafen mit fubfidiärer Haft oder 

Strafarbeit find, bemeffen nach dem Werthe der entwendeten 

Waldprodukte, dafs eine Ehrenftrafe in den Fällen des einfachen 
Holzdiebftahls nicht ausgefprochen wird, und dafs mit dem Rück- 

falle Straferhöhung eintritt. In einzelnen Staaten, wie z. B. in 

Preufsen, wird der gewohnheitsmäfsige öfter wiederholte einfache 

Holzdiebftahl dem gemeinen Diebftahle gleichgeachtet. 
Nach 1816 machte fich eine ftarke Steigerung der Holz- 

diebftähle und Forftfrevel in den dichtbevölkerten Gegenden des 
weftlichen und füdlichen Deutfchlands bemerkbar, fo in der 

Rheinprovinz, in der Pfalz und Rheinheffen. Die Gründe für 
diefe Erfcheinung lagen einmal in den wirthfchaftlichen Noth- 
ftänden, welche als Folge der langen Kriege fich eingeftellt hatten, 

fodann in dem niederen Stande der Landwirthfchaft, welche 
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ohne Streu und Waldweide nicht beftehen zu können glaubte, 
endlich in dem allgemeinen Charakter jener Uebergangsperiode, 
welche. die kleineren Grundbefitzer gänzlich loslöfte von dem 

Grofsgrundbefitze, eine ungemeffene Zertheilung des Grundbefitzes 
geftattete und damit die Entftehung zahlreicher Zwergwirth- 
fchaften ohne eigene Lebensfähigkeit ermöglichte. 

Der leichtere Erwerb, die rafche Entwickelung der Kom- 

. munikationen und die Hebung der Landwirthfchaft nach 1830 

verminderte die Holzdiebftähle rafch. Das Jahr 1848 brachte 

einen Rückfchlag und ‘ganz allgemein in Deutfchländ heftige 

Angriffe gegen die Waldungen; feit 1850 aber läfst fich eine 
ftetige Abnahme der Holzdiebftähle konftatiren und dies nament- 
lich in den induftriereichften Gegenden, in Sachfen, !) der Rhein- 

pfalz,?) der preufsifchen Rheinprovinz,3) dem füdlichen Wett- 
falen. ®) 

In Preufsen beftand 1820 noch die ftandesherrliche Fortt- 

polizeigewalt im Umfange der ftandesherrlichen Bezirke. Erft 
die Verfaffung von 1848 befeitigte die ganze fogenannte Patri- 

 monial-Gerichtsbarkeit. >) 

Die Beftrafung der Holzdiebftähle und Forftfrevel erfolgte 
1820 nach den Forftordnungen, €) im Geltungsbereich des fran- 

!) Im Kgrch. Sachfen betrug 1846/55 die Zahl der bei den Gerichtsämtern, 

zur Anzeige gebrachten Rügen wegen Entwendung von Waldprodukten und Fortt- 

polizei-Vergehen durchfchnittlich jährlich 15,051, 1856/63 10,980 und 1863 nur 

8762. Darftellung der K. fächfifchen Staatsforftverwaltung, S. 14. 

2) In ganz Bayern betrug die Anzahl der zur Anzeige gekommenen Forft- 

frevel 1849/53 durchfchn. jährl. 283,727; 1853/58 = 255,832; 1861/67 — 202,590. 

Davon kamen auf die Rheinpfalz 128,327 bezw. 113,173 und 83,436 Fälle. S. 

die Forftverwaltung Bayerns. 1861, S. 134 fgde. und forftftatiftifche Mittheilungen 

aus Bayern. 1869, S. 6/7. | 

3) Nicht aber in ganz Preufsen, wo die Zahl der zur gerichtlichen Unter- 

fuchung gelangten Holzdiebftähle 1854/65 von 325,848 auf 426,336 geftiegen ift. 

S. v. Hagen, die forftl. Verh. von Preufsen. $. 74. 

“) So find z. B. bei den Gerichtsbehörden des induftriereichen Kreifes Siegen 

1849 2ı51 Fälle von Holzdiebftahl etc. unterfucht worden, 1862 nur 609. Vergl. 

v. Dörnberg, Statiftik des Kreifes Siegen. 1865. S. 140. 

5) Oktroyirte Verfaffungs-Urkunde vom 5. XII. 1848. Art. 40 und Verfaff.- 

Urkunde vom 31. I. 1850, Art. 42. Die Verordnung vom 2. I. 1849 (Gef. S. 

S. ı) hat jede Art von ftandesherrlicher, ftädtifcher oder Patrimonial-Gerichtsbar- 

keit in weltlichen Angelegenheiten ohne Entfchädigung für aufgehoben erklärt 

(2. ı u. 2 der Ver.). In der Rheinprovinz war die -Privatgerichtsbarkeit fchon 

mit Einführung des franzöfifchen Rechtes befeitigt worden. Vergl. v. Rönne, 

Staatsrecht, I. ı, S. 244 fgde. 

6) S. d. II. Bd. diefes Werkes, S. 60 u. 280. 
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zöfifchen Rechtes nach den franzöfifchen Ordonnanzen und der 
Verordnung der gemifchten Landes- Adminiftrationskommiffion 
zu Kreuznach vom 30. Juli 1814.”) In Anwendung kam das 
gewöhnliche gerichtliche Verfahren. Eine ftrenge Trennung der 
Juftiz von der Verwaltung wurde fchon 1808 durchgeführt. 

Das erfte allgemeine Holzdiebftahlsgefetz erging am 7. Juni 

1821.83) Daffelbe ordnete ein fehr einfaches Verfahren vor einem 

Kommiffar der gewöhnlichen Gerichte an, beftimmte, dafs diefe 

Gerichte in Holzdiebftahlsfachen kompetent fein follen, auch‘ 
wenn fie fonft zur Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit nicht 

befugt wären und fetzte Geldftrafen als ein Vielfaches des Wer- 

thes des entwendeten Holzes feft,) an deren Stelle im Falle 

der Zahlungsunfähigkeit Gefängnifs oder Strafarbeit zu treten 

hatte. Holzdiebftahl im 3. Rückfalle war mit Einfperrung be- 

droht, 10) ebenfo bei verübter Gewaltthätigkeit durch (den. Ge- 
pfändeten und bei Diebftahl an gefchlagenem Holze. Die Ent- 

wendung anderer Waldprodukte berückfichtigte das Gefetz nicht, 

es follten vielmehr die dahin gehörenden Strafbeftimmungen 
der zu erlaffenden allgemeinen Forft- und Jagd-Ordnung vorbe- 

halten bleiben. 

Die Uebelftände, BR aus dem Mangel folcher Beftim- 

mungen fich ergaben, veranlafsten die Staatsregierung, da eine 

allgemeine Forft- und Jagd-Ordnung nicht zu Stande kam, 1843 

in einer befonderen Verordnung !!) der fchrankenlofen Ausübung 
der Waldftreu-Berechtigungen entgegenzutreten. Ebenfo führten 

zahlreiche Widerfetzlichkeiten gegen Forft- und Jagd-Beamte 

1837 12) zum Erlafs eines Gefetzes, welches denfelben das Recht 
- 

7) Abgedr. bei Binger, Sammlung von Forft- und Jagd-Gefetzen. S. 24 fgde. 

#) Binger, 9. 8,0. S. I. Gel-'S. 1821. Nr. 8. 

°) Der 4fache Betrag des aufserdem zu zahlenden Werthes wurde bei ein- 

fachem Holzdiebftahl als Strafe ausgefprochen, der 6fache, wenn der Diebftahl 

bei Nacht verübt wurde (? 2 d. Gef.), oder im 2. und 3. Wiederholungsfalle 

(# 3), der $Sfache bei Entwendungen zur Nachtzeit und im Wiederholungs-Falle. 

10) 4 30—33 des Gefetzes. 

11) Vorläufige Verordnung über die Ausübung der Waldftreu-Berechtigung 

vom 5. III. 1843. Gef. S. 1843. S. 104. 

12) Gefetz vom 31. III. 1837 (Gef. S. 1837, $. 65) über den Waffengebrauch 

der Forft- und Jagd-Beamten und die Inftruktion des Minift. d. Königl. Haufes 

vom 17. IV. 1837 (v. Kamptz, Jahrbuch, IV, S. 620 u. v. Kamptz, Annalen, XXI, 

S. 344. Das Gefetz gilt auch für die 1866 mit Preufsen vereinigten Landestheile 

(Verordnung vom 25. VI. 1867 Gef. S. 1867, $. 923) und ermächtigt die Königl. 

Forft- und Jagd-Beamten, fowie die in Kommunal- oder Privatdienft ftehenden, 
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verlieh, unter gewiffen Bedingungen zur Ueberwindung der Wider- 

fetzlichkeit die Waffe zu gebrauchen und eines zweiten Gefetzes, 

welches den Widerftand der Frevler felbft mit fchwerer Strafe 

bedrohte. '?) 

Das Jahr 1852 führte in der preufsifchen Forfiftrafgefetz- 

gebung wefentliche Aenderungen herbei. Das am 2. Juni er- 

laffene Gefetz über den Diebftahl an Holz und anderen Wald- 

produkten umfafste die Gefammtheit der hierhergehörigen ftraf- 

baren Handlungen, behielt im Uebrigen die Strafgrundfätze von 

1821 in ihren wefentlichen Theilen bei. Daffelbe 'fchlofs fich 

an das 185114) erlaffene Strafgefetzbuch an und fand in den 

auf Grund des Gefetzes vom ıı. März 1850 '°) erlaffenen Forft- 

polizei- Verordnungen der Regierungen feine nothwendige Er- 

gänzung. 16) 

Die Forfiftrafrechtspflege in Preufsen hat fich fo zu einer 
zwar milden, aber rafchen und einfachen Art des Vollzugs ent- 

wickelt. In neuefter Zeit hat das allgemeine deutfche_ Straf- 

gefetzbuch durch die Beftimmung, dafs eine Verfolgung mit 

"Strafe gegen Perfonen unter ı2 Jahren unzuläfig fein foll, eine 

unverkennbare Gefahr für das Waldeigenthum herbeigeführt, 

weil gerade Kinder zur Entwendung von Waldprodukten häufig 

mifsbraucht werden. 17) 

Preufsen hat feit 1821 mit faft allen Nachbarftaaten Ver- 

wenn fie auf Lebenszeit angeftellt find, oder die Rechte der auf Lebenszeit An- 

geftellten haben, nach Vorfchrift des Holzdiebftahlsgeletzes vereidigt find und 

weder Pfandgelder, Denuncianten-Antheile noch Straf-Gelder empfangen, zum 

Waffengebrauch innerhalb ihres Schutzbezirkes gegen Widerfpenflige zur Ueber- 

windung des Widerflandes und bei erfolgendem oder angedrohtem Angriffe auf 

die Perfon des Beamten. 1837/65 find 78 Contravenienten getödtet, 140 fchwer 

und 214 leicht verwundet worden. In 177 Fällen war der Waffengebrauch nicht 

gerechtfertigt. In derfelben Zeit wurden 47 Forftbeamte von Wilddieben und 

Holzfrevlern getödtet, 201 verwundet. Vergl. v. Hagen, forftl. Verh. v. Preufsen, 

Se 7. 
13) v. Hagen, die forftl. Verh. Preufsen, S. 72, wo das Gefetz abgedruckt 

ift. Daffelbe ift durch die #2 ı17—ı19 des Reichsftrafgefetzbuches erfetzt. 

1) Durch das Reichs-Strafgefetzbuch erfetzt. , 
15) Daffelbe ermächtigt die mit der örtlichen‘ Polizeiverwaltung betrauten 

Behörden und Bezirksregierungen zum Erlafs von Polizei- Verordnungen, deren 

Inhalt jedoch mit beftehenden Gefetzen nicht in Widerfpruch ftehen darf, und 

Strafen bis zu 3 Thlr. — die Regierungen bis zu 10 Thlr. — anzudrohen. 

16) S, eine folche für Minden im Anhang B. bei v. Hagen a. a. O. 

17) Vergl. darüber Uhde, in der Zeitfchr. für Forft- und Jagdwefen von 

Danckelmann, IV, S. 123. Neuhaus, daf. S. 130. 
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träge wegen gemeinfamer Verfolgung der Forftfrevler abge- 
fchloffen, namentlich mit Kurheffen, 18) Naffau, 1%) Hannover, 2%) 

Holftein-Oldenburg,?') Sachfen-Koburg, 2) Bayern, 23) Grofsher- 

zogthum Heffen, #) beiden Schwarzburg, °°) Lippe, 26) Waldeck, ?7) 

S.-Hildburghaufen, 28) S.-Gotha,2%) Heffen-Homburg, 3%) Braun- 

fchweig, 3!) den Niederlanden, 3) Mecklenburg-Schwerin 33) und 

Strelitz, 3) Sachfen, ®) Oldenburg, 3%) Anhalt, ?”) Oefterreich, 3) 

S.-Weimar. 39) 

Diefelbe Ungleichheit der Forft-Strafgefetzgebung, wie in 

Preufsen vor 1811, war in Bayern bis 1852 vorhanden. 4%) Jeder 

Kreis hatte faft eine andere Rüge-Ordnung, die Tarife waren 
grofsentheils veraltet. Die Forftpolizei- und Forftftrafgerichts- 

barkeit wurde in den ftandes- und grundherrlichen Gebieten 

durch die Polizeibehörden der Standes- und Grundherrn gehand- 

habt und diefe Zuftände änderten fich erft 1848,*") als die ge- 

fammte Forftpolizei und Forftftrafgerichtsbarkeit an die könig- 

2) Vertrag vom 3. VI. 1821 (Gef. S. S. 105). 

19) Vertrag vom 10. X. 1821 (Gef. S. S. 163). 

20) Vertrag vom 20. XI. -ı821 (Gef. S. 1822, S. 39). 

21) Vertrag vom 8. XII. 1821 (Gef. S. 1822, S. 8). 

22) Vertrag vom 4. XII. 1821 (daf. S. 41). 

”) Vertrag vom 4. V. 1822 (Gef. S. 1824, S. 144). 

#4) Vertrag vom "24. V. 1822 (Gef. -S. S. ı51). 

?5) Vertrag vom 16. VII. 1822 (Gef. S. S. 190) f. Sondershaufen, vom 13. 

XI. 1822 (Gef. S. S. 219) f. Rudolftadt. 

26) Vertrag vom 31, VI. 1822 (Gef. S. S. ıgr). 

27) Vertrag vom 9. XI. 1822 (Gef. S. S. 217). 

28) Vertrag vom 28. X. 1824 (Gef. S. S$. 179). 

”) Vertrag vom 15. XII. 1824 (Gef. S. S. 223) und Deklaration vom 2r. 

XI. 1847. 

0) Vertrag vom’ ı5. VIII. 1826 (Gef. S. S. 79). 

1) Vertrag vom 23. I. u. 7. II. 1827 (Gef. S. S. 39); 25. I. u, 4. IV. 1839. 

32) Vertrag vom 16. VIII. 1828 (Gef. S. 1829, S. 106). 

33) Vertrag vom 5. XI. 1828 (Gef. % S. 133) mit Nachtrag v. 15. IV. 1831. 

%) Vertrag vom 6. I. 1838 (Gef. S. S. 30). 

3) Vertrag vom 12. X. 1835 (Gef. S. 5.1223). 

6) Vertrag vom 26. V. 1838 (Gef. S. $. 349). 

37) Vertrag vom 5. IX. 1839 (Gef. S. S. 252) für Bernburg u. v. 26. VII. 

1847 (Gef. S. S. 324) f. Deffau. 

21.8]. 

19. IV. 

a 
») Vertrag vom 1842 (Gef. $. S. ıı2) und en 1848 (Gef. S. 

S. 20), 

») Vertrag vom 23. (29.) III. 1852. 

“) Forft- u. Jagd-Zeitung, 1841. S. 1 fgde, 

‘') Forfiverwaltung Bayerns. S. VIII. Gef. vom 4. VI. 1848. 
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lichen Behörden überging. Gemeines Forftftrafrecht für das oft- 
rheinifche Bayern fchuf dann das Forftgefetz vom 28. März 1852 

(IL Abfchnitt), während für die Pfalz fchon am 23. Mai 1846 

ein revidirtes Forftftrafgefetz erlaffen worden war. %) 

Die Forftfrevel mehrten fich bei Beginn diefer Periode in 

einzelnen Theilen Bayerns, befonders in der Rheinpfalz in einer 
geradezu erfchreckenden Progreflion, trotzdem die damals gel- 

tenden Gefetze überaus harte Strafen ausfprachen.*?) Seit 1849 

ift jedoch eine ftetige Abnahme derfelben zu konftatiren. ) 

Zuftändig find nach obigen Gefetzen die Forftfträfgerichte (in 

erfter Inftanz die Land- bezw. für Städtebewohner die Bezirks- 

gerichte als Einzelrichterämter, in zweiter Inftanz die Bezirksge- 
richte als Kollegialgerichte, für Nichtigkeitsbefchwerden die Ober- 

appellgerichte) im rechtsrheinifchen, die Friedensgerichte, Zucht- 
polizeigerichte und das Appellgeficht im linksrheinifehen Bayern. 

Die Strafen find Geldftrafen, welche in einem arithmetifchen 

Verhältniffe zum Werthe des entwendeten Holzes oder Wald- 

erzeugniffes ftehen, wie in Preufsen. Aber die bayerifchen Ge- 

fetze ziehen auch den Schaden bei Bemeffung der Strafe heran, 

was in Preufsen nicht gefchieht. Die Entwendung aufgearbeite- 
ten Holzes wird als gemeiner Diebftahl beftraft. Die Strafen 

für Weidefrevel werden nach ziemlich hohen Straffätzen pro 

Stück normirt, Entwendung von Streu, Holzpflanzen, Samen, 

Harz etc. in ähnlicher Weife, wie die von Holz geahndet. 

Die bayerifchen Gefetze bedrohen den Diebftahl an Holz 
und anderen Waldprodukten unter erfchwerenden Umftänden 

ebenfo, wie den Rückfall, mit höherer Strafe, kennen aber 

einen fogenannten ausgezeichneten Rückfall d. h. einen 
wegen grofser Häufigkeit der ftrafbaren Handlungen, welche 
eine Perfon verübt, oder wegen des hohen Werthes der ent- 

wendeten Objekte oder wegen fortgefetzter Hehlerei und Be- 

günftigung befonders fchweren Rückfall, der mit zufätzlicher 
. 

2) Die Forftverwaltung Bayerns. S. ıız fgde. Für die Pfalz war fchon am 
28. XII. 1831 ein Forftgefetz erlaffen worden, welches fich jedoch als zu milde 

erwies und durch das Gefetz vom 23. V. 1846 abgeändert und ergänzt wurde. 

49) Nach A. L. v. Seutter, die Forftpolizeiftrafgefetzgebung, wiffenfchaftlich 

begründet (Mannheim 1331), S. 8, vermehrten fich die Forftfrevel in der Rhein- 

pfalz 1816/31 von 25,000 Fällen jährlich auf 100,000. 

“) Nach den amtlichen Angaben in »Die Forftverwaltung Bayerns« betrug 

die durchfchnittliche Zahl der Forftvergehen 1849/53 283,727 jährlich, 1861/67 

nur noch 202,599. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 10 
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Arreft-Strafe bedroht ift. Zweimal wiederholter ausgezeichneter 
Rückfall wird durch das Gefetz als Gewohnheitsfrevel bezeichnet, 

den Vergehen gleichgeftellt und mit I—6 monatlicher Gefäng- 

nifsftrafe beftraft. Zuftändig find hier die Bezirksgerichte. 
In Würtemberg #5) ift die Forftftrafrechtspflege noch heute 

grofsentheils Sache der Forftbehörden (Forftämter). Hiermit 
ift dort eine Abnormität ftehen geblieben, welche in faft allen 

anderen deutfchen Staaten längft befeitigt ift, und welche in 

Würtemberg felbft heftig bekämpft wird. ?%) 

Das gültige Forftftrafgefetz ift noch heute die Forftordnung | 
von 1614. Spruchbehörden erfter Inftanz find die Forftämter, 

in zweiter Inftanz die Forftdirektion; für die Körperfchafts- und 

Privatwaldungen innerhalb einer Gemarkung find auch die Ge- 
meindebehörden bei geringen Strafhandlungen kompetent. Ueber- 

fteigt die Strafe ein beftimmtes Strafmaafs (2—6 Tage Gefäng- 
nifs, 12—36 Mark Geldbufse, #7) fo find die Staatsforftbehörden 

kompetent. 
Der Erlafs eines neuen Forftftrafgefetzes nach den Straf- 

rechts-Grundfätzen der Neuzeit fteht in naher Ausficht. #8) 

Auch in Würtemberg ift neuerer Zeit, mit reicherer Ent- 

wickelung des Erwerbslebens und wohl auch durch ftrengere 

Handhabung des Forftfchutzes durch die militärifch organifirte 

Forftfchutzwache eine erhebliche Verringerung der Forftfrevel 

eingetreten. #9) 
Baden erhielt in dem Forftgefetze vom 15. November 1833 

ein neues Forftftrafgefetz. Daffelbe bedroht den Holzdiebftahl 

5) Vergl. Schenk, das Forftftrafwefen in Würtemberg, in der Monatfchrift 

für das würtemberg. Forftwefen, 1851, S. 3. 

6) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1858, S. 399. 

7) Die Gemeinden find in Bezug auf die ihnen zuftehende polizeiliche Straf- 

gewalt klaffıfizirt. Diefe Befugnifs bewegt fich innerhalb der bezeichneten Grenzen 

von ı2 Mark Geldbufse (bezw. 2 Tage Haft) bis 36 Mark bezw. 6 Tage Haft. 

'#) Eine neue Regelung der Materie ift durch die Lage der Reichsftraf- 

gefetzgebung nothwendig geworden. 

“) In dem fehr dicht bevölkerten Forftamte Schorndorf z. B. wurden 1847/48 

4,706, 1848/49 6,937, 1849/50 10,579, 1850/51 8,982 Fälle von Waldvergehen 

abgeurtheilt. Nach Dorrer, in »Das Königreich Würtemberg«, 1863, S. 529 fgde 

kamen 1848/50 jährlich 74,590 Fälle von Forftvergehen vor, 1857/59 37,959. 

Nach den von Leo, Forftftatiftik, S. 310 und 311 gegebenen Ueberfichten haben 

fich die Forftvergehen von 1856 bis 1871 von 42,172 auf 29,043 vermindert. Die 

Streu- und Grasfrevel jedoch haben fich in demfelben Zeitraum von 7,769 auf 

8,936 vermehrt. 
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mit einer nach dem Werthe und Schaden bemeffenen, mit der 

Stärke des entwendeten Stammes fteigenden Geldftrafe, 5%) an 

deren Stelle Strafarbeit oder Gefängnifs tritt, wenn fie nicht 

vollftreckbar if. Gegen wiederholte Entwendung werthvoller 

Objekte, °!) fowie gegen Gewohnheitsfrevel droht das Gefetz 

Arbeitshausftrafen an. Daffelbe umfafst alle ftrafbaren Handlungen 

und läfst bei erfchwerenden Umftänden Straferhöhung bis zum 
doppelten Betrage zu. Die Bezirksämter in erfter, die Kreis- 

regierungen in letzter Inftanz, wurden für zuftändig erklärt. ?2) 

Wie in den übrigen füddeutfchen Staaten, haben auch in 

Baden die Forftfrevel fich nach Zahl und Schwere in neuer 

Zeit erheblich vermindert, der Zahl nach von 1845 bis 1856 

von 78246 auf 50565. 1865 kam auf ıo Einwohner ı wegen 

Forftfrevel Beftrafter, 1870 auf ı2 Einwohner. Der Schaden- 
erfatz für Forftfrevel und damit die Schwere derfelben vermin- 

derte fich 1867/70 um 22 /,.53) 

Im Grofsherzogthum Heffen wurde am 4. Februar 1837 

ein neues Forftftrafgefetz erlaffen, welches die Strafen ebenfalls 

in beftimmtem Verhältnifs zum Werthe bemifst. Die Forftftraf- 

rechtspflege ift lediglich Sache der ordentlichen Gerichte. Eine 

bedeutende Verminderung der gegen das Waldeigenthum ge- 

richteten ftrafbaren Handlungen ift auch in Heffen in neuerer 

Zeit nachweisbar. °#) 

In Naffau war bis zum Jahre 1866 die völlige Trennung 

der Juftiz von der Verwaltung noch nicht zur Durchführung ge- 

langt. Kompetent in Forftftraffachen waren nach dem Gefetze 

vom 6. Oktober 1849 die Ortsfchultheifsen in erfter Inftanz und 

bis zu 3 fl. Strafe, die Bezirksämter in zweiter Inftanz und bis 

zu 20 fl. Strafe oder 14 Tage Gefängnifs, die Landesregierung 

endlich in dritter Inftanz. Der mehrfache Werth wurde als 

50) Im Allgemeinen ift die Strafe gleich der Summe von Werth und Schaden 

beflimmt. Bei Standreifern und Standbäumen im Niederwald (Mittelwalde) aber 

foll fie dem doppelten Holzwerthe gleich fein, wenn die Stammftärke bis 3 Zoll, 

dem 3fachen, wenn diefelbe 3--6 Zoll, dem 4fachen, wenn fie mehr als 6 Zoll 

beträgt. 2 161 des Gef. 

51) 7 168 des Gef. 

5) 4% 200 des Gef. 

53) Monatfchrift für d. würtemb. Forftwefen. IV. (1853) S. 79 fgde. Forft- 

und Jagd-Zeitung, 1848, S. 149. 432. 1845, S. 188. 

54) Handbuch der Gefetze, Verordnungen etc. für das Forftftrafwefen im 

Grofsherzogth. Heffen 1841 — 1844. — Monatfchrift a. a. OÖ. Leo, Forftftatiftik 

S. 317, 320. — Forft- u. Jagd-Zeitung, 1848, S. 463. 

10* 
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Strafe feftgefetzt. Ein neues Forftftrafgefetz erging am 6. Januar 

1860, ohne die Kompetenzverhältniffe zu ändern. ®) 
Kurheffen erhielt 1822, 1833, 1835 Forftftrafverordnungen 

und am 22. Juli 1851 ein neues Forftftrafgefetz. Die kurheffi- 

fche Gefetzgebung hat den Grundfatz, dafs die Rechtfprechung 
Sache der ordentlichen Gerichte fein foll, korrekt durchgeführt 

und fich in Bezug auf Bemeffung der Strafe für Forftfrevel 

analog der preufsifchen und heffen-darmftädtifchen entwickelt. 56) 

Daffelbe gilt von Hannover, wo das Gefetz vom 9. Juni 

1847 die bis dahin in Geltung ftehenden. Forftordnungen der 

einzelnen Gebiete befeitigte. Das am 25. Mai 1847 allgemein 

erlaffene Polizeiftrafgefetz ergänzte das obige Gefetz. Kompe- 

tent find feitdem in Hannover nur die ordentlichen Gerichte. 

Auch in Hannover zeigt fich in neuerer Zeit eine erfreuliche 

Abnahme der Forftvergehen. 1854 betrug die Zahl der dies- 
fälligen Verurtheilungen noch 34,389, 1863 nur noch 18,984. 7) 

Das braunfchweigifche Forftftrafgefetz vom 26. Juli 1837 

drohte als Strafen Geldbufse, Strafarbeit, Gefängnifs, Zwangs- 

arbeit und endlich Zuchthaus an, liefs bei jugendlichen Ver- 

brechern körperliche Züchtigungen als Strafzufchärfung zu, nor- 

mirte im Uebrigen die Strafen ebenfalls in einem arithmetifchen 

Verhältniffe zum Werthe des entwendeten Objektes. Die Ge- 

richte wurden für die allein zuftändige Inftanz erklärt. 58) 

Im Königreich Sachfen wurde am 2. April 1838 ein Ge- 
fetz über die Beftrafung der Forftvergehen erlaffen, welches die 

Strafen analog der preufsifchen Gefetzgebung normirt und die 

Gerichte für kompetent erklärt. Die Zahl der zur Anzeige ge- 
brachten Forftvergehen hat fich in neuerer Zeit ebenfalls ver- 

mindert. °°) 

Daffelbe gilt von der Mehrzahl der thüringifchen Staaten, 
wo im Allgemeinen ähnliche Grundfätze der Forftftrafrechtspflege 

zur Anwendung kommen. Nur in Schwarzburg-Rudolttadt zeigte 

55) Forft- u. Jagd-Zeitung, 1849, S. 471. Monatfchrift, a. a. O. 

56) Monatfchrift, a. a. ©. Forft- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 15, 1848, S. 461. 

57) Forft- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 266 (Forftftrafgefetz) u. S. 305 (Polizei- 

ftrafgefetz). Leo, a. a. O. S. 303. 

58) Gef. und Verordnungsblatt v. 1837, Nr. 25. 

59) Forft- u. Jagd-Zeitung, 1847, S. 19. Das Forftftrafgefetz für das König- 

reich Sachfen, erläutert von Arthur Baumgarten. — Crufius, Leipzig 1848. Leo, 

Forftftatiftik, S. 314. 1860 betrug die Zahl der zur Anzeige gebrachten Forft- 

vergehen 15,374, 1868 14,671; von denfelben lagen 15,024 bezw. 14,214 unter 

einem Werthsbetrag von 1"/, Thlr. 
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fich 1865/70 eine fchwache Zunahme der Forftfrevel. 6%) Ebenfo 
in Anhalt. 61) 

In Mecklenburg-Schwerin #2) wirkte das Forftftrafgefetz 
vom 21. März 1857, welches als Strafe den 2—4fachen Werth 

des entwendeten Objektes feftfetzte und eine angemeffene Ge- 

fängnifsftrafe fubftituirte, günftig auf die Verminderung der 

Forftfrevel. Sie haben 1852/64 in den landesherrlichen und 

Kameral-Forften fich von 11844 Fällen auf 6313, in den Städte- 

forften von 1782 auf 1152 vermindert. — 

Die vorftehende kurze Darftellung einiger auf das Forft- 

ftrafwefen in Deutfchland bezüglicher hiftorifcher Vorgänge be- 

weift zur Genüge, dafs die ftrafbaren Handlungen, welche gegen 

das Waldeigenthum gerichtet find, fich in erfreulicher Abnahme 

befinden. Es ift nicht die Aufgabe des Hiftorikers, das ftati- 
ftifche Bild des Forftftrafwefens weiter und bis in alle Einzel- 

heiten zur Darftellung zu bringen. Er hat fich vielmehr diefes 

Bildes nur zu bedienen, um zu zeigen, in welchen allgemeinen 

Richtungen fich die Entwicklung bewegt hat. 
Der Grundfatz, dafs der ordentliche Richter allein befugt 

fein foll, Recht zu fprechen und Strafen zu verhängen, ift auf 

dem Gebiete des Forftftrafwefens in faft allen »deutfchen Staaten 

in diefer Periode zur praktifchen Geltung gelangt, nicht minder 

das Prinzip der Strafbemeffung nach dem Werthe des entwen- 
deten Objektes. 

Bei Beginn diefer Periode beftanden in vielen deutfchen 

Ländern noch verfchiedene Anbringegebühren für die Forft- 

fchutzbeamten. Sie waren nur zu fehr geeignet, das Anfehn 
diefer Beamten im grofsen Publikum zu,fchmälern und ihre 

ftrenge Zuverläffigkeit zu verdächtigen. Faft allerorts find diefe 

Gebühren im Laufe diefer Periode in Wegfall gekommen, fo in 
Baden, Bayern (feit 1848), Braunfchweig, Hannover, Heffen- 

Darmftadt (1848), Kurheffen (1848), Naffau, Preufsen, Sachfen 

(1837). In Folge der fo hergeftellten völligen Integrität der 

forftfchutzamtlichen Thätigkeit konnte den Beamten ein hohes 

Maafs von Glaubwürdigkeit, ihren Ausfagen in einfachen Holz- 

60) Leo, Forftftatiftik, S. 319 fgde. 

61) Leo, a. a. O. S. 323. Die Zahl der Frevel betrug 1865 im Ganzen 

2,480, 1870 3,360. Die ungünftigen Agrarverhältniffe mögen zu diefem Ergeb- 

niffe das Ihrige beitragen. 

62) Beiträge zur Statiftik Mecklenburgs. IV. (1869) S. ı8. Leo, Forft- 

ftatiftik, S. 315. 
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diebftahls- und Forftfrevelfachen volle Beweiskraft beigelegt 
werden. Die Stellung der niederen Forftbeamten ift hierdurch 
bedeutend gehoben worden. — 

$ 12. Allgemeine Uebersicht über die Entwicklung der 
Waldwirthschaft und Forstwissenschaft. 

Die Periode von 1790—1820 habe ich oben als diejenige 

der fchulgemäfsen Anfchauung, des dogmatifchen Gebunden- 

feins bezeichnet.1) Ihre Kraft beruhete in der Regelgerechtig- 

keit, ihre Schwäche in dem Ueberwiegen der Schule und einer 

generalifirenden Tendenz, welche fich ftatt auf wahrhaft wiffen- 

fchaftliche Schlufsfolgerungen, auf eine geordnete, doch unfichere 

Maffe empirifch gewonnener Erkenntniffe ftützte. Die Methode 

der wahrhaft wiffenfchaftlichen Unterfuchung fehlte diefer Zeit 
ebenfo, wie die Einficht in die naturwiffenfchaftlichen und volks- 

wirthfchaftlichen Grundlagen der Waldwirthfchaft. 

Und hier lagen die Angelpunkte des Fortfchrittes, hier die 

grofsen Aufgaben der Zukunft. Beim Beginn diefer Periode 

lag die Wirthfchaft allerorten in den Feffeln der Hartig’fchen 
und Cotta’fchen Betriebsarten. Nur in ihrer Relation zu den 

verfchiedenen Betriebsarten erfchienen die einzelnen Holzarten, 

nicht nach ihrem fpeziellen wirthfchaftlichen Verhalten. Man 

opferte die Mifchung derfelben unbedenklich der ftarren Hoch- 
waldfchablone. Man trieb, noch von den Schatten der faft ver- 

fchwundenen Holznoth geängftigt, die Umtriebe unnatürlich in 

die Höhe, ohne fich zu fragen, ob folche Umtriebe wirthfchaftlich 

nothwendig oder gerechtfertigt feien. Man fetzte, indem man 

den Beftänden den höchften Zwang anthat, vielfach den reinen 

fchulgemäfsen Hochwald an die Stelle des Plenter- und Mittel- 

waldes, geftützt auf angeblich empirifch gewonnene Verhältnifs- 

zahlen für den Zuwachsgang in diefen verfchiedenen Betriebs- 

arten, ohne nur die Methode der vergleichenden Ertragsberech- 

nung bis zu einer gewiffen Brauchbarkeit durchgebildet zu haben. 

Die Waldzuftände in Deutfchland waren um 1820 keines- 

wegs erfreuliche. Ermüdete Böden, verödete Waldftücke fan- 

den fich im Often und Weften, Norden und Süden in grofser 

Ausdehnung. Die Forftwirthfchaftslehre jener Zeit hatte fich 

zu klarer Auffaffung ihrer eigenen Grundprinzipien noch nicht 

') Im II. Bde. diefes Werkes, S. 290. 
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durchgerungen; die Wirthfchaft lag vielfach in den Händen fchlecht- 
gebildeter, von Jagdintereffen beherrfchter Praktiker. Das Prin- 
zip des Femelfchlagbetriebes in der Art der Hartig- Cotta’fchen 
Schule, bis 1830 faft allgemein herrfchend, wich dann dem 

Kahlfchlagprinzip, welches zum zweitenmal zur Geltung ge- 
langte. Man fchwankte hin und her, fuchend nach einem Be- 

triebsfyfteme, welches alle Vorzüge in fich vereinige und unter 
allen Verhältniffen anwendbar fei. Ein folches fand man nicht, 

eben fo wenig aber die goldene Wahrheit, dafs die Forftwirth- 

fchaft in ftrenger Abhängigkeit von den mafsgebenden örtlichen 

Verhältniffen fteht. Die letztere drang erft nach 1840 mehr 

und mehr durch. Sie unabläffig verkündet zu haben, ift das 

unbeftreitbare Verdienft Pfeils. 
Ueberall vollzog fich feit 1800 ein grofsartiger Wechfel 

der Holzarten. Was im Norden und Weften Eiche und Buche, 

im Süden von Deutfchland Buche und Tanne verloren, ge- 

wannen im Norden .die Kiefer, im weftlichen und mittleren 

Deutfchland die Fichte, im Süden Fichte und Kiefer. 

Die Anftrengungen der Forftwirthe richteten fich ganz be- 
_fonders auf emfige Kultur. In diefer Richtung wurde fehr Be- 

deutendes geleiftet. Die ausgedehnten Räumden und Blöfsen 

begannen zu fchwinden. Die Pflanzung gewann mehr und mehr 
an Bedeutung, die Methoden derfelben an Verfeinerung, dabei 

an Anwendbarkeit im Grofsen. Die ehemals und bis 1810 viel- 

fach ausgeführten unwirthfchaftlichen dichten Saaten wichen 
rafch,‘ nachdem ihre ungünftigen Ergebniffe erkannt worden 

waren, der Pflanzung. 
Hand in Hand damit ging eine rationellere Geftaltung des 

Femelfchlagbetriebes. Gegen die langen Verjüngungszeiträume, 

die zu dunkle Stellung der Schläge, das lange Zuwarten auf 
Befamung erhob fich eine heftige Oppofition. Aber man ge- 
langte nicht fchnell genug zu einer klaren Einficht in das wahre 

Wefen des Vorverjüngungsbetriebes, um das Ueberwuchern der 

Kahlfchlagwirthfchaft hindern zu können, die im nördlichen und 

mittleren Deutfchland rafch zur Herrfchaft gelangte und in der 

feinen Durchbildung der Pflanzmethoden fcheinbare Unter- 

ftützung fand. Erft die neuefte Zeit kehrt vielfach zum Vor- 

verjüngungsbetriebe zurück. 

Bisher — fo erkennen wir leicht — war es wefentlich die 

Technik der Beftandsbegründung, welche weitere Fortbildung 

fand, weit weniger diejenige der Beftandserziehung. Die Ein- 
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ficht aber, dafs der Forftwirth nicht allein die Holzbeftände, 

fondern auch den Boden bewirthfchaftet, fehlte der Zeit vor 

1850 faft ganz und die deutfche Forftwirthfchaft that einen be- 
deutungsvollen Schritt vorwärts, als G. König die neue Lehre 
von der Waldpflege begründete. Eine Fülle produktiver Arbeit 

wendete fich nun mehr und mehr dem Walde zu; fteigende 
Holzpreife, eine fchärfere Trennung des forftwirthfchaftlichen 

vom landwirthfchaftlichen Produktionsgebiete, die mit der all- 

gemeinen Befreiung des Grundeigenthums Hand in Hand gehende 
Befeitigung waldzerftörender Servituten, die allmählig erlangte _ 
felbftändige Stellung der Forftwirthfchaft, die mehr und mehr 

anerkannte hohe allgemeine Bedeutung der Waldungen — alle 

diefe Entwickelungen bereiteten den Boden, auf dem allein eine 

wahrhaft intenfive Waldwirthfchaft gedeihen konnte. 

Mehr und mehr traten auch Wirthfchaft und Wiffenfchaft 

in jene lebendige Wechfelwirkung, welche allein geeignet ift, beiden 
dauernd Lebenskraft und frifche Fortentwickelung zu verleihen. 
Keiner vor ihm hat beide in fich zu fo glücklicher, harmoni- 

fcher Geltung und Verbindung gebracht, wie Karl Heyer. 

Er ift es gewefen, welcher der ganzen modernen Forftwiffen- 

fchaft in Deutfchland den Stempel feines Geiftes aufgedrückt 
und ihr, der negativen, kritifchen Richtung Pfeils gegenüber, 
einen wiffenfchaftlich gegliederten, ftreng methodifch durchge- 

arbeiteten pofitiven Inhalt verlieh. Er war es, der auf die 

exakte Methode der Unterfuchung und Problemlöfung hinwies, 

die, von Hundeshagen mehr geahnt als erkannt, das befte Rüft- 

zeug der neueften Forftwiffenfchaft geworden if. Karl Heyer 
hat fchon 1846 unferer Wiffenfchaft den Begriff der Forftfta- 

tik eingefügt, und uns damit eine der wichtigften Methoden 

der forftwiffenfchaftlichen Forfchung gegeben. Seine »Mefskunft 

der forftlichen Kräfte und Erfolge« ift nichts anderes, als die 

exakte Methode der wiffenfchaftlichen Forfchung, übertragen 
auf das forftwirthfchaftliche Gebiet. Eine folche Methode fehlte 

der Forftwiffenfchaft bis dahin. Haupterkenntnifsquelle war noch 

immer die empirifche Beobachtung gewefen, welche es nicht 

verftand, die Kräfte zu ifoliren und in ihren Wirkungen zu in- 
dividualifiren, welche daher ftets dem Ergebniffe einer Gefammt- 

wirkung vieler Kräfte gegenüberftand, und nur zu oft fich in 

Trugfchlüffen bewegte. 

So treten uns an der Schwelle einer neuen Zeit als Meifter 

- unferer Wirthfchaft, Führer unferer Wiffenfchaft, jene drei Män- 

in 
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ner entgegen, Pfeil, Heyer, König, Jeder eigenartig, eine 
beftimmte Richtung vertretend, die Anderen ergänzend, Pfeil 

und König Autodidakten, Karl Heyer gerüftet mit tüchtiger, 

tiefer Bildung; Pfeil der Vertreter, gleichfam der fcharf ausge- 

prägte Typus der kritifchen Oppofition gegen das, was von 

fchulgemäfser Gebundenheit, von einengender Regelgerechtigkeit 

in diefe Periode hereinragte, zugleich aber der Vertreter einer 
-individualifirenden Freiheit der Wirthfchaft, der Wiffenfchaft 

und endlich unabläffig bemüht, die nationalökonomifchen allge- 
mein-wirthfchaftlichen Grundlagen der Forftwirthfchaft bis in 
alle Tiefen zu verfolgen; König der Vertreter jener mathema- 
tifchen Richtung, welche feit Oettelt in der Forftwirthfchaftslehre 

mehr und mehr zur Geltung gelangt war, fortftrebend nach 

wahrhaft wiffenfchaftlicher Durchbildung der mathematifchen 

Methoden, welche zur Meffung der die Forftwirthfchaft begrün- 

denden Verhältniffe dienen, tief erfüllt von dem Bewufstfein, 

dafs wir des mathematifchen Mafsftabes nicht entrathen können, 

zugleich aber mit einer herrlichen Begabung ausgeftattet, in 
das Wefen der Wirthfchaft felbft tiefer einzudringen, als Viele 

vor ihm, reich an ftraffer Charakter- und Geifteskraft, durch 

und durch der Mann der geiftigen Originalität. Karl Heyer 

endlich, vielfeitiger als Beide, in fich faft die Begabung Beider 

zufammenfaffend, hat den Bau einer wiffenfchaftlichen Forft- 

wirthfchaftslehre begründet, an dem alle Späteren bis heute 
fortgearbeitet haben, mit treuem Fleifse Bauftein auf Bauftein 

häufend, nach dem Plane, den jener Meifter entworfen. — 
Die moderne Forftwiffenfchaft hat die Löfung der ihr ge- 

ftellten Aufgaben erft begonnen. In emfigem Streben nach Er- 
höhung der forftlichen Güterproduktion, nach Verbefferung der 

Technik der Beftandsbegründung und Waldpflege, in ftetem 
Kampfe gegen widrige Natureinwirkungen, gegen Waldverhee- 
rungen durch die Unvernunft der Menfchen, vollauf in Anfpruch 

genommen durch die grofsen Aufgaben, welche die um 1820 

vorhandenen traurigen Waldzuftände ftellten, gewann die Forft- 

wirthfchaft nicht Zeit und Kraft, fich zu einem felbftändigen 

Gewerbe zu entwickeln und die Forftwiffenfchaft wendete fich 

eben fo in erfter Linie denjenigen Erkenntniffen zu, welche auf 

dem Gebiete der eigentlichen forftlichen Produktions-Lehre zu 
_fammeln und zu ordnen waren. Zwar gaben Pfeil, Hundes- 
hagen, Karl Heyer fchon frühzeitig dem Gedanken Ausdruck, 

dafs bei Feftftellung der Wirthfchaftsgrundlagen auch finanzielle, 
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den Gefchäftsgewinn des Forftbefitzers und die Rentabilität der 

Wirthfchaft fichernde Gefichtspunkte in Anwendung zu bringen 
feien. Aber erft die neuefte Zeit hat diefe Seite der Forft- 
wiffenfchaft, die Forftftatik neuerer Auffaffung, zur Entwicke- 

lung, bis heute jedoch den höcherregten Streit der Meinungen 

noch nicht zur endgültigen Entfcheidung gebracht. — 

Das Forfteinrichtungswefen in Deutfchland entwickelte 
fich. in feiner praktifchen Geftaltung faft überall nach dem 

Syftem des Fachwerks. Die theoretifche Lehre von der Forft-- 

einrichtung dagegen erlangte eine mehr und mehr mathema- 

tifche Ausformung. Eine Reihe von Methoden, welche das 

Gemeinfame haben, dafs fie den Hiebsfatz aus einem mathe- 

matifchen Verhältniffe des fpekulativ gedachten Normalvorrathes, 
Normalzuwachfes oder Normal-Altersklaffen-Verhältniffes zu den 

entfprechenden realen Faktoren der einzurichtenden Waldwirth- 

fchaft entwickeln, wurden gefunden und bis in alle wiffenfchaft- 

lichen Einzelheiten ausgebaut. Unter fich in mannigfacher Hin- 

ficht verfchieden, auch von einander widerfprechenden Voraus- 
fetzungen und Grundfätzen ausgehend, erregten diefe fogenann- 

ten Formel- (auch »rationellen«) Methoden einen heftigen litera- 

rifchen Streit, der Bücher und Zeitfchriften füllte, ohne die 

praktifche Forfteinrichtungskunde zunächft bemerkenswerth zu 
fördern. Ja, gerade auf diefem Gebiete trat es klar hervor, dafs 

die praktifche Wirthfchaftsbethätigung niemals der fich von dem 

Boden des realen Wirthfchaftslebens loslöfenden wiffenfchaftlichen 

Spekulation dauernd folgt. 
Einer hohen Blüthe wurden in diefer Periode die Natur- 

wiffenfchaften zugeführt. Dem allgemeinen Gange ihrer 

ftaunenswerthen Entwickelung zu folgen, ift nicht meine Auf- 
. gabe und würde meine Kraft weit überfteigen. Nur diejenigen 

Fortfchritte habe ich zu verzeichnen, welche die auf die Wald- 
wirthfchaft angewendeten, d. h. die zur Begründung der Forft- 

wirthfchaftslehre herangezogenen Naturwiffenfchaften aufzuweifen 

haben. In diefer Richtung ift die Fortentwicklung keine rafche 
und energifche zu nennen. Wenn auch die Gefchichte den 

Namen von Theodor Hartig, der für die exakte Unterfuchung 
der forftlichen Kulturpflanzen eben fo, wie der forftlich wich- 

tigen Infekten Grofses geleiftet hat, ftets mit hoher Ehre nennen, 

wenn fie dem Forftentomologen Ratzeburg die Anerkennung 

raftlofen Strebens nach Erforfchung der Lebensweife der fchäd- 
lichen Infekten und nach Erkennung der wirkfamften Abwehr- 



—+-155 .— 

mittel nicht verfagen und feine Erfolge auf diefem Gebiete ftets 

für überaus verdienftllich halten wird, wenn auch Männer wie 

Rofsmäfsler, Reum, Krutzfch, Reuter, Bernhard von 

Cotta, Karl Grebe, Ferdinand Senft, Schacht, Willkomm, 

Nördlinger, u. A. fehr Tüchtiges geleiftet haben, fo find doch 

die zahllofen Aufgaben, welche auf dem Gebiete der natur- 

wiffenfchaftlichen Begründung der Forftwirthfchafts-Lehre liegen, 
nur kleinften Theiles gelöft. 

Die Gründe für diefe an und für fich auffallende Erfchei- 
nung find unfchwer aufzufinden. Es fehlte bis in die neuefte 

Zeit hinein an den Werkftätten der forftlich-naturwiffenfchaft- 

lichen Forfchung. Die Vereinfamung des forftakademifchen 

Unterrichts auf kleinen, meift dürftig dotirten Fachfchulen zer- 

ftörte jede Verbindung der forftwiffenfchaftlichen Beftrebungen 
mit der allgemeinen geiftigen Bewegung und dem wiffenfchaft- 

lichen Fortfchritte auf allen anderen Gebieten. Indem die Forft- 
wiffenfchaft in eine fo kümmerliche Ifolirung gebannt wurde, 
entfchwand fie dem Gefichtskreife der Naturforfcher, welche an 

den deutfchen Hochfchulen lehrten, vollkommen. Sie war bald 

verfchollen und die Naturforfchung vergafs es, dafs hier ein hoch- 
wichtiger Zweig der wirthfchaftlichen Bethätigung im Dunkeln 

taftete, harrend des Tages, der ihn feine eigenen natur- 

wiffenfchaftlichen Grundlagen erkennen lehrte. Die Lehrer der 

Naturwiffenfchaften aber an den ifolirten Fachfchulen, ohne 

Anlehnung an die Gefammtarbeit auf den von ihnen zu be- 
bauenden Wiffensgebieten, ohne die Anregung und das Korrek- 

tiv des fteten wiffenfchaftlichen Verkehres mit ihren fpeziellen 

Berufsgenoffen, überlaftet mit einer erdrückenden Maffe von 

Vorträgen über die heterogenften naturwiffenfchaftlichen Disci- 

plinen, erfchlafften und wurden unfähig zur Forfchung, oder fie 

erftarrten in der ihnen amtlich aufgedrungenen Polyhiftorie, 

wurden zu einem nur aus ihrer Vereinfamung erklärbaren Ge- 

fühle der wiffenfchaftlichen Unfehlbarkeit geführt, welches von 

vorneherein alle Thüren zum Fortfchritte verfchlofs. Wenn ein- 

zelne Männer, trotz diefer fo überaus ungünftigen Verhältniffe 

an den ifolirten Fachfchulen, trotz jener ihre befte Kraft auf- 

zehrenden Polyhiftorie, die fie von jeder fpezialiftifchen For- 

fchung ausfchlofs und fie zwang, Encyklopädiften zu werden, 
Tüchtiges geleiftet haben, fo ift dies ein leuchtender Beweis 

für ihre geiftige Energie. Wir aber können es nur beklagen, 

dafs fo herrlich beanlagte Männer von der Erreichung der ihnen 
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unter günftigeren Umftänden erreichbaren höchften wiffenfchaft- 
lichen Ziele durch eine Entwickelung des forftlichen Unterrichts- 

wefens verhindert wurden, welche der allgemeinen realiftifchen 

Tendenz der Zeit von 1830—1850 entfprechend, dem in den 

meiften deutfchen Forftverwaltungen herrfchenden Beftreben 

entfprang, nicht wiffenfchaftlich gebildete Wirthfchafter, fondern 
brauchbare Verwaltungsbeamte und Gefchäftsmänner zu er- 

ziehen. — * 

Noch in einer anderen Richtung blieb die Forftwiffenfchaft 

aus demfelben Grunde weit zurück, in Bezug auf ihre wirth- 
fchaftswiffenfchaftliche Begründung. Die Pflege der forftlich 
angewandten Naturwiffenfchaften war auf den ifolirten Fach- 
fchulen wenigftens noch in befchränktem Maafse möglich; es 

gab wenigftens Lehrer diefer Wiffenszweige. Der Aufbau der 
volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Forftwiffenfchaft war eine 

Unmöglichkeit. Es gab und giebt heute an den meilten ifolirten 

Forftfchulen keine Lehrftühle für die allgemeine Wirthfchaftslehre; 

diefe wichtige Grundwiffenfchaft wird meift von Forfttechnikern 

vorgetragen, die in Bezug auf diefes Wiffensgebiet nicht auf 
den Lehrftuhl, fondern auf die Zuhörerbank gehören. Kaum 

eine einzige namhafte wiffenfchaftliche Leiftung ift deshalb auf 

diefem Gebiete zu verzeichnen — eine Thatfache, die in hohem 

Grade ftaunenswerth ift und es erklärt, weshalb die Vertreter 

der Forftwiffenfchaft jenen brennenden Fragen der Reinertrags- 

lehre, welche nur auf dem Wege wirthfchaftswiffenfchaftlicher 

Forfchung gelöft werden können, ziemlich rathlos gegenüber 

ftehen. 
Weitaus reicher und allfeitiger entwickelt wurde die auf 

die Forftwirthfchaft angewendete Mathematik. Ja, auf diefem 

Gebiete ift der Fortfchritt vielfach über das Ziel hinausgefchoffen. 

Jene, durch König eingeleitete, dann aber durch Max Robert 

Prefsler in verdienftvollfter Weife gepflegte mathematifche 

Richtung: überfieht es, dafs wirthfchaftliche Motive nur in fel- 

tenen Fällen aus mathematifchen Entwickelungen hergeleitet 

werden können, dafs die Mathematik ihrem ganzen Wefen nach 

gänzlich abftrakt ift und nur da in wirthfchaftlichen Dingen uns 

durch ihre logifche Methode zur Wahrheit führt, wo wir von 

richtigen Grundlagen ausgehen, ohne dafs fie jemals im Stande - 
wäre, uns diefe aus dem Inbegriff der konkreten wirthfchaftsbe- 
ftimmenden Verhältniffe abzuleitenden Grundlagen ihrerfeits zu ge- 

währen. Diefe Richtung vermeint daher oft genug, eine wirthfchaft- 
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liche Wahrheit gefunden zu haben, wo fie nur eine abftrakte ma- 

thematifche Wahrheit gefunden hat. Diefer Irrthum wird erft dann 

überwunden werden, wenn die volkswirthfchaftlichen Grundlagen 
der Forftwirthfchaft durchforfcht und aufgehellt fein werden. — 

Der Entwicklungsgang des forftlichen: Unterrichtswefens 

ift in dem oben Gefagten fchon im Allgemeinen angedeutet. 
Die an früherer Stelle kurz charakterifirte realiftifiche Tendenz, 

welche zur Gründung von Realfchulen an Stelle der humanifti- 

fchen Gymnafien, von zahlreichen Fachfchulen für die verfchie- 

denen praktifchen Berufsarten, zu einer Zerfplitterung des geiftigen 

Lebens in Deutfchland geführt hat, die uns praktifch brauch- 

barer, geiftig aber ärmer hat werden laffen, ift auch im Forft- 

unterrichtswefen wirkfam gewefen. Seit 1820 entftanden eine 

Reihe ifolirter Forftfchulen, zu Clausthal 1821 (1844 nach Mün- . 

den verlegt), Melfungen 1825, Eifenach und Neuftadt-Ebw. 1830, 

Afchaffenburg 1843; daneben beftand die Forftfchule in Tharand 

“ fort und wurde 1830 mit einer Landwirthfchaftsfchule verbunden; 

in Hohenheim wurde 1820 ebenfalls eine folche Doppelfach- 

fchule errichtet und die polytechnifchen Schulen in Karlsruhe 

und Braunfchweig erhielten 1832 und 1838 forftwiffenfchaftliche 

Abtheilungen. Diefe fämmtlichen Organifationen entfprangen 

derfelben realiftifchen Strömung und es begründet keinen prin- 
zipiellen Unterfchied, ob die Forftfchule als Fachfchule ganz 
ifolirt oder in gemeinfchaftlicher Organifation mit anderen Fach- 
fchulen errichtet wird. Der Unterfchied ift vielmehr nur ein 

gradueller; ein und daffelbe Prinzip kommt in dem erfteren 

Falle in der fchärfften, in dem letzteren in weniger fcharfer 

Ausprägung zur Geltung. Nur in einem Falle wurde das Prinzip 

der allgemeinen Hochfchule feftgehalten, indem 1825 in Giefsen 

forftliche Lehrftühle errichtet wurden. 

War nun fchon die durch die politifche Zerfplitterung Deutfch- 
lands bedingte Theilung des forftlichen Unterrichts in fo viele 
kleine Schulen als ein lähmender Mangel zu empfinden, fo ver- 
folgten die einzelnen Staatsforftverwaltungs-Behörden bei Be- 
gründung derfelben auch ganz verfchiedene Ziele. In Melfungen, 

Clausthal-und Münden ging man überhaupt über das Programm 
der forftlichen Mittelfchule (Förfterfchule) nicht hinaus. Die 

Schule in Eifenach verfolgte ebenfalls das Ziel, Revierförfter 

für den praktifchen Dienft in erfter Linie zu bilden. Die Forft- 

lehranftalt in Neuftadt-Ebw. ftellte zuerft fehr mäfsige Anfprüche 
an die Vorbildung ihrer Schüler und wollte diefelben nur für 
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die Oberförfterftellung fchulen, während fie in Bezug auf die 

Anwärter höherer Forftbeamtenftellungen ihre nothwendige Er- 
gänzung in der Univerfität fand. Erft ganz allmählig entwickelte 
fich hier, wie in Afchaffenburg, Hohenheim, Karlsruhe und Braun- 

fchweig das Beftreben, die Lehrkräfte und Lehrmittel zu ver- 

mehren, dadurch die Möglichkeit gröfserer Spezialifirung der 
Erfteren, eine breitere Bafıs des Unterrichts und eine beffere 

Pflege der Wiffenfchaft zu erreichen. 
Aber dies Streben hat bis heute noch nicht zum Ziele ge- 

führt. Man fteht vor der Alternative, die Fachfchulen in dem 

Sinne und nach der Methode der allgemeinen Hochfchulen um- 

zugeftalten, fie nach der humaniftifchen Seite eben fo wohl, 

als in Bezug auf Rechts-, Staats- und Wirthfchaftswiffenfchaften 

fortzuentwickeln oder den forftlichen Unterricht zurückzuverlegen 

in die grofsen Centren des geiftigen Lebens, an die Univerfi- 

täten, welche erft dann wieder ganz das werden, was fie einft 

gewefen find, wenn jene realiftifche, auf die Vorbildung für 

praktifche Lebenszwecke gerichtete Zeitftrömung überwunden 

iit und das gefammte wiffenfchaftliche Leben der Nation in 

ihnen feine Stätte findet. Den erfteren Weg hat die politifche 

Neugeftaltung Deutfchlands geebnet; der letztere wird von 

Vielen ftürmifch gefordert und als der einzig richtige bezeichnet. 

Kaum irgend eine andere Seite der neueften Entwicklung unferer 

Wiffenfchaft hat einen fo heftigen Streit der Meinungen ent- 

zündet, als diefer, kaum irgend einer fcheint auch von fo fun- 

damentaler Bedeutung zu fein; denn nimmermehr kann eine 

Wiffenfchaft gedeihen, wenn ihr nicht die Stätte ihrer Entwick- 

lung bereitet wird. Die Zeit ift vergangen, wo das forftliche 
Wiffensgebiet in feiner Gefammtheit beherrfcht werden konnte 

von dem einzelnen noch fo begabten Manne; es gilt eine weit- 

gehende Arbeitstheilung, ohne den inneren organifchen Zufam- 
menhang des Ganzen zu zerftören; es gilt, die naturgefetzlichen 
und volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Forftwirthfchaft auf 
exaktem Wege zu entwickeln, ohne fernerhin an irgend einem 

Punkte zurückzubleiben. Dazu bedarf es der Mitarbeit Vieler, 

die Alle bei der Verfchiedenartigkeit ihres Strebens das leben- 

dige Bewufstfein in fich erhalten, dafs diefe ihre Arbeit dem 

Ausbau eines einzigen Wiffenskreifes angehört, der fich in 
ftrenger Abhängigkeit von dem Centrum, in der Art concen- 

trifcher Linien erweitert. — 

Reich und vielfeitig entwickelte fich die Zeitfchriften- 
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Literatur und das forftliche Vereinswefen in diefer Periode. 
Beide vermitteln den rafchen Gedankenaustaufch Aller, die an 

dem grofsen Werke der wiffenfchaftlichen Begründung der 
Wirthfchaft im Walde mitzuarbeiten gewillt find. In Zeitfchrit- 

ten und Vereinen wird manche Stimme laut, die in der Bücher- 

Literatur fchweigt, wird manches Goldkorn werthvoller Beobach- 

tung, fruchtreicher Gedanken für Wiffenfchaft und Wirthfchaft 
‚dargeboten, welches fonft verloren fein würde. 

Das Vereinswefen hat feine frühefte Entwickelung im füd- 
lichen und mittleren Deutfchland gefunden, fpäter erft im nörd- 

lichen, zuletzt im Nordoften des Reiches. Es fteht dies mit der 

Eigenart der deutfchen Stämme und mit der Herausbildung des 

öffentlichen Lebens überhaupt in innerem Zufammenhange. Erft 

die politifiche Wiedergeburt des deutfchen Reiches hat alle 
deutfchen Forftmänner in der allgemeinen Wanderverfammlung 
der deutfchen Forftwirthe geeinigt. Es ift die Hoffnung ge- 

ftattet, dafs fich aus diefer grofsen Vereinigung ein Organ ent- 
wickeln wird, welches das forftliche Wiffen bei denjenigen ge- 

fetzgeberifchen Arbeiten zu-der ihm gebührenden Geltung em- 

porheben wird, die die Intereffen der Forftwirthfchaft, die den 

durch die Wälder zu gewährenden Kulturfchutz betreffen. Lange 
genug ift die Sachkenntnifs der Forfttechniker, vielfach ver- 

dunkelt durch felbftverfchuldete Einfeitigkeit der Anfchauung, 

durch eine fchiefe Auffaffung des eigenen wahren Intereffes, 

brach gelegt und gering geachtet worden. Lange genug ift 

aus der Vereinfamung des forftlichen Wiffens und Strebens eine 
'beklagenswerthe Intereffelofigkeit der politifchen und höheren 
Verwaltungskreife alledem gegenüber entfprungen, was von 
forftlicher Seite erftrebt und erarbeitet wurde. An uns ift es, 

aus jener Vereinfamung herauszutreten, uns voll und klarbe- 

wufst anzufchliefsen an die gefammte geiftige Bewegung unferer 
Zeit; die uns gebührende Stellung wird uns dann nicht ferner 
verweigert werden. Indem wir mehr und mehr uns der wahır- 
haft wiffenfchaftlichen Methoden bedienen, um die in ,Wiffen- 

fchaft und Wirthfchaft uns entgegentretenden Aufgaben zu löfen, 

werden wir die geiftige Gemeinfchaft wiederfinden mit denen, 

- welche ihr Leben der wiffenfchaftlichen Arbeit auf allen anderen 

Gebieten gewidmet haben. Indem wir uns frei machen von 

einfeitiger Intereffenvertretung, indem wir in mafsvoller Abgren- 
zung des uns eigenen Gebietes uns zugleich der Stelle klarbe- 
wufst werden, welche dies Gebiet in der Gefammtheit der wirth- 
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fchaftlichen Bethätigungen, der wirthfchaftspolitifchen Regelungen 

unferer Zeit einnimmt, werden wir unfere Fähigkeit beweifen, 

theilzunehmen an der fortfchreitenden Gefammtarbeit und man 

wird uns die vollberechtigte Theilnahme an derfelben nicht ver- 

fagen. 

Schon zeigen fich überall die Keime einer gefunden Fort- 
entwicklung unferer Wiffenfchaft und Wirthfchaft; fchon lohnt 

auch erhöhtes Intereffe einflufsreicher Kreife diefen Fortfchritt. 

Die deutfchen forftlichen Verfuchsanftalten, befeelt 

von dem ernften Streben, auf dem Wege gemeinfamen exakten 

Forfchens jene zahlreichen forftwiffenfchaftlichen Probleme zu 

löfen, die nur auf Grund einer feften, ein weites Gebiet um- 

faffenden Organifation gelöft werden können, haben fich zu 

einem Vereine zufammengefchloffen, der mit vernunftgemäfser 

Arbeitstheilung feiner Aufgabe gerecht zu werden fucht. Der 

von der Wanderverfammlung deutfcher Forftwirthe ausgegangene 

Gedanke, unferer Wiffenfchaft ein lang vernachläffigtes wichtiges 

Forfchungsgebiet durch eine fefte Organifation der forftlichen 

Statiftik des deutfchen Reiches zu eröffnen, hat fich der Zu- 

fimmung der oberften Reichs-Behörden zu erfreuen gehabt und 
es darf uns diefe Thatfache mit froher Hoffnung für die Zukunft 

unferer Wiffenfchaft erfüllen. — 

Einft hat fich, unter dem Einfluffe zwingender materieller 

Noth, eine Fülle von Intereffe und geiftiger Kraft der deutfchen 

Forftwiffenfchaft zugewendet; Entwicklungen mannigfacher Art 

haben dann unfere Wirthfchaft und Wiffenfchaft gehemmt und 

gefördert, von den richtigen Bahnen abgelenkt und diefen wieder 

zugeführt. Langfam und mühevoll hat die Waldwirthfchaft, wie 

die übrigen Zweige der Urproduktion, fich aus der Gebunden- 

heit des vorigen Jahrhunderts losgerungen und ift zu einem fcharf 

begrenzten, freien Wirthfchaftsgebiete gelangt, auf dem eine 

wiffenfchaftlich geordnete und begründete wirthfchaftliche Arbeit 

beginnen konnte. Aber diefe Arbeit felbft hat fich dann in Ver- 

kennung ihrer letzten Ziele felbft ifolirt; naheliegende zwingende 

Motive haben hierbei gewirkt; die traurigen Waldzuftände der 

Zeit nach den gewaltigen politifchen Kämpfen bei Beginn diefes 

Jahrhunderts forderten vor Allem eine lange, produktive Arbeit 
in der Stille und es war in diefer Richtung jene Iolirung viel- 

leicht gerechtfertigt. Heute treten zahlreiche Fragen anderer 

Art an uns heran. Mögen wir keinen Augenblick zögern, den 

Anforderungen unferer Zeit gerecht zu werden. Die Aufgaben 
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der Zukunft wurzeln in der Vergangenheit. Diefe erkennen, 

heifst jene verftehen. Nur dann aber halten wir unfere Zukunft 

feft in der eigenen Hand, wenn wir zur klaren Erkenntnifs ihrer 

Aufgaben durchgedrungen find. 

$. 13. Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil.') 

Fünfzehn Jahre find vergangen, feit man die fterblichen 

Ueberrefte Pfeils zur Erde beftattet hat. Von ihm, dem es 

vergönnt war, durch Jahrzehnte hindurch in die Entwicklung 

unferer Wiffenfchaft gebietend einzugreifen, erzählt den kom- 

menden Gefchlechtern der Gedenkftein auf einfamer Waldes- 

höhe,?) den die Dankbarkeit feiner Schüler dort aufgerichtet; 

doch lauter redet von ihm die Fülle befruchtender Gedanken, 

welche fort und fort ausftrömen aus feinen Werken, Gedanken, 

die noch heute nach vielen Richtungen hin fich in voller Ueber- 

einfimmung befinden mit den geiftigen Bewegungen, welche 

die aus langer Unklarheit hinausftrebende moderne Forftwiffen- 

fchaft erfüllen. 
Reich an Licht ift das Bild diefes Mannes, aber auch reich 

an Schatten, Alles an ihm war fcharf, fchneidig, die Züge 

feines Antlitzes, fein Auge, die Formen feines knochigen 

1) Es ift oft, mit verfchiedenem Glück und Gefchick, eine Darftellung von 

Pfeils Leben veröffentlicht worden. Alle deutfchen forftlichen Zeitfchriften haben 

Nekrologe gebracht. Pfeils Nachfolger im Lehramte, Oberforftmeifter Grunert, 

- hat eine Biographie Pfeils nach authentifchen Nachrichten der Verwandten des 

Verftorbenen in den »forftlichen Blättern« (I. Hft. 1861. S. 1—36) veröffentlicht. 

Diefelbe bietet der Gefchichtfchreibung ein fehr werthvolles, die äufseren Lebens- 

umftände Pfeils betreffendes Material. Auch die Lehrthätigkeit deffelben und 

feine literarifche Arbeit find objektiv gewürdigt. Eben fo hat der iangjährige 

Mitarbeiter Pfeils, J. Th. Ratzeburg, in Denglers Monatfchrift f. d. Forft- u. J.- 

Wefen (1860. S. 2 fgde) und in der Voffifchen Zeitung dem Dahingefchiedenen 

Worte des Nachrufs gewidmet; doch ift feine Darftellung etwas flach und geiftlos 

ausgefallen und zeigt, dafs er die geiftige Natur Pfeils nicht ganz verftanden hat. 

Eine ausführliche Biographie Pfeils fteht auch in Ratzeburgs Schriftftellerlexikon 

S. 399 fgde. Endlich hat der Korpsauditeur Marcard in den kritifchen Blättern 

(XLII. Bd. 2. Heft) eine mit Wärme gefchriebene Biographie Pfeils veröffentlicht. 

Trotz aller diefer Veröffentlichungen fcheint mir die eigentlich hiftorifch- 

wiffenfchaftliche Aufgabe betrefis des Lebens Pfeils noch ungelöft zu fein. Noch 

fehlt die Würdigung deffen, was Pfeil für die Gefammtentwicklung unferer Wiffen- 

fchaft bedeutete, noch eine vollftändige Darlegung feiner Stellung zu den feine 

Zeit bewegenden Fragen. 
2) Das Denkmal Pfeils auf dem Dambachskopf in der Oberförfterei "Thale 

wurde am 3. VII. 1865 enthüllt. Vergl. krit. Bl. XLVIII Band, ı. Heft S. 1. 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. i 1l 
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Körpers, fein Urtheil, feine Art der Rede, feine ganze Lebens- 

anfchauung. Und doch barg fich in dem innerften Raume feines 

Herzens eine weiche Empfindung, warme Menfchenliebe. Von 

diefen Seiten feines vielgeftaltigen Wefens geben uns Kunde 

die poetifchen Früchte feiner Jugend, der Dank der Armen, 

für die er ftets eine offene Hand hatte, der Dank, welcher 

ihm über das Grab gefolgt ift. In feinem geiftigen Leben aber 

liefen zwei Hauptrichtungen neben einander her: Unermüdliches 

Ringen nach jener geiftigen Freiheit, die aus der Ueberwindung 

der Schulregel und durch die klare Erkenntnifs der in jedem 
Einzelfalle wirkenden wirthfchaftlichen Faktoren folgt und uner- . 
müdlicher Kampf mit der fchneidigen Waffe der Kritik gegen 

Halbheit, Vielfchreiberei, literarifche Anmafsung. 

Gerade hier aber ftehen tiefe Schatten neben den licht- 

vollen Seiten feiner geiftigen Natur. Keine gefährlichere Gabe 

wird dem Manne gewährt, als die Begabung zu witzigem Sar- 

kasmus, als die blitzende Waffe fcharfen kritifchen Verftandes. 

Nur Wenige ertragen diefe Gabe, ohne abzuirren von der Bahn 

objektiver Gerechtigkeit, mafsvoller Würdigung fremder Lei- 

ftungen. Tiefe und lückenlofe Bildung find gewifs die ficherften 

Mittel gegen folche Abirrung, wenn ftrenge Selbftzucht und 

Gründlichkeit hinzutritt. Pfeil aber war Autodidakt, eine fyfte- 
matifch abgerundete Bildung, die Zucht der Schule und die 

Zucht des Lebens, fo wie fie geübt wird von der feinen Sitte 

der beffern. Gefellfchaft — alle diefe Bildungsmittel bot ihm 
fein Lebensgang nicht. Jene ftrenge Selbftzucht aber hat er 

nicht immer geübt und an gründlicher Arbeit hat er es hier 

und da fehlen laffen. So hat ihn die ätzende Schärfe feines 

kritifchen Geiftes oft genug hinübergeriffen auf das Gebiet 

perfönlicher Invektive, ungerechten Urtheils. — 

Die Zeit, in welcher Pfeil in der Fülle feiner Kraft ftand, 

die Jahre 1820—1850, waren reich an Kampf und Bewegung 

auf allen Gebieten wiffenfchaftlichen Strebens. Dabei machte 

fich eine gewiffe geiftige Ueberproduktion, eine Art von Ueber- 

ftürzung des wiffenfchaftlichen Fortfchrittes geltend. Eine Fülle 

neuer Gedanken und Anfchauungen verlangten ihre wiffenfchaft- 

liche Formung, ihre Einreihung in die Syfteme. Im langen 

Frieden, in der Zeit der politifchen Stagnation, war eine Menge 

geiftiger Kraft verfügbar und eine gewiffe theoretifirende Richtung 

pflegt fich ja überall geltend zu machen, wo der Aufbau einer 

neuen Wiffenfchaft begonnen wird. Ganz befonders war dies 
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in der Forftwiffenfchaft der Fall. Es ift nicht zu überfehen, 

dafs feit Hartig und Cotta die Pflege derfelben gänzlich den 

Forftleuten anheimfiel, dafs unter diefen aber Viele mit einer 

nur halben Bildung auf die wiffenfchaftliche Arena traten. In 

folchen Zeiten thut fcharfe, rückfichtslofe Kritik noth, wenn die 

Wiffenfchaft felbft, in deren Dienft fich zahlreiche Unberufene 

drängen, nicht fchwer gefchädigt werden foll. Pfeil hat das 

literarifche Wächteramt durch faft 40 Jahre hindurch mit einer 

abfoluten Gewalt geübt und manchen Eindringling in fein Nichts 

zurückgewiefen, freilich auch manche noch unentwickelte, aber 
tüchtig beanlagte junge Kraft im Keime erftickt. 

Pfeils ganzes Leben war im eigentlichen Sinne des Wortes 

ein Kampf. Gegen die dogmatifirende Richtung der Hartig’fchen 

Schule, gegen die unter den Forftmännern herrfchende Gefammt- 

anfchauung von dem Wefen der Wirthfchaft überhaupt, von 

den volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Waldwirthfchaft ins- 

befondere trat er unermüdet in die Schranken. Widerftand 

gegen weitverbreitete Meinungen war ihm fo fehr Bedürfnifs, 

dafs er nie glänzender fprach, niemals tiefer anregte, als da, 

wo er kontroverfe Fragen zergliederte.. Aber eben dadurch 

gewann feine ganze Lehre etwas Zerfetzendes, Verneinendes; 

eben dadurch gefchah es, ‘dafs er feinen Schülern niemals ein 

bequem zu affımilirendes, methodifches, pofitives Wiffen zu 
geben vermochte, fondern nur die befruchtende Anregung zur 

eigenen freien, durch keine Schulregel begrenzten Forfchung, 
nur den fteten Hinweis auf die Bedeutung des Oertlichen in 

der Forftwirthfchaft, auf die Vielgeftaltigkeit des wirthfchaftlich 

Zweckmäfsigen, welches aufzufuchen fei durch das regelfreie, 

in jedem einzelnen Falle aus dem Inbegriff der thatfächlichen 
Verhältniffe zu fchöpfende Urtheil. So löfte fich ihm und feinen 

Schülern der gefammte Forftwirthfchaftsbetrieb auf in eine unbe- 

grenzte Zahl einzelner wirthfchaftlicher Aufgaben und Leiftungen, 

und felbft da, wo er fie einem durchgreifenden Hauptgedanken 

unterzuordnen beftrebt war, wurde ihm oft die Ausnahme 

Regel. — 

Pfeils Leben fiel in die Zeit der Regeneration des alternden 

Europa. Ihre politifche Tendenz ging auf die Wiederherftellung 

eines naturgerechten Verhältniffes der Gewaltträger zu den Be- 

herrfchten, ihre foziale: auf die Erringung des Rechtes aller, 

ohne äufsere Befchränkung fich diejenige Geltung zu erkämpfen, 

welche Fähigkeit und Mittel zu erreichen geftatteten; ihre wirth- 
21# 
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fchaftspolitifche Richtung konnte dem entfprechend keine andere 

fein, als die durch das Beftreben nach der Befreiung des 

Eigenthums, Entfeffelung aller wirthfchaftlichen Kräfte, Zerftö- 
rung jeder Schranke der Erwerbsthätigkeit, atomiftifche Auflöfung 

des gefammten Wirthfchaftslebens in zahllofe Einzelthätigkeiten 

mit thunlichft geringer Berührung unter einander, gegebene, 

Dies war die geiftige Atmofphäre, in welcher die bürger- 

liche Gefellfchaft athmete, als Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil 

am 28. März 1783 zu Rammelsburg am Harze, wo fein Vater ?) 

Juftizamtmann und Generalbevollmächtigter der Freiherrlichen 

Familie von Friefe war, geboren wurde. 

Seine nächften Verwandten gehörten den bureaukratifchen 
Lebenskreifen an, in welchen die Noth der alten Zeit fich 

niemals voll geltend gemacht hat. Wenn nichts deftoweniger 

auch in diefen Kreifen eine ftarke Oppofition gegen die befte- 
henden Staatszuftände vorhanden war, fo richtete fie fich mehr 

gegen die Bevorzugung des Geburtsadels, der fich daran ge- 

wöhnt hatte, alle Aemter des höheren Staatsbeamtenthums als 

erbliche Domäne zu betrachten, als gegen die politifchen Infti- 
tutionen im Ganzen. In diefer Richtung ging man nicht in irgend 
welche radikale Konfequenzen. hinein und die Bureaukratie war 

eine viel zu feft in fich gefchloffene Kafte, als dafs fie die 

Theilnahme der unteren Stände an der Regelung der öffentlichen 
Angelegenheiten in den Kreis ihrer Ideen hereingezogen hätte. 

In den Eindrücken feiner Jugendzeit dürfen wir wohl die 
Erklärung für Pfeils konfervative politifche Anfchauung fuchen, 

3) Pfeils Vater war ein feingebildeter Mann, der fowohl belletriftifch als 

wiffenfchaftlich literarifch thätig war. Ein f._ Z. vielgelefener Roman »die Felfen- 

burg« und eine Brofchüre über die “Mittel gegen den Kindesmord rühren von 

ihm her. Der bekannte Dichter Leopold Friedrich Günther v. Göckingk (geb. 

1748 zu Gröningen bei Halberftadt, geft. 1828, Kriegs- und Domänenrath bei 

der Kammer in Magdeburg, fpäter Geh. Finanzrath in Berlin und von 1802 ab Ge- 

heimerath des Fürften v. Oranien-Fulda zu Fulda) war ein Bruder der Mutter Pfeils. 

Es darf daran erinnert werden, dafs unter den Beamten, welche gegen die 

verrotteten fozialen und politifchen Zuftände Deutfchlands den Kampf eröffneten, 

Göckingk in erfter Linie ftand. Seine Sinngedichte und fatyrifchen Fabeln find 

wegen ihres politifchen Freimuthes allbekannt. Seine von Wieland hochgeftellten 

»Lieder zweier Liebenden« find durch Gefühlstiefe und Reinheit der Sprache 

ausgezeichnet. Ohne ein Dichter erften Ranges zu fein, war G. ein gefund em- 

pfindender, richtig denkender und auf allen Gebieten rechtfchaffen wirkender 

Mann. Er wurde 1789 v. Friedrich Wilhelm II. geadelt. Der Bruder G’s., 

General der Kavallerie von Göckingk, ift eine ebenfalls (. Z. vielgenannte Per- 
fönlichkeit. 

d 
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die fonft zu feinem Gefammtcharakter nicht paffen will. Er, der 
eifrige Kämpfer für wirthfchaftspolitifche Freiheit, der unbedingte 
Anhänger der Smith’fchen Theorie von dem Wefen der Wirth- 
fchaft, er war in Bezug auf die grofsen Staatsverfaffungsfragen 
ftets ein konfervativer Mann. , 

Noch eine andere Geiftesrichtung ift in dem Vaterhaufe 

Pfeils gewifs gepflegt worden, die ideale Erhebung des Gefühls 

und der dichterifche Ausdruck reiner Empfindungen. In Pfeil 
ift die Dichterbegabung noch in fpäteren Lebensjahren, als 
der herbe literarifche Kampf, der fein Leben erfüllte, das ihm 

gegebene kritifche Talent zum Ueberwuchern hatte gelangen 
laffen, hervorgetreten und feine ächt poetifche Liebe zur Wald- 

natur mit ihrer vom Kampfe menfchlicher Leidenfchaften unbe- 

rührten friedvollen Stille ift nicht felten in — freilich etwas 
unvollkommenen — dichterifchen Formen in die Erfcheinung ge- 

treten. Hierin lag eine fchöne Ausgleichung des Scharfen und 

Bitteren in der geiftigen Natur Pfeils. — 
Sein Vater hatte die Abficht, den Sohn Jurisprudenz ftudiren 

zu laffen und fo einer Laufbahn zuzuweifen, welche damals 

alle Wege ebnete. Aber der Tod ereilte ihn (1801), als der 

junge Pfeil erft die Prima des Gymnafıums in Afchersleben 
erreicht hatte. 

Zu dem koftfpieligen juriftifchen Studium fehlten nun die 
Mittel. Pfeil mufste fich einem rafch zu erlernenden, praktifchen 

Lebensberufe zuwenden, der baldigen Erwerb hoffen liefs. Die 

längft in ihm erwachte Freude an Wald und Jagd und eine in 
Pfeils Natur tief begründete Neigung zu ungebundenem, in 

äufseren Formen nicht befangenem Leben liefsen ihn nicht 

zweifelhaft fein, welchen Beruf er zu wählen habe. Er betrat 

die Jägerlaufbahn und begann feine Lehrzeit bei dem Oberjäger 

(Oberförfter) Kerften in Königinhof. 

Ueber diefen Abfchnitt feines Lebens befitzen wir feine 

eigene launige und überaus intereffante Erzählung. ‘) 
Es war am ı. Oktober 1801, als der auf die erworbenen 

Schulkenntniffe nicht wenig ftolze junge Mann, der in Äfchers- 
leben bereits auf Bällen und Landparthieen eine gewiffe gefell- 

fchaftliche Rolle gefpielt hatte, feine Lehrzeit als gewöhnlicher 

Jägerburfche begann. 

4) »Sonft und jetzt« in den krit. Bl. XXVII. Bd. ı. Heft (184) S. 135. 

XXXII. Bd. 2. Heft S. 186. XLI. Bd. 2. Heft S. 98. 



=. 166 — 

Kerften war reiner Empiriker ohne alle wiffenfchaftliche 

Bildung. In feinem Haufe gab es, wie Pfeil felbft fagt, aufser 
der Bibel und dem Gefangbuche an literarifchen Hülfsmitteln 

nur noch Burgsdorff’s Forfthandbuch. Die Forftlehre gipfelte 
in der Aneignung der handwerksmäfsigen Jäger- Kunftgriffe und 

fo hat Pfeil feinen Weg durch das Jägerthum gemacht, wie 
Beckmann und Döbel. 

Allein das blofse Jägerthum fcheint dem lernbegierigen _ 

jungen Manne doch nicht genügt zu haben. Er war fchon jetzt 
zu der Erkenntnifs durchgedrungen, dafs in der Forftlehre auch 
die Bücher eine nicht unwichtige Rolle fpielen und wir wiffen 

aus ficherer Quelle, dafs er die Bücher fogar draufsen im Walde 
ftudirte — gewifs zum grofsen Erftaunen des Jägers Hoff, der 

fein Lehrmeifter im Jagdhandwerk war und die Bücherweisheit 

ficherlich für fehr entbehrlich hielt. — So ward Pfeil von vorne- 

herein auf den mühevollen Weg einfamer Selbftbelehrung ge- 

wiefen, ihm wurde keine Gelegenheit geboten, die Wiffenfchaft 

an der Hand eines hervorragenden Lehrers in fyftematifcher 
Abrundung zu erlernen, den forftlichen Unterricht als Schüler 

kennen zu lernen. In feiner ganzen geiftigen Entwicklung blieb 

eine Lücke, die er niemals fpäter auszufüllen vermochte. Wenn 

wir ihn fpäter, auf der Höhe feines Lebens, die forftliche 

Literatur in feltenem Maafse beherrfchen fehen, wenn wir lefen, 

wie er mit voller Klarheit über fchwierige ftaatswirthfchaftliche 

Fragen fpricht, wenn uns die Tiefe in Erftaunen fetzt, in welcher 
er die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Waldwirthfchafts- 

lehre ergriff, wenn wir feine umfaffende Kenntnifs der, Forft- 

technik und daneben die Kraft feines fpekulativen Denkens 

bewundern, fo müffen wir, um ganz gerecht zu fein, uns daran 

erinnern, dafs er fich ganz allein zu folcher Erkenntnifs, zu diefer 

Klarheit durchringen mufste, er, der mit Amtsgefchäften nicht 
kärglich bedachte Förfter, deffen geringe Mittel ihm kaum die 
Anfchaffung einiger Bücher geftatteten. Wir werden es dann 
begreiflich finden, dafs ein Mann mit fo bewundernswerthen 

Gaben des Geiftes, mit einer folchen Kraft des Willens, auf dem 

einfamen und unendlich mühevollen Wege zur Erkenntnifs in 
fich eine fcharfe Eigenart zeitigte, die zur Herrfchaft gelangen 

oder zu Grunde gehen mufste. Wir werden dann erft manche 

Schroffheit des Autodidakten begreifen und entfchuldigen lernen. 

Gegen Ende des Jahres 1802 fiedelte Pfeil nach Thale über. 
In feinen äufseren Verhältniffen änderte fich hierdurch nicht viel. 



Sein nunmehriger Lehrherr, der Landjäger Pauli, ftand in intel- 
lektueller Beziehung kaum höher wie Kerften, fcheint vielmehr 
nicht einmal ein tüchtiger Praktiker, fondern vorherrfchend in 

der Schreibftube heimifch gewefen zu fein. Aber das Revier 

Thale bot doch mehr Anregung zum eigenen Beobachten und 

Nachdenken, als Königinhof. Dort war die Buche und die Mit- 
telwaldwirthfchaft, hier nur die fchon damals fehr mechanifirte 

Fichtenwirthfchaft zu ftudiren und zudem wurde Pfeil if Thale 

mit dem bei der Halberftädter Kammer fungirenden Oberforft- 

meifter von Hünerbein, einem kameraliftifch-wiffenfchaftlich ge- 
bildeten Forftmanne bekannt und gewann durch die Revierbe- 

gänge mit diefem weit über Kerften und Pauli ftehenden Manne 
eine Fülle neuer Anfchauungen. 

Herr von Hünerbein gehörte damals zu den bedeutendften 

Forftmännern Preufsens. Unter feiner fpeziellen Leitung wurden 

1790—1804 die Halberftädter Forften, welche mit der Graf- 

fchaft Hohenftein einen befonderen Oberforftmeifterbezirk bilde- 

ten, vermeffen und in Schläge getheilt. Diefe Forften wurden 

als Mittelwald bewirthfchaftet; doch begann man in den Re- 

vieren Lohra und Thale bereits mit der Umwandlung in Hoch- 

wald. Hünerbein nahm während des Sommers meift feinen 

Aufenthalt in Thale und fcheint den begabten, ftrebfamen Lehr- 

ling von vorneherein richtig gefchätzt und an fich herangezogen 

zu haben. Seinem Einfluffe war es zu danken, dafs Pfeil nach 

ungefähr einjährigem Aufenthalte in Thale bei der Einrichtung 

des im Hildesheim’fchen gelegenen Reviers Sehlde befchäftigt 

wurde. Bald darauf begleitete er Herrn von Hünerbein auf 
einer Infpektionsreife nach Neufchatel. 

Man fieht, der Lebensgang Pfeils geftaltete fich für feine 

geiftige Fortentwicklung über Erwarten günftig. War ihm auf 
der einen Seite der kürzere und leichtere Weg zu einer gründ- 
lichen fchulgerechten Bildung durch feine Mittellofigkeit ver- 

'fchloffen, fo wurde ihm auf der anderen Seite der Umgang mit 

einem gebildeten Forftmanne, deren es in jener Zeit nicht eben 

- fehr Viele gab, und reiche Belehrung durch jene Reife nach 
Neuenburg zu Theil. Der bisher enge Horizont feines Erkennens 

erweiterte fich mit einem Schlage bedeutend. 
Schärfere Gegenfätze in den die Wirthfchaft bedingenden 

Verhältniffen, als zwifchen dem weit vorgefchobenen norddeut- 
fchen Harzgebirge, dem zwifchen einem grofsen Wafferbecken 
des Binnenlandes und den hohen Wallgebirgen des fchweizerifchen 
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Jura liegenden Neuenburger Gebirgslande, endlich zwifchen dem 
»Sumpf und Sand« des nordoftdeutfchen Flachlandes, wohin 

Pfeil bald fein Gefchick führte, können in Deutfchland kaum 

gefunden werden und feinem fcharfen Blicke enthüllte fich fchon 
frühzeitig die Vielgeftaltigkeit der Forftwirthfchaft, die Bedeutung 

der örtlichen Verhältniffe für diefelbe. Für feine Individualität 

lag hierin der Hinweis darauf, dafs die Generalregeln der dog- 
matifchen Schule Hartig’s und Cotta’s nur eine Feffel feien und 

diefe, in ihm zu übermäfsig fcharfer Ausprägung gelangte 

Grundanfchauung ift für fein ganzes Leben gleichfam typifch 

geworden. — ji 

Pfeils Lehrzeit war 1804 beendet. Nach einem kurzen 

Aufenthalte im Reviere Königsthal (Landjäger Kähne) während 

des Winters nach der Neuenburger Reife wurde er als Jäger 

losgefprochen und erhielt durch Vermittelung feines Oheims 
v. Göckingk eine Stelle als Forftaffiftent auf den Gütern der 
Prinzeffin von Curland. 

Es begann die Lernzeit.5) Auf dem Gute Kleinitz (Herr- 
fchaft Deutfch-Wartenberg) wohnhaft, befand fich Pfeil plötzlich 
in einer für ihn ganz neuen Waldnatur, in Sumpf und Sand 

des Flachlandes, wo die Eiche auf dem kräftigen Schlick- Boden 

der Oderniederung, die Kiefer auf den flachen Abwölbungen 

der Niederungsränder, die Erle in den zahlreichen Schlenken 

und Mulden, die dazwifchen liegen, eine unbeftrittene Herrfchaft 

behaupten. Hier war von Buchen und Fichten, von Samenfchlag- 

und Mittelwaldbetrieb keine Rede. Schlagweifer Abtrieb, Saat 
und Pflanzung auf der Kahlfläche waren die herrfchenden Be- 

triebsmafsregeln.. Man war mitten in der Betulomanie und in 

der Furcht vor dem Holzmangel. Zugleich begann man, die 
Kiefer in Samenfchlägen zu verjüngen und der Förfter Pfeil 

fchlofs fich zunächft allen den Strömungen an, welche in der 
Waldwirthfchaft jener Gegend herrfchend waren. Er fäete und 
pflanzte Birken, auch im Inundationsgebiete der Oder, wo fie 

jedenfalls nicht hingehörten, er ftellte feine Kiefernfamenfchläge 

ebenfo, wie v. Hünerbein einft in Thale die Buchenfamenfchläge 

geflellt hatte. Er machte feine Fehler und gewann damit feine 

°) Ueber diefe »Lernzeit« hat Pfeil felbft (krit. Bl. XXXII. Bd, 2. Heft 1853. 

S. 186 fgde.) in fehr anziehender Weife berichtet, fowie denn überhaupt das, 

was er über fein eigenes Leben gefchrieben hat, feltene Objektivität und Selbft- 

erkenntnifs verräth. 
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Erfahrungen. Seinem klaren Kopfe aber macht es alle Ehre, 
dafs er die erfteren als folche überall anerkannt hat, die letzteren 

niemals über ihren wahren Werth hinaus fchätzte. 

Die Birken gingen bei der erften. Ueberfluthung ein, die 

Kiefern verkrüppelten unter dem Drucke des zu reichlich be- 
laffenen Oberholzes. Seine Dienftherrfchaft gab ihm freie Hand 

und reichliche Kulturgelder. Er verfuchte neue Methoden der 
Eichen-, Erlen- und Kiefernkultur; Vieles mifslang, Einiges 

hatte Erfolg. Pfeil war auf dem beften Wege, ein ausgezeich- 

neter praktifcher Forftwirth zu werden. 

Auch an der Romantik des Sumpfes fehlte es nicht. In 
einfamer Hütte auf der von fchlammigen Fluthen umgebenen, 
mit Eichen beftandenen Infel träumte der junge Förfter unver- 

ftandene Dinge und verkörperte feine elegifchen Stimmungen 

in mittelmäfsigen Verfen. 

Aber auch recht ernfte Anforderungen ftellte fein Amt an 
ihn. Im Kampfe mit entfchloffenen Wild- und Holzdieben 
mufste er Ordnung im Reviere fchaffen; bei äufserft befcheidenen 
Mitteln (200 Thlr. Gehalt, Wohnung, Holz, Haferdeputat, 60 Thlr. 

zur Unterhaltung eines Jägerburfchen) ®) konnte er die zu feiner 

Weiterbildung nothwendigen Bücher nur fchwer und unter Ent- 
behrungen aller Art befchaffen und als er fich 1807 verheirathet 

hatte, da wollte es in dem kleinen Förfterhaufe für die rafch 

fich vergröfsernde Familie doch faft zu eng und im Geldbeutel 

zu knapp werden. 
Wo aber ein Wille von Stahl vorhanden ift, da giebt es 

keine Unmöglichkeit. Pfeil wurde durch ein tiefes Bedürfnifs 

nach geiftiger Nahrung, durch jene allen bedeutenden Menfchen 

eigene innere Nöthigung, jede Lebensaufgabe bis in die letzten 

Tiefen zu verfolgen und zu löfen, auf der Bahn der Selbftbe- 

lehrung von Stufe zu Stufe emporgetrieben. Da die enge 
Wohnung nicht Raum und Ruhe genug für feine geiftige Arbeit 

bot, fo richtete er fich einen kleinen Giebelraum zur Studirftube 

ein, zu der er auf einer von aufsen angefetzten Leiter empor- 
ftieg; weil er fein Geld zur Befchaffung von Büchern brauchte, 
fo-entfagte er allen koftfpieligen Vergnügungen; weil der Weg 

6) Vergl. Grunert, Nekrolog, S. 9, Anm. Pfeil war 1804 als Affıftent des 

Förfters Ouvert zu Sedezyne angeftellt und erhielt nach deffen Penfionirung am 

ı. März 1806 diefe Förfterftelle als verwaltender Förfter (Revierförfter). Das 

ihm anvertraute Revier war 14,000 Morgen grofs. 
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der Selbftbelehrung, den er befchritten hatte, fo überaus viele 

Krümmungen hat und die Zeit für ihn eines der koftbarften 
Güter war, fo mufste er allen Umgang mit Anderen meiden. 

Er that das Alles mit der elaftifchen Freudigkeit, die der 

Lebensftufe der ftrebfamen Jugend eigen ift. Er that es fo 

ganz und konfequent, dafs Bedürfnifslofigkeit ihm zur Natur 
wurde. Fürwahr, der Weg, den Pfeil zur Wiffenfchaft empor- 

flieg, war reich an Mühfal und harter Arbeit. Auf folchem 
Wege aber verdoppelt fich die geiftige Kraft, fchärft fich der 

fchneidige Wille, alle Hinderniffe zu befiegen. Widerftand erhöht 
ja überall die Kraft und die Noth des Dafeins birgt in fich ein 
ftarkwirkendes Motiv der fittlichen und intellektuellen Tüch- 

tigkeit. — 

Pfeils eifrigftes Selbftftudium fällt in die Jahre 1807 bis 

1813. Die Erhebung des deutfchen Volkes gegen die Napo- 

leonifche Gewaltherrfchaft rief auch ihn zu den Waffen. Von 

den fchlefifchen Ständen zum Hauptmann der Landwehr gewählt 

und in diefer Charge unterm 12. Juni 1813 Allerhöchft patentirt, 
focht er bei Grofsbeeren, Wartenberg und vor Wittenberg mit. 

Nach dem erften Parifer Frieden wurde er zum zweiten Aufge- 

bote der Landwehr verfetzt.”) Unterdeffen war Pfeil G. L. Hartig 
“bekannt geworden und näher getreten. Schon 1807 ftanden 

beide Männer in fchriftlichem Verkehre. In dem damals von 
Hartig herausgegebenen Journal für das Forft-, Jagd- und Fifche- 

reiwefen ®) finden fich eine Reihe kleinerer Beiträge von Pfeil, 
an denen nichts verräth, dafs in dem Manne mehr fteckte, als 

in allen den anderen mittelmäfsigen Schriftftellern, welche 

die Spalten der forftlichen Zeitfchriften jener Zeit füllten. Man 

?) Die militärifche Stellung Pfeils — nebenbei bemerkt, war er nach feiner 

ganzen Perfönlichkeit zu derfelben wenig geeignet, worauf auch feine rafche | 

Verfetzung zum zweiten Aufgebote fchliefsen läfst — war nicht ohne Bedeutung 

für feine Zukunft. Eine Zeit lang führte er das dritte Bataillon des ı. nieder- 

fchlefifehen Landwehr-Infanterie-Regiments und kam bei einer Befichtigung des 

Bataillons zum erftenmal in perfönliche Berührung mit Friedrich Wilhelm III, 

die wegen einiger militärifcher Mängel in dem Zuftande des Bataillons nicht 

eben fehr angenehmer Art war. Der König fcheint aber das Gefühl gehabt zu 

haben, dafs er Pfeil Unrecht gethan habe. Später, als der Letztere Profeflor in 

3erlin werden follte, hat Friedrich Wilhelm III. einmal gegen den Kabinetsrath 

Albrecht geäufsert, »er habe gegen den Major Pfeil noch von früherer Zeit 

Etwas gut zu machen«. So erzählt Marcard in der Biographie Pfeils, krit. Bl. 

XLII Bd.°2. Heft S. 1. fgde. 

#) Vergl. den II. Bd. diefes Werkes S. 401. 
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darf diefe erfte Schriftfteller- Thätigkeit Pfeils den am Wald- 

gehänge unter Moos und Steinen fachte thalwärts gehenden 
Waffern vergleichen, die fich hier und dorthin wenden, forfchend 

und fuchend, ohne beftimmtes Ziel, ohne drängende Kraft. 

Bald aber trat feine literarifche Arbeit gleich der fprudelnden 
Quelle am Thalrande hervor, um fich den Gedankenftrömungen 
der Zeit mit bewegender Kraft beizugefellen. 

Dies gefchah im Jahre 1816, als Pfeil feine erfte gröfsere 

Schrift?) »freimüthige Unterfuchung über die Urfachen des 

fchlechten Zuftandes der Forften und die allein möglichen Mittel, 
ihn zu verbeffern« veröffentlichte, durch die er fich mit einem 

Schlage eine literarifche Stellung fchuf. Zwar verhielt fich die 

Kritik refervirt, vornehm ablehnend und in den Kreifen der 

Forftbeamten erregte die Schrift fchon deshalb Unbehagen und 
Widerwillen, weil die Unwiffenheit der meiften praktifchen Forft- 
wirthe mit einer bis dahin kaum gekannten Schärfe und in voll- 

kommen treffender Weife an den Pranger geftellt wurde; aber 
man mufste doch zugeftehen, dafs man es hier mit einem klar 

denkenden Manne zu thun hatte. !0) 

Faft gleichzeitig mit diefem für feine ganze Zukunft ent- 

fcheidenden literarifchen Erfolge erreichte Pfeil auch eine wefent- 

liche Verbefferung feiner äufsern Lage. Am 4. Mai 1816 wurdes 

er zum Fürftlich Carolath’fchen Forftmeifter in Carolath ernannt, 

fein baares Gehalt zwar auf nur 400 Thlr. normirt, ihm aufserdem 

aber eine fehr bedeutende Einnahme aus Accidenzien und Natu- 

ralbezügen zugefichert, fo dafs fein Jahreseinkommen auf etwa 

2000 Thlr. zu veranfchlagen war — eine für damalige Zeit fehr 
bedeutende Summe. !!) Durch Aufnahme zahlreicher Lehrlinge 

9) Vergl. den II. Bd. diefes Werkes S. 254. 255. 

10) Vergl. u. A. Hartig’s Forft- und Jagd-Archiv, ı. Heft, 1816. S. 178 fgde. 

Der Rezenfent hält Pfeils Anfichten für der Erfahrung widerfprechende, hebt 

mit Recht hervor, dafs die von Pfeil angeführten Gründe gegen die Veräufse- 

rung der Staatsforften ftärker feien, als die für diefelbe beigebrachten, dafs die 

gänzliche Freilaffung der Privatwaldungen ihre grofsen Bedenken habe, fügt aber 

hinzu: 

»..... nichts deftoweniger verdient diefe intereffante Schrift gelefen zu 

werden.‘ Sie enthält leider! viele Wahrheiten; doch find auch mehrere Behaup- 

tungen fehr übertrieben . ..... der Herr Verf. ift als ein denkender Forftmann 

in der literarifchen Welt bekannt und feine Auffätze verdienen, dafs fie mit Auf- 

merkfamkeit gelefen werden. 

11) In der Forft- und Jagd-Zeitung 1874. S. 287 finden fich hierüber fehr genaue 

aktenmäfsige Angaben. Pfeil erhielt hiernach '/; des gefammten Stammgeldes, 
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in fein Haus wurde feine Einnahme noch weiter erhöht und 
es war fomit die materielle Grundlage gewonnen für eine un- 

geftörte geiftige Fortentwicklung, welche erftere niemals dau- 

ernd fehlen darf, wenn die letztere nicht erlahmen foll. Ein 

unbedingtes Vertrauen feines Herrn belohnte auch hier feine 
fleifsige und tüchtige Amtsführung. Auch jetzt fand er Zeit 

zu literarifcher Thätigkeit, trotz eines wefentlich erweiterten 

Kreifes amtlicher Arbeit. Die wahre Begabung weifs ja folche 

Zeit immer zu finden, die geiftige Unfruchtbarkeit nie. 
In dem von Hartig feit 1816 herausgegebenen »Forft- und 

Jagd-Archiv« finden wir eine Reihe Pfeil’fcher Arbeiten, die uns 
zeigen, wie er auf allen Gebieten forftlichen Wiffens mit feltner 
Vielfeitigkeit fich zu orientiren wufste und überall einen eigenen, 
fruchtbaren Gedanken fand, der irgend eine Seite des behandelten 
Gegenftandes in neuem Lichte erfcheinen liefs. !2) 

Niemand erkannte Pfeils Tüchtigkeit mehr an, als G. L. Har- 
tig. Noch tritt nirgends eine Spur von einer Differenz zwifchen 
beiden Männern hervor. Ja, als man in den Jahren 1818 und 

1819 fich in Berlin ernftlich mit der Errichtung einer Forftfchule 
in Preufsen zu befchäftigen begann, fafste Hartig fofort Pfeil 

für den in Berlin zu errichtenden Lehrftuhl der Forftwiffenfchaft 
„ins Auge.13) 

Um diefelbe Zeit war die hannöverfche Regierung mit den 
einleitenden Arbeiten zur Errichtung einer Doppelfachfchule in 
Clausthal befchäftigt, an welcher Forft- und Bergbau-Kunde 
gelehrt werden follte.e Auch dort war man aufmerkfam auf 
Pfeil geworden und hatte feine Berufung auf den forftlichen 

Lehrftuhl ins Auge gefafst. Sein Weg führte immer beftimmter 

nach dem Gebiete hinüber, für welches ihn feine hohe Begabung, 

feine Liebe zum Walde, feine Freude an der Lehrthätigkeit 

befonders geeignet erfcheinen liefsen. 

Pfeil hat von den ihm eröffneten Ausfichten fpäteftens 1819 

Kenntnifs erlangt. Gleichzeitig wurde er auch mit dem Ober- 

was jährlich über 500 Thlr. Einnahme für ihn bedeutete, freie Wohnung und 

Heizung, freies Futter und Bedienung für 2 Pferde, freie Maftung für 3 Schweine, 

bedeutende Frucht-, Eier-, Butter-, Milch-, Bier-Deputate, auch jährlich 2 Eimer 

Karolather Wein, 8 Stück Hämmel, 2 Kälber, 2 Stück Rothwild, 4 Rehe, 

ı2 Hafen, ı2 Paar Rebhühner, auch Fifche, Gemüfe, Obft u. f. w., alfo einen 

grofsen Theil feiner Lebensbedürfniffe. 

12) Siehe Band II diefes Werkes S. 402. 

'3) Vergl. Band II diefes Werkes S. 308, 
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landforftmeifter Hartig und dem Minifterial-Referenten für die 

fchlefifche Forftverwaltung, Geheimen Oberfinanzrath Thilo, per- 

fönlich bekannt. Letzterer führte fpäter die Verhandlungen mit 
Pfeil betreffs feiner Berufung nach Berlin. 1%) 

Zunächft drang Hartig’s Vorfchlag jedoch nicht durch. 

Von einflufsreicherer Seite war König in Ruhla vorgefchlagen. 
Erft als Diefer ablehnte, kam man auf jenen erften Vorfchlag 
zurück. 

Pfeil, mit einem gröfseren Werke, einer Encyklopädie der 

Forftwirthfchaftslehre '°) für die Verhältniffe der Privatforftbefitzer 

befchäftigt, deffen erfter Theil 1820 erfchien, glaubte den oben 

bezeichneten Verhältniffen gegenüber feine Anfichten über das 

forftliche Unterrichtswefen öffentlich ausfprechen zu follen und 

fchrieb 1820 eine kleine Schrift »über forftwiffenfchaftliche 

Bildung und Unterricht im Allgemeinen, mit befonderer Anwen- 

dung auf den preufsifchen Staat, eine Andeutung für Lehrer und 
Lernende.« 

Diefe Arbeit Pfeils, eine feiner unbedeutendften, läfst auf 

jeder Seite den Autodidakten erkennen. Eine Unficherheit des 

Urtheils, die ihm fonft nicht eigen war, eine offenbar gänzlich 
mangelhafte Beherrfchung des Stoffes zeigen klar, dafs er hier 

einer Aufgabe gegenüber ftand, welcher er nicht gewachfen 
war. Hier, wo es fich um die Klarftellung des wiffenfchaftlichen „ 

Zufammenhangs der Naturwiffenfchaften, der Mathematik, der 

Staats- und Rechtswiffenfchaften mit der Forftwiffenfchaft handelte, 

wo die Grenzen fcharf bezeichnet werden mufsten, innerhalb 

deren die genannten Wiffensgebiete dem Forftmanne zu erfchliefsen 

feien; hier reichte die natürliche Begabung, der Fleifs und die 

Thatkraft felbft nicht aus, um die Tiefen der Sache zu erfaffen. 

Die Gefchichte diefer Schrift ift von grofsem Intereffe und 
wirft helle Streiflichter auf den Entwicklungsgang, den Pfeils 
Charakter und geiftiges Leben nahmen. Das Manufkript der- 
felben kam, der Cenfurbehörde vorgelegt, zur Kenntnifs »eines 

“) Thilo war fpäter Kurator der Berliner Forftakademie. Vergl. krit. Bl. XI. 2. 

S. 173 fgde. 
5) Vollftändige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung der 

Forften. Ein Handbuch für Forftbediente, Gutsbefitzer, Öekonomiebeamte und 

Magifträte, mit Rückficht auf die wechfelfeitigen Beziehungen des Waldbaues 

zum Feldbau. Züllichau und Freiftadt. 1820/21. I. Bd. Holzkenntnifs und Holz- 

erziehung. I. Bd. Forftbefchützung, Einriehtung und Schätzung, Benutzung 

Gerechtfame etc. 
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unferer erften und berühmteften Forftleute 1%), deffen Name 

durch den Buchftaben H. bezeichnet ift.17) Diefer Forftmann 

fchrieb in Folge deffen an Pfeil, dafs er mit den in der Schrift 

geäufserten Anfichten ganz einverftanden fei; nur wünfche er, 

dafs unter den aufgeführten Unterrichtsgegenftänden die Algebra 

geftrichen werde, die er (H.) für überflüffig halte. Pfeil erklärte 

der Autorität (H.s) gegenüber in einem Nachtrage, dafs auch 
er die Algebra dem Forftmanne für entbehrlich, und 

den Unterricht darin zur forftwiffenfchaftlichen Aus- 

bildung eher für nachtheilig, als vortheilhaft halte.« '%) 

Nichts kann fchlagender die Unficherheit des Urtheils, - 

welche Pfeil in diefer Schrift zeigt, beweifen, als diefe Aeufserung. 
Dies bedarf wohl einer weiteren Erläuterung nicht. Eine andere 

Frage aber, die fich hier aufdrängt, darf ich nicht unbeant- 

wortet laffen, die nämlich nach dem Motive, welches die letzte . 

Erklärung Pfeils herbeiführte.e War es, wie Einige 19) meinen, 
wirklich nur das unedle Beftreben, den Anfichten jenes einflufs- 

reichen Mannes, in deffen Hand die gewünfchte Geftaltung 

feiner Zukunft lag, die eigene Ueberzeugung um des eigenen 

Vortheils willen unterzuordnen, oder fpricht Pfeil eine wirklich 

eigene unter dem Einfluffe jener Autorität neu gewonnene An- 
ficht aus? Es fcheint mir doch die letztere, mildere, Auffaffung 

nicht ausgefchloffen zu fein. Bedenke man nur, wie wenig 

mathematifch gebildet Pfeil felbft war, dafs ihm fomit eine 

feftbegründete ‚eigene Anficht über das Maafs des von dem 
Forftmanne zu fordernden mathematifchen Wiffens vollftändig 

abging, dafs er alfo höchftens eine Dilettanten-Ueberzeugung 

haben konnte, die er einer forftwiffenfchaftlichen Autorität 

gegenüber aufgab — und man wird zu der Annahme nicht 

ohne Weiteres gelangen können, dafs ihn ein niedriger Servilis- 

mus zu jener Auslaffung getrieben habe. 

Im April 1821?°) erfolgte nunmehr Pfeils Berufung nach 

Berlin als Lehrer der Foritwiffenfchaften an der neu errichteten 

Forftakademie und zugleich als aufserordentlicher Profeffor an 

16) Ueber forftwiffenfch. Bildung etc. S. 203. 

17) ‚Cu 85,20 

1) C. c. S. 206. 
) Diefer Anfıcht fcheint u. A. auch Grunert zu fein. Vergl. f. Biographie 

Pfeils in dem ı. Hefte der forfllichen Blätter. 

20) Beftallung vom 7. IV. 1321. 
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der Univerfität. Zugleich wurde er zum Oberforftrath ernannt. ?') 
Auf Grund einer deutfch gefchriebenen Differtation »über die 

Nothwendigkeit, die Forftwiffenfchaft mit den Grundfätzen der 

National-Oekonomie in Uebereinfimmung zu bringen« wurde 
er von dem damaligen Dekan der philofophifchen Fakultät, 

Hegel, promovirt. 

Pfeil hatte den bedeutungsvollften Schritt vorwärts gethan, 

den fein Lebensweg darbietet. Er, der Autodidakt, der die 

Stätten der Wiffenfchaft als Schüler niemals betreten hatte, der 

Mann der empirifchen Erfahrung, trat ein in den Kreis von Män- 

nern der reinen und firengen Wiffenfchaft. Mit ihm beftieg die 
junge, noch etwas ungefchulte Forftwiffenfchaft, welche feither 

vorherrfchend nur auf entlegenen und von der wiffenfchaftlichen 

Welt wenig gekannten Fachfchulen gelehrt worden war, den 
Lehrftuhl, nicht um, wie früher, als ein untergeordnetes Glied 

eingefügt zu werden in das vielgeftaltige, encyklopädifche Lehr- 

gebäude der Kameraliften, fondern um als eigene, freie, ein 

grofses Gebiet der wirthfchaftlichen Arbeit beherrfchende Wiffen- 

fchaft gelehrt zu werden. 

Mit fchöner Begeifterung für das Lehramt, mit tiefernfter 
Auffaffung der neuen ihm gewordenen Lebens- Aufgaben, betrat 

Pfeil den Lehrftuhl. »Erfüllt und begeiftert, fo ruft er aus, 2?) 

von der Schönheit und Wichtigkeit meines Berufes, den Umfang 
meiner Pflichten, die er mir auferlegt, wohl fühlend, ift mein 

höchfter Wunfch, dafs es mir nie an Kraft fehlen möge, fie 
vollkommen zu erfüllen.« 

Mit der ins Leben getretenen ÖOrganifation des forftlichen 

Unterrichtswefens ift Pfeil nun ganz einverftanden, trotzdem er 

noch 1820 fich für die abgefonderten Fachfchulen ausgefprochen 

hatte. Er hält noch 1823 Berlin für den geeignetften Ort für 

die Forftakademie. »Dies find die Gründe,« fo lauten feine 

Worte,??) warum Berlin als der paffendfte Ort für die Akade- 
mie erfchien ... und es könnte kein Grund hiergegen geltend 

gemacht werden, als der, dafs der Akademie der Wald fehlt, 

ob auch gleich diefer Grund nicht da ift, indem fo beträchtliche 

2!) Mit dem Range der geheimen Hofräthe und 2000 Thlr Gehalt, eine für 

jene Zeit fehr hohe Dotation. 

22) In feiner bei Eröffnung der Akademie zu Oftern 1821 gehaltenen Antritts- 

rede »über die Bedeutung und Wichtigkeit der wiffenfchaftlichen Ausbildung der 

Forftmänner für die Erhöhung des Nationalwohlftandes und Volksglückes«. 

= Krk, Bl. IL. 1. $. 163. 164. 
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Reviere von zwei Seiten bis an die Thore gehen —; allein fo 
wie fie den Wald braucht und brauchen kann, liegt er ihr hier 
fo nahe, als in irgend einem anderen Orte... .« 

Pfeil’s Verhältnifs zu Hartig fowohl, als zu den Profefforen 

der Berliner Univerfität fcheint in den erften Jahren ein recht 

gutes gewefen zu fein. Männer wie Savigny, Böckh, Ideler u. 

A. unterftützten den ftrebfamen Forftmann bei feinen fchriftftel- 

lerifchen Arbeiten. Pfeil, mit der vollen Kraft feiner geiftigen 
Fruchtbarkeit arbeitend, wendete fich der ftatiftifch-hiftorifchen 

Richtung ?**) in der Forftwiffenfchaft, die vor ihm fo gut wie 
gar nicht bebaut war, mit Lebhaftigkeit zu und fuhr daneben 

fort, die ftaats- und volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Wald- 

wirthfchaftslehre kritifch zu unterfuchen. 2) 

Seit 1822 gab er die »kritifchen Blätter für Forft- und Jagd- 
Wiffenfchaft« heraus. »Wenige oder keine der kritifchen Zeit- 

fchriften,« fagt er in dem Vorworte zum erften Hefte,?6) »wür- 

digen die Forftwiffenfchaft der Aufmerkfamkeit, welche der 

Forftmann für fie wünfcht. Es dürfte daher durch die kritifchen 

Blätter eine wefentliche Lücke in der forftlichen Literatur aus- 

gefüllt werden.« 

Dies ift unverkennbar der Fall gewefen; ja man darf mit 

#) Vergl. krit. Bl. II. 2. S. 257—332: »Ueber die Holzwirthfchaft der 

Perfer, Griechen und Römer«. Im Vorworte giebt Pf. den Entfchlufs kund, eine 

Gefchichte der Holzwirthfchaft aller kultivirten Länder zu fchreiben; ferner 

a.a. OÖ. II. ı. S. 162— 195: die Forftkultur im 16. bis zur Mitte des 17. Jahrh.« 

III. 2. S. ı22 fgde: »zur Gefchichte der deutfchen Jagd und Jagdwiffenfchaft 

in der der Erfindung des Schiefspulvers zunächft folgenden Zeit«; IV, 2. S. II4 

fgde: »Andeutungen über die verfchiedene Geftaltung des Waldbefitzes in Deutfch- 

land«; IV. 2. S. 128 fgde: »Wie in Deutfchland die Mittelwaldwirthfchaft ent- 

ftand«; V. ı. S. 32 fgde: Hiftorifche Ueberficht der Art und Weife des forft- 

lichen Unterrichts und der Entwickelung der forftlichen Bildungsanftalten«; VII, 2: 

»die Materialerträge der Forften Deutfchlands« u. f. w. 

25) Krit. Bl. II. 2. S. 116. — VIU. 2. S. 179 fgde. In dem erfteren Auf- 

fatz der Satz »dafs der Kapitalsumlauf die Güter vermehre und dafs ein Kapital, 

aus dem Holze gezogen und der Nationalbetriebfamkeit zur Benutzung übergeben, 

dadurch werbender werde, als es im Holze war, dafs die Forftwirthfchaft daher 

defto einträglicher für die Nationalökonomie werde, je kürzere Zeit jenes Kapital 

im Holze ruhe; der letztere fucht die von Klipftein, Linz, Hofsfeld und anfäng- 

lich auch von Hundeshagen erhobenen Einwendungen gegen den obigen Satz 

Pfeils zu widerlegen. Hierher gehört auch das 1822/24 erfchienene umfaffende 

Werk: »Grundfätze der Forftwirthfchaft in Bezug auf die Nationalökonomie und 

Staatsfinanzwiffenfchaft. 2. Bde. 

26) Seite IV. 
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Recht behaupten, dafs die kritifchen Blätter die geiftige Herr- 
fchaft Pfeils auf dem forftwiffenfchaftlichen Gebiete in ganz 
Deutfchland feft begründet haben. 

Wie fchon oben ausgeführt, war die jugendliche Forftwif- 

fenfchaft feit 1820 in Gefahr, der fchriftftellerifchen Maffenpro- 

duktion und damit einer bei Ueberproduktion unvermeidlichen 

Verflachung zu verfallen. 

Gegen diefe Irrwege erhob die Pfeilfche Kritik ihre fcharfe 
Stimme, gegen die Bücherfabrikanten wendete fich fein ätzender 
Spott, gegen das unpraktifche Forftprofefforenthum nicht minder ?”). 
Mag die bisweilen verletzende und unberechtigte Anwendung, 
welche Pfeil von feinem kritifchen Talente machte, noch fo hart 

zu tadeln fein; es darf nicht beftritten werden, dafs diefe Kri- 

tik zu einer geiftigen Macht wurde und den nothwendigen Aus- 
jätungsprozefs in der deutfchen Forft-Literatur mit rückfichts- 

lofer Strenge vollzog. — Dafs es dabei nicht ohne heftige Er- 

widerungen, Gegenangriffe aller Art und perfönliche Gehäflig- 

keiten abging, ift tief zu beklagen, aber nicht zu verfchweigen, 

Der Biograph Pfeils hat vielmehr die Verpflichtung, den An- 

theil feftzuftellen, welchen Pfeils Art und Weife, zu kritifiren, 

an der trüben Färbung hatte, welche der literarifche Streit jener 

Tage annahm. Wäre Pfeil auf dem Wege methodifchen Unter- 
richtes in den Befitz gründlicher, umfaffender Kenntniffe gelangt 

und hätte zugleich Gelegenheit gefunden, in der überaus bildenden 
Atmofphäre der Hochfchulen zu athmen, wo man vor allen 

anderen Din$en Befcheidenheit im edlen Sinne des Wortes und 

Achtung vor fremdem Wiffen, fremden Meinungen lernt —; 

_ hätte er ferner es gelernt, mit ächt wiffenfchaftlicher Gründlich- 

keit zu arbeiten, ftatt mit feinem rafchen Verftande alle frem- 

den Gedanken-Reihen nur zu durchfliegen; hätte" er alfo eine 

methodifche Anleitung zur wiffenfchaftlichen Arbeit und damit 

jene Zucht des Geiftes empfangen, die die ftrengfte Kritik übt 
der eigenen Arbeit gegenüber — fo würde er ohne Zweifel ge- 

rechter und gründlicher geurtheilt haben, als er es ohne diefe 
Eigenfchaften that. Es neigt ja, daran ift wiederholt zu erin- 

27) Siehe folg. Kritiken Pfeils: Krit. Bl. XII. 2. S 63 gegen Behlens Kate- 

chismus der Forftwiffenfchaft; daf. XII. 2. S. 65 gegen v. Wedekind’s Umrifs 

der Forftwiffenfchaft; daf. I. ı. S. 31 gegen deff. Verfaffers »Verfuch einer Forft- 

verfaffung im Geifte der Zeit« (1821); daf. I. 2. S. 284 gegen Laurops »Wald- 

baue; I. ı. S. 176 u. a. vielen andern Stellen gegen Hofsfeld u. f. w. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 12 
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nern, die blendende Gabe des Witzes, die ftets fchlagfertige 

Kraft der kritifchen Schärfe ihrem ganzen Wefen nach zur Ue- 

bertreibung und leichtfertigen Verurtheilung fremder Gedanken, 

und nur da, wo die äufserfte Gewiffenhaftigkeit als Wächterin 

der Gerechtigkeit neben dem kritifchen Talente fteht, wird das 

letztere in jener objektiven Würdigung des Fremden, der eigenen 

fubjektiven Anfchauung Widerfprechenden erhalten, welche die 
Kritik in geiftiger Höhe über dem Streite der Perfonen ihr 
wichtiges Amt verwalten läfst. 

Niemand wird es ohne Bedauern fehen, wie fich hier ein 

Schatten über das Bild Pfeils legt; Niemand wird auch beftrei- 

ten, dafs ohne jene hier und da hervortretende Mafslofigkeit 

feine Kritik viel wirkfamer gewefen wäre, befonders wenn er 

fich mehr auf das von ihm wirklich beherrfchte Gebiet be- 

fchränkt und alle Verfuche, auch auf dem Gebiete der forftlichen 

Naturwiffenfchaften Geltung zu erlangen, unterlaffen hätte. 

.  Befafs er ja doch auch bei diefer Befchränkung noch eine 
feltene Vielfeitigkeit, konnte er doch auch fo noch der produk- 
tiven Kraft feines Geiftes freien Spielraum geftatten; ja feine 

geiftige Arbeit mufste, indem fie an Breite verlor, an Tiefe und 
damit an Werth gewinnen! 

Wer ftaunt nicht bei Durchficht der zwei und vierzig Bände 
der kritifchen Blätter, 28) die Pfeil faft allein mit den Ergebniffen 

feiner geiftigen Arbeit gefüllt hat, beim Studium der in vier und 

zwanzig felbftändigen Werken gröfseren und geringeren Um- 

fanges 2%) niedergelegten Fülle neuer und felbftändiger Gedanken 

28) Ueber die krit. Bl. f. unten 2 28. 

29) Pfeils Werke, chronologifch geordnet, find folgende: 

1816. Ueber die Urfachen des fchlechten Zuftandes der Forften und die Mittel, 

ihn zu verbeffern, mit befonderer Rückficht auf die preufs. Staaten. Züllichau 

und Freiftadt. 

1820. Ueber forftwiffenfchaftliche Bildung und Unterricht im Allgemeinen mit 

bef. Anwendung auf den preufs. Staat. (206 S.) & 

1820. 1821. Vollftändige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung 

der Forften. 2 Bde. 

1821. Ueber die Bedeutung und Wichtigkeit der wiffenfchaftlichen Ausbildung 

des Forftmannes für die Erhöhung des Nationalwohlftandes. Rede bei der 

x 

feierlichen Eröffnung der K. Forftakademie zu Berlin. (21 S.) 

1821. Tafeln über den kubifchen Gehalt des runden Stammholzes (wenig 

verbreitet). 

1821. Ueber Befreiung der Wälder von Servituten im Allgemeinen, fowie 

über das dabei nöthige und zweckmälsige Verfahren nach Vorfchrift und 

Anleitung der in d. preufs. Staaten deshalb erfchienenen Gefetze. (192 S.) 
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über die Kraft diefes.einen Geiftes, welcher fo viel fchöpferifche 
Thätigkeit zu entwickeln fähig war? 3%) — — 

Wie Pfeil felbft in der Vorrede fagt, etwas flüchtig, immerhin aber die 

erfte brauchbare Arbeit über diefen Gegenftand. 

1822. Grundfätze der Forftwirthfchaft in Bezug auf die Nationalökonomie und 

die Staats-Finanz-Wiffenfchaft. I. Bd. Staatswirthfchaftliche Forftkunde 

(586 S.). II. Bd. (1824) Forftfinanzwiffenfchaft, Forftverwaltungskunde und 

als Anhang die ftaatswirthfchaftliche Jagdverwaltungskunde. (78o S.) 

1824. Die Behandlung und Schätzung des Mittelwaldes. (141 S.) Enthält 

Vieles, was noch heute beachtungswerth. 

1827. Ueber Infektenfchaden in den Wäldern. (72 S.) Veraltet. 

1828. Anleitung zur Ablöfung der Waldfervitute, mit bef. Rückficht auf die 

preufs. Gefetzgebung. (182 S.) Neu aufgelegt 1844 und 1854. 

Eine epochemachende Arbeit Pfeils. 

1829. Das forftliche Verhalten der deutfchen Waldbäume und ihre Erziehung. 

(428 S.) Ift die 2. Abth. der 2. Ausgabe von: Neue vollft. Anleitung zur 

Behandlung der Forften etc. (Neu aufgelegt 1839. 1854.) Ein klaffifches 

- Werk, in dem die Meifterhand Pfeils überall erkennbar. 

1830. Kritifches Repertorium der Forftwiffenfchaft und ihrer Hülfswiffenfchaften. 

(186 S.) If die I. Abth. von: Neue vollft. Anleitung zur Behandlung, Be- 

nutzung und Schätzung der Forften. (2. Aufl. 1855.) 

Das Repertorium giebt ein Bild von der flüchtigen Art zu arbeiten, 

welche Pfeil eigen war. Von feinem kritifchen Talente hat er hier wenig 

Gebrauch gemacht. Viele Werke find ungenau citirt, das Ganze, welches 

eine Art von Methodologie fein follte, ift unvollftändig. 

1831. Forftfchutz- und Forftpolizeilehre, im Anhange die Bade der 

preufs. Forftpolizeigefetze. (395 S.) 3. Abth. d. 2. Aufl. v.: Neue volltt. 

Anleitung etc. (Neu aufgelegt 1845.) 

1831. Forftbenutzung und Forfttechnologie. (398 S.) 4. Abth. d. 2. Aufl. 

d. mehrgenannten Encyklopädie (neu aufgelegt 1845 u. 1858). 

Keine d. bedeutendften Schriften Pf’s. Jetzt veraltet. 

1831. Kurze Anweifung zur Jagdwiffenfchaft für Gutsbefitzer und Forftlieb- 

haber. Als Anhang zur Forftwirthfchaft bearbeitet. (82 S. Integrirender 

Theil v. d. »Allg. Encyklopädie der gef. Land- und Hauswirthfchaft der 

Deutfchen. Leipzig 1831). 

1831. Die Forftwirthfchaft nach rein praktifcher Anficht. Ein Handbuch 

für Privatforftbefitzer etc. (neu aufgelegt 1839. 1843. 1851. 1857. Von 

M. R. Prefsler 1870 »im Sinne des neueren Standes forftlicher Wiffenfchaft 

etc. ergänzt und revidirt,« in 6. Aufl. herausgegeben). 

Eine bisher unübertroffene Meifterarbeit Pfeils. 

1833. Die Forfttaxation. (439 $.) 5. Abth. d. 2. Aufl. der mehrgenannten 

Encyclopädie (neu aufgelegt 1843 u. 1858 u. d. Tit. die Forfttaxation in 

ihrem ganzen Umfange). Vergl. unten # 19. 

1834. Die Forftpolizeigefetze Deutfchlands und Frankreichs nach ihren Grund- 

fätzen etc. 27605. 

1835. Anleitung zur Feftftellung der vom Forftgrunde zu erhebenden Grund- 

fteuer. (125 S$.) 
12* 

- 
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Unterdeffen hatten die Verhältniffe in Berlin mannigfache 
Aenderungen erfahren. Das Profefforenthum verhielt fich kalt 

und vornehm gegenüber der den Namen und Rang einer Wif- 

fenfchaft beanfpruchenden forftlichen Wirthfchafts-- und Ge- 

werbs-Lehre, ablehnend gegen den Anfchlufs diefer Lehre an 

das durch die Univerfität repräfentirte gelehrte geiftige Leben, 

abweifend gegen den Vertreter der Forftwiffenfchaft, der, wie 

man meinte, fich eindrängen wollte in die gelehrte Zunft, ohne 

dafs er die zunftgerechte Lehr- und Gefellenzeit durchgemacht 
hatte. 

Dafs eine fo fcharf ausgeprägte Individualität, wie Pfeil, 

dem der Erbfehler aller Autodidakten, das zu ftark ausgeprägte 

Bewufstfein der eigenen Leiftung nicht fehlte, wenig geeignet 

war, dem Gelehrtenftolze Zugeftändniffe zu machen und in der 

befcheidenen Rolle des nur halb ebenbürtigen wiffenfchaftlichen 

_Beiläufers zu arbeiten, erhellt von felbft. Dafs ein fo energi- 

fcher Charakter, wie er, nach Mitteln der Abhülfe fuchte,- fo- 

bald ihm feine unbehagliche Stellung in Berlin zum Bewufstfein 

gekommen war, nicht minder. 

Auch zu G. L. Hartig trat Pfeil in ein verändertes Ver- 

hältnifs. Tiefe Gegenfätze in den Grundanfchauungen beider 

Männer traten zu Tage. Der Vertreter der dogmatifchen 

Richtung und der Vorkämpfer freier induktiver Forfchung ver- 

mochten, nachdem fie in tägliche enge Berührung getreten waren, 

1839. Die Forftgefchichte Preufsens bis. zum Jahre 1806. (222 S.) Die erfte 

gute Bearbeitung des Gegenftandes. 

1848. Vollfändige Anweifung zur Jagdverwaltung und Jagdbenutzung etc. 

2. Ausg. d. früher in Dr. Putfche’s Encyklopädie d. Landwirthfchaft abge- 

druckten Anweifung zur Jagdwiffenfchaft. (239 S.) 

1850. Anleitung zur Ausführung des Jagdpolizeigefetzes in Preufsen. (64 S.) 

1852. Welche Vortheile mufs fich der Waldbefitzer anrechnen laffen, um da- 

nach die Entfchädigung zu gewähren, wenn der Antrag auf Ablöfung v. d. 

Berechtigten ausgeht? (Abdr. aus d. XXXI Bde. 2. Hft. d. kr. Bl.) 

1860. Die deutfche Holzzucht, begründet auf die Eigenthümlichkeit der Forlt- 

hölzer und ihr Verhalten zu d. verfchiedenen Standorte. Nach des Verf. 

Tode von»feinem Sohne, dem Staatsanwalt Pf. in Gr. Glogau, herausge- 

geben. 

») Es ift freilich dabei nicht zu überfehen, dafs einzelne diefer Werke oder 

Theile ‘derfelben zuerft in den krit. Bl. und dann in felbftändigen Ausgaben er- 

fchienen find. So die Förftgefchichte Preufsens, die oben angeführte Brofchüre 

von 1852, die Abfchnitte über Bodenkunde, Standortslehre und Waldbaukunde 

in der deutfchen Holzzucht etc. Vergl. krit. Bl. XXXIL. 2. XVII. u. a. a. O. 
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nicht wohl ohne unangenehme Reibung neben einander zu be- 

ftehen. 

Dazu kam, dafs Pfeils literarifcher Einflufs rafch wuchs, 

während G. L. Hartig die Zeit feiner beften geiftigen Arbeit 
hinter fich hatte, und dafs Pfeil dies Verhältnifs in nicht immer 

fchonender Weife ausbeutete. Es fchien an der Zeit, eine Lö- 

fung diefer Mifsverhältniffe zu fuchen. — 

Eine folche Löfung bot fich offenbar in der Verlegung der 
Forftakademie dar. Es foll nicht geläugnet werden, dafs rein 

fachliche Erwägungen diefelbe mitbegründeten; aber es ift eben 

fo unzweifelhaft, dafs ein Hauptmotiv der Verlegung in der 

perfönlichen Stellung Pfeils zur Univerfität und zu Hartig lag. °?') 
Pfeil erinnerte fich jetzt feines früheren Programms für das forft- 

liche Unterrichtswefen. 32) Seine frühere Anficht über die zweck- 

mäfsige Lage von Berlin hat er nun vollftändig geändert. Er 

will eine reine Fachfchule im Walde, 3) nach deren Befuch für 

die Afpiranten aller höheren Forftbeamtenftellungen noch ein 

Univerfitätsftudium folgen foll. Es fei ein grofser Gewinn, dafs 
G. L. Hartig fich bereit erklärt habe, die Vorträge in Berlin 
fortzufetzen, fo dafs hier ziemlich Alles beim Alten bleibe. 

Die Verlegung der Forftakademie nach Neuftadt-Ebers- 

walde wurde befchloffen #) und der Unterricht hier am 3. Mai 

1830 eröffnet. Pfeil hatte erreicht, was er gewollt hatte, die 

Ifolirung der Forftwiffenfchaft von dem geiftigen Gefammtleben 
der Zeit, feine eigene Loslöfung von dem grofsen Centrum der 

Wiffenfchaft, in dem es ihm nicht hatte gelingen wollen, der 

von ihm vertretenen Wiffenfchaft und fich felbft den gebührenden 

Platz zu erobern. — 

Von jetzt ab flofs Pfeils Leben äufserlich ohne grofse Ver- 
änderungen dahin. Reifen in Deutfchland und im Auslande, 

alljährlich ein längerer einfamer Aufenthalt in dem Jagdhäuschen 
auf dem Dambachskopf bei Thale, wechfelten mit ununter- 

brochener Arbeit im Hörfaale und am Schreibtifch. 

Pfeils Ruf als Lehrer war bereits feft begründet, als die 

31) Die Anficht Marcard’s in der Biographie Pfeils in den kritifchen Blättern 

XLVIN. ı. S. ı. fgde fteht der von mir hier ausgefprochenen nahe. 

32) Ueber forftl. Bildung und Unterricht. $. 155— 188. 

3) Krit. Bl. V. Bd. 2. Heft (1831). 

3) Unten 2 26. 



Akademie nach Neuftadt verlegt wurde. Niemand verliefs den 

Hörfaal, in dem er lehrte, ohne eine Fülle von Anregung, von 

befruchtenden Gedanken mitzunehmen. Aber Niemand nahm 

viel pofitives Wiffen aus diefen Vorträgen mit, Niemand ein 
methodifch gearbeitetes Heft, in dem der betreffende‘ Wiffens- 

zweig fyftematifch vollftändig befprochen war. Seine Schüler 

folgten mit gröfster Spannung der überrafchend fcharfen Logik 
feiner Gedankenreihen und waren dadurch befähigt, das pofi- 
tive Wiffen für das Examen mit Leichtigkeit fich durch Privat- 

ftudium anzueignen. Was Pfeil als Lehrer feinen Schülern zu 
geben fich beftrebte, war alfo nicht das Wiffen, fondern die 
Fähigkeit zum fcharfen Denken und die geiftige Selbftändigkeit. 
Er felbft hat dies wiederholt ausgefprochen. 3°) 

Das fpekulative Denken ftellte Pfeil überaus hoch ®%) und 
leitete von diefer Kraft des menfchlichen Geiftes die gröfsten 
Kulturfortfchritte ab. Hiermit verlieh er der forftwiffenfchaft- 

lichen Theorie eine Stellung, welche fie bisher der Empirie 
gegenüber nicht eingenommen hatte. Er reiht fich in diefer 
Beziehung Hundeshagen an, dem er auch fonft innerlich nahe 
ftand, fo wenig Aehnliches beide Männer bei mehr äufserlicher 
Betrachtung zu haben fcheinen. 

Es wird weiter unten Gelegenheit geboten fein, bei Dar- 
ftellung der Gefchichte der Forftftatik hierauf näher einzuge- 
hen, fowie die folgenden Theile diefes Bandes mir Gelegenheit 

geben werden, das Lebensbild Pfeils durch Darlegung feiner 

Anfıchten über eine Reihe forftwiffenfchaftlicher Fragen zu er- 

gänzen. 

Die Verlegung der Forftakademie nach Neuftadt-Ebw. 

hatte den Charakter diefer Schule wefentlich verändert. Offen- 

35) Vergl. krit. Bl. XIV. ı. S. 207. »Bei den Vorträgen wird mehr be- 

zweckt, die jungen Leute anzuregen, fich felbftändig durch eigenes Denken aus- 

zubilden, als ihnen die Anfichten und das Wiffen der Lehrer einzulernen ..... 

Die Zöglinge follen nicht dreffirt werden, fie follen denken lernen. « 

36) Vergl. krit. Bl. XI. 2. S, 130 fgde: »So kann man fagen, alle Fort- 

fchritte im Nationalhaushalte, die Fortbildung unferes geiftigen wie materiellen 

Lebens- und Kulturzuftandes erfolgte doch am Ende durch die Anregung der 

fpekulativen Denker, fo unfruchtbar auch oft ihre Spekulationen und Theorieen 

zu fein fcheinen. 

Nicht die Finanzminifter, nicht Diejenigen, welche an der Spitze der Staats- 

verwaltung ftanden, waren es, welche die Hinderniffe zuerft erkannten, die fich 

der Entwickelung des Nationalwohlftandes entgegenftellten, fondern fcharfe Denker, 

welche die Gegenflände mehr theoretifch, als praktifch unterfuchten .. . .. “ 
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bar war die Pfeilfche Forftlehranftalt in Neuftadt nur eine ge- 
hobene forftliche Mittelfchule, keine Hochfchule. Pfeil wünfchte 

dies gar nicht anders. Noch 185637) entwickelte er in dem 

fehr bekannt gewordenen Auffatze »Forftliche Bildung und 

Unterricht« fein Programm, welches lediglich das einer Mittel- 

fchule ift. ‘In diefer Beziehung war er offenbar immer mehr 

zur einfeitig-forftlichen Auffaftung gelangt. 

In allen anderen Beziehungen kann man ihm dies nicht 

nachfagen. Es beruhete vielmehr feine Bedeutung für unfere 

Wiffenfchaft ganz wefentlich mit in dem Umftande, dafs er 

überall die Verbindung der Forftwiffenfchaft mit den verwandten 

Wiffenfchaften auffuchte. Seine Anfıchten über die allgemeinen 
Grundlagen der Waldwirthfchaft, über die Bedeutung der Ser- 

vituten für den Nationalreichthum, über die Ziele, denen die 

Forftwirthfchaft zuzuftreben habe, beweifen dies zur Genüge. 

Nirgends finden wir ihn als einfeitigen Forfttechniker, überall 

fucht er feine Anficht zu begründen durch Betrachtungen, welche 

dem allgemeinwirthfchaftlichen Gebiete entnommen find. Aus 

diefem Grundzug feines Wefens entwickelte fich fowohl feine 

hiftorifch-ftatiftifche Richtung, als feine freiere ftaatswirthfchaft- 

liche Anfchauung von dem Wefen der Forftwirthfchaft. — 
Bis 1856 erfreute fich Pfeil einer guten Gefundheit. Von 

jetzt ab begann der Dreiundfiebzigjährige zu kränkeln. Ein 
'gichtifches Leiden quälte ihn. Nicht eben an Schonung des 
eigenen Körpers gewöhnt, beachtete Pfeil daffelbe vielleicht zu 
wenig. Die nächften Jahre brachten rafche Verfchlimmerung. 
So entfchlofs er fich, feine Entlaffung aus feinem Amte zu er- 

bitten. Sie wurde 1859 unter Verleihung des Titels Geheimer 

Oberforftrath gewährt. Pfeil befchlofs, nach Hirfchberg in 
Schlefien, wo eine feiner Töchter verheirathet war, überzufiedeln. 

37) In den krit. Bl. XXXVII. ı. S. 68 fgde. Pfeil kommt hier zu dem 

wunderbaren Ausfpruch: »Die Forftlehranftalt ift eine reine Fachfchule und foll 

keine allgemeine Bildung geben.« . 

Von berühmten Naturforfchern und gelehrten Mathematikern will er für die 

Forftlehranftalt Nichts wiffen. »Junge noch unbekannte Leute gewöhnen fich, fo 

meint Pfeil, beffer an die forftliche Anwendung der Grundwiffenfchaften. Ge- 

lehrten Männern fei der Unterricht in den Elementen zu langweilige. Dies Pro- 

gramm war unter Pfeil in Neuftadt-Ebw. vollftändig verwirklicht, wie mir 

Jeder bezeugen wird, der dort ftudirt hat. Ratzeburg las alle Naturwiffenfchaften 

und es war allerdings keine Gefahr vorhanden, dafs feine Zuhörer zu viel allge- 

meine Bildung in fich aufgenommen hätten. 
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Das nahe bei Hirfchberg gelegene Bad Warmbrunn follte ihm, 

fo hoffte er, Linderung in feinen Leiden verfchaffen. Nach 

dem Schluffe der Sommer-Vorlefungen reifte er nach Warm- 

brunn und es fchien Anfangs, als ob das Bad eine günftige 

Wirkung üben werde. Allein am 4. September erfolgte plötzlich 
fein Tod. Am 7. September wurde er in der Stille zur Erde 

beftattet. Sein Grab ift auf dem Friedhofe bei Hirfchberg. — 
Mit ihm war ein ftarker Geift von hinnen gegangen. 

Welche Fülle neuer, fruchtbringender Gedanken er unferer 

Wiffenfchaft eingefügt, wie er fie mit freier Thatkraft emporge- 

hoben hat über die Befchränktheit der Schulrichtung der 

Mittelftufe, wie er die Wurzeln der Wirthfchaft im Walde auf 

allen Gebieten menfchlicher Bethätigung gefucht und gefunden 
und mit weitfchauendem Blicke und wahrhaft wiffenfchaftlicher 

Schärfe der kritifchen Unterfuchung die junge Forftwiffenfchaft 

auf ihre wahren Aufgaben, auf ihren tiefen inneren Zufammen- 

hang mit den ihr naheftehenden Erkenntnifs-Gebieten hinge- 
wiefen hat, das wird die Gefchichtfchreibung zu allen Zeiten 

mit nicht verlöfchenden Zeichen, mit Worten des Dankes und 

der Ehre, auf dem Denkftein Pfeils verzeichnen. Die reiche 

geiftige Anregung aber, die er feinen Schülern gegeben, fie 
wird fortwirken noch manches Jahr; denn er hat ihnen das 

Höchfte gegeben, was der Lehrer zu gewähren vermag: Freiheit 

des felbftändig arbeitenden Geiftes. | 

$ 14. Karl Heyer. 

Wenn Pfeil als der Vertreter der freien forftwiffenfchaftlichen 

Forfchung gelten darf, welche, nicht gefeffelt durch den Zwang 

der Schulregel, den Geift des Forftmannes fo weit zeitigen foll, 
dafs er in jedem konkreten Falle das Richtige zu treffen ver- 

mag, ohne eine gegebene Regel anzuwenden, fo mufs Karl Heyer 

als der erfte Vertreter einer wahrhaft organifchen Verbindung 
von Wiffenfchaft und Wirthfchaft, von ftreng methodifcher Be- 

gründung der in der letzteren anzuwendenden Regeln, von 

korrekter Unterfuchung der in ihr wirkfamen Kräfte gelten. 

Während G. L. Hartig feine empirifch hergeleiteten General- 

regeln ausftattete mit einer Alle bindenden Kraft und dadurch 

jenen Doktrinarismus fchuf, der auf der Stufe des unreifen Um- 

hertaftens eine vorübergehende Berechtigung hatte; ‘während 

Heinrich Cotta, fchon hinausfchreitend über jene Stufe der 

Fr une | 
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Schulregel und fchulgerechten Gebundenheit, mehr und mehr 
fich felbft und unferer Wiffenfchaft die Tiefen erfchlofs, in wel- 

chen die wiffenfchaftliche Begründung der Forftwirthfchaftslehre 

lag, ohne indefs felbft diefe Schätze ganz heben zu können; 

während endlich Hundeshagen mit einer Fülle fpekulativer Ge- 
danken die Bahnen erleuchtete, in welchen die wiffenfchaftliche 

Forfchung fich zu bewegen hatte, dabei aber mehr die Ziele 

des Strebens enthüllte, als fie felbft erreichte, mehr zur Arbeit 

anregte, als felbft pofitiv fchaffend mit praktifch verwerthbaren 

Ergebniffen der Forfchung fich in das Wirthfchaftsleben einfügte; 
einten fich in Karl Heyer jene zwei grofsen Richtungen forft- 

männifchen Strebens, die aus fpekulativer Denkthätigkeit ent- 

fpringende, durch wiffenfchaftliche Forfchung geordnete Erkennt- 

nifs des Allgemeinen und Gefetzmäfsigen in- dem fcheinbar 

regellofen Wirthfchaftsleben einerfeits, die durch genaue prak- 

tifche Kenntnifs der Wirthfchaft felbft allein zu erlangende 
Herrfchaft über die auf jenem Wege abgeleiteten Regeln, welche 

nur dann zum wirthfchaftlichen Gefetze werden können, wenn 

fie die Prüfung an konkreten Waldzuftänden beftanden haben. 

Ohne, wie Pfeil, die Exiftenz und Berechtigung forftwirth- 

fchaftlicher Generalregeln zu läugnen, fuchte Karl Heyer viel- 

mehr diefelben auf dem mühfeligen Wege exakter Unterfuchung 

zu ergründen. Ohne fich felbft jemals unter die Herrfchaft der 

gefundenen Generalregeln zu ftellen oder eine folche Herrfchaft 
überhaupt zu beanfpruchen, wies er doch unermüdlich darauf 

hin, dafs die Erkenntnifs derfelben unerläfslich fei für Jeden, 

der fich frei machen wolle von der Unfreiheit der Empirie, von 

der Unficherheit des Umhertaftens. 
So it Karl Heyer emporgefchritten über die Zeit Hartigs, 

Cottas, Hundeshagens. So hat fich in ihm, dem mit tüchtiger 
wiffenfchaftlicher Bildung eben fo, wie mit praktifcher Kenntnifs 
der Waldwirthfchaft ausgeftatteten Manne, ein harmonifches 

Zufammengehen von Wiffenfchaft und Praxis gebildet, welches 

eine neue Epoche der deutfchen Forftwiffenfchaft einleitete. — 

Karl Heyer!) wurde am 9. April 1797 auf dem Beffunger 
Forfthaufe bei Darmftadt geboren. Sein Vater war dort Forft- 

') Die Biographie von Karl Heyer in der Forft- und Jagd-Zeitung v. 1856, 

Eingang zum Septemberhefte, von feinem Sohne und Nachfolger in Gielsen, 

Dr. Guft. Heyer verfafst, bildete die zuverläffigfte Quelle meiner Darftellung. 

Manches verdanke ich mündlichen Mittheilungen feiner Schüler. Vergl. auch Ratze- 

burg, Schriftfteller-Lexikon S. 240 fgde. 
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meifter, ein Mann von bedeutender Begabung, Autodidakt, der 

fich mit ungewöhnlicher Energie vom Jägerburfchen emporge- 
arbeitet hatte. Solche Männer, welche den überaus mühfeligen 
Weg der Selbftbelehrung durchgekämpft haben, tragen faft 

immer in fich eine tiefe Achtung vor der Wiffenfchaft, eine 

klare Auffaffung ihrer Bedeutung. Was man fich felbft mühfam 
errungen hat, ohne doch auf dem fo weiten Wege der Autodidaktie 

im Raume eines kurzen Menfchenlebens das -Höchfte erreicht 
zu haben, das ift ein Heiligthum. 

So war es auch bei Heyers Vater. In dem Beffunger . 

Forfthaufe war zudem ein bewegtes und frifches geiftiges Leben. 
Der Forftmeifter Heyer verfammelte zu einer Art von Meifter- 

fchule dort zahlreiche Schüler; zehn Kinder wurden ihm felbft 

in erfter, noch -drei in zweiter Ehe‘ geboren; von den erfteren _ 
war Karl Heyer der Fünfte. 

Ob der junge Mann fich dem Forftwefen widmen follte, 

war trotz feiner geheimen Wünfche zweifelhaft. Er follte Theo- 

loge werden und bezog mit diefer Ausficht das Gymnafium in 

Darmftadt. Aber feine Liebe zu den Naturwiffenfchaften liefs 

ihn wieder und wieder die Bitte ausfprechen, Forftmann werden 

zu dürfen und der Vater gab endlich nach. So kehrte er, noch 

fehr jung, in das Vaterhaus zurück und nahm zünächft an dem 

Unterrichte in der Meifterfchule feines Vaters Theil. Hier wurde 
neben den theoretifchen Vorträgen draufsen im Walde gearbeitet, 

gefäet, gepflanzt, Holz zugerichtet, Forftfchutz geübt. Auch an 

gröfseren Abfchätzungen, welche Heyers Vater damals behufs 
der Grundfteuer- Veranlagung durchführte, nahm der junge 

Mann Theil. x 

Der Krieg von 1814 rief fünf feiner Brüder zu den Fahnen. 

Er blieb allein von den Söhnen im Beffunger Forfthaufe zurück, 

. beftand im Sommer die Prüfung beim Oberforftkolleg in Darm- 
ftadt und wollte dann die Univerfität Giefsen und die Forftfchule 
in Tharand befuchen. Allein der am 3. November 1815 erfolgte 

Tod feines Vaters fchien alle diefe Pläne zu vernichten. Die 

Mittel zum Studium fehlten. 
In diefer ernften Lebenslage fand Karl Heyer die hoch- 

herzige Hülfe feines Landesherrn. Ludwig I. von Heffen ver- 
band mit feinen hohen Regenten-Eigenfchaften auch ein warmes, 

fchönes menfchliches Empfinden und fo mancher ftrebfame und 

begabte junge Mann, dem die Mittel zum Studium fehlten, hat 

von ihm reiche Unterftützung empfangen. 
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Auch Karl Heyer erhielt eine folche, ftudirte 1815 bis Herbft 
1816 in Giefsen, wo damals der Kameralift Walther forftwiffen- 
fchaftliche Vorträge hielt, und bezog fodann die Forftakademie 
Tharand. Wie in Giefsen Walther, fo trat er hier H. Cotta 
nahe. Letzterer befchäftigte fich damals mit feiner zu fo aus- 

gezeichneten Ergebniffen gediehenen Unterfuchung über die 

Saftbewegung der Pflanzen und Heyer arbeitete in diefer Rich- 

- tung vielfach mit ihm. 

Heyer verliefs fchon im Juli 1817 Tharand und kehrte nach 

Darmftadt zurück. Hier eröffnete er am 25. September eine 
Privatforftlehranftalt nach demfelben Plane, welchen einft fein 

Vater im Beffunger Forfthaufe befolgt hatte. 

Schon im Frühjahr 1818 jedoch hörte die Schule auf, als 
Heyer mit der Verwaltung des Reviers Babenhaufen betraut 

wurde. Zwar folgten ihm einige feiner Schüler nach Baben- 

haufen und als Heyer im folgenden Jahre nach Seligenftadt ver- 

fetzt wurde, auch dorthin; aber mit diefem einen Kurfus fchlofs 

feine Lehrthätigkeit vorläufig ab. 1819 wurde er zum Revier- 

förfter von Lauter zu Grünberg ernannt. 

1824 wurde die Errichtung einer öffentlichen Forftfchule in 

Verbindung mit der Univerfität Giefsen befchloffen und Hundes- 

hagen zur Leitung derfelben berufen. Die zweite Lehrerftelle 

wurde Karl Heyer übertragen und er gleichzeitig zum Ober- 

förfter des Reviers Giefsen berufen. Er trat diefe Stellung 

1825 an. 

Ein ganz neuer Wirkungskreis erfchlofs fich ihm jetzt. 

Fiel ihm auch zunächft mehr die praktifche Seite des Unter- 

richts zu, fo wufste er doch fchon damals — dies ift das über- 

einftimmende Zeugnifs feiner Schüler — die wiffenfchaftliche 

Grundlage in anregendfter Weife mit der praktifchen Demon- 

ftration zu verbinden. 
Neben feiner Lehrthätigkeit entfaltete er eine aufsergewöhn- 

liche Rührigkeit in der Bewirthfchaftung feines Reviers. Durch 

und durch Sanguiniker und Mann der praktifchen That, konnte 

er fich felbft nie genug thun und kannte für feine Arbeitslei- 

ftung keine Grenzen. Berühmt geworden ift die Aufforftung aus- 

gedehnter Hudeflächen der Stadt Giefsen, welche Heyer damals 

mit den allergröfsten Schwierigkeiten durchfetzte. Diefe Flächen 

— c. 1500 Morgen grofs — waren nur mit wenigen abftändigen 

Eichen beftanden und gewährten eine verfchwindend geringe 

Rente. Heyer wufste den Stadtvorftand für fein Unternehmen 
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zu gewinnen, rief aber den heftigften Widerftand der viehhaltenden 
Bürger durch die Aufforftung jener Blöfsen wach. Nichts defto- 

weniger bepflanzte er, indem er oft des Nachts arbeiten liefs, 
um nicht mit Gewalt von feinem Vorhaben abgehalten zu werden, 
diefe ganze Fläche in wenigen Jahren mit 2 und 3 jährigen 

Ballenkiefern, indem er hier den von ihm erfundenen Hohlbohrer 

zur Anwendung und wohlverdienten Anerkennung brachte. Gleich- 
zeitig legte er einen 26 Morgen grofsen Forftgarten an und be- 

fchäftigte fich eingehend mit der Forftbotanik nicht allein, fon- 

dern auch mit der Flora von Giefsen, welche er fpäter in bis-. 

her unerreichter Vollftändigkeit befchrieben hat. 

Um diefe Zeit trat Karl Heyer auch als Schriftfteller her- 

vor. 1826 erfchien feine »Technologie« und die kleine Schrift 

»die Vortheile und das Verfahren beim Baumroden.« 

Letztere Schrift namentlich ift ein Zeichen der praktifchen | 

Tüchtigkeit Heyers.?2) Das Stehendroden der Waldbäume war 

vor 1825 wenig bekannt. Heyers Vater wendete diefe Methode 

der Holzfällung fchon feit 1790 in den von ihm verwalteten 

Forften an und er dürfte wohl der Erfte fein, der diefelbe im 

Grofsen und mit vervollkommneten Mitteln in Deutfchland über- 

haupt angewendet hat. Aber das Verfahren brach fich nur fehr 

langfam Bahn, wurde feit 1830 befonders durch Karl Heyer in 

Heffen-Darmftadt, fpäter durch den Oberforftmeifter, fpäteren 

Oberlandforftmeifter Lorentz auch in Kurheffen, von da in Naffau, 

Heffen-Homburg, Baden u. f. w. eingebürgert. Im Frankfurter 
Stadtwalde rodete man fchon um 1800 das Holz ftehend, ohne 

dafs fich jedoch von da diefe Baumfällungs-Methode weiter 

verbreitet hätte. Erft mit dem Erfcheinen von Heyers Schrift 

wurde diefelbe in weiteren Kreifen bekannt. 

1830 wurde K. Heyer Forftinfpektor des Forftes Giefsen; 

aber feine dortige Thätigkeit war ihm vergällt. Sein Verhältnifs 
zu Hundeshagen hatte fich nicht fo geftaltet, dafs beide Männer 

gedeihlich neben und mit einander arbeiten konnten. 

Hundeshagen war fchon 1825 tief krank, in hohem Grade 

reizbar und unfähig, Widerfpruch zu ertragen. Heyers Natur 
war nicht auf diplomatifche Nachgiebigkeit und jene Schaukel- 
kunft angelegt, die in allen Lagen das Gleichgewicht zu erhal- 

ten weifs, Heyer war gerade, offen, energifch, eine derbe Natur 

2) Vergl. hierüber den Auffatz v. Karl Heyer »über die Vortheile und das 

Verfahren beim Baumroden« in, der Forft- u. Jagd-Zeit. 1856. S. 122 fgde. 
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mit dem berechtigten Bewufstfein des eigenen Werthes. So 
kam es bald zu Zerwürfniffen und Verftimmungen. Heyers red- 
licher Charakter wünfchte Nichts, als das Ende diefes unbehag- 

lichen Verhältniffes und er ergriff gern die fich 1831 bietende 

Gelegenheit, um in die praktifche Verwaltung zurückzutreten. 

Der Graf von Erbach-Fürftenau übertrug ihm die Direktion 

‘feiner Forftverwaltung und Heyer entwickelte hier fofort jene 
“ bewunderungswürdige Thätigkeit, um die herabgekommenen 

gräflichen Forften einer wirthfchaftlichen Behandlung zuzuführen, 

deren nur fo innerlich gefunde Naturen, wie er, fähig find. 

In diefem Verhältniffe verblieb er bis 1835, wo ihn ein 

_ ehrenvoller Ruf auf den Lehrftuhl des foeben verftorbenen 

Hundeshagen nach Giefsen zurückführte. Neben der Profeffur 

wurde ihm die Verwaltung des Forftes Giefsen übertragen und 

er hierdurch in den Stand gefetzt, die praktifchen Demonftra- 

tionen für feine Schüler in dem eigenen Reviere zu machen. 

Man fieht, wie das Leben und Wirken Heyers bis hierher 

ganz auf dem Boden der praktifchen Waldwirthfchaft ftand. 

Seine bis dahin erfchienenen fchriftftellerifchen Arbeiten wurzel- 

ten in demfelben Grunde und von feiner fpekulativen Begabung 

war bis dahin wenig in die Oeffentlichkeit getreten. Aber er 

hatte fie doch geübt, er hatte in der Stille den Schatz feiner 

praktifchen Erfahrungen geordnet und gefichtet und fich einen 

fyftematifch vollftändigen Ueberblick über das ganze Gebiet 

forftlichen Wiffens erarbeitet, der feinem fcharfen geiftigen Auge 

es erfchlofs, dafs die noch jugendliche Forftwiffenfchaft der wahr- 
haft wiffenfchaftlichen Begründung noch gar fehr bedürftig fei. 

Die Früchte diefer Arbeit waren die »Waldertragsregelung« 
(1841)?) und die »Änleitung zu forftftatifchen Unterfuchungen« 

(1846). 

Die »Waldertragsregelung« entftand dem wefentlichen Inhalte 
des Buches nach fchon 1826 und follte damals als Leitfaden 

für Heyers Vorlefungen gedruckt werden. Das Verhältnifs des 
Verfaffers zu Hundeshagen, deffen Syftem der Betriebsregelung 

Heyer für praktifch unanwendbar erklärte, veranlafste ihn, 
die Herausgabe des Buches zu verfchieben. | 

Diefe Arbeit Heyers ift rein fpekulativ. Nicht um eine 
Darftellung der praktifchen Grundlagen der Betriebsregelung 

3) 1862 in zweiter Aufl. v. Guftav Heyer herausgegeben (als VIII. Bd. 

Abth. d. Encyklopädie der Forftwiffenfchaft). 
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handelt es fich in erfter Linie, fondern um eine wiffenfchaftliche 

Unterfuchung der theoretifchen Grundfätze; wefentlich kritifch, 
giebt das Buch doch auch das pofitive Refultat der Unterfuchung, 

bleibt nicht auf dem negativen Standpunkte ftehen, fondern 

entwickelt des Verfaffers eigene Grundfätze in fcharf wiffen- 

fchaftlicher Form. Die Aufnahme, welche Heyers Waldertrags- 

regelung fand, war zunächft keine günftige. Feiftmantel, #) 

Jäger5) und von Wedekind®) traten gegen die Schrift auf. 
Pfeil?) fprach fich über das Buch an und für fich günftig aus, 
wenngleich er Heyers darin niedergelegten Anfichten nicht bei- 

ftimmte. 

Heyer antwortete Jäger und Wedekind heftig.®8) Diefe 

replizirten nicht eben höflich und es entwickelte fich eine heftige 
literarifche Fehde, die fcheinbar zu Gunften der Gegner Heyers. 
auslief. 

Heyers Waldertragsregelung ift trotz diefer ungünftigen 

erften Aufnahme des Buches eine epochemachende Arbeit. ?) 

Eine Menge neuer, intereffanter Gefichtspunkte find eröffnet 

und hierin beruhet die Bedeutung des Buches, weit weniger in 

der Kritik fremder Gedanken. Heyer war in erfter Linie für 

den fpekulativen Fortbau der Wiffenfchaft befähigt, weniger für 
die Kritik. Die »Waldertragsregelung« hat denn auch fpäter 

die Anerkennung in reichem Maafse gefunden, welche ihr 

anfänglich verfagt wurde. 
Eine fehr bedeutente Arbeit Heyer’s war die »Anleitung zu 

forftftatifchen Unterfuchungen,« bedeutend nicht deshalb, weil 

fie den Stoff der wiffenfchaftlichen Forftftatik felbft zu einer 

materiell vollkommenen Ausformung brachte — denn diefe Auf- 

gabe blieb zunächft ungelöft, — fondern deshalb, weil diefe 

Schrift den Ausgangspunkt bildete für eine neue Richtung der 

Forftwiffenfchaft, welche ihr bisher gefehlt hatte. 10) 

‘) Vergl. Forft- und Jagd-Zeit. 1842. S. 365. Feiftmantel nimmt die Hun- 

deshagenfche Taxations-Methode gegen die Kritik Heyers eifrig in Schutz. 

5) Vergl. Jäger’s Erklärung in der allg. Forft- und Jagd-Zeit., 1842. S. 384. 

Die Kritik fteht a. a. OÖ. 1841. S. 176. 

6) Neue Jahrbücher der Forftkunde, 21. Heft. 

7) Krit. Bl. XVI. 2. S. 31 — 54. 

8) Befonders in der von ihm 1842 herausgegebenen Schrift: Beiträge zur Forft- 

wiffenfchaft. S. darüber Forft- und Jagd- Zeit. 1842. S. 382. 

9) Siehe darüber unten % 19. 

10) Siehe darüber unten ? 20. Zur Gefchichte der Forftftatik, vergl. auch 

G. Heyer, Handbuch der forftlichen Statik I. 1871. Vorwort S. VI. 
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Der Entwicklungsgang, welchen unfere Wiffenfchaft feit 
G. L. Hartig genommen hatte, ift oben dargelegt worden. it) 
Er war um 1820 vorgefchritten bis zur allmähligen Ueberwin- 
dung des dogmatifchen Zwanges der Schule, an deren Stelle 
die freie Forfchung .der rationellen Forftwirthe zu treten begann. 
Allein diefer Forfchung fehlte die pofitive Wiffenfchaftlichkeit, 
die exakte Unterfuchungs- Methode; man fuchte Alles zu fam- 

. meln und zu fichten, was empirifch gewonnen wurde, um da- 
raus die Art und das Maafs der in der Wirthfchaft wirkfamen 
Kräfte und ihres Erfolges zu erkennen; aber man verftand es 
nicht, diefe Kräfte zu ifoliren und einzeln zu meffen. Was die: 
Praktiker als -Kraftwirkung erkannten, war meift das Produkt 

einer fehr komplizirten Reihe von Urfachen; der Weg, um zu 

einer naturgefetzlichen Begründung der Forftwirthfchaftslehre zu 

gelangen, war von Pfeil und Hundeshagen zwar erkannt und 

angedeutet worden; aber erft Karl Heyer hat ihn befchritten. 

»Unfere Wiffenfchaft wird fich fortwährend im Kreife drehen, 

fo lange nicht forftftatifche Unterfuchungen eben fo an der 
Tagesordnung find, wie die Kulturkünfteleien, in denen man 

gegenwärtig das Heil der Forftwiffenfchaft erblickt,« 12) mit die- 

fen uns überlieferten Worten Heyers hat er ein Zukunftspro- 
gramm aufgeftellt, welches der gegenwärtigen Epoche eine Reihe 

der wichtigften Aufgaben ftellt, an deren Löfung vor Allen der 
Sohn K. Heyer’s arbeitet. — 

Die »Anleitung zu forftftatifchen Unterfuchungen« ift eine 
Inftruktion, welche den Arbeiten eines »forftftatifchen Vereins,« 

deffen Begründung die Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe 

zu Darmftadt 1845 auf Heyers Antrag befchlofs, zur Grund- 

lage dienen follte. Heyer fafst den Begriff der Forftftatik fehr 

weit, er nennt fie die »Mefskunft der forftlichen Kräfte und Er- 

folge«. Die Neuzeit hat diefem Begriffe eine andere, engere 

Begrenzung zugewiefen ; 1?) der forftftatifche Verein ift nicht zu 

Stande gekommen, die von Heyer in grofsartigen Umriffen fkiz- 

zirten Arbeiten find nicht in Angriff genommen worden, die 

Anregung Heyer’s hat alfo einen unmittelbaren Erfolg nicht 

gehabt; aber geiftige Impulfe dürfen nach dem unmittelbaren 

Erfolge nicht beurtheilt werden. Ihre Kraft wird und mufs fich 

11) Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes S. 290. 301. 3135. 

2) Nach G. Heyer in der obigen Biographie in der Forft- u. Jagd-Zeit. 

v. 1856. 

13) Unten ? 20. 
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äufsern, fobald ihre Zeit gekommen ift, der fie vielleicht weit 

vorausgeeilt waren. Und wenn diefe Zeit gekommen ift, wird 

ihr Werth gewogen werden nach der Kraft lebendiger Bewe- 

gung, welche fie der Wiffenfchaft verleihen. 

Heyer wendete fich feit 1846 wieder mehr der Bearbeitung 

der Lehre von der Beftandsbegründung zu. Schon in dem 1847 

erfchienenen zweiten Hefte der »Beiträge« finden wir zwei vor- 

trefflich gefchriebene Auffätze über »gemifchte Holzbeftände« 

und »die Anzucht von Holzpflänzlingen in und aufserhalb der . 

Forftgärten«. 1853 aber entfchlofs er fich, eine Encyklopädie 
der Forftwiffenfchaften herauszugeben und eröffnete 1854 die 

Reihe der hierzu gehörigen Arbeiten mit dem »Waldbau oder 

Forftprodukten-Zucht«. Er fchuf mit diefem Buche ein Meifter- 
werk erften Ranges, ausgezeichnet eben fo fehr durch fcharfe 

logifche Gliederung und fyftematifche Vollftändigkeit des Stoffes, 

als durch einen bisher ungekannten Reichthum praktifcher Er- 
fahrung. Mit diefem Werke aber fchien feine Kraft gebrochen. 

Ein Bruftleiden als Folge früher überftandener Lungenentzün- 

dungen begann feinen Körper zu zerrütten. Noch bis zum 24. 

Auguft 1856 kämpfte er mit der ihn verzehrenden Krankheit. 
Dann endete ein fanfter Tod fein an treuer Arbeit und treuer 

Liebe zu feinem Berufe reiches Leben; aber fortwirkend auf 

die Entwickelung unferer Wiffenfchaft lebt fein Geift, und 

wenn wir in der eigenen Arbeit feine anregende Kraft fühlen, 

fo gedenken wir dankbar des Meifters mit dem fchwertgleichen 
Verftande und dem lichthellen, alle Tiefen durchdringenden 

Blicke und die dankbare Würdigung feines geiftigen Wefens wird 

ihm zum unvergänglichen Denkmal. — 3 

Bedeutende Männer pflegen wir gern zu vergleichen, um 

uns an der individuellen Begabung des Einzelnen um fo ftolzer 

zu freuen, welche uns durch den Vergleich klarer entgegentritt, 

um zugleich aber auch zu erkennen, wie jede befondere Be- 

gabung eine andere, gleichftrebende, doch individuell verfchiedene, 

ergänzt. Wir gewinnen dann häufig die Ueberzeugung, dafs 

fubjektiv überaus verfchiedene geiftige Naturen, fei es in Freund- 

fchaft oder Gegnerfchaft, mit innerer Nothwendigkeit zu einer 

kaum bewufsten Gemeinfamkeit des Strebens, zu einer nicht ge- 

wollten Theilung der Arbeit zur Erreichung gemeinfamer Ziele 

getrieben werden und wir erkennen auch hierin ein Gefetz der 

göttlichen Weltordnung. Solchen Betrachtungen vermögen wir 

uns nicht zu entziehen, wenn wir vor unfer geiftiges Auge die 
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Bilder Pfeil’s und Heyer's ftellen. Erfterer vor Allen ausge- 
ftattet mit der fchneidigen Waffe der Kritik, am bedeutendften 

in der Negation, feind jeder Regelgerechtigkeit, feind jeder 

Schule in der Wiffenfchaft und doch felbft in gewiffem Sinne 

Stifter einer Schule; der Mann der rafch emporblitzenden Ge- 

danken, die in weitem Fluge das ganze Gebiet forftlichen Wiffens 
umfpannten, welche er jedoch felten bis in alle Tiefen zu ver- 

folgen unternahm und bei der Art feines Lebensganges, der 

ihm den mühfamen Weg des Selbftftudiums mit immer lücken- 
hafter Bildung zuwies, felten bis in alle Tiefen» verfolgen 
konnte; — Letzterer unabläffig pofitiv fchaffend, in einem 
engeren, doch von ihm ganz beherrfchten Gebiete fich bewegend, 

reich an Gedanken, welche nicht fo weit vielleicht hinausreichten, 

als die Pfeil’fchen, die er dafür aber auch foweit verfolgte, wie 

eine gediegene wiffenfchaftliche Bildung, ein geübter Verftand, 

ein eiferner Fleifs fie zu verfolgen vermochte; überall gründlich 
und wohlbedacht, daher ficher vor jenen grofsen Sprüngen in 

der geiftigen Entwickelung Pfeils, ohne grofse Schwankungen 

in feinen Anfichten; nicht fo blendend, nicht fo herrfchfähig 

wie Pfeil, aber harmonifcher in feiner ganzen geiftigen Natur, 

ruhiger und klarer in feinem Fortfchreiten, gleichmäfsiger in 

feinen Beftrebungen; Beide durch und durch originell, hinaus- 

gewachfen über die Hartig’fche Schule, Weifer einer neuen. 
Zeit, der fie die Ziele zukünftiger Arbeit enthüllten. 

So haben diefe beiden Männer neben einander geftanden, 

ohne fich gegenfeitig. zu beneiden, mit achtungsreichem An- 

erkenntnifs der fubjektiven Begabung des Anderen '*) und den- 

noch mit dem klaren Bewufstfein ihrer Verfchiedenheit. So 

haben fie mit verfchiedenen Mitteln, auf verfchiedenen Wegen 

nach denfelben Zielen geftrebt, Pfeil als der Kämpfer gegen den 

Zwang der Hartig’fchen Schule, gegen die Unfreiheit auf allen 
Gebieten des Wirthfchaftslebens, gegen die unreife literarifche 
Ueberproduktion einer mit überftürzender Haft um den Fort- 

fchritt ringenden Zeit; Heyer als der friedlichere Forfcher nach 

den naturgefetzlichen Grundlagen der Waldwirthfchaft, der Mei- 
fter der exakten Mefskunft, der zuerft den abfoluten Maafsftab 

anzulegen verfuchte an die Kräfte, welche in der Wiffenfchaft 

1‘) Zwifchen Pfeil und Heyer kam es nie zu perfönlichen Mifshelligkeiten, 

fo fehr abweichend oft die Anfichten Beider waren. Pfeil hat in Heyer ftets den 

Mann anerkannt, in welchem prakt. Erfahrung und wiffenfchaftl. Bildung zu feltener 

Harmonie entwickelt waren. Man vergl. nur krit. Bl. XVI. 2. S. 4. XXIII. 2. 5.4 etc. 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. 13 
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wirkfam find und an die Erfolge der menfchlichen gütererzeu- 

genden Thätigkeit. — 
Heyers Wiffen war ein überaus vielfeitiges, feine Thätigkeit 

eine ungewöhnlich erfolgreiche. Der Ruf der Forftfchule zu 

Giefsen hob fich rafch, nachdem er den erften Lehrftuhl. der 

Forftwiffenfchaft dort beftiegen hatte.15) Seine Kenntnifs der 
Botanik !%) und Entomologie war fo gründlich und umfaffend, 
wie fie vielleicht vor ihm und nach ihm bis heute kein Forft- 
mann befeffen hat. Eine ächt fanguinifche Ruhelofigkeit war 
feinem Geifte eigen; aber fie trieb ihn nie in ungeordnetes, 
fprungweifes Denken hinein; mit ftrenger Zucht beherrfchte er 

den eigenen Verftand, mit ebenfo ftrenger Objektivität wufste 

er fremden Leiftungen gerecht zu werden. Nichts war halb an 

dem Manne und er durfte, als ein früher Tod fein reiches Leben 

abfchlofs, von fich fagen: Ich habe nicht umfonft gelebt. 17) 

$ 15. Gottlob König.') 

Die Lebensbilder hervorragender Forftmänner, welche ich 

mich mit objektiver Treue zu zeichnen bemüht habe, waren 

wohl geeignet, uns die Ueberzeugung zu verfchaffen, dafs die 

15) 1853 ftudirten dort 53 Forftleute. Heyer war 1848 rector magnificus. 

16) Die von Heyer zufammengeftellte »Phanerogamenflora von Oberheffen u. 

insbefondere der Umgebung von Giefsen« ift nach feinem Tode von Dr. Rofsmann, _ 

Prof. extraord. 1860 herausgegeben. Ratzeburg ehrt den Naturfor[cher in Heyer 

mit folgenden Worten (Schriftfteller- Lexikon S. 240): »Er zählte zu den ausge- 

zeichnetften Forftmännern uuferes Jahrhunderts; denn eine folche wiffenfchaftliche, 

namentlich naturwiffenfchaftliche Bildung, gepaart mit einer genauen Kenntnifs 

des Waldes, finden wir leider nur felten«. 

’7) Heyers Schriften: 5 

Technologie. 1826. 

Die Vortheile und das Verfahren beim Baumroden. 1841. 2. Aufl. 1862. Die 

Waldertragsregelung. 1841. 2. Aufl. 1862 

Die Hauptmethoden der Waldertragsregelung, grundfätzlich geprüft und ver- 

glichen. 1848. 

Der Waldbau oder die Forftproduktenzucht. 1854. 2. Aufl. v. G. Heyer. 1864. 

Beiträge zur Forftwiffenfchaft. ı. u. .2. Heft. 1842. 1847. 

Allgemeine Forft- und Jagd-Zeit., Jahrgang 1856, von Karl u. Guftav Heyer 

gemeinfchaftlich herausgegeben. 

Phanerogamenflora v. Oberheffen. 1860. (herausgegeben v. Rofsmann). 

1) Quellen der Biographie: In erfter Linie ausführliche mir zu Theil ge- 

wordene Notizen meines verehrten Freundes, des Geh. Oberforftrath Dr. C. Grebe, 

der König fo nahe geftanden hat, wie aufser ihm vielleicht kein deutfcher Forft- 

mann. Sodann die Biographie in Ratzeburg’s Schriftfteller-Lexikon (S. 288) von 

Dr. Senft in Eifenach. Endlich zerftreutes Material in den Zeitfchriften etc. 

- 
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junge Forftwiffenfchaft ihre berufenen Jünger in den verfchie- 
denften Lebens-Schichten fand, dafs die Meifter auf den ver- 
fchiedenartigften Wegen zu ihrer Meifterfchaft gelangten und 
dafs in der Forftwirthfchaft weniger, als in den alten Fakultäts- 
fächern, die fchulgemäfse Bildung mit ihrer leicht dogmatifirenden 
Richtung mafsgebend war. Eine viel bedeutungsvollere Rolle, 
als bei jenen, fpielte hier die originelle geiftige Arbeit des Ein- 
‚zelnen, die Autodidaktie, die individuelle Kraftnatur. Der Weg 

freilich, welchen die Forftwiffenfchaft im Ganzen zurückzulegen 
hatte, wurde dadurch nicht verkürzt; aber es kam ungewöhnlich 

viel frifche Kraft in fie hinein und der fcharfe Gegenfatz, welcher 
die Folge einer ftarken Individualifirung der Anfichten und Be- 

ftrebungen war, hat nicht zum Nachtheil der Wiffenfchaft felbft 
gereicht, fie vielmehr unverkennbar vielfeitiger und tiefer werden 
laffen. — Zu den bewunderungswertheften Forftwirthen, welche 

aus dem Jägerthum herausgewachfen find, gehört Gottlob 
König. 

Faft ganz ohne fchulgerechte Bildung, aber ausgeftattet 

mit einem wunderbar klaren Kopfe und einem Auge für prak- - 

tifche Dinge, welches von feltener Schärfe war, ift König em- 

porgedrungen bis zur herrfchenden Stellung des Meifters in 

feiner Kunft und er hat Hervorragendes gerade auf jenen Ge- 

bieten forftmännifchen Wiffens geleiftet, die fich dem Autodi- . 

dakten fehr fchwer erfchliefsen, namentlich auf dem Gebiete 

der angewandten Mathematik. In diefer Richtung ift eine Ein- 

wirkung feines Schwagers H. Cotta auf feinen Bildungsgang un- 
verkennbar. Aber ihn führte vor. Allem die eigene herrliche 
Begabung, der eigene eiferne Wille empor. Es ift das Bild 
eines ganzen Mannes, welches uns feine Lebensgefchichte bietet, 

das Bild einer urkräftigen deutfchen Natur, die in klarem, ern- 

ftem Bewufstfein ihrer Lebensaufgaben, allen Tand und alles 

rein Äufserliche verachtet, aber mit ungebeugter Straffheit ihre 

 Lebensziele zu erreichen weifs.. Von einem folchen, durch eine 

harte Lebensfchule gegangenen, nur der eigenen Kraft vertrau- 

enden, durch keine Gunft der Geburt oder des Namens empor- 

gehobenen Manne dürfen wir die milden Lebensformen derer 

nicht erwarten, welche auf geebneten Wegen zu gehen gewohnt 

find. Ein folcher Mann, deffen Leben Arbeit, fchwere unab- 

läffıge Arbeit ift, lernt den gefchraubten Ton des Salons nicht. 
Sein Kern ift die Kraft zur That; und diefem Kerne entfpricht 

bei wahrhaft bedeutenden Charakteren meift eine gewiffe Derb- 
Mr 13* 
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heit der Form, die den Verkehr nicht immer gerade fehr ange- 
nehm macht, aber ftets ein Ausdruck der Wahrheitsliebe, Zu- 

verläfigkeit und Offenheit ift. — 

Gottlob König war der dritte Sohn des Amtsfchreibers 
(Rechnungsbeamten) Joh. Chriftoph König und wurde am 18. 

Juli 1776 zu Hardisleben, einem Dorfe an der Loffa (im S. 
Weimarifchen Juftiz- Amt Buttftedt) geboren. Dort mag er auch 

wohl die Dorffchule befucht haben. 18 Jahre alt, trat er 1794 

bei dem damaligen Förfter H. Cotta zu Zillbach in die Jäger- 
lehre, aus der er 1796 entlaffen wurde.?2) Kurz darauf wurde 

er ın das damals beftehende S. Weimarifche Jäger-Corps und 

damit in den Herzoglichen Forftdienft aufgenommen und nach 

Jahresfrift als Jäger (d. h. Forftgehülfe) auf den Revieren Iffer- 

ftadt und Ilmenau (hier unter Oettelt) verwendet. r800 erhielt 

er einen längeren Urlaub, um fich an preufsifchen Forfteinrich- 
tungen in Weftfalen zu betheiligen, wurde 1802 zum Oberjäger 

befördert (und als Forftgehülfe nach Zillbach verfetzt, und unterm 

2. Juli 1805 zum Förfter (Revierförfter) in Ruhla befördert. 

Bis hierher bietet der Lebensgang Königs Nichts, was ab- 
wiche von der gewöhnlichen Jägerlaufbahn Vieler. Die Stellung 
des Verwaltungsförfters war, zumal in den thüringifchen Staaten, 
keine folche, welche dem Jägerthum verfchloffen war. Viele 
gingen, wie Oettelt, Käpler u. A. aus der Jägerei in die mit 

fehr geringen Befugniffen ausgeftatteten Verwaltungsförfter- 
Stellungen über. 

Aber in König hatte man doch fchon damals den unge- 

wöhnlichen Mann entdeckt. Seine Lernbegier war fchon in der 

x 

?) Königs Lehrbrief lautete (nach Senft a. a. O.): Kund und zu wiffen fei 

hiermit, dafs Vorzeiger diefes, Gottlob König, dritter Sohn des verftorbenen 

Herrn Amtsfchreiber König zu Hardisleben, bei mir, dem Herzoglich S. Weimarifchen 

und Eifenachfchen Förfter zu Zillbach, zwei Jahre die Jägerei und Geometrie er- 

lernet und fich während diefer Zeit durchaus rechtfchaffen, gefällig und fleifsig 

verhalten hat, fo dafs ich in allem Betracht recht fehr wohl mit ihm zufrieden 

gewefen bin. Da nun derfelbe nach Beendigung [einer Lehrzeit gefonnen ift, fein 

Glück weiter zu fuchen, fo ertheile ich demfelben mit Vergnügen diefes Zeugnils 

feiner Wohlverhaltung und verfehe daflelbe zu mehrerer Beglaubigung mit meines 

Namens Unterfchrift und Petfchaft. 

Zillbach, den 14. April 1796. 

(LS) 

Atteftirt Ludwig v. Arnswald der Zeit ‚beftallter 

Kammerjunker u. Oberforftmeifter 
Heinrich Cotta, 
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Lehrzeit aufgefallen. Ob dabei ein Paar fchöne Augen einge- 
wirkt haben, bleibt dahin geftellt.3) Cotta, durch feine Frau 

mit König verfchwägert, erkannte feine bedeutende Begabung 
frühzeitig und zog ihn fchon 1803 als Lehrer der Geometrie 

an feine Forftfchule in Zillbach. Als Cotta nach Tharand über- 
fiedelte (1810), errichtete König in Ruhla eine Meifterfchule, 

welche für Thüringen die Zillbacher Schule erfetzen follte und 

‘bald von den meiften Inländern, welche fich dem Forftfache 

widmeten, fowie von manchen Ausländern aufgefucht wurde. 

Die Schule #2) war ausdrücklich für den Standpunkt des Betriebs- 

förfters eingerichtet. Für die höheren Forftbeamten verweift 
König felbft auf die Univerfität. Er allein gab allen Unterricht; 

feine Schüler wohnten gröfstentheils im Forfthaufe; das ganze 

'Gepräge der Anftalt ift fehr befcheiden gewefen. 
König unterfchied in feinen Vorträgen die Forftadmini- 

ftrations-Lehre (Forftnaturkunde, Forftabtrieb, Forftanbau, 

Forftfchutz, Forftbenutzung und Forfttechnologie) von der Forft- 

organifationslehre (Forftmefskunft, Holztaxation), berührte 

die Forfteinrichtung und Forftdirektion nur flüchtig, unterrichtete 

daneben aber noch in Mathematik, Planzeichnen, Forftgefchäfts- 

ftyl etc. 
1813 trat König — früh genug für den Autodidakten, der 

erft 37 Jahre zählte — mit feiner erften fchriftftellerifchen Arbeit - 

hervor. Dafs er mit nicht geringen Plänen umging, beweift der 

Umftand, dafs die damals erfchienene »Anleitung zur Holztaxa- 
tion« fich als 2. Theil einer »Forftorganifationslehre« ankündigte, 

deren erfter Theil freilich nie erfchienen ift. 

Die literarifchen Erftlingsarbeiten pflegen zumeift nicht die 
materiell und formell vollendetften zu fein, die originellften aber 

gewöhnlich. Der Stoff derfelben hat meift länger in dem Ver- 
faffer gearbeitet, ehe er die äufsere Form erlangte, als bei den 

fpäteren Werken und es pflegt ein gutes Stück der geiftigen 
Kraft der Schriftfteller gerade in den Erftlingswerken auszuftrah- 
len, die daher für den Literarhiftoriker befondere Bedeutung 

haben. 

3) Senft bei Ratzeburg a. a. O. S. 288 erzählt, dafs König:in Zillbach ein be- 

fonderes Intereffe für Cottas Schwefter an den Tag gelegt habe. Wahrfcheinlich 

liegt hier eine Verwechfelung vor. König ift mit Wilhelmine geb. Ortmann 

(Schwefter der Oberforfträthin Cotta) verheirathet gewefen. 

#) Vergl. über die Einrichtung der Schule den Profpekt in der »Holztaxation« 

von 1813, im Anhang. 
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Dies erfte Werk Königs, die »Anleitung zur Holztaxation«, 

ift ganz vorherrfchend für die praktifchen Zwecke der Forftver- 
waltung und des Holzhandels gefchrieben, mit einer reichen 
Auswahl von Tafeln und Formularen zu Beftandsaufnahmen, 

Zuwachsberechnungen, Taxwerthberechnungen u. d. m. verfehen. - 
Das Buch enthält zunächft eine vollftändige Holzmefskunde, 

die jedoch fehr elementar gehalten ift und überall, chne irgend 

welche mathematifche Kenntniffe vorauszufetzen, vom Einfachften 

ausgeht. Sodann folgt eine Anleitung zu Maffenaufnahmen 
(durch Zählung, Probeflächen oder nach von König fo genannten 
Vergleichsflächen d. h. nach Normal-Ertragstafeln) und zur 
Zuwachsermittelung. Diefe beiden Theile des Buches find be- 

fonders bemerkenswerth und enthalten eine Menge neuer Gefichts- 
punkte für die anzuwendenden mathematifchen Methoden. 5) 

Im 2. Haupttheil handelt das Buch von Beftimmung des 
Holzpreifes und giebt praktifche Anleitung zum Entwurf der 

Holztaxen, zur Berechnung der Holzpreife, zur Wealdwerth- 

berechnung. ®) 

Sicherlich konnte den praktifchen Forftleuten jener Zeit 

kein befferes Handbuch über die bezeichneten Disciplinen ge- 
geben werden, als das König’fche. 

Inzwifchen hatte König 1813 den Titel Oberförfter, 1819 
den »Forftrath« erhalten, verblieb dabei jedoch in feiner Stellung 
in Ruhla. 1829 wurde er an die Spitze der im Jahre 1821 in 

Eifenach errichteten Grofsherzoglich Sächfifchen Forfttaxations- 

Kommiffion zur Vermeffung und Einrichtung der Grofsherzog- 

lichen Forften berufen, 1837 zum Oberforftrath ernannt und 

durch Verleihung von Orden und Ehrenzeichen geehrt. Das 

Ehrendoktor-Diplom der philofophifchen Fakultät zu Jena erhielt 

5) Man vergl. nur das, was S. 150 fgde. über Wuchsformen und Wuchs- 

klaffen gefagt ift, fowie die von König gegebenen Formeln für Berechnung der 

gefammten Abtriebsmaffe plus dem progreffionsmäfsig verminderten Zuwachs 

(S. 185), welche er je nach der Hiebszeit bereits verfchieden aufftellt, in derfelben 

Weife, wie dies fpäter Karl Heyer gethan hat. Intereffant ift ferner, wie fehr 

König bereits für ein gemeinfames Forftflächen- und Holzmaffen-Maafs in allen 

deutfchen Staaten eifert. (S. 171.) 

6) Etwas unfyftematifch hier angefügt, aber voll treffender Anfchauungen. 

Boden- und Beftands- Werth werden (S. 253) fcharf unterfchieden, die Stellung 

des Produktions- Aufwandes bei der Berechnung des Waldwerthes klargeftellt 

(S. 256), die Berechnung des Bodenerwartungswerthes auf einem freilich mühfeligen 

Umwege gelehrt (S. 258). 

4 
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er 1840 und dem Autodidakten wurde hiermit eine Auszeichnung 

zu Theil, welche ihn höher ehrte, als alle Titel und Orden. 

Seine Thätigkeit als Lehrer hatte fchon frühe die Auf- 
merkfamkeit auch im Auslande auf ihn gelenkt. Als man in 

Berlin 1819 die Errichtung einer Forftfchule ins Auge fafste, 

war es König, den die einflufsreichften Perfönlichkeiten für den 

geeigneten Mann hielten, den Lehrftuhl der Forftwiffenfchaft 

- einzunehmen. Allein König lehnte ab und Pfeil wurde dann 

berufen. 

Dabei war König weder ein glänzender Redner, noch ein 
ausgezeichneter Docent; das Ziel feines Unterrichts war die 

Heranbildung von tüchtigen Beamten für den Wirthfchaftsvoll- 

zug und Verwaltungsdienft, fein Streben ging daher vor Allem 
dahin, das Intereffe feiner Zuhörer für die praktifche forftmän- 

nifche Thätigkeit zu wecken und dies gelang ihm, nicht durch 
eine anregende Form der Darftellung, eine vollendete Diktion 

oder den Glanz wiffenfchaftlicher Argumentationen, fondern 

durch eine Fülle neuer und anregender Gefichtspunkte, welche 

er bei Befprechung wirthfchaftlicher Fragen auffand; es gelang 

ihm, trotzdem die Natur ihn nicht zum akademifchen Lehrer 

gefchaffen hatte. 

Die Privatforftfchule Königs in Ruhla wurde 1830”) nach 
Eifenach verlegt und zur Landes-Forftlehranftalt erhoben. König 

hatte jetzt einen Wirkungskreis gefunden, der feine ganze Kraft 

in Anfpruch nahm und ihn in hohem Grade befriedigte. 

Die Verhältniffe der thüringifchen Forftverwaltungen waren 

zu jener Zeit nicht eben günftige zu nennen. Das ariftokratifche 

Oberforftmeifterwefen 8) fpukte in allen jenen kleinen Staaten 
umher und liefs die tüchtigen bürgerlichen Kräfte zu keiner 
Geltung gelangen. Ein ignoranter Edelmann war immer noch 
mehr, als ein kenntnifsreicher Bürgerlicher. Die Zuftände der 

Forften waren denn auch, dem entfprechend, mangelhaft genug. 

Es fehlte an jeder planmäfsigen Behandlung derfelben, an 
Vermeffungs- und Einrichtungswerken, an Ordnung und Klar- 

heit des Betriebes. 

Königs fcharfes Auge erkannte bald alle diefe Mängel und 
fein ftahlharter Charakter bebte nicht davor zurück, die Jagd- 

7) Siehe darüber unten 2 26. 

9) Oben S. 95. 
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junker- und Adels-Wirthfchaft an der Wurzel zu faffen und 
wie Unkraut auszureifsen. ?) 

Zunächft legte er in einem ausführlichen Betriebsplane für 

den Forft Ruhla die Mängel der in Geltung ftehenden Ver- 
waltungs-Grundfätze dar und führte den fo entworfenen Plan 
mit vielem Gefchicke und Erfolg durch. Die genaue Vermeffung, 
fehr zweckmäfsige Eintheilung und Einrichtung der weimarifchen 
Forften 1%) folgte dann und eine Reorganifation der ganzen 

Verwaltung — ebenfalls Königs Werk — fchlofs fich end- 

lich an. 1") 

So wurde er in mehr als einer Richtung der Reformator 

des thüringifchen Forftwefens, unmittelbar nur für das Grofs- 
herzogthum Sachfen-Weimar, wo die hochherzige Anfchauung 

eines erleuchteten Fürftenhaufes feinen Beftrebungen Unterftütz-. 

ung gewährte, mittelbar aber für jene ganze Gruppe central- 

deutfcher Kleinftaaten, welche feit langer Zeit in fich eine 

gewiffe Gemeinfamkeit der Entwickelung, eine Intereffen-Ver- 
bindung zeigen, die fie über die enge Sphäre des kleinflaatlichen 

Partikularismus emporheben. Unausgefetzt war König bemüht, 

für beffere Bildung und Schulung des Beamten-Perfonales Sorge 
zu tragen. Praktifche Hülfsmittel für die Ausführung von Er- 
trags- und Maffen-Schätzungen fehlten zu jener Zeit noch fehr 
und König fuchte namentlich diefe Lücke auszufüllen, als er 1835 
feine »Forftmathematik« herausgab. Auch jetzt ftand ihm die 

wirthfchaftliche Anwendung gleichberechtigt neben der wiffen- 

fchaftlichen Weiterführung der Lehre felbft und in beiden 

Richtungen hat er durch dies Buch Bedeutendes geleiftet. Aber 

das Bedeutendfte an diefem epochemachenden Werke’ ift die 

grofse Zahl neuer Gedanken über die Theorieen der Zuwachs- 
Lehre, forftlichen Finanz- und Reinertrags-Rechnung, Wald- 

werthberechnung und über die mathematifchen Gefetze des 

Holzertrags, welche die Keime zu wiffenfchaftlichen Fortfchritten 

%) Was ihm freilich unter der Regierung der vortreffichen Fürften aus dem 

Haufe S. Weimar-Eifenach gelingen konnte, was ihm vielleicht in manchem 

anderen Staate zum eigenen Verderben ausgefchlagen wäre. 

10) Da Taxations-Revifionen nicht angeordnet wurden, fo haben diefe Be- 

triebsregelungswerke allerdings ihre Brauchbarkeit bald verloren, aber fie haben 

immerhin den Grund zu einer planmäfsigen Forftbehandlung in den weimarifchen 

Staatsforften gelegt. 

!!) Die im Wefentlichen noch heute beftehende Revierförfter-Organifation, 
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enthielten, die erft in neuefter Zeit durch G. Heyer, Prefsler, 

Schneider?) u. A. zur Frucht gezeitigt worden find. 

Dabei darf es nun freilich nicht verfchwiegen werden, dafs 

König von der Bedeutung der Mathematik für den Forftmann 
eine nicht ganz klare Anficht hatte. Wenn er in dem Vorworte 
zu feiner Forftmathematik (S. IT) den Satz ausfpricht: »Die 
Forftkunde befteht mehr oder weniger in einer Anwendung der 

Gröfsenlehre auf der Wälder richtigen Gebrauch«, fo ift dies 
trotz des vorfichtigen »mehr oder weniger« eine ftarke Ueber- 

treibung und ein: Irrthum, welchen letzteren man dem Autodi- 

dakten wohl vergeben kann, der aber auch in anderen Köpfen 

gefpukt hat und noch fpukt und den man nicht müde werden 
darf, als einen Irrthum, der leicht fchädlich werden kann, zu 

_ bezeichnen. 

Auf Veranlaffung der K. ruffifchen Gefellfchaft zur Be- 
förderung der Waldwirthfchaft veröffentlichte König 1840 »Wald- 

fchätzungstafeln«, welche befonders das von ihm aufgeftellte 

Prinzip der Maffenaufnahme durch Abftandszahlen zur Grundlage 
hatten. !?)- 1842 folgte eine neue Ausgabe der »Forfttafeln«, 

1846 eine kleine Schrift »Grundzüge der Buchenerziehung«, 1849 
aber fein zweites Meifterwerk »die Waldpflege«. - 

Hier bewährte fich fein fcharfer Geift in einer ganz neuen 
Richtung. 

An anderer Stelle wird der Nachweis geführt werden, '#) 
dafs die ältere Schule vor 1830 aus dem einengenden Rahmen 
der Betriebsarten-Wirthfchaft nicht herausgetreten war. 

Beftimmend in erfter Linie war überall die Betriebsform in 

möglichft reiner Ausprägung, "°) Wirthfchaftsziel demgemäfs im 

Hochwaldbetriebe der reine Beftand. Man wollte kaum irgend 

eine Beftandsmifchung gelten laffen, mit Ausnahme derjenigen 

von Eiche und Buche. Cotta trat zuerft für die gemifchten 

Beftände ein. Aber auch er gelangte zum klaren Begriffe der 

'2) Selbfiverftändlich foll hierdurch den Verdienften diefer Männer nicht 

das Mindefte entzogen werden. Sie haben an ihrer Stelle manchen Ge- 

danken König’s aus dem Gebiete der Waldwerth-Berechnung, Beftands-Maffen- und 

Zuwachs-Meffung, Zuwachs- und Ertrags-Berechnung felbftändig weiter entwickelt, 

vielfach auch umgeformt, manche weniger haltbare Idee ‚Königs (z. B. die der 

Abftandszahl) auch berichtigt. 

13) S. unten $ 23. 

1) Unten 2 16. 

5) Man vergl. Hundeshagen, Encyklopädie der Forftwiffenfchaft (1871) I. 

S. 314. 
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Holzarten-Wirthfchaft nicht und fein Waldbau ift ebenfalls 

wefentlich eine Beftandsbegründungs-Lehre. Die letztere wurde 

nach den verfchiedenften Methoden vorgetragen, die Beftands- 

Erziehung kaum angedeutet. Aufser der Lehre von den Durch- 
forftungen lehrten weder Hartig, noch Cotta und Hundeshagen 
irgend eine jener zahlreichen wirthfchaftlichen Mafsregeln, welche 

zur Pflege der bereits begründeten Beftände und des Bodens 

zu treffen find. Der älteren Schule fehlte eben der Begriff der 

Holzarten- und Boden-Wirthfchaft. 

Eine in hohem Grade unnatürliche Beftandsentwicklung war 
vielfach die Folge der angedeuteten gekünftelten Richtung. Die 

uniformirten, auf weiten Flächen mit ftrengfter Gleichalterigkeit 

erzogenen und wie mit der Scheere abgefchnittenen Beftände 
wurden durch Baum-Individuen gebildet, deren Blattvermögen 

auf ein Minimum herabgedrückt war, deren gefpannter Wuchs 

jede kraftvolle Entwickelung ausfchlofs und die ohne Wider- 
ftandskraft allen widrigen Einflüffen unterlagen. Der Kahlfchlag- 

Betrieb war aufserdem in vielen Fällen eine grobe wirthfchaftliche 

Sünde gegen den Boden, nicht minder auch der zu einem 

unwirthfchaftlichen Schlendrian ausgeartete Femelfchlagbetrieb. 

König gab der Wirthfchaft eine ganz neue Richtung, indem 

er ihr die Waldpflege !%) als den Inbegriff aller jener Mafsregeln 

einfügte, welche die Pflege der Waldbodengüte, des Waldwuchfes 
und der Waldfchönheit erzielen. »Dem Forftwirthe«, fo ruft 

er aus, »ift diefe Ernährungsquelle der Wälder (die Waldboden- 

kraft) anvertraut; er kann fie heben oder finken laffen, je 

nachdem er den unteren Rohboden, den oberen Nahrungsboden, 

den Humusvorrath, die Feuchtigkeitshaltung und Bodenbindung, 

dabei auch die äufseren und inneren Bodenzuftände und die 

atmofphärifchen Einwirkungen recht naturgemäfs pflegt oder 

nicht.« 17) Und weiterhin fagt er: »die bis jetzt fo unverant- 
wortlich vernachläfigte Pflege der Waldbewurzelung if 
ohne Zweifel der Holzzucht wichtigfter Theil.« '$) Er verlangt, 

dafs jedem Waldwuchs von vorneherein die normale Wurzelform 

gegeben werde, lehrt dann die Bekämpfung des Mifswachfes in 

den Beftänden durch Verbefferung der Bodenzuflände, Einbau 

'%) Ich citire nach der 2. Aufl. (1859) von Dr. Grebe, in welcher jedoch 

gerade die dritte Abtheilung des Buches, um welche es fich hier vorzugsweife 

handelt, in ihrer ganzen Originalität erhalten geblieben ift. 

'") Waldpflege, $. 317. 

18).A, a. :0, S. 220 
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von Zwifchenhölzern, Lüftung der Anwüchfe, Ausläuterungen, 
und handelt endlich von der Verfchönerung der Waldungen. 

Ernfte Mahnungen und neue Gedanken !9) in reicher Fülle ent- 
hält diefe Meifterarbeit Königs auf faft jeder Seite und die Ge- 

fchichtsforfchung hat es zu bekennen, dafs die neuefte Ent- 
wickelung der deutfchen Forftwirthfchaft, die Rückkehr zu der 

naturgemäfsen Holzarten- und Bodenwirthfchaft, die Individuali- 

firung der Waldbehandlung ihren Ausgangspunkt in König’s 
»Waldpflege« gefunden hat. 

In den äufseren Lebensverhältniffen Königs traten feit feiner 

Verfetzung nach Eifenach bemerkenswerthe Veränderungen nicht 
mehr ein. Sein Wefen wurde im Alter noch abgefchloffener, 

einfilbiger, herber, als früher. Manches ift in ihm beruhen geblie- 

ben, was der Wiffenfchaft nützlich gewefen wäre, wenn er fich 

zur Veröffentlichung hätte entfchliefsen können. Hierhin gehö- 
ren namentlich eine Reihe trefflicher Beobachtungen über die 

forftliche Natür der deutfchen Waldbäume. 2%) Aber König liebte 
die Veröffentlichung halbfertiger Arbeiten nicht. Vieles ift nach 

feinem Tode von feinem Freunde und Nachfolger, Dr. Grebe, 
herausgegeben oder verarbeitet worden, fo die »Forftbenutzung«, 

19) Ich verweife nur noch auf das, was König im IV. Abfchnitte der III. Abth. 

d. »Waldpflege« über den »äufseren Beruf für das Wohl der Wälder« fagt. 

Seine hier entwickelten fozialpolitifchen Gedanken find eines Riehl würdig und 

Jedem aus der Seele gefprochen, der in der Welt noch Etwas kennt, als die 

Erzeugung materieller Güter und fpekulirende kaufmännifche Berechnung. Das 

Verhältnifs der Waldwirthfchaft zu Land und Leuten ift vor König von Keinem 

in diefer Tiefe erfafst worden. Leider fafst er den ganzen fo hochwichtigen 

Stoff in wenige Paragraphen zufammen. Aber jeder Satz ift in Wahrheit ein 

neuer Gedanke und viel Worte zu machen, war feine Sache nicht. Der ganze 

Mann tritt uns in dem nachfolgenden Satze (S. 352) klar entgegen: »Zudem 

follte der Forftwirth auf dem Lande überall rathend und helfend zur Hand fein, 

wenn der Bevölkerung diefes oder jenes Uebel droht, in Feuer- und Waffernöthen 

und wo nur irgend Ruhe und Frieden herzuftellen it. Wer anders könnte auch 

in den ihm ergebenen Landleuten der Polizei eine fo treue, ortskundige Hülfs- 

macht zuführen, wo Ruhe und Ordnung eben gefährdet find? — Es wird gewils 

noch eine Zeit kommen, wo die Staatsregierungen diefe bereiten Hülfskräfte der 

Forftdienerfchaft zur Landeswohlfahrt mehr verwenden; nur müffen wir unfere 

Berufstüchtigkeit zuvor durch die That beffer an den Tag legen, 

als es feither in unferer Verdummung und Verknechtung unter Hof- 

chargen gefchah.« 

20) Dies hat Ratzeburg lebhaft beklagt, der König befucht hatte, ihn aber 

»zugeknöpft« fand. Schriftfteller-Lexikon S. 288 fgde. 
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handfchriftliche Notizen aus dem Gebiete der Gebirgs- und 
Boden-Kunde u. f. w. 21). 

Mit zurückgelegtem 70. Lebensjahre fprach er in der Vor- 
rede zur »Waldpflege« den Wunfch aus, dafs ihm Zeit und Kraft 
verliehen werden möge, das Wichtigfte feiner forftlichen Beob- 
achtungen und Sammlungen feinen Lefern gedruckt übergeben 

zu können. 

Aber diefer Wunfch wurde ihm nicht erfüllt. Ein Menfchen- 
dafein ıft zu kurz für den Weg, den ftarke Geifter fich felbft 

vorzeichnen. Am 22. Oktober 1849 führte ein fanfter Tod Gott- 

lob König in den ewigen Frieden ein. Weit über die Grenzen 

des Thüringer, ja des deutfchen Landes hinaus hatte die geiftige 

Kraft diefes feltenen Mannes Ziel und Richtung einer neuen, zu 

den naturgefetzlichen Grundlagen zurückftrebenden Forftwirth- 
fchaftslehre beftimmt; weit über Deutfchlands Grenzen hinaus 

war feinen begeifterten Schülern, feinen vielen Freunden und 

21) Königs Schriften: 

1813. Anleitung zur Holztaxation, ein Handbuch für jeden Forftmann. Mit 

14 Formularen, ı52 Tafeln und einem Höhenmeffer. Ift der II. Theil von: 

»Die Forftorganifationslehre«. 

1813. Kubiktabellen für aufbereitete und ftehende Bäume. 

1813. Zuverläffige und allgemein brauchbare Holztaxationstafeln, angebend den 

Inhalt und den Preis der runden, zugerichteten und irregulären Holzftücke, 

der Holzmaffe der ganzen Bäume und ihrer Theile etc. nach dem De- 

zimal- und Duodezimal-Maafs und im Thaler- und Gulden-Kurs be- 

rechnet. Befonderer Abdruck aus der Anleitung zur Holztaxation. 

1835. Die Forftmathematik in den Grenzen wirthfchaftlicher Anwendung, 

nebft Hülfstafeln etc. (688 S.), 2. Aufl. 1842, 3. 1846, 4. 1854 (von 

Dr. C. Grebe), 5. 1864 (v. demf.). Vergl. Pfeil, krit. Bl. IX. 2.-S. 8. 

Forft- u. Jagd-Zeitung 1854, S. 462 etc. Ift die erfte Hauptabtheilung eines 

encyklopädifchen Werkes: »Die Forftwiffenfchaft für den Forftdienft be- 

arbeitet«. 

1840. Allgemeine Waldfchätzungstafeln (nach dem Prinzip der Abftandszahlen). 

1840. Waldmaffentafeln in preufs. Maafse (desgl.). 

1842. Forfttafeln zur Ausmeffung, Inhalts- und Werthfchätzung aufbereiteter 

Hölzer, ftehender Bäume und ganzer Holzbeftände. Neue Ausgabe (die 

erfte Ausgabe in dem mir vorl. Exemplar ohne Jahreszahl). 1854 von 

Dr. C. Grebe neu herausgegeben. 

1846. Grundzüge der Buchenerziehung, rein aus der Natur und Erfahrung 

gegriffen. 16 S. 

1849. Die Waldpflege aus der Natur und Erfahrung neu aufgefafst. Der »Forft- 

behandlung« II. Theil. 313 S. 2. Aufl. 1859, von Dr: C. Grebe. 354 S. 

Mittheilungen von dem Forfteinrichtungswefen im Grofsherzogth. S.-Weimar, 

Ohne Jahreszahl. 

1851. Die Forftbenutzung. Ein Nachlafs, bearb. und herausgeg. v. Dr. C. Grebe, 



Verehrern die Nachricht feines Todes eine fchmerzliche Kunde, 

aber das Bewufstfein freudiger Troft, dafs fein Geift uns geblieben 
fei, jener ftarke Geift, der auf einfamen, unendlich fchweren 
Wegen emporgedrungen war zum Lichte der Wiffenfchaft, der 
in feiner ftarken Kraft die Gefetze der Entwickelung der Wirth- 

fchaft und Wiffenfchaft trug, der eben darum bleiben wird, wie 

diefe Gefetze felbft. 

$ 16. Die Waldzustände und die Technik der Bestandsbe- 
gründung und Waldpflege. 

Das Jahr 1820 fand in Deutfchland grofse Flächen verödeten 
'Waldbodens, viele kümmernde Beftände vor. Die Technik der 

Beftandsbegründung lag noch in den Feffeln der Hartig-Cot- 

ta’fchen Schule und entbehrte der freien Bewegung und zweck- 
bewufsten Beherrfchung der örtlichen Verhältniffe. Die Pflege 
des Bodens und der Beftände aber war theoretifch noch gänz- 

lich unentwickelt, gefchweige denn in den praktifchen Betrieb 

eingeführt. 

Man fteckte tief in der Betriebsarten-Wirthfchaft der Hartig- 

Cotta’fchen Lehre. Der reine, gleichalterige, gleichwüchfige 

Hochwaldbeftand war Wirthfchaftsideal. Weil die Eiche fich 

mit der Buche nicht recht im Femelfchlagbetrieb wollte erziehen 

laffen, opferte man die Eiche der Betriebsart. Von dem fchul- 

gerechten Mittelwalde entwarf man ein fchematifches Bild in 

den Lehrbüchern, deffen Verwirklichung die Praktiker eifrig an- 

ftrebten, vertheilte das Oberholz der verfchiedenen Altersklaffen 

regelmäfsig über die ganze Fläche und erzog diefer Schulregel- 

mäfsigkeit zu Liebe Krüppelwüchfe im Oberholze, weil man fie 

an Stellen überhielt, die nach ihren Bodenverhältniffen gänzlich 

ungeeignet waren, demfelben den nöthigen Wurzelraum zu ge- 

währen. So wenig die Forftwirthfchaftslehre den klaren Begriff 

der Beftands- und Bodenpflege in fich aufgenommen hatte, fo 

wenig war fie durchgedrungen zu der Erkenntnifs, dafs das Ziel 

der Wirthfchaft die höchfte Ausnutzung der konkreten Kraft 
des Standortes durch Erzeugung des werthvollften Holzes ift, 

dafs die Aufgabe des Forftmannes darin gipfelt, feine Stand- 

orte frei zu individualifiren und an jeder einzelnen Stelle genau 

diejenige Holzart zu erziehen, welche hier die relativ werth- 

vollfte ift, die Betriebsart aber ftets diefem erften Hauptzwecke 

unterzuordnen. 
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Die Forftwirthfchaft von 1820 arbeitete noch mit grofsen 
Flächen; doch fpezialihirte fie bereits im Vergleich zur alten 
Plenterwirthfchaft, die ftets mit der ganzen Fläche arbeitete. 

Die fpätere Entwickelung in diefer Periode zeigt Schritt für 
Schritt das Streben nach Verkleinerung der Betriebsfläche, nach 

weiterer Lokalifirung der wirthfchaftlichen Thätigkeit. Die fein- 
ften Formen des forftwirthfchaftlichen Betriebes aber können 

als die Wirthfchaft der kleinften Fläche bezeichnet werden und 

zwar in ihren vollendetften Durchführungen als die Bewirthfchaf- 

tung des einzelnen Stammes. Mit dem Zufammenlegen der _ 
Altersklaffen in grofsen Flächen, mit der abfoluten Nachhaltig- 

keit, welcher man einft die überhaubaren Beftände ruhig opferte, 

find die grofsen Betriebsflächen, ift der ganze mechanifirte Be- 
trieb gefallen, den einft die wirthfchaftliche Mittelftufe mit Recht 
an die Stelle der Regellofigkeit fetzte, der aber feine Berech- 

tigung verloren hatte, fobald diefes eine nur der Uebergangs- 

zeit angehörige Ziel erreicht war. — 

Die Zeit der wirthfchaftlichen Regeneration unferes Vater- 

landes wies der Forftwirthfchaft bedeutungsvolle Aufgaben zu, 

die wir richtig auffaffen werden, wenn wir den — freilich über- 

aus fchwer durchführbaren — Verfuch machen, in kurzer Ue- 

berfchau über die damaligen Waldzuftände ein allgemeines Bild 

derfelben zu gewinnen. In dem grofsen norddeutfchen Nadel- 

holzgebiete fah es vielerorts in den Forften traurig genug aus. 

Eiche und Buche verfchwanden immer mehr. Sie wichen dem 

Plenterhieb, dem Stabholzhandel, dem Streurechen. Die Bauern- 

forften, faft durchweg mit Kiefern beftockt, gingen mehr und 

mehr zurück, weil man dem armen Boden fortdauernd die Streu 

entzog.?!) In den Staatsforften verjüngte man die alten Plenter- 
beftände in dunkeln Samenfchlägen.?) Lange Verjüngungszeit- 

räume mit ihrer Bodenverwilderung, gedrückter, kränkelnder 
Wuchs der Jungwüchfe waren die unerfreulichen Folgen. Und 

zuletzt mufste vielfach doch der Anbau aus der, Hand nachhel- 

fen; aber man griff zumeift erft dann zu diefem Mittel, wenn 

die Bodenkraft bereits erfchöpft war. 
Eigenthümliche Verhältniffe hatten fich in Schleswig-Hol- 

ftein 3) entwickelt. Man hatte hier das Syftem der Feldgemein- 

') Pfeil, krit. Blätter, XV. ı. (1841) S. ııı fgde. 

2) Pfeil, a. a. O. XXXII 2. (1853) S. 204 fgde. 

3) C. v. Warnftedt, das Wefen und die Bedeutung der lebendigen Feldbe- 

friedigungen. Eutin 1864. Ueber die Knicks im Bremenfchen, namentlich über 
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fchaft in früher Zeit verlaffen und bei der Ausfcheidung von 
Sondereigenthum war es zu allgemeinen Einfriedigungen gekom- 
men. So bildete fich dort eine eigenthümliche Holzwirthfchaft 

in den breiten Knicks, welche die Höfe umfchliefsen. Aber die 

Aufhebung der Feldgemeinfchaft war andererfeits für die eigent- 

lichen Waldungen des Landes verhängnifsvoll; denn fie über- 
lieferte einen grofsen Theil derfelben der freieften Dispofition 
der Privatbefitzer. Das Beftreben, Weideland zu gewinnen, war 

bei einem Volksftamme natürlich, deffen Wirthfchaft hauptfäch- 
lich auf Viehzucht gegründet ift. Die in kleineren Parzellen 
an die Bauernhöfe gefallenen Waldftücke verfielen vielfach der 
Axt, um Weideland zu gewinnen. _Und auch die zu den Edel- 

höfen gehörigen Waldungen wurden im 18. Jahrhundert vielfach 
übermäfsig ausgenutzt und verfchwanden dann grofsentheils. 

Schleswig-Holftein wurde waldarm, während es früher waldreich 
gewefen war. Grofse Strecken Sandland verödeten vollkommen 
und es bildete fich Flugfand, wo noch vor 2 Jahrhunderten 

ftattlicher Wald geftanden hatte. Die Heide gewann in den 

mittleren Theilen des Landes rafche Verbreitung, mit ihr die 

Ortfteinbildung. Bei Beginn diefer Periode waren weite Strecken 

unfruchtbaren Bodens vorhanden, deffen Wiederbewaldung ernfte 
Schwierigkeiten fand.) 

Nicht günftiger ftand es an vielen Orten im hannöverfchen 

Flachlande. Verödete Gemeindegründe, fchlechtbeftandene Mark- 

waldungen, fait ertragslofe Heideftrecken — das ift vielerorts 

das Bild des Landes’) noch heute und doch ift es feit 50 Jahren 

beffer geworden, wie fo manche hoffnungsvolle neue Waldanlage 

zeigt. Auch die forftlichen Verhältniffe des hannöverfchen Har- 
zes gaben zu ernften Bedenken Anlafs.6) Die Verbindung des 

die dort als Schutzmäntel den Nadelholzbeftänden umgelegten Laubholzhagen, f. 

Münter, (Forftmeifter in Bremervörde) in Burckhardt’s »Aus dem Walde« I. Heft. 

1865, S. 125. 
4) Vergl. Binzer, »die Bewaldungsverhältniffe etc. in Schleswig-Holftein« in 

Danckelmann’s Zeitfchrift, III. S. 122 (1871); Wagner, »die Nadelhölzer in der 

Prov. Schleswig-Holftein«, a. a. OÖ. S. 289 fgde. 

5) Ueber die hannov. Heiden vergl. Burckhardt, »aus dem Walde« III. 1872, 

S. 4ı und V. 1874, S. ı fgde. (Meier). 

Die Entwaldung der Heiden, das Verfchwinden von Eiche und Buche nament- 

lich, gehört dem 16. u. 17. Jahrhund. an. Die angemeffene Wiederbewaldung 

derfelben wird von Burckhardt u. A. dringend befürwortet. 

6) Vergl. hierüber: Hausmann, über den gegenwärtigen Zuftand und die 

Wichtigkeit d. hannoy. Harzes. 1832. Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. ı. fgde. (v. Berg). 
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Forftwefens mit dem Bergbau hatte die forftlichen Intereffen 

hier in eine Abhängigkeit gebracht, welche nur ungünftig wirken 
konnte. Die Holzabnutzung war nicht auf eine rationelle Forft- 
einrichtung gegründet, fondern abhängig von dem Holzbedart 

des Bergbaus. Bis 1831 waren die dortigen Staatsforften nicht 

einmal fämmtlich vermeffen und als nun genaue Aufnahmen er- 

folgten, zeigte es fich, dafs !/ı; der gefammten Fläche Blöfse 

war.”) Wenn diefer traurige Kulturzuftand auch in erfter Linie 

den alten Infektenfchäden zuzufchreiben war, fo war ein zweiter 

Mifsftand doch auf die übermäfsige Ausnutzung zu Gunften der 

Bergwerke zurückzuführen. Seit 1830 begann das alte Holz 

allerorten zu fehlen und man war gezwungen, vielfach 70—80 

jährige Beftände zu nutzen. Statt der in ausreichender Maffe 
nicht mehr zu befchaffenden Holzkohle fanden Coaks Verwen- 

dung beim Verhüttungsprozefs. Neue Sturmfchäden betrafen 

die Forften 1834. Viele 60—7ojährige Orte wurden rothfaul. ) 

Der Gefammtzuftand der Forften war ein durchaus unbefriedigender. 

In Weftfalen und dem Sauerlande?) hatten Weide und 

Streunutzung die Buchen- und Eichenwaldungen tief gefchädigt 

und die Theilung der Markwaldungen hatte vielfach zum gänz- 

lichen Ruin derfelben geführt. Im Kreife Olpe waren 1806 faft 

alle Berge entwaldet. 10%) Ein grofsartiger Nadelholzanbau ent- 

wickelte fich hier feit 1800.11) Auf der Senne fanden fich weite 

7) Von 148800 M. Gefammtfläche waren 10IIoo M. reiner Fichtenwald, 

8630 M. Fichten und Laubholz gemifcht, 23400 M. Laubholz Hochwald, 2570 M. 

Mittelwald, 80o M. Niederwald; Soo M. bepflanzte Triften, ıI5oo M. Blöfsen. 

v. Berg, a. a. O. 

8) Ueber die Sturmfchäden f. unten 2 18. 

Die Urfache der Rothfäule fieht v. Berg in der angewendeten Kulturniethode. 

Man wendete im ı8. Jahrhundert im Harze vielfach fog. Stukenfaaten an, d. h. 

man verwundete dicht an den ftehen gebliebenen Erdftöcken den Boden et- 

was und befäete die fo hergeftellten Saatftellen fehr dicht. Die Wurzeln der 

jungen Pflanzen — dies ift v. Berg’s Anficht — fanden nun vielfach an den 

Wurzeln ein mechanifches Hindernifs, verkrüppelten und erkrankten. Der 

dichte Pflanzenftand auf den überfäeten Saatftellen mag auch degenerirend ge- 

wirkt haben. 

») Forft- u. Jagd-Zeit. 1869, S. ı55 fgde. 

'0) Vergl. Jäger in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 354- 

1806 wurde das Herzogthum Weftfalen darmftädtifch und es begann nament- 

lich durch die energifche Thätigkeit des verdienten Forftinfpektor Richter (fpäter 

Beffungen) eine beffere Zeit in forftwirthfchaftlicher Beziehung. 

1!) Richter hat die Wiederbewaldung der Berge mit Fichten im Olper Lande 

vielfach mit Hülfe der Landdragoner (Gensdarmen) durchgefetzt, Anfangs viel 

Widerftand gefunden, fpäter aber den wärniten Dank gierntet 
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Heideflächen und verfumpfte Orte, 12) letztere mit Ortfteinbil- 

dung, beide das Produkt lang fortgefetzter Mifshandlung des 

Bodens durch den Plaggenhieb. Die Theilung ausgedehnter 
Heidmarken nach der Emanation der Gemeinheitstheilungs-Ord- 

nung von 1821 befierte nichts. Die Bauern fuhren fort, die 

nunmehr in ihren Privatbefitz übergegangenen Heidftücke auf 

Plaggen zu nutzen und brachten fie bis zur vollen Ertragslofig- 
. keit herab. 

Die Theilung der alten, einft in vortrefflichem Kulturzuftande 

befindlichen Markwaldungen am Wiehengebirge 1?) führte zu 
einer folchen Zerfplitterung des Waldeigenthums, dafs von einer 

ordnungsmäfsigen Bewirthfchaftung kaum noch die Rede fein 
konnte. Die traurigen Folgen find denn auch dort nicht aus- 
geblieben. 

Die Buchenbeftände in Kurheffen, ") bei Weitem herrfchend 

im ganzen Gebiete, waren bei Beginn diefer Periode ebenfalls 

vielfach in einem abnormen Zuftande. Streuentnahme und 

Weide übten auch hier ihre Wirkung. Das alte Holz fehlte 
vielerorts. Man trieb dann fogenannte Stammreiswirthfchaft, 

d. . man fetzte mittelwüchfige Beftände auf die Wurzel, hielt 

dabei jedoch einiges Baumholz, namentlich Birken, über, von 

denen man die Füllung der zahlreichen Lücken erwartete. 

Statt deffen entftanden meift neue Beftandslücken, indem 

die Buchenftöcke vielfach nicht ausfchlugen. Es ftellte fich 
unter der verderblichen Wirkung fortdauernder Streuentnahme 
Heide ein und die Bodenverödung ging rafcheren Schrittes 
vorwärts. Die Angft vor völliger Devaftation trieb nun bei 

fpäteren Verjüngungen in den — übrigens meift fchon zopftrocke- 
nen — alten Beftänden zu fehr dunkler Stellung, auch zum 

Ueberhalten zahlreicher Lafsreifer aus dem vorhandenen Unter- 

holze und fo entftanden vielfach mittelwaldartige Beftandsformen. 

Da wo in Kurheffen der Hochwald- Konfervations-Hieb !) 

12) v. Dücker in der Zeitfchrift für Forft- und Jagdwefen von Danckelmann, 

VI. S. 49 fgde. Die Senne ift der Landftrich, füdweftlich vom Teutoburger 

Walde, nördlich von Lippftadt, und umfafst den Kreis Wiedenbrück, Theile von 

Paderborn und Bielefeld, fowie Theile von Lippe- Detmold. 

13) v. Dücker a a. O. II. S. ııo. Die Gefammtfläche der den Intereffenten 

zugefallenen Markantheile von 19312 Morgen wurde unter 6747 Berechtigte ver- 

theilt und es erhielt jeder feine 2 M. 155 [_]R. in Form eines fchmalen Streifens, 

der fich vom Fufse bis zum Kamm des Gebirges erftreckt! 

4) Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 418 fgde. 
15) Band II diefes Werkes, S. 335. 336. 

Bernhardt, Forstgeschichte. II. 14 



von Hartig zur ‘Durchführung gelangte, waren oft ähnliche 

Folgen eingetreten. Das Ende von alledem war dann meift 
der Uebergang zum Nadelholzanbau. 

Mittelwaldartiger Plenterbetrieb fand fich vielfach in den 

Forften, welche in der weiten Mulde zwifchen Harz -und 

Thüringerwald liegen. Buche und Eiche bildeten hier vorzugs- 

weife das Oberholz. Erftere wurde bei’ hohen Buchen-, nie- 

drigen Eichenholz-Preifen bis 1840 begünftigt. Die buchen- 

reichen Orte verjüngte man in dunklen Samenfchlägen, in 

denen die Eiche nicht aufkam. Die Ueberzeugung, dafs man 

mit der fchulgerechten Samenfchlagwirthfchaft keine Eichen 
nachziehen werde, wurde bald allgemein und man fuchte nun 

wenigftens das alte Eichenholz überzuhalten. So kam man zu 

einer eigenthümlichen Ueberhaltwirthfchaft, fuchte aber feit 1840 

durch energifchen Eichenanbau und durch eine freiere Ueber- 

führungswirthfchaft die Buche in angemeffenen Schranken zu 

halten. So namentlich in Pölsfeld, wie uns Knorr berichtet hat. 16) 

In anderen Theilen der thüringifchen Mulde blieb man bei 

dem Syfteme des plenterwaldartigen Mittelwaldes ftehen. So 

im Mühlhäufer Stadtwald. 7) Hier hat fich das Mifchungsver- 
hältnifs von Eiche und Buche im Oberholze in einer günftigeren 
Weife geftaltet. 

In den preufsifchen Rheinlanden begann man um 1820 die 

Zurückführung der von den Franzofen herbeigeführten mittel- 

waldartigen Beftandsformen zur reinen Hochwaldform. Auch 

hier wurde bei falfcher Löfung diefer fchwierigen Aufgabe 
dem Nadelholze viel Boden eingeräumt. 19) 

Nicht minder gefchah dies im Grofsherzogthum Heffen. 

Die Zuftände der dortigen Markenwaldungen und. auch vieler 

Privatforften waren um 1820 fehr unerfreulich. In der Büdinger 

Mark fehlten noch 183819) die Altbeftände faft ganz. Die 
1836 erfolgte Theilung hatte nur fchädlich gewirkt. Ueber- 
mäfsige Wildftände (die Grafen von Ifenburg befafsen das 

'6) Forftliche Blätter v. Grunert. XIII. 1867. S. 132 fgde, Ueber die Holz- 

preife f. weiter unten. 

'7) Vergl. d. Bericht über die II. Verfamml. deutfcher Forftmänner in Mühl- 

haufen i./Th. 1874, S. 175 fgde. 

'*) Betrefls der Saarbrücker Forften vergl. Föhrigen, der Wirthfchaftsbetrieb 

in d. preufs. Staatsforften d. Saarbrücker Steinkohlengebirgs in Grunert's forfl. 

Bl. XV. S. 34 fgde. 

'") Forft- und Jagd-Zeit. 1839, $. 57 fgde. 
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‘ Jagdrecht) zerftörten die Kulturen; überall war zur Unzeit in 

den Beftänden gehauen; gefchloffene frohwüchfige Orte fand 
man nur wenige. ?0) 

In der hohen Mark, der Röder, Bieber, Dieburger und 

Bebenhaufer Mark waren 1780—1810 über 40,000 Morgen in 

Blöfsen und Lichtungen verwandelt. Wo noch 1750 fchöne 

Eichen- und Buchen-Waldungen geftanden hatten, waren jetzt 

‚Heiden und Oedungen. Dabei ftanden die Holzpreife hoch. 
Auch. in Heffen griff der Kahlfchlag 1800—1820 Platz, 

felbft in Buchenbeftänden, die man durch Freifaaten zu ver- 

jüngen verfuchte. Maffenanbau von Kiefern, Fichten und Lär- 

chen war bei folchen Waldzuftänden zur Nothwendigkeit ge- 

worden. ?!) 

Im Odenwald waren?) fchon 1844, 0,3 der Waldfläche mit 

Nadelholz beftockt. Uebermäfsige Holznutzungen in den Ge- 

meindeforften hatten viele Laubholzbeftände durchlöchert. In 

den zwifchen Odenwald und Speffart gelegenen Erbach’fchen 

Waldungen war 1826 mehr als !/, produktionslos ??) (Blöfse oder 

ganz abftändig). Die vorhandenen haubaren Buchenorte waren 

ftark durchplentert, der Boden vielfach rückgängig. Als 1831 

eine Betriebseinrichtung ftattfand, mufsten 5473 M. von 16154 

zum Nadelholzanbau disponirt werden. 

Derfelbe ift in Heffen feit 1800 durch den Landjägermeifter . 

von Bibra begünftigt und durch die Aufforftung öder Striche 
die Landeskultur nicht wenig gefördert worden. **) 

Aber die dürren Sommer 1819, 1822, 1325 mahnten zur 

Vorficht. Auf den grofsen Kahlflächen verdarben ausgedehnte 

Kulturen. Man begann wieder, Buchen unter Schirmbäumen, 

felbft in lichten Kiefernorten, zu fäen. Seit 1$24 pflanzte man 

I- und 2jährige Kiefern mit dem Pflanzfpaten. Ein. äufserft 
energifcher. Kulturbetrieb entwickelte fich feit 1830. ?>) 

20) Y'orft- und Jagd-Zeit. 1839, a. a. O. 

21) v. Wedekind, neue Jahrbücher. VI. (1829). S. 129. 

22) Die Land- und Forftwirthfchaft des Odenwaldes, gekrönte Preisfchrift, 

v. Joh. Phil. Ernft Ludwig Jäger. 1844. Vergl. Forft- und Jagd-Zeit. 1844, S. 51. 

23) Jäger in d. Forft- und Jagd-Zeit. 1840, S. 463. 

2‘) Freiherr v. Bibra, geb. 1771, geft. 1844, war 1791 heff. Jagdjunker, 

Affeffor beim Oberforftamt Darmftadt und Verwalter des Oberforfts Battenberg. 

ı8or zum Öberforftmeifter in Romrod ernannt, 1824 zum Landjägermeifter, er- 

hielt er bei feinem 50j. Jubiläum 1844 den Titel und Rang eines wirklichen Ge- 

heimeraths. . 

2°) v. Wedekind, Jahrbücher, VII. S. ı fgde. 

14* 



In der bayerifchen Rheinpfalz (dem Pfälzerwald) hatten die \ 

Nadelhölzer, von denen übrigens die Kiefer feit den älteften 

Zeiten im Reichswalde bei Lautern heimifch gewefen war, 

fchon 1830 eine bedeutende Verbreitung gefunden. ?) Seit 1740 
waren dort grofse Kahlhiebe in der Nähe der Strafsen‘ und - 

Flöfsbäche an die Stelle der Plenterhiebe getreten. Seit dem 
Aufhören der letzteren gewann erft die Buche die Oberhand 

über die Eiche, dann die Kiefer über beide. 1843 war faft 

ein Drittel des grofsen Waldkomplexes mit diefer Holzart be- 
ftockt, welche befonders an den Weft- und Südwelftfeiten zur 

unbeftrittenen Herrfchaft gelangte. Zur Verfchlechterung des 

reizbaren Buntfandfteinbodens trug daneben das Streurechen 
das Seinige bei. ; 

Im Speffart fanden fich neben vielen ausgezeichnet holz- 
reichen Buchen- und Eichen-Altholzbeftänden viele lichte und 

gänzlich abftändige alte Eichenorte, in denen man der Boden- 

verwilderung nur durch Umwandlung in Nadelholz begegnen 

konnte. ?7) 

In den um Würzburg gelegenen Gramfchatzer und Gutten- 

berger Waldungen auf Kalkboden begann die Buche unter dem 

Einflufs einer plenterwaldartigen Hiebsführung feit Beginn des 

Jahrhunderts die Eiche zu verdrängen. Letztere war 1820 noch 

in zahlreichen alten Exemplaren vorhanden, aber für: ihre Nach- 

zucht gefchah wenig. Die hohen Brennholzpreife drängten viel 

mehr zur Nachzucht der Buche. In den meift mittelwaldartig 

geftellten Schlägen begann die Buche bald hochwaldartig zu 
dominiren. 

- 

26) Martin, der Wälderzuftand und Holzertrag, wie derfelbe mit feinen natur- 

gefetzlichen und thatfächlichen Grundlagen aufzufaffen, darzuftellen und zu beur- 

theilen it. München 1836. Vergl. auch Forft- und Jagd-Zeit. 1837, S. 121 und 

forftwirthfchaftliche Mittheilungen, herausgegeben vom k. bayerifchen Minifterial- 

Forftbureau. II. Heft. 1852. S. ı fgde. 1843 waren von 135888 H. 3918ı H. 

Kiefern, 24956 H. Eichen und Buchen, 35671 H. Buchen, Eichen und Kiefern, 

24769 H. reine Buchen, 535 H. Tannen, 10776 H. Ausfchlag- u. Eichen-Schälwald. 

Eichen von 40— 100 J. fehlten faft ganz. Erft die guten Maftjahre ı8ı1 und 

1822/23 waren zu Eichenkulturen erfolgreich verwendet worden. Vergl. auch: 

Guimbel, Forftgefchichtl. Notizen über d. k. bayer. Kreis Pfalz in Behlens Zeit- 

fchrift. 1842. Neue Folge. II. ı. S. ı fgde. 

27) Martin a, a. OÖ. Forftwirthfchaftliche Mittheilungen. II. Heft. 1852. S. 61. 

Seit 1826 begann im Speffart ein rationeller Durchforftungs- und Läuterungsbetrieb 

zu Gunften der Eiche, feit 1836/37 der Speffarter Verjüngungsbetrieb (Löcherbe- 

trieb). S. darüber weiter unten das Nähere. 
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Im Steigerwald ®) zwifchen Würzburg und Bamberg, führten 

unvorfichtige Kahlhiebe zur totalen Verrafung des kräftigen 

Bodens und dadurch zu einer unwirthfchaftlichen Herrfchaft der 

Weichhölzer. Im Hauptsmoor bei Bamberg ?®®) waren Eiche und 
Buche, ja felbft die Fichte vielfach am Verfchwinden. Die 

Kiefer gewann dort mehr und mehr Boden. In einem traurigen 

Kulturzuftande befand fich der altberühmte Nürnberger Reichs- 

- wald. 30) Die Eichen begannen zu verfchwinden; von ihrer früheren 

weiten Verbreitung gaben die überall eingewachfenen rückgängigen 

Stämme Zeugnifs. Taufende von Tagwerken trugen nur noch 

Kiefernkrüppelbeftände. Selbft die Fichte vermochte auf dem 

verarmten Boden nicht mehr zur Herrfchaft und gedeihlichen 
Entwickelung zu gelangen. ?!) 

Von grofsem Intereffe ift die Wirthfchaftsgefchichte des 

Fichtelgebirges. ? Die grofsen Schwankungen in der Art der 

Waldbehandlung, welche in faft allen Theilen von Deutfchland 

in der vorigen und diefer Periode — nicht zum Vortheil- des 

Waldzuftandes — nachweisbar find, haben hier fämmtlich ihre 

Wirkung geübt. Einft bildeten im Fichtelgebirge Fichte, Buche, 

Tanne Beftände trefflichften Wuchfes, dunklen Schluffes. Bei 

mäfsiger Durchplenterung derfelben wurde der Boden bis zum 

Anfang der vorigen Periode nirgends dauernd blofsgelegt. Dann 

aber, bei rafch fteigender Nachfrage nach Holz, legte man zahl- ° 

reiche Holzbringungsanftalten an und führte in der Nähe der- 
felben grofse Kahlhiebe, denen bald Buche und Tanne wichen, 

während die Fichte an Verbreitung gewann. 1800 begann man 

kleinere Kahlhiebe in Keffelform einzulegen, feit 1310 führte 
man Kuliffenhiebe. Buche und Tanne wurden hierdurch etwas 

mehr begünftigt. Gegen 1830 wurden dunkle Samenhauungen 
nach den Hartig’fchen Generalregeln geführt. Indem man nun 

 überlang auf Befamung wartete, ohne durch Handkultur ener- 
gifch zu helfen, überlieferte man den Boden rafcher Verwilde- 

28): Martin’a. a. ©, 

29) Martin a. a. O. 

30) Martin a. a. ©. Forftwirthfchaftliche Mittheilungen. I. Heft. S. 61 fgde. 

Befchreibung des Reichswaldes bei Nürnberg in gefchichtl. und wirthfchaftl. Be- 

ziehung. 1853 (Feftgabe für d. 16. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe 

zu Nürnberg). — Die Forftverwaltung Bayerns. 1861, S. 93 fgde. — 

31) Forftwirthfchaftliche Mittheilungen, a. a. O. 1841 gab es 7—8000 Tag- 

werk folcher Krüppelbeftände (2400—2700 Hektar). 

2) Forftwirthfchaftliche Mittheilungen. IV. Heft. 1852, S. 65. fgde. 
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rung, Buche und Tanne aber verfchwanden mehr und mehr. 
Statt ihrer drängte die Kiefer fich ein. Seit 1840 verfuchte 
man es dann mit fchmalen Kahlhieben (Abfäumungen). Jetzt 

verfchwanden in den fo begründeten Jungbeftänden Buche und 

Tanne ganz. Seit 1830 wurde viel gefäet und gepflanzt, auch 
die Tanne durch Vorverjüngung vielfach wieder eingebracht. 

Aber man verfäumte die Schlagpflege und liefs fo manchen 

hoffnungsvollen Jungwuchs wieder zu Grunde gehen. Erft die 

neuefte Zeit hat in rationellem Vorverjüngungsbetriebe Buche und 

Tanne lokal wieder zur Geltung gebracht und verfteht es zu- 

gleich durch forgfame Pflege der Jungbeftände deren wirth- 
fchaftliche Ausformung zu fichern. 

Ganz ähnliche Vorgänge haben fich im fränkifchen Walde 

vollzogen 3), foweit derfelbe einft zum Fürftenthum Baireuth ge- 

hörte. 3) Grofse Kahlhiebe um 1800 führten auch hier eine ftarke 

Verminderung der Produktionskraft des Bodens herbei und öff- 

neten der Kiefer Thür und Thor. In dem reichbevölkerten, in- 

duftriereichen Lande waren die Anfprüche an Weide und- Streu 

nicht gering. Ausgedehnte Domänenverkäufe 1812 zerftückelten 
zudem die Waldungen und durchbrachen ihren Zufammenhang. 
Nur in den unzugänglichen Bergen erhielt fich die einft überall 

heimifche Tanne. 

Seit 1830 trieb man auch im fränkifchen Walde Dunkel- 

fchlagwirthfchaft, begünftigte die Tanne dadurch allerdings, 

wartete aber zu lange auf Befamung und erzog nur kümmernde 

Jungbeftände. 

Nicht anders war es in den oberfränkifchen Waldungen, %) 

im bayerifchen Walde, %) in den vormals Leuchtenbergifchen 

Waldungen bei Eichftädt. 7) Ueberall fchädliche Wirkungen der 

307 A, 270.8. 98 Igde. 

3%) Dagegen war in demjenigen Theile des fränkifchen Waldes, der ehemals 

zum Fürftenthum Bamberg gehörte, in pfleglicher Weife geplentert und die Boden- 

kraft im Ganzen erhalten worden. Forftwirthfchaftliche Mittheilungen, a. a. O. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1834, S. 529 fgde. Meyer’s Zeitfchrift, 1814, 3. Heft, S. 25 fgde. 

35) Forflwirthfchaftliche Mittheilungen. I. Heft. S. 53. Nach Waldftands- 

revifonen von 1841. 

36) A. a. O. III. Heft (1852). Der bayerifche Wald war bis 1750 Urwald, 

1800 begann man Kuliffenhiebe zu führen, 1819 und 1823 wurden die erften 

Triften eingerichtet. Seitdem und bis 1830 wurden ftarke Kahlhiebe geführt, nach 

1830 ging man zum Dunkelfchlag über. 

7) A. a. O. II. Bd. 3. Heft (1856). S. 59 fgde. Meyer’s Zeitfchrift. 1814. 

IT. 5. S. 3. Forft- u. Jagd-Zeit. 1826, S. 26. fgde. 



Weide- und Streunutzung oder der grofsen Kahlhiebe, überall 

ein grofsartiger Wechfel der Holzarten, ein Verdrängen der 

Eiche und Buche durch Fichte und Kiefer, der Buche und Tanne 

durch die Fichte, diefer wieder durch die Kiefer, alles dies aber 

ein Zeichen gefchwundener Bodenkraft. 

Im Erzgebirge, 3%) in vielen Theilen von Thüringen, ift daf- 

felbe zu regiftriren. In dem letzteren Lande, deffen Forftwirth- 
fchaft fonft feit einem Jahrhundert fich mit Recht des beften 

Rufes erfreute, trat die Harznutzuug als eine fehr fchädliche 

Nebennutzung vielfach verderblich auf. In einem grofsen Theile 

Thüringens hatte einft der Stangenholz-Betrieb nach Jahres- 

fchlägen, in einem anderen ein mittelwaldartiger Betrieb geherrfcht. 

Dem erfteren lag ein hoher — 50—60 jähriger — Umtrieb zu 

Grunde. Auf den Jahresfchlägen liefs man eine grofse Zahl von 
Lafsreifern — nach Vorfchriften aus der Zeit von 1750— 1780 
150 Stück pro Hektar — ftehen. Bald erlangte indeffen das 

Oberholz in den befferen Lagen hochwaldartigen Schlufs, wäh- 

rend das Unterholz verfchwand. Nach 1800 gab man den 

Stangenholzbetrieb auf, führte erft lediglich Auszugshiebe im 
Oberholz, füllte bei Beginn diefer Periode die entftehenden Lü- 

cken mit Fichten und verjüngte dann die oberholzreichen Be- 

ftände im Samenfchlag, während man die unterholzreichen durch- 

wachfen liefs und durchforftungsweife möglichft günftig auszu-. 

formen beftrebt war. Allein dies konnte nur da gelingen, wo 
der Stangenholzbetrieb unverdorbenen Boden überliefert hatte. 

In vielen Fällen, wo Bodenverwilderung bereits eingetreten war, 

war die Umwandlung in Nadelholz geboten. 

Eine ähnliche Aufgabe erwuchs den Thüringifchen Forft- 
wirthen bei der Ueberführung der alten vielfach mit Buchen- 

Oberholz beftockten Mittelwaldungen. Ein Theil derfelben mufste 

ebenfalls dem Nadelholz überliefert werden. — !%) 

38) Forft- und Jagd- Zeit. 1837, S. 299 fgde. (Reifebericht.) Darftellung d. K. 

Sächf. Staatsforftverwaltung. 
39) Vergl. Liebmann und Möller, »Beiträge zur Gefchichte der Harzwälder« 

in der Forft- und Jagd-Zeit. 1859, $. 10. Ueber die neue Harznutzung am 

Thüringer Walde vergl. Grebe in »Aus d. Walde«, I. 1865, S. 48. 

‘0) Mittelwaldwirthfchaft wurde namentlich im thüringifchen Vorlande, Stangen- 

holzwirthfchaft in den Eifenacher, den zu Gotha gehörigen Ruhla’er und Winter- 

fteiner, fowie in den meiningenfchen Forften bei Waldfifch, Steinbach etc. be- 

trieben. Vergl. Grebe, die Ueberführung des Mittelwaldes in Hochwald in den 

Grofsh. Sächf. Domanial-Forften, in Burckhardt’s »aus dem Walde«. III. (1872) 

S. ı fgde. 
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Im Erzgebirge herrfcht die Fichte. Dafs fie in dem Elb- 
hochlande und Laufitzer Gebirge die Tanne verdrängt hat, wird 

durch noch vorhandene Beftandsrefte dargethan; #') doch ift die- 

fer Vorgang nicht quellenmäfsig nachweisbar. Fichte und Kiefer 

haben auch in anderen fächfifchen Waldungen bedeutend an 

Verbreitung gewonnen. In den Forftbezirken Colditz und Werms- 

dorf gab es vor 1818 nur wenig Nadelholz. Unpflegliche Be- 

handlung diefer einft mittelwaldartig mit Eichen-Oberholz be- 

ftockten Waldungen, Ueberlaftung mit Servituten, ftarke Wild- 
ftände zwangen zur Ueberführung in Nadelholz. #2) — 

In den Hochgebirgswaldungen der bayerifchen Alpen 

bei Reichenhall hatten zwar die Bedürfniffe der Saline fchon im 

Anfange des 17. Jahrhunderts zur Feftfetzung eines beftimmten 

Umtriebes geführt; #?) aber die Holzabnutzung war eine fehr 

unregelmäfsige und richtete fich mehr nach den Bedürfniffen 
der Saline, nach dem phyfifchen Alter des Holzes und nach der 

gröfseren oder geringeren Leichtigkeit des Holztransports, als 
nach einem feften Abnutzungsplane. 

Grofse Kahlhiebe wurden im 18. Jahrhundert geführt und 

ebenfo verderbliche Plenterhiebe, welche oft ganze Bergwände des 
nutzbaren Nadelholzes beraubten, fo dafs nur krüppelhafte Laub- 
holzwüchfe zurückblieben. Seit 1820 begann man mit energi- 

fchen Kulturen, erft mit Saaten, dann mit Pflanzungen. Die 

Fichte hatte zwifchenzeitlich die Tanne an vielen Orten verdrängt. 

Seit 1830 führte man mit gutem Erfolge dunkle Samenfchläge 

‚ nach den Regeln Hartigs. Die Tanne wurde vielfach wieder in 

die Verjüngungen eingebracht, der Durchforftungsbetrieb feit 

1852 verbeffert. *%) d 

In Würtemberg°») haben die Laubhölzer, namentlich die 

Buche, ebenfalls an Boden verloren. Streunutzung und Weide, 

*) Darftellung der K. fächf. Staatsforftverwaltung. S. 7. 

42) A. a. 0.5. 8 und 9. 

‘3) Schon 1609 wurde für die eigentlichen Hochgebirgs-Reviere ein 120jähriger, 

für die übrigen drei Reviere des Salinen-Forftamtes Reichenhall ein 112 jähriger 

Umtrieb feftgefetzt. Vergl. Forftwirthfchaftliche Mittheilungen. U. Band. 2. Heft. 

1855, S. 73 fgde. 

#4) Forftwirthfchaftliche Mittheilungen a. a. O. 

5) W. v. Teflin, zur ftaatsforftlichen Gefchichte von Würtemberg in d. Forft- 

und Jagd-Zeit. 1841, S. 35. — Tfcherning, Beiträge zur Forftgefchichte Würtem- 

bergs. 1854. In Bezug auf die Eigenthumsgefchichte des Altdorfer Waldes: 

v. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie, I. S. 70. Ferner: Forft- und Jagd-Zeit. 

1840, 5. 424. 
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fowie übermäfsige Wildftände waren die wirkenden Urfachen. 
Der durch feine Eigenthumsgefchichte befonders intereffante 
Altdorfer Wald befteht jetzt vorherrfchend aus Fichtenbeftänden, 

während früher Eiche und Buche herrfchend waren. 

Der Kulturbetrieb war in Würtemberg bis 1840 wenig ent- 

wickelt. Saat war Regel und man erzog meift unvollkommene 
Jungwüchfe. Zur Pflanzung griff man bei fehr geringen Kultur- 
mitteln felten. Um jedoch hier und da pflanzen zu können, 

ohne viel Geld zu verausgaben, gab man Blöfsen und Lichtun- 

gen an kleine Viehhalter zur Grasnutzung gegen die Verpflich- 

tung aus, die leeren Stellen zu bepflanzen. ?%) 

Hiermit kam man nicht vorwärts. Die Pflanzungen wurden 

fchlecht, mit zufammengerafftem Material ausgeführt. Erft 1850 
begann man, Saatkämpe anzulegen und gegen Geld zu pflanzen. 

Aber jeder Förfter hatte feine eigene Methode, es fehlte an 

tüchtigen Wirthfchaftern, obwohl Einzelne, wie Vogelmann, ?”) 

Bedeutendes leifteten. Auch an guten Waldarbeitern war Mangel. 

Dichte Saaten gaben fchlechte Beftände. Allmählig brach fich 
die Pflanzung Bahn. Die Pfeil’fche Methode, dann die Biermans’- 

fche wurden allgemein bekannt. Bedeutende Flächen wurden 

1840/5038) aufgeforftet. Reichliche Kulturgelder wurden aufge- 

wendet. Der wirthfchaftliche Fortfchritt fiegte. 

Die Beforgnifs, dafs in Würtemberg die Eiche dereinft 
ganz fehlen möge, veranlafste 1855 die Ober-Finanzkammer, 

eine ftatiftifche Erhebung über die vorhandenen Eichenvorräthe 

im ganzen Lande zu veranlaffen. Es fanden fich 3,647,000 Stück 

Eichen über !/, Klftr. Maffengehalt vor mit zufammen 2,628,000 

Klftrn. (8,898,408 Kubikmeter). Reicher Nachwuchs von den 

Maftjahren 1762, 1773, 1774, 1781, 1782, 1794, 1797, 1801, 

1803, 1807, 18II, 1812, 1814, 1818, 1822, 1824, 1825, 1834 

und 1838 war vorhanden. Aber es wurde zugleich konftatirt, 

46) Vergl. Monatfchrift f. d. würtemb. Forftwefen. II. S. 102. 

#7) Oberförfter v. Vogelmann, geb. 1769 zu Weifsenhof, trat mit 18 Jahren in 
das Herzogl. Leibjäger-Corps und befuchte die Jäger-Schule in Hohenheim. 1796 

durch Reitter mit Vermeffungen befchäftigt, wurde er 1805 ‘Oberförfter in Tutt- 

lipgen, erhielt 1818 d. Forftamt Nellenburg, 1819 Tübingen. Die Aufforftung 

ausgedehnter Oedflächen im Schönbuch ift fein Werk. 1336 penfionirt, ftarb er 

1850. Monatfchrift f. d. würtemb. Forftwefen. I. (1850) S. 182. 

8) Seit 1850 wurden auch ausgedehnte Mifchpflanzungen ausgeführt. Monat- 

fchrift. II. S. 102 fgde. 
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dafs der Uebergang von dem früheren Mittelwaldbetriebe zur 

reinen Hochwaldform die Eiche vielfach verdrängt hatte. #9) 
Die Wirthfchaftsgefchichte des Schwarzwaldes läfst drei 

Perioden ftreng unterfcheiden: Eine Periode des ungeregelten 
Plenterbetriebs mit fteter Deckung des Bodens und vorwiegendem 
Vorkommen-der Tanne in den mittleren, Tanne und Buche auch 

Eiche in den unteren, der Fichte in den oberen exponirten 
Lagen; eine Periode des fchlagweifen Betriebes, welche die 
Zeit von 1700 bis 1810 umfafst, in welcher neben Kahlabtrieben 

und kahlen Abfäumungen fchlagweife Plenterhiebe vorkamen | 

und in der die Tanne vielfach verfchwand, indem fie der Fichte 

den Platz einräumte; eine dritte Periode endlich, in welcher 

ein geordneter Femelfchlagbetrieb, anfangs mit fehr langen 
Verjüngungszeiträumen und allen in ihrem Gefolge einhergehenden 
Nachtheilen, feit 1810 aber energifche Kulturnachhülfe und kür- 

zere Zeiträume der Verjüngung charakteriftifch find. 50) 

Das Bedürfnifs nach Weide und Streu -hat auch an der 

Bewaldung des Schwarzwaldes gezehrt und bis in die neuefte 

Zeit find hier unvorfichtige Kahlhiebe in den bäuerlichen Privat- 

waldungen vorgekommen. Im Ganzen aber haben jene grofsen 

Waldverwüftungen, die wir aus der letzten Hälfte des vorigen 

und den erften Jahrzehnten diefes Jahrhunderts in fo vielen Theilen 
von Deutfchland zu verzeichnen haben, den Schwarzwald nie- 

mals in erheblichem Maafse betroffen und eben fo wenig ift 

hier ein bedeutender Wechfel der Holzarten eingetreten. — — 

Die. Waldzuftände von 1820 in Deutfchland waren — dies 

erhellt aus der vorangefchickten kurzen Schilderung zur Genüge 
— ungünftig genug. Die Forfttechnik erblickte in den Hartig’- 

fchen Generalregeln für den Femelfchlagbetrieb das ficherfte 

Mittel, jene Waldzuftände zu verbeffern und wir fehen diefe 
Methode der Waldverjüngung um 1830 faft zur abfoluten Herr- 

fchaft gelangen. In diefer Allgemeinheit ihrer Anwendung lag 

offenbar einer ihrer Fehler. Ihm zur Seite ftanden als fchwer- 

#9) Monatfchrift für das würtembergifche Forftwefen (Gwinner). VI. S. 372. 

®) Gebhardt, Skizzen zur Gefchichte der Wälder und der Verjüngungsformen 

im füdweftlichen und oberen badifchen Schwarzwalde, in d. forftl. Zeitfchr. für 

Baden, II. Bd. 3. Heft, S. ı3 fgde. Vergleiche auch den Brief des würtemb. 

Forftraths Lang »Zur Tanne im Schwarzwalde«, in Burckhardt's »aus d. Walde« III. 

(1872) S. 168. Lang will, namentlich auf dem Buntfandftein, überhaupt aber 

auf allen nicht ganz fruchtbaren Böden, Kahlabtrieb auch bei der Tanne, bekennt 

fich auch ganz offen als einen prinzipiellen Gegner der natürlichen Verjüngung, 

die er eigentlich nur für einen Zopf hält. 
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wiegende Mängel: Lange Verjüngungs-Zeiträume und die irrige 

Anfıcht, dafs man vermittelft der Methode Hartig’s die Beftände 
koftenlos verjüngen könne. 

Das Syftem Hartig’s5t!}) und Cotta’s®2) beruhete auf dem 
Prinzip des Abwartens, des vollkommenen Wäaltenlaffens der 

bei der Entftehung der Jungbeftände wirkenden Kräfte, welche 

nur durch gewiffe einfache Hiebsmanipulationen zu unterftützen 

feien. Was aber bei lange ausbleibender Befamung zu gefche- 

hen habe, wie die dann faft immer eintretende Bodenverfchlech- 

terung zu vermeiden fei — alle diefe Fragen fanden bei Hartig 

und Cotta keine Löfung. Man hatte Regeln aufgeftellt, nach 

welchen die natürlichen Vorgänge der Beftandsverjüngung in 

einzelnen Fällen fich vollzogen und man glaubte, dafs daffelbe 

in allen anderen Fällen eintreten werde. Wir wiffen, dafs dem 

nicht fo gewefen ift. 

Der Femelfchlagbetrieb nach den Hartig’fchen Regeln hat 

in Deutfchland manchen frohwüchfigen, gefchloffenen Jungbeftand, 

aber auch weite Strecken mit total ermüdetem oder verwildertem 

Boden hinterlaffen. In der Mark Brandenburg ift noch heute 
den um 1830 nach diefem Syfteme begründeten Beftänden der 
Stempel der gröfsten Dürftigkeit aufgedrückt. Im weftdeutfchen 

Laubholzgebiete verfchwand die Eiche in den dunkeln Samen- 

fchlägen vollftändig, ausgedehnte Flächen zuwachslofer, ohne 

Verjüngung daftehender räumlicher Buchenorte aber klagten 

jene ftarre, fchulmäfsige, in Regeln erftickte Methode ebenfo, 
wie das Ungefchick der Wirthfchafter an. Ihr endliches Schick- 

fal war der Anbau mit Nadelholz. 

In der Zeit der weiteften Verbreitung des Hartig’fchen 
Femelfchlagbetriebes, feit 1830 entftand eine energifche Reaktion 

5!) Vergl. hierzu d. Lehrbuch f. Förfter (1. Aufl. 1808). G.L. Hartig ftand 

bei Abfaffung deffelben nicht mehr auf dem Standpunkte feiner »Anweifung zur 

Holzzucht«. Er fchreibt fchon kürzere Verjüngungszeiträume vor; den Abtrieb 

empfiehlt er, wenn der Auffchlag 1/„—3‘ hoch ift (1791 2—4‘). Jetzt fchreibt 

er auch fchon Ausäftung der tiefbeafteten Mytterbäume etc. vor; fteht aber immer 

noch auf feinem abwartenden Standpunkte und überläfst der Natur ziemlich Alles. 

Vergl. hierzu Forft- u. Jagd-Zeit. 1854, S. 47. 

2) Cotta’s Waldbau (1816), viel fpäter erfchienen als die einfchläglichen 

Schriften Hartig’s, ftellt uns den Femelfchlagbetrieb auf einer höheren Stufe der 

Entwickelung. dar, als jene. Aber auch bei Cotta ift von jener feinen Schlag- 

befferungslehre, von dem rafchen Eingreifen der Handkultur überhaupt keine Rede. 

Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1854, S. 244 fgde. 
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gegen die Hartig’fche Dunkelfchlagwirthfchaft. In erfter Linie 
unter den Kämpfenden ftand Pfeil. Er vertrat einen mittleren 

Lichtftand und verwarf den dunkeln Schlufs Hartig’s und Cotta’s, 
ebenfo die langen Verjüngungszeiträume.®) In. der Literatur 

plädirte neben ihm Rafsmann’*) für den lichten Samenfchlag 
und fand in dem braunfchweiger Forftfekretär Schultze >) einen 

eifrigen Gegner. 

In den norddeutfchen Nadelholzforften liefs man feit 1840 
den Femelfchlagbetrieb fallen und ging faft allgemein zum Kahl- 

hieb über. 

Man hatte damit nichts Wefentliches gebeffert. Allerdings 
folgte der Axt jetzt fchnell genug die Neubegründung des Be- 

ftandes durch Saat oder Pflanzung. Aber die Jungwüchfe fingen 

auf den grofsen Kahlflächen bald zu kränkeln an. Die Schlag- 
befferung frafs unmäfsig Zeit, Arbeit, Geld. Die Infekten, vor 

allen die Maikäfer-Larve kamen auf den weiten fonnbeftrahlten, 

Flächen hinzu. Nun kultivirte man diefelbe Fläche fünf-, fechs-, 

zehnmal.5) Man fah fich nach Schutz und Schirm, nach 

einem Mittel um, die Bodenfrifche und Bodenkraft für die 

Kindheitsperiode des Jungbeftandes zu erhalten. Ganz in der 

Stille kehrten Einzelne zum Vorverjüngungs- und Schirmfchlag- 

Betriebe zurück, ohne dafs jedoch diefe Betriebsformen fich zu- 
nächft hätten allgemeineren Eingang verfchaffen können. ?”) 

Im weftdeutfchen Buchen- und füddeutfchen Nadelholz- 

Gebiete blieb der Femelfchlagbetrieb mehr in Uebung. Buche 

und Tanne wurden nach wie vor im reichlichen Schutz des 

Mutterbeftandes erzogen, aber nach veränderten Regeln, die bei 

der Buche zuerft, fpäter bei der Tanne Eingang fanden. Bei 

53) Krit. Bl., VII. Bd. 2. Heft (1834) S. 53 fgde. 

5°) Abhandlungen über intereffante Gegenftände beim Forft- und Jagdwefen 

von G. L. Hartig. 1830. 1 

®): Krit, Bra. 2a20: 

56) Statt taufend Beifpielen nur eins (Lange in d. allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 

1874) aus dem Reviere Zehdenick, wo man 1854/67 an 21,2 H. Kahlfläche um- 

herkultivirt, 770 Thlr. verausgabt und faktifch 85,2 H. bereits aufgeforftet, dabei 

aber nur eine kümmerliche, ungleichwüchfige und noch keineswegs gefchloffene 

Schonung erzielt hat. 

7) So in der Oberförfterei Zehdenick, in der fogenannten Kapp’fchen Kiehn- 

haide, wo ein alter wackerer Praktiker, Hegemeifter Rummler, nach wie vor die 

Kiefer in Samenfchlägen mit fehr gutem Erfolge verjüngt hat. Man vergl. hier- 

über Lange in d. Forft- u. Jagd-Zeit. 1874, S. 217 fgde. 



‚der Fichte wirthfchaftete man im nördlichen Deutfchland faft 

ausfchliefslich in Kahlhieben, im Erzgebirge, ‚Fichtelgebirge, 

dem bayerifchen Walde, in Franken, auf der Alb und im Schwarz- 

wald. aber in Samen- und Schirmfchlägen. Die grofse Wind- 
bruchgefahr, welche überall im nördlichen Deutfchland da her- 

vortrat, wo Fichtenbeftände auf Befamung angehauen wurden, 

wurde in den mittel- und füd-deutfchen Waldgebieten weit 

weniger gefürchtet und ift auch dort, wo meift fturmftändige 

Tannen und Buchen in die Fichtenbeftände eingefprengt find, 

ficherlich nicht fo grofs. 
In den beiden Jahrzehnten 1830— 1850 hat nach allen uns 

vorliegenden Nachrichten der Kahlfchlag-Betrieb in Deutfch- 

land 58) bedeutende Ausbreitung gefunden. Die alten mittel- 
waldartigen Beftandsbilder fchwanden mehr und mehr; an ihre 

Stelle traten die uniformirten Saat- und Pflanzbeftände. Seit 

1850 aber trat wiederum eine Rückftrömung ein. Weite Flächen 

total ermüdeter Böden, unaufhörliche Infektenbefchädigungen, 
mifslungene Kulturen aller Art wiefen auf die Vorzüge des 

Vorverjüngungsbetriebes mit feinem unverletzten, ftets über- 

fchirmten Boden hin. Ganz in der Stille begannen die Prak- 

tiker hier und da wieder zu plentern, in Eichen, in Buchen, 

auch in Kiefern. Man wagte kaum laut davon zu fprechen, 
dafs man jene faft verachtete, längft überwundene Wirthfchaft 

der gröfsten Freiheit des Wirthfchafters, der höchften Lokali- 

firung jeder wirthfchaftlichen Mafsregel wieder anwende. Aber 
man bewies durch die That, dafs man fowohl Beftände zu ver- 

jüngen, als fie zu pflegen vermochte, indem man zu einer ge- 

ordneten Plenterwirthfchaft zurückging und man erfuhr zugleich, 
dafs die Rückkehr zum Naturwalde das einzige Mittel fei, 

Starkholzzucht zu treiben und namentlich die Eiche in ftarken 

Einzelffämmen der Zukunft zur Verfügung zu ftellen. 
Solchen geordneten Plenterbetrieb findet man hier und dort 

neben Mittelwald- und Samenfchlagbetrieb in denLaubholzforften®®) 

58) Leider ift das in diefer Beziehung zu Gebote ftehende Material fehr 

dürftig, fo dafs es ganz unmöglich ift, zuverläfüge ziffermäfsige Nachweife bei- 

zubringen. 

59). Friedrich Vorländer, Verfaffer mehrerer kleineren Schriften bef. über die 

im Kreife Siegen heimifche Haubergswirthfchaft, ein ungewöhnlich tüchtiger 

Praktiker, Verwalter der dem Stifte Keppel gehörigen Forften bei Siegen, trieb 

feit 1820 eine folche Eichenftarkholzwirthfchaft (Plenterwirthfchaft) mit trefflichem 

Erfolge. 
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des Weftens, minder hier und da im Öften, in .der Mark 60) in 

Schlefien, 61) in Oftpreufsen. #) — 

Man fieht, wie die Waldwirthfchaft mit diefem und jenem 
Syfteme es verfuchte, die um 1820 vorhandenen, keineswegs 

befriedigenden Waldzuftände zu verbeffern. Die Technik der 

Beftandsbegründung wand fich nur mühfam los von dem 

Zwange der Betriebsarten, namentlich des ftarren Hochwald- 

prinzips. Mittelwaldartige Betriebfyfteme erhielten fich in Thü- 

ringen, 63), auch: in Bayern, *) hier und dort im Weften. Der 

Mittelwald fo gut wie der Hochwald litten an einer Unbeweg- 

lichkeit des Prinzips, die nur fchädlich fein konnte. Um der 

normalen Mittelwaldform nahe zu kommen, erzog man oft da 

noch Oberholz, wo nur noch Unterholz gedeihen konnte. — 

Eine ganz befondere Form des Buchenhochwaldes entftand 

im Solling. 

Auf die befonderen Verhältniffe diefes intereffanten Wald- 

gebietes, die Ueberlaftung der dortigen Forften mit Servituten 
habe ich fchon oben hingewiefen. 6) Im Jahre 1825 fand aber- 

mals eine Waldftandsrevifion im Solling ftatt, die fehr wenig 

befriedigende Ergebniffe hatte. Es fehlte faft ganz an altem 

Holze. In vielen, auf Verjüngung angehauenen, aber fchlecht- 

verjüngten Lichtfchlägen ftand zwar etwas haubares Holz 

umher; aber daffelbe war gänzlich unabkömmlich, wenn man 

nicht den letzten Schutz für den bereits ftark herabgekommenen 

Boden hinwegnehmen wollte. 6) 
Um diefe Zeit (1825) wurde Chriftian von Seebach %) als 

Forftinfpektions-Chef nach Uslar verfetzt. In ftrenger Anlehnung 

A der Kapp’fchen Kiehnhaide, Oberförfterei Zehdenick, oben Nöte 57. 

6%) Revier Scheidelwitz. ö 

#2) In maffurifchen Revieren. Vergl. v. Kujawa, über die natürliche Ver- 

jüngung des Waldes und ihren Einfluß auf die allgemeine Bedeutung der Wal- 

dungen etc. (Separatabdruck aus dem Jahrbuche des fchlefifchen Forftvereins). 

1874, S. 55 fgde. 

63) Mühlhäufer Gegend; manche Gemeindewaldungen in der goldenen Aue, 

Schkeuditz etc. j 

6) 1830 gab es in Ober-, Mittel- und Unter-Franken mit Afchaffenburg, auch 

in Schwaben und Neuburg ausgedehnte Mittelwaldungen. Seit 1830 begann man 

mit der Ueberführung des gröfsten Theils derfelben in Hochwald. Forftwirthfch. » 

Mittheilungen. II. Heft, S. 97. 

65) Vergl. d. II. Bd. diefes Werkes, S. 105. 

66) Krit. Bl, XXI. Bd., ı. Heft, 1845, S. 135 fgde. S. 147. 

#7) Zur Biographie Seebach’s vergl. Forft- u, Jagd-Zeit. 1864, 5. 28; 1866, 

S. 30. Grunert’s forftl. Blätter, 1866, S. 236. 
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an die befonderen örtlichen Verhältniffe des Sollingwaldes ent- 

wickelte diefer ausgezeichnete Praktiker eine befondere Methode 
der Beftandsverjüngung, welche er felbft den »modifizirten 
Buchenhochwaldbetrieb« genannt hat. %) 

In 70—80 jährigen Buchenorten — welche alfo im Wefent- 

lichen ihren Höhenwuchs vollendet hatten — nahm Seebach 

mit Rückficht auf fpätere natürliche Verjüngung eine Vermin- 

derung der Stammzahl fucceffive bis zu einer folchen Anzahl 

überzuhaltender Stämme vor, dafs nach 30—40 Jahren der 

Kronenfchlufs wieder eintreten konnte. Um der durch die ftarke 

Unterbrechung des Beftandsfchluffes eintretenden nachtheiligen 
Wirkung des ftarken Luftzutrittes, entgegenzuwirken, ergänzte 

Seebach den fich einftellenden Buchenunterwuchs durch Einfaat 

von Hainbuchen, Birken etc. 

Von Seebach wies auf den ftarken, von ihm komparativ 
nachgewiefenen Lichtungszuwachs am herrfchenden Beftande 
hin und glaubte, dafs diefe Modifikation des Buchenhochwaldbe- 

triebes die der Forderung der höchften Holzerzeugung ent- 

fprechendfte Betriebsform fei. . 

Anderen Zwecken fucht der neuere Lichtungs-Betrieb ®) 

‘ gerecht zu werden; er findet fein Motiv nicht in gewiffen, 

hiftorifch gewordenen Waldzuftänden, fonderen in der Eigenart 

unferer Lichthölzer, welche in reinen Beftänden das gebrauchs-. 

fähigfte Alter nicht zu erreichen vermögen, ohne fich licht zu 

ftellen und, indem fie felbft ohne Bodenfchutz zu kränkeln be- 

ginnen, den Boden verwildern zu laffen; anderen wirthfchaft- 

lichen Erwägungen wiederum verdankt jener grofsartige Kom- 

pofitionsbetrieb, der fich feit 1840 im Speffart und auch in 

Chriftian von Seebach’ war am 18. X. 1793 geboren, erhielt feine Jugend- 

erziehung auf einem Privatinftitut zu Hannover, abfolvirte. dann, einer alten Forft- 

manns-Familie angehörig (fein Vater war Oberforftmeifter), die forftliche Lehrzeit 

und abfolvirte dann mehrjährige Studien in Göttingen. Die Befreiungskriege machte 

er als hannöverfcher Offizier mit, wurde 1821 Forftmeifter, 1825 Forftinfpektions- 

chef’in Uslar (Solling), 1846 Oberforftmeifter. v. S. feierte 1863 fein 50 jähriges 

Amtsjubiläum und ftarb 1865 zu Uslar. 

68) Vergl. die eigene Darftellung v. Seebachs in den krit. Bl. XXI. ı. S. 147 

fgde. Verhandlungen des Hils-Sollings-Vereins von 1858. Monatfchrift f. Forft- 

u. Jagdwefen, 1858, S. 428 fgde. und 1863. Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1862, 

S. 188 fgde. — Forftliche Blätter (Grunert u. Leo) 1874, S. 252 fgde. (Forft- 

meifter Beling). 

69) y. Seebach belegte feinen Betrieb auch mit dem Namen »Lichtungshieb«, 

(feit 1858) was zur Vermeidung von Mifsverftändniffen zu beachten ift. 
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einigen Laubholzgebieten der Rheinlande zu entwickeln be- 
gann,”0) feine Entftehung. Aber die Gefammtheit aller diefer 

wirthfchaftlichen Mafsregeln läfst es uns erkennen, wie die 

Hartig’fche Betriebsarten-Wirthfchaft durchbrochen wurde, nach- 

dem fie fich unfähig erwiefen hatte, hier den Ertrags- Anfor- 
derungen, dort der Eigenthümlichkeit einiger unferer werthvoll- 
ften Holzarten gerecht zu werden. 

In äufserfte Oppofition aber gegen die ganze Richtung, in 

welcher fich die Technik der Beftandsbegründung bewegte, trat, . 

in Anknüpfung an den Waldfeldbau Cotta’s und die demfelben 
zu Grunde liegende Idee, Forftrath Liebich in Prag und die 

fogenannte Prager Schule. ”!) 

Der Waldfeldbau felbft fand grofse Verbreitung in Deutfch- 
land nicht. Zwar wurde von den Waldfeldern bei Viernhein 72) 

und im Frankfurter Stadtwalde 73) Gutes gemeldet; aber man war 
fehr wenig geneigt, diefer Verbindung von Wald- und Feld- 

bau 7%) weitere Verbreitung zu geben, eben fo wenig, wie es den 

eifrigen Verehrern der Haubergs- und Hackwaldwirthfchaft 

gelingen wollte, den letzteren in den an Ackerboden armen 

Bergländern Eingang zu verfchaffen. 

70) Mit dem fog. Speffart-(Löcher-) Betriebe begann man fchon 1836/37. Die 

Eichen gehen dort regelmäfsig durch 2 Buchen-Umtriebe. Auch in den Saar- 

brücker Forften ift eine ähnliche Forfteinrichtung getroffen. 

71) Chriftof Liebich, 1783 in Falkenberg (preufs. Schlehen) geboren, befuchte 

das Gymnafium in Neiffe und die Oberbau-Schule in Breslau, und wurde nach 

beftandenem Examen zum Feldmeffer und Forftkondukteur ernannt. Nach 3 jähr. 

Forftpraxis ging er zu feiner weiteren Ausbildung nach Zillbach, 1811 mit Cotta 

nach Tharand. Als Forftingenieur in Lemberg, fpäter in Prag angeftellt, wurde 

er bei Verkauf der dortigen Staatsforften disponibel und lebte feitdem als Dozent 

am Polytechnikum in Prag. Er ftarb 1874. Forft- u. Jagd-Zeit. 1874, S. 285 

nach der öfterreich. Monatfchrift für Forftwefen, 1874, S. 251. 

L. war ein Phantaft ganz eigener Art, aber ein ftrebfamer, redlicher Mann. 

Vergl. die beiden Auffätze von L.: Die Macht des Vorurtheils und der Ge- 

wohnheit gegenüber gröfster Kohlenftoff-Produktion. (Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, 

S. 401) und »die volkswirthfchaftliche Reform des Waldbaues« (a. a. O. S. 441) 

ebenfo feine »Eröffnungsrede als Dozent der Forftwiffenfchaft an der Prager Poly- 

technik« (Forft- u. Jagd-Zeit. 1849, S. 350). 

72) Forft- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 70. 344. 

73) A. a. O. 1858, S. 81. 

”%) Eifriger Vorkämpfer der Haubergswirthfchaft war K. Fr. Schenck. Vergl. 

Neue Jahrb. d. Forftkunde. 4. Heft. 1828. S. 22. Vergl. auch Schenck’s Statiftik 

des Fürftenthums Siegen. 1320. Behlen, Zeitfchr. f. d. Forft- und Jagdwefen 

in Bayern. V. ı. 1820. 



Liebich nun überftürzte fich in haftigen Angriffen auf die 
ganze neuere Forftwirthfchaft, ging weit über ‚Cotta hinaus, 

erklärte den bisherigen Waldbau für einen Krebsfchaden und 

einen Frevel an der Menfchheit und verlangte — namentlich 

für die Berg- und Hügelländer und den befferen Boden — all- 

gemein: Erziehung des Holzes in räumlichem Stande und land- 

wirthfchaftliche Vor- und Zwifchen-Nutzung bis zum fpäten 

Schlufs des Holzes. Ergötzlich find dabei feine Phrafen vom 

»Kohlenfeld der Atmofphäre«, diefem europäifchen Kalifornien 

u.f.w. Aber tief anregend hat auch dies, faft bis zur Karrikatur 

verzerrte Extrem gewirkt und die Polemik Liebich’s gegen die 

unverftändigen Kahlhiebe enthält manches Körnchen Wahrheit. 
Im Uebrigen ift diefer »Reformator« mit feiner Prager 

Schule rafch genug vergeffen worden.75) — 

Man fieht, an Vielfeitigkeit, an reicher geiftiger Bewegung 

fehlte es diefer Periode nicht. Und die Praktiker draufsen 

legten fo wenig die Hände in den Schoofs, als die Männer 

der Wiffenfchaft. 
Es waren auch der Motive, energifch mit der Kultur ein- 

zugreifen, genug vorhanden. Die Holzpreife ftiegen feit 1820 

in rafchem Tempo.’%) Vor Allem die Nutzholzpreife und es 
wirkte dies mächtig auf die Anzucht nutzholzgewährender Holz- 

arten, während die vielerorts finkenden Brennholzpreife den. 

75) Die Gefammtheit feiner Ideen hat Chriftof Liebich zuerft 1834 in einer 

80 S. ftarken Schrift »der Waldbau nach neuen Grundfätzen«, dann in einem 

ausführlichen Werke unter dem Titel »die Reformation des Waldbaus« (2 Theile 

1844/45) und 1866 in einem »Compendium des Waldbaues« (391 S.) fyftematifch 

geordnet dargeftellt. 1859 liefs er auch eine »Bodenftatik für Forft- und Land- 

wirthfchaft nach den Lehrenider Prager Schule« erfcheinen (264 Seiten). 

6) Bewegung der Holzpreife 1830/60. 

In der Mark Brandenburg ftiegen die Holzpreife feit 1815 allmählig. 1847/49 

erfolgte jedoch ein bedeutender Rückfchlag. Seit 1850 fliegen fie wiederum. 

(Forft- und Jagd-Zeit. 1832. S. 103 fgde.) 

Im Regierungsbezirk Trier (Beck, Befchreibung d. Reg. Bez. Trier. II. 1869. 

S. 19) betrug die durchfchnittliche Holztaxe für Eichennutzholz 1837 pro Kubik- 

fulßs 2,9 Sgr., 1867—5,3 Sgr.; für Nadelholznutzholz 2,; und 3,; Sgr; pro Klafter 

Buchenfcheit 87 und ı4ı Sgr; die Kohlholzpreife wichen feit 1860. 

Im füdlichen Weftfalen (Kreis Siegen) koftete der Wagen Holzkohlen 1330 

22 Thir., 1832 ı7, 1837 25, 1843 21, 1848 ı9, 1852 22,;,.1856 39,5, 1857 41, 

1861 21, 1865 16, 1868 ı5 Thlr., dementfprechend haben fich auch die Preife 

für Buchenfcheitholz normirt, während die Nutzholzpreife feit 1820 ftetig geftiegen 

find (v. Dörnberg, Statiftik, S. 44). 

In ganz Preufsen (forftl. Verh. von Preufsen, S. 33) ift die Taxe 1837/67 

pro Kbffs. Eichen-Nutzholz von 3,3 auf 5, Sgr., pro Kbffs. Nadelholz-Nutzholz 
Bernhardt, Forstgeschichte. II. 15 



Brennholzwäldern und namentlich der Buche ein trübes Progno- 
ftikon ftellten. Ein allgemeines freudiges Intereffe an der Wald- 
kultur erwachte. Friedrich Wilhelm IV. in Preufsen, deffen 

poötifches Gemüth feit jeher Baum und Wald mit einem tiefen 
und ernften Intereffe umfafst hatte, wendete feine Aufmerkfamkeit 

wiederholt der Wiederanzucht von Eichen und Buchen in den 

Marken zu.’7”) In Bayern fetzte der landwirthfchaftliche Verein 
Aufforftungsprämien aus.”®) Am Rhein begann man die Sünden 
alter Zeiten durch die Wiederbewaldung der hohen Eifel zu . 
fühnen, 7°?) im Rheinthal kam man zu der Ueberzeugung, dafs 

die rafch fich mindernden Buchen-Samenjahre 8%) und die diefe 

von 2,0 auf 3,3 Sgr., pro Klafter Buchen-Scheitholz von 89 auf 149 Sgr. ge- 

fliegen. 

In Bayern (Forftverwaltung Bayerns, S. 472) fliegen die Marktpreife für Bau- _ 

und Nutzholz im Durchfchnitt aller Sortimente 1831—58 um 64°/,, die des Brenn- 

holzes um 58°/,. Schon in der Zeit von 1840/50 ftanden hier die Preife an ein- 

zelnen Orten fehr hoch. 1843/44 koftete auf den K. Holzhöfen in der Pfalz 

ı Klafter Buchen Scheit ca. 16 fl., ı dito Kiefern 10—ı1ı fl. (Forft- u. Jagd-Zeit. 

1844, S. 68). 

In München (Papius in d. Forft- u. Jagd-Zeit. 1849, S. 200) koftete ı Klftr. 

Buchen-Scheitholz 1839 ı0 fl. 3 Kr., 1840 8 fl. 53; 1845 ıı fl. 53; 1848 9 fl. 43. 

Im Altdorfer Wald (Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 425) koftete 1840 ı Klftr. 

Buchenholz (244 Kffs. Raum) 7 fl., Nadelholz 5 fl. In Oberfranken klagte man 

1838 über grofse Holztheuerung (Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. 505); in-Sachfen 

gingen die Brennholzpreife 1838 gegen das Vorjahr um '/s in die Höhe (daf. 

S. 191); in Würtemberg waren die Holzpreife fchon 1839/40 theilweife fehr hoch; 

im Forftamt Sulz (würtemb. Schwarzwald) koftete 1839/40 der Kffs. Eichen- ' 

Stammholz 23—24 Kreuzer, Buchen 20, Nadelholz 7—12, Buchen-Scheitholz pro 

Klafter 12—14 fl. (Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 383); 1854 koftete in Würtem- 
berg (Monatfchrift f. d. würtemb. Forftwefen. V. 1854, S. 276) der Kubikfufs 

Eichen-Langholz 9 (Forftamt Altenfteig) bis 14 Kreuzer; Nadelholz 5 (Blau- 

beuren, Ellwangen) bis ıı (Mergentheim, Neuenbürg, Altenfteig); Buchenfcheit 

pro Klafter 5 (Freudenftadt) bis ı2"/, fl. (Mergentheim). 

Im heffifchen Odenwald fanken um 1847 in Folge aufserordentlicher Holz- 

hiebe in den Gemeindewaldungen und der Kohlenzufuhr (Forft- u. Jagd-Zeit. 1853, 

S. 343) die Brennholzpreife; in Anhalt fliegen die Bau- und Nutzholzpreife, die 

Brennholzpreife blieben in den 5oer Jahren wegen Vordringens der Braunkohle 

ftehen (Forft- u. Jagd-Zeit. 1858, S. 280); in der Laufitz wichen die Brennholz- 

preife 1858 ebenfalls (Forft- u. Jagd-Zeit. 1858, S. 281). 

Man fieht, dafs die Nutzholzpreife allgemein und ftetig, die Brennholzpreife 

lokal ftiegen, letztere aber vielerorts fielen. 

7) Um 1840. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 409. 

78) Forft- u. Jagd-Zeit. 1845, S. 427. 

”®) Beck, Befchreibung des Regierungsbezirks Trier. II. S. 67 fgde. 

%») Vergl. die Angaben Ihrig’s (Forftmeifter in Büdingen) in d. Forft- und 

Jagd-Zeit, 1860, S. 341. In den 52 Jahren 1754— 1806 war im Büdingerwalde 



Erfcheinung begründenden rafch fich mehrenden Frühlings- 

Froftfchäden wohl die Folgen verkehrter Forftwirthfchaft feien; 

überall regte man fich eifrig; Säen und Pflanzen im Walde 

wurde zu hoher Vollkommenheit durchgebildet; dabei machte 

fich mehr und mehr "das Beftreben geltend, nicht allein die 
Methode durchzubilden und zu verfeinern, fondern auch die 

finanziellen Gefichtspunkte zur vollen Geltung zu bringen und 

die Wirthfchaft möglichft wenig mit fchwerem Kulturgelderauf- 
wande zu belaften. 

Im ganzen norddeutfchen Kieferngebiete gelangte die Pflan- 

zung einjähriger Kiefern mit entblöfster Wurzel zur weiteften 

Anwendung. 8!) Sie trat an die Stelle der Ballenpflanzung, bei 

welcher man Anfangs den cylindrifchen, feit 1823 den konifchen, 8?) - 

feit 1828 den von Karl Heyer erfundenen heffifchen Waldpflanz- 

fpaten anwendete.®) Auch war feit 1830 der ganz kegelför- 
mige Magdeburger Hohlfpaten durch Forftmeifter v. Meyerinck 
bekannt geworden. 8%) 

Die Kiefernpflanzung ohne Ballen wurde durch G. L. Hartig 
allgemein eingeführt. Auf feine Anregung machte ÖOberförfter 

Weftphal im Revier Grofs-Schönebeck mit diefer Methode um- 
faffende Verfuche. Hartig empfahl dann 1833 #5) die neue billige 

Pflanzmethode in der preufsifchen Staatszeitung den Privatforft- 

befitzern in einem Auffatze »Wohlfeile Methode, Kiefernbeftände 

auf Blöfsen zu erziehen.« Gleichzeitig wurde fie in der Staats- 

forftverwaltung amtlich empfohlen ®) und den Beamten genaue 

Anweifung zur Ausführung ertheilt. Die Pflanzung erfolgte in 

rajolten Löchern mit dem Setzholze, je 2 I—2 jährige Pflansen, 

die büfchelweife im Kamp ausgehoben wurden, in ein Loch. 

25 mal Maft (13 mal halbe, dreiviertel und volle Maft); 1807—1859 nur 14 mal 

(8 mal ein Drittel, dreiviertel und volle Maft). 

#1) Zur Gefchichte der Kiefernpflanzung vergl. Grunert in den forftl. Bl. 1865, 

S. ı fgde. — Band II diefes Werkes, S. 340. 

#2) Der konifche Spaten ift zuerft von Hontfchick in Andre’s ökon. Neuig- 

keiten, 1823, empfohlen. 

8) Karl Heyer hat den Spaten 1823 konftruist. Er wurde 1828 von Wede- 
kind in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde befchrieben (I. B. ı. H. S. 1), 

fpäter auch von Heyer felbft in f. »Waldbau« (II. Aufl. von 1864, S. 187 fgde.). 

Auch Hundeshagen befchrieb 1825 in f. Beiträgen zur Forftwiffenfchaft den Bohrer 

(Bd. I, Hft. 2), wiewohl unvollkommen. 

8) Krit. Bl. V. 1. S. 98. 

85) Krit. BL VII. 2. S. 80. 

8) Min. Refkr. v. 6. II. 1833. II. 417b. 
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Pfeil eiferte heftig gegen diefe Methode, 87) welche fpäter- 

hin — nicht mit Recht — vielfach feinen Namen getragen hat, 
änderte feine Anfıcht aber bald und vervollkommnete die Methode 
der Pflanzenerziehung wefentlich. 88) 

Es würde von grofsem Intereffe fein, den Erfinder diefer 

Pflanzmethode zu kennen. Es ift anzunehmen, dafs irgend ein 
fleifsiger Praktiker, der in der Stille feiner Wälder arbeitete, 
diefen überaus fruchtreichen wirthfchaftlichen Gedanken in fich 
gezeitigt und dafs G. L. Hartig ihn nur weiter ausgebildet hat. 

Ob, wie Grunert annımmt, in Schlefien bereits Verfuche vor 

Hartig gemacht wurden, bleibt dahin geftellt. 8) | 
Kaum irgend eine andere Pflanzmethode hat eine fo grofse 

Bedeutung erlangt, wie diefe. Zwar fehlte es nicht an Mifser- 
folgen. Auf den weiten Kahlflächen verdarben Dürre und Mai- 
käfer-Larve grofse Kulturen; aber hunderttaufende von Mor- 

gen wurden mit einjährigen Kiefern rafch und billig in Beftand 

gebracht und diefe Pflanzmethode behauptete für die lockeren 

Flachlandsböden den Vorrang vor allen anderen. Schon 1833 

fchlug ein Herr von Reck vor, in Pflugfurchen zu pflanzen. %) 

Diefe Methode wurde bald darauf von einem fehr tüchtigen Kul- 

tivator in der Mark weiter ausgebildet, von Friedrich Adolf von 

Alemann. ?!) Seine Kiefern-Klemmpflanzungen find eben fo be- 
rühmt geworden, wie feine Eichenkulturen im armen Sandboden 

mit thonreichem Untergrund. 

#2) Porn: BEN 22, S.°279: 

88) Krit. Bl. X. 2. S. 170, XVII. r. S. 143 fgde. 

#9) In den forftl. Bl. a. a. O. (1865). i 

%0) Krit. Bl. VII. 2. S. 90. Preufs. Staatszeitung Stück 88 (1833). 

N) Friedrich Adolf von Alemann, geb. 1797 auf dem elterlichen Gute bei 

Magdeburg, befuchte 1806 bis 1814 das Domgymnafium in Magdeburg, beftand 

f. forflliche Lehrzeit bei Herrn von Uslar zu Lauterberg a/H. (dem fpäteren 

Kammerpräfidenten und Forftdirektor in Braunfchweig) folgte 1815 dem Rufe des 

Königs als freiwilliger Jäger, fetzte nach dem Frieden feine praktifchen Studien - 

in Lauterberg bis 1817 fort und bezog dann die Univerfität Berlin. Hier hielt 

G. L. Hartig privatim Vorträge über Forftwiffenfchaft, an denen A. mit anderen 

jungen Forftmännern theilnahm. Zoologie hörte er bei Lichtenftein, Mineralogie 

bei Weifs, Botanik bei Hermbftedt, allgem. Landrecht bei Schmalz. 1818 nahm 

v. Alemann an der von Hartig veranftalteten Normal-Forfteinrichtung in Neu- 

ftadt Eb/W. Theil, beftand 1819 das Oberförfterexamen und wurde 1829 Öber- 

förfter in Altenplatow, wo er bis zu feiner Penfionirung 1872 verblieb. Seine Er- 

fahrungen im Forftkulturwefen hat er 1851 in einer werthvollen Schrift »Ueber - 

Forftkulturwefen« (49 S. 2. Aufl. 1861) niedergelegt. Ratzeburg, Schriftft.-Lexi- 

kon, S. 4. 
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In Holftein gelangten 1820—1840 bedeutende Nadelholz- 
kulturen zur Durchführung; ®) ganz befondere Verdienfte um 
die Begründung eines rationelleren Forftbetriebes erwarb fich 

Forftmeifter Vogel in Eutin.) Auch im Calenberg’fchen nahm 
unter dem Öberforftmeifter von Reden der Kulturbetrieb einen 

hohen Auffchwung;%) in den ftolbergifchen und braunfchwei- 
gifchen Forften erwarb fich Franz L. Georg Wolff um die Ein- 

‚führung eines rationellen Betriebes grofse Verdienfte. ®) 

In der preufsifchen Rheinprovinz war durch den Oberförfter 

Biermans feit 1830 eine neue Methode der Pflanzenerziehung 

und Pflanzung für Laub- und Nadelholz in Anwendung gebracht 

worden, welche fpäter zu grofser — wenngleich vorübergehender 
— Berühmtheit gelangt ift. %) 

Das Wefen diefer Methode beruhete in der Erziehung von 

92) In jener Zeit (1800— 1835) entftand z. B. eine grofse Kiefern-Kultur 

(600 M.) bei Eutin, die fogen. Griebeler Tannen. Forft- und Jagd-Zeit. 1849, 

S. 476 fgde. ; 

9%) Vogel war 1776 zu Wefterhof am hannov. Harze geb., beftand nach fehr 

dürftigem Schulunterricht die Forftlehre, machte als Jäger die Feldzüge (1792/93) 

mit, wurde 1800 Förfter im Lüneburgifchen, 1804 reitender Förfter, bald darauf 

Oberförfter der oldenburgifchen Forften bei Eutin, 1833 Forftmeifter. Er ftarb 

1845. In den Eutiner Buchenforften führte er natürliche Verjüngung mit fchlag- _ 

weifem Betriebe ein. Forft- u. Jagd-Zeit. 1848, S. 118. 

9%) Forft- u. Jagd-Zeit. 1846, S. 266. 

95) Franz Ludwig Georg Wolff wurde 1794 zu Calvörde geboren, wo fein 

Vater Förfter war. Er befuchte die Klofterfchule zu Schöningen, machte die 

Freiheitskriege als Jäger mit und trat 1822 in die Dienfte der Grafen Stolberg- 

Stolberg, in deren Forften feither ohne Ordnung geplentert wurde. - Er ordnete 

hier den Hieb und baute viele kahle Stellen mit Fichten an. 

1835 zum Affeffor der braunfchweig. Kammer ernannt, trat er dem Wild- 

unfug in den herzoglichen Forften heftig entgegen, zog fich dadurch einflufsreiche 

Feinde zu und mufste 1838 weichen. Zum Forftmeifter in Stiege (Haffelfelde), 

fpäter in Holzminden ernannt, entwickelte er bis zu feinem Tode (1856) eine 

überaus energifche Thätigkeit, baute Wege, ordnete den Hieb und hob den Rein- 

ertrag der herabgekommenen Forften bedeutend. Forft- und Jagd-Zeit. 1856, 

S. 344 fgde. 

%6) Z. Biographie Biermans’ vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1852, S. zı1. Cornel. 

Jofef Biermans wurde 1800 in Aachen geboren, befuchte dafelbft das Gymnafium, 

fpäter die Univerfität Bonn, 1822/23 die Forftakademie Berlin und beftand 1825 

das Oberförfterexamen. Nachdem er fodann bis 1840 die Kommunalwaldungen 

mehrerer Kreife des Reg.-Bez. Aachen verwaltet hatte, erhielt er die Königliche 

Oberförfterftelle Höven, fpäter diejenige zu Königsberg bei Cornelymünfter. Seine 

_ Verdienfte um die Verbefferung der von ihm verwalteten Forften find unbeftreit- 

bar, fo verfchieden auch die Urtheile über Biermans fonft lauten mögen. 
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Pflanzen mit concentrirtem reichem Wurzelfyftem unter Anwen- 

dung von Rafenafche, deren Verpflanzung ins Freie in präpa- 

rirter (mit Afche gedüngter) Erde erfolgte und welche zur Ent- 

wickelung eines reichen Blattvermögens in weitftändigem Reihen- 

verband gepflanzt wurden. Zur Begründung der von Biermans 

empfohlenen gemifchten Holzbeftände wurden von Reihe zu 

Reihe wechfelnde Holzarten gepflanzt. ?”) 

Biermans trat zuerft i. J. 1845 mit feinem Verfahren in die 

gröfsere Ocffentlichkeit. Ein Vortrag, welchen er damals in der 
Verfammlung füddeutfeher Forftwirthe zu Darmftadt hielt, er- 

regte allgemeines Auffehen.®) Noch in demfelben Jahre wur- 
den fünf badenfifche Forftleute zu Biermans gefchickt, 9) um 

feine Methode an Ort und Stelle kennen zu lernen, ebenfo meh- 

rere kurheffifche Forftleute. 10 In den Zeitfchriften wurde 

über das Verfahren lebhaft diskutirt. Der naffauifche Forftmei- 

fter von Nachtrab fchrieb eine befondere Schrift über daffelbe. 19) 

Biermans referirte fpäter auch im fchlefifchen Forftverein; in 

Bayern wurde feine Methode amtlich kund gegeben und zu 
Verfuchen empfohlen. 102) 

Ohne von dem Biermans’fchen Verfahren Kenntnifs zu haben, 

hatte der bayerifche Forftmeifter Winneberger in Paffau feit 
1843 eine ähnliche Pflanzmethode angewendet, 103) die aber wenig 

97) Er fäete im Saatbeet fehr dicht, verpflanzte die Plänzchen 1—2 jährig in 

das Pflanzbeet oder 2—3 jährig ins Freie. Zum Lockern der Erde in den Pflanz- 

löchern bediente er fich eines Spiralbohrers. 

98) Forft- u. Jagd-Zeit. 1845, S. 363. 1846, S. 34. v. Wedekind, Jahrbücher 

XXV,>8..102..XXXI,)S. 32. 

9%) Forft- u. Jagd-Zeit. 1846, S. 34. 

100) Auf Grund des Berichtes vom Revierförfter v. Gehren, der zu den kur- 

heff. Deputirten gehörte, erliefs das Oberforft-Colleg 1846 eine ausführliche In- 

ftruktion zur Anwendung der Biermans’fchen Methode. Forft- u. Jagd-Zeit. 1846, 

S. 184. 

101) Anleitung zu dem neuen Waldkulturverfahren des k. preufs. Oberförfters 

Biermans, an der (uelle erlernt und befchrieben. Wiesbaden 1846, 58 S. 

102) Forftwirthfchaftliche Mittheilungen. I. 1852, S. ı fgde. 

103) Forftwirthfch. Mitth. a. a. O. S. 26. Winneberger hatte es mit bindigen, 

thonreichen Urgebirgsböden, daneben mit fruchtbaren Diluvial-, aber auch mit 

fchweren kultivirbaren Kies-Böden zu thun. Seit 1790 war hier der Anbau der 

Kiefer betrieben worden. Auch er wendete Rafenafche an, die er zur Erziehung 

von Eichen mit dem Öberboden vermengte, bei Nadelholz theilweife zur Be- 

deckung des Samens verwendete. Er verfolgte denfelben Zweck, wie Biermans, ein 

reiches, doch räumlich nicht ausgedehntes Wurzelfyftem zu erziehen. Seine 

Pflanzen legte er ıjährig um. Beim Auspflanzen wendete er ebenfalls weite 
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bekannt geworden ift, weil Winneberger es nicht verftand, wie 

Biermans, eine volltönende Reklame in die Welt zu pofaunen. 

Das Biermans’fche Verfahren hat eine dauernde Bedeutung 

nicht zu gewinnen vermocht. 1%) So wenig feine Verdienfte um 
das Forftkulturwefen gering gefchätzt werden dürfen, fo wenig 
war in feiner Pflanzmethode ein Univerfalmittel gefunden, wie 

er dies beanfpruchte. Es ergab fich bald, dafs die Wirkung 
der Rafenafche eine kurzdauernde, keineswegs nachhaltige war 
und der rafch gewonnene Ruf des Verfahrens verflüchtigte fich. 

Doch hatte auch diefe Methode das ihrige dazu beigetragen, 

bei .der Aufforftung von Blöfsen an die Stelle der noch 1820 

fehr beliebten Saat die Pflanzung fchwächerer Pflänzlinge zu 
fetzen und dadurch die Wiederaufforftung der grofsen Kahl- 

flächen zu befchleunigen. 

Die Saat und zwar die übermäfsig dichte Saat mit gerade- 
zu koloffalen Samenmengen war noch um 1820 faft überall in 

‘den deutfchen Nadelwäldern die Hauptmethode der Beftandsbe- 

gründung. Seit 1830 begann man auch in den Fichtengebieten, 

im Harz, dem Thüringerwald, Erzgebirge, bayerifchen Wald 

u. a. zu pflanzen, aber vorzugsweife ftarke Büfchel, !%) deren 

ungünftige Entwickelung erft zu Tage trat, als diefe Methode 
fchon Jahre lang auf grofsen Flächen geübt worden war. Zu- 

nächft erweiterte man nun den Verband,10%) dann verringerte, 

man die Zahl der Pflanzen in den Büfcheln. Um 1850 gingen 

viele Praktiker ganz von der Fichten-Büfchelpflanzung ab, wäh- 

rend fie bei der Buche beibehalten wurde. Ein langer Streit, 

ob Büfchel- oder Einzelpflanzung, entfpann fich. 107) 

(10°) Reihenverbände, engere (4‘) Pflanzweiten an, lockerte in 2’ breiten 

Gräben, auch in Löchern den Boden der Kulturfläche tief und kräftig, wendete 

übrigens auch Hügelpflanzung auf naffen Stellen an. 

104) Sehr fcharffinnig und gerecht beurtheilt Karl Heyer das Verfahren 

(Waldbau, 2. Aufl. S. 206). Ebenfo Burckhardt, Säen und Pflanzen, III. Aufl. 

1867. S. 98. 384. 

105) Am hannov. Harze wurden 1831/35 im Ganzen über ı5 Mill. Fichten- 

büfchel, nur 890,000 Einzelpflanzen gepflanzt. Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. ı 

fgde. (v. Berg). Betreffs des Erzgebirges f. Forft- u. Jagd-Zeit. 1837, S. 299 fgde. 

(Reifebericht). 

106) 1818 pflanzte man am hannov. Harze in 2'/;—3' Verband, 1838 in 

3—4' Verband. Einige pflanzten damals fchon im 5, ja 6° Verband. Forft- u. 

Jagd-Zeit. 1838, S. 209 fgde. 
107) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1826, (Nr. ı2, 13, 14), 1828, 1829, 1330 an 

vielen Stellen, 1841, S. 165 fgde. 



Die Büfchelpflanzung wurde zuerft 1826 lebhaft befprochen ; 
Pfeil 1098) und G. L. Hartig, !®) anfänglich Gegner derfelben, er- 
klärten fich für diefe Methode, ebenfo Gwinner. 110) Gegen 
diefelbe traten von Röder, !1!) Hundeshagen 112) auf, während 

E. v. Berg 113) vermittelnd hervorhob, dafs die Büfchelpflanzung 
für fehr exponirte Oertlichkeiten doch Beachtung verdiene. Cotta 
war im Allgemeinen gegen die Büfchelpflanzung, verkannte je- 
doch nicht, dafs fie unter Umftänden gute Ergebniffe liefert. 114) 

Der Streit ift noch nicht gefchlichtet; die Praktiker aber fchei- 

nen mehr und mehr der Einzelpflanzung den Vorzug einzu- 

räumen. 6 
Sowohl die Pflanzung einjähriger |Kiefern im Flachlande, 

als die Biermans’fche Methode zeigen gegenüber den früher üb- 
ligen Pflanzmethoden, namentlich der Ballenpflanzung einen 

Fortfchritt zu einfachen, zur Maffenanwendung geeigneten Ver- 
fahrungsweifen. Ganz derfelben Tendenz dient das von dem 

Kammerherrn von Buttlar auf Elverberg (Niederheffen) er- 
fundene Pflanzverfahren, welches gleichzeitig mit der Bier- 
mans’fchen Methode allgemein bekannt wurde. 115) 

108) Krit. Bl. IV. 2. S. 176 fgde. (1829). 

109) Forft- u. Jagd-Zeit. 1829, Nr. 137, 138. 

110) Waldbau, S. 271. = 

1:1) Forft- u. Jagd-Zeit. 1830, Nr. Iı u. 12. v. Röder war Harzer Forft- 

mann und ftand damals unter feinen fpeziellen Kollegen am Harze ziemlich ver- 

einfamt da. 

112) Forftliche Berichte, II. Heft, S. 109—ı12. Hundeshagen macht der 

Büfchelpflanzung den etwas übertriebenen Vorwurf, dafs fie, wie die Theorie, 

auch die Praxis aller »Pflanzenkultur gegen fich habe«. Hinfichtlich der Theorie 

ift dies zuzugeben; aber in praxi wurde doch fehr viel gebüfchelt und nicht 

ohne Erfolg. 

113) Forft- u. Jagd-Zeit. 1833, Nr. 40, 41. 

14) Waldbau, S. 346 (Ausgabe von 1835). 

115) Ueber das Buttlar’fche Verfahren vergl. R. v. Buttlar, Forftkulturverfahren 

in f. Anwendung etc. 1853. — Forft- u. Jagd-Zeit. 1846, S. 184; 1847, S. 91; 

1857, S. 270; 1859, S. 289; 1861, S. 413 (v. Brandenftein). Heyer, Waldbau, 

2. Aufl. S. 208. 1854 befuchte Oetzel aus Melfungen die Buttlar’fchen Waldungen 

im Auftrage der kurheff. Minifterialftelle und berichtete 1855 in der Forft- u. Jagd- 

Zeit. S. 41 fgde. über diefe feine Reife. Er befchreibt das Verfahren, welches 

Herr von Buttlar bei Umwandlung feiner Mittelwaldungen in Nadelholz-Hochwald 

befolgt, kritifirt das Pflanzverfahren ziemlich fcharf, tadelt namentlich den engen Ver- 

band etc., fpricht es auch bereits aus, was fpäter allgemein anerkannt wurde, dafs 

das Verfahren weder für fehr bindige, noch fehr lockere, weder für fehr trockene, 

noch naffe, nicht für fteinige und eben fo wenig für graswüchfige Orte fich &igne. 
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Herr von Buttlar wirthfchaftete in rückgängigen plenter- 

waldartig bewirthfchafteten Mittelwaldungen, welche er nach 
dem Aushieb alles alten Holzes in engem Verbande durchpflanzte, 

um aus der Pflanzung, im Verein mit den übergehaltenen Lafs- 

reifern, den neuen Hochwaldbeftand zu erziehen. Zu diefem 

Behufe erzog er in ganz dichtem Stande Pflanzen mit einem in 
der Richtung der Längsaxe ftark entwickelten Wurzelfyftem, 

. die er dann ı—3 jährig mit feinem fchweren Planzeifen ohne 

weitere Bodenbearbeitung ins Freie verpflanzt. Für die Kom- 

pletirung der Buchenfamenfchläge erlangte diefe Methode bald 

grofse Verbreitung. Zur Blöfsenkultur konnte fie eine breite 
Anwendung nicht finden, da grofse Lockerheit des Bodens 

Vorbedingung ift und in den lockeren Flachlandböden des Nor- 

dens die Hartig-Pfeil’fche Methode für die Kiefer immerhin den 

Vorzug verdient. 

Auf ganz anderen Grundanfchauungen beruht die von H. 

Cotta in Sachfen fchon frühzeitig angewendete, von dem Frei- 
herrn von Manteuffel weiter ausgebildete und gewöhnlich nach 

dem Letzteren benannte 116) Planzmethode (Hügelpflanzung). Nicht 

ein in erfter Linie billiges, der Maffenanwendung fähiges Ver- 

fahren tritt uns in der Manteuffel’fchen Hügelpflanzung entgegen, 
fondern eine verfeinerte, auf fchwierige Verhältniffe der Kultur- 

ftelle gerichtete Methode. Das Wefentliche derfelben befteht. 

darin, dafs die Pflanzen auf den Bodenüberzug gefetzt und an- 
gehügelt werden. Die Hügel werden mit Plaggen, die Rafenfeite 

nach innen, gedeckt. 
Das Manteuffel’fche Verfahren, feit 1840 im Forftbezirk 

Zfchopau und in anderen Theilen Sachfens, feit 1850 befonders 
im Forftbezirk Colditz in Sachfen zur Anwendung gekommen, 
hat rafche Verbreitung in vielen Theilen von Deutfchland, in 

116) Hans Ernft Freiherr v. Manteuffel, 1799 geboren, erhielt feinen Jugend- 

unterricht durch Hauslehrer, ftudirte 1815/18 in Tharand, beftand dann noch eine 

praktifche Forftlehre, arbeitete bis 1822 als Acceffift bei mehreren Ober- 

forftmeiftern, wurde dann Forft-Affiftent und, nachdem er 1829/30 das Forft- 

meifter-Examen beftanden hatte, 1830 Forftmeifter in Zfchopau, 1844 Oberforft- 

meifter. Seine angegriffene Gefundheit veranlafste ihn in den 50er Jahren, feine 

Verfetzung nach Colditz zu erbitten. Er ftarb 1871. Seine Hauptfchriften find: 

»Anweifung zum Hügelpflanzen der Nadelhölzer« (1846); »die Hügelpflanzung der 

Laub- und Nadelhölzer (1855)«; deffen 2. Aufl. 1858, 3. Aufl. 1865; »die Eiche, 

deren Anzucht, Pflege und Abnutzung (1869)«. 

Zur Biographie vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 33. Ueber f. Kultur- 

methode: daf. 1859, S. 331; 1861, S. 85 u.a. v.a. O. 
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Belgien, Frankreich gefunden, ohne dafs jedoch grofse Flächen 
nach diefem Syfteme aufgeforftet worden wären. Die Vorzüge 
deffelben beftehen in einer regen Luft- und Wafferbewegung in 

den Hügeln. Die von Manteuffel felbft angelegten Kulturen 
haben die trocknen Sommer 1857 bis 1859 beffer überftanden, 

als die nach den meiften anderen Methoden angelegten. 7) Der 
Anwendung zum Maffenanbau ftanden die erheblichen Koften 

hemmend im Wege. — 

Die vorftehende Darftellung zeigt, zu welcher gedeihlichen 
Entwickelung die Technik der Pflanzung feit 1830 gelangte. 

Auf diefem Gebiete zeigte es fich klar, wie die Forftwirth- 

fchaft mit aller Kraft dahin ftrebte, fich intenfiver zu entwickeln. 

Die Waldbilder änderten fich feit 1840 rafch; eine grofse Zahl 

der alten zuwachslofen räumdeartigen Beftände verfchwanden. 

An ihre Stelle traten frohwüchfige Jungbeftände. 
Der gewaltige Auffchwung der Gewerbe und des Handels 

wirkte überaus günftig auf die forftwirthfchaftlichen Beftrebungen. 

Die höheren Erträge ermöglichten höhere Aufwendungen ‚für 

den Kulturbetrieb; 118) die verbefferte Technik erreichte mit 

derfelben Summe von Arbeit, Zeit und Geld viel Bedeutenderes, 

als früher. 
Bei allen diefen Fortfchritten jedoch blieb der Hochwald- 

betrieb mit langem Umtriebe in einer nicht immer gerechtfertigten 

Weife herrfchend. Man brachte, ohne über die Ertragsverhält- 
niffe des Hoch-, Mittel- und Niederwaldes genaue vergleichende 
Unterfuchungen anzuftellen, in vielen Theilen von, Deutfchland 

noch nach 1840 namhafte Opfer an Bodenkraft und Zuwachs, 

indem man die vorhandenen, freilich unvollkommenen Mittel- 

waldungen in Hochwald überführte und doch würde man in 
vielen Fällen wirthfchaftlicher gehandelt haben, diefelben durch 

Kultur in beffere Zuftände überzuführen oder in Eichenfchälwald 
umzuwandeln. Man arbeitete in den Hochwaldungen vielfach 

mit abftändigen Ueberhaltmaffen, verlor Zuwachs und durch 

47) Ich felbft habe in Deutfch-Lothringen diefe Methode mehrfach durch- 

geführt gefehen. 

18) Befonders in Süddeutfchland erreichte der Kulturgelder-Aufwand fchon 

1830/50 eine bedeutende Höhe (in Würtemberg z. B. nach der Monatfchrift für 

das würtemb. Forftwefen IL. S. ıo2 pro Morgen Gefammtfläche jährlich im 

Durchfchnitt 16,5 Kreuzer), ebenfo in Sachfen, Thüringen, Hannover. Preufsen 

blieb aus den oben angeführten allgemeinen politifchen Gründen (S. 58 diefes 

Bandes) etwas zurück. Vergl. v. Hagen, forftl. Verh. Preufsens, S. 202. 
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Abfterben der Althölzer fogar die in denfelben vorhandene 
Beftandsmaffe; man verkannte vielfach die den Umtrieb moti- 

virenden Verhältniffe und brachte der ftrengen Nachhaltigkeit 

und dem abftrakten Umtriebe der Betriebsklaffe in den Einzel- 

beftänden ungerechtfertigte Opfer. 

Für weitere Ausdehnung des Eichenfchälwald-Betriebes 

entftand feit 1848 in den Kreifen der Gerber eine heftige 

Agitation. Die rafche Ausdehnung des Gerbereibetriebes, !1?) 
die fteigenden Preife der Lohrinden waren die wirkenden Motive. 

Die Gerber wiefen auf den Maffenimport der Gerbmaterialien 
hin 120) und verlangten, dafs man die Gerbrinde in Deutfchland 
erzeugen und die wenig vortheilhafte Erzeugung ftarker Eichen- 

Bauhölzer befchränken folle. 

Diefe Agitation trat zuerft in Preufsen hervor und wurde 

befonders durch die Berliner Gerber-Innung betrieben. Schon 
1842 hatte hier das Minifterium des Königlichen Haufes durch 

eine Cirkular- Verfügung !?1) forgfame Ausnutzung der Eichen- 

Altrinde und Anlage von Eichenfchälwald, wo Boden und 

Klima geeignet feien, angeordnet. 1849 aber wurden allgemeine 
Erhebungen über diejenigen Flächen in allen Provinzen vorge- 

fchrieben, welche fich zur Anlage von Eichenfchälwald eigneten. !??) 

119) Der Bedarf der preufsifchen Gerbereien allein wurde 1850 zu etwa !/; 
Mill. Ctr. Eichenrinde ermittelt. Nach einer 1849 von der Berliner Gerber-Innung 

dem Minifterium vorgelegten Zufammenftellung in der Schrift »der norddeutfche 

Gerberverein« erzeugte Deutfchland damals 105 Mill. Pf. Leder im Roh- Werthe 

von 47 Mill. Thaler, welcher Werth fich durch die Verarbeitung auf 118 Mill. 

erhöhte. Vergl. auch v. Viebahn, Statiftik, III. (1868) S. 607. 

120) Nach Meitzen, der Boden und die landwirthfchaftlichen Verhältniffe des 

preufs. Staates. III. (1871) S. 336 —339 traten 1867 im Umkreis des gefammten 

Zollvereinsgebietes in freien Verkehr: Durch Einfuhr 332,667 Ctr., durch Aus- 

fuhr 83,791 Ctr. Ueber die Zollgrenze gegen Oefterreich wurden in demfelben 

Jahre eingeführt 199,290 Ctr. ausgeführt 22,302 Ctr., über die belgifche Grenze: 

Einfuhr 76,386, Ausfuhr 6,300 Ctr. 

121) Verfügung v. 16. IV. 42. von Rönne, Domänen-, Forft- und Jagdwefen. 

S. 594. 

122) Es ergab fich hierbei, dafs in Oftpreufsen geeignete Flächen überhaupt 

nicht, in den übrigen Provinzen etwa 13000 Hekt., von denen jedoch fchon 3700 

Hekt. Schälwald waren, vorhanden waren. Auf eine etwaige Umwandlung der 

Buchen-Maffenforften am Rhein und in Weftfalen in Schälwald, welche finanziell 

und volkswirthfchaftlich gerechtfertigt fein würde, ift hierbei anfcheinend nicht 

gerückfichtigt worden. Auf der anderen Seite fcheinen die klimatifchen Faktoren 

nicht gebührend beachtet zu fein. 
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Eine befondere Anleitung zur Anlage und Pflege des Schälwaldes 
erfchien. 123) 

Auch in Bayern und Würtemberg befchäftigte man fich 
lebhaft mit der Eichenfchälwaldfrage. In erfterem Staate wurden 

um 1850 124) ebenfalls allgemeine Erhebungen über die vorhandenen 
Schälwaldungen veranftaltet und es erfchien auch dort eine 

praktifche Anleitung zur Anlage und Behandlung der Eichen- 
fchälwaldungen.!?) In Würtemberg wendete man feit 1850 — 

wenn auch mehr theoretifch — der Schälwaldfrage grofse Auf- 

merkfamkeit zu und es ift in neuefter Zeit von dem Würtem- 

berger Neubrand die unbeftritten befte Monographie des Eichen- 

fchälwaldes gefchrieben worden. 12%) 

Die Forfttechniker verhielten fich diefer Frage gegenüber 
auffallend kühl und ablehnend. 1?” Selbft in den Gegenden 

uralten Schälwaldbetriebes wurden viele von der Hochwaldidee 
dermafsen beherrfcht, dafs man es verfchmähte, die Rentabilität 

des Schälwaldes gegenüber dem Hochwalde vergleichend zu 
unterfuchen. Bei Heppenheim, (Bergftrafse) zwang man 1837 
die Gemeinden, aus ihrem Eichenfchälwaldbetrieb zum Hoch- 

waldbetriebe überzugehen. 128) Jene Verbindungen von Acker- 

und Waldbau, welche in einzelnen Gebirgsgegenden eine grofse 
volkswirthfchaftliche Bedeutung haben, fah man von forftlicher 

Seite mit Geringfchätzung an, obwohl es noch Niemand unter- 
nommen hatte, fie ohne Vorurtheil ftatifch zu unterfuchen. 

Jäger machte in feiner 1835 erfchienenen Schrift »der Hack- 
und Röderwald im Vergleich zum Buchenhochwalde« einen 

folchen Verfuch, ohne dafs indeffen die Schrift weite Beachtung 

- 

123) Ueber die Anlage und Bewirthfchaftung von Eichenfchälwaldungen. Nach 

Mittheilungen des K. Oberförfters Bando zu Neuftadt Eb/W. und des K. Forft- 

meifters v. Hagen zu Berlin herausgegeben v. K. Landes-Oekonomie-Kollegium. 

1854, 68 S. 

12%) In der Pfalz, in Unterfranken und Afchaffenburg, Ober- und Mittelfranken 

waren im Staatswald 10926 Hekt. und den übrigen Waldungen 39776 Hekt., zuf. 

50702 Hekt. Schälwald vorhanden. Forftwirthfch. Mittheilungen. IV. 1852, S. 12. 

125) Forftwirthfch. Mittheilungen a. a. O. S. 25. 

126) Die Gerbrinde mit befonderer Beziehung auf die Eichenfchälwald-Wirth- 

fchaft (gekrönte Preisfchrift), v. J. G. Neubrand. 1869. 

27) Noch in der Sitzung v. ı2. IX. 72 der Verfammlung deutfcher Forft- 

männer in Braunfchweig war diefe ablehnende Stimmung die herrfchende. Dort 

wurde die Eichenfchälwaldfrage (Thema VI) und die Gerber- Agitation zur Ver- 

mehrung der Schälwälder diskutirt. 

28) Forft- u. Jagd-Zeit., 1837, S. 487. 



_ Be 

gefunden hätte. Die Schule des reinen Hochwaldes beherrfchte 
eben bis in die neuefte Zeit die forftliche Praxis und es ift als 
einer der bedeutungsvollften Fortfchritte der Gegenwart zu be- 
trachten, dafs diefe Herrfchaft allmählig gebrochen wird. — 

Wie bereits oben gezeigt wurde, fehlte der Forftwirthfchaftslehre 

alten Styles der Begriff der Waldpflege gänzlich. Das Ver- 

dienft, diefen Begriff in diefelbe eingefügt zu haben, gebührt 

Gottlob König.1??) Der grofse Schritt vorwärts, den Wald- 

wirthfchaft und Forftwiffenfchaft damit zurücklegten, mufs den 

anderen Fortfchritten, der Befreiung von den Feffeln der Be- 

triebsarten- Wirthfchaft, von der Herrfchaft des Kahlhiebes, der 

reinen Beftände, der Rohertrags-Wirthfchaft ebenbürtig zur 
Seite geftellt werden. Nicht auf die Beftandsbegründung allein, 

nicht auf die fpät einzulegende Nutzungs-Durchforftung nach 

Hartig’fcher Lehre befchränkte fich nun die wirthfchaftliche 

Thätigkeit des Forftmannes, fondern auf eine rationelle Beftands- 

und Stamm-Erziehung ebenfo, wie auf eine intenfive Pflege 

des Bodens. 
Rafch entwickelte fich die Waldpflege in der praktifchen 

Uebung fowohl, als in ihrer wiffenfchaftlich-fyftematifchen Ausfor- 
mung. Ein verfeinerter Durchforftungs- und Läuterungs-Be- 
trieb, Schneideln und Aeften, Lichtungsbetrieb, Erziehung von 

Schutzholz für Boden und Beftand, forgfame Regelung des Ver- 
hältniffes zwifchen dem Hauptbeftand und dem treibenden, 

unter- oder beiftändigen Nebenbeftande, alle diefe einzelnen 

Richtungen der Waldpflege, alle die einzelnen Maafsregeln der 
Baum- und Beftandserziehung und der Bodenbewirthfchaftung 

fanden eine eifrige und tüchtige Durchbildung. 

Bei allen diefen rafchen wirthfchaftlichen Fortfchritten 
blieb aber ein Mangel beftehen, der mehr und mehr fichtbar 

‚wurde: Man überliefs faft Alles der empirifchen Erforfchung 
des Zweckmäfsigen, wirthfchaftlich Zuläffigen, des Maafses jener 

Maafsregeln, der Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Man verfuchte 
und beobachtete viel, man wendete aber dabei felten eine exakte 

Methode an. 
Man ifolirte die einzelnen in der Wirthfchaft thätigen 

Kräfte nicht genugfam und man erhielt deshalb in jedem 
Widerfpruch zwifchen zwei Beöbachtungen ein fcheinbar unlös- 
bares Problem. Indem man meift das Ergebnifs einer ungetrenn- 

129) Oben S. 202 in diefem Bande. 
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ten Summe von wirkenden Faktoren des Standortes, der kon- 

kreten Beftandszuftände und der menfchlichen Thätigkeit zufammen 

erhielt, vermochte man das Gefetz nicht zu ergründen. 

So konnte es an Irrungen und mifsverftändlicher Anwendung 

fremder Erfahrungen nicht fehlen. Dies tritt uns befonders 

klar entgegen, wenn wir die Gefchichte der Aeftungs-Frage 
einen Augenblick verfolgen. 

Die Aufäftung älterer Stämme zur wirthfchaftlichen Aus- 

formung des Schaftes und der Krone, fowie zur Milderung des 

Schirmdruckes in allen Beftänden mit über einander ftehenden 

Altersklaffen (Mittelwald, Lichtungsbetrieb, geordneter Plenter- 

betrieb u. f. w.) ift zuerft in Frankreich zu breiter Anwendung 
gelangt. Man nahm die Methode aus dem Baumgarten herüber. 
Die Aeftungslehre wurde durch de Courval 1?) in ein Syftem 

gebracht, durch Des-Cars 131) fortgebildet, jedoch nach ächt 

franzöfifcher Manier mechanifirt und zur Karrikatur übertrieben. 
In Frankreich trat bald eine energifche Oppofition gegen 

die übertriebenen Aufäftungen hervor, die von De la Rue, 132) 

Mar 133) und Nanquette ausging. 13%) 

In Deutfchland hatten ähnliche Motive, wie in Frankreich, 

namentlich im Weften, die Praktiker feit 1840 zu ftarken Aeftungen 

in Eichen, auch Nadelhölzern veranlafst. Dabei wurden die ver- 

fchiedenartigften Erfahrungen gemacht, welche anfcheinend gar 

nicht mit einander in Einklang gebracht werden konnten. Die 

Aeftungsfrage wurde in den forftlichen Vereinen oft genug 
diskutirt, ohne dafs man fich jemals hätte einigen können. 
Gutes und Böfes .wurde berichtet, 135) vollftändige Mifserfolge 

130) Courval trat gegen das Stummeln und für das glatte Abäften mit Stein- 

kohlentheer- Aufftrich auf. Vergleiche feine von Höffler 1865 überfetzte Schrift: 

Das Ausäften der Waldbäume. Zur Aeftungsfrage überhaupt vergl. 'Tramnitz, 

Schneideln und Aeften. 1872. Meine Befprechung diefer treffllichen Orientirungs« 

fchrift in Danckelmann’s Zeitfchrift. V. S. 276. Ferner die Jahrbücher des fchle- 

fifchen Forftvereins v. 1871. 1872. 1873. 

131) Graf Des-Cars, das Ausäften der Bäume (übertragen durch Haber). 1868. 

Des-Cars äftet nach einer vor das Geficht gehaltenen Papp-Schablone. 

132) Forftinfpektor de la Rue wies fchon 1865 in der Revue des eaux et forets, 

IV. S. 346 fgde. auf das Schädliche der übertriebenen Aeftungen hin, 

139) Dief. Revue, 1868. VII. S. 321 fgde. 

134) Direktor d. Forftfchule in Nancy, Obige Revue, 1869. VIII. S. 56 fgde. 

Der Vorgänger Nanquette’s Oberforftmft. Parade (ein Schüler Cotta’s) hatte fich 

für das Syftem Courval erklärt. 

135) Vergl. z. B. die Verhandlungen des Hils-Sollings-Vereines v. 1869, S. 

33 fgde, 

1 
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ftanden angeblich fehr günftigen Refultaten gegenüber. Die 

Praktiker äfteten oder äfteten nicht, je nach ihrer aus fubjek- 

tiver Beobachtung hergeleiteten Stellung zur Sache. 

Theodor Hartig 13%) und Nördlinger 137) befchritten zuerft 
den Weg der exakten Unterfuchung. Prefsler 138) ftellte feine 

werthvollen Gefetze der Stammbildung auf; aber es erwies 

fich, dafs der Einzelne eine fo weitgreifende Frage nicht zu 
‚löfen vermag. 

So war der Stand der Sache, als Profeffor Göppert in 
Breslau, einer der hervorragendften Vertreter der Pflanzen- 

Phyfiologie, gegen jede willkürliche Baumverletzung, welche 
durch die Rinde an oder in den Stamm dringt, mit aller Ent- 
fchiedenheit in die Schranken trat (1869) 13°). Hierdurch wurde 

die Frage der Grünäftung in die Bahnen wiffenfchaftlicher Un- 

terfuchung hineingelenkt. Ihre endgültige Löfung aber wird fie 
nur auf dem Wege lang fortgefetzter exakter Unterfuchung 

durch die vergleichende Methode finden. — 

Die Forfttechnik hat lange nach Wahrheit und Fortfchritt 
geftrebt, ohne in diefer Methode ihren ftarken Bundesgenoffen 

zu finden. Traurigen Waldzuftänden bei Beginn diefer Periode 
gegenüberftehend, befangen in den hemmenden Feffeln der Har- 

tig-Cotta’fchen Betriebsarten-Lehre, ringend mit der Gering- 

werthigkeit der Waldprodukte, mit.einer wenig klaren Stellung - 
der forftwirthfchaftlichen Produktion den übrigen Produktions- 
zweigen gegenüber, unabläffig kämpfend mit der den Waldboden 
entkräftenden Streu- und Weidenutzung, vermochte fie zunächft 

nur mit der ihr dienenden Naturkraft die Erfüllung ihrer Auf- 
gabe anzuftreben. Aber mehr und mehr wendete fie dem Walde 

die wirthfchaftliche Arbeit zu; zu freierer Bewegung durch den 

wiffenfchaftlichen Fortfchritt, durch gröfsere, fchwer errungene 

Selbftändigkeit der Landwirthfchaft gegenüber, endlich durch 
den höheren Werth ihrer Produkte befähigt, begann fie jene 
Kräfte zu beherrfchen, von welchen fie einft abhängig gewefen. 
Lange zwar fchwankte fie, ohne exakte Methode der Forfchung, 

ohne genane Kenntnifs ihrer eigenen naturgefetzlichen und volks- 

136) Forft- u. Jagd-Zeit. 1856, S. 361 fgde. 
157) Kritifche Blätter XLII. 2. S. 239. XLVI. 2. S. 73. XLIX. 1. S. 40. 

138) Das Gefetz der Stammbildung und deffen forftwirthfchaftliche Bedeutung, 
insbefondere für den Waldbau höchften Reinertrags. Leipzig. 1865. 

139) Jahrb. des fchlefifchen Forftvereins. 1869. 1870, S. 59. fgde. bei Tram- 

nitz, Schneideln und Aeften. 
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wirthfchaftlichen Grundlagen, befangen in der Ueberfchätzung 

der fubjectiv-empirifchen Einzelbeobachtung, von Methode zu | 
Methode, von Extrem zu Extrem. Aber auch diefe Zwifchen- 

ftufe ift intellektuell überwunden. Die Forfttechnik der Gegen- 

wart beginnt, jene zahllofen Probleme, welche ihr ungelöft: ge- 
genüber ftehen, mit den fcharfen Waffen der exakten Unter- 
fuchung zu zergliedern, die wirthfchaftlichen Kräfte zu ifoliren 
und fo ihre Bedeutung und Wirkung zu meffen. Auf diefem 

Wege, auf dem das forftliche Verfuchswefen fortzuarbeiten be- 

rufen ift, wird fie fich entwickeln zu einer auf feftem wiffen- 

fchaftlichem Grunde ruhenden Kunft, welche der Unvollkommen- 

heit und Unfertigkeit, wie alles Menfchliche, fich niemals ganz 

wird entfchlagen können, welche aber aus dem einmal von ihr 

beherrfchten, fich mehr und mehr erweiternden Kreife von Er- 

kenntniffen mehr und mehr den Irrthum ausfchliefsen wird. — 

$ 17. Die Literatur der Lehre vom Waldbau und der Forst- 
benutzung. 

Die forftliche Literatur war 1820 zumeift noch eine ency- 

klopädifche. Die Werke Hartig’s, Cotta’s, von Hundeshagen, 

Bechftein, Laurop, Diefskau, Martin, Egerer, Friedel, Späth, 

felbft noch von Pfeil umfafsten die gefammte Technik der Be- 
ftandsbegründung, des Waldfchutzes, der Forfteinrichtung. !) 

Allmählig aber löfte fich aus diefer encyklopädifchen Rich- 
tung ein Spezial-Studium der einzelnen Zweige der Technik und 
eine monographifche Behandlung des Stoffes los. Diefelbe Er- 

fcheinung kehrt in der, Gefchichte aller Wiffenfchaften wieder. 

Stets bezeichnet das Vorwiegen der Encyklopädieen eine nie- 
dere Entwicklungsftufe. 

Der Letzte, welcher eine encyklopädifche Behandlung der 

gefammten Forftwiffenfchaften verfuchte, war Karl Heyer. Aber 

die Entwickelung derfelben war fchon zu weit vorgefchritten. 

Seine »Encyklopädie der Forftwiffenfchaft« ift unvollendet ge- . 
blieben. Erfchienen ift nur der 4. und 8. Band (Waldbau und 

Waldertrags-Regelung).?2) Sein »Waldbau« ift materiell und 

fyftematifch ein Meifterwerk, als Lehrbuch bis heute unüber- 

troffen. 

') Vergl. Band Il. d. Werkes, S. 334 fgde, 

?2) Oben $. 190. 
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Cotta’s Waldbau fteht wefentlich auf dem Boden fächfifch- 

thüringifcher Verhältniffe; für die norddeutfchen Waldgebiete 

blieb auch in diefer Periode Hartig’s Lehrbuch für Förfter in 

allgemeiner Geltung. Mehr in Anlehnung an die füddeutfchen 
Verhältniffe fchrieben Gwinner ?) und Stumpf.) Mit dem Wald- 
bau der Gebirgsforfte befchäftigte fich vorherrfchend eine mittel- 
mäfsige Arbeit von Thierfch.®) Für die norddeutfchen Wald- 

. gebiete hinterliefs Pfeil in feiner »deutfchen Holzzucht« ein 
Handbuch des Waldbaus,°) welches von der tiefen Kenntnifs 

des forftlichen Verhaltens der norddeutfchen Waldbäume Zeug- 

nifs ablegt, welche fich Pfeil in einem Leben voll ftrenger Ar- 
beit erworben hatte. 

Das »Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten« 

hat Guftav Heyer zuerft in einer 1852 erfchienenen trefflichen 

Schrift unterfucht. In der Literatur der Lehre vom Säen und 

Pflanzen leifteten Jäger”) und v. Alemann®) Tüchtiges; epoche- 

machend auf diefem Gebiete aber ift Burckhardt’s klaffifches 

Werk »Säen und Pflanzen« geworden. ?) 
Seit 1860 entftanden eine Reihe trefflicher monographifcher 

Arbeiten über einzelne Betriebsarten und den Anbau einzelner 

Holzarten. Die Theorie des Buchen-Hochwald-Betriebes fand 

durch Carl Grebe !%) eine meifterhafte Bearbeitung; durch Knorr 

wurden derfelben neue ‚und geiftvolle Ideen eingefügt. 1!) Ueber | 

Anbau und Pflege der Eiche erfchienen gute Schriften v. Mann- 
teuffel, 12) von Geyer 13) und von Schütz ; 4) Die Weifstanne be- 

3) Ueber Gwinner f. unten 4 26. Sein »Waldbau in kurzen Umriffen« erfchien 

1834 und erlebte bis 1858 noch drei neue Auflagen. Die 4. von 1858 ift durch 

Leopold Dengler (unten # 26) bearbeitet als »Waldbau in erweitertem Umfange.« 

*) Anleitung zum Waldbau. 1849. 

5) Ueber den Waldbau mit vorzüglicher Rückficht auf die Gebirgsforfte von 

Deutfchland. 1823. 200 S. 

6) Oben S. 180 diefes Bandes. 

?) Das Forftkulturwefen nach Theorie und Erfahrung. 1850 (2. Aufl. 1865). 

8) Ueber Forftkulturwefen. 1851. S. oben 2 16. 
9%) Säen und Pflanzen nach forftlicher Praxis. 1855. 2. Aufl. 1858. 3. 1867. 

Ueber Burckhardt vergl. oben S. 93. 

0) Der Buchenhochwaldbetrieb. 1856. 

11) Studien über die Buchen-Wirthfchaft. 1863. 
12) Die Eiche, deren Anzucht, Pflege und Abnutzung. 1869. 

13) Die Erziehung der Eiche zum kräftigen und gut ausgebildeten Holzftamm 

nach den neueften Principien. 1870. 

4) Die Pflege der Eiche. Ein Beitrag zur Beftandspflege. 1870. 

Bernhardt, Forstgeschichte. III 16 
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handelte Gerwig 5) in einer guten Monographie; eine in der 

Garbe ausgebildete Methode der Eichen- und Weiden-Zucht 

mit landwirthfchaftlicher Bodenbenutzung befchrieb Reuter. 16) 

Die Literatur des Mittelwaldes hat feit Hundeshagen !7) und 

Pfeil 18) keine bedeutenden Schriften aufzuweifen; diejenige des 

Niederwaldes, ift bis heute wenig entwickelt. Zwar haben Pfeil 

und Burckhardt 19) für die Erlen-Niederwälder des norddeutfchen 

Flachlandes gute Wirthfchaftsregeln gegeben und der Eichen- 

fchälwald ift von Neubrand trefflich dargeftellt worden; 2%) aber 

an einer guten Darftellung der Theorie des Niederwaldbetriebes 
und namentlich an einer Statik diefer Betriebsart fehlt es zur 

Zeit. Die vor 1860 über den Eichenfchälwaldbetrieb von 

Hohenttein, 2") Glauer, 2) Müller u. a. ?3) erfchienenen Schriften find 

ohne Werth. Ueber Hackwald- und Haubergs-Wirthfchaft find 

neuefter Zeit von Strohecker, ?%) Bernhardt ?) monographifche . 

Arbeiten erfchienen. — Die Lehre von der Forftbenutzung 

fteht in engem, organifchem Zufammenhange mit der Theorie 
der Beftandsbegründung und Waldpflege. Pfeil definirte noch 

18222) die Forftbenutzung als diejenige forftwiffenfchaftliche 

Disciplin, welche lehre, wie in jedem Falle dem Forftgrunde 

der höchfte, nachhaltige Ertrag abzugewinnen fei. Er fagt dann 
ferner, die Forftbenutzung befchäftige fich mit dem Zwecke der 

Waldwirthfchaft, Waldbau und Forfteinrichtung mit den Mitteln 
ihn zu erreichen und theilt die Lehre von der Forftbenutzung 

in eine höhere und niedere. 1858 ?7) definirt er: »Die Lehre von 

15) Die Weifstanne im Schwarzwald. 1868. 

1%) Die Kultur der Eiche und Weide etc. 1867 (2. Aufl.). S 

'7) Encyklopädie I. 166. fgde. 

'#) Die Behandlung und Schätzung des Mittelwaldes. 1824. 

'%) Deutfche Holzzucht, S. 321 fgde. Kritifche Bl. VI. ı. S. 248. Säen und 

Pflanzen, S. 266 fgde. (3. Aufl.). E 

20) Die Gerbrinde, Vergl. oben 2. 16. 

1) Die Eichenfchälwaldwirthfchaft. 1861. (225 S.) 

>) Anleitung zur Anlage, Behandlung und Nutzung der Eichenfchälwälder. 1864. 

3) Erfahrungen und Beobachtungen über Anlage und Behandlung der Eichen- 

fchälwaldungen. 1850. 

”') Der Hackwald, phyfikalifch-ökonomifche Studien über denfelben etc. 1866. 

>) Die Haubergswirthfchaft im Kreife Siegen. 1867. Die Literatur des 

Eichenfchäl- und. Hackwaldes f. fehr ausführlich bei Neubrand, Gerbrinde, S. 

ır fgde. 

22) Krit. Bl. I. 1. S. 74 fgde. 

””) Forftbenutzung und Forfttechnologie. 3. Aufl. 1858, S. r. 
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der Forftbenutzung bezweckt die Darftellung und Erörterung 
der Verhältniffe, unter denen man erwarten kann, aus dem 

Walde den höchften Ertrag zu beziehen.« 

Diefe unfyftematifche Auffaffung Pfeils ift fchwer zu begrei- 

fen, da fchon Burgsdorff, 28) fowie G. L. Hartig ®) viel richtigere . 

Definitionen gegeben hatten. Pfeil hat denn auch in feinem 

Werke über Forftbenutzung fein eigenes Programm gar nicht 

erfüllt, fondern fich wefentlich in den Grenzen der Hartig’fchen 

Begriffsbeftimmung gehalten. Hundeshagen ®) beftimmt den 

Begriff der Lehre von der Forftbenutzung in feiner 'fcharf-fyfte- 

matifchen Weife dahin, dafs fie »die Grundfätze zur zweckmä- 

fsigften Zugutemachung oder Verwendung der Waldprodukte 

in rohem Zuftande, nach Mafsgabe ihrer natürlichen Eigen- 

fchaften« begreife. 

H. Cotta?!) bildete fünf Hauptabtheilungen der Forftwiffen- 

fchaft, Waldbau, Waldnebennutzung, Forftfchutz, Forftertrags- 

Regulirung und Forftverfaffung. Er behandelt die Methoden 

der Holzfällung und Sortirung, das Stockroden u. f. w. noch 

unter der Rubrik »Waldbau,« unter »Waldnebennutzung« nur 

die Lehre von den forftlichen Nebennutzungen, ift alfo in diefer 
Beziehung ganz unfyftematifch. 

Karl Heyer ??) trennt (die Forftbenutzung und Technologie 

ftreng von der Waldproduktenzucht, dem Waldfchutz und der 

Waldpflege, der Forftftatik. Er rechnet zur forftlichen Produk- 

tionslehre: Waldbau, Waldbenutzung, Waldfchutz, zur forftlichen 

Gewerbs- oder Haushaltungs-Lehre: Wald-Wirthfchafts-Begrün- 

dung und Einrichtung, Waldertrags-Regelung, Waldwerthberech- 

nung, Forftgefchäftsbetrieb. 

Gayer endlich hat neuefter Zeit in feinem ausgezeichneten 

Werke »die Forftbenutzung« 3) den Begriff diefes Zweiges der 

28) B. definirte die Forftbenutzung als »die Lehre von der Auswahl, dem 

Einfchlag und der Behandlung des Holzes, fowie der Gewinnung der Neben- 

produkte«. Pfeil, a. a. O. 

29) Die Forftwiffenfchaft nach ihrem ganzen Umfange. 1831, S. 297: »Die 

Bemühungen des Forftwirths müffen darauf gerichtet fein, nicht allein möglichft 

vieles und werthvolles Holz zu erziehen, fondern auch diefes Holz und die 

fonftigen Nebenprodukte des Waldes auf die vortheilhaftefte Art zu benutzen«. 

3%) Encyklopädie der Forftwiffenfchaft. I. S. 321. 

3") Grundrifs der Forftwiffenfchaft. 4 118, S. 89. # 123, S. 93. 
32) Anleitung zu forftftat. Unterfuchungen. 1846, 2 3, S. 3. Waldbau. 2. Aufl. 

D. +5. 

>1.:3.. Auf. -18730.8..2: Einl. 
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Forftwiffenfchaft dahin feftgeftellt, dafs »die Lehre von der Forft- 

benutzung die durch Erfahrung und Wiffenfchaft gefammelten 

und fyftematifch geordneten Grundfätze der zweckmäfsigften 

Gewinnung, Formung und Verwerthung der Forftprodukte, unter 

den Gefichtspunkten einer forgfältigen Beobachtung der Wald- 

pflege, der beftmöglichen Bedarfsbefriedigung und möglichfter 

Steigerung des Gewerbsgewinnes« — umfaffe. — 

Die Lehre von der Forftbenutzung fteht nach ihrem inner- 

ften Wefen in einer ziemlich ftrengen Abhängigkeit von dem 

jederzeitigen Stande der Forftwirthfchaft im Ganzen. Wo bei 

fehr unentwickelten Abfatzverhältniffen gewiffe Nebennutzungen, 
Mafl, Baumfäfte und Harz, u. f. w. im Vordergrunde ftehen 

und den gröfseren Theil des Gewerbsgewinnes aufbringen, da 

wird auch die Lehre von den Forftnebennutzungen und Neben- 

gewerben im Vordergrunde der Darftellung ftehen. Erft auf 

den mittleren Entwicklungsftufen treten Holzernte, Holzformung, 
Holztransport in die erfte Linie; auch jetzt wird die Darftellung 

fich in verfchiedener Weife geftalten, je nachdem diefelbe fich 

in erfter Linie auf Anfchauungen in Waldgebieten gründet, 

welche der Ebene, dem Hügel- oder unteren Berglande, oder 

endlich dem oberen Berglande und Hochgebirge angehören; 

je nachdem ferner die Holzverwendung zu bergbaulichen Zwecken, 

zum Export, zur Verkohlung u. f. w. von befonderer Bedeutung 
find. 

In Wahrheit finden wir auch diefe lokalen Verfchieden- 

heiten in den Lehrbüchern über Forftbenutzung genugfam ausge- 

prägt. In Süddeutfchland hatten die Holzbringungs - Anttalten feit 

lange eine fehr grofse Bedeutung für die Gebirgswaldungen. Ihnen 
widmen daher die dort entftandenen Schriften über Forftbenutzung 

ganz befondere Aufmerkfamkeit. So befonders die Handbücher 

von Jägerfchmid 3%) und Graf Sponeck ®) über Holztransport und 

Flofswefen, unter den Neueren auch das Gayer’fche Werk. 

Völker’s Handbuch der Forfttechnologie (1803) in Mittel- 

deutfchland (Thüringen) entftanden, 3%), handelt neben der Holzernte 

und Formung der Waldprodukte hauptfächlich von den forftlichen 

Nebengewerben, welche in Thüringen damals noch in grofser 

#) Oberforftrath K. F. V. Jägerfchmid in Karlsruhe fchrieb 1827/28: Hand- 

buch für Holztransport und Flofswefen, 2 Bde. 

»°) Handbuch des Flofswefens. 1825. 

36) Forfttechnologie. Weimar 1803. 



Ausdehnung betrieben wurden, von Verkohlung, Afchebrennen, 

dem Harzfcharren und Pechfieden u. f. w., ohne die Holzbrin- 

gung zu berühren. Aehnlich die Werke von Bechftein, Walther, 
König, Pfeil. 

Ein grofsartiger Köhlereibetrieb war feit alter Zeit in dem 

metallreichen Harze heimifch.” Dort entftanden die Schriften von 

Freytag ?”) und v. Berg °8). 

Unter den forftlichen Nebennutzungen hat keine mehr Streit 

in der Praxis, fchroffere Meinungsverfchiedenheiten in den lite- 

rarifchen Debatten hervorgerufen, als die Waldftreu. Sie be- 

fchäftigte auch in diefer Periode Land- und Forftwirthe lebhaft 
und ift bis heute zu entgültiger Löfung nicht gelangt. 

Schon oben habe ich darauf hingewiefen, dafs Pfeil die 

Streunutzung unter Umftänden für wirthfchaftlich und finanziell 
gerechtfertigt hielt 3). NH. Cotta fprach fich mit aller Beftimmt- 
heit gegen diefelbe aus. 0%) Es fehlte jedoch alles wiffenfchaftliche 
Unterfuchungsmaterial, welches als Grundlage für das eine oder 
andere Urtheil hätte dienen können. 

Den Anftofs zur wiffenfchaftlichen Unterfuchung der Frage 
gab Hundeshagen (1830);4") er zuerft erörterte das Verhältnifs 
zwifchen Holzzuwachs und Streuentnahme: aber auch ihm 

. fehlte das durch exakte  Verfuche zu gewinnende Beweis- 

Material. 

Vergleichende Verfuche ftellte zuerft Jäger im Odenwalde 
an (1833—1840).#?) Ausgedehnte Unterfuchungen wurden feit 

1846 in Sachfen durch Krutzfch eingeleitet.%3) Bereits feit 

1820 ftand die Waldftreufrage auf der Tagesordnung der 

forftlichen Vereine und ift ein ftändiges Thema der forftlichen 
Journal-Literatur geworden. In der Verfammlung deutfcher 

Land- und Forftwirthe zu Karlsruhe (1838) referirte von 

37) Von der vortheilhafteften Verkohlung des Holzes in Meilern, mit befond. 

“ Rückficht auf das in der Graffchaft Stolberg-Wernigerode üblige Verfahren. 1831. 

38) Anleitung zum Verkohlen des Holzes. 1830. 

2) Bd. II. S. 234 fgde.- Krit.. BE. IIE72S2 99. fgde. 

40) Grundrifs der Forftwiffenfchaft. 2. Aufl. S. 127. 

1) Die Waldweide und Waldftreu in ihrer ganzen Bedeutung für Forft- und 

Landwirthfchaft und National-Wohlfahrt. Tübingen 1830. 

#2) Die Ergebniffe find zufammengeftellt in der Schrift Jägers: Die Land- 

und Forftwirthfchaft im Odenwald. Darmftadt 1843, S. 225 fgde. 

5) S. darüber Tharander Jahrbuch, XIX (1869) S. 193. 

#4) Vergl. darüber »neue Jahrbücher der Forftkunde«, XV (1839), wo Wede- 

kind’s Vortrag abgedruckt ift. 
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Wedekind über diefelbe und brachte eine grofse, aber leider 

unzuverläfige Tabelle über Streumengen und Zuwachsverluft bei. 

Die Jahre 1848—1849 drängten aufs Neue zur Klärung der 
Frage, weil die Lockerung der ftaatlichen Ordnung die ärmeren 
Bevölkerungsklaffen zu ungemeffener Streuentnahme reizte. 

Walz fchrieb 1850 feine kleine vermittelnde Schrift« über die 

Waldftreu ;« #5) Schultes machte den wenig praktifchen Vorfchlag, 

befondere Streuwaldungen anzulegen. #) 1862 referirte Profeffor 

Fraas in der 23. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe 

über die Streufrage. Er fprach es zum erftenmal unumwun- 

den aus, dafs die Waldftreufrage nur auf Grund exakter 

Unterfuchungen gelöft werden könne und dafs die Forftleute fo 
lange mit ftumpfen Waffen gegen das Streurechen kämpfen, als 

fie folche Unterfuchungen nicht anftellen.*”) 

Das Referat von Fraas veranlafste eine Reihe literarifcher 

Arbeiten über die Waldftreufrage. Gegen ihn wendete fich 

Hanftein;#) gegen Fraas und Hanftein Krohn. (1864).49 Zu- 

gleich fchrieb Carl Fifchbach 0) eine tüchtige Schrift »über die 
Befeitigung der Waldftreunutzung;« Vonhaufen trat gegen die 

Raubwirthfchaft in den Waldungen 5!) in die Schranken, nicht 
minder Ney,°?) Letzterer geftützt auf die Erfahrungen in der 

bayrifchen Rheinpfalz, welche die zerftörenden Einflüffe des 
Streurechens auf die reizbareren Böden (Kalk, Buntfandftein) 

zur Evidenz erwiefen haben. Einen Modus vivendi für Land- 

#5) Die Schrift ift 1870 neu aufgelegt. Sie hatte namentlich deshalb eine 

hervorragende Bedeutung, weil fie von einem Landwirthe ausging und für eine 

weit objektivere Beurtheiluüng der Sache Bahn brach, als feither üblig ge- 

wefen war. 5 

4) G. v. Schultes, Oberforftrath, der Streuwald. 1849. 29 S. .In Sachfen 

hatte man fchon 1833 verfucht, der Schneidelftreu Eingang zu verfchaffen und es 

hatten die beiden Direktoren zu Tharand im Auftrage des Finanzminifteriums eine 

Schrift »Anweifung zum zweckmäisigen Gebrauch der Schneidelftreu« heraus- - 

gegeben. 

‘”) Fraas fah den Hauptwerth der Streu in ihren phyfikalifchen Eigen- 

fchaften. 

'#) Ueber die Bedeutung der Waldftreu für den Wald. 1863. 3. Abdruck. 
9) Fraas und Hanftein, der Werth der Waldftreu etc. 1864 

%) Ueber die Befeitigung der Waldftreu-Nutzung. 1864. Vergl. auch ‘Mo- 

natfchrift für Forft- und Jagdwefen. 1863, Auguftheft; krit. Bl. XXXVIL S. 124 

(Klipftein). 

5!) Die Raubwirthfchaft in den Waldungen. 1867. 

»2) Die natürliche Beftimmung des Waldes und die Streunutzung. 1870. 

2. Aufl. 
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und Forftwirthe in Bezug auf die Streunutzung hat endlich neu- 

efter Zeit die vermittelnde Schrift des Wanderlehrers Zeeb vor- 
gefchlagen. 53) 

Eine vielfach von Forftbeamten wenigftens adminiftrirte, 

wenn auch nicht eigentlich forftliche Nebennutzung ift die Torf- 
nutzung, die fowohl für das norddeutfche Flachland, als die 

füddeutfchen Hochebenen eine grofse Bedeutung hat. Eine 
. Reihe von Schriften entftanden dort wie hier über diefen Gegen- 

ftand. So die Werke von Bode °#) (für die Oftfeeprovinzen), von 
H. C. Mofer (Forftmeifter), >) Papius ®) u. A. in Süddeutfchland. 

Die phyfikalifchen und technifchen Eigenfchaften der Hölzer 
haben in Deutfchland bisher eine nur dürftige Unterfuchung 
und Darftellung gefunden. Hier liegt noch ein weites Verfuchs- 
feld faft unbebaut. Zwar unterfuchte G. L. Hartig fchon um 1800 

die Brennkraft der Hölzer,?”) begann auch 1822 ausgedehnte 

Verfuche ®) über die Dauer der Hauptholzarten bei verfchie- 
dener Verwendung im Trockenen, Naffen oder bei wechfelnder 
Feuchtigkeit; aber die letzteren Verfuche namentlich find nicht 

zu Ende geführt worden. Die Unterfuchungen über die Brenn- 

barkeit gaben immerhin werthvolle Auffchlüffe. In derfelben 
Richtung haben fpäter v. Werneck,°°) Brix%) und Theodor 

Hartig $') fortgearbeitet. 

Die technifchen Eigenfchaften der Hölzer im Ganzen unter-, 

fuchte zuerft H. Nördlinger. 62) Ueber die Feftigkeit der Hölzer 

53) Die Waldftreu-Frage etc. 1871. 

5%) Anleitung zum Torfbetriebe in den Oftfeeprovinzen. 1837. 

5) Torfbetrieb und Torfbenutzung. Nürnberg 1840. 

56) Die Lehre vom Torf. Ulm 1845. 

57) Phyfikalifche Verfuche über das Verhältnifs der Brennbarkeit der meiften 

deutfehen Waldbaumhölzer. 2. Aufl. 1804. 

58) Verfuche über die Dauer der Hölzer. 1822. Die gröfseren Verfuche 

Hartigs in Berlin begannen 1823, wurden nach f. Tode durch Th. Hartig noch 

fortgefetzt, 1848 aber wegen theilweifer Zerftörung des Verfuchsapparates unter- 

brochen. Vergl. Hartig’s Schrift von 1836: Erfahrungen über die Dauer der 

Hölzer und über die Mittel, die Dauer des Holzes zu vermehren. (24 S.) 

59) Phyfik.-chemifche Abhandlungen über die fpezififchen Gewichte der vor- 

züglichften deutfchen Holzarten und ihre verfchiedene Brennkraft. Giefsen u. Darm- 

ftadt 1808. 
60) Unterfuchungen über die Heizkraft der wichtigeren Brennftoffe des preufs. 

Staates. Im amtl. Auftrage ausgeführt. 1353. 

61) Ueber das Verhältnifs des Brennwerthes verfchiedener Holz- und Torfarten. 

Braunfchweig 1855. 

62) Die technifchen Eigenfchaften der Hölzer für Forft- und Bau-Beamte. 

Stuttgart 1860. Ein epochemachendes‘ Werk. 
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aus den Ländern der ungarifchen Krone find auf Veranlaffung 

des ungarifchen Finanzminifteriums neuefter Zeit durch Jofef 
Weffely intereffante Unterfuchungen mitgetheilt worden. 6) Prof. 

Exner in Mariabrunn hat ebenfalls neuefter Zeit eine »mechanifche 

Technologie des Holzes« hauptfächlich nach franzöfifchen. Unter- 
fuchungen zu bearbeiten begonnen. 6%) 

Mit den im Forftbetriebe Anwendung findenden Geräthen 

hat man fich erft in neuerer Zeit intenfiv zu befchäftigen be- 
gonnen. Zwar haben Walther, 6) König) und Beil”) das 

ihnen in diefer Beziehung bekannt Gewordene in befonderen 

Schriften zufammengeftellt; allein die fo hochwichtige Frage 

der Leiftungsfähigkeit unferer Holzhauerei- und Kultur-Geräthe, 
ihrer Anwendbarkeit unter verfchiedenen Verhältniffen, die Frage 

ferner der Verwendungsfähigkeit mafchineller Vorrichtungen ift 

noch in vielen Richtungen durch exakte Verfuche zu löfen. 
Den Weg zu ihrer Löfung betreffs der Waldfägen haben Robert 

Micklitz, 8) Kayfer,6%) Ihrig,70%) Hefs,71) Gayer,?2) Gerlach 

und Betzhold”’3) neuefter Zeit in anerkennungswerther Weife 
befchritten. Noch aber fcheint die Zeit nicht gekommen, welche 

die Ueberzeugung von der Wachtigkeit diefer Unterfuchungen 

63) Unterfuchungen über die Feftigkeit der Hölzer aus den Ländern der 

ungarifchen Krone, verfügt vom K. ungarifchen Finanz-Minifterium. I. Heft. 

Veröffentlicht anläfslich der Weltausftellung von 1873. 

6‘) Prof. Dr. Wilh. Franz Exner, die mechanifche Technologie des Holzes. 

I. Band. 1871. Auch unter dem Titel: Die mechanifchen Eigenfchaften des 

Holzes. Eine Abhandlung, vorgelegt d. Akademie der Wiffenfchaften zu Paris 

von E. Chevandier und G. Werthheim. Revidirt und “überfetzt von Prof. Dr. 

W. Exner. b 
#5) L, Fr. Walther, Befchreibung und Abbildung (der in der Forftwirthfchaft 

vorkommenden nützlichften Geräthe und Werkzeuge. Giefsen 1796. 

66) Befchreibung und Abbildung der nützlichften Geräthe und Werkzeuge 

zum Betriebe der Land- und Forftwirthfchaft aus der Hohenheimer Modellfamm- 

lung von E. F. C. König. 1847. 

67) Forftwirthfchaftliche Kulturwerkzeuge und Geräthe in Abbildungen und 

Befchreibungen von Dr. Ant. Beil. Frankfurt a/M. 1846. 

68) Supplemente zur Forft- u. Jagd-Zeit. II. Bd., S. 144 fgde. 

#9) Unterfuchungen über die Leiftungsfähigkeit verfchiedener Gufsftahlfägen 

(Tyrol). Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 293. 

70) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 467. 

21), Dal 7863,87 

72) Baur’s Monatfchrift, 1871, S. 243 fgde. Vergl. (. Forftbenutzung (3. Aufl.). 

S. 159 fgde. 

3) Forft- u. Jagd-Zeit. 1873, S. 73. 
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zum Gemeingut der Praktiker macht und dadurch die Einführung 
der leiftungsfähigften Geräthe einleitet. 

Einen bedeutenden Auffchwung hat der forftliche Bettiek 

feit zwei Jahrzehnten in Bezug auf den Waldwegebau ge- 

nommen. Dafs gute Wege, namentlich Steinftrafsen allen anderen 

Holztransport- Vorrichtungen vorzuziehen find, ift allmählig zur 

Ueberzeugung Aller geworden. Aber erft die allerneuefte Zeit 

hat dem Waldwegebau eine wahrhaft rationelle Bafıs verliehen, 

indem fie ihn in enge Verbindung gebracht hat mit der Ein- 

theilung und Einrichtung der Forften. Diefe Grundlage fehlte 
den älteren Werken über Waldwegebau, welche mehr das 

Technifche deffelben behandeln. Den neueren Grundfätzen 

entfprechend find die Schriften von Scheppler ‚7*) Dengler, 7°) 

Eduard Heyer, 6%) Schuberg”’”) und Kaifer 78) bearbeitet. 

$. 18. Elementar- und Insektenschäden in den Waldungen 
und die Lehre vom Forst-Schutz. 

! Keinen geringen Antheil an den Waldzuftänden haben zu 

allen Zeiten die Schäden gehabt, welche den Forften durch die 

Elemente und durch freilebende Thiere zugefügt wurden. 
Von den letzteren war es vor 1820 neben den Infekten 

namentlich das Wild, welches an vielen Orten im höchften 

Maafse kulturfchädigend auftrat. In yungeheuern Maffen vor- 

handen, durch die Regalität namentlich der hohen Jagd und 
die Vorliebe der oberen Gefellfchaftsfchichten für die weid- 

männifchen Vergnügungen gegen jede erhebliche Verminderung 

gefchützt, war das Wild der Land- und Forft- Wirthfchaft gleich 

gefährlich und hemmte den wirthfchaftlichen Fortfchritt in er- 

heblichem Maafse. Dies hat fich im Laufe diefer Periode be- 

deutend geändert. Das Wild ift der Kultur faft überall gewichen. 
Veränderte Rechtsanfchauungen, welche feit 1848 zum ächt- 

deutfchen Begriffe des Jagdrechtes als eines Ausfluffes des 

7) Das Nivelliren und der Waldwegebau. 1863. 

76) Weg-, Brücken- und Wafferbaukunde für Land- und Forftwirthe. 1863. 

76) Anleitung zum Bau von Waldwegen. 1864. 

77) Der Waldwegbau und feine Vorarbeiten. I. Bd. 1873. 

78) Erfahrungen über die Wegnetzlegung und forftwirthfchaftliche Eintheilung 

in Gebirgswaldungen. 1873. Eine knappe, nur 31 Seiten umfaffende, aber werth- 

volle Erläuterungsfchrift zu der auf der Weltausftellung in Wien ausgeftellten Karte 

der Oberförfterei Altenlotheim. 



Grundeigenthums zurückkehrten, wurden den Forderungen des 

Kulturfortfchrittes gerecht. Die Ueberzeugung, dafs bedeutende 

Wildftände unverträglich find mit den Prinzipien geordneter 

wirthfchaftlicher Bodenbenutzung, hat fich in allen nichtforft- 

männifchen Kreifen Bahn gebrochen und fteht im Begriff, auch 

Gemeingut aller intelligenten Forfttechniker zu werden; die 

konftitutionellen Vertretungskörper bilden überall ein Forum 

für die Klagen der in ihren Intereffen gefchädigten Grundbelfitzer 

und einen ftarken Damm gegen unwirthfchaftliche Uebergriffe 

des Jägerthums, und die völlige Oeffentlichkeit unferes politifchen 

Lebens duldet es nicht mehr, dafs dem Vergnügen Weniger 

der Fleifs Vieler geopfert wird. 
Diefe Schäden können fomit als faft befeitigt und mindeftens 

als höchft untergeordnete hier übergangen werden. !) 

Anders: liegt die Sache betreffs jener immer von Zeit zu 

Zeit wiederkehrenden grofsen Elementar- und Infekten-Be- 
fchädigungen, welche fich als ftark irritirende Faktoren in den 

Gang der Waldwirthfchaft eindrängen und die Stetigkeit und 
Gleichftellung der Nutzungen oft empfindlich benachtheiligen. 

Diefe Schäden zu vermeiden, ift der Wirthfchaft bisher nicht 

gelungen; ja, die Infektenfchäden haben, wie ich oben gezeigt 

habe, feit Einführung des fchlagweifen Betriebes und feitdem 

die Doktrin von den reinen, regelmäfsigen Beftänden zur Herr- 

fchaft gelangt ift, fich in erfchreckendem Maafse vermehrt. — ?) 

Gewaltige Sturmverheerungen befonders im nördlichen 
Deutfchland brachten die Jahre 1833,?) 1834,*) 1836,°) 1839,®) 

1840.7) Der Harz, das hannöverfche und braunfchweigifche 

x 

") Es foll damit nicht behauptet werden, dafs nicht in neuefter Zeit noch 

hier und da gerechte Klagen über Wildfchaden z. B. durch das in Folge des 

. Maffenanbaues der Fichte im Weften feit 1840 in ftarker Vermehrung begriffene 

Schwarzwild laut geworden feien. Diefe Schäden treffen vor Allem die Land- 

wirthfchaft und gehören nicht hierher. 

2) Iın 2. Bande diefes Werkes, S. 375 fgde. 

®) Am ı8. XII. 1833 und ı. u. 2. I. 1834. Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. ı 

fgde. (v. Berg). 1834 wurden am hannov. Harze nahezu "/, Mill. Fichtenftämme 

über 10° Durchmeffer geworfen. 

') Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, a. a. O. 

5) Ueber den Schaden im hannöv. Harze vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1843, 

S. 150 fgde. (v. Berg); im Oberforft Seefen: Langerfeld, das Forftwefen im Her- 

zogthum Braunfchweig. 

6) Forft- u. Jagd-Zeit. 1843, a. a. O. 

’) Dal. -S. 152. 
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Gebiet wurden in erfter Linie betroffen. Die Zahl der von 

1836 — 1840 in den Forften des hannöverfchen Harzes ge- 

worfenen Stämme überftieg 400,000.%?) Nächfte Folge war eine 
bedrohliche Verbreitung der Borkenkäfer. Faft 100,000 Stämme 

verfielen 1836 — 1840 am hannöverfchen Harze der Trocknifs. ®) 

Leider find die über dies grofsartige Naturereignifs in der 

Literatur aufbewahrten Nachrichten überaus dürftig und gänz- 

lich unzureichend, um die Richtung und Ausdehnung des zer- 
ftörenden Luftftromes mit Sicherheit zu erkennen. So viel nur 

fcheint feftzuftehen, dafs die orkanartigen Stürme von 1836 und 

1839 aus Nordoften und Often kamen. 

Von ftarken Sturmfchäden, welche im Jahre 1842 das 

ÖObererzgebirge !%) heimfuchten, hören wir, ohne dafs uns Einzel- 

heiten aufbewahrt wären. Am 5. Oktober 1852 1!) durchtobte 

dann ein Orkan das ganze füddeutfche Gebiet. In den wür- 
tembergifchen Staatsforften allein wurden über 34,000 Klafter 

Holz geworfen (über 75,000 Kubikmetr.). Heftige Stürme, welche 

faft in ganz Deutfchland grofse Verheerungen in den Forften 

anrichteten, traten wiederum 1868, 1869, 1870 ein. 1868 12) 

wurden in Norddeutfchland die Provinzen Hannover, Sachfen, 

Schlefien am härteften betroffen. 877,018 Klafter (faft 2 Mill. 
Kubikmeter) Derbholz wurden allein in den preufsifchen Staaten 

geworfen (0,68 des Jahresetats). 
Auch im Frankenwald®) richtete der Sturm am 7. 

Dezember 1868 gewaltige Verheerungen an. In etwas mehr, 

als einer Stunde wurden 290,760 Klafter Nutzholz und 24,484 

Klafter Brennholz (zufammen faft ı Million Kubikmeter oder 

das 8fache des Jahresetats) geworfen. 
In Thüringen !) folgte 1868 einem dürren, für die Kulturen 

8) Nach v. Berg a. a. O. 243,595 Stämme 1836, 102,613 1837, 6,437 1838, 

55,807 1839, 18,652 1840. 

9) Nach v. Berg a. a. O. 

10) Forft- u. Jagd-Zeit. 1843, S. 157. 

11) Monatfchrift für das würtemb. Forftwefen. III., S. 306. 

12) Danckelmann, Zeitfchrift, III, S. 418. 

13) S, Gayer, in der Monatfchrift v. Baur, 1871, S. 321 fgde. 
4) Dr. Grebe in Burckhardt's »aus dem Waldex II. Heft, S. 74 fgde. In 

der Nacht vom 5. auf den 6. Dezbr. blitzte es mit langanhaltendem Donner; da- 

bei war die Luft ftürmifch erregt. Am 6. wurde es ftiller. Das Thermometer 

ging von 9° (Morgens) bis 12° und zeigte am 7. Morgens 9 Uhr + 13°. Baro- 

meterftand 26° 10'/,“'. Der Sturm entftand am Abend des 6. und fleigerte fıch 

— in Thüringen gewann er zwifchen 9 und ı2 Uhr feine höchfte Intenfivität — 



a 

— BB — 

gefährlichen Sommer ftarker Schneeanhang im November, und im 
Dezember gewaltige Sturmverheerungen (am 7. 24— 25. 28 — 29.) 

Der orkanartige Sturm am 7..kam aus WSW und W, war von 

ungewöhnlich hohem Thermometer- und fehr tiefem Barometer« 

Stande begleitet und richtete in den thüringifchen Forften un- 
erhörte Verwüftungen an. Etwa 60,000 Kubikmeter Holz 
wurden allein in den thüringifchen Domanialforften gebrochen. 

Der Sturm von 1869, anfänglich mit füdweftlicher, dann 

mit weftlicher, zuletzt mit nordweftlicher Richtung, erreichte den. 

Regierungs-Bezirk Wiesbaden in der Nacht vom 16. auf den 
17. Dezember, die hannöverfchen und fächfifchen Waldungen 

am 17. Dezember Morgens, die Mark Brandenburg um Mittag, 

Schlefien am Nachmittag deffelben Tages. 251,819 Klafter 

(über 550,000 Kubikmeter) wurden in diefen Landestheilen ge- 

worfen. 15) 

Der orkanartige Sturm von 1870, welcher in Süddeutfch- 

land am 26. Oktober von 7—ı2 Uhr Abends, in Mittel- und 
Norddeutfchland in den frühen Morgenftunden und am Vor- 
mittag des 27. Oktober wüthete, warf in den badifchen . 

Waldungen nach ungefährer Schätzung 808,000 Feftmeter (pro 
Hekt. 1,59 Fm.)!6), in den würtembergifchen Staatsforften über 

am 7. zu orkanartiger Gewalt. Nach ı2 Uhr liefs der Sturm nach. Das Baro- 

meter war fchon einige Stunden vor der höchften Intenfivität bis 27‘ geftiegen. 

Das Thermometer fank auf 8 und bis 6%. Grebe verzeichnet nach Mittheilungen 

des Oberforftmeifters von Baumbach in Meiningen, Oberforftrath Deyffing in Gotha, 

Forftmeifter Oetzel zu Schmalkalden, Forftmeifter Hohlbein (Coburg), Oberforft- 

meifter Werneburg (Erfurt), v. Stieglitz (Altenburg), v. Michael (Sondershaüfen), 

Forftadjutant v. Ketelhod (Rudolftadt) und Forftmeifter Zahn (Ebersdorf) folgende 

Bruchmaffen :, n 

I. Sachfen-Weimar-Eifenach 32,160 Maffenklafter A 100 cf. (1,12 des Jahresetats). 

2. Sachfen-Meiningen . . 36,560 ee r Ren x 

3. Sachfen-Gotha. -. . . 12,790 + a (0,30%, F 

4. Preufs. Forftinfpektion 

Schleufingen . . . 9,905 Y , (0759 "Test 

5. Schwarzburg-Rudolftadt 10,225 i; „ (0,66 „ M 

6. Schwarzb.-Sondershaufen 5,765 5; r (0,38 , 4 

7. Sachfen-Altenburg . . 43,485 N “ (a;1613 N 

8: Reulsty. ER 2) 29008 E= 4 (in den Saalwaldre- 

vieren ca. 4,0 des Jahresetats). 

Zufammen find mithin 199,890 Maffenklafter (rund 600,000 Kubikmeter fefte 

Holzmaffe) auf 654,000 preufs. Morgen Fläche (165,966 Hekt.) geworfen, pro 

Hekt. allo etwa 3,6 Feftmeter. 

15) Danckelmann, Zeitfchrift, III, S. 427. 

'%) Baur, Monatfchrift, 1871, S. 334 (Bericht des Prof. Schuberg). 

' 
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60,000 Klafter (2,8 mal den jährlichen Hiebsfatz) oder etwa 

ı1/; Mill. Kubikmeter, !”) in den Staatsforften der preufsifchen 

Rheinprovinz über 20,000, in Heffen-Naffau über 50,000, in 

Schlefien etwa 4,000 Feftmeter Holz. 18) 
Starke Schneebruchbefchädigungen fanden im Harze 

1831— 1833,19) 1834— 1836, 20) 1843—1844 °?!) ftatt. Die aus den 

überftarken Saaten von 1790— 1800 herrührenden Stangenorte wur- 

den im letzteren Jahre namentlich ftark heimgefucht. 1845 — 1846 

brachen im Fichtelgebirge bedeutende Holzmaffen (Forftamt Wun- 
fiedel). 22) Im November 1858 fuchte ein verderblicher Eisbruch 

die Waldungen der bayerifchen Rheinpfalz, der Saarbrücker und 

Nahe-Gegend heim. Die denfelben einleitenden meteorologifchen 

Vorgänge erregten befonderes Intereffe. 2?) In Süddeutfchland war 
namentlich das Jahr 1868 reich an Schneebruchfchäden.#) In 
den hochgelegenen Revieren des Reg. Bezirks Aachen (preufs. 

17) Baur, Monatfchrift, 1871, S. 90 (Bericht des Forftrath Dorrer). 

18) Danckelmann, Zeitfchrift a. a. O. 

'9) Viele Stangenorte wurden ganz lückig. Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. ı fgde. 

20) Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 330. 

21) Daf. 1844, S. 306. 
22) Bericht des Forftmeifters Mofer in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1348, S. 434. 

14,000 Klftr. Holz a 126 Kffs. kamen. in Folge des Schneebruchs zum Einfchlag. 

Die Borkenkäfer vermehrten fich in beforgnifserregender Weife; doch kam es bei 

kräftiger Abwehr zu erheblicher Trocknifs nicht. 
23) Ueber den Eisbruch von 1858 vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1859, S. 72, 

‚ 353, 398. — Vonhaufen, in Grunert’s forftl. Bl. VII und in der Forft- u. 

Jagd-Zeit. i864, S. 285 (betrifft den Eisbruch in der Winterhauch). — Forft- 

wirthfchaftl. Mittheilungen, herausgegeben vom K. bayerifchen Minift.-Forftbureau, 

III, 3 (1860). S. 38. 

Die meteorifchen Erfcheinungen waren folgende: Die Temperatur fank An- 

fangs November bis — 10°; am 14. und ı5. wurde es gelinder, es fiel feiner 

Regen, der Nachts einen fchwachen Eisanhang bildete. Vom 16. ab wurde der 

Regen heftiger, der Thermometerftand fchwankte zwifchen + 1° und o°, die 

Eiskrufte an Stämmen und Zweigen nahm zu. In der Nacht vom 18. auf den 

19. ftand das Thermometer gegen Morgen — 1°, der Regen verwandelte fich in 

Schnee, der fich auf die !;—ı" (1—2 Zent.) ftarke Eiskrufte. maffenhaft auf- 

lagerte und fich ftark verdichtete. Im Revier Hafsloch (Pfalz) wurde das Gewicht 

eines inkruftirten Eichenblattes zu 17 Loth ermittelt ('/; Kilo). Am Morgen des 

19. erfolgte die Kataftrophe. Laub- und Nadelholzbeftände zerbrachen mit hef- 

tigen Detonationen. In der Pfalz brachen 187,667 Klafter Holz (ohne Reisholz, 

von dem faft 124,000 Wellenhunderte aufgearbeitet wurden). So die Mittheilungen 

aus der Pfalz. 
2‘) Vom 7. bis 10. XI. 1868 brachen in den würtemb. Staatsforften gegen 

80,000 Klafter, meift Nadelholz (ca. na Kubikmeter). Forftrath Dorrer in 

Baur’s Monatfchrift, 1871, S. 90. 
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Rheinprovinz) trat am !!/), November 1870 ftarker Schneebruch- 

ein. 25) 

Weit intenfiver aber, als alle diefe Schäden, wirkten auch 

in diefer Periode die Infektenverheerungen. Drei grofse Frafs- 

perioden find von 1820 — 1870 zu unterfcheiden: die Periode .. 
1827— 1840, in welcher faft alle fchädlichen Infekten in Deutfch- 

land frafsen; die Periode 1845— 1860, in welche die Verheerungen 

durch die Nonne im Nordoften von Deutfchland fallen; die Periode 

1862— 1872, durch die Verheerungen der grofsen Kiefern-Raupe 

im norddeutfchen Flachlande gekennzeichnet. 

Seit 1827 fchien es, als ob alle forftfchädiichen Infekten 
einen Vernichtungskampf gegen die Waldungen begonnen hätten. 

In den Eichenforften Rheinlands, Weftfalens, in Heffen, in Oe- 

fterreich trat der Eichen-Prozeffionsfpinner in ungeheuern Maffen . 

auf (1827— 1829) ; 26) die grofse Kiefernraupe befiel die Kiefernbe- 

ftände des Flachlandes; ?7) die Nonne frafs (1835— 1836) in Sachfen, 

der Mark, in Schlefien, 28) in der Rheinpfalz ??) in Ober- und 

in Mittelfranken, 3%) befonders im Nürnberger Reichswalde, in 
den Forftämtern Dünkelsbühl, Gunzenhaufen, Ansbach, Schwa- 

bach; 3!) ja in Oberfchwaben bis in die Nähe des Bodenfees 

verbreitete fich dies fchädliche Infekt; 32) die Forleule frafs 1837 

25) Danckelmann, Zeitfchrift, III, S. 421. 
26) Ueber diefe Infektenverheerungen vergl. Bernhardt, »die Verheerungen der 

preufs. Staatsforften durch den Kiefernfpinner in den Jahren 1862/72« in Danckel- 

manns Zeitfchrift, VII, S. 57 fgde. 

27) Der Frafs entwickelte fich jedoch vor 1830 nicht fehr gefährlich. Bern- 

hardt, a. a. O. S. 63. 

28) Bernhardt, a. a. OÖ. Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 212. 

=») Die Nonne frafs 1839 namentlich bei Kaiferslautern, Ramftein, Hohenecken. 

Auch die Forleule frafs dort; doch war der Schade kein fehr bedeutender. Forft- 

u. Jagd-Zeit. 1841, S. 414 fgde. 

30) Vergl. die Berichte von Sinzel in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 149. 

416 betreffs Oberfrankens. In Bezug auf die Verheerungen in Mittelfranken f. 

Forft- u. Jagd.-Zeit. 1840. S. 306. 1841, S. 217. Meyer’s Zeitfchrift, neue Folge, 

Ill, 2. 1843, S. 78 fgde. 1838 zeigte fich im Forftamt Laurenzi (Nürnberg) 

Eule, Nonne, auch Kiefernfpinner. Der Frafs breitete fich fchnell über den 

Sebaldi-Wald aus, dann über die im Text genannten Forftämter. 1839/40 wurden 

in Mittelfranken 7—800,000 Kubikmeter Raupenholz eingefchlagen. 6,306 Tagwerk 

(2148, H.) waren ganz kahl. 

31) Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, a. a. O. 

2) In den Forften bei Weingarten trat 1839/40 die Nonne in Fichten fehr 

verheerend auf. 3,000 M. wurden kahl gefreffen. Der Frafs verbreitete fich nicht 

weiter. Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 381. Neue Jahrbücher der Forftkunde. 18. 

Heft, S. 130; 20. Heft, S. 53. 



in der Gegend von Afchaffenburg; 3) die Kiefernblattwespe 

folgte; die Kalamität dauerte dort bis 1844. ®) 

Auch 1837—40 durchzog der Kiefernfpinner wiederum ver- 

heerend die Provinzen Pommern, die Mark ®) und Schlefien, in er- 

fterer Provinz auch diesmäl ausgehend von dem alten Frafs- 

heerde in Pütt und Friedrichswalde. 3%) 

Die zweite grofse Frafsperiode ift charakterifirt durch das 

Auftreten einer einzigen primär fchädigenden Spezies, der Nonne, 

während alle begleitenden Arten als fekundär anzufehen find, 

und durch eine bisher unerhörte Verwüftung der Wälder in ei- 

nem fehr grofsen Gebiete, welches nur kleinften Theils inner- 

halb der Grenzen Deutfchlands liegt. 
Der ganze Verlauf der Kalamität ift von Forftmeifter Schultz 

in Gumbinnen befchrieben worden. 37) Werthvolle Beiträge zur 

Kenntnifs derfelben haben auch Oberforftmeifter v. Maffow und 

Profeffor Willkomm geliefert. 38) 

Die Nonne — und in ihrem Gefolge die Borkenkäfer — 
durchzog in einem 23 — 24 jährigen Zeitraume, immer den Fich- 

tenbeftänden folgend, einen Länderkomplex von mindeftens 7000 

geogr. Quadratmeilen mit 1600 Quadratmeilen Wald und brachte 

nach Schultz’ Schätzung 55. Mill. Klafter Holz zum Abfterben. 

Der Heerd des Frafses-lag tief im innern Rufsland, viel- 

leicht im Gouvernement Orel, wo ein Nonnenfrafs feit 1845 fich 

entwickelte; die Richtung, in welcher derfelbe vorfchritt, war 

anfänglich und bis das Königreich Polen erreicht war, eine rein 
oft-weftliche, von da eine füdoft-nordweftliche, dann faft von 

Süd nach Nord, zulezt eine weft-öftliche. 

In der Nacht vom 29— 30 Juli 1853 erreichten ganz plötzlich 

gewaltige Schwärme von Nonnenfaltern, von Often kommend, 

den Regierungs-Bezirk Gumbinnen; ein Jahr fpäter drangen 

33) Meyer’s Zeitfchr. neue Folge. VI. 2. 1845, S. 22 fgde. Der Frafs nahm 

1844 im Revier Wafferlos grofse Dimenfionen an. 

3) Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 97- 
35) Ratzeburg, Forftinfekten. II. S. 155 fgde. Die Reviere Annaburg, Zülls- 

dorf, Thiergarten wurden in Sachfen befonders hart betroffen. 

36) Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 274. 
37) In Danckelmann’s Zeitfchrift für Forft- u. Jagdwefen. V. S. 170 fgde. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1856, S. 29. 1857, S. 141. Verhandlungen des fchlef. Forft- 

vereins, 1856, erfte Beilage. 

38) Vergl. v. Maffow in Wedekind’s neuen Jahrbüchern der Forftkunde, VI. 

2. (1856) S. 105 fgde. — Willkomm, im Tharander Jahrbuch, XVI, 1864, S. 

161 fgde. 
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unzählige Falter, auch von Weften aus dem Regierungsbezirk 

Königsberg kommend, in den Bezirk Gumbinnen ein; 1855 
waren die Waldungen beider Bezirke bis zur Oftfee in einem 

folchen Grade infizirt, dafs an eine Rettung der Fichtenbeftände 

nicht zu denken war. Fifcher fanden 3—5 Meilen vom Strande 

die See mit Faltern bedeckt; unzählbare Maffen wurden lebend 

und todt an die Küfte gefpült. 

Von nun ab entwickelte fich die Verheerung der oftpreufsi- 

fchen Forften bis zum Ende der Kalamität — 1867 — mit un- 

erbittlicher Konfequenz. 7 Mill. Klafter (über ı5 Mill. Feft- 
meter) Holz kamen zum Einfchlag (Reg. Bez. Königsberg und 

Gumbinnen). — Nicht in fo erfchreckenden Dimenfionen be- 

wegten fich die Verheerungen, welche der Kiefernfpinner 1862 — 

1872 in den pommerfchen, märkifchen und fächfifchen Kiefern- 
forften anrichtete. 39) Zwar erftreckte fich auch diefe Kalami- . 

tät über ein Gebiet von 2349 [_|M. (13!/3 Mill. Hektar) mit 475 

L]M. (2,700,000 H.) Wald; aber die vernichtende Wirkung des 

Frafses hat fich auf kleinere Theile diefes Gebietes befchränkt 

und die Intenfität der Befchädigung nahm mit der Entfernung 

von den Frafs-Centren ab. 

Als folche Frafscentren find die Oberförfterei Sollichau in 

Sachfen (Beginn 1861) Glücksburg auf dem linken Elbufer (1862) 

Puppen und Ramuck in Preufsen (1861— 1862) Mauche und Al- 

tenhof in Pofen (ftarke Vermehrung feit 1858), Brafchen und 

Croffen im Reg. Bez. Frankfurt (1863) zu betrachten. In der 

Provinz Preufsen kam es zu einem verheerenden Frafse nicht, 

auch blieb der Frafs von 1862— 1865 ziemlich ftreng auf die 

Entftehungs-Heerde befchränkt, ohne fich weiter fortzupflanzen. 

Die Raupen von 1864 waren mit Ichneumonen befetzt und ver- 

pilzt. Die Kalamität fchien zu Ende. 

Aber 1868 begann ein neuer, allgemeiner Frafs von hoher 

Intenfität. Seit 1870 verfuchte man es, durch Theerringe dem 

Infekt das Aufbaumen unmöglich zu machen. Ausgedehnte 
Beftände wurden gerettet: nur ein kleiner Theil der gefährdeten 

Orte verfiel der Vernichtung. 1871—1872 erreichte die Kalami- 

#) Die Nachrichten über diefe Kalamität find auf Veranlaffung d. K. Finanz- 

minifteriums von der Hauptftation des forftl. Verfuchswefens gefammelt worden. 

Es ift dies das erfte Mal, dafs ein folches Vorkommnifs auf amtlichem Wege 

unterfucht wurde, fo dafs ein genaues ftatiftifches Bild entworfen werden konnte. 

Vergl. Bernhardt, in Danckelmann’s Zeitfchrift, VII, S. 57 bis 86. 
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tät vollftändig ihr Ende. In den Staatsforften des Frafsgebietes 

find 10,244 H. kahl, 9,370 H. halbkahl, 21,987 H. fichtbar licht 

gefreffen worden. Ueber Gemeinde- und Privatforften fehlen 

zuverläffige Angaben. Werden obige Flächen mit der Ge- 
fammtheit der Staatsforften des bedrohten Gebietes (795,000 H.) 

verglichen, fo erhellt, dafs es gelungen ift, durch energifche 

Abwehr den Schaden auf ein Minimum zu reduziren. — 

Neben diefen gewaltigen Befchädigungen ganzer Gebiete 

verfchwinden anfcheinend jene raftlos an den Kulturen nagen- 

den kleineren Schäden, welche feit 1835 namentlich durch 

die Engerlinge gefchehen. Aber fie find nicht gering zu 
achten. Der Kahlfchlagbetrieb der älteren Art, mit feinen 

weiten fonnbeftrahlten Kahlflächen, daneben ftarke Boden- 

lockerungen, verminderter Vieheintrieb (namentlich Schweine- 

eintrieb), Befeitigung allen Geftrüpps und Unterwuchfes, die 
ganze etwas fchablonifirte Wirthfchaft der neueren Zeit haben 

diefem Kulturfeinde das Feld bereitet. Schon 1841 meldet 

man aus dem Darmftädtifchen,?%) aus Pommern,*!) dafs die 

Engerlinge zu einer Landplage geworden feien und ihre 

Schädlichkeit hat fich feitdem nicht vermindert. — 

So zahlreichen Schäden durch Infekten gegenüber war die 
Aufmerkfamkeit der Forftbehörden und Waldbefitzer naturge- 

mäfs den zweckmäfsigften Abwehrmitteln dauernd zugewendet.' 

Ganz befonders in den grofsen Nadelholzgebieten hatte man 
alle Veranlafsung, fich mit den einfchläglichen Fragen einge- 

hend zu befchäftigen. Die preufsifche Regierung erliefs feit 
1835 #2) zahlreiche Verfügungen über diefen Gegenftand. Be- 

deutende Geldmittel wurden zur Vertilgung fchädlicher Forftin- 
fekten aufgewendet, zugleich aber die Lebensweife derfelben 

fcharf beobachtet und ein geordnetes Syftem von Abwehrmit- 

 teln aufgeftellt. 
In beiden Richtungen find die forftentomologifchen Schriften 

von Julius Theodor Ratzeburg klaffifch und begründen eine 

#0) Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 459. 

» *1) Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 273 fgde. 
#2) Vergl. die Minift.-Verfügungen vom 25. V. u. 9. VII. 1837 (v. Rönne, 

Dom. Forft- u. Jagdwefen, S. 617, 629). 20. V. 40 (daf. S. 625). ı8. XII. 40 

(daf. S. 627). 20. I. 53 (daf. S. 617) u. f. w. 

43) Ueber Ratzeburg vergl. auch unten 2 21 u. 26. 
Julius Theodor Ratzeburg, geb. am 16. II. 1801 zu Berlin, wo fein Vater 

Bernhardt, Forstgeschichte. IH. 17 
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neue Epoche in diefem Theile unferer Wiffenfchaft. Die »Forft- 
infekten« und »Waldverderber« fichern ihm für alle Zeiten 

einen Ehrenplatz in der Gefchichte der Waldwirthfchaft. Er- 
gänzend und vervollftändigend tritt diefen beiden Hauptwerken 

die »Waldverderbnifs, dauernder Schade, welcher durch Infek- 

tenfrafs, Schälen, Schlagen und Verbeifsen an lebenden Wald- 

bäumen erfolgt« (I. Th. Kiefer und Fichte enthaltend, 1866; II. 

Th. Tanne, Lärche, Laubhölzer und entomol. Anhang 1868), zur 

Seite, welches Werk phyfiologifche und pathologifche Unterfu- 

chungen über die Folgen der Waldbefchädigungen enthält, an 
wiffenfchaftlicher Bedeutung jedoch weit hinter den »Forftinfek- 

ten« zurückbleibt. Es ift begreiflich, dafs die Bewältigung fo 

grofser und verfchiedener Aufgaben nicht einer Menfchenkraft ge- 

lingen konnte. Ratzeburg hat wahrhaft Staunenswerthes geleiftet, 
wenn man daran denkt, welch’ eine Lehrthätigkeit er zugleich 

Profeffor an der Thierarzneifchule war. Frühzeitig entwickelte fich in R. die 

Liebe zur Natur und zur Naturbeobachtung. Er befuchte erft eine Schule in 

Königsberg i. P., dann das Gymnafium zum grauen Klofter in Berlin, follte erft 

Apotheker werden, fetzte es aber — er hatte den Vater fchon im 8. Lebensjahre 

verloren — durch, ftudiren zu dürfen und bezog 1821 die Univerfität Berlin, um 

Medizin zu ftudiren. 1825 wurde er promovirt; feine botanifch-wiffenfchaftliche 

Differtation zeigte deutlich, dafs fein Lebensweg nicht zur ärztlichen Praxis, fon- 

dern zur induktiven Naturforfchung führte. Dies trat bald klarer und klarer her- 

vor. Mit Brandt, Göppert, Phöbus eng verbunden, widmete fich R. bald ganz 

der Naturforfchung. 1833 gab er mit Brandt gemeinfchaftlich: »Medizinifche 

Zoologie der Arzneithiere« (2 Bände); 1838 mit Brandt und Phöbus: »Abbildung 

und Befchreibung der in Deutfchland wildwachfenden und im Freien ausdauernden 

Giftgewächfe« (2 Bde.) heraus. 

1828 habilitirte fich R. in Berlin als Privatdocent, 1830 erfolgte feine Be- 

rufung nach Neuftadt Eb/W. als Lehrer der Naturwiffenfchaften an der neu er- 

richteten Forftlehranftalt. Er lehrte hier alle Naturwiffenfchaften und hat das 

Mögliche als Polyhiftor geleiftet. Seine Verdienfte um die wiflenfchaftliche Be- 

gründung der Lehre vom Forftfchutz gegen fchädliche Infekten find fehr bedeutend 

und fchon oben gewürdigt. Auch als Entomologe nimmt er eine ehrenvolle 

wiffenfchaftliche Stellung ein. Die »Forftinfekten« (1837/44) und »Waldverderber« 

(1841) find feine Meifterwerke. 

Weniger bedeutend find feine botanifchen Schriften »(die Waldverderbnifs« 

1866/68 und »die Standortsgewächfe und Unkräuter Deutfchlands und der Schweiz« 

1859), denen Klarheit der Auffaffung und die Grundlagen exakter Forfchung 

fehlen. Ratzeburg war ein geiftig überaus regfamer Gelehrter, gewiffenhaßer 

Lehrer und unermüdlich thätiger Forfcher. Die ihm aufgezwungene Polyhiftorie 

verflachte jedoch fein Wiffen, wie dies gar nicht anders möglich war und abforbirte 

feine Kraft, die gewils noch Gröfseres geleiftet hätte, wenn fie fich hätte concen- 

triren dürfen. 1869 penfionirt, ftarb R. 1871. Vergl. f. Biographie von Danckel- 

mann, in deffen Zeitfchrift IV. S. 307. Unten % 21. 
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entwickelte, welch’ eine Fülle encyklopädifchen Wiffens er in 

fich aufnehmen und fortwährend ergänzen mufste, um alle 

feine Vorlefungen über Zoologie, Botanik, Mineralogie, Chemie 

u. f. w. halten zu können, welche Summe von Kraft er auf- 

wendete, um feiner überaus fchweren Pflicht allfeitig zu ge- ' 

nügen. — Nicht felten ift gegen Ratzeburg auch der Vorwurf er- 

hoben worden, dafs er manches Mittel der Vorbeugung und Ab- 

. wehr empfohlen habe, welches fich feitdem als unwirkfam erwiefen 

hat (Eierfammeln bei der Nonne, Winterfammlungen des Kiefern- 
fpinners), und dafs auf feine Autorität hin grofse Geldfummen 
ohne entfprechenden Erfolg ausgegeben worden feien. Ein 

folcher Vorwurf ift ungerecht, die ganze Frage nicht fpruch- 

reif; Niemand kann behaupten, dafs diefe Mittel nicht geeignet 
gewefen find, in Zeiten der gewöhnlichen Infektenvermehrung 

diefe innerhalb der Grenzen der Unfchädlichkeit zu erhalten 

und wenn auch zugeftanden werden mufs, dafs Ratzeburg oft 

kritiklos das ihm Mitgetheilte als feftftehend annahm und feiner- 
feits empfahl, fo darf doch nicht unbeachtet bleiben, dafs es 

fich um ein ganz neues Lehrgebäude handelte, das Material in 

oft überwältigender Fülle zuflofs und der eine oder andere Fehl- 

griff auf einem fo weiten und, bisher wenig bebauten Gebiete 

nur natürlich, jedenfalls erklärlich erfcheint, ohne dafs Ratze- 

burgs Verdienft dadurch wefentlich beeinträchtigt wird. Ihm - 
wird die Gefchichte das ehrende Zeugnifs nicht verfagen, dafs 

er mit raftlofem Eifer an dem Ausbau der Forftentomologie ge- 
arbeitet und fie foweit gefördert hat, als feine Individualität, 

welcher eine fcharfe kritifche Begabung fehlte, dies geftattete. 
Zu der Bedeutung Ratzeburg’s hat fich Keiner der Schrift- 

fteller, welche in diefer Periode fich mit der Abwehr fchädlicher 

Forftinfekten befchäftigten, emporgefchwungen; die . meiften 

haben vielmehr auf feinen Schultern geftanden. Von den 
wiffenfchaftlich bedeutenden Werken Th. Hartig’s und Anderer 
wird unten die Rede fein. #) Hier handelt es fich um die dem 

Gebiete des Forftfchutzes angehörigen Leiftungen. 

Gute Beobachtungen über die Lebensweife des Kiefern- 

fpinners und der Nonne veröffentlichte 1828 und 1831 der Ober- 

förfter von Bülow-Rieth;®) G. L. Hartig fchrieb 1827 eine 

#4) Unten 2 21. 

#5) Neue Beobachtungen über den Kiefernfpinner und über die Mittel, feine 

Ausbreitung zu hindern. Stettin 1828. 62 S. und 

Neue Beobachtungen über die Nonne etc. 1831. 48 S- 

17* 
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Anleitung zur Vertilgung der Kiefernraupen; ?) Krutzfch unter- 

fuchte 1825 die Frage, ob der Borkenkäfer nur kranke oder 

auch gefunde Hölzer angehe, eine Frage, welche lange Zeit 

kontrovers geblieben ift.?7) Pfeil fchrieb 1827 eine kleine Schrift 

über den Infektenfchaden in den Wäldern. #8) Prof. Dr. Willkomm #9) 

veröffentlichte 1858 eine populäre Schrift über Kiefernfpinner 

und Nonne, Plieninger über den Maikäfer. Die das gefammte 

Gebiet der Lehre vom Forftfchutz umfaffenden Werke von 
Bechftein, König, Pfeil, Kaufchinger, Laurop u. A. enthalten 

auch die Abwehrmittel gegen fchädliche Forftinfekten. 

In befonderem Maafse nahm namentlich in der erften Hälfte 
diefer Periode die Frage der Flugfand-Bindung in vielen Theilen 

von Deutfchland die Aufmerkfamkeit der Forfttechniker in 

Anfpruch. 

Unverftändige Holzhiebe auf den Dünen der Meeresgeftade 

und im Binnenflachlande, Weide und Streunutzung hatten hier 

kulturfeindliche Kräfte heraufbefchworen, deren Bekämpfung 
nur mit bedeutenden wirthfchaftlichen Anftrengungen gelingen 
konnte. Die Bindung und der Anbau der Flugfandfchollen im 

Binnenflachlande ebenfo, wie die Feftigung der Stranddünen, 

in der vorigen Periode begonnen, wurde in diefer Periode 

fortgefetzt und faft zu Ende geführt. Noch 1821 gab es in den 

Staatsforften Weftpreufsens 1232 Hektaren offene Flugfand- 
ftellen.50%) In der Mark Brandenburg, wo um 1800 der Ober- 
forftmeifter v. Kropff fich befonders bemühte, die vorhandenen 

Sandfchollen im Storkow’fchen Kreife, bei Biefenthal, Schenken- 

dorf und Saarmund zu binden,5!) wurden auch noch in diefer 

Periode ausgedehnte Flugfandflächen befeftigt und aufgeförftet. 

4) Eine kleine Schrift von 44 S., die das damals Bekannte zufammenttellte. 

Veraltet. 

#) 84 S. Gänzlich veraltet. 

48) 72 S. Vergltet. 

#9) Die Nonne, der Kiefernfpinner und die Kiefernblattwespe. Populäre Be- 

fchreibung der Lebensweife und der Vertilgung etc. Dresden 1858. 

%) Nach den Angaben des Oberforftmeifters v. Pannewitz. Vergl. Welfely, 

der europäifche Flugfand und feine Kultur. Wien 1873, S. 7. 

51) Vergl. darüber die verfchiedenen Königl. Verordnungen von 1804 und 

1806, abgedruckt bei Kropff, Syftem und Grundfätze bei Vermeffung etc. der 

Forften. 1807. (Abfchn. von der Kultur der Sandfchollen), auch bei Hubert, 

Grundfätze über die Bedeckung und Urbarmachung des Flugfandes etc. 1824, 

S. 151 fgde 
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Die Bindung der Dünen an der Nord- und Oftfee wurde nicht 

minder energifch betrieben. 2) 

Auch im hannöverfchen Flachlande widmete man diefer 

wichtigen Landeskulturfrage grofse Aufmerkfamkeit. Im Lin- 

genfchen gab es 1818 mehr als 1200 Hekt. Flugfand. Diefe 

ausgedehnten Flächen wurden in ftrenge Schonung gelegt, mit 

Heideplaggen belegt und bis 1832 gröfstentheils aufgeforftet. °») 

Auch bei Alzenau (Fürftenthum Afchaffenburg) wurde 1821 — 

1830 eine bedeutende Sandfcholle, welche weite Strecken Kultur- 

landes überfandet hatte, gebunden und aufgeforftet. 5%) Eine 
kleine Literatur über die Befeftigung und Nutzbarmachung des 

Flugfandes entftand. >) 

8 19. Die Methoden der Forsteinrichtung und die Entwicke- 
lung der Forst-Mathematik. 

Der Gedanke, dafs man bei Einrichtung der Forftwirth- 

fchaft den fpekulativ entwickelten normalen Waldzuftand als 

Ziel und zugleich als Mafsftab für die Bemeffung des derzei- 

tigen Standes des waldwirthfchaftlichen Betriebskapitales, in Folge 

deffen auch als Weifer für die zur Zeit begründete (rationelle) 
Abnutzgröfse zu benutzen habe, war, wie ich oben gezeigt habe, 

durch Paulfen zuerft ausgefprochen worden. !) Hiermit hatte 

die Lehre von der Forfteinrichtung eine Richtung gewonnen, 
welche den theoretifchen Vortheil ftrenger mathematifcher Her- 
leitung jener Lehre darbot und in welcher die wiffenfchaftliche 
Forfteinrichtungskunde mit Vorliebe fortzuarbeiten begann. Aber 
fehr bald trat die beachtenswerthe Erfcheinung hervor, dafs die 
praktifche Wirthfchaft keine Neigung zeigte, der Wiffenfchaft 
in diefe Bahnen zu folgen. In den Kreifen der Forftverwal- 

tungsbeamten und wirthfchaftenden Forftmänner erwarb fich viel- 

mehr das Syftem des gemifchten Fachwerks mehr und mehr 

Anhänger ‘und dies Syftem ift im Laufe diefer Periode denn 

auch zu einer faft allgemeinen Herrfchaft in Deutfchland gelangt. 

52) Vergl. u. a. darüber: G. C. A. Kraufe (Dünenbau-Infpektor), der Dünen- 

bau auf den Oftfeeküften Weftpreufsens. Berlin 1850. 

53) Forft- u. Jagd-Zeit. 1837, S. 317. 

Ba) A, a. O,., ;1838, 5: 337, fgde, 

55) Das bei weitem bedeutendfte Werk ift das oben angeführte von Jofef 

Weffely. Die Hauptfchriften über Sandfchollenbau find vorftehend in den Noten 

angegeben. 

') S. den II. Bd. diefes Werkes, S. 352. 
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Die Gründe für diefe Erfcheinung liegen ziemlich nahe. 

Alle jene mathematifchen Methoden bedürfen als Grundlage 

ihrer Berechnung des Hiebsfatzes der Kenntnifs normaler Maf- 

fenreihen, des Zuwachsganges im Normalwalde und daneben 

des gegenwärtigen realen Maffenvorrathes oder laufenden wirk- 
lichen Zuwachfes; denn fie finden ihren Hiebsfatz ja eben da- 

durch, dafs fie den Realzuftand am Normalzuftande (als Mafs- 

ftab) meffen, d. h. beide vergleichen. Bei abnormen Waldzu- 

ftänden, mit denen es die praktifche Forfteinrichtung immer zu 

thun hat, ändert fich dies, den Hiebsfatz begründende Verhält- 

nifs oft fehr rafch und es mufs alfo, foll anders die Wirthfchaft 

nicht nach wenigen Jahren in eine bedenkliche Unficherheit 
hineingeführt werden, jener unveränderliche Mafsftab der Nor- . 
malität in kurzen Zeiträumen wieder und wieder angelegt werden. 

Ift nun der Begriff der Normalität an und für fich fchon fchwer ° 

in die praktifche Anwendung einzuführen, ja felbft nicht einmal 

theoretifch ein ganz ftireng berechtigter, da die höchfte Produk- 

tionsfähigkeit des Bodens fich unferer Beurtheilung entzieht und 

wir nur in feltenen Fällen mit unumftöfslicher Gewifsheit die 

normale Holzerzeugung eines Waldes herzuleiten im Stande find; 

fo erheben fich gegen die Komplikation des Forfteinrichtungs- 

Verfahrens nach den Syftemen der Normalität fehr gewichtige 

praktifche Bedenken. 
Dazu kommt, dafs die Vergleichung des Normal- und Real- 

zuftandes nur die Löfung einer einzigen von den Aufgaben er- 
möglicht, welche die Forfteinrichtung zu bewältigen hat. Der 

mathematifche Mafsftab ift überall da unanwendbar, wo es fich 

um die Erfaffung der Gefammtheit von wirthfchaftlichen Ver- 

hältniffen handelt, die den Gang der Wirthfchaft beflimmen. 

Hier liegt der Angelpunkt des ganzen Forfteinrichtungs-Ge- 

fchäftes, hier die höchfte Aufgabe der Forfttechnik, welche die 

Fachwerksmethaden durch den Betriebsplan zu löfen trachten. 
Die mathematifchen Methoden erreichen, wenn fie dem Prinzip 
der mathematifchen Herleitung der für den Gang der Wirth- 

fchaft beftimmenden Faktoren getreu bleiben, nur die Feftitel- 

lung des Hiebsfatzes. Die meiften derfelben haben auch niemals 

den Verfuch gemacht, der Wirthfchaft jenen feften Rahmen zu 
geben, der allein eine vollkommene Sicherung der Nachhaltig- 
keit und Wirthfchaftsordnung zu gewähren vermag. 

So haben gröfsere Einfachheit des Verfahrens und dadurch 

bedingte allgemeinere Anwendbarkeit deffelben auf der einen 

. 

# 2 v ee ee ee ee 
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Seite, gröfsere Vielfeitigkeit und Vollftändigkeit der Betriebs- 
regelung, fowie ein höheres Maafs von Zuverläffigkeit ihrer Er- 
gebniffe, auf der anderen Seite dem Syfteme des Fachwerkes 

allgemeine Anwendung in Deutfchland gefichert; dies Syftem 
felbt aber ift in diefer Periode unter allgemeiner Fefthaltung 

feiner Grundprinzipien fortdauernder Umformung unterworfen ge- 
wefen, als deren Haupttendenz das Streben nach immer gröfse- 

rer Einfachheit und damit nach gröfserer Beweglichkeit und 
Fähigkeit, fich den oft rafcher Veränderung unterworfenen 

realen Verhältniffen jederzeit wieder anzupaffen, zu be- 

trachten find. 

Die Idee des Hartig’fchen Forfteinrichtungs- Verfahrens, 2) 

welches durch das fefte Gefüge eines bis in alle Einzelheiten 

ausgearbeiteten Betriebsplanes den ganzen Wirthfchaftsbetrieb 
eines über ein Jahrhundert hinausgehenden Umtriebes feffelte, 

war doktrinär, jeder freien Bewegung der Wirthfchaft feindlich 

und darum wirthfchaftlich unberechtigt. Sie gründete fich auf 

die Vorftellung, dafs menfchliche Vorausficht es vermöge, den 

Gang der Wirthfchaft auf ein Jahrhundert zu ordnen. Sie litt 
in ihrer praktifchen Anwendung fehr bald Schiffbruch, als es 

fich zeigte, dafs die die Wirthfchaft bewegenden Kräfte, der 
gefammtwirthfchaftlichen Entwicklung ihrer Zeit entfprungen, 
wirkungsvoller waren, als eine noch fo weife Vorausbeftimmung 
des Wirthfchaftsganges, welche fich auf der Vergangenheit an- 

gehörige Verhältniffe und auf längft überholte Vorausfetzungen 

ftützte. 

Schon H. Cotta fchritt über diefe unberechtigte Erweite- 
rung des dem Syftem des Fachwerks zu Grunde liegenden rich- 

tigen Gedankens hinaus und verwarf den fpeziellen Betriebsplan 
für den Umtrieb, ebenfo, wie die Sicherung der Nachhaltigkeit 

durch die gekünftelte Maffen- und Zuwachsberechnung Hartig’s. ?) 
In Preufsen, #) wo die Hartig’fche Methode breite Anwendung 

fand, erwies fie fich bald ebenfalls als zu umftändlich und man 

überzeugte fich bald, dafs man auf diefem Wege mit der Ein- 
richtung der grofsen Zahl von uneingerichteten Forften in ab- 

fehbarer Zeit nicht zu Ende kommen werde. Es war aber 

eine unabweisbare Forderung, bald in den Befitz einer Ueber- 

2) Band II. diefes Werkes, S. 348. 355. 

3) Band II. d. W., S. 354. 
*“) Vergl. O. v. Hagen, die forftl. Verhältniffe Preufsens, S. 135 fgde. 
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ficht des Gefammtftandes der Staatsforftwirthfchaft zu gelangen, 
um einerfeits zu einer Etatifirung der Gelderträge aus den Staats- 
forften, "andererfeits zu klarer Einficht über die zweckmäfsigfte 

Areal-Regulirung fowohl in Hinficht der etwa zu veräufsernden 
Forftparzellen, als auch der Bildung von Verwaltungs- und 
Schutzbezirken zu gelangen. Um diefer Forderung rafch gerecht 

zu werden, ordnete der Finanzminifter von Motz fummarifche Er- 

tragsermittelungen an, welche 1826— 1827 in Rheinland und 

Weftfalen, dann bis 1836 in den übrigen Theilen der Monarchie 

mit fehr einfachen Mitteln durchgeführt wurden. ?) 
Neben der Erreichung diefes nächftliegenden Zieles er- . 

ftrebte man jedoch zugleich eine Umgeftaltung der Fachwerks- 

methode, um fie für die genauere Einrichtung der Forften ge- 

eigneter und rafcher durchführbar zu machen. Die neuen Vor- 

fchriften, das Werk des Oberlandforftmeifter von Reufs, erfchie- 

nen 1836.%) Sie bilden die Grundlage des neueften Forftein- - 

richtungs- Verfahrens in Preufsen.”) Auf Grund der Flächen- 

theilung in Blöcke (Wirthfchaftseinheiten mit felbftändigem Hiebs- 
fatz), wenn nöthig auch in Betriebsklaffen, immer aber in blei- 

bende Periodenflächen (Jagen oder Diftrikte) und wo nöthig auch 

in vorübergehende Beftandsabtheilungen, regelt fich der Betrieb 

nach einem, den Umtrieb oder Einrichtungszeitraum umfaffen- 
den, eine rationelle Beftandsordnung, Hiebsfolge und Herbei- 

führung des normalen Altersklaffenverhältniffes erftrebenden all- 
gemeinen Betriebsplan und durch eine periodifche Arealdispofi- 
tion in erfter, durch eine fummarifche Maffenvertheilung in die 

Zeitfächer in zweiter Linie. Hierdurch wird zugleich die Nach- 

haltigkeit und Gleichmäfsigkeit des periodifchen Holzertrags in 
Quantität und Qualität fichergeftellt. Die Erträge der fpäteren 
Perioden follen etwas anfteigend normirt werden, um eine Re- 

ferve zu bilden. Die nachhaltige Nutzung foll nicht mit nam- 
haften Opfern an Zuwachs oder Bodenkraft erkauft und der 

Umtrieb nach gefammtwirthfchaftlichen und finanziellen Gefichts- 

5) Das Nähere bei v. Hagen, a. a. O. S. 137. 

6) Vergl. die »Anweifung zur Erhaltung, Berichtigung und Ergänzung der 

Forftabfchätzungs- und Einrichtungsarbeiten« v. 24. April 1836. v. Hagen a a. 

0. 5% 137. 

?) Das Verfahren ift dargeftellt bei v. Hagen, a. a. O. S. 138 folgende, — 

Zur Gefchichte der Forfteinrichtung in Preufsen vergl. ferner: Forft- und Jagd- 

Zeit. 1862, S. gı. — Pfeil, die Forfitaxdätion, 1858, S. 52 fgde. Krit. Bl. IV. 

1. S. 138 und viele andere Stellen diefer Zeitfchrift. 
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punkten beftimmt werden. Für die Dotirung der fpäteren Pe- 

rioden bilden die auf die höchfte oder die in dem Reviere vor- 
kommende mittlere Bonität reduzirten Flächen die Hauptgrund- 

lage. Von der Hartig’fchen Idee, die Altersklaffen thunlichft 

komplexweife zufammenzulegen, ift man vollftändig abgegangen; 

der Betriebsplan fafst vielmehr eine angemeffene Gliederung 

der Wirthfchaft in zahlreichen Hiebszügen in das Auge. 
Spezielle Maffen- und Zuwachsermittlungen finden im All- 

‚gemeinen nur für die Beftände der erften Periode ftatt. Eine 

Material-Kontrole, Revier-Chronik und Taxations-Revifionen 

fichern die Erhaltung und Fortbildung der Forfteinrichtungs- 

werke. 8) 

Im Königreich Sachfen°) wurde die Richtung, welche H. 
Cotta dem Forfteinrichtungswefen gegeben hatte, in diefer Pe- 
riode konfequent verfolgt und daffelbe zu einer hohen Ausbil- 

dung gebracht. Auch hier lernte man nach den erften Forft- 

einrichtungen, denen das Syftem des gemifchten Fachwerkes zu 

Grunde lag, die Mängel kennen, welche in den grofsen Perio- 

denflächen, in der rückfichtslofen Durchführung des allgemeinen 
Hiebsplanes für den ganzen Umtrieb, in der dadurch beding- 

. ten geringen Beweglichkeit der Wirthfchaft lagen, und griff 

nach einfacheren Mitteln, einer-gröfseren Gliederung des Flächen- 
betriebes, einer geringeren Einengung der Wirthfchaft dagegen 
durch den Betriebsplan. 1824 wurde die erfte Revifion gehalten 

und die bei derfelben gemachten Erfahrungen führten zur Ue- 
berzeugung, dafs man die Sicherung der Nachhaltigkeit mehr 

in den Flächen und dem Altersklaffenverhältniffe, als in der 

Genauigkeit der Maffen- und Zuwachsfchätzungen zu fuchen habe; 
vom Jahre 1834 ab gab man die fpeziellen Hiebsbeftimmungen 

nur für ein JahrZehnt, fetzte den Hiebsfatz nur für diefen Zeit- 

raum feft und fah von der fpeziellen Ertragsbeftimmung für 
die verfchiedenen Perioden, welche nur. mit proportionalen Flä- 

chen dotirt werden, ab. Alle ıo Jahre finden Hauptrevifionen, 
alle 5 Jahre Zwifchenrevifionen ftatt und es wird hierdurch 

8) Das Nähere darüber bei v. Hagen, a. a. O. S. 147 fgde. Ueber die Aus- 

führung der Taxations-Revifionen ift am 20. November 1852 eine Anleitung 

ergangen. Zur Flächen-Kontrole dient ein befonderes Flächen- Regifter. 

9) Vergl. Darftellung d. K. Sächf. Staatsforftverwaltung. 1865. S. 20 fgde. — 

Krit. Bl. XXX. ı. S. 1—ı9 (Pfeil). — Neue Jahrb. d. Forftkunde, 1827, S. 129 

(v. Berlepfch). — v. Berg, das Forfteinrichtungswefen im Königr. Sachfen ge- 

fehichtlich dargeftellt. 1854. — 
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eine grofse Beweglichkeit der Wirthfchaft erzielt, welche, ohne 

aus dem Rahmen der allgemeinen Wirthfchaftsordnung heraus- 
zutreten, fich leicht und ficher den allgemeinwirthfchaftlichen 

Anforderungen einer jeden Zeit anfchliefst. Eine befondere Forft- 
einrichtungsanftalt in Dresden ift mit der Durchführung der be- 

züglichen Arbeiten betraut. Die den Gang der Wirthfchaft kon- 
trolirende Buchführung ift mufterhaft. In neuefter Zeit hat bei 
Bemeffung des Umtriebes das Prefsler’fche Reinertragsprinzip 

als Korrektiv in Sachfen Anwendung gefunden 1%) worauf ich 
weiter unten zurückkommen werde. 

In Bayern gelangte das Syftem des gemifchten Fachwerkes 
ebenfalls zur allgemeinen Anwendung, nachdem man in der 
vorigen und bei Beginn diefer Periode in Bezug auf die neuan- 

zuwendende Methode der Forfteinrichtung lange hin und her ge- 
fchwankt hatte. Die 1812 von der Generalforftadminiftration 

erlaffenen Inftruktionen hatten geringen Erfolg gehabt. 1819 er- 

ging ein neues Normativ für die Betriebsregulirung der Domänen- 

forften, dem jedoch ein feftes Prinzip fehlte und welches mehr 

die Form der Darftellung, als das Wefen der Sache im Auge 
hatte. Auch diefe Inftruktion hat daher zu einer vollffändigen 

Ordnung der Wirthfchaft nicht geführt. Grundlagen der letzteren 
verblieben vielmehr auch jetzt die oft fchwankenden Jahres- 

fällungs-Pläne oder ebenfo fchwankende Durchfchnittsergebniffe 
des praktifchen Betriebes oder endlich Geldpoftulate, welche oft 

genug zu hoch gefpannt waren. 1824 bis 1829'?) gemachte Ver- 

fuche, zu einer durchgreifenden Ordnung des Forfteinrichtungs- 
wefens zu gelangen, führten ebenfalls nicht zum Ziele. Erft die 

Inftruktion vom 30. Juni 1830, das verdienftvolle Werk Schultze’s, 
ftellte das Verfahren und den formellen Gang der Forfteinrich- 
tungs-Gefchäfte feftl. Zur Durchführung derfelben wurde ein 

Minifterial-Forfteinrichtungs-Bureau eingerichtet; bis 1855 ergingen 

eine grofse Zahl erläuternder und ergänzender Beftimmungen. ») 

'0%) Vergl. darüber: Ueber die Forfteinrichtung der Reviere Hermsdorf und 

Dölen nach den Prinzipien des höchften Reinertrags. 

'!) Hauptquellen für die Gefchichte des Forfteinrichtungswefens in Bayern find: 

Die Forftverwaltung Bayerns. 1861. S. 213. — Behlen, Archiv der Forft- und 

Jagd-Gefetzgebung an vielen Stellen. — Deffelben Zeitfchrift für Forft- und Jagd- 

wefen. — Forftwirthfchaftliche Mittheilungen, ‚hrsggbn. v. k. bayer. Minifterial- 

Forftbureau, feit 1847. 

2) Vergl. Behlen, Archiv, I. 2 (1828) S. 14 fgde. 

13) S. dief. in der Forftverwaltung Bayerns, $S. 217. 218. Die Normen für 
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Das fo herausgebildete Verfahren ift nach dem Syftem des 

gemifchten Fachwerks geregelt. Das Wefentliche ift die für die 
nächfte Zeit bemeffene Wirthfchafts-Einrichtung. Sie gründet fich 

auf die Gefammtverhältniffe des ganzen Turnus, fieht jedoch von 

allen Einzel-Beftimmungen für die zukünftigen Perioden ab und 
bildet nur den allgemeinen Rahmen, innerhalb deffen fich die 
Wirthfchaft bewegt. Gegründet auf die nach bleibenden natür- 
lichen Verhältniffen bemeffene ftabile Beftandsabtheilung, welcher 

_ ein veränderliches Unterabtheilungsdetail gegenüberfteht, gewährt 
die bayerifche Forfteinrichtung fpezielle Wirthfchaftsdirektiven 

nur für ı2 Jahre und ermittelt die zu wählende Betriebsart, 

. die zu bildenden Betriebsklaffen, den Umtrieb aus dem Inbe- 

griff der allgemeinen Wirthfchaftsgrundfätze, welche zur Her- 

beiführung einer entfprechenden Beftandsordnung, eines ge- 

ordneten Altersklaffenverhältniffes, einer intenfiven Bodenaus- 

nutzung führen follen. Die (beim Hochwald 24jährigen) Perio- 

den (Zeitfächer) werden mit Maffen (die fpäteren Perioden 
meift nur mit proportionalen Flächen) dotirt, fpezielle Maffen- 

und Zuwachsermittelungen jedoch nur am haubaren und an- 

gehend haubaren Holze vorgenommen, von der Zufammen- 

ftellung des Zuwachsganges der Beftände in langen Zwifchen- 

räumen Abftand genommen. Der Hiebsfatz für den nächften 

Zeitabfchnitt wird im Wefentlichen aus dem Durchfchnittsertrag - 

und den in den beiden älteren Klaffen vorhandenen Holzvor- 

räthen abgeleitet, nach dem beftehenden Altersklaffenverhältnifs, 

oft auch nach Rückfichten auf die Aushülfe, welche benachbarte 

Komplexe leiften, modifizirt. Hauungs-, Kultur- und Streu- 
nutzungspläne für die nächften ı2 bezw. 6 Jahre und eine forg- 

fältig gefertigte Forftbefchreibung vollenden das Werk, für deffen 

Fortführung und Ergänzung durch das Wirthfchafts- (Kontrol-) 

Buch und durch periodifche Waldftandsrevifionen Sorge getragen 

wird. 

Auch in Würtemberg!#) ift das Syftem des gemifchten 

die Führung der Wirthfchaftskontrolbücher find am 5. VII. 1855 ergangen (forfll. 

Mittheilungen, X. S. 162); die Waldftandsrevifionen finden auf Grund der Vor- 

fchriften v. 20. IV. 1849 ftatt. Forftverw. Bayerns S. 235. Vergl. auch oben 

285. 73 fgde. dief. Bandes. 

14) Zur Gefchichte des Forfteinrichtungswefens in Würtemberg vergl. v. Wede- 

kind, neue Jahrb., 25tes H. S. gı. — Dietlen, die nachhaltige Forftertrags-Er- 

mittelung in Würtemberg, in Gwinner’s forftl. Mittheilungen, X., 5. 45 fgde. — 

W. Widenmann. in. den forftl. Bl. für Würtemberg, Il. (1828). — Forftmftr. Hol- 

land in Dengler’s Monatfchrift, 1865, S. 249 fgde. 
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Fachwerks feit 18621?) zur Geltung gekommen, nachdem man 

früäher mehr die Methode des reinen Maffenfachwerks befolgt 
hatte. Schon die Inftruktionen von 1818 und 1822!) hatten 

eine vollftändige Ordnung des Forfteinrichtungswefens herbeige- 

führt, legten aber auf genaue Maffen- und Zuwachsermittelungen 
mehr Gewicht, als auf den Betriebsplan und fanden den Hiebs- 

fatz auf Grund einer ftreng nachhaltigen Dotirung der Zeitfächer 

mit Maffen aus dem Quotienten: Ertrag der I. Periode, dividirt 

durch die Jahre derfelben. Eine 1850 ergangene neue Inftruk- 

tion !”) lenkte zwar in manchen Beziehungen in die Bahnen des 
gemifchten Fachwerks ein, behielt aber die ungleichen Perioden - 
der älteren Vorfchriften, die fpezielle Maffenermittlung wenigftens 

für die drei erften Perioden bei und fand den Hiebsfatz durch 

Holztheilung, nachdem die Erträge der drei erften Perioden 

nach wirthfchaftlichen Gefichtspunkten ausgeglichen waren. Im 
Uebrigen legte diefe Inftruktion grofsen Nachdruck auf den — 

freilich zu weit gehenden und die Zukunft einengenden — Be- 

triebsplan. Die Inftruktion von 18628) endlich ftellt zwei Wege 
neben einander, um die Hauptzielpunkte der Betriebsregelung — 
»die allmählige Einlenkung' auf ein geregeltes Altersklaffenver- 

hältnifs« und »die Herftellung eines normalen Vorrathskapitals« 
— zu erreichen, das Flächen und das Maffen-Fachwerk; aber 

in der praktifchen Durchführung verlegte fich der Schwerpunkt 
mehr und mehr in die Dotirung der Zeitfächer mit gleichwerthigen 
Flächen. Material-Kontrolen und periodifche Revifionen der Forft- 

einrichtungswerke find auch in Würtemberg eingeführt. Letztere 

kehren von IO zu IO Jahren wieder. 

In Baden’) wurden 1833 die feither beftandenen veralteten 

15) Verordnung v. 24. I. 62, amtl. Abdruck. 

16) Inftruktionen v. 31. XII. 1818 und ıı. III. 1822 bei Widenmann a. a. O. 

1) Vorfchriften für die Abfchätzung der Staatsforften in Würtemberg v. 16. 

VIII. 1850, bef. Abdruck. Forft- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 51 fgde. 

18) Forft- und Jagd-Zeit. 1862, S. 214 fgde. Dengler’s Monatfchrift, ‘1863, 

S. 195 (von Oberforftrath Roth); obiger Auffatz v. Holland. 

19) Vergl. Arnsperger, das Verfahren bei der Taxation der Forftdomänen im 

Grofsherz. Baden. 1846. — Derf. in der forftl. Zeitfchrift für Baden. I. 2. S. 61 

fgde. — Die Inftruktion von 1843 rührt ebenfalls von Arnsperger (f. über ihn 

oben S. 82), der fich um das Forfteinrichtungswefen in Baden die gröfsten Ver- 

dienfte erworben hat, her. — Zur Gefchichte und Kritik der Waldertragsregulirung 

im Grofsherz. Baden, in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1863, S. 121. Aus neuefter Zeit 

endlich vergl. Krutina, die Gemeinde-Forftverwaltung im Grofsherz. Baden. 1874. 

S. 78 fgde. 
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Vorfchriften über das Forfteinrichtungswefen befeitigt und neue 

Normen, wie für die gefammte Forftverwaltung, fo auch für die 

Forfteinrichtung, erlaffen. Die Vollzugs-Inftruktion vom 2. Januar 
183620) ordnete das Formelle der Ausführung. Das Syftem des 

Maffen-Fachwerks wurde der Betriebsregelung im Wefentlichen 

zu Grunde gelegt. Die Inftruktionen von 1846 und 1847?!) bil- 

deten den Uebergang zur Methode des gemifchten Fachwerkes. 
- Aber fchon 1849 begann man dem Forfteinrichtungswefen an- 

dere Bahnen anzuweifen und die Inftruktion von diefem Jahre ??) 

räumte dem gutachtlichen Ermeffen des Taxators bei Beftim- 

mung des Hiebsfatzes eine zu grofse Geltung ein, indem man 

als einzige fefte Grundlage des Verfahrens nur eine periodifche 
Flächenvertheilung verlangte, die Herleitung des Hiebsfatzes für 

die nächften ıo Jahre aber der gutachtlichen Schätzung des 

Taxators überliefs. 
Hiermit war man offenbar in der Vereinfachung zu weit 

gegangen. Die Flächenkontrole erwies fich als fchwer durchführ- 

bar und unzureichend. Man fuchte nach einer fefteren Grund- 

lage für die Befiimmung des Hiebsfatzes und entfchied fıch all- 

mählich für die Heyer’fche Methode. Eine neue Dienftanweifung 
von 18692? brachte diefelbe zur vollen Anwendung. Die badi- 

fche Forfteinrichtung verfteht unter dem »normalen Zuwachs« 

den durchfchnittlichen Haubarkeits-Durchfchnittszuwachs gut be-- 

ftockter, pfleglich behandelter Beftände mit Unterftellung der 

wirklich vorkommenden Holz- und Betriebs-Arten. Sie ermittelt 

aus ihm den Normalvorrath unter Rückfichtnahme auf die wirk- 

lichen Hiebsergebniffe normaler Beftände und die Ergebniffe 
fpezieller Ermittelungen auf Probeflächen in normalen Beftänden, 

indem fie den Normalzuwachs mit der halben Umtriebszeit mul- 

tiplizirt. Sie unterfucht dann den wirklichen Vorrath und Zu- 

wachs der in Verjüngung ftehenden und der in den nächften 

10 Jahren zum Hieb kommenden Beftände und findet den Hiebs- 

fatz des erften Dezenniums, indem fie dem wirklichen Zuwachs 

das Heyer’fche Ausgleichungsglied hinzufügt. Der Ausglei- 

chungszeitraum wird nach der Gefammtheit der mafsgebenden 

wirthfchaftlichen Verhältniffe gebildet, foll aber nicht gröfser 

20) Inftruktion zur Abfchätzung und Einrichtung der Waldungen im Grofs- 

herz. Baden v. 2. I. 1836, in Behlens Archiv VII. ı. S. 8 fgde. 

21) Behlens Archiv IX. 1. S. 54, IX. 2. S. ı fgde. 

22) Forft- u. Jagd-Zeit. 1863. S. ızı fgde. Krutina, a. a. ©, 

23) Krutina, a. a. O. 
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fein, als der Umtrieb. Starke Ertragsfchwankungen in den ein- 

zelnen Jahrzehnten follen vermieden werden. Ein Wirthfchafts- 

plan wird aufgeftellt, jedem Forfteinrichtungswerke eine ein- 

gehende Revierftatiftik beigegeben. Die Fortführung und Er- 

gänzung des Einrichtungswerkes auf Grund des Wirthfchafts- 
buches ift Sache des Taxators. Eine Revifion findet von IO zu 

10 Jahren ftatt. 

Die Forfteinrichtung in Baden beruht auf einer fehr forg- 

fältigen Vermeffung und in diefer Beziehung übertrifft Baden 

viele andere deutfche Staaten. Eine Eintheilung in Perioden- 
flächen (Diftrikte), wenn nöthig die Bildung von Betriebsklaffen 

und eine periodifche Arealdispofition gehen den Forfteinrichtungs- 

arbeiten voraus. 

Im Grofsherzogthum He {fen ?%) ftand fchon bei Beginn diefer 
Periode das Forftvermeffungswefen auf einer fehr hohen Stufe 

und es erwarb fich damals der Oberforftrath Zamminer?°) fehr 

bedeutende Verdienfte um diefen Zweig der Forftverwaltung. 

Bei der Einrichtung befolgt man das Prinzip des Flächen-Fach- 

werks, vermeidet Zuwachsberechnungen für fpätere Zeiten, theilt 

die Umtriebszeit in gleiche Perioden, welche mit ungefähr gleich- 
werthigen Flächen dotirt werden, und findet den wahrfchein- 

lichen Ertrag der erften Periode nach den konkreten Maffen, 

welche auf den derfelben überwiefenen Flächen ftocken. Zur 

Fortführung und Ergänzung der Forfteinrichtungswerke dienen 

Revifionen von IO zu IO Jahren. 

Auch in Kurheffen%) hat man das Syftem des gemifchten 
Fachwerkes, wefentlich in der oben gefchilderten in Preufsen 

entwickelten Ausformung, bei Einrichtung der Staatsforften zur 

24) Vergl. v. Stockhaufen, Beiträge zur Forft- Jagd- und Fifcherei-Statiftik des 

Grofsherz. Heffen, 1859, S. 27 fgde. 

25) Z. wurde 1786 im Forfthaus Kiliansberge am Vogelsberg geb., wo fein 

Vater Förfter war, befuchte die Bauernfchule in Schotten und trat 1801 in die 

Forftlehre. Später als Geometergehülfe befchäftigt, ftudirte er mit eifernem Fleifse, 

oft des Nachts, Mathematik, Forft- und Naturwiffenfchaften. 1807 zum Fortt- 

geometer ernannt, wurde er 1310 zum Affeffor im Oberforftkolleg, 1816 zum 

Oberforftrath, fpäter zum Geh. Oberforftrath ernannt. Er hatte bis 1847, wo er 

penfionirt wurde, das Referat über Forftvermeflung, Waldwegebau, Organifation des 

Forftfchutzdienftes und Anftellung der Forftfchutzdiener, »gehörte auch der Prü- 

fungs-Kommiffion für Forftkandidaten an. Ueber 75,000 Hekt. Forften wurden 

unter feiner Direktion 1825/35 vermeflen. Z. ftarb 1856. Vergl. Forft- und Jagd- 

Zeit. 1857, S. 26 fgde. 

26) Forft- u. Jagd-Zeit. 1855, S. 187 fgde. 
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Anwendung gebracht. Schon 1815-1820 wurden unter Leitung 

des fpäteren Oberforftmeifters Gunkel die Allendorfer Forften, 
welche die Bedürfniffe der dortigen Saline zu befriedigen hatten, 

vermeffen und in Schläge getheilt. Seit 1817 begannen die 

Forftmeifter von Schwertzell (fpäter Oberforftmeifter) und von 

Baumbach (fpäter Oberjägermeifter) die Vermeffung und Ein- 

richtung der kurheffifchen Staatsforften in grofsem Umfange. 

E. F. Hartig liefs 1803— 1821 die Fuldaer Forften vermeffen. 

Nachdem er 1821 Landforftmeifter in Kaffel geworden war, be- 

trieb er bis 1834”) wo das Oberforftkolleg ins Leben trat, die 

Einrichtung der Forften mit grofsem Eifer. Von da ab wurden 
diefe Arbeiten durch die Oberforftmeifter v. Witzleben, v. d. Mals- 

burg, v.Münchhaufen,?8) Mitglieder des Oberforftkollegs, fortgefetzt. 

Seit 1347 war Lorentz?®) Oberforftmeifter im Kollegium und ihm 

lag die Einrichtung der Forften befonders ob. Zwei Drittel 

aller Staats- und Halbgebrauchsforften, auch viele Kommunal- 

waldungen waren fchon 1850 eingerichtet. 30) Durch eine Ver- 

ordnung vom 18. Dezember 1851 wurde die Forftabtheilung des 

Finanz-Minifteriums und zugleich eine befondere Taxations-Kom- 
miffion unter Lorentz eingerichtet. 

Nicht minder hat die Forfteinrichtungs-Methode des Fach- 

werkes in Naffau,3!) Hannover,3?2) Braunfchweig,3?) den thüringi- 

fchen Staaten ®%) u. a. Anwendung gefunden. 

Meine kurze Darftellung der Forftverwaltungsgefchichte %) 
hat mir Gelegenheit gegeben, diejenigen Männer zu nennen, 
welche in diefer Periode in den mafsgebenden Stellungen der 

27) Ueber E. Fr. Hartig f. oben im II. Bande S. 336. 386. 
28) Später Oberlandforftmeifter. 

29) Später Oberlandforftmeifter, geft. 1373. 

%0) Bis 1834 waren (Forft- u. Jagd-Zeit. a. a. O.) 348,275 Kaff. Acker, bis 

1850 714,282 Acker Staats- und Halbgebrauchsforften eingerichtet. Die Gefammt- 

fläche derfelben betrug 987,014 K. Acker. 

31) Forft- u. Jagd-Zeit. 1867. S. 248 fgde. 
#2) Vergl. »Vorfchriften für die Bearbeitung der Wirthfchaftspläne in den 

Domnialforften des Kgrehs. Hannover« vom 6. I. 1860 in der Forft. u. Jagd-Zeit. 

1860, S. 249. Dengler’s Monatfchrift, 1860, S. 409—424. Burckhärdt, forftl. 

Verhältnifse v. Hannover, S. 58. 

#) Cotta im Tharander Jahrbuch, 1842, S. 65. 

*) In Bezug auf S. Gotha vergl.: Oberforftrath Salzmann, Darftellung des 

gothaifchen Taxations-Verfahrens, in den Protokollen des thüring. Forftvereins, 

1855. In Bezug auf Schw. Sondershaufen : Die Land- und Forftwirthfchaft des 

Fürftenthums Schw. Sondershaufen etc. 1862. S. 270. 

35) Oben S. 56 bis 101 in diefem Bande. 
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Forftverwaltung gewirkt haben. Sie haben fich faft ohne Aus- 

nahme, wie ich gezeigt habe, in Bezug auf die Forfteinrichtung 

für das Syftem des Fachwerks entfchieden und haben fich um 

die Durchführung und weitere Fortbildung deffelben bedeutende 

Verdienfte erworben. Ihnen reiht fich als hervorragender Ver- 
treter des Fachwerks der kürzlich verftorbene Oberlandforft- 
meifter von Michael in Sondershaufen an.) 

Diefer praktifchen Richtung des Forfteinrichtungswefens in 

Deutfchland gegenüber entwickelte fich die theoretifche Lehre 

der Betriebsregelung vorzugsweife in der ftreng-mathematifchen. 

Richtung. An Vertretern des Fachwerksprinzips in der Literatur 
fehlte es zwar keineswegs; ich nenne von ihnen nur E. F. Har- 

tig,3”7) Klipftein,3®) Reber,?®) von Wedekind,?%) Pfeil?!) Arns- 

perger,??) Schultze,#3) Karl,#*) von den Neuern Albert,#?) Kraft,?%) 

3) Eduard von Michael, 1805 zu Sachfa in Preufsen geb., auf dem Gym- 

nafınm in Nordhaufen vorgebildet, ftudirte in Clausthal und Giefsen, wurde fchon 

1823 als ıSjähriger junger Mann Forftrath und nach dem Ableben des verdienten 

Oberjägermeifters v. Wolffersdorf Oberforftmeifter und Chef der Forftverwaltung 

in Sondershaufen. 

Einen intereffanten Zwifchenfall bildete vor Jahren feine Berufung als Landes- 

vermeffungs-Direktor der Republik Uruguay mit dem Anerbieten von 20,000 Thalern 

Gehalt, welche er indess ablehnte. 1873 feierte er fein 50j. Jubiläum und erhielt 

den Titel Oberlandforftmeifter. Er ftarb 1874. Baur, Monatfchrift 1874, S. 132. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1874, S. 288. 

37) Die Forftbetriebseinrichtung nach ftaatsforftwirthfchaftlichen Grundfätzen. 
1826. 

38) Verfuch einer Anweifung zur Forftbetriebs-Regulirung, nach neueren An- 

fichten bearbeitet. 1823. Vergl. dazu v. Wedekind’s neue Jahrbücher, 1846, 

S. 129; Pfeil, krit. Bl. 1846. 2; v. Wedekind a. a. ©. 1847, S. 131. Hundes- 

hagen, Forftabfchätzung, 1826, S. 79 fgde. 

3) Handbuch der Waldtaxation. 1827. (5. Abth. v. Behlen’s Handbuch d. 

Forftwiffenfchaft); 2. Aufl. 1840. 

40) Anleitung zur Forftbetriebsregulirung und Holzertragsfchätzung der Forften. 

1834. — Inftruktion hierzu. 1839. — Die Fachwerksmethoden der Betriebsregu- 

lirung etc. der Forfte. 1843. Neue Jahrbücher der Forftkunde, 1846, S. ı; Forft- 

u. Jagd-Zeit. 1852. S. 41 fgde. 

‘!) Die Forfttaxation in ihrem ganzen Umfange. 1833. 2. Aufl. 1843, 3. 1858. 

— Aufserdem viele Abhandlungen in den krit. Blättern, VIII. 1.2. IX. ı. XII. 2. 

XXIL ı. XXVIO 2. XXXRX. ı. u f. w. 
'?) Die Forfttaxation behufs der Servitut-Ablöfung, Waldtheilung und Wald- 

werthberechnung. 1841. S. ferner oben Note 19. 

#5) J. C.L. Schultze, die Forfitaxation, in d. allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1335. 

S. 246. Vergl. daf. S. 209. Derf. »die periodifche Ausgleichung oder die Ein- 

theilung eines Hochwald-Betriebs-Komplexes nach den fog.. Fachwerksmethoden, « 
in Behlen’s Zeitfchrift, neue Folge, II. 1. $. 1. — Die Forftbetriebsregulirung 



Grebe;?7) aber jene mehr theoretifirende Richtung, vertreten in 

‘erfter Linie von Hundeshagen, Klauprecht, Smalian, Karl, auch 

König, Karl Heyer u. A., trat in der Literatur weit mehr in 

den Vordergrund und namentlich die Methoden von Hundeshagen 

und Karl Heyer beherrfchten eine Zeit lang die literarifche 
Arena vollkommen. 

Hundeshagen®) trat mit feiner fyftematifch durchgearbeiteten 

Methode 1826 hervor, nachdem er fchon 1821 die Hauptgrund- 
züge derfelben in feiner »Encyklopädie« veröffentlicht hatte. 

Sein in diefem Jahre erfchienenes Hauptwerk »die Forftab- 

fchätzung auf neuen wiffenfchaftlichen Grundlagen« machte fehr 

bedeutendes Auffehen. Keiner hatte vor Hundeshagen die Forft- 

abfchätzungslehre mit folcher wiffenfchaftlichen Schärfe behan- 

delt und wenn die in dem Buche befonders vertretene Paulfen’fche 

Idee des Nutzungsfaktors auch nicht ohne Weiteres das geiftige 

Eigenthum Hundeshagens genannt werden darf, fo ift doch der 

ftreng wiffenfchaftliche Ausbau diefes Gedankens ohne Zweifel 

fein Werk.) 

Hundeshagen geht von der Anfchauung aus, dafs der Holz- 

vorrath eines Betriebsverbandes und der daran erfolgende Zu- 

wachs fich wie ein Geldkapital und feine Zinfen verhalten, der 

Art, dafs man im Allgemeinen nur den letzteren nutzen dürfe, 

ganz, wenn keine Veranlafiung vorliege, das Kapital zu ver-. 

gröfseren (im Normalwalde), nur zum Theil, wenn das Kapital 

vermehrt werden müffe; mehr als die Zinfen (den Zuwachs) 

müffe man im entgegengefetzten Falle verbrauchen. Hieraus 

folge, dafs man im Normalwalde (mit regelmäfsiger Altersftufen- 

folge, auf welche Hundeshagen das Hauptgewicht legt) als jähr- 
lichen nachhaltigen Ertrag die Summe des Zuwachfes zu be- 

(2. Band v. d. Verfaffers Lehrbuch d. Forftwiffenfchaft.. 1841. Vergl. auch 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1844. S. 479. 

#) Die Forftbetriebsregulirung nach der Fachwerks-Methode. 1851. 

#5) Lehrbuch d. forftl. Betriebsregulirung. 1861. 
“) Vergl. den trefflichen Auffatz in den kritifchen Blättern XLVII. ı. (1865), 

S. 222 »zur Würdigung der neueren Fachwerksmethode«. 

#7) Die Betriebs- und Ertrags-Regulirung der Forften. 1867. Ein klaffifches 

Werk. 

#8) Vergl. d. II. Band diefes Werkes, S. 319. 358. 
49) Pfeil bemerkt in den krit. Bl. IV. ı. (1828) S. ı: »Diefes Buch macht 

Anfpruch darauf, die Forftabfchätzung zuerft vernunftgemäfs zu ergründen .... 

Es verdient unfere ganze Aufmerkfamkeit und zwar um fo mehr, al; der Ver- 

faffer gewohnt ift, feinen Gegenftand fcharf in das Auge zu faffen.« 

Bernhardt, Forstgeschichte. IIL 18 
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trachten habe, den fämmtliche Beftandsabtheilungen des Betriebs- _ 
verbandes zufammen jährlich liefern oder auch die Summe des 

(aus dem Quotienten Haubarkeitsertrag dividirt durch die Jahre 

des Umtriebes gefundenen) Durchfchnittsertrages aller Beftände 
des Betriebsverbandes.5%) Diefe Jahres-Ertrags-Ziffer ftehe. in 

einem beftimmten Verhältniffe zu dem in allen jüngeren Be- 

ftänden vorhandenen normalen Maffenvorrathe d.h. fie bilde das 
letzte Glied einer Maffenreihe, deren einzelne Glieder die Maffen- 

vorräthe aller Altersftufen darftellen. Würden diefe Maffenreihen 
in einer Ertragstafel zufammengeftellt, fo laffe fich aus dem Ver- 
hältniffe des letzten Gliedes der Maffenreihe zur Summe der- 

felben für jede Umtriebszeit dasjenige Verhältnifs ableiten, in 
welchem die jährliche Nutzung zur Holzvorrathsfumme ftehen 
müffe. Da Hundeshagen nun den Nachhaltsertrag nur als den 
Zinfeneingang vom ftehenden Materialkapitale betrachtet, fo 

nennt er diefen Nutzungsweifer, den er durch einen Dezimal- 

bruch ausdrückt, das Nutzungs- oder Maffen-Prozent.’!) 

Im abnorm beftandenen Walde könne nun, fo fchliefst er 

weiter, der Hiebsfatz einfach dadurch abgeleitet werden, dafs man 

den gegenwärtigen Materialvorrath mit dem Nutzungsprozente 

multiplizire; denn das Verhältnifs des Jahreshiebsfatzes zum 

Materialvorrathe fei daffelbe im Normalwalde und im abnorm 

beftandenen Walde; durch Anwendung des Nutzungsprozentes 

werde der Normalvorrath allmählig hergeftellt werden und zwar 

um fo fchneller, je häufiger der wirkliche Maffenvorrath neu er- 
mittelt und das Nutzungsprozent auf ihn angewendet werde.5?) 

An eigentlichen Forfteinrichtungs- Arbeiten verlangte Hun- 

deshagen einen allgemeinen Betriebsplan, welcher über die zu 
bildenden Betriebsklaffen und über die bei jeder derfelben feft- 
zuhaltende allgemeine Umtriebszeit Beftimmung treffen, fonftige 

Dispofitionen über Hieb und Kultur der einzelnen Beftände nicht 

geben foll. Letztere wollte er vielmehr der Wirthfchaftsleitung 

überlaffen wiffen.3) 

In einem Taxations-Handbuche follen die fpeziellen Diftrikts- 
befchreibungen, enthaltend Angaben über Gröfse, Beftandsbe- 
fchaffenheit, realen und normalen Durchfchnittsertrag, den gegen- 

50) Forftabfchätzung S. 106. 
51) Daf. S. 107. 

2) Daf. S. 109— 113. 

#9) Daf. S. 185—203. 236. 
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wärtigen Maffenvorrath, über den jetzigen laufenden (für das 
neuefte Jahrzehnt zu erwartenden) Zuwachs und den Durchfor- 

ftungsertrag, zufammengeftellt werden. Periodifche Revifionen 

follten je nach Bedürfnifs alle 10 oder 20 Jahre wiederkehren. 
Das Hundeshagen’fche Verfahren’*) fand bald Gegner und 

Anhänger und ift lange Zeit Gegenftand_ heftigen literarifchen 

Streites gewefen. Ueber eine theoretifche Bedeutung jedoch ift 
. daffelbe niemals hinausgelangt und das lebhafte Intereffe, wel- 

ches die Wiffenfchaft dem Grundgedanken deffelben zuwendete, 

hat die praktifchen Bedenken nicht zu überwinden vermocht, 

welche einer Forfteinrichtungsmethode entgegenftehen müffen, 

die fich auf normale Maffenreihen ftützt, alfo auf eine Grund- 

lage,°5) welche mit den feitherigen Mitteln der Wiffenfchaft bis 

heute noch nicht hat befchafft werden können, die ferner des 

feften Rahmens eines Betriebsplanes entbehrt und an dem fchwer 
wiegenden wiffenfchaftlichen Mangel leidet, dafs eine ihrer Haupt- 

vorausfetzungen nicht zutrifft. In Wahrheit ift nämlich jene 

Proportion, aus welcher der Hiebsfatz abgeleitet wird, in vielen 

Fällen bei abnormen Waldzuftänden deshalb unrichtig, weil das 

Verhältnifs des Zuwachfes zum Vorrath häufig im Realwalde 

ein ganz anderes ift, als im Normalwalde. 
Von anderen Grundanfchauungen als Hundeshagen, geht 

Karl Heyer bei Herleitung feines Hiebsfatzes aus.) Er fafst 

54) Vergl. über daffelbe: Widenmann, in f. forftl. Blättern für Würtemberg, 

II. (1828) S. 148 fgde. III. (1829). — Pfeil in d. krit. Bl. am oben angegebenen 

Orte, auch XI. 2. S. 92, und in f. Forfttaxation, S. 86 fgde. — K. u. G. Heyer, 

Waldertrags-Regelung, 2. Aufl. S. 195 fgde. — Grebe, Betriebs- und Ertrags- 

Regulirung (1867) S. 275 fgde. — Judeich, Forfteinrichtung (1871) S. 271. 

Ferner in faft allen oben genannten Schriften über Taxation. 

Hundeshagen führte namentlich mit Widenmann einen ziemlich heftigen Streit. 

Man vergl. feine Auffätze in den »Beiträgen zur gefammten Forftwiffenfchaft« II. 

(1828), 3. S. 167 und 177; II. 2. S. 184; II. ı. (1845) S. 160 fgde. u. a. m. 

Er bot fchon 1826 einem feiner Rezenfenten, der behauptet hatte, das rationelle 

Verfahren müffe fo lange auf fich beruhen, als man nicht im Befitze ganz zuver- 

läffiger Normal-Ertragstafeln fei, einen Preis von 100 Dukaten, wenn er den 

Beweis liefere, dafs die Anwendung nicht genau richtiger Ertragstafeln die Er- 

reichung des Normalvorrathes unmöglich mache (Forftabfchätzung, S. 126, Note). 

55) Hierauf haben fchon Widenmann (forftl. Blätter für Würtemberg, I. S. 148) 

und Pfeil aufmerkfam gemacht. Die theoretifchen Bedenken gegen das Hundes- 

hagen’fche Ertragsregelungs-Syftem find von K. Heyer, Grebe, Judeich u. A. her- 

vorgehoben worden. 
56) Vergl. »die Waldertragsregelung,« 1841; 2. Aufl. 1862. Forft- u. Jagd- 

Zeit. 1842, S. 384; v. Wedekind, Jahrbücher: der Forftkunde, 1842, S. 140. 

18* 
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die Erreichung des Normalzuftandes in einer beftimmten Zeit 
ins Auge, und findet in dem fummarifchen wirklichen Zuwachfe 

der Betriebsklaffe während des Einrichtungszeitraums und dem 

konkreten Vorrathe, von welcher Summe der Nermalvorrath 

abgezogen wird, die gefammte Holzmaffe, über welche zu dis- 
poniren ift. Wird fie durch die Zahl der Jahre des Einrichtungs- 

zeitraumes dividirt, fo ergiebt fich der Jahreshiebsfatz.5”) 
Karl Heyer fteht in Bezug auf fein Forfteinrichtungsfyftem 

auf dem Boden der fogenannten öfterreichifchen Kameraltaxa- 
\ tion.58) Wie diefe, findet er feinen Normalvorrath aus der Summe 

aller jährlichen Haubarkeits-Durchfchnitts-Zuwachsgröfsen der 

Betriebsklaffe, multiplizirtt mit der halben Umtriebszeit. Der 

konkrete Vorrath foll bei älteren Beftänden durch fpezielle 
Maffenaufnahme, bei den übrigen Beftänden aus dem nach dem 

wahrfcheinlichen Haubarkeitsertrag bemeffenen Durchfchnittszu- 
wachs, mit dem Beftandsalter multiplizirt, gefunden werden. 

— Die Hauptmethoden der Waldertragsregelung. 1848. — Eduard Heyer, die 

Waldertragsregelungsverfahren der Hrn. Dr. C. Heyer und H. Karl, nach ihren 

Prinzipien geprüft etc. 1846. — Grebe a. a. O. S. 304. 

57) Die Waldertragsregelung, 2. Aufl., S. 215. 

58) Die Methode der öfterreichifchen fog. Kameral-Taxation diente anfäng- 

lich nur dazu, die normalen Waldkapitalwerthe feftzuftellen, um bei fideikommiffari- 

fchen Waldgütern den Nachweis zu erbringen, dafs der fundus inftructus, d. h. 

der dem Befitznachfolger zu überliefernde Holzvorrath vorhanden fei und um, . 

wenn dies nicht der Fall, deffen Anfammlung zu bewirken. Sie entwickelt ihren 

Hiebsfatz nach der Formel: Der Jahreshiebsfatz ift gleich dem jährlichen Ge- 

fammtzuwachfe der Betriebsklaffe plus dem durch die Jahre der Umtriebszeit ge- 

theilten pofitiven oder negativen Unterfchied zwifchen dem wirklichen Vorrathe 

und dem Normalvorrathe. 

Das Verfahren wurde fchon durch ein Hofdekret vom ı2. VII. 1788, (aus 

Jakfch’ böhmifchem Gefetz-Lexikon mitgetheilt im Tharander forftlichen Jahrbuch, 

ıgter Band, 1869, S. 79 fgde. durch Judeich) zur Anwendung in Oefterreich vor- 

gefchrieben. Die der Kameral- Taxations-Methode zu Grunde liegende Normal- 

wald-Idee ift jedoch noch älter und es wird in dem Hofdekret wiederholt auf die 

bei der Steuer-Veranlagung angewandte Schätzungsmethode verwiefen, welche 

ebenfalls von derfelben Grundanfchauung ausging. Die betreffende Inftruktion 

konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. Das Verfahren der öfterr. Kameral- 

Taxation wurde in Deutfchland vom Jahre ı8ıı ab durch mehrere Auffätze in 

Andr@’s »ökonomifchen Neuigkeiten« bekannt, zuerft aber 1823 von E. Andre 

(Salmifcher Oberförfter, feit 1824 Oberforftmeifter der Fürftl. Auersperg’fchen 

Forften in Oefterreich) in feinem »Verfuche einer zeitgemäfsen Forftorganifation« 

_ feinen Grundzügen nach vollftändig dargetftellt. R 

Vergl. über daffelbe: K. Heyer, Waldertragsregelung. 2. Aufl. S. 189. — 

Grebe, Betriebs- und Ertrags-Regulirung. S. 274. Judeich, Forfteinrichtung. 

S. 264. 
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Die Summe der Realvorrathsgröfsen aller Abtheilungen bildet 
den Realvorrath des Betriebsverbandes. Den konkreten fum- 
marifchen Zuwachs findet er aus dem wirklichen jährlichen 

Haubarkeitsdurchfchnittszuwachs der einzelnen Beftände für die 
muthmafsliche Haubarkeits- Altersftufe, multiplizirt mit der Zahl 

der Jahre des Ausgleichungszeitraums. Die Ausgleichungszeit 
endlich — und hier liegt einer der Angelpunkte des ganzen 

- Verfahrens — bemifst Heyer wefentlich nach dem Verhältniffe des 

konkreten und normalen Vorrathes, weiterhin nach den gefamm- 

ten wirthfchaftlichen Verhältniffen des Waldbefitzers fowohl, als 

des einzurichtenden Waldes felbft, nach der Rückficht auf die 

Beftandsordnung und Beftandsbefchaffenheit. >°) 
Heyer hat es nicht verkannt, dafs die mathematifche Re- 

gelung des Hiebsfatzes in vielen Fällen nicht ausreichend ift, 
um dem wirthfchaftlichen Bedürfniffe zu genügen. Er felbft 

fprach es aus: »Man glaube nicht, dafs die praktifche Etatsordnung 

mit gutem Erfolge in die engen Grenzen einer mathematifchen 

Formel fich einzwängen laffe.«6%) Dadurch bewies er aufs Neue 

feine praktifche Richtung und hob feine Betriebsregelungs-Methode 

über die rein theoretifche Bedeutung der übrigen Normalvor- 

rathsmethoden empor. 
Auch in Bezug auf den Betriebsplan ift er anderer Anfıcht, 

als Hundeshagen. Zwar fpricht er fich dahin aus, dafs die Auf- 

ftellung eines Betriebsplanes durch feine Methode nicht gerade 
bedingt fei, hält ihn aber aus praktifchen Gründen für noth- 
wendig.#!) Die Beftimmung des Ausgleichungszeitraumes erfor- 

dert ja auch fchon die vorgängige Feftftellung eines generellen 

Wirthfchaftsplanes. #2) - 
Der Grundgedanke der öfterreichifchen Kameraltaxe gab 

wahrfcheinlich auch dem Fürftlich Sigmaringen’fchen Forftrath 
Karl die erfte Anregung zu feiner Betriebsregelungs-Methode, 

welche er 1838 veröffentlichte. 63) 
Karl fetzte, wie Heyer, einen Ausgleichungszeitraum feft, 

und fand, wie diefer, den Hiebsfatz aus dem wirklichen Zu- 

wachs plus der Vorrathsdifferenz, getheilt durch die Jahre des 

59) Waldertragsregelung. S. 222 u. a. a. O. 

60) Waldertragsregelung. S. 218. 

91) A. a. O. Ss222, auch 168. 
62) Vergl. Judeich, Forfteinrichtung S. 276. — Grebe a. a. O. S. 281. 

63) Grundzüge einer wiffenfchaftlich begründeten Forftbetriebs- Regulirungs- 

Methode etc. 1838. ; 



— 

— . AB 

Ausgleichungs-Zeitraumes. Aber er fügte diefer Summe noch 

ein drittes Glied mit entgegengefetztem Vorzeichen bei, nämlich 

die Differenz zwifchen dem normalen und wirklichen Zuwachs, 

dividirt durch die Jahre des Ausgleichungszeitraums und multi- 

plizirt mit der Anzahl der Jahre, welche feit der Schätzung (bis 

zu dem Etatsjahre, für welches der Hiebsfatz beftimmt werden 

foll} verfloffen find. 

Karl geht hierbei von der Betrachtung aus, dafs die all- 
mählige Veränderung des wirklichen Zuwachfes (feine Annäherung 

an den Normalzuwachs) bei der Herleitung des Hiebsfatzes Be- 

rückfichtigung finden müffe. Ift der Normalvorrath bei der 

Schätzung gröfser, als der wirkliche Vorrath, wird alfo weniger 

genutzt, als der gefammte wirkliche Zuwachs der Betriebsklaffe, 

fo findet nicht allein eine Materialanhäufung, fondern auch eine 

Zuwachsmehrung ftatt. Letztere kann aber genutzt werden, 

ohne die Erreichung des Normalvorrathes zu beeinträchtigen. 
Im umgekehrten Falle — fo nimmt Karl an — erfolgt neben 

der Vorrathsverminderung auch eine Zuwachsverminderung, um 

welche der Hiebsfatz vermindert werden mufs. Der Gedanke, 

welcher der im Uebrigen fein durchgearbeiteten Karl’fchen Me- 
thode zu Grunde liegt, würde richtig fein, wenn einem gröfseren 

oder kleineren Vorrathe auch ftets ein gröfserer oder kleinerer 

Zuwachs entfpräche. Dies ift aber nicht der Fall. 

Nach der Karl’fchen Methode müfste der Hiebsfatz ftreng 

genommen jährlich ermittelt werden. Da dies unmöglich ift, 

fo bildet Karl ıojährige Perioden, und nimmt die Ziffer mit wel- 

i ETF Io 
cher er die Zuwachsdifferenz multiplizirt, ein für allemal = — an. 

x 

1851 verfuchte es Karl,®%) die Prinzipien der Normalvor- 

raths-Methoden in eigenthümlicher Weife mit den Grundlagen 

der Fachwerksmethoden zu kombiniren. 

Er nahm den aus der konkreten Holzmaffe, dividirt durch 

das Beftandsalter berechneten Durchfchnittszuwachs pro Flächen- 
einheit gleich ı an (Durchfchnittszuwachseinheit).. Die Summe 
der Durchfchnittszuwachseinheiten pro Flächeneinheit ift dann 

gleich der Altersziffer, und der Gefammtvorrath eines Wald- 

theils an Durchfchnittszuwachseinheiten gleich der Fläche, mul- 
tiplizirtt mit dem Beftandsalter. Bei normaler Altersabftufung 

64) Die Forftbetriebsregulirung nach der Fachwerks-Methode auf wiffenfchaft- 

lichen Grundlagen. 1851. 
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ergiebt fich die Summe der in der Betriebsklaffe vorhandenen 
Zuwachseinheiten, indem man die halbe Umtriebszeit mit der 

ganzen Fläche multiplizirt. Bildet man Perioden, fo tritt an die 
Stelle der halben Umtriebszeit das Durchfchnittsalter, welches 

die der Periode angehörigen Beftände erreichen und man findet 

den Gefammtvorrath aus der Summe aller Periodenvorräthe. 

Diefer Vorrath vermehrt fich bis zur Mitte der Abtriebsperiode 
‘ (nach dem Prinzip des progreffionsmäfsig verminderten Zuwach- 

fes). Die jährliche Nutzung an Durchfchnittszuwachs-Einheiten 

findet man alfo, indem man zu dem jetzigen Vorrath den Zu- 

wachs bis zur Mitte der Abtriebszeit hinzuaddirt und die Summe 

durch die Jahre des Umtriebs dividirt (Alles ausgedrückt in 
Durchfchnittszuwachs-Einheiten). 

Es mufs an diefer Stelle bei diefen wenigen Andeutungen 
über das neuere Karl’fche Abfchätzungs- Verfahren fein Bewen- 

den haben. Dies Verfahren hat fich weder in der Wiffenfchaft, 

noch in der Praxis Anerkennung zu erringen vermocht. Alles, 

was Karl durch daffelbe erftrebt, wird auf anderem Wege leich- 

ter erreicht. Der Karl’fche Weg ift fchwerfällig und er ftützt 
fich faft ganz allein von allen konkreten Regelungsfaktoren auf 

das Beftandsalter.®) 
Es ift eine bemerkenswerthe Thatfache, dafs die wiffen- 

fchaftlichen Beftrebungen, welche fich auf die mathematifchen: 

Methoden der Betriebsregelung bezogen, faft fämmtlich von 

weft- und füddeutfchen Forftmännern ausgingen. Hundeshagen, 

Heyer, Karl gehörten dem füdlichen und füdweftlichen Deutfch- 

land an. An ihren Beftrebungen nahmen die öfterreichifchen 

Forftmänner lebhaften Antheil; unter ihnen ift Breymann durch 

fein dem Hundeshagenfchen Verfahren naheftehendes Forftein- 

richtungsverfahren fehr bekannt geworden.) Die norddeutfchen 

65) Zur Kritik diefer Methode vergl. Judeich a. a. O. S. 288. — Grebe, 

a. a. ©. S. 286. — Forft- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 447, wo eine Rezenfion der 

vorgedachten Schrift. 

66) Karl Breymann, Prof. an der Forftakademie zu Mariabrunn und dafelbft 

1870 geftorben, Verfaffer eines »Lehrbuchs der reinen Mathematik für angehende 

Forftleute«, welches 1856 und 1859 erfchien und grofse Anerkennung fard, ver- 

öffentlichte 1855 in einer befonderen Schrift »Anleitung zur Berechnung des Holz- 

zuwachfes und nachhaltigen Ertrags der Wälder« feine Betriebsregelungsmethode, 

deren Grundfätze er fchon feit 1852 in der öfterreichifchen Vierteljahrsfchrift in 

mehreren Auffätzen theilweife entwickelt hat. 

Das Verfahren Breymanns beruht auf der Grundanfchauung, dafs der Nor- 

malzuftand eines Betriebsverbandes neben vollkommener Beftockung durch die 
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Forftwirthe aber traten faft fämmtlich für das Fachwerk ein 
und ftanden der fpekulativ-theoretifchen Richtung ihrer füd- 

deutfchen Fachgenoffen ablehnend gegenüber. Nur der Ober- 

forftmeifter Smalian in Stralfund machte in diefer Beziehung 
eine Ausnahme.#”) Ein mathematifcher Kopf, eifriger Anhänger 

der Hundeshagen’fchen Theorie, fuchte Smalian diefelbe in dem 

Sinne fortzubilden, dafs er der Berechnung des Normalvorrathes 

und Nutzungsweifers nicht allgemeine Normalertragstafeln, wie 
Hundeshagen, fondern örtlich durch Rekonftruktion aller früheren 

. Glieder der Maffenreihen vermittelt Baumanalyfe hergeftellte 
Tafeln zu Grunde legte. Den Zuwachsgang ermittelte er dem- 

gemäfs durch Analyfirung von Probeftämmen, die Stammzahl 

einer jeden Altersftufe nach dem Wachsraume, den ein jeder 

Stamm nach feinem Kronendurchmeffer auf den verfchiedenen 

Altersftufen einnimmt (nach dem von ihm fogenannten »Kronen- 

fatze»). 

Neben den kurz gefchilderten Normalvorraths-Methoden find 
feit Oettelt eine Reihe von Betriebsregelungs-Syftemen in der 

Literatur erörtert oder in der Praxis verfuchsweife angewendet 

worden, welche den Hiebsfatz nach Durchfchnittsgröfsen be- 

fiimmen, fei es, dafs diefe aus den Ergebniffen der feitherigen 

Holzabnutzung in den einzurichtenden Forften abgeleitet oder 

nach Lokal-Ertragstafeln bemeffen oder endlich durch wirkliche 

Unterfuchung des konkreten Zuwachfes der einzelnen Betriebs- 

klaffen ermittelt werden. Zu den Vertretern der letzteren Me- 

thode gehörten in diefer Periode der bayerifche Forftmeifter 

Martin) und der Verfaffer einer 1848 in Kaffel erfchienenen 
» 

normale Altersabftufung bedingt fei, welcher ein normales Durchfchnittsalter ent- 

fpricht. Die Vergleichung des konkreten Durchfchnittsalters mit dem normalen 

ergiebt den Nutzungsweifer, d. h. das Verhältnifs des wirklichen zum Normaletat. 

Der Grundgedanke des Breymann’fchen Verfahrens ift im Wefentlichen der- 

felbe, wie der des Hundeshagen’fchen; Breymann findet nur den Ausdruck für 

den wirklichen und normalen Vorrath im wirklichen und normalen Durchfchnitts- 

alter. Diefe Annahme ift, wie leicht nachzuweifen, irrig. 

Vergl. Judeich, Forfteinrichtung, S. 289. Grebe, Betriebs- und Ertrags-Re- 

gulirung. 'S. 277. Breymann, Anleitung zur Holzmefskunft, Waldwerthsbeflimmung 

und Waldertragsberechnung. 1868. 

67) Beitrag zur Holzmefskunft. 1837. — Anleitung zur Unterfuchung und 

Feftftellung des Waldzuftandes, der Forftemrichtung, des Ertrages und Geldwer- 

thes der Forften etc. 1840. 

68) »Der Wälder Zuftand und Holzertrag.« 1836. 

er 
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Schrift »die Ermittelung des nachhaltigen Ertrages der Wälder, « 
Kraufs.®®°) 

Martin findet den natürlichen Waldertrag aller Waldungen 
in der Summe der Durchfchnittsmehrungen (er verfteht darunter 

den Quotienten aus den jetzigen Holzmaffen der Beftände durch 
die Beftandsalter, alfo den Jahresdurchfchnittszuwachs für das 

konkrete Alter)?”®) und der vorhandenen Nebenbeftandsmaffen 

* (Zwifchen-Nutzungen des Jahres), den Hiebsfatz aber gleich dem 

natürlichen Waldertrag in Forften mit normaler Altersabftufung, 

dagegen abweichend von diefem in Waldungen mit unregel- 

mäfsiger Altersabftufung. Die Gröfse diefer Abweichung will 
er beftimmt wiffen in freier Berückfichtigung aller konkreten 

Waldverhältniffe, auf Grund eines genauen Holzfällungsplanes für 

die erfte Periode.”!) Herbeiführung des normalen Altersklaffen- 

Verhältniffes ift ihm Haupt-Wirthfchaftsziel. 

Kraufs ftützt fich auf den wunderbaren Satz »dafs der 

jährliche Zuwachs eines jeden Beftandes von jedwedem Alter 

das Produkt des erftjährigen Zuwachfes und des Beftandsalters 
fei«”?) und behauptet dabei, dafs die Beftandsmaffe in einem 

gewiffen Alter in fich die Beftandsmaffe aus dem vorigen Jahre 
plus der erftjährigen Zuwachsmaffe, letztere multiplizirt mit dem 

Alter des Beftands, enthalte u. d. m., will aber den Hiebsfatz 

ähnlich, wie Martin, herleiten. Auf feine meift höchft verfchro- 

benen Anfıchten hier näher einzugehen, erfcheint gänzlich über- 

flüffig. 
Eine ganz neue Richtung erlangte die Lehre von der Forft- 

einrichtung durch die Reinertragstheorie der neuelten Zeit, wel- 

cher ich im folgenden Paragraphen eine eingehende Befprechung 
widmen werde. Diefe Theorie mufste mit logifcher Nothwen- 

digkeit zur Beftandswirthfchaft führen, d. h. zur Individualifirung 

der einzelnen Beftände in Bezug auf ihre Abnutzung und die 

Stellung, welche ihnen im Betriebsplane anzuweifen war. Ja, 

bei ftrenger Einführung der finanziellen Umtriebszeit mufsten die 

Begriffe des Betriebsverbandes und der Beftandsordnung fehr 

viel von ihrer Bedeutung verlieren und die Gefammt-Wirthfchaft 
in einem Reviere fich in eine fo grofse Zahl von Wirthfchafts- 
einheiten mit felbftändigem Umtrieb und Betrieb zerfplittern, 

69) »Die Ermittelung des nachhaltigen Ertrags der Wälder.« 1348, 

0) Der Wälder Zuftand etc. $. 108 fgde. 

71) A. a. 0. S. 150. fgde. 

”2) Die Ermittelung des nachhaltigen Ertrags etc. S. 39. 



u 

als Beftände oder Beftandsgruppen mit verfchiedener finanzieller 
Umtriebszeit vorhanden waren. 

Es konnte nicht ausbleiben, dafs das Prinzip des höchften 

Boden -Reinertrags und der finanziellen Umtriebszeit auf die Ent- 

wicklung der Lehre von der Forfteinrichtung ebenfo, wie auf die 

der ganzen Forftwirthfchaftslehre einen tiefgreifenden Einflufs üben 

mufste. Die erftere erhielt ein neues Wirthfchaftsziel und einen 

ganz neuen Mafsftab für die Bemeffung einer ihrer Hauptgrund- 

lagen, der Umtriebszeit; fie hatte fich mit diefen neuen Faktoren - 

auseinanderzufetzen, ohne jene wichtigen Rückfichten auf die An- 

einanderreihung der Beftände zu einem Betriebsganzen, auf die 
rationelle Folge von Hieb und Kultur, mit denen das Reiner- 

tragsprinzip vielfach in Widerftreit treten mufste, zu vernach- 
läffıgen. 

Vom Standpunkte der Finanz- (Geld-) Theorie konnte der 
Hiebsfatz weder durch eine Vertheilung der Gefammtholzer- 

zeugung auf Zeitfache oder einzelne Jahre des Umtriebes, ge- 

funden, noch aus der Vergleichung des Normalvorrathes, Nor- 
malzuwachfes oder der normalen Altersabftufung mit den ent- 

fprechenden konkreten Waldzuftänden abgeleitet werden, fon- 

dern er ergab fich als der Ertrag der nach finanziellen Gefichts- 

punkten zum Hieb disponirten Beftände als etwas Sekundäres. 
Waren alle bisherigen Betriebsregelungsmethoden von der To- 

talität des Vorrathes, des Zuwachfes oder der Fläche in einer 

Wirthfchaftseinheit ausgegangen, um aus ihnen und dem Um- 
triebe auf irgend einem Wege die Jahres- oder Perioden-Nutzungs- 

gröfse abzuleiten, fo mufste nun, da von diefen Rechnungs-Grund- 

lagen eine, die allgemeine Umtriebszeit fehlte, ftreng genommen 

der genau entgegengefetzte Weg gewählt werden; die ganze 

Entwicklung hatte den einzelnen Beftand mit feiner individuellen 

(finanziellen) Umtriebszeit zum Ausgangspunkt zu nehmen und 

der Hiebsfatz ergiebt fich in voller Unabhängigkeit von dem Prin- 

zip der Nachhaltigkeit als die Summe der Maffenerträge aller 

Beftände, welche im finanziellen Sinne hiebsreif find. Ob fie 

die Hälfte, ob fie ein Zehntel, ob dreiviertel aller Beftände eines 

Forftreviers ausmachen, ift im Sinne der ftrengen finanziellen 

Methode gleichgültig. 

Dafs diefelbe in diefer rein prinzipiellen, fchärfften Auffaf- 
fung für den Staat als Waldbefitzer ebenfo, wie für den Grofs- 

waldbefitz unbrauchbar fei, weil beide aus ihrer Waldwirthfchaft 

innerhalb gewiffer Grenzen nachhaltigen Nutzen fordern müffen, 
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verkannten die Anhänger der neuen Lehre von der finanziellen 

Waldwirthfchaft keinen Augenblick. Eben fo wenig überfahen 
fie es, dafs die Grundlagen der Wirthfchaftsdispofition in gröfseren 
Waldwirthfchaften, die regelrechte Aneinanderreihung der Hiebs- 
flächen, Bildung von Betriebsklaffen und Hiebszügen, die Ver- 
theilung der Nutzung fowohl als der Kultur nach den Grund- 
fätzen einer angemeffenen merkantilen Verwerthung der Produkte 

und der Arbeitstheilung, durch die finanziellen Gefichtspunkte 

nicht alterirt werden dürfen. Es erwuchs vielmehr die wiffen- 

fchaftliche Aufgabe, die beiden einander bis zu einem gewiffen 

Grade widerftreitenden Prinzipien mit einander zu verföhnen; die 
praktifche Ausführung konnte erft dann als gerechtfertigt er- 

fcheinen, wenn jener theoretifche Ausgleich gefunden war. 

Ihn zu finden, wurde zuerft im Königreich Sachfen verfucht. 

Dort, wo die verdienftvollen Vertreter der Reinertragstheorie 

lehren und wirken, Oberforftrath Judeich, Profeffor Prefsler, Ober- 

forftmeifter Roch, entwickelte fich unter ftrenger Anlehnung an 

die praktifche Durchführung in mehreren Staatsforftrevieren eine 
neue Theorie der Forfteinrichtung auf der Grundlage der höch- 

ften Geldverzinfung der in der Forftwirthfchaft arbeitenden Ka- 

pitalien, deren wiffenfchaftliche Ausformung Judeich in feinem 

1871 erfchienenen trefflichen Werke »die Forfteinrichtung« über- 

nommen hat. 

Den Ausgleich jener beiden bereits bezeichneten Haupt- 
prinzipien rationeller Waldwirthfchaft, des Prinzips des höchften 

finanziellen Effektes und desjenigen der nachhaltigen, wirthfchaft- 

lich-geordneten Abnutzung findet er darin, dafs durch eine 

periodifche Flächendispofition, die fich auf genaue Vermeffung, 

Bildung von Betriebsklaffen, Hiebszügen und Abtheilungen, 
fowie auf die an charakteriftifichen Beftänden ermittelte all- 

gemeine finanzielle Umtriebszeit gründet, die Hiebsfläche der 
nächften ıo oder 20 Jahre ermittelt und dann innerhalb des 

Rahmens des Flächenplanes und der Beftandsordnung die ein- 

zelnen Hiebsorte — d. h. alle Flächen, auf denen der Hieb 

wirthfchaftlich nothwendig ift, die finanziell hiebsreifen und die- 
jenigen Beftände, welche der Beftandsordnung zum Opfer fallen 

müffen (diefe ohne Bemeffung der finanziellen Hiebsreife), end- 
lich die Orte, deren Hiebsreife im Sinne des Weiferprozentes 

zweifelhaft ift — zufammengeftellt werden” Der Hiebsfatz er- 

giebt fich nun aus den Erträgen aller diefer zum Hieb geftellten 
Beftände; er wird jedoch nach dem konkreten Altersklaffenver- 



a; 

hältniffe, den Verhältniffen des Holzmarktes oder auch nach 
der normalen Jahreshiebsfläche im Sinne der Reinertragslehre 

im pofitiven oder negativen Sinne korrigirt. 

Man fieht, dafs diefe neue Methode der Betriebsregelung den 

periodifchen Flächenfatz ganz in der Weife des Flächenfachwerks 
ermittelt, dafs dagegen das Prinzip der höchften Bodenreinrente 

den Umtrieb und die fpeziellen Betriebsdispofitionen für die erfte 
Periode beeinflufst; auch diefe aber werden nur in fo weit bei 

der praktifchen Durchführung mit den Mitteln der Finanzrech- 

nung hergeleitet, als nicht höherftehende Erwägungen, die der 
Gefammtheit der wirthfchaftlichen Verhältniffe des einzurichten- 

den Reviers entfpringen und nicht mathematifcher Natur find, 

ein Anderes verlangen. 
Wie eifrig die wiffenfchaftliche Arbeit fich feit 1820 dem. 

rationellen Ausbau der Lehre von der Forfteinrichtung und Er- 
tragsermittelung zuwendete, erhellt aus dem Vorangeführten zur 

Genüge. Kaum ein anderer Zweig der Forftwiffenfchaft fand 

fo reiches Intereffe der Männer der Wiffenfchaft und Wirthfchaft; 

kein anderer hat eine fo breite Literatur aufzuweifen.”3) 

Neben den allgemeinen, die ganze Lehre umfaffenden Lehr- 

büchern wurden in diefer Periode eine fehr grofse Zahl tüch- 
tiger Spezialarbeiten über Vermeffung und Eintheilung der For- 

ften, über Beftandsordnung, Zuwachslehre, Holzmefskunde ver- 

öffentlicht und man darf wohl behaupten, dafs alle diefe Wiffens- 
zweige fchon heute einen achtunggebietenden Grad von tüch- 

tiger und feiner Durchbildung erlangt haben. 

Dabei ift die noch bei Beginn ‘diefer Periode herrfchende 

.Anficht, dafs es eine befondere Forftmathematik geben könne, 

dafs man alfo die allgemeinen Lehren der Mathematik für das 

Bedürfnifs des Forftmannes befonders zufammenftellen miüffe, 

allmählig mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Jener 

nunmehr fo gut wie veralteten und durch die beffere Bildung 

der Forfttechniker unhaltbar gewordenen Anficht verdankten die 

Werke von Rogg,’*) König,?5) Reber,?®) Hierl?”) und Breymann”®) 

ihre Entftehung. 

73) Den vollfländigften Nachweis der forftmathematifchen Literatur giebt 

v. Löffelholz-Colberg in der »forftlichen Chreftomathie«, III. Theil. 1871. 

”%) Anfangsgründe der Mathematik (I. Theil eines v. Rogg beabfichtigten 

Lehrbuchs der Forftwiffenfchaft). 1826. : 

Dr. Ignaz Rogg war, wie ich einer Notiz bei v. Löffelholz-Colberg, Chrefto- 

mathie, III. S. 702 entnehme, 1796 geb., 1827—32 Docent der Mathematik an 

der Univerfität Tübingen. 

Se eine he 
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Die das Ganze der Forfteinrichtung und Ertrags-Ermittelung 
umfaffenden Werke von Hundeshagen, Karl Heyer, Klipftein, 
Wedekind, Pfeil, Arnsperger, Martin, Kraufs, Smalian, Schultze, 

Karl, Albert, Kraft, Grebe, Judeich find fchon oben angeführt 

worden und es bedarf ihrer nochmaligen Zufammenftellung hier 
nicht. 

Hundeshagen veröffentlichte fchon 1826 in feiner »Forftab- 

fchätzung« eine Charakteriftik und vergleichende Ueberficht aller 
älteren Taxations - Methoden und Pfeil fchrieb 1828 eine 

»hiftorifche Skizze der Ausbildung der Lehre von der Forftab- 

fchätzung und Forfteinrichtung.«?®) Aehnliche hiftorifch-kritifche 
Ueberfichten enthalten die meiften der feit 1830 erfchienenen 

Lehrbücher der Waldertragsregelung. 

Von geringerem Werthe als die bereits genannten Werke, 

find Hoffmann’s®®) »Forfttaxation« (1823), die »Forftbetriebsein- 

richtung nach ftaatsforftwirthfchaftlichen Grundfätzen« von Ernft 

Friedrich Hartig (1826). ®) 

Für die Beftandsbefchreibung im Hochwalde gab E. Stahl 
1865 ein neues Verfahren an, welches an die Stelle der Wort- 

befchreibungen Zahlen fetzen wollte (Abftands-Beftandsdichtig- 

keits-, Vollholzigkeits- etc. Ziffern)®?) Ein ganz originelles Ab- 
fchätzungsverfahren machte ‘W. Jäger 1854 bekannt, ohne dafs 

daffelbe jedoch Anerkennung gefunden hätte. 83) 

75) Die Forft-Mathematik. 1835. 5. Aufl. 1864 v. Grebe. S. oben. 

76) Handbuch der Mathematik, Geometrie, Stereometrie und Trigonometrie 

und deren praktifche Anwendung für Forftmänner etc. 1841/43. Das Buch ift 

wiffenfchaftlich unbedeutend und für mathematifch wenig gefchulte Lefer beftimmt. 

Reber war herzogl. Leuchtenbergifcher Adminiftrationsrath. 

7) Forftliche Mathematik. I. Theil. 1852. Joh. Ed. Hierl war Profeffor 

in Afchaffenburg, feit 1832 in München. Vergl. unten 2 26. 

76) Das oben fchon angeführte »Lehrbuch der reinen Mathematik für an- 

gehende Forftleutee. 1856/59. 

Brit. Blätter, IV. 1. 5. 90; Vergl auch a. =: ©.: XII. 1. S. 109: 

80) zter Band der Bechftein’fchen Encyklopädie, eine fehr mittelmäfsige Ar- 

beit. Dr. Joh. Jof. Ign. v. Hoffmann war Mathematiker, nicht Forftmann und 

fungirte feit 1802 an verfchiedenen Lehranftalten in Afchaffenburg. v. Löffelholz- 

Colberg, Chreftomatie, III. S. 679. SF. u. J. Z. 1845, 'S. 87. 
81) Band II, S. 336. Das Buch ift mehr eine Inftruktion, als eine wiffen- 

fchaftliche Arbeit. 

82) Beiträge zur Holzertragskunde. 1865. 

#9) Holzbeftands-Regelung und Ertrags-Ermittelung der Hochwälder. 1854. 

Das Buch gehört, wie ein Recenfent in der Forft- und Jagd-Zeit. 1855 S. 63 

richtig bemerkt, in die Raritätenkammer, das Formelwefen des Verfaffers zu den 
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Die Lehre von der Vermeffung und Eintheilung der Forften 

wurde in erfter Linie durch die Forftverwaltungen der einzelnen 
deutfchen Staaten felbft praktifch gefördert. In allen gröfseren 

Staaten ergingen treffliche Inftruktionen®?) in diefer Beziehung. 
Ernft Friedrich Hartig fchrieb 1828 eine »praktifche Anleitung 
zum Vermeffen und Kartiren der Forfte,«. ohne jedoch die po- 
lygonometrifche Methode der Vermeffung zu lehren. In neuerer 

Zeit haben Franz Baur®) und Kraft®) diefen Wiffenszweig in 

felbftändigen Werken behandelt und E. Braun machte fchon 

1855 auf die in neuefter Zeit in den Vordergrund getretene Ver- 
bindung der Waldeintheilung mit dem Wegefyftem aufmerkfam.) 

Treffliche Darftellungen der bei der Eintheilung der Forften 

feftzuhaltenden Grundfätze finden fich in den »forftlichen Hülfs- 

tafeln« von Burckhardt®8) und in den Werken über Forfteinrich- 

tung von König, Grebe, Judeich. 

Die »Holzmefskunft» wurde in diefer Periode in zahlreichen 

Lehr- und Handbüchern behandelt, unter denen die von Smalian 

(Beitrag zur Holzmefskunft, 1837), Klauprecht (Holzmefskunft, 

1842 und 1846), Baur (Holzmefskunft, 1860, 2. Aufl. 1875), Kunze 

(Holzmefskunft, 1873) die bedeutendften find. Die Zuwachs- 

lehre verdankt ihre erften exakten Grundlagen G. L. Hartig 
und H. Cotta, welche dann von G. König, Smalian, Hundes- 

hagen, Reber, K. Heyer, G. Heyer, Burckhardt, Grebe u. A. 

weiter fortgebaut und von Prefsler namentlich in Bezug auf die 

Methoden und die Hülfsmittel der Ermittelung zu feiner Durch- 

bildung gebracht wurden. 
Zuwachsprozenttafeln wurden fchon von G.L. Hartig®%) und 

H. Cotta,?0) fpäter von Reber,?!) Burckhardt,%) Grebe??) aufge- 

Kuriofitäten. Es erfcheint deshalb auch eine Darftellung der Jäger’fchen Methode, 

die ganz auf einer überaus feinen Unterfuchung der Stammgrundflächen und Jahres- 

ringbreiten beruht, hier nicht angebracht. 

#4) Vergl. betreffs der Vermeffungs-Inftruktionen: v. Löffelholz-Colberg, forftl. 

Chreftomathie, IV. 1868. S. 18—21. 

#5) Lehrbuch der niedern Geodäfie, vorzüglich f. Forftwirthe. 1858. 2. Aufl. 

1872. 

#6) Die Anfangsgründe der Theodolitemefang etc. 1865. 

#7) Ueber Anlagen von Schneifsenfyftem®fi und ihre Beziehung zur Waldein- 

theilung und Waldvermeffung. 1855. 

#8) Hülfstafeln S. 251. 

#9) In der Inftruktion f. d. Forfttaxatoren v. 1819. 

%) Grundrifs der Forftwiffenfchaften. Anhang. 

°1) Waldtaxation, S. 232. Auch Smalian gab 1837 in feinen »allgemeinen 

Holzertrags-Tafeln« folche für den »Zuwachsfatz«, 
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ftellt. Alle Ertragstafeln find daneben als Zuwachstafeln zu be- 
trachten. 

An Irrthümern fehlte es auch hier nicht. Obwohl H. Cotta 

fchon 1820 die Zuwachslehre im Wefentlichen richtig dargeftellt 
hatte, ftellte Kraufs 1836 den oben fchon angeführten falfchen 

Satz über den Zuwachsgang der Holzbeftände auf.) Gegen 
die von Hundeshagen feinen Ertragstafeln zu Grunde gelegte 
konftante Wachsthumsfkala trat Pfeil 1836 in die Schranken, 

indem er mit Recht auf die ftrenge Abhängigkeit des Zuwachs- 

ganges von den örtlichen Verhältniffen hinwies.’>) 

G. König förderte die Zuwachslehre fehr bedeutend, legte 
jedoch überall die umftändlichere Umfangsmeffung zu Grunde 
und ftellte die ganze Materie in wenig handgerechten, ge- 
meinfafslichen Formen dar.%) Seine durchaus richtig entwickel- 
ten Lehrfätze über den Gang und die Natur des Maffenzuwach- 

fes in abfolutem und prozentalem Ausdruck, feine prinzipiell 
richtigen, aber oft noch etwas umftändlichen Methoden der Zu- 

wachsermittelung find von M. R. Prefsler fpäter vervollftändigt 
und vor allen Dingen in gebrauchsgerechte Formeln gebracht 
worden.?”) 

Smalian,®) dem die Zuwachslehre und die Methode der 

Zuwachsermittelung manche Förderung verdankt, betrachtete den 

Zuwachs als Zins vom Zins und gab eine Formel für das Zu- 
wachsprozent (1840). Er wendete zur Zuwachsermittelung die 

Baum-Analyfe an. Eine einfache Zuwachsprozent-Formel gab 
Fr. W. Schneider 1853.) 

Bedeutende Fortfchritte machte die Zuwachslehre und die 

Methode der Zuwachsermittelung durch die Arbeiten von Karl 
Heyer, Guftav Heyer,!%) Eduard Heyer.!%) Die verfchiedenen 

®2) Hülfstabellen für Forfttaxatoren. I. Hft. 1852. 
9%) Forftbetriebsregulirung. 1867. S. 84. 

9) Vergl. S. 281. 

95) Kritifche Blätter. X. 2. (1836). 

96) Jahrbücher d. Forftkunde v. Laurop (1823). III. Forftmathematik. 1835. 

97) Ueber Prefsler f. unten. 

%) Holzmefskunft. 1837. S. 108 fgde. 

99) Forft- u. Jagd-Kalender. 1853. S. 80. 

100) Ueber die Ermittelung der Maffe, des Alters und des Zuwachfes der Holz- 

beftände. 1852. 

101) Berechnung des progreffiv abnehmenden Zuwachfes etc. Forft- u. Jagd- 

Zeit. 1858. S. 83. 
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Arten des Zuwachfes wurden fcharf getrennt;!%®) Guftav Heyer 
erbrachte den Beweis, dafs das Holz nicht nach Art einer geo- 
metrifchen, fondern nahezu nach der einer arithmetifchen Reihe 

zuwächft!03) und trat damit den Anfichten Smalian’s,10%%) Brey- 

mann’s105) u. A. entgegen; Prefsler!%) aber vervollkommnete. die 
Theorie des Zuwachfes und die Methoden der Zuwachsermitte- 

lung durch feine für den praktifchen Gebrauch überaus geeig- 
neten Formeln und Tabellen nicht minder, als durch die von 

ihm erfundenen Geräthe und Hülfsmittel der Ausführung. Sein 
Gefetz der Stammbildung,!) feine Lehrfätze1%) über den Gang 

des Maffenzuwachfes, feine fcharfen Herleitungen der Begriffe 
des Quantitäts-, Qualitäts- (Werths-) und Theuerungs-Zuwachfes 

eröffneten der wiffenfchaftlichen Zuwachslehre zahlreiche neue 

Gefichtspunkte und in feinem Zuwachsbohrer erhielt die prak- 

102) Man befchäftigte fich fchon frühzeitig mit dem Verhältniffe des Beftands- 

alters-Durchfchnitts-Zuwachfes und laufendjährlichen Zuwachfes. Karl Heyer ftellte 

dies Verhältnifs in allen wichtigen Punkten und ziemlich vollftändig dar. Den 

wichtigen Satz, dafs der jährliche Durchfchnittszuwachs noch wächft, wenn der 

laufendjährliche Zuwachs fchon finkt und zwar fo lange wächft, als letzterer gröfser 

ift, als der Gefammtdurchfchnittszuwachs aller vorhergehenden Jahre, bewies Jäger 

zuerft in der Forft- und Jagd-Zeit. 1841 S. 177 in einer Recenfion der Heyer’fchen 

Waldertragsregelung. Vergl. auch Papius in der Forft- und Jagd-Zeit. 1845, 

S. 4ıı: »Die Berechnung des Durchfchnittszuwachfes«. Forft- u. Jagd-Zeit. 1870. 

S. 482. 

103) G. Heyer betrachtet den Holzzuwachs als einfache, am Boden aus dem 

Kapitale fich anlegende Zinfen. S. »über die Ermittelung der Maffe etc. der Holz- 

beftände« (1852). S. 121. i 

104) Holzmefskunft S. 108. ‚ 

105) Anleitung zur Holzmefskunft, Waldertragsbeftimmung und Waldwerth- 

berechnung. 1868. Baur, Holzmefskunft S. 275. 

106) Das einfchlägliche Material findet fich befonders in folgenden Schriften 

Prefsler’s: Der Mefsknecht, 1852 (2. Aufl. 1854); der rationelle Waldwirth, 1858; 

die forftliche Finanzrechnung, 1859; der Hochwaldbetrieb der höchften Bodenkraft, 

1865; über die Nützlichkeit etc. eingehender Zuwachsbeobachtungen etc. (Abdruck 

ohne Jahreszahl); der praktifche Holzkubirer, 1866 (I. Abth. d. »forftl. Hülfs- 

buchs); Supplemente zum forftl. Hülfsbuch, 1867; der kompendiös-praktifche 

Forfttaxator, 1868; Forftliches Hülfsbuch, 1869; der umfaflend-praktifche Holz- 

Kubirer, 1870; forftliche Ertrags- und Bonitirungstafeln, 1870; neue holzwirth- 

fchaftliche Tafeln, 1857, 1873 etc. etc. 

7) Das Gefetz der Stammbildung. 1865. 

108) Vergl. über diefelben die neueren Lehrbücher der Holzmefskunft von 

Kunze (1873) und Baur (2. Aufl. 1875), in letzterem S. 377 fgde. 
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tifche Zuwachsermittelung im Walde ein überaus fchätzbares 
Geräthe. 109) | 

Einftimmigkeit der Anfichten über die befte Methode der 
Zuwachsermittelung wurde jedoch bis jetzt nicht erreicht. Manche 
Schriftfteller, wie Nördlinger!!%) neigen noch neuefter Zeit der 

Anfıcht zu, dafs die einzige zuverläfige Methode ein genaues 

Sektionsverfahren fei. Andere,!!!) unter ihnen namentlich Prefs- 

ler, ftreben darnach, mittelft einfacherer Verfahrungsweifen eine 

für taxatorifche Arbeiten vollkommen genügende Genauigkeit 
zu erzielen.112) 

Neben der Zuwachslehre wurde in diefer Periode auch die 
Lehre von der Maffenermittelung zu einer allen wiffenfchaft- 
lichen und praktifchen Anforderungen entfprechenden Durchbil- 

dung gebracht. . 
Zur Meffung der Baumhöhen bediente man fich feit alter 

Zeit eines in Quadrate eingetheilten, quadratifchen Brettes mit 

Loth, welches von G. König etwas vervollkommnet und in die 
Praxis eingeführt wurde.113) Wefentlich verbefferte Höhenmeffer 
wurden in diefer Periode in grofser Zahl konftruirt, unter denen 
ich die von Prefsler,114) Winkler v. Brückenbrand,!!5) Fauft- 

mann,!!6) Weife,117) E. Heyer118) nenne. 

109) Ueber denfelben vergl. Tharander Jahrbuch, XVII, S. 156; R. Hartig in 

Danckelmann’s Zeitfchrift I. S. ıro; Baur, Holzmefskunft S. 350. 

110) Krit. BL. XLVIII. (1865), 1. S. 171. XLIX. (1867), 2. S. 112. 

111) Vergl. darüber Täger in d. Forft- u. Jagd-Zeit. 1867, S. 170; Beyreuther 

daf. 1867 S. 365. 

112) Baur, Holzmefskunft, S. 391. Baur hält für wiffenfchaftlich- genaue, am 

Einzelftamm vorzunehmende Zuwachsunterfuchungen das Sektionsverfahren für das 

einzig richtige, ift aber der Anficht, dafs für taxatorifche Zwecke die Zuwachs- 

fchätzung nach Birtragstafeln oder nach d. Gefammtalters - Durchfchnittszuwachs 

vollftändig ausreiche (S. 394). 

113) Befchrieben in der Forftmathematik, auch in Stahl’s Maffentafeln, C. Heyer’s 

forftftatifchen Unterfuchungen. 1846. 
114) Der Mefsknecht als Höhenmeffer, befchrieben im »Mefsknecht«. 

115) F, Grofsbauer »der Winkler’fche Tafchendendrometer«, 1864. Winkler, 

Anleitung zur Konftruktion und dem Gebrauche eines einfachen Tafchendendro- 

meters. 2. Aufl. 1846. 

116) Spiegel-Hypfometer v. Fauftmann (Grofs. Heff. Forftmeifter). Baur, Mo- 
natfchrift. 1871. S. 41. D. Inftrument ift befchrieben in der Forft- u. Jagd-Zeit. 

18567 S. 441. 
417) Danckelmann’s Zeitfchrift, VI., wo eine Befchreibung und Abbildung. 

118) Verhandlungen d. XX. Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe in Afchaf- 

fenburg. 1869. Beilage. 
Bernhardt, Forstgeschichte. II. 19 
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Zur Baumftärkemeffung, fowohl am liegenden, als ftehenden 
Holze bediente man fich feit alter Zeit eines Gabelmaafses oder 
eines Baumzirkels, zur Umfangmeffung vielfach auch einer mit 

zolllangen Gliedern verfehenen Baummefskette. An die Stelle 

der meift roh und ungefchickt gearbeiteten älteren Kluppen tra- 

ten in diefer Periode fehr verbefferte Konftruktionen, unter denen 

die von Smalian,120) Reifsig,121) C. Heyer,122) Friedrich, 123) Pü- 

fchel,124) Stahl,125) Prefsler,!?6) die würtembergifche Baummefs- 

kluppe!?”) und die würtembergifche Kubirungskluppe,!?®) die von 
Guftav Heyer!29) und E. Heyer!30) anzuführen find. Der alte 

Baummefszirkel wurde von Prefsler verbeffert und neuerdings 

bekannt gemacht.1#) An die Stelle der Baummefskette trat 
ziemlich allgemein das Mefsband.13?) 

Zur genauen Ermittelung des Kubikinhalts gefällten Holzes - 

119) Ueber die Erfindung der erften Kluppe habe ich Nichts ermitteln können. 

Das Wort ift uralt (vergl. Krünitz, ökon.-technol. Encyklopädie, 41. Th. 1781. 

S. 56), von »klieben« (fpalten) abzuleiten und bedeutet im Allgemeinen eine Enge 

oder Klemme. Die Zimmerleute nennen Kluppen die Kloben, mit denen fie zwei 

Hölzer zufammen halten. Ueber Kluppen überhaupt vergl. aufser den Lehrbüchern 

der Holzmefskunft: E. Heyer in der Forft- und Jagd-Zeit. 1860. S. 210. 1861. 

S. 8ı. Prefsler, neue holzwirthfch. Tafeln, Tafel I, Note 12. 

120) Holzmefskunft S. 12. 

121) Jahrbücher d. Forftkunde, von v. Wedekind. 32. Heft. S. 1—8. 

122) Forftftatifche Unterfuchungen. S. 56. 

123) Friedrich’fche Kluppe mit zwei beweglichen Schenkeln. Baur, Holzmefs- 

kunft, S. ı1. 

12°) Forft- u. Jagd-Zeit. 1858. November-Heft. Baur, Holzmefskunft, S. 13. 

Püfchel’s Kluppe ift der Friedrich’fchen fehr ähnlich, doch fcheint Püfchel letz- 

tere nicht gekannt zu haben. 

125) Befchrieben in Grunert’s forftl. Blättern, VI. S. 138. Vergl. auch Stahl, 

Maffentafeln, Einleitung. 

126) Prefsler’s Kluppe ift mehrfach in deffen Werken befchrieben und ge- 

nannt, vergl. u. A. die Erläuterungen zu den »holzwirthfchaftlichen Tafeln«. 1857. 

7) Baur, Holzmefskunft, S. 8. Diefe v. Barth in Loffenau (Schwarzwald) 

angefertigte treffliche Kluppe ift neuefter Zeit neben der G. Heyer’fchen von dem 

Vereine deutfcher Verfuchsanftalten zur Anwendung beim Verfuchswefen empfohlen 

worden. Zu ganz feinen Unterfuchungen fertigt Staudinger in Giefsen eine Stahl- 

kluppe mit Nonius. 

128) Baur, Holzmefskunft, S. 13. 

'=9) Forft- u. Jagd-Zeit. 1868. S. 439. 

'30) Forft- u. Jagd-Zeit. 1861. S. 8ı. 

131) Vergl. über den Baummefs-Zirkel, Baur, Holzmefskunft, S. 16. Dafs er 

etwas zu kleine Refultate liefert, hat R. Micklitz in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1860 

nachgewiefen (S. 108 fgde.). 

'#2) Baur, Holzmefskunft S. 17. 
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wurden vielfach Xylometer angewendet.133) Die ftereometrifchen 

Formeln für die Inhaltsberechnung von Baumftäimmen wurden 

befonders von Oberftudienrath Riecke!3%) (Berechnung als abge- 
ftutzter Kegel, abgeftumpftes Paroboloid und Neiloid) bearbeitet. 

Die fo wichtige Lehre von den Formzahlen wurde von König, 
Smalian, Prefsler, Rinicker u. A. erfolgreich gefördert und fteht 

im Begriff zu einer allen wiffenfchaftlichen Anforderungen ge- 
nügenden Ausbildung zu gelangen. Die älteren Schriftfteller 

bis auf Hundeshagen und König befchränkten fich auf die Er- 
mittelung von Brufthöhenformzahlen (unächte); Formzahlen, für 

1/n der Höhe berechnet, führte Smalian in die Literatur ein, die 

Prefsler fpäter ächte nannte. Der Begriff der abfoluten Form- 

zahlen (für den über der gemeffenen Querfläche ftehenden 

Stammtheil) ftellte Hans Rinicker zuerft auf.!?°) 

An Formzahltafeln ift die neuere Literatur nicht arm;!?%) 

Kreisflächen- und Kubik-Tafeln wurden ebenfalls in reicher Aus- 

wahl veröffentlicht.137) 

Unter den Methoden der Beftands-Maffen-Ermittelung 

133) Vergl. über diefelben Baur, Holzmefskunft S. 23. Ueber den Schneider’- 

fchen Xylometer Forft- u. Jagd-Kalender, 1852, S. 92. 

134) Fr. Jof. Pythagoras Riecke, geb. 1794, befuchte d. Gymnafium in Stutt- 

gart, ftudirte Theologie, wendete fich dann aber den mathematifchen Wiffenfchaf-- 

ten zu und lehrte 1823— 64 als Prof. der Mathematik und Phyfik in Hohenheim. 

S. 1852 hatte er den Titel »Oberftudienrath«. Vergl. f. Schrift »über die Be- 

rechnung d. körperlichen Inhalts unbefchlagener Baumftäimme. Ein Programm, 

1849. .Ferner: Mathematifche Unterhaltungen. 1868. 1873. 

135) H. Rinicker (Oberförfter d. Kantons Aargau) »über Baumform und Be- 

ftandsmaffe.« 1873. Eine vortreffliche Abhandlung. 

136) Vergl. über die bis jetzt von den Forftverwaltungsbehörden und Schrift- 

ftellern veröffentlichten Formzahlen: Püfchel, die Baummeffung und Inhalts-Be- 

rechnung nach Formzahlen und Maffentafeln. 1871. Es mufs an diefer Stelle 

- daran erinnert werden, dafs die erften Keime einer wiffenfchaftlichen Formzahl- 

Lehre von Paulfen entwickelt wurden, der fchon 1800 feine »Unterfuchungen über 

die Baumformzahlen der Kiefer« niederfchrieb, die 1845 in Hundeshagens Bei- 

trägen z. gefammten Forftwiffenfchaft (III. 2. S. 65 fgde.) abgedruckt wurden. 

Vergl. im II. B. diefes Werkes S. 353. 

137) Unter den Kubiktabellen, deren Zahl Legion ift, find die von König 

(1813), Hoffmann (1814), Pfeil (1821. 1845), Hohenadel (1826), Huber (1828. 

2. Aufl. 1839), Rudorff (1825. 2. Aufl. 1835), Smalian (1846), Hefs (1841), Stahl 

1849. 6. Aufl. 1865), Braun (1855), Burckhardt (1860), Prefsler (1866) zu nennen. 

Kreisflächentafeln find u. A. von Stahl (1856), Prefsler, neuefter Zeit in fehr em- 

pfehlenswerther Bearbeitung v. Prof. Dr. Arthur Frhr. v. Seckendorff in Maria- 

brunn herausgegeben worden (1873). 
19* 
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blieben Okularfchätzung'!3#) und Probeflächen - Unterfuchungen 
noch vielfach in praktifchem Gebrauch.13?) Daneben behielten 

die Probeftammverfahren, fchon feit Oettelt’s Zeiten angewendet, 
ihre Geltung. 

G. König veröffentlichte 1840 »allgemeine Waldfchätzungs- 
tafeln«, aus denen man zu jeder Beftandeshöhe und Stammform 
und zu jedem Waldfchluffe den erfahrungsmäfsigen Holzgehalt 
pro Morgen ohne fonderliche Kenntnifs der Forfttaxation leicht 
und ficher entnehmen follte.14%) Da jedoch bei dem Gebrauch 

diefer Tafeln nicht einer der Maffengehalts-Faktoren durch direkte 

Meffung ermittelt werden follte, fo hat dies Verfahren keine 

Anerkennung gefunden. König wollte die Beftands-Kreisflächen- 
fumme nach dem von ihm aufgeftellten, aber unhaltbaren Prinzip 

der Abftandszahl ermittelt wiffen. 
Der Gedanke, durch Meffung und Inhaltsberechnung einer . 

fehr grofsen Zahl von Stämmen der verfchiedenen Hauptholzar- 

ten und verfchiedener Wuchsformen grofse Durchfchnittswerthe 

der Formzahlen zu gewinnen und diefe dann zur Berechnung 
von Maffentafeln zum Gebrauche bei den Forfteinrichtungen zu 
verwenden, fo dafs Probefällungen und fpezielle Formzahl-Un- 
terfuchungen vermieden werden und nur die Stammgrundflächen, 
die mittlere Beftandshöhe -und das Alter zu ermitteln bleiben, 

wurde um diefelbe Zeit in Bayern zur praktifchen Durchführung 
gebracht. An 40220 liegenden Stämmen wurden zu diefem Be- 
hufe die Formzahlen ermittelt, eine mittlere verglichene Form- 
zahl (Querfläche ı,; m. über dem Boden) ermittelt und hiernach 

die Maffeninhalte berechnet.!41) 

Die bayerifchen Maffentafeln,142) deren Zuftandekommen das 

138) Um die weitere Ausbildung der Methode der Okularfchätzung hat fich 
namentlich der Oberforftmeifter Kohli verdient gemacht. Vergl. oben S. 69 und 

Kohli, Anleitung zur Abfchätzung ftehender Kiefern. 1861. 

139) Ueber die Methode der Maffenaufnahme durch Probeflächen, vergl. die 

Anleitung zur Aufnahme und Berechnung von Probeflächen in Hochwaldungen, 

herausgegeben v. k. bayer. Forfteinrichtungsbureau. 1840. Baur, Holzmefskunft, 

S. 287 und alle anderen Lehrbücher d. Holzmefskunft. 

110) Vergl. über die König’fchen Waldfchätzungstafeln Baur, a. a. OÖ. S. 269. 

41) Vergl. Stahl in der Einleitung zu feinen Maffentafeln. Monatfchrift f. d. 

würtemb. Forftwefen. 1851. S. 201; 1852. $S. 129. Th. Hartig »über die bayer. 

Maffentafeln« in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1853. $. 133; G. Heyer daf. S. 281. 

2) Maflentafeln zur Beftimmung des Inhalts der vorzüglichften deutfchen 

Waldbäume aus dem Durchmeffer in Brufthöhe und der ganzen Länge etc., be- 

arbeitet v. Forfteinrichtungsbureau des k. bayer. Finanzminifteriums. 1846. 
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Verdienft Schultze’s143) und Spitzel’s 144) ift, erfchienen 1846. Ihre 

Anwendbarkeit wurde in Bayern, !#5) Würtemberg ‚!46) Preufsen 47) 

Heffen, 148) Oefterreich'#°) in grofsem Maafsftabe geprüft und fie 
wurden als ein fehr brauchbares Hülfsmittel der Beftands-Maffen- 

fchätzung befunden. Stahl rechnete fie 1852 für preufsifches 

Maafs um,!5) Bufchek für öfterreichifches Maafs (1855),15') Behm 

1872 für Metermaafs.!?) Anfangs von manchen Sachkennern, 

auch von Prefsler,153) mit Mifstrauen aufgenommen und für nur 

lokal anwendbar erklärt, haben fie das Bürgerrecht in der forft- 
lichen Praxis und Literatur fchnell erlangt. 

Prefsler empfahl lange Zeit hindurch befonders das Maffen- 

Aufnahme - Verfahren vermittelft ächter Formzahlen.'5) Den 

praktifchen Schwierigkeiten gegenüber, welche daffelbe bei Be- 

ftänden mit ftarken Höhendifferenzen findet, modifizirte er das 

Verfahren und gelangte im Wefentlichen wieder zur Anwendung der 
Brufthöhenformzahlen zurück. 155) 1857 empfahl er feine Grund- 
ftärken- und Richthöhen-Methode auch für Beftandsmaffenauf- 

143) Oben II. Band dief. Werkes S. 264. 

144) Oben S. 775. 

15) Stahl in der Einleitung z. f. Maffentafeln, 1853. Baur, Holzmefskunft, 
S. 257. 

Zu) Baur, .a.,.a: O..9.7201I. 

47) Forft- u. Jagd-Zeit. 1866, S. 294. — Baur, a.a. O. $. 262. — Grunert, 

forftl. Bl. XU. S. 133. 

2 Baur za: 2: .0...5265: 

9) Vergl. Micklitz, »Werth der bayer. Maffentafeln«. 1860. 

150) Maffentafeln. zur Beftimmung des Holzgehalts ftehender Bäume. 1853. 

151) Bufcheck, Bearbeitung der bayer. Maffentafeln für öfterreichifche Forft- 

wirthe. Verhandlungen der Forftfektion für Mähren und Schlefien. 1855. II. Heft. 

152) Maffentafeln zur Beftimmung des Gehaltes ftehender Bäume an Kubik- 

metern fefter Holzmaffe. 1872. 

159) Gegen die Maffentafeln haben fich u. A. erklärt: Prefsler ("zur Warnung 

für Forfttaxatoren, welche nach den bayer. Maffentafeln fchätzen wollen,« in der 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1863 und »die bayer. Maffentafeln vor dem Forum d. Wiffen- 

fchaft u. Erfahrung« in d. Supplementen zu diefer Zeit. V. 3.) und Judeich (Forft- 

u. Jagd-Zeit. 1861 S. 117), für diefelben Baur (Forft- u. Jagd-Zeit. 1859 S. 250. 

485; 1860 S. 251. 413, 1863 S. 431 u. a. a. O.), Fauftmann, der im Auftrage 

der grofsh. heffifchen Regierung über ihren Werth fpezielle Unterfuchungen ange- 

ftellt hat (Forft- u. Jagd-Zeit, 1864, S. 173), Gayer (Baur, Monatfchrift, 1867 

S. 209), Kohli (in Grunerts forftlichen Blättern, I., 1861, S. 235), Seidenfticker 

(Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 106) u. A. 

154) Vergl. Tharander Jahrbuch. 1853. S. 25. Holzwirthfchaftliche Tafeln, 

(1857) u. in vielen anderen Schriften Prefslers. 

155) Vergl. hierüber Baur, Holzmefskunft. S. 240. 
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nahmen.!56) Unter den Modellftammverfahren wurde die von 

Huber herrührende ältere Methode des arithmetifch-mittleren 

Modellftamms feit 1857 durch die feineren Methoden von 
Draudt 157) (Durchmefferklaffen, Modelltlämme nach beftimmtem 

prozentalem Verhältniffe von jeder Klaffe, Aufarbeitung aller 

Probeftäimme zufammen nach Sortimenten, Ermittelung der Be- 

ftandsmaffe aus dem Verhältnifs der Kreisflächenfumme der Pro- 

beftämme zu der des Beftandes), Urich 158) (von dem Draudt’- 

fchen dadurch unterfchieden, dafs für jeden Probeftamm eine 

Gruppe von gleicher Stammzahl gebildet wird), R. Hartig 59) 

(Klaffen-Modelltämme nach gleichen Stammgrundflächen - Sum- 
men) verdrängt. — — 

Der grofse Reichthum der Literatur über Forfteinrichtung, 

Ertragsregelung, Holzmefskunft hat mich zu einem langen literar- 

hiftorifchen Exkurfe genöthigt, der auch fo noch nur das Wich- 
tigfte in knappfter Form mehr andeuten, als ausführen konnte. 

Werfen wir einen Blick zurück auf die erften Verfuche der 

Empiriker, die vorhandenen Holzmaffen zu ermitteln und den 

Waldertrag nachhaltig zu geftalten, auf Beckmann’s Bindfaden 
und bunte Holznägel, auf feinen mühfelig berechneten Ab- 

nutzungsplan — und vor uns entrolit fich das Bild des ftaunens- 

werthen Fortfchrittes, der fich in fünfviertel Jahrhunderten voll- 
zogen hat. 

In Wahrheit ift kein anderer Theil der Forftwiffenfchaft fo 

wirkungsvoll gefördert, mit fo exakter Methode bearbeitet wor- 

den, als diefer und die neue Zeit fchickt fich an, noch höhere 

auf dem Gebiete der Ertrags-Ermittelung liegende Aufgaben zu 

löfen. Die feitherige Arbeit auf diefem Gebiete hat fich mehr 
mit der Vervollkommnung der Methoden und wiffenfchaftlichen 

156) Tharander Jahrbuch, XII. (1857) S. 174. 

157) Draudt veröffentlichte f. Verfahren 1857 (S. ız1) in der Forft- u. Jagd- 

Zeit. und fchrieb über daffelbe 1860 eine befondere kleine Schrift: »Die Ermit- 

telung der Holzmaffen«. Ein längerer literarifcher Streit knüpfte fich an die Ver- 

öffentlichung, der zumeift in der Forft- u. Jagd-Zeitung geführt wurde (vergl. dort 

1861 S. 282. 400. 447. 485; 1862 S. 76. 107. 198. 238. 350. 467; 1863 S. 33. 

170. 230. 306; 1864 S. 79. 422; 1865 S. 321). Prefsler fprach fich fehr aner- 

kennend über das Verfahren aus (Forft- u. Jagd-Zeit. 1861 S. 327), Stahl da- 

gegen im entgegengefetzten Sinne (daf. 1866, S. 297). 

158) Forft- u. Jagd-Zeit. 1860 S. 381; 1862 S. 76; 1864 S. 79, 422. 

150) Die Rentabilität d. Fichtennutzholz- und Buchenbrennholz-Wirthfchaft im 

Harze und Wefergebirge. 1868. 
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Hülfsmittel befchäftigt, als mit der Löfung pofitiver Auf- 
gaben. Jene Beftrebungen haben einen befriedigenden Ab- 
fchlufs gefunden; die Bearbeitung zahlreicher hochwichtiger Auf- 

gaben beginnt. Der Verein deutfcher Verfuchs - Anftalten, zu 
grofsen wiffenfchaftlichen Arbeiten durch feine Organifation her- 
vorragend geeignet, hat den Plan zu ausgedehnten Formzahl- 

und Ertrags - Unterfuchungen, welche thunlichft alle deutfchen 

Waldgebiete umfaffen, alle wichtigen Holzarten, die ganze Fülle 
von Standortsverfchiedenheiten im Reiche umfaffen follen, ent- 

worfen und beginnt die Durchführung deffelben. 

Was auf diefem Gebiete feither geleiftet worden ift, !60) 

mufste Stückwerk bleiben, da jede einheitliche Organifation der 

Arbeit fehlte. Durch jene grofse Unterfuchung wird unfere 

Wiffenfchaft — das fteht zu hoffen — der klaren Erkenntnifs 

der Wachsthumsgefetze in unferen Wäldern um einen grofsen 
Schritt näher kommen und es wird für die wiffenfchaftliche Ar- 

beit der Zukunft eine neue, fefte Grundlage gewonnen werden, 

deren hohe Bedeutung Niemand verborgen bleiben kann, der in 
das Wefen diefer Wiffenfchaft einen Einblick gewonnen hat. — 

160) Damit foll nicht behauptet werden, dafs die feitherigen Ertrags- und 

Formzahl-Unterfuchungen nicht fehr verdienftvoll und werthvoll feien. 

Unter den Ertragstafeln find neben den älteren v. G. L. Hartig, Cotta, Kö- 

nig die von Pfeil u. Schneider (1843), Burckhardt (Hülfstafeln für Forfttaxatoren 

etc. 1852), Breymann (Tafeln f. Forftingenieure und Taxatoren, 1859), Prefsler 

(Neue holzwirthfchaftliche Tafeln, 1857, neu aufgel. 1873), Karl (Grundzüge einer 

wiffenfchaftl. begründeten Forftbetriebs- Regulirungs-Methode. 1838), Th. Hartig 

(Vergleichende Unterfuchungen über den Ertrag der Rothbuche im Hoch- u. 

Pflanzwalde, im Mittel- und Niederwaldbetriebe etc. 1851), R. Hartig (Verglei- 

chende Unterfuchungen über den Wachsthumsgang u. Ertrag der Rothbuche und 

Eiche im Speffart, der Rothbuche im öftlichen Wefergebirge, der Kiefer in Pom- 

mern, der Weifstanne im Schwarzwald, 1865, und das oben citirte Werk: Die 

Rentabilität etc.; Grebe (in feiner Schrift: Buchenhochwaldbetrieb. 1856) befon- 

ders beachtenswerth. 
Ertragsunterfuchungen über einzelne Holzarten und Waldgebiete haben ferner 

veröffentlicht: Buro, fürftl. Hatzfeld’fcher Forftmeifter (f. d. Eiche und Kiefer in 

den Trachenberger Forften. Verhandl. d. fchlef. Forftvereins. 1860, S. 168), 

v. Seebach (für die Buche im Solling, in den Verh. d. Hils-Sollings-Vereins 1861), 

Forftmeifter Jahnel (Fichte im Riefengebirge, in Liebich’s »aufmerkfamen Forft- 

mann,« II. 2.). Ueber den Durchfchnittszuwachs in den bayerifchen Alpen (Forft- 

verwaltung Bayern’s S. 23), der Föhre in der Oberpfalz (forftl. Mittheilungen 

II. 2. 1860), im bayerifchen Walde (Forftverwaltung Bayern’s, S. 50), im frän- 

kifchen Walde (daf. S. 74), Steigerwald (Martin, Wälderzuftand S. 90) u. f. w. 

. liegen intereffante Notizen vor. 
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8 20. Die Lehre von der Waldwerthberechnung und forst- 
lichen Statik. — Die Theorie der höchsten Verzinsung der 

. waldwirthschaftlichen Kapitalien. 

Die älteren Methoden der Waldwerthberechnung!) waren 

für das praktifche Bedürfnifs eingerichtet und mit allen den 
Mängeln behaftet, welche eine geringe mathematifche Durchbil- 

dung und unklare Anfchauungen über Zuwachsgang und Ertrag 

der Waldungen, fowie über die allgemeinwirthfchaftlichen Grund- 

lagen des forftlichen Gewerbes im ‚Gefolge haben mufsten. 
Es galt, diefe Lehre in doppelter Richtung fortzubauen, 

einmal in Bezug auf die Natur und das Verhältnifs der in der 

Waldwirthfchaft arbeitenden Kapitalien und den gefammten Pro- 

duktionsaufwand, fodann betreffs der mathematifchen Methoden, 

durch welche ein genauer, fcharf zutreffender rechnungsmäfsiger 

Ausdruck zu gewinnen war für das Verhältnifs des Rauhertrags 

zu dem gefammten Produktionsaufwand. 
Die Eigenart des wenig beweglichen forftlichen Gewerbes, 

welche einen eigentlichen, aus dem Verhältniffe von Angebot 

und Nachfrage herzuleitenden Marktpreis für Forftgrundftücke 
und beftandene Waldftücke ausfchliefst, die wichtige Rolle, wel- 

che die aufftehenden Beftandsmaffen, der Zuwachs, die Holz- 

preife der Zukunft bei jeder Waldwerthberechnung fpielen, 

zwingen zu Diskontirungen und Prolongirungen auf lange Zeit- 

räume und räumen dem anzuwendenden Zinsfufse, fowie der zu 

Grunde zu legenden Zinsberechnungsmethode eine Bedeutung 

ein, welche bei landwirthfchaftlichen Werthberechnungen nicht 

befteht, die aber die Schwierigkeiten einer jeden Waldwerth- 

berechnung erheblich vermehrt. 
Der Lehre von der Verzinfung der Waldkapitalien und von 

der anzuwendenden Methode der Zinsrechnung wendete fich 
folgerichtig die Aufmerkfamkeit der denkenden Forftmänner von 

dem Augenblicke ab zu, wo man begann, die wiffenfchaftlichen 

Grundlagen der Waldwerthberechnung zu erforfchen. 

G. L. Hartig?) wendete einfache Zinfen an, liefs diefelben 

1) Zur Gefchichte der Lehre von der Waldwerthberechnung vergl. Pfeil »zur 

Gefchichte der Waldwerthberechnung« in den krit. Bl. XVI. ı. (1841) S. rıı 

fgde. J. C. L. Schultze in’f. Zeitfchrift »kritifche Beleuchtung etc.« 1843, S. I 

frde. — Forftliche Blätter v. Grunert u. Leo, II. S. 321 fgde. 

2) Forfttaxation, 1813. S. 174. Hartig hielt übrigens auch die Zinfeszinsrech- 

nung für zuläffig; die Inftruktion v. 28. I, 1814 kennt jedoch nur einfache Zinfen. 

Oben im II. Bande S. 359 fgde. 



jedoch von Periode zu Periode fteigen — ein Verfahren, deffen 
wiffenfchaftliche Unhaltbarkeit längft erwiefen if. Für die An- 

wendung von Zinfeszinfen fprechen fich zuerft Nördlinger®) (1805) 

und Hofsfeld aus;?) Cotta kombinirte beide Methoden und wendete 

Mittelzinfen an.5) Ein langer Streit emtfpann fich, der bis nach 

1850 dauerte und mit dem vollkommnen Siege der Rechnung 
. nach Zinfeszinfen endete, für welche König,s) Hundeshagen,”) 

Pfeil,®) Burckhardt°) (für befchränkte Zinfeszinfen) Breymann !") 

u. A. eintraten, während E. F. v. Gehren (1835) fich für geome- 

trifch-mittlere!!) und Th. Hartig!?) (1855) für arithmetifch-mitt- 

lere Zinfen ausfprachen. Die neueren Schriftfteller, welche fich 
mit Waldwerth-Berechnung befchäftigt haben, Albert,13) Bofe,!*) 

G. Heyer,'5) Kraft,16) Fauftmann,!”) Oetzel,!®$) Baur!?) und Prefs- 

ler?0) find für die Anwendung von Zinfeszinfen. 

Den Begriff des forftlichen Produktions-Aufwandes hat 

3) Im II. Bande S. 359. 

*) Daf. S. 360. 

>) Entwurf einer Anweifung zur Waldwerthberechnung. 1818. S. 20. 

6) Vergl. deffen Forftmathematik an mehreren Stellen. 

7) Forftabfchätzung (1826) 2 oo. 

®) Forfttaxation, 1833. S. 398: In der 3. Aufl. diefes Werkes (1858) S. 384 
läfst übrigens Pfeil die Zinfeszinsrechnung für Werthberechnungen zum Zwecke 

der Enteignung ganz fallen und will in diefem Falle nur einfache Zinfen anger 

wendet wiffen. 

°) Der Waldwerth in Beziehung auf Veräufserung, Auseinanderfetzung und 

Entfchädigung. 1859. Burckhardt ift zwar für Zinfeszinsrechnung, will aber be- 

fchränkte Zinfeszinfen anwenden und nähert fich in fofern den Vertretern 

des Prinzips d. Mittelzinfen. 

10) Anleitung zur Waldwerfhberechnung. 1855. Vergl. auch krit. Blätter 

v. Pfeil, XXXIX. ı. (1857) S. 19. 

1!) Anleitung zur Waldwerthberechnung. 1835. Eine fehr mittelmäfsige Arbeit. 

12) Forft- u. Jagd-Zeit. 1855. S. 122. 

13) Lehrbuch der Waldwerthberechnung. 1862. 

1) Beiträge zur Waldwerthberechnung. 1863. 

15) Anleitung zur Waldwerthberechnung. 1865. 
16) Zur Waldwerthberechnung und forftl. Statik, in den krit. Blättern (1866) 

XLIX. ı. S. 148. Daf. 2. S. 155. 

17) Forft- u. Jagd-Zeit. 1849. S. 441; 1853. S. 204, 364; 1854. S. 82. 

2) Dal. -1850:- S:u243. 

'%) Ueber die Berechnung der zu leiftenden Entfchädigungen für die Abtre- 
tung von Wald zu öffentlichen Zwecken. 1869. 

20) Prefsler hat kein befonderes Lehrbuch der Waldwerthberechnung gefchrie- 

ben, aber alle feine Schriften enthalten einzelne Theile diefer Lehre und feine 

ganze Theorie des Geld-Reinertrags der Forften fteht in engfter Verbindung mit 

den Waldwerthberechnungs- Theorien, 
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Hundeshagen?!) zuerft klarer begrenzt, nachdem Cotta fchon 

ı818 denfelben in feinen allgemeinen Grundzügen entwickelt 
hatte.2?2) Hundeshagen zog jedoch aus den von ihm richtig er- 
fafsten Begriffen von Rohertrag und Produktionsaufwand nicht 
die richtigen, das Verhältnifs diefer beiden Grundlagen der Werth- 
beftimmung erhellenden Schlüffe, kam vielmehr zu der Auffaf- 

fung, »dafs der wahre Geldwerth oder Preis eines Waldes zu- 
nächft auf den zufammengefetzten Betrag feines Boden- und Ma- 
terial- Kapitals gegründet fei, und dafs fich auf fonft gar keine 
Weife, felbft nicht nach feinem fogenannten Reinertrage oder 

aber nach demjenigen Ertragsüberfchufs jener Geldwerth berech- 
nen laffe, der durch Abziehung des Arbeitsaufwandes vom Roh- 

ertrage hervorgehe.«2?) Er geht dabei von der Anficht aus, 

dafs ein eigentlicher Reinertrag im forftlichen Gewerbe gar nicht . 

beftehe; *%) behauptet ferner, dafs das forftliche Bodenkapital fich 

nicht in demjenigen Verhältniffe erhöhe und vermindere, in wel- 

chem der Boden für die Holzerzeugung beffer oder fchlechter 
werde3) und verkannte fomit das Wefen des forftwirthfchaft- 

lichen Reinertrags, wie das des forftlichen Bodenwerthes voll- 

kommen. 
Cotta und Hundeshagen hatten Beide den Weg eingefchlagen, 

die Grundbegriffe der Waldwerthberechnung aus dem allgemei- 
nen Werths- und Wirthsfchaftsbegriffe abzuleiten. Der Letztere 

namentlich hatte der mathematifchen Berechnungs-Methode we- 

nig Beachtung gefchenkt. Seit 1830 aber machte fich eine an- 

dere Richtung geltend. Man bearbeitete den mathematifchen 
Theil der Waldwerthberechnungslehre mit grofsem Eifer und 

vernachläffigte lange Zeit die wirthfchaftlichen Grundlagen der- 
felben. Mit jeder neuen Formel glaubte man eine neue Wahr- 

heit gefunden zu haben und es begann eine Sucht, in möglichft 

komplizirten Formeln die einfachften Begriffe zu verhüllen. Auch 

die neuefte Zeit hat diefe Schwäche noch nicht ganz überwun- 
den; während fie den wichtigften Fragen materieller (allgemein 
wirthfchaftlicher oder fpeziell forftwirthfchaftlicher) Natur, welche 

in der Lehre von der Waldwerthberechnung zu löfen find, rathlos 

21) Encyklopädie d. Forftwiffenfchaft. 1821. II. 522. Forftabfchätzung. 1826. 

S. 263. 

22) Anweifung z. W. S. 15. 16. 

23) Forftabfchätzung S. 356 fgde. 

2) Daf..S. 358. 

=).1)a8:.9:379; 
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gegenüber fteht, wird an den künftlichften Formelthürmen emfig 
weiter gebaut. 

Zunächft blieb der von Hundeshagen befchrittene Weg ver- 

laffen. König vervollkommnete und erweiterte die mathematifche 

Methode erheblich; führte zugleich aber auch eine Reihe fchwer- 

verftändlicher, wenig zutreffender Ausdrücke ein (Waldfchonungs- 

werth, Waldzerfchlagungswerth u. a. m.) die feine hierhergehörigen 

Arbeiten nicht eben fehr geniefsbar machten. Auch Breymann 
und felbft Prefsler bearbeiteten zunächft mehr die mathematifchen 

Rechnungsmethoden, als die allgemeinen Grundfätze, welche bei 
der Waldwerthberechnung Anwendung zu finden haben. 

Die letzteren wurden in einzelnen Auffätzen in Zeitfchriften 

zwar hier und da behandelt, fo in befonders verdienftlicher Weife 

von Fauftmann in der Forft- und Jagd-Zeitung 1849, 1853, 

1854,?%) fanden aber wenig Beachtung und erft als Prefsler die 

mathematifchen Formeln der Waldwerthberechnung auf das Ge- 

biet feiner forftlichen Reinertragstheorie zu übertragen begann, 
als der Streit um die Grundfätzlichkeit der Umtriebsbeftimmung 
durch die Prefsler’fche Theorie von der finanziellen Hiebsreife 
der Holzbeftände entfacht worden war, begann auch für die Er- 
forfchung der wiffenfchaftlichen Grundlagen des Waldwerthes 

eine neue Epoche. 

Diefelbe wurde eingeleitet durch die oben angeführten Schrif- 

ten von Burckhardt, Bofe, Albert. Guftav Heyer fafste dann das 

gefammte zerftreute Material 1865 in einer vortrefflichen Schrift 
zufammen.?’) Während Burckhardt wefentlich eine praktifche 

Richtung verfolgte, dabei jedoch in erfter Linie die wirthfchaftlichen 
Grundlagen der Waldwerthberechnung, die Natur der einzelnen 

26) Fauftmann entwickelte in d. Forft- u. Jagd-Zeit. v. 1849 S. 441 fgde. die 

Formeln für den Bodenerwartungs- und Beftandskoften-Werth und ftellie das Wefen 

diefer Werthe dar; unterfuchte daf. 1853 S. 204 und 364 das Verhältnifs zwifchen 

Holz- und Bodenwerth, 1854 (S. 82. 203. 327) den Erzeugungswerth der Holz- 

beftände. Seine durchweg wiffenfchaftlich fcharfen Begriffsbeftimmungen und die 

von ihm gegebenen mathematifchen Entwickelungen find v. Prefsler und G. Heyer 

öffentlich gewürdigt und weitergeführt worden. 

27) G. Heyer beginnt f. »Anleitung zur Waldwerthberechnung« mit Recht 

nicht mit den mathematifchen Formeln, fondern mit der Lehre vom Werthe über- 

haupt, entwickelt die Begriffe Gebrauchswerth, Taufchwerth, Gattungswerth, Af- 

fektionswerth, Preis, Erwartungs-, Koften-, Verkaufs-, Rentirungswerth, die Natur 

der preisbeftimmenden Faktoren, und fchaltet die Formeln der Zinfeszinsrechnung 

‚als nothwendige Hülfsmittel nur ein, um dann zu der Lehre vom Bodenwerth, 

Beftandswerth, Produktions-Aufwand etc. überzugehen. 
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Werthsgrundlagen und ihr gegenfeitiges Verhältnifs ins Auge 
fafste, folgte Albert mehr der mathematifchen Richtung und 
Bofe und G. Heyer fuchten beide Seiten der Lehre von der . 
Waldwerthberechnung gleichmäfsig auszubilden. G. Heyer be- 

fonders unterfuchte, indem er zu dem von Hundeshagen und 

Fauftmann befchrittenen Wege zurückkehrte, die fachlichen 
Grundlagen des Waldwerthes, ausgehend von den Begriffen von 

Werth, Wirthfchaft, Reinertrag, Kapitalzins, Unternehmergewinn 

u:f.w. An Vorarbeiten fand er nun fchon manches vor. Ueber 

Bodenkoftenwerthe enthielt die Literatur feit Hundeshagen ein- 

zelne zerftreute Angaben.?®) Mit der Höhe des anzuwendenden 

Zinsfufses??) hatten fich fowohl die Staatsforftverwaltungen bei 

Erlafs amtlicher Waldwerthberechnungs -Inftruktionen, als nicht 

wenige Schriftfteller befchäftigt. Die Natur des Bodenerwartungs- 

und Beftandskoften-Werthes hatte Fauftmann,3®) die des Beftands- 

erwartungswerthes Oetzel,3!) das Verhältnifs zwifchen Beftands- 

koften- und Verbrauchs-Werth Bofe 32) aufgehellt, und das Ver- 

hältnifs der Produktionskoften im ausfetzenden und Nachhaltbe- 

triebe war von Judeich,33) Fauftmann #) und Bofe°5) erörtert wor- 

den. Die Methoden, welche zur Vergleichung der forftwirth- 
fchaftlichen Kräfte und Erfolge dienen (Beftimmung des Unter- 

nehmergewinns, die Verzinfung des Produktionsfonds) waren durch 

König) in ihren Grundzügen dargeftellt, von Prefsler aber zu 

2°) Hundeshagen, Forftabfchätzung S. 321. Prefsler, rationeller Waldwirth 

1859. S. 78. Bofe, Beiträge etc. S. 160; Burckhardt, Waldwerth. S. 13. 

9) Nach Riecke, Berechnung d. Geldwerthes d. Waldungen, 1829. S. 4 rech- 

nete das Forftperfonal in Würtemberg mit 3'/3°/o; die bayer. amtl. »Anleitung zur 

Werthbeftimmung bei Waldankäufen f. d. K. Aerar« (1844) fchreibt ebenfalls 

3'/aP/o vor. Die hannoverfchen Expropriationsgefetze beftimmten die Rechnung 

mit 30/0. Pfeil nahm bei Werthsberechnungen zum Zwecke der Enteignung für 

Norddeutfchland 3—3"/3°/o, für Süd- und Weftdeutfchland 2—2'/,°/, an; Burck- 

hardt rechnet den landwirthfch. Zinsfußs zu 3%, (Waldwerth S. 95). Prefsler 

(rat. Waldwirth, S. 10) will den Wirthfchaftszinsfufs f. d. fiskalifche Forftwirth- 

fchaft zu 3'/,%,, für Korporations- und: grofse Privatforften zu 4°/o, für kleine 

fpekulative Privatwirthfchaften zu 4'/3°/, angenommen wiffen. 

30) Forft- u. Jagd-Zeit. 1849. 5. 441. 443; 1854 S. 8ı. 

31) Daf. 1854 S. 329. 

92) Beiträge zur Waldwerthberechnung. S. 90. 231. 

9) Forft- u. Jagd-Zeit. 1864 S. 205. 

%) Daf. 1865 S. 41. 

3) Daf. 1864 S. 485. 

6) Forftmathematik. 4. Aufl. 2 486. 

ee 

u ee 
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einer exakten Durchbildung?”) gebracht worden. Unter Zufam- 

menfaffung aller diefer Materialien, deren mannigfache Ergänzung 

und Berichtigung fein Verdienft ift, fchuf G. Heyer ein Werk, 

welches die wiffenfchaftliche Lehre von der Waldwerthberech- 
nung zu einem vorläufigen Abfchlufs brachte. 

Dafs diefer Abfchlufs nur ein vorläufiger ift, wird allgemein 

zugeftanden werden. Noch bedürfen die faktifchen (im Wefent- 
lichen durch die Forftftatiftik zu befchaffenden) wirthfchaftlichen 

- Grundlagen diefer ganzen Lehre gar fehr der Klarftellung und 

jenes fo hochwichtige Wiffensgebiet, welches uns Auffchlufs geben 
foll über die eigentlich forftftatifchen Fragen, die finanzielle Ge- 
ftaltung der Wirthfchaft und die Rentabilität derfelben find noch 
gar wenig durchforfcht. Ohne die Grundlagen des letzteren 
Wiffenszweiges aber bleibt die Lehre von der Waldwerthberech- 
nung unvollftändig. 

Den Begriff der forftlichen Statik hat Hundeshagen zuerft 
aufgeftellt.?9) Er bezeichnete mit diefem Ausdruck 1826 die 
Lehre von den Wirthfchaftsfyftemen, von der Wirthfchaftsein- 

richtung und forftlichen Spekulation,??) fpäter aber »den Inbegriff 

aller, den Erfolg (Ertrag, Einkommen etc.) beftimmenden end- 
lichen Urfachen, fowie aller denfelben bemeffenden Verhältnifs- 

zahlen« oder: »die Mefskunft der forftlichen Kräfte und Erfolge«.?") 
Als Gegenftände der forftlichen Statik bezeichnet er Ertrag und 
Produktionsaufwand, fügt jedoch bei Bearbeitung der Disciplin - 
ein Kapitel über forftlichen Reinertrag hinzu. Die Methoden 
der Reinertragsberechnung verweift er zumeift in die Lehre von 

der Waldwerthberechnung; vergleichende Ertragsberechnungen 

verfchiedener wirklicher Wirthfchafts-Verfahren verwies er in 

ein befonderes Kapitel über »Wirthfchaftsfyfteme«. 
Schon wiederholt habe ich Gelegenheit gehabt, darauf hin- 

zuweifen, wie Hundeshagen in feinem fpekulativen Denken feiner 
Zeit vorauseilte und wie erft die fpätere Zeit den von ihm ge- 

gebenen mannigfachen Anregungen Folge gab. 
So auch hier. Die Forfttechnik, nur nach der einen Seite 

— derjenigen der Produktionslehre — fortgebildet, ftand den 
von Hundeshagen aufgeftellten, wenn auch nicht gelöften Pro- 

97) Rationeller Waldwirth, II. 84. Forft- u. Jagd-Zeit. 1860 S. 41, 173, 261. 

38) Vergl. G. Heyer, Handbuch d. forftlichen Statik. I. 1871. S. 2. 

3) Forftabfchätzung. S. 421. 
#0) Encyklopädie. 2. Aufl. II. S. 29. 
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blemen ziemlich theilnahmlos gegenüber. Ein klares Bewufstfein 

von der fundamentalen Wichtigkeit des neueröffneten Arbeits- 

feldes hatten nur Wenige. Unter diefen Wenigen fteht Pfeil in 

erfter Linie. Schon 1822 ftellte er den Satz*!) auf, dafs nicht 

die Erziehung der gröfsten und brauchbarften Holzmaffe Zweck 

der Forftwirthfchaft fei, fondern die Gewinnung des höchften 
Bodenreinertrags. 1826 fprach er es aus »dafs der Kapitals- 

Umlauf die Güter vermehre und dafs ein Kapital, aus dem Holze 
gezogen und der. Nationalbetriebfamkeit zur Benutzung über- 

geben, dadurch werbender werde, als es im Holze war; dafs die 

Forftwirthfchaft daher defto vortheilhafter für die Volkswirth- 

fchaft werde, je kürzere Zeit jenes Kapital im Holze ruhe und 
je rafcher es der Nationalbetriebfamkeit übergeben werde.« Auf 
denfelben Gegenftand kam er 1834 zurück,#?2) nachdem zwifchen- 
zeitlich fich ein wahrer Sturm gegen diefe Sätze Pfeils, welche 
den Kernpunkt der grofsen Streitfrage über die finanzielle Hiebs- 

reife der Beftände berühren, erhoben hatte. Selbft Hundeshagen 
fprach fich zuerft gegen Pfeil aus,#3) nicht minder Hofsfeld, Klip- 
ftein, Linz.“#) T 

Pfeil fafste das Holzkapital als ein wahres Betriebskapital 

auf; jedes nicht zum vollen Zinsfufse werbende Holzkapital be- 

zeichnet er als ein todtes, deffen Umwandlung in ein Geldkapi- 
tal wirthfchaftlich geboten fei. Er verlangt bei Einführung eines 

* Jängeren Umtriebes eine ernfte Prüfung »ob man für die dabei 
zu machenden Aufopferungen auch entfchädigt werde,« und räth, 
Brennholz nur in einem folchen Umtriebe zu erziehen, dafs der 

Maffen- und Werthszuwachs die volle Verzinfung des forftwirth- 
fchaftlichen Kapitals deckt. Dabei verwirft er jedoch für die 

Staatsforften die Geldwirthfchaft. »Für mich nach perfönlichen 

Gefühlen, wäre diefe jüdifche Geldwirthfchaft im Walde das 

‘!) Vergl. Grundfätze d. Forftwirthfchaft in Bezug auf die Nationalökonomie 

etc. 1822 (I) an vielen Stellen. 

“2) Krit. Bl. VIII. 2. S. 179: »Ueber den kurzen Umtrieb und den Einflufs der 

aus dem Materialkapitale des Waldes gezogenen Geldkapitalien auf die Güterver- 

mehrung und die Belebung der Nationalbetriebfamkeit.« 

‘9) Beiträge II. 2. S. 114. Später erkannte Hundeshagen Pfeils obige Sätze 

als richtig an. 

“) Vergl. Klipftein, Anweifung zur Forftbetriebsregulirung. Vorrede S. IV, 

V. (1823). — Linz, Vertheidigung des höchftnachhaltigen Forft- Natural -Ertrags 

gegen die Angriffe des höchften Geldertrags. 1824. ııı S. — Cotta fprach fich 

(Grundrifs d. Forftwiffenfchaft $. 268 fgde.) gegen die Verkürzung des Umtriebes 

aus Rentabilitätsgründen aus. 
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Widerwärtigfte, was ich mir denken könnte,« dies find feine 
Worte.#) 

In diefen Sätzen Pfeils, deren fcharfe Präcifirung und mathe- 
matifcher Ausdruck ihm nicht gelingen konnte, legen die Keime 
jener grofsen geiftigen Bewegung, die mit ftaunenswerther Kraft 
die neuere Forftwiffenfchaft ergriffen hat. In ähnlicher Weife 

fprach fich der würtembergifche Finanzrath Schmidlin 1837 und 
1839 aus.#$) 

Zum weiteren Ausbau der forftlichen Statik gefchah übri- 

gens bis 1845 Nichts. In diefem Jahre übergab Karl Heyer der 

in Darmftadt tagenden Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe 

- einen »Äufruf zur Bildung eines Vereins für forftftatifche Unter- 

fuchungen.« In Folge der darüber gepflogenen Verhandlungen 
wurde Heyer beauftragt, eine Inftruktion auszuarbeiten, die dann 

von den Herren v. Wedekind und v. Gehren begutachtet und 

gedruckt wurde. So entftand die »Anleitung zu forftftatifchen 
Unterfuchungen (1846),« die erfte über diefen Gegenftand ver- 

fafste felbftändige Schrift. 
Heyer blieb bei der von Hundeshagen zuletzt gegebenen 

Definition ftehen, nach welcher die forftliche Statik »die Mefs- 

kunft der forftlichen Kräfte und Erfolge« if. Er will in erfter 

Linie unterfucht wiffen, welche mefsbare Wirkung die im Wirth- 

fchaftsbetriebe thätigen Kräfte bei verfchiedenen Wirthfchafts- 

grundlagen und Syftemen üben und verweift die Vergleichung von 
Produktionsaufwand und Ertrag in die Waldwerthberechnungslehre. 

Die von Karl Heyer geplante Vereinsorganifation zur Bear- 

beitung der forftftatifchen Arbeiten trat nicht in Thätigkeit. 

Mehr als ein Jahrzehnt verging, ohne dafs die ganze Frage 

wefentlich gefördert worden wäre, bis Max Robert Prefsler mit 

feinem »rationellen Waldwirth« 1858 hervortrat und damit eine 

energifche Anregung gab, diefelbe ernftlich zu bearbeiten und 

zur Löfung zu bringen. 
Unläugbar hat Prefsler die Lehre von der »Reinertrags- 

Forftwirthfchaft« oder dem »Waldbau des höchften Ertrages« 

materiell und in Bezug auf die mathematifche Methode mächtig 

gefördert. Theilweife fich auf die Arbeiten Pfeils, König’s, Fauft- 

mann’s ftützend, aber den Stoff überall originell geftaltend, hat 

45) Krit. Bl. VIII. 2. S. 212 fgde. (1834). 

46) Gwinner’s forftl. Mittheilungen. 3tes und 5tes Heft. 

47) Man vergl. folgende Schriften Prefslers über diefen Gegenftand: 
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er unermüdlich für fein Prinzip gekämpft und wenn es ihm mög- 
licherweife auch nie gelingen wird, demfelben jene abfolute Gel- 

tung zu erringen, welche er für die in abftrakten Herleitungen 
allerdings abfolut beweifende, in konkreten wirthfchaftlichen 
Fragen aber nur bedingt berechtigte mathematifche Methode in 
Anfpruch nimmt, fo mufs die Gefchichtsforfchung es doch fchon 
jetzt anerkennen, dafs in den Prefsler’fchen Lehren von dem 
forftlichen Reinertrag und von der intenfiven Beftandswirthfchaft 

Keime zur Fortbildung unferer Wiffenfchaft liegen, welche fich 

zu werthvollen Früchten entwickeln werden. 

Als Prefsler mit feinen erften Schriften#”) hervortrat, war 

man über Begriff und Umfang der forftlichen Statik noch durch- 
aus nicht einig. Pfeil?) wendete fich 1849 gegen den von Hun- 
deshagen aufgeftellten, von Heyer und v. Wedekind feftgehal- 

tenen Begriff diefer Lehre. Der Zweck forftftatifcher Unter- 
fuchungen, fo führte Pfeil aus, fei, zu unterfuchen, in welchem 

Zuftande ein Wald die gröfsten und werthvollften Nutzungen 
gewähre und das gröfste Einkommen aus demfelben gezogen 
werden könne. Er verlangt, dafs die Statik eines Forftrevieres 
die Unterfuchung des gefammten Material- und Geld-Ertrages, 

des fummarifchen Produktionsaufwandes und des ReinsetgAnen : 

umfaffen folle. 

Der rationelle Waldwirth und fein Waldbau des höchften Ertrags. I. Buch. 

Des Waldbaus Zuftände und Zwecke. 1858. II. u. II. Buch: die forftliche Finanz- 

rechnung. 1859. IV. Buch: Zur Forftbetriebslehre oder Grundlage zur Errichtung 

einer nationalökonomifch uud forfttechnifch möglichft korrekten Baum - Beftands- 

und Wald-Wirthfchaft. 1865. (2. Aufl. 1868); V. Buch: Der Waldbau des National- 

ökonomen. 1865. — Als Supplement hierzu: Gefetz der Stammbildung etc. 1865. 

Ferner: Der rationelle Forftwirth und deffen Reinertragswirthfchaft inner- und 

aufserhalb des Waldes. Flugblatt 1. 1865. — Die Forftwirthfchaft der 7 Thefen. 

— Der Hochwaldbetrieb der höchften Bodenkraft. Flugblatt 2, 1865. 

Prefsler u. Kunze, die Holzmefskunft in ihrem ganzen Umfange. I. 1—4. Heft; 

holzwirthfchaftliche Tafeln von Prefsler. 1872. 

Forftliches Hülfsbuch. 1869. (2. Aufl. 1872). 

Das Hochwaldsideal der höchften Waldrente bei höchfter Bodenrente (aus 

d. 3. Abth. d. forftl. Hülfsbuchs). 3. Aufl. 1872. 

Die Praxis der Forftfinanz-Rechnung. 2. Aufl. 1871. Aufserdem find fol- 

gende Zeitfchriften-Artikel v. Prefsler zu vergleichen: »Verftändigung über d. Rein- 

ertragswaldbau« (Forft- u. Jagd-Zeit. 1860. S. 41. 173. 261. 1861 $. 327); »An- 
weifung zur Wald- und Waldboden-Schätzung« (Tharander Jahrbuch VII. 1861. 

S. 324); »die Waldrente« (Forft- und Jagd-Zeit. 1860 S. 429); »zur Forftzuwachs- 

kunde« (Tharander Jahrbuch 1866, auch Separatabdruck). 

‘#) Krit. Bl. XXVI. 1. S. 86 fgde. 
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Prefsler#?) verwarf den Ausdruck »forftliche Statik«, weil 

fich die letztere dem wiffenfchaftlichen Sprachgebrauch gemäfs nur 
mit den Gefetzen und Bedingungen des Gleichgewichts zwifchen 

der waldbaulichen Bodenerfchöpfung und Bereicherung, zwifchen 

Abnutzung und Zuwachs u. f. w. zu befaffen habe. Kraft fah 

1866 die Aufgabe der forftlichen Statik darin,?®) die Frage zu 

unterfuchen, wie auf Grund von Rentabilitätsberechnungen der 

forftliche Betrieb zu regeln fei, fpäter ’!) bezeichnete er als Statik 

die Ermittelung, Zufammenftellung und wiffenfchaftliche Erör- 

terung forftwiffenfchaftlicher Erfahrungsgröfsen. Guftav Heyer, 

der 1871 den erften Theil eines gröfseren Werkes veröffent- 
lichte,??) welches die Aufgabe hat, die in praxi üblichen Wirth- 

fchaftsverfahren auf ihre Rentabilität zu prüfen, nach Bedürfnifs 

auch andere beffer rentirende Verfahren ausfindig zu machen, 

und zu diefem Zwecke nicht allein die Erträge und Produktions- 

koften der Waldwirthfchaft aus der Literatur, fowie durch be- 

fonders anzuftellende Unterfuchungen und Verfuche zu erheben, 

fondern auch die Methoden der Rentabilitätsrechnung weiter zu 

vervollkommnen,?3) fafst die forftliche Statik als die Rentabilitäts- 

berechnung forftlicher Wirthfchaftsverfahren®*) und giebt alfo 

diefem Wiffenszweige eine engere Begrenzung, als die Früheren, 
verleiht dabei demfelben den Charakter einer Methode und 

einer Wiffenfchaft. 

Heyer erkennt es an, dafs er zur Erreichung der vorge- 

fteckten Ziele der Mitarbeit Vieler bedarf. In Wahrheit find 
die Grundlagen für Rentabilitätsberechnungen forftlicher Wirth- 

fchaftsverfahren noch gar wenig erforfcht. Sie zu befchaffen, 
ift die Aufgabe der forftlichen Statiftik®) auf der einen, des 

forftlichen Verfuchswefens auf der anderen Seite. Beide find 
noch in den Kinderfchuhen, beide vermögen nur durch grofs- 

artige Organifationen ihre Arbeitsziele zu erreichen. Mit diefen 

4) Krit. Bl. XLIV. 1. S. 206. 

DI DER XLEEN 2.5. 148. 

= Da LIE. 2: S. 115. 

52) Handbuch der forftlichen Statik, bearbeitet in Verbindung mit mehreren 

Fachgenoffen. I. Die Methoden der forftlichen Rentabilitätsrechnung. 1871. 

Ein epochemachendes Werk und das erfte, welches ‚die forftliche Statik als 

wiffenfchaftliches Ganze darttellt. 

53) A. a. ©. S. VIII. Vorwort. 

a) Aa: OST. 

55) Unten 2 23. 

Bernhardt, Forstgeschichte. IH. 20 
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Organifationen ift in Bezug auf die Forftftatiftik nur in einem 
einzigen deutfchen Staate, in Bayern, ein Anfang gemacht. Das 

forftliche Verfuchswefen aber ift bereits in Preufsen, Sachfen, 

Baden, Würtemberg, Thüringen organifirt und in Bayern fteht 
die Organifation nahe bevor. 

Die Anregung zu der feften Geftaltung des forftlichen Ver- 
fuchswefens ging von Süddeutfchland aus. 1862 und 1863 wur- 

den auf Betreiben des Oberforftraths von Berg und Profeffor 

Krutzfch neun meteorologifche Stationen errichtet,?%) welche 

zugleich die Aufgabe erhielten, zu ermitteln, unter welchen Wit- 

terungs-Verhältniffen unfere Forftgewächfe erfrieren und die 

Temperatur-Verhältniffe bewaldeter und unbewaldeter Flächen 

zu vergleichen. Dies Anfangs in enge Grenzen. eingefchloffene 

Unterfuchungs-Programm erweiterte man dann in Bayern, wo 

1866 drei forftlich-meteorologifche Stationen unter Leitung des 

Profeffor Ebermayer in’s Leben traten, bedeutend und es geftal- 
tete fich daffelbe zu einem vollffändigen Arbeitsplane für die 

meteorologifchen Unterfuchungen des forftlichen Verfuchswefens. 

1867 traten noch drei weitere Stationen in Bayern ins Leben.?”) 
Das höchfte Intereffe aller denkenden Forftmänner in 

Deutfchland, Oefterreich, der Schweiz, Frankreich und Italien 

wendete fich diefen erften Beftrebungen, das forftliche Verfuchs- 

wefen mit einer grofsen Organifation auszuftatten, zu. Unter 

den deutfchen Forftwirthen entftand eine lebhafte Agitation für 

die Erweiterung des Verfuchs-Programmes auf alle Theile unferer 

Wiffenfchaft. Stöckhardt hatte fchon 1866 eindringlich auf die 
Nothwendigkeit, forftliche Verfuchsftationen anzulegen, hinge- 

wiefen und zugleich über die mannigfaltigen und umfaffenden 

Verfuche und Unterfuchungen berichtet, welche durch Krutzfch, 

Dr. Sachs u. A. in Tharand und auch in mehreren Forflvereinen 

zur Durchführung gelangt waren. 5®) 

Franz Baur fchrieb 1868 feine anregende Schrift: »Ueber 

forftliche Verfuchsftationen«; die in Wien 1868 tagende 26. Ver- 
fammlung deutfcher Land- und Forftwirthe berieth über Orga- 

nifation und Programm des forftlichen Verfuchswefens und fetzte 

eine Kommiffion ®°) ein, welche im November 1868 in Regens- 

6) Vergl. Ebermayer, die phyfikalifchen Einwirkungen des Waldes auf Luft 

und Boden. 1. B 1873. S. 2 fgde. 

57) Ebermayer, a. a. O. S. 6 fgde. 

»#) Tharander Jahrbuch, 1866, XVII. Bd. S. 96 fgde (ID). 

®%) Beftehend aus den Herrn G. Heyer, Weffely, Judeich, Ebermayer, Baur. 
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burg einen Örganifationsplan und einen allgemeinen Arbeitsplan 
ausarbeitete. 60) 

Aber fchon jetzt gingen die Anfichten über die zweck- 

mäfsigfte Organifation weit auseinander. Von der einen Seite 

wurde eine organifche Verbindung des forftlichen Verfuchswefens 

mit den Forftakademieen gefordert, während von der anderen 

Seite die Errichtung von Centralftellen des forftlichen Verfuchs- 

wefens in Verbindung mit den Central-Forftverwaltungsftellen 
befürwortet wurde.61) Die Regensburger Kommiffion hatte die 
letztere Organifation in gröfseren Staaten für die allein zweck- 
entfprechende erklärt, die erftere in kleineren Staaten unter der 

Vorausfetzung für zuläffig gehalten, dafs durch eine entfprechende 

Vermehrung der Lehrkräfte an den Forftfchulen die unerläfslich 

nothwendige Theilung der Arbeit erreicht und die Lehr-Aufgabe 

der Akademie nicht gefchädigt werde. 
Der über die Organifation des forftlichen Verfuchswefens 

entbrannte Streit ift heute nicht beendet und es ift nicht Sache 

des Gefchichtfchreibers, feine fubjektive Anficht über diefe kontro- 

verfe Frage auszufprechen. Die in Deutfchland in das Leben 

getretenen Organifationen haben bis jetzt in Preufsen,®?) Sachfen,®?) 

Thüringen,#) Würtemberg ®) Verfuchsanftalten in Verbindung 
mit den Forftakademieen ins Leben treten laffen. In Baden 

befteht der das Verfuchswefen leitende Ausfchufs aus einem 

Mitgliede der Centralforftbehörde und zwei Lehrern der Forft- 

fchule. 6) In Oefterreich ift das Verfuchswefen von der Forft- 

60) Das Protokoll der Kommiffionsfitzung v. 23. XI. 1868 in Regensburg ift 

a. a. ©. abgedruckt in Danckelmann’s Zeitfchrift, I. S. 526 — 531. 

61) Für die Verbindung der Verfuchsanftalten mit den Forftakademien haben 

fich Baur, Danckelmann, Grebe, Judeich u. A. ausgefprochen; gegen diefelbe 

Rich. Hefs (»über die Organifation des forftlichen Verfuchswefens. Akademifche 

Antrittsrede. 1869.«), G. Heyer u. A. Die Zahl der in den Zeitfchriften er- 

fchienenen Auffätze über diefen Gegenftand ift fehr grofs. 

62)-In Verbindung mit der Forftakademie in Neuftadt-Eberswalde. Vergl. 

Erlafs des Finanzminifters v. 14. März 1872 und Gefchäftsordnung von demf. Tage 

in d. Jahrbuch der preufs. Forft- und Jagdgefetzgebung. IV. S. 139. 

63) In Verbindung mit der Forftakademie in Tharand. Finanz -Minifterial- 

Erlafs v. 28. IV. 1870. Danckelmann’s Zeitfchrift V. S. 246. 

6%) Unter Leitung des Geh. Oberforftraths Dr. Grebe in Eifenach. Danckel- 

mann a. a. O. S. 247. 

65) Unter Leitung d. Prof. Dr. Baur. Vergl. Verfügung des Minifteriums f. 

Kirchen- und Schul- Angelegenheiten v. ıı. Vl. 1872, in d. Regierungsblatt f. d. 

Königreich Würtemberg. 1872. No. 23. 

66) Entfchliefsung d. Minifteriums d. Innern v. 16. April 1870. 

20* 
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akademie losgelöft 67) und in Bayern fteht die Errichtung eines 

Verfuchsbureaus in München, in Verbindung mit der Centralfortt- 

ftelle, in naher Ausficht. Ein »Verein deutfcher forftlicher Ver- 

fuchs-Anftalten« umfchliefst die Verfuchs-Anftalten von Preufsen, 

Bayern, Würtemberg, Baden, Sachfen, Thüringen. ®) Dem 

preufsifchen Verfuchsfyfteme haben fich Elfafs-Lothringen, beide 

Mecklenburg, Anhalt, Oldenburg, angefchloffen. 

So treten auch hier verfchiedene Organifationen in das Le- 

ben, über deren Werth oder Unwerth die Zukunft zu Gerichte - 

fitzen wird. 

Ein bedeutfamer Fortfchritt aber giebt fich in dem Allen 
kund. Das Beftreben, die naturgefetzlichen Grundlagen der 

Forftwirthfchaft endlich auf dem Wege der exakten Forfchung 
zu gewinnen und damit das Wefen der in diefer Wirthfchaft 

thätigen Kräfte zu erhellen, ift allgemein als .ein vollberechtigtes 
anerkannt; damit ift die wefentliche Vorbedingung erfolgreicher 

geiftiger Arbeit und reichlohnenden Fortfchrittes gegeben. Jene 

Ziele aber werden weder in kurzer Zeit, noch durch die Me- 

thoden des forftlichen Verfuchswefens allein erreicht werden. 

Diefen mufs die hiftorifch-ftatiftifche Forfchung zur Seite treten. 

So wird die Grundlage gewonnen werden, auf der eine wahr- 
haft wiffenfchaftliche forftliche Productions- und Gewerbs-Lehre 

dereinft fich aufbauen wird. Dann erft wird auch die forftliche 

Statik die Grundlagen gewinnen, welche ihr den Charakter 
einer Wiffenfchaft verleihen; bis dahin aber wird fie es als ihre 

vornehmfte Aufgabe zu betrachten haben, ihre Methode fort 

und fort zu vervollkommnen. — 

Das überaus lebhafte Intereffe, welches fich feit dem’ Er- 

fcheinen von Prefsler’s »rationellem Waldwirth« den forftfta- 

tifchen Fragen zugewendet hat, ift nicht in gleichem Maafse 

allen Theilen des neuen Wiffensgebietes zu Theil geworden. 

Die lebhaftefte Bewegung ift vielmehr durch diejenigen Lehr- 

fätze Prefsler’s hervorgerufen worden, welche fich gegen die 

feitherige Anfchauung von dem forftlichen Wirthfchaftsziele und 

namentlich gegen die bisherige Umtriebsbeftimmung richteten. 
Hiermit ift allerdings ein Kernpunkt der Reinertragstheorie ge- 

troffen. z 

67) Bericht über die Thätigkeit des k. k. Ackerbau-Minifteriums in d. Zeit 

vom 1. Jänner 1868 bis 30. Juni 1874. I Theil. S. 167. 

#8) Vergl. darüber Danckelmann’s Zeitfchrift. V. S. 245. Die Vereinsfatzungen 

find abgedruckt in dem Jahrbuche d. preufs. Forft- etc. Gefetzgebung VI. (1874) S. 70. 

De A er en 
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Seit einem halben Jahrhundert erregte vielleicht kein ein- 
ziges forftwiffenfchaftliches Werk foviel Auffehen, als der »ra- 
tionelle Waldwirth« und gewifs hat noch niemals eine forft- 
wiffenfchaftliche Kontroverfe einen folchen literarifchen Sturm 
hervorgerufen, als Prefsler’s Lehre von der finanziellen Hiebsreife 
der Beftände. In Wahrheit mufs auch diefe Lehre, in den prak- 

tifchen Betrieb eingeführt, alle Grundlagen der Forftwirthfchaft 
verändern; es galt, diefelbe als unrichtig zu erweifen oder 

fie anzunehmen und damit zu brechen mit der ganzen Tradition 

unferer Wiffenfchaft, mit der ganzen Forftwirthfchaft der Ver- 
gangenheit. 

Der Satz Prefsler’s: »Seit Anbeginn ihrer fyftematifchen 
Geftaltung laftet auf der Wirthfchaft des Waldes ein merkwür- 
diger Irrthum, gleich einem Alp, der ihre befte, nämlich finan- 

zielle — im eigentlichen Sinne des Wortes alfo ihre goldene — 
Blüthe und dadurch mehr und mehr den Wald felbft erdrückt« 

war ein Fehdebrief, gefchrieben an die ganze deutfche Forft- 

wirthfchaft, an die Entwickelung von mehr, als einem Jahrhun- 
dert, war eine Herausforderung, wie fie kühner noch niemals in 

die forftliterariiche Arena gefchleudert worden war. Die For- 

derung Prefsler’s, den forftwirthfchaftlichen Erfolg fernerhin nur 

noch an einem einzigen Maafsftabe, dem des Bodenreinertrags, 

zu meffen, bedeutete eine Revolution in allen bisherigen An- 

fchauungen über die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der 

Waldwirthfchaft und verlieh den rein privatwirthfchaftlichen, 

aus dem Augenblicksintereffe hervorfliefsenden Motiven die ab- 

folute Herrfchaft. Der über fo tief einfchneidende Fragen ent- 

brannte Streit6°) hat fein Ende noch nicht erreicht und es ift 

daher heute nicht möglich, die Gefchichte deffelben mit der- 

jenigen objektiven Ruhe darzuftellen, welche der Gefchichtfchrei- 

bung ziemit. 
Es fei nur kurz der Punkt bezeichnet, bis zu welchem der 

Streit der Meinungen gediehen ift; ebenfo fei die Stellung der 

Kämpfenden angedeutet. 
Bei Beginn des Streites erfchien die ganze Frage Vielen 

als eine folche, welche mit den Mitteln der mathematifchen Me- 

thode gelöft werden könnte. Das Hereinziehen mathematifcher 

Formeln und Entwickelungen verwirrte offenbar den wahren 

69) Sehr umfaffende Literatur-Nachweifungen f. bei v. Löffelholz -Colberg, 

Chreftomathie, IV. (1868) S. 195 fgde.; V. ı. (1874) S. 104 fgde. 
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Charakter der Diskuffion; ftatt von vorneherein fcharf zu un- 

terfcheiden zwifchen der Meffung von Erfolgen einer mit feften 

Betriebsgrundlagen bereits ausgeftatteten Wirthfchaft, welche 

allein Sache der mathematifchen Methode fein kann und der 

Auffindung und Feftftellung jener Betriebsgrundlagen Tfelbft, 

welche niemals mit den Mitteln der Mathematik allein, fondern 

in erfter Linie auf Grund freier wirthfchaftlicher und ftreng 
konkreter Erwägungen möglich ift, vermengte man Beides und 

Prefsler felbft ift nicht felten der Anfıcht, eine wirthfchaftliche 

Wahrheit gefunden, einen wirthfchaftlichen Lehrfatz bewiefen 
zu haben, wenn er eine mathematifche Wahrheit gefunden, eine 

von beftimmten Prämiffen (die, wie fein Wirthfchaftszinsfufs, die 

Tendenz der Holzpreisbewegung u. f. w. oft unbewiefen und zu- 

nächft auch unbeweisbar find) ausgehende mathematifche Ent- 
wickelung als richtig bewiefen hat. 

In diefer Beziehung jedoch ift die ganze Frage durch die 

Arbeiten von Guftav Heyer?®) J. Lehr?!) Judeich 7?) u. A. ge- 

klärt und auf den richtigen Weg zurück gelenkt worden. Nicht 

minder verdienftvoll find in diefer Richtung die von Gegnern 
der Prefsler’fchen Theorie ausgegangenen Veröffentlichungen, 

welche zumeift in richtiger Erkenntnifs jener nothwendigen Unter- 
fcheidung nicht zufammengehöriger Dinge es verweigerten, den 

Kampf auf dem mathematifchen Gebiete mit Formeln und ma- 

thematifchen Beweismitteln allein zu führen und die von Prefsler 

aufgeltellten Sätze zurückführten auf das allgemeinwirthfchaftliche 
und fpeziell forftwirthfchaftliche Gebiet, welchem fie angehören. 

So die Arbeiten von Burckhardt, 73) Prof. Roth, ”*) Dr. Grebe, 75) 
Prof. Baur, 76) Ulrici 77) u. A. f 

70) Forft- u. Jagd-Zeit. 1866. S. 1—ıo. Handbuch d. forftlichen Statik. 

S. 32 fgde. 

71) Forft- und Jagd-Zeit. 1873. S. 1385. 238. 263. 329. fgde. 

72) Die »Forfteinrichtung.« 1871. S. 45 fgde. Tharander Jahrbuch, 1872, 

S:/L3 1? Ugea. 2:0) 

73) »Zur Tagesfrage: die Verkürzung der forftwirthfchaftlichen Umtriebs- 

zeiten« in d. Zeitfchr. »aus dem Walde« I, S. 153 fgde. (Beilage). 1865. 

”i) »Ueber Procent- und Durchfchnittsertrag bei der Waldwirthfchaft« in d. 

Forft- und Jagd-Zeit. 1867, S. 449 fgde. 

75) Grebe hat fich 1865 als Vorftand der Forftfektion der Verfammlung 

deutfcher Land- und Forftwirthe und im Namen der Majorität der Forftfektion 

gegen die Prefsler’fche Theorie ausgefprochen. Vergl. Dengler’s Monatfchrift, 

1865, S. 322 fgde. — Geitel, in d. Forft- u, Jagd-Zeit. 1865. S. 361. — Forft- 

u. Jagd-Zeit. 1866. S. 153. 
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Gegen die Prefsler’fche Reinertragstheorie in ihrer Anwen- 
dung als wirthfchaftliches Motiv traten zuerft die Oberforfträthe 

Braun”?®) und Bofe”®) auf. In demfelben oder ähnlichem Sinne 

haben fich aufser den fchon Genannten Prof. Dr. Albert, 80%) Ober- 
forftmeifter Danckelmann, 8!) Oberforftrath Fifchbach 82), Forft- 
direktor Jäger®®) u. A. in der Literatur ausgefprochen. Eine 

grofse Anzahl von höheren Forftverwaltungsbeamten #4) hat 1865 
bei Gelegenheit der Verfammlung deutfcher Land- und Eorft- 

wirthe in Dresden eine Erklärung gegen die Anwendbarkeit 

der Prefsler’fchen Reinertragstheorie unterzeichnet; auf dem 

internationalen Congrefs der Land- und Forftwirthe in Wien (1873) 

fand ein Antrag Prefsler's, der die Verfammlung veranlaffen 

follte, eine Refolution zu Gunften feiner Reinertrags-Grundfätze 

76) »Zur Ehrenrettung des Waldes und feiner Bewirthfchafter« in f. Monat- 

fchrift, 1872, S. 1. 4I. 81. 121. 161. 20I. 244; 1873. S. 289. Aufserdem a. a. O. 

S. 241, 447, 448. 
77) Supplemente z. Forft- u. Jagd-Zeit. 1867. VI. 2. 

”8) »Der fogenannte rationelle Waldwirth, insbefondere die Lehre von der 

Abkürzung des Umtriebs.« 1865. Vergl. auch Dengler’s Monatfchrift, 1865, S. 223. 

9) Beiträge zur Waldwerthberechnung in Verbindung mit einer Kritik d. 

rationellen Waldwirths v. Prefsler. 1860. — »Zur Diskuffion d. Reinertragsbetriebs« 

in Baur’s Monatfchrift, 1870 S. 169; »zur Theorie des forftl. Reinertrags« “daf. 

1873 S. 385. 

#0) »Die Waldbodenrente in Baur’s Monatfchrift, 1872, S. 287. Lehrbuch 

der Staatsforftwiffenfchaft. 1875. S. 183 fgde. 

81) Zeitfchrift f. d. Forft- und Jagdwefen v. Danckelmann, VI. S. 326 fgde. 

(1874). Verhandlung des fchlefifchen Forftvereins in Görlitz 1874 (Jahrbuch d. 

Vereins von 1875). Vergl. auch Separat-Abdruck aus den Verhandlungen des 

böhmifchen Forftvereins in Gratzen. 1874 (enthält die Verhandlung über Thema 3, 

»welche Erfahrungen liegen vor über die Anwendung der Finanztheorie auf die 

heutigen Waldzuftände und nach welchem Zinsfulse wäre zu rechnen ?« 

#2) Betrachtungen über Prefsler’s »rationellen Waldwirth« in d. Forft- und 

Jagd- Zeit. 1859. S. 89; 1860 S. 425. — »Einige weitere Bedenken gegen die 

Methode, den Waldwerth nach d. Flächeneinheit mit ausletzendem Betriebe zu 

berechnen« in den forftl. Blättern v. 1872. 

8%) In Baur’s Monatfchrift. 1873. S. 49 fgde. 

8’) Zu den Unterzeichnern gehörten Prof. u. Forftrath Nördlinger, Oberforft- 

meifter W. v. Cotta, Oberforftmeifter v. Pannewitz, Oberforftmeifter Kühn (Sachfen), 

Reg.- und Forftrath Paur (Bayern), Oberjägermeifter v. Veltheim (Braunfchweig), 

Reg.- und Forftrath Schultze (jetzt Minifterialrath in München), Oberforftrath 

v. Berg, Oberforftmeifter v. Manteuffel, Oberforftm. v. Michael (Sondershaufen), 

Forftm. Rettftadt (Hannover), Landforftmeifter Ulrici (Berlin), Oberforftmeifter 

v. Wangenheim (Gotha), Oberforftm. v. Stieglitz (Altenburg), Geh. Oberforftrath 

Dr. Grebe (Eifenach), Oberforftrath v. Baumbach (Wiesbaden), Oberforftrath 

Braun (Darmftadt), Reg.-“und Forftrath Mördes (Bayern), u. A. m. 
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und deren Anwendung in allen Waldwirthfchaften, in bedingtem 
Maafse auch bei Schutzwaldungen, zu faffen, fo geringe Unter- 

ftützung, dafs er nicht zur Befprechung gelangte. ®) 
Die meiften deutfchen Staatsforftverwaltungen haben bis- 

her die Prefsler’fche Reinertragstheorie nicht als geeignet zur 

Anwendung im grofsen Forftbetriebe erkannt. Eine ausdrück- 

liche Erklärung im entgegengefetzten Sinne ift von dem Chef 

der preufsifchen Forftverwaltung abgegeben worden.®#) Da- 

gegen wird im Königreich Sachfen die Berechnung des höchften 

Bodenreinertrags als Korrektiv bei der Umtriebsbeftimmung und 

Forfteinrichtung benutzt. #7) Unter den Nationalökonomen endlich 

hat Prof. Dr. Helfferich in München 8) fich gegen die Anwen- 
dung der Prefsler’fchen Lehre ausgefprochen und darauf hinge- 

wiefen, dafs bei Einführung derfelben in den praktifchen Betrieb 

die Waldwirthfchaft fich in Bezug auf Arbeit intenfiver (Beftands- 

und Baumwirthfchaft), in Bezug auf Kapital aber extenfiver 
geftalte, dafs eine abfolute Produktionsverminderung (an Material 

und Werth) die nothwendige Folge deffelben fei und dafs die 
Eigenart der Waldwirthfchaft die abfolute Herrfchaft rein privat- 

wirthfchaftlicher Wirthfchafts-Motive ausfchliefse. 

Unverkennbar ift mit diefer Art der Diskuffion der Boden 
wiedergewonnen, auf welchem allein die Frage des forftwirth- 

fchaftlichen Reinertrags und der allgemeinen Grundlagen der 

Waldwirthfchaft, Fragen rein volkswirtfchaftlicher Natur, 

zur endgültigen Löfung gebracht werden können. Diefe Löfung 

felbft it eine Aufgabe der Zukunft. Prefsler aber wird das 

Verdienft niemals abgefprochen werden dürfen, zum wiffenfchaft- 
lichen Fortfchritte eine mächtige Anregung gegeben zu haben. 

$. 21. Die Naturwissenschaften als forstliche Grundwissen- 
schaften. 

In dem weiten Kreife begründender Wiffenfchaften haben 

die auf die Forftwiffenfchaft angewendeten Naturwiffenfchaften 

85) Stenographifche Protokolle des Kongreffes. 1874. S. 189 fgde. 

8) Die forftl. Verhältniffe Preufsens. 1867. S. 123. 

#7) Nach mündlicher Aeufserung des Direktors der fächfichen Forfteinrich- 

tungs- Anftalt, Oberforftmeifter Roch, in der Verfammlung des fchlefifchen Forft- 

vereins zu Görlitz im Juli 1874. 

8%) Zeitfchrift für die gefammte Staatswiffenfchaft, 1867, S. ı fgde; 1871 

S. 589 fgde. — Vergl. auch Grunert und Leo, forftl. Blätter 1872, S. 4, wo 

ein offener Brief Hebferich’s an Judeich über die Reinertragstheorie, 
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feit lange mit Recht eine hervorragende Stelle eingenommen. 

Dabei hat fich jedoch den einzelnen naturwiffenfchaftlichen Ge- 

bieten gegenüber ein fehr verfchiedenes Intereffe geltend ge- 
macht. Theils trieben augenblickliche Nothftände zum eifrigen 

Studium der einen oder anderen Disciplin, wie dies den mehr 

und mehr drohenden Infektenverheerungen gegenüber betreffs 

der Forftentomologie der Fall war, theils richtete waidmännifche 

Liebe zu den Jagdthieren die Aufmerkfamkeit befonders auf 

diefe, theils endlich fehlte lange Zeit hindurch das wahre Ver- 

ftändnifs für diejenigen Aufgaben, deren Löfung den Forft-Natur- 

wiffenfchaften zuzuweifen war. Zoologie und befchreibende Forft- 

botanik, beide oft in einer dem forftwirthfchaftlichen Intereffe 

fremden, mehr der Liebhaberei, als dem wiffenfchaftlichen In- 

tereffe dienenden Ausdehnung, ftanden bis in die neuere Zeit 

befonders in Gunft, während Pflanzen-Anatomie und — Phyfologie, 

fowie Pflanzen-Pathologie ebenfo wie bodenkundliche Chemie 

fehr vernachläffigt wurden. 
Zu pflanzenphyfiologifchen und chemifch-bodenkundlichen 

Unterfuchungen fehlte es auch den überlafteten Lehrern der 
forftlichen Naturwiffenfchaften an den Forftfchulen — den ein- 

zigen Naturforfchern, welche der von dem allgemeinen wiffen- 

fchaftlichen Leben losgelöften Forftwiffenfchaft ihre Dienfte wid- 
meten, — an Zeit, oft an Fähigkeit, faft immer aber an den 

wiffenfchaftlichen Hülfsmitteln. Hier, wo der überaus mühfame 

Weg der mikrofkopifchen Unterfuchung und chemifchen Analyfe 

allein zur Problemlöfung führen kann, wo nur eine abfolut ex- 
akte Methode das Ziel erreichen läfst, zeigte es fich klar, wie 
fchwer die den Lehrern der Naturwiffenfchaften aufgedrungene 

Polyhiftorie den Ausbau unferer Wiffenfchaft fchädigte. Eine 
folche Lebensthätigkeit geftattet wohl noch die Zufammentftel- 

lung befchreibender naturwiffenfchaftlicher Werke, ermöglicht 

die äufsere Beobachtung in der Natur, aber fie fchliefst von 

vorneherein jede tiefe Unterfuchung aus, welche vielleicht mit 

vielen Tagen mühfeliger Arbeit am Mikrofkop oder im Labora- 

torium einen unfcheinbar kleinen Erfolg erzielt. — 
Bei Beginn diefer Periode gab es eine Naturforfchung im 

Dienfte der Forftwiffenfchaft fo gut wie gar nicht. Cotta ver- 
liefs den von ihm auf kurze Zeit befchrittenen Weg der exakten 
Forfchung, von anderen Aufgaben in Anfpruch genommen, bald 
wieder; Hundeshagen, der die Bedeutung der Naturwiffenfchaften 

für die rationelle Forftwiffenfchaft klarer erkannte, als alle 
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Früheren, vermochte doch feinerfeits nicht, die Forft-Natur- 

wiffenfchaften materiell zu fördern. DBechftein war zu fehr 

Polyhiftor, um auf irgend einem naturwiffenfchaftlichen Gebiete 
Nennenswerthes zu leiften und kam auch über das Gebiet der 

befchreibenden Naturkunde nicht hinaus. In Meyer hätte viel- 

leicht der Naturforfcher fich entwickelt, wenn er nicht ganz 

andere Bahnen eingefchlagen hätte. Bald nach 1820 aber be- 
gannen eine Reihe gelehrter Forfimänner und Forftlehrer fich 
mit den forftlich-angewendeten Naturwiffenfchaften zu befchäf- 

tigen und hierin lag ein bedeutfamer Fortfchritt, der fich jedoch 
aus den fchon angeführten Gründen nur langfam vollzog. Die 
neuefte Zeit hat dann durch Vermehrung der Lehrkräfte an 

den Forftfchulen gröfsere Spezialifirung und damit rafcheren 

Fortfchritt angebahnt. £ 

Das Anfangs erwähnte Verhältnifs der einzelnen Naturwiffen- 

fchaften zur Forftwiffenfchaft wurde gleichzeitig mit diefen Vor- 

gängen in neuefter Zeit richtiger gewürdigt. .Dafs die exakte 

Unterfuchung der phyfikalifchen Eigenfchaften und chemifchen 
Zufammenfetzung der Waldböden, und die genaue Beobachtung 

der Waffer- und Wärmebewegungen im Boden in Verbindung 

mit meteorologifchen Notirungen über die Verhältniffe der 
Atmofphäre, dafs die fcharfe Unterfuchung der phyfiologifchen 

Vorgänge im gefunden und kranken Baumkörper, auch diefe 

in Verbindung mit parallel gehenden Beobachtungen des Luft- 
meeres, dafs die exakte Erforfchung der Wirkungen, welche die 

forftwirthfchaftlichen Methoden der Bodenzurichtung, Beftands- 

begründung und Waldpflege auf das Gedeihen und die Ent- 

wickelung der Holzgewächfe üben, uns Auffchlufs zu geben 

haben über die Wirthfchaftlichkeit oder Unzuläfigkeit faft aller 
unferer Betriebsoperationen, dafs fie eine Reihe von Erfchei- 

nungen endgültig erklären und unzählige Probleme löfen werden, 

ift nunmehr allfeitig anerkannt, nicht minder, dafs man in allen 

diefen Richtungen nur durch methodifche, exakte Unterfuchung 

und niemals auf dem Wege der blofsen Beobachtung zu brauch- 

baren Ergebniffen gelangen wird. Dafs andererfeits die Forft- 

zoologie ihrem ganzen Wefen nach in einem ganz anderen Ver- 

hältniffe zur Forftwiffenfchaft fteht, als jene genannten Wiffen- 
fchaften, dafs fie niemals unfere wirthfchaftlichen Mafsregeln be- 

gründen, fondern uns nur lehren kann, wie wir gewiffen Feinden 

unferer Wirthfchaft entgegenwirken, ift wohl eben fo allgemein 
zugeftanden, 
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Unter dem Einfluffe diefer neueren Auffaffung wird fich die 
naturwiffenfchaftliche Forfchung, foweit fie der Forftwiffenfchaft 

dient, mehr und mehr mit aller Kraft der Bodenkunde und 

Klimalehre, fowie den pflanzenphyfiologifchen Unterfuchungen 

zuwenden. Hier liegt noch ein weites Feld faft unbebaut, 

während die Forftzoologie nahezu die ihr fpeziell zufallenden — 

der Natur der Sache nach auf einem relativ befchränkten Ge- 

biete fich bewegenden — wiffenfchaftlichen Aufgaben grofsen- 
theils bereits erfüllt hat.!) — Das Intereffe der Praktiker hat fich 

der Forftzoologie begreiflicherweife zu allen Zeiten mit befonderer 
Lebhaftigkeit zugewendet; zahlreiche Auffätze und Notizen forft- 

zoologifchen Inhaltes in allen forftlichen Zeitfchriften geben da- 
von Zeugnifs. Das wirthfchaftliche Intereffe aber mufs fich mehr 

und mehr in der Forftentomologie concentriren und es find 

deshalb hier die Werke von Ratzeburg ?) und Theodor Hartig °) 

an erfter Stelle zu nennen. Handbücher der Forftzoologie 

erfchienen von Döbner,*) Senft,°) Opel,6) Altum.’) Auf dem 

Gebiete der Ornithologie find die Schriften von Brehm, ®; Adolf 

') Meinem Grundfatze getreu, nicht die Entwickelung der Naturwiffenfchaften 

als felbftändiger Wiffenfchaften darzuftellen, fondern nur die Art, in welcher fich 

die Anwendung derfelben entwickelt hat, führe ich in der Regel nur die von Forft- - 

männern bearbeiteten Schriften an, diejenigen der Nichtforftmänner nur dann, 

wenn fie einen bedeutenden Einflufs auf die Ausbildung der forftlich-angewendeten 

Naturwiffenfchaften erlangt haben oder die Verhältniffe des Waldes und der Wald- 

wirthfchaft ganz befonders berückfichtigen. 

2) Die Waldverderber u. ihre Feinde. 1841. 6. Aufl. 1869. (Vergl. oben 

S. 258). — Ueber die Entwickelung der fulslofen Hymenopteren-Larven. 1832. — 

Entomologifche Beiträge. 1834. — Die Forftinfekten. 3 Theile und ein Nach- 

trag 1837 —44. — Die Ichneumonen der Forftinfekten. 2 Bde. 1844 — 48. 

3) Die Familien der Blattwespen und Holzwespen. 1837. I. Band eines gröfseren 

Werkes über die Aderfligler Deutfchlands mit befonderer Berückfichtigung ihres 

Larvenzuftandes und ihres Wirkens in Wäldern und Gärten. 

“) Ueber Döbner f. unten # 26. Handbuch der Zoologie mit bef. Berück- 

fichtigung derjenigen ‚Thiere, welche in Bezug auf Forft- und Landwirthfchaft 

nöthig find. 2 Thle. 1862. 

5) Lehrbuch d. forftl. Zoologie. 1857. 

6) Lehrbuch d. forftl. Zoologie. 1869. 

7) Forftzoologie I. Band, Säugethieree. 1872. II. Band, Vögel, 1873. 

Ill. Band, Infekten. ı. Abth. 1874. 

®) Das Leben der Vögel. (Populäre Schrift, in den Forfthäufern vielfach 

anzutreffen). 1861. 

®) Charakterzeichnungen der vorzüglichften deutfchen Singvögel. 1865. Ich 

führe diefes und ähnliche Werke an, weil ich der Anficht bin, dafs es allerdings 
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und Karl Müller,®) Altum, 10%) Borggreve !!) bemerkenswerth. 

Zum Schutz der für die Land- und Forftwirthfchaft nützlichen 

Thiere erhoben Gloger 1?) und Giebel 13) ihre Stimmen, Erfterer 

freilich nicht ohne Uebertreibungen, welche der an und für 

fich guten Sache eher fchaden als nutzen konnten. 

Unter den Praktikern waren nicht Wenige, welche diefem 
Wiffenszweige eine über das Dilletantenthum hinausgehende 

Thätigkeit zuwendeten und es zu wahrhaft wiffenfchaftlichen 
Leiftungen als Sammler oder Schriftfteller brachten. So Ober- . 

förfter v. Bernuth (Preufsen), 13) Forftmeifter Tifchbein (Birken- 

feld), #) Oberförfter Eichhoff 15) (Deutfch-Lothringen), Koch !%) 

(Bayern), Oberforftmeifter Werneburg (Erfurt) 17) u. Andere. 

Gute Beobachtungen über den Kiefernfpinner veröffentlichte der 

zur allgemeinen Bildung des Forftmannes gehört, mit den befiederten Waldbe- 

wohnern und ihrer Lebensweife bekannt zu fein, wenn auch die Forfttechnik von 

diefen Kentniffen nur wenig Gebrauch machen kann. 

0) Der Vogel und fein Leben. 1868. 2. Aufl. unter d. Preffe. 

1!) Die Vogel-Fauna von Norddeutfchland. 1869. 

12) Die nützlichften Freunde der Land- und Forftwirthfchaft unter E Thieren. 

1858. — Was ift zu thun zur allmähligen, aber ficheren und fchliefslichen Ver- 

hütung von Ungezieferfchäden und Mäufefrafs? 1861. — Abhandlungen über 

einige wichtige, den Schutz nützlicher Thiere betreffende Fragen. 1862. — Die 

Hegung der Höhlenbrüter. Aus Gloger’s Nachlaß. 1865. — 

'%) Geb. 1807 zu Hamm (Weflfalen), Oberförfter zu Jägerhof bei Stral- 

fund, Verfaffer zahlreicher werthvoller Auffätze in Grunerts forftl. Blättern etc. 

über forftentomologifche Gegenftände. Vergl. Ratzeburg, -Schriftfteller-Lexikon, 

S. 43 fgde. 

“) Peter Fr. Ludwig Tifchbein, 1813 in Eutin geb., befuchte dort das Gym- 

nafıum, ftudirte 1832 33 in Neuftadt Eb/W., nach einer gröfseren wiffenfchaftlichen 

Reife durch Deutfchland und Ungam noch ı Jahr lang in Heidelberg Mineralogie 

und Paläontologie. 1837 zum Forftauffeher, 1841 zum Forftamts-Auditor, 1842 

zum Öberförfter in Herrftein ernannt, wurde er 1863 Forftmeifter in Birkenfeld. 

T. befitzt eine Hymenopteren-Sammlung von hervorragender Bedeutung, hat fich, 

jedoch fchriftftellerifch weniger bethätigt, als durch unausgefetztes Selbftftudium 

und eifriges Sammeln. S. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 484. 

'5) Die Mundtheile etc. der europ. Xylophagen in der entomol. Zeitfchrift, 

1504,:9. 17. 

'%) Ueber Karl Ludwig Koch vergl. Ratzeburg, a. a. O. S. 283 (Biographie 

von Gigglberger). Koch war 1778 geboren und ftarb 1857, nachdem er 1846 

(er war feit 1826 Kreisforftrath in Regensburg) penfionirt worden war. Er war 

ein Mann von feltener Bildung, befonders Zoologe im allgemein wiffenfchaftlichen 

Sinne. Sein grofses Werk: »Syftem der bayerifchen Zoologie«, von dem der 

I. Bd’ fchon 1816 erfchien, ift nie fertig geworden. 

'”) Beiträge zur Schmetterlingskunde. 1864. (2 Bde.). — Der Schmetterling 

u, fein Leben. 1874. — 
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Oberforftmeifter von Bülow-Rieth, über den Maikäfer Plie- 

ninger. 1) Die Liebe des ganzen deutfchen Volkes aber zum 

Wald und zu den Thieren des Waldes gab fich in der weiten 

Verbreitung kund, welche die trefflichen populären Werke von 
Rofsmäfsler und Brehm fanden. 19) — 

Die Forftbotanik entwickelte fich in diefer Periode, wie 

bereits bemerkt, zunächft vorzugsweife in ihrem befchreibenden 

Theile, obwohl die Zeit gekommen war, welche den Ausbau 

einer wiffenfchaftlich begründeten Lehre von dem forftlichen 

Verhalten der Wald-Kulturpflanzen in voller Ausdehnung von 
ihr fordern durfte. 

Die Werke von Reum, 20) Behlen,?!) Zuccarini,2?2) Gwinner, 2) 

Koch,?*) Döbner,®) Senft,26) Fiscali,?7) Fifchbach, 28) Courtin, °) 

find vorzugsweife befchreibenden Inhaltes. 

Eine neue Epoche der Ausbildung der Forftbotanik wird 
durch die Arbeiten-von Theodor Hartig eingeleitet. Seine »voll- 

ftändige Naturgefchichte der forftlichen Kulturpflanzen Deutfch- 
lands« (1840) 3) und die »Pflanzenkunde in ihrer Anwendung 
auf Forftwirthfchaft« (1851) find die erften forftbotanifchen Werke, 
welche den Gegenftand in feiner ganzen Tiefe erfaffen und alle 
Ziele der Forfchung, wenn auch nicht erreichen, fo doch der 
fpäteren Arbeit enthüllen. 

18) Oben S. 259 in diefem Bande, wo die Schriften von v. Bülow verzeichnet. 

Plieninger, gemeinfafsliche Belehrung über den Maikäfer. 1868. 

1%) Namentlich die beiden Prachtwerke: »Der Wald«, von Rofsmäfsler (1863) 
und: »Die Thiere des Waldes«, von Brehm u. Rofsmäfsler. 2 Bde. 1864/67- 

20) Forftbotanik. 2. Aufl. 1825. 
21) Lehrbuch der befchreibenden Forftbotanik. 1823. Kompilation, wie faft 

alle Behlen’fchen Schriften. 

22) Charakteriftik der deutfchen Holzgewächfe im blattlofen Zuftande. 1829. 

33) Die Pflanzenfyfteme in forftwirthfchaftlicher Beziehung. 1832. (Leitfaden 

für den Unterricht). 

2) Dendrologie. I. Bd. 1869. II. Bd. 1872/73. 
25) Lehrbuch der Botanik für Forftmänner. 1853. 2. Aufl. 1858. 3. Aufl. 

1865. 

26) Lehrbuch der forftl. Botanik. 1857. 

27) Deutfchlands Forftkulturpflanzen. 2. Aufl. 1858. 

28) Katechismus der Forftbotanik. 1862. 

29) Die Familie der Coniferen. 1858. 
3%) Ueber Th. Hartig vergl. unten # 26, 28. Das erftgenannte Werk ift mit 

trefflichen Abbildungen verfehen; das zweite bildet den erften Band des Lehr- 

buchs für Förfter (von der 9. Aufl. an) und hat den Separat-Titel: »Luft-, Boden- 

und Pflanzenkunde in ihrer Anwendung auf Forftwirthfchaft«e. 
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Hartig kehrte zu dem mühfamen Wege der exakten Unter- 
fuchung zurück, den H. Cotta, Meyer u. A. einft befchritten, 
aber bald wieder verlaffen hatten. Eine ftattliche Reihe einzelner 

Spezialunterfuchungen ?') find die Früchte von Hartig’s uner- 

müdlicher Forfcher- Arbeit und ihrem Werthe gegenüber treten 

die Arbeiten Ratzeburgs auf diefem Gebiete fehr in den Hinter- 

grund. 32) 

Der von Hundeshagen #) einft als der richtige erkannte, 
von Th. Hartig mit fo ausgezeichnetem Erfolge betretene Weg 

ift feitdem nie wieder ganz verlaffen worden, obwohl aus be- 

reits angeführten Gründen das Fortfchreiten der wiffenfchaftlichen 

Forftbotanik nur ein langfames war. Reum®*) und Rofsmäfsler ®) 

befchäftigten fich mit der Phyfiologie der Holzgewächfe, Schlei- 

den’s Buch »die Pflanze und ihr Leben« wirkte fördernd und 

31) Vergl. folgende Schriften Hartigs: Ueber die Verwandlung der polyko- 

tylen Pflanzenzellen in Pilzgebilde (Roth- und Weifsfäule des Holzes). 1833. — 

Theorie der Pfanzenbefruchtung. 1842. — Beiträge zur Entwickelungsgefchichte 

der Pflanzenzelle. 1843. — Leben der Pflanzenzelle 1845. — Entwickelungsge- 

fchichte des Pflanzenkeims. 1858. — Anatomie der Rinde (in den »Jahresberichten« 

I, S.-ı58; vergl. auch im IV. Bande derfelben, wo eine Reihe phyfiologifcher 

Unterfuchungen). — Beiträge zur phyfiolog. Forftbotanik (Forft- u. Jagd-Zeit. 1856, 

S. 361; 1857, S. 281; 1859, S. 129, 4ıı fgde.). — Ueber die Entwickelungsfolge 

und den Bau der Holzfaferwandung (Sitzungsberichte der k. Akad. der Wiffen- 

fchaften. 61. Bd., ı. Abth. Wien, 1870). — Viele Auffätze in der botanifchen 

Zeitung, Forft- u. Jagd-Zeitung, den forftlichen Blättern u. f. w. 

Ratzeburg, der offenbar nicht gerade gut auf Hartig zu fprechen ift (ich er- 

innere an die perfönliche Gegnerfchaft Hartig’s und Pfeils, die, wie mir fcheint, 

auch Ratzeburg beeinflufst hat) erklärt im Schriftfteller-Lexikon S. 229 die Hartig’- 

fchen Arbeiten (Die Kulturpflanzen, Abhandlungen in den Jahresberichten, ‚den 

botanifchen Theil des Lehrbuchs für Förfter) für klaffifeh und Hanftein rühmt 

feine Fähigkeit richtig zu fehen. (Vergl. das Schriftfteller-Lexikon, S. 229; 

Hanftein’s »Zellkern«. S. 218). 

32) Ratzeburg fehlte Zeit und Ruhe zur mikrofkopifchen Unterfuchung, guter 

Wille und Fleifs ficherlich nicht. Seine hier in Betracht kommenden Werke find: 

»Die Standortsgewächfe und Unkräuter Deutfchlands und der Schweiz«. 1859. — 

»Die Waldverderbnifs oder dauernder Schade, welcher durch Infektenfrafs, Schälen, 

Schlagen und Verbeifsen an lebenden Waldbäumen entfteht. Zugleich ein Er- 

gänzungswerk zu den »Forftinfekten«e. 2 Bde. 1866/68. — Die Nachkrankheiten 

und Reproduktion der Kiefer nach dem Frafs der Forleule. 1862. — Vergl. auch 

oben S. 258. — 

33) Die Anatomie, der Chemismus und die Phyfiologie der Pflanzen. 1829. 

3) Pflanzen-Phyhiologie. 1835. 

5) Verfuch einer anatomifchen Charakteriftik des Holzkörpers der wichtigeren 

deutfchen Bäume und Sträucher (befonderer Abdruck aus dem Tharander forftl. 

Jahrbuch. IV). 1847. 
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anregend, ?*) Hanftein unterfuchte 1853 den Bau und die Ent- 

wickelung der Rinde 37) und Schacht, als tüchtiger Forfcher von 

Allen anerkannt, förderte durch feine werthvollen Unterfuchungen 
über den Aufbau und die Entwickelung der Baumgewächfe 

die wiffenfchaftliche Forftbotanik bedeutend. 3$) 

In derfelben Richtung haben dann Rofsmann, ®) Nördlinger,?0) 
Willkomm fortgearbeitet. Der zuletzt genannte gelehrte Forfcher, 

dem fowohl die befchreibende Forftbotanik,*!) als die Anatomie 

und Phyfiologie der Holzgewächfe reiche Förderung verdankt, 

wendete fich neuefter Zeit der Belaufehung der Krankheiten 

unferer Baumgewächfe zu. 

Die Pathologie der Forftpflanzen war bis dahin arg ver- 
nachläffigt. Ratzeburg hatte fich mit den Krankheitserfcheinungen 

an der Kiefer nach Infektenbefchädigungen 1862 befchäftigt, 

aber in der ihm eigenen äufserlichen und etwas flachen Art, 

36) Ueber Schleiden (Jacob Mathias, Profeffor in Jena, fpäter in Dorpat) vergl. 

Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon. S. 461. Ratzeburg beurtheilt Schleiden ungünftig 

und macht ihm unter Anderen den Vorwurf, dafs er in der kleinen Schrift »für 

Baum und Wald« von Berg, Cotta, Hartig, Pfeil u. A. nicht citirt bezw. ihre 

Schriften nicht benutzt habe. Diefer Vorwurf ift gewifs grundlos; denn über die Ge- 

genftände, welche Schleiden’s Schrift behandelt, haben jene forftlichen Schrift- 

fteller nichts Hervorragendes gefchrieben. Dem orthodoxen Ratzeburg mag aber 

der dogmatifche Standpunkt Schleidens anthipathifch gewefen fein. 

7) Vergl. folgende Arbeiten Hanftein’s: Unterfuchungen über den Bau und - 
die Entwickelung der Baumrinde. 1853. — Die Milchfaftgefäfse und die ver- 

wandten Organe der Rinde. Gekrönte Preisfchrift. 1864. — Ueber Johannes 

Hanftein (geb. 1822, feit 1855 Dozent an der Univerfität Berlin, 1852—1864 Mit- 

glied der forftwiffenfchaftlichen Examinations-Kommiffion, feit 1865 Profeffor in 

Bonn) vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 222 fgde. 

3) Dr. Hermann Schacht, geb. 1814 in Altona, geft. 1864 als Profeffor in 

Bonn und Direktor des botanifchen Gartens (vergl. Ratzeburg a. a. O. S. 454) 

bewährte fich fchon früh als ausgezeichneter Forfcher und gehörte zu den wenigen » 

Botanikern, welche, ohne an einer Forftfchule zu lehren, der Forftwirthfchaft volle 

Aufmerkfamkeit fchenkten und die Beziehungen derfelben zur Pflanzenwelt aufzu- 

fuchen ernftlich bemüht waren. Vergl. »Der Baum«, Studien über Bau und Leben 

der höheren Gewächfe, 1853. 2. Aufl. 1860. — 

3) Ueber den Bau des Holzes der in Deutfchland wild wachfenden und 

häufiger kultivirten Bäume und Sträucher. 1865. 

40) Vergl. unten # 26; Ratzeburg, Schrififteller-Lexikon, S. 379. Nördlinger’s 

hierher gehörige Schriften find: Der Holzring als Grundlage des Baumkörpers. 

1872. — Deutfche Forftbotanik. I. Bd. 1874. — Seine Querfchnitte der vorzüg- 

lichften Holzarten (in mehreren Bänden 1861, 1867, 1869) find als treffliches An- 

fchauungsmittel hier ebenfalls zu nennen, 

#1) Deutfchlands Laubhölzer im Winter. Ein Beitrag zur Forftbotanik. 1359. 

— Forftliche Flora von Deutfchland und Oefterreich. 1872. — 
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ohne von den Fortfchritten der chemifchen Methoden und dem 

Mikrofkop ausreichenden Gebrauch zu machen. Seine 1866— 
1868 erfchienene »Waldverderbnifs,« ebenfalls vorherrfchend pa- 

thologifchen Inhaltes, förderte die Lehre von den Krankheiten 
der Waldbäume ebenfalls nicht wefentlich und gehört überhaupt 
nicht zu feinen Meifterwerken. 

Ueber die verbreitetften Baumkrankheiten beftanden unter 
den Forftmännern die widerfprechendften Anfichten. Die Roth- 
fäule der Fichte war faft ein ftändiger Verhandlungsgegenftand 

der Forftvereine geworden, #2) und kam dennoch keinen Schritt 

vorwärts. Man fchrieb fie bald der Bodennäffe, bald der Tro-. 

ckenheit, bald der Zufammenfetzung des Bodens (Kalk), bald 

dem Klima, der örtlichen Lage, äufseren Wurzelverletzungen 

der jungen Pflanzen u. f. w. zu. Der Lärchenkrebs #) durchzog 

wie eine grofse Epidemie das ganze nördliche und mittlere 
Deutfchland; man glaubte, dafs er die Folge von Froft- und 

Infekten-Schäden, von klimatifchen Einflüffen, welche die in 

höheren Gebirgen heimifche Lärche an der ihr nöthwendigen 

ftarken Verdunftung hindern und dadurch Saftftockung, Saftfäul- 

nifs herbeiführen, fei.**) Mannigfache, längft bekannte Krankheits- 
erfcheinungen der Eichen, Kiefern, Tannen, Fichten hatten die 

Aufmerkfamkeit der Forftmänner erregt, aber nur zu äufseren 

Beobachtungen und Hypothefen aller Art Anlafs gegeben. Das 

Vorhandenfein von Pilzen bei faft allen Krankheitsprozeffen 

hatte man längft beobachtet, ohne über die Rolle, welche diefe 

kleinen Organismen fpielen, ein feftes Wiffen zu erlangen. 

Es mufs als eine der wichtigften Aufgaben der wiffenfchaft- 
lichen forftbotanifchen Forfchung angefehen werden, hier Licht 
zu fchaffen und Willkomm hat den dazu geeigneten Weg be- 

treten, #5) auf dem befonders R. Hartig in neuefter Zeit fortar- 

beitet. Wichtige Ergebniffe feiner Forfchung liegen fchon jetzt 
vor. 36) 

Viele Fragen find noch zu beantworten, Vieles, was heute 

dunkel ift, mufs noch erhellt werden, ehe wir durch die Unter- 

2) Man vergl. bef. die Verhandlungen des Harzer Forftvereins in faft allen 

Jahrgängen. 

“3) Vergl. die in Danckelmann’s Zeitfchrift VI. S. 219 veröffentlichte hifto- 

rifch-ftatiftifche Darftellung der Verbreitung der Lärchenkrankheit. 

“) Vergl. Reufs, »Lärchenkrankheit«. 1870. 

‘#%) »Die mikrofkopifchen Feinde des Waldes«. 2 Hefte. 1866/67. 

*) »Wichtige Krankheiten der Waldbäumes. 1874. 
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fuchungen der Forftbotaniker in den Stand gefetzt werden, eine 
wiffenfchaftlich begründete Lehre von dem forftlichen Verhalten 

der deutfchen Forftkulturpflanzen aufzuftellen. Aber wir 

kennen heute den richtigen Weg, auf welchem wir dies Ziel 

erreichen werden; diefer Weg kann nur auf dem Gebiete exakter 

Unterfuchung und der Problemlöfung durch Ifolirung der zu er- 
kennenden Stoffe und Kräfte liegen. Jeder Verfuch, auf anderem 
Wege vorzudringen, beruht auf Selbfttäufchung. Jene exakte Unter- 
fuchung kann nur gelingen, wenn die Arbeitstheilung auf den 

Forfthochfchulen dem jederzeitigen Stande der Wiffenfchaft ent- 
fprechend geftaltet wird. Jedes Hängenbleiben an der alten 

Polyhiftorie der Lehrer, jedes Zurückgehen auf dies Prinzip 

tödtet den wiffenfchaftlichen Fortfchritt. 7) 

Nur wenig ift bisher auf dem Gebiete der wiffenfchaftlichen 
forftlichen Bodenkunde geleiftet. Die überaus grofse Ausdeh- 
nung des zu bearbeitenden Feldes und die ungewöhnliche 

Schwierigkeit der Arbeit erklärt hier den langfamen Fortfchritt 
zum Theil. Aber es ift auch kein anderer Zweig der Natur- 

forfchung auf den Forftfchulen bisher fo arg vernachläffigt ge- 

wefen als diefer. 
Die älteren Werke von Krutzfch, #3) Behlen, #9) Reuter, 50) 

Hundeshagen 5!) entftanden vor 1840, alfo in einer Zeit, welche 

die neueren Fortfchritte der Chemie noch nicht kannte. Hundes- 

hagen klebt noch vollftändig an der Humustheorie, fo anregend 

übrigens feine Schrift über Bodenkunde gewirkt hat. Er behilft 
fich auch noch mit allerlei naturphilofophifchen Formeln, wo 

ihm klare Begriffe fehlen und erinnert dadurch ftellenweife an 

die Alchymie und ihre myftifchen Künfte. 5?) 

47) Die Lehre von der natürlichen Verbreitung der forftlichen Kulturpflanzen 

(forftliche Pflanzengeographie) ift durch Sendtner (die Vegetationsverhältniffe Süd- 

bayerns, 1854), Unger (über den Einflufs des Bodens auf die Vertheilung der Ge- 

wächfe etc. 1836), Hanftein (Verbreitung und Wachsthum der Pflanzen zwifchen 

Rhein, Main und Neckar etc. 1859) u. A. in einer auch die forftlichen Intereffen 

wahrnehmenden Art bearbeitet worden. 

48) Gebirgs- u. Bodenkunde für den Forft- und Landwirth. 2 Thle. 1827/42. 

49) Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde in Beziehung auf das Forftwefen. 

2 Abtheilungen. 1826. 

5%) Der Boden und die atmofphärifche Luft in allfeitigen materiellen, gas- 

förmigen und dynamifchen Einwirkungen auf Ernähren und Gedeihen der Pflanzen 

mit Bezug auf Land- und Forftwirthfchaft. 1833. 

51) Die Bodenkunde in land- und forftwirthfchaftlicher Beziehung. 1830. 

52) Vergl. u. A. # 14—19, 26— 31, 80 des angeführten Werkes und das von 

Bernhardt, Forstgeschichte. III. 21 
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Die neueren Werke von Senft,5®) Grebe, 54) G. Heyer 5) 

ftehen vollkommen auf der Höhe moderner naturwiffenfchaft- 

licher Anfchauung; aber fie finden ihre gröfste Bedeutung in 

ihrer Eigenfchaft als Lehrbücher, faffen mehr das bereits Be- 

kannte zufammen, als dafs fie aus origineller Forfchung hervor- 

gegangen wären und vermochten fomit nicht, einen eigentlich 

wiffenfchaftlichen Fortfchritt zu bewirken. 5%) Daffelbe gilt von 

der Bodenkunde Pfeils, welche 1842 in den kritifchen Blättern 

zuerft erfchien.5”) — 

Die Stätten der bodenkundlichen Forfchung werden in Zu- 
kunft die forftlichen Verfuchsanftalten fein und es werden die 

Chemiker, welche denfelben beigegeben find, es als ihren Beruf 
zu erkennen haben, die einfchläglichen Aufgaben zu löfen. — 

Mineralogie, Geognofie und Geologie treten nicht in un- 

mittelbare Beziehungen zur Forftwiffenfchaft, bilden jedoch die 

Grundlagen der Bodenkunde und haben demgemäfs grofse Be- 
deutung für den Forftmann. Ihr Studium hat trotz der nicht 
primären Bedeutung diefer Wiffenfchaften doch die gebildeten 

Forftmänner namentlich der deutfchen Berg- und Hügelländer 

lebhaft befchäftigt und in mehr als einem Forfthaufe am Harze, 

in Thüringen, im weftlichen und füdlichen Deutfchland fand 
man anfehnliche oryktognoftifche und geognoftifche Sammlungen. 

Bernhard Cotta gab 1842 in feiner »Anleitung zum Studium 
der-Geognofie und Geologie, befonders für deutfche Forftwirthe, 
Landwirthe und Techniker« den Forftmännern ein klafüfches 

Werk in die Hand, welches zwar den Zufammenhang der geo- 

logifchen Verhältniffe mit der forftwirthfchaftlichen Produktion 

ftiefmütterlich genug behandelt, aber immerhin zum Studium 

Hundeshagen gegebene Vegetationsfchema. Vergl. auch Fraas, Gefchichte der 

Landbau- und Forftwiffenfchaft, S. 621. 

53) Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde. 2 Thle. 1847. — Lehrbuch der 

forftl. Geognofie, Bodenkunde und Chemie. 1857. — Der Steinfchutt und Erd- 

boden. Für Land- und Forftwirthe. 1867. 

5‘) Gebirgskunde, Bodenkunde u. Klimalehre in ihrer Anwendung auf Fortt- 

wirthfchaft. 1853. 2. Aufl. 1858. 3. Aufl. 1865. — 

55) Lehrbuch der forftl. Bodenkunde und Klimatologie. 1856, 

56) Aufser den genannten Werken wurden von Forftmännern vielfach die 

Werke von Schübler (Grundfätze der Agrikulturchemie), ‚Fallou (Anfangsgründe 

der Bodenkunde, 1857, und: Grund und Boden des Königreichs Sachfen. 1868) 

und Sprengel (Bodenkunde, 1837) benutzt, obwohl fie die Beziehungen zur Forft- 

wirthfchaft nicht befonders behandeln. 

#) Bd. XVII. 2. S. 102 fgde., 
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anregte und demfelben eine wiffenfchaftliche Grundlage verlieh. 
Nicht minder thaten dies Cotta’s fpätere Werke: »Praktifche 

Geognofie f. Land- und Forftwirthe« (1852) und »Deutfchlands 
Boden, fein geologifcher Bau und deren Einwirkungen auf das 

Leben der Menfchen« (1854).°9) Die Aufgabe der wiffenfchaft- 

lichen forftlichen Bodenkunde, die Grundlage für eine forftliche 

Standortslehre zu gewähren, kann nur gelöft werden, indem 

die erftere in enge wiflenfchaftliche Verbindung tritt mit der 

Meteorologie und Klimalehre. 

Für letztere Wiffenfchaft ift der Weg exakter Unterfuchung 

fchon längft betreten und es ift Dove,5?) der hier eine neue 

Epoche begründet hat. Neben ihm haben Hoffmann,®°) Mühry, 6!) 

Schmid #2) u. A. Ausgezeichnetes geleiftet. Unter den Forft- 

männern haben Pfeil, 63) Klauprecht, 6%) Grebe,5) G. Heyer ®) 

die Klimatologie in fpezieller Beziehung auf die Forftwirthfchaft 

dargeftellt. Dabei aber fehlte es bis in die neuefte Zeit an ex- 

akten Beobachtungen im fpeziell forftwiffenfchaftlichen- Sinne, 

und die Spezial- Aufgaben der forftwiffenfchaftlichen Forfchung, 

die Klarftellung der Wärme- und Waffer-Bewegungen im Boden, 

der Wärmeverhältniffe des Stamm-Innern und der verfchiedenen 

Baumhöhen, die Vergleichung der Temperaturen, Verdunftung, 

Luft- Feuchtigkeit im Walde und freien Felde, die Beziehungen 

») Für den Harz hat Hausmann (»über die Bildung des Harzgebirges«) fChon 

1842 eine gute geologifche Arbeit geliefert. Die meifterhaften geologifchen 

Kartenwerke von v. Dechen (Geogn. Ueberfichtskarte von Deutfchland. 1839. 

2. Aufl. 1869. — Geol. Karte von Deutfchland 1870, auch eine — allerdings fehr 

theure — geol. Karte der Rheinprovinz u. f. w.) find bis jetzt wenig von Forft- 

männern benutzt worden. 

59) Vergl. »Meteorologifche Unterfuchuüngen« 1837, »über den Zufammenhang 

der Wärmeveränderungen der Atmofphäre mit der Entwickelung der Pflanzen«, 

1846; »klimatologifche Beiträge«. 2 Thle. 1857/69; endlich die periodifchen Ver- 

öffentlichungen Dove’s in der amtlichen Statiftik Preufsens, welche die Beobach- 

tungsergebniffe des deutfchen meteorolog. Beobachtungsfyftiems enthalten. 

60) Witterung u. Wachsthum oder Grundzüge der Pflanzenklimatologie, 1857. 

61) Klimatologifche Unterfuchungen etc. 1858. — Unterfuchungen über die 

Theorie und das allgemeine geographifche Syftem der Winde. 1869. Letzteres 

Werk befonders wichtig für die Begründung der Lehre von den Windbruch- 

fchäden in den Forften. — 

62) Lehrbuch der Meteorologie. 1860. 
63) Neue vollftändige Anleitung zur Behandlung etc. der Forften. I. Abthlg. 

S. 65 fgde. (in der Ausg. von 1854). 

6) Die Lehre vom Klima in land- und forftwirthfchaftl. Beziehung. 1840. 

65) Oben Note 54. 
66) Oben Note 55. 

21 
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zwifchen Luftwärme, Bodenwärme und der Baumvegetation u. f. w. 

konnten durch die Unterfuchungen der Meteorologen von Fach 
und mit der von ihnen angewendeten Methode nicht gelöft wer- 

den. Es war daher die Errichtung forftlich-meteorologifcher 

Stationen ein bedeutfamer Fortfchritt und die Verdienfte von 

v. Berg, Krutzfch und befonders Ebermayer auf diefem Gebiete 
find hoch anzuerkennen. 67) 

Wie in fo mancher anderen Beziehung, fo ftehen wir auch 

hier an der Schwelle einer neuen Zeit, die mit exakten Metho- 

den den Grundlagen der Forftwirthfchaftslehre fich zuwendet. 
Die Aufgaben, welche noch zu löfen bleiben, find ihrem Wefen 

und ihrer Bedeutung nach klar erkannt; die Forftwiffenfchaft 

wird aus der hoben Blüthe der naturwiffenfchaftlichen Forfchung, 

aus den rafchen Fortfchritten der phyfikalifchen und chemifchen 

Methoden und Unterfuchungen ihrerfeits eine Fülle von Wahr- 
heit gewinnen. Die in neuefter Zeit angeftrebte Reform des 

forftlichen Unterrichtswefens führt — dies ift fchon heute als 

feftftehend zu betrachten — zu einer der wiffenfchaftlichen Ar- 

beit in hohem Grade förderlichen Arbeitstheilung auf den Forft- 

hochfchulen und die ganze Entwickelung in diefer Richtung 

darf uns mit Zuverficht für die Zukunft unferer Wiffenfchaft 

erfüllen. 

$ 22. Die allgemeine Wirthschaftslehre äls forstliche Grund- 
wissenschaft und die Staatsforstwirthschaftslehre. 

Kein anderer Zweig forftlichen Wiffens ift fo weit zurück- 
geblieben, als der, welcher feinen Stoff in der allgemeinen 

Wirthfchaftslehre fammelt; keine andere Thatfache fpricht fo 

fehr gegen die ifolirten Fachfchulen, als diefe: dafs fie gänz- 
lich unfähig gewefen find, den forftwiffenfchaftlichen Fortfchritt 
in diefer Richtung zu pflegen. 

Die Stellung, welche die allgemeine Wirthfchaftslehre der 
Forftwirthfchaftslehre gegenüber einnimmt, ift fo wenig — auch 

heute noch — gewürdigt, dafs man in den forftwirthfchaftlichen 
Prüfungen viel eher nach dem Gefieder von Enten, die auf dem 

Meere oder grofsen Landfeen (ficherlich aber nicht im Walde) 
leben, fragt, als nach dem Begriff und Wefen von Wirthfchaft, 

Arbeit, Kapital, Rente; dafs man von dem wiffenfchaftlich ge- 

bildeten Forftmanne viel eher ‘alle möglichen Spezialitäten der 

67) Oben $. 306 in diefem Bande. 

u A een See 
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Kryftallographie, der Chemie u. f. w. fordert als eine einiger- 
mafsen befriedigende Kenntnifs der Gefetze, welche in den 
wirthfchaftlichen Handlungen des Forftwirthes eben fo gut, wie 
in denen eines jeden anderen wirthfchaftenden Menfchen fich 
wirkfam erweifen. — ; 

Bei Beginn diefer Periode lagen in Bezug auf die wiffen- 

fchaftliche Begründung der Forftwirthfchaftslehre nur wenige, 

von Kameraliften ausgegangene Schriften vor, die zudem meift 

von dem Geifte des Merkantilismus beherrfcht waren; die be- 

gründende Wiffenfchaft felbft begann fich erft feit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts zu ordnen; der gewaltigen Anregung, welche 
die Lehrfätze des Adam Smith gegeben hatten, folgend, wen- _ 

deten fich zahlreiche begabte Forfcher einem Gebiete zu, auf 

welchem einft (im Mittelalter) wunderfam verfchwommene philo- 

fophifch-theologifche Vorftellungen, fpäter die Irrlehren des 

Merkantilismus, Phyfiokratismus und Kommunismus fich um die 

Herrfchaft geftritten hatten. 

Selten — mögen wir auch die Gefchichte aller Wiffenfchaften 

durchforfchen — tritt uns die epochemachende Bedeutung eines 

Werkes fo klar entgegen, als dies betreffs der »Inquiry into 

the nature and caufes of the wealth of nations« von Smith der 

Fall ift. Mit begeiftertem Eifer bauten Männer, wie G. Sartorius, !) 
A. F. Lüder,?, Chr. Jak. Kraus,3) L. H. von Jakob, °) Chr. S. 

Schlözer, ®) ‚Graf Soden,®) G. Hufeland,”) J. F. E. Lotz,®) 

1) Profeffor in Göttingen, geft. 1828. Man vergl. fein Werk: »Von den 

Elementen des Nationalreichthums und von der Staatswirthfchaft, 1806« (neu auf- 

gelegt 1828); auch feine Abhandlungen, die Elemente des Nationalreichthums u. 

die Staatswirthfchaft betr. ı. Th. 1806. 

2) »Ueber Nationalinduftrie und Staatswirthfchaft nach Ad.Smith bearbeitets. 1810. 

3) 1807 geft. Vergl. feine »Vermifchte Schriften über ftaatswirthfchaftliche, 

philofophifche und andere wiffenfchaftliche Gegenftände herausgegeben von Hans 

v. Auerswald«. 4 Thle. 1808 9. 

4) Geft. 1827; Vergl. feine »Grundfätze der National-Oekonomie oder National, 

Wirthfchaftslehre«. 1809 (2. Aufl.); ferner: Die Staatsfinanzwiffenfchaft, theoretifch 

und praktifch dargeftellt und erläutert durch Beifpiele aus der neueren Finanz- 

gefchichte europäifcher Staaten. 2 Bde. ı82r. 

5) Anfangsgründe der Staatswirthfchaft, 1805. 
6) Geft. 1831. Vergl. das von ihm verfafste Werk: »Die Nationalökonomie, 

ein pbilofophifcher Verfuch über die Quellen des Nationalreichthums«. 1805— 1811. 

5 Bde. Mit Nachträgen bis 1823. 
7) Geft. 1817. Er fchrieb: Neue Grundlegung der Staatswirthfchaftskunft. 

1807 — 1813. 

®) Joh. Friedr. Eufebius Lotz, »Revifion der Grundbegriffe der National- 



Karl Arnd,°) J. Schön, 1% C. W. Chr. Schütz, 1!) K. H. Rau,'2) 

von Thünen, !3) Hildebrand %) u. A. die von Ad. Smith ange-, 

regten Gedankenfolgen weiter aus. Ihnen fchloffen fich dann 
mit etwas veränderter Methode !?) Knies, 16) Stein, 1) Wilhelm 

Rofcher,*8) H. v. Mangoldt, 19) Max Wirth 2%) und viele Andere 

wirthfchaftslehre« (Koburg 1811/14) und »Handbuch der Staatswirthfchaftslehre« 

(Erlangen 1821). 

9) Verf. von »Die neue Güterlehre« (Weimar 1821) und: »Die naturgemäfse 

Volkswirthfchaft« (Hannover 1845), auch von der bereits citirten Schrift: »Die 

materiellen Grundlagen und fittlichen Forderungen der europäifchen Kultur«. 1835. 

10) Neue Unterfuchung der Nationalökonomie und der natürlichen Volks- 

wirthfchaftsordnung, 1835. 

11) Grundfätze der Nationalökonomie, 1843. 

12) Karl Heinrich Rau, Lehrbuch der politifchen Oekonomie. 3 Bde. I. Bd. 

Grundfätze der Volkswirthfchaftslehre, 1826. 7. Aufl. 1863. II. Bd. Grundfätze 

der Volkswirthfchaftspolitik, 1828. 5. Aufl. 1862/63. IlI. Bd. Grundfätze der 

Finanzwiffenfchaft, 1832/37. 5. Ausg. 1864/65. 

13) Joh. H. v. Thünen, der ifolirte Staat in Beziehung auf Landwirthfchaft 

und Nationalökonomie. I. Th. 1842. (2. Aufl.). 

1%) Die Nationalökonomie in Gegenwart und Zukunft, 1848. 

15) Ueber die Methoden der Nationalökonomik vergl. W. Rofcher, die Grund- 

lagen der Nationalökonomie, 1864. (5. Aufl.) S. 38 fgde.' 

Im Mittelalter herrfchte die theologifche Methode ganz allein (Betrachtung 

des Wirthfchaftslebens als eines Theils der göttlichen Weltordnung, noch 1819 

verfucht durch Ad. Müller in der Schrift: Nothwendigkeit einer theologifchen 

Grundlage der gefammten Staatswiffenfchaften etc.); im 17. Jahrh. trat eine mehr 

juriftifche Betrachtungsweife hervor, welche an die Stelle der in der Wirth- 

fchaft geltenden ‚Gefetze menfchliche Rechtsordnungen zu fetzen trachtete; eine 

mathematifche Behandlungsweife verfuchte v. Thünen (geometrifche Methode) 

im »ifolirten Staate«, auch Rau -(Lehrbuch I, 2 154); die meiften obengenannten 

Schriftfteller aber gingen von idealen Zufländen aus und konftruirten das Wirth- 

fchaftsleben in idealiftifcher Art, wie es fein follte, nicht wie es ift. Es 

ift das Verdienft Rofcher’s, feit 1843 (vergl. »Grundrifs zu Vorlefungen über die 

Staatswirthfchaft nach gefchichtlicher Methode. 1843«), der hiftorifch-phyfiologifchen 

Methode der Forfchung Eingang verfchafft zu haben, d. h. jener Methode, welche 

. die gegenwärtig im Wirthfchaftsleben hervortretenden Erfcheinungen im Einzelnen 

und mit allen Hülfsmitteln der Wiffenfchaft unterfucht und aus vielen gleichartigen 

Einzelerfcheinungen auf das der Erfcheinung zu Grunde liegende Gelfetz 

fchliefst, zugleich aber die Entwickelung der Erfcheinungen hiftorifch bis zu 

ihrem erften Auftreten in der Gefchichte verfolgt und fo eine hiftorifche Ver- 

gleichung erreicht, damit zugleich die Erkenntnis des Entwickelungsge- 

fetzes. 

'#) Die pol. Oekonomie vom Standpunkte der gefchichtlichen Methode, 1853. 

'7) Lehrbuch der Volkswirthfchaft, 1858. ’ 

8) Syftem der Volkswirthfchaft, 1854. 5. Aufl. 1863. 

'%) Grundrifs der Volkswirthfchaftslehre, 1863. 

20) Grundzüge der Nationalökonomie. 2Bde. 1860/61. 4. Aufl. desI. Bandes 1871. 



an, welche heute auf den deutfchen Hochfchulen lehren oder 

die Gefetze des Wirthfchaftslebens aus der praktifchen Kennt- 
nifs des letzteren felbft abzuleiten beftrebt find.?') Die ge- 

nannten Forfcher wendeten der Forftwirthfchaft nur geringe 

Aufmerkfamkeit zu; fie erörterten allerdings gelegentlich gewiffe, 
auf die Forften bezügliche wirthfchaftspolitifche Tagesfragen, 

wie die der Veräufserung der Staatsforften ??) und die der 

Staatsoberaufficht über die Privatwaldungen; 23) oder wir finden 

auch, wie in der von Schmalz herausgegebenen »Encyklopädie 
der Kameralwiffenfchaften« einen kurzen Abrifs der Forftwirth- 

fchaftslehre; aber die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der 

Waldwirthfchaft haben erft Rau, Rofcher, Schultze von den 

Nationalökonomen, von den Forftleuten allein Fr. W. L. Pfeil 

unterfucht. 

Man hätte wohl annehmen können, dafs die gemeinfame 

Arbeit diefer geiftvollen Männer die bezüglichen wiffenfchaftlichen 

Fragen rafcher Löfung hätte zuführen müffen. Wir werden 
jedoch bei einer kurzen Umfchau über die bezügliche Literatur 
erkennen, dafs dem nicht fo gewefen ift. 

Pfeil hatte 1822, als er feine »Grundfätze der Forftwirth- 

fchaft in Bezug auf die National-Oekonomie und Staatsfinanz- 

wiffenfchaft« fchrieb, offenbar ein Werk übernommen, welches 

feine Kräfte überftieg. 

Rau und Rofcher wendeten fich, im Befitze vollkommenfter 

Kenntnifs der Volkswirthfchaftslehre, der Erforfchung derjenigen 

Grundlagen der Forftwirthfchaft zu, welche auf dem Gebiete 

der Volkswirthfchaft liegen; aber fie vermochten es nicht, die 

wirthfchaftswiffenfchaftliche Grundlage der Forftwirthfchaftslehre, 

welcher fie zu fern ftanden, vollftändig aufzubauen. Sie gaben reiche 

Anregung, welcher die wiffenfchaftlich arbeitenden Forftmänner 

hätten folgen müffen. Dafs fie dies nicht thaten, dafs fie, feft- 

klebend an dem unklaren fyftematifch falfchen Begriffe der 

»Staatsforftwirthfchaftslehre«, die alten Irrwege verfolgten, ift, 

wie fchon Pfeil nachgewiefen, ein Zeichen forftlicher Einfeitig- 

keit und war nur dadurch möglich, dafs die Pflegeftätten der 

21) Hier find Schultze-Delitfch, Lette, A. Wagner, O. Michaelis, Engel, O. 

Hübner und viele Andere mit Ehren zu nennen. 

22) Die Anfichten des Grafen Soden, v. Schmalz, v. Jakob, Sartorius, Lotz 

über diefen Gegenftand habe ich im II. Bde. S. 250/251 dargelegt. 

23) Vergl. II. Bd. diefes Werkes, $. 277. 
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deutfchen Forftwiffenfchaft jener oft hervorgehobenen Verein- 

famung und geiftigen Verarmung verfielen. — 

Die Volkswirthfchaftslehre des 19. Jahrhunderts hat fich von 

jener polyhiftorifchen, encyklopädifchen Richtung losgelöft, welche 
wir die kameraliftifche nennen und die, wie mehrfach nachge- 

wiefen, von fo hervorragender Bedeutung für die Forftwirth- 

fchaftslehre war. In ihr lagen die allgemeine Wirthfchaftslehre, 

die Land- und Forftwirthfchaftslehre, Bergbaukunde, Gewerbe- 

und Handelskunde, Lehre von der Wirthfchaftspolitik und Polizei 
in einer Vermengung, welche zur fyftematifchen Unklarheit und 

zur Verdunkelung der begrifflichen Grenzen führte. Ganz auf - 

dem Boden diefer alten kameraliftifchen Anfchauung nun fteht 

Schmalz. 
Er behandelt zunächft einige volkswirthfchaftliche Grund- 

lehren (Vermögen, Reichthum, Werth etc.), dann die Lehre vom 

Staate, die Gewerbskunde (Landwirthfchaftslehre, Forftwirth- 

fchaftslehre, Bergbaukunde, Technologie), in einem 2. Abfchnitte 

die »merkantilifche Gewerbskunde«, d. h. die Lehre von dem 

Gewerbs-Gewinne (Unternehmergewinn, Wirthfchaftsreinertrag); 

weiterhin den Handel und die Lehre vom Kapital. Der 2. Haupt- 
theil des Buches behandelt die »Staatswirthfchaft« unter den 

Rubriken »eigentliche Staatswirthfchaft« (nach Schmalz iden- 
tifich mit Nationalökonomie; denn er entwickelt hier lediglich 
feine phyfiokratifchen Ideen), »Gewerbe-Polizei« und »Finanz- 
wiffenfchaft.« 

Der kurze Abfchnitt über Forftwirthfchaftslehre, von G. L. 

Hartig bearbeitet #) (24 S. lang) ift ein fehr knapper Auszug 

aus dem Lehrbuch für Förfter, enthält ein wenig Forftbotanik, 

Waldbau, Forftbenutzung, aber dasjenige, was man hier fuchen 

follte — die Begründung forftwirthfchaftlicher Regeln durch die 

Lehrfätze der allgemeinen Wirthfchaftslehre — findet man nicht 

mit einem Worte erwähnt. 

Pfeil wollte in feinen »Grundfätzen der Forftwirthfchaft« 

unterfuchen »wie die Forften ohne Rückficht auf Art und Form 

der Erzeugung behandelt werden müffen, fo dafs bei der gröfsten 

Sicherheit der Befriedigung unferer Bedürfniffe, der gröfste Er- 
trag für die Nation daraus genommen werden kann; was die 

Regierung zu thun hat, um bei der gröfsten Freiheit der Be- 

°‘) Der über Landwirthfchaft vom Staatsrath Thaer, der über Bergbau von 

Staatsrath Rofenftiel, der technologifche von Geheimerath Hermbiftädt. 
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nutzung gegen alle aus diefer Freiheit entfpringenden Nachtheile 
- gefichert zu fein.« ®) 

Pfeil identifizirt auch feinerfeits »Staatswirthfchaft« und 

» Volkswirthfchaft;« das Buch leidet an wiffenfchaftlichen Mängeln 
mancherlei Art; die Syftematik ift wenig klar durchgebildet, 
fehr verfchiedenartige Dinge find vermengt. Trotz alledem aber 

ift auch diefe, wenn auch unvollkommne, Leiftung Pfeils be- 

wundernswerth, wenn wir daran denken, dafs er Autodidakt war. 

Er unterfucht zunächft die Beziehung, in welcher die Forften 

zur Nationalökonomie ftehen, ihre Wichtigkeit für die Befriedigung 
der Holzbedürfniffe etc. und die Bedeutung derfelben für Klima 

und Bodenkultur, ihren Gefammtertrag endlich für die »National- 

wirthfchaft« im Vergleich zu dem landwirthfchaftlich benutzten 

Grunde. Im zweiten Abfchnitte handelt er von der Normalwald- 

fläche eines Landes, von den Nachtheilen der forftlichen Ueber- 

produktion, von den Nachtheilen des Staatsforftgewerbes, von 

der Freiheit des Privatforftgewerbes. Ein dritter Abfchnitt be- 
handelt die Forftpolitik und Forftgefetzgebung. 

Der zweite Band enthält einen Abrifs der Finanzwiffenfchaft 

in Bezug auf die Forftwirthfchaft, die »Forftverwaltungskunde« 

und eine »ftaatswirthfchaftliche Jagdkunde.« 

Ueberblicken wir diefe umfaffende Arbeit Pfeil’s, fo fpringt 

es fofort in die Augen, dafs der Grundcharakter derfelben le- 

diglich eine Anwendung der Lehren des Adam Smith auf die 
deutfche Forftwirthfchaft ıft. In vielen Beziehungen wiederholen 
fich die Anfichten Pfeils, welche er 1816 in der »Freimüthigen 

Unterfuchung« niedergelegt hatte. Zweck der Urproduktion, fo 
führt Pfeil aus, fei Gewinnung der höchften Boden-Reinrente. 

Das richtige Verhältnifs zwifchen Feld und Wald werde dadurch 
hergeftellt, dafs jeder Boden fo benutzt werde, dafs er die 

höchfte Reinrente für das Nationaleinkommen wirklich abwerfe. 

“ Die höchfte Intenfivität der Forftwirthfchaft aber werde lediglich 

bewirkt durch gänzliche Freiheit derfelben. Die höchfte Stufe 

der Waldkultur werde auch nur erreicht, wenn die ganze Wald- 

wirthfchaft eines Landes in der Hand von Privaten fei. Aus 

vielen Gründen fei der Staatswaldbefitz zu verwerfen; doch fei 

die Veräufserung der Staatsforften mit vorfichtiger Beachtung 

der gefammtwirthfchaftlichen Verhältniffe des Landes und jeden- 
falls nur ganz allmählig zu bewirken. Schutzwaldungen feien 

25) Grundfätze, I, S. 16. 
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zu erhalten und unter Aufficht des Staates zu ftellen. Die Ver- 

breitung einer volksthümlichen Forftwiffenfchaft) fei ein 

wichtiges Mittel, um die höchften Walderträge bei allen Wirth- 

fchaftswäldern herbeizuführen und hier liege die wichtigfte Auf- 

gabe der Forftpolitik. — 
Diefe Sätze charakterifiren den Standpunkt Pfeil’s vollkommen. 

Der Grundzug feiner Betrachtungen ift die freie Konkurrenz des 
Erwerbstriebes der Privaten, von der er die höchfte Ausnutzung 
der Bodenkraft im Intereffe der Volkswirthfchaft erwartet. Hätte 

er die Eigenart der Waldwirthfchaft anderen Produktionszweigen 

gegenüber und die befondere Natur der waldwirthfchaftlichen 

Kapitalien fchärfer unterfucht, fo würde er wahrfcheinlich zu 
anderen Ergebniffen gelangt fein. Statt deffen bemüht er fich, 

die ganze Wirthfchaft den einmal von ihm a priori als richtig 

anerkannten Smith’fchen Theorieen anzupaffen und er thut dies 
mit wahrer Naivetät da, wo er von den traurigen Folgen der 

Wälderverwüftung fpricht. — 2”) Die hier kurz analyfirte Arbeit 

Pfeil’s fand nur geringe Anerkennung. Der von ihm betretene 

Weg blieb faft ganz unbebaut, bis feine Lehrfätze in Bezug auf 
die Ziele der Forftwirthfchaft in neuefter Zeit, wie ich gezeigt 

habe, durch Prefsler in mathematifcher Geftaltung auf die forft- 

literarifche Tagesordnung geftellt wurden. 

Rau trat in feiner »Volkswirthfchaftslehre« 28) einigen der 

von Pfeil aufgeftellten Sätze entgegen. Seine Unterfuchungen 
über die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der Forftwirthfchaft 
gehen viel mehr in die Tiefe, als die von Pfeil. Rau beftreitet, 

dafs das Nationaleinkommen in allen Fällen dadurch bereichert 

werde, dafs Kapitalien aus den Holzbeftänden gezogen und dem 

Verkehr übergeben würden. 2?) Die Herabfetzung des Umtriebes 
bereichere vielleicht den Einzelnen, aber fie fchädige in vielen 

Fällen die Volkswirthfchaft, weil nun die Roh- und Rein-Erträge 

des Forftgrundes fich dauernd vermindern und zur Erzeugung 

derfelben Holzmaffe wie früher eine gröfsere Bodenfläche er- 
forderlich fei. Der Ausfall an Einnahme aber, den die Wald- 

befitzer künftig erleiden, müffe von den Uebrigen getragen werden. 

Rau erkannte die befondere Natur des Holzvorrathes, welcher 

26) Grundfätze der Forftwirthfchaft, I, S. 445. 

=) A. a. ©. 5371 fgde. 

28) Ich citire nach der 3. Aufl. von 1837. 

2°) Volkswirthfchaftslehre, S. 433. 
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kein eigentliches Kapital if, obwohl ihm einige wefentliche 

Merkmale deffelben zukommen, weit klarer als Pfeil. Seine 

kurze, aber fehr klare Abhandlung über die volkswirthfchaft- 

liche Bedeutung der Holzpreife ift fehr bemerkenswerth. %) 

Nach ihm hat Keiner der Nationalökonomen der Forftwirth- 

fchaft fo viel Aufmerkfamkeit zugewendet, als W. Rofcher. 

Sein »nationalökonomifches Hauptprinzip der Forftwiffenfchaft« ®!) 

‚gipfelt in dem allerdings nur bedingt wahren Satze «dafs die 
Forften ungleich weniger intenfiv bewirthfchaftet werden, als 
die Aecker, Wiefen etc. derfelben Zeit und Gegend.« ??) Dies 

hatte betreffs der wirthfchaftlich anwendbaren Arbeit bereits 

Rau gelehrt.33) Was die Kapitalaufwendung jedoch anbelangt, 

fo ift auch Rofcher den Beweis für feine Thefe fchuldig geblie- 
ben. Immerhin aber war es ein erfreuliches Zeichen des Fort- 

fchrittes, dafs män anfıng, fich mit diefen Dingen wiffenfchaft- 

lich zu befchäftigen. 
Rofcher widmete in feiner Nationalökonomik des Acker- 

baus 3#) der Forftwirthfchaft eine eingehendere Befprechung, als 

alle Früheren. Es wäre Sache der Forftmänner gewefen, auf 

dem fo eröffneten Wege weiter vorzugehen; dafs dies unterblieb 
und dafs wir heute in Wahrheit kein allen- wiffenfchaftlichen 

Anforderungen genügendes Werk über allgemeine Forftwirth- 

fchaftslehre d. h. über die volkswirthfchaftlichen Grundlagen | 

‚der Forftwirthfchaft befitzen, ift den bereits mehrfach angeführten 

Gründen zuzufchreiben. — 
Die Erkenntnifs von der Bedeutung der Volkswirthfchafts- 

lehre für unfere Wiffenfchaft hat jedoch an Allgemeinheit ge- 

30) Volkswirthfchaftslehre, S. 422 fgde. 

31) Ein nationalökonomifches Hauptprinzip der Forftwiffenfchaft, 1854. 24 S. 

FW AHa: 08.16: 

3) Volkswirthfchaftslehre, S. 420. 

3) Syftem der Volkswirthfchaft. 4. Aufl. 1865. II. Bd. (Nationalökonomik 

des Ackerbaues) S. 529—568. Dafs es felbft einem fo fcharffinnigen Gelehrten, 

wie Rofcher nicht gelingen konnte, den Gegenftand in feiner ganzen Vollftändig- 

keit und Tiefe zu erfaffen, dafs er namentlich die befondere Natur des Holz- 

kapitals gegenüber den übrigen Kapitalien nicht näher unterfucht hat, betreffs der 

Arbeitsverwendung bei der Waldwirthfchaft alte Hundeshagen’fche Angaben repro- 

duzirt (S. 530), die heute ohne allen Werth find; ebenfo Ertragsangaben von 

Hartig etc. als Grundlagen feiner Darftellung benutzt, die fo wichtige volkswirth- 

fchaftliche Frage des Umtriebes nur obenhin berührt u. f. w., zeigt klar, dafs es 

Sache der Forfttechniker fein mufs, die volkswirthfchaftlichen Grundlagen der 

Waldwirthfchaft klarzuftellen, weil dies nur möglich ift bei genauer Kepntnifs 

diefer Wirthfchaft felbft. 
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wonnen. Contzen hat unermüdlich auf diefelbe aufmerkfam ge- 
macht.3) Die fcharfen Begriffsentwickelungen Lindwurm’s haben 

die allgemeine Wirthfchaftslehre auch weitaus klarer in ihren 
Grundbegriffen geftaltet und zugänglicher gemacht.) An Ver- 

fuchen, diefe Wiffenfchaft den Forftleuten in kurzen, klaren 

Sätzen zu erfchliefsen, hat es nicht gefehlt und find hier die Ar- 
beiten von Feiftmantel, 3”) und von Nordenflycht ®®) zu nennen. 

Die national-ökonomifchen Grundlagen der Forftwirthfchaft 
hat neuefter Zeit Reuning 3%) zu entwickeln verfucht und eine Reihe 

glücklicher Gedanken in feiner kleinen Schrift niedergelegt, aber 

auch eine Reihe von Irrthümern, welche feiner mangelhaften 

Kenntnifs der Waldwirthfchaft entfpringen. 

Die Finanzwiffenfchaft ift durch Rau, 0, Bergius®!) u. 

A. gut bearbeitet worden. Bergius verkennt jedoch die Kultur- 
bedeutung der Waldungen und die Eigenart der Forftwirthfchaft 

faft vollftändig. 

Auchaneiner Fortentwickelung der begrifflichunklaren »Staats- 
forftwirthfchaftslehre« fehlte es nicht. Roth??) und v. Berg #3) 

35) Vergl. »Das Studium der Nationalökonomie, insbefondere über die Noth- 

wendigkeit nationalökonom. Bildung für den Forftmann der Gegenwart«. 1869. — 

Einleitung in das ftaats- und volkswirthfchaftliche Studium. 1870. — Forftliche 

Zeitfragen. 1870. — 

3) Grundzüge der Staats- und Privatwirthfchaftslehre etc. 1866. 

#) Die polıtifche Oekonomie mit Rückficht auf das forftliche Bedürfnißs. 

i856. 

38) Einleitung in das Studium der Nationalökonomie. 1864. 

39) Beiträge zu der Frage über die naturgefetzlichen und volkswirthfchaft- 

lichen Grundprinzipien des Waldbaues. 1871. 34 S. 

‘0) Oben Note 12. 

#1) C. J. Bergius, Grundfätze der Finanzwiffenfchaft. 2. Aufl. 1871. In Be- 

zug auf den Staatswaldbefitz ift B. fehr radikal und Smithianer vom reinften 

Waffer. Er fpricht fich für die Veräufserung der Domänen und Forften aus. 

Vergl. S. 319— 348 der »Finanzwiffenfchaft«. 

“2) »Theorie der Forftgefetzgebung und Verwaltung im Staate oder Syftem 

der ftaatswiffenfchaftlichen Grundfätze in Bezug auf die Wälder, deren Behand- 

lung und Erzeugniffe«. Roth behandelt in dem Buche die allgemein-wirthfchaft- 

lichen Grundlagen der Forftwirthfchaftslehre (bis S. 32), das Forftprivatrecht (bis 

S. 80), Forftftrafrecht (bis S. 88), die Forftpolizeikunde und das Forftftaatsrecht 

(bis S. 282), die Forftfinanz- und Staatsforft-Verwaltungskunde (bis S. 366), fteht 

im Allgemeinen auf dem Boden der Smith’fchen Lehrfätze und geht von dem 

Begriffe des modernen Rechtsftaates aus. Seine Anfichten find überall gemäfsigt 

liberal, von Uebertreibungen frei. Das Buch ift heute noch beachtenswerth. 

*) Die Staatsforftwirthfchaftslehre. 1850. v. Berg fteht in volkswirthfchaft- 

licher Beziehung ganz auf den Schultern von Rau. Er definirt die Staatsforft- 
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veröffentlichten dahin einfchlagende Schriften. Aber indem man 

ganz heterogene Wiffensftoffe vermengte und die Grenzen der ein- 
zelnen Wiffensgebiete verwifchte, verlor man jene fyftematifche 

Schärfe, welche allein zur Löfung wiffenfchaftlicher Aufgaben 
befähigt und fo blieb der Aufbau einer dem Gebiete der allge- 
meinen Wirthfchaftslehre entnommenen Grundlage der Forftwirth- 

fchaftslehre der Zukunft vorbehalten. Das Ueberwiegen der 
mathematifchen Betrachtungsweifen aber in den Fragen, welche 

die Reinertragstheorie betreffen, war eine Folge diefes Zurück- 

bleibens unferer Wiffenfchaft in fo wichtigen Beziehungen. #) 

Dabei haben die fcharfen Gegenfätze, welche in dem literari- 
fchen Kampfe über die Reinertragstheorie hervorgetreten find, 

im: Uebrigen eine gewifs fruchtbringende Anregung gegeben, 

das Verfäumte nachzuholen. In der Erkenntnifs der Unvoll- 

kommenheit unferes Wiffens aber liegt das ftärkfte Motiv des 

Fortfchrittes. 

$ 23. Die historisch-statistische Richtung in der Forst- 
wissenschaft und die Organisation der Forststatistik. 

Der hiftorifch-ftatiftifchen Seite der Forftwiffenfchaft ift 
erft in neuefter Zeit die ihr gebührende Aufmerkfamkeit zuge- 

wendet worden, nachdem fie bis dahin arg vernachläfigt worden 
war. Selbft nachdem Hundeshagen, Pfeil, v. Wedekind u. A. 

die Anregung zur Bearbeitung derfelben gegeben hatten, als 
alle anderen Wiffensgebiete die Wurzeln ihrer Erkenntniffe bis 

in die Tiefe zu verfolgen und alle mefsbaren Verhältniffe der 

Jetztzeit nach der ftatiftifchen Methode zu durchforfchen begannen, 
auch da that die Forftwiffenfchaft in den bezeichneten Richtungen 

keinen nennenswerthen Schritt vorwärts. Heute noch, trotz ernft 

gemeinter neuerer Verfuche, diefen Mangel zu befeitigen, fehlt 

dem deutfchen Reiche, fehlt fat allen deutfchen Staaten eine 

Organifation, welche es möglich macht, brauchbare forftftatiftifche 

Erhebungen vorzunehmen und man mufs es mit Bedauern zu- 

wirthfchaftslehre als: die Lehre von den Verhältniffen und Gegenftänden, welche 

bei dem Waldgewerbe zur Erreichung der allgemeinen Staatszwecke zu beachten 

find«. Das Buch enthält Theile des Forft-Staatsrechtes, Forft-Strafrechtes, der 

Lehre vom Forftfchutz, von der Servitut-Ablöfung, der Staatsverwaltungskunde etc., 

leidet alfo an demfelben fyftematifchen Mangel, wie die früheren Werke von Meyer, 

Laurop u. A. Vergl. Bd. II, S. 361, 

4) Oben S. 301 in diefem Bande. 
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geftehen: Es giebt keine Forftftatiftik des deutfchen Reiches 
und kann keine geben, fo lange nicht jene Organifation ins 

Leben tritt. Seit der Begründung einer fyftematifch geordneten 

Forftwirthfchaftslehre hat es zu keiner Zeit an Verfuchen ge- 

fehlt, die uns umgebenden Zuftlände auch in Bezug’ auf: die 
Forftwirthfchaft genau zu durchforfchen und fie hiftorifch her- 
zuleiten.!) In letzterer Beziehung namentlich fehlte nicht das 

Bewufstfein von der hohen Bedeutung der hiftorifchen Forfchung 

überhaupt, fondern viel mehr eine klare Einficht in die Bedeutung. 

und das eigentliche Wefen der Forftwirthfchaft felbft. So fehen 
wir die älteren forftgefchichtlichen Arbeiten mehr das Wald- 
eigenthum, als die noch wenig entwickelte Waldwirthfchaft in 

Betracht ziehen, wie dies in Bezug auf Stifser und Stieglitz 
fchon oben bemerkt if. Auch Anton verkennt das wahre 

Wefen der Forftwirthfchaft, wie oben nachgewiefen. Die forft- 

hiftorifchen Arbeiten von Walther, Behlen, Smoler, Laurop 

find Kompendien für den Unterricht, ohne auf die Qualität von 
Originalwerken Anfpruch zu machen. Die kurzen forftgefchicht- 

lichen Arbeiten von Widenmann und Th. Hartig erheben diefen 

Anfpruch ebenfalls nicht, find aber reicher als die gedachten 

Kompendien an originalen Gedanken und felbftändiger Auf- 

faffung der hiftorifchen Entwicklungen. Fraas endlich, deffen 

»Gefchichte der Landbau- und Forftwiffenfchaft« im Uebrigen 

die befte Leiftung auf dem forfthiftorifchen Gebiete zu nennen 
ift, kennt doch das Wefen der Forftwirthfchaft zu wenig, um 

ihre Gefchichte fchreiben zu können und löft fie vor Allem zu 

fehr los von der Gefammtentwicklung in fozialer, politifcher, 

intellektueller und wirthfchaftlicher Beziehung. 

Wenn es fomit zu einer wiffenfchaftlichen Durcharbeitung 

des gewaltigen forfthiftorifchen Stoffes nicht kam, fo war doch 

die Spezialforfchung feit 1820 nicht unthätig und Stein auf Stein 
wurde ohne Ermüden herbeigetragen. Die Arbeiten von Wächter, 
Niemann, Kius, Meyer, Behlen, Laurop, Tfcherning, Schultze, 

') Der kurze Rückblick auf die Entwickelung der forfthiftorifchen Literatur 

foll keine Wiederholung der ausführlicheren Darftellung im I. Bde. diefes Werkes, 

S. VI—XIV fein und es find deshalb auch alle bibliographifchen Angaben, Ci- 

tate u. a. m. hier unterlaffen worden. Doch konnte eine kurze Umfchau auf dem 

Gebiete der Forftgefchichte hier nicht vermieden werden, weil fie zeitlich hier an 

der rechten Stelle fteht. Einzelnes war zudem zu ergänzen. 

?) Vergl. die im I, Bde. noch nicht citirte, werthvolle kleine Schrift: »Das 

Forftwefen im Herzogthum Braunfchweig«. 
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Roth, Langerfeldt,?) Seidenftücker, 3) von Löffelholz-Colberg, !) 

Leo find hier zu nennen und ebenfo die zufammenfaffenden, 

fammelnden Schriften von Pfeil, von Berg, von Wedekind. — 

Wichtige literar-hiftorifche Hülfsmittel find Repertorien, Chrefto- 
mathieen und Bibliographieen. Solcher — mühevoller und wenig 

dankbarer — Arbeiten erfchienen in diefer Periode eine grofse 
Zahl. So von Enslin, Engelmann, Baldamus, Laurop, Schneider, 
Pfeil, von Löffelholz- Colberg. ?) 

Die Forft-Statiftik entwickelte fich feit dem Anfange 
diefes Jahrhunderts aus unfcheinbaren Anfängen. Prof. Auguft 

Niemann veröffentlichte fchon 1791 »Sammılungen für die Forft- 

3) Aug. Seidenftücker, deffen ich bei dem literarhiftorifchen Nachweife im 

I. Bande nicht gedacht habe, obwohl feine forfthiftorifchen Arbeiten ihm überall 

da eine ehrenvolle Stelle fichern, wo von den Spezialforfchern auf diefem Gebiete 

gehandelt wird, wurde 1810 zu Coppenbrügge (Calenberg) geboren, befuchte das 

Gymnafium in Hildesheim bis zur Oberfekunda, abfolvirte dann eine zweijährige 

Forftlehre, ftudirte zwei Jahre lang in Göttingen, abfolvirte die Revierförfter- u. 

Forftmeifterprüfung, wurde als Revierverwalter angeftellt, 1866 zum Forftmeifter 

befördert. Unter feinen hiftorifchen Arbeiten find befonders bemerkenswerth: 

Gefchichtlicher Urfprung und rechtliche Natur der hannöverfchen Intereffenten- 

Forften, 1853. 

Waldmetamorphofen (Supplemente zur Forft- u. Jagd-Zeit. 1857); »Forftliche 

Urkunden und Vermächtniffe betr.« (Auff. in der allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 

1845, S. 73); »Holzungen und Holzungsrecht des Lehengutes Boldagfen«. 

(v. Wedekind, neue Jahrbücher, 1854, IV, 4); über die genoffenfch. Holzungs- 

rechte und Holzgerichte im alten Amte Medingen etc. (Supplemente der 

forftl. Blätter von Grunert u. Leo, I. Bd.). 

*) Forftliche Chreftomathie. Bis jetzt find erfchienen: I. Einleitung in die 

Forftwirthfchaft. Forftgefchichte. Forftftatiftik. Forftliteratur. II. Forftjournaliftik. 

Vereine und Verfammlurgen. Forftliches Unterrichtswefen. Wiffenfchaftliche Fort- 

bildungsmittel. III. Grundwiffenfchaften. Mathematik, Gefchichte derfelben, Arith- 

metik. Algebra. Geometrie. Stereometrie. Trigonometrie, höhere Mathematik. 

1V. Angewandte Mathematik. Forfttaxation, V. ı. Forftproduktionslehre (1874). 

Der verdiente Sammler ift 1874 geftorben. Sein vortreffliches — leider im 

mathematiichen Theile etwas zu breit gerathenes — Nachfchlagewerk füllt eine 

Lücke in unferer Literatur aus und ift für jeden wiffenfchaftlich arbeitenden Forft- 

mann unentbehrlich. — - 

5) Vergl. Th. Chr. F. Enslin, Bibliothek der Forft- u. Jagdwiffenfchaft (1750 

— 1823). 1823. — W. Engelmann, Fortfetzung des vorigen bis 1842. 1843. — 

Ed. Baldamus, die literar. Erfcheinungen der letzten 10 Jahre (1856/65) auf dem 

Gebiete der Forft- u. Jagdwiffenfchaft. 1866. Laurop, Handbuch der Forft- u. 

Jagd-Literatur (bis 1828) 1830. Daff. Fortfetzung bis 1843. 1844. Schneider, 

Bibliothek der Forft- u- Jagd-Literatur. 1842—1856. — Pfeil, krit. Repertorium 

der Forftwiffenfchaft und ihrer Hülfswiffenfchaften. 1830. 2. bis 1854 fortgeführte 

Aufl. 1855. v. Löffelholz-Colberg, forftl. Chreftomathie. Oben Note 4. 
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geographie oder Nachrichten von der wilden Baumzucht und 
Forftwirthfchaft einzelner Länder« und verfuchte es I8II, eine 

»allgemeine Wälderkunde« zu fchreiben, ) die freilich embryo- 
nifch blieb; Wilhelm von Teffin fchrieb 1823 eine mit einer 

geognoftifchen Landeskarte ausgeftattete »Forftftatiftik von Wür- 
temberg« und Klauprecht veröffentlichte 1827 eine »forftliche 

Statiftik des Speffarts (347 S.); aber diefe vereinzelten Verfuche, 

ohne innere Einheit und Vergleichbarkeit, konnten zu wiffenfchaft- 

lich brauchbaren Ergebniffen nicht führen. Sollten letztere er- 

reicht werden, fo bedurfte es einer gemeinfamen Arbeit Vieler 
nach gemeinfamen Plane, fo bedurfte es vor Allem einer klaren 

Erkenntnifs der Bedeutung der Forftftatiftik. Das Verdienft, 

diefe Erkenntnifs angebahnt und auf die hohe Wichtigkeit der 

forftftatiftifchen Forfchung zuerft hingewiefen zu haben, ge- 
bührt dem Freiherrn von Wedekind. Schon 1828 fchrieb er in 

den neuen Jahrbüchern der Forftkunde einen bemerkenswerthen 

Auffatz »über den Werth und die Behandlung der Forftftatiftik« 

und wies auf die von ihm mit Laurop feit 1818 herausgegebenen 

»Beiträge zur Kenntnifs des Forftwefens in Deutfchland« als 
auf einen Verfuch hin, einzelne Theile des ftatiftifchen Bildes 

der forftlichen Verhältniffe unferes Vaterlandes zufammenzuftellen.”) 

Mit vollem Rechte hebt hierbei von Wedekind hervor, dafs die 

Forftftatiftik das Haupthülfsmittel der Forftftatik fei. 
Um diefelbe Zeit befchäftigte fich auch Pfeil vielfach mit 

forftftatiftifchen Arbeiten. Bald nach Begründung der Forftfchule 

in Neuftadt Eb/W. las er ein Kolleg über Forftftatiftik, gab 

daffelbe aber wegen Mangels an brauchbarem ftatiftifichem Ma- 

terial bald wieder auf. 1844°) veröffentlichte er einen geiftvoll 

gefchriebenen Auffatz »die Forftitatiftik«, in welchem er die 

hohe Bedeutung diefer Wiffenfchaft hervorhebt und fehr ver- 

ftändige Vorfchläge hinfichtlich der Organifation forftftatiftifcher 

Arbeitsftellen macht. 
Schon 1827) hatte es Pfeil verfucht, die Bewaldungsziffern 

einiger europäifchen Länder in den kritifchen Blättern zufammen- 

zuftellen; weitere Verfuche in gleicher Richtung machten Brum- 

6) Vergl. allgemeine Wälderkunde als Einleitung in die Forftflatiftik. 1811. 

?) Neue Jahrbücher der Forftkunde. ı. Heft. (1828) S. ı fgde. 

8) Krit. Bl. XIX. ı. S. 228 fgde. 

P) Krit. Bl. V. 2. S. ı19 fgde. 
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hard !0) und verfchiedene andere Schriftfteller 11) in der Fortt- 

und Jagdzeitung und anderen Zeitfchriften; eine grofse Menge 
von forftlichen Reifebildern lag daneben vor. 

Forftliche Reifen waren feit lange als treffliches Bildungs- 

mittel erkannt und es pflegten viele Forftmänner feit dem Ende 

des ı8ten Jahrhunderts ihre Reifenotizen zu veröffentlichen. So 

hatten fchon F. A. L. v. Burgsdorff, 12) Hennert, '3) H. E. Mofer ") 

und Laurop !°) gethan und ihnen folgten Slevogt, 16) Brumhard, !”) 

von Berg, !8$) Gwinner, 19) Ratzeburg, 20) v. Teffin, 2!) v. Wede- 

'0) »Beiträge zur Forftftatiftik von Europa« in der Forft- u. Jagd-Zeit., 1833, 
S. ı fgde. 

11) Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit., 1831, S. 308; 1833, S. 621; 1844, S. 35; 

auch Tharander Jahrbuch V (1848) S. 6. 

2) Bemerkungen auf einer Reife nach dem Unterharz etc. im Auguft 1783 

in den »Schriften der Berliner Gefellfchaft naturforfchender Freunde«, V, S. 

148 fgde. 

13) Bemerkungen auf einer Reife nach Harbke. 1792. 

4) Bemerkungen über kameraliftifch-technifche Gegenftände des Forftwefens, 

auf einer forftmänn. Reife gefammelt. 1799. 

15) Briefe eines in Deutfchland reifenden Forftmannes, 1802. 

16) »Probe eines extrahirten Reifejournals über Würtemberg, Baden und Oefter- 

reich«, in Slevogt’s Beobachtungen "zur Erlernung der Naturgefchichte der Forft- 

gewächfe etc., 1804, S. 438. 

17) »Forftl. Reifebemerkungen auf einer Reife durch Preufsen, Heffen, Naffau 

und Bayern«, in der Forft- u. Jagd-Zeit., 1834, S. 323 fgde. 

18) Forftl. Reifeberichte in der Forft- u. Jagd-Zeit., 1828, S. 329 fgde.; Reife- 

bilder von der Küfte der Oftfee, Forft- u. Jagd-Zeit., 1862, S. 41 fgde. u. f. w. 

19) Forftl. Reifeberichte in den forftl. Mittheilungen, I, (1836) S. 55; IV 

(1838) S. 75; V. (1839) S. 22; VII. (1840) S. 28 (heff. Rheinthal und Oden- 

wald); Bericht über die von den Forftkandidaten zu Hohenheim unternommene 

Reife in den Schwarzwald. 1832. — Reifebericht zur Forftverfammlung in Kreuz- 

nach (Monatfchrift für das würtemberg. Forftwefen. I. 1850); — Notizen über 

eine forftwirthfch. Reife nach Tyrol, Salzburg, Steiermark, Unteröfterreich und 

ungarifch Altenburg in den »forftl. Mittheilungen«. XII. (1847). — 

20) Bemerkungen, gefammelt auf einer Reife in den Harz. 1832. (Pfeil’s krit. 

Bl. VII. ı. S. 68); — Forftnaturwiffenfchaftliche Reifen. 1842. Letzteres Werk 

enthält Nachrichten über drei Reifen, eine 1838 durch den Harz, Solling, Teuto- 

burger Wald, Rheinprovinz (Eifel, Saarbrücker Gegend), Speffart, Frankenwald; 

1840 durch Oberfchlefien; 1841 ins Riefengebirge. 

2!) Auszug aus einem Tagebuche auf einer Reife durch den Schwarzwald. 

Behlen’s Zeitfchrift, IV (1843) ı, S. 17. Vergl. auch Forft- u. Jagd-Zeit., 1835, 

S. 281 fgde. 

22) Forftreife von Darmftadt nach Kiel (Neue Jahrbücher, XXXVI, 1848); 

Reife nach Norddeutfchland etc., daf. XXIII (1841) S. 123. 

23) Bemerkungen auf einer Reife durch einige Forfte des Grofsh. Mecklen- 

burg-Schwerin im Jahr 1861 (Grunert’s forftl. Bl. VI. 1863 S. ı). 

Bern.hardt, Forstgeschichte. II. 22 



= Tu — 

kind, 22) v. Pannewitz, 2?) Knauth, 2%) Schuhmann, 2) Wiefe, %) 

Sintzel, 7) Mühry, 28) Beil,29) A. Cotta, 30) Fleck, 31) Dengler, 32) 

und viele Andere. 

Auch das Vereinsleben gab Anlafs zu mancher werthvollen 
forftftatiftifchen Arbeit. Für die Verfammlungen der füddeutfchen 
Forftwirthe in Afchaffenburg (1847), Paffau (1851), Nürnberg 

(1853) wurden forftftatiftifche Schriften über den Speffart, den 

Neuburgerwald, den Reichswald bei Nürnberg ausgearbeitet, 

fowie zahlreiche von den fpäter aufzuführenden Waldbefchrei- 

bungen zu ähnlichen Zwecken gefertigt waren. | 

Ein maffenhaftes, aber fprödes und ungleichartiges Material 
lag in allen diefen Schriften, welche fich auf faft alle Gegenden 
von Deutfchland, die in forftlicher Beziehung intereffant find, 

bezogen, vor. Ein Gefammtbild aus denfelben, foweit fie da- 

mals vorlagen, zufammenzuftellen, verfuchte zuerft 1834 der 

preufsifche Oberförfter v. Bülow. Sein Werk »Deutfchlands 
Wälder, Beiträge zur Forftgeographie,« ftellt auf 336 Seiten die 
vorhandenen ftatiftifchen Materialen in befchreibender Form zu- 

fammen. Dafs grofse Lücken blieben, dafs das ganze Bild von 
der Bewaldung Deutfchlands eine unvollftändige Skizze war, 

liegt in der Natur des damals vorhandenen Materials. 

Acht Jahre fpäter unternahm es ein oldenburgifcher Forft- 

2‘) preufs. Oberförfter, damals zu Neuenheerfe. Er veröffentlichte in den Ver- 

handlungen des fchlef. Forftvereins, 1854, S. 107 fgde. Reifenotizen aus den 

Aachener Forften, welche befonders das Biermans’fche Kulturverfahren betreffen. 

25) Forftinfpektor in Dresden. Er bereifte 1854 die Elbforften in der Magde- 

burger Gegend und den Harz und veröffentlichte feine Reifenotizen im Tharander 

Jahrbuch, V. (1857) S. 28 fgde. 2 

26) Reife durch Oftpreufsen (Supplemente zur Forft- u. Jagd-Zeit., II. (1860) 

S. 160, 

°”) k. bayer. Forftmeifter, fchrieb 1835: Bemerkungen auf einer Forftreife 

durch Böhmen und Sachfen. 

22) Forftliche Reifeberichte (Forft- u. Jagd-Zeit., 1840, S. 385); diefelben be- 

treffen mährifche Waldgebiete. 

*") Forftliche Reifefrüchte, gefammelt 1840/43; Tharander Jahrbuch, II. 

(1845) S. 75- 
°) Forftliche Reifenotizen, gefammelt 1843, Tharander Jahrbuch. III. (1846) 

S. ‚112. 

#1) Forfikondukteur in Dresden. Er bereifte Baden und Theile der Schweiz 

und veröffentlichte im Tharander Jahrbuch, VI. (1858) S. 62 »Reifenotizen«, die 

jedoch von Oberforftrath Roth in Donauefchingen in manchen Beziehungen für 

ungenau erklärt werden. (Tharander Jahrbuch, VII. S. 189 fgde.). 

2) Bericht über eine forftliche Reife im bad. Oberlande und in der füdweltl. 

Schweiz. Monatfchrift, 1865, S. 421 fgde. 
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mann, K. F. Baur auf Grund eigener ausgedehnter Reifen in 

Deutfchland aus den vorhandenen Reife-Nachrichten Anderer, 

fowie mit Hülfe amtlicher ftatiftifcher Nachrichten eine »Fortft- 

ftatiftik der deutfchen Bundesftaaten« zufammenzuftellen. 33) 

Diefes Werk Baur’s macht zum erftenmal den Verfuch, das 

ganze Gebiet der Forftftatiftik zu umfaffen und alle Seiten diefes 
ausgedehnten Wiffenszweiges in die Darftellung hereinzuziehen. 

Aber Baur verfehlte ganz die ftatiftifche Darftellungsmethode; 
was er fchrieb, waren Reifebilder mit allerlei ftatiftifichen Be- 

merkungen, aber keine Forftftatiftik. Immerhin aber ift das Werk 
bahnbrechend gewefen. 

In jener Zeit begann fich in Deutfchland der Statiftik über- 
haupt und auch der Forftftatiftik erhöhtes Intereffe zuzuwenden. 

Die Ueberzeugung, dafs einem gedeihlichen Ausbau diefer 

Wiffenfchaft die Herftellung einer lebensfähigen Organifation 
forftftatiftifcher Arbeitsftellen vorausgehen müffe, wurde allge- 

mein. Dafs der Einzelne in diefer Beziehung Nichts vermöge, 
hatte fich evident genug herausgeftellt. Noch tauchte hier und 

da die Meinung auf, dafs die gemeinfame Privatthätigkeit der 

Forftvereine im Stande fein werde, die ftatiftifchen Erhebungen 

für gewiffe abgefchloffene. Waldgebiete zu bewirken; man 
glaubte auf diefem Wege wenigftens die Nachtheile zu befeitigen, 

welche die territoriale Zerriffenheit Deutfchlands mit feinen zahl- 

lofen politifchen und Verwaltungsgrenzen der ftatiftifchen Erhe- 
bung entgegenftellte und die Einheit der Waldgebiete in dem 

ftatiftifchen Bilde zu retten. 
Mit vielem guten Willen und grofsem Eifer brachte man es 

zu Nichts. So grofse wiffenfchaftliche Unternehmungen ins Le- 

ben zu rufen, ift eben nur der Staat fähig und die politifchen 

Zuftände Deutfchlands vor 1866 machten ein gemeinfames Vor- 
gehen der Einzelftaaten unmöglich. Zunächft begann die allge- 

meine Statiftik fich zu organifiren. Sie hatte eine fo grofse 

praktifche Bedeutung für die ganze Staatsverwaltung und die 

Staatsmänner erlangt, dafs man ihrer nicht länger entrathen 
konnte. Die Forftwirthfchaft fand im Allgemeinen hierbei nur 
geringe Beachtung. Erft als der preufs. Regierungspräfident, 

geheime Oberfinanzrath Dr. G. v. Viebahn 1856 — 1857 zur 

Bearbeitung eines grofsen ftatiftifchen Werkes fchritt, welches 

3) Vergl. Göttinger gelehrte Anzeigen, 1843, Stück 157. Baur war Förfter 

zu Streek, unweit Bremen, ein kenntnifsreicher und ftrebfamer Mann. 

22* 
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1858— 1868 in 3 Bänden unter dem Titel »Statiftik des zollver- 

einten und nördlichen Deutfchland« erfchien, und zu diefem Be- 

hufe mit dem Berghauptmann von Dechen, Prof. Dr. Dove, den 

Botanikern Klotzfch und Körnicke, Prof. Dr. Ratzeburg (f. Zoo- 
logie) und anderen Gelehrten zufammentat, wurde in der Per- 
fon des Öberforftmeifters Maron in Oppeln ein Vertreter der 
Forftwirthfchaft zugezogen, der die Forftftatiftik bearbeitete. ?*) 

Die amtlichen Angaben der deutfchen Forftverwaltungen, 

welche Maron zu diefem Behufe reichlich zufloffen, liefsen fich 

in dem grofsen Sammelwerke, in welchem der Forftwirthfchaft 
nur ein befcheidener Raum zugewiefen werden konnte, nicht 

vollkommen verwerthen und Maron befchlofs deshalb, das ge- 
fammte ihm zu Gebote ftehende Material noch in einem befon- 

deren Werke zufammenzuftellen. 

Daffelbe erfchien unter dem Titel: »Forfttatiftik der fämmt- 

lichen Wälder Deutfchlands einfchliefslich Preufsen«, 1862. 

Unverkennbar war hiermit ein Schritt zum Beffern gethan. 
War auch das Syftem, welchem Maron folgte, unwiffenfchaft- 

lich und unzureichend, die ganze Arbeit ohne tieferes Verftänd- 

nifs für das Wefen der Statiftik gefchrieben, fo war doch nun 

einmal der Verwaltungsapparat der deutfchen Einzelftaaten zu 

einer — wenn auch unvollkommnen — forftftatiftifchen Erhebung 

3) Zur Biogr. vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 329. 

D. E. W. Maron, am 2. VIII. 1793 zu Graudenz geboren, erhielt feine 

Schulbildung auf einem Privatinftitut und wurde dann 1809— 1813 als Gehülfe 

bei dem Domänen- und Forft-Amte Sobbowitz verwendet. Die Feldzüge von 

1813—1815 machte er als Offizier mit, wurde Kompagnieführer, 1819 Hauptmann, 

1821 mit Wartegeld und Anwartfchaft auf eine Anftellung im Forftdienfte ver- 

abfchiedet. 

Maron hörte nun noch einige Zeit die Vorträge Pfeil’s in Berlin, beftand 

noch 1821 das Oberförfterexamen, 1822 das Referendarexamen (wie es fcheint, 

ohne alle vorhergegangene Univerhitätsftudien), arbeitete 1823/24 als Hülfsarbeiter 

im Minifterium, auch unter Pfeil an der Einrichtung der Oberförfterei Braun- 

fchwende. 1824 zum Öberförfter in Podanin (Bromberg) ernannt, wurde er 1830 

Forftmeifter in Königsberg, 1834 Reg.- und Forftrath in Oppeln, 1836 Oberforft- 

meifter in Pofen, 1845 in Oppeln, wo er bis zu feiner Penfionirung (1. IV. 

1863) blieb. 

Maron hat aufser feinen ftatiftifchen Arbeiten noch mehrere kleine, populär 

gehaltene Schriften herausgegeben; 1842 einen Leitfaden »Der gute Forftlehrling 

und der tüchtige Förfter«, 1844 eine »Anleitung für Privatwaldbefitzer zur eigenen 

Ermittelung des nachhaltigen Materialertrags einer Forft«; 1848 eine kleine Schrift: 

»Die Privatforftwirthfchaft im kurzen Umtriebe mit hohem Geldertrages. 
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in Bewegung gefetzt und damit der Weg gezeigt worden, auf 
welchem allein ein Fortfchritt möglich war. 

In den Jahren von 1850— 1870 entftanden eine grofse Zahl 

forftftatiftifcher Schriften über einzelne deutfche Staaten, welche 

meift aus amtlichen Quellen fchöpften und darum ein fehr zu- 
verläffiges Material, wenn auch in fehr verfchiedener Anordnung 
und Vollftändigkeit, enthielten. 3) 

35) Es find dies folgende Schriften, foweit fie mir bekannt geworden find: 
Für Bayern: 

Die Forftverwaltung Bayerns (1861) und die »forftftatiftifchen Mittheilungen aus 

Bayern« (1869) als Nachtrag; 

Die Revier- und Waldbefchreibungen in den »Forftwirthfchaftl. Mittheilungen« 

des Minifterial-Forftbureaus (feit 1852); 

Für Preufsen: 

O. v. Hagen, die forftlichen Verhältniffe Preufsens, 1867. Meitzen, der Boden 

und die landwirthfchaftlichen Verhältniffe des preufsifchen Staates nach dem 

Gebietsumfange von 1866. 1869. 

Die Provinz Preufsen. Feftgabe für die Mitglieder der XXIV. Verfammlung 

deutfcher Land- und Forftwirthe zu Königsberg (der forftl. Theil war von 

v. Dallwitz und Wellenberg bearbeitet). 1863. 

A. Tramnitz, über die forftl. Verhältniffe von Schlefien (Feftfchrift für- die 

XXVN. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe zu Breslau). 1869. 

R. Tramnitz, die weftfälifchen Wälder. 1861. 

Für Schleswig-Holitein: _ > 

v. Warnftedt, Beiträge zur forftwirthfchaftl. Statiftik der Herzogth. Schleswig 

und Holftein. 1847 (Feftgabe für die XI. Verfammlung deuticher Land- 

und Forftwirthe). 

Für Hannover: 

G. Drechsler (Forftrath), die Forften des Königreichs Hannover. 1851. 

H. Burckhardt, die forftl. Verhältniffe des Königreichs Hannover. 1864. 

Für das Königreich Sachfen: 

Darftellung der k. fächf. Staatsforftverwaltung und ihrer Ergebniffe. 1865. (Feft- 

fchrift für die XXV. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe zu 

Dresden). 

Für Thüringen; . 

Beiträge zur Statiftik des Grofsherzogth. Sachfen-Weimar-Eifenach, herausgegeben 

vom Grofsh. Staatsminifterium, Departement des Innern. 2. Heft. 1865. 

C. Grebe, die Lehrforfte der Eifenacher Forftfchule. 1858. 

Hock, ftatift. ‚Mittheilungen über die forftwirthfchaftlichen Verhältniffe im Her- 

zogth. Coburg. 1854. > 

"Die Land- und Forftwirthfchaft des Fürftenth. Schwarzb.-Sondershaufen. 1862. 

Für das Grofsherzogth. Heffen: 
v. Stockhaufen (Oberforftrath), Beiträge zur Forft-, Jagd- und Fifchereiftatiftik 

des Grofsherzogth. Heffen. 1859. 

Beiträge zur Statiftik des Grofsherzogth. Heffen. V. Bd. 1865. Die Forftftatiftik 

ift verfafst von Oberforftrath Bofe, die Statiftik der Jagd von Oberforftrath 

v. Stockhaufen, , 
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Aber mit alledem war doch nicht viel gewonnen. Es fehlte 

überall die Einheit des Syftems, ja vielfach enthalten jene Werke 

nur dasjenige, was fich grade ermitteln liefs, ohne alle fyftematifche 
Vollftändigkeit. Ein unmittelbares praktifches Intereffe, wie es 
fich allgemein der Bevölkerungs-, Verkehrs- und Verbrauchs- 
ftatiftik zuwendete, wohnte auch der Forftftatiftik nicht inne; 

die Staatsregierungen fahen ihre Fortentwicklung ziemlich gleich- 

gültig an; die Forftmänner aber, welche von der hohen Bedeutung 
der Forftftatiftik durchdrungen waren, fahen fich den Schwierig- 
keiten ihrer Organifation gegenüber machtlos. Dazu kam, dafs 

die unfelige Verwirrung, welche in Deutfchland in Bezug auf 

Maafs, Gewicht und Münzfufs Platz gegriffen hatte, das Ver- 

ftändnifs und den Gebrauch der vorhandenen ftatiftifchen Arbeiten 

wefentlich erfchwerte. 

Die Ereigniffe von 1866, welche das Einheitsgefühl in Deutfch- 

Für Braunfchweig: 

Die Landwirthfchaft und das Forftwefen im Herzogth. Braunfchweig (Feftgabe 

für die XX. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe). 1859. Forft- 

ftatiftik von Forftmeifter Geitel. 

Für Baden: 

Die Forftverwaltung Badens. 1857. 

Beiträge zur Statiftik der inneren Verwaltung des Grofsherzogth. Baden. 19. 

Heft, enth. eine Ueberficht der Hauptergebniffe der Forfteinrichtung in den 

Domänen-, Gemeinde- und Körperlchaftswaldungen etc., bearbeitet von der 

Grofsherzogl. Forftdirektion. 1865. 

Für Würtemberg: 

Das Königreich Würtemberg, eine Befchreibung von Land, Volk und Staat, 

herausgegeben von dem k. ftatıftifch-topographifchen Bureau. 1863. Die 

»Forftwirthfchaft« auf nur 15 S. von Forftrath Dorrer. 

Für Mecklenburg: 

Balck, domaniale Verhältniffe in M.-Schwerin. 1864. 

Die Forftwirthfchaft im Grofsherzogth. M.-Schwerin, in der Feftgabe für die 

XXU. Verfammlung deutfcher Land- und Forftwirthe, S. 270—281. 1861. 

Für Elfafs-Lothringen: 

Bernhardt, die forftl. Verhältniffe von Deutfch-Lothringen. 1871. 

Forftl. Notizen aus Deutfch-Lothringen. Monatfchrift für Forft- u. Jagdwefen 

(Baur) 1871. S. 232. 

Statiftifche Mittheilungen aus dem Forftwefen der neuerworbenen Reichslande. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1871, S. 397. 

Ueber vorftehende forftftatiftifche, fowie die hier nicht berührte allgemein- 

ftatiftifche Literatur vergl. v. Mohl, Gefchichte und Literatur der Staatswiffen- 

fchaften, III. S. 639 fgde. — Dr. M. Haushofer, Lehr- und Handbuch der Sta- 

tiftik, 1872. — Bernhardt, Forftftatiftik Deutfchlands, ein Leitfaden zum akadem, 

Gebrauch, 1872. — Leo, Forftftatiftik über Deutfchland und Oefterreich-Ungarn, 

1874. — v. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie, I. S. 146 fgde. 

Zu ® 2 
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land in wunderbarer Weife gefördert haben, ftellten auch die 

noch immer fchlummernde deutfche Forftftatiftik wieder auf die 

Tagesordnung. 1869 wurde in Baur’s Monatfchrift für Forft- und 
Jagdwefen die Errichtung forftftatiftifcher Bureaux befprochen, 
1870 in der Forft und Jagd-Zeitung 3°) Vorfchläge zur Erlangung 
einer vergleichenden Forftitatiftik von Deutfchland gemacht; der 

Gedanke, dem Reiche die oberfte Leitung der bezüglichen 
Arbeiten zu übertragen und dadurch die nothwendige Einheit 
des Syftems und der Methode der Erhebung und Zufammen- 

ftellung des Materials ficher zu ftellen, wurde durch die Ereigniffe 

von 1871 nahegelegt und von Prof. Albert bereits 1871 ausge- 
fprochen. °”) 

Zugleich hatte die ı. Verfammlung deutfcher Forftmänner 

zu Braunfchweig die Frage: Worauf hat fich die forftliche 

Statiftik zu erftrecken und wie ift diefelbe zu organifiren? auf 
ihre Tagesordnung gefetzt und Oberforftmeifter Danckelmann 
referirte am 12. September 1872 über diefen Gegenftand. 3% 
Die Verfammlung befchlofs einftimmig, an den Fürften - Reichs- 

kanzler die Bitte zu richten: 

»Derfelbe möge der einheitlichen Organifation der forftlichen 

Statiftik im deutfchen Reiche in dem Sinne fein Intereffe zuwen- 

den, dafs diefe Organifation auf forfttechnifche Leitung durch 
das ftatiftifche Reichsamt, auf Errichtung forftlicher Abtheilungen 

bei den ftatiftifchen Landes-Centralftellen und auf die Mitarbeit 

der Forftverwaltungs-Behörden begründet werde.« 

Diefem Befchluffe wurde am 30. September 1872 entfprochen 

und dem Fürften Bismarck die bezügliche Petition überreicht. 3°) 

In dem gefchäftsordnungsmäfsigen weiteren Verlaufe der 

Sache befchlofs der Bundesrath am 30. Juni 1873 die Berufung 
einer Sachverftändigen-Kommiffion zur Ausarbeitung eines 

Organifationsplanes für die dem Gefchäftskreife des Kaiferl. 

ftatiftifchen Amtes zuzuweifende Forftftatiftik. 

Diefe Kommiffion #%) trat am 2. Februar 1874 in Berlin 

3) S. 130 fgde. 

37) Baur, Monatfchrift, 1871, S. 171 fgde. 

38) Bericht über die Verfammlung, S. 65. 

39) Bericht, S. 84/85. 

40) Beftehend aus den Herren Geheimerath Becker, Direktor des K. ftatift. 

Amtes (Vorfitzender), Geheimerath Meitzen, Mitglied des K. ftatift. Amtes, Geh. 

Oberforftrath Grebe (Eifenach), Oberforftmeifter Roch (Dresden), Oberforft- 
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zufammen und arbeitete in 20 Sitzungen einen vollftändigen Plan 
für die Organifation der Forftftatiftik des deutfchen Reiches und 

ein Syftem für die Erhebung und Zufammenitellung des Materials 
aus, welche in Form von »Beftimmungen betreffend die Fortt- 

ftatiftik des deutfchen Reichs« mit einem die Motive enthaltenden 

ausführlichen Berichte am 9. Mai 1874 dem Reichskanzler-Amte 

eingereicht wurden. ?!) 
Hiermit ift ein bedeutfamer Schritt vorwärts gethan worden, 

aber freilich nur ein einleitender Schritt. Es ift zu beklagen, 

dafs der Bundesrath, dem die Angelegenheit zur Zeit vorliegt, 

diefelbe für wenig dringlich zu halten fcheint; bis heute ift Nichts 

von Erheblichkeit gefchehen. 
Die Organifation der forftlichen Statiftik des deutfchen 

Reiches wird, wenn fie ins Leben tritt, epochemachend fein. 

Erft von da ab wird für alle wiffenfchaftlichen, namentlich forft- 

ftatifchen Unterfuchungen, welche ohne eine fefte ftatiftifche 
Grundlage über das Stadium der theoretifchen Entwicklung 

nicht hinauskommen können, diefe Grundlage gewonnen werden. 

Und erft von da ab wird der Anfchlufs der Forftwiffenfchaft an 

die gefammten geiftigen Bewegungen unferer Zeit ein vollftändiger 

fein. Die zu errichtende forftftatiftifche Centralftelle wird, wenn 

ihre Bedeutung richtig erfafst wird, zu einem forftwiffenfchaft- 
lichen Centrum werden, von dem aus den wiffenfchaftlichen 

Beftrebungen der deutfchen Forftmänner eine Fülle pofitiver 
Wahrheit zufliefsen wird. 

$. 24. Die Forstrechtskunde und Forstverwaltungslehre. 

Aufser den die Forftwirthfchaftslehre begründenden Wiffen: 
fchaften find dem Forftbefitzer und Forftwirthe noch mehrere 

Gruppen von Erkenntniffen unentbehrlich, welche dem Gebiete 

des pofitiven Rechtes und der Verwaltungs-Örganifationen an- 

gehören. Die Kenntnifs des geltenden Rechtes innerhalb der 
durch die individuelle Stellung im Wirthfchafts- und Erwerbs- 

rath Bofe (Darmftadt), Profeffor Gayer (Afchaffenburg), Forftmeifter Bernhardt 

(Neuftadt Eb.-W.). 

*!) Abgedruckt bei Meitzen, Gutachten über die Bearbeitung der Forftftatiftik, 

erftattet der Permanenz- Kommiffion des internationalen ftatiftifchen Kongreffes, 

1874; die Kommiffions-Protokolle find auch abgedruckt in der Forft- u. Jagd-Zeit. 

1874, S. 235. Vergl. auch Danckelmann’s Zeitfchrift, VII, S. 135 fgde., wo ein 

Referat von mir über die Kommiflionsarbeiten. 



Leben gefteckten Grenzen ift für jeden Menfchen nothwendig, 

wenn anders er nicht Schaden leiden will. Die Rechtskunde 

fteht in keiner wiffenfchaftlichen Verbindung mit der Forftwiffen- 

fchaft, fondern fie gewährt lediglich dem Waldbefitzer, wie jedem 
Grundbefitzer, dem Forftwirthe, wie allen wirthfchaftenden Men- 

fchen die — allerdings auf unferer Kulturftufe ganz unentbehr- 
liche — Kenntnifs von dem, was fie zu leiften oder zu dulden 

verpflichtet, zu fordern oder zu thun berechtigt find, und fetzt 

fie fo mittelbar in den Stand, ihrem Eigenthum oder der von 

ihnen geführten Wirthfchaft die höchfte Blüthe zu verleihen und 

fich felbft allen erreichbaren Vortheil zu fichern, ohne fremde 

Intereffen zu verletzen. Somit ıift die Rechtskunde keine forft- 

liche Grundwiffenfchaft, eben fo wenig eine eigentliche Hülfs- _ 

wiffenfchaft, wie z. B. die Forftverwaltungslehre, welche lehrt, 

wie der Wirthfchaftsbetrieb äufserlich einzurichten und zu ordnen 

ift, damit die höchfte Werthsproduktion mit- gröfstmöglicher 

Sicherheit und dem relativ geringften Produktions- Aufwande 

erreicht werde. Sie ift vielmehr eine für fämmtliche wirthfchaf- 

tenden Menfchen und alle Staatsbürger gleich bedeutungsreiche 

Erkenntnifsquelle, welche neben der eigentlichen berufsmäfsigen 
Wiffenfchaft und ohne mit diefer in geiftigen Zufammenhang 

gebracht werden zu können, dem Wirthfchafter Auffchlufs über 

feine rechtliche Stellung gewährt. Man hat deshalb auch mit‘ 
Recht die Forftrechtskunde eine forftliche Nebenwiffen- 

fchaft genannt. 
Dies Verhältnifs wird auch da nicht wefentlich alterirt, 

wo den Forftbeamten polizeiliche oder gar richterliche Thätig- 
keiten zugewiefen werden und die Kenntnifs des pofitiven Lan- 

des-Rechtes anfcheinend in eine nothwendige Verbindung mit 

dem forfttechnifchen Wiffen tritt; denn in diefen Fällen haben 

wir es mit zwei fcharf zu unterfcheidenden Thätigkeitsgebieten 
zu thun, welche aus praktifchen Gründen der Arbeitstheilung 

im Staate lediglich in Perfonal-Union treten und es fteht auch 

hier die Forftwiffenfchaft mit ihren Grund- und Hülfswiffen- 

fchaften der Rechtskenntnifs koordinirt und ohne inneren Zu- 

fammenhang gegenüber. — 

Die Literatur über Forftrechtskunde hatte, nachdem fie im 

ıSten Jahrhundert namentlich durch die Kameraliften zu einer 

bedeutenden Breite entwickelt worden war, in den erften zwanzig 

Jahren, in der Zeit der totalen Umformung aller ftaatlichen Ein- 

richtungen in Deutfchland, kein pofitives Material zu weiterer 
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Entwicklung vorgefunden. Um 1820 waren die territorialen 
und politifchen Umwälzungen in Deutfchland im Wefentlichen 
beendet. Die Gefetzgebung der Einzelftaaten, foweit fie die 

rechtliche Natur und den Schutz des Eigenthums betraf, hatte 

ihre prinzipielle Grundlage gewonnen, auf welcher ihr Ausbau 

im Einzelnen beginnen konnte. Eine grofse Fülle gefetzgebe- 

rifcher Aufgaben waren auf allen Gebieten im Sinne moderner 

Rechtsanfchauung zu löfen; eine eben fo grofse Zahl von prak- 
tifchen Rechtsverhältniffen, welche ganz vorherrfchend in Be- 

ziehung zum Grundeigenthum, zur Wirthfchaft, den Gewerben, 

dem Handel ftanden, waren in demfelben Sinne zu ordnen. 

Nicht in letzter Linie ftanden in diefer Hinficht die Wal- 
dungen. Das Waldeigenthum hat aus früher erörterten Gründen 
erft fpät jene reine Ausprägung erlangt, welche das übrige 
Grundeigenthum vor ihm erreicht hatte. Je fchärfer aber der . 
Eigenthumsbegriff fich in Bezug auf irgend eine Sache ausbil- 
det, um fo einfacher werden die rechtlichen Beziehungen, in 
welchen diefelbe fteht. Der genoffenfchaftliche Befitz am Walde 
dauerte noch Jahrhunderte lang, nachdem er in Bezug auf Aecker 

und Wiefen aufgehört hatte zu beftehen. Eine übergrofse Zahl 

von Miteigenthumsrechten, Servituten, Reallaften beftanden noch 

1820 in Bezug auf die Waldungen. Die ftaatsrechtlichen Be- 
ziehungen des Waldeigenthums waren komplizirter Art; die 
ftrafbaren Handlungen endlich, welche fich gegen das Waldei- 

genthum richteten, hatten und haben noch heute vielfach eine 
befondere ftrafrechtliche Natur und ihre Häufigkeit legte ihnen 

eine befondere Bedeutung bei. 

So war das Gebiet der Rechtskenntnifs, welches der Forft- 

mann fich erfchliefsen mufste, ein ausgedehntes, nur durch ein 

eingehendes Studium des pofitiven Rechtes zu beherrfchendes 
und es bildet diefe Nebenwiffenfchaft einen fchwierigen Theil 

des forftlichen Studiums. — 

Die einfchlägliche Literatur bietet eine Reihe von Lehr- 
büchern des Forft- und Jagd-Rechtes in feinem ganzen Um- 

fange, wohin die Werke von Schilling, ) Kraufe?) und im ge- 
wiffem Sinne auch das »Lehrbuch der gerichtlichen Forftwiffen- 

fchaft« von Albert?) gehören; ferner von Handbüchern der in 

'!) Lehrbuch des gemeinen in Deutfchland giltigen Forft- u. Jagdrechts. 1822. . 

2?) Ueber die Forftgefetzgebung in Deutfchland, 1834. 

9) Albert giebt in diefem 1864 erfchienenen Werke Anleitung zur Löfung 

derjenigen Aufgaben, welche dem Forftfachverftändigen in Rechtsftreitigkeiten ge- 
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einzelnen deutfchen Staaten geltenden Forft- und Jagdgefetze, 
fo von Behlen,?) Laurop,°) Pfeil,®) (für einen grofsen Theil der 

deutfchen Staaten), Bajer”) (für Baden), Roth®) (für Bayern), 

Hermens?) (für die rheinifchen Territorien), Gunckel !%) (für Kur- 

heffen), v. Rönne, 1!) Bank,'?, Wiefe, 1?) Günther, 4) Eding ®) 

(für Preufsen), Schilling, 1%) Schmid, '7) Beyer, 18) Fritfche 19) 

(für Sachfen) Schmidlin ?°) und Tfcherning ?') (für Würtemberg) 
u. A. m.; endlich Schriften über einzelne Theile des Forft- und 

Jagdrechtes, namentlich über Waldfervituten und deren Ablöfung, 

über das Forfthoheitsrecht (Forftftaatsrecht), über das Forftftraf- 

recht. 

In Bezug auf die Entwickelung der Waldfervituten ift das 
Wefentlichfte fchon oben bei Darftellung der Agrargefchichte 

ftellt werden. Er lehrt alfo die Anwendung der forftwiffenfchaftlichen Lehren auf 

die Forftrechtskunde und bei der Forftrechtspflege. Der von A. betretene Weg, 

der unbeftreitbar feine Berechtigung hat, ift feitdem nicht weiter verfolgt worden. 

4) Behlen und Laurop, fyftem. Sammlung der Forft- und Jagd-Gefetze der 

deutfehen Bundesftaaten. 4 Bde. 1827/31. — Behlen, Archiv der Forft- u. Jagd- 

Gefetzgebung der deutfchen Bundesftaaten. 28 Bde. 1834 /47- 

5) Laurop, Archiv der Forft- u. Jagdgefetzgebung der deutfchen u. anderen 

Staaten. I. Bd. ı. Heft. 1828 (die weiteren Hefte find nicht erfchienen). 

6) Die Forftpolizeigefetze Deutfchlands etc. 1834. 

7) Handbuch des badifchen Forft- und Jagdrechts, 1838. 

8) Handbuch des Forftrechts und des Forftpolizeirechts nach den in Bayern 

geltenden Gefetzen, 1863. 

9) Handbuch der in den k. preufs., zum General-Gouvernement des Nieder- 

und Mittelrheins gehörig gewefenen Provinzen am linken Rheinufer etc., 1830. 

‘%) Sammlung der auf das Forft-, Jagd- und Fifchereiwefen in Kurheffen 

Bezug habenden Landesordnungen etc., 1845. 2 Bde. 

1!) Staatsrecht der preufs. Monarchie, 1856. 3. Aufl. 1869/72. — Das Do- 

mänen-, Forft- u. Jagdwefen des preufs. Staates, 1854. 

12) Die preufs. Gefetze zum Schutze der Forften u. Forftbeamten etc., 1867. 

13) Die Forft- und Jagd-Polizei-Gefetze Preufsens, 1870. 

“) Die preufs. Polizei- und Straf-Gefetzgebung in Feld- und Forftfachen. 

1874- 

15) Die Rechtsverhältniffe des Waldes, 1874. Eine fehr brauchbare Orien- 

tirungsfchrift. 

%) Handbuch des im Königreich Sachfen gültigen Forft- und Jagd-Rechts. 

1827. 

17) Handbuch aller feit 1560 bis auf die neuefte Zeit erfchienenen Forft- u. 

Jagd-Gefetze des Königreichs Sachfen. 1839/44. 2 Tble. 

8) Die fächf. Forftftraf- und Jagd-Gefetze, 1864. 

19) Rechtskunde für Forft- und Landwirthe des Königreichs Sachfen, 1847. 

20) Handbuch der würtemb. Forftgefetzgebung etc., 1822/23. 

2!) Fortfetzung des vor. Werkes bis 1841. 1842. 
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angeführt worden. 2) Die Arbeiten von Pfeil?3) über diefe Ma- 
terie gehören zu den beften Leiftungen diefes Schriftftellers. 

Seine Auffaffung ift durchweg die des Staats- und Volkswirthes. 
Nutzen und Schaden der Servituten beurtheilt er überall nach 

Gefichtspunkten, welche der Gefammtwirthfchaft des Landes 
entnommen find und gegen die radikale — volkswirthfchaftlich 
oft ungerechtfertigte — Ablöfung aller Servituten fpricht er fich, 
von folchen Erwägungen allgemein wirthfchaftlicher Art aus- 
gehend, wiederholt und entfchieden aus. 

Von geringerem Werthe ift eine kleine Schrift von G. L. 
Hartig, welche 1829 unter dem Titel: »Beitrag zur Lehre von Ab- 
löfung der Holz-, Streu- und Weide-Servituten« erfchien. Die 
ganze Lehre von der Wald-Servitut- Ablöfung fafste neuefter Zeit 

Albert ?*) zufammen, während Eytelwein und Ranke, 25) werthvolle 

Schriften über die Grundlagen der Ablöfungs-Berechnungen 

verfafsten und Schwarz ®) für die linksrheinifchen Territorien, 

Greiff, 2”) Koch, 2%) Lette u. von Rönne ®) für Preufsen, Brater 

für Bayern, 30) die bereits genannten Forftrechtsfchriftfteller in 
ihren Lehr- und Handbüchern die über die Waldfervituten in 

22) Vergl. S. 38 fgde. in diefem Bde. — 

23) Vergl. die Befreiung der Wälder von Servituten, 1821. — Anleitung zur 

Ablöfung der Waldfervituten, 1828 (2. Aufl. 1844, 3. Aufl. 1854). — Bemerkungen 

zu den von der Generalkommiffion in Schlefien etc. 1845 aufgeftellten Preis- 

aufgaben (krit. Bl. XXIII. 2, auch befond. Abdruck). — »Welche Vortheile mufs 

fich der Waldbefitzer anrechnen, um darnach die Entfchädigung zu gewähren, 

wenn der Antrag auf Ablöfung von den Berechtigten ausgeht?« (krit. Bl. XXXI 

2. 1852; auch be£ Abdruck). — »Was trägt ein Wald durch das Raff- u. Lefe- 

holz zur Befriedigung der Brennholzbedürfniffe bei?« (krit. Bl. VI. ı. S. 240) — 

»Ueber Ablöfung der Weide- und Streuberechtigungen.« (daf. XI. 2. 1837. Ein- 

gang). — »Ueber Bonitirung der Waldweide.« (daf. XII. 2. S. 73) u. f. w. 

2‘) Dr. Jof. Albert, Lehrbuch der Forftfervituten-Ablöfung, 1868. 

25) Vergl. Eytelwein, Anleitung zur Ermittelung der Dauer u. Unterhaltungs- 

koften der Gebäude und zur Beftimmung der Bau-Ablöfungs-Kapitalien u. jährl. 

Renten, 1831. — Ranke, der Geldwerth der Forftberechtigungen, 1855. 2. Aufl. 

1856. — 

26) Die Forftberechtigungen in den ehemaligen vier Departementen des linken 

Rheinufers, 1864. 

27) Die preufs. Gefetze über Landeskultur und landwirthfchaftl. Polizei etc. 

1866. 

28) Die Agrargefetze des preufs. Staates. 3. Aufl. 1843. 4. Aufl. 1850. 

2°) Adolf Lette u. Ludw. v. Rönne, die Landeskultur-Gefetzgebung des preufs. 

Staates. 2 Bde. 1853. — v. Rönne, Staatsrecht der preufs. Monarchie, 1856. 3. 

Aufl. 1869/72. 11. 2. S. 273 fgde. 

) Forftgefetz v. 28. IH. 1852, erläutert von K. Brater, 1855. 
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den einzelnen Staaten geltenden Beftimmungen zufammenttellten. 

Allgemeine Darftellungen des Wefens und der Bedeutung der 
Waldfervituten enthalten auch die Lehrbücher der Staatsforft- 
wirthfchaftslehre. 

Die ftaatsrechtlichen Beziehungen des Waldeigen- 
thums, namentlich die juriftifch und wirthfchaftlich fchwierige 

Frage der Befchränkung des Privatwaldbefitzes aus Gründen 

des Gemeinwohls, find von Juriften wenig bearbeitet, von Forft- 
männern häufig. Die von den Letzteren ausgegangene hierher 

gehörige Literatur ift bei Erörterung der gefchichtlichen Entwick- 

lung der Waldfchutzfrage fchon oben angeführt worden, fo weit 

fie mir bekannt geworden ift. 3) 

Von den Staatsrechtslehrern und gelehrten Staatswirthen 

haben nur Rau, Rentzfch, Rofcher der ftaatsrechtlichen Seite 

diefer Materie Aufmerkfamkeit gewidmet und habe ich oben 

ihren Standpunkt im Allgemeinen charakterifirt. 3?) Bluntfchli in 

feinem klaflifchen Werke »allgemeines -Staatsrecht« behandelt 

die Frage ganz allgemein und ohne fpeziellen Bezug auf die 
Forften. 33) — 

Sammlungen der in den einzelnen deutfchen Staaten be- 
ftehenden Forfthoheits- und Forftpolizei-Gefetze erfchienen in 

grofserer Zahl. Kletke %) ftellte fur Preufsen die in Bezug auf 

Landeskultur-Genoffenfchaften (einfchl. d. Waldgenofienfchaften) 
geltenden Gefetze und Verordnungen zufammen. Brater kom- 
mentirte das bayerifche, 3°) Muncke das badifche Forftgefetz. °*) 

Die Forftpolizeigefetzgebung bezüglich der Privatwaldungen in 

Baden und den meiften übrigen deutfchen Staaten ftellte Vogel- 

mann zufammen 3”) und J. Albert giebt neuefter Zeit in feinem 

»Lehrbuch der Staatsforftwiffenfchaft« eine überfichtliche Zu- 

fammentftellung diefer Gefetzgebung. 3%) 
Die Forft-Strafrechtskunde findet in allen den bereits 

31) Oben S. ı22 fgde. in diefem Bde. 

32) Oben S$. 137. 

33) Allgemeines Staatsrecht, II, S. 341. 

3%) Dıe Rechtsverhältniffe der Landes-Kultur-Genoffenfchaften in Preufsen, 1870. 

35) Oben Note 30. ? 

36) Das badiiche Forftgefetz in feiner jetzigen Geftalt, 1874. 

37) Die Forftpolizeigefetzgebung bezüglich der Privatwaldungen in Baden, 

1371. 

38) Lehrbuch der Staats-Forftwiffenfchaft, 1875. 2 58—69 (Forftgefetzgebung), 

S. 214 fgde. 
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angeführten Werken über Forft- und Jagd-Recht felbftredend 

gebührende Berückfichtigung. Auch Albert in dem eben citir- 
ten Werke hat die bezügliche Gefetzgebung zufammengeftellt. 
Zahlreiche Kommentare zu den in den einzelnen deutfchen 

Staaten geltenden Holzdiebftahls-, Forftpolizei- und Jagdpolizei- 
Gefetzen, deren Aufzählung an diefer Stelle zwecklos erfcheint, 

geben den Waldbefitzern und Forftwirthen ein reichliches Er- 

läuterungsmaterial an die Hand. — 
Sehr arm ift die forftliche Literatur an Handbüchern der 

Forftverwaltungslehre.. Diefer mehr nach praktifchen Zweck- 

mäfsigkeits-Gründen, als nach wiffenfchaftlichen Gefichtspunk- 

ten zu betrachtende Wiffenszweig wurde in der vorigen Periode 

in den Lehrbüchern der »Forftdirection« und »Staatsforftwirth- 

fchaftslehre« dargeftellt und auch in diefer Periode enthalten 

die »Grundfätze der Forftwirthfchaft« ®) von Pfeil und die 

»Staatsforftwirthfchaftslehre« von v. Berg einen Abrifs der Forft- 
verwaltungskunde, während Albert in feiner »Staatsforftwiffen- 

fchaft« diefelbe nur foweit vorträgt, als fie in Bezug fteht zu 

der Forftwirthfchaftspolitik. 

Von Wedekind legte feine Anfıchten über Forftverwaltungs- 
Organifation und Forftwirthfchaftspolitik in dem »Verfuch einer 
Forftverfaffung im Geifte der Zeit« (1821) und in der » Anleitung 

zur Forftverwaltung ‘und zum Forftgefchäftsbetriebe« (1831) 

nieder und diefe Schriften gehören zu dem Beften, was er ge- 

fchrieben hat. J. C. L. Schultze endlich fchrieb 1849 eine »Ver- 

waltungs- und Gefchäftskunde im Forft- und Jagdwefen nach 

ftaatswirthfchaftlichen Grundfätzen der Gegenwart etc.« Seit- 

dem find einzelne organifatorifche Fragen und die in den ein- 

zelnen Staaten durchgeführten Organifations-Syfteme der Forft- 
verwaltungen in der Journal-Literatur vielfach befprochen wor- 

den; eine fyftematifch-vollftändige Darftellung derfelben jedoch 
mit einer Kritik ihrer Brauchbarkeit für beftimmte Verhältniffe 

ift feitdem nicht mehr erfchienen und es ift in diefer Hinficht 

offenbar eine Lücke in unferer Literatur geblieben. 

Die zweckmäfsigfte Organifation der Staats-Gemeinde- und 
Privat-Forftverwaltung fteht in einer engen Beziehung zu den 

%) Im II. Bande, $. 528—706. Wenngleich Pfeil die Erfahrungen über 

Zweckmäfsigkeit der einen und anderen Organifation zu wenig berückfichtigt, fo 

gehört doch feine — jetzt freilich in mancher Hinficht veraltete — Darftellung 

der Forftverwaltungskunde zu dem Beften, was über diefen Gegenftand gefchrieben 

worden it. 

nn nn de 



— 31. — 

gefammten politifchen und adminiftrativen Einrichtungen in 

einem Staate, zu den gefammtwirthfchaftlichen Verhältniffen der 

Waldbefitzer und zu der Lage und Vertheilung der Waldungen 
innerhalb des Staatsgebietes. Sie läfst fich daher nicht nach 

allgemeinen Grundfätzen, fondern nur bei ftrenger Anlehnung 

an gegebene örtliche Verhältniffe beurtheilen, ift auch von dem 

jederzeitigen Stande der Waldwirthfchaft eines Landes und von 

dem der Forftwiffenfchaft ftreng abhängig. Eine nach wiffen- 

fchaftlichen Gefichtspunkten bearbeitete Forftverwaltungskunde 

darf fich deshalb nicht mit einer Darftellung beftehender Forft- 

verwaltungseinrichtungen — deren wir auch aus neuerer Zeit 

mehrere befitzen 4%) — begnügen, fondern fie mufs es als ihre 

Aufgabe erkennen, auf Grund der bisher gewonnenen Erfah- 

rungen und nach dem heutigen Stande der Waldwirthfchaft und 

Forftwiffenfchaft in Deutfchland zu unterfuchen, welches Orga- 

nifations-Syftem für die Staatsforften in grofsen, mittleren und 

kleinen Staaten, für die Gemeinde- und Privatforftverwaltung — 

für beide letzteren mit Unterfcheidung des Grofs- und Klein- 

Befitzes — das Prinzip der Arbeitstheilung in zweckmäfsigfter 

Weife in Anwendung bringt, um mit dem geringften Verwal- 
tungs- Aufwand die höchften volkswirthfchaftlichen und finan- 

ziellen Effekte zu erzielen. Hierbei würde eine grofse Zahl 

praktifch-wichtiger Fragen zur Erörterung gelangen, und die 

Bearbeitung eines folchen Werkes würde eine empfindliche 

Lücke in unferer Literatur ausfüllen. 

$. 25. Die Systeme der Forstwissenschaft und die Methodo- 
. logie. 

Die Ausbildung des Syftems einer Wiffenfchaft ift be- 
zeichnend für den Gefammtftand derfelben. Der Rahmen, in 

welchen der gefammte Wiffensftoff fich einfügt, die Art feiner 
Gliederung und Anordnung pflegt erkennen zu laffen, bis zu 
welchem Grade von Vollftändigkeit und Klarheit derfelbe ge- 

diehen ift, und je fchärfer die einzelnen Wiffensgebiete fıch 

4) Für Preufsen in v. Rönne’s »Domänen-, Forft- und Jagdwefen des 

preufs. Staates« (1854, jetzt fchon antiquirt) und in v. Hagen »die forftlichen 

Verhältniffe Preufsens«; für Hannover in Burckhardt’s »forftl. Verhältniffe des 

Königreichs Hannover«; für Bayern in der »Forftverwaltung Bayerns« nebft fta- 

tiftifchem Nachtrag; für Sachfen in »Ergebniffe der k. fächf. Staatsforftverwaltung« ; 

für Heffen in dem »heffifchen Staatsrecht«; 9. Buch (1836) u. f. w. 
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fondern, je mehr jede Vermengung verfchiedenartiger Elemente 
ausgefchloffen wird, um fo klarer treten die jeder Wiffenfchaft 

eigenen Aufgaben hervor, um fo mehr wird die Forfchung an 
allen Punkten in die Tiefe gehen. 

Meine Darftellung hat gezeigt, dafs die forftwiffenfchaftliche 
Syftematik zuerft von den Kameraliften gepflegt wurde. Erft 

bei Beginn des 19. Jahrhunderts erlangte fie eine feftere Ge- 
ftaltung und von da ab empfing fie ihre Fortbildung von Forft- 

männern, unter denen ich G. L. Hartig, H. Cotta, Bechftein, 

Laurop und Hundeshagen bereits angeführt -habe. !) 

W. Widenmann, 2) den wir überall als fcharfen Denker kennen 

lernen, wo er in der Literatur uns begegnet, geht in feinem 

1824 aufgeftellten Syfteme der Forftwiffenfchaft von der Ein- 

theilung der Forftwirthfchaftslehre in eine Privatforftwirth- . 

fchaftslehre, National- Forftwirthschaftslehre ("Inbegriff 

der Anftalten, durch welche die Erzeugung und Gewinnung der 

nutzbaren Waldprodukte in der menfchlichen Gefellfchaft über- 
haupt vollführt wird«) und Staatsforftwirthfchaftslehre 

(Lehre vom Staatswaldbefitz und deffen Bewirthfchaftung, Fortt- 

rechts- und Forftpolizei-Kunde, Forftwirthfchaftspolitik) aus. Er 
theilt die erftere in die Lehre von der Waldbehandlung, Forft- 

benutzung, Forftbefchützung und Forfthaushaltung (zur Forftbe- 
nutzung rechnet er auch die Forfteinrichtung, zur Forfthaushalts- 

kunde die Lehre von der Waldwerthrechnung, die Forftfinanz- 

und Forftverwaltungskunde.) 

Die ganze Technik überweift Widenmann der Privatforft- 
wirthfchaftslehre; feine Nationalforftwirthfchaftslehre foll nur die 

allgemeinen Verhältniffe der forftwirthfchaftlichen Produktion und 

Konfumtion und ihre Stellung in der gefammten Gütererzeugung 

und dem Erwerbsleben unterfuchen, ift alfo in Wefentlichen 

identifch mit dem einleitenden Theile der Forftwirthfchaftslehre, 

welchen man neuerer Zeit mit Recht als »allgemeine Forftwirth- 

fchaftslehre« bezeichnet hat. k 

Das Widenmann’fche Syftem ift logifcher geftaltet, als alle 
früheren, hat jedoch auffallenderweife wenig Beachtung bei den’ 
Schriftftellern gefunden. 

v. Wedekind ?) theilte noch 1838 die Forftwirthfchaftslehre 

') Im II. Bde. diefes Werkes S. 365 fgde. 

2) Vergl. »Das Syftem der Forftwiffenfchaft«, 1824, und »über den Zweck 

und Begriff der Forftwiffenfchaft«, 1826. 

9%) Umrifs der Forftwiffenfchaft für Staatsbürger und Staatsgelehrte, 1838. 
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in Waldbetriebslehre (Holzwirthfchaft, Nebennutzungsbetrieb, 

Forftfchutz) und forftliche Gewerbslehre (Beforgung des Real- 
ftandes, Statiftik, Forfteinrichtung, Waldwerthberechnung, Forft- 

haushaltskunde), betrachtet aber in einem zweiten Hauptabfchnitte 
feines Syftems das Forftwefen in feinen Verhältniffen zur 

Nation und zum Staate und trägt hier die Forftpolizei-Lehre, 
Forftorganifationslehre, Staatsforftverwaltungskunde und Forft- 
ftrafrechtskunde vor, theilt alfo, ohne fich diefer Ausdrücke zu 

bedienen, die Forftwirthfchafts-Lehre ebenfalls in Privat- und 

Staatsforftwirthfchaftslehre ein, ift jedoch hierbei nicht fo klar 

wie Widenmann, fpricht auch von »Civilforftvergehen« u. f. w. 

An das Syftem Hundeshagen’s knüpfte Karl Heyer 1846 
an, als er in der »Änleitung zu forftftatifchen Unterfuchungen« 

ein neues Syftem der Forftwiffenfchaft entwickelte. Er definirt 

die letztere als »den Inbegriff der fyftematifch geordneten Regeln, 

nach welchen der forftwirthfchaftliche Endzweck (die nachhaltige 
und vortheilhaftefte Benutzung des Waldgeländes, nach Mafsgabe 

der individuellen Zwecke der betreffenden Waldbefitzer) am 

vollftändigften fich vermitteln läfst,« theilt fie in die »allgemeine 

oder reine« und »befondere oder angewandte Waldwirthfchafts- 

lehre,« erftere in die Produktions-Lehre (Lehre vom Waldbau, 

der Forftbenutzung einfchl. der Forfttechnologie, dem Wald- 

fchutz) und Gewerbs- oder Haushaltungs-Lehre (Wirthfchafts- 

Begründung oder Einrichtung, Waldertragsregelung, Waldwerth- 

Berechnung, Forftgefchäftsbetrieb.) 

Die befondere Waldwirthfchaftslehre leitet nach Heyer zur 

Auswahl der allgemeinen Mafsregeln nach den individuellen 

Zwecken der verfchiedenen Klaffen von Waldbefitzern an, wo- 

durch die (nach dem Wirthfchaftsfubjekte bemeffenen) Ab- 

theilungen: Staats-, Gemeinde- und Privatforftwirthfchaftslehre 

— begründet werden. 

In dies fcharf logifch durchgeführte Syftem hat nun Heyer 
merkwürdigerweife die Forftftatik nicht als Glied eingefügt. Er 

betrachtet fie vielmehr als eine befondere Lehre, welche fich 

über alle Zweige der Waldwirthfchaftslehre ausdehne und 

unterfcheidet eine Statik der forftlichen Produkionslehre und der 

Gewerbslehre. Gefchichte und Statiftik der. Forftwirthfchaft — 

letztere fafst er als einen Theil der Forftftatik auf — haben in 

Heyer’s Syftem überhaupt keine Stelle gefunden und daffelbe 

ift fomit immerhin lückenhaft geblieben. 

Pfeil hat die forftwiffenfchaftliche Syftematik nicht wefent- 
Bernhardt, Forstgeschichte. II. 23 
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lich gefördert, fo wie denn überhaupt die fyftematifche Anordnung 
des Wiffensftoffes nicht feine Stärke war. Er theilte die Forft- 

wiffenfchaft (d.h. »die Summe der Regeln und Grundfätze, durch 

welche der forftliche Zweck erreicht werden foll«) in die eigent- 
liche Forftwiffenfchaft und die Hülfswiffenfchaften, erftere in 

Waldbau oder Holzzucht einfchl. der praktifchen Bodenkunde, 

Forftfchutz, Forftbenutzung, Forfttaxation einfchl. Waldwerth- 

berechnung, Forftverwaltungskunde; als Hülfswiffenfchaften be- 

trachtet er die Naturwiffenfchaften, die Mathematik, Rechtswiffen- 

fchaft, Polizeilehre, Staatswiffenfchaft (Volkswirthfchaftslehre ?) 

in gewiffer Beziehung auch die Lehre von der Landwirthfchaft, 

Pfeil beachtet alfo den von Hundeshagen und Karl Heyer 

bereits betonten Unterfchied zwifchen der forftwirthfchaftlichen 

Gütererzeugung und der gewerblichen, auf Erwerb und höchfte 

Verwerthung der Kraft des Standortes gerichteten Thätigkeit nicht, 

fügt im Uebrigen feinem Syfteme Forftftatiftik und Gefchichte, 
wenngleich ohne die Stellung derfelben fcharf zu definiren, ein. 

Ein von den bisher angeführten verfchiedenes Syftem ent- 

wickelt Theodor Hartig in feinem 1858 erfchienenen Werke: 

Syftem und Anleitung zum Studium der Forftwirthfchaftslehre. 
Er überweift Manches den Grundwiflienfchaften, was feither 

in dem Syftem der Hauptwiffenfchaft erfchien, die Forftvermeffung, 
Holzmefskunft, Zuwachsermittelung und Wealdwerthberechnung 

der Mathematik, die Gebirgs- und Bodenkunde der Mineralogie, 

die forftlichen Nebengewerbe der Staatswiffenfchaft u. f. f. und 

gliedert die eigentliche Forftwirthfchaftslehre fynthetifch in die 
Lehre von der Baumzucht, Beftandszucht, Waldzucht. Die 

letztere umfafst nach feinem Syfteme die Entwicklungsgefchichte 

der Wälder, der Waldwirthfchaft und Forftwiffenfchaft, die Lehre 

von den verfchiedenen Wirthfchaftsfyftemen und dem Richt- 

(Normal-) Zuftande der Wälder, von der Wirthfchaftseinrichtung, 

Ertragsermittelung, Ertragsregelung und Waldverwaltung (Wirth- 
fchaftsführung.) 

Leider hat Hartig diefes fein (natürliches) Syftem nicht 

weiter ausgeführt und auch nur diefen einen Theil der Forft- , 

wiffenfchaft, die Waldzucht, vollfländig bearbeitet, fo dafs 

die Stellung, welche er der Lehre vom Forftfchutz und der 

Forftbenutzung anzuweifen gedenkt, nicht ganz klar erhellt. Der 

von ihm angeregte (yftematifche Grundgedanke ift auch in der 

Literatur nicht weiter verfolgt worden; die Neuzeit hat über- 

haupt der Syftematik und Methodologie unferer Wiffenfchaft 



nur geringe Aufmerkfamkeit zugewendet; doch mufs die weitere 
Ausbildung des Syftems unferer Wiffenfchaft eben fo, wie die 
Bearbeitung einer »allgemeinen Forftwirthfchaftslehre« als eine 

Aufgabe der Zukunft betrachtet werden. 

$. 26. Das forstliche Unterrichtswesen. 

Kaum eine andere der organifatorifchen Fragen ift für die 

deutfchen Forftmänner in höherem Maafse Problem geblieben, 
als die Frage der zweckmäfsigften Geftaltung des forftlichen Un- 
terrichtswefens. Alle denkbaren Organifationen find in Deutfch- 

land in das Leben getreten, haben eine dauernde Exiftenz ge- 
habt; Forftfchulen der verfchiedenften Art haben Tüchtiges 

geleiftet. Von der einen Seite wird mit grofser Beharrlichkeit 

verlangt, dafs man bei dem Prinzip der gefonderten Fachfchule 

verbleibe, auf welcher die praktifche Anfchauung dem theore- 

tifchen Unterrichte in wirkfamfter Weife zur Seite trete, wird 

ernftlich vor einer Verlegung des forftlichen Unterrichts an die 

Univerfitäten gewarnt, weil dort die demfelben fo nothwendige 
mafsvolle Befchränkung auf die forftlichen Beziehungen der 

- Grundwiffenfchaften bald verloren gehen müfsten und die letz- 
teren mehr in ihrer abftrakten fyftematifchen Vollftändigkeit, 

als in ihrer Anwendung auf die Forftwirthfchaftslehre vorge- 

tragen werden würden. Zu grofse Breite des Studiums und 

eine damit unvermeidliche Verflachung werde die Folge fein; 
vor Allem werde die praktifche Brauchbarkeit des jungen Fortt- 

mannes vollkommen in Frage geftellt. !) 

Aus dem anderen Lager wird die Vereinfamung des fortt- 
lichen Unterrichts eben fo entfchieden bekämpft. Es wird da- 

!) Zu den Vertretern diefer Richtung gehören: v. Berg, der in feiner Ab- 

handlung »Sonft und jetzt, ein Zeitbild von der Erziehung, Bildung und dem 

Unterrichte der Forftleute« (in Dengler’s Monatfchrift, 1862, S. 121 fgde.) der 

alten Empirie und ihrem Handwerker-Unterricht ein Loblied fingt; Grunert, forftl. 

Bl. 1865. X. S. 217 und neue Folge, III. Jahrg., 1874, S. 61); Danckelmann, 

(»Forftakademieen oder allgemeine Hochfchulen?« in der Zeitfchrift für Forft- u. 

Jagdwefen, IV. Bd., 1872, 5. 181 fgde., auch in befonderem Abdruck erfchienen); 

dafs Pfeil feit 1830 fich gegen die Verlegung des forftlichen Studiums an die 

Univerfitäten ausgefprochen hat, während er früher anderer Anfıcht wvar, ift fchon 

oben angeführt worden. Endlich ift hier noch zu konftatiren, dafs, wie weiter 

unten des Näheren wird nachgewiefen werden, A. v. Humboldt u. W. v. Hum- 

boldt fich 1830 für die Lostrennung der Forftakademie in Berlin von der Uni- 

verfität und ihre Verlegung nach Neuftadt Eb.-W. bemüht haben. Diefe That- 

23* 



rauf hingewiefen, dafs die Wiffenfchaft nur eine fei und nur 
eine fein dürfe, wolle fie den Namen einer Wiffenfchaft ver- 

dienen, dafs die praktifche Durchbildung der Afpiranten niemals 

Sache der Hochfchule fein könne, dafs der Anfchlufs an grofse 

Centren des geiftigen Lebens allein die Bürgfchaft für tüchtige 

allgemeine Bildung gewähre, deren Keiner entrathen könne, der 

über eine fubalterne Lebensftellung hinausftrebe, dafs die Ifolirung 
der Fachfchulen zur Einfeitigkeit der Lehrer, zur Dreffur der 

Schüler führe. Man weift darauf hin, dafs der konftitutionelle 

Staat von feinen mit felbftändigen Funktionen zu betrauenden 

Beamten eine tüchtige allgemeine Bildung fchon deshalb fordern 

müffe, weil fie allein geeignet fei, wahrhaft ftaatsmännifche An- 

fchauungen zu erzeugen und gegen bureaukratifche Anwand- 

lungen zu fchützen. Man macht endlich geltend, dafs in der 

Ifolirung einzelner Studienzweige ein Unrecht liege gegen das 
gefammte Geiftesleben der Nation und gegen die vornehmften 
Stätten deffelben, gegen die allgemeinen Hochfchulen, dafs des- 
halb auch die Gründung der polytechnifchen Schulen ein ver- 

hängnifsvoller Fehler gewefen fei, der zu einer fortfchreitenden 

geiftigen Verarmung der Nation, zu einer unberechtigten Bevor- 

zugung der materiellen Lebensbeziehungen gegenüber der auch 
das Ideale gebührend berückfichtigenden harmonifchen Allge- 

meinbildung, wie fie nur die Univerfität zu gewähren vermöge, 

führe.2) Der Kampf zwifchen diefen beiden Richtungen ift ein 

fache, welche Ratzeburg (Schriftfteller-Lexikon S. 264) erzählt, beweift im Ueb- 

rigen für die heutige Streitfrage »Forftakademieen oder allgemeine Hochfchulen« ? 

gar nichts, da beide Humboldt nicht Sachverftändige waren und ihre damals 

kundgegebene Anfıcht nach 44 Jahren überhaupt wohl kaum noch ins Gewicht 

fallen kann. Die geiftigen Bedürfniffe der Jetztzeit und die Stellung der Ober- 

förfter im Staatswefen find heute ganz andere als damals. 

2) Man vergl. hierzu die treffliche Schrift von Dr. Lothar Meyer: »Die Zu- 

kunft der deutfchen Hochfchulen und ihrer Vorbildungsanftalten«. Breslau 1873. 

60 S. M. will die Wiederaufrichtung der wahren Univerfitas literarum, Auf- 

hebung aller unter Fachminiftern ftehenden Sonderfchulen, tüchtige Vorbildung 

auf dem modernen Realgymnafıum, 4jährige Studienzeit. Ich verfage es mir nicht, 

hier einige der auf die gefonderten Fachfchulen bezüglichen Stellen, denen ich 

nur vollkommen beiftimmen kann, abzudrucken: 

»Man braucht die Gefchichte der Fachfchulen nur flüchtig zu fludiren ... „ 

um fofort zu @rkennen, dafs fie, foweit fie überhaupt frifches Leben zeigen, eifrig 

bemüht find, fich den Univerfitäten in Form und Wefen möglichft zu nähern... 

Einige unter ihnen haben bereits das fchwerfte Hemmnifs einer freien Entwickelung, 

den ftändigen Direktor, befeitigt und das akademifche Wahlrecht erlangt (S. 2r). 

Die Vereinigung aller höheren Lehranftalten mit der Univerfität wird zu- 
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heftiger, der aber unverkennbar zum Nachtheile der Fachakade- 
mien ausgehen wird.?) Beide Parteien ftützen fich auf hiftorifche 

Beweife, die fie aus der Vielgeftaltigkeit des’ forftlichen Unter- 

richtswefens in Deutfchland hervorfuchen. Beide Parteien finden 

die Verwirklichung ihres Programms in den faktifchen Verhält- 
niffen einzelner deutfcher Staaten;*) eine dritte Gruppe von 
wiffenfchaftlich arbeitenden Forftmännern nimmt eine vermit- 

telnde Stellung ein und erftrebt den Anfchlufs der Forftfchulen 
an die polytechnifchen Schulen. 5) Bei diefem Stande der Dinge 

gewinnt die hiftorifche Betrachtung des forftlichen Unterrichts- 

wefens in Deutfchland an Intereffe und es ift denn auch kein 

anderer Zweig der Gefchichte der Forftwiffenfchaft fo vollftän- 
dig und gut bearbeitet, 6) wie diefer. Die Zeitfchriften find an- 

gefüllt mit hiftorifch-ftatiftifchen Darftellungen des Forftunter- 

nächft der Pflege derjenigen Wiffenfchaften zu Gute kommen, welche bis jetzt 

von ihr ausgefchloffen waren. Ihre Verpflanzung auf die Univerfität wird fie dem 

Einfluffe der kurzfichtigen fogenannten”Praktiker entziehen und es ihnen ermög- 

lichen, an die Vorbildung und an den Eifer ihrer Studirenden die höchften An- 

forderungen zu ftellen (S. 26). 
3) Bei Erörterung der Frage, ob die Centralforftlehranftalt zu Afchaffenburg 

als folche beibehalten oder an eine Univerfität oder an ein Polytechnikum ange- 

fchloffen werden folle, fprachen fich fämmtliche Forfthochfchulen Deutfchlands 

mit alleiniger Ausnahme von Neuftadt Eb./W. für die letztere Modalität aus. Die 

Verfammlung deutfcher Forftmänner in Freiburg i/Br. hat in der Sitzung vom 2. 

September 1874 mit einer an Einftimmigkeit grenzenden Majorität folgende Re- 

folution gefafst: »Die ifolirten Forftlehranftalten genügen zur Ausbildung der für 

die Forftverwaltung beftimmten Beamten nicht mehr und es ift deshalb dringendes 

Bedürfnifs, den forftlichen Unterricht an die allgemeinen Hochfchulen zu über- 

tragen«. 

%) Zur Zeit findet fich der volle Anfchlufs der Forftfchule an die Univerfität 

in Giefsen, an polytechnifche Schulen in Carlsruhe und Braunfchweig; die Ver- 

einigung mit einer Landwirthfchaftsakademie in Hohenheim. Gefonderte Forft- 

hochfchulen beftehen in Münden, Neuftadt Eb/W., Tharand, Eifenach, Afchaffen- 

burg. Der Anfchlufs der letzteren an eine Univerfität ift fo gut, wie befchloffen. 

5) Diefe Richtung verliert jedoch mehr und mehr an Boden. 

6) Die Literatur über diefe Frage ift eine bedeutende. Unter den praktifchen 

Forftmännern, welche fich für die Univerfität ausgefprochen haben, fteht H. Burck- 

hardt oben an. (Vergl. B’s. Schreiben an den bayer. Finanzminifter Baer vom 9. 

VIII. 1874 und den in der bayerifchen Kammer (ftenogr. Berichte Nr. 43, S. 130) 

vorgelefenen Brief B’s. vom 25. X. 1873. Man vergl. die Brofchüre »Zur forft- 

lichen Unterrichtsfrage«. Wien 1873. 

Unter den Lehrern der Forftwiffenfchaft vertritt Guftav Heyer das Univerfitäts- 

ftudium in erfter Linie. (allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1862, S. 409 fgde.). Derfelben 

Anfıcht ift der Verfaffer eines lefenswerthen Auffatzes in der Forft- u. Jagd-Zeit. 

von 1857, S. 209; v. Wedekind (»Ueber Aneignung und Prüfung forflmännifcher 
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richtswefens und mit den aus denfelben entnommenen Schlufs- 

Folgerungen, die freilich oft genug an dem erheblichen Mangel 
leiden, dafs Forftfchulen mit einander verglichen werden, die 

nicht vergleichbar find, weil ihre Ziele fich nicht decken. — 
Das Jahr 1820”) fand das Forftunterrichtswefen in Deutfch- 

land auf einer ziemlich niedrigen Stufe vor. Preufsen befafs gar 
keine höhere Forftfchule; daffelbe war in Hannover, Naffau, 

Baden, Braunfchweig der Fall. In Kurheffen und Holftein be- 

ftanden forftliche Mittelfchulen von fehr geringer Bedeutung; 

auch die bayerifche Forftfchule in Afchaffenburg wurde ihrer 

Aufgabe nur in befcheidenem Umfange gerecht; der Glanz von 
Dreifsigacker war am Erlöfchen; frifch emporftrebend, aber 
von der Art einer forftwiffenfchaftlichen Hochfchule noch weit 
entfernt, war die junge Forftfchule in Hohenheim; nur Tharand 
ftand in Blüthe und ftrebte den Zielen einer Hochfchule zu, 

während fporadifch an den Univerfitäten hier und dort ein forft- 
wiffenfchaftlicher Lehrftuhl beftand. 

ı819 hatte man in Berlin fich für das Prinzip des Univer- 
fitätsftudiums für Forftleute entfchieden. Nach ihrer innern 
Einrichtung fchlofs fich die Akademie an die Univerfität, ohne 
jedoch mit derfelben organifch verbunden zu fein, an.) Pfeil las 
die Forftwiffenfchaften, Profeffor Hayne Forftbotanik, Lichten- 

ftein ®) Forftzoologie, Weifs Mineralogie und Bodenkunde, Turk 

Bildung für den Staatsdienft« in der allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1847, S. 247, auch 

1850, S. 2) will den grund- und hülfswiffenfchaftlichen Unterricht auf die Uni- 

verfitäten oder polytechnifchen Schulen verweifen, durch eine Vorprüfung ab- 

fchliefsen und dann das Fachftudium auf einer forftlichen Fachfchule folgen laffen. 

Dr. Th. Hartig fprach fich 1861 (Forft- u. Jagd-Zeit. S. 77) für den Unterricht 

auf befonderen Fachfchulen aus, aber mit darauf folgendem Univerfitätsftudium 

für alle Diejenigen, welche in höhere (infpizirende) Stellungen gelangen wollen. 

Vergl. auch Prof. Dr. Lothar Meyer (Karlsruhe): Akademie oder Univerfität? 

(1874) und: Die forftliche Unterrichtsfrage von Dr. R. Hefs (in »Deutfche Zeit- 

und Streit-Fragen« von Holtzendorff und Oncken, III. 43. 1874). 

7) Vergl. II. Bd. diefes Werkes, S. 382 fgde. 

®) Krit. Bl. V. 1. S. 32 fgde. »Ohne mit der Univerfität vereint zu fein, 

fchlofs fich das Forftinftitut an diefelbe an, um ihre geiftigen und materiellen 

Hülfsmittel zu benutzen«. Das Anfchliefsen an die Univerfität hatte nur den Zweck, 

Demjenigen, der im Befitze des für die Praxis Geforderten war, für weitere wiffen- 

fchaftliche Ausbildung keine Schranken zu fetzen. (S. 66). Vergl. auch krit. Bl. 

12.5.7164, 

®) Der fpätere Kurator von Neuftadt Eb/W., ein Mann von ungewöhnlichen 

Verdienften um das Forflunterrichtswefen in Preufsen. 

Martin Heinrich Karl Lichtenftein war 1780 in Helmftädt geboren, fludirte 
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Phyfik und Chemie, v. Lancizolle Forftrecht, Forftkommiffar 
Pafsow Geometrie, Feldmeffen und Planzeichnen, geh. Kalku- 
lator Günther Forftrechnungswefen. !") 

Noch 1823 11) war Pfeil der Anficht, dafs Berlin als Sitz 
der Akademie in jeder Beziehung geeignet fei. Allein wenige 
Jahre fpäter 12) gab er zu, dafs,die Berliner Anftalt ihren Zweck 
nicht ganz erfülle. Es fehle vielen jungen Forftmännern an 
der nöthigen praktifchen Vorbildung und die Lehranfalt 
müffe das nachholen. Forftliche Reifen könnten nicht Alles 

leiften, was verlangt werden müffe. Es fehle der Wald; die 
um Berlin liegenden Reviere feien nur mit Kiefern und Erlen 
beftanden. 

Pfeils Anfichten und Wünfche fanden in den mafsgebenden 
Kreifen in Berlin wenig Anerkennung und Gewährung. Ja es 

fehlte neben abweifenden Bemerkungen des Finanz-Minifters v. 

Motz, 13) eines um die preufsifche Staatsforftverwaltung hochver- 
dienten Mannes, nicht an Spott und Hohn der Minifterialräthe. 

Auf dem geraden Wege war die Verlegung der Akademie nicht 
zu erreichen und man entfchlofs fich zu einem Seitenwege. 

Pfeil war gegen das Ende der zwanziger Jahre mit dem 

Privatdozenten der medizinifchen Fakultät, Dr. Julius Theodor 

Ratzeburg, bekannt geworden und klagte diefem fein Leid. 

Ratzeburg war mit Wilhelm von Humboldt bekannt und wufste 

diefen für die Sache zu intereffiren. Durch Einwirkung - der 
beiden Humboldt auf Hern von Motz und den Präfidenten Kefs- 

ler wurde dann die Verlegung der Forftlehranftalt nach Neu- 
ftadt Eb./W. durchgefetzt. 4) 

Medizin in Jena und Helmftädt und wurde nach grofsen Reifen \er diente eine 

Zeit lang als Obermilitär-Arzt am Cap) 1815 Direktor des zoologifchen Mufeums 

in Berlin und Profeffor. 1830 zum Kurator der Forftlehranftalt für die natur- 

wiffenfchaftlichen Angelegenheiten ernannt und langjähriger Examinator im Forft- 

examen, hat er in mannigfacher Beziehung auf die Entwickelung des forftlichen 

Studiums in Preufsen eingewirkt. Er ftarb 1857 auf einer Seereife und ift in Kiel 

begraben. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 309. 

0) Krit. Bl. I. 1. S. 168. Die Angaben beziehen fich auf das Jahr 1823. 

Im Krk BEE 1 S.16£ 

mL c.:W zS. 32 fgde S, 108: 

13) Oben 2 8. S. 63. 

14) Eigene Darftellung Ratzeburgs im Schriftfteller-Lexikon, S. 264. 

»Ich wufste ja, fagt er dort, da fchon in Tegel die Rede vom Walde und 

Waldmenfchen gewefen war, dafs meine Vorftellung um Losreifsung der Forft- 

akademie von der Univerfität und meine Gründe dafür Gehör bei den beiden 
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Die Errichtung der »höheren Forftanftalt« zu Neuftadt-Ebers- 

walde erfolgte auf Grund des Königlichen Kabinets-Befehles 

vom 27 März 1831. Zu Kuratoren der Schule wurden der 
Oberlandforftmeifter von Wintzingerode und der Profeffor Lich- 

tenftein ernannt. Sämmtliche forftwiffenfchaftliche Disciplinen 

trug Pfeil, alle Naturwiffenfchaften Profeffor Ratzeburg, 1°) Ma- 

thematik und Feldmeffen Fr. W. Schneider 16) vor. 

einflufsreichen Männern finden würden. Ich hatte mich nicht getäufcht. Mit 

Wilhelm fprach ich felber und fand ihn bereit, zu Motz zu fahren, und Alexander, 

den ich damals noch zu wenig kannte, wufste auf Wilhelms Vorftellung den 

Präfidenten Kefsler (im Finanz-Minifterium) zu gewinnen, der als Gelehrter noch 

mehr als der Minifter felbft für die Annexion gewefen war und den Grund, den 

man fo häufig bei Nichtforftmännern findet, in den Hülfswiffenfchaften der Uni- 

verfität erblickt hatte. So bewirkten beide Humboldts mit einem Schlage die 

Trennung der Akademie.« Diefer Vorgang ift wirklich in hohem Grade be- 

deutungsvoll für die innere Gefchichte der Forftakademie zu Neuftadt. Ein 

junger Privatdozent der Medizin, der von Forftwirthfchaft Nichts verfteht und 

nur gewiffe unbeftimmte Vorftellungen von »Waldmenfchen« in fich herumträgt, 

bewirkt durch hohe Protektoren, deren geiftige Stellung ja eine unangefochten 

hohe, deren wiffenfchaftliche Autorität unbezweifelbar ift, die aber in diefem 

Falle denn doch auch nur auf Grund ziemlich unbeftimmter Vorftellungen von 

Wald und Waldmenfchen urtheilen, die Verlegung der Forftakademie, für welche 

fich unter den Forftleuten Pfeil ganz allein ausgefprochen hatte! 

15) S. f. Biographie oben S. 257. 258. 

16) S. feine Selbftbiographie bei Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 462 fgde. 

Friedrich Wilhelm Schneider, Sohn eines Oberförfters, wurde am ı2. II. 1801 

zu Rothenfee bei Magdeburg geboren, befuchte erft die Dorffchule, dann das 

Pädagogium in Giefsen. Nach einem praktifchen Kurfus bei feinem Vater, 

der inzwifchen nach Wafferlos am Speffart verfetzt war, befuchte Schneider 

1817/18 die von Karl Heyer in Darmftadt errichtete, fpäter nach Babenhaufen 

verlegte Privatforftfchule, ftudirte nach einer gröfseren Fufsreife in Berlin Mathe- 

mathik, Naturwiffenfchaften und Staatswiffenfchaften und kehrte 1820 nach Darm- 

ftadt zurück. Hier meldete, er fich zum Examen; allein man hatte wegen einer 

Ueberfülle an Forftkandidaten alle Prüfungen eingeftellt, die Ausfichten auf An- 

ftellung waren fehr trübe und Sch. befchlofs, in Preufsen fein Heil zu fuchen. 

Nach Berlin zurückgekehrt, genügte er 1822/23 feiner Militärpflicht. Durch 

Lichtenftein wurde er um diefe Zeit mit Pfeil bekannt, für deffen »ftaatswirth- 

fchaftliche Forftkunde« er einige Rechnungen ausführte. 1825 wurde Sch. ein 

Theil des mathematifchen Unterrichts an der Forftakademie übertragen, 1830 

wurde er definitiv zum Lehrer der Mathematik an der Forftakademie zu Neu- 

ftadt Eb/W. ernannt, legte 1831 noch die preufsifche Feldmefferprüfung ab, er- 

hielt den Titel und Rang der Profefforen und 1873 bei feiner Penfionirung den 

Charakter als Geheimer Regierungsrath. Schneider ift als Lehrer unermüdlich 

und mit gewiffenhafter Treue thätig gewefen. Auch fchriftftellerifch ift er in 

mehreren Richtungen thätiggewefen. Die von ihm herausgegebenen »Erfahrungstafeln 

über den Maffengehalt der in Deutfchland in reinen Beftänden vorkommenden 



Der Plan Pfeils, nach welchem die Forftfchule eingerichtet 
werden follte, bewegte fich zunächft in fehr befcheidenen Gren- 

zen. Nur die Reife für die Prima eines Gymnafiums oder einer 
höheren Bürgerfchule oder Gewerbefchule, welche die Befähigung 
zum einjährig freiwilligen Heerdienfte verliehen, wurde von den- 

jenigen Studirenden gefordert, welche, wie die reitenden Feld- 
jäger, fich nur für die Stellung des Revierverwalters vorbe- 
reiten wollten. Diejenigen, welche höhere Anfprüche machen 

_ wollten, follten mindeftens das Abgangs-Zeugnifs Nr. II eines 

Gymnafiums beibringen. Die allgemeinen naturwiffenfchaftlichen 
und mathematifchen Kenntniffe follten die Studirenden fich auf 

einer Real- oder Gewerbe-Schule oder auf einer Univerfität er- 

werben, dann zur Erlernung des Handwerksmäfsigen in der 

Forftwirthfchaft eine 1!/, jährige praktifche Lehrzeit beftehen und 

hierauf das Forftinftitut ein Jahr lang befuchen. Für die An- 

wärter der höheren Forftbeamten-Laufbahn follte dann ein 

juriftifch-kameraliftifches Univerfitäts-Studium folgen, deffen 

Dauer Pfeil auf ein Jahr bemifst. !”) 
Es erhellt aus dem Gefagten zur Evidenz, dafs Pfeil im 

Jahre 1830 für die Forftlehranftalt zu Neuftadt Eb./W. das Pro- 

gramm einer forftlichen Mittelfchule im Auge hatte, nicht aber 
das einer die Gefammtbildung des Forftmanns umfaffenden 

Hochfchule der Forftwiffenfchaft. Die Schule in Neuftadt follte 
nur die eigentliche Fachbildung gewähren und weder das Stu- 

dium der Forftwiffenfchaften im vollen Umfange in fich fchliefsen, 

noch die Bildung des künftigen höheren Forftbeamten überhaupt 

abfchliefsen, für diefen vielmehr nur eine Stufe und zwar die 

Mittelftufe bilden. 
Auch die Intentionen G. L. Hartigs gingen nur dahin, neben 

Holzarten etc.« (1843) find nach Pfeil’s Angaben bearbeitet; 1856 gab Sch. eine 

»Bibliothek der Forft- und Jagd-Literatur von 1842/56« heraus; feit 1852 ift er 

der Herausgeber des »Forft- und Jagdkalender für Preufsen«, der feit 1872 »für 

das deutfche Reich« erfcheint. Seit 1868 redigirt er das von Danckelmann 

herausgegebene »Jahrbuch der preufs. Forft- und Jagd-Gefetzgebung und Ver- 

waltung«. 

Aufser diefen Schriften hat Sch. 1824 »Die Lehre von den Kegelfchnitten 

für denkende Anfänger«; 1825 »Anweifung zum Gebrauch eines (logarithmifchen) 

Rechenftabes«; 1839 »Tafchenbuch der Maafs- und Gewichtskunde« herausge- 

geben. 
7) Handfchriftliche Aufzeichnungen Pfeils, welche fich im Archiv der Forft- 

akademie Neuftadt Eb/W. befinden, aber leider ohne Datum find. Sie fcheinen 

1830 oder ichon 1829 niedergefchrieben zu fein. 



der beftehen bleibenden Forftakademie in Berlin eine praktifche 
Forftfchule in Neuftadt Eb./W zu errichten. Er hat dies 1830 

öffentlich erklärt. Der akademifche Unterricht fowohl in den 

Grund- als Haupt-Wiffenfchaften werde nach wie vor in Berlin 

ertheilt werden. Es hänge von einem jeden Studirenden ab, .. 

ob er zum Studium der Theorie die Forftakademie Berlin oder 

die Forftlehranftalt zu Neuftadt wählen wolle. Wer jedoch be- 

abfichtige, fich für die höheren Stellen vorzubereiten, der müffe 

die Univerfität Berlin befuchen. 18) 2 

Diefen Anfıchten Pfeils über die Einrichtung der neuen 

Forftfchule fchlofs man fich in Berlin nicht in allen Beziehungen 
an.19) Das Regulativ von I5. Auguft 1830 verwies den ganzen 

grundwiffenfchaftlichen Vorbereitungsunterricht auf die Akademie. 
Das obligatorifche Univerfitätsftudium für die Anwärter der 

höheren Forftbeamtenftellen aber blieb beftehen. Die Dauer 

der Studienzeit wurde auf ı Jahr feftgeftellt; doch follte für 

diejenigen Zöglinge, welche dem eigentlichen akademifchen 
Studium fich nicht widmeten, als Regel ein 2 jähriger Auf- 
enthalt auf der Lehranftalt angenommen werden, welcher jedoch 
für diejenigen Zöglinge, die eine zweijährige Lehrzeit bei einem 

Oberförfter nachweifen konnten, fich auf ein Jahr ermäfsigte; 
eben fo genügte ein einjähriger Aufenthalt auf der Forftlehran- 
ftalt für diejenigen jungen Leute, welche bereits eine Univerfität 
befucht hatten oder noch befuchen wollten.?®) 

Unterdeffen hatte Anfangs Mai 1830 der Unterricht in Neu- 
ftadt Eb./W. zunächft mit praktifchen Demonftrationen begonnen; 
drei Wochen fpäter nahmen die Vorträge ihren Anfang. 1835 

beantragte Pfeil die Einrichtung von forftrechtlichen Vorträgen. 

Für diefelben wurde 1836 der Juftizamtmann Schäffer?!) ge- 

wonnen; 1851 wurde als zweiter Lehrer der Forftwiffenfchaften 

der Oberförfter Wilhelm Bando 2?) berufen. — 

18) Diefe Erklärung Hartig’s vom Juni 1830 ift abgedr. Forft- u. Jagd-Zeit. 

1830, S. 382. 

9) 2 8 des Regulativs vom ı5. VIII. 1830, abgedr. bei v. Rönne, Dom.- 

Forft- u. Jagd-Wefen, S. 313. Man erfieht hieraus, dafs auch der Minifter die 

Forftfchule in Neuftadt Eb/W. nur als Mittelfchule (praktifche Lehranftalt) be- 

trachtete. 

20) Vergl. den vom Finanz-Minifter Maaffen genehmigten Unterrichtsplan vom 

18. X. 30. 

2!) Vergl. deffen Nekrolog bei Grunert, forftl. Bl. V., S. 233. 

22) Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 28. Wilhelm Bando, 1819 zu Neu- 

ftadt Eb/W. geboren, nach forflakademifchem und Univerfitätsfludium Oberförfter 
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Schon feit 1839 genügte die Forftlehranftalt den von den 

oberften Verwaltungsbehörden geftellten Anforderungen nicht 
ganz. Wiederholt wurde Pfeil darauf hingewiefen, dafs die 
Forftkandidaten zu wenig praktifch gefchult feien. Noch immer 

herrfchte alfo in Berlin die Anficht 23) vor, dafs die praktifche 

Ausbildung Sache der Forftfchule fei. Von diefer irrigen Auf- 
faffung kam man 1848/49 zurück und befchlofs, dem akademifchen 

Studium und der fich anfchliefsenden wiffenfchaftlichen Vor- 
prüfung (Tentamen) ein praktifches Biennium folgen zu laffen 
und dann mit einer Staatsprüfung abzufchliefsen. : Hiernach 

wurde 1850 das Regulativ von 1831 abgeändert. — In dem 

letzten Dezennium diefer Periode erlitt der Lehrplan keine 

wefentlichen Veränderungen. Als Pfeil feine Verfetzung in den 
Ruheftand nachfuchte, wurde die Leitung der Forftlehranftalt 

dem feitherigen Oberforftbeamten zu Danzig, Oberforftmeifter 
Julius Theodor Grunert,*) übertragen (1859). 

- Wenn ich bei der Gefchichte der preufsifchen Forftlehranftalt 

länger verweilt habe, als dies für die unmittelbaren Zwecke 

in Katholifch-Hammer, feit 1851 in Neuftadt für die Oberförfterei Liepe, feit 

1864 in Chorin, durch den Titel eines Forftmeifters mit dem Range der Regie- 

rungsräthe ausgezeichnet. 

23) Pfeil nahm derfelben ee eine eigenthümliche Stellung ein. Als 

der Oberlandforftmeifter v. Reufs befchlofs, durch Trennung der theoretifchen und 

praktifchen Vorbildung die Kandidaten zu entlaften und ihre beffere praktifche 

Durchbildung zu fichern, widerfprach Pfeil diefem Plane entfchieden (Bericht v. 

8. VIII. 1849). Theorie und Praxis, die Haupt- und Hülfswiffenfchaften, fo führt 

er aus, feien fo eng verbunden, dafs fie nicht getrennt werden könnten. 99°/, aller 

Forftleute ftrebten fo wie fo darnach, die Theorie, von deren Bedeutung für die 

Praxis fie keine Ahnung hätten, fo bald als möglich über Bord zu werfen. Durch 

die beabfichtigte Entlaftung werde man die Unwiffenfchaftlichkeit befördern (!); 

man werde auch Nichts auf diefem Wege erreichen. Wer keinen Sinn für die 

Wiffenfchaft habe, werde auch beider neuenEinrichtung im Walde 

Nichts lernen. Wer diefen Sinn befitze, werde fich auch ohne 

Zwang und nach beftandener Oberförfterprüfung die etwa noch 

fehlenden praktifchen Kenntniffe aneignen. 

Durch diefen Ausfpruch hat Pfeil es anerkannt, dafs die befte Grundlage 

praktifcher Thätigkeit eine tüchtige wiffenfchaftliche Bildung ift. Aber feine ganze 

Auffaffung diefer Frage ift nicht fo klar durchdacht, wie wir dies fonft bei ihm 

gewohnt find. 

#4) Julius Theodor Grunert, geb. am 31. I. 1809 zu Halle, ftudirte auf der 

dortigen Univerfität und auf der Forftlehranftalt zu Neuftadt Eb/W., wurde 1838 

Forftaffeffor zu Königsberg, 1849 Oberforftbeamter in Cöslin, fpäter in Danzig, 

war 1851/60 Mitglied der Forft-Examinations-Kommiffion, 1859/66 Direktor der 

Forftakademie Neuftadt Eb/W., feitdem Oberforftmeifter in Trier. Vergl. feine 
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diefes Werkes erforderlich fchien, fo glaubte ich durch die be- 

fondere Bedeutung, welche gerade die hier gefchilderten Vor- 

gänge für die Forftfchulfrage in Deutfchland überhaupt haben, 
entfchuldigt zu fein. Es fchien mir der Nachweis wichtig, dafs 
es fich nach den Intentionen Hartigs und Pfeils bei der Errichtung 
einer abgefonderten Fachfchule nur um eine praktifche Mittel- 
fchule, nicht aber um eine Hochfchule im modernen Sinne 

handelte und dafs ein Argument gegen den Wiederanfchlufs 

des forftlichen Studiums. an die grofsen Centren des geiftigen 

Lebens aus diefen hiftorifchen Thatfachen nicht entnommen 
werden kann. 

Die Forftlehranftalt zu Neuftadt Eb./W hat unter Pfeil das 

Wefen einer Hochfchule überhaupt nicht erreicht, auch nicht 

erftrebt. Bei einer fo geringen Zahl von Lehrern war die im 

Begriffe der Hochfchule liegende Tiefe des Unterrichts eben‘ 
fo wenig möglich, als der durch diefen Begriff bedingte Fortbau 

der Wiffenfchaft. Bei relativ hohen Anfprüchen in den Prüfungen 
war es den Studirenden nur möglich, in der kurzen Studienzeit 

von zwei Jahren fich für das Examen zu dreffiren; nicht aber 
aus eigenem felbftändigem Studium jene geiftige Reife und Un- 

abhängigkeit von der Subjektivität des Lehrers zu erringen, 
welche als die befte Blüthe der wiffenfchaftlichen Arbeit be- 

trachtet werden mufs. Mochte Pfeil eine noch fo glänzende 
Gabe der Anregung und geiftigen Belebung befitzen, mochte 

Ratzeburg auch das höchfte Maafs deffen leiften, was von einem 
akademifchen Lehrer, der dazu verurtheilt ift, alle Naturwiffen- 

fchaften zu lehren, gefordert werden darf; — fie vermochten 

die Akademie nicht emporzuheben über die befchränkte Natur 

einer Vorbereitungs-Anftalt für das Examen, aus welcher eine 

grofse Anzahl fehr tüchtiger Männer hervorgegangen ift, wie 
ficherlich nicht beftritten werden darf, die aber ungeeignet war, 
eine wahrhaft wiffenfchaftliche Bildung zu gewähren. — Auf 

anderem Wege gelangte man in Bayern zum Prinzip der ab- 

gefonderten Fachfchule.®) Man fand 1807 eine folche Schule 

vor, die man 1819 und 1823 umformte. Der Direktor, Landes- 

Selbftbiographie bei Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 208 fgde. G’s. Schriften: 

»Der preufs. Förfter« (1869); »Forftlehre« (1872); «Die Lohhecken im Reg.- 

Bez. Trier« (1868); »Forftliche Blätter«, Zeitfchrift für Forft- und Jagdwelfen 

(1861/69; neue Folge feit 1872); daneben zahlreiche gröfsere Journal-Artikel u, 

Abhandlungen. 

25) Vergl. Bd. II diefes Werkes, S. 387. 
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direktionsrath Bauer, wurde 1825 durch den Forftinfpektor, 

Freiherrn von Lobkowitz erfetzt, dem der Hofrath Hoffmann %) 

(1829?) folgte. Als Lehrer der forftlichen Naturwiffenfchaften 

war Stephan Behlen, 1821/32 an der Schule thätig.?”) Neben 
ihm lehrten die Profefforen Papius, Hierl und Straufs. Aber die 
Leiftungen der Schule befriedigten nicht und um 1830 machte 

fich eine bedenkliche Lockerung der Disciplin bemerkbar. 2) 

Die Aufhebung wurde befchloffen und erfolgte 1832. Das 

forftwiffenfchaftliche Studium wurde auf die Univerfität München 

verwiefen, und diefe überhaupt zur technifchen Hochfchule er- 

klärt; ®®) die Profefforen Papius und Hierl wurden von Afchaffen- 

burg an die ftaatswirthfchaftliche Fakultät zu München verfetzt, 
auch fpäter beftimmt, dafs der an der Univerfität Würzburg 
in den technifchen Fächern empfangene Unterricht für die Vor- 

bereitung zum Staatsforftdienfte genüge. Ueber die forftlichen 
Vorträge in München veröffentlichte Prof. Papius 1837 ein aus- 

führliches Programm. 3%) Bald!) aber wurden Wünfche nach 

der Wiedererrichtung eines Forftinftituts laut. Man forderte 
nicht allein eine gründliche technifche, fondern auch eine humane 
Bildung für die Forftverwaltungs-Beamten und brachte diefe 

Forderung in Verbindung mit dem Wunfche nach einer felbft- 

26) Vergl. v. Wedekind, neue Jahrbücher, IV. 1828, S. 190. Meyer’s Zeit- 

fchrift für das Forft- u. Jagdwefen in Bayern, fortgefetzt von Behlen, III. 1825. 

1s.Heft: S. 154. 

27) Unten 2 28. 

28) Die Königl. Entfchliefsung, welche die Schliefsung der Forftfchule befahl, 

hob hervor, »dafs fie den Erwartungen nicht entfprochen habe«. Von anderer 

Seite aber (vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 370) wurde öffentlich darauf hin- 

gewiefen, dafs fie »an derfelben Krankheit, wie zu Anfang des Jahrhunderts die 

zu Weihenftephan, nämlich am gänzlichen Verfall der Disciplin geftorben, und 

der Unterricht einfeitig und unvollftändig gewefen feie. Dem wurde jedoch 

widerfprochen und die Schuldirektion gegen den ihr aus folcher Befchuldigung zu- 

fallenden Vorwurf in Schutz genommen (durch den Verf. des foeben citirten Ar- 

tikels der Forft- u. Jagd-Zeit.). 

29) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. S. 369. 

%) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1837, S. 109 fgde. 
31) Die erfte wirkfame Anregung zur Wiedererrichtung einer befonderen Forft- 

lehranftalt ging 1840 von dem Forftmeifter und Landtags-Abgeordneten Dr. 

Müller aus, der in längerem Vortrag in der Kammer fehr warm für das Prinzip 

der abgefonderten Fachfchule eintrat. Vergl. allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1840, S. 

370. Schon vorher war in den Fachzeitfchriften freilich mehrfach das Bedürfnifs 

betont worden, eine Forftfchule einzurichten, aber ohne viel Erfolg. (Vergl. allg. 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. 114 fgde.). 
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ftändigeren Stellung der Revierförfter. 3?) Diefe Wünfche fanden’ 
an höchfter Stelle bald Berückfichtigung. Durch Königliche 
Entfchliefsung vom 25. Auguft 1843 wurde die Einrichtung einer 
Forftlehranftalt in Afchaffenburg angeordnet, die 1844 eröffnet 
wurde. Zum Direktor und erften Profeffor der Forftwiffenfchaften 

wurde der Forftmeifter Mantel ernannt, 3) zum zweiten Profeffor 

Revierförfter Kaufchinger. Die Naturwiffenfchaften trug Dr. 

Döbner vor, 3%) Mathematik Revierförfter Pfaff. Der Unterrichts- 

plan umfafste die Forftwirthfchaftslehre im ganzen Umfange, 

Forftbotanik, Mineralogie, Geognofie, Chemie, Phyfik, Jagdkunde, 

Trigonometrie, angewandte Mathematik mit Mefsübungen, Plan- 

zeichnen, forftliche Mechanik, Waldwerthberechnung und Forft- 

technologie. Die Studienzeit war zweijährig, in zwei einjährige 

Kurfe getheilt. Vorbedingung der Aufnahme war das Reife- 

zeugnifs eines Gymnafiums oder einer polytechnifchen Schule, 
oder das Abfolutorium einer vollftändigen Landwirthfchafts- und 

Gewerbe-Schule nebft dem Ausweis über abfolvirte vollftändige 

Lateinfchule. Nach dem zweiten Semefter wurde eine Ascenfions- 

3) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1853. S. 350. 

33) Sebaftian Mantel, Bruder des Minifterialraths Dr. v. Mantel (oben S. 75), 

geboren ı5. VII. 1792 zu Langenprozelten am Speffart, war der Sohn eines Ober- 

förfters, ftudirte 1810/11 in Afchaffenburg und praktizirte dann zwei Jahre. Der 

Feldzug von 1813 rief ihn in die Reihen der Freiwilligen und er avanzirte bis 

zum Oberlieutenant. 1815 in den Civildienft zurückgetreten, wurde er 1816 Re- 

vierförfter, 1822 Forftmeifter in Hochfpeyer, dann in Kaiferslautern, 1831 in 

Kronach. - 

1844 zum Forftakademie- Direktor ernannt, wufste er durch raftlofen Eifer 

die Schwierigkeiten zu überwinden, welche einer eben entftandenen Schule immer 

entgegentreten; rafch fteigende Frequenz der Central-Forftlehranftalt zeigte das 

Emporblühen derfelben. Allein Mantel war doch mehr ein Mann der praktifchen 

That, als der theoretifchen Lehre. Er felbft fehnte fich in die Verwaltung zurück 

und feinem Wunfche wurde 1848 durch feine Ernennung zum Kreis-Forftrathe für 

die Pfalz Erfüllung. 1859 trat er in den Ruheftand und ftarb am 27. VII. 1860. 

Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1860, S. 367. 

3) Eduard Philipp Döbner, geboren ı810 in Meiningen, widmete fich der 

Pharmazie und praktizirte bis 1834 in verfchiedenen Apotheken in Thüringen, 

dann in Regensburg und Salzburg. Seit 1834 widmete er fich, einer langgehegten 

Neigung folgend, dem Studium der Botanik, durchwanderte die öfterreichifchen 

Alpenländer und Oberitalien, bezog im Herbfte die Univerfitit München und be- 

ftand dort die Oberlehrerprüfung. Nach längerer Lehrthätigkeit an der Land- 

wirthfchafts- und Gewerbefchule zu Regensburg wurde er 1844 nach Afchaffen- 

burg berufen. Ueber f. lit. Thätigkeit f. oben S. 315. 317. 

Vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 147- 
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prüfung, welche zum Auffteigen in den zweiten Kurfus befähigte, 

abgehalten, nach beendigter Studienzeit eine Abgangsprüfung. 3) 
Die Forftfchule zu Afchaffenburg blühte unter der Direktion 

von Sebaftian Mantel rafch empor. An feine Stelle trat 1848 

Dr. Karl Stumpf. Das in Bayern nach mannigfachen Schwan- 

kungen, ebenfo wie in Preufsen, feftgehaltene Prinzip der abge- 
fonderten Fachfchule hat in neuefter Zeit an einer allgemeinen 
geiftigen Strömung einen mächtigen Gegner gefunden und Bayern 
fteht im Begriff, den forftwiffenfchaftlichen Unterricht an die 
Univerfitäten zu verweifen. 36) 

In Würtemberg begann für die 1820 in Verbindung mit 
der Landwirthfchaftsfchule zu Hohenheim errichtete Forftfchule 

eine Zeit der Blüthe, als Jeitter 1826 durch Dr. Wilh. Heinrich 

Gwinner 37) erfetzt wurde. Die hervorragende Lehrbegabung 
- diefes bedeutenden Mannes überwand fiegreich die Schwierig- 

keiten, welche fich der Lehrthätigkeit an folchen Schulen ent- 

gegenftellen, denen ein feftes Maafs von Vorkenntniffen der 
Schüler mangelt. Seine weite und gründliche Bildung, die ihn 
vor jeder forftlichen Einfeitigkeit bewahrte, gab feiner Lehrbe- 
gabung ein feftes Fundament und wirkte überaus anregend auf 

feine Zuhörer. 

8) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1843, S. 426. 

36) Vergl. die ftenograph. Berichte (Nr. 43) der bayerifchen Abgeordneten- 

kammer vom 25. Juni 1874 und Protokolle der 14. Sitzung der Kammer der 

Reichsräthe vom 13. Juli 1874. Die ultramontane Partei in Bayern, welche ihrer 

ganzen Tendenz nach die frifche Luft der freien Hochfchule nicht liebt, hat in 

der Abgeordnetenkammer mit einer Majorität von 34 Stimmen den Antrag Kurz 

»es fei an die K. Staatsregierung die Bitte zu richten, diefelbe wolle die Central- 

forftlehranftalt in Afchaffenburg belaffen und entfprechend reorganifiren« angenommen 

und die Kammer der Reichsräthe ift diefem Befchluffe am 13. VII. beigetreten. 

37) Wilhelm Heinr. Dr. v. Gwinner wurde am 13. X. 1801 zu Oetisheim bei 

Maulbronn in Würtemberg geboren, genofs nur einen dürftigen Schulunterricht 

und follte eine gewöhnliche Schreiber-Laufbahn durchmachen. Während er aber 

bei einem Notar fchrieb, bereitete er fich mit jener Energie, die das Rüftzeug der 

bedeutenden Männer ift, für die Univerfität vor. In Tübingen führte ihn Hundes- 

hagen in das Studium der Forftwiffenfchaft ein. Nach einjährigem Studium 

wurde G. Forftamts-Affiftent in Bebenhaufen. 1826—41 lehrte er in Hohenheim. 

Dann zum Kreisforftrath in Ellwangen ernannt, entfaltete er eine überaus energifche 

praktifche Thätigkeit. Unbeirrt durch die Angriffe der alten Schule, welche ihn 

einen »Waldevaftator« nannte, hob er den Reinertrag der verwahrloften Ellwanger 

Forften durch Einführung eines rationellen Betriebes. Als 1849 eine Forft-Or- 

ganifations-Kommiffion gebildet wurde, gehörte auch G. derfelben an. Wenngleich 

er nun zwar mit feinen Anfichten hier nicht überall durchdringen konnte, fo ge- 
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1839 wurde durch die Bildung des Reviers Hohenheim, 
deffen Verwaltung Gwinner übertragen wurde, dem Mangel 

eines befonderen Lehrrevieres abgeholfen. Ein zweiter Forft- 
lehrer war 1831 angeftellt worden, nachdem fchon 1829 ein fo- 

genannter Forftrepetent dem erften Lehrer beigegeben worden - 

war. Als folcher fungirte Bögel?®) 1829— 1830; Schlette 3?) 

18350— 1831. Zweiter Forftlehrer war von 1831— 1833 der fpä- 

tere Fürftlich Fürftenbergifche Oberforftinfpector Gebhard, 4%) 

1833 — 1841 der jetzige Forftrath von Brecht in Stuttgart, *!) wel- 

cher bei dem Ausfcheiden Gwinners an deffen Stelle trat bis 

1845, wo die Stelle des erften Forftlehrers Wilhelm Friedrich 

Frommann, %) welcher 1841 — 1845 als zweiter Forftlehrer fungirt 

hatte, verliehen wurde. Als zweiter Lehrer wurde 1845 Dr. 

Hermann Nördlinger #?) berufen. Frommann kehrte 1851, Nörd- 

wann er doch einen bedeutfamen Einflufs auf die im Jahre 1850 befchloffene neue 

Regelung der Forftverwaltungs-Verhältniffe Würtembergs. G. wurde 1850 in das 

neue Forftraths-Kollegium berufen, trat aber 1857 in die Dienfte des Fürften von 

Hohenzollern-Sigmaringen als Geh. Finanzrath und Verwalter der fürftlichen Be- 

fitzungen in Böhmen. Rafcher Tod rief ihn am 19. I. 1866 ab. Er ftarb am 

Typhus zu Biftritz in Böhmen. 

Gwinner ift vielfach literarifch thätig gewefen. Sein Hauptwerk ift der 

»Waldbau in kurzen Umriffen« (1834). Man vergl. die Rec. in den krit. Bl. IX. 

ı. S. 10. 1836—47 gab Gw. die »forftlichen Mittheilungen« heraus, fpäter die 

(offizielle) Monatfchrift für das würtemb. Forftwefen, feit 1856, wo fie ihren 

amtlichen Charakter verloren hatte, die »Monatfchrift für das Forft- u. Jagdwelfen«. 

S. darüber unten 2 28. 

Zur Biographie: Baur, Monatfchrift, 1866, S. 241 fgde. Ratzeburg, Schrift- 

fteller-Lexikon, S. 213 fgde. 

38) Vergl. über Hohenheim überhaupt »die land- und forftwirthfchaftliche 

Akademie Hohenheim« in der Monatfchrift von F. Baur, 1869, S. 2. 

Bögel war fpäter Revierförfter in Niedelelfingen, wo er 1850 ftarb. 

39) Karl Johannes Schlette, geb. 1813 in Pfullingen, wurde fpäter Forft- 

meifter in Crailsheim. 

“) Karl Gebhard, 1800 zu Stuttgart geboren, ftudirte nach abfolvirtem 

Gymnafium und überftandener Forftlehre (1815/17) auf der Forftfchule zu Stutt- 

gart (1817/20), war 1831/33 Lehrer in Hohenheim, dann Fürftl. Fürftenbergifcher 

Oberforftinfpektor, fpäter Badifcher Oberforftrath. Vergl. v. Wedekind, neue 

Jahrbücher, 2ı. Heft, S. 165 u. Beil. X. 

*') Joh. Ludw. v. Brecht, geb. 1806, feit 1833 zweiter Forfllehrer in Hohen- 

heim, 1838 Profeffor, 1841/45 Oberförfter und erfter Forftlehrer, fpäter an mehreren 

Orten Oberförfter, jetzt Forftrath in Stuttgart. 

2) Wilh. Fr. Frommann, geb. 1810 in Cannftadt, wurde 1851 zum Ober- 

förfter in Blaubeuren, fpäter zum Forftmeifter in Bönnigheim befördert. Baur’s 

Monatfchrift, 1869, S. 7. 

9) Dr. H. Nördlinger, geb. 13. VII. 1818 zu Stuttgart, befuchte bis 1335 
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linger 1850 in den praktifchen Staatsforftdienft zurück und es 

wurde nun 1852 Tfcherning #), in die erfte, Otto Heinrich Fifch- 

bach #5) in die zweite Forftlehrerftelle berufen. Erfterer kehrte 

fchon 1854 in die Verwaltung zurück und Nördlinger erhielt 

die erfte Profeffur der Forftwiffenfchaft. Seit 1864 wirkt in 

Hohenheim neben ihm Profeffor Dr. Franz Baur. %) 

Hohenheim hat feit 1826 eine Fülle tüchtiger Lehrkräfte 
fein eigen genannt, wenngleich noch 1832— 1833 Botanik und 

Chemie durch einen Apotheker (Schumann) Zoologie durch 
einen Thierarzt (Baumeifter) vorgetragen wurde, während für 

die Mathematik in Riecke eine vorzügliche Kraft gewonnen 

war. 47) 

Vielfach ift über die fchwache Frequenz der Schule ge- 
klagt worden; dies darf jedoch nur als ein Zeicherf aufgefafst 

werden, dafs die neuere Gefammtentwickelung der Wiffenfchaf- 

ten in Deutfchland über die politifche Befchränkung durch die 
territoriale Gliederung unferes Vaterlandes hinausftrebt. Heute 
fehen wir im Geifte die Zeit, wo es nicht eine preufsifche, fäch- 

fifche, heffifche oder würtembergifche Forftfchule geben wird, fon- 

das dortige Gymnafium, 1835/37 die polytechnifche Schule und nach halbjähriger 

Lehrzeit 1838/40 die Univerfität Tübingen. 1840/41 betrieb er weitere, befonders 

landwirthfchaftliche Studien in Hohenheim. Nach beftandener Staatsprüfung hörte 

N. 1842/43 als infkribirter Eleve die Vorträge an der Forftfchule zu Nancy, 

wurde 1842 zum Prof. der Forftwiffenfchaft zu Grand-Jouan (Loire infer.) in 

Frankreich ernannt und machte von dort aus ausgedehnte Reifen durch die Bre- 

tagne, Pyrenäen, Provence etc. 1845/52 lehrte er zu Hohenheim. Auch von 

hier aus machte er grofse Studienreifen durch Deutfchland, England, Frankreich. 

1852 auf feinen Wunfch in die praktifche Verwaltung verfetzt, verwaltete er das 

Revier Kirchheim, fpäter das Forftamt Schorndorf, kehrte aber 1855 als Profeffor 

und Verwalter des Reviers Hohenheim (Forftrath) in die Lehrthätigkeit zurück. 

Seiner fchriftftellerifchen Thätigkeit ift fchon oben gedacht worden. Die von 

Pfeil begründeten kritifchen Blätter gab Nördlinger nach Pfeil’s Tode von Band 

XLII, 2. Heft, an bis zum LII. (letzten) Bande heraus. S. unten ? 28. 

Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 379. 

44) Fr. Aug. Tfcherning, geb. 1819 in Tübingen, trat 1852 als Revierförfter 

mit dem Titel Oberförfter und als erfter Profeffor der Forftwiffenfchaft in Hohen- 

heim ein und übernahm 1854 das Forftamt Bebenhaufen als Forftmeifter. 

45) Geb. 1827 zu Hohenheim, wurde 1866 Forftmeifter in Rottweil, 1868 in 

Schorndorf. 

46) Geb. 1830 zu Lindenfels im Odenwalde, 1855—60 Prof. der Forftwiffen- 

fchaft und Mathematik in Weifswaffer, 1860/64 Oberförfter zu Mitteldick (Grofs- 

herzogthum Heffen). 

47) Forft- u. Jagd-Zeit. 1833, $. 238. 
Bernhardt. Forstgeschichte. II. 24 
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dern nur noch Pflanzftätten deutfcher Wiffenfchaft auf allen Ge- 

bieten, wo das geiftige Leben der Nation fich in freier Allfeitig- 
keit zur höchften Blüthe entwickeln wird. — 

Das forftliche Unterrichtswefen in Baden fand erft 1832 

eine fefte Organifation, nachdem die von Laurop begründete 

Privatforftlehranftalt feit 1830 zu beftehen aufgehört hatte. 

Die badifche Forftfchule entftand als eine Spezialfachfchule 

des Polytechnikums, welches fich aus zwei allgemeinen mathe- 
matifchen Klaffen und fünf Fachfchulen zufammenfetzte.%#%) Als 

Vorftand der Forftfchule wurde Profeffor Bronn #9) beftellt. 

Als Forftlehrer wirkten an derfelben neben Bronn Forftrath 

Bajer, die Oberforfträthe Laurop 5%) und Jägerfchmidt. 1835 

wurde Dr. Klauprecht5l) auf den forftlichen Lehrftuhl berufen 

und Jägerfchmidt fchied aus; 1848 erhielt Leopold Dengler 52) 

die Stelle des erften Forftlehrers, die er bis zu feinem Tode 

(1866) bekleidete. 

4) Vergl. über die Karlsruher Forftfchule allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1833, S. 

245, 249, 253. v. Wedekind, neue Jahrbücher der Forftkunde, X, (1835) S. 69 

fgde. 

9) Bei der Eröffnung der Schule, am 5. XI. 1832, fprach Bronn »über die 

Nothwendigkeit der wiffenfchaftlichen Ausbildung des Forftmannese. Die Rede 

ift 1832 im Buchhandel erfchienen. In demf. Jahre noch veröffentlichte Bronn 

eine Brofchüre: »Bemerkungen eines badifchen Forftmannes über die Forftfchule 

zu Karlsruhe«. 

50) S, im II. Bde. diefes Werkes S. 268. 

5) D. G. L. Klauprecht, geb. 1798 in Mainz, war 1832/34 Profeffor d. Forft- 

u. Staatswiffenfchaft in Giefsen, fpäter Forftrath in Karlsruhe. 

Unter feinen Schriften find zu nennen: Forftl. Statiftik des Speffarts, 1827. 

— Sylvaneion, 1826. — Die Lehre vom Klima in land- und forftwirthfchaftlicher 

Beziehung, 1840. — Die Holzmefskunft, 1846 (2. Aufl.). — Aufserdem ift K. 

der Verfaffer des 2. Heftes III. Bandes von Hundeshagen’s »Beiträgen« (1833/45) 

und hat folgende Schriften Hundeshagen’s edirt: die 3. Aufl. des II. Theiles der 

Encyklopädie (1837), die 2. Aufl. der »Forftabfchätzung« (1848), die 4. Aufl. des 

Lehrbuchs der Forftpolizei (1859). — 
52) Leopold Dengler, geb. 1812 zu Karlsruhe, erhielt auf dem Lyceum feiner 

Vaterftadt eine gute Schulbildung, ftudirte nach einem praktifchen Vorkurfus 

1832/34 auf der Forftfchule zu Karlsruhe, war 1836/39 mit taxatorifchen Arbeiten 

befchäftigt, 1839/48 Bezirksförfter in Bollingen und Kandern, von da bis zu 

feinem am 27. I. 1866 erfolgten Tode Forftlehrer und Bezirksförfter zu Karls- 

ruhe. Seit 1864 war ihm der Titel Forftrath verliehen. Er war Mitbegründer 

des badifchen Forftvereins, in dem er wiederholt den Vorfitz führte. 

D. war ein Mann von vorzüglicher Begabung, tüchtiger Lehrer und ehren- 

hafter, männlicher Charakter. Mit ganzer Seele an feinem Berufe hängend, hat 

er fowohl Jiterarifch, als in der Verwaltung und Lehrthätigkeit Tüchtiges ge- 

leiftet. Vergl. Dengler’s Monatfchrift 1866, S. 161. 
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Im Königreich Sachfen blühte Tharand’?) unter der Lei- 
tung Cottas in diefer Periode zu der befuchteften. deutfchen Forft- 
fchule empor. Die Tendenz der Schule blieb eine wefentlich 

praktifche, wie aus mehreren Minifterialverfügungen hervorgeht. 5) 

Die mangelnde Vorbildung der Studirenden trat übrigens bald 
ftörend hervor und verkümmerte die Früchte ihres Studiums. ) 

1830 wurde mit der Forftfchule eine Landwirthfchafts-Schule 

verbunden und ein neuer Unterrichtsplan aufgeftell. Der Zweck 

der Forftakademie wurde dahin formulirt »gefchickte Forftwirthe 

und zwar befonders tüchtige Forftmeifter und Revierförfter zu- 

nächft für den königlichen Dienft zu bilden.« 5) Um dem ver- 

fchiedenen Bildungsgrade der Zöglinge Rechnung zu tragen, 

wurde ein unterer (2j.) und oberer (1j.) Kurfus gebildet.5”) In 

dem erfteren follte die Forftwirthfchaftslehre mit ihren Grund- 

und Hülfswiffenfchaften in dem Umfange vorgetragen werden, 
wie fie zur Vorbereitung auf die Stellung des Revierverwalters 

erforderlich feien; im oberen Kurfus follten diejenigen Wiffen- 
fchaften gelehrt werden, »deren Kenntnifs, aufser den in der 

unteren Abtheilung begriffenen, dem höheren Forftbeamten (Forft- 

meifter) nöthig ift.« Hiermit wurde das Studium für Diejenigen, 

welche fich für die höheren Stellen vorbereiten wollten, drei- 

jährig. Für den Revierverwalter-Kurfus genügten nach wie vor 

die Elementarfchul-Kenntniffe. 1832 wurde ein forftliches Lehr- 

jahr für alle Anwärter des fächfifchen Staatsforftdienftes obliga- 
torifch. Auch für den oberen Kurfus war das Maafs der ge- 

forderten Schulkenntniffe ein fehr befcheidenes. 5) 

1863 fchrieb er: Weg-, Brücken- und Wafferbaukunde für Forft- und Land- 

wirthe (351- S.); den »Waldbau« von Gwinner gab er 1858 in 4. umgearbeiteter 

Aufl. heraus; von 1358 bis 1860 war er Herausgeber der von Gwinner begrün- 

deten Monatfchrift für das Forft- u. Jagdwefen. 
53) Vergl. Schober, zur Gefchichte der Forftakademie Tharand im Tharander 

Jahrbuch, 1866, S. 3 fgde. - 

51) Schober a. a. O. S. 20, 30. 

55) Schober a. a. O. S. 34. 

56) Plan vom 10. IV. 1830 bei Schober a. a. O. S. 39. 

EINER RORSS Aol 

58) A. a. O. S. 45. Um in die obere Abtheilung aufgenommen zu werden, 

hatte jeder Inländer (Schober S. 47) durch Zeugniffe nachzuweifen, »dafs er gute 

Kenntniffe in der allgemeinen und vaterländifchen Gefchichte, in der Geographie, 

fowie in der lateinifchen und franzöfifchen Sprache und zwar, foweit als erforder- 

lich ift, um einen leichten profaifchen Autor in diefe Sprachen überfetzen zu 

können, befitzte«. 
24* 
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Auch nach dem Anfchlufs der Landwirthfchaftsfchule ver- 

blieb die Direktion des Gefammt-Inftituts Cotta. Als Dirigent 
der erfteren wurde Dr. Schweitzer beftell. Nach Cottas Tode 

ging die Leitung der Anftalt erfl an Dr. Schweitzer, dann an 

den Geheimen Finanzrath Freiherrn v. Berlepfch über.5®)) Am 
I. October 1845 trat Freiherr von Berg °) an die Spitze der Forft- 

akademie. Von da ab führten beide. Direktoren die Direktion 

des Gefammtinftituts gemeinfchaftlich. 

In dem akademifchen Lehrerkollegium waren unterdeffen 
mehrere Veränderungen vorgegangen. An Tappe’s Stelle trat 

1830 Rofsmäfsler, 61) an Muth’s Stelle als Hülfslehrer der Ma- 

thematik der Vermeffungs-Kondukteur Heydler. Der jähe Tod 

Reum’s rifs eine empfindliche Lücke (1838) und es wurde nun- 

mehr beftimmt, dafs fernerhin aufser den Direktoren, welche 

59) S. oben 2 8, S. 96. 

60) Freiherr Karl Heinrich Edmund v. Berg, geb. 30. XI. 1800 zu Göttingen, 

ftudirte 1815/17 in Dreifsigacker, 1818 auf der Univerfität Göttingen, erlernte fo- 

dann das Forftwefen praktifch bei dem Oberforftmeifter v. Kaas in Bückeburg, 

H. v. Uslar in Lauterberg a/Harz und Rettftadt in Lautenthal und wurde 1820 

Auditor beim Berg- und Forftamte in Clausthal. Als ı821 hier die Berg- und 

Forftfchule errichtet wurde, trat v. B. als Hülfslehrer in das Lehrerkollegium ein. 

Grofse Reifen erweiterten feinen Gefichtskreis. 1833 zum Oberförfter der Forft- 

infpektion Lauterberg ernannt, wurde er 1845 als Oberforftrath nach Tharand 

zur Leitung der Forftakademie berufen. Von hier aus machte er wiederholt 

grofse Studienreifen, namentlich in den fkandinavifchen Norden und die Schweiz. 

Seine Reifeberichte finden fich im Tharander Jahrbuch XI. (1855) XII. (1859) 

XV. (1863) XVII (S. 196). Unter feinen felbftändigen fchriftftellerifchen Ar- 

beiten find zu nennen: Anleitung zum Verkohlen des Holzes (1830); Staatsforft- 

wirthfchaftslehre (1850); H. Cotta’s Waldbau in 6. u. 7. Aufl.; Pürfchgang im 

Dickicht der Jagd- u. Forft-Gefchichte (1869); Gefchichte der deutfchen Wälder 

(1870). B. ftarb im Juni 1874 zu Schandau. 

Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1842, S. ı2ı, 361. (Grebe); Ratzeburg, Schrift- 

fteller-Lexikon S. 38. 

6!) Emil Adolf Rofsmäfsler, geb. zu Leipzig 1805, ftudirte 1825/27 Theologie 

in Leipzig, wurde dann Lehrer und befchäftigte fich als folcher aus innerer 

Neigung viel mit Botanik. 1830 wurde er, obwohl er eine dazu befähigende 

Vorbildung nicht befafs, Lehrer der Zoologie in Tharand. 1846 fchlofs er fich 

der deutfchkatholifchen Bewegung an, wurde 1848 ins Frankfurter Parlament ge- 

wählt und gehörte 1849 zum Stuttgarter Rumpfparlament. Sein politifcher Ra- 

dikalismus koftete ihm fein Amt. Von da ab bis zu feinem Tode (1867) lebte 

er als Volksfchriftfteller in fehr dürftigen Verhältniffen in Leipzig. Vergl. feine 

Biographie von Dr. Preller bei Ratzeburg, S. 441. 

R's. gute Gabe der Darftellung wird durch das 1863 erfchienene populäre 

Werk »der Wald« und durch das mit Brehm bearbeitete Prachtwerk »die Thiere 

des Waldes« (1864/67) bekundet. 
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die Hauptwiffenfchaften zu lehren haben, ein Lehrer für alle 
Theile der Mathematik, einer für Mineralogie, Geognofie, Chemie, 

Phyfik, ein Dritter für Zoologie und Botanik beftellt werden 
folle. Dem entfprechend wurde vom 1. April 1840 ab Max 
Robert Prefsler 6) zum Profeffor der Mathematik, Rofsmäfsler 

zum Profeffor der Zoologie und Botanik beftellt, während 

Krutzfch den Lehrftuhl der Mineralogie etc. behielt. 
H. Cotta wurde fchon 1839 fein Sohn Dr. Bernhard Cotta 63) 

als Direkionsfekretär an die Seite geftellt, diefe Stelle aber von 
Jahre 1843 ab dem Aktuar Fritzfche übertragen. 

Schon feit 1836 mufste Cotta feine Vorträge wefentlich 

befchränken. Seit diefem Jahre las fein Sohn Auguft Cotta 
über Waldbau, feit 1840 auch über Forfteinrichtung. #%) Auch 

die forftlichen Demonftrationen im Walde gingen auf Auguft 
Cotta über. 

Wefentliche organifche Veränderungen brachte das Jahr 

1846.65) Die Verbindung der Forft- und Landwirthfchaftsfchule 

wurde eine engere, die Tendenz des Inftituts eine wiffenfchaft- 
lichere. Der Kurfus wurde allgemein auf zwei Jahre beftimmt, 

dabei aber ein darauf folgendes einjähriges Univerfitätsftudium 

62) Max Robert Prefsler, geb. 17. I. 1815 zu Dresden, war Oberlehrer an 

der Gewerbefchule zu Breslau. Vergl. feine Biographie bei Ratzeburg, Schrift- 

fteller-Lexikon, S. 417. Oben 2 20. S. 304, wo feiner Schriften forftftatifchen 

Inhalts Erwähnung gethan ift. 

63) Der berühmte Geognoft und Geologe, geb. 1808 zu Zillbach, ftudirte 

1827/31 auf der Bergakademie in Freiberg, 1832 in Heidelberg, 1842 folgte er 

einem Rufe nach Freiberg, wo er Naumann’s Nachfolger wurde. 1862 wurde er 

zum Bergrath ernannt. Seine Werke: Deutfchlands Boden« (2 Bde. 1854) und 

»prakt. Geognofie für Forft- und Landwirthe« (1852) find in vielen Forfthäufern 

zu finden; feine »geologifchen Bilder« in der Hand faft aller Gebildeten. 

6%) Friedrich Auguft v. Cotta, zweiter Sohn von H. Cotta, geb. 1799 zu 

Zillbach, erhielt Privatunterricht und ftudirte 1816— ıg in Tharand, war dann 

1822/23 bei König in Ruhla mit Forftvermeffungen befchäftigt und von 1824 ab 

Lehrer in Tharand für Jagd- und Forftverwaltungskunde. 1325/32 machte er 

grofse Reifen durch ganz Deutfchland. 1852 erhielt er den Titel Profeflor. Viele 

Jahre hindurch kränkelnd, ftarb er 1860. (Vergl. forftl. Blätter von Grunert, II. 

S. 197. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 114; v. Berg im Tharander Jahr- 

buch, XIV. 1861, S. 378). 

Auguft Cotta war kein bedeutender Mann, aber eine redliche und gut be- 

anlagte, praktifche Natur. Er hat die fpäteren Ausgaben von Cotta’s »Waldbau« 

beforgt. 
65) Vergl. »Allgemeiner Plan der K. Sächf. Akademie für Forft- und Land- 

wirthe zu Tharand« vom 5. II. 1846 im Tharander Jahrbuch III. S. 283. Schober 

2.4 ©. S:. 66. 



für alle Anwärter der höheren (infpizirenden) Forftverwaltungs- 

ftellen für nothwendig erklärt. Von allen Anwärtern des fäch- 
fifchen Staatsforftdienftes wurde die Reife für Prima eines Gym- 
nafıums oder einer Realfchule gefordert (von 1849 ab), ein ein- 

jähriger praktifcher Vorkurfus obligatorifch. 6) 

1847 fchied Dr. Schweitzer aus, die Direktion des Inftituts 
fiel Oberforftrath von Berg allein zu; als Landwirthfchaftslehrer 

wurde Dr. Hugo Schober #7) berufen. Krutzfch erhielt in feinem 

Sohne Dr. Hermann Krutzfch, 68) einen Affiftenten, 1847 wurde 

ein befonderer Lehrftuhl für Agrikulturchemie errichtet und Dr. 

Julius Adolf Stöckhardt 69) übertragen. Bei dem Ausfcheiden 
Rofsmäfsler’s wurden deffen Vorträge interimiftifch durch Guftav 

Reichenbach gehalten, die Profeffur 1850 Dr. Stein 70) übertragen. 

Fritzfche wurde 1849 wegen feiner Betheiligung am Dresdner 

Aufftande vorläufig fuspendirt, Dr. H. Krutzfch wurde nach der 
Penfionirung feines Vaters ordentlicher Lehrer der Phyfik, Geo- 

gnofie, Atmofphärologie und Klimatologie; die forftrechtlichen 

Vorträge, welche Fritzfche feither gehalten hatte, übernahm 

1849 — 1850 der Amtsaktuar Graf zur Lippe; die Vorlefungen 

über Gefchäftsftyl kamen in Wegfall. 
Als ein wefentlicher Mangel der Forftakademie wurde das 

Fehlen eines eigentlichen Lehrreviers empfunden. Wiederholte 
Vorftellungen des Lehrer-Kollegiums erbaten Abftellung deffel- 

ben.”!) In Folge deffen wurde das Revier Tharand vom 1. 

Juli 1848 als Lehrrevier dem Forftinfpektor Aug. Cotta über- 

tragen. Am 27. Februar 18527?) ordnete ein neuer Plan die 

Verhältniffe der Akademie. Die Verordnung über den Staats- 

66) Schober a. a. O. S. 69. , 

67) Dr. Hugo Schober wurde von Eldena, wo er als Privatdozent lehrte, nach 

Tharand berufen. 

m Schobe 4.:0. 5. 77: 

69) Julius Adolf Stöckhardt, geb. 4. I. 1809 zu Röhrsdorf bei Meifsen, wurde 

Pharmazeut und ftudirte als folcher in Berlin. Nach einer längeren Reife durch 

England und Frankreich wurde er 1838 Lehrer am Blochmann’fchen Inftitut in 

Dresden, 1839 an der Gewerbefchule in Chemnitz. St. war feiner Zeit nach 

Liebig der bedeutendfte Agrikulturchemiker. Seine »Schule der Chemie» ift 1868 

in 15. Aufl. erfchienen. Auch feine »chemifchen Feldpredigten für deutfche Land- 

wirthe« haben fehr weite Verbreitung gefunden (4. Aufl.) 1857). Das »Guanobüch- 

lein« erfchien 1856 in 4. Aufl. Stöckhardt’s Schriften verfolgen wefentlich prak+ 

tifche. Ziele. 

70) Vorher Lehrer an der ftädt. Gewerbefchule zu Berlin. Schober a.a. O.S .8ı. 

”') Z. B. im Jahresbericht von 1847 und 1848. Schober a. a. O. S. 87. 

2) Tharander Jahrbuch VII, S. 369 fgde. 
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forftdienft vom 27. November 185173) erklärte das Abgangs- 
zeugnifs von einer höheren Realfchule (Realgymnafium) als Vor- 
bedingung des Studiums für alle Inländer, welche die Laufbahn 

für den Staatsforftdienft”*) befchreiten wollten; dagegen wurde 
es den Kandidaten für die Oberforftmeifter- (d. h. infpizirende) 

Stellen freigeftellt, ob fie fich die erforderlichen Kenntniffe in 

den Kameral- und Rechtswiffenfchaften auf einer Univerfität 
oder privatim erwerben wollten. 75) 

Das Lehrerkollegium erhielt eine wahre Kollegial- Verfaf- 

fung. An Stein’s Stelle, der nach Prag berufen wurde, trat 
1855 Dr. Moritz Willkomm,?%) an die Stelle des Grafen zur 

Lippe 1852 der Amtsaktuar Guftav Wöllner, 1856 Emil von 
Bofe. 1860 wurde die Vornahme korrekter und vergleichender 

forftlicher Verfuche angeordnet. 7”) 1860 trat an die Stelle Cottas 

der feitherige Forftinfpektor Emil Fr. Chriftian Roch. 
Die Zeit der ftärkften Frequenz in Tharand waren die 

Jahre 1817—1820;7®) ihr nahe ftehen die Jahre 1864— 1865.79) 

Die kurze Darftellung der Gefchichte diefer Forftfchule läfst das 

Streben nach der Erweiterung derfelben zu einer wahren Hoch- 

fchule der Forftwiffenfchaft erkennen. Allein dies Ziel ift mit 

den Mitteln einer durch territoriale Schranken eingeengten, von 
dem gefammten geiftigen Leben der Nation örtlich getrennten 

13) 5. oben 2 8, S. 97. 

74) Tharander Jahrbuch, VIII, S. 316 fgde. 

75) Schober a. a. O. S. 93. 

76) Geb. 1821 zu Herwigsdorf bei Zittau. Schober a. a. O. S. 127. 

7) Hierzu gab eine Abhandlung des Oberlandforftmeifters v. Berlepfch vom 

30. XII. 1856, welche der Akademie durch Verordnung vom 14. I. 1857 zu 

reiflicher Erwägung mitgetheilt wurde, den erften Anftofs. Demnächft fanden 

unter Leitung des Geheimraths von Broizem Konferenzen über das Verfuchswefen 

ftatt, an welchen der Oberlandforftmeifter v. Berlepfch, Oberforftmeifter v. Cotta 

und Forftvermeffungsdirektor Kühn theilnahmen. 

78) 1817 ftudirten in Tharand (auf der Forftakademie) 

65 Inländer, 29 Ausländer. 

1818: 55 Inländer, 27 Ausländer. 

1819: 49 Inländer, 25 Ausländer. 

1820: 52 Inländer, 36 Ausländer. 

Die Schule wurde von Studirenden aller Kulturländer aufgefucht. U. A. fludirte 

dort 1817/18 A. Louis Franc. Parade-Soubeyrol, der fpätere Direktor der Forft- 

fchule zu Nancy. Auch der jetzige Chef der fpanifchen Forftverwaltung (Präfi- 

dent des Forftrathes in Madrid) Don Pascual de Gonzalez, hat 1843 dort fludirt. 

79) 1865 betrug die Zahl der Studirenden der Forftfchule 73, darunter 35 

Ausländer. 
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Fachfchule fchwer zu erreichen. Auch die Forftfchule Cotta’s 
fteht vor der Alternative, fich zur freien, durch keine politifche 

oder bureaukratifche Schranke eingeengten Hochfchule zu ent- 
wickeln oder von der geiftigen Bewegung der Zeit überholt zu 

werden. — 

Wie die Gefchichte der Forftlehranftalt Neuftadt Eb./W. 
gleichfam als Devife den Namen Pfeil auf allen ihren Blättern 

trägt, fo ift die Gefchichte der Forftfchule zu Eifenach mit dem 

Namen Gottlob König 8%) eng verknüpft. 

Wie Tharand aus einer Meifterfchule hervorgegangen, blieb 
Eifenach von vorneherein bei dem engeren Programm der Re- 

vierverwalter-Schule ftehen, ohne den Zielen, welche allmählig 
in Tharand in den Vordergrund traten, nachzuftreben. 

Eifenach hat das Glück gehabt, ohne rafchen Wechfel feiner 
Lehrer die ihm geftellte Aufgabe mit ftetiger Kraft löfen zu 

können. Nur wenige Namen nennt die Gefchichte diefer Lehr- 

anftalt, feit 1830 haben nur zwei Männer ihre Gefchicke gelei- 

tet — König und Grebe. = 

Königs Meifterfchule in Ruhla wurde feit ı8ıı mehr und 

mehr bekannt. Sie wurde 1830 als landesherrliche Forftlehr- 

anftalt nach Eifenach ®!) verlegt. König felbft lehrte alle Fach- 
wiffenfchaften, auch Forftmathematik; für den ganzen natur- 

wiffenfchaftlichen Unterricht wurde Dr. Senft 82) gewonnen. Die 

Schule hat mit befcheidenen Mitteln fehr Bedeutendes geleiftet 

und dies mit um fo gröfserer Sicherheit, als fie fich von grofsen 
Schwankungen im Lehrplane frei erhielt. 

Nach König’s Tode wurde Dr. Carl Friedrich Auguft Gre- 
be 33) an die Spitze des Weimarifchen Taxations- Wefens und 
der Forftlehranftalt berufen. Von König felbft gleichfam für 

80) Oben 2 15, S. 194. 

#') Refkript vom 4. VII. 1829. Verordnung über die Befähigung für den 

Staatsforftdienft vom 6. II. 1854. 

#2) Ueber die naturwiffenfchaftlichen Schriften von Dr. Senft vergl. oben 

Dr 9.531712 9223 

#9) Vergl. die Selbftbiographie bei Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 201. ° 

Carl Friedrich Auguft Grebe, geb. 20. VI. 1816 zu Grofsenritte am Habichts- 

wald, einer ächten Forftmannsfamilie entfproffen, verlebte feine Jugend im Rein- 

hardtswald, fchon frühe an des Vaters Berufsgefchäften theilnehmend. Seine 

Schulbildung empfing er hauptfächlich auf der polytechnifchen Schule in Kaffel, 

die Fachbildung nach beftandener Lehrzeit 1836/37 in Melfungen. Nach Ab- 

leiftung des kurheffifchen Staatsexamens bezog G. die Univerfität Berlin (1838/39). 

Eine gröfsere Reife durch Böhmen, das Fichtelgebirge, den Thüringerwald brachte 
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diefe Thätigkeit erzogen, hat Grebe das Lehramt zwar mit 
dem klaren Ausdrucke eigener fcharfausgeprägter geiftiger In- 
dividualität, aber unter organifcher Anlehnung an die Beftre- 
bungen Königs fortgeführt. — 

Eine Verordnung vom 6. Februar 1854 regelte den Unter- 

richtsgang. Nächfte Aufgabe der Schule ift die theoretifche 
Vorbildung der inländifchen Bewerber um Forftdienftftellen. 
Diefelben haben vor einer aus dem Schulvorftand und zwei 

befonders beauftragten Grofsherzoglichen Forftbeamten gebil- 

deten Kommiffion die Förfterprüfung abzulegen. Bewerber um 

höhere (infpizirende) Stellen im Forftdienft befuchen in der 
Regel noch eine Univerfität. 

Die Forftfchulen in Kurheffen und Hannover find aus 

dem Rahmen der Mittelfchule d. h. der für die Vorbildung des 

Revierförfters beftimmten Lehranftalt nicht herausgetreten. 

In Kurheffen beftand 1820 die Forftfchule zu Fulda. Nach 

dem Weggange Hartigs®®) wurde fie am ı. Mai 1825 nach 

Melfungen verlegt, zum Direktor Forftmeifter Gunkel, #5) zu 

ihn mit König in Berührung, der fofort den tüchtigen akademifchen Dozenten in 

ihm erkannte. Auf König’s Vorfchlag erhielt G. 1840 die Stelle eines Dozenten 

der Forftwiffenfchaft, Mineralogie, Gebirgskunde und Botanik in Eldena. Von 

hier aus unternahm er eine Reife nach Dänemark, Schweden, Norwegen (Reife- 

bericht in der Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, 1842). Nachdem G. dann die venia 

legendi an der Univerfität Greifswald erworben (f. Differtation: De conditionibus 

ad arborum noftralium faltuenfium vitam neceffariis. Marburg 1841) habilitirte er 

fich als Privatdozent an der Univerfität, während er feine Dozentenftelle in EI- 

dena beibehielt. 1844 als Forftrath und zweites Mitglied der Taxations- Kom- 

miffion nach Eifenach berufen, kehrte er 1849 auf kurze Zeit (bis ı. IV. 1850) 

als akademifcher Forftmeifter und Profeffor der Forftwiffenfchaften nach dem ihm 

liebgewordenen Greifswald zurück, um nach König’s Tode deffen Stelle zu über- 

nehmen. G. wurde der Titel Geh. Oberforftrath verliehen. 

G. hat eine reiche fchriftftellerifche Thätigkeit entwickelt. 1856 fchrieb er: 

»Der Buchen-Hochwaldbetrieb«; 1867: »Die Betriebs- und Ertragsregelung der 

Forften«; 1845: (Gekrönte Preisfchrift) »Die Beauffichtigung der Privatwaldungen 

von Seiten des Staates«; 1853: Gebirgskunde, Bodenkunde und Klimalehre in 

ihrer Anwendung auf Forftwirthfchaft« (2. Aufl. 1858; 3. Aufl. 1865); 1858: 

»Die Lehrforften der Eifenacher Forftfchulee. Von König’s »Waldpflege« hat G. 

1863 die 2. Aufl.; deff. Verf. »Forftbenutzung« aus dem Nachlaffe 1851 (2. Aufl. 

1861); deff. Verf. »Forfttafeln« in neuer Aufl. (1854); König’s »Forftmathematik« 

in 4. u. 5. Aufl. (1854, 1864) herausgegeben. 

8) S, den II. Bd. diefes Werkes, S. 336. 

8) Fr. Wilh. Gunkel, geb. 1780 zu Sand bei Naumburg in Heffen, feit 1821 

Forftinfpektor in Melfungen, v. Wedekind, Jahrb. 2ı. Heft, S. Sr. 



ei 

Lehrern die Revierförfter Grau, 8%) von: Gehren,$”) Franz Wankel ®®) 

beftellt, für den Unterricht in den Schulkenntniffen ein Geiftlicher 

in Melfungen gewonnen. Bis 1837 traten Veränderungen im 

Lehrerkollegium nicht ein. Später übernahm Oberforftmeifter 
Hornickel die Direktion, dem 1861 der feitherige Revierförfter 

Grebe, Bruder von Karl Grebe, folgte. Neben Hornickel lehrte 
Revierförfter Oetzel längere Zeit in Melfungen. 89) 

Die Melfunger Forftfchule ift wenig in die Oeffentlichkeit 
getreten und hat fich in befcheidenen Verhältniffen bewegt. Erft _ 
1850 wurde das Maafs der Vorbildung, welches die Zöglinge er- 

reicht haben mufsten, höher gegriffen. Von da ab mufsten die-: 

felben das Zeugnifs der Reife für Prima eines kurheffichen 

Gymnafiums oder das Abgangszeugnifs von einer vollen Ge- 

werbsfchule beibringen ®); die Vermifchung militärifcher Dienft- 

leiftungen mit der Vorbereitung für den Forftverwaltungsdienft 

drükte dem letzteren jedoch ein überaus fubalternes Gepräge auf 

und geftattete eine freiere wiffenfchaftliche Bewegung nicht. 
Aehnlich lagen die Verhältniffe in Hannover. 1821 wurde 

in Clausthal!) eine 'Forft- und Berg-Schule begründet; die 

Lehrkräfte der Anftalt wurden aus den am Orte felbft bereiten 

Beamten und Lehrern entnommen. Öberförfter Mayer 9?) aus 

Zellerfeld und Forftauditor von Berg trugen Forftkunde vor; 

der Forftregiftrator Lorenz lehrte Rechnen, Schreiben und Zeich- 

8) Wilh. H. Adolf Grau, geb. 1794 zu Melgershaufen, ftudirte in Fulda und 

Marburg, feit 1822 Revierförfter in Melfungen. v. Wedekind a. a. O. 

87) Edmund v. Gehren, 1798 in Kopenhagen geb., wurde 1824 zum Lehrer 

der Mathematik in Melfungen ernannt, 1834 zum Revierförfter des Reviers Mel- 

fungen. v. Wedekind a. a. O. » 

88) Lehrer der Naturwiffenfchaften. 

89) Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, S. 313. 

%) Forft- u. Jagd Zeit. 1856, S. 266. Erlafs des Oberforftkolleg's vom 6. 

IV. 1850 und Prüfungs-Reglement vom 7. VIII. 1854 (betr. die Abgangsprüfung) 

und vom 23. III. 1855 (betr. die Staatsprüfung). Nach der landesherrlichen Ver- 

ordnung vom 13. XII. 1849 follte Niemand im Forftverwaltungsdienfte angeftellt 

werden, der die Forftlehranftalt nicht mit dem Abgangszeugnifs Nr. I oder II 

verlaffen und aufserdem eine Staatsprüfung beftanden hatte. Vergl. auch Laurop, 

Jahrbücher, XI. Heft, 1835, S. 51 fgde. 

91) Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 141— 147. 

92) S. Neue Zeitfchrift für das Forft- u. Jagdwefen von Meyer, fortgefetzt 

von Behlen, Diegel, Mayr u. a. d. Winckell. 1823, 4. Heft. 

Mineralogie lehrte der Bergprobirer Bauerfachs, Chemie der Lehrer Jordan, 

Mechanik der Mafchinenmeifter Jordan, Phyfik, Naturgefchichte, Botanik der Dr. 

med. Mehlis, fämmtlich in Clausthal. Saxefen wurde 1826 Zeichenlehrer. 
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nen; Dr. jur. Mayer in Clausthal hielt Vorträge über Gefchäftsftyl, 
Forft- und Jagd-Recht. 9) 

Für die Naturwiffenfchaften waren fpäter Saxefen 9) (Zoologie, 
Botanik) und Zimmermann %) (Mineralogie und Naturlehre) als 

Lehrer beftellt, nach des Erfteren Penfionirung Wifsmann. %) 
Als v. Berg 1833 nach Lauterberg verfetzt wurde, trat der 

Forftamtsaffeffor, fpätere Forftrath Guftav Drechsler an feine 

Stelle. Nach dem Rücktritte Mayer’s wurde Drechsler Haupt- 
lehrer und Forftreferent beim Berg- und Forft-Amte,. welche 

Stellung er bis zum Aufhören der Anftalt bekleidete. 9) 
1844 wurde die Forftfchule als Bildungsanftalt für das 

hannöverfche Feldjäger-Corps nach Münden verlegt. Hierbei 

traten die Mifsftände, welche die Verbindung untergeordneter 

militärifcher Funktionen mit der Vorbereitung auf eine Forftver- 

waltungs-Laufbahn haben müffen, grell zu Tage. Man machte 

gegen Clausthal geltend, dafs es an einem ordentlichen Exercier- 
Platze, auch bei den vielen Unterrichtsftunden an Zeit für das 

Exercitium fehlte.%) Welche Anficht man damals in Hannover 

über die Bedeutung der forftlichen Staatsämter hatte, erhellt 
hieraus zur Genüge. Freilich ift dabei nicht zu vergeffen, dafs 

93) S, neue Zeitfchrift v. Behlen etc. a. a. O. 
9%) Fr. Wilh. Reifig Saxefen, geb. 1792 zu Oen bei Cappeln in Schleswig, 

erlernte die Apothekerkunft, ging aber, da er leidenfchaftlich gern zeichnete, 1820 

nach Dresden auf die Malerakademie, wurde 1826 Zeichenlehrer in Clausthal, 

fpäter auch Lehrer der Botanik und Zoologie. Er wurde 1842 penfionirt und ftarb 

1850. S. war ein eifriger entomologifcher Sammler. S. feine Biographie bei 

Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon. 

95) Wann Zimmermann nach Clausthal gekommen, ift mir nicht bekannt. 

%) Otto Ludwig Wifsmann, geb. 20. VIII. 1813 zu Meenfen bei Göttingen, 

befuchte das Gymnafium in Münden, ftudirte in Göttingen, Tharand und wurde 

1835 in das hannöv. Feldjäger-Corps aufgenommen. 1842 wurde er Lehrer der 

Botanik und Zoologie in Clausthal, 1844 in Münden. Nach der Aufhebung der 

Mündener Schule entfaltete W. 1849/51 eine vorzugsweife politiiche Thätigkeit 

in der hannöv. Ständeverfammlung und wurde 1851 Forftmeifter in Bovenden. 

Vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 512. 

97) Guftav Drechsler, geb. um 1805 zu Zellerfeld, befuchte das Carolinum in 

Braunfchweig, beftand die Forftlehre bei v. Uslar in Lauterberg und ftudirte dann 

in Tharand und Göttingen. Bei dem Berg- und Forftamte zu Clausthal als Au- 

ditor, dann als Affeffor angeftellt, gehörte er 1833 —44 der dortigen Forftfchule 

als Lehrer an. 1845 nach Lauterberg verfetzt, wurde er 1848 in die Domänen- 

kammer nach Hannover verfetzt, ftarb aber fchon 1851. Vergl. v. Berg in der 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 140. 

98) Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 141 fgde. 
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die in erfter Linie dem Adel vorbehaltenen höheren Verwaltungs- 
ftellen mit Anwärtern befetzt wurden, die, wenn fie überhaupt 

ftudirten, die Univerfität befuchten. Aber felbft für den Stand- 

punkt des damaligen hannoverfchen Revierförfters erfcheint die 

durch das Feldjägerthum und die Förfterfchule erreichte Vor- 

bildung kümmerlich genug. 
In Münden lehrten Burckhardt ®) (Forftwiffenfchaften) und 

Wifsmann (Naturwiffenfchaften). Aber felbft fo tüchtige Kräfte 

vermochten gegen den fchädigenden Einflufs der foldatifchen 

Form der Schule nicht anzukämpfen. Die Schule wurde mit 

dem Feldjäger-Corps 1849 aufgehoben. 

InBraunfchweig wurde, ähnlich wie in Baden, 1838 als Theil 
eines grofsen polytechnifchen Inftituts, eine Forftfchule errichtet. 100) 

Das Collegium Carolinum, 1745 von Herzog Karl I. geftiftet, 

hatte bis 1838 eine humaniftifche Abtheilung, in welcher Philofophie, 

Volkswirthfchaftslehre und Rechtskunde gelehrt wurden, eine 

merkantilifche Abtheilung (Handelsfchule) und eine für das 

Studium der Urproduktionen beftimmte technifche Abtheilung. 
Die neue Forftfchule erhielt in Dr. Theodor Hartig 1%) ihren 
erften Profeffor der Forftwiffenfchaften. Neben ihm lehrten 

Profeffor Schleiter und Uhde Mathematik, Blafıius, Marx, Fillem 

und Sprengel Naturwiffenfchaften. Auch juriftifche und ftaats- 

wiffenfchaftliche Kollegien wurden gelefen. 
Auch die Braunfchweiger Forft-Schule hat bis heute über 

tüchtige Lehrkräfte verfügt und friftet dennoch ein nur küm- 

merliches Dafein, feitdem die grofsen territorialen Verände- 

rungen in Weftdeutfchland ihr den Lebensnerv durchfchnitten 

haben; die Einverleibung von Hannover und Naffau in Preufsen, 

die Gründung einer zweiten preufsifchen Forftakademie in Münden 

haben Braunfchweig auf den Ausfterbeetat gefetzt. — 

Schon an einer früheren Stelle (S. 34 diefes Bandes) habe ich 

zu zeigen gefucht, dafs die Errichtung der Fachfchulen überhaupt 

99) Oben 2 8, S. 93. 

100) Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. 331. 

101) Theodor Hartig, geb. 21. II. 1805 zu Dillenburg, befuchte das Gymna- 

fium und die Univerfität in Berlin, abfolvirte die praktifche Forftlehre in Mühlen- 

beck und Liepe, war dann Forftreferendar in Potsdam, Verwalter zweier Öber- 

förftereien, 1831/33 Dozent der Forftwiffenfchaft mit dem Titel Oberförfter in 

Berlin, 1835/38 aufserordentlicher Profeffor, von da ab Forftrath und Profeffor in 

Braunfchweig. 

Vergl. Ratzeburg, Schriftfteller-Lexikon, S. 228. Oben S. 315. 317. 
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und auch der ifolirten Forftfchulen einer allgemeinen realiftifchen 
Richtung entfprang, welche die erfte Hälfte des 19. Jahrhunderts 

charakterifirt. Ein forgfältiges Studium der Gefchichte des Fortt- 

unterrichtswefens läfst uns, wie ich meine, die Herrfchaft jener 

allgemeinen Strömung in faft allen deutfchen Staaten leicht er- 
kennen. Ja, jener Realismus, das Streben, die Organe der 

Staatsverwaltung zu brauchbaren Werkzeugen in der Hand der 
leitenden Behörden zu machen, die Anwärter für den Staatsdienft, 

befonders foweit fie Techniker find, zu tüchtigen Gefchäfts- 

männern und für die praktifchen Lebensaufgaben zu dreffiren, 
ohne auf eine tiefe allgemeine Bildung Werth zu legen, zieht 

fich als das Gemeinfame, als ein rother Faden durch die Ge- 

fchichte des Forftunterrichtswefens hindurch, während fich fonft 

das letztere in den verfchiedenen deutfchen Territorien in fehr 

verfchiedenen Richtungen, ausgeftattet mit fehr ungleichen 

Mitteln, in ftrenger Abhängigkeit von verfchieden aufgefafsten 

Zielen, entwickelte. Die Forftwiffenfchaft blieb daneben auch 

auf den deutfchen allgemeinen Hochfchulen nicht ganz unver- 

treten. In Berlin lafen noch 1830 G. L. Hartig und Theodor 

Hartig; Tübingen gewann nach dem Weggange Hundeshagen’s 

in Wilhelm v. Widenmann 1%) eine tüchtige Lehrkraft, die der 

102) Vergl. Gwinner, forftl. Mittheilungen XII (III. Bd.) Heft, S. 3. Monat- 

fchrift für das Forftwefen Würtembergs V. (1854) S. 124 u. oben, S. 352. Wil- 

helm Widenmann, geb. 18. X. 1798 zu Calw, empfing feine Schulbildung auf 

mehreren Lateinfchulen und auf dem Gymnafium in Stuttgart, erlernte das Kame- 

ral-Rechnungs-Wefen als Schreiber praktifch, wurde 1818 in das Würtembergifche 

Feldjäger-Corps aufgenommen und befuchte die Jägerfchule in Stuttgart. 1820 

bezog er die Univerfität Tübingen, wo Hundeshagen Forftwiffenfchaft lehrte. 1822 

nach beftandenem Examen wurde er Privatdozent der Forftwiffenfchaft in Tü- 

bingen. Eine Reife durch das mittlere Deutfchland verfchaffte ihm eine Fülle 

praktifcher Anfchauungen und genaue Kenntnifs der an den Forftfchulen zu 

Afchaffenburg, Tharand, Dreifsigacker und Fulda beftehenden Einrichtungen. 

W. war trotz bedeutender Befähigung für theoretifche Forfchung eine vor- 

wiegend praktifche Natur und fehnte fich nach einer praktifchen Lebensthätigkeit. 

Seiner Bitte genügend, verlieh ihm die würtembergifche Regierung 1823 das Re- 

vier Bebenhaufen, welches er bis 1827 verwaltete. 1825 zum aufserordentlichen, 

1829 zum ordentlichen Profeffor ernannt, lehrte er mit grofsem Erfolge. 1833 

wurde er zum Abgeordneten gewählt und bethätigte in diefer Stellung feine auf 

dem Boden eines gefunden Liberalismus ftehenden politifchen Anfıchten. 

1834 fuchte man ihn für Braunfchweig zu gewinnen, 1837 für Hohenheim, 

Er lehnte beide Berufungen ab. 

Seine Neigung für eine praktifche Bethätigung liefs ihn 1836 um Verleihung 

des erledigten Forftamts Bebenhaufen bitten und feiner Bitte wurde Folge ge- 

geben. Er ftarb am 14. VII. 1844. 
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Univerfität bis 1836 erhalten blieb. In München lafen feit 1833 

Papius und Hierl, fpäter Karl Roth, in Würzburg lehrte Profeffor 
Albert. 10%) Die Univerfität Giefsen endlich erhielt eine befondere, 

ihr organifch verbundene Forftfchule, welche Männer wie Hundes- 

hagen, Karl Heyer, Guftav Heyer mit Stolz zu ihren Lehrern 
rechnet. 

Die mit der Univerfität Giefsen verbundene Forfthochfchule 19%) 

entftand 1825, als Hundeshagen dorthin berufen wurde 1%) und 

Karl Heyer als zweiter Lehrer ihm zur Seite trat. Letzterer 

trat 1831 in die praktifche Verwaltung zurück, übernahm aber 
1835 die durch Hundeshagens Tod erledigte erfte Profeffur der 
Forftwiffenfchaften an der Univerfität Giefsen. 1832/34 lehrte 

Dr. Klauprecht in Giefsen. 1856 folgte Dr. G. Heyer feinem 

Vater in der erften Profeffur der Forftwiffenfchaft; 1867 wurde 

Dr. Hefs zu derfelben berufen. 

Auch an Verfuchen, das Prinzip der Meifterfchule neu zu be- 
leben, fehlte es in diefer Periode nicht. 

Von der König’fchen Schule in Ruhla 1%), der Heyer’fchen 

in Darmftadt ıft 107) oben die Rede gewefen. Auch der Vater 

von Karl Heyer, Wilhelm Heyer, unterrichtete in Beffungen 

bei Darmftadt (vor 1815) zahlreiche junge Männer mit gutem 
Erfolge, In Berka bei Weimar verfuchten es 1850 der Revier- 

W. war ein Mann von feltener Klarheit des Denkvermögens und raftlofem 

Fleifse. 

Seine Schriften: 

1824: Syftem der Forftwiffenfchaft, als Grundrifs zum Gebrauche akadem. Vor- 

lefungen bearbeitet. 

1826: Ueber den Zweck und Begriff der Forftwirthfchaft. Eine hiftorifch-krit. 

Abhandlung. ; 

1828: Ueberfetzung des Werkes von Moreau de Jonnes, »über den Einflußs, 

welchen die Ausrottung der Wälder auf die phyfifchen Verhältniffe der 

Länder äufsert.« 

1832: Literarifche Berichte für Forftmänner. (5 Hefte). 

1837: Gefchichtliche Einleitung in die Forftwiffenfchaft. 

1ı828— 1842: Forftliche Blätter für Würtemberg. 

‚03) Verfaffer eines Lehrbuchs der forftlichen Betriebsregelung (1861) und der 

Waldwerthberechnung (1862), früher Direktor der Forftfchule in Weifswaffer. 

'%) Vergl. über die Forftlehranftalt in Giefsen: Dr. Klauprecht, damals 

Privatdozent an der Univerfität und Forftlehranftalt zu Giefsen, »die Grofsherzogl. 

Heff. Forftlehranftalt zu Giefsen« in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde, I. 

1828, S. 20 fgde. 

105) Bd. II diefes Werkes, S. 323 fgde. 

106) Oben 2 15, S. 197. 

107) Oben 2 14, S. 186. 187. 
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förfter Ofchatz und Forftkandidat Thieriot, eine Meifterfchule 

einzurichten; 108) in Harzgerode beftand mit Genehmigung des 
Herzogs von Anhalt-Bernburg um 1825 eine Art von praktifcher 
Forftfchule mit zweijährigem Kurfus, an welcher von Uslar und 

Valentiner wirkten, von deren weiteren Schickfalen jedoch Nichts 
bekannt geworden ift. 109) 

Klipftein hatte 1810— 1820 eine Privatforftfchule zu Hohen- 
folms, fpäter zu Lich bei Giefsen. 110%) Der Oberförfter Garthe, 

Verwalter der Fürftlich Lippefchen Forften zu Remplin, hatte 

Anfangs im Bückeburgifchen, fpäter (feit 1822) in Remplin eine 
praktifche Privatforftfchule, in welcher eine Reihe junger Männer 

ihre forftliche Ausbildung empfingen. Auch diefe Schule hatte 
einen zweijährigen Kurfus. Sie ging 1834 ein. 11!) 

Auch Dr. Genth, naffauifcher Oberförfter, richtete 1828 zu 

Weilmünfter einen praktifchen Kurfus für angehende Forftleute 

ein. 112) 

Unter der Leitung des Oberförfter Biermans 113) zu Mulars- 
hütte in der preufsifchen Rheinprovinz endlich beftand eine Zeit 

lang um 1855 eine praktifche Waldbaufchule. 1%) 

Auch in Würtemberg errichtete der Stadtförfter Marz in 

Ellwangen auf Anregung des Forftraths Dr. Gwinner 1847 eine 

Privat-Waldbaufchule, welche bis 1852 beftand. 15) 

Zu fehr geringer Ausbildung ift bisher das Prinzip der 

niederen Forftfchulen (Förfter-- und Waldarbeiter-Schulen) in 

Deutfchland gelangt. Es ift dies vielfach und von kompetenter 
Seite als ein Mangel bezeichnet worden, deffen Abftellung von 

der Zukunft erwartet werden mufs. 

18) Andre@’s Abhandlungen etc. V. Nr. 15, S. 120 (1830). 

109) Andre a. a. O. II (1823) S. 134. 

110) Oben # 8, S. 86. 

11) Pfeil, krit. Bl. VIII. 2. S. 175. Garthe wurde fpäter nach Güftrow ver- 

fetzt, zum Forftmeifter ernannt und ftarb 1855: Er hatte-Remplin zu einem wahren 

Mufterforft erhoben und war einer der tüchtigften Praktiker feiner Zeit. Vergl. 

v. Wedekind in den neuen Jahrbüchern der Forftkunde, 23. Heft, S. 140 und 

Forft- u. Jagd-Zeit. 1855, S. 103. 

112) Forft- u. Jagd-Zeit. 1828, S. 105. 
#13) Vergl. die Bekanntmachung ddto Coblenz 29. III. 1853 (Schneider, 

Forft- u. Jagd-Kalender IV. Jahrg. S. 81) und den bei Schneider a. a. O. 1856, 

S. 22 fgde. abgedruckten »revidirten Einrichtungsplan der praktifchen Waldbau- 

fchule zu Mularshütte. 

14) Ueber Biermans vergl. oben S. 129. 
15) Vergl. Monatfchrift für das würtemb, Forftwefen, V. S. 400. 
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$. 27. Die forstlichen Vereine, 

Das Igte Jahrhundert, ganz befonders aber das dritte Vier- 
theil deffelben, hat mit dem öffentlichen Leben überhaupt auch 

das Vereinswefen zu einer reichen Entwicklung gebracht. Kaum 
irgend ein Stand entbehrt der Vertretung feiner Intereffen in 
einem Kongreffe oder einer Wanderverfammlung. Auch die 

Forftwirthe find in diefer Beziehung nicht zurückgeblieben; ja, 

das forftliche Vereinswefen in Deutfchland hat fogar eine 

relativ hohe Blüthe erlangt; eine grofse allgemeine Wanderver- 
fammlung umfchliefst alle deutfchen Forftmänner; kein irgend- 
wie bedeutendes Territorium oder Waldgebiet ift ohne Lokal- 

verein. 

Die erften Keime des forftlichen Vereinswefens entftanden 

1835. In diefem Jahre fafste ein intelligenter fächfifcher Land- 

'wirth, Oekonomrath Schmidt in Ofchatz, den Entfchlufs, eine 

Wanderverfammlung deutfcher Landwirthe zu gründen. Er 

fetzte fich zu dem Behufe mit Direktor Schweitzer in Tharand 
und mit mehreren anderen hervorragenden Vertretern der Land- 
wirthfchaft in Verbindung und erliefs mit ihnen gemeinfchaftlich 
eine Einladung zur erften Verfammlung, welche 1837 in Dresden 
ftattfand !) und als »Verfammlung deutfcher Land- und Forft- 
wirthe« bezeichnet wurde. Die Forftmänner, Anfangs fchwach 

') Vergl. H. W. Pabft u. Dr. A. G. Schweitzer »Amtlicher Bericht über die 

Verfammlung deutfcher Land- u. Forftwirthe in Dresden im Jahre 1837«. 1838. 

(Dresden). Die Verhandlungen der Wanderverfammlung deutfcher Land- u. Forft- 

wirthe finden fich in Wedekind’s Jahrbüchern der Forftkunde (bis 1855). ‚Man 

vergl. das XV. Heft, S. 48 (1. Verfammlung 1837 in Dresden); XV. S. 66 u. 

XVI. S. 421 (2. Verfammlung 1838 in Carlsruhe); XVI. S. 142 u. XVII. S. 75 

(3. Verfammlung 1839 in Potsdam); XIX. S. 179 u. XX. S. 1—ı80 (4. Ver- 

fammlung 1840 in Brünn); XXI. S. 96; XXI. S. ı5sı (5. Verfammlung 1841 in 

Doberan); XXV. S. 1— 112 (6. Verfammlung 1842 in Stuttgart); NXVI. S. 49 

u. XXVII S. ı fgde. (7. Verfammlung 1843 in Altenburg); XXVI. S. 76 u. 

XXVII. S. 120 fgde., XXIX.S. ı (8 Verfammlung 1844 in München); XXXL S. 

52 fgde. (9. Verfammlung 1845 in Breslau); daf. S. 86 u. XXXIV. (10. Ver- 

fammlung 1846 in Gratz); XXXVL S. 222 (ıı. Verfammlung 1847 in Kiel); 

XLVI. (1849 Verfammlung in Mainz); Neue Folge I. u. II. (1850 Verfammlung 

in Magdeburg) II. 2. (1851 in Salzburg); III. ı. u. 2. (1852 in Hannover); IV. 

1. (1853 in Nürnberg); VI. ı. (1855 in Cleve). Amtliche Berichte find über die 

Verfammlungen von 1838, 1839, 1841, 1842, 1844, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 

1854, 1855 u. die fpäteren erfchienen. Vergl. auch Forftl. Zeitfchrift für Baden, I. 2, 

S. 104 (1838). Pfeil, krit. Bl. XII. ı. S. 163 (1839); Forft- u. Jagd-Zeit 1840, * 

x 
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vertreten, fanden fich in den nächften Verfammlungen zu Carls- 
ruhe (1838), Potsdam (1839), Brünn (1840), Doberan (1841), 

Stuttgart (1842) in immer gröfserer Anzahl namentlich aus Süd- 

und Mitteldeutfchland ein. Wedekind, Gwinner, Behlen u. A. 

intereffirten fich lebhaft für den Verein und brachten die Ver- 

fammlungen bald zur Blüthe. 

Aber fchon 1838 hatte man es als einen Mangel empfunden, 
dafs die Wanderverfammlung der Land- und Forftwirthe die 

Forftwirthfchaft der Natur der Sache nach in die zweite Linie 

ftellen mufste.e. Auf Anregung v. Wedekind’s verabredeten (bei 

der Verfammlung in Karlsruhe) mehrere füddeutfche Forftwirthe, 

jedesmal dann, wenn die deutfchen Land- und Forftwirthe in 
Norddeutfchland tagten, eine Forftverfammlung in Süddeutfch- 

land zu halten. 

So entftand die Wanderverfammlung füddeutfcher 
Forftwirthe,?) die 1839 in Heilbronn, ?) 1840 in Heidelberg, ®) 

1841 in Baden,’) 1843 in Ulm,6) 1845 in Darmftadt,”) 1846 

in Freiburg i/Br.,®) 1847 in Afchaffenburg, ?) 1849 in Ellwangen, !") 

1850 in Kreuznach, !!) 1851 in Paffau, !?) 1852 in Dillenburg, ' 
7 

S. 455; 1841, S. 433; 1843, S. 451; 1844, S. 20; 1845, S. 128 u. 448; 1851, 

SIAS TH: L w: 

1857 tagte die Verfammlung in Coburg (Bericht von Deyfsing 1858); 1858 in 

Braunfchweig (Bericht von Geitel 1858. Die Verfammlung von 1858 gehörte zu 

den befuchteften und grofsartigften); 1860 in Heidelberg (Forft- u. Jagd-Zeit. 1861, 

S. 25, 150. Dengler’s Monatfchrift, 1860, S. 430): 1861 in Schwerin (Forft- 

u. Jagd-Zeit. 1862, S. 107 fgde.); 1862 in Würzburg (Bericht von Dr. Medicus. 
1363); 1863 in Königsberg (Bericht von Hausburg 1864); 1865 in Dresden (Forft- 

u. Jagd-Zeit. 1865, S. 389, amtl. Bericht. 1866); 1869 in Breslau etc. 

2) Die Statuten deffelben find 13841 in Baden befchloffen. Vergl. auch v. 

Wedekind, neue Jahrbücher der Forftkunde, XX, 1841, S. 183; allg. Forft- u. 

Jagd-Zeit. 1841, S. 220. Als Gründer des füddeutfchen Forftvereins kann man 

v. Wedekind anfehen. S. oben S. 87 in diefem Bde. 

3) v..Wedekind, Jahrbücher, XIX (1840) S. 121. 

#) v. Wedekind a. a. O. 

5) Forft- u. Jagd-Zeit. 1841, S. 149. v. Wedekind a. a. O. XXI, S. 96 und 

SIE S. T. 

6) v. Wedekind a. a. OÖ. XXVII, 1845, S. 198 u. XXVIII, S. 49. 

7) v. Wedekind a. a. OÖ. XXVIH (1845) S. 235; XXIX, S. 290 und XXX, 

S. I— 226. 

8) v. Wedekind a. a. O. XXXIIH (1847). 

9) v. Wedekind a. a. O. XXXV (1847); den Mitgliedern wurde eine Fef- 

gabe überreicht: »Der Speflart« (1847). 

10) y. Wedekind a. a. OÖ. XXXVI (1850) 

1!) v. Wedekind a. a. O. Neue Folge. II. (1850.) 
Bernhardt, Forstgeschichte. III. 157 RT 
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1855 in Stuttgart, ?) 1856 in Kempten, !°) 1857 in Baden, !6) 

1858 in Frankfurt a/M.,!”) 1861 in Kaiferslautern, 18) 1863 in 

Erbach, !?) 1865 in Ravensburg,?0) 1868 in Neuwied, 21) 1869 

in Afchaffenburg ??) tagte und fehr bald einen bedeutenden 
Auffchwung erlangte. Anfänglich waren etwa 40 Mitglieder 

zufammengetreten, bald wurden einzelne Verfammlungen von 

300 und mehr befucht. Schon 1840 bildete der Verein füddeut- 

fcher Forftwirthe für alle ftrebfamen Fachgenoffen in Süddeutfch- 
land ein reiche Anregung gewährendes Centrum. 

In Norddeutfchland, namentlich in Preufsen, nahm man zu- - 

nächft an diefen Beftrebungen nur geringen Antheil. Zwar tag- 

ten die füddeutfchen Forftwirthe einigemal in der Rheinprovinz 

und es betheiligten fich dann auch preufsifche Forftmänner in 
gröfserer Zahl. Allein es waren dies faft nur die den Süddeut- 

fchen fozial und nach ihrer hiftorifchen Tradition fo naheftehen- 

den Rheinländer, welche fich anfchloffen, während das alt- 

preufsifche Forftbeamtenthum eine kühle Zurückhaltung be- 
obachtete. 

Die Ereigniffe des Jahres 1866 liefsen alle einfichtigen 
Männer in Deutfchland erkennen, dafs die Zeit der Zerfplit- 

terung vergangen und ein frifcher Geift der Einigkeit und ge- 
meinfamen Strebens gekommen fei. In den Herzen der-füd- 

deutfchen Forftwirthe fand diefe grofse politifche Entwickelung 
frohen Wiederhall und der Gedanke, die Wanderverfammlung 

füddeutfcher Forftwirthe in eine das ganze Vaterland umfaffende 

umzuwandeln, wurde lebhaft erfafst und in Form eines Antrages, 

der von dem um den Verein hochverdienten Oberforftrath Roth 3) 

'2) Daf. II. 2, S. 343. Als befondere Feftgabe wurde den Mitgliedern über- 

geben: »Der Neubürger Wald« (1851). 

13) v. Wedekind a. a. O. II, 3-u. 4. II, ı u. 2 (1853). 

) DEE VIZENL 1. 

'5) Verhandlungen der 13. Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe in Kempten. 

1857. Pfeil, krit. Bl. XXXIX. ı, S. 33. 

'*) Verhandlungen etc. wie vor der 14. Verfammlung. 1857. 

") Programm der ı5. Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe zu Frank- 

furt a/M. 1858. 

'*) Protokolle der 16. Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe. Speyer 1862. 

'9) Allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 1863, $. 470. 

20) Daf. 1864, S. 279 fgde. 

2') Verhandlungen der 19. Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe in Neuwied. 

”*) Verhandlungen der 20. (letzten) Verfammlung füddeutfcher Forftwirthe in 

Afchaffenburg, 1869. 
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ausging, 1868 in Neuwied verhandelt, die Befchlufsfaffung jedoch 
bis 1869 zurückgeftellt. 

»Es ift meine Meinung und die Meinung vieler gewichtiger 

und ernfthafter Männer, dafs die füddeutfche Forftverfammlung 

aus ihrem befchränkten Kreife herauszugehen und fich in eine 
allgemeine deutfche Forftverfammlung umzuwandeln habe, ..... . 

dafs fie überall die Fachgenoffen zufammenrufe und das Band 

pflege und kräftige, das die Forftleute vereint; dafs fie über- 
haupt die Pflichten gegen das Vaterland erfülle, nicht nur im 

Süden, fondern, wo man der Forftleute bedarf und wo fich 

Forftleute finden.«e Mit diefen Worten fchlofs Roth den feinen 

Antrag begründenden Vortrag. *%) 

Die Befchlufsfaffung über den Antrag Roth’s erfolgte 1369 
in Afchaffenburg. 430 Theilnehmer an diefer glänzenden Ver- 

fammlung waren angemeldet. Eine hohe nationale Begeifte- 
rung liefs Keinen zurückbleiben. Einftimmig wurde die Um- 

wandlung der Verfammlung in eine allgemeine deutfche be- 

fchloffen.#) Letztere hat dann 1872 in Braunfchweig,?6) 1873 

in Mühlhaufen i/Th.,?”) 1874 in Freiburg i/Br. getagt. — ®®) _ 

Unterdeffen hatten fich in faft allen deutfchen Staaten Lo- 

kal-Forftvereine gebildet. Seit 1839 tagten in Würtemberg 

Lokalforftvereine in Heilbronn, 29) Hall (1842),3%) Schorndorf?!) 

(1844), Ellwangen (1846),??) Oppenweiler (1862),33) Hall (1863) ,*) 

Urach (1864).) In Baden beftand feit 1839 ein »forftlicher 
Verein im badifchen Oberlande«, der bei der Verfammlung in 
Gengenbach (1861) fich in einen »badifchen Forftverein« um- 

wandelte, der 1865 in Karlsruhe, 1867 in Badenweiler, 1868 in 

Bruchfal, 1869 in Waldkirch, 1871 in Eberbach, 1872 in Gerns- 

. 2) Vergl. die Note 21 genannten Verhandlungen S. 5 fgde. 

2‘) Verhandlungen S. 6. 

25) Verhandlungen S. 26. 
26) Verhandlungen der I. Verfammlung deutfcher Forftwirthe, 1872. 

2") Verhandlungen der II. Verfammlung deutfcher Forftwirthe, 1874. 

2®) Die Verhandlungen find im Druck. 

29) Gwinner, forftl. Mittheilungen, VI. S. 100. 

%) Daf. IX, S. 14. Forft- u. Jagd-Zeit. 1842, S. 391. 

31) Daf. XI, (1845). Forft- u. Jagd-Zeit. 1844, S. 431. 

32) Gwinner a. a. O. XIL 
3) Dengler, Monatfchrift, 1862, S. 401. 

3%) Dengler a. a. O. 1863, S. 364. 
35) v. Löffelholz-Colberg, Chreftomathie, I, S. 259. 
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bach, 1873 in Schopfheim tagte. 3) Mehrjähriger Präfident des 

Vereins war Leopold Dengler, #7”) dann Oberforftrath Roth, 1873 

Profeffor Schuberg (Karlsruhe). 

Im Königreich Sachfen befteht ein Lokal-Forftverein feit 

1847 (gegründet zu Marienberg), in Thüringen ein folcher feit 
1850. Beide Vereine geben Berichte über ihre Verhandlungen 

heraus. 38) 

In der preufsifchen Provinz Schlefien blüht ein vortrefflich 
organifirter und geleiteter Lokalforftverein »der fchlefifche Forft- 
verein« feit 1840. Derfelbe hat fich, befonders unter der lang- 
jährigen intereffevollen und tüchtigen Leitung des Oberforftmei- 
fters von Pannewitz 3°) fehr erfolgreich entwickelt. Schlefien bildet 
ein in fich abgefchloffenes, forftlich hoch intereffantes Territo- 

36) Der Verein giebt feine Verhandlungen in felbftändigen Heften alljährlich _ 

heraus. 

37) Oben S. 370. 

38) S, die Berichte über die 3. (1851), 4. (1852), 5. (1853), 6. (1855), 7. 

(1856), 8. (1857), 9. (1858) und alle folgenden Verfammlungen des fächfifchen 

Forftvereins. Zu den Stiftern des Vereins gehörte der Oberforftmeifter v. Man- 

teuffel (oben S. 98). 

Neben diefem Vereine beftehen befondere amtliche Bezirksforftverfammlungen in 

Sachfen, die jedoch Vereine im eigentlichen Sinne des Wortes nicht find, fondern 

eine Art von amtlichen Konferenzen. Sie find auf Grund der Verordnung vom 

27. XI. 1851 eingerichtet worden. 

Betreffs des thüringifchen Forftvereins fiehe die Protokolle der Verfamm- 

lungen, welche alljährlich veröffentlicht werden. Vergl. auch Dengler, Monat- 

fchrift, 1862, S. 283; 1864, S. 402. 

39) Julius v. Pannewitz, deffen gröfste Bedeutung ohne Zweifel auf dem Ge- 

biete des Vereinswefens lag, wurde am 21. VIIl. 1788 auf dem väterlichen Gute 

Nieder-Buchwald bei Sagan in Schlefien geboren, erhielt feinen Schulunterricht 

hauptfächlich durch Hauslehrer, abfolvirte 1802 die Forftlehre in Schmiedeberg, 

und bezog hierauf die Univerfität, wo er juriftifch-kameraliftifche Studien betrieb. 

Hierauf als Referendar bei der Kriegs- und Domänenkammer in Glogau befchäf- 

tigt, trat v. P. 1806 als Volontär-Offizier in die Armee; 1807 zum Forft- und 

Jagdjunker ernannt, machte er 1811 das Forft-Affefforen-Examen, wurde 1812 zum 

Forftmeifter in Preufs. Stargardt, 1814 zum Regierungs- und Forftrath in Gum- 

binnen, 1816 in Marienwerder, 1817 zum Oberforftmeifter in letzterem Orte er- 

nannt, 1832 nach Oppeln, 1842 nach Breslau verfetzt. v. P. ift der Stifter des 

fchlef. Forftvereins und des Sterbekaffenvereins fchlefifcher Forftbeamten. Voll 

Feuereifer für feinen Beruf, in feltenem Maafse aufopferungsfähig, wo es allge-, 

meine Intereffen galt, hat er fich um Schlefien und Schlefiens Forftleute grofse 

Verdienfte erworben. 

Seine literarifche Bedeutung ift nur mäfsig. Nicht ohne Werth ift feine 

hiftorifch-ftatiftifche Schrift: »das Forftwefen in Weftpreufsen« (1829); intereflant 

find feine Reifeerinnerungen aus Frankreich, die er in einer befonderen Schrift: 
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rium, in welchem alle Standorte von der oberen Grenze des 

Holzwuchfes bis hinab zu den Schlickböden des Oderthals 
und den fandigen Lagen des norddeutfchen Flachlandes ver- 

treten find. Eine reiche Fülle geiftiger Kraft it dem Vereine 
feit feiner Gründung zugefloffen aus den Kreifen der grofsen 

Waldbefitzer ebenfo, wie der Staats-, Gemeinde- und Privatforft- 

beamten. Die von dem Verein herausgegebene Zeitfchrift »Jahr- 

buch des fchlefifchen Forftvereins« gehört zu den gediegenften 
forftlichen Journalen. #%) 

Ein eigenthümlicher forftlicher Verein entftand 1837 in 

Naumburg a. d. Saale unter der Firma »Verein zur Beförderung 
der Waldkonfervation.« So anerkennenswerth auch die Tendenz 

diefes Vereines war, fo kam er doch zu keiner rechten Lebens- 

fähigkeit und man hat von feinem ferneren Beftehen Nichts ge- 
hört. #1) 

Ebenfo ephemer war die Exiftenz der 1838 in Pyrmont ge- 
gründeten »Sozietät der Forft- und Jagd-Kunde in Norddeutfch- 

land.« #2) 

Eifrige Pflege fand das forftliche Vereinswefen feit langer 

Zeit in Braunfchweig und Hannover. Neben dem 1833 gegrün- 

deten Vereine für Land- und Forftwirthfchaft in Braunfchweig ??) 

haben altberühmte Forftvereine ohne Rückficht auf die territo- 

»die Wälder Frankreichs« (1863) niedergelegt hat. Allein diefer Schrift klebt 

doch eine gewiffe Oberflächlichkeit an, die ihren Werth herabdrückt. Unbedeutend 

find feine waldbaulichen Arbeiten, die »Anleitung zum künftlichen Holzanbau« 

(1845. 90 S.), die »Anleitung zur Anlage lebendiger Hecken etc.« (45 S. ohne 

Jahreszahl), »der Anbau des Lärchenbaumes«. v. P. ftarb am. ı9. VIII. 1867 in 

Breslau. 

“) Erfchienen find bis jetzt die Jahrgänge 1841 bis 1873, mit Ausfchlufs 

jedoch von 1845 und 1848. Seit 1868 ift der Titel »Verhandlungen des fchlef. 

Forftvereins« geändert in »Jahrbuch des fchlef. Forftvereins«.. Nach dem Tode 

v. Pannewitz’ trat Ad. Tramnitz, Oberforftmeifter in Liegnitz, an die Spitze des 

Vereins. : 

#1) Forft- u. Jagd-Zeit. 1838, S. 249 fgde. 

2) Forft- u. Jagd-Zeit. 1338, S. 609. 
#3) Vergl. die »Mittheilungen des Vereins für Land- und Forftwirthfchaft im 

Herzogth. Braunfchweig«, redig. von Schönermark. 1841— 1860. Auch: Sprengel, 

land- und forftwirthfchaftliche Zeitfchrift für Braunfchweig, Hannover und die 

angrenzenden Länder. Herausg. von dem land- und forftwirthfchaftl. Verein des 

Herzogth. Braunfchweig. 1—5- Bd. 1834/35. 
Das Blatt enthält hauptfächlich landwirthfchaftliche Abhandlungen, aber auch 

Auffätze über forftwirthfchaftliche Gegenftände von v. Berg, Reuter (Profeflor in 

Afchaffenburg) u. A. 
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rialen Grenzen die Forftwirthe des Harzes, des Hils und Sollings 

vereinigt und zu regem geiftigen Leben geführt. 

Der Harzer Forftverein wurde 1843 zu Ballenitedt gegrün- 

det, der Hils-Sollings-Forftverein 1853. Die in befonderen 

Heften herauskommenden Verhandlungen #*) beider Vereine ent- 

halten eine reiche Fülle intereffanten Stoffes praktifcher Erfah- 

rungen fowohl, wie wiffenfchaftlicher Unterfuchungen und Ver- 
fuche und haben wefentlich dazu gedient, in jenen Gebieten 

eine lebendige Wechfelwirkung zwifchen Wiffenfchaft und Wirth- 
fchaft aufrecht zu erhalten. 

Eine Reihe kleinerer Lokalforftvereine trat — befonders auf 

Burckhardt’s Anregung — neben den oben genannten gröfseren 

Vereinigungen in Hannover in’s Leben, der Wefer-Forftverein 
1843; der hildesheimifche Forftverein, 1848 als Lefeverein ge- 
gründet (beftand bis 1857); der Lüneburgifche Forftverein 1861, 

der Forftverein für das Unterwefergebiet 1861. #) 

Der Nordoften Deutfchlands blieb lange Zeit in Bezug auf 

das forftliche Vereinswefen ganz zurück. Die Gründung eines 
pommerfchen®%) und märkifchen ?) Forftvereins gehört erft 

der allerneueften Zeit an. 

In dem heffifchen Waldgebiete entftand neuefter Zeit 

ein heffifcher Forftverein;?#) in Naffau betheiligten fich feit 

1853 die Forftwirthe eifrig an den Beftrebungen des 1818 ge- 

gründeten Vereins naffauifcher Land- und Forftwirthe;?®) 

#) Verhandlungen des Harzer Forftvereins, Jahrgänge 1843 — 1847, 1851— 

1853, 1855, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1867, 1869. Verhandlungen des 

Hils-Sollings-Forftvereins, Jahrgänge 1853— 1858, 1860— 1865, 1867 — 1869. 

Den Hils-Sollings-Verein rief der Forftmeifter Georg Wolff (oben S. 229) 

in Holzminden in’s Leben. 

5) Vergl. Burckhardt in Dengler’s Monatfchrift, 1862, S. 141 fgde. 

#6) 1869 begründet. Die erfte Verfammlung fand in Stettin ftatt.” Vergl. 

Mangold (in Danckelmann’s Zeitfchrift II, S. 373) »Begründung und Verhand- 

lungen des pommerfchen Forftvereins im Jahre 1869«. 

'7) 1873 gegründet. Die erfte konftituirende Verfammlung fand am 2. VII. 

1873 in Neurafchein ftatt, die I. eigentliche Vereins-Verfammlung 1874 in Pots- 

dam. Grunert u. Leo, forftl. Blätter, 1874, S. 289. 

8) 1874 gegründet. 

9) Vergl. das feit 1818 von Dr. Thomä, fpäter Dr. Wilh. Dünkelberg 

herausgegebene Wochenblatt des Vereins naffauifcher Land- und Forftwirthe. Seit 

1853 ein forftwirthfchaftliches Beiblatt. Vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1864, S. 25. 

Das rege Leben in der forftlichen Sektion diefes Vereins ift das Verdienft des 

jetzigen Landforftmeifters v. Baumbach. 
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im Grofsherzogthum Heffen fanden zeitweilig forftwirthfchaftliche 
Lokalvereinigungen ftatt. 5°) 

Das forftliche Vereinswefen in Deutfchland ift fehr ver- 

fchieden beurtheilt worden. Von den Einen für eine wahre 

Pflegeftätte verftändigen Gedankenaustaufches und reicher gei- 

 fliger Anregung erklärt, wurde demfelben von Anderen der 

Vorwurf entgegengefchleudert, dafs die Vereinsverfammlungen 

nur einer hohlen Vergnügungsfucht und perfönlicher Eitelkeit 

als Stelldichein dienen. Mehr und mehr hat jedoch bei fonft 

noch fo fehr einander widerfprechenden Meinungen das Bewufst- 

fein Platz gegriffen, dafs das Vereinsleben ein Stück von un- 

ferem öffentlichen Leben geworden ift und dafs wir diefes durch- 

löchern, indem wir jenes fallen laffen. Die rafche Vermehrung 

der Lokalvereine zeigt es deutlich, dafs jenes Bewufstfein Ge- 
meingut zu werden beginnt. 

Unzweifelhaft, geht das forftliche Vereinswefen weiterer 

Entwickelung entgegen. Die Lokalvereine werden es mehr und 

mehr als ihre Aufgabe erkennen, Fragen wirthfchaftlicher Na- 

tur, welche immer nur unter Anlehnung an beftimmte örtliche 

Verhältniffe befprochen werden können, zu verhandeln, während 
die Wanderverfammlung der deutfchen Forftwirthe jene grofsen, 

vorherrfchend wirthfchaftspolitifchen und gefetzgeberifchen Fra- 

gen zu bearbeiten haben wird, welche das gemeinfame Intereffe 

des ganzen Reiches oder eines erheblichen Theiles deffelben be- 

rühren. und welche namentlich nicht in ftrenger Abhängigkeit 

von lokalen Verhältniffen ftehen. 
So aufgefafst, werden die Lokalvereine mit dem Reichs- 

Vereine fich zu einem Ganzen ergänzen. Ueberfieht der Letz- 
tere es nie, dafs eine Verfammlung von Technikern nur da 

kompetent ift, wo es fich um technifche Fragen handelt, fo 
wird feinem Votum das ihm gebührende Gewicht ftets zuge- 

ftanden werden und die Reichsbehörden fowohl, wie die Re- 

gierungen der einzelnen Bundesftaaten werden in dem grofsen 

Vereine der deutfchen Forftmänner ein Organ finden, dem fie 
gewifs eine berathende Stimme in forfttechnifchen Angelegen- 

heiten zugeftehen. — 
Das Streben unferer an geiftiger Bewegung fo reichen Zeit 

nach völliger Entfeffelung der gefammten produktiven Kraft des 

50) Vergl. darüber v. Wedekind, neue Jahrbücher der Forftkunde. Neue 

Folge, I. (1851) 4. Heft. II. (1851) ı. Heft. III. (1852/53) IV. 1. S. 1. 
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Menfchengefchlechtes, nach Hinwegräumung aller der Schranken, 

welche gefchichtliche Entwicklungen, Gewohnheit und Tradition, 

Stammes- und Volks-Eigenthümlichkeit errichtet haben, führt 
auf allen Gebieten zu internationalen Vereinbarungen, welche 
ein fchönes Zeugnifs ablegen für den Fortfchritt unferer ganzen _.- 

Kulturentwicklung. 

Von diefer Bewegung find auch die Forftwirthe nicht un- 

berührt geblieben. Jene grofsartige Arena für den friedlichen 

Wettftreit der Völker, welche 1873 in Wien eröffnet wurde, 

bildete den Boden für zahlreiche internationale Kongreffe; vom 

19. bis 29. September 1873 tagte in Wien der internationale 

Kongrefs der Land- und Forftwirthe, befchickt von Oefterreich- 

Ungarn, Deutfchland, Rufsland, Schweden, Norwegen, Frank- 

reich, Italien, der Schweiz, Spanien, den vereinigten Staaten von 

Nordamerika.5l) Zum erftenmal gewann hier das forftliche 
Vereinswefen den Boden der internationalen Verhandlung und 

es wurden jene grofsen land- und forftwirthfchaftlichen, fowie 
wirthfchaftspolitifchen Fragen diskutirt, in Bezug auf welche die 

allgemeinen Kultur-Intereffen der Menfchheit reden, während 

der Streit der politifchen Meinungen fchweigt. 

$ 28. Die forstlichen Zeitschriften. 

Die forftliche Journaliftik hat in diefer Periode eine fo reiche 
Entwickelung erlangt, dafs es nicht ganz leicht ift, die fehr 

zahlreichen Zeitfchriften und Zeitungen, welche theilweife fehr 

vorübergehenden Dafeins waren, überfichtlich zu gruppiren. 

Zu einer herrfchenden Stellung gelangten immerhin nur 

wenige Blätter, vor allen Pfeils »kritifche Blätter« und ’die 

von Behlen, v. Wedekind und Heyer redigirte »allgemeine Forft- 

°!) Deutfchland war durch Forftrath Dr. Hartig (Braunfchweig), Oberforftrath 

Dr. Judeich (Tharand), Prof. Prefsler (Tharand), Prof. Richter (Tharand), Geh. 

Oberforftrath Dr. Grebe (Eifenach), Prof. Ebermayer (Afchaffenburg), Forftmeifter 

Elias (Ratibor), Oberforftrath Fifchbach (Sigmaringen), Prof. Dr. Hefs (Giefsen), 

Prof. Dr. Nördlinger (Hohenheim), Forftmeifter Bernhardt (Neuftadt Eb/W.), alfo 

durch ıo Forftmänner und Lehrer der Forftwiffenfchaft vertreten. Das Referat 

über Frage IV des Programms (Waldfchutzfrage) war mir übertragen, das Kor- 

referat Oberforftrath Dr. Judeich; das Korreferat über Thema III (internationale 

Geftaltung des forftlichen Verfuchswefens) Prof. Ebermayer. 

Vergl. die »ftenographifchen Protokolle des erften internationalen Kongreffes 

der Land- und Forftwirthe«. 1874. 

Ich habe im Text nur diejenigen Staaten genannt, aus welchen Forftmänner 

anwefend waren. 
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und Jagd-Zeitung.« Auch die von Meyer begründete, von 

Behlen und v. Wedekind fortgefetzte Zeitfchrift für das 

Forft- und Jagdwefen in Bayern hat eine gewiffe Bedeutung 

erlangt durch die Veröffentlichung zahlreicher amtlicher Schrift- 

ftücke, ift aber wirthfchaftlich ohne alle Bedeutung geblieben. 
Gwinner’s forftliche Mittheilungen, die Widenmann’fchen 

forftlichen Blätter für Würtemberg, die Monatfchrift für 

das würtembergifche Forftwefen, die von Arnsperger und 
Gebhard herausgegebene Zeitfchrift für das badifche Forft- 

wefen, die von Dengler begründete, von Baur fortgeführte 
Monatfchrift für das Forft- und Jagdwefen, neuerer Zeit die 

forftlichen Blätter von Grunert, die Zeitfchrift für Fortt- 

und Jagdwefen von Danckelmann, die Mittheilungen »aus dem 
Walde« von Burckhardt; alle diefe Zeitfchriften haben für den 

Ausbau unferer Wiffenfchaft und für den lebendigen Wechfel- 
verkehr zwifchen Theorie und Praxis Bedeutendes geleiftet. 

Ihnen zur Seite ftehen die zumeift fchon aufgeführten Protokolle 

der Forftvereine, welche alljährlich oder periodifch als Jahrbücher 

erfcheinen und die von einigen wiffenfchaftlichen Körperfchaften 
herausgegebenen periodifchen Schriften, namentlich die Annalen 

der Sozietät der Forft- und Jagdkunde und das Tharander 

Jahrbuch. Einzig in ihrer Art und unerreicht find die von 

dem k. bayerifchen Minifterial-Forftbureau herausgegebenen 

»forftwirthfchaftlichen Mittheilungen.« 
Eine nur vorübergehende Exiftenz hatten die »vaterlän- 

difchen Waldberichte« von Niemann, die »Beiträge zur ge- 
fammten Forftwiffenfchaft« und die »forftlichen Berichte 

und Miszellen« von Hundeshagen, die forftwiffenfchaftlichen 

Hefte« von Laurop, die »literarifchen Berichte« von Widen- 

mann, die »Jahresberichte« von Th. Hartig, die »Beiträge 

zur Forftwiffenfchaft« von Karl Heyer, die »Beiträge« von 
Smalian, die kritifchen Zeitfchriften von J.. C. L. Schultze, die 

»Beiträge zur praktifchen Forft- und Jagdwiffenfchaft« 

-von Brumhard. — 

Die vorftehende kurze Umfchau auf dem Gebiete der forft- 

lichen Journaliftik zeigt, um einen wie reichen Stoff es fich hier 

handelt. 
Die »allgemeine Forft- und Jagd-Zeitung« befteht feit 

1825, feiert alfo 1875 ihr Jubiläum. Sie wurde von ihrem Ent- 

ftehen ab bis 1846 von Stefan Behlen redigirt, 1847 — 1855 

durch v. Wedekind, 1856 von Karl Heyer, feitdem von Guftav Heyer. 
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Behlen, !) der Begründer diefer Zeitung, war ein ächter Jour- 

nalift, mit allen guten und fchlechten Eigenfchaften diefes Standes, 

mit der ganzen Beweglichkeit und Rührigkeit, aber auch der 
ganzen Oberflächlichkeit, die ihm eigen zu fein pflegen. Bis 1846 

brachte die Forft- und Jagd-Zeitung unter den vier Hauptru- 

briken »Auffätze, literarifche Berichte, Briefe und Notizen« 

Vieles und Vielerlei, manches Korn Gold, viel Mittelmäfsiges, 

manchen literarifchen Abfall. 

Geiftig reicher und bedeutender wurde fie unter der Re- 

daktion von Wedekind’s. Eine gröfsere Menge Original- Auf 
fätze aus der Feder Wedekind’s, von v. Berg, v. Dörnberg, v. 

Uslar, Papius, Gwinner, Nördlinger, Fifchbach, Th. Hartig, 

Brumhard, Rafsmann, Manteuffel, Fauftmann, Oetzel, Sintzel, 

Stahl, Prefsier u. Anderen erhöhte den Werth des Blattes, 

welches lange Zeit den einzigen weiten Tummelplatz für die 

1) Stefan Behlen, geb. 5. VII. 1784 zu Fritzlar, geftorben am 7. II. 1847, 

ein kameraliftifch-forftlicher Kompilator von feltener Rührigkeit und einer bienen- 

artigen literarifchen Emfigkeit, entbehrte doch jener geiftigen Originalität, welche 

allein der Produktion auf dem literarifchen Gebiete Werth verleiht. 

Behlen hat eine gute Bildung erworben. Er befuchte die Schule zu Afchaffen- 

burg, fpäter auch die dort damals beftehende Hochfchule, um Rechtswiffenfchaft 

zu ftudiren. 1803 wurde er zum Landeskommiffär, 1804 zum Forftkommiffär er- 

nannt, 1808 Forftmeifter in Lohr, 1819 in Hammelburg (Forftamt Kathen). 

Im Jahre 1821, als die Forftfchule in Afchaffenburg von Bayern reorganifirt 

wurde, erhielt B. einen Ruf dorthin als Lehrer der Naturwiffenfchaften. Bei Auf- 

löfung der Schule 1832 wurde er penfionirt. Die Zahl und der Umfang feiner 

Schriften ift aufserordentlich, der Inhalt, foweit er gut ift, nicht fein geiftiges 

Eigenthum, fondern kompilirt. »Es liegt ganz im Charakter der Behlen’fchen 

Schriftftellerei — fo urtheilt Pfeil über ihn in den krit. Bl. XII. 2, S. 63 — ‚dafs 

er feine Lehrbücher in allen möglichen Zweigen des forftlichen Wiffens durch 

feine literarifchen Handlanger nun auch in diefer Form (es handelt fich um den 

»Katechismus der Forftwiffenfchaft« umarbeiten läfst. Es ift dabei nur zu fürchten, 

dafs die Blätter, welche Herr Behlen auf diefe Weife immer wieder feinem lite- 

rarifchen Lorbeerkranze einflicht, fchon eben fo welk fein werden, als diefer 

felbft«. 
Pfeil's Urtheil erfcheint hier gerecht, wenn auch hart. Unter Behlen’s 

Schriften find zu nennen: Lehrbuch der befchreibenden Forftbotanik, 1823. — 

Klima, Lage und Boden in ihrer Wechfelwirkung auf die Waldvegetation, 1823. 

(66 S.). — Grundfätze des Gefchäftsftyls etc. 1816 (ift der 14. Theil der Bech- 

ftein-Laurop’fchen Encyklopädie, vergl. den II. Bd. diefes Werkes S. 296). — 

Lehrbuch der Gebirgs- und Bodenkunde in Beziehung auf das Forftwefen. (Bd. 

IV der vorgedachten Encyklopädie). — Beiträge zu der Lehre von der Taxe der 

Forftprodukte (Programm), 1828. — Mit Laurop gemeinfchaftlich: »Syftematifche 

Sammlung der Forft- und Jagd-Gefetzgebung der deutfchen Bundesftaaten« (4 Bde.) 

1827— 1831. — Behlen allein: Archiv der Forft- und Jagd-Gefetzgebung der 
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geiftige Gymnaftik der Forftmänner in Deutfchland bildete, da 
ja die kritifchen Blätter von Pfeil faft ganz durch diefen einen 
Autor gefüllt wurden, ein Anderer alfo fchwer Zugang fand, 
namentlich dann, wenn er eine andere, als die Pfeil’fche' An- 

ficht vertrat. 

Seit 1855 hat die Forft- und Jagd-Zeitung an wiffenfchaft- 
lichem Werthe ftetig gewonnen und es ift faft kein gutklingen- 
der forftmännifcher Name in Deutfchland, der nicht in dem Al- 

bum der Mitarbeiter der Zeitung ftünde. 

Der Charakter derfelben ift ein ganz allgemeiner, alle Theile 

der Forftwiffenfchaft und ihrer Grund- und Hülfswiffenfchaften 
umfaffender. ?) 

Nicht ganz denfelben Charakter befafs die von Pfeil be- 

gründete Zeitfchrift »kritifche Blätter für Forft- und Jagd- 
wiffenfchaft«, welche bis zum Tode Pfeils (1859) in 42 Bänden °) 

zu 2 Heften erfchien und fodann von Dr. Nördlinger in Hohenheim 

bis 1870 fortgeführt wurde (noch ıo Bände). Zunächft beftand 

in Bezug auf die Mitarbeiterfchaft ein bedeutfamer Unterfchied 

zwifchen beiden Zeitfchriften; denn die kritifchen Blätter, welche 

Pfeil faft ganz allein mit feinen Arbeiten füllte, waren ausfchliefs- 

lich im Geifte diefes einen Mannes gefchrieben; fie repräfentirten 
nur eine Subjektivität, nur eine Anfchauung, nur eine einzige 

Richtung, während in der Forft- und Jagd-Zeitung die verfchie- 

denften Auffaffungsarten, die widerfprechendften Richtungen zu 

Worte kamen. 

deutfchen Bundesftaaten. Im Ganzen 28 Bde. (1834/47). — Lehrbuch der deutfchen 

Forft- und- Jagd-Gefchichte, 1831. — Real- und Verbal-Lexikon der Forft- und 

Jagdkunde. 6 Bde. 1840/43. (Vergl. krit. Bl. XXL 2, S. 31). — Forftliche 

Baukunde. 1845. “ 

Behlen gab aufserdem 1832 die Dienftinftruktionen für das k. bayerifche 

Forftperfonal heraus und machte mit Reber gemeinfchaftlich den Verfuch, noch 

ein Handbuch der Forftwiffenfchaften auf den Markt zu bringen, von dem 1831 

ein 416 S. langes Handbuch des Waldbaues und der Waldbenutzung, 1827 

»Grundfätze der Waldtaxation« (2. Aufl. 1840), beide von Reber verfafst, er- 

fchienen find. Der »Katechismus der Forftwiffenfchaft und ihrer Hülfswiffen- 

fchaften« erfchien 1838. 

Man ftaune über eine folche' Bücher-Fabrikation! 

Vergl. zur Biographie B’s.: Forft- u. Jagd-Zeit. 1847. S. 193. — Ratzeburg, 

Schriftfteller-Lexikon, S. 38. 

2) Ueber die Forft- u. Jagd-Zeit. und ihre Tendenz vergl. diefe Zeitung von 

1831, S. 33, 65, 106. »Ueberficht der Leiftungen der allg. Forft- u. Jagd-Zeit. 

während ihres nun 6 jährigen Beftehens«; daf. 1840, S. 237 fgde. 

3) Pfeil felbft hat vom 42. Bde, nur Heft ı herausgegeben. 
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Ein zweiter tiefgreifender Unterfchied zwifchen den beiden 

Zeitfchriften beruhete darin, dafs in den »kritifchen Blättern« 

die fo fehr gefürchtete Pfeil’fche Kritik im Vordergrunde ftand, 

wählfend neben ihr zumeift nur gröfsere wiffenfchaftliche Ab- 
handlungen, nicht aber jene zahlreichen Korrefpondenzen, Notizen 

etc. vorkamen, welche die Forft- und Jagd-Zeitung brachte. 

Die grofse geiftige Herrfchaft, welche Pfeil in der forft- 

literarifchen Welt erlangte, behauptete er ganz befonders durch 

feine »kritifchen Blätter.« Seine Kritiken find theilweife meifter- 

haft, fowohl was die Schärfe des Urtheils, als auch die Wirk- 

famkeit der mit glücklichem Griffe gefundenen Form anbelangt. 
Manchen hat er in den Spalten der »kritifchen Blätter« gerichtet 
und zum literarifchen Tode verurtheilt. An Juftizmorden hat es 

dabei auch nicht ganz gefehlt. Pfeils Produktivität trat, wie ich 

an anderer Stelle hervorgehoben habe, *) nirgends fo glänzend 

hervor, als in diefer Zeitfchrift. Keiner kann diefe 42 Bände 

durchfehen, ohne die geiftige Originalität und Kraft diefes 

Mannes zu bewundern. Viele der in den kritifchen Blättern 

abgedruckten Auffätze?) find zu dem Beften zu rechnen, was 

damals gefchrieben wurde. — 

Die »Zeitfchrift für das Forft- und Jagdwefen« in 

Bayern wurde wie oben bemerkt, von Chrift. Friedr. Meyer 1813 

gegründet.) Seit 1823 wurde fie von Behlen, Diezel, Mayr, 

a. d. Winckell,7) nachher von Behlen und a. d. Winckell, 8) zu- 

‘) Oben $. 177 diefes Bandes. 

5) Ich führe hier nur die hiftorifchen Auffätze über »die Holzwirthfchaft der 

Perfer, Griechen und Römer« (II. 2, S. 257) und die Forftkultur im 16. bis, zur 

Mitte des 17. Jahrhunderts (III. 2, (1826) S. 162— 195); die hiftorifche Ueber- 

ficht über die Entwickelung des Waldbefitzes (IV. 2, S. ı14 fgde.), des forftlichen 

Unterrichtswefens (V. ı, S. 32); den trefflichen Auffatz »Verhalten der Buche im 

Sandboden« (VI. ı, 229); »Ertrag der Raff- und Lefeholz-Nutzung» (daf. S. 240); 

»über die Verwechslung des Betriebsalters mit dem Umtriebsalter und den Be- 

griff eines idealen Altersklaffen-Verhältniffes« (VII. ı, S. 41); »über Ablöfung der 

Weide- u. Streu-Berechtigungen« (XI. 2); »über Bonitirung der Waldweide« (X. 

2, S. 73); die fehr gut gefchriebene »Witterungslehre für den Forftmann« (XV. 

2, S. 104); »Gefchichte der Waldwerthberechnung» (XVI. ı, S. ııı); die im 

XVI. u. XVIII. Bande behandelte »Bodenkundes; die trefflichen Auffätze über 

forftliche Bildung und Unterricht im XIV., XIX., XXIL, XXVIIL Bde. aufser 

vielen anderen an. 

6%) S. den II. Bd. diefes Werkes, $. 403. 
?) Der Jahrgang 1823 ift von Behlen, Diezel, Mayer, a. d. Winckell, 1824 

von Behlen allein redigirt. 

8») Ueber a. d. Winckell vergl. Bd Il, S. 404. 
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letzt von Behlen allein fortgefetzt. Seit 1823 hiefs fie »Neue 

Zeitfchrift etc.«; 1826 wurde der Titel umgeändert in »Zeitfchrift 

für das Forft- und Jagdwefen mit befonderer Rückficht auf 
Bayern.« Später kommen bei diefer Zeitfchrift oft Doppeltitel 
vor. Die »allg. Jahrbücher der Forft- und Jagdkunde« von 

Wedekind und Behlen, die »neuen Jahrbücher der Forftkunde« 

v. Wedekind, endlich die »neuere Folge« diefer letzteren find 
Fortfetzungen der Meyer-Behlen’fchen Zeitfchrift. 

Der Inhalt derfelben wird vorzugsweife durch Verwaltungs- 
vorfchriften, Nachrichten über die Forftorganifationen verfchiedener 

Staaten, Nachrichten von Waldkalamitäten, Vereinsverhandlungen 
u. d. m. gebildet. Original- Auffätze finden fich bis 1835 wenige; 

von da ab wird die Zeitfchrift vielfach mit buchartigen Abhand- 

lungen gefüllt, welche eigentlich zur Zeitfchriften-Literatur über- 
haupt nicht mehr zu rechnen find. Manches intereffante hiftorifch- 
ftatiftifche Material findet fich übrigens in diefen Arbeiten. 

In demfelben Sinne redigirt find die von Laurop 1823/26 

herausgegebenen Jahrbücher der gefammten Forft- u. Jagd- 
wiflfenfchaft (3 Jahrgänge) und die »forftwiffenfchaftlichen Hefte« 

deffelben Verfaflers (1827/28). Die in Würtemberg — dem Lande 

der älteften forftlichen Journaliftik — in diefer Periode ins Dafein 

getretene Zeitfchriften-Literatur begann 1823 mit Herausgabe 

der »forftlichen Blätter für Würtemberg« durch Wilhelm 

Widenmann, 1832 erfchien das VI. Heft; das VII. ift das mehr- 

fach eitirte Schmidlin’fche Handbuch der würtembergifchen Forft- 
gefetzgebung, das VII. die Tfcherning’fche Fortfetzung diefes 

Handbuchs (1842). 

Der Inhalt der »forftlichen Blätter« wird durch Adminiftrativ- 

Vorfchriften, amtliche Nachrichten, Abhandlungen etc. gebildet. 

Die Kritik fand nur in befchränktem Maafse Platz;?) die ein- 

zelnen Hefte werden meift durch eine einzige oder einige wenige 

gröfsere Arbeiten gefüllt. 

Als Fortfetzung der »forftl. Blätter« v. Widenmann erfchien 

feit 1850 eine amtliche Zeitfchrift: »Monatfchrift für das 

Würtembergifche Forftwefen«, deren Spalten zumeift mit amt- 
lichen Publikationen, ftatiftifch-hiftorifchen Nachrichten, einzelnen 

Abhandlungen gefüllt wurden. 

®) Doch enthalten fie die Widenmann’fchen Aeufserungen in dem zwifchen 

ihm und Hundeshagen betreffs des Betriebsregelungs-Verfahrens des. letzteren 

fchwebenden Streites, der ziemlich erbittert geführt wurde. Vergl. Heft II, S. 148. 
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Der offizielle Charakter der Zeitfchrift hörte 1855 auf und 

Gwinner, der 1836—1847 in ı2 Heften eine fehr reichhaltige 

Zeitfchrift »forftliche Mittheilungen« redigirt hatte, gab von 
da ab die »Monatfchrift für das Forft- und Jagdwefen 
mit befonderer Berückfichtigung von Süddeutfchland« heraus, 
deren Redaktion dann an Dengler (1857),'% fpäter (feit 1866) 

an Franz Baur überging. Seit 1860 lautet der Titel nur: Monat- 

fchrift für das Forft- und Jagdwefen. Die Zeitfchrift hat einen 

ganz allgemeinen Charakter und gehört zu den verbreitetften 
der Jetztzeit. 

Von der forftlichen Zeitfchrift für das Grofsherzogthum 
»Baden« v. Arnsperger!!) und Gebhardt!?) find 3 Bände 1838/43 

und 1862 erfchienen. Sie enthalten Nachrichten über die badifche 

Forftorganifation, das badifche Taxationsverfahren, gefchichtliche 

Notizen über die Bewaldung des Landes, die Belaftung des 

Waldbefitzes u. f. w. — Grunert’s »forftliche Blätter« entftanden 

1861, als die »kritifchen Blätter« in die Hand Nördlingers über- 

gegangen waren und Grunert an die Spitze der Forftakademie 

zu Neuftadt getreten war. Sie beftanden bis 1868, gingen dann 
ein, um 1872 unter der Redaktion von Grunert und Leo in 

einer neuen Folge wieder aufzuleben. 1?) 

Die Danckelmann’fche Zeitfchrift!%) für Forft- und 

Jagdwefen befteht feit 1869. Die von Burckhardt herausgegebene 

Zeitfchrift »aus dem Walde«, welche nur Auffätze wirthfchaft- 

lichen, hiftorifchen oder ftatiftifchen Inhaltes, aber keine Kritik 

bringt, feit 1865. Von den »Annalen der Sozietät der Forft- 

und Jagdkunde« ift fchon oben die Rede gewefen. Eine treftlich 

redigirte Zeitfchrift mit werthvollem Inhalte ift das »forftwirth- 

fchaftliche Jahrbuch, herausgegeben von der k. fächf. Akade- 

mie für Land- und Forftwirthe in Tharand«, welches feit 1842 

unter Redaktion von B. v. Cotta (1842), E. v. Berg, Judeich erfcheint. 

Der Titel lautet jetzt »Tharander forftliches Jahrbuch.« Die 

Zeitfchrift erfcheint neuefter Zeit in Vierteljahrs-Heften und 

bringt zur Zeit von allen Zeitfchriften die genaueften bibliogra- 

phifchen Nachweifungen, welche auch die gefammte Journal- 

10) Vergl. das I. Heft, S. 520. 

1) Grofsherzogl. Badifcher Oberforftrath, f. oben S. 82. 

12) Fürftl. Fürftenbergifcher Oberforftinfpektor, einft Lehrer in Hohenheim. 

S. oben $S. 368. 

3) 16 Hefte und 2 Bände der neuen Folge bis jetzt erfchienen. 

1‘) 6 Bände bis jetzt erfchienen. 



literatur umfaffen und fehr gut geordnet find. Die forftwirth- 

fchaftlichen Mittheilungen, herausgegeben vom k. bayerifchen 

Minifterial-Forftbureau«, welche feit 1852 erfcheinen, verfolgen 
den Zweck »wirthfchaftliche Verfahrungsweifen, die fich unter 

gewiffen Verhältniffen bereits als vortheilhaft erwiefen haben, 

weiter zu verbreiten.« Sie fchliefsen alfo fowohl die Kritik, als 

theoretifche Abhandlungen aus. Alle Mittheilungen in diefer 

Zeitfchrift ftehen auf dem ganz pofitiven Boden konkreter ört- 

licher Verhältniffe, ein Umftand, der ihnen ungewöhnlichen Werth 

verleiht. Wir finden da Reifebemerkungen von hochgeftellten 
Forftbeamten, Revier- und Wald-Befchreibungen, allgemeine 

Betriebsdispofitionen für beftimmte Waldgebiete, fehr gute Dar- 
ftellungen einiger neueren Kulturmethoden, feit 1854 auch 
organifatorifche und Verwaltungs-Verordnungen. Die »Mit- 

theilungen des k. bayer. Minifterial-Forftbureau’s« haben eine 
Richtung in der forftlichen Journaliftik betreten, die feither wenig 
verfolgt worden ift, während fie doch unverkennbar der einzige 
Weg ift, auf dem wir zu einer genauen Kenntnifs der Wald- 
kulturverhältniffe Deutfchlands gelangen und der uns mit der 

Zeit in den Stand fetzt, eine wiffenfchaftliche Naturgefchichte 

des deutfchen Waldes zufammenzuftellen. 

Nur kurzer Erwähnung bedürfen jene zahlreichen kurzlebigen 

Zeitfchriften, welche ich oben angeführt habe. Sie dienten vor- 
übergehend polemifchen oder kritifchen Zwecken, wie die von 

Hundeshagen, !°) Karl Heyer, !6) Widenmann !7) herausgegebenen 

Zeitfchriften, oder fie waren ftatiftifch-gefchichtlichen Inhalts, 

wie Niemanns Waldberichte 1®) oder endlich, fie ftrebten darnach, 

zu einer umfaffenden Bedeutung auf allen Gebieten der Forft- 

wiffenfchaft zu gelangen, ohne dies Ziel zu erreichen, wie dies 

namentlich betreffs der Schultze’fchen Journale gilt. 19) 

15) Beiträge zur gefammten Forftwiffenfchaft, ı. u. 2. Band (jeder 3 Hefte, 

1824/28); 3. Band, ı. Heft, 1833, 2. Heft 1845 von Dr. Klauprecht redigirt. 

Forftliche Berichte und Miszellen. Nur 2 Hefte 1830/32. Hundeshagen benutzte 

diefe periodifche Schrift hauptfächlich, um feine literarifchen Fehden auszu- 

kämpfen. 

16) Beiträge zur Forftwiffenfchaft. Nur 2 Hefte. 1842 u. 1847. Viel Polemik 

gegen Hundeshagen, Jäger etc., aber auch einige treffliche Auffätze aus dem Ge- 

biete des Waldbaues, z. B. über gemifchte Holzbeflände und die Anzucht von 

Holzpflänzlingen (2. Heft). 

17) Literarifche Berichte für Forftmänner. Nur ı Band. 1832. 

18) S, im ]I. Bde. diefes Werkes, S. 403. 
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J. €. L. Schultze, braunfchweigifcher Forftfekretär zu 
Stadtoldendorf, ein Mann von gutem Verftande, doch gänzlich 

mangelhafter Bildung, verfuchte es feit 1843 auf allen möglichen 

Wegen, zu literarifcher Geltung in den forftlichen Kreifen Deutfch- 
lands zu gelangen. Da es ihm an der Fähigkeit pofitiven 

Schaffens gebrach, fo verfuchte er es mit der Kritik. Er’ gab 

1843 das erfte (und einzige) Heft einer Zeitfchrift »Kritifche 

Beleuchtung des Neueften im Forft- und Jagdwefen und in den 

Forftwiffenfchaften« heraus. Die Aufnahme, welche dies Heft 

fand, war nicht ermunternd; aber Schultze liefs fich nicht ab-. 

halten, unter verändertem Titel als »Forftliche Berichte und 

Kritik über die neuefte forftliche Journal-Literatur« fein kritifches 

Talent leuchten zu laffen. Als auch dies (1865) nicht mehr 

gehen wollte, gründete Schultze eine Gefellfchaft »praktifcher 

Forftleute«, welche nunmehr die forftlichen Berichte etc. ihrer- 

feits herausgab. 
Schultze hat an Pfeil einen ihm fehr gefährlichen Gegner 

gefunden. Unläugbar hatte die ganze Schultze’fche Manier etwas 

Marktfchreierifches, nach moderner Reklame riechendes und, 

wenn Schultze auch manchen gar nicht unebenen Gedanken zu 

Tage förderte, fo war er doch im Ganzen zu der verlockenden 
Rolle eines forftlichen Reformators, die er zu fpielen fuchte, 

ungeeignet und dies hat Pfeil zu mancher vernichtenden Kritik 

Anlafs geboten. 
Einige der genannten kurzlebigen Zeitfchriften verfolgten 

nur den Zweck, einer beftimmten Idee oder Theorie Eingang 

zu verfchaffen, fo Smalian’s »Beiträge zur Forftwiffenfchaft«, in 

denen eine Reihe intereffanter Abhandlungen über Gegenftände 
aus dem Gebiete der Waldertragsregelung, Holzmefskunde, Zu- 
wachslehre fteht, welche die originellen Gedanken Smalian’s über 
diefe Gegenftände zum Ausdruck bringen. 20) 

Eine mehr praktifche Tendenz hatten Brumhard’s »Beiträge 

zur praktifchen Forft- und Jagdwiffenfchaft,« von denen 1846, 
1849, 1852 drei Hefte (1 Band) erfchienen. — Bei diefer fo 

überaus reichlichen Entfaltung der forftlichen Journaliftik fehlte 
doch ein eigentlich literar-hiftorifches oder bibliographifches 

"9, Ueber die Schultze’fche Schriftftellerei vergl. Forft- u. Jagd-Zeit. 1851, S. 

13, 178; 1852, S. 101; 1853, S. 98; 1856, S. 174; 1857, S. 24, 474 u.a. a. 0. 

Pfeil, krit. Bl. XXX. ı, S. 49; Krohn’s fcharfe Kritik in Dengler’s Monatfchrift, 

1862, S. 197; v. Berg, im Tharander Jahrbuch, 1864. S. 330. — 

0) Ueber Smalian und fein Taxations-Syftem f. oben S. 2So in diefem Bde. 



— 401 — 

Blatt, welches fortlaufend alle bedeutenderen literarifchen Er- 

zeugniffe vollftändig fammelte, das Wefentliche derfelben unter 

grofse Grundgedanken brachte und fo die mehr und mehr in 

die Breite gehende Literatur in ihrer Gefammtheit allen denen 

zugänglich machte, welche durch ihre praktifche Thätigkeit oder 

durch fonftige Verhältniffe gehindert find, alle bedeutenden 

literarifchen Erfcheinungen quellenmäfsig zu ftudiren. 

Diefe Lücke wollte Th. Hartig. durch Herausgabe feiner: 

 »Jahresberichte über die Fortfchritte der Forftwiffenfchaft 
und der forftlichen Naturkunde 1836 bis 1837, nebft Original- 

Abhandlungen aus dem Gebiete diefer Wiffenfchaften,« ausfüllen. 
Diefe Berichte follten eine gedrängte, kritifche Ueberficht über 

die literarifchen Erzeugniffe je des vergangenen Jahres geben 

und dabei das Material nicht allein der Bücher-, fondern auch 

der Zeitfchriften-Literatur umfaffen; bei letzterer follte auch das 

für die Forftwiffenfchaft Bedeutungsvolle aus anderen, als rein 

forftlichen, Zeitfchriften hervorgezogen und der forftlichen Litera- 

tur dadurch einverleibt werden. 

Der fehr richtige Gedanke, welcher der Herausgabe der 
»Jahresberichte« zu Grunde liegt, ıft leider damals nur für die 

Jahre 1836/37 zur Verwirklichung gelangt. In neuefter Zeit hat 

das »Tharander Jahrbuch« diefen Gedanken wieder aufgegriffen. 

Dem Namen nach anklingend an Fifcher’s Sylvan, aber 

doch nach anderen Gefichtspunkten gearbeitet war das »Syl- 
vaneion« von Klauprecht und E. H. Meyer, »ein Konverfations- 

blatt für unbefangene, gebildete Forftmänner«, von dem nur 

4 Hefte (ein Jahrgang) 1826 erfchienen find. Diefelben enthalten 

im ı. Hefte Nachrichten über verdienftvolle Ertragsunterfu- 

chungen v. Wedekind’s, Literaturberichte, Mittheilungen und No- 

tizen verfchiedener Art. 
Auch an einer Fortfetzung der Tafchenbuch- und der fchon 

alten Kalender-Literatur fehlte es in diefer Periode nicht. Wil- 
dungen’s frifchfröhlige Weidmannslieder waren verklungen; der 

fentimentale Sylvan war dem wirthfchaftlichen Realismus der 

neueren Zeit gewichen; diefe ganze Richtung wieder zu beleben, 

verfuchte der Herz. Sächf. Regierungsrath und Forftmeifter in 

Koburg, G. v. Schultes. Er gab 1838 und 1839 ein »Neues 
Tafchenbuch für Natur-, Forft- und Jagd-Freunde« heraus, in 

dem wir allerlei harm- und bedeutungslofe Plaudereien, Phantafieen 

über technifche und nicht technifche Gegenftände, Jagdgefchichten, 

fchlechte Gedichte bunt durch einander finden. Dafs das 

Bernhardt, Forstgeschichte, II. 26 



»Tafchenbuch« nicht weiter erfchien, ift wohl von Niemand fehr 

lebhaft beklagt worden. Der erfte »Forft- und Jagd-Kalen- 

der« der neueren Zeit erfchien 1851, redigirt von Maffaloup, 
von 1852 ab bis 1872 von Prof. Fr. Wilh. Schneider. Er er- 

fchien für Preufsen mit Perfonalnachrichten und ftatiftifchen 
Notizen aller Art, bis 1868 auch mit einem die preufsifchen Ver- 
waltungs-Vorfchriften und Generalverfügungen des vergangenen 

Jahres enthaltenden Abfchnitt, nebft Miszellen und einem Litera- 

tur-Verzeichnißs. Dies »Jahrbuch der preufsifchen Forft- und 

Jagd-Gefetzgebung und Verwaltung« wurde 1868 ausgefchieden 

und mit Danckelmann’s Zeitfchrift verbunden; ebenfo ging die 

Literatur-Nachweifung in diefe Zeitfchrift über. 1873 wurde der 
Kalender in einen »Forft- und Jagd-Kalender für das deutfche 

Reich« umgewandelt, mit gefchäftlichen Formularen, Tafeln u. 

d. m. neben dem Wirthfchafts-, Jagd- und Terminkalender ver- 

fehen. Der Perfonalftatus und die forftftatiftifchen Mittheilungen 

find beibehalten worden. 

Ebenfalls feit 1873 giebt Oberforftrath Judeich einen »deut- 
fchen Forft- und Jagd-Kalender« heraus, der im Wefent- 

lichen diefelbe Einrichtung hat wie der Schneiderfche und eben- 

falls mit Tabellen, Formularen, Tafeln und praktifchen Notizen 

reichlich ausgeftattet ift, daneben aber alljährlich einige Ab- 

handlungen wirthfchaftlichen, biographifchen oder ftatiftifchen 

Inhaltes enthält. — 

Indem wir auf die reiche Fülle von Zeitfchriften, welche in 

diefer Periode entftanden und gröfstentheils wieder vergingen, 

zurückfchauen, liegt der Gedanke nahe, dafs die grofse Zer- 

fplitterung der Journaliftik — entfprungen aus dem deutfchen 

Volkscharakter, der immer nach der Sonderftellung ftrebt, eben- 

fo, wie aus der politifchen Lage Deutfchlands — ein Uebel war. 

Gar zu viele Kanäle waren es, in denen das geiftige Leben der 

Forftmänner pulfirte. Beffer ift es in diefer Hinficht geworden; 

aber noch fcheint das erreichbare Befte unerreicht. Es wird 

eine Aufgabe der Zukunft fein, mit der Concentrirung des forft- 

wiffenfchaftlichen Unterrichts und der Wiffenfchaftspflege auch 

die für den Ausbau der Wiffenfchaft und für die innige Ver- 

bindung diefer mit der Wirthfchaft fo hochwichtige Zeitfchriften- 

Literatur in wenigen grofsen und einflufsreichen Zeitfchriften zu 

vereinigen. 
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Abftandszahl (v. König), III. 201, 292. | 

Acacie, Anbau der unächten, I. 241. 

ANehlis, T.. 13: 

Achtworth, I. 91. 

Actor, I. 41. 

Adel in Deutfchland, I. 15. 

Adminiftrations - Kommiffion 

nach, II. 275. 

Afterfchlag, I. 110. 

Agrargefchichte, I. 16. II. 206, 227. IIl. 

38. 

Agricola, I. 255. 

Agrikulturchemie, II. 231. III. 322. 

Alamannen, ]. 27. : 

Albert, III. 297, 299, 311, 343, 382. 

Alcis, I. 13. 

v. Alemann, III. 228. 

Allianz, heilige, III. ı. 

Allmend, I. 83. 

Altdorf (Reichswald zu), I. 63. 

Altenburg, S., Gemeindeverfaffung. III. 

105. 
Altenftein, Minifter v., II. 210. 

Altum, III. 315. 

Amtmann, 1. 41. 

Anbringegebühr der Forftbeamten, II. 

149. 

in Kreuz- | 

Andre, III. 276. 

Angeln, 1. 9. 

Anhalt, Territ.-Gefchichte, II. 198, 205. 

Domänen in A. III. 53. Forftgefetz- 

gebung, III. 130. Waldverwüftungen 

INEASSTEFLI2. 

| Annalen der Sozietät der Forft- u. Jagd- 

kunde, III. 398. 
“Antruftio, I. 39. 

Aquisgranum (foreftum), I. 58. 

Arbeit (etymologifch), I. 6. 

Arealveränderungen der Waldungen, III. 

| 98. 

| Aremberg, Territorialgefchichte, II. 198, 

| 201. Gefetzgebung, II. 213. 

| Ariftokratie im Forftwefen, III. 199. 

‚ Armansperg, Graf, Biogr., III. 32. 

Arnd, K., III. 137, 326. 

| Arndt, E. M., II. 136. 

| Arnsperger, Forftrath, III. 82, 272, 398. 

Afchaffenburg, Forftfchule zu, II. 387. 

Il... 257, 366. 

Auerochfen, ]. 13. 

Aufäften der Waldbäume, III. 238. 

Aufklärung, Gefchichte der, II. 22. 

Ausländifche Holzarten, Il. 146. 

Aufträgal-Gerichte, I. 149. II. 193. 

B. 

Baden. Territ.-Gefchichte, II. 198, 200, 

202, 204. Polit. Gefch., III. 2. Agrar- 

gefchichte, III. 41, 47. Gefetzgebung, 
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II. 213, 216. III. 104. Forfthoheit, II. Behr, Staatswirth, II. 277. 

284. III. 133. Forftareal, III. 56, 135. 

Forftverwaltungsgefchichte, II. 53, 267. 

III. 82. Forftftrafrechtspflege, III. 146. 

Domänen, I. 244. Forfteinrichtungs- 

wefen, II. 268. Forftunterrichtswefen, 

in B.,. II. 370: 

Badifcher Forftverein, III. 387. 

Bajer, Forftrath, III. 82, 370." 

Bando, Wilh., III. 362. 

Banger, II. 156, 173. 

Bannforften, I. 43, 46, 96. 

Bannrechte des Landesherrn, I. 97. 

v. Bärenfprung, preufs. Oberlandforft- 

meifter, II. 257. 

Bauer, III. 365. 

Bauernhöfe, I. 84. 

Bäuerlicher Grundbefitz, II. 228. 

Bauernkriege, I. 144, 161. 

Bauernftand, II. 16, 31. 

v. Baumbach, III. 271, 390. 

Baumfchälen, Strafe für das, I. 118. 

Baumzirkel, III. 290. 

Baur, K. Fr., Ill. 339. 

Baur, Franz, III. 286, 297, 306, 310, 

369, 398. 
Bayern, Politifche Gefchichte, I. 9. III. 

2, 9. Territ.-Gefchichte, II. 197, 200, 

202, 204. Agrargefchichte, III. 40, 46. 

Gefetzgebung, Il. 213, 216. III. 105. 

Forfthoheit, II. 284. Forftareal, III. 

55. Forftverwaltungsgefchichte, I. 53, 

267,293. III. 72. Forftftrafrechtspflege, 

III. 144. Forfteinrichtungswefen in B., 

III. 266. Forftunterrichtswelen in B., 

III. 364. 

Bayerifcher Wald, Wirthfchaftsgefchichte, 

Ill. 214. 

Bayerifches Hochgebirge, Wirthfchafts- 

gefchichte, III. 2T6. 

Beamtenthum in Deutfchland, III. 36. 

jechftein, Joh. Matthäus, II. 381, 390. 

III. 314. 

Becker, Oberforftrath, III. 87. 

Beck (Jurift), I. 225. 

Beck, Friedrich, Forftlehrer, II. 392. 

Beckmann, Joh., II. 32, 36. 

Beckmann, Joh. Gottl., II. 78,85, 87, 327. 

Behlen, III. 317, 321, 365, 394. 

Bein, Feldjäger, II. 359. 
Beiträge zur Forftwiffenfchaft (Smalian), 

III. 400. (Brumhard), III. 400. 

Benediktbeuren, I. 19. 

v. Benckendorf, II. 80, 120. Biogr. U. 

121. } = 

Beneficien, nach fränk. Rechte, I. 34, 39. 

Berechtigungen im Walde, I. 213. 

Berg, Grofsherzogthum, II. 201. Gefetz- 

gebung, II. 213. Forfthoheit, II. 281. 

v. Berg, Edmund Freiherr, III. 306, 332, 

355, 372, 378. 
Bergius, C; J., 11L 332: 

Berka, Forftfchule in, III. 382. 

v. Berlepfch (Kaffel), II. 80, 103, 110, 

v. Berlepfch (fächf. Oberlandforftmeifter), 

III. 96, 372. \ 

Berlin, Forftfchule zu, II. 168, 307, 308, 

‚310, 385, 396. Forftakademie zu, II. 

174, 358. Forftwiff. Vorträge an der 

Univerfität B., III. 381. 

Bernftein (Antitypographus), II. 152. 

v. Bernuth, III. 316. 

Befoldung der Förfter, I. 176. 

Beffungen, Forftfchule zu, III. 186, 382. 

Beftandsordnung, II. 133. 

Betriebsarten-Wirthfchaft, III. 201, 205, 

224. } 

Betriebsregelungs-Methoden von Beck- 

mann, II. 89; Oettelt, II. 89; v. Wedell, 

II. 130; Hennert, II. 134; Schilcher, 

II. 346; Paulfen, U. 351; Hartig, I. 

348; Cotta, II. 354; Hundeshagen, II. 

273; Karl Heyer, Ill. 275; d. öfter- 

reichifchen Kameral-Taxation, Ill. 276, 

von Breymann, III. 279; Martin, III. 

280; Karl, III. 277. 

Beuft (Jurift), I. 225. 

Bewisthum, I. 71. 

Beyme, Fr. K., Biogr. III. 32. 

Bezirksförfter in Baden, III. 83. 

v. Bibra, Landjägermeifter, Biogr. II, 

211. 

Biermans, III. 229, 383. 

Bifchofshof, I. S6. 

Blafius, III. 380. 

Blittersdorf, bad. Minifter, III. 35. 

\ Blumenbach, Profeffor, II. 393. 
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. Borkhaufen, II. 83. Biogr., II. 373. 

Bluntfchli, Prof., III. 137. 

Blutrecht, I. 71. 

Böcler, I. 206, 250. 

Bodenkunde, II. 370. III. 321. 

Bögel, III. 368. 

Böhlken, Kammerrath, III. 95. 

Borch, Freiherr v. d., Biogr., II. 402. 

Borggreve, III. 316. 

Borkenkäfer-Verheerungen, II. 76, 152. 

Bornemann, Ludw., Biogr., 1II. 32. 

Böfe, Chrift. v., II. 114. 

Bofe, Emil v., III. 375. 

Bofe, III. 297, 299, 311. 

Botanik, forftl., III. 317. 

Bothnang, Forftfchule in, II. 388. 

Brandftiftung in den Forften, I. 118. 

Braun, E., III. 286, 311. 

Braunfchweig, Territ.-Gefchichte, II. 198. | 

Agrargefchichte, III. 42. Forfthoheit 

405 

Burckhardt, H., III. 93, 286, 297, 299, 

310, 357, 380. B’s. Zeitfchrift »aus 

dem Walde«, III. 398. 

Bureaukratie, deutfche, TIIN 5} 30; 

| v. Burgsdorff, II. $ı. Biogr., II. 148, en- 

tomolog. Schriften, II. 

Forftfchule, II. 

II. 168, 278. 

Buro, III. 295. 

Büfchelpflanzung, III 232. 

Buticularius, I. 49. 

v. Buttlar’fches Kulturverfahren, III. 232 

C. 

162,uv.B’S: 

168. Forfthandbuch, 

Caefar, I. 8. 

Calenberg, Gemeinh. Th. Ordnung für, 

III. 49. 

Camerarius, I. 205. 

Canninefaten, I. 9. 

Capitularien-Sammlungen, I. 40. Capitu- 

in, II. 287. Domänen, III. 53. Forft- 

verwaltungsgefchichte, III. 94. Wirth- 

fchaftsgefchichte, II. 291. Forftftraf- 

rechtspflege, III. 148. Forfteinrichtungs- 

wefen in B. III. 271. 

Braunfchweig, Forftfchule zu, III. 157, 

380. Forft- u. landwirthfchaftl. Verein 
für das Herzogthum B., III. 389. 

v. Brecht, III. 368. 

Brehm, II. 315, 317. 

Brennholz-Adminiftration zu Berlin, II. 68. 

Brenn-Surrogate, II. 70. 

Breymann, III. 279, 284, 297. 

v. Brocke (Sylvander), II. 99, 120. 

Broizem, v., III. 375. 

Bronn, III. 370. 

Bructerer, I. 9. 

Buchenhochwald, Schriften über den, III. 

241. 

Buchen-Samenjahre, III. 226. 

Buchonia, I. 59. 

Büchting, J. J-, I. 78, 81, 95. 

Büdinger Reichswald, I. 59. 

Buffon, II. 123. 

Bulle, goldene, I. 142. 

v. Bülow, Kammerdirektor, III. 95. 

v. Bülow, Oberförfter, III. 338. 

v. Bülow-Rieth, III. 259, 317. 

Bund, deutfcher, II. 191. III. 17. 

lare Saxonum, I. 30 de villis, I. 40. 

de partibus Saxonum, I: 30. 

Carlowitz, H. C. v., I. 248. II. 327. ° 

Carlsruhe, Forftfchule zu, III. 157. 370. 

Carlsfchule, hohe, II. 171. 

Carolinum (Braunfchweig), III. 38o. 

Cato, Regeln der Baumzucht von, I. 190. 

Cellerarii, I. 41. 

Cenfus nach fränk. Rechte, I. 36. 

Centenare, fränkifche, I. 33. 

Centweisthum, I. 71. 

Chamaven, I. 9. 

| Chatoulle-Güter, II. 44. 

| Chauken, I. 9. 

Chemie für Forftmänner, II. 371. III. 321. 

Clausthal, Forftfchule in, III. 157, 172. 

378. 
Codex Maximilianeus, II. 75- 

| Colbert, II. 28. 

"Cöln, Stadtrechte, I. 
Colerus, I. 205, 246. 

| Columella, I. 190. 

| Contzen, III. 332. 

Cotta, A, III. 373. f 

Cotta, B-, III. 322,.373; zı 5 

Cola Es II. 270, 230, 330, 339, 354; 

359, 366, 374. III. 195, 263, 286, 297, 

298, 373- 
Courtin, III, 317. 

72. 



Courval, Graf v., III. 238. 

Cramer, Joh. Andr., II. 80. III, 152, 376. 

Cramer, Profeffor in Dreifsigacker, II. 393. 

Credener, Lehrer in Kemnote, II. 391. 

Cröve, Königshof in, I. 62. 

Cultores, I. 19. 

Curtis, I. 38, 85. 

Cuftores nemoris, I. 48. 

Cuvier, Il. 123. 

D. 

Danckelmann, III. 311, 343, 355. 

Darmftadt,, f. Heffen-Darmftadt. 

Darmftadt, Meifterfchule zu, III. 187, 382 

Däzel, Biogr., II. 176. Schriften, II. 334, 

365. Lehrthätigkeit D’s., II. 394. 

De la Rue, Forftinfpektor, III. 238. 

Dendrologie, II. I 

Dengler, L., III. 370, 388. 

Des-Cars, Graf, Ill. 238. 

Desloch, Prof. in Afchaffenburg, I. er 

Despotismus im 18. Jahrh., I. 201. 

Deffau, Meifterfchule in, II. 385. 

Deutfcher Bund, III. 16. 

Deutfchland, polit. Gefchichte, I. 5, 26, 

64, 140, 196. I. ı, 182. IM. ı. 

Deutfcher Orden, 1. 67. II. 198. 

Diana, Zeitfchrift, II. 391, 397. 

v. Diefskau, I. 334. 

Dietz, Domänendirektor, III. 83. 

Diezel, III. 397. 

Dillis, Lehrer in Weihenftephan, II. 395. 

Dinghofrotel, f. Dingrodel. 

Dingrodel oder Dingrecht, I. 71. 

Döbel, H., I. 253. IL 78, 96, 100. 

Döbner, III. 315, 317, 366. 

Ismu59. I 43. III 3, 52% 29 

II. 44, 241; in Bayern: II. 

in Baden: II. 244; in Würtem- 

II. 244; in Sachfen: II. 244; 

in den anderen deutfchen Staaten: II. 

245. 

Domänen-Direktion (Baden), III. 82. 

Domhof, I. 86. 

Domus dominicata, I. 85. 

Dorfwirthfchaft, I. 19. 

Dove, III. 323. 

v. Drais (in Gemsbach), II. 385. 

III. 294. 

Domänen, 

Preufsen: 

243; 

berg: 

Draudt, 
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| Erbliche Forflämter, 

Drechsler, III. 379. 

Dreieicher Wildbann, I. 58, Ioı. 

Dreifsigacker, Forftakademie zu, II. 390. 

Du Hamel du Monceau, -Biodr., II. 141. 

Durchforftung, I. 192. II. 81, 101, 104, 

108, 337. II. \238: 

Durchfehnittszuwachs, III. 281, 288. 

v. Düring, III. 93, 112. 

Du Roi, II. 146. 

E. 

Ebermayer, III. 324. 

Echtworth, I. 91. 

Edikte von 1807— 1811 in Preufsen, II, 

209, 211. 

Egerer, II. 334, 365, 370, 388. 

Ehehaft, Ehetäding, I. 71. 

v. Ehrenwerth, II. 166. 

Eiche, Anbau der, III. 226, 241. 

Eichenfchälwald, III. 235, 242. 

Eichenvorräthe in Würtemberg, III. 217. 

Eichhoff, III. 316. 

Eichhorn, K. Fr., III. 35. 

Eichftädt, Forften bei, III. 214. Forft- 

fchule in, II. 388. 

Eifel, Wiederbewaldung der, III, 226. 

Eigenlüde, I. 31. 

Eigenfchaften, technifche des Holzes, III. 

247. 

Einnahmen aus den Wäldern, I. 

Einödhöfe, I. 18. 

Eisbrueh, III. 253. 

Eifenach , Forftfchule zu, II. 157, 199, 376. 

Elbherzogthümer, III. 9, ı1, 13. ’ 

Elementarfchäden in den Forften, IIT. 249. 

Ellwangen, Waldbaufchule zu, III. 383. 

Elfafs-Lothringen, polit.Gefchichte,III.27. 

Encyklopädien der Forftwiffenfchaft, II. 

112, 296, 297. III. 240, 

Enderlin, J. F., II. 144, 

Engelmannsbuch, I. 181. 

Engerlinge, Schaden durch, III. 257. 

Engern, I. 29. 

Entomologie, forftl., II. 152. III. 315. 

Entwaldung der ÖOftfeedünen, II. 45. 

Erbach’fche Waldungen, III. 211. 

Erbexen, I. 95. 

Erbholzrichter, I. 

15, 

137. 

II. 40. 



Ertragstafeln, III. 295. 

Ertragsunterfuchungen, III. 295. 
Erzgebirge, Waldwirthfchaft im, III. 215. 

v. Eutnersfeld, II. 230. 

Exactor, 1. 41. 

Eyber, Feldjäger, II. 359. 

F. 

Fabricius, II. 140. 

Fachwerks-Methoden. II. 355. III. 262. 

Falkenmeifter, I. 49. 

Fallou, III. 322. 

Familien-Fideikomiffe, II. 243. 

Fauftmann, Ill. 297, 299. 

Feiftmantel, III. 328. 

Feldjäger-Corps in Preufsen, II. 56. III. 

61, 71; in Hannover, III. 92, 379; in 

Würtemberg, II. 173; in Dänemark, 

I2175. 

. Fellenberg, II. 233. 
Femelfchlagbetrieb, II. 326, 328, 332. 

III. 151, 219. 

Feudalftaat, I. 73. 
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Forft-Benutzung, III. 242. 

Forft-Buchhaltung (Bayern), II. 262. 

Forft-Direktion, II. 363. 

Forfteinrichtung, III. 154. 

Forfteinrichtungs-Bureau, in Bayern, II. 

75; Sachfen, III. 266. 

Forfteinrichtungswefen in Preufsen, II. 

264; Bayern, III. 266; Würtemberg, 

III. 267; Baden, III. 268; Sachfen, III. 

265; den thüringifchen Staaten, III. 

27%; Heilen, III. 270. 

Förfter, Rechte der, 1. 

I72: 

Förfter-Meifter der karoling. Zeit, I. 49. 

Förfter-Schulen, III. 383. 

Forfthoheit, I. 184, 225. II. 58, 280. 

Forfthufen, I. 48, 112. 

Forfthüter, I. 48. 

Forft-Infpektoren in Preufsen, III. 69; 

Baden, III. 84; Heffen, III. 86; Kur- 

heffen, III. 89; Hannover, III. 92; 

Schleswig-Holftein, III. 94. 

Forft-Kommiffion (Bayern), II. 53. _ 

112; in Preufsen, 

Fichtelgebirge, Waldwirthfchaft im, II. | Forftliche Blätter für Würtemberg, III. 

EEE | 
Fillem, III. 380. 

Finanzkammern, bayer., III. 72. 

397; von Grunert, III. 398. 

Forft-Magazin (Stahl), II. 179. 

Forftmeifter, III. 71. 

Finanzverwaltung, fränkifche, I. 35; im | Forft-Minifterium (Preufsen), II. 257. 

Mittelalter, I. 151; in Preufsen, II. 258 | Forft-Ordnungen, I. 71; F. 

Finanzwiffenfchaft, III. 332. ’ 

Fiscali, III. 317. 

Fifchbach, III. 311, 317, 369. 

Flachland, hannov., Waldwirthfchaft im, 

III: 207. 

Flächen-Fachwerk, II. 318. 

Flecken-, Dorf- u. Ackerordnung (1702), 

RT. 

Flemming, H. Fr. v., I. 256. 

Florinus, I. 250. 

Flugfand-Kultur, III, 260. 

Fodrum nach fränk. Rechte, I. 35. 

Foraha, I. 53. 

Forahahi, I. 58. 

Formzahlen, III. 291. 

Korlıs 1721, 50: | 

Forft-Amt, in Bayern, III. 72; Sachfen, | 

III. 97; Baden, III. 83. 

‚Forft-Archiv, II. 180. 

Forft-Botanik, II. 140, 370. | 

im Rhein- 

gau, I. 134; Aeltefte F., I. 165; Samm- 

lungen d., I. 226, 227; Grundlage d., 

I. 228; für Preufsen, II. 61; Bayern, 

I. 61; Würtemberg, Baden, Speyer, 

Breisgau, II. 62; Löwenftein, Fürften- 

berg, Kurpfalz, Trier, Naffau, Sachfen, 

U. 63; Thüringen, Heffen, Braun- 

fchweig, II. 64. 

Forft-Polizei-Direktion (Baden), III. 82. 

Forftrath (Würtemberg), III. 78. 

Forftrechtskunde, III. 344, 346. 

Forftfchulen, II. 83. II. 355; in Dillen- 

burg, II. 304; Afchaffenburg, II. 387. 

IlI. 364; Berlin, I. 168, 385, 396; 

III. 358; Bothnang, II. 288; Braun- 

fchweig, III. 380; Clausthal, III. 378; 

Dreifsigacker, II. 390; Deffau, II. 385, 

Eichftädt, II. 388; Eifenach, III. 376; 

Fulda, 11. 386. III. 377; Gernsbach, 

lI. 385; Giefsen, III. 382; Homburg, 



II. 388; Hohenheim, II. 389. II. 367. 

Hungen, I. 383; Kiel, -II. 385; Kem- 

note, II. 391; Neuftadt-Eberswalde, III. 

360; Remplin, III. 383; Rotenburg, 

II. 388; Ruhla, III. 376; Schwarzen- 

berg, II. 387; Stuttgart, II. 389; Tha- 
rand, II. 384. III 371; Waldau, II. 

386; Weihenftephan, II. 394; Zillbach, 

II. 384. 

Forftfchutz, Literatur über die Lehre vom, 

III. 249. 

Forftfchutzwache (Würtemberg), III. 80. 

Forttftatik, III. 190. 

Forftftatiftik, III. 335, 341. 

Forftftrafgefetze, I. 115, 232. II. 71. II. 

139. 

Forft - Taxations-Kommiffion (Eifenach), 

Ill. 95. 

Forft- Technologie, Schriften über, IH. 

244. 

Forft- u. Jagd-Zeitung, allgemeine, IH. 

393- 
Forftverwaltungs-Aemter (Sachfen), III.97. 

Forftverwaltungskunde, III. 350. 

Forftwiffenfchaftliche Lehrftühle an den 

Univerfitäten, II. 153. 

Franken, I. 27. 

Frankenwald, Forftwirthfchaft im, III. 213. 

Frankfurt, Grofsherzogth., II. 201, freie 

Stadt, IT. 205. III. 27. 

Fränkifche Stämme, I. 30. 

Franzmahdes, II. 179. 

Franzöfifche Forftorganifation im welftl. 

Deutfchland, U. 270. 

Freiburg i/Br., Forftverfammlung zu, III. 

357- 
Freie n. fränk. Rechte, I. 31; nach deut- 

fchem Rechte, I. 76. 

Freie Pürfch, I. 124. 

Freihöfe, I. 85. 

Fremde Holzarten, II. 82. 

Friedberg, Königsforft zu, I. 59, 102. 

Friedel, Forftmeifter, II. 334, 387. 

„Friefen, 1. 9. 

Friefifches Recht, I.. 73. 

Fritfche, II. 373. 

Frömbling, III. 136. 

Frommann, III. 368. 

Fronhof, I. 38, 83. 
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Fulda, Gründung des Klofters zu, I. 59. 

Forftfehule zu, II. 386. III. 377: 

Fulda’fche Forften, II. 336. 

Fürft, Kanzler v., II. 167. 

Fürftenau, Dr., I. 35. 

Fufsjäger-Corps (Preufsen), II. 56. III. 

02272: 

G. 

v. Gablenz, U. 384. 

Gallilei, II. 123. 

Garthe, III. 383. 

Gatterer, Biogr., I. 155. 

Gaugemeinden, I. 75 

Gaugrafen, I. 67. 

Gauverfaffung, I. 135. 

Gebhard, III. 368, 398. 

Geeft, I. 10. 

Gehöferfchaften, I. 20. 

v. Gehref, III. 303, 378. 

Geisler (Vermeffungs-Inftruktion v.), II. 

132: 

Gelehrten- Akademie (Dreifsigacker), I. 

396. | 
Gelnhaufen, Reichsfchirmwald zu, I. 59. 

Gemeinde, deutfche, III. 101. 

Gemeindeforften, II. 235. II. ıo1. 

Gemeinde-Gefetzgebung, III. 104. 

Gemeinheitstheilungen, II. 18. III. 39. 

Gemifchte Beftände, III. 201. 

General-Accife-Adminiftration (Preufsen), 

N-50: 

General-Direktorium (Preufsen), II. 50. 

Genth, III. 383. 

Georgica curiofa, I. 250. 

Geräthekunde, ‚forftliche, III. 248. 

Germanen, I. 7. 

Gernsbach, Forftfchule zu, II. 385. 

Geftelle, II. 135. 

Geutebrück (Kameralift), II. 82. 

Gewere, I. 91. 

Giefsen, Forftfchule in, II. 382. 

v. Gilfa, Oberjägermeifter, III. 91. 

Gleditfch, II. 82. Biogr., II. 144, 168; 

entomolog. Schriften, H. 152. 

Gloffa Scabinorum, I. 69 

Gmelin, II. 152. 

” 

v. Göchhaufen, I. 252. 

Göhrde, Wirthfchaftsgefchichteder, Il.292. 
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Göppert, Prof. Dr., IH. 239. 

Görlitzer Heide, I. 170. 

v. Gorfchen (Deffau), I. 385. 

Gothen, I. 27. 
Göttingen,Gem.-Theil.-Ordnungfür,IlI.49. | 

Gramfchatzer Forften (bei Würzburg), 

Il. 212. 

Grau, II. 378. 

Grebe, Dr. Karl, III: 137, 236, 310, 322, 

323, 376. 
Grebe (Melfungen), III. 378. 

Grenzbegänge der alten Zeit, I. 122. 

Grenzhügel an den Forften, ]. 121. 

Grenzfchutz in den gem. Marken, I. 120. 

Griesheim, L. W. v., I. 155. 

Grubenhagen, Gem.-Theil.-Ordnung für, 

III. 49. 

Grünberger, I. $ı, 176. 

Grundeigenthum an den gem. Marken. I. 

95; bäuerliches, I. 159. 

Grundwiffenfchaften der Forftwiffenfchaft, 

II. 122. 

Grunert, Th., II. 355, 363,. 398. n 

Guimbel (dendrolog. Abbildungen von), 

II. 251, 375. 
Gunckel, Oberforftmeifter, III. 271,. 377- 

Günther, IH. 359. 

Güterfchlächterei in Sachfen, Il. 131. 

Güterverzeichniffe, I. 112. 

Gutsherrlich-bäuerlicheVerhältniffe, I. 210. 

GuttenbergerForftenbei Würzburg, Ill.212. 

Gwinner, Forftrath Dr., III. Sı, 317. 

Gyllienhall (Entomologe), U. 381. 

15 P 

Haafe (Lauterberg), I. 166. 
Hackwaldwirthfchaft, I. 326. III. 224, 236. 

v. Hagen, Minifter, U. 167. 

v. Hageır (Ilfenburg), II. 400. 

v. Hagen, Otto, Ill. 68. 

v. Hagen, Juftus, III. 67. 

Hagenau, Königshof zu, f. 61, 107. 

Hahn, Forftrath, III. 8ı. 

Hambacher Feft, IH. 6. 

v. Hammerftein, Oberforftmeifter, III. 92. 

aurn2} 

Handelsgefellfchaften, ältefte, L 82. 

Hannover, polit. Gefchichte, II. 197, 204. 

II. 3, 6, 26. Agrargefchichte, II. 42, 

48. Domänen, III. 54. Gelfetzgebung, 

ll. 217,272 Ill. 105, 130, 148. Forft- 

verwaltungsgefchichte, II. 54, 272. III. 

92. Forftwirthfchaftsgefechichte, II. 207. 

Forfteinrichtungswefen, IH. 27 1. Jägerei 

in, II. 54. Forftunterrichtswefen in H., 

DIE) 377; 

Hannöverfche Forftvereine, III. 390. 

Hanfa, I. 68, 158. 

Hanfeatifche Departements, II. 213. 

Hanftein, III. 319, 321. 

Harbke’fche wilde Baumzucht, II. 146. 

v. Hardenberg, I. zo. 

Harft, I. 123. 

Hartig, G. L., II. 249, 259, 278, 300, 
312, 330, 348, 363, 365. IH. 172, 180, 

184, 227, 259, 286, 296, 361. 

Hartig, E.-Pr., II. 336, 386. II 89, 

271, 285, 377- 
Hartig, Fr..K, Biogr., D.: 335: 

Hartig, Theodor, III. 239, 259, 297, 315, 

317, 354, 358, 380. 
Hartig, Robert, III.. 294, 320. 

v. Hartmann, I. 172. 

Haruc, I. 21. 

Harz, I. 60; hamnöv. III. 94, 208. 

Harzer Forftverein, III. 390. 

Harzgerode, Forftfchule in, III. 383. 

Harzfcharren, Harznutzung, UI. 75. II. 

Ark, 
Hauberge, I, 20, 167, 213. III. 224, 236. 

Haubergsordnungen, III. 129. 

Hauptsmoor bei Bamberg, II. 213. 
Hausväter, Literatur der, I. 250. 

Hayne (Botaniker), II. 151, 375. Ill, 358. 

Hazzi; Jofef, II. 251, 277 

Heidenrecht, I. 71. 

Heilige Bäume, 1. 22. 

Heilige Haine, I. 22. 46. 

Heimgereite, I. 71. 

Heifterpflanzung, I. 169. 

Heldenberg, II. 400. 

Heifferich, III. 312. 

Hellmann (Dreifsigacker), Il. 393. 

Hennert, II. 79, 136, 137, 139, 376. 

Hercynia (filva), I. 10. 

Heresbach, Conrad, I. 205, 250. 

Herminonen, 1. 9. 

Herrenhof, I. 38, 



Herrle, Joh., Biogr. v., U. 392. 

Herrenwaldungen, I. 163. 

Herrmann, I. 207. 

Herrfchaftsrecht, I. 71. 

Herwede u. Gerade, I. 71. 

Hefs, Dr. R., II. 358, 382. 

Heffen, Grofsherzogthum, polit. u. Territ.- 

"Gefchichte v., II. 198, 200, 201. 204. 
UI. 3. Agrargefchichte v., II. 41, 43. 

Gefetzgebung, I. 213, 218, 286. III. 

107, 132, 147. Forftverwaltungsge- 

fchichte v., I. 273. IH. 85. Wirth- 

fchaftsgefchichte v., III. 210. 

Heffen-Homburg, polit. Gefchichte v., 

.. IH. 26. Gefetzgebung, III. 105, 133. 

Heffifcher Forftverein, III. 390. 

Heydler, III. 372. 

Heyer, Wilhelm, III. 186, 382. 

Heyer, Karl, II. 152, 184, 194, 275, 

287, 303, 353, 382, 399. 
Heyer, Guftav, III. 201, 287, 297, 299, 

305, 310, 322, 323, 357- 
Heyer, Eduard, III. 237. 

Hierl, DI. 284, 365, 382. 

Hildebrand, II. 326. 

Hildebrandt, II. 101. 

Hildesheim, Forftverein für, III. 390. 

Hildesheim, heiliger Rofenftrauchzu, I. 22. 

Hils-Sollings-Forftverein, IH. 390. ° 

Hiftorifche Richtung in der Forftwiffen- 

fchaft, IH. 333. 

Hochwald, I. 238. 

Hochwald-Konfervationshieb, II. 336. III. 

209. 

Hochwaldbetrieb, modifizirter, III. 222. 

Hochwaldwirthfchaft, Chronologie der, 

I1..325: 

Hofdomänen-Kammer (Würtemberg), II. 

78. 

Höffler, Oberforftmeifter, III. 68, ııı. 

Hoffmann (Afchaffenburg), III. 365. 

Hoffmann (Phyfiker), II. 323. 

v. Hoffmann, J. J., III. 255. 

Hofrecht, I. 71. 

Hofrodel, I. 71. 

Hoffprache, I. 71. 

Hoftage, I. 74. 

Hofverfaffung, I. 85. 

v. Hohberg, I. 250. 
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Hohenheim, Forftfchule zu, II. 173, 389. 

II. 367. 

Höhenmeffung, III. 289. 

Hohenfolms, Forftfchule zu, III. 383. 

Hohenzollern, polit. u. Territ.-Gefchichte 

von, U. 198, 2oI. III. 26. Gefetzge- 

bung, III. 107, 131. x 

Holftein, polit. u. Territ.-Gefchichte v., 

U. 205. Gefetzgebung, II. 105. 

Holting, I. 71. 

Holzanfuhr (der Oberförfter in Preufsen), 

II. 2475: 

| Holzanweifung, Recht der, I. 232. 

Holzanweifetage, I. 233. 

Holzarten im Mittelalter, I. 113. 

Holzausfuhr, Verbote der, Il. 69. 

Holzberechtigungen, I. 74. 

Holzdiebftahl, Lehre vom, III. 140. 

Holzflöfserei. 'I. 114, 183. 

Holzförfter, Inftruktion der,:I. 180. 

Holzgerichte, I. 235., 

Holzhandel, I. 67. 

Holzmangel, I. 179, 242. 

Holzmefskunft, III. 286. 

Holzpreife, II. 67, 68. III. 225. 

Homburg v. d. H., Forftfchule zu, II. 

388. 

Hörige nach fränk. Rechte, I. 31; der 

fpäteren Zeit, I. zı1. 

Hornickel, Lehrer in Waldau, I. 386. 

II. 378. 

Hofsfeld, I. 360, 384, 392. III. 297, 302. 

Hoya-Diepholz, Gem.-Theil.-Ordn, für, 

DI. 49. i 

Huber (Salinenforftinfpektor) U. 357- 

Hudwälder, I. 76. 

Hufeland, G., III. 325. 

Hügelpflanzung, II. 82. III. 233. 

Humboldt, A. v., III. 355, 359. 

Humboldt, W. v., III. 32, 355, 359. 

Humustheorie, III. 321. 

Hundertfchaft, I. 15, 34. 

Hundeshagen, I. 319, 323, 358, 366. III. 

273, 285, 297, 298, 32I, 399. 

Hundgeding. I. 71. 

v. Hünerbein, Oberforftmeifter, III. 167. 

Hungen, Forftfchule zu, II. 383. 

| Hürlin, Finanzrath, IH. St. 

| Hypfometer, III. 289. 



J. 

Jachenau, Mark in der, I. 93. 

Taeobı, Chr, G Il. 81, 121. 

Jagdjunker (Preufsen), II. 169. 

Jagdrecht, I. 122. 

Jagen, U. 135. 

v. Jäger, Biogr., U. ‘172, 266. III. 8o. 

Jäger, Oberforftmeifter, III. 68, ııı. 

Jäger (Forftdirektor), II. 311. 
Jäger, W., III. 285. 

Jäger-Corps, dänifches, II. 57, 175. 

Jäger-Garde (Würtemberg), II. 57. 

Jägermeifter, zur fränk. Zeit, I. 49. 

Jäger-Praktika von Döbel, I. 252. 

Jägerfchmidt, Oberforftrath, III. 83, 370. 

Jägerthum, I. 219. 

Jahnel, (Forftmeifter), III. 295. 

Jahnordnung, güldene, I. 214. 

Jahrbuch, neues der Forftkunde, III. 401. 

Jahrbücher der Forft- u. Jagdkunde, III. 

397- 
Jahresbericht, forftwiffenfch., III. 401. 

Jahrfpruch (Weisthum), I. 71. 

v. Jakob, I. 250, 277. II. 325. 

Jeitter, II. $ı. Biogr., II. 174, 388. 
Jefter, Biogr., U. 341. 

Ilfenburg, Meifterfchule zu, II. 165. 

Immunität, I. 40, 48. 

Induftrialismus in Deutfchland, III. 33. 

Inforeftation, I. 98. 

Ingävonen, I. 9. 

Ingelheim, Königshof zu, I. 61. 

Infektenfchäden in den Forften, II. 76, 

375. UI. 249, 254. 

Johanniter-Orden, II. 198. 

Iscävonen, I]. 9. 

Ifenburg, Graffchaft, I. 201. 
Judeich, III. 283, 300, 310. 

Judex, 1. 41. 

Jung(Stilling), IL. 35, 81, 154, 157. 

Junk, Oberforftmeifter, III. 62. 

Jurisdiction in Forftfachen, II. 72. 

Juffieu, B. v., I. 123. 

v. Jufti (Göttingen), I. 35, 114. 

5 K. 

Kabinet des Königs (Preufsen), II. 50. 

Kabinetsjuftiz Friedrichs II., 11. 46. 
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Kahlfchlagbetrieb, I. 238. II. 325. IH. 

ER, 0220: 

Kaiferrecht, I. 70.. 

Kalender, Forft- u. Jagd-, III. 402. 

Kameraliften, II. 48, 51, 183. 

Kameral-Hochfchulen, II. 36, 81. 

Kameral-Taxation, öfterreichifche, 

276. 

Kammerforften, I. 163. II. 42. 

Kammergüter, II. q1. 

II. 

!' Kammerhöfe, I. 86. 

Käpler, M. Chr., D. 81; 91. 

Käpler, W. H.-IL 02, 335. 

Karl, etymologifch, I 29. . 

Karl, Forftrath, III. 272, 277. 

Karlsruhe, Forftfchule zu, III. 370. 

Karlsfchule, hohe, II. 83. 

Katen (Kotftätten), I. 86. 

Kaufchinger, III. 366. 

Kemnote, Forftfchule zu, II. 391. 

v. Kerner (Botaniker), U. 173. 

Kerften, Oberjäger, III. 165. 

Kiefernpflanzung, II. 340. III. 227. 

Kiefernraupe, Waldverheerungen durchdie, 

DET 72N#286: 

Kiefernfaaten, I. 182. 

Kiel, Forftfchule zu, II. 174, 385. 

Kindbettsholz, I. 92. 

v. Kirchbach, III. 98. 

Kiftenfeger, Il. 395 

Klaftermaafse, I. ı1o, 166. 

Klauprecht, III. 286, 323, 336, 370. 

Kleebau, II. 230. 

Kleiderordnungen, forftliche, I. 259. 

Klein, Forftlehrer in Waldau, II. 386. 

v. Kleift, III. 62. 

Klimatologie, III. 323. 

v. Klipftein, I. 273. III. 86, 272, 302. 

Klüber, J. L., OL 32. 

Kluppe, III. 290. 

Knechte, I. 32. 

Knies, III. 326. 

v. Kober, L. Chriftoph, III. 80. 

Koch, UI. 316, 317. 

Kohli, III. 69, 292. 

Köhlerei, III. 245- 

Kommiffion für die Forftftatiftik des deut- 

fchen Reiches, IH. 343- 

Kondelwald, I. 62. 



Kongrefs, internationaler der Land- und | 

Forftwirthe, III. 392. 

König; G-, U. 385. Il. 152, 194, 204, 

234, 287, 292, 297, 299, 376. 
Königthum, deutfches, I. 15, 49; preulsi- 

fches, I. 198. 

Königshöfe, 1. 58, 61, 85. 

KonftitutionelleStaatseinrichtungen,Ill.35. 

Koppe, U. 233. 

Koppitzen, ]. 121. 

Kornpreife, II. 229. 

Koyne, Heide zu, I. 60. 

Kraft, III. 286, 297, 305. 

Kraus, III. 325. 

Kraufe, Staatsrath, II. 280, 359. 

Kraufs, II. 281, 287. 

Kreiseintheilung des deutfchen Reiches, 

I. 149. 

Kreisfinanzkammern(Würtemberg), II.78. 

Kreisforftmeifter (Würtemberg), HI 78. 

Kretfchmer, I. 114. 

Kreuznach, Königshof zu, I. 61. 

Kreuze als Grenzzeichen, I. 121. 

Kreyting, II. 329. 

Krieg, dreifsigjähriger, I. 197. 

Kriegs- und Domähen-Kammern, I. 51. 

Kritifche Blätter. III. 176, 395. 

Krohne, II. 90. 

v. Kropff, H. 64, ı11, 138,331. III. 62,260. 

Krug, Valle 2060, 277. Iir222. 

Krutzfch, II. 371, 384. III. 260, 373. 

Krutzfch, Hermann, III. 374. 

Kubiktabellen, I. 140. III. 291. 

Küchenmeifter (Amtmann), I. 153. 

Kulturbetrieb, UI. 217. 

Kultur-Edikt, II. 280. 

Kundfchaft (Weisthum), I. 71. 

Kurfürften, I. 200. 

Kurheffen, Territ. u. polit. Gefchichte. 

II. 217. III. 26. Gefetzgebung, I. 273. 

III. 104, 109, 132, 148. Agrargefch., 

III. 42, 50. Domänen, III. 54. Forft- | 

verwaltungsgefchichte v., II. 286. II. 

89. Forftwirthfchaft in, U. 286. II. 

209. Forftunterrichtswefen in, Ill. 377. 

1Ez 

Lachbaum (Lochbaum), I. 121. 

Lagerholz, I. 112, 233. 

' Landftandfchaft, I. 

v. Laneizolle, III. 359. 

Landbuch der Mark Brandenburg, 1. 151. 

Landeshoheit, I. 147, 200. 
Landesverfaffungen. I. 150. I. 206. III. 10. 

Landfriede Maximilians, I. 142. 

Landgerichtsweifung, I. 71. 

Landräthe, I. 51. 

Landrecht (Preufsen), I. 19 

Laxidftände, I. 141, 187. 

1. 149. 

Landvertheilungen, I. 28. 

Landwirthfchaft, I. 2ı. II. 230. ® 

v. Langen, J. G., II. 78, 103. 104, 109. . 
Lärche, 1. 21, 242. 

Lärchenkrebs, III. 320. 

v. Lafsberg, I. 103, 109, 269. 

Laffen (Lazzi, Laten), I. 31. 

Lathen in der gem. Mark, I. 168. 

Lauenburg, IL. 26, ; 

Laurop, II. 268, 280, 334, 392, 393, IH. 

83, 370, 397. 
v. Laviere. III. 62, 

Leerhäufer, I. 86. 

Lehr, Dr. Juk, TI. ‚310. 

Lehrftühle, landwirthfchaftliche, II. 35; 
ökonomifche, I. 207; forftwiffenfchaft- 

liche, II. 389. 

Leibeigenfchaft, II. 17. 

Lelbach, IH. 85. 

Lemke, IH. 62. . 

Leonhardi, II. 81, 134. , 
Bette, 1]. ’737: 

Leuchtenberg’fche Forften, IH. 214. 

Lich, Forftfchule zu, III. 383. , 

Lichtenberg, Fürftenthum, III. 26. 

Lichtenftein, Fürftenthum, I. 205. 

Lichtenftein, M. H. K., II. 358. 

Lichtungsbetrieb, III. 223. 

Liebaltus, I. 192. 

Liebich, Chriftoph, III. 224. 

Limburg, III. 26. 

v. Linker, II. 376, 400. 

Linn, II. 123. 

Linz, L., II. 256. III. 68, ıı1, 302. 

Lippe, Il.’ 213, Ul- 104, 137. 

Lippe, Graf zur, III. 374. 

Litus) 13%: 

|v. Lobkowitz, III. 365. 

Löcherbetrieb, III. 224. 



v. Löhneyfen, II. 105. 

Longobarden, 1. 9. 

Loosgüter, I. 37. 

Lorentz, III. 90, 271. 

Lorenz, (Clausthal) III. 378. 

Lorfch, Wildbann zu, I. 58. 

Lotz, (Staatswirth), II. 250, 277. III. 325. 
Lotz, (Forftmeifter), II. 388. 

Lübeck, Stadtrechte zu, I. 73. 

Zuder, A. E..Ill. 325. 

vsEndwig, I. 33: 

Lüneburg, Gem. Theil. Ordn. für, III. 49. 

Lüneburgifcher Forftverein, III. 390. 

Lutara, Wildbann zu, I. 57. 

Luxemburg, III. 26. 

.M. 

Maafsen, III. 63. 

Magdeburg, Stadtrechte zu, I. 72. 

Magetheide, I. 60. 

Maikäfer, III. 237. 

Maifs, (Schlag), I. 251. 

Majores, I. 41. 

Malbäume, I. 121. 

Malchus, I. 251, 277. 

v. d. Malsburg, III. 271. 

Mancipium, I. 32. 

Mandelsloh, Graf, II. $ı. 

Mangoldt, H. v., III 326. 

v. Mannsbach, III. 96. 

Mansfeld, I. 239. 

Manfionarius, I. 31, 49. 

Manfus, I. 38, 85. 

Mantel, Jof. Nicol., III. 75. 

. Mantel, Sebaftian, III. 366. 

v. Manteuffel, III. 98, 233, 388. 

Mar, III. 238. 

Marcomannen, 1. 9. 

Mark, gemeine, I. 88, 162, 208. 

Mark, (Grenzland), I. 33. 

Markberechtigung, I. 86. 

Märkerding, 1. 71. 

Märkifcher Forftverein, IIL. 390. 

Markwaldungen, I. 90. III. zıo. 

Maron, III. 69, 340. 

_Marfchen, I. 10. 
Martin, II. 334. III. 280. 

Marx, III. 380 

Marz, III. 383. 
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Maffenermittelung, III. 289, 291. 

Maffentafeln, III. 292. 

Maftnutzung, ‘I. 42, 49, 108, 233. 

Mathematik, forftliche, II. 122. III. 156, 

261. 

Mathematifche Methoden, 

einrichtung), III. 262. 

Matskow, II. 386. 

Mauermünfter, Wirthfchaftsordnung v., 

I L 129. 

| Maurer, J. M., II. 328, 344. 

Mayr, III. 396. 

Mayer, (Zellerfeld), III. 378. 

Mayer, Dr. jur.,. III. 379. 

Mecklenburg, polit. Gefch., 

Agrargefchichte, III. 43, 51. 

gebung v., II. 213, 287. III. 106, 149. 

Medicus, Fr. Cas., II. 155, 342, 400. 

Medicus, L. M., II. 342. 

Meeresdünen, Entwaldung der, III. 260. 

Meiergeding, 1. 71. 

v. Meis, I. 392. 

Meifterfchulen, II. 83, 165, 381; 

384- ILL. 187, 197. IL. 383. 

Melfungen, Forftfchule zu, III. 157. 

Merica, I. 91. 

Merkantilfyftem, II. 28, 66. 

Mefsband, III. 290. 

Meteorologie, Ill. 323. 

Methoden d. Forfteinrichtung, II. 

Meyer, (Göttingen), II. 35. 

Meyer, Dr. Chr. Fr., II. 263, 280, 364, 

370, 374, 384. III. 314. 
Meyer, Dr. Lothar, III. 356. 

v. Meyerinck, III. 227. 

v. Michael, III. 272. 

v. Minckwitz, III. 96. 

v. Minnigerode. Il. 291. 

| Mittheilungen, forftliche (Gwinner), II. 

398. d. bayerifchen Minifterial-Forft- 

Bureau, III. 399. 

Mittelwaldwirthfchaft, I. 183, 242. III. 

(der Forft- 

II. 

Gefetz- 

205. 

261. 

215. 
Monatfchrift f. d. würtemb. Forftwefen, 

Il. 397. \ 

Monatfchrift f. d. Forft- u. Jagdwefen, 

III. 398. 

Monre, Wirthfchaftsordnung der Abtei, 

I. 130. 



Moralität der Forftbeamten, I. 224. 

Mofer, J. J., I. 8, 33. 

MoJer,eRr- Ks, 11°79,733: 

Mofer, H. C., II. 369. 

Mofer, W. G. II. 9, 80, 84, 114, 115. 

180. 

Möfer,:]:/1L.432: 

Mühlhaufen, Stadtwald zu, II. 210. 

Mühry, III. 323. 

Mularshütte, Waldbaufchule zu, II. 383, 

Müller, Dr. u. Forftmeifter, III. 365. 

Müller, Ad. u. K., II. 316. 
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Niemann, Auguft, I. 175, 386, 399. 

Nonne, Frafs der, III. 255. 

v. Nordenflycht, III. 332. 

Nördlinger, J. S., II. 267. III. 80, 81. 

| Nördlinger, Hermann, II. 239, 319, 

368, 395- 
Notabilia venatoris, I. 252. 

Nürnberg, Gefetzgebung d. freien Stadt, 

I. 75. Reichswald zu, I. 62. 

| 0. 
München, Forftfchule in, II. 393. III. | Oberfinanzkammer, (Würtemberg), II. 81. 

365. forftwiff. Vorträge an d. Univer- | Öberforftamt, II. 91. 

fitätt M. IN. 382. 

Münchhaufen, O. v., II. 33, 230. 

Münchhaufen, Adolf v., II. 35. 

Oberförfter-Syftem, III. 77. 

‚ Oberforftdirektion, IH. 86. 

| Oberforftgericht, (Darmftadt), III. 86. 

v. Münchhaufen, Oberforftmeifter, III. ! Oberforftkolleg, II. 88, 89. 

278: 

Münden, Forftfchule in, III. 379., 380 

Mundium, I. 38. 

Mundfchenk, I. 49. 

Municipal-Verfaffung, franzöf. II. 235. 

Münzregal, I. 36. 

Murhard. II. 277. 

N. 

v. Nachtrab, III. 230. 

Nadelhölzer, I. 113. 

Nadelholzpflanzung, I. 241. 

"Nanquette, Ill. 238. 

Naffau, Territ. u. polit. Gefchichte, II. 

49. III. 26. Agrargefchichte, III. 42, 

50. Gefetzgebung, II. 213, 219, 286. 

Ill. .ı05, 109, 132, 147. Domänen, 

III. 54. Forftverwaltung in, U. 55, 

274. UI. 91. Gefchichte des Forft- | 

einrichtungswefens in, III. 271. 

Naffauifcher Verein d. Land- u. Forft- 

wirthe, IH. 390. 

Nationalökonomik, III. 326. 

Naturwiffenfchaften, forftliche, II. 123. 

UL 154,272; 

Nau, Bernh. Seb., II. 155, 159. 

Naumburg, Waldkonfervationsverein zu, 

III. 389. f 

Neuftadt-Eberswalde, Forftfchule zu, III. 

157, 181. 

Niederwaldbetrieb, II. 325. 

Oberforftmeifter- Amt, II. 53. 
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